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n (Volksſtamm). Derjenige römifhe Schriftfteller, welchem wir die grünplichfte 
deuticher Verhältniffe der Urzeit verdanfen, Tacitus, weiß ebenjo wenig etwad von 
r jo gewaltigen Volk der Sachen zu erzählen ald der frühere Cäſar. Aus ihrem 
ndürfen wir indeß nicht auf eine fpätere Einwanderung der Sachſen fließen; eine 
derung in jenen norbbeutichen Gebieten ift uns in feiner Weije aus der Zeit von 
i8 gegen Ende des 2. Jahrhunderts, und dies ift ver Zeitpunkt, wo von den Sachſen 
edet wird, überliefert, aucd nicht wahrſcheinlich. Die volksthümliche Sage laßt fie 
eines Waldes mit ihrem König Aschan aus dem Felſen wachſen; die reflectirende Er- 
päterer Jahrhunderte weiß und zu nıelden, wie der Sachſen Vorfahren in des großen 
e Deere gewejen feien, der ihrer Unterftügung die Unterwerfung von Afien zu dan: 
Da Alerander ftarb, litt e8 fie nicht mehr in dem Zande, welches fie haßte. Auf 300 

ifften fie von dannen, aber nur 54 blieben erhalten und landeten zum Theil in Preu⸗ 
Rügen, zun Theil an der untern Elbe, bezwangen die Thüringer und beherrſchten 
Zand. Natürlich fehlt hier jeder Hiftorifhe Grundzug ebenfo, ald wenn es heißt, daß 
en von Aneas abflammen. Es gab eben Leute, die für ganze Stämme, wie andere 
ne Adelsfamilien antife Ahnen fuchten. 
obenangedeutete biftorifhe Nachricht uber die Sachſen ift die ded Geographen Ptole- 
(uch fie ift furz genug: „An dem Naden der Cimbriſchen Halbinjel Calfo in dem jegi- 
ein, auf den Infeln ver Weftfüfte) wohnen die Sachſen.“ Auf unfere Frage: Woher 
n find jie dahin gezogen? antwortet niemand. Wir begnügen und mit der Vermu⸗ 
8 tie über bie Infeln des jegigen Dänemark aus Skandinavien gefonmen iind. Wahr- 
bat man fi unter den Sachſen des Ptolemäus nicht etwa eine Eleine Völkerſchaft, die, 
Gaue umfaffend, einen bejondern Namen hatte, jondern einen größern Stamm zu 
eſſen Sige ſchon weitere Flächen einnahmen. Wundern können wir und nicht über die 
aftigfeit der Kenntnig, welche die damalige Culturwelt von den barbarifhen Sachſen 
e waren von den römischen Grenzen weit genug entfernt, Gefahr war von ihnen 
ejorgen. 
Jahrhundert verging — die Römer wußten mehr von den furdtbaren Sachſen. Das 
nte ald Straße nad) den Welten; an der zunädftliegenden, von den Briefen bewohn— 
: der Morpfee vorbei, fteuerten fie nach den Niederlanden, dem nörblihen Gallien. 
neungen der Flüſſe boten ihnen, wie jpäter den Normannen, erwünſchte Gelegenheit, 
iſetzen, raubend und plündernd Streifzüge in das Land hinein zu veranftalten. Ihre 
vende Verwegenheit und Schnelligkeit ſicherte den glücichen Erfolg. Es kam aud zu 
ederlaffungen fähriiher Scharen, die Nömer kämpften gegen fiean, hier und da mit 
aber die Küfte blieb in ver Barbaren Hand, heipt in der notilia imperii dad Lit- 
»nicum. Doch waren diefe Gründungen nicht fo umfaſſend, daß fie ſich auf fpätere 
derte erhielten, vielmehr verwiſchte die Nachbarſchaft anderer Stänme, von denen jie 
iſtenthum annahmen, die Eigenthüntlichfeiten der Sachſen. Die Erwähnung eined 
tlingua Saxonica in einem Gapitulare Karl’8 des Kahlen ift ihre legte Spur. 
ers auf der gegenüberliegenden britanniihen Küſte. Hier nahmen die Sachſen weite 
dauernd in Beiig, gaben den fernen Schickſalen der britifhen Inſel ihre Richtung. 
Säriftfteller, Nennius, Beda, das Beomulflied wiffen vieled über die Ereigniffe bei 
‚ung und Ausbreitung der ſächſiſchen Ankömmlinge zu erzählen; das meijte knüpft 
-Lexifon. XI. 1 
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ſich an die Geſtalten ded Brüderpaares Hengift und Horſa, melde, felbft noch Heiden, mit 
ihren Mannen zur Zeit eined Königs Vortigern landeten. Unter dem Vorwand eines Kriegs 
gegen die Schotten mebrte ſich die Zahl der Einwanderer; ald die Briten ihnen Land verweiger— 
ten, griffen jene auf dad Wort des Hengiit: „Nimid eure seaxas”, zu ihren kurzen Schwertern 

und ermordeten die zur Verhandlung berbeigefommenen Briten. Suffer, Effer und Middleſer 
räumte man ihnen darauf ein. 

Die hiſtoriſche Kritik findet Anſtoß an den gleihbedeutenden Namen der Heerführer, an 
den der Erzählung beigemiichten Elementen fremder römifher Sage, ſieht vor allen nicht ein, 
wie fo ſpäte Schriftiteller erfahren haben jollen, was gleichzeitigen unbekannt geblieben. Feſt 
fteht nur Volgendes: Seit Anfang des 5. Jahrhunderts dauerten Die Züge der Sachſen nad 
den britanniſchen Küften mehrere Jahrzehnte fort; nicht jelten wurden fie mit Glück bekämpft, 
beſonders einer der britiſchen Provinzialfaifer, Aurelianus, fhlug fie aufs Haupt. Im Mittel— 
punkt der Kämpfe ftand jedoch, wie es jheint, Der Heldenfünig Arthur, aber auch bier wein die 
im Abendlande verbreitete Sage mehr ald der gleichzeitige Gildas Cormar. 

Die Entwidelung der Tinge wurde nit aufgehalten. Die Sachſen, mit ihnen juevifche 
Völkerſchaften, Angeln, Jüten, wol auch einige Briefen, landeten in immer größern Scharen an 

der Oſtküſte Britanniend. Es murde eine Anzahl deutſcher Herrichaften auf der Inſel errichtet; 
nach dent Namen der Sachſen benannte man — wie ed bei deutſchen Voͤlkerſchaften Häufiggeichieht, 
nad geographifchen Geſichtspunkte — Die Landſchaften Effer, Weller, Middleſer und Suſſer. 
Das gejammte eroberte Land hieß fortan Anglia; doch darf man daraus nicht ſchließen, daß die 
Angeln etwa zahlreicher geweſen jeien als die Sachſen, vielmehr nennen mit legterm Namen bie 
eeltifchen Stämme in Wales wie aud) die Iren noch heute ven Engländer. Der Name „Angel: 
fachfen” verdanft jeine Entſtehung nur der Bequemlichkeit der Scriftfteller. Das Chriften- 
thum, welches in Britannien zu der Römer Zeiten fih Geltung verſchafft Hatte, wurde wieder 
audgerottet, wie es ſcheint, ohne heftigen Widerſtand. Dem großen Papſt Gregor I. war e8 vor: 
behalten, daſſelbe neu und lebenskräftig zu begründen. 

Die Verfaſſung der Sachſen nad der Groberung ?) ift und im einzelnen unbekannt, Die 
Grundzüge aber geben aus einigen Nachrichten und Rückſchlüſſen aus jpäterer Zeit hervor. 
Das Eharafteriftiiche ift, pay, während Die Eroberung bei ven Franken recht eigentlidy Königs- 

werf ift und bei vem Einzug in Italien die Longobarden gleichfalls ſchon Könige hatten, weder 

Sachſen noch Angeln eine Königsgewalt fannten. Erſt infolge der Eroberung bildete fich dieſe 
auf den fremden Voden aus, indem Die Führung der einzelnen Abtheilungen den Nach: 

kommen der erften Führer blieb: aber vielleicht ebendeshalb gelangte ſie nie zu folhem Einfluß 

wie anderäivo. Der König hat ein freilich bejonters Hohes Wergeld. Im übrigen beruhte das 

politifche Leben auf den einzelnen Gauen (shires), denen der enldorman vorftand. Mas man 
von einer Art Foͤderativverfaſſung zwiſchen den einzelnen Herrſchaften, von einen Oberkönig, 
bretwalda (d. b. einem mächtig herrſchenden König), geiprochen bat, entbehrt ver Begründung 

ebenjo wie die Annahme einer Heptarchie. Die Zahl ver Königreiche war viel größer, ſchmilzt 

allmählich zuſammen, einzelne, Merjien, Wefjer, treten mehr hervor, im 8. Jahrhundert ver- 

einigt König Ekbert jie alle unter feinem Scepter. 
Iſt fo ſchon unfere Kenntniß über bie ältere Gefchichte dieſer Sachſenſcharen, die, aus ihrer 

bisherigen Abgeſchloſſenheit heraudtretenn, dem deutſchen Elenient eine neue Heimat ſchufen, un= 
jicher, fo wird man gewiß mit geringer Hoffnung verfuchen, ven Entwidelungsgang der Altſach— 

jen auf dem Kontinent zu erfaffen, die, ftetig in den frühern Verhältniffen, fern von Berührun— 
gen mit der übrigen Welt geblieben find. 

Während die Angeln, foweit wir jehen, ihre jrühern Sige in Holftein (dev Name haftet 

jegt nur mehr an ber Strede zwiſchen Schley und Eider) vollftändig räumten, biefelben ben Sla— 

wen Üüberließen, haben die Sachſen in ganzen ihre Grenzen gegenüber den berandringenden 

Voͤlkerſchaften behauptet, zugleich ih nad Süden und Welten ausgedehnt, die Elbe überichrit- 

ten. Der fpätere Widukind will wiſſen, daß bei diefer Gelegenheit es zu feindlichen Zufam= 

menftoß mit Thüringern (vielleicht ven Angeln und Warnen) gefommen jei. 
Man hat überhaupt geglaubt, die Ausdehnung des fähliihen Namens über die weiten 

Strecken des nordweſtlichen Deutfchland (ihr Name wird ſo ziemlid in allen den Gegenden 

gehört, wo früher der Gefanımtname der „Ingävonen‘ galt) auf Eriegerifche Eroberung zurüd- 
führen zu Eönnen. Da der Nachweis nicht durch Duellenftellen geführt werden Eonnte, war 

1) S. Grofbritannien und Irland (Staatsgefchichte und Stanterecht). 
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man mit unberechtigten Conjecturen nicht ängſtlich. Ebenſo wenig aber darf man jene Sach⸗ 
fen nörblich der Elbe, die Englands Eroberung vollbrachten, völlig von einen jogenannten 
„Sahfenverein”, der fpäter in Niederdeutſchland entfteht, ſondern, die Stellen der Schriftfteller 
bald auf dieſen, bald auf die andern Sachſen beziehen wollen. Diefe leßtere Auffaffung hat 
allertings darin recht, daß derName „Sachſen“ auch von ſolchen Völkerſchaften gebraucht wird, 
die Daneben auch ihre befondern Namen führen, Chaufen, Cherudfer, Angrivarier, Charuden. 
Und diefe biöherige Unterſcheidung bleibt eben beftehen, auch ald man jie alle unter gemeinfamem 
Rumen zufammenfaßte; von einem Bünpniß ift nicht die Rede. Indem die Sachſen unter den 
Stammesverwandten am meiften hervortraten, bezog man ihren Namen bald auf fie alle 
wiammen; während die Stämme der Sranfen und Alemannen dieje ihre Namen eben neu er= 
bielten, ift e8 bei den Sachſen wie bei ven Thüringern, wo der Name Thuringi zuerft von den 
Hermunduren, dann auch von den benachbarten Völkerſchaften galt. 

Auf der andern Seite haben dann auch Eriegerijche Borgänge die Ausdehnung des ſächſiſchen 
Gebiets unterſtützt. Einſt fuevifche Landſchaften, Nordthuringergan, Bardengau, fallen ven 
Sachſen anheim, ald ſie ven Franken Hülfe leiften beim Sturz des thüringifchen Reid. Der 
ſächſiſche Heſſengau ift wol, wie das Land der Brufterer, durch Eroberung ſächſiſch gemorden. 
Es gibt auch Gebiete friejiiher Sprache und ſächſiſchen Rechts. Von Elbe und Saale bis gegen 
ven Rhein erſtreckt ſich das Gebiet des Stammes, bid zur Vereinigung von Werra und Fulda 
von der Eider. 

An Berührungen mit ven Nachbarn, meift feindlicher Art, fehlte es nicht. Valentinian 
fimpfte bei Deujo (Duisburg oder Deu) gegen fie. Den nad Italien ziehenden Longobarben 
ſchloß ih ein großer Haufe Sachſen an, Eehrte aber, weil ihnen nicht die gleichen Rechte von 
jenen eingeräumt wurden, in die Heimat zurück und jtritt hier einen unglüdlihen Kanıpf gegen 
tie ſueviſchen Stämme, welche inzwiſchen, wie e8 heißt, auf Veranlaſſung der Sranfen, ihre 
Eikeeingenommen hatten, und wurden völlig vernichtet. Zu dem Sturze des thüringiihen 
Reids durch Die franfiihen Könige liehen die Sachſen, welche ungmeifelhaft theilweife dem Herz 
manfred, der mit feinen Brüdern in Thüringen berrichte, hatten gehorchen müffen, willig ihr 
Ehmwert und erhielten, wie oben erwähnt wurde, zum Lohn einen Theil des Landes. Bon 
bieier Zeit an war aber felten lange Briede zwiichen ihnen und den Branfen, am Rhein, an den 
ttüringiichen Grenzen kämpften fie gegeneinander. Die Franken drangen wol tief in das 
Sechſenland ein, erreichten die Weſer auf der einen, die Ocker auf der andern Seite, da die 
Gegner bei pen Mangel eines politiichen Zufammenhangs Feine georpneten Heere aufzuftellen 
im Stande waren, fondern vor dem Feinde, ven jie in kleinern Gefechten nedten, zurücwicen. 
Indeß da uernde Erfolge erreichten fie nicht ; einige Orenzdiftricte zahlten wol Tribut, verſprachen 
Ruhe, aber räuberijche Streifzüge in das fränkiſche Gebiet unterliegen fie nicht, ſobald Fein Heer 
in der Näbe war. 

Dies mar dad Leben des ſächſiſchen Stammes bis zu der Zeit, wo Karl der Große ihn in 
nee Bahnen der Entwidelung hinüberführte. Erſt jept, mo großartige Veränderungen ſich 
sorbereiten, fällt einiges Licht auf die bisherigen Verhältniſſe. Es werden vier Hauptabthei: 
lengen des Stammes unterjchieden, welche bis auf ſpäte Zeiten Geltung behalten: Oftfalen, 
(Ostfalahi, Osterliudi), Weftfalen (Falah, das Flachland), zwiſchen beiden die Engern; jen= 
feit der Elbe die Nordalbinger (Nordliudi). Diefe legtern zerfallen wieder in drei Abtheilun 
gen, die Dithmarſen, Holften, Stormarn. Ebenſo laſſen ſich bei ven Engern, die an beiden 
ern der Weſer ſaßen, drei Gaue unterjcheiden, der Zeinegau, Cheruskergau, Angrivariergau; 
die beiden legtern umfaßten die Haupttbeile der frühern Völkerſchaften dieſes Namens. ?) 
Weſtlich von ihnen bis zum Rhein wohnten die Weftfalen, von den Höhen des Harzes bis zur 
Elbe die Oftfalen, gleichfall8 in viele befondere Gaue zerfallend. Nicht nad) blos Äußerlichen 
geographiſchen Geſichtspunkten ift diefe Eintheilung gemacht, Eigenthümlichkeiten des Rechts, 
ter Sprache und Sitten kommen in Betracht. Schärfere Grenzen würden jih nur nad einer 
genauen Unteriuhung der täglich mehr ſchwindenden Unterſchiede des Dialekt, ja der ganzen 
Art des Lebens, beionders auch des Hausbaues ziehen laffen. 

Auf einer analogen politijchen Organijation des ſächſiſchen Stammes berupte diefe Einthei- 

lung nit. Die Nachricht des Widukind, eined Schriftſtellers aus dem 10. Jahrhundert, 

wonach jeder der größern Abtheilungen Herzoge vorgeftanden haben follen, entbehrt ebenfo jedes 

2) Bol. Landau, Beilage zum Correfponbenzblatt der hiftorifchen Bereine, Jahrg. 1859, S. 1 fg. 
1 “ 
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Grundes, als wenn neuere bei den alten Sachſen Könige geſucht und gefunden haben. Nur jede 
einzelne Gaugemeinde hatte einen Vorſteher, deſſen Name wahrſcheinlich wie bei ven Angel— 
jachien Ealdorman war; für den Krieg wurde, wie Beda erzählt, einer derſelben durch das Los 
zum Oberfeldherin, zum Herzog gewählt. Seine Thätigkeit erſtreckte jih dann auf mehrere 
Baus, die jich gerade zum Kampfe verbunden, erloſch aber nad) Nüdfehr des Friedens. Das ein- 
zige loſe politiihe Band, weldes die Sachſen zuſammenhielt, beftand in einer Volksverſamm⸗ 
lung, die alljährlich zu Marklo an der Wejer flaıtfand. Auch ihre Eriftenz ift nur aus einer 
Nachricht bekannt, der zufolge dort, je aus einem der drei Stände, in die fih das Volk ſchied, 
den Edelingen, Brilingen und Lajjen, 12 erlefene Männer tagten.?) Im ganzen finden wir 
wenig Unterſchied zwiſchen dem, was jegt karolingiſche Schriftfteller über die Sachſen mittheilen, 
und den Nachrichten des Taritus über die Deutjchen jeiner Zeit; jene gebrauchen zuweilen jelbit 
des Römers Worte. Und in der That jcheinen jie eben damit die wirklichen jächitichen Ver: 
hältniſſe auch ihrer Zeit geichilvert zu haben, vie eben ein entihieden alterthümliches Gepräge 
tragen. Gin rauhes Gejeg galt bei den Sachſen; öfter ald bei den übrigen Deutichen be: 
drohten ſie Verbrechen mit ver Todesſtrafe. Außerordentlich jharf war die fociale Gliede— 
rung, beſonders ausgezeichnet die Stellung des Adels. Mit ven ſechsfachen Wergeld des Freien 
wurde der Edeling gebüpt, ver Tod ſtand auf der Ehe mit einer Frau höhern Standes. Die 
Erſtarrung, in welcher jih das ſächſiſche Volf befindet, Bietet ein Beiſpiel, wie trog der reichen 
Talente, die ed beſaß, doc demſelben eine bedeutende Entwidelung nur dann zutbheil werden 
konnte, wenn ed aus den alten beſchränkten Zuftänden heraustrat, gegen den alten Glauben dag 
Chriſtenthum eintaufchte, mit den übrigen deutihen Stämmen in Verbindung trat. Dieje Um— 
wälzung ging indeß nicht ohne die heftigften Erjchütterungen vor ſich; in langjührigem Streit 
rang die alte VBolföfreiheit, das Heidenthum an gegen das Chriftenthun und Karl's des Großen 
Herrſchaft. Schließlich freilid vergeblich! 

Im Jahre 772 unternahm Karl feinen eriten Feldzug gegen die Sachen. Derfelbe gleicht 
noch den bisherigen Kämpfen, zeigt nody nicht den Charakter rückſichtsloſer Energie, welcher 
fpäter auf beiden Seiten hervortritt. Die Franken zieben biß zur Weſer, zeritören das ſächſiſche 
Heiligthum, die das Weltall tragende Irminjul, worunter man fi wol einen urmächtigen 
Baum zu denken hat; die Sachſen ftellen Geiſeln, verjprechen Unterwerfung. Grit als dieſe, 
wie bisher, fo jeßt noch Gleiches mit Gleichen zu vergelten wagen, auf einem Streifzug in das 
Sranfenland die hriftliche Kirche zu Sriglar zerftören, da traf fie Karl'd Zorn in hoben Maß: 
von beiden Seiten verfuchte man ſich in wilden vierjährigen Kampfe. Enplih müſſen die Sad: 
jen dem Frankenkönig Treue ſchwören, das EHrijtentbum annehmen und für den Ball, daß ſie 
ihr Gelübde brechen jollten, erflären, ihr Net am Grundeigenthum verwirkt zu haben. Die 
Organiſation, welche Karl zur Ordnung der Dinge jegt traf, beruhte vor allem darauf, daß ed 
ihm gelang, ſächſiſche Erle ald Grafen für feinen Dienſt zu gewinnen; auch mit firhlichen Ein: 
richtungen wurde ein Anfang gemacht. 

Noch aber war die Kraft der Sachſen nicht gebrochen, ver Weſtfale Widukind raffte fie zu 
neuen Kämpfen empor. Die harten Mapregeln, welde der Frankenkönig durch Hinſchlachten 
ganzer Scharen traf, Eonnten der empörten Wuth nur neue Nahrung leihen. Vergeblich waren 
alle Verſuche, die alte Unabhängigkeit zu retten. In ziemlihem Umfang verpflanzte Karl 
ſächſiſche Männer auf jeine und der Kirche Beſitzungen in andern Iheilen des Reichs, überließ 
die fo leer gemorvenen Streden theilweife ſſawiſchen Stämmen. Zulegt haben die nördlichern 
Theile des Sachſenvolks an Weſer und Elbe noch zähen Widerſtand geleiftet, aber auch jie und 
ebenfo die Nordalbinger unterlagen. Im Jahre 804 war Sachſen unterworfen. 

Was Karl jegt that, um jeiner und des Chriftenchumd Herrichaft Geltung zu verichaffen, 
trug den Gharafter blutiger Strenge. Jeder, ver ſich heimlich der Taufe entzog, chriſtliche Ge: 

bräudhe, 3. B. das Faſtengebot, nicht achtete, heidnifcher Sitte anhing, wurde mit dem Tode ber 

8) Vita S. Lehuini bei Rers, Mon. Germ. hist. SS., 11, 361. Für bie früher oft eifrig bekämpfte 
Slaubwürbigfeit der Stelle tritt Waitz, Dentfche Perfafiungsgeichichte, III. 114, weniger energifch in 
die Schranfen ala früber Bd. 1, S. 60. Diefelbe erhält indeß vielleicht eine Stüge in dem Capitulare 
Paderbrunnense bei Berg, ib. LL., I, 50, 6.34: „Interdiximus, ut omnes Saxones gene- 
raliter conventus publicos nec faciant, nisi forte missus noster de verbo nostro eos congre- 
gare fecerit: sed unusquisque comes in suo ministerio placita et justitias ſaciat.“ Dazu dir 
Nachricht der Annales Laurissenses mai. ad annuım 772, daß Karl der Große bei feinen erflen 
Juge nach Sachen „super Wisoram fluvium venit et ibi cum Saxonibus plaritum habuit et re- 
cepit obsides duodecim‘. 
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droht, Die ‚ Sriftlihen Kirchen unter befondern Schuß geftellt. Keiner volitiſcher Sinn mil: 
derte jedoch dieſes Gebot in chriſtlichem Geiſte dadurch, daß dem, der reuig ſein Vergehen dem 
Prieſter bekannte, von dieſem das Leben gerettet werden konnte. Während des Kampfes hatten 
die Sachſen erflären müffen, daß ſie bei wiederholtem Abfall das Recht am Grundeigenthum 
verloren haben follten ; jet ſcheint, auch abgeſehen von dem Wegführen in andere Länder, eine 
Beihränfung ihres Eigenthumsrechts eingetreten zu fein, welche jedoch unter Ludwig dem Brom: 
men wieder aufbörte. Den Zehnten an die Kirche mußten die Sachſen leiften, ſonſt aber feinen 
Tibut oder Zind. Die perfönliche Freiheit, das Stammrecht blieb ihnen; leßteres wurde eben 
unter Karl nievergeichrieben. Ebenſo wenig wie die Erzählung von einem ehrenvollen Frieden, 
ten die Sachſen mit Karl zu Selg abgeſchloſſen haben follen, ift ed berechtigt, Karl als länder 
gierigen Völkerbezwinger darzuftellen, dem es Wolluft gemefen, die Sachſen ald Knechte zu 
jeinen Füßen zu jehen ; er wollte vielmehr, daß Franken und Sachſen Ein Volk ausmachten. 

Das Reich Karl's vereinigte alle deutihen Stämme des Gontinent3, mit ihnen große 
Strecken romaniſcher Zunge und foldhe von gemijchter Bevölkerung. Waren jene jedoch fchon feit 
Grhebung des arnulfingijchen Geſchlechts zur föniglihen Würde mehr ald unter ven Merovingern 
bersorgetreten, jegt erhielt da8 deutſche Element eine jo weientliche Verſtärkung, daß bei der 
Theilung zu Verdun ein Heid entftehen Eonnte, welches rein deutfch war. Während des 9. Jahr: 
bunderts hatte die neue Entwidelung, auf welde Karl das Sachſenvolk hingewiefen, ihren Fort- 
gang. Wir haben Nachricht von einer jocialen Revolution, die Lothar, der Bertreter der ein 
keitlihen Farolingifhen Monarchie unter Freien und Kiten gegen ven Adel hervorrier, wodurch 
teten Stellung, die biöher fo unverhältnigmäpig hervorragte, zweifeldohne gemindert wurde. 
Tas Chriſtenthum gewann die Herrſchaft bald ausſchließlich. Zu den von Karl geftifteten Bis- 
:htumern Bremen, Diimigardeneford (Münfter), Verden, Paderborn, Osnabrück und Minden, 
wo theils Angelſachſen, die zur Bekehrung ihrer Landsleute herübergekommen, theils fränkiſche 
Geiflide,, unterſtützt von jungen Sachſen, die einige Jahre als Geiſeln in fränkiſchen Klöftern 
gemeien waren, wirkten, famen unter Karl's Nachfolgern andere Bisthinmer hinzu, bei den Oft: 
ralm Halberftabt, Hildeshein, für den Norden Hamburg; der heilige Veit, deſſen Reliquien 
836 na Korvei gebracht wurden, galt als Schutzpatron des ſächſiſchen Volks. Mit welder- 
Innigfeit die Veubefehrten das Chriſtenthum erfaßten, wobei dann wol heidniſche Vorftellun: 
gen noch mit unterfloffen, beweift ver „Heliand‘‘, jene merkwürdige VBerherrlihung des Gottes- 
ſobnes in altſächſiſcher Sprache, die aus jener Zeit auf und gefommen ift. In dieſem Gedicht 
bat Ehriftus ein deutſches Gewand erhalten, ald deutſcher Volksfürſt ziebt er Gnaden und Segen 
tem glücklichen Volk ſpendend einher. Klöfter entitanden an vielen Punkten und verbreiteten 
Eitte und Wiffenfhaft in ihrer Umgebung. Manche der ſächſiſchen Edelfrauen entfagte der 
Welt und nahm den Schleier. 

Der politifhe Begenjag zwiſchen Franken und Sachſen mußte angeſichts diejer Verhältniffe 
netbwendig an Schärfe verlieren. Wir finden mehrfach, daß fie jich in Heirathen vermifchen, eble 
Schien Haben Bereutung im Kath fränkiſcher Könige, kurz, die Scheidewand iſt gebroden. 
änder in den Duellen feinen Anhalt, wenn man behauptet, daß noch fortwährend heftiger 

Hap gegen die übrigen Stämme, gegen ven aufgezwungenen Reichsverband in Sachen gewaltet 
babe. Mol erreichen jie wieder eine gewiffe Selbjtändigfeit des Stammes, ihre eigene , nicht des 
Königs Kraft mußte meiftend vie bevrohten Grenzen gegen Normannen, Slawen vertheibigen; 
aber von einer Oppojition gegen das Reich ift feine Spur, das Hergogthum der Liudolfinger, 
weihes die Einheit des Stammes vertritt, verſucht ed nicht, die Herrichaft der Karolinger abzu⸗ 
ſchütteln. Mehr ald Baiern, Schwaben tragen die Sachen bei zur Erhaltung des Koͤnigthums 
bei dem lebensmüden Stamme, die Sranfen und Sachſen gemeinfan wählen den deutſchen 
derfcher. 

Ob freilih die Sachſen auch in vem Fall ſich dauernd zur Anerkennung eines Könige ,. der 
nicht ihres Stammes war, verftanden hätten, wenn diejer nicht blos den königlichen Namen 
beanſpruchte, fondern die ihm zuſtehende Gewalt üben wollte, mag angeſichts des erfulglofen 
Ringend des fränkiſchen Konrad gegen die berzoglichen Gemalten wol bezweifelt werden. Da 
war ed nun von ber größten Bedeutung, daß nach deſſen Tode Die deutſche Königswürde eben auf 
den ſächſiſchen Herzog Heinrich überging, deſſen Machtftellung jedenfall unter allen deutſchen 
Großen am meiften hervorragte. Der verfuchte e8 nicht, die herzogliche Gewalt bei den andern 
Stämmen zu flürgen; ihm genügte, wenn niemand es weigerte, über benjelben feine Koͤnigs⸗ 
pemalt anzuerkennen. Das fehte er durch. Ermöglicht wurde ihm dad dadurch, daß eben in 
dem Stammiande Sachſen feine Herrſchaft eine unmittelbare blieb, dan vie\ed otyne Rireiglun 
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unter ihm, dem König wie früher dem Herzog ſtand. Und Heinrich I. wieder verſtand es, eine 
größere Kraftentwidelung deſſelben möglich zu machen. Er jhaffte Schug gegen die Scharen ber 
Ungarn, deren Raubzüge die Sachſen befonderd hart trafen, weil diefe nah alter Gewohnheit 
theils in offenen Dörfern, in Weftralen auf Einzelhöfen zeritreut lebten. Heinrich forgte für 
fefte Plätze, baute Burgen, ließ Klöfter mit ihrer Umgebung, wie größere Ortſchaften durd) 
Mauer und Graben fügen, legte jo den Grund zu Städten, deren Entwickelung befonders in 
rechtlicher Beziehung man freilich mit Unrecht auf ihn zurüdgeführt hat. Die Ordnung des 
Heerdienftes it gleichfalls fein Verdienſt; er gründete eine tüchtige Neiterei, wobei ihm bie 
allgemeine Wehrbaftigfeit ver Sachſen glücklich entgegenkam. Er hinterließ dann feinem 
großen Sohn Otto eine bedeutende Macht, weldye dieier in großartiger Weiſe fortbildete; dieſem 
gelang. zu dem deutſchen Königthun den Olanz der kaiſerlichen Krone zu gewinnen. 

Mit ſtolzer Beiriedigung blickte dad ſächſiſche Volf auf zu feinem Herrſcher, fah ſich Telbit 
durch deffen Herrlichkeit erhoben. In dielem Gefühle ging Widukind von Korvei and Werf, 
eine „Geſchichte der Sachſen“ zu fhreiben. Gr ſah die Thaten Heinrich's J. und Otto's nicht, 
mie es fonft dad Mittelalter lichte, für die Fortſetzung deifen au, was einft römiiche Impera— 
toren gewirft hatten, beginnt vielmehr in feiner Erzählung mit den fagenhaften Anfängen der 
Sachſen, ſchildert ihre tapfern, aber erfolglojen Kämpfe gegen die Sranfen. Dunn aber werden 
Diefe von den heiligen Veit verlaſſen, der feinen Schuß von jegt an den Sachſen zuwendet, und 
bald beugen ſich vor dieſem, wie die übrigen deuten Stämme, jo auch die Franken. Mit fei: 
nen Sachſen regiert Otto l., nachdem er alle erneuten Anfeindungen glücklich überwunden, die 
geſammte Ehriftenheit. 

Widukind fteht als Schriftfteller nicht vereinzelt da, überhaupt war jene Zeit der Dttonen 
voll von geiftigen Strebungen im Sadjenlande. In den Klöſtern Korvei, Ganderdheim, Qued— 
linburg zog man die alten Glafiifer and Licht, die hildesheimer Domſchule gedieh zu großer 
Blüte, bald regte ed ih aud in Magdeburg und Merjeburg, wo etwa jpäter Thietmar jeine 
Chronik ihrieb. Eine eigenthümliche Stellung nehmen die Brauen ein. Die Damen der fai- 
ferlihen Familie waren theilmeife hochgebildet, ſtanden als Abtifiinnen den Klöjtern vor; eine 
Monne, Roswitha (Hrotjuit), beſang die Thaten Dtto’8 und dichtete geiftliche Komödien, ven 
Terenz nachahmend. 

Otto der Große hob Sachſen auf alle Weiſe. Das bremer Erzbisthum erhielt der vortreff— 
liche Adaldag, der bald eine neue Blüte ded bisher daniederliegenden Stifts berbeiführte. 
Magdeburg wurde als Gr;bisthum mit den Suffraganen Merfeburg und Zeig gegründet zur 
Bekehrung der benadybarten Elawen. Der militäriihe Schug der Marfen wurde dem neuer: 
nannten Herzog, dem Hermann Billung,, übertragen. 

Als mit Otto II. das ſächſiſche Kaiſerthum ausftarb , verfuchte wieder ein ſächſiſcher Fürſt, 

Markgraf Eckard von Meißen, die Königsfrone zu eriwerben und fomitan den Stamm zu fejfeln. 
Allein fein anmaßendes Weſen entfremdete ihm fhon die Symipathien feiner Stammesgenoffen, 
bevor ihn die Hand des Meuchelmörders erreichte, und jo fand der von den übrigen Stämmen 
inzwiichen erwählte Baiernherzog Heinrih aud in Sadfen Anerfennung. Zu Merjeburg ver: 
fanmelten fidh die Oroßen ihm zu huldigen, aber erft nachdem der König ihr Wahlrecht aner: 
fannt und verfprochen hatte, der Sachſen beiondere Rechte achten zu wollen, überreichte Herzog 
Bernhard ibm als Zeichen der Herrſchaft die heilige Lanze. 

Der auffallende Umſtand, daß nicht diejer Herzog Bernhard, fondern jener Markgraf fi 

damals un die deutſche Krone beworben hat, findet feine Erklärung beigenauerer Betrachtung der 
ſächſiſchen Verfaſſungsverhältniſſe. Die ven Billungern übertragene Gewalt erftredte ſich Feines: 
wegs über ganz Sachſen; der Herzog war nicht der Stellvertreter des Königs den Großen, nicht 
ber des Stammes den Herrſcher gegenüber, er verdankte jeinen Titel dem militärifchen Charafter 
feines Anıtö, indem ihm die Marfen gegen Slawen und Dänen übertragen waren. Außerdem 
verwaltete er eine Anzahl von Grafſchaften. Gleichberechtigt ftanden ihm die übrigen Großen zur 

Seite, die infolge deſſen cben jelkftändiger waren als die Bürften in den andern Stammnilanden 
und die Macht, meldye fie hatten, ftetd noch zu Tteigern ſuchten. Die Laienfürften, fogar der 
Herzog, fingen in Sachſen fhon damals an, Lehen von den Biihöfen anzunehmen, diefen Mann 
ſchaft zu leiten. Die Beziehungen ver Bisthümer zum Reid) wurden durd ſolch enge Verbin: 
dung derjelben mit den Fürſten gelodert, immer mehr und mehr vom firhliden Gut gerieth in die 
Hände der Fürſten, und auf der andern Seite kam ed dazu, daß Biſchöfe Familienpolitik trieben. 
Beſonders die Minderjährigfeit König Heinrich's IV. beförberte diefe Entwidelung. Später 
verfudte biefer wol eine neue Machtentfaltung des Koͤnigthums möglich zu maden; die Anlage 
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feter Burgen auf ben Bergen des Sachſenlandes ſollte ſie vorbereiten, ev verſuchte einzelne Für⸗ 
fien zu deımüthigen. ber in ihrer Geſammtheit nahmen vie ſächſiſchen Großen den Kampf auf, 
den Heinrich nicht mit Beſonnenheit führte; er reizte das ganze Volk durch die Behauptung, alle 
Sachſen jeien Knechte. Er ſowol wie fein Sohn Heinrich V. fheiterte. Die Herrſchaft der frän= 
kiſchen Könige in Sachfen fapte feine Wurzel. . 

In der öppojition gegen dad Königthum fanı das ſächſiſche Herzogthum zu erneuter Geltung 
teten Träger Lothar (Kiuder) von Suplinburg ed verstand, fidy an die Spige der Bewegung zu 
fellen, während fein Borgänger Magnus zur Zeit Heinrich's IV. weit hinter Otto von Rord— 
Kim zurüdgeftanden hatte. In alle Verhältniffe griff Linder ein, wurde Lehnsherr eines fla: 
wiſchen Reichs, brachte in Weitfalen feinen Einfluß zur Geltung, mußte eine Erhebung ber 
Großen zu verhindern. Indem das Königthum dann auf ihn übertragen wurde, verſtärkte 
nd feine Stellung ungemein. Aber da es ihm nicht vergönnt war, Die Krone auf dem Haupt 

\erned Nachfolger im Herzogthum zu fehen, vielmehr nach feinem Tode der Staufer gewählt 
wurke in directer Oppoiition gegen ven Sachſenherzog Heinrich den Stolzen, ven Schwiegerfohn 
Lethar's, kam ed dahin, daß die Macht des fächjtfchen Herzogs aufs neue in Oppofition gegen 
tas Königthum gerieth. 

Konrad Il. nahm den Kampf auf, führte ihn anfänglich auch Durch und verlieh das ſächſiſche 
Herzogthum Albrecht dem Bären von ver Nordmark, gab es indeß in den legten Jahren feiner 
Regierung dem gleihnamigen Sohne Heinrich's des Stolzen, der fpäter „der Löwe“ hieß, zurüd. 
Ind diefer begründete dann eine Macht, wie jte früher nie ein deutſcher Reichsfürſt bejefjen hatte. 
Die benachbarten flawifchen Fürſten mußten ihm huldigen, innerhalb ihres Gebiets wurde die 
Graiſchaft Schwerin zur Beförderung deutſcher Colonijation eingerichtet, einem Deutfchen vers 
eben. In Nordalbingien waren nicht 6108 die weltlichen Großen des Welfen Lehnsmannen, 
auch die Inveſtitur der Bifchöfe übte ev auß, ließ fich den Treueid leiften und konnte fich Hierbei 
jogar auf ein Faiferlicheö Privileg berufen. Die Grafen ſüdlich der Eike mußten ihn gleichfalls 
Sreredfolge leiften, waren thatlächlich von ihm abhängig. 

daft mit Nothivendigkeit, fo fcheint ed, hätte bei längerer Conſolidirung diefer Macht auf 
teren Träger das Koͤnigthum übergehen, auf dieſelbe geftügt jelbft einen gewaltigen Aufſchwung 
nehmen müften. Dazu kam es nicht. Heinrich der Löwe glaubte die Heeresfolge dem Kimig, 
als diefer in Bedrängniß war, weigern, fo fi) dem Reich unabhängig gegenüberftellen zu fönnen. 
Aber da war Friedrich der Rothbart doch noch mächtiger ald er und zertrummerte mit gewaltiger 
Hand des Welfen Macht. Anfänglich mußte diefer aus dem Lande fliehen, erhielt jpäter nur 
ke braunfchweig=lüneburgifhen Hausbefigungen zurüd. Das Hergogthum welches zulegt bie 
Krait des Sachſenſtammes vepräfentirt hatte, war gebrochen. Zwar wurde ein neuer Herzog, 
Lerndard von Anhalt, eingefegt; allein ohne Hausmacht wie er war, vermochte er nur zeitweiſe 
m Norpalbingien unbedeutenden Einfluß ſich zu verfchaffen. In den übrigen Eachfen bedeutete 
en nichts. Die herzoglichen Rechte in ven Diörefen Münfter und Paderborn erbielt ver Erz: 
biſtof von Köln. 

In den folgenden Jahrhunderten bildete ſich die Macht ver einzelnen Fürften weiter und 
reiter and; eine den ganzen Sachſenſtamm umfaffende Gewalt gab es feit Heinrich’3 des Löwen 
Sturz nicht mehr. Die Kraft des Stammes entfaltete ſich bei der Golonifation des Oſtens. 
In Bommern und Medlenburg wie in dem fernen Breußen ließen ſich Goloniften, beſonders 
aus Meftfalen und den untern Wefergegenven, nieder. Vor alleın die Städte wurden von deut: 
ſcher Bevölkerung eingenommen, während der ſlawiſche Charakter der Bemohner des offenen 
Xanded noch lange blieb. In einer Verbindung mit dem Stanınilande blieben dieſe Gegenden 
theils durch Beziehungen des Handeld, indem die Hanja, jene mächtige Verbindung , melde 
dentſche Kaufleute geihaffen, ein gemeinjames Band un alle fhlang, dann auch vorzüglid 
tur die Gemeinſamkeit des Nechtölebend. 

Dad Sächſiſche Recht wurde zu Anfang des 13. Jahrhunderts von einem Ritter aus der 
Segend von Deffau, Eike von Repgau, gefanmelt und im „Sachſenſpiegel“ zufanmengeftellt. 
Ifprünglid nur Privatarbeit, erlangte dieſes Rechtsbuch gar bald die Geltung eines Geſetz⸗ 
bichs, das angeblih Karl ver Große den Sachſen verliehen hatte; im Süden Deutſchlands 
diente ed bei Abfaffung des, Deutſchenſpiegels“ al8 Grundlage, und durch dieſes Mittelglieb 
zing es dann großentheild in den „Schwabenſpiegel“ über. Bor allen aber in der fächfifchen 
Senat war der Wirkungskreis des „Sachſenſpiegels“, er galt im ganzen deutfchen Norden von 
Holland bis Livland, in unzähligen Handſchriften war er verbreitet und wurde fpäter ſogac ala 
zemeines Recht betrachtet. Ihm zur Seite erlangen große Bedeutung die Stahtregte der Necùlie 
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fhen Städte, befonders Magbeburgd und Lübecks; vieles breitete ſich mehr an der Küſte der 
Dftfee, jenes mehr im Binnenlande aus; ihre Schöffenftiihle wurden lange Zeit von den ubri: 
gen Städten um Rechtsſprüche angegangen und fandten ihre Weisthümer bis nad Echlejien 
und felbft Volen. 

Man bat wol behauptet, dem Sachfenfpiegel fei ed zu danken, daß das Römiſche Recht im 
Laufe nes Mittelalters in Sachſen weniger als im beutfchen Süden habe plaßgreifen Fönnen. 
Allein es ift nachzuweiſen, daß bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts das fremde Recht kaum 
irgendwo in Deutſchland Wurzel flug. Nah der Neformation aber, welche ja einen großen 
Theil des ſächſiſchen Volks erfaßte, führte man gerade bier mit mehr Eifer ald anderswo das 
Nömifche Net gegen das Kanonijche ind Feld. 

Die Sprache des ſächſiſchen Volks ſcheidet fich in zwei Zweige, ven weitfalifchen und nieder: 
ſächſiſchen. Die Grenze beider Sprachgebiete liegt zwiſchen Weſer und Elbe. Bon den fpätern 
coloniſirten Gebieten haben die Länder weſtlich der Oder mehr weftfälifche, öftlich derſelben, ein 
Theil von Rügen, niederſächſiſche Sprachweiſe. Doc finden mannichfache Übergänge ftatt. 

Schließlich müſſen wir noch unfern Blick wenden auf jened Vol der Sachſen, die im fernen 
Siebenbürgen, obgleih nur 200000 Menſchen zählend, nicht aufgehört haben, deutſch zu 
denfen, und beſonders in neuerer Zeit fi bemühen, enge Beziehungen mit Deutjchland zu be: 
wahren. Ihre Einwanderung läßt man meift in Jahre 1143 erfolgen unter König Genja II., 
jedoch ift wahrſcheinlicher, daß ſie allmaplich ins Laufe des 12. Jahrhunderts erfolgte, Daß zum 
Theil Krenzfahrer, die den meitern Weg nicht machen fonnten, dort figen blieben. Nicht alle 

dieje Sinwanderer iind aus Sachſen gefommen, der Name umfaßt die deutihen Boloniften 
indgefammt, ihr Dialekt erinnert mehr an bie Gegend von Köln und Nahen, auch heiken ite 
im Mittelalter oft Flandrenses. Durch Andreas II. erhielten jie ein Privitegium, die libertas 
Cibiniensis, wodurd die bisher in drei Gaue gejonderten Deutſchen politifch geeint und mit 
eigenthünlichen Rechten beſchenkt wurden. Sie wählten wie die Geiftlihen jo au ihre Grafen 
ſelbſt; über allen ftand ein Obergraf; auperden erhielten jie Grleihterungen ver Abgaben und 
Heerfolge. Als die Reformation im Lande Geltung erlangt hatte, wurden auf den Landtage 
zu Maros (1571) den Katholiken, Eutberanern und Reformirten gleiche Rechte, den Orien— 
talen Duldung gewährt. Eine genauere Erforihung der Geſchichte dieſer Sachſen iſt noch immer 
nicht vorgenommen; das, was wir über fie willen, medt nur den Reiz, mehr zu erfahren. 

Literatur. Zeuß, „Die Deutihen und ihre Nachbarſtämme“; Schaumann, „Geſchichte 

des niederſächſiſchen Volks“; Yappenberg, „Geſchichte von England”; Waitz, „Deutſche Ber: 
faſſungsgeſchichte“: Gieſebrecht, „Geſchichte der deutſchen Kaiſerzeit“; Steindorff, „De du- 
calu Billinzorum“; Weiland, „Das ſächſiſche Herzogthum unter Lothar“; Uſinger, „Deutich: 

däniſche Geſchichte“ (1189 — 1227). Die Rechtsgeſchichten von Walter, Eichhorn. Stobbe, 
„Rechtsquellen““. Bezüglich Siebenbürgens: Schuller, „Beiträge zur Geſchichte Siebenbür⸗ 
gend”, und Schuler von Libloy, „Materialien zur ſiebenbürgiſchen Rechtsgeſchichte“. 

A. von Druffel. 
Sachſen (Königreih). (Politifhe und Territorialgefhihte. Staats: und 

Rehtsgeihihte. Geographiſche, ftatiftifhe und ſtaatsrechtliche Verbältniife.) 
I. Bolitifhe und Territorialgeihihte Sachſens bi8 zum Wiener Gon- 

greß. Das Land, welches vom Erzgebirge, ber fogenannten Sächſiſchen Schweiz und ben 
laufiger Bergen nordwärts nad) der großen niederdeutſchen Ebene ſich abflacht und in eben- 
diefer Richtung (vom Süden nad den Norden) von der Pleiße, Mulde, Elbe, Spree, der 
Weißen und Schwarzen Elfter und der Neiße durditrömt, im Süden von Böhmen, im Diten, 

Norden und Nordiveften von Preußen, im Weften und Südweſten von Sachſen-Altenburg, 
Gadhfen Weimar, Neuß und Baiern begrenzt wird, dad Königreih Sachſen hat (wie frei: 
li beinahe vie meiften deutfhen Staaten) ſehr mannichfache Gebietöveränverungen im 
Laufe der Jahrhunderte erfahren. Eigenthümlich ift ihm, daß der Nanıe, unter welchen es jeit 
nunmehr faſt fünftehbalbhundert Jahren in der Geſchichte erfheint, ver Nanıe Sachſen, weder 
der eingeborenen oder eingewanderten Bevölferung, noch aber auch dem urfprünglichen oder 
hauptſächlichen Kern und Mittelpunft feiner ftaatlihen Bildung, vielmehr einen erit fpäter 
Binzuerworbenen Gebietötheil entnommen if, einem Gebietötheil, auf welchen jelbit dieſer 
Name zuvor erit wieder von ganz anderd woher übertragen worben war. Land und Leute des 
heutigen Sadjen haben ſchlechterdings nichts gemein mit jenen alten Sadjen, die Karl ver 
Große unterwarf, auch menig oder nichtd mit deut jpätern Herzogthum Sadhjen, dem Stammi⸗ 
laade der ſächſiſchen Kaijerfamilie, Heinrich's I. und der Dttonen. Died muß darum betont 
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werben, weil nicht felten (zumal in Bezug auf Abſtammung und Sprache) won folden, die 
mit der verwidelten Territorialgefchichte Deutſchlands minder vertraut find, beſonders von Aus: 
ländern, derartige Verwechſelungen begangen werden. Die Bezeichnungen „Nieder: und Ober: 
ſachſen“, womit man noch im vorigen Jahrhundert die ehemaligen und die heutigen Träger des 
Sachſennamens wenigftend einigermaßen zu unterfcheiden pflegte, find feit dem Aufhören der 
mtiprehenden Reichökreißeintheilung ebenfalld außer Gebrauch gefommen. Das Ländergebiet, 
auf welches 1423 der Name des ehemaligen Herzogthums Sachſen überging, und deſſen Haupi⸗ 
theil, daB Königreich Sachſen wie es heute ift, Hat niemals in ähnlicher Weiſe, wie etwa jenes 
Erxammeöherzogthum der Sachſen oder auch wie das alte Thüringen, eine fozuiagen volksthüm⸗ 
lie Grundlage feiner Entftehung und Ausbildung gehabt. Nicht ein Stamm oder ein Stam: 
mesbündniß war es, das hier nach innerer Zufammenbehörigkeit unter einheimifhen Für— 
fen fih zu flaatlicher Einheit zufammenfaßte und den Gefammtorganisnus ded Deutſchen 
Rabe einordnete; hier ward vielmehr mit bewußter Abficht, für beſtimmte politifche Zwecke, 
rim Raatliche Bildung geichaffen, erweitert, befeftigt; dieſer Abficht mußte das gegebene Ma⸗ 
trial an Sand und Leuten ald Unterlage dienen. über die älteflen germaniſchen Bewohner 
dieſes Landſtrichs weiß man wenig Zuverläffiged. Vom Ende des 4. bi8 un erite Drittel des 
5. Jahrhunderts gehörte er mit zu dem großen thüringiſchen Reich, welches aber 531 von ben 
Branfen mit Hülfe ver Sachſen zerflört ward. Schon damals fheinen flawifhe Stämme bis 
andie Elbe, vielleicht noch weiter weſtlich vorgedrungen geweſen zu fein. In der zweiten Hälfte 
des 6. Jahrhunderts mard von ſolchen Stämmen (man nennt darunter befonderd die Sorben 
und die Daleminzier) das ganze heutige Sachſen, ja darüber hinaus dad ganze Land bis zur 
Saale, Hier und da felbft jenfeit derfelben in Beiig genommen. Erleichtert ward dieſe Grobe: 
rung durch die Verwirrung, welche nad Zerftörung des felbftändigen thüringiſchen Reichs au 
dieſer Oftgrenze Deutfchlands eingeriffen war, wie durch die Schwäche und innere Zerrüttung 
des fränki ſchen Reichs felbft, welches nicht jo weit hin feine Macht nachdrücklich zu außern ver: 
mochte GSrft feit dem Wievererftarfen des Yranfenreich8 unter den Pipinen und Karl dem 
Grofen beginnt allmählich die bloße Vertheidigung gegen die vorbringenden Slawen in einen 
Angriff behufs ihrer Zurückdrängung überzugehen. Schritt vor Schritt wird denjelben der ger= 
maniſche Boden wieder abgefämpft, werben fie vertrieben oder mol noch häufiger zwar In ihren 
Eigen belafien, aber unterjoht und dienſtbar gemacht. Zur planmäßigen Betreibung und 
Siherung dieſes Werks der Wiedereroberung der an die Slawen verloren gegangenen Zand= 
ride legten zum Theil ſchon Karl der Große und jeine Nachfolger, mehr noch die deutſchen Kb: 
nige au8 den ſächñſchen Hauſe fogenannte Marken an, befeftigte Burgen (beſonders an Flüffen) 
mit kriegstüchtiger Befagung unter einem tapfern Führer und mit einem entſprechenden Gebiet 
umher zur Unterhaltung und Verftärfung diefer Dannihaft — vorgeſchobene Boften, bie den 
Feind aufhalten follten, bis die Macht des Reichs gefammelt und den Kampf nachdrücklicher 
aununehmen bereit wäre, von wo aus die Örenzen des Reichs nicht blos behauptet, ſondern 
allnählich auch wieder erweitert werden könnten. Dergleihen Marken wurden namentlich von 
Ibaringen aus, von der Saale (die im wefentlichen doch die Grenzſcheide zwiſchen Slawen und 
Deutfchen bildete) je weiter und weiter oftwärtd vorgefhoben. So entitand aud) (wahrſcheinlich 
928 n. Chr.) die Marf Meißen an der Mittelelbe, und dieſe blieb, ſelbſt nachdem noch andere 
Marfen weiter öftlih (in der Laufig) und weiter nörblic (tiefer hinab an ver Elbe hei Wit: 
tnberg, an der untern Mulde u. ſ.w.) errichtet worden, immerfort der eigentlihe Schwer: 

un? Mittelpunkt dieſes ganzen Syſtems der Bertheidigung und des Angriffd gegen die Böhmen, 
vie Laufitzer, endlich Die Hinter den legtern flehenven Polen. Mit ver Germanifirung ging bie 
Ghriftianifirung diefer Gegenden Hand in Sand; neben den Marken entftanvden überall Bis: 
thümer, fo in Meißen für vie meißnifche Mark, fo für die rückwärts liegenden Marfen in Zeig, 
Merfeburg, Naumburg. 

Die Heftigften Känıpfe, melde theild von der Marf Meißen aus, beſonders gegen die Böh- 
men, theils um dieſe ſelbſt zwiſchen verſchiedenen deutſchen Großen geführt worden, fallen in 
tie Zeit von ihrer Gründung bis dahin, mo fie in den feſten Beſitz eines beſtimmten Geſchlechts 
und zwar der Grafen von Wettin übergeht (1127). Das Geſchlecht der Wettiner (von der 
Burg Wettin an der Saale, nördlich von Halle, benannt) wird zurückgeführt bis auf Dietrich 
aus dem Haufe Buzici, der 982 in Calabrien für Kaijer Dtto II. fiel. Ob derfelbe von den 
thüringifchen Herzogen Burkard, oder gar von dem Sachſen Wittefind abgeflammt, iſt unge- 
wis. Dietrich war ein freier Dann auf eigener Erde, ein großer Allodialbejiger im Mansfeldi⸗ 
igen. Seine Nachkommen ermweiterten noch diefen Befig, erhielten damals auch Reichslehen 
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(pie Gesfitstt Erena, ve crmark, zeritergebere ach !ien em: mut die Mark Me:ceni zur 
Verw altang Zer Ärtırz ve3 12. Aabrkuneents: Arten sc ñe bierkexp ım Beñtz tieſes 
legtera eazı215 rur2 Bene en: jun geeger Rafsleene. tch meer zwar Linien Bed 
Haufes eıne Zei za: tarum, BE 1127 ınad ante 11231. nah ter Eret en ver etlonbur- 

ger Yınıe, metesunsktrımır kestnimersenmwer, en Sflönmüng ter altern, Tbimo ichen 
Linie, Renrse, tie Mark Kerze: „mie Eonmwikaazına Ber Green” in Perg nabnı unp vom 
Kaiſer Lotbar carın beſtätizt ware Seren Eli:$ de Mark Merten nur unbeſtri:tener Erb: 
lichkeit im Hauie ce: lstzıner. Tierssbe erſtted:e Ch tamaid ven Wurzen an ter Mulde bıd 
Mühlberq an zer (ie, über wre ſilee binaber an vie Sbwarze Gitter une die Pulsnuttz (bis zu 
deren L.uelle ,, zon da betaber nur bis Sartenkerg, Tapmeitlih bis gegen tie Gbemnig und Die 
öflihe Mulzekın. Tazu erbie Kentat die Alledialguter ſeines Verters Heinrich zen Gilen- 
burg, Leirzig uns antere Irre des ſegenannten Tñerlandes, T. E. des Landes an ber untern 
Mulde, ter Pleiße uns Eintr, werke mit det Mark Deinen grenzen, wie er ihon fruher von 
andern Verrandten Brenz, Kamburg, Torgau geerbt karte, ſedaß er, Da aud fein Bruder 
Dedo Ihon 1125 geitorkeu war, alles Stammgut ter yazıı.te in leiner Hand vereinigte und 
mit feinem Markgrafentbm vereinigte. 

Durch dag Ausſterben tes mäftigen Geſchlechts von Groitzſch gelangte Konrad nicht bles in 
den Beſitz ter Mark Niererlaune, wemit ibn ter Kaiſer belebnte, ſondern auch ter meiſten 
Erbgüter dieſer Familie in ter regauer und zwickauer Gegend. Das Stammichieß Groitzſch 
ſelbſt vererbte die Schweſter des Grafen Wiprecht von Greitzich an Konrad's Sobhn Dedo. Auch 
Bupifiin und Niſani, tie an Böhmen gekemmen, erwarb Konrad wieder, und endlich erhielt 
er von Kaiſer Konrad III. bie erledigte Graiſchaft Rochlitz, vielleicht für ſeine tapfere Antbeil: 

nahme an dent Kriegszug nach stalien. Außerdem kämpfte Konrad gegen die beidniichen Obo- 
triten im Bunte mit Heinrih dem Löwen und andern Furften, wie er aud an einem Zug 
gegen die Bolen theilnahm. Daneben bethätigte er jeine Frömmigkeit durh Stiftung und Do: 
tirung von Klöjtern (unter anderm auf ben Petersberge, mit einem Erbbegräbniß der Sumilie), 

fowie durch wiederholte Bilgerfabrten ind Gelobte Land. Gr kiep daher, wie „ver Große“, jo 
auch „der Fromme”, endlich aud „ber Reiche“, legteres mit ebenſolchem Recht, denn ſein 

Landbeſitz erſtreckte jih von der Saale (Eurz unterhalb des Einfluſſes der Bode in dieſelbe) her— 

über nach Leipzig, füdlich bis oberhalb Zeig, Altenburg, Penig, an der Chemnitz berab (doch 
ohne die gleichnamige Ortſchaft) bis oberhalb Zöblitz, hinüber in die Oberlaufig jedenfalls 
bis zur Neiſie, nordöftlid an der Oper hinauf big Mittenwalde, Etorfomu.].m., dann wie: 
der vom Einfluß der Schwarzen Elſter in die Elbe an legterer hinunter bis Prettin und jo wei— 
ter fort bis wieder an den obenbezeichneten Bunft der Saale. 

Leider beiolgte Konrad (geit. 1156) das damals noch meiit übliche Princip der Theilung der 
Känder unter feine Söhne: Otto erhielt Meipen, Dietrich die Laufigen und Eilenburg, Dedo 
Rochlitz, Heinrich Wettin, Friedrich Brena. Die Oberlaufts nahm der Kaiſer zurüd und gab 
fle abermals in böhmifche Hände, an König Wratiflaw. Otto „ver Reihe” fah den Wobl: 

ftand und Gewerbfleiß feined Yandes gehoben durch die Entdeckung von Silberadern, angeblich 
bei Ausrodung deo Waldes zur Anlegung des Klofterd Altenzelle. Als Mittelpunft des erblü- 
henden Bergbaues entſtand Rreiberg mit Städterecht feit 1179; für den mit Hilfe des Boden- 
reichthumo fih entwidelnden Handel und Gewerbfleiß gründete Dtto zwei Märfte in Leipzig. 
Der Verſuch, feinen Yandbeiig durch Güterkäufe in Thüringen zu erweitern, jcheiterte an dem 
Wiverſtande des Yandgrafen Yupmwig IH. , mit dem er darüber in Fehde gerieth, ſodaß er das 
Erkaufte gröftentbeils zuriickgeben mußte. Bon feinem eigenen Sohne Albrecht ward er, an- 
geblicder Verkürzung feines Erbes wegen, befriegt und gefangen gefegt. Kaiſerlicher Spruch 
mußte den Frieden vermitteln. Otto jtarb 1190. Bon feinen Söhnen erhielt der ältere, Al⸗ 
brecht („ver Stolze“) die Mark, Dietrich („der Bedrängte“) Weipenfeld und Umgegend. Zwi: 
ſchen beiden brach ein Kampf aus, welcher, da Yandgraf Hermann von Thüringen für Dietrich, 
feinen Schwiegerſohn, auftrat, zu ded leptern Gunſten ji wendete. In einen neuen Streit 
mit Kaiſer Heinrich VI. (der nad den meißniſchen Bergwerken lüftern fein mochte) vermwicelt, 
ftarb Albrecht an Gift 1105. Der Kaijer wollte nun, da Dietrich Feine Eventualbelehnung für 
die Mark empfangen, ihm viele nehmen, und Dietrich mußte wiederum mit Hülfe Hermann’s, 
aber auch feiner Iintertbanen (beſonders ver tapfern Bürger Freibergs), den Beſitz des Landes 
ſich erfümpfen. In weitere bepenflihe Kämpfe gerietb er Durch wechjelnde Parteinahme in dem 
Streit der Gegenkaiſer aus welfifhem und hohenſtaufiſchem Haufe, ſowie durch Die verjuchte Be— 
ſchränkung der von feinem Vater Otto der Stadt Leipzig gewährten Privilegien. In legterer 
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zuerſt unglücklich, da der oſterländiſche Adel der Stadt beiſtand, ſiegte er zuletzt doch und 
e unter anderm zur Niederhaltung Leipzigs die Pleißenburg. Er ſtarb, nach manchen 
en gleichfalls an Gift, im Jahre 1221. Während ſeiner Regierung ſtarb die rochlitzer Linie 
207), nachdem ſchon früher die eilenburger ausgeſtorben und deren Beſitz an jene über: 
en war (1185). Damit fielen die Güter dieſer beiden Linien an die ältefte (Ottoiſche) 
urück, aud die Mark Nieverlauiig; doch mußte Dietrich für die Belehnung mit Diefer 
hafı dem Kaijer 10000 Mark Silber zahlen. Da Dietrich's ältere zwei Söhne geiftliche 
nm angenommen hatten, Fam das Rand ungetheilt an den jüngften, erſt dreijährigen, Hein: 
den Grlaudten”). Sein Oheim Ludwig von Thüringen übernahm die Vormundſchaft. 
g geworden, leiftete er den Deutfchen Orden ftarfen Zuzug gegen die heidniſchen Preu⸗ 
d erwarb dort Ruhm, fämpite aber darauf unglüclich gegen die brandenburgiſchen Mark: 
an die er Köpenid und Mittenwalve verlor. Dagegen erhielt er (um 1246) von Kaifer 
& I. das fogenannte Bleipnerland (ein damals reihsunmittelbares, unter kaiſerlichen 
ı ftehendes Gebiet mit den Ortfchaiten Altenburg, Frohburg, Colditz, Leißnig, Chem⸗ 
zwickau, Crimmitzſchau, Werdau) pfandweije flatt der 10000 Fl., welche ver Kaijer 
nit Heinrich's älteftem Sohn Albrecht verlobten Tochter Margaretha als Mahlihag mit: 
ı verjprochen. Diefed Gebiet ward zwar 1291 von Kaiſer Rudolf nod) einmal eingelöft, 
r 1311 definitiv an Meißen zurüd. Einen noch viel größern Zuwachs aber erhielt da⸗ 
a8 meißner Land durch die Vereinigung Thüringens mit ibm. Schon 1242 hatte Hein: 
Eventualbelehnung darauf für den Fall des jühnelofen Todes Heinrich's Raspe, des 
Zandgrafen von Thüringen, vom Kaijer erhalten. Im Jahre 1247 ſtarb diefer. Allein 
bter feines ältern Bruders Ludwig, Sophia, Gemahlin Heinrich's von Brabanı, er: 
r ihren Sohn, Heinrich das Kind, Anſprüche auf das Erbe und fund vielfadhe Unter: 
Itheils bei auswärtigen Fürften, theild im Lande ſelbſt. Gin langer, heftiger Kampf 

n ſich, der endlich durch einen Vergleich geendet ward, in welchem das bisher zu Thürin- 
örige Heilen an Sophien gegeben ward, dagegen dad übrige thüringiſche Land (nebft der 

börigen Pralzgrafihaft Sachſen) an Heinrich den Erlaudten fiel (1264). Dadurch und 
ie vorauögegangene Erwerbung des Pleißnerlanves rückte der biöherige Länderbeſtand 
ttiner dergeftalt nach Werften weiter und rundete ſich zugleich innerlih ab, daß er nahezu 
Werra bis zur Oder und vom Erzgebirge und Thüringerwald bid zum Harz reichte, 
jenraum nur etwa den Öfterreihifchen Ländern, an Volkszahl feinen deutſchen Territo= 
maliger Zeit nachſtand. Leider ging ein Theil davon, und darunter gerade die Wiege 
chlechts, Wettin, nicht lange darauf der Kamilie verloren. Die Linie Wettin war 1217 
ırben, ihr Beiig, nach einen Vertrage mit dem Markgrafen Dietrich, an die jüngfte 
be) Linie gefallen. Diefe legtere, die durch manderlei Erwerbungen ihr Erbe zienlich 
id erweitert hatte, erlofh 1290; der legte Sproß verfelben, Otto, überließ noch bei 
n gegen 800 Mark Eilber Schloß und Grafſchaft Wertin (angeblih auch mit Genehmi: 
ner Stammieövettern) dem Erzbiſchof von Magdeburg; die Grafſchaft Brena aber war 
ifer Rudolf I. jeinen Enfel, Rudolf von Sachſen, Herzog Albrecht's Sohn, als of: 
bnn übertragen. Heinrich ver Erlauchte war damals ſchon tudt; fein Sohn, Albrecht der 
te, Icheint feinen Einſpruch dawider gethan zu haben. Später fam biefed Gebiet mit 
zogthum Sadien an die Wettiner zurüd, nur Wettin jelbit blieb verloren, ed gelangte 
auf in die Hände der Herren aus dem Mindell. 
5 Heinrich der Erlauchte zerfplitterte leider den Faum erft zufammenerworbenen Belig 
8 durch Theilung und zwar ſchon bei Lebzeiten lange vor feinem Tode. Sein ältefter Sohn, 
(„der Entartete‘‘) erhielt Thüringen und die Pfalz Sadien ſammt dem PBleißnerlande, 
ite, Dietrid (‚von Landsberg'“) das Ofterland und Landöberg. Sid jelhft behielt 
bis zu feinem Tode die meißner und laujiger Mark vor, und feinen Sohne aus ſpä⸗ 

itter) She, Friedrich („dem Kleinen’), überließ er davon Dresden, Hain, Tharand, 
rg. Zwiſchen Albreht und Dietrih, dann zwifhen Albrecht und dem Vater Heinrid) 
wiederholter Streit und theilweife offener Kampf. No größere Verwirrung aber 

in Albrecht'8 eigenem Haufe, als dieſer feine Hohenftaufiihe Gemahlin Margaretha ver: 
er war es, wo dieſe im Schmerz des Abſchieds ihren Sohn Friedrich in die Wange biß, 
yiefer dann den Namen erhielt), um ein Bräulein Kunigunde von Eifenberg zu bei: 
und als er feine Söhne aus ebenbürtiger Ehe, Heinrich („ohne Land“), Friedrich 
r gebiifenen Wange”) und Diezmann, zu Gunften des Mantelfindes Apig (des Eleinen 
) verkürzen wollte, weshalb wiederholter Kampf zwifchen Bater und Söhnen entbrannte. 
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Auch Albrecht nämlich hatte nach der Sitte der Zeit ſchon bei Lebzeiten getheilt, ſodaß, Da auc 
dem Dietrich von Landsberg ein Sohn, Friedrich Tutta, geboren war, das wettiniiche Erb 
zu gleicher Zeit nicht weniger als acht Herren zählte, Heinrid den Erlauchten, Albrecht mit Jei 

nen drei Söhnen (ungerehnet Apig), Dietrich und feinen Sohn Friedrich Tutta, endlich Fried 
ri von Dresden. Von dieſen ftarb Heinrih (dem der Vater angeblih das ihm zugetbeilt 
Pleißnerland wieder entriffen hatte) 1283, Dietrich von Landsberg 1284, der greife Heinrid 
der Erlauchte nach mebr als funfzigjäbriger eigener Bührung ded Negimentd 12881), Briedrid 
Tutta 1291. Inzwiſchen währte der Streit der beiden andern Söhne Albrecht's, Friedrich' 
und Diezmann’s, mit ihrem Vater unabläſſig fort. Zmeimal, im Rodliger und im Eiſenache 
Bertrag (1289 und 1290), zwangen jie ibn, zuerft, die ihnen widerrechtlich entzogenen Land 
firiche herauszugeben, ſodann, ihnen zu verfpredhen, daß er obne ihren Willen nichts meh 
veräußern oder feinem Apig zuwenden wollte. Dennoch verfaufte Albrecht nach Friedrich Tutta' 
Tode, da feine Eöhne (wol aud etwas eigenmächtig) jich in deſſen Erbe theilten, Landsber:. 
mit Delitzſch und Sangerhaufen an die brandenburgifhen Markgrafen, um deren Hülfe gegei 
feine Söhne zu gewinnen. Zwar ſchlug Diezmann die Brandenburger 1293, doch blieben, wi 
e8 fcheint, jene einnal entaußerten Gebiete verloren. Aber noch viel Schlimmereß erfann dei 
alte Albrecht, indem er aus Hap gegen feine Söhne die ganze Verlaſſenſchaft Friedrich Tutta' 
und fogar Thüringen dem römiihen König Adolf von Naffau um 12000 Marf Silber ver. 
faufte. Adolf drang in Meißen ein, nahm oder zerftörte eine Menge Orte, bemädtigte jid 
fogar Freibergs, jedoch erit nach ſechzehnmonatlicher Belagerung und nur durch Verrath, um 
zwang Friedrich zum unfteten Umherfliehen außerhalb feines Landes, während Diezmann ſid 
mübjam in der Laufig behauptete. Adolf's eigene Bedrängniß durd einen Gegenfaifer un 
endlich jein gänzliher Ball und Tod bei Gelnbaufen ſchaffte den beiden Fürſten wieder etmae 
Luft. Aber Adolf's Nachfolger, Albredt II., nahm deſſen Anſprüche wieder auf und erklärte 
jogar (1306) die Brüder in die Acht. Mühſam hielt ſich Friedrih auf der Wartburg (mobe 
jener befannte Zug ritterlicher Baterliebe vorfam, daß Briedrich fein neugeborenes Kind unte: 
Bedefung von nur menig Mannen zur Taufe nad Reinhardsbrunn brachte und unterwegs trot 
der nadhfegenden Feinde halt madte, um dem Finde die Bruſt der Anıme reihen zu laſſen) 
dann aber fchlugen die Brüder bei Lucka unmeit Altenburg (1307) die Raiferliben (Schwaben 
Baiern und andere; daher dad Sprichwort: „Es wird dir glüden wie den Schwaben be 
Lücken“). Mit Albrecht's Tode (1308), deſſen Nachfolger Heinrih VII. (von Luremburg) au 
die Aniprüde des Reichs auf Meißen und Thüringen nah Unterſuchung derſelben durd un: 
parteiifche Schiedsmänner förmlich verzichtete, ſchwand auch dieſe Gefahr, und Friedrich konnte 
da Diezmann plöglih, noch 1307, geftorben (oder nad) dem befannten, nicht fireng verbürg 
ten Gerücht) in der Thomaskirche zu Leipzig wahrend der Meffe ermordet worden war, ber altı 
Albrecht aber fich gänzlich zurückgezogen hatte, von dem ganzen Erbe Heinrich's des Erlauch 
ten wieder Belig ergreifen — mit Audnahme der Pflege Dresden und mas fonft der noch le: 
bende Friedrich von Dresden beſaß oder auch an Böhmen veräußert hatte, ſowie der Nieder: 
laufig, melde Diezmann in den Bedrängniſſen des Kriegs an die Brandenburger veräußer: 
hatte (wol 1303). Durdy ven Tod Friedrich's von Dresden (1316) gewann er aud) deffen Er 
zurüd. Der greife Albrecht war fhon 1314 geftorben. Aber nochmals drobten den nun alleir 
übrigen Herricher Meißens und Thüringens harte Verlufte. In eine Fehde mit feinen Nach: 
barn, den Brandenburgern, verwidelt, in deren Verlauf er fogar in perfönlide Gefangen: 
haft gerieth, mußte Friedrich in zwei Verträgen zu Tangermünde (1312) und dann wieder zı 
Weißenfels (1317) fchwere Opfer an Land und Geld bringen. Auch diesmal rettete ihn di: 
allgemeine Wendung der Berhältniffe, der Iintergang des adfanifchen Haufed in Brandenburg 
ſodaß er alled zurücderlangte bis auf Landöberg, das bei Brandenburg blieb, und die Nieder. 
laufig, die an Böhmen fam. Noch züchtigte Briedrich die mwiderjeglich gewejenen Städte uni 
Bafallen, befonders das flolze Erfurt; 1322 ftarb er und hinterließ, da fein ältefter Sotr 
Briedrich („der Lahme“) ſchon 1315 durd einen Pfeilſchuß bei Belagerung des Schlofles Zwenkau 
(in der brandenburger Fehde) gefallen war, alle wettinifchen Länder einem einzigen Sohn unt 
Erben , Brievrih („den Ernfthaften‘). Kaum mündig, erbielt diejer die Hand der Tod): 
ter Kaiſer Ludwig's des Baiern, mit ihr ftatt baarer Mitgift die Hoheit über die Reichsſtädte 
Nordhauſen, Mühlhauſen und Goslar. Ermar bemüht, theild ven Frieden und die landes— 

1) Üiber ihn vol. Tittmann, Geſchichte Heinrich's des Erlauchten (2 Bde., Leipzig und Dresden 
1845—46). 
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hertliche Gewalt im Innern zu befeſtigen und die Unbotmäßigkeit der Vaſallen zu züchtigen (fo 
aamentlich der thüringiſchen Großen in der berühmten Grafenfehde (1343—45), die ihm 
ihlieglih auch einige Gebietövermehrung einbrachte, wie die Graffchaft Orlamünde), teils 
nach außen feinen Känderbefig zu vermehren, wie er venn durch Kauf Landsberg, Deligich u. ſ. w. 
wrud=, durch die Heirath feines Sohnes mit einer hennebergiſchen Erbtochter, nicht ohne 
Kampf, mehrere fränfifche Gebiete, Koburg, Neuftadt, Sonneberg, Neubaus, Rodach u. ſ. w. 
hingugewann. Weiter greifenvde Plane von Oebietövergrögerung Durch verfuchte Erbverbrüde⸗ 
sangen mit Heſſen einerjeitö, Brandenburg andererſeits Fanıen nicht zu Stande. Ein Kriegd- 
js3 gegen den franzöjiichen König Philipp von Balois, an dem Friedrich auf Betrieb feines 
kaiſerlichen Schwiegervaterd für ven mit dieſem verſchwägerten Eduard II. von England theil- 
nahm, brachte ihm Feine Krüchte, Eoftete aber auch, da ed zu eigentlihen Schlachten nicht Fam, 
tinenamhaften Opfer. Der Aufforderung, welche nad Ludwig's Tode die bairifche Partei an 
ihn tichtete, als Gegenkaijer bed Luremburgerd Karl aufzutreten, leiftete er nicht Folge, fon: 
dem nahm lieber von diefem 10000 Mark Eilber zur Abfindung. Auch jein Vater hatte der 
Verſuchung widerſtanden, ald Verwandter der Hohenjtaufen und von Konradin ausdrücklich 
zum Erben jeiner deutfchen Länder eingejegt, im weitausſehende Händel ſich zu verwickeln, wie 
denn audy Die Betheiligung diejer wettinifchen Bürften an den Kämpfen ver Kaijer und Gegen- 
faifer, die dad Neih bewegten, immer nur eine vorübergehende und felten recht entfchiedene 
war; die traditionelle Volitif ded Haufe, zum Theil bedingt und begunftigt duch die Lage 
jeiner Zander, ging eben mehr auf Wahrung, Beltigung und Erweiterung der eigenen Macht 
und der Zuftände daheim. Friedrich ftarb 1349, erft 39 Jahre alt. Seine drei Söhne, Fried: 
rih („der Strenge”), Balthafar und Wilhelm (ein vierter, Ludwig, war geiſtlich), vegierten 
bi 1379 gemeinſchaftlich, anfangs Friedrich allein im Namen der beiden andern noch unmine 

digen. Ihre Regierung mar reih an Erwerbungen durch Kauf, Heirath, auch Gewalt, wobei 
ibam bie Freundſchaft des Kaiſers Karl IV., zu dem fie hielten, fehr zu flatten fanı. So wud: 
jen ben bißherigen Läudern Meigen und Thüringen zu: eine Anzahl von Ortfchaften, die bisher 
unter den Vögten von Blauen geftanden, Ziegenrück, Tripris, Auma, Adorf, Müpltroff, 
Tanja (vielleicht ward auch ſchon Damals die Anwartſchaft auf das geſammte Befigthun dieſer 
Lögte erlangt, welches wirklich bei deren Ausfterben 1397 an Wettin fiel); Zörbig und andere 
ehemals wettiniſche Landftrihe, Dornburg, Lobdaburg, Wachſenburg, Schwarzwalde, Lieben: 
kein, Sangerhaujen, Helvrungen, Hildburghaufen, Giöfeld, Ermeröhaujen, Ummerftabt. 
Auch die Erbverbrüderung mit Hejfen Fam nun zu Stande und Brandenburg trat ebenfalls in 
tiefe ein. Vorausgegangen war ein gemeinfamer Kampf der heſſiſchen und meißniſchen Fürſten 
gegen den fogenannten Sternbund, eine große Einigung des Adeld zwiihen Rhein und Elbe 
unser der Führung Otto's von Braunſchweig. Ein paar Kriegszüge der Brüder — nad Frank: 
wig, wieder auf feiten Eduard’ IIL, und nad Italien, im Intereſſe des Kaijers, hatten 
weder befondere Thaten, noch materielle Rejultate für fie jelbft zur Folge. Im Jahre 1379 er: 
telgke eine jogenannte Örterung, d. h. eine gefonverte Benugung einzelner Landestheile ſeitens 
ter Bruder; gemeinjhaftlid blieben vie höchſten Regierungsrechte und die Regalien, beſonders 
Ne freiberger Bergmerfe. 

Erſt nach Friedrich's Tode (1381) Fam (1382) zu Chemnig eine förmliche Theilung unter 
teten überlebenden Brüdern und jeinen drei Söhnen zu Stande, dod blieben auch jegt Frei- 
berg und die Bergwerke gemeinjam. Die Söhne Friedrich's, Friedrich („der Streitbare‘”), 
Georg und Wilhelm, dir dad Ofterland erhielten, vergrögerten dieſes durch den Kauf von 
Shlog und Stadt Saalfeld, Altenberg bei Jena, Schloß Leudhtenburg mit Kahla und Nova, 
Königsberg in Franken, Schmölln, Ronneburg u. |. w. Ebenſo betriebjam war ihr Oheim 
Wilhelm in Meißen, der durd Kauf Schloß und Stadt Goldig mit einigen 50 Dörfern, Pirna, 
Gottleube, durch eine glückliche Fehde gegen die räuberiihen Burggrafen zu Dohna und durch 
Velehnung vom Kaifer Wenzel die ganzen ausgedehnten Beiigungen dieſer Dynaften, mehrere 
30 Ortſchaften, darunter Dohna, Königſtein, Wejenftein, Königsbrüd, Döbeln u. ſ. w. ge- 
wenn. Balthajar (in Thüringen) erbte die Grafſchaft Käfernburg; fein hartnäckiger Kampf 
au Heffen Dagegen brachte nur vorubergehenpen Gewinn. Im Jahre 1401 ftarb Georg, 1406 
Baltbajar, 1407 der ältere Wilhelm. Im Naumburger Hauptreceh (1410) theilten ih Wil- 
belm’3 Neffen, Briebri der Streitbare und Wilhelm, und Balthaſar's Sohn Friedrich („ver 
Sriebfertige‘’) in deſſen meißniſche Länder. Der legtere, unbedeutend, flarb 1440. Von ben 
beiden andern zeichnete jih Friedrich (der eine Zeit lang zugleich mit für feine Brüder ihr ge: 
meinſames Rand regierte) durch die Theilnahme am logenannten Städtefrieg, beſonders gegen 
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breit ahnt un. tcitrudt, marc: mei Zäwarienkerg, * erned Boͤrmen flieben 
rechte, zen einem Kublet entzeät une gefangen genemmen, der eine Prinz ſeinen Aitern zurück— 

gebracdt, mcraur tie anrern beiten ebenſalle ibren Bringen (asgen Die Zutage freier Sucht aus 

dem Yanre) anélieferten. Kunz warz auftem Viarkir zu Freiberg enthaurtet, der Kübler unter 

dem Namen Triller geadeit unt mit einem Freigut beihenft. Im Jabre 1464 ſtarb Friedrich 

ber Zanitmitbige, 1132 dein Bruder Mibeim, derein vielbewegtes, zum Theil abenteuer: 
liches Leben getutirt, ſich in mancherleiweitausſebende Unternebmungen einaclaiien, doch auch für 

fein Land ein nicht unnichtiges Urpkommen mit Vöbhmen (den Egerſchen Vergleich, 1459) zu 
Stanke gebracht hatte, werin Vöhmen eine große Menge Ortſchaften, wie Plauen, Lobenſtein, 
Königſftein, Auerbach u. ſ. w., auf deren Berg es Anſprüche erbob, als böbmiſche Lehen bei 
Meinen lien. Ta Wilhelm keine Leibeserben hinterließ und auch Die thüringiſche Linie mit 
Friedrich dem Friedſertigen 1440 andgeitorben war, fo blieben nur Ernſt und Albrecht (Albert) 

als Herren ſämmtlicher ſächſiſch meißniſch-thüringiſchen Länder übrig. Von neuen Zuermer: 

ubngen füllen in dieje Zeit Die der Burggrafichaft Meißen, doch ald böhmiſches Lehn, was jie 
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ſhon früher geworden war; der Herrſchaft Sagan, für Geld, endlich der Schutzhoheit über Er⸗ 
ſurt durch freien Vertrag mit dieſer Stadt. 

Nach einundzwanzigjährigergemeinfcdaftlicher Negierung kam e8 1485 zu der Leipziger Thei⸗ 
ung, worin Ernft nächſt dem Kurfreis Thüringen, Albrecht (Albert) das Meißnerland erhielt. 
das Pleißner⸗ und das Öflerland wurde zwiſchen beiden vertheilt. Ernſt ftarb ſchon 1486; er hin⸗ 
erließ vier Söhne, Friedrich (‚ven Weiſen“), Johann („den Beftändigen‘‘), Albrecht und Ernſt. 
Die legten beiden wurden Kirchenfürften, Albrecht Kurfürft und Erzbifhof von Mainz, Ernſt 
Inbifhof von Magdeburg. Ihr Onkel Albrecht (‚ver Beherzte‘‘), perfünlich tapfer und unter- 
warungsluftig, hatte, als nody Ernſt mit für ihn Die gemeinfchaftliche Negierung führte, theils 
ach mehrfache Kriegsführerſchaft im Namen des Reichs oder des Kaiferd (er ward des ‚Reichs 
ehe Hand’ und der „deutſche Roland“ zubenannt), theil® duch verſuchte Kron- und Land: 
merbungen auf eigene Hand (feine Bewerbung um die böhmiſche Krone nah Podiebrad's 
Ihe blieb erfolglos, dagegen erwarb er für fih und feinen Sohn die Reihsftatthalterfhaft über 
Frielland, Die aber durch Empörung ber Briefen ſchon 1515 wieder verloren ging), dazwiſchen 
vrch Bilgerfahrten ins Gelobte Land u. ſ. w. ji berühmt gemacht, ohne daß jedoch feinen Erb⸗ 
mden Vortheil daraus erwachſen wäre. Er ftarb 1500.2) Seinen Landestheil erbte fein 
Sohn Georg („der Bärtige‘‘). Die Söhne Ernſt's regierten ihre Lande gemeinfhaftlih, ober 
ielmehr Friedrich regierte jie zugleich in feinem und feines Bruders Nanıen. Sorgfaltig erzo= 
en und früh ſchon reifen, befonnenen Geiſtes, genoß Friedrich bald eines hervorragenven Anz 
Gens und wirkte einflußreich auf £riegeriiche Unternehmungen und diplomatiſche Verhandlungen 
es Reichs, beſonders feit der Thronbefteigung Marimilian’s I., der ihn fehr ſchäzte. Auf 
siien Betrieb ward er an die Spige des 1500 errichteten „Reichsregiments“ geftellt, deſſen Be⸗ 
immung eine fraftvollere Handhabung des Landfriedens im Innern und der Maßregeln zur 
Suherung des Reichs nad außen war, das aber, von ben Kaiſern jelbft (zumal den herrſchſüch⸗ 

gen Karl V.) mit argmöhnijchen Augen angejehen, von ven auf ihre Barticularrechte eiferfüd: 
tigen Ständen mehr gehemmt ald unterftügt, zu feiner audgiebigen Wirkſamkeit gelangte und 
1524 außeinanderging. Inzwiſchen hatte Friedrich aber nad) anderer Seite hin ben reform: 

edürftigen Zeitalter einen gewichtigen Anftoß gegeben. Von der 1502 durd ihn „zur Pflege 
er daftihen Studien‘ geftifteten Universität Wittenberg gingen die Beftrebungen für eine 
tirgenverbefferung aus. Der Kurfürft, obwol er eine gewiffe ängftlihe Zurückhaltung (aus 
Leſorgniß theild vor zu weit gehenden Folgen der Bewegung, theild vor politifchen Conflicten 
n Reich) niemald ganz aufgab, verlieh doch dieſen Beitrebungen durch fein großes Anſehen 
mit jeiner edeln, duldſamen, für jedes ernite Streben nah Wahrheit und Sittlichkeit em: 
fänglichen Natur kräftigen Shug und, wenn aud nur indirect, vielleicht ebendarum um fo 
irſſamere Förderung. Zu nod weit entſcheidenderm Gingreifen in die politifhen und Eirchli: 
hen Geſchicke Deutſchlands, ja der ganzen Zeit hätte Friedrich der Weiſe wol Gelegenheit und 
lufforderung gehabt, da nad) Kaiſer Marimilian’8 Tode (1519) mitten in dem ſchon ents 

wuunten Streit um kirchliche Reformen eine neue Kaiferwahl ausftand und das Wählercolle⸗ 
under Kurfürften, angelichtö der efahren, womit die Bewerbung des ſpaniſchen Habsbur⸗ 
er Karl die politifche und religiöje Freiheit, die Begenbewerbung des franzoͤſiſchen Königs den 
aern Frieden Deutſchlands bedrohte, in einer plöglichen Negung, fei ed ded Patrivtidmud 
vr der Angft um bie eigene Griftenz, einftimmig ihm, dem angejehenften unter den eingebo: 
men deutfchen Fürſten, vie böchfte Gewalt im Neid anbot. Damald war e8 vielleicht noch 
rͤglich, Die firchlihe Spaltung Deutſchlands zu verhindern, ja die politifhe Einheit bed Reichs 
sit auf Dem Boden eined gemeinfamen geläuterten Eirhlihen Befenntniffed (den bereits bie 
rofe Mehrheit der Nation ſich zuneigte) unter weifer Benugung und fräftiger Leitung der 
ielen veformatoriihen Elemente in ver Ritterihaft, den Städten, der Landbevölkerung aufs 
ene und in verbeflerter Geftalt zu begründen. Aber von jeher hatten die Wettiner für die 
zetheiligung an den allgemeinen deutfchen Angelegenheiten weniger Eifer gezeigt als für 
ie Befeftigung und Ausbildung der eigenen Hausmacht, und wenn Friedrich der Weife in 

2) Langenn in feiner gründlichen Monographie: Herzog Albrecht ber Beherzte (Leipzig 1838), ſagt: 
In jenen Erwerbungen lag ebenfo wenig wahrer Vortheil und feyensreiche Folgen als in der 200 
Jahre ſpäter gefchehenen Erwerbung des Landes an der Weichſel. Nie hat das Ausland dem Haufe 
Betrin Günftiges geboten.‘ Nach Albrecht dem Beherzten, dem Ahnherrn der jegt in Sachfen regieren⸗ 
en (Abertinifchen) Linie der Wettiner, ift der 1851 geſtiftete Albrechtsorben benannt. 
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diefer Beziehung mol einen weitern Geſichtskreis hatte, fo fehlte ihm Doch jener ftolzere Ehrgeiz 
der den ruhig überkommenen beſcheidenen, aber fihern Bejig kühnlich daranfegt, um ein Grö— 
ßeres durch eigene Kraft zu gewinnen und zugleich in die allgemeine Völker- und Staaten: 
gefchichte mit ftarfer Hand einzugreifen. Die Handhabung eines gerechten Regimentd in ge: 
orbneten Verhältniffen Hätte er ſich felbft wol zugetraut, nicht aber die nöthige Strenge dei 
Willens, um in gewaltig gärender Zeit die Unbotmäpigfeit, von warnen fie komme, mit feften 
Hand zu zügeln, die Autorität der Herrjchaft gegen jedermann zu behaupten; vor dem Gedan— 
fen innerer Kämpfe und vor der Nothwendigkeit ftrafender Gerechtigkeit ſcheute fein milder 
Sinn zurück. Auch die äußere Lage des Reichs flößte ihm Beforgnip ein. In ruhigen Zeiten, 
meinte er, möge ein nicht zu mächtiger Kaiſer gut fein, jegt aber, bei der drohenden Türken— 
gefahr, fehle es dem Kaijerthum zu jehr an Anfehen, Ginfünften, eigenem Länderbeiig, darum 
müffe man zu einem Herrſcher die Zuflucht nehmen, der dies alle8 mitbringe. Genug, er jelbfl 
bewog die Kurfürften, für Karl V. zu fliinmen — eine verhängnißvolle Wahl für dad Reich und 
für Friedrich's eigenes Haus! Durch eine papierne Wahlcapitulation gedachte Friedrich den an 
ſpaniſchen Despotismus gemöhnten Habsburger Zügel anzulegen, ein Zeugniß mehr zwar von 
bem eigenen ftrengen Rechtsſinn des Kurfürften, aber aud von jeiner mangelhaften Vorſicht 
und Menſchenkenntniß. Friedrich flarb 1525. 

Viel entichiedener als Friedrich, der niemals öffentlich zur neuen Lehre übertrat, nahmen 
ſich diefer Xehre fein Bruder und Nachfolger Johann der Beitändige (1525—32) und jpäter 
defien Sohn Johann Friedrich der Großmüthige an. Johann ging mit Philipp von Heifen und 
andern Reichsſtänden das Schmalkaldiſche Bündniß ein, deifen erfte Frucht die Gonftituirung 
der Evangeliihen als eine geſchloſſene Religionspartei mitteld der Augsburgiſchen Gonfefiton 
(1530) war. Johann Friedrich (der für feinen unmündigen Bruder Sodann Gruft mitregierte) 
begann, va alle Verſuche gütlicher Vereinbarung mit dem Kaijer und dem katholiſchen Reiche: 
theil fcheiterten, zur eigenen und zur Rettung des neuen Slaubend vor Vergewaltigung fammt 
feinen Bundesgenoſſen 1546 den Schmalkaldiſchen Krieg. 

Im Albertinifhen Sachſen war indeß auf den fanatiich Fatholichen Georg (geft. 1539) 
deſſen Sohn Heinrich („der Fromme“) gefolgt, der, unter Johann Friedrich's Einfluß, die Re— 
formation in jeinem Lande einführte, dieſem wieder 1541 der einundzwanzigjährige Morig, ein 
Fürſt von feltener Begabung, fhlau, verſchwiegen, lange voraus feine Plane berechnend, aber 
raſch in der Ausführung, dabei (wie Ranke treffend bemerkt) „ohne alle Anwandlung von 
Treue und perfönliger Rückſicht“. Er blieb ven Schmalkaldiſchen Bündniß fern, hielt jich zum 
Kaifer, der jeine Bedeutung wohl erfannte, und ward von dieſem mit der Achtvollſtreckung gegen 
feinen Better betraut, welcher er ji denn auch unter dem Vorgeben, er thue ed nur, damit 
die ſächſiſchen Länder nicht an ein andered Haus fümen, bereitwillig unterzog. Der Kurfürft 
eilte zur Dedung Sachſens aus Süddeutſchland, wo er den Kaiſer gegenüberftand, herbei, 
kämpfte glüdlic) gegen Morig, ward aber, als Karl mit jeinem Heere ebenfalld herankam, bei 
Mühlberg (23. April 1547) gefhlagen, gefangen genommen und zu der Wittenberger Gapitu- 
lation (19. Mat 1547) genöthigt, worin er auf jeine fänmtlihen Lande ſammt der Kur zu 
Bunften Moritz' verzichtete, dagegen zu feinem und feiner Familie Unterhalt eine Anzahl Städte 
und Ämter in Thüringen angewiejen erhielt. Sein Bruder Johann Eruft (der feit 1542 mit 
der Pflege Koburg abgetheilt war) ward als Theilnehmer am Schmialfaldiihen Kriege in fein 
Schickſal mit verwicelt und ebenfalld geächtet; doch ward ihn jchließlich fein koburger Yand ge: 
faffen. Das Kurfürſtenthum felbft, wie es in Moritz' Hände überging, erlitt einige Berfleine: 
rungen; die böhmiſchen Lehen Blauen, Baufa, Voigtsberg, Deldnig, Adorf, Schöneck, Neu: 
kirchen, Mühltroff wurden vom römiſchen König derdinand ſeinem Oberkanzler, Heinrich von 
Reuß-Hartenſtein, gegeben; doch erhielten Morig und fein Bruder Auguft vie Mitbelehnſchaft 
darüber ; um andere Gebietötbeile, Colditz, Leißnig, Cilenburg zu retten, gab Morig Sagau bin; 
endlich zug aud Böhmen die Lehnsherrlichkeit über eine Anzahl reußiſcher Herrſchaften an ſich, 
die bisher ſächſiſche Lehen geweſen. 

Die Geſchichte der beiden Linien iſt fortan eine völlig getrennte: im Kurfürſtenthum mit 
ſeinen Nebenländern (dem ſpätern Königreich) herrſcht ausſchließlich die Albertiniſche Linie; die 
thüringiſchen Landestheile, mit denen die Erneſtiner abgefunden werden, erhalten die Bezeichnung 
ber ſächſiſchen Herzogthümer (ſ. d.). Doc blieb der ihres Beſitzes beraubten Linie das even: 

tuelle Erbrecht auf das Albertiniſche Sachſen vorbehalten, wie dies ſowol in dem Acte der 
Lehnsempfängniß von Moritz ſelbſt (der die Lehen zugleich für feinen Bruder und für feine Gr: 

seßinifoen Pettern empfing) ald aud) in fpätern Staatöacten ausgeſprochen wurde. 
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Der neue Beherrſcher Sachſens, Kurfürſt Moritz, machte feinen Verrath gegen feinen Vei— 
rund feine Glaubensgenoſſen, die Mitglieder des Schmalkaldiſchen Bundes, wenigſtens nach 
iner Seite hin quitt durch einen zweiten ähnlichen Verrath gegen den Kaiſer, ſeinen Freund 
ud Wohlthäter, indem er, deſſen Anſchlägen gegen die religiöſe und politiſche Freiheit Deutſch⸗ 
ms durch raſche und geheime Gegenrüſtung zuvorkommend, ihn zur eiligen Flucht über die 
Ipen, dann zu dem PBaflauer Vertrag (1552) zwang, deffen weitere Frucht, den Religions 
ieden von 1555, Morig jelbft freilich nicht mehr erlebte. Morig war auch diesmal in den 
Riteln zum Zwed nicht wählig; um die Bundeögenoffenfchaft des franzöſiſchen Königs Hein 
ip Il. gegen den Kaiſer zu gewinnen, geftand er jenen zu, die Bisthümer Meg, Toul, Verdun, 
ımmt der Stadt Cambray „mit Vorbehalt der Rechte des Reichs“ zu befegen und zu behalten. 
Rorig fiel in der Fehde mit Albrecht von Kulmbach bei Sieveröhaufen als Sieger[9. Juli 1553].?) 
tbinterließ feinen Sohn, daher das Kurfürſtenthum an feinen Bruder Auguft überging. Die 
anded geſchichte Sachſens kennt dieſen Fürſten unter dem ehrenden Beinamen des „Vater Au⸗-, 
afr“, und in der That zeigte er ſich für die Wohlfahrt des Landes, beſonders für die Hebung bes 
um Theil ſchwer daniederliegenden Aderbaues (unter Beiftand feiner trefflihen Gemahlin, der 
Nutter Anna’), für die Verbefferung ver Juftiz und für eine zeitgemäßere Ginridhtung der 
erwaltung (wozu ſchon Morig den Anfang gemadjt hatte) forglic bedacht. Im Kirchlichen 
ard er nach anfang milderer Praris (im Geift der Melanchthon'ſchen Schule) ein um jo flär- 
ver Eiferer (bis zur Grauſamkeit gegen die Vertreter jener Richtung, Cracov, Peucer u. a.) 
reden flarr orthodoxen Glauben, den er in der formula concordiae auf immer feftftellen 
ollte. Im feiner auswärtigen Politik zeigt Auguft diefelbe ſchlaue Berechnung wie fein Bru= 
TtMorig, nur mehr im Eleinen, diejelbe Entf&hloffenheit in der Verfolgung felbftifher Zwecke, 
eſelbe Rückfichtsloſigkeit in der Wahl der Mittel. Mit Albrecht von Kulmbach föhnte er ſich 
28. Die Anfprüche des verbrängten Johann Friedrich, in ſein Land wieder eingeſetzt zu werden, 
tote er mit Huͤlfe des Kaiſers durch Abtretung einiger weitern Gebietstheile im Naumburger 
Bergleich zum Schweigen. ALS ſpäter Johann der Mittlere, des Gropmüthigen Sohn, ſich des 
riedensſtöreriſchen Ritters von Grumbach annahm (ver ihm wol Hoffnungen auf Rückeroberung 
es Verlorenen vorgeſpiegelt hatte), ließ Auguſt ſich mit Vollziehung der gegen Grumbach und 
inen fürſtlichen Schützer ausgeſprochenen Acht beauftragen, belagerte letztern auf feinen Grim— 
enſtein, zwang ihn zur Übergabe, und erhielt dafür (während jener entfegt und bis zu feinem 
ode gefangen gehalten warb) bie Amter Weida, Ziegenrüd, Arndhaug und Sahfenburg von 
m Erneſtiniſchen Sachſen erft als Pfand, ſpäter zum bleibenden Beiig. Daraus entfland der 
genannte neuftäbter Kreid. Von den Reichsvögten von Plauen und Titularburggrafen von 
Reigen, die damals audftarben, erbte er deren Titel, Wappen und Beflgungen Plauen, Delö- 
4, Adorf u. a., die fortan den voigtländijchen Kreis bildeten. Kleinere Landftriche, wie das 
mt Lauterftein, einen Theil der Grafihaft Hartenftein (Amt Erottendorf, Wiefenthal, Schei= 
aberg, Eiterlein u. |. w.) erwarb er durch Kauf, zum Theil nicht ohne beihergehenven Zwang. 
beine, noch dazu einigermaßen gewaltfam ufurpirte Stellung ald Bormund der Söhne des 
1573 geftorbenen Johann Wilhelm von Weimar und des gefangenen Johann Friedrich benutzte 
r, um von einer Anwartſchaft, weldye die Erneſtiner fih auf die Güter des dem Ausfterben nahen 
mnebergijchen Hauſes verfchafft hatten, die Hälfte auf ich übertragen zu laffen, ein Bejigtitel, 
merdenn audy 1583 glüdlich realijirte. Endlich fiherte er feinem Haufe durch geſchickte Unter⸗ 
endlungen theils zu jofortigem Beſitz, theils für fpätern Anfall die Adminiſtration der Hoch⸗ 
ifter Naumburg, Zeig, Merfeburg, Meißen, die mandfelvifhen Lehen, endlich gewiſſe Nechte 
a Bejigungen von dem queblinburger Stift. Die Freundſchaft des Kaiferhaufed, zu den er 
fhielt, kam ihm bei Diefen Operationen zu ftatten. 

Sein Sohn Ehriftian I., der ihm 1586 folgte, war ein wohlmeinender, auch nicht unbegab= 
7, ja in mancher Beziehung genialer Fürft, doch ohne die Energie und den praftifgen Sinn 
ed Baterd und Oheims. Kränklich und einer gewiſſen forglofen Leichtlebigfeit ergeben, überließ 
tdie Regierung faft ganz den Händen jeined Kanzlerd Erell, eines geiſtes- und willensftarfen 
Ranned, der ihn zu weitausgreifenden politiih-Firchlichen Planen, namentlich zu einer engern 
Bereinigung mit den (ihm ohnehin verſchwägerten) calviniftifhen Höfen Pfalz und Branden— 
ug und mit Heinrid IV. von Navarra (fpäter von Frankreich) gegen dad Haus Ofterreich ver- 
alaßte. Ghriftian ſtarb jung (1591), nach dem in ſolchen Fällen allezeit gefhäftigen Gerücht an 

3) Langenn: Morig, Herzog und Kurfürft von Sachfen (2 Bde, Leipzig 1841). 
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Gift, nad andern Nachrichten an ven Folgen ungeregelten Lebens, beſonders des ftarfen Trin 
fend. Herzog Friedrid Wilhelm von Weimar, einft ver Mündel Kurfürft Auguft’s, ward nun 
feinerfeit8 ver Bormund des unmündigen Chriftian I.; unter ihm begann jene von der lutheri 
ſchen Geiſtlichkeit und den Feudalſtänden gleihermaßen gefhürte kirchlich-politiſche Neaction 
deren blutiges Opfer Crell wurde. Chriſtian Il. übernahm die Regierung 1601, ſtarb abe 
fhon 1611. In feine Regierung fällt der Beginn des Erbſtreits um das 1609 durch Todes 
fall erledigte Herzugthum Jülich-Kleve-Berg, auf weldhes beide ſächſiſche Häufer alte und öfter: 
wieder beftätigte Anwartſchaften beſaßen, dad ihnen aber gleihwol entging, während die fort 
währenden Bemühungen darum die Boliti der ſächſiſchen Kurfürften vielfach lähmten oder in fal 
ſche Bahnen leiteten. Bon der 1608 gebilveten proteftantifchen Union bielt ih Ehriftian fern 
theil8 aus religiöjer Abneigung und politifher Eiferfucht gegen den an die Spiße derjelben ge 
ftellten reformirten Friedrich von der Pfalz, theild aus ängftliher Schonung der Beziehungen 
zum Kaiſerhauſe. So war von vornberein und fo blieb auch Sachſens Stellung zu dem großen 
Religionskriege eine jhiefe und zwweideutige. Johann Georg I., Chriftian’d II. Bruder, der die. 
fem 1611 folgte, ließ die dem reformirten Briebrich abgenommene Kur nebft der Pfalz an da: 
Fatholiiche Baiern übergehen, ohne zu widerjprechen, erhielt dafür unterpfandlich die beiden Lau 
figen. Als durch Guſtav Adolf's Erfheinen in Deutfchland die Entfheidung zwiſchen Brote 

ftanten und Katholifen näher gerückt war, verſuchte Johann Georg an der Spike ded fogenann: 
ten Leipziger Bundes eine ſchwächliche Vermittelung und trat zu der ſchwediſchen Partei erf 
dann, als er feined Landes und feines Willens nicht mehr freier Herr mar (1631 im Auguft) 
nachdem fein Zaudern Magdeburgs Ruin mit verſchuldet hatte. Und fhon 1635 fugte er fid 
abermals von der proteftantifchen Sade los, indem er auf eigene Hand den Prager Frieder 

mit dem Kaiſer fhlop.*) Als Iheinbarer Redhtfertigungdgrund dieſes Schritteö wird angeführ 
der Wunfch des Kurfürften, die Breniden aus Deutſchland zu entfernen, die alte Ordnung in 
Reich Herzuftellen und dem erfhöpften Lande Ruhe zu ſchaffen; allein die Preisgebung ber bob: 
miſchen Großen, des Kurfürften von der Pfalz und anderer reformirter Stände, die von der in 

Frieden benungenen Amneftie ausgejchloffen blieben, fowie der öſterreichiſchen Proteſtanten, fü 

die feinerlei Schuß ihrer Religiondfreiheit feftgefegt ward, die Losſagung von den bieherigen 

Bundesgenoſſen und die einfritig ohne jie mit dem Gegner geführten Verhandlungen, endlich de 

bedeutende territoriale Gewinn, den Johann Georg für feinen Theil aus dieſer Verfahrungsweiſ 

zog, indem er die Lauſitzen zu dauerndem Beſitz, außerdem noch vier magdeburgiſche Ämter un 
für feinen Sohn die Adminiſtration des Erzbiſsthums Magdeburg erhielt, älles dies wirft eine 
ſtarken Schatten auf die Politik, deren Brucht der Friede von 1635 war. Die darin wegen Auf. 
Hebung des Reftitutiondedict8 getroffenen Beſtimmungen waren den Proteftanten wenigſtens nic 
ungünftig. Die Beſchränkung des Beitrittö auf die „Augsburgiſchen Confeſſions verwandten“ 
welche Johann Georg im Briedensinftrument zuließ, ward in der Praris nicht aufrecht erhalten 
Johann Georg machte ſich anheifhig, mit vem Kaifer und jeinen Verbündeten zuſammen Dis 
Schweden aus Deutihland zu vertreiben; vamit fegte er freilich fein Land, um deffen Berriedung ee 
angeblich ihm zu thun geweſen, neuen, größern Gefahren aus. Auch äußerten die Stände groß 
Bedenken gegen ben gejchloflenen Vertrag, und der treuefte Rath und Feldherr des Kurfürften 
Arnim, erklärte, nach diefem Friedensſchluß ihm nicht mehr mit gutem Gewiſſen dienen zu kön— 
nen. Die Sachen fohten nun wirflid mit den Kaiferlihen gegen die Schweden, aber faft immer 
unglüdlih; dad Lund, von Feind und Freund heimgeſucht, ward bis zur Erihöpfung geplündert 
und verwüſtet. Erſt 1643 erfaufte fih Sachen purd den Vertrag von Kötzſchenbroda von den 
Schweden Schonung. Im Frieden von 1648 behielt Sachſen das 1635 Erworbene. Die jülid: 
ſche Sache ward auf künftige gütliche Entſcheidung verwiefen. Schließlich ging aber Sachſen, ald 
fih 1666 Pfalz-Neuburg und Brandenburg endgültig über die Theilung der betreffenden Län— 
der verglichen, dabei leer aus, Johann Georg ftarb 1656. °) Vorher beging er nod) ven Fehler, 
bie Kraft feines Landes durch Erbtheilung zu ſchwächen. Während ver ältefte Sohn, Johann 
@eorg II., allerdings den größten Theil des Gebiets und ver Hoheitsrechte des Kurfürſtenthums 
erhielt, wurden doch namhafte Länderftüde davon abgezmeigt und unter die jüngern Söhne Aus 
guft, Ehriftian und Morig (ald eine Art von Baragien) vertheilt. So wurden dieſe die Stifter 

4) Helbig, Der Prager Friebe. Nach handſchriftlichen Quellen; in Raumer's Hiſtoriſchem Tas 
ſchenrug (Leipzi (eipig 1858), Dritte Folge, Jahrg. 

üller, Kurfürft Johann Georg * , feine Familie und fein Hof. Nach handſchriftlichen 
Bu PB Rn ee 1838). 
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son drei Nebenlinien (Sachſen-Weißenfels, Sachſen-Merſeburg, Sachſen-Zeitz), die jedoch glück⸗ 
liherweiſe ſämmtlich im 18. Jahrhundert wieder ausſtarben, ſodaß ihre Beſitzungen wieder mit dem 
Kurfürftenthum vereinigt wurden. Im Jahre 1660ward die bis dahin mit den Erneſtinern gemein⸗ 
ſchaftlich befeffene henneberg iſche Erbſchaft getheilt: die Albertiner erhielten fünf Zwoͤlftel. Johann 
Georg II. ſchwankte. wie freilich die meiſten deutſchen Fürſten damaliger Zeit, zwiſchen der Par⸗ 
teinahme für Frankreich und Oſterreich hin und her, war überhaupt unſelbſtändig in ſeinem 
Rollen, von feinen Räthen abhängig, einer zerſtreuten und verſchwenderiſchen Lebensweiſe er: 
geben. Ungleich Eräftiger trat fein Sohn Sodann Georg IN. auf, der 1680 zur Regierung ge: 
langte. Er Hatte ſchon ald Prinz in dem franzöſiſch-holländiſchen Kriege die Sachſen geführt; 
1683 30g er mit 11000 Mann dem von den Türfen bebrängten Wien zu Hulfe 6) und kämpfte 
tapfer mit bei Döbling. Gegen die raubfüchtige Politik Ludwig's XIV. erhob er ſich unter alfen 
testihen Fürſten am früheften und am nadhhaltigften. Er führte wiederum feine Truppen 
ſelbſt und ließ nit nach, obſchon bereits kränkelnd, bis er von einer Seuche angeftedt 1691 in 
Tübingen ſtarb, erft 45 Jahre alt. Die lauenburgiſche Erbſchaftsſache (1689) Eonnte er, weil 
rreken alle Kräfte gegen Frankreich aufgeboten, und weil ihm das allgemeine deutſche Intereffe 
über das particulare fählifche ging, nicht mit ver vollen Energie betreiben und mußte fich daher 
mit einer Entſchädigung von 1,100000 Fl., Beibehaltung des Titeld und Wappens von 
Engern und Weftfalen und einem unfidern Anfprud auf Rüdfall nad Ausſterben des braun 
ſchweigiſchen Haufed begnügen. Sein ältefter Sohn, Johann Georg IV., jhien anfangs im 
Beifte des Vaters handeln zu wollen, beſonders gegen Frankreich; bald aber gerieth er ins 
Shwanfen, ward ohnehin faft aller ernten Regententhätigfeit abwendig gemacht durch ſeine 
Leidenſchaft zu Sibylle von Neitſchütz. Bon ihr mit den Blattern, an denen fie ftarb, angeftedkt, 
ielgte er ihr im Tode fhon 1694. Sein Bruder und Nachfolger, Friedrich Auguft I. (befannter 
unter em Namen „Auguſt ver Starke‘), verzehrte feines Landes Mark tHeils in uppiger Pracht 
ted Hofes und furchtbarer Vergeudung an Maitreffen, theil8 für Erwerbung und Behauptung 
ver polaiichen Wahlfrone, der zu Liebe er auch dem Glauben feiner Väter entfagte. Er beftieg 
den Thron von Polen als Friedrich Auguft 1. Zwar gab er den Ständen Sachſens binbige 
Sicherbeit für den Beſtand der proteftantiihen Lehre im Lande, zu welchem Zwed die ganze 
biſchöfliche Gewalt des Landesherrn an daß Geheimrathscollegium (ſpäter die ſogenannten 
Riniſter in Evangelicis) übertragen, auch der Eid auf die Symboliſchen Bücher nicht blos 
ten Kirchen- und Schuldienern, fondern auch den Staatödienern auferlegt ward, allein dies 
tennte nicht hindern, daß der Religionswechfel des Fürſten, zumal ein fo fihtbarlih auß 
iußem politiihen Beweggründen vollzogener, als ein innerlich Trennendes zwifchen die Be⸗ 
tferung und daß fortan nicht mehr glaubendverwandte Negentenhaus trat. Dazu kommen 
noch die nachtheiligen Folgen deſſelben einerfeits für Sachſens Stellung in Deutfchland, wo es 

bis dahin noch immer der erite proteftantifche Staat geweſen, andererfeitd für den Proteflan: 
Maus in Sachſen, welder ebenfo fehr dur die Furcht der einen vor einer Eatholifchen Pro= 
bazanda, wie durch überängſtliche Rückſichten ver andern auf den Eatholifhen Hof in feiner un 
bejangenen freien Entwidelung beengt und in ver Abgefchloffenheit und Erftarrung, zu der er 
den vorher geneigt hatte, noch mehr befeftigt ward. Durch die Theilnahme an dem fogenannten 
Rordiſchen Kriege (gegen Karl XII. von Schweden), welcher ven Lande große Opfer auferlegte 
und neue harte Schädigungen zuzog, nachdem noch kaum die Wunden des Dreißigjährigen Kriegs 
geheilt waren, mußte Sachen ſchwer für den läppiſchen Ehrgeiz feines Fürften büßen, dem nicht 
einmal irgendein höheres politijches Ziel oder auch nur die Energie tüchtiger Vertheibigung und 
wohlihätiger Handhabung der gierig erftrebten Macht beigefellt war. Während aus dem jchließ- 
lichen Frieden mit Schweden 1720 alle Mitverbündete Gewinn zogen, erlangte Auguft ber 
Etarfe zwar die zuvor im Nltranftädter Frieden (1706) aufgegebene Krone endgültig zurüd, 
aber Sachſen erhielt für feine Opfer keinerlei Entſchädigung. 

Beinahe noch unheilvoller geftaltete ſich Sachſens Verhängniß unter Auguft’3 des Starken 
Eſt. 1. Febr. 1733) Sohn, Friedrich Auguſt II., over vielmehr unter feinen faft allein regieren: 
den Bremierminifter Orafen Brühl.) Wenig ruhmli war e8, daß Friedrich Auguft IL. jich die 

6) Aurfärft Johann Georg II. bei dem Entfape von Wien im Jahre 1683; in Raumer’s Hifloris 
Yhem Taſchenbuch (Leipzi ig 1848), Neue (zweite) Folge, Jahrg. 

T) Sörfter, Friedrich Auguft II. König von Polen und —2 von Sachſen, ſeine Zeit, ſein Cabi⸗ 
net und fein Hof (Potsdam 1839). 
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Nachfolge ſeines Vaters auf dem polnifhen Thron dur ruſſiſche Truppen verfchaffen ließ; do 
£oftete der Erwerb und Beitg derjelben wenigftend dem Kurlande feine weitern Opfer und nı 
den Deutſchen Reich indirect das der endlichen völligen Abtretung Lothringens an Frankreid 

die freilich fon längft nur noch eine Srage der Zeit war. Dagegen hatte Sachſen im Dite 
reihiihen Erbfolgefriege und im Siebenjährigen Kriege abermals große Verluſte an Mei 
fhen, Geld und an feinem innern Wohlſtande zu leiden durd die ebenfo treufofe als Furziid 
tige und in jeder Hinfiht erbärmliche Politit Brühl's. Sachſen, erft mit Friedrich IL. un 
Sranfreich gegen Maria Thereſia (trog der vorausgegangenen Anerkennung ber Pragmatiſche 
Sanctivn), bald wiederum mit Ofterreih gegen Preußen verbündet, ward abermals zu 
Schauplatz des Kriegd und durfte froh fein, nach der fhweren Niederlage bei Keſſelsdorf un 
der Einnahme der Hauptſtadt durch die Preußen im Dresdener Frieden von 1745 durd eir 

unbedeutende Territorialabtretung und eine Geldbuße von 1 Mil. Thlr. ih mit dem Sieg. 
abfinden zu können. Dadurch nicht gewigigt, ließ ih Brühl mit Friedrich's II. Feinden, ind 
befondere Ofterreich, in neue Unterhandlungen gegen biejen ein, Unterhandlungen, die zıwar aı 
feiten Sachſens, wie e8 ſcheint, noch nicht zum förmlichen Abſchluß eines Vertrags geführ 
hatten, aber doch jo weit geviehen waren, dag aus ihrer Enthüllung (durch den Verrath eine 
ſächſiſchen Archivbedienſteten, Menzel) Friedrich II. den Anlap und einen Schein des Rechts zur 
plöglihen Einfall in Sachſen (um jeinen Feinden zuvorzufonmen) entnahm. Der darau 
entipringende Siebenjährige Krieg ward wieder zum großen Theil auf dem Boden und au 
Koften Sachſens geführt. Friedrich II. ſelbſt berechnete die Contributionen, die er aus Sachſe 
gezogen, auf 50 Millionen, den Geſammtverluſt am ſächſiſchen Nationalvermögen ſchätzt ma 
auf mehr ald 200 Millivnen. Der Hubertusburger Friede nahm zwar dem Lande nichts, abe 
brachte ihm auch Feinerlei Vergütung jo ungeheuerer Verluſte. Furchtbar contraftirte m 
dem allgemeinen Blend der mehr als fürftlihe Luxus, den Brühl trieb, und ver Reichthum, de 
er deſſenungeachtet nach jeinen Tode Noch hinterließ. Auch die edlere und zum großen Theil wir 
ih geihmadvolle Berwendung bedeutender Summen in Kunftwerfen, Sammlungen, Baute 
u. ſ. w., welde ſowol unter diefer als unter ver vorhergegangenen Negierung flattfand, um 
welcher Dresden viele in ihrer Art einzige Schäge verdankt, verliert durch dieſen Gegenfal 
ſehr an Werth. 

Noch in dem Jahre tes Friedensabjhluffes (Drtober 1763) ftarb Friedrich Auguſt U 
kurz nach ihm auch Graf Brühl. Der treffliche Friedrich Chriftian (der altefle von ſechs Söhne 
des verftorbenen Kurfürften) ſtarb leider ſchon ganz kurz nad) feinen Regierungsantritt (Di 
cember 1763). Sein zweiter Bruder, Xaver, führte als „Adminiſtrator“ im Namen des n 

unmündigen Friedrich Auguft II. die Regierung. Abgerechnet eine für die Berhältniffe etwas 
große Liebhaberei für Militäraufwand und ein etwas herriſches Weſen, verfolgte derſelbe die 
Friedrich Chriſtian entſchloſſen betretene Bahn, alle Sorgfalt für Wiederherſtellung des W 
ſtandes und Credits des Landes aufzuwenden, beharrlich weiter. Das Gleiche that in noch 
faſſenderer Weiſe der junge, 1768 mit 18 Jahren zur Regierung gelangte Friedrich Au 
felbft. 2) Nach außen ſtellte derſelbe ein freundliches Verhältniß mit dem preußiſchen Nach 
her. Mit ihm vereint trat er den Vergrößerungsplanen Joſeph's zweimal entgegen, zuerſt 
Bairiſchen Erbfolgekriege (1778), wo er zugleich die eigenen Allodialanſprüche an Baiern 
focht (er erhielt für dieſe im Teſchener Frieden 1779 eine Abfindungsſumme von 6 Mill. 
und die Lehnshoheit über die drei ſchönburgiſchen Receßherrſchaften, die bis dahin böhmi 
Lehen gewefen), dann wieder 1785, wo er dem zu biefem Zwed von Friedrich IL. gefti 
Fürſtenbunde beitrat. Die ihm 1791 angetragene polnische Krone lehnte er, in richtiger 
urtheilung der Verhältniſſe, ab; ebenſo hielt er jich fern von den Verabredungen, welche bei 
ihm felbft wol fehr unerwünjchten Zuſammenkunft der Monarchen von Ofterreih und Pr 
fowie des Grafen Artois gerade an feinem Sommierhoflager in Billnig 1791 gepflogen 
den, ftellte aber fein Gontingent zu dem bald darauf erklärten Reichskriege, und that Dies 
dann noch, ald durch ven Bafeler Frieden und die Demarcationdlinie von 1795 ihm die 
lihfeit geboten war, ſich gleihfalld vom Kriege zurüdzuziehen. Erſt 1796, nad dem 
reihen Bordringen Moreau's in Deutſchland, vief er fein Gontingent zurüd und fchloß 
Neutralitätövertrag mit der franzöſiſchen Republif. Bei dem Raſtadter Frieden und dem R 
deputationdreceß war Sadjen nur als Mitglied des Reihe, nicht direct nad) feinen eigenen? 

8) Polis, Die Regierung Friedrich Auguſt's, Königs von Sachſen. Nach den Quellen darge. | 
(2 Bde., Leipzig 1830) 
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srialverbältniffen betheiligt, oder höchſtens infofern, als die Vergrößerung Preußens gerade hier 
ı Nord: und Mittelveutichland, zum Theil mit Gebietsſtücken, vie früher zu Sachſen in nä- 
ern Beziehungen geftanden, die Gefahr eines Überwuchert- und Umfchloffenwerbens von dieſer 
seite immer näher rückte. Als dann 1806 Preußen unter zweideutiger Begünitigung ſeitens 
ranfreih8 einen „norddeutſchen Bund‘ neben dem inzwifchen entftandenen Rheinbunde 
itten wollte, fträubte ſich Friedrich Auguft gegen die Unterordnung unter Preußen, fehien aber 
inerfeitd eine Art von Hegemonie über die herzoglich ſächſiſchen Länder zu erftreben. Halb 
sderftrebend ließ er jich gleichwol von Preußen noch im legten Moment (ohne einen foͤrmlichen 
zertrag) in den Krieg gegen Napoleon hineinziehen. Sächſiſche Truppen fochten mit bei Jena 
ıipfer (troß der voraudgegangenen fchlechten Verpflegung gerade dieſes Corps), ohne freilich das 
Inglü abwenden zu können. Die Befegung des Landes durch franzdfiihe Truppen war bie 
olge der Kataſtrophe; dem Kurfürften blieb nichts übrig als fid) von Preußen zu trennen, um 
mächſt wenigſtens die Neutralität für Sachen zu erlangen. Bald darauf (11. Dec. 1806) 
anzu Poſen ein Briedendvertrag zu Stande. Friedrich Auguft trat ven Nheinbunde bei, ver- 
mad Stellung eines Contingents, erhielt dagegen die Zufage einer Vergrößerung aus den von 
keugen abzutretenden Rändern, mofür wiederum ein Stück fahlifhen Gebiets an Napoleon, 
mbarüuber anderweit zu verfjigen, überlaffen werben follte. Der Kurfürjt nahm den Königs: 
tel an; bie ftändifche Verfaſſung blieb unverändert, was die confefjionellen Berhältnifle betrifft, 
ı fand eine Gleichſtellung der Katholiken mit den Proteftanten in Bezug auf Öffentlichen 
jettesdienft und bürgerlich politifche Rechte ſtatt. Durch ven Tilfiter Frieden, den die Sachſen 
der Schlacht von Friedland hatten mit erfämpfen müffen, erhielt der Kurfürft, nächſt dem 
thufer Kreife (einer Enclave der Nieverlaufig, die früher davon abgefommen) auch dad preu⸗ 
ge Bolen unter dem Titel eined Herzogthums Warſchau. Dagegen mußte er weſtliche Ge- 
kiätheile an das neugebildete Königreih Weftfalen abtreten. Sachſen mußte nun Napoleon’8 
Risge mitichlagen, 1809 gegen Ofterreih, 1812 gegen Rußland. Als nad) der Kataftrophe 
wlektgenannten Kriegs Ruffen und Preußen vorrüdten und den Anſchluß Sachſens an bie 
yaeinfame Sache verlangten (wobei General Blücher den Fortbufer Kreid wieder für Preußen 
1Seſitz nahm), andererfeit die Franzoſen noch im Lande ftanden, als im Volk und Heer fich 
ie ſtarke Neigung zur Losfagung von Franfreih und zur Vereinigung mit ven Verbündeten 
mögab, da begab ſich der König, un nicht perfönlich zu einem Entichluß gedrängt zu werben, 
Prag, befahlinzwifchen feinen Truppen, fi von den Franzoſen zu trennen und in die Feſtung 
igau zu ziehen, dem bafelbft befehligenden General Thielmann aber, diefe Feſtung weder ven 
tanzofen noch den Verbündeten ohne jeinen, des Königs, ganz befondern Befehl zu übergeben. 
kwar damals gewillt, fid) der Neutralitätd= und Vermittelungspolitif, melde Sſterreich ein⸗ 
uülen zu wollen ſchien, anzuſchließen. Allein Oſterreich zögerte mit einer beſtimmten Erklärung; 
Ipoleon, der inzwiſchen wieder bis Sachſen vorgedrungen war und die Verbündeten zurüd- 
F hatte, drang auf eine beſtimmte Parteinahme des Königs und drohte demſelben bei 

Abfall von ihm mit dem Verluſt ſeines ganzen Landes. Da gab Friedrich Auguſt dem 
Banal Thielmann Befehl, Torgau und die Truppen dem franzöſiſchen General Reynier zu 
bageben (Thielmann vollzog den Befehl, nahm aber gleichzeitig feinen Abſchied und trat in 
nfälhe Dienfte), und fehrte am 12. Mai jelbft in jeine von den Franzoſen befegte Hauptftadt 
kad. So mußten die Sachſen abermald unter franzöfifchen Fahnen gegen ihre deutſchen Brü— 
er bei Baugen, Großbeeren, Dennewig kämpfen, Dresden felbft mußte die Schredlen und Lei⸗ 
er einer Schlacht unmittelbar vor feinen Thoren ausftehen. Endlich bei ver großen Voͤlker⸗ 
Maht vor Leipzig ward bei den ſächſiſchen Truppen das nicht mehr zurüdzuhaltende Gefühl 
tiotifcher Scham und Entrüftung über die ihnen aufgezwungene Rolle, wol noch verftärft 

militärifche Zurücjegungen und Beleidigungen feitend der Franzoſen, jo übermädhtig, daß 
‚ta ihre Vorftellungen an ven König, der in Leipzig faft in der Rolle einer Geifel Napo⸗ 
8 verweilte, fruchtloß blieben, auf eigene Hand zu den Verbündeten übergingen. Der König 
‚ obihon von Napoleon vor deffen Flucht aus Leipzig ausdrücklich, wie e8 heißt, feiner Ver: 
ngen gegen ihn entbunden, Fonnte ſich dennoch zu keinem vechtzeitigen Entſchluß, um feine 

iſche Stellung den Berhältniffen anzupaffen, aufraffen und ward, da verfpätete Schritte 
ben fiegreihen Monarchen ohne Erfolg blieben, als Befangener nach Berlin, fpäter nad 

Keprichöfelde geführt. Sachſen ward von der Bentralvermaltung der Verbündeten fequeftrirt 
d erhielt erſt einen ruffiichen Gouverneur (den Fürften Repnin), fpäter zwei preußiſche (von 
Reck und von Gaudy). Das endliche Schidfal Sachſens und feines Königs zu entſcheiden, 
z eine Aufgabe, welche ven Wiener Congteß lange befchäftigte und, verwidelt mit der polni: 
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ſchen Stage, beinahe zu einer Sprengung deffelben und zu einem ernften Conflict unter ven V 
bündeten felbft geführt hätte. Die Rückkehr Napoleon's von Elba befchleunigte endlich i 
Löfung: die Theilung ded Landes und die Abtretung des einen Iheild an Preußen ald Gutfe 
digung für deffen andermweite Länderverlufte bei der Regulirung der allgemeinen Territor: 
verhältniffe ward am 7. und 8. März 1815 befchloffen, auch deren Vollzug fofort begonnen ( 
der gewaltſam vollführten Zerreigung der Armee widerfegten fi die in Lüttich ſtehenden füc 
fen Truppen und wurden dafür durch Erſchießung von ſechs Orenadieren und einem Tambo 
durch Verbrennung ihrer Fahne und Entwaffnung der Mannfchaften beftraft), ven König a 
die Alternative geftellt, in die Abtretung zu willigen oder das ganze Land zu verlieren. 
unterzeichnete endlid am 21. Mai1815. 3671/, Duadratmeilen Land mit gegen 865000 G 
wohnern (die Niederlaufig, ein Stud der Oberlaufig, ver Kurfreis, Theile des leipziger und me 
ner Kreiſes, der größte Theil der Stifter Merjeburg und Naumburg-Zeig, das ſächſiſche Ma 
feld, ver thüringer und neuftädter Kreis, endlich das Fürftenthum Querfurt) gingen Sadı 
verloren und fielen an Preußen mit Ausnahme des neuftädter Kreiſes, der von legtern ge 
andere Abtretungen an Weimar gegeben ward. Gleichzeitig entjagte Friedrich Auguft allen ſei— 
Rechten auf das Herzogthum Warfchau. 

Das Unglück war nicht unverjchuldet. Die Berufung auf eine Pflicht der Treue gegen 
biöherigen Bundesgenofjen oder gar auf eine perjönlide Anhänglichkeit an Napoleon ve 
nicht aus, um eine Politik zu rechtfertigen, welche ebenfo ehr den Intereffen des eigenen Yan 
wie den Verpflichtungen gegen die deutſche Nation (die nicht mit dem Reichsverbande zugleich a 
gelöft war) handgreiflich zumiderlief. Sonft Hätte Friedrich Auguft auch nah der Schladht 
Jena nicht zu Napoleon übertreten dürfen, fondern hätte bei Preußen ausbarren müſſen 
jede Gefahr bin. Auf der andern Seite war es aber freili eine Unbilligkeit, daß man 
König von Sachſen allein entgelten ließ, was die andern Rheinbundsfürften nicht blos in gleich 
fondern felbft in höherm Grade an dem gemeinjanen Vaterlande gefündigt hatten. Denn 
allermeiften davon waren früher ald er und ohne äußern Zwang zu Napoleon abaefallen, hat 
auch länger dort außgeharrt, und zwar ohne die Entſchuldigung, melde dem ſächſiſchen Ko 
immer noch einigermaßen zur Seite ftand, daß bis zum legten entſcheidenden Augenblick dad La 
großentheild in franzöjiihen Händen und folglich jein Entſchluß fein ganz freier war. Aber j 

retteten jich zur rechten Zeit durch ven Anſchluß nicht ſowol an die nationale Sache ald an Ofl 
reich und feine Sonderpolitif; der Vertrag von Ried und die ihm nachgebildeten ſpätern V 
träge flellten die Integrität diefer andern Rheinbunddfönige jiher, ja gaben ihnen die Mögl 
feit, bei ver Neugeftallung Deutſchlands in ihren eigenen und in Oſterreichs Sonderinterefje e 
kraftvolle Sinigung der Nation zu verhindern. Sachſen, welches weder nach deutfch-patrivtifd 
Maßſtabe, noch auch nach der politifchen Klugheit das Rechte zur rechten Zeit gethan hatte, mu 
für die andern büßen. Hätte man, wie Stein rieth, die fanmtlihen Rheinbundsſtaaten 
feindliche Yand behandelt (was man nad firengem Recht Eonnte) und für ein zu gründen 
einiges Deutfchland eingezogen, fo hätte man alle mit gleichen Maße gemeffen und hätte für‘ 
Ganze einen reellen Gewinn erzielt; die Zerreißung Sachſens, wie fie gefhah, und nad ven U 
ftänden, unter welchen fie geihah, war, national betrachtet, von feinem ausfchlaggebenden Wer 
ja jie war infofern entſchieden nachtheilig, als jie Preußen von dem aus deutſchem Geſichtspun 
allein richtigen Object feiner Schaploshaltung, nämlich einer Bejigergreifung der ganzen Rhe 
grenze gegen Frankreich, ablenfte, und fie ift, wie gejagt, angejehen dad viel günftigere Los 
übrigen Rheinbundsſtaaten, von denn Mafel der Ungerechtigkeit, der einfeitigen Beſtrafung eu 
einzigen Schuldigen unter Schunung der andern, nicht freizufprechen. 9) 

1. Staatd: und Rechtsgeſchichte Sahfens von den älteften Zeiten bis z 
Gegenwart. Die äußere und die Territorialgefhichte Sachſens kann feit den Wiener Ce 
greß bis auf weitered ald abgefchloffen erachtet werben. In der Gebietägeftaltung des Lunı 
find ſeitdem (ein paar Eleine Orenzregulirungen mit Ofterreih und Preußen abgeredhnet) f 

9) Zu diefem Urtheil über die fo vielbefprochene Theilung Sachſens ift die neuefte Gefchichtichreibun 
foweit ſie nicht von einfeitig particulariftifchen Gefichtspunften — hüben oder drüben — ausgeht, 
ziemlich allgemein gelangt. Vgl. unter anderm Häuſſer's Deutfche Geſchichte vom Tode Friedridy's i 
Großen bis zur Brandung des Deutſchen Bundes (dritte Auflage, 4 Bde., Berlin 1861—62), IV, 5’ 
Die während des Wiener Congrefies erfchienenen Streitfchriften über dieſe Trage — von fähhfifcher Se 
namentlich von Tittmann, Kohlfchütter, Gebhardt, Breuer u. a., von preußtfcher von Niebuhr, He 
— Ichhorn, Varnhagen — ſtellen ſich natürlich auf einen mehr oder weniger beſtimmten Bart 
andpunkt. 
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jerlei Veränderungen vorgegangen, die auöwärtigen Beziehungen des Staats aber find durch 
ne im Berhältnig zum alten Reich georbnetern Zuflände des Staatenbundes, deffen Mitglied 
1815 Sadien ward, und durd die im Bunde obwaltenden Machtverhältniffe in fo enge 
Schranken eingehegt, dag zwar vielleicht ab und zu nod) von Belleitäten einer weiter audgrei- 
mben äußern Politik, aber nicht mehr leicht von thatfähhlihen Ergebnijfen ſolcher Velleitäten 
ie Rede fein kann. Das Intereffe geihichtliher Darftellung concentrirt fih daher naturgemäß 
ur die Zeit dieſer legten funfig Jahre auf die innere Staats- und Rechtsgeſchichte Sachſens, 
u welcher auch deſſen Beziehungen zu dem weitern Staats- und Rechtsverbande des Deutfchen 
Bundes infofern gehören, als diefelben, wie wir jehen werben, mit den innern Rechts- und Ber: 
aſſungszuſtänden in enger Wechſelwirkung ftehen. 

Sachſen hat mit allen andern veutfchen Territorien pad gemein, daß fein ganzes Stants- 
nd Rechtsweſen in frübern Zeiten auf den Fundamenten der Feudalität und der corporativen 
Silederung ruhte. Den Inhaber der Lehnshoheit über das Territorium (melde im Laufe der 
Fit ſich mehr und mehr zu einer wirklichen Landeshoheit entfaltete und dadurch nach außen ver 
ileroberfien Lehnshoheit des Kaiſers gegenüber immer unabhängiger ward) traten im innern 
ebr bald corporative Verbände entgegen, welche feine Macht vurdy fefte, vertragsmäßig gezogene 
Rehtägrenzen beichränften. In Sachſen kommen folde corporative Verbände — Stände — 
don fruh vor. Bereits bei Einſetzung des erften wettiniſchen Markgrafen von Meißen, Konrad, 
lien „vie Großen der Provinz“ mitgewirkt haben. Solche Verſammlungen der unmittel- 
aren Landſaſſen, Bafallen und Minifterialen wiederholen ji) dann im 12. Jahrhundert noch 
fter, allerdings vorzugöweife, wie es jcheint, zu Gerichtszwecken und noch ohne ein Recht der 
jewilligung, vielleicht weil noch feine Veranlaffung dazu war. Im 13. Jahrhundert tritt dies 
ht in Wirkſamkeit, wogegen die richterlihen Sunctionen der Stände aufhören. An regel: 
sägige Berfanimlungen darf man übrigens noch nicht denken, vielmehr gefchehen die Bewilli- 
zungen jedesmal im Wege bejonderer Verhandlung für den einzelnen Ball, in ver Regel wol um 
ven Preis beſtimmter Gegenleiftungen, ver Beftätigung der alten ober ver Einräumung neuer 
Privilegien feitens des Fürften. Neben ver Ritterfchaft treten allmählich aud) die Städte foldyer- 
tife mit den Landesherren pactivend auf. In das Jahr 1428 wird die erfte gemeinfame Ver: 
mmlung aller Stände (zu Leipzig) gefegt, näntlich ver Prälaten, Grafen und Herren, der 
fitterfhaft und ver Städte. Im Jahre 1438 follen zum erſten mal die getrennten Stände des 
Rapmer-, des Ofterlandes und des Herzogthums Sachſen zu Einem Landtage fich vereinigt, 
leichzeitig durch einen fürftlichen Revers die Zufidherung erhalten haben, daß fie ſich jedesmal 
wu Rechts wegen, zu ihrer Sicherheit” einigen könnten, jo oft der Fürft ihnen eine neue, außer: 
woentliche Leiftung anjinnen würve. Im Jahre 1445, beim Bruderfriege, ſehen wir die Stände 
Badfens ſich das Recht der Entſcheidung zwifchen den Streitenden zufprehen und Kurfürft 
Btiedrich den Sanftmüthigen diefen Anſpruch als begründet anerkennen. In Jahre 1458 machte 
kerielbe Kurfürft ven Ständen das Zugeſtändniß, daß fie über Krieg und Frieden um Rath ge- 
Ragt und ihrem Rath follte nachgegangen werben, und eine ähnliche Zuſicherung erneuerten 
1465 deſſen Söhne Ernſt und Albredt. Auch in Sahfen wie anderwärtd fommen ſchon früh 
Iamannte Beden vor, regelmäßige Leiſtungen ver Prälaten, Herren, Ritter, als Ausflug aus 
xn Lehnsverhältniß verfelben. Den Städten ward eine gewifje Steuer (für bie ihnen gewähr⸗ 
m Berechtfame oder für den landesherrlichen Schug) auferlegt. Seit 1488 finden wir aud 
don eine indirecte Steuer unter dem Nanıen Czyzte, Ziefe (Acciſe), auf Grund fländifcher Be- 
tilligung. Bei zunehmendem Bedürfniß ded Staatshaushalts, beziehentlid des fürſtlichen 
bofbalt3, werden neue Bewilligungen nöthig. Diefen Bewilligungen wird wiederholt (1451, 
1454, 1481) die ausdrückliche Bedingung beigefügt, daß die eingehenden Steuern von einem 
anbflänpifchen Ausfhuß beſonders aufbewahrt, verwaltet und nur zu dem beftinnmten Zweck 
inögeliefert werben follen. Daneben bezogen die Landesherren manderlei andere Einnahmen 
und Befälle, z. B. Schußgelder von ven Städten und den Juden, Geleite, Wafjer- und Brüden- 
Wlle u. |. w. 

Zu den allgemeinen Landesbedürfniſſen zahlten früher alle Stände, wenn ſchon der Ritter- 
Waft ihre Ritterdienſte guigerechnet wurden. Als legtere durch die Soldtruppen in Wegfall 
men, beanſpruchte gleichwol die Ritterſchaft Steuerfreiheit. Die Städte mehrten jih anfangs 
4-8. auf dem Landtage 1554) tapfer, allein die Ritterfchaft jegte ed durch; doch verſtand fie ſich 
j einem fogenannten Donativ (einer Art freiwilliger Gabe) als Aquivalent fin die frühern 
Ritterdienfte, daher daſſelbe auch nach fogenannten Ritterpferden veranſchlagt ward. 

Im 16. Jahrhundert erlangten auch die Univerfitäten, die ja großen Grundbefig Hatten, 
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ya Scrrriiut Tim chrrirde Zeit begann (don unter Morig, mehr noch unter Auguft) di 
art Du Mcomaner Neeatent verftärfte und durch die vermwidelter werdenden Volfd- un 
Bein. ige born sorıc durd Das Beiipiel des Auslandes zur Einrichtung einer bureanfra 

Re are Armeen veranlaßte fürftlihe Macht den Einfluß der Stänte übel zu em 
—— Xrirten dadurch zu ſchmälern, daß fie möglichſt viel mit bloßen Ausſchüſſer 
end weg veit der Geſammtheit der Stände verbandelte. Seit der Mitte ded 16. Jahr 
aan 9 Sen Selbe sich ſelbſt ergänzende Ausſchüſſe ald regelmäßige Einrichtung vor, ei 

rynirı var are weiterer Ausſchuß ver Ritterfhaft, ebenfo der Städte. Neben ven allgemeine 

gandıngıa Nereilen mit ziemlich langer Unterbrechung diefer) erſcheinen Ausſchußtage, en 

x.» wetiere, Daneben auch noch Deputationdtage, d. h. Verſammlungen beſonders ge 
water Ausſchüſſe für außerordentliche Angelegenheiten. . 

Dre Medte jener feudalen Stände waren in Sachſen fo wenig als anderwärts feft abgegrenz! 

Wo tie die Wacht hatten, weil der Fürſt ihrer bedurfte, da griffen fie mitunter fehr weit, nid 

dos in Die äußere Politik, fondern felbft in die fürftlihen Hausgefege, Teſtamente u. |. w. ein 

year dad der Verwaltung der Steuern; daraus enıftand fpäter das Überftenercolfegium, bei beffe 
Beſetzung die Stände concurrirten ; unmittelbarer behielten fie fortwährend das Staatsſchulden 
weſen in der Hand durch die ſtändiſche Deputation für vaffelbe. Bei der Geſetzgebung und Ber 

waltung ſoweit biejelbe nicht beflimmte Rechte der einzelnen Stände berührte, hatten fie nu 
einen mittelbaren Einfluß, inſoweit fie nämlich befchwerend over rathgebend über fogenannt 
„Landesgebrechen“ ſich äußern und auf deren Abhülfe dringen Eonnten, was in der Regel fo 
gleich bein Beginn des Landtags (in der fogenannten Präliminarſchrift) gefhah. Sehr ent 
ſchieden pflegten fie fi} ver prompten und unpartelifchen Juftizpflege und der Religiondangelegen 
beiten anzunehmen. Als Friedrich Auguft I. Eatholifch ward, verlangten und erhielten die Stänt 
einen ſehr beſtimmten Revers, daß dies der Landesreligion feinen Eintrag thun folle, und Diele 
Revers ward aud von Friedrich Auguſt's Nachfolgern regelmäßig erneuert. Überhaupt pflegte 
die Stände von alterd her an ihre Bewilligungen die Korderung von Reverſen zu Enüpfen 
theils damit vie Bewilligungen felbft nicht ald ein Recht, ſondern nur als freiwillige Gabe ar 
‚gefehen würden, theild in Bezug auf andermeite Gerechtfame, deren Feſtſtellung, Ausbehnun 
ober genauere Präctiirung fie zur Bedingung der Bewilligung machten. Unter diefen Gere 
famen war auch das Recht der eigenmächtigen VBerfammlung, melde fie noch 1722 (nachder 
e8 ihnen 1699 von Friedrich Auguft I. flreitig gemacht, 1700 wieder zugeſtanden worden) fi 
von neuem befräftigen ließen. Doch warb e8 in bie Landſchaftsordnung von 1728 nicht au! 
genommen und gerieth fo in Nergeffenbeit. Uberhaupt fehen wir in 18. Jahrhundert d 
Stände in Sachſen ziemlich ohnmächtig. Auguft der Starke Ichreibt mehrmals Steuern ohr 
befondere ſtändiſche Bewilligung aus, wennſchon mit Borbehalt ihres Rechts, und der fogenann 
Adminiſtrator Xaver zwang die Stände mit Gewalt (indem er fie ind Landhaus einfperren lief 
zu einerBerwilligung. Wie hätten fonft auch Auguft der Starfe und Graf Brühl jo wirthichafte 
können, wie fie wirthfchafteten? 

Die Berathungsform der alten Stände war eine fehr ſchwerfällige. Sie tagten in ſiebe 
verſchiedenen Curien: PBrälaten, Grafen und Herren (dabei auch die Univerfitäten), engerer un 
weiterer ritterfchaftlier Ausſchuß, allgemeine Ritterichaft und ebenfo drei ftäbtifche Curier 
Jede Angelegenheit mußte zwiſchen allen diefen Curien unter fih und mit der Regierung | 
lange hin und ber verhandelt werben, bis Ubereinftinimung vorhanden war. 

Das Recht der Stanpfchaft, d. h. des Erſcheinens auf dem Landtage, hatten alle Eigenthüme 
fogenannter ſchriftſäſſiger Rittergüter, wogegen die amtsſäſſigen nur durch Deputirte vertrete 
wurden. Seit dem 16. Jahrhundert ward auch immer firenger auf rittermäßige oder abelid 
Geburt gehalten, und jeit 1700 durften nur Altavelidhe (d. h. mit acht adelichen Ahnen) ode 
folde mit dem Range eined mirflichen Geheimraths oder eines Oberften auf dem Randtage er 
feinen, die andern nur durch Deputirte, welche legtern aber wiederum jene Gigenfcha 
baben mußten. Die Städte, welche dad Recht der Stanpfhaft batten (nicht alle hatten es 
wurden vertreten durch ein Mitglied ihres Magiſtrats. Die älteiten fähllfhen (ober vie 
mehr meißnijchen) Randtage wurden im Breien auf dem Kolmberg unweit Oſchatz abgehalteı 
bie ſpätern abwechjelnd im verſchiedenen Städten, Dresden, Leipzig, Meißen, Altenbur: 
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Torgau, Chemnitz, Freiberg, Grimma u. |. w. Infolge der Theilungen wurden verſchiedene Ver⸗ 
ſammlungen der Stände in den einzelnen Theilen von ben verfchiedenen Fürſten gehalten; bi8= 
weilen blieben jedoch auch die Randtagsangelegenheiten gemeinfam. Geit 1631 erfheint Dres⸗ 
ven als fländiger Sitz des Landtags. Die Zeit ver Verſammlung ift Feine regelmäßige; zeit= 
weilig kommen ſolche faft Jahr um Jahr vor, dann wieder in längern Paufen. In der legten 
Zeit, unter Friedrich Auguft IIT., hatten fich fo ziemlich gleichbleibend fehsjährige Landtags— 
krioden feftgeftellt. 

Die Mitglieder des Landtags, die ritterfchaftlichen wie die ſtädtiſchen, erhielten eine foges 
nannte Auslöfung oder Koftenvergütung, und zwar nach der Anzahl der Pferde (womit fie den 
Pandtag bezogen, auf das Pferd 1 oder 11/, Gülden auf ven Tag), welde Anzahl zum Theil 
ſeht verfchieden war, ohne daß genau zu ermitteln, welcher Maßſtab dabei gegolten. 

Neben ven alten oder fogenannten erblänvifchen Ständen gab ed noch abgefonderte Stände 
inter Laufig (früher auch nod) in den Stiftern Naumburg und Merfeburg), deren Zufammen- 
fung, Competenz und Beratbungsmeife ungefähr die gleiche war wie dort, Prälaten und 
Seren, Ritterfchaft (altadeliche), Mannfchaft (neuadeliche oder bürgerliche Nittergutöbefiger) 
und Sechsſtädte. 

Bei der Erhebung Sachſens zu einem fouveränen Königreih (1806) war den ſächſiſchen 
Ständen ausdrücklich die Fortdauer ihrer Gerechtfame zugefichert worben, während in andern 
Rheinbundsftauten man diefen Moment benugt hatte, un das ftänbiiche Weſen, foweit e8 noch 
beſtand, vollends zu befeitigen. 

Die gewaltige Veränderung, welche durch die Theilung von 1815 mir Sachſen vorging, 
Batte auf fein innered Staat3: und Verfafſungsleben ebenfo wenig Einfluß ald die Verband: 
lungen bein Wiener Congreß über die politifche Reorganifation Deutfchlands im ganzen und in 
Teinen einzelnen Gliedern. Der unbeftimmten Vorſchrift in $. 13 der Bundedacte glaubte man 
tarı die Beibehaltung der alten Landſtände, dem Bedürfniß einer MWieverfräftigung des er⸗ 
iHeyften Landes durch Verbefferungen in der Verwaltung, beſonders im Finanzweſen vollkom⸗ 
urneß Genũge zu leiften; an tiefergehende politifche Reformen (tie etiwa die von 1807 fg. in 
Breugen) ward nicht gedacht. Se ftrenger ver Rechtsſinn des Könige — den man ven „Gerech- 
ten“ nannte — an dem hiftorifch und formell Berechtigten Fefthielt, um fo weniger war er Neue: 
rungen hold, felbft wenn die Zeit und der Fortgang der allgemeinen Entwidelung ſolche noch fo 
vringend heifchten. Im Volk jedoch begannen jih allmählich manderlei Wünſche nad Re- 
formen zu regen, und jelbft die feudalen Stände empfanden die Mangelhaftigfeit der über: 
kbten Berfaffungsformen und trugen auf Verbefferungen an, fo namentlih auf Abftellung 
ve allzu fchwerfälligen Geſchäftsganges und ver übergroßen Heimlichkeit der Verhandlungen, 
anf genauere Einfiht der Stände in dad Ganze des Staatshaushalts u. ſ.w. Diefen letztern 

Sankt ſuchten die Stände 1824 fogar durch Ablehnung einer von der Regierung geforberten 
Gmilligung durchzuſetzen. Allein folange Friedrich Auguft lebte, warb jedes jolhes Verlan⸗ 
gen einer Neuerung auf das ftrengfte unter Berufung auf „bie durch fo lange Erfahrung be: 
wehrte Verfafſung“ abgelehnt. Eine Verſchmelzung der oberlaujigifchen Stände mit benen 
des ibrigen Landes (1817) und eine Eleine Verbefferung ber ritterfchaftlihen Vertretungdtorm 
(1821) war alled, was gewährt ward. Ilm fo ftärfer regten ſich alsbald nad) feinem Tode 
(. Rai 1827) — da fein Bruder und Nachfolger Anton „im Geiite feines Bruders fortregie: 

= tenzu wollen‘ erflärte — die lange zurückgehaltenen Wünfche und Beſchwerden des Volks. Zu 
J den legtern gehörten namentlich die angebliche Begünftigung der Katholiken, dad von dem all: 

:| mäßtigen Gabinetsminifter Graf Einſiedel befhüste proteftantifhe Muckerweſen, fodann bie 
I unbeſchränkte Macht des Polizei= und Beamtenftaats mit feinen mancherlei Härten und Be⸗ 

ſchränkungen der Einzelfreiheit; zu den erflern ver Drang nach zeitgemäßer DVerbefferung zu= 
nahft der Gemeinde-, dann auch der Staatäverfaflung nad) dem Vorgange anderer, befon- 
ders der fünlichen deutſchen Staaten, nach größerer Öffentlichfeit im Staatshaushalt, gleich⸗ 
mäßigerer Bertbeilung der Staatslaſten u. dgl.m. In der Preſſe war ed namentlich die „Biene“, 
weldhe, troß ftrenger Genfur, immer lauter in foldem Sinne ſprach. 

Auf dem Landtage 1829— 30 wurden die alten Forderungen, aber auch ſchon neue, weis 
ter gehende laut. Die allgemeine Ritterfchaft wollte nur unter Vorausfegung der künftigen 
Vorlegung eined Budgets bewilligen; einzelne aus ihrer Mitte regten ſchon den Gedanken einer 
Städte- und Dorforbnung, ja einer Vertretung des Volks, nicht mehr blos ftändifher Son» 
rerrechte, an; die Univerfität verwandte fih für die „Freiheit ver Rede und Schrift, zumal in 
teligiöfen Dingen“. 
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Dazu kamen dann Reibungen zwifchen Polizei und Volk in Dresden und Leipzig bei Ge: 
legenheit des Jubiläums der Augsburgiſchen Confeſſion im Juni 1830. So fand der Rückſchlag 
der parifer Julirevolution eiten vorbereiteten Boden. Aus zum Theil perfönlichen und örtli: 

hen Bonflicten in Yeipzig, Dresden, Chemnitz u. ſ. w. entwidelte fi eine Bewegung von all 
mählich allgemeinerer politiiher Natur, der man von oben um fo jhneller nachgab, je mehr 
man dadurch überraſcht fchien ud je länger man jeden Fortſchritt hartnädig ſich verſchloſſen 
hatte. Einfiedel mußte abvanfen; der finderlofe König Anton (wegen diefer Bereitwilligfeit 

des Gewährens ſeitdem „der Gütige“ zubenannt) nahm, unter Verzihhtleiftung feines Bruders 
Marimilian auf die Thronfolge, deſſen älteften Sohn, den im Rufe freierer Anſichten ftehen: 
den „Prinzen Friedrich“ zum Mitregenten an. Tiefgreifende Verfaſſungs-, Berwaltungs: 
und Geſetzgebungsreformen wurden verfprochen und unter dem entfheidenden Einfluß des 
trefflihen Bernhard von Lindenau, der die Seele des neuen Cabinets ward, ehrlich und eifrig 

durchgeführt. Um die Rechtöcontinuität zu wahren, warb der Entwurf einer neuen Berfaffung 
den nody einmal zuſammenberufenen alten Ständen vorgelegt und mit diefen vereinbart. Auch 
materiell knüpfte man an die bisherige ſtändiſche Verfaffung an, inden man (abweichend von 
den meiften ſüddeutſchen VBerfaffungen) die Gliederung in Stände beibehielt, nur daß man zu 
den bisher bevorrechteten Ständen den bisher gänzlih unvertretenen Bauernfland hinzufügte 

und die theils perjönliche,, theil8 corporative Standſchaft in ein Mandatsverhältniß durch Mahl 
verwandelte. Im übrigen blieb dieſe Wahl febr beſchränkt durch mannichfache Bedingungen dei 
Anfäfligfeit und ded Cenſus für Wähler und zu Wählende, dadurch, daß legtere jedesmal nad 
Stand und Bezirf ihrer befondern Wählerichaft angehören mupten, endlich durch Einſchiebung 
von Wahlmännern zwifchen Urwähler und Abgeordnete. Das Zweikammerſyſtem ward adoptirt, 
die erfte Kammer aber weniger ausſchließlich als in den meiften deutſchen Staaten aus ari- 
ftofratijch = feupalen Elementen, vielmehr durch ein glückliches Gemiſch folder mit Vertretern 
der größern Städte und der Univerfität und der höhern Geittlicfeit gebildet. Für die Verhand— 
lungen beider Kammern ward volle Offentlichkeit eingeführt. Die Rechte der Stande, ſowit 
ber einzelnen Ilntertbanen, die Beihränfungen der Staatögewalt, die Controle des Beanten: 
thums und die conftitutionellen Bürgfchaften, wie fie die neue Berfaffung feftftellte, waren unge 
fähr diefelben wie in den meiften feit 1815 nad) franzöſiſchem Muſter entftandenen deutfcher 
Berfaffungen. 19) In einzelnen Punften erſchien fie zurückhaltender, beſchränkender; was ji 
dagegen auszeichnete, war cin Geift der Aufrichtigfeit, der, was er einmal gab, erjichtlidher. 
weife in der Abjiht gab, aud) daran feftzubalten, der Feine „Mauſelöcher“ und feine „Lücken 
füch offen hielt, um vorkommendenfalls nach Belieben der ſtändiſchen Controle entſchlüpfen zu 
fönnen. Es war der Geiſt des alten formenftarren, gegen Neuerungen ängftlihen, aber ar 
Recht und Geſetz ftreng haltenten ſächſiſchen Beamtenthums, der in Diefer legtern Richtung mi 
dem Geifte Lindenau's vollkommen zufammentraf, injener Starrheit wenigfteus hier und da vor 
demfelben etwas gemilbert und vorwärts getrieben ward. Beſonders anerfennenswerth war bu 
völlig rückhaltsloſe Art, wie in dieſer Berraffung die Verſchmelzung des bidher getrennten Kam— 
mer= und Landesvermögens vollzogen, die Gebarung mit diefem vereinigten Staatövermögen 
aber und mit vem ganzen Staatshaushalt der vollften Dffentlichkeit und der eutſcheidendſten 
Einwirkung der Stände unterzogen ward. Aus nahe liegenden geſchichtlichen Vorgängen er: 
Elärt ſich Die ausdrückliche Heilitellung, daß der Monarch Sachſens ohne Bewilligung der Stande 
nicht zugleich Oberhaupt eines andern Staats fein Fann, Erbfälle ausgenonmen, ſowie das 
Berbot der Errichtung neuer Klöfter oder der Aufnahme von geiftlihen Orden im Lande, ine: 
befonvere der Jejuiten. Am 4. Sept. 1831 ward die neue Verfaffung mit ded Königs und bei 
Prinzen= Mitregenten Unterſchriften im ftändiichen Archiv feierlich niedergelegt. 

Noch zwei andere wichtige Gefege wurden mit den Landtage von 1831 vereinbart, zum 
Theil nicht ohne harte Känıpfe, eine Städteordnung (1832 publicirt), melde, im ganzen bei 
preußischen nachgebilvet, die Principien ver Wahl, ver Eontrole und der Offentlichkeit auch ir 

10) Bgl.: Sachſens Umbildung feit dem Jahre 1830 (Leipzig 1833). W. T. Krug, Über die Wieder: 
geburt des Königreichs Sachfen (Leipzig 1831). K. von Steinbach (R. Hafe), Sachſen und feine Hoff 
nungen (Leipzig 1830). %. Stolle, Die füchfifche Revolution von 1830 (Leipzig 1835). Bülau, Dar: 
flellung der Verfaffung und Verwaltung des Königreichs Sachſen (Leipzig 1833). Milhaufer, Du: 
Staatsrecht des Königreichs Sachſen (Xeipzig 1839). Hermsdorf, Die Berfaflungsurfunde für bae 
Königreih Sachſen, mit den fie ergänzenden Bellimmungen zufamnıengeftellt (Leipzig 1839). Polig 
Quropäifche Verfaffungen. Zachariä, Deutfche Derfaflungen der Gegenwart. 
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bie Gemeindeverfaffung, wo fulche die längfte Zeit hindurch) fo gut wie unbefannt geweſen wa⸗ 
rem, einführte, ferner ein Gefeg über Ablöfungen und Gemeinheitötheilungen (ebenfalld 1832 
ind Leben getreten), welches, neben unentgeltlicher Aufhebung der härteften Arten von Dienft: 

barfeit und Verwandlung der in der Laufig noch beſtehenden Erbunterthänigfeit in eine Rente, 
bie Ablöjung der andern, indbefondere der fogenannten Fronen, auf des Verpflichteten An: 
trag vorfchrieb (ebenfo auch die Genteinheitötheilungen und Zufammenlegungen), ald Maßftab - 
der Rapitalifirung aber den fünfundzwanzigfachen Werth ver Leiftung aufftellte, wobei das Ab⸗ 

Ifungsgefchäft ven Verpflichteten außerordentlich erleichtert ward durch die gleichzeitige Errich: 
tung einer Zandrentenbanf, bei der das Ablöfungsfapital, das dieſe fofort den Berechtigten 

(in fandrentenbriefen) auszablte, durch Zahlung einer Nente allmählich getilgt ward. Gin 

Geſetz wegen Aufhebung des Dienftzwanges auf dem Lande folgte 1833. 
Am 7. Nov. 1831 trat an die Stelle der bisherigen oberften Verwaltungsbehörben (Lan: 

detjuſtizcollegium, Landesdirection, Oberfteuercollegium u. ſ. w.) die moderne Gliederung nad 

(je) Minifterialdepartementd, welche ſodann 1835 nach unten hin vervollftändigt ward durch 

hie Errichtung von vier Kreisdirectionen als Mittelbehörden mit collegialer Verfaſſung. Die 
bicherigen Conſiſtorialbehoͤrden wurden zu Abtheilungen dev Kreiddirertionen. ine Reihe 
von Befegen (daS fogenannte A.-B.-C.-O.-Geſetz) regelte im gleichen Jahre die Reffort: 
verhältniffe ver Verwaltung und ver Juftiz, hob die bisherige Gerichtöbarfeit der Verwaltungs⸗ 

behörben auf, veögleichen die privilegirten Gerichtöftände (mit einigen Ausnahmen), führte dad 

ſogenannte Apminiftrativjuftigverfahren für gewiffe ftreitige Bälle ein und überwies Gompetenz- 
freitigfeiten zwifchen Juſtiz und Verwaltung einer oberften Competenzbehörde. Ebenfalls 
1835 erſchien ein Staatövienergefeß, welches die Fälle der Entfegung (nad) Urtel und Redt), 
ſewie der Entlafjung (im Diöciplinarwege) und die Benfionsverhältniffe der Staatödiener re: 

gie (für das Militär gefchah letzteres durch ein beſonderes Gefeg). Die Abgrenzung zwifchen 
Lerwaltung und Juſtiz und die Selbflänvigfeit ver legtern ward nad den in Deutſchland all: 
ymen gang und gebe gewordenen Anjichten normirt; von den in Kurheſſen um bie gleiche 
Zeit in die Geſetzgebung eingeführten Grundfäßen der Selbftverantwortlichkeit jedes einzelnen 
Etzatödieners für verfaffungswidrige Handlungen (auch wenn folde ihm von feinen Obern be= 

ſohlen) und der unbedingten Cognition der Berichte über alle Verwaltungsmaßregeln blieben 
keilich dieſe Geſetze noch weit entfernt. 

Reben der Städteordnung, deren gedeihliche Wirkungen für Weckung des Geiſtes der 
Selbſtthätigkeit in den Bürgerſchaften und für Hebung des Wohlſtandes in den Städten ſich 
hald zeigte, trat 1838 eine Landgemeindeordnung ind Leben, zwar mit viel beſchränktern Be⸗ 
ugniffen der Selhftregierung (die obrigkeitliche Gewalt blieb bei ven Patrimonialgeridhten, reſp. 
en föniglichen Ämtern, und die Mitwirkung der Aufſichtsbehörden bei ver Verwaltung war eine 
mögedebntere), aber doch gegen ven frühern Zuſtand ebenfalls eine wefentliche Verbeſſerung. 

Weitere organiiche Gelege waren dad Hausgeje von 1837, das Geſetz über den Staats: 
zuihtshof von 4838 (zur Praktiſchmachung der Verfaffungsbeftimmungen über Minifterver: 
eteortlichfeit und uber Auslegung der VBerfaffung); Die Receſſe mit ver Oberlaufig (1834) 
uadmit den ſchönburgiſchen Receßherrſchaften (1835), um die vertraggmäßigen Ausnahme: 
Ilangen diefer beiden Landeötheile den neuen Verfaffungszuftänden Sachſens möglihft anzu⸗ 
fen. Bine unbedingte Verſchmelzung gelang damals noch nicht; erft allmählich Hat eine 
Iusgleihung flattgefunden, wie denn 3. B. die Durhführung der neuen Gerichts- und Ver: 
altungsorganifation im Schönburgijchen erft 1865 erfolgte. 

Aber nicht blos auf dem eigentlich organiiatorifihen Gebiete, auf allen Gebieten des Staats⸗ 
send ward eifrigft reformirt. Die Randtage nad) der neuen Verfaffung, deren erfter 1833 
ılammentrat, entwidelten jowol in Berathung der Negierungsvorlagen, ald auch in Anregun: 
man die Regierung durch ſtändiſche Anträge eine Außerft fruchtbare Thätigfeit. 1!) Das Jahr 
834 brachte ein neues Conſcriptionsgeſetz mit allgemeiner Militärpflicht, ſechsjiähriger Dienft- 
it (nominell, in der Wirklichkeit fehr abgekürzt durch zeitige Beurlaubung) und Stellvertre: 
ıng; die Rilitärleiftungen wurden durch ein Geſetz von 1837 geregelt. Die fo wichtige Steuer- 
fform vollzog ſich durch Aufhebung ver Trankfleuerbefteiungen (1834), durch ein Gewerbes 

11) Das Wirken der Staatsregierung und der Stände des Königreichs Sachſen, nachgewiefen aus 
a Ergebnifien bes erften conftitutionellen Landtags, von 3. A. H. (Leipzig 1834). (Der Verfafler war 
⁊ bamalige Finanzminifter H. A. von Zefchau.) 
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inne geübte Juſtiz, envlich (eine Kolge dev Bewegung von 1831 und das fpecielle Verdieuft 
tindenau’8) wenn nicht eine gänzlidhe Befeitigung, ſo Doc) eine bedeutende Herabſtimmung des 
rüber gäng und geben fchroffen und anmaßlichen Beamtengeifted. Das ſächſiſche Volf, feiner 
sorherrihenden Denk- und Beſchäftigungsweiſe nah ohnehin mehr auf praftifche, materielle 
jortihritte ald auf ideale Ziele gejtellt, fühlte jich eine geraume Zeit lang unter dieſem Syftem 
ufrieben und vermißte weiter gehende politiiche Refornıen nicht. Die Kammern begnügten fi) 
nit einer ferengen Wahrung ihrer Rechte, welche ohnehin von der Regierung gewiffenhaft ge- 
tet wurden, mit einer ſcharfen Controle des Gebarend der Bureaufratie, mit der Anregung 
fr Unterfltugung nothwendiger VBerbefferungen der Gefeggebung; außerdem waren fie viels 
ah in fich getheilt durch die in ihrem Schoſe vorherrſchenden und durd die verfaffungsmäaßige 
Sondervertretung felbft gewiſſermaßen zum Sichgeltendmachen autorijirten Standediniereffen. 
zu ganzen kann man fagen, daß damald die Regierung in manden Stüden liberaler war als 
ve Kammern, daB beſonders vie Gleichheit und Gemeinfamfeit der Interejfen aller an ihr oft- 
wald eine Stüge fand gegen die Sonderbeftrebungen der einzelnen Stände. Gegen die iven- 
lern Intereſſen, 3. B. der Prefje, verfuhr die Negierung biöweilen ſtreng (zumeift unter dem 
Drud auswärtiger Einflüſſe, namentlih der Bundesbeichlüuffe von 1832 und ver geheimen 
bonjerenzen zu Wien von 1834); doc geftattete jie für die Befprechung innerer Angelegen: 
reiten ein ziemlich weites Feld. 

So blieb es bis etwa un das Jahr 1840. Inzwiſchen Hatte ſich doch, zum Theil mit infolge 
es Fräftigern materiellen Aufſchwungs und des durd) Zollverein, Eifenbahnen u. ſ. w. verviel- 
ahten Verkehrs der Bevölkerung untereinander und nad außen, zum Theil infolge der ftärfer 
mworbenen allgemeinen Bewegung dev Ideen in Deutſchland, auch in Sachſen eine größere po— 
nie Regſamkeit entwidelt. Das Bedürfniß einer Bortbildung der Verfaſſung und der polis 
ügen Geſetzgebung nad} einer und ber andern Seite machte jich geltend, während die Negierung 
in vieſer Richtung alles gethban und das Außerjte zuläjjige Ziel erreicht glaubte. Nächſt ver 
Freie war ed Daß Gerichtsweſen, welches zuerft zu einem ernſtern Conflict zwilchen einer par= 
lenentariſchen Oppoiition und einer fie unterſtützenden ftarfen Braction der öffentlihen Mei- 
sung einerjeitd, der Negierung anvererfeitd Beranlaffung gab. Dem Berlangen nad einem 
fitgemägen Preßgeſetz that das auf dem Landtage 1842—43 vorgelegte und mit geringen 
u der Zweiten Kanımer durchgeſetzten Modificationen 1844 publicirte Gefeg nur ſehr theil- 
wije Genüge; die faft einmüthige Borberung der Zweiten Kammer nah Mündlichkeit und Of: 
imtlichfeit im Strafverfahren ward geradezu abgewiefen. 

Bald nach dieſem Landtage ſchied Lindenau aus vem Minifterium — wegen eines Conflicts, 
bie man fagte, mit dem in der Erjten Kammer voriviegenden, von feinen Gollegen zu fehr un 
tnfügten einjeitig ariflofratijchen Clement. Seitdem trat neben der, noch immer nicht ganz 
wihörennen reformatoriſchen Richtung des Minifteriund eine zurückhaltende, hemmende, ge: 

gauber dem vorandrängenven VBolfögeift, mehr und mehr in deu Vordergrund. Gegen bie 
Sreje warb immer flrenger verfahren; in der Frage der Juftizreform blieb das Minifterium 
Kaserig auch beim Landtage 1845 nahezu auf feinem frühern Standpunfte ſtehen; dazu kamen 
arlid, beengende Maßregeln gegen die auftauchenden freiern Richtungen im Kirchlichen und Re= 
igiöfen neben einzelnen Begünftigungen ver entgegengefeßten Beftrebungen. Sogar von ber 
daldung jefuitiicher Eindringlinge gegen dad Verbot der Berfaffung wollte man wiffen. Der 
arucch erregte Argwohn und Unmuth des Volks wandte ji, irregeleitet, in höchſt bebauer- 
iher Ausjchreitung gegen den Bruder des Königs, den Prinzen Johann; derjelbe ward bei 
einer Anweſenheit in Leipzig, ald Generalceommandant ſämmtlicher Communalgarden, am 
12. Aug. 1845 förmlich infultirt. Das Einſchreiten des Militärs dagegen, nad Korn und 
Rah keinesfalls gerechtfertigt, brachte, mit feinen blutigen Menfhenopfern, neue, größere 
Erbirterung hervor und machte den Riß zwifchen den herrjchenden Syiten und dem Volf un: 

eilbar. Der an von Zeihwig' Stelle ald Kriegdminifter getretene von Noſtitz-Wallwitz 
dien das Princip einer auf militärifhe Gewalt geftügten Regierung gefliſſentlich feftzuhals 
u; der neue Minifter des Innern, von Balkenftein, erfüllte vie Hoffnungen nicht, die man 

m feine Berfegung dorthin auf Grund feiner Wirkfamfeit als Kreisdirector in Leipzig ge: 
nüpft hatte; die Berufung ded Prälidenten der Erjten Kammer, von Garlowig, an bie 
Epige der Juſtiz (während Könneritz die geſetzgeberiſche Partie und den Vorjig im Cabinet be- 
bielt) galt zwar als eine Abweichung von dem herkömmlichen Syſtem bureaufratifhen Auf⸗ 
rückens, für einen Fortſchritt; doch ſchien zweifelhaft, ob von deſſen ariftofratifcher Gefinnung 
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mehr Bedenkliches over von feiner ebenfall8 bewährten weitfichtigern, beſonders auch national 
deutſchen Anfhauungsweife Günftiges zu erwarten fei. 12) 

So kam das Jahr 1848 heran, Der Rüdfhlag der befannten Ereigniffe in der Schweiz 
in Stalien, endlid in Frankreich hatte wie faft allerwärts in Deutfchlaud auch in Sachſen ein 
Bewegung zur Folge, die, fhon in den erften Tagen des März zunächft von Leipzig ausgegan 
gen und beharrlich, doch mit ftreng gefeglihen Mitteln fortgeführt, endlich (zum nicht geringer 
Theil mit durch dad Verbienft des Minifterd von Carlowig, der, als außerordentlicher Bevoll 
mächtigter nach Leipzig entiandt, ſich durch eigenen Augenfchein von der Allgemeinheit der herr. 
ſchenden Unzufriedenheit überzeugt und in biefem Sinne dem König berichtet haben ſoll) di 
Entlajfung des Minifteriumd Könnerig : Zefhau (13. März) und Die Berufung eines Minifte: 
riums Braun, von der Pfordten, Georgi, von Holgenborff (16. März) zur Folge hatte, da: 
fpäter noch dur) den Hinzutritt Oberländer'8 (glei Braun und Georgi ein Wortführer bei 
liberalen Kammeroppofition) ergänzt wart. 

Die Veränderungen, welde das Staats- und Rechtsleben Sachſens unter dem Einfluß dei 
durd die Märzbewegung zur Herrfchaft gelangten neuen Syſtems erfuhr, bezogen ſich (abge: 
fehen von einzelnen Maßregeln, wie: Vereidigung ded Militärs auf die Berfaffung und Stel: 
lung ded Generalcommandos der Armee unter das verantwortliche Kriegeminifteriun, Erwei— 
terung bed Inſtituts der Communalgarde, Aufhebung der Bundedausnahmegefege u. ſ. w.) in 
ihren organijchen Reformen vor allem auf das Wahlgeſetz, welches, in Übereinftimmung mit 
den noch einmal berufenen Ständen nad) der Verfaffung von 1831, in wefentlich freierm Sinne 
umgeftaltet ward. Die Zweite Kammer follte hinfort, mit gänzlicher Bejeitigung der Stände: 
unterfchiede, des Bezirkszwanges und des Genfud, aus ganz allgemeinen, directen Wahlen 
hervorgehen. Auch vie Erſte Kammer ward in eine Wahlkammer verwandelt; nur ivar hier bie 
Ausübung des activen und pafjiven Wahlvehtd an etwas beſchränkende Bedingungen (Grund: 
befig für die Wähler, 10 Thlr. Steuer für die zu Wählenden) gefnüpft. Die Wahlen ver Pra: 
fiventen wurden unabhängig von einer königlichen Beftätigung erklärt. Weitere Neuerungen 
nahm man an der Verfaſſung nicht vor, wie fehr auch mander Punkt derfelben ſolcher bedurft 
hätte. Beiden Gemeindewahlen warb der directe Wahlmoduß eingeführt. Die Gefetzgebung 
über die Prefle, das Vereins- und Verfammlungsreht ward im liberalen Sinne umgeftal: 
tet, fperiell für diefe und andere politifche Vergeben ſchuf man Geſchworenengerichte auf der 
Grundlage allgemeiner Wahlen; ein doppelter Misgriff' Beim Militär ward die Stellvertre- 
tung abgeſchafft. Die Agrargefeßgebung ward vervollftändigt duch Aufhebung ver noch Ge: 
ftehenden Vorrechte des ritterichaftlichen und Laften des bäuerlihen Grundbeiiges. Auf Firch: 
lichem Gebiet kam nur ein Gefeg zu Stande, welches die Deutjchfatholifen etwas beffer ftellte; 
die fo dringende, ſchon 1844 allgemein begehrte Reform ver Berfaffung der evangelifchen Kirche 
ward wieder nur in Ausſicht geftellt. Wegen VBerfündigung der Deutſchen Grundrechte gerieth 
das Märzminifterium (das dieje Verkündigung nur unter Modificationen vornehmen wollte) 
mit dem nad) dem neuen Wahlgejege gebildeten Landtag von 1849, der in jeiner Mehrheit ganz 
radical war und gleid von vornherein zu dem Minifterium eine mehr feindliche al® fördernde 
Stellung eingenommen hatte, in eine unauflösliche Differenzund nahm feine Entlaffung.13) Tas 
Minifterium, welches ihm folgte, beftand aus nicht parlamentarifhhen, bureaukratiſchen Spe: 
cialitäten (Held, Vorfigender, Yuftiz und Cultus, Freiherr von Beuft, Außeres, Weinlig, 
Inneres, von Shrenftein, Binanzen, Nabenhorft, Krieg). Gleichwol ließ es fh zur Aug: 
führung deffen, was dad Märzminifterium verweigert hatte, herbei, machte im übrigen deſſen 
freifinniges Programnı faft durchweg zu dent einigen und vereinbarte auch mit den Kanımern 
einzelne Gefege in viefem Sinne, 53.8. über die Theilung der Gefegebinitiative zwifchen Regie: 
rung und Volfövertretung. 

Bald jedoch kam auch dieſes Minifterium in eine ſolche Stellung zu den Kammern, daß 
ein Theil von beiden weichen mußte. Obfchon die radicale Partei früher aus Abneigung ge: 
gen bie ihr zu confervative Mehrheit des Frankfurter Parlaments deſſen verfaffunggebende 
Gewalt angezweifelt hatte, drangen doch jet beide Kammern aufunbebingte Annahme der in 

12) Bgl. Saͤchfiſche Zuflänbe, in der Zeitfchrift Unfere Gegenwart und Zukunft, herausgegeben von 
R. Biedermann, Jahrg. 1846, Bo. I u. II. 
18) Bol. Das Königreich Sachſen von Einführung der conftitutionellen Regierungsform bis zum 

nebst 5 Närminiferiume in Die Gegenwart. Eine encyflopädifche Darftellung der neueften Zeit 
He, Vu VI. 
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Frankfurt am 28. März beſchloſſenen und alsbald auch verkündeten Reichsverfaſſung. Das Mi⸗ 
niſterium weigerte ſich deſſen. Eine Differenz wegen Bewilligung der Steuern kam hinzu. So 
erfolgte am 30. April 1849 die Auflöjung der Kammern, faſt unmittelbar darauf aber auch 
ver Rüdtritt von drei Mitgliedern, aljo der Mehrheit, des Cabinets (Held, Weinlig, von 
Shrenftein), welde nunmehr dem König nad Lage der Umſtände zur Annahme dev Reiche: 
srfaffung gerathen. Der König, unter Beirath von Beuſt's und Rabenhorſt's, verweigerte 
tiefe entichieden trotz der vieljeitigen Petitionen darum felbft von ganz gemäßigten Seiten, 
werauf die anfangs in legalen Bormen gehaltene Bewegung, von einer ertremen Partei in bie 
and genommen, in einen fürmliden Aufitand unter Errichtung einer proviforifhen Regie— 
runz überging und ein offener Kanıpf gegen die eigenen und die berbeigerufenen preußifchen 
Imppen erfolgte. Dad nach Nieverwerfung des Aufflandes durch den Gintritt Zſchinsky's 
(Sufiz und Cultus), Behr's (Hinanzen), von Frieſen's (Innere) ergänzte Cabinet ließ Ver: 
faffung und Geſetzgebung vorläufig ganz jo beitehen, wie e8 jie vorgefunden, fchloß in der 
veatigen Frage mit Preußen und Hannover dad Maibündniß zur Einführung einer der Reichs— 
reijſſung ziemlich ähnlichen Verfaffung für Deutjchland (allerdings mit einem damals ftreng 
jeheiimgehaltenen, jpäter aber geltend gemachten Vorbehalt) und trat vor den neugemäßlten, 
mf Rovember 1849 berufenen Landtag mit einem denen feiner Vorgänger ganz ähnlichen Pro- 
ramm, mit der Zufage einer Menge wichtiger innerer Reformen. Als jedoch diefer, in feiner 
Jujammenjeßung und Haltung überwiegend gemäßigte Landtag für das Fefthalten Sachſens an 
er Maiverfaffung und gegen Wiederheritellung des alten Bundestags ſtimmte und die Be: 
oilligung einer geforderten Anleihe bis zur Ertheilung beruhigenver Erklärungen über biefen 
Bunft ausſetzte, erfolgte eine abernalige Auflöfung dev Kanımern und ftatt verfaſſungsmäßi⸗ 
jer Reumahlen eine Octroyirung, indem die Regierung die frübern, in volllommen verfaf- 
\ungsmäßiger Form aufgehobenen Stände einjeitig wiederherftellte. 1?) 

Steichzeitig ergingen in der Form außerorbentliher Gelege ftrenge Verordnungen zur Be⸗ 
irästung der Preßfreiheit, des Vereins: und Verſammlungsrechts. Die alten Stände (die 
wer mühſam, zum Theil unter neuen Gingriffen in beflchende Nechtözuftände, z. B. ein: 
feitiger Anderung des Univerfitätsflatut3 in Bezug auf die Wahl zur Erften Kanımer, in 
fimmfähiger Zahl zuſammenbrachte) erklärten jih natürlih für competent, das Wahlgefeg 
son 1848 für aufgehoben. Diejenigen, welche nad ihrer pflihtmäßigen Überzeugung ver: 
Ieffungstreu den Gintritt verweigert haben, wurden ald „Renitenten“ ihres Wahlrechts ver- 
luſtig erflärt. Die Regierung hatte bei Wiederberufung der Kanımern vie Abjiht ausgeſpro⸗ 
&m, mit denſelben lediglich eine neue Negelung der Wahlfvage, überhaupt der Verfaffungs- 
tiorm, vorzunehmen. Die Kammern aber gingen auf diefe Abſicht nur in ganz befchränfter 
Beife und in ganz anderm Sinne ald jene Ankündigung der Regierung hatte erwarten laffen, 
ea, and die Negierung war damit auch zufrieden. Das Geſetz wegen der ſtändiſchen Initiative 
wann beftehen, miodificirte dagegen ven Bunft der Berfajjung wegen des Finanzgeſetzes in 
Anm für die Megierung günftigen Sinne. Das königliche Recht der Beftätigung, beziehent- 
ld &mennung der Präliventen ver Kammern warb wiederhergeftellt. Auch die Grundrechte 
karten neieder aufgehoben, die Geſchworenengerichte bejeitigt, die Verordnungen über Preffe 
uns Vereinsweſen mit geringen Anverungen zu Gefregen erhoben und ein VBrepftrafgefeg hin 
Raefügt. Den Rittergutöbefigern ward für die durch die Grundrechte unentgeltlich in Wegfall 
#brahten Rechte eine nachträgliche beveutenne Entihädigung zugefprodhen; das von den Kam⸗ 
nem von 1849 —50 bereits jeftgeftellte Lchnögelverablöfungögeleg ward modificirt; eine Re— 
Siton des Gommunalgardengefeged nahm diefer Einrichtung zum großen Theil ihren volfs- 
thümlichen Charakter und machte fie zu einem überwiegend polizeilichen Inftitut. In das Ge: 
keindewahlgeieß wurde ber indirecte Wahlmodus zurüdgeführt. Ein neues Volköfchulgefeg 
brachte zwar eine Erhöhung ver Lehrergehalte (1858 und 1861 fanden weitere Aufbeſſerungen 
Ratt), aber auch eine geichärfte Controle des Verhaltens der Lehrer, beſonders des politiſchen. 
Vie abgejchaffte Stellvertretung beim Militär ward wiederhergeftellt. Ein Geſetz über Erwer: 
bung des Staatsbürgerrechts füllte eine bis dahin fühlbar gemefene Lücke in der Gefeßgebung 
a8, leiftete aber au dem Princip der bureaufratifhen Beeinfluffung des Gemeindeleben 
zeum Vorſchub. Dies waren die Ergebniffe ver Sigung von 1850 —51. 

In Bezug auf die allgemeinen deutfchen Dinge ging die Regierung auf dem einmal eingefchla= 

14) 8. Biedermann, Die Wiederherftellung ber alten Stände in Sachſen vom rechtlichen und politt- 
(den Standpunkte beleuchtet (Leipzig 1850). 
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genen Wege nun um fo beharrlicher vorwärts. Nachdem die Dredvener Gonferenzen, die unte 
ben Vorfig des Minifterd von Beuft flattfanden, gefheitert waren, trat der alte Bundesta 
wieder ind Leben. An ven hervorſtechendſten Maßregeln deſſelben — gegen Kurheſſen, gege 
Shleswig-Holftein, wegen Aufhebung der Grundrechte in allen deutſchen Ländern, endlich be 
trefſs der Beſchlüſſe über dad Vereinsrecht und die Preſſe — war Sachſen, foviel man erfuhr 
eifrig mitbetheiligt. Auch an der Darmftädter Coalition, welche den Eintritt Oſterreichs in de: 
Zollverein erzwingen wollteund damit beinahe den legtern gefprengt hätte, nahın Sachſen Antheil 
lenfte indeß noch rechtzeitig ein. Durch den Beitritt zum Deutſch-Oſterreichiſchen Poſtverein, fo 
wie zum Telegraphenverein, durch Förderung neuer Eijenbahnlinien, Durch Erleichterungen de 
Steuerpflihtigen, welche die raſch wieder geordneten Finanzen ermöglidhten, betrat die Regierun 
erfolgreich die Bahnen einer vie materielle Entwidelung des Volks begünftigenden, dadurch di 
Geſchäftswelt befriedigenvden und die Gemüther zum gropen Theil von idealen Korderunge: 
und Strebungen ablenfenden Bolitif. Auf allen geijtigen Gebieten dagegen griff ein ſtrenges 
beengendes, gegen jede Art von freierer Regung argwöhniſches und unduldſames Negierunge 
foften plag. Die von früher ber verſprochenen Verbeſſerungen in der Geſetzgebung mwurbei 
Hingegögert und kamen dann oft nur in fehr verfünmerter Geſtalt zur Ausführung, allerding 
zum Theil durch die Schuld der wiederhergeitellten alten Stände, deren Mehrheit allen Refor 
men abhold, ja einer planmäpigen Neftauration zugeneigt war. So erging ed unter andern 
mit der fhon 1848 in Ausjicht genommenen und noch beim Landtage 1849 — 50 in beſtimmt 
Ausſicht geitellten Neorganijation der Juftiz und Verwaltung. Erſt 1855 trat daß betreffend 
Geſetz ind Leben, allein das Brincip der Trennung der Juftiz von der Verwaltung war auf 
gegeben, die Patrimonialgerichte wurden allerdings aufgehoben, aber an ihre Stelle trateı 
Gerichtsämter, welche wiederum beided in jich vereinigten; ven bisherigen Inhabern ver Patri: 
monialgeridhtsbarfeit wurden nicht nur eine Menge Sonder: und Ehrenrechte Ginsbeſondere ir 
ihrer Stellung zu den Landgemeinden), fondern namentlid) auch polizeiliche Befugniffe theils iv 
ihrer Eigenſchaft als Rittergutsbeſitzer belaffen, theild unter der Firma fogenannter Friedens 
tichter wieder verliehen. Dajjelbe Jahr brachte ein neues Strafgefegbudh, nebft Gefegen wegen 
Beittafung der Beſchädigung von Eifenbahnen und Telegrappen, fowie ver Forſt-, Feld-, Gar 
ten=, Wild- und Fiſchdiebſtähle, ein neues Militärftrafgefeg (dem dann 1862 aud eine neu 
Militärgerihtöverfaffung und Militärftrafprocegordnung folgten), envlih eine neue Straf 
procegorbnung, die flatt der Geſchworenen (melde 1848 für alle ſchwerern Verbrechen ver 
ſprochen worden und von denen noch im Landtagsabſchied 1851 die Regierung erflärt hatte 
daß fie „davon abzugeben keineswegs gemeint fei’’) ein ganz neues Experiment: juriſtiſch gefhult 
Richter, die aber als Gefhworene, d. h. nad blos fubjectiver Überzeugnng, ohne juriftifch 
Beweistheorie, erkennen follten, einführte, vie Appellation und die Losſprechung von der Inftan 
beibehielt. Der Landtag 1857—58 brachte ein Jagdgeſetz, Fraft deffen die dur die Grund 
rechte ohne Entſchädigung aufgehobenen Jagdgerehtfame auf fremden Grund und Boden da 
ehemals Berechtigten (fofern dieje varauf antragen würden) zurüdgegeben, die dermaligen In: 
haber aus der Staatöfaffe entichädigt, zugleich aber ihnen nachgelaſſen ward, nun ihrerjritd au 
Abldjung dieſes Jagdrechts gegen eine im Geſetz beftimmte Entfchädigung anzutragen. Im Jahr 
1859 erichien eine Advocatenorpnung, welche durch Errichtung von Advocatenkammern eine Ar 
von Selbftcontrole in dieſen Stand einführte; deögleichen eine Notariatdoronung. Ein Poſt— 
geſetz regelte den Poftdienft, dod ohne in Bezug auf den Poſtzwang etivad wefentlich zu ändern, 
Durch ein Gefeg von 15. Dec. 1860 wurden die 1851 wegen eventueller zeitweiliger ort: 
echebung nicht bewilligter Steuern und Abgaben getroffenen Beftimnungen näher präcifirt, 
In das Jahr 1861 fallen ein neues Gefeß wegen Zufammenlegung von Grundſtücken (an Stelle 
beöjenigen von 1834), ein Gewerbegeſetz (in der Hauptſache den öfterreihifchen nachgebildet, 
nachdem ein erfter, das zünftige Princip beibehaltender und höchſt verwidelter Entwurf von 1858 
auf allgemeine Oppoiition geflogen war) nebft einen Gefeg wegen Errichtung von Gewerbes 
gerichten (denen dann auch Handeld= und Gewerbefanmern hinzugefügt wurden); ein neue 
Heimatsgeſetz (bafirt auf den nicht eben vationellen Grundfag, daß nur mehrjähriger Grund: 
befig, oder aber Geburt Heimatsrecht begründe), ein neues Wahlgefeß ſammt den entfprechenben 
nderungen der Verfaſſung jelbft, worin zwar das active Wahlrecht erweitert, allein die beiden 

Hauptmioſtände vedalten Wahlgefeges, Ständegliederung und Bezirközwang, beibehalten waren, 
endlich einige für den Verkehr wichtige Geſetze: wegen Einführung des deutſchen Handelsgeſetz— 
Bu, wegen Errichtung einer Landesculturrentenbanf, wegen Abkürzung des bürgerlichen Pros 
ceßverfahrens und wegen gütlicher, Eoftenfreier Bermittelung flreitiger, aber noch nicht anhän— 
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giger Civilanſprüche Durch Die Untergerichte. Im Jahre 1863 trat ein neues bürgerliches Geſetz⸗ 
buch ind Leben, warb aber erft 1864 eingeführt; in demſelben Jahre regelte ein Gefeg die 
Dauer der Schutzfriſt für Werke der Literatur und Kunft; ein anderes erweiterte die Wirkſam⸗ 
fit der ſchon 1858 begründeten Alterörentenbanf. Das Gefeh, die Wahlen in den Landgemein⸗ 
ven betreffend, befchränfte fi) darauf, den Landgemeinden freizuftellen, ob fie fünftig ihre Ge⸗ 
neindewahlen unter Zeitung bed eigenen Gemeindevorſtandes, oder wiezeither der Obrigkeit vor- 
nehmen wollten, ein recht augenfälliger Beweis, wie groß noch die Unſelbſtändigkeit ver Land: 
jmeinden ift. Ein anderes Gefeg bob die Zinsbefchränfungen (Wuchergefege) auf, wieder ein 
adereß regelte Die Ausübung der Jagd. Als wichtige gefeßgeberifche und organifatorifhe Maß⸗ 
ngeln des Jahres 1865 find zu nennen: die Aufhebung des Bundesbeſchluſſes von 1854 über 
Bırffe und Vereinsweſen (womit freilich vorderhand die an fich ziemlich firengen, ja in einzel: 
am Punkten felbft über jene Bundesnormen hinausgehenden inländifchen Gefege über Preffe 
und Bereindwefen noch Feine Milderung erfahren haben) und die Herftellung einer Repräfen- 
tation des ärztlichen Stande ungefähr nach Analogie der Handels-, Gewerbe: und Advocaten⸗ 
fsamern. In Vorbereitung find und jollen durch ftändifche Zroifchendeputationen für den nächften 
dandtag vorberathen werben: die lange verfprochene, beim vorigen Landtage bereitd vorgelegte, 
iber nicht zur Verhandlung gefommene neue DVerfaffung für die evangelifch = proteftantifche 
kirche (beruhend auf dem Preshyterial- und Synodalprincip, jedoch mit flarfer Beimiſchung 
von hierarchiſch⸗ bureaukratiſchen Elementen), eine neue bürgerliche Proceßorpnung, ein Geſetz 
iber eine Bermwaltungdreorganifation, welches endlich den ſchon vor 16 Jahren vom jegigen 
Rinifterium angekündigten Grundſätzen einer durchgeführten Trennung der Verwaltung von 
er Juſtiz und einer größern Selbftverwaltung des Volks in Gemeinden und Bezirken einiger- 
najen gerecht werben zu follen ſcheint. 

Is 9. Aug. 1854 fand ein Thronwechſel ftatt. König Friedrich Auguft I. verunglüdte auf 
einer Reife in Tirol, indem beim Hinabfahren von einer Anhöhe die Pferde durchgingen, er aus 
dem Bagen geichleudert und durch den Hufſchlag eines der Pferde am Kopfe tönlich getroffen 
zer. Sein Bruder beftieg ald Johann I. den Thron. Es fand aber weder ein Syſtemwechſel, 
noch auch jelbft nur ein Perſonenwechſel im Minifterium dabei ftatt. Wohl aber traten einige 
Berfonalveränderungen in dem legtern infolge anderer lImftände ein. Im Jahre 1853 ſchied 
ver damalige Minifter des Innern, Freiherr von Friefen, aus, angebli wegen Meinungs: 
terihiedenheiten in Bezug auf Sachſens Verhalten in der Zollvereinskriſis. Freiherr von Beuſt 
ibernahm zu dem Minifterium des Außern das Minifterium des Innern, gab dagegen daB des 
Cultns und öffentlichen Unterrichts an Hrn. von Falkenſtein, den frühern Minifter des Innern 
(ter 1848) ab. Nah dem Tode Zſchinsky's (1858) trat der bisherige Finanzminifter 
wa Behr an die Spige der Juftiz, und flatt feiner übernahm Freiherr von Frieſen, ber fomit 
vier in das Minifteriun eintrat, die Finanzen. 

In dem Sefammtverhalten ver Regierung , befonders der politifchen Verwaltung, ging in 
inlegten Jahren, etwa feit 1858, zum Theil wol infolge ver vamald in Preußen ans Ruder 
pleusten freiern Richtung, fowie der bald darauf durch den italienifchen Krieg (1859) wieber- 
mendenen lebhaftern Bewegung ver Geifter in Deutichland, allmählich ein unverfennbarer 
fontfritt zu einer minder beengten, duldfamern Behandlung der Vorgänge des öffentlichen 
kebens vor ſich. Die eine Zeit lang gegen die Preffe und das Vereinsweſen geübte Strenge ließ 
was nach; den bei den Maiereigniffen von 1849 Kompromittirten ward nunmehr nad) und 
u ziemlich allen im Gnadenwege ein Erlaß oder eine Milderung ihrer Strafen, auch wol 
Biederherftellung in ihre frühere bürgerliche Stellung zutheil, während allerdings eine 
Hgemeine Amneflie erft bei Gelegenheit ver Geburt eines Prinzen, 26. Mai 1865, er: 
olgte. Gegen bie deutſch⸗nationale Bewegung, wie fie im Jahre 1859 wieder hervortrat, 
erhielt ſich Die ſächſiſche Regierung anfangs ziemlich feindfelig. Der Nationalverein warb 
war niit gerabezu In Sachſen verboten, allein die Theilnahne daran galt für einen ent: 
Meidenden Grund, z. B. folden, die zu ſtädtiſchen Amtern, deren Betätigung in der Hand 
vr Regierung liegt, gewählt wurden, viefe Beftätigung zu verfagen. Dagegen erkannte vie 
ie Regierung allmählich vie Verbefferungsbedürftigfeit ver alten Bundesverfaffung felbft 
m und machte ſchon feit 1860 verſchiedene Vorfchläge in biefem Sinne, immer jedoch in fireng 
ſoderaliſtiſcher Richtung, im Gegenſatz zu den bundesftaatlihen Beftrebungen der National: 
bartei. Beſonderd eifrig bemühten fi für dad 1863 von Sſterreich audgegangene Bundes: 
teformproject nicht bloß der ſächſiſche Miniſter des Auswärtigen, Freiherr von Beuft, fondern 
Gtastssterifon. XII, 3 
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scztkumer rate teks eraceriche Gcnutite zwiſchen dieſer Macht un? Sachien be 
gegen Fäite vie Ubrreinjlimmtung, worin ũd bei rieler mıhtigen natienalen Aruge : 
Aezıerung zen Antıny cn mit ter iifentuihen Meinung ibres Landes befand und ırı 
wetmäaßsent zu erkastentwugte, jar cat innere Staartieben Eadien? die gunflige 
sie Hegieruny Yh mit zen Volkegeiñe auch in antern Beziehungen mebr in Gink.a 
ſtrebte ung raber mander bie dahin noch jeſtgebaltenen beſchränkenden Richtung =: 
iagte TDies zeigie ih namentlich in Bezug auf das Vereinsweſen. Segar ken 
zerein gegenuber ging man zen ber frübern Strengt ab: die Mitglieder deflelben, ? 
jchen Amtern genaß.t wurten, erbieiten unzerzögert tie Beitätigung. Auch jonflige 
auß ter Heastionezeit wurten nach Möglichkeit bejeitigt. Nur zu Ginem ſchien die 
ſich ummer nch nicht entichliepen zu können — zu einem Schritt, der Die 1850 rel 
Iritige Aufgebung Le@ verfaſſungsmäßigen Wahlgeieges von 1848 wenigſtens nad 
mieber ungeſchehen niachte Kinem Antrage auf Wieberberftellung jenes Gejeges, rı 
zahl liberaleı Mitgiteker ver zzweiten Kammer beim Yandtage 1863 — 64 ſtellte, 1 
bie Mehrheit ver KRanınıer ald das Miniſterium eine einfache Ablebnung entgegen. 
wird ſich dus Vebürjniß einer zeitgemäüern Zuſammenſetzung wenigſtens der Zweit: 
(jür die Erſte bepürite es nur geringer, durch Die eingetretenen factijchen Abänderın 
ſocialen und wirthſchaſtlichen Yrunklagen bes bortigen Vertretungsmodus bedin 
fcationen) ſchwerlich mehr lange zurüdweiien laſſen. Es iſt ein Ehrenpunkt für : 
fonft überall niit in erſter Yinie der geifligen, namentlid der wirtbſchaftlichen Non 

gung in Deutſchland fleht, in einen fo wichtigen Punkte wie das Wahlgejeß --- ge 

dem Gradmeſſer für die politiſche Mündigfeit eines Volks---nicht länger eine der leg 
unter den deutſchen Staaten, nicht weit von Medienburg und weit jelbft Hinter 
und Breußen, geſchweige hinter Vaiern, Baden ober Weimar, Gotha, DOldenbur, 
men. Und envlid wird die tiefe Wunde, melde durch die Vorgänge von 1850 d 
gefühl des Volks geſchlagen worden, nicht eher vernarben „als bis wenigſtens mate 
lich, dieſe Vorgänge wieder rückgängig gemacht worden ſind. 

IM. Geographiſche, ſtatiſt iſche und ſtaatsrechtliche Verhältniſſe 
Das Koͤnigreich Sachſen erſtreckt ſich vom 29° 32bio 32° 43° oſtl. &., von 50° 1 
28’ uördl Br. Es umſaßt 271,15 Ouabratmeilen und bat 163,5 Meilen Grenz 
politiſchen Grenzen wurben ſchon im Gingange dieſes Artifeld angegeben. Eine 
Grenze beiigt es nur im Süden und Süboften in den voigtlandiihen Bergen, dem | 
der Sächſiſchen Schweiz und Den laujiger Gebirgen: im übrigen flacht es jih vom € 

dem Norden zu ab und enthält, außer einer mäßigen Erhebung in der Mitte (dem 
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egebirge und dem oſchatzer Gebirge) gegen Norden hin rin ausgedehntes Tiefland. Die 
By Punkte des Landes find der Fichtelberg im Erzgebirge, 3708 Buß, der Hochwald bei 
2, 3239 Fuß. Bon den Gewäſſern gehören bie meiften dem Flußgebiet der Eibe an, näm⸗ 
Fe beiden Mulden (mit ihren Nebenflüffen Zihopau, Flöhe, Schwarzwaſſer u. f. w.), Die 
Bi und die Schwarze Elſter, die Pleiße und die Spree; nur die Neiße fließt der Oder zu. 
War für größere Fahrzeuge und auf längere Streden,, ſodaß fie ald Handelsſtraße dienen 
Bm, iſt von allen dieſen Gewäſſern nur die Elbe. Bon fünftlihen Waſſerſtraßen befigt 
Gen nur eine Kanalſtrecke zur Verbindung ber Elbe bei Rieſa mit der Schwarzen Eifer 
cAroͤdler Kanal) und ven Anfang eines Kanals, welder bie leipziger Gewäſſer unter jih 
Iheil ſchon verbindet und in feiner weitern Fortführung (nad deu Project feines Er- 
B, Dr. Heine in Leipzig) auch mit ver Saale verbinden foll. 
8 gelammıte productive Areal Sachſens beträgt 2,632019 Ader. Davon find 50,3 Broc. 

1b, 11,3 Proc. Wiefen, 2 Proc. Weiden, 3 Proc. Gärten, O,12 Proc. Weinbergr, 
oc. Wälder, O, i2ꝛ Proc. Steinbrüde, 0,76 Broc. Teiche. Sachſen bedarf in Durchſchnitt 
eine Zufuhr von 1,800000 &trn. landwirthſchaftlicher Produrte; für den innern Ge⸗ 
ehr beſtehen 28 Getreidemärkte (zum Theil mit Productenbörfen). Was die Viehzucht 

„ſo gab e8 1861 in Sachſen 98994 Pferde, 638460 Stud Rindvieh, 371989 Schafe, 
2 Schweine, 90881 Ziegen, 51330 Bienenföde. Unter den Gewerben ift das ältefte, 
sgbau (ſchon feit ven 12. Jahrhundert), allerdings bei weiten das nicht mehr, wag er 

m Zeiten gemefen; doch liefert ex immerhin noch ziemliche Erträge ſowol an Silber als 
‚ Kobalt, Nidel und Zinn. Der Geſammtwerth der jährlichen Ausbeute kann auf 

hr 1,800000 Thir. geihägt werben, die Zahl der beim Bergbau beichäftigten Menfchen 
B14009, wozu nod gegen 2000 Hüttenarbeiter fommen. Sehr bebeutend ift die Koh: 
uctihn Sachſens; 1863 gab es in den erzgebirgifchen Mevieren (Zwidau, Würfchnig, 

) zuſammen 151 Steinfohlenfhadte mit einem Ausbringen von über 251/, Mil. 
5, im Werth von mehr ald 2 Mill. Thlru. und über 7000 Arbeitern; im dresdener 

derſchiedene Werke mit einer Öefammtproduction von 6—8 Mil. Scheffeln, zu etwa 
M. Thlx. Werth mit 4— 5000 Arbeitern (nad) einer amtlichen Angabe aus dem Jahre 
war das Geſammtausbringen an Steinfohlen in ſämmtlichen Bezirken 22,232116 

RI zum Werth von 3,344402 Ihlrn.) Braunfohlenwerfe zählte man 157 (davon 102 
iger Baffin). Die Zahl ver ſämmtlichen beim Kohlenbau bejhäftigten Arbeiter beträgt 

B 150009. Das Ausbringen von Steinfohlen in Sachſen hat ji) von 1830 —64 von 4 
E MIN. Str. gefleigert, das von Braunfohlen von 1 auf 4 Millionen. Babrifen und 
erlagsgrihäfte gab es 1855—56 1973 mit einem muthmaßlichen Geſchäftsuniſatz von 
.Thlrn. Davon famen etwa 18 Millionen auf die Weberei, 11'/, auf die Spinnerei, 

auf die Strumpfwirkerei, 2%, auf die Spigenfabrifation, 1Y, auf Die Gifenverarbeitung 
Rajhinenfabrifation u.f.iv. Sm Fahre 18360—61 hatte fih die Geſammtzahl der Fabrik⸗ 
Be auf 2510 erhoben, darunter 125 Baummolljpinnereien, 220 Streidgarnipinnereien, 
mmgarufpingereien, 349 Baumtwollipebereien, 325 Wollmebereien, 124 Strumpf: 

mien, 159 Zeinmwebereien, 9 Seivenmebereien, 92 Poſamentgeſchäfte, 48 Spigennanu: 
ten, 99 Stiderrimanufacturen, 10 MWahstuhfabrifen, 30 Manufacturen von Stroh: 

bren und künßlichen Blumen, 41 Zeugbrudereien, 39 Holzwaarenfabrifen, 46 Papier: 
kin, 67 Inſtrumentenfabriken (davon 26 fir Bianoforte in Leipzig), 31 für Metall: 
men, 75 Gifenwaarenfabrifen, 97 Maſchinenfabriken, 88 chemiſche Fabriken, 79 Tabacks⸗ 
ien Buchdruckertien gab es 1856 in Sachſen 110 mit 97 Schnellpreſſen und 268 Hand⸗ 
fen (in Reipzig 35 mit 66 Schnell - und 141 Handpreffen); ſie beſchäftigten 1900 Per⸗ 
wm und verbrauchten im Jahre circa 16572 Ballen Papier. Dazu Famen 54 Steindrucke⸗ 

a, 18 Stahl- und Kupferprudereien, 10 Schrift: und ebenſo viele Stereotypgießereien. 
mpfmaſchinen zählte man ſchon 1862 1234 mit 46416 Pferdekraft (gegen 708 mit 16707 
ndeftaft 1856). Endlich zählte man in ganzen Lande etwas über 4000 Getreipemühlen, 
inter 14 Dampfmühlen, Branntweinbrennrreien über 600, Bierbrauereien über 700, 
Imuderiabrifen nur 2, welche nicht ganz 100000 Gtr. Rüben verarbeiteten. Das Duan: 
u bed gefelterten Weins betrug 1860 gegen 22000 Eimer. In den drei leipziger Jahres- 
Ben wurden Ende der funfziger Jahre etiva 400000 Etr. Waaren zugeführt, davon etwa 
Bros. aus dem Zollverein. Der Banfverfehr ift vertreten durch die Leipziger Bank, die 
tmniger Stadtbank, die Allgemeine Deutfche Creditanſtalt, eine ganz neuerdings ehrichtete 
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Bank zu Dresden, endlich ſpeciell für Mobiliſirung des Grundbeſitzes bie Landſtändiſche Oben 
lauſitzer Bank, den Erbländiſchen Creditverein und zwei neuere Hypothekenbanken zu Leipzi; 
Sehr zahlreih und mannidfaltig find die in Sachſen beftehenden Berfiherungsanftalten allı 
Art. Der Werth der bei der Landeöbrandverliherungsanftalt verficherten Immobilien betru 
fon Anfang 1863 über 320%/, Mill. Thlr. Das Affoctationd- und Actienweſen überhau) 
ift in Sachſen in hohem Grade entwidelt: am Jahresfhluß 1864 gab es in Sachſen 73 Actier 
gefellfchaften (davon 18 fär Kohlenbau, 8 für Bergbau:, Sandſtein-, Schiefer-, Marmor: un 
Stahlinduftrie, 7 für Verfiderung, 4 für Banfverfehr, 8 Eifenbahngefellichaften, 4 Actien 
fpinnereien, 12 für Gasbereitung, 7 Brauereien, 2 Champagnerfabrifen, 2 Bapierfabrife: 
1 Dampfidiffahrtögefellihaft) mit einem Geſammtkapital von etwas über 68 Mit. Thlrn 
vertheilt auf 616832 Actien. Vorſchußvereine nah dem Syſtem von Schulge- Deligich gibt ı 
bereitd an vielen Orten und ed entfteben fortwährenn neue. Sparfaflen beſtanden Ende 186 
119 mit einer Gefammteinlage von 22, Mill. Thlın. Mit vem Buchhandel beidhäftigen fi 
über 300 Handlungen. Zeitſchriften erſchienen 1863 273, darunter 109 politifche Zeitungen 
Intelligenz: und Amtöblätter. 

Die gefammte Länge ver fähflfchen Eifenbahnen im Jahre 1864 betrug 107,583 ſächſiſch 
Meilen, wovon 72,9 Meilen Staatöbahnen, die übrigen Privatbahnen. Das Anlagefapite 
der Staatöbahnen betrug etwas über 50 Mill. Thlr., das der Privatbahnen über 20 Millioner 
zufammen ungefähr 704/, Millionen, durchſchnittlich für die Meile 696381 Thlr. Beförber 
wurden auf allen biefen Bahnen 6,183208 Perfonen und 101,111160 Str. Güter. Die ge 
fammten Eifenbahnen Sachſens ergaben im Jahre 1863 einen überſchuß der Einnahme 
(8,540304 Thlr.) über die Ausgaben (4,151986 Thlr.) von 4,391318 Thlrn. 

Über ven Elbhandel Sachſens liegen folgende flatiftifche Notizen vor: 1863 paffirte 
Schandau 6990 beladene Fahrzenge, davon unter ſächſiſcher Flagge 1426; dieſelben führte 
eine Gefanmtlaft von 8,584552 Etrn. an Frachtgut. Die Einfuhr nad Dresven auf der Elb 
betrug 1862 6053 Bahrzeuge mit 5,412588 Etrn.; die Ausfuhr 754 Fahrzeuge mit 87409 
Ctrn. Die Dampfſchiffahrt beförvderte 1863 zwiſchen Dresden und Leitmerig (Melnif) 62131 
Berfonen und hatte eine Frachteinnahme von 29541 Thlrn.; zwiſchen Dresven und Rieſa, be 
ziehentlih Torgau, 231824 Perfonen, mit einer Frachteinnahme von 2750 Thlrn. ; zufanınıe 
alfo Berfonen 853141, Frachteinnahme 32291 Thlr. 

Die Bevölkerung des Landes betrug nach der neueften Zählung (3. Dec. 1864) 2,3439 % 
mit Ausſchluß des zu dieſer Zeit noch in Holftein befindlichen ſächſiſchen Bundescontingents vo 
6802 Mann. Diefelbe vertheilt ſich auf die vier Kreisdirectionsbezirke wie folgt: Kreisdire« 
tionsbezirk Dresden 615169, Leipzig 532689, Zwidau 872478, Budiſſin 316886. Po 
jener Gefammtzahl leben in den Städten 887894, auf dem Lande 1,449298, ſodaß bi 
fädtifche Bevölkerung nahezu 38 Pror., die ländliche etmad über 62 Proc. beträgt. Auf bi 
Kreisdirectionsbezirke vertheilt ſich dieſes Verhältnig fo, daß bie ftäbtifche Bevölkerung von de 
Gefammtbevdlferung enthält: im drespener 41,09, im leipziger 41,43, im zwidauer 41,8, in 
budiſſiner dagegen nur 17,14. Bei der vorlegten Zählung, 1861, war die Gefammtzahl de 
Bevdlferung 2,225240, alfo 118754 weniger ald im vorigen Jahre, was einen Zuwachs vom 
etwa 51/, Proc. auf prei Jahre oder im Durchſchnitt etwa 17,, Proc. auf das Jahr ergibt. Diefl 
Bermehrung ift eine flärfere bei der ſtädtiſchen Bevölkerung gewefen ald bei der ländlichen, 
denn 1861 betrug bie erftere nur 36,83 Proc. der Gefammtbenälferung, 1864 dagegen 37,9. 
Bon den vier Kreispirectiondbezirfen hatte, wie ſtets, der zwickauer die ſtärkſte Zunahme, A 
folgten dann der dresdener, Teipziger, bubiffiner. Die Dichtigkeit der Bevölkerung beträgt ge: 
genwärtig für dad ganze Land 8648 Seelen auf 10000 Ader (9947 '/, Ader=1 geographiſch 
Duabratmeile), alfo ungefähr auf 1 geographifhe Quadratmeile; 1861 waren ed nur 820% 
1858 erfl 7812. Die größte Dichtigkeit findet fich in den fhönburgifhen Receßherrſchaften 
(Kreisdirectionsbezirk Zwickau), nämlid 17329 auf 10000 Ader (1861 16336), die ger 
ringfte in der Amtshauptmannfhaft Grimma Kreisdirectionsbezirk Leipzig): 4680 (1861 
4625). Die Zahl der Wohngebäude betrug 1864 im ganzen Lande 241853 (1861 236416), 
davon auf dem Lande 181533 (1861 178431), in den Städten 60320 (1861 57985). Anl 
je ein Wohnhaus kamen durchſchnittlich 1864 9,69 Bewohner (1861 erft 9,1). Die Vermeh— 
rung der Dictigfeit in Bezug auf die Wohnungen trifft nur die Städte (mit einziger Aus— 
nahme der Dörfer unmittelbar um Leipzig, wo die leipziger Arbeiterbevölterug wohnt, in denen 
von 1861—64 eine Vermehrung um beinahe 22 Pror., alfo fürs Jahr über 7 Proc., ftattges 
—nden bat). Sachſen befigt 15 Städte mit mehr ald 10000 Einwohnern, nämlidh: Anna: 
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910537, Bautzen 12485, Chemnik 54827, Grimmigfhau 12248, Dresden 145728, 
iberg 18877, Olaudau 19296, Leipzig 85394 (wozu noch die zum allergrößten Theil von 
kitern, die in Leipzig ihren ftändigen Tagederwerh, oder von Geſchäftsleuten, die ebendort 
Geſchäft Haben, bewohnten Dörfer unmittelbar rings um die Stadt, die nach der neue: 
Zählung 50725 Einwohner zählen, zu rechnen find), Meerane 15714, Meißen 10363, 

wen 18590, Reichenbach 10966, Werbau 10548, Zittau 14290, Zwidau 22432. Nach 
Gonfeffionen vertheilte fi die Bevölferung nad der Zählung von 1861 (die von 1864 
n dieſem Punkte noch nicht veröffentlicht) fo: Lutheraner 2,175392, NRömifh = Katholifche 
63, Reformirte 4515, Deutfchlatholifen 1722, Anglitaner 233, Griechiſch-Katholiſche 
), Siraeliten 1555. 
Sadjen ift eine conftitutionelle Monarchie. Die Krone ift erblih im Mannsſtamm des 
ſtenhauſes nach dem Recht der Erfigeburt und der agnatifchen Rinealfolge vermöge Abſtam⸗ 
ng aus ebenbürtiger Ehe. Nur bei Ermangelung eines durch Verwandtſchaft oder Erbver- 
xrung zur Nachfolge bereihtigten Prinzen geht die Krone auf eine aus ebenbürtiger Ehe ab: 
mende voeibliche Linie ohne Unterſchied des Geſchlechts über. Dabei entſcheidet die Nähe 
Berwandtihaft mit bem zulegt vegierenden König, bei gleicher Nähe das Alter der Linie, 
in diefer wieder bad Alter ver Perfon. Nah dem Übergange gilt wieder der Vorzug des 
ansftamımd in der Primogeniturorpnung. Der König wird mit Zurüdlegung des achtzehn 
Jahres volljährig. Die Regierungsverweſung, wo eine ſolche nothwendig, wird von dem 
Ren Agnaten geführt, der babei an die Mitwirkung eined Regentſchaftsraths — des Ge⸗ 
stminifteriumd — gebunden ift. Wenn ſich bei einem zunächſt nad dem König zur Thron= 
e beſtimniten Familienglied ein Hinderniß zeigt, welches vemfelben die eigene Führung der 
ierung unmöglih macht, fo ift noch unter der Regierung bed Königs durch ein Staatd- 
g über den Eintritt der Eünftigen Regierungdverwefung zu entſcheiden. Tritt ein ſolches 
Wenig erft während der Regierung des Königs oder beim Anfall ver Ihronfolge ein, fo 
‚Sinnen ſechs Monaten in einer von dem Geſammtminiſterium zu veranlaffenden Verſamm⸗ 
giämmtlicher im Königreich anweſenden, nad) zurüdgelegtem einundzwanzigften Jahre voll= 
igen Prinzen des föniglichen Haufe, mit Ausflug des zunächſt zur Regentſchaft berufe: 
Agnaten, auf vorgängiged Gutachten jener Behörde über den Bintritt ver Negierungs: 
vefung nach abfjoluter Stimmenmehrheit ein Beſchluß gefaßt und folder den verfammelten 
:auf Diefen Grund bin zu berufenvden Ständen zur Genehmigung vorgelegt werden. Sind 
tmindeftend drei Eönigliche Prinzen zur Faſſung eines diesfallſigen Beichluffed gegentvärtig, 
xrden bie den Sahren nach älteften regierenden Häupter der Erneftinifchen Linie bis zur Er: 
ung diefer Zahl zur Berfammlung eingeladen. Das Föniglihe Haus befteht dermalen außer 
König Johann I. (geb. 12. Dec. 1801) aus drei männlichen Perſonen, nämlid dem Kron⸗ 
en Albert (geb. 23. April 1828), älteſtem Sohne des Königs, dem Prinzen Georg (geb. 
ug. 1832), dem drittgeborenen Sohne des Königd — der zweite, Ernſt, geb. 5. April 
1, ſtarb 2. Juni 1847 — und dem Bringen Friedrich Auguft (geb. 25. Mai 1865), Sohn 
Srinzen Georg. Der König ift das fouveräne Oberhaupt des Staats; er vereinigt in ſich 
Rechte der Stantögewalt und übt ſie unter den durch die Verfaffung feftgeftellten Beftim- 
gen aus. Als Aquivalent für die Nugungen des Domänenfonds bezieht er eine Civilliſte 
enwärtig 570000 Thlr.), die mit den Ständen auf die Dauer der Regierung vereinbart 
d. Die Verhältniffe der Mitglieder des Königshaufes, die Befugniffe des Königs als 
ıpt der königlichen Familie find in dem Hausgeſetz vom 30. Dec. 1837 geordnet. 
Das Königreih Sachſen ift ein Glied des Deutfchen Bundes. Es nimmt in der Bundes⸗ 
ammiung bie vierte Stelle ein (nad) Baiern) und hat in der engern Berfammlung eine 
üfimme, im Plenum vier Stimmen. Das von ihm zu flellende Bundescontingent beträgt 
344 Mann Infanterie, 2750 Mann Gavalerie, 1686 Wann Artillerie, 220 Mann Pion- 
e und bildet bie 1. Divifion des 9. Bundesarmeecorps. Zu den Bundedausgaben zahlt 
Gfen nach der Bundesmatrikel auf je 1000 31. 39,78 Fl. Sachſen gehört feit 1834 (durch 
Vertrag vom 30. März 1833) zum Preußifch = Deutfchen Zollverein. Es hat 60 Meilen 
mjlänge, verwendete im Sahre 1863 auf den Grenzfhug, die Erhebung der Grenzzoͤlle 
w. einen Koftenbetrag von 150275 Thlrn., vereinnahmte für den Zollverein 2,422872 
R,, erhielt auf jenen Theil 1,373217 Thlr., hatte mithin herauszuzahlen 1,049155 Thlr. 
tgleichen iſt Sachſen Mitglied des Deutich = Ofterreichifchen Poſt- und Telegraphenvereins. 
e Stantötelegraphen hatten 1863 eine Länge von 138 Meilen und beförverten in Einem 
hee 179655 Zelegramme, darunter 91245 interne. Die Poſt ſpedirte 1864 15,961426 
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Briefe, 2,561143 Bahrpoftiendungen ohne Werthangabe, 1,560403 Werthſendungen vor 
236,853435 Ihlrn. leiftete 247247 Baarzahlungen im Betrage von 1,980862 Then. Maſ 
und Gewicht jind geordnet durch das @efeg wegen Einführung eined allgemeinen Landesgewichtt 
(1858) ; im Münzwejen ift Sachſen dem Münzvertrag, ven die meiften deutſchen Staaten 1854 
ſchloſſen, beigetreten. Maßeinheit ift der Leipziger Buß (= 0,8319 franzöitihe Meter), Ge— 
wichtseinheit dad Zollpfund (= 500 franzdilfhe Gramme), Münzeinheit der Thaler (— U. 
Zollpfund fein Silber). 

Das ordentliche Budget Sachſens für jedes der Jahre 1864— 66 betrug a) Ausgabe: all: 
gemeine Staatsbedürfniſſe 4,357726 Thlr. (davon tranfitoriih 169648 Thlr.), Geſammt: 
minifterium und Dependenzen 31890 Thlr. (tranjit. 2400 Thlr.), Departement der Int 
591147 Thlr. (traniit. 9655 Thlr.), Departement ded Innern 1,051026 Thlr. (tranſit 
92514 Thlr.), Departement ver Binanzen 537963 Thlr. (tranfit. 47589 Thlr.), Militär 
bepartement 2,305442 Thlr. (tranjit. 10567 Thlr.), Departement des Eultus und öffent 
lien Unterrichts 498515 Thlr. (tranfit. 100845 Thlr.), Departement des Audwärtigen 
98745 Thlr. (tranſit. 7300 Thlr.), Beiträge zu den Ausgaben ded Bundes 35000 Thlr. 
Penfiondetat 596910 Thlr. (tranflt. 12514 Ihlr.), Bauetat 3,454620 Ihlr. Ctranfii 

2,543200 Thlr.), Nefervefonds 100000 Thlr. ; zufammen Ausgabe eines Jahres 13,558981 
Thlr. (tranfit. 2,996232 Thlr.). b) Kinnahme: von Domänen und andern Beflgunge 
1,471740 Ihlr.; von den Regalien und ven damit verbundenen Verkehrs⸗, Kabrifations: un 
Debitsanftalten 3,006540 Thlr.; Kapitalzinfen, Apminiftrationd- und zufällige Ginfonme 
1,272528 Thlr. ; ordentliche Direrte Abgaben 2,230800 Thlr.; ordentliche indirecte Abgabe 
2,790000 Thlr.; außerordentliche dgl. (Zuſchlag zur Stempelfteuer) 320000 Thlr.; zufam 
men 11,091608 Thlr. Darüber: Zufat aus den verfügbaren, ſoweit nöthig durch befonber 
Greditmaßregeln zu verſtärkenden Beflinden des mobilen Staatövermögen® 2,567376 IThft 

Die Staatöfhuld umfaßte im Jahre 1863 folgende Boften: 1830 creirte 3proc. Obllga 
tionen 6,157350 Thlr.; 1847 creirte 4proc. Staatsſchuld-Kafſenſcheine 8.479500 Thir. 
1852, 1855, 1858, 1859 und 1862 creirte Apror. dgl. 38,118000 Thlr.; 1855 ereirt 
Zproc. dgl. 4,365600 Thlr.; Sächſiſch-Schleſiſche Eifenbahnactienfhuld 3,576700 Thlr. 
zufammen 60,697150 Thlr.; hierzu noch ältere Schuld 14487 Thlr.; unverzinsliche KRaffen 
billets 7 Mil. Thlr.: Gefammtfumme 67,711637 Thlr. Der größte Theil dieſer Schuld i 
probuctiv, namentlih in den ausgedehnten Staatdbahnen, angelegt. Yür die blühenden Pi 
nanzen und ben immerfort fleigenden Wohlſtand des Landes zeugt die bedeutende Summe U 
Mehreinnahmen, melde ſich regelmäßig über die Voranſchläge hinaus ergeben. Dieſelben Be 
trugen für bie Periode 1861—63 nahezu 8Y, Mill. Thlr., alſo für das Jahr mehr ai 
2,800000 Täler. Ein fehr beveutender Theil dieſer Mehreinnahmen fließt aus den Stactt 
eifenbahnen, welche z. B. 1862 2,661753 Thlr. Reineinnahne gewährten. Das unbeweg 
lie Staatsvermoͤgen wird geihägt auf naher 95 Mill. Thlr., davon über 37 Mill. Thlt 
Eiſenbahnen, über 30 Mil. Thlr. Korften. 

Die Hauptſtadt Sachſens ift Dresden, die einzige Feftung des Landes der Koönigſtein 
Die ſächſiſche Armee Hefteht aus 25396 Mann nebft 1232 Nidyteombattanten. Es finde 
allgemeine Wehrpflicht (mit ganz geringen Ausnahmen), jedod mit Stellvertretung im Frie— 
den, flatt. Das Ginflandögeld beträgt gegenwärtig 300 Thlr. Die Dienflzeit ift acht Jahre 
und zwar fech8 Jahre in der activen Armee, zwei Jahre in der Kriegsreſerve; die Dienfizeit i 
der legtern fann unter Unftänden abgekürzt werben. 

Das Schul- ımd Unterrichtsweſen Sachſens gehört anerfanntermaßen zu den beflorganifir: 
ten. Das Volksſchulweſen anlangend, fo hatte Sachſen 1860 275 Staptſchulen mit 128046 
1741 Landfchulen mit 243934 Kindern; 8 evangelifche und 1 katholiſches Schullchrerfeminet 
und 1 Lehrerinnenfeninar; 1 Turniehrerbildungsanftalt, 2 Taubftuntinenlehranftaften (m 
Dresden und Leipzig). Für bie gewerblihe Bildung des Volks forgen 1 Polstehnifum p 
Dresden, 1 höhere Gewerbfchule zu Chemnitz, 1 Werfmeiflerfchnle ebenda, 5 Baugewerken 
faulen, ferner eine Anzahl von Klöppelfchulen im Obererzgebirge; für die gelehrte und pie fo 
genannte realiftifche 11 Gelehrtenfchulen und 7 Realſchulen. Die Univerfität Leipzig wird regel 
mäßig von etwa 1000 Studirenden befugt (im Sonmer 1865 genau 1000), wovon geger 
ein Drittel Ausländer. Mit ihr verbunden ift die 1846 zu Leibniz’ Gedächtniß geftiftete Aka 
demie der Willenfchaften. Ihr Ausgabeetat beträgt etma 120000. Thlr., wovon der Stan 

bie Hälfte zuſchießt. Endlich gibt e8 eine Bergakademie zu Freiberg, eine land: und forfl 
Ahſchaftliche Anſtalt zu Tharand (moneben die landwirthſchaftlicht Privarımftalt des Diver 
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{en zu Vlagwitz Bei Leipzig im Anſchluß an die Ithiwerfität beſteht), eini Cabettenhaus 
Irtillerieſchule, ein Inſtitut zur Bildung von Stenographen, eine Chirurgiſch-Medici⸗ 
demie und eine Ihierarzneifchule zu Dresden, zwei Erziebungs- und Beflerungsanftal: 
innsdorf und Großhennersdorf. Größere Öffentliche Bibliotheken gibt e8 in Dresden 
ide) und Leipzig (Univerfitäts-, Stadt, Bölig’fche Bibltothef), Anftalten für bil- 
iſt in Dredven und Leipzig, Gemäldefammlüngen ebenfalls an beiden Orten, in 
mperben: noch viele andere Kunſtſammlungen. 
n bat vier Orden: den Hausorden der Rautentrone (geftiftet 20. Juli 1807), den 
nftorden (7. Juni 1815), den Albrechtdorden (81. Dec. 1850) und den militäri: 
Heinrichdorden (7. Oct. 1736). 
egierung bed Landes wird verſehen durch ſechs Miniſterialdepartemenis: ves Innern, 
irtigen, der Finanzen, der Juſtiz, des Cultuo und öffentlichen Unterrichts und des 
Yaneben beſteht noch ein Miniſterium des königlichen Hauſes. Die im Geſammi⸗ 
n vereinigten Departementsminiſter bilden die oberſte Staatsbehörde. Die vier in 
s beauftragten Minifter üben die landesherrliche Gewalt über die evangelifchen Blau: 
em an Stelle ded (weil fatholifhen) Landesherrn, während pas katholiſche Kirchen: 
r einem apoftolifgen Vicariat ſteht. &8 beſteht ferner en’ Staatdrath als berathende 
n allen demſelben vom König zugewieſenen Angelegenheiten, beſonders Geſetz⸗ 
ken — zufanımengefegt außer den Miniftern und den vom König dazu berufenen 
Prinzen, aus Mitglievern, welche der König als ordentliche over außerordentliche er⸗ 
rner ein Staatsgerichtöhof für Auslegung der Berfaffung und für Minifteranklagen, 
jlieder zur Hälfte ver König aus den höhern Gerichtshöfen ernennt, zur Hälfte die 
imern wählen. Der Negierung zur Seite, mitgefeggebenb und controlirend, ſtehen 
zmmern (in ber oben unter II. näher bezeichneten Zuſammenſetzung und Wirk: 
‚neben beftehen noch in ver Oberlaufig Brovingialflände, in ven Erblanden Kreis: 
e Vertretung lediglich der Ritterſchaft und ver Städte; ihr Beruf iſt ein verwalten- 
atbenver für gewiffe Angelegenheiten ver einzelnen Kreife. 
fig wird geübt durch 1 Oberappellationdgeridht, 4 Appellationdgerichte, 17 Be- 
: und 122 Gerichtsaͤmter (nachdem diefe Gerichtsorganiſation im Jahre 1865 auch 
Inburgifhen Herrſchaften eingeführt ift), daneben noch für das Militär ein Ober: 
t und mehrere Kriegögerichte; für die Verwaltung beftehen unter den Minifterien 
von ben verfchiedenen Sperialverwaltungen ver Forſten, des Bergweſend u. f. w.) 
tionen und 14 Amtshauptmannſchaften, wozu dann in unterfter Inftanz wiederum 
zämter und Beziehentlih die Gemeinvebehörven fommen. Außerdem find dem Mi- 
‚ed Inmern untergeden für befönbere Zmede ver Verwaltung und ber Landeswohl⸗ 
Stariftifhed Bureau, ein Landedculturrath (in organiſcher Verbindung mit ven 
Haftliden Vereinen), die vier Handels: und Gemwerbefammtern und das ganz neuer: 
terbindung mit den ärztlichen Kretövereinen eingerichtete Obermedicinalcollegium. 
Minifterium des Hußern fichen 26 Geſandte und 65 Gonfuln. 
ıtur. Weiße, „Kurſächſiſche Geſchichte“ (7 Bde., Leipzig 1802—12); Pölig, 
des Koͤnigreichs Sachſen“ (Leipzig 1817); Böttiger, „Geſchichte des Kurflantd und 
3 Sadfen‘‘ (2 Bbe., Hamburg 1836); Gretſchel, „Geſchichte des ſächſiſchen Volks 
>, fortgefegt von Bülau (3 Bde., Leipzig 1841— 53). Bon den Territorialverände- 
hſens gibt Tutſchmann's, Atlad zur Geſchichte der fächftfchen Länder‘ (Grimma 1853) 
ht. Vgl. noch, Zeitſchrift des Statiftifchen Bureau‘ ; Jobary, „Statiftif und Lage ver 
ınd des Handels im Königreih Sachſen“ (3 Abrh., Leipzig 1865) ; H. Lange’3 ‚Atlas 
n’ (12 Karten nebſt Tert, Leipzig 1860— 61). RK. Biedermann. 
iſche Derzogthümer. (Gemeinfame Entwidelung; neuere Geſchichte; 
—5) Im ver Mitte Deutſchlands liegt der Boden der fählifhen Herzogthümer. &8 
erfelbe vom obern Main und von der Rhön hinauf His zum Firft des Thüringer: 
, von da hinab über die mittlere thüringer Saale bis zur Pfeife und zur voigtländer 
‚, umfaßt fomit den noͤrdlichen Saum von Franken, ben fünliden und öſtlichen 
Thüringen und dad DOfterland, drei anmuthige, an Bergen, Hügeln und Ebenen, 
Feld und Wiefenauen meift gejegnete, in Handel, Landwirthſchaft und Gewerben, 
md Wiſſenſchaft thatige und blühende Gebiete. ALS ein inneres Glieb der veutfchen 
diefer Landftrih nad Natur und Hiftorifher Nothwendigkeit mit den umliegenden 
Reter Wechſelwirkung gewefen und bat fomit einen Xebensfaben innerer und äuße⸗ 
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ver, aus ber eigenen Natur und von ber Fremde ber bewirfter Erregtheiten, teren bed 
famfte Züge in der Geſchichte der Erneflinifchen Fürſten des Landes zur Anſchauung fommen 

Der deutſche Volksſtamm, welcher Hier urſprünglich ſaß und ſich bid heute nad) manı 
fachen Umgeftaltungen erhalten und ber hier in Boden und Natur jeine Gigenthumlicfeit 
wonnen und gewahrt bat, ift dad thüringiiche Volk. Es hat pafjelbe im Norden des Thurin 
waldes, feiner eigentlihen uralten Heimat, im Lauf der Zeiten alle hinzugetretenen Elem 
forbijcher und anderer deutfchen Volksſtämme in ſich aufgelöft; dagegen in Süden ded Wa 
ift das fränkiſche Volk der überwiegende, alles in ſich aufnehmende Bewohner geworden. 

Als gebietende Herren dieſes Landſtrichs folgten aufeinanter Die Hermunduren ober 3 
ringer (bis 529), die Franken (bid circa 910), das Ludolfiſche Sachſenhaus, verſchie 
fleinere und größere Territorialherren, darunter im Norden bed Thüringerwaldes (im eig 
lihen Thüringen) von 1030—1247 vie Ludwig :landgräflide, im Süden des Waldes (Fı 
fen) von 1037 — 1583 die gräflich Hennebergijche Familie, darauf wie dort fo hier die wett 
Zürften, dort 1247 über dad ganze Land, bier aber allmäahlid (1245, 1355, 1374, 1 
und 1583) Stück um Stud gewinnend, und enblih unter den Wettinern dad Exneftin 
Fürſtenhaus. 

Die Söhne des Wettiner Friedrich des Sanftmüthigen, der Kurfürſt Ernſt und 
Bruder Herzog Albert, theilten ven 26. Aug. 1485 ihre ſächſiſchen Lande. Dieſe Spalı 
des wettiner Fürſtenhauſes in zwei Linien (Albertiniſche und Erneitiniihe) und ver ſächſi 
Lande, von denen Ernſt außer der Kur den thüringiihen Theil, Albert ven meißnijchen 1 
mit Kamburg erhielt, ift feitvem dauernd geblieben. Die Eriftenz und Grundlage der Ernef 
ſchen Kürftentbümer ſchuf aber ein trauriged Ereigniß des Jahred 1547. Infolge des befi 
ten Schmalkaldiſchen Religionsfriegd wurbe der Kurfürft Johann Kriedrid der Großmüt 
der Enkel ded Kurfürften Ernft, in der Schladht bei Mühlberg 1547 geihlagen und gefaı 
genommen, von den Kaijer zum Tode verurtheilt und fein Bruder Herzog Ernſt, dem 
1541 die Pflege Koburg überlaffen war, wegen feiner Betheiligung am Kriege in die Re 
acht erklärt, und dazu wurden ihre Lande für confidcirt audgefprodhen und dem Herzog M 
von Sadjen, an den aud) die Kurwürde gelangte, überwiejen. Zmar wurde weder das 
beöurtheil noch die Reichsacht vollzogen, indeß beide Fürſten mußten fich ver Wittenberger 
pitulation !) vom 19. Mai 1547 unterwerfen, nad deren Art. 13 den drei Söhnen dei 
fangen gehaltenen Kurfürften Johann Friedrich ein jährlihes Binfommen von 50000 31. 
aus beflimmten Befigungen in Thüringen, die zu einem felbfländigen Fürſtenthum erh: 
wurden, zugeiidhert und ben Herzog Johann Ernft feine Pilege Koburg mit Ausſchluß 
Schloſſes Königsberg, dad an den Markgrafen Albrecht von Brandenburg fiel, belaffen wi 
Diejed fundanıentale Befigthum: „Das Amt GBerftungen, dad Anıthaus Breitenbach, 
ion früher bejefiene Antheil an Berfa, Stadt Eiſenach, Schloß und Amt Wartburg, 
ſechste Theil an Treffurt und an Salzungen, Amt und Schloß Kreuzburg, Amt, Schloß 
Stadt Weimar, Amt und Schloß Tenneberg, Stadt Waltershaufen, Stadt Kahla, ©ı 
und Amt Leuchtenburg und Roda, Stadt Orlamünde, Amt und Stadt und Schloß I 
Schloß, Ant und Flecken Gapellenvorf, Schloß, Amt und Dorf Roßla, Schloß und 
Wahjenburg, das Beleit zu Winzendorf, Ant, Schloß und Flecken Dornburg und Amt A 
burg (beide vorher Herzog Morig gehörig), Stadt Buttſtädt, Stabt und Amt Burtelf 
Theil am Schatgeld und Beleit zu Erfurt, die JZagphäufer und Dörfer Friedebach, Humm 
hain und Trodenborn, die Amter Arndhaugf, Weida und Ziegenrud und die Klöfter Beor 
thal, Haugsborf, Reinhardsbrunn, Cutersberg, Ichteröhaufen, Bürgel, Lausnig 
Waldich; außerdem noch Stadt, Schloß und Anıt Gotha und das böhmiſche Lehn Saali 
wurde duch den Naumburger Vertrag rom 24. Febr. 1554, der die Wittenberger Gapitula 
beftätigte, um Altenburg mit Yuda und Schmölln, um Sachſenburg, Pösnel und ven gröi 
Theil ver Amter Herbisleben und Eifenberg und 1583 um die Grafſchaft Henneberg-Sch 
fingen, welde zufolge ded zu Kahla am 1. Sept. 1554 zwifchen Henneberg und den Erneftin 
abgeſchloſſenen Erbverbrüberungädvertragd an die Erneftiner fiel, vermehrt, freilich) auch wir 
1567 um die Ämter Sachſenburg, Weida, Arnshaugk und Ziegenrüd (die drei legtern far 
1815 wieber zurüd) und 1660 bei der envlichen Teilung der Grafſchaft Henneberg um Säl 
fingen, Suhl, Kühndorf, Benshaufen und Kloſter Veßra verkürzt. 

Died Ganze blieb zwar dem Erbrecht nad eine Kindheit, nicht aber in der Wirklichkeit, ı 

1) Bgl. Slafey, Kern der ſaͤchſiſchen Geſchichte, ©. 835. 
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t Grnefliner das IHeilungsprincip noch lange aufrecht hielten; es wurde daher das Land oft 
Wechſel der Fürftenhäupter in bald mehr bald weniger Theile zerſchnitten und beſteht zur 
hunde noch aus vier Theilen: Sahjen- Weimar, Sahfen- Meiningen, Sachſen-Koburg-⸗ 
ha und Sadjfen: Altenburg. Die Theilungen, welche in der Periode von 1554 — 1638 
olgten, jind nur noch hiſtoriſch bedeutſam; erſt nachdem alle Kandestheile in den Jahren 
38 und 1672 an Bine Linie (an die Söhne ded Herzogs Johann) zurüdgefallen waren, ge: 
ah 1640, 1645 und 1672 die Haupttheilung in die beiden Linien Sachfen : Weimar und 
ichſen⸗Gotha, welde die Grundlage der noch jegt beftehenden ſächſiſchen Herzogthümer bildet. 
weſentlichen Hat man bei all diefen frühern Theilungen das alte ſächſiſche Hausgeſetz (nad 
iGraden) ald Norm angefeben. 
Im Jahre 1566 nahmen ded Kurfürften Johann Friedrich ded Großmüthigen zwei Söhne, 
Herzoge Johann Friedrich der Mittlere und Johann Wilhelm eine Mutjhiruug ihrer Lande 
e Während derſelben fiel jener infolge feiner Verwickelung mit dem fränkiſchen Ritter Wil⸗ 
svon Srumbad in die Reichsacht, melde Kurfürſt Auguft von Sachſen vollſtreckte. Der 
reihe Erecutor erhielt ald Kriegsfoftenentfhädigung die im Jahre 1567 den Erneftinern 
erwieſenen vier Amter, ber bejiegte Herzog dagegen lebenslängliche Gefangenidaft. Das 
tige Land wurde feinem Bruder Johann Wilhelm und feinen auf dem Reichstage zu Speier 
das väterliche Erbe wieder eingefegten zwei Söhnen, Johann Kaſimir und Johann Ernſt, 
lafſen. Der Oheim und feine beiden Neffen theilten fofort auf Grund forgfältig gearbeiteter, 
& jegt wichtiger Amteranſchläge (Portionsanſchläge) den 6. Nov. 1572 ihr Land, wobei 
wa die weimariſche Portion mit Kamburg und mit dem Stift Saalfeld, dieſen die koburgiſche 
ntion zuflel. Aber auch die Neffen theilten ihre Portion, von der Johann Kajimir die Pflege 
Sarg mit Römhild, Johann Ernft Ciſenach mit der Hälfte Salzungen übernahm. Beide in: 
ben Harben unbeerbt, und dadurch erlofh 1638 dieſer unglückliche Bürftenzweig. Ihr Land 
dan ihres Oheims Nachkommen, weldhe e8 1640 halb zu Altenburg und halb zu Weimar 
Muge. Doc aud die weimariſche Portion entging der Tiheilung nit. Zwar verwaltete 
m serzog Johann Wilhelm's zwei Söhnen, Friedrich Wilhelm und Johann, ber ältere nad) 
kreiabarung mit dem jüngern anfänglich das Ganze, indeß 1603 (13. Nov.) theilten die 
ihre des Altern mit ihrem Oheim Herzog Johann ihr gemeinfchaftlihes Erbland, von dem 
me Altenburg erhielten, dieſer Weimar. Da die koburg- eifenadher Linie 1638, die alten: 
wet 1672 ausſtarb, jo kam dad Ganze an das Haus Weimar, refp. an Herzog Johann's 
R.1605) Söhne zurüd. Im Jahre 1640 waren von deifen 11 Söhnen (ſechs berühmt, 
Mranter Bernhard der Große) nur noch drei, Wilhelm, Albrecht und Ernſt, am Leben und 
lee gründeten damals drei befondere Fürftenthümer: Sahjen: Weimar, Sachſen-Eiſenach 
wir 6chien-Botha ; indeß bereitö 1664 erlofch Die eifenacher Linie und ed blieben nun Sachſen⸗ 
sBanat und Sadfen-Gotha, aljo zwei fürftliche Häufer, jenes vom Herzog Wilhelm, dieſes 
“u derzog Ernft dem Frommen gegründet, die ſtammhaltenden fähfifh= erneftinifchen Für— 
Ielämer, welche 1672 Altenburg beerbten und ſeitdem im Beſitz ded ganzen urjprünglichen, 
Ude} 1660 durch ſieben Zwoͤlftel ver Grafſchaſt Henneberg und 1815 durd ein 31 Qua— 
Wtasilen großes Gebiet vermehrten Erneſtiniſchen Ländercompleres find. 
Vie Bürftenhäufer beider Erueftinifchen Linien beiigen in Gemeinſchaft das Hausarchiv zu 

Sega, die Belehnung der Grafen und Herren, die Univerfität, das Oberappellationdgericht, 
ka Egöppenfluhl und ein ftatifliihed Bureau zu Sena. Daß in Jahre 1816 (3. Det.) von 
kan srofherzoglich und herzoglich ſächſiſchen und fürfllich veußifhen Häufern errichtete gemein: 

ie Oberappellationdgericht zu Sena, dem au fpäter bie ſchwarzburger Fürſtenthümer 
wa ganze Anhalt beigetreten find, bilvet dad oberfte Juſtiztribunal dieſer Länder. Ihm 
Moie ſchiedsrichterliche Entſcheidung über alle zwiſchen den zu demſelben vereinbarten höchſten 

vorkommenden, um reines Mein und Dein, keineswegs politiſche Verhältniſſe betref- 
Rehtöftreitigkeiten zu. In all denjenigen bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten, in welchen 

ver Gerichtöverfaflung eine Berufung an die dritte Inflanz geftattet ift, bildet es in der 
Begei die oberfte und legte Inftanz. In Sachen ver freiwilligen Gerichtöbarkeit entfcheivet es 
preiter und letzter Inflanz, wo dad Appellationdgericht die erfte Injtanz iſt. Bezüglich ver 
Ötufrchtäpflege entfcheidet ed als Caſſationshof über die an dafjelbe gelangenden Nichtigfeite: 
Smerden, ferner über die Appellation gegen Erfenntniffe des Appellationsgerichts hinſichtlich 

kr Dienfientfegung öffentlicger Diener und über die Anklagen gegen höhere Staatöviener we- 

ga Berfafjungdverlegungen. Das früher gemeinſchaftliche Senioratsamt Oldisleben ift im 
Jahre 1821 gegen Entſchädigung von den Käufern der gothaifhen Linie an Sachen : Weimar 
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abgetreten worden. Gemeinſchaftlich haben in ihrem Titel ver Großherzog zu Sahfen-Wei 
mar-Eiſenach, Die Herzoge zu Sachſen Meiningen und Hilpburghaufen, zu Sahfen: Koburg 
Gotha und zu Sachjen- Altenburg: „Landgraf in Thüringen, Marfgraf zu Meinen, gefur: 
fletev Graf zu Henneberg‘’; außerdem Die drei Herzoge noch: „Herzog zu Jülih, Kleve um 
Berg, auch Engern und Weſtfalen, Graf zu Mark und Ravensberg, Herr zu Ravenſtein“ 
dagegen beſonders noch Sahfen- Weimar: „Herr zu Blanfenhain, Neuftadt und Tauten: 
burg“; Sahjen: Meiningen: „fouveräner Fürſt zu Saalfeld, Graf zu Kamburg, Herr pı 
Kranichfeld“; Sahfen: Koburg: Gotha: „Fürſt zu Lichtenberg, Herr zu Tonna.” Wie im 
Titel, fo führen die jadhfen = erneftinifchen Höfe aud in ihren Wappen Gemeinfantes und Be: 
fonveres. Als Gemeinjanes Haben ſie in ihrem Schild einen Mittelſchild mit dem ſächfiſcher 
Nautenfranz und außerdem ten thüringer und den meißener Löwen und die hennebergiſch 
Henne. Zur Yandesfarbe hat Sadhjen: Weimar Grün und Orange, die drei Herzogthümei 

Grün und Silber. In Sachſen-Weimar befteht der 1732 geftiftete, 1815 erneuerte Order 
zum weißen Balfen niit drei, in den Herzugtbümern der 1833 geftiftete erneſtiniſche (gothaifche 
Hausorden mit vier Klaffen. Die jegtregierenden Fürſten der vier Erneſtiniſchen Haufer ſteher 
bezüglich der Entiernung von ihrem gemeinſamen Stamnwater, dem Herzog Johann (gel 
1605) in verfchiedenen Graden und zmar Sucdfen - Meiningen im fünften, Kobürg: Gothe 
im ſiebenten, Meimar und Altenburg im achten Grade. Nach dem Alter des Lebend und de 
Regierung find: Herzog Bernhard zu Sachfen: Meiningen, geb. ven 17. Dec. 1800, ſuxcedirt 
ben 24. Der. 1803 (übernimmt den 17. Der. 1821 die Regierung); Herzog Ernſt IE q 
Sadjen: Koburg: Gotha, geb. den 21. Juni 1818, fuccedirte den 29. Ian. 1844; Groß 
berzog Karl Aleranter zu Sachſen-Weimar, geb. ven 24. Juni 1818, fuccebirte den 8. Jul 
1853; Herzog Ernft zu Sadjen : Altenburg, geb. ven 16. Sept. 1826, fürcebirte ven 3. Aug. 
1853. Nad ven Berfaffungen ihrer Länder, fomeit viejelben übereinflimmen, üben Dit te: 
gierenden Kürten die Rechte der Staatsgewalt und Regierung, namentlich die vollziehenpe &e 
walt unter Miwirkung eines Staatsminifteriums aus, treffen bie zur Ausführung: der Gefeß 
nöthigen Anordnungen, ernennen alle Staatöbeamten, leiten und überwachen die Landes 
verwaltung und fliegen — eventuell unter Mitwirfung der Landesvertretung — Verträge mi 
andern Staaten ab, üben das Recht der Ertheilung von Auszeichnungen und Würden, de 
Dispenfationen, ver Aufhebung oder Milderung erfannter Strafen und felbft der Befreiung 
Angeſchuldigter von Unterſuchungen. Ebenſo übereinftimmend können nad den Stautögrund 
gefegen neue Geſetze nicht gegeben, beftehende nicht fuspendirt, aufgehoben, abgeändert dbe 
authentifch ausgefegt; neue oder vermehrte Steuern und Abgaben nicht aufgelegt, ſowie nem 
Anleihen auf die Staatskaſſe (refp. pie Domänenkaſſe) nicht aufgenommen; Beftandtheile pri 
Staats: und Domänengutsd nicht veräußert, aud Papiergeld nicht creirt werben ohne voraußs 
gegangene Berathung und Genehmigung des Landtags. Die Einnahmen und Ausgaben di 
Staat? müffen auf Boranichlägen beruhen, melde vom Landtag zu genehmigen find. Gs Füns 
nen daher bereits Beftandene Steuern und Abgaben nur infomweit forterhoben werden, als 4 
von dem Landtag nach ven Voranſchlägen und Abgabengefegen vor Beginn einer jeden Finan⸗ 
periobe weiter vermwilligt find. Lberfchreitungen der Voranſchläge in den Ausgaben bepfrfei 
der nachträglichen Genehmigung des Landtags. Uber Ginnahmeüberſchüſſe ver Staatsfaffe darf 
nur mit Zuſtimmung ded Landtags verfügt werden. Zur gültigen Abſchließung von Staate: 
verträgen gehört, wenn dadurch dem Ganzen oder einzelnen neue Laften aufgelegt oder &ejen 
gegeben, geändert over aufgehoben werben, gleichfalls die Zuflimmung der Landesvertretung. 
88 hat diefe auch das Recht, Gelege in Vorſchlag zu bringen und der Staatsregierung übt 
Gebrechen oder Misbräuche in der Staatsverwaltung und Juſtiz Anzeige und Vorftellung ja 
machen, fonftige Wünſche vorzutragen, fi der Beſchwerden von Privaten über Beeinträdti: 
gungen durch die Behörden anzunehmen und ſelbſt Beichwerben, reſp. Anklagen gegen Stuatk: 
biener zu erheben. Ä 

1) Das fahfen-weimarifhe Fürftenhaus, bisjegt von acht Generationen 3) re: 
giert, wurde von Herzog Wilhelm’8 hinterlaffenen vier Söhnen im Jahre 1662 in die vier Bi: 
nien Sadjfen: Weimar, Sachſen-Eiſenach, Sachſen-Markſuhl und Sachen: Iena getheilt, 606 
betraf dieſe Theilung mehr die Nenten als die Regierung, welche ber älteſte Bruder allein 
— —— — — — — — — — 

2) Wilhelm gef. 1662, Johann Ernſt geſt. 1683, Wilhelm Ernſt geſt. 1728, Ernſt Auguſt gef 
138, Auguf Konflantir se 1758, Kr Huguft gef. 1828, Karl Friebrich ge. 1868, Kir 

erander. 
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führte. überdies ſtarben bald vie drei Nebenlinien (Eiſenach 1671, Jena 1690 und Mark⸗ 
u 1741) aus, wodurch die Theile, mit Weimar vereinigt, wieder ein Ganzes wurden und 
sum für immer beiſammen blieben, weil Herzog Ernft Auguft, Wilhelm's Urenkel, bereits 
1719 als Mitregent für das Haus Weimar bie Brimogenitur eingeführt hatte. Die Einfachheit 
der drei erften Landesfürſten Wilhelm, Johann Ernft und Wilhelm Ernft, von denen der legte 
1690 wegen der dem Erneſtiniſchen Haufe vom Kaifer im Sahre 1507 ertheilten Anwartichaft 
mf Lauenburg und wegen ded 1689 ausgeftorbenen lauenburger Haufes den Titel eined Her: 
vg8 von Engern und Weftfalen annahm ®) und manche nügliche Werfe und Anftalten (Bi: 
liothek, Gymnafium) fliftete und verniehrte, hörte mit Herzog Ernft Auguft auf, welcher 
einem Hofe Glanz gab, neue Schloͤſſer fhuf und ven Orven der Wachſamkeit (weißen Falken) 
pünbete. Ihm folgte 1748 fein Sohn Auguft Konftantin und diefem 1758 noch unmündig 
Rai Auguft, für ven feine geiftvolle und Hochfinnige Mutter Amalie (aus dem Haufe Braun: 
gweig) Die Reglerung führte. Ihr bleibender Ruhm iſt nicht allein, bedeutende Summen er: 
iyert, die Nachtheile ſchwerer Zeiten und Nöthen gemildert und den Streit mit Fulda wegen 
Fiſberg geendet zu haben, jondern auch, daß fie Wiffenfchaften und Künfte mit Geift und 
Bemüth ehrte und pflegte. Ihr Sohn Karl Auguft trat 1775 die Regierung an. inter ihm 
und durch ihn fam Weimars große Periode. Er, ver Zögling Wieland’s, der Freund Goethe's, 
wr Berebrer von Schiller und Gerber, machte mit feiner Mutter und den großen Geiftern, die 
ranfih heranzog, Weimar zu einem der wichtigften Ausgangspunkte des geiftigen Lebens in 
Deutſchland, lenkte Die Blicke Europas auf die Fleine Stadt und bewies, daß auch ein Fleines 
tab Großes entfalten kann. Freilich war es nicht die meimarifche Kraft, dur die Weinar 
dänzte, fondern die deutſche, die hier Schug und Pilege fand. Die Ehre des Fürften wird 
xchelb nicht geringer, denn indem er dad Fremde einbürgerte, bob er zugleich das Heimifche, 
ve er eifrig für nüßliche, geiflige und fünftlerifche Anftalten wirkte. Wie er aber in ver Pflege 
ver Fhern Geiſtescultur den Bürften feiner Zeit vorleuchtete, fo mar er der erfte unter ihnen, 
näher ber in Deutſchland eriwachenden politifhen Richtung in einer Weiſe entgegenfam, die ge: 
net war, das politifche Leben des Volks in gefunder Art und Kraft zu entwideln. Diefe 
Yung zeigte er ebenfo feft auf vem Wiener Kongreß und im Berfehr mit andern Fürſten ale 
nbeim in feinem Lande. Den politifchen Bewegungen, die von 1815 — 19 in Jena hervor: 
teten und deutſch, nicht meimarifch maren, gewährte er Freiheit, Tolange jie von Abenteuerlich- 
bt freiblieben und folange kein Drud von außen fan. Auch die Verfaffung , die er feinem 
be gab, war im Sinn der gerechten Zeitwünjche, zumal wie in den übrigen beutfchen, fo 
te in den ſächſiſchen Ländern für die Fortbildung der alten flänpifchen Verfaffung nichts oder 
wenig gefchehen war. Nachdem er bereitd 1809 die drei Laubſchaften Weimar, Eiſenach und 
Nena vereinigt, die Gejchäftäführung geregelt und dadurch einen Fortſchritt gegen früher ange: 
em Hatte, berief er fofort nach dem Breiheitäfriege ald nunmehriger Großherzog, welche 
Wide er 1815 für fi und fein Haus und dazu roch den größten Theil des neuftänter Kreifes, 
echerdem helle des erfurter Gebiets mit Blankenhain und Kranichfelb, Amter von Fulda und 
Seen, zufammen 31 Quadratmeilen erwarb, den 7. April 1816 einen conftitutionellen Land⸗ 
tag ind erlieh bereitd am 5. Maid. I. das Brundgefeg über die landſtändifche Verfaſſung des 
Brefberzogthums, ein in feinen Ausdruck friſches and volksthümliches, in feinem Weſen ker⸗ 
iged, den Derhältniffen der Zeit und bed Landes Rechnung tragende Geſetz, daB, auf ber 
Branblage der ältern Verfaflung freifinnig und umſichtig erbaut, wieder der Kern und Die 
Brunblage der heutigen Verfaffung des Landes ift. Die Idee der Nepräfentation und die Ver- 
retung ded ganzen Volks nach Ständen warb aufgenommen, ber Geſchäftsgang vereinfacht, die 
Berehtigung der Stände ertveitert und feftgellt. Die Stände beſtanden aus 31 in Einer Kam: 
ur verſammelten, anf ſechs Jahre gewaͤhlten Abgeoroneten, aus 11 der Ritterſchaft (den 
Aften fellte wie Yiniverfität Jena), 10 der Bürger und 10 der Bauern. Wie in ver ältern Ber- 
lung, fo fanden auch jegt Feine regelmäßigen mündlicden, fondern nur fhriftliche Verhand⸗ 
kungen zwiſchen ven Ständen und ven Vermwaltungsvorftänden ftatt. Die Offentlichfeit ver 
Egungen wollte der Großherzog, ver Landtag flug fie ab; umgekehrt begehrte fie der Land⸗ 
sim den Jahren 1832— 83, die Regierung wies jie zurück; erft ein Decret vom 15. Marz 
1848 ſtellte biefelbe feft. Die gemeinichaftlih mit der Regierung vereinbarten Rechte waren im 
weintlihen bie der gegenwärtigen VBerfaffung. Wie vorher, fo behielt man au 1816 bie 
Sheidimg Ber Kammer und der Steuer (Landeskafſe), aber zugleich die Thellnahme der Stände 

3) GSachſen⸗Weimar hat biefen Titel fpäter wieder fallen laſſen. 
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an der Verwaltung des Kammervermögens bei. Das Grundgeſetz, das die Garantie des Deu 
Shen Bundes erhielt, begriff nur Ständiſches, doc erfannte der Großherzog in einem Schlu 
wort die Rechte der Staatöbürger aufeine, auch die Berbindlichfeiten des Fiscus umfaflent 
in drei Injtangen georbnete, unparteiifche Rechtspflege und auf Freiheit der Preſſe ausdrückl 
an. Der Großherzog Karl Auguft ftarb den 14. Juni 1828; ihm folgte fein Sohn Karl Friedri 
(geſt. 8. Juli 1853), ein einfacher, aber treuer Charakter. In jeine Regierung füllt die Bewegu: 
des Jahres 1848 und diellmbildung der Verfaſſung. Ein im Vergleich zu den Eleinern Nachba 
ftaaten ziemlich ſtarker, durch eine etwas großartig angelegte Hof - und Staatsverwaltung mi 
bewirfter Abgabendruck, die Laſt der nicht beſeitigten Feudalabgaben, die Lähmung der I 
duftrie unter dem Drud der Zeitverhältniffe, vor allen aber das VBeftehen und die Vera 
tungsart ded Kammervermögens gab zu Klagen Anlaß und trieb eine immer ftärfere Oppoſiti 
hervor. Unter ihrem Einfluß verlangte bereit? 1847 der Landtag, welcher 1816 daß Ane 
bieten des Großherzogs, das Kammereinkommen gegen eine Givillifte von 300000 Thlrn. de 
Lande überlajjen zu wollen, zurückgewieſen hatte, die Abtretung der Rämmereieinfünfte geg 
eine Givillifte, doch die Negierung weigerte ſich dejfen mit Recht. Erſt am 4. März 1848 gı 
fie dieſer Forderung ſowie den allgemeinen deutfhen Forderungen nah. Infolge der a 
8. März in Weimar Hervorgerufenen Ercefje wurde cin neues Minifterium *) unter den Hr 
von Watzdorf, einem aus dem Königreich Sachſen berufenen Staatsmann, gebildet, der jei 
dem (ein jeltenes ſchönes Beifpiel) durch feine Vorzüge, durch die Bildung feines Geiſtes, d 
Adel ſeines Herzend und durch die Kraft jeined Charakters, durch feine feſte Gerechtigkeit u: 
feine deutſche Geſinnung dieje Stelle behauptet und ſich durch ebendieſe Vorzüge dad Vertrau 
und vie Liebe der Fürſten und aller Stände des Großherzogthums und die Achtung des Au 
landes erworben hat. Das neue Minifterium machte jih die Wahrung der Volfsrechte wie d 
des fürjtlihen Haufes zur Aufgabe. Dies Ziel im Auge, erfolgte ven 5. März 1850 die Neı 
geftaltung und Beitflellung der Staatsbehörden, den 15. Det. d. 3. dad revidirte Grundgef 
GReviſion der VBerfajfung von 5. Mai 1816), den 6. April 1852 dad Wahlgeieg, d 
232. Dct.d. 3. die Aufhebung der Grundrechte des deutſchen Volks, unter Karl Alexander, | 
1853 Großherzog, ven 4. Mai 1854 die Wieverabtrennung des Kammervermögens vom lan 
ihartlihen Vermögen, mit dem bajjelbe feit den 8. April 1848 vereinigt war, dann eine Rei 
von Gejegen und Anordnungen für Nechtöpjlege, Verwaltung, Eultur und Inbuftrie, I 
indgefanumt das Wohl des Landes und die Hebung des materiellen, geiftigen und fittli 
Volkslebens bezweckten. Dadurch hat das Großherzogthum einen ftaatliden und forialen glü— 
lihen Zuftand erreiht. Seine Landwirthfchaft ift blühend, feine Viehzudt und Inpuftrie (E 
werbefreiheit) anſehnlich und fein Handel (meifl Tranjit) lebhaft. 

Nach dem (15. Det. 1850) revidirten Grundgeſetz befteht für dad Großherzogthum Gi 
gemeinſchaftliche Verfaffung. Sämmtliche Staatsbürger werden durch Männer vertreten, wel 
aus ihrer Mitte durch freie Wahl ald Landtagsabgeorduete hervorgehen. Die Berfanmlu 
derjelben bildet deu Kandtag in Einer Kammer. Die Stünde haben gemeinſchaftlich mit de 
Zandesfürften die Prüfung und Feſtſtellung der Etats, die Steuerbewilligung, die Prüfu 
der Staatöfaffenrehnungen und die Darauf bezügliche Nechenihaftöverwaltung, das Recht 
Borträgen iiber Mängel in der Gejeggebung und Verwaltung mit gutachtlichen Vorfchlägen 
deren Abftellung, das Beſchwerderecht gegen das Staatöminifterium im ganzen und im eir 
zelnen, dad Veto bei Grfegen, welde die Landesverfaſſung oder die perjünliche Freiheit, d 
Sicherheit und das Gigenthun der Staatsbürger im ganzen Lande oder in einer Provinz be 
treffen, ebenjo dad Veto bei Abtretung von Staatögebieten und endlich dad Recht, aud) auße 
der Zeit ihrer Verſammlung die im $.15 beflimmten Befugniffe dur den Landtagdvorftan 
vornehmen zu laffen. Ausgeübt werden diefe Nechte durch 31 Abgeordnete, von denen 1 v0 
der begüterten ehemaligen Neichsritterihaft, 4 von den Bejigern eines inländifchen Grunk 
eigenthums von wenigftend 1000 Thlrn. jährlicher Nente, 5 von denjenigen Staatsbürgen 
die aus andern Quellen ald dem Grundbeilg wenigftend 1000 Thlr. Jahreseinkommen haben 
und 21 von allen Gemeindebürgern des Großherzogthums und zwar auf die Dauer der gefet 
lihen Binanzperiode gewählt werden. Ordentliche Landtage finden von drei zu drei Jahreı 
außerordentliche jo oft ftatt, ald ed nad) dem Ermeflen des Großherzogs over nad den 66.16, 6 
des Grundgejeged nothwendig iſt. Die Sigungen jind öffentlih. Den Geſchäftsgang leitet ei 
Vorſtand, beſtehend aus einem Prafiventen und zwei Birepräfiventen, welche von den Abgı 

4) Der damals liberale Hr. von Wybenbrugl war auf einige Zeit Mitglied bes neuen Miniflerium 
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bneten felbft aus ihrer Mitte gewählt werben. Landesherrliche Gommiffare find nit nur zur 
kilnahme an allen Berathungen und Beſchlußfaſſungen des Landtags berechtigt, fondern 
$ verpflichtet, auf Anfragen Aufſchlüſſe zu ertheilen oder deren Berfagung zu begründen. 
b foldde jind die Chefs der Minifterialvdepartements Iegitimirt, andere Stuatöbeamte find be⸗ 
ders zu legitimiren. Gin Landtagsbeſchluß befommt erft durch die lanvesfürftliche Betäti- 
ig gefegliche Gültigkeit und eine für die Staatöbürger bindende Geſetzeskraft erft Durch feine 
omulgation. Die Bertagung ded Landtags kann ohne deſſen Zuſtimmung vom Fürften allein 
"30 Tage und nur einmal während einer Diät erfolgen ; die Auflöfung ift dem Großherzog 
r Zeit vorbehalten. Jeder Staatsdiener wird auf die Verfaſſung verpflichtet und jede ab: 
liche Verlegung berfelben fol als Verlegung ver Amtöpflicht angeſehen und beftraft werben. 
Das Land beiteht in natürlicher Hinficht aus 3 größern Theilen und aus 24 umberzer: 
uten Barcellen, politiſch aud 3 Kreifen. Der mittlere und größte Haupttheil oder der Kreis 
nmar iſt ein Stück des thüringer Wellenlanves; das weſtliche Stüd, Kreis Eiſenach, Tiegt 
Seſtthüringerwald und an der Rhön; das öfllihe, neuftänter Kreis, gehört zur voigtlän- 
den Blatte. Das Ganze beträgt 65%), Duäpdratmeilen (Kreis Weimar 32,3; Eiſenach 21,8; 
ufabt 11,3 Duadratmeilen), wovon 9%,,0 Artland, 2% no Wald, Yıoo Wiefe, ”/ıoo 
ge, Zoo Hofraith und Gärten, 9%, onn Waſſer. Die Bevölkerung (1864) umfaßt 280202 
wohner (Kreis Weimar 145309; Eifenad) 83656; Neuftadt 51237), 4271 Einwohner 
'eine Quadratmeile; fie vertheilt ſich auf 31 Städte und 596 Landorte, jene mit circa 
em Drittel, dieſe mit zwei Dritteln der Einwohner. Im Lande find 9824 Katholiken und 
88 Zuden, die übrigen Lutheraner. Die oberfte Leitung der Verwaltung hat das Staats- 
tterium , beftebend aus vier Departements, dem des füurftliden Haufes und des Außern, 
ades Innern, dem der Finanzen und dem der Juſtiz und des Cultus. Oberſtes Juftiztribu: 
Ki das Oberappellationdgericht zu Iena. Das Appellationdgericht zu Eiſenach, an die 
tele der beiden aufgehobenen Randedregierungen zu Weimar und Eiſenach getreten, bat zu 
mem Gerichtsbezirk feit dem 23. März 1850 dad Großherzogthum Weimar und die ſchwarz⸗ 
nsiigen Fürſtenthümer und feit den 16. April 1863 das Land Reuß jüngerer Linie und 
det a) die dienſtliche Aufſichtsbehörde über die Kreidgerichte, Einzelrihter und Anwälte, 
‚bie Appellationsinftanz in bürgerlihen Nedtöftreitigfeiten bei Berufungen wider Erfennt- 
Meder Einzelrichter und Kreiögerichte bei unfhägbaren Beſchwerdegegenſtänden und in Straf: 
den bei Berufungen wider Enpurtbeile ver Kreidgerichte, c) erſte Inftanz in bürgerlichen 
kötößreitigfeiten bei Nichtigkeitsbeſchwerden und in Straffadhen, als Anflagefammer und ale 
herihtshof für Die Gefhmorenengerichte, d) ald Appellationdgericht für Handlungen der frei- 
Klligen Gerichtöbarkeit. Unter ihm ftehen fünf Kreisgerichte und unter dieſen Juftizämter 
(eafgliehlich ver zwei Stadtgerichte zu Weimar und Eiſenach). Dem Departement des Iunern 
o fuaf Berwaltungsbezirke untergeordnet. Die Landesumiverfität Jena ift zugleich die Uni- 
= der andern fächfifchen Herzogthümer. Das Land hat 2 Gymnaſien, 1 NRealgynınafium, 
\Meinare, 1 Sorftanftalt, 3 höhere Bürgerichulen, 460 Elementarſchulen, darunter 19 
| ; außerdem 1 Kunftfchule, 1 Blinden und Taubftummeninftitut, 1 Creditbank, 
Ich: und Pfanphäufer und viele andere für Induftrie und Okonomie und auf Wohlthätig- 
li berechnete Anflalten und Stiftungen; Gifenbahn und Telegraphen. Landesfarben, Titel 
m Diden f. oben. Die Einnahmen betrugen in der Binanzperiode 1861—63: 1,625190 
Ür.; die Ausgaben 1,624851 Thlr. Die Staatsſchuld begriff am 15. März 1859: 
5106798 Xhlr. Das Land bat an Truppen 3350 Mann, davon 2234 activ, und ein Gens: 
bameriecorps. 
YDas ſachſen-gothaiſche Fürſtenhaus beſteht aus den drei jüngern Erneſtiniſchen 

ien Sachſen-Meiningen, Sachſen-Koburg-Gotha und Sachſen-Altenburg. Ihr nächſter 
Veherr wurde nach der Theilung vom Jahre 1640 Herzog Ernſt der Fromme, vom Volke der 
da: Ernſt genannt, ein durch Geiſt und Gemüth, durch redliche kräftige Thätigkeit, durch 

ng und Sparſamkeit, durch Gerechtigkeit und Menſchenliebe und durch feine trefflichen 
ordnungen audgezeichneter feltener Fürſt. Ein echter Landesvater. Sein Land vermehrte 

71644 durch die heldburger Portion, 1660 (refp. 1661) durd die hennebergiſchen Amter 

Befungen und Sand, und 1672 durch drei Viertel des Fürſtenthums Altenburg. Bei feinem 
ie (1675) hinterließ ex jieben Söhne, von denen der ältefte zuerft dad Directorium nad) dem 
nein Hausgeſetz vom Jahre 1629 übergegangenen Vertrag führte. Indeß bereitd 1680 und 
681 teilten dieſelben ihr väterliches Land und ftifteten fieben Speciallinien, nämlich Friedrich 
ie Rinie Gotha, Albrecht Koburg, Bernhard Meiningen, Heinrih Römhild, Chriſtian 
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vr Sudburghauſen und Jebann Ernſt Saalfeld. Herzog Friedrich Batte 

aa Yandeitbet ach die ober ſte Leitung übernommen, indeß wie Al 
> ad anfang, je wußten ih auch die vier jüngern Brüder nad und nad, 

aan Steeit, von ihm unabhängig zu machen. Won tiefen Speciallinien 

.2:539 Gifenberg 1707 und Roͤmbild 1710 aus, und ibre Berigungen wurder 

Zr: Zaren durch kaiſerliche Gntibeitung unter die vier übrigen Linien (173: 
3 zeaen ſich die zu Saalfeld jeitrem Koburg-Saalfeld nannte. Doch aud ven | 

Bu Se. Ze den 28. Juli 1791 auf einer Hausconierenz zu Römbild Den neueſten gei 
+ zernnbarungsvertrag im allgemeinen zum Wobl ihrer Linie und inäbejondere übe 

2 angeſtrebte Aufrechthaltung ter Linealſucceſſion bei der Nachfolge der Ceita 
. ser abihlojfen, erloih im Jahre 1825 mit den Tode des Herzogs Friedrich IV. die 
Soertba, in welder 1683 die Primogenitur eingeführt ward und unter deren Yurit« 

1% I. (gel. 1809) und Auguft (get. 1322) aufgezeichnet baben. Tie nad) mehr: 
SZ: durch königlich ſächſiſche Vermittelung den 12./15. Non. 1826 erfolgte Landesth 

s,achte cine große Äuderung in dem Länderbeſit der drei noch beſtebenden Linien hervor 

ıbieit namlich Meiningen tas Fürſtenthum Hiltturgbauien mit Ausihlup der Unter Ki 
kerg und Sonnenfeld, Dad Fürſtenthum Saalfeld außer 11 Orten unp ſämmtliche au 

unten Steinadufer gelegene, vormals keburgiſche Orte, tie Oberherrſchaft Kranicfelt 
Drittel von Römpild, das Amt Tbemar und dad Amt Kamburg nebit ver Niederpflege ( 
berg und den Varcellen Vierzehnheiligen, Lichtenhain, Moſen und Erkmannsdorf, trat da, 
bon Die Kammergüter Kahlenberg und Gauerſtadt ab. Hildburghauſen, das feine biöhe 

aeſammten vänder abtrat, bekam bad Fürſtentbum Altenburg (mit Ausſchluß des Amtes 
buy nad 18 einzelner Ortſchaiten) und vom Fürſtenthum Saalſeld 11 Törfer und nahr 
Mamen Euchſen Altenburg au. Koburg erhielt zu jeinen 1816 durch das jenjeit Deal 

Arlegene dunflentgum Lichtenberg vergrößerten Veligungen das Fürſtentbum Gotha (cha 
Pbeiberiſchaft Kranichield und ein Trittel von Römhild), vie inter Königäberg und 

uenteld nnd Dir Rammergüter Kablenberg und Gauerſtadt, trat aber das Kürftenthum € 

ſelb das Umt hemar umd mehrere Törfer an der Steinady ab und nahm den Titel Sac 
Ketung Worha an. Tas zürftentbum Lichtenberg überließ Died Haus im Jahre 183 

dienen gegen eine Jahreörente von 39000 Thlrn. Im Jahre 1833 (25. Dec.) wurd 

curſen tarl !upesiallinien Der herzoglich Tachjen = erneftinifde Hausorden, aus vier Klaſſe 
Wale, gellinet ung zwar ale Erneuerung des 1690 von Herzog Friedrich zu Sachſen-G 
lieg gegrungeten Ordens der deutſchen Redlichkeit Llideliter et constanter) und zum 

kunt un bie 5525 erleſchene Yinie Gotha. 
bus wyerzogtbum Sachſen-Meiningen, anfünglid nur 12 Ouadratmeilen 

batgegl Bull win 58 Vierſache eriveitert, hat zu feinem Stifter Bernhard J., Ernſt bed Fron 

Vabltug, melcher ken 21. Juni 1680 das Herzogthum Meiningen als jeine volle Septim 
en Aldeelussy feiner Mevenuenänter, deren Nejidenz Ichtershauſen war, übernahm unk 
eriigen alt jeine neue Reſidenz und als Regierungöſtadt feines Erbtheils bezog. Das! 
ann nde Veruricyerung des Yandes lag ibm vor allem am Herzen. Wegen des erlojhenen 

Heutlumg Kukuıg kanı ev mit feinen Brüdern und wegen des Amtes Fiſchberg mit Hull 

tun S..hne gielen geihlichtet zu haben, ftarb er 1706. Von feinen drei binterlaffenen ( 

nen uheinußnn zer ültefte, Herzog Ludwig, durch einen Vertrag niit jeinen Brüdern Die A 

oglrenny. schwerer Dem Lande nody feinen Brüdern zum Segen. Zu den ererbten Stu— 
Briten derten neue, dazu Tamen Finanzen und Rechnungen in Unorbuung. Im Jahre | 
porn ri sa Sachſen-Hildburghauſen Ant und Stadt Schalfau gegen vier Dörfer im & 
Irin Mr: ma 1724. Mit dem bald erfolgten Tode jeiner beiden hinterlaffenen Söhne ( 
ont 14745 wit ieiues Bruders Friedrich Wilhelm (1746) fiel die alleinige Regierung au 
ur genen Eruker Anton Ulrich, der ſchon vorher Die Mitobervormundſchaft uber | 
Nil „ni gır Witiegierung erlangt hatte. (Sr war ald Menſch und Fürſt ein kerniger 
sc ftır a2 Gonem Sune, als Privatmann einfady und ſparſam, dagegen für Kunft und 
net, ti bie Ghre feines Hanfes und Ranges großartig freigebig. Xeider die audi 
un. ehrnlurtigen Ghe, deren Sproſſen ev erblähig zu machen jucte, erzeugten Str 

In zur on. ieltahe Kränfungen von feinen nächſten Bermandten verſtimmten ibn und b 

de re on Meiningen. Das Land erwartete, ald er die Alleinvegierung antrat, von 
»:%,. 0 toi gercutteten Binanzen. Beim beften Willen kounte er nicht viel beifern, weil zı 

‚rer Ftrereligen Zriungen des Hauſes Meiningen neue binzugelommen waren und übe 
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njährige Krieg drückte. Auch Hielt er Sich feit 1742 flets in Frankfurt a. M. auf. Im 
150 vermählte ex fih zum zweiten mal mit Charlotte Amalie von Hefjen - Philippsthal. 
nem Tode (1763) übernahm die fürftlihe Witwe, die fofort Meiningen mit Frankfurt 
bte, über die beiden hinterlafjenen Bringen Karl und Georg die Vormundſchaft und zu: 
ber bad Land die Regierung. Ihr gelang e8, vie Laſten, Schulden und Proceffe mei- 
‚befeitigen. Dieſes Streben der ruhmwürdigen Fürftin, das Wohl zu fördern, Tegte 
Karl fort, der 1775 zur Regierung fam. Nach feinem bereitd 1782 erfolgten Tode 
in Bruder Herzog Georg, ein ebenfo genialer als praktifcher Fürſt, deſſen höchſte Sorge 
in Volk zu einer wohlhäbigen, gebildeten, gefitteten und vergnügten Familie zu machen, 
ine durchdachten Befege und Anordnungen, feine planvollen Anlagen und Bauten, fein 
und unter dem Volke, vaher fein Name ‚Vater des Baterlandes”. Im Jahre 1800 
rin feinem Haufe die Primogenitur ein, die ein Jahr darauf die Faijerliche Sanction 
und durch das Grundgeſetz ded Jahres 1829 beftätigt wurde. Bei feinem zu frühen 
803) war fein einziger Sohn Herzog Bernhard Eridy Freund (geb. den 17. Dec. 1800) 
‚Sabre alt.) Kür ihn verwaltete die vormundſchaftliche Regierung feine Mutter, die 
gogin Luife von Hohenlohe-Langenburg. Ihre im Geift ihred Gemahld mit Wohl— 
und Einſicht geführte Regierung fiel leider in eine ſchwere, durch Kriegslaften, Hunger 
uben drückende Zeit. Sie trat den 25. Dec. 1806 wie die übrigen ſächſiſchen Fürſten 
kinbunde bei, machte ihr Haus fouverän und ſchloß den 20. Juli 1808 mit Würzburg 
6 zugleich mit Gotha Verträge in Bezug auf die Ausſcheidung oberhoheitliher Rechte 
hrere Orte. Am 17.Dec. 1821 übernahm der junge, noch regierende Herzog die Regie⸗ 
In den Ideen der Zeit erwachſen und voll des beſten Willens errichtete er 1822 vier Ober: 
a, tief den 4. Sept. 1824 eine verbeiferte, das ganze Land umfaſſende landfchaftliche 
ung ing Leben und organijirte ven 25. Juni 1825 die Unterbehörden des Landed. Das 
undgefeg, demzufolge 21 Abgeorbnete, jichen je von einem ber drei Stände, den Lanb- 
gen, mar dem Wefen nad) indeß weniger ein wahres Grundgeſetz als vielmehr eine bloße 
föordnung. Die 1826 durch die gothaiſche Erbſchaft erfolgten Territoriglveränderun- 
mlaßten neue Organifationen, an denen fi) der Staatsrath Ibell, dann der kurheſ⸗ 
iniſterialrath von Kraft und endlid der Geheimrath Schmid verfuchten. In den Jahren 
1829 wurden viele Umgeftaltungen vorgenommen, und auı 23. Aug. 1829 erſchien, 
eine außerorventliche Ständeverſammlung nad forgfältiger Berathung die Überzeu: 
vonnen, alle Theile des Herzogthums durch Ein Grundgefeg zu Kinem Ganzen zu ver: 
und dazu einen Verfaſſungsentwurf ausgearbeitet und vorgelegt Hatte, ein neues 
jeh, das verſchiedene Kortfchritte im liberalen Sinne enthielt. Es bilvete daffelbe feit- 
Brundlage für alle weitern ſtändiſchen Entwickelungen und für alle bald mehr zu Gun: 
Regierung , bald mehr zu Gunften der Volkspartei ſchwankenden Berfaffungsfämpfe, 
fonderd die Domänenfrage den Hauptnerv abgab. Durch dad Geſetz vom 7. April 
man mehrfache Abänderungen im allgemeinen, inöbefonderg eine die Domänenfrage 
e Bereinbarung zum Vortheil ded Landes. Der Landtag von 1843 — 44 nahm das 
ſächſiſche Strafgeſetzbuch mit einigen Mopdificationen an. Auf dem Landtag von 1846 
Aufhebung ver Steuerfreiheiten gegen Entſchädigung und die der Patrimonialgerichts⸗ 
ad fonftigen gutsherrlichen Gerechtſamen beſchloſſen und zugleich durch das Geſetz vom 
zd. J. Das Cigenthum der Domänen als fürſtliches Eigenthum wie früher fo auch jegt 
t, dagegen ein jährlicher Zuſchuß aus der Domänenkaſſe zur Landeskaſſe mit Wegfall 
iſchen Beiraths und Rechts bei Feſtſtellung des Domänenetats und der Domänenkaſ⸗ 
ng feſtgeſtellt. Die edle Abſi cht des Fürſten, dadurch allen Irrungen vorzubeugen, 
der nicht erkannt, ebenſo wenig ſein den Ständen kundgemachter Entſchluß, die al: 
fih erhebenven deuiſchen Wünſche in umfaſſender Weiſe zu befriedigen. Das Jahr 1848 
sh über Meiningen Sturmpetitionen und Tumult. Das vom 13. März 1848 
onders in der Domänenfache zu dem bed Jahres 1831 zurück. Auch das genügte nidt. 
ver Bewegungen ſchuf man dad Gefeg von 27. Mai 1849, welches das Domänen: 
ı für Staatögut erklärte und dem Herzog eine Givillifte fegte. Hiergegen erhoben die 
ı Agnaten Proteft, da die Intereffen des herzoglichen Hauſes ſchwer verlegt feien. 
ing der Landtag durch das Geſetz vom 3. Juni 1854 wieder bezüglich der Domänen auf 

if unter ben jchtregierenden adaren serneflindiigen Fürſten dem Grabe nach der nächſte 
e des Herzogs Johann (geft. 160 
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die Urundſage vom 23 Ang 1829 rurück und erkannte wieder dad Demänenvermögen « 
(,genthum zes hergoglichen Ganjes an. dabei warn Die Verwaltung bed Tomäinenvermöge 
erier Inneecherilichee Webuune übertragen und tafrelbe auf die Yebenszeit des Herzogs Eeiteun 
zudfeich heittunmie runelbe Sieg, tan ein VBerzeihnip der D emänengüter kinnen Jabresfri 

wgubegen sur Bar jerer barin auigenommene Beſtandtheil, ven die landſtändiſche Prüfur 
alt Kingeutfyu ne3 Yanzed nadhıreifen könnte, dieſem zuzuweiſen fei. Leber das von d 

Zaabtregennung spıgelegte Verzeichniß eritattete ein vom Yandtag 1860—61 ermäßlter Di 
minreetrhairınen Deriht, Der in Übereinſtimmung mit der Denkſchrift eines Abgeorpnete 
ren tnipiflerf ne8 Tomänenvermögeng ald Staatdgut nachzuweiſen anftrebt. Um tie Sud 

a rrtgulligen Entſcheit ung gu bringen, bat die Negierung drei oberſte Gerichtsbehörden von 
gerchlagen una Ger Yandtay die zu Dresden gewählt. Die Vertheidigungsſchriften beider Stant 
punle Hs gelb eingereicht und der Spruch ftebt zu erwarten. 

bırı Fanttug ned Herzogthumo beflebt nad) dem Beleg vom 25. Juni 1853 aus 24 U 
gerontrlen, von genen auf Die Zeit von ſechs Jahren 2 von dem Herzog ernannt, 6 von be 
Mensen gaöferer gebundener Güter in zwei, 8 von den Stübten in vier und 8 von den Yanl 
krachen in acht Wahlbezirken gewäblt werden. In jedem Stande und für jeden Wahlbezz 
ts ebene viel Stellvertreter als Abgeordnete zu wählen. DOffentlih angeftellte Perſone 
miliſſen vor der Annahme ber Wahl die Genehmigung ihrer VBorgejegten nachſuchen. Die Rech 
era Yanetuge jind nach den Grundgefegen vom 23. Aug. 1829 und 25. Juni 1853 geordne 
Ytırı Lundmarſchall wird von deu Ständen gewählt und leitet mit zivei ihm aud der Mitte % 
tunde beigrordueten Vorſtehern Die Geſchäfte. Diele drei bilden mit noch drei Abgeordnete 
en Auch zur jährlichen Abuahme der Rechnungen. Dem Landeöherrn gehört allein ba 
Met, Die Stunde zu berufen, den Yandtay zu ſchließen, zu vertagen oder aufzulöjen,, im legtern 
Aut aber ſofort neue Wahlen zu verordnen. Die Stande Haben ald Net: Weitftellung ver 
aut, Eneuerverwilligung, Vorlage ganzer Orfegesentwürfe, Veirath und Zuftimmung zu be⸗ 
ſehen, welche die Binvichtung der Behörden und deren Geſchäftsführung, ferner melde ige: 
Am md Areibeit Der Staatobürger oder deren Abgaben und Rechte betreffen, außerdem Ax 
zrige von Midbräuchen in der Verwaltung, Anklage gegen Staatebiener, gegen obere beim Ober 
appellationögericht gu Jena, gegen untere bei den obern Landesbebörden, wegen Verfaffungke 
vrilebung. Miobrauchs der Amtögewalt, Untreue und Erpreſſung. An den Discuffionen nee 
men auch landedinitliche Commiſſare tbeil. Die Verbandlungen iind öffentlih. Bei Stim 
nleichbeit entide det der Vanderberr. Die Abgeordneten können wegen ihrer Außerungen in 
Verſammtung 3:8 ger:ilid verfolgt, wohl aber zur Ordnung verwieſen, reſp. vom ar 
auogeſct 

An der —* :g2 Ser Landesrerwaltung ſtebt das Staatsminiſterium in fünf Abtheilungen. 

—R .. gun. J 

deo derzerngen — d des Äußern. I) des Innern, e) der Juſtiz, d) der Kirche 
Sihuie et der Finenzen Dee Leitung aller die Staateſchuld betreffenden Geſchäfte, ſowie W 
Audgade Gerziedeng;: —— tung der Kaſſenanweiſungen iſt einer Srasrefäjulpentilgung 
wenmintarandiia Kerſenen anverrraut, von denen Dis eine vom Herzog, Die zwei andern ve 

Vandiag gewablt werden Aus deſtebt sur Auibewabrung von verierglid creirten Staa 
ſauldbrieſen und Kaſſenſcheinen ein unter wer Deponitare geſtelltes Staatedepoſitorium. Ba 

mößem Bere tin Die Vebarg des Volksweble it Die den 25. Aug. 1849 geibaffene Kandei 
sueditanttale Dee untere Berwalı we Ted Bandes wırd außer der Reũdenzſtadt durch 11 Ve 
waltungkamter und durcd die Gernerndededorden betorgt Die Stade baben ibre eigenen Ver 
ſanungen die Vandgemeinden seit 8 eine allgememe Ordnung. In Jujftizſachen iſt de 

Vberappeltatienogericht zu Jena dödite das Arrellatienege: idt za Qusburgbaufen zweite, D 
lud erſte Inſlanz Sn ae ändet die erſte und zweite Staarsrrüfi In im Fach Der Jufl 

Hat dagegen bir drilte erteta: vor dem Dderaprelie: enegeridt zu Jena. Die Untergerich 
zeriallen bunt Arrigerichie nett seht u vLendaerrdren: 2udKrerageri PER sderutatienen. Seit183 

len Nebensrunbiegdöpurdegeiibze) Aud derredet Ha Das Inttirat Der Freien Gerigel 
far ne Alichen iunb abulen na Bierovßet ans Curt für Gewerde und Öfoncomie un 
Mae ttylene mE srl ogeißeten Io Ders! Serleden 2 Semnanen, 2 Real 

ſalen 1ogabellilnentemeen. U Beeren A Jmrantai nda dee Stiftunget 
viele Mr hs Uiſſeuſhair Na! — ms Ufansee OO tzmbshn 2 Telegrapber 

at BA und do peprsibitirdint Die Aderde: Ned larei ant mrlätg. der Ge⸗ t 
on tspbenhe de Yaubel htuntn Dir LGETTE TE ychr Nur use ‚Tr Ro Das —XG auẽ eintt 

—RXXVXVX Hunter a 



Säcfifche Herzogthümer 49. 
ſtehend, hat auf 43 Duadratmeilen nad) der Zählung von 1884 146324, von 1861 
‚ von 1864 178065 Simvohner, darunter 175083 Lutheraner, 1105 Katholifen, 
ıoniten, 191 Reiormirte und Deutfchkatholifen, 1625 Jfraeliten; aljo 4115 Seelen 
uadratmeile. Der Budgetentwurf für 1862—65 ſchließt ab: 

Landeskaſſe 1.083592 FI. Ginnahme, 1,086592 Fl. Ausgabe, 
Domänentafie 844700 „, „ 788450 „, „ 

Summa . . 1,928292 Fl. Einnahme, 1,875042 Fl. Ausgabe. 
atobedarf ift gegen früher ſehr vergrößert, dies namentlich dadurch, daß Meiningen 
dälfte der Baufoften®) der Werrabahn eine 4proc. Zindgarantie auf die erften zehn 
ernommen hat, und ba der Militäretat (133060 31.) innerhalb der legten ſechs Jahre 
60000 Fl. vergrößert wurde. Die Staatsſchuld beträgt (1862) 3,982688 Fl. Das 
ontingent befteht in 3110 Mann einfhließlih der 384 Mann umfaflenden Erfags 
it. Das Feldjägercorps, den 10. März 1827 errichten, iſt zur Aufrechthaltung der 
m Sicherheit, zur Unterflügung der Juſtiz- und Verwaltungsbehörben und zum Zoll- 
gerauffichtöpienft heftimmt. LÜber Landesfarben, Wappen und Titel ſ. oben. 
das Herzogthum Sahfjen- Koburg- Gotha befteht auß zwei gegen 7 Stunden 
ider getrennten Sauptmaffen, einer nörblihen und einer füplichen, und außerdem aus 
aen weit audeinander geftreuten Randeöfplittern. Die nördliche Kernmafle, dreimal 
8 die übliche, dehnt fih vom Thüringermwald in das thüringifhe Hügelland und begreift 
ogthum Gotha; die jünliche liegt im Süden des Thüringerwaldes ganz in der fränfi- 
me und bildet dad Herzogthum Koburg. Dad Geſammte beherrfchen die Nachkommen 
üben Johann Ernft, des jüngften Sohnes von Ernft dem Frommen. Im Jahre 1680 
ſelbe feine neue Refivenz Saalfeld bezogen. Seine überkommene Landeöportion war 
volle Septime noch mit der böhern Staatögewalt verbunden, welche er dem Herzog 
ba zugeflanden hatte. Später ftrebte er, ſich in den Beſitz der vollen Hoheitsrechte und 
BSiebentheild zu jegen. Glücklicher war er in Beziehung des legtern Strebend. Gr 
m Jahre 1682 Pösned und nad) dem Außfterben ver Linien Koburg, Bijenberg und 
den größten Theil des Fürſtenthums Koburg (die Gerichte Sonneberg, Schalfau und 
a famen bezüglih an Meiningen und Hildburghauſen), außerdem ein Drittel von Roͤm⸗ 
fünf Zwölftel von Themar. Indeß das Ende des wegen ver foburger Erbſchaft ent: 
ı Streitd erlebte er (geft. 1729) nit. Sein älterer Sohn Ehriftian Ernft übernahm 
nd jeinen Stiefbruber Franz Joſias vie Negierung ald Herzog von Koburg-Saalfeld. 
e 1745 ftarb jener und nun folgte diefer, der bereitd 1733 dad Recht der Erfigeburt 
t hatte. Im Jahre 1735 endete der foburger Erbfolgeftreit und Koburg warb für 
t Refidenz erhoben. Franz Joſias war ein Wohlthäter feines Landes, daher fein Tod 
: großer Schmerz für dad Volk. Von feinen vier Söhnen folgte Herzog Ernft Friedrich, 
ı leider die Schuldenmaffe des Landes fo gefteigert wurde, daß eine von 1773— 1802 
kaiſerliche Commiſſion die Finanzen des Herzogthums verwaltete. Nad feinem Tode 
wirkte fein Sohn Franz mit feinem Minifter Kretſchmann Eräftig zur Hebung des 
ides feiner Lande (Entfernung der Eaiferlihen Commiſſion) und gewann endlich von 
e vollen Hoheitsrechte. Als er 1806 ftarb, fand fein Sohn und Nachfolger, Herzog 
‚in ruſſiſchen Kriegsdienſten, weshalb fein Erbland von den Franzoſen befeßt und nur 
rmittelung von Rußland und Sachſen gerettet ward. Gr hob 1809 die Steuerfreiheit 
legirten auf, übernahm 1813 da8 Commando des 5. Armeecorps, erhielt 1816 das 

yum Lichtenberg (vorher Herrihaft Baumholder genannt), führte den 28. Aug. 1821 
ſtändiſche Verfaflung (6 Abgeoronete ver Ritterfhaft, 2 der Stabtobrigfeiten zu 
ınd Saalfeld, 3 der Bürgerichaften zu Koburg, Saalfeld und Bösned, 6 der übrigen 
en) mit den gewöhnlichen echten, doch ohne Öffentlichkeit ein, befam 1826 daß jegige 
um und die Ämter Koͤnigsberg und Sonnefeld, gab 1828—29 ber Eoburgifchen Ver: 
inige Mopiflcationen, ließ dagegen in Gotha deſſen alte landſtändiſche Verfaffung, 
ie Stände in die Eurien der Grafen (Hohenlohe: Kirchberg und Hohenlohe-Langen⸗ 
en der obern Grafſchaft Bleihen), der Ritter und der Städte Gotha und Walters: 
tbeilt waren, mit der einzigen Reform, daß 1829 auch die bürgerlichen Ritterguts⸗ 

r 15 Miu. 8. 
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beñtzet landiagsfãbig wurden, unengetaftet, ſchuf mit Siam für-Kunft und Schonhelt V 
un? Anlagen, kam aber ſeit 1840 mit dem koburger Landtag in Differenzen über ˖ ven M 
ter Concurrenz veb Domanermerrimbgend zur Beftreitung der Koſten der Landesverweſtung 
ferenzen, die nit gehoben waren, ald er 1844 ſtarb. Dagegen erlebte er noch das aufftel 
Glück ſeines Hauſes, wonach daſſelbe fünf königlichen Häufern verwandt wurde und wonach 
iein Stamm in drei Koͤnigreichen (England, Belgien, Portugal) jetzt oder in Zukunft re 
Erin älterer Sohn Ernſt (geb. 21. Juni 1818), der gegenwärtig regierende Herzog, eiı 
Jagd, Reifen, Kunft und großartig liberale Politik enthuſiaſtiſcher Fürſt, befeltigte-bie ere 
foburger Differenzen bald nach feinem Megierungsantritt durch drei im Deoamber 1846 erlı 
Geſetze (Wahl der Landtagsabgrorbneten vom 8., die Verantwortlichkeit der Stantöben 
wegen Verfaffungsverlegung vom 24. und der Beitrag der Domäne: zu den Staatdlaften 
29. Dec.). Die durch das Befeg vom 29. Der. mit den Landtag getroffene Übereinkunft, ı 
Die Domäne als Bamilieneigenthum des herzoglichen Hauſes feſtſtellt, ift no gultig. 8 
darum auch Koburg im Jahre 1848 weniger Sturm ald Gotha, welches den 26. Marz.) 
ein neued, auf demokratiſcher Baſis ruhendes Staatsgrundgeſetz erhielt, dad den Kürften 
PBräjidenten einer Republif herabfegte und bie bis dahin unabhängig fürſtliche Doman 
Staatägut erklärte. Die Gefege vom 1. IJumi 1852 und vom 1. März 1853 boben bied 
der auf und gaben dem Domänengut feine Natur eines Fideicommiſſes des herzoglichen H 
zurück. Schon feit 1848 war die fürftlihe Regierung beftrebt, beide Länder Koburg und d 
unter einer Geſammtverfaſſung zu vereinigen, indeß erit im Jahre 1852 gelang es, ein &t 
grundgefeh für beide Herzogthümer zu vereinbaren und beide Länder unter biejer-gemeinf 
lihen Berfaffung in das Verhältnis einer Nealunion zu flellen, jedoch unter Kortbeftand 
bejondern flaatörechtlichen Verhältniſſe. Eine jeitvem weiter angsfirebte völlige-Veridmd 
ift Disjegt trog eineß.zu zeiten berufenen Befanımtlandtags. nicht zu Stande gebracht um 
auch ungeachtet der finanziellen Vortheile ſchwerlich wegen der entlegenen Kerngebiete und 
der Giferjicchteleien zwiſchen denſelben, weldhe ihre vormalige Selbfändigfeit nicht verw 
können, zu Stande kommen. Die Landesvertretung beruht auf dem Smatögrundgeie fi 
Herzogthümer Koburg und Gotha vom 3. Mai 1852. Ein @inführungögefeg. vom: 1. 
d. 3. beftinmte theild die in Wegfall Eommenden, theild die in Belsung bleibenden G 
Anfgehoben find nawentlich die foburgifhe Verfaflungsnrfunde von 1824 und dad goth 
Stantögrundgejeg von 1849. Nah dem Staatsgrundgeſetz von 1852 beſteht für jede 
Hergogthäner ein bejonberer, für beide zufammıen ein gemeinſchaftlicher Landtag. Lepten 
in den fiir beide Herzogthümer verfafluugsmäßig gemeinfamen Verhältniſſen und Cinrichn 
(Verhaältniß der Nünder zum «Herzog, ihre Beziehungen nach außen, das Stantögrunbgeir| 
gemeinichaftliche Landtag, dad Stantöminifterium, der Staatsgerichtshof, pad Militart 
das Oberappellationdgeriht und der Appellhof, die Poft:, Zollſachen ur Staatsardie 
den Landesvertretungen zuftebenden Rechte aus. Der befondere Landtag für Koburg | 
aus 11, der für Gotha aus 19 Mitgliedern, welche nach indirecten Wah Imodus gewählt 
des. gemeinichaftliche Landtag beiteht aus 7 Mitgliedern des koburgiſchenn und aus 14 di 
thaifchen Landtags, welche von biefen nad) abjoluter Stimmenmehrheit alsgeoronet werben 
Wahl der Abgeorpneten eriolgt auf vier Jahre, die Ergänzungswahlen gefdjehen nur a' 
noch übrige Zeit der Wahlperiode. Die Abgeorbneten find Stellvertreter aller Staatsb 
nicht ihrer Wahlbezirke. Für jeven Landtag befteht ein Ausſchuß, der iı Thätigkeit tritt, 
der Lanbtag nit verfammelt it. Derfelbe wird gebildet aud dem Poäfidenten, dem © 
führer "und noch aus drei andern, von jedem Landtag gewählten Abgeo'coneten, wie denn 
haupt ver Randtag feine Beamten jelbft wählt. Berufung, Schließung „Vertagung und 
loͤſung ſtehen allein dem Herzog zu. Im Fall der Auflöfung muß ein neuer Landtag t 
ſechs Wochen einberufen- werben. Die fonftigen Rechte des Landt ags gleigen im ganze 
landſtändiſchen Rechten in Weimar und Meiningen, 

Die oberſte Verwaltungsbehörde des geſammten Landes iſt das Staatominiſterium. 
dem Miniſterialorganiſationsgeſetz von 17. Dec. 1857 zerfällt daſſelbe im zwei befonder 
theilungen, wovon bie eine zu Koburg bie befondern Angelegenheiten des Herzogthunis Kı 
bie andere zu Gotha die beſondern Angelegenheiten des Herzogtums Gotharleitet. Die ge 
ſamen Angelegenheiten beider Zanbestheile werden derjenigen Abtheilung zugewielen, n 
der Staatsminifter vorfteht. Die herzoglichen Angelegenheiten können der einen oder a 
Abtheilung übermiejen werden. An der Spige ded Staatöminifteriums fleft mit dem Reı 
Oberauffiht derStaatsminiſter, ber zugleih Vorſtand der einen Abthe lung if. Die « 
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Weilang bat einen befondern veranwortlich en Worftand. Mindeſtens flenf Mitglteder bilven 
a Geſammtininiſterium. Die beſondern Landesminiſterien Haben zu ihren Geſchäftskreiſen 
kBrmwaltung des Innern, der Kirche und Schule und ber Finanzen. Nach dem Geſch vom 
1. und 14. Juni 1858 befteht der Behoͤrdenzug der innern Verwaltung, beziehentlich' der Kirche 
id Schule aut: dem Landesminiſterium, den Landrathsäntern, den Kirchen- und Schulenämtern 
m den Gemeindevorſtänden. Die Magiftrate der größern Städte ftehen unmittekbar unter 
mNiniferium. Die Organiſation der Gerichtsbehörden beruht auf dem Befeg vom 21. Sept. 
67, welches zugleich den privilegitten Gerichtsſtand mit Ausnahme des vom Hofe, vom Mili⸗ 
brand der Fideicommiſſe aufhob und die Todesſtrafe und das Schwurgerkäht:einführte. Nach 
ken Geſetz befte hen als Gerichtsbehoͤrden das Oberappellationsgericht zu Jena als hoͤchſte In⸗ 
km, danndas Ylppellattonsgericht zu Gotha (an der Stelle der frühern Juſtizcollegien zu Ko⸗ 
Rıgund Gotha), zwei Kreisgerichte, je eins zu Koburg und Gotha, und Juſtizämter (Stadt⸗ 
or Eine Strafproceßordnung wurde den 4. Nov. 1857 und den 12. Juni 1868 

x BebgefmmteLand hatauf 35,8 Quadratmeilen (Koburg 9Y/, Quadratmeilen mit 48078, 
ben 25%, Duapratmeilen mit 116184) 164262 'Einwohner, auf die Dunbratmeile 
8 Seelen, alle-Iutherifch, mit Ausnahme von circa 3000 Reformirten, 2400 Katholiken 
Ib 1200 Juden, in’ 9 Stänten, 14 Fletken und 806 Dorforten lebend. Gotha umfaßt die brei 
Natzerichie Gotha, Ohrdruf und Waltershaufen, die drei Landrathsämter Gotha, Ohrdruf 
We Beltmöhaufen, und zwei Verwaltungsbezirke Nazza und Volfenroba ; Koburg die Stabt- 

za Koburg, Neuftabt, Rodach und Königsberg, ven Landrathsbezirk zu Koburg (mit dem 
i me Roburg und den Anıtöbezirken Neuftadt, Rodach und Sonnefeld) und den Ver⸗ 

Bimäheziuf KRönigäberg. Die Bildung wird durd 2 Gyninafien, 2 Realſchulen und-außer- 
Yuan mehr als 320 Bürger: und Dorfſchulen gepflegt. Auch hat vas Land eine Reihe von 
We Anfialten für Kunft, Wiſſenſchaft, Inbuftrie und Landwirthſchaft, mehrere Banken 

, Lebend: und Beuerberfiherung und manderlei widtige Stiftungen, Ackerbnu und 
Wbhaft,, Handel bedeutend, Telegraphen und Eiferibahnen. Die Staatdeinnahinen 

Pinanzperiode von 1861 — 65 find zu 471000 81. jährlich, vie Nusgaben zu 466900 Fi. 
Rang, die Einnahmen des Kürftenthums Gotha zu 806500 Thlr., die Ausgaben gleich 
year. Das abgeionderte Domänenvermögen bringt für Koburg 194408 BI. Ein- 

um 128308 Fl. Ausgabe (der Überfhuß gehört halb den: Herzog, halb dem Lande), für 
559500 Thlr. Einnahme und 885669 Thlr. Ausgabe (von Überſchuß erhält der Herzog 

W161 Vhir. Den Reſt das Land). Die Staatsſchuld betrug 1862 1,236687 Thlr. Dad 
nekontingent umfaßt 1860 Mann, darunter 372 Mann Reſerve und 186 Erſatzmann. 
Wörzgtham bat mit Preußen den 1. und 30. Juli 1861 eine auf zehn Jahre (von 1862 
N) dauernde · Militaͤrconvention abgeſchloſſen und fich verpflichtet, gegen eine jährliche Ent⸗ 

son 80000 Thlrn. im Frieden und 148000 Thlr. im Kriege die nöthige Truppenzahl 
. Dabei fteht der Herzog zu dem Contingent in dem Verhäftniß eined commanbirenden 

mis, Zum Vermögen des herzoglichen Specialhairſes gehören außer dem Hausallod und 
readitlebener Sentoratsftiftung drei Bidelcommiffe: das kichtenberger, aus dem für bie Ab⸗ 
fang von Kichtenberg erhaltenen Kapital von 2,100000 Thlen. ; das greinburger, auß den 
mienherrſchaften des herzoglichen Haufes in Oberöfterreich beftehend, und das Ernſt-Alber⸗ 
be, bie Korfteien Tonna, Tabarz und Winterftein umfaſſend, welcher Grundbeſitz nad einem 
Weg vom Jahre 1854 die Ablöfungsfunme bildet für Die wegen des geerbten gofhaifchen 
Nallodiums ſeſtgeſtellte Jahresrente von 40000 4. Ein den 1. März 1855 erlaffeneß Haus⸗ 
q fur das Specialhaus Koburg⸗Gotha betrifft unter anderm auch die Erbfolge und die Fldei⸗ 
miſſe Uber Titel, Wappen und Orden ſ. oben. 
Das Herzogthum Sahfen- Altenburg, das aus zwei, durch Die veußiſche Herrſchaft 

ta getrennten, faft gleichgroßen Landtheilen, einem Ofttheil (dem alten Pleißengau im Oſter⸗ 
We) und einem MBetheil im Saalthal und noch aus 12 einen Erelaven befteht, hatte früher 
Keigenen Herzoge7), warb aber nad) dem Erlöſchen derſelben (1672) in drei getheitt, von 
m der gothaiſche 1707 mit dem eifenberger Theil zu einem Ganzen vereinigt, der faalfelder 
tzen (1680, 1682, 1806) für immer getrennt wurde. Jene beiden vereinten Theke bildeten 

) Herzog Friedrich Wilhelm I., Stifter der Linie Altenburg, gef. 1602; Johann Philivp, geſt. 
I; Friedrich Wilhelm II., geft. 1669, und Friedrich Wilhelm TII., geft. 1672. 4 . 



2 SEãchhſiſche Herzogthämer 
zu ————— Urrburg unter Gotha. Durch vas Ausſterben des Hauſes Sachſen⸗Go 
„27 sam wer Irenbarz ım Jahre 1826 wieder ſeine beſondern Herzoge und zwar bi 
Te Ku "ssnce Sınıe, welde von 1680—1826 in Hildburghauien regiert ha 
Sc Se rer Some mar serjog Grnſt, der fehöte Sohn Herzog Ernfl’6 des Frommen. 
arze der 11 Zr. 1703 die Primogenitur in feinem Haufe ein. Nach jeinem Tode (171 
Ba er üpeır. aracht tebender Eohn Ernſt Friedrich, der 1720 die Srafihaft Kunlenhi 

zer. Int Schalkau an Meiningen gegen einige Dörfer im Grabfeld ab. Erf 
72 075 ur Tüber ald jein Bruder Jojeph Briebrich, kaiſerlicher Generalfeldzeugmeiſt 
ar? urzzire 2a dıay ın Schulden. Gine kaiſerliche Commiſſion und die vormundidaftli 
%: man x Serzwaun-Rırme Scpbie Albertine ſuchten jie zu mindern. Auch der an Kör 
art Bez ameeiıne Derzeg Gruſt Friedrich II. des verftorbenen Herzog® älterer Sohn, I 
sr -Tie— Verte koennte den Zuftand der Finanzen nicht beſſern. Sein älterer Sa 
„r Tor Ent Sscercch III. führte die Regierung von 1748—80. Gutmütbige Bo 
au. ge Erabriebe und übertriebener Militäraufmand zeitigten raſch den jchon x 
wine Qecudeen angeietteten Ruin der Finanzen. Da ber Kandescrebit vollkommen vernid 
wu Sum 2758 ne taiſetliche Debittommiſſion ind Land, die 35 Jahre dauerte. Im Jal 

IN te di Negen: der weblmellente Herzog Friedrich, anfünglich unter der Vormundſch 
winy .. scogudrumd Soiepb Friedrich. Seine Regierung, unter jehr ſchwierigen Verhältniff 
Srtmr, nucd mede und medr zum Segen des Yanded. Durch viele rühmliche Cinrichtung 
a Rum and Rinde und durch zeitgemäße Gelee, beſonders aber durch eine den 19. ME 
8.8 awtere von Deumiden Yunde junctionirte Verfaffung ftellte er dad Vertrauen geilge 
and Ned und den Staatecredit wieder ber, ſodaß dad Land jich mohl fühlte. Da trat e 

a Sadıe IE ver ererdtes Yand ab und übernahm dafür dad Herzogthum Altenburg wi 
ae Nenaiggent Vertande Hier fand er ein blühendes, wohlhäbiges Land, eine lebhafte um 

dt Roidens und einen fernbaften, meiſt reihen, freilih aud üppigen Bauernſtand, k 
N Newheng zwar das alte Nanbiide Weſen 9), aber unter den Ständen trefflihe Männer, wi 
sr Sud card ven Seckenderi. Tlüchtige Unruhen, die in den jtürmiihen Septemberingt 
N ud ze Alten durg zu Qrverien führten, gaben den Anftoß zu einer Reforu der Verſch 

wg An Apıı ISST warb bad Grundgeleg erlaffen. Es iſt ſehr umfaſſend, zwar nd 
se ca: md: Ned Ader die allgemein geltenden Grundſätze als gefegliche Vorſchrift, r 

a 

&. 

So genfinit,: wedimellmd und flar und im ganzen noch liberaler als die weima 
Dertaag Ye Mit Gindus dieſer. in der Haupftſache noch jegt gültigen Verfafſung u 
wann Kerl a it den rineteagd willenloſen Ständen wurde das Land ſorgſam regu⸗ 

Ned enge Novien aebeben, bei denen man ſich meift Die koͤniglich ſächſiſche Geſeh 

san 12 ers Na Rtenen VRatodialladen. Grundſteuer, Hypothelenweſen, Strai 

—W Kurt ga Autor nadm Seidſt für die Gultur des Volks geſchah viel. 3 
u Suaaa Ss iin Kriedris der Grunder bed neuen jelbflänbigen Herzogthums Saqhſe 
ans add IR Ra Wisihiarmungen uber boöfiſche Begünſtigung ſtarrkirchlich 

anna Ns Prog Bentikize ante anaedlid qu großen Hofaufwand gebildet, auf der 

une Aenszrer om Sehr 1548 ıbr mübleriihes, fanatiſches Treiben m 

Som om ae. Mora entofenten and wertröngenden Ierroriömu bauten und 1 
9 .. X Sr NE LERNEN Ri. tariat Bit zum vepublifanifchen Gelüſt, 

u J mr tr α u Warme verdaftet werden jollten, bis zur Anare 

—J . αα men Kein Wunder, daß ber am 21.3% 
NEUE TTS Fanttag in feiner Haltung würbeloß und Di 

“ x Soon yore mn Sid Mr altenburger Geſchichte bebaupk 
| Kar na  Suamdes übernommen batte, Würde und = 

uses 

s N J onen aa Nauierung zuruck, bie nun auf feinen B 
Ne N Ari ur yeanoı zeugt nah Ne erregte Volksbewegung zu ma 

Nery Wo, dNs By F N. Mars XIES ga emem Vertrag, wonach das Domã 
onen ee ded Did entſchieden mehrere Befepe U 

ge N. audi dar NER VeiReM ihon 1853 eingetretenen IA 
.. N . mn 1 —F ut A: nad nueereNn. Im gelang es, in ruhigern Zei 

FRGRRG HP RG TURLLELT an? 250 NT Wuterichaft und den neun landtag® 
R 
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ältniffe wieder auf eine feſte, allen Ständen gerechte Grundlage zurückzuführen, vor 
Berfaffung vom Jahre 1831 mit einigen Mopdificationen und auch die Domäne durch 
6 vom 18. März 1854 wieder als Eigenthum des herzoglichen Hauſes berzuftellen. 
d, durch einen wackern Minifter geleitet, fühlt fich unter feinem Herzog glücklich. 
dandſtände bilden Eine Kammer und üben ihre Wirkfamfeit entweder in ber öffent: 
ollen Berfammlung des Landtags oder durch die Landesdeputation (Ausſchuß) aus. 
Jahre findet ein Landtag ftatt. Berufung und Schluß, Vertagung und Auflöfung 

Wein dem Herzog. Der Landtag beftcht aus 25, auß freier Wahl bervorgegangenen 
veten, je 8 von den Rittergutöbefigern, Stäbten und Bauern und 1 aus den Indus 
Sie werben auf neun Jahre gewählt, doch erneuert ſich die Landſchaft alle drei Jahre 

rittheil. Den Präfidenten ernennt ber Herzog aus drei Candidaten, welche der Landtag 
t Mitte wählt und vorſchlägt. Den Vicepräfidenten wählt ver Landtag. Seine Rechte 
flihtungen jind in allgemeinen denen der übrigen Herzogthümer gleih. Das Staats- 
um, nach dem Grundgefeß von 1831 georbnet, ift die oberſte Verwaltungsbehörde und 
ıbrei Departementd: a) für die Angelegenheiten des herzoglichen Haufes und Hofes, 
värtiges, Militär, Kirche und Schule; b) für Jufliz und Inneres; c) für Finanzen und 
eſachen. Für vie Rechtöpflege beſtehen als obere Landesbehörden das Oberappella⸗ 
cht zu Jena, dad Appellationsgericht und der Gerichtshof zu Altenburg (Schwurgerichte 
); Aufhebung des privilegirten Gerichtsſtandes; neue Strafproceßordnung vom 27. Jan. 
für die Polizei und innere Verwaltung befteht die Landedregierung, für Kirche und 
8 Confiftorium, für die Finanzen daB Finanzcollegium und für Ablöfungen und Zu⸗ 
gungen die Generalcommiffton. Jede diefer Oberbehörden hat ihren entfprechenden 
Unterbehörben. 
Land, 8 Städte, 2 Markifleden und 454 Lanborte umfaffend, zerfällt in den alten- 
11,5 Quadratmeilen mit 93741 Einwohnern) und in den faalzeifenberger Kreis 
moratmeilen mit 48098 Einwohnern) und hat zufammen 24 Duabratmeilen mit 
41839 Binwohnern, 5909 Einwohner auf 1 Quadratmeile. Bis auf circa 100 Ka⸗ 
ad die Einwohner lutherifh. Keine Juden. Der altenburger Kreis befaßt 4 Städte 
mtöbezirfe, der faalseifenberger 4 Städte und 3 Amtöbezirfe. Jedem Kreife ſteht 
bauptmann (Berwaltung) vor; außerdem zerfallen fie in 2 Griminalgerichte und 
anwaltfhaften und 10 Gerichtöämter und in 8 Ephoralämter. Für den Haupt: 
1863—64 beträgt die Einnahme 829526 Thlr., die Ausgabe incl. 158000 Thlr. 

lrente an dad herzogliche Haus 829526 Thlr. Zu Ende des Jahres 1860 betrugen 
taats⸗ und Domanialvermögen zufammengerehnet die Activfapitalien 1,206725 Thlr., 
Eapitalien 980703 Thlr. einjchlieplih 432400 Thlr. in Umlauf befindliher Kaflen- 
das Bundedcontingent befapt 1473 Mann incl. Reſerve und 327 Mann Erſatzmann⸗ 
derbau, Obſteultur und Viehzucht trefflih und blühend, weniger bie Induſtrie. Die 
ın Robprodurten (Getreide, Vieh) anjehnlih. Für geiftige Eultur wirken 1 Gymna⸗ 
enburg), 1 Lyceum (Eijenberg), 1 Seminar und 192 Stadt= und Landſchulen; für 
Jewerbe (Gewerbefreiheit feit 1863) und Landwirthſchaft mehrfache Vereine. Auch 
inſehnliche Stiftungen (dad adeliche Magdalenenſtift jeit 1705 und das Lindenau⸗ 
it 1854). Über Titel, Wappen und Orben f. oben. ®. Brüdner. 
ien-Zauenburg, f. Lauenburg. 
enfpiegel, |. Sermanifche Volksrechte. 
‚walter, f. Anwalt. 
rt-Simonismus, f. Communismus und Gocialismus. 
ſches Geſetz, ſ. Sermanifge Volksrechte. 
et-Gallen, einer der öſtlichen Brenzcantone der Schweiz, iſt, gleich den Cantonen 
nd Thurgau, ein im Jahre 1803 geſchaffenes Conglomerat von Landestheilen, die 
in geringer ober gar feiner flaatörechtlihen Verbindung unter jich geſtanden hatten. 
treten dieſe Verſchiedenheiten im Charakter ver Bevölkerung flark hervor, und ed 

dadurch aud) die merkwürdige Geftalt des Cantons, der, die beiden Appenzell überall 
nd, ſich wie ein, freilich fehr unregelmäßiger Ring um diefelben legt. ) Der Canton 
der Bodenfee und der Rhein bilden die Grenze St.-Gallendgegen Norden und Nord: 
Süden zieht ſich die Grenze gegen Graubündten über die rauhen Gebirge zur Rechten 

liche Specialfarte des Kantons von Ziegler (1854). 
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ver Tamina; weſtlich ſtößt St.⸗Gallen an die Cantone Glarus, Schwyz und Züri, 
Wallenſee in ſich ſchließend und den obern Theil des Züricherſers berührend. Der größte 
des Cantons gehört der eigentlichen Alpenregion an, die hoͤchſten Spitzen, ver „Ringelkopf“, 
„Grauen Hörner”, die „Scheibe u. ſ. w., ragen über die Linie ded ewigen Schnees em! 
Die Stadt St.-Gallen, obwol fhon im Hügellande gelegen, ift vie Hödgfigelegene S 
Europas (2081 Fuß ũberm Meere). 2) Dem Flaächeninhalt nad) (87, 6 ſchweizeriſche Quad 
ftunden = 2019 Quadratkilometer) nimmt St.-Gallen vie ſechste, der Benölkerung ı 
(180411 Seelen nad) der Volkszählung vom December 1860) die fünfte Stelle unter 
ſchweizeriſchen Cantonen ein. Die Bendlferung, dünn geläet in ben gebirgigen Thei 
it um fo dichter in den Thälern und flachern Gegenden, ſodaß St.-@allen mit einer du 
ſchnittlichen Cinwohnerzahl von 2059 auf die ſchweizeriſche Quadratſtunde noch inner erhel 
über dem für die ganze Schweiz fi) ergebenden Durchſchnitt (1396 auf Die Duabratfiu: 
ſteht und in Bezug auf Dichtigkeit der Bevölferung nur von zehn Gantonen, unter wel 
natürlich die beiden faft nur aus einer Stadt beſtehenden Cantone Bafel-Stabt:und Genfober 
ſtehen, übertroffen wird, In den gehn Jahren von 1850—60 hat die Bendlferung St.-Gal 
um 10903 Köpfe ober 6,43 Proc. zugenomen; für die Natur diefer Zunahme ift es bey 
nend, daß ſie ſich nur in ven Rubrifen der außerhalb ihrer Bürgergemeinde wohnenden Gantı 
bürger (40743 : 46440), der Schweizer auß andern Gantonen(15140 : 22428) und der 2 
länder (3258 : 5967, unter diefen legtern 5434 Deutſche und Hſterreicher) herausgeſtellt 
während im gleichen Zeitraum der ſtabile Theil ver Bevölkerung, d. h. die in ihrer Bür 
gemeinde wohnhaften Gantondbürger, von 110181 auf 105564 Serlen zurüdgegangen 
St.⸗-Gallen gehört zu den paritätiichen Cantonen mit ziemlich ſtarkem Vorwiegen der. Kathol 
(110731 gegen 69492 Proteftanten) ; in den 6 von 15 Bezirken, in welche ver Canton eingetf 
ift, nämlih in Stadt St.:@allen, Neutoggenburg, Obertoggenburg, Uinterrheinthal, Un 
toggenburg und Werbenberg, ift die reformirte, in den 9 übrigen Bezirken, Alttoggenb 
Gaſter, Gofſau, Oberrheinthal, Rorſchach, Sargans, Seebezirt, Tablat und Wyl, die Mai 
liſcht Bevölkerung in Mehrheit. Die Hauptſtadt St.-Ballen zählt 14532 Einwohner (Decen 
1860); nur 3865 von ihnen befigen zugleich das ftäbtifche Bürgerreiht, und nur 5244 fin 
der Stade geboren. Bon Intereffe ift eine im Januar 1860 in Verbindung mit:einer canton: 
Volkszählung vorgenommene Ermittelung der Zahl der Stinnmfähigen (Cantonsbüger 
Schweizer aus andern Gantonen): es ergaben fih Deren 48897 bei einer Geſammtbevbilker 
von 179100 Seelen, worunter 88188 männlichen Geſchlechts und. 173591 Schweizer. 

Das Toggenburg (Thurthal), pie Haupfladt und der nördliche Theil: des Cantons find 
Sige einer blühenden Inbuftrie, die ihren Marft vorwiegend auf überfeeifchen Plähen! 
Im Toggenburgiſchen werden hauptſächlich Baumwollgewebe aus farbigen Garnen fabrit 
in der Hauptſtadt, in der früher feit vem 15. Jahrhundert ein großartiger Leinwandhat 
betrieben wurbe, concentrirt lich vermalen die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts brgrüuml 
Stickinvuſtrie. Cines jo großen und wohlverdienten Rufs die St.:Galler Stidereien u 
genießen, fo leidet doch diefer Induſtriezweig in neuefter Zeit ſtark unter ver Goncurren! 
ſchottiſchen und irifchen Fabrikation. 

Bei ver Darſtellung der geſchichtlichen Entwidelung der Verfaſſungszuſtände des Gantı 
unterſchelden wir zwei Perioden: vie ältere, in welcher faft jeber der einzelnen Lanvesth 

- feine befonvere Geſchichte hat, und die neuere, welche mit der Gründung des Gantont 
Jahre 1803 abhebt. 

1. Stift und Stadt St.:Gallen, das Toggenburg und dieübrigen The 
des heutigen Bantons St.-Gallen bis zum Jahr 1803.) Der Heilige BallnE, 
Jünger des Abtes Columban und mie diefer aus Schottland gebürtig, lagte ums Jahr € 
duo vie Erbauung einer Zelle den Grund zum Klofter und ſpätern Stift St.-Gallen. 8 
gabungen von alemannifhen Herzogen und fräanlifgen Königen teugem zur Hebung 

2) Eine ſchweizer Stunde = 16000 ſchweizer Buß; ein ſchweizer Fuß = 0,3 Meter. 
8) Ildefons von Arc, Geſchichte des Cantons St.s@allen (4 Bde. St.Gallen 1810-0). U 

mann, Gefchichte des ehemaligen Stifte und der Landſchaft St⸗Gallen unter den zwei legten Fi 
Äbten (St.-Gallen 1834). Arr und Weiomann vertreten die beiden gegen Ende des 18, Jahrh 
derts fich leidenfchaftlich befämpfenven Parteien unter den Stiftsconventualen. D. Henne Ami 
A bes Cantons St.⸗Gallen (St.⸗Gallen 1863), behandelt nur Die Periode feit ver Revola 
ausführlicher. 



Eanet · Gallen ‘56 

lens sad zur Mehrungider Brüner bei. In Zahre 720: fopte ihnen Bipintver Kurze pen 
tigen Prieſter Dchmar zum bt und merpflichtete Re zur Annahme der Ordensregeln des 
gen Benediet, ſehr gegen ven Millen der Moͤnhe/ weiche vorgezogen hätten, unter Columban's 
el zu verbleiben, aber in Interefſe jenes Bündniſſes mit dem Romanismus, durch welches 
a dieſem die Werbreilung unter den⸗germaniſchen Stämmen ua feiner Dynaſtie die welt⸗ 
Serrſchaft zuſichern unternahm. Don den Karolingern san datirt die Ausbildung der 

itorialhoheit des Kloſters. Die berũhmte · Schule, welche and. Kloſter Hielt, zog demſelben 
eiche Geſchenke und Vergabungen ‚non daukbaren Altern ad Schülern zu; iſchon im 13. 
chundert kannte Abt Konrad wie Stadt Wol nebſt ˖ Alttoggenburg aukaufen. Ludwig der 
nme und Ludamig der Deutſche gewährten den KHlofter Schutz gegen die Anfprüche, welche 
Biſchof van Bonflanz über daſſelbe geltend zu machen verſuchte, und ſicherten ihm die 
beit zu, ſeine Abte ſelbſt zuiwählen. Die Würde eines Reichsfürſten, welche König Philipp 
zahre 1204 4 Bafel dem jeweiligen Abt von: St: Ballen verlieh (die wohldieneriſche Tra⸗ 
widatirte die Roichsfürſtenwürde von einer Verleihung Karls des Großen her), gab dem 
den jeiner Mat und Bedeutung entſprechenden änfern Glanz und verſchaffte feinem 
ken nad) Unabhängigkeit von geiſtlicher oder weltlicher Oberhertſchaft einemene Stüge. Mit 
Meachsthum an: Macht und Reichthum hielt indeß die Pflege der Wiſſenſchaften nicht gleichen 
ntt ; niehr ald:auf gelehrte Stubien waren die Conventualen auf'Ermerbung:von Land und 
en · und Vafeſtigung ihrer Herrſchaft / bedacht. So verſchwindet vomn 13. Sahuhundert an bie 
wirkung der Vaſallen des Kloſters⸗/bei der Abtswahl. Die dem Reich zuſtehende Kaſtvogtei 
ass Stift an ſich zu reißen und ſich eines Schutzes zu entledigen, der, ſelten kräftig ge- 
habt, Für das Stift von wenig Werth war, aber der Reithogewalt häufigen Anlaß zur 
wiſchung in deffen imare Angelegenheiten öffnete. ‚Zu Abten wflegte man kriegeriſch :ge: 
se Grelleute ‚zu wãhlen, welche mit dem konſtanzer Wiſchof, mit ben Grafen won Toggen⸗ 
ng mit dor Grãfin von Mapperöweil, ja auch mit dem ventſchen König Rudolf von Habs⸗ 
wem wit feinen Erben ‚häufig iu Fehde lagen. Die. „alte Laudſchuft“,“d. h. der Landſtrich 
Anke bis Mal, wurde vom Stift in firengfter Abhängiglettienhalten, und die Bewohner 
len waren zum größten Theil Hörige (Gotteshausleute); die Beamten und-Michter jegte 
ns daB Stift un wählte dazu regelmäßig. Fremde. Daß die Stadt St.Gallen und die „neue 
miſqaſt (dab Taggenburgiſche) größere: Breiheiterlangten, hatten: ſie nicht dem guten Willen 
HE, ſondern ver eigenen Thatkraft ‚zu verdanken. Aber mit ver Fürſtabt, ſondern der 
bfsconvent war dei eigentliche Regent ˖ des Landes, und mit jenem Inſtinct, wie er allen 
(biofenen Gorporationen gegenüber ben aus ihnen hervongegangenen Würbenträgern eigen 
Lmehien bie Gonventualen darüber, daß nicht Die Gewalt des Abts zu einer monarchiſchen 
wet) 
De Stadt St.⸗Gallen, entflanven aus ven Gebäuden, die fi) allmählich rings um bie 

Wigsbäune zu degen begannen, und im Jahre 953 :zum Ehug gegen vie Hunnen mit 
umgeben, war frühzeitig von den deutſchen Koͤnigen mit manchen werthvollen Privile- 

ww Freiheiten ausgeſtattet worden, und mie in den rheiniſchen und ſchwäbiſchen Städten 
Wei auch ir ar mächtig der Alnabhängigkeitäitnn. Wehr und mehr wußte ſie, bald durch 
Beffe vor den Meichsgerichten, bald Durch kluge Benugung der Umſtände und Ablöfung von 
hen das Abas mit Seld, bald durch offene Widerſehlichkeit und Verbündung mit feinen 
ana ihre Freiheiten außzunchnen und zu befefligen, und fon im Anfang ded 11. Jahr⸗ 
werd iſt ihr Die Lostrennung som Stift faſt vollſtändig gelungen. Das Stift, ver Sig 
‚Rnpiteld und des Fürſtabts, das Münfter und die lateiniſche Schule m fi ſchließend, war 
Alen Seiten yon ber frei gewordenen, durch ihre Induſtrie und igre Märkte bedeutenden 
Yo Bewußtieinihrer Kraft mfüllten Stadt umgeben, dieſe wiederum von ber zu knechti⸗ 
tr liswrwürfigleit gegen den geiſtlichen Oberherrn veruntheilten „alten Landſchaft“, und 
ide dieſer letztere Umſtand war für bie zulünftige Entwidelung der Stadt von ſehr vortheil- 
ir Wirkung. Die Bürgericheft, auf Die Früchte ihrer eigenen Grwerböbeftrebungen an: 
wien, konate nicht auf die Abwege geraten wie andere regierende Städte ver Schiweig, die 
er Nusbeutung von Unterthanenlanden hie Mittel zur Erhaltung eines engherzigen Batri- 
k fuhhten und damit die individuelle Energie und den Sinn für probuctive Thätigfeit er: 

I) Den beten Beleg bafür bietet die Art und Weife, wie Ildefons von Herr, felbfi in einen hartnädis 
Rampf mit dem Fuͤrſtabt Beda verwidelt, die Gonflicte zwifchen Abt und Conventnalen darſtellt. 
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nor Morkiinneten, ner einem Deren unterzeeen crer 22 Tientt serzäiöter fer, üb von e 
Inland, alt ermeng ehiagen kürte „Lie Kırgenchen ın ten Bergen geflatteten tolc 
maruher ihren her a Kon Yrunte son zen Zeitgenchien üfel nabgeredet wurde. ) N 
lin nn uhr Srakrere ner SZeitgenchen mag Nie ter Rachrubm kei ipätern Geſchlechtern ſchal 
halten vr Tem uh te Srartebunz ık an ieiner Becrrinaren Weisbeit zu Grunde gegany 
ro Mlngenuten nagegen, ınkem fe an nd zezen, was im Dienſt ver Freibeitbeſtrebungen 
fell Teınıe Hrutt gegen vaß ijeudalioſtem einzuiegen gemwillt war, haben einen bleibenden, fe 
Han gig anıet Lar Karitel ron &ı.:Mallen, in richtiger Grfennmip beffen, mas die N 
vn ‚Jelten gehut, gab Lie moriche Yegitimitat auf und juchte jeine Rettung bei der revolution 
deliche aeı zungen Gıngenoflenihart, trog bes Widerſtrebens bes Fürſtabts, eines vom 
gen hie Arzgennfien errullten Junkers von Breitenlanvenberg, ſchloß es im Jahre 1451 
lg Wang und, vandrecht mit Züri, Luzern, Schwoz und Glarus, in jenen beiten Stär 
0 Auyuengen.icht gegen Daß „‚braufende Zufahren der vemofratifchen Stände” ſuchend. D 
slsfen Wins siiks vergilichteten ſich jene vie Stände, die von nun an bie Schirmorte des S 
hipon non bt her feinen GHerechtſamen und Herrſchaften zu jhügen, während er feinerjeite 
held) ver hirmorte anzunehmen ſich verpflichtete, wenn fie in einem Zwift des * 
lb ahnen araltrın Don dieſem legten angerufen witrden. Wenige Jahre fpäter wurde © 
Anal zen mnllllannıgt Durch den Hauptmanndbrief von 1490, nad) melden von den Schi 
shon anibunı beim Abt „and ihren Räthen ein fürfichtiger, frommer, veblicher und geftan ve 
lee Mann alt zwi Prerben und einem Knecht gegeben wurde, in ihrem Namen und 
Hoss ungen wollmachtinen Gewalt bei einem Abt und von eined Herrn wegen aller fei 
Yan ınan vandſchaft Dauptmann zu heißen und au fein‘. Diefer eidgenöſſiſche Hauptme 
fl lade nı ven einen &tadichen Wyl und galt im Rang als Die zweite Perjon nad) dem Fü! 
bla erſſen Stellvertreter. 

and dan Nimbniß von 1451 trat der Fürſtabt von St.Gallen in die Stellung eis 
gaeaubien Vrfed’’ der ſchweizeriſchen Cidgenoſſenſchaft, undtrog vielfacher, bis ins 18. Sal 

beanaat antaneınmer Wertuche, Die Neichäflellung des Abté geltend zu machen, ſo oft der & 
Balesss Brigenufen ben Stift unbequem wurde, folgten die St.-Galliſchen Landſchaften! 
le and ie Areigiiffe berbeigefübrten, tbeile abſichtlich gepflegten Tendenz der Eidgenoſſe 
pelala nn -llligen Voattennmung vom Deutſchen Reich. Die Stadt St.-Gallen, ſtets beda 
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Wen, und für welde jie durch ein im Jahre 1436 mit den demokratiſchen Ständen Schwyz 
Glarus geſchloſſenes ewiges Landrecht fich eine Gewährleiftung verfhafft hatten, mußte 
b ber Abt anerkennen, ald er, ald nunmehriger Landesherr des Toggenburgß, im Jahre 1469 
SEandrecht mit Schwyz und Glarus erneuerte. Ausprüdlih mar darin verfügt, daß zwar 
beiden Stände dem Abt helfen jollten in billigen Dingen die Toggenburger zum Behorfam 
bringen, daß aber, wenn der Abt mit den Toggenburgern In Miähelligkeit geriethe, er fi 
Rechts vor Amman und Math der beiden Stände begnügen folle. | 
Schwere Benrängnifie brachten vem Stift St.-Gallen die fhmweizeriihe Neformations: 
wegung und die Bürgerfriege, weldhe auf viefelbe folgten. Die Stadt und dad Toggenburg 
men die neue Lehre an; felbft einige Stiftöcapitularien traten zu ihr über. Die Stäbter 
zen fi infolge deſſen mit Gewalt in den Befig der dem Stift gehörigen Kathebrale und 
mbelten fie in eine veformirte Kirche um; Abt und Kapitel flüchteten fi; von den vier 
&irmorten, die felbft ped neuen Glaubens wegen unter fidh verfeindet waren, hatte das 
femirte Zurich die mächtigſte Hand. Wo geſchriebenes Recht und Bündniffe dem Glaubens⸗ 
werehie im Weg flanden, war Zürich damals nicht ängſtlich, dem legtern den Vorzug zu ge- 
üben, und ebenfo wenig nahm e8 Anftand, die Stellung, welche der eidgendfjiche Hauptmann 
iden St.⸗Galliſchen Stiftölanden einnahm, zur Einmiſchung in deren Angelegenheiten aus⸗ 
ebenten. Glarus, anfangs für Auftechterhaltung der weltlihen Macht des Fürſtabts geftimmt, 
Higte Sale dem libergemwicht Zürichs. So Fam ed, daß nach Abfchluß des erften Kappeler Lande 
kierend vom 24. Juni 1529 Zürih und Glarus dad Stift förmlich aufhoben und der 
Men Landſchaft eine neue Berfaflung oetroyirten, in melcher fie zur großen Enttäufhung des 
ach ureingefchränkter Selbftregierung begehrenden Volks den von den Schirmorten zu er: 
wasenden Hauptmann an die Spite des Regiments flellten. Beſſer als die alte Landſchaft 
when die Toggenburger ihre Selbftänpigfeit zu vertheibigen, wobei ihnen die Fürſprache ihres 
wird an der Spike der Neformation ſtehenden Mitbürgers Ulrih Zwingli weſentlich zu 
ikaım. Sie fagten den Schwyzern das ewige Landrecht auf, conftituirten ſich in rein 
dencatiſcher Weiſe unter ſelbſtgewaͤhlten Behörben, indem fie erklärten, die Rechte des Abts 
Hnnit Aufhebung des Stifts an die Landſchaft gefallen, und Fauften mit 15000 Fl., die jie 
ven Zirich und Glarus zahlten, fi „ſo frei wie eine Spiegelmeife”. Aber ſchon nach zwei 
YAhen änderten ſich die Dinge; auf die frühern Erfolge der Reformirten folgten nunmehr 

ibende Siege der Katholiken, und im zweiten eipgenöffilchen Landfrieden, von welchem 
Toggenburg ausdrücklich ausgenommen wurde, erlangte der Fürftabt Wievereinfehung in 
früßern Rechte (1532). Die Eatholifhe Religion wurde in der alten Landſchaft und im 

tgifhen wieder eingeführt und der weitern Ausbreitung der Reformation jedes 
iB entgegengeſetzt, obwol in Toggenburg die Mehrheit bei der reformirten Lehre be= 

hurte und dem Stift fo viel Achtung einzuflößen wußte, daß ihr die freie Ausübung bes 
Wemirten Cultus zugefichert blieb. An Stoff zu Reibungen fehlte ed nicht. So antwortete 
WEdt auf die Audtreibung der Evangelifchen aus der alten Landſchaft mit ver Ausweiſung 
Befnmtlichen Katholiken aus vem Stadtgebiet. Gine andere Streitigkeit zwiſchen dem Abt 
Wen Toggenburgern, melde urfprünglicd durchaus feinen confeffionellen Charakter an ſich 
Etagen hatte, wurde die Beranlaffung zu dem „Toggenburger Kriege”, vem legten Religions: 
Nege, welcher in der Schweiz geführt worden ift, und der mit dem vierten Landfrieden (1712) 
fr Ende erreichte. Das Übergewicht, welches in diefem Kriege die Reformirten erlangt hatten, 
m dem Toggenburg infofern zu ftatten, ald e8 in dem durch Bern vermittelten und nad) langem 
herfiteben vom Fürſtabt unterzeichneten Friedensvertrag vom Jahre 1718 eine gefchriebene 
etfaffung erbielt, welche die Rechte der Landfchaft gegenüber dem Abt feflfegte und unter 
möffiiche Garantie ftellte; aber keineswegs gewährte diefer Vertrag den Toggenburgern 
Yaußgenehnte politifche Rechte, als fie ed verlangt und erwartet hatten. Den Abt blieb das 
kbt, einen Landvogt einzufegen, der immer ein Audwärtiger war; auch die übrigen Beaniten 
⁊ Landſchaft wurden von ihm ernannt, mußten indeß aus den Angehörigen der Landſchaft 
wählt werden. Die Mitglieder des Landraths, der, im Widerfpruch mit den wirklicher Zahlen 
tWältniffen der beiden Religionsgenoffenfhaften, zur Hälfte aus Katholifen beſtehen mußte, 
urden von den Gemeinden auf Lebenszeit erwählt ; biefer Landrath, welcher über die Freiheiten 
b 2anded wachen und deſſen öfonomifche Verwaltung führen follte, fanfbei feinen beſchränkten 
Hugnifien immer mehr zur Beveutungslofigfeit herab. Die geſetzgebende Gewalt und die hohe 
erichts barkeit fand nicht bei ihm, ſondern bei vem Landgericht, welchem ver Landvogt präfibirte, 
id deſſen ſaͤmmtliche Beifiger ver Abt ermählte. Zum Appellationsgericht und um Kriegdtark, 
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ernannte der Abt Die eine, ter Landrath bie andere Hälfte der Mitglieder. Die Landögemeini 
in den reinen Temofratien der Schweiz die oberite, jouveräne Behörde, war beibehalten; ak 
außer zur Huldigung und zur Erneuerung des Landrechts mit Schwoz und Glarus wurde 
nur einberufen zur Wahl ned Pannerherrn (Befehlshaber über die Miliz). Den reformirt 
Gemeinden war Die Wahl ihrer Geiſtlichen überlaffen, eine anſcheinend ſehr vemofratiiche Ei 
richtung, die aber, im Geiſt jener Zeit ausgelegt, nichts anderes hieß, als die reformirte Kir 

der Schuged der Staatögewalt zu berauben, der umgekehrt der Eatholifgen Kirche in volle 
Mafe zur Seite land. Die Kirche vom Staat ldjen hieß in jenen Zeiten fie preisgeben. G 
ſhawacher Krſatz für den Berluft ded Zuſammenhangs ihrer Kirhe mit vem Staat mar d 
ven Cvaungeliſchen bewilligte Zugeftänpniß einer eigenen Kirchenſynode und eines eigen 
Cbegerichte. Wen kann ed wundern, daß unter einer jolden von der reformirten Gidgenoſſe 
ſchaſt. von welcher ed jeine Befreiung erwartete, dem Yande Toggenburg auferlegten Berfajfu 
ſein friſches Streben nad politiiher Freiheit gefnidt und der Sinn der Bevölkerung au 
ſchlienend auf den Erwerb von Glücksgütern gelenft wurde? 

Wad Die im 18. Jahrhundert beftehenden Verfajjungseinridhtungen in der alten Kan 
ſchaſt und in der Stadt St.- Gallen anbetrifft, jo dauerte in jener bie frühere politiſche Ned 
loſigleit fort bis zur Nevolution. Die ganze öffentlidie Verwaltung und Rechtspflege lag in d 
Banden der vom Abt eingejegten Beamten, die, zum größten Theil Geiftlihe, ein häuſ 
unverjländiged und willfürlied Negiment führten. „Tie Gemeinden batten durchaus fe 
ereeibſtändigleit; ſie durften keine Verſammlungen halten, ihre Borgejegten nicht wählen, kei 
Nurger aufnehmen, fondern ſolche theilte ihnen das Stift willkürlich zu. Ebenſo bezog legter 
dir UNenſionen für fremde Kriegödienfte und vertheilte ſie nach Belieben.” 7) Die Berfajjun 
der Stadt jodann näherte ih derjenigen von Zürich, Bafel und Schaffhaufen. Die Bürge: 
ſchaft gerjiel in ſechs Zünfte und in die adeliche Gejellichart zum Nothenftein oder Nothveſtſtei 
Die Mitglieder dieſer Adeldgunft waren von dem Großen Rath) (geießgebenden Behörde) au: 
aehblojfen, und ed kommt ihnen nicht wie ven ſechs übrigen Zünften eine notbivendige Be 
tretung im Kleinen Mach (Regierung) zu; dagegen jind jie einzig wählbar ald Statthalt 
Vicepräſidenten) des Stadtgerihtd. Auf der Zunfteintheilung berubte Die ganze Orgauiſatiol 
bir verſammelte Bürgergemeinde hatte blos die Bürgermeifter zu wählen und die Gröffnung & 
ljaährlichen Steuerauflage entgegenzunehmen. Jede der ſechs Zünfte wählte 8) drei Zunf 
meiſter, weldye alljährlich in der Weife im Amt wedjelten, dag der „Neue und der „Alti 
Muglieder des Kleinen Raths, der Neue übervied Borjigender der Zunft ill, während d 
Etillſtehende“ nur den Sig im Großen Rath beibehält. Außer den zwölf Zunftmeiftern un 
ben Drei Bürgermeiltern (welche ebenfalls im Auit wechſeln, jodap ein jeder ein Jahr lan 
Amtsbürgermeiſter, dann ſtillſtehender Bürgermeifter, dann Vorſitzender des Blutgerichts if 
hejlehı der Kleine Rath noch aus neun, frei aus allen Zünften und der Nothveftftein-@efel 
ſchaft genommenen Bürgern. Die Kleinen Räthe jind zugleich Mitglieder ded Großen Rath 
überdies beiteht dieje legtere Behörte aus 66 (zu 11 aud jeder Zunft) vom Kleinen Rath gı 
wählten Mitgliedern. Die Stellen der Kleinen und Großen Räthe find lebenslänglich: wie Genji 
usflopung) ftebe dem Kleinen Nach zu. Bon den Kleinen Näthen jind jeweilen nur 18 in 
Mint; ein Biertheil, von Jahr zu Jahr wechſelnd „ehe ſtill“. Erwähnungswerth ift das An 
va Kıberitzunftimeifters, der, von den Mitgliedern ded Großen Raths, die nicht zugleich dei 
Risinen Mar) angehören, jührlih neu gewählt, den Vorjig an der Bürgergemeinde füh 
und gleichſam eine Art Volfötribun jein jollte (wie in Bern die „Heimlicher“). Befonde 
Eviylalt verwandte die Stadt auf die poligeilihe Regulirung und Gontrole der Leinwanl 
wanufactun , „He dar“, jagt Simmler 9), „Diele befonvere Freiheit (72): welcher eine Kalichhe 

oder Betrug, eo ſei im >Jeichen, in Siegeln, Karben, Mangen, Weben u. dgl. gebraudy 

I). Henne, Il. 
x) Mire „Naun'“, d. b, jeder Wähler flüftert dem Borfigenden den Namen befien, bem er ſei 

Blume gibt, su, und vr Morflpende macht hiernach das Ergebniß fund, ein Berfahren, das no 
uw ha alten ans hähen !z tunten, 3. B. ın Arauenfelo, vorfam und Ahnlichkeit mit den fran öſiſch 

Gabor oder zuantae a Lu Man vermied dadurch den Nachtheil, Der mit Dem in Bern und den meiften ar 
Upload 2 bene ulluhen „Wallotiren‘ verbunden war, daß tie Mühler an eine im voraus feflg 
alles Qua ientenfife gehoben waren, und ficherte ın einer Zeit, in welcher tie Runde des Schre 
»Rus ne a allen Winhlern vorauegeſezt werden durfte. das Princiv der gebeimen Gtimu 
ung, au an ie Ele Im Gegenſat au deu Yanpsgcmeindecintonen feßhielten. 

Y/ va wm Heyimen ber loblichen Fihgenoffenichaft (Gweitt Auflage, Zürich 1785), €. 587. 
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ürche, daß ſoichen Verbrecher der Rath durch feinen Reichsvogt an Leib und Leben ftraffen 
ma’. Die Blieder der Kaufmannſchaft ſodann wählen ein kaufmänniſches Directorium, 
nides Handels⸗ und Wedhjelftreitigfeiten beurtheilte, bad Poſtweſen beforgte und die In⸗ 
weihen des St.⸗Galliſchen Handels vertrat. 
Was die übrigen Beſtandtheile des heutigen Cantons St.-Gallen betrifft, jo waren fle 

nimeher eihgenöjfiiche Landvogteien (gemeine Herrſchaften), ſo das Rheinthal, Sargans, 
knech und Gaſter, oder lintertfanenlande, fo Sar, Wervenberg und die Stabt Rappersweil. 
dad Rheinthal mußten, nachdem e3 häufig Herrfcher gewechfelt hatte, die Appenzeller 
1489 an die vier Schirmorte des Stifte St.: Gallen abtreten, welche die Stände Uri, Unter: 
soden, Zug, Appenzell und im vierten Qanpfrieden von 1712 noch Bern in die Mitherrſchaft 
wiaahmen. Der Landvogt wurde nach einem unter den neun regierenden Ständen feftflehennen 
Imnusd von zwei zu zwei Jahren gejegt. Die apminiftrativen und Jurispictionsverhältniffe 
wkänddhens, unter defien Ginwohnern die beiden Confeſſionen ungefähr gleich flarf vertreten 
men, zeigen eine außerordentliche Verfchienenheit, beförberten die Proceßſucht und hinderten, 
mat das Voll feine politiichen Rechte befaß, das Auffonmen jeglihen Gemeingeiſtes. Etwas 
gisfiger ſtand Sargans, welches früher einem Zweig der Grafen von Montfort:Werbenberg 
wgehörte, und um defien Beil im Jahre 1437 der fogenannte Alte Zürichkrieg entbrannte. 
Die eben alten Drte (ohne Bern) fauften dad Land im Jahre 1483 dem legten Grafen ab; 
1112 erhielt audy Bern Antheil an der Vogtei über daffelbe. Sargand beſaß einen von Volk 
meihiten Landrath, ver fi indeß nur verjammelte, wenn ed der Landvogt für gut fand. 
Nenfo Hatte dad Volk Antheil an ver Bejekung der Gerichte. Mit Ausnahme der Herrſchaft 
Betas, bekannte ji ganz Sargand zur Eatholifhen Confeſſion. Uznach (mit Weeſen) ſowie 
Yeer (mit Sanıd) beſaßen, obwol gemeine Herrfhaften der Stände Schwyz und Glarus, 
ae win demokratiſche Verfaſſung nach Art ver Urcantone; bie won den beiden regierenden 
Glen geſetzten Landvogte hatten feine regelmäßige Reſidenz in den beiden Lanpfchaften, von 
deren die eine, Uznach, immer dein katholiſchen Glauben ergeben geblieben war, während Gaſter 
aeh der Rappeler Schlacht durch die Schwyzer zur Wiederannahme deſſelben mit Gewalt ges 
nungen worden war. Die Stadt Nappersweil, mit ihrem fogenannten Hof, fiel, nad: 

ma fie 1464 vom Oeſtetreich abgefallen war und den drei Uregmtonen und Glarus Treue ges 
Imweren Hatte, 1712 an Zürich und Bern, welche von da an nebft Glarus fih „Schirmherren” 
re Gtakt nannten und ihr eine ariftofratifche Verfaffung verliehen. Die Grafſchaft Wer: 
mberg war feit 165174 Unterthanenland von Glarus, jeiner zugelicherten Freiheiten beraubt 
wa vielfach mishandelt und bedrückt von jeinen demokratiſchen Gebietern. Die Freiherr⸗ 

bed Sax endlich (jet Gemeinde Sennwald) gehörte feit 1615 den Zürichern, melde fie dem 
ehhen regierenden Freiherrn abgelauft hatten. 

Gegen die Revolution, welche ſich von Frankreich nad der Schweiz wälzte, hielten dieſe 
Yahinde nicht fange fand, und zer nicht geringen Überrafhung des Fürſtabis waren es 
gas die getreueften feiner Untertbanen, die allem Streben nad) politifcher Freiheit entjagt 
Ahern fchienen, nämlich die „Gotteshausleute“ der alten Landſchaft, von denen zu Anfang 
eb Jahres 1793 die erſten Auflehnungen gegen das Stift audgingen. Sie verlangten zunächſt 
ni yotitittbe Rechte, ſondern nur Linderung des Drudd, welchen die verfnäderten Inſtitu⸗ 
istienen auf die Sfonomifche Lage der Landbewohner ausübten, und exit ald der Confliet ſich in 
ke Ränge zog, kam es den Gotteshausleuten mehr und mehr zum Bewußtſein, daß der Kern des 
Üseis vi⸗ weltliche Herrſchaft eines Kloſterd, das rechte Mittel Dagegen die Gonftitutrung ber 
Beuufcpaft zu einem ſich feibft regierenden Gemeinweſen fei. Der Kürflabt Beda, ein ven Gons 
wsinalen gegenüber jebr ſelbſtherrlich auftretender, gegen die Untertbanen dagegen milder und 
Wauhgtebiger Regent, wußte dad brohende Lingewitter noch für einige Zeit zu beſchwichtigen, 
indem er der Landfchaft eine eigene Landogemeinde gewährte, ven Gemeinden vie Wahl ihrer 

fegten zugeſtand, die Leibeigenfchaft aufhob, einige ber drückendſten Feudallaſten milberte 
befeitigte und alle für loskäuflich erklärte, den Salzhandel der Landſchaft überließ, die 

i den allgemeinen Steuerorbnungen unterwarf u. |. w. („Gütlicher Vertrag” des 
| mei der Lambichaft vom 28. Det. 1795); aber ald Beda's Nachfolger, ver flarriinnige 
Yenkısz Vorſter von Wyl, die Auflöfung ver Landesausfhüfe befahl (5. Dec. 1796), 
ever Aufftand aufs neue aus. Die Schirmorte brachten zwar beide Theile wieder zu einem 
| &sserfänbnip, nah welden die Landſchaft mindeſtens einen jelbfigewählten Landrath und 
tina and deffen Witte gebildeten Bollziehungsausiguß erhalten follte (Juli 1797); aber 
kr Friede war von kurzer Dauer, denn fhon im Februar 1798 nöthigte die LovviGoßx üod 
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zz 28 Or 1501 daurd Verzistleiftung auf ſeine politiſchen Rechte ſichd 

enng.naın tan Kienter amrfte, war ıbın feine Lebre. 

Der Genten St. Gablen. Der Geranke, nah Wiederberſtellung ber alten Canto 

d Wiarse Die üdrigen, die dabin zu ten Cantenen Säntis und Linth gezählt 

Sarnmeinalentwenif des beteetiſchen Senatd vom 26. Achr. 1802 ausgeſprochen finde 

parat wurde er indes erſt in der Nareleeniichen Nermitzelungdacte vom 19. Febr. 180 

sd weiße der neugeidanene Canten eine jener wunderlichen Berraflungen erbielt, wie me 
[IE 

ao damaıd in Ratie den Staaten mit gleider Fertigkeit zuſchnitt mie die Uniformen & 
anzen'den Negimenzan Ga war darın feine reint. auch feine repräſentative Demokratie 

Anden und Bed trat Bent Dorf dad Srit zeug directer Wablen gelaſſen: feindſelig gegenr SE unettane waren Meie Werfaitungen ve zugleih darauf bedacht, eine neue, auf De 
adaen und Auteben selfugic Aufeftane zu ſtiſten: Die Surät vor den Parlamentarismu 
ad Zarudbalten nidt m Dei Volks Tontern aud der Volkskammern von der Geltendmachu 

* denimmenden Cinünſies auf den Gang der Regierung war dem Napoleonismus dama 

une beute Die Fendalzeit iellte beataten bleiben, die Errungenſchaften der Revolutit 

I Fi umanerkannt werden ni sm Dem einen und wichtigſten Bunt, in ber politiſchen Org: 

IR nubt Dog Nelftyadien waren gar Directe, aber jeter Kreid ernannte nur ein 
PROBEN Nutten tun?) Vertreter des Kreveh im Großen Rath und Daneben fünf Gant 

ieh dem Bernd and weißen Dann duid Dad Los ungefähr die Hälfte zu Abgeorbnet 
daten ill. te, 14 Rıere SU) Banbıbaten. Darunter 102 Ausgeloſte; geſamnite Zahl p 
hen ned Greßen Narbe 1801. Rür die Ausübung des Stimmredtd war ein beftimmt 
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nöbefig [200 ſchweizer Franken 19) in Liegenfhaften oder 500 in Hypotheken] und 
ſes Alter (Verheirathete 20, Unverbeirathete 30 Jahre) erfordert ; für die von ben 
emählten Mitglieder war das Alter von 30 Jahren bie einzige Bedingung der Wähl- 
für die Candidaten hingegen ein hoher Cenſus vorgefhrieben (von den fünf mußten 
3ermögen in Immobilien over Hypothek von mindeſtens 16000 fhmweizer Franken nad: 
nnen, in welhem all das Alter vor 25 Jahren genügte; die zwei übrigen ſodann 
ber 50 Jahre zählen und 400 fchmeizer Franken Inimobiliarvermögen beiigen). Alle 
re fand Integralerneuerungswahl flatt; diejenigen inbeß, welden von einer gewifien 
on Kreijen (14 oder bei ver Klaffe ver mehr ald funfzigjährigen Candidaten, 30) 
mmend die Ehre einer Candidatenwahl erwielen worden war, waren auf Lebenszeit 
jo jedoch, daß nie mehr ald 49 lebenslängliche Mitgliever ich im Großen Rath befinnen 
Nur die von den Kreijen birect gewählten 48 Mitglieder durften für Die Sigungen 
t werden, und zwar nicht aus der Staatdfaffe, fondern von ihren Wählern; über: 
yiefe nicht freiwillig die Bezahlung eines Sitzungsgeldes, fo waren die Functionen 
glieds des Großen Raths auch für dieje direct Gewählten, und fiir die aus den Gan- 
ten gezogenen Mitglieder unter allen Umſtänden ein reines Ehrenamt — eine echt 
iſche Einrihtung! Der Kleine Math (Regierung) wurde durch den Großen Rath und 
ı Mitte gewählt; die Amtsdauer der neun Mitglieder deſſelben war ſechs Jahre, mit 
je eines Dritteld von zwei zu zwei Jahren, aber mit unbeſchränkter Wieberwählbarfeit. 
nen Rath fand ausſchließlich die Initintive für ven Vorſchlag von Gefegen zu; ohne 
timmung durfte der Große Rath feine Sigung nicht über einen Monat ausdehnen. 
nung ber richterlichen Gewalt von der Regierung war ausgeſprochen, für abminiftra- 
tigfeiten ein gemiſchtes Tribunal vorgejehen, die Loskäuflichkeit der Feudallaſten ge⸗ 
t. Das Stift St.:Gallen wurde, nahdem Napoleon die Reclamation des unermüp- 
ikraz von der Hand gewviefen, als aufgehoben erklärt (Gefeg vom 8. Mai 1805), zu: 
rt, indem man das Vermögen des Stijts theils ald Staatögut erklärte, theils zu ka⸗ 
. Gut flempelte, der Grund zu jener umfeligen confefjionellen Serfplitterung ge: 
he bis auf vie Gegenwart angebauert und einen breißigjährigen Parteikampf nad 
en bat. Gab es ein beſonderes Tatholifhes But, jo mußte demfelben aud eine be: 
3ermaltung, die „‚Eatholiiche Pflegſchaft“ gefegt werben, deren Ginfluß um jo ſtärker 
8 die urſprünglich itipulirte Verwendung eined Theils bed Stiftöfonds für Die Schul: 
enanftalten der Eatholifhen Gemeinden des Cantons unterblieb und fo der Fonds be⸗ 
inwuchs. Statt Giner beiden Gonfeffionen gemeinfamen Höhern Lehranftalt für 
on wurde (10. Dec. 1808) eine katholiſche Cantonſchule gegründet und unter 
mit den Erziehungäbehörden des Staats in feinem Zuſammenhang flehende Guratel 

ein Decennium nicht genügt, um, zumal unter einer durchaus unvolksthümlichen Ver: 
lus heterogenen Beftandtheilen einen feftgefitteten neuen Staat zu ſchaffen, zeigte ſich 
1814, ald die Mevdintiondacte Napoleon’d dahinftel und die Schweiz in neue Wirt: 

rzt wurde, durch melde fie nur mit Hülfe der Diplomatie der alliirten Mächte fi 
b. In der Stadt St.:Gallen, in den kleinern Städten, die nach Vorrechten in der 
tation verlangten, am meiften aber in den Landſchaften, wo die Gelüfte nach einer rein 
ſchen Verfaſſung, nad) einer „wohlfeilen“ Regierung, nad Anſchluß an Schwyz oder 
nit Macht hervorbraden, regte fich der Geift der Trennung. Die Intervention der 
ig wurde nothwendig, um Uznach und Sargand zum Gehorfam und in die Ver: 
mit den übrigen Theilen des Cantons zurüdzuführen. Die neue Berfaflung, 
"Canton unter den Aufpicien der Diplomatie jih gab 11), trat im Jahre 1815 in 
ne durch Volksabſtimmung genehmigt zu fein, fo ſehr war man fi bewußt, daß fie 
einen Boden habe. Sie behielt die durd die Mediationsacte geichaffene Eintheilung 
ons in 8 Bezirke und 44 Kreifen bei; der Große Rath, aus 150 Mitglievern be- 
surde zu einem Drittheil in directer Wahl von den Kreifen (je ein Mitglied, die Stadt 
en acht Mitglieder), und zu einem Drittgeil in inbirecter Wahl von den für jeden 
bildeten Wahlmännerverfanmmlungen gewählt, während für das legte Drittheil der 
ath das Recht der Selbftergängung befaß, aber an ven dreifachen Vorſchlag gebunden 

er ſchweizer Franken war bie hut Münzreform von 1851 ungefähr = 11, frauzöfll, ne. 
ie findet fich bei Uſteri, Sande uch des Feptoeigerifchen Staatsrechts (Aarau IBAL), 
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war, den ihm ein and dem Kleinen Rath, dem Appellationsgericht und ven Bezirkofta 
haltern gebildetes Wahlcollegium vorlegte. Ein beſtimmtes Alter und ein DBermögensenf 
waren fowol für dad Stimmrecht wie für die Wählbarkeit vorgefchrieben, legterer nur ai 
für das direct gewählte erfte Drittheil ver Mitglieder des Großen Mathe. Die Amtsdauer! 
Behörden war neun Jahre mit periodiſchem Außrritt eines Drittheils von drei zu brei Jahri 
Ein eigener Titel der Meftaurationdverfaffung handelte von den „Brundfägen über Meligion 
yarität”; im Großen Math z. B. mußten 84 Mitgliever ber katholiſchen, 66 der evangeliig 
Gonfeffion angehören, und ähnliche Regeln waren feflgefeßt bis herunter zu den Gemeint 
behörden. Die In der Medintionsyeriode angebahnte confefltonelle Trenuung fand ihren 4 
ſchluß in der Vorfärift: „Jede Beligionspartei beforgt gefondert unter der höhern Aufficht u 
Sanction ded Staatd ihre religiöfen, watrimoniellen, kirchlichen und Flöfterlihen Verwaltung 
and Erziehungsangelegenheiten.’‘ Bis dahin hatte wenigſtens noch ein gemeinfaner Erziehung 
rath befanden; mit der neuen, im Jahre 1816 erlafjenen Organifation der beiden Religion 
parteien fiel er dahin und wurde für Die Katholiken durch ihren Adminiſtrationsrath, für! 
Evangeliſchen durch einen befondern Erziehungsrath erfegt, dieſer, wie jener durch die Des 
rathömitgliever der betreffenden Gonfelfion gewählt. „So waren die merkwürbigen zu 
Staaten im Staat aufgebaut, und der Canton St.-Gallen hatte dad Glück, Drei Regierung 
zu befigen; denn wenn zwei berfelben auch dieſen Namen nicht trugen, fo waren fie «0 doch 
den beiligften Angelegenheiten des menſchlichen Lebens, in denen der Familie, ber Geiſtesbiſdu 
und der Religion. 1?) Erſt feit der Verfaſſung von 1861 zählt vie St.-Galliſche Kegiern 
unter ihren Departementö auch wieder ein Erziehungsdepartement. 

Abt Pankraz war am Wiener Congreß nicht glüdliher geweien als bei Napoleon; 
mußte fi mit einem Sahrgehalt begnügen, deſſen Annahme er lange verweigerte und, at 
endlich 1819 die Hoffnungslofigfeit feiner Reftaurationsträume einfah, Bid zu feinem X 
zwar bezog, aber zu fronmen Stiftungen verwendete. Da das Ordinariat des Stifts Fa 
feit 1800 nicht mehr beftand und es Überdies römischen Iutriguen gelungen war. 
Sabre 1819 die Schweiz von dem Bisthum Konſtanz, in deſſen Sprengel der größte The ül 
Cantons St.-Gallen lag, zu trennen 12), fo wurde St.:Gallen mit Chur zu einem Dop 
bisthum vereinigt, deffen erfter und legter Inhaber ein Graf Karl Rudolf von Buol-Shaıs 
flein war (1823— 33). Inden Grundgefeßen dieſer neuen Schöpfung, welde, ver Berfaffa 
zuwider, die Regierung nie dem Großen Rath zur Einholung feiner Genehmigung vorl 
waren die Rechte des Staatd gegenüber der Kirche ungenügend gewahrt; in ſeinen Wi 
verleugnete das Doppelbisthum ven Geift nicht, in dem es gefliftet worden war, und weſche 
das Bisthun Chur von jeher gehuldigt hat. 

Die Bewegung von 1830 1*), im Bolt wie in den Behoörden vielfa vorbei 
gab den lange danievergehaltenen deinofratifhen Neigungen des Volks freien Spicrac 
Es war die Demokratie in Holzſchuhen, welche zuvörderft auf die politifche Bühne trat, me) 
welche, nur das Nächſtliegende beachtend, zum großen Theil auch unter geiftlichen Einkäfß 
ſtehend, in bunter Mifhung Verſtändiges und Ihörichtes forderte, hiex den Fortſchritt, dort @ 
Engherzigkeit und Bornirtheit vertrat. Kin Glück, dag in diejen Stürmen neben manchem 
geizigen oder rohen Demagogen 15) eine wadere Phalanr erleuchteter Männer der Beweg⸗ 
fih aunahm und Ausſchreitungen hinderte, weiche die Zukunft härte büßen müffen! Der ſtack 
Muge Müller: Sriedberg , der Gründer des Cantons und feit 1803 die Seele der Regierc 
&t.:Gallms, vermochte die Ngitation nicht einzupämmen; der Große Rath mußte darauf we 

zihten, von fih aus die Reviſion der Verfaſſung einzuleiten, und am 7. Jan. 1831 tvet u 
von Volk zu dieſem Zweck gemählte Verfaflungsrath zuſammen. Sein Werk, die Berfeffet 

12) DO. Henne, ©. 178. . 
13) Erſt im Jahre 1827 folgte darauf bie gänzliche Auflöfung des Bistgums Konflanz. 
14) Müllers Friedberg, Scyweizerifche Aunalen, Bd. Il. Baumgartner, Erlebniffe auf dem 

der Bolitif (Schaffpaufen 1844). A. Henne, Verhandlungen des Verfaflungsraths von St.⸗ 
(St.⸗Gallen 1831). 

15) Der Führer der Rheinthaler, @ichmüller, zeinte, als am 22. Dec. 1830 die Wahlen im 
Berfaffangeratg vorgenommen werben follten, dem Kreisammann an, er „prodiſtire“ bagegen, 
der Großtathsbeſchluß über die Wahl eines Berfaflungsraths dahin abgeändert fel, „daß bie 
ſche Regierung, Kleiner und Großer Rath und die übrigen Behörden in feiner Beziehung uns in bel 
neuen Berfaffungswerfen Feine Borfchriften mehr zu machen haben‘‘, und unterzeichnete fih: „Dem 
und &rmeinbefühhrer der Gemeinde Akflättn, im Ramen des Bolks. Joteph Eichmiller: 

Wagbersfepp, Demokrat bie in Tod.‘ 
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1. März 1831, war, wie e8 unter ven damaligen Umſtänden nicht anverd fein konnte, ein 
ıpromiß zwiſchen reiner und repräfentativer Demokratie und zugleich zwiichen den con⸗ 
onellen Sonderinterefien und der politifhen Binigung des Kantons, ein Compromiß, das 
venig befriedigte, daß bei der Volkaabſtimmung von 32978 NActiobürgern nur 9190 
namende die Annahme erflärten, 11091 dagegen die Verwerfung, und bie Verfaſſung nur 
t de® anfgeftellten Grundſatzes, daß alle an den Urverſammlungen nicht erfchienenen Activ⸗ 
jer zu den Annehmenden zu zählen feien, ind Leben treten Eonnte. Kraft verfelben fiel vie 
wre Eintheilung in „Kreiſe“ weg, die Zahl der Bezirke dagegen wurbe auf 15 vermehrt. 
en dieſer Bezirke bildete die Haupſtadt, fo jedoch, daß der mitten in ihr gelegene ehemalige 
Kftseinfang‘‘ dem katholiſchen Bezirk Tablat einverleibt wurde, eine Eintheilung, bie noch 
ven heutigen Tag befteht. Die Großrathswahlen ſodann follten in Bezirksgemeinden, 

‚in Berfammlungen flattfinden, an denen ſämmtliche Stimmfäbige des Bezirks zufammene 
wm. Ebenſo wurde biejen Bezirksgemeinden die Wahl des adminiftrativen Vorſtehers des 
ats (des Bezirksammanns) und ver Witgliever der Bezirks: und Untergerihte Übertragen. 
kim Jahre 1814 enthielt die Verfafjung „Grundſätze über die Varität in den Behörben”, 
55. B. jedem Bezirk vorgefchrieben war, wie viele Mitglieder Eatholifcher, und wie viele 
wselifiger Gonfeilion er in den Oroßen Math zu fenden habe; die Zahl ver im Canton 
Inblihen Gantonsbürger und der in demfelben nievergelaffenen Schweizerbürger, nicht wie 
Bewärts wie Geſammtſeelenzahl, war bei biefer Cinthellung maßgebend. Die Stabt 
Rs@alien hatte von ihrer frühern Begünftigung fu viel gerettet, daß man ihr 15 Vertreter 
m Gropen Rath zugeftand, von denen indeß drei Bürger einer andern Gemeinde und min⸗ 
rad einer ein Katholik fein mußte. Alle Genfusbefgränfungen waren bejeitigt; ber Grund- 
Mg der Integralerneuerungswahl mit kurzer Periode (zwei Jahre für den Großen Math, 
We Bairfdammänner und Gemeinderäthe, vier Jahre für den Kleinen Rath, die Bezirks- und 
Vngrichte, ſechs Jahre für die höhern Berichte), allgemein vurdgeführt; die Annahme 
Harrihen durch unmittelbare Volktwahl zu beſetzenden Stellefür eine Amtöbauer obligatorifch 
ht; die Zahl wer Mitglieder des Kleinen Maths von neun auf fleben reducirt; dem 
Ofen Rath und feinen Mitgliedern das Net der Initiative in Geſetzgebungsſachen zu: 
Mae; die Hffentlichkeit der geſammten Gtantöverwaltung ald Srundfag prorlamirt. 

alle Anftrengungen Baumgartner's und der übrigen Führer der damaligen Liberalen, 
vanfeſſionelle Trennung zu befeitigen, waren fruchtlod; dieſelbe wurde in gleicher Weiſe 

Bi ia Sabre 1814 beftätigt, und der Zufatz, daß die Berfaflung das Recht der Eingehung ge: 
Niker Shen gewäßrleifte, war das einzige Zugeftänpniß, zu nem Die Mehrheit des Verfaffungs: 
Sf herbeiließ. Statt ber von den Demokraten verlangten Volksabſtimmung über alle 

ſodann nahm man das „Veto“ an in der Weife, daß die Bejege innerhulb 45 Tagen 
Kerr Promulgation durch den Großen Rath in Kraft treten follten, fofern nicht bis dahin 

it der ſämmtlichen Stimmfähigen ji in Betogemeinden für Verwerfung des Gr: 
Macheſprochen haben würde. Eine Nevifion dieſer Verfaſſung war nach Ablauf von ſechs 

geſtattet; ein Großrathobeſchluß vom 8. Juli 1838 erleichterte die Revifion dadurch, 
Wr vorſchrieb, es habe alle ſechs Jahre das Volk darüber abzuſtimmen, ob eine Reviſion 
Meaonmen werden ſolle. 
St⸗ Gallen ſtand von nun an in der Reihe derjenigen Cantone, welche fich die conſequente 

kierentwidelung der eidgendffifchen und cantonalen Inſtitutionen zum Biel fegten, vielfach 
WG durchfreust und gehemmt durd die Gegenwirfungen des Ultramontanismus. Die con⸗ 
Immete Trennung wurde vollendet dadurch, daß der Große Rath fi in ein Batholifches und 
Iwongrlifche® Sollegium abtheilte, beide in Dingen, welche die Berfafiung der gefonderten 
Hugang der beiden Glaubensparteien überließ, gleichfam die gefeggebenve Behörde bilden» 
Imit beſonders organiſirten Unterbehörben verjehen, namentlich das Fatholifche Großraths⸗ 
egium mit einen Adminiftrationsrath und einem Erziehungsrath. Ein gewiſſes Verbienft 
eindeß dieſe confefjionelle Trennung: jie bat, indem fie die pädagogischen und kirchlichen 
gen in den Borbergrund ber politifhen Discuſſion drängte, ven Barteifampf, fo tief er auch 
Bolt in allen Schichten aufregte, in eine Sphäre gehoben, in welcher die gemeinen Leiden⸗ 
ten nie dominiten fonnten. Biel mehr, als es eine die Gegenjage gefliffentlich abſchleifende 
einſchläfernde Regierungdmarine vermochte, hat diefer laute Kampf zur politifhen Einigung 
Bantons beigetragen, indem er jedem den Werth der höchſten fittlichen Zwecke des Staats 
benbigem Bewußtfein brachte. In ver Parteiftelung, wie jie fi feit den dreißiger Jahren 
te, jehen wir faft immer eine Minderzahl freifinniger Katholiken noranfichen, rer ger 
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Wahl in die Behoͤrden häufig nur dem Liberalismus ber faſt ganz proteſtantiſchen 
verbanfen 1°), und fecunbirt werden von der großen Mehrzahl der Evangeliihen. 9 
Biſchofs von Chur und St.-Gallen (1833) drängte zunächſt zu einer Löſung ber 
frage, welche nady harten Kämpfen endlich dahin entihieden wurde, dag, nachdem ein 
Goniiftorialdecret vom 23. März 1836 die beiden Didcejen Chur und St.-Gal 
gelöft Hatte, vorerft ein apoftolifher Vicar (1836—47) und jobann nach Feſtſtel 
Gonsordatd mit Rom in der Perſon des geweienen Dekand von Sargans, J. P. 
eigener Biſchof für die Diöcefe St.Gallen eingefegt wurde, der am 26. Juni 18: 
auf die Verfaſſung des Cantons leiftete. An den Badener Gonferenzen (1834), 
Zived hatten, die Freiheiten der Fatholiihen Kirche der Schweiz gegenüber Rom ſich 
namentlich durch Errichtung eines ſchweizeriſchen Metropolitanverbandes, Die Rechte 
in äußern Kirchenſachen zu wahren und Übergriffe ver Kirche in das weltliche Ge 
zuweifen, nahm St.:&allen lebhaften Antheil; aber vie nächſte Frucht diejer Beftreb 
Geſetz „über die Rechte des Staats in kirchlichen Dingen‘‘, welches den Inhalt d 
Berabredungen für den Canton St.-Gallen einführen follte, ſcheiterte am Volksvete 
1835), bei dem fich die Katholiken beinabe einftimmig für die VBerwerfung erflı 
Jahre 1837 täcularijirte der Staat auf den Antrag bed katholiſchen Apminiftration 
einem vom Kloiterkapitel felbft an ven Papſt geftellten Geſuch entſprechend, das re 
Pfäfers, wobei der Große Rath, eingedenk der Fehler früherer Negierungen, den p 
Beſchluß fahte (20. Febr. 1838), daß von nun an dad Vermögen fäculariüirter Klofi 
tionen nach Auslöfung der darauf haftenden Verpflidtungen dem Staatangehören u 
zu allgemeinen, fronmen und milden Zwecken verwendet werben folle, und trog 
14500 Unterſchriften bedeckten Petition um Zurüdnahne dieſes Beſchluſſes Hielt 
Rath an demſelben feft. 

Bon großer Wichtigkeit wurde in diefen Jahren für St.Gallen eine Perſone 
Abfall feines ohne Zweifel hervorragenpften Staatsmannes, Baumgartner's, von d 
Partei, ein Abfall, der theils in religiöfen Gründen, theils In der Abneigung gegen t 
des Radicalismud zu gewaltfamer Niederwerfung formell gefegliher Schranken feir 
gifhe Motivirung finden mag. Die aargauifhe Klofterfrage, in welcher der Text dı 
vertrags von 1815 unzweifelhaft zu Ungunften Aargaus und der von ihm verfügten 
ſämmtlicher Klöfter hätte entſcheiden müſſen, bezeichnet ben Wendepunkt in Bau 
politiiger Yaufbahn, und das Libergemwicht, welches die ultramontane Partei, erft 
Stillſchweigen, dann durch fein Bündniß erlangte, wußte fie zunächſt fo zu nugen 
katholiſche Cantonſchule, früher eine ausgezeichnete Anftalt, in pfäffiſchem Sinne ve 
und eine ganze Reihe midbeliebiger Lehrer durch Roͤmlinge erjegte (L841— 44) 
Eeiten unter den Xiberalen 17) ſelbſt wirkten in gleiher Richtung, ſodaß lich bei den ( 
wablen von 1845 dad merfiwürdige Nejultat ergab, daß 75 Liberale gegen 75 Ult 
und Konjervative ftanden. Zwei Tage lang Eonnte es der Rath zu feiner Präjidenten 
gen, weil jeder Gewählte ausſchlug, um nicht jeiner Stimme bei Abſtimmungen uı 
verluftig zu werben, fodaß man, um den Großen Rath nur conftituiren zu Eönnen, 
Reglement abändern und dem Präfidenten, entgegen der fonft in ver Schweiz geli 
lamentarijhen Regel, gleihed Wahl: und Stimmrecht wie den Mitgliedern einräuı 
Zwei Jahre lang dauerte diefer, beide Parteien lähmende Zuſtand, und mit größter 
ſah man, nicht nur in der Schweiz, den Wahlen von 1847 entgegen, denn von ihren 
bing dad Zuftandefommen der zwölf Standeöftinnmen ab, welche zur Auflöjung dı 
bundes durch die Tagſatzung erforderlih waren; wit geringem Mehr entſchied die 
zu Bunften der Liberalen (77 gegen 73 Conſervative, unter welchen legtern nur 
teſtanten), und St.:Gallen, obwol es jeine Lage ihm zum Gebot machte, Fein Mittel 

16) Die coniernative Partei fuchte deahalb auch das in ber Berfaffung von 1831 begrü 
recht der Stadt St.⸗Gallen“, kraft defien ihr die Wahl einer nicht im Berhältnig zu ihrer ®ı 
jabl ſtehenden Anzahl von Mitgliedern des Großen Raths zuftand, durch Recurs an die B 
den umguflürzen, wurbe jeroch von diefen abgewielen. (Bundesbeichlus vom 29. Juli 1858 

17) Veranlaßt hauptſächlich durch den fogenannten „Directorialhandel“ (1838— 42), 
der Verſuch der energifchern Liberalen, ven Fonds des ſtädtiſchen „kaufmänniſchen Direct 
St.⸗Gallen zu liquidiren und zur Errichtung eines vom Gtaute geleiteten, öffentlichen ‚Bor 
deishifte‘‘ zu Verwenden, an dem vereinigten Widerflande der Bertreter der Stadt, Baumg 

der Gonfervativen [djeiterte. 
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den Sonderbund zu freimilliger Auflöfung zu bewegen, ftand nicht zurück, als es 
ide Maßnahmen handelte. 
Periode, welche mit der Bundesverfaſſung von 1848 für die Schweiz angebrochen 
in St.-Gallen ven Wunſch nach einer Reviſion der Verfaflung von 1831, ins⸗ 
Beſtimmungen über das Repräſentationsverhältniß, über die confeſſionellen Ver⸗ 
über die Angelegenheiten des öffentlichen Unterrichts. Aber zu den Gegnern, auf 
rale Partei gerechnet hatte, fließ nun unerwarteterweife noch eine Fraction bis- 
ındeter, Reformirte namlich, die aud Furcht, von der Eatholifchen Mehrheit bevor- 
erden, für die Aufrechterhaltung der confelftonellen Trennung und gegen eine 
ver Stantögewalt auf dad Bebiet von Kirche und Schule in die Schranken traten. 
aß in zwei Volfdabflimmungen (28. Juli 1849 und 19. Jan. 1851) die Mehr⸗ 
die Reviſion erklärte. 19) Neuen Muth faßte die liberale Bartei, als fie in den 

blen von 1855 einen glänzenden Sieg errang, und die nächſte Kolge des Wahl- 
8 confefiionelle Gejeg vom 16. Juni 1855, welches, auf denfelben Brineipien 
dasjenige von 1835, wie dieſes einen gewaltigen, vom Biſchof und der Geiſt⸗ 
altenen Betofturm bervorrief, aber ohne daß es diesmal wieder gelang, eine 
ı verwerfenden Stimmen aufzubringen, Einmal dieſe erfte Poſition gefichert, 
ftig au die Ausführung eines feit Decennien von den Freunden ber politifchen 
antond erfehnten Projects, an die Herftellung einer Heiden Confeſſionen gemein: 
Lehranſtalt (Gantonsfchule). Sie beruht auf einer von beiden confellionellen 
(egien und der Stabt St.-Gallen, melde ſchon bis dahin eine eigene, höhere Schule 
atte, abgefchloffenen Übereinkunft, weldhe ver Große Rath am 11. Sept. 1856 
Die neue Anftalt hatte ſchwere Anfechtungen zu beſtehen, als die Wahlen von 
ramontanen Partei zwar nicht im Großen Rath, wohl aber im katholiſchen Col: 
deutendes Übergewicht verfnfften, und als 1859 die Wahlen audy im Gropen 
ine Mehrheit für die Konfervativen (77 gegen 73) ergaben, fhienen alle neue 
wieder in Frage geftellt. Das confefiionelle Gefeg wurde in dem Sinne revibirt, 
entziehungen wegfielen, an die Stelle des Placet8 für Geiftliche eine „hoheitliche 
‘trat und die Garantie der gemifchten Schulen wegfiel. Man hoffte, da der 
der Regction zufteuerte, alled von einer Verfaffungsrevifion, die Diesmal aud 
ehrheit vom Volk genehmigt wurde (23. Oct. 1859). Aber bei den Wahlen in 
gsrath erlitten die Tiberalen neuerdings eine Niederlage, und obwol das Volk 
mmung vom 28. Mai 1860 dad Werk ſeines Berfaffungsrath8 verwarf, in 
:onfeffionelle Trennung noch flärker ausgevehnt, die Schule gänzli zur con: 
ache erklärt 1%), das biöherige ungerechte Repräſentationsverhältniß im weſent⸗ 
Iten, dad Veto in eine obligatorifche Abftimmung des Volks über alle Geſetze 
nd alle dieſe Beſcherungen durch die Lockſpeiſe von Erleihterung der Militärlaft 
nwuhrpflicht gewürzt waren, fo erzielten do die Großrathöwahlen von 1861 
n Xiberalen ungünftiges Reſultat. Eins hatten dieſe wiederholten Wahlen und 
n, in welchen fchließlich faft jede Stimme nad; ihrer Parteifarbe Elafificirt werben 
deutlichſte bewieſen, dad nämlich, daß die Liberalen die Mehrheit des Volks für 
nd nur die unzwerfmäßige Wahlkreiseintheilung, die Wahl der Mitglieder des 
8 in den 15 Bezirfögemeinven die Schuld trug, daß diefe Mehrheit nicht zu ihren: 
a Eonnte. Um diefen Punkt, um die Aufftellung eined Geſetzes, nad) welchem bie 
es Verfaſſungsraths durch die 92 politifchen Gemeinden gewählt werden müßten, 
rein Kanıpf, in welchem die liberale Bartet unter der entichloffenen Führung von 
idlich Die confervative Großrathöntehrheit zur Anerlennung jened Grundſatzes 
mit zum Aufgeben bes feit nahezu 50 Jahren mit fo viel Zähigkeit verfocdhtenen 
der confeflionellen PBarität. Mit großem Mehr wurde nun (30. Juni 1861) 
fatut, welches für die Wahlen in den VBerfafjungsrath die Eintheilung nad) den 
:meinden anerfannte, angenonmen, die Nevifion neuerbingd befchloffen und 

zartner, St.:Gallerfpiegel. Ein Hauptmöbel zur nächſten Berfaflungsrevifion (Zürich 

nftliche Bekämpfung biefes Standpunfts durch Seminarbirertor Rüegg: Die St.:Baller 
je und ihre Löjung; ein Beitrag zur Verfaffungsrevifion (St.⸗Gallen 1860) 

5 'on. XI. 
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(23. Iuft) ein in feiner großen Mehrheit liberaler Verfaffungsratb gemäßlt. Die Xibenel 
benugten ihren Sieg mit einer Mäßigung, wie fie ihre Gegner faum erwartet hatten, und ei 
Art Berjöhnung famzu Stande anf Grundlage eines Compromiſſes, welches dem biäßerig 
„Rantäkichenredhtlichen” Standpunkt opferte und, indem es bie Freiheit der Kirche anerkam 
zugleig dad Öffentlihe Unterrichtsweſen non der confeiionellen Bevormundung beftei 
Blaubens- und Gultusfreiheit wurde ald oberſter Brundjag vorangekellt; vie rein kirchlich 
Angelegenheiten beider Confeſſionen ſollten die Eirchlichen Behoͤrden verfelben beforgen u 
jeder Gonfefflondtkeil ih unter Sauction des Großen Raths feine confeſſtonelle Organitakt 
felbft geben, ſodaß wie katholiſche confeſſionelle Behoͤrde die nit rein kirchlichen Augelegı 
beiten zu beſorgen und die katholiſchen Fondd und Stiftungsgüter zu nenivalten, die evangelif 
confefluuelle Behörde in gleicher Stellung die Eonfefkonsangelegenbeiten ihrer Blaubensan; 
hörigen und überbied die vein Eirhlichen Angelegenheiten evangeliſcher Confeſfton zu. bejorg 
batte, für alle confefikowelle Angelegenheiten. gemiſchter Ratur dad Recht der Auflicht und Sar 
tion des Staats vorbehalten mar. DaaMatrimoninlmefen blieb wie bis dahin den Confeſſio 
überlafjen, jedoch murbe ber Geſetzgebung Die Befugnip zu Abänderungem eingeräumt, aber ı 
dem Vorbehalt, daß dieſe Abänderuugen dad Saframentalifche bed EChebandes unter Katheiäi 
nicht antaſten dürfen. Das oͤffentliche Erziehungsweſen aber wurbe gänzlich unter die Leitung 
Aufficht ver Staatsbehoͤrden geſtellt, die Errichtung einst Höhern Gantonallehranktalt vorgeſchr 
ben, welche bid zum Ablauf ned. baftehenden Bertragd uberbiegemeiniame Cantonſchule hergeſt 
fein ſolla; den kirchlichen Behörben wurde unr bie Wahl der Religionslehrer in den äffentiid 
Schulen zugeflanben, die Freiheit des Unterrichts „unter Vorbehalt gefegliher Beflimmunge 
gewährteiflet. Im übrigen zeigt dieſe Berfaftung, weldie am 12.Rov. 1861 vom Volk fafl of 
Widerſpruch angenommen wurde, wenig Bigenthumldhes. Die Meprafentationdverhäßni 
blieben ebenfo beſtinmmt, wie ed im Reviſionsſtatut für bie Wahl des Verfafſungsraths we 
geichrieben worden war; die Amıtörauer für ven Großen Rath und ſämmtliche abminifteekl 
Behörden und Beamten wurde auf drei Jahre, fir Die obern Gerichtsbehörden auf ſechs Inf 
feſtgeſezt; das Veto wurde in dem Sinne erweitert, daß eine Abſtimmung über bie Annah 
oder Berwerfung der nom Großen Nach exlafienen Gefepe in jener Gemeinde flettfinden ıny 
in welcher ein Sechttheil der Stimmfähigen innerhalb ber Friſt von 45 Tagen es verlangt, u 
daß, wenn auf diefe Weile 10000 Bürger ih für Verwerfung erflärt haben, auch in all 
übrigen Gemeinden bed Cautans bie Abſtimmung vor ſich gehen muß, ohne dag hierbei | 
Abweſenden ald Annehmende gezählt werben. Die „Parität“ ſpukt nur noch im — 
dieſer Verfafſung, in welchen keftunmt mich, daß von den 7 Mitgliedern bed. Megierumgeracgh: 
von den 11 Mitglienern des Erzichungératho 6 her katholiſchen Konfefiton angehören mufe 
und dag in den Gemeinderäthen Die Gonfelfionen im Verhättmiß ihrer Stärke im Gemeiah 
bezirk vertreten fein follen. Dem Geiſt dieſer Verſaffung entſprechend, wurde die Megient 
and Anhaͤngern beider Parteien beſtellt und mauches, mas biöjegt zur Ausführung ihrer Be 
ſchriften geſchehen iſt, hat, ohne daß indeß tiefer greiſende Bewegungen im Volk fi Lau 
knüpften, ſowol von ſeiten der verſtockten Ultramontanen Wiherſpruch erfahren, ala euch hi 
und da von Liberalen, welche fürchten, daß man im Jutereſſe des Friedens unter den (ig 
feſſionen zu freigebig die Mechte des Staaté preisgebe und die politischen Zielpunkte der Pa 
zu wenig im Auge behalte. Letzteres machte man nicht ohne Orund namentlich dem Geſctz U 
bad Erziehungäweire vom 19. März 1862 zum Vorwurf, welches in den Volkoſchulen hie cur 
fellourlle Trennung nicht nun beitehen ließ, fonbern fogar für die Zukunft bie Bereimigue 
mehrerer Primärſchulen zu confeſſionell gemildgten Schulen ausſchloß; indeß fauden _ 
Die 10000 Stimmen nicht, welche wach ber neuen Berfaflung erforberlich geweien wären, ı 
eins allgemeine Bolkdehflimmung über das Geſeg zu provociren. Die neuen confeſſionell 
Organiſationen find nunmehr in ber Weiſe geregelt, daß Die Kirchgemeinden für den evangelijch 
Theil eine Synode, für de kathollſchen ein Fetholtihes Gollegium wählen, und dieſe Behönh 
einen Kirchenrath und einen kathaliſchen Apminifixationdrath, jeden aus lichen Mitgliede 
beſtehend, Geftellen. Im katholiſchen Collegium erhielt die ultwamentane Paxtei wieden ell 
überwiegende Mehrheit; aud der durch Mirer's Tod erledigte Bifhofsiig erhielt in ver Perfa 
bes bisherigen Coadjutors Dr. Karl Breit einen jenen Tendenzen völlig ergebenen Inhabe 
(11. Sept. 1862). @.Bogt. . 

Sanitätöwefen, f. Stantzarzneilunde. " 
Sardinifher Staat. Diefen Namen führte bis 1860 der meiſt auf dem Feſtlande ie 

genbe Staat nad dem Nebenlande, der Infel Sardinien, welde ver frühere Herzog Bidet 
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1. aus der ſpaniſchen Erbſchaftsmaſſe 1718 erhielt, Indem er dad ihm ſchon Im Frie- 
18 mit dem Königstitel gegebene Sicilien gegen Sardinien an Defterreich abtreten 
mad aud ber Name des Königreich® verändert wurde. Die Dynaftie Savoyen 
nah dem Jahre 1000 mit dem Strafen Sumbert auf. Sie ift e8, melde den aus 

evenften Beſtandtheilen auf beiden Seiten des Mont: Genis, des Montblanc, des 
zufammengerafften Staat zufammenbielt und ihm feinen Charakter gab. Diefes 

urch feltene Zähigfeit, durch eine Mifhung von kriegerifher, Bid zum Abenteuer: 
ıden Kühnheit und von Falter Verfchlagenheit möglih. In kirchlichen Dingen be: 
» Herren lange, unter Zurückweiſung Merifaler Anmaßungen, die Milde des bur- 
Stamms gegen abweichende Lehren, bis die Iefuiten fle das Morden ver Keter 
inige Fürſten erfhöpften ihre Kräfte in ben Aufgaben ver Regierung, legten dann 
"und zogen ſich In eine myſtiſche Einſamkeit zurüd, namentlih Amadeus VIII. mit 
prud: „Gott dienen ift regieren‘, ver Salemo feiner Zeit genannt, welcher 1434 
Benferfee zurüdzog, 1439 von ber Reformkirchenverſammlung in Bafel als Felix V. 
pft wählen lich und die Regierung nieverlegte. Die Papſtwürde legte er 1449 nieder, 
ı ber Donaftie große Rechte in kirchlichen Dingen, namentlich die Ernennung ber 
zeftand. Die Behauptung verfelben veranlaßte befonderd im vorigen Jahrhundert 
ierige Reibungen mit ver @urie, welche indeß an die angeflammte Frömmigkeit des 
voven zu appelliren pflegt. Nllein, wie Artom fagt, „Italien war ſtets für da® 
ein gefhtelter, aber ein von ihm aufgeopferter Diener, welchem e8 nie diefelben Zu⸗ 
machte wie den andern gegen feine Herrſchaft rebellifchern, ihm gefährlichern Völkern. 

ifchen Regierungen haben von PBapft immer nur einen ſchwachen Thell der Ju: 
erhalten, welche entferntere ihm entriffen.” Daher die Nothmendigkeit der Re⸗ 
1852 in Biemont, welche bis zur neuen Situation führten. 

zichtigkeit bes Eleinen Staats, deſſen Wiege Maurienne am Mordabhang ded 
8 mar, und feine Kauptgefahr beftand in feiner Lage, welche ihm die Schlüffel zu 
ptftraße nach Italien gab. Died zeigte fih fhon unter der Gräfin Adelheid, der 
tutter Kater Heinrich's IV., melde zwiſchen ihm und Gregor VII. zu mitteln ſuchte. 
te geborene Graͤfin von Turin, melde uralte, blühende Bürgerfladt lange im Bunde 
ıbardifchen Städten ihre Unabhängigkeit gegen vie ſavoyiſchen Grafen wie gegen die 
ehanpten fuchte. Eine ähnliche Stellung behaupteten die Communen Ehieri, Afti, 
Rovara. Thomas l., geftorben 1233, erhielt vom Kaiſer Friedrich II. das Reiche: 
Hein er Eonnte die Anſprüche deffelben anf Ligurien und die Lonıbardei wenig zur 
ingen , während er die Ermerbungen feines Hauſes im Waadt begründete. Cham- 
kaum als Hauptftadt gelten; die Gräber der Orafen in Sautecombe bildeten eine 
ittelpunft. Allein von 1250 an traten verfchiebene Theilungen ein, unter welchen 
bre andauernde Abtrennung ver Linie Achaia im obern Pothal die bedeutendſte iſt; 
oft nur eine nominelle linterordnung unter die Grafen von Savoyen an. Bei fol: 
nbeiten erlangten die Stände Geltung. Saluzzo und das Haus Vlontferrat in dem 
‚ welches vom rechten Ufer des obern Bo eingefchloflen iſt, machten ihnen ſelbſt äl⸗ 
ngen ftreitig. Mit Mühe wurden bie Anjou abgewehrt, weldhe von der Provence 
rapel aus ſich am Bo einzuniften fuchten. Durch glänzende Ritterlichkeit zeichnete füch 
1., dergrüne Graf, aus, welder, von 1343— 88 regierend, au eine polttifche 
m italienischen Streitigkeiten fpielte, dad Kauffigny in Savoyen, Ebieri, Biella 
m Gol di Tenba erwarb. Seinem ähnlihen Nachfolger Amadeus VII. ABergaben die 
1388 ihre zur Provence gehörige Stabt, welche von 1691—1792 viermal von den 
eingenommen wurde. Sie mar für den Staat von großer Bebeutung, da fle bis zur 
ng Genuas und feine Küſtenlandes in das Königreich im Jahre 1815 deffen ein- 
fen war. Sener meife Amadeus VIIE., der Friedfertige, wirkte feit 1391 auf Ber: 
und Befeftigung des Staats, indem er ihm möglichft einheitliche Geſetze und Infti- 
25. Schon während‘ feiner Minderjährigkeit waren die Verfanmlungen ber drei 
elmäßig geworden. Er erwarb Verceli, Mondovi am obern Tanaro und die Oraf: 
In Ausfiht auf das nahe Ausſterben des Haufes Achaia, infolge defien die Be⸗ 

n Pothal 1418 an Savoyen zurüdflelen,, ertheilte ihm Kaifer Sigismund 1416 
Stttel von Savoyen. (Derfelbe Kaifer ertheilte den Hohenzollern 1415 den Kurhut 
denburgiſchen Marken.) 

n” 
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Alle diefe Herren führten ein hartes Leben, fie pflegten die Künſte nicht, ſuchten vieln 
ihr Volk als Infanterie zu discipliniren. Daber hielt der Staat zufamnıen, auch ale die N 
folger jener Fürſten ihren Frauen bie Regierung überließen, ald Bormundfdaften zu Strei 
keiten innerhalb der Dynaftie führten. Seit Frankreich Burgund durd die Schweizer gef 
batte, mifchte e8 fi unter ven Vorwand der Verwandtidaft ſehr in bie Angelegenheiten | 
voyend, mobei ihm nur die Stände in ven Weg traten. Dieſes wurde noch ſchlimmer, ald 
Franzoſen gegen Ende des Jahrhundertö wiederholt über die Alpen gingen, um Mailanı 
erobern, als ihr König Franz I. hier mit Kaifer Karl V. und feinen Spaniern um die Ol 
herrſchaft in Europa Fämpfte. Herzog Karl III., der Gute, verband ſich bald mit feinem Sch 
ger Franz, balb mit feinem Neffen Karl, ſah feit 1536 fein Land zum Kriegsihauplag | 
felben gemacht, Nizza 1543 von den verbündeten Türfen und Franzoſen geplündert und fi 
im Frieden von Gredpy 1544 von beiden Mächten ben größten Theil feined Gebiets behau 
Es blieben ihm nur die unzufammenhängenden Städte Vercelli, Aofla und Nizza. 

Wenn der mehrermwähnte Amadeus VIII, der Friedfertige, durch Inflitutionen und gl 
liche Erbfälle dem Staat Bedeutung verfhafft Hatte, fo galt e8 jegt, feine Beſtandtheile wi 
aus den Händen mächtiger Nahbarn zu reißen und fo fein zweiter Stifter zu werden. Di 
bahnte Emanuel Philibert, mit dem Wahlfprud: „Den Beraubten find noch die Wa 
geblieben‘, dadurch an, daß er ald ſpaniſcher General fid in ven Nieberlanben in Kampfe 
gen die Branzofen außzeichnete. Im Jahre 1553 gelangte dieſer „Eiſenkopf“ zur Regieru 
Der 1559 zu Chäteau-Cambreſis geſchloſſene Friede jegte ihn wieder in ven größern T 
des alten Gebiets ein. Er verfanmelte noch einmal die Stände in Chambery, aber zum leg 
mal; er ordnete die Gerichtshoͤfe, gründete ein ſtehendes Heer, zog alle Stände zu den Sten 
bei, welde wie bie Verwaltung ſyſtematiſch, einheitlich georbnet wurben, er baute feſte M 
fowol bei Turin und im Innern wie an den Grenzen. Turin, in weldes er erft 1562 « 
ziehen fonnte, erhob er zur Hauptfladt, rief die Univerfität dahin zurüd; den Aderbau, 
Seidenzucht hob er. Anhänger der fpanifchen Politif, ließ er bei Lepanto feine Kriegsſe 
gegen die Türfen, feine Truppen gegen Vroteftanten fechten und erlaubte Jagden und Kol 
gegen feine waldenſiſchen Unterthanen. Erſt 1574 kehrte er in den Beſitz aller alten italienk1 
Beftandtbeile bes Staatd zurück, während bie Franzoſen ſtets Saluzzo und Pinerolo ald Sch 
fel zu Italien zu behaupten ſuchten. Im Frieden von Laufanne mußte er auf @enf und auf 
Waadtland verzichten, melde fih ver Reformation angefhloffen und unter ven Schug Bi 
geftellt hatten. Ob er gleich auch für Gelehrfamfeit und Künfte einiges that, galten die | 
montefen doch nur für halbbarbarifche Halbitaliener. Aber in der ſchwierigen Lage zwifl 
dem fpanifhen Mailand und Frankreich alle ihre Kräfte zufammenraffend, verflelen fie nicht 
Schlaffheit wie das übrige mittelbar oder unmittelbar von Spanien erniebrigte Italien. $ 
folgte von 1580— 1630 Karl Emanuell. Ehrgeizig, kriegeriſch und intriguant, verbradte 
die erften Jahrzehnte mit vergeblihen Verſuchen, Genf wienerzugewinnen und die Bürgerfris 
Frankreichs zu Ländergewinn auf deſſen Koften zu benugen, nachdem fein Verſuch, mit HA 
der ultramontanen Ligue vielleicht die Krone Frankreichs zu erhaſchen, mislungen war. S 
Vertrag von Lyon 1601 nöthigte ihn Heinrich IV. felbft zur Abtretung der alten Befigung 
weftlich von Savoyen an Branfreih gegen Rüdgabe Saluzzos an Savoyen. Seitdem ſuchte 
mit Heinrich's Hülfe fih auf Koften Spaniens in Italien zu bereichern; der Bertrag von Br 
zolo vom April 1610, mworin ihm Heinridy IV. die Lombardei zufagte, wurde durch beffen @ 
morbung entfräftet. Seitvem wurde dad Haus Savoyen durch Die concentrirte Macht Frankrei 
genöthigt, feine Bergrößerungsplane auf die italienische Seite zu richten, maß bei der Entknı 
tung Spaniens Ausſicht bot. Piemontefirende Geſchichtſchreiber flellen dies ald eine nation 
Politik des Haufed Savoyen dar. Die Politif ber freien Hand, aber oft kühn geführt, BL 
die herrfchende und war bie.natürlide. Karl Emanuel ſuchte dad Erlöfchen des Mannsftamı 
ber angrenzenden Montferrat ji zu Nupe zu machen. Der franzöjifche Bajall Nevers, meld 
die Erbtochter der Montferrat heirathete, wurde von ben Spaniern in Caſale belagert. & 
voyen, durch Abtretung des weſtlichen Montferrat gewonnen, wollte die Alpenpäfle geg 
Frankreich hüten. Aber Richelien und Ludwig XIII. brachen im März 1629 durch ven Sch— 
des Genevre, nöthigten das überſchwemmte Savoyen, fi ihnen anzuſchließen, und legten 2 
fagung nad) Gafale; noch härter wurde die binterhaltige Bolitif Savoyend von den Kranzofi 
im folgenden Jahre beſtraft. Währenddeſſen flarb Karl Emanuel, geliebt und nie vergefl 
von feinem Volk, über welches er viel Unglück gebracht, welches ex aber mit feinem Ehrgeij 
duröbringen gewußt hatte. Bon feinem jüngern Sohne zweigte ſich die Linie Carignan ab. 
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Auf diefe beiden gewaltigen und langen Regierungen folgten binnen 45 Jahren die von 
jungen Herzogen und darum zwei Regentihaften. Im Frieden von 1632 trat Branfreidh 
ıdem Montferrat Alba am Tanaro an Savoyen ab, erhielt aber von diefem Pinerolo als 
Huffel zu Piemont, wo auch vie Negentin- Mutter, Maria Chriftina, die hochbegabte Tochter 
inrich's IV., feit 1637 die franzdfiihe Bundesgenoſſenſchaft aufrecht erhielt, während zwei 
eime ihrer Söhne, auf Spanien geftügt, Bürgerkrieg erhoben und ſich felbft 1639 auf ein 
hr Zurind bemächtigten. Diefed war um fo ſchlimmer, als von 1635—59 mit furzen Un: 
brechungen der Krieg zwifchen Frankreich und Spanien fortglomm. Maria Chriftina ftarb 
63; erft ſeitdem nahm ſich ihr zweiter Sohn der Geſchäfte an, welche hauptſächlich in Bauten 
Iaden. Daß er an einigen abenteuerlichen Kriegdunternehfmungen fi nicht perfänlich be: 
figte, fielfehr auf. Obgleich auch er eine Hetze gegen die Waldenfer begünftigte, wies ex 
tale wie adeliche Anmaßungen zurüd. 
Eine der kampf⸗ und erfolgreihften Regierungen war die von Victor Amadeus II., von 

875-1730. Bei feinem Regierungsantritt war Frankreich unter Ludwig XIV. auf der Höhe 
der Macht und feines Übermuths; Ludwig Faufte von Gonzaga 1681 daß fefte Cafale und 
Rt fo Piemont an beiden Enden feſt. Er beabfichtigte, Die Dynaftie Savoyen durch Heirath 
oh Bortugal zu verfegen; aber die Anhänglichkeit des Volks an diefelbe beftand jegt bie här- 
hen Proben. „Sin befieres Volk werben Sie nirgends finden‘, fagte mit Recht ein Hofmann 
wm Herzog. Wilhelm von Dranien Hatte die Bedeutung Savoyens in ihrer ganzen Größe ind 
Unge gefaßt und es zu einem Edflein feined europäiſchen Bündniffes gegen Ludwig gemadit. 
San Etrafe für den 1690 vollzogenen Beitritt Victor Amadeus’ zu demſelben fengte und brannte 
Weiiset am obern Po. Die Wagfchale der Siege ſchwankte, aber 1695 verloren die Franzoſen 
Wake; im Vertrag von 1696 trat Ludwig felbft Pinerolo an Savoyen ab, welches alle feine 
Värihheile zurũckerhielt. Die Neutralität Italiens, zu deren Anerkennung auch Spanien 
waßerog gendthigt wurde, blieb tobter Buchftabe angeſichts des Ausſterbens der fpanifchen 
She, an deren Erbmaſſe auch Savoyen begründete Anſprüche erhob. Diefe wurden auch 
ie dauxag vom 25. März 1700 anerfannt, worin Frankreich und Öfterrei dem Haufe Sa: 
ben vet Herzogthum Mailand beflimmten, wofür die Provinz Savoyen an Frankreich fallen 
Da aber Spanien, welches jever Theilung auch feiner Nebenlande ſich entgegenfeßte und 
Sefgungen in Italien, Neapel, die Infeln Sicilien und Sardinien und Mailand, 1700 
Enkel Ludwig's XIV., Philipp V., ald ihren König anerkannten, mußte auch Victor 

ih ihnen anſchließen. Sein Ziel war ſtets die Unabhängigkeit Savoyens, melde ihm 
Behl ließ, mit dem feine Allianz am theuerften Bezahlenden ſich zu verbinden ; aber zweifel- 

und mistrauifch folterte er fih und die andern mit feiner Unentſchloſſenheit und feinem 
ſchielen. Prinz Eugen von Savoyen (von einer franzdfirten Seitenlinie) hatte 1701 die 

= favogifcgen Truppen Gatinat’8 an der Etfhlinie umgangen und geworfen. Mailand 
Händen eines Bourbon mauerte Piemont ein. Victor Amadeus gab daher den Anträ- 

Dei Habsburger Gehoͤr; aber fo geheim dies gefhah, Ludwig erhielt Kunde Davon. Den 
M6t. 1703 entwaffnete ver franzoͤſiſche Marſchall Vendome die ſämmtlichen unter feinem 
DiiHt Rehenden ſavoyiſchen Truppen und erklärte fie für Eriegögefangen. Der größte Theil des 

wurbe von den Franzoſen befegt. Den 7. Oct. erklärte Bictor Amadeus Frankreich und 
Darin fühn den Krieg und ſchloß mit Öfterreich und den Seemächten ein Bünbnif, worin 
pa g feinen alten Staaten Montferrat und das Weſtmailändiſche einfhließlih der Lomellina 
Bfprocden wurde. Die frangdfifchen Heere überfchiwemmten von beiden Seiten Piemont und 
Irayen trog verzweifelten Widerſtandes, z. B. der kleinen Feſte Verrua. Den 14. Mai 1706 
Nannen bie Branzofen die Belagerung von Turin. Der Herzog, auf die Waldenfer geflügt, 
vente im Rücken der Franzoſen nur den Fleinen Krieg führen. Turin war aufs Außerfte ge: 
It, als Prinz Eugen, auf dem rechten Poufer heraufdringend, feine Öfterreichiichen und 
Reftihen Truppen mit den Herzog vereinigte. Von der herrlichen Höhe der Superga aus 
Moarfen beine den Angrifföplan,, ber Herzog gelobte der Heiligen Jungfrau hier eine Kirche, 
Be mit Rarl Albert’ 3 Gruft Wallfahrtöort geworden ifl. Den 7. Sept. wurde daß befefligte 
ger der Franzoſen erflürmt mir ungeheuerm Verluft verfelben an Mannfchaft und Material. 
Kfe fig gleich noch im Mantuanifchen Hielten, war Stalien damit für die Bourbonen ver: 
ten, Aber ein Einfall in Die Provence wurde, wie fo oft geſchah, hinter Die Seealpen zu⸗ 
geworfen. Der Serzog fchloß fih um fo entfhlevener an bie friedensdürſtigen Tories an, 
U var den Ton des Kaiferd Joſeph die Gefahr fi erhob, daß auf dem Haupte Kaifer 
ls vi, wie einft auf dem von Karl V., ſich alle Kronen Hſterreiche und Spanien? vrxxeiee 
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nigten. Er, England und Preußen ſchloſſen daher im April 1713 zu Utrecht Frieden m 
den Bourbonen, fraft deſſen alle jene verfprodgenen Landſchaffen am Po, im Weften mit v 
richtigen Bebirgägrenze, Victor Amadeus zufielen; flatt des ihm eventuell verſprochenen ſüdoͤf 
lichen Frankreich erhielt er aus der ſpaniſchen Erbmaſſe Sicilien mit deſſen Königöfrone. Wer 
fo die Befigungen des Haufes Savoyen zum Theil naturgemäß erweitert und abgerundet we 
ren, fo war Stalien ftatt durch Spanien jegt von Oſterreich beherricht, welches, auger Mantn 
bie bisher ſpaniſchen Befigungen Neapel, Sardinien und das wenn auch werfleinerte Gerze 
thum Mailand befam; zum Glück für Piemont war daffelbe ein durch dad Venetianifche wo 
öfterreichifchen Staatöförper getrennte Borland. Die Staatdmänner jenes Jahrhunderts, 4 
Vergangenheit mehr ald die Zukunft ind Auge faflend, dachten nur daran, die jpaniiche Obe 
herrſchaft von Italien abzuwenden, und übergaben dieſes friedebürftig an Ofterreid), Denn 
war dieſes ebenfo unzufrieden mit diefer Vertheilung Italiens wie das daraus verdräng 
Spanien. Die Sicilier waren auch diefem neuen feſtländiſchen Fürſten abgeneigt, ob er gle 
die alten „Rechte ver Monarchie‘, welche dem König von Sicilien Vollmachten über viele kirt 
liche Dinge fihern, hartnädig gegen ven Papft verfoht. Der Verſuch der Spanier, Sicili 
zurüdzuerobern,, führte zu einem Bündniß aller Großmächte und zu einem Kriege gegen be 
ſelbe; ob jich gleich Victor Amadeus denilelben anſchloß, mußte er 1720 das ſchöne Sick 
gegen dad verwilderte Sardinien an Oſtexreich abtreten. Frankreich und England fuchten bar 
unfräftige Stipulationen die Herrſchaft Ofterreichs in Stalien zu ſchwächen. Victor Amade 
bemühte fi) während des folgenden Jahrzehnts, das Land geiftig durch Unterricht zu hebe 
Überreizt und abgeſpaunt legte er im September 1730 wie Krone in die Hände feines Sohn 
Karl Emanuel Ill. nieder; aber gerade ein Jahr fpäter verlangte er die Entfagungsurfaui 
jurüd und verfuchte Die Gitabelle von Turin gu überfallen. Von feinem Sohne gefangen gefek 
ftarb er im October 1732. | 

Die alte Eiferfucht der Bourbonen und der Habsburger brach, obgleich ver Mannöflem 
diejer am Gridfhen war, bei Gelegenheit der ftreitigen polnischen Koͤnigskrone wieder am 
Das gekränkte Haus Savoyen ober, wie e& jetzt hieß, ver König von Sarbinien wählte be 
franzoͤſiſche Bündniß, weldes ihm die ganze Lombardei, fein fieted Verlangen, verfprad. Di 
fardinische Heer mit franzöjiihen Hülfstruppen drang bis an den Oglio, deſſen unterer dag 
ungefähr die Oftgrenze ded oͤſterreichiſchen Mailand gegen das Venetianiſche bildete, und bel 
gerte bie Ofterreiher in Novara und Tortona. Aber, vielleicht weil die Spanier beide Sic 
raſch eroberten, wollte Karl Emanuel die Öfterreicher nit aus ganz Oberitalien verdrä 
und führte den Krieg läſſig. So befam er im Wiener Frieden 1785 nur Movara und Torten 
während Hſterreich gegen Abtretung Rothringend an Frankreich Mailand bebielt, Parma 
conza für fih, Toscana für den Gatten Maria Therefla’8, Kranz, erhielt. Wenn aud Stoll 
wieder, wie bei jedem europäiſchen Gonflict, Kampfplag und Mittel zur Ausgleihung biym 
ſtiſcher Anſprüche war, fo gebieh ed Doch jegt dahin, daß durch engliich s Franzöfifchen Einf 
dem öfterreichifchen Übergewicht in der obern Hälfte Italiens die ſpaniſchen Bourbonen in beißt 
Sicilien und Sardinien entgegengeftellt wurben. Die Zeche zahlte abermals das Deutfche Reit 

Der zu Ende des Jahres 1740 außbrechenvde Oſterreichiſche Erbfolgekrieg eröffnete Sardinb 
neue Ausſichten auf einen Theil der Lombardei und neue Gefahren. E8 trat dem im Mat 174 
zu Nymphenburg abgeſchloſſenen Bündniß Frankreichs, Spaniens, Preußens, Baierns uz 
Sachſens bei, weldye fi in dad Erbe der Habsburger zu tbeilen gedachten. Aber nicht fobe 
bemerkte Karl Emanuel, daß Spanien das Mailändiſche nebft Parma für den Infanten D 
Philipp zu gewinnen trachte, wodurch Piemont im Dften wie im Weften durch Bourboniß 
Befigungen bedroht worden wäre, fo griff er die Spanier an, welde aus Neapel bis in 1 
Romagna vorgedrungen waren, und ſchloß im September 1743 mit Ofterreih und mit Engles 
ben Vertrag zu Worms, worin Maria Therefia Karl Emanuel das ganze rechte Teffinufer as 
Piacenza verſprach. Jetzt erflärte auch Kranfreih an Karl Emanuel den Krieg. Savoyen z 
bereitd von den Spaniern, Nizza wurbe mit leichter Mühe von den Frauzoſen befegt. Aber I 
bartnädige Wivderfland der Sardinier und der nahe Winter nöthigten die Franco: Spanier 17« 
die Belagerung von Coni aufzugeben und ſich über den Gol di Tenda zurüdzuziehen, welch 
fich nebft den Gottifhen Alpen und denn Mont-Cenis wieder ald die natürliche Grenze bewähr 
Die Engländer hatten im Spanifchen Exbfolgefriege ihre Seemacht im Mittelmeer zur Geltuz 
gebracht und ih 1704 durch Groberung vou Gibraltar ihr Auftreten darin geſichert. Di 
war zugleich eine Bafis für die ihm verbündete farbinifche Politik. Um die Verbindung bei 
nad ben Derluft Nizzas zu fihern, beſetzten die Sarden die genuefifhe Küftenflane Find 
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$galb ſchloñ Genua ein Bündniß met wer Bontbohen, welche nun die Herzogthümer 'and 
wa großen Thetl Memonts defekten. In biefer Noth machte Marl Tmanurl Gebrauch von dem 
u in Worms zugeſtandenen Artikel, kraft veffen er neh vorgängiger Kimiolgung vom Bünd⸗ 
j mit Dfterreiche Ungland fi losſagen konnte, und ſchloß reinen Waffenſtillſtund mit Frank: 
4. Unterhandlungen fpaumen fih auf ver Bafid an, daß Sardinien vie Rombarbei, Don 
Hipp Bearmas Biacenza erhalten, pie Lothringer in Tobcana bleiben, alle italieniſche Fürſten 
ı Bünbnig ſchließen ſollten. ber gegenfeitiged Mistrauen verhinderte ven Abſchluß deB 
ntrage, welder Italien auf fich ſelbſt ftellen mußte. Karl Emannel nahm veh Krieg mit 
wegte wieder auf, die Scanco-Spanier wurden aus ven Polanden hinaus bis in bie Seeatpen 
“ en. Die Hegierung von Genua öffnete deſſen Thore den Auſtro-⸗Sarden, aber da 
ı Öfterreicher dad Volk prügelten, brach den 5. Dec. 1746 tin Aufſtand aus, welcher bie 
mppen aus ber Stabt hinauswarf. Andererſeits wieſen bie Piemonteſen ven Angriff. ver 
wngejen auf den Mout⸗Genevre zurüd. Der Tod 88 Könige von Spanien erleithterte ven 
ie, welcher 1748 in Nahen abgeſchloffen wurde. Surbinten erhielt von der Dfberreigiichen 
mbarbei das obere Novarefe und dad Pavefanifche auf den rechten Boufer, ſodaß ter Tefſin 
Grenze bildete; fo fuhr alfo Satdinien fort, „die ſchöne Artiſchoke Lombarbei biattweife 
derſpeiſen. 
Der Sohn der verwitweten Königin von Spattien, der legten Farneſe, ethielt von Oſter⸗ 
h Berma: Piacenza. So war in Dberitalien, ubgefehen von Venedig und Benun, bie 
at Oſterreichs durch mannichfache Gegengewichte geſchwächt; aber Marta Therefla, du fie 
Ürger über ven Ausgang des Siehtnführigen Kriegs Hſterreich an Italien ſtatt an Deutid: 
d anzulehnen fuchte, wußte dieſes durch Verheirathung ihrer Kinder mit italieniſchen Thron: 
un zu erreichen, wovon allein Sarbinien, welches ſich den aufgehenden Stern Preußen® be- 
ers im Militärweſen zum Mufter nahm, auögefhloffen blieb. (Uber die ſardiniſche und Die 
Besifge Politik Frankreichs im 18. Jahrhundert vgl. Saint⸗Marr Girardin in der „Revue 
wdeaz Mondes”, Jadıy. 28 
Ss Bündniß Frankreichs mit Ofterreich gegen Preußen Hütte Sardinien eine ihm vortheil⸗ 

Re Sethrtligung am Siebenjährigen Kriege unmöglich gemacht; für feine militäriſche Energie 
6 44 Jahre lang kein Schauplatz ald der Exercirplaz. Die Verwaltung, die Finanzen mur: 
aftreng geregelt, Klerus und Adel im Sinne des halbaufgeklätten Deöspotismus beichränkt. 
sent blich Die harte Mutter geiflig, beionderd in Wiſſenſchaft una Kunft hervörrugenver 
Bone andy unter Victor Amadeus IL, weldger mit mindern Megentengeift 1773 feinem Bater 
ige. Denn feine militäriſche Paradepedanterie trieb trog einiger Protection ver Wiffenichaft 
u Bäofifer Lagrange, den Dramatifer Alfieri, den Geſchichtſchreibet Denina aus der Heintat. 
ar die vaterlãndiſche Gefchichte fand immer einige Pflege in Piembnt. Auch die Finanzen 
wen durch den Friedensetat des Heeres erichöpit, ald die Franzoöͤſiſche Revolution ſich ankün- 

Garpinien wie Oſterreich und Neapel war mit dem Hofe von Verſailles verſchwägert, 
war mit emigrirtem Adel überfüllt. Das Eriegöluflige Sironpiftenminifterium nahm 

wien Beranlaflung, der ſchwächſten Radbarbymaflie den Krieg zu erklären; im September 
194 wurden «bermald Savoyen und Nizza von den Franzoſen raſch befegt und behauptet. 
Un bie natürliche Grenze ver Gebirge wurde mit um fo befiern: Brfolg über drei Jahre ver- 
bist, da Lyon and Koulon ben Safobinern verzweifelten Widerſtand leiſteten. Oſterreich 
hie Garbinien gum Kriege geſtachelt, aber es nicht in vie Koalition aufgenoräthen; obgleich 
uw ihimache Öfterreichiiche Truppen das farbinifche Heer verſtaͤrkten, unterftellte Sarbinien fein 
het dem öfterztigifchen Oberbefehl, welcher die Gelegenheit, Savoyen und Nizza zurückzu⸗ 
Webern, nicht benugte. Was Kaifer Franz IE damit beabfichtigte, zeigt ber den 28. Mai 1794 
pHalenciennes dem geängfteten Sardinien abgerungene Vertrag, kraft deſſen Sarvinten die 
wg erobernde Brovente bekommen, dafür aber bie jeit 1714 gewonnenen weſtlombardiſchen 

nen „sueosssivement dömembres du Milanais““, ja Aleſſandria an Hſterteich abtreten 
A, Die italieniſche Bolitit Maria Thereſia's Gatten Zofepb und noch mehr Franz MH. maie⸗ 

aufgefaßt. Italien follte Oſterreich für die geſcheiterten Plarie auf Baiern und anf die 
Gchi, für den Verluſt ver Niederlande veal entſchädigen. Rußland begünftigte dieſe Politik, 

eich vom Den abrvannte. 
_ Da ſechsundgwauzigijährige Bonaparte, welcher feine Tynbpen länge det gerineftfihen Weſt⸗ 
She aufgeftrlit haste, benutzie die Treunung des Öftetveichiichen vom piemontefiichen Heere, 

Re im April 1796 dreimal im Ayenmin und ned) einmal den 22. bei Mondovi. Da 
ba franzofen hierdurch das breite Thalbecken ver Zuflüſſe des oben Bo geüfiner vont, Ced 
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Sardinien den 28. zu Eheradco einen Waffenftillfiand, welder ven 18. Mai in den PBarif 
Frieden fi verwandelte. In demſelben trat Sardinien an bie franzöfifche Republik Savoy 
und Nizza ab und öffnete ihr die Shönften Feftungen in Piemont. Jetzt erft jahen die Italien 
ein, daß fie durch ihre Neutralität den Fall ihres Bollwerks mit verfchulder hatten. Aber au 
das Haus Savoyen hatte nicht feine alte kühne Zähigkeit bewiefen. Die Oſterreicher aber bot 
umpfonft alle8 auf, Mantua zu erlauben. Der Frieden von Campo-Formio vom 17. O 
1797 machte die Etſch zur Grenze Oſterreichss. Die Lombardei hieß Republik, mar franzöfife 
Provinz; Piemont mußte, bejonders jeit auch Genua republifanifirt war, ven Kelch der Mi— 
handlung und des Hohns bis auf die Hefe leeren, obgleich Karl Emanuel endlich manche drücken 
Bannrechte u. dgl. abſchaffte und nur wenige Eingeborene ji zu Zettelungen gegen die Dynafl 
gebrauchen ließen. Nachdem die Franzofen als Mittler aud bie Citadellt von Turin befe 
hatten, erklärten fie dem wehrlofen Karl Emanuel IV. ven Krieg. Er legte, um nicht gefangı 
fortgeführt zu werben, den 9. Dec. 1798 unter Proteft die Regierung Piemonts nieder un 
zog fih auf die Infel Sarbinien zurüd. Piemont feufzte unter proviforifcher franzoͤſiſch 
Verwaltung. 

Aber im Frühjahre 1799 brach Sumorom mit feinen Ruſſen und ven Öfterreichern fiegre 
in Oberitalien vor. (Vgl. das Nähere in den „Preußiſchen Jahrbüchern“, Bo. I, Heft 6: „S 
Ofterreicher in Italien und Die italienifhe Volitik Rußlands.“) Der Ritter ver Legitimit 
Kaijer Paul von Rußland, fühlte ih dem turiner Hofe von feinem Aufenthalt an vemjelben 5 
verpflichtet. Zu Anfang Mai erließ Suworow von Pavia aus einen Aufruf an die früher faı 
diniſchen Soldaten, worin er fie aufforberte, ihre befleckten (bie franzöfifhen) Fahnen zu ug 
laffen, und im Namen beider Kaifer erklärte: „Ihr werdet feinemandern Herrn den Eid ber X 
ſchwoͤren als dem König von Sardinien, welchen einzufegen wir fommen.” Das Volk 
Piemont rief er zur Wiederaufrihtung der Kirche und des Hauſes Savoyen auf. Die u 
heuere Mehrheit des Volks war geneigt, dem zu entfpreden. Aber Kaifer Franz Il. ſchrieb 
gleich äußerft ungehalten darüber an Sumorow, indem er ſchloß: „Ich werde einige Korps 
montefifher Jäger zu meinem Dienfle, aber nicht anders erridten.” Suworow nahm el 
piemonteſiſche Feſtung nach der andern, aber mit Mühe gelang ed, einige taufend Piemo 
unter bie Öfterreichifche Kahne zu fammeln, von welder fie bald befertirten. Die Hülfsqu 
Piemont wurben für Öfterreichifche Zwecke aufs äußerfte in Anfprud genommen. Kaifer 
wurde tief entrüftet über die offen zu Tage tretende Abfiht Kranz’, ſich foviel wie m 
von Piemont anzueignen, welcher den von Paul zur Rückkehr in feine Feſtlandéſtaaten ein 
denen Karl Emanuel „als Verbündeten Frankreichs“ baran verhinderte und deſſen Statt 
zurückwies. Hauptſächlich deshalb zog ſich das jiegreiche ruffifche Heer in Herbft aus Oberil 
lien zurüd. Um fo beſſer Eonnte ih nunmehr Öfterreih in Piemont „conſolidiren“ und Hau 
einrichten. Dem rufiifhen Gefandten in Wien wurde mitgetheilt: „Die Erfahrung bat « 
wiefen, daß das den Franzoſen ſtets offen flehenve Italien ihnen ven Vortheil gibt, dieſes nf 
Gutdünken auszuplündern. Daber liegt dem wiener Hofe viel daran, ſich Dagegen durch & 
winnung einer Barriere zu fhügen, welche nicht mehr in den Händen einer Zwiſchenmacht 
Sardinien wäre, das in den Kriegen Frankreichs gegen das Haus Öfterreih von jenem 
bominirt, bald verführt wird.” Die „Barriere Eonnte wol nichts anderes fein als jene 
turgrenze der Alpen. Savoyen, die Wiege, oder doch einen Theil davon hätte man dem 
gewachſenen Koͤnigshauſe nebft der Infel Sardinien großmüthig gelaffen. Diefer Plan ifl 
funbli gewiß. In Wien nämlich ſprach man fi gegen den Gefanbten des verbündeten 
land noch rüdhaltslojer aus. Lord Minto berichtet den 17. Aug. 1799 an feinen Din 
„Der Kaiſer hat die Abjicht, Piemont zu behalten und von Savoyen alles zu nehmen, was 
litäriſche Wichtigkeit hat. Ich zweifle nicht, daß er die Abſicht Hat, auch Nizza zu nehmen, 
gleihen auch Genua und die papfllihen Legationen. Bei diefen projectirten Veränderu 
ſcheint aber Piemont dad Hauptobject zu fein, und ich möchte denfen, Ew. Lordſchaft 
Öfterreich in diefem Punkte fo feft eingenommen finden, daß es zur Realifirung dieſes jei 
Plans alles wagen wird. Diefe Idee ift mir fo tief eingeprägt worden, daß ich mich nicht 
ſtark auszubrüden glaube, wenn ich fage, der wiener Hof werde fie wahrfcheinlih zum Bin 
maden, um welches ji fortan fein ganzes Syſtem drehen wirb, und daß er bei der Wahl fein 
Alliirten diejenige Macht oner Mächte vorziehen würde, welche zu dieſen feinen Abſichten Hu 
ober Zuftimmung gäben. Es ſcheint mir, als ob eine entſchiedene Oppoſition von feiten Gre 
britanniens und Rußlands gegen die Erwerbung Piemontd Oſterreich wahrſcheinlich einmal: 

bie Berbinbung mit ber franzoͤſiſchen Republik ziehen und, mie fie ven Vorwand böte, feai 
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Motiv werben möchte, unter diefer Bedingung einen Separatfrieden mit Frankreich zu 
ießen.“ Nah dieſen Thatſachen ift die Klage der Öfterreihifchen Diplomatie und der ihr 
aftbaren Preffe zu berichtigen, welche dad Haus Savoyen beſchuldigen, daß es mit der Gier 
b Ireulofigfeit des Wolfs, der feine verwundeten Kameraden auffrißt, binterliftig fei: 
a guten Nachbar und Beſchützer Ofterreih anfalle. Bon nun an war ein Nebeneinanderfein 
erreiche und eines ſelbſtändigen Sardinien in Öberitalien zur moralifhen Unmöglichkeit 
worben 
Aber der Rächer fland fehon an der Thür, der aus Ägypten zurückgekehrte Bonaparte, 

der feit dem December 1799 Erfter Conful in der Stärfung Frankreichs Wunder wirkte. 
Werseich unterhandelte wirklich mit ihn; der Conſul wollte die Dynaftie Savoyen in Piemont 
icher einſetzen, denn er hatte fo viel Achtung vor der militärifchen Tüchtigfeit der Sarben, daß 
RIT98 geäußert hatte, ein paar farbinifche Bataillone würden alle oberitalienifchen Republifen 
Wein. In der Angft wollte Ofterreich ſich jegt mit Südoſtpiemont einſchließlich Aleſſandrias 
Agsigen. Allein Bonaparte gedachte Iegteres zu einem Eckſtein feines Reichs gegen Dfterreich 
Bnhen. In der Mitte Mat 1800 ging er mit einenr Heere über ven Großen St.: Bernhard 

nehm, während die Öfterreicher Genua bevrängten und in Nizza ſtanden, in ihrem Rüden 
Hand. Am Abend des 14. Juni 1800 befiegte er die Öfterreicher bei Marengo, welche nad 
Berluft ihrer Nückzugslinie am folgenden Tage einen Waffenſtillſtand abfchloffen, Fraft 
fe ganz Italien bis Hinter die Etſch und den Po räumten. 

Im September 1802 wurde ver größte Theil von Piemont Frankreich einverleibt; Aleffan: 
im Departement Marengo, wurde nebft Mainz und Antwerpen zu einer der großen Gren;: 

des Reichs gemacht. Novara und die Lomellina wurden ver Republif, bald König: 
Kalien zugetheilt. Alle aber hatten gleihnäßig ihr Blut und ihr Silber den Planen des 
m opfern. Diefer räumte inbeß viele veraltete Zuftinde weg, baute die Alpenftrafen, 

bie über ven Simplon und den Mont-Cenis, und Brüden. Die Bevölkerung von 
im Sabre 1796 gegen 77000, ſank auf 60000 herab, aber ber Bürgerftand hob ſich. 

Sal Emanuel IV. legte 1802 auf Sardinien die Krone nieder und flarb 1818 in Nom 
ürter der Jefuiten. Sein Bruder Victor Emanuel I., unter vem Schuß der Engländer 

t Inſel weilend, erhielt gewiffenbaft an feinem Höfchen die fpanifche Etifette und machte 
zu Gnadenbildern; für bie fo hochnöthige Gultivirung Sardiniens geihah nichts. 

ein guter, bürgerlich fparfamer, fehr befchränfter Herr; aber fein Gejandter in Peters: 
ver Savoyarde Graf de Maiftre, war ein bedeutender Charakter und doch dem ſchwärnieri⸗ 
Raifer Alexander geifteöverwandt. Ihm und England war e8 zu verbanfen, daß nach den 

a Sturz Napoleon’8 Victor Emanuel fofort in feine Erbſtaaten zurücgerufen und viefe 
den Wiener Gongreß durch dad wiberftrebende Genua und durd fein langes Küftengebiet 

wurben. Allein durch die Bervierfachung des oͤſterreichiſchen Gebiets in Italien, welches 
ittel8 des venetianifchen Feſtlandes, das Como, Bergamo, Bredcia, Verona, Padua 

hatte, ſich breit an den oͤſterreichiſchen Reichskoͤrper anſchloß, war die relative Stellung 
Selbſtändigkeit Sardiniend vernichtet. Selbft die confervativften piemontefifhen Staats: 
‚ wie de Maiftre, fanden dies fo unerträglich, daß fie fhon 1814 erklärten, Sardinien 

‚um nur feine alte Unabhängigkeit wiederzugewinnen, fi an die Spiße revolutionärer 
ler Bewegungen ftellen. Dazu fam, daß die Ofterreicher als Bundesgenojfen Sar⸗ 

Ind die Rückkehr Napoleon's von Elba dazu benugten, die meiften Feſtungswerke von Alef: 
bein, den einzigen Schuß Piemonts gegen eine Öfterreichifche Invaſion, zu ſchleifen. Als nad 
Schlacht bei Waterloo ganz Savoven feiner Dynaftie zurücgegeben wurde, verlangte Ofter- 
H a6 Novarefifche für fih, in deſſen Beilg Victor Emanuel nur durch Rußland erhalten 
Ye. Im Iahre 1848 fand man die um 1819 verfaßten Dispofitionen des öſterreichiſchen 
eralſtabs über dad, was Dfterreich zu thun habe, wenn ihm ein Krieg von Frankreich drohe: 
Mid das offene Piemont fei zu überfallen, fein Heer, feine Arfenale entweder den öfterrei- 
en einzuverleiben oder zu vernichten und dann die aus den Nipenpäffen herabfteigenden 

fen einzeln zu ſchlagen. 
z hatte fi im Freudentaumel über bie Rückkehr des eigenen Fürften in Turin die bor- 
kfte Reaction derer eingefchlihen, welche ſich rühmen Eonnten, feit 1798 ſich an Feiner Öffent= 
in Thätigkeit betheiligt zu haben, bie Bartei der „Schläfer“. Jenes Jahr wurde für perfön- 
Anſtellungen wie für Befege dad maßgebende; ſelbſt die kaſſelſche Refluuration wurde von 
turiner in Abgeſchmacktheiten überboten. Es fehlte z. B. nicht viel, fo wäre die einzige ftei- 
be Brüde, welche Turin mit feiner Vorſtadt auf dem rechten Poufer verbinner, ala Wert ver 
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Fremdherrſchaft abgebrochen worden; fie wurde nur dadurch gerettet, dab jenſeits Die K 
der „großen Mutter Gottes““ als Dankeszeihen für die Reſtauration gebaut wurde. Ahr 
Gefahr drohte den berühmten Napoleonifchen Alpenftraßen. Wahrend der Volkägeift unten 
harten, aber thatfräftigen Fremdherrſchaft ſich franzöſirt hatte, herrſchte bei Hofe vfaffüfche 2 
ſchließlichkeit, weldde von Öfterreich gehegt wurde. Die parlamentarifhen Kämpfe in Baris 
jündeten dad Ehrgefühl felbft des militärifchen Adels, welcher jo vft bei ver Beſiegung der Öl 
reicher mitgefochten hatte. Die wenigen Anfäge zu Verſchwörungen hatten eine antiöſterreich 
Tendenz der Nationalunabhängigfeit. Ta rief der neapolitanifche Militäraufftand im Juli lt 
die ganz demofratifche jpanifche Verfaſſung aus.. Um der Einheit willen fchrieb auch der 4 
ftand, welcher im März 1821 in Aleffanpria und in Turin durch einen Theil des Militärs 
ber Bürger durchgeſetzt wurde, dieſelbe auf ihre Fahne. Victor Emanuel, welcher ſich wol ge 
Oſterreich verpflichtet Hatte, nie eine Verfaffung zu geben, legte die Regierung in die Hände 
zweiunbzwanzigjährigen Prinzen Karl Albert ald proviforiichen Regenten nieder, welder 1 
Derfaffung anerkennen mußte. Seine Unentſchloſſenheit zwifchen den Parteien wich dem 
horſam, ſobald Karl Felix, weldyer, in Modena weilend, die Regierung antrat und alle Zugeſt 
niffe für null und nichtig erflärte, ihn von Turin abberief. Selbft die Eutfchloffenheit Sa 
Roſa's konnte nad der raſchen Niederlage der Neayolitaner die Sonftitution gegen die We 
der bem König treu gebliebenen Negimenter und der einrückenden Oſterreicher nicht auf 
halten. Hunderte der Gebildetſten wanderten aus, Heer und Beamtenthum wurden unter 
Schutz der öſterreichiſchen Occupation von jedem Sauerteig des Liberalismus geiäubert, 4 
Albert war in Gefahr, ald Empörer durd Metternich auf Anftiften des kronenſüchtigen Hey 
von Modena, Schwiegerfohnd des reiignirten Königs, von der Thronfolge ausgeſchloſſen zug 
ben; allein da er jede perfönliche Beziehung zu allen Freiſinnigen abbrach, ja unter ven Ga 
der franzöfffchen Bourbonen gegen die jpanijhen Gonftitutionellen und gegen die piemonteſi 
Flüchtlinge in ihren Reihen focht, fo nahmen ihn die Bourbonen und Nußland in ihren CE 
Auch Karl Belir, ber britte fohnlofe Bruder, der legte von dem alten koͤniglichen Hauptza 
Savoyen, bewahrte ein gewiſſes Bewußtſein ver Selbftändigfeit und hielt das alte Hautg 
der männliden Erbfolge aufredht. . 

Nicht viel weniger feindfelig gegen Ludwig Philipp war Karl Albert geiinnt, mit weld 
die Linie Garignan im April 1831 auf den Thron fam. Von hoher, an Don Quixote erin 
der Geftalt, von mittelmäßigen Gaben, großem Fleiß, zähem Willen bei großer Unentſjchle 
heit in ber Entſcheidung des Moments, wenn biefer ihn nicht von außen gebieterifch faßte 
aud durch ein Verjprehen gebunden, Feine Verfaſſung zu geben, war er der Mann des 
ſamen Fortſchritts in Verwaltung und Geſetzgebung, deren drakoniſche Härte ver Reforn 
bedurfte; doch beichränfte er ven Misbrauch unmittelbarer königlicher Brevets, wodurch Ger 
ſprüche zu Gunſten adelicher Cigenthümer umgeſtoßen wurden. Gin leichtfertiger Cinfall 
zini's und Ramorino's in Savoyen gab die mitverſchworenen ſardiniſchen Soldaten dem Fri 
gerichtlichen Erſchießen von Hinten preis. Die perſoͤnliche Erbitterung dieſer Partei gegen; 
Albert wurde dadurch womoͤglich noch geſteigert, während er ven Groll über das öf | 
Netz, welches jeine Minifter, Beihtväter und feine Gattin um ihn zogen, tief in fi u 
Der beihränfte Miniſter Solaro della Margherita rief gegen eine vom König begünfligte 
form bed unglaublich vernadhläfiigten Volksſchulunterrichts, obgleich dieſelbe nach Öfterzeichi 
Mufter beabſichtigt war, nicht umfonft Die Hülfe des Erzbiſchofs an. Iener Groll Karl M 
und fein nationaler Unabhängigkeitsinſtinct kamen erft in Fluß, ale Pius IX. den Pay 
Stuhl beftieg. Der afcetifh-romantifhe König war entſchloſſen, ven Papſt felbft gegen k 
reich unter den Schug jeines Schwerts zu nehmen, und fhidte jih an, mit ihm den Erı 
einem nationalen Zollverein zu legen. 

Aber erſt die durch die ficilifhe Ianunrrevolution 1848 Ben König Berbinanb IL 
Neapel adgetrogte Verfaffung brachte felbft die Liberalen in Genua und Pienont fo meit, 
Berfaflung zu wünfchen; ſelbſt fie erftaunten, ald Graf Cavour diefe Forderung zuerft ausf 
Nach ſchweren innern Kämpfen gab Karl Albert den 8. Febr. die Orundzüge einer Berfe 
Während der Feftfeier derfelben lief vie Nachricht ein, va den 24. Febr. in Paris die Ne 
gefiegt habe. Den 16. März trat der kirchlich fromme, mehr national als liberal gefinnte | 
Gäfar Balbo (f. deſſen Leben in den „Lebensbildern zur neuern Geſchichte Italiens“ von 
lin, 1863) an die Spige des erften conftitutionellen ſardiniſchen Miniſteriums. Den 18, 
brad der Aufſtand in Mailand aus. Die conftitutionellenationale Partei in Mailand riefj 

jonft bie ſardiniſche Hülfe an. Als aber im Verlauf des Strapenkanıpfes in Mailand pie ıf 
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lülmiſche Bartei die Oberhand zu bekommen drohte, als Genua ſich zur Hülfe erhob, jo märe 
Rai Albert in der Mitte von Republiken in diefelbe vettungslofe Lage gekommen, deren Bitter: 
lin Ctarl Cmanuel IV. von 1796 bis zu feiner Vertreibung 1798 bis auf die Hefen gefoftet hatte. 
Ba wenig Friegögerüftet das farbinifche Heer war, entichloffen fih König und Minifterium, ge: 
Ihelt vom Triebe der Selbfterhaltung, in die Lombardei einzurüden. Die Lombarden ließen 
Warkhehen, daß Karl Albert dad vermeintlich aufgelöfte Sfterreihiiche Heer verfolge und aus 
inen Verſteck, dem Keftungsviered, mit Hülfe von Volksaufſtänden heraustreibe. Aber dieſe 
wierblieben, und der Angriff des farbinifchen Heeres auf die Verona beherrſchende Stellung von 
Bie.:Eucia den 6. Mai Gelehrte aber nur die Bernünftigen, daB felbft in einem Theil der ita⸗ 
Beiden Regimenter Hſterreichs die Disciplin noch ſtark ſei. Daher betrieb die große conſtitu⸗ 
Kane Mehrheit in Lombardo⸗Venetien wie in den Herzogthümern Parma und Modena bie 
Besisigung aller Kräfte diefer fchönen Länder in der Hand Karl Albert's, welcher vor dem 
See mehr Todesverachtung als Feldherrntalent bewies. Trog ber Zettelungen Mazzini's und 
Smiten heimgekehrten Emigrirten wurde er denn auch mit ungeheuern Mehrheiten zum con⸗ 
Acxiellen König von Oberitalien gewählt. Allein die Oſterreicher ftellten durch Unterwer⸗ 
ge venetianischen Feſtlandes ihre breitefte Verbinnung mit den Erblanden her; bie neapo: 
kailgen Truppen waren vom Po nad Haufe zurüdgerufen, die Todcaner wurden vor Mantua 

zugt, die Päpftlihen mußten ven 10. Juni in Vicenza capituliren. Da die neuen Pros 
pa aux bie ungeordnete Geerverpflegung unterhielten, kam zu den ungeheuern Vortheil ber 
göhellung und des überlegenen Feldherrntalents nach und nad) auch bie numeriſche Über⸗ 
geit auf feiten Oſterreichs. Bei Cuſtozza, bei Volta, beide unweit des Mincio, geworfen, 
B& die piemontefifche Infanterie größtentbeild auf; nach dem unglüdlihen Verſuche, ſich am 

ing. noch einmal unter ven Mauern Mailands zur Wehr zu feyen, vom mailänder Pöbel am 
Ba bedroht, ſchloß Karl Albert ven Waffenſtillftand von Saladco, welder vorerft beinahe bir 
Röcenzen wiederherſtellte. 
Bike Kataſtrophe machte auf dad bis zur Stunde flegeötrunfene Italien einen fürchterlichen 

Zehntauſende, welde ihrem Patriotismus bisher hauptſächlich in Worten Luft ge: 
hatten, wollten die aud dem Felde Zurüdfehrenven ald Scyuldige zur Strafe ziehen. Tau⸗ 
von Familien flüchteten aus ver Lombardei und den Herzogthümern vor der Rache der 

mten” nach Piemont, die Schrecken der Militärherrichaft mit ihren Anıneftie genannten 
miptionen und Anläufen zu ®ütereinziehung noch ſchwärzer ſchildernd. Wie ein blutender 

iator wurde das farbinifche Heer durch Hohn zur fofortigen Wiederaufnahme des Kriege 
Karl Albert war auch weit entfernt davon, auf die Rechte zu verzichten, welche ihm die 

iſtimmung auf Oberitalien gegeben hatte. Auch in den beften Zeiten des Kanıpfes hatte 
ie wirflicgen Anſprüche nie weiter ald bis an den Mincio oder höchſtens bis an die Etſch 

ont. England, deſſen Bermittelung Oſterreich mit vem Anerbieten des Verzicht auf vie 
im Mai angerufen hatte, und welches Ofterreidy gern noch am Worte gehalten hätte, 

akreich nöthigten das Minifterium in Olmüß, ihre Vermittelung, aber darum nicht eine 
te Bafid derfelben anzunehmen. Radetzky an der Spitze des Heeres war feft entſchloſſen, 

ane Hand breit an Sardinien abzutreten; Schwarzenberg bictirte dem Hofe dieſen Stand⸗ 
M. Für Karl Albert war daher die Auffündigung des Waffenſtillſtandes nur eine Frage ver 
Is der gegen ihn gefchleuberte Vorwurf des Verraths drohte ein altes Brandmal aufzureißen; 
var entſchloſſen das Duell mit Habsburg wieder aufzunehmen und wußte, daß Das Heer, von 
Wientlihen Meinung gehebt, dazu bereit war. Nur der Plan Gioberti's, auch Mittelitalien 
ee nationalen Kampfe zu beteiligen, verzögerte ed. Da die ſardiniſchen Generale alle durch 
Breffe Heruntergerifien waren, die franzdjiiche Republik fih weigerte, einen ihrer Feldherren 
lien zu leihen, wurde ein polnifder Kriegsdoctrinär an die Spite bed Heeres verichrieben. 
K Ein Mann aus ven republifaniichen Mittelitalien ſtand beim entſcheidenden Kauıpfe um 
‚Gäidjal Italiend in den Reihen ber farbisifchen Truppen, ald am Nachmittag des 20. März 

Radetzky bei Pavia über ven Teffin ging und fie am Abend des 28. bei Novara ſchlug. 
Bvon Karl Albert, der den Tod umſonſt geſucht hatte, geftellte Anfuchen um einen Waifen- 
Ran» wurde von Heß auf kraͤnkende Weife zurückgewieſen, ald könnte man ſich auf fein Wort 
Buerlafen; da legte der König ia der Nacht die Regierung nieder, um dem Lande beffere 
Wugungen möglid zu machen. Gr reifte unmittelbar nad Oporto in Portugal, wo er den 
\Suli ſtarb. 
ıBistor Smanuel, 29 Jahre alt, war hauptſächlich der Liebling der Soldaten, an beren Seite 
krenmäthig im euer fand, für deren Bebürfniffe ex kameradſchaftlich {orgke, veren Kur- 
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behrungen er theilte. Er theilte an Radetzky in ver Brühe des Tags feinen Regierungsantı 
mit, während das von der turiner Straße abgejchnittene Heer gegen die Gebirge abzog. N 
an demfelben Mittag hatten beide Führer eine perfönlihe Zufammenfunft. Es wurde: 
Waffenſtillſtand abgefhhloffen, deffen Bedingungen jedoch für die Kriedensunterhandlung 
keineswegs maßgebend jein follien. Wenn Radetzky angelichts der Gefahr, eine franzöſiſche? 
tervention heraufzubeſchwoöͤren, auf den proclamirten Marſch nad Turin verzichtete, fo verfpr 
der junge König, feine Marine aus den Gewäſſern des noch Widerftand leiftenden Vened 
feine Truppen aus den Herzogthümern zurüdzurufen. Daß piemonteſiſche Gebiet zwiſchen Se| 
Teſſin und Bo follte von 22000 Öfterreichern occupirt bleiben, welche auch die Hälfte der 2 
fagung von Aleſſandria bilden follten, während das piemonteflfche Heer auf den Friedensf 
zu fegen war. Die aus öfterreihifchen Unterthanen (Kombarden, Ungarn, Polen) gebilve 
Corps mußten aufgelöft werben. Es ift nicht zu bezweifeln, daß ſchon damals dem König Ieh 
tere Briedendbedingungen in Ausficht geftellt wurben,, wenn er die Berfafjung befeitigen wür 
Allein er hielt unerſchütterlich an ihr, und die farbinifchen Friedensunterhändler in Maila 
waren bereitd die ſich deffen Flar bewußten Träger des nationalen Programmd. Nicht Hlos, % 
fie die öfterreichifche Korderung von 200 Mill. Lire Kriegskoſten auf 75 Millionen ermäßigt 
durch das Schugredht, das fie über die auf beiden Seiten des Teflin begüterten Grunpbeftg 
welche Bürger des Königreich Sardinien geworden waren, unerfhütterlich beanfpruchten, brad 
ten ſie ed dahin, daß der Kaifer denſelben eine Amneſtie gewährte. Dennoch verweigerte] 
farbinifche Kammer ihre Zuftimmung zu diefem Frieden, welcher ven Verzicht auf pie oberitell 
nifchen Ränder einſchloß, die ſich durch Abſtimmung an Sarbinien angefchloffen hatten. D’A 
unterzeichnete daher den Frieden auf feine Verantwortung, und nachdem der König burg 
Kammerauflöfung an das Rand appellirt hatte, erfannten ihn die neuen Abgeorbneten 
7. Jan. 1850 auf den Rath Balbo’8 mit 112 gegen 17 Stimmen ohne Discuſſion an. 

Die erfte Folge des Friedens war, daß der Verfaffung gemäß die Regierung der Provn 
aus den Händen ber Militärcommandanten, welche fie wieder feit 1814 mit dem Klerus g 
hatten, in die von Civilbeamten gelegt wurde. Das Feftland befigt 4, die Infel Sa 
3 Erzbifchdfe, jenes 24, diefe 8 Bifchöfe. Die Lage Sardiniens oder Biemonts, wie es jet W 
der Nationalpartei lieber genannt wurde, in feinem Innern und feine äußern Verhältnifſe weil 
jegt feltfame. Da die Reaction in ganz Mitteleuropa geiiegt hatte, feit nach dem Mufter 
reihd die Verfaffungen im übrigen Italien auf die Seite gelegt waren, ftand Piemont fehr 
flirt. Napoleon, mit Öfterreich befreundet, bezeigte Sardinien abfihrli Kälte. Aber we 
der Mann fand, die Verfaffung praftiich zu entwideln, fie zu befruchten, fo mußte bieje Iſe 
heit Piemonts auf diefem dunkeln Hintergrunde nur um fo glänzenver hervorheben; die Italick 
Eonnten nur durch ein foldeslinterpfand einer beffern Zukunft vom Müpiggang, welder ba 
Maske des üppigen Weltfchnierzes, bald die der Bigoterie vornimmt, wie vom grimmigen 
mismusd und von der Wühlerei Mazzini's erlöft werden. 1ind dieſer Dann war Gavour, 
dem Frühjahr 1848 wegen feiner Mäßigung als Reactionär verfchrien, feit dem October 1 
Minifter des Aderbaued und des Hanbeld. Um diefe zu heben, um den Geiſt der rationelfen 
beit zu beleben, mußte die auch auf Geldforverungen an die Beiftlichfeit ſich ausdehnende 
richtsbarkeit der Bifchöfe, wie die weder der Serlforge, noch dem Unterricht, noch der 
pflege, noch ver Heidenmilfion gewidmeten Klöfter aufgehoben werden. Siccarbi fepte 
treffenden Geſetze mit ver Hülfe Cavour's und Rattazzi's durch. Der König beftand ſelbſt 
den Todesfällen feiner Mutter, feined Bruders und feiner Gattin die Probe im Kampfe 
ftarfe geiftliche Ginflüfterungen. Der Unterricht wurde in allen Stufen gehoben, ein dem 
ſchen ähnliches Eiſenbahnnetz über Piemont verbreitet und unter dem Apennin durch nad 
geführt. Handelsverträge im Sinne der Herabfegung ver Zölle mit Ofterrei wie mit 
ſtriell vorgefchrittenern Staaten, mit Sranfreih, England, dem Zollverein, fpornten ven 
ftriellen Geift aus feiner Gebundenpeit heraus, machten dem niedern Volf Kleidung und 
rung wohlfeiler, brachten das bisher ängſtlich abgefchloffene Land in praftifchen Verkehr 
auch politifh vorangefhrittenften Völkern. Bald kannte man das Volk der Flerifalen 
mundung, des militäriichen Junkerthums nicht mehr. Die herkömmliche jparfame, üb 
tige Finanzwirthſchaft wich einer fühnen Nationaldfonomie und Politif, welche um fo 
Schulden machen mußte, da die mehrjährige Traubenkfranfheit und der empfindlide Audj 
der Seidenzucht eine noch ſchwerere Beiteuerung des Volks unmöglich machte. { 

Grit Sſterreich durch das Concordat ſich mit dem Papſt ſolidariſch verbunden Hatte, betraf 
Sete e8 bie Zurüdtweifung des Klerus in feine Schranfen, obgleich Diefelbe im eigenen Lande Hin 
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& rucdjichtölofer vollzogen worden war, als eine Beleidigung von feiten Piemonts. Die 
WRimmung des mächtigen Nachbars darüber und über das vonftitutionelle, nationale Leben 
feit bes Teffin nahm Veranlaffung zur Rache, al8 den 6. Febr. 1853 eine von Mazzini auf: 
brachte Rotte in Mailand über öfterreihifche Offiziere meuchlings herfiel. Dfterreich legte fo: 
rtauf die Güter jener größtentheils in Piemont lebenden beiverfeitigen Grundbeſitzer Beſchlag, 
wem es jir beſchuldigte, daß jie auch aus ihren lombarbifhen Gütern die Mittel zu Unter- 
gung folder Attentate zögen. Diefed mar beinahe allen Betroffenen gegenüber eine bare 
Inwahrheit und bittere Ungerechtigkeit; denn Mazzini hegte ihre Pächter gegen vieje Anhänger 
mpiemontejifchen Politif, feiner Todfeindin, auf. Cavour verfocht ihre und feine Sache vor 
ya; Europa mit großer Entſchiedenheit. Allein er mußte ſich überzeugen, daß auf dem Zeft- 

are Curopas die öffentlihe Meinung noch unter dem Drud des faum überrvundenen Schredens 
wre Kevolution gebundenlag, und dag ihm für entſcheidende Mapnahmen gegen die drohende 
‚ang Oſterreichs eine realere Unterſtützung als die durch die öffentliche Meinung noththue. 
Se begogthümer Parma und Modena hatten fich wieder fo fehr unter Ofterreiche Schuß ge: 
Fi dag ſi fie, namentlich die Feſtung Piacenza, wo Oſterreich fein Beſatzungsrecht möglichft aus⸗ 
weite, eine Baſis nicht nur für die Vertheidigung des Statusquo, ſondern auch für einen öfter: 

iſhen Angriff gegen Piemont und gegen feine Verfaſſung wurden. Daß diefe und der anti- 
male Abjolutismus Oſterreichs in der Lombardei, in ganz Italien nicht in die Länge neben: 

aber beftehen Eönnten, ſah ebenfo mol Cavour ald die öſterreichiſche Regierung und die ihr 
rlundete Elerifale Partei i im Königreich Sardinien ein, welche, ftreng organijirt, die Preßfrei⸗ 
auf außerfte benugend, pie Wahlen im Genueſiſchen, beſonders aber in Savoyen beherrfchte. 
a bieje Elerifal-ariftofratiiche Provinz leiftete, namentlich ſeit Pius IX. von der nationalen 

ne Seite der Reaction und Ofterreich8 getreten war, höchſt widerwillig feine Rekruten und 
träge für die italienifhe Sadhe. Nur ald die Wiege einer ausdauernden, ftreng discipli- 

Malen Truppe hatte Savoyen Werth beſonders in ven Augen bed Königs. Bis 1848 war 
Bo tzimer Hof die tabellofe Schule ſpaniſcher Etikette, welcher ſich auch die Geſandten der Groß: 

unterwerfen mußten; Victor Emanuel II., feinen Witwerſtand benugend, hielt feinen 
fuhr, worüber bie ſavoyiſchen Milhbrüder der Dynaftie, welche fih in ven Hofämtern ein⸗ 

het Hatten, ſehr entrüftet waren. Während das arnıe Gebirgsvolf feine Kinder an Kamin: 
g bi an und über die Nordſee verfaufte, hatte der favoyiiche Adel feine Töchter in ven Klö⸗— 

a antergebracht, was jeht durch die Geſetze erſchwert wurde. Je mehr jih Piemont dem 
Ever Aufflärung, der modernen Arbeit erſchloß, je mehr das früher beim italieniſchen Leben 

Piemont fi an die Spitze deſſelben ftellte, vefto größer wurde die Kluft zwifchen jenen 
der Bergangenheit und dem der Zukunft. Beide fannen auf Scheidung. Sie wurden 
u durch die Solidarität der Elerifalen Partei zu beiden Seiten des Mont-Cenis zufanı: 
yalten; allein während bie Pfarrer in Savoven: Piemont ohne die ihnen von den reichdo⸗ 

Bifhöfen ertbeilten Bratialien nicht beftehen fonnten und die Gehaltszulagen aus dem 
ter aufzubebenven Klöfter den !Pfarrern nur entfernte Ausſichten boten, nahm der fauoyifche 
ae jich zu Bemüth, daß in Frankreich die Pfarrer anftändig befolvet jind. Die innere 
ung Savoyend und Piemontd, au durch den Lauf der Gewäſſer und burd die Sprache, 

ech geſchichtliche Srinnerungen motivirt, war fomit längſt vor Plombieres vollzogen. Cavour 
ante fie nur an und wußte aus dem Unvermeidlichen Nutzen zu ziehen. 

+ Bor den Reformen zählte der jardinifche Staat 23000 geiſtliche Perfonen, aljo eine auf je 
& Einwohner, während ſich in Belgien auf eine deren 600, in Öfterreich 610 berechnen. Jene 
Nwurbe etwa um ein Drittheil durch die Reform verringert. Beinahe die Hälfte der auf: 
dbenen Inſtitute waren Bettelflöfter, deren Bewohner, namentlich auf der Injel, häufig des 
us unkundig waren. Der Kapitalftod des Kivhenvermögens wurde zu 388 Mill. Lire an 
Blagen, die Berehnung des Cinkommens ſchwankt zwiſchen 11—17 Millionen. Und doch 
behrten die meiften Beiftlichen der @ultur und Griftenzmittel. Dennoch ſprach der Papſt den 

uli 1855 die große Exrcommunication gegen alle und jeden an diefer Neform irgend Be: 
igten aus; die Bifchöfe verfuchten alle Formen des Widerftanded. Bislang betrug das Ge: 

iteinfommen der Beiftlichkeit, zu 17 Mill. Lire berechnet, mehr als die gefammte Grund: 
we. Das waren Mittel gewejen, un nicht bloß die arme, ungebildete, aber im ganzen un- 
korbene Landgeiftlichfeit in Abhängigkeit von der hohen Geiftlichfeit zu halten, welche ſelbſt 
Ibigoten Karl Albert durch herausfordernde Anmaßung tief verlegt hatte. Wir dürfen nicht 
geſſen, vaß, waß feitvem in Piemont vorwärtd ging, durch Excommunicirte gefchieht. 
‚Beim Ausbruch des orientalifch-ruffifchen Kriegs war die Lage Piemontd eine ehx bedent« 
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lie. Die Intereffen Oftferreichs ſtanden auf ſeiten der Weſtmächte, man mußte feinen Beit 
zu dem Bündniß derſelben für wahrſcheinlich, für nahe bevorſtehend Halten. Napoleon war | 
wiß geneigt, dafür Hſterreich in Zähmung ber jungen piemontefijchen Freiheit, welche auch 
bedrohte, bis zur Unterdrückung der Berfaffung Hülfe zu leiften. Und dann mußte dad zwiſch 
die verbündeten Rieſen geflellte Piemont gewiß Truppen gegen Rußland flellen, obne ein 
Tanf, ohne Ehre oder Mugen davon zu haben. Daher kam Gavour mit freiem Entſchluß! 
Nothwendigkeit und Ofterreich zuvor, indem er den 26. Jan. 1855 einen Vertrag mit den We 
mächten abſchloß, Eraft deffen Sarvinien als deren Bundesgenoffe 15000 Bann ftellte, we 
England ihm das Geld zu 3 Proc. darlieh. Dur) Subſidien hätte Cavonr gefürchtet zum biof 
Söldner herabzufinfen. Oſterreich, darüber noch entrüfteter als Rufland, zog fi nun in fel 
bewaffnete Neutralität zurüd, wodurch es beide kriegführende Theile verlegte und fich ifolie 
Das hatte Cavour beabſichtigt. Ein Öfterreichifcher Diplomat nannte den von den Öfterreiähifll 
Organen vielbefpotteten Vertrag eine auf Schußweite gegen Oſterreich abgebrannte Pifke 
Die fardinifhen Truppen, als ſie ſich nad der Krim einſchifften, unterfhieden ih voneinaml 
nad ihren Heimatöprovinzen und von ihren aus allen Theilen Italiens zufammengefommen 
Dffizieren; als Italiener, ald Ein Guß mit neugehobenem militärifhen Bewußtſein und 
famen fie aus dem Felde zurüd. Das durch Transporte bereicherte Genug fraterniftrte mit 
ihm bisher fremden ſardiniſchen Truppe, mit dem aus feiner Steifheit gelöften Biemont. 
aus allen Theilen Italiend in Piemont eingebürgerten Flüchtlinge erhielten jegt aus ihren 
maten Erklärungen, dadurch, daß Piemont den Beweis gegeben habe, wie ihm weber jein 
nod fein Geld zu theuer, Fein Umweg zu weit frei, um etwaß für bie italienifche Sache zu 
babe es das Vertrauen der Patrioten gemonnen. Ihrer viele traten aus den Geheimb 
Mazzini's, welder umfonft feinen Grebit zu heben fuchte, indem er bie Leidenſchaften burh 
cale Aufſtandsverſuche neu anfachte. 

Als Im Frühjahre 1856 ſich in Paris der Friedenscongreß fammelte, bedurfte es ber 
Beinheit und unermüdlihen Energie Cavour's, um and nur diplomatifche Erfolge zu 
Denn Piemont war in das Bündniß eingetreten, ohne fih Vortheile verſprechen zu laffen. 
Oſterreich als gleichberechtigt zugelajlen, wußte er die italienifche Brage, die Beſchwerden # 
die Decupation der Romagna burch Öfterrei, über bie Misregierung daſelbſt und in 
zur Sprache zu bringen und eine gewiſſe Anerkennung verfelben den Weſtmächten zu 
Aber feine Hoffnung, England, deffen Truppenmangel Piemont body zunächſt ergänzt 
einen Bündniß gegen Oſterreich zu bewegen, wurde gründlich enttäufht. So mußte er fi 
an Rapoleon wenden, indem er ihm erklärte, Piemont fei durch feine thatſächliche Bebrohu 
feiten Oſterreichs in einer fo verzweifelten, feine Hülfsquellen nutzlos aufreibenden Lage, 
fich eher einem neuen Novara außfegen müßte, als ſchmachvoll fi unterwerfen würde. 
aud Napoleon nit fogleih fi über den Antrag eines Bündniſſes beſtimmt geäußert 
wenige Monate darauf erihienen von beiden Seiten Schriften, welche die Ausihließung 
reichs aus Italien durch vereinigte Waffen, die Errichtung eine® von den Poquellen bit 
Iſonzo reichenden oberitalieniſchen Königreichs und die Abtretung der franzoͤſiſch redenden 
vinzen des Hauſes Savoyen an Frankreich empfahlen. 

Da feine handgreiflichen Erfolge der Kriegsbetheiligung vorlagen, ſpotteten Brofferie 
die andern piemontefifhen Radicalen mit den Klerikalen in Die Wette uber die Erfolg! 
der Politik Cavour's. Aber umbeirrt fegte dieſer feine innern Reformen, die Kriegerü 
zu deren Schuß und feine nationale, unermüdliche äußere Politik fort. Während dab 
reih im Jahre 1850 in 6737 Schulen nur 261000 Schüler mit dem Aufwand 

1,672000 Lire gezählt hatte, waren im Jahre 1855 bereit in 9435 Schulen 402000 
mit einem Aufwand von 3,340000 Lire. Das Halbinſeldreieck zwifcgen dem Po und 
untern Bornida mit den Brüdenköpfen von Caſale und Valenza und der fehr verflärften 
Nleflandria wurde ald fiherer Sammelplag des Heeres befeftigt, von wo dieſes einen V 
der Oſterreicher nad) Turin in feiner linken Flanke bedrohen, wo es die von Genua anrü 
Brangofen erwarten Eonnte. Während Balbo beklagt hatte, daß immer dafſelbe Geſchlecht 
Gine große Aufgabe, 3. B. die der innern politifchen Reform, durchführen fönne, verfolgte 
pour alle großen Wege zugleich als zu einem und bemfelben Ziele, zur Unabhängigkeit und 
heit Italien® führend. Wenn Italien nicht durch Die Kreiheit Eins werden fünme, folle es N 
haupt nit Eins werben. Sein Einheitäftant lag ihm noch im Hintergrunde vielleicht eines Hal 
Jahrhunderts. Obgleich alle Verſuche, die neapolitanifchen Bourbonen in Güte ober Wi 
Dropen für eine freie und nationale Bolitil zu gewinmen, fruchtlos blieben, wollte ex durihe 
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1 wit Den Muratiften geniein Gaben, melde, indem jle Neapel an einen Napoleonifchen 
dig brachten, nur eine neue Fremdherrſchaft begründen würden, 
Bar jede Monade diefer äußern und Innern Politik eine Keinpfeligfeit gegen Öfterreich 
bgegen die mit ihm folidarifche italienifche Reflauration, fo machte es ſich Cavour noch zur 
ondern Aufgabe, jede Gelegenheit zu benugen, der Phantaſie und der Thätigkeit der Italiener 
ter neuen Formen Anregung zu geben und Hſterreich in eine noch unleidlichere Lage zu ver⸗ 
wa, als bie Piemonts war, welches unmöglich ſein Heer in die Länge kriegsgerüſtet halten 
uxte, ohne Finanzbankrott zu machen. Zwar erklärten bie angeſehenſten Männer ver Pro: 
ya zu beiden Seiten des mittlern und untern Po im Namen ihrer Länder, dieſe würden 
avon Piemont gemachten Schulden als die ihrigen anetfennen, und Oſterreich fah das 
enzfoften: Biemonts aud) ganz richtig dafür an, daß ed im Namen eines größern Zukunfts- 
hebt gemacht fei; und es war nur um fo erbitterter. Zu welchen Opfern für Cavour's Politik 

isten in ben gebildeten Klafien, beſonders in oͤſterreichiſchen Provinzen, bereit waren, mag 
Beiſpiel erproben. Dieſelben ignorirten, wie der turiner Hof, möglichft Die Gegen- 

Li Kaiſers Franz Joſeph und feiner Sattin in Mailand Anfang des Jahres 1857, 
dieſe eine Art Amneſtie braten und huldreichſt die Spitäler befuchten. Der wegen 

feinen Geſchmacks hochgeſchätzte mailänder Schriftſteller Tenca ſchrieb eine Zeitfchrift, 
auch außerhalb der Lombardei fiarke Verbreitung fand. Die Behörde erklärte ihm, 

Blatt hätte auf irgendeine Weile von ber Anmefenheit Ihrer Majeftäten Notiz zu 
‚wo nit, fo würbe ed unterdrückt werden. Tenca erklärte, jenes würbe mit feiner 
geliehen, und fein Blatt wurde unterdrückt. Cavour bediente fih auch ded National: 

ind, welcher ven Grundſatz aufftellte: „Wenn Bictor Emanuel feine angeſtammte Krone an 
ringung der Kroue ganz Staliend wagt, wagen wir alles für ihn; wo nicht, nichts.“ 
war darüber einverftanden, daß fein Localaufſtand ausbrechen bürfe, daß lich die Streiter . 

im die ſardiſchen Cadres einreiben follten. Der bedächtige Piemontismus, auch der 
jah ſchon damals das Wagniß, auf ſeiner ſchmalen Grundlage ein fo großes National⸗ 
eufzubauen, für einen ſehr bedenklichen babyloniſchen Thurmbau an. Ihn zu gewin⸗ 

‚war feine ver leichtern Aufgaben. 
Di vor Cavour auf den nationalen Patriotismus auögeftellten, von dieſem anerfannten 

tonnten aber nur auf ven Ball ver Beilegung Oſterreichs baar realifirt werden. So 
Gesogr Die öffentliche Meinung aller gebildeten Nationen anſchlug, foviel Mühe er fi 
biefelbe beſonders in England und Frankreich zu gewinnen, wo man jedoch infolge ber 

iſchen Gefahren von 1848 ſehr ängftlih war, fo verbarg er ſich nicht, daß ihn alles 
ee baldige Waffenhülfe Napoleon's nicht zum Ziel bringen würde. Napoleon, welder 
eine gewiſſe überlegenheit verzweifelter Kühnheit ſcheute, wollte und konnte dieſelbe nur 

fen Fall leiften, daß Ofterreich als Angreifer erſchiene und daß die Proclamirung des 
itätäprineip® vermittels großer franzöftiher Blut- und Geldopfer Frankreich die 
de Verftärkung brachte. Die Hauptſache wurde im Juli 1858 in Plombieres ver: 

Dis Grundlagen des Vertrags find bekannt; der Großherzog von Toscana follte, 
ex üch anfchlöffe, die Romagna bekommen. Allein e8 blieb die große Differenz, daß Na: 
‚ven Ausbruch bed Kriegs bis zur Durdführung der gezogenen Gefhüge in feinem 
eiswa bid zum Herbſt 1859 verzögert wiſſen wollte, Cavour dagegen, welcher Klar er- 

Ne, daß jeden Augenblid der Ausbruch eines Volfdaufftandes in Italien, die Grplojion 
x Mine Mazzini's, welder Cavour's Fünftliches Werk mit allen Mitteln zu zerftören fuchte, 
Bündniß gefährben konnte, fuchte ven Ausbruch zu beichleunigen. Napoleon war befrembet 
Ess umgebende Echo, welches feine Neujahröcondolation 1859 an den öfterreiifchen Ge⸗ 
Men fand, über vie Entſchloſſenheit, womit DOfterreich den Handſchuh aufnahm. England 
Breugen fepten fih als Friedenskuriere in Galop. Napoleon befahl Cavour nod zu 

April 1859, auf die Sriedendmittelung einzugehen. Allein Ofterreich lien ſich durch die 
Nabelſtiche und durch feine Feinen langen bewaffneten Frieden ertrageude Finanznoth 

Ginzeigen, Biemont ein Ultimatum zu flellen, welches als Kriegderflärung angenonmen 
fonnte. So mußte Napoleon ſchon am Ende deſſelben Monats feinem Verbündeten 

Bilfe eilen. 
enone, Guribaldi, der Nationalverein, weldher im Moment der Kriegderflärung Toscana 

hate alles, den Krieg nicht blos als ſardiniſchen, ſondern als italienifchen National: 
engsfaifen. Das ſardiniſche Herr hatte, wie überall jeder ſchwächere Verbündete, von 

bis Gelferino (San-Martino) Die nicht glängende Aufgabe, dur Auiopierung um 
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ftarfen Verbündeten glorreidhe Siege zu ermöglichen. In Villafranca und in Zürich wurke 
gröpte Theil ver Lombardei von Ofterreid an Kranfreich abgetreten, um von bielem un & 
dinien überlajfen zu werben. Allein durch das Berbleiben Venetiens bei Ofterreid ne 
Plan des Ofterreih aus Italien ausſchließenden vberitalienijchen Königreichy6, welches 
Epite eined italieniihen Staatenbundes flände, eine Unmöglichkeit geworden. Auch wer 
in Flammen geſetzte Nationalgeift dadurch entfernt nit mehr zu befriedigen. Nicht ein 
ſtärktes Sardinien, nur die in einem Geſammtſtaat vereinigte Kraft ganz Italiens 
hoffen Venetien und Rom zu erobern. Aber Napoleon ließ das erſt im Werden bege 
Italien fühlen, daß er die Macht habe, für die Aufrechthaltung der Nichtintervemtion g 
über von Dfterreich fih denfelben Preis zu erzwingen, welcher ihm für die Errichtung einch 
an den Iſonzo reichenden oberitalienifchen Königreich8 verjäprieben worden mar. 2 
war die Abtretung Nizzas das Motiv zur wunderbaren Grpebition nad Sicilien, wei 
König gebilligt, von Cavour endlich unterftügt wurde. Dieſer wehrte die @efahren, v 
Herrichaft der ſich felbit überlaffenen Actionspartei in Süpditalien den Errungenfchaften 
durd den Einfall ded piemonteiifchen Heeres im Kirchenftaat ab. Nachdem auch Gaeta ge 
war, fonnte fi) im Frühjahr 1861 dad Königreid Italien für conftituirt erklären, wo 
von Sardinien fein Ende erreichte, indem e8 der Halbinfel feinen alten Ordnungögeiſt einfl 

Nachdem wir die Motive und Urſachen der jedem Zeitungdlefer befannten Thatſaqhe 
auf unfere Tage fortgeführt haben, wo Sardinien in Italien übergeht, indem das Haus Gar 
fih für die dem Nationalitätöprincip gebrachten Opfer reichlich belohnt jieht (1. Italien), 
fen wir noch einen Rüdblid auf ihren jeltfan zufanımengefepten alten Ländercompler. | 
unfere Vorältern vor drei Jahrhunderten daran interefjirte, erfehen wir aus Munfl 
andern Kosmographien jener Zeit, welche Saphoy (Savoyen) übergehen oder feiner 
Schweiz erwähnen. Es wurde auf 180 Duadratmeilen gerechnet. „Piemondt iſt ein The 
Lombardeyen, ed hat feinen Nanıen von feiner Rage befonmen; denn Piemonbt iſt im i 
iher Sprad anders nicht gelagt denn ein Fuß des Gebirged. Es ift ein fruchtbares um 
liched Land, mit Flüſſen allenthalben durchwäſſert und mit guten Stätten befegt, davon: 
die Hauptftart, fehr alt, vorzeiten Augufta Taurinorum genannt ift; Sie ligt auff bem 
Po, vorzeiten Padus und Gridanus geheiffen, daſelbſt hat ed eine Hohefchul und auf. 
der Statt Eyſenbergwerk. Vercelle, eine [höne Statt, auff dem Fluß Seria gelegen, de 
jährlich zwey malen ein großen Marft. Neben Yprea, nahe am großen Gebirge gele 
eg norzeiten Golbtbergiwerf gehabt. Die Lombarden haben vorzeiten dieſes Land (bid 
König Deſiderius von Karl den Großen Kavſer von Roma gefangen wurd) bemohn 
zur zeit kam es unter ver Kayſer Gewalt, welde Gubernavorn und Regierer barubeg. 
orbnet. Darnach haben ed die Marggraffen von Montferrat, bis daß es zulegt unter Diehl, 
zogen von Saphoy kommen, eungehabt. Diefe Hertzogen Fonımen von dem alten Hodhlei 
Hauß Saren, wie fie dann auch noch heutiges tags das Sächſiſche Wapen führen. 2 
Berthold befam unter Rudolpfo König von Buhrgund, von Kayier Dthone II. feinem uf 
Vettern die Grafifhaft Saphoy, mit des Burgundiſchen Königs Bewilligung. Sie fe 
die 400 jahr Graffen gewefen, waren im Goncilio zu Goftnig von Kayier Sigmund za 
zogen gemacht.“ , 

Die chronikartigen Überfichten zeigen, wie die Grafen und Herzoge von Savoyen beit 
dur Heirathen Land und Leute verniehrten und wie viele von ihnen wider die LUinglät 
zogen, 3. B. „Humbert der andere flarb im Krieg Anno 1235 wider die ungläaubigen 
dem Großmeifter von Preußen.“ ... ‚Die Graffihafft Nizza ift 22 Citalieniiche) meileni 
und 11 breit, hat mehr dann 30 vefter plätz. Iftreih an Korn, Wein, allerley Frücht 

dergleihen. Nizza ift eine unüberwindlihe Veſtung und gar jhöne Statt am Meer gelege 
den Schloß iſt ein fehr tieffer Schöpfbrunnen, von einem Teutfchen durch lauter Felſen get 
Nicht fern von dannen liegt Vill Franca, dafelbft des Hertzogen Galeren ſtehn. In dem 
darumb werden fehr viel Sarbellen gefangen.’ Gharakteriftifch iſt, daß der Kronprinz, 
lange er feinen Sohn hat, Prinz von Piemont, fobald er aber einen bat, Herzog 
Savoyen biep. d 

lingleih ausführlicher und farbenreicher ift in den Kosmographien die Beichreibung! 
ſchönen und mächtigen ligurifhen Hauptfladt Genua (Genova la superba), obgleich ihr zoll 
den Macrabach in Often und Nizza langgeftredtes ſchmales Küftengebiet ſüdlich von der 
fällen des Apennin von denfelben richtig ald dad Borland Piemonts erfannt wird. Genua] 
jeinen Namen von genu, das Knie, welches hier die von Südoſt herauffommende Küfel 
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jeniſchen Meeres bilvet. Den ftolzen Genuejern aber genügte dieſes nicht, fie leiteten e8 von 
, Die Pforte des Landes, oder von feinem mythiſchen aus Agypten gelommenen Grbauer 
ino ab, denn es liegt „gegen Africam über’. Die Ligurer waren ein von den Gelten bes 
Pobeckens verfchiedenes Volk; noch fremder aber wurben ſich Die Benölferungen zu beiden 
n des Apennin durch den Gegenſatz des maritimen und bed binnenlaändiſchen Lebens. Die 
mbliche Leidenſchaftlichkeit und Energie der Genueſer entlud fich in fünfzig Revolutionen, 
eihre Kämpfe oft über ihre Colonien bis in ver Krim ausdehnten. Die provenzalifchen 
n und die Könige von Frankreich errafften durch Unterftügung der einen Partei die Ober: 
haft über Genua noch öfter al8 die Herzoge von Mailand, deſſen natürlicher Hafen Genua 
Die Seekriege mit Pifa und Venedig erfüllen drei Jahrhunderte des Mittelalters; 
va behauptete die Küften des Schwarzen Meeres und Pera, nebft Lesbos, Chios und Cor: 
Bor drei Jahrhunderten zählte e8 achttauſend Sammtweber, welche die Seide rorh ge: 

Sicilten bezogen. Nebft ver Pracht feiner Baläfte galt die feiner Sänften, worin die 
Mc fih von Maulthieren oder Männern tragen ließen, für ein Wunder ver Welt. 

legten Jahrhunderten waren die Benuefer die Gläubiger beſonders der ſpaniſchen Mon: 
wo Zehntaufende von ihnen etablirt waren. Die Bank des heiligen Georg behauptete auch 
politifgen Einfluß. Das Gold beten fie bis in ihre zahlreichen Kirchen an. Schon vor 
thunderten war auch in Deutihland das Sprichwort verbreitet, „daß Genua ein 

ohne Fiſch, Sebirge ohne Bäume, Männer ohne Treue, Weiber ohne Scham habe”. Zur 
Ausbruchs der Kranzöfiihen Revolution zählte der ganze Staat 400000, die Stabt 

80000 Einwohner, über 1600 Seidenftühle und viele Sammtfabrifen; vie ariftofra- 
Republik mit ihrem Dogen war nicht fo innerlich gefunfen wie Venedig. Der Staat foll 

gen von 45 Mill. Thlr. bejeffen Haben. Die Einwohner ver Küſte wurben als 
der ftädtifchen Ariftofratie behandelt. Aber auch Genua mußte trog feiner, von 
refpectirten, Neutralität 1796 den Frieden von Frankreich theuer erfaufen und 

aniſche Partei diente als Brüde, um Genua 1805 dem franzoͤſtſchen Neid, ein- 
. Wie durd die Belagerung von 1800 zu Land und Ser, litt Genua durch Die 
Ifperre ſchrecklich Im Frühjahr 1814 begrüßte e8 in der durch eine Proclamation 
inck's wiederbergeftellten Nepublik die Wiederkehr der alten großen Zeiten; allein 

er Congreß theilte e8 mit feinem Gebiet von 110 Quadratmeilen troß alles Wider⸗ 
Sardinien zu. 

—* ſo ſchwieriger war die Verſoͤhnung und Verſchmelzung Genuas mit Sardinien, zumal 
Um verſprochenen Provinzialftände in dem abfoluten Staat keine Boden fanden. Der 
Diſche Adel galt in Genua für faul und bettelhaft, Turin war ihm verhaßt. Der lebte 
J aus dem alten favoyifchen Königshaufe Karl Felix (von 1821— 31) haßte Turin, 
B&enua zu feinem Lieblingsaufenthalt, hob die Krieggmarine, demüthigte die Barbares: 

noch drohte Genua im März 1848 fih von Sardinien loszureißen; das war ein 
tio zum Cinrücken des ſardiniſchen Heeres in die Lombardei. Aber Genua benugte 

es fich mit Zaufenden von Flüchtlingen gegen Sarbinien ; aber Lamarmora nahm es ohne 
Bintverluft. Gavour machte Genua zum Stügpunft feiner Freihandelöpolitif; durch Ver: 
i des Kriegshafens nach Spezzia beabſichtigte er dem mittelmäßigen Handelshafen von 
m die hierzu, die ſeit der durch den Apennin geführten Eiſenbahn doppelt nöthige Größe 
Bicherheit zu verſchaffen. Allein vie Genueſen, mit den Klerikalen verbunden, machten ihm 
dabei leibenfchaftliche Oppofition. Im Jahre 1854 zählten Genua 11400, Savona troß 
I iölehten Bafend 4400, Spezzia 4000, Chiavari, Stanımort ver Garibaldi, 6000 See: 
; Diefe Bevölkerung des fleinigen Küſtenſaums iſt von großer Tüchtigkeit, aber ſehr bigot. 
bie ſtarke Zunahme des Reichthums, welder in Handel, Schiffen und Fabriken angelegt ift, 
denua confervativer gemacht. Seit die Zollinte zwifchen Genua und der Lombardei ge: 
Bift und Die Durchbohrung der Alpen ihm ein großes Hinterland zu öffnen verfpricht, für 
RB es vielleicht Die durch den Suezfanal anlangenven Güter beforgen wird, feit es italtenifch 
ben ift, hat der genuefifhe Municipaliömus feinen giftigen Stachel verloren. 
Die Infel Sarbinien, mit einem Flächeninhalt von 430 Ouadratmeilen, wurde der 
kıah pie Beute ber das Mittelmeer beherrſchenden Völker, ver Rartbager, ver Nömer, 

er, ber Sarazenen, trog Genua die Beute der Pifaner, feit 1326 bie der Arago⸗ 
681713 blieb es im Beſitz Spaniens, welches die reihen Familien in feine Hauptſtadt 

6 Uerifon. ZUL 

die @itadellen mit farbinifher Befagung zu entfernen. Nach der Schlacht von Novara 
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309, wo fie vad Mark der Injel verzehrten. Dieje Lehnsherren genofien aud nad ver Peric 
union mit dem Hauſe Saveven (1720) wiaploje Rechte, wodurch ver zur Mömerzeis au 
blühende Aderbau jerfidl. Wie auf Sicilien leben die jephaiten Injulaner aus Furcht vo 
Fieberluft größtentheild in Städten, aber auch Dieje waren vom Adel unterjodt. Der Di 
ift auf ber Weſtküſte halb caraloniih. Die Hark bejeſtigte Seeſtadt Cagliati an der Süd 
der Infel, mit großen Privilegien ausgeflattet, am Gnde der frudtbaren Mulde, welche 
nordiweftlih gegen Orifleno zieht, mar ein Hauptflügrunft der ſpaniſchen Seemacht in 
Kämpfen gegen Türken und Barbaresfen. Allein das Innere ber Intel war fo verwiltert 
unzugänglich, daß Die Kosmographien des 16. Jahrhunderts ihre Mirtheilungen größten! 
Blinius und Ptolemäus entborgten. Tie Gebirge mit ihren auch durch die Heerden nidt ı 
zurottenden Waldungen, mit ihren birigäbnlihen Mufflo waren das Paradies der Jẽ 
Milde Thiere außer dem Wildſchwein und giftige Thiere waren und find der Iniel fremd. „S 
allda ift ein ungejunder Aufft, jehr Peſtilenziſch; zumal in den Maremmen wüthet bas Zu 

niemand wagt im Freien ſich zu lagern, die Echnitter geben warm gelleidet. An der Küfte n 
dur Berbampfung viel Salz gewonnen; die Berge bewahren Giſen, Silber und Blei, wei 
und Mineralquellen entflrömen ihnen. „Gegen dem Meridiem bat es flache Landtſchaften 
ift möjlg (jumpfig), gegen dem Septentrional ift ed bergigt.“ Tod) find ed mehr Kuppen 
Bergketten; vie höchſte, Monte-Benargentu, ift 5642 Fuß. Die treffligen Häfen, anf mg 
beionders Relfon ein lüfternes Auge warf, beherbergen ven Eingeborenen beinahe nur 
fahrzeuge. 

Die PBerfonalunion ber ganz beſonders verwalteten Injel mit Savoyen 1720 blieb 
erfolglofer, als vie Stände mit drei stamenti, Klerus, Adel und königliche Gemeinden, 
fähli auf Erhaltung ihrer Vorrechte bedacht waren. Der Bicefönig jap in Saffari, 
günftiger für die Berbindung mit Turin al mit dem bevölferten Süden der Injel liegt. 
der Aufenthalt des Königs von 1798 — 1814 gab nur Anregung dazu, daB feine kleine 
liſte verbeppelt wurde. Im Jahre 1828 erhielt die Infel no ein beſonderes Bejegbud. 
Karl Albert, zunächſt Minifler Billamarina liegen durch eine Commiſſion von b 
Naturiorichern (den Botanifer Moris und den Geognoften Alerander Lamarmora) bie 
quellen des Landes näher unterfuden. Während Piemont ſchon 1729 Europa das Gl 
der Abſchaffung der Lehnogewalt gegeben hatte, laftete jie mit ihrer Gerichtsbarkeit, mit $ 
ten, Hanbleiftungen, noch 1830 jo hart auf den Infulanern, daß 70 Proc. des Ertrage 
verſchlungen wurden. Es fehlte häufig an Abgrenzung des Grundeigenthums; große & 
waren Bemeindegut und wurden von ben flärfern Viehbefigern außgenugt. Im Jahre 
gehörte über die Hälfte des Areals Adelichen, welde außerhalb des Landes, meift in & 
wohnten; von 372 Ortſchaften gehörten 304 mit 322940 Sinwohnern dem Abel. Noqh 
beflanden 376 große Feudalgüter. Die Krone nahm nun die verrragsmäßige Ablöfung 
Bermittlerin auf ih; aber vem Volke fehlte e8 nicht blos an Kapital, fondern aud ar 
ligenz und an Arbeitöfräften, welche aud in ven 108 Kiöftern, worunter nur 13 we 
ſchlummerten. Es wiberfegte ji den Maßregeln feiner Erlöjung local mit Gewalt. Die 
zaͤhlte nicht viel mehr ale 1000 Seelen auf die Duadratmeile. Das unbebaute Land 
Krone an fi und warf für Errichtung der beinahe ganz mangelnden Schulen Grunpfüdg 
Erf die Verfaflung von 1848 vereinigte bie Infel vollfommen mit dem farbinifchen 
jeyt erfi wurde bie Gonfcription eingeführt. Das Geſetz vom 15. April 1851 befti 
Anlegung von Aderbaucolonien. Die Minifter legten 1856 den Kammern einen Bei, 
über Abtretung von 60000 Hektaren an eine Golonifirungsgefellihaft vor. Die Discuf. 
darüber im April und Mai und die Gommifliondberichte vom 17. Febr. 1858 und 30. 
gehören zu ven lehrreichſten Actenftüden. Der ungebaute Boben betrug 1,290387 Heil 
das Aderlann 605149 Heftaren, mit Olbäumen 24478, mit KRaflanien 2839, Mk 
241106, Sümpfe 11559. Künftlich beriefelte Wiejen, dad Meiſterſtück des italienif be 
baues, finden fich nicht angegeben. Bor der Franzoͤſiſchen Revolution hatte die Inſel 1 RE 
Einnahmen, wovon nur 200000 den König und bem Staat blieben, welcher feit 18 
Hebung der Infel große Opfer brachte. 

Das Königreich Sardinien wurde bis zur Branzöfifchen Revolution eingetbeilt in Ball 
zogthum Savoyen, in dad von Piemont, das von Montferrat, dad Mailändifge # 
Iniel. Savoyen Beftand felbft wieder aus drei Herzogthümern, der Herrſchaft Kauf 
Oberſavoyen mit Sallanche und Faucigny, und zwei Grafſchaften. Das Herzogtäum | 

beſtand aus bem im engern Sinne ebenjo genannten obern Bothal, dem franzöſiſch rede 
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a und det Grafſchaft Nizza. Zu Montferrat wurde Gafale am Bo und Acqui an der Bor: 
ı gerechnet. Das dazwifchenliegende Aleffanpria, Handelsſtadt und Feſtung, trug das 
mepitheton bella Baglia, weil es, nad dem Namen des Bapftes genannt, als ein Trug: ' 
arofla in Bile gebaut, anfangs meift nur mit Stroh gedeckte Käufer hatte. Es wurde zum 
länpifhen gerechnet nebft ven beiefligten Vigevano, Novara, Tortona, Urona, melde 
teinigen Stückchen im Apennin für deutiche Reichslehen galten. Die in Deuniſchland erſchie⸗ 
m, 3.28. die Homann'ſchen Karten bis 1790, ftellen alle dieſe Bezirke nebft dem Paveſa⸗ 
jen auf dem rechten Boufer (Stravella, Boghera, Bobbio) no jo dar, ald ob fie zum 
meihiichen Mailand gehörten, und brüden jo das @eluften des wiener Hofes aus. 
Bis 1859 war das Feſtland eingetheilt in elf Provinzen, wovon zwei auf Saveyen, eine 
Riga fam, die Infel in drei. Das Feſtland hatte 937, die Infel 439 Quadratmeilen, 
Jahre 1848 jenes 4,368972, diefe 547112 Seelen. Im Anfang des Jahres 1859 be: 
nete jich Die Bevölkerung beider auf 5,167542 Seelen. Bu Ende des Jahres 1861 zählte 
ra179635, Genua 119610, Alefjandria 54354 Einwohner. 
Die Schattenfeite der nationalen Politik ift die Rechnung dafür, das Finanz⸗- oder Schul: 
wein. Im Jahre 1788 hatte Sarbinien 17 Mill. Lire Einfünfte und feine Schulden. Im 
ne1846 beliefen ji die Cinkünfte auf 84, im Jahre 1858 auf beinahe 145 Mil. Am 
m. 1835 betrugen die Schulden beinahe 100 Mill, Lire, die beiden Kriege von 1848 und 
9 Fofleten Sardinien, vie Kriegsentſchädigung an Oſterreich eindegriffen, über 200 Mill. 
. Bon da bis 1852 wurden für Gifenbahnen mehr ald 110 Mill. verwendet. Der Krim: 
we foftete 53 Mill. Lire. Der Credit mar dadurch fo gefunfen, daß die neuen An- 
mw ibatjächlich zu ſtark 6 Proc. verzinft werden mußten. So brachte Sardinien dem Ginheits- 
kdtalien eine ſchoͤne Schuld ald Morgengabe bei, welde, durch ven Krieg von 1869 um 
W150 Mill. vermehrt, beinahe 64 Mill. Lire Zinfen forderte. Die böchften Güter eines 
N nationale Einheit und Freibeit, fommen theuer zu ſtehen. H. Reudlin. 

y (Friedrich Karl von). Savigny's Vorfahren gehören dem Adel Lothringen 
Yöa3ahre 1630 floh Paul von ©. der proteflantifchen Religion wegen aus feiner Vaterflabt 
Dad Deutihland und erwarb Grundbeſitz auf deutſchem Boden. In Frankreich gilt die 
wüle feitnem als erloſchen. S.' Urgroßvater, der Sohn jenes Paul von S., Ludwig Jo: 
Bor S., fürſtlich naffauifcher Geheimrath, fährieb 1692 gegen die Neunionsfammern 
Wig’& XIV. dad Buch „La dissolution de la r&union’’ und wahrte der Raubgier dieſes Für⸗ 

müber das deutſche Recht als Vertreter des oberrheiniſchen Kreijes beim Ryswijker Frieden 
GS.'s Vater lebte als Kreisgeſandter mehrerer oberrheiniſchen Fürſten in Frankfurt a. M. 

Mier in Frankfurt wurde Friedrich Karl von Savigny am 21. Febr. 1779 geboren. 
a 1791 verlor er durch den Tod feinen Bater, im folgenpen Jahre feine Mutter. Sämmt⸗ 
Gefdgiwifter, zwölf an ver Zahl, waren bereitö vor den Altern geftorben. Der Berwaifte 
ke Dad Haus feines Bormunds, eined Freundes feines Vaters, des Aſſeſſors bein kai⸗ 
ba und Meihöfammergericht zu Weplar, des Hrn. von Neurath, wurde mit deſſen in 
han Alter ſtehendem Sohne erzogen und feßte hier die im ülterlihen Haufe durch Privat: 
ebegonnene Ausbildung in derſelben Weife fort. Den erſten Nechtöunterricht erhielt er 
hen. von Neurath ſelbſt. Bereitd im Alter von 16 Jahren, zu Oftern 1795, bezog ©. 
niverfität Marburg, begann die juriflifhen Studien fofort mit den Pandekten und trat 
mtlich zu einem feiner Lehrer in ein näheres Verhältniß, dem Profeſſor Philipp Friedrich 
3, einem philologiſch gebildeten Nomaniften der pofitiven, Togenannten eleganten Rechts⸗ 
e. Im Winterfemefter 1796 fiedelte ©. nad Goͤttingen über. Er hörte hier Pütter und 
be, jedoch ohne Geſchmack an ihren Worlefungen zu finden. Hugo's Zuhörer ifi er ald Gaſt 
meiner einzigen Stunde geweſen. Bis nad dem Erſcheinen des „Recht des Beſitzes“ fand 
nihm in feiner nähern Beziehung. T) 
Bash einen lebenögefährlichen Blutſturz genöthigt, feine Studien zeitweilig zu unterbre⸗ 
‚ verliebte ©. die ſechs Sommermonate 1797 auf feinem Gute Trages im Hanauiſchen, 
Werauf wieder nah Marburg und verwandte die Sommermonate 1796 zu einer Reiſe durch 
Ken und Böhmen. Den Winter 1799 winmete er vem Studium in Leipzig und Halle und 
wie bis in die Mitte des Sommerfemefterd 1800 im Kreife feiner Freunde von Motz, 
Seife, Glemens Brentano u.a. in Jena. 

Beitſchrift Tür geſchichtliche Rechtswiſſenſchaft, 1X, 4B1. er 
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Nach Marburg zurückgekehrt, empfing er daſelbſt, 21 Jahre alt, am 31. Oct. 1800 di 
fnriftifhe Doctorwürbe und damit zuglei die Erlaubniß, an der Univerfität Vorlefungen zu 
halten. Im Winter 1800 lad er über Criminalrecht, einen Stoff, aus dem feine Inaugural— 
differtation („De concursu delictorum formali“) gejhöpft ift. Ein criminaliſtiſches Gollegium 
hat er feitbem nicht wieder gehalten. Unmittelbar darauf wandte er feine volle Kraft dem rk 
mifchen Givilrecht zu, einem Gebiet, auf welchem er zum Lehrer feines Zeitalterd geworben iR 

Die Bearbeitung, durch melde und die Kunde des Römiſchen Rechts vorzüglich überliefen 
iſt, rührt nit aus der Blütezeit der römischen Rechtswiſſenſchaft und Rechtsbildung her. Bag 
Suftinianifhe Compilation jollte vielmehr ein künſtliches Surrogat für beides fein und wg 
nicht einem höhern wiſſenſchaftlichen, fondern einem vein äußerlich praftifhen Zweck ald et 
Givilgefegbud; für die Gegenwart gewidmet. Nur der zufällige und an fi ungünftige Umflarg 
daß Muth und Kraft zu eigener Schöpfung fehlte, war die Beranlaffung, daß man die 
aus der beffern Zeit fammelte, fidhtete, orbnete und fie fo für die Gegenwart und Zukunft 
bewahren und nugbar zu machen ſuchte. Daher entftand ein Geſetzbuch, das in Auswahl 
Anordnung aus dem 6. Jahrhundert, in Gedanke und Wort wefentlih aus dem 2. uny J 
ſtammt. Diefes eigenthümliche Verhältniß äußerte von Anfang an bis auf den heutigen A 
feine natürliche Wirkung auf dad Studium und die ganze Behandlung des Roͤmiſchen Re 
Geiſtig vorgefchrittenere Zeiten und Menſchen fühlten fi von dem echten, alten römifchen G 
mächtig angezogen, während die mechaniſchen und geiftlofern bei dem fpätern Serie 
caput mortuum mehr gebanfenloß ftehen blieben. 

Die legtere Rihtung war namentlih im 17. Jahrhundert in Deutſchland die berriäk 
geworden, in grellem ®egenfaß zu der fonft gleichzeitigen holläändiſchen Schule der fogen« 
eleganten Juriften und ber trefflichen franzöſiſchen Schule des 16. Jabhrhunderts. Name 
betrachtete man das rechte biftorifche Studium ‚nicht mehr als ein Element des Rechtsſtudt 
fondern als eine äußerliche fremdartige Zutat. Dazu kam die Bhilofophie des 17. Jaht 
bertö und durch fie das Naturrecht, eine bunte, allenthalben controverfe Aufftellung von M 
grundfägen, die für alle Zeiten und Völker gelten jollten, und wobei man ſich um alles 
Recht gar nicht kümmerte, die aber feinem Volk und Feiner Zeit etwas nügen Fonnten, 3 
für das allgemein Menfälice die ſcharfe Beobachtung und Flare Lebendanfhauung fehlte, Mi 
weil das Nationale vollfommen außer Acht gelaffen war. So blieb fortwährend bie Gef 
ein äußerlicher Zierath und die Philofophie eine Feindin und Nebenbuhlerin der Rechten 
ſchaft, viele felbft aber in ihrem frühern geiftlofen und traurigen Zuftande. 

Und gerade in Deutfchland bedurfte dad Recht hiſtoriſcher Forſchung, denn von Anfe 
soncurrirte mit dem Römifchen Net das Kanonifche und die Reichögefege, ferner in par 
Kampfe die einheimifchen, meift particulären Rechtsübungen. Diefen pofitiven Stef 
man ohne fritifche Prüfung und Sonderung feiner Beſtandtheile zu einem fdeinbaren 
für praktiſche Zwecke verarbeitet, indem man aber dad Ungleihartige und Unvereinbare gi 
menfügte, der hiſteriſchen Wahrheit ebenfo viel Abbruch gethan als den praktiſchen? 
Lebens. Der usus modernus pandectarum des vorigen Jahrhunderts bot ein —* 
von Sätzen und Vorſtellungen verſchiedenartigften Urſprungs, in welchem vielfach mid 
denes Roͤmiſches und Deutſches Recht untereinander gemengt war und kein einziger Recht 
in feiner urſprünglichen Geftalt zum Bewußtſein kam. Es trat daher auch nicht hervo 
und marum er feinerfeitö modiflcirt war oder etwa auf andere modificirend wirfte. Erſt 
geb. 1764, feit 1788 Dr. jur. und Profeffor der Rechte in Göttingen, brachte wieder gefl 
Sinn und eine verfländige Methode in die Rechtswiſſenſchaft. Er nahın ald Grundwefl 
an, baß in jeder Zeit das pofitive Recht ein lebendiges Ganzes war, und erfannte es als 
ber Wiſſenſchaft, aus den zerftreuten Borrath einzelner Zeugniffe dieſes Ganze zu reconf 
Er befreite dad Leben von der Herrſchaft abgeftorbener Rechtöbegriffe und erkannte früh, k 
wiätigften Irrthümer faſt durch nichts anderes mehr verbreiter und befeftigt morben we 
durch unechten Sprachgebraud. „Der Sinn von Wörtern und Redensarten“, fagt er, 

nicht mehr philofophifch beftimmt werden, wie twenn man hie Sprache und die Wiffenſch 
ſchaffen wollte, fondern biftorifch nach dem, was die Römer ſich dabei daten. Bar 
miſche Sprache eigenſinnig, verband fie verſchiedene Begriffe unter Gin Wort, trennte 
ähnliche unter zwei und mehrere, fo berechtigt und Died nicht, eine runde Defnition ll. 
oder doch nur ungefähr zu bilden, um biefe da unterzuſchieben, wo das Wort vorkommt. 

Im Jahre 1803 erſchien ©. 3 „Recht des Befiged”. Das Buch ift der Grundftein 

| cu 
— 

IF 



Savigny 85 

artigen' Epoche ver Juriöprubdenz geworben; es enthält bereits ſämmtliche Keime zu ber 
Bugo geforderten Regeneration ver Rechtswiſſenſchaft, 
Thibaut, der im Jahre vorher in einer eigenen Schrift venjelben Gegenſtand behandelt 
', gab in der „Allgemeinen Literaturzeitung‘ von 1804 dad nachſtehende Urtheil ab: „Seit 
er Zeit Hat Recenſent Feine juriftiiche Schrift mit einem jo lebhaften, immer wachſenden 
refſe ſtudirt ald dad vorliegende geiftvolle Werk. Der Verfafler, welcher ſchon durch dieſen 
ſuch das Recht erworben hat, mit unfern erften Giviliften in eine Reihe zu treten, vereinigt 
ih alles, was zur glücklichen Bearbeitung des Rechts erforverlich ift, einen feltenen, immer 
den, immer wachen Scharflinn, eine glüdliche Gewandtheit und Leichtigkeit im Auffaflen 
ı Darfiellen der ſchwierigſten Begriffe, echte, tiefeindringende Gelehrfamfeit, verbunden 
durchgehender Eigenthünlickeit, mit Einem Wort alles, was der Eigenfinn des Schid: 
Yin feinem ganzen Umfang nur wenigen zu verleihen pflegt. Dad Werk gemährt daher 
nenuß und eine Befrievigung, deren man ſich felten bei ver Lektüre juriftifher Schriften’ 
aimen hat.‘ , 

6hon der Anorbnung nach unterſchied Die Arbeit fi) von der herfümmlichen Art der Gat⸗ 
u Ohne Borerinnerung begann dad Bud) auf der erften Seite mit ver Quellenkunde. Es 
peein literargefchichtliher Abriß, der die lange Kette der Leiftungen varlegte, welde feit 
Biedererwachen bes Roͤmiſchen Rechts zur Zeit ver Glofjatoren über denfelben Gegenſtand 
Enge gefördert waren. Gigentbümlich ift demächſt die Art, wie ©. ven Begriff des Befiges 
einen juriftifchen ausmittelt und feflftellt. Die zu dieſem Zweck bisher gewöhnliche Aufzäh⸗ 
galler erdenklichen juriſtiſchen und factifchen Vortheile des Beſitzes erkennt S. als unzurei⸗ 
b. Er fragt flatt deſſen: Welches find die rechtlichen Folgen, die nach ver Anfchauung der 
Wer den Befig ald Bedingung voraußfegen? Diefe rechtliche Bedeutung, durch welche ji 
Meikifche Beſitz von feiner natürlichen Grundlage, der bloßen Innehabung oder Detention 
heidet, ift dad ‚‚Necht des Beſitzes“, nach melden er forfcht. Es ergibt fih, daß als 
Kömgen des reinen Befiges nur die Ufucapion und der Schuß gegen Störung durch das prä⸗ 
We Rechtämittel ber Interpicte anzufehen find. Nur da, allein aud überall da, wo bie 
eader die andere Wirkung anerfannt fei, erkenne das Nömifche Recht dad Dafein des jurifti- 
nBefges an. Um Died genauer nachzuweiſen, wird die Terminologie unterjudt und ber 
Jbegründet, daß der Beſitz, infofern er zur Ufucapion, dem Inftitut des Civilrechts, diene, 
Iesio civilis, infofern er ben Interbictenichug begründe, possessio ſchlechtweg heiße. Den 
Pefag zu beiden bilde possessio naturalis, d. h. entweder bloß die Negation des Uſucag⸗ 
Weiige oder auch Negation des juriftifchen Beflges überhaupt, unter Anerkennung bed 
kihen Zuftandes der Detention. Die Unterfuhung wendet ſich dann zu den Vorausſetzun⸗ 
demnach auf die Frage vom Erwerb und Verluft des Befiged. Hier wied S. nad), daß die 
rigen ſymboliſchen Deutungen (die Übergabe der Schlüffel zu einem Raum 3.8. jollte 
kfig der verfchloffenen Sache bei dem Enıpfänger begründen, weil fie die Sache felbit im 
bei varftellten) nichts anderes als ſcheinbare Erflärungen von Vorgängen waren, die einen 
zellen, nur nicht aufgebedten Sinn haben. Indem nun ©. das natürlihe Element in 
ariſtiſchen Begriff des Beſitzerwerbs darlegte und deſſen Vorhandenſein in den Thatſa⸗ 
achwies, welde dad pofitive Recht ald Erwerböhandlungen anerkannte, befreite er nicht 
ie Theorie von der nebelhaften Vorftellung fymbolifcher Traditionen, jondern wies die⸗ 
much auf einen Weg geſunder Neflerion über vie Natur der Sache, den fie fafl ganz ver: 
hatte. Diefe Art der Betheiligung des praftifchen Verſtandes an der juriftifcden Argu: 
tion tret bier an die Stelle ver üblichen Debuctionen aus dem fogenannten Naturredt. 
dem Einfluß nühterner Betrachtung der realen Verhältniffe aber hat fi dad Romiſche 
wirklich entwickelt, nicht unter der Herrfchaft naturrechtlicher Theorien. 
rz vor dem Erfcheinen ded Buchs, am 13. März 1803, war ©. auf eigened Anjuchen 
wperorbentlichen Profeflor in Marburg ohne Gehalt ernannt worden. Noch in demjelben 
erhielt er einen Ruf nad Heivelberg, einen zweiten nadı Greifswald. Er lehnte beibe ab. 
'Anregung und Foͤrderung feined Lehrers, des Profefjors Weis, war bei ihm der Plan zu 
| größern literargeichichtlihen Werke gereift, weldes auf eine umfafiende Benugung der 
a Bibliothefen zeritreuten Materialien fi gründen follte. Er beabfichtigte die nächſten 
reiner auf diefen Zweck gerichteten wilfenfchaftlihen Reife zu widmen. Bevor er die leg: 

trat, vermäßlte er jih im Frühjahr 1804 mit Runigunde Brentano, Tochter des kur⸗ 

jen Geheimratha Brentano in Frankfurt a. M. Während ded Sommers 1804 durchforſchte 

reihen civiliſtiſchen Schäge der Bibliotheken zu Heidelberg, Stuttgart, Ablagen um 
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Strasburg. Ald er in gleicher Abſicht anf derſelben Reiſe am 2. Dec. 1804 In Paris einful 
traf ihn das arge Hemmniß, daß das Gepäckſtück, welches das koſtbare, jo mühſam geſan 
melte handſchriftliche Material enthielt, vom Wagen abgeſchnitten und entwendet wurde. A 
Nachforſchungen blieben erfolglos, und Die Frucht jahrelanger Studien, die Grundlage der 
Paris beabficktigten Stubien war unwiederbringlich verloren, ſoweit fie nicht im @ebächtniß I 
Forſchers ſelbſt einen ſichern Plag gefunden hatte. Aber felbft diefe Störung wußte S.'s) 
gemblicher Muth und Rifer zu überwinden. Auf feinen Wunſch war ihm zu gelehrter Hülfsl: 
ftung Jakob Grimm, jein treuer Schüler, nad Varis gefolgt. Mit deſſen Beiſtand wurde d 
Berlorene ſoweit möglich erfegt. 

Ende 1808 kehrte &. von Paris nah Marburg zurüd. Er folgte im Jahre 1808 eine 
Kuf als ordentlicher Profeffor des Nömifchen Rechts an Theophil Hufeland's Stelle nach Land 
hut, wohin die Montgelas’sche Bermaltung Balerns die alte ingelftäntifche Hochſchule jeit de 
Sabre 1800 verlegt hatte. 

S.'s Lehrgabe, und zwar nicht bLo8 dad, was man den akademiſchen Vortrag nennt, | 
nad; allen Zeugniflen die glänzendſte geweſen. Seine ſchöne äußere Erſcheinung, feine ey 
fließende Sprache, die rubige, Hare Folge und Entwidelung feiner Gedanken find unftreif 
die äußern und formalen Eigenfchaften, die ihn zu einer ivealen Figur auf dem Katheder di 
hoben. Allein die Liebe feiner Schüler zu ihın, von der aus der marburger und landehm 
Zeit eingehende Schilderungen vorliegen, ber außerordentliche Erfolg, welcher ſich an ſein u 
folgendeö Auftreten in Berlin fnüpfte, erklärt ſich aus dieſen Cigenſchaften nicht. &. war dund 
noch ganz von jenem jugendlichen Feuer der Begeifterung durchglüht, vie bei feinen Schüle 
dieſelbe Wärıne für den Gegenflann und für den Lehrer erwedkte. . 

&.’6 Natur war zur Objectivität angelegt; bierauf beruht zum großen Theil die Claſſuc 
feiner Schriften. Diefe objective Behandlung zeichnete fich jedoch, wie von feinem münntiäl 
Bortrag, namentli aus ven jüngern Jahren, berichtet wirb, durch den innigen warmem M 
theil aus, den er als fühlender Menfch an dem Gegenſtande nahm. Er mußte feine Shi 
elektriftren und ihren Beift zu wecken zum Verſtändniß und zu eigener Arbeit. 

Preußen hatte feit 1807 der Geiſt feiner neuen Stantseinrihtung den erften Mangr! 
Deutfchland als moralifhe und intellectuelle Macht ſelbſt im Unglück gefſichert. Diefem Are) 
von Reformen gehört auch bie Gründung der Univeriltät Berlin an. Wilhelm von Humbel 
dem wir diefelbe verbanfen, ein Mann, ber, wie ſchwerlich einer in neuern Zeiten, bie 
liegen Berbältniffe und die Wiſſenſchaft mit gleiher Größe und gleichen Geſchick beha 
bewährte feinen Blick in der Auswahl der Lehrer für die neue Univerfitdt. Er ſchlug bie 
fung S.'s vor. Diefelbe erfolgte am 1. März 1810. ©. traf fhon im Juni deffelben 
in Berlin ein und trat fofort in die Commiſſton zur Cinrichtung der liniverfität. Er eräd 
ver juriflifchen Sacultät ein Spruchcolleglum, welches berjelben beizugeben man bedenklich 
funden, nachdem ſchon Friedrich der Große in der Jufligreform von 1748 die R 
der Univerfltäten mit ver flraffen Ordnung ber preußifchen Mechtöpflege für um 
erklaͤrt hatte. 

Seine Wintervorlefungen über Inftitutionen und Gefchichte des Roͤmiſchen Rechts 
&. vor 46 Zuhörern, unter diefen Goͤſchen, Dirkien, von Roͤnne. Am 29. April 1 
wurde er ordentliches Mitglied der biftoriich- philofophifchen Klaffe der Akademie ver 
jenfchaften. 

Niebuhr hatte als Mitglied der Mlapemie der Wiſſenſchaften in diefem erften 
des Beftehens der Univerfität feine Borlefungen über die roͤmiſche Geſchichte eröffnet, auß 
fein epochemachendes Werk hervorging. Als die Borlefungen ihren Anfang nahmen, w 
neben Schleiermader, Ancillon, Spalding n. a. unter feinen Zuhoͤrern. „&.’8 Auf 
keit”, ſchreibt Niebuhr damals in einem Briefe, „und feine Äußerungen, daß ich eine 
Woche für die römische Geſchichte anfange, geben mir natürlid; noch mehr Eifer, Unterfi 
gen in ihrem ganzen Umfange zu verfolgen, welche man fonft leicht auf halben Weg⸗ 
läßt, fobald man das Ziel beftimmt erblickt Hat und ſich dann nach etwas Neuem umflecht.” 
entftand jene gegenfeitige Durchdringung Nömifchen Rechts und römiſcher Geſchichte, 
heute noch die romiſche Geſchichtſchreibung und die rontaniftifche Jurioprudenz in gleicher 
beherrſcht. Dankbar bezeugte es Miebuhr Iffentlich,, als im folgenden Jahre der erſte Band 
ned Werks erfchien,, daß er ſich ohne S., Vuttmann, Heindorf und den inzwiſchen ve 
Spalding ‚mol nie zu dieſem Werk ermuntert gefühlt hätte, ohne ihre liebende Theilnahn 

belebende Gegenwart «8 ſchwerlich audgeführt wäre”. 
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richt minder reiche Frucht gegenfeltiger Einwirkung ergab fi, ald im Sommer 1811 
drich Cichhorn für dad germaniftifche Element der Rechtswiſſenſchaft neben &. als 
trat. Drei Männer wirkten jegt nebeneinander im regften perfünlihen Verkehr, von 
r in feinem Gebiet eine neue Ara der Wiſſenſchaft einzuleiten beſtimmt war. Der 
Anstaufc der Gedanken und die gemeinfame Arbeit wirkte für die Erfenntniß des 
und no mehr für die Ausbildung, Abklärung und Feſtſtellung ver allgemeinen 
nkte. 
erſten Rectorwahl ver neuen Hochſchule, am 17. Juli 1811, waren unter den 21 
11 auf Fichte gefallen, auf &. nur eine weniger. Als Fichte nach einem halben Jahre 
aßt fand, auf die Fortführung ber Geſchäfte zu verzichten, wurde S. vom König 
il 1812 zun Rector ernannt. Sein Reetorat iſt das längfte und denkwürdigſte der 
t: es ſchloß am 18. Det. 1813. Gr hat fein zweites wieder übernommen. 
rer Befreiung Deutſchlanda von der Napoleoniſchen Herrſchaft trat 1814 Thibaut in 
mit dem Vorſchlag zur Abfaffung eines gemeinfamen bürgerlichen Geſetzbuchs für 
ſchland hervor. Wie er ſelbſt jagt, fuchte er nachzuweiſen, daß unfer pofitines Recht, 
das Iuftinianische, weder materiell noch formell unjern jegigen Völfern anpaflend 
n deutſchen nichts Heilfamer fein Ednne ale ein durch Benugung der Kräfte der ge: 
Rechtögelehrten verfaßtes bürgerliches Recht für ganz Deutſchland. Namhafte Nechts: 
Uten ihm Beifall. Nicht fo S. Gr hielt e& für Pflicht, feine Stimme vernehmen zu 
ſchrieb im ganz entgegengefegten Sinne. Diefe Schrift erihien, zehn Bogen ſtark, 
Titel „Vom Beruf unferer Zeit für Geſetzgebung und Rechtswiſſenſchaft“. 
yatte, das bürgerliche Recht anlangend, zum Theil die allgemeine Annahme des erſt 
311) publicirten Sfterreichiichen Geſetzbuchs im Auge gehabt, zum Theil die Abfaf- 
neuen. Diefen Planen gegenüber ſprach ©, vie Üiberzengung aus, dag unfere Zeit 
ejeßgebungen überhaupt nicht reif fei. Er ging von der Anſicht auß, daß die Grund⸗ 
echts weder in der Willkür der Menſchen nody in den Geſetzen unferer Bernunft ge: 
m dürfte, ſondern allein in ihrer geſchichtlichen Entwidelung, und daher auch die 
ner neuen Geſetzgebung wefentlid nur darin beftehen Eönne, die Anwendung des be- 
Recyt8 durch Aufzeichnung zu erleichtern und zu ſichern. Dazu fei aber eine fo voll: 
zeherrſchung und geiflige Durchdringung ded gefammten durch die @efchichte überlie⸗ 
tsſtoffs nothwendig, wie fle unjere Beit nicht befige. Dies zeige fi bei ven brei 
gbüchern, bie m Preußen, Branfreih und Öfterreich entworfen worden fein und 
ze mangelhafte Auffaſſung des beſtehenden Recht auf eine naturgemäße Fortbildung 
ır flörend einmwirfen könnten. Diefe Gedanfen führte er dann noch weiter in beſon⸗ 
bung auf die durch feine Anfichten über wie Eniftehung und Fortbildung des Nechtg 
sigabe der Nechtärvifienichaft in einer Abhandlung aus, mit welcher er die „Beit- 
eſchichtliche Rechtswiſſenſchaft“ eröffnete, die er vom Jahre 1815 an mit Eichhorn 
n herausgab. Er ging Hier von der Betrachtung aus, daß ed überhaupt Fein voll⸗ 
nzelned und abgejondertes Dajein gebe, daß vielmehr, was als einzeln angeſehen 
ı einer andern Seite betrachtet, Glied eines hHöhern Ganzen fei. So fei jener Menſch 
I zugleich ald Theil einer Familie, eines Volks, eines Staats zu denken, jedes 
ber ala die Fortſetzuug und Entwidelung aller vorangegangenen Zeiten. Da nun 
jedes Zeitalter nicht für fi und willürlich feine Weit hervorbringe, fondern in 
ber Gemeinſchaft mit ver ganzen Vergangenheit, jo mirffe auch, meint er, jebeß 
was Begebened anerfennen, dad auögegangen fei von ber höhern Natur bes Volke 
ets werdenden, jih entwickelnden Ganzen. Der Stoff des Rechts jei wie Die Sprache, 
eſammte Bergangenheit der Nation gegeben, doch nit durch Willfür, fodaß er 
ein anderer fein Eönne, fonvern aus vem innigfken Weien der Ration felbft und 

ichte herdorgegangen. Daraus ſchloß er van endlich, daß die befondere Thätigkeit 
Zeitalters darauf gerichtet ſein müſſe, dieſen mit innerer Nothwendigkeit gegebenen 
schfgauen, zu verfüngen und frifch zu erhalten; neu geſchaffen und willfürlich ge: 
e das Recht ebenfo wenig werden wie die Sprade, obgleich bei beiden im einzelnen 
ıgreifen koͤnne. Ä 
em ‚Beruf unjerer Zeit u. ſ.w.“ bezeichnet ©. den damals unter ven Juriften herr⸗ 
iſt als einen folden, der den großen Aufgaben, welche die Wiffenichaft im Gebiet 
u loſen Habe, durchaus nicht gewachſen fi. Das ganze 18. Jahrhundert, fagt er 
ei atm an großen Juriften geweſen. Fleißige Männer hätten ſich ziar ame ar- 
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usen Red, namentlich zem Römiichen, und Hellten nur an die Spige ihrer Darflellungen 1 
Azur ige Princip, anttarı des Wolf ſchen oder irgendeines andern. Lim die logiich Ichäriere 
Aınımung ber Aechtsbegriffe, teren Eichtung und die Feitſtellung ihrer Beziehungen zuein 
Haben fie fi freiluh gleich den aus der Wolf ſchen Schule hervorgegangenen Juriften des vor 
Jahrhunderts mehr verdient gemacht, als S. damals anerfannte, namentlich mehr, ald die TAG 
zahl von E. 6 Schülern ihnen einräumte, aber das Studium der Geſchichte ließen fie gleich 
Juriflen des 15. Jahrhunderts faſt unbeachtet beijeiteliegen. Tem gegenüber juchte Hugm 
feinem 1798 zuerft erihienenen ‚„Lehrbud des Naturrechts“ auszuführen, daß die Philef 
des Reis ihren Stoff aus ver Erfahrung jhöpfen und die Geſchichte dabei als Lehrmei 
betrachten müfle. Die philojophiihen Rechtsprincipien follten nur ald Kriterien und le 
Marimen für die auf Erfahrung gegründeten Regeln benugt werben. Hugo's Hauptver 
iſt Die Biederbelebung techtöhiftoriicher Studien. Die philoſophiſchen Grundwahrheiten 
auch er in den Geſetzen der menſchlichen Bernunft auf und blieb in der Ableitung des Prüs 
bei der kritiſchen Philoſophie fiehen. Die Grundanficht, von welcher ©. und die nachmal 
Anhänger ber hifloriichen Schule außgingen, war eine weientli veridiedene. Das Charafig 
ſtiſche der hiſtoriſchen Rechtsanſchauung hat man häufig in einer völligen Berleugnung 
vphiloſophiſchen Brundlagen des Rechts geſucht. Dagegen bat ih S. mehrmals ausd 
verwahrt. ©. trat nicht mit der Philofophie überhaupt, jondern nur mit beſtimmten Richt 
gen derjelben in Oppofition, indem er ſich auf die Seite derjenigen Philofopben Rellte, r 
die leitenden Ideen des Rechts nicht als Durch die Geſctze des menſchlichen Geiſtes beftimms 
trachteten, ſondern als ein im Weltganzen ſich offenbarendes Geſetz. In dieſem Sinne fi 
fi zuerſt Schelling in feinen im Jahre 1803 erſchienenen „Vorleſungen über die Methode 
akademiſchen Studiums’ aus. Er vermarf da das ganze frühere Naturrecht als auf bloß f 
jestioen Belegen des menſchlichen Geiſtes beruhend und juchte vermitteld feiner unmittell 
Vernunftanfgauung zur Erfenntniß eined objectiven Geſetzes für bie bürgerliche Geſellſch 
gelangen zu koͤnnen. Er ging dabei von ven Gedanken aus, Bott fei in einem fortwähren 
Selbftentwidelungaproceh begriffen, er fei ver Weltgeift, ber jich in der Weltgefchichte offende 
&o mie er in der Natur die verfhievenen Reiche, Gattungen und Arten der Steine, Pia 
und Xbiere mit innerer Nothiwendigkeit erzeuge, fo auch in der fittlihen Welt die Gebilde! 
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milie, des Staats, der Kirche. Der Staat ſei der Organismus der Freiheit, indem durch ihn 
dgeiftige Leben ber verſchiedenen Staatsgenoſſen durch eine Öffentliche Ordnung zur Freiheit 
heben werde. Gr jei aber keine bloße Anftalt für die Menſchen, um den Zweden derſelben zu 
nen, und er habe feine Befege daher auch nicht durch die ſubjective Willfür ver Menſchen 
Ryjangen, fondern er habe objectiv die Höhere Bedeutung zu erfüllen, ein Abbild der in aller 
Rumidialtigkeit ver Weltfhöpfung beſtehenden Einheit des Weltganzen zu fein. Diefe Ideen 

zu der Zeit, ald S. mit feinen Anfichten über die Bedeutung der Geſchichte des Rechts 
ft hervortrat, bereit eine große Verbreitung gefunden. Aus ihnen erklärt fih das Weſen 

x hiſtoriſchen Rechtsanſchauung. ©. brachte nun insbeſondere die Entwickelung im Rechts: 
a ld organiſche zur Geltung, zeigte, daß ſelbſt Richtungen, die ſcheinbar unvorbereitet auf: 

, bei einer genauern Betrachtung fi nur ald Entwidelung von Keimen darftellen, die in 
ern Zeiten gelegt find, und ſah ed als die Aufgabe der Rechtswiſſenſchaft an, das beſtehende 

in feinem organifhen Zufammenhange mit der Vergangenheit aufzufaflen, die Natur der 
artigen Rechtöinftitute aus den frühern Zuftänden zu erklären. Indem nun ©. davon 
g, daß fih die Grundideen des Rechts mit innerer Nothwendigkeit in der Gefchichte offen: 

8, und daß fie jih unabhängig von menſchlicher Willfür, die nur im einzelnen eingreifen 
t, fortbilden,, ſetzte er ſich alfo nicht mit ver Philojophie überhaupt in Oppoſition, ſondern 
mit derjenigen Richtung derfelben, welche die leitenden Ideen des Rechts ald durch die Ge: 
ver innern geifligen Natur des Menſchen beſtimmt betrachtet, und ſtellte ſich auf Die Seite 

Bipnigen, denen fie als ein im Weltganzen ſich offenbarenves Gefeg erſcheinen. Er trat auf die 
| eur neuern, durch Scelling angebahnten Speculation im Gegenjag zu dem Kant'ſchen 

mus, der in feiner conjequenten Ausbildung die ganze Philofophie in eine innere Er⸗ 
pBfache verwandelt, in eine erfahrungsmäßige geiftige Selbftbeobachtung (Fries). 
durch die hiſtoriſche Schule angeregten geſchichtlichen Unterfuhungen haben die wiffen- 
Bearbeitung des Privatrechts ohne Zweifel außerorbentlich gefördert, aber man Eönnte 

fin, im großen Ganzen faft dafielbe Urtheil auf ſie anzuwenden, welches S. über die 
3 Arbeiten der Juriften des 18. Jahrhunderts ausſprach, daß fie nämlich vorzugs- 

zur als fleißige Vorarbeiten für eine Fünftige Geſchichte des Privatrechts brauchbar feien. 
Bein den Jahren 1804 und 1805 von ©. unternommene wiſſenſchaftliche Reife hatte ven 
gehabt, für die Geſchichte des Römischen Rechts namentlih im Mittelalter die Schäße der 

Hsthefen zu durchforſchen. Seit einem Decenniun hatte ©. feine ungewöhnliche Arbeits- 
afdie Verarbeitung ded gefannten Materiald verwendet, al8 in Jahre 1815 der erfle 
feines großartigen Werks: „Geſchichte des Nönifchen Rechts in Mittelalter (6 Bde., 
berg 1815 — 31; zweite Auflage, 7 Bde., 1834—51), erihien. Daffelbe zerfällt in zwei 
heile, von denen der erftere die ſechs Jahrhunderte vor Irnerius, in welchen von wifſen⸗ 

THätigfeit nur geringe Spuren vorfommen, der andere die vier Jahrhunderte jeit 
ins worin die wiflenjchaftlihe Bearbeitung und Mittheilung durch Lehre und Schrift Das 

zende ift, umfaßt. Diefer zweite Theil ift fomit feiner Aufgabe nach vorherrſchend li: 
hichtlichen Inhalts, der erſte Dagegen legt dar, wie dad Römiſche Recht in den Reichen, 

die Erhfchaft des Weftrömijchen übernahmen, in Übung fortbeftand, getragen von den 
a Bölfern,, deren Fortdauer als lebendige Elemente der neuen Staaten von S. nad: 

kim wird. Der zweite (4 Bände einnehnende) Haupttheil mußte nothwendig die Geſtalt 
Br Literaturgeſchichte annehmen. Das Werk wurde in den Jahren 1815—31 vollendet und 
"on der Gontinuität des gefchichtlihen Lebens des Römischen Rechts eine ganz neue An⸗ 
kaung eröffnet. S. weift die zahlreichen Fäden lebendiger Überlieferung auf, welche vie Periode 
infenden Römifchen Rechts mit dem Wirken ver Gloffatoren verbinden, und daß nicht, wie 

Bisher angenommen hatte, Zufall oder Willkür die Geltung und Wieverbelebung des 
hen Rechts beftimmt haben. 
Jahre 1816 entdeckte Niebuhr in einem Manuferiptenfhranf bes Domfapiteld zu 
die echten Inflitutionen des Gajus. Hugo bemerkt bei Gelegenheit der Anzeige der 

Auflage von S.'s „Beſitz“ 1818: „Auf mehr ald eine Art laßt fi fagen: ohne ©. hät- 
den Gajus nit. S. hatte die Aufmerkjamkeit dev Gelehrten für ſolche Denkmale ge- 
Durch die Auffindung des Gajus hat unfere Kenntniß des Nömifchen Rechts eine 

Wementale limgeftaltung erfahren. Erſt duch Gajus ift und das Verſtändniß der römi: 
Rechtöpflege eröffnet, alfo desjenigen Inflituts, welches überall den Angelpunkt des prakti⸗ 
Nechtslebens bildet, bei den Römern aber noch in einer ganz befondern Weiſe ven Stüß- 

ut für die Rechtsentwickelung felbft darbot. Gerade rin Zeuge aus jener entigeldennen Ari, 
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in welcher Hadrian mit der ganzen republikaniſchen Rechtabildung pur Privatautonomie 
Gerichtsgebrauch, durch Bürgerbeſchlüſſe und Stadtrichteredicte abgeſchloſſen hatte, um bi 
die erweiterten Organe des Kaiſerreichs eine neue anzubahnen, mußte aus dem Grabe erſtel 
um den Binblid in die alten Formen der Givilrehtöpflege und durch dieſe in das Leben deß ı 
wiffenfchaftlihen Rechts zu erjchließen. Diefer wiedererflandene claffifhe Juriſt war über) 
gerade derfelbe Rechtslehrer, den Juftinian jih angeeignet hat, um durch feinen Mund die: 
gend in die Grundlagen des byzantiniichen Rechtözuftandes einzuführen. 

Seit der Schrift über den Beſitz hatte S.'s literarifhe Thätigkeit das Gebiet der Dogmı 
verlaffen und fid) ausſchließlich der Gejhichte zugewandt. Man hatte gemeint, dies berube in: 
Einfeitigfeit feine® Talents oder feiner Neigung. Im Jahre 1840 erſchienen die drei erf 
Bände ſeines „Syſtems des heutigen Römifchen Rechts‘, denen zwei weitere Bände unmitte 
folgten. Zu diefem Werke hatte ver glänzende Anfang monographifcher Bearbeitung bes Da 
mad im „Recht des Befitzes““, die ganze vorwiegend hiftorifhe Epifode ſeines wiſſenſchaftlich 
Lebens, endlich feine praftifchen Erfahrungen nur eine einzige großartige Vorarbeit gebilt 
Beftinmt, das Lebendige und das Abgeftorbene im Roͤmiſchen Recht zu fcheiden und jenrdg 
Anſchauung derer zu bringen, welden ihr praftifcher Beruf tiefered Quellenſtudium u. 
macht, ift dies Werk univerjell und kosmopolitiſch wie die völkerverbindende Wiflenfchaft, wei 
von jenem unfterblichen Eulturelement getragen wird. 

In der Vorrede erflärt ©., der die biftorifhe Richtung der Juriften hervorgerufen, fe 
leitet und in ihr feinen Ruhm gefunden hatte, diefe Periode für erfüllt und die Zeit für gefa 
men, wo die Wiffenfchaft eine feither vernachläſſigte Bahn mwiener betreten müſſe. Schon ind 
Vorrede zur zweiten Auflage ſeines Werks: „Vom Beruf unferer Zeit für Gefepgebung m 
Rechtswiſſenſchaft“ (Berlin 1814; dritte Auflage, 1840), hatte er ſich darüber befchwert, W 
man ihn in feinem Verhältniß zur Philofophie des Rechts nicht richtig verſtanden und ihm Du 
nungen untergeſchoben habe, Die ex weit entfernt jei zu billigen. Im „Syſtem“, Bd. I, &.1 
fpricht er jich folgendermaßen hierüber aus: „Alles Belingen in unferer Wiſſenſchaft beruht a 
dem Zuſammenwirken verſchiedener Beriftesthätigkeiten. Um eine derfelben und Die aus ihr ng 
zugsmeife entfpringende wiſſenſchaftliche Richtung in ihrer Eigenthümlichkeit zu bezeichnen, wm 
früher von mir und von andern arglos der Ausdrud der biftorifhen Schule gebraucht waren 
Es wurde damals diefe Seite der Wiſſenſchaft befonders hervorgehoben, nit unı den Bei 
anderer Ihätigfeiten und Richtungen zu verneinen ober auch nur zu vermindern, — 
jene Thätigkeit lange Zeit hindurch vor andern verſäumt worden war, alſo vorübergehend = 
al8 andere einer eifrigen Vertretung bedurfte, um in ihr natürliches Recht wieder einz 
Weiter unten fügt er hinzu: „Die gefchichtliche Anficht der Rechtswiſſenſchaft wird völlig m 
kannt und entftellt, wenn jie häufig fo aufgefaßt wird, als werde in ihr die aus der B 
heit hervorgegangene Rechtsbildung als ein Höchſtes aufgeftellt, weldhem bie unveränderte 
[haft über Gegenwart und Zufunft erhalten werden müfle. Vielmehr befteht das Weſen 
felben in der gleihmädigen Anerfennung des Werths und der Selbftändigfeit jedes Ze 
und jie legt nur darauf das hoͤchſte Gewicht, daß der lebendige Zufammenhang erfannt 
welcher die Gegenwart an die Vergangenheit Fnüpft, und ohne deſſen Kenntuiß wir von 
Rechtszuſtande ver Gegenwart nur die äußere Erſcheinung wahrnehmen, nicht das innere 
begreifen.” S. wurde bei diefer Erklärung, wie er auch felbft ausprüdlich bemerkt, von 
Wunſch geleitet, daß man den früher von ihm ſelbſt ſo ſcharf hervorgehobenen Unterfdiedl 
Säulen wieder aufgeben möge. Den Gegenfag, in welchen er damals mit den bei den Juriß 
vorherrſchenden philofophifchen Richtungen trat, läßt er Hier unberührt und hebt nur bie &d 
der von ihm felbft angebahnten wiſſenſchaftlichen Richtung im Stubiun des Rechts Kerw 
Hätte aber ber Charakter der Hiftorifchen Schule wirklich nur darin beflanden, daß fie ea nhg 
Aufgabe ftellte, ven Sinn des pofitiven Rechts als eines geihichtlich Gewordenen und noch DM 
denden aus dem Zufanmenhange mit ber Vorzeit und aus dem Geiſte des Volks zu begeeil 
fo würde die Oppofition gegen fie als von Anfang an auf einem bloßen Misverſtaͤndniß beruhe 
zu betradhten fein. Allein wenn wir dasjenige, was ©. in feinem „Beruf unferer Zeit” und 
den Aufſatz vom Jahre 1815 über die Bedeutung der Geſchichte bemerkte, mit der Art 
Weiſe vergleihen, wie er fich zulegt im erften Bande ſeines „Soſtems“ über die Entſtehung u 
Fortbildung des Rechts ausſpricht, fo finden wir doc bei einer genauern Betrachtung, daß er 
der obigen Erklärung den Gegenfag ver Hiftorifchen Rechtsanſchauung mit der rationalen Sch 
mehr verdeckt ald auszugleichen vermodt Hat. Bon einem Misverſtändniß Einute nur infoſt 
bie Rebe fein, ald wirklich wiele glaubten, ©. verwerfe alle philoſophiſchen Grundlagen! 
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atowiffenſchaft und wolle nur ver Geſchichte eine wiſſenſchaftliche Bedeutung zugeftehen. Das. 
r freilich nicht ver Hall. 
Ziel des „Suftemd war bie vollfländige fuftematifhe Entwickelung des römifchen Privat: 

4, ſoweit es als Beftanstheil des gemeinen Rechts noch auf heutige Anwendbarkeit Anſpruch 
u Uber den von ihm verfolgten Zweck fagt er nach eingehender Beleuchtung ver in dem Zu: 
de unjerer Rechtotheorie feit hundert Jahren vorgegangenen Beränderungen, und nachdem 
tNe in der Gegenwart herrſchenden Mängel hervorgehoben bat: „Beiteht nun alfo Das Haupt: 
kl unferd Rechttzuſtandes in einer ſtets wachſenden Scheidung zwiſchen Theorie und Praris, 
Hann auch die Abhulfe nur in der Herftellung ihrer natürlihen Einheit gejucht werben. @e: 
Be dezu aber kann dad Römiſche Recht, wenn wir es richtig benugen wollen, die wichtigften 
Iafe leiten. Bei den roͤmiſchen Juriſten erjheint jene natürliche Einheit noch ungeftört und 
Ibensigfter Wirkſamkeit; eö iſt nicht ihr Berbienft, ſowie der entgegengejegte heutige Zuſtaud 
edarch ven allgemeinen Bang der Entwidelung als durch die Schuld der einzelnen herbei: 
Wit worben iſt.“ 
' a8 dieſes Werk in eminenter Weiſe leiftet, iſt das intuitive Erfaſſen der Rechtsinſtitute 
Miſicht auf ihre praftiihen Functionen, ihre Zwecke im wirklichen Leben, der Gegenwart 
Mk wis der Vergangenheit. Die Rechtsinftitute find ihm nicht kahle Abftracta, wie jle in ber 
Kal nad logiſchen Forderungen zurechtgemacht ſind und gewöhnlich in unfern Lehrbüchern 

inen, ſondern fie find ihm @eitaltungen, weldye aus den lebendigen Beziehungen der Men: 
mtereinander hervorgegangen und nur aus biefen zu verftehen ſind. Die glüdlichfte Ber- 

theozetifchen Wiffens mit praftiicher Anfchauung macht Died Werk zu einem praftifchen 
im hoͤhern Sinne des Worts. Außer den unzweifelhaft gültigen Mömifchen Recht waren 
hier mit fergfältigfter Umſicht und Breite Unterfuchungen angelegt, welde über pas Yu: 

Recht weit hlnausgingen und recht eigentlich in die frühere Gntwidelung bes 
Bedts zurückführten. Ein Hauptvorzug des Werks beruht wiederum in ber 

ſchjectiven Ringens und Abmühens ledigen Objectivität, in jener vollendeten Dar- 
des Gedankena, welche ald Die einzig adäquate Korn ded Stoffe erfcheint. Diefe Frei: 

Merüber dem Stoff bethätigt ſich namentlich bei &.’8 Eritifgem Verhalten zum Römiſchen 
; Alpe, wie man es ſonſt bei Romaniften gewohnt if, hat die Bewunderung des Roͤmi⸗ 
Rıtts fein Urtheil gefangen genommen, nit, wie von dem vermeintlich einfeitigen Rechtö- 

mande wol erwartet hätten, begnügt er fich dabei, Daß etwas geworben; ſondern er 
dem Barum, nit blos nad dem dußern Warum, das in Wirklichfeit nur ein Wie 
nah dem in den praßtifchen Zwecken und Gründen des Inftitutd gelegenen innern 

Deshalb ift dies Werk ein Bildungsmittel für den praftiichen Suriften wie kein an- 
fo wenig es auch den Stoff in der unmittelbar anf den praftifhen Gebrauch berechneter 
wiedergibt. | 

„GSoſtem“ ift S.'s legted, leider nur zum Heinfien Theil vollenvetes Werk. Im Jahre 
tat er von feiner Brofefur zurüd und übernahm das von Friedrich Wilhelm IV. für 

te Binifterium für bie Revifion ber Geſetzgebung. Dies Amt, welches bis zum 
1848 In feinen Händen blieb, hat ſechs Eoftbare Jahre eines fräftigen Greiſenalters 

Wiſſenſchafi geraubt, ofne dafür durch Börderung praftifiher Intereflen ein Aequivalent zu 
ke. &.’6 Leiſtungen als Dinifter ſtehen mit dem, was von ihm auf vem Gebiet der Wiffen- 
Dnech zu Hoffen war, in gar feinem Verhältniß. Die von fo weitgehenden Ermartungen 
hitte Mesiion ber preußifhen Geſetzgebung Hat bis heute nur zu fehr vereinzelt gebliebenen 
Iltaten geführt. 
Bereitö im Jahre 1817 erhielt der damalige Minifter von Beyme den Auftrag, eine Revi⸗ 
Ider Gofehe vorzunehmen, melde ven Zwed hatte, das Preußifche Allgemeine Landrecht und 

ng den Berändeuungen anzupafien, welde durd Die Geſetzgebung ſeit 1807 
wberilih geworden. Dieje Reviſion follte demnächſt auch auf die Provinzialgejeggebung aus: 
nt werden. Sie wurde nad) Benme non deffen Nacfolgern Danfelnann, Kamptz und ©. 
heſetzt. Zu dieſem Behuf wurde die ganze preußiſche Befeggebung in einzelne Abfchnitte 
zethheilt und einzelnen pwaltifchen Juriften und Gerichten bie Bearbeitung derfelben über- 
sen. Diefe Arbeiten ſind ald Manufeript unter dem Titel „Bejehrevifion” gedruckt. Den 
Fan Abtheilungen geht der Entwurf ber neuen Geſetze nad Vorſchlag des Reviford voran. 
biefen Arbeiten iſt der Entwurf des neuen bürgeslihen Geſegzbuchs für die preußifchen 

ion hervorgegangen, aus demſelben aber bisjegt erſt das Strafrecht und die Concurs- 
nung yulbliciet. 



92 Savigny 

An der wichtigſten Verbeſſerung des preußiſchen Civilproceſſes hat S. nur einen ſehr mit 
baren Antheil gehabt. Bei Berathung und Begutachtung der Verordnung über den Manda 
ſummariſchen und Bagatellproceß vom 1. Juni 1833 war er mit in die zu dieſem Zweck e 
geſetzte Commiſſion ernannt. Der Anftop zu dieſem Gefeg und das Weſentliche in der X 
führung ift preußifchen Praftifern zu danfen. Dagegen iſt unter S.’8 Mitwirkung der Entw 
zu der feit 1850 in Preupen eingeführten Allgemeinen Deutichen Wechſelordnung und ü 
befondere die Verordnung über dad Verfahren in Chefachen vom 28. Juni 1844 entfland 
Die ebenfalld beabſichtigte Umgeſtaltung des materiellen Eherechts ift nicht zu Stande 
fommen. 

S.'s hervorragende Eigenthümlichkeit und feine Größe beruht auf jeiner Lehrthätigkei 
Schrift und Wort. Bon feinen erften Auftreten an war er der politifchen Praris abgewen! 
Schon in jenem Kampfe, den die hiſtoriſche Schule bei ihren Entftehen zu führen hatte, name 
lich als die gleich nach den Befreiungsäfriegen ſich erhebende Reaction S.'s Anjihten in ihn 
Interefje außbeutete, blieb er felbit den in das politifche Gebiet Hinübergreifenden Streitigkei 
äußerlich völlig fremd und Hielt ſich allein an feine wiſſenſchaftliche Aufgabe. 

Uber die Teilnahme an öffentlihen Angelegenheiten ſpricht ex ſich am Ende ber zwang 
Jahre in den (erft 1832 veröffentlichten) Aufjag über „Wefen und Werth der Deutfchen Ua 
verjitäten” aud und geht auf den Einfluß ein, welder durch praftifche Thätigkeit im öffentlich 
Leben auf den engern mwiffenfchaftlichen Beruf des Lehrers geubt wird. Er jagt: „In gebäud 
Grenzen eingefloffen, kann diefe Störung ein heilſames Gegengewicht gegen bie Einſeitige 
des Gelehrtenftandes abgeben und fo durch Erweiterung bed Geſichtskreiſes und durch Belchen 
der bloßen Bücherſtudien die fruchtbarfte Rückwirkung auf den Lehrberuf ausüben.” — „Zul 
tens’, fährt er fort, „wird es leicht geichehen, daß die Theilnahme am üffentlichen Reben few 
Zeit und Kraft, bejonderd aber jv viel lebendiges Interefje in Anfprud nimmt, daß daneben 
Xehrberuf zurüdgejegt und als Nebenfache behandelt werden muß. Gin ſolches Verhälmĩ 
aber ſchlechthin verwerflich.“ 

Dieſe ganze Anſchauung, ſoviel ſie im einzelnen für ſich haben mag, zeigt, in wie hol 
Maße S. im Berufsbeamtenthum wurzelte. Er kannte, wie wenige, bie politifche Ihätigl 
römifher Staatömänner, dachte aber nicht im geringſten daran, irgendeine auch noch fo mail 
fieirte Anwendung ihrer bürgerlihen Tugenden auf unfere Verhältniffe zu machen. Im Iad 
1815 durch feinen Gegner von Gönner, der die deutſchen Fürſten und Negierungen vor 
ftorifchen Rechtsanſchauung ald einer Schule ver Demagogie gewarnt hatte, zu einer & 
gezwungen, begnügte er ſich mit einem Naifonnement über die Doctrin und äußert in ver 
cenjion der Goͤnner'ſchen Schrift in Bezug auf die Öarantien, welche Staatsformen für bie dw 
beit gewähren, daß der Gegenſatz des Despotismus und der Freiheit bei ben verjchieb 
Formen der Berfaffung gedacht werben fönne; „eine abfolute Monardie fann durch ven a 
der Regierung im evelften Sinne frei fein, wie eine Republik bes härteften Despotismud dl 
pfänglich ift, obgleich freilich auch manche Formen den einen oder den andern diefer Zuſtä 
mehr begünftigen”. Ob ein Fürſt das Geſetz macht oder ein Senat, oder eine größere, etwa 
Wahlen gebildete Berfammlung, ob vielleicht die Einftimmung mehrerer folder Gewalten 
die Geſetzgebung erfordert wird, das ändert ihm nichts in dem weſentlichen Verhältniß des 
jeßgebers zum Volksrecht. No im „Syſtem“, 1, 39, 40, fagter: „Es ift Verwirrung 
Begriffe, wenn manche glauben, nur in dem von gewählten Repräfentanten gemachten @efi 
wahres Volksrecht enthalten.” So ſehr ihm nun auch mander hierin recht geben mag, fo 
man zugeben müffen, daß ftaatdmännifche Erfahrung jid mit einer folden Erklärung ſch 
begnügt haben würde. | 

Im Jahre 1847 erfchien der fechäte Band des „Syſtems“, in den folgenden beiden der 
bente und achte, zugleich aber die Anzeige, daß eine Vollendung des Werfs nach dem urf 
lichen Blan nicht mehr zu erwarten ftehe. Die bisher erfhienenen Bände, welche die allge 
Lehren enthielten, follten daher jept als ein ſelbſtändiges Ganzes gelten und ebenjo die etwa 
erſcheinenden Bearbeitungen fperieller Lehren. Während ver Jahre 1851 und 1853 vollenl 
S. noch zwei Bände ded „Allgemeinen Obligationenredhts‘. Gerade 50 Jahre nach dem @ 
ſcheinen ded „Rechts des Beſitzes“ endet feine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit. 

Im Jahre 1850 ſammelte S. alle ſeine kleinen, weit zerftreuten Abhandlungen aus de 
Gebiet der römischen Rechtsgeſchichte im Alterthum, der Quellenkunde, ver Gelehrtengeſchith 
der Lehranſtalten, der Verfaſſung und Geſetzgebung. „Die Sammlung“, heißt es woͤrtlich 

der Vorrede dieſer „Vermiſchten Schriften“, welche er neben feinen vier Hauptwerken in jm 
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t veröffentlicht Hatte, „die Sammlung felbft gewährt einen Überbli über die funfzigjährige 
wickelung unferer Rechtswiſſenſchaft, woran der Verfaffer einen oft nicht unthätigen und 
W warmen Antheil genommen hat. Für die ſehr wenigen Lejer, welde dieſen langen Zeit⸗ 
um in wiffenfchaftlihen Bemußtfein mit durchlebt Haben, Fann die Bergegenwärtigung ber 
sgangenen Zeit nicht ohne Interefle fein. Und für die weit mehrern, deren eigene Erin⸗ 
rung nicht fo weit aufwärts reicht, fann eine folde Sammlung theilweife ven Einprud des 
kösfterlebten erfegen.‘ 
Am 25. Det. 1861 fegte ein fanfter Tod S.'s Leben ein Ende. Seine Schriftwerfe find 

afremde Sprachen, ins Franzoͤſiſche, Englifche, Italienifhe übergegangen und Eigenthum ber 

Meikteratur geworden. Den großen und unvergängliden Berbienften S.'s ſowol um daß 
Wehtliehen des deutſchen Volks ald auch um die Rechtswiſſenſchaft fremder Nationen hat die 
Aiſiſche Geſellſchaft zu Berlin ein Denkmal errichtet in einer Stiftung, welche namhaften Lei⸗ 

m auf dem Gebiet der vergleichenden Rechtswiſſenſchaft, insbeſondere folhen, die das 
Haile und Germaniſche Necht in ven Kreid der Vergleihung ziehen, ferner gediegenen Ar: 

ka, die im Anſchluß an S.'s „Geſchichte des Nömifchen Rechts im Mittelalter” ver fpätern 
Bhrstar: und Dogmengeſchichte des Römijchen Rechts gewidmet find, eine angemeflene Be: 

ung ſoll zutbeil werden laffen. Beſonders befähigte Rechtsgelehrte jollen ohne Rückficht 
Rationalität durch die Stiftung in den Stand gefegt werben, die Rechtsinſtitutionen fremder 

aber durch eigene Auſchauung kennen zu lernen. A. Hefefiel. 
Ehaffhauſen. Der Canton Schaffhaufen liegt, mit Ausnahme der Vorſtadt des Stäbt- 
ein, ganz auf dem reihten Rheinufer, drei getrennte und jehr unregelmäßig geformte 

ie bildend, die zufammen einen Flächeninhalt von 13 fhweizerifhen Quadratſtunden 
0 Duadratfilometer) einnehmen. Das dftlich gelegene Stüd des Cantons, ſowie ber 

heil deſſelben mit der Stadt Schaffhaufen find faſt ganz von badiſchem Gebiet umgeben; 
x ſchließt hinwiederum eine badifhe Enclave, Büfingen, in fih, befannt dur den 

2 Handel von 1849.1) Das weſtlich gelegene Eleine Stüd ded Kantons ift faft ganz von 
iſhhem Gebiet umſchloſſen. Die Bevölkerung , meift Landbau, namentlih Weinbau trei- 

‚trug nad) der Volkszählung von 1860 35500 Seelen, die, mit Ausnahme von 2478 
pilen, der evangeliſchen Gonfefiion zugetban waren; nur eine Gemeinde, Ramfen, ift zur 

Me fatholiſch; Die Katholiken gehören durch bung, nicht durch Concordat zur Diöcefe Chur. 
1850 Hat die Bevolkerung ded Kantons um nicht mehr ald O,63 Proc. zugenommen, oder 

gr da in diefen Zeitraum die Hauptflabt eine Vermehrung von 12 Broc. (7700 gegen 
87) aufweift, fo hat im übrigen die Einwohnerzahl des Kantons ſich um 2,59 PBror. ver: 

. Gondert man die Bevölkerung nach ihren Heimatöverbältniffen, fo fällt die flärkfte 
auf die Klaffe der in ihren Heimatögemeinden mwohnenden Ortsbürger (27894, 

8, Abnahme alfo 4Y, Proc.), während die Cantonsbürger außerhalb ihrer Bürger: 
be, Die Schweizer aus andern Gantonen und bie Ausländer Zunahme zeigen. 
qaffhauſen foll, wie Simmler und andere glauben, urſprünglich Schiffhaufen geheißen 
Die Stadt verdankte ihre Entflehung dem berühmten Rheinfall, welcher die Schiffer 

e außzulaben; die Fahre fiber ven Rhein, die hier beſtand, war ſchon zur Zeit ber 
nnem eine vielbenupte Verbindung zwiſchen Schwaben und Helvetien. Der Bleden wuchs 

hlich zu einer Stadt an, welde ſich mehr und mehr vom Klofter Allerheiligen, zu deſſen 
Msungen fie feit 1080 gehörte, zu befreien wußte und edim Jahre 1264 dahin brachte, fich 
Unerkennung als freie Reichsſtadt zu erwirken. Mehr ald einmal wurde fpäter der Stadt 
"Anhänglichkeit gefährlich, mit welcher jie fih lange Zeit zu der Partei des Haufes Habsburg 
%. Ludwig der Baier gab fie 1330 in öſterreichiſche Pfandſchaft, und die Treulofigkeit Kaifer 
ismund's, der.iich 30000 Dufaten von der Stadi als Preis für die Wievererlangung ihrer 
Khöunmittelbarkeit ausbezahlen ließ und dann, flatt fein Verſprechen zu halten, die Verſuche 
herreichs, Die Stadt fich wieder zu unterwerfen, unterflügte, warf fie in die Arme der Eib- 
ofen. Sm Sabre 1454 ſchloß Schaffhaufen ein fünfundzivanzigjähriged Bündniß mit 
ki, Bern, Luzern, Schwyz, Zug und Glarus, welches 1479 erneuert wurde und 1501 zur 
Imahme Schaffbaufens ald zwölften Orts der Cidgenoſſenſchaft führte. In der Refor: 

1) && war damals eine Abtheilung heiftfcher Truppen unter Verletzung ber Neutralität des ſchwei⸗ 
Men Gebiets nach Büfingen gerogen, und es entfpann fich eine bdiplomatifche Correfpondenz über 
—2* en, unter welchen ihr die ſchweizeriſchen Bundesbehörden den Rückzug über haffkaufer 

würben. 
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mationdzeit war Schaffhauſen lange unentſchieden, für welche von beiden Glaubensparteie 
ſich erklären ſollte; erſt der Umſtand, daß der Abt von Allerheiligen im Jahre 1524 di 
reihe Klofter dem Stadtrath übergab, jcheint ven Ausſchlag zu Gunſten des neuen Glaul 
gegeben zu haben. Die Sacularijation dieſes Klofter8 brachte ber Stadt den größten Theil des 
biets zu, welches heutzutage ven Canton Schaffhauſen ausmadt ; doch erfl im 17. und 18.3« 
hundert löfte die Stabt dieſes Gebiet völlig von ber Landeshoheit, welche die Grafen von € 
fowie Ofterreih über die Landſchaft befaßen. Die Verfaflung, unter welder die Stadt ia 
ältern Zeit ftand, hatte ſie ji im Jahre 1411 gegeben, nachdem fie dem Abt von Allerheili 
mit Gutheißen Herzog Friedrich's von Oflerreidy das Recht, der Stadt einen Schultheiß zu ef 
abgefauft hatte. Gleich der Brun'ſchen Verfaffung in Zurich, beruhte aud diejenige Sch 
hauſens auf der Gintheilung ver Bürgerfchaft in zwölf Gefelliharten oder Zünfte, von weh 
der noch bis 1360 audjdlieplih zum Negiment in der Stabt bereihtigt geweſene Adel ı 
einzige ausmadıte. Diefe uriprünglich in demokratiſchem Sinne angelegte Berfaflung wa 
jedoch vom Kleinen Rath benugt, immer mehr Gewalt an ji zu reißen, jodaß Die im 
Jahren 1688 und 1689 eingeführte „bürgerlicde Reformation‘ mejentlid den Zweck u 
die Allgewalt des Raths zu brechen. Die bürgerliche Reformation blieb bis zur Helvetiſt 
Revolution dad Grundgeſetz des Staats Schaffhaufen. Der Zunftverband war unter ihr ſ 
mehr bürgerrechtlicher als gemwerblider Art, d. 5. die Söhne traten von Geburtswegen in 
Zunft des Vaters ein, es fei denn, daß lie ein Gewerbe ergriffen, welches im Namen eis 
andern Zunft ausgebrüdt war. Mehr den Rang ale dem Recht nach von ben zehn gewe 
lihen Zünften unterfdhieden waren vie beiden „Geſellſchaften“ der Junfer, auf welcher bloß 
Glieder von ſechs alten adelichen Geſchlechtern Zunftgenofien jein konnten, und Die der Sat 
leute, welche legtere auch noch einige adeliche Geſchlechter unter fi zahlte, und zu welcher ke 
fall® nur die Abftammung von einem Zunftgenoffen ven Zutritt öffnete. Auf jeder Jun 
wählten die fänmtlichen Zunftgenofien?) früher mit verRaun (ſ. Sanet⸗Gallen), jpäter er 
heimer Abflimmung mit Stinmzettel zwei Zunftmeifter, die zugleich Deitgliever des Ale 
Raths waren, ſodaß biefer, den Bürgermeifter mit eingerechnet, aus 25 Mitgliedern bekam 
Außerdem wählte jeve Zunft 5 Mitglieder in den Großen Rath, der fomit, die Kleinen WÜ 
inbegriffen, 85 Mitgliever zählte. ?) Altjährlih auf Pfingften fand der Regimentswechiel 
und zwar wählte nit etiva bie verfammelte Bürgergemeinde, bie überhaupt nie zufall 
berufen wurde, fondern Kleins und Große Räthe die „fünf Häupter der Stadt“, d. b. die tell 
Bürgermeifter, ven Statthalter und die beiden Seckelmeiſter. Aus dieſen legtern nebfäl 
einem Mitglied ned Kleinen Raths war übervied der Geheime Math zulammengeieht," 
eigentlich leitende Behörde ſowol in allen dringenden Geſchäften, ald nameutlich in wit 
matifchen Dingen und in ſolchen, welche Die Sicherheit der Stadt, ihre Berfaffung und peliifl 
Intereſſen berührten. Zwiſchen Kleinem und Großen Rath waren die Gompetenzen M 

genau ausgeſchieden; legterer, die übergeordnete Behörde, hatte daher ziemlich freien Su 
raum, vor fein Forum zu ziehen, was er für gut hielt. Zur Vorberathung und Bef 
einzelner Berwaltungdziweige waren Commiſſionen aufgeftellt, Die von Mitgliedern bed 
Raths präfidirt wurden. Im Großen Rath hatten zwei „Rathsrüger“ die Aufgabe, 
als Bolfötribunen darüber zu wachen, daß die bürgerlichen Freiheiten nicht beeinträchtigt 
neben ihnen fommen feit 1689 nody zwei „Reformationdrüger‘ vor, welche auf ſtrenge 
achtung der Grundgefege der bürgerlichen Reformation von 1689 zu achten und Gingri 
die Vorſchriften verjelben zu rügen hatten. Trennung ver Gewalten beſtand nicht; der 
Rath war zugleich Concursbehörde ſowie Sriminalgeriht und urtheilte in correctionellen 
Givilfällen in zweiter Inftanz, melde, wenn es jih um Landbürger handelte, die letzte 
während für die Stabtbürger der Große Rath die höchſte (dritte) Inftanz in Givilfachen bild 
Bei Appellationen vom Kleinen an den Großen Rath hatten vie Mitglieder des erfi 
und ihre Verwandten den Austritt zu nehmen und wurden durch Suppleanten erſetzt. Seil 

2) Schaffhauſen eigenthümlich war der Ausichluß der Geiſtlichen vom Wahlvecht auf den Zauft 
fammlungen. Simmler (Xeu), Bom Regiment der Eydgenopenfchaft (Zürich 1735), S. 458, Note 

3) Bine Eonfirmation von Wahlen durch den Großen oder Kleinen Rath, wie in Bafel oder 3ü 
beftand in Schaffhanfen nicht; jedoch Hatte nach jeber Wahl der Kleine Rath zu unterfuchen, Bi 
Verſtoß gegen bie Prakticirordnung“ (Verbot, durch Gefchenfe, Beriprechungen, perfönliche Bemüße 
gen u. |. w. auf die Wahlen einguwirfen) vorgefommen fei, war bies ber Ball, fo wurde bie Beisafn 
eingeleitet und bie Wahl annullizt. 
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formation beſaß Schaffhaufen ein eigenes Ehe- oder Chorgericht, zu welchem im 
ın Bafel und Züri Geiftlihe nit wählbar waren. Die neun Obervogteien in 
t gehörenden Landſchaft wurden durch geheime Wahl vom Großen Rath aus der 
leinen Raths beſetzt, und ohne daß die Dbervögte ihre Reſidenz in den ihnen an: 
3ogteien nahmen; das Salz- und Zollamt fowie die fogenannte Hofmeifterei 
en Meiftbietenden verpachtet, die Landvogtei und Landichreiberei Neunkirch und 
Amter, namentlid auch folde, mit denen eine finanzielle Verantwortlichkeit ver: 
durchs 208 in der Weije vergeben, daß jeder fünfundzwanzigjährige Stadtbürger 
n concurriren Eonnte. Die Landſchaft wurde in firenger politifcher Abhängigkeit 
der Stadt durften ih Bürger vom Lande nur ald Tagelöhner oder Dienftboten 
der Zutritt zu wiſſenſchaftlichen Berufen und zu gewiſſen Gewerben, ebenfo jeder 
andern Gegenſtänden als mit Landederzeugniffen war ihnen unterfagt. Deſſen⸗ 
ar das Verhältniß zwiſchen Land und Stadt fein gefpanntes, und die ſtädtiſche 
der ald in manden andern ſchweizeriſchen Unterthanenländern, ſodaß z.B. an 
Bauernfriege das ſchaffhauſer Landvolk fi nicht betheiligte und die Regierung 
ar, im Jahre 1790, als Unterhallau verlangte, daß man die Landvogtei Neun: 
hr durchs Los vergebe und Zehnten und Grundzins abſchaffe, durch verföhnliche 
Sturm zu beihwidtigen. %) Aber zu Anfang ded Jahres 1798 mußte doch aud) 
3 Regierung „Freiheit und Gleichheit” proclamiren und bald darauf, nachdem 
ruppen eingezogen waren, bie Sinheitöverfaffung ver helvetiſchen Republik an: 
Diſtrict Dieffenhofen, fonft zur Landſchaft Thurgau gehörig, wurde unter diefer 
sit dem Canton Schaffhaufen vereinigt, im Jahre 1803 aber durch die Media: 
der zu Thurgau gefchlagen. 
r Medintiondacte war der Canton Schaffhaufen in drei Bezirke getheilt, wovon 
en bildete. Jeder Bezirk zerfiel in ſechs Wahlzünfte; in ver Stadt machten je zwei 
jefellfchaften oder Zünfte eine Wahlzunft aus. Das Bürgerrecht ver Stadt Schaff: 
elher während YO Jahren vor der Revolution nicht mehr ald zehn Neubürger 
ı worden waren, follte jedem Cantonsbürger geöffnet fein. Kür dad active Stinm- 
ein Bermögendcenfus (500 ſchweizer Franken — 714 franzöſiſche Francs in 
ejig) und das Alter von 30, oder für Verheirathete von 20 Jahren als Be- 
rgejchrieben. Jede Wahlzunft hatte zur Befegung der Stellen im Großen Rath 
aus ihrer Mitte zu wählen, ſodann vier Candidaten aus den beiden Bezirfen , zu 
j6ft nicht gehörte, und von dieſen 72 Candidaten bezeichnete das Los die Hälfte, 
oße Rath in ganzen aus 54 Mitgliedern befland; für direct zu Wählende war 
‚n 3000 ſchweizer Franken und dad Alter von 25 Jahren, für Candidaten ein 
2000 ſchweizer Sranfen und dad Alter von 25 Jahren erforbert. Alle Mitglieder 
Raths waren auf Lebendzeit ernannt, und erledigte Stellen ver directen Wahl 
wei Jahre neu befegt, die Gandidatenliften follten zum erften mal nach fünf, fpäter 
re erneuert werben. Jede Wahlzunft hatte jedoch das Mecht, alle zwei Jahre das 
rabeau °) auszuüben, d. h. durch ein in gewiffen Formen erflärtes Stimmenmehr 
des Großen Raths, jei e8 von biefer oder einer andern Zunft gewählt, abzuberufen. 
lieder ded Kleinen Raths ſodann wurden vom Großen Rath aus feiner Mitte und 
ıltung ihres Sitzes in vemjelben gewählt auf eine Amtsdauer von ſechs Jahren, fo 
e zwei Jahre ein Drittheil jich einer Neuwahl zu unterwerfen hatte. Das Grabeau 
Heinen Räthe nicht anwendbar. Die beiden, von Jahr zu Jahr im Amt wechſeln⸗ 
eifter waren beibehalten, dagegen die Trennung der rihterlichen Gewalt von ver 
und gejeßgebenden durchgeführt, obwol im Linterfhied von den Berfaffungen 
Mediationdacte neugebildeten Gantone®), der Entſcheid über Adminiſtrativ⸗ 

tem Grund rechnet es Imthurm (Gemälde des Kantons Schaffhaufen, ©. 41) der Regie: 
an, baß fie jeit Anfang des Jahrhunderts ſucceſſive die in ben meiſten übrigen Gantonen 
imatlofen‘, fofern fie im Ganton geboren und erzogen oder wenigftene feit einer langen 
ren darin wohnhaft gemwefen, aus freien Stüden einbürgerte. In Schaffhaufen wurde 
ſtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die erfte politifche Zeitung in ber Schweiz, bie 
ve Echaffhaufer Zeitung, im Bolf „Roͤßlizeitung“ genannt, gegründet; fie hielt fich bie 
| 

ort Rammt von grabeler, einem Dialeftausdrud für vanner (Korn wannen), und könnte 
hing überjegt werben. 6) S. Sanct ·˖ Gallen. 
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ſtreitigkeiten dem Kleinen Rath zugewieſen war. Die Initiative in Geſetzgebungsſachen fl 
bei vem Kleinen Rath; ohne feine Zuflimmung durfte ver Große Rath feine Sigungen ı 
über bie in ver Verfaſſung feflgefegte Zeitfrift verlängern. Daß unter der Helvetik dal 
gefallene Geſetz, daß Feine Partei vor Gericht fich eined Advocaten bedienen dürfe, wurd 
der Mediationsperiode erneuert und befteht noch auf den heutigen Tag fort. ?) Ebenſo far 
aus diejer Periode das berüdhtigte Judengefeg vom 11. Mai 1808, nach welchem unter and 
Gelddarleihen von Juden an fhaffhaufenihe Einwohner nur dann rechtlich gültig wa! 
wenn eine fhriftliche Urkunde darüber aufgenommen wurde und in berfelben ein VBermwan! 
und der Friebendrichter bezeugten, daß in ihrer Gegenwart der Jude dem Chriſten die in 
Schuldurfunde genannte Summe baar ausbezahlt habe. Erft im Jahre 1859 iſt dieſes 
feg aufgehoben worben.®) Ein bleibender Kortichritt war e8, daß bie Grwerbung des Büry 
rechts der Hauptſtadt erleichtert wurde; ebenfo bekräftigte die Mediationsverfafſung 
Grundfag der Ablöslichkeit der Zehnten und fonfligen Grundlaften. Für einen Beweis, 
zwijchen der ehemals regierenden Stadt und der Landſchaft ein erfreulicheres Berhältnig befl 
als in den meiften übrigen frühern Ariftofratien der Schweiz, mochte man e8 anſehen, daß 
in der Mebiationdarte anbefohlene Ausſcheidung ded Municipalvermögend der Hauptftabt 
dem Staatövermögen des Bantond in Schaffhauſen nicht zur Ausführung Fam. Schon ı 
24. April 1803 fchloffen Stadt und Landſchaft eine Übereinkunft ab, melde das PBermögen ı 
vertheilt beieinanderließ, fodaß die von Napoleon eingefegte und mit unbedingter Vollm 
audgerüftete Helvetifche Liquidationscommiffion, um ihrem Specialmandat zu genügen, m 
auch für die Stadt Schaffhaufen eine Ausſteuerungsurkunde feftftellte (4. Juli 1804), W 
aber nur für den Fall einer allenfalls fpäter vorzunehmenden Ausſcheidung praftifche Gall 
feit haben follte. Allein gerade dieſe Übereinkunft wurde fpäter zum Keim ber Zwietradt; 1 
welchem @eifte jie eingegeben war, bavon gibt am beften der Umſtand Zeugniß, daß ink 
felben die Stadt ji zum Erjag für das „Opfer (2), welches fie durch Zuftimmung zur 94 
dauer der Unvertheiltheit von Staats- und Stadtgut bringe, das Zugeſtändniß maden l 
„Daß der Bürgerihaft der Stabt Schaffhaufen das von ihren Vorältern ererbte bürgerl 
208 (ausfchließliche Berechtigung zum Loßziehen) für alle Amter und Dienfte, mit Ausnf 
der Schullehrer- und Kanzleidienfte, unbedingt und feierlich zugefichert bleibe.‘ " 

Trog der Gemüthlichkeit, die fonft einen Grundzug der ſchaffhauſer Zuftände bildete! 
nur zu oft einer ernflern Auffaffung der Aufgaben der Regierung hinderlich wurde, gr 
al8 zu Ende des Jahres 1813 alliirte Truppen in Schaffhaufen eingezogen waren, a 
Stadtbürger von Schaffhaufen wieder mit thörichter Haft nad ihren alten Vorrechten 1 
Regimentdeinrihtungen. Die Verfaffung von 14. Juli 1814, wefentlih eine Wi 
auffrifhung derjenigen von 1689, ftellte die frühern zwölf Zünfte wieder ber und ließ für' 
Land die Eintheilung in zwölf Wahlzüunfte (wovon Stein eine bildete) fortbeftehen, gab « 
der Hauptflabt 48, der Stadt Stein 4 und der geſammten Landſchaft nicht mehr als 22% 
treter im Großen Rath, von welden legtern überdies die elf Zünfte nur je ein Mitglied i 
ihrer Mitte, dad zweite dagegen außerhalb der Zunft (alfo in der Regel wol auch auß1 
Stadt) zu wählen hatten. Die ſtädtiſchen Mitglieder des Gropen Rath8 erhielten als ſolche 0 
Befoldung; die Mitglieder von ver Landſchaft waren von ihren Zünften zu entſchädigen. 4 
den 24 Mitgliedern des Kleinen Raths (Regierung) erwählte jede der zwölf fläntifchen Er 
fowie die Stadt Stein je ein Mitglied, fünf meitere Mitglieder wurden durch die von 1 
Landſchaft gewählten Mitglieder des Großen Raths aus ihrer Mitte bezeichnet, die fl 
übrigen wählte der geſammte Große Rath frei unter feinen Mitgliedern. Nicht minder bez 
nend für den Geift dieſer Verfaſſung ift ed, daß fie, im ſcharfen Gegenfag zu dem in | 

7) Indefien hat (Geſetz vom 30. Juni 1852) jegt jede Partei das Recht, einen „Beifland‘ mit 
vor Gericht zu nehmen. Die althergebracdhte Berechtigung der Parteien, ſich einen Zürfprecher ans 
Mitte des Gerichts zu wählen, ift feit 1848 abgefhaftt, und jene freie Verbeiftändung kommt in Ü 
Wirfungen der Einführung ber Abvocatur gleich; nur kann fich jeber, ohne einer Staatspräfung us 
worfen zu fein, als Advocat etabliren. 

8) Immerhin befteht noch bie Beichränfung,, daß e6 den Sfraeliten fperiell unterfagt iſt, bei T 
lehen fidy höhere Summen, ale der Schuldner wirklich empfängt, verfchreiben zu lafien, oder, au 
nommen im faufmännifchen Verkehr, mehr ale 5 Proc. Zins oder Zinfeszinfen zu fordern — bei &t 
der Ungültigfeit des ganzen Rechtsgeſchäfts. Um einem Ifraeliten die bleibende Nieberlaffung oder 
Erwerbung von Grundbeſitz zu geftatten, bedarf es eines von ber Mehrheit fämmtlicher Bürger 
Gemeinde gefaßten Beichluflee. ’ 
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sverfafſung feftgehaltenen Grundſatz der Gewaltentrennung, den Kleinen Rath als 
tanz in Givil:, Criminal: und Abminiftrativfällen bezeichnet. Erneuert wurde ferner 
fern ehemaligen Grundgefegen enthaltene Grundſatz, daß diejenigen, die fh unter- 
ırden, durch heimliche oder Öffentliche Verbindungen oder Verabredungen die öffent: 
zu flören und allgemeine außerorventlihe Zunft: oder Gemeindeverjammlungen zu 
(, nad) Befinden der Umſtände mit Stillftellung oder Verluft des Bürgerrechts 
an Leib und Gut geftraft werden ſollen“, und ein in weiterer Ausführung dieſes 
8 erlafjened Gefeh vom 22. Dee. 1815 verorbnete, dag an den jährlih am erften 
ah Lichtmeß abzuhaltenden Zunftverfanmlungen nad Ablefung der Keuerordnung 
verden folle, 08 jemand einen Wunfd an die Regierung zu bringen habe, außerdem 
Petitioniren unterjagt ſei. Daneben findet fi in merfwürdiger Miſchung mande 
die in diefen Zeiten für fehr liberal gelten mußte. So war meber für das Stimm⸗ 
für die Wahlfähigkeit ein beſtimmter Vermögensbeſitz erfordert; dad Alter von 

‚ verbunden mit dem Befig der bürgerlichen Ehrenrechte, genügte um zu wählen und 
open Rath gewählt zu werben; nur die Mitglieder des Kleinen Raths mußten das 
jahr zurüdgelegt haben. Berner follte von vier zu vier Jahren eine Integraler: 
wahl von Großen wie Kleinen Räthen ftattfinden und alle zwölf Jahre eine Re⸗ 
Berfafjung vorgenommen werben. 
inanzen waren bie gefährlichfte Klippe für die Neftaurationsregierung. Die Ber: 
on Staatd- und Stadtgut nährte unter der Landbevölkerung ein fortwährendes Mis- 
8 fhon im Jahre 1820, ald der Fiscus theild durch die Incamerationen und Se: 
en deutiher Nachbarſtaaten, welche ſchaffhauſer Eigenthum in flarfem Maße ge- 
ten, theils durch die Folgen der Kriegd- und Theuerungsjahre in Verlegenheit ge- 
ar und der Große Rath die Erhebung einer directen Steuer anorbnete, in offene 
chkeit ausbrach und eine eingendfliiche Intervention nothwendig machte, die indeß 
yeife ohne Anwendung von Waffengewalt zum Ziel fam. Vergeblich waren die 
m des vom Vorort abgefandten Repräfentanten, dad Stadtgut vom Staatövermögen 
n; Faum war ber Aufftand niedergedrückt und die Vollziehung bed neuen Steuer: 
ihert, fo widerfegte fi die Stadt wieder hartnädig jeder Neuerung, ſodaß bei der 
reviſion, meldhe vorgejchriebenermagen im Jahre 1826 flattfand, nur wenige Ber- 
ı burchgefegt werden Eonnten. Der Große Rath erhielt durch dieſe Verfaflung neun 
mehr als bis dahin, welche er jelbft zu wählen Hatte; der Kleine Rath wurde in 
gien geſchieden, in melden nad einer beflimmten Ordnung die Mitglieder des 
aths wechſelten und von denen das eine ald oberfte Juftizinftanz functionirte; die 
Zünfte verloren ihre feit 1814 wiederhergeftellte Eigenſchaft von Standed= und 
innungen. Gin wirflihes Verdienſt der infolge dieſer Berfafjung eingefegten 
war die durchgreifende Reform des Öffentlihen Unterrichtsweſens; in ihren Ent- 
Reorganifation des mehr und mehr in übeln Geruch gefommenen Finanzweſens 

irde fie unterbrochen durch die Volksbewegung von 1830, welche Revilion der DVer- 
ch einen vom Volk gewählten Verfaffungsratb erzwang. Die neue Berfaffung, 
Datum vom 4. Juni 1831 trug, fehrieb, wie dies bei dem bisherigen Gang der Dinge 
8 zu erwarten war, die Ausſcheidung bed Vermögens der Stadt von demjenigen des 
‚und fie wurde, da eine gütliche Verſtändigung nit möglich war, im Jahre 1832 
dgendffifched Schiedsgericht zu Stande gebracht, deſſen Spruch, mwejentlich auf der 
ngeurfunde von 1804 bafirend, mehr im Intereffe des Staats ald der Stadt ausfiel. 
ı zeigte die Verfaſſung, welche jhon im Jahre 1834 einer neuen, und außer in der 
ig des Repräſentationsverhältniſſes der Landſchaft nur in wenigen Punkten von ihr 
en Verfaffung Plag machen mußte, nicht nur jenes ber damaligen Periode überhaupt 
ide Schwanfen zwiſchen dem Anlehnen and Hergebrachte und den Forderungen 
quent durdhgebildeten Demokratie, ſondern beweift auch, daß es der Fleinftäbtifchen 
ung Schffhauſens ſchwer fiel, ſelbſt ſolche Trapitionen über Bord zu werfen, welche 
en übrigen regenerirten Cantonen der Schweiz ohne Erbarmen geopfert wurden. 
n 3.23. beide Verfaflungen, ſowol die von 1831 wie die von 1834, die zunftmäßige 
3 der Handwerke bei und meinten liberal genug geweſen zu fein, wenn fie die Vor: 
ädtifhen Handwerker befeitigten und jedem Einwohner erlaubten, ſich feinen Bedarf 
nfsartifeln bei jevem beliebigen Handwerker im Umfang des Cantons zu beftellen. 

1 exikon. XII. 
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Wenn ſie den Gemeindebürgern das Vorrecht nahmen, daß an Jahrmärkten in ihrer Geme 
einzig ſie Buden zu halten und zu verkaufen befugt waren, ſo beſtimmten ſie doch gleichze 
daß an Viehmärkten nur Cantonseinwohner gleiches Verkaufsrecht wie die Bürger der 
meinde, in welcher der Markt ſtattfinde, genießen ſollten. Sehr anerkennenswerth war ed 
gegen, daß die Verfaſſung jedem Cantonsbürger das Recht einräumte, dad Bürgerxecht in j 
andern Gemeinde des Cantons, auch in der Hauptſtadt unter den vom Geſetz aufzuſtellen 
Bedingungen zu erwerben , ſodaß alfo, wenn diefe erfüllt wurden, vie Gemeinde die Annal 
nicht verweigern durfte. In dem Großen Rath hatte die Stadt nad) der Verfaffung von 14 
noch 30, nad) derjenigen von 1834 nur 18 von 78 Mitgliedern zu wählen. Der Kleine R 
welchem für eine Anzahl von Verwaltungszweigen Commiſſionen an die Seite gegeben ı 
untergeorbnet waren, jo z. B. für Schulfadhen, für das Kirchenweien, für die Finan 
für dad Militärmefen — wurbe frei aus ſämmtlichen Mitgliedern des Großen Raths gend 
Die Gerichte wurden in felbfländiger Weife organifirt; Competenzconflicte hatte eine au 
zwei Mitgliedern des Appellationdgerichtd und der Regierung fowie aus vier Mitgliedern 
Großen Raths beftehende Commiſſion zu entfheiden. Die Vorſchrift, daß alle vier Je 
ſämmtliche Behörden des Cantons einer Integralerneuerung unterworfen feien, war beibehait 
Bewerbungen für erledigte Stellen wurden verboten, für Bemeflung der Befoldungen „rep 
kaniſche Sparſamkeit“ als Richtſchnur eingefhärft. Eine Gintheilung des Kantons in Be 
beftand nur für die Gerichtsorganiſation; die Gemeinden, deren Behörden zugleich die Du 
ziehungdorgane für die Regierung bildeten, mählten ihre Gemeinveräthe felbft und hatten 
ziemlich ausgedehntes Recht ver Mitwirkung zur Wahl des Ortögeifllihen; aber den —* 
präſidenten ernannte die Regierung aus der Mitte des Gemeinderaths. Noch mag herij 
gehoben werden, daß erſt die Verfaſſung von 1834 die politiſche Bedeutung der alten 
Zünfte oder Geſellſchaften der Stadt zerſtoöͤrte, indem fie verordnete, daß zum Behuf der 
in ven Großen Rath die Stadt drei Wahlverſammlungen bilden und demgemäß jede der 
Zünfte durch dad 208 in drei gleiche Theile getheilt werben jolle. Eine Vorſchrift job 
die, daß Mitglieder der Behörden, melde im Laufe eines Jahres den dritten, beziehung@gl 
den vierten Theil der Sigungen verfäumten, ihre Stelle verloren und fidh einer Neumahlig 
das Volk oder den Großen Rath zu unterwerfen hatten, wird fi faum in einer 
fhweizerifhen Verfaſſung wiederfinden, fie legt Zeugniß ab von dem ftrengen Sinne, 
welchen dad Volk von Schaffhaufen vie Pflicht feiner Vertreter und Behörben hir mei 
dings auch davon, daß zur Klage über läffige Erfüllung. diefer Verpflihtung bier wol 
Anlaß ald in andern Bantonen gegeben war. 

In den innern Kämpfen, die mit dem Jahre 1848 ihren Abfchluß fanden, Hielt fid 
bauien, ohne daß in eidgenöffifhen Dingen der Gegenfag von Stäbtern und Landb 
ih bemerklich machte, meift zu der gemäßigtern Fraction der liberalen Partei, die im, 
Tagfagung durch Zürich geführt zu werben pflegte. Es war dies um fo eher zu erwarten, 
Schaffhauſens Bevölkerung nit durch confeflionelle Gegenfüge gefpalten war und in 
Ber Mehrheit dem veformirten Glaubensbekenntniß fo eifrig zugethban war, daß z. 
Jahre 1840 der Übertritt des Antiftes ver ſchaffhauſer Geiftlicgkeit, Friedrich Hurter 
zum öſterreichiſchen Hiftoriographen befördert), zum Katholicismus das ganze Volt 
tieffte aufregte und noch einige Jahre fpäter (1844), als ſich die falihe Nachricht v 
tete, Hurter fei nah Schaffhaufen zurüdgefehrt, zu lauten Maflendemonftrationen 
Eine im Jahre 1846 von der Regierung angeregte Verfafſungsreviſion, welde die Zahl. 
Behörden zu reduciren und bie ſchwerfällige Organifation zu vereinfachen beabſichtigte, 
vom Volke verworfen, und erft nad Annahme der Bundedverfaffung von 18489) ii 
ed Schaffhauſen zu einer den Wünfchen ver radicalen Partei entſprechenden Neugeft 
feiner Berfaffung. Diele vom 5. April 1852 datirte Verfaffung, welche noch derm 
Kraft ift, fanctionirte unter anderm die Handel: und Gewerbefreibeit, und ein im 
1855 erlaffenes Gejeg führte diefen Grundfag im einzelnen aus. Dem Volk murbe 
Veto gegen Gefege und Beichlüffe des Großen Raths eingeräumt und überdies dad Recht 
lieben, den Großen Rath in feiner Gefammtheit jederzeit abzuberufen; das frühere 

Poſtweſens der Umstand, daß Schaffhaulen im Jahre 1833 trog bes Widerſpruchs des damaliges 
genoͤſſiſchen Vororts fein Poftregal an Thurn und Taris vergeben hatte. Die Eidgenoffenfchaft 

9) Einige Schwierigkeiten machte bei ber durch bie Bunbesverfafjung gebotenen 5555 

burch Bezahlung einer Averſalentſchaͤdigung aus. 
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Integralerneuerung fonnte unter dieſen Umſtänden füglich in der Weiſe eingefchränft wer: 
‚ daß alle drei Jahre nur je die Hälfte ſämmtlicher Behörden jich einer Erneuerungswahl zu 
miehen hätte. Die Repräfentation im Großen Rath richiet ſich einzig noch nach der Volks⸗ 
I, ſodaß auf je 600 Seelen ein Mitglied gewählt wird. Der Regierungsrath zählt flatt 
nur jieben Mitglieder, von welchen jedem das Referat über ein beſtimmtes Departement 
dffentlichen Adminiftration und die Vollziehung der in dieſen Geſchäftskreis fallenden Re: 
tungöbefhlüffe zugetheilt wird. Der Erziehungsrath fowie der Kirchenrath jind indeß 
Sehalten; der erftere befteht neben dem mit den Referat über Kirchen: und Schulfachen be⸗ 
Kragen Regierungdmitglied aus jeh8 vom Großen Rath gewählten Mitgliedern, von 
un eins dem geiftlichen und eind dem Lehrerflande angehören muß, die übrigen vier frei ge: 
Mind. Den Gemeinden ift nit nur die Wahl dev Mitglieder, ſondern aud diejenige des 
tidenten des Gemeinderaths zugeftanden; den Ortögeiftlichen wählt die Regierung mit 
ia; von ſieben Ausgeichoffenen ver Gemeinde; die Erridtung von Ginwohnergemeinden 
laden bis dahin einzig mit politifchen Bunctionen betrauten Bürgergemeinden tft geftattet. 
he Biefer Ermächtigung hat indeß bidjegt Feine Gemeinde des Kantons Gebraud gemacht, 
beift auch um fo unwahrſcheinlicher, daß es gefchehen werde, weil das neue Gemeindegefeg 
81861 bie vortreffliche Beftimmung enthält, daß in feiner Gemeinde Bemeindefteuern er: 
km werben dürfen, folange in derfelben die Ortsbürger Nugungen vom Gorporationdgut be= 
hs, und daß die Nievergelaffenen in allen Angelegenheiten, für welde ſie mitfteuern müffen, 
h nitzuſtimmen haben. In der Kirchenſynode haben außer ven Geiftlihen nur die weltlichen 
Kalieder des cantonalen Kirchenraths Sig und Stimme; Haupt der Geifflicfeit und Präfl: 
uber Synode ift der von dieſer felbft gewählte Defan. Den Kirchenrath wählt zum Theil der 

ije Rath, zum Theil die Synode, Präſident veffelben ift der vegierungsräthlide Referent 
- und Schulſachen, Bicepräfident der vom Großen Rath jeweilen auf ſechs Jahre 

Me Antiſtes“. Gin Aufſichtsrecht über die Volksſchulen fteht den Ortögeiftlihen nur in 
uf den Religiondunterridht zu; faft überall aber wählen die Gemeinden den Pfarrer zum 

der DOrtsfchulbehörde. Die Einführung von Geſchworenengerichten behielt man 
Ödepgebung vor , ohne daß biefe bisjegt dazu gekommen ift, fich für Geſchworenengerichte 

„, wie denn überhaupt in der Schweiz eine vielfach beflätigte Erfahrung zeigt, daß 
In Reformen, melde bei Verfaſſungsreviſionen angeregt werden, einem ſpäter zu 

Geſetze zuzumeifen, häufig nur ein. Mittel ift, unbequene Forderungen auf die lange 
zu ſchieben und in Vergeſſenheit zu bringen. 

Ggaffhaufen Hefigt ein am 3. April 1859 promulgirtes Strafgefegbud. Die fogenannte 
geriiche Wechſelordnung, melde außerdem nur noch in den Gantonen Bern, Luzern, So: 
md Bafel: Stadt zum Geſetz erhoben ift, wurde in Schaffhaufen im Jahre 1863 ein⸗ 
Ein neues privatrechtliches Gefegbud für den Kanton ift in Arbeit; der erfte Theil, 

Berfonen = und Familienrecht enthaltend, befteht feit 3. Dec. 1863 in Kraft, ver folgende 
K das Sachenrecht, liegt im Entwurf vor. Gegen den erften Theil dieſes Geſetzes, wel- 
{ie Givilehe in ähnlicher Weife, wie file im Canton Zürich befteht, facultativ zuließ, ver: 
ia geiftliche Stürmer dad Veto des Volks in Bewegung zu fegen, fheiterten aber an dem 
inbigen Sinne der Bevölferung. Es ift dies bisjetzt jeit 1852 ber einzige Fall, in wel⸗ 
das Veto angerufen wurde; bie Beforgniß, daß daſſelbe dem Fortſchritt der Gefeßgebung 
li fein und Vorurtheilen vie Oberhand über geläuterte Einſicht verjchaffen werde, bat 
a Shaffhaufen bisjegt nicht erwahrt. 
Die Finanzen des Cantons find in blühenden Stande; fehr bebeutend (circa 24, Mil: 
n) ift namentlich der cantonale Kirhen= und Schulfonds. Die directen Steuern find feit 
wer Zeit eingeführt und werben dermalen nad Maßgabe des Geſetzes vom 20. Dec. 1862 
ken. Eigentliche Staatsſchulden Hat der Kanton nicht. G. Vogt. 
Eihaumburg, |. Zivvye- Schaumburg. 

. GB liegt in der eigenthümlihen Natur der Schenkung, wenn e8 biöher noch 
bat gelingen wollen, eine völlig ausreichende Begriffsbeflimmung dieſer Art von Rechts⸗ 
iften feftzuftellen. Der Grund davon dürfte darin zu ſuchen fein, daß die Schenkung theils 
ıem einzelnen Rechtsinſtitut hervortritt, theils jich über dad gefammte Rechtsgebiet ver: 
#. Die ganz natürlihe Folge ift die unter ven Rechtslehrern herrſchende Meinungsverfchie: 

it über Die per Schenkung anzumeifende Stellung im Syſtem. Die einen haben ſie nad 
Borbilde ver Juſtinianiſchen Inftitutionen unter die Erwerböarten des Eigenthums gefegt; 

7 ® 
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nad einer andern Anficht gehört fie unter die obligatorifhen Verträge. Wieder andere Ned 
lehrer haben fie an verſchiedenen Stellen ihres Syſtems abgehandelt. Nach der Anficht, 
die Schenfung einen vorwiegend allgemeinen Charakter habe, welchen die verſchiedenſten Red 
gefchäfte annehmen können, ift von mehrern Neuern die Lehre von der Schenfung in ben all 
meinen Theil des Syſtems des bürgerlichen Rechts an die Seite des Vertrags, welchem fie di 
die Allgemeinheit ihrer Natur und durch die Mannichfaltigfeit ihrer Anwendung gleichartig 
verwiefen worben (Puchta, Savigny). Unter den neueften Rechtslehrern billigt Sintenis zı 
diefe Stellung im allgemeinen Theil, indeß hält er ed, unbeſchadet des Zufanımenhan 
für foftematifch richtiger, diejenigen Theile der gefanımten Lehre von der Schenkung, mel 

ausſchließlich gewiſſen Rechtstheilen angehören, auch bei diefen zu laffen (alfo das Schenkung 
veriprechen zu ven Obligationen, die Schenkung zwifhen Ehegatten zum Eherecht und dien 
ben Todesfall zum Erbrecht zu flellen); er behandelt aljo im allgemeinen Theil nur bie ag 
meinen Örundfäge der Lehre. AÄhnlich Arndts. - 

Das Bürgerlihe Gefegbud für dad Königreich Sachſen von 2. Jan. 1863, welches mit 
nigen Abweichungen in diefer Hinjicht der gemeinrechtlichen Auffaffung folgt, bat dagegen 
denken getragen, jich der vorgedachten, gegenwärtig als die herrſchende zu betrachtenden 
nung, welche die Lehre von der Schenkung in den allgemeinen Theil des Rechtsſyſtems 
anzuſchließen, und vielmehr diejenige ältere beibehalten, nad) welder die Schenfung theild in 
allgemeinen, theils in den befondern Theil des Obligationenrechts, beziehentlich in das 
und Erbrecht zu flellen if. Zur Begründung diefer Auffaffung ift in ven dem Entwurf 
Geſetzbuchs beigegebenen allgemeinen Motiven geltend gemadt worben: dad Princip, 
jener andern Anſicht (von der ich übrigend gar nicht verfennen faffe, dad etwas Wahres ı 
liege) zu Grunde liegt, würde nur dann confequent durchzuführen fein, wenn man die Ne 
geichäfte in zwei Theile theilte, von welchen die eine Klaffe Die Schenkung, die andere bie 
lichen übrigen Geſchäfte im Gegenjag zu der Schenkung ald onerofe auffapte, eine Einf 
lung, die jedoch wegen ver geringen Wichtigkeit, welche der Schenkung den ſämmtl 
übrigen Gefhäften gegenüber zukommt, in einem Syftem doch fehr auffällig erſcheinen ik 
Zudem, heißt ed weiter, ift gegen ven Grund, welcher wider die Vertragdnatur der Schenk 
aus dem Umftande abgeleitet wird, daß ed Falle gebe, in welchen „des Empfängers Bewußt 
der Bereicherung und deſſen Einwilligung in viefelbe nicht nothwendig ifl’’, von andern 
nicht mit Unrecht bemerkt worden, daß die Gegenieitigfet des Geſchäfts fih in dem Erforke 
des Armermwerdend auf feiten des Schenferd und des Reicherwerdens auf feiten des Beide 
als etwas Weſentliches ausſpricht. In jedem Ball bat aber, führen die Motive weiter 
das Schenfungdverfprechen alle Merfmale eines obligatorifhen Vertrag, und man nrüßte, 
man jelbft die übrigen Seiten der Schenkung im allgemeinen Theil abhandeln wollte, do 
nigftens das Schenfungsverfprechen in das Obligationenredt verweifen u. ſ. w. 

Gleih dem Bürgerlihen Gefegbud für Sachſen hat auch die in Dresven behufs ber 
rathung eined allgemeinen Obligationenrechts gegenwärtig tagende Gommijlion von $ 
girten verfhiedener deutſcher Staaten die Schenfung in den befondern Theil des Fort 
recht8 aufgenommen und nad) der und vorliegenden Faſſung des Nedactiondausfchuffes A 
Protofoll der 146. Sigung vom 29. April 1864) in ben Art. 491—495 unter A von 
Schenkung im allgemeinen, in ven Art. 496—526 unter B von ber Schenfung unter 
benden (beziebentlih in den Art. 507 und 508 unter a von dem Widerrufe einer Scherk 
unter Lebenden wegen Nidterfüllung der Auflage, in den Art. 509—515 unter b von 
Miderruf der Schenfung unter Lebenden wegen Undanks und in den Art. 516—526 unk 
von dem Widerruf wegen Verlegung des Pflichttheild) und endlich in den Art. 527 
unter C von der Schenkung auf den Todesfall gehandelt. 

Unter Schenkung im allgemeinen (donatio im Römifchen Recht) wird ein ſolches Re 
gefhäft zwiſchen Lebenden (inter vivos) im Gegenfag von Schenfung von Tobes w 
(f. unten) verflanden,, wodurch der eine, der Schenker oder Schenfgeber, au8 feinem Verm 
etwas an den andern, ben Beſchenkten oder Schenfnehmer abjihtlih unter deffen, wenn 
nachträglichem, Einverſtändniß foldergeftalt überträgt oder ein ihm zuſtehendes Recht zu 
Vortheil aufgibt, daß biefer nichts dagegen leiftet, fondern einen reinen Zuwachs zu fell 
Vermögen, der Schenker alfo einen reinen Abgang daraus hat. 

Das Bürgerlie Geſetzbuch für Sachſen ($. 1049) nennt Schenfung kurzhin bakje 
Rechtsgeſchäft, durch welches jemand ohne Gegenleiftung und aus Freigebigfeit einem ax 

einen Bermögensvortheil zuwendet, und die Vorlage ded Redactionsausſchuſſes obgebefl 
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er Commiſion“ (welche wir in Nachſtehendem kurz „dresdener Commiſſionsentwurf“ 
wollen) ſagt hierüber im Art. 491: Wendet jemand, ohne rechtlich dazu verpflichtet 
durch Verminderung ſeines Vermoͤgens einem andern mit deſſen Einverſtändniß und 
yicht, deſſen Bermögen zu vermehren, einen DBermögendvortheil unentgeltlidy zu, fo 
zuwendung eine Schenkung, ohne Unterſchied, ob folde durch ein Verſprechen einer 
(Schenkungsvertrag) oder durch ein anderes Rechtsgeſchäft, insbeſondere durch Über: 
des Eigenthums an einer Sache ober durch Unterlaffung oder Aufgebung eines andern 
nsrechts bewirkt worden ift. Während alfo der vorgedachte Commiſſionsentwurf von 
:8 Erachtens allein rihtigen Anjicht ausgeht, daß jede Schenkung ihrer eigentlichen 
ıh ein Vertrag fei, unterſcheidet Sachſen ($. 1054) zwiſchen Schenkungen, welde auf 
rtrag beruhen und die Annahme ded Beichenkten erfordern, und andern Arten der 
'g, bei welden e8 feiner Annahme bedarf. Der Entwurf eined Bürgerlichen Geſetz⸗ 
: das Großherzogthum Heſſen vom Jahre 1853 (Buch 2, Abth. 4, von ven Verbind⸗ 
insbeſondere), Art. 94, nennt denjenigen Vertrag, moburd jemand aus Frei- 
eine Sache oder ein Recht an einen andern unentgeltlich veräußert, einen Schen⸗ 
trag, und ber Entwurf eined Bürgerlichen Geſetzbuchs für dad Königreich Baiern vom 
360 (Thl. I, von den Rechtsgeſchäften im allgemeinen), Art. 91, beftimmt: Schen⸗ 
edes Rechtogeſchäft außer den Letzten Willen und dem Erbvertrag, woburd jemand 
tliche Verpflichtung aus jeinem Vermögen einem andern in freigebiger Abſicht eine Be: 
3 unentgeltlid zumenbet. 
t bereitö oben ver vielfeitigen Natur der Schenfung gedacht worden. Man hat daher 
g im weiteſten Sinne jede vermoͤgensrechtliche Liberalität genannt, im engern Sinne 
inter verſtanden dasjenige Rechtsgeſchaͤft, duch welches jemand freiwillig, aus Libe⸗ 
‚he rechtlich verbunden zu fein, ein Vermoͤgensrecht aufgibt und das Vermögen eines 
tgrößert. Im engflen Sinne nennt man Schenkung die Eigenthumdübertragung aus 
eigebigfeit, im Gegenſatz von den Schenkungegefchäften, durch welche unentgeltlich 
rungsrecht i in dad Vermögen bed Beſchenkten gebracht oder daſſelbe von einer Verbind⸗ 
freit oder durch ein dingliches Recht vermehrt wird. 
jemeine Erfordernifje einer Schenkung unter Leb enden find: 1) das 
mfein von zwei Perfonen, dem Schenker oder Schenfgeber und dem Beſchenkten oder 
hmer, welche beiderjeitö im Befig von Willens = oder Beräußerungdfähigkeit und be- 
‚ Erwerböfähigfeit fein müffen. (Über Schenkungen zwiſchen Ehegatten j. unten.) 
nftimmung der Abficht des Gebers und des Empfängers, infofern legterer bie An= 
8 Geſchenks als ſolchen wollen muß, fei ed ausdrücklich oder durch concludente Hand- 
Dennad if keine Schenfung vorhanden, wenn ein VBermögendgewinn ausgefchlagen 
rt wenn jemand nur infolge einer rechtlichen Verpflichtung gibt. (Vgl. z.B. ſächſiſches 
hes Geſetzbuch, F. 1051, heſſiſcher Entwurf, Art. 94, Abfag 2.) Durch bloßes Unter: 
n gleichfalls eine Schenkung nicht geichehen, ausgenommen, wenn darin ein verſtecktes 
Handeln begriffen ift, wenn aus ven Umſtänden auf die Ginwilligung gefchloffen wer: 

Andererſeits wird behauptet, daß dad die Schenkung enthaltende Rechtsgeſchäft auch 
trag, aljo durch eine in Bezug auf die Schenkung einfeitige Handlung des Schenfers 
4, fodaß ed einer Annahme der Schenkung von feiten des Beichenkten und feines Wil: 
bebürfe. Die dahin zu rechnenden fehr verfchiedenartigen Fälle treffen nad Sintenis 
rein, daß die abjihtlih zum Vortheil des andern vorgenommenen Handlungen für 
Rechtsverhältniß begründen oder eine vortheilhafte Thatfache herſtellen, welche der 
e nicht rückgängig machen kann und alfo unter ven Begriff der Ereigniſſe für den erftern 
ne Anficht, deren eingehende Widerlegung ſelbſtverſtändlich, nach den Zweck des ge⸗ 

jen Auffages, ausgeſchloſſen bleiben muß. 3) Veräußerung eined Vermögensgegen⸗ 
Jeder Gegenftand einer Veräußerung ift auch möglicher Gegenftand einer Schenkung, 
ion einer Forderung, aljo auch durch Aufhebung eined Rechts zu Gunften des Be: 

ferner durch Befreiung des Beſchenkten von Berbindlichkeiten gegen britte Perſonen. 

a daher durch Schenfung Bermögendrechte aller Art erworben werben und erlöfchen, 
htögefchäfte mit den verſchiedenſten Zwecken ihren Inhalt ausmachen können. (Vgl. 
Bürgerlicded Geſetzbuch, $. 1050, heſſiſcher Entwurf, Art. 94, bairifcher Entwurf, 
dresdener Gommifjlondentwurf, Art. 491.) Wer dagegen auf ein noch unge⸗ 

rmoͤgensrecht verzichtet, ſchenkt nicht, weil dad ungewiſſe Recht noch nicht einen Be⸗ 

ſeines erworbenen Vermoͤgens bildet, er ſonach nichts non einem Bermbarn al: 
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gibt. A) Bereicherung des Beſchenkten, infofern das Vermögen des Empfängers durch 
Schenkung vermehrt werben muß. &8 ift hierher ſomit nicht zu zählen der Erlaß eines Pfanbred 
oder einer andern Sicherheit für ein vorhandene® Net, oder wenn man eine unverzindli 
Schuld vor der Verfallzeit abzahlt. Wohl aber kann eine Vermögenszuwendung gefchehen du 
Führung der Gefchäfte des Befchenkten gleich mit ver Abfiht, Vergütung dafür oder Erſatz! 
dabei gehabten Aufwandes nicht zu verlangen oder durch abſichtliche Zahlung einer Nichtſchu 
5) Die Bereierung muß eine ablihtlihe fein, die Veräußerung aus freier Gunſt gefchehe 
Die Abſicht iſt nothwendig auf feiten de8 Geberd, gewöhnlich vorhanden bei dem Empfäng 
jedoch bier nicht durchaus erforderlih. Es ift beilpielsmweife Feine Schenkung, wenn der Ba 
infolge feiner gefeglihen Verpflichtung die Tochter außftattet, wenn der Erbe ein Legat au 
zablt. Diefe Abſicht ift fo mefentlid zum Schenkungsbegrifſ, daß bei ihrem Mangel (ober, n 
ed im Nömifchen Recht bezeichnet wird, bei vem Mangel des animus donandi) ungeait 
des Daſeins aller übrigen Beſtandtheile des Schenfungsbegriffs eine Schenkung nicht angened 
men werden darf. ‘ 

Befondere Artender Schenkung. Die Schenkung kann nicht bloß, wie bereit#W 
merkt worden, als ein felbftändiged Geſchäft vorkommen, fondern aud) mit Befchäften ande 
Art in Verbindung treten oder durch fie vermittelt und ausgeführt werben; fie kann gerabe" 
dem Erlaß der ganzen oder theilmeifen Reiftung des einen der Kontrahenten aus dem 
oder in dem Verſprechen einer größern Leiftung, als er ſchuldet, beftehen. So verbinvet ih M 
fpielömeife mit dem Kaufvertrag eine Schenfung, wenn jemand eine Sache, um mit der DU 
renzſumme dem andern ein Geſchenk zu maden, abfihtlih unter dem wahren Werth verkan 
ober mit einen Pacht: oder Mietvertrag, wenn in der Abſicht einer Schenkung ber betreffil 
Zins unverhältnißmäßig nieprig oder hoch geftellt wird. (Hier liegt aber nur eine Schenfl 
im weitern Sinne vor, weil der Vermiether u. |. w. dadurch, daß er mit einem unverh 
mäßig geringen Miethzins fi) begnügt, nicht fein vorhandenes Vermögen vermindert, for 
nur eine möglihe Vermehrung deffelben u. ſ.w. unterläßt.) Ober beim unverzindlichen j 
lehn, wenn nad vorausgegangener Übereinkunft der Empfänger weniger zurückzahlen 
als er entlieben hat. Als Schenkung gilt in folden fogenannten gemifchten Geſchäften ( 
tium mixtum cum donatione der Röner) die Differenzfumme zwifchen ven beiderfeitigen 
flungen. Es kann aljo hier nur von einer theilmeifen Schenfung vie Rede fein und kommer 
foweit die diesfallſigen Regeln von der Schenkung, beziehentlich ihre (fpäter zu ge 
gefeglihen Beihränfungen zur Anwendung. Kann indeffen die Differenziumme nicht 
ftellt werben, fo wird das Geſchäft diesfalls nicht für eine Schenkung als foldye angefehen. 
Bürgerliche Geſetzbuch für Sachen beftinnmt in dieſer Hinfiht F. 1052: Soweit bei ; 
gen Rechtsgeſchäften die Leiftung des einen aus Breigebigfeit geringer beftimmt wird, 
ohnedies der Hall gemejen fein würde, iſt eine Schenkung vorhanden. 

Berner kann die Schenkung Bezug haben auf frühere Vorgänge, durch welche fid 
zu einer Erkenntlichkeit, zu einer Art Gegenleiftung gebrungen fühlt, wie wenn man 
Befälligkeiten, Wohlthaten oder Dienfte, welche er und erwiefen, oder auch Geſchenke, 
und gegeben, durch eine Schenkung vergüten will (fogenannte belohnende Schenkung, d 
remuneratoria). Der Beweggrund ift für die Natur der Schenfung felbft gleichgültig. 
ausſetzung iſt bei einer derartigen Schenfung, daß der Geber zu ber Vergeltung nicht etwa ze 
li verpflichtet war oder ſich dafür gehalten Hatte, jondern daß feine Bermögenszumen 
den andern fi injofern noch als freie Gunſterweiſung darftellt, als fie auß der fittlichen 
der Dankbarkeit entfprungen ift. (Vgl. ſächſiſches Bürgerliches Geſetzbuch, F. 1064, d 
Commiſſionsentwurf, Art. 492, großherzoglich Hejfifcher Entwurf, Art. 96, 6 
Entwurf, Art. 94.) 

Der belohnenvden Schenkung ähnlich ift die wechſelſeitige Schenfung (donatio recip 
welche der Beichenkte wiederum dem Schenker macht. | 

Endlich iſt es möglich, daß eine Schenfung nit der ausdrücklichen nähern Beflimmung 
Begenleiftung ober jonftigen beſchränkenden Auflage geſchieht (Togenannte danatio sub m 
mithin menn dabei dem Beſchenkten entweder irgendein Zwed über die Verwendung bed 
ſchenks vorgezeichnet oder eine Auflage, gleichviel ob zu Gunften eines Dritten ober bed 
gebers ſelbſt, ober irgendeine Beichränfung gemacht wird, 3.3. wenn jemand ein Landgut d 
der Beflimmung geſchenkt wird, daß der Beſchenkte feine Ältern darauf wohnen ober feinen ( 
ſchwiſtern einen beftinnmten Theil des Ertrags daraus zukommen laffen fol. Hier liegt in 
Annahme der Schenkung gleichzeitig Die Übernahme ver Verpflichtung. ine eigentliche 
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ing if indeß auch Hier mır inſoweit vorhanden, als fie durch die Gegenleiſtung ober Auflage, 
nehentlih Beſchränkung nicht wieder aufgewogen wird (vgl. ſächſiſches Bürgerliches Gefeg- 
hd, 6.1065, 1066, heſſiſcher Entwurf, Art.97, dresdener Commiſſionsentwurf, Art.493). 

Gefeglihe Befhranfungen ver Schenkung. Dahin gehört: 1) (nach gemeinem 
rt) das Verbot von Schenfungen zwiſchen Ehegatten. Schenkungen diefer Art, während der 
the gegeben, follen in der Regel ungültig fein. Es darf alſo hiernach der eine Ehegatte auf 
‚Arten des andern durch deſſen Breigebigkeit fein Vermögen nicht bereichern. Die Schenfung 
Mniökg, Die geſchenkte Sache geht nicht in das Eigenthum des Bejchenkten über. Ausgenom— 
mm von dieſer Megel if unter-anderm (wie vie üblichen Gelegenheitögefchenke) insbeſondere der 
el, daß, wenn der Beſchenkte den Schenker überlebt, durch deſſen Top die vormals anfecht⸗ 
Ir Schenkung vollgültig wird, vorausgefegt, daß feitend des Schenferd vor dem Tode fein 
Deerruf der Schenkung ausgeſprochen und dieſe auch ſchon aus Feinem andern Grunde, als ver 
Mewegen, an ſich ungitltig gewefen iſt. Das Bürgerliche Geſetzbuch für Sachſen hat dieſe 
Grmrfäge aufrecht erhalten (vgl. FF. 1647— 49); nad Art. 496 des Entwurfö der dres⸗ 
Bes Gommijfion dagegen find Schenkungen unter Lebenden zwifhen Ehegatten gültig, fofern 
Mein Landesgeſetz etwas anderes beſtimmt. Man ging dabei von der richtigen Anjicht aus, 
Rh das Roͤmiſche Recht mit feinem auf der willfürlihen Auflöslichfeit der Ehe gegründeten 

det derartiger Schenkungen überlebt habe und gegenwärtig mit dem Leben in offenbarem 
beripruch ſtehe. Faſt alle neuern Bejehgebungen, mit alleiniger Ausnahme der gedach⸗ 
fihfliden (auch der heſſiſche Entwurf halt diefe Beihränfung noch feft), mie die öfter- 
tige, franzöfifche, zurichifche, auch das würtembergifche Kandrecht haben von einer dies⸗ 

Inen Beſchränkung abgefeben. 2) Schenkungen über eine gewiſſe Höhe hinaus bebürfen 
Kerr Gültigkeit einer befondern Form. Nach Römischen Recht ift für eine Schenfung, 

den Werth von 500 solidi aurei (glei 1400 Thlr. preuß. Eour. oder 2450 Fl.) über: 
gerichtliche Infinuation erforderlich, wenn ſie gültig fein foll, d. h. wenn das Schenkungs⸗ 

Ik leitend des Schenfer& vor jedem beliebigen Gericht zu Protokoll erklärt ift und gerichtliche 
sung erlangt bat. Sachen (Bürgerliched Geſetzbuch, $. 1056 fg.) hat den Betrag auf 
ee von 1000 Thirn. nornirt und der gleihen Beihränfung aud Schenkungen von wie- 

Kheenden Leiftungen auf unbeſtimmte Zeit, welche ven Betrag von jährlih 50 Ihlrn. über- 
‚ unterworfen; dagegen hat e8 Schenkungen jährlicher Keiftungen auf beflimmte Zeit 

t beſchränkenden Form nur in dem Fall unterftellt, wenn ver Gefammtbetrag die Summe 
1000 Thlrn. überfleigt, von Beobachtung diefer Form aber abgefehen bei mehrern nicht 
eitigen Schenkungen unter venfelben Perſonen, welche nicht einzeln, mohl aber in ihrem 

Humitbetrag 1000 Thlr. oder 50 Thlr. jährlich überfteigen, außgenommen wenn eine Um- 
mg ber Bejehe dadurch beabilchtigt wiirde. Bei einer Schenkung an mehrere Perfonen foll 

Betrag der auf bie einzelnen Befchenkten fallenden Antheile entſcheiden. Iſt die vorgeſchrie⸗ 
Form nicht beobachtet worben, fo follen die Schenkungen nur bis zu den gedachten Beträ- 
tig, für den uͤberſchuß aber nichtig fein. Das gemeine Recht zählt noch einige hierher 

e Falle auf, welde von der gedachten Beſchränkung ausgenommen worden find, als 
Schenkungen zum Aufbau eined abgebrannten oder eingeftürzten Gebäudes, zum Zweck 

"Ausflattung einer Frau u. ſ. w., ferner bei remuneratorifhen Schenkungen ben Fall, wenn 
zAulaß einer Lebensrettung ein Geſchenk gemacht worden ift. 
Bei vielen fogenannten großen oder beträchtlichen Schenkungen hat die vorgefchriebene ge= 

Wiche Infinuation lediglich den Zweck, nicht blos leichtfinnige und übereilte, des Schenkers 
ddeſſen Familie Eriftenz oft gefährdende Schenkungen zu verhüten, fowie zu vernteiden, daß 
artige Handlungen nicht durch Eindrücke des Augenblicks, durch Leichtiinn oder Charakter- 
wäche hervorgerufen würden, fondern auch durch ein Öffentliches Document für den Beweis 
T&henkung Sorge zu tragen und Fünftigen Streitigkeiten vorzubeugen. 
Allein richtiger, weil dem allgemeinen Intereffe entfprechenver, follten Schenkungen unter 

Inden behufs ihrer Gültigkeit an keinerlei Korm gebunden fein. Wie ſchon angedeutet wor: 
R, beſtehen unter den neuern Gefeßgebungen über dad Map der Höhe mannichfache Abwei⸗ 
Bagen. (Der dresdener Commiſſionsentwurf hatte anfänglich die Summe auf 500 Thlr. nor: 
kt, der bairifhe Entwurf, Art. 97, in Übereinftimmung mit dem heffifhen Entwurf, 
W102, Hat fie auf 150 Thlr. reducirt.) Schon diefer Umftand bürfte darauf hindeuten, 
Gnan bei Erlaß derartiger gefeßliher Normirungen in Zweifel darüber war, welche Summe 
Rails für die gerichtliche Korn allgemein maßgebend erachtet werben möchte, wenn man nicht 
ht Die römiſch⸗ rechtliche Beſtimmung beibehalten wollte. In Anbetracht der dermaligen 
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Geldverhältniſſe und des im Vergleih zu damals gefunfenen Geldwerths aber hätte man 
legtern Fall die entſcheidende Summe von 1400 Thlen. zum mindeſten auf 2000 W 
erhöben follen. 

Man hat ferner unterfcheiden zu müſſen geglaubt zwiſchen Schenfung überhaupt und d 
eigentlihen Schenfungdverfprechen indbefondere und eine befhränfende Form nur rüdjidt 
der legtern aufftellen wollen, indem man fi auf eine diesfallſige langjährige Praris in 
rei, Preußen und Frankreich, welder fogar noch eind der neueſten Givilgefegbüdher, daß 
richiſche, F. 1091, zu folgen Eeinen Anftand nahın, für die Bewährtheit diefer Beſtimmr 
bezog. Das fürmlide, mit Worten abgemahte Schenfungsverfpreden, fagte man, jei | 
ben Reichtfinn, die Übereilung u. f. w. des Schenfers, melden vorgebeugt werben foll, w 
gefahrbringender ald die bloße Übergabe des Schenkungsgegenſtandes, welcher, ſinnlich wah 
genommen, dadurch leichter eine wiederholte Überlegung bervorrufe. Dagegen dürfte einf 
zu erwidern fein, daß der Leichtfinnige durch eine ſolche Förmlichkeit nicht zurückgeſchreckt ıokı 
für einen beionnenen Menden aber diefed Mittel zur Erreihung des mehrgedachten Zweck 
fih ſchon überflüſſig ift. 

Einige neuere Geſetzbücher haben zwar, um nicht jofort ganz Die bißher feftgehaltene Then 
aufzugeben, von aller Form in denjenigen Bällen abgejehen, in welden die Schenkung feite 
bes Schenkers durch libergabe des Schenkungsgegenſtandes jofort vollzogen wurde. All 
au diefer Schritt dürfte als ein nur halbgemefjener ven Anforderungen ded gegenwärtig 
Verkehrslebens nicht entſprechen. 

Unſerer Anſicht nad) muB hier, wie in manchen andern Fällen, um ben Anforderung 
ber Gegenwart zu genügen, mit ben diesfallfigen römijch = rechtlichen Beftimmungen vollſtaͤn 
gebrochen werden; denn unleugbar liegt in jener Beichränfung eine ben freien Verkehr bau 
gende Borm, eine flaatlihe Bevormundung, welde gegen Leihtiinn und Gharafterjchwä 
einen fihern Schuß nicht gewährt, mithin als ungerechtfertigt erſcheint. 

Wenn bisher für ungefährlich erachtet worden ift, Schenkungen bis zur Höhe von 500 soll 
beziehentlih nach neuern Geſetzgebungen unter dieſem Betrag, ohne jede Form ald vollgultig 
betrachten, fo läßt ji nicht abjehen, weshalb die Überfchreitung diefer Summe einer gerictlid 
Beurkundung unterworfen werden jolle. Schenkungen diefer Art vürften wol erfahrungsmäl 
zu den feltenen Vorkommniſſen zählen und dann nicht die minder bemittelte Klaffe der 
ſchaft, zu deren Schug jene Beſchränkung von Haus aus eingeführt fein möchte, treffen. 
den Reichen ift aber jene Summe fein beveutended Geſchenk, ganz abgejehen davon, 
menſchliche Natur überhaupt nicht zur Freigebigfeit, am geringiten noch bei ven Wohlhe 
Dinneigt und, falls dies Bin und wieder gefchehen follte, zur Umgehung der gefeglichen Be 
Schrift verfchiedene Wege offen leben würden. Dazu kommt, daß es ſich hier lediglich um 
bilien handeln könnte, indem Beräußerungen von Immobilien ohne alle Rückſicht auf bie 
ihres Werths, ſowie darauf, ob jie entgeltliche oder unentgeltliche jind, regelmäßig eine geri 
liche Goncurrenz erfordern. So erfolgreich ji) für den Außern Verkehr die Bublicität in Tepe 
Richtung erwiefen bat, fo wenig dürfte fie hier den Ablihten des Schenkers und bezichend 
Beſchenkten, die ein Interefje an ver Geheimhaltung ihrer Willensrichtung dritten Perſot 
gegenüber haben, entſprechen. Gin Bedürfnis, Veräußerungen der gedachten Art durch forum 
Vorſchriften entgegenzuwirfen, bat ſich aber unferd Wiſſens biöher nirgends beraudgefd 
Befeitige man aus diefem Grunde alle nuglofen Zeileln des freien Verkehrs, Feſſeln, die: 
vorhanden find, un gefliffentlih umgangen zu werden! 3) Auch das Vermögen im gan 
d. h. alle in Vermögen gegenwärtig begriffenen Rechte, kann Gegenftand ver Schenkung fi 
fei e8 ald Ganzes oder ald eine Quote deffelben, mit oder ohne Beſchränkung. Durch die Sb 
fung eined ganzen Vermögens wird aber niemals eine Univerjaljucceffion, wie bei einer @ 
Ihaft, fondern nur eine Singularjuccefjion begründet, mit andern Worten, ed geht das Gig 
thum der im Vermögen befindlihen Sachen auf den Beſchenkten nur über durch Übergabe 
einzelnen Gegenftände u. ſ. w. Was die etwa zur Zeit der Schenkung vorhandenen Schul 
des Schenkers anlangt, jo gehen ſolche regelmäßig nicht auf den Beſchenkten über; die Gläubi 
ded eritern treten in gar fein Rechtsverhältniß zu ben legtern, fie können daher gegen ben ! 
Ihenften nit Fagbar werben, felbfiverftändlich ſoweit die Schenkung das reine Bermöt 
nad Abzug der Schulden betrifft. (Bgl. hierüber auch dresdener Conmifjiondentwurf, 3 
502, 503 ; heſſiſcher Entwurf, Art. 107 fg.; bairifher Entwurf, Art. 105.) Im übrigen 
in Grmangelung eines zuvor getroffenen Abkommens über die Befriedigung ber vorhande 
Slaubiger anzunehmen, daß der Beſchenkte ſich ſtillſchweigend zur Bezahlung aller Schul 
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tertretung des Schenfers gegen deſſen Gläubiger, verpflichtet habe. Gaben die Oläu- 
Schenker bereit vergeblich außgeflagt, jo Eönnen fie im legtern Ball, in welchen: nicht 
Vermögen als foldes in Frage fteht, die verſchenkten Gegenſtände foweit nöthig als 
Bobjecte angreifen, wie denn aud dem Schenker jelbft noch das Recht zufteht, auf 
3 beneficium competentiae von dem Geſchenkten fo viel zurückzufordern, ald zur Be⸗ 
iner Schulden erforderlich erfcheint. Verabredungen, nach welchen der Beſchenkte von 
yenzahlung befreit fein foll, werden in ſolchen Fällen als unredliche angefehen und find 
nflatthaft. (Dresdener Commiſſionsentwurf, Art. 504.) Selbſtverſtändlich ift das 
ichulden Bemerkte nur auf das Vorhandenſein der Schulden bis zur Zeit der Schen- 
Ihränfen; für die fpäter contrahirten Schulden kann ſonach der Beſchenkte nicht in 
jenommen merden. 
tſteht Hier noch die Frage, ob nicht auch neben dem gegenwärtigen Vermögen zugleich 
tige Vermögen des Gebers Gegenftand einer Schenkung fein kann. Nah Römiſchem 
ne ſolche Schenkung als ein verfteckter Erbvertrag ungültig, nad) dem Deutfchen Redt 
weifelhaft zuläffig, weil in ihr ein wahrer Erbvertrag enthalten if. Wohl aber kann 
liſchem Recht das ganze gegenwärtige und zukünftige Vermögen Gegenftand einer 
usa donatio fein (f. unten), und zwar fhon um beswillen, meil eine ſolche 
j wegen ihrer möglichen Widerruflichkeit ganz den Charakter eines Legten Willens an 
Abweichend vom gemeinen Recht erklärt das Bürgerlihe Geſetzbuch für Sachſen 

einen Vertrag, durch welden jemand fein ganzed Vermögen oder jein ganzed gegen 
der fein ganzes fünftiged Vermögen oder einen ideellen Bermögenstheil verichenft, 
und bemerkt dazu in den Motiven: Soviel die Schenfung eined ganzen zufünftigen 
6 oder eined iveellen Theils defjelben angeht, fo wird diefelbe, foweit fie überhaupt 
lg haben kann, durch den Erbvertrag erfegt. Cine folde Schenkung noch neben dem 
z zu geflatten, dazu liegt Feine Veranlaſſung vor; im Gegentheil ergibt ſich dagegen 
fen, daß dies dem Schenfer, welcher dadurch ſchon bei Lebzeiten feiner vermögensredht- 
önlichkeit beraubt werden würde, gefährlich jein und dem Beſchenkten, welcher fein ge: 
echt hätte, feinen Nugen bringen würbe, inden der Schenfer den ihm beferirten Er- 
Hagen und das Erworbene confumiren fünnte. Betreff der Schenkung eines ganzen 
igen Bermögenß oder eined iveellen Theils vefjelben wird die diesfallſige Beftimmung, 
nöthigen Fürſorge für den Schenker ſelbſt, vorzüglich durch das Intereffe der Gläu- 
ben als gerechtfertigt hingeftellt. Auch nad dem Entwurf ber dreödener Commiſſion 
enfung des ganzen Fünftigen Bermögend oder eined im DVerhältnig zu dem Ganzen 
kheils deſſelben nichtig; dagegen kann nad ihm dad ganze gegenwärtige Vermögen 
mn Verhältnig zu dem Ganzen gedachter Theil deſſelben Gegenftand einer (gültigen) 
fein. (Art. 495 der Vorlage des Redactionsausſchuſſes.) Gegen Schenkungen des 

Bermögeng ift mit Recht geltenn gemacht worden, einnal, daß ſolche vom Standpunkte 
virthſchaftspolitik als unzuträglich erfheinen, indem bie Erwerbsfähigkeit deſſen, 
n Eünftiged Vermögen verſchenkt habe, durch dad Bewußtſein, fünftig nur noch im 
ines andern, des Befchenften, erwerben zu Eönnen, meift gelähmt werde, und dann, 
henker in einem folchen Fall eigentlich ven Gegenftand feiner Schenkung noch gar nicht 
überbliden im Stande fei, fie koͤnne ja möglicherweife felbft feine höchften Erwartun- 
berfteigen. Der Heflifche Entwurf, Art. 98, läßt dad ganze gegenwärtige Vermögen 
im Berhältnig zum Ganzen beftimmten Theil deffelben ald Gegenftand der Schenkung 
ıber künftige Güter. Hiermit flimmt völlig überein der bairifhe Entwurf, Art. 95. 
ungen einer gültigen Schenfung. Wie bereitö oben hervorgehoben worden, ift bie 
ein Bertrag, welder vie Einwilligung beider Gontrahenten, des Beſchenkten und des 
zu feiner Gültigkeit vorausſetzt. Der Wille des Iegtern, auf welchem bie Liberalität, 
lage jeder Schenfung, beruht, ift nur in den obgedachten Fällen bezüglich der Form 
dagegen ift die Annahme ver Schenkung oder die Einwilligung ſeitens des Beſchenkten 
rm gebunden, fie kann auch ſtillſchweigend, durch concludente Handlungen zu erfennen 
erden. Solange eine derartige Erklärung über die Annahme nicht erfolgt ift, wird 
ung nicht perfect. Bis zu dem geitpunfte, in welchem diefe Erklärung abgegeben 
teht e8 dem Geber frei, feinen Willen zu widerrufen und damit das ganze Geſchäft 
gängig zu machen. Irrthum in der Perſon oder in dem Rechtöverhältnig der beiden 
ter gleich anderwärts möglich und von weſentlichen Folgen begleitet. Im erſtern Fall, 
rrthum die Berjon des Empfängers betrifft, liegt Leine Schenkung a\% \olge nor, wooül 
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aber, wenn ber Empfänger in der Perſon des Gebers fi geirrt hat. Für ben Geber if u 
Perſon des Empfängers von höchſter Bedeutung, nicht jo umgekehrt, aus dem ſehr erklürlichen 
Grunde, weil erfahrungösmäßig Geſchenke, von mem jie auch kommen mögen, nicht leicht zurück, 
gewielen werden. Bei Irrtbum im Rechtsverhältniß kommt eine Schenfung nit zu Stande: 
3. B. wenn der Geber die Bewährung eined Darlchnd beabſichtigte, ver Empfänger aber daffı 
als Geſchenk auffante. Durd die Vollgiehung der Schenkung geht Das bißherige Mecht des 
berd auf den Empfänger über. Aus einem Schenfungsverjpreden bat der Beichenfte 
ven Scenfer im Hall des Rücktritts deſſelben eine Klage auf Erfüllung. Letzterer haftet, 
die ſtreitige Sache untergegangen oder verborben ift, oder wegen Sntwährung oder fonfi 
Mängel des Gegenſtandes dem Beichenften gegenüber einzig und allein für dolus und 
lata, wegen argliltigen Benehmens infefern, als er abtichtlich oder wiſſentlich entmeber 
Möglichkeit ver Leiftung ganz vereitelt und beziehungsweiſe nur in vermindertem Werth 
Umfang beftehen Laßt, oder für den Beſchenkten die Möglichfeit, in Schaden zu gerathen, 
führt. (Vgl. ſächſiſches Bürgerliches Geſetzbuch, $. 1055 in Verbindung mit $. 949; dr 
Commiſſionsentwurf, Art. 498; heſſiſcher Entwurf, Art. 106: bairiiher Entwurf, Art. 1 
Für phyſiſche Mängel des Gegenſtandes iſt er nicht verantwortlid. Berner zahlt er Feine 
zugssinien (3. B. ſächſiſches Bürgerliches Geſetzbuch, 8.742), und ſteht ihm im Fall der Vera 
das obgedachte heneſiciuin competentine gegen die Klage mit der beſondern Vergunftigung 
daß er, un tem Beichenften gegenüber fein Unvermögen zu begründen, feine übrigen Schi 
im voraud abzahlen Fann. 

Gine Schenkung Fann aus gewiffen Gründen angefochten, jie kann widerrufen 
nicht Blog, wenn der Widerruf ausdrücklich vorber auäbedungen war, ober wenn die Sch 
an ji ungültig it, mie wegen der Ehe oder wegen verfäumter Anlinuation (ſ. oben), 
dern auch — eine andern Rechtsgeſchäften ge: genüber erceptionelle Erſcheinung — felbft in neue 
Fall, wenn jie die Erforderniſſe der Gültigkeit in fich vereinigt. Gin folder Widerruf Taız fü 
wol von dem Scheuer jelbit als auch von andern, Durch Die Schenkung in ihren Rechten au 
Bermögen des Schenferd beeinträchtigen Perfonen ausgeben. Dem Scenfgeber ift bie 
lichfeit des Widerrufs geftattet wegen Nichterfüllung der Auflage, mithin wenn bie der Sch 
fung zu feinem Guniten beigefügte Auflage abjichrlih oder durch Verſchuldung des Veld 
nicht erfüllt wirt. Auch feine Erben können diefen Widerruf geltend madhen und dad Gef 
von dem Beſchenkten oder deſſen Erben nach den Vorſchriften über die Rückforderung einer 
lung wegen Nichteintrizts ihrer Vorausſetzung zurüdferdern. War hingegen die Nebenam 
nur zu Gunften eines dritten beigefügt, fo kann der Schenker die Schenfung nur fo lange 
widerrufen, als dieſer pritte ſich uber Die Annahme nicht erflärt bat. (Vgl. Vorlage des Ad 
tionsausichuffed ter dDrespener Commiſſion, Art. 507 u: 508, auch Bürgerliches Gefehbuf 
Sachſen, F. 1065, 1066, bairiſcher Entwurf, Art. 107 u. 108, heſſiſcher Entwurf, Art. 
Dem Schenfer jteht aber auch dieſes Necht des Widerrufs wegen Undanks auf feiten beit 
ſchenkten zu. Legterer ift als undankbar zu betrachten, wenn er dem Leben bed Schenterd 
ftellt, wenn ex ven Schenfer thätlich misbandelt oder demſelben (der bairiſche Entwurf, Art. 
ftellt dem Schenfer auch dejien Ehefrau und feine Verwandten in gerader Linie gleich) — 
Beleidigungen zufügt (per dresdener Commiſſionsentwurf, Art. 510, fapt dieſe Hülle all 
dahin zufanımen: „wenn der Beſchenkte jich einer vorjügliden Handlung gegen den Sie 
ſchuldig gemacht hat, welde durch das Strafgejeg mit einer Strafe bedroht ift’’), oder em 
wenn er dem Schenfer abiihtlid einen bedeutenden Vermögendverluft zuzieht. Hiermit ü 
einſtimmend Tpricht ſich auch das Bürgerliche Geſetzbuch fir Sachſen, F. 1059, bairifher 
wurf, a. a. O., heſſiſcher Entwurf, Art. 117, aus. Auf die Erben des Schenkers gebt das 
derrufsrecht nur in dem Fall über, wenn dieſer den Willen, die Schenkung zu widerrufen, 
feinen Lebzeiten ausdrücklich und ernſtlich erflärt oder der Beſchenkte den Schenker vorſätzli 
toͤdtet hat. (Bürgerliches Geſetzbuch für Sachſen, F. 1060, dresdener Conmifiionsent 
Art. 511, heſſiſcher Entwurf, Art. 118, bairiſcher Entwurf, Art. 110.) Auch gegen die E 
des Beſchenkten können die Rechte aus dem Widerruf der Schenfung geltend gemacht wer 
Im Fall des Wirerrufs wegen Undanks auf jeiten des Beſchenkten wird der Schenker bei 
nicht vollgogener Schenkung von der Verbindlichkeit ihrer Erfüllung frei; war fie vollzogen, 
Begenftand ver Schenkung auf ven Beſchenkten übertragen, ſo kann er das Weleiftete gleich 
bezahlten Nichtſchuld zurüdfordern. Gemeinrechtlich ift bei einer remuneratorifchen Schent 
ein Widerruf wegen Undanks nicht flatthaft, wenn für eine Rettung aus Xebensgefahr 
Sienfung gemadt worben ift. Lim aber die Klage mit Erfolg anftellen zu fönnen, wird 

— 
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wiegt, daß entiweber das Geſchenk ſich noch im Vermögen bed Befchenkten befindet, over daß 
rer dadurch noch fortvauernd, gleichviel in welcher Weife und durch welches Surrogat, be: 
tif. Wie das Geſchenk verloren gegangen ober vermindert worben, ift gleichgültig, wenn 
es vor Eintritt der Thatfache geſchehen, welche den Undank enthält. Sollte nur noch ein 
Ide8 Geſchenks oder nur eine theilmeije Bereiherung vorhanden fein, fo tritt natürlich der 
an bie Stelle des Ganzen. Sachſen, $. 1063, und der dresdener Commiſſionsentwurf 
.514) laffen in Übereinflimmung mit vem heſſiſchen Entwurf, Art. 119 — der bairifche 
vurf erſtreckt die Frift des Widerrufsrechts auf zwei Jahre — ein Widerrufsrecht in Fällen 
Indanks nur innerhalb eined Jahres nach erlangter Kenntniß der Thatfache zu. Die Ber: 
ng des Undanks enthält einen Verzicht auf das Net, die Schenkung zu widerrufen; im 
us kann gültig auf dieſes Widerrufsrecht nicht verzichtet werben. Außer dem Schenker koͤn⸗ 
au die Gläubiger Schenkungen des Schuldners anfechten (näheres hierüber ſ. im Art. 
ward) und bie Notherben, wenn fie durch eine fogenannte pflichtwidrige Schenfung (donatio 
kiosa) ihres Erblaffers im Pflichttheile verlegt wurden. Bekanntlich foll ver Erblaffer feinen 
fm Angehörigen nicht fein ganzes Vermögen ohne Örund entziehen. Hat derſelbe durch eine 
tung unter Lebenden in ber Weife fein Vermögen vermindert, daß dasjenige, was nad) 
n Tode den Pflichttheiläberechtigten zufällt, weniger beträgt, als dieie erhalten hätten, wenn 
Bfiihttheil nach dem Vermögen des Schenfers zur Zeit der noch nicht vollzogenen Schenfung 
met worden wäre, fo kann der Pflichttheildberecdhtigte die Schenkung nad dem Tode des 
eakers infoweit widerrufen, al8 er dadurch in feinem Pflichttheil verlegt worden ift. (S. nä⸗ 
Sim Art. Erbrecht, vgl. auch dresdener Commiſſionsentwurf, Art. 516— 526, Bürger: 
— Geſeybuch für Sachſen, 66. 2603 — 16, bairiſcher Entwurf, Art. 111, heſſiſcher Ent⸗ 
u Art. 120.) 
Pi erübrigt no der Schenfung auf den Todesfall, Todes halber, Todes 

(mortis causa donatio) in Kürze zu gedenken. 
 mwurbe bereitö oben hervorgehoben, daß die Schenkungen auf Verträgen beruhen 

fa dieſem Grunde an Bedingungen geknüpft werben fönnen. Eine eigenthümlicde Art bes 
Schenkung ift die auf den Todesfall gemachte, eine Schenfung, deren rechtlicher Beſtand 

len Willen des Schenkers davon abhängig ift, daß diefer ven Beſchenkten nicht überlebt. 
barch unterfcheibet fie fich wejentlich von ver Schenkung unter Lebenden. Sie kann in Be⸗ 
uf eine Geftimmte, bevorftehenve Lebensgefahr (Krankheit, Feldzug, Seereife) oder auch 
haupt in Ausficht des Fünftigen Todes des Schenkers veranlaßt fein. Sie wird fraftlos ent- 
r burdy bie Befeitigung der Gefahr oder durd den frühern Tod des Befchenkten. In der 
lkann fie aber der Schenker auch jederzeit bis zum Tobe willfürlic widerrufen, doch auf 
Billkür auch ausdrücklich Verzicht leiften. Außerdem wird durch ben Tod des Schenfers 
lirkſamkeit ver Schenfung erft endgültig entſchieden, fei ed nun, daß dieſer als auffchiebende, 
ber frühere Tod des Befchenkten als auflöfende Bedingung des Rechtsgeſchäfts geftellt ift. 
leibt aber auch in dem Fall rechtsbeſtändig, wenn der ®eber gleichzeitig mit dem Empfänger 
wfollte. Zur Gültigkeit einer ſolchen Schenkung ift wie bei jedem Vertrag die Annahme 
leſchenkten erforberlih. Ungeachtet des Nichtvorhandenſeins dieſes Erforberniffes kann bie 
ung anbererjeits noch als Vermächtniß aufrecht erhalten werben, wenn dabei die Ver- 
nißform beobachtet worven war. Rückſichtlich des Gegenftandes ver Schenkung gilt das bei 
ichenkung unter Lebenden Audgeführte. Durch Zwed und Erfolg den Vermiächtnifſen ver- 
t, find die Schenfungen von Toded wegen allmählich den über [egtere geltenden Rechts⸗ 
4, wenn auch nicht inı ganzen und allgemeinen, doch in den wichtigften Punkten gleichgeftellt 
en, wie z. B. bezüglich des Verhältnifjes des Befchenkten zu den Gläubigern des Erblafſers 
a beffen Noth⸗ und Pflichttheilserben u. |. w. Betreffd der äußern Form ihrer Errichtung 
die Hei der Schenkung unter Lebenden übliche beobachtet werden, foweit e8 deren bebarf; 
aber auch zugelaffen, fie vor fünf Zeugen, welche die Cigenſchaft von Codicillarzeugen haben, 
tichten. Soweit es dagegen einer Form für gewöhnliche Schenkungen nicht bedarf, alfo 
ı der Werth des Geſchenks die obgedachte Summe von 500 solidi nicht überfteigt, iſt auch 
Isfe Schenkung auf den Todesfall zuläffig. Was parüber hinaudliegt, kann von den Erben 
ihtig angefochten werden. Bon den obgedachten pojitiven Einfgränfungen der Schenfung 
das Verbot unter Ehegatten auf, die Schenkung von Todes wegen keine Anwendung. Die 
rruflichkeit der Schenkung auf den Todesfall von jeiten des Schenkers wegen Undanks iſt 
ı der Ratur der Sache gelegen unzweifelhaft. Noch ift Hervorzuheben, daß die Schenkungen 
en Todesfall sticht verwechſelt werben dürfen mit den im ältern Deutigen Reit yauig vur- 
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kommenden Berausgabungen von Todes wegen (f. Erbrecht), welde fih durch ihre Um 
berruflifeit von eritern unterſcheiden. Das Bürgerliche Gefegbud für Sachſen Hat die gan 
zum Theil verwidelte Lehre von der Schenkung auf den Todesfall vereinfacht und jagt darif 
in den 66. 2500—2 kurz: Ein einjeitiged Schenkungsverſprechen, welches jemand für 
Ball feines Todes im allgemeinen oder für den Fall feines Todes bei einer beftinmten Leben 
gefahr gibt, ift ſowol rudjihtlid der Anordnung und der dabei zu beobachtenden Form, als 
vudjichtli feiner Wirkungen wie eine legiwillige Verfügung zu betrachten. Wird dad S 
kungsverſprechen von dem Beſchenkten angenonmen, jo kommen ſowol rückſichtlich der Ang 
nung und der dabei zu beobadtenden Korm, ald auch rudiichtlih der Wirkungen die Vorſchri 
über den Erbvertrag zur Anwendung. Dagegen fol auf ſolche Schenkungen Feine Anwe 
erleiden, was oben über die Schenfung eined ganzen (gegenwärtigen oder zufünftigen) 
mögens vder eines iveellen Vermögendtheild, ſowie über Schenfungen über 1000 Thlr. 
von vwiederfehrenden Leiftungen auf unbeflimmte Zeit u. ſ. w. ($$. 1053, 1056 — 58) 
merkt worden ift. Die dresdener Commiſſion hat in ihrer 146. Sigung vom 29. Aprili 
der Vorlage des Redactionsausſchuſſes über die Schenkung auf den Todesfall in folgender 
fung ihre Zuftimmung ertheilt ($$. 527 — 531): Hat der Schenfer mit oder ohne Rückficht 
eine beſtimmte Lebensgefahr unter ver aufjchiebenden oder auflöfenden Bedingung gefchentt, 
er ven Beichenkten nicht überlebe, jo bedarf dieſe Schenfung zu ihrer Gültigkeit der öff 
Beurfundung. Schenkungen auf den Todesfall Fönnen vom Schenker beliebig widerrufen 
den. Als flillfehweigender Widerruf gilt ed, wenn der Schenfer den verſprochenen Geg 
veräußert, verbraucht oder vernichtet bat. Hat ver Schenker auf ven Todesfall auf pad Recht 
beliebigen Widerrufs verzichtet, jo ändert Died die Natur der Schenkung auf den Todesfall 
Die Schenkung auf ven Todedfall gilt ald nicht geihehen oder verliert ohne weiteres ihre 
fung, wenn der Schenfer die beſtimmte Lebensgefahr, mit Rückſicht auf welde die Schenln 
erfolgt ift, überflanden oder wenn er den Beſchenkten überlebt hat. Wird eine bereitd vol 
Schenkung auf den Todesfall widerrufen oder tritt der letztgedachte Hall ein, fo kann ver CM 
fer dad Geſchenkte nach den Vorſchriften uber die Rüdforderung einer Leitung wegen R 
eintrittö ihrer Vorausſetzung zurückfordern, fofern ihm nicht nad der Natur des Schenkn 
gegenftanded und nach den bei der Schenfung getroffenen Beſtimmungen eine Eigenthun 
zufteht. Über Schenkungen auf den Todesfall enthält der heſſiſche Entwurf in den Art, 
Abſch. 1, 113 u. 114, und der bairiihe Entwurf in ven Art. 112— 128 Beflinnmungen, ı 
im wefentlihen mit dem Vorbemerkten übereinftimmen. 

68 dürfte geboten erfheinen, ſchließlich auch noch der beiden ältern deutſchen Geſetzgebr 
fowie der franzoͤſiſchen und engliihen in ihren Hauptgrundzügen bezüglich unſers Gegenſt 
furz zu gebenfen. Das Allgemeine Gefegbud für die preupiiche Staaten (Landrecht) vom : 
1791 handelt ausführlich von Schenkungen in Thl. I, Tit. 11, Abſchn. 9, SG. 1037 — UNE 
da8 Allgemeine bürgerliche Geſetzbuch für die geſammten deutſchen Erbländer der öſterreichi 
Monardie vom Jahre 1811 in Thl. I, Hauptſtück 18, 66. 938— 956; der Code cirä 
1803 fapt die Schenkungen unter Lebenden in einen Titel zufammen mit den Teftamenten iz 
Art. 893 — 930 und handelt jodann in den Art. 931— 952 von der Form folder Schenk 
und in den Art. 953 -- 966 von den Ausnahmen von der Regel der Unwiderruflichktü 
Schenkungen unter Lebenden. Bezüglih der für die Gültigfeit der Schenfung vorgefärie 
Form hat Preußen vie firengften Formen. Grforderlid bei allen Schenkungen iſt eine 
drückliche oder durch Handlungen erflärte Annahme ($. 1058), bei Grundſtücken no& 
ſchriftliche Urkunde; Schenkungsverträge ſollen gerichtlich abgeſchloſſen werden ($. 1063), 
einem außergerichtlichen, ſchriftlichen Schenkungsvertrag kann in der Regel auf Erfüllung! 
geklagt werben ($. 1064). Öfterreich fordert ($. 943) ein Ihriftliched (,durch eine Urkun 
gründetes“) Verſprechen oder wirkliche Übergabe. Auf ſolche Weife kann jeber Werth, 
dad ganze gegenwärtige Bermögen verfchenft werden, während rückſichtlich des zufünftigen | 
mögen die Schenkung nur die Hälfte umfaſſen joll. Frankreich fordert (Art. 894 in Bed 
dung mit Art. 932) gleichfalls ausdrücklich erklärte Annahme ſeiten des Beſchenkten ohne fi 
liche uͤbergabe (Art. 938), ferner bei Urkunden über eine Schenkung unter Lebenden die 
richtung vor einem Notar (Art. 931). Gegenſtand kann nur das gegenwärtige Vermoͤgen fh 
begreift vie Schenfung zufünftige Sachen, jo ift jie in dieſer Hinficht nichtig. Alle drei Geh 
büder haben die einfeitige Schenfung des Römiſchen Rechts nicht, verlangen mithin ü 
Acceptation, obſchon nad dem Code (Art. 1236) zugelaffen ift, für einen andern, ohne De 

2Biffen, Schulben zu bezahlen. Das Verbot der Schenkungen unter Ehegatten wird von Pr 
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IT, 1, 310) und Öfterreidh ($. 1246) verworfen. Das franzöfifhe Geſetz dagegen 
& ganz an das Nömijche Recht an, indem e8 für jede in der Ehe vorgenommene Schen⸗ 
n willfürlihen Widerruf zuläßt (Art. 1096), wenn man ſie auch ald Schenkung unter 
bezeichnet Hätte. Rückſichtlich des Widerrufs laßt Preußen einen ſolchen zu bei außer: 
en Schenkungen, die beveitö durch die Übergabe vollzogen, innerhalb ſechs Monaten nach 
jabe und noch nad) Verlauf diefer Friſt infoweit, ald das Geſchenk die Hälfte von dem 
n des Schenkers überftiegen hat. (Allgemeines Landrecht, I, 11, 1090fg.) Wegen Über: 
nn auch eine gerichtlich gefhloflene Schenfung, gleich der außergerichtlihen, innerhalb 
en widerrufen werben. Ein Widerruf ift ferner geftattet wegen Verfürzung des Pflicht: 
egen entzogener Alimente, wegen einer dem Schenker zu reichenden Gompetenz, wegen 
nen Concurſes, wegen nadhgeborener Kinder, wegen Undanks (vorfäglide oder durch 
zerſehen herbeigeführte Tödtung, Angriff auf das Leben, grobe Beleidigung, Ber: 
ſchädigung), ohne Verjährung und nur ausnahmsweiſe den Erben des Gebers; 
ı wegen Dürftigkeit, Undanf (Verjährungszeit drei Jahre, auch unter ben Erben beider 
Verfürzung des ſchuldigen Unterhalts oder Pflichttheils, der Gläubiger, wegen nach⸗ 
"Kinder; Branfreih wegen Nichterfüllung der Bedingungen, unter denen eine Schen= 
er Lebenden flattgefunden, wegen Undanks, Angriffen auf das Leben des Schenfers, 
lungen over grober Beleidigung oder Verfagung des Unterhalts, mit einjähriger Ver: 
jeit regelmäßig ohne Übergang auf die Erben u. f. w. Wegen bed befanntlich nicht 
n englifchen Rechts bezieht man ſich auf die Darftellung des „Angelfähiifhen Ver: 
PR im Zufammenhang mit den heutigen Recht“, weldhe 3.3. Oundermann in der 
ift für deutſches Recht und veutfche Rechtswiſſenſchaft“, Bd. XVII, gegeben bat. Es Heißt 
>. 205 fg.: 
Schenkung (gift) von Mobilien wird auf diefelbe Weije behandelt wie die Güterleihe, 
le anfänglich zufammenfällt. Wird die Schenkung von Mobilien fofort durch Tra⸗ 
zogen, dann bedarf es jedoch zu deren Gültigkeit Feiner förmlichen Urkunde, ſowie e8 
t bei Errichtung einer förmlihen Urkunde über die Schenkung einer Tradition der 
jt bedarf. Yür pie donatio mortis causa gelten in der Hauptſache die gleichen :Be- 
en. Urkunde oder Tradition find die Formen, welche die Nechtöfraft bedingen und 
‚fer in der Weije binden, daß derſelbe nicht mehr zurücktreten fann, auch wenn in der 
ein Motiv (consideration) erwähnt ift. Bei der Errichtung einer förmlihen Urkunde 
gel ftreitet eine rechtliche Vermuthung dafür, daß mit gehöriger Überlegung gehanbelt 
i. Eine zum Nachtheil von Bläubigern vorgenommene Schenkung ift jedoch nach dem 
Eliſabeth, Kap.3, nichtig, wenn die Urkunde feine Erfenntlichfeit und zmar Feine ent⸗ 

valuable pecuniary consid.) enthält. Eine Gegenleiftung, die feinen Tauſchwerth 
ogenannte good consid., 3. B. Blutsverwandtſchaft, ift Fein genügenves Motiv. Die- 
uf gleihe Weife auch bei der urfundlichen Leihe von Grundſtücken. Die Schenkung 
yer nicht ausſchließlich dem Mobiliarrecht an. Sie hat bei tem Immobiliarvermögen 
ver ihre Stellung wie bei dem perfönlihen Eigenthum. Sie gehört eben ſchon ihrer 
& feiner Klafje von Rechten ausſchließlich an.“ (Vgl. Hierzu deſſelben „Englifches 
#’, Thl. I, die Common law“, aud unter dem Titel „Befig und Eigenthum in Eng: 
ingen 1864, ©. 202 fg.) 
jlic$ der neuern Literatur über bie Lehre von der Schenfung ifl zu vermeifen auf: 
„Syſtem des heutigen Römiſchen Rechts‘ (Berlin 1841), IV, 1—297; Schilling, 
für Snftitutionen und Geſchichte des Römijchen Rechts“ (Leipzig 1846), IN, 741— 
Einteniß, „Syftem des heutigen Römiſchen Rechts“ (zweite Auflage, Leipzig 1860), 
23, ©. 198 fg.; II, 545 fg.; III, 66 fg., 636 fg., 721 fg. F. Sierig. 
edsgerichte. (Außträge, Bermittelung; Bundesfhug; Bundesaus- 
Ranı und Bundesfhiedsgeridht.) I. Es gibt drei verſchiedene Hauptwege 
den Schlichtung entſtandener Streitigkeiten: 1) der gerichtliche im engern Sinne 
brigfeitlich gerichtliche, 2) der Vergleichsweg und envlih 3) ver fhiebsridhter- 
promiffarifche oder außträgale. Den richterlichen Weg im engern Sinne behandeln 
Ieoceß und Strafverfahren. Er jet eine höhere Staatögemwalt voraus, iſt alfo 
jen in völferrechtlihen Verhältniffen und mithin aud in den beutfhen Bundes 
en, nachdem in den Wiener: Bongreß Verhandlungen über ven Deutichen Bund 
völferregtlihe Natur des Staatenbundes ſiegte. (S. Bund, Erecution und 
Bund). Bon dem Vergleihöwege handelt der Art. Friedensgerichte unn ya 
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Theil das, was naher von der Vermittelung des Bundes gejagt werben wird. Für den gege 
wärtigen Artikel bleiben vorzugöweife die Schiedögeridhte übrig, unter welchen Begriff auf 
Austräge gehören, wenngleich zufällig fomol nad älterm deutſchen Staatsrecht ald nach d 
Recht des Deutſchen Bundes nur einzelne bejondere Hauptarten der Schiedsgerichte mit dief 
Namen belegt werden. 

11. Das Wefen des Schieddgerihtd im allgemeinen befteht darin, daß in be 
felben zwar über die wahren Rechte der flreitenden Theile rechtlich genau entſchieden, biejelß 
alfo keineswegs, wie im Bergleichöwege, theilweife aufgegeben werben, daß aber doch auf 
Ausſpruch Fein obrigfeitlich, jondern ein vertragämäßig gültiger ift, oder daß er nicht ve 
höherer Staatögewalt von einem obrigfeitliden Gericht erfolgt, fondern von einer Behoͤn 
welche die ftreitenden Theile zur Entſcheidung ihres Streits mittelbar oder unmittelbar ser 
mäßig niederfegen, wählen oder anerfennen. 

Wenigſtens mittelbar beruht aljo ein fhiebsrichterliher Spruch ſtets auf einem Berte 
und die Verpflichtung, fi demfelben zu fügen, ift an ih nur eine Bertragdverbinplig 
welche einzelne Menſchen und Staaten und Völker oder Regierungen, unbeſchadet ihrer ve 
Selbftändigkeit, beliebig begründen können, und deren Wirfungen dann nad) den allgeme 
Grundſätzen von Verträgen ausgelegt und beflimmt werden müffen. Selbft mo ein Teflar 
einen Schiedsrichter beftinımt, ven man dann audy wol arbiter necessarius nennt, beruft 
mittelbar auf ver Annahme des Vermächtniſſes die Einwilligung aud für das Schiebögerl 
Und wenn in einem allgemeinen Gefellfhaftövertrag, etwa in einem völferredtlichen Bun 
verein, zum voraus gewiffe Schiebögerichte beftimmt jind, die man dann ebenfalls au 
gejeglihe Schiedsgerichte nennt, im Gegenſatz gegen Die aus der neuen freien Vereinban 
einzelner Perfonen oder Regierungen hervorgehenden, vie fogenannten gewillfürten, fo f 
auch bei den erftern die Vertragsmäßigfeit nicht weg. Wo man aber in einem wahren & 
oder Bundesſtaat beſtinimten Schiedsgerichten ftaatögefeplich untertworfen if, ba verlieren 
eigentlich die ſchiedsrichterliche Natur. Doc faun freilich vie Mitwirkung ver Wahlder Bar 
in Beziehung auf die Perfonen der Richter, jo wie bei den englifhen Friedensrichtern 
Geſchworenen, noch theilweife eine Analogie der Schiedögerichte erhalten. Aud im völf 
lihen Verhältniß haben übrigens die Schiedögerichte Feine andere Eigenthümlichkeit als bie 
gemeine ber völferrechtlihen Verhältniſſe, daß für fie nämlich ein eigentliher Staatszwang 
Verwirklichung auch dieſer Verträge ebenſo wie bei andern Rechtsverbindlichkeiten fehlt. 
es wird überhaupt die Erfüllung der ſchiedsrichterlichen Verträge und Urtheile nicht blos 
noch durch befondere Konventionalftrafen und Bürgichaften geſichert; ſie finden auch ſtarkt 
ralifhe Sicherungen einedtheild durch den deutlich audgefprodenen rechtlichen und | 
Willen, welcher eine neue fauftrechtliche Rechtsverweigerung nun als doppelt verwerfliä,? 
folgewidrig und treuloß darftellt, anderntheild durch dad im fchiensrichterlihen Sprud auf 
der Welt Elar und deutlich gewordene Recht in dem beftimmten Streit und durch die ig 
gezogene feierlihe Zeugenſchaft der erwählten Schiedsrichter; zum Theil auch felbft burl 
Scheu und Furcht, deren ſchiedsrichterlichen Spruch zu verachten. Diefe Furcht ift indbeft 
im Völferverhältnip oft einflußreih, zumal wenn bie erwählten Schiedsrichter mächtige 3 
gierungen find. Wegen jener moralifhen Verbürgungen eines frieblihen ſchiedsgerichth 
Rechts würde es auch vortHeilhaft für den Rechtszuſtand und den Frieden der Welt fein, 
viele oder alle civilijirte Völker fich vereinbarten, ihre Streitigkeiten vor einem Kriege eh 
allgemeinen völferrechtlichen fchiebsrichterlihen Tribunal zur Verhandlung und Entfei 
vorzulegen, wenngleich die nothwendige Selbftändigfeit ver Völker eine höhere Gewalt 
Vollziehung durchaus ausfdließt. Eine ſolche Einrichtung ſcheint in ven heutigen Verhaͤltn 
noch viel wichtiger als in den frühern Zeiten. Hier bildeten zuerft nad) den Anſichten des DE 
alterd der rönıifche Kaifer oder der Papft natürlihe Schiensrichter für die Kürften und VE 
anderntheild aber war es viel häufiger, daß man auch noch über andere ſchiedsgerichtliche 
ſcheidungen übereinfam. Auch letzteres wurde in neuern Zeiten viel feltener, vielleicht nur 
halb, weildiezu Schiedsrichtern erwählten Mächte haufig mit in den Streit Hineingegogen wur 
(Martens, „Voͤlkerrecht“, 6. 172.) Nun ift e8 aber doch unnatürlih, daß gerade mi 
wachſenden Gultur und Humanität weniger ald früher für Achtung des Rechts und für 
liche rechtliche Ausgleihung der Streitigkeiten geforgt fein jo. 

Schiedsgerichte finden ſich übrigend bei allen Völkern in verſchiedenen Formen, na 
auch bei den Briechen, ven Römern und den alten Germanen. Inden frühern Zeiten, in 
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ke Staatögewalt weniger ausgedehnt und ausgebildet war, Haben jelbft die nachmaligen 
Blactögerichte noch eine vorwiegend jchiebörichterlihe Natur, jo wie z. B. die griechiſchen 
Diüeten,, der römifche judex pedaneus und arbiter, die altgermanifhen Eidhelfer und Be: 
Wnorenen. Auch bei der höchſten Ausbildung der Staaten aber jollte man die Schiedsgerichte 
khrbegüunftigen. Die friedlichen Ausgleichungen der Streitigkeiten werden nämlich überhaupt 

der Bernunft und dem Staatswohl gefordert; vor allem aber foldhe, die möglichſt der freien 
** der ſtreitenden Theile entſprechen, die ohne große Koſten ſchnell und definitiv 
Balgen, alfo bie vielen Nachtheile und Gefahren der Privatleidenſchaften und langer Proceſſe 
” mindern, welches alles bei freiermählten Schiedsrichtern leichter der Fall fein wird 

kei obrigkeitlicher Schlihtung. Die Gefege müſſen daher ihren Entſcheidungen unter an: 
meſſenen und leichten Bedingungen eine Vollziehbarfeit wie gerichtlichen Urtheilen ertheilen, 
gleih aber wegen der Vertragsnatur nur bei wirklichen vertragäverlegenden Entſcheidungen 

wefentlihen Nichtigkeiten eine Appellation geftatten, was auch der Sinn des Roͤmiſchen 
iſt (Thibaut, „Pandekten“, 6. 590); die Gefege follten aber auch, unbeſchadet ver 

t der Verträge, über Abkürzungen des gemohnten Verfahrens, felbft durch ſubſidiäre ge- 
Beflimmungen eine gute Bildung von Schiedögerichten,, zumal in ſchwierigen Sachen, 

befondern Kunftverftand erfordern, und ein leichte8 und ſchnelles Verfahren möglichft be: 
‚mehr als diefed bisjegt geſchehen iſt. Nur zu häufig betrachten die Staatsbehörden in 

Gefeggebung und Praris die Ausdehnung der obrigkeitlihen Gewalt ald Gewinn und 
und alleö, maß diejelbe mehr oder minder entbehrlich macht, als eine Verfürzung für die 

torität. Vor allem aber müffen doch gerichtliche Proceffe nur ald ein nothwendiges 
betrachtet werben, welches daher auch nur ſubſidiär eintreten ſoll, wenn jede andere frieb- 
Insgleihung des Streitd unmöglid ift. Insbeſondere jind auch Die Mühe, Geld und Zeit 
Ben Körmlichkeiten der Proceffe und die mehrfachen Inftanzen nur nothwendige Übel und 

ils nur nöthig, wo die Parteien obrigfeitlich gezwungen werben müjlen, ihre Rechte 
und Formen zu unterwerfen, welche nicht durch ihr eigenes freied Vertrauen beftinnmt 
Mag ein entihuldbares Standedvorurtheil der Richter und ihre Eingenommenheit 

Bortrefflichfeit ihrer gelehrten zunftmäßigen Entſcheidungen fie darüber täufchen, wie fehr 
is der Heften Gerichtöverfaffung durch menſchliche Unvollkommenheiten, durch Irrthümer 
üxterlaffungsfünden und andere Menſchlichkeiten dev Gefeße, der Richter, der Anmälte, 
Sarteien die allermeiften Entfcheidungen, zumal der Eivilproceffe, nur unfichere Los— 
Meibungen find! Der unbefangene praftifche Staatsmann muß ſich bald davon überzeugen, 
er auch nur eine mäßige Anzahl von Proceffen und ihre verfhiedenen Schickſale in den 
und untern Inftanzen miteinander vergleicht. Und noch viel weniger darf er über die 
faft unüberfehbaren Sfonomifchen, moralifchen und politifhen Nachtheile ver Proceffe, 

yel der langen Proceſſe, fi täufchen. | 
M. Audträge, Bundesſchutz durch DBermittelung, Verwendung und 

bögeridt. 1) Geſchichtliches vor Entflehung ded Bundes. Am un- 
ichften find in völferrechtlihen Bundesverhältniffen wohlgeordnete Schiedägerichte. Sie 

Ber unentbehrlich, weil einerjeitd der Mangel höherer Staatögewalt die obrigkeitlichen 
idungen über die fouveränen Bundesregierungen ausſchließt, weil anderntheild aber 

alle fauftrechtliche und Kriegsgewalt gänzlich verbannt bleiben ſoll. Dieſes Bevürfnig nun 
söte im Deutſchen Bunde Diejenigen Schiedögerichte, weldye man in der Erinnerung an 
here deutſche Schiebögerichte Auöträge oder Austrägalinftanzen nennt, und welche zunädft 
amt find, die Streitigkeiten zwifchen ven fouveränen Bundeöftaaten oder Regierungen 
kreinander zu ſchlichten. 
Zugleich aber begründete ver Bund felbft einerfeitd gar mandje Hinderniffe für einen voll: 

durchgreifenden fräftigen Staatdorganidmud, woburd in freien Staaten, z. B. in 
d, die Streitigkeiten zwifhen der Regierung und dem Volk oder den Ständen ſich frieb- 

ichten, und die Furcht vor dem Außerften aud ſchlimme Regierungen auf den Wege des 
erhält. Andererfeitö aber hat aud der Bund ſelbſt ein Intereffe, eine gemaltfame 

tung auch foldyer Streitigkeiten auszuſchließen. Diefes Bedürfniß erzeugte nun fpäter 

then Bunde dad fogenannte Bundesſchiedsgericht zunächft zur Schlichtung der Streitig- 

In zwiſchen den einzelnen Bunbesregierungen und ihren Landſtänden. Hierzu fam zur 

ung der vom Bunde verbürgten Privilegien des ehemaligen Reichsadels ſpäter eine dritte 

Bätung. 
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Austrag eines NehtsftreitsN) bezeichnete in der frühern deutſchen Rechtsſpre 
überhaupt jede friedliche Beendigung eines Rechtsſtreits durch eine Entſcheidung. Die [die 
richterliche Beendigung nannte man einen Austrag. Austräge aber (oder dad Wort ini 
Mehrzahl) bezeichnete das Schiedsgericht ſelbſt. Schiedsgerichte bildeten ſich in Deutſchland dm 
Privatverträge und Gewohnheiten. Ganz beſonders aber wurden ſie im Mittelalter, und zum 
für die Reih8unmittelbaren in ihren Streitigfeiten untereinander unentbehrlih und gewöh 
lich, weil die Vorherrſchaft ver fauftretlihen Gewalt die Staatögerichte meift aufgelöft oh 
unmwirffam gemadt hatte, vollends für die Reichsunmittelbaren, welche feinem befonbe 
Landeöherrn unterworfen waren. So führte das Bauftrecht felbft, weil man es doch nike 
völligen Bertilgungsfrieg wollte übergehen laſſen, befonvdere Ginigungen zum Schutz- ı 
Schiedsgericht zur Ausföhnung und zur Erhaltung der Ginigungen und überhaupt aller ref 
lichen Vereinbarungen herbei. Weil gerichtliche Hülfe meift fehlte und man fauftrechtlichen Kl 
ausſchließen wollte, verabredete man bei Eingehung rechtlicher Verhältniſſe zugleich b 
ſchiedsgerichtliche Entfheidungen und wählte zu fulden Eutfheidungen, nad) dem alten beutf 
Rechtsgrundſatze: „par parem judicat”, in der Regel Standeögenoffen. So wurben | 
Austräge vorzüglich unter dem Reichsadel inımer allgemeiner. Die Kurfürften festen in 
erften Kurverein 1338 ihr Collegium ſelbſtzum Schiedsgericht fürihre gegenfeitigen Streit 
Sie fegten 1438 aufd neue und allgemeiner feft, daß fie ihre Streitigkeiten untereinander 
tragöweife entſcheiden wollten. (Pfefüünger, IV, 510 u. 528 fg.) Ihrem Beifpiel folgten 
Fürften und Fürftenmäßigen, d. h. die gefürfteten Orafen und Prälaten. Zugleidy ertheilt 
Kaiſer manden Reichsſtänden, namentlih Reichsſtädten, das Privilegium, daß ihre S 
keiten auch ohne bejondere ſchiedsgerichtliche Verträge durch Audträge gefchlichtet würden. | 
als der ewige Landfriede und die Errichtung ver bleibenden Reichsgerichte 1595 die Auttg 
weniger nothwendig machten, blieben nicht blo8 die auf befondern Verträgen beruhenden % 
träge und die allgemeine Sitte, dem Antrag des Klägers auf Autträge nachzugehen. 
£aiferliche Gerichtsordnung behielt auch für die Reichsunmittelbaren vie Austräge bei, bie 
fie begründet waren, als eine eigene, nicht zu übergehende Inflanz galten, von welder 
verfehrterweife noch an die Reichögerichte appelliren Eonnte. Man betrachtete nun folde 
träge als ein beſonderes Eaiferliche8 Gericht und feine Entſcheidungen als gerichtliche, Der Re 
Eraft fühige Urtheile. (Danz, „Grundſätze des R.-G.-Proceſſes“, 6. 293 fg.) Zugleid 
begründete die Eaiferlihe Gerichtsordnung neben allen beſondern, neben den willfürlice 
neben den privilegirten Audträgen fubjiviar, d. h. wenn foldhe willfürlihe und privif 
Austräge nicht feftgefegt waren, allgemein gejeglich eine Audträgalinflanz für eine Reihl 
Perſonen, welche man dann die gefeglihen Austräge nannte, die nun ebenfalld nicht umge 
werben durften und von welchen ebenfallß eine Appellation an die Reichögerichte flat 
Diefe Perfonen waren: 1) ohne Rückſicht auf den Stand des Klägers alle Neichefks 
und die fürftenmäßigen Perfonen; 2) die übrigen Prälaten, Grafen und Herren vom: 
unmittelbaren Reichsadel, jebodh bier nur, wenn der Kläger von gleihem oder HR 
Stande war. 

Die Einrihtung dieſer gejeglihen Austräge war nad den verſchiedenen Verhält 
verſchieden. War z. B. bei beflagten Fürſten und fürftenmäßigen Perjonen ver Kläger glei 
Standes, fo ſchlug er vier regierende Kurfürften, zwei geiftlide und zwei weltliche, vor, 

1) Über die Austräge des Deutfchen Reichs findet fich die reiche Literatur bei Pfeffinger,, Vitri 
illustrat., IV, 499, und in Pütter’s Literatur des Staatsredyte, III, 445 fg.; Fortfeguug von K 
&.862. Es handeln von denfelben auch Heffter, Beiträge zum deutfchen Staats: und Fürfe 
(Berlin 1829), S. 169 fg., 203 fg. Jordan, Lehrbuch des allgemeinen beutfchen Staatsrechts ( 
1831), ©. 215. Mohl, Gefchichte und Literatur der Staatswifienfchaften, II, 277. Auch übe 
Austrägalgerichte des Deutfchen Bundes haben wir fchon viele fchägenswerthe Arbeiten. Hierhii 
hören von Dalwigk, Die Austrägalinftanz (Mainz 1817); Euler, Über die Nothwendigkeit und £ 
figfeit der Austrägalinſtanz (1818); Hufnagel und Scheuerlen, Die Gerichteverfafjungen der bem 
Bundesflauten, I, 1; Mohl, Die öffentliche Rechtspflege des Deutfchen Bundes (Stuttgart 
Arnold, Die richterliche und Vollziehungsgewalt des Deutfchen Bundes (Stuttgart 1835); Jarcke, 
austrägalgerichtliche Entfcheibung (1833); Eichhorn, Betrachtungen über die Berfafjung des Deuifl 
Bundes in Beziehung auf Streitigfeiten der Mitglieder defielben (Berlin 1833); Heffter in feinen 
trägen zum Staates und Fürſtenrecht, I, 168 fg.; Leonhardi, Das Austrägalverfahren bes 
Bundes (Brankfurt a. M. 1838). ine vortreffliche Abhandlung über diefen Gegenftand im 
Zerifon unter dem Art. „Austräge“ hat S. Jordan geliefert. 
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ee mäßlte einen aus, welcher dann durch feine Näthe den Proceß führen und ent- 
ließ 

Aur allein diefe gefeglichen. und die privilegirten Austräge find ein Product erft des fpätern 
Kitelalterß, nur fle allein waren auch Stanvesprivilegien des reichdunmittelbaren Adels, 
fo aud ven Bamilienglievern derſelben zuftändig, oder Ausnahmöprivilegien, wie nament- 
bdie für manche Städte. Völlig bodenlos aber iſt e8, beides auch von den gewillfürten Aus: 
igen zu behaupten. Sie waren uralt, ſtets und nod heute allen Bürgern erlaubt, gleichviel 
| fe Durch Teſtament oder Vertrag biefelben für den einzelnen Ball oder für alle Fälle ver 
hen Art begründeten. Nur um folche, die nicht einwilligen, fih ihren Entſcheidungen zu 
kerwerfen, bedarf e8 allgemein geſetzlicher Beftimmungen oder befonderer Priyilegien, was 
mentlich auch in Beziehung auf die Bamilienaudträge gilt. | 
' Eine unrichtige Benennung war ed nad dem Biöherigen, wenn die Rheinbundsacte 6. 28 

andeöherren ein Austrägalgericht in Griminalfachen zufagte. Denn fie verftand darunter 
sen Standesgenoſſen geſetzlich zu bildendes Schwurgeriäht. Dieſes Privilegium hat ihnen 

5 die deutſche Bundesacte nicht gewährt, ſondern daſſelbe in einen bloßen privilegirten 
Band umgeändert. (Bundesacte, Art. 14.) Dagegen begründet für fie Die Fortdauer 

alten Bamilienverträge und eine bebingt beigelegte befondere Autonomie wol größere 
1 für etwaige Familienausträge ald für Nichtprivilegixrte. (S. Standesherren.) 

Der jegige Zuftand. Mangel eines ftändigen Bundesgerichts. Bei ber 
itung des Bundes beabfichtigten die Entwürfe und die große Mehrzahl der Gründer des 

früher ſtets eine flantörechtlihe Natur des Bundes oder einen Bundesſtaat und ein 
meineB bleibendes Bundesgericht zur Entſcheidung ſowol der Streitigkeiten ver Negierungen 
ander ald auch für Streitigkeiten zwifchen den Regierungen und ihren linterthanen 

Babfländen. Allein Baiern und Würteniberg mwiderfegten ſich dieſen beharrlich, behaup- 
Besolle innere oder flantörechtliche Selbftändigkeit ihrer Staaten als ein wohlerworbenes 
a ihrer Unterthanen, dem fie nichtö vergeben dürften — und fie fiegten zulegt. Der 

k wurde erft jet als rein völferrechtlich beftinnmt und forgfältig aus ihm jede Silbe 
eben, die auf eine innere, ſtaatsrechtliche und polizeiliche Sicherheit Hätte gedeutet 

he Binnen. Ebenſo wurde erft jeßt aud der „Organifation und Keftftellung des Bundes’ 
| ‚Art. 11) alle flaatörechtlihe Gewalt über die innern Staatöverhaltniffe und 

* Bundeoiieder entfernt, der Bund rein völkerrechtlich organiſfirt und nunmehr die volle 
auetät ber Bundesſtaaten und Regierungen ald Grundgefeg anerkannt. Nur fo viel 
ke zu, daß der Bund einen deutſch-nationalen Charafter erhalte und dag bie hierzu 
ken wenigen Nationalrechte der Bürger denfelben ald Ausnahmen und, neben eini⸗ 

Frivilegien für einzelne Klaſſen, in einem befondern Anhang der Bundesacte von den 
zungen und bem Bunde verbürgt würden. Ein ſtändiges Bundesgericht Fam auf biefe 
kiber bißjegt nicht zu Stande. (S. über dieſes alles vie Art. Deutſcher Bund und 

mehr beſteht alle pur den Bund begründete rechtliche Schügung der in ihm aner: 
m Rechte der Bundedregierungen und der Unterthanen und ber Stände bisjeßt: 

hund ver Regel nach in der allgemeinen Zufage ver Vermittelung, der Verwendung und 
virkung von feiten des Bundes; 

B. in gewillfürten und gefeglichen Audträgen für die Streitigkeiten ver Bundesglieder 
inander, wobei geſetzliche Austräge flet3 für jenen Ball gebilpet werben ; 
in einem beſondern Bundesſchiedsgericht für gewiffe Streitigfeiten zwiſchen ven Re: 

unb den Landſtänden, welches ebenfalls für jeden Fall gebildet wird und deſſen Ein⸗ 
freier Vereinbarung ber Regierung und der Stände abhängt; 

in einem privilegirten Schiedögericht für Die Beſchwerden der ehemals reichsunmittel⸗ 
Adelichen gegen die Regierungen. 
on ver bloße Überblick diefer verfchiedenen Einrichtungen, noch mehr ihre nähere Be: 
wird wol die Überzeugung begründen, daß durch fie nicht allen im Bunde verbürgten 

ein völlig genügenber, burchgreifender Schuß gefichert ſei, und daß infofern bie zer: 
Wirkung jener bairifh= mwürtembergifhen Anſichten für das fländige Bundesgericht 

bedauern if. 
e jehige Ansträgalorbnung vom 16. Juni 1817 für die in jedem befondern Fall zu 
Austrägalinftang erklärt im Art.2, 66.1, 3, 5 gerade im Intereffe ver hohen 

:Lerilon, XII. % 
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ſouveränen Würde der Bundesglieder inne „die Bundesverſammlung nur ſich ſelbſt und 
auswärtige Behörde unmittelbar ald Austrägalinftanz anerkennen“. Daher muß denn aud 
der Bundesverfammlung die Klage angebradt, von ihr die befonbere, in jedem Fall gem: 
Austrägalinftang mit ver Proceßführung und Entſcheidung beauftragt werden, und das Ge 
„nur im Namen unn anftatt der Bundesverſammlung fowie vermöge Auftrags derſe 
handeln, das Erkenntniß ausprudiid im Namen und aus Auftrag des Bundes den Bart 
erdfinen und die Bollziehung der Bundesverſammlung überlaffen”. Widerſpricht nun aber 
Souveränetät nicht ein bleibendes Gericht der bleibenden Bunvesverfanmlung, deren $ 
glieder gänzlich von ihren Regierungen abhängige Diplomaten find, fo wird ihr auch eine 
anerkannte, bleibende, ſchiedsgerichtliche Behörde nicht winerfprechen, welche aus unabhängl 
aber von allen Bundesgliedern ernannten Richtern gebilber iſt. Im Namen und Auftrag 
Bundesverfammlung, unbeſchadet ihrer Autorität, kann dann dieſelbe natürlich ebenfe 
ſprechen als ein zum Austrägalgericht ernanntes Oberappellationsgericht eines Bunpesfa 
in deſſen Verfahren und Entſcheidung ja auch die Bundesverſammlung nie eingreifen! 
Sie kann dieſes ebenſo gut, wie ja in jedem Staat, bei aller Unabhängigkeit ver Gerichte 
bei aller Ausſchließung der Sabinetsjuftiz, doch die Juſtizgewalt ven Fürften zugefchrieben 
in feinem Namen ausgeübt wird. Sehr richtig aber bemerkte ſchon Klüber, daß bed Bu 
unmittelbare Unterdrüdung von Schriften und von fhriftftellerifchen Redactionsrechten im 
einzelnen Bunbeöftaaten und die Bunbescentralgerichte mehr in die innere — 
eingreifen, als es ein zum Schug ber Rechte heilſames bleibendes Bundesgericht thun 

Sodann hielten es ja auch Baiern und Würtemberg für zuläſſig, die in der Bundel 
aufgenemmenen Rechte durch den Bund zu verbürgen. Der hierzu unentbehrliche Schuß 
Sönnte die allgemeine regelmäßige Natur ded Bundes ebenfo wenig verlegen als die bug 
mäßige Feſtſtellung und Zuficherung dieſer Rechte ſelbſt. Diefe würden ja ohne den genügen 
Schutz ihrem Zweck nicht entiprehen und nicht verbürgt fein. Sie würden vielmehr umgdl 
zu verlegenden Täuſchungen herabſinken, Unzufriedenheit und Störungen bed Bunbeöfrad 
erzeugen. 

Sonach Eonnten viele der Eräftigiten Stimmen im Bunde fich ſtets für ein ſolches fd 
Bunkesgericht erflären, und die gegenwärtigen Einrichtungen werben felbft in den Bar 
lungen und den Gejegen nur als proviforifch betrachtet. Die königlich preußifchen Verol 
tigten insbeſondere erklärten noch bid zum Ende der Berbandlungen des Wiener Congreſſt 
Bundesgericht „für den legten und nnentbehrlihen Schlußſtein des Bunbedgebänbes‘. ( 
„Asten des Wiener Congreſſes“, I, 17.) Die berühmteflen Staatsmänner ſprachen fi 
außerhalb des Congreſſes für fol einen Rationalgerichtshof aus. (Klüber, „‚soffentlichet! | 
$. 216, Note d.) Die Bunbebausträgelorbnung vom 16. Juui 1817 aber erklärt im IR 
daß der Vorſchlag riner permanenten Audträgalinftanz nicht als aufgegeben betrachtet, fe 
fid vorbehalten werde. Auch geſchah Erwähnung hiervon in dem Protefoll der Bu 
verfanmlung vom 5. März, 5. Mai und 22. Dec. 1818, vom 12. Jan., 6. M 
20. Sept. 1819. In ven Berhandlungen über die Schlußacte war noch immer Die ME 
für die fofortige Errichtung eines ſolchen bleibenden Gerichts und gab dann der Minderhe 
mit ausdrücklichem Vorbehalt vefielben für eine künftige Ginführung nad. (Protefell 
19. Sigung vom 8. März 1820 vgl. mit dem Protokoll der 2. und 19. vom 28. Nor. 
und 4. März 1820.) Die Schlußacte ſelbſt erflärt naher im Art. 21 die jegige Einrichtung: 
als provilorifch. 

Ein ſolches bleibended Bundesgericht wäre, bei wirklicher Unabhängigkeit, befoi 
wichtig zum durchgreifenden Schutz ber alten deutſchen verbürgten Nationalrechte, 
züglich wahrer landſtändiſcher Rechte, der Rechte der Preßfteiheit und des Mechts aufıg 
unabhängige Juſtiz, auf Schutz gegen jede Verweigerung, Verzögerung, Vereitelung 
Es iſt ſolches Bundesgericht auch oft genmg gewünſcht worden, nawentlich auch auf dvem 
ſiſchen Laudtage von 1840 in einem faſt einhelligen Kammerbeſchluß. Man braucht er 
Rechtfertigung dieſes Wunſches nur hinzuweiſen auf die Schickſale fo mancher Schugbikte 
um Vermittelung und Verwendung und Bewirknng von ſeiten ver hohen Vundedverſe 
Iung,.; B. anf die von der Bundesverſammlung ſogar zweimal einſtimmig energiſch, aber 
geblich ausgeſprochene Verwendung für den kurheſſiſchen Okonomen Hoffmann, 
Schickſale der weſtfäliſchen Domänenkäufer (ſ. d.) und auf die von ber holſteiniſchen, der 
noveriſchen und anderer Beſchwerden wegen verlegter Verfaffungsrechte. Ja. man brauct 

zu bliden auf bie Natur der Sache und auf die Bildung jener erlauchten Berfamasiuug Iebig 
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8 biplomatifähen Geſandten ber Negierungen, deren Vollmachten in febem Fall gewißlich 
x ſehr ſchwer gegenüber ben ſtändiſchen Anſprüchen den Regierungsſtandpunkt verleugnen 
d eine völlig parteilofe Stellung behaupten Eönnten. Das Unbefriedigende insbefondete 
h des fpätern Schiedsgerichts für die Streitigkeiten zwijchen den Regierungen und Ständen 
rw nachher klar werden. 
Zum Schutz der Bundedglieder und der Bürger in möglichen Mechtftreitigfeiten gegen ben 
md Fehlt es jegt ganz an gerichtlichem Schuß, und auch in Beziehung auf die Schlichtung der 
Keitigfeiten blos zwifchen ven Bundeögliedern untereinander würde ein ſtändiges Austrägal- 
it offenbar durchgreifender [hüten und viel eher geeignet fein, eine tüchtige, fefle und 
jemeifene Juriöprudenz auszubilden und zugleid eine fo mohlthätige moralifhe Autorität 
uBortbeil ihrer Beſchlüſſe und bed Friedens zu begründen, als dieſes Bei ben jegigen wech⸗ 
wen Austrägalgeriäten ver Hall ift, deren Richter nur ausnahmsweiſe nach ſtaats⸗ und 
errechtlichen und überhaupt nad) den in dieſen Streitigfelten zur Anwendung kommenden 
duen zu richten haben. Die hannoverifhe Geſandtſchaft namentlich machte in den Bunbeb- 
Handlungen zu Bunften eines ſtändigen Bundeögerichtö auf die großen Bedenken aufmerkfam, 
es Bei den ja felten dem juriftifhen Beruf angehörenven Geſandten der Bundesverfamm: 
leicht an Der genügend zuverläfjigen Kenntniß des Rechts fehlen dürfte. (Klüber, 6. 216, 
ed.) Den Oberappellationdgeriten der einzelnen Bunbedftaaten aber, welche feßt 
Mind zu Austrägen gewählt werben — wie wären ihnen gründliche Kenntniffe und die 
An Gefichtspunkte für Die Berhältniffe des Völker: und Staats- und Bundesrecht und 

vatfürſtenrechts, ja nur für das frühere gemeine deutſche Reichsrecht zuzumuthen, wenn 
Jahrzehnten wenig oder nicht8 mit denſelben zu thun hatten! 
MDer Bundesſchutz durch Vermittelung und Berwendungund Bemwirfung 
Dundes auf die Recurſe, Bitten und Befhwerden der Betheiligten. 

A zu beſtreiten ift es, baß alle diejenigen Öffentlichen oder Privatperfönlichkeiten, für 
BR er Bund oder die Bundesgeſetze einen Rechtsanſpruch förmlich anerkennen, begrünben 
prentiren, zum Schuß dieſer Rechte bei veren Beeinträchtigung bittend und beſchwerend 
Bunbesverfammlung recurriren dürfen. Diefes liegt in der Natur der Sache und if 

Ießgefeglich feietlich anerkannt. (S. Petition.) 
Die proviſoriſche Competenzbeſtimmung der deutſchen Bundesverſammlung vom 12. Juni 
I fagt hierüber F. 6: 

„Inſofern die Bundes- oder Congreßaete für einzelne, für Corporationen oder ganze 
A Beſtimmungen und Hinweifungen enthält, deren nähere vollfommene Entwidelung 
Benbeöverfammlung vorbehalten ift, fo haben dieſe allerdings ein mohlbegründetes Recht, 

B Berichtigung bei dem Bundestage in Anregung zu bringen, ſowie Anträge und Vor⸗ 
deshalb zu übergeben.” 
„Binzelne, ſowie ganze Korporationen und Klaffen, fönnen fi an die Bunbesverfamm- 

Muden, wenn die obenermähnten, in der Bundedacte beſtimmten Gerechtſame over ſolche, 
Hiimen in berfelben bereit3 ausdrücklich eingeräumt worden, ohne noch erft einer nähern 
lung zu bebürfen, verlegt werden nnd auf bie desfalls zuvor an bie unmittelbare 
ang gerichtete Vorftellung keine Abhülfe ver gegründeten Beſchwerde erfolgte.” 

nflimmend hiermit fagt der Art. 53 der Schlußacte: ‚Da die Bundedglieber ſich in 
keiten Abſchnitt der Bundesaete über einige beſondere Beſtimmungen vereinigt haben, 

fi theild auf Gewährleiſtung zugefiherter Rechte, theils auf beftimmte Verhältniffe ver 
danen beziehen, jo liegt der Bunveöverfammfung ob, die Erfüllung ber durch dieſe Be⸗ 
gen übernommenen Verbinblichkeiten, wenn fih aus hinreichend begründeten Anzeigen 
iligten ergibt, daß ſolche nicht ſtattgefunden habe, zu bewirken.” 

Ebenfo liegt es in der Matur der Sache, daß Überall da, wo bie geltend gemachten An: 
von der andern Seite beftritten werden, die Bundeöverfammlung zuerft durch Ber: 
g von Mede und Begenrebe und durch Erklärung und Verwendung für das, was ihr 
te und Billige ſcheint, gütliche Befriedigung zu vermitteln ſucht. 
Erfolgt auch dann noch feine gütliche Befriedigung, fo ift, ſoweit A. von ben An: 
gegen Austwärtige bie Rebe ift, Bundesſchutz nach der politifchen Erwägung des Bundes 

voͤlkerrechtliche Zwangsmittel, Nepreffalien, Retorjion, Krieg begründet. Sofern aber 
Anſprüchen gegen einzelne Bunbebglieber ober gegen ben ganzen Bund hie Rebe ifl, 
fallen allervings a) Plejenigen, welche nicht Gegenſtand eined Neditöftreits fetu Thnen, 

oo. R Rn 
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fondern unmittebar unter der politifchen Verwaltung und Bollziehung des Bundes flehı 
unmittelbar diefer anheim. (©. Erecution.) Dagegen follte b) über alle wirklich flı 
Rechtsanſprüche zuerft durch ein unparteiifches unabhängiges Schiedsgericht entſchied 
und dann, wenn fie rechtlich begründet find, die Bundesexecution zu ihrem Schutz eiı 
Diefer Grundfag ift indeß in unferm Bundesrecht nicht durchgeführt. Vielmehr wird n 
die Negel jene von der Bundesverſammlung unmittelbar auögehende unbeftinmter: 
mittelung, Verwendung und Bewirfung, den geridhtlihen Schuß dagegen eigentlich m 
Ausnahme für beftimmte Fälle zu betrachten haben. 

Der Bundesfhug überhaupt und alfo ſtets wenigftens jener vermittelnde ift n 
gründet: 

1) Für die Rechte der Bundedregierungen, und zwar 
A. gegeneinander. Für diefe Rechte befteht großentheild auch austrägalgerichtlicer ı 
B. Gegen den Bund felbft. Hier fehlt gerichtliher Schug. Nicht zu leugnen aber iſt 

Grund zu Beſchwerden, ja Bedürfniß eines unparteiiſchen Schuges fehr wohl möglic 
(Klüber, $. 117.) 

C. Gegen Auswärtige. Hier hat die Bundeöverfammlung jede Verlegung von 
wärtigen gegen ein Bundesmitglied al8 Bundeöverlegung anzufehen, daſſelbe gegen jebı 
griff in Schug zu nehmen, ihm alle feine im Bunde begriffenen Befigungen zu garantirei 
dat alfo bei Irrungen mit Auswärtigen auf Anſuchen wirkſame Vermittelung und Vi 
dung eintreten zu laffen. Sie hat aber auch auf erhobene Beſchwerde von Auswärtige: 
fegungen gegen diefe zu verhindern. (Bundesacte, Art. 11; Schlußacte, Art. 35, 36, 3' 
Alle Schwierigkeiten und Gefahren, die hier und fonft leider dadurch entftehen, d 
einzelnen Bundeöftaaten dad Recht der Bündniſſe, des Kriegs und Friedens behalten, u 
mehrere, indbefondere Die zwei größten, andere als deutſche Länder beiigen, in Beziehu 
welche jie gar nicht dem Bunde angehören, fondern blos europäifhe Mächte find — dieſe 
bier nur Andeutung, aber feine Erörterung finden. 

D. Gegen die eigenen Untertbanen bebarf die fouveräne Regierung eines jouv 
Staatd feinen äußern Schug. Die Bundedacte weiß daher von folgen au überall 
Der Bundeszweck ſpricht nur vom völferrehtliden innern Frieden Deutſchlands, und b 
den Unterthanen ſprechenden Artikel ded Anhangs 6. 12 —19 haben nach Flarem Wor 
wie nah den Verhandlungen nur die Abfiht, ausnahmsweiſe ven Unterthanen geg 
Regierungen beftimmte Rechte zu verbürgen. Sie verbürgen nicht umgekehrt den Fürſtenl 
gegen bie Uinterthanen. Jedoch hat Die Schlußacte, Art. 26 u. 32, beilimmt, daß Die Bu 
verfammlung alsdann die fchleunigfte Hülfe zur Wiederherftellung der Ordnung zu! 
habe, „wenn durch Widerfeglichkeit der Unterthanen gegen vie Obrigkeit die innere Ruf 
mittelbar gefährbet und eine Verbreitung aufrührerifcher Bewegungen zu fürchten ob 
wirkliher Aufruhr zum Ausbruch gefommen ift, und die Regierung felbft, nad Erſchöpfu 
verfaflungsmäßigen und gefeglichen Mittel, den Beiſtand des Bundes anruft, oder wenn 
legten Falle notoriſch außer Stande ift, den Aufruhr durch eigene Kräfte zu unterdt 
zugleich aber durch Die Umftände gehindert ift, die Hülfe des Bundes zu begehren“. “ 
feinem Artikel ded Bundesgrundvertrags angebeuteten — fei e8 zur Ausübung einer P 
gewalt, jei e8 zum Schuß der Bundedregierungen getroffenen proviforifhen und außero 
lichen Ausnahmemaßregeln Fönnen hier feine Erörterung finden. (S. Deutfcher Bund. 

2) Für die Rechte der Unterthanen ver Bundeöftaaten, und zwar 
A. gegeneinander. Hier befteht kein Bundesſchutz. 
B. Gegen den Bund felbft. Auch Hier ift bisjetzt wenigſtens Fein gerichtliher Schug bi 

det. Doc ift es nicht abzuleugnen, daß durch Bundesmaßregeln, durch Verträge, Krieg 
regeln u. |. w. recht gut Verpflihtungen des Deutfchen Bundes gegen Bunbeögliever un! 
ſche Unterthanen entftehen fönnen, über welche bei einem Mangel gütlicher Vereinbaru 
richtlicher Schug mohlthätig ober. nothwendig werben Eönnte (©. 3. B. Klüber, $ 
Note d.) 

C. Segen Auswärtige. Hier findet zum Schuß der Bürger eine Verwendung geget 
legungen nur auf Aufforderung ihrer Regierung flatt. (Schlußacte, Art. 50. Zöpfl, „E 
recht“, ©. 297.) 

D. Gegen ihre eigene Landesregierung. Hier ift nad) dem Obigen überall da ber ı 
bed Bundes begründet, two eind der in dem Anhang der Bundesacte.verbürgten Recht 
weigert ober verlegt wird, insbeſondere au (nad 6. 12 und ber proviforifchen Comp 
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immung, 6. 5b, 3) bei Verweigerung und Verzögerung ber Juſtiz. (S. Juſtizverweigerung 
Klüber, 66. 169 u. 217). Die beiden wichtigften hierher gehörigen Rechte find entſchieden 
Rechte auf Einführung und Erhaltung der landſtändiſchen Verfaffung und ber Preßfreiheit. 
oben beide Artikel und Klüber, 66. 217, 225, 283, 284 u. 504.) Gin gerichtlicher ober 
dsgerichtlicher Schuß findet aber leider bier nur ausnahmsweiſe ftatt, nämlich 1) nur zum 
ug des ehemald reihsunmittelbaren Adels vücfichtlich der ihm zugeſicherten Privilegien 
ınten VI), und 2) höchſt beſchränkt und bedingt zum Schuß der landſtändiſchen Rechte in ge- 
m Fällen (f. unten V). Auch durch befondere Garantieübernahmen, wie bei Mecklenburg, 
warzburg-Rudolſtadt, Weimar (f. Klüber, 6. 297), oder durch Ausnahmdbeflimmungen, 
rückſichtlich der Verfaffung von Frankfurt, hat die Bundesverfammlung ausgenehntern 
ug übernommen, als fie fonft Hier gewahrt. 
Für die Vermittelungen und Verwendungen bed Bundes find übrigens ebenfo wenig wie 
Ve Bermittelungen im DBölferverhältniß beftimmte Formen und Rechtswirkungen vor: 
heieben. Diefelben und die wihtige Srage, inwieweit im Völkerverhältniß eine Regierung, 
inwieweit der Bund feine Bermittelung und Verwendung mit Gewalt, mit der Bunbes- 
tion und zulegt mit Krieg durchſetzen will, bangen von ven politiſchen Erwägungen und 
wenienzen ab. (Martens, „Voͤlkerrecht“, 6.172.) Nur bei einigen beſtimmten Vermitte⸗ 
gen haben die Bundesgeſetze die Ernennung eines Ausſchuſſes für diefelben zum voraus feſt⸗ 
Rq(ſ. VI), welches Klüber, F. 180, mit Unrecht generaliſirt. 
Die Bundesausträgalgerichte. Die geſetzlichen Beſtimmungen über die Ausſsträgal- 
We beſtehen 1) in dem Art. 11 der Bundesacte. Dieſer enthält hierüber Folgendes: „Die 

lieder machen ſich verbindlich, einander unter Feinerlei Vorwand zu befriegen, nod ihre 
igfeiten mit Gewalt zu verfolgen, ſondern bei der Bundeöverfammlung anzubringen. 
liegt alsdann ob, die Vermittelung durch einen Ausfhuß zu verſuchen und, falls dieſer 
fehlfchlagen follte und demnach eine richterliche Entſcheidung nothwendig würde, ſolche 

eine wohlgeordnete Audträgalinftang zu bewirken, deren Ausſpruch ſich die ſtreitenden 
fofort zu unterwerfen haben.‘ 

9 Zur Ausführung dieſer Beſtimmung des Grundvertrags erfolgten ſpäter eine ganze 
evon Beſchlüſſen und Beſtimmungen, nämlich die Austrägalordnung vom 16. Juni 1817, 
It. 21— 24 der Wiener-Schluß-Acte und die Bundesgeſetze vom 3. Aug. 1820, vom 
Ieni 1823, vom 7. Det. 1830, von 28. Febr. 1833, vom 25. Juni 1835 und vom 
Det. 1838. Am 3. Aug. 1820 wurde auch eine Bundescommifiion zur Reviſion der nur 
roviſoriſch beflimmten Austrägaleinrichtungen ernannt. Der von diefer Commiſſion am 
Ber. überreihhte Entwurf wurbe zur Inftructiondeinbolung den Regierenden mitgetbeilt, 
bisjeht noch nicht zum Bundesgeſetz erhoben. 2) 
Dieſe Geſetze beftimmen 1) über die Natur des Austrägalgerichts; 2) über die Behoͤrde, 

es bildet; 3) über die an viefelbe gewiefenen PBerfonen oder die fubjective Gompetenz; 
die an Diefelbe gewieſenen Sachen oder über vie objective Kompetenz; 5) über daß Ver⸗ 

; 6) über die Wirkung und Bollziehung der Entſcheidungen, und endlich 7) über eine: 
Mümliche Enticheidung einer Borfrage zu Bunften der Uinterthanen. | 
N) Die Natur der Austrägalinftanz. Auch noch nad unferm heutigen Bundesrecht 
es allgemein gefegliche und beſondere vertragsmäßige oder gewillfürte Austräge. Die all- 
men Bundesausträgalgerichte find zwar gefeglihe Schienägerichte, aber diefelben treten nur 
biar ein, wenn bie flreitenden Theile nicht nur die Vermittelung der Bundesverfammlung 
‚ bleibende oder für die befondern Fälle vertragsmäßig beftimnite, beſonders gewillfürte 
zäge, oder durch vertragsmäßige Erwählung des unter V fich barftellenden Bundesſchieds 
Re ihren Streit gütlic) außtragen. Gelingt dieſes nicht, fo verpflichtet fie das Bed, D ner 

Bundedausträgalinftang ji zu unterwerfen. (Austrägalordnung, Art. 1.) D 
Austrägalinflanz für dieſes gefegliche Bundesſchiedsgericht aber ift infofern unrihtig von 

Nusträgen des Deutichen Reichs herübergezogen, als jegt keineswegs mehr eine Appellation 
in höheres Bericht flattfindet, fonvern die Entfcheidung regelmäßig definitiv und fofort nad 
Eröffnung rechtskräftig ift. (Bundedacte, $.11, und Bundesbeſchluß vom 3.Aug., Art. 6.) 
d Die Behörde, welche die Außträgalinftanz bildet. Diefe ift, der geſetzlichen 
nität nad, die Bunbeöverfammlung ſelbſt. Allein fo wie bei den frühern deutſchen Aus- 
r die gewählten fürfllihen Standesgenoſſen ihren Räthen die Unterſuchung und Entſchei⸗ 

Prototolle ver Bundbesverfammlung, IX, 229; X, 263 u. 298 fg. 
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dung der Streitfache übertrugen, jo überträgt diefelben auch die Bundesverſammlung befli 
ten Austrägalgerichten, nämlich einem böchſten Gerichtshof der zum Schiedsrichter ermäl 
Bundesregierung. Diejer Gerichtshof hat zwar Feine richterliche Vollziehungsgewalt (imperiı 
aud die Vollziehung der unbedingten Mandate, melde jegt die Gerichte erlaflen dürfen, 
nur der Bundesverjammlung zu (Bundesbeſchluß vom 28. Febr. 1833, VIII. Sigung, |. | 
dagegen hat das Gericht, einmal ernannt, die felbftändige Vrocehführung und Entſcheid 
Auch liegt natürlich das Recht, die durch Lingehorfam gegen die gerichtlichen Verfügungen 
die Streitfacge ſelbſt bezuglichen Nachteile anzubrohen und zu verhängen, in dem richterl 
Recht, ven Proceß zu leiten und zu entſcheiden. (S. Jordan in „Rechts-Lexikon“, ©. 483 

3) Die Perfonen, für welde das Audträgalgeriht conftituirt ift, finv l 
lich die Bundesregierungen. Daß gejegliche Audträgalgericht des Bundes iſt alfo nicht, wu 
des Deutichen Reich, ein Standesprivilegium; deshalb Haben ed denn auch keineswegs vie f 
liden Bamilienglieder noch auch vie Standesherren. Ebenſo haben es jegt die Freien Stabtı 
gemein gefeßlich, ebenfo gut wie die Bundesfürften. (Protofolleder Bunteöverfammlung, Bi 
S. 80 u. 138, und Jordan, d.a.D.) Dagegen ift ed, da die Bundesregenten in allen i 
Streitigkeiten untereinander an dad Audträgalgericht gewiefen find, einerlei, in welchen paı 
lihen Qualitäten fie Streitigkeiten führen, ob als Regenten, ald Glieder eines Fürſtenh 
ober als Privaten. Erlauben ihnen vie Landesgeſetze, in Civilſachen an die Landesgerich 
geben, fo haben fie ein Wahlrecht, ob ſie Died dem Austrägalgeriht vorziehen wollen, fallt 
nit etwa von folden Rechten die Rede wäre, die nur nach den Landeögejegen jenes St 
dureh die Unterwerfung unter die Randeögerichte erworben werben können. (Protokoll 
Bundeöverfammilung, II, 137; Heffter, S. 182 u. 183. Anderer Meinung ift jedoch zum 
Klüber, 6.177.) Bei der abjolut allgemeinen Beftimmung des Art. 11 der Bundesacte 
dem entſchiedenen Zweck des Bundes, zwifchen Bundeögliedern jeden Kriegszuſtand zu 
tigen, darf man auch wol nit mit Jordan, ©. 488, annehmen, daß die Austrägalinft 
dann wegfalle, wenn ein Bundedglied an die bundesfreien Befigungen eined andern 
glieds Anſprüche macht und ein anderweitiger friedliher Austrag des Streits nicht fla 

Auch ift eö feine Ausnahme, fondern nur eine wohlthätige gejeglich geforderte A 
des allgemeinen Brundjages, daß die Audträgalgerichte durchaus nur zwifchen Bundes 
untereinander die Streitigfeiten zu ſchlichten haben, daß die Schlußacte im Art. 30 Ko 
beffimmt: „Wenn Forderungen von Privatperionen deshalb nicht befriedigt werben Ü 
weil die Verpflichtung, venjelben Benüge zu leiften, zwiſchen mehrern Bundesgliedern z 
baft over beftritten ift, fo Hat die Bundedverfanmlung auf Anrufen der Betheiligten zuclk 
eine Ausgleichung auf gütlihen Wege zu verluden; im Ball aber, daß dieſer Verſuch of 
folg bliebe und die in Anfpruch genommenen Bundesglieder ſich nicht in einer zu beftimm 
Friſt über ein Gompromiß vereinigen, die rechtliche Entſcheidung ber flreitigen Vorfrage 
eine Austrägalinflanz zu veranlaſſen.“ 

Nach diefer Human und gerecht vorforgenden Beftinnmung gibt ed alfo zweierlei verft 
Beranlaffungen des Eintrittd einer Austrägalentieidung zwifchen Bundesgliedern: a) Di 
wenn bie Entſcheidung unmittelbar durch eigene Beſchwerden der Bundesglieder gegen 
herbeigeführt wird, b) die andere, wenn fie mittelbar durch vie Beſchwerden der Unter 
in ven bezeichneten Fällen herbeigeführt wird. 

4) Die Beflimmung der Gompetenz des Bundesaudträgalgeridtsi 
jeetiver Hinfiht, in Beziehung auf die Arten ver Streitigleiten der Bu 
glieder ift Hefteittener. Die beiden Hauptpunfte aber, nad melden hierüber entſchied 
den muß, find eineötheil® der Art. 11 der Bundesacte, welcher unbedingt allgemein u. 
Streitigkeiten zwifchen den Bundeögliedern untereinander die gewaltiame Selbſthül 
ſchlleßen will und überall, wo dazu wegen Mangel eines Vergleichs „vichterliche Antik 
notpwendig würde“, die Bewirkung berfelben durch eine wohlgeordnete Austrägalinftanz ii, 
Anderntheils aber ift zu berückſichtigen, daß der Bund ſich felbft in Beziehung auf bie 
ziehung feiner politiſchen Bundesrechte nicht einem Bundesgericht unterworfen Hat, mithi 
Vollziehung und die dazu notwendige Auslegung der Bundeögefege wol ebenfo der pe 
Gewalt des Bundes und feines Bundesorgans vorbehält, wie im einzelnen Staat Die Reg 
die Vollziehung und die Adminiſtrativentſcheidung für ih in Anjprudh nimmt. Alſo 
auch hierher gehörige Streitigkeiten von Bundeögliedern untereinander, 3. B. in Bejiet | 
ihre Stellung in dem Bundesarmeecorps, nicht an die Außträgalgerichte weiſen. Die Sq 
keit aber wird ſich praktiſch hier dadurch in den einzelnen Fällen loͤſen, daß ja vor jeder 
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ned Austrägalgerichts alle Streitigfeiten erft vor Die Bunbeöverfanmlung gebracht 
ullen, Damit Diele, nach vergeblicher Bemühung gütlier Beilegung,, diefelben an ein 
lgericht verweiſe. Sie erſcheint aljo auch ſtets als pie Behörde, freilich nit zur will: 
3eftinmung der Gompetenz, woßlaber zur rechtlichen Entſcheidung etwaiger Competenz⸗ 
Als allgemeine Rechtsregel läßt fi ferner der Sag aufitellen, daß für dad Bundes⸗ 
zeriht alle Streitigkeiten zwifchen einzelnen Bundeögliedern untereinander gehören, 
se Regulirung nit unmittelbar der politifgen oder adwiniftrativen Volljiehungs: 
: Bundeöverjanimlung angehört und deshalb von berfelben in Anſpruch genommen 
glaube nicht, daß man alle einzelne hierhin gehörigen, alſo ver Austrägalentſcheidung 
ne Bälle erihöpfend aufzählen kann (ſ. Heflter, ©. 179). Ich glaube aber au nicht 
n (5.484) und andern, die Regel jo ftellen zu dürfen, dad alle Differenzen über 
ıuen bloß zur Entſcheidung der Bundesverfammlung ſich eigneten, weil nur ihr das 
be, dieje Normen auszulegen, für die Aufrehthaltung des wahren Sinne derſelben 
e VBollziehung der Grundgeſetze des Bundes und ber competenten Bundesbefchlüffe zu 
5chlußacte, Art.4,7,9,10, 17 u. 31.) Fürs erſte muß ih nämlich geſtehen, daß ich 
ın juriſtiſch vernünftigen Sinn jene alleinigen Auslegungsrechts des Bundes rück⸗ 
Bundeögejege durchaus nie habe finden und begreifen Eönnen als ven, daß da, wo 
oluter boctrineller Unauslegbarkeit einer Bundeöbeftimmung eine wirkliche authen⸗ 
egung berfelben nothwendig wird, diefe leptere natürlich dem Bunde zuſteht. Wollte 
en allen andern in Beziehung auf den Bund und die Bundesgeſetze rechtlich verpflich- 
berechtigten Berjonen, wollte man den unmittelbaren Bunbeömitglievern und den 
Jurgern das Recht abſprechen, nach den allgenieinen Mechtöregeln (oder doctrinell) die 
ege auszulegen, um darauf ihre Rechte wie ihre Berpflichtungen rechtlich zu beurthei⸗ 
deren Erfüllung oder Verwirklichung alle denkbaren rechtlichen Mittel mit praftifcher 
it zu ergreifen, fo würde man ja den Bundesgefegen alle rechtliche, alle objective, 
ungdmäßige Natur abſprechen. Es bliebe dann für fie nur der Charakter einer jede 
, jeden objertiven Rechtszuſtand aufhebenden, abſolut grenzenlojen, rein fubjectiven 
yrig. &8 wäre Died eine foldye, wie fie auch ſelbſt bei Der außerften Beichränfung aller 
Teiheit und bei der größten Ausdehnung päpſtlich hierarchiſcher blinder Glaubens⸗ 
b felbft in den dunkelſten Zeiten des Mittelalters dem Papſte niemand zugufchreiben 
ie ſprach man ja ber ganzen Ghriftenheit, ver Geiſtlichkeit, ven Concilien alle praktiſch 
8legung der chriſtlichen Grundgeſetze ab. Ich geftehe alfo, daß ich in folden und ähn- 
ten nur einen Mangel Earer juriftiiher Vorftellungen, fonft aber nur bie äußerfie 
g berer finden fönnte, welche eine ſolche alleinige Auslegungdgewalt dem Bunde ge- 
gten. Fürs zmeite werden aber auch bei ven Streitigkeiten zwifchen Bundesglievern, 
Bundes wegen und durch feine Schiedögerichte zu fchlichten find, immer unmittelbar 
Ibar vom Bunde gegebene oder recipirte Rechtönormen zur Anwendung kommen 
Souveränetät, Bejipftand ver Bundesglieder, ihre Rechte in Beziehung auf die Stan 
1. f. w., ja alle ihre Rechte, worüber geftritten wird, verbürgen ja Die Bundesgeſetze. 
Rechtsnormen des gemeinen Rechts, welche der Bund den Austrägalgerichten bei ihren 
ıgen zu befolgen gebietet, werden infofern mittelbare Bundeönornien, für deren Er⸗ 

er Bund wadt. Aus allem viefen aber mürbe folgen, daß nad jener Jordan'ſchen 
fen Streitigkeiten der Bundeögliever ftet8 nur die Bundesverfammlung unmittelbar, 
e Austrägalgerichte entfcheiden könnten. Auch kann man nicht mit ihm fagen, über 
ntjcheive ein Austrägalgeriht, für deren Entſcheidung Rechtskenntniß nöthig ſei. 
zur Auslegung jedes Geſetzes oder zu gar feiner. Auch ift ja endlich drittens alles, 
d durch feine Bevollmächtigten thut, rechtlich fo anzufehen, als hätte er es ſelbſt ge- 
mad fonn alſo auch die Bundesverſammlung durch ihre Gommiffionen, durch die 
jerichte, innerhalb der ihr übertragenen Gewalt für Auslegung und Aufrechthaltung 
Igefeße ſorgen. 
ondere auch über forideclinatoriſche Cinreden, die bei dem Austrägalgericht vor⸗ 
arden, hat man unnöthige Streitigkeiten geführt, wer competent zu ihrer Entſcheidung 
mes liegt in der Natur der Sache, daß nur da eine ſolche möglich ift, wo in Beziehung 
undeöverfahren, in Beziehung auf die Art ver Ernennung des Austrägalgerichts 
ıttfinden. Diefe aber müflen, wenn fie nicht auf neuen Thatſachen berufen, ſchon bei 
uirung vor der Bundedverfammlung felbft vorgebracht werben und koͤnnen aljo vor 
z conftituirten Austrägalgericht nicht mehr vorgebracht werben. Iſt dieſes einmal 
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durch das Bundesverfahren für eine Sache conftituirt und vom Bunde zur Entſcheidung d 
felhen aufgefordert, fo ift e8 nun auch nach ber hoͤhern Bundesentſcheidung competent. Nur 
gewillfürtenAusträgen ift über den Sinn des privatlichen Compromißvertrags Streit mıdgli 
Gibt dagegen ein gefegliched Austrägalgericht eine Entfcheidung, daß die Klage nicht begrün) 
fei, fo ift dieß Feine Gompetenz-, fondern eine materielle Entfcheidung. (Iordan, ©. 484 
Ebenfo ift an fich nicht etwa darum eine Incompetenz zu behaupten, weil die Sade eine politif 
ift. Denn in allen Streitigkeiten der Bundesglieder untereinander, die ja in einem äufe 
politifchen oder völferrechtliden Verhältnig zueinander ftehen und als ſtaatsrechtliche politif 
Repräfentanten die Nechte ihrer Staaten und Bürger zu vertreten haben, full das Audträg 
gericht eintreten, wenn nur nicht ihre Entſcheidung blos der unmittelbaren politifchen Ba 
ziehungsgewalt der Bundesverſammlung anheimfällt. (Jordan, S. 486.) Auch bei Inter 
der Bundeöglieder ift die Competenz begründet, doch nur infofern ein Rechtdanfprud, ı 
Rechtstitel in Beziehung auf biefelben behauptet wird. Und an fidh einerletiftes, ob dieſe Re 
titel aus dem Givil- oder Staatörecht oder aus dem Privatfürftenreht abgeleitet werben. (&i 
ter, ©. 182 fg.; Jordan, ©. 487.) 

5) Dad Verfahren. Bei Streitigkeiten der Bundeöglieder untereinander findet A. 
außerordentliched Verfahren vor und von der Bunbedverfammlung ftatt, und zwar ein fa 
marifched a) zur Aufrechthaltung des Friedenszuſtandes und b) zur Feſtſetzung des jüngften 1 
ſitzſtandes. (Schlußacte, Art. 18, 19 u. 20.) Im erften Ball fchreitet bei erhaltener Any 
oder Kunde einer vorgefallenen oder zu beſorgenden Friedensſtörung, und namentlich aud w 
dieſes wegen des Streits über den jüngften Beſitzſtand der Fall ift, der Bund von Amts we 
und ohne Mitwirkung anderer Behörven zur polizeilihen Handhabung des Friedens ein, 
Vorbehalt für die Betheiligten, ihre Rechtsanſprüche auf geeignetem Wege auszuführen. 
zweiten Fall aber, wo es blos bie Beftftellung des jüngften Beſitzes gilt, ba tritt nun auf 
rufen der Betheiligten ein Verfahren ein und zwar ein rechtliches. Die Bundedverfamm 
fordert ein unbetbeiligted Bundesglied in der Nähe des zu ſchützenden Gutes auf, die That 
des jüngften Beiiged und die Störung deſſelben ohne Zeitverluft durch feinen oberften Ger 
hof oder, bei mehrern höchſten Gerichtshoͤfen, durch den vom Bunde dazu beflimmten funmel 
unterfuhen und entjcheiden und der Bunbeöverjammlung zur etwa nöthigen Vollziehung 
tHetlen zu laſſen. 

B. Das ordentliche Verfahren befteht a) in dem Bermittelungsverfahren. Hierzu ode 
gütlihen Audgleihung ernennt die Bundesverſammlung fogleih nad) ber vor fie gebt 
Klage oder Beſchwerde einen Bundesausſchuß oder eine Vermittelungdcommiflion von e 
ober mehrern Bundeömitglievern. (Bundesacte, Urt. 11; Schlußacte, Art.21; Bunvesbef 
vom 16. Juni 1817, Art. 2u.3.) Kommt der Vergleich zu Stande, jo wird nad) den 
angeführten ®efegen die Vergleihungsurfunde in Urfärift fammt ven abfhriftlihen Rat 
tiondurfunden im Bundesarchiv niedergelegt und ver Vergleich felbft vom Bunde gare 
Kommt er nicht zu Stande, fo beginnt nun b) dad Austrägalverfahren, und zwar, ſofer 
ſolche ergeben, das der ältern oder neuern vertragsmäßigen oder gewillfürten Austräge zw 
ben Bundesglievern, fei es, daß fie diejelben nur für den einzelnen Ball oder für alle kim 
Fälle beftimmt haben. (Schlußacte, Art. 24.) Gemillfürte Austräge gehen alfo den gef 
vor. Der Gang und bie Ordnung bed Verfahrens der gewillfürten Austräge liegen ganz 
ber Wirkfamkeit der Bundesverfammlung. Dagegen kann fie nöthigenfall8 über den € 
der Anwendbarkeit der gewillfürten Audträge, wenn derfelbe vor fie gebracht wird, eing 
liches Austrägalgericht entjcheiden laffen. Lind da die gewillfürten Außträge von dem & 
anerkannt find und ebenfo wie zur Zeit des Reichs an die Stelle der gefeglichen treten, fü 
bie rechtskräftigen Urtheile dieſer Austräge von der Bundesverfammlung zu vollziehen. (He 
©. 192, und Jordan, ©. 492.) Rechtskräftig aber werden auch ſolche Erfenntniffe jegt 
die Appellation an die Reichögerichte wegfällt, ebenfo wie die der gefeglihen durch die Ber 
dung. Und nur die aud bei diefen legtern ſtattfindende Reftitution iſt jegt auch bier juli 
(Heffter, ©. 216; Jordan, ©.492.) Auch können die ftreitenden Theile ſich vereinigen, duriß 
Bundesſchiedsgericht, welches zunächſt für Die Streitigkeiten zwiſchen den Landſtänden und 
gierungen beſtimmt iſt, ihre Sache entſcheiden zu laſſen, in welchem Ball alſsdann ebenfe 
fahren wird wie bei jenen Differenzen. (Bundesbeſchluß vom 30. Oct. 1834, Art. 12.) 
dieſe Entſcheidung wich von den Bunde garantirt und vollzogen. (Protokoll der Bundese 
lung, XI, 26 u. 27, und Jordan, ©. 492.) 

Eehlt e8 nun aber an allen diefen andern Wegen, fo wird bad gejehliche Bundesausirig 

a 
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riht für jeden befondern Fall gebildet, welches auch dann gefhehen muß, wenn von mehrern 
treitgenoſſen, melde als ſolche belangt werben, nicht alle ein andered Schiedsgericht mit dem 
Hagten gemeinfhaftlid haben. (Jordan, ©. 493.) Zur Bildung der Austrägalinftang hat 
q9 der Austrägalordnung, Nr. II, der Schlußacte, Art. 21, und dem Bundesbeſchluß vom 
Aug. 1820: 1) ganz fo wie in der Zeit des Reichs ver Beklagte das Recht des Vorſchlags. 
nnen vier bis ſechs Wochen vom Tage der beider Bundeöverfanmlung gemachten Anzeige über 
‚Mislingen des Vermittelungsverſuchs hat er nämlich drei unparteiiſche Bundesglieder vor= 
Sagen, und wenn er den Termin verftreichen läßt, chne eine Erftredung zu erhalten (Pro: 
sl der Bundeöverfanmlung, XIV, 32), jo ſchlägt die Bundesverjfanmlung vor. Diefes ift 
her Fall, wenn mehrere Beklagte ji nicht vereinigen. Iſt e8 zweifelhaft, wer ver Beklagte 
wie bei den judicia duplicia und bei Proceffen, welche Privarperfonen gegen Ungemwißheit, 
son mehrern Bundesgliedern fie zu befriedigen habe, veranlaßten, fo hat ber Theil, welcher 
Bunbeöverfammlung zuerſt anging, die Rolle des Beklagten zu übernehmen, oder, wenn fie 
meleich thaten , jo enticheivet dad Los, oder es beftimmt die Bundesverfammlung eine Frift 
tgütlihen Vereinbarung und wählt, wenn fie nidyt zu Stande Fam, die Austrägalinftanz. 
Der Kläger wählt in gleicher Brift vom Tage des ihm gemachten Vorſchlags eins der vor: 
Blagenen Bunbeögliever, und die Bundesverſammlung Fann ihm für den Fall der Unter: 
hg ebenfalld die eigene Auswahl androben. 3) Die oberfte Gerichtäftelle des gewählten 
mwöglieds ift aldvdann bie Austrägalinftanz. Hat dad Bundedglied mehrere Gerichte der 
hen Inftanz, fo hat auch hierüber ver Kläger fi zu erklären und, wenn er es unterläßt, flatt 
Ir bie Bunvesverfammlung. 4) Die Bundeöverfammlung ertheilt nun dem fo beftimmten 
kihtöhofe den förmlichen Auftrag, zur Bollziehung ver Bundesacte als Austrägalinftanz den 

zu führen und zu entf&eiden, und theilt ihm zugleich die Vergleihöverhandlungen mit, 
aur zur Kenntnißnahme, nicht zum gerichtlichen Gebraud. 5) Die Übernahme von feiten 
ichts iſt Bundespflicht, fofern nicht etwa unbekannt geweſene Berhältniffe, welche binnen 

der Bundesverfammlung zur Entfheidung mitgetheilt werden müſſen, eine völlige 
eit zur Inflanzübernahme begründen. 

dem zur Austrägalinftang gewählten Gericht fteht nun bie Leitung des Proceſſes und die 
Heidung des Streits in allen feinen Haupt: und Nebenpunften uneingeſchränkt und ohne 
weitere Ginwirkung der Bundeöverfammlung oder ber Landesregierung zu. Nur die zur 
Ikberung der Entſcheidung nöthigen Verfügungen har im Fall der Verzögerung auf An—⸗ 
m der Bundesverſammlung oder der flreitenden Theile die Landesregierung zu erlaffen. 
edas Verfahren des Gerichts beftimmen die citirten Geſetze Nachfolgendes: 1) Auch wenn 
Bericht in mehrere Senate getheilt ift, fo dürfen die Audträgalfadhen nur im Plenum ver: 
beit und entfchieben werben, ſowol rückſichtlich der Zwiſchenurtheile wie der definitiven Er⸗ 
ünifie. 2) Die Inftruction des Proceſſes gefchieht, foweit ed dad Verfahren bei den ftatt- 

Proceßhandlungen betrifft, ganz nad) den gewöhnlichen landesgeſetzlichen Procepgefegen 
ichts. Die Statthaftigkeit ver Proceßhandlungen dagegen, weil bie Beflimmung über 

Mae bloße Inftruction, fondern eine Entſcheidung ift, muß nach den Bundesgefegen und dem 
kinen deutſchen Proceßrecht erfolgen. (Jordan, ©. 496.) 3) Der ordentliche Proceß bildet 
rdie Regel, jedoch liegt es im Recht der richterlichen Cognition des Gerichts, über die Proceß⸗ 
pe enticheiden und mithin im ben dazu geeigneten Fällen auch ausnahmsweiſe ein ſummari⸗ 
I Berfahren anzuordnen. (Heffter, S. 290.) 4) Das Gericht Fann unbedingte Mandate er: 
m, wenn über Neuerungen während ver Rechtshängigkeit einer bei demſelben in gerichtlicher 
Kendlung lebenden Streitfache geklagt wird und an ven Grforberniffen zu einer Verfügung 
et Art in andern Beziehungen Fein Mangel erfcheint. Jedoch findet Feine Androhung von 
Wrafen flatt, und die Vollziehung des auf dad erlaffene Mandat ergebenden ſchließlichen 
Bintniffeß ift der Bundesverfammlung zu überlaffen. (Bundesbeſchluß vom 3. Aug. 1820, 
3 und Bundesbeſchluß vom 23. Febr. 1833.) 5) Bei wefentlihen Zufammenhang mit 
Rechröftreit findet zwar Widerflage und auch Intervention eines bei dem Rechtsſtreit be- 

igten britten Bundesglieds flat. (Beſchluß vom 3. Aug. 1820, Art. 8.) Dagegen ift 
tation von feiten bed Gerichts unzulälfig, weil feine Competenz nur auf der Wahl beruht. 
her, „Offentliches Recht“, 8.175, Note h.) 6) Das Enburtheil muß längftens binnen 
esfrift vom Tage der Überreihung der Klage bei der Austrägalinftanz erfolgen. Sollte es 
ahmsweiſe unmöglich fein, fo find Die Gründe ver Bundesverſammlung zur Genehmigung 
Misbilligung vorzulegen. 7) Entſcheidungsnormen für das Gericht find A. in Beziehung 

‚te Gtatthaftigfelt der Proceßhandlungen das Bundedrecht und gemeine Brocrhrrät, B. w 
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Beziehung auf die Hauptſache theils a) die beſondern auf die Streitſache bezüglichen Norm 
wie gemeinihaftliche Verträge, Teſtamente, Hausgeſctze, völferredtliche Vereinbarungen un 
Particularrechte der einſchlägigen Bunbeäftaaten; b) in deren Grmangelung aber die in Redik 
Rreitigfeiten berjelben Art vormals von den Reichsgerichten ſubſidiariſch befulgten Rechtsquelle 
ſofern Jolche auf Die jepigen Verhältniſſe ver Bundesglieder anwendbar jind, d. i. alio das nog 
anmenpbare gemeine Recht von Deutſchland (Schlußarte, Art.23; Bundesbeſchluß vom 3. Aug 
1820, Art. 4, vgl. mit dem Bundesbeſchluß von 1817, Art. 3, Note 7), ſodaß dieſes gemeim 
Recht, wenn allmählid in den einzelnen deutſchen Staaten feine Herrichaft erlifcht, durch M 
Bundedausträgalgerichte noch eine gemeinrechtliche Gültigkeit behält. Aber wie wird's dann mf 
der Kenntniß deijelben bei den wechfelnden Austrägalgerichten bejtellt fein? C. In Beziehung 
auf Die Koften endlich iſt rückſichtlich der Verurtheilung in diejelben ſtets nad) den gemeinzedig 
lihen Grundſätzen zu erfennen. Über die Quantität der Koſten dagegen ift nad) der dent Gerig 
durch die Landesgeſetze vorgeichriebenen Tarorbnung ohne Anrehnung anderweitiger Keſta 
zu erkennen. (Bundesbeſchluß vom 3. Aug. 1820, Art. 5.) 8) Das Urtheil ift im Name 

per Bundesverjammlung abzufaflen, und es jind demjelben die vollftändigen Entfeibungg 
gründe beizufügen. (Bundesbeſchluß vom 3. Aug. 1820, rt. 5.) Daſſelbe wird hierauf bg 
Parteien von der Austrägalinitanz unmittelbar, jedoh ausdrücklich im Namen und Aufizg 

des Bundes eröffuet und Hierauf von derjelben janımt den Acten der Bundesverfamndlug 

überſchickt. 
I Die Wirkung der audträgalgeridhtlihen Erkenntniſſe befteht darin, ing 

fie ſofort nach ihrer Gröfnung als rechtskräftig anzujehen und unbedingt zu befolgen ff 

(Bundedarte, $. 11, und Bundesbeſchluß vom 3. Aug. 1820, Art. 6.) Die Bolftredung k 

jelben jowie die aller durch Klagen bei der Bundeöverjammlung herbeigeführten und aller 

Bunde anerkannten oder garantirten Entſcheidungen fällt, wo fie nothwendig wird, der Bunkg 

verjammlung anheim. (Schlugacte, Art. 31, und Grecutiondordnung von 3. Aug. 188 

Art. 1.) Gegen die ſchiedsgerichtlichen Entſcheidungen gibt es aljo kein ordentliches Reg. 

mittel, fondern nur das außerordentliche der Reſtitution wegen neuaufgefundener Tha 

oder Beweismittel (restitulio ex capile novorum [Bundesbeſchluß von 1817, II, 9, une 
1820, VII). Ausdrücklich ift insbejondere auch die Nullitätäquerel durch den Bundesbeſq 

von 25. Juni 1835 (j. Sigung XVI, $. 230), audgefchloifen. 

liber dad Reftitutionsverfahren find durch die citirten Geſetze die nachfolgenden Cigentf 
ticpfeiten beftimmt: 1) das Geſuch hält die Vollziehung nit auf. 2) Es muß innerhal 
Jahren von Tage ber Auffindung der nova bei der Bundesverfannlung angebracht wei 
3) Diefe läßt das frühere Austrägalgeriht über die Zuläſſigkeit und Erheblichkeit der nova 
ſcheiden, welches alsdann, wenn ed dieje Zuläfiigfeit erkannt hat, dieſe neue Rechtsſache inf 

und enticheidet, 4) Die Ableiftung ded Reſtitutionseides geſchieht vor dem Bericht entet 
perjönlid) oder Durch Sperialbevollmädtigte, fomol von*den Vorftand derjenigen Behl 
unter deren Aufiicht und Genehmigung die Reftitution erbeten wird, ald von demjenigen i 
amten des implorantiſchen Theild, welcher die Sache bearbeitet hat, und bei miehrern von 
vom Imploranten bezeichneten. 

Daß Grecutiondverfahren in Beziehung auf die ſchiedsgerichtlichen Entſcheidungen if} 
gewöhnliche (j. Erecution). Es hat nur die Haupteigenthümlichkeit, daß das Grfenntni fe 
in feinem Fall Gegenftand einer Berathung oder einer Abänderung und Aufhebung von fi 
ber Bundesverſammlung unteriworfen werben kann. (Executionsordnung, Art. 12.) D 
fehlt ver Bundesverſammlung die nöthige richrerlihe Sachkenntniß und Gigenihaft. Es wi 
daraus aud eine verwerfliche Cabinetsjuſtiz und Aufhebung ber wahren austrägalgerichtlk 
Natur und Rechtskraft hervorgehen. Die Beftimmung, daß der Bund als die eigentliche! 
trägalgewalt angejchen und in feinem Namen und Auftrag entſchieden werden fol (A 
galordnung, IN), hat aljo nur eine ähnliche Bedeutung wie die, daß der Landesherr Inf 
aller Hoheitörechte ift, und daß auch in feinem Namen gerichtet werben muß, obne daß er 
in den gefeglichen Proceßgang und vie Entfheidung einmiſchen darf. Wenn fi daher in 
Grecutionsinftanz bei austrägalgerichtlihen Entſcheidungen Rechtsfragen und rechtliche 
flände ergeben, jo hat die Bundesverſammlung diefelben bei dem frühern Austrägalgericht 
ledigen zu laffen. Ergeben ſich in Beziehung auf Vergleiche oder die Entſcheidungen gewillänig 
Austräge ſolche Etreitfragen, jo muß die Bundesverſammlung nöthigenfalls eine geil 
Austrägalentſcheidung einleiten. 

7) Ihrem Weſen nad eigenthümlich find Die durch den Art. 30 ver Sälu 
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thigenfalls begründeten austrägalgerichtlichen Präjudizien oder Entſcheidungen 
rVorfrage über die ſtreitigen Verpflichtungen mehrerer Bundesglieder, 
aForderungen von Privatperſonen zu genügen. 1) Die richterliche Entſcheidung 
(Bier, obgleich fie mittelbar zur Sicherung der Privatperſonen von dieſen veranlaßt wird, 
b nicht die Richtigkeit der Forderungen der Privatperfonen felbft betreffen, welche vielmehr 
Landesgerichten zu überlaffen ift. Sie entfcheibet ebenfalld nur unter den in Anſpruch ge: 
nmenen Bundeögliedern ihre Verpflichtung zur Befriedigung und den Antheil derfelben, 
B. ob und inwiefern und für welche Rata eine Negierung wegen eined erworbenen Landes: 

18 für die fruhern Schulden des vertheilten Landes haftet. (Protofoll der Bundesverſamm⸗ 
g, Xl, 125, 173, 2223; XII, 15, 224, 262.) Es eriftiren bei diefer ganz eigenthümlichen 
frage eigentli nur in Anfprud genommene Beklagte, aber fein wahrer Kläger. Von den 
hen ftreitenven heilen forbert bier eigentlich feiner etwas von dem andern. Jeder fucht nur 
tBerpflichtung gegen ven dritten, die Unterthanen, er fucht nur die paflive Sadlegitimation 
ww diefe von fid) abzuwenden. Die Parteirollen des Klägers oder Beklagten können aljo 
ga der Ordnung bed Berfahrend nur fingirt werden. In Beziehung auf den wirklichen activen 

fprud der Unterthanen ſollen diefe wegen des hier allzu fireng durchgeführten völfer- 
en Principe durchaus nicht ald Nechtöpartei gegenüber der Regierung vor den Aus: 
eriht auftreten, und ebendeshalb foll auch über dieſen Rechtsanſpruch, felpft in dieſem 
n Verfahren, leider nicht entjchieden werden. 2) Gin ſolches Präjudicium fegt nun 
:A. daß Privarperfonen, einheimifche oder fremde, nicht aber Souveräne eine For⸗ 
gerichtlich oder außergerichtlich geltend machen, bei welcher ih Hinjichtli der Befrie⸗ 
eine Boncurrenz mehrerer Bundeöglieder ergibt, vie weder folivarifh noch nad aner: 
beſtimniten Theilen verpflichtet ſind; daß vielmehr B. die Privatperſonen darum ihre 

ng nicht erhalten, weil es unter mehrern Bundesgliedern beſtritten iſt, wer über: 
oder principaliter und zu welchem Antheil er ſchuldig ſei; C. daß auf die Entſcheidung 

age entweder von einem betheiligten Bundesglied oder einer betheiligten Privatperſon 
ag geſtellt wurde. 3) Die austrägalgerichtliche Entſcheidung über die Verbindlichkeit 

Mendesglieder hat Rechtskraft auch für die betheiligten Privatperſonen. Keineswegs aber 
n man mit Heffter einſeitigen Verfügungen oder Vergleichen der Bundesglieder untereinan⸗ 
sine ſolche Kraft in Beziehung auf die Rechte ihrer Unterthanen geben. Da fie ihnen die 
mesgeſetze nirgends beilegen, fo bleiben hier vielmehr die allgemeinen Rechtsgrundſätze ver 
Woter alios acta und des Vertrags unter dritten in ihrer Kraft. 4) Wenn bie Bundes: 
kmumlung die an jie gebrachte Borfrage nicht friedlich vermitteln kann, ſo beſtimmt ſie zuerſt 
in Anſpruch genommenen Bundesglied noch eine angemeſſene Friſt zur Beſeitigung des 

durch ein Compromiß, und erſt wenn auch dieſes fehlſchlägt, leitet fie das austrägal⸗ 
Verfahren ein. 5) Haben ſich nun die Betheiligten nicht bereits über vie Partei- 

vereinigt, jo beſtimmt dieſe jegt das Gericht, wobei es fih nur um eine materiell unnach⸗ 
formelle Regulirung handelt. Denn materiell ift hier nach Analogie der Theilungs⸗ 

Ser Theil zugleich Kläger und Beflagter, oder vielmehr dem wahren Kläger gegenüber, 
als folder nicht auftreten darf, jeder nur Beflagter. Will ſich das zum Kläger beflimmte 
lied nicht zum Klagantrag verftehen, ſo bat das Gericht im Fall einer Contumaz dieſes 

die Bundesverſammlung bewirken zu lailen. 6) Außerdem tritt im Verfahren die Eigen: 
ichkeit ein, daß das Bericht alle Briften von Auits wegen beachten, bei ver Nichtbefolgung 
Verfügung, welche peremtorifhe Eigenſchaft hat, Verzichtleiftung auf die unterlaffene 
ng annehmen und eben dad ausſprechen muß, was fonft auf Antrag des andern Theils 

$ des Unterlaflens zum Behuf der endlihen Entſcheidung auszufprechen fein würbe. 
eſchluß vom 19. Juni 1823.) Es folgt dieſes aus dem Zweck der ganzen eigenthüm⸗ 

Entſcheidung zur Sicherung der beiheiligten Privaten, gegen welche vie betreffenden Bun⸗ 
leder Jeicht gleichgültig und faumfelig fein Eönnten. 7) Aus den gleichen Grunde kann e8 
Privatperfonen, obgleich jie nicht als die jelbft ſtreitenden Theile erfcheinen ſollen, nit 

wbrt werben, ihre Intereſſen bei dem Austrägalgericht durch geeignete Schritte zu wahren. 
tofolle der Bundesverſammlung, XI, 26, Note 5; Klüber, 6. 176.) 8) Dafür, daß das 
weil, welches auch hier mit der Eroͤffnung rechtöfräftig wirb und nur die Reftitution propter 
ı zuläßt, bei ven Landesgerichten reſpectirt wird, hat die Bunbesverfannlung zu wachen. 
V. Das Bundesſchiedsgericht. Durch den Bundedbeichluß vom 30. Det. 1834 wurbe 
zeſonderes Bundeagſchiedagericht begründet. „Kür den Fall“, fo lauten die Worte des Art. 1, 
j in einem Bundesſtaat zwijchen der Megierung und ben Ständen über die Auslegung der 
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Verfaſſung oder über die Grenzen ber bei Ausübung beſtimmter Rechte des Regenten 
den eingeräumten Mitwirkung, namentlich durch Verweigerung der zur Bührung 
Bunbespflihten und der Landesverfaſſung entſprechenden Regierung erforderlichen 
rungen entftehen und alle verfaffungsmäpige und mit ben Gejegen vereinbarliche We 
genügender Bejeitigung ohne Erfolg eingeſchlagen worden jind, verpflichten ſich d 
glieder als foldhe gegeneinander, ehe fie Die Dazwiſchenkunft des Bundes nachſuchen, d 
dung folder Streitigkeiten durch Schiedsrichter auf dem in dem folgenden Artikel 
Wege zu veranlaffen. Der Art. 11 erflürt nad Schiedögericht ebenfo anwendbar 
rungen zwiſchen den Senaten und den verfaffungsmäßigen bürgerlihen Behörben i: 
Städten. Der Art. 12 aber geflattet auch den Bundeögliedern in ihren Streitigfe 
einander die Vereinbarung über dieſes Schiedögericht an ver Stelle ver Austrägulin] 

Die Bildung dieſes Schiedsgerichts foll fo bewirkt werben, „daß jebe de 
men des Engern Raths der Bundesverſammlung aus den von ihnen repräfentirten € 
brei zu drei Jahren zwei erprobte Männer, einen aus dem juridiſchen und einen aus d 
ftrativen Bad ernennt”. Aus diefen 34 Spruhmännern jollen im betreffenden 7 
vier Wochen fech8, drei von der Negierung und drei von den Ständen, ausgewählt mw 
haben dann aus ber Zahl der übrigen Spruchmänner einen Obmann zu wählen. 9 
betbeiligten Regierung ernannten Spruchmänner dürfen, wenn nicht beide Theil 
willigen, nicht Antheil nehmen am Schiedsgericht. Für bie Partei, welche nicht in de 
Zeit wählt, ernennt die Bundeöverfammlung. Bbenfo ernennt dieje im Ball ver 
gleichheit ven Obmann. Auch Eönnen ſich die Parteien auf vie Wahl von nur zmı 
Schiedômännern bejihranfen oder auch deren Zahl auf acht außpehnen (Art. 3, 4). 

Das Verfahren befteht darin, daß die Schiedsmänner ſich über einen Berfan 
vereinigen oder, wo keine Vereinigung zu Stande kommt, die Bundesverſammlun 
beſtimmit. Dann werden die von der betreffenden Regierung bei der Bundesverſam 
gereichten Acten, In welchen die Streitigkeiten bereitd durch gegenfeitige Denkſchrift 
andere Art feftgeftellt fein müflen, dem Obmann überfendet. Diefer überträgt da 
faffung der Relation und Gorrelation zwei Schiedsmännern, deren einer von der Reg 
andere von den Ständen erwählt wurde. Wenn e8 zu weiterer Ermittelung ber 
Schiedsgericht unumgänglich nöthig fein follte, fo kann e8 eine Ergänzung der Acte 
Bundesverfammlung veranlaflen (Art. 5, 7). 

Die Entſcheidung foll das Schiedsgericht, falls nicht im zuletzt bezeichneter 
zögerung unvermeiblid wird, fpateftend in vier Monaten von der Ernennung des 
an geben und zwar „nad Ihrem Gewiffen und eigener Ginjiht und durch Stinmer 
Sie fenden fie dann der Bundesverfammlung ein. Und alsdann wird fie auf die 
rechtskräftig und erequirt wie das audträgalgerichtliche Erfenntniß (Art. 6 u.7). Bi 
feiten über die Anſätze eines Budgets behält die Entſcheidung Wirkjamfeit auf die 
Steuerbewilligungperiode (Art. 9). 

Diefe neue Schöpfung des Bundes fand in der öffentlihen Meinung eben Eein 
günftige Aufnahme, ja in mehrern Stänveverfammlungen, fo namentlich in der wi 
ihen, wurden ihr ſtarke Proteftationen und Beforgniffe entgegengefeßt. 

Allein fo viel fcheint doch wol gewig, daß man in diefer Einrichtung einen Iı 
dankenswerthen Grundgedanken finden kann, nämlich den der feierlichen öffentlichen 
nung, daß den Landſtänden gegenüber ihrer Regierung ein fefter Rechtsboden, ei 
Regierungsrecht formell gleich heilige Recht und ein gleicher richterliher Schuß zı 
Regierung und Volk oder deſſen Repräfentation als gleichberechtigte Parteien in Ber 
das Verfaffungsrecht unparteiifchem gerichtlichen Ausſpruch unterftehen follen. Den 
moralifhen Werth dieſer lauten Sffentlichen Anerkennung wird man vollkommener 
wenn man fie in Verbindung mit unfern deutſchen Verhältniffen und Zuftänden auff 
braucht dazu nur die in der Reftaurationd- und Reactiongzeit fo vielfach aut gewor! 
fätfhlih dem monarchiſchen Princip untergeihobenen Theorien, ınan darf die bloß 
matifhen Agenten nur ber Regierungen gebildeten Bundes: und Congreßverſamm 
Auge faffen, und man darf endlich hinbliden auf ven traurigen Eindruck, den die 
loſigkeit von Bitten deutjcher Bürger und Stände um Schuß ihrer Rechte, ſowie 
Schlußacte, Art. 25— 28, und in den Bundesbeſchlüſſen vom 28. Juni 1832 und ir 
dern faſt nur allein den Fürften gegen die Stände und Bürger zugefagte wirkſame 
Bundes bei fo vielen deutſchen Vaterlandofreunden erzeugte ! 
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Auch vermag ich die Verlegung oder Gefährdung der Selbſtändigkeit der einzelnen Staaten 
ihrer Berfaflungen, die man in diejer Einrichtung ſehen wollte, nicht zu finden. Denn fürs 
e find Die Stände nie gezwungen, ſich dieſem Schiedögericht zu unterwerfen, fo wenig als die 
jierung. Diejes folgt Elar aus den Worten ded Art. 3: „Erfolgt in dem Ball der Verein: 
ung über die Berufung an das Schiedägericht u. |. m.’ (S. Zöpfl, „Staatsrecht“, S. 312.) 
folgt ſchon daraus, daß das ganze Gefeg tiefen erorbitanten Zwang nirgends feftftellt. Auch 
in liegt eine ſolche Verlegung und Gefährdung nicht, daß der Art. 1 allgemein von einer 
zwiſchenkunft des Bundes in innere Irrungen ſpricht, die dad Schiedsgericht verhindern fol. 
re allgemeine Erwähnung will offenbar fein neues Recht beſtimmen und feftftellen , bezieht 
‚lediglich auf das, was durch den Bundeögrundvertrag und durch ihm entiprechende compe⸗ 
ke fpätere Beftimmungen (Art. 3 u. 4 der Schlußacte) rechtlih begründet fein fol. Was 
het nicht wäre, daß erhält alfo durch das neue Befeg feine Kraft. 
Dagegen ift dad eine ganz andere Brage, ob die neue Ginrihtung ihrem Grundgedanken 
einem wohlthätigen Zweck genügend entfpredend ausgeführt iſt? Dieſes können auch wir 

ebenfalld nicht glauben. Daher fommt ed denn auch, daß bisher dieſes Inftitut 
8 gebraucht wurde, obgleich es doch an Irrungen zwifchen Regierungen und Ständen 

fehlte. 
Ginen neuen Beweis, daß die bisherige gerichtliche Organifation des Bundes von ihm felbft 

Bricht als genügend und als geſchloſſen angefehen wird, liefert eine fpätere gerichtliche Cin⸗ 
fung deſſelben. Es hat nämlich der Bund: 
TL zum geridtlihen Shug ber in dem Art. 14 der Bundedacte dem ehe— 
ligen reih8unmittelbaren Adel vorbehaltenen Privilegien, nad ber Publi- 

der Hannoverifhen Befepfammlung am 15. Sept. 1842 folgenden Beſchluß gefaßt: 
es infolge des Art. 63 der Schlußacte der Bundesverfanmlung zufommt, über den Grund 
ngrund von Beſchwerden zu entjcheiden, welche im Recurswege in Betreff des durch den 
der Bunbedacte zugeficherten Rechtszuſtandes der vormaligen Reichsangehörigen an jie 
,‚ und demnächſt über die Art, wie ſolche Entſcheidung jedesmal herbeizuführen fein . 

„beſtimmte, ven rechtlichen Anſprüchen ber Betheiligten angemeffene Vorſchriften zu geben, 
hdird auf das diesfalls eingebrachte Geſuch mehrerer vormaligen Reichsftände feflgeftellt: 

i Reclamationen, melde von mittelbar gewordenen ehemaligen Reichsſtänden oder von 
des vormaligen unmittelbaren Reichsadels auf den Grund des Art. 63 der Schlußacte 

bie zur Bollziehung des Art. 14 der Bundedacte erlaffenen landesherrlichen Verordnun⸗ 
infofern dieſe nicht auf Vertrag beruhen over ohne dagegen erhobene Beſchwerde in unbe: 

Wirkſamkeit befteben, bei der Bundesverſammlung angebracht werden, joll jedesmal 
tReclamationen gegen jpätere einfeitige legislative Erklärungen der durch die Bundes⸗ 

zugelidherten Rechte, fo oft das Bedürfniß dazu ſich zeigt, dem in anverweiten Recht: 
der Reclamanten zuftändigen Landesgericht zweiter Inftanz von der Bundedverfammlung 
die betreffende Landesregierung der nicht abzulehnende Auftrag ertheilt werben, den 
Hin feinem ganzen Umfang für eine definitive Entfheidung nad) der von dem Gerichts— 
rhaupt beobachteten Particular: oder gemeinredhtlihen Proceßordnung innerhalb ver 

möglichften Frift zu inftruiren. 2) Die vefinitive Entſcheidung ift hiernächſt nad) den 
inden von der Bundesverſammlung oder auf einen durch Stimmenmehrheit zu faflenden 

Muß von einer richterlihen Inftanz, foweit derfelben der Streitfall von der Bundesverſamm⸗ 
gugewiefen wird, in deren Auftrag und Namen zu erlaffen. 3) Diefe vichterlihe Inftanz 
für jeden einzelnen Ball dadurch gebilvet werden, dad die Bundeöverfamnlung durch 

Isuenntehrheit vier Mitglieder für diefelbe aus der Lifte der Sprucdhmänner für dad Bundes: 
Ggericht erwählt und in Abgangs- oder Sterbefallen erfegt, ſowie daß von dieſen erwählten 
Mitgliedern oder bei Stinimengleichheit unter ihnen von der Bundeöverfammlung ein 
es Mitglied ald Obmann aus derfelben Lifte gewählt wird. 4) Bon dieſer Inftanz ift 
nal zugleich darüber zu erkennen, von weldher Seite oder in welchem Maße von beiden 
en antheilig die Koſten des richterlichen Verfahrens zu tragen feien. 5) Alle Beſtimmungen 
Bunbeäbeichluffes vom 30. Det. 1834 über dad Bundesſchiedsgericht mit Ausnahme der: 
ven, welche ſich auf Die anders normirte Bildung und die Koften des Bundesſchiedsgerichts 
“auf nur zwijchen Regierungen und Ständen vorfonmende Streitigkeiten beziehen, follen 
Wei dieſer richterlichen Inftanz und ihren Ausſprüchen eintreten.” 
Mir find weit entfernt, in die oftmal3 laut gewordenen Vorwürfe über das Gehör ein- 
kamen, welches die Beſchwerden dieſer privilegirten Stände bei der hoben Bunpetueriuum- 
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lung fanden. Zwar iſt es allerdings nicht zu verkennen, daß durch bie den ehemals Re 
unmittelbaren zugeftandenen großen Privilegien eine wohltbätige Harmonie ber Geſetgel 
und Bermaltung, daß die Rechtögleihheit im Innern der Bundesſtaaten geftört wird, daß, 
mehr ift, für die ehemaligen Unterthanen viefer Privilegirten und zum Theil aud für biei 
gen Staatöbürger eine größere Belaftung entfleht, indem ſie durch Staatöfteuern alle Gta 
bedirfniffe beftreiten müffen, während jene Privilegirten alle Domänen und die nugbaren 
andere Hoheitörechte, die ihnen früher doch nur für die Regierung zuftanven, jetzt als Ih 
tbanen und als parrimoniales Privatrecht beiigen; daß endlich, mas dad Allerſchlimmſt 
jene Brivilegien leider oftınald zum Schaden aller Untertbanen und der Regierung allgeme 
Verbeſſerungen ver Gelehgebung, der Gemeinde- und Gerichts⸗ und VBermwaltungseinriä 
entgegengeftellt werden. Rechnete man ja doch aus dieſen verſchiedenen Gründen felbft auf 
Wiener Congreß die Bewohner ver fianveöherrlihen Gebiete nur als halbe Seelen. A 
jene Privilegien waren felbft damals, als bei Gründung des Rheinbundes dieſe Reichſunm' 
baren ihren frühern Mitreihsitänden durch ein factum nullo jure justificabile untertse 
wurden, die Bedingung biefer lintermwerfung. Sie wurden bei Gründung bed Bundes neu 
erfannt. So lange alfo, bis man fie durch würbige Bereinbarung mit den höhern Grundh 
und Intereflen des Staatswohls außgleicht, muß ite der Kreibeitöfreund achten. Schon in 
Rheinbundszeit habe ih mit Unmillen die allem Recht hohnſprechenden Nechtfertigungen 
Gewalt und jeder Willkür gegen jene Familien befämpft?) und ſtets auch in diefer Bezieh 
Gerechtigkeit ald die Grundlage wahrer Kreibeit geehrt. Freilich Eonnte biefed mein Beba 
nicht unterdrücken, wenn jene Privilegien zum eigenen Nachtheil felbft der Privilegirten we 
lihen Forderungen des öffentlihen Wohls des Vaterlandes entgegengefegt und zu Mi 
vaterlandẽverderbliche Reaction misbraudt werben wollten. Und ſchmerzlich Hat e8 auf 
betroffen und ift mir ald nicht unbedenklich erſchienen, wenn zu benfelben Zeiten, two die 5 
mäßig verbürgten Rechte ver Freiheit und der nichtabeligen Bürger, mo die Verfaffungen 
Volksſtämme nicht glüdlich ven Bundesfhug anſprachen oder durch neue Bundesbeſchlüfſe 
lichſt beſchräänkt wurben, bie Privifegirten viele günftige Befchlüffe, zum Theil ſelbſt Aba 
gen ber verfaffungsmäßig von ihnen mitberatbenen Landesgeſetze ermwirkten. 

Die rechtlichen Fundamente jowol der ſchutzlos gebliebenen als der beſchützten An 
können freilich Hier nicht geprüft werden. Politiſch find jeboch auch die äußern Erfcheiwet 
und ihre Wirfung in der Meinung und im Bertrauen des Volks keineßwegs gleich 
Jedenfalls wird nit ein einziger vernünftiger Mann zu finden fein, ver nicht eine Dei 
fung der innern Verbindung und der nationalen Kraft unjerer mehr als dreißig Bunbeif 
für Sicherheit und Wohlftand, für dad Wohl der Kürften, der Bürger und ver Nation 
ſam fände. Mas aber könnte mehr fie fördern als das allgemein verbreitete Bewußtſein 
dur einen Nationalverein begründeten, allgemein burchgreifenden, befriedigenden 4 
aller Rechte! Meldet 

Schiffahrtsgeſetze. Die Schirfahrtögefepgebung eines Staats, infofern man ı 
alle unmittelbar auf die Schiffahrt, Schiffe und Schiffer, Bezug habenden geſetlichen # 
nungen eined Staats verfteht, zerfällt ihrem ftofflihen Inhalt nach in zwei Gruppen, bie, 
die rechtliden Verhältniſſe der Schiffe und Schiffer reguliren, und die, melde ſich auf di 
falten zur Hebung, Beförderung, Erleihterung und Eicherheit der Schiffahrt beziehen. 
erftern jind mehr rechtlicher Natur, vie legtern haben mehr einen adminiftrativen, polisd 
Gharafter und kommen in diefen Aufiag nicht weiter in Betracht. Der Gegenftand vera 
ift entweder die äußere Schiffahrt, d. b. die, welche den Verkehr zwiſchen verfchiebenen € 
vermittelt, oder die innere, d. h. die im Gebiet deſſelben Staats fi bewegende; Diefe x 
die Golonialfhiffahrt zwifhen dem Mutterlande und den Golonien, die Küſtenſchiffahn 
botage) zwiſchen Häfen deſſelben Staatsgebiets und die Binnenſchiffahrt, die Schiffahrt a 
Binnengewäfjern und Flüſſen eines Staats. 

I. Die äußere Schiffahrt. Es leuchtet ein, daß die Verbältniffe ver äußern Shi 
welche einen Theil des internationalen Verkehrs bildet, vorzugsmeife der internation 
feßgebung angehören und darum durch völferredhtliche Acte georonet werben. Die gegen 
gebräuglicfte Form, deren jih die Staaten bedienen, find die internationalen Schiffth 
verträge. In einigen Fällen hat man dad Mittel gewählt, daß jeder Staat unabhängig fir 
aber in verabrebeter Übereinftimmung mit dem andern feine Beflimmungen traf (eine Art 

3) 3. 3. In ben Geibelberger Jahrbüchern, Jahrg. 1815, ©. 442 fa. 



Echiffahrts gefetze 127 

veigender Bertrag). So verfuhren z. B. Bremen (Senatsſchluß vom 9. Febr. 1839) und 
erreich (Minifterialerlaf vom 25. März 1839), Bremen und die Niederlande, Dänemark 
3 England und viele andere Mächte. Daß ein Staat hei der Beftimmung von Verbältniffen, 
deren Normirung er jo viele Intereffen auswärtiger Nationen zu berückſichtigen hat, auf dem 
ege innerer Geſetzgebung vorgehe, wird fich meift durch die Natur verfelben verbieten. Denn 
er Staat wird bei Einrichtung diefer Verhältniffe nur fein Intereffe und feine politifchen 
vede im Auge haben, und wenn er nicht die Macht befigt, feine einfeitig für den internatio- 
ka Schiffahrtsverkehr erlafſenen Sefepe den andern Nationen aufzuzwingen, läuft er Gefahr, 
vb Kriege oder Repreflalien zur Rücknahme derfelben gezwungen zu werben. Den hiſtori⸗ 
en Beleg Hierzu liefert vie Geſchichte der englifhen „navigation laws’. Durd ihre Einfüh- 
ug ein Beweis der fi) entfaltenden maritimen Größe Englands, burd ihre Erhaltung ein 

i6 der unbeftrittenen Seeberrfihaft, haben fie allmählich beichränft werden müſſen, ald 
Br: Bölker, voran die Norvamerifaner und Deutſchen, auf dem Mleere ihr Mecht zu nehmen 
höngland durch Repreſſalien zum Aufgeben feiner tygrannifchen @efege zu nöthigen anfingen. 
Bas den Inhalt der die äußere Schiffahrt betreffenden Geſetzgebung anlangt, fo find die 
fe: der Handel, Ein= und Ausfuhr auf einheimijchen und fremden Bahrzeugen, die Be- 
ung der inländiſchen und ausländifhen Schiffe in Bezug auf die Schiffsabgaben, als da 

h: Hafen =, Rootfen-, Leuchtfeuer-, Schiffsgelder u.f.w., die Behandlung fremder Schiffe 
Walande. In den erften beiden Beziehungen ift in neuefter Zeit ein Umſchwung ber Ideen 
Grundfäge erfolgt, der feinen Uriprung beſonders der gewaltigen Entwidelung des Han⸗ 
unb namentlich der Induſtrie verdanft. 
Sucht mar gegenwärtig bie Schiffahrt von den fie hemmenden Schranken zu befreien (Auf- 
sg des Sundzolls 1854, des Stader- Brundhaufer 1861, des Scheldezolls 1863, jo war 

das 17. und 18. Jahrhundert Die Zeit, in welder man fie mit hohen Abgaben und 
Selaftete, die, mie es ſchien, eine unerſchoͤpfliche Finanzquelle bot. Jetzt genieht der 
er im jebem befreundeten Staate derſelben Sicherheit und Freiheit wie der Inländer, 

Me nach größerer, wenn er Angehöriger einer mächtigen Nation ift; damals fing man erft 
ahnen, daß der Staat jeine Untertbanen überall zu [hüten die Pflicht habe, damals er: 

æ marı noch in jedem Fremden ein Mittel, Gelb für dad Inland zu machen. Zu dem allen 
ie in einer Zeit, wo die Staaten in dem Ubergange aus dem ewigen Kriegszuſtande des 

8 in dem friedlichen der Neuzeit begriffen waren, fo ſehr erflärliche Politit, alles 
and Nüglihe nur mit Rüditcht auf pen eigenen Staat, unbekümmert um andere, felbft 
Riffentlicher Schänigung derſelben zu erfireben, bei jeder neuen Einritung nur ven be- 

Horizont ter eigenen Bebletögrenze zu ſehen, nicht ven Blick in weitere Fernen zu 
; den Nugen einer Inftitution berechnete der Bolitifer danach, ob es ihm nüge, nicht 
ihren Werth danach ermeſſend, daß der allgemeine Nugen auch der befondere fei. In 
Beit, welde das Mercantilfuftem erfand, mar ed nicht wunderbar, daß die Staaten den 
{über See von und nad den einheimifchen Häfen foviel wie möglich ihren Unterthanen zu= 

‚ bie Ausländer durch höhere Zölle davon fern zu halten ſtrebten, wie Frankreich alle 
n Schiffe in franzöſiſchen Häfen die doppelten Abgaben zahlen ließ, oder gar ganz aus⸗ 

Ma, wie Dänemark lange Zeit nur däniſchen Schiffen die Fahrt auf Norwegen geftattete. 
das hervorragendſte Product jener egoiftifchen, rückſichtslos Die fremden Intereſſen ver: 
uSchiffahrtspolitik find die unter Cromwell erlafienen und von König Karl II. beftätigten 

galion laws“ Englands, welche durch dad in ihnen audgefprochene, wohldurchdachte in fidh 
lofiene Suftem einzig in ihrer Art vaftehen. In ihrem Kern waren fie theils darauf be: 
t, Die damals von den Holländern blühend betriebene Frachtſchiffahrt den Engländern in 

de zu fpielen, theils die britifchen Kaufleute zu zwingen, birecten Handel mit den Pro- 
nsländern zu treiben, der auf der einen Seite die engliſchen Seeleute zu Fühnen Unter: 

ungen nötbigte, auf der andern ben Engländern einen reihen Abfag für ihre Probucte 
e. 

Daher 1) follten nun eine Menge wichtiger Handelsartikel, bie im Verhältniß zu ihrem 
Be fehr viel Raum einnehmen (iperrig Gut), z.B. Bauholz, Theer, Hanf, Korn u. ſ. w., 
„anders in @roßbritannien eingeführt werben als in britifchen Schiffen oder in Schiffen des 
ungslanded, deren Eigenthümer, Befehlshaber und drei Viertel ver Befagung Unter: 
—5 Zanded wären. Auch wenn fie in Schiffen der letztern Art eingeführt wurden, 

fie doch die Zölle, welche die Ausländer entrichteten, voppelt bezahlen. Würden fie aber 
Baiffen anderer Nationen hereingebracht, fo war Eonfidcation von SHIÄ und Kovung an: 
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gedroht. 2) Alle in Afrika, Aſien und Amerika erzeugten Waaren durften nur in 
Schiffen nach britiſchen Befigungen gebracht werden. 3) Europäiſche Waaren und E 
durften nur in folden Schiffen nad) England gebracht werden, melde aus dem Lant 
wo die Erzeugniffe wuchfen ober die Waaren verfertigt waren. 4) Fiſche aller Art, 
von britifhen Schiffen gefangen, und die fonftigen Erzeugniffe der Fiſcherei, die nich 
tiihen Bahrzeugen verfertigt waren, follten beim Eingang in England den Zoll ver 2 
doppelt bezahlen. 

Daß dieſe Gefege von einer richtigen Volitik eingegeben worden, hat man neuerd 
fach in Zweifel ziehen wollen, und ſelbſt in England haben ſich zeitgenöſſiſche und aı 
Tadler verfelben gefunden. Doch Haben Staatsokonomen und Politiker wie Adam € 
Gent hervorgehoben, daß durch den Zwang , der den Engländern auferlegt wurde, di 
felöft zu betreiben, ſelbſt aud den fremden Ländern deren Erzeugniffe zu holen, der üı 
tion bereit8 ermachte Unternehinungsgeift angefpornt und erhalten wurbe; und die 
Meinung in England hat bis in die Gegenwart herab die navigation laws als die C 
feiner maritimen Größe angefeben. Sie haben in der That ven Grfolg gehabt, die Fı 
fahrt den Holländern zu entreifen und fie ven Engländern zugumenden. Und wie feh: 
gegen fie geführten Schlag verfpürten, beweifen bie in wiederholten blutigen Kriegen | 
Verſuche, die Rüdnahme der navigation laws zu erzwingen. 

Solche Geſetze, welche aus dem Bedürfniß einer gewiflen Zeit hervorgegangen fi 
man aus dem @eifte ihrer Zeit beurtheilen und nach den Erfolgen in ihrer Zeit. Wa 
und 18. Jahrhundert eine geniale Politit gewefen, war im 19. eine verderbliche 9 
Seitdem die großen Productiondländer Amerifa® und Europas ſich nicht mehr darauf | 
ten, in ihren eigenen ‚Häfen ihre Erzeugniſſe an die Engländer zu verfaufen, ſeitdem 
fangen hatten, mit eigener Marine ihre Probucte direct den Gonfumenten zuzuführe 
in England oder in andern Ländern, und ihren Bedarf an den dortigen Erzeugniffen fic 
holen und in Bezug auf ihren Eigenhandel den Engländern eine erfolgreihe Conc 
machen begonnen hatten, Eonnte England nicht mehr daran denken, den Auslänvern ! 
kungen aufzuerlegen; denn babei lief es Gefahr, den Handel jener Länder auf Eng: 
erlöfchen zu ſehen, da jene jÄhwerlich geneigt waren, in England theuerer ein: und zu 1 
wenn ſie ed an andern Orten billiger Eonnten, und ven Engländern bei fi zu Hauje g 
Bedingungen des Verkehrs zu gemähren, als die Engländer ihnen in britifhen Häfen 
ten, während bie Frachtſchiffahrt der Engländer zwiſchen dieſen Ländern fon dadurch 
tergang geweiht war, daß jene in directe Handeldverbindung miteinander und mit 
delöterritorien der übrigen Welttheile getreten waren. Gine kurze Zeit der Behan! 
Engländer nad den von ihnen felbft beobadteten Grundſätzen feitend der Nordame 
und Deutfchen?) genügte, un fie, deren Handel nach dieſen Staaten die empfindlichſter 
erlitt, zum QAufgeben ihres biöher gegen die Ausländer geübten Drucks zu zwingen 
Acte 3 und 4 Wilhelm’8 IV., welche, mit dem 12. Sept. 1833 in Kraft tretend, ven 
Schiffahrtscodex bildet, find die den Ausländern auferlegten Befhränfungen im wu 
aufgehoben. Privilegirt ift die britifche Rhederei noch darin: 

1) Daß gewiffe viel Raum einnehnende Waaren, 3. B. Bauholz, nur in britiſch 
Schiffen des Urſprungs-, refp. Erzeugungslandes zum innern Verbrauch in Eng 
geführt werben dürfen; 2) daß die Erzeugniſſe von Alten, Afrika und Amerika zu 
Verbrauche nur direct auß den Erzeugungsländern eingeführt werben dürfen, währen 
3) Waaren, die nur durch die Schiffahrtögelege verboten find, zur Wiederausfuhr vı 
die Feine britifchen Befigungen find, in Schiffen irgendeines Landes nah Kugland unt 
liihen Beilgungen gebracht werden dürfen. 

Auf der Bafis der in dieſen Gefegen ausgeſprochenen Brundfäge, auf dem Fuß 
procität, hat England in neuerer Zeit mit Nordamerika, Dänemark, Preußen, vı 
ſtädten und andern Staaten Schiffahrtöverträge abgeichloffen. Nah Inhalt des mit dı 
ſtädten 1825 errichteten Vertrags follen 1) die in englifchen Häfen ankommenden oder 

1) Sciffahrtsacte von 1787, faſt wörtlich mit der englifchen übereinflimmend. 
2) Babinetsordre dee Könige von Preußen vom 20 20. Suni 1 1822, woburd die Hafengeld 

Schiffe aller Rationen, welche preußifche Schiffe in ihren Häfen höher belafteten ale die ei, 
trächtlich erhöht wurden. 
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benden banfeatifchen Schiffe feinen andern oder höhern Schiffsgebühren oder Auflagen 
rworfen fein al8 die englifchen im gleihen Kal. 2) Alle Güter und Waaren, die ein Er- 
rip der hanſeatiſchen Gebiete oder eines andern Landes find, welde aus einem hanjeatifchen 
rin englifhen Schiffen nah England eingeführt werden können, dürfen auch auf hanjea- 
n Schiffen eingeführt werden. Das gleiche Princip foll hinſichtlich der Ausfuhr gelten. 
He Güter und Waaren, melde direct aus den hanjeatijchen Schiffen nah England einge- 
t werden können, follen gegen die nämlichen Abgaben zugelaffen werden, ob fie nun in 
eatiihen oder britifhen Schiffen anfonımen; und ebenfalls follen alle Güter, deren Aus: 
‘aus England gejeglich erlaubt ift, die nämlichen Prämien, Rückzölle und Vergütungen 
eßen, mögen jie in britiihen oder hanjeatiihen Schiffen ausgeführt werden. 
Keineswegs ift, wie man aus dem Vorſtehenden ſieht, auch nach dem neueſten Standpunfte 
engliſchen Geſetzgebung die engliihe Schiffahrt mit der ausländischen auf gleichen Fuß ge- 
k Vielmehr jind die Beſchränkungen der ausländifhen Schiffahrt zum Theil beibehalten 

r die fie belaftenden Zölle bejeitigt; die Sciffahrtöverträge verſprechen aud nicht ven 
ittigen Schiffen gleiche Rechte wie den englijchen, ſondern nur, wo fie gleihe Rechte haben, 
Behandlung. Ob England dieien Standpunkt auf die Länge wird halten fünnen, läßt 

fhr bezweifeln, da die Strömung unjerer Zeit und vornehnlid in England auf Freiheit 
handels gerichtet iſt. 
Der Grundſatz der Reciprocität, wie er auch England gegenüber beobachtet wird, läßt 
itlich viele Abftufungen zu von der größten Verſchiedenheit zwifchen In= und Auslande bie 
abſoluten Gleichſtellung beider. 
Die letztere iſt das Ziel, dem die Gegenwart zuſtrebt. England gegenüber, das von ſeinem 

Suftem noch nicht ganz laſſen will, wird die Ausländerqualität ſtark hervorgehoben ; 
ehr der übrigen Seeftaaten, 3. B. zwifchen ven deutfhen und den nordamerikaniſchen 
aaten (man vgl. den Schiffahrtövertrag zwiſchen diefen und den Kanfeftädten von 
1327), namentlich auch im Verkehr ver deutſchen Bundesſtaaten untereinander find 
ſchiede der Flagge ausgeglichen. In den deutſchen Bundesſtaaten wird die Flagge eines 

BR der eigenen gleichgeftellt. Als Beifpiel mag der Schifrahrtövertrag zwifchen ven beiden 
en deutſchen maritimen Staaten, zwifhen Preußen und den Hanfeftäbten vom 4. Ort. 

B bier einen Platz finden. In dieſem lautet: 
Brt.1. Die preußiſchen mit Ballaft oder mit Ladung in den Häfen der Freien und Hanſeſtädte 
wimenden, ingleichen die hanſeatiſchen mit Ballaft oder Ladung in den Häfen des preupßi- 

taats anfonımenden Schiffe follen bei ihrem Einlaufen wie bei ihrer Abfahrt Hinfichtlic) 
t oder künftig beſtehenden Hafen-, Tonnen-, Lootſen-, Leuchtthurm- und Berge: 
wie auch hinſichtlich aller andern jetzt oder künftig der Staatskaſſe, den Städten oder 

ſtalten zufließenden Abgaben und Laſten irgendeiner Art oder Benennung auf demſelben 
ie die Nationalſchiffe behandelt werden. 

2. Alle Waaren, Güter und Handelsgegenſtände, fie ſeien inländiſchen oder auslän- 
Urfprungd, welche jegt oder in Zufunft auf Nationalichiffen in die königlich preußiſchen 
oder in Diejenigen der Sreien und Hanfeftädte ein= oder aus felbigen ausgeführt werden 
‚ jollen in ganz gleicher Weiſe aud) auf ven Schiffen ded andern Theild ein= oder audge: 
werden fönnen, ohne mit höhern oder andern Abgaben irgendeiner Art belaftet zu werben, 
bei ihrer Bin= oder Ausfuhr auf Nativnalfhiffen zu entrichten haben würden. Auch 

bei der Ein- oder Ausfuhr folder Waaren, Güter und Handelögegenflände auf Schiffen 
ro Theils die nämlihen Prämien, Rüdzölle, Vortheile und irgendjonftige Begünfti- 

va gewährt werben, welche zu Gunſten der Ein: und Ausfuhr auf Nationaljiffen etwa 
en oder £ünftig zugeftanden werden möchten. 
Ixt. 3. Sowie nad vorftehendem Artikel in Rückſicht auf die Nationalität der beiverfeitigen 

e eine Gleichſtellung in den von deren Ladungen zu erhebenven Abgaben flattfinden foll, 
> joll auch jeder wegen des Eigenthums folder Ladungen in ver Größe dieſer Abgabe 

befiehende Unterſchied wegfallen. Bei der Ein- und Ausfuhr auf den Schiffen der paci— 

den Theile follen dabei alle Güter, Waaren und Gegenftände ded Handeld, welche preu: 

n Unterthanen gehören, in ven Häfen von Lübeck, Bremen und Hamburg von feiten dieſer 

na und Hanfeftädte feinen höhern oder andern Ein= und Ausgangd= oder fonftigen Ab: 

s ald das Gigenthum ihrer eigenen Bürger und umgekehrt alle Güter, Waaren und Gans 

egenflände, welde Bürgern der Freien und Hanfeftädte gehören, in den königlich preußi— 

aate-2erifon. XIII. I 
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ſchen Häfen keinen höhern oder andern Ein- und Ausgangs- ober ſonſtigen Abgabe 
Eigenthum königlich preußiſcher Unterthanen unterworfen fein. 

Art. 4. Die Beſtimmungen der vorſtehenden Artikel find in ihrem ganzen Um 
nur dann anwendbar, wenn die beiderſeitigen Schiffe direct aus ihren Nationalhäfe 

men ober nach ſelbigen zurückkehren, ſondern auch dann, wenn fie unmittelbar aus! 
eines dritten Staats ankommen oder dabin beſtimmt fein ſollen. 

Vergleicht man bie zahlreichen Schiffahrtöverträge, welche von Preußen, den Gar 

Dänemark mit den in den Kreis der europäiichen Kultur gehörenden Staaten abgeſchl 
fo find fie niit Eleinen Abweichungen faft wörtlich übereinftimmend immer auf diefelber 
Prineipien aufgebaut, auch der neuefte Bertrag der Art, der Schiffahrtövertrag zwi 
Deutihen Zollverein und Frankreich, beide früher ſchutzzöllneriſche Staaten. 

1) Der erfte Artikel ftellt die mit Ballaft oder Ladung in die den parifeirende 

gehörenden Häfen einlaufenden Schiffe, woher fie auch fommen mögen, hinſichtlich 
Ausgangs: und Aufenthaltdabgaben, Gelder, Laften, unter weldhen Namen jie au 
werden vom Staat, Gemeinden oder Privaten, in den beiberfjeitigen Häfen völ 
2) Ebenſo foll die Behandlung der Schiffe bezüglich des Aufftellens, Ein- und Auı 
den Docks, Bafiind u.f.w., aller Förmlichkeiten und Beftinnmungen, welden die © 
dungen oder Mannſchaften unterworfen jind, eine gleiche fein. 3) Alle Waaren un 
fände, welche auf Nationalfhiffen ein: oder ausgeführt werden fönnen, Dürfen et 
Shiffen des andern Theil, zum Berbraud oder Durdgang oder Wiederausfuhr 
denjelben Freiheiten. 4) Waaren, weldhe auf Zollvereinsſchiffen direct aus Häfen des 3 
nach Frankreich, und ungefehrt, welche auf franzöſiſchen Schiffen, woher es auch fei, 
Zollverein eingeführt werden, follen aller Begüunftigungen theilbaftig, feinen ande 
unterworfen jein ald Waaren auf Nativnaliiifen unter dieſen Umſtänden. Ebende 
gelten betreffs 5) ver Waaren jeder Art, melde auf franzöſiſchen Schiffen aus dem ; 
oder auf Schiffen der Zollvereindftaaten aus Branfreih, nad welchem Beftinmungs: 
ausgeführt werden. 

ine befondere Berückſichtigung prlegt fowol in ver Staatögefehgehung ale in 
nationalen Verträgen den Fahrzeugen, die nicht zum Zweck des Handeltreibens ein 
beſuchen, ertbeilt und diefelben von den jonft üblichen Abgaben ganz, wie in Ruf 
theilweiſe befreit zu werben. Es find dies Die Auftfahrzenge und die Schiffe, meldhe e 
forc&e einlaufen. So heißt e8 auch in dem Branzdjiich = Deutichen Handeldvertrag, 
Die Schiffe des einen der hoben vertragenven Theile, weiche in einen ber Häfen d 
Theil im Nothfall einlaufen, follen daſelbſt weder für das Schiff, noch für drſſe 
andere Abgaben bezahlen als die Nationalſchiffe in gleihen Ball und dieſelben Beg 
gen und Befreiungen geniepen, voraudgefegt, dap die Nothwendigkeit ded Einlaufen 
feftgeftellt ift, daB ferner diefe Edyiffe feinen Handelsverkehr treiben, und daß fie fi 
Hafen nicht länger aufhalten, als die Umſtände, welche das Einlaufen nothwendig gentc 
erheiihen. Die zum Zweck der Ausbeſſerung der Schiffe erforverlihen Löfhungen 
dereinladungen fullen nicht ald Handelsverkehr angelehen merben. 

Die engfte Beziehung zu dem Vorftehenden baben die Beſtimmungen über die Nı 
der Schiffe, deren Bedeutung auch in Kriege bervortritt. England erlaubt ſich aud 
Beziehung die Nationen, melde ſich's gefallen Inffen, zu torannifiren, indem es ihn 
vorzuichreiben fih unterfüngt. Wenn es als britiſche Schiffe nur ſolche behantelt i 
welche mit einem Regiſter verjeben, von einem britifchen Unterthan ale Schiffeführen 
und mit Schiffönolf bemannt find, von den zum wenigſten drei Viertheile britiſche 
find (Act. 3 Wilhelm IV., $. 12), fo übt es freilich nur einen Act einer berechtigten L 
aus, In deren Brincipten e8 ſelbſt nicht weientlih von audern Staaten abweicht. Dod 
eine aus Englands Übergewicht zur Ser hervorgegangene Gewaltthätigkeit ift es, wer 
jelben Arte, 6. 15 verfügt wird: 

Bin Schiff joll nur als Schiff eines befondern Landes angefehen werben , wenn ef 
in folden Lande gebaut oder als Prife in ſolchem Lande in Kriege genommen wo 
folhem Lande nad den beſtehenden Geſetzen zur Uinterdrüdung des Sklavenhandels 
und in beiden legten Fällen von einem competenten Gerichtshofe ſolchen Landes conde 
Berner müffen fowol der Schiffsführer eined ſolchen Schiffs als auch menigfteng drei ] 
Schiffsmannſchaft Unterthanen eines ſolchen Landes fein; auch muß ed dad alleinige @ 
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thanen ſein, die gewoͤhnlich in ſolchem Lande oder unter der Herrſchaft deſſelben 
ſind. 
aatürlichen Verhältniſſen nah gehört die Regelung der Bedingungen der Heimats⸗ 
t eines Schiffe ebenfo der Innern Staatögefeggebung an wie die Beftinmung ber 
sungen ber Heimatsberechtigung einer Perſon oder des Eigenthums einer Sache. Und 
r eiu Eingriff in die Souveränetätäredhte der Staaten, wenn England ihnen hierin 
en machen will. Daß biefe fid) ver Anınagung Englands fügen, wie z. B. die Hanſe⸗ 
»em obenerwähnten Schiffahrtövertrag,, beweift nicht für das Gegentheil, ſondern 
fie entweder nicht den Muth oder die Macht gehabt haben, beffere Bedingungen zu 
Bereintes Handeln würde auch hierin gewiß zur Anerkennung ber richtigen Grund: 
rt haben, Die unter den übrigen Nationen nicht zweifelhaft und in dem neuen Deutſch⸗ 
ven Handelsvertrag von 1865 auch audgefproden find. Art. 3: Die Staatdange- 
md Tragfähigkeit der Schiffe foll beiverfeitig nad den jedem Theil eigenthümlichen 
nd Heglements, auf Grund der durd die zuftändigen Behoͤrden den Kapitähen, 
ronen und Schiffern ausgefertigten Papiere anerkannt werden. 
ichtiges Stück deutfcher Geſchichte knüpft fih an die deutſchen Handelöverträge, auf 
8 Auge des Putrioten mit Vergnügen rubt, weil fie eine Geſchichte des Fortſchritts 
ı und nad innen ift. Bei ihrem Abichluß ift Deutichland, das durch die @ründung 
‚eind zu einem Handelsgebiet conflituirt worden, zum erften mal als eine geſchloſſene 
Macht unter der Führung des größten beutfchen Seeſtaats nad außen aufgetreten. 
den ajiatifhen Nationen Chinas (1862) und Japans (1863) bat Preußen für fi 
ımen der fibrigen deutihen Mitglieder des Zoll- und Handeldverein® ſowie der übri- 
en Serflaaten mit Ausnahme Schleämwig : Holfteins Schiffahrtsverträge abgeſchloſſen. 
rat Preußen mit Frankreich 1863 den im Jahre 1865 in Kraft tretenden San: 

Schiffahrtövertrag, der ein Wendepunkt in der Geſchichte Deutſchlands geworben 
h und namend der übrigen Zollvereinsftaaten vereinbart. Wol haben die Mehrzahl 
n Staaten jih gefträubt, das, was Preußen über die von ihnen ertheilte Vollmacht 
ban, anzuerkennen, aber dad energiiche confequente Befthalten Preußens an ben 
men Verträgen, die Macht der realen Berbältniffe, die laut erhobene Stinnme ber 
ı Meinung haben fie gezwungen, das Geſchehene gutzuheißen. Und es hat fich gezeigt, 
senn auch nur im Handel&verfehr beſtehende, Einheit Deutſchlands eine Thatſache 
ht wieder aufgehoben werden fann, und daß Preußen vom Auslande willig und, wo 
fhiedenheit und Feſtigkeit handelte, auch von den Deutichen ſelbſt ald der Führer 
ds in feinen commerziellen Beziehungen anerkannt wird. Welche Kolgerungen laffen 
für die Zufunft ziehen? Wird dad Bedürfniß, der Ruf der Nation die Einheit au 
ı Gebieten ald dem des Verkehrs fchaffen und die Zolleinheit die Borläuferin der po: 
rden? Wird Preußen aud dann der Führer bleiben? Es fcheint, als ob die Ent: 
er Schleswig = holfteiniihen Trage dad Progranım bilden foll, nad welchem fich die 
zerfaſſung Deutſchlands in der Zukunft geftalten wird. 
on an ſich das einheitliche Auftreten Deutjchlands ein bebeutfamer Fortſchritt, fo wird 
nehr durch die Erfolge, melde dadurd errungen find. Sehen wir ab von ben gün: 
ngungen, die von Ehina und Japan errungen find, fo iſt doch bie Öffnung der 
n Kolonien für die Schiffe des Deutichen Zollverein eine Errungenſchaft, die nidt 
iſchlagen ift. Eins ift auch in dieſem, wie in allen deutfchen Schiffahrtöverträgen zu 
daß in ihnen nie der deutſchen Fifcherei gedacht wird. Läßt fich Died auch dadurch er- 
ß eine ſolche zur Zeit noch erft in ſchwachen Anfängen exiftirt, fo liegt doch eben in 
lärungdgrunde eine Aufforderung, jede Belegenheit zu benugen, um bad Empor: 
rfelben zu befördern. Leider ift died bisher von allen deutſchen Regierungen unter: 
der in Handelöverträgen, tote doch felbft das Fleine Belgien getban ®), noch auf dem 
innern Gejeggebung, wie in England ®), ift etwa für bie Kijcherei auf hoher Ser 

ie Seeleute betrifft, fo werden fie nur injoweit in die Schiffahrtöverträge mit hinein⸗ 
18 ihre Verhältniſſe unnittelbar die Schiffahrt berühren, auf bie Beendigung oder 

ffabrtevertrag mit Bremen vom 11. Mai 1868, 
8, @ilgelm IV., $. 12. ge 



182 Schiffahrtögefege 
Beſchleunigung einer begonnenen Reife Bezug haben. Sole Verhältnifje entflehen d 
tigkeiten zwiſchen Mannſchaft und Kapitän, Widerjeglichfeiten, Defertionen ber erf 
hierin beobadytete Princip, foweit die Verträge e8 erkennen laflen, it, daß bie J 
in jolhen Fällen den Staat vorbehalten wird, dem das Schiff angehört, das Aı 
jeine Bemühungen verwendet, tbeild um die nadhtheiligen Kolgen folder Misverh 
die Fahrt eines Schiffd abzuwenden, welche Dadurch entftehen, daß eine endgültige E 
nur in der Heimat zu erlangen ift, theild um durch interimiftiihe Sicherungsma 
Entſcheidung des berechtigten Staats vorzubereiten und zu jihern. Der erfte Zw 
derjenigen, welche in neuerer Zeit bei ver Errichtung von Conjulaten verfolgt we 
einzelne Staaten haben angefangen, ihren Gonjuln eine rihterlihe Gewalt in Si 
ihrer Angehörigen in Audlande beizulegen. So heißt e8 in dem Vertrage zwiſchen 
Hädten und den Vereinigten Staaten von Nordamerika vom 30. April 1852, Art. 

Die Eonfuln u.f.w. der contrabirenden Theile follen dad Recht haben, als old 
tigfeiten zwijchen ven Kapitänen und Mannfchaften ver Nation, deren Intereifen 
nehmen berechtigt find, entflehen mögen, ald Richter und Schiedsmann zu handeln, 
zwiſchenkunft der Ortöbehörven, wenn nicht etwa das Benehmen der Mannidaftı 
Kapitänd die Ordnung oder Ruhe des Landes flört oder die Conſuln u.f.w. deren 2 
Bollziehung oder Aufrehthaltung ihrer Enticheidungen in Anfprud nehmen; e8 ' 
jedoch, daß diefe Art von Urtheil oder jchiedsrichterliher Entſcheidung die ftreiter 
nicht des ihnen zuſtehenden Rechts berauben joll, bei ihrer Zurückkunft an die rich 
hörde ihres eigenen Landes fi} zu wenden. 

In den andern Beziehungen beftehen jet in ben meiften Staaten gejegliche Bei 
oder Derträge, daß defertirte Matrofen audgeliefert werden follen.C) Ihrem Inhalı 
men fie alle mit dem Art. 13 des Deutſch-Franzöſiſchen Schiffahrtövertrags überein 
verjprocden, daß die Ortobehörden jede Hülfe und Beiftand für die Ermittelung,, | 
und Feſthaltung der Seeleute und anderer zur Mannſchaft der Kriegs: und Handels 
tiger Verſonen leiften jollen. Die Auslieferung foll erfolgen, wenn die zuftändigen 
angegangen find und durch Dittheilung der Schiffsregifter, Mufterrollen oder ander: 
Documente bewiefen ift, baß die rerlamirte Perfon zu ver Mannſchaft gehört hat. 
teure werben verhaftet und auf Koften und zur Verfügung der Gonfuln jo lange feitg 
jie an Bord des Schiff wieder eingeftellt ober in ihre Heimat auf anderm Wrge zuı 
werben lönnen. Doc foll die Haft nit über eine gewiffe Zeit (zwei, drei Mono 
erftredft werben und bie Freilaſſung ſofort erfolgen, wenn die Koften nicht mehr E 
den, voraudgejegt, daß mit der Defertion nicht andere Vergehen concurriren. 

li. Die innere Schiffahrt. Früher war e8 feſtſtehender Grundfag, daß 
Schiffahrt in einem Staat ausfhließlic den Angehörigen deſſelben vorbehalten jei; 
Zeit hat man indep angefangen, auch hierin Ausnahmen zuzulaffen. 

Die in früherer Zeit allgemein befolgten firengen Grundſätze hinſichtlich dei 
handels, welde die Aus: und Einfuhr von und in Die Golonien ausjchlieplich den € 
Mutterlaudes vorbehielten, haben in der Öegenwart liberalern Brincipien Plaß gen 
auch nicht in allen Staaten in allen Einzelheiten gleiche Regeln befolgt werden, ſog 
im weſentlichen die Maxime der Freiheit des Colonialhandels. Bisweilen ift derſelb 
gegeben, ſodaß betreifs der Ein = und Ausfuhr Fein Unterſchied zwiſchen den Schiffe 
terlandes und denen fremder Staaten gemacht wird, jo in Dinemarf.?) Andere S 
die Niederlande, haben nur einige Häfen ihrer Colonien fremden Schiffen geöffneı 
biejelben den Schiffen des Mutterlandes gleichgeftellt werden. d) England läßt im f 
ſchen britiſchen Beiigungen in Afien, Afrika und Amerika Eeine andern als britifche 
Ihiffe zu, und feine Waaren ſollen in irgendeine der britifchen Befigungen in Afi 
oder Amerika in fremden Schiffen eingeführt werden, wenn ſolche nicht Schiffe des X 

5) Blei in den Verträgen Breniens mit den Niederlanden (1855), Dänemarks mit $ 
(1861), in dem Deutſch-Franzoöfiſchen Schiffahrtsvertrage. 

6) In Dünemarf von 1853, 1855, 1856, in Bremen 1854, 1856 u. ſ. w. 
T) Sefege vom 17. Nov. 1815, 6. Juni 1833, vom 28. Nov. 1854 und 11. Juni 1855, 
8) Geſetz vom 19. Juni 1845 und Befanntmachang der bremifchen Handelefammer, b 

ee u Steichfiellung der bremifchen Schiffe in dın niederländifchen Hafen und Ci 
. Gebr. 1851. 
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ie Waaren erzeugt over von woher Diefelben eingebracht werben.) An einer ähnlichen be: 
ikenden Politik bezüglich des Colonialhandels Hält auch noch Frankreich feft, wie dies der 
7 des Deutfch : Branzöfifhen Schiffahrtövertragd beweift, welcher bei der Einfuhr der Er: 
liſſe des Bodens und des Gemerbfleißes der Zollvereindftaaten in bie franzöfifchen Kolonien 
eutſchen Schiffen alle Bortheile und Begünftigungen der meiftbegünftigten andern euro: 
en Nationen für Die Gegenwart und die Zukunft verfpricht und in einem zmeiten Abfag 
ie Schiffe der Zollvereinäftaaten (refp. der Hanfeftädte), melche direct von einem Hafen 
! Staaten nad) einem Hafen von Algerien kommen, ein fefte8 Tonnengeld von 2 Fro. per 
2e auferlegt. 
Ähnlich wie mit ver Colonialſchiffahrt wurde e8 früher allgemein mit der Cabotage gehalten. 
Art. 819) der neueften englifchen Navigationdacte verordnet nichts anderes, als was auch 
mmeiften übrigen Staaten @uropad und Amerikas gilt, nämlich daß der Küftenhanbel in 
Staat nur den Schiffen diefed Staats vorbehalten if. Nur darin geht das englifche 
über daß bei andern Nationen Gebräudlihe hinaus, daß ed alle fremden Schiffe aus: 
‚ während fonft gewöhnlich von dieſer Ausichliegung nur die größern, über eine gewiffe 
higkeit, nieiſt 15 Laſt oder englifche Regiftertong, betroffen werben. Inneuefter Zeit haben 

Br Staaten angefangen, auch ven Küftenhandel preiözugeben nad) ven Princip der Reci- 
kit. So jind in Dänemark die ſchwediſch-norwegiſchen Schiffe, in Preußen die Hanfeatifchen 
Rüftenhandel bereitigt, und auch Sardinien hat legtern diefe Berechtigung eingeräumt. 
Berfen wir zum Schluß noch einen Blick auf die Geſetzgebung, ſoweit fie ſich auf die Schiff: 
der großen deutſchen Ströme bezieht, welche die Gebiete mehrerer Staaten berühren, 
B, Weſer und Elbe. 11) Der Wiener Congreß hat für die Schiffahrt auf dieſen Flüſſen 

incipien aufgeftellt, indem er die Freiheit der Schiffahrt proclamirte, dieſe Flüſſe fo 
enen Meere, in daß fie münden, gleihfegend. In der Ausführung diefer Principien 
den betheiligten Staaten Verträge abgefchloffen, Schiffahrtdarten, denen zufolge nun 
der Schiffahrt zweierlei Regeln gelten, vie ſich aus einer verfchiedenen Betrachtung der 
ergeben. | | 
is find die großen Flüſſe Straßen, welche aus dem Binnenlande ind hohe Meer und 
Meer zu andern Ländern führen, folglich verſchiedene Völfer miteinander verbinden. 
5 ift wie das Meer die Straße, auf welcher die Völker einander im Snterefle ihred Ver- 
fſuchen, gewiflermaßen das in das Land hinein ſich fortjegende Meer gleichſam eine 
und Anner veflelben. Wie das Meer felbft Feiner Nation verfchloffen werben kann, fo 
ch die großen Ströme, die ind Meer fi ergießen, ver Schiffahrt aller Nationen ge— 
„Der Transport von Gütern und Perfonen von dem Meere nad) jedem Flußplatz und 

Flußplatz nad den Meere fleht den Schiffern aller Nationen zu.” 12) Dagegen bildet 
jeder Fluß ein abgeſchloſſenes Verkehrsgebiet für jih, dad Die an demfelben belegenen 
en begreift. Der Fluß ift ver Weg, durch melden die anwohnenden Völferfhaften 
ürfniffe austauſchen, welchen fie benugen mitteld der für die Fahrt auf den Klüffen ein— 

Fahrzeuge. Es ſcheiden fih der Binnenhandel auf den Strömen und bie eigentliche 
fahrt aus. Dieje, der Schiffahrtöverfehr zwiſchen ven Flußplägen, ift nur den Unter- 
ber anliegenden Uferflaaten geftattet, melde zu vemfelben ohne Unterſchied berechtigt 
‚ jedoch mit der Beihränfung, daß die Schiffahrt von einem Flußplatz nad einem 

R peflelben Gebiets, Gabotage, den Unterthanen diejed Staat vorbehalten bleibt. Es 
erin völlige Gleichheit herrichen, Fein Staat bie Unterthanen anderer mit höhern Abgaben 
Bllen belegen dürfen, eine Vertragäbeftimmung, die aber nicht immer in der Ausfüh: 
amegehalten worben ifl. Die Schiffahrt ftehe jedem frei, der ein Patent gelöft hat, wel: 
Deß nur folchen ertheilt werben foll, deren ökonomiſche und fonftige Verhältniffe für die 

kung der den Schiffdeignern obliegenden Verpflichtungen genügende Sicherheit gewähren. 
NR. 3% Burdarbi.- 

h Act. 3 u. 4, Wilhelm IV., $$. 10 u. 11. 
N) Reine Baaren follen längs der Küften von einem Theil des Königreichs nad) einem andern 
rt werben, außer in britifchen Schiffen. 
L) Der Barifer Eongreß von 1856 hat diefen noch die Donau angereiht. | 

Cibſchiffahrtoacte vom 23. Juni 1821, 8. 2; Additionalacte von 1844, $. 2; Weſerſchiffahrts⸗ 

10. Sent. 1823, $. 1. Der einfchlagende Paſſus der Rheinſchiffahrtsacte ift durch die berüch- 
ändiiche Auslegung der Worte „jusqu’& la mer“ allen Deutfchen befannt geworben. 

Ebſchiffahrtsacte, $.2; Weferfchiffahrtsncte, F. 1; Deutich-Branzöficher Qanvelanertrag, &.I- 
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Was das Geſchichtliche betrifft, Vo kilten tie idıdmatiiden Vewegungen ter 
eine zuſammenhängende Kette von Grideinungen, deren einbeitlide Grundidee die 
einer „Ktirche der Reinen“ iſt, ıwelde nict ſowel auf die biſchẽölliche Amtêgnade u: 
une Krait des Sakraments, als vielmehr auf der jubjersinen Heiligkeit Der einzel: 
glieder ih auferbaus. Den Anfang macht balr nad Mitte des 2. Jahrbunderts 
nismus, beften Hervortreten zur Ausbildung tes katboliſchen Kirhenbegriife weſe 
wirft Hat. Gine Reaction der urſprünglich chriſtliben Hoffnung auf bie nabe f 
irdiiche Wiederkunft Chriſti, fordert der Montanismus eine ſtrengere Sittenzudkt ı 
bende Ausſchließung aller in ſchwere Suünden Geiallenen son ber Kirdbengemeinid 
Kirche ald eine „reine unbejledte Braut’ dem wiederkebrenden Heiland entgegenzuf 
Organ des göttlichen Geiſtes aber gilt ihm eine nene Prophetie, deren Anerfenn: 
ſteskirche (die Prneumatifer) von ber verweltlihten Biſchofſkirche (den Pſvchikern) ic 
Montanismus gegenuber behaupten bie „Katboliken“ das Recht ter biſchöflichen E 
bung und den in ber bilhöfliden Succeſſion dur die Ordination forterbenden 
wogegen der Anſpruch ber montaniſtiſchen Propheten auf iperiniche Geiftedbegabun 
wird. Der Montanidmus murde jeit dem Iahre 180 in Rom und in Kleinaſien, 
Decennien fpäter auch in Arrifa aus ter Kirhengemeinichaft auegeſchieden. Akeı 
führten die montaniftiihen Bupyrundiage zu neuen Epaltungen, welche durch te 
preöbnterialen und der epiſkopalen Partei gefährliche murden. In Mom Eaın e 
200 zu dem Schiſma ded Hippolnt, meldes bid zun Jahre 236 forttauerte. Auf 
250 da® novatianiihe Schisma, welches von Rom aus jih uber Afrika und Ki 
breitete. Die novatianiihe Gegenkirche, mit welcher die Reſte des Altern Monta 
mäblich verſchmolzen, erhielt ihren Nanıen von Novatian, der von der predbnter 
ihren Disciplinargrunpjägen firengern Partei an die Stelle des von ihr nicht anert 
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m Gegenbiſchof gewählt wurde. Sie nahm keinen Gefallenen wieder auf, knüpfte bie 
it des Sakraments an die perſönliche Würdigkeit ver Spendenden und beſtritt die un: 
vom Blauben wirkſame Amtsgnade der Bilhdfe. Die Spaltung, mit welder das 
ſche Schisma in Agypten (Anfang des 4. Jahrhunderts) manche Berwandtichaft hat, 
i8 ins 6. Jahrhundert hinein. Aber ſchon vorher wurde die Kirche von Afrika dur 
gefährlicheres Schisma, dad donatiftijche, zerrüttet, welches im Jahre 311 durch 
anerkennung bed neugewählten Biſchofs Cäcilian von Karthago von ſeiten einer mäch⸗ 
poſitionspartei zum Ausbruch kam. Letztere, die von ihrem geiſtigen Führer Donatus 
oßen’ ven Namen empfing, erneuerte noch einmal den alten montaniſtiſchen und no: 
ven Stichenbegriff. Auch den Donatiften ift das Grundmerkmal der Kirche nicht ihre 
änheit, jondern ihre innere Reinheit, dad zufammenhaltende Band derſelben nicht 
ective“, jondern dad „‚fubjective Moment. Zu ihrer Unterbrüdung forderte und 
Huguftin Hundert Jahre fpäter den Beiftand des weltlichen Arnd, und e8 fanı zu einem 
en Verzweiflungskampfe, welcher erft mit der Eroberung Nordafrikas durch die Vau—⸗ 
1 Ende fand. Mefte ver Donatiften hielten ſich bis ind 7. Jahrhundert hinein, 
entlich anderer Art find vie Schismen des Mittelalter. Das berühmtefte derjelben ift 
enſpaltung zwiſchen Rom und Konftantinopel, melde durch frühere, aber vorüberge: 
dennungen ber abenbländifchen und der morgenländiichen Kirche vorbereitet, im Jahre 

itio wurde und bis heute andauert. Die griechiſche Kirche hat die angeſprochene 
it der römiſchen Biſchöfe niemals anerfannt, und die Einmiſchungen verfelben in ihre 
elegenheiten zu wiederholten malen energijch zurückgewieſen. Seit dem 8. Jahrhun— 

fie in Berfaffung und Sitte und theilweife auch in der Lehre eine felbftandige Richtung 
oder vielmehr den römifhen Neuerungen gegenüber die ältern Grundjäge mit Be: 

it feitgehalten. Zur förmlihen Aufhebung der Kirchengemeinſchaft zwifchen den beiden 
len der Chriſtenheit Fam es jedoch erſt, als im Zeitalter Hildebrand’ Nom auf dem 
iner Macht und Anmaßungen die Idee einer kirchlichen Univerfalmonardie zu ver: 
trachtete. Seitdem erſchien, was früher, wenn auch mit fleigendem Widerwillen, 
orden war, bie Verweigerung ded Gehorſams gegen den Statthalter Ebrifli von 

Drientalen ald eine frevelhafte Auflehnung gegen das gottgeordnete kirchliche Ober⸗ 
Die Befenner ber griechiſch-orientaliſchen Kirche (ſ. Griechiſche Kirche) gelten daher 
hen Katholiken bi8 auf den heutigen Tag als Schismatiker. Ein wirkliches Schisma 
as innerhalb der griechiſchen Kirche jelbft pucch Die Bemühungen Roms, dieſelbe unter 
näßigkeit zu bringen, berbeigeführt worden. Zuerft in den polnifh=rufftihen Bro: 
596), danach bejonberd in den öſterreichiſchen Staaten wurde ein großer Theil ber 
a GhHriften zur Anerkennung des Papſtes, doch unter Schonung ihrer eigenthünlichen 
bräuche vermocht und dadurch eine Spaltung zwiſchen unirten und nichtunirten Orie: 
igefuhrt. Nach der Theilung Polens gelang es Katharina II., die unirten Griechen 
zus ruſſiſchen Kirche zurüdguführen; weitere zwei Millionen folgten im Jahre 1839 
fdas Machtgebot des Kaiſers Nikolaus. Dagegen beiteht namentlich in Ungarn, Ga: 
‚, Siebenbürgen die Spaltung zwifhen unirten und nichtunirten Griechen (in der offi- 
prache als griehifch = Fatholifche und griechiſch-orientaliſche Chriſten unterſchieden) fort. 
er abenpländifchen Kirche wurden durch die Kämpfe des Papſtthums mit der Faijerlichen 
jlichen Gewalt ſowie mit den alten Rechten des Epiffopatd fehr haufig vorübergehende 
ı herbeigeführt, indem einzelne Diöcefen und ganze Landeskirchen zeitweilig die Kir: 
inf&haft mit ven Päpften aufboben. Da aber die Idee der kirchlichen Einheit zu tief in 
ußtſein der Zeitgenoflen gegründet mar, fo endeten alle jene Spaltungen mit erneuter 
fung. Um daber das religiöje Gefühl ver Völker nicht zu verlegen, pflegten die Kailer 
Kämpfen mit dem Papſtthum feit Heinrich IV. von ihrem alten Net, Päpſte zu ent- 

zebrauch zu machen und Gegenpäpfte wählen zu laſſen, von denen jedoch fein einziger 
1e Anerfennung erlangte. Sobald dann die Kaifer ihren Frieden mit den in den 
er Mehrzahl rechtmäßigen Päpften fhloffen, wurden ihre Gegenpäpſte geepfert. Grit 

ahrhundert Fam es infolge der von den Franzoſen erzwungenen Liberfiedelung ber Bäpfte 

guon zu den großen Schisma, weldes die abendländiſche Chriftenheit ſelbſt in zwei 

jetrennte Theile zerriß. Als Gregor XI., dem Verlangen Italiend nahgebend, nad 
rüdfgefehrt war, um dort zu fterben (1378), mählten die italienifhen Cardinäle den 

f von Bari ald Urban VI., die franzdjifchen den Cardinal Robert von Genf als Ele: 
L zum Bapfle. Beide Päpfte verfluchten ſich gegenfeitig, und da beide ſich mit Garki- 
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nälen umgaben, aud bei einem Theil der abendländiſchen Staaten Anerfennung fanben, 
dauerte dad Schisma auch nach ihrem Tode noch fort. Endlich veranlaßte das allgemeine! 
gerniß die beiverfeitigen Garbinäle, ſich zu Livorno zu vereinigen (1408) und eine Kirä 
verfammlung nad Piſa zu berufen, welche dad Schisma bejeitigen follte. Diele wählte 
den zwei Püpften Benedict XII. von Avignon und Gregor XII. von Nom einen brit 
Nlerander V. (1409), deſſen Nahfolger Johann XXI. wurde (1410). Erft dem Cond 
Konftanz gelang ed, durch Abfegung aller drei Päpſte und durch Wahl Martin’8 V. die firäl 
Einheit wiederherzuftellen (1417). Wenige Decennien ſpäter führte der Streit des Bai 
Concils mit Eugen IV. zu einen neuen, obwol fürzern Schiöma. Das Boncil, meldet ji 
fouveränen Repräfentation der allgemeinen Kirche erklärte, lud den Papſt wegen Wiberjehl 
feit gegen feine Anordnungen vor fein Gericht , entfegte ihn, da er nicht erfchien, und wählt 
jeine Statt den Herzog Amadeus von Savoyen ald Felir V. zum Papſte (1439). Deut 
und Frankreich ſchwankten längere Zeit zwiſchen beiden Päpſten Hin und her; zulett behauj 
Eugen IV. die Oberhand und Felir V. entfleivete jich feiner Würde zu den Füßen feine Geg 
(1449). Seitdem ift wol der Verkehr einzelner Landeskirchen mit Rom, meift infolge yal 
fher Greigniffe, zeitweilig unterbrochen worden, ohne daß jedoch die geiftliche Gewalt 
Papſtthums angefochten wurde. Die Säcularilation der Kirchengüter in den meiften fat 
ſchen Staaten feit Ende ded vorigen Jahrhunderts hat mol zu heftigen Streitigfeiten mit 
aber niemald zur Aufhebung der Kirchengemeinſchaft geführt. Auch die Säcularijation 
Kirchenſtaats durch Navoleon (1809) und die Ginverleibung bed größten Theils der päpf 
Provinzen in das Königreich Italien (feit 1859) batte zwar Bannflüche, aber fein Schisn 
Folge. Der Verſuch Napoleon’d, auf einer Snnode von Parid (1811) die Reichskirch 
Papſtthum unabhängig 'zu machen, jcheiterte an dem Widerſtande der franzöflichen Bif 
und die neuefte Reformbewegung in Italien ift bißjegt nur gegen ven Bapft-Rönig, nictg 
das Oberhaupt der Kirche gerichtet geweſen; einzelne weiter gehende Beftrebungen aber, 
bei einem Theil des niedern Klerus Boden gewannen, wurben weder von der Staat 
noch von der Öffentlihen Meinung begünftigt. Die reformatoriihe Bewegung bed 16. 
hunderts kann nicht unter den Begriff des Schiöma, wie er ſich im Mittelalter feſtgeſtell 
befaßt werden. Die Kirhentrennung, welde, ohne von den Proteftanten beabfihtigt zu tue 
aus dem Lauf der Ereignijje von jelbft hervorging, hatte von vornherein nicht ven GE 
einer definitiven Losſagung von der biſchöflichen und päpſtlichen Autorität, obwol a 
allmählich unvermeidlich wurde. Vielmehr handelte e8 ſich für die Proteftanten um die ® 
herftellung der „reinen Lehre‘, der „lautern Predigt ded Evangeliums” , mogegen fie 
licherfeitd niemals ald bloße Schismatiker, jondern immer ald Häretifer betrachtet und 
Kirchenverſammlung zu Trient (1545) ald jolche verbannt wurden. Au die Spaltur 
hen Reformirten und Lutheranern innerhalb der evangeliihen Kirche bezog ſich vorzu 
auf die Lehre und nur abgeleiteterweile auf Verfaffung und Sitte. Am eriten könnte 
wunderliche Pjeuboreformation Heinrich's VIII. von England, die mit ihrem königlichen IM 
zu Grabe ging, unter den Geſichtspunkt des Schiöma geftellt werden, da es ſich nach He 
Intention nicht um eine Anderung der Tehre und des Cultus, ſondern lediglich um die 
fagung von der Autorität des Papſtthums handelte. Dagegen hat die neuere und ne 
eine Reihe von Bewegungen auf proteftantifhem Boden aufzumeifen, welche völlig obe 
vorzugsweiſe den Charakter des Schisma tragen. Dabin gehören 3. B. die Bildung der 
(hen (1843) und der waadtländiſchen (1845) Freikirche, welche in der unbebingten Tre 
der Kirche vom Staat die einzige Bürgſchaft für die ungehemmte Entfaltung eines reis 
lichen Lebens in altväterlicher Frömmigkeit fanden, von denen jedoch die erftere ſelbſt wid 
verſchiedene Bractionen zerfallen ift; ferner die ebenfalls der Staatskirche gegenüberſte 
„evangeliſchen Kirchen’ von Genf (1848) und die chriſtlichen ſeparirten Gemeinden ber 
lande (1839). Alle diefe Secefjionen ſind auf dem Boden der reformirten Kirche zunät 
DBerfaffungdfragen entftanden, wenn e8 auch vorzugsweije Die orthodoxe Partei war, 
ji zur Trennung von der Staatskirche in ihrem Gewiſſen gedrängt fühlte. Ebenſo iſt eins 
Theil der Seftenbildungen in England und Nordamerika, welche meift innerhalb fon 
hender Eleinerer Kirchenparteien wie der Baptiften und anderer vor fih geben, faſt nur! 
Fragen der Berfaffung und Sitte veranlagt, mobei übrigens die Verwandtſchaft dieſes mode 
Separatismus mit den alten montaniftifhen und donatiſtiſchen Ideen in einer Menge von 
teriftiihen Zügen zu Tage tritt. In Deutſchland führte namentlich die Aufrichtung ber fi 
Rifden Union und die Einführung der neuen Agende durch Friedrich Wilhelm IN. pa 
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aration eines Theils der ſtrengen Lutheraner, welche ſich nach harten Verfolgungen durch 
Staatsgewalt als lutheriſche Kirche in Preußen conſtituiren durfte (1841), während ein 
rer Theil, der feit dent Neactionsfturm der fünfziger Fahre unter Baftoren und Kirchen: 
onen mafjendafte Zuzüge erhielt, innerhalb der Landeskirche verblieb, um dort Die Union 
matiſch zu untergraben, und in diefem Streben durch die Politik des Minifters Raumer und - 
confejfionaliftiichen Eifer der meiften Provinzialconiiitorien in der Dfthälfte der Monarchie 
tig unterflüßt wurde, ohne daß ed zur Wieverherftellung dev Kirchengemeinſchaft mit ihren 
tirten Brüdern gekommen märe. Dagegen ift ed innerhalb der Intherifchen Separation felbft 
ver zu allerlei Spaltungen gekommen, deren hauprfächliche durch den Streit über die gött⸗ 
‚Stiftung des Kirchenregiments (jpeciell des breslauer Oberfirhencollegiums) hervorgerufen 
den ift. Anderer Art wieder ift die flowafifch-Iutherifche Separation in Nordungarn, melde 
uhmlich aus nationalen Gründen bei der im Jahre 1859 ortrovirten, aber von ber über: 
aden Mehrzahl per Gemeinden nicht angenommenen und fpäter wieder zurüdgenommenen 
imverfaffung (dem „Patente“) verharrt und dadurch in die Stellung einer ſchismatiſchen 
haficche,, die freilich nur einige wenige Gemeinden unfaßt, gekommen iſt. Im allgemeinen 
ti zu behaupten, daß auf proteftantiihenm Boden der Begriff des Schisma ebenfo wenig 
ber der Härefie überhaupt in der alten Weife feftgebalten werden kann, wie denn die Unter: 

bein Lehre und Kirchenordnung, welche da oder dort zu Spaltungen Anlaß gegeben haben, 
rüber den innerhalb derſelben Confeſſion thatſächlich beſtehenden Gegenſätzen nur von ver: 
mdender Bedeutung find und überhaupt nur auf dem pietiftifch - orthodoxen Standpunfte 
zer ins Gericht fallen. R. A. Lipſius. 

Schleswig (Herzogthum). (Jetzige Beſchaffenheit des Landes und ſeine 
alt in den älteſten Zeiten; g efdihtlice Überſicht bis zur ſtaatsrecht— 
m Bereinigung Schleswig-Holſteins.) 
LSchledwig jest und ehemals. Das Herzogthum Schleöwig, jenes ſchmale Ver: 
mngöglied zwiſchen Holftein und Jütland, liegt zwiſchen 54° 12’ und 55° 29’ nördl. Br. 
Kebgejeben von den Anfeln Femern und Arröe) zwiihen 25° 58’ und 27° 52’ 30" öſtl. 8. 
Ferro und hat mit fämmtlichen dazu gebörigen Infeln einen Flächeninhalt von 166%, 
Wratmeilen. Die durchſchnittliche Länge von Norden nad) Süden beträgt 17 Y, Meile, die 
iiſchnittsbreite 10 Meilen. Die Königsau im Norden, die Eiver im Süden find die na— 
ken Brenzen, melde Schleswig von Jütland und von Holſtein fheiden. Der Untergrund 
nen Gimbrifchen Halbinfel befteht ohne Zweifel aus Kreideformation, wie ſie im Often. 
ügen, int Süden jenfeit der Elbe bei Lüneburg, im Weften auf Helgoland, im Norben 
dB am Linfjord zu Tage tritt. Liber ver Kreide lagert fih die Braunfohlenformation, 

rtöftätte des Bernfteind, und endlich folgt die Gejchiebeformation. Bei diefer oberften 
agſten Erdſchicht müfjen wieder verfchiedene Bildungen unterſchieden werben, welche das 
Länge nad von Norden nad) Süden durchziehen. Im Often, an den Küſten des Kleinen 

d der Oſtſee findet jich der Geſchiebethon. Hier ift die Oberfläche wellenförnig, ſehr hü⸗ 
d bewalbet, im Durchſchnitt zwiichen 100 und 200 Fuß über dem Spiegel der Oſtſee er: 

und von Höhenfetten durchzogen mit muldenförmigen Ihälern und größern Vertiefungen, 
Seen waren, jegt aber größtentheils ausgetrodnet oder troden gelegt find. Die Küften 

meiftentbeild fchroff ab gegen dad Meer und gegen die zahlreichen, tiefeinfchneidenden 
hichten, in welche bie Furzen fließenden Gewäffer durch tief ausgehöhlte Thäler ſich ergiegen. 
ih von diefer an Naturſchönheiten reihen Oftfüfte flogen wir auf ein aus Geſchiebeſand 
endes Hochplateau, deſſen Oftrand die Wafferfcheide bildet und fih nach Werften hin zum 
lichen Heideſand herabſenkt. Diefer von Hügelfetten und Waſſerläufen vielfach durch⸗ 
e Eandboden ift in: ganzen wenig fruchtbar, doch gibt e8 menige Gegenven, deren Anbau 
mauf verwandte Arbeit nicht genügend lohnte, wie denn auch von Jahr zu Jahr immer 
Heideland urbar gemadht wird. In dieſem von dem Geichiebefande nur in den obern 
ı verjhiedenen Heideſand finden ſich überall Flächen, die mit niedrigem Cichengebüſch be: 
en iind, den Reiten jener mächtigen Gichenwaldungen, die einit den größten Theil der 
sömitte bedeckten, und an denen die großen alten Dörfer lagen, welche jegt meift bis auf 
lamıen verfhmunden find. Die Weftfeite des Landes nimmt die Marfch ein, jenes reiche, 
ver Ablagerung der feinen im Meereswaſſer enthaltenen Thonerde gebildete Geſchenk der 
ıven See, das ſich fortwährend erneut. Sie befteht aus fetten, glinnmerreihem Thon, 
genannt, der jih —10 Fuß tief erftredt. Völlig eben, ohne allen Wald, erhebt fie 
itgende über 16 Buß über ver Meeresjlähe, Künftlihe Wafjergräben bewirten vi Ent- 
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wäflerung, künſtliche Deiche fchühen das Land vor den Sturmfluten. Das Areal der ſchles 
ſchen Mari wird auf 18 Duadratmeilen gefhägt, doch kommen hierzu noch die im Son 
zur Graſung benutzten Vorlande außerhalf der Deiche. 

Das iſt die jegige Beichaffenheit des Landes. Aber man würbe fehr irren, ivenn man an 
men wollte, daß die äußere Beftalt deſſelben mit dem Lande eine Ähnlichkeit gehabt hätte, we 
zwei Jahrtauſende vor Chriſti Geburt von ven Phoͤniziern befucht wurbe, oder auch nur mil 
Gegenden, von denen die Sahjen und Angeln auszogen, um Britannien zu erobern. 
Grundformation ift natürlich viefelbe geblieben, deſto größer aber jiud die Veränderun 
welche durd die umflutenden Meere hervorgebracht find. Die Halbinfel, welche von den 
mern ber Kaiferzeit nad) dem älteften Volk, von dent fie in jenen Gegenden Kunde hatten, 
Cinibriſche genannt wurde, ſcheint eine Ausnahme von der ganz allgemeinen Bildung de® | 
landes der Erde zu machen, derzufolge alle größern Halbinſeln ſich nach Süden hin wen 
Allein dieſe ſcheinbare Ausnahme erklärt ſich einfach aus dem Umſtande, daß hier in ber 
biftorifchen Zeit feine Halbinfel vorhanden war, fondern nur eine Menge von Infeln, d 
trennende Seearme noch heute deutlich an den tiefen Senfen erfennbar find, welche an b 
Stelle traten. Aus diefer frühern Beftaltung der jegigen Halbinfel erklären fi eine ganze fl 
der alteften Berichte, die man nur darum für unrichtig gehalten oder falfch ausgelegt bat, 
man alles nady der heutigen Ränderlage hat deuten wollen. Es gab eine Zeit, mo ein mäch! 
Strom die Marjchländer des weſtlichen Holftein und ſüdweſtlichen Schleöwig von dem höher 

Iraenen Rüden des Landes trennte. Diefe Marfchen bildeten damals niedrige, durch Mai 

rinnen gefchlebene Inſeln, in denen wol die Bernfteininfeln der Alten zu ſuchen find, zuma 

noch jet der jährliche Ertrag an Bernflein hier ayf 3000 Pfd. anzuſchlagen ift. Der Norde 
Holfteind war die im Alterthum beilig gehaltene Nerthusinſel. Bon Wafjer umgeben m 
das Land zwiichen der Kieler und Eckernförder Seebucht, dem jegigen Däniſchen Wohld, und 

Halbinfel zwifchen dem Hafen von Eckernförde und der Schley, bie fih noch heute durd if 

Namen Schwanfen (Swenfö, Svends:-Eiland) als ehemalige Infel zu erfennen gibt. Von 

Schley aus verband ein Meeresarm die Dftfee mit der Weſtſee, der noch Jahrhunderte ı 

Ghrifti Geburt fahrbar war und den noch viel fpäter eine nur ſchmale Landenge in zwei Dies 

bufen verwandelt hatte. Weiter nad Norden war Schleswig von Zütland durch eine Mes 

enge gefhieden, von ber in der Königsau nur noch ein fhmaler Fluß übriggeblieben ift. 

1. Hiſtoriſcher Ueberblid bis zum Jahre 1460. Die ältefte Hiftorüihe | 
fache, von der aus jenen nörblihften germanifchen ®renzmarfen berichtet wird, ift bie] 

wanberung der Gimbern, die, mit den Teutonen vereint, nad langen Irrfahrten der Gäu 

Roms wurden. Zur Zeit Alexander's des Großen waren fie den Griechen wohlbekannt, 

mit der Kunde von dieſem feltianen Bolf, das damals bereitö mehrere Menfchenalter 
dur mit Weib und Kind umberirrie, war aud die Erzählung von einer furditbaren Ü 
ſchwemmung, welche e8 aus feinen heimatlichen Sigen vertrieben hatte, bekannt gemorkg 
Mährend des Sinkend des römifhen Weltreichs bedeckt tiefes Schweigen die Geſchicht 

nörblicäften unter den in Rom befannten germaniſchen Völkern, wenn es glei ein 
wäre, hier flatt Gefchichte eine Heihe von Fabeln aus dent weiten nordiſchen Sagenfreis 
zählen. Sehr mit Sagen untermiſcht flud aud die Berichte von der Einnahme Brit 

durch die Angelfahien. Die Züge nad dem weit reihern England jind ohne Zweifel fe 

Doch Scheint ein Hauptzug um die Mitte des 5. Jahrhunderts ftattgefunden zu haben, di 
größern Theil Englands den Angeln und Sachſen unterwarf und bem eroberten Lande bie 
fläͤchliche Cultur raubte, melde «8 von ven Rönern empfangen hatte. Yür die Dabei 
benen war aber dieſer Zug von ber größten Bedeutung, denn auf die dünn gewordene 
rung warfen fi jegt Die Dänen, deren urfprünglider Sig die jegigen ſchwediſchen 
Schonen und Halland waren, die aber jehr früh auch Seeland eingenommen hatten. Sie 
fich jet eine neue Grenze. Fünen, Jütland und der größte Theil bed heutigen H 
Schleswig murbe von ihnen eingenommen. Yortan galt lange Zeit die Schley und jene 
immer mehr verfunpfende Waflerfcheide bis zur Weſtſee als Grenze der Dänen. 

Für die nächſten Jahrhunderte, weldye auf die Auswanderung der Angelfachien folgen, 
fi nur das Eine mit Sicherheit behaupien, daß es eine Mehrheit von Reihen däniſcher 
gab, die ſowol unter fi als mit den Nachbarvölkern in faft unaudgefepten Kämpfen 

‚I) ®riftoteles, Eihica, II, 1. Strabo, lib. VII, c. 2. 2eßterer führt den Gefchichtfchreiber wahl 
gleiter Aleranber'e, Klitarchos, an; feine eigene Ungläubigleit ift leicht erklärbar. 
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ben und gegen Ende des 8. Jahrhunderts die fränkifhen Annalen neues Licht. Als 

Sroße, gleichmäßig von übrl geleitetem Glaubeuseifer und von Herrſchſucht angefpornt, 
-ung des weitverbreiteten Stammes der Sachſen unternahm, herrfchte in Südjütland 

icht aud in Fünen und einem Theil Norbjütlands König Siegfried, wie ihn bie 

ennen; bei ven Seinen hieß er vermuthlich Sigurd oder Siward. Bei diefem fand 

ze Wittefind wieberholt gaftlihe Aufnahme und foll fogar deſſen Tochter Genuda ge- 

yaben. Als Kaiſer Karl 804 im Verfolg feiner gewöhnlichen Politik einen ganzen 

imm an der Uinterelbe in pas Innere des Frankenreichs verpflanzte und ſich feine Macht 

icher Weiſe ven Dänen näherte, war Siegfrieb tobt. Aber fein Sohn Goͤtrik ober 

y war nicht willens, dem ſiegreichen Kaifer widerſtandslos zu weicgen. Er verjam: 

e Flotte und das Aufgebot feines Reichs bei Sliesthorp. Diele Ortihaft, dad jegige 

‚ ſonſt auch Sliaswic und von den Dänen Hethaby geheißen, war damals der wich⸗ 
belsplag in Norden Europad. Weſtlich von viefem Orte verband Göͤtrik, einen 

nzwall benutzend, die Schley mit vem Bufen ver Weitfee durch eine für die damalige 
ırtige Bereftigung, durch die befannte Danevirfe, Nach längern, offenbar nur zum 
führten Unterhandlungen verwüſtete er (810) das den Franken zinsbare Friedland, 
mußte am fränkiſchen Hofe, daß er ſich gerühmt habe, den großen Kalſer auf dem 
d beftehen und ald Sieger in Aachen einziehen zu wollen. Zum Kampfe kam es 
t, denn als der Kaifer eben ein großes Heer gejammelt und unweit Verben ein Lager 
batte, lief die Nachricht ein, Goͤtrik fei von einem feiner Kriegäleute erſchlagen. Sein 
m Hemming und defien Nachfolger hatten bei ven immerwährenden Tihronftreitigkei- 
Urſache, mit den Franken auf gutem Buß zu ftehen; e8 kam noch bei ded alten Kai⸗ 
ten zu friedlichen Unterbandlungen, und wenn auch fpäter wiederholte Kämpfe ftatt- 
nn auch die Bewohner Süpjütlands nicht die letzten waren bei den Beutezügen an ber 
jerfallenden Großreichs, fo war doch mwenigftend Eins erreicht: das von den glau: 
m Ansgar gepflanzte Chriſtenthum begann, wenn auch fehr langiam, unter den 
wohnern des Norbend Cingang zu finden. Es beveutet zwar an ji nicht viel, wenn 
tfürft, Harald, 826 in der St.:Albansfirche In Mainz feierlich getauft wurbe und 
fa des Kaiſers befannte, allein bereit8 831 wurbe für den Ansgar dad Erzbisthum 
gefliftet, daB den ganzen Norben zu umfaflen beflimmt war, und im folgenden 
ert werben Biſchöfe von Schleswig ald Suffragane deſſelben genannt. 
efelbe Zeit (Anfang des 10. Jahrhunderts) wurde Dänemark zu Einem Reich ver: 
(8 Reichöftifter nennt man Gorm, von den Spätern Gorm der Alte genannt, ber 
herziehend feine Herrfchaft bis an die Schlen ausdehnte. Aber Borm war ein «Heide, 
feine Hand die fpärlihen Anpflanzungen des Chriſtenthums. Erſt ald Heinrich ber 
4 den von Gorm erweiterten und neu befeftigten Götrikswall durchbrach, fiegreich in 
ndrang und die jhon von Karl dem Broßen oder furz nachher errichtete Grenzmark 
der Schley wieberherftellte, fand das Chriſtenthum wenigftend äußerlich Anerken⸗ 
d unter Knud dem Mächtigen, den Sohne Svend Gabelbart's (Tiugeffiägg, fur- 
ae), bed Eroberers Englands (geft. 1014), gewann es einen vollſtändigen Sieg. 
ber aud über England mußte ed Knud daran liegen, mit dem Deutſchen Reich in 
leben, und dies gelang ihm fo wohl, dar er eine Zuſammenkunft mit Kaifer Kon: 
die Verlobung feiner Tochter mit des Kaijerd Sohn benugen Eonnte, um bie Abs 
ſchleswigſchen Marfgrafichaft zu erlangen, die nun theilmeife von Dänemark aus 

yurde. Auf dieje Thatfache weißt jet freilich nichts mehr Hin als eine Meihe von dä⸗ 
tönamen ſüdlich von ver Schley, namentlich in Schwanien. 
e Mitte des 11. Jahrhunderts erftand ein neues Königsgefchlecht in Dänemark, daß 
rtelang in Glück und Unglüd über das Land geberricht Hat, und unter dem Schleswig 
un fi) zufammenfanden. Knud des Mächtigen Söhne ftarben jung wie er felbfl. 
efterfohn Svend, wegen jeined nur von der Mutter, Eſtrith, herſtammenden Erb: 
nad feinen Vater, dem Schweden Ulf, fondern ſtets Svend Eſtrithſen geheißen, 
ach ſchweren Kämpfen den unbeftrittenen Beiit des däniſchen Throns. Fünf feiner 
men nadeinander durch Volkswahl auf ven Thron, denn von einen Erbrecht auf 
war feine Rede. Anders geftaltete e8 ſich jedoch gerade um dieſe Zeit mit ven Her: 

ard nennt ihn immer Wodefridus, der bänifche Chronift Saro Grammaticus (ib, VIL \.C.\ 
ricus, qui et Godefridus est appellatus.‘' 
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zogthun Südjütland oder Schleswig, wie es fchon jegt zumeilen genannt wird. Früt 
waren einzelne Theile des Reichs Gliedern des koͤniglichen Hauſes zugewieſen worden. D 
nigſten willkommen aber war Südjütlaud mit feiner dünnen, aus Dänen, den Nefl 
Sachſen und Angeln und den Frieſen beſtehenden Bevölferung und oft genug das Ziel! 
Iher Räuber. Zu Knud des Heiligen Zeit (1080 — 86) fuchte fein Bruder und Rachfolge 
Statthalter in Schleswig (Slesvici partibus praefectus) eine gewiſſe Selbftändigfeit zu 
nen, was er freilich mit kurzer Haft büßte; ein anderer Sohn Svend Eſftrithſen's, Biör 
unter Erich den Bütigen (1095— 1103) ebenda Befehlshaber geweſen fein und eine Ze 
durch Waffenglück felbft über Holftein und Dithmarſchen geherricht haben, was unter alle 
flinden auf geringe Theile zu beſchränken ift. Inter König Nield (1104— 34) Tom 
Statthalter Eilif vor, der ſchon Herzog genannt wird, der aber jeiner Würde entfebt 
als er in ven Verdacht kann, von den Werten Geld angenommen zu haben. Kein Pr 
föniglihen Haufes trug großes Verlangen, fein Nadyfolger zu werben. Da erbot fi) 
ber Sohn Erich’8 des Bütigen, fpäter von den Seinen Laward (angeljähiiih Hlaford, d.i 
Herr) genannt, Die verfhmähte Stellung einzunehmen (1115). 

Diefer hochbegabte junge Fürft war früh an den Hof Lothar's von Sachſen, des n 
ligen Kaiſers gekommen, um ritterlihe Kunft und Sitte zu lernen. Als Befehlshaber des 
landes war feine Hauptaufgabe, daflelbe vor innern und äußern Beinden zu ſchützen, ein 
gabe, der er fi mit jolher Umſicht und Geſchicklichkeit unterzog, daß das Gerzogtl 
außerordentlich Eurzer Zeit zu vergleihungsweifer Sicherbeit und Wohlhabenheit gelangte 
fentlih gehoben warb Knud's Stellung dadurch, daß fein Gönner Lothar den deutſchen K 
thron beſtieg. Knud hatte mit den wendifchen Obotriten, die in Wagrien und big in V 
burg hinein ihre Site hatten, hartnädige Kämpfe gehabt. Nach vem Untergang des wen 
Herrfcherhaufed ward Knud mit diefen Rande belehnt (1126) und hier fortan König de 
triten. Gr war alfo gleichzeitig deuticher und däniſcher Vaſall, und dieſe Stellung 
Berwidelungen mit feinem eigenen Gefchlecht herbeiführen. Sein Obein, der alternte 

Niels, ſah mir wachſendem Unmuth auf bie immer gebietender werdende Macht des 

und der Sohn des Könige, Magnus, der in den Laward wol nicht mit Unrecht den 

lichſten Nebenbubler für die Thronfolge erblidte, entledigte jich feiner 1131 durch Meucht 
Eine lange Periode der innern Zerrifienheit und ber innern Kriege für Dänemar 

diefer Unthat. Der Bruder des Erjchlagenen, Erid, mit ven Beinamen Emund, 1 
Rächer auf. Magnus fiel den 4. Juni 1134 in der Schlacht bei Fodwig, und als Köni 
wenige Wochen ſpäter auf feiner Flucht nad Schleswig fam, erichlugen ihn die Gilde 

deren Vorfteher Knud Laward geweſen war (21. Juni). Die Gemahlin des legtern he 
Tage nad) dem Tode ihres Gemahls einen Sohn geboren, Waldemar geheißen. Al 
heranwuchs, waren zwei Prinzen im Kampfe um die Krone begriffen: Svend, der Sof 
Emund's, und Knud, der Sohn ded Magnus, des Mörbers des Laward. Waldemar id 
an ben erftern an und erhielt dad Herzogthum Schleswig , mie es fein Vater befeflen. ! 
ſchlagene Knud ſuchte Hülfe bei den Deutichen, und Kaifer Friedrich I. entbot die fin 
Fürſten zu fi auf ven Reichstag zu Merfeburg(1152). Der kaiſerliche Ausſpruch Tautetı 
daß Svend König fein, Knud und Waldemar aber jeder eine befondere Herrfchaft um 
haben follten. Alle drei huldigten dem Kaifer. Dies war keineswegs die erfte Huldigr 
feiten däniſcher Könige. Schon Gorm der Alte hatte ſich einer Schagung unterwerfen: 
die fein Sohn Harald Blauzahn willig bezahlte. Daß dänische Geſandte Dtto dem Grof 
ſchenke gebracht und Huldigung boten, war am faiferlihen Hofe ald fhuldige Dienftpfl 
gefehen worden. Magnus hatte den Zorn Kaiſer Lothar's über den an feinem Lehndm 
gangenen Morb nur dadurch hefänftigen Eönnen, daß er ihm auf dem Reichstage zu Hall 
in feierlichfter, Weife huldigte. Zwiſchen ven drei neuen Herrſchern des zerſtückten Dänı 
aber dauerte die Einigkeit nicht lange. Svend ftrebte mit den gewaltfamften Mitteln n 
Alleinherrſchaft. Waldemar verband fich jet naturgemäß mit Knud, und Bürgerkri 
fleifhten von neuem das Land. Svend fuchte geihlagen Hülfe bei Heinrich dem Löwen, 
den Durchzug durch Die Danevirke für Geld erfaufte und fih durch eine Schagung, bu 
Stadt Schleswig auferlegte (1156), ſchadlos hielt. Weit unheilvoller aber war es 
Stadt, daß Svend Schiffe mit ruffiihen Waaren, die im Hafen lagen, anbielt und aı 
berte, denn fortan zog ſich der Oſtſeehandel nad Lübeck, und die Stadt Schleswig gelaı 
wieder zu ihrer alten Bedeutung im Norden. 

Dan einigte ſich endlich abermals (1157). Svend nahm ven ften, Schonen nebfl! 
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d Bleckingen, Knud die in der Mitte gelegenen Injeln, Waldemar Nord: und Südjütland 
t föniglihdem Recht und Titel. So war die Halbinjel ein beſonderes Reid) geworben, wie 
es vielleicht fhon vor Gorm dem Alten geweſen war. Aber nicht für lange. Knud Hatte die 
m Berjöhnten nach Roeskilde, jeinen neuen Königsjig, eingeladen. Hier gelangte der lange 
therbedachte Verrath Svend's zur Reife. Knud ward ermordet, der verwundete Waldemar 
Ham mit Mühe nad) Jütland, wohin ihm Svend folgte. Auf der Gratheheide fam ed zur 
hlacht. Svend ward geſchlagen und fiel (den 23. Oct. 1157). Waldemar war Alleinherr- 
pr ded dänischen Reichs und dad Herzogthum Südjütland war wieder mit der Krone verbun: 
R, alleiu es lag vollftändig im Interejje ver Nachkommen Knud Laward's, die Selbitändigfeit 
WLandes aufrecht zu halten, denn ſchon hatte ſich im Volksbewußtſein die Rechtsanſicht aus⸗ 
der, Daß das Herzogtum dem Haufe des Laward als Erbland verbliebe, wohin auch die 
lkrone des Reichs fallen möchte. Daher finden wir auch ſtets bejondere Statthalter und 
bejondere Verwaltung mit eigenen, zu Uroehöved bei Apenrade abgehaltenen Lands— 

Unter Waldemar dem Großen, wie ihn die Spätern nannten, und feinen Söhnen wurde 
arf ein erobernder Staat. Waldemar zwar hatte zunächſt jich der wendiſchen Seeräuber 
hren, bie mit einer bis dahin unerhörten Kühnheit bie däniſchen Küften plünderten und 

tten. Dänemark athmete unter dem Fraftvollen König wieder auf; deflen aber fonnte 
Ber fich nicht entziehen, von dem Kailer Friedrich Barbaroffa 1162 auf dem Reichstage zu 
„Sean de Laune fein Reich ald Lehn zu empfangen. Sein älteiter Sohn Knud VI. (1182 — 
) baute auf dem vom Vater gelegten Grunde weiter fort; er Eonnte ed fon wagen, dem 
die Quldigung entjchieden zu verweigern. 

Herzogthum Schleswig war inzwifchen dem jüngern Bruder Knud's, Waldemar, ge: 
Bis zu dejjen Volljährigkeit ward mit der Berwaltung der Biſchof von Schledwig be- 
t, ebenfulld Waldemar gebeigen, ein unebeliher Sohn des zu Roeskilde ermordeten 
Knud, ein ehrgeiziger, unruhiger Maun, dev trog ſeines geiſtlichen Gewandes vie 
a an weltlihe Herrſchaft nicht aufgegeben hatte. Jım Jahre 1188 übernahm Herzog 
ar die Verwaltung felbft, ven Biſchof aber brachte jein Streben, wenigftend einen 

des väterlichen Reichs zu gewinnen, in harte däniſche Gefangenſchaft. Die Holiten Hatten 
Adolf HI. von Schauenburg dem Biſchof Hülfe geleiftet. Dafür traf jie jegt die Rache der 
‚die daß ganze Yand eroberten und den gefangenen Grafen gefeifelt nach dem Schloß 
rg auf Seeland führten. König Knud ftarb kinderlos (den 11.Nov. 1202), der Bruder, 
Herzog von Schleöwig, folgte. Aus dem Umſtande, dag die Thronfolge in Dänemark 
legten Gliedern einen regelmäßigen Verlauf genommen hatte, darf man jedoch nicht fchlie= 
dag das Reich fi zum Erbreich geneigt hätte; im Oegentheil hatte Knud's VI. Wahl 

Widerſtand auf dem nordjütiſchen Landsthing zu Viborg und noch größern auf dem 
ju Uroehöved in Schleswig gefunden. Um jo deutlicher erkannten die Fürſten dieſes 
ihr Kamilieninterejje in der Erblichkeit des Herzogthums, dad nad) der damals geltenden: 
zwar nicht nothwendig nad den Recht der Erfigeburt vererbte, aber doch der Bamilie 

ben mußte. Waldemar nennt Südjütland: „unfer Herzogthum und dad Erbe unſers 
“ (Jucatus noster et patris nostri hereuitas). 

Sie Danen haben ihrem König den Beinamen des Siegerd gegeben, denn unter ihm er: 
das Reich den Höhepunkt feiner Macht. Ihm gehorchten die Huljten, die wichtigen Städte 
urg und Lübel, der trogige dithmarſche Bauer, Die Fürſten der wendiſchen Länder an 

Oftfee in Medienburg und Pommern. Kaijer Friedrich II, damals noch fremder Hülfe be: 
ig, trat die eroberten Reichslande in einer zu Meß ausgeftellten Urkunde, der aud ber 
R feine Sanction ertheilt hat, förmlich ab. Endlich aber erlag der ſtolze Sieger der wol: 
Burten Rache des von ihm beleivigten Grafen Heinrich von Schwerin, von dem er gefangen 
zur Rückgabe des größten Theil der eroberten Länder gezwungen wurbe (1223). Der 
uch, lich mit dem Schwert der eivlih übernommenen Verpflihtungen zu entbinden, führte 
Miederlage bei Bornhöved (22. Juli 1227). Nah Holftein kehrten die Schauenburger ſie⸗ 
woh zurüd, der dithmarſche Bauer war wieber ein freier Mann, Lübeck trat wieber in fein 
BBerhältnig zum Deutihen Rei, aber auch dad Herzogthum Südjütland entfrenidete ſich 
Ber mehr dem Königreih. Waldemar hatte feinen älteften gleihnamigen Sohn zum König 
ben und frönen laffen und feinen zweiten Sohn Erich zum Herzog über Schleswig gefegt. 
haber der junge Waldemar vor dem Vater ftarb, wurde Grid als der nächſte zum Nachfolger 

jamt und dem. folgenden, Abel, das Herzogthum zuerfannt, Unter ven Raise 
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zu einem Vertrag zerieben, durd ten er den Sẽbnen Abel's das Herzogtbum zuiid 
fie solljäbrig gewerden. Wirticbh worte Waltemar, als Herzeg der Tritte dieſes Ra 

er für G000 Mark auß der Geianigeniärt Icögefommen war, 1254 zu Kolding nath 
Weiſe mir Der Fahne feierlich beleben. Uber das Erbrecht wurde nichte Genaueres beit 
es war jedenfalld gegen die frübere Zuiage, menn ter König na dem Tode Waldemarf 
fi weigerte, ven Bruder Erich anzuerkennen, tenn jenes Verſprechen batte ſich auf ie 
Eshne Abel's erfiredi. Nach ter enribertenten Schlacht auf ter Lobheide (28. Sol 
mußte indeg der Sohn und Nachfolger Chriſtoph's, Erich, ſeinem gleihnamigen Ver 
die Belehnung eribeilen. 

Mod hörten die mebielocllen Kämpfe nicht auf, bis endlich der holſteiniſche Graf 
von der rendöburger Linie, ein Mann von ungemeiner Wıllenöfraft, einen entſcheidende 
ſchlag gab. Sein uriprüngliches Erbe war gering, aber er wußte fich zu einer Stellung! 
zufgwingen, die ihn zum wiederholten Schiedsrichter über die däniſche Königäfrene ! 

eine Schweſter Adelheid war mit Herzog Erih li. von Schleswig vermählt. Dieſer flarl 
im fräftigften Mannesalter, und ald der Dünenfönig, ter ſchwache und treulofe Ehriß 
die alten Anſprüche auf die Vormundſchaft uber ven unmündigen Sohn Waldemar V. U 

Dr Aegentſchaft im Herzogthum geltend machen wollte, trat ihm Gerhard in Berbindt 
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:afen Johann III. von Kiel entgegen. Der König, der bereits ven größten Theil des 
innehatte und Bottorp belagerte, floh geihlagen nach den Infeln, aber auch Hier ver= 
in die flegreichen Grafen, jegt in Verbindung mit ven durch Chriſtoph's Misregierung 
wtbrüdhigfeit zum Aufftande gebrachten däniſchen Großen. Chriſtoph floh nach Roftod, 
ilteſten, bereitö gefrönten Sohn Erich nahmen die Dänen felbft gefangen und ſchritten 
: Königömwahl. Unter dem Einfluß Gerbard’8 wurden auch die Beiden jüngern Söhne 
Hs, Otto und Walvdenar, audgeichloffen, man wählte den zwölfjährigen Herzog 
ar von Schledwig (7. Juni 1326), und der ſiegreiche Oheim wurde ald Bormund des 
Könige und ald Bormund des Reichs (vormund des rifed to Dannemarfen, tutor regni 
anerfannt. Gleichzeitig wurde bie berühmte, unter dem Namen der Waldemarifchen 
tion (Constitutio Waldemariana) befannte Urfunde audgeftellt, zufolge deren „das 
han Südjütland dem Reich und der Krone Dänemark niemald wieder vereinigt noch 
en werden follte, ſodaß Ein ‚Herr jei über beide‘ (Item Ducatus Sunder - Jutiae regno 
nae Daciae non unietur nec annectetur ita quod unus sit Dominus utriusque). 
ziehung des Lehns follte dadurch verhütet, dad Rand als ſelbſtändiges Fürſtenthum an- 
werden, das Lehndverhältnig wurde jedoch nicht aufgehoben. Wenn neuere däniſche 
teller die Echtheit oder die fpätere Gültigfeit dieſer Urkunde beftritten haben, fo ift dies 
iger Beweis von der größten Unkunde oder, mie es im legten Streit dänijcherfeitö nur 
orgekommen iſt, von der gewillenlofeften Entftellung der Ihatjahen. 3) 
rbei blieb Gerhard jedoch nicht ſtehen. Auf dem bald darauf zu Nyborg abgehaltenen 
nge ward mit Zuſtimmung der Biſchöfe und der Großen dad gauze Herzogthum Jütland 
Hand) mit allen ®ebieten und Degatien Gerhard und feinen Erben ald erblide® Fah⸗ 
“übertragen, nur bie Oberberrlichfeit und dad Recht der Belehnung wird vorbehalten 
ce Aug. 1326). Allein die Dänen ertrugen nicht lange die ihnen aufgedrungene Herr: 
Bra Johann blickte mit Neid auf die wachſende Stellung feines Vetterd und empfand 
mit feinem Stiefbruder, dem vertriebenen König Chriſtoph. Gerhard fah ein, daß er 
Kbüpling auf die Dauer nicht werde halten fünnen und willigte in einen Vergleich, daß 
ph bein Reich verbleiben möge, umd der bereitö gefrönte Waldemar, der jept fein funf- 
Jahr erreicht hatte, fein Herzogthum wiedererhalte (15. Bebr. 1330). ber Graf Jo— 
Hält für 20000 Mark, die der König ihm für die gewährte Unterftüßung verfprochen, 
In Femern und Laland, dazu Seeland und Schonen, joweit diefe Länder nicht bereits 
et find, Gerhard empfängt für das zurücderitattete Schleswig jegt Fünen als rechtes 
‚für ſich und feine Erben und für die aufgewandten Koften ven pfandmäßigen Beiig Foft 
en Norvjütland, body follen, wenn Waldemar's Haus ausſtirbt, Gerhard und feine 
gen Rückgabe Füneus an dad Reich das Herzogthum Schletwig empfangen, für welches 
bh jegt Die Mitbelehnung ertheilt wird. 
ſer Zuftand des Reihe wurde den Dänen bald unerträglid. Wieder kam e8 zum Kriege, 
yer wurde diejer auf der Lohheide durch einen vollftändigen Sieg Gerhard's gegen eine 
yerniacht entſchieden (29. Nov. 1331). In den von Gerhard dictirten Frieden zu Kiel 
ı. 3332) murten ihn Nordjütland und Fünen für 100000 Marf Silber verpfändet, 
inmal gezahlt werden follten,, die aber der länverlofe König aufzubringen nicht die min⸗ 
Sicht Hatte. 
ner weiter gingen Gerhard's Blane. Auch ald Herzog Waldemar, der überhaupt zu 
en gehörte, die niemald mündig werden, 1336 das einundzwanzigſte Jahr erreicht 
tieb des Dheims Einflug faft unbeihranft. Ein Vertrag zwiſchen beiden beftimmite, 
Idemar mit ihm im Bündniß bleiben, einfeitig feinen Frieden fchliefen und die Zande 
ft die feften Bläage den Oheim, fo oft er e8 begehre, öffnen follte. Etwas jpäter 
r. 1340) überläßt Waldemar ihm fogar das ganze Herzogthum bis auf Alfen und läßt 
rt in Nordjũtland entfhädigen. Gerhard erftrebte offenbar eine zufanımenhängende, im 
(offene Herrſchaft, und er hätte ed erreicht, wenn er nicht inmitten feiner Siegedlauf- 
der offenen jütiſchen Stadt Randers von dem däniichen Ritter Niels Ebbeſen nächtli⸗ 
: überfallen und ermordet wäre (1. April 1340). In den dänifchen Volkslievern heißt 
der „Eable Graf“ (den kullede Greve), die Holften aber nennen ihn mit Recht 

Ben. 

gl. a von Zemtett, Staats⸗ und Erbrecht der Herzogthümer ScleswigsHatten Dowod⸗ 
), 6.177 18. 
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In Dänemark wurde in demſelben Jahre der jüngere Sohn Chriſtoph's, QÜ 
(Attervag), zum König gewählt, der ſeitdem mit vielen Gefhid daran arbeite 
ganz verpfändete und aufgelöfte Reich wiever zufammenzubringen. In der Wal 
völlig unbedenklich, ſuchte er alte Anjprude auf das Herzogthum hervor und unter 
MWaffengewalt einen Theil der Frieſen. Doc kam es nach mehrfachen blutigen J 
24. Mai 1360 zu Kallundborg zum friedlichen Vergleih. Die Erblichkeit ded Lehr 
ſtändig anerfaunt; Herzog Waldemar und jein Sohn Heinrid) jollen alle Rechte 
Herzuge wiebererhalten. Aber der größere Theil ded Landes war noch ald Pfand in 
der holfteinifchen Grafen, und aud über dad Wenige, dad Waldemar befam, begab 
Macht. Er ftarb 1364 in ruhmloſer Dunkelheit, fein ihn an Charakter ähnlicher 
rich Eonnte zu Feiner Zeit Einfluß im Lande erhalten und farb ohne Erben 1375. : 
Jahre ging aud Waldemar ind Grab mit Hinterlaffung einer Tochter, Margaretha 
Königin ded Nordens; der Mannsſtamm Syend Eſtrithſen's war erlofchen. 

Nichts war natürlicher, als daß jegt wieder von beiden Seiten her Anjprüde 
zogthun gemacht wurden. Aber die holſteiniſchen Grafen waren die erften zur S 
fegten dad ganze Herzogthum und ließen jih aud von den Briefen huldigen (137€ 
retha war damals von der Wahl ihre8 Sohnes Oluf und von der ji daran knüpfer 
auf die Bereinigung der norbiihen Reihe in Anſpruch genommen, und jo kam 
Auguft 1386 zu einen Vergleih auf dem Reichſtage zu Nyborg. „Die Holften: 4 
dad Herzogthum Schleswig haben, Kindeskind zu erben nnd dann denn Reich Däne 
ſchaft und Dienft thun“, doc foll nur einer regierender Herr heigen und Herzog zu ( 
In diefer Weife ward die Belehnung ertheilt. Der ältefte Sohn Gerhard des Groß 
verfuchte ſchlachtenerfahrene Feldherr Heinrich der Eiferne, war in der Brenide. Di 
Sohne Gerhard aber ward die Belehnung mit der Fahne und die herzogliche Wi 
Mit ihm leifteten der Oheim Eilaus und die jungern Brüder den Eid der Treue. 
berühmte Reichstag zu Nuborg; hier fand zuerfi das enge Verhältniß, das jeit 
Herzogthum an die Grafſchaft geknüpft hatte, ein neues und enges Band durch die | 
des Fürften. Aber das blühende Holfteinifche Grafenhaus ward von ſchweren Verluf 
Albrecht, der zweite Sohn Heinrich's des Eifernen, fand 1403 auf einem unglü 
gegen die Dithmarſchen feinen Tod, und ald Herzog Gerhard im folgenden Jahre 
dieſe Niederlage und des Bruders Tod zu rächen, hatte er gleiches Schidfal; feine 
mit gejpaltenem Haupt von den Dithmarſchen erfauft werden. Albrecht hinterliep ! 
Gerhard drei Söhne im zarteften Alter. Da erwachte bei den Danen aufd neue 
Schleswigs Wievereroberung. 

König Dluf, der Sohn Margaretha’d, war den 13. Aug. 1387 geftorben, 
kaum die Selbftregierung angetreten hatte. Die kinderloſe Mutter hatte darauf 
neffen, Grid von Pommern, zu den Erben ihres Gelingens und ihrer weitgehend 
fehen und e8 dahin gebracht, daß er ald König der drei nordiſchen Küönigreihe an 
Solange Margaretha lebte, wurde das Streben nad Schleswigs Belig vorſicht 
dem Schein der Theilnahne mit der verwitweten Herzogin verborgen, nad dem: 
nigin aber (28. Det. 1412) wurden alle Arten von Ränken und offener Gewalı 
Ein däniſches Lehnsgericht, oder vielmehr der Biſchof Peter Jenſen von Roeskilde 
in der geſetzwidrigſten und frivolſten Weiſe 1413 zu Nyborg den Grafen alles R 
Herzogthum ab, ein Spruch, der denn freilich auch nie eine weitere Bedeutung < 
(Erich bot die gefanınıte Macht der drei Neiche gegen die Holfteiner auf, aber der 
Söhne Gerhard's leiftete mit Hülfe einiger deutſchen Bundesgenoſſen Eräftigen 
Nur der Kaiſer Sigismund blieb der Sache der Holfteiner feindfelig. Wie wenig 
Deutſchlands und feine eigene, Recht und Wahrheit galt, bat er oft gezeigt, kaun 
in ftärferer Weile als in dem berüchtigten Urtheiläfprud vom Jahre 1424. Gr 
niſchen Zeugen ab, deren Ausſagen, den motorischen Thatfahen entgegen, dahin 
ed in Dänemark und Schleöwig feinen Lehnsgebrauch und fein Lehnsrecht gebe. 4 
aus Holftein wurden gar nicht abgewvartet. Sigismund erflärte ald von beiden Seit 
Schiedsrichter: „daß ven Grafen Heinrich, Adolf und Gerhard fein Lehnrecht an 

4) Lübifche Chronif, I, 338: „... besitten dat hertogdom to Sleswik, Kindeskin 
... dat... en regnerende here bete und en bertoge to Sleswik.“ 
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n zuſtehe.“s) Aber auch diefe Eaijerliche Entſcheidung hatte feinen Erfolg, und trog des 
td ded älteften und talentvollften Bruders, des Herzogs Heinrich, der 1427 noch unver: 
it bei der Belagerung von Flensburg fiel, ward der Kampf mit unverminderter Kraft fort— 
gt. Gr koſtete Erich feine drei Kronen. Vorher jedoch ward er zu einem Vergleich genöthigt, 
her Adolf das „Herzogreich“ zu Schleswig ſammt Femern und den Friedlanden, joweit er 
elbe beſaß, überließ (1435). Nur ein kleiner Theil, Hadersleben und einige Inſeln, ver: 
Svorläufig den König, bis auch dieſer, ald Erich aus feinen Landen weihen mußte, Adolf 
A(1439). Im venfelben Jahre (15. Aug.) flellte Kaijer Albrecht eine Urkunde aus, in 
hher er dem „hochgeborenen Adolf, Herzog zu Schleswig, alle und jeglide Privilegien, 
kr, Gerechtſame, Gnaden, Freiheiten, Ehren und Würden, die jeine Vorfahren, Her: 
u Schleöwig, über dad Herzogthum und Fürſtenthum gehabt und hergebracht haben, er- 

‚ beftatigt und confirmirt“. Am 30. April ertheilte der an Erich's Statt ermählte König 
ph von Baiern mit Zuftinnmung des däniſchen Reichsraths zu Kolding dem Herzog 
die Belehnung mit dem Herzogthum Schleswig ald einem rechten Erblehn mit audge: 
Fahne. 

So Hatte ber lange Streit feine vollſte rechtliche Erledigung gefunden. Aber der vor wenigen 
dehnten noch fo freudig aufblühende Stamm Gerhard's des Großen nahte fich jet feinem 
e. Herzog Heinrich war unvermählt gefallen, Adolf's Ehe blieb kinderlos, Gerhard's 
tahlin, Agnes von Baden, hatte ihm zwei Kinder, einen Knaben und ein Mäbchen, ge: 
w, allein deren Echtheit wurde angezweifelt und jie ftarben früh, ex jelbft aber zu Emmerich 
Mner Reife, bie er unternommen, um feine verftoßene Gemahlin zurüdzubringen (24. Juli 
8). Adolf war ver legte feines Geſchlechts; er gedachte, ih unter jeinen Neffen, den 

des mit feiner Schwefter Heilwig vermählten Grafen Dietrich's des Glüdlichen von Ol— 
‚ einen Erben auszuſuchen. Aber nachdem der däniſche König Ehriftoph von Baiern 
geftorben war (6. Ian. 1448) und Herzog Adolf die ihm angebotene dänische Krone 
agen hatte, neigten ſich die däniſchen Stände nicht ohne Einfluß Adolf's dem älteften 

sivenburgiihen Brüder zu, Chriftian (oder Ehriftiern, wie er fi felbft ſchrieb), der 
feine Diutter von den Waldemarn abftanınte und überbied unvermäßlt war, ſodaß Durch 
irath mit ded legten Könige Witwe deren großes Leibgedinge ver Krone verbleiben konnte. 

der Wahl aber mupte Ehriftian (28. Juni 1448) geloben, falld er zu einem Herrn und 
von Dänemarf gewählt werden follte, für ſich und jeine Kindederben die Waldemarifche 

itution unverbrüchlich zu halten, ſodaß der König von Dänemark als ſolcher nie eine Ne: 
gemalt üben folle. Als König verleiht Chriftian I. den Herzog Adolf am 21. April 

den ruhigen und friedſamen Belig des Herzogthums Schleöwig, welches zu einem rechten 
ohne alle Ausnahme und ohne Arglift verliehen if. Am 4. Dec. 1459 flarb Herzog 
58 Jahre alt. 
die Nachfolge war bei feinen Lebzeiten nichts entſchieden worden, und bie Rechtsfrage 

ineswegs ganz einfah. Über Eins aber waren fi die Schledmiger wie die Holfteiner 
inig, ſie wollten von ihrer in langen und ſchweren Känıpfen behaupteten Verbindung 
fen , fie hatten ſich als Ein Volk fühlen gelernt und wollten nur Einen Herrn über ſich 
Da aber dad Herzogthum ein däniſches, die Grafſchaft ein deutſches Lehn war, da 

e dem firengen deutſchen Lehnrecht unterworfen war, mas in dem dänischen Lehn immerhin 
Nbaft fein konnte, und da Holftein von alterd ber theilbar gewejen war, Schleöwig aber 
‚ fo führte diefer Entihluß mit Nothwendigkeit dahin, daß ſich die Stände Schleswig— 

eins ein Wahlrecht beilegten over, um genauer zu reden, die legte Entſcheidung ſich vor- 
ten, wer der rechte Erbe zun Lande fei. Als Bewerber aber traten auf: die [hauenbur- 

n Stammeßvettern von der pinneberger Linie, deren Recht auf die Grafſchaft nad) deut: 
Recht Har genug war, und deren Anfprüde auf Schledwig wegen ver Unzertrennlichkeit der 

e und wegen der frühern Erbverträge ſchwer abzumeifen waren. Umgekehrt behaupteten 

enburgiſchen Brüder, König Chriftian, Gerhard und Morig, ald Schwefterfühne des 
schenen Herzogs, dad nächſte Anrecht auf das Herzogthum zu haben und demzufolge wegen 
Inzertrennlichfeit der Lande auch auf die Orafihaft. Daneben trat der König, ohne ſich 

von jeinen Brüdern zu trennen, mit folgender Behauptung auf: ‚Wäre ich nicht nächſter 

) Lũbiſche Chronif, II, 37: „Ok richte wy, dat Hinrik, Alph unde Gherd, greven van Hol- 
‚ van der leenware weyen neen recht hebben gehat edder hebben daran.“ 

taatsserifon. XI. 10 
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Erbe zum Herzogthum, fo wäre daſſelbe ein heimgefallenes Lehn und ich zöge es ald 5 
Dänemark ein‘, und diefe Rede konnte für die Stände der vereinigten Fürſtenthüme 
licher werben als jeve andere. Man einigte ſich nicht fogleih, es fchien ohne Kamıp| 
den Rivalen gar nicht abgehen zu Fönnen. Die Berfammlungen, erſt zu Neumünfter 
Rendsburg führten zu feinem Ende; auflegterer fam man überein, zu Lübeck, das 
terefje an dem Ausgang nahm, eine neue Berfammilung zu halten. Inzwiſchen aber 
Föniglichen Verſprechungen fo viel, daß Ehriftian I., der die Räthe ver Lande zu ſich nı 
eingeladen hatte, bort gewählt wurde wider das den Schauenburgern gegebene Wor 
follten entfhäbigt werden, ebenfo die Brüder durd Abtretung des königlichen Anthe 
väterlichen Erbihaft und dur beveutenve Gelofummen. Am 5. März 1460 verfü 
Biſchof von Schleswig vom Rathhauſe herab, daß der Rath um des Beften bed Lant 
den König Ehriftian von Dänemark erforen habe zu einem Herzog von Schledwig un 
von Holftein. Abgeſehen von der Innern Unehrenhaftigkeit des Verfahrens wären d: 
auch im Intereffe der Lande gewiß am beften bei dem ſchauenburgiſchen Haufe geblie 
wurde ein jich felbft vollfommen genügendes Land in den Kreis des norbifhen, ihm 
liegenden Interefled gezogen; doch war immerhin dad Eine erreiht: die Rechte de 
wurden in einer Weiſe feitgeftellt, daß jie nicht misverflanden werden fonnten. In dei 
von 6. März 1460 und der fogenannten „Tapfern Berbefferung‘‘ vom 4. April deſſelb 
find jene befannten Landesprivilegien enthalten. 

Das erbliche Recht des oldenburgifhen Haufes ift anerfannt, doch obne Prim 
Die Realunion der. Zande wird durch die berühmten Worte ausgedrüdt, „daß fie ewi 
menbleiben jollen ungetheilt”. Der Rath des Landes, zwölf Männer, die Bil 
Schleswig und Lübeck, nebft fünf guten Mannen aus Schleöwig und ebenfo vielen aui 
follen für ven abweſenden Fürſten alles entſcheiden. Keine Schagung ohne Zuftimı 
Räthe und der Mannſchaft. Der Droft in Schleswig, der Marſchall in Holftein follı 
halten mo ed noththut, und nur im Rande foll jedermann Necht ſuchen, niemand üı 
welche Leib und But betreffen, außerhalb des Landes geladen werden. Alle Beamte : 
und Landes follen Bingeborene und niemand pflichtig fein, außerhalb des Landes 3 
In der „Tapfern Verbeſſerung“ ift Hauptfähli die Münzorbnung und jpeciell die Bei 
von Wichtigkeit, daß feine Münze eingeführt werben darf, die nicht gäng und gebe if 
und Hamburg. 

Das ift der weſentlichſte Inhalt der Privilegien, die von jedem Oldenburger ber £ 
Linie, der zur Krone gelangt it, ausnahmslos beſchworen ift. Die Geſchichte der be 
ftenthümer ift nicht mehr zu trennen und im Art. Schleswig-Holftein gemeinfam bei 

Literatur. Adam von Bremen, „Gesta hammenburgensis ecclesiae‘ ober 
ecclesiaslica” (von 738— 1072), herausgegeben von Vedel (Vellejus; Kopenhagen 15 
in Berg, „Monumenta Germaniae historica““, Bd. IX; Ginhard (Eginhard), 
regum Francorum”, bei Berg „Monumenta‘‘, Bp. I, und „Vita Caroli Magni’’ daſelb 

Saro Orammaticus, „Historia Danica” , herausgegeben von B. E. Müller (3 Bde. 
hagen 1839 — 59); Dahlmann „Geſchichte Dänemarks‘ (3 Bde., Hamburg 184 
Waitz, „Schleswig: Holfteind Geſchichte“ (Göttingen 1851 — 54), Bv.Iu. MH. 

Shledwig-Holftein. (Zuftände ded Landes um die Mitte des 15 
hunderts; Staats- und Berfafjungsgefhihte: Vonder Wahl Chrif 
von Oldenburg, Königs von Dänemark, bis zur Einführung der 
ränetätim Königreih Dänemark, 1460—1660; von 1660 bis auf die 
Zeit; Statiflif der Herzogthümer.))) 

1. Zuftände Schleswig-Holſteins um die Zeit des Ausſterbensdesj 
burgiſchen Haufed. Der lange Kampf um den Beilg des Herzogthumd Schlesr 
fhien 1460 nad der Wahl Chriſtian's von Oldenburg zum Herzog von Schledwig-Hı 
immer andgefämpft. Was Eide, VBergamente und Siegel thun fonnten, das war 
Zandesprivilegien, den Vertrag zwiſchen dem neuerforenen Herrſcher und feinen jegig 
thanen erreicht. 88 ſchien unmöglich, daß diefer Vertrag jemals misverſtanden wert 
Die gegenfeitigen Rechte und Pflichten des Fürſten und der Iinterthanen waren genau 
Der däniſche König ald folder hatte im Lande nichts mehr zu bedeuten. Ein befonde 
der in allen wichtigen Angelegenheiten dem Lanvesheren zur Seite ſteht, tritt währ 

1) Bgl. Dänemark und Holfein, 
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eit vollſtändig an feine Stelle. Ihm find die Vögte verpflichtet, wenn jener ſtirbt. 
tin Schleöwig, der Marihall in Holftein haben die hoͤchſte Gerichtsbarkeit; „wollte 
fie vergewaltigen, fo find alle Räthe, Vögte und Unterthanen gehalten, nun und für 
jeiten, ihnen beizuftehen und ihr Recht zu jhirmen, wo und wann jie dazu aufgeforbert 
Auf dieſe Weiſe ließ fih no die Gültigkeit der Constitutio Waldemariana von 
zufolge das Herzogthum Schleswig nie wieder mit dem Königreih Dänemark ver: 
den follte, ſodaß Ein Herr fei uber beide, noch aufrecht halten, während jie in dieſem 
atſächlich verlegt war. In Beziehung auf die Rechtswidrigkeit einer Incorporation 
Inigreich iſt die rechtliche Gültigkeit dieſer Gonftitution bis auf die neuelten Zeiten 
telt worden. Das Erbrecht des oldenburgifhen Haufed wurde, nachdem Graf Otto 
ıenburg und die Brüder des Königs abgefunden waren, von vornherein ald feftftehend 
nen. Ghriftian I. nennt ſich in verfchiedenen Urkunden den nächſten Erben, ver als 
ı den Rittern und Einwohnern der Lande zum Herrn gewählt jei.?2) Wenn aber ein 
h nur Ginen Sohn hinterläßt und dieſer ſich weigert, die Kandesprivilegien bei Kraft 
ı und zu beihmören, fo jollen die Einwohner nicht verpflichtet fein, dieſen zu ihrem 
erwählen, fondern fie follen alsdaun einen der nächſten Erben wählen. Die Ein: 
nd bei ihren Privilegien, Freiheiten und Rechten zu laffen und darin zu beihügen, 
itte und Gewohnheit über diefe Lande ungekränkt zu erhalten. Recht joll man nur 
nded ſprechen, wie ed ſich gebührt; keine Steuer ohne ſtändiſche Bewilligung; die 
beider Lande follen nur aus den Bewohnern derjelben genommen, Krieg nur mit Zu: 
der Stände geführt werden; im allgemeinen iſt niemand verpflichtet, außer Landes 
je zu leiften; die Münze fol ver in Hamburg und Lüber gleich jein. Das Gewicht, 
: jogenannte „Tapfere Berbefferung” der Landesprivilegien vom 4. April 1460 gerade 
Punkt legt, erklärt fih aus dem großen materiellen Interefje, meldes die Fürſten⸗ 
der ungeheinmten Verbindung mit dieſen Städten hatten, und welches fich bis heute 

ingert hat. Auch dauerte ed jahrhunbertelang, ehe diefer Punkt des Vertrags von 
hen Königen verlegt wurbe. 
ıtte ed allen Anfchein, ald wenn die Nechte und Intereffen des Landes volllommen ge⸗ 
en. Über die Strafe für dad an den Schauenburgern begangene Unrecht ließ nicht 
jih warten. Die Vortheile, deren man lich verfichert zu haben glaubte, waren theuer 
tinen fremden König, deſſen ganzes Streben, wie die Verhältniſſe damals Tagen, noth⸗ 
ıh dem Norden bin aufdie Erwerbung der drei Kronen Sfandinaviend gerichtet 
man zum Herrn über zwei Fürſtenthümer erforen, deren auswärtige Verbindungen 
Züden hin Durch jedes Intereffe geboten war. Den ſich felbit genügenven Boden hatte 
vem Opfer fremder Beftrebungen gemacht und dagegen die beiden großen benachbar⸗ 
täpte ſchwer gefränft. Sehr begreiflich ift ver Zorn des gleichzeitigen lübecker Ehro- 
: fi in ſcharfen Worten über die folgenfchwere Wahl äußert: „Alſo wurden die 
Schhleöwig = Holfteiner) Dänen und verihmähten ihren Erbherrn und gaben fi mit 
Uen ohne Schwertesfhlag unter ven König von Dänemark, da ihre Ahnen und Alt: 
anches Jahr gegen geweien waren und e8 hinderten mit webrbafter Sand. Denn 
manchen Krieg und hatten manchen Streit mit den Dänen, wobei ihnen bie Städte 
varen mit großem Volf und großen Koften, darum daß fie Feine Dänen fein wollten. 
mancher Herr und Fürft und ritterlihe Mann in dem Streit geblieben, darum daß 
nen nicht untertbänig, fondern frei wollten fein. Lind diefe vorbeichriebenen Stüde 
Holften alle vergeffen zu dieſer Zeit; dgran war die Bierigfeit der Holften und die 
nheit (Losheyt) der Dänen jhuld. Denn der König und fein Rath Eauften jie mit 
mit Babe und mit mancherlei Berfprehungen.‘‘ 
Zorwurf ver „Gierigfeit”, den der lübecker Chronift ven Holften oder eigentlich der 
h entſcheidenden Ritterfhaft Schleswig: Holfteind macht, war nur zu gerecht. Statt: 
men werben genannt, welche König Chriftian den Häuptern des Adels für feine Wahl 
und wofür er Schlöffer und Güter zu Pfand gab. Die Verfchreibungen lauten auf 
m, Tonning, die Rundtoftharde, Sonderburg mit den dazugehörigen Karben, 

fagt er 3. B. in ber Urkunde vom 6. März 1460: bie Lande feien „von ervetales wegene 
ı und angestorven ... an uns erfflicken gestorven ... und wii von den rederen und 
der sulven lande to enem Heren gekoren sint”, 10° 
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Sundewitt und Kekeniß, Kiel und auf welche Schlöffer und Beſitzungen nicht ſonſt? Chri 
war überhaupt ein Freund glänzender Verſprechungen, die er zu brechen nicht das mindeſte 
denken trug. So nahm er bereits im nächſten Jahre den meiſten der Pfandinhaber ihre Bf 
nüter gewaltſam unter irgendeinem Vorwand ab und erſetzte fie durch ihm ergebene Maͤr 
Überdies hatten viele der Ritter, die Chriſtian's Wahl durchgeſetzt hatten, Bürgſchafter 
Sunmen übernonnten, die der König feinem Bruder Gerhard und der Stadt Lübeck ſchu 
und für die fie trog der entzogenen Pfänder haften mußten, ſodaß mancher Edelmann 
arnıte. Am ſchlimmſten war, daß das Land felbft ſchwer litt, einesſstheils durch die Entfrem 
der Städte, wie denn Hamburg jegt darauf angewiejen war, nad ber von Lübeckl 
errungenen Reichöfreiheit zu ftreben, anderntheild durch die Leiftungen an ven neugewä 
Herrn, der, überhaupt ein ſchlechter Haushalter und immer in Geldnoth, ſtets mit leeren Ta 
in das Land fam und mit vollen vavonging. Die Summen, die dem König die Erwerbun 
ſchwediſchen Krone Eoftete, fuchte er, da ihm in Dänemarf die Flügel zu jehr gebunden w 
in Schledöwig: Holftein und Norwegen durch Erpreffungen zufammenzubringen, unb 
fonftiges Regiment, daß ſtets ald Hauptziel die Erneuerung der Kalmariſchen Union verfi 
wirfte auf vielfahe Weiſe nachtheilig auf die Fürſtenthümer ein, vie ſchon jegt anfingen, ah 
Nebenland behanveltzu werden, werthvoll zwar, aber nur um deshalb, weil es die Mittellid 
Zwede zu verfolgen, die dem Intereffe deſſelben nicht nur fern lagen, ſondern oft gerade 
gegengejegt waren. Die Sehnſucht nach ver verlorenen völligen Unabhängigkeit ſprach nr 
in der Klage aus: „Es iſt nicht mehr jo wie zu Herzog Adolf's Zeit.‘ 

Eins hatte man erreicht, und das Eine beveutete viel: die Lande follten auf ewig zufand 
bleiben ungetheilt, der Anwohner der Königsau joll rechtlich nit anders geftellt fein 
Anwohner der Elbe, in Belegung der Amter, in allen äußern Rechtsverhältniſſen fi 
Unterſchied fein zwijchen einem Schleswiger und einem Holfteiner. Verſchiedenheiten Ni 
ih im Lande, und zwar nicht unbebeutende. Im Herzogthum bildeten namentlich die 
in den Marfchen ver Weltküfte einen flarfen Gegenjag zu den Bewohnern des mittlern 
rückens und der Oftfüfte. Sie hielten mit Zähigkeit an ihrer alten Gemeinveverfafli 
jelbitgewählten Vorſtehern und an ven Sitten ihrer Vorfahren. Dft unter ſich entzweit 
jie jich ftetd gegen auswärtige Dränger geeinigt. Waldemar dem Sieger hatten fie fi 
werfen müffen, allein ihre Sreiheit wieder errungen, ald das Kriegsglück von feiner 
wichen war. Sie hatten deſſen Sohn, den König Abel, auf dem Schlachtfelde erfchlagen. 
waren fie den Herzogen von Schleswig untertban und die Zügel des Regiments 
ftraffer angezogen, doch hatten jie ihre beſondere Gemeindeverfaſſung und ihr bei 
Recht bemahrt. 

Im größten Theil des übrigen Schleswig galt das jütiſche Geſetz (dad fogenannte 
Lov), welches von Waldemar dem Sieger 1240 auf dem Reichsſstage zu Wordingborg, 
Iheinlich nur für Nord: und Sübjütland, gegeben worden war. Doch hatten die S 
befondern Stadtrechte, welde, urjprünglich däniſch geihrieben und däniſchen Charakter 
tragend, jegt ind Nieverfächjiiche übertragen und durch das Eindringen des Deutfchen 
bald vielfach modifieirt wurden. Einzelne Städte, wie Burg auf Femern und Tondern 
ſchon durch Abel1243) waren mit den Lübiſchen Recht begabt. 

Im Öegenjag zu Dithmarjchen war vie Macht des Adels in den jeßt verbundenen 
thümern groß. Sie waren die grogen Örundbejiger des Landes und übten auf i 
läufigen Gütern die hohe und nievere Gerichtäbarfeit; fie hatten den entſcheidenden 
bei der Staatöleitung, die Wahl des Dlvenpurgers war ihr Werf, wenn auch gegen den 
einer anjehnlichen Minorität, die gewiffenhaft auf das nähere Recht der Schauenburger 
Die hervorragende Stellung de3 Adeld war nicht ohne ſtarke Schattenjeiten, viele Fälle 
uͤbermuths werden uns berichtet, und die Patrimonialgerichtsbarkeit auf den adelichen 
war weit entfernt, immer auf den Namen einer unparteiiſchen Rechtspflege Anſpruch 
zu koͤnnen. Dennoch war die ſchleswig-holſteiniſche Ritterſchaft im ganzen populärer nat 
eine geringere Kluft von dem Volk getrennt, als in irgendeinen andern deutichen Lan 
ald in Dänemark, wo um dieſe Zeit der Bauer zu einen faft völlig vechtlofen Bermög 
berabfanf und einen gedanken: und hoffnungsloſen Elend anheimfiel. Die verſchiedenen 
bedurften einander zur Behauptung der ſchwer errungenen Selbitinbigfeit ihres M 
und altgermanifches Wefen Hatte ſich genug im Lande erhalten, um auch dem Lan 
einen gewilfen Grad von Unabhängigkeitsgefühl zu erhalten. 

In beiden Fürſtenthümern war dad Gerihtöverfahren nad) altgermanifcher Sitte 
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ündlich, und als Regel iſt dies bis auf die neueſte Zeit geblieben, wenngleich neben der 
hen Verhandlung die ſchriftlichen Receſſe allmählich in ungebührlicher Ausdehnung Ein— 
inden. Die Untergerichte waren Volksgerichte unter der Benennung von Ding und Recht. 
genannten Dingleute oder frommen Holſten waren auf dem platten Lande erbgeſeſſene 
a, in den Städten ſprachen Bürgermeifter und Math Necht, auf den adelihen Gütern der 
err unter Zuziehung bäuerliher Schöppen, in den Klöftern der adelihen Sungfrauen die 
n orer Privrin nebft dem Convent, gewöhnlich vertreten durch einen ritterfchaftlichen 
oder Verbitter. Für beide Lande beftand ein höheres gemeinfames Gericht, das Yan: 
in weldem, wie in ber gemeinfamen Regierung, nad) den Landestheilungen der Vorſitz 
en Häuptern ber herrſchenden Linien jährlich wechfelte. Der Vorſitzende, mochte e8 König 
erzog fein, hieß der vegierende Herr. Diefer gemeinfame Oberhof für Schleöwig und 
n war fein fortwährendes Nichtercollegiun, fondern wurde je nach Bedürfniß bald im 
vigihen, bald im Holfteinifchen abgehalten. Urſprünglich beftand er mit Zuziehung der 
iftlichen Räthe aus allen drei Ständen , alſo aus Brälaten, Mannen (Rittern) und Abz 
ten ber Städte. Später traf die in Jahre 1573 zuerft verfaßte Landgerichtsordnung 
teine Anderung, dag nunmehr eine beftimmte Anzahl Ritter und Gelehrte, ohne der 
n und Städte zu erwähnen, von jeder der damals herrfchenden drei oldenburgijchen 
jedeöntal zu ernennen war. Zugleih wurde ein eigener Gerichtöjchreiber, der Land— 
netar, feit angeftellt. In der revidirten Landgerichtsordnung von 1636 Wurde ein 
zu haltendes Landgericht eingefegt, und endlich für jedes Herzogthum ein eigenes Land⸗ 
wu Gottorp und Glüditadt geftiftet. Appellationen von Landgerichten, die in Schleswig 
ten jind und über ſchleswigſche Unterthanen Recht gefprodhen haben, an dad Reiche: 
gericht Fommen nicht felten vor, freilih nicht ohne Widerſpruch ſeitens der Fürften. 
ın IV. ging jo weit, wegen ber ungertrennliden Verbindung die Zuftärtbigkeit des 
anımergericht8 auch für Holftein zu beftreiten. 
Staatd= und Berfaffungsgeihidhte. 1) Bon der Wahl Ehriftian’si. 
Idenburg bid zur Einführung der Souveränetät im Königreich Däne- 
(1460—1660). Länger ald 400 Jahre hat der däniſche Königsſtaum über Schleöwig: 
n geherrſcht, und während diefer Zeit jind ſchwere Prüfungen über dad von der Natur 
jünftigte Land ergangen, zun großen Theil durch die VBerwidelungen herbeigeführt, 
infolge der Berbindung mit Dänemark und der fortwährenden Streitigfeiten zwifchen den 
edenen Linien des fürftlihen Haufes entflanden. Als Chriftian I. den Thron beftieg, 
ih das Mittelalter zu Ende. Die Hierarchie hatte den übergroßen Einfluß, ven lie einft 
ne auf kirchliche, fondern auch auf weltliche Verhältniſſe geübt Hattte, verloren und Hatte 
örr im Alleinbefig der wiſſenſchaftlichen Bildung zu fein; die feudale Gliederung der Ge— 
ftmich allmaplich der einheitlichen Geftaltung der Staaten unter der aufftrebenden Für: 
Gt; neue Verkehrsbahnen öffneten fich ven Völkern, dad Nahen der großen geiftigen Lim: 
g, die wir mit dem Namen Reformation bezeihnen, kündete ih durch taufend Zeichen 
ieje Ubergangsperiode, deren Grundzüge wir in allen europäifchen Staaten gleihmänig 
inden, nahm naturgemäß unter den verſchiedenen VBerhältniffen einen befonvdern Cha: 
ın. Für Schleswig-Holſtein mußte ed zunächſt von Wichtigkeit fein, das Verhältniß 
emark fo zu regeln, daß Fein Zweifel in irgendeinem Punkte übrigbleiben fonnte, na= 
‚auch in Betreff der Erbfolge, die bei vem anomalen Wahlrecht, das die Tandeöprivi- 
vorbehalten Hatten, zu einer Zeit, in der fich Die Staaten allgemein entſchieden dem Erb⸗ 
neigten, gar leicht eine Duelle dauernder Streitigkeiten werden konnte. Und nur zu 
te man ja fhon dem Frieden geopfert! Im Jahre 1466 Fam in des Königs Beifein zwi: 

m däniſchen Reichsrath und dem Landrath von Schleswig-Holſtein an der Grenze zu 

g eine Vereinbarung, eine jogenannte Union zu Stande (am 20. Juli). Man wollte, 

önig Ehriftian nur Einen Sohn hinterlaſſe, dieſen beiderieitd zum Herrn wählen, wenn 

ebrere Söhne vorhanden wären, oder ſolche ganz fehlten, mollte man eine gemeintdaft- 

erathung über die Wahl halten, ob man einen gemeinfamen Fürften wählen, oder vb 

er Lande feinen bejondern Fürften haben wolle. Daneben wird beftimmt, daß zwifchen 

uden feine Fehde mehr ftattfinden, ſondern aller Streit durch ein Schiedsgericht aus⸗ 

m werden folle. 
zwiſchen kam es im Rande felbft zu beveutenven Unruhen, deren Haupturſache in ben 

m, kaum zu erfüllenden Bedingungen lag, welche Ehriflian für jeine Erwählung hatte 

en müflen. Namentlih fand ihm fein unruhiger Bruder Gerhard ald unerträglich 
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drangender Gläubiger gegenüber. Der König mußte ihn endli (am 18. Der. 1466) die 9 
gierung Schleswig-Holſteins zu feiner Entſchädigung überlajfen, allein fein Regiment fagte ı 
Nittern fo wenig zu, daß fie, 140 an der Zahl, am 2. Mai 1469 ein förmliches Bündniß ger 
ihn ſchloſſen und Lübeck und die Dithmarſchen bineinzogen. Gerhard fuchte ſich auf die untı 
Klaffen der ländlichen Bevölkerung zu ftügen, denen er Erleichterung ihrer Abgaben und Laj 
verhieß, und gewann viele, namentlid in der Kremper: und Milfter- Mari, die mir Waf 
gewalt zur Unterwerfung gebracht werden mußten. Ihr ehrgeiziger Führer ward aus dem La 
vertrieben, und fein jpäterer Berjuh (1472), mit Hülfe der benachbarten Briefen in Huf 
feften Buß zu faffen, brachte nur ſchweres Unheil über dieſe Gegenden. 

Mit den Dithmarſchen fanden Ghriftian und die ſchleswig-holſteiniſchen Stände damall 
äußerlich guten Einvernehmen, namentlich wurbe die Zollfreibeit derjelben beftätigt. Allem 
alten Anſprüche ver holfteiniihen Grafen blieben unvergeffen. Der König wußte, furz nacht 
er einen freundichaftlichen Vertrag mit ven Dithmarſchen geſchloſſen hatte, den Kaiſer Friedrich 
zu der Außitellung einer Lirfunde zu bewegen: daß dad Land „Dyetmarn“ von ihm und 
Reich zu Zehn herrühre und von den Herzogen zu Schleöwig und Holftein früber zu & 
getragen, jeßt aber, da dieje ed lange nicht empfangen, beimgefallen fei, weshalb er ed 
König Chriſtian und feinen männliden Erben zu Lehn verleihe; binnen Jahresfriſt fi 
diefer durch einen bevollmädtigten Anwalt Lehnspflicht hun. Im folgenden Jahre & 
Chriſtian auf einer Reife nah Rom mit dem Kaifer perfönlich zu Rotenburg an ber Te 
zufammen (am 8. Febr. 1474) und erlangte bier die Erhebung der Grafſchaften Holfteln 
Stormarn und des ihnen incorporirten Landes Dithmarſchen zu einem Herzogtum (14.8 
Kaiierlihe Gefandte gingen mit Gebotöbriefen zur Unterwerfung nad dem angeblich inc 
rirten Lande ab. Die Dithmarſchen beriefen jih auf ihre althergebrachte Verbindung mit 
dremer Stuhl, fie juchten Hülfe bei dem befreundeten Lübeck, appellirten an ven | 
Gut und Leben wollten jie an die Vertheidigung ihrer Unabhängigfeit jegen. Der Bay 
ftätigte die Verfaſſung des Landes, und auch der Kaiſer befahl fpäter, die Sache nicht we 
verfolgen, da er falſch berichtet jei. Der König lieh jih auf einen Vergleich ein, aber ber 
fprud ward nicht aufgegeben. Am 22. Mai 1481 ſtarb Ehriftian I. mit Hinterlaffung 
Söhne, Johann's, der fhon bei Kebzeiten ſeines Vaters zum König von Dänemark erwäßlt 
und des viel jüngern Friedrich. 

Johann führte ſchon feit 1474 den Titel eined erwählten Königd von Dänemark 
Schweden, rechten Erben zu Norwegen, Herzogs von Schleswig⸗ Holſtein und Dithmarſchen. 
ſuchte derſelbe gleich nach dem Tode ſeines Vaters für ſich und feinen Bruder Friedrich ein 
recht auf die Herzogthümer geltend zu machen. Der Plan der Ültern war geweſen, 
jüngern Sohn die Herzogthümer allein zu laffen, nantentli war bie verwitwete Kb 
die Brandenburgerin Dorothea, für diefen ihren Lieblingsfohn noch immer thatig. A 
Stände waren höchſt geneigt, auf dieſen Blan einzugehen, Friedrich zu wählen und fi 
ihren: Recht ver freien Wahl unter den Söhnen des Könige Gebrauch zu machen. Aber 
war ed der Mangel an Muth, alles an alled zu fegen, der die Stände bewog, ihr freieh 
recht von der Zuftimmung Johann's abhängig zu machen, „va fonft die Lande in Fehbe 
friede und Verderb Eommen mödten”. Nichts lag aber dieſem ferner, ald Hier feinem ji 
Bruder zu weichen, und die Stände fanden feinen Ausweg, ald die Wahl beider Fi 
regierenden Herren in Schleöwig:Holftein. Abermald hatte man bad Weſen der Sache ge 
und fuchte hinterher in allerlei Formen die Landesrechte ſicherzuſtellen, abermals 4 
die Städte ſchwer gekränkt, die laut klagten, daß eine ſie ſo nahe angehende Sache ohne 
und Zuthun ihrer anweſenden Geſandten entſchieden ſei. An der Lewendau, ber 
zwijchen den Herzogthümern, warb die Huldigung geleiftet und bie feierliche BeRätige 
Zandesprivilegien ertbeilt (12. Dec. 1482). 

Als Friedrich das achtzehnte Jahr erreicht hatte, Fam es zwifchen den Brüdern gar 
tbeilung (10. Aug. 1490), der erften der verſchiedenen folgenreidhen Zerſtückelungen 
Herzogthümer. Sole Theilungen kamen damals trog der alten kaiſerlichen Sagungen, # 
li der Gonftitutionen Kaifer Lothar'8 von 1136 und Kaijer Friedrich's I. von 1158 (f 
Libr. II., 52 und 55), faft in allen Landen des Reichs vor und hatten überall viefelben & 
Zwietracht zwifchen den Yürften, endloſe Streitigfeiten über die Ausdehnung ber B 
eines jeden derſelben, Unbeil und Berrüttung für das ganze Rand. Aber die The 
Schleswig: Holfteind zeigen doch immer, wie vollkommen man an der Binheit ber * 
Dan nahm Schlöffer als Hauptfige an, und dieſen wurden nach Verhältniß der Gintünjed 

J 
rt 
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Mene Diftricte zugelegt, die jedoch durchaus Fein geichloffenes Gebiet bildeten, fondern zer: 
ut in beiden Herzogthümern belegen waren. Gemeinfam blieben alle Berhältniffe zu den 
Michen und weltlichen Ständen, Bifhöfe, Ritterichaft und gute Mannen follen beiden gleich 
listet fein, auch von beiden zugleich die Lehen empfangen; die geiftlichen Lehen wollen die 
Men Jahr un Jahr, die Propfteien zu Hamburg und Schleswig wechſelsweiſe vergeben; bie 
weine Landbede ſoll nur gemeinfam gefordert und für beide zu gleichen Theilen verwandt 

; die Landtage, fowie der Landrath haben in alter Weife ihren Fortbeftand; gemein 
Weiben endlich die Rechte an Hamburg und die Anſprüche an Dithmarfchen. Die beiden als 
tige angenommenen Schlöffer waren Gottorp und Segeberg; die Theilung geibah nad 
dten deutſchen Brundfage, der ältere theilt, ver jüngere wählt. Friedrich wählte Gottorp 
Klug feinen Wohnfig in diefem Schloß auf, das mit Eurzer Unterbrechung jahrhunderte⸗ 
er Hauptlig einer Reihe feiner Nachkommen war, deren Interefle ed gebot, die Selb: 
eit und beutfche Entwidelung des Landes zu befördern. An Streitigfeiten zwiſchen 
und Herzog fehlte ed kaum zu irgendeiner Zeit; nur darüber einigten ſich ſchon bie erften 
famen Inhaber raſch, den Dithmarſchen unrecht zu thun. Es war auf die völlige Unter⸗ 
g der trogigen Bauern abgefehen. Dan verfammelte ein für die damalige Zeit und für 

Bölfchen, dad man befriegen wollte, gewaltiges Heer, nadı der geringften Angabe 13— 
BO Mann. Zu ven befannteften Epiſoden der ſchleswig-holſteiniſchen Geſchichte gehört die 
Be Niederlage deffelben bei dem fogenannten Duſenddüwelswarf in der Nähe von Heniming: 
«17. Feb. 1500). Zwei Grafen von Oldenburg, elf Ahlefelots, wenigftens fünf Pogwiſch, 
wer fünf Rantzaus, vier Buchwalds, vier Rathlows, ebenfo viel von ver Wiſch und eine 

von Rittern aus andern Apelögeihlechtern lagen unter den Todten. Schleswig: Hofftein 
vie Blüte feined Adels; die Gefallenen aus den Städten und Dörfern Hat niemand 
von 200 Femarenern jollen nur 14 entfonmen fein; der König und der Herzog ent: 
mit wenig Begleitern. Für den erftern hatte dies große Misgeſchick die unmittelbare 
daß in Norwegen Gärungen entflanden, die durch blutige Strenge unterbrüdt murben, 
fi Schweden ganz losriß. Herzog Friedrich und die Landſtände Iehnten den fehnlichft 
ten Beiftand gegen die ſtandinaviſchen Reiche und gegen Lübeck entſchieden ab. 
einzige Sohn des am 20. Febr. 1513 verftorbenen Königs, Chriftian IL., folgte und 

in Schleswig-Holſtein ohne Anſtand als Nachfolger in dem Theil, ven fein Vater be: 
anerkannt. Er vermählte ſich mit einer Schwefter Kaifer Karl’ V., Ifabella (Eliſabeth). 

Hofe wurden gerade damals Theorien von der nad göttlichen Geſetze noth⸗ 
«bioluten Königsgewalt Mode, und der übel erzogene, leidenſchaftliche junge König 

inemark war nur zu geneigt, ſolche Theorien zu adoptiren. Gegen jeinen Oheim nahm 
eine feindlihe Stellung ein. Erſt nad längerm Zögern beftätigte er (18. Oct.) die 
ivilegien. Der Einfluß der Nitterfchaft regte ihn zu immer erneuten Gewaltthätig- 
n diefelbe auf. Das Verhältniß zu feinen Faiferlihen Schwager benußte er während 

ufenthalts zu Gent, um ſich außer einer einfeitigen Beftätigung aller Rechte auf 
nebft der Herrfhaft Schauenburg und Dithmarſchen aud das Necht der Belehnung 
gottorpiſchen Antheil ertheilen zu laffen. Bei Friedrich's Weigerung, hierauf ein: 

‚und bei der durch vielfache Verwickelungen mit ben norbifchen Reichen und den Hanfe: 
berbeigeführten Ohnmacht des Königs iſt e8 auch zu der früher aufgefhobenen Be⸗ 
mit Schleswig niemals gefomnien. 

Das Stodholmer Blutbad (im November 1520) hatte bekanntlich die allgemeine Erhebung 

Bölfige Trennung Schweden zur Folge, und auch in den übrigen Ländern regte es ſich 
Bus. Die ſchleswig-holſteiniſche Ritterſchaft verweigerte dem König jede Beihülfe, und 
Mefer fi Dann zu Bergleichen herbeiließ, bei einer Zufammenkunft mit feinem Oheim 
Qug. 1522) Zugeſtändniſſe machte, dad Necht der Holfteinifchen Belehnung aufgab und 
Beuem Beftätigte, daß niemand aus den Herzogthümern auswärts vor Gericht geladen und 

Ritterfhaft und Prälaten nicht von Binem Fürften allein, fonvern nur von beiden 
We gehalten werden folle, diefe Zugeftänpniffe aber bald wieder brach, kam ed zur offenen 
Meung wider ihn. Der Adel Jütlands that ihm zuerft feierlich Abfage (20. Ian. 1523) 
Awandte ſich an Friedrich, der ſich inzwiſchen, namentlich dur Begünftigung des Adels 
BU Freunde gu erwerben gewußt hatte. Am 26. Mai 1623 empfing Friedrich zu Wiburg die 

Krone, mehr Widerſtand fand er in dem koͤniglichen Antheil der Herzogthümer, nicht weil 
bier beliebt geweſen wäre, fondern weil ber Eid hier noch etwas galt. Aber es geihah. 

F sıner Verfammiung zu Gottorp ward Friedrich als alleiniger Ranneägert anerkannt 
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(14. April 1523), wenn auch manche von Chriſtian's frühern Untertanen dem neuen : 
mit Thränen in den Augen Treue ſchwuren. Chriftian’d Unterhandlungen wegen feiner W 
berftellung fcheiterten an denn Mistrauen gegen den manfelmüthigen Tyrannen. Auf 
Berhandlung zu Hamburg (15. April 1524), an der aud die beiden benachbarten Hanie 
tbeilnahmen, erflärten die Stände einmüthig, man Eönnte und mollte ven Herrn Chriſtiar 
wieder annehmen, auch ihn keineswegs leiden, folkten fie auch alle darum an Einem 
fterben und verderben , ehe wolle man Türken, Ruffen und Moskowiter zu Hilfe rufen. 
darauf erfolgte auf rinem Landtage zu Kiel (6. Mai 1524) die Beitätigung der La 
privilegien durch Friedrich l. Hier ward der Audbau der Verfaflung vollendet, doch nid 
im volföfreundliden Sinne, denn der von Friedrich zu allen Zeiten hochbegünftigten A 
fhaft wurden noch beſondere Vorrechte ertheilt. Ihr ward iiber ihre Unterthanen volle Saı 
barfeit und für ſich Sreiheit von den Harden in Schleswig gegeben, dazu dad Verſpreche 
die Amter nur an ihre Mitglieder verliehen werben follten. Aber jever follte fein Red 
binnen Landes fuchen, auch die Bewohner des Herzogthums Schleswig, obwol daſſelb 
den Reiche Dänemark zu Zehn gebe, nicht außer Landes appelliren, ſondern ihre Rechil| 
im Lande enticheiden laffen; dieſer Lande Prälaten, Räthe und Männer, aber feine di 
oder auswärtige jollten richten. Jährlich follen zwei gemeine Landtage für beide Herzogth 
der eine zu Flensburg, der andere zu Kiel, auögefchrieben werben. Aufs neue wird zugeil 
„daß die Lande ewig zufammenbleiben follen ungetheilt”. 

Unterdeß gemann die Neformation in den Herzogthümern einen immer feſtern 9 
Schon Ehriftian IT. war den Bewegungen feiner Zeit nicht abhold geweſen, Briebrid J. 
1524 eine Berfügung, daß niemand bei Hald, Leib und Gut um der Religion, päpftlide 
lutherifcher, willen einen andern an Leib, Ehre und zeitlichen Gütern Gefahr und Linglä 
fügen, fondern jeder fi) in feiner Neligion alfo verhalten folle, wie er ed gegen Gott dei 
mächtigen mit feinem Gewiffen gedächte zu verantworten. Sein Sohn Ghriftian war 
Zeuge des glaubensfeiten Auftretens Luther's in Worms geweien, und bald waren bie 
und die Nitterfhaft allgemein für die neue Lehre gewonnen. Nicht ganz ohne eig 
Nebenabſichten, denn jie gewannen an Beſitzthum und Macht. Die ſchon früher nicht 
deutende hohe Geiſtlichkeit trat in ven Hintergrund, zulegt waren ed nur Mitglieder der 
Ihaft, melde als Vorfteher (Bröpfte, Verbitter) einzelner ven ritterjchaftlichen Bei 
vorbehaltener Stifter die Stelle der Prälaten einnahmen. Auch auf die Ausbild 
beutfchen Elements in Schleswig hat die Neformation wefentlihen Einfluß gehabt, i 
Theil der neuangeftellten Geiſtlichen nur des Hochdeutſchen kundig war und deutfche 
ſprache allmählich Eingang fand. 

Chriſtian's I. Verſuche, die verlorenen Kronen wiederzugewinnen, führten zu v 
Verwickelungen. Noch hatte er in Dänemark eine ftarfe Partei, namentlich bei vn 
Volksklaſſen; unbekümmert um die Wahl ſeiner Mittel, ſuchte er erſt die norddeutſchen 
zu gewinnen und trat als Anhänger der lutheriſchen Lehre auf. Dann wandte er 
Niederländer und verbündete ſich mit den Anhängern des alten Glaubens, was dahi 
daß Friedrich mit den proteſtantiſchen Fürſten, die ſich zum Schmalkaldiſchen Bunde 
hatten, in nähere Beziehung trat. Lübeck hatte Beiſtand geleiſtet, um den verhaßten 
zu ſtürzen, wollte ſich jedoch nicht gern mit dem Kaiſer verfeinden, den der alte Rath 
wider demokratiſche Neuerungen betrachtete. Als aber die Anhänger der religiöſen 
ſchen Reform unter ver Führung Jürgen Wullenweber's, eines Mannes, der verdient hh 
einer beſſern Zeit zu leben und ein beſſeres Schickſal zu haben, zur Macht gelangt waren 
der Herzog und die Stadt alles wider den Vertriebenen und für die Reformation 
eine ganz andere Geſchichte hätte ganz Norddeutſchland haben mögen, wenn nicht die 
des Schmalkaldiſchen Bundes mit der Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten aus Furcht 
Kaiſer gezögert hätten. Der vertriebene König war allerdings nit mehr zu fürchten. 
am 1. Juli 1532 zu einer Befprehung nad Kopenhagen fanı, ward er gefangen und 
derburg in ſchwerer Haft gehalten. Sein einziger Sohn, Johann, ftarb unbeerbt um 
Zeit (11. Aug.). Jetzt waren Friedrich's Kronen geſichert, aber er ſelbſt ſtarb ſchon 
den Jahre in Gottorp (10. April 1533). 

In Dänemark ftand die Entſcheidung über die Nachfolge lange dahin, in den 
jedoch war über das Erbrecht der vier Söhne des verftorbenen Königs fein Streit. 
derjelben, Chriftian, empfing nad Veftätigung der Randesprivilegien ohne Anſtand für 
jeine unmündigen Brüder die Huldigung. Nah dem Vertrag mit Dänemark von 
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56 hätte man fi mit den Däniſchen über eine Neuwahl und über die eventuelle Fortſetzung 
Perfonalunion einigen follen. Aber wenn auch dies nicht gefhah, man fam überein, daß 
t Streitigfeiten zwifchen ven Randen oder deren Eingejeffenen friedlich ausgeglichen und beide 
eile verpflichtet jein jollten, in jeder Fehde ſich gegenjeitig Hülfe zu leiften, im Nothfall mit 
er Macht; über die Verhältniſſe Schledwigs zu Dänemark bleibt eine nähere Beſtimmung 
tehalten. Mit den Niederländern wurde zu gleicher Zeit ein Vertrag geſchloſſen. 
‚ Dies aber führte zu Streitigfeiten mit Lübeck, deffen Giferjucht gegen ven wachſenden Han: 
Iher Niederländer damals heftig erregt war, und in dem die herrſchende demokratiſche Partei 
hin dem ariftofratifchen Regiment in Schleswig-Holſtein feindlich geiinnt war. Zunächſt 
r bot die Stadt den Herzog Chriftian ihren Beiftand zur Erlangung der noch immer bean 
Beten däniſchen Königswahl. Als dieſer aber abgelehnt wurbe, trat Lübeck fir den gefan⸗ 
en König auf. Der Kampf, der ſich hierauf entfpann, und in dem Lübeck ſchließlich unterlag, 
lienweber enthauptet und fein Aubang geftürzt wurde, ift wegen der Theilnahme des Grafen 
Moph von Oldenburg unter ven Namen ver Brafenfehde befannt. Nach Aufftellung einer 
be von Bewerbern um die Krone Dänemarks ward Ehriftian auch Hier gewählt (den 18. Aug. 
4). und Lübe mußte ihn im endlichen Frieden zu Hamburg (14. Febr. 1536) ald König 
kennen. 
Die Brüder Chriſtian's wuchſen heran und dieſer wünſchte eine Theilung. Die Stände, 
jentlich der als Feldherr und Staatsmann hochangeſehene Johann Rantzau, waren anfangs 
ngen, indeß war fie nicht wohl zu vermeiden, und auf einem Landtage zu Rendsburg (Auguſt 
ME) ward jie vollzogen. Wieder nahm man drei Schlöffer, diesmal Gottorp, Hadersleben 
aöonterburg ald Mittelpunfte an und legte dieſen verſchiedene gefonderte Stüde zu. Adolf, 

jüngere, wählte Guttorp, der König, dem der zweite Bruder, Johann, dad nächſte Wahl: 
berlaffen, Sonderburg, dieſem legtern fiel Haberdleben zu. Der jüngfte der vier Brüder, 
ih, erhielt vorläufig eine Apanage von 9000 Thlrn. und behielt dieſe, ald er 1551 das 
m Schleswig und glei darauf Hildesheim erhielt. Vor der Iheilung waren den Stän: 
Landes „ihre alten zuvor erlangten und wohlbergebradten Privilegien’ beftätigt und 

zugeſichert, daß dieſe mit Beirat ver Räthe des Landes vorgenommene Theilung bed Lan: 
ı Privilegien unfhadlih, ungekränft und zu feinem Verfange“ fein folle. Lingetheilt 
auch hier außer dem Recht auf Hamburg und auf Dithmarjchen ald Stände ded Landes 

idte, Klöſter und adelichen Güter. Die ftaatlihe Gemeinfhart ift in jeder Hinſicht voll: 
n gewahrt. Im Jahre 1556 wurde der erfte Statthalter über beide Herzogthümer er= 
„Heinrich Rantzau, Sohn Johann's, der länger ald ein Menfchenalter dieſe Würde be- 

. Chriſtian II. farb am 1. Ian. 1559. Zwei Wochen fpäter ftarb auch ver gefungene 
GHriftian II. zu Kallundborg (25. Ian.). 

urz nad dem Tode des friedlichgeſinnten Chriſtian II. wurde der oft verunglückte Plan, 
arjchen zur linterwerfung zu bringen, wieder aufgenommen. Die Bewohner des Landes 
um diefe Zeit jelbft mit ihrem Erzbiſchof zerfallen, und im Innern Fam blutige Gewalt: 
äufig vor. Die Fürſten rüdten diesmal vorſichtig in fommerlidher Zeit in das Land ein, 
ch einem verzweifelten Kampfe bei Heide mußten die Landeshäupter für die Vertheidigung 

guten Rechts kniend Abbitte thun und Huldigung leiften (20 Juni). Das Land wurde 
E die drei Fürſten gerheilt und für jedes der drei Theile ein bejondered Gericht eingefept. 
Ber (1567) trat an die Stelle ver alten auf Gewohnheitsrecht beruhenden Sagungen das 

e und fächlifche Recht. Inden behielten die Gemeinden ihre eigenthümliche Verfaflung, 
im wefentlichen bis auf ven heutigen Tag behauptet haben. 
nden drei Söhnen Chriftian’s ILL. folgte der ältefte, Friedrich IL, ohne Widerfprud in 
gierung der Herzogthümer. Der zweite, Magnus, ward 1560 niit den Bisthümern Dfel 
val abgefunden und verzichtete dafür auf feinen Antheil an ven Herzugthiimern zu Guns 
älteften Brubderd. Mit dem dritten, Johann, der zum Unterſchied von feinem zu Ha— 
reiipirenden Oheim Johann der Jüngere genannt wird, ward, ald er erwachſen, am 

23.3an. 1564 ein Abkommen dahin getroffen, daß ihn ein Drittel des föniglidhen Antheils, 
wig bie Ämter Sonderburg und Norburg (Alien und Sundrwitt), in Holftein Plön 

hrensbök, mit allen ven Rechten, welche den andern Landesherren zuftanden, überwieſen 
Die Stände jedoch, die zuerft an der Levendau, dann (October 1564) in Flensburg zu: 
famen, weigerten fih, Johann den Jüngern als vierten vegierenden Landeäherrn anzu: 

Men. Sein Erbredt ald Mitglied des Geſammthauſes ward in Feiner Weife beftritten, die 

Re machten ihr Wahlrecht nur infoweit geltend, daß fie die Zahl der regierenden Herren nit 



164 Schles wig · GHolſtein 
vermehren wollten und ſich die Entſcheidung vorbehielten, wer an der oberſten Staat 
theilzunehmen habe. Wenn däniſche Schriftſteller der neueſten Zeit aus dem Verzicht I 
auf feine vüterliche Erbihaft vom 28. Jan. und aus der Weigerung der Stände, Joh 
regierenden Herrn anzuerfennen, einen Verzicht vefielben auf fünftige Succeſſtonsrecht 

Defcendenz hergeleitet haben, fo beruht dies auf einen gänzlichen Berfennen oder einer Verf 
ber Urkunden und des ganzen Hergangs fowie der folgenden Gejhichte.3) Die Frage 
zu unferer Zeit deshalb von praftiiher Michtigfeit geworben, weil von Friedrich IT. bi 
jegt ausgeftorbene königliche Linie abſtammt, während Herzog Johann der Jüngere der ( 
vater aller Fürſten der jüngern Füniglichen Linie ift, welche nach den Schloß Sonder! 
fonderburgifhe Gejammtlinie hießen, und von denen jegt nur die Herzoge von Augul 
und von Beck ober, wie fie fi) jeit 1825 nennen, von Glücksburg übrig find. 

In Betreff der gemeinfamen Regierung wurde auf demfelben Landtage beftinnmt, de 
tig einer der drei Landesherren abwechſelnd die Leitung haben und diefem von den beiben 
vier Räthe beigeorbnet werven follen, die fih verfanmeln, jo oft es nötbig jei. Neben ı 
deövertheidigung hatte diefe Regierung für alles Sorge zu tragen, was das Land ald 
betraf. Die auf dem Landtage zu Schleöwig 1571 beichloffene gemeinſame Landgerichtst 
wurde 1573 publicirt. 

Auch nad außen hin treten Die Herzogthümer dem Königreich völlig felbfländig geı 
Als Beiftand zu dem ſchwediſchen Kriege bewilligen die Landſtände eine Steuer unter B 
ihrer Freiheiten (1565). In Betreff der Lehnsfolge, die für das Herzogthum Schle 
leiflen fet, entftand Streit, der auf der Berfanmlung der Näthe zu Odenfe 1567 nidht ; 
ſcheidung fam, 1569 aber unter Bermittelung deutſcher Fürften zu einem Vergleich 
Wichtiger war die Frage wegen der Erbfolge. Der König behauptete ven Gharafter ald 
lehn, dad nach gemeinem Lehnrecht vererbe, alfo der ältern Linie den Vorzug gewähre, | 
die Herzoge die Gültigkeit des alten däniſchen Herfommens entgegenfeßten, welches den 
Grade ven Vorzug gab. Dad Familienintereſſe Hat hier, wie fo haufig, auf die Rechtsan 
ſcheidend eingewickt. Erft im Odenſer Vergleih vom 25. März 1579 Fam. ed zur & 
Der König will fir fi und feine Succefforen im Rei Dänemark „alle Herzogen zu 
des oldenburgifchen Stammes, fo viel deren isiger Zeit leben oder künftig fein merben ı 
allbereit abgefunden oder Verzicht getban, mit dem Fürſtenthum Schleswigk fanımt ve 
vor alters dazu gehöret, und der Infel Femarn ald mit einem altväterliden und voı 
Dannemark herrührenden anererbten Fahnenlehn innerhalb Jahres und Tages wir 
Iehnen”. Ferner verpflichtet fih der König, das Lehn jeverzeit zu ſchützen und zu vert 
wogegen ihm bei einem Kriege, der mit Rath und Bedenken der Herzoge angefangen | 
mit 40 Mann zu Fuß und 80 Mann zu Pferde beiftehen. Die feierlihe Belehnung 
am 3. Mai 1580 zu Odenſe; fie warb den drei regierenden Fürften und Johann dem 
zugleich ertheilt. Es war demnach eine Succeifion nad gemeinem oder longobardiſche 
recht, nach Geblütsrecht; die Abſtammung von dem erſten Erwerber entſchied. 

Die Erbfolgefrage trat ſehr bald in den Vordergrund. Herzog Johann der At 
finderlo8 am 2. Oct. 1580. Auf feinen lehnbaren Nachlaß machte der einzig überleber 
der auf Grund des veutfchen oder fächitichen Lehnrechts, welches Fein Repräfentationdreı 
Anſpruch ald daß „nebefte Blut’, als ‚„‚propinquior agnatus”, als „Bruder, der den 

findern vorgehe‘. Dem gegenüber berief ſich Friedrich II. für fih und feinen Bruber 
gemeine oder longobardiſche Lehnrecht, welches neben ven Brüdern bie Bruberföhne | 
ſchaft beruft. Seine Forderung, daß nad Stämmen getheilt werben jolle, wurbe von 
mitteluden beutfchen Kürften,, von Kurſachſen, Medienburg und Heflen, unterftügt u 
gemäß die Lehen und unbeweglichen Güter in zwei gleihmänige Hälften getheilt, von t 
eine dem Herzog Adolf, der andere den Neffen zufiel. Der Antheil des Verftorbenen ı 
marfchen warb beſonders getheilt, fobaß der Norden dem gottorper Antheil, der Sü 
König zufiel. Der ganze Nachlaß an beweglichen Gütern Fam in Gemäßheit des Land 
Herzog Adolf. Im folgenden Jahre (23. April 1581) kam e8 zur weitern Theilung 
dem König und Johann dem Jüngern, infolge deren erfterer für fi und feinen abge! 
Bruder zwei Theile, letzterer einen Theil erhält. Diefer Theil wird dent Herzog Johe 
aller Hoheit, Herrlichkeit, Recht und Gerechtigkeit erblich überlaffen, vereignet und üb 

6 3 Pr Warnſtedt, Staats: und Erbrecht der Herzogthümer SchleswigsHolflein (Hannov 
. 52 fg. 
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Rönig Friedrich II. feinen angefallenen Erbtheil an dieſem Nachlaß erhielt”. Kür bie 

bie Johann noch auf Dithmarſchen erheben Fonnte, gab ihm der König eine Summe 

einige Beligungen in Holitein und Nordſchleswig. 
; Adolf flarb am 1. Oct. 1586. Nach feiner Beftimmung follten von feinen vier 
e beiden älteften zur Herrſchaft kommen und den Beſitz theilen. Der ältefte, Friedrich, 
moßjährig war, trat auch wirflih die Regierung an, flarb aber ſchon im folgenden 
uni), ohne dag e8 zur Anerkennung gefommen wäre. Auch König Friedrich, der 
ımündigen Bettern die Bormundichaft führen follte, farb den 4. April 1588, und 
zu einem Kampfe mit den Ständen, deren Wahlrecht und Gerechtſame Die verwitwete 
;hriftine, eine hefiifche Vrinzeffin, nicht anerkennen wollte. Doch drangen die Stände 
19. Sept. 1588 wurden König Ehriftian IV., Sohn Friedrich's II., und Philipp, der 
ne Sohn Adolf 8, gemeinfam zu regierenden Landesfürften gewählt. Auch die Pri: 
nden nad langem Widerſtreben Beftätigung, worauf dann die Hulbigung erfolgte 
1590). 
uch Philipp ſtarb noch in demſelben Jahre, und der dritte Bruder, Johann Abolf, 
jüngfte, Sohann Friedrich, wurde mit dem Bremer und bald darauf noch mit dem 
Scthum abgefunden. Im Lande felbft aber hörten die Verwickelungen mit den Stän⸗ 
if. Die Huldigung erfolgte zwar in hergebrachter Weife, allein das Wahlrecht ber 
8 noch neben dem unbeftrittenen Erbrecht des oldenburgiſchen Geſammthauſes beſtand, 
»uen Anlaß zu Streitigkeiten. Johann der Jüngere, durch Eaiferlihe Mandate unter: 
e nicht auf, feine Anfprücde auf Anerfennung ald regierenver Landesherr geltend zu 
» Huldigung zu fordern. In der That drängte alled, auch das Intereffe des Landes 
ine Veränderung bed damaligen Zuftandes hin. Zu tief hatte man die Unzuträglich⸗ 
Vielherrſchaft empfunden. Die Ginführung einer feſten Erbfolgeordnung erſchien 
ht abzuweiſende Nothwendigkeit. 
n Adolf ging voran. Aber die Art und Weiſe, wie er einen offenbar heilſamen 
nahm, zeigt deutlich, wie abgeneigt dies Zeitalter jeber ſtäändiſchen Befchränfung über: 

Unter dem 9. Jan. 1608 traf er bie Berfügung, daß in der Folge das Recht der 
und eine reine Linenlerbfolge für die Succeifion entfcheibend fein follte. Die Be: 
es Kaiſers für Holftein und des Königs von Dänemark als Lehnsherrn für Schleswig 
yt und erhalten, allein es ward nicht für nöthig erachtet, die Zuftimmung der Stände 

Diefe empfingen eine einfache Anzeige des Geſchehenen, eine Auferung derſelben 
verlangt. Doc ſuchten die Stände ihr Recht zu wahren, als Johann Adolf am 
1616 geflorben war und fein Sohn Friedrich II. einfach auf den Grund ber väter: 
agung hin die Erbhuldigung in Anſpruch nahm. Liber die Einführung der Erbfolge 
techt ber Erſtgeburt erhob ſich indeß fein Widerſpruch, und nach längern Verband: 
mentlich aud mit dem König, deſſen lehnsherrlichen Einfluß man fern zu halten 
am man über die Fafſſung überein, daß das Wahlrecht der Stände „ad jus primo- 
‚educirt ſei“. Dagegen ließen ſich die Landesherren ven Ausdruck gefallen, „daß fon- 
andere Herren damit abzuhalten, daß jus electionis feinen Effect behalte”. In 
ſann bes Jüngern Haufe warb die Erbiolge nad) der Erſtgeburt gleichfalls eingeführt 
1633), aber erft elf Jahre nad feinem Tode (geft. 9. Det. 1622), und nachdem er 
ungen unter feine Söhne getheilt hatte. 
a Adolf und feine nächſten Nachfolger zeichneten fi durch ihre Beftrebungen für bie 
Wohlfahrt ded Landes, durch Pilege der Wiffenfchaften und durch Dulpfamfeit und 
it aus. An ver Weftküfte wurden durch Bindeichungen dem Meere bedeutende Streden 
n, die freilich durch die furchtbare Sturmflut vom 11. und 12. Det. 1634, woburd 
and unterging, zum großen Theil wieder verſchwanden; in Tönningen wurde ein 
legt, betriebfame Remonftranten aus Holland fanden bier Aufnahme, in Altona 
verſchiedenen Glaubensbekenntniſſen freie Religtonsübung geftattet, eine Verordnung 
jexenverfolgungen erlaffen, der Unterricht und die höhere Bildung in zweckmäßiger 
dert. Aber die ſchwere Zeit des Dreipigjährigen Kriegd brachte auch ütber Die Her⸗ 
namenloje® Blend und zerftörte größtentheild daß begonnene Wert. König Chri⸗ 
iner ber tüchtigften und thatkräftigften Fürſten aus dem oldenburgifhen Hauſe, ſuchte 
iner langen Regierung (1588— 1648) feine Macht gegen Norden und Süden im: 
auszubehnen und kam mehrfad in Gonfliet mit dem ‚Herzog wie mit den Landſtän⸗ 
vig⸗ Holſteins. Die Union, welche jeit den Beiten GHriftian’s III. beſtand, wänſchte 
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er zu erweitern, und e8 wurde (9. Mat 1623) ein Vertrag abgeichloffen, in welchem die Krieg 
hilfe verdoppelt ward und nicht mehr blos auf Vertbeidigungefriege beihranft blieb, ſonde 
aud auf Offeniivfriege ausgedehnt wurde. Die Iheilnahme an der Kriegöftener, bie in 

mäßheit eines Befchluffes des niederſächſiſchen Kreistagd zu leiften war, wurde aud für Schle 
wig gefordert und bewilligt, doch obne Präjudiz für kommende Zeiten. Die Erfolge ver Failı 
lihen Waffen riefen Chriftian zur Theilnahme am Kanıpfe auf. Im März 1625 ward ern 
Herzog von Holftein zum Öberflen des niederſächſiſchen Kreiſes gewählt und bot zugleich | 
Macht feines Reichs für feine Glaubendgenoffen auf. Aber das Kriegdglüd war wider il 
Ein ſchwerer Sturz mit dem Pferde zu Hameln lähmte feine Thätigfeit, nach der Niederlage | 
Autter am Barenberge (15. Aug. 1626) gegen Tilly trennten ſich die ſchon früher uneinig 
Fürften vom König, der nun fein eigenes Yand nicht mehr zu Ichügen im Stande war. 24 
und Wallenftein gingen am 27. Juli 1627 über die Elbe, dad ganze Land außer Gluditadt m 
befegt und alle Greuel des Kriegs über daffelbe verhängt. „Das ganze Land“, ſchreibt 
Augenzeuge, der Oberft Munro, der ein Corps Schotten befehligte, „war vorher voller Se 
es ſchwamm in Überfluß; aber in Zeit von ſechs Wochen warb e8 ruinirt, und aller Wohll 
war dahin.” Der Herzog von Gottorp batte eine neutrale Stellung zu behaupten geſucht, 

wirflih Gewährung verfelben und Schußbriefe für jein Land von den feindlichen Feldherren 
fangt, freilicy feinem Lande von fehr geringem Nugen. König Ehriftian mupte den Frieden 
Lübeck eingeben (12.— 22. Mai 1629), in dem zwar nicht auf die anfangs geforderte Ab 
der Herzogthümer beflanden murde, in welchem er aber die deutſchen Stifter aufgab und auf 
weitere Einmiſchung in die Angelegenheiten des Reichs verzichtete. 

Das Verhalten Herzog Friedrich's II. batte den König gereizt, und mehr nod erbitt 
bie offenbar feinpfelige Haltung des Erzbiſchoſs von Bremen und Biſchofs von Lübeck, Io 
Friedrich's, Oheims des Herzogs, und dad Streben des Bruders deſſelben, Adolf's, der im 
lichen Heere diente. Als jedoch legterer infolge der in der Schladht bei Lügen erhaltenen % 

den (9. Nov. 1632) und erfterer zwei Jahre jpäter (3. Sept. 1634) geftorben waren, 
das Verhältniß wenigitend äußerlich ein beſſeres. Des Königs Eiferſucht gegen Schweden 
braten noch einmal ſchwere Kriegsbedrängniffe über Schleswig: Holftein. Im December 1 
drang Torftenjon mit jeinen feit Guftav Adolf's Tode zuchtlos gewordenen Banden in bie 
zogthümer ein und bejegte faft ohne Widerſtand das ganze Land. Herzog Friedrich ert 
dur Zahlung einer Summe Geldes und Ginräumung einiger befefligten Orte die Anerfen 
feiner Neutralität, ein Act der Nothwehr, aber eine thatſächliche Verlegung der Union, bi 
fpäter wiederholt zum Vorwurf gemadjt worden ifl. In den Srieden zu Brömfebroe, den 
ftian mit großen Opfern im Norden einzugeben genötbigt war (13.—23. Aug. 1645), 
Herzog Briedrihd mit aufgenommen, und freundichaftlihe Verſicherungen wurden 
getaufcht,, allein das Mistrauen blieb und wuchs unter den Nachfolgern, zumal da jich bag 
auf die Stellung der Mitregenten zueinander wefentlid) änderte. 

Auch das Verhältniß der Fürſten zu den Ständen war nicht mehr daſſelbe. In allen 
ſchen Landen fiechte die ſtändiſche Verfaſſung dahin: die überall nothwendig gewordenen, 
fein Band an Das Land, dem fie zum Schug dienen follten, geknüpften ſtehenden Heert 9 
in der Hand der Fürften das natürliche MWerfzeug, die Macht der Stände zu brechen. In € 
wig⸗Holſtein fand man es noch zwar für nöthig, die Stände zu berufen, aber die Fürſch 
ließen wichtige Gefege ohne ihre Einwilligung, böchftens daß man dieſe nachträglich ein 
So bei der Erhöhung der Zölle und der Einführung einer Accife, wo dad Recht von dendi. 
ald in der Landeshoheit liegend behauptet murde (1636). Die Verwahrung der Stande 
feine Folgen, nur die Prälaten und Beliger adeliher Güter behielten für ſich Die Zollie 
Der Weſtfäliſche Friede hatte den Neichöverband fo gut mie aufgelöft, die Souveränd 
Fürften dem Kaifer gegenüber feftgeftellt und denſelben durch ihre erhöhte Stellung neue M 
gegen die ftändiiche Wirkjankeit an vie Hand gegeben. Ghriftian IV. erlebte zwar den ® 
dieſes Friedens nicht; er ftarb faft ficbzigjährig den 28. Febr. 1648, allein fein Sohn, F 
rich Ul., fchritt auf der betretenen Bahn rüſtig vorwärts, und die Herzoge von Gotterp 
früher mit den Ständen vereint jo oft gegen die Könige geftanden Hatten, zeigten fid der 

Verfaſſung faft noch abgeneigter als dieſe. | 
Zunächſt folgte Friedrich IH. nem Beiſpiel der jungern Linie feined Haufeß, indem er 

Ausſchließung jernerer Theilungen durd die Brimogeniturorbnung vom 24. Juli „gu 
Tagen Unjerer Fürſtlichen Mannes-Leibes-Lehns-Erben und Nachkommen Herzogen zu SM 
wig-Holftein dieſer unferer Königlichen Linie das Recht ver Erſtgeburt“ einführte, „ſodaß 
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jungern Linien nad dem Primogenitus und deifen männlicher Deſcendenz der Secundo— 
itus und deflen leibes-lehnsfähige Dejcenventen, und jo ferner der Tertiogenitus u. f. w. und 
) allezeit ordine successivo gradatim einer allein ver Regierung fähig jein full”. Beim 
gung der directen männlichen Deſcendenten aber blieb es bei ven allgemeinen Grundſätzen 
Lehnsfolgerechts. Bleichzeitig ward in Holitein, wie ed ſchon in Schleöwig Rechtens war, das 
tzhnte Jahr ald Zeit dev Volljährigkeit beſtimmt. Die Beitätigung des Kaiferd ward willig 
kilt. In demfelben Jahre (1650) kam der gottorper Antheil an der früher Ihauenburger 
nihaft (Graf Otto VL. von Holftein war am 15. Nov. 1640 unbeerbt geftorben), dad At 
mitedt, an den Grafen Chriſtian Rangau, füniglihen Statthalter in Schleswig: Holflein, 
‚der Kaifer erhob vied Amt (November 1650) zur unmittelbaren Grafſchaft des Reichs nach 
‚Recht der Erfigeburt in Mannsſtamm. 
Dad Verhältniß zwiſchen den König und dem gottorper Herzog wurde immer gelpannter, 
a jeit Bolitik und Kanilienbande deu legtern dahin führten, in Schweden eine Stuge gegen 
Infprüche feined mächtigen Mitregenten zu ſuchen. Herzog Friedrich III. hatte feine Toch⸗ 
bevwig Eleonore an Karl X. Guſtav, aus dem Haufe Zweibrüden, vermäplt, der nah 
igin Chriſtine's Entiagung 1654 den ſchwediſchen Thron beftiegen Hatte. Gegen biejen 
eriichen und unternehmenden Fürſten begann König Friedrich IN. einen Krieg, um das 
erzuerlangen, was er im legten Kriege verloren, und der Herzog, der gern wenigſtens feine 
tralität gewahrt hätte, war vertragsmäßig genöthigt, eine freilich nur ſcheinbare Mitwir- 
‚zu leiften. Mit außerorventliher Schnelligkeit eilte Karl Guftav von Schweden herbei, 
u die Herzogthümer raſch ein und vollführte im folgenden Winter feinen berühmten Zug 
tdas Cis und die däniſchen Injelu bi vor Kopenhagen. Der Roeskilder Briede vom 18.— 

br. 1658 hatte für Danemarf neue Verlufte im Norden zur Folge, für den von Schweden 
igten Herzog aber wurden wichtige Vortheile bevungen, die durch einen befondern Ver- 
Kopenhagen (2.—12. Mai) zur Ausführung gelangten. Der König trat dad Anıt 

bitedt (die ſchleswigſchen Bisthumsgüter) ab, das Domfapitel von Schleswig wurde ge⸗ 
einige andere Zugeltändniffe gemacht, weitaus das michtigfte aber war die Aufhebung der 
obeit. Durch zwei im wejentlidyen gleihlautende Urkunden wurde jowol der gottorpijche 
tönigliche Antheil von Schleswig von Lehnsnexus befreit, „weil, wie die Eönigliche Ur: 
bejagt, „Wir und nad Uns Unſere Erben mit Herzog Friedrichen Liebden und dero Ghe- 

en Dejcendenten in gemeiner Regierung jigen und daß, wenn Wir und dero Angehöri— 
Hergogen zu Schleswigh nicht paris dignitatis el authoritatis fein wirden, ſondern der 

heil von einem Souveranen Herrn, der andere aber von einem Herkogen, der dieſer Crohn 
nöpflichten verwandt, jollten regiert werden, neue Irrungen und Misverftände entftchen 
". Die Sicherung der Landesrechte wird ausbevungen: „doch daß dem Adel, Städten, 
und geſampten Unterthanen ihre Güter, Poſſeſſiones, wohlerjeilene Libertät, Gerech— 

„Vrivilegien in Ecclesiasticis et Politicis, ohne Hinderniß ungekränkt verbleiben.‘ 
zog ſoll fein Zaud „cum dominio directo et utili, wie auch ſonderlich sublimi Supe- 

is plenissimmo jure, die Souveränetät genannt’, bejigen. Alles dies geſchah unter Ver— 
Kung des engliihen und franzöjiichen Geſandten und mit Zuziehung der däniſchen Neiche: 
’, deren elf dad Diplom unterzeichneten, und mit der Bebingung, dag dad Herzogthum nicht 
Dder zum Theil der Krone zum Nachtheil veräußert, aud die Union mit Danemark aufrecht 
&en werde. Dagegen bleibt das Lehnsverhältniß für die Nachkommen Johann's des Jüngern 
Den, verſchiedentlich ſind ſie noch ſpäter mit der geſammten Hand am Fürſtenthum be: 
R worden. 

Der König von Schweden hatte jich indeß bei den Errungenfchaften des Roeskilder Friedens 
beruhigt. Kurz nach den Friedensihluß erneuerte er den Krieg, der die Zerftüdelung 

kmarfd bezweckte. Aber diejer Plan misglüdte volfländig. Kopenhagen, wohin Karl 
ey von Holflein aus gefhifft war, leiftete mannhaft Wiverftand, und in die Herzogthümer 
ken Berbündete ver Dänen ein, durch den Einfluß der Schweden auf die deutſchen VBerhält- 
Igereizt, Kaijerliche, Bolen, Brandenburger. Der aus feinem Schloß Gottorp vertriebene 
wog erbielt Neutralität und Anerkennung jeiner Suuveränetät, die aud) in den allgemeinen 
Ken zu Kopenhagen (27. Mai 1660) nochmals beflätigt wurde. Aber das Land war ver- 
bet, vie Bevölkerung verarmt. 
In Dänemark führte der glückliche Ausgang des legten Kriegs, die Popularität, die ſich der 
Hg durch feinen perfönlihen Muth erworben hatte, und Die zum Selbitbewuptfein gekom⸗ 
w Kraft ver kopenhagener Bürgerſchaft nach kurzen, unblutigem Kampfe mit dem bis dahin 
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übermächtigen Adel zu einer leichten Revolution, infolge deren das Reich aus einem Wah 
in ein Erbrei verwandelt und dem König die alleinige und volle Souveränetät übert 
wurde (6. Oct. 1660). 

2) Staatds und Berfaffungsgefhichte: Bon der Einführung ber All 
herrſchaft in Dänemark bis auf die neurfte Zeit. Am 10. San. 1661 wurd 
König Friedrich I. die befannte Aro:Enevold8-Acte (Erb: Alleinyerrfcafte:Acte) überg 
dur welche ihm und feiner männlichen und weiblichen Nachkommenſchaft die Erblichkeit | 
Würde, jowie die abfolute Alleinherrfcyaft übertragen wurde. Aus der engen Beſchränl 
in welcher die Könige Dänemarks bisher durch Die Handfefte gehalten worden waren, erf 
fie fih mit Einem Schlag zu den unumſchränkteſten Souveränen des civiliſirten Curopa. 
Fürſt in den germaniſchen oder romaniſchen Staaten hat jemals rechtlich eine ſolche Bew 
anſpruchen koͤnnen, als Friedrich II. und feinen Nachkommen nach diefer Acte und dem 
demſelben ausgearbeiteten Königögefeh von 14.Nov. 1665 übertragen worden war. Leg 
Geſetz regelte die Succefiionsorbnung dahin, daß nach Außfterben feines Mannsitammi 
weibliche Deſcendenz zur Thronfolge berufen fein jollte (Lex Regia 15, 27—38). Dieft 
abgezweigten vLinien des oldenburgifchen Hauſes maren von der Erbfolge im Königreig 
geichlofjen. 

Für die Herzogthümer als politifh völlig gefonderte Länder hatte der ganze Act m 
feine Bedeutung. Kein Schledwiger bat in irgendeiner Weile bei dieſem Vorgang m 
wirft; auch iſt anzuerkennen, daß bie zum Jahre 1848 fein Verſuch gemacht ift, die Gultl 
des Koͤnigsgeſetzes für Schleöwig durchzuführen. Dennoch war die Einwirkung auf dadı 
zogthum eine tiefeingreifende und dauernde. Das ganze Verhältniß war ungefehrt wel 
Bisher war Dänemarf ein Wahlreich geweien, und wenn auch die Nachfolge in den fönigl 
Haufe eine Art von Verjährungsrecht erhalten hatte, fo ftand doch dem Reichsrath j 
frei, davon abzumeidhen. Bisher war die königliche Macht völlig beſchränkt geweien, wäh 
der Herzog von Schleöwig:Holflein doch weit ausgenehntere Rechte gehabt hatte. Es - 
bis 1660 völlig im Intereffe der Könige, die Selbftändigfeit der Herzogthümer Dänd 
gegenuber zu wahren. Nah Einführung der Souveränetät dagegen Eonnte ihr Streben 
dahin gerichtet fein, in den Herzogthümern die Machtvollkommenheit zu erlangen, die fl 
Königreich erreicht Hatten, und bie Nichtung der ganzen Zeit kam ihnen zu Hülfe A 
dies in einer Periode, in der die Völfer ohne die Fürſten und wider diejelben nichts ver 
gelingen mögen, wenn nicht das Interefje der verwandten Fürftenhäufer, zunächſt das 
piſche, fpäter dad jonverburgiiche, ihnen ſchroff und entfchieden entgegengetreten wäre. 

Zwiſchen dem König und dem Herzog fand ein tiefed und nur zu wohlbegrünbeteö 
trauen flatt. Jeder ver beiden trachtete danach, zu gelegener Zeit den Antheil feines Mit 
mit den jeinigen zu verbinden. Herzog Friedrich I. war bereit während des Kriege g 
(10. Aug. 1659). Sein Sohn Chriftian Albrecht war mit Karl Guſtav vor Kopen 
zogen und war aud dem ſchwediſchen Lager nach Tönningen geeilt, um die väterliche 
anzutreten. Nur der Bermittelung der audwärtigen Fürſten war ed gelungen, ihn in 
gemeinen Frieden von Kopenhagen mit aufzunehmen. Doc ſprach er fon 1660 bie 
tung aud, daß er und jein Ländlein nicht eher unangefochten bleibe, biß er ſich des Ko 
Vergleichs begebe, durch melden ihm die Souveränetät zutheil geworden ſei.“) Im 
1661 (24. Mai) fchloß er mit Schweden einen Vertrag zur Erhaltung der Beftimmu 
Kopenhagener Friedens'ab. Diefem war ein geheimer Artifel beigefügt: „daß Bottom 
den königlichen Antbeil ver Herzogtbünter, im Ball Ihro Eönigl. Majeftät fu 
follten, nichts wolle begeben, fondern fih und ihren Succefforen ſolches allerdings 
reſervirt haben.‘ 

Es verfteht ih, daß man ſich Föniglicherfeits, als dieſer Artikel fpäter befannt won 
durch fehr verlegt fühlte. Gottorp ſuchte der Sache die Wendung zu geben, e8 habe 
hüten wollen, daß die Lande nicht in fremde Hände gerietben; die königliche Gegenſchri 
1685) befagt: „Geſetzt, daß der königliche Antbeil an den Herzogthümern märe erledigt 
den, was hätte der Herzog von Holſtein-Gottorp für Erbgeredhtigkeit daran zu präten 
dem Zeit der getroffenen Allianz noch mehr ald zwanzig andere Herzoge zu Schleswig⸗ 
fo Ihro föniglihe Majeftät naher verwandt und folglich zu berührten Landen ein näheres 
vor Holftein-@ottorp gehabt, am Leben geweſen.“ — ‚Man fieht”, heißt es weiter, „die 

4) Ratjen, Verzeichniß der Handſchriften der kieler Untverfitätebibliothef, I, 182. 
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e Begierde hieraus, nicht nur der Föniglihen Familie, fondern auch andern unfhuldigen 
stern das Ihrige zu entziehen.” Die Abiichten des Herzogs find allerdings klar erfennbar, 
jaber die Fönigliche „Begierde nicht weſentlich verichieven war, zeigen die folgenden Blätter 
t@eihichte. Der angeführte Paſſus ift aber auch um deswillen von Wichtigkeit, weil er bes 
ft, wie fern man danıald davon war, das Erbrecht der Nachkonımen Johann's des Jüngern 
fSchleswig⸗ Holſtein in Zmeifel zu ziehen. Denn gerade diefe, deren damald 22 männlide 
ide vorhanden waren, jind unter den näher verwandten Herzogen zu Schleswig-Holſtein 
int. Lbrigend wurben dem Haufe Gottorp Durd wiederholte Garantieacten von auswär⸗ 
pMächten, von England 1665, 1696, 1700, von Frankreich 1666 und 1679 der Kopen⸗ 
pner Friede und die Souveränetät ded Herzogthums Schledwig zugeſichert. 
In Einen Bunfte waren die Herzoge von Gottorp mit den Königen von Dänemark einig, 
er Ungunft, mit der fie auf die ſtändiſchen Nechte blicften. Die Stände werden feltener bes 
w, Steuern obne neue Bewilligung erhoben. Die widtigiten Angelegenheiten werden ohne 
wirfung der Stände erledigt. Kür die Hebung der geiftigen wie der materiellen Intereſſen 
Bandes geſchah jedoch manches. Altona wurde 1664 von König Friedrich II. zur Stadt 
den und mit mehrern Vorrechten begabt. Im Iahre 1665 Fam der Gedanke, den ſchon 
drich III. gehabt, und für ven er bereitö 1652 die nöthige Faijerliche Urkunde erlangt hatte, 
Brundung einer Landeduniverfirät, zur Ausführung. Die feierlihe Ginweihung fand am 
It. flatt. Auch ſchien es zu einen beffern Verhältniß der rivaliſirenden Fürſten zu kommen, 
En den: fogenannten Glückſtädter Receß eine Einigung über manche bisher ftreitige Punkte 
pen wurde, fo über den Bau einer Feſtung am kieler Hafen, über die Verhältniffe des 

x Bisthund u. |. w. und ald diefe Ginigung durch die Vermählung des Herzogs Chriſtiau 
t mis der Tochter Friedrich's I. (23. Det. 1667) ihre Befiegelung erhielt. Kine liber- 
ung des KRönigd und des Herzog zeigte ſich auch in den oldenburgiſchen Succeſſiond⸗ 

Graf Anton Günther, der letzte der Nachkommen des Grafen Gerhard, Bruders Chri⸗ 
L, farb kinderlos 1667. Diefer Ball war lange vorhergejehen worden. Schon am 
.1646 hatten König Ghriftian IV. und Herzog Briedrih von Gottorp einen Vertrag 

abgeſchloſſen, daß bei der Succeliion in Oldenburg und Delmenhorſt unter ihnen ald den 
Hauptlinien des oldenburgiichen Haufe eine gleihe Theilung jener beiden Grafſchaften 
‚das Haus Sonderburg dagegen ald Nebenlinie des Königdhaufes behandelt und von 
burgifchen Erbſchaft ausgefchlofien bleiben folle. Nähere Beitimmungen in vemfelben 

burben dann 1648 und am 16. April 1649 in dem fogenannten Rendsburger Vergleich 
fügt. Herzog Joachim Ernſt von Plön, Sohn Johann's ded Jüngern, war hingegen 
12. Sept. 1649 suo et suorum fralrum et agnatorum nomine wider diefe Verträge 
ichshofrath eingefommen, denn ven Grafen Gerhard und feiner männlichen Deſcendenz 

die väterlichen Grafſchaften ald Abfindung für feinen Verziht auf Schleswig-Holſtein 
worden, dabei aber von Chriſtian 1. die Lehnsfolge für den Fall des Ausſterbens der 
z Gerhard's audprüdlid vorbehalten worden. Als nun Graf Anton Günther noch 

iten fein Land durd den Kieler Receß vom 29. Juli 1664 wirklich überließ, erhob 
Ernft als der dem Grade nad nächſte Lehnserbe neuen Widerſpruch, und der Rechto⸗ 
udte fich zu feinen Gunſten. König Chriſtian V., der Sohn und Nachfolger Fried⸗ 
‚ ging am 8. März 1671 einen Vertrag ein, woburd) er die eine Hälfte erlangte, da⸗ 

Sem Herzog neben ber libertragung einiger Güter im Holfteiniihen namentlich die Be: 
Bag mit Schleöwig zufagte und die Huldigung in Holftein auch als für dad Haus Holftein- 
Keltend anerkannte. Gegen Bottorp ging der Proceß fort, und der Herzog verſprach, auch 

Mpere Hälfte für ven Ball des Obſiegens dem König gegen weitere Entjhädigung zu über: 
& Die Übertragung erfolgte auch, nachdem drei übereinftimmende Urtheile (die tres con- 

Bis) vom 20. Juli 1673, 14. Sept. 1674 uud 23. Jan. 1676 ausgeſprochen hatten, daß 

Wim GErnft (gef. 1671), anjego deſſen hinterlaffenen Söhnen und Erben die Lehnsfolge und 

Wfion in die beiden Grafſchaften gebühre. Mit der Execution wurde 1676 Braunſchweig- 

auftragt. Gin Vergleich mit den Gottorpern endete 1681 den Streit. 
iſtian V. mar feinen Vater den 9. Febr. 1670 auf dem däniſchen Thron gefolgt. Nichte 
türlicher, als daß der neue Herricher im Bemwußtjein feiner Machtvollkommenheit in 
Koͤnigreiche die ſtändiſchen Gerechtſame der Herzogthümer haßte. Die Betätigung 
legien konnte er allerdings nicht vermeiden. Sie erfolgte auf dem Landtage zu Rends⸗ 

an Gidesſtatt. Hinzugefügt war die Verſicherung, daß in der Beſtätigung dem Weſen 
geãndert ſei. Die Stände erklärten hierauf (4. Juli 1671): „Wenngleich der Könia 
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nicht, tie die föniglichen praedecessores bie Confirmationes mit einem abjonderlidhen fo 
len Eide beftätigt, anftatt deſſen dieſelben au Eideéſtatt bekräftigt, welches Stände ale 
wirklichen Eid annehmen, auch von gleihmäpiger Kraft und Wirkung halten, jo zweife 
nit, Königlihe Majeität werde dieſe Bollziehung in gleihmäpigen Verſtande gethan h 
Damiit Died aber nicht eindmal ald Neuerung ausgelegt und in Gonjequenz gezogen werde, | 
Stände, den altgewohnten Eöniglihen unterfchriebenen Eid zu leiſten.“ Ihrerſeits leiſtet 
Stände den fländifchen Huldigungseid in der Form: „Der Eöniglihen Majeftät zu Düne: 
unferm gnädigen Herrn gereden wir als einen Herzog zu Schleswig-Holſtein neben berofel 
Bettern, Herzog u. |. w. unjern auch gnädigen Herren getreu und hold zu fein, Ihro Pönig 
Majeftät und fürftlihen Gnaden Beſtes zu willen und Arges zu wenden und als getreuen U 
thanen eignet und gebühret gegen unfere Herzoge und gnädigen Herren zu verhalten, all 
Gott helfe und fein heilige® Evangelium.” 

Dad Föniglihe Streben, namentlih ven jchleswigichen Antheil zu erwerben, trat u 
offener hervor. Die Aufhebung des Lehnsverhältniſſes des Herzogthums war bei der verü 
ten Regierungsform in Dänemark nicht zu verjchmerzen. Wie gut hätte man daſſelbe nidl 
ausbeuten können! Schon 1665 hatte König Friedrich II. bei Gelegenheit jeiner Verh 
ungen mit dem Hauſe Holftein- Plön, in denen Gottorp „das Fundament jeined Ruin‘ 
blickte, auögeiprocdhen: das Fürſtenthum Schleswig jei per vim majorem durdy den Rotbil 
Friedensſchluß allodial gemacht. Dad Mistrauen ſteigerte ſich Durch den oldenburgifchen | 
ceffionsjtreit und durch eine Reife des Herzogs nad Schweden (1674), wo fein Neffe, deri 
Karl XI., kurz zuvor die Negierung angetreten batte. In den europäifchen Verwickeln 
welche dur den Übermuth und die Gewalttbätigfeiten Ludwig's XIV. hervorgerufen wu 
trat Dänemark auf die Seite der gegen Kranfreih Berbündeten, während Schweden feine! 
bindung mit Ludwig erneuerte; Gottorp aber galt ald Bundeögenoffe Schwedend. Aufl 
Landtage zu Kiel forderte der König Bewilligungen zur Vertheivigung des Landes, di 
Herzog zu verzögern gelang. Es war der legte Landtag, der nach alter Weife berufen 

Zu derſelben Zeit ward Schwedens friegeriihe Bedeutung durch ded Großen Ku 
Sieg bei Behrbellin (18. Juni 1675) jehr geſchwächt. Kaum hatte König Chriſtian W 
diefem Siege Nachricht erhalten, ald er den Herzog, jeinen Schwager und Mitregenten, 
der Maske der Freundſchaft nach Rendsburg einlun, ihn hier aber gefangen nehmen lieg 
10. Juli 1675 zum jogenannten Rendoͤburger Vergleich zwang, in welchem derjelbe in di 
hebung der Souveränetät, die Herſtellung der alten Union, die Gemeinſamkeit von Kri 
den und Bünpniffen, die liberlieferung aller Zeitungen an den König, die Einzahl 
Steuern in die gemeinfane Kajle zum Zweck der Xandeövertheivigung und die Rüdg 
Schwabſtedt willigen mußte. Dieje Bedingungen gaben den Herzog völlig in die 
des Könige. 

Der ſchwer Gekränfte floh nad Hamburg und proteftirte von dort aus gegen den 
burger Vergleich ald einen erzwungenen. Gr rief die Hilfe Englands an ald des Ga 
Koyenhagener Friedens. Einer ziweimaligen Aufforderung des Königs, die Beleh 
Schleswig gehörig zu ſuchen, Fam er nicht nad, worauf durd ein königliches Ba 
19. Sept. 1676 das Herzogthun, „Toweit ſolches von Uns und Unſerer Cron Den 
Lehen rühret“, fequeftrirt und allen Einwohnern befohlen ward, den berzoglichen Befe 
weiter Gehorfam zu leiften. In einem egenpatent vom 4. Jan. 1677 proteftirte ber 
von neuem und ſuchte in den Nriedendverhandlungen zu Nimwegen und dann zu Kon 
alles zu jeinen Gunften in Bewegung zu jegen. In dem erftern erwirfte er das Verj 
faiferlihen Schutzes (5. Febr. 1679), Durch den zweiten (2. Sept.) und Durd den Fri 
zu Rund zwiſchen Schweden und Dänemark (26. Sept.) ward legtered genötbigt, alle 
mungen des Roeskilder und Kopenbagener Friedens anzuerfennen. Der Herzog wu 
Souveränetät reftituirt. Die Unionen und Erbverträge jollen in Kuaft bleiben. 

Dänemark nahm eine andere politiihe Haltung an. Es verzögerte die Ausfuh 
Friedensſchluſſes und ſchloß am 22. April 1682 mit Frankreich eine Allianz gegen 
Dann trat e8 im Vertrauen auf Frankreichs Schug mit den frühern Forderungen gegen 
bervor (1684): Aufgeben der Souveränetät über Schleswig und aller Bündniſſe mit 
Mächten, das Interlaffen allev Befeitigungen. Dazu kamen eine Reihe älterer | 
Der Kaiſer, an welden ſich dev Herzog wandte, verbot diefem, auf die Forderungen 
(13. Juni 1684). Inzwiſchen erſchien aber ein königliches Patent d. d. Rendsburg ben 
1684 wegen Ginziehung des Herzogthums Schleswig, da Dad Haus Bottorp Bei dem Aal 
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ven durch fo Harte und gegen vie Pflicht des Vaſallen laufende Mittel die Souveränetät über 
ewig Sriebrich III. abgebrungen babe, und „weilen die Sachen ohne gänglidhen Untergang 
jürſtenthümer nicht länger in ſolchem verwirrten Zuftanve verbleiben können“. Trog des 
glihen Begenpatent3 d. d. Itzehoe den 28. Juni 1684, wurde die Huldigung wirklich voll- 
ı, bie ſich Weigernden mit Entjegung von ihren Stellen oder Gütereinziehung beftraft. 
die große Gonlition gegen Frankreich, die nach der Engliſchen Revolution von 1688 ins 
atrat, brachte einen neuen Wechſel. Dänemark wurde nad langem Widerſtreben ge: 
ist, am 20. Juni 1689 den Altonaer Vergleich einzugehen, der Herzog wurde in feine Lande, 
k und Güter, in feine Souveränetät, wie er jie bis 1675 bejeilen, reftituirt. „Soviel es 
nionen, Bamilienpacte und die Communion (gemeinjame Regierung) angeht, foll e8 bei 
is dahin üblichen Herfommen und dem buchſtäblichen Einhalt des Weſtfäliſchen, Nordiſchen 
tontainebleauifchen Friedens bleiben.” Die Integrität und Souveränetät bed Herzogthums 
imig nach Maßgabe dieſes Vergleichs verbürgten ver Kaifer, Schweden und der Kurfürft 
Sraunfchweig:Lüneburg. Am 14. Mai 1696 traten noch England und die Generalftaaten 
Garantie ein. 
Yie letzten Lebensjahre Chriſtian Albrecht's waren wenigſtens äußerlich friedlich. Aber 
; feinen Bemühungen zur Herftelung ber innern Ordnung verjäumte er nicht, Vorberei⸗ 
u zu einem neuen Kampfe zu treffen, zu ven e& bei ben endlofen Streitigkeiten zwifchen ven 
s regierenden Linien doch noch kommen mußte. Gr flarb den 27. Dec. 1694. Auch König 
kan V. erlebte ven Ausbruch der Feinpfeligfeiten nicht mehr. Doch hat er ven großen nor: 
a Kampf vorbereitet, indem er kurz vor feinem Tode die folgenreiche Allianz mit Sadjen, 
nund Rußland gegen Schweden und deflen jugendlichen Beherrſcher Karl XII. ſchloß. Er 
den 25. Aug. 1699. Beine Nachfolger der Fürſten von Schleöwig= Holftein, König 

zog, trugen ven Namen Friedrich IV. Der Herzog, zum Theil in Schweden erzogen und 
8 mit Karl’ All. Schwefter Hedwig Sophie vermählt, von Jugend auf voll Hap gegen 
iglihe Haus, verband fih aufs engfte mit Schweden und machte ſo fein und feines 
Schickſal von den Erfolgen Karl’8 XII. abhängig. Anfängli mit Erfolg. Gegen das 
if, das Schweden zu demüthigen beflimmt war, bildete fich die Koalition zwiſchen dieſem 
ben Beneralftaaten und England (23. Ian. 1700), deren vierter Separatartifeldie Garan: 
Altonaer Vergleichs enthielt. Sofort wurde wieder von Dänemark der herzogliche An- 
ider Herzogthümer occupirt. Aber ald Karl XII. mit unerwarteter Schnelligkeit Seeland 
‚eine engliſch-holländiſche Flotte jih vor Kopenhagen legte und ber Herzog von Gelle 
in einrücdte, wurbe Dänemark bald zum Travendahler Frieden gezwungen (18. Aug. 
Die frühern Unionen von 1533 und 1623 wurden erneuert, die erlangte Souveräne⸗ 

Weſtfäliſche, Nordiſche, Sontainebleauiiche Friede, ſowie der Altonaer Vergleich nod: 
ätigt. Die zwiſchen den beiden regierenden Herren etwa Fünftig entftehenden Irrungen 

per amicabilem compositionem unter ji oder durch Vermittelung dazu ermwählter 
en verglichen werden. Auch diefer Friede und der Beſitzſtand der Gottorper erlangte bie 

ie des Deutfchen Kaiſers, Englands, Holland, Schwedens, Kurbrandenburge, Hanno: 
Bon Gelle und Wolfenbüttel. 
Keje Erfolge kamen indeß weber dem Herzog Friedrich IV. noch jeinen Erben zugute... Gr: 
diente im ſchwediſchen Heere und fand fihon in der Schlacht bei Eliffow feinen Tod 
Bnti 1702). Sein Sohn und Erbe, Karl Friedrich, war damals ein zweijähriges Kind. 
Mutter erzog ihn in Schweden unter der Mitvormundfchaft ibred Bruders Karl's XI. 
Sleswig: Holflein leitete der Dheim des jungen Herzogs, Chriftian Auguft, ein unbedeu⸗ 
"Mann, die Angelegenheiten, feit dem Tode der Herzogin Hedwig Sophie (22. Dec. 1708) 
dem Titel Abminiftrator. Die alten Streitigkeiten nahmen indeß ihren Fortgang. Die 

iche Frage, ob bei den gemeinfamen Regierungderlaffen ver Name des Königs mit größern 
Raben als ver des Herzogs zu drucken fei, diente als Vorwand, daß acht Jahre lang fein 
bag gehalten wurde. Im Jahre 1707 beantragten Prälaten und Ritterfchaft die Zufanı: 

jerufung eines ſolchen. Gier war wieder der einzige Punkt, in denen Die hadernden Bürften 
Rmentraien, bie Abneigung gegen bie ftändijche Verfaſſung. Zwar wurde den Petenten 
beiden Kandeöherren 1708 eröffnet, daß man „Prälaten und Ritterjchaft oder ſämmtlichen 
getreuen Landſchaft Privilegien aufzuheben ober zu vermindern nicht gemeint ſei“; aber 
Hm nächſten Jahre (Altona 1709, 21. März) trafen beide Berabredungen, „deren Inhalt 
Bünftig aufs äußerfle fecretirt werben ſolle“, daß fie jich der „Kormalität” der Zufanımen- 
Knete Berifon. XIII 11 
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berufung eined Landtags entlevigen und nur eine Gonvocation von Brälaten u 
infowelt zugeftehen wollten, daß diefelbe durch einen Ausſchuß ihre Proponenda 
derjelden nur ein purum votum consultativum zu geftatten fei. Ein ſolcher u 
Landtag (ber ledte) iſt au auf Andringen des ſtändiſchen Ausſchuſſes im Gepten 
fanınıengetreten, Prälaten und Ritterfhaft, ohne die Städte. Bon jeiten ber ı 
ritterf&paftlichen Deputirten wurde eine feierliche Verwahrung dagegen eingelegt, 
rufung den althergebraditen Landtagen von Prälaten, Ritterfchaft, Ständen unt 
binderlich jein jolle. Die Privilegien wurben beflätigt und gegen Bewilligung bed 
tributionen auch die Zuſicherung ertbeilt, daB die ſchleswig-holfteiniſche Contributi 
niemals erhöht, eine außerordentliche Kontribution aber, außer in Kriegsfällen, n 
nad Bewilligung des Landtags ausgejchrieben werden jolle. 

Unterveß hatte bie Niederlage Karl's XII. bei Bultawa (8. Juli 1709) a 
Begner wieder zufammengebradt. Der König von Dänemark bejegte Die ſchwedi 
gen in Deutfhland, Pommern und die Herzogthümer Bremen und Verden. . 
ihlugen den König anfangs bei Gabdebuſch (20. Dec. 1712) und rüdten in die 
ein, mußten ſich aber, von ben Dänen, Ruffen und Sachſen gedrängt, in die zun 
Antheil gehörige Feſtung Tönningen werfen (13. Febr. 1713) und bald Daraufergef 
Königlicherfeits betrachtete man die Aufnahme der Schweden in die Feſtung als ei: 
Bruch der von Bottorp angelobten Neutralität, und der König ſäumte nicht, bu 
von 18. Febr. 1713 den gottorpiſchen Unterthanen zu eröffnen, daß er alle I 
Haufe zugehörige Lande unter feine Botmäßigkeit nehme, und daß künftig den got 
iehlen fein Gehorſam mehr zu leijten jei. In einem gottorpifchen Gegenpatent ı 
wurde gegen dieſe Decupation proteflirt, „va Wir von Anfang diefed Krieges | 
Neutralität in allem zu obferviren Uns höchſtens befliſſen“. ‘Als indeß am 8. 7 
Feſtung Tönningen gefallen war, erfah der König aus den dort vorgefundenen 
der ſchwediſche General Gteenbud bereitö vor feinem Ginrüden in die Herzogti 
vormundichaftlicden herzoglicden Regierung das Beriprechen der Aufnahme in Die 
ningen erhalten, und daß der hulftein-gottorpifche Minifter Goͤrz am 21. Ian. 1 
jelbe Zeit, da er dem König perſöͤnlich die firengfie Neutralität gelobt, einen geb 
mit Steenbuck abgeihloffen hatte. Yriebri IV. nahm dad Goͤrt ertbeilte Ber 
Rückgabe des berzoglichen Theils zurüd. 

Bon gottorpifcher Geite wurde alles aufgeboten, um bie Reftituirung zu be 
wanbte ih an den Raifer, an England, Holland, Hannover, aber von allen € 
ausweichende Antworten. Die politifche Gonftellation war in jeder Weile dem 
auje ungünftig. Die norddeutſchen Fürften, zumal Preußen, waren froh, | 
bergewichts Schwedens [08 zu fein, die Generalſtaaten ſchützten „dad Impedim 

Krieges mit der Cron Frankreich“ vor, dad Kurhaus von Hannover, dad um 
Thron Englands beftieg, trachtete nach dem Veſiz der Herzogthümer Bremen 
Überall entledigte man ſich mit Leichtigkeit der vielfachen gegen Bottorp uberno 
pflidtungen als unbequemer Feſſeln. DaB KarlXII. vor Friedrichdhall feinen Tod 
1718), vernichtete die Hoffnungen der Gottorper vollende. Denn in Schweden n 
verfolgte Bolitik völlig aufgegeben. Wit Übergehung des jungen Herzogs, de 
ältern Schweſter Karl's XII., warb bie jüngere Schweiter Ulrike Eleonore, auf 
hoben, Goͤrßz farb auf dem Blutgerüſt. Im Frieden mit Dänemark (Stodh 
1720, Frederiksborg 23. Juli) verpflichtete ih Schweden, dem Herzog feine Un 
gewähren. Dur Bermittelung des Kaiſers erlangte diefer wenigſtens jeine Wir 
in Holftein, aber Schleswig blieb verloren. Daß er nah Rußland ging und vı 
älteflen Tochter des Zaren Peter, Anna, vermählte, änderte in der Sache nichti 

8 fehlte Danemark no an einem Rechtstitel für feine neuen Erwerbungen. 
da Gottorp auf feine Weiſe zum Verzicht zu bewegen war, nur durch Garanti 
werben , wie viel auch ſolche nad) den gemachten Erfahrungen werth fein mochte 
tende Schritte waren längft geſchehen. Bereits 1710, ald das Kriegsglück ſich q 
gewandt hatte und Friedrich IV. ine Begriff fland, Schweden die Herzogthümer 
Verden zu entreißen, hatte er mit Kurbannover ein Bündniß auf fünf Jahre 
Bine gegenfeitige Garantieclaujel bezog ih auf Schleswig und die im Neid, begr 
Unterbeß beſtieg Kurfürft Georg Ludwig als Georg I. den engliihen Thron, abeı 
ned ganzen Lebens lagen ibm die Intereffen feines Stammlandes näher am ‚Herzen 
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m Königreichs. Am 26. Juni und in einer nachträglichen Declaration von 16.—28. Zuli 
\5 ſchloß er ein Bündniß mit Friedrich IV., in welchem dem König von Großbritannien als 
tiärften von Hannover die Herzogthümer Bremen und Verben für den Fünftigen Frieden 
eñchert werden und erforberlichenialld ein Hülfscorps von 8000 Diaun verheißen wird. Als 
nivalent „‚verfprechen Seine Majeflät in Großbritannien und obligiren fi für Dero Erben 
Nachkommen, daß Sie Uns, Unſere Erben und Nachkommen bei den Bejig , Genuß und 
mthumb fothanen fürſtlichen Antheild am Herzogthum Schleöwig contra quoscunque fräf: 
Inainteniren und garantiren helfen“. Preugen war ſchon vorangegangen, inden ed durch 
mag vom 24. Mai 1715 ih Stertin, Demmin, Anklam, Wohin und Uſedom hatte zu: 
a lafien und dagegen mit venjelben Worten wie Großbritannien Friedrich IV. im Befig 
fürſtlichen Antheild von Schleöwig zu ſchützen verſprach. Specialgarantien wurden fpäter 
Friedrich's IV. Wunſch ausgeftellt von England ven 26. Juli, von Fraukreich ven 18. Aug. 
DB. In beiden wird ihm der friepliche Beſitz des herzuglichen Antheils von Schleöwig ga: 
kt; von dem föniglichen ifl mit feinem Wort die Rede. Wie man in Frankreich über die 
miieacte dachte, ergibt jid) aus der Antwort, weldhe dem gottorpiſchen Geſandten gegeben 
Be, als ex jich uber diefelbe beichwerte: Die Arte jei nur ein Stud Lumpen (chiffon), welches 
Rorten für gute Waare annehme, das aber für ihn felbft und den Megenten durchaus feine 
mutung babe; bei Herzog follte ſich übrigens die Freundſchaft des Zaren zu erwerben fuchen 
Ach über das übrige feine Sorge machen (et ne se meltre pas en peine du reste). 
Baı folgenden Jahre ließ Friedrich IV. vie Prälaten, Ritterſchaft und Beftiger adelicher Güter 
Buldigung entbieten. Das Huldigungspatent vom 22. Aug. 1721 beiagt, daß es zur Ge⸗ 
befannt fei, mie „ber Herzog von Holftein ſich treulo8 gegen Uns declariret und Öffentlich 

ressor aufgeführt, ja fogar wegen vermeintliher Theilung Unferer Länder mit dem 
ich eingelaflen’. Weiter heißt ed: „daß Wir daher beivogen worden, des Hertzogs Garl 
ich's zu Holftein gehabten Antheil im Hertzogthum Schleswig, als ein in beſchwerlichen 
unrechtmaäßigermweife von der Grobne Dänemark abgeriſſenes Pertineus, wieder in Pos- 
zu nehmen.‘ Nah Erwähnung der formellen und folennen Garantien für jih und 
iglichen Erbjuccejjoren fährt Das Patent fort: „Und Wir dann ſolchem nad) entſchloſſen, 
Autheil mit dem Unſrigen zu vereinigen und zu incorporiren und Dero 
von den geſambten Bingefeffenen Ständen Unjerd Hergogthumd Schleswig ald Prä 
der Mitterfchaft, Städten und Landihaftd- Einwohnern und linterthanen die alleinige 
igung einnehmen” u.f.w. Die Quldigung erfolgte (3. und 4. Sept.) durch Unterſchrift 

ulare, in welchem eö heißt, daß der König „ven vorhin gewefenen fürfllichen An- 
Herzogthums Schleswig mit den Ihrigen zu vereinigen und dero Crone ald ein altes 
temporum abgeriffened Stück auf ewig wieder zu incorporiren für gut befunden”; den: 
gelobt der einzelne für ih, feine Erben und Succefforen: „daß Ih und fie Ihr König: 
jeſtät zu Dänemark, Norwegen u. ſ. w. für unfern alleinigen Souverainen Landeöherrn 
und halten uud Derojelben, wie auch Dero Königliche Erb:Succefforen in ver Regierung, 
ın tenorem Legis Regiae, Treu, hold und gewärtig fein wollen.” Diefer Eid wurde 
Denen, die biäher unter der gemeinfamen Regierung geftanden hatten, abgelegt, auch 

Mitgliedern ver jüngern Eöniglihen Linie, die Güter im Lande bejagen, mit Rückſicht 
kaie. Einen völlig ähnlichen Kid leifteten die Beamten, Magiftrate und andere Einwohner 
Bpher gottorpiſchen Antheils. 

ganze Hergang iſt Feiner Zweideutigkeit unterworſen. Mit dem früher königlichen Au: 
BB keine Veränderung vorgenomnien. Mit diefem wird der gottorpifche Antheil vereinigt 
Kapmielben incorporirt, Schleöwig ift nach wie vor ein ſouveränes Herzugthum geblieben. 
B- anders wird dies von fänımtlichen @leichzeitigen, die Darüber berichten, aufgefaßt. Einer 
Bnsuen Zeit ift es vorbehalten, den Hergang dahin zu entftellen, daß eine Incorporation 

Herzogthums in dad Königreich flattgefunden. Dabei muß zu der an das Ungereimte 
Hudleguug gegrifien werben, der herzogliche Antheil jei mit dem Eöniglichen vereint und 
Königreid Dänemark incorporirt, eine Audlegung, zu ber fein Wort ded Patents 
Huldigungsformulars Anlap gibt, zu der man aber gezwungen war, meil auf feine 

Weiſe die Einführung der danifchen Erbfolge zu retten iſt. Zur Widerlegung biefer 
sen Interpretation genügt ed, auf ven Umſtand hinzumeifen, daß der königliche Antheil 

ig unverändertem Verhältniß blieb, fein neuer Cid von den privativ Eöniglichen Untertha⸗ 
st wurde. (Sin zweited Mittel, die neuern däniſchen Anfprüde aus den Vorgängen 

11° 
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von 1720 und 1721 zu begründen, wird aus den Garantieacten und aus einzeln: 
digungseide gebrauchten Worten hergenommen. Die däniſche Staatöfhrift, mı 
fung bed bekannten Offenen Brief vom 8. Juli 1846 veröffentlicht wurde, ſtell 
e8 wäre nicht allein der gottorpifche Antbeil von Schleöwig, fondern aud das G: 
öniglichen Antheil diefe® Herzogthums Friegsrehtlicdh verloren und von Dänen 
Jure belli fei ber gottorpifche Antheil von Schleswig erworben und biefe nah K 
zogene Erwerbung von England und Frankreich garantirt. Die Verkehrtheit dieſ 
liegt am Tage. Der König von Dänemarf führte mit dem Haufe Gottorp feinen 
war volle Neutralität zugeftanpen worden. Am 30. März 1713 hatte Friedrich 
die Einlaffung der Schweden in Tönningen nad Verſicherung bes gottorpifche: 
anf deffen Veranlaflung oder mit deſſen Approbation gejhehen, Fein Reffentime: 
Durchlaucht ausüben, dad fürftlihe Haus wieder in den vollkommenen Beiig je 
Als jedoch dad Colludiren mit Schweden bei Einlaffung und die Doppelzüngigk 
Bottorp zu Tage fam, hielt fi der König von diefem Verſprechen entbunden 
hatte dad Verfahren gegen fein Land als eine gewaltfame Occupation bezeichne: 
erwibert fünf Monate nad ver Bapitulation von Tönningen: „Er babe aus den 
Mandat mit nicht geringer Befremdung vernehmen müſſen, wie man fih fürft 
entblöde, die von Und aus dringender Noth und zu Unfererfteihe und Lande un 
Sicherheit gefhehene Poſſeſſions-Nehmung der fürftlihen Länder, Ambter un 
gewaltfame Dceupirung zu betiteln. Es iſt allerdings nicht leicht einzufehen, 
waltfame Öccupirung ohne einen Krieg zu denken ift, und mie aud der „zu Ur 
ſers Etats Sicherheit vorgenommenen Beligergreifung‘ ein jus belli hergeleitet 
In dem Vertrag mit Hannover von 1715 flügt Friedrich IV. fein Begehren , 
Antheil von Schleswig zu behalten, nicht auf dad Recht der Eroberung, jond 
Schadenaniprud, welcher ihm durd dad Bindringen ver ſchwediſchen Armee in ! 
mer erwachſen war. Kurz, die ganzen Berhandlungen zeigen e8 auf dad unzwei 
allein eine Vereinigung des gottorpifchen Antheils von Schleswig beabſichtigt ift 
thum felbft in feiner Eigenfchaft als fouveräner Staat verbleibt. 

Nicht minder deutlich find die Garantieacten. Die Garantie des Königs vo: 
nien als Kurfürften von Hannover liegt allen folgenden zum runde. Der Vertra— 
1715, Art. 11, beſagt: „Weil Wir (Friedrich IV.) darauf abfolute beftehen, daß ! 
lichen Antheil des Herzogthums Schleswig behalten wollen, fo verfpredhen S— 

Großbritannien hiermit und obligiren fi für Dero Erben und Nachkommen, 
Unfere Erben und Nachkommen bei dem Bejig, Genuß und Eigenthunb foth 
lihen Anteils vom Herzogtum Schleöwig contra quoscunque zu maint 
definitive Garantie Englands vom 26. Juli 1720 jagt: le tout en vertu du tra 

1715 avec Sa Majest& Britannique comme &lecteur de Brunsvic und nennt la 
cale du duche de Slesvic, laquelle Sa Majeste Danoise a entre les mains. 9 
vom 18. Aug. 1720 nimmt mwieber auf die englijche Bezug und ſichert zu den ruf 
la partie ducale du dit Duchd. Diefe Augiprüde find ſo unzweideutig mie 
eine völlige Verdrehung der Worte fann fie auf das ganze Herzogthum Schleswig 
ein nur noch Fühnere® Unternehmen , damit dad ganze Herzogthun der Krone 3 
verleiben laffen. König Friedrich's Abficht liegt zu Tage. Er mollte durch ein Aı 
den fehlenden Rechtstitel erfegen. Denn mehr als funfzig Jahre vergingen, ebı 
feine Erblande freiwillig verzichtete. Daß der König, fofern e8 möglich gewei 
Herzogthum Schledwig unter Die Herrſchaft des Koͤnigsgeſetzes gebradt, daran il 
nad der ganzen Lage der Verhältniſſe nicht zu zweifeln. 

Dit gemispeutet find die Worte des Huldigungseides, nad denen Die Hu 
loben, dem König wie auch Dero Pöniglihen Erbjuccefforen „secundum tenor 
giae‘' treu, Hold und gewärtig zu fein, ausgeſetzt geweſen, indem däniſche Interp: 
nichts anderes ald das Königegefeg von 1665 verftanden haben wollen. Es fol‘ 
diefe Eidesformel, nach der einzelne Unterthanen des Herzogs von Schleswig ı 
geleiftet Haben, mit Einem Schlage die ganze, vielmald anerfannte und feierlich! 
Suceeflionsordnung abgeändert fein. Abgefehen davon, daß dieſe drei latein 
wahrjcheinlich einer großen Zahl der Schwörenven völlig unverftändli waren, fi 
für die, die einer Verdeutſchung berfelben fähig waren, ein Misverſtändniß Fa 
Der Ausdruck Lex Regia war auch nad) der Publication ded Koͤnigögeſetzes von 16 
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m koͤniglichen Geſetz mehrfach gebraucht worden. So hatte namentlich eine däniſche 
nsichrift in Bezug auf bad Herzogthum Schleswig der lex Regia Danica erwähnt. Got⸗ 
ſcherſeits Hob man hervor: Ihro Hocfürftlihe Durchlaucht vermöchten nicht abzufehen, 
lex Regia im Herzogthum Schleöwig einzuführen ſei“. Yon Eöniglicher Seite erfolgte eine 
e Antwort, es ſei ja König Friedrich's III. Dispositio inter liberos, das fönigliche Erb: 
von 1650, gemeint, welches dad Recht der Erſtgeburt einführre. Es heißt weiter wört- 
„Ihro Königliche Majeftät find von der erleuchteten Begabniß und von fo gerechten Be: 
e, daß Sie Ihro Feine ungleihe Meinung überreven noch glauben werben, daß jemand jo 
ubten Verſtandes fein könne, daß Ihro Königliche Majeftät Friderico U. glorwür: 
n Gedächtniſſes zu disputiren fei, dergleichen Dispofition auch im Herzogthum Schleöwig 
Antheild zu machen.“ Außerhalb Dänemarks wird fein Publicift die Behauptung auf: 
ımollen, daß durch Eidedleiftungen einzelner Unterthanen in einem Theil eines fouveränen 
enthums ber ganze Öffentliche Rechtszuſtand und für das ganze Land die Erbfolge ver- 
#, bie reine agnatiſche Succeffion in eine eventuell cognatifche verwandelt werden koͤnne. 
Die Huldigung war indeß gefchehen. Prälaten und Ritterfchaft verbanden damit ein Gefuch 
Kflätigung der Privilegien, Berufung von Landtagen, regelmäßige Abhaltung der Land: 
fe. Der König erwiderte, wenn die Nothwendigkeit erfordere, einen Landtag abzuhalten, 
per dad Nöthige verfügen. Wiewenig derfelbe auch geneigt fein mochte, Died Verſprechen 
füllen, er erfennt das Recht beider Herzogthümer und den Fortbeſtand der Verfaffung 
Unterbefien hatte die gottorper Linie die Hoffnung, das Verlorene und womoͤglich Dazu 
Bniglichen Antheil der Gerzogthümer wiederzugewinnen, keineswegs aufgegeben. Herzog 

iedrich lebte feit feiner Bermählung in Petersburg, und Peter ver Große und noch mehr 
ahfolgerin Katharina waren nicht abgeneigt. ihn zu unterflügen. Die Kaiferin Anna 
730) fuchte zu vermitteln, allein Karl Friedrich weigerte fi entſchieden, eine Entſchaͤ⸗ 
an Geld (einer Million) anzunehmen, die Rußland in einem Vertrag mit Ofterreih 
emarf ausbedungen hatte. In ben herzoglichen Antheil von Holftein führte während 
jenheit des Herzogs das Geheime Conſeil in Kiel die Verwaltung, allein die innere 
ng und bie Finanzen waren in fortwährender Verwirrung, während Günftlinge fi 
en. Aud an Streitigkeiten mit der Föniglihen Regierung fehlte ed nicht, wenn auch 
gemeinfame DBerfügungen erlaffen und die Landgerichte abgehalten wurden. Schlimmer 
8 noch, als der Herzog flarb (12. Juni 1739) und der Bifchof Adolf Friedrich von Lübeck 

dichaft übernahm. Rechtspflege und Verwaltung befanden ſich in einem ungleich 
ern Zuſtande ald in dem Eöniglichen Antheil. 

bem lettern fuchte ſowol Friedrich IV. als fein Sohn und Nachfolger Ehriftian VI. (feit 
die innere Wohlfahrt dur Unterflügung der Wohlfahrts⸗ und Unterritsanftalten, 
dels und Gewerbes zu fördern, Auch nad außen hin fuchten fie mit Erfolg ihr Gebiet 
tern. Im Jahre 1721 hatte Friedrich IV. die Grafichaft Rangau erworben, deren letzter 
feinen ältern Bruder hatte erfchießen laffen. Dann kam ihnen das Ausfterben mehrerer 
des fonberburgifchen Haufes zugute. Die plöner Linie war feit bein Tode des Herzogd 
m Ernft (1671) in drei Linien gefpalten. Der ältefte Zweig ftarb aber ſchon 1706 auß, 
ugfte 1729; über die nunmehr vereinte Erbſchaft erhob ſich Streit, da der Herzog Chri⸗ 
Bari (geft. 1706) nur einen Sohn, Friedrich Karl, aus unebenbürtiger Ehe mit einem 
in von Karlſtein hinterlaſſen Hatte. Da jedoch Friedrich IV. deſſen Recht anerkannte, über: 
x junge Herzog dem König ſchon 1720 Norburg und feinen Theil von Arrde; die andere 
der Infel fiel ihm 1749 zu. Endlich ſchloß verfelbe, da er ohne Erben war, einen Ber: 
mit dem König, daß nad) feinem Tode alle feine Befigungen an viefen fallen follten. 
mit den noch übrigen Linien des fonderburgifchen Hauſes wurden Verträge abgefchloffen, 
ederen fie gegen Entſchädigung auf ihre Erbanfprüche an Die Lande der auögeftorbenen 
verzichteten. Es waren dies die Linien Auguftenburg, Bed und Glücksburg. Nur die 
neunte hatte noch einen Fleinen felbftändigen Randesantheil. Nah ihrem Audfterben 
D) fiel auch Diefer an ven König. Der Name Glücksburg ging fpäter (1824) auf dad. Haus 
ker. Die Erbanfprüce ver ſonderburgiſchen Fürften auch auf ihre Anſprüche als Mit- 
z und Erben des oldenburgiſchen Geſammthauſes wurden durch jene Verträge nicht nur 
ulterirt, fondern wiederholt ausdrücklich anerkannt. 
Bigrend daB däniſche Königehaud in dieſer Weife mit der ſonderburgiſchen Linie über: 
in, drohte ihm große Gefahr von feiten des ſchwergekränken, noch immer in feiner Feind⸗ 

gottorper Haufed, das gerade jegt im Norden zu einer glänzenden Macht⸗ 
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ftellung fi erhob. Herzog Karl Beter Ukrich war ein Enkel Veter's des Großen und 
Karl'd XI. von Schweden. In Schweden wie in Rußland hatten, da beine Reid 
Thronfolge waren, die Erbanſprüche des gottorpiigen Hauſes politiigen Grün 
mäffen. Vielmehr war in beiden die jüngere weibliche Kinie der ältern vorgezogen ı 
aber dieſe legtere jowol in Schweden ald in Rußland erblo blieb, kehrte man zur a 
Karl Peter Ulrich wurde 1741 von den Ständen Schwedens als Thronfolger aner 
aber die Raijerin Eliſabeth ihn unmittelbar darauf zum Großfürften und LRachfolg 
trat der Biſchof von Lübeck, Adolf Friedrich, an feine Stelle. 

Am dänifchen Hofe gerieth man über diefe Wendung der Dinge in große Bei 
nicht ohne Grund. Dan wußte, mit welcher prodinziellen Vorliebe die Gottorper 
zogthümern hingen, und Eannte den launenhaften und eigenfinnigen Charakter ded ı 
fürften. Die europäiſche Stellung Rußlands, der Einfluß deffelben auf die deu: 
legenheiten war in ſtetem Wachſen begriffen. Zuerit war Ehriftian V. der Anficht, t 
Übertritt des Großfürften zur griechiſchen Kirche benugen Eönne, um ihm feinen 
Holftein zu entziehen. Als dies nicht Durchgeführt werden konnte, vertuchte er t 
Unterhandlungen, welche nad) feinem Tode (6. Aug. 1746) von feinem Radyfolger 
rortgefegt wurden. Adolf Friedrich verftand fi zuerit zu einen Vergleich, in weld 
Geldentſchädigung feinen Anfprüden auf Schleswig zu Bunften des Königs und | 
lihen Nachkommen entfagt und für den Fall ver Nachfolge in Holftein ih zum A 
herzoglichen Antheild gegen Dibenburg bereit erflärt. Selbſt der Großfürſt diem ei 
geneigt, auf einen ähnlichen Vergleich einzugehen, aber der alte Familienhaß erw 
in ihm und alle Verhandlungen hatten ein Ende. 

Nachdem Karl Peter Ulrich unter dem Namen Peter II. den rufjiihen Thron E 
mit Friedrich dem Großen Brieden geichloflen Hatte, fehienen neben feiner gewaltf 
rungsjudt alle feine Gedanken auf einen Krieg gegen Dänemark gerichtet zu fein. 
für legtereö war groß, über bie Interhandlungen waren bie Mittel zum Kriege 
worden. Doch rüftete man in Eile, die feindlichen Heere ftanden fih in Mecklenl 
genühber, eine ruſſiſche Blotte anferte bei Femern, als die Ermordung Peter’d (17 
allen Beforgniffen ein Ende machte und bald den Frieden herbeiführte. Die Vi 
über den jungen Groffürften Baul erhielt der Herzog Georg Ludwig, jüngfter 
Königd von Schweden , und nach deſſen fhon 1763 erfolgtem Tode ver ältere, riet 
Bifchof von Lübel. Während diefer Periode (feit 1759) fand ver Freiherr von 
der Spitze ver Gefchäfte, und unter feiner Leitung geſchah manches zur Beflerung d 

Das Wirhtigfte war aber, daß die Kaiferin Katharina fich zu einer Übereinku: 
König willig zeigte. Wegen der Minderjährigfeit des zulünftigen Herrſchers, des 
Paul, kam es zunähit zum Abfchluß eines proviforifchen Tractats (11. [22.] A 
der alle „in dem zur Beherrſchung des ganzen Nordens berufenen und beftinmten 
ihen Haufe” obmaltenden lineinigkeiten mit der Wurzel ausrotten follte. Auf ve 
Antheil Schledmige wird vollftändig Verzicht geleiftet, der Holfteiniiche Theil ſoll q 
burg vertaufcht werben. Das Haus Bottorp behält feine Kideicommipgliter im 4 
das Bisthum Kübel, deſſen Coadjntur von einem Mitglied des königlichen Hauſe 
wird; als Entfhäpigung wegen Anſprüche an Femern wird eine Summe Geldes q, 
König verfpriht, Holftein, alle Stände und Einwohner bei ihren Rechten und f 
lafien, namentlich auch bie liniverfität Kiel zu erhalten und zu ſchützen. Nach erre 
jährigfeit des Großjürften (geb. 1753) kam diefer Vertrag zur Ausführung (2C 
1773). Er renuncirt und entjagt für ji, feine Erben und Deſcendenten allen 
zogthum Schleswig und in specie auf den vormaligen fürſtlichen Antheil deſſelbe 
Feniern u. |. w. bisher gehabten oder zu formirenden Cigenthums- und andern R— 
derungen, An= und Zuſprüchen, jle mögen Namen haben, wie fie wollen, er ve: 
weder felbft in einiger Weile oder Wege diefer Menunciation entgegenzubanteln, n 
zu laſſen, daß derfelben zuwidergehandelt werde; in diejer Abſicht werben alle vor 
nen Teftlamente, Dispoſitiones, Bacta, Verträge, Friedensſchlüſſe und Garanti 
felbige diefer Renunclation und dem wörtlichen Verſtande derjelben entgegen jein ın 
mit in Anjehung feiner, jeiner Erben und Deicendenten ausdrücklich Tür auft 
kraftlos erflärt, dergeftalt, daß folhe und beſonders Herzog Johann Aboif’3 weg 
tigen Succeſſion und jonft unterm 9. Jar. 1608 gemachte Dispofltion und Ber 
Gnteräftung und Alterirung gegenvohrtiger Aemuneiation niemals follen könne 
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inigem Behelf genommen werden, „und wollen jolgemnad nicht nur, daß Ihre Kö⸗ 
Rajeftät zu Dänemark, Norwegen und Dero Königliche @ron-Erben vorgedachtes Her⸗ 
Schleswig mit allen Zußehörungen ruhig und ungeflört, ohne von jemand, am we⸗ 
ber son lin oder Unſern Erben und Defcenventen deshalb zu machenden Forderung, 
Anfprüde und Hinderniß ferner und zu ewigen Zeiten eigenthümlich befigen, inne- 

jeniehen und nugen mögen‘. 
Bedeutung auch biefer Acte ift demnach nicht weniger Elar und unzweideutig als die 
Die Beflgergreifung von1713 erhält jegt infolge des Verzichts des Großfürſten für ſich 
Erben und durch den Beitritt der Glieder der jungern gottorper Linie diejenige recht: 
fjamfeit, der fie bisher entbehrt hatte und die man durch Garantien zu erfegen bemüht 
var. Der Verzicht bewirkte, daß die Eönigliche Linie an die Stelle der gottorpiſchen trat, 
das Erbrecht auf den Antheil der Herzogthümer, welches das Haus Gottorp bisher 
ıtte, wie ed durch die Brimogenituroronung Johann Adolf's von 1608 geregelt war, 
migliche Linie und deren männliche Defrenbenten nach den Grundiägen der agnatifchen 
überging. Aller Erbrechte auf die Herzogthümer hat fih dad Haus Gottorp damit 
38 begeben. Rur tritt es an die Stelle zurüd, die ihm das Geblütsrecht in der agna— 
:bfolge anweiſt. Wenn alfo das gefammte königliche Haus älterer und jüngerer (ſou⸗ 
) Linie audfterben follte, würde das Haus Gottorp unzweifelhaft das nächſte Recht 
ınzen Complex beider Herzogthümer bejigen. Bei aller Einfachheit und Unzweideutig⸗ 
' Vorgangs hat man dennoch verſucht, ihm eine andere Deutung unterzulegen. Das 
te Commiſſionsbedenken und die Anwälte der Danen ziehen aus demſelben folgende 
gerung: Vom Gropfürften Paul jei 1773 auf jeine Anſprüche und Rechte am 
um Schledwig zu Bunften ver Krone Dänemarks Verzicht geleiftet; in ver Renuncia⸗ 
nenne er den gottorpiſchen Antheil von Schleöwig den von der Krone Danemarkö 
whochfürſtlichen Antheil, er fpreche von Ihro Königlichen Majeftät von Dänemark und 
onerben. Diefer Verzicht müfle auch gegen jeden britten von Effect jein, weil in 
ned im Kriege gewonnenen Landes völferrechtiidh die Gellion und Menunciation des 
igberedhtigten genüge. Es fei demnach die im Königreich Danemarf geltende Suc- 
ch dem Königsgeſetz auch in Schleöwig anerkannt. - 
wird die Bezeihnung Krone befanntlich jehr früh gebraudt. In Beziehung auf die 
ımer kommt biefer Ausdruck zahllofemal vor. Ganz allgemein wurbe unter dem 
e der König jelbft, dad Symbol für die Berjon verſtanden. Zu Guniten der Krone 
[8 verzichten beißt naher nichtö anderes als die Erbrechte, wie jie einmal in dem Landes⸗ 
’ den verziätet wird, befleben, und wie jie der Verzichtende bejigt, auf den Inne: 
Krone Dänemarks übertragen, und Kronerben jind diejenigen, welde in dieſem 
il dem beſtehenden Erbrecht gemäß zur Erbfolge beruſen find. Es gehört die ganze 
der däniſchen Interpreten dazu, aus einen jo gewöhnlichen und jo allgemeinen Aue- 
Anerkenntniß eines neuen Erbrechts herleiten zu wollen. Wie wenig ferner die 

ne von 1718 eine kriegsrechtliche Occupation genannt werben faun, ift oben gezeigt; 
r iſt es klar, daß die ganze däniſche Deduction auf einer (abſichtlichen oder unabſicht⸗ 
rwechſelung ber Begriffe Renunciation und Gefiion beruft, da Geſſion die Ubertra⸗ 
Rechte auf einen dritten, Nenunciation nur dad Wegräumen von Hinderniffen be: 
indlich iſt es völlig ungereimt, zu behaupten, es könnten burd eine Renunciation 
durch eine Ceſſion Erbanſprüche däniſcher Kroncognaten begründet und das beſſere 
Agnaten vernichtet werben. 
) den Verzicht des Großfürſten Paul und durch das rinige Jahre ſpäter (1779) erfolgte 
a des Haufes Blüdshurg war gang Schleöwig : Holftein unter der koͤniglichen Regie⸗ 
inigt, und im ganzen betrachtete das Rand died als einen Segen. Thatſächlich Herrichte 
ein milder Abſolutismus, aber die Regierung trug einen wohlwollenden Charakter 
d Die alten Formen wurden gewahrt. Die Privilegien der Prälaten und Ritterjhaft 
‚der alten Weife beitätigt, von Shriftian VI. auf beſonderes Anſuchen aud) der nexus 
er ſchleswig⸗ holfteiniſchen Ritterfchaft, doch mit ven Zufag: „ſoweit felbiger Uns, ale 
veränen und alleinigenZandeöheren, an Unjern hohen juribus und Gerechtſamen nicht 
lich fein Eönne‘’ (17.3uni 1732). Chriſtian VI. that, wenn aud in einjeitig kirchlicher 
macrthes für die Hebung von Unterricht und Wiſſenſchaft, und einzeln hervortretende 

gen, bie däniſche Sprache in Schleswig wieder nach und nad zur Weltung zu bringen, 
nen ärfolg. Vielmehr kau die deutſche Spratche, auch als Serihtäigrange, in gan har: 
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meinen Gebrauch. Schwer aber empfand das Landvolk die Einrichtung eines neuen 
von der ed allein betroffen wurde. Nicht weniger drückend war die Einführung einer Kop 
unter Friedrich V., da jie naturgemäß den Unvermögenden am härteften fiel. An eine 
gung von jeiten der Stände dachte man in jener Zeit nicht, am menigften bei einem foxg 
ſchwenderiſchen Hofe, mie der Friedrich's V. es war. 

Auf Friedrich V. folgte Chriftian VII. (14. Jan. 1766), unter deſſen Regierung die Kl 
firophe Struenfee’3 und der Königin Karoline Mathilde, fowie die erfte leiſe Negung des na 
nal=dänifhen Elements gegen das beutihe in den Herzogthümern fällt. Struenfee war 
Mann von bedeutenden Gaben, den bumanern und aufflärerifchen Anfihten des Jahrhur 
völlig ergeben , ernſtlich das Befte des Volks wollend, ehrgeizig und jinnlid. Mit der Ka 
im Bunde übte er eine unumſchränkte Herrihaft über ven infolge früherer Ausichweifungrs 
ſteskranken König aus. Die frühern Minifter traten zurud, unter ihnen der hochver 
Ernft Hartwich Bernflorff, der den weſentlichſten Antheil an ven Verhandlungen über ben 
taufch des großfürftlichen Holftein gehabt hatte, und Strueniee erhob ſich zu allmächtigem Üi 
Biele Misbräuche wurden abgeihafft, ſo namentlich die Tortur und die Genfur, die Ber 
tung in allen Zweigen neu organifirt, namentlich auch die zerrütteten Finanzen geregelt. 
ſtens geſchah dies in Gemeinfhaft mit den Herzogthümern, doch unter Bewahrung eine 
wiffen Selbftändigfeit derjelben, wie fie z. B. im Finanzcollegium eine beiondere Abthef 
hatten. Dabei aber verlegte er faft alle Klafien der Gejellihaft, den Adel durch feinen f 
bemußten Stolz, die kirchlichen Zeloten, die unter Chriſtiau VI. ihre goldene Zeit gehabt 
ten, durch feine Toleranz, den Bürgerftand durch feine die privaten Intereſſen vielfach 
legenden Neuerungen , da8 ganze Volk durch feine ausgeſprochene Vorliebe für Das Der 
Auch in den Herzogthümern war man feiner Regierung nicht Hold, namentlich der Adel 
dem Emporfönmiling abgeneigt, ver feine Beringihägung gegen die Borzüge der Geburt 
verhehlte. Sein Tod auf dem Blutgerüft (25. April 1772) wird jegt au in Dänemark 
mein als ein Juftizmord betrachtet. Die von ihm vorgenommenen Beränderungen, 
wohlthätigſten, wurden zum großen Theil befeitigt, die alten Einrichtungen wiederherge 
Indeß waren ed Jahre des Friedens und des fleigennen Wohlſtandes, und eine noch günfl 
Zeit wird bezeichnet durh das Emporfommen von Dänemarks größtem Minifter Az 
Peter Bernftorff, der mit dem aufrichtigften Willen für dad Wohl des Volks Mäpigung 
Geſchicklichkeit genug verband, feinem Minifterium nad innen und außen bin Adte 
verichaffen. 

Für die Herzogthümer war die deutfche Kanzlei mit gemeinfamen Gollegien, ver 
fammer, dem General: Landesöfonomie= und Gommerzcollegium gebilpet. Eine ſtändigh 
putation aus Prälaten und Ritterfchaft (feit 1775) nahm in einigen Beziehungen bie Gr, 
ſtändiſchen Ausſchuſſes ein und vertrat wenigftend die Einheit ded Landes. Die in Altonc li 
gegründete fogenannte Speciesbank brachte wenigftend eine geraume Zeit Schuß gegen WE. 
günftigern Binanzverhältniffe des Königreichs. Handels-, Krieg: und andere Sachen 
für Dänemark, Norwegen und die Herzogthümer gemeinſchaftlich, doch ſprach Bernf 
bei verſchiedenen Gelegenheiten aus, daß das Reich nur dann in friedlichem und glücklich 
ftande gedeihen könne, wenn die brei Theile beffelben nad ihren bejonbern Gigenil. 
lihfeiten behandelt und regiert wurden. An eine Trennung derjelben von Dänemark 
man indeß niht. Im Jahre 1776, 15. Jan., erihien die Indigenatöverorbnung, t 
ſämmtliche Linterthanen ein gemeinfames Recht begründete und nur von jedem bie & 
ber Bedingungen verlangte, welche in dem einzelnen Lande für den Dienft ober gewwifle 
beffelben vorgefhrieben waren. Dadurd fanden viele Dänen Cingang in Die ‚Herzogti 
namentlich in den Heeres- und Zolldienft und ald Kirchendiener im noͤrdlichen Schleſwig, 
rend fie freilich bei dem ganz verſchiedenen Rechtszuſtande von dem eigentlichen Gtaat 
ausgeſchlofſſen blieben. | 

Inzwifchen ſuchte der ränfevolle und heuchleriſche Guldberg, auf die Gunſt der Kuh 
Mutter fi ſtützend, Bernſtorff zu flürzen. Es gelang ibn (1780), und eine Zeit lan 
er allmächtig, Bid der Kronprinz Friedrich nad) erreichter Mündigkeit durch entfchloffenes 
treten die Zügel der Regierung ergriff (1784) und Bernftorff zurüdberief. Golange 
legtere lebte, war die Regierung des Kronpringen eine glüdlihe. Die Wiffenfchaft werd 
fördert, die Univerfität in Kiel gehoben, vafelbft und in Tondern ein Schullehrerfemins 
gründet. Beſonders lobenswerth waren bie Bemühungen des Kronprinzen und feines $ 
Perd für bie Derbefjerung ber Tage des Bauernftandes, ſpeciell für die Aufhebung ber & 
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ſſcchaft, wozu die Ritterſchaft im allgemeinen willig die Hand bot. Ein Beſchluß vom Ja: 
1797 verfügte, daß in acht Jahren die Leibeigenſchaft völlig ein Ende haben folle, die 
nern Beflimmungen bradte ein Beleg vom 19. Dec. 1804. Auf den meiften Gütern 
indeß Die Zeitpacht beftehen. 
Die Möglicgkeit einer Trennung der Herzogthümer von Dänemark hat Bernftorff ernſtlich 
iftigt. Um dieſer vorzubeugen, brachte er 1786 die Bermählung ded Herzogs von Augu⸗ 
urg mit ber Schwefter des Kronprinzen zu Stande, ſodaß für den Ball des kinderloſen 
8 des legtern der ältefte aus dieſer Ehe entiproffene Sohn unbezweifelt der nächfte Erbe ver 
ınter Einem Scepter vereinigten Lande geworben wäre. Während ber Stürme, die nad 
Ausbruch der Franzdfifhen Revolution über Europa dahinbrauften, bemahrte Bernftorff 
Muge Neutralität, die für Handel und Schiffahrt Höchft vortHeilbaft war. Aber er erlebte 
folge feiner vielfeitigen Thätigkeit nit, am 2. Juni 1797 ftarb der große Minifter, und 
roßer Wechſel der Dinge trat ein. 
Der Kronprinz Friedrich war ohne Zweifel von dem beften Willen beieelt, fein Volk glüd- 
ns machen, allein er war übel erzogen und fein Geift beſchränkt. Bernftorff war nicht zu 
en. Die Neutralität ward aufgegeben und feerechtlihe Streitigkeiten führten zum offenen 
& mit England, deſſen Blotte 1801 Kopenhagen angriff und Dänemarf zu einem un: 
Rigen Frieden zwang. Handel und Verkehr litten unfaglich, und die ih mehrenden Rüſtungen 
Baffer und zu Bande erforderten neue Mittel, die bei dem erfchöpften Zuftande der Finanzen 
er aufzubringen waren. Den Gerzogthümern ward eine neue Steuer (Brund= und Be: 
ungöfteuer) auferlegt; die Vorftellungen ver ritterfchaftlihen Deputation dagegen blieben 

. Die Beränderungen in Deutfchland hatten au auf Holftein Einfluß. Die Säcu: 
nen. des Jahres 1803 machten dem Bisthum Lübeck und vem hanıburger Domkapitel 
; erftereß verblieb als weltlihes Fürſtenthum der zu Oldenburg regierenden jüngern 

des gottorper Hauſes, in Betreff des Domfapiteld warb (21. April 1803) eine Verein⸗ 
mit Hamburg getroffen. 
bald Darauf Kaiſer Franz II. feine Würde ald Oberhaupt des Deutſchen Reichd nieder⸗ 
and für Dänemark die Frage, wie ed mit Holflein zu halten jei. Man wünſchte am 
Hofe, e8 durch einen Machtſpruch dem Königreidy zu incorporiren, und ſchwerlich 

damals von feiten Deutſchlands ein Widerſpruch erfolgt, mohl aber ftanden außer den 
ten, um die man ſich wenig Fümmerte, bie Rechte des Herzogs von Auguftenburg ent- 

„ der energiihen Widerfprud erhob. Man fand einen Ausweg, indem man in dem zu 
den Patent Holftein als einen in jever Beziehung „ungetrennten“ Theil der däniſchen 
ie bezeichnete. So beveutend das Wort „unzertrennlich“ gewefen wäre, fo nichtsſagend 

er Ausdruck „ungetrennt”. Das Patent vom 9. Sept. 1806 befagte: „‚Unfer Herzog: 
‚Holftein, unfere Herrſchaft Pinneberg, unfere Grafihaft Rankau nnd unfere Stabt 
ia follen fortan unter ber gemeinfamen Benennung des Herzogthums Holftein mit bem 
nten Staatöförper ald ein in jeder Beziehung völlig ungetrennter Theil befjelben ver: 
mund von nun an unferer alleinigen unumfchränften Botmäpigfeit unterworfen fein.‘ 
Imag man bie Abficht gehabt haben, in der Kolge das „ungetrennt“ al8 ein „unzertrenn⸗ 
pi deuten, wie denn wirklich däniſche Schriftfteller unferer Zeit fih nicht entblödet haben, 
fer Weife das Wort zu fälſchen. Das Erbfolgereht des Herzogs von Auguftenburg auf 
Herzogthümer wurde übrigens damals noch nicht beftritten, und die alte Verbindung der: 
ı nicht angetaftet. Defto ſchwerer empfanden die Herzogthümer die Übel ber falfchen Politik 
Landesherrn, der fi mit Leidenſchaft in das franzöfiihe Bündniß geworfen hatte, und 
Klugheit und das Intereffe der von ihm beherrſchten Volksſtämme au einer Verbindung 
Ingland Härte drängen müfjen. Die Theilnahme an der Eontinentalfperre, die Frankreich 
ste, brachte den Hergogthümern ungeheuere Verlufte, die Überlieferung der Blotte an ben 
öfifchen Kaifer wurbe durch die Wegführung derfelben von feiten der Engländer ver: 

rt, und jegt blieb nur ber enge Anfchluß an Frankreich übrig (13. Oct 1807), dad alsbald 

Truppen in dad Land ſandte und fo zu ber Lähmung alles Verkehrs die Laften einer über: 
en Ginguartierung fügte. Chriſtian's VII. Tod, der um dieſe eit erfolgte (13. März 1808), 

he natürlich in Der Lage der Dinge nicht die mindefte Veränderung hervor, Dänemark war 

Veſallſtaat Frankreichs geworben, aber noch bewahrte es feine Integrität, bis der Um- 

ung der Berhäftnifie, Napoleon’8 Niederlagen in Rußland und bei Leipzig bie Abtretung 

K feiner Königreiche zur Kolge hatten. Bald nach der Schlacht bei Leipzig occupirte ein 

aiſch⸗ raſſiſch⸗ deutſches Heer Schleswig⸗ Holſtein, man dachte an eine vLÜlge Se: 
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ſtückelung ber Monarchie und an die Errichtung eines Koͤnigreichs Cimbrien, das I 
die Herzogthümer umfaſſen ſollte. Zu ſpät hatte Friedrich VI. verſucht, ſich den V 
zu nähern, im Frieden zu Kiel (14. Jan. 1814) mußte Norwegen gegen Schwediſch 
an Schweden, Helgoland an England abgetreten werden. Zu den Leiden bed Ki 
quartierung, Brandihagung, Plünderung Fam noch der däniſche Stmatöbanfrott, de 
Blend einer Papierentwerthung über die Herzogthümer bradte. Die Altonaer B 
ihre Vorräthe hergeben, ohne daß ein Erjap geleiftet wurde. Eine neue Bank warb 
für Dänemark und Schleswig Holitein eingerichtet, neue jegenannte Reichsbank 
geführt, als Dedung 6 Proc. vom Werth des geſammten Grundeigenthums in A 
nommen ; dieſe 6 Proc. follten baar bezahlt werden, wo nicht, eine Berzinfung mit 
eintreten (5. Ian. 1813). Die Herzogthümer beriefen ſich abermals ohne Erfol, 
Landrechte, ſtrenge Maßregeln ficherten pie Durchführung jener Gewaltthat, und dur 
geſetztes Suiten der libervortheilung der Herzogthümer murbe Diejen die Haupth 
der heillojen däniſchen Staatöverwaltung entiprungenen Staatslaiten aufgebürdet 
juchte man der däniſchen Sprache eine immer weitere Ausdehnung zu geben. Die 
die Vorliebe, welche Friedrich VI. ſchon in feiner Jugend für alles Däniſche eingeflöß 
eint mit dem Hinblid auf einen zukünftigen däniſchen Geſamnmitſtaat. Es erichienen 
Folge verſchiedene Verordnungen in dieiem Sinne. Im Jahre 1807 den 8. Det. 

ſtimmt, daß alle Beroronungen in Lande and) däniſch erlafen werben jollten; am 2. 
wurde für alle Beitallungen das Dänifche eingeführt; die Kenutniß der bäniiden € 
nad) der Verordnung vom 23. Det. 1811 einen Borzug geben jollte, ward jpäte 
geforbert (14. Sept. 1812), der Unterricht derjelben joltte in allen Schulen eingerül 
Man ließ ſich alles dies ohne Remonſtration gefallen, auf die Ausbreitung ver däniſch 
bat es feinen Einfluß gehabt. Der Schleswiger lernte ſich nicht ald Dane fühler 
nannte er ſich felbft gern Holfteiner und warb ald folder von den Dänen ebenjo all 
zeichnet ald von ven Deutſchen. 

Die in Wien pacifeirenden Mächte waren im allgemeinen gegen Friedrich VI. 
wollend gejinnt. Norwegen war zwar nicht wiederzuerlangen, indeß war der dan 
nahe daran, bie Hanſeſtädte Hamburg und Lübeck als Erſaz zu befommen, und 
Ende Schweriih- Pommern gegen Xauenburg aus. Holitein und Lauenburg wur: 
Deutihen Bund aufgenommen, aud iſt von dem Beitritt Schleswigs die Rede ge 
wenn auch diejer nicht erfolgte, jo blieben doc die gemeinjamen Einrihtungen und ' 
jamen Oberbehörben. &3 Fonnte nit fehlen, dag die wiener Verhandlungen die V 
frage aufd neue aufregten. Noch während des Gongrefied (23. Ian. 1815) reichte 
und Ntitterfchaft cin Geſuch an ven König um Herftellung ihrer alten Verfailun; 
Bundesacte verhieß jedem Bundesſtaat eine landſtändiſche Verfaffung, und die Pete 
daß eine ſolche auch auf Schleswig ausgedehnt werben möge. Zugleich warb tie 2 
der Privilegien nachgeſucht, die auch (17. Aug.) erfolgte. Aber zu verjelben Zeit 
Commiſſion niedergejegt, um für Holftein eine den Verhältniffen entſprechenden 
(9. Aug.) zu entwerfen. Eine neue VBorftelung und Bitte erfolgte von ſeiten der P 
Ritterfchaft (8. Oct.), betreffend „bie Erhaltung und Wirkung der geneinjamen Ver 
uralten Berbindung von Schleöwig und Holftein”. Dieier Bitte jchloffen ih Eori 
Städte und Landgemeinden an. Allein Friedrich \l. war einer Verringerung lei 
vollkommenheit hoͤchſt abgeneige und feinem Beftreben Fam die nationale Bewegun 
nicht weniger die große Reaction in Europa nach den Befreiungskriegen. Die einzige 
Bertretung ded Landes, Prälaten und Ritterſchaft, denen ſich andere Gutsbeſitzer 
widerjegten fich neuen Steuern und legten Mechtöverwahrungen gegen alle vont . 
gebilligten Steuern ein. Aber dieſe wurden mit Gewalt eingetrieben und mit Auı 
fortmährenden Deputation von Pralaten und Nitterjchaft gedroht. Die Bundesver 
an die man ih Lim November 1821) mit einer ausführlichen Denfihrift gew 
entjchied ſich, nachdem der König die Erklaärung abgegeben hatte. für dad Bundeslan 
faffung geben zu wollen, dahin, die Antragfteller darauf zu verweilen, im übrig 
Geſuch keine Folge zu geben. Auch fonft brachten diefe Jahre ſchwere Kalamitäte 
Land. Die hohen Steuern, Theuerung und Mangel, Entwertbung des Srundbei 
Zaufende aus ihrem Beſitz, bis jih allmahli infolge des allgemeinen Friedens 
Reigender Wohlſtand kundgab. 

Mach der Julirevolution trat das Verfaflungsieben neu hervor. In einer kle 
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Wiimet Haren Schrift übergab Jens Uwe Lornſen der Offentlichkeit die Wünfche des Landes 
I ba6 Recht deſſelben, die Verwirklichung dieſer Wünſche zu fordern. Seine Verurtheilung 
Hhie freilich won der noch beſtehenden Abhängigkeit ſelbſt der richterlichen Behörden von ver 
Werung ; doch wurbe (2. Mai 1831) die Trennung der Juftiz von der Verwaltung, fowie 
Einführung eines gemeinfchaftligen Oberappellationsgeriht8 und von Provinzialftänden 
heißen. Nach einigem Zögern wurden wenigftend die beiden legtern Punkte erfüllt. Die 
rerbnungen vom 15. Mai 1834 führten Provinzialftände mit berathender Stimme ein, 
jedes Herzogthum befonders, doch follte an dem Sorialnerus der Ritterſchaft und an ven 
Rigen Verhältniſſen ver Herzogthümer nichts geändert werden. Gebildet wurben bie Stände 
den Abgeoroneten der Städte und Fleinern Landbeſitzer, ven Bejigern abelicher Güter, aus 
einen Inhabern von Virilſtimmen und den vom König ernannten Mitgliedern. Alle zwei 
pe ſollten fie fi in Holftein und Schleöwig verfammeln; zur Berathung follten ihnen all- 
wine Geſetze vorgelegt werben, welche Veränderungen in Berjonen: und Eigenthumsrechten 
bin den Steuern und öffentlihen Laften beträfen; an die Regierung durften fie Borfchläge 
biuträge, Bitten und Beſchwerden richten; eine enticheidende Stimme hatten fie nur über 
Bmunalangelegenheiten. Diefe Ginrihtungen entſprachen freilich dem alten Landesrecht in 
ver Weife und Prälaten und Ritterfchaften verabjäumten nicht dad einzige, was damals in 
w Macht fland, Rechtsverwahrungen einzulegen. Allein e8 war doch Gelegenheit gegeben, 
WBünfche und Intereffen des Landes zur Sprache zu bringen, die Theilnahme des Volks am 
miligen Leben zu wecken. 

Oberappellationsgericht in Kiel und die jchleswig:holfteinifche Negierung in Schles- 
welcher legtern bie abminiftrativen Befugniffe der beiden Obergerichte übertragen wurden, 

beiden Herzogthümern gemeiniam. Auch die Geſetzgebung blich im weſentlichen in 
gemeinfam, dieſelben Entwürfe wurben beiden Ständeverfanmlungen vorgelgt. In 
art waren gleichzeitig berathenpe provinzielle Ständeverfammlungen eingeführt, für Die 
und für Jütland. Wie die ſchleswig-holſteiniſchen ftrebten auch jie nach einer Ber: 

‚ wollten aber Seine foldhe Gemeinfamfeit der Stände für die Herzogthümer dulden. 
d fo immer neue Streitpunkte zwifchen den Herzogthümern und den Dänen auf: 
‚farb König Friedrich VI. (8. Dec. 1839). Seine Söhne Hatten dad Kindesalter nicht 
Ihm folgte ein Abfümmling der feiner Linie feindlichen Stiefmutter feines Vaters, 

un VIH., Sohn bes Erbpringen Friedrich. 
efer König nahm entfchießen Partei für Dänemark, dad Land jeiner Geburt. Allein er 

jedes phnflfchen und moraliſchen Muthes und war weit geneigter, auf den Wege 
terbhandlungen und der Kifl feine Zwecke zu verfolgen, ald durch ein entſchiedenes Auf- 

. Seine erſten Maßregeln erweckten im Lande Hoffnung, namentli$ wurde die Ernen- 
des Prinzen Friedrich von Auguftenburg: Noer zum Statthalter und Höhftcommans 

mit Befriedigung aufgenommen. Aber bald geihahen Schritte, welche des Königs 
uß, Schleswig-Holſtein möglihft eng mit Dänemark zu verbinden, deutlich offenbarten. 
fentlichfte Vnnkt des ganzen Streits drehte fi jedoch um bie Erbfolge. Zwei Ehen 

Nnzigen Sohnes Chriſtian's VIII, des fpatern Könige Friedrich VII. waren finderloß ge: 
ben und getrennt worden, und ba aud der Bruder des Königs, der Erbprinz Ferdinand, 
e Kinder Hatte, war die Ausficht auf die Trennung der Herzogthümer von dem Koͤnigreich 
kicht allzu große Berne gerüdt. Iegt wurden alle Vorgänge ver Geſchichte durchſucht und 
gene obenerwähnten Verträge, Briedensichlüffe, Sarantien, Patente, Huldigungen u. f. w. 
vorgehoben, um bad Anrecht Dänemarks an die Herzogthümer und ſpeciell an Schleswig zu 
elſen. Die dänifihen Ständeverſammlungen, deren eigentliche Aufgabe eine Cinmiſchung in 
Khleswig:holfteinifchen Angelegenheiten gar nicht zuließ, machten fich zu Wortführeen diefer 
kebung. Nachdem der König, durch die Entſchiedenheit des Widerſtandes in den Herzog: 
nern wankend gemaßt, noch im December 1843 erklärt hatte, daß er ebenfo wenig die Ab- 
Ihege, Schleswig oder Theile deffelben mit dem Königreich zu vereinen, ald es in eine ſtaats⸗ 
Rlihe Berbindung mit Deutichland zu bringen, daß er aber Die Selbftändigfeit des Herzug- 
Nas und beften Verbindung mit Holftein zu erhalten gefonnen fei, wurbe in ber roeßfilder 
Indeverſammlung 1844 der Antrag geflellt: der König wolle in feierlicher Weiſe zur öffent- 
In Tunde bringen, dab diegefammte bänifche Monarchie, das Königreich Dänemarf, fowie Die 
Knsthümer Schledwig, Holſtein und Lauenburg nad den Beflimmungen bes Rönigegrfeges 
Kalkar vererbt würden. Die damals verfammelten Golfteinifchen Stände fprachen Dagegen 
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in einer ſeierlichen Rechtsverwahrung die Sätze aus: die Herzogthümer find felbflänbige, | 
miteinander verbundene Staaten, in denen der Mannsſtamm herrſcht. 

Der Beihluß ver roedfilder Ständeverfammlung entſprach indeß den Neigungen des Koͤn 
vollkommen. Eine Commiſſion ward niedergefegt, um die Erbverhältniffe zu unterfug 
und als Rejultat ihrer Arbeiten verfiindete der fogenannte Offene Brief vom 8. Juli 194 
daß die Erbfolge des Königögeieged, wie in Danemarf auch in Schleöwig und Zauenburgu 
zweifelhaft beitehe, „dagegen hat die angeftellte linterfuhung ergeben, daß mit Rückficht 
einzelne Theile des Herzogthums Holftein Verhältniſſe obwalten, welche Uns verhindern, 
mit gleicher Beftimmtheit über das Erbrecht Unferer ſämmtlichen Föniglichen Erbſ 
von diefem Herzogthum audzufprehen”. Diejer legtere Paſſus war ohne Zweifel von 
Scheu vor einem Widerſpruch des gottorpifchen Hauſes, namentlih Rußlands und Sch 
eingegeben. Den gewifjen Widerſtand der jüngern, näher beredtigten Föniglidyen 
hoffte man womoͤglich durch gütliche Mittel, oder, wenn nöthig, durch Gewaltma 
zu befeitigen. Der ermartete Widerftand ließ nicht auf ih warten. Die Fürften bes 
Sonderburg legten Verwahrungen beim Bunde ein, der Prinz von Noer, der Herz 
Glücksburg und mehrere Mitglieder der ſchleswig-holſteiniſchen Ritterfchaft gaben vie 
auf, die jie befleideten, troß des däniſchen Verbots entwarfen die holfleinifhen Stände 
Adreſſe, legten, ald die Annahme verjelben verweigert ward, die Lage der Dinge dem 
vor und gingen auseinander. 

Jegt wurde auch in Deutichland die Bedeutung der Frage im vollen Umfang erfannt. 
zahlreichen Schriften warb die Frage erörtert, in Adreffen und Kammerbeſchlüſſen ven 
thümern alle Hülfe zugejagt. Chriſtian VIII. fuchte den Sturm zu beſchwichtigen, den er 
beſchworen. Auf jeine beruhigenvden Erflärungen jpradh der Bundedtag aus, der König 
Dänemark habe verjihern laffen: „daß Allerhöcitviejelben bei Ihren Beftrebungen, 
Succeſſionsverhältniſſe des Herzogthums Holftein zu ordnen, nicht willend feien, wohl 
beten Rechten der Agnaten zu nahe zu treten und bie Selbitändigfeit ded Herzogthums, 
Berfaffung und jonftige auf Gefeg und Herkommen beruhende Beziehungen zu beeinträ 
und willfürliden Veränderungen zu unterwerfen.” Daburdy fand fi Die Bunbeöverjam 
in ihrer vertrauensvollen Erwartung beftärkt, daß der König bei endlicher Feftflellung 
den Offenen Brief vom 8. Juli 1846 beiprohenen Verhältniſſe die Rechte aller und jeber, 
bejonvere aber die des Deutſchen Bundes, der erbberedhtigten Agnaten und der gefegm 
Zanbeövertretung Holfteins beachten würde. Diejelbe behielt jih ald Organ des Deutfchen 
des die Geltendmachung ihrer verfaffungsmäßigen Kompetenz in vorkommenden Fä 
(17. Sept.1846). An die Herzogthümer erging (18. Sept.) eine Erklärung, daß es nid: 
Abficht fei, die Rechte ver Herzogthümer zu kränken, ihre Verbindung zu Idfen, aber bie. 
zertrennlichfeit der dänifhen Monardie ward auch Hier ald Princip aufgeftellt, und J. 
Grundjag fand bei ven europäiihen Sabineten Billigung, wenn aud nit der vom 
beablichtigte Weg zur Erreihung dieſes Ziels. 

Die ſchleswigſche Stänteverfanmlung fam am 1. Dct. 1847 zuſammen und 
einer Adreſſe die Nechte der Herzogthümer dar; ed wurde die Trennung der Adminiſtr 
Herzogthüner von ver des Königreichs, die Einführung einer gemeinjanen Berfafl 
Holftein, die Aufnahme Schledwigs in ven Deutihen Bund beantragt. Die Verſa 
trennte ji, ald die Annahme diefer Adreſſe verweigert wurbe. Auch die Ritterfchaft fi 
Beitftellung der Rechte des Landes in einer Verfaflungdurfunde und Umgebung derſ 
Garantien. In Dänemark dagegen rief man laut nad gewaltfamen Maßregeln g 
tebellifchen Provinzen. Das Entziel der Zührer der nationalen Partei war aber ein 
koͤniglichen Abſichten weit verfchiedened. Dan fah ein, daß Holitein auf die Dauer nim 
behaupten fei, und daß e8 Dänemark ſchwer fallen werde, in der Folgezeit eine achtunggebi 
Stellung im europäiſchen Staatenbund einzunehmen. Die Deniofratie erftrebte daher 
Berbindung mit Schweden und Norwegen. Sfandinavien follte ein einige® und 
Land werden, Schleswig follte nad dem Ausdruck eines ver begabteften Leiter diefer Pal 
dem vereinigten Skandinavien ald Morgengabe dargebracht werden, und zu dieſem ag 
heute man fein Mittel, auch nicht Die Hülfe des Abſolutismus. So kam ed, daß Europa 
jeltene Schaufpiel anfehen mußte, mie die in Dänemark zur Macht gelangten Vertreter 
äußerſten Demokratie jahrelang mit den Verfehtern der föniglihen Machtvollkom 
andern Staaten Hand in Hand gingen. Chriſtian YIU. hegte indeß nody immer Hoffnung, 
Streit auf friedlichem Wege feinen Abſichten gemäß zu erledigen. Ein Plan zu einer 
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m Berfaflung für dad Koͤnigreich und die Herzogthümer ſollte mit der Cinräumung ver⸗ 
fungsmäßiger Rechte zugleich die Bereinigung fihern. Inmitten diefer Entwürfe ereilte ihn 
od (20. Ian. 1848). 
Sein Nachfolger, Friedrich VII, den nationalen Anſchauungen ergeben, gutmüthig, un- 

ildet, war bald ein bloßes Werkzeug in ven Händen der Parteien. Sein erſtes Werk war 
fe Beröifentlihung ver von feinen Vater ausgearbeiteten Verfaſſung, wodurch formell eine 

site Gleichſtellung verſprochen, in Wirklichkeit jedoch ein entſchiedenes Übergewicht ber 
tigen Bertreter gefihert war (28. Ian. 1848). Zugleih wurden zur Prüfung dieſer Ber: 

g erfahrene Männer einberufen, die theils nad) Wahl, theild nach Eöniglicher Grnennung 
immentreten follten. Niemand wurde durch dieſe Verfaſſung befriedigt. Man befchloß in 
Serzogthümern zwar, die Wahl zu ven Vorberathungen vorzunehmen, aber nur, um auf 

ellung ded alten Rechts bed Landes zu beitehen. 
In dieſer Lage ber Dinge machte die von Paris ausgehende Erſchütterung von ganz Europa 
friebliche Ausgleichung, die jhon vorher unmahrfceinlih war, völlig unmöglid. ine 
mmlung fhleöwig-holfteinifcher Stänpemitglieder, die anı 18. März 1848 in Nendöburg 
mentrat, beantragte die Bereinigung der Stände beider Herzogthümer, die Aufnahme 
vigs in ven Deutihen Bund und verfafjungsmäßige Rechte. Aber bevor die Deputation, 
diefe Wünfche überbringen follte, in Kopenhagen eintraf, hatte eine dortige Volks: 

gung Friedrich VII. gezwungen, fein Minifterium zu entlaffen und ſich mit den Führern 
demokratiſchen Bartei zu umgeben (21. März). Die Antwort auf die Anträge ver Deputa- 
enthielt die Incorporation Schleöwigs. Der König erflärte, Holftein eine freie Verfaffung 
men, Dagegen die unzertrennliche Verbindung Schleswigs mit Dänemark durch eine ge: 
fanıe Berfaffung Eräftigen zu wollen. Es war dadurch die Entfheidung der Waffen an: 
m, Die einflußreichften Männer des Landes, der Prinz von Noer, Graf Reventlow-Preetz, 
deſeler, traten zu einer proviforiichen Regierung zufammen, zu der Schmidt in Kiel, 

aus Flensburg, ſpäter auch Olshauſen berufen wurden. Als Ziel ward audgefprocden: 
Bufrechthaltung der Rechte des Landes und des angeitammten Herzogs’, der in den 

a einer däniſchen Partei ald nicht frei in feinen Entfhlüffen angefehen werben fönne. 
Frinz von Noer, der dad Obercommando wieder antrat, nahm Rendsburg in Beſitz und 
ben in Schleswig einrüdenvden Truppen entgegen, mad an ftreitbarer Mannſchaft vor- 
war ober fi in der Eile fammeln ließ. Der Mangel an genügender Rüftung und an gr 

>e_roeen führte das unglüdlihe Treffen bei Bau herbei, dad die Einnahme faſt des ganzen 
5MAgthums durch die Dänen zur Folge hatte. 
e27 ⸗ Br deutfchen Regierungsfreifen war man ber ſchleswig-holſteiniſchen Erhebung keineswegs 

in zugethan. Kämpften vie Herzogthümer auch nur gezwungen und gegen die kopen⸗ 
Revolution, fie waren doch immer gegen ihren vechtmäßigen Landesherrn aufgeftanden. 
König von Preußen hatte die Landesrechte in einem Schreiben an den Herzog von 

tenburg vom 21. März 1848 entſchieden anerkannt, eine Verſammlung von deutſchen 
imeten, das fogenannte Borparlament, erklärte jih für die Aufnahme Schleswigs in den 

Bund, der Bundestag felbft beſchloß, dad Recht Holfteind auf Schleöwig zu ſchützen 
kannte die proviforische Regierung an (4. und 12. April). Preußiſche Truppen rüdten 
Rein ein, und am 23. April wurden die Dänen bei Schleöwig völlig geſchlagen. Aber 

Berfolgung fand nicht flatt, die Dünen erhielten volle Zeit, ihre geichlagene Armee in 
beit zu bringen. Langſam mwurben die deutfhen Truppen nah Norven und in Jütland 

a vorgefhoben, politifche und diplomatiſche Einflüſſe lähmten alle Eriegerifchen Maß: 
m. Preußen ließ fih ſchon am 8. Juli zu einer Waffenruhe bewegen, welder ver Waffen: 
nd von Malmö unter Bedingungen folgte, die allgemein als fchimpflih angefehen 

. Die proviforifche Regierung wich einer von der deutſchen und banifhen Regierung 
pefegten „gemeinfamen Regierung‘, welde für die Dauer des Waffenſtillſtandes gelten 
fe. Die Landesverfammlung wahrte die Nechte des Rande, ſoweit jie im Stande war, eine 
Berfaflung wurbe angenommen und publicirt (15. Sept.). Auch die deutſche National: 

amlung veriveigerte anfangs die Beſtätigung des Waffenſtillſtandes und gewährte fie erft 
Borbehalten nad) Wegräumung einiger der ungünftigften Bedingungen. 

Die Männer ber gemeinfamen Regierung entſprachen indeß den däniſchen Erwartungen 
diefelbe wurbe für infurrectionell erklärt, Alfen nicht conventiondmäpig geräumt und im 

hehe 1849 der Wafſenſtillftand gekündigt. Reventlow und Befeler wurben von der 
en Gentcalgewalt als Statthalterſchaft eingefegt (26. März 1849), und der Krieg begann 
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aufs neue. Aber vie erſten Siege der ſchleswig-holſteiniſchen Armee bei GEckernfrde (5. Apr 
Kolping (23. April), Gudſö (7. Mai) waren von einem Erfolg. Bon preußiſcher Seite ı 
es mit dem Kriege Fein Ernſt. Der Niederlage der vor Fridericia überfallenen ſchletui 
bolfteinifhen Truppen (6. Juli) waren jhon Friedensverhandlungen voraudgegangen. 9 
10. Suli ward von Preußen ein Waffenſtillſtand abgeſchloſſen, wodurch Die Statthalterig 
auf Holftein beſchränkt wurde. Schleswig follte von einem dänischen und preußiichen Gag 
miffar verwaltet und von neutralen Truppen die nördliche Hälfte von Schweden und Norme 
die firdliche von Preußen befegt werden. In dem legtern Theil des Landes trat Die Statihe 
ſchaft bald wieder ald Regierung ein, foweit indeß bie nordiſchen Truppen das Land f 
hielten, begann jofort ein völlig willfurliches, blos auf die Durchführung der däniſchen 
fichten gerichteted Regiment. Beiltlihe und Beanıte wurden in Menge entlaflen, Maßregch 
Einführung der däniſchen Sprade getroffen. Preußen ſchloß einen völlig inhaltsloſen Frie 
mit Dänemark, wodurch alle Anſprüche vorbehalten, feiner befriedigt ward. Die wel 
deutichen Staaten traten vemielben bei (2. Juli 1850). 

Jetzt war Schleswig = Holitein auf ſich ſelbſt angewieſen und hatte wol Ausficht, den 8 
mit Erfolg zu befteben. Allein die Schwäche und der Irrthum des Oberbeiehlöhaberk 
fhleswig:Holfteiniihden Armee machte die ſchon gemonnene Schlacht bei Idſtedt (26. Juli) 
lieren, Kleinere jpätere Treffen waren refultatlod. Jetzt ſchien es dem der Sache ſtets abger 
Ofterreih Zeit einzufchreiten. Der reactivirte Bundestag, an dem Friedrich's VII. Bee 
für Holftein-Xauenburg theilnahm, forderte Einſtellung der Beindfeligfeiten, Preußen 
ih der Politik Diterreihd an. Abgejandte der beiden Großmächte forderten Unterwe 
(im Januar 1851), öfterreihifhe Truppen wurden nad Norden gejaubt, um biefem ( 
Nachdruck zu verſchaffen. 

Die Majorität der Landesverſammlung erklärte ſich gegen weitern Widerſtand, 3 
ſchied aus der Statthalterſchaft, eine Regierung trat in Holſtein rin, die dad Land im RR 
Friedrich's VII. und des Deutihen Bundes verwalten folltee Das Staatögrundgeick 
außer Kraft gejet, eine Menge von Verordnungen aufgehoben, dad Heer aufgelöft, die 
glieder ded Hauſes Auguftenburg mußten dad Land verlaffen. In Schleswig waltete rin 
däniſches Regiment, jede Berbindung mit Holſtein ward bejeitigt, bie Zollgrenge an die 
verlegt, alle Deutſche verfolgt. Dann warb Briedrih VII. auch Holftein übergeben (18.1 
1852) und dabei das gejammte reihe Kriegämaterial der Armee nah Dänemark g 
Alle Forderungen Dänemarks waren erfüllt, jeine Fühnften Hoffnungen übertroffen. . 

Indeß wünſchten die Großmächte eine Kinverleibung des Herzogthums Schledwig. 
Dänemark doch nicht, und die Männer des Ballnominifteriums flanden naturgemäp bei: 
in keiner Gunft. Es fam zu einem Wechjel des Miniſteriums, Anhänger nes Geſamm 
traten an die Stelle ver Eiderdänen. Auf rund von Vereinbarungen mit flerrei 
Preußen erließ Friedrich VII. eine Proclamation über die zufünftige Ordnung der Me 
(28. Jan. 1855). Die Herzogtbümer jollten mit Danemarf Heer, Yinanzen und auiull- 
Angelegenheiten gemeinjan haben, eine gemeinſame Berfajlung follte ennworfen, ein gu - 
james Zollfoftem durchgeführt werben, in andern Angelegenheiten jollten Schledmwig, $ 
und Lauenburg, jedes für fich, eine felbftändige Verwaltung haben. 

Unterdeg nahmen die Iinterhandlungen wegen der Erbfolge ihren Kortgang; mü 
jifher Hülfe gelang es auf der Gonferenz zu London, die außerbeutihen Großmächte 
Schweden zu einer Erklärung über die Aufredhthaltung zu vereinigen (2. Juni 1850). 
vielfachen Verhandlungen fam es zu einem Tractat (8. Mai 1852), in welchem ſäm 
Großmächte, und außerdem Schweden, veripraden, ven Prinzen Ehriftian von Glückbbutf 
Thronfolger in der Geſammtheit der gegenwärtig unter dem Scepter des Königs von! 
marf vereinigten Staaten anzuerfennen. Das Princip der Integrität der dänischen Me 
wurde nochmald anerkannt und dabei nur die Nidhtincorporation Schleöwigd una bie 
ziehungen Holfteind und Lauenburgs zum Deutihen Bunde vorbehalten. Eine Anzahl 
ſcher Staaten bat jeine Zuflimmung gegeben; daß der Deutſche Bund dies nicht that, iR 
ſächlich dem Widerſpruch Baierns zuzufchreiben. 

Der Herzog von Auguſtenburg ward durch Vorbehalt ſeiner Güter und Drohung 
weitern Verfolgung bewogen, für jene eine Entſchädigung an Geld anzunehmen uud babe 
ih und jeine Bamilie die Verjiherung abzugeben, der Ordnung der Erbfolge in dem unter 
däniſchen Scepter vereinigten Landen nicht entgegentreten zu wollen (30. Dec. 1852). 

Vergicht jeinerjeitd und eine Zuftimmung feiner Söhne ward nicht verlangt, weil, wie der 
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fe Premierminiſter Bluhme 1853 dem Reichsrath erklärte, „die däniſche Regierung nie die 
aatiſchen Prätenſionen anerkannt habe, welche von der auguſtenburgiſchen Linie geltend ge: 
st ſeien; fie babe ed deswegen unter ihrer Würde gehalten, eine förmliche Renunciation auf 

iche nicht anerkannte Rechte zu fordern‘. Der Prinz von Noer legte eine entſchiedene Ver: 
brung jeiner Rechte ein (24. März 1853). 
Das neue Thronfolgegejeg erhielt nad langem Zögern in dem däniſchen Reichstage feine 

flimmung. Es berief den Prinzen Ghrijtian und feine männlihen Nachkommen zur 
sribaft. Auch in den Herzogtbümern ward es Fublicirt, aber begreifllich nicht pen Ständen 
gelegt. Gier lajtete ſchwer der Drud auf allen Klaſſen ver Bevölkerung, in Nechtöpflege und 
waltung, Kirche und Schule ſuchte man dem dänischen Slement Geltung zu verihaffen. Die 

Ansgicht geitellten verfaſſungsmäßigen Rechte, vor allen die Steuerbewilligung, kamen durch 
Beflimmungen (für Schleswig 15. Bebr., für Holftein 11. Juni. 1854) nicht zur Aus⸗ 

ang, felbit dad Petitionsrecht wurde beihränft. Die Geſamuitſtaatsverfaſſung vom 
Juli 1854 wurde den Ständen der Herzogthünmer nicht vorgelegt, fand aber bei dem 
hen Reichstage Widerſpruch; eine zweite, nad) erfolgtem Minifterrvechfel vorgelegte Ver- 

ag vom 20. Det. 1855 erhielt die Beitätigung. Ste unterwarf die Herzogthümer in 
⁊ Weiſe der däniſchen Majerität. Dap dieſe ven Ständen nicht vorgelegte Berfaffung für 

zogthümer nicht verbindlich jein konnte, ift unbeftritten, felbit im däniſchen Reichsrath 
a ih Stimmen gegen biejelbe, und die deutſchen Mächte ſchienen wieder einmal der Sache 

annehmen zu wollen, indem jte auf Erfüllung ded Londoner Vertrags drangen. Der 
ſche Bund erklärte, daß die Gefammtftantöverfafjung und der auf jie bezitgliche Theil der 
Hung Holfleind nicht in verfaſſungsmäßiger Wirkſamkeit ftehend anerfannt werde, und 
agte, Daß die däniſche Regierung jich aller damit in Widerſpruch ftehennen Maßregeln 

(11. und 25. Febr. 1858). Nach weitern Verhandlungen und ſcheinbarem Nachgeben 
marktö folgte unterm 20. März 1863 eine Bekanntmachung, welde einfeitig bie Ber: 
ie Holſteins ordnete, Schleswig aber mit dem Königreih unter Einer Verfaffung zu 
beftimmt war. Der Bundestag beſchloß endlich die Erecution (1. Det.) In Kopen: 
war inteß den Reichsrath der Entwurf einer neuen gemeinjamen Verfaſſung für — 

ı = if und Schledöwig vorgelegt (29. Sept.). Dieſer vollenvete die Einverleibung des 
sr ‚Werbung in dad Königreih und ward von den Ständen mit twenigen Veränderungen an: 

zri Aamen (13. Nov.). Ehe dieje Verfaſſung aber die königliche Berätigung erhielt, flach 
1?” 4 Friedrich VII. (15. Nov.), der legte des Mannsſtammis Friedrich's Ill. 

1 Dänemarf wurde Ghriftian von Glücksburg (der Togenannte Protofoliprinz) am 16. 
als König proclamirt, in ven Herzogthümern aber regte jich überall ein Widerſtand. 

Erbprinz Friedrich von Auguitenburg, zu deſſen Gunjten der Herzog verzichtet Hatte, erließ 
demſelben Datum ein Patent, in welchem er, geftügt auf die legitime Erbfolgeorbnung, 
Megierungdantrit in den Herzogthümern und beziehungdweije in Lauenburg erklärte 

je Aufrechthaltung ber Verfaſſung der Herzogthümer gelobte. Bon allen Seiten kamen 
m Sande ſelbſt Zuftimmungen. Fünfundzwanzig Mitglieder der holſteiniſchen Stände: 
lung unterzeichneten ſchon am folgenven ‘Tage eine Eingabe an den Deutihen Bund, 

denfelben um ſchleunige Maßregeln zum Schuß des Landes und Bundes bat, die Mit: 
bes Oberappellationdgerichtd in Kiel, des akademiſchen Senats, der Geiftlichfeit, der 

ice Behörden, des Advocatenftandes u. |. w. faßten den Veſchluß, den von ihnen [aut 
iſterialbefehl abzulegenden Huldigungseid nicht Leitten zu können. Gin Gleiches that Die 
sibaft in einer Verſammlung zu Kiel am 27. Nov.; mit allen gegen Gine Stimme be: 
fie eine mit ber Adreſſe der Etändemitglieder im allgemeinen übereinſtimmende Eingabe 

E_ m Deutihen Bund, der vor Empfang derielben gegen die Stimmen von Äſterreich, 
z Ben und Hannover die Suspenſion der Stimme für Holſtein-Lauenburg bis zur Ent- 

ung der Erbfolge durch den Bund ſuspendirt hatte. In Dänemark aber fühlte man, daß 
nicht mehr zurücktreten könne. Schon am 18. Nov. hatte König Ehrijtian das neue 
übgefeg für Dänemark-Schleswig unterzeichnet, und bei der drohenden Haltung der 
mbagener Bevölkerung war ihm faum eine Wahl übriggeblieben; unter den 1. und 2. 
erfolgte die amtliche Publication, am 4. erließ er eine Proclamation an die Holjteiner, in 
Aheißt, daß er feit entſchloſſen und gerüſtet jei, allen aufrühreriihen Bewegungen ent: 

Buitreten, jeboch auf eine Verſtändigung hoffe und feinen deutſchen Bundeslanden eine 
indige Stellung in der Monarchie zu verleihen beabfichtige. 
Im Schos des Bundestags war es indeß zu entjcheidenden Verhandlungen getomumen. 
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Ofterreih und Preußen erflärten, noch durch den Londoner Bertrag gebunden zu fein, be 
bartnädigen Weigerung Dänemarks aber, die Bedingungen deſſelben zu erfüllen, name 
auch bei der offenen Verlegung burd die Verfaffung vom 18. Nov. für die Grecution flim 
zu wollen. Died wurde auy vom Bunde am 7. Dec. mit Vorbehalt der competenzmäj 
Entſcheidung über die Succejilonsfrage beſchloſſen. Am 23. Dec. rückten die erflen deut 
Erecutionstruppen in Holftein ein, und fogleich proclamirte die Bendlferung Herzog Friedrich 
ald Herzog von Schleswig: Holftein; anı 31. langte dieſer felbft in Kiel an und erließ 
hier aus eine Vroclamation über den Zwed feined Kommend. Das von den Dänen w 
ſtandslos verlaffene Holftein wurde von den Erecutiondtruppen bejegt, es zeigte fid) jedod, 
Dänemarf nicht gefonnen fei, Schleöwig ohne Kampf zu räumen. Die öfterreichifchen 
preußifhen Truppen überfäritten am 1. Bebr. 1864 die Eider. Nach einigen Eleinera 
fechten wurde im däniſchen Kriegsrath beichlojfen, die früher für faft uneinnebmbar gebe 
Stellung an der Danevirfe aufzugeben; damit war aber dad Feſtland aufgegeben, un 
blieb den Dänen nur ihr Salami aus den Jahren 1848—50, die Infel Aljen. Aber 
Übergang wurde anı 29. Juni erzwungen, Jütland vollftändig von den Truppen ber A 
ten bejegt; die gehoffte Hülfe von feiten der außerdeutſchen Großmächte blieb aus, und dad 
zuvor noch jedes Zugeflänpniß verweigernde Dänemark fah ſich zu linterhandlungen gen 
welche jegt auf feiner andern Grundlage beginnen Eonnten als auf ber der Abtretung 
Herzogthümer, jelbft des jo lange Jahre heiß erſtrebten Schleöwig, deſſen man unter allen 
ftänden gewiß zu fein geglaubt hatte. Zufolge einer am 18. Juli zu Chriſtiansfeld getrof 
Übereinkunft trat eine Waffenrube ein; am 26. Juli begannen die Friedensconferenzen zul 
und am 1. Aug. wurben die Friedenspräliminarien unterzeichnet. Die Herzogthümer & 
wig-Holſtein und Lauenburg wurben von Ehriftian IX. an Preußen und Oſterreich zu | 
Dispofition abgetreten, ein Waffenftillftann bis zum 15. Sept. mit ſechswöchentlicher Mi 
gung von diefem Tage an gefihloffen; bis zum Abſchluß des Friedens fol Jütland ‚ri 
Alliirten befegt bleiben. 

Es war für die beiden mächtigen Staaten fein Grund vorhanden, fi des Siege ie 
Eleine, chne Unterftügung gelaffene Dänemark bejonders zu rühmen, wohl aber hatter 
Truppen, Öflerreichifhe wie preußische, ihre Disciplin und ihren Heldenmuth aufs gläng 
bewährt. Die Befiegten wurden mit aller Schonung behandelt, Die Friedendunterban 
ſchleppten ſich langſam fort. Den Dänen wurden endlich Zugeftänpniffe gemacht, wie fie 
jemald nad dem völligen linterliegen einer Partei gemacht worden jind. Am 30. Okt. 
wurde der Friede zwiſchen Preußen und Hſterreich einerſeitd und Dänemark andererſeits 
zeichnet, am 16. Nov. fand der Austauſch der ratificirten Friedensurkunden ſtatt. In 
„entſagt“ der König von Dänemark „zu Gunſten der Monarchen von Preußen und 
allen ſeinen Rechten auf die Herzogthümer Schleswig, Holſtein und Lauenburg und verpfli 
die Dispoſitionen anzuerkennen, die in Bezug auf dieſe Herzogthümer von jenen vor 
werden. Der ſchon in ben Friedenspräliminarien bedungene Austauſch ver däniſchen En 
Schleswig und ven Weftjeeinjeln gegen Abtretung wird in den Art. 4 und 5 genauer 
Dänemark tritt die jütländifhen Beſizungen ab, melde im Süben ver ſüdlichen Gre 
Diftriets Ripen liegen, alſo das jütländiſche Territorium von Mögeltondern, die Infel 
bie jütländifchen Theile der Infeln Föhr, Sylt, Nömd u. |. w., mogegen es einen äqui 
Tpeil von Nordſchleswig erhält. Die neue Grenze zwischen dem Königreih Dänemark 
Herzogthum Schleöwig geht vom Mittelpunkt der Mündung der Bai von Heildminde am 
nen Belt nordweſtlich 6i8 zur Königsau im Norden von Holte. Bon diefem Punkte 
Thalweg ber Königdau die Grenze bis zur Oſtgrenze des Kirchſpiels Hartlund. Bon ı 
Punkte an verfolgt die Grenzlinie eine ſüdweſtliche Richtung bid zu den Südgrenzen * 
ſpiele Riepen und Weſter-Wedſtedt und der Nordſee. Im Art. 8 wird der Antheil, ba 
drei Herzogthümer von der däniſchen Staatsſchuld zu übernehmen haben, auf 29 UL 
däniſcher Reichsmünze (21,750000 Thlr. Preuß.) feftgefegt. Die Kriegskoſten werben anf 
Ben und Öfterreidh von den Herzogthümern zurüdgezahlt (Art. 12). Die aufgebrachten | 
Ihen Schiffe und Waaren werden von Dänemark zurüdgeliefert, reſp. dafür Erſah ga 
(Art. 13), die flendburger Sammlung von Altertbümern wird von der däniſchen Regie 
wieder berbeigefhafft (Art. 14). Dänemark und die Herzogthümer werben fich rüdl 
ihred Handels- und Schiffahrtöverfehrs fowie ver Tranfitzölle gegenfeitig flet auf den 
ber meiftbegünftigten Nationen behandeln. 
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Dänemark Hatte biöher geglaubt, daß Deutihland mit Rückſicht auf die außerbeutfchen 
Bmädhte gar nicht Krieg führen könne und dürfe. Daher ver maßloſe Hohn, mit dem das 
ige Dänemark den deutſchen Riefen eine fo lange Reihe von Jahren behandelt hat. Es war 
ß ſehr anerfennenäwerth, daß Deutſchland geſchickt den Augenblid ergriff, in dem ein 
es Borgehen von feiten einer Großmacht Hödhft unmahrfheinlih war. Allein der Zwie⸗ 
zwiſchen den deutſchen Großmächten und dem Deutfchen Bunde einerſeits und Oſterreich 
Preußen andererſeits, der ſchon im Kriege zu nicht unbedenklichen Mishelligkeiten geführt 
„ließ das Schickſal der Herzogthümer bis auf den heutigen Tag in ver Schwebe. Preu« 
Gelüfte, Schleöwig:Holftein für ih zu annectiren, traten völlig offen hervor und fließen 
verſtändlich überall auf Widerſtand. Es berief ſich auf die 1502 zwiſchen dem Kurfürften 
kml. von Brandenburg und Glijabetb, ver Tochter ded Königs Johann von Dänemarf, 
ſchloſfſenen Ehe. Am Mittwoch nach Mis. Dom. veffelben Jahres ftellte Eliſabeth mit Zu- 
mung ihres Gemahls für fi, ihre Erben und Nachkommen einen Verzichtsbrief auß, 
In fie fich alle ihre etwaigen Erbgeredtigfeiten für ven Ball vorbehält, daß ihr Vater ohne 
beliche Leibeslehnserben für und für verfterben ſollte. Maximilian I. confirmirte 1517 die⸗ 
kehnobrief und jugte pabei dem Kurfürften Joahim zu, daß er „ihn und feine Kinder für 
Bell, daß die Fürftentbum und Lande Holftein und Schleöwig dem Heiligen Reich Eraft 
nöberrlichkeit heimfallen follten, mit dem gottorpiichen Antheil an Schleswig: Holftein be⸗ 
a und denfelben vor allen andern verleihen und zuftellen wolle”. Diefer Eniferlihe Er: 

rief wurbe 1530 von Karl V. dem Kurfürften Joachim I. und feinen „Mitbelehnten‘' 
„jedoch. da Schleöwig offenbar nicht zu den deutſchen Fahnenlehen auf den gottorpifchen 

il von Holftein reftringirt, und fo aud von ven nachfolgenden Kaijern bis 1699 confir- 
Die directe männliche Nachkommenſchaft Johann's farb 1559 mit feinem Sohne Chri⸗ 
aus, die preußiſchen Anjprüche wurden jedody wiederholt zurüdigemiefen, weil die Her⸗ 
er Manndlehen feien und daran fein Eaiferlicher Brief etwas ändern fünne. 
4 Oldenburg machte Anſprüche, die von Preußen mit nicht ganz unfreundlihem Auge 

worden. 68 fügt jid dabei auf eine Renunciation Rußlands zu feinen Gunften, 
Kö Primogeniturftatut, worauf ji die auguftenburgifche Linie berufe, habe nie bie 

ng der ſchleswig⸗holſteiniſchen Stände erlangt, dagegen berufe fi) die gottorper Linie 
vom Kaifer beftätigte® und von ben Vorfahren genehmigted Statut, wonad der Erft- 
regierender Herr fei. Beide Anſprüche haben genügenvde Widerlegung gefunden. 

ine ausführlichere Darftellung ver neuern Vorgänge muß nach deren Abſchluß einer ſpä⸗ 
it vorbehalten bleiben. Hoffen wir, daß bei ver endlichen Enticheidung über dad Schick⸗ 
vielgeprüften Landed Net und Wahrheit, die wahre Ehre und das wahre Intereffe 
lands den Ausſchlag geben werben. 
tatiftik. Bon einer genauen Statiftif der Herzogthümer kann natürlich erſt Die Rebe 
nn bie Verhältniſſe derjelben geregelt und deren Grenzen völlig feit beftimmt find. Im 
er 1864 wurde auf den folgenden 3. Dec. eine Volkszählung audgefchrieben, deren 
e jedoch bei Publication dieſes Artikeld noch nicht befannt waren. Schleswig bat nady 
ng vom 1. Febr. 1860 auf 167 Duadratmeilen 409907 Ginwohner, Holftein auf 

Muadratmeilen 544419 Einwohner, zufanımen aljo zählen beide Herzogthümer auf 322 
Ihratmeilen 954326 Einwohner. Auf die Duadratmeile hat Schleswig 2456, Holſtein 
Z Einwohner. Städte mit 10000 Einwohner und darüber find: Altona 45524; Flens⸗ 
19682; Kiel 17541; Schleswig 12197; Rendsburg 10702. In dem Friedensſchluß 
230. Oct. 1864 find die füämmtlihen in Schleöwig belegenen jütiſchen Enclaven, Feſtland 
Bnjeln, mit Ausnahme der Enclaven von Ripen an Schleöwig abgetreten. Dagegen ift ein 

ich äquivalenter Theil des Feſtlandes und die Injel Arröe mit Dänemark vereinigt. Die 
verbältniffe mögen ziemlich biejelben geblieben fein, allein Arroͤe war ver bevölfertfte 

N des frühern Schleswig; fie zählt auf 1%/, Quabdratmeilen 11418 Ginwohner, und bie 
Binfel Stenderup gehört zu ven blühenpften Aderbaubiftricten des Landes. Nachtheil kann 

Austauſch den Dänen keinesfalls bringen. 
iteratur. Zur frühern Gefchichte der Herzogthümer erwähnen wir außer den im Art. 

g genannten Werken von Dahlmann und Waig: Ghriftiani, „Geſchichte der Herzog⸗ 

Säleswig und Holſtein“, (4 Bde., Flensburg 1776— 79); derſelbe „Geſchichte ber 
hümer Schleßwig und Holftein‘’ (fortgeſetzt von Hegewiſch, 4Bde., Kiel 1784— 1802) ; 

H, „Das Herzogthum Schleswig in feinem gegenwärtigen Verhältniß zu Dänemark und 
xl. 12 
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zu dem Herzogthum Holflein” (Kiel 1816); derſelbe „Über die ſtaatsrechtliche 
der Herzogthümer Schleswig und Holftein‘ (Kiel 1816); derfelbe, „Sammlunge 
Kunde des Baterlanded” (3 Bde., Altona 1819): verfelbe, „Handbuch des jı 
ſteiniſchen Privatrechts‘ (4 Bde., Altona 1825 — 40); Dahlmann, Sammlu 
tigften Actenſtücke, die gemeinfamen Angelegenheiten des Corps ber fchledr 
fhen Prälaten und Ritterfchaft betreffend“ (Kiel 1816): „Ouellenfammlung t 
holfteinifh = Iauenburgifchen Geſellſchaft für vaterländiſche Geſchichte, heraui 
J. M. Lappenberg“ (Kiel 1862 fg.). Biel Auflehen erregte eine 1836 vo 
Profeffor Chriſt. Paulfen veröffentligte Schrift: „Für Dänemark und fü 
(Altona), melde zum erften mal der Offentlichfeit gegenüber vie Incorporation 4 
Dänemark durch die Vorgänge der Jahre 1720 und 1721 behauptet, und weld 
die anonyme (vom Herzog von Auguftenburg verfaßte) fogenannte „Halleſche Schr 
widerlegt wurde. Immer eifriger wurden von jetzt an bie Streitpunfte mit Däneı 
und Schrift verhandelt, und die Frage verſchwand gar nicht mehr von der literar 
ordnung. Unter den faft zahllofen Werken und Broſchüren heben wir hervor: © 
Staatserbfolge in ven Herzogthümern Schleswig-Holſtein“ (Hamburg, 184 
„Schleswig⸗Holſtein, Dänemark und Deutſchland“ (Heidelberg, 1846); Kam) 
rechtliche Bemerkungen über den königlich däniſchen Dffenen Brief (Berlin 18. 
ten, „Polemiſche Erörterungen über die ſchleswig-holſteiniſche Staatsfucceffic 
Leipzig 1844— 46); Drovfen und Samwer, „Die Herzogthümer Schleswig unt 
das Königreich Dänemark’ (zweite Auflage, Hamburg 1850). inter ven Bert 
däniſchen Auffaffung nennen wir den Baron Dirding- Holmfelbt, von Oſtwal 
Molbeh, Krieger, Allen. Unter den neueften Schriften über bie Erbfolge ragen ! 
grünblichften jetztlebenden Kenners des ſchleswig-holſteiniſchen Privatrechts, N 
ſtedt, vor allen hervor, namentlich, Staats- und Erbrecht der Herzogthüme 
Bolſtein, Kritik der Schriften des Staatsraths Zimmermann und des Geheimra 
(Sannover 1864). Eine officielle Literatur über die Erbfolgefrage ſteht zu erwart 
legten deutſche däniſchen Krieg vgl. man einen mit außerordentlicher Kunde und fel 
teilichkeit geichriebenen Auffag in „Unſere Zeit.‘ (Keipzig 1865), Neue Folge, 1, : 

Schloͤzer (Auguſt Ludwig von). In der Reihe ausgezeichneter Männer, 
Ende des 18. Jahrhunderts in Deutſchland erhebend über den befruchtenden X 
Franzoͤſiſchen Revolution hinüber der deutfchen Kunft und Wiſſenſchaft eine Br 
und deren nachhaltige Wirkſamkeit fitlih in unfere Gegenwart herübergre 
einer der erften. In Anſichten, Meinungen und Borurtheilen mit vem Jahrhuni 
geboren werden und reifen fah, vielfah verwachſen, half er doch in Geſchichte, 
Volitit neue Bahnen brechen. 

Auguft Ludwig von Schlözer, geboren am 5. Juli 1735 zu Jaggſtadt, 
in Hohenlohe: Kirchberg , verlor ſchon in feinem fünften Jahre feinen Vater, ei 
Dorfpfarrer,, der ihm nur ein geringes Erbrbeil hinterließ. Nachdem er von feine 
von mütterlicher Seite, Magifter Pfarrer Haigold, der die großen Baben des kr 
benden Knaben erkannt, unterftügt, die Stadtſchulen zu Langenburg und dann ( 
Werthheim befucht hatte, bezog er erſt 16 Jahre alt die liniverjität Wittenberg, wo 
logiſch⸗ſcholaſtiſche Differtarion „De vita Dei’ ſchrieb, ſich jedoch hauptfächlich mi 
ſchen und humaniſtiſchen Vorbereitungsſtudien beſchäftigte. Im Jahre 1754 kam 
tingen, hörte namentlich Mosheim’s Vorleſungen in den eigentlich theologiſchen Q 
und den hochangeſehenen Michaelis über Eregefe und moſaiſches Recht. Schon iı 
war bei ihm eine lebhaite Reiſeluſt erwacht, deren Beirienigung er mit jeinen 
Abfichten in Verbindung zu bringen ſuchte. Ihm ſchwebte damals der Gedanke v 
Malabar zu begeben, wohin gerade mehrere proteftantifche Millionen abgegangen 
vorbereitet wurden. Aber durch Michaelis darauf bingewielen, wie viel noch t 
Aufenthalt und durch Autopfie in Palaflina und Syrien für Die Kenntnif der Beili, 
gewonnen werben koͤnne, richtete ſich feine Wanderluft fortan auf diefe Theile 
landes. Ein Zufammenfluß von Umſtänden und die Überzeugung, daB er ji 
führung feines Plans noch mehrjeitig vorzubereiten habe, beftimmten ibn indeſſe 
1755 zunächſt als Hauslehrer nad Schweden zu geben, wo er jih theils In Upfe 
Stockholm bis 1759 aufbielt und in legterer Stadt, in dem Haufe des ibm freu 

genen Banfierd Seele, auch mit kaufmänniſcher Eorreipondenz und Buchhalterei fid 
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a Wittenberg hatte ©. jeine noch dürftigen politifhen Studien mit der Lektüre einer 
ıg und eines genealogifchen Reiche: und Staatohandbuchs begonnen, worin ed ihm noch 
I genug erfhien, alle Todesfälle und Geburten hoher Häupter forgfältig anzumerfen, 
alſo ſchwerlich ſchon zu der Überzeugung gelangt war, daß — nad) feinem ſpätern Aus: 
— Die Könige und ihre Vtegierungsjahre nur ald „hronologifhe Krüden“ dienen. 
eliö, der bei ihm den Grund zu einer beifern Methode im Hiftoriigen Studium legte, 
bei ihm auch den erften Funken jeiner Neigung für die Staatswiſſenſchaft geweckt Haben. 
ſpäter auf jeiner Reiſe nah Schweden die Bekanntſchaft des Buchhändlers Kanzleirath 
in Hamburg machte, übernahm er es, für veflen Zeitung, den „Boftreuter‘‘, gegen ein 
hes ſehr geringes Honorar Gorrejpondenzartifel aus Stodholm einzujenden, was ihn 
7 Bolitik in weitere Berührung brachte. Der Reichstag in Stodholm, die gerade wichtigen 
mblungen beflelben und die Hinrichtung des Grafen Brahe regten ihn noch mehr zum 
tingebenden Stubium von Politik und Statiftif an. Damit verband er hiſtoriſche Studien, 
verö über alte norbifche Geſchichte, und beichäftigte ſich mit der Erlernung mehrerer 
hen zu dem hauptſächlichen Zwed einer Berichtigung der falihen Begriffe über Völker: 
nmung und Sprahverwandtidhaft. Im Haufe des Bankiers Seele machte er auck feinen 
ı fhriftftelleriihen Verſuch mit der „Neueften Gefchichte ver Gelehrſamkeit in Schweden“, 
Urt literarijcher Anzeiger, movon im ganzen fünf Hefte erfchienen. Diejem folgte ver in 
diſcher Sprache geichriebene „‚Verfuh über Handel und Seefahrt der Alten‘, ein zwar 
gemlih unvollkommenes Werk, dad aber doch ſchon in Bolitif und Staatswirthſchaft 
mein wichtige Anſichten ausiprad). 
s Entichlup zu einer Reife in ven Orient, worin ihn Michaelid und Gesner durch ihre 

ngen unterflügten, war in Schweden zur Reife gefonımen. Die Sreigniffe des Sieben: 
Kriegs traten indeß hindernd entgegen. Er begab ſich nach Lübeck (1758), wo er den 
ald Hauslehrer und ald Herausgeber der „Schwediſchen Biographien‘ und einer 
ng ſchwediſcher Anekdoten“ theild zur Unterflügung feiner von ihm hochverehrten 
geliebten Mutter verwendete, theild zur Beftreitung ver Koiten feiner immer noch 
Reife zurüdlegte. Im Jahre 1759 ging er nad Göttingen und, obgleich ſelbſt 

eigene Leiftungen in der gelehrten Welt wohlbekannt, hörte er dafelbft Borlefungen 
Revicin umd Naturwillenfchaften, über nıojaiiches Recht, über Nechtögefchichte bei Pütter, 
We, Moral, Naturrecht, Wechſelrecht, ſodann Bolitif und Statiftif bei Achenwall und 
matik bei Käftner. Seinen mannichfachen Studien und Vorbereitungen in Göttingen 
ihn ein Ruf nach Beteröburg im Jahre 1761 auf den Vorfchlag des gerade dorf anwe⸗ 
Büſching. ©. wurde bei der Akademie in Peteröburg angefellt, fand dann für einige 
Beihäftigung in einem Privatinſtitut und erhielt jpäter abermals eine öffentliche 
ung, vorläufig für lieben Jahre, als Profeflor der Geſchichte. Mit großem Eifer und in 
wer Zeit hatte er ſich eine gründliche Kenntniß der ruffifhen Sprache erworben und be- 
Böiefe Durch die Ausarbeitung ber erſten rujiifch-deutfhen Grammatik, deren Drud jedoch, 
iger von ihm gewählten Beilpiele willen, von ver Cenſur verboten wurde. Ein weit 
er ſichtlicher Erfolg Frönte jeine Korfhungen in dem faum noch angebauten Gebiet ber 
ME und Geſchichte, namentlich der Mechtögefchichte und der Geſetzgebung des rufliichen 
&. Gr kann ald ver Schöpfer der neuen rujiiihen Geſchichtſchreibung, wenigftens als der: 
> bezeichnet werden, der dafür die Bahn gebrochen hat. 
Deje vieljeitige Literarifche Thätigkeit in der ruſſiſchen Kaijerftant hatte S. durch eine 
mach Deutichland unterbrochen, die ven Wunſch zu einer baldigen Rüdfehr ind Vater: 
Bei ihm weckte. Als bei Belegenheit einer zweiten Reife nach Deutfchland jein Urlaub zu 
* fleigerte ſich ſein Widerwille gegen die Rückkehr: er forderte alſo (1769) und 
feinen Abſchied. Zugleich wurde ihm eine Brofeffur in Böttingen zutheil, und in dem 
Bi feine Stellung noch mehr zu firiren, machte ©. in demfelben Jahre Hochzeit mit der 

Tochter des verftorbenen Röderer, einem ſechzehnjährigen Mädchen, das er fhon vor 
en als feine Schülerin hatte fennen lernen. I) Während feiner langen akademiſchen 

€. hatte mit ihr vier Söhne und zwei Töchter, von welchen die jüngere im vierten Jahre flarb. 
kofing war die gelehrte, im Jahre 1787 zum Doctor promovirte ältere Tochter Dorothea, bie 
dem Senator Robbe zu Lübeck verheirathete. S. erlebte nicht mehr die fchlimmere Wendung 
Ifai feiner Tochter durch den Banfrott ihres für unerfhöpflich reich neben Mannes. 

\ ® 
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Laufbahn gab er von größern ſelbſtaͤndigen Werfen, die zum Theil Epoche machten, nı 
nah beraus: „Große nordiſche Geſchichte“; „Handbuch der Weltgefchichte; „Beidi 
Deutſchen in Siebenbürgen’ ; „ältere Gefchichte ver Osmanen“; „Neſtor's Annalen‘; 
fein „Systema politices‘; „Allgemeines Staatsrecht und Staatöverfaffungslehre”; - 
rie der Statiſtik“, 1 Heft. Nicht geringern Erfolg hatten feine akademiſchen Vorle 
In denen über allgemeine Weltgefchichte, die früher nur von Batterer gehalten wurbe 
die Zahl feiner Zuhörer von 8 auf 70 und 100; und diefen großen Kreid von Schul: 
er jahrzehntelang um ſich verfammelt, bis endlich Spittler eine größere Anziehungsh 
die afademifche Jugend ausübte, ſodaß fih S. veranlaft ſah, die Gollegien im |päter 
gänzlich aufzugeben. Kaum geringern Beifall fanden feine Vorlefungen über nordiſche u 
europäifche Geſchichte, über Politif, die ex abwechſelnd mit Achenmwall laß, ſowie in | 
Zeit über Statiftil. Dazu famen nad) Umſtänden mebrere gelegentliche Nebencollegien, n 
über die „Kunft, mit Nugen zu reifen”, über ven „Lurus‘, über „Wechſel“ u. f. w. 

Noch hatte ©. die feiner Thätigkeitangemeffenfte Sphäre einer ausgebehnten und tieigre 
publiciftifhen Wirkſamkeit nicht gefunden, als erim Februar 1774 von einem mehrmon 
Aufenthalt in Paris nah Goͤttingen zurückkehrte. Bon biefer Reife hatte er einen günftig 
drud von Frankreich zurüdgebradt. „Kein liebendwürbigerer Mann’, ſchrieb er, „als ciı 
zofe, der über 40 Jahre hinaus iſt“, eine Bemerkung, die in Deutſchland eine Art Curt 
Diefer vortbeilhafte Cindruck wurde durch die nähere Bekanntſchaft mit einigen auögeze 
Männern in Franfreih, wie mit Billoifon, Pfeffel?), dem Bruder des Fabeldichter 
andern noch erhöht. Durch dieſe erhielt ©. fortan manche wichtige politifhe und flı 
Nachrichten, zumal über Frankreich, die über die in Deutſchland nod wenig gefannten fla 
Verhältniffe des Nahbarlandes ein helles Richt verbreiteten. Überdies unterhielt er feit I 
Zeit mit Schweden und Rußland eine regelmäßige Eorrefpondenz und, aufgemunte 
Bütter, faßte er nun den Plan, dem deutſchen Publifum die widtigften ver ihm zufe 
den Nachrichten in einer zu gründenben Zeitſchrift mitzutheilen. Freifinnigere religki 
politifche Anfihten kamen in Umlauf, namentlich erwachte ein lebhafteres Intereſſe fü 
befferung des Volksunterichts und der Wunſch nach größerer Öffentlichkeit im Stad 
Diefe Bewegung mollte auch S. durch den Hebel der Preſſe unterflügen. Der ef 
ſchüchterne Verſuch, den er mit feiner erft unter dem Titel „Briefwechſel“, dann unter 
„Staatdanzeigen‘ erſcheinenden Zeitiärift machte, fand indeß wenig Beifall. Ball 
nachdem jie in den Verlag der Bandenhoef’ihen Handlung übergegangen war, u 
feit dem Ausbruch des nordamerikaniſchen Kriege, fleigerte fi die Theilnahme 
Dur vielen Erfolg gehoben, führte S. mehr und mehr eine fühnere Sprache, 
zum Anmalt der Untervrücten, zum Öffentlichen Ankläger der Unterbrüder und lief 
land zum erften mal wieder feit Luther vie Macht ver Preſſe und den Segen ber 
empfinden. Einige freifinnige Fürften, vor allen Joſeph II., nahmen dieſes Streben 
auf; und fo Hoch flieg fein Anjeben, dag einmal Maria Thereiia einen Beſchluß ihres 
rath8 mit ven Worten nieverihlug: „Nein! das geht nicht; was würde ©. dazu jag 

Bei der kecken und durchgreifenden Art, womit ©. auftrat, fonnte es nicht fehlen, 
mandherlei Händel verwidelt wurbe und neben eifrigen Anhängern und Vertheidigern rd 
Gegner fand. Ein europäifches Auffehen machte die durch eine Publication in feinem! 
wechſel (VI, 57—61) veranlaßte Hinrichtung ded gemefenen Pfarrers Wajer im Kanton! 
Bor und nad) diefem Greigniß, wodurch S. tief erfchüttert, aber nad) feiner Eräftigen! 
für den Kampf gegen Willfür und Geheimnißfrämerei, gegen geifllihen und wd 
Jeſuitismus und Geiftesprud nur mehr angefeuert murbe, hatte er mannichfache Fehde 
mit Neichöftänden, ald Baiern, Heflen- Darmftadt, Hildesheim, theild auch mit Landſ 
wie mit denen von Medienburg, die er „privilegirte Landesverräther“ nannte, were 
Faftenartiger Selbſtſucht nur ihre Standesintereffen ind Auge faßten. Befonders heftig 
ber von 1781— 88 fortgefegte Streit mit dem Fürftbifhof von Speier. ©. Hatte Diefen 
der Verdammung der von Feder herausgegebenen Moral und bald darauf noch heftiger 
einer im Bisthum erhobenen fehr empoͤrenden Leibeigenſchaftsabgabe angegriffen. S 
erließ der Fürſtbiſchof ein Rundſchreiben bei ven Reichstagsdeputirten gegen den , Reiqh 
S., worin er, menn rnit im Stil, doch im Sinne einer fpätern Zeit, unter Berufu 

2) —* wurde unter dem Namen „der Auſtrafier“ der ausgezeichnetſte Mitarbeiter ©.’ ei 
Briefwechfel und Staatsanzeigen. 
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Sögeiege und Genfur’ von einer „Aufhetzung der Unterthanen” durch ven „Apoſtel ver 
:Bhilofophie” ſprach und defien „aus Hunger ober Gewinnſucht“ gefhriebene Schriften 
rtefen‘‘ nannte, „bie gleich nach ihrer Geburt hätten vernichtet oder ald Makulatur und zu 
uftbällen Hätten verfliffen werben ſollen.“ Auch wurde zum wenigften die „Strafe der 
ñgkeit““ gegen benfelben „nieverträdtigen Schriftfteller” verlangt, mit defien ruhmvollen 
a zufällig aud der ruhmlofe des Fürſtbiſchofs von Speier ver Nachwelt überliefert worden 
a8 Deutiche Reih war damals feine zur Erhaltung ver Ruhe und ber Sicherheit 
abete wechlelfeitige Aſſecuranzanſtalt gegen Freimüthigkeit und Wahrheit, und daher blieb 
undiäreiben ebenjo erfolglos ald die vom Fürftbifchof fchon früher dem König Georg II. 
eihten Beſchwerden. Auch in. zahlreiche literarifche Zwiftigkeiten mit Privaten fah ſich 
ritfertige ©. verwidelt, wie niit Trenk, mit Schirach, dem Herausgeber des „Politiſchen 
mi’, und namentli mit Buͤſch, der die befonvern Intereſſen Hamburgs, im vermeint- 
Gegenfag gegen daß deutich-nationale Intereſſe, zu vertreten bemüht war. 
kei aller Entſchiedenheit und Leidenſchaftlichkeit, womit ©. feine Meinung verfocht, war er 
wefidhtig, um ſich feinen Wirkungskreis ald Journalift zu erhalten. Daher fam ed, daß 
Mxeich einlaufenden Beſchwerden deutſcher Reichsſtände bei der hannoverifchen Regierung 
me Zeit nicht befonder& beachtet wurden; erft fpäter, als ſich die Zahl feiner Gegner und 
gen ihn einlaufenden Klagen immer mehr vergrößert, erhielt er wol dann und wann ein 

iged Reſcript. Unter anderm fehlte es nicht an den herkoͤmmlichen Vorwurf, daß er 
Schriften und Vorlefungen die hriftliche Religion antafle. Endlich ließ er fich bei- 

auch eine in Hannover jelbft misbräuchlich beſtehende Poſteinrichtung zu tadeln und in 
Boftbeamten die noch herrſchende Beamtenwillkür ſcharf zu züchtigen. Darin erblidte 

rung einen Übergriff des kühnen Unterthanen in das eigene Privilegium der Tadel: 
; und von Verweiſen Tam ed endlich (1796) zur Suspenfion feiner Genfjurfreiheit und 

t der fernern Herausgabe feiner Zeitjchrift ſowie jeder andern periobifchen Schrift. 
rde ihm auf Fürſprache des Minifterd von Steinberg 1800 wieder Genfurfreiheit 
aber die Publication eines politifhen Journals blieb ihm ferner unterfagt, und ©. 
aljo fortan die Zeit, die ihm feine Berufögefchäfte übrigließen, auf die Ausarbei: 
ſcher Werke. | 

& den legten Jahren ihres Beftandes hatte fih indeß ber Vertrieb ver „Staatsanzeigen“ 
Sermindert, wenngleich ihre Berbreitung immer noch eine ſehr ausgedehnte blieb. Die 
P davon lag theil in der Goncurrenz anderer Zeitſchriften, theild in ver Art, wie ©. bie 
k Greigniffe feiner Zeit auffaßte, und in der Stellung, in welche er dadurch zu den 
eu kam. Denn diefer Mitfchöpfer einer beſſern Gefchichtichreibung war nicht frei von 
m Borurtbeilen und Ginfeitigfeiten in der Beurtheilung der Gegenwart. Er theilte 
mur das Schickſal von Taufenden feiner geiftvollften Zeitgenoffen. Als fich die neue Zeit 
= Wehen der Nevolution gebar, fland fie urplöglich fo riefengroß da, daß ſelbſt 

Pfleger und Nährer des Gedankens der Völkerfreiheit ihr Kind verfannten und mit 
ed von fi fließen. ©. hatte eine entfchiedene Abneigung gegen alles Dligarchifche 

Iuwechielte dieſes, nach feinen Erfahrungen über die Afterdemofratie ver Schweiz, allzu 
Beit dem Nepublifanifchen. Dies zeigte ſich zunächft in ver Beurtheilung der norb: 
Benifchen Revolution. Für die Anerkennung der repräfentativen Demokratie Nordame⸗ 
keine ganz neuen Berfafiungöwerks, für befien Beurtheilung ihn die Glafiificatio- 
des DMonteöquien und feine eigenen hiſtoriſchen Forſchungen im Stiche ließen, Hatte 

feinen Maßſtab; noch weniger Eonnte ihm einfallen, daß der Staat in diefer jüng- 
neuen Geſtalt auf gleiche Weife darauf Anſpruch machen mürbe, die Zukunft des 

zu beherrſchen, wie periodiſch die feudaliſtiſch-ſtändiſche, Die abfolute und reprä- 
Monarchie in Vergangenheit und Gegenwart überwogen haben oder noch jetzt über: 
Bon diefem beichränktern Geſichtskreiſe aus warf er den Amerikanern Ungerechtig⸗ 

Undankbarkeit vor, und glaubte noch 1782, daß fie an einem Abgrunde von 
hie und oligardhifcher Despotie fländen. Indeß finden fih in ſpäternSchriften einige 
veränderter Anfichten. 

Malich erging es ihm mit der Beurtheilung ver Franzoͤſiſchen Revolution. Solange ſich 
ſche Revolution noch innerhalb ver Schranken des Monarchenthums beivegte, wurde 

S. freudig begrüßt. „Die declaration des droits de l'homme et du ciloyen“, fo ſchrieb 
h 1791, „if ein Gober der ganzen, durch allgemeine Gultur der Volljährigkeit ſich 
ben Menſchheit.“ Bald aber ging ihm der Mapftab für die Beurtheilung der Kreigntür 
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verloren. Der ſtatiſtiſch-obonomiſche Profeffor tauchte in ihm auf und er rechnete 5.9. 
blutenden Frankreich die Summen vor, dieihm durch die Emigration verloren gegangen 
nun im Audlande verzehrt würden. Denn ſelbſt die Gelehrteſten in Deutſchland hatten da 
noch keine Ahnung bavon, welche überallhin ſchaffenden Kräfte durd die erſt nur im berf 
der Zerftörung fich varitellende Revolution gemwedt wurden, und wie leicht die Freiheit, nei 

ſie eine müßige Ariftofratie über Die Grenze geitoßen hatte, jelbft die erſten materiellen 
theile nicht blos einfach zu eriegen wußte. Aus Haß gegen die Dligardie gab ©. in ji 
„Staatsanzeigen’’ cher Auszüge aus Schriften gegen ald für die Revolution; und wi 
Wunſch zugleich feine Hoffuungen und Erwartungen erzeugte, jo weiffagte ermit andern @k 
ten und deutſchen Staatsmännern ?) den beutichen Heeren im Kampfe gegen das revoluti 
Frankreich leichten Sieg, obwol er früher jelbft aus Paris gefchrieben hatte: „Kein Go 
tapferer al8 der franzöſiſche, wenn er gut angeführt wird.” So kam es, daß jetzt ©. u 
heftigern Demokraten als fervil angegriffen wurde, ohne Doch ven für immer vericherzten & 
der niemal® vergeplihen Ariftofratie zu finden und ohne jemald nach diefem Beifall zu geig 

S.'s Wünſche und Prophezeiungen waren nit in Erfüllung gegangen. Er eriell 
Schmach Deutſchlands, er fühlte jie tief, ertrug fie wie ein Mann und war zur Abd 
Schande an jeinem Theile ſtets audy wie ein Dann zum Handeln bereit. Als der Hokm 
poleon’8 deſſen Bruder Hieronymus als Eöniglichen Strohmann mitten unter die mohlurd 
Deutſchen hingefegt und ihn mit andern ten Purpurniantel der Souveränetät um bie € 
teen geworfen hatte, da fonnte ed S. nicht über fi gewinnen, dem Beifpiel unterthä 
Gifers zu folgen und mit feinen Gollegen bei ver Huldigung perfönlich zu erſcheinen. ©. e 
nicht den jüngften Großhandel mit Völkern und Bruchſtücken von Völkern, nicht den glä 
den politifhen Jahrmarft vom 1. Nov. 1814 bis 10. Iuni 1815. Und wenn er denn 
einem in Briefform verfaßten Fragment vom Jahre 1806 Tagte: „Jetzt ungefragt ve 
vertaufiht, verjchenft, verfuppelt man uns wie Heerden, und unempfindlich für die deutichel 
gefühllos jelbft Für alle Menſchenwürde, heucheln wir, jubiliren wir, illuminiren, 
Tedeum und tanzen wir noch dabei’, jo beichränkte fi die Geltung diejer Worte ni 
ſchließlich auf die Zeit vor den deutihen Befreiungäfriegen. Bin Gleiches dürfte ſich 
Schluß des Fragments behaupten laffen: „Wir Deutſche ſind ziwar in unjerer jegi 
Gonftitution genannt?), arme Schaafe, die ſich blinblings von einzelnen leiten laffen 
aber wir find im ganzen ald Nation no immer geiund, die Anzahl ber Drebfra 
und iſt unendlich Flein; wie wenn und nun das Schickſal andere Leithämmel gäbe?" 
Fragment wollte ©. in den zweiten Band feiner „Vorbereitung zur allgemeinen Weltg 
aufgenommen haben, und nicht er felbft war ed, der vor dem Wagniß zurüdichredke, 
der Berleger verweigerte die Aufnahme einer Stelle, die ihrem Verfaſſer Palm's Sci 
Ausficht geftellt Hätte. Noch an feinem fünfundflebzigiten Geburtötage, am 5. Juli 
verbat er fich jeden Glückwunſch und fhrieb unter anderm: „Ich verachte dieſet 
Menſchenleben, eben weil ih es jo lange gelebt babe, tief, und kann beſonders an Ni 
@eneration, beſtehend en gros aus Tyrannen, Räubern, Feigen und Dummeöpf 
mechants, Undanfbaren u. ſ. w., nur mit verbiffenen Ingrimm denken, ba ich du 
Grlöfung zu erleben mehr Hoffen kann.“ Er erlebte ſie nicht, jondern flarb wenige 
darauf, am 9. Sept. 1809. 

&. war launifch, beftig, aber vor allem ein Mann von unbeftechliger Redlichkeit 
tiger Geſinnung, die feinen Geiſt mächtig fpornte, dag er uber dad Katheber und bie 
fen feine® Hoͤrſaals hinaus in weiterm Feld fi tummelte. Sein Ehrgeiz trieb ihn mu 
bafter Thätigkeit fort und fort an. In feiner Zeit galten vie Fürſten, die ſich mit 
von Titulaturen, Standederhöhungen und Ordenskreuzen aller Kormen, Karben unb 
noch nicht für alle Zukunft erfhöpft hatten, für die Quelle von Ehren; und auch ©. 
joldde im fpätern Curſe tief gefallene Auszeihnungen keineswegs unempfänglid. B 
machte ihm in den legten Jahren feined Lebens die Ernennung zum Geheimen i 

3) Der geiſtvolle und freifinnige Spittler in Göttingen ſchien jedoch anderer Anſicht { 
4) Denn ©. früher (1787) eine viel Aufichen machende, in drei Auflagen erfchisnene 

für den auf Anfliften einiger fogenannten PBatrioten in Amflerdam vom Pübel diefer Stadt 
ten Herzog big Ernſt von Braunſchweig gefchrieben halte, fo that er dies wit der vollen 
gung, al6 Vertheldiger des Rechts gegen das Unrecht unfgetreten zu fein. 

) ©,'6 Worte. 
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meit größere, als ihm Kaifer Alerander von Rußland im Jahre 1802 Adelsediplom mit 
n una Wappen nebit einigen Befchenfen alö „faiblemarque de son estime“ überfenden ließ. 
In Geſchichte, Statiftif und Politif Hat fih S. gleich große Verdienſte erworben. Bis zu 
e Zeit war ed um die Geſchichtſchreibung in Deutſchland Eläglich beftellt. Sie beſchränkte 
uf die geiftlofe Berichterflattung über ven Wechfel der Throne und Dpnaftien und über die 
mifchen Greignifle, von denen ©. erflärte, daß jie blod Mittel zum Zweck, nicht der Zweck 
ſeien. Er nahm vielmehr dad ganze Volksleben, die Verfaffungen und Gefeggebungen, 
finflüffe neuer Erfindungen und Entdedungen, alle Kortichritte ver geiftigen und materiellen 
ur als den vollen Hiftoriigen Inhalt in Anfprug, dem er durd Verbindung mit der 
tik, durch flete Beziehung deſſelben auf die Einheit veö Staats, ein immer lebendiges In- 
je gab. Darin fland er allerdings nicht allein, fondern war mit andern, unter denen für 
jefere Erkenntniß des deutichen Volks- und Staatslebens beſonders Juſtus Möfer (f. d.) 
peragt , nur einer der erſten, mit denen eine neue Phaſe für vie hiſtoriſche Literatur herein⸗ 

Sein „Handbuch der Univerjalgefhichte enthielt nicht blos einen Schag neuer hiſtoriſcher 
n, ſondern aud in der Ginleitung eine Art Theorie der Geſchichte nach bisher völlig 

mihteten Geſichtspunkten. Vor allem gaben ihn feine ausgebreiteten etbnographifchen und 
Wlichen Kenntniſſe die Mittel an die Hand, für bie Würdigung der Völfer und ihrer welt: 

Bedeutung einen ganz andern Maßſtab ald den bißjegt herkömmlichen anzulegen. 
joldem Standpunkt aud wieder, im Gegenjaß zu der bis ind Lächerliche getriebenen 
gung der Bölfer des Alterthums, zuerft ven Arabern, Türken, Mongolen die ihnen 
de Stelle an; ſobaß fortan manches ſcheinbar unbeveutende Voll, den mächtigen 

Nationen gegenüber, in der Stufenleiter dev Entwidelungen und Verdienſte um 
ihreitende Givilijation auf eine höhere Stelle gehoben wurde. Endlich machte er vor: 
darauf aufmerkfam, wie bei Klaflifikationen in der Urgefhichte ver Völfer die Sprache 
ſentlich Unterfcheidende jei; er hob damit zugleich eine allgemeine Wahrheit hervor, Die 

r praftifher Bebeutung au in die Politik eingreift und bie Grundlage eined neuen 
t8 zu werben verbeißt. So erjchienen von nun an bie Nationen im DBorbergrunde, 

d alle die Reiben der Kaifer, Könige und Fürſten, die den Ereigniffen nur ven Namen 
und jo oft nur ald Träger der Weltgeſchichte paradirten, gebührend zurüdgewiefen 

In. Indem er aber überall dem Geiſte der Geſchichte jein Recht winerfahren ließ, 
Fer Doch das Drama der Greigniffe nit in ven Lüften gefpielt haben und ließ gewöhnlich 
eſchichte eines Volks die Beihreibung des Schauplages feiner Rolle vorangehen. Daß 
Kine Spradfenntnijle zugleih mande Verbeſſerung in der Hiftorifhen Etymologie an bie 
‚gaben, nıng nur nebenbei beinerft werben. Biel wichtiger aber war feine nicht erfolglos 
hene Oppofition gegen ven Misbrauch der Chronologie und gegen Die Bollpfropfung des 
Ihiniffes mit einer todten Mafje auswendig gelernter Jahreszahlen, oder gar mit den 

beveutungdlofer Regenten. Beſonders viel that er für die Verbeflerung des Hiftorifchen 
ichts Durch feine „Borbereitung zur allgemeinen Weltgeſchichte“, ein kleines, aber fehr 
iches Büchlein, das in jieben bis acht Auflagen erſchien und in die meiften gebildeten 
an Guropas überjegt wurde. Nicht minder gehaltreich ift das Büchlein ‚Allgemeines 

Birecht und Staatöverfaflungslehre (1793). 
Rod entſchiedener gebührt ihm der Ruhm, durch feine „Theorie der Statiſtik“, obgleich 
u nur ein einziged Heft erfhienen ift, unter die Miticböpfer einer neuen Wiſſenſchaft gezählt 
paen. Mag er audy ven Begriff ver Statiſtik noch nicht in ganzer Schärfe und Vollſtändig— 
igefaßt und ausgeſprochen haben, fo hauchte er doch der unzufammenhängenden Maffe 

izen, die erſt noch nach der Geſtalt einer Wiſſenſchaft rang, ven lebendigen Athem des 

in den treffenden Worten ein: „Die Statiftif ift die ftehen gebliebene Geſchichte und 
Sichte Die in Bewegung geſetzte Statiſtik.“ Auch für die Verbreitung ftatiflifher Nad: 

Ba und zur Erweckung einer größern Neigung für Ratiftifche Forſchungen und Studien hat 

feinem „‚Briefwediel‘‘ und feinen „Staatdanzeigen‘ ungemein viel dadurch geleiftet, daß er 
inſhlägigen Mittheilungen in unmittelbar lebendige Verbindung mit der Politik und den 

Be vorherrſchenden Intereffen zu bringen wußte. Envlid verdankt ihn: die weitere Aus⸗ 
i der Politik ala Wiſſenſchaft, worin er hauptſächlich auf der von Montesquieu gelegten 

Wage fortbaute, mande Bereiperung und Erweiterung. Biel größer aber ift S.'s Ein: 

IS Journalift auf das Leben feiner Nation. Konnte ih auch fein Urtheil über die eine 

der Weltgefchichte einleitennen Revolutionen in Nordamerika und Sranfreich nicht 

die Beſchränktheit einer Zeit erheben, aus der er feine ganze Bildung bis ind vollreife 
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Mannesalter geſchoͤpft Hatte, jo hat er doch an feinem Theil das Mögliche dafür gethan, ı 
allfeitige Bewegung in das verknoͤcherte Leben zu bringen und die folgenden Geſchlechter gg 
Erflarrung, Ginfeitigkeit und Vorurteil zu bewahren. Er war ber unermüblide Käm 
gegen daß aufgeblafene engherzige und beengende Spiepbürgerthum der Kaſte der Gelch 
und Beamten, er ſchwang mit unauslöflihen Zorn die Geijel und Elopfte den Schein 
erborgten Weisheitaus den hochgeborenen und wohlgeborenen Perrüfen, er ſchritt den Deu 
voran mit dem Muth des freien Urtheild und weckte bei ihnen das freilich erſt nad) Jahrzehe 
befriedigte Bedürfniß der Offentlichket. Aber auch nur für den erften Verſuch, die poktifl 
Beheimniffrämer aus dem Tempel des Vaterlandes zu jagen, war mehr als bioßes ii 
Wiſſen erforderlich. Und wie S. von tüchtiger vaterländifcher Geſinnung durchdrungen u 
fo erkannte er ſogleich das Eine, was dem Vaterlande noththut. „Er wünſche Deutſchla 
ſchrieb er einft aus Lübeck, „unter Einen Herrn, es möge nun der — oder ber Koͤnigi 
Preußen ſein.“ Der legtere, jo meinte er damals, müfje damit anfangen, ji) ganz — 
zu unterwerfen. Manche werben in neueſter Zeit dieſen Gedanken anders formuliren uny 
nicht gerade durch eine deutſche Univerfalmonardjie verwirklicht feben wollen. W. Std 

Schmähſchrift, ſ. Pasquill. 
Schriftſäſſigkeit, ſ. Kanzleiſaͤſſigkeit. 
Schulen (gelehrte). Die Anſtalten, welche die Aufgabe haben, für das ſelbſte 

Studium der Wifjenfhaften auf der Univerjität vorzubereiten und zu dieſem Behuf eine 
feitige Ausbildung der geifligen Kräfte und das erforderlihe Map geſchichtlicher Kenntuil 
gewähren, heißen heutzutage meift Gymnaſien. Aber das Gymnafium foll nicht einfeitig| 
Schüler zu Gelehrten ausbilden, fondern ein Glied des gefammten Schulorganismuß feld 
in Verbindung mit dem gefammten Bolföleben die bereitö in ver Volksſchule begonnene 
meine Menſchenbildung weiter führen. Die Mittel, deren fi dieſe Schulen zur 
ihres Zwecks bedienen, find vorzüglich geeignet, die Örundlage der höhern Beifteshilnug 
gewähren. he fie aber zu dem jegigen Nanıen und der jegigen Auffafjung und F 
ihre® Zwecks gelangt find, haben fie unter wechſelnden Namen und Aufgaben eine I 
Kämpfen reiche geichichtliche Entwidelung durchmachen müſſen. 

Das Alterthun hat unfern Gymnaſien entſprechende Anflalten nicht gehabt; es bli 
chriſtlichen Welt vorbehalten, eigentliche Anftalten für Höhere Beiftesbildung zu gründen. 
günftiger als bie griechiſche Kirche, welche neben ver Landes- und Kirchenſprache Feine 
hatte, die zu geiftiger Ubung hätte dienen fönnen, war in biefer Beziehung die a 
diſche Kirche geftellt, weil fie, zunädft in Zufammenhang mit dem alten Roͤmerth 
ſolchen Ländern fi ausbreitete, wo neben ber lateinischen Kirchenfpracdhe eine Lan 
als ein für die Kenntniß unerlaßliched Element beftand. Die Anforderungen der Kirde 
ten frühzeitig zu einer Befriedigung des Bebürfniffes, einen Klerus für den Dienft der 
beranzubilden. So entftanden zunächſt die Klofterfhulen (scholae claustri), die 
bei den reihen Benedictinerabteien zu befonderer Blüte gelangten. Sanct-Gallen, R 
Hirſchau, Korvei, Heröfeld, Sanct-Emmeran in Regensburg, Fulda, wo H 
der erfle praeceptor Germaniae mwirfte, werden mit Anerkennung genannt. Das X 
von Walafrid Strabud (gefl. 849) über feine Studien in Reichenau gibt eine anzie 
lehrung über den Unterricht in denfelben. Der Abt beftellte den magister scolae oder 
rum; scolastici heißen die übrigen Lehrer, scolasticuli oder scolares die Schüler. 
man zunächſt an bie Bildung ber fpätern Ordendgeiftlihen, der fogenannten oblati, 
flimmte für fie die schola interior mit ihrer elementaren Abtheilung für Pſalmen, 
und Grammatif und ber höhern für Die artes liberales in ihrer durch das ganze Mittel 
gehaltnen Scheidung in trivium und quadrivium, jo fehlte do an mehren Orten 
die schola exterior für Weltklerifer und Laien niit. Benebictiner find auf Piefem 
zuerſt und hauptfählih wirkſam gewefen!); es verging eine geraume Zeit, che DA 
nicaner und Francidcaner mit ihnen in Wettftreit traten. In gleicher Weife find am erſe 
Spanien, feit dem 8. Jahrhundert in Deutſchland Domſchulen an ven Bifoföftgen wu 
Berbindung mit den Gollegiatftiftern entftanden. Daher ihr Name scholae cathedri 
Stifts= oder Kapitelsſchulen, der fih für mande bis auf unfere Tage erhalten hat. Fa 
Paverborn, Münfter, Hildesheim, Magdeburg, Bremen, Hamburg, Braunfdweig ı 
gelangten zu befonberm Anfehen. Auch Hier galt der Unterricht hauptfächli den Ai 

A 
I) Bgl. Bagenmann in Schmid's Cucyklopaͤdie, I, 530 —544. 
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den Domicellaren. Dem scholasticus und den cantor lag die Sorge bafür ob. 
id übertrugen fie ihre Dienftleiftungen erſt Vicaren, dann befondern Rectoren und 
nod die reihen Einfünfte ihrer Stellen als Pfründen. Der Rector nahm fich einige 
>cati) und ertheilte mit ihnen nach beftimmten Lehrbüchern ven Unterricht, für den 
und quadrivium natürlich maßgebend blieb. Wenn bier in den 9. bis 11. Jahr: 
euliche Leiftungen bervortreten, fo darf die großartige Einwirkung Karl's des 
t unerwähnt bleiben, der nicht blos für vie Hebung der Landesſprache und bie Volks⸗ 
‚aht war, fondern auch auf die Reftaurirung der claffifhen Studien in den für bie 
Geifflichen beſtimmten Anftalten fein Augenmerk richtete und in Alcuin ein Organ 
ealen Plane fand. Die schola palatina oder Hofſchule war Mufter und Vorbild 
und Tours bildete den erften deutfchen Gelehrten Srabanud. Seine Verordnungen 
d Bifchöfe, die von ihm veranlaßten Beſchlüſſe ver Goncilien zu Mainz, Briaul, 
) Tourß zeigen fein organifatorifche8 Talent, bei dem es nur zu beflagen war, daß 
Ausführung Feine andern Werkzeuge zu Gebote ſtanden ald die Klöfter und Bis- 
er Hierarchismus hemmte einen freiern Aufihwung, und fein Einfluß warb um fo 
:, je mehr die Klöfter verfielen und die Stifter fi verweltlichten und die Pflege des 
kärglich befoldeten Rectoren und deren Behülfen überließen. Daher ift es nicht zu 
‚ daß in den durch Die Hanfa beſonders gehobenen Städten fi) der Wunſch regte, 
ı Ermeffen auch ein Schulwefen einzurichten, das ben Intereffen bes bürgerlichen 
der Bildung der Laien mehr diente ald die geiftlihen Anftalten. So entftanden An: 
12. Jahrhundert an fpärlih, feit dem 14. Jahrhundert häufiger Stadtichulen 
natoriae). Wo fein Stift war, machte fi) Die Sache leichter, weil dort keine une 
Jeeinträchtigung bed vermeintliden Privilegiums der Stifter ſtattfand, wie 1280 
h von Hannover, 1387 in Roftod. Wo aber der Klerus feine Intereflen gefährbet 
urfte es ſchwerer Kämpfe, und felbft mit langjährigem papftliden Bann fah fich 
‚legt, als es eigene Schulen zu errichten begann. Ein wahrhafter Fortſchritt ift 
rch diefe Schulen nidyt gewonnen. Die Lehrer fonnte man nur aus der Zahl der 
ehmen, weil diefer Stand allein Träger ber Bildung war. Der rector puerorum 
m, aud) provisor und magister genannt, der die Seele der ganzen Anftalt war, 
m Rath einen Vertrag auf ein Jahr ab und erhielt außer dem Schullocal keine Be⸗ 
ndern ward auf das ohnehin fehr fpärlicde Schulgeld angewiefen. Verſtand er es, 
ſt feiner Patrone zu erwerben, fo blieb er und erlangte eine Verlängerung feines 
Seine Geſellen (locati) nahm er felbft an, beſoldete fie ärmlich und wechſelte mit 
Yutdünfen. Auf den Elenentarunterricht im Lefen, Beten und Singen folgte das 
er Methode, die bei dem Mangel an Büchern fi auf ein Bor: und Nachſprechen 
mußte und bei der trog alles Vorherrſchens des Scholafticismus Dialektik und 
sr ſpärliche Berüdfihtigung fanden. Die jüngern Schüler find Novizen oder 
ie ältern Bacchanten, aus deren Zahl nicht felten die Lehrer genommen wurben. 
ih in Zunftformen goß, fo auch die Gliederung der Schüler, und der ſchlimmſte 
erfelben wurden bie fahrenden Schüler, die mit ihren Schügen bettelnd im Lande 
2 . 

ederherftellung ver Wiffenfchaften, welche mit vem 14. Jahrhundert in Italien be- 
zwar für die claffifden Studien von Bedeutung und wird daher mit Recht als ver 
ikt einer neuen Zeit bezeichnet, aber noch fehlte es an ver Verbreitung ber Schriften 
ft durch die Buchdruckerkunſt möglich wurde; noch befränfte fi der Einfluß auf 
rung ber barbarifhen Formen ded Mittelalters, und dad Hauptfireben war darauf 
großen Vorbilder in den eigenen Schöpfungen nadızuahnıen. 3) Die Schule zog un: 
nen Gewinn von jenen Sumaniften. Wichtiger ward der Kampf gegen das Papft- 
der, durch melden Männer wie Wicliffe, Huß u. a. der Reformation Bahn bra⸗ 
ber, melden bie großen Myſtiker führten, aus denen in ver zweiten Hälfte des 
iderts die Benoffenfchaft ver Brüder des gemeinfamen Lebens, die Dieronymianer, 
1.%) Geert Groot (geft. 1384), der ein praktifch= hriftliches Xeben neu begründen 

el in Schmid's Encyklopäbie, Art. „‚Mittelalterliches Schulweſen“. 
igt, Die iebenbelebung bes claffifchen Altert ums ober bas erfte Jahrhundert des Huma⸗ 
in 1859). Altere Schriften von Heeren und 
t, Verhandeling over de Broederschap van "G Grote (Aireit IN, wertiin won 
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wollte, ſammelte in Deventer Schüler um fi, namentlich ſolche, die ſich dem geiftlid 
wibmeten, und fand dabei einen unermüblichen Helfer an Florenz Nadewun (gefl. 1. 
zuerſt die aufere Korn der Gemeinihaft nach dem Leben der apoſtoliſchen Kirche einri 
Windsheim und auf dem Agnedberg bei Zwoll enıflanden durch ihn Klöſter veguli 
berren, die denjenigen Brüdern, die eine entichienene Neigung zum beſchaulichen 
pfänben, ald Vercinigungöpunft,, ven Bruderbäuſern ald Stützpunkt dienen jolte 
vrften Hälfte des 15. Jahrhunderts entftchen zahlreiche Bruderhäuſer in deu Nieperlaı 
nachft am Niederrhein, in Weitfalen, Sachſen (Magveburg), Bommern, Preuße 
Schlefien, aber au im Süden bis nad Schwaben hinein. In ihrer Sorge für den Ju 
vicht eroͤffneten jie jelbit höhere Schulen oder übernahmen in denjelben einen Theil des 1 
Unter Alexander Hegius (Sander aus den Dorfe Heek im Münfterlande) wurde bu 
Deventer wie die in Groͤningen und Zwoll recht eigentlich die Pflanzſchule für die Erı 
alten Literatur, weiche die dort gewonnene Bildung namentlih nach Deutſchland trug 
die Reorganijation ver Schulen jorgten. So hat der Domherr Rudolf von Langen 
Domſchule in Münſter unıgeitaltet, die lateiniigen Claſſiker an wie Stelle der barbari 
bücher gejegt und jogar (1504) einen Xehrer des Griechiſchen angeftellt; 19 Graf! 
Spiegelberg in Emmerich, Ludwig Dringenberg in Schlettſtadt. Im Süden wirkte v 
Johann von Talberg in Verbindung mit Rudolf Agricola (Huesmann) für pie Förd 
tiicher Studien auf der Univerſität Heidelberg, zu welcheu Behuf Konrad Geltes 
Wimpheling berufen wurden. Hieronymianer und Humaniſten haben gemeinfam «a 
dung Hermann’s von dem Buſche jich betheiligt, der bei jeinem uniteten eben ale Ar 
die Scholaflif wirkte, ſelbſt auch vie Yeitung einer Schule übernahm (1516— 18 Wi 
aber nen Reformatoren ſich anſchloß und jomit am beften den UÜbergang zu der 
vermittelt. In den beitigen Kämpfen, welche die Freunde der neugewonnenen claſſiſche 
die Poeten (denn jo heißen tie, weil vie Kunſt, lateiniſche Gedichte in claſſiſcher Sprad 
ben, als das höchſte Ziel der humaniftiigen Bildung angeſehen wurde), mit den Anh 
Alten, den Theologen und Artiften führten, Eonnte für die Schulen nod fein groß 
erwachien, ſelbſt eine® Reuchlin und Erasmus weitgreifende Wirfjamfeit zeigt erfi u 
formation ihren Einfluß; es fehlte an tüchtigen Lehrern und brauchbaren Handbuch 

Die Reformation der Kirche hätte nothwendigerweiſe auch zu einer Reformation t 
führen müflen, und in der That haben namentlich die deutſchen Nefornatoren den Ü 
ven bie Pädagogik einzujchlagen babe. Wenn wir auch von Luther feinen Xehrplan ei 
najiume haben, fo lajien jih doch Die Grundzüge cined ſolchen aus feinen Aniichten 
Studium der alten Sprachen, die dem Evangelium den Weg bahnen jullen, über 
Matbematif und Muſik, ja jelbit über Leibesübungen, die er unter dem Ritteripi 
vollftändig entwideln. Mit Recht hebt man die Schrift „An die Nathöherrenaller Städ 
lands, daß fie chriſtliche Schulen aufrichten und Halten ſollen“, vom Jahre 1524 Her 
fie war dur ein dringendes Bedürfniß hervorgerufen; denn infolge ver Kirchenve 
hatte der Befuch der Schulen abgeuommen. Die Klofterichulen genojien fein Vertra 
aber au in die Stabtihulen jchickten die Leute ihre Kinder nicht. In der gehoiften ! 
tung aller Dinge glaubte man die Schulbildung entbehren zu fönnen, und Shwarng 
Karlftadt, erflärten alle Gelehrjamkeit für unnüg. Die Kinder fanden fortan kei 
gung mehr in den Klöſtern, und der neue geiftlihe Stand hatte in jeinen noch gan; 
(Einnahmen wenig Lockendes. Luther's mächtige Stinme ward nit überhört: die 
Behoͤrden richteten neue Schulen ein oder geitalteten die hefichenden um (daher Ra 
große Stadtihulen), aud Kirchengemeinden gründeten eigene Schulen. Die Ref 
legten bei der Organifirung ſelbſt Hand and Werk. Melanchthon ward der eigentl 
ceptor Germaniae; ringelne Schulen, wie Nürnberg, Müblhauien, Gisleben, M 
Soeft u.a. murben dur ihn eingerichtet, Schulplane geprüft, Vilitationen veranj 
wittenberger Liniverfität machte er zu einer Hauptbildungsftätte deutſcher Jugend, 

Mohnike, Leipzig 1840). Ullmann, Joh. Weilel, ©. 389 — 448. Gramer, Geſchichte der 
und des Unterrichts in den Niederlanden während bee Mittelalters, &. 260. 

5) Cornelius, Die münfterfchen Humaniften und ihr Berhältnig zur Reformation (Mün 
Raßmann, Radrichten von münflerihen Schulmännern (Programm der Realſchule in Müin 
Im allgemeinen bie populäre Schrift von Schröber, Das Wieberaufblühen der claffiichen 
Deutichlanb (Galle 1864), und Raumer 6 Geſchichte ner Pabagogif, Bo. 1. 
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7 Pilegerin des Humanismus. Bo er nicht perfönlich eingreifen Eonnte, da haben es feine 
reihen Lehrbücher getban und jeine Grammatiken haben ji) Sahrhunderte hindurch erhals 
Aber auch Dialektik, Rhetorik, Ethik, Phyſik Hat er behandelt und in der „Chronica 

rionis“‘ ein vielbenutztes Lehrbud für die Gefchichte geliefert. Die ſogenannte Eurfächfifche 
miorbnung (1528) if fein Werk; fie wurbe die Grundlage, auf der nachher Bugenhagen 
wen Kirchenorbnungen von Braunſchweig (1528), Lüber (1531) und Hamburg (1529) 
lanchthon's Bedanfen weiter ausführte und die für unzählige andere Ordnungen be& 16. 
hunderts ©) maßgebend blieb. Inden haben nur zwei verielben eine größere Bebeutung, 
würtembergiiche von 1559 und bie kurſächſiſche von 1580, weil in denielben ver Organismus 
geſammten Schulmejend und die innere Ginrihtung des Unterrichts am ausführlichften var- 
gt werben. In Würtemberg wie in Sachen hatten Die Landedfüriten die Kloftergüter nicht 
iich genommen , ſondern der Kirche und Schule erhalten. Die Klöfter erhielten die Beftim- 
ng, flatt der Mönche junge Leute aufzunehmen, bie burd eigene Lehrer unterrichtet und 
a irchendienſt vorbereitet werben jollten.”) Was im Süden Herzog Chriſtaph, das that 

fen Herzog Morig durch die Landesordnung vom 21. Mai 1543, nad welcher aus den 
igten geiftlichen Gütern die Schulen in Meißen, Merieburg (1550 nad) Grimma verlegt) 

BBforta begründet wurden. 
Relanchthon ſetzte den Zweck der Schulen 8) darein, „vamit man leut auff zihe, geſchickt 

vn der kirchen vnd ſonſt zu regiren“, und theilte die Schüler in drei Haufen oder Klaſſen, 
erſte die Elementarkenntniſſe treibt, die zweite Grammatik und daneben Afop, Terenz 

VPlautus (nur an Einen Tage in der Woche iſt chriſtliche Unterweiſung), die dritte Cicero, 
‚ Dvid, daneben Metrif und Iateiniihe Sprechübungen, und erft, wenn die Schüler 
Srammatif genug geübt find, zur Dialektif und Rhetorik übergeht. Daraus, daß er 
deudſch oder grekiſch oder ebreiſch“ gelehrt wiffen wollte, um nicht Die Kinder mit une 

und ſchädlicher Mannichfaltigkeit zu beſchweren, und daß er allein auf Dad Lateinifche 
legte, erklärt ich daß Streben feiner Schüler und Nachfolger auf dem Gebiet de& ge: 
Schulweſens, eined Hier. Wolff, Mid. Neander, Trozendorf und namentlih Job. 
8. Denn von diefem Rector der Schule in Straßburg (1507 — 89) 9 rührt die theore- 

und praftifche Ausbildung der lateinifhen Schule bauptjädhlich ber. In feiner Schrift 
kterarum ludis recte aperiendis“ (1538) gibt er ald Ziel der Schulbildung die sapiens 

ens pietas, und weil rerum cognitio absque sermonis elegantia barbara et ſooda 
baolet, führt er in einem wohlgeorbneten Organismus die Knaben vom ſechsten Lebensjahre 
mrch neun Jahrescurje dahin, zunachft ut oratio pura, dilucida et ornata sit und Dann bie 
Mftern ut oratio ad id, de quo dicitur, congruens et apta sit. Troß ber Binfeitigfeit 
& fortan Sturm’3 Organifation das Mufter nicht blos für Deutichland, ſondern aud für 
qhweiz, für Sranfreih und andere Länder. 
Sturm's Grundſätze finden wir auch in den Lehranftalten ver Jeſuiten, die trog aller Re: 

gegen proteftantifche Lehre doch nicht über die lateiniſche Sprache als Hauptlehrgegenftand 
men. Bon den romanifchen Staaten aus hatte ſich Der Orden ſchnell verbreitet, und be⸗ 

im 16. Jahrhundert waren zahlreiche und glänzend außgeftattete Gollegien errichtet. Clau⸗ 
— (geſt. 1615) Hat die ratio atque institutio sudiorum soc. Jesu entworfen, Die 
halte Brovinzen bes Ordens galt und auch nur geringe Abänderungen im Lauf der Zeit er: 
Bu zu haben fcheint. Die Lehranftalten zerfallen in einen höhern und einen niedern Curſus 

superiora und inferiora), die legtern haben fünf Klafien, das Rudiment, die Gram⸗ 
‚ bie Syntar (aljo drei classes graminalicae), die Poetif und die Rhetorik wei Hu⸗ 

ſſen). Der Gymnaſialcurſus iſt auf ſechs Jahre berechnet, von denen zwei auf bie 
# fallen. Gloquenz ift dad Ziel der Bildung, aljo die Geſchicklichkeit, Inteinifch zu reden 

zu ſchreiben, wobei die Berfification eingefchloffen ift. Deshalb werden Cicero's Schriften 
achlich gelefen. Nur die beiden Humanitätsklaſſen Haben auch einen ziemlich dürftigen 

— 

6 Die Mehrzahl derfelben bei Bormbaum, Evangelifhe Schulorbnungen, DBb. I 
>) Wunderlih, Die ehemaligen Klofterfchulen i in Würtemberg (Stuttgart 1833). 
8) Barticularfegulen beißen fle im Gegenfag zu dem studium generale ber Univerfität; in Sachſen 
sgenlah au den Zürftenfchulen. Zugleich war der Name lateinifche Schulen wegen bes Vorwie⸗ 

NE. Schmidt, La vie et les travaux de Sturm (1865). Strobel, Histoire du gymnase pro- 
anti de Strasbourg (1838). 
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Unterricht in der griehiichen Sprache, Religionsunterricht nad) dem Lehrbuch des Peter Gau 
fius, etwas Geographie und Geſchichte und daneben die fogenannte Erubition, in weldere 
allerlei Wiſſenſchaft allerlei, aber fparfam und nad; ter Faſſungskraft der Schüler gefpenbet wurh 
Der obere Eurfus begriff Dialektif, Rhetorik, Phyſik und Moralin fih. Die Iefuiten hich 
viel auf Declamation, ſowie fie auch die auf Wertung des Ehrgeizes berechneten Prüfungen u 
der Aufführung lateinifher Schulkomödien einleiteten und dabei die Schuler ganz unſchuldig 
der Kunft der Verftellung übten. Die Diplomatie ward ihnen ohnedies ſowol durch den fixa 
gen Gehorſam ald durch das Syften des gegenfeitigen Mistrauens, der Spionage und & 
geberei aufgenötbigt. Trotzdem hat der von ihnen im Unterricht entwicelte eracte Mechanien 
ihnen den Ruf muſtergültiger Schulanftalten erworben und ihren Collegien felbft aus ver 4 
der Proteftanten zahlreiche Zöglinge gebracht .und ihnen unter den Höhern Ständen immerl 
jondere Verehrung gefiert. Nachdem Clemens XIV. 1773 den Orden aufgehoben, fegten! 
an vielen Orten ald Weltpriefter den Unterricht fort und Friedrich der Große zog fie in 
Land, um für Weftpreußen, Schleſien, jelbft im Kleveſchen Lehrer zu gewinnen. Ihre 
wurden ald Erjejuitenfonds zum großen Theil für Schulzwede verwendet und werben 
manden Ländern bis auf den heutigen Tag. 10) 

Schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts zeigt ſich ein allgemeiner Verfall der Sul 
Dazu wirften theild äußere VBeranlaffungen, wie Vernadhjläffigung der Kinverzudt, SH 
ververbniß, Krieg und Peit, theild mittelbar die kirchlichen Streitigfeiten, die in alle * 
verhältniſſe eingriffen. Die Lehrer hatten keine genügende Vorbildung und waren äuß 
ſchlecht geſtellt und wenig geachtet. Die wahre Aufgabe des Lehrens und Lernens blieb wei 
achtet, und jo mußte das Zeitalter tiefer in Barbarei verlinken und dabei Ghriftenthum mie 
manität gleichweit au8 den Augen verlieren. 1) Bon ven claffiihen Spraden ward bie 
chiſche wenig betrieben und felbft das wahrhafte Berftänpniß der lateiniigen Schriftfteller i 
ihwäder und oberflächlicher. Mit dem Sinken des Hunanismud erhielt der Realismus 
erften Antrieb durch den großen Engländer Bacon von Berulam in feinem „Novum o 
und in feinen Büchern „De dignitate et augmentis scientiarum‘‘. Seine Grundideen 
die Beranihaulihung finden für die Schule ihre Verwerthung bei den Methopifern 
Jahrhunderts, Wolfgang Ratich (geft. 1635) und Johann Amos Comenius. Beide 
wegwerfend von den Leiftungen des biöherigen Unterrichtö, weil ihm bie Methode fehle; J 
ſehen damals zuerft, was jih in den beiden folgenden Jahrhunderten wiederholt hat, 
alleinfelignachende Kraft der Methode angepriejen. Der erftere, an ſich unbeveutai: 
Manıı wollte ven Sprahunterriht erleihtern und ven Unfähigen ebenjo geſchickt 
als ven Fähigen, wenn er jih nur mit firenger Gewiſſenhaftigkeit an das Lehrbud 
Schärfer fpridt dad Eomenius in der „Didactica magna“ au: „prora et puppis esto 
stigare et invenire modum, quo docentes minus doceant, scholae minus habeant 

tus, nauseae, vani laboris, plus autem otii, deliciarum solidique profectus.“ In 
reihen Schriften (jeine opera didactica allein füllen vier Bände) hat er neben bem 
herrſchenden Latein auch Berüdjihtigung der Mutterfpradhe verlangt, Bekanntſchaft 
Realien gefordert und auf eine naturgemäpe Methode gedrungen. Er fand dieſelbe in dem 
rallelismus der Worte, der lüdenlojen Stufenfolge des Unterrichts und dem ſchnell fd 
Verfahren bei dem Unterrichten. Praktiſch hat er dies für die lateiniſche Sprache in dem, 
stibulum‘ , der „Janua linguarum reserata‘ und dem „Atrium“ gemacht, nach beren 
virung der Schüler in die palatia der Claſſiker einzutreten befähigt ifl. Um aber die Ga 
Schüler auch unmittelbar anfhaulich zu maden, lieferte er in dem „Orbis pictus’’ noch 
Bildern verfehene ianua, welder in einer großen Anzahl von Auflagen fi bis in unfı 
erhalten bat. Freilich ift er Durch das von feinem Standpunkt befangene Feſthalten am 
das ſich feinen Realien nicht anpaflen konnte, ein Beförberer des ſchlechten Lateins ge 
Über ven Gebrauch ber alten Schriftſteller find feine Anfihten. zu verſchiedenen Zeiten 
den; in dem „Ventilabr. sapientiae‘ von 1656 will er aus driftlihen Eifer die h 
Schriftfteller aus ven Schulen verbannt wiffen. 12) Übrigens find feine Beftrebungen auf 

10) Bagenmann, Jeſuiten und Sefuitenfchulen in Schmid's Encyklopäbdie, III, 740— 738. 
Das Unterrichtsweien der Sefuiten (Halle 1863). 

11) Löfchfe, Die religiöfe Bildung der Jugend und ber fittliche Zufland ber Schulen im 16. 
bunbert (Breslau 1846). 

12) Baur in Schmid's Encyklopädie, 1, 821—829, und zu ber dort angeführten reichen Si 
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Humanismus heilfam geweſen, denn dieſer wurde vielfach veranlagt, feine formale Ginſeitig⸗ 
aufzugeben und die Methode des linterrichtd und der Erziehung mehr als biäher zu beachten. 
ganzen aber verharrten bie Schulen in den von Melandthon und Sturm vorgezeichneten 

hnen. Daß der Dreißigjährige Krieg nit ohne nachtheilige Bolgen für die höhern Schulen 
ben fonnte, ift erklärlich; vielen wurden die Mittel entzogen, andere aus proteflantifchen in 
yolifche verwandelt und, wie bejonders in Schlejien, den Jefuiten übergeben. In der Zeit 
b dem Weſtfäliſchen Frieden zeigen die neuerlaffenen Schulorenungen, an denen diefe Zeit 
hift, einen weientlichen Fortſchritt in ver Lehrverfaſſung, weil die Mutterfprache einen Plag 
yet und an die Stelle ver lateinisch gejhriebenen Grammatiken deutſch geichriebene treten. Nach⸗ 
ı durch GHriftian Thomas auch deutſche Vorlefungen auf den Liniverfitäten eingeführt wa- 
, mußte die Alleinherrjchaft des Lateins auf den Gymnafien immer mehr geſchwächt werben. 
uhten mir, welche Brundfäge unter Herzog Ernft dem Frommen in Gotha aufgeftellt wur: 
I, „daß zwar nad dem exercitio pietatis da8 fundamentum studiorum bie lateinijche 
wache, daß aber außer diefer, der griechifhen und Hebräifchen, zur Erweckung und Schär: 
I ded Nachdenkens, fowie zur Vorbereitung auf den akademiſchen Unterricht, Geſchichte, 
ubenatik, Philoſophie, beſonders Logik und Rhetorik, ferner die Grundfäge der Poeſie, 
kedfamkeit und Muſik vorgetragen werden müßten‘, jo werben wir einerfeitö ven Zuſam⸗ 
whang mit Comenius, andererjeitd bie Grundzüge der Richtung erkennen, welche Aug. 

Francke in der Lehrverfaſſung der höhern Schulen einfhlug, denn Francke war unmit- 
unter jenen Ginflüffen erzogen. 
o von dem Einfluß des Pietismus auf das höhere Schulmweien vie Rede ift, fann nicht 
‚ fondern nur Brande genannt werben, der mit jeltenem praftiihen Talent und großer 

ie für alle Gebiete ver Erziehung und des Unterrichts jorgte. Die beiden höhern Schulen, 
er in den balleihen Anftalten gegründet bat, jcheiden zunächſt bie Stände, denn nad 
organg der Nitterafademien (Lüneburg 1655, Brandenburg und Liegnig folgten erft 
und 1708) beflinnmte er das Padagogium 13) für die Söhne der Heiden und nahm darum 
Lehrplan die beutiche (Oratorie) und franzöfifhe Sprache, Geographie und Gefchichte, 

tif, Botanik, Mineralogie, Anatomie, Phyſik und Chemie auf, ließ die Außere 
Bang der Sitten nicht unbeadhtet bis zu der edeln Trandirkunft und orbnete für die körper⸗ 
"Bewegung Dredfeln und Glasſchleifen an. Daneben wurben die Handwerker in ihren 
Mtätten, die Buchhändler in ihren Gewölben beſucht und manderlei Nügliches in foge: 
Bien Recreationöflunden getrieben. Daß daneben die alten Spraden nicht vernadhläfiigt 
en, verſteht fi in jener Zeit von felbft, nur daß man in der Auswahl der Schriftfteller 
Böriften den Heiden vorzog und Lactanz für Cicero, Prudentius für Horaz, Nonnus für 
wer wählte. In der Disciplin galt das jefuitiiche Brincip der Überwachung; das Gefühl 
Sündhaftigkeit zum Bewußtjein zu bringen und dann zu einer lebendigen Beziehung zu 

8 zu führen, blieb ver Sauptzwed. In der Organifation des Unterrichts befolgte Francke 
jefwitifchen Einrichtung gerade entgegengejegte. Wenn diefe in ihrem Klaſſenſyſtem 

jeden einzelnen Lehrer mit jeinen Schülern durch alle Klaſſen aufrüden und dann wie: 
vorn anfangen liegen, ordnete Stande das Fachſyſtem an. Das war nur möglich, 

ine große Menge Studirender als Lehrer herangezogen wurden, ſodaß jede Disciplin in 
Kaffen in derfelben Stunde gelehrt werden Fonnte. Died Heranziehen junger Manner, 
türlich felbft erft für das Linterrihten befähigt werden mußten und die bei bäufigem 
el gern einem Ruf an andere Orte folgten, hat ebenjo jehr zur Verbreitung Brande': 
Einrichtungen beigetragen als die zahlreichen Lehr - und Schulbücher, vie durch feine Schule 

f gefommen find. Der unmittelbare Einfluß zeigte fi in der Errichtung des Friedrichs 
iums in Königsberg (1701), des Pädagogiums in Zullihau (1710), der Schule in 
(1709), ohne der eigentlichen Waifenhäufer zu gebenfen. Aus Francke's Schule her: 

ngen und zugleich angeregt durch Chriſtoph Semler hat Joh. Zul. Heder in Berlin die 

beutfche Realſchule gegründet, deren Name ion 1706 in Halle ald Gegenſatz zu den 
ſchulen von Semler für eine Schule gebraucht war, bie für die Bebürfnifle bed täglichen 

Qu's in dem Jahrbuch für flawifche Literatur, Jahrg. 1846, Heft 7; und Daniel, Das pädagogifche 
em des Gomenius (Hallifches Schulprogramm von 1839). 
3) Die Ordnung und Lehrart, wie felbige in dem Padagogium eingeführt ift (1702), ift abge: 
R bei Bormbaum, Evangelifche Schulordnungen, III, 52, 214; ebenda auch Freyer, Verbekerte 

hobde des Paedagogüi Regii (1721). 
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Lebens in mathematicis, mechanicis et oeconomieis unterridten wollte. Mit de 
gung bed Landbaues, des Handels und der Inpuftrie ging dad Streben nad; realer 
die Korberung des Praktifhen aud in die gelehrten Schulen über. 

Solchen Bemühungen gegenüber hatte die humaniftifche Reaction einige B 
menn fie da8 Spreden und Schreiben des Lateind wieder zum Mittelpunft des Unterr 
in Ron und Athen zu Hauje fein ließ und daneben für bie Mutterſprache und bie ! 
fpärlich forgte. Ihre Hauptvertretung findet Dieje Richtung in ber ſächſiſchen Schulo 
1773, deren Verfailer I. A. Ernefti ift. 2%) Dort wird der feltiame linterfchieb ; 
Fürſtenſchulen und ven lateinifchen Stadtſchulen beibehalten und eine Stabilität der 
jung begründet, die bis zum Jahre 1835 in Sachſen fait unerfehüttert geblieben iſt. 

Sole Binfeitigkeit führte ven philanthropifchen Beftrebungen Freunde und A 
Roufſeau Hatte das Raturevangeliun ber Erziehung geprebigt und die Rückkehr zur 
und Unſchuld der Natur empfohlen. Seine Neformideen fanden bei den romaniſd 
weit weniger Eingang ald in Deutichland, und Vaſedow, der 1768 jein Man 
Menſchheit über die bevorſtehende Errettung durch die Erziehung und jein Elementa: 
brachte fo viel Geldmittel zufammen, daß er 1774 in Deffau fein Philanthropim 
konnte. Wolke, Campe, Salzmann, Trapp und Nauendorf waren eifrige Anhä: 
follte die Jugend leicht und ohne Zwang lernen, der Vortrag leiht und angenehm g 
den; ſpielend follte fe in einem Jahre das Latein, in vier Jahren überhaupt fo viel 
zu dem Studium einer Facultätswiſſenſchaft reif zu fein. Darauf wurben die Leh 
die Methode berechnet, die man aber nur für Lateiniſch und Franzoͤſiſch, nicht für Dat 
anwenbete. Die Erfolge waren gering: ähnliche Inftitute, wie in Marflins und « 
hatten gleichfalls nur kurzen Beſtand; wenn Schnepienthal alle überbauert bat, 
daraus zu erklären, daß man dort alle Baſedow'ſchen LÜbertreibungen verfländig 
Nugen des Philanthropinismus ift nicht Darin zu ſuchen, daß er Neues und Körber 
Richt gebracht, fondern darin, daß er auf Mängel und Schäden der biäherigen Erzi 
gewiejen hat. Staatömänner, wie Zeblig in Preußen, iind Durch jene Beftrebun, 
bung des Schulweſens überhaupt angeregt worden. Aber die utilitarifche Richtur 
ſedow verfolgte und die bie Zofung non scholac, sed vitae disoasıdum annahm, bı 
Zerrbilder in vie Schulen. Man lehrte Diplomatif, Heraldik, Numismatif, hie 
über Diätetif und zog alle Theile ver Popularphilojophie in den Linterricht. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben drei Dinge die Neugeflaltung 
Unterricgtö vorbereitet: das zweite Erwachen der claſſiſchen Studien, zu ber bie 
des Geſchmacks und Verflänpnifjes der alten Kunſt binzutrat, der Aufſchwung dı 
Nationalliteratur, der feinen Ausgangspunkt von dem claſſiſchen Alterthum hatte, un 
Philofophie. Die Namen eined Windelmann, Leifing und Herder ſtehen bier oben 
ven Humaniften bat zuerfi Chr. &. Heyne, der jeinem Vorgänger Gesner an äſthe 
dung und in archäologiſchem Wiffen weit überlegen war, für vie: Behandlung der € 
der Mythologie und der Antiquitäten viel geleiftet, dann aber &. A. Wolf dur 2 
der Alterrthumswiflenichait dem Humanisnud eine fefte Grundlage gegeben. Der 
unmittelbar für die Schule wirffam zu jein weniger Gelegenheit gehabt (das Päd 
Jtefeld ift nach feinem Plan organilirt, bei andern Schulen ift er Rathgeber gewei 
dagegen durch die Methode feines Vortrags zahlreiche Schüler gebildet und auch thec 
Anfihten über die Geftaltung ver Gymnafien vielfach entwidelt. 25) Als Lehrer 
mann (geft. 1848) nit minder auögezeichnet gemefen, obſchon er fih auf Gramm 
una Metrif beichräntte. 10) Das Überwiegen der griechiſchen Literatur, die erft durch 
jener Männer zur wahren Geltung in ben Jugendunterricht gelangt ift, führte in 
auch zu manchen Berirrungen, unter denen die von der Priorität des griechifchen 
vor dem lateinifchen zu erwähnen tft. Ä 

Der heilfame Einfluß, den viele Neugeflaltung auf die Schule übte, beruhte ; 
der Verjönlichkeit der Lehrer, Die ihre eigene Begeifterung der Jugend mittheilten, 
der Bearbeitung zweckmäßiger Lehrbücher und angemefjener Ausgaben. Zu einer 

— — 

14) Mit derſelben ſchließt Vormbaum Bd. III ſeiner Evangeliſchen Schulordnungen, © 
15) Arnoldt, Friedrich Auguſt Wolf in ſeinem Verhaͤltniß zum Schulweſen und zu 

(2 Bde., Braunihweig 18601 62). 
16) Ameis, Gottfried Hermann's padagogiſcher Einfluß (Jena 1850). 
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miſation kam es noch lange nicht. In Preußen wurde zwar ſchon 1810 beſchloſſen, eine 
meingũltige Unterrichtsordnung einzuführen, und Staatsrath Süvern mit der Bearbeitung 
tragt, indeß erft 1816 wurbe der Entwurf feftgeftellt, aber nicht veröffentlicht und all- 
in zur Anwendung gebradit. Man begnügte fi meift, in den Anforderungen über die 
aritätsprüfungen den Schulen das zu erreihende Ziel hinzuftellen, in der Einrichtung des 
Hans aber Freiheit zu geflatten. So Fonnte ein gewifler Encyklopädismus Gingang finden, 
eben dem Übergewicht der alten Sprachen auch die übrigen Lehrgegenſtände, namentlich 
ſichte, Marhematif, Naturwiſſenſchaften maifenhaft erweiterte. Seitvem die Philolvgie 
eigenen philologiſchen Lehrerſtand gebildet Hatte, Der jich gegen Die übrigen Unterrichts⸗ 
t abſchloß, traten au für Geſchichte, Mathematik und Naturwiſſenſchaften Fachlehrer in 
Schulen, von deren jedem das eigene Bad) energiſch vertreten wurde. 
Bin Aufiag des Medicinalrath8Dr.Rorinfer, ‚Zum Schug der Gejundheit in ven Schulen‘, 
m Jahre 1886 einen mächtigen Anftoß zur Prüfung der über die Gymnaſien laut fich er: 
den Klagen, aber nur bie preußiiche Regierung fühlte fich dadurch veranlapt, 1837 das 
jder den einzelnen Lehrgegenfländen zu widmenden Zeit in einem fogenannten Normalplan 
hellen. Die durch den Lorinſer'ſchen Streit hervorgerufene Bewegung führte aud zu wei⸗ 
Brufung. Die Gründung von Realſchulen, in Preußen beſonders durd, die ftänbifche 
krtung in Schlejlen und im Rheinland und mehr noch Durch Die auf Befriedigung der zu: 
Miegenden Bepürfnifie dringenden ſtädtiſchen Behörden begünftigt, führte zu Widerſpruch 
kiten ver Vertreter der ſtrieten claſſiſchen Obſervanz und zu nicht minder einjeitiger Ver⸗ 
Ing deflen, was die Gymnafien erfirebten. In viefem Sinne war 1845 Koͤchly mit der 
ft, Über Das Princiv des Sunmnafialunterrichts‘‘ 17) hervorgetreten und hatte als unleugbare 
ache Hingeftellt, daß unjer Gymnaſialunterricht mit dem Zeitbemußtjein im Widerſpruch 
Schien 1846 der Kern feiner Beftrebungen in der Bejeitigung bes Lateinſchreibens und 

sfprechen® zu liegen, fo ging er dody in dem Drespener Gymnaſialverein, der vom 20. Sept. 
dis 17. April 1848 beftanden bat, viel weiter und conftruirte ein neued Gymnaſium 19), 
hem die Anfprüce des Humanismus und Realismus nur badurd vereinigt werden, baß 
Une allgemeine Bildungsſtätte für jede höhere Richtung bietende Oyınnaflum ben neuern 
hen die Priorität einräumt, in den obern Klaffen aber eine Trennung zwifchen beiden 
ungen eintreten läßt und bie alten Sprachen mit den fünftigen Humaniſten um fo energi: 
Betreibt. 29) Eo entfland bie Idee des Geſammtgymnaſiums. Mebrfache Verhandlungen 
Beiprechungen von Lehrern über Gymnaſialangelegenheiten, äußere wie innere 2°), haben 

r ſchätzbares Material geliefert. Daffelbe gilt audy von den Ergebniſſen ver im Jahre 
& Berlin berufenen Landesſchulconferenz, weldher ein Neorganifationsplan für die 

Schnlen vorgelegt wurde, deſſen Grundlage der gemeinjame Unterbau für Gymna- 
Realichule war, an melden ſich dann in der jogenannten Bifurcation eine Trennung 
Richtungen anſchließen follte.?!) Neben diejen beiden Weorganijationsplanen, 

der Verfchmelzung des Gymnaſiums und der Realſchule zu einem Geſaumtgymna⸗- 
nur in einer Brivatanjtalt Leipzigs zur Realiſirung gefommen ift, andererjeit# der 

igen @eftaltung der Oberklaiten beider Arten von Schulen, pie an vielen Orten zur 
ng gebracht ift, ging auch der Plan der Verbindung zu einer anorganiihen Einheit 

Sei welcher entweder Parallelſtunden für die Nealiften, oder vollftandige Barallelflaifen 
Weiten in dem Gymnaſium beabjidhtigt wurden. 2?) Die Reaction hat die Plane, meil 

i Zeitforderungen für Bedürfniſſe erklärte, wenig beachtet, und nur einzelne Ränder jind 
& zu einer Organifation geichritten. Der Bewegung gegenüber, welche Staat und Kirche 
ander trennen wollte und damit die Bejorgnip erregte, das die höhern Schulen religiond: 

Über Freunde und Zeinde fpricht er in: Zur Gymnaſialreform (Dresden und Leipzig 1846). 
Köchly, Bermijchte Blätter zur Gymnaſialreform (3 Hefte, Dresden und Zeipzig 1847 und 1843). 
> Diefen Grundjag für Die Organifatien der höhern Schulen hält Köchly jet in dem Schriftiben 
x Reform des züricher Symnaftıme (1859) und entwickelt ihn in ben im Schweigerifchen Mus 
witgetheilten Theſen und Bemerfungen zu einer einheitlichen Umgeſtaltung unferer Gymnafien. 
y Eine Zujammenftellung habe ich in ver Hallifchen Allgemeinen Literaturzeitung, Intelligengblatt, 
„1849, Nr. 2 fg, gegeben; Einzelberichte ftehen in der Zeitichrift von Mügell, Bd. II m. IL. 
) Hodegger, Das Syſtem der Bifurcation in feiner geſchichtlichen Entwickelung (Zeitichrift für 
wereichifchen Gymnafien, Jahrg. 1863, XIV, 487—542). 
%) Eine genaue Darlegung der verfchiebenen Anfichten gab Diügell in der Zeitfchrift Tür Dae 
nafalweien, IV, 817—884. 
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108 fein würden, faßte man in verichienenen Gegenden Preußens und in Würtemberg ven 
vom Staate unabhängige Gymnaſien von beftimmt ausgeſprochenem und gefihertem eva 
Hriftliden Charakter zu gründen. Zur Ausführung ift diefer Plan nur bei der höhern 9 
lehranſtalt in Gütersloh (Weftfalen) 1851 gefommen, die 1854 in alle Rechte und Bi 
Öffentlicher Gymnaſien getreten ift, aber jeit 1861 ihren urfprünglihen Charakter inſowei 
gegeben hat, als jie auch die Söhne fatholifcher oder jüdiſcher Altern, vie in Gütersloh wi 
aufnimmt. Wenn nur Die Zebrer und Beanten einer Schule einer beflimmten Gonieffe 
gehören, fo ift ja der confeſſionelle Charakter verfelben nach preußiſchen Begriffen gemah 

Der Gedanke an einen Geſammtorganismus iſt jegt in vielen Ländern factiſch du 
Drganifation der Realſchulen aufgegeben und damit die vollftändige Trennung des © 
ſiums von der Realſchule (j. d.) ausgeſprochen. he ich zu den Brundzügen der Beflin 
und der Mittel des Gymnaſiums übergehe, wird e8 zweckmäßig fein, vorher der geſezlich 
gelung, welche dieſe Berhältniffe in den verſchiedenen Rändern gefunden haben, zu gebenfi 

Oſterre ich, deſſen frühere Brjege in der „Sanımlung der Beroronungen und Vorfd 
über die Verfaſſung und Binrichtung der Oymnajien‘ (Wien 1847) enthalten find, erhi 
Jahre 1849 einen „Entwurf der Örganifation ver Gymnafien und Realſchulen“, ver m 
der Hof: und Staatödruderei geprudt ift und 260 Seiten mn Quart umfaßt. Er orbnet 
und Untergymnalium an, welches legtere aud) ald Vorbereitung auf die Oberrealſchulen 
fol. Unter den Unterrihtögegenftänden fehlt in dem vielſprachigen Kaiferreiche neben de 
desſprache des einzelnen Kronlandes die deutihe Sprache nirgends. Dispenfation vom @ 
ihen fann in Untergymnaſium denen gewährt werben, welde nicht in das Obergym 
übergeben wollen. 

Preußen hat Fein Unterrichtögefeß ; das in der Berfafiung verheißene gehört nod 
zu den leeren Berfprehungen, und man fühlt ji in dem Minifterium wohler dabei, 
man durch ein Geſetz gebunden wäre. Der Normalplan der Gymnaſien, welder der Mi 
verordnung vom 24. Det. 1837 angehängt ift, erhielt einige Mobdificationen durch 
flerialverfügung von 7. San. 1856. Zahlreiche Verordnungen der Gentral: und ber 
zialbehörben (Provinzial-Schulcollegien) regeln auch die geringften Verhältniffe. Das 
Werk von L. von Rönne 2%), „Das linterrichtöweien des preußifchen Staats” (Berlini 
in dem zweiten Bande bad auf die Gymnaſien Bezüglide und findet eine Ergänzung in 
‚Das höhere Schulmelen in Preußen‘ (Berlin 1864). Eine ähnliche Überficht über 
zelnen Lehranftalten wäre von jedem Lande zu wünſchen. 

Baiern iſt reider an Schulplanen als irgendein Land. Das von Niethammer 
beitete Normativ von 1808 war ftreng auf das dumaniftifche Princip gegründet. Die 
nung von 1824, welche die zwei Progymnafial- und vier Gymnaſialklaſſen in ein fü 
Gymnaſium vereinigte, fegte zwifchen Oymnafium und Univeriität eine obligatorifde 
klaſſe. Die Schulordnung von 1830, weldyer der 1829 von Thierſch ausgearbei 
vielfach durch bie Behörde mopificirte Plan zu Grunde lag 2°), bob die Lycealklaſſe auf 
jie einfach in die Oberklaſſe des Gymnaſiums übergehen. Uber vie vielfachen W 
welde in zwanzig Jahren erfolgt jind, übt C. 2. Roth, „Das Gymnafialfhulmefen i 
zwifchen den Jahren 1824 und 1843‘ (Stuttgart 1845), ſcharfe Kritik. Im Jahre 
fhien eine revidirte Orbnung der lateinifhen Schulen und der Gymnaſien, bie aber 
wiederholt weſentliche Modificationen erfahren hat. 

Hannover erhielt bereitd 1737 eine Schulorbnung „vor bie kurfürſtlich brau 
lüneburgifche Lande“, welhe nad den Borfchlägen einiger Gonfiftorialräthe von 
Buttſtedt zu Oſterode verfaßt und von Gesner revidirt ift.26) Sie fteht im engften . 
bang mit dem in denifelben Jahre zu Böttingen begründeten „hilologifhen Seminar, J. 
die Lehrer zur Audführung jener Ordnung beranbilden follte und deſſen Director 

— —— — — — — — — 

23) Mützell's Zeitſchrift, IV, 424; VI, 316. Wieſe über bie Stiftung neuer chriſtlicher 
in der Zeitfchrift für chriftliche Wiffenfchaft und chrifllicyes Leben, Jahrg. 1851, ©. 146. 
gen ber Bhilologenverfammlung in Erlangen (1851), ©. 75. 

24) Altere Werke, wie Neigebaur, Die preußifchen Gymnafien und Realfcyulen (Berlin 
hen nicht mehr aus. 

25) Thierich, Geſchichte des bairifchen Schulplans von 1829 und feine Revifiom im 
Beilage zu Bd. III feiner Schrift über die gelehrten Schulen. 

26) Abgebrudt bei Bormbaum, Evangelifche Schulorbnungen, III, 359. 
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ber ſaͤmmtliche Höhere Schulen ward. Heyne bot zur Umgeſtaltung einzelner Gymna⸗ 
e Sand. Einen weitern Fortſchritt bedingten die Einführung der Maturitätprüfung 
dnung vom 11. Sept. 1829, die Errichtung des Oberfulcollegiums durch Patent 
ii 1830, welches die Gentralbehörbe für das gefammte höhere Schulwefen bilvete, 
führung der Prüfung der Gandidaten des höhern Lehramts durch Verordnung vom 
831. Die 1848 berufene Gonferenz hat pad Berhältnig des Realunterrichts geord⸗ 
eine einzige vollftändige Realſchule in der Stadt Hannover befteht. Genauere Auf- 
n ein Aufſatz von Geffers in Schmid's „Encyklopädie“, II, 263— 319; Kohlraufch, 
ver bie Thätigfeit des Oberſchulcollegiums“ (Hannover 1855) und zahlreiche Mitthei- 
elben in den „Erinnerungen au8 meinem Leben“ (Hannover 1863). 

en bat zeitgemäße und durchgreifende Reformen feit 1773 anı längften verzögert. Am 
33 mwurbe den Ständen ber Entwurf eined Geſetzes über die Gelehrtenſchulen vor: 
: er fand fo leidenſchaftliche Gegner, die bald ven verderblichen Geiſt des Realismus, 
zuführende Bolymatbie, bald die Emancipation der Schule von der Kirche, bald die 
ſtädtiſcher Patronatsrechte und anderes angriffen, ſodaß der Entwurf am 30. Juli 
fgezogen wurde. Borfchriften über einzelne Unterrichtögegenflände wurden erlaffen, 
iber ben Unterricht in ber deutfchen Redekunſt, in demfelben Jahre ein Lehrgang des 
nterrihts. Nicht ohne Mitwirkung der Schulen wurde am 27. Dec. 1846 dad Negu: 
» Gelehrtenſchulen im Königreich Sachſen gegeben und im folgenden Jahre ein Lehr: 
ı mathematifchen und den naturwiſſenſchaftlichen Unterricht und für die philofophi- 
eutif Hinzugefügt.27) Das Regulativ wurde ausdrücklich als ein proviforifches be- 
r ſeit jener Zeit iſt nichts für eine Verbeſſerung gethan, obgleich inzwifchen die Real: 
ſelbſtändige Organifation erhalten haben. Vgl. Pfretzſchner, „Rückblicke auf dic 
ıg des Schulmefens im Königreih Sachſen“, Programm von Plauen 1849.28) 
emberg ift an Berorbnungen und Geſetzen für dad höhere Schulmwefen nicht min: 
' Baiern. Die Sammlung der , Würtembergifhen Schulgefege für die Mittel- und 
bis zum Jahre 1846” von E. Hirzel (Tübingen 1847) madıt einen Band von 932 
1.29) Am Ende ded Jahres 1847 bat die Regierung einen Entwurf einer neuen 
ng für die gelehrten Anflalten Würtembergs veröffentlicht, bei deſſen Abfaſſung vie 
wäthe Klumpp und Schwab betheiligt waren, und einer Commiffion von Schulmän- 
eratbung vorgelegt. Vgl. Mützell in der „Zeitſchrift für Gymnaſien“, I, 365 — 
bagogifche Vierteljahrsihrift 1848”, ©. 259 — 292. 
ıden mußte bie Iingleichförmigfeit der Schuleinrichtungen die Aufnerkfamkeit der 
und der Sandeövertretung auf fi ziehen. Vom Jahre 1830 an kamen die Gefege 
mungen zu Stande, welche eine einheitliche Ordnung bezweckten. Nachdem 1836 der 
nrath eingefegt war, folgte die Verordnung über dad Gelehrtenſchulweſen vom 
836 39), der Lehrplan und die Schulordnung für die Gelehrtenſchulen vom 18. Febr. 
le Mittelfhulen find Staatsanftalten und haben eine confeflionelle Beftimmung nad) 
auf denen fie beruben; an den Simultananftalten wechſelt die Direction nad) ver 
Diejenigen Schulen, welde den vollſtändigen Curſus bis zurliniverfität abfolviren, 

en; bie, welchen bie zwei oberften Jahrescurſe der Lyceen fehlen, nennt man Gymna⸗— 
Säule, der auch die zweitoberfte Lycealklaffe fehlt, ift ein Papagogium. Die früher 
lateinifhen Schulen find in höhere Bürgerfchulen umgewandelt. In Bezug auf die 
ztudien ſtehen vie Anftalten zurüd. Sanımlungen der Gefege über daß höhere und 
dienweſen des Großherzogthums find erſchienen in Konflanz 1846 und von Schmidt 
852. 
Großherzogthum Didenburg beſtehen theils reine Gymnafien (Oldenburg und 
eils ſogenannte Geſammtgymnafien, indem in Jever Gymnafiaſten und Realiften in 

druckt in Můͤtzell's Zeitfchrift, IT, 458—477; in demſelben Bande ſteht auch eine Beur⸗ 
Regulative, ©. 22—64. 
m auf officielle Anordnung 1849. ausgearbeiteten Entwurf zu bem allgemeinen Schulgefeg 
igreich Sachſen hat Koͤchly (Leipzig 1850) Herausgegeben- 
n früher fd Würtembergs Schulgefege zufammengeftellt von Hezel (Ravensburg 1827). 
Entwurf von 1834 bei Thierfch, Über den gegenwärtigen Zuſtand bes öffentlichen Unter- 
5. 
sifon. XII. 13 
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den beiden untern Klafjen ungetrennt find, nachher aber für mehrere Lehrgegegſtände gen 
werden, in Gutin dagegen @ymnafiel- und Realſchüler fon in den beiven untern Klaflaı 
trennt jind (die Realiften lernen fein Latein), nachher aber eine vollflänpige Trennung | 
findet. Auf Grund der Art. 82—-91 ded Staatögrundgejeged erſchien im April 1855. („DJ 
burgiſches Gejegblatt”, XIV, 68) ein neues Schulgefeg, nad) welchem das geſammite evange 
Erziehungs- und Unterrihtöwefen unter einem Oberfihulcollegium flieht. Für Lüuhed und 
kenfeld jind 1857 und 1861 beſondere Schulgefege erlaſſen, die int weſentlichen mit benen 
dad Herzogthum übereinflimmen. Für die Candidaten des höhern Schulamts beſteht eine} 
fungscommiljlon. Vgl. Chr. Harms, „Das Schulweien des Großherzogthums fen! 
Progranım der höhern Bürgerfchule in Oldenburg vom Jahre 1864. 

In Kurheffen gibt ed weder ein allgemeines Schulgejeg, denn zwei gedrudte Gau 
iind bei der befannten Stellung ber Stände und der Regierung über dieſes Stabium. 
hinausgekommen, noch ein Gejeg über dad Gelehrtenſchulweſen. Die Reorganifation ber 
fürftlihen Gymnaſien 1833— 35 , die Dienftanweifung für die Lehrer und dad Megulatl 
die Abhaltung der Rehrerconferengen aus den Jahre 1849 gelten ald normative Befimmu 
Der,durd den marburger Thierſch 1857 veranlaßte Streit, in weldem der Encyklopãdi 
die Überbürdung der Schüler mit häuslichen Arbeiten und überhaupt der geringere Erig 
Gegenſatz zu den ältern einfacher eingerichteten Gymnaſien getabelt wurde, hat das Mini 
nad dem Beſchluß vom 31. März 1859 nicht veraulaßt, in den beftehenden organiſchen Ch 
tungen Veränderungen vorzunehmen und nur einzelne Beſtimmungen ſchärfer hervorzuh 
wie über das Klaſſenſyſtem in den untern Klaffen, andere, wie über die Zahl der Un 
ftunden, zu mobiflciren. Dgl. Bezzenberger in Schmid's „Encuflopäbie”, II, 499 — 511; 

Die ſechs Gnmnajlen des Großherzogthums Heften flehen jeit 1832 untex dem A 
dienrath. Der Studienplan für diefelben vom 1. Det. 1832 ſteht abgebrudt bei Fr. U 
IM, 107 - 134, und in den allgenteinen, dad gefammte Schulweſen des Landes unf 
den Schriften von E. Zimmermann, Darmfladt 1832. Die harte Beurtheilung, we 
höhern Schulen in dem Werfe von Thierih (1, 323—361) erfahren hatten, vera 
officielle Vertheidigung: „Überſicht des geſammten Unterrichtsweſens im Großherzog 
Heſſen“, amtlich dargeſtellt und herausgegeben von Dr. Linde (Gießen 1839). 

Ir den Schulverhältniſſen der beiden mecklenburgiſchen Länder fehlt es überh 
Einheit und Übereinſtimmung; das tritt an den Gymnaſien nod viel ftärfer hervor als 
Volks: und Bürgerihulmefen. Es gab eine allgemeine medienburgijche Schulordnung | 
vierten Theil der Kirhenorbnung von 1552 3%), aber dieſe ift längſt antiquirt und bie 
rechte der Städte geftatten dieſen auch große Freiheit in der @eftaltung ihres Schulweſ 
einzig Bindende ſind die Verordnungen über die Maturitätsprüfung, welche für. Schwet 
4. Mai 1833, für Strelig am 8. Aug. 1837 erlafjen find. So ift Medlienburg,, wie ie 
reußen, daß einzige Land, wo die Forderungen der Maturitätöprufung maßgebend 
innere Einrichtung der Gymnajten ſind. 

Für die Herzogthümer S chleswig⸗ Golſtei in ſind ſeit dem Jahre 1745 zahlreiche 
nungen erlaſſen; ſie erhielten im Jahre 1814 eine allgemeine Schulordnung, die für i 
viel Gutes und Brauhbared enthält. Bei der Errichtung der Regierung zu Bottorp wur 
beſondere Abtheilung für Kirchen- und Schulwejen angeorbnet und biejer ein aufcharde 
Mitglied für Die Beaufſichtigung der Gelehrtenſchulen beigegeben. Ein neues Ragulatine 
am 28. Jan. 1848, in welchem ſämmtlichen zehn Schulen (den Namen Gymnaſium e Dia 
nicht) eine gleidhe Einrichtung gegeben und der Erlaß weiterer Inftructionen in Ausficht 
wurde. Das Staatsgrundgeſetz für die Herzogthümer vom 15. Sept. 1848 ſtellt. At. —J 
104, eine Umgeſtaltung in der Leitung und Beaufſichtigung des Schulweſens in Audicht 
Entwurf zu diefem Gefeg iſt auch unter Mitwirkung Lübker's, der feit 1865 mit der 
ganilation der Gymnaiten betraut ift, wirklich vorgelegt. Die tenböburger Lehrerverſan 
am 30. Sept. 1848 hatte vier Lehrer mit der Ausarbeitung einer Gymnaſialordnung fi 
Herzogthümer beauftragt, deren Arbeit in Kiel 1850 in Drud gegeben if. Diefe lehni 
ihrem erſten Theil an das beſtehende Regulativ an und fügt in dent andern Die Lehrerinſte 
und ein Reglement für die Maturitätöprüfungen hinzu. 
amt dem Herzogthum Bra unſchweig hatte Bugenhagen dad Schulmefen der Hex 

31) Abgedrudt bei Vormbaum, 1, 59, wu auch die güftrower (1572) und wismarer (1566) © 
orbnungen ich finden, ©. 576 u. 547. 
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Refäinätgen’e Brunbfägen geörbdnet. Nah Einführung ver Neformation erſchien 1569 
rchenordnung, welde zugleich eine Schulorvnung umfaßte, für welche Melanchthon's und 
bagen’8 Anfichten maßbebend gewefen find. Auf ihr ruht nach der Berfiherung in 
8 „‚Enchflopädie”,1, 746, das eigentlihe Gomnafialmwefen. Inzwiſchen hat fi gerade 
rm Lanbe bie Praris in den einzelnen Schulen den Bebürfniffen der Zeit nicht entzogen. 
ı8 Herzogthum Anhalt hat am 22. April 1850 für Deffau und Köthen ein Schulgefeg 
n®®), das nady der Vereinigung des bernburgiſchen Antheils auch für die. Schulen dieſes 
ens (28 hat ein Gymnaſium in der ehemaligen Hauptftabt) als organiſches Geſetz octroyirt 
td. — Unter den Schulordnungen der thüringiſchen Ländergruppe ninimt bie meinin: 
gerorbnung vom 24.Nov. 1856, die Ordnung ber beiden Landesgyninaflen in Meiningen 
Moburghanien betreffend, eine fehr Hervorragende Stelle ein. | 
8 Herzogthum Naffau befteht erft feit 1816 in feinen gegenwärtigen Umfang, aber 
unter dem 24. März 1817 erſchlen das landesherrliche Edict, die Ginrichtung der öffent: 
Unterriätöanftalten betreffend, welches den fehr verfchiedenartigen Formen in ben 
denen Landestheilen eine zweckmäßige ineinander eingreifende Ginrichtutig zu geben beab- 
e. Es beſteht noch jegt zu echt, einige Abänberungen von größerer oder geringerer Be: 
abgerechnet. Denn ver im Jahre 1849 voh einer frei gewählten Commiſſibn ausge- 
Yutd durch den Druck veröffentlichte Entwurf, die Nevifion des Gefeges über den dffent- 
Unterricht und die Reorganifation des Geſammtſchulweſens betreffend, iſt bei der verän- 
achtflelung det Reaction nicht weiter in Verhandlung genommen worben, hat aber auf 
g fpäterer Befege und Verotdnungen eine Einwirkung ausgeübt. Hier hat eine voll: 

tGentralifation nicht bloß der Fonds und eine fefte Lostrennung von der Kirche flatt- 
a. Die Örganifation in Pädagogien für Schüler von zehnten bis vierzehnten Lebensjahre 
ein einziges Landeögymmaflum al8 eigentliche Vorbereitungsanftalt für die Univerjität 
be fich nicht, aber erft 1844 wurden drei achtklaſſige Gymnaſien eingerichtet und der be- 
6 proviforifch angeordnete neunjährige Lehrcurſus beflnitiv angeordnet. Seit 1857 
Somnafien nur fieben Klaflen, die beiden obern je einen zweijährigen Gurfus. Innere 

Bere Berhältniffe ver höhern Schulen find vortrefflich georbnet. 32) 
a den lippefchen Fürſtenthümern hat Detmold ein Gefeg über das Volksſchulweſen vom 
8.1849, von geſetzlichen Beftimmungen für die beiden Gymnajien in Lemgo und Det- 
Emir nichts befannt. Schaumburg hat für das büdeburger Gymnaflum eine Verordnung 
? Maturitätäprüfung vom 4. März 1830. 
ker den Freien Städten ermangelt Sranffurt eined einheitlihen Schulweſens; fein 
um iſt dem lutheriſchen Gonfiftorium allein untergeorpnet. Aus dem 16. Jahrhun- 
e8 außer der Schulorbnung von Micylluß zwei von 1579 und 1583.2%) In Bremen 

bern Schulanſtalten feit 1858 veorganifirt; auch in Hamburg ift feit der Einfüh⸗ 

neuen Berfaffung gleiches geſchehen. Lübeck beilgt in vem Katharineum Oymnafium 
ule vereinigt. 

den außerbeuffden Ländern wird e8 genügen nur dad Hauptſächlichſte kurz zu er: 
Die Revolufton hatte in Frankreich das frühere Unterrichtsweſen vernichtet. Die 

des Ditectoriums zu Neugeftaltungen blieben ohne Erfolg. Erft Napoleon I. hat durch 
vorh' 17. März 1808 das gefanmte Öffentlihe Schulweſen in einer einzigen Unter: 

ration, in ber urfiversit& de France, vereinigt, der dadurch ein Monopol für den lin: 

heilt wurde. Die Charte verſprach zwar ein Unterrichtögefeg, aber nur über ben 

interricht wurde es erlaflen durch Guizot's Bemühungen. Bei dem Gymnajlalunter- 

—stractioh secondaire) find manderlei Verſuche gemacht 20), namentlich von Ville: 
44 ; der init feinem Entwurf keine Partei befriebigte, am wenigften die Klerikalen 36), 

Saldanby 1847. Erſt durch das Unterrichtögefeg vom 15. März 1850 ift dad Mono: 

)ie Beflimmungen für das Gymnaſialweſen find mitgetheilt in Mügell’s Zeitfchrift, IV, 775. 

enbaber in Schmid's Encyflopädie, IV, 24—80. | 

Ricplins‘ Plan von 1537 findet fid bei Claffen, ©. 168, bie Orbnung von 1579 bei Vorm⸗ 
631, der auch bie Drbnung von Micylius Hat abdrucken laſſen. 

sie Sefege flehen bei Thierſch, Uber den gegenwärtigen Zuſtand bes öffentlichen Unterrichts, 

-392. 
Ser Entwurf ſteht in der ausgburger Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1844, * 8 
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pol des Unterrichts gefallen und die Univerfität nit mehr Staat im Staat, fondern Gta 
anftalt. Die Gymnaſien, welche Staatsanftalten find, heißen lycées, die ſtädtiſchen Gymu 
collöges, die Brivatfchulen theild colleges, theild institutions oder pensions. Bereinigen 
erften Unterricht und Erziehung, fo ift doch der Entwidelung der perfönlihen Eigenthumld 
weber bei dem Lehrer noch bei vem Schüler Raum gegeben. Wo bie Uniformirungsfudht fo 
ift, daß in allen Anftalten des ganzen Landes zu derfelben Zeit genau dieſelben Lehrfloffe 
wendet werben müfjen, daß von der Regierung nicht blos die einzelnen Schriftfteller, ſondern 
die einzelnen Bücher ihrer Werke vorgefchrieben werben, da ift an eine Entfaltung bejom 
Eigenthümlichkeit von jeiten der Lehrer nicht zu denfen. Wo aber das ift, kann aud von 
Pflege der Individualität ver Schüler nicht die Rede fein. In den Schulftunden (deren Zahl 
22 beträgt) hört man bie alten Aufgaben ab und gibt neue, in den Arbeitöftunden, bemen 
Hauptgewicht beigelegt ift, beforgt man fie und lernt auswendig. Nur um ber Discipli 
Hilfe zu kommen, hatman es zu ſechs bis fieben täglichen Arbeitöftunden gebradt. Diey 
mäßige Durhführung der Bifurcation, welche Kortoul in der section des sciences im Jul 
der Naturwiſſenſchaften neben ven ſprachlich-hiſtoriſchen Studien (section des lettres) a 
net hatte, ift jüngft gefallen und damit das Realgomnafium neben dem humaniſtiſchen 
gvmnaſium in den brei oberften Klaſſen befeitigt. Die Neigung zum Generalificen bat 
ecole normale superieure ind Leben gerufen, die als ein Seminar zur Bildung der Som 
lehrer ſowol in den sciences, d. h. Mathematik und Naturwiſſenſchaften, al8 in den le 
claſſiſchen Studien, beflimmt if. Genaueres geben L. Hahn, „Das Unterrichtsweſen in R 
reich“ (Breslau 1848); Holzapfel in Mützell's „Zeitſchrift“, IV, 794—812 und & 
„Mittheilungen über Erziehung und Unterricht in Frankreich“ (1853). Ein „Recueil de 
decrets, arretes, instructions, circulaires et notes ministerielles concernant et m«< 

tions apportees à linstruction publique” ift 1856 zu Paris in fünf Bänden erfchienen. 
Belgien hat mehrere Verſuche gemacht, das mittlere Unterrichtäöwefen (lenseigng 

moyen) zu ordnen. Der Gejegedentwurf sur l'instruction primaire et second 
30. Juli 1834 ?7) fam nicht zur Erörterung in den Kammern. Das energifhe Auftrei. 
Beiftlichfeit bei der Begründung einer fatholifhen Univerfiät in Mecheln (jet Löwen) be 
nigte dad Geſetz über die Organifation des höhern Unterrichts, das am 27. Sept. 1836 
wurde, 38) Inden Fahren 1846 und 1849 wurden neue Geſetze erlaſſen. Auch hier wieinf 
reich beftehen £önigliche Nthenäen und Gemeinbeanftalten (colleges), auch hier eine Norma. 
nur daß die beiden Abtheilungen für humaniftiihe Studien und für die eracten Wifjenii: 
getrennt (in Lüttich und Gent) beftehen. Vgl. Leroy in Schmid's „Encyklopädie“, I, 
521, der ebendafelbft, IT, 571— 579, über Holland berichtet Hat. 

Diefer und anderer Länder reicher Schulgefeggebung gegenüber nimmt Engla 
Schottland eine ganz eigenthümliche Stellung ein, das eine Grfeßgebung für höhere 
noch nicht fennt. Voͤllig unabhängig beftehen die alten Erziehungsanftalten und bie 
Unterridtsanftalten. Jene ältern, die grammar-schools, heißen public, wenn fle aufe 
flimmten Statut beruhen und durd einen Verwaltungsrath überwacht werben; fie alle 
großes Vermögen und zeichnen fih durch das zähe Feſthalten an hergebradten Cinricht 
durch ftraffe Zucht und Schülerpennalismus aus. Die clajlifhen Sprachen bleiben bie 
ſache. Eögehörte ein jo ausgezeichneter Schulmann wie Arnold in Rugby dazu, um bie alte 
men neu zu beleben. Mehr deutihen Realgymnajien entſprechen vie Schulen neuerer GH 
wie Kingd-Gollege in London (1823), an denen vielfach eine division of classics umb& 
dern instruction ſich findet. Da aber der Unterricht, abgejehen von den Kreiftellen, fef 
ift, fo beftehen eine Menge von Privatanftalten, die ganz von ihrem Unternehmer af 
In Schottland heißen die Gymnafien high-schools. Seit 1855 iſt England auch in dad 
Gleis gefomnten, denn es hat Prüfungen angeoronet für den Eintritt in den oſtindiſches J 
dienſt, bald darauf aud für den englifhen Civildienſt, für die Artillerie und die Inge 
Auch an den alten Inftituten rüttelt die öffentliche Stimme, und die vom Barlament ang. 
ten Gommitteed werben nicht umfonft ihre mühfeligen Unterſuchungen angeftellt haben. J 
Wieſe, „Deutfche Briefe über englifhe Erziehung” (Berlin 1852); Voigt, „Diittheilumg 
das Unterrichtsweſen Englands und Schottlands‘ (‚Halle 1857). 

Seitdem der Dualismus in dem höhern Unterricht zur Beltung gefommen iſt und We 

37) Thierſch, 111, 394. 
38) Die belgifcgen Unterrichtsgeſetze. Deutſch von Morig Blod (Berlin 1849). 
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Boffnung aufgegeben haben, die abgefallene Tochter, die Realſchule, wieder in fi auf: 
oder eng an ſich zu fetten, Fannn über vie Beftimmung des Gymnaflums fein Zweifel 
ft die eigentliche Vorbereitungsanftalt für Die Univerſität. Damit wir nicht zu der 
en zurüdzufehren ſcheinen, wollen wir gleich Hinzufügen, daß das Gymnaſium nicht 
onft als alleinige Bildungsanftalt pafteht, noch fi} vornehm von dem übrigen Schul: 
zorganismus abfhließen darf. Darum genügt und das Poovelv xai Aeyeıv, sapere 
feiner fogenannten rein formalen Bildung nicht mehr. Die Grundlage ver ſprachlich⸗ 
Bildung und damit ber Rittelpunft des gefammten Unterricht ift allerdings die alt: 
ildung, d. h. Lateiniſch und Griechiſch, das zu einem blos facultativen Lehrgegenftande 
jewürbigt werben darf. Grammatik und Lektüre find unzertrennlich miteinander ver: 
genauere grammatifchelinterricht muß aber immer in einer fremden Sprache gegeben 
il in der Mutterfprache dad Denken ohne klares Bewußtſein geubt wird. Die lateini- 
e muß dazu gewählt werben, weil fie als allgemeiner grammatifcher Kanon zu dienen 
nicht die griedhifche, deren Werth und Nugen in ihrer Literatur liegt. In der Lektüre 

tergültiged zu halten und dabei auf allſeitiges Verſtändniß des Textes und gute Über: 
ringen. Das muß auch für die Mutterſprache erfprießlih werben, bie überhaupt nicht 
rammatik, fondern durch Übung und Handhabung zu lernen ift. Eine Anleitung zur 
Kenntniß diefer Sprache darf den gereiftern Schülern nicht mehr entzogen werben; 
er Natioyalliteratur mag in den geſchichtlichen Lectionen gegeben werden, der deutſche 
oird fi auf die Heroen der Literatur beſchränken und Anleitung zum Verſtändniß 
' geben müffen. Für irgendeine der modernen Culturſprachen genügt e8 einen guten 
‚gen; als ſolche ift in den meiften Gegenden das Franzoͤſiſche anerkannt und nur locale 
: rechtfertigen ed, wenn ftatt deſſen das Engliſche in Norbbeutichland oder dad Ita: 
ver Schweiz getrieben wird. Über Geographie und Geſchichte bedarf e8 Feines Worte. 
: und Naturwiſſenſchaften werben in den Gymnaſien inſoweit getrieben, ald die ihnen 
che, ſtreng exacte Methode zur Ergänzung bes ſprachlichen Unterrichts und fomit zur 
[bung des Geiſtes erforderlich if. Sind dieſe beiden Disciplinen nur formale Bil: 
,‚ fo wird eine Beſchränkung des Lehrftoffs ſich von felbft ergeben. Der Religions: 
net feine Berechtigung in dem eigentlichen Zweck des Gymnaſiums, den diejenigen 
anen, welde diefen Unterricht entweder ganz oder wenigftens aus den obern Klaſſen 
iffen wollen, oder von orthodor : firhlihem Standpunkte allem Unterricht einen 
Charakter aufprägen möchten. SHebräifh und Philofophie gehören nicht in das 
t; die Zulaffung jener Sprade ift nur eine Gefälligfeit gegen die Theologen, die an 
ing der elementaren Kenntniſſe während der afademifchen Jahre verzweifeln. Die 
hen Sertigkeiten im Schreiben, Zeichnen und Geſang dürfen nicht fehlen. Über die 
zkeit der förperlichen Ausbildung durd das Turnen herrſcht Fein Zweifel mehr. Kür 
Begründung biefer Eurzen Skizze mag ed genügen auf die Werke von Deinharbt 
mafialunterricht““, Hamburg 1837), K. von Raumer („Geſchichte ver Pädagogik“, 
aulom („Symnafialpädagogif im Grundriſſe“, Kiel 1858), Nägelsbach (,‚Oymna: 
ik“, Erlangen 1862), Roth („Gymnaſialpädagogik“, 1865), Lattmann (‚Uber 
ver Concentration”, Oöttingen 1860), Heiland („Die Aufgabe des evangelifchen 
13°, Weimar 1860), Baumftark („Friedrich Auguft Wolf und Die Gelehrtenſchule“, 
4), auf die Schriften von Döderlein, der ven Namen Gymnafialpädagogif in Gang 
„, und 2. Roth und eine Anzahl hoͤchſt geviegener Artikel in Schmid's „Encyklopädie 
ten Erziehungs- und Unterrichtsweſens“ zu verweifen. Auch die Zeitfchriften (pie 
r Gumnafialwefen, die für oͤſterreichiſche Gymnaſien, die Jahn'ſchen „Jahrbücher 
jie und Pädagogik’ und neuerdings die „Eos“) liefern über die hier einſchlagenden 
tige Auffäge. 
m Staat ein Aufiihtörecht über die Gymnaſien in Bezug auf die externa ſowol ale 

zuſtehe, ift nicht in Abrede zu ftellen. Mit Ausnahme von England wird es in allen 
dt; einzelne haben auch alle Höhern Lehranftalten zu reinen Staatsanſtalten gemadht. 
ıömerth dies in Fleinern Ländern erfheinen mag, fo wenig tft doch der Wunſch, Died 
erven zu laffen, gerechtfertigt. Die Batronatöverhältniffe mögen an einzelnen Orten 

Bortheil der Schulen bei der Auswahl ver Lehrer, bei der Dotirung, jelbft bei ven 

n die innere Verwaltung gewefen fein; die Aufnahme in einen allgemeinen Verband 

Iusficht auf Verbeflerung gewähren; aber Stiftungen und Eigenthunisrechte ver: 

ihre Beachtung, und noch gibt es Städte genug, die in der Blüte igrer Styulen un 
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fhönften Schmud finden. Gemiſchte Patronate, wo der Staat auf Grund der von; 
ten Zufchüffe oder die Kirchengemeinde auf Grund von Statuten oder Herfommen e 
ligung an dem Patronat in Anjprud nehmen, haben viel Bedenkliches. In folde 
die Anordnung von Euratorien, in denen aud die Schule ſelbſt ihre Vertretung fin 
deputationen oder Commiſſionen als Zwifchenbehörven in vielen Gegenden (am 
Weſtfalen) jehr heilfam geweſen. 

Bei der Anftellung ber Lehrer wirkt der Staat ſchon Durch die von ihm angeort 
fungen mit, aber auch in dem einzelnen Ball kann ihm ein Beſtätigungsrecht zugeftan 
obichon die Erfahrung gelehrt hat, dag in bewegtern Zeiten fehr unlautere Motive, 
der Mangel an fogenannter guter Gefinnung, zur Berwerfung der Borgefhlagenen | 
in neuern Zeiten in den Borbergrund getretene Befoldungsfrage findet in der ſehr u 
„Auskömmlichkeit“ des Gehalts Feine Erledigung. Schon die Gymnaſialorte fir 
Theuerungsverhäftnifien jehr verſchieden, ebenjo die Anforderungen au bie von denk 
zuwendende Zeit. Es wird am gerathenften jein, zur Bergleihung die Gerichtö- u 
tungdbeamten heranzuziehen und nad deren Behalten die ver Lehrer zu bemeifen, 
meift auch äußerlich im Rang ihnen gleichgeitellt find. Auß der pflichtmäßigen ©: 
Wohl der Schule Folge nothwendig aud die Didciplinargewalt der Aufſichtsbehörd 
Lehrer; ed kommt nur darauf an, das Unterjuhungdverfahren mit [hügenden Kor. 
geben. Die ausführlichſten Beſtimmungen enthält das preußifche Disciplinargejeg v 
1852.39) Mit dem Gebeihen der Schulen hängt auch die rechtzeitige Peunfionirung 
worbener Lehrer zuſammen; um jie zu erleichtern find gute Penſionsreglements von 
deutung. Die preußiſche Verordnung von 28. Mai 1846 gehört nit dazu. Dap% 
die Hinterbliebenen der Lehrer durch Witwenkaſſen forgen, ijt jehr löblich, obgleid 
ftitutionen der Privatinpuftrie auf jiherern Grundſätzen beruhen und ihren Theilne 
Bere Vortheile gewähren. Sogenannte Staats:Witmenverpflegungsanftalten fönn 
deutende Zuſchüſſe aus öffentlihen Konds nicht beſtehen. 

Streitig ift die Brage über die Nothwendigkeit und Nützlichkeit per Maturitäts 
die zur Univerjität übergehenden Schüler. In frühern Zeiten beftand eine joldhe r 
nügte die Depolition entweder bei dem Defan der philoſophiſchen Facultät für alle © 
oder vor dem Defan der Facultät, bei welcher fi der Studirende injeribiren ließ. | 
jeit der Inftruction von 23. Dec. 1788, welche durch die Beflimmungen ded Allgem 
recht8 (1794) unterftüpt wurde, Hierin am meiften geleiftet, die weitgehenden Ford 
Inftruction vom 25. Suni 1812 in dem Reglement vom 4. Juni 1834 wejentlid 
und deffen Beflinunungen in der Berorpnung vom 12. Jan. 1856 bedeutend mobdifi« 
meiften andern Länder haben nach dem Mufter Preußens gleihfalld Vorſchriften fü 
prüfung erlaffen. Wenn der Staat beftimnite Berehtigungen für feinen Dienft 
ftehen einer folden Prüfung Enüpft, jo läßt fih ihm das Recht dazu nit beftreise 
hat er auch die Pflicht, von jeder Schule den Nachweis zu verlangen, daß fie il 
erfüllt habe), obſchon dieje Überzeugung auf anderm Wege viel genauer erk 
fönnte. Unter den von den Vertheidigern diefer Prüfung beigebrachten Gründ 
jenigen bie ſchwächſten, melde von ber Idee, alle Gymnaſien in ihren Leiſtun 
ihrem Endziel übereinſtimmend zu maden, oder von dem Anfprude ber Univerſit 
reifen Studenten beivahrt zu werben, hergenommen jind. Die Verſchiedenheit ve 
der einzelnen Eulen und ſelbſt die Verſchiedenheit, die reglementariſchen Beſtimm 
wenden, wird trog aller Commiſſarien und trog der ganz ungehörigen Superreviji 
Prüfungsceommifjionen immerfort beſtehen. Unſere Universitäten aber verhalten 

39) Bei Rönne, I, 492. Wieſe, S. 575. Cine gute Zufammenftellung gibt Stirm 
iplinarverfahren‘ in Schmid's @ncyflopäbie, II, 11—18. 

40) Wieſe, S. 478—504, und bie forgfältige Zufammenftellung von Taichirner in 9 
ichrift, XIII, 739, auch bejonders abgedrudt (Berlin 1859). Man darf die Außerung Dion 
überichen, daß die Ginzichtung beö @ramens in Preußen zum gräßlichiten fittlichen Verd 
Das Schriftchen von Wilde, Das preußische Reglement in feiner Zweckwidrigkeit und V 
(Leipzig 1848), ift nicht antiquit. 

41) Für die Prüfung fpricht Kohlrauſch, Muß die jegige Unterrichtsorbnung ber geleh 
yeandert und müſſen bie DR ritetspräfungen abgeichafft werden? ( Hannover 1853): 
Schmid's Encpklopädie, Il}, 195. Dagegen Landfermann in Mügell’s Jeitfchrift, IX, 771 
ebendaſelbſt, ZU, 177. 
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kgültig gegen' ven Bildungsgrad der Gommilitonen. Eher läßt es ſich hören, daß man ben 
m eine Gatantie fir die Ausbildung ihrer Söhne ſchuldig ſei, Daß auch dieſe in den förm⸗ 
ı Abfchlug ihrer Schullaufbahn durch ein erſtes Staatderamen eine Ehre und Freude fin: 
sollen ; nur darf ınan nicht zu dem traurigen Grunde feine Zuflucht nehmen, daß die Schüler 
15 von unnügen Zerftreuungen abgehalten, zu ernfter Thätigkeit gefpornt und durch die 
witulation des ganzen Schulcurfus zu einen Zufanntenfaffen ihres Wiſſens genötigt wer: 
Zeider ift e8 der Ball, daß die Gramenfurdht die beſſern zu einer bloßen Arbeit für das 

nen veranlaßt und ihnen dadurch gerabe die Schulzeit verdirbt, in der ein liebevolled Gin- 
Kauf bie Lehrgegenflände zu wahrhaft wiffenfchaftlichen Eifer auf vem eigentlichen Gebiet 
Biffenfchaft Anleitung und Anregung geben fol. Und wie die ſchwächern zu allerlei unfitt- 
a Streichen, zu Lug und Betrug Veranlaffung finden, das ift oft beklagt, aber nicht genug 
Ret, weil man das Maß der Kennmiffe, dem ſittlichen Werth gegenüber, allein im Auge be: 
Bas foll man aber dazu fagen, daß die Lehrer durch dieje Einrichtung einen Schuh gegen 
lie Anforderungen der Altern, ein Mittel fih ihrer Aufgabe immer Elar bewußt zu 
finden follen? Im Gegentheil, das polizeilidhe Eingreifen der böhern Inftanz ftört das 

miß zwiſchen Schülern und Lehrern und beeinträßtigt deren Autorität. Einen Abſchluß 
ulgeit Halte auch id) für zweckmäßig, aber man überlaſſe es den Lehrercollegien nach beſtem 
und Gewiſſen darüber zu entſcheiden und lafle iur da eine Prüfung eintreten, wo eine 

nheit der Anfichten ſich findet. Damit ift nit der gänzliden Abſchaffung das Wort 
Rt, von der ängftliche Gemüther ven Verfall der Symnaflen befürchten. 
Nm Schluß no ein Wort über dad, was man den confelfionellen Charakter der Sihule 
. In Holland Hat man den Religiondunterricht wegen der Mifhung der Confeſſionen, 
atsbürgerlich mit gleichen Rechten nebeneinander beftehen, ganz ausgeſchlofſen; man hat 
merricht Der Kirche überlaffen. Der jogenannte allgemeine Religionsunterridt, der auch 
Nchen deutfhen Köpfen ſpukt, ift ein Unding. Andererſeits darf man nicht zu weit gehen 
en riftlich-confeffionellen Charakter, nad welchem die Gymnaſien entweder evangeliiche 

Lifche oder fimultane Anftalten fein follen. Wo beſtimmte Stiftungsurkunden vor: 
“ daräber Fein Zweifel fein; daß aber der Staat willkürlich den Säulen einen fol: 

after beilegt, die aus allgemeinen Staatömitteln, aljo aus den Steuern fämmtlider 
Wengebörigen unterhalten werben, ift nicht zu redhtfertigen; am allerwenigften, wenn 

t, daß diefer Charafter durch die Lehrer repräfentirt werde. Den Ausſchlag kann doch 
Gonfeffion der überwiegend größern Schülerzahl geben, die dann maßgebend für die 

ber Lehrer fein muß. If Die Zahl der Schüler verſchiedener Confeſſion glei groß, To 
Simultanſchulen errichtet werben, bei denen die Lehrer beiden Gonfellionen angehören 
der Befegung der Dirertorftelle (nur nicht nach beſtimmten Jahren) alternirt wird. Ehe 

zwiſchen Curie und Rathhaus, zwiſchen Kirche und Staat geſchlichtet ift, wird auch 
Einigung nicht möglich werden. Aber man ſollte ſich bei der politiſchen Gleichſtellung 
feſſionen vor Engherzigkeiten hüten oder vor Widerſprüchen, wie wenn man jüũdiſche 

ar Realſchulen zuläßt, an Gymnaſien aber ausſchließt. Auch das Gymnaſium hat aller⸗ 
erziehen in dem lebendigen Bewußtſein und Zuſammenhang mit der Kirche; Aber eine 
keit von der Kirche iſt dazu nicht nöthig. 

i Factoren wirfen in ven Gymnafien, der Humanismus, die Nationalität und die Reli: 
eiedrfamkeit, Vaterland und Blaube, und diefe finden fi auf dem Boden, auf welchem 
end für eine Höhere Bildung befähigt wird, in den Beziehungen zu dem Eigen und 

R claffifchen Alterthum gegeben, das zur Erfenntniß des nationalen Geiſteslebens in 
und Wiffenfchaft eine unentbehrliche Vorftufe und für die vaterlänpifche Bildung unferer 
Bd eine unerſchopfliche Fundgrube ift. F. A. Edftein. 
chwarzburg. Die beiden thüringiſchen Fürſtenthümer Shhwarzburg-Rudolſtadt 
Hwurgburg:Sonderähanfen verdanken ihre Selbſtändigkeit ihrem Fürſtenhauſe. 

hat in alten Zeiten der deutſchen Nation einen Kaiſer geboren und mochte ſchon des⸗ 
Kr in volle Unterthänigkeit herabſinken. Denn fonft ift gar manches Geſchlecht, wel- 

uf vemſelben Boden und unter gleichen Recht wie die Schtwarzburger einft mit ihnen ge: 

Mat, unter der Ungunſt der Seiten untergegangeh ober von Mächtigern unterworfen wor: 

Diele thüringifhen Brafen fielen in ven Bereich der Häufer Wettin, Braunſchweig und 

szollern und mußten in manchem dieſen ſtarken Geſchlechtern weichen, ja eine Hoheit aner: 
u, won ber erft neuere Zeiten fie befreit haben. 
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Über den Urfprung des ſchwarzburgiſchen Geſchlechts gehen mancherlei Sagen. ?) Mannd 
ihon 552 oder 582 einen Grafen Heinrid von Schwarzburg wiffen. Man wollte fie von eig 
Better Wittefind'8 ableiten. Mit einiger Sicherheit ?) befannt ift aber erſt @ünther I., ver if 
geftorben und einen Sohn Namens Sizzo erzeugt haben foll, welcher urkundlich in den Ich 
1143 und 1144 nachzuweiſen ift und ſich Graf zu Kevernburg nannte. Bon feinem ältd| 
Sohne Güntherll. ſtammen die 1385 auögeftorbenen Grafen defjelben Namens, von dem ga 
ten, Heinrich VII. (geft. 1184), ſtammt das heutige Ihwarzburgifche Haus ab. Theilum 
waren auch hier nicht jelten. Die jhwarzburgiiche oder Güuther'ſche Linie, gefliftet von | 
ther IX. (geft. 1296), einem Urenfel Heinrich's VII, erloſch, nachdem fie ih auch geth 
1564 gänzlih. Das heutige Haus flamınt von dem Stifter der blanfenburger Linie, S 
tih XXXIII. (geft. 1444). Bon feinen Nachkommen wurden Die beiden Brüder Johann Güzl 
(geft. 1586) und Albert VII. (get. 1605) die Stammväter der noch jept beſtehenden Linig 
Sondershauſen (anfänglid) zu Arnftabt) und zu Nudolſtadt. Die Grafen gehörten zu dem 
Reichsadel, zugleich aber zu den thüringiſchen Vaſallen, und wir finden fie in der nächften 
gebung ver thüringiſchen Landgrafen, in hohen Bedienftungen und Würden bei ihnen 
gleih auch als Pairs derfelben in den Händeln des Reichs. Günther XXI. (geft. 1349) y 
1349 zum deutſchen König erwählt; freilich nur als Gegenfönig gegen ven Zuremg 
Karl IV., hauptfählih dur die Stimmen von Mainz, Brandenburg, Pfalz und 
Lauenburg, aber doch mit ſolchem Anſehen, daß Karl jih freuen mußte, ven Gegner auf 
volle Weiſe zur eigenen Berzihtleiftung bewegen zu fönnen. Er galt als ein bieberer, 
ländiſch gelinnter Mann und er war entſchloſſen, auf ven Bahnen der großen Kaijer des 
ihen Namens zu wandeln. Demgemäß waren aud feine erften Schritte. Zur Nachgi 
trieb ihn theil® der Abfall einzelner Anhänger, theild der Beginn der Krankheit, an 
bald darauf farb. Das Volk beklagte ibn und ſchrieb feinen wahrſcheinlich durch Die 
Peſt veranlaßten Tod dem Gift zu. Die heutigen Schwarzburger ſtammen von feinem 
Heinrich XH. (geft. 1336). Die Schwarzburger rechneten jich zu den alten Viergr 
Neichs, und in diefem Betracht verfügte Kaijer Maximilian I. am 10. Sept.1518, daß i 
von der Reichskanzlei zeither zumeilen nur als „Edle des Heiligen Roͤmiſchen Reichs" aufı 
worden waren, ber reihögräfliche Titel Hinfüro jederzeit beigelegt werde, was aud) won 
milian II. dur Diplom vom 11. Mai 1566 beflätigt wurde. Den Grafen Gun 
(geft. 1583) bewilligte Kaijer Rudolf II. am 31. Oct. 1576 noch beſonders den Titel 
graf“ und Gig und Stimme aufden Reichstagen, jedod mit Hinzufügung ber Glaufel: 
und dem Heiligen Römiſchen Reid und ſonſt männiglid an feinen Rechten, Obrigkeit, 
und Herbringen ohne Schaden.” Graf Chriſtian Günther von der arnfläbter Linie erbi 
22. Dec. 1691 vom Kaifer Leopold die pfalzgrafliben Rechte und das Recht zu abeln, 
am 3. Sept. 1697 für jih und jeinen Bruder und beider Nachkommen die reihöfürftlide 
Diefelbe Würde wurde für die rudolflädter Linie dem Grafen Ludwig Friedrich durd 
Joſeph I. am 2. Juni 1710 verliehen. Im Jahre 1356 hatte ein Schwargburg auf 
Reichstage als Reichdjägermeifter fungirt, und ſeitdem ftritten fie fih um diefe Würbe 
Markgrafen vonMeipen. Als aber 1708 den legtern ihr Anſpruch beflätigt wurde, en 
man die Schwarzburger durch den Titel „ Erbitallmeifter des Heiligen Römifhen Reichs“. 

Graf Günther XL. (geft. 1552) ſchloß fi zwar der Reformation, aber zugleich der 
des Herzogs Morig von Sachſen an, weshalb er von dem Kurfürften Johann Friedrich vg 
ben und erit nah ver Schlacht von Mühlberg reftituirt wurde. Seine Söhne trafen am 27. 
1584 die noch jegt beftchende Theilung, wobei man, ohne Rüdjiht auf zweckmäßigen 
menhang der Lande, oder vielleicht einen innigern Zujamnenhang der Regierungen wo 
fpäter geblieben ift,, jeder Rinie von den beiden gefchiedenen Haupttheilen des Randes, ber 
und untern Grafſchaft, einen Antheil zumied. Die ältere Xinie, die des Brafen Johann 
zu Sonderöhaufen, erhielt wei Drittel der untern Grafihaft (Stadt und Amt Son 
die Stadt Greußen, die Amter Klingen, Hapleben, Gbeleben, Ehrich, Bodungen, 
und Scherenberg) und ein Drittel der obern Grafihaft (die Herrichaft Arnſtadt und bie 
Käfernburg und Gehren). Der Graf Albert Anton au Rudolſtadt befam ein Drittel de 
tern Grafſchaft (Stadt und Amt Frankenhauſen, die Amter Arnoberg, Straußberg, 

— — | 

_ 1) Paul. Jovii chronicon Schwarzb. in Schöttgen und Kreyfig Diplomatariis (Arab 
Heydenreich, Hiflorie des ehemals geäflichen, nunmehr fürftlichen Haufes Schwarzburg (Urfart 

2) Annalista Saxo ad ann. 1062. 
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> das Schloß Schlotheim) und zwei Drittel der obern Grafſchaft (bie Amter Rubol- 
nfenburg, Schwarzburg, Paulinzelle, König, Leutenberg, Ilm und Seeberg). 
en befeftigten durch einen Haußvertrag vom 7. Sept. 1713 Ihre Eintracht, verbürgten 
jede Veräußerung oder Verpfändung der Lande, führten dad Erſtgeburtsrecht ein, 
ch gegenſeitige Erbfolge zu und beftinmten, daß der: Rang ber beiden Fürſten und 
a fih nad dem Lebensalter richten folle. Infolge ver alten Verflechtung mit dem 
berg, mit dem man gemeinſchaftliche Beflgungen jowie eine Erbverbrüberung vom 
1433 hatte, hat übrigens auch diejed eventuelle Succeſſionsrechte, ſodaß Hier ein 
gt, wo der Wiebereintritt eines mediatiſirten Hauſes unter Die Souveräne möglich 
tinie zu Sonderöhaufen erwarb übrigend 1631 infolge einer 1623 mit dem legten 
n Gleichen geichlofienen Erbverbrüderung das Amt Ehrenftein und die Dörfer Gun: 
‚ Ingerdleben, Sülzenbrüd und Stetten, welche legtern vier Dörfer 1811 an Gotha 
fung feiner Hoheitsrechte überlafien wurden. 
Linien traten am 18. April 1807 dem Nheinbunde, am 24. Nov. 1813 der großen 
ndlih 1815 dem Deutfchen Bunde bei. Hier haben fie im Plenum jebe eine Stimme 
engern Sigungen die funfzehnte mit Oldenburg und Anhalt. 
inder der beiden Fürſten von Schwarzburg beflehen auß ver Ober: und Unterherr: 
e liegt amı Thüringerwald von Preußen, Baiern, den großherzoglich und herzoglich 
eändern und Neuß begrenzt, dieſe wird von der preußiichen Provinz Sachſen un: 
Beide Fürftenthümer zählen zuſammen faft 33 Quabratmeilen und 127000 Ein: 
uf Rubolftadt kommen 17,47 Quadratmeilen mit 71913 Ginwohnern, auf Sonders: 
17 Duadratmeilen mit 64895 Einwohnern. Keiner von beiden Staaten bildet ein 
dirtes, gefchlojjenes Territorium. In Schwarzburg: Rubolftadt umfaßt die Ober- 
a8 Hauptland, ferner ben durch meiningifche® und bairiſches Gebiet Davon getrennten 
gsbezirk Leutenberg und vier von Preußen, Weimar und Neuß eingefchloffene Kleine 
die Unterherrſchaft befteht aus Frankenhauſen und zwei unbebeutenden Enclaven. 

cht auf dieje Zerjplitterung ift dad Ländchen jegt in fieben Berwaltungsbezirfe einge: 
ı Schwarzburg: Sonderöhaufen bildet die Unterherrfhaft ein zufammenhängenves 
Oberherrſchaft dagegen zerfällt in die zwei voneinander durch weimarifche, gothaiſche 
lädtiſche Landeötheile gejhiedenen Landrathsämter Arnflabt und Gehren. | 
berberrichaft if gebirgig, ber Boden ſteinig, die Unterherrſchaft wellenförmig, der 
htbar. Die erftere ift gut bewäſſert und hat zahlreiche Flüſſe, Bäche und Teiche. Die 
ter denen die Saale, die Ilm, die Gera und die Schwarza zu nennen find, gebören 
omgebiet ber Elbe. Die Unterherrſchaft wird derch Eleine Bäche, die in bie Unftrut 
it Wafler verforgt. An Mineralquellen werben die ſtarken Soolquellen bei &ran. 
und bie Jobbitterwafleranftalt zu Arnshall bei Arnſtadt benugt. Naturproducte 
ven Fürſtenthümern reichlich vorhanden. In ben zum Thüringerwald gehörigen Lan: 
iſt das Klima raub, im ganzen aber zeichnen ſich die Oberherrſchaften und insbeſon⸗ 
tädte Rudolſtadt und noch mehr Arnfladt durch ihre gefunde Lage aus. 
evdlferung, deren Zahl wir bereitö angegeben haben, lebt in 13 Städten, 12 Flecken 
Yörfern; fie ift deutſcher Rationalität, größtentheils thüringifchen und nur zum Klein- 
fränkiſchen Stamms. Die herrſchende Religion ift die evangelifh:lutherifche. 
ywarzburg = Rudolftant werben 8 Städte, 5 Flecken und 157 Dörfer, 127 Kirchen 
ujer, 145 Schulgebäude, 118 Gebäude zu Staatözweden, 460 Gebäude zu Gont: 
ten, 10711 Brivatwohnhäufer, 277 Fabriken, Mühlen u. f.w. und 15366 Scheuern 
: gezählt (Ende 1861). Das Fürſtenthum Schwarzburg: Sondershaufen beſitzt 5 
Flecken und 81 Dörfer fowie 10874 Wohnhäufer. 
ndwirthichuft ift für beide Fürftenthümer von großer Wichtigkeit, indeß ift an Ge 
die Unterherrſchaft ergiebig, in der Oberherrfchaft wiegen Viehzucht und Korftcultur 
Waldareal ift fehr beträchtlich, es beträgt in Nubolftabt 34, in Sonberöhaufen 29 
Befammtfläche und liefert bedeutende Einnahmen. Der Materialertrag aus den Do: 
tern beziffert fich in Rudolſtadt auf jährlich 21/, MI. Kubikfuß, in Sondershauſen 
ıennium von 1857 —61 auf mehr ald 16 Mill. Kubikfuß Holz. 
er Bergbau iſt in beiden ſchwarzburgiſchen Staaten anfehnlih und zwar auf 
‚ Manganerze ſowie auf Braunfoblen. In ſtarkem Betrieb find die Schiefer- und 
e. Salinen befteben in Frankenhauſen und Arnshall. 
verbliche Induſtrie bejchäftigt viele Hände, namentlich find hernorgaiiehen ir Sun- 
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nereien und Webereien in Leinen, Wolle und Baumwolle, die Porzellan-, Papier⸗ und ſ 
benfabriken, die Bierbrauereien, die zahlreichen Mühlen, die Eiſenhämmer und Glathiu 
Ein eigenthümliches Gewerbe für dad Waldgebirge iſt das Laborantengeſchäft ober die 
ftellung und der Handel mit Arzneien und die Berfertigung von Dlitäten, welche beite « 
durch die fortgefchrittene Wiffenichaft in Verfall gerathen find; 1856 gab ed noch 30 Laben 
ten und 403 Olitätenhändler, die indeß meift ven Arzneihanvel aufgegeben und fich flart de 
dem Handel mit Droguen, Glas, Porzellan und Sämereien zugemendet haben. 

Die ſchwarzburgiſchen Lande erportiren Holz und Holzwaaren, Glas, Schiefer, Eifen, Fu 
waaren, Porzellan, Leder, Garn, Wolle und Schlachtvieb. Die Unterherrſchaft fleht v 
preußiſcher Zollverwaltung, die Oberherrſchaft gehört zum Thüringiſchen Zoll= und Hank 
verein. In das Gifenbahnneg jind die beiden Fürſtenthümer zur Zeit nod nicht Hineingeny 
aber e3 wird feit lüngerer Zeit darüber verhandelt, Arnſtadt durch eine Zmeigbahn mitt 
Thüringifhen Eifenbahn zu verbinden, der Bau ift geſichert und foll in furzem 
werden. Die Landſtraßen find in vortrefflibem Zuſtande, fogar zwiſchen einzelnen vom 
kehrswege abgelegenen Dörfern. Die Boftverwaltung ift in der Oberherrfchaft die 
und Taxis' ſche, in der Unterherrſchaft dagegen die preußiſche. Telegrapbenflationen fin im 
beiden Reſidenzen Rubolftant und Sondershauſen, außerdem in Arnftabt errichtet. | 
baujen ift der Sig der 1856 eröffneten Thüringiſchen Bank, die mit einem Actienkapirel 
3 Mil. Thlen. gegründet ift und alle Geichäfte vermittelt, welche Zettelbanfen zu be 
pflegen. Das Münzweſen anlangend, fo wird in der rubolftäbtifhen Oberherrſchaft na 
den und Kreuzern Süddeutſcher Währung, in ver Unterherrſchaft und dem Fürſtenthum 
deröhaufen nad) dem Thalerfuß gerechnet. 

Das Schulweſen entipricht den Anforderungen der Gegenwart; es beftehen in beik 
ſtenthümern 263 Bolksihulen, 3 Gymnaſien, 2 NRealihulen, 3 Scähullebrerjemit 
höhere Toͤchterſchule und mehrere Fortbildungoſchulen. Bon Privatanftalten ift die Exzie 
anitalt zu Keilhau zu erwähnen, melde lid) eined großen Rufs in ganz Thüringen erfreut: 
Bibliotheken in Rudolſtadt, Sondershaufen und Arnftabt, fowie die Naturaliencabinete IE 
beiden Reſidenzen find reich an jeltenen Büchern und Kunftſchätzen. 

Die Verfaſſung beruht in Schwarzburg-Rudolſtadt auf den Grundgefeg vom 21. 
1845, in Schmwarzburg = Sonderöhaufen auf dem Landesgrundgejeg vom 8. Juli 1857 
Shwarzburg: Rudolftadt regiert jegt Fürſt Friedrich Günther, geboren den 6. Ron. FM 
er feierte im Jahre 1864 fein funfzigjühriged Negierungdjubiläum; in Schwarzburg 
deröhauien Hat der jegige Fürſt Günther Friedrich Karl (geb. 24. Sept. 1801) die Regie: 
am 19. Aug. 1835 angetreten. Die Regierungdfolge ift im Mannsſtamm erblich; nad 
lichem Erlöſchen deſſelben im ſchwarzburgiſchen Gefamnithaufe geht die Negierung auf die 
liche Linie ohne Unterjchied des Geſchlechts über, doch tritt dann wieder unter den Nacht 
des zur Regierung Berufenen ber Vorzug des Mannsftamms ein. In Schwarzburg-t 
Habt wird der Fürſt mit dem zurüdgelegten einundzwangigften, in Schwarzburg- Sond 
mit dem vollendeten achtzehnten Lebensjahre grofjährig und vegierungsfähig. Beim | 
rungsantritt verfpricht dev Fürſt in jedem der beiden Staaten, dad Grundgeſet anerf 
erbalten und jhügen zu wollen. Beide fürſtlichen Linien befennen ſich zur lutheriſchen Kir 

Das Kanımervermögen ift fiveiconmiffariihed Eigentbum des fürftlihen Hanfes in 
der beiden Staaten und erbt nach den Grundſätzen der Regierungsiucceffion fort. In Ch 
burg-Rudolſtadt werben die Ginfünfte ded Domanialvermögens zunähft zur Deda 
Koften der Firfllihen Yamilie verwendet; nad dem Budget für 186466 beträgt va 
liche Ausgabe für das fürftlihe Haus 160302 Fl. In Schwarzburg-Sondershauſen 
Verwaltung und Nugung ded Kammerguts (mit Ausjchluß der zu unmittelbarer Ber 
fürftlihen Haujes beftinnmten Beflandtbeile) gegen ven Bezug einer feften Domänenr 
1859 auf 150000 Thlr. jährlich feftgefegt wurve, der Kandesfinanzverwaltung überief 

Der Titel der Kürften ift ein zweifacher, ein Eleiner und ein größerer; ber erflere la 
Schwarzburg-Rudoljtadt: „von Gotted Gnaden Fürft von Schwarzburg”, in Schwar 
Sondershauſen: „von Gotted Gnaden Fürſt zu Schwarzburg-Sondershauſen.“ Derg 
Titel beider Häufer dagegen lautet: „von Gotted Gnaden Fürſt zu Schwarzburg, Graf put 
fein, Herr zu Arnſtadt, Sonderöhaujen, Leutenberg und Blankenburg.‘ 

Das fürſtliche Wappen ift in beiden Staaten gleihartig; das Kleine enthält ben 
Reichsadler in Gold, dad größere die Zeichen ver Landestheile, das ebenerwähnte Fleink 
und einen goldenen Köwen in Blau, es ift von fechd gefrönten Heimen bedeckt und wiiß 

N 
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wilden. Wanne und einem.wilben Weibe gehalten. Die Landesfarben find weiß und blau. 
Belohuung ‚treuer Dienſte und Anerkennung audgezeichneter Yeiftungen ift von beiden 
mn im Sahre 1857. ein gemeinſchaftliches Ehrenkreuz in drei Klaffen geitiftet worden. 
ei Ausübung beö-Bejeggebungd- und Beſteuerungsrechts jind die Fürſten an die entjchei- 
Mitwirkung der Landtage gebunden. Der Landtag für Schwarzburg-MNKudolſtadt befteht 
6 Abgegspueien, von benen 3 yon den größern Grundbeſitzern, 5 von den größern Stäb- 
nd 8 von.den-fleinern Städten und den Bewohnern des Landes gewählt werben. In 
arzburg-Sonnerähaujen ift der Landtag aus vom Bürften lebendlängli ernannten Mit: 
m (hoͤchſtens 5) aus 5b Abgeorbneten ver Höchitbefteuerten und aus 5 Abgeordneten aus 
neinen Wahlen zuſammengeſetzt. . 
in beiden Ländern Fönnen Gefege nur in Übereinitiumung des Fürſten und des Landtags 
en, aufgehoben oder geändert werden. Der Landtag bat dad Ütecht ver Bewilligung ver 
sin und anherer Belaflungen ver Stagtdangehörigen ; die Bebürfnifje des Staats und die 
Kdung.berjelben srforberlichen Mittel werben für.jede Binangperiode, die in Schwarzburg- 
Hfladt eine Dreijährige, in Schwarzburg-Sonverähaufen eine vierjährige ifl, von der Re: 
ng und dem Landtage fefigeitellt. Ohne Genehmigung ded Landtags können weder An: 
s.abgeichlofien, noch Domänen veräußert werben. Die Landtage haben daß Recht ver 
unit ‚über die Verwendung der Steuern und anderer Ginfünfte des Staats und das 
ter Petition und Beſchwerdeführung. 
hı jedem der beinen Fürſtenthümer beſteht für Die Zeit, mo der Landtag nicht verſammelt 
aLandtagsauaſchuß, der aud dem Borjigenden des Landtags und aus vom Landtage aus 
Mitte gewählten Abgeordneten (in Schwarzburg-Rudolſtadt 4, in Schwarzburg-Son: 
aufen 2) gebildet if; dieſem ift in Schwarzburg-Sonberöhaujen auch die Nevifion des 
Bbaushaltd übertragen, während hierfür in Schwarzburg-Rudolftabt ein befonberer aus 
iedern des Landtagsausſchuſſes zuſammengeſetzter Rechnungsausſchuß beftimmt ift. 
ſie Gemeindeverfaſſung beruht in Schwarzburg-Rudolſtadt auf der revidirten Gemeinde⸗ 
wg von 23. April 1858, in Schwarzburg-Sondershauſen auf der Städte- und auf ber 
gmeindeordnung von 10. Juli 1857. In Schwarzburg= Sonderdhaufen beſtehen als 
tungen ber Verwaltungsbezirke Bezirksausſchüſſe, deren Zujanmenjegung und Wir: 
Kreis durch die Bezirksordnung vom 10. Juli 1857 beſtimuit wird. 
n Schwarzburg⸗Rudolſtadt hat jede Bemeinde eine Gemeindebehörde, um biefelbe zu ver: 
and deren Angelegenheiten zu nerwalten. Die Bildung von Gutsbezirken und Die Los⸗ 
Bpg gewifler @üter von der Zugehörigkeit zum Kreife der örtlichen Polizei iR ausdrücklich 
per. In jeder Stadt ift der Stabtrath Die vorgefegte Behörde; er wird and 4—8 Mitglie: 
nater ben Vorſig des Bürgermeifterd gebilvet. In den Städten von mehr ald 2500 Gin: 
you if dem erſten Bürgermeifter ein zweiter Bürgermeifter beigeoronet. In ländlichen 
Inden bis zu 300 Einwohnern beſteht die Gemeindebehörde aus einen Schultheißen und 
Stellvertrxeter defjelben, in den größern Landgemeinden aus einem Schultheipen und 
Gemeinderath (mit 4— 6 Mitgliedern). In jeder Gemeinde wird Die Gemeindever⸗ 
g durch Die Stimmberechtigten gebilnet; von ihr werben die Gemeindebehoͤrden gewählt. 

Ehmwarzburg:-Sonberöhaufen befteht in jeder Stadt die Stabtverorbnetenverfammlung 
18 Mitglievern (die auf ſechs Jahre gewählt werden) als beichließenves und vertreten: 
gan, und der Stadtrath (Magiftrat) ald Ortsobrigfeit und Gemeindeverivaltungs: 
; Iegterer wird aus einem Bürgermeifter und einen Beigeorbneten oder Stellvertreter 

kt und von ber Stabtverorbnetenverfammlung in der Regel auf 12 Jahre gewählt. In 
Sanbgeryeinde fungiren ein Gemeinbevorfland (aus einem Schulen oder Schultheiß 
Rei Ortsſchoͤppen beſtehend, die durch den Landrath oder Die Gutsherrſchaft in der Regel 
MB Iahze gemäplt werben) und ein Gemeinderath, welcher aus den Mitgliedern des Ge⸗ 
eworſtandes und 3—6 Gemeinderathämitgliedern (auf fech8 Jahre von ven Stimmbered: 
gewählt) zuſaumengeſetzt ift. Die fürſtlichen Schlöffer und Domänen und Rittergüter 
em Areal von mehr als 500 preupifhen Morgen können von den Gemeindebezirken aus- 
fen werben. Sirarliten befigen wol dad Stimmrecht in den Gemeindeverſammlungen, 
ı aber (fo wie aud in Schwarzburg-Rudolſtadt) nit Mitglieder der Stapträthe oder @e: 

norflände werden. 
s jedem Verwaltungebezirk nes Fürſtenthums Schwarzburg-Sonberöhaufen befteht ein 
Bausicuß, der aus bem Landrath, aus ben Beñitzern der Rittergüter, bie einen Flächen⸗ 
von mehr ala 5600 Morgen haben, aus Bevollmäßtigten verjenigen Ritter: uud Kreı- 
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gutöbefiger, deren Güter nur 500 Morgen oder weniger umfaſſen, aus Bertretern | 
fürftliden Kanımergut gehörigen Grunpbeliges, aus Vertretern ber Städte und Landge 
(auf feh8 Jahre gewählt) zufammengefeßt ift, ven Bezirk in allen Bezirfsangelegenheiten 
und über legtere befchließt, bie Bezirkälaften vertbeilt, Gutachten abgibt u. f. w. und ſi 
Megel in jedem Vierteljahre einmal verfanmelt. 

Die evangelifchelutberifche Kirche ift in beiden Fürſtenthümern die Landesficdhe, in 
der evangelifch-lutherifche Fürft die bifhöflihen Nechte ausübt. Die Oberbehörbe für. 
ſachen ift in jedem ver beiden Staaten das Eonjiftoriun, welches auß geiftlidhen und nı 
Mitgliedern beftebt. 

Dem Conjiftorium zu Rudolftadt find 6 Superintendenten in ebenfo vielen Diöcefe 
georonet, von welchen mwieber 63 Parochien abhängen. Dem Coniiflorium in Sonden 
unterftehen 3 Superintendenturen, 1 in der linter: und 2 in der Oberberrfchaft. 

Die Juden, welde im Fürſtenthum Schwarzburg-Sondershauſen wohnen, bil 
Synagogengemeinde mit dem Sig in Sondershauſen, deren Intereffen durch die Gi 
und die Reprälentantenverfammlung, ſowie durch einen Vorſtand vertreten werben. 

Die oberfte Leitung der Negierungsgeichäfte hat in Schwarzburg-Rubolftadt das 
Minifterium, unter welchem drei Ranvedcollegien, die Regierung, das Gonfiftorium 
Sinanzcollegiun, fichen. In Schwarzburg: Sondershauſen ift das fürftlide Minifteı 
oberfte Behörde für alle Ziveige der Staatövermwaltung, neben und unter welchem nur 
ziges oberes Landescollegium, nämlich dad Gonfiftorium beftebt. 

Die oberſten Landesverwaltungsbehörden wurden in Schwarzburg-Rudolſtadt d 
fürſtliche Verordnung von 30. April 1858 neu organiſirt. Danach gehören in das Re 
Minifteriums die oberfte Aufficht über die gefammte Verwaltung ded Landes, die Prüfı 
Entfheidung von Beſchwerden gegen die Landescollegien, die Angelegenheiten des fi 
Haufes, die Verhältniffe zum Deutfhen Bunde, die auswärtigen, Landtags, Münz: 
Militär:, Zoll: und Handelövereindangelegenheiten,, die Entſcheidung von Competenze 
zwifchen ven obern Vermwaltungsftellen u. |. w. Es befteht gegenwärtig auß vier Mit, 
von denen eins mit dem Titel „Miniſter“ ver Chef iſt. Dem Minifterium find bie 
Kanzlei und das geheime Archiv beigegeben und die fürftlihen Geſandten am Bundest 
am preußifchen Hofe, ſowie die fürftlihen Gonfuln zu Wien, Hamburg, London, Ha 
Neuyork und das Telegraphenburean zu Rudolſtadt dirert untergeorpnet. Von aur 
Mächten jind Oſterreich und Preußen durch Geſandte, die Schweiz durch einen Conſul in 
ſtadt vertreten. “Den Reſſort der Regierung ſind alle innern Landesverwaltungs⸗ und 
angelegenheiten, die Militäraushebung, die Gewerbeſachen und die Auffiht uber biı 
verwaltung ütberwiefen. Denfelben find die Medicinal- und Strafanftalten, die @endt 
(21 Mann) und die Straßenbaubirection unmittelbar untergeorbnet. Das Finangeı 
bat die Verwaltung der Domänen und Forften, mit Einfchluß der Regalien, ver dire 
indirecten Steuern und Abgaben, die Leitung des berrfchaftlichen Bauweſens und ver ( 
der Hauptlandes= und Landescreditkaſſe. Letztere ift für die Verjinfung und Tilg 
Zanded: und Kammerfchulden, die Vermittelung der Ablöfung grundherrlicher Laften 
Berwilligung von Darlehnen an Landwirthe und Gewerbsleute beflimmt. Das Goni 
bearbeitet vie rein geiftlihen und Eirchlichen, fowie Die gemifchten kirchlichen Sachen un! 
angelegenbeiten. 

Die untern Verwaltungsbehörden wurden durch die fürftliche Verorbnung vom 
1858 reorganijirt. Die unmittelbaren linterbehörden der Regierung find die Verw 
ämter, deren Geſchäftskreis Die ſämmtlichen Landesverwaltungs- und Polizeifachen des 
umfaßt; für die Diedicinalpolizei find ihnen die Amtsphyoſiker und Kreißthierärzte bei 
Die Verwaltungsänter jind entweder als beiondere Behörden (Landrathsämter) oı 
oder mit den Ginzelgerichten (Juſtizämter oder Amtscommiffionen) zu einer Behoͤrde 
und Berwaltungsamt) verbunden. Es beitehen nun ald Verwaltungsämter 2 Landrat 
(Königiee und Frankenhauſen), 4 Juftizamter (Rubolftadt, Blankenburg, Stabtilm u 
tenberg) und 1 Juftizamtscommiffion (Schlotheim). Die Reſidenzſtadt Rudolſtadt 
mittelbar der Regierung untergeoronet. Die Handhabung der Ortspolizei iſt den Bin 
ftern und Schultheigen, fowie den Vertretern der Gutsbezirke oder ben beſonders beflell 
(izeiverwaltern übertragen; auch jind die Vorflände der Gemeinden verpflichtet, die 
behörben zur Ausübung gewiffer Regierungsrechte zu unterflügen. Die Vorſtände d 

swoaltungsämter bilben mit den Superintendenten die Kirchen⸗ und Schulinfpectionen. 
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nter dem Finanzcollegium ſtehen 2 Borflämter und das Oberforflamt Frankenhauſen 
fammen 5 Forfteien, 7 Rent- und Steuerämter, dad Bergamt König, die Eifenhütten- 
tion in Kaghütte, die Floßverwaltung und dad Salzzollamt zu Frankenhauſen. Für die 
raufficht find theils ausfchlieglih ſchwarzburgiſche, theils gemeinſchaftliche Beamte des 
ngiſchen Zoll: und Handelsvereins unter Oberleitung der Generalinfpection in Erfurt und 
rovinzialfteuerdirection in Magdeburg aufgeftellt. 
er Bermaltungsorganismud des Fürftenthums Schwarzburg-Sonbershaufen gründet fich 
18 Geſetz vom 17. März 1850 und die Bezirksordnung vom 10. Juli 1857. Das Mini: 
m bearbeitet in oberfter Inflanz ſämmtliche Gefhäfte der Staatöverwaltung und zerfällt 
tem Behuf in fünf Abtheilungen: 1) für die Angelegenheiten des fürftlichen Haufes, vie 
hungen zu andern Staaten und zur beutfchen Bunbeöverfammlung, fowie für die Militär- 
, 2) für die innere Verwaltung, aud für Bergſachen, 3) für die Finanzen, 4) für 
m: und Schulfadhen, 5) für die Juftiz (die legte mit dem Landesarchiv). Dem Ganzen ift 
hef ein Staatsminifter vorgejegt. Dem Minifteriun unterftehen für die Landesverwaltung 
m vier Bermwaltungäbezirfen des Fürſtenthums (Sonderöhaufen, Eheleben, Arnftadt und 
m) die Landräthe, welchen die ganze innere und Polizeiverwaltung, die unmittelbare Ver: 
ing der Domänen und ber Bergjadhen überwieſen ift; außer dem erforderlichen Verwal⸗ 
Keamtenperfonal find jedem Landrath ein Bezirfsphyfifus, ein Bau- und ein Berg: 
er, Bezirkswundärzte und ein Bezirföthierarzt beigegeben. In ven Gemeinden hand— 
die Stadträthe und Gemeindevorflände die Drtöpolizei. 
inſichtlich der Rechtspflege ift vie Geſetzgebung in beiden ſchwarzburgiſchen Staaten mit 
n Sahfen: Weimar fafl ganz iventifh. Für das Privatrecht gelten dad gemeine Sachſen⸗ 

as gemeine beutfche Recht und verſchiedene Landesgeſetze, für das Strafrecht das thürin- 
Etrafgejeßbud mit der Proceßorpnung vom Jahre 1850, welche legtere in den Jahren 
und 1864 revidirt wurde. Das Wechſelrecht richtet ſich nach der Deutfchen Wechiel: 
ng, das Handelsrecht nach dem Deutihen Handelsgeſetzbuch. Die Gefege über die Or- 

Kon und Zuftänpigkeit der Gerichte datiren in Schwarzburg: Rubolftadt vom 1. Mai 
ya Schwarzburg:Sonderöhaufen von 3. und 5. April 1850. 
We oberfte Gerichtöinftanz ift für beide Schwarzburg das Oberappellationdgericht in Jena. 
t oberſte Gerichtähof ift für die großherzoglich und herzoglich ſächſiſchen Staaten, für beide 
and Schwarzburg und für Anhalt gemeinjchaftlich errichtet. Gerichtöhof zweiter Inſtanz 
für die großherzoglich fähliihen und die ſchwarzburgiſchen Länder, fowie für Reuß jün— 
inie gemeinfchaftlich beſtehende Appellationsgericht zu Eiſenach. Die übrigen Gerichte 
Kreisgerichte (Gollegialgerichte) zu Rudolſtadt für die rudolſtädtiſche Oberherrichaft, zu 

ershauſen für die Unterberrfhaft beider Staaten (von ganz Schwarzburg mit Sadjen- 
gemeinfchaftlicy errichtet) und zu Arnſtadt für die ſondershauſenſche Oberherrihaft und 

mariſche Juſtizamt Ilmenau, die Juſtizämter (Einzelgerichte) und Juftizamtscommii- 
, und zwar in Schwarzburg-Rudolftabt 7 Juſtizämter (darunter Sranfenhaufen mit 
Weimar gemeinfam) und 1 Juſtizamtscommiſſion, in Schwarzburg-Sondershaufen 
izämter. Die Kreisgerichte find die erſten Inftanzen in wichtigen bürgerlichen Streitig- 
und die Aufjihtöbehörben über vie Ginzelgerichte; für vorgefommene Verbrechen und 

bilden fie die Unterfuhungäbehörden. Bor die Ginzelgerichte gehören alle minder- 
bürgerlichen Redtöftreitigkeiten, die Unterfuhung und Entſcheidung in den criminellen 

kligeilichen Übertretungen, bie Handlungen ber freiwilligen Gerichtöbarfeit u. ſ. w. Kür 

techen im engern Sinne ift das Geſchworenengericht competent, beftehend aus dem 

tshofe mit 5 Mitgliedern, welcher aus Mitglievern bed Appellationdgerichts und ber Kreis- 
e zufammengejeßt wird, und der Banf der 12 Geſchworenen; es tritt gewöhnlich in jedem 

Monat zufammen. In Bezug auf baflelbe bilden die ſchwarzburgiſchen Fürftenthümer 
ichſen⸗Weimar-Giſenach und Reuß jüngerer Linie einen Geſchworenenbezirk. Bei jedem 

eriht ift ein Staatsanwalt, beim Appellationdgeriht ein Oberſtaatsanwalt angeftellt. 

atlichen Schlihtung von gewiſſen ftreitigen bürgerlichen Rechtsangelegenheiten und In: 

achen find in Schwarzburg: Sondershauſen Schiedsmänner eingeführt, welche in ben 

n von ben Benieinderätben, in den Landgemeinden von Bezirksausſchüſſen auf drei Jahre 

$ werben (Befeg vom 17. Juli 1857). 
ı Schwarzburg:Rupolftabt ift durch Das Binanzgefeg vom 1. April 1864 der Staatshaus- 
at für Die Sinanzperiobe 1864/66 wie folgt in ſüddeutſchen Gulden feftgeftellt worden. 
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Cennahme. 

1884. 1068. 1006: 

Aus dem Domanialvermögen und Staatögut 428828 427571 436369 
Grundherrliche Gejälle 8450 5845 15 
Aus den Hoheitsrechten oo. 88392 84136 84302 
Aus Gewerfen für Rechnung des Fiscus 837° 1265 1707 
Reinertrag der Güter Seedorf und Hornflorf 

(in Holfein). . . . .. 51000 51380 81000 
Direrte Steuern .. 42315 42345 42380 
Indirecte Steuern 243155 241210 241210 
Vermiſchte Einnahmen en 2340 2340 2340 

Summa 865517 855592 861413 

Ausgabe. 
1864. 1086. 108. 

Bürflihe Sau . . 2 2 202 160302 : 1603032 160308 
Bundeszwecke und audwärtige VBerhältnifie 6784 - 6784 6784 
Landeövertretung . > 2 2 200. 4500 — — 
Miniſterium und Landescollegien 63272 63272: 63272 
Juftizpflege . en 79021 79021’ 79031 
Bermwaltung 22489 22489 23439 
Militääe...... 83101 91175 83101 
Kirhen, Schulen, Bildungsanftalten 41669 41669 41669 
Shuldenmien . . . . 22. 31880 30125 2879- 
Sonflige Ausgaben 402747 300733 345769 

Summa 895715 855520 831087 

In Schwarzburg-Sondershauſen war der Slaatshaushaltsetat für jedes Jahr der 
periode 1860/63 in Einnahme auf 599938 Thlr. und in Ausgabe auf 393801 Thit 
geftellt. 

der Finanzperiode 1864/67 alſo feftgeftellt: 
@innahme. Thlr. 

Directe Steuern . 77800 
Indirecte Steuern 113285 
Gebühren . 61250 
Regalien 2305 
Sorfiverwaltung . 227613 
Domänenvermwaltung 119092 
Erträge des Staat: und 

Kammerguts 21064 
Sonftige Einnahmen . 6139 

Summa 628548 

Nach dem Finanzgeſetz vom 12. Ian. 1864 find Einnahmen und Ausgaben für jebel 

Ausgabe. 

Allgemeine Staatsausgaben 671 
Fürſtliches Haus 1551 
Auswärtige . . 48 
Militär 46H 
Inner . 2. 2020200 6 
Finanzen (für die Schuld „ 

67000 Zhlr.) . 18%) 
Cultud und Unterricht 378 
Sufliz . 418 

Summa 6113 

Nach der Brüfang des Landtagsausſchufſes im Herbſt 1862 betrug für 186T diewäi 
Ginnahme ohne Käffendeftand und Refte 647143 Thlr., die Ausgabe 620571 TMr., m 
der überſchuß 26572 Thlr. 

Die Staatsſchulden (Kammer: und Lanvesſchulden) betrugen m Schronrgburg-Rubd 
1847 1,438741 $1., im3ahre 1862 1,481700 $1.; von legteter Ziffer gehen inveß 40470 
Activa ab, ſodaß nur 1,077000 Fl. Baffiva verbleiben. An Papiergeld find 200000° 
oder 350000 Fl. im Umlauf. In Schwarzburg-Sondershauſen belief fi die anprafgil 
1. San. 1863 (incl. ver Pacht⸗ und Dienftrautionen) auf 672287 Thlr. (1851 38271439 
und die Kammerfchulb zu derfelben Zelt auf 851976 Ihlr. (1851 838713 THlr). 

Das Eontingent zum veutfchen Burrpeßheere ift in Schwarzburg-Rudolſtubt auf 9894 
battanten (809 Mann Hauptcontingent und 180 Mann Erfag) und in Shwurzburg: God 
hauſen auf 826 Combattanten (676 Mann Hauptcontingent und 150 Mann Grfag)fchfl 

Die Contingente beider Khrftenthümer gehören zur Reſervediviſion des Bunbelttzeick 
Jebem ber beiden Staaten find die Truppen in 1 Infanteriebataillon zu 4 Gompagnien forı 
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auglicden jungen Leute. von 21 Jahren an jind zum Militärvienfte verpflichtet. Die 
ng erfolgt durch das Los; doch ift Stellvertretung geſtattet. Stubirende werben bei der 
ben Einberufung zurüdgeftellt, ebenjo bie in einer Öffentlichen Berufsthätigkeit befind- 
ungen Leute, wenn jie ein Unentbehrlichkeitszeugniß beibringen. Die Dienftzeit beträgt 
ı Schwarzburg ſechs Jahre, davon zmei Jahre in der Neferve. Die Beurlaubten dürfen 
e mit Genehmigung ded Militärcommandod aus ihrer Heimat entfernen. Die Offiziere: 
nten befuchen die preußische Kriegsſchule in Erfurt. 3) A. Vollert. 
chweden. (Dad Land und jeine Bewohner; Staats: und Berfafiung®: 
ihte; basjegige Staatsrecht; Statiftif.) 
Land und Leute. Bon der großen, ſchon dem Plinius unter vem Namen Sfandinavia 
ıten nordiſchen Halbinfel bildet Schweden (Sverige) den größern ſüdöſtlichen Theil und 
kt jidh von 55° 20’ bis 69° 4’ nörbl. Br. und von 28° 46’ bis 41° 50’ öfll.2. Die 
Längenerſtreckung von Norden nad) Süden beträgt 215, die größte Breite 55 Meilen. 
auptmaſſe ded unter vem Namen Kiölengebirge befannten Bergſyſtems der Halbinfel er= 
Rorwegen, von Bier aus ſenkt ſich daſſelbe nach Dften hin allmählich und im allgemeinen 
Stoffe Übergänge und ohne eigentliche Seitenäjte, ſodaß Schweben , obwol fehr gebirgig, 
vie Norwegen ein eigentliched Bergland it. Im Norden des Landes (Norrland) füllt das 
e terrafienförmig öftlich nach dem Bottnifchen Meerbufen und füblich gegen das große 
ebaffin des mittlern Schweden hin ab. Durch dieſes Bafjin, welches das alte Svealand, 
eſten Beftandtheil ded eigentlichen Schwedenreichs ausmacht, zieht ji von der norwegiſchen 
in der Nähe des Fämundſees die mwichtigfte ſchwediſche Bergkette, welche erſt in ſüd⸗ 

:, dann in ſüdlicher Richtung ſich bis nach Schonen hinzieht. Südlich von den großen 
ilden die waldigen Höhenzüge (Aſar) Tifweden, Tylö-Skog und Kolmärden die Grenze 
Börhaland, mo ſüdlich vom Wettern dad 1100 Fuß hohe Bergplateau von Smäland 
ebt. Von da dacht fi das Land nach allen Seiten hin ab, gegen Oſten nach der Oſtſee, 
Beſten nad dem Kattegat und gegen Süden nach Schonen, welches ein eigentliches Flach⸗ 
% Das Kiölengebirge, welches die Natur der ganzen Halbinfel beſtimmt, erreicht auf der 
When Seite noch nicht die Höhe von 6000 Fuß. Die hödften Bergſpitzen Schwe⸗ 
isgen unweit ber Grenze gegen Norwegen, fo der höchſte Bunft, Sulitelma, in der 
Lappmark (5961 parifer, 6342 ſchwediſche Fuß) und Syltopparne (5564 Fuß). 
miland erreicht der ifolirte Ateskutan die Höhe von 4624 und im nordweſtlichen Theil 
wlarne der Stäjan 5670 Fuß. Die Berge Gothlands, wie 3. B. der Amberg (894 Fuß), 
koufulle (856 Fuß), der Ihönfte Berg Schwedens, der Billingen (844 Fuß) erheben ſich 
Wi nicht bis zu 1000 Fuß, in dem Bergplateau von Smäland fleigt der aus Magnet- 

bende Taberg doch bis 1032 Fuß empor, der fagenberühmte, wildromantiſche Kullen 
n höchſtens bis 600 Fuß. Wie die weit höhern Gebirge Norwegens bat auch das 
Schmedend eine völlig zerriffene Geftalt, faft überall fleigt das nadte Geſtein in 

Wänden empor, oft erhebt fi mitten aus der Ebene ein gigantiſcher einfamer Fels; 
entrümmern und erratiihen Blöden ift dad ganze Land, etwa mit Ausnahme des 
Schonen, gleihfam überfäet. 

geologifcher Beziehung befteht die Hauptmaffe der Gebirge Schwedens wie der ganzen 
aus den älteften Formationen, die Hauptbeftandtheile des Bodens, ſowol des Hoch: 

Tieflandes, find Granit und Gneis, ald eingemijchte Beſtandtheile häufig Granat, 
Kund Hornblende enthaltend. An Flötzgebirgen aus der Zeit der Übergangsperiode, in 
Kalk ven Hauptbeſtandtheil bilvet, fehlt e8 in Schweben nicht, doch find diefelben von 
Mm Alter, um jene werthvollen Erzeugnifie einer ſpätern Periode, wie namentlich Stein- 
hp Steinjalz, zu enthalten, denn dad einzige Steinfohlenlager des Landes bei Högenäs 
pefllichen Schonen ift von geringer Bebeutung und liefert ein mittelmäßiges Product. 
ichthum der ſchwediſchen Berge beiteht vor allem aus Eijen, das man von Lappland bis 
n mit geringen Ausnahmen überall antrifft. Die reichften Gifengruben enthält ber 
Das Land quer durchſchneidende, Weſtmanland, Dalarne, Nerife und Wermland um: 
: Gürtel. Das Erz von Dannemora gibt den beften und härteften Stahl. Neben vem 
ind Schwebend Berge. von alterd her durch ihren Kupferreihthbum befannt, und wenn: 

Die nenern Mitteilungen entnehmen wir einer feinen Echrift von H. Brachelli, Geographie 
miſtet der-Fürftenthämer Schwarzburg (Revibirter Separatabprud aus ber fiebenten Anflage 
sin und Hörjchelmann's Handbuch der Geographie und Statifif). 
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auch die Ausbeute früher beträchtlicher geweſen ift, fo find do die Gruben von Falun 
Dalarne und von Ätwidaberg in Öftergothland noch immer fehr ergiebig. Bold und Ei 
mangelt nit gänzlich, Kobalt, Nidel, Blei, Zink und Schwefel Eonımen vielfach in größ 
der geringerer Menge vor. Mineraliihe Quellen gibt e8 viele, wie Ronneby, Raub 
Lannaskede, Medevi, Borla, Loka und Sätra. 

Ganz ungemein zahlreich jind die Landſeen Schweden, wie denn Sfanpinavien überhe 
eind der waſſerreichſften Länder der Erde if. Der größte der Seen und überh« 
nächft vem Ladoga und Onega der größte Europas ift der Wener, 135 Fuß hoch, der 9 
Duadratnteilen enthält und über 300 Buß tief ifl. Der größere nörbliche Theil ift der eig 
lihe Wener, der fünliche Heißt Dalbofee. In den Wener ergießen fi über 3O Flüſſe, w 
denen die Klaraelf (Elf — Fluß) der bedeutendfte ift; feinen Abflug Hat er durch die zehn M 
lange Göthaelf nad den Kattegat. Der Größe nach ift der Wetter der zweite See, ver 
Meilen lang, 3 Meilen breit, 351/, Quadratmeilen groß, faft 400 Fuß tief und 272 Buß 
der Meereöfläche gelegen ift. Der Mälar, der [hönfte See Schwedens, 33 Duadratmeileng 
ift wenig über der Oſtſee erhaben, in die er dur den Ntorbftröm bei Stockholm abilieft. ! 
ihm ſteht der 70 Fuß höher belegene fifchreiche Hjelmar in Verbindung, der 9 Quadratu 
enthält. Die meiften Flüſſe bilden Landſeen und die Zahl der erftern ift nicht minder au 
orbentlih. Der Natur des Landes gemäß entjpringen bie meiften am Kjölen und ergiehel 
in den Bottniſchen Meerbufen. Im Norden bildet die Torneäelf und ihr großer Net 
Muonioelf die Grenze gegen Finland. Die übrigen Flüſſe des Norrland, wie die & 
Piteä-, Umeä- und Indaldelf nebft ver Ljusaä und Ljungä, haben geringe Bedeutung fi 
Schiffahrt, melde durch die zahlreichen Waflerfälle und Stromfchnellen gehindert wird. 2 
gilt von den ſüdlichen Flüſſen, „der großen Daleelf und der Motalaelf“, dem Ausfluß def 
Wichtiger Dagegen ift die zwifchenliegende Angermanngelf, der fhönfle Fluß Schwer 
bis 14 Meilen von jeiner Mündung aufwärts ſchiffbar iſt. Der einzige bedeutende Fluß 
ih in dad Kattegat ergießt, ift die Göthaelf, die jegt durd vier Kanäle, welde ihre 9 
umgehen, bis zu ihrem obern Lauf (der Klaraelf) in einer Länge von 29 Meilen fbif 
Unter dieſen ift der bedeutendſte ver Trollhättafanal neben ven 105 Fuß hohen Trollhätiigg: 
in Granit gefprengt. In Verbindung mit diefem fteht jegt der von 1810— 13 cj 
Böthafanal, welcher in zwei durch ven Wetterjee getheilte Linien, die öftergotbifche und 
gothiſche zerfällt. Diefe Wafferbauten in Verbindung mit den großen Seen bilden 
fehr wichtigen Waſſerweg zwifchen dem Sfagerrad und der Öftfee. Unter den zahllofen ® 
fällen in den Flüſſen Schwedens verdienen namentlih Njommelſaska oder Harspränget 
Luleäelf (1380 Fuß) und der Trollhättan in der Göthaelf (105 Buß) wegen ihrer 58 
Waſſermaſſe, jomwie die Fälle in der Motalaelf und Mölndaldi wegen ihrer im D 
reicher Fabriken angewandten Triebfraft Erwähnung. 

Die große Ausdehnung des Landes und deſſen verfchievene Erhebung über dem 
bedingt naturgemäß eine große Verfchiedenheit des Klimad. Im ganzen ift bafielbe 
ganzen Halbinfel wärmer ald in irgendeinem anbern Lande unter gleichen Breitengrabe. 
ift e8 in Schweden mehr continental, alfo durch ffrengere Winter und beißere Sommer beyt 
als an den normegifhen Küften, mo die Einwirkung des Golfſtroms unmittelbarer an de 
tritt. In Rund und Oöthaborg ift die mittlere Jahrestemperatur + 6—7 Grad, in GE 
und auf Gothland uberwintert die Weinrebe und der Maulbeerbaum; in Morben Lay 
Dagegen ift die mittlere Temperatur 1—2 Grab unter dem Gefrierpunft, und in einer 
von 3000 Buß über vem Meer wächſt fein Baum mehr. Der Aderbau gedeiht in & 
ungefähr 5 Gran nördlicher als in Sibirien und 14 Grad nördlicher ald in Kanada. 

Die Bewohner des Landes, foweit fie dem germanifhen Stamm angehören, find i 
gehends ein ichöner und kräftiger Menfchenichlag voll Vaterland: und Freiheitäsliebe J. 
gewiſſer bedächtiger Ernſt mijcht ih mit einem Hang zur Fröhligfeit und die Genug 
im gewöhnlichen Leben nicht felten mit einer Neigung zur DBöllerei bei außerort 
Gelegenheiten. Unter der ländlichen Bevölkerung herrſcht noch große Einfachheit der 
und große Anhänglichfeit an alted Herkommen und alte Gebräuche, aber auch viel Aberg 
der ſich gewöhnlich auf Überlieferungen aus der Heidenzeit zurüdführen läßt. Im mi 
Theil leben nod Finnen, die zu dem Stamm der Quänen gehören und als Coloniſt 
gewandert find, aber bereit durch Vermiſchung mit ven Schweden ihre nationale 
thümlichkeit faft ganz verloren haben. Die Lappen in dem innern gebirgigen Theil Row 
gehören der tſchudiſchen Familie an. 
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. Staats- und Verfaſſungsgeſchichte. Es ift keineswegs unglaublich, daß Die 
ben Lappen des Norbend noch jegt wieberholte Sage, ihr Stanım habe einft die ganze 
njel beherricht, eine Wahrheit enthält. Jedenfalls aber find die beiden germanifchen 
me, die Rorbgermanen und Gothen, durch deren Verſchmelzung ſich das jegige Schweden⸗ 
jebildet bat, in vorhiftorifher Zeit eingewandert. Uralte Sagen reden von einem langen 
fe zwifchen zwei Bdttergefchlehtern, den Aſen und Vanen, der endlich durch einen Ber: 
beendet jei. Sie deuten Damit auf einen Zwielpalt nit nur zweier Volksſtämme, fondern 
pweier Bötterculte. Im Norden der großen Seen war der Stammiig des eigentlichen 
edenvolks, der Sviones des Tacituß, belegen; hier, im Norden des Mälar, im heutigen 
id, lag das älteflg NationalheiligtHum, der Göttertempel von Upfala, wo ver als höchſte 
kit verehrte Odin felbft den Dienft und die Opfer eingerichtet und die Runenſchrift 
tt haben follte; von hier aus ward die Golonijirung ded Nordens immer weiter geführt, 
nah der Bereinigung mit den im Süden der Seen wohnenden Gothen allmählih das 
wbenreich gebildet. Viele Jahrhunderte follten indeß vergehen, che das Reich feine jegigen 

erhielt, fo ſehr dieſe auch im ganzen mit den natürlichen zufammenfallen. An der 
gegen Norwegen waren weite, vamald noch faft völlig wüfte Diftricte, wie das Iemtland 
jevalen, lange Zeit flreitig, und der füplichfte Theil, die heutigen Provinzen Schonen, 
und Blekingen, bildeten das ältefte Stammland der Dänen, eined germanijchen, den 
ohne Zweifel nahe verwandten Bold. Aus der überreichen älteften Sagengeichichte 
nur mit Beflimmtheit erkennen, daß eine Menge einzelner Herrfcher in jenen weiten 
ihen geherrſcht hat, doch gewann das ältefle von den Schweden eingenommene Land, 

w, ald Sig des Nationalcultus früh ein hervorragendes Anſehen. Hier wird als erſtes 
Wbaus das von Odin abftammende Geſchlecht der Inglinger genannt, von denen e8 jedoch 
m legten, Ingiald Illräde, um 600 n. Chr. gelang, eine Oberherrſchaft über die benach⸗ 
t Kleinfönige zu erwerben. Unter der folgenden Dynaftie der Skioldunger verbreiten die 
&agen verberrligten Könige Ivar Vidfamna (dev Weitumfaffende), Sigurd Ring und 
Be ni Blanz im Norven. Der Leptgenannte und feine Söhne waren namentlih auch 

wiederholten Raubzüge in England gefürdtet. Die ganze Geſchichte während der 
ie iſt erklärlicherweiſe mit vielfachen Mythen vermifcht, doch geben die Sagen ein ziemlich 

es Bild von der Rechtsordnung und Lebensweife im allgemeinen. Bon einer abfoluten 
I, wie ſie Tacitus den Königen feiner Sviones beilegt, kann keine Rede fein, jie wider: 

nicht nur den älteften einheimifchen Quellen, fondern auch den geſammten nordiſchen 
iffen jener Zeit. Der König wurbe gewählt, die Sitte gebot dad Feſthalten an einer 

Samilie, doch galt dies keineswegs ald ein Necht der Eöniglihen Familie. Das 
Gewicht im Staat lag in den Händen der Obalbauern, das Heißt der mit freiem, 
Grundbefit verjehenen Landbewohner, und ein foldder ſtand um fo Höher im Anſehen 
noffen, je länger jein Beſitz in feiner Familie fortgeerbt hatte. Unter ji wählten bie 
ern ben Lagman, dem die Leitung auf dem jährlihen Thing oblag. Hier entſchied er 

Ausſchuß von zwölf Männern flreitige Rechtsſachen, auch gegen ven König, hier 
vorhandene Recht feftgeitellt und fortgebilvet, denn die Geſetzgebung fland bei ven 

‚ nicht bei dem König, der nur in gewiſſen Sachen hoͤchſter Richter, fonft weſentlich 
er im Kriege und Oberpriefter im Frieden war. In die Dienfte ded Königs zu treten, 
Odalbauern ald eine Gerabwürbigung. Sklaven gab es bei ven Schweden, ihnen 

alle niedern Dienſte zugewielen, und jie ſcheinen zur Zeit des ftarren Heidenthums oft 

nit ober ‚Härte behandelt worden zu jein; doch erwähnt Tacitus, daß einem Sklaven 

itigſte Boften eines Hüters des Waffenhaufes anvertraut worden jei. 
as Thriſtenthum wurde ſchon in der erften Hälfte des 9. Jahrhunderts in Schweden von 

erühmten Apoftel des Nordens, Andgarius, geprebigt, doch fand ed nur langjam und 

ftigen Kämpfen Eingang. Der erfte priftliche Upfalafönig war Olaf Skoͤtkonung (Shop: 

, der von 993— 1024 regierte. Seine Taufe jegt man in das Jahr 1000. Von da an 
er fig nit mehr Upfalakönig, ſondern König von Schweden, weil die erftere Bezeidh: 

m Boltöbegriff weſentlich ven oberpriefterlichen Charakter in jich ſchloß. Der Borrang 

hueden und ihrer Könige hatte mit dem alten Bötterglauben in genauem Zuſammenhang 
ven; nach ver Einführung des Chriſtenthums firebten die früher chriſtlich gewordenen 
e eifrig nach Bleichftellung und nach der ihnen bis dahin perjagten Theilnahme an der 

Rvahl. Dies gelang ihnen nicht nur, fondern fie waren jelbft im Stande, nad dem Aus 
ts=2erifon. XIII. 14 
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flerben des alten Koͤnigsgeſchlechts durch die Erhebung Stenkil's eine gothiſche Dyn 
gründen, bie von 1061— 1129 Herrfäte, und unter der das Chriſtenthum immer mehr 
fand. Doch war in dem Svealande das Heidenthun mädtig genug, um bem zweiten 
diefer Dynaftie, Inge dem Altern, einen Gegenkoͤnig aus ihrer Mitte, Blotiven ge 
entgegenftellen zu fönnen. Die Trennung zwiſchen ven beiden Volklsſtämmen dauerte üb 
fort. Als das Geſchlecht Stenfil erlofhen war, wählte jeder Stamm feinen eigenen Kbı 
Bothen den däniſchen Prinzen Magnus, die Schweden Nagevald Knaphöfde, ber v 
Gothen erſchlagen ward. Nach dem Tode des Magnus in der Schlacht bei Fodevig 1134 ı 
beide Völker wieder unter Sverfer I. vereint, allein aud in der Folge bekleideten zwei 9 
geſchlechter, das Sverker'ſche und das Grich'ſche (1134— 1250) abwechſelnd den Thron, 
von den Gothen, letzteres von den Schweden unterftügt. Linter dem erfien König beb 
fen Hauſes, Erich IX., dem Heiligen (115560), dem Schußpatron Schwedend, 
das Chriſtenthum auch im Svealande völlig befeftigt und durch einen Kreuzzug nady Bia 
dieſem, viele Jahrhunderte lang mit Schweden vereinigten Lande ver Grund germanifcher 
gelegt. Erweitert und befeſtigt wurde dieſe Gultur durch einen neuen Kreuzzug, der un 
legten dieſes Geſchlechts, Erich XI., und namentlich durch feinen Jarl (Unterfönig, Stat 
Birger, den Stammoater der folgenden Dynaftie der Kollunger, unternommen wurd 
dieſe Zeit erhielt die Kirche die Organifation, welche ſchon im übrigen Europa durchgeb 
war, durch die Kirhenverfammlungen von Lintöping (1152) und von Sfenninge (1249 
durch die Errichtung des Erzbisthumd Upſala (1163). Die Ausbildung der kirchlichen! 
jung war indeß der Entwidelung der Gemeinfreiheit durchaus ungünflig, denn die I 
der Priefter, deren Steuerfreiheit und privilegirter Gerichtsſtand (1200) bildeten 
Standeöprivilegium und führten naturgemäß dahin, daß die weltlichen Großen dem 
Beifpiel zu folgen ſich beftrebten. Inter ven Kollungern (1250—1397) erlangte der 
reit8 fehr anfehnlihe Privilegien. Der zweite König dieſes Geſchlechts, Magnus U 
(1279— 90) beflimmte, daß derjenige, welcher im Kriegdfall einen oder mehrere v 
ftete Reiter ftellte, von allen auf feinen Grundſtücken haftenden Abgaben befreit fein ſi 
mit trat die Sonderung einer eigentlichen Axiftofratie von den Odalsbauern ein, bald 
man Adel und Ritterichaft, deren Macht zum Nachtheil ver alten Bauernfreiheit burd 
tigkeiten im Königshauſe in fortwährendem Wachſen begriffen war. Denn nachdem ıg 
mund ber Söhne des Magnus, Thorkel Knutien, welcher die Eroberung und Chriſtiac 
Finlands vollendet Hatte, von jeinen Mündeln, dem König Birger und den mit £ 
reich ausgeftatteten Herzogen Erih und Waldemar, erınordet worden war, ließ ein 
Brüder gefangen nehmen und ven Qungertod fterben. Dafür wurbe er vertrieben, 
mündiger Sohn enthauptet. Bei der folgenden Wahl des Magnus(1319—63), eines ( 
des Herzogs Erih, wurden ſchon die politifhen Nechte des Adel feftgeftellt, und dieſ 
ih bald al8 ver Königsmacht überlegen. In den Händen des aus den weltlichen und 
Großen gebildeten Reichsraths lag von nun an die Höcjfte Gewalt im Staate, er enti 
berbolt über die Krone. Im Zuſammenhang mit dieſer Beränderung ftand die allmähli 
Ihmelzung der Landſchaften durch ein für das ganze Land gemeinfaned Geſetzbuch. 
allgemeine Befeg (Zanvlagen) ward 1347 gegeben und die alten Landsthinge verloren mg 
nach ihre politifche Bedeutung, doch ward die völlige Vereinigung der Zandfchaften erfl 
vollzogen. So ftarf war bald die Ariftofratie, daß fie Die letzten Könige aus dem Geſt 
Folfunger, Magnus II. und feinen Sohn Hafon, ihrer Würde entiegen und einem 
Albrecht von Medienburg (1363— 89) die Krone übertragen konnten, natürlich gegen 
ordentliche Zugeſtändniſſe. Die ſchwachen Verſuche dieſes wanfelmüthigen Fürſten, di 
der Großen wieder zu beugen, führten nur dahin, die Königin von Dänemark, Ma 
das Land zu rufen. Die von diefer durch die berühmte Kalmariſche Union (1397) 
Vereinigung der brei nordiſchen Kronen unter Einem Haupt, jedoch unter Belaſſ 
Staats bei feinem Recht und Geſetz hätte möglicherweije Beſtand haben und einer « 
Verſchmelzung der zwar oft einander hoͤchſt feinnfeligen, aber doch nahe vermanbten 
hen Stämme führen fönnen, wenn die Nachfolger der Bründerin ber Union ihrer 
Aufgabe gewachſen geweien wären. Allein fchon der erfte Unionskönig, den fi 
nad dem Tode ihres Sohnes Diaf zum Nachfolger auserfehen hatte, ver Enkel ihrer Cie 
Erich von Pommern, vernichtete tharfählih das Werk feiner VBorgängerin. Zwar mul 
noch bei Lebzeiten dieſer in allen drei Reichen als Nachfolger anerkannt; als er aber nel! 
Tobe (27. Oct. 1412) die Selbftregierung angetreten hatte und die ganze Kraft feiner La 
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für Die damaligen Verhältniſſe faft widerfinnigen Streben nad der Wiedergeminnung 
ewigs aufbot, zeigte ſich jofort in Schmeben wie in Norwegen große Unzufriedenheit. Nur 
Intereffe der Hohen Ariftofratie, die allein regierte und immer mehr Vorrechte erzwang, 
für eine Zeit lang die Union aufrecht. Doch war ver Unwille des Volks über den vom Adel 
ten Drud und die für Beftrebungen, bie den Lande völlig fremd waren, geforderten Opfer 
to, als daß er fich nicht in wiederholten Aufftänden kundgegeben Hätte. Faſt ein Jahr: 
ert lang war Schweben der Schaupla heftiger innerer Streitigkeiten. Die erfte große na: 
ile Bewegung brach 1434 unter der Bevdlkerung von Dalarne und unter der Leitung des 
am und volfäbeliebten Engelbrecht Engelbrechtſon aus. Dafür lieg ihn dad Haupt der Ari- 
tie, der überreihe Karl Knutſon Bonde, 1436 meuchlerifch ermorden und trat nun als 
hevorſteher (1436— 40) mit faft Eöniglicher Machtvollkommenheit an die Spige der Regie: 
Im Jahre 1439 wurde König Eric) genöthigt, aus feinen Reichen zu fliehen, und feinen 
erjohne, Chriſtoph von Baiern, der im Frühjahr 1440 zum König von Dänemarf 
war, kam bei feinen Anſprüchen auf Anerfennung in Schweden hauptſächlich die Eifer« 

des Adels gegen die Macht des Reichsvorſtehers zu ftatten. Die Schweden huldigten 
b im Herbſt 1440. Aber auch diefer König, obgleich mit einer weit überlegenern Klug⸗ 
GhHarafterftärke begabt als fein Vorgänger, verfolgte Plane zur Vergrößerung feiner 

auf Koften bed fich bildenden Schleswig-Holſtein und des Deutichen Reihe, Plane, die 
ig gegen das Intereffe Schwebend waren und bier große Unzufriedenheit Hervorriefen. 

rd es, als ein früher Tod den König aus der Mitte feiner Entwürfe abgerufen hatte 
mi 1448), dem frühern Reichsvorſteher Karl Knutfon Bonde möglich, jeine eigene Koͤ— 
dahl durchzuſetzen, freilich gegen eine ſtarke Oppoſition. Auch wurde feine Stellung inımer 
feiger und unhaltbarer. Denn die großen Geſchlechter Schwedens, die allenfalld den 
Beorfteher Karl Knutſon geduldet Hatten, ertrugen nicht den König Karl VIIL., ver nicht 
geboren war ald jie. Die Sache der Union fand noch ihre Vertheidiger, an deren Spige der 

f Iön8 Bengtfon aus dem großen Geſchlecht Oxenſtierna fand. Die Kalmarifche Union 
in dem Sinne erneuert, dag man in der Folge einen gemeinfamen König für alle 
wählen wolle. Doch behauptete jih Karl Knutfon noch mehrere Sabre, bis er 1457 
aus dem Lande floh und Chriſtian I., König von Dänemark und Norwegen, ver 

dem Haufe Oldenburg, ald König anerkannt und am 19. Juni 1457 gekrönt wurde. 
e fich diejer verſchwenderiſche Fürſt, die bodenloſe Tajche, mie ihn die Schweden 

‚ durch feine Erpreffungen bald jo verhaßt, daß Karl 1464 wieder zurüdberufen ward. 
undBarteiftreitigkeiten nahmen fein Ende. Schon im folgenden Jahre ward Karl 

vertrieben, dann Durch die mächtigen und ihm verwandten Geſchlechter Sture und Tott 
itten mal ald König anerfannt. Er flarb als folder 1470, fein Nebenbubler Ehriftian 
Deflen Sohn Hans (1481—1513) war ion 1465 auf dem Reichstag zu Sfara als 

feine® Baterd gewählt, doch gelangte er erſt 1497 zur allgemeinen Anerfennung, 
für wenige Jahre, denn die Nachricht von feiner gänzlichen Niederlage in Dith— 
(17. Febr. 1500) bewirkte wiederum den Abfall des Landes. Inzwiſchen vegierten 
vorfieher mit koͤniglicher Machtvollkommenheit Sten Sture der Ältere(1472— 1503), 

Sture (1504— 12) und deflen Sohn Sten Sture der Jüngere (1512 — 20). Nah 
Kämpfen erzwang fi Chriftian H., der Sohn des Königs Hand, 1520 die Anerfen- 

Landes und ſuchte feine Krone durch das große Verbrechen zu befeftigen, welches unter 
men bed Stodholmer Blutbads bekannt ift, und in weldhem ver feige Tyrann am 
‚1520 die angejeheuften Männer des Landes, darunter mande, die am meiften zu feiner 
nung beigetragen hatten, binrichten ließ. Diefe Unthat führte den ganzlihen und un 

Dringlihen Untergang der Union herbei. Guftav Eriffon aus dem Haufe Wafa, das in 

lern Zeiten der Union zu deren fräftigften Stügen gehört hatte, ftellte jich an die Spite 
Kfftandes , der feinen Anfang in Dalarne nahm und ſich Schnell über das ganze Reich ver 

®. Die Sache ber Union hatte alle Anhänger verloren ; ſchon 1521 wurde Muflav Wafa 

>eorfteher, 1523 König und der Stifter einer neuen Dynaſtie. Seine lange Meglerung 
: war Durch manche innere und äußere Fehden geftört, gereichte jedoch dem Wunde Im ganzen 
nberechenbaren Gegen. Die Reformation wurde ohne jegliche Gewalt eingeführt, viele 
briften zu Gunſten des Sandels gegeben, ven bis dahin die Hanſeſtädte monopoflfirt bat 
Die königliche Gewalt trotz des Widerſtandes des Adel jo fehr gehoben, dap die Krone auf 
Reiätag in Örebro 1540 bereits für erblich in Guſtav's Kamille erklart use, eine Be 
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flimmung, die durch den fogenannten Erbverein in Wefteräs 1544 ihre Beftätigung 
Guftav flarb den 29. Sept. 1560 und hinterließ feinen Söhnen ein wohlgeorbnetes 
emporblühendes Reich. Der ältefte derſelben, Erich XIV., folgte, für die jüngern, ! 
Magnus und Karl, hatte der Vater Herzogthümer gefihaffen. Die Unfähigkeit des ı 
zu Zeit wahnfinnigen Königs, jeine Verſuche, die den Brüdern übertragene Gewal 
ſchränken, führten zu feiner Entthronung (1568). Der zweite Sohn Guſtav's, der un 
Namen Johann III. ven Thron beftieg, beendete 1570 den verheerenden Krieg mit Di 
dur den Frieden von Stettin und ſchloß die für dad Königshaus und dad Land fo 
ſchwere Bermählung mit der polnifhen Prinzeſſin Katharina, welche, eifrig katholiſch 
Einfluß auf ven wanfelmüthigen König gewann, daß der Thronfolger Sigismund im 
(hen Blauben erzogen wurde. Diefer wurde 1566 König von Polen und juccebirte : 
Schweden. Im erftern Reich regierien feine Nachkommen bis 1668, in Schweden jebot 
feine Verſuche, den Katholicismus wienerherzuftellen, feine Entjegung zur Folge (160 
die Krone ging auf Guſtav Wafa’8 jüngften Sohn Karl IX. über, ver während ber [eh 
gierung den Proteftantismus mit Kraft und Glück vertheidigt Hatte. Der Kampf mu 
auf der andern Seite der Oftfee fortgefegt und hatte Berwidelungen mit Dänemarf ı 
Rußland zur Folge, ſodaß Karl bei jeinem Tode 1611 feinem großen Sohne Quftas | 
drei Kriege hinterließ. Mit Dänemark ſchloß diefer 1613 Frieden in Knärod; ber Fr 
Stolbowa 1617 vereinigte Eſtland und Livland mit Finland und ſchloß Rußland von‘ 
jee aus. Mehrfach wiederholte Waffenſtillſtände unterbrachen den dauernden Krieg geger 
das 1629 gendthigt ward, einen Stillſtand auf ſechs Jahre einzugehen. Inzwiſchen war 
Adolf trog aller diefer Kriege unausgejegt thätig, bie Innern Angelegenheiten des Reit 
organiſiren, wobei ihm fein berühmter Kanzler Arel Oxenſtierna die wichtigſte St 
Die fhon unter ver vorigen Regierung begonnene Neugeftaltung des Kriegsweſens 
gefegt, indem die Verpflichtung zur Ausrüflung und Unterhaltung ded Heeres auf dab 
eigenthum gelegt und unter die Landfchaften vertheilt wurde. Fünf hohe Gollegien w 
richtet: das Hofgericht, Die Kanzlei, die Nentefammer, der Kriegdrath und die Ab 
an deren Spige der Reichsdroſt, der Kanzler, der Schagmeifter, der Marſchall und ver 
admiral fanden. Für den öffentlichen Unterricht geſchah außerordentlich viel. Gymna 
den errichtet, die Univerjität in Dorpat angelegt und die Univerfität zu Upfala 1624 
Höfen bejchenft. Die Rechtspflege erhielt vie Geftalt,, die fie im weſentlichen bis auf bie 
Zeit beibehalten bat. Dad Verhältniß der königlichen Macht zu den Ständen wurde 
Die Könige hatten erkannt, daß in dem Volk ein ſicheres Gegengewicht gegen bie A 
enthalten jei, und hatten daher fhon feit langem zu den Herrentagen oder, wie man 
nannte, zu den Reichötagen Abgeorbnete von den Garden (Härade) und den Stäbten f 
der König allein beitimmte den Ort und die Zeit ded Zufanımentretend. Karl IX. 
Reichstage oft verfammelt, um die Mittel zu feinen Kriegen zu erhalten, aud fein Na 
hatte jich gleichfalls veranlaßt gefehen, diefelben wiederholt zu berufen. Schon um 
1600 waren in venjelben die vier Stände vertreten, wie jie fpäter fortwährend vo 
werden: Adel, Geiftlichkeit, Bürger und Bauern, dod fanden ſie ihre gefegliche An 
erit durch eine Verordnung vom Jahre 1617, welche das Verfahren bei den Berarhungen: 
Jetzt begannen fie auch bei der Geſetzgebung mitzumwirfen und das Steuerbewilligung 
zuüben, was früber den einzelnen Landſchaften zugeflanden hatte. Es war alfo eine ei 
Mepräfentation des Reichs vorhanden, doch hatte der Adel immer noch beveutenbe 
und ben überwiegenden Einfluß auf den Reichsſtagen; aus feiner Mitte wurden bie 
röthe und jämmtliche Höhere Beamten ernannt, und feine Stellung warb weſentlich 
die glüclichen Erfolge der ſchwediſchen Waffen während diejer Periode. 

Denn dad Genie Guſtav Adolf's wies Schweden auf Bahnen, die es zu einer 
kaum geahnten Machtſtellung führten. Allerdings war ſchon in feinem DBorgänger 
entftanden, Schweden zum Haupt eined großen proteftantifhen Bundes zu maden, 
Ausführung blieb feinem Sohne überlafien. In dem legten polnifchen Kriege hatte K 
dinand II. Polen Hulfstruppen zugefandt, und die Macht dieſes fanatifhen Katholiken fe 
ben Proteſtantismus und die Freiheit Deutſchlands, vielleicht infolge deſſen auch det 
Guſtav Adolf landete 1630 an der Spitze eines Heeres von etwa 15000 Mann in 
und fand nad) einer zweijährigen Siegedlaufbahn den Heldentod bei Lützen (6. Ron. 
Die ſchwediſchen Waffen blieben unter ven Feldherren Baner, Torftenfon und 8. @. W 
im ganzen ſiegreich, nur die früher ſtreng gehandhabte Mannszucht verſchwand zum unfe, 
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Deutſchlands. Mit gleichem Erfolge wurde die innere und äußere Politik von Orenſtierna 
nd der Minderjährigkeit und auch nad dem Regierungsantritt der Königin Chriſtine 
.) geleitet. Gin im Jahre 1643 ausgebrochener Krieg mit Dänemark wurde durd den 
n von Bröngfebro 1645 beendet, in welchem dad Herjedal, dad Jemteland und die Inſeln 
ınd und Oſel für immer an Schweben abgetreten werden mußten, daneben auch demſelben 

jähriger Befig von Halland zugelichert wurbe. Noch größere Vortheile gewährte der 
äliſche Friede (1648): Schweden erhielt Vorpommern mit den anliegenden Inſeln, einen 
kon Hinterponniern, Wismar und die Herzogthümer Bremen und Verben. 
Hein alle diefe glänzenden äußern Erfolge gereichten nicht zum Segen des Landes. Tie 
digen Nefrutirungen, die enblojen Kriege hatten Schweden arm an Menfchen und Geld 
jt und eine Reihe von Feldherren und Staatdmännern hervorgerufen, deren Anſprüche 
tlobnung nur mit Staatögut befriedigt merden Eonnten. So fhmanden die Tomänen der 
:immer mebr dahin, und der Adel, aud dem jene Männer hervorgegangen waren oder 
tipäter in jih aufgenommen hatte, gelangte zu einer jo bedeutenden Madptitellung, daß 
ner der Regierung der Königin Ehriftine von den nicht adelichen Ständen ein energijher 
Rgegen die Berjchleuderung der Staatögüter und die Forderung der Zurüdnahme eined 
ſdes an Unterthanen übertragenen Staatseigenthums eingereicht wurde. Ghriftine wid) 
jmebrenden Schwierigkeiten aus, indem fie 1655 dem Thron entjagte und denjelben ihrem 
Karl X. Buftay, einem Tochterſohne Karl's IX., aus dem Haufe Pfalz: Zmeibrüden über: 
Diejfer vermochte allerdings auf dem erften Neichätage (1655) den Adel zu einer theil- 
Reduction, allein vie Kriege, in bie Schweden verwidelt wurde, Hinberten deren 
ührung. König Johann Kafimir von Volen hatte ald Abfümmling der ältern männli: 
ie Guſtav Waſa's gegen die Thronbefleigung Karl Guſtav's proteſtirt, dafür griff bieler 
sermeilt an, eroberte Warſchau, zmang Johann Kaſimir, aus dem Lande zu entweichen, 
ante jich nun König von Bolen. Darüber gerieth er in Gonflict mit dem Gropen Kur: 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg, ver das Lehnsverhältniß Preußens zu Polen nıcı 
wen wollte. Sein Feldzug gegen Brandenburg mar üegreich, doch trat er, um ten Kur: 
ſals Bundeögenofien zu gewinnen, im Januar 1656 demſelben Ermeland ab. Tie zer: 
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Als Karl XI. 1672 die Regierung antrat, befand er fih in einer ſchwierigen! 
Staatshaushalt war zerrüttet und ein Bündniß mit Sranfreid führte zu ſchweren I 
Brandenburg und dem mit Holland verbündeten Dänemark. Die Schlacht bei 
(18. Juni 1675) vernichtete den Ruhni ver Überlegenheit ver ſchwediſchen Waffen i 
land, und die Seeſchlacht in der Kidgabucht zerfiörte Schwedens Seemadit. Denn 
feine wefentlichen territorialen Veränderungen ftatt. Die Friedensſchlüſſe von St.: 
en:Laye, Ninmegen, Yontainebleau und Lund (1679) gaben Schweden alled Be 
auf einen Theil von VPommern zurück. 

Jetzt ging der König mit Kraft und Geſchick an die Ordnung der i innern Zuftän 
Hauptflüge waren die nichtadelichen Stände, melde ebenſo fehnlidh wie der König 
thigung des Reichsraths und des hohen Adels, georbnete Binanzen und die Zurüd 
verfchenkten Staatsgüter wünſchten. Sie mußten deshalb ſich eng mit dem König ver 
das Fönigliche Necht in jeder Weife unterflügen. So wurden auf den Reihötagen 
und 1682 Beichlüffe durchgeſetzt, die das Recht und die Macht des Adels dem Eöniglic 
unterwarfen und die Ausdehnung der Reductionen feinem Gutdünken anheimftell 
führte mit Nothwendigfeit zur Unumſchränktheit der Föniglihen Gewalt. Die Reduc 
unnachſichtlich durchgeführt, zehn Grafſchaften, mehr ald 7O Freiherrſchaften und « 
abeliher Güter wurden den Befigern entriffen und der Krone zuerfannt. Dadurch vı 
Adel und fein Anfehen wurde überbieß durch eine Creirung einer übermäßigen Zahl ı 
leute, Freiherren und Grafen geihwäht. Aber ver Staatöhaushalt war mohlgeo 
als Karl XI. ven 15. April 1697 flarb, hinterlieg er feinen Sohne, Karl XIL, ı 
hendes, hochangeſehenes Reich, ein gerüftetes Kriegsheer und unumſchränkte Alleir 

Dieſem tapfern, aber eigenjfinnigen und unflugen Bürften war e8 vorbehalten, 
Schöpfungen feines Vaters zu zerftören und fein Reich an den Rand des Verderbens 
Da er beim Tode feines Vaters erft 15 Jahre alt war, jollte feine Großmutter Ulril 
mit fünf Reichsräthen die Regierung führen, allein I hon nad) fieben Monaten über: 
Regierung felbft und zeigte fofort eine große Neigung für das Kriegöweſen und eiı 
willen gegen die eigentlichen Regierungsgeihäfte. Die Nachbarn, Rupland, Pole 
nemarf glaubten feine Jugend benugen zu fönnen, um mit Reihtigfeit die an Schn 
tretenen Provinzen wiederzugewinnen. Infolge eines gegen Schweden abgeichloffei 
niſſes überfiel Sriedrih IV. von Dänemark im Jahre 1700 den Herzog Friedri 
Schleöwig = Holftein : Gottorp, ven Schwager Karl's; Auguft von Polen rüdte in 
und Zar Beter I. von Rußland zog ein Heer zufanımen. Karl XI. aber begann jı 
riſche Laufbahn mit einen Angriff auf Dänemark und zwang daſſelbe Ihnell zum ? 
Travendal, welcher den Herzog von Gottorp wieder in alle feine Rechte einjegte. De 
er fi gegen Rußland, jiegte am 30. Nov. bei Narwa gegen eine zehnfache numerifd 
und vertrieb das polnifch- fächjifhe Heer aus Livfand. Mehrere Jahre blieb das 
König treu, er konnte den Frieden von Altranftädt ertrogen (24. Sept. 1706), 
Auguft der polnifchen Krone entfagte, und verſuchte nun, dem Zar Beter gleiches 
bereiten. Allein hier wandte ſich das Glück. Der ſchreckliche Winter von 1709 verni 
Theil jeined Heeres, die Schlacht bei Pultama (7. Juli) brachte jeiner neu zufamm 
Macht Untergang, und Kart floh zu ven Türken, mo er in Bender fünf Jahre lang ı 
thatenlo8 weilte. Unterveß empfand Schweden ſchwer die Abweſenheit feined Könt 
und Dänemark ſäumten nicht, diefelbe zu benugen, um bie frühern Verträge für ni 
Elären und neue Peindjeligfeiren zu beginnen. Im Innern befämpften jich zwei Pa 
ihon bie fünftige Succefflon ind Auge fahten, vie des Sohnes der ältern Schwefter . 
Herzogs von Holftein - Bottorp, und die der jüngern Schwefter des Königs, Ulrik 
Die Kriege, melde Karlnad feiner Rückkehr führte, waren mehrentheils unglüdl 
jein thörichter Starrfinn ließ ed nie zu, den Frieden durch eine Abtretung zu erfaufer 
fand er in der Nacht des 11. Dec. 1718 in den Raufgräben der Feſtung Friedrichs 
Tod, wie ed jeßt feftfteht, durch eine aus dergeftung entjandte Kugel. Die Reichsſtän 
jet die jüngere Schweiter des Königs, Ulrife Eleonore, doch mußte fie vorher in ' 
ſchränkungen ver Eöniglihen Macht willigen, da die Negierung ihres Bruderd bitter: 
den Abjolutismus hervorgerufen hatte. Die Macht aber, welche der Krone gemon. 
ging nit auf den Reichsrath, fondern auf die Stände über, und e8 begann bie fog 
heitözeit (1719 — 72), d. t. die Zeit der fchrankenlofen Gewalt der Stände, bie . 
nahe ba8 Schickfal Polens bereitet hätte. Die Regierungsform vom 2. Mat 17. 
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hatte, am 13. März 1809 verhaftet und zur Abbication gezwungen. An bemfelben Tage ı 
nahm der Oheim des Königs, Herzog Karl von Südermanland, durch eine Proclamation 
Regierung und berief einen Reichstag, welder am 10. Mai Buftav IV. und feine Nachkom 
des Thrones verluftig erklärte und dem Herzog die Krone anbot. Doch mußte berfelbe vor fd 
Thronbefteigung die no jegt geltende Staatöverfaffung (vom 6. Juni 1809) beſchwöͤren, m 
dur genaue Feſtſtellung der gegenfeitigen Rechte des Königs und des Volks den langen im 
Streitigkeiten ein Ende machte. 

Der zu Frederikshamn am 17. Sept. gefhlofiene Friede Eoftete Schweden ganz Bin 
bis an die Torneä und den Muonio nebft den Alandeinjeln, aber e8 fonnte jegt, auf die H 
infel beſchränkt, um fo ungeftörter feine innere Entwidelung verfolgen. Da Karl XII. at! 
finderlo8 war, mußte es vor allem die Aufgabe der Stande fein, die Thronfolge feftzußd 
Der zuerft zum Nachfolger erwählte und von dem König aboptirte Prinz Chriftian Aug 
Auguftenburg, welcher den in Schweden feit der däniſchen Herrichaft verhaßten Namen Chi 
in Karl verwandeln mußte, flach den 28. März 1810 bei einer Revue plötzlich zum Se 
des Volks, das ihn für vergiftet hielt und beim Leichenbegängniß in Stockholm den ang 
Anftifter, ven Grafen Arel Serien, ermorbete. Auf den Reihätage von Orebro wurde, 
dem die Wahl des Bruderd des Verftorbenen, des Herzogs von Auguftenburg, durch bie 
guen Friedrich's VI. von Dänemark hintertrieben war, ver franzöjifhe Marſchall B 
zum Thronfolger erforen. Diefer jicherte feine Krone durch einen redhtzeitigen Abfall von 
leon, und feiner Umſicht und Gejchieklichfeit gelang e8, die Vereinigung mit Norwegen t 
zuführen, welches Dänemark durch den Frieden zu Kiel (den 14. Jan. 1814) abzutreten ge 
gen worden war, eine Verbindung, die auf Grundlage völliger Gleichheit und Selbſtän 
beider Völker geichloffen und trog mandyen Haders immer fefter geworben iſt. (S. Ro 
Die Abtretung des ſchwediſchen Bommern ift un fo weniger ein Opfer zu nennen, als 
Schmeden, auf feine Halbinfel befhränkt und von den europäiſchen Gonflicten entfernt, f 
fo ungeftörter dem Ausbau feiner Verfaffung und der Entmwidelung feiner innern 
quellen widmen fam. 

Die folgenden Regierungen waren alle friedlich. Unter Karl XIV. Johann (1818- 
ging die materielle Entwidelung des Landes niit ftarfen Schritten vorwärts. Das Müm 
des Reichs wurde 1850 durd die fogenannte „Realiſation“ geordnet, die Schiffahrt m 
Handel blühte empor, der Berg: und der Aderbau begann nach wiſſenſchaftlichen Srum 
betrieben zu werden. Auch für die geiftige Bildung des Volks wurde von der Regien 
möglichfle Sorge getragen. Die Univerſitäten und die übrigen Unterrictsanftalten 
reichliche Linterflügungen und viele neue Elementarſchulen wurben errichtet. Bei allebe 
wann der König nie das volle Vertrauen des Volks, und die Urfachen hiervon find nicht fi 
zu erforfchen. Er wurde nie ein Schwede und lernte nie die Stimmung und den eige 
lihen Charakter feines Volks kennen. Die Folge hiervon war ein beſtändiges Mistrauen 
ſeits, das ihm von feinem Volk reichlich vergolten wurde, Verfolgung der liberalen P 
unbeugjamer Widerſtand gegen alle von Zeit zu Zeit auftauchenden Reformuorjchläge. 
befier gelang e8 feinem Sohne Oskar I. (1844— 59), ji die Zuneigung feiner Unt 
erwerben. Den von Darmftadt aus datirten Proteft des Prinzen Waſa gegen feine X 
befteigung beantwortete er in würdiger Weife durch Aufhebung des Verbots, zufolge def 
ſchwediſcher Unterthan mit dem entthronten Königdhaufe in Verkehr treten burfte. 
getbeiltem Beifall wurde die Aufhebung der fogenannten „Einziehungsgewalt“ (Indrongml 
magt), d. 5. die Befugniß der Autoritäten, die Zeitungen mit Befchlag zu belegen und 
Ausgabe zu hindern, aufgenommen. Erſt jegt hatte dad Land in Wirklichkeit die Pref 
gewonnen, welde ſchon 1809 ald Geſetz aufgeftellt war. Dagegen fan eine wieberbolt 1 
1847 und 1850 auf den Reichötagen zur Sprade gefommene durchgreifende Reform t 
Art der Zufammenfegung der Volförepräfentation nicht zu Stande, da die Anſichten der € 
vertreter völlig auseinandergingen und die Regierung felbft Keinen der Vorfchläge wit 
unterftügte. Auf der andern Seite geſchah jehr viel für die Verbefferung der criminel 
eivilen Juftizpflege. In dem fhleöwig:Holfteinifhen Kriege von 1848— 50 z0g Schell 
Schonen ein Heer zufammen, fandte au) Truppen nad) Fünen, um eventuell zu Gunfien O 
marks zu interventren, doch kam es zu Feiner wirklichen Theilnahme anı Kriege. Beim By 
des Kriegs der Weftmächte gegen Rußland (1854—56) erflärte Schweden neutral bleibe 
wollen, Eonnte jedoch, namentlich der ſtark ausgeſprochenen Neigung des Volks gegenüber, 
Reutralität nit lange behaupten, und am 8. Nov. 1855 wurde während ber Anwefenkel 
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fiſchen Marſchalls Ganrobert in Stodholm ein Tractat unterzeichnet, durch welchen die 
rung ſich verpflichtete, Eeinen norwegiſchen oder ſchwediſchen Gebietsantheil an Rußland 
eten und überhaupt jeden Vorſchlag Rußlands zur Vergrößerung alsbald ven Weftinachten 
heilen, wogegen dieſe die Integrität der ſtandinaviſchen Reiche garantirten. Der Friede zu 
verbinderte jede Betheiligung Schwedens am activen Kanıpfe. Der Tod König Oskar's 
Juli 1859 bewirkte feine Veränderung in der Negierungspolitif, da fein Sohn Karl XV. 
Kränklichkeit des Königs ſchon feit Jahren die Leitung der Gefhäfte in Händen gehabt 
Schweden behielt feine frieplihe und neutrale Haltung auch im legten deutſch-däniſchen 

? bei, wenn fi) auch unter dem Volk ftarfe Synipathien für Die Dänen zeigten. 
L Das jegige Staatsreht. Die Grundgeſetze des Königreichs, welche daß geltende 
Srecht enthalten, find: 1) die Gonftitution (Regerings-Formen) vom 6. Juni 1809; 
Reichſtagsordnung vom 10. Febr. 1810; 3) das Erbfolgegejeß vom 26. Sept. 1810; 

e Verordnung über die Freiheit ver Prefje vom 16. Juli 1812. inzelne Mobdificationen 
urch die Bereinigung mit Norwegen durch die fogenannte Reichsacte vom 6. Aug. 1815 
z geworden, doch bat viele Acte für Schweden nicht die Bedeutung eined Grundgeſetzes. 
Brundgeieße jowie die Privilegien der Stände Eönnen nur durch einen Beſchluß des Könige 
Mer vier Stände abgeändert werden; bei fonftigen Fragen entſcheidet die Mehrheit in den 
men ber Stände. 
Böaweben ift eine durch Reichsſtände befchränkte Erbinonardie und die Thronfolge erblich 
auſe Bernadotte. Der König, der fi zur evangelifchen Lehre befennen muß, hat die auß- 
de Gewalt und das Net Krieg zu erklären und Frieden zu fhließen, nicht minder Verträge 
Bündniſſe einzugehen. Er hat das volle Begnadigungsredht in Criminalſachen und fann 

enem Gutdünken in den gräflidhen, freiherrlihen oder abelichen Stand erheben, fowie bie 
ürde ertheilen und allewichtigen Amter befegen. Umgekehrt kann eralle diejenigen Beam⸗ 

Welche einen jogenannten Bertrauenspoften (fortroendepost) innehaben, wie Staatdräthe, 
ten ber Bollegien, Landeshauptleute, Geſandte bei auswärtigen Mächten, Generale und 
„Feſtungscommandanten u. ſ. w. abfegen, wenn er es für gut findet; die übrigen Beam: 

nur durch Richterſpruch abjepbar. Der König ijt unverantwortlich, ihn allein fteht die 
des Reichs zu, aber er ift verpflichtet, in allen wichtigen Angelegenheiten vor ver 
g verantwortliche Rathgeber, Mitglieder des Staatsraths, zu hören, die er unter den 

tenen evangelifchen Bekenntniſſes frei wählt und verabſchiedet. Die Zahl der Mitglieder 
raths, von denen zwei Staatöminifler genannt werben, beträgt zehn, von welchen 

Reben Chefs verfchiedener Departements find. Diefe Departements find: der Juſtiz, des 
rigen, des Innern, der Finanzen, des Kriegs, ver Marine und der kirchlichen Angelegen⸗ 
Bei Saden von befonderer Wichtigkeit follen jie alle zugezugen werben, bei minder 
Angelegenheiten follen außer dem Vortragenden mindeftend noch drei Staatdräthe zu: 

fein. Alle Anwejende jollen ihre Meinung zu Protokoll erklären, aber dem König fteht 
die Entfcheidung zu. Widerſtreitet diefe Entſcheidung der Verfafſung oder den allgemeinen 

nes Reihe, und bleiben Vorftellungen dagegen erfolglos, fo hat der Bortragenpe feine 
efignatur zu vermeigern, und feinem Föniglichen Befehl darf Folge geleiftet werden, wenn 
vie fehlt. 
Me Stände beflehen aus den Abel, dem Priefter:, dem Bürger: und dem Banernftande. 
na erfien gehört jedes geadelte und gehörig introducirte Geſchlecht, von denen jedes eine 
mie hat. Die Ausübung ſteht dem jedesmaligen Haupt des Geſchlechts zu, doch Fann im 
indernugsfall dad Geflecht durch ein anderes Mitglied oder durd) einen von dem Ge: 
tahaupt Bevollmädhtigten vertreten werden. Der Briefterftand befteht aus dem Erz: 

f, den Bifhdfen und dem Paſtor an der St.-Nifolaikirde in Stodholm, die von Amts 
a bereihtigt find, und aus Gewählten, aus einer gewiffen Anzahl Vfarrer aus jedem Stift, 
rinem ober zwei Brofefioren von jener Univeriität und zwei unabeliden Mitgliedern ber 

emie der Wiffenfchaften. Die Zahl der Abgeorpneten aus dem Priefterflande beträgt 

ens 76, mindeſtens 61. Zu Reichstagsmitgliedern des Bürgerftandes fönnen alle in einer 
t domicilirten Gewerbäleute gewählt werben, fie mögen Bürger jein oder nicht, ferner die 
ſſtrateperſonen und die Befiger von Grund und Boden in einer Stadt. Daneben wählen 
heiihaber an den Kupferbergwerk in Falun einen und die übrigen Bergiverköbefiger fünf 

ordnete. Der Bauernſtand endlich befteht aus den Hufeneigenern und Befigern von Kron⸗ 
s mit etrblichem Befigreht. Diefe mählen durch Wahlmänner einen Abgeoroneten für 

Garde ( Geriqhtsbezirk). 
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Ordentlicherweiſe treten die Stände jedes britte Jahr an dem Tage zufammen, welcher 
dem legten Reichsſstage beſtimmt ift; zu auperordentlihen Berfammlungen beruft ihn ver Aa 
In Begenwart des Königs kann fein Beſchluß gefapt werden. Die Stände berathen, jeder 
ſich, doch fönnen auf den Wunſch zweier Stände alle vier zuiammentreten, um einen beftimu 
Begenftand in Berathung zu ziehen, in welchem Fall ebenfalls Erin Beſchluß gefaßt werben kı 
Die Stände haben das Recht, Steuern aufzulegen und die zur Negierung bed Staats nothn 
digen Gelder anzuweiſen. Dbne Einwilligung derjelben fann der König weder neue Ge 
geben, noch Anleihen contrahiren, noch Truppen ausheben, noch eine Veränderung ber Lau 
münze vornehmen. Die Stände haben dad Recht, die Staatdräthe zur Verantwortung zu jie 
über die gerechte Handhabung der Verwaltung und Nedhtöpflege zu wachen, die Bank des R 
zu leiten und die Rechnungen der Staatöverwaltung zu unterſuchen. Die Initiative auf 
Reichstage kann ſowol der König durch PBropofitionen, welde allen vier Ständen zuge 
werten, ald auch jeded einzelne Mitglied durch Motionen ergreifen, welche jedoch binnen bei 
ften Monats geftellt werben miüffen. Jede derartige Brepojition oder Motion wird an ı 
Ausſchuß zur Begutachtung gefandt. Solcher Ausſchüſſe werden in jeder Sigung fieben gem 
Es jind Died: der Conſtitutionsausſchuß, welcher die Anträge wegen Abänderung der Ga 
gejeße und die im Staatdrath geführten Protokolle prüft; der Etatsausſchuß, melder 
Staatöhaushalt beguradtet und Einnahmen und Aufgaben berechnet; der Bewilligungt 
ſchuß, welcher über die zu beſtimmenden Beifteuern fein Urtheil abgibt; der Banfausfl 

welder den Zuftand der Staatsbank prüft; der Geſetzesausſchuß, dem die linterjuchung i 
ragen der allgemeinen bürgerlihen, ſtrafrechtlichen und kirchlichen Geſetzgebung obliegt: 
Beſchwerde- und oͤkonomiſche Ausſchuß, welcher Die Fragen erledigt, die feinem andern Au 
beſtimmt zuzuweiſen iind; enbli der Expeditionsausſchuß, welcher die von den Reichs 
erlafjenen Schreiben nebft den Reichstagsbeſchlüſſen formulirt. Die Gutachten jebed 
Nusichuffe werden an jeden der vier Stände gejandt, melde jie annehmen, ändern, remi 
oder verwerfen fünnen. Mit Ausnahme der Ihon erwähnten Gejege über die An 
Grundredte und ver Stanvesprivilegien kommt ein Reichstagsbeſchluß zu Stanbe, wenn 
Stände übereinftinnmen; kann eine jolde Ginigfeit nicht erzielt werden, jo bleibt Die Fr 
erledigt, wenn dies möglich iſt; Fragen, deren Erledigung unerlaflich ift, gehen an ben verſti 
Ausſchuß, d. h. der frühere Ausſchuß wird zu einer Anzahl von 3O (der Gonftitutionse 
von 20) Mitgliedern jeden Standes verftärft, die einfach nach Köpfen ohne Discufkon fli 
und enticheiden. Nach viermonatlichem Beſtehen kann ver König die Verſammlung au 
Tod veicht dieſe Zeit heutzutage niemals zur Erledigung bloß der finanziellen Kragen aus, 

Der Reichstag hat, wo es erforderlich ift, König, Thronfolger und Vormund eines 
digen Königs zu wählen, mit dem König gemeinfam bat er das Recht der Geſetzgebung. 
derungen eined allgemeinen Geſezes bedürfen ftetd der Zuitimmung dreier Stände und 
flimmung ded Königs, dem in jedem Fall ein abjolutes Veto zuftebt, und von dieſem 
verhältnigmapig ziemlich oft Gebrauch gemadht. 

Den einzelnen Bürgern find durch die Orundgefege diejenigen Rechte zugefichert, weil 
wejentlihen in allen conftitutionellen Staaten der Neuzeit als Grundlage dienen. EI 
namenilih: 1) Siberbeit der Perſon und ded Vermögens. Der König darf niemand [iM 

oder ſchädigen laffen an Xeib, Ehre, Freiheit und Wohlfahrt ohne gejegliche Überführung‘ 
Urtheil, und niemand fein Gut, bemweglidyed oder unbewegliches, nehmen over nehmen la 
ohne Unterjuhung und Erfenntnig, niemandes Haußfrieden flören, niemand von einem M 
einen andern verweiſen; 2) jedermann joll vor feinem gejeglihen zufländigen Gericht A 
erlangen Fönnen ; 3) Gewiſſensfreiheit. Der König foll jedermann in der freien Ausuh 
feiner Religion jhügen, jofern dadurch nicht die Ruhe des Staats geflört oder Öffentl 
Ärgerniß gegeben wird. Doc hat erft das Gefrg von 23. Det. 1860 ven völlig freien W 
tritt von der Landeskirche zu einer andern religiöfen Gemeinichaft geftattet, und noch beſu 
manche Beihränkungen für alle nicht zur evangeliihen Kirche Gehörenden. Diejem Bein 
niß müſſen der König, die Staatsräthe, die Richter und bürgerlichen Beamten folgen; ei 
fönnen zu Reichstagsabgeordneten nur Yutheraner und Reformirte gemählt werben, umd bie: 
Wahlrecht Ausübenden müffen wenigftend der chriſtlichen Religion angehören; 4) Prefiref 
die in einer jehr ind einzelne gehenden „Preßfreiheitsverordnung“ zugelichert iſt. Bei Pr 
vergehen, die gegen Religion und Sittlihfeit, gegen ven Staat und gegen einzelne begez 
werden können, entſcheiden Geſchworene. Nur in dem Fall, wo der Verleger ven Berfaffer a 
angeben kann oder will, ift ex für den Inhalt einer Schrift verantwortlich. 
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ie eigentliche Verwaltung anbelangt, fo flehen an der Spige der verſchiedenen Zweige 
ben Departements, deren Chefs Mitglieder des Staatsraths find, und welche die dem 
ulegenden Fragen vorzubereiten und die gefaßten Beichlüffe zu erpediren haben. Es 
.) das Departement der Juftiz, deſſen Chef Juſtiz⸗ Staatsminiſter genannt wird, und 
e Öffentlichen Berichte angehören; 2) das Departement der auswärtigen Angelegen⸗ 
hes die Sragen erledigt, die dag Verhältniß zu den fremden Mächten betreffen; mas 
bel und Seefahrt betrifft, Toll unter Zuziehung des Chefs des Departements des 
ıdieben werden; 3) das Departement des Kriegs, zu deſſen Refjort die Organifa= 
dung und Unterhaltung der Armee gehört; 4) dad Departement der Marine; 5) das 
ıt ded Innern, wohin alles gehört, was bie innere Verwaltung, die Polizei, das 
jen und die officielle Statiftif betrifft; auögenommen ift das Voft- und Telegraphen- 
Befteuerung ind bie Forſtwirthſchaft, melde unter dem Finangdepartement ftehen, 
eſundheits⸗ und Armenpflege, welche vem Departement des Cultus zugehört; 6) das 
tt der Finanzen, welches das Beſteuerungsweſen, vie Verwendung der Staatsein: 
Bermwaltung bed Staatdeigentbums u. f. w. regelt und überwacht; endlich 7) das 
it des Cultus und des Öffentlichen Unterrichts, das Die Bragen erledigt, welche die 
Beiftlichkeit, Die Unterrichts- und wiffenfhaftlichen Anftalten, die Gefundheits- und 
e betreffen. 
Departements find noch eine Anzahl Eollegien untergeben, die jelbftändig befchliehen 
ı Theil aus einer frühern Vergangenheit datiren, zum Theil neuern Urfprungs find. 
das Kriegscollegium, dad Marinecollegium, dad Kammercollegium, dad Kamnıer: 
Staatdcomptoir, das Gommerzcollegium und dad Gefunpheitscollegium. Zu den 
zren die Beneralpofldirection, die Generalzolldirection, dad Amt für Wege: und 
vefen, dad Gefängnißamt, das Telegraphenamt, das Amt für die Eifenbahnen, das 
id das Feldmeſſercomptoir. 
atiſtik. Der Flächeninhaltdes Königreichs Schweden wird nach dem revidirten Cenſus 
ec. 1860 zu 8025, 81 geographiſchen Quadratmeilen angegeben, auf denen nach der 
n 1863 4,022564 Menſchen leben, ſodaß etwa 500 Einwohner auf Die Quadratmeile 
elbſtverſtändlich aberift die Dichtigfeitder Bewohner in den einzelnen Brovinzen außer: 
rfchieden. Städte mit mehr als 10000 Einwohnern gab e8 nach der legten Zählung 
amlih Stodholm mit 124691, Gothenburg mit 41585, Norrköping mit 21579, 
21526, Karlöfrona mit 15995 und Gefle mit 11610 Einwohnern. Doch reichten 

yere, wie Upfala und Lund, jo nahe an 10000 heran, daß fie bei der allgemeinen 
er Bevölkerung diefe Zahl zur Zeit ver nächſten Zahlung vorausfichtlich uberfchritten 
en. Der Aderbau, obſchon der geringere Theil des Bodens demfelben günftig ifl, 
7 Proc. der Bevölkerung die Hauptnahrungsquelle ; daneben fteht Die Viehzucht; die 
r großen, faft die Hälfte der ganzen Bodenfläche bedeckenden Forſten bildet mit eine 
uellen des Nationaleinfommens. Der Fifhfang ift von großer Wichtigkeit; den 
hum ded Landes bilden jedoch die vortrefflihen Eifenerze. Daß in Schweden außer 
‚betrieb fein anderer Zweig der Inbuitrie troß der Handels- und Gewerbefreiheit in 
:haltniffen betrieben wird, erflärt fih aus der Natur ded Landed. Bon größerer 
find der Handel und die Schiffahrt von Schweden, begünftigt durch die maritinte 
indes, die große Anzahl guter Häfen und mehrere vortHeilhafte natürliche und Fünft- 
eftragen im Innern. Die Handeläflotte beftand 1861 aus 3313 Fahrzeugen mit 
ften; die Zahl der Dampfer war bis dahin auf 219 mit 8970Pferdekraft geftiegen. 
mw erreichte 1861 den Werth von 106,570000, die Ausfuhr von 81,084000 
halern. 
—* hiſtoriſchen Eintheilung des Landes, die noch immer im Munde des Volks 
Schweden aus drei Haupttheilen mit 24 Landſchaften oder Provinzen: aus dem 
Reid (Götha Rike) mit 10, dem Schwediſchen Reich (Svea Rike) mit 6 und dem 
webfl den Lappmarken mit 8 Lanpfchaften. Die neuere apminiftrative Einteilung 
en in die Oberſtatthalterſchaft Stodholm und 24 Län geihieden, deren Grenzen nur 
men der alten Landſchaften zufammenfallen. Die Län zerfallen wieder in 111 Vog— 
erier), von denen jeber eine ober mehrere Harden (Häraber) oder, wie fie an der 
1, Schiffsdiſtricte (Skeppslag) enthält, doch kommt die Häraddeintheilung in den ſechs 
'!an nicht vor. Im Eirchlicher Beziehung ift das Land in 12 Stifter eingetheilt, jedes 
Jiſchof an der Spitze. Der Biſchof von Upſala führt den Titel Erabiiat un Vri- 
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Orbentliderweife treten die Stände jedes britte Jahr an dem Tage zufammen, welcher v 
dem legten Reichſtage beſtimmt ift; zu auperordentlihen Berfammlungen beruft ihn ver Kin 
In Begenwart des Königs kann Fein Beſchluß gefapt werden. Die Stände beratben, jeber | 
ſich, doch fönnen auf ben Wunſch zweier Stände alle vier zufammentreten, un einen beftimmi 
Begenftand in Berathung zu ziehen, in welchem Fall ebenfalls kein Beſchluß gefaßt werben kay 
Die Stände haben das Recht, Steuern aufzulegen und die zur Negierung bed Staats nothuu 
digen Gelder anzumeiien. Ohne Einwilligung derfelben fann der König weder neue Geh 
geben, nody Anleihen contrahiren, noch Truppen ausheben, noch eine Veränderung ber Lankı 
münze vornehmen. Die Stände haben dad Recht, die Staatsräthe zur Verantwortung zu zieh 
über die gerechte Handhabung der Verwaltung und Rechtspflege zu wachen, die Bank des Rd 
zu leiten und die Rechnungen der Staatöverwaltung zu unterjuden. Die Initiative auf Y 
Reichstage kann ſowol der König durch Bropofitionen, welde allen vier Ständen 
werben, als auch jeded einzelne Mitglied durch Motionen ergreifen, melde jedoch binnen 
ſten Monats geftellt werden müffen. Jede derartige Brepojition oder Motion wirb an 
Ausſchuß zur Begutachtung gefandt. Solcher Ausſchüſſe werden in jeder Sigung fieben 
Es jind die: der Conſtitutionsausſchuß, welcher Die Anträge wegen Abänderung ber 
gefege und die im Staatörath geführten Brotofolle prüft; der Etatsausſchuß, welcher 
Staatshaushalt beguradhtet und Einnahmen und Ausgaben beredhnet; der Bewilligung 
ſchuß, mwelder über die zu beftinnmenden Beifteuern fein Urtheil abgibt; der Banfausfl 
welder den Zuftand der Staatsbank prüft; der Geſetzesausſchuß, dem die Unterſuchung 
ragen der allgemeinen bürgerlihen, ſtrafrechtlichen und kirchlichen Gejeggebung obliegt 
Beichwerbe: und dfonomifche Ausſchuß, welcher Die Kragen erledigt, die feinem andern Auf 
beitinmt zuzuweiſen iind; endlich der Expeditionsausſchuß, welder bie von den Reichtſt 
erlafjenen Schreiben nebit den Reichstagsbeſchlüſſen forinulirt. Die Gutachten jedes 
Ausſchüſſe werden an jeden der vier Stände geſandt, welche fie annehmen, ändern, rem 
oder verwerfen fünnen. Mit Ausnahme der jhon erwähnten Gejege über bie Ant 1 
Grundrechte und der Stanveöprivilegien kommt ein Reichstagsbeſchluß zu Stande, wen 
Stände übereinftimmen; kann eine ſolche Sinigfeit nicht erzielt werben, jo bleibt Die Krage 
erledigt, wenn dies möglich iſt; Kragen, deren Erledigung unerlaßlich ift, gehen an ben verf 
Ausſchuß, d. h. der frühere Ausſchuß wird zu einer Anzahl von 30 (der Gonftitutionde 
von 20) Mitgliedern jeden Standes verftärft, die einfach nah Köpfen ohne Discuſſion fit 
und entſcheiden. Nach viermonatlihen Beſtehen kann der König die Verſammlung auſt 
doch reicht dieſe Zeit heutzutage niemals zur Erledigung blos der finanziellen Fragen aus. 

Der Reichstag hat, wo es erforderlich iſt, König, Thronfolger und Vormund eines u 
digen Königs zu wählen, mit dem König gemeinſam bat er das Recht ver Geſetzgebung. 
derungen eines allgemeinen Geſezes bedürfen ftet der Zuſtimmung dreier Stände und be 
flimmung ded Könige, dem in jevem Ball ein abfolutes Veto zufteht, und von diejem I 
verhältnigmäpig ziemlich oft Gebrauch gemacht. 

Den einzelnen Bürgern find Durd Die Orundgefege Diejenigen Rechte zugeiichert, wel 
iwejentlihen ın allen conftitutionellen Staaten der Neuzeit ald Grundlage dienen. 8 
namenilid: 1) Sicherheit der Perjon und ded VBermögend. Der König darf niemand [GR 
oder ſchädigen laſſen an Xeib, Ehre, Freiheit und Wohlfahrt ohne gefegliche Überführung 
Urtheil, und niemand jein Gut, bemweglidyes oder unbewegliched, nehmen oder nehmen 
ohne Unterfuhung und Erfenntniß, niemandes Hausfrieden flören, niemand von einem I 
einen andern verweilen; 2) jedermann joll vor jeinem gejeglichen zufländigen Gericht 
erlangen können; 3) Gewiſſensfreiheit. Der König ſoll jedermann in der freien Außa 
feiner Religion jhügen, fofern dadurch nicht die Ruhe ded Staats geitört ober — 
Ärgerniß gegeben wird. Doc hat erſt das Gefeg vom 23. Det. 1860 den völlig freien 
tritt von der Landeskirche zu einer andern religiöfen Gemeinichaft geflattet, und noch 
mande Beihränfungen für alle nicht zur evangeliihen Kirche Gehörenden. Dieſem Berl 
nig müffen ber König, die Staatöräthe, die Richter und bürgerlien Beamten folgen; rhed 
können zu Reichstagsabgeordneten nur Rutheraner und Reformirte gewählt werben, und bie 
Wahlrecht Ausübenden müflen wenigftend der hriftlihen Religion angehören; 4) Preßfi 
die in einer jehr ind einzelne gebenven „Preßfreiheitsverordnung“ zugelicgert if. Bei 
vergehen, die gegen Religion und Sittlichfeit, gegen den Staat und gegen einzelne 5 
werden Eönnen, entſcheiden Geſchworene. Nur in dem Ball, wo der Berleger nen Verfafler 
angeben kann ober will, ift ex für den Inhalt einer Schrift verantwortlich. 
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Was die eigentliche Verwaltung anbelangt, fo ſtehen an der Spige der verfchiebenen Zmeige 
üben fieben Departements, deren Chefs Mitglieder des Staatsraths find, und melde die dem 
Ig vorzulegenven Fragen vorzubereiten und bie gefaßten Befchlüffe zu erpediren haben. Es 
dies: 1) dad Departement der Juftiz, deſſen Chef Juſtiz⸗Staatsminiſter genannt wird, und 
jem alle Öffentlihen Berichte angehören; 2) das Departement der auswärtigen Angelegen- 
m, welches Die Fragen erledigt, die das Verhältnig zu den fremden Dlächten betreffen; was 
s Handel und Seefahrt betrifft, Toll unter Zuziehung des Cheſs des Departements des 
zen entichienen werden; 3) dad Departement ded Kriegs, zu deſſen Reſſort die Organiſa⸗ 
‚Snsbildung und Unterhaltung der Armee gehört; 4) dad Departement ver Marine; 5) das 

ement bed Innern, wohin alles gehört, was die innere Verwaltung, die Polizei, das 
vefen und bie officielle Statiſtik betrifft; ausgenommen iſt das Poſt- und Telegraphen⸗ 

*8* Beſteuerung ind die Forſtwirthſchaft, welche unter dem Finanzdepartement ſtehen, 
ie Geſundheits⸗ und Armenpflege, welche dem Departement des Cultus zugehört; 6) das 
nent der Finanzen, welches das Beſteuerungsweſen, die Verwendung der Staatsein⸗ 
die Verwaltung des Staatseigenthums u. ſ. w. regelt und überwacht; endlich 7) das 

kment des Cultus und des Öffentlichen Unterrichts, das die Fragen erledigt, welche die 
und Geifllichkeit, die Unterrichts- und wifjenfchaftlihen Anftalten, vie Gefunpheits- und 
pflege betreffen. 
en Departements find noch eine Anzahl Collegien untergeben, die jelbftändig beſchließen 
gum Theil aus einer frühern Vergangenheit datiren, zum Theil neuern Urfprungs find. 

? find das Kriegscollegium, dad Marinecollegium, dad Kammercollegium, das Ramnıer: 
), das Staatscomptoir, dad Gommerzcollegium und dad Gefunpheitscollegium. Yu den 
gehören die Generalpoſtdirection, die Generalzolldirection, dad Amt für Wege: und 
vSauweſen, das Gefängnißamt, das Telegraphenamt, dad Amt für die Eijenbahnen, das 
mt und das Feldmeſſercomptoir. 

J. Statiſtik. Der Flächeninhalt des Königreichs Schweden wird nad) dem revidirten Cenſus 
A. Dec. 1860 zu 8025,51 geographiſchen Quadratmeilen angegeben, auf denen nach der 
son 1863 4,022564 Menſchen leben, ſodaß etwa 500 Einmohner auf Die Duadratmeile 
Selbſtverſtändlich aberift bie Dichtigkeit der Bewohner in den einzelnen Brovinzen außer: 

Ich verfchieden. Städte mit mehr ald 10000 Einwohnern gab e8 nach der legten Zählung 
„nämlich Stodholm mit 124691, Gothenburg mit 41585, Norrköping mit 21579, 
mit 21526, Karlskrona mit 15995 und Gefle mit 11610 Einwohnern. Doch reichten 
andere, wie Upſala und Lund, fo nahe an 10000 heran, daß fie bei der allgemeinen 

Inne der Bevölkerung diefe Zahl zur Zeit der nächſten Zahlung vorausfichtlich überfchritten 
werben. Der Aderbau, obſchon der geringere Theil des Bodens demſelben günftig ift, 
far 77 Proc. ver Bevölkerung die Hauptnahrungsquelle ; daneben fleht Die Viehzucht; die 

z der großen, faft die Hälfte der ganzen Bodenfläche bedeckenden Forſten bildet mit eine 
wptquellen des Nationaleinfommende. Der Biihfang ift von großer Wichtigkeit; den 
ichthum des Landes bilden jedoch die vortrefflihden Eifenerze. Daß in Schweden aufer 

fattenbetrieb fein anderer Zweig der Induſtrie trog der Handels- und Gewerbefreiheit in 
R Berhältnifien betrieben wird, erklärt fi aus der Natur des Landes. Bon größerer 

feit find der Handel und die Schiffahrt von Schweden, begünftigt durch die maritine 
Landes, die große Anzahl guter Häfen und mehrere vortheilhafte natürliche und künſt⸗ 

Bafjerfiragen im Innern. Die Handelöflotte beftand 1861 aus 3313 Bahrzeugen mit 
t 16 Baften; ; die Zahl der Dampfer war bis dahin auf 219 mit 8ITOPfervekraft geftiegen. 
fuhr erreichte 1861 den Werth von 106,570000, die Ausfuhr von 81,084000 

lern. 
2 anifeen. hiſtoriſchen Eintheilung des Landes, die noch immer im Munde des Volks 

beſteht Schweden aus drei Haupttheilen mit 24 Landſchaften oder Provinzen: aus dem 
sen Reit (Götha Rike) mit 10, dem Schwediſchen Reich (Svea Rike) mit 6 und dem 
end nebſt den Lappmarken mit 8 Landſchaften. Die neuere anminiftrative Eintheilung 

den in die Oberftattbalterfchaft Stodholm und 24 Lan geſchieden, deren Grenzen nur 
wit denen der alten Landſchaften zufammenfallen. Die Län zerfallen wieder in 111 Dog: 

gberier), von denen jeder eine oder mehrere Karben (Häraber) oder, wie fie an ber 
— ** Schiffs diſtricte (Skeppolag) enthält, doch kommt die Häradeeintheilung in den ſechs 

Län nicht vor. In Eiechlicher Beziehung ift das Land in 12 Stifter eingetheilt, jedes 
inem Biſchof an der Spige. Der Biſchof von Upſala führt den Titel Erzbiſchotf aut Rri- 
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nad des Reichs. Die Stifter find Upfala, Linköping, Skara, Strengnäs, Wefterä 
Lund, Götheborg, Kalmar, Karlftad, Hernöjand und Wisby. Die evaugelifche N 
Staatdreligion. Gymnaſien beiigt Schweden mit Cinſchluß der beiden Domſchulen 
und Lund 14. Die beiden Landeduniverfitäten jind Upſala und Rund. 

Die Finanzen Schwedens befinden fi in keineswegs ungüunftiger Lage. Die ( 
und Audgaben durd den Reichstag für die dreijährige Sinanzperiode vom 1. San. 
31. Dec. 1866 jind in folgender Weife feitgeftellt. Die jährlichen ordentlichen Staats 
werben zu 8,309500 ſchwediſchen Reihätbalern (1 Riksdaler Riksmynt==11 Sgr. 5, 
Bifh), die außerorbentlihen zu 24,600000, im ganzen alfo zu 32,909500 veranj 
orbentlihen Audgaben zu 31,250000, was einen überſchuß von 1,659500 Reht 
geben würde. Als auferorventliche Ausgaben find für drei Jahre 35,704636 Thli 
worden, darunter an Zinfen und für die Amortifirung der verſchiedenen Gifenba 
12,283965 Thlr., die durch den berſchuß der vorhergehenden und nächſten Jahre, d 
ſchüſf⸗ der Nationalbank, durch Karten: und Zeitungsſtempel und andere Cinnahr 
find. Eine auswärtige Staatsſchuld befteht in Schweden erft feit den Jahre 1857, 
zur Unterflügung des Handels 12 Mill. Thlr. angeliehen find. Dieſe find bereits < 
In den Jahren 1858 und 1860 wurben auswärts Gifenbahnanleihen und 1861 ı 
diſche Staatsanleihe aufgenommen. Am 31. Dec. 1863 betrug die ausländiſche S 
45,965555, die inländiſche 6,171125, zufanımen aljo 52,136680 Thlr. 

Die ſchwediſche Armee befteht aus Drei verfchievdenen Arten von Truppen, den „Oe 
(värfade), den „‚Eingetheilten‘‘ (indelta, Bantonnirten) und aus der Landwehr (| 
Dazu kommt die 21 Compagnien ftarfe Miliz von Gothland, die indeß nicht außerhal 
zu dienen braucht. Die Geworbenen gehen eine Bapitulation auf eine beſtimmte Zei 
ſechs Jahre, ein und werden hauptfähli zu Sarnifonen in Städten und Feſtungen 
mit Ausnahme ded wermländifchen Feldjägerregiments, welches nur bei den Grerciti 
thut. Die eingetheilten Truppen werden wejentlid aus dem ländlihen Grundbefitz er 
zu dieſem Zweck in verſchiedene Klaſſen eingetheilt ift, außerben werben die Cinnahm 
Krongüter zu dieſem Zwed verwandt. Der Kigenthümer eined Bauerguts, welches 
ift, einen Infanteriften zu ftellen, hat denſelben bei feiner Annahme mit einer Geldſu 
freier Wohnung oder einen Erſatz dafür und endlich mit verſchiedenen Präſtationen 
zu verfehen. Bon der zur Anfchaffung ver Waffen und Kleidung erforderlichen Su 
ninmt der Staat die Hälfte. Der Soldat dient fo lange, als er dazu tüchtig ifl. 4 
Befehlshaber der eingetheilten Dtegimenter erhalten flatt der Gage die Benugung un 
nahmen gewiſſer Höfe, welche böställen genannt werden. Die Landwehr beftebt aı 
jamıntheit der wafjenfähigen Mannſchaft des Landes vom einundgmanzigften bis fün 
zigften Jahre. Die Gejammtftärfe des Heeres, ausſchließlich ver Offiziere, beträgt 1055 
Infanterie, 8660 Dann Gavalerie, 5050 Dann Artillerie niit 176 Beldgefhügen, 1 
Genie und 4667 Mann Train, im ganzen 124807 Dann. Speciell für das Jah: 
die Geſammtſtärke incl. des topographifchen Korps, der Offiziere und Spielleute z 
Mann angegeben. 

ALS Seemacht Hat Schweben außer unter Guſtav I. und Karl XI. niemals beic 
deutung gehabt, ift auch nie beſonders glüdlich gewejen. Ende 1863 beitand der effec: 
der bewaffneten Bahrzeuge aud 24 Dampfern mit zuſammen 212 Kanonen, darunter 
ſchiffe und 1 Schraubenfregatte, 28 Segeljäiffen mit 527 Kanonen, darunter 5 2 
und 3 Fregatten, endlich aus der Nuder= oder Schärenflotte, welche 171 Fleine at 
250 Kanonen zähle. Eine Anzahl größerer Schiffe ift im Bau begriffen und theil 
dem öffentlihen Dienft übergeben. 

An Orden beftehen in Schweden der Seraphinenorben (geftiftet 1260), der Ed 
(1522), der Nordſternorden (1748), der Wafaorden (1772), der Orden Karl’3 XII 
der Orden des heiligen Dlaf für Norwegen. Das Wappen befteht aus vier Feldern, 
zwei drei goldene Kronen im blauen Felde (wegen Schweden), die beiden andern ei: 
Löwen in goldenem Felde und drei blaue wellenförmige linfe Schrägbalfen (megen 
enthalten. Das Mittelfchild zerfällt wiederum in fünf Felder. Landesfarbe ift blau 
Schweden befigt ald Golonie die Infel St.:Barthelemy in Oftindien. Reſidenz des K 
Hauptſtadt des Reichs ift Stockholm. 

Literatur. Unter ven Werken über Schweden jind nanıentlidh hervorzuheben: „ 
bed topographiſchen Corps (Mafflab ?/,00000), die feit 1860 erſcheint und auf ! 
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t iſt. Ein großes geologiſches Kartenwerk (Mapftab U, nno) über das fühliche mittlere 
en bat 1862 begonnen. Für die Geſchichte find die wichtigften Werke: die Quellen: 
ngen von Fant, Geijer und Schröder, „Scriptores rerum Suecicarum medii aevi‘ 
., Upfala 1818—25) und Rieß, „Scriptores Suecici medii aevi' (2 Bbe., Lund 
-44); D. Dalie, „Geſchichte von Schweden”, deutſch von I. Benzelftjerna und J. K. Däh⸗ 
Boe., Greifswald 1756—64); Geijer, „Svenska falkets historia‘, deutfch von Leffler 
‚ Samburg 1832 — 36), nebft einer beträchtlihen Anzahl von Monographien über ein- 
iſchnitte der Geſchichte. G. 
hweiz. (Kandund Volk; Verfaſſungsgeſchichte des Schweizer Bundes.) 
d und Volk.1) Das Gebiet ver ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft bedeckt einen Flä⸗ 
m von 41418 Quadratkilometern = 752%, geographiſchen Quadratmeilen, und liegt 
Frankreich, Deutfchland und Italien (23° 37' His 28° 9’ öfl.R., 45° 47’ bis 47° 
bI. Br.); die größte Längenausdehnung (Ehancy unterhalb Genf bis Martindbrüd im 
gadin) beträgt 731/,, die größte Breite (Aargen im Canton Schaffhaufen bis Pedrinate 
ton Teffin) 47 Schweizerftunden. 2) Die Grenze ver Schweiz mißt etwa 350 Schwei: 
m, wovon mehr ald Die Hälfte Gebirgögrenze und ein Viertel Waffergrenze. Eine „na: 
Grenze im ftrategifhen Sinne des Wort bejigt die Schweiz nur theilmeije; einzelne 
gende Punkte, wie z.B. die jenfeit des Rhein gelegenen Theile von Züri und Schaf: 
und im Süden ber Bezirf Menprifto (Teffin) liegen außerhalb ihres militärifchen Ver- 
ngögebietd, auf der Weftfeite ſodann unterbricht theils das Fort de Jour, theild das 
ı Ser ihre Militärgrenze, auf der Südfeite endlich würden dad ganze Duellgebiet der 
as im Winkel zwifhen Teſſin und Wallis gelegene Eſchenthal (Dal d'Oſſola), ſowie 
&hiavenna und Bormio zu ihrem Vertheidigungdgebiet gehören.?) Die Höhen des 

b der Gentralalpen mit mehrern der widhtigften Verbinpungsftragen zwiſchen Deutſch⸗ 
ranfrei und Italien beherrſchend, zugleich Ofterreidh und Frankreich, die beiden alten 
um bie Suprematie in Europa, voneinander trennend, iſt die Schweiz gleihfam ein 
m @uropa8 aufgerichtete8 Bollmerf gegen die Übertragung eines Kriegs von Nord nad 
von Oft nah Well. Dies die Beranlaffung der Garantie der Unverlegbarfeit des 
iſchen Gebiets durch die Congreßmächte (30. Nov. 1815) und der, jeßt freilich durch 
ch eigenmädhtig zerſtörten Auspehnung der fchweizerifhen Neutralität auf Savoyen. 
: an wenigen Stellen erhebt fi der Boven der Schweiz um nicht mehr ald 1000 Fuß 
leer, während die Spiten ihrer Alpen bis über 14000 Fuß emporragen. Mehr ale die 
bres Gebiets nimmt die eigentliche Alpenregion ein, dem Jura gehört nicht ganz ein 
ffelben an, aber auch das zwifchen Jura und Alpen ausgebreitete Mittelland, der be: 
e Theil, ift durch Quer- und Längsthäler ftarf durchſchnitten. Die Natur ſelbſt hat 
Irund gelegt zu vem Trieb der Indivibdualifirung, wie er dem fchmeizerifchen Volk und 
nftitutionen eigenthümlich ift. Weite Ebenen finden ſich nirgends. 
wichtigften Stragen über die fehweizer Alpen jind im Weſten ver Simplom, welden 
n 1. angelegt und durch die am Süden bed Genferfeed hinführende Simplonftraße mit 
Berbindung gefegt hat, jodann im Mittelpunft ver Schweiz der St.:Gottharb und im 
e graubündtneriichen Päffe, der Bernharbin und Splügen, jener beim Langenſee, dieſer 
Somerfee ausmünbend, und der Julier, durch weldhen das Engadin mit Chur einer: 
‚ mit Ghiavenna anbererfeitd in Verbindung ſteht. Angeregt durch den Durchbruch des 
Senis und durch die Öfterreihiihe Brennerbahn hat man in neuefter Zeit aud in der 
die Anlegung einer Alpenbahn ernfter ind Auge gefaßt; außer Bottharbt (oder Grimſel) 
ıplon ift in dieſer Hinfiht namentlich der Übergang des Lukmanier (Diffentis-Olivone) 
n worden. 
Stromgebieten nad kann man die Schweiz in vier Hauptftüde abtheilen. Die nörb- 
‚hänge der Alpen, von Binftermünz in Graubünbten bis zur Einmündung der Rhöne 
enferfee, wo fie ſich durch die Höhen des Waadtlandes an den Jura anſchließen, ge: 
n Beden des Rheinſtroms, der von Luzienfteig bis zum Bodenſee und von Eglifau bis 
Grenze der Schweiz bildet, bei Brugg die mit Reuſe und Limmat vereinigte Aare auf- 

ziepfch, Schweizerfunde (Braunfchweig 1864). 
ne Schweizerflunde (16000 Fuß) = 4,8 Kilometer. 
I. die ıntereflante Denlſchrift des eibgenöfftichen Generalguartiermeifters Finsler über bie für 
5 wünfchbare Militärgrenze, Beilage M zum Tagſatzungsabſchied von IL —I5, Wr. \. 

L\ 



222 Schweiz 

nimmt und in welchen fi mit Ausnahme des Genferſees una der Seen der italienifgen Sh 
alle beveutendern ſchweizer Seen ergießen. Die ſüdlichen Abhänge der Alpen dagegen geh 
zum Stromgebiet der Rhöne, zu welchem auch der auf einer Strede ſeines obern Laufl 
Grenze der Schweiz bildende und in feiner Biegung bei St.-Urſanne im berniſchen Jura 
Schweizerboden eintretende Doubß gehört. Der Teſſin ſodann führt feine Gewäſſer in den 
der Inn, der im Engadin entipringt, in die Donau. Mit Ausnahme des Eingabin 5 
alle Hauptthäler der Schweiz, das der Rhoͤne, Aare, Reuß, des Rhein, des Teffin, | 
auch dasjenige der Linth ihren Knotenpunft am Gotthard. Die Seen ſind bie Ablagerı 
pläge für das beträchtliche Geſchiebe, weldyes die Flüſſe mit fi führen; die Landzungen 
Deltas, welche die legtern bei ihrer Einmündung in Seen Hilden, treten beſonders augen] 
beroor am Bodenfee und Genferjee, bei Locarno, wo die Maggia in den Langenfer fällt, 
Thunerjee bei der Einmündung der Kander (jeit 1714), am Wallenjee bei der Cinm 
des Kanald von Mollis (jeit 1811). Die Gorrection der Linth und der La Nicca'ſche 
Gorrection der Aare („Suragemwäflercorrection”) beruben auf dem Princip, dem Str 
einen gleihmäßigen Hall zu verfchaffen und dadurd das Geſchiebe in die Seen abzuführ 
uralter Zeit hatten die Seen ein weit größered Waſſerbecken als jept; fo erſtreckte ſich 
Senferjee vom Fort L'Ecluſe bis zur Dent du Midi. Sehr beträchtlich jind die V 
welche die Gebirgswaſſer perivpifch anrichten und durch welche Hier und da ganze Landſtre 
unfruchtbared Kied- und Sumpfland umgewandelt worden iind; fo die Thalfohle deu f 
leihg in Graubündten, dad untere Rheinthal im Canton St.Gallen, die Niederung 
bernijchen Seeland. Nicht wenig hat dazu beigetragen die Entwaldung der Gebirgsrücken, 
die lange Zeit mangelhafte Korftpolizei in ven Cantouen nicht zu verbindern die Kraft 
Wie zu Anfang diefes Jahrhunderts bei der Korrection der Linth, jo hat auch in neun 
wieder der Bund die Ausführung von Blußcorrectionen größern Stils werfthätig un 

Schon die Bodengeflaltung der Schweiz bringt e8 mit ji), daß die klimatiſchen 
ſowol von Drt zu Ort als der Wechſel ver Temperatur am nänlihen Orte fehr erhebl 
Der ſüdliche Abbang der Alpen zeigt eine weit höhere mittlere Jahreswärme ale die nd 
Alpen gelegenen Theile ver Schweiz; im Juragebiet hinwieder find die klimatiſchen und 
verbältniffe der Vegetation weniger günftig ale in der Alpenregion; die Unterſchiede in 
geötemperatur jchroffer in den Thälern ald auf den Höhen. Bin in den legten Jahren mik 
ded Bundes in der Schweiz organijirte8Neg meteorologifcher Stationen wird dazu führeng 
genauern Einblid in die klimatiſchen Verbältniffe des Landes zu eröffnen. 

Die Bevdlferung der Schweiz betrug nad) der eidgenoͤſſiſchen Volkszählung vom 10 
1860 2,510494 Seelen. Seit ver Volkszählung von 1850 iſt fie um 5,0%, feit dd 
gen aus den Jahren 1836—38 um 14,62 Proc. gefliegen ; die Zunahme im legten 
nium war aber, wie bied auch in andern Ländern beobachtet worden iſt, weit flärfer u 
ſtädtiſchen als unter der ländlichen Bevölkerung und flärfer in den induftriellen Gegen 
in den Aderbaubezirken. Große Städte zählt die Schweiz nit; Zürich und Genf habe 
über 10000, Bafel 37000, Bern 30000 Einwohner. Bon den Gantonen zählt ein; 
mebr ald 400000 Seelen, über 200000 bat Züri, über 100000 Waadt, Aargan, 
Gallen, Luzern, Teſſin und Breiburg; die geringfte Bevölkerungszahl hat Nidwalden ( 
Die Zahl der Gemeinden ift 3071, die der Haudhaltungen 528105; Wohnhäufer wur 
zublt 347327, und in ihnen 2,016150 bewohnte Räumlidfeiten. Das Verhältniß be 
Ihlechter war im Jahr 1860 (1,236363 Männer, 1,274131 Weiber, oder 1000 zu 
annähernd das nämliche wie bei der Volkszählung von 1850 (1000 : 1024). Ebenſo 
in dieſem Decennium das Zahlenverhältnig der Gonfejjionen im ganzen nur wenig ver 
(1850tamen auf 1000 Seelen 406 Katholifen und 593 Proteflanten, 1860 408 auf | 
merfivürdig aber und ein Beleg für die ſchon häufig gemachte Beobadtung, daß, inäbefe 
unter dem Schug einer freien Verfaſſung, Minoritäten eine größere Expanſivkraft ent 
als Majoritäten, ift die Thaſache, daß in den katholiſchen Kantonen die Zahl der Proteſt 
in den proteftantiihen, und zwar noch in höherm Maße, diejenige ver Katholiken verhäl 
mäßig flärfer zugenommen hat als die Zahl der Angehörigen der herrſchenden Gonfefl 
Ginen noch ſchlagendern Beleg für die praftiihen Einwirkungen des DVerfaffungszuftande 
Schweiz und die große Beweglichkeit, welche Niederlaſſungs- und Gewerbefreibeit der Be 
rung verliehen haben, gibt die Zunahme der außerhalb ihrer Heimat - (Bürger-) Geme 
und außerhalb ihrer Heimatcantone wohnenden Schweizerbürger jomwie die Zunahme ber 
länder an die Hand. Im Jahre 1850 kamen auf 100 Einwohner noch 64 in ihren Hebl 
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rinden wohnenbe Bürger, ſodann 26 Bürger des Bantons, die im Ganton aber außerhalb 
er Heimaigemeinden wohnten, 6, Schweizerbürger aus andern Bantonen und 3 Aus: 
er; 1860 dagegen waren von 100 Einwohnern nur noch 584, in ihrer Bürgergemeinde, 
7 außerhalb derſelben aber in ihrem Heimatcanton, 9 in einem andern als in ihrem Heimat: 
on wohnhaft und 4'/, Ausländer. Bon den die Schweiz bewohnenden Audländern (114983) 
rt Deutſchland das ftärkfte Contingent (47792, wobei 3654 Öfterreicher nicht eingerechnet 
), ihnen zunächſt kommen die Franzoſen und Savoyarben (zuſammen 46534), ſodann die Ita⸗ 
7(13828) u. ſ. w. Zu den wanderluftigften Bevölferungen in der Schweiz gehören, fofern 
die Zahl der in andern Gantonen der Schweiz wohnhaften Angehörigen eines jenen Cantons 
.Maßſtab nimmt *), Schaffbaufen (15 Proc.), Bajel (beide) und Solothurn (13 Proc.), 
gau (12 Broc.), Bern, Slarus, Appenzell, Zug (10—11 Proc.), während von den in 

a Schweiz gezählten Teffinern nur 4 per Wille, von den Wallifern und Neuenburgern 
., von den Graubündtnern 3 Vroc., von den Kreiburgern und Genfern etwa 5 Proc. in 
Gantonen fi fanven. Wefentlih modificirt wird jedoch dirſe Scala durch die periodiſche 
nderung, bie von einzelnen Cantonen nad) den: Audlande flattfindet, fo namentlidh aus 
„Graubündten und Glarus, welche aller Wahrjcheinlichfeit nad) jet die verhältnißmäßig 
Anzahl im Auslande wohnender Bürger aufweifen. Abgefehen davon iſt auch das Ver— 

ij ſehr verſchieden, in welchem das Gaſtrecht der einzelnen Kantone von Ungehörigen an: 
ntone in Anfpruch genommen wird; von 12 Gantonen (Tefjin, Aargau, Bern, Thurgau, 

‚ Schaffhaufen, Uri, Schwyz, Solothurn, Untermalden, Zurid und Glaruß) befinden 
t Gantondbürger in andern Cantonen, als ſich umgefehrt Bürger anderer Cantone in- 

Ab ihrer Grenzen angelievelt haben, während vie Cantone Breiburg und Zug drittehalbmat, 
dreimal, Neuenburg fünfmal und Genf fehöntal fo viele Schweizer aus andern Eantonen 
gen, als fie eigene Angehörige in andern Gantonen zählen. Von der Dichtigfeit der 

| ng gibt die Durchſchnittszahl (61 Einwohner auf den Quadratkilometer) ein ſehr un- 
Bild, da ein großer Theil des Landes gar nicht oder wenigftens nicht bleibend 

ift; bie Beudlferung ift naher in den gebirgigen Theilen des Landes, namentlich in 
en Sraubünbten, Uri und Wallis jehr dünn gefäet, während fie in andern Strichen, 

den Gantonen Appenzell, Bafel, Zürih, Aargau ebenfo dicht zuſammengedrängt if 
in Belgien oder in ber Lombarbei. 

Dem deutſchen Sprachſtamm gehören etwa fieben Zehntel ver ſchweizeriſchen Bevölkerung 
Sir franzöfiſche Sprache wird von etwas weniger ald einem VBiertheil der Bevölkerung ge- 

„ die italienifche (Teſſin nebft Mifor und Puſchlav) und die romanische (nur in Grau: 
) von etwa fieben Hundertel. Sehr groß ift die Verſchiedenheit der Volksdialekte. 

die volkswirthſchaftlichen Zuflände der Schweiz anbetrifft, jo müſſen wir und bes 
wegen mit einigen Notizen darüber begnügen.®) Die Schweiz ift reih an Wiejen: 
ideland, einer ihrer Haupterwerbözweige daher die Viehzucht, melde jedoch vorzugs- 
Zweck der Butter: und Kafefabrifation betrieben wird, ſodaß der Import ven Export 
überfleigt. Die wichtigften Pläge für die Viehzucht find die Kantone Bern (Sinmen: 
nthal), Freiburg (Greyerz und Bülle) und Schwyz, letzteres die fogenannte graue, 

n Die gefledte Rafje züchtend. Der Alpenwirthihaft wird in neuefter Zeit größere 
md Sorge zugemendet, ald ed bidjegt üblid) mar. Für ihren Getreidebedarf ift die 

u vom Auslande abhängig. Sn beveutendem Umfang wird, namentlid in der Oft: 
‚der Obftbau cultivirt; Wein produciren die meiften Gantone, beſonders Wallis, 
‚ Neuenburg, Zürih, Sraubündten, Schaffhaufen und Thurgau. Die Barcellirung 

igenthums ift in den meiften Gegenden weit getrieben ; nur in einigen Gantonen be: 
noch theild Die Geſetzgebung, theild das Herfommen die Erhaltung der größern Güter: 
(fo gilt im deutihen Gantondtheil von Bern die Vorſchrift, daß bein Erbfall der 

Sohn Haus und Hof bed Vaters „gegen eine mäßige Schägung” an ſich ziehen könne). 
mömseife kommt ed noch vor, daß der Staat landwirthſchaftliche Domänen beſitzt; 

Bir nehmen hierbei die Summe der einem jeden Canton bürgerrechtlich angehorenden Inpdini: 
welche ſich 1860 im Umfreis der ganzen Schweiz vorfanden (3. B. wurden 238713 Züricher in 
Seimatcanten, 19962 Züricher in andern Cantonen gezählt, zulammen aljo 258675), und fegen 
fer Geſammtſumme die in andern Gantonen gezählten Angehörigen des Cantons (alſo obige 

' Züricher zu ben 258675) in Proportion. . | 

Für ausführlichere Belchrung verweilen wir auf Emminghaus, Die fchweizerifche Volkswirth⸗ 
(2 Bbe., Leipzig 1860). 
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jehr flarf vertreten aber ift noch jet, namentlich im deutſchen Theil der Schweiz, ber corpen 
Belig von Grundeigentyum. Nicht nur die meiften Bürgergemeinden beilgen Selb, Weide 
Waldungen, , fondern neben ihnen haben ſich noch vielfach, beſonders in ben Alpengegenben, 
nofjenfchaften verfhiedener Art, Uberrefte der mittelalterlichen Dorf: ( Rechtſame“⸗) Gen 
den u. dgl. erhalten, deren Grundlage der Bejig von Allmenden ifl.C) Die grundheri 
Laften, Zehnten, Bodenzinfe u. dgl. jind überall ablöshar erklärt worden, zum Zeil ı 
ziemlih ungünftigen Bedingungen für die Inhaber folder Rechte, zum Theil, wie 5.1 
Waadt und Bern, unter flarfer Betheiligung des Fiscus; einig Gantone, wie namentlid! 
im Jahre 1846, haben die Ablöfung der Grundlaſten nicht bloß erleichtert, ſondern oblä 
riſch gemacht, ſodaß mit Einem Schlage die biäherigen Berechtigten Gläubiger des Gtaati 
die Lodfaufdjunmen wurden, der Staat aber nur einen Theil diefer Summen ale U 
pfandsſchuld auf das Grundeigenthum der Pflichtigen legte. Am meiften Refte der alten G 
laften mögen ſich heutzutage noch in den Cantonen Aargau und Züri finden. Wol vierl 
der Geſammtbevölkerung ver Schweiz nähren fi von Aderbau und Viehzucht; weit ge 
als dieſes Zahlenverhältniß es mit ſich brachte, ift aber ver praftifche Cinfluß der agricole 
völferung auf dad Politifhe, welches die durchſchnittlich höher gebildete, vegiamere m 
einem weitern Gejihtöfreiß heimifche inpuftrielle Bevölkerung viel beffer zu ihrem Vorth 
nugen weiß. Die Waldungen, an benen einzelne Theile der Schweiz einen bedeutenden, h 
aber zu wenig vorjorglid) außgebeuteten Reichthum bejigen, gehören meift den Gemeine 
Genoſſenſchaften oder dem Staat; der Durkführung einer gefunden Forſtwirthſchaft 
bereiten theild die Gorporationen, theild die Brivatbejiger von Waldungen, welde in 
Einmiſchung der Polizei nichts als einen Eingriff in die Kreibeit ihres Cigenthums er 
vielfach ernfte Schwierigkeiten. Von geringer Wichtigkeit ift Her ſchweizeriſche Bergbau; 
kohlen finden jih nicht; Eifen von vorzügliher Güte, aber in einer die Ausbeutung mar 
nügend lohnenden Menge wird im bernifchen Jura gewonnen. 

Die Schweiz ift eins der wichrigften induftriellen Länder. Fehlen ihr auch Eifen und 
kohlen, ftöpt fie auch nirgends and Meer, fo vereinigen fi dod in ihr andere Bebi 
um ihre Induftrie zur Blüte zu bringen. Gin Gebirgsland, das feinen eigenen Raf 
bedarf nicht zu erzeugen im Stande iſt, war die Schweiz darauf angewiefen, für ihre # 
rung nad weitern Ermwerböquellen zu fuden”), und die Zollſchranken, welche ihre R 
rings um fie aufthürmten, nöthigten bie ſchweizer Induftrie von vornherein, auf ven 
feeifhen Marft, die großen Welthandelsſtraßen ihre Anftrengungen zu richten. Die &4 
venzfähigfeit der fhweizer Fabrikation haben ihre Nachbarſtaaten gerade durch das Mi 
ſtählt, welches fie erdrücken follte. Die Kohlen erjegt die Schweiz allerdings, theilweiſe 
ftend, durd) die in großer Zahl vorhandenen Wafferkräfte. Die Arbeitslöhne dagegen 
im Durchſchnitt in der Schweiz nicht niebriger ſtehen als in Frankreich und Deutſchland; 
lingt ed ihr trogbem, die Koften des doppelten Transports der Rohſtoffe nad der Sch 
der Fabrikate and Meer audzugleihen? Bei der Uhrenfabrifation mag es ſich aus 
größten Vollkommenheit ausgebildeten Arbeitötheilung erflären, bei den Sanct: &af 
appenzeller Handſtickereien und ebenio bei der Rothfärberei durch den hohen Brad tedi 
Ausbildung, aber eine für alle Fabrikationszweige, namentlich für die Baummollfpk 
und -weberei und die Seidenweberei ausreichende Beantwortung jener Frage Fennen wi 
Am meiften Menſchen beihäftigt die Baummollinduftrie, als deren Hauptfige die ( 
Thurgau, St.-Gallen, Appenzell, Zürih, Zug, Glarus und Aargau gelten Üönnen 
zunächſt und fie an Erportwerth bedeutend übertreffenn, fteht die Seideninduftrie, die | 
fachlich in Bafel (Bänder) und Zurih (Stoffe) heimiſch iſt. Zu den großen Induſtti 
Schweiz gehört überdies die Uhrenfabrifation in ven Santonen Genf, Neuenburg und & 
fowie die Strohfledhterei im Aargau. Sehr herabgekommen ift die früher in Bern u 
Gallen zu großem Auffhwung gelangte Leineninduſtrie, während Dagegen die Mafdi 
anftalten in jichtlihem Fortſchritt begriffen find und ebenfo die im bernifchen Oberlantef 

6) Das diefer corporative Wr einer rationellen Bewirthfchaftung Hinderniffe bereitet, läßt fi 
warten. Der Canton Uri 3. B. befist faft fein Aderland und leidet feibh an Wieſen Mang I, 
wird bei Altdorf die fchönfte, eben gelegene, zu jeder Benutzung fidh eignende Flaͤche als Heim 
benugt. Landolt, Bericht über Die Hochgebirgswaldungen (1860), S. 115. 

T) Dies war mit einer der Gründe, welche in. früherer Zeit das Kuffucien fremder $ 
durch die Schweizer veranlaßten. 
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ı den Fremdenverkehr lohnend gewordene Holzfniglerei mehr und mehr Ausdehnung ge- 
t. Den mit dem Babrifwefen Hand in Hand gehenden Nachtheilen ift man auch in der 
seiz nicht entgangen, doch wird ihre Schroffheit gemilvert dur) ein int allgemeinen humane 
alten der Babrifherren zu den Arbeitern, bei manden Inbuftrien auch durch die Zuläflig: 
er Hausarbeit, ſowie durd die in manchen Arbeiterfamilien beftehende Verbindung der 
ifarbeit mit einem Eleinen landiwirthfhaftlihen Betrieb. In Bezug auf Beihränfung der 
erarbeit und der Arbeitöftunden für die Erwachſenen hat ſich indeß die Gefeßgebung in den 
triellen Bantonen aus Beforgniß vor der ausländijhen Concurrenz weniger energiſch be- 
n, als es vom hygieniſchen und populationiftiiden Standpunkt aus wünfhbar ge: 
imäre.®) _ 
Die Öffentlihe Verwaltung in der Schweiz hat, abgefehen von dem fie durchweg beherr- 
en Einne der Sparjamfeit, beſonders zwei Glanzpunkte ihrer Leiftungen aufzumweifen: 
btraßenweſen und die Pflege des Volfdunterrihtd. Seit der Einführung ver Eijenbahnen 
12) Haben allerdings die Straßenbauten an Wichtigkeit verloren und belaften die cantonalen 
getö nicht mehr fo ſtark wie früher; wie viel aber barauf verwendet wurde, zeigt dad Beis 
Bernd (Bevölkerung im Jahre 1860 467141), wo in den Jahren 1831 —62 der Staat 
amen 13,208400 $18. für Straßenbauten verausgabt hat. Beim Bau ter Gifen: 
m haben bie Kantone fehr verfäjienene Wege eingefhlagen. Für die eine große Frequenz 
iHenden Linien fanden fi die Kapitalien von felbft, andere Eiſenbahnunternehmungen 
m Staat und Gemeinden durch Actienzeihnungen oder Subventionen unterflügen, und 
tanche Cantone, namentlih für Freiburg und neuerdings für Bern, jind daraus ernſte 
ielle Zajten entflanven, deren Kolgen ihre Budgets noch lange empfinden werden. Zu 
bes Jahres 1863 flanden in der Schweiz im ganzen 247 Schweizerftunden Gifenbahnen 
trieb. Einen ungefähren Mapftab für die Negfamkeit des Verkehrs gibt die Zahl der von 
oft fpedirten Briefe und Zeitungen. Im Jahre 1864 jpedirte die Bolt 34,325916 Briefe 
13924 inländifhe, 8,727179 ausländiſche; 31,641103 zahlende, 2,684813 porto- 
is d. 9. 12,73 auf den Kopf der Bevölferung ; von den europäifchen Staaten zeigt nur 
Britannien eine ftärfere Proportion (1862 204, auf den Kopf), und feit 1850 bat jich 
ſeiefverkehr in der Schweiz mehr ald verdoppelt. Die Zahl der im Jahre 1864 durch Die 
perjendeten Zeitungsnunmern war 25,026095. 
Bas den Volksunterricht anbetrifft, fo gebieten in den mieiften Cantonen die Gejege unter 
ſandrohung, daß jedermann den ihm anvertrauten Kindern den Für die öffentlichen Pri⸗ 
Sufen vorgefchriebenen Grad des Unterrichts verfchaffen folle. Beginn und Ende des ſchul⸗ 
kigen Alters find nicht überall gleich normirt; doch befteht e8 meift bis zum fechzehnten Al⸗ 
Ihre, wennſchon in den inpuftriellen Cantonen in den legten Jahren eine Repetirichufe an 
kelle der Alltagsfchule zu treten pflegt. Staat und Gemeinden theilen fi in bie Beſtrei⸗ 
der Koſten des Volksſchulweſens; meift bejigen die Gemeinden befondere Schulfondg, 
m durch Geſetz oder Herkommen gewiſſe bleibende Einnahmequellen zugewiefen find. Man 
Bin dev Schmelz beherzigt, daß vemofratifche Einrichtungen, indbefondere dad allgemeine 
mrecht, nur dann eine Wahrheit find, wenn jie auf dem feften Grund einer gleihmäßig 
ziteten Bildung des Volks beruhen, und die ſchweizeriſchen Regierungen fuchen in der Regel 
Ühre darin, in Hebung des Volksſchulweſens miteinander zu wetteifern. Den beften Beleg 
ie Erfolge dieſes Strebend geben die in einigen Cantonen feit kurzem regelmäßig ftattfinden- 
Brufungen der Rekrutenmannſchaft, welche bei dem in der Schweiz geltenden Syſtem der 
Beinen Wehrpfliht annähernd die ganze männliche Bevölferung ſchweizeriſcher Abftanı= 
tumfaßt; im Canton Bern 3. B. ergaben diefe Brüfungen im Jahre 1863, daß von 
Infanterierefruten nur 43 (alfo 1,9 Proc.) weder lefen noch fchreiben Eonnten. Dabei 
'e Rekruten der Specialwaffen (im Jahre 1863 für Bern 443 Mann) und bie Offiziere 
ıbegriffen; bei beiden ift Kenntniß ber Elenentarfäher Bedingung der Annahme. Für 
here Schulweien forgt der Staat; doch flehen ihm hierfür in vielen Kantonen befondere 
heil von Stiftungen herſtammende Fonds zu Gebote, die ſich häufig auf beträchtliche Ka— 

Rur Glarus hat durch cin am 10. Aug. 1864 von der Landégemeinde erlaffenes Geſeg auch 
eitszeit der Erwachſenen in den Fabrifen auf ein Marimum von 12 Stunden befchräntft. — 
Ballen, Aargau und —— haben blos in Betreff der Arbeitszeit der Kinder geſetzliche Vor⸗ 
(Zãärich 13, Thurgav 14. Aargau und Sanct⸗Gallen 12 Stunden Marimum). 

1 ts⸗Lexikon. XII, 
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pitalien belaufen. Die vom Bunde errichtete Polytechniſche Schule in Zürich iſt eine der gie 
artigften Anftalten diefer Art, die ed gibt, außerdem beftehen Hochſchulen und Akademien 
Zürih, Bern, Bafel, Genf, Lauſanne und Neuenburg. 

Das republikaniſche Staatöprincip bringt es mit fih, daß im einzelnen früh dad Bewn 
fein ver Selbftändigfeit und eigenen Verantwortlichkeit geweckt und es nicht gebuldet wird, | 
das Individuum auf der Familie oder auf den Staat ausruhe. Es gibt deshalb in der Schz 
feine Beamtenhierarchie und feinen Beamtenftand; nur allenfalls Geiftliche und Lehrer wei 
auf Lebenszeit angeftellt,, alle andern Beamten müſſen ſich einer periodiſchen Erneuerung 
unterwerfen, ohne ein Recht auf Ruhegehalte oder dergleichen zu befigen. Viel Häufi 
anderwärts ift aus demfelben Orunde in ver Schweiz das Betreiben von Gewerben dur Fra 
es verfteht ſich, auch in den gebildeten Ständen, faft überall von felbft, daß ein unver 
thetes Frauenzimmer fich einen felbfländigen Erwerb ſuche. Es ift nicht zu leugnen, daß 
in ihren Kern höchſt ehrenwerthe Richtung auch ihre häßlichen Auswüchſe zeigt, ſodaß 3 
auf denjenigen, der feine öfonomijche Selbfländigfeit, wenn auch durch Miggeſchick, ver 
ein ſchwer auszulöſchender Mafel haftet, aber im ganzen gibt jie doch dem einzelnen wie 
ganzen Volk eine männlich fefte Haltung und ein Selbftvertrauen, die afle Achtung verbie 
Beſonders Fräftig zeigt fi der Zug zur Selbftthätigfeit in den unzähligen Vereinigung 
Geſellſchaften zu politiiden, militäriſchen, wiffenfhaftlihen, künſtleriſchen, wohlthätigen 
oͤkonomiſchen Zwecken, in denen, wenn auch mit mianchem die Zeit nutzlos vertröbelt we 
mag, meift ein friſches Leben puljirt, welches eine große Menge verbienftliher Leiftungen 
regt und zum Ziele führt. Die Anzahl der Einleger in den 230 Erſparnißkaſſen der Se 
auf welche die dad Jahr 1862 umfaſſende Statiftif derſelben ſich erfiredte, war 353855,5 
Betrag ihrer Einlagen 131Y, Mill. Frs., derjenige der Jahreseinlagen 23%, Mill., m 
in biejen Jahre die Nüdzahlungen um etwas über 200000 Frs. überjtiegen. Die Geh 
verjicherung gegen Feuerſchaden ift in 17 Gantonen (oder, da in Jahre 1864 Genf fein 
tonale Brandaſſecuranzanſtalt aufgehoben hat, nur noch in 16) Staatdfache, ebenfo im Gl 
Waadt die Mobiliarverjiherung. In den übrigen Cantonen ift die Verfiherung gegen F 
gefahr den concefiionirten Geſellſchaften anheimgegeben. 

So erfreulich auch im ganzen das Bild ift, welches die gegenwärtigen Zuftände ber € 
dem Beobachter darbieten, jo fehlt es doch auch nicht an der Kehrieite. Beſonders Hervori 
ben ift in dieſer Hinſicht Die Laft, melde einzelnen Gantonen aus den Proletariat erwächſt J 
wenn aud in Zeiten induftrieler Krifen,, wie jie jegt gerade bie Baumwollinduſtrie zu be 
hatte, die Verarmung in ben induftriellen Gantonen zunimmt, fo ift doch im allgemeinen 
in den agricolen Cantonen dad Proleturiat eine ſchwerer zu bewältigende Blage als die Ar 
in den Induftriebezirfen. Von beſonderm Intereffe jind in diefer Hinſicht die Zuflär 
Banton Bern und die gejeggeberijhen Nefornen im Armenweſen, zu denen berjelß 
griffen hat.) | 

II. Die Verfaſſungogeſchichte ded Schweizer Bundes zerfällt in vier Perioden 
Zeiten der alten Eidgenoſſenſchaft (1291 —1798), die revolutionäre Per 
(1798— 1803), die ſſaaten bündiſche Zeit (1803 — 48), und die endliche Beftftellung 
Ausbildung des Bundesflaatd (von 1848 bis auf die Gegenwart). 

1) Die alte Gidgenoffenfhaft. Die Entſtehungsgeſchichte des Schweizer Bu 

9) Im Jahre 1828 betrug die Zahl der Arımengenöifigen im alten Ganton Bern 6,63 Bredi 
Bevölferung, 1846 war fie auf 8,33 Proc. angewachſen, und der Staat ſuchte Abhülfe durch ein E 
welches an die Stelle der obligatorifchen Unterflügung einen allmählichen Übergang zur freiw 
Armenpflege ſetzen follte und einftweilen bem Staat einen bebeutenven Beitrag an die Koften I 
menpflege auferlegte. Jenes mislang, der Beitrag blieb, und im Jahre 1857 erfuhr das Arme 
durch die von Schenk entworfenen Gefege eine vollftändige Umgeſtaltung, durch welche die X 
von den Bürgergemeinden auf bie DOrte:(,,‚Einwohner‘s)Gemeinden übertragen, eine ſtrenge Cha 
wifchen „Notharmen' und „Dürftigen‘ durchgeführt, bie legtern ber freiwilligen Armenpflege 
affen und für die erftern das Beitragsverhältnig zwifchen Staat und Gemeinden genau feftgeitellt 
Der erfte nach diefen Sefegen aufgenonmene Status (1858) ergab 6,86 Proc. Nrmengenäffge 9 
Notharme, 7837 Dürftige); 1863 fanden ſich trotz aller Energie, mit welcher die Geſetze gehau 
worden waren, und ohne baß fchlechte Erntejahre dazwiſchengefommen, in der Ortsa ege I 
Notharme und 8886 Dürftige und überdies 1381 von den Bürgergemeinden Unterfläpte Gr | 
1,3 Proc. der Bevölferung). Die Baarausgaben für die Notharmenpflege betrugen 
(Staatsbeitrug 495799 Irs.), für die Armenpflege der Dürftigen 229859 Fre. Überdies umterfägkg 
Staat 889 außerhalb des alten Santonstheils wohnende Unterflügungsbebürftige mit 36565 Fre. 
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igentli durch die umfaffenden und gewiffenhaften Urkundenforſchungen des Luzerners 
Kopp 10) aus den Hellvunfel der Sage und Poefie, in melches fie nicht nur ber alte 

di, jondern auch noch Johannes von Müller gehüllt haben, in helleres Licht gerückt worden. 
nur der Mangel urfundliher Forſchung und gefhichtliher Kritif war ed, der bis auf 
eine richtige Darftellung und Auffaffung der Stiftung des eidgensjjifchen Bundes Hin 
jondern ed ſtanden auch gewichtige Vorurtheile im Volk wie unter den ſchweizeriſchen Hi= 
ın einer unparteiifchen Erforſchung der objectiven Wahrheit entgegen. Die große Maffe 
nit einer Jahrhunderte hindurch genährten Pietät an den Traditionen vom Tell und feinen 
reitern; wohlgemeinter, aber übelverftandener Patriotismus jah es für eine Ehrenſache an, 
ie Gejchichte den Beweis von der Legitimirät der Erhebung der drei Länder gegen Oſter⸗ 
bringe: Mangel an Aufmerfiamkeit auf die gleidygeitigen Vorgänge und Bewegungen 
rigen Deutſchland verführte zur Libertragung politiiher Geſichtspunkte, welche die polis 
Frrungenſchaft einer fpätern Zeit waren, auf eine Periode, deren Geſichtskreis fie fremd 
m jind. Die heutige Geſchichtſchreibung weiß, Daß zur Zeit feiner Stiftung der Schweizer 
fein iſolirtes Ereigniß war, das fih nur aus den Vorhandenſein eines ſchon damals aus- 
eten ſchweizeriſchen Nationalbewußtieind erklären ließe, wie ed unter dem beſtimmenden 
8 gefchichtlicher Thatſachen allmählich gepflanzt und gepflegt wurde. Statt auß einer 
n Hypotheſe leitet fie die Motive ber Entitehung des Bundes aus feinem Zuſammenhang 
r gefanımten beutfchen Reichsgeſchichte ab. Sie ift zur Erfenntnig gelangt, dag ein Volk, 
mit eigener Kraft feine Freiheit fich nimmt und, fremde Gewalt abwerfend, ſich zu einen: 
ndigen Gemeinweſen conftituirt, eines beſſern Nechtötitelö für jeine Unabhängigkeit nicht 
;daß Fein auch noch fo unumſtößlicher Beweis für die formelle Rechtmäßigkeit des Wider- 
der drei Waldſtätte gegen Oſterreich der Schweiz eine Stüge gibt, wenn fie heute in ihrer 
4 bedroht fein jollte, und daß umgekehrt, wenn ebenfo unmiderleglich dev Beweis des 
theils vorläge, die Behauptung ihrer geadyteten Stellung in Europa ihr darum nicht um. 
ta erjchwert oder der Schweizername darum minder angefeben jein wiirde. Vielleicht ift 
nanıentlich Kopp in feiner Misachtung gegen jede nicht mit Brief und Siegel belegte 
ferung zu weit gegangen; neuere in feinen Fußſtapfen wandelnde Forſcher haben dieſe 
verflärliche Einjeitigfeit wieder audzugleichen verfucht. 11) 
3ie die Deutfche Hanfa, wie die lombardiſchen, rheiniichen und ſchwäbiſchen Städtebünde, 
heder Bund der drei Länder Uri, Schwyz und Unterwalden eine Frucht jened Einigungs⸗ 
‚ der ſchon urfprünglih im germaniſchen Charakter lag und um jo Fräftiger hervortrat, 
ſt die Reichsgewalt ihre Prlichten vernachläfiigte und dadurch den auf Erwerbung der Lan: 
beit gerichteten Beſtrebungen ver Bendalberren und Dynaften Vorjchub leiftete. Died war 
atlich der Ball theild unter KaiſerFriedrich II. und während der nach feinem Tode eingetre= 
Wirren im Neid, tHeild in den Jahren von Tode Nudolf's von Habsburg bis zur Wahl 
cht's, und von den beiden älteften Bünden der drei Waldſtädte fällt der eine wol ind Jahr 
‚neun Jahre nach den Tode Friedrich's II., während ver zweite, deſſen Text und noch er= 
nift und welcher auf jenes ältere Bündniß zurücweift !?), wenig Tage nach Rudolf's Tode, 
‚Aug. 1291, abgefchloffen iſt. Uris Reichdunmittelbarkeit hatte ſchon König Heinrich, als 
‚feines Vaters Friedrich Statt in Deutichland regierte, auf dem Meihötage zu Worms 
ih anerfannt (1231); Schwuz !?) hatte von Friedrich jelbit, aber freilich erft ald der Bann 
ihn ausgeſprochen mar, im Lager vor Faenza ein gleiches Zugeftänpniß erlangt (1240). 

)) Sein Hauptwerk ift die Gefchichte der eidgenöſſiſchen Bünde (Leipzig 1845 fg.) Vorausgefchict 
et ſchon 1835 die Urkunden zur Geſchichte der eidgenöſſiſchen Bünde (Luzern). 
)&o namentlid ©. von Wyß in feinem Afatemifchen Vortrag über die Gejchichte der drei Läns 
i Schwyz und Unterwalden von 1212—1315 (Zürich 1858). Wir führen noch an Bluntfchli, 

Hte des fchweizerifchen Bundesrechts (2 Bde, Zürich 1849—52); Blumer, Staats: und Rechte: 
te ber fchweizerifchen Demofratien (2 Bde., St.:Ballen 1850-59); Seyefter, Staate= und 

gefchichte von Luzern (Luzern 185052). oo 
| „Antiquam confoederationis formam — praesentibus innovando.“ Tſchudi hat die Jahr⸗ 

6 Bunbeebriefs von 1291 irrig gelefen und daraus 1251 gemacht; das Datum bes Altern, nicht 

orhandenen Bundes ftügt fich auf die Angabe bes älteften ſchweizeriſchen Chroniſten, bes bernts 

Stabtfchreibers Suflinger, der feine Chronik um das Jahr 1430 abfaßte. 

‚ Über die Auslegung einer Urfunde von 1217, in welcher Graf Rubolf von Habsburg, des 
Königs Brofvater, ſich „von rechter Erbſchaft rechten Bogt und Schirmer ber Leute von 

j’ uennt. Bgl. von Wyß, S. 6 u. 5. 
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Pit diefen Anſprüchen auf die Reihsunmittelbarfeit flanden die Ränder in nothwendigem & 
genfag zu dein Streben der Habsburger nah Ausdehnung Ihrer Herrihaft in ven oberdeutſch 
Gauen, und da die Haböburger überdies vom Neid mit den landgräflichen Rechten im al 
Zürichgau belehnt worden waren 1*), welche Stellung Anlaß genug zur Förderung der eigen 
dynaſtiſchen Intereffen brachte, fo erhielt dad Widerſtreben ver Waldſtätte frühzeitig auch d 
oppofitionelle Färbung gegenüber der Neihögemalt, die im Grunde ihr natürlicher Verbünde 
hätte fein follen. Die Angabe des Chroniften Iuftinger, daß jchon int Jahre 1260 ein blutig 
langjähriger Krieg zwifgen Habsburg und den drei Rändern gewaltet und, nachdem „bie Ha 
Saft Oſterreich“ den Habsburgern ihre Rechte abgefauft 15), mit Unterwerfung der drei Län 
‚nah Meifung ihrer alten Rechte“ geendigt habe, bat unter dieſen Umſtänden bie Wahrſqhe 
lichkeit für ih ; in dieſem Kriege ſcheint namentlih Schwyz fein Gebiet von dem habsburgi 
Dienftadel, der früher wol auch hier angejeffen war, geläubert zu haben. Sei dem indef 
ihm wolle, fo ift doch fo viel ficher, daß ſeit Rudolf's Erhebung auf den deutſchen Thron 
Reichsunmittelbarkeit von Schwyz, bie ſchon der ältere Graf Rudolf, nachdem er ſich von F 
rich's II. Partei loßgejagt, ale nicht zu Necht beſtehend erklärt hatte, nicht mehr anerkannt war, 
rend Uri auf befjern Titel beruhende reih8unmittelbare Stellung auch durch Rudolf bef 
wurde. Mochte aud) dies maßhaltende Verfahren ald ein Beweis ernften Willend zur Herftel 
ftreng geſetzlicher Zuſtände angeſehen werben, ſo paarte ſich Doch diefer Charafterzug bei Rudolf 
einem unabläfjig auf Stärfung der eigenen Hausmacht bedachten Sinne, der ihn manchmal 
jenem Gleis der Legalität hinausdrängen mußte, und von welchem Kopp doc) vielleicht zu gi 
urtheilt, wenn er meint, Rudolf habe bei dieſen dynaſtiſchen Befltebungen nichts anderes im 
gehabt, als der Reichegewalt eine fefte Stüge gegen Gefährdung durch ben Ehrgeiz einzeln 
verichaffen. 2%) So läßt es jich kaum beftreiten, dan Rudolf den Waldſtätten gegenühel 
Zwecke ver habsburgiſchen Hauspolitik namentlih in der Weile verfolgte, daß er verſuchte 
Landrichter des Neichs, unter welchen fie ſtanden, durch joldhe feines Hauſes zu erfegen. De 
Thalfeute, obwol fie dent mächtigen Willen ji fügten, mit Ungeduld die Gelegenheit erfchgg: 
ſolche Übergriffe in ihre Schranfen zurückweiſen zu fünnen, zeigt der liniftand, daß fie!) ME 
17 Tage nah Rudolf's Tode den ewigen Bund von 1291 abihloffen, dem bald = 
(13. Oct.) der dreijährige Bund von Uri und Schwyz mit der Stadt Zürich folgte, mit t 
namentlich Uri, infolge der Grundherrſchaft der Abtei Zurich über dad Thal, ſchon feit Jah 
berten in nähern Verbindungen geftanden hatte. Liber die politifhe Tendenz dieſes erften 
fundlidy vorhandenen Bündniſſes der drei Walpftätte läßt und der Tert nicht im Zweifel; 
den Beftimmungen über gegenfeitige Sulfeleiftung gegen ungerechte Angriffe, neben Vorſche 
zur Wahrung der Nedhtsiicherheit und über Gewährung gegenjeitiger Rechtshülfe, finde 
darin der erfte Rein einer Bundedgewalt in dem Satze, daß, wenn Streit unter den Berk 
ten felbft entitehe, ſie unter ſich kluge Männer mit Schlihtung des Handels betranen und fi 
Ererution des Spruchs einftehen wollen, und ein entfhiedener Widerſpruch nicht nur gege 
habsburgiſchen Libergriffe, fondern auch gegen die Reichsgewalt liegt in dem Ausſpruch, 
feinen „Richter annehmen wollen, der fein Amt erfauft habe oder der nicht ihr Landmar 
Dort fegen ſie ihre eigene ſchiedsrichterliche Zurisdiction an die Stelle der Entſcheidung 
Kaifer und Reid; bier ſchreiben jie, die Reihdunmittelbaren dem Reich, die unter Habt 
Stehenden ihren Gerichtsherrn, dem die Wahl des Richters zufam, vor, wie er fein Mat 
ausüben folle. Nichte ift gerechtfertigter, als daß die drei Länder, für welde habsburgiſche 
Reichsgewalt identiſch geworden waren und beide ihrer Breiheit ſich feindlich gezeigt ha 
eine beſſere Bofition vorrüdten, um nicht Diejenige zu verlieren, aus welcher jie bisher Gefahr 
laufen hatten verbrängt zu werden — was hätten in einer Zeit, wo neue Schwäche Verwi 
und Rechtloſigkeit im Rei) drohten, jie anders thun können, als jich ſelbſt zu erfolgreicher 8 
theidigung ihrer Sondereriftenz zu kräftigen? — aber nichts ift weniger am Orte als die Krä 

14) Tie oberfte Gewalt im Thal Uri übten früher ale Lehnsträger vom Meich die zähringer $ 
io er nach deren Ausfterben Fam die Vogtei über Uri, ebenfalls durch Faiferliche Selehnang, 

sburg. 
15) Besieht ſich ohne Zweifel darauf, daß Rudolf im Jahre 1273, kurz vor feiner Wahl zum 

ſchen König, die Rechte feiner Dettern, ber Grafen von Habeburg-Lanfenburg, über Schwyz; und U 
walben buch Kauf an fi brachte. 

16) Kopp, Urkunden, &. XI. | 
17) D. h. Uri, Schwung und Nidwalden. Erſt im Bunte von 1315 erfcheinen beide Theile 

Unterwalben. 
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welche Johannes von Muller nad) Darftellung dieſes Bündniſſes ausbridt: „Wo iſt bier dad 
ifrühreriſche in den Schweizerbünden?” Er hätte beffer gefragt: wer kannte in jenen Zeiten 
Auflöſung die Grenze zwiſchen Gefeg und Gefegloiigfeit, und wer vermochte jie einzuhalten? 
Das Nudolf's Sohn, Albrecht, ven eidgenöfliihen Bund zu fprengen fuchte und keineswegs, 

e Hagen behauptet hat, der freiheitlihen Entwidelung der Länder günftig gefinnt war, bat 
‚von Wyß mit ſchlagenden Gründen nachgewieſen. Noch ald Herzog zog er gegen Züri und 
thigte ed durch eine blutige Niederlage jum Frieden, und ald er endlich nad) Beſiegung Adolf's 
pNajjau auf den deutſchen Thron gelangte, beitätigte er nicht einmal ven Urnern ihre Reichs— 

ittelbarfeit und drückte Schwyz und Unterwalden, ſowie auch die Stadt Luzern, obwol er= 
von Adolf wieder eine Anerkennung feiner unter Rudolf verlorenen reichsfreien Stellung 

net hatte, in völlige Unterordnung unter habsburgiſche Landesherrſchaft herab. Grit nad 
cht's Tode (1308) erneuerte Heinrich von Kügelburg nicht nur den Urnern und Schwyzern 
Breißeiten, jondern verlieh audy den Unterwaldenern wie jenen die Reichsunmittelbarkeit 
b übervied den drei Ländern das bejondere Vorrecht der Exemtion von jedem auswärtigen 

ihen Geridt, mit Ausnahme des Faiferlihen Hofgerichts, ſofern fie nur vor dem ihnen vom 
gejandten Landvogte zu Recht ftänden (3. Juni 1309). Bon nun an ift die Freiheit der 
ander und ihr Bündniß geſichert; der Sieg über den ritterlihen Herzog Leopold bei Mor- 
8 (15. Nov. 1315) verichaffte ihnen, auf längere Zeit wenigitend, Ruhe vor ihrem gefähr: 
Gegner, und nit minder vortheilbaft war ihnen der Umitand, daß bis zur Wal 

cht's ll. (1433) das Haus Habsburg nicht mehr auf den deutihen Thron gelangte. Ja, bie 
raus dem Haufe Lügelburg haben mehr ald die Eidgenoffenfchaft jelbft deren Abſonderung 

Reich gefürdert, indem namentlih Heinrid und Sigismund, um den Rivalen Ofterreich zu 
Ai. te nicht nur mit allen audftatteten, was dad Reich gewähren konnte, fondern zu ihren 
Ken auch iiber Das verfügten, was von Rechts wegen Ofterreih gehörte. Als die Kaiferwürde 
ver an das habsburgiſche Haus, an den „Erbfeind‘ der Schweizer fiel, war ber Antagonis= 
‚gu verhärtet und zugleih das Vollgefügl der eigenen Kraft zu fehr erflarft, ald daß von 

aufrichtigen Anſchluß au das von Habsburgern regierte Reich noch hätte die Nede fein 
Der Bund der drei Länder, nach dem Siege bei Morgarten anı 9. Dec. 1315 zu Bruns 

ſchworen, ijt im weſentlichen eine Wiederholung deöjenigen von 1291, mit der bemerfend= 
en Erweiterung jedodh, daß die drei Länder ji verpflichten, daß Eeincs ohne Zuſtimmung 

andern „ſich beherren oder einen Herren nehmen’ wolle, daß ferner zwar jedermann feiner 
Herrſchaft zu dienen fortfahren folle, doch aber ſolchen Herren nicht, weldye das Land au 
oder zu unrehten Dingen nöthigen wollten (alfo ven Herzogen von Ofterreih), und daß 

heil ohne der andern Zuftimmung ſich mit Auswärtigen verbünden dürfe. So weit ging 
der jegt noch in der fpätern Zeit der alten Gidgenoffenihaft, daß ein Glied des Bundes 

it jeiner Zuftimmung eingegangenen Verbindungen mit Auswärtigen aud) für id ein: 
müffe, wie denn überhaupt der Grundgedanke ver ältern eidgenöſſiſchen Bünde der ift, 
vertragfihliegenden Theile im Bunde nicht eine ftaatörechtlihe Einigung, ſondern eine 

tung und Sidherftellung ver Selbftändigfeit und der Sondereinrihtungen eines jeden 
en Bundeöglieded ſuchen. Gegenjeitige Hülfeleiftung gegen äußere und innere Angriffe 
ufrehthaltung eines Rechts- und Friedenszuſtandes unter den Gliedern des Bundes jind 
ittel zu Erreihung dieſes Zwecks. 

Die erite Ausdehnung erhielt der Bund der drei Waldſtätte durch das Bündniß mit der 
gelegenen, ven Herzogen von Ofterreih untergebenen Stadt Luzern (7. Nov. 1332, ſo⸗ 

er Bierwalbitättebund). Die Abſchüttelung der öfterreihijhen Herrſchaft feitens ber 

war darin nicht ausgeſprochen — im Gegentheil behalten in demſelben Luzern die Rechte 

Herren, der Herzoge, und die drei Ränder ihrerſeits Kaifer und Reich vor — aber ſie war 

ne Zweijel mit vollem Bewußtſein beablichtigte politijche Conjequenz des Vündniſſes. 
iger noch für die Kolgezeit war ed, daß mit Luzern zuerft das ftadtifhe Element neben dem 

ihen eine Stelle im Bunde erhielt. Im Inhalt fhließt ich übrigens auch das Luzerner 
Wnig noch durdaud an die Bünde von 1291 und 1315 an; indeß unterfcheidet es ſich darin, 
es zum erften mal ben Örundjag ausſpricht, dag die Mahnung zu bundesgemäßem Zuzug für 
kmahnten verpflidtend fei, ſobald der mahnende Ort auf feinen Eid erkenne, daß ihn Unrecht 

ügt werde. Der Zuzug war wie früher auf eigene Koften ber Zuziehenden zu leiften. Nod 

enrähnt werben, daß in diefem wie in den ergänzenden Beftimmungen vom 31. Oct. 1379 

Beſtrafung von Frevlern und Friedebrechern die drei Waldſtätle zufammen ald der eine, 

m als der andere Bontrahent auftreten, man möchte fagen, jene wie vollbürtige Brüner, 
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diefe wie ein Adoptivbruder. Muſtergültig für die Zukunft wurde der Ewige Bund mit Jun 
(1. Mai 1351), von welchem derjenige mit Stadt und Amt Zug (27. Juni 1352) fi nur! 
den einen Punkte unterfheidet, daß im Zuger Bund Luzern die Herzoge von Ofterreich ni 
mehr vorbebält. Zürich, die freie Reichsſtadt, ſuchte in ihrem Bunde mit den @idgenoffen ei 
Garantie der vemofratiihen (Brun'ſchen) Berfaffung, welche e8 kurz zuvor ſich gegeben hatl 
aber nicht nur feine Berfaffung ift ihm in dem Bunde gemwährleiftet, fondern die Verbündel 
maden ſich auch ſämmtlich anheiſchig, die in ihrem Gebiet gelegenen Städte, Zander und Dir 
bei ihren Rechten und Freiheiten zu belaffen, ſodaß alfo die bundesgemape Hülfe nicht im Ink 
effe ver Herrſchſucht eines Bundesgliedes ſoll misbraucht werden dürfen. Zürich nahm übrige 
eine zu anfehnliche Stellung ein, als daß es fid) der in den bisherigen Bünbniffen auferlegl 
Beihränfung des Bündnißrechts mit Auswärtigen hätte fügen mögen, und verſtand ſich 
dazu, daß diefer Bund allen ſpäter zu ſchließenden vorgehen fulle. Das Verfahren bei M 
nungen um Hülfe ift im Züricher Bunde genauer regulirt und im Fall „jähen Schadens 
Angriffe“ au Hülfeleiftung ohne Mahnung vorgefehen; dagegen ift eine beflinnmte geogra 
he Grenze gezogen, jenfeit deren die bumdeägemäpe Hulfeleiftung nicht verlangt werden fa 
und was die Koften anbelangt, fo foll, wenn eine Belagerung nöthig wird, ausnahmsmeih 
mahnende Ort die Ausgaben für die Belagerungdarbeiten zu tragen haben. Sollten gri 
Kriegszüge oder Belagerungen unternonmen werden, fo follen zuvor Boten ber fünf Ort, 
Mahnung eines von ihnen, jih in Einjiereln zu einer Tagiagung zufammenfinden und 
Näpere berathen. Das ſchiedsgerichtliche Verfahren in Rectöftreitigfeiten unter Bundesglich 
ift in der Weile geregelt, daß jeder der ftreitenden Theile zwei Schiedsrichter abordnet und 
wenn fle den Streit weder in Minne austragen noch fi über den Sprud einigen können, IE 
Dbmann zum Entſcheid beiziehen. Noch vor Zug war Glarus in den Bund eingetreten (4. 
1352), unter Bedingungen, die und dad erſte Beifpiel eined nicht auf dem Fuße völliger Gl. 
berechtigung, und ebenfo eines nicht mit allen bisherigen Bundedglievern abgefhloffenen U 
niſſes geben. Luzern blieb dem Bunde mit Glarus fremd; erft 1450, nachdem zuvor im 
1408 Züri mit Glarus ein Bündniß geichloffen hatte, in welchem die frühern Beſchränku 
fallen gelaffen waren, Fam ein Bündniß zwifchen Glarus und den vier Orten zu Stande, 
mit dem Züriher Bunde von 1352 übereinftimmt und nur darin abweicht, daß Glarus fig 
Zuftimmung der vier Orte mit niemand als mit Bern, Luzern und Zug verbünden darf. 

Den Kreis der „acht alten Orte” ſchloß die im Uechtland zu großer Macht gelangte 9 
ſtadt Bern, welche fhon im Jahre 1536 mit Hülfe der Walpftätte den Adel der Umgeb 
Zaupen aufs Haupt geihlagen hatte und nun von der anſteckenden Kraft der demofrat 
Ideen, namentlih von den Unterwaldnern einen gefährlichen Einfluß auf dad ihr unterg 
Oberland fürdtete. Bern zeigt fi in den Bunde, weldhen e8 am 6. März 1353 nur m 
drei Waldftätten abſchloß, angftlih auf Wahrung feiner Selbftändigfeit bedacht. Dir di 
Mahnung anerkennt e8 nicht als ohne weitere zur Hülfeleiftung verpflichtend, fondern ve 
dag im Fall einer Mahnung vorerft Abgeordnete zufammentreten und berathichlagen #4 
Bei gemeinfam befchloffenen Eriegerifchen Auszügen foll jeder Theil feine Koften tragen; 
aber ein Theil dem andern auf Mahnung bin zu Hülfe, fo will Bern von linterfeen an bb 
ſten des Zuzugs übernehmen und umgekehrt. Statt wie Zürich feine Verfaffung, läßt 2 
feinen Länderbejig garantiren. Die in Bezug auf das fhiedsrichterlihe Verfahren im Ba 
Bunde aufgenommene Anderung, daß der Obmann aus dem beklagten Ort gezogen werben 
erwies ji ſchon jehr bald als praftifch unausführbar. 19) Luzern und Zürich verpflichteten 
ohne mit Bern direct in Bündniß zu treten, ihm, auf Mahnung der Waldſtätte, ebenjalll 
zuzieben; ein Gleiches verfprit Bern, wenn es von den Walpftätten eine Mahnung zur Hüll 
Züri oder Luzern erhalte. Später vegelten Luzern und Bern unter ji die RechtsverhältJ 
über welde, außer ver Bundeshülfe, die Bündniffe Vorſchriften zu enthalten pflegten, burd 
Bertrag vom 1. März 1421, in welchem namentlich das ſchiedsrichterliche Verfahren bef 
regelt erfcheint: der Obmann ift aus den Magiftratöperfonen eines unbetheiligten O u 
wählen, und wenn nicht ziwei von den vier Mitgliedern des Schiedsgericht feiner Meinung 
fallen, muß er fi für die eine oder andere der fich entgegenftehenden Anfichten entjcheiben. 
wenn die Anſprache nicht die beiden Städte felbft betrifft, fondern Untergebene, fo ift ber 
mann von Kläger aus dem Rath derjenigen Stabt zu wählen, deren Angehörige beklagt | 

18) In bem fogenannten Rinfenberger Handel von 1881; Amtliche Sammlung ber ältern eidg 
Rlchen Abſchiede, I, 10 u. 12. 
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e darauf (22. San. 1423) ſchloß auch Zürid mit Bern ein directes Bündniß, in 
Verpflichtung, ſich gegenfeitig freien Kauf zu gewähren, befondere Anerkennung 

iner eigentlihen Organifation der Bundesgewalt finden ſich in diefen Zeiten nur 
ifänge. Die Tagfagungen werben berufen je nach Bedürfniß; jeder Dit darf zu einer 
1. Dad Mehrheitöprinecip ift noch nicht anerkannt, ausgenommen wo eine befondere 
ines Bundbriefes ed ausdrücklich fanctionirt, wie denn 3.8. nach dem Vierwaldſtätte⸗ 
ehrheit einen widerftrebenden Ort zivingen fol, einem bundesgemäßen Schiedsfprud; 
rziehen; gemeinfane Beſchlüſſe Fönnen nur mit Stinnmeneinbelligfeit gefaßt werben. 
ı gemeineidgenöffifchen Verfügungen, welche fi im 14. Jahrhundert vorfinden, dem 
ief“ (7. Det. 1370) Bern und Glarus fern geblieben, und diefer wie der ,‚Senipader: 
Juli 1393) find nicht im Namen der Tagſatzung, fondern in demjenigen ver ein- 
„welche zugeftimmt haben, erlaffen. Sener bezweckt die energiihe Durdführung der 
ritorialberrfchaft, insbefondere durd Entwidelung des Grundſatzes, daß außer um 
eiftlihe Sachen jever im Umkreis der Eidgenoſſenſchaft Wohnende von niemand, fei 
weltlichen oder geiftlichen Standes, vor einem andern ald dem Nichter feine Wohn: 
t werden darf 19), fomie durch Beftftellung eines bleibenden Landfriedens unter den 
ven Orten. Der Sempacherbrief ſodann ift beſonders wichtig ald die erfte eidgenöſ⸗ 
ordnung. Auch über polizeiliche und Berfehrsverhältnijfe Eommen im 15. Jahr 
reineidgendifiihe Ordnungen vor. Weitaus die wichtigfte derfelben aber ift das durch 
u der lite vermittelte fogenannte Stanzerverfommniß vom 21. Dec. 1481, welches 
Bertbrilung der burgundifchen Kriegsbeute und wegen der von den Ländern an= 
Vermehrung des ſtädtiſchen Einfluffes durch die Aufnahme von Freiburg und Solo: 
n Bund entftandenen Händel ſchlichtete. Man einigte ſich in diefem Verkommniß 
igem Beiſtand und Leiftung von Rechtshülfe auch gegen innere, die Obrigkeit eines 
hende Anfchläge oder Angriffe, Furz zu einer gegenfeitigen Gewährleiftung ber be: 
tegierungdforn, ver Eraft derfelben eingefegten Megierungen und ihrer Machtübung 
fpenftige Unterthanen. Mit Unrecht hat man ed diefem Verkommniß zum Vorwurf 
8 e8 die Garantie der Volksrechte außer Acht gelaffen babe; ed war vielmehr ein 
fchritt, daß man die innern conftitutionellen Verhältniffe der einzelnen Orte über: 
Begenftande eidgenoͤſſiſcher Kürforge erhob, und in einem Bunde, der von einem ur- 
ein völferrehtlihen Verhältniß ausging und nicht auf eine politiihe Rinigung des 
nen einzigen Staat gerichtet war, fanden naturgemäß die Negierungen im Vorder⸗ 
konnte ein nationales Band erft die ſpätere Frucht diefer Verbindung fein. Das 
kommniß Hat die innere Politik der ſchweizer Regierungen gegenüber ihren Unter: 
ht Härter oder felbftherrlicher gemacht, als jie e8 ohnehin war oder nicht war, mohl 
Beftätigung einer jeden Regierung die Orundlage des Bundes felbft geſichert. 
leihen Tage, an welchem dieſes vielbeſprochene Verkommniß zu Stande kam, batirt 
me von Freiburg und Solothurn in den Bund; im Jahre 1501 folgen Bafel und 
n, und endlid tritt in Jahre 1513 das lange zurüdgefehte Appenzell als letztes 
13 alten Orte” hinzu, die von nun an bis zum Jahre 1798 Eeinen Zuwachs mehr 
lus den fünf Bünden der neuern Orte ift wenig erheblich Neues zu erwähnen, als die 
Derausbildung von Verhältniffen rechtlicher Ungleichheit; die Verpflihtung zum Zus 
n neuen Diten Sreiburg, Solothurn und Appenzell ven ältern Orten gegenüber un: 
fen leßtern dagegen nur innerhalb des Gebiets der neuen Orte ob; zu Verbindungen 
rtigen bedürfen die neuen Orte der Zuſtimmung ber ältern, nicht auch umgekehrt; 
5chaffhauſen follen in Zwiften ver übrigen Orte untereinander nicht Partei ergreifen, 
vermitteln fuchen u. dgl. m. In den Buͤnden mit Bafel, Schaffhaufen und Appenzell 

es feſtgeſetzt, daß fein Theil gegen den andern neue Zölle aufrichten ſoll. 

ing aud) der Umfang des urfprünglichen Gebiets der eidgenöſſiſchen Orte geweſen 
r daffelbe doch durch glüdliche Kriege, durch Kauf und Erbſchaft nach und nach ver= 

den, freilich nicht in jenem freibürgerlihen Sinne, der im Alterthum den Ruhm des 

Zundes ausmachte, fondern in dem Geifte, der pen neueften Geſchichtſchreiber der frei= 

Name „Pfaffenbrief“ it nicht vom Begenftand, fondern von ber zufälligen Deranlaffung 
(wegen des Pfaffen Bruno Brun) hergenommen und darf nicht zum Maftab ber Beurtheis 
rede dienen. Vgl. Segeffer, Buch 2, S. 269; Bud 4, S. & fa. 
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ftäptifhen Bünde Freeman 20) jagen läßt, der Schweizer Bund fei in dem, was er 
Engherziged und Eigenſüchtiges an ſich getragen hat, ven balbbarbarifchen, Fein Geſetz 
und Menſchenrechts achtenden Aetolern zu vergleihen. Nicht Bermehrung ihrer 2 
Genoſſen, jondern Erwerbung von Land und Unterthanen war die vorherrſchendeR 
ſchweizer Bauern und Stüdter fowol wie der deutſchen Fürſten und Herren. In weit 
Rage ald diefe Unterthanen der fouveränen „Hoheiten“, wennſchon nicht im Range 
her Orte befanden fich die fogenannten „zugewandten Orte“, Verbündete, pie entwe 
einem Theil dev 13 Orte in directem, in Bezug auf gegenjeitige Rechte und Pflichte 
abgeftuftem Verbande ftanden, jo Gerſau, Engelberg, Abt und Stadt St.-Ballen, W 
Neuenburg, Senf, die brei rhatifhen Bünde und ver Fürſtbiſchof von Baſel-Pru 
wenn wit allen Orten verbünder, jo dod in einen mehr oder weniger untergeorpnete 
niß, fo die Städte Rothweil in Schwaben und Mühlhaufen im Elſaß. Ginzelne, wi 
Biel, der Abt und die Stadt St.Gallen, hatten Zutritt zu den Tagjagungen; zum 
ergangene Mahnung hin waren fie ſämmtlich, mit Ausnahme von Graubündten, 
und verſtärkten fo wejentlih die Macht ver Eidgenoſſenſchaft. Mande der 13 
waren vor ihrer Aufnahme in den Bund ebenfallß zugewandte Drte gemejen, jo Freib 
thurn, Schaffhaufen und Appenzell, letzteres ſchon ſeit 1411. 

Don größerm Ginflup aber ald die Ausdehnung der Territorialherrichaft der cin 
und die Heranziehung von Zugewandten (Coallies) war für die Gntwidelung ber 
flitutionen der Schweiz die Eriwerbung der „gemeinen Herrſchaften“, welche, zuerit aı 
gauifhen und thurgauiichen Landſchaften gebildet, weldye die Cidgenoſſen im Jahrı 
Aufforderung des Kaijerd Sigismund dem geächteten Friedrich von Oſterreich al 
batten, jpäter no durch Sargang, Nheinthal und die italieniihen Bogteien (das heu 
vermehrt wurden. Diefe Herrſchaften wurden regiert von denjenigen Orten, welche die 
gemacht hatten, ſodaß z. B. Bern an der Regierung von Rheinthal, Freiamt, Thur 
gans keinen Antheil hatte, Appenzell an den vier italieniſchen oder „ennetbirgiſcher 
heißt jenfeit) Bogteien nicht betheiligt war u. |. w. Die regierenden Orte verjaben t 
tung diefer Vogteien dadurch, daß fie nach einer genau beftinniten Kehrordnung abw 
Landvögte ernannten, ein Negiment, deſſen Habjucht und Willkürlichfeit noch jegt 
des Schweizervolks ſprichwoörtlich ift und deſſen demoralilivende Einfluffe auf das Bol 
teien ſowol wie auf die herrfhenten „Herren Kidgenoffen“ nicht nur durch die Geſchichte 
fondern jelbft nod in der Öegenwart jicy erfenuen laſſen. Der Sölpnerdienft unter al 
die ihn bezahlen konnten, die Penſionen und Privatvortheile aller Art, die man aus 
nijfen mit dem Auslande, namentlich mit Frankreich zog und daher „Bundesfrüchte“en 
endlich das jhmuzige Treiben un die Ausbeutung von Uinterthanenlanden haben zw 
phyſiſche Kraft der Schweizer gebrochen, wohl aber die politiihe Sittlichfeit dee V 
graben und der niebrigften Auffaffung vom Staat, welde am wenigflen eine Repi 
tragen im Stande ift, zur Herrfchaft verholfen. 21) Aber ven Kitt, der in dieſer Ze 
artung den Bund noch zufammenhielt, bildeten deifenungeadhtet oder vielmehr gerc 
der gemeinfane Bejig von Untertbanenlanden, die Intereilen, welche derſelbe erzeug 
gemeinfamen Berathungen und Verhandlungen, welche fih an die Abnahme der Rech 
gemeinen Vogteien knüpften, und in melden, im Gegenjag zu dem bis dahin einzig 
ten völferrehtlihen Grundſatz der Einſtimmigkeit, das ftaatlihe Princip der Unterr 
Minderheit unter die Mehrheit ſich Platz machen mußte. Ein jelbfländiged,@lied im e 
Staatenjyftem geworden und geblieben zu fein, verdanft die Schweiz der engern 
ihres Bundes, welchen dad Interefie an den gemeinen Herrjchaften felbft dann no« 
erhielt, als die Gegenjäge der Refornationdzeit der Schmeiz völlige Auflöfung 
drohten. Die ordentlihen Tagjagungen, an welden die Jahrrechnungen über di 
Herrſchaften abgenommen wurden, pflegten früher in Baden, jpäter in Brauenfelo 
zu werden; es ward allmählih bung, dag jeder Drt zwei Gefandte an diefelben j 
denen ber erfte die Stimme führte. Die Einberufung ging von Zürich aus, welches 

20) History of federal government (London und Cambridge 1863), I, 349 fg. 
21) Am widrigften tritt diefer Materialismus in den Landegemeindecantonen zu Tage. 

theilte die Landsgemeinde von Schwyz zwei eines politifchen Vergehens angeflagte Borgefe: 
der 23 Landgemeinden, weldye wegen dieſer Angelegenheit abgehalten worden waren, jeder 
einen Thaler zu bezahlen (24. März 1765; Blumer, Bd. II, —* 1, ©. 152). 
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er eidgenöſſiſcher, Vorort“ nicht ſowol eigene Competenzen, al8 vielmehr einen höhern Ehren⸗ 
g genoß. Dem Auslande gegenüber fanden die einzelnen Orte ungefähr in gleichen Nechten 
ı die Bundesglieder des heutigen Deutſchen Bundes, d. h. der Verkehr mit fremden Mächten 
bder Abfchluß von Verträgen und Bünbniffen mit andern Staaten war ihnen geftattet, ſo— 
a fie nicht ihre bundesgemäßen Pflichten dadurch verlegten.22) Schloß die Tagſatzung mit 
pr fremden Staat ein Bündniß ab, fo war dieſes nicht verbindlich für die nicht beigetretenen 
; ed war immer ein Bündniß einzelner Orte mit dem fremden Staat, nur mit dem Linter: 
daß die Verhandlungen über daſſelbe vor der Tagfagung vor fi gingen, die ed, wenn 

der Bund mit Frankreich erneuert wurde, nicht unter ihrer Würde hielt, ihre Sigung in 
eſidenz des franzoöſiſchen Geſandten in Solothurn zu halten. Überhaupt beſaß, außer in 
Adaftöangelegenheiten, bie Tagjagung nicht rine felbftindige Gewalt; wenn auch Mehr: 
ihluffe vorfonmen, ja einmal (1515) förmlich beichloffen wird, dag, wo die Ehre und 
fahrt der Eidgenoſſenſchaft in Frage flche, die Minderheit ver Mehrheit folgen folle, fo 
doch fortwährend der Souveränetätsdünkel, namentlich der Eleinen Cantone, gegen die 

Ge Geltung dieſes Grundſatzes, ſodaß die Mehrheit nur durchdringt, mo die Minderheit 
lig auf Durchſetzung ihres Widerſpruchs verzichtet. Das Inſtructionenweſen und die 
ge, mit welder darauf gehalten wurde, daß die Boten an der Taglagung ihre Vollmacht 

tüberfchritten, vermehrte noch die Schwerfälligkeitdiefes Organismus und machte ihn unfähig, 
Breigniffe zu bemeiftern. Die polizeilidien Anordnungen, welche von der Tagfagung audgin: 
— gegen den Borfauf, gegen das Reidlaufen, gegen ven Bettel, gegen Penſionen und Onadens 
z, über bie Blattern, gegen dad Schmähen und Aufreizen um des Glaubens willen u. ſ. w. — 
ben meiſt auf Einftimmigfeit; die einzige nationale Ihat, zu welder im 17. Jahrhundert, 
ven Ludwig XIV. unter höhniſcher Beratung ver beftehenden Neutralitätätractate mit ven 
projlen die ehemals burgundiiche, nun ſpaniſche Breigraffhaft annerirt hatte, die Tag: 
mg lich aufraffte, nämlich dad fogenannte eidgenöfjifche Defenitonal von 1668, die erfte Or⸗ 

ion eines Bundeöheereö, ervegte jo heftigen Widerſtand bei den Eleinen Kantonen, daß 
Jahre 1792, als ſchon die Brandung der Branzöfifhen Nevolution gewaltig an die mor= 

Mauern ver alten Eidgenoſſenſchaft anſchlug, Schwyz jein Kontingent zur eidgenöſſiſchen 
ng in Baſel nur unter Verwahrung jeiner Souveränetät gegen das Defeniional ziehen 
Die Religiondkriege der Reformationgzeit, deren legter im Frieden von 1712 den Refor⸗ 
ein entſcheidendes Übergewicht verlieh und namentlih Berns und Zürichs Antheil an der 
ung der gemeinen Herrihaften auf Koften der katholiſchen Cantone erweiterte, ſchwächten 
ich das Band unter ven Eidgenojjen, das bis dahin noch an der Erinnerung gemeinfaner 
aten Nahrung gefunden hatte, jo ſehr, daß lange Zeit zwei confefjionelle Bünde fich 

elig gegenüberflanden, jeder in Allianzen mit dem Auslande eine Stüße gegen den andern 
d, beide weniger darauf bedacht, den eigenen Glauben ven zur andern Confeſſion fich be= 
den Ständen aufzunötbigen, ald vielmehr in den gemeinen Herrſchaften die Befthaltung 
ten oder die Ausbreitung des neuen Ölaubend mit Gewalt durchzuſetzen. Kamen auch 
ich beide Gonfefjionen wieder in eine Tagſatzung zuſammen, jo dauerte doch nicht nur der 
itige Glaubenshaß an, ſondern man fuhr aud fort, für Religionsſachen Sondertag⸗ 

gen beider Confeſſionen zu halten. Die Religionsfrieden ſchufen auch ſtaatsrechtliche Hin: 
iſe der Annäherung und Befeſtigung des Bundes dadurch, daß ſie feitfegten, in Angelegen: 
, welche die Religion oder die Souveränetät eines eidgenöfjiichen Standes angeben, folle 
iedsrichterliches Verfahren nicht zuläfiig ſein, ſowie dadurch, daß fie von ver Regel, daß in 
n der gemeinen Vogteien Mehrheitsbeſchlüſſe mangebend feien, Ausnahmen ftatuigten. 

Ra e3 ſich um Religionsſachen derſelben handelte, fo follte, forern man ſich nicht gütlich ver= 
digen fonnte, nur ein Schiedögericht entſcheiden dürfen, und in den paritätiihen Vogteien 
tgau und Rheinthal wurde fogar für allgemeine Regierungsjachen Erledigung durd „gleiche 
e“ beider Religiondparteien erfordert. Überhaupt mußten, fobald einmal der Geiſt der alten 
ide entflogen war und man ängftlih am Tert der Worte Flaubte, das ſchiedsrichterliche Ver: 

en in Streitigfeiten unter einzelnen Orten und die damit in Zuſammenhang flehenden Re: 
für eidgenöſſiſche Interventionen (d. 5. für maßgebende Einmiſchung der Tagjagung in 

Te Wirren eined Orts) zu endloſem Hader Anlaß geben, und häufig zeigte ſich dabei vie 

22) Diefe Frage war ber Kernpunft des Streits, welcher den „alien Züricherfrieg'‘ veranlaßte, 
in welchem ſchließlich Zürich angehalten wurde, fein mit Oſterreich geſchloſſenes Dünbuiß 10 löfen 

ruch Bubenberg’6 vom 13. Juli 1450 in der Samınlung der eidgenöffiichen Abfchiede, II, 844). 
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Schwäche der Bundesgewalt In ihrer ganzen Vlöße: der Streit zwifhen Schwyz u 
3. B. über Schiffahrtsrechte auf dem Züricherfee dauerte 29 Jahre.23) ine nur 
gehende Annäherung unter den ariftofratifchen Ständen beider Confeſſionen brachte der 
frieg von 1653 zu Wege; jchon im Toggenburgerfriege von 1712 flanden fie fih 
offener Kehde gegenüber. Eine „Bundesverfaflung” gab e8 in der alten Eidgenoffenfd 
fie war nichts anderes als ein weſentlich auf ariftofratiiher Grundlage beruhendes, 
mäßiges Gonglomerat von Sonderbündniffen im Innern wie mit dem Auslande und 
derrechten verſchiedener Art, welche die einzelnen Cantone bald hierhin bald dorthin ; 
unter deren zerfegenden Einwirkungen das nationale Leben des ganzen Bundes eine nı 
Exiſtenz gerettet hatte. „Hominum confusione atque Dei providentia regitur I 
fagte das Spridwort. Der Cultus des Privilegs ift überall ein charakteriſtiſches K 
ariſtokratiſcher Staatseinrichtungen; was im Kern liegt, dad drückt fih auch in alleı 
lungen aus, und der ſchweizer Bundesorganismus war infofern nur das getreue Abbil 
ftände in den Santonen. Nicht nur in den Städtecantonen war ber ariftofratifche | 

. anzutreffen, aud in den bem äupern Anfeben nach rein bemofratifhen Ländern conce 

die Regierungsgemwalt meift in den Händen einzelner angefehener Familien, und in if 
ſchaft über die jei ed gemeinjamen, fei e8 befondern Unterthanenlande maren die Rand 
ſcher, der Abſtand zwifchen dem herrſchenden und unterworfenen Theil ſchärfer audger 
es ſeitens der ſtädtiſchen Ariftofratien gefhah. Bern 3.2. übte ein milderes und < 
Negiment über feine Angehörigen als etwa Glarus über Werdenberg oder Schwyz 
äußern Landſchaften (March, Küßnacht, Einfiedeln u. f. w.). Nur Appenzell und Un 
batten feine Immediat-Unterthanenlandſchaften. 

Das Verhältniß der Eidgenoffenihaft zum Deutſchen Reich zu löfen, lag urfprüun 
im Sinne ihrer Sreiheitöfämpfe. Erſt 1499 gefhah ein bedeutender Schritt zu ihrı 
derung von Reid durch die Eremtion vom neuerrichteten Reichskammergericht ſowie 
Reichsſteuern, melde ſie nach dem Andgang des ſogenannten Schwabenkriegs im Baſel 
den Kaiſer Maximilian abtrotzten. Noch nah dieſem Frieden aber kommt ed vor, de 
Thronbeſteigung eines neuen Kaiſers die Eidgenoſſen um Beſtätigung ihrer Freiheitenen 
und erſt im Weſtfäliſchen Frieden (1648) wurde die Schweiz förmlich anerkannt als ein 
diger, vom Reichsverbande völlig abgelöſter Staat, was fie thatſächlich ſchon lange zuvo 
war. Mit Oſterreich hatte die Eidgenoſſenſchaft ſchon 1412 Frieden geſchloſſen; 1474 
ſpäter wiederholt erneuerte ewige Richtung mit ihm zu Stande gekommen. Den Einfluf 
früher die Reichsgewalt in der Eidgenoſſenſchaft übte, hatte allmählich Frankreich g 
das jeit 1452 begonnen hatte, die Bündniſſe nit den Schweizern zu pflegen und lie in ' 
litärdienfte zu ziehen. Die Grundlage aller ſpätern Bündniffe mit Frankreich war der 
1516 mit Franz I. geichlofjene „ewige Friede“, der nod im Bündniß von 1803 ange; 
befräftigt wird. Durd die Zerftörung der burgundiihen Macht, durch bie Abtretung 
ſavoyiſcher Landſchaften bei und unterhalb Genf an Heinrich IV. von Branfreih, dure 
Ludwig XIV. vollgogenen Annerionen der bis dahin fpanifhen Breigrafihaft Burguni 
deutfhen Elſaß war Frankreich der Schweiz immer naher gerüdt; die Militärcapit 
fnüpften die Regierungen der Schweiz an fein Intereffe, und mehr ald einmal, nam 
den Religionsftreitigkeiten des 17. und 18. Jahrhunderts, übte cd auf die innern A 
beiten der Schweiz eine für ihre Selbſtändigkeit bedrohlide Einwirkung. Ahr Xı 
Europa verdanfte die Schweiz dem Kriegsruhm, den fi ihre Söhne früher in ven | 
kämpfen, fpäter in fremden Dienften erworben hatten ; feit den Burgunderfriegen ſpie 
gar eine hervorragende Nolle in europäischen Angelegenheiten, aber nachdem in der 
Schlacht bei Marignano (1515) ihre Großmachtsgelüſte gefühlt worden twaren, mähre 
zeitig die foftematifche Verſchleuderung der einheimifhen Wehrkraft im Dienfte fremde 
einrig 3%) und das innere Staatsleben feinen fittlihen Halt mehr und mehr verlor, vn 

23) Sammlung ber eidgenöfflichen Abfchiebe (1778—96), VIN, 3, 296. 
24) Bon 1465— 1715 lieferte die Edyweiz einzig in franzöfifchen Militärdienfi 1,1107! 

Zur Ausbildung der Offiziere in ber Braris des Kriegshandiverfs boten die fremden Kriegsdier 
weniger Gelegenheit, je mehr es bei ben Souveränen Übung wurbe, bie treuen Schweizer glei 
ihre Leibgarde zu behandeln und fie hauptfächlich gegen Bolfsaufflände zu verwenden. Überdies 
aus fremden Dienften heimgefchrten Dffizieren häufig die Fähigfeit, ſich in Die von ihren a: 
Gewbhnungen fehr bebeutend abweichenden Erforderniffe des Dienſtes bei einem Milizheer hine 
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itralität politiſches Princip der Eidgenoſſenſchaft, freilich eine ſchlechte und Heuchlerijche Neu⸗ 
kat, welche den Deckmantel bilvete für die Begünftigungen, die man in Defenfivallianzen 
MRilitärcapitulationen den einen Mächten zutheil werden ließ, während man fie andern 
veigerte.2°) Der Territorialbeftand ver Eidgenoffenichaft hat feit 1536 (Eroberung des big 
ia favoyijchen Waadtlandes durch Bern) Feine erhebliche Veränderung mehr erfahren. 
3) Die Revolution. Daß bei den innigen Beziehungen, wie fie feit drei Jahrhunderten 

der Schweiz und Frankreich beſtanden, die Branzöfifche Revolution das fehweizerifche 
tland in Erregung verjeßte, ift weniger zu vertwundern, als daß trog der zahlreichen Rei: 
mit dem revolutionären Frankreich 26) und trog der wiederholten Ausbrüche von Un: 
nheit unter der [hweizerifhen Bevölkerung 27) der alte morſche Bau der Eidgenoſſenſchaft 
8 Jahr 1798 fich behauptete und erft dann den vereinten Kräften der Revolution im 
und der franzöfiihen Invafion erlag. Schärfer ald in der Einheitöverfaflung der Hel⸗ 
Republik vom 12. April 1798, dem Werke des Gafeler Agitators Peter Ochö, Eonnte 
enfag ver neuen gegen bie alte Zeit nicht ausgeprägt fein: fie befreite die Unterthanen- 
jegte die „eine und untheilbare «Helvetiiche Republik“ an vie Stelle der bisherigen Son: 
ät per Cantone, führte, in Befolgung des franzöitichen Beiſpiels, obwol mit etwas größe: 
ückſichtigung hergebrachter cantonaler und landſchaftlicher Abſcheidungen, eine nene ab: 
ative Einteilung des ſchweizeriſchen Gebiets durch, proclamirte die Nechtägleichheit, die 

meinheit der Bürgerpflichten, vie Befeitigung fever erblihen politifchen Gewalt, die Volks⸗ 
zänetät, das Princip der politifchen Repräfentation und die Trennung ver Gewalten. Den 
en „Ganton“ behielt fie bei; aber an ver Spige eines Cantons fand nur noch ein vom bel: 

ben Vollziehungsdirectorium eingefegter Präfeet, dem ziwar eine vom Volk des Kanton 
e „Berwaltungsfammer‘‘ von je fünf Mitgliedern beigegeben war, aber ohne daß vieler 

mer irgendwelche gejeggeberifche Competenz zufam.28) Die neuen Eentralgefeßgebungs- 
(ein „Senat“ oder Rath der Alten und ein „Geſetzgebender Körper’), angefeuert 

eine Reihe ausgezeichneter Männer, von denen namentlih Rengger, Stapfer, Eſcher, 
zu nennen find, eilten, die Berfaffung auszubauen durch Abſchafſung ver Zünfte und 
(19. Det. 1798), der Abzugdrechte (12. Juni und 31. Aug. 1798), der Einzugs⸗ 

‚ welche eine in eine andere Gemeinde einheirathende Schweizerin erlegen mußte (18. Aug. 
Breigebung der Erridtung von Wirthſchaften, Durdführung unbebingter Verkehrs: 
im Innern (8. Mai 1798), Anbahnung der Säcularifation ſämmtlicher Klöfter, Ge: 
der Eingehung confefjionell gemifchter Ehen, Aufhebung des auf der außerehelichen Ab⸗ 
ng haftenden Makels (28. Dec. 1798) u. dgl.m. Weitaud am tiefiten aber griffen ein 
ge über die Reform ded Gemeindeweſens, welche die auf der Thatfache des Wohniiged be⸗ 
@inwohnergemeinde ſchufen und den Wirkungskreis der Bürgergemeinde auf die Armen= 

und die Verwaltung ver nicht zu öffentlichen Bebürfniffen in Anfpruch genommenen Cor: 
guter beſchränkten, ſowie die Geſetze über Aufhebung und Loßfauf der Zehnten und 

ften vom 4. Mai und 10. Nor. 179829), und eine ebrenvolle That nit nur, fondern 
e bleibende Errungenfchaft, welche der Keim der bedeutendften Fortſchritte wurde, waren 
zregeln zur Hebung der öffentlihen Erziehung, insbefondere des Volksſchulweſens. Frei⸗ 
en im Gefolge jener Reformen aud die direrten Steuern (17. Det. 1798) mit all ber 
arität, welche ſich an fie heftete und namentlich vom katholiſchen Klerus genährt wurde. 

itiſchen Barantien, wie Prepfreiheit und Vereinsrecht, glaubte man nicht mehr aufrecht 
zu Eönnen, al& bald bie alten Parteien, bald Gegner aus ben eigenen Reihen am gemalt: 

b) Bgl. &. Bogt’s Abhandlung in der Deutfchen Dierteljahrsfchrift, 1862, Heft 1, ©. 105 fg. 
3) Befonders nach dem Maſſacre der Schweizertruppen am 10. Aug. 1792 und der darauf erfolgs 
Rilafjung Der Echweizerregimenter in franzöflfchen Dienft. 
') Zunächft wurde Genf von ber revolutionären Strömung ergriffen (Berfafiungsänberung in des 
tifgen Sinne am 10. Febr. 1789); 1790 kamen Unruhen im Unterwallis und im Waadtlande vor, 
in Zürich („Stäfner Handel‘), bald darauf in ben Landfchaften bes Abts von Sanct-Gallen u. |. w. 
J) Abgedrudt if diefe Verfaſſung unter anberm bei Bluntfchli, Geſchichte bes ſchweizeriſchen Buns 
bte, 11, 305 fg. Die übrigen Verfaffungen der helvetifchen Periobe finden fih nur bei Trorler, Die 
Bundesverfaffungen der Eidgenoſſenſchaft (Zürich 1838). 
I) Die Bollziehung diefer Geſetze ftich auf fo große Schwierigkeiten, daß man fie am 15. Sept. 
, nachdem die energiichen @lemente aus dem Directorium vertrieben waren, fuspenbirte und balb 
f(31. Jan. und 9. Iuli 1801) die facultative Ablöfung der Zehnten und Grundlaſten an bie Stelle 

B Se von 1798 proclamirten obligatorifchen Ablöfung fepte, bei welch leßterer der Staat einen 
der Ablöfungefummen tragen ſollte. 
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famen Sturz der neuen Zuftände arbeiteten, und ftatt zu conjolidirten Neformen gelangte my 
unter fortwährendem Parteihader, Staatöitreihen 3%), Verfaſſungsänderungen, Einmiſch 
der franzöſiſchen Echmefterrepublif oder Oſterreichs 21) während fünf Jahren zu nichts alf 
envlofer Verwirrung, die nod) gefteigert wurde durch das Elend, welded die immer wieded 
renden ftarfen Truppenlieferungen an Frankreich, jeine fonftigen Requifitionen aller | 
— „Bundesfrüchte‘ in umgefehrtem Sinne wie vor 1798 —, fowie die Kriegögüge der fr 
zofen, Ofterreiher und Ruſſen auf fchweizerifhen Boden über das Land brachten. Diey 
tiſche Gentralifation in ber folder Einrichtungen gänzlid ungewohnten Schweiz war ein 
Ihwierigeres Unterfangen ald in Frankreich, mo fhon die monarchiſche Zeit das Volk in 
Schule erzogen Hatte, melde nun durch die Revolution zu ihren Zwecken benugt wurde; i 
ehemaligen Landagemeindecantonen Hing man an der althergebrachten reindemofrarifchen 
faffung, in den frühern Städterantonen hatte ji dad alte Batriciat bei einem großen I 
Landbevölferung in gutem Anfeben erhalten, wahre politiihe Bildung fand ſich in ven 2 
ſo gut wie gar nidt. Der Eprung war zu gewagt, fo weije kann heute jeder über die $ 
urtheilen; aber gab e8 in jener Zeit der politiihen Fäulniß ein anderes Mittel, ven Auflö 
proceß aufzuhalten, als confequente Geltendmachung des rückſichtsloſeſten Gegenſatzes gege 
Alte, wäre man auf andernf Wege zu einem die richtige Mitte einhaltennen Compromi 
langt? Unterwürfigfeit gegen Frankreich kann man der Helvetik ebenjo wenig zum V 
machen. Sie mußte der Üermacht weichen, melde Mühlhauſen (Januar 1798), Genf (26. 
1798), das Fürſtbisthum Pruntrut nebſt der Stadt Biel mit Frankreich 22), das grauf 

neriſche Unterthanenland Veltlin mit Cisalpinien vereinigte (10. Det. 1797) und das £ 
von der Schweiz losriß ?3); jie hatte weder Geld im Staatsſchatz, nod Truppen zur Verfa 
um bie drücenden Beringungen, welche Frankreich der Helvetiſchen Nepublif in feinem & 
und Trugbündniß mit ihr vom 19. Aug. 1798 auferlegte, namentlih die Stellung und I 
haltung eines Hülfscorps von 18000 Maun, abzulehnen oder, im Oegenjag zu dem vonf 
reich verlangten Anſchluß der Schweiz an jein politiſches Syſtem, die Neutralität zu ſchij 
aber deſſenungeachtet hat fie nicht aufgehört, die Rechte und die Selbftändigfeit des Lan 
vertheidigen, folange e8 irgend anging, bis [hlieglih, danf den unaufhörlichen Unmmalg 
die Zügel des Staatd in die Hände von Handwerkspolitikern der ſchlimmſten Sorte, z. 
feigen Dolver, gefallen waren. Sy wenig übrigens ald die Partei der Einheitsfreunde ver 
ten ihre Gegner, als jie an die Spige traten, den dominirenden Einfluß Frankreichs fe 
balten; im Gegentheil fuchten auch jie zumeilen Frankreichs Stimme für ihre Entwürfe 
winnen, und nah dem 18. Brumaire (9. Nov. 1799) jtellte ſich Bonaparte, obwol jeine| 
jeligfeit gegen die unbedingten Anhänger des Alten nicht aufyebend, doch entjchieden 
Seite füderaliftifher Beftrebungen. Es ift jehr wahrſcheinlich, daß, wenn man die Schr 
jelbft überlaſſen hätte, die Revolution ihren Abſchluß gefunden hatte in einer Bundesverf 
die immer noch im Vergleich zu den Zuſtänden vor 1798 als ein Fortſchritt hätte gelten 
der Entwurf einer ſolchen Verfaffung, welden die im Jahre 1802 nah Verjagung der f 
ihen Regierung and Bern in Schwyz zufanımengetretene Tagjagung außarbeitete, fiel 

30) Der erite diefer Staatsſtreiche, 7. Jan. 1800, bei dem ber 18. Brumaire ala Vorbild 
galt nur der Entfernung Laharpe's und feiner Freunde aus dem Directorium, welches durch einer 
ziehungsauoſchuß“ erfegt wurde. Auch in dem im Auguft 1800 an die Stelle ber beiden geſezge 
Kammern getretenen „Geſetzgebungsrath“ hatten imnıer noch die Unitarier, freilich nicht biejenigeg 
der radicalen Färbung Raharpe’s, das Übergewicht. 

31) In den öftlichen Cantonen trat infolge des Binmarjches der Ofterreicher unter @rzherzog 
im Frühjahr 1799 vollftündige Reaction ein; nady dem Siege der Brangofen bei Züridy (26. 
1799) wurde jeboch die helvetifche Ordnung der Dinge wiederhergellellt. Graubündten, das 
ſchwankte, wurde durch Bonaparte am 24. Juni 1800 formlich mir Seivetien vereinigt. 

32) Die zum Deutfchen Reiche gehörenden Theile des Sürftbischums PBruntrut (Bafel) batte 
Sranzofen ſchon im April 1792 befegt und anı 23. März 1793 der Franzöſiſchen Republik einver 
Die (ätweigerifchen Theile des Fürſtbisthums wurden im December 1799 beſetzt und annerirt. 
G. Vogt, Handbuch des [hweizerifchen Bundesredjts, S. 161 fg. 

33) Das Wallis hatte für Napoleon befonderes Interefie wegen der von ihm angelegten Simpl 
ftraße; deshalb mußte troß beiderleitigen Widerftrebens Helvetien in die Erhebung des Wallu 
einem felbftändigen, unter Frankreichs, Cisalpiniens und Helvetiens Schutze ſtehenden Freifaat. 
willigen (30. Aug. 1802). Der Staatsftreid) vom 28. Oct. 1801 wurbe von Bonaparte einzig r 
provoecirt, weil in der furz zuvor entworfenen neuen Verfaſſung die Unitarier feine Abſichten in 
nn das Wallis durch die Erklärung der Integrität des helverifchen Gebiets zu durchkreuzen 34 
atten. 
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iterthanenverhältniſſe in der Schweiz nicht wieder her, flattete Dagegen die Bundes: 
t ziemlich bedeutenden Competenzen aus und traf Fürſorge, daß neben der Tagfagung, 
wie vor alters die Cantone gleiches Stimmrecht haben und daſſelbe dur an ihre 
ıen gebundene Gejandte ausüben follten, ein eingenöfitiher Rath und ein Boll: 
sſchuß, beide nach freiem Ermeſſen entjcheidend und handelnd, als eigentliche Bundes⸗ 
'ufgeftellt würben. 
amit war der frangzöfiichen Politif nicht gedient. Bonaparte wollte allerdings aud), 
yweiz zur Ruhe gelange, und er fah ein, daß dieſes Ziel nur auf den Boden einer 
ng zwiſchen alter und neuer Zeit zu erreichen fei, aber nicht durch die Schweiz ſelbſt, 
h Frankreichs Willen und Wünfchen follte diefe neue conftitutionelle Grundlage ein= 
rden. In diefem Sinne Hatte jhon im Jahre 1801 Bonaparte den [hmeizerifchen 
en einen Verfaffungdentwurf (fogenannter Entwurf von Malmaifon, 30. April 
‘geben, welcher indeß zuerſt von der unitariichen Bartei, nachdem lie in den Wahlen zur 
ı Taglagung” von 1801 neuerdings die Mehrheit erlangt hatte, und dann, nad) dem 
Sranfreih8 vollzgogenen Staatöftreih der von Aloys Reding von Schwyz geführten 
ı vom 28. Oct. 1801, von diefer Tegtern Partei, beide mal nicht zur Zufriedenheit 
Sonjuls, medificirt wurde. Gin neuer von ihm eingegebener Staaktsſtreich Befeitigte 
‚ Die füderaliftifche Berfaffung vom 27. Febr. 1802, und wie fehr die Unitarier ihrer- 
mäßigen gelernt hatten, bewies die Verfaſſung vom 20. Mai 1802, melde der 
der Kantone jo weit gehende Zugeftändniffe machte, ald fie irgend mit dem Grund: 
yeitlichen Helvetiihen Staat8 vereinbar waren. Aber nur dur eine Künftelei — 
167172 Bürger, die an der Abftimmung nicht erfhienen waren, zu den 72453 An= 
gegenüber den 92423 Verwerfenden — Fonnte dieſe Berfaffung ald von ber Volks: 
igenommen ausgegeben werben, und als nun Bonaparte, eingeftandenermaßen in ber 
- Schweiz zur Anrufung feiner Intervention zu nöthigen, die franzöftfhen Truppen, 
8 im ande geblieben waren, plötzlich zurüdzog , ergriff die helvetiſche Regierung vor 
ben Yandvolf, das mit Kuitteln bewaffnet unter Anführung bernijcher PBatricier vor 
abt zog (daher der Name „Stedlifrieg‘), die Flucht nach Lauſanne (18. Sept. 1802), 
jich die föderaliftifche Partei an der Tagfagung in Schwyz, und ftand ein letzter Ent: 
ampf zwiſchen den jih gegenüberftehenden Truppen beider Lager bevor, hättenicht Bona: 
ch dem Flehen der helvetiihen Regierung nachgebend, Einſtellung der Feindſeligkeiten 
ilige Anerfennung der helvetifchen Regierung geboten und feine Abſicht angefünbigt, 
; eine neue Berfajlung zu geben (4. Oct. 1802). Die helvetiihe Regierung kehrte nad 
k, die ſchwyzer Tagſatzung löfte jich auf, in Paris famnıelte ſich die aus Vertretern ber 
n Gantone und Parteien zufammengefehte „Helvetiſche Conſulta““, um bei den Be- 
über die neue Verfaffung der Schweiz mitzuwirken. Das ganze Spiel Bonaparte's 
daran, daß damals die Friedensunterhandlungen mit England über den Frieden 
8 im Gange waren; die Briedenspräliminarien ftipulirten, gleichwie es ſchon im 
| inı Frieden von Zuneville gefchehen war, die Unabhängigfeit ver Schweiz, und 
mollte die Zuftände derjelben unter jeinem Einfluß georbnet wiffen, bevor ihm der 
Sngland eine größere Zurüdhaltung zur Pflicht machte und bie reactionäre Partei 
eiz an England eine Stüge für ihre Plane und gegen feine Cinmiſchung fände. Aber 
äujchte feine Berechnung; gerade fein Benehmen gegen die Schtweiz wurde für Eng: 
laß zum Bruch des Friedens von Amiens, da es darin einen Beleg ſah, daß Frank⸗ 
ujagen jet fo wenig zu halten beabfichtige, als es in feinem bisherigen Berhalten 
hweiz diejenigen von Luneville geachtet hatte.2%) Das Manöver Bonaparte’d, den 
ſtechts zu wahren, indem er nur ald von beiden Parteien angerufener Vermittler ſich 

n Angelegenheiten der Schweiz mifche, ſchlug fehl, da die Tagfagung in Schwyz 

er Proteftationen gegen die Gewalt, der jie weichen müfle, dem Gebot des „Ber: 
te. 

io de des Staatenbundes (1803—48). a) So frudtbar die helvetifche Zeit 

Kermoyfan, Napoleon (Paris 1853), I, 406, 436. Die Verhandlungen über die Media⸗ 
‚ die bemerfenswerthen Reden, in welchen Bonaparte feine Anfichten über die Schweiz 

efonbere über die Sntellitenrolle, zu ber fie Branfreich gegenüber beftimmt fei, finden ich 
Voyage en Suisse (Paris 1822), II, 577, und in der Correspondance de Napoleon 1., 

2 

1 
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an neuen Anregimgen, jo arm war in Verhältnig zu ihr die Periode, welche mit Erlaj 
von Bonaparte der Schweiz dictirten Mediationdacte vom 19. Febr. 1803 beginnt und 
dem Einmarſch ver Allüirten in die Schweiz im December 1813 ſchließt. Zehn Jahre lang yı 
die Schweiz ungeflörten Brieden; die franzöſiſchen Truppen verließen dad Land; aber 
Abhängigkeit von Frankreich war flärfer als unter der Helvetiihen Periode, vie Anfe 
rungen in Bezug auf Lieferung von Nefruten für die in franzöſiſchen Dienſten flehenven C 
fortwährend im Steigen und die dur die Kontinentaljperre Napoleon's bervorgerufene! 
theuerung der Nohftoffe für die jchweizeriiche Inpuftrie, der Golonialmaaren und Lebends 
übte einen bis dahin ungewohnten Drud auf alle Klaffen der Bevölferung. Mit Unred 
man die Mediationsarte ald ein Erzeugniß hoher ſtaatsmänniſcher Einſicht Bonaparte's, 
Mediationsperiode ald eine der glüdlichften Zeiten ver Schweiz gepriejen. Die Cantonalse 
ſungen, welcde die 19 erften Kapitel der Mediationsacte einnehmen, find ſchablonenmäßi 
arbeitet ohne wirkliches Verſtändniß für die Eigenthümlichkeiten eines jeden Canto 
feiner Geſchichte; die eine Schablone dient für die Berfaffungen der ehemaligen Stäbter 
(Züri, Bern, Yuzern, Freiburg, Solothurn, Baſel, Schaffhaufen), eine andere für 
nigen der reinen Demofratien (die drei Urcantone nebit Glarus, Zug, Appenzell und & 
bündten), eine dritte für Die neugeſchaffenen Cantone (Teilin, Waadt, Aargau, Thurge 
Sanct-Gallen). Nur in diefen legtern, die ihre Cxiſtenz Navoleon verdanften, war bie $ 
tiondacte geihägt und populär; in den Städtecantonen und in den reinen Demokrati 
mochte die Verfaffung, obwol gerade darauf Bonaparte jein Hauptaugenmerf gerichtet 
das Wiederaufkommen derjenigen Elemente nicht zu hindern, welche Bonaparte haßte, u 
den Augenblick feines Sturzes durch eine europäiſche Goalition herbeijehnten. 35) Dies 
Grundlage, auf welder eine neue Schweiz hätte erfteben können, die innere Kräftigu 
nationalen und politiihen Bewußtſeins, war mit den ſelbſtſüchtigen Interejfen des Bern 
nicht im Einklang; nicht nur die Art, wie er ih fortwährend in innere Sragen bed 
und der Cantone einmijchte und feinem Ubermuth dem ſchwachen Nachbar gegenüber frei 
ließ, nein, ſchon die Verfaſſung felbft war darauf berechnet, jede Fräftige Regung ve WE 
nalgeiftes zu erftiden und ein gemeinfames politiſches Bewußtfein nicht auffonmen za‘ 
Die Bundedverfaffung (20. Kapitel der Mediationdacte) war ein Gemiſch von Staat 
und Bundesitant, unklar in feinen Orundgedanfen und von dem vaguen Beſtreben getrag 
Mittelding zwiſchen Binheitöftant und alter Eidgenoffenichait, zwiſchen Nevolution u 
ftauration zu ſchaffen. Zu diefer Erfenntnip hatten ed die Parteien in ver Schweiz fon 
gebracht: wenn ihre Schöpfungen nicht von Beftand waren, während die Mediationd 
erhielt, fo war es die hinter diefer ſtehende franzöſiſche Übermacht, nicht die beifere y 
Einjiht, welche der Mediationsverfaſſung größere Beftigfeit verlich und die Gegenjäge I 
nern, flatt fie zum Ziel und zur Verföhnung zu führen, daniederhielt. Als einen | 
daß die mediationsmäßige Bundeöverfaflung aud der Schweiz einen Bundesftaat geniat 
pflegt man die Aufilellung einer eigenen Bunbeserecutive in ver Perſon des„Landammas 

Schweiz anzuführen; aber diefer Landanımann wurde nit vom geſammten Volk gewä 
etiva ver Präſident der nordamerikaniſchen Union, und feiner ganzen Stellung nach we 
nichts anderm da, ald damit Branfreih an ihm ein leicht zu handhabendes Werkzeug zu 
tendmadung von Ginwirkungen auf die innere und äußere Politik der Eidgenoſſenſchaft 
Deshalb war ihm nicht, wie ed vor 1798 und wieder von 1815—48 der Fall war, bei 
örtliche Staatörath an die Seite gegeben, an den er zudringliche Begehren Hätte verweiſe 
nen; ein ijolirter Mann follte die ganze Befugniß der Bundeserecutive und die volle? 
Berantwortlichfeit fir Gonflicte tragen, in welde er die Schweiz verwideln Eönnte. 
zu einem Bundesſtaat vor allem aus erforderlich ift, eine Vertretung des Volks in den of 
Behörden des Bundes, das gerade lieh die Mediationsacte beifeite. 

Die Tagfagung befland wie vor alter8 aus inftruirten Abgeorpneten der Cantone; ber 
ammann der Schweiz führte den Vorlig. Den fech8 volfreihern Cantonen, zu welchen me 

35) Diefer Umftand erleichterte fpäter nach Napoleen's Eturz die Abjchaffung der mediation 
gen Einrichtungen und bie Kücklehr zur alten Berfaffung ; fo namentlich in Bern, Freiburg um 
thurm. Die Urcantone führten, ale die Mebiationeacte fie von der Gefahr der Wiederkehr des 
ten Binheitsftaate befreit hatte, Napoleon gegenüber eine Sprache, über die man heutzutage er 
muß: fle erfannten ihm den Ehrentitel „„‚Wieberherfteller ber Freiheiten der Söhne Tell’e" zu, ı 
poleon acceptirte ihn mit Danf. (Correspondance de Napolenn 1., S. 380, 882, 384.) 
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auch das dünn bevölferte Sraubündten gerechnet hatte, waren je zwei Stinnmen ein- 

yie Übrigen gaben je cine Stimme ab. Nur wenn die Tagfakung fi ald Syndikat, 
undesgericht zur Entſcheidung von Kechtöftreitigkeiten unter Gantonen, fornirte, 
immgebung ver Abgeorbneten frei und kam einer jenen Gantondaborbnung gleiches 
: zu. Die ordentliche Tagſatzung, die jährlih anı erften Montag im Juli zufam: 
irfte ohne Einwilligung des Landammanns nicht langer al8 einen Monat verfanmelt 
gerorbentlicherweife mußte fie, wenn ed nicht ver Landammann von fi aus beichloß, 
verden auf Begehren von fünf Santonen oder einer fremden Macht, wenn dieſe das 
zeftellt und vaffelbe bein Großen Rath des vorörtlihen Kantons Unterftügung ge: 
e. An diejen Großen Rath, der jonft in feiner Beziehung die Stellung einer Bun: 
bat, durfte aljo der audwärtige Staat vom Landammann der Schweiz appelliren, 
a gleihem Zweck diefer felbit. Die Tagſatzung befaß feine andern als die ihr ausdrück⸗ 
e Bundesacte übertragenen Bewalten; died war ver Ürfprung jener eigenthümlichen 
sollfonımenen Beihlüffen, weldhe im Lauf der Zeit den techniſchen Namen „eidge⸗ 
ncordate” erhielten und nur verbindlich waren, wenn eine Mehrheit der Stimmen 
klärte, aber, weil ed ſich um nicht ausprüdli der Tagſatzung übertragene Kom: 
idelte, auch dann nur für diejenigen Gantone, welche ihre Zuftimmung erklärten. 30) 
Tagfagung fland es zu, Krieg zu erklären, Frieden und politifhe Bündniſſe zu 
ber es gehörte zu Beſchluͤſſen dieſer Art die Zuftimmung von drei Bierteln ver Can⸗ 
Militärcapitulationen, die fo häufig zur Sonderbündelei niit dem Audlande verlodt 
ıber welche ver Bermittler beſonders eiferſüchtig wachte, und Handelsverträge follte 
jagung abſchließen dürfen; nur in unbedeutendern Angelegenheiten chne volitiſche 
urften die Gantone in directe Unterhandlung mit fremden Behörden oder Staaten 
ten aber unter allen Umſtänden das Ergebniß der Unterhandlung der Tagfagung 
ıng ihrer Genehmigung vorzulegen. Nur die Tagfagung Eonnte eine fortvauernde 
e Sutervention in einem Canton oder eine folde, welche ohne vorausgegangened 
e3 Cantons für nothwendig erachtet würde, anordnen, und eine Intervention der 
mar nur zuläffig, wenn die Unruhen in einem Canton einen für andere Cantone 
Charakter annahmen. Der Tagiagung anheingeftellt war die Einberufung ber 
Milizeontingente, welche jih zufanmen auf 15203 Mann beliefen, während Eraft 
rallianz mit Sranfreid und den Militärcapitulationen mit Sranfreih, Italien und 
e Schweiz 16000 Mann in fremde Dienfte zu liefern und vollzählig zu erhalten 
d daß frangöliiche Protectorat zeigte ſich fhon im Jahre 1804 in jeiner ganzen felbft- 
:hafjigkeit, ald Napoleon die Tagjagung nöthigte, ihrem Broject einer Berbeiferung 
len Wehrweſens durch Aufftellung eines eidgenöſſiſchen Generalſtabs zu entjagen. 
n durfte mehr ald 200 Mann ftehender Truppen halten, feiner ohne Anzeige an 
imann mehr ald 500 Mann Miliz aufbieten. Alle Bündniſſe von Gantonen unter: 
aren unterjagt; cantonale Regierungen oder gefeßgebenve Räthe konnten, wenn 
reret der Tagjagung zuwiderhandelten, vor ein eidgenöfjifhed Eriminalgericht ge⸗ 
1. 
rort wechlelte von Jahr zu Jahr unter ven ſechs Städtecantonen Freiburg, Bern, 
Baiel, Zürich und Luzern; Landanımann der Schweiz war ber jeweilige Bürger: 

Schultheiß des vorörtlihen Bantond. Alle Koſten der Gentralverwaltung trug 
n; felbflänpige Ginnahmequellen waren in der Verfajlung dem Bunde nicht ange: 
ir wenn ed ich um eine vorläufige Intervention in einem Santon handelte, war ber 
ın an den Beirat des Kleinen Raths feines Cantons gebunden; in allen übrigen 
ı zur Handhabung der Mediationdacte, im Verkehr mit dem Audlande u. ſ. w. hatte 
ge Gompetenzen. 
diationdacte enthielt im übrigen manche zweckmäßige Garantien. Es jollte in Der 

der Unterthanenlande, noch Vorrechte der Orte, der Geburt oder der Perſonen 

Das Recht der freien Niederlajlung und Gewerbsübung war gewährleiftet. Der 

r von Lebensmitteln, Vieh und Raufmanndwaaren follte im Innern der Schweiz 

darüber ©. Boyt in der Bernifchen juriſtiſchen Zeitfchrift, Jahrg. 1863/64, ©. 201 fg. 
date, Die zum it noch jept in Kraft ſtehen, haben meint civils und bürgerrechtliche, po⸗ 
fizaigericgstiche Angelegenheiten, aber and Münzen, Maß und Gewicht, Bolten m. f. w. 

m). 
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durch feine Octrois, Eingangs- oder Tranfitzölle gehemmt werben bürfen, bie Tari 
Srenzzölle gegen dad Ausland der Genehmigung der Tagfagung unterliegen. Weg 
Brüdengelver Eonnten beibehalten werden, jedoch war für die Tarife ebenfallß die Sa 
der Tagſatzung einzuholen. Die Münzen durften nur in dem von der Zagfagung feſtge 
Münzfuß ausgeprägt werden. Theil durch Beſchlüſſe, theild durch Concordate murte 
mande andere gemeinſame Angelegenheiten geförvert, jo 3.B. Fürſorge getroffen für a! 
lihe Einbürgerung der fogenannten Heimatlofen, der Satz aufgeftellt, daß niemand 
Religionsänderung des Bürgerrechtd verfuftig erflärt werden bürfeu.dgl.m. Gin Blei 
Denkmal fegte ſich die Mebiationsperiode durch die auf Betreiben J. C. Eſcher's von Zür 
ternommene Gorrection der Linth in den Cantonen Schwyz und Glarus. Endlich for 
Mediationdacte für Ausmittelung der helvetifhen Nationalfhuld und wies Zahlung 
für diefelbe an; in den Stäbtecantonen follte dad Staatdgut vom Stadtgut ausgeſchieden 
den. Den Klerus mußte jie zu gewinnen durch das Zugeftändnig, dag den Klöftern ihr | 
rifirtes Eigenthum zurückzugeben fei. 

Frankreich hatte der Schweiz die Anerkennung ihrer Neutralität zugejichert, und dadt 
und Trugbündnig von 1798 wurde demgemäß in einen Defeniivallianzvertrag (27. Sept.! 
umgewandelt. Aber diefe Neutralität achtete Napoleon jelbft fo wenig, dag er am 31 
1810 zur Aufrechthaltung des Verbots englifher Manufarturwaaren ohne Anzeige an bir 
desbehörde den Kanton Tefjin durch italienifche Truppen befegen ließ und allen Reclamd 
der Tagfatung ein beleidigendes Stillſchweigen entgegeniegte. Erſt nad der Schlacht bei 
30g ev diefe Truppen zurück und beeilte ſich, die Neutralitätderflärung der Tagjagung » 
vember 1813 anzuerfennen. Daß die alltirten Heere bei ihrem Vorrücken gegen Frankrt 
Neutralität nicht achteten, kann ihnen niemand zum Vorwurf maden; nicht blos in d 
ſächlichen Übergewicht Frankreichs über die Schweiz und in der Art, wie es daſſelbe 
tete, lag der Mangel, fonbern die Berfaffung jelbft war gebaut auf vie Anfettung der 
an die politifchen Intereflen Frankreichs. Als daher die alliirten Armeen am 21. Dee. 
die Schweizergrenze überjchritten hatten, war ed nur conjequent, daß die Diplom 
alliirten Mächte dem Landammann der Schweiz, Bürgermeifter Reinhard von Zürich, 
ten, die Mediationsverfaſſung habe aufgehört zu eriftiven. Kaun vom Drud 
entledigt, hatte die Tagjagung jofort die ſeit der Kontinentalfperre beftehenven eidgen 
Grenzanftalten benußt, um den Ertrag der Eingangdgebühren, die auf einen fehr 
Tarif herabgejegt murben, zur Erridhtung einer Bundesfriegdfaffe zu beſtimmen. 

Bon territorialen Veränderungen, welde unter ver Mediationdacte flattfanden, 
errvähnen die Abtretung des früher Öfterreihifhen Frickthals an den Canton Aargau 
und bed im Canton Waadt gelegenen, die franzdjifhe Straße von Morey nad dem 
Ger und Genf eine Strecke weit einfhließenden Dappenthald (1808) an Frankreich. 
ſtenthum Neuenburg wurde von Preußen an Branfreih abgetreten und von Napo 
Marshall BertHier zu Lehn gegeben, Wallis wurde durch ein franzöfifched Senatudco 
Departement ded Simplon (in Wahrbeit galt hier Land und Volk für nichts als für ei 
nenz der Militärftrape über den Simplon) ben franzöſiſchen Neid) einverleibt. 

b) Bundesvertrag von 1815. Kine mühfeligere Verfaffungtgeburt ale 
Schmeizer Bundesvertrags vom 7. Aug. 1815 hat die Gefhichte wol kaum aufzumeijend 
Einfluß, melden bis dahin Frankreich geübt hatte, ging nun auf die Diplomatie der A 
über, fo vollſtändig, daß nad den Hundert Tagen die Schweiz niht nur die Schwei 
menter aus Frankreich zurücdberief, fondern fi jogar dem großen Bünbniß gegen 
anſchloß und ihr Gontingent gegen ihn ins Feld flellte. Daß vieje Diplomaten an der 
tuirung der Schweiz ein lebendiges Intereffe nahmen, war natürlid) und bis zum Gon 
Ehätillon, bis zu welhen Napoleon noch Ausſicht hatte, ſich auf dem Thron zu erhalt 
Forderung gefunder Politif. Wenn nıan aber darum fpäter den Bunbeövertrag von 18 
ein der Schweiz wider ihren Willen aufgedrungenes Machwerk verläftert Hat, fo mnpj 
wir die Acten des ganzen Hergangs genau fennen, die unparteiijche Geſchichte vielmehr 
daß von jih aus die Schweiz ohne Bürgerkrieg eine neue Verfajfung nicht zu Stante g 
hätte und die Diplomatie der alliirten Mächte im ganzen reblicher und beffer für die 
geforgt bat, als jie ſelbſt es zu thun vermodte. Am mieiften hat fie dem rufjlichen Kaifer MR 
der, dem fein Erzieher, der im Jahre 1800 verbannte Laharpe, wohlwollende Geſin 
gegen die Schweiz einzuflößen wußte, unb jeinem Sejandten, dem Grafen Capo d' Iſtria 
Wirkfamkeit in den ſchweizer Wirren zu vanfen. Bon nicht geringerer Wichtigfeit war chi 
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: feiner Spige der gemandte und ſcharfblickende Bürgermeifler Hans von Reinhard, 
tg zu dem nad) unbedingter Wiederherftellung ver alten Zuftände lüfternen Bern ent: 
die Spipe derjenigen trat, welche ver Zeit und ihren Fortſchritten einige Rechnung 
begraben lafien wollten, was ver Wiedererwedlung nicht werth war. Verleitet von 
ı von Senfft-Pilſach, welchen Metternich gegen den Willen des Kaiferd Alexander 
ıftrag, in der Schweiz die Reftauration zu bewirken, nad Bern geſchickt hatte und 
esavouiren für gerathen fand, rief man in Bern, nad) Abdankung der Mebiations: 
die alten 1798 befeitigten Behörben wieder an die Spige des Staats, verweigerte 
ung der Tagjagung in Zürich, obwol fich dieſe mit dem beiheidenen Namen „Eidge⸗ 
erfammlung‘‘ begnügte, und proclamirte in. thörichter Haft die Wieberberftellung 
ıft der Stadt über ihre frühern Unterthanenlande, die feit 1803 im Genuß gleicher 
tät lebenden Gantone Waadt und Aargau. In Züri dagegen ſchloſſen die dafelbft 
alten Orte die Übereinkunft von 29. Dec. 1813 ab, welche eine neue Bundesverfaf: 
Bficht ftellte, Zürich 6i8 zu deren Zuſtandekommen die vorörtlihen Functionen über: 
irch den Ausſpruch, daß in der Schweiz feine durch die Medintiondacte befeitigten 
ıverhältniffe wieverhergeftellt werben jollten, fowie durch die an die neuen Kantone 
inladung, der Übereinkunft beizutreten, Berns und feines Anhangs Beftrebungen 
7 Weg trat. Deffenungeadhtet wußte Bern, ald ed nad langem Widerftreben den 
und Verfprehungen der Diplomatie endlih nachgab und ſich entihloß, an den 
n der Tagjagung Antheil zu nehmen (28. März 1814), bald wieder einen Gin: 
vinnen, der die neuen Cantone mit ernflen Beforgnifien erfüllte. Es iſt von zu 
mmeinem Interefle, im einzelnen zu ſchildern, wie ji die Berfaflungdarbeiten all- 
ch alle Schwierigkeiten durdiwanden. 37) Als alled bereinigt ſchien, blieb noch 
die wichtigſte Frage übrig, ob und wie den Anſprüchen Bernd und anderer alten 
bemalige linterthanenlande Rechnung zu tragen fei. Die Lage war um fo Friti: 
ie Eröffnung ded Wiener Gongreffed in Ausjicht ſtand und die Diplomatie er: 
Schweiz würde nicht eher zu demfelben zugelaſſen, als bis jie ihr Berfaflungswerf 
führt habe. Man verfiel endlih auf den Ausweg, im Tert des Bundesvertrags 
rochenen“ Landestheile einzelner Gantone von der gegenfeitigen Garantie des We: 
o lange auszunehmen, bis vie daherigen Anſprüche erlevigt feien, dad Verfahren 
sach welchem über diefe Anfprüche geuriheilt werben follte, in einer bejondern 

nft‘‘ feftzuftellen (16. Aug. 1814). Aber wieder ergab fi feine Mehrheit von 
(Gantons:) Stimmen weder für das eine noch das andere, und erft als jene 
von ber Gebietögarantie im Bundesvertrag weggelaſſen, die Übereinkunft von 

ber, welche diefe nämliche Ausnahme aufflellte, zugleich als ein von Bunbeöverttag 

icher Zufag erflärt wurbe, fobaß, wer nur dem Bunbeßvertrag beittete, Die Zus 
ur Übereinkunft dagegen verweigere, als nicht im Bunde ftehend angejehen werben 
dann wurde der Bunbeövertrag einftimmig, die Übereinfunft von allen Ständen, 
: Ausnahme Waadts, angenommen (8. Sept.). Wenige Tage nachher wurde die 
ft an den Wiener Congreß gewählt; jie follte ven Bundesvertrag vorlegen, aber 
rleiftung deifelben durch die Mächte, von welcher man befürdtete, fie würbe den 
äufigen Ginmifgungen berfelben in innere Kragen der Schweiz bieten, ablehnen, 
durch die Übereinfunft vom 16. Aug. 1814 auf ben Weg ſchiedsrichterlicher Ent- 
wiefenen Territorial= und Entjhädigungsanfprüde von alten an neue Gantone be- 

3 die Inflruction an die Gongreßgeiandtihaft deutlich durchblicken, daß man eine 
eſeitigung dieſer Streitigkeiten durch den Congreß nicht ungern ſehen würde. Dies 

h die „‚Erflärung des Wiener Congreſſes, betreffend die ſqhweizeriſchen Angelegem - 
n 20. März 1815. Borangeftellt wurbe darin Die Anerfennung ber „ Iutegttar 
tone, wie fie zur Zeit der Übereinkunft vom 29. Dec. 1813 beftanben baren. etm 

einen andern Ginn hatte, als die Anſprüche Bernd und feines Anbange auf Se: 
er durd die Mebiationdacte neugefhaffenen Cantone zu befeitigen. un? weißen 
actionäre Diplomatie mit Unrecht fo zu deuten verjuchte, als dürfe die Scheez nice 
on des Bunbeövertrags von 1815 dem Bund Rechte übertragen. weile nah ririeme 
rag in ben Bereid) der Gantonalfouveränetät fielen. Wallis. Gew! und real water 

verweifen in biefer Beziehung auf G. Bogt, Handbuch des Buurcterdct 16 ui 
ton. XIII. 
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an Preußen zurückgefallene Fürſtenthum Neuenburg wurden als drei neue Kantone u 
Schweiz vereinigt; das Dappenthal follte ihr reflituirt werden. Dem Ganton Bern wy 
Stadt Biel und das ganze Fürftbisthum Bafel, mit Ausnahme eines Fleinen dem Gantoı 
(jpäter Bafel: Land) zugetheilten Stud, des ſogenaunten Birsecks zugeſprochen; Waad 
an die durch Aufhebung der Laudemien in diefem Canton geihäbigten Berner eine ni 
gungsſumme von 300000 ſchweizer Franken entrichten; ven Gantonen Aargau, Waadt, 
und St.Gallen wurde die Auszahlung einer Entſchädigungsſumme von 500000 Id 
Franken an die vemofratifchen Cantone auferlegt. Erſt nachdem die Tagſatzung bie Aa 
diefer Verfügungen erklärt Hatte, Eonnte ber Bundedvertrag befhworen werben (7. Aug. 
Nidwalden, welches ſich beharrli weigerte, demſelben beizutreten, twurbe durch ben 
Intervention der Tagfagung dazu gegwungen und mußte zur Sühne feiner Halsflarrigf 
Thal Engelberg an Obwalden abtreten. 

Der Bundesvertrag von 1815 brach nicht ſo ſchroff mit der Vergangenheit, wie ed 
die Helvetik ald die Mediationsacte 3%) gethan hatten. Faſt alle eidgenöſſiſchen Concorn 
die meiften Tagfagungsbefchlüfie der Medintionsperiode blieben in Kraft: Die erflern er 
unter der Herrſchaft des Bunbeövertrags von 1815 noch ftarfen Zuwachs, namentlig| 
ziehung auf Gegenſtände des intercantonalen Vrivatrechts 39) und bürgerrechtliche Berk 
Aber während die Mebiationsacte fi für eine, freilich octroyirte, Verfaſſung ausgab, 
YBunbesurfunde von 1815 die vertragemägige Natur ded Staatenbundes feft, ſodaß hi 
deögewalt und ihre Rechte auf keinem andern Fundament berubten ald auf ber freimilli 
flandenen Abtretung von gewiffen Hoheitsrechten von feiten der im Bunde ſtehenden foı 
Staaten. 4%) Daher die Bereinigung aller Bonipetenzen des Bundes in der auß den ( 
abgeorbneten beſtehenden Tagſatzung; das gleihe Stimmredt aller Gantone an der T 
(die Stimme der getheilten Gantone, Unterwalden, Appenzell u. ſ. w. zählte nur, foßee 
Gantonstheile übereinftimmten) ; die Stimmgebung ber Abgeorbneten nad Inſtructi 
Gantone; ber Mangel directer Beziehungen zwiſchen der Bunbeögewalt und der Nation. 
die Volkerſchaften der Cantone bildeten ven Bund; beſchworen wurde er jeweilen von be 
fandten der 22 fouveränen Stände im Namen und ald Bevollmächtigte der Bürger 
Schultheißen, Landammänner, Häupter, Landeshauptmann, Staatsräthe, Syndiß 
nen und Großen Räthen und ganzen Bemeinden !), der hoben Stände Zürich u.f.mt 
ſchleppenden Berathungsformen, bei welchen fi häufig in den wichtigſten ragen ı 
noch gegen eine Mehrheit von 12 Standesſtimmen finden wollte, waren von dem Drg 
dieſes Stantenbunbes unzertrennlich; auch die Berbeflerungen, melde das Tagfagung 
ment von 1835 anbrachte, vermodten nicht, das Übel gründlich zu Befeitigen , welches 
mehr ald alles übrige dazıı beigetragen hat, den Staatenbund von 1815 bei einem « 
Mehrheitsentiheide gemähnten Volk ins Geſpött zu bringen. 

Die Eompetenzen der Tagfagung in Bezug auf dad Auswärtige blieben im w 
glei beſtimmt wie unter der Diebiationdacte; auch das Arforbernip einer Majorität 
Viertel Stimmen für Krieg, Frieden und politifhe Bündniſſe blieb beftehen.. Dod ı 
mol im Bundeövertrag nicht audgefprodgen, der Grundſatz durch, daß Verträge üb 
laffung, Handel, Auslieferung u. bgl. zwar nur durch die Tagſatzung gefchloffen w 
ten, auch dann aber nur für die beitretenden Stände werbinpli fein. Dagegen 
Abſchluß von Militärcapitulationen ?%) und Verträgen mit dem Audlande über „‚ölong 
und Bolizeigegenftände” wieder den Gantonen anhrimgegeben unter ber einzigen Befcel 
daß ſolche Verträge der Tagfayung zur Kenntniß zu bringen jeien. Was aber wicht 

88) ‚Es konnen feine Rechte auf dem ehemaligen politiichen Zuſtand der Schweiz 
ven”, Kap. 20, Urt. 40. ’ 

39) Bal. über die eigentgümlichen Grundfäge, welche in ber eäneh in biefer Lehre gel 
treffliche Abhandlung von Wyß in ber Zeitfchrift für fchweizerifches Recht, IT, 34 fg. 

40) $.8 des Bundesvertrage: „Die Tagſatzung beforgt, nady den Vorfchriften des Bunde 
die ihr von den fouveränen Ständen übertragenen Angelegenheiten des Bundes“ n. f. w. 

41) Der „Fürſt“' von Neuenburg fehlt in diefem Regierungsregifter der Schwurfeemel, 
Tagſatzung ſich ausdrücklich den Standpunkt geinchrt hatte, daß fie in allen die Verhältniße Lenc 
zur Cidgenoſſenſchaft betreffenden Angelegenheiten nur bie in Neuenburg refldirende Regierung (ER 
tath) fenne. (Vgl. Art. 1 der Aufnahmsurfunde vom 19. Mai 1815.) 

42) Solche Sapitulationen befinden namentlich mit Frankreich (bie 1880), Neapel, Helle 
dem Papſt. Bl. Sell, Handbuch des fhmeizerifchen Staatarechts, I, 540 fg. 
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Grundſätze, ſodaß die Mahnung“ eines Cantons an einen andern dieſem bie 
dem Mahnenden Hülfe zu leiſten, die Frage aber ungelöſt blieb, ob und wann 
nung die Bundesbehoͤrde zur Intervention in einem Canton berechtigt fei, un 
darüber malteten, welches in ſolchen Fällen die Gonipetenzen des Vororts feien 

Als Zwecke des Bundes waren lediglich „Behauptung der Freiheit, Unabhän 
herheit gegen alle Angriffe fremder Mächte”, fowie „Handhabung der Ruhe u 
Innern” genannt. Nebenbei wurde auch in dem von den Mannfhaftscontingen 
zur Bildung des Bundesheers handelnden Artifel die Aufrechterhaltung de: 
Neutralität erwähnt. Aber in Wahrheit enthielt ſchon der Bundesvertrag jel 
die fih nur aus einer umfaffendern Zweckbeſtimmung erklären ließen. So die 
ches Begehren des päpfllihen Nuntius in den Text des Bundesvertrags aufgenor 
leiftung der Klöfter und Kapitel, und ferner, in einer auf richtigerm Verſtändniß! 
zwecks beruhenden Anwendung, bie Gewäßrleiftung ded freien Verkehrs i im Inn 
Diefe letztere Grmwährleiftung war freilich magerer ausgefallen als in ver Medi 
hatte ſchon diefe legtere eine Audlegung erfahren, welche das Beſtehende ängfl 
nur die allergröbſten Misbräuche in den dem innern Verkehr auferlegten fiscal 
zeilichen Bedrückungen milderte, fo wagte man es unter dem Bunbedvertrag nı 
das Übel an ven Wurzeln zu faffen. Das cantonale „Ohmgeld“ (Eingangszolf 
tränke ſchweizeriſchen oder ausländifchen Urſprungs) blieb beſtehen, obwol es 
nicht als bundesgemäß anerkannte; nichts hinderte Die Cantone, an ihren Gre 
Ausland außer ven allerdings ſehr niedrigen eidgenöſſiſchen Eingangszöllen nod 
tonale Zölle zu erheben. Etwa 400 innere Zölle, Weg- und Brüdengeld 
Kaufhaus: oder Niederlagdgebühren u. dgl.m. beftanden mit Genehmigung t 
wo die Genehmigung nicht ertheilt oder abgelaufen war, fehlte häufig dem 2 
die Forterhebung zu hindern. 

Aber fo beſchränkt jene Zweckbeſtimmung auch war, fo elaftifh war doı 
„Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern‘, und ale feit den dreißi 
Bundesvertrag von 1815 nur noch deshalb ertragen wurde, weil man fich übe 
defien Stelle treten folle, nicht einigen Fonnte, wußte man fich dieſe Elaſtici 
machen. Die Aufhebung der Klöfter im Canton Aargau (13. San. 1841) naı 
aufftande, deſſen Anzettelung man ohne vollgültigen Beweis den Klöftern jchı 
von diefem Geſichtspunkt auß gerechtfertigt, und bie Tagſatzung gab fi, nacht 
Miene gemacht hatte, die im Bundesvertrag ausgefprodene Kloftergarantie a 
durchzuſetzen, mit dem Zugeflänbniß der Wieberherftellung einiger Frauenk 
(31. Aug. 1843). Der Gegentrumpf, den Aargau außfpielte, der Antrag nı 
fuitenorden aus der Schweiz auszuweiſen, wurde ebenfall® mit den friedengfi 
denzen des Ordens motivirt (Tagſatzungsbeſchluß von 3. Sept. 1847). 

Gin politifches Leben, Gegenſätze und Parteibildungen auf den Grunde 
vertrags Eonnten fi in der Schweiz nicht geftalten. Alle politifhe Bewegung. 
in den Gantonen; ber Bund war ein Mittelpunkt, an weldem ſich allervin: 
Thliff, aber von dem nicht eigene Kraft ausftrömte. Gin Bund der Regierung: 
fo fange, als in ven Gantonen Obrigkeit und Staat gleichbedeutend waren, abe: 
durch die Julirevolution in Branfreih (1830), einer der ariftofratifhen Gantoı 
dern den Orundfaß der Volfsfouveränetät annahm, war e8 ein grelles Misv 
der Bund auf einer entgegengefegten Baſis beruhte. Die Volksbewegung in den 
von nun an ihren eigenen Weg; durchgreifende Anderungen in demokratiſchem 
vollzogen; der Bund ift bei alledem meift paffiver Zufchauer, oder wo er ei 
Rolle fpielt, das Werkzeug bald diefer, bald jener Partei, welche jedes Mittel t 
ihrer Macht benugt, unbefümmert darum, ob fie im Geifte der Berfaffung an i 
dung arbeite oder Steine zu ihrer Zerftörung herbeitrage. Das ift die Beriode t 
Unruhen und Wirren, in denen die beforgten Nachbarn nichts als die Ausbruch 
anarchiſchen Treibens fahen, während e8 in Wahrheit nur die Geburtömehe 
denen fchließlich eine auß eigener Kraft regenerirte Schweiz hervorgehen mußte. 
Unglüd, daß die in den Jahren 1832 und 1833 verſuchte Reviſion des Bundeı 
terte; im Volk war damals das Intereffe an diefer Frage noch gar nit warm | 
erft mußte in ven Bantonen ein fiherer rund gewonnen fein, bevor man an t 
Bundes Sand anlegte. ine Schilderung jener Wirren der dreißiger und vierzi 
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ſieben Tage vor dem Ausbruch der Revolution in RParis. Durch diefe® lehztere Creignil 
mit Einem Schlage der Sturm gezähmt, welchen Guizot und Metternich gegen bie Url 
des Sonderbundes und gegen die Bundesrevifion heraufbefhmoren hatten; felbft Engfem 
ches in der Sonderbunddangelegenheit weſentlich vazu beigetragen hatte, die beabſichtigte 
vention Ofterreih8 und Franfrei von der Schweiz abzuhalten, hatte fich infoweit ihn 
geſchloſſen, als es die Zuftimmung aller Cantone ald eine conditio sine qua non für di 
ftandefommen einer neuen Bundesverfaffung erklärte (Note vom 18. Ian. 1848). **%) 
Schweiz fonnte in Ruhe ihr Verfaſſungswerk beendigen, und überblidt man, wie gro 
jetzt noch, nachdem ver Sonderbundskrieg die gefährlicäften Gegner ver Bunbesreviiton v 
politifchen Bühne entfernt hatte und dad gemeinjame Nationalgefühl aufs höchſte angerug 
die Schwierigkeiten im Innern waren, welde fi) einer Berfländigung über die Brunblag 
neuen Berfaffung entgegenftelften *0), fo verkleinert man dad Verdienſt der Staattm 
welche diefelbe endlich zu Stande brachten, dadurch nit, daß man anerkennt, wie fehe 
die Schweiz im Vergleid zu andern Ländern Europas durd die Umſtände außerorbentl 
günftigt war. | 

Über den Entwurf, welchen die Reviflonsrommiffion ausgearbeitet hatte (3. Ayril),i 
am 15. Mai die Berathung in ver Tagfagung erdffnet und am 27. Junt gefchloffen. 
Gantonen, mit einziger Ausnahme Freiburgs, wurbe der Entwurf dem Bolf vorgelegt 
14%, Bantonen durch Volksabſtimmung, in Freiburg durch den Großen Rath die Am 
Eärt. Tefiin, wo ſowol Großer Rath als Bolf eine bedingungsweiſe Annahme ausgefpr 
ten, wurde den verwerfenden Bantonen zugezählt. Ausdrücklich verworfen hatten nur bie 
cantone, Zug, Appenzell:Innerrhopen und Wallis. Die Tagfagung erffärte Bieranfami 
1848 mit Mehrheit (17*/, Stimmen) die Annahme der neuen Bundeöverfaffung; ber 
Urcantonen erhobene Einſpruch, daß zu einem folden Act Ginftimmigfeit gehöre, 
ihnen felbft thatfädhlich aufgegeben, indem fle unter Berzicht auf die anfänglich beigefü 
behalte ihre Wahlen zu den neuconftituirten Bundesbehörden trafen (November 1 
die Diplomatie vergaß, je mehr die neuen Zuflände ſich befeftigten, ihr Schmollen und 
den eine Zeit lang abgebrochenen Verkehr wieder an, Rußland, das im Jahre 1848 am 
gegen die Schweiz gepoltert hatte, freilich erft im Jahre 1855. 

It fomit auch der Bunbedvertrag von 1815 bahingeiallen, jo bilden Dagegen 
gleichen Jahre ergangenen Ucten des Wiener Gongreffe8 und ded zweiten Barifer Fri 
jegt einen wichtigen Beſtandtheil des geltenden äußern Staatsrechts der Eidgenoſſenſchaft 
der bereitd erwähnten Wiener-Gongreß-Erflärung vom 20. März 1815 ift namentlich 
Protofoll vom 29. März gleihen Jahres und den Art. 3 des Zweiten Pariſer Friedens, 
al8 Gegenleiſtung ver Schweiz für die von Sarbinien zur Abrundung des genfer Gebi 
flandenen Abtretungen, die Neutralität der Schweiz audgedehnt worben auf vie 
EHablaid und Faucigny und auf das zwiſchen dieſen Provinzen und der Rhöne gele 
Savovend. Dieje Neutralifation iſt illuſoriſch geworden dur vie Abtretung Ga 
Tranfreid (24. März 1860), da ihr Zweck gerade darin beitand, für den Fall ein 
von Frankreich mit Sardinien den ſavoyiſchen Provinzen diefes letztern Staats den 
ſchweizeriſchen Neutralität zugumenden. Einen Anhang zum Zweiten Parifer Frie 
überdies die Urkunde vom 20. Nov. 1815, durch welche die Mächte anerkannten, „daß 
tralität und Iinverlegbarfeit ver Schweiz, ſowie ihre Unabhängigkeit son jedem fi 
fluß dem wahren Intereffe aller enropäiſchen Staaten entfpredde”‘, und den unverlegten 
verlegbaren Beſtand ihres Gebiets in feinen neuen Grenzen gemährleiiteten. 
der Schweiz das Veltlin, an deſſen Berluft indeß Graubündten jelbft am meiſten &4 

— 

44) Bei Martens, Nouveau recueil, XI, 71, 65. WBertrefftich ſeyt ben ſchweizeriſchen 
in biefen Fragen auseinander die Antwortsnote der Tagfapung vom 15. Febr. 1848 anf die 
noten Oſterreichs, Frankreichs und Preupens, ebend. S. 36 ig. 

. 45) Am meiften Arbeit machten die allgemeinen organifatorifchen Fragen (@in » oder Zweil 
ſyſtem; Vertretung bes Volks und der Kantone; Stimmgebung nach Inftructionen für die 
abgeorbneten; Beto ber Bantone u. dgl.) und die fogenannten materielfen Fragen (deſonders Kfl 
der innern Zölle und Berfehrebeichränfungen , Übergang des Poſtregals an den Bund und bafenigl 
fhäbigung an bie Cantonsararien, Bentralifetien dee Blilitärweiens u. dgl.). Dia erſte 
Drganifationsfragen im Schofe der Eommijfion hatte einen fo entmuthigenden Ausgang, 
glied den Antrag ftellte, zu unterfudgen, ob es nicht zweckmaͤßiger fei, Zeit und Koflen zu 
der Tagfagung das erhaltene Mandat zurüdzugeben! (7. Mär; 1848; Protofoll, ©. 82.) 
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mofratien find die Landsgemeinden, in ven repräfentativen die Großen Räthe Die Wahlbehbe 
Genauere Vorſchriften find gegeben für die Wahlen in den Nationalrat. Stimmfähig 
wählbar jind mit Zurüdlegung ded zwanzigſten Alterdjahres alle Activbürger weltlichen Stau 
nur für naturalifirte Schweizerbürger findet jich die Befchränfung, daß te, un wählber zu 
das Bürgerrecht jeit fünf Jahren bejigen müflen, und Beamte des Bundes, inbegrife 
Mitglieder des Bundesraths, können nicht gleichzeitig Mitglieder des Nationalraths jein. | 
ſteht e8 den Bantonen frei, an die Annahme einer Wahl in den Nationalrath ven Berlufl 
tonaler Beamtungen zu knüpfen, und mande haben durch jogenannte Incompatibilitätäg 
hiervon Gebrauch gemacht, um zu verhindern, daß die Gantonalverivaltung nicht durch bie 
nahme eidgendfjiiher Ehrenftellen von jeiten der Magiftrate Nachtheil erleive. Die Wa 
jind immer directe; die Eintheilung in Wahlkreiſe wird dur Bundesgeſezg feftgeftellt, fi 
jeder Canton (au Halbcanton) wenigftens einen Wahlkreis bildet und Theile verſchit 
Gantone nicht zu einem eidgenoͤſſiſchen Wahlkreis vereinigt werden dürfen. Die Zahl der 
kreiſe iſt ſeit der Volkszählung von 1860 47, die je 1 bis höchftens 5 Vertreter, zufe 
128 Mitgliever des Nationalraths zu wählen haben. Die Kantonalgefeggebung malt 
in Bezug auf die Art und Weife, an welden Orten und auf welche Weiſe in dieſen We 
die Abgabe der Stimmen gejchehen joll; der vorläufige Entſcheid über die Gültigkeit einer 
fteht der Gantondregierung,, die definitive Anerkennung dem Nationalrath jelbft zu. E 
Befammterneuerungswahl ftatt*®) jeweilen von drei zu drei Jahren am legten Son 
October (die legte im Jahre 1863): bei der am darauffolgenden erften Montag im De 
zu eröffnenden conftituirenden Sigung haben, bie zum Entſcheid über ihre Kegitimation 
läufig alle diejenigen Sig und Stimme, welde mit einen Einberufungsſchreiben ihr 
tondregierung verjeben find. Jeder der beiden Näthe beftellt für jede Sigung jein Bu 
die Präjidenten einer Sitzung find für die zunächſt folgende nicht wieder wählbar. Die 
gen der Bundesverfammlung dauern jelten länger als vier Wochen und finden jeit 186 
mäßig im Juli und December flatt; daneben können jedoch auch außerordentliche & 
einberufen werden. Allgemein ift in der Schweiz der Grundſatz angenommen, daB de 
jident eined Collegiums nur bei Wahlen und beim Einftehen ver Stimmen eine Stimm 
geben hat; zur Beihlupfähigfeit genügt, einzelne Ausnahmefälle vorbehalten, in ven? 
behörben die Anwejenheit ver abjoluten Mehrheit ver Mitglieder. 

Zu jeden Bundesgefeg oder Bundesbeſchluß gehört die Zuftinnmung beider Räthe; 
dere Bonipetenzen, wie jie in der norbamerifanifhen Union den Senat betreffend 

wirfung zu Wahlen, die Butheigung von Staatöverträgen, den Entſcheid über Stadt 
gen, den Repräfentantenhaus in Bezug auf Anbringung folder Anflagen eingeräumt 
ſtehen nach der fhweizerifchen Bundesverfaffung nicht. Beſorgniſſe vor der im Zmeik 
ſyſtenn liegenden Gefahr des Nichtzuſtandekommens eined Beſchluſſes haben dagegen 

Gleichberechtigung des nur 44 Mitglieder zählenden Ständeraths bedeutend ſchwächen 
Schrift hervorgerufen, daß zur Vornahme von Wahlen 9), zum Entſcheid über Comp 
tigfeiten zmwifchen dem Bund und einem Santon, fowie zur Verhandlung über Begnadi 
beide Räthe zur „vereinigten Bundeöverfammlung” zufammentreten, ſodaß die abfolute 
heit der ſtimmenden Mitglieder beider Räthe entſcheidet. . 

Wichtiger aber noch ald diefe Abweihung ift im Vergleich zur nordamerikaniſchen DM 
verfaffung die ganz verfhiedene Behandlung des Verhältniffes der Bundesverfanmist 
Grecutivbehörbe ded Bundes, dem Bundesrath, und überhaupt die Stellung der oberfili 
walten des Bundes zueinander (die eigenthümliche Anſicht von der „Theilung ver Gew 
Der Bundesrath befteht aus fieben, von der Bundedverfammlung aus verſchiedenen Gast 
aber im übrigen frei aus allen in den Nationalrath wählbaren Bürgern gewählten Rüg 
Verfaffung und Gelege des Bundes weifen ihm beftimmte Gumpetenzen an, aber von 
nen Beſchlüſſen und Entſcheiden kann, freilid in der Regel nicht mit Suspenfiveffe „ 
Bundesverſammlung recurrirt werben. Erſt in den legten Jahren hat man einen fehr ſch 

48) Diefes Prineip it überhaupt conſequent durchgeführt, fodaß mit Ausnahme der GhER 
und der Profefloren am eidgenöffifchen Polytechnilum in Zürich, alle eibgenöffifchen Behördes = 
amten, die Bunbesrichter einbegriffen, von drei zu drei Jahren einer Erneuerungswanl 

49) Die Bundesverfammlung wählt den Bundesrath, das Bundesgericht — und and rei! 
die Prafidenten und Vicepräfidenten beider Behörden — den Kanzler, und im Fall einer a 
genöffifhen Zruppenaufftellung den General und den Chef des Geueralſtabs. 
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afang gemacht, in Detailfragen ver eidgenoͤſſiſchen Abminiftratien u. bal. —— * 
aorbnnungen des Bundesraths dad Forum der Bundesverſammlung uud dem 7 F 
ießen, weil derſelbe innerhalb der Schranken feiner Comretenz gebandelt babe. Ser Sir 
b iſt jomit wefentlich ein Erecutivausſchuß der Bundesrerianmlung. a:8 derer = 
tandatar er praktiſch behandelt wird, nicht Inhaber eines ſelbſtändigen. Tırest F a 

agenen, mit dem Geſetzgebungsrecht der Bundesverſammlung in gleı$en Mar: Tuer 
egierungsrechts. Der Bundesrath ift Die untere, die Bundesverſanimaꝝs Sue TS 
n eidgenöffifchen Angelegenheiten; dieſe einfache Charakteriſtik gibt eıne zie. Ss Bi 
ig von ben ſchweizeriſchen Bunpdesinftitutionen der Gegenwart al an? u ses * 
Schilderung. Der ſchweizeriſche Staatsbegriff iſt nod zur Stunde der eine: „mm acE 
emeinde — nichts anderes waren ja urſprünglich die Demokratien ter urszs m # 
jierenden Städte — auf den Staat, und dieſe Gigentbümligfeit ker ren T 
nalen Verfaſſungen, fondern ebenſo auch die des Buntes. Tamır = Jr zernie 
ie VBerfümmerung des Bundesgerihts. Jever Rechtsſtreit unter Tran = meDe 
‚um bie Zuftändigfeit der Gerichte des einen oder andern Gantens dir: . ven 
keid von der Auslegung einer Borjhrift der Bundesverfaftung. eızet Furresaree- r* 
aoͤſfiſchen Concordats abhängt, ebenjo jeder Rechtsſtreit von Gan::zer grema >= 
wenn eö ich um Streitigkeiten unter Gantonen handelt, muß zer 2 Seuraiereme:; 
iwerden; aber wenn bie Verhandlung bie zu diejem Etarıum 3 zug Te 5 ven 
ähm Boden bewegt hatte, fo ift doch nunmehr die buntedgemäfe urcwe-rca: aim! 
detgericht, ſondern regelmäßig den Bundesrath übertragen, za: Srreni.. ei me 
ke Vundesverſammlung. Theils ift dies ausdrücklich in er 
Bberubt es auf einer durch conſtante Braris beftätigten un? cur er Teemie 
Bine der Urheber der Verfaffung liegenden Auslegung. Auägenramr. zu: mr 17 
Miberwiejen find Givilrechtöftreitigfeitenunter Gantonen che: zur pers" 

‚ ein feltener Ball, denn faft immer dreht ih ein En um Sur = = 
ng von Hoheitsrechten, und wenn dad auch nicht einer. Tam.wemer - * 
"und demgemäß burd die politiſchen Behörden bei Frme z zum 

daß dabei Die Auslegung der Bundesverfaſſung ede: ui si 
Bigebendem Einfluß ift; von der Befugnig aber, den Tre 

en wegen Berlegung verfajjungsmäßiger Redte ı zer ® ” — 
ktulung jeit 1848 in einem einzigen Ball (Dupre, 257 mit 
bei bisfegt die Thätigkeit des Bundesgerichts weieutik ar mu" 

teitigfeiten, welde, wenn fie fich auf @iienhahner. zz: zw ui 
mernommene Öffentliche Werke beziehen, nady ringen — 
ubienunmehr beendigte Zutheilung von er — 
ihterlichen Functionen des Bundesgerichts, zu Derer Rune 
ılfammer und Caſſationshof eintheilt und mei: zn u?” =. d 
vorenen verwaltet werben, fünd durch die @eieggebmme rm en 
x, ald ed in der Abjicht Der Berfaffung —* * i — =. an⸗ 
% Verbrechen, und erſt zweimal, zuerfi gegen uue — —_ jenen 
ycmpromittirt Haben follten (1848) un num" ‚vie hat 
I it e8 in ſolchen Fällen zu einem re ⸗ abheer zer⸗ 
gefonımen, der beide male in einer Freii c faffung 3, 
des Mitglied des Bundes raths echt eine u -— —⸗—— ‚nd; an beide 
u Jahr wechjelt und nady A lauf feine 5 m ‘: abgekürzt ift, 
og als Wicepräjident Wieder wãhlba ⸗⸗ und Rieſerve in 
Die ũbrigen Departementeg find: re ‚shruch eines Kriege 
if; gemeingefährlihe Se en: Bu ei ıt man begonnen, die 
Joll und Handel; Doften van — — jopaß ans Ran: 

Jeirug: ’ 
Dagegen bat man es unbe de ntlis adie Uniformirung, Aus⸗ 
le ausiubehnen , welche I rc ——— tone, allen: fo keinem ne ne — — (Bund, Cantone 

bgenſſiſcher Beamten, aber Die ——— 
— foreigen. 

. ie Jurisdicti 
— Staarewiffenichaft — 

ten 2* 
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leterer die Bulververwaltung untergeorbnet ift. Berathende Golfegien ſtnd Bus’ 
vorftehern nicht an Die Seite gegeben; nur für bie Volytechniſche Schule beſtehe eis 
mit einem fändigen Bräfidenten an feiner Spige. Die Gompetenz ver Departement 
iſt blos geſchaͤftsleitender Natur; alle Enticheive gehen vom Bundesrath al6 Behbrke a 
Berbandlungsgegenftände bringt der Bundesrath bei der Bundesverſammlung durche 
ſchaft in Antrag; keineswegs aber ift die Bundesverfammlung irgendwie beſchränkt, 
Inittiative zu ergreifen, und ed ift nur übliche Rückſicht, in jolden Fallen den Bunbı 
Berihterflattung über den Gegenſtand einzuladen. Die Mitglieder des Bundesrat 
im National: und Stänvderath in Bezug auf jeden in Berathung liegenden Gegen 
Wort ergreifen und perfönliche Anträge ftellen, nicht aber Motionen, neue Gegen 
Behandlung zu ziehen, anbringen. Alle Wahlen, die nit der Bunbesverfammlung 
Bundesgericht übertragen find, bat der Bundesrath zu treifen; die Anzahl ber ihm ı 
nenen Beamten, die befonders in der Voft = und Zollverwaltung zahlreich find, belän 
mehr ald 2500. Die Gehalte der eidgenöflifhen Beamten und Angeflellten, bie fi 
mentlich in den untern Schichten überaus karg bemeifen waren, find in den letzten I 
hoͤht worden; ein Mitglien des Bundesraths erhält 8000, der Präſident 10000 5x8. 
Gehalt. Muſterhaft iſt, infolge der oben bervorgebobenen Grundanſchauung, Die 
weiche die Bundeöverfammiung über den Bundesrath übt: alljährlich bat er auf eim 
jegten Termin die Staasrehnung nebfl einem ausführlichen Bericht über feine geſa 
jchãftofiheung vorzulegen und die Acten der ganzen Berwaltung ven von beiden R 
Bräfung beftellien Gommiffionen zur Einſicht offen zu flellen, ſodaß jedesmal nicht 
bei Berathunmg des Budgets, Belegenheit zu Wünſchen und Forderungen, fondern auı 
bie in& einzelne eindringenven Kritik des Verhaltens der Bundeöregierung geboten 
1862 der Vundedrath es mit dem Budget auf die leichte Achfel zu nehmen begaun uni 
trauen auf ven guten Wilten der Bunpesverfammlung zu nachgiebig war in ber pror 
Bewilligung von Nachtragscrediten für die Militärverwaltung, wurde ihm eine fı 
Fohge zutbeil, welche feither gute Früchte getragen hat. 

Dex weſentliche Borzug diejer Organijation de Bundes vor derjenigen, wie ſie 
Staatenbunde von 1815 befland, liegt darin, daß vermöge berjelben die Garantien be' 
verfaffung eme Wahrheit Ind. Schon bad wäre ein großer Kortfchritt geweſen, 
Bundesverfafſung von 1848 hat überdies niateriell die Sphäre des Bundes ſehr er 
und den Gautonen die zum Gedeihen ded Ganzen erforderlichen Ginſchränkunger 
Das Poſtregal, Bis dahin von vielen Gantonen auf ungebührliche Weiſe fiöcalijch « 
ging, wie es auch zur Zeit der Helvetiſchen Republik ver Gentralregierung gehört F 
Bund über, dev ſich Dagegen verpflichtete, den Cantonen ven Reinertrag zu vergi 
fe na dem Denrdyicdmitt der drei Jahre 1344 — 46 von dem Poftregal bezogen 
dem Vorbehalt indeh, daß, wenn ber Reinertrag, den die eidgenöſſiſche Poſtverw 
hierfür nicht ausreiche, die Cantone fih einen entſprechenden Abzug gefallen I 
Die elektriſchen Telegraphen, weiche die Bunbesverfaflung noch nicht gekannt 
analog der Boft zu einem Regal des Bundes erklärt und werfen, obwol bu 
ſtocalaſhoem Suterofle aıusgebeutet, jept der Bundeskafle einen ziemliben Reinertr 
wurde das Münzregal denn Bunde abgetreten und ihm die Aufgabe geftellt, ı 
Mat: und Gewichtefeſtem einzuführen. Bine neue Organijation erbielt dag ! 
Die Zollgebühren wurden fo weit erhöht, daß jie die hauptſächlichſte Kinn 
Bundes darſtellen und den Bunb von den „Geldcontingenten“ ( Matrifulc 
Gantone unabhängig mudgen,, ohne doch den Gharafter bloßer Yidcalzölle ; 
Bezug blieb nie mehr ven Gantomen überlaflen, fondern wurbe den vom ' 
Srenyoliätten Abertuagen. Die Freiheit des inneren Verkehrs, melde die ' 
vericholeb , wurde in lißeralftiem Sinn durchgeführt, die innern Zölle, Stra 
gelder, Haufhausgebühren, Trandvortvorrechte u. |. w. bejeitigt, vie Al 
Zugredte zu Gunſten von Bürgern des eigenen Cantons gegenüber Bürge' 
abgeſchafft, nur das cautonale Ohmgeld auf geiftige Getränke betätigte ı 
Seffen unentgeltliche Aufhebung die Binanzen einiger Cantone zu ſehr erſ 

52) „Der Bund hat zum Zweck: Behauptung der Unabhängigfeit des V 

Denupebung von Nuhe und Orbuung im Innern, Schutz der Zreiheit und De 

uub Beförberung ihrer gemeinfamen Wohlfahrt.‘ Bunbesverfaffteng, Art. 2. 
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um fo werthvoller ift, als die Handhabung derfelben nit den Behörden anhei 
zunächſt in Verſuchung gerathen, fie zu verlegen, fondern vom Bunde gegenübe 
behörden geſchützt werben fol. Auf ven der Garantie der Cultusfreiheit beigel 
der Bund „zur Handhabung bed Friedens unter ven Gonjeflionen die geeigne 
zu treffen habe’, fügte der Bund in etwas meitgehender Auslegung feine G 
Schutz der Eingehung confefiionell gemiſchter Ehen und der Scheidung folder € 
für den proteftantifcgen Ehegatten. Überdies ſichert die Verfaſſung allen ret 
urtbeilen Vollziehbarkeit zu, gebietet die Auslieferung von Verbredgern und 2 
Ganton zu Ganton, mit dem Zufag jedoch, daß für politifche und Preßverg 
ferung nicht obligatoriih gemacht werden kann, unterjagt die Aufftellung v 
gerichten, gewährleiftet jevem „aufrechtſtehenden“ (d. h. nicht faillirten) Bella, 
lihe Anſprachen den Gerichtsſtand feines Wohnortd. Wo eine Gantonsverfaff: 
Barantien ertheilt, als fie die Bundesverfajlung allgemein ausfpricht , dehnt fid 
Schutz der Bundesbehoͤrden auß, welchen ein jeder Bürger anrufen kann. 
den Urhebern ver Berfaffung von 1848 der Zwiefpalt frifch vor Augen, welch 
geftaltungen der Gantonalverfaffungen in den dreißiger Jahren die Verſchiet 
tiſchen Brundlagen in Bund und Cantonen hervorgerujen hatte; man begnügt 
damit, die Gantonalverfaffungen einer Brüfung vom Standpunkt ihrer Berei 
dem Bunde ober andern Gantonen zuftehenden Rechten zu unterwerfen, jonderr 
dies, daß in Zukunft eine jede Gantonalverfaffung „bie Ausübung der politi 
tepublifanifhen — reprälentativen ober bemofratifhen — Formen ſichere“, jo! 
vom Volk angenommen und (womit man Anläffe zum „Putſchen“ hinwegräir 
die abfolute Mehrheit der Bürger verlange, revidirbar ſein müfle. Die Umw 
burgs in eine Mepublif (12. März 1848) wurde mit jener Gewäßrleiftung ber 
Staatöform unter dad Patronat der Bunbeögewalt geſtellt; von den in Bezu 
und Mevibirbarfeit der Cantonsverfaſſungen aufgeftellten Bedingungen bageg 
eine ber Bundesverfaſſung beigefügte Übergangäbeflimmung bie bei Erlaß der & 
in Kraft beſtehenden Verfaſſungen erimirt, namentlih mit Rückſicht auf Breibı 
Beſiegung ded Sonderbundes eingelegten liberalen Behörven fi eine von all 
mungen unabhängige Autsdauer von acht Jahren geſichert hatten. Man gic 
würde genügen, um die ultramontane Bevölferung in andere Bahnen zu lenf 
ſich darin gröblich ; gerade jene undemofratifhe Barantie der freiburgifchen Beh 
den Wiberfland, der ſich haufig in Auffländen Luft machte und den Bund nöthis 
den Zeiten des Stanzerverlommnifjes ziemenden Rolle ald Vertheidiger eine 
lihen Regierung gegen die Volksmehrheit aufzutreten. Noch größer vielleicht ı 
bare Einfluß des Bundes auf die Kantonalverfaffungen war die mittelbare Güı 
er feit 1848 in Beziehung auf fortichreitende Demofratijirung diefer Verfaſſur 
faft bei jever Verfaſſungsreviſion in einem Canton bie repräfentative Demo 
wurde durch Volksveto, Recht ver Abberufung des Großen Raths und ver | 
Bollsabftimmung u. dgl. m. Die Vorjriften der Bundesverfaflung über die 
des Bündnißrechts unter Cantonen und über die Bälle, in welchen ein Ganton 
mahnen oder die Hülfe des Bundes anrufen, oder in welchen ber Bund von ſich 
vention in einem Canton anorduen kann, unterjcheiden ji durch wenig anderes 

und vollfänbigere Rebaction von denjenigen des Bundesvertrags von 1815. 
wie damals, alle Acte ver Selbſthülfe unter den Gantonen, ebenjo „beſonder 
Verträge politifhen Inhalts‘, Tegteres ein ſehr dehnbarer, aber gerade darum ' 
Beftimmung entſprechender Ausdruck. Die Mahnung an andere Gantone 3 
gegen äußere ober innere Gefahren iſt wie vor alterd für bie gemabnten Gan 
jedoch foll gleichzeitig der Hülferuf an den Bund ergehen, welcher fofort die O 
nimmt und die aufgebotenen Truppen unter eidgenöſſiſches Commando jtellt. J 
tegierung außer Stande Hülfe anzuſprechen, fo kann, und wenn die Sicherheit 
fährbet if, fo foll die Bundesbehörbe von fi aus die Intervention in einem C 
Die Grundfäge der Bunbesverfaffung bringen es mit ih, daß bei eidgenöji 
tionen nit unbedingt die Bebörben in ihrem verfaflungsmäßigen Beſtande gei 
die vollendete Thatfache einer IImmälzung einfach anerfannt würde, ſondern 
nächſt darum handeln müflen, dem unverfälfchten Willen ver Volksmehrheit fı 
zu verſchaffen und auf diefer Grundlage ben Knoten der Berwidelung zu Iöfen, 
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Daher zeigt uns die Geſchichte, daß alle irgend freien und für Sicherung ihrer Retkte 

firebten Bölfer die unmittelbar über Ehre, Breibeit und Leben entſcheidende fixafredli 
Richtergewalt niemals dem bloßen Ermeſſen ver Regierungsvorfteher oder ihrer Agenten u 
laffen, fondern neben den zur Anordnung und Leitung der Strafprocefie nöthigen Regierm 
beamten eine größere oder geringere Mitwirkung zu der richterlichen Entſcheidung, wenig] 
eine VBerbürgung der Schuld oder Unschuld des Angeklagten durch feine Mitbürger, in Aufy 
nehmen. Für alle Zeiten venfwürbig prüdte die Magna-Charta der Engländer dieſen On 
faß in den Worten aus: ‚Kein freier Mann darf auf irgendeine andere Weife durd den K 
verhaftet, eingeferfert, feiner Breiheiten oder Güter beraubt, in die Acht getban, verbannt 
fonft gerichtet werben, als durd die rechtmäßige Entſcheidung feiner Rechtsgenoſſen na$ 
Geſetz des Vaterlandes.“ 

Alles Mitwirken der Geſellſchaftsglieder zu der gerichtlichen Entſcheidung iſt im weit 
Sinne ein volfögerichtliches. 

Zu demfelben gehört fürs erfle dad Volksgericht im engfien Sinne, in * 
wie früher in den griechiſchen Städten oder bei den alten Germanen, die Volksgemeinde al 
Ganzes unter äußerer Leitung von Negierungdvorftehern oder ihrer Beamten die gang in 
lihe Entſcheidung ausübt. 

Sodann gehört hierher das Volksgericht im engern Sinne, wenn, ieh 
in Briehenland, Rom und im deutſchen Mittelalter, nur Fleine Abtheilungen over A 
der Geſellſchaft die ganze richterliche Entſcheidung ausſprechen. 

Nur im weiteſten Sinne volksgerichtlich iſt das neuere oder heutig e Schwurg 
faſt aller civiliſirten Völker. Sein Weſen beſteht in ſolchem Zuſammenwirken einer f 
von Volksgenoſſen mit den juriſtiſchen Staatsrichtern zur Fällung eines Strafurtheils, 
Staatsrichter den öffentlichen und mündlichen Proceß leiten und ſchließlich die verdient 
liche Strafe ausſprechen, die Volksmänner, die Geſchworenen dagegen über die Shui 
über die Thatfache und die Zurechnung des angeklagten Verbrechers enticheiven. 

Die mannichfachen Wandlungen und Schwanfungen ver bald bespotifchen, balı fi 
rohern oder gebilvetern, größern oder Eleinern flaatlihen Zuſtände verändern natürlich 
volksgerichtliche Wirkfamkeit in Strafiahen. Daher bilden ſich felbft in den dem Grun 
nach gemeinfchaftlihen Einrichtungen doch bedeutende Verſchiedenheiten, während bem @ 
begriff nach verfchiedene mehr oder minder ineinander ‚übergehen. So murbe nad) altbe 
Rechten die eigentliche richterlihe Entſcheidung oft fafl erfegt durch gerichtliche Zweil 
Gottesurtheile, Eidbelfer und Gemeindezeugniffe. 

So wurden ferner in den germanifchen Staaten, al® nicht mehr alle Glieder der 
gemeinde zu ben Gerichtsſitzungen erfhienen, eine Anzahl befähigter Bürger als G9 
fhölfen zur Vertretung der Bolfögemeinde erwählt; früher richteten dabei Die übrige 
meindeglieber, welche erſchienen waren, mit, ſodaß dieſes Gericht eine Art Mittelping der 
gerichte im engften und in engern Sinne bildete. Als dieſes Mitrichten wegfiel, flc 
Schöffengeridhte unfern neuern Gefchworenen jehr nahe. Sie waren, wie fie, Mitbär 
Richter im einzelnen Ball, nit ſtändige und juriftifche und die Regierung vertretenve E 
und fie entfhieden ebenfalld unter Leitung des Procefied durch Regierungsbeamiz 
fie näherten ſich auch noch darin den neuern Geſchworenen, daß diefe Bolksfhöffen, w 
die Peinliche Gerichtsordnung Karl’8 V. zu jedem Griminalgericht verlangte, und weldef 
allen Theilen von Deutſchland bis zur Franzoͤſiſchen Revolution fi fanden, deshalb, 
die leider eingeführten fremden Rechte nicht verflanden,, häufig über die Mechtöfragen 4 
Richter befragten, mozu bie Barolina jie wiederholt auffordert, und wodurch dann al 
rechtsgelehrte Schöffenflühle oder juriftifche Beamtengerihte an ihre Stelle treten Tomate 

Sowie aber in Deutfchland durd die fremden Rechte und dur den Feudaliem 
feine befondern feudalen Genoſſengerichte und durch die Zerreifung der alten Vollt— 
den, der Herzogthümer und Grafſchaften die alten allgemeinen Volksgerichte vid 
ändert und verbrängt wurden, fo unterbrüdte jie in England der normännifche Erof 
despotismus der Könige und ihrer Bafallen eine Zeit lang faft noch gewaltfamer. AUR 
aber in den hier glüdlichermeife niemals ganz aufgehobenen Eintheilungen und Berfammi 
der Grafſchaften und ihrer Unterabtheilungen und bei dem glücklichen Ausfchluß ber fı 
Rechte allmählich wiener alte Volkéfreiheiten fi geltend machten und durch beſſere 8 
beihügt wurden, da traten auch die alten volksgerichtlichen Nechte wieder ing Leben, Ä 
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und Umſtänden in verſchiedenen Geftalten und Anknüpfungen an einzelne Reſte 
genbeit. 
wie überhaupt der beharrliche und praftifche Freiheitsſinn des englifchen Volks, 
urch die Kämpfe gegen die empörende frembe deöpotifche Unterbrüdung, den übrigen 
: Neuzeit voranging in zeitgemäßer Ausbildung freier Staatdeinrihtungen auf den 
tliden altgermanifhen Redtögrundlagen, fo bildete er allmählih auch ihr alt- 
olfögericht zu dem vervollfonmneten zeitgemäßen neuen Schwurgericht aus, welches 
: die englifhen Colonieflaaten und in ihrer Revolution die Franzoſen und fodann 
deutfchen und übrigen civilifirten Staaten mit einzelnen wenig wefentlihen An- 

nnahmen. 
ampf freilich für diefe naturgemäße, dem Weſen nach auch echt vaterländifche, dem 
» aber fremde und demofratifche volksgerichtliche ECinrichtung war in Deutfchland 
Hwieriger. Er mußte ſehr viel Vorurtheile aller Stände und dazu wirkliche ober 
Interefien despotifcher Regierungen und der romaniftifchen Juriften und Beamten: 
igleich das furchtbare Bollwerk ihres geheimen und‘ fhriftliden Inquifitiond- und 
roceſſes befiegen. 
Berfafler dieſes Artikels viefen Kampf (nächſt dem für die freie Preffe und Die landes⸗ 
verfaffungdmäpige parlamentarifhe Volksrepräſentation) frühzeitig ald feine 
ebendaufgabe erkannte, fo erklärt fi daraus auch die Ausführlichkeit vieler Artikel 
Lexikon“ über die Jury und über alle Haupttheile vesalten und des neuen Criminal⸗ 
ben beiben frühern Audgaben des „Staats-Lexikon“, welche jeht ſämmtlich weſent⸗ 
werben burften.!) Auch diefe verkürzte Darftelung wirb jegt zur Befefligung der 

g genügen, daß dieſes Schwurgericht durch das bezeichnete Zufammenwirken der 
bildeten Regierungsbeanten und ber gut ausgewählten parteilofen achtbaren Ber: 
olks, zugleich durch die Öffentlichkeit des Criminalproceſſes und durch die Mitwirfung 
Ankläger und Vertheidiger vervollftändigt, auf die natürlichfte und vortrefflichfte 
ı Anfang des Artifeld angedeuteten zwei Hauptaufgaben der Strafprocefie loͤſt. 
geihihtlige Urfprung einerfeitd des neueuropäifden öffent: 

ndlihen Anklageproceſſes, vor dem Berein juriflifher Staats: 
nd bürgerliher Gefhworenen, und andererfeit® des deutſchen 
ihriftliden Inquifitions: und NRelationdproceffes, vor blos 

n Regierungdbeamten. 

ind außerhalb des Staats: Lerifon fuchte ich für die Jury ſchon von ben Befreiungskriegen 
' auf dem Lehrſtuhl und im Iandfländifchen Wirken, fondern vorzüglich auch a an 
ich mir Die vortrefflichen Gutachten der preußifchen Immediatjuſtizcommiſſion über bie Bei⸗ 
e Jury und des öffentlichen mündlichen Berfahrene in den Rheinlanden verfchaffte, fie zum 
bieier Beibehaltung hoͤchſt abgeneigten preußifchen Regierung veröffentlichte und fie dann 
berger Jahrbũchern, Jahrg. 1818, Nr. 51 und 52, ausführlich beurtheilte und empfahl, 
erner auch die geheimen Actenftüde über den Weidig’fchen Kerfermord verichaffte, und nun 
n, nachdem e6 mir in Deutichland fehlichlug, das Gutachten der mebicinifchen Facultät in 
fte und fodann meinen Freund Wilhelm —* zu deren Veroͤffentlichung oder zu ſeiner 
Schrift über Weidig's Tod veranlaßte. Da dieſelbe in Verbindung mit meiner Druck⸗ 

y. Die großen Gebrechen unſerer deutſchen Strafrechtspflege und das Schwurgericht als das 
[, ihnen gründlich abzuhelfen‘‘, ſowie mit meiner weitern Schrift: „Über die Criminalpro⸗ 
dig und ——** die Anhänger des geheimen Inquifitionsprocefies zur äußerſten Verthei⸗ 
immer mehr erfcyütterten alten Feſtung nöthigten, fo richtete ich mit meinem Freunde W. 
inen legten Hauptflurm gegen biefelbe durch unfere gemeiufchaftliche Schrift: „Geheime In: 
fur und Gabinetsjuftiz im verderblichen Bunde‘ (1845). Diefe ergänzte die im ber Schrift 
Jury“ enthaltenen zahlreichen actenmäßigen Mittheilungen über empörende Erſcheinun⸗ 
geheimen Griminalprocefies durch 35 neue, weldye uns nur allein aus einem einzigen beut- 
aus dem Großherzogthum Heften, von ſichern Händen mitgetheilt waren. Der über diefe 

ıir in zwei Inftanzen fiegreich durchgeführte Criminalproceß gegen mid, fonnte neben ben 
riften ehrenwerther Mitfämpfer für die heilige Sache natürlich nur vortheilhaft wirlen 
ch nach dem dreißigjährigen fortgeſehtem Kampfe zum vollſtändigen erfolgreichen praktiſchen 
ch dem Ausbruch der Febrnarrevolution in Frankreich wir heil er und manket 

bie vier befannten Bolfsforberumgen: Preffreigeit, Parlament, öffentliches Schwurgericht 
eiheit, zuerſt in ber badiſchen Zweiten Kammer und in wenigen Tagen im ganz Deutig- 
fpruchelofen öffentlidyen Annahme brachten, und als nun bie Reichsverfahlung von 1849 

ven Zandesgefepgebungen fie förmlich fanctionirten. 

fon. XIII. 17 



258 Schwur · oder Befchworenengeriät 

A. Des Schwurgerichts echt deutſche Orunplage una Nat 
viel und gelehrt über die Entflehung der beiden obengenannten Proceßarten 
Hauptſache nach aber meiſt jehr einjeitig. 

Bollögericht im weiteſten Sinne oder dad Mitwirken der Mitbürger zu 
erflärung in Criminalſachen, fowie dad üffentliche mündliche accujatoriiche Bi 
der That fo alt als die Geſchichte freier Völker. Die Hebräer in ihren beflern 3; 
Griechen und Römer und alle freien germaniſchen Bölker kannten, wie e8 allgem 
ift, kein anderes. Selbſt die ſlawiſchen Völker, folange und wo fie Freiheit b 
behaupten, Hatten und haben Schwurgerichte.?) Es gilt heutzutage in allen 
Staaten der gefltteten Welt. Noch gab es Fein Volk auf der Erve, welches n 
faffungsmäßig gefiderte Freiheit hatte oder diefelbe behauptete, bei welchen: 
Griminalprocefje und mit ihnen Ehre, Leben und Freiheit der Bürger im Dunke 
und richtenden Juriſten und Regierungédienern überlaffen hätten. Die Be: 
alfer civiliſtrten Völker der neuern Zeit Hatte biö zum fpätern Mittelater im wei 
Grundlagen. Diefelben beftänden,, fomeit nicht Kampf, Gottesurtheil ode: 
Streitigkeiten ſchlichteten, in der Entſcheidung des Volks oder der Genoſſe 
ſcheidung erfolgte in den altgermaniſchen öffentlichen, mündlichen, accuſatoriſch 
Bolkogerichten der Gemeinden, Centen, Grafſchaften, Provinzen und des R 
ſchon ganz früh, fpäter immer mehr in den Schöffengerichten oder den Gerichten 
erwählten Repräfentanten beflelben. (S. Deutſches Landesſtaatsrecht.) Di 
bee Regel (und ſchon nad der Edda) zmölf an der Zahl, mußten befanntlid) ; 
fgeinen, während bie fonft flimmfähigen Glieder jener Bereine nur dad Recht I 
fie erfhienen, ald fogenannter „Umftanb‘ ihr Stimmredt geltend zu maden u 
ihrer Repräfentanten beizuſtimmen oder aud) ed zuänvern. In den Geubalvereis 
den Bolkögerichten nachgebildeten Benoffenihaftsgerichte der Leibeigenen, ve 
Minifterialen und Bafallen. Die allgemeine Reichsgeſeggebung der Carolina, 
Grundlage des gemeinen beutfhen Criminalrechts, erklärt ein Strafurtheil blo 
und ohne Schulwigerflärung der Volksgenoſſen oder Schöffen im oͤffentlichen m 
ſatoriſchen Sälußserfahren für rechtlich unmöglich. (S. Carolina.) Die go 
der Benoilen oder auserwählte Schöffen aus venfelben, „geichworene Bericht 
dent Ausdruck der Carolina Art. 88, ober: „Geſchworene“ geradezu uach dem 
Kaiſerrechts (I, 1) und anderer deutichen Gerichtsordnungen, fo z. B. nad) der 
gericht des Klettgaues ®), ſprachen überall in Deutfchland und meift bis zur Häl 
Jahrhunderts, ja häufig, namentlich in den Reichsſtädten, bis zu Ende des Deut: 
Strafurtbeile, und zwar theild nachdem in alter Weife die ganze, theils n< 
Schlußverhandlung nıit Öffentligkeit vor ihnen flattgefunden hatte. Auperbı 
reichögefeglich bis zur Auflöjung des Reichs alle Angeklagten das Recht, durch A 
(f. d.) die Zwiſchen⸗ und Endurtheile von einem unparteiifhen auöwärtigen Sd 
Spruchcollegium fällen zu laffen, ſowie aud) die Volksgerichte ſich Bei denfelben 
durften. *) 

Über vie Thatſache jener fpätern Fortdauer der öffentlichen volfdmäßigen € 
allen Theilen von Deutſchland find die Beweife enthalten in meiner Schrift „Jr 

Nur erfi dann wurde mehr und mehr die deutſche Nation ihrer öffent 
gerichte, die allerdings einer Reform, aber Feiner Aufhebung bedurften, bei 

2) Bol. 3. B. Evers, Das ältefte Recht der Rufien, ©. 285, 301. 
3) Zentner, Das Geſchworenengericht (Breiburg 1830), ©. 167 fg. 
4) Über die Bolksgerichte der Hebräer ift noch immer Michaelis’ Moſaiſches Recht, 

vergleichen; über die der Griechen Wachsmuth's Hellenifche Alterthumskunde, Bd. Il, Abı 
Tittmam, Griechiſche Staatsverfaflung, S. 198 ; anßerbem die befondern Werfe von D 
mann, Heffter, Blatner, Hutwalfer u. f. w.; über bie der Römer Schweppe, Römifche 
©. 889 fg. ; über bie der Deutfchen endlich, namentlidy audy die angebeuteten Grundzüc 
tung, bie Sefannten Werte von Eichhorn, Saviguy, Maurer u. f. w. Über das Gef 
der Barolina f. den Art. Carolina und über die neuern Geichtworenengerichte Mittermai 
ren, Bd. I, 88. 13—44, und die dort citirte Siteratur. Die Abhandlung über das (ſchr 
gifche, islaͤndiſche, dänifche) Gefchworenengericht von Repp, überfegt von Buß (frei 
vorzüglich anch durch die neuen Nachweifungen ber Übereintimmung der ſkandinaviſch« 
en germanischen Rechteeinrichtungen fowie des uralt repräfentativen Charakters bı 
chöffen intereflant. 
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A. Des Schwurgerichts echt deutſche Grundlage und Ratur. M 
viel und gelehrt über die Entſtehung der beiden obengenannten Proceßarton geftitts 
Hauptſache nach aber meiſt ſehr einfeitig. 

Volksgericht im weiteſten Sinne oder das Mitwirken der Mitbürger zu der © 
erflärung in Griminalfachen, fowie das öffentliche mündliche accujatoriiche Verfahren 
der That fo alt als die Geſchichte Freier Völker. Die Hebräer in ihren beſſern Zeiten, bi 
Griechen und Römer und alle freien germaniſchen Bölfer kannten, wie es allgemein zuge 
ift, kein anderes. Selbſt vie ſlawiſchen Völker, folange und mo fie Freiheit behauptet 
behaupten, hatten und haben Schwurgerichte.2) Es gilt heutzutage in allen wirklich 
Staaten der gelitteten Welt. Noch gab es Fein Volk auf der Erde, welches wahre au 
faffungsmäßig gefiderte Freiheit hatte oder diefelbe behauptete, bei welchem bie Bin 
Criminalproceſſe und mit ihnen Ehre, Leben und Freiheit der Bürger im Dunkel inguiri 
umd richtenden Juriften und Reglerungsvienern überlaffen hätten. Die Geridhtöueni 
aller cisiliirten Völker der neuern Zeit hatte bis zum fpätern Mittelater im weſentlichen 
Grundlagen. Diefelben beſtänden, fomweit nit Kampf, Gottesurtheil oder Ginhe 
Streitigkeiten ſchlichteten, in der Entſcheidung des Volks oder der Genofſen. Die 
ſcheidung erfolgte in den altgermanifchen öffentlichen, mündlichen, accufatorifchen, allge 
Bolkögericgten der Gemeinden, Genten, Grafſchaften, Provinzen und ded Weis; 4 
ſchon ganz früh, fpäter immer mehr in ven Schöffengerichten oder ben Gerichten ver wu 
erwählten Mepräfentanten deſſelben. (S. Deutfches Landes ſtaatsrecht.) Diele leptı 
bee Regel (und ſchon nad der Edda) zwölf an der Zahl, mußten befanntlid zum Ga 
feinen, während bie fonft ſtimmfähigen lieder jener Vereine nur dad Recht behielten, 
fie erfchienen, ald fogenannter „Umftand” ihr Stimmredt geltend zu maden und dem! 
ihrer Repräfentanten beizuftimmen ober aud) ed zuändern. In den Geubalvereinen vide 
den Bolfögerichten nachgebildeten Benoffenihaftsgerichte der Leibeigenen, ver Si 
Minifterialen und Bafallen. Die allgemeine Reichsgeſetzgebung der Garolina, Diefe 
Grundlage des gemeinen deutſchen Criminalrechts, erklärt ein Strafurtheil blos von 
und ohne Schulbigerklärung der Bolfögenoffen oder Schöffen im öͤffentlichen münd 
ſatoriſchen Schlußverfahren für rechtlich unmöglich. (S. Garolina.) Die ganzen 
der Genoſſen oder auderwählte Schöffen aus denſelben, „geſchworene Gerichtsſchoͤ 
dem Ausdruck der Carolina Art. 88, oder: „Geſchworene“ geradezu nach dem 
Kaiſerrechts (I, 1) und anderer deutſchen Gerichtsordnungen, fo z. B. nach der für 
gericht des Klettgaues ?), ſprachen überall in Deutfchland und meift bis zur Hälfte de 
Jahrhunderts, ja haufig, namentlich in den Reichsſtädten, bis zu Ende des Deutfchen 
Strafurtheile, und zwar theild nachdem in alter Weife die ganze, theils nachdem 
Schlußverhandlung mit Offentlifeit vor ihnen flattgefunden hatte. Außerdem 
veichögefeglich bis zur Aufldjung des Reichs alle Angeklagten das Recht, durch Acte 
(f. d.) die Zwifchen= und Endurtheile von einem unparteiifhen auswärtigen Schäff 
Sprugcollegium fällen zu laffen, fowie auch die Volfögerichte fich bei denfelben R 
burften. %) 

Über die Thatſache jener fpätern Fortdauer der öffentlichen volldmäßigen Gerichte 
allen Theilen von Deutjchland find die Bemweife enthalten in meiner Schrift ‚„‚Iury“. 

Nur erfl dann wurde mehr und mehr die deutſche Nation ihrer öffentlichen 
gerichte, die allerdings einer Reform, aber feiner Aufhebung beburften, beraubt, 

2) Bol. 3. B. Evers, Das ältefte Recht der Rufen, S. 285, 301. 
8) Zentner, Das Beichworenengericht (Wreiburg 1830), S. 167 fg. ( 
4) Über die Bolfsgerichte ber Hebräer if nody immer Michaelis’ Mofaifches Recht, Bb. 1, 

vergleichen; über die der Griechen Wachemuth's Hellenifche Alterthumskunde, Bo.IL, Abth 1,6. 
Tittmann, Griechifche Staatsverfaflung, ©. 193 ; außerbem die befondern Werfe von Meier 
mann, Heffter, Blatner, Hutwalfer u. ſ. w.; über die ber Römer Schweppe, Romiſche R 
©. 889 fg. ; über bie der Deutſchen endlich, namentlich auch bie angedeuteten Grundzüge ihrer 
tung , die befannten Werke von Eichhorn, Gaviguy, Maurer u. f. w. Über das Sefgworemil 
der Barolina f. ben Art. Carolina und über die neuern Befchtworenengerichte Mittermaier, 
ren, Bd. I, $$. 1344, und bie bort citirte Biteratur. Die Abhandlung über das (ſchwebiſche. 
gifche, isfämdifche, dänifche) Gefchworenengericht von Repp, überfept von Bug (Wreiburg i 
vorzüglich auch durch die neuen Rachweifungen der Übereinſtimmung der fEandinavifchen um) de 
gen germanifchen Rechtseinrichtungen fowie des uralt repräfentativen Charaftere der germil 
Schöffen intereffant. 
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mer Schranfenlofigfeit des fürftlihen Abfolutidmus der Despotismus der Beamten: 
ind der Höflinge alle nationalen, volldmäßigen und freiheitlichen Grundlagen bed vater: 
hen Lebens, die Reichs- und landſtäudiſche Berfaffung, die freien Gemeinde: und 
cipalredte in Stadt und Land mit ihrem Haß verfolgte, untergrub und zerflörte. 
we dieſe Zerftörung aber war es ja auch, welche bie deutiche nationale Gefinnung und 
fo furdtdar Tähmte, welde unfere ehrwürdige Reichöverfafſung auflöfte, die Fremd⸗ 
haft, ven lintergang fo vieler Kürftenhäufer und beinahe aller Freiheit des Vater⸗ 
d Gerbeiführte, welche und bisjetzt zwifchen unferer boppelten übermädtigen Rad: 
ft unb in unjerer Zeriplitterung in einer wahrhaft gefährlichen Lage ließ, in einer Lage, 
elcher nur zeitgemäße Herftellung nationaler, volldmäßiger Inftitutionen, ebenfo in ber 
Werehung wie in ber bereit wieder volldmäßig gewordenen Landesgeſetzgebung und 
Mndeverwaltung, die Grundbedingung unjerer Kräftigung und unferer Rettung ift. 

ie daB Öffentliche Volks- und Benoffengeriht überall in Europa in den einzelnen 
‚ Städten und Ständen in dem Maße ſich erhielt, wie noch Freiheit dauerte, fo murbe 

all auch beim Wiedererwachen ver Freiheit wienerbergeftellt oder doch zurüdgeforbert. 
es bergeftellt in Sraskreih, Norwegen, Spanien, Bortugal, Belgien, Italien, durch 

dere Berbindung mit Sranfreih aud in ben preußifhen, heſſiſchen und bairiſchen 
des linfen Rheinuferd. So wurde ed überall von den Ständeverfammlungen ver 
ionellen deutichen Staaten zurücdgeforbert und in der veutfchen Meichöverfaflung von 

für ganz Deutichland begründet und in ven meiften deutſchen Ländern endlich wirklich 

die naturgemäfe Entwidelung des heutigen Schwurgerichts aus 
ltdbeutſchen Volks- und Shöffengeriht durch die Umbildung der 
und der fendalſtändiſchen Verfafjung in freie ftaatäbürgerlide 
e Berfaffung. , 

vorzüglichften Unterſchiede des neueuropäifchen Schwurgerichtd von den frühern Volks⸗ 
überhaupt beftehen fürs erfle darin, dag an den altern Volksgerichten mehr oder 

bie Maſſe der Bürger Antheil nahm, mährend in den neuern Schwurgerichten das 
Durch eine Fleine auserwählte Anzahl von Bürgern repräfentirt ifl. Sodann aber 

in den Altern Volksgerichten die Bürger über die That: und über die Rechtsfragen, bei 
Schwurgericht die juriſtiſchen Staatörichter über die gefegliche Strafe. 

wie im geihichtlichen Leben gewöhnlich die Verſchiedenheiten ſich mehr einander an: 
‚ als in abfoluten Gegenſätzen audeinandertreten, fo auch bier in Beziehung auf die 

nterfchlebe der alten und neuen Volksgerichte. Es nähern fich fürd erfte ſchon die 
Athenern in die einzelnen Gerichtöhöfe vertheilte größere Anzahl der Bürger, und 
Die zu Rom in die verſchiedenen bejondern Griminalgerichte (Quaestiones) vertheilte 
Anzahl von Bolksrichtern (Judices), welche legtere ſchon Aähnlid wie bei den neuern 

ten unter Mitwirkung des Angeklagten ausgewählt war, gewiß fehr bedeutend 
Bolförepräientation der Gefchworenen. Noch mehr thut dieſes die noch Fleinere 

jener germanischen zwölf Schöffen. 
beſchränkten fi aber auch fürd zweite ſchon die römifchen Judices, und nicht bloß 
dem Brätor in geringern fogenannten Privatvergehen, ſondern aud) Die in den oͤffent⸗ 

riminalgerichten richtenden, im mefentlihen auf die Erklärung über die Thatſache und 
Id und überließen den vorligenden Magifttaten die Zuerfennung ber gefeglichen 

. Nicht minder ſuchten au in den ſkandinaviſchen Reichen die rechtskundigen Geſetz⸗ 
‚ weldge dort den vom Volk erwählten zwölf Geſchworenen präfipirten, ſeitdem fie mehr 
als WVolksbeamte waren, im Verein mit ten Königen die Geſchworenen oft auf ein 
Urtheil Kber ven Beweis zu befchränken.?) Auch bei den deutſchen Schöffen enthält die 
‚nach der Garolina haufig und für jeden Fall fchivierigerer Rechtsfragen zur Pflicht 
Ginhokung ded Rath von Rechtöverfländigen ſchon eine Beſchränkung. Und hierbei 

fie die romiſchen und Eanonifhen Geſetze, welche durch die Juriften leider in fremder 

in bie Rechtſprechung allmählich eingedrungen waren, nicht felbft fludiren konnten, 
es fi netürkich, daß die vorfigenden juriſtiſchen Richter allermeift mehr und mehr 
an bem Urtheil erhielten. Noch näher einem Geſchworenenurtheil blos über bie 

. 52 u. 64. Reyp, ©. 52 u 1 
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Thatſache der Schuld fleht ein anderes urdeutſches gerichtlihes Inflitut aller german 
Bölker, vie Eidhelfer oder die Abſchwoͤrung der Schuld durch zwölf oder mehr Mitſch 
Wie nämlich der Ankläger fi an die Öffentlichen Geſchworenen wendete, um durch | 
Ausſpruch der Schuld des Beklagten zu erwirfen, fo konnte diefer oft dadurch den ] 
beendigen, daß er eine Anzahl Privatgeſchworene ftellte, die, wenn fie mit ihm ſelbſt einfi 
feine Unſchuld beſchworen, ein Beweis für diefelbe murben und ihn freimachten. Diefe 9 
Proceßſchlichtung (bei ven Engländern Wager of Law, bei den Schweden Edh genansf 
teils felbftändig, theild vor dem Volks- oder Geſchworenengericht flatt und war fehr 
Durd eine größere Anzahl von Privatmitſchwoͤrern aber Eonnte auch hier der Anfläger 
ben Angeflagten fliegen.’ 

Aud in den geiftlihen Send- oder Synodalgerichten gab e8 Schöffen, die fpäter md 
die Thatfrage befchränft wurden. Die Bifchöfe Hielten nämlich ſchon früh bei ihren M 
vifitationen in den einzelnen Kirchfpielen ein kirchliches Strafgericht über religiäfe 9 
Ganz nach den allgemeinen freien germaniſchen Grundſätzen richteten nun Hier u 
die ganze Kirchengemeinde, und mit ihr ober für fie bald ebenfall8, wie in ven 
Gerichten, aus ihrer Mitte ermählte Schöffen. Bei Ausbildung der geiftlihen Hi 
ihrer ariftofrarifhen Priefterfafte aber beraubten vie geiftlihen Vorfteher dieſer S 
die Biſchoͤfe, die verfammelte Kirchengemeinde und ihre kirchlichen Schöffen des Rechts, 
firhlihen Bußen oder über bie Rechtsfrage mitzuftimmen. Nur das Entſcheiden, je 
mehr nur dad bloße Ausfagen über die Thatfahen der Vergehen oder eine Zeugni 
der Gemeinde über die Schuld blieb alfo Hier übrig von dem altdeutſchen Volksgericht. 
England beſchränkte in der härteften normanifhen Unterbrüdung theils feudale 
ſchaftliche, theils Fönigliche und Beamten-Ridhtergewalt das uralte allgemeine vo 
Recht vielfach, oft auf ein bloßes Gemeindezeugniß über die angeflagte That, welches in 
Griminalprocefien zur Verdrängung ver Beweiſe durch Botteßurtheile und Zweikamp 
wurde. Auch mit an diefe Gemeindezeugniffe Enüpfte fi dann unter freiern Regi 
der alten Grafſchaftsverſammlung die Wieverherftellung des wirklichen alten volksri 
Rechts, jet in der Korn der fpätern Geſchworenen. Bei ihnen aber war zuerft die 
Recht der Schöffen frenıde Beſchränkung auf die Thatfrage keineswegs fo vollſtändig 
gemein, als großentheil® bei den neuern englijden und vollends bei den fran 
ſchworenen. Selbft noch Blackſtone in ſeinem, Commentar über das engliide Recht‘ 
legt den neuern engliſchen Geſchworenen, wie den ältern ſtandinaviſchen und den d 
die Befugniß bei, über die Rechtsfrage zu entſcheiden, und ſagt, daß ſie, „ſobald ſie 
ihren geleiſteten Eid wagen wollten, auch ein vollſtändiges Urtheil zu fällen das u 
Recht hätten’. Aber fie befhränkten ſich mit Recht, unferm heutigen Culturſtande J 
Ausbildung eines befondern Juriftenflandes enıfpredend, immer vollfländiger auf 
frage der Schuld. Ja, in einzelnen Fällen überließen fie fogar dem Richter das Recht 
fheidung darüber, ob eine gewiſſe, lediglich ald Factum von ihnen beftätigte That 
Charakter eined Verbrechens habe. Diefer Zufammenhang des englifgen Schwur 
dem alten Volks- und Schwurgericht erflärt es auch, daß, obgleih man fpäter immer 
vorjigenden Beamten die Befugniß der Ausfprehung des rein juriftifhen Theils des 
überließ, man fie doch lange hierin fehr befchränfte. Sie jollten nad) befannten 
Rechtsanſichten nur buchſtäblich das anzumendende Strafgefeg ablefen, ähnlich 
ffandinavifhen Gefegmännern, welde früher, als ein lebendiger Geſetzeoder, f 
Volksverſammlung die ganzen Volksgeſetze auswendig Herfagen mußten. Sie foll 
eigentlich juriftif oder logiſch beſchränkend oder ausdehnend audlegen oder richten, 
fireng beim Buchſtaben ftehen bleiben. Doch wurde dad längere Feſthalten dieſer an 
natürlichen richterlichen Beſchränkung, die zumeilen zu befannten fonderbaren Gentenzen 
fpäter immer mehr nur ein Mittel, um der Anwendung veralteter und zu harter S 
zu entgehen. Eine logifche Auslegung zu Gunften einer nad) dem wahren Geiſte dei 
auszuſprechenden Freiſprechung oder einer mildern Strafe beftritt man daher dem prä 
Richtern nicht. 

Was fol man nun fagen von den großen gelehrten Streitigkeiten, wie und wo bas 
und das franzöfifche, überhaupt dad neuere Geſchworenengericht entſtanden fei; ob 
nur aus dem altveutichen Volksgericht; ob aus den uralten ober ſpätern Schöffen; 
aus der altveutihen Gefammtbürgfhaft und aus einem eiblihen Zeugniß ber 
aus ben Eidhelfern; over aus den geiftlihen Sendgerichten, oder auch aus ben 
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en ober Aſſiſen fir das Königreih Ierufalem; ob in England ober nur in den fan 
ſchen Reihen; ob bloß durch Heinrich’ 3 U. Reformen in England, wodurd er in 12. Jahr: 
rt, vorzüglich zur beſſern Beſchränkung ber häufigen Gottedurtheile, ven Gerichtsſitzungen 
m) befjere Einrichtung gab, oder ob enblih nur allein aus dem nicht feltenen Schieds⸗ 
von Sachverſtändigen (Prud’hommes)? Was fann man anders fagen, als daß auch 

afere Gelehrſamkeit ven Wald vor lauter Bäumen nicht fah! Man machte ed, wie in dem 
ten Streit über die deutſchen Landſtände, die der eine lediglich von Unionen und Genoſſen⸗ 
an im Mittelalter, der andere vom freien Grundeigenthum, der dritte von den Vafallen: 
Rannentagen, der vierte von den freien ſtädtiſchen Municipalverfaflungen, ver fünfte von 
inifteriafen Hoftagen, der ſechste von fürftlichen Privilegien gegen Übernahme landes⸗ 
ber Schulden, der fiebente endlich von der Entflehung der Landeshoheit und von der Nach⸗ 
ng ber Reichsverfaſſung und reichögefeßlicher Beflimmung ableiten wollte; während doch 

meine wejentlihe Grundlage ſowol unferer frühern wie unferer jegigen Landſtände 
urdeutſchen Sreibeitd-, Zuſtimmungs- und Bewilligungsrechten für alle gemeinfchaftliche 
dung, Regierung und Befteuerung beftand, und jene andern hiftorifhen Umftände 

nur Momente der Ausbildung, der hiftorifhen Geftaltung, der Unterflügung und 
erftellung des alten Volksrechts der freien Berfafjung waren. Der tiefere, praftifchere 
ide Sinn und die wahre Gelehrſamkeit des britifchen Bladftone und unferd deutſchen 
Moͤſer ſtanden feinen Augenblid an, auf gleiche Weife das englifche Gefchivorenengericht 
deutfche Schöffengericht des Mittelalters, namentlich au dad der Karolina dem Wefen 

ingt aud der allgemeinen germanifchen Volksfreiheit abzuleiten, auß dem allgemeinen 
Recht jedes freien Bürgers, nur auf Schulbigerflärung feines Volks oder feiner 

verurtheilt werben zu dürfen. Selbft der äußern Einrichtung nad) fnüpften fie «8 
vorzugäweife an das altveutfche Volksgericht. Sie erflärten ed zugleich auch aus der 
gefunden Vernunft, aus dem wahren Naturrecht aller freien Völker, welche ſtets 

1, daß Bericht über Leben und Ton eine Heilige allgemeine Angelegenheit ift, ein alle 
ehendes Nationalrecht, welches unter ihrer Mitwirkung und unter vem moralifchen 
t der Öffentlichkeit auszuüben fei, und day zugleich ein befriedigenver criminal- 

Beweis auf andere Weife in der Regel nicht zu finden ift, als fo, daß eine Anzahl der 
Mitbürger, nah möglihft vollſtändiger eigener Anſchauung und Prüfung aller 

Mileiten, ihrer Ausjagen und Verhältniffe, ihre eidliche gewiffenhafte Überzeugung im 
Kihres Bold ausfprechen. Sie erklärten daher diefe Mitwirkung des Volks zu Griminal: 
en für ein ebenfo ungerflörbares als uraltes Nationalrecht, obgleich es, wie das Net 
Bepeözuftimmung oder dad der Steuerverwilligung, in verſchiedenen zeitgemäßen Formen 
Ken ift, früher in den mehr demokratiſchen, jetzt nach Ausbildung der monarchiſchen und 
mtativen ſtändiſchen Verfaflung, gleich der Gefeggebung, in mehr monaxchiſchen und 

ih in angemefjener Zufammenwirfung von Regierung und Regierten. ©) 
deutſch war auch jenes obengejchilderte fpätere deutſche Volks- oder Schöffengeridht 
auptſache ober darin, dag Fein Bürger verurtheilt werden fonnte, ohne daß er durch 
Repräfentation feiner Mitbürger und feines Vaterlandes nach accufatorifcher Öffent- 

dlung für ſchuldig erklärt worden war. 
wie. viel weifer und für Freiheit und Geredtigkeit glüdliher wußten die Briten 

rein beutfche Inſtitut zu behaupten und auszubilden! Sie erhielten es einerjeitd gänzlich 
Bd frei von den frembartigen zerflörenden Einflüffen der volksverachtenden Romaniften, 
saus Barlament und Gericht jagten, wie von aller hierarchiſchen und Fanonifchen In: 

und reiteten dadurch dad Grundinſtitut bürgerlicher Freiheit und mit ihm bie Freiheit 
andes?) und ver Welt. Dagegen huldigten fie andererfeitö der mehr monarchiſchen 

Berfaflung und der hoͤhern Givilifation durch die ganze beiden entfprechende Aus⸗ 

er, Bhantaflen, I, 59. 
urtbeilen mit bem gründlichen Bladitone die Engländer ſelbſt. Vgl. auch Zentner, ©. 187, 

ch Gueiſt (in Bluntihli’s Staats⸗Worterbuch, IV, 429) beftätigt jegt erfreulich unfere Grund» 
indem ex bie Jury zurüdführt auf „ven altherfömmlichen Antheil der Gemeinde am Gericht 

‚ Eideshülfe, Gemeindezeugniß und Urtheilsfprechung‘’ und auf bie feit Heinrich II. 
ber königlichen Richter bewirkte Fortbildung des gemeinen Landesrechts und auf die jo 

ne und Beichränfung der Pflicht der Freifaffen und Ritter und der neuern Schäffen- 

| —— —— der alten Srafichaftser und Hundredsgerichte”. Vgl. auch Fiſchel, 

fung Englande, ©. 257. 
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bildung ihres Schwurgerichts. Die einfachen, naturgemäßen und doch fo umendlich gr 
Vorzüge diejer Ausbildung jind vorzüglich bie folgenden ſechs. 

1) Sie befeitigen gänzlich alle directe Mitentiheivung und Oberentſcheidung bed « 
kratiſchen Volks, des ſogenannten Umſtandes, welche in Dänemark das Schwurgericht unbe] 
machten und zerftörten, weil dort die Geſchworenen ſogar beim Umſtoßen ihrer Entigeitug 
ſchwere Bußen zu zahlen Hatten.) Statt derſelben überließen ſie einerſeits der Natien, i 
oͤffentlichen Meinung in der vollſtändigſten Offentlichkeit und der Mittheilung auch durch 
freie Zeitungen eine mittelbar controlirende Cinwirkung. Andererſeits übergaben fie diel 
ſcheidung über Verlegung der Geſetze und daraus entſtehende Nichtigfeiten dem aus den J 
rechtsgelehrten Oberrichtern gebildeten föniglihen Obergeriht und gaben auf ben ı 
gelehrten koͤniglichen Präſidenten des Schwurgerichts einige unten zu erwäßnenbe ı 
Mittel, ungerechten materiellen Entſcheidungen vorzubeugen over abzuhelfen. Gleiqh 
aber vermieben fie e8, ahnlich wie jpäter die Danen und Schweben, ven auch bort bad df 
Gericht bildenden zwölf Oberrichtern, jeit biefelben vom König angeftellte Rechtsgelehrte 
ferner ald einem hoͤchſten Schwurgeriht (mas pas Obergericht urſprünglich fein folk 
Oberentiheidung im Materiellen zu geben und dadurch eigentlih das Weſen ver € 
gerichtsentſcheidung zu beeinträchtigen. 

2) Auch die Erwählung der Geſchworenen wurde theild monardifdher, theil® aber 
jeder Binficht befler al3 die ber meiften Tpätern deutſchen Schöffen. Zwar wurde ber 
Grunbfag, daß fie Volfsrepräjentanten, und zwar, wie alle @efege aller germaniſchen ij 
ftet8 forderten, eine Auswahl ver beften und achtbarften Bürger des Volks fein jollten 
feftgehalten. Ex galt auch fpäter ebenfo gut wie damals, ald die Schöffen noch nad 
des Großen Gejegen und in vielen der obenerwähnten fpätern deutſchen Schäifengeri 
mittelbar von Volk erwählt wurden und biejed die Sprüche feiner Stellvertreter nod 
miren durfte. Iene Wahl geihah natürlich auch Früher in den ſtandinaviſchen Reichen, 
Geſchworenen eben von ihrer nıeift in der Volksverſammlung flattfindenben Erwählung a: 
Schwurgericht die Ermählten (Nänınd, Nävninger), oder von ihrer Cigenſchaft und M 
Wahrhaftigkeit die Wahrſprechenden (Sandenen, veridici) hießen (woher auch if 
ſprüche Hier wie in England Verdicte genannt wurden). Gbenfo aber wie ſpäter in de 
difhen Reichen, fo wurde auch in England und Frankreich die Auswahl der Gefhmwore 
die große Theilnahme, welche einerjeit8 ftets die Regierung, andererfeitd beide Parteiuge- 
Ankläger und der Angeklagte, bei venfelben erhielten, theil® mehr monarchiſch und einer M. 
jentation des ganzen Vaterlandes, aljo audy der jet jouveranen Regierung wie bed 
freien Volks angemeſſen, theils zugleich parteilojer für den Angeklagten wie für den & 
Die englifhe Bildung der Geſchworenenliſte vereint und befriedigt alle Intereffen. 
ftetö neue Auswahl für jede Gerihtsjigung und jeden Proceß aber geſchah dieſes noch m 
e8 blieben auch die Geſchworenen eine reinere Repräjentation des Volks, ald wenn, wir 
oft in Deutſchland, die Schöffen auf längere Zeit ernannt over mit ber bürgerlichen Magi 
iventifch wurden. 

3) Aud die Ernennung der Berichtövorftände, melde in England aus einem oderz 
von König unabfegbar angeftellten rechtöverfländigen zwölf Oberrichter befteben und ı 
einen regelmäßigen Wechjel, ahnlid den Sendgrafen Karl's ded Großen, das Land 
ift ſicher monardhifcher als die in alten Zeiten auch in Deutſchland ſtattſfindende Volker 
Grafen und Gentgrafen und in Skandinavien der Gefegmänner, ja felbft noch als jenet 
erwähnte Präſidium der ſpätern deutfchen Schöffen durch Bemeinbevorflände. 

4) Aufs neue aber iſt e8 monarchiſcher und zugleich der höhern Givilifation mit ihrer 
lung ber Arbeit entſprechender, fürs erfte, daß bie Vorſtände des Schwurgerichts (wie al 
au die Ankläger und Vertheidiger) rechtögelehrte Beamte, aber freilid — flatt ver Re 
ſten und Kanoniſten — vaterländifche Rechtsgelehrte jind, während haufig auch ned i 
fpätern Schöffengerichten Nichtjuriſten präſidirten; fodann auch das, daß alles, was gel 
juriftifhe Kenntniß erheiſcht, ven Nechtögelehrten, ver, wie fich zeigen wird, durchaus nit 
nifejuriftiiche Ausfprucd über die Thatſache ver Schuld dagegen ven Geſchworenen Blei, 
daß beide — ‚das Stantdamt und die Volksfreiheit, ver Rechtsverſtand und ber praftifheßt 
verftand — unter ih und mit der fie bewachenden Nation und Regierung auf bieg 

8) Für die bier und auf den naͤchſten Seiten angeführten Nachrichten über bie 
richte gibt unter andern Repp in ber citirten Abhandlung vollfländige urkundliche Beweiſe 
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iſe für ein möglich gerechtes Strafurtheil regelmäßig organiich zufammeniwirken. Wie uns 
5 glũctlicher ift dieſes ald jenes unorganifche zufällige Hinzukommen rechtögelehrter Einwir⸗ 
5 bei den ſpätern deutſchen Schoͤffengerichten durch die freigelaſſenen Rathserholungen bei 

5) Ungleich foörderlicher für Gerechtigkeit und Freiheit iſt auch darin das engliſche Schwur⸗ 
Bit, daß ed feſthielt an ven altdeutſchen Grundſätzen, daß, verſchieden von dem ſpätern deut⸗ 
Schoͤffengericht, die gauzen Hauptverhandlungen, alſo auch die Ausſagen des Angeklagten 

et Zeugen ſtets vor den Augen und Ohren des ganzen Gerichts in Öffentlicher accuſatori⸗ 
Berhandlung flattfanden und Richter und Geſchworene, Anfläger und Vertheidiger belie: 
Tagen an biejelben fielen fonnten; und endlich 
) daß hierdurch, burch Die Zurückweiſung aller tomaniftifchen und hierarchiſchen Einflüffe, 
jlifche Griminalverfahren fich freihielt oder doch längſt ſich wieder völlig frei machte von 
en zu ſchildernden unbeilvollfien Ericheinungen unſers deutſchen Griminalprocefies, von 
Hn einer vollfländigen juriſtiſchen Beweistheorie mit ihren ſchauderhaften Kolgen, der 
lien Tortur nämlich und der neuern ungefeglichen ver jahrelangen geheimen Inqui⸗ 

und Kerkerqualen, von den Verdachts- ober außerorventlichen Strafen und ven lebens⸗ 
fen Berdäctigkeitserflärungen und Vermögensberaubungen duch die Losſprechungen 
Inftanz. 
Die Entfiehung des geheimen ſchriftlichen Inquifitiond= und Rela— 

proceſſes vor blos jurififhen Regierungdbeamten durch die bierardi- 
Buquifition und die unvaterlänpifhe Jurisprudenz, durch Beamten: 
Haft und Abfolutismud und ihre vereinte Zerflörung der vaterländi— 
Freiheit und Berfaffung. Nur in ſolchen germanifhen Ländern, wo, wie in 
md, die fremden in einer für die Vollsrichter unverſtändlichen Sprache gefchriebenen 

ss, kanoniſchen und lombardifchen Rechtsbücher allgemeine Geſetzeskraft erhielten, mit: 
in Schweden und England, bildete ji mehr und mehr das unnatürliche, geheime in- 

he Beamtengericht aus. 
u frühzeitig im Mittelalter hatte die Geiſtlichkeit, zunächſft angeblich aus der Sorge für 
aheil (sacramentali ratione), für Kirchen: und Sittenzudt, daun aber inner mehr 

Bildung ihrer theofratiichen priefterlichen Oberherrſchaft eine große kirchliche Buß» und 
walt ufurpirt. Diefe übte fie früher nach ven Grundſätzen der freien deutſchen weltlichen 

be, immer mehr aber auf eine geheime und inquifitorifche Weife aus. So geſchah es nad 
zen felbft in den urſprünglich ganz volksmäßigen biſchöflichen Sendgerichten. 

ich hielt das frühere Kanoniſche Recht lange den uralten Grundſatz feft, daß zu jeber 
Arafgerichtlihen Entſcheidung accufatoriiches Verfahren weſentlich fei.1%) Nur erſt der 

des Syſtems hierarchiſch-theokratiſcher Herrihergewalt, Innocenz IIl., war ber 
fer des eigentlichen Inquiſitionsproceſſes. Zwar ſchrieb er denjelben zunächſt nur wen 

s Gerichten vor 11); doch bald beilegten die hierarchiſchen Principien auch in ben welts 
Berichten die freien Rechtogrundſätze. 
dem bierarhiich-fanatifhen Treiben der Beiftlichfeit und der geiftlichen Gerichte, zu 

Inquifitionseifer gefellte fich zur Untergrabung altveutfcher Freiheit die verderbliche Rich⸗ 
tomaniftifhen Iuriftenzunft mit ihrem fremden Net und mit ihrer Unkenntniß und 

tung der vaterländifchen Freiheiten und Rechte. Auch ſie ſuchte, wie wie hierarchiſche 
tafte, das Wolk immer mehr rechtsunmündig, ver Thellnahme an feiner Geſetzgebung 

uch Hier zeigt ſich übrigens der Einfluß jenes boppelten altdeutſchen Beftandtheils der alten Pri⸗ 
prenen oder der Mitſchworenden (bed Wager of Law) und der alten öffentlichen Geſchworenen 

ern Geſchworenen find nach dem erften Element Beweisinftitut, ein kunſtverſtändiger Beweis ber 
de (Trial by Jury); nach dem zweiten zugleich Urtheilsfinder, Urtgeilsbegörbe, als welche fie 

frũher die Rechtsgelehrten auf die vorhin angeführte Weiſe befchränften. Bon ben Eidhelfern 

en die Engländer neben der Beichränkung der Sury auf die Thatfache der Schulb auch Die bei ber 
ife natürliche Einkimmigfeit an, während die alt⸗ und neubeutichen und namentlich auch bie 
Layifchen Geſchworenen ale Richter lebt natürlich ſtets nach Stimmenmehrheit entſchieden. Das 
te Glement der Entwidelung des engliſchen Schwurgerichts übrigens veranſchaulicht ſchon der 

des Griminalprocefies. Will der Angeflagte bei demſelben ſogleich Ki: ſich ſelbſt ſchul⸗ 
—** umd auf die „Brüfung der Sache durchs Schwurgericht“ verzichten, ſo entſcheiden bie 
richter allein; will er das nicht, fo fordert er durch das Verlangen, „durch Bott und fein Vater⸗ 
trichtet gu werben‘‘, bie Jury. 
) Can. r Caus. IV, qu.4. 11) Cap. 21, 24, X, de accusat. 
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und Rechtiprehung verlaflig und Die Volksſchöffen in den Berichten mehr und mehr f 
madhen und zuledt, wo immer möglich, aus den Gerichten zu verbrängen und deren T 
verichneven. "Dem Volk abgemendet, dienſtbar nur der nächften geiſtlichen oder weltlich 
den oder gussberrlicen deöpotijhen Gewalt, ahmten jie natürlich, ſoweit möglich, ı 
der pi ieſterlichen und Beubalariftofratie Faftenmäßige Abfonderung, Volksverachtung ur 
dedruckung, andererfeit# das hierzu treffliche geheime geiftlihe Inquifitionsgeriät nı 
ſudrten aus dem Römifchen Recht die Sklaventortur für die Breien ein und erfanden ı 
den Inquiſitionsgreuel. 

Vorzüglich die fanatifhe Wuth der Keger: und Herenproceffe, zuerft in ven geifll 
dann in den weltlichen Gerichten, dieje fcheußlichfte Ausgeburt der Hierarchie, gab zu! 
alũcklichen Umbildung des Gerichts und Verfahrens die nöthige Energie. Jetzt als 
Proceflen Taufende unglüdlicher Opfer fallen, und feitvem zugleich durch Geldſtrafen u 
confiscationen die Griminalgerichte zur ſchändlichften Erwerbsquelle für Guts- unt 
berrfhaften und ihre dienftbaren Richter gemacht werben follten, jegt mußte unfer 
inquifitorifcher Tortur- und Beanıtenproceh ſich aud) den weltlichen Obrigkeiten enıpfel 
eriminaliftifhen Greuel und mehr ald orientaliihen Graufamfeiten, womit nun dieſ 
ganz Deutſchland fhändeten und befledten, erweckten zwar überall im ganzen Deutſt 
die lauten Klagerufe der entfeglichften Volksnoth. Als aber, nad) vielfach wiederholte 
befhlüffen wegen derfelben, endlich das deutſche Reichtgeſetz der Karolina zur Abhülf 
die meiften Misbräuche auch nachdrücklichſt verbot und aufs neue das vaterländijche 
Geſchworenengericht fanctionirte, da verfolgte die unvaterländifche Juriftenfafte Dad vo 
auch vortrefflich deutſch gefchriebene Geſetz mit Haß und Spott. Selbft zu theilweie: 
dung Fam das treffliche Reichſgeſetz zuerft, ald es aus der deutfchen — der „Bauernfp 
in die @elehrtenfprache, das Lateiniſche, überjegt war. Mit ver Ausbildung des fürfl! 
ſolutismus vollend& wuchs die Geringihäßung der Faftenmäßigen Hof: und Beamtena 
gegen alles Volksmäßige. Ihnen mußten natürlich mit allen übrigen freien beutjchen $ 
rechten auch die Geſchworenengerichte unterliegen. Jene Greuel des geheimen Inq 
procefies, feine Tortur=, feine Kerfer: und Juſtizmorde wütheten fort, und die unn 
Proceß- und Gerichtseinrichtung entwidelten und verbreiteten ih immer mehr. 1?) 

Leider benugten die Kürften die römiiche Juriften = und Beamtenkafte für die Xı 
abfoluter fürfllider Gewalt. Selbft ver Kaifer Marimilian begünftigte jie in dieſer 
in feinen Erblanden und zu vermeintlicher Rettung feiner fürftlihen Macht in Reid. 
benn aller Kampf einfihtiger Vaterlandsfreunde gegen biefelbe vergeblih. Mirkung 
ballten die furchtbaren Klagen gegen dieſe Doctoren der fremden Rechte in der fogenan 
formation Kaijer Friedrich's III. und in Ulrich von Hutten’8 Schriften und Briefen. | 
blieben ihre Vorſchläge: ähnlich, wie befanntlicy die Engländer und lange Zeit hindure 
Schweizer 12) zur Rettung ihrer Nationalfreiheiten gethan hatten, die Doctoren der 
Rechte aus den fländifchen und Gerichtsverſammlungen auszuſtoßen. Bergebend Bi: 
Bauernfriege blutige verzweiflungsvolle Bemühungen gegen die rechtswidrige Zerftäi 
deutſcher Volksrechte; nur vorübergehend wirfjam der Würtemberger und anderer 
Volksſtämme Kämpfe für Ausftoßung der Romaniften aus ihren Gerichten. In Wü 
namentlich forderten die Stände 1514: „wenn die Sache Unterthanen beträfe, die 
nicht zu Rathe zu ziehen, dad Hofgeriht «mit ehrbaren, redlichen und verſtändigen⸗ 
vom Abel und von den Städten zu befegen, die nicht Doctores feien, auch ferner Die B 
ber Belehrten zu bedenken, welche merklich bei allen Gerichten durch dad ganze Land 
Handlungen einbredhe, ſodaß jegt einer, dem Rechtens noththue, mit LO Fl. nicht bavoı 
ber vielleicht vor zwölf Jahren mit 10 Hellern die Sache gar gerichtet hätte.‘ 14) Ahr 

12) Vgl. überbaupt Ubleuganng, Anklage, Carolina, Folter und Jurisprudenz. 
18) Gerfllacher, Sammlung ber würtembergifchen Geſetze, I, 70. Unter anderm wies ei 

cifcher Gerichtevorftand, ale eine Partei ſich aus dem nachbarlichen Konſtanz einen Doctor batı 
lafien, der fi nun auf Römifches Recht und feine Commentatoren Bartolus und Baldus b 
den Worten zurüd: „Hört Ihr, Doctor, wir Schweizer fragen nicht nach dem Bartele und 8 
andern Doctoren. Wir haben fonderbare Landbräuche und Rechte. Naus mit euch, Doctor. 
von Hutten (Ulrici Huttenis in Neminem praef., Bafel 1518) flagt unter anderm: ‚Die 1 
liegen wie Schwämme in den Ohren der Fürſten. Nach ihrem Rathe werben jept die Staater 

14) Malblanf, Geſchichte der peinlichen Berichteorbuung, Borrede. 
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den der Stände ertoͤnten in Mecklenburg, Franken, Böhmen, Baiern.16) ine Verord⸗ 
vom Herzog Georg von Baiern Hilft hierauf unvollſtändig ab durch die Beſtimmung, „daß 
ı nieht Landleute als Doctored genommen werben ſollen“. 10) Beſſer, aber nicht viel wirk⸗ 
fuchten viele landſtändiſche Verträge durch die Beſtimmung abzubelfen: „es folle auch auf 
; der Rechtfertigung fein Doctor oder Licenciat gebraucht werben.‘ 17) 
o entfland und fo befeftigte jih unfer geheimer Inquifitionsproceh. Grgriffen von den 
lauten Klagen, welche bei dem Wiedererwachen ver Lichtftrahlen geiftiger Freiheit und 
ng zu Ende des vorigen Jahrhunderts Thomafiud, Beccaria und die neue höhere Eultur 
ziefen, ſuchte zwar allerdings fürſtliche Humanität eifrig feine auffallendften Graufam: 
‚ die geſetzliche Tortur, die Härte vieler Strafen, die Güterconfiscationen zu befeitigen. 
die Juriſten wußten bald ihre guten Abfichten zu vereiteln. Die gefegliche Tortur wurde 
nıcch noch viel furchtbarere und gefährlichere ungeſetzliche Torturmittel und durch immer 
re Dauer der Inquifitiond= und Kerkerqualen während ver Unterſuchung erfegt. Die 
fung des Reichs aber und der Despotismus der Rheinbundsepoche brachte unfern criminal- 
Hichen Zuflande neues, großes Unglüd. Die Refte alter Volks- und Genoffengerichte, der 
notiſchen Einrichtung und der altveutfchen ffentlichkeit des Griminalprocefies, welche 
r noch der Verfolgung der Nomaniften und Regierungsbiener widerflanden hatten, wie 
wtlich in den meiften Städten, verſchwanden jetzt faft gänzlich. Die früher in Deutichland, 
‚ach jetzt in England und Frankreich abfolute Inamovibilität und Unabhängigkeit der 

wurbe, wenigftend ber Sache nad meift aufgehoben; ebenjo die Zuflimmung der 
bei Befegung und Organifation der Obergerihte. Die Griminalproceffe wurden im: 
imer gemacht. Dabei wurde, zuerft meiſt Iandeögefeglich, zulegt allgemeiner bundes⸗ 

‚ da8 große reichögefegliche Palladium ver Sicherheit, dad Recht der Angeflagten, über 
chritte des Griminalproceffed wie über das Endurtheil Actenverfendung und Ent: 

eined auswärtigen völlig unabhängigen und unparteiiſchen Spruchcollegiums zu for: 
ört. Die weſentlichſten von der Carolina abfolut geforderten Sicherungen der Ange: 
gegen Willfür der Unterſuchungsbehörden aber blieben alfermeift auch jegt wie 

befolgt oder wurden fogar gefeglich zerſtoͤrt. 
Das Wefen und die Wirkungen der beiden Proceparten und Gerichte: 
unferd geheimen inquijitorifhen NRelationd- und Beamtengeridtß. 
frũhern Ausgaben des Artifeld ſchilderten hier die empörenden, oft wahrhaft ſcheußlichen 

Rdes geheimen Inquifitiond- und Nelationdprocefled, welche wegen ver Heimlichkeit dieſes 
hrens der Nation allermeift unbekannt blieben. Sie wurden veranſchaulicht theild durch 
voße Reihe actenmäßiger Griminalgejhichten aus allen deutſchen Ländern, theild durch Die 
kBelung der ganz natürlichen logiſchen Folgen der fo gänzlich widernatürlichen und ver: 
8 Grundlagen und Binrichtungen jenes Verfahrens. Der nothiwendigen Kürze wegen 
t jegt, wo dieſes Verfahren allgemein verurtheilt und wenigftend größtentheil® in Deutſch⸗ 
aufgehoben ift, beide Ausführungen hier wegfallen. Die etwa an der Hiftorifchen Wirk: 
Fder Abfcheulichkeit unferd bisherigen geheimen Griminalverfahrend noch Zweifelnden 
ı auf die frühern Audgaben und die oben in der erften Note dieſes Artikels citirten Schrif- 
nwiefen fein! 
ber ein kürzeres Bild, welches der erfahrenfle und competentefte Kenner des alten Ver⸗ 
6 mit Meifterhand von demfelben entwarf, mag hier Platz finden. 
zuerbach fagt in feinen „Betrachtungen über pas Geſchworenengericht“ (S.35 fg ) nach ber 
berung des englifchen und franzöfifchen Schwurgerichts: „Stellt man den Geſchworenen⸗ 
ten die in Deutfchland eingeführten Griminalgerichte gegenüber, bringt man die Grund: 
ind Das Verfahren beider in Vergleihung, fo zeigt fi überall ein ſchneidender Abſtand, 
ie glänzenden Vorzüge der erftern nur um fo mehr erhebt und und für viefelben, ald für 
Igemeine Sache ber Menjchheit, faft zur Begeifterung hinreißen muß. Jene ftehen da ale 
errliches Kunſtwerk, einfach und groß, von der Freiheit felbft erfunden, von der Wahrheit 
adet; dieſe jenen gegenüber als ein düſteres ängfligended Zwinghaus, das in finflern Zeiten 
drannei für ihre Sklaven gegründet und erft fpäterhin ein befjerer menſchlicher Sinn in 
nen Theilen zu lichten und aud für Freie erträglich bewohnbar zu machen verſucht Hat. 

Steiner, Über das altveutfche Gerichtsweien, ©. 272 fg. 

Eine a Givilverfahren, VIII, 2 269. 
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Hier iſt nicht Die Rede von Richtern, in deren Hände ber Angeklagte ſelbſt fein Schichſal 
ein Corps von Blutrichtern, die von ftändigen Amts wegen uber alle Unterthanen rißten, 
in jedem Augenbli dad Schwert über den Hauptern aller empor; ſtets drohend und doch 
Finſterniß des Geheimniſſes gehüllt, läßt die ſchreckliche Criminalgewalt aus verfchlofienen Kay 
mern jene Urtheile hervorgehen, welche über das Höchfte entſcheiden, um deſſen Erhaltung mil 
ich der Bürger dein Staat gegeben bat. In diefer Form der Ausübung erfdeint Die Er: 
gemalt mehr ald Eigenmacht denn als Handlung der Gerechtigkeit, mehr ald Werkzeug, w 
der Souverän jeine eigenen Beleitiguugen rächt, denn ald das Verföhnungsmittel ber 
digung aller, als parteilofes Vertheidigungsmittel der Freiheit eineß jeden. 

„Der Angeflagte ift von feinen Richtern getrennt ; jie ſehen ihn nicht, ſie Hören ihn nit; 
durch Mittelorgane dringt feine Stimme und dad Wort feiner Verrheidigung bis zu ihnen. 
hören weder die Zeugen, welche wider ihn, noch diejenigen, welche für ihn ſprechen; das Id 
dige Wort muß erft in einen Protofoll zum Falten Buchſtaben erftorben fein, ehe es bie 
müther trifft, in melden es als Urtbeil über Dajein und Freiheit wieder auferſtehen foll. 
Unterfuhung jelbft ift jo geheimnigvoll in ihrem Anfang bis zu ihrem Ende wie die & 
dung. Ohne Stüge, ohne Vertheidiger, einfam verlaffen fteht der Angeklagte vor dem I 
fitor, der ihm vielleicht Ion vor der Unterſuchung in feinem Herzen das Verdammunger 
geiprochen bat, der ihn ſchuldig zu finden alle Kräfte anipannt, well feine Inquifitore 
hauptiählih von den Schuldigen nährt, die er dem bergeriht überliefert. Dem 
ſuchungsrichter ift zwar von den Gejegen eingefchärft, unparteiifh für die Schuld wie 
Unſchuld zu unterſuchen, Feine Lift zu gebrauchen, die felbft den Unſchuldigen bethören 
ſich als ſchuldig zu geben, nicht durch Zwang zu erpreifen, was nur durch Freiheit zugefl 
werden ſoll, alles getreu zum Protokoll zu geben ohne Zuſatz, Weglaffung oder Ar 
Aber es find das Geſetze, denen die Garantie ihrer Befolgung mangelt, die der Redliche nicht be 
und der Unredliche ſtraflos überſchreitet? Wo ift dad Auge, das über die Wahrheit der 
Eolle wacht, die Controle, die ihre Unmahrheit findet, die Macht, welche die vorfäglide 
vorfägliche Veränderung oder Unterbrüdung der Wahrheit verhindert? Der Gericht 
— menn er da ift — gewöhnlich ein abhängiges Geihöpf, ſchreibt, was der Richter ihm IE: 
Feder jagt; der Angefchuldigte läßt diefen jagen und jenen ſchreiben, was ihnen beliebt, ent 
aus Furcht oder weil er in feiner Unwiſſenheit dad Gewicht nicht ahnt, welches erft der er 
Richter in einem Umftande mehr oder weniger findet. Lim den Unterſuchungsrichter einer 
trole zu unterwerfen, gibt man ihm zuweilen zwei oder mehrere Beijiger, fogenannte ©&d 
zur Seite, die aber meift faum wiffen, wozu jie Dafigen, und am Ende auch nur dazu da fin 
einige Unterjhriften mehr an den Schluß des Protofolld zu heften. So liegt über demy 
Berfahren ein Schleier eines düſtern mistrauijchen Geheimniſſes. Aus dem einfamen G 
niß wird der Angeihuldigte geführt in die ebenfo einſame VBerhörftube, in dieſe Werkſtir 
man die Pfeile fchmiedet, die feinem ganzen bürgerlichen Leben drohen. Er erfährt un 
feine Angeber nicht, außer etwa aus einer befondern Gnade; er fleht feine Anſchuldigung 
nicht, außer wenn ed darauf anfommt, ihm durch die geiflige Marter der Gonfrontation di 
mangelndes Geſtändniß abzugewinnen. Gr felbft erfcheint nicht vor den Augen ſeiner 
bürger, außer wenn er, nachdem ſchon dad entſcheidende Los gefallen, zum Schaffot ober im 
Zuchthaus abgeführt wird. Gin Vertheidiger wird ihm wol meiftend verftattet, um fich mit 
zu beipredhen, aber meift nicht während der Inquifition und nur indgeheim und umt 
Wache einer gegenwärtigen, vielleiht betheiligten Gerichtsperſon; und diefe Beſprechr 
fhieht, um nad) diefem Geſpräch und nad) den Protofollen eine Bertheidigung zu fchreiben, 
wenn fie recht meifterhaft ift, mehr nicht jagt, als ſich jever verfländige Richter nach ben 
follen felbft fagen Eönnte, deren Inhalt niemand erfährt ald biejenigen, von benen,. 
namentlich dem Referenten, es allein abhängt, wie viel oder wie wenig Gewicht fie " 
Gründen beilegen wollen. 

„Am die Unfhuld vor den Gefahren eines folden Proceſſes zu ſchützen und Die Meniäl 
feit mit jenen Grundfägen zu verfühnen, nahm die Gewohnheit und die Geſetzgebung! 
Princip der Langſamkeit zu Hülfe. Unſere Vorfahren ſahen oft des Morgens einen Angefü 
digten vor Gericht führen, der ſchon befjelben Abends als Miffethäter an dem Galgen hi 
linfere Beitgenoffen betrachten es ald Mufter einer fchleunigen Juſtiz, wenn fon nad ei 
halben Jahre der Proceß endigt, und fühlen fih wenigftend nicht empört, wenn ber Angeil 
digte der gründlichen Unterfuhung megen zwei Jahre — und wie oft noch viel länger? — 
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Per verlebt. Unſere Proceßgeiege haben dem Gang ber Umterfuchung ſchwere Gewichte an⸗ 
ingt, bie ihn wenigftens verhindern zu laufen, wenn fie ihn gleich nicht zwingen, genau und 
ig zu gehen. 
„Bin zweites Mittel, die Unſchuld vor Gefahren zu wahren, ift die ängflliche Befchränfung 
Beweife ver Schuld. Gleichſam als käme die Gewißheit eines Verbrechens aus andern Quellen, 
nd welcher jede andere hiſtoriſche Gewißheit kommt, wird der volle Beweis der Anſchuldigung 
"ließend an Borausfegungen gebunden, welde nit mehr Gewißheit geben ald die ausge⸗ 
fienen. Die Überführung des Thäters ift ſonach, abgefehen noch von dem beſondern Beweiſe 
Thatbeſtandes, geftellt auf deſſen Unverfland, daß er vor wenigftens zwei, über jede Einwen- 
z erhabenen Zeugen fein Verbrechen beging, ober auf feine ſchwache oder gutmüthige Bereit: 
Igkeit, ſich durch fein Geſtändniß ſelbſt anzuflagen (jich felbft zu verrathen nach engliſchem 
eu) und dem Richter Beweis wider ſich zu liefern, wodurch die größern und feinern 

ichte der Strafe von Rechts wegen entgehen, feitven man nicht mebr durch Die Kauft der 
tnechte die Beflänpniffe erprefien half. Der gemeine Verſtand und dad Intereſſe bes 
aber fanden hierbei erhebliche Bevenfen. Dan erfand daher (theild die ungefeglichen 
Inquffitions: und Kerkertorturen, theild) die Theorie der außerorventliden Strafen bei 
andigem juriſtiſchen Beweife, indem man ven Angeihuldigten, von dem man fich ſelbſt 
d, dad er nicht in rechtlicher Art überwielen jei (daß er alfo vielleicht unſchuldig, nur 

unglüdiihen Zufall over durch feindfelige Binterlift in Verdacht gerieth), wenigftend einen 
ter Strafe zuerfannte — zu wenig, war er ſchuldig, und viel zu viel, wenn er unſchuldig 
Sin und wieder ging man von diefer Voraudjegung zu noch gefährlihern Extremen, 
bie außerordentlidde Strafe bid dahin aus, wo nur dringende Vernuuthungen dem An: 

n entgegenflanven, und erhob ven Verdacht zu einem befondern Verbrechen ober 
unter dem Namen von «Sicherheitömittelo ohne Beweis der Schuld die graufamen 

ju, die man ald unvervient anerkannte, welche felbft den elenden Zweck einer ungerechten 
g nicht einmal erreihen. Man verband außerdem damit Berluft ver evelften Bürger: 

5 D. der Wahlfähigfeit in Beziehung auf Landflände. Neuerdings knüpfte man daran 
Berbannungen aus der Heimat u.f. w. Ja man vernichtet zugleich dad Vermögen des 
ichen, indem man ihm auch noch, abgejehen von der Störung feined Hausweſens und 

triebs durch den Unterfuchungdferfer und feine Folgen, mit der Losſprechung von der 
die Unterfugungsfoften ganz oder zum Theil aufbürdet.“ 

Wis zur Srinnerung verloſchen find in diefem ganzen Verfahren die Grundfäge freier 
ie, der Griechen und der Römer und aller germanifchen Völker menigftens bis zum fpäten 
alter, Daß vor vollſtaͤndig geliefertem Beweiſe ver Schuld der Angeklagte in feinen Rech⸗ 

Iugekränft blieb, Daß ihm ferner eine Anklage, ein Proceß auf Ehre, Leib und Leben das 
we Reit auf eine Beendigung vefjelben durch die Entfcheivung über feine Schuld oder Un: 

d gab, und daf er, wenn jemer volle Beweis nicht geliefert wurde, vollfländig und für immer 
n dem angefhuldigten Vergehen gefprochen werden mußte. Vergeſſen wurde ed, daß 
noch die Garolina, ſowie öffentlicde8 und mündliches Geihworenengericht, fo aud 

gften Beftimmungen gegen Verjegung in Anklageftand ohne dringend begründeten 
hacht gab, ebenfo auch gegen verlegenve und lange Verhaftungen und für die durch Gau- 
en und felbft durch Mitverhaftung des Anklägers zu leiftende Bürgſchaft, daß derſelbe dem 
wtiasten, wenn er nicht überführt würde, vällige Privatgenugthuung für „Schnuad), 
werzen, Koſten uns Schäden leifte.‘ 
Auch Hier enthielten die frühern Ausgaben noch viele Beweiſe und hiftorifche Belege der 
erbach'ſchen Schilverungen uud berührten einzelne Verwerflichkeiten des geheimen flaatd- 
Iertichen Inquifitiond- und Hlelationsprocefjes, deren richtige Würdigung und möglichfte 
Bitigung jelbft noch nad) der Einführung des Schwurgerichts um fo wichtiger if, je mehr 
b neben demſelben eine ftaatsrichterliche, vollends eine nichtöffentlihe Wirkſamkeit flatt- 
et uns Einfluß hat. 
' Sierhin gehoͤrt vor allem die Abhängigkeit und Befangenheit diefer Wirkfamkeit durch 

Wteinfluß und bureaukratiſchen Kaftengeift. Dieſe Einflüffe werben jegt oft doppelt gefähr⸗ 

ur Die natürlichen, ja heilfamen Kämpfe der ftantöbürgerlihen Freiheit mit der Regie⸗ 

wi: und Beamtenmact, welche vorübergehend oft ſelbſt mit leidenfhaftlihen Sktim⸗ 

Ren und Verblendungen geführt werben. Dieſe felbft haben ja leider fogar die frühere 

Arlige Unabhängigkeit durch Bejegungen der Gerichte mit verblendeten Parteimännern 
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und durch die Einführungen fo abenteuerlier Disriplinargerihte uber alle jurikiiig 
Perjönlichkeiten wie in Breußen, fait gänzlich zeritört. Hierzu kommt auch jegt noch bi 
in den Beginn von Griminalproreffen und in ver geheimen Vorinquifition die Ginfeitt 
und Willfir einzelner untergeorpneter Beamten, welde nicht blos von der Gunſt ber % 
gierung und vorgejegten Beamten abhängig find, jondern aud von der Leidenſchaft des 
quifitorfriegd gegen unglüdliche Inquijitionsgefangene, die vie gewünſchten Geſtändniſſe 
weigern. Die unzuverläfjigiten Subjecte begründen für den Bürger das ſchwere 
von Criminalproceiien, die Breiheitöberaubungen und die geheime Inquifitionstortur | 
all jenes vielfahe controlivende Zuſammenwirken achtbarer Behörden und ohne die Sf 
rungsmapregeln, wie lie in einem gut eingerichteten Öffentlihen ſchwurgerichtlichen Gt 
verfahren zum Schuß der heiligften Güter der Bürger ftattfinden. An die Korberung ber 
reöhtigfeit, denjenigen Bürger, gegen welchen zum öffentlihen Nutzen die großen, unverbi 
Leiden eines Criminalproceſſes verhängt werden, ebenfo zu entſchädigen wie diejenigen, 
zum Öffentlichen Nugen ihr Eigenthum abtreten müffen, will unfer immer noch etwas flı 
Rechtsgefühl vollends nicht erinnert fein. Sehen wir ja doc faft überall, mo zufällig 
Schleier deutfcher geheimer criminalredptliher Anfänge, Borunterfuhungen und Berbau 
gen in Griminalprocefien ſich lichtet, mit Schreien, wie vielen abfolut unnöthigen und u 
antwortliden, wohen-, monate: und jahrelang fortgefegten Uinterfuhungs= unb Ke 
qualen deutſche Bürger zum Ruin ihrer Gefundheit und ihres Vermögens, zur Zerflön 
Lebensglücks ihrer nicht einmal angeſchuldigten Familie unterworfen werben, unterworfen 
den, nicht weil man weiß, daß jie jhuldig jind, fondern weil man ed nicht weiß. 

Griechen und Römer in ihren freien Zeiten glaubten, daB für vie größten Verbrechen 
Staat Genugthuung würde, wenn der angefchuldigte Verbrecher mit feinem DBermöge 
Baterland verlaffe, und erlaubten ihm nod nad der Anſchuldigung folde Auswa 
Sollte e8 denn nicht wenigftend bei allen geringern Verbrechen hinlängliche Genugthun 
und fein, wenn der Angefchuldigte durch Auswanderung oder Flucht Vaterland und Ber 
preigibt. Weit in den meiften Bällen jind ferner Verhaftungen ebenſo unnöthige ald i 
rechte Grauſamkeiten. Vollends iind es ihre entfegliche deutiche Dauer und bie feheußligen- 
fertorturen durch quälende Beichaffenheit ver Gefängniffe und die Inquijitionsmishanbie 
Sie find ed ganz unbeftreitbar, indem durch jie fogar noch in wahrhaft pfufcherifcher Bet 
Beweiskraft des allerbeflen Criminalbeweiſes, die eines auch wirklich glaubwürdigen Ge 
niſſes zerſtoͤrt wird. 

2) Weſen, Einrichtung und Folgen des neuern Schwurgerichts. 
fahren bis zur Aſſiſe. In England behielt man bis heute, ebenſo wie ſtets in G 
land undRom und bei allen germanifchen Völfern bis ind ſpäte Mittelalter, den Privatar 
proceß oder den Örundfag feft, in der Regel die Griminalproceffe davon abhängig zu 
daß einzelne Bürger freiwillig im Nanıen des beleidigten Vaterlandes oder auch zu ihrer 
Genugthuung ald Privatanfläger auftreten und für die Beibringung der Beweife forgen. 
in eigentlichen Staatöprocefien tritt ein öffentlicher Ankläger auf (attorney general). u} 
Grundidee und, weil ed die edle, gejeglihe, aufopfernde Bürgergefinnung und ben U 
gegen die Verbrechen nährt, hat dieſe Form bed accujatorifchen Verfahrens viel Gutes. 
hat der engliihe Gemeingeift, zum Theil durch Affociationen zur Beftreitung der Laflen 
Anklagen, in Verbindung mit einzelnen gefeglihen Nahhülfen, die unleugbaren Bebenf 
feiten gegen diefe Einrichtung bisher meift befeitigt (während wir, mit ver Herftellung 
weſentlich wichtigen Rechts der Privatanklage, zur Aushülfe die öffentlichen Ankläger 
dern müffen). Der Anfläger nun fordert einen Friedensrichter der Grafſchaft zur Eriafl 
eined Vorführungsbefehls gegen den Angeklagten auf, damit der Briebensrichter den Auf 
den Angeflagten und die Zeugen vernehme. Schon dieſes erfte Berhör ift öffentlich und ein 
fand des Angeflagten nicht außgeichloffen. Der Friedensrichter läßt die Verhandlungen 4 
tofolliren. Yindet er fein Verbrechen over feinen genügenden Verdacht deſſelben, fo läßt er 
Angeklagten gehen. Iſt das Gegentheil der Ball, fo bleibt der Angeklagte ebenfalls frei, ma 
er buch mäßige Bautionen oder dur Bürgen Sicherheit leiftet, ſich vor Gericht zu ſtellen: 
müßte denn wegen eines Gapitalverbrehend angeklagt fein. Bei einem foldyen erklärt i 
jelbft England die vorläufige Verhaftung für nothwendig, im MWiderfpruch mit den aligl 
manijhen Freiheitsgrundſätzen felbft no der Magna:Gharta, nad meiden ganz fo wie m 
der römifchen Lex Porcia der freie Römer, ja wie noch Heutzutage nad den Fueros der [ya 
hen baskiſchen Provinzen ver freie Mann nur in Gemäßheit einer Berurtheilung durcht vom 
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iſche Gericht feiner Freiheit beraubt werben darf. 18) Aber auch im Ball der Haft ſelbſt 
m Capitalverbrechen bleibt der Brite völlig frei von allen unſern deutſchen Inquiſitions⸗ 
Kerkertorturen und hat ven unendlichen Troft und die Siderung, Verwandte, Freunde 
Beiftände bei fih fehen zu vürfen. In England legt man nur Werth auf ganz frei abgelegte 
änbniffe, weiß, daß viejelben eher durch moralifche Einflüffe als durch allen lifligen und 
enden Krieg, welcher zum Gegenfriege reizt, entftehen. Geſtändniſſe überhaupt, aber 
mos die fo tauſendfach irreführenden, welche auch nur durch eine bloß geiftige Tortur erpreßt 
ben, find für Schwurgerichtsurtheile unnöthig. 
Infolge einer vom Friedensrichter vorläufig zugelaffenen Anklage wird nun der Angeſchul⸗ 
alsbald vor die große Anklagejury geſtellt, welche aus mindeſtens 12 und hoͤchſtens 24 der 
yarften Männer ver Grafſchaft beftehen muß und die von vem Sheriff der Grafſchaft zuſam⸗ 
gerufen wird. Wenn nun bier nicht wenigftend 12 der Geſchworenen die Anklage für be- 
idet Halten, fo wird der Angeſchuldigte nicht in Anklagezuftand verfegt, fondern freigelaffen, 
aber fpäter wegen vefielben Vergehens gerichtlich verfolgt werden. Hält dagegen die Jury 
Unflage für gegründet, fo ift ver Angejchuldigte erft jegt im peinlihen Anklagezuftande, und 
Proceß wird nun, abermald ohne Dazwiſchenkunft irgendeines Acts unferer deutfchen In: 
ltionsqualen, in der nächſten Aſſiſe der Grafichaft öffentlich accufatoriih verhandelt und 
Kb entichieden. Wenn nun in ver Affife Losſprechung erfolgt, fo kann der Losgeſprochene 

wegen befjelben Vergehens wieder angeklagt werden. Der ganze Griminalproceß 
,‚ wenn er nicht ſchon gleich in den erfien Tagen endet, mit feiner dreifachen Verhandlung 

Bernehmung und feinen zwei Schiwurgerichten, ver Anflage= und Urtheildjurg, nur we- 
Boden, Selten ein Vierteljahr und noch feltener einige Zeit länger. Bei jeder Sigung 
die Gefängniffe geleert, alle Brocefje beenvigt werben. Das ganze Griminalverfahren 
inem Anfang bis zu feinen Ende und der Angeklagte in vemjelben fiehen unter dem 
des vollen Sonnenſcheins der Difentlichkeit. Bekannt ifi ed außervem, auf welde treif: 
ife die Haben = Gorpus=Acte gegen jeven Beginn und gegen jede Kortdauer unbegrün: 
rhaftungen durch eine Reihe von Beſtimmungen forgt. 
franzoͤſiſche Gerichtsverfahren ift leider unter Napoleon’ despotiſchem Einfluß mancher 

srantien bed englifhen beraubt, obgleich ed noch unendlich viel gerechter und ſchützender 
das deutſche. Gerade diejenigen Punkte, wo ed dem legtern ſich nähert, bezeichnen die 

Igofen als deflen partie honteuse und fordern deren Reform. Es weicht in der Form des 
jatorifchen Verfahrens und der Vorunterſuchung auf eine ver öffentlichen Sicherheit bei un: 
‚heutigen Bultur entſprechende Weife darin von dem englifhen ab, daß in jedem Gerichts 
E öffentliche Ankläger, Staatsanwälte, zur gerichtlihen Verfolgung der Verbrecher ver- 
ket find. Auch findet unter ihrer Gontrole und Mitwirkung eine Art von tHeilweife inqui- 
iſcher Vorunterſuchung flatt. 
Den Proceß beginnt mit der Vorunterſuchung ein inamovibles Collegialmitglied des erſten 
magerichtö als Inſtructionsrichter; bei dem delit ſlagrant möglicherweiſe auf eigene Hand, 
Kdem ober regelmäßig nur auf Aufforderung des Öffentlichen Anklägers, jedoch niemals 
Mitwiſſen und ohne Mitwirkung ded leßtern und ohne höhere Leitung des Gollegiums bei 
I bedeutenden Schritten. Verhaftungen erfordern ebenfalls dieſes Zuſammenwirken und 
m zwar häufiger ald in England, doch weitaus nicht jo Häufig und fo lange als in Deutſch 
‚flatt, nämlich nur bei ven grögern Verbrechen und bei fehr dringendem Verdacht. Auch 
ı die Haft öfter durch Sicherheitäleiftung abgewendet. Und nur felten und auf kurze Zeit iſt 
Merbaftete durch bejondern Beſchluß der fogenannten geheimen Haft, fowie leider vegel- 
fig und jahrelang in Deutſchland, des tröftenden und ſchützenden Zuſpruchs von Ber: 
töten, Freunden und Beiſtänden beraubt. Die Vorunterfuhung jelbft ift zwar nicht fo Furz 
in England und nicht Öffentlich wie Dort. Dennoch aber bleibt ſie aus mehrfachen Gründen 
Segel nach ganz frei von den deutſchen Inquifitiondgreueln. Dahin wirft ed ſchon, daß bie 
uöifchen Inſtructionsrichter, inamovible Collegialmitglieder des Tribunals erfter Inftanz, 
Yihre felbfländigen Actuare ſich Höchft vortheilhaft auszeichnen vor unfern deutſchen Inqui- 
en. Sobann gibt neben dem Schuß des Zuſpruchs von Freunden und Beiftänden und dem 

igwerderecht des Inquifiten vorzüglich auch die controlirende Mitwirkung des für Die Ge: 

ihkeit des Verfahrens mitverantwortliden Staatöprocuratord bei der Unterſuchung, min: 

38 bei allen widhtigern Momenten berfelben, eine Bürgichaft gegen deutſche Inquifitions- 

8) Reue Jahrbücher. Herausgegeben von Bülau, Jahrg. 1840, ©. 314. 
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und Kerkertorturen; auf gleiche Weiſe auch die beſtändige Mitwirkung des Golleg 
an welches der Inftructiensrichter woͤchentlich mindeſtens einmal über den Gang dei 
berichten muß (Art. 127). Berner macht das Geſchworenengericht dad inquiſitoriſch 
auf die Täufhungen fogenannter juriſtiſcher Beweiſe, insbeſondere auf Geſtändniſſe 
Vor allem if die der Borunterfuhung nachfolgende Öffentliche Berhandlung und bie 
heit des Vertheidigerd und des Angeklagten, in verfelben jede Ungebühr Eräftigft zu 
zum Bortheil feines Glienten zu nügen, eine nene fraftige Sicherung. GEnblid iſt ei 
liche Hauptfolge dieſer Offentlichkeit, daß jeder englifhe und franzoͤſiſche Bürger fei 
hen Rechte und Pflichten ungleich befier kennt als der Bürger in Deutſchland umb par 
Stand geſetzt wird, jedes Unrecht ſogleich bei dem Beginn kräftig und wirkſam zu bel 

Übrigens wirb aud in Frankreich die Borunterindung von bem Inflructiond 
Hülfe des Actuars zu Brotofoll gebracht, zwar zunächſt ebenfalls nur, um, wien 
mit allen etwaigen fonfligen Documenten und Beweisfüden für die Frage über bie 
in den peinlihen Anklageftand zur Grundlage zu dienen. Doch bleiben dieſe Protoko 
fie in den endlichen Öffentlichen Verhandlungen Befätigung erhalten, eine ſchriftliche 
auch In dem übrigen Proceß. 

Iſt die Vornnterſuchung beendigt, fo werben vie Unterſuchungsacten nach vorgän 
fung und Antragftellung der Staatöbehörve von dem Collegium des Tribunalß der 
flanz berathen und von biefen, wenn es nichts weiter zu erinnern und ergänzen 
Anklagefammer des Appellhofs übergeben. Diefe, mindeſtens aus fünf Appellat 
beftehend, bat nun flatt ber englifgen Anflagejurg nach genauer Erwägung über die 
in ven Anklagezufland zu entfheiden. Erklärt fie, daß die Anlage entweder unzu 
nicht genügend begründet fei, fo wird der Nngeflagte, wenn er verhaftet wer, im f 
ſeyt. Erkennt fie die Verſetzung in den Anklagezuftand, fo wird nun Die Sadır an 
vierteljährige Aflife verwielen. Auch in Frankreich werben Die meiften Brocefle in wer 
hen beenvigt. Selten dehnen fie ſich über die nächſte Vierteljahrsfitzung der Affifer 
dauern in der Negel nicht fo viele Wochen als in Dentſchland Monate, ja Jahre. 

Das Hauptverfahren felbfl und die endliche Entſcheidung. Sie 
England wie in Branfrei in der feierlichen durchaus öffentlichen Verhandlung ber 
ten Affife ſtatt. Diefe findet in England preimal, in Frankreich viermal im Jahre, 
fi) die Proceſſe Haufen, damit fie ſchnell genug beendigt werden Eönnen, -auch n 
orbentlicherweife in jedem Gerichtsbezirk ftatt. 

In der Alfife nun figen in England als juriftifhe Staatsrichter einer oder zwei 
Oberrichter von England, welche zu dieſem Zweck die Grafſchaften bereiſen, zu Bei 
haben bie ganze Gerichtsverhandlung unparteiiſch und geſetlich zu leiten. 

In Frankreich und in den deutſchen Ländern des linken Rheinuſers, in welchen 
fpätern franzöfijchen bedentenden Veränderungen ver frühern Napoleoniſchen Geſetzg 
das Schwurgericht nicht ſtattſiuden, beſtehen dieſe Staatsrichter aus fünf (nach neue 
ſiſchen Geſez leider nur aus drei Räthen des Oberappellationsgerichts des Bezirks, v 
einer zum Präfidenten der Aſſiſe ernannt wird. Reben ihnen richten in England wie 
reih 12 Geſchworene. Sollte eine befonvere Theilnahme, Die ein Proceß erregt, 
Departement eine nicht völlig unbefangene Jury erwarten laffen, fo fann durch 
befchluß der Proceß ber Affife eined andern Departements zugewieſen werben. 

In England ik, nad der Parlamentsacte vom 22. Juni 1825, zum Geſchwot 
Engländer fähig, melder 21 Jahre alt ift und ein Cinkommen von 10 Pfo. St. aı 
eigenthum ober einen Erbpacht von 20 Pfd. St. jährliher Einkünfte hat und in ber 
anfaffig ift. Doc find manche Perfonen ausgeichlofien, weil man fie für weniger taı 
oder nicht ald genug unabhängig von ver Regierung, ober ald eingenommen und I 
gegen ven Angeklagten. Hierher gehören Geiftlihe, Pairs, Richter un den koͤniglit 
gerichten, Diener des koͤniglichen Hauſes, Dffiziere, Polizeibeamte, Gefangenwär 
(Bei einer Anklage gegen einen Fremden dagegen müfjen, wenn es der Angeklagte 
größtmöglihen Unparteilichkeit die Hälfte der Geſchworenen aus Fremden, aus fein 
feuten, beftehen.) Alle, welde in der Grafſchaft zu Geſchworenen tauglich find, we 
lid von den Friedensrichtern in eine Lifte eingetragen und diefe zur Berictigi 
licher Verſehen over Auslaſſungen durch Anſchlag an alle Kirchthüren öffentlich I 
macht. Über Reclamationen wegen Unrichtigkeit der Liſten entſcheidet die Verſam 
Friedensrichter. Aus dieſer großen Lifte theilt der bürgerliche Vorſteher ver Grafſchaf 
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Tage vor der Aſſiſe dem Präfidenten derſelben ein Berzeihniß von höchſtens 72 und min: 
26 48 Perfonen mit. Ihre Namen werben bei Bröffnung ber Afftfe auf einzelne Perga- 
blättchen gefchrieben und in eine Urne geworfen, woraus der Gerichtöjchreiber die Namen 
2 Geſchworenen zieht. Der Angeklagte aber hat das Recht, nach Umftänden bie ganze Liſte der 
worenen zu verwerfen, wenn er barthut, daß der Sheriff bei @ntwerfung derſelben mit Par: 
Heit zu Werke ging, wenn er bei der Anklage interefiirt oder 'mit vem Ankläger verwandt 
Außerdem Eann der Angeklagte auch einzelne Geſchworene recujiren, und zwar ohne alle 
ıbe eined Grundes 20, und dann noch außerdem jenen mit Angabe gefeglicher Recufations- 
de, wegen Unfähigfeit, Infamie oder Parteilichfeit. Bleiben hierbei feine 12 Geſchwore— 
kbrig, jo werden Ergänzungsgeſchworene zum Theil auß ven Umſtehenden ernannt, bei 
en diefelben Recuſatidnsrechte fkattfinden. Sind endlich 12 nit recujirte vorhanden, fo 
wm fie beeibigt und das Geſchworenengericht ift conftituirt. 
In Srankreich find zu Gefhmworenen fähig franzöſiſche Staatöbürger, welche 30 Jahre 
md im Befig der politifchen Rechte find und Durch Einkommen oder ihre intectuelle Bildung 
vetable Bürger Bürgichaften geben. Dahin gehören 1) alle Mitglieder ver Wahlcollegien 

putirtenftellen, welde im Departement wahlfähig find oder ihren Wohnfig haben; 
vom Kaifer ernannten unentgeltlich dienenden dffentlichen Beamien; 3) die Offiziere der 
sund Seetruppen, welde en retraite find, 1200 Frs. Benfion Haben und frit fünf Jah: 
Departement wohnen; 4) die Doctoren und Licentiaten einer ober mehrerer Bacultäten, 
fe Advocaten oder Anwälte bei einem Gerichtshof oder mit dem Unterricht in einem Zweig 
euktätöwiffenichaft beauftragt find oder ſchon zehn Jahre im Departement wohnen; ferner 

Bitglieder und Correſpondenten des Inſtituts von Branfreih und die Mitglieder der übri- 
wm Kaifer anerkannten gelehrten Geſellſchaften; 5) endlich die Notarien, welche ſchon drei 
e ihre Amtöfunctionen ausüben. Die Bräfecten fertigen die Liften aller viefer Fähigen und 
gen fie, wenn jie nicht wenigſtens aus 800 Mitgliedern in einem Departement beftehen, bis 
Wer Zahl aus den höchſtbeſteuerten Bürgern, melche nicht Wähler der Deputirten find. 
Ben werben ebenfalld zur etwaigen Ergänzung und Berichtigung Öffentlich befannt ge: 

Uber Reclamationen wegen unrichtiger Fertigung der Liſten entſcheiden die Gerichte. 
en Liften entwirft dann ver Präfect ein für das nächſte Jahr dienendes Verzeichniß von 

nBiertheile aller auf der erften Lifte Verzeichneten, das jedoch 300 nicht überfchreiten darf. 
W Bergeichniß überjendet er dem Präfidenten des Appellhofs. Diefer zieht dann zehn Tage 
Böffnung ver Alfife in öffentlicher Gerichtsſizung aus diefem Verzeichniß durchs Los 36 

„, welche für die Dauer ver Aſſiſe ald Geſchworene dienen. Erſcheinen bei Cröffnung 
g nicht 30, fo werben fie durch Brfagmänner, welche auß der Lifte des Orts der Aſſiſe 

18 des Loſes erwählt werben, bis zu dieſer Zahl ergänzt. Die Namen aller Anwejen- 
in eine Urne geiworfen und daraus die 12 Gefhworenen heraudgezogen. Sowie 

e herausgezogen wird, bat zuerfi ver Angeklagte, welchem einen Tag vorher die Ge⸗ 
ifte mitgetheilt wurde, und nad ihm der Staatsanwalt dad Net, ohne Angabe der 

‚ ven Genannten zu recufiren, bis nicht mehr ald 12 übrig find. Bei ungleicher Zahl 
Angeflagte einen mehr recufiren. Wenn 12 nicht recujirte Geſchworene oder folde, 

welche nach dem Angeführten fein Recufationdrecht mehr möglich ift, vorhanden find, fo 
dieſelben beeidigt und das Geſchworenengericht ift gebilbet. 

ieje ganze Bildung der Geſchworenen in England und Frankreich 19) bezweckt offenbar, 
der ganzen Nation eine hinlänglihe Anzahl folder Bürger ald Repräfentanten veriel- 

ihrem Namen, gleichſam ald ihr öffentliches Gewiſſen, wie ausdrücklich jchon die alten 
Gerichtsformeln erklären, über dad Dajein ver Schuld richten, welche dazu in jeder 

am geeignetſten find. Berjönliche Unbeſcholtenheit, ein anſtändiges Auskommen und 
des Geiſtes und der Ausbildung, ihre Miſchung aus den verſchiedenen Ständen und 

en der Geſellſchaft, ihr Wohnfitz in der Gegend, wo das Verbrechen geſchah und 
Angeklagte fi befindet, und dazu die Gigenthümlichfeit, daß jie, ſowie fie vor dein Urtheil 
er Schoſe ihrer Mitbürger hervortreten, nad demjelben ohne bleibende Gewalt in ben: 

Die zum Theil empfehlenswerthen Beftimmungen ber vielen neuern Schwur erichiegeiche über 
Ubung der juriftifchen Beftandtheile der Jury und der Lifte der Geſchworenen, vol ber allgemei: 
Ne für den zeitweiligen Dienft im Gerichtsbezirk als bes bejondern für jeden einzelnen Ball laffen 
vier watürlich nicht anführen. Vgl. übrigens Gneiſt, Die Bildung der @efchworenengerichte 
des. . ). 
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ſelben zurüdfehren, jollen die Annahme rechtfertigen, daß fie durch perſönlich 
wie durch Interefle für das Vaterland und die Gerechtigkeit, daß fie als ebenſo fü 
per Unſchuld und der Freiheit wie für die öffentliche Ordnung gejinnt, für gewiſſe 
tung und Entſcheidung über Schuld oder Nichtſchuld geeignet find. Vorzüglich ab 
das Öffentliche Siegel der Tauglichkeit und der völligen Unparteilichkeit noch aufge 
durch den gegenfeitigen Einfluß, welchen ſowol der Staat ald der Angeflagte auf 
der tauglichſten und unparteilihften Männer befigen. Der Angeſchuldigte und vı 
Staat befommen fo ein Gericht, daß ſie ſelbſt ald das möglihft unparteiliche anerl 
tie ſich gewiſſermaßen felbft auserwählten. 

Zu dem ſo vereinigten Gericht juriſtiſcher Staatsrichter und der Geſchworenen 
ſelbe gehören num außer dem Angeklagten, den Zeugen, dem Gerichtsſchreiber ur 
welches der mündlichen Sffentlihen Verhandlung anmohnt (ſofern nicht ein für die 
daldfer Hall ausnahmeweiſe nur allen Advocaten Zutritt geftattet), noch folgenve b 
beſtandthelle. Auf der einen Seite der Staatsanwalt, meldyer ebenfalls, wie die € 
für die firenge Wefeglichkeit der ganzen Verhandlung, zunächſt aber für die Wahrun, 
intereffen In derfelben zu wachen bat. Dabei tritt in dem franzöfifhen Accufatic 
Gtaatéanwalt regelmäßig als Sffentliher Ankläger auf und hat als folder befoni 
alle Mittel ver Überführung bes Angeſchuldigten zu forgen, während in England 
noch Privatanfläger auftreten. Den Staatsprocuratoren und Anklägern gegenübe 
in England wie In Branfreich die freierwählten, meift vechtögelehrten Vertheidig 
Mlagten, welde vorzugswelfe alle für den Angeflagten günftigen Momente ber: 
unterftügt von ber Offentlichkeit, für genaues Einhalten der Gefege zu jeinen ur 
Freilich follen aud fie niemals wiſſentlich Unwahres und Ungeſetzliches verthei 
vollends der Staatsanwalt im Öffentlichen Interefle feines Amts daflelbe bekämpfe 
lich auch die dem Angellagten günfligen Momente anerfennen und geltend machen 
Ind gerade ibre beiderjeitigen entgegengefegten Rollen der Bertheidigung und ber 
Die dadurch natürlich gegebenen entgegengefegten Hauptrichtungen für die gered 
Entſcheidung weſentlich und vortrefflih, um die Sache möglihft vieljeitig und vol 
den entgegengefepten Standpunkten aus zu betrachten und alle bedeutenden Pur 
bervorzubeben. Schon allein weil bei und dieſes mangelt und weil bei und nicht ei 
Neflagter vor dem Richter gegenüberſtehen, iſt unjer deutſcher Griminalprocen we 
ſtrͤe. Dagegen fordert die Staatsrihter und die Geſchworenen ihre unparteiliche 
auf, die natürlihe Ausyleihung und bie unparteilide Wahrheit zu juden Tan 
Michter und Geſchworene ebenſo wie die Anfläger und Bertheibiger auch das rar 
der Bade berrlide Recht, ſtets die nötbigen Sragen.an den Angeſchuldigten wie a 
u Rellen, ober in Krankveich durch den Rräfidenten Rellen zu laſſen, vemnad alle ! 
niffe gun deſeitigen und über dunfle Vunkte ih unt andern ſogleich Licht zu ſchaen 
und Bären alle vollfläntig und ſelbit lebendig vor ih, haben nicht, wie tie Mitt 
Relationen und oft ichr einieitigen Auszügen aus einſeitigen toten Presctellen. x 
Duitte melleidt unridrig Nuigefapte und unvellläntig, vielleicht unndaag Mu; 
leſen gu doͤren. odne die Angeidultigten unt Zeugen mit ihren eigenen Werirz. 
Gederden male ſeldi zu jeden. zu Deren, oder um augenflidlihe Yundizpe zuı 
nen. um Nuficlüfſe diee ort mehr all alied nad wahre Licht geben Um aber ze € 
und die audern Nrikter ın Tıeiem Streben nad ter nurteileien Rabrben iter Sur 
Quld zu unterlügen dat rer Vrãudent ter Inte das Ned, nas feczragerr Kr 
Kür mt mlidäer linnerteüchker. Nute une Carbeı: tie ganze Serdezmirm 
unt genen Nie Aaihaituauns Irıeduenten Taxfıc 5: meterhelee Inuexr ie 
Geteermen Yarrfiih Tue Aragen aber Tr Bezetzna ce: Rıkiteetzur ie ee 
AMDae zur aäNT Terminen Uutzmkizie weihe weigrh meet Cor om 
tat a6 Yüaeetet edet 2.8 mier Ararhar vurzurälez . | 

Nas iäur vrren zar verlegen Tortderrizz; ;x7 Sctzzi ca Dezuse 
Se Gegeermer I2Rt ernennt Wertungen si Ex neiuner zule 
er rlun Rragez zT IE Rstitonaer rer Serdseneeg sn 8 me 
erdanaN zig sı Namen zur zivT ve eeteerer Scaler weise Im 
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ch um möglichſt unabhängig und ohne äußern Einfluß flimmen zu koͤnnen, -ein jeder ge⸗ 
geben. 
i der englifhen Jury ift zum Urtheil oder Verdict nöthig, daß die Geſchworenen einhellig 
elben ſich einigen, wozu fie ohne Feuer und ohne Nahrung bis zu diefer Vereinigung 
wenbleiben. Man inag viefe allerdings wol zunächſt durch hiftorifche Umſtände entftan- 
nrichtung tadeln; der Negel nad) wird fie indefjen gründlichere Ermagung jedes Zwei: 
ades und zulegt eine nur dem Auge ded Publikums entzogene Unterordnung der Min- 
unter die Mehrheit bewirken. Im ſchlimmſten Fall aber dient fie vem Grundſatz, daß es 
ei, Schuldige entrinnen als Unſchuldige durch Juftizmorb hinrichten zu laffen. Das 
ig jollen bie Geſchworenen nur ausſprechen bei inniger Überzeugung von der Schuld. 
fe Überzeugung follen fie freilich die Bemeife ind Auge faflen, haben aber Feine Reden: 
(ber ihre Überzeugung zu geben. An juriftijhe Beweisregeln find fie nicht gebunden. 
Uen fie in England wegen Hochverraths nicht verurtheilen ohne zwei vollgültige Zeugen: 
m für die Schuld; ſowie auch dad Rerufationdrecht des Angeſchuldigten im Hochverrathö- 
größer iſt. Die großartige britiihe Freiheit vermehrt die Sicherung der Angeklagten 
t Unſchuld, wo fie der Despotismus mindert. Jeden, ber, wie der Verfaſſer dieſer 
„das englifhe Schwurgericht felbft beobachten konnte, erfüllt die flete äußerſte Sorg- 
tjenen großen Grundfag mit Bewunderung. Da haben die Gerichte nichts von der ty- 
ken oder polizeimäßigen Häfhermanier an fih. Da hört man die vorſitzenden Lords⸗ 
$ter, flatt gewaltfamen ober liftigen Drängend zur Erhaſchung eines Geſtändniſſes, die 
uldigten fogar väterlich warnen, ſich nicht durch uͤberraſchung zu falſchen Geſtändniſſen 
n zu laſſen. „Da iſt es“, um mit einem Berichterſtatter der „Allgemeinen Zeitung“ 
1. Aug. 1840) über die damalige gerichtliche Verfolgung der Chartiſten zu reden, „ein 
neues erhabened Schaujpiel, mie die höchfte Gewalt fich ſelbſt durch Eleinliche Foͤrmlich⸗ 
gen Willkür bewahrt, wie man felbft die Procefje gegen Männer, welde bie Öffentliche 
zgröblich verlegt haben, und denen man noch dazu bie frevelhafteften Abfichten in Bezug 

ebenven Eigenthumdrechte zufchreibt, mit der majeftätifen Gelaffenheit und Lei: 
So führen fiebt, welche dieſe Verhandlungen i in Monmouth bezeichnen.“ 
der franzoͤſiſchen Jury genügte früher eine Mehrheit blos von Einer Stimme, alſo die 

Mt von 7 Geſchworenen gegen 5 Stimmen, nicht zur Verurtheilung, fondern alddann 
die Staatdrichter mit über die Thatfrage, und zwar fo, daß vor dem Geſetz vom 24. Mai 
Stimmen mit denen der Geſchworenen zufammengezählt und durch die Mehrheit ent- 

wurde, fpäter aber die Mehrheit der Stantsrichter Die Losſprechung entſchied. Diefes 
„ daß die Geſchworenen in fhwierigen Fällen, wenn bei ihnen die Überzeugung für 
überwog, aber noch nicht über jedes Bedenken erhaben war, öfter wol gern durch 
heilung von 7 gegen 5 die Entſcheidung in die Hände der Staatörichter legten. Nach 

irten Code d’instruction von 1832 aber ift in Sranfreich diefe aufgehoben, und ed 
tBerurtheilung 8 gegen 4 Stimmen erfordert; nad den Septembergefeßen jedoch wie⸗ 
gegen 5. Dagegen Eönnen die Gefhworenen in Fallen, wo ihnen die Schuld zwar 
aft ift, aber ihnen die Verurtheilung durch befondere mildernvden Umſtände er- 

ird, mit gleicher Stimmenmehrheit das Vorhandenjein mildernder Umſtände ausfpre- 
bei dann die Staatdrichter eine geringere Strafe audzufprechen haben. In England 
Geſchworenen in ähnlichen ſchwierigen Fallen, wo ihnen die Thatfache ver Begehung 
enden Handlung zwar gewiß ift, ihnen aber doch wegen befonderer Umſtände der ver- 

Kür Gharafter und die Strafbarkeit ver Handlung bedenklich ſcheint, auch noch das Recht, 
Kanntes Specialverdict zu geben, durch welches ſie, ſtatt ein Schuldig auszuſprechen, 
ãren, daß die Thatſache wahr ſei, um ben rechtsgelehrten Staatsrichtern die Entſchei⸗ 
Be Sache anheimzuſtellen. 
en erwaige Miögriffe jhügen außerdem noch andere Einrihtungen. Hierhin gehören 
8 pie Gaffationen des ganzen Procefjes im Ball der Verlegung irgendeiner der mejent- 
ſetzlichen Borfchriften bei den Verfahren und bei falfher richterliher Auslegung bed 
- Diele Bajlation kann von dem Staatdanmwalt oder vom Angeklagten gefordert werben 
„ wo fie erfannt wird, die Berweifung der Sache an ein neues Geſchworenengericht zur 
vor weldem die ganze Verhandlung ſich wiederholt. Auch wenn ein Geſchworener etwa 
rivatgeſpräch, durch eine Lektüre oder Durch eine Entfernung während der Verhandlung, 
zu geheimen Berfahren öfter ver Richter, eine Unterbrechung ſeiner angeſtrengten Auf: 

18 Wekerifon. zZ. 
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merkſamkeit für die ganze Verhandlung zeigte, wird fogleich das ganze Verfahren caſſitt. 
bejondern Garantie aber, daß die Stuatsrichter nicht ein Straferfenntnig ausſprechen m 
wo fie an feine Schuld glauben, und daß nicht etwa die Geſchworenen in einem einzelne 
der Unſchuld durch eine ſolche Verurtheilung ſchaden Fünnten, bei weldger die wiſſenſchaf 
Richter ernftliche Bedenken ihrer Gerechtigkeit haben, fteht den leßtern bei einem folder ı 
theilenvden Erfenntniß in England und Frankreich dad Suspenſionsrecht zu, vermöge befl 
die Sache an ein neues Geſchworenengericht bringen. Auch kann das Gericht, falle ed ba 
theil undeutlich, unvollftändig oder fonft formmidrig oder auch durch Irrthum und Bü 
der Geſchworenen begründet hält, dieſelben zu einer aldbaldigen nochmaligen Berathug 
fordern. Endlich Hat ein irrig Berurtheilter noch Rechtsmittel der Reviſion (Mitten 
6. 206). Die nicht formwidrige Losſprechung der Jury Dagegen befreit den Angeſchuldig 
immer von weitern Berfolgungen veffelben Vergehens. 

Alle diefe tröftlichen Mittel find, fowie das ganze Verfahren, offenbar darauf bee 
daß der gefunde, unbefangene Sinn und Menſchenverſtand und vie vielfeitige Lebenserfü 
der achtbarſten, vertrauenswürdigſten Staatöbürger oder Volfärepräfentanten aus vd 
ſchiedenen Ständeflaffen mit ver juriftiicden Bildung und Erfahrung der Staatsricht 
Zweck der Gerxechtigkeit möglichſt zuſammenwirken und fi) gegenfeitig ergänzen, und ob 
beiderfeitige Übereinftinnmung feine Berurtheilung eines Bürgers flattfinde, daß übel 
um eine Verurtheilung auszufprehen, für Volk und Regierung die denkbar größte € 
und liberzeugung von des Angeklagten wirklicher Schuld bewirkt, widrigenfalls derſe 
geſprochen werde. 

Einerfeitd follen und Fönnen allerdings die Gefchivorenen über die Wahrheit oder U 
heit der Thatjahe der Schuld fi ein Urtheil bilden, entweder die fefte, innige m 
Überzeugung, daß der Angeklagte unzweifelhaft des Verbrechens ſchuldig jei, im melde 
jie ihn ſchuldig erklären, oder die, daß fie ihn für unſchuldig halten, oder endlich die, 
nur nod Zweifel an dieſer Schuld flattfinden, in welchen beiden legtern Fällen fie nal 
Eide das Nichtſchuldig ausfprechen ſollen. Sie fünnen darüber urtheilen. Denn eb 
Thatſache ver Schuld jo unzweifelhaft ein Gegenftand der allgemeinen menſchlichen und 
lichen Erkenntniß, daß nicht bloß jeder ohne alle juriftifche Bildung wirklich täglich w 
zeugung darüber urtheilt, fondern daß auch eine Verurtheilung des nicht juriftiiäk 
brechers rechtlih unmöglih, daß ihm die Handlung zur Schuld gar nicht zurechent 
wenn er nicht felbft iiber die Schuld Hätte urtheilen können. Es find ſicherlich die Geſch 
zwölf der abtbarften, vertrauenswürdigften Bürger aus verſchiedenen Ständen und 
verhältniffen, mit gefunden praktiſchen Sinn und Verſtand und vielfeitiger @rfahre 
die Rebendverhältniife, über Bepürfniffe, Neigungen, Beflrebungen und Handlum 
ihrer Mitbürger, zu einem folden lirtheil über eine ihnen jo vollftändig dargelegte J 
des Lebens vollfommen befähigt. Das allgemeine menfchliche Intereffe und ihre eigeme 
tifhen Bebürfniffe in ihrem Verkehr mit Menſchen aller Klaſſen, ihr tägliches Bedürf 
und die Ihrigen vor Verbrechen wie vor Verbrechern zu ſchützen, haben fie längft vor 
fenfigung bei Hunderten von verſchiedenen Verbrechen und andern Handlungen ihrer M 
dahin geführt, die verfchiedenen Ausfagen und Gründe für und wider die Wahrheit de 
fagen und Anzeichen der Schuld oder auch für die Wahrheit der Ableugnung verbäctis 
fonen zu einem moralifchen Überzeugungsurtheil abzuwägen oder zu combiniren. % 
Verhältniſſe, fo z.B. ihre Verträge mit ihren Bachtern, Handlungddienern, Knechten 
zwingen jie ja täglich zu ernfllihen Prüfungen von ſolchen Verdachtsgründen und von A 
über Schuld oder Unſchuld beſtimmter Perfonen, und fie knüpfen hieran ihre Urtheile 
ſelbſt und für die Beurtheilten die folgenreichften Beſchlüſſe. 

Dennoch kann und foll ihr Urtheilen bei der Aſſiſe zur möglichſten Vielfeitigkeit und 
ſtändigkeit auch durch die juriftifche Bildung unterftügt werben. Kann dieje namlich 

. einem befondern Schag von Erfahrungen und von Scharfiinn vielleicht in Beziehung 
zelne Umſtände und Ausfagen den Schlüffel zur Löfung einzelner Berwidelungen und 
vder richtige Gombinationen und Schlüffe finden, die, fobald fie einmal gefunden und i 
find, neue, nun allgemein verſtändliche, Tichtvolle Anfichten über ven wahren Zufammes 
der Sade eröffnen, kann fie in Beziehung auf den ſchuldhaften Charakter der Handlung | 
Erfenntnip freilich nad dem Obigen an fi) auch fhon Gemeingut der Bürger fein mu), 
ein etwa mögliches Misverſtändniß aufhellen, nun fo fönnen und werben natürlid 
praktiſche Männer ald Geſchworene von biefen Klaren Refultaten für ihr Urtheil gerade i 
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rauch machen, als hätten fte beibed aus ſich felbft erzeugt. Dazu benugen fie Die gegen 
gen Vorträge ver juriftifh gebildeten Anfläger und Vertheidiger für und gegen die Gründe 
Anſchuldigung und den ruhig vermittelnden, die Einfeitigkeiten aufhellenden Vortrag bes 
üdenten zur Bildung ihrer moralifchen und bürgerlichen Überzeugung von der Wahrheit ober 
der Ungewißheit der verbrecherifchen Thatſachen. 
Andererſeits bedarf ed allerdings der juriftifchen Bildung für bie Aufgabe ver Staatörichter, 
Ihre Auslegung und Handhabung aller gefeglihen Vorſchriften über dad ganze Griminal- 
ihren und über bie Beftrafung des ſchuldig erfannten Verbrechers, über die Ausmeſſung 
Grades der Strafbarfeit und zur Feftftellung der hierzu entſcheidenden thatſächlichen Kragen, 
be die Geſchworenen zu löfen haben. Und auch für möglichft vielfeitige Löfung diefer That⸗ 
en ift nach dem zuvor Bemerkten der Mitwirkung ver Juriften und Staatsrichter ein bedeu⸗ 
wr Spielraum gegeben. Aber es ift unendlich heilfam, daß in Beziehung auf dieſes Ur: 

ber die thatfächlihe Schuld und in Beziehung auf die ganze Verurtheilung oder Losſpre⸗ 
der unvermeidlihen natürlichen Standedeinfeitigfeit, der nur zu oft durch die Gelehr⸗ 

tt felbft verbedten theoretifhen Spigfinvigfeit und befangenen Stimmung der dem 
ſtande angehörigen befolveten Negierungdbeamten ein wohlthätiges Gegengewicht und 

gänzung gegeben werde. Diefed nun geichieht durch die Mitwirfung der Geſchworenen, 
unbefangenen gefunden Menfchenfinnes, ihrer friſchen, vielfeitigen, praftifchen Lebens⸗ 
ng, ihrer Beurtheilung von Standpunft bed freien Bürgerthums auß, von einem Stand: 
welcher nähere Berührung mit den Rebensverhältnifien ſowol des Angeklagten wie ber 

die Verbrechen verlegten oder bebrohten übrigen Mitbürger darbietet. Nicht blos die 
‚ fondern der gegenfeitige Anblid von beiden machen ihre Urteile vielfeltiger, richtiger. 
Triumph der Gejhworenengerichtöeinrichtung ift es ſolchergeſtalt, daß fie 1) die Vor- 

and Die guten Kräfte und Eigenfhaften und Richtungen der freien Bürger und der juri: 
Regierungsbeamten zum Zweck möglichft richtiger Strafurtheile und moͤglichſt gerechter 
wirffamer Handhabung der Strafrechtöpflege mit Bejeitigung der Einfeitigfeiten von 

Wreinigt, und daß 2) vor allem die Bürger die unermeßliche Gewähr haben, nicht ver- 
zu werben, wenn nicht beide, die Mitbürger und bie Juriften, Volk und Regierung, 
terland” , nad) dem Ausdruck der Engländer, oder feine Repräjentanten, in der Über- 

Ing ver Schuld zufammenflimmen. Die Geſchworenen gehen als freie Mitbürger des An: 
zwar aud dem regierten Volk hervor, und ihre Richtung Fönnte zunächſt mehr auf 

der Sreiheit und der Mitbürger gehen; aber durch ihre forgfältige Auswahl nad dem 
en ſowol der Regierung als des Angeklagten und durd ihre Theilnahme an ber Aus- 

des widhtigften aller bürgerlihen und Regierungsacte zum Vortheil und Schug aud) der 
wie der rechtlichen Freiheit find fie gewiß zugänglich für alle würdigen, richtigen Ge⸗ 
e der rihterlihen Staatobeamten und für die rechte Vereinigung mit ihnen in ihrem 
Geſchäft. Die juriſtiſchen Beamten wären zwar in einfeitiger Abfonderung den großen 

keiten des gelebrten und juriftifchen Standes audgefegt und vollends als befoldete Diener 
ierung, welde ganz natürlich zunächft mehr auf Orbnung und Untermürfigfeit ald auf 
gerichtet ift, ebenfo auch den gefährlichen Einfeitigkeiten einer bloßen Beamtenrichtung. 

ba Hie zugleich auch eine unabhängige vichterliche Stellung haben und aud an ihre eigene 
shürgereigenichaft durch das Schwurgericht lebendig erinnert werben, fo find fie im Verein 
ben achtbaren Nepräfentanten ihres Volks ihrerfeit3 ebenfalls zugänglid den würdigen 

Gen Gefichtspunkten und einem vereinten Wirken für bie wahre, vollfonmene, allfei- 

—— Ganz ſo wie bei der ſtändiſchen Verfaſſung, welche im Schwurgericht ihren 
M- und Schlußſtein erhält, die ſtändiſche Mitwirkung bet geſetzlicher Feſtſtellung des ge- 

ftlichen Rechts, fo wird in Geſchworenengericht der wichtigſte Theil der Handhabung 
Rechts, jo wirb das Enburtheil über Ehre, Leben und Freiheit dev Bürger, auch hier 
Rrter Leitung der Regierung, das Reſultat des freien, fich gegenfeitig bewachenden, er: 

und unterflügenden Zufammenmwirfend der Regierung und des Volks, der Megie- 

amten und der freien Bürger, des juriftifhen Wiſſens und des gefunden Menſchen⸗ 
‚ &o forbern ed die Natur und die Harmonie des Lebens eineß freien, eined gefunden 

- und Rechtsorganismus. 
Diefeß alles aber wird erft in feiner Vollkommenheit verwirklicht durch die ſtets Öffentliche 
tänblige Verhandlung des ganzen Proceſſes, in melden, in ſo gänzlichem Begenjag mit dem 
sen Inquifitiond= und Relationsproceß des bloßen Beamtengerichts, or iuriſtiſchen und 
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bürgerlichen Theilnehmer des Gerichts den Ankläger, den Angeklagten, feinen I 
und alle Zeugen, ihre Worte und ihre Mienen mit eigenen Augen und Ohren ſelb 
ſtändig ſehen und hören und ſich durch beliebige Fragen ſogleich jede Lücke ergänzen, 
deutigkeit beſeitigen koͤnnen und ſollen. 

Alle dieſe Perſonen ſelbſt aber ſtehen und ſprechen angeſichts des Chrfurcht 
Staats- und Nationalgerichts. Sie ſtehen mit allen Richtern ſelbſt gegenüber ſowe 
ſamen Staatsregierung wie dem Kreiſe zubörender Mitbürger, welche theilnehme 
liſch bewegt find von der großen, wichtigen, lebendigen Handlung und von den i 
angeregten hoͤchſten Geſichtspunkten und Interefien aller Bürger, des ganzen vat 
Lebens und feiner Gerechtigkeit. Sie jehen fidy gegenüber und bewacht von ber öffent 
nung bed Baterlandes. Menſchen, fonft faft unfähig der Scham und höherer Regun; 
hier von denſelben ergriffen. Die verftocteften Verbrecher, die in: geheimen, liſtig 
tiondkriege jahrelang liftig ihre Schuld verſteckt hätten, geftehen over verrathen fie ur 
und felbft ver falfhen Ausſagen und Zeugniffe Worte, wenn fie nit verſtumm 
Lügen geftraft durch die Geberden, Mienen und Widerſprüche, durd die Zufammten 
feit und ihren unmittelbaren, lebendigen Eindrud auf bie VBerfammlung, durch bi 
des böfen, des erſchütterten Gewiflend. In folder lebendigen Verhandlung und in 
georbneten Kanıpfe, bei der freieften Rede und Gegenrede zur Vertheibigung aller 
überflehenden Rechte und Intereffen von ven verfhiedenften Standpunften aus 
fämmtlich in ver lebendigen Wahrheit und Gerechtigkeit jich ausgleichen oder ihr Ge 
Aus dem vollftändigen Gegenkampfe aller Mittel der Anflage und der Vertheidigu 
dem unparteiifchen Urtheil des jo vollſtändig und fo vielfeitig befegten vaterländifch: 
foweit e8 unter Menfchen möglich ift, der endlihe Sieg der Wahrheit und € 
hervorgehen. 

Aber die öffentlihe und mündliche Verhandlung gibt nicht blos allen Ausjagı 
zeichen burch Mienen und Geberben mehr Wahrheit und Treue und zugleich allen R 
echtere und ungleich vollftändigere Kenntniß; fie veranlaßt auch im Volk Hundertm 
deckung und Mittheilung fonft unbefannt gebliebener Beweije für die Schuld und di 
Sie vermehrt vor allem die Vertbeidigungdmittel der Unfhuld. Sie gibt endlich 
Nechtöpflege eine würbigere, moraliſchere, heilfamere Geſtalt?o), einen lebendige 
feitigen Zufammenhang mit der Volksmoral und der dffentlihen Meinung. 

In ſolchem Berfahren, und nur allein in foldem, koͤnnen Anzeichen = oder Inbiı 
ohne welche Griminalurtheile bei Zerftörung aller Folter allermeift unmöglich fint 
richt beftimmen. Nur bier fleht, vernimmt und würbigt ed biefelben felbft, 
rihtig. Nur hier kann die moraliſche Überzeugung der Wahrheit entſcheiden. Es ifl 
ehrliche Überzeugung der alljeitig aufgeflärten, unparteilfchen Nepräfentanten des ga 
und Staats. 

Das aber, daß vollends die Verurtheilung eines Bürgers bier faum je zu denfe 
daß ſowol die wifjenfchaftlihen Beamten als die Geſchworenen fie für gerecht Halten 
far. Die Staatöprocuratoren felbft Haben die Pflicht, die Anklage ganz oder tHeit 
zu laffen, ſoweit ihnen die Verhandlungen die Unfhuld ver Angeklagten ind Richt ſte 
blos der Vertheidiger mat alle Gründe für die Unſchuld und die Zweifel geltent 
Staatöprocurator fol die ihm gewichtig ſcheinenden hervorheben und anerkennen. 
dent hebt fie in feinem Vortrag natürlich ebenfo wie die für Die Schuld hervor. Und f 
laßt ſich gar nicht erwarten, daß alle zwoͤlf oder mindeſtens fieben Geſchworenen da, ' 
ſenſchaftlichen Staatöbeamten mit dem Vertheidiger überzeugt find, der Angeſchul 
wegen Ungewißheit der Schuld losgeſprochen werben, vielmehr verurtheilend ausjpı 
ihnen nach ihrer innigen Überzeugung feine Schuld "unzweifelhaft ſei. In Franfı 
England haben fie ja auf ihren Eid betheuert, nur dann zu verurtheilen, „wenn 
Schuld innig überzeugt find’’, alfo keinen Zweifel haben. Sollte aber das Gerich 
urtheilung feiner Überzeugung über den Beweis der Schuld wiberfprechend finden 
ihm die Pilicht und das Recht der Suspenfion, um die neue Prüfung und Entſchei 
andern Aflife herbeizuführen. 

So ift es fonnenflar, daß der Natur der Sache nach aus vielen Gründen wenig! 

20) Über die unermeßlichen Vortheile der Offentlichfeit vgl. Mittermaier, 6.33, und bie 
Schriften, und den Art. Cenſur «ld Gittengeriht. 
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ungen ein gut eingerichtete Schwurgericht minder herbeiführen kann ald ein blos ju⸗ 
dericht. Den Gegnern bleibt daher nur der Vorwurf der Gefahr zu vieler Losſpre⸗ 
wie überhaupt ver Vorwurf einer zu großen Sicherung der angeflagten Bürger. 
yrwurf aber fegen ſiegreich die freien Briten fürs erfte ven natürlichen Grundſatz, auch 
n Schrift wie des Römischen Rechts entgegen, daß es beffer und auch für alle ehrli- 
er fihernder ift, wenn in Zweifel lieber Schuldige ftraflo8 bleiben, al8 daß ein un: 
Bürger namens der Gerechtigkeit zu Grunde gerichtet werde. Sie fegen fürs zweite 
daß jene Sicherheit gegen Kerfer= und Juftizmorbe ihnen als freien Männern un: 
btiger und für ihr Vaterlands- und Freiheitsgefühl erhebenver fei als die, melde 
ich gewonnen wäre, daß auf Koften verfelben einige Verbrecher mehr geftraft würden. 
ı ihm enblich drittens die fiegreiche gewaltige Thatfache entgegenfegen, daß in England 
he Sicherheit in unendlich fchwierigern Verhältniffen dennoch ungleich befier gehand⸗ 
als in faft allen Ländern der Erde. Daß dieſes mit ungleich größerer Sicherung der 
nd ohne den zehnten Theil der traurigen, theuern Mittel, ohne vie VBerlegungen un: 
ſitionsprocefſſes geſchehen kann, das iſt der Höchfte Triumph ihres Schwurgerichtö und 
Kable Bervammungdurtheil unfers Verfahrens, feiner und deutſche Suriften fo tief 
en Stümperhaftigfeit und Ungerechtigkeit. 
chtend aber iſt e8 zugleich, daß das Schwurgeridht, während es wenigſtens folche 
id Juſtizmorde wie die des geheimen Proceffed unmöglich macht, doch auch ſehr viele 
tosfprehungen dffentliher Verbrecher ausſchließt, melde anderwärtd wegen Man: 
enannten juriftifchen Beweiſe unvermeidlich ftattfinden müſſen. 
upt aber, durch Erwägung des ganzen hier angebeuteten Verfahrens, erhalten vie 
te, womit noch heute in England der Angeklagte nach alten Gerichtöformeln das 
engericht für fich fordert: „Ich verlange, durch Bott und mein Vaterland gerichtet 
„ und darauf zur Antwort erhält: „Sieb, Hier find redliche Männer, die dein Vol 
n“ 21), ihre volle Bedeutung. Alle freien germanifhen Volksſtämme bielten es 
8 mit der Freiheit unvereinbar, daß ein einzelner Mann, eine einzelne ftändige Be- 
ılt Habe und Herr fei über Ehre, Leben und Freiheit des freien Mannes, ihn fefleln 
burfe. Nah dem Vertrauen für jenen Ball befonvers erwählte freie Volkögenoſſen, 
ihrem Spruch jogleich wieder unter das Volk zurücktreten und als augenblickliche Re⸗ 
n des allgemeinen Bolfögewifjend und des Gewiſſens des Angefchuldigten??) gleihjam 
fich felbft wieim Namen des Angeklagten ſelbſt über diefen urtheilen, müflen das Schul 
hen. Nur Gott und die vaterländifche Gerechtigkeit jind ded freien Mannes Richter. 
daſſelbe ewige Grundgeſetz ber Freiheit, nach welchem Cicero mit Römerftolz eöpreift, 

ie Römer nur Mitbürger ald Nichter ſprechen dürfen, die nad) ihrer Zuftimmung zu 
n.23) Es iſt zugleich Die höchfte Idee der firafenden Berechtigfeit, daß der Angeklagte 
egner von feindlicher Gewalt zur Rache verfolgt, nicht ald Sklave vom deöpotifchen 
tigt, fondern daß feine That durch die Gottesſtimme des eigenen Gewiffend und 
hen Gewiflens feines Volks gerecht gerichtet, daß fo die Schuld wahrhaft ge: 
yon ihn und dem Volk Hinweggenommen würde. In dieſem Sinne nimmt ein ſolches 
Baterlandes, fobald alles geichehen, was menschliche Weisheit zur Verhütung des 
eiften fonnte, dad moͤglichſt größte Vertrauen der Gerechtigkeit in Anfprud, die für 
ne Wirkung faft noch wichtiger ift, als die größere materielle Gerechtigkeit felbft es 
immt die Natur eines Volks- oder Gottesurtheils an und erhält eine unendlich fitt- 
Die Wichtigkeit des Schwurgerichts für politifche Freiheit, und wie es zugleich dad 

fte Sittengericht und die Schule und Stüße wahrer politifher Bildung, Gefinnung 
t und des Gemeingeiſtes ift, kommt hier noch gar nicht in Betracht. Schon auß der 
tlichen Bortrefflichfeit wird die einflinnmige Begeifterung erflärt, womit alle Völker, 
ie auch unfere deutſchen Rheinländer, einmal das Schwurgericht im Leben kennen 
erprobten, an dieſem Inftitut wie an feinem andern und ald an ihrem Eoftbarften 
ıgen, und nit minder bie einflimmige Borberung veffelben von allen Völkern, 
dem fie dad unnatürliche entgegengefegte Verfahren erprobten, zum Bewußtſein ber 

h, De repl. Angl., II, 26. 
rmaier, $6. 41 u. 42. Vgl. audy des zu früh verftorbenen Profeflors Gans Bertheidigung 
richte in feinen Beiträgen zur preußifchen Geſetzgebung, Bd. I, Abth. 1, ©. 6. 
luentio, 43. 



278 Schwur oder Gejchworenengericht 

Freiheit erwachten und von dem Weſen des Schwurgerichts Kunde erhielten. Es wird begri 
lich, wie ſelbſt der große Hume ?*) mit feinen: gründlich und in Falter Varteiloſigkeit prüfenn 
zur Sfepjiß geneigten, tiefen und praftiihen Verſtande, wie dieſer nichts weniger ald fü 
heitsſchwärmeriſche Hume, der vielmehr fein Vaterland lieber ald abfolute Monarchie denn« 
Republik jehen will, dennoch das Schwurgericht „‚eine ber größten und herrlichſten Erfindung 
des menſchlichen Geiſtes“ nennen fonnte; eine Einrichtung, melde von allen, die je der menf 
lihe Scharffinn erſann, am beften berechnet iſt für die Erhaltung ver Freiheit und die Herrſch 
der Gerechtigkeit. 

IV. Gründe für das Shwurgeridt. 1) Erfahrungsbeweiſe. Es ik je 
joeben erwähnte Urtheil der Völker wol Fein ganz ſchwacher Erfahrungs- und Autorit 
beweis für das Schwurgeriht und gegen unjer Beamtengeriht. Gin ſolches Urtheil ver 
fer ift um fo bebeutungdvoller, weil bei ihnen der Vorzug der einen ober andern Ei 
tung fi danach beflinnmen wird, bei welcher am wenigften Mängel fihtbar wurden. 
bleiben aber bei dem geheimen Verfahren die Gebrechen ungleich mehr verborgen als bei 
öffentlihen Schiwurgericht, ſodaß an ſich bei der Vergleihung die Urtheile für das leptere 
weit weniger günftig auöfallen müſſen, alö ed verdient. Dumme und unerfahrene M 
halten ja oft aus gleihen Gründen die Zuflände geheim regierter abfolutiftifher Lände 
beſſer und glücklicher als vie ber freien Staaten. In diefen legtern fieht jeder alsbalı 
Schäden und Gebrechen. Die Darftellungen ver Volksredner, der Petitionen und ber 
Preſſe bringen mehr die intereflantern und zur Rüge und Berbeflerung auffordernden 
übergehenden Misgriffe ald das gleichfoͤrmiger bleibende ſtille Gute zur Sprache, 
ſelbſt mit uͤbertreibungen. Da rufen nun jene Thoren: ſeht, wie viel ſchlimmer es iſt i in 
land, in der Schweiz, in Frankreich als in jenem despotiſchen Reich. Wenn auch dort! 
tismus, Kaftengeift, Beitehungen, Berfolgungen einheimifch find und im Dunkeln 
wudern, die Grundlagen des Staats untergraben, fo werben jie meift doch nur in 
Gefahren, und wenn jie jhon den Staat an den Rand ded Abgrundes bradten, aud 
dere Augen fihtbar. i 

Auch die Bewohner unferer deutfchen Rheinlande, die Nheinpreußen, Rheinheffen, ME 
baiern, betradhten und vertheidigen das Geſchworenengericht als ihren Eoftbarften 
Und doch Hätte in vielen Ländern der Umſtand, Daß ihnen dieſes Juſtitut von ben 
den Groberern war aufgedrungen worden, gegen dafſſelbe verflimmen können. Au 
ten die Bewohner diejer Provinzen recht wohl bie früher bei ihnen und die noch jept & 
Haupt: und Nachbarländern herrſchende deutſche Gerichtseinrichtung mit dem Schr 
vergleihen. Dabei befigen jie das Schwurgericht fogar nicht in der in Frankreich fpäter 
lich verbefferten, fondern nur in der mangelhaften Napoleonifhen Geftalt. Den Rhein 
wurbe fogar 1819 das, was jelbft fonflige Gegner am Schwurgericht allein als work 
preifen, die Sicherung der bürgerlichen Freiheit in politifchen Proceffen durch daffelbe, e 
Für politifche Vergehen und Vergehen der Beamten wurde dad Schwurgericht auf 
Dennoch, auch bloß als reines Rechtsinſtitut für Die übrigen Griminalproceffe, bei 
dafjelbe mit eiferfüchtiger Liebe. Leviglih von dieſem criminalrechtlichen Standpunft 
weift auch deſſen Bortreiflichfeit das berühmte Gutachten der koöniglich preußifchen Im 
juſtizcommiſſion über das Geſchworenengericht 1819. Es ift dies die befte Schrift, we 
das Schwurgericht ald rein criminalrechtliches Inftitut geſchrieben wurde. Und fie iſt das 
ſtimmige Gutadten einer Commiſſion, welche der Mehrheit nah aus den beiwä 
altpreußiſchen Richtern gebildet war, und in den Rheinlanden felbft jahrelang die Juſtij 
achtet und unterfucht hatte. 

Die Einwendungen, welde etwa noch laut werden, beruhen, wenn nicht auf der Abadi 
der Freiheit, entweber auf Misverftänpniffen oder darauf, daß die Mängel des öffentiuhe 
ſchworenengerichts öffentli) werben, alle großen Gebrechen des geheimen Inquifitior 
dagegen meift im Verborgenen bleiben und diejenigen, die fie treffen, meift ſtumm zwi 
wiſſen. 

2) Beſeitigung der ſchädlichſten Misverſtändniſſe: A. Die Aufgebe 
Geſchworenen iſt keine wiſſenſchaftlich juriſtiſche. B. Eine juriſtiſche Beweistheorie in 
minalſachen iſt eine unheilvolle Täuſchung. C. Ein Juriſtengericht mit Miſchung j 
ſchen und Schwurgerichtsbeweiſes iſt ebenſo unzuläſſig wie jeder andere Ausweg auf u 

24) ©. Kap. 2 feiner englifchen Gefchichte. 
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ubeln außer dem Schwurgeridt. D. Dad Schwurgericht ift weit entjernt von einer 
ießung oder Zurüdfegung der Wirkfamfeit der juriftifchen Staatöbeamten und von 
archiſcher volksgerichtlicher Einrichtung. 
entgegenſtehenden Wahrheiten kann man auch poſitiv fo ausdrücken: die Geſchworenen 
ach ihrer allgemeinen bürgerlichen Erkenntniß und Überzeugung über die Wahrheit von 
ben des gemeinen Lebens den Theil des Strafurtheils ausſprechen, über welchen auch Juri⸗ 
rünftigerweiſe nur nach denſelben Quellen, nicht nach wiſſenſchaftlichen Principien ſprechen 

Sie ſollen ferner keineswegs für ſich allein, ſondern in organiſcher Verbindung und 
ſelwirkung mit ben juriſtiſchen Staatsrichtern urtheilen. Nach dieſen beiden Sägen gilt 
um die Frage: ob dieſes Zuſammenwirken von beiden zunächſt in Beziehung auf die 
dung der Thatfragen beſſer iſt als das alleinige, ausſchließliche Wirken der juriſtiſchen 
zeamten. Der gewöhnliche Streit darüber, ob für das Criminalurtheil Bürger beſſer 
z Juriſten oder vollends beſſer als dieſe deren juriſtiſche Aufgaben löſten, iſt noch wider⸗ 
als ein Streit, ob die Regierung beſſer ſei oder das Parlament. Sie ſind nur zuſam⸗ 
, nur gut bei richtiger Abtheilung und richtiger Wechſelwirkung in Beziehung auf die 
baftlidhe Aufgabe. 
A und D. Zur Entfheibung der eben aufgeftellten Frage kommt e8 auf zwei Vor: 
in: 1) wen muß bewiefen und 2) mie muß bewiefen werben ? 
mbar muß nun der ganzen Staatögefellihaft, d.h. dem Volk und der Regierung 
Bereinigung bewiefen werden; und es muß auf eine ihre möglichſte moralifhe Über: 
von der Wahrheit, der Schuld oder Unſchuld begründende Weife bewieſen werben. 
‚bald ein wahres, alfo ein gegenfeitiged, gemeinfchaftlicyes, verbürgtes Rechtsverhältniß 
den Bürgern und der Regierung beftehen foll, ein heilige8 Recht aller Bürger, daß 
on ihnen von der Regierung Ehre und Recht genommen werde ohne allgemein er: 
Nachweiſung des Rechts dazu, oder der Wahrheit ver ftrafbaren VBerfhuldung. Zu: 
m ift es der Bürger und ver Regierung heilige Recht, daß die wirklich ſchuldigen Ver: 
gemeinfchaftlihen Rechts auch die gerechte Strafe treffe. 
wahre Bedeutung diefer Forderung fowie die Natur des criminalrechtlichen Beweiſes 
boollftänvig erft durch die Betrachtung der gänzlich verjhiedenen Natur der Givil: und 
Iprocefie und der Entſcheidungen berfelben. Bei ven Civilproceſſen handelt es fih un 
Schlichtung eines Streit8 über veräuperliche Privatintereffen zweier ftreitenden Theile 
ander, worüber fie fi jeven Augenblick beliebig vergleichen fönnen, in Beziehung auf 
ich der ganze Civilproceß und feine Beweiſe der Thatſache in vemfelben, feine Eides⸗ 
gen, Binräumungen, Beweisverſäumniſſe u. f. w., von jeher nad) den fogenannten 
LBerbanvlungsd: und Gonventionalniarimen eine wahrhaft conventionelle Natur hat- 
ihter und Parteien betrachten, ſobald über die beliebig beigebradhten over zugeftande- 
peife, Give, Zeugen u.f. w. nad den conventionellen und formellen Feſtſtellungen 
rechtlichen Wahrheit definitiv entſchieden ift, den Streit in dieſer Beziehung als abfolut 
et. Die Schlichtung wird durch Vergleich oder nad) blos formeller Beftimmung abfolut 
iftige, formelle Wahrheit. In dem Briminalproceß dagegen handelt es fi um beiber- 
seräußerlihe Güter und um allgemeine oder Öffentliche Rechte. Hier fol und will die 
ıtheit der Staatsgeſellſchaft nur die gerechte, Öffentlihe Genugthuung für die gewiſſe 
des Angeklagten erlangen oder feine Schulplofigfeit anerkennen. Der Angeklagte aber 
ſoll ebenfalld nur feine gewifle Schuld durch feine unveräußerlihen Güter büßen oder 
ſchuld und Ehre anerfannt wiffen. Bfliht und Gerechtigkeit und Ehre verbieten hier 
tögefellfchait wie den Angeklagten alle beliebigen Vergleiche oder Entfheidungen auf 
entionelle Eünftliche oder formelle Beweife hin. Hier darf eine Verurtheilung eines als 
g zu präfumirenden Bürgerd nur nad der für die ganze Geſellſchaft möglichft materiell 
Wahrheit erfolgen, mithin, wo die Wahrheit nur durch moralifche Überzeugung erkannt 
nnte, nur möglihft nad der moralifchen Überzeugung ver ganzen Geſellſchaft. Nur 

e Entfcheibung if gerecht. Daß hiervon auch die gerehte und heilſame Wirkung der 

eile abhängt, bedarf Feiner Ausführung. Es wäre Übermuth eines einzelnen Standes, 

rriſtiſchen, fein ſubjectives Glauben an die Stelle ver hier allein der Objectivität ſich 

; und dad Beweisurtheil objectiv machenden Gefammtüberzeugung ded Staatd oder 
glichſt Heften Repräfentation an vie Stelle der Überzeugung und Entſcheidung „des 
es’ im britiihen Sinne fegen zu wollen. 

nun aber in der That an ſich ſchon derjenige Theil des Strafurcheild, welcher ent: 
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ſcheidet, daß man annehme, ein beftimmter Angeklagter habe die ihm angefchuldigten verbreie 
ſchen Thatſachen begangen, durchaus nicht objectiv demonſtrirbar oder nach techniſch jurikiig 
Grundſätzen als wirklich wahr zu erweiſen. Die Unmöglichkeit einer ſolchen juriſtiſchen Vand 
theorie iſt bereits von den beſten Criminaliſten nachgewieſen. 25) 

Die Entſcheidung über die Thatfrage der Schuld hängt ab von der Wahrheit befonza 
freier, zum Theil innerlicher hiſtoriſcher Thatſachen, nämlich von der Wahrheit der Thatſã 
der Angeklagte habe wirklich die angeſchuldigten Handlungen, und zwar mit innerer Abficht 
böfem ober doch mit fahrläfigem Willen begangen ober nicht begangen. Die Wahrheit jel 
bejondern, freien, hiſtoriſchen Thatſachen aber ift für alle, welche jie nicht unmittelbar ug 
felbft empfanden oder wahrnahmen,, welchen fie alfo bewiefen werden ſollen, nicht etwa wie 
naturgefegliche, mathematifche, logifche Wahrheit, nach abfolut allgemeinen Principien, Geh 
und Formen menſchlicher Auffaffung objectiv oder abfolut allgemein gewiß und erweidbar. 
ift es nicht durch den natürlichen oder directen Beweis, durch vielleiht unwahre Zeugenanäfl 
und Befenntniffe über unmittelbare, jinnlihe Wahrnehmungen der Thatfadhe, welche $ 
werden joll. Sie ift es nod weniger durch den indirecten, Eunftlihen, den Anzeigen: 
Schlußfolgebeweis, wobei man, ohne unmittelbare Ausfagen jinnliher Wahrnehmungen, 
das, was bewiejen werden fol, nur aus andern Thatſachen (Anzeigen) mittelbar darauf id 
Gr fordert aljv fürs erfte fhon einen vollflindigen directen Beweis jener andern That 
(3. B. der Thatfache, day man den des Mordes Verdächtigten mit blutigen Kleidern fah) 
fodann fürd zweite, daß mit Wahricheinlichkeit aus diefer Thatſache allen befondern Umſt 
nad) eine Schlupfolgerung auf dad Verbrechen, auf einen logiſchen und naturgefeglichen 6 
zuſammenhang zwiſchen ihm und jener Thatſache gemacht werden kann. 

e directen Ausjagen fowol des Verbrechers wie der Zeugen über die hiſtori 
fheinung ber angeblich verbredherifhen Handlung, oder der Anzeigen, ihre richtige Auff 
und Erinnerung mie der rechte Wille, nur die Wahrheit und die ganze Wahrheit zu fageg 
alled find ebenfalld wie dad Verbrechen jelbft befonvere freie, zum Theil innerliche Hi 
Thatſachen. Diefe doppelten freien hiſtoriſchen Thatfachen gehen einerfeitd von dem freich 
rechten, bald unrechten Willen und zugleih von der irrthumsfähigen, verfihiebenen, { | 
tigen, bald unrichtigen Auffaffung des Ausſagenden aus. Sie Eönnen aljo fo ober c 
oder böfe, wahr oder unmwahr fein. Deshalb eben find fie weder mathematiſch noch natur 
lid oder philoſophiſch mit abjoluter Nothwendigkeit ald wahr oder als falfch zu erweifen. 
fende von Belenntniffen und Taufende von Zeugenausſagen waren fall, waren B 
Zeiten aus unerſchöpflichen verjhiedenen Gründen, theild durch Irrthum, theils di 
jiht falſch. Ganze Reiben folder falſchen Befenntniffe und ihrer ganz verfchiet 
jahen, Lebensüberdruß, Ermüdung, Hoffnung, Furcht, Schwärmerei u. f. w. ſtellt 
Feuerbach aus von ihm felbft behandelten Griminalacten zufammen. Selbſt Beiſpiele 
Belenntniffe ver Schuld, z. B. der Urheberſchaft des tödlih gewordenen Schuſſes 
Schlag, blos wegen eigenen Irrthums des Bekennenden fali waren, find nicht felten 
Ausfagen von Zeugen halten jelbft die Freunde des juriftifchen Beweiſes für unjicher. 
erflären meift mit neuern Gejegen fel&i für Eivilfahen die Ausfagen von Zeugen für 
fiher. Sie halten jedenfall® die Ausſage Eined Zeugen für unglaubwürhig. Kann aber 
lügen oder irren, fo können ed auch deren zwei oder drei. Es ift nur gemöhnlich meniger 
ſcheinlich, ſowie es nur weniger wahrſcheinlich ift, daß ein Angeklagter irrig oder unwal 
für ſchuldig bekennt, als daß er jih unwahr für unfdhuldig behauptet. Geben nun aber 
die angeblich juriftifh-vollftändigen directen Beweife Eeine abfolut objective Wahrheit, fe 
nen ed noch weniger die künſtlichen, welche man daher ebenfalls felbft für ſchlechte Civiſß 
nicht als vollfländige Beweife anerkennt, ſondern durch Parteieide ergänzt. Hier fommt 
Ungewißbeit des directen Beweiſes der Thatſachen, aus welden man fließen will, 
Unfiherheit der fo hHundertmal einjeitigen, unrichtigen und täufhenden und meiſt an 
bloße Wahrſcheinlichkeiten begründenden Schluffolgen über die Verbindungen der verſchie 
Thatſachen unter ſich. Selbſt der im Gegenſtande ſehr beſchränkte Beweis durch Augenf 
von Gerichtsperſonen erhält meiſt jene unſichere Natur der Auffaſſungen und Ausſagen 
zum Theil innere hiftorifche Thatſachen und der Schlußfolgerungen auß ihnen. Aud dab 
nichts, daß in den feltenften Källen denkbarerweiſe einzelne Punkte des Schuld: oder Unf 

25) ©. Mittermaier, Strafverfahren, 6. 44, und die dort citirten eariften; Teuerbadh, I 
Gefchworenengericht; Butachten der preußischen Juriſtencommiffion, 11. 
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eiſes auf mathematifher, naturgefeßlicher und logifcher Unmoͤglichkeit des Gegentheils be⸗ 
m könnten. Die Annahnıe der Unmöglichkeit wird auch regelmäßig ſelbſt wieder Umſtände 
mſetzen, die, wie z.B. dad Alibi, nur auf Audfagen des Angeklagten over der Zeugen oder 
Indicien beruhen. Jedenfalls find die Kalle, wo durch gerichtlichen Augenſchein oder durch 
Unmöglidfeit allein ein vollftändiger Beweis der Schuld oder Unſchuld ſich ergäbe, ja, es 
fogar vie Fälle, wo völlig glaubwürdige Befenntniffe oder ebenfolde Ausfagen zwei voll: 
iger Augenzeugen für dad Verbrechen vorbanden find, nad der Natur der Sache und der 
ihrung fo felten, daß fie bei der Entfheidung über die Natur des Beweiſes überhaupt nicht 
detracht kommen. Nur dad Wenige, fagt Kant, iſt in den Beweifen Gewißheit, was Mathe: 
Wift. Aber wie iſt's mit dem librigen, alfo mit den Ganzen ? , 
Bier ift nur praftifches Fürwahrhalten, nur auf der moraliſchen Überzeugung beruhende 

e der Wahrheit, nur Beweisentfheidung nad ihr möglich. 
ie praktiſche moralifche Überzeugung von der Wahrheit dieſer beftininiten biftorijchen 
hen beſteht aus vielen einzelnen Elementen oder Wahrjcheinlichkeiten. Dieje aber be- 
einerfeitd auf einer unerjhöpflichen Reihe einzelner befonderer Erſcheinungen des be⸗ 
n Falls, aller dabei vorfommenden eigenthümlichen perfünlidhen oder fahlihen Eigen 
,‚ Umftände und Verhältniffe; andererſeits auf der ebenfo unerfhöpfligen Reihe von 
fahrungen und Berfnüpfungen verfelben, nad) welchen viejenigen, welde die hiftorifche 
it des Falls beurtheilen, feine Erfcheinungen auffaffen, unter jih und mit dem End⸗ 
verfnüpfen. Diefe Annahme der Wahrheit geht jevedmal aus von allen blfonvern 
den des individuellen Falls und gilt nur für ihn. Hierfür nun oder für die biftorifche 
it der einzelnen freien hiftorifchen Ihatfahen und für ihre Scheidung von bloßer 
inlichfeit oder ſelbſt von der Unmwahrjcheinlichkeit gibt e8, wie auch Feuerbach richtig 
e, durchaus Feine Wiffenfchaft, Feine wiffenichaftlihen allgemeinen Geſetze. Jene in 

individuellen Fall verſchiedene und unendliche Reihe der Erfheinungen und der allen 
ahrungen entſprechenden möglihen Verfnüpfungen in allgemein entſcheidenden Be: 
zum voraud umfaflen und für jeden Fall die Kraft beflimmen zu wollen, welche fie 

Berftand des Richterd haben follen, „viefed wäre”, wie Feuerbach fagt, „nicht vernünf⸗ 
der Plan, ven Dcean in einen Eimer zu faffen. Solche Geſetze jagen immer zu wenig 

viel, find entweder zu eng ober zu weit, und darum ebenjo begünftigend für die Schuld 
die Unſchuld gefährlich.‘ , 
bildet ſich fo vielmehr jene praktiſche Uberzeugung von ver Wahrheit der einzelnen in- 

freien innerlichen und äußerligen Hiftorifhen Thatſachen in jedem Ball frei nad) den 
en menſchlichen und bürgerlichen Auffaffungen, Erfenntniffen, Begriffen und Schlüffen. 
juriftifhen Bürger ebenfo gut wie die juriftifhen, fobald Ausfagen oder andere An- 

einen Verdacht begründen, ein beftimmter Menſch habe eine beflimmte verbrecherifche 
verübt, benugen ihre allgemeinen Kenntniſſe von der Welt, ven Menſchen und ihren 
niflen fowie von der moralijhen und der bürgerlihen Ordnung und den allgemeinen 

der Bürger in derfelben. Sie fragen einerjeitd ihre Erfahrungen, Empfindungen, 
‚ ihren darauf ſich gründenden Glauben oder Unglauben an die Wahrheitsliebe und ven 
Blick der Ausfagenden, andererfeitd ihr natürliches logiſches Schluß: und Verbindungs: 
über den Zufammenhang ver vorliegenden befonvdern Umſtände, um rüdjihtlidh jenes 

8 die Wahrheit oder die glaubhafte Annahme zu finden. Ein Collegium von zmÖölf 
gut ausgewählten Geſchworenen ift an ſich ſchon hierbei nad) dem Obigen noch im offen- 
Bortheil vor einen Collegium fländiger gelehrter Juriften. Jene gehen größtentheilg 
bar aus dem praktiſchen Leben hervor. In dieſen Geſchworenen, unter welden Mit- 

aller Stände und Lebendverhältniffe Play finden, und zwar meift mehrere, die ven An- 
igten und den Zeugen viel näher ftehen, fie beſſer verftehen und durchſchauen Eönnen, 

Migen ſich vielfeitigere und praktiſchere Standpunkte und Anfichten zur Beurtheilung ber 
ſachen, der Ausſagen, der Mienen und Geberden. Und auch zur Übung in dieſer Beurthei⸗ 

haben fie täglich Beranlafjung beifer wie Stubengelehrte. Sie find weit weniger in Ge: 
durch Misverſtändniſſe und durch Ginmifhung vorgefaßter Theorien und Phantafien, 
Spigfindigfeiten, täuſchend aufgepugte Sophiämen, durch vielleicht irrige Speculationen 

sie entfernten wiſſenſchaftlichen Gründe ver praftifchen Regeln und Wahrheit ſich von diefen 
abführen zu laffen und überhaupt ven Wald vor lauter Bäumen nit zu fehen oder für 

in andere ein täuſchendes Scheinbild zu entwerfen. Werben fie nicht vollends in fo großer 
1, in folgen vielfeitiger Öffentlihen Verhandlungund in foldem organifchen Zufammen: 
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wirfen, auch mit den Staatsbeamten und Juſtizmännern, bei ſelcher Ergänzung und Um 
ſtühung durch fie, unentlich viel richtiger urtbeilen ald Die wenigen, von einjeitigerm, bejan 
nern Standpunkt ausgebenden juriftiihen Staatsbcauiten für ih allein, vollendẽ wenn zu 
te, nicht aber dieſe Staatörichter, alle Ausſagenden ſelbſt jeben, hören und fragen? Je menu 
dieſes letztere ver Fall iſt, je mehr Zwiſchenorgane zwiſchen das Gericht und alle jene ini 
euellen biſtoriſchen Umſtände und Verhältniſſe tes beſtimmten Falls, alle jene Worte und A 
nen ter Ausſagenden u. ſ. m. geitelli werten, je mehr entfernt ſich das Gericht von der Wal 
heit und zen ter Reinheit und Sicerfeit ihrer Auffaſſung. 

Tch vrüfen wir die Ginwendungen gegen untere Anſicht! Dan wendet Diergegen zweie 
ein. Fürs erite lage man: Das Schuldig Der Geihworenen entbält mehr als Das Urtkeil, | 
tiere beſtimmte äußere Thatſache, 3. B. tie Tödtung eines andern, son einem beſt immten Mg 
bervergebracht ſei. Sie enthalte auch juriſtiſches Urtbeil, z. B. daß jene Tödtung das ſtraff 
Verbrechen eines abührlihen Mordes bilde. Ja, allerdings etwas mehr als Die Wahrheit! 
rhñſchen Thatſache ſagt das Geſchworenenurtheil aus. Aber iſt dieſes mehrere, iſt — nad 
zuvor die juriſtiſchen Richter durch die Frageſtellung die Weſenbeit der verbrecheriſchen Ha 
unter ihren richtigen Geũchtspunkt des beſtimmten vom Geſetz beſtraften — 

haben und nun fragen: iſt der Angeklagte ſchuldig. dieſen beſtimmten Menſchen ermorkd 
haben — iſt nun dieſes eine lediglich nad wiſſenſchaftlicher Jurisprudenz von dem gelehrten j 
ſtiſchen Regierungsdiener zu entſcheidende Frage? Bewahre! Wäre dieſes, dann dürfte 
nur ein Juriſt, nie der nichtjuriſtiſche Verbrecher danach geſtraft werden. Er iſt nur ſe 
wegen des Unrechts, das er als Bürger nach den allgemeinen moraliſchen und bürgeüh 
Kenntnilfen von den verbotenen, verbrecheriſchen Handlungen erkannte und erfennen m 
(88 wäre ſcheußlich, ihn zu ftrafen, wenn nur ein gelehrter Juriſt nach feiner gelehrten M 
prudenz den verbrecheriſchen ung flrafbaren Charakter jeiner Handlung entdecken fönne. J 

bleibt alſo auch diejer Theil der Schulbigerklärung eine Frage für die allgemeine büre 
Erkenntniß. 2°) 

24) Vorzüglich der treffliche Juſſus Moſer hat es mit feinem echt juriftiichen und zugleich edit 
tiichen Sinne energiſch hervorgehoben, daß die Entſcheidung über die Erittenz der Schuld durdanfl: 
tem allgemeinen Bürgerverftande angebort und nicht techniſch juriſtiſch iſt. Ja, es ift ihm dies 
feiner zwölf Haurtgründe, daß es unkillig, ungerecht und gefährlich fei, wenn gelchrte Juriften 
dan ganze Strafurtheil fullten. „Denn“, jagt er (1, 203), „was fann unbilfiger und grauſamerJ 
als einen Menichen zu verdammen, ohne verfidyert zu jein, daß er das Geſetz, deffen Übertrein: 
ur Laſt gelegt wird, begriffen und verstanden habe oder habe begreifen und verfichen fönnen! H- 
deutlichſte Probe aber, daß cin Verbrecher Das Geſetz verſtanden babe oder habe verſtehen fünneg 
jollen, iſt unflreitig Diele, wenn 7 oder 12 imgelehrte Manner ihn Danach verurtheilen und dur 
dieſes Urtheil zu erkennen geben, wie Der allgemeine Begriff des übertretenen Geſetzes geweſen z 
jeder mit geinnder Nernunft begabte Menich ſolches verftanden habe. Der in der PVeinlichen 
gerichtänrenung vorgeſchriebene Gid erfordert von den ungelehrten Urtheilsfindern. daß fe 
ihrem beiten Verſtandniß ſprechen ſollen. Das Leite Verſtändniß eines Selehrten itt aber nat 
Big ven dem beiten Verſtaändniß des Verbrechers jehr unterfchieden. Der Gelehrte ift ein Natu 
ger, der durch ein Vergrößerungenlas Hundert Dinge in einer Sache entdedt, welche ein ge 
Auge nicht Nicht. Wenn alſo ein (Helehrter urtheilt, fo it er in beitändiger Gefahr, von fer 
nern Ginſicht entweder zu unzeitiger Milde der zu einer übermäßigen Strenge verführt a 
ten, und er follte fich um ſeines eigenen Gewiſſens willen nie mit peinlichen Urtheilen aby 
(nie fie auefihließlicdy und allein füllen wollen). An einem andern Orte (IV, 25) hebt er nod 
ders den Vorzug praktifcher, handelnder Menjchen vor den Gelehrten hervor, ſobald es Urtheile 
ganze Thatſachen gilt. „Wie glücklich”, jo sagt er, „iſt der Menſch, daß er durch vie oflas 
Wirkung eines Totaleindrucds und nicht durch fleine abftrahirte Regeln zum Handeln beitimmt 
indem wahrlich mehr Gutesé in der Welt unterbleiben würde, als jegt darin Böſes gefchiebt, falls 
des Menichen Bermögen geweſen ware, tich an der Schnur abgezogener Kegeln zu halten oder 
feiner Handlungen fo einzurichten, wie er es ſich in feinem Lehnſiuhl bei falter Überlegung vor 
men hatte. Ebenfo wird Der durch den ganzen Gindruck der Schöpfung belehrte Bauer Immer des 
phyfiſchen Atheiſten lachen und Gott da erkennen, wo biefer ihn nach dem Mage verliert, ald er ie 
theilt und ing Unendliche geht. Unter jenen hat nic einer an feiner Eriftenz und jeiner Xreibeit 
jelt..... Zum Glück müffen die meiſten algezugenen Regeln in den Augenblid der Handlung za) 
ıheibung dem mächtigen Totaleindruck weichen.‘ Verfiel doch in Einſeitigkeiten und Uunanirlid 
jeleit ein Feuerbach mit feinen „zwei Vernunften, einer meralifchen und einer juriltifchen‘‘, mit 
ausdrücflichen Ableugnung aller moraliſchen Freiheit im Rechtsverhältnis und Des Vorzugs der ml 
Anficht im Zweifel, mit feinem Grundſatz, Daß es auf Div Schuld in concreto bei dem Er 
nicht anfomme (!), daß ſchlechte Erziehung di Etrafbarfeit erhehe (!) u. f.w. Auch das , 
Gutachten weist an mehrern Stellen nach, wie Die berühmteiten Juriften und Gerichreböie ver 
theoretiſchen Srigfindigfeiten, und ahnlich wie ſyſtematiſirende Hifterifer zu den falidyekem prall 
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lusgeführt aber wurde es bereits (oben II, 2), wie dad Schwurgericht nicht blos alled we⸗ 
ch Juriſtiſche — Einleitung, Richtung und Leitung des Proceffes, Auslegung und Hand: 
ng der Geſetze und gefeglihen Kormen, Frageſtellungen, Strafausmeflung und End: 
U — den Juriften zumeift, fondern fie auch zum Thaturtheil der Geſchworenen in jolder 
e unterflügend und controlivend mitwirken läßt, daß dieſes als gemeinfchaftliches Refultat 
Beiderfeitigen geordneten organiſchen Zuſammenwirkens, ald dad Refultat beiderfeitiger 
miniffe und Vorzüge eriheint, und daß vollends die Vollziehung einer den Juriften un⸗ 
g erſcheinenden Verurtheilung ausgejchloffen ift. 
Bon allein Hierdurch ift denn auch — ſelbſt abgefehen von dem Recht der Suriften, als 
worene erwählt zu werben — das Misverſtändniß D befeitigt, daß nämlich, wie Trefurt 

rüdt, dad Schwurgericht „über die Jurisprudenz den Stab breche“, daß durch vaffelbe 
ſtiſchen Staatsbeamten zurüdgejegt und ganz aus der ftrafrechtlihen Wirkſamkeit ver: 
würden und alles von den Geſchworenen ausgehe. Dieſes iſt gerade jo falfch, als wollte 
en: durch die Mitwirfung der aus allen Bürgerklaſſen erwählten Landſtände bei be: 
Regierungsgefhäften würde die Regierung herabgeſetzt und wirkungslos gemacht. 
iſt nur das allein die Frage: erklären mit Recht alle freien Völker der Erde jenes con- 
und wechſelſeitig unterſtützende Zuſammenwirken, ebenſo wie bei dem Gefeggeben, 

im Strafgerit zur fleten Bereinigung der Intereifen ver öffentlihen Drpnung mit 
der Freiheit, zu einer vielfeitiger ermogenen, gerechten Geſetzgebung, zur vollen Reprä⸗ 

des ganzen Staats und zur lebendigern Gerechtigkeit im Volk und in der Regierung 
al8 das ifolirte abfolute Geſetzgeben und Richten bloßer NRegierungsbeaniten in ihrer 

äßigen Abfonderung vom Volk? 
m Strafgericht aber if jene organifche Vereinigung und die Mitwirkung ver Bürger für 
Kt und Rechtsſficherung fogar noch weit unentbehrlidher als bei der abftracten Geſetz⸗ 
B Auch laßt ſich dort eine techniſch- juriftifhe von einer bürgerlichen Function für die 
ex ungleich beſſer abfonvern als in der ſtändiſchen Befeßgebung. 27) Erſcheinen aber wol 

in Deutſchland, wo man fie zu Schreibmaſchinen macht und in beftaubten Gerichts⸗ 
der Nation abfondert, die Rechtsgelehrten jemals in einer glei hohen, geachteten, eins 
Stellung und Wirkſamkeit als die englifhen und franzoͤſiſchen Juriften in der Afjife ? 

B. Ein zweiter Einwand führt näher zu dem zweiten Misverſtändniß. Jener Gin- 
beſteht nämlih darin, die Geſetzgebung Eönne wenigſtens zur Sicherung gegen un: 
tichterliche Beweisurtheile Eünftliche juriftifche Beweiſe erichaffen. 
aber kann dieſes nach der unter A entwidelten Natur des eriminalrechtlichen Beweiſes 
Beweiſes ver Wahrheit ver beſondern freien hiſtoriſchen Thatſachen, ſowol der ver: 
en Handlungen wie auch der Ausfagen darüber gefchehen? Blos conventionelle Be: 

eigentliche Vergleiche, altveutfche Berweife durch Cidhelfer, Zweikämpfe, Gottes. 
‚ Zorturen oder andere Losentſcheidungen, gleichviel ob der wirklichen Wahrheit ent: 

oder nicht, kann man doch unmöglich Heutzutage zur Grundlage der Strafurtheile 
wollen. Dennoch aber führen alle juriftiihen Zwangsgefetze über den Beweis jener 

‚ weil ihr befter, ihr einziger Beweis in der'jedesmaligen möglichſt freien und voll 
Auffaffung und moralifhen Überzeugung je nach allen ihren befondern Erſcheinungen 
almiffen befteht, zulegt auf jene Abwege und zur Zerftörung des wahren Beweifes 
Geſetzgeber muß nämli die Richter zwingen, in jedem beſondern zufünftigen Ball 
das für wahr zu halten und als ſolches auszuſprechen, was wahr ift nad) ihrer mora⸗ 

Überzeugung, welche ihnen ihre eigene Anihauung, Auffaflung und Prüfung aller be⸗ 
perfönlihen und fahlihen Erſcheinungen und Berhältniffe der angeblichen verbredheri- 

Wanblungen und aller Ausfagen und Anzeichen über viefelben begründet. Er zwingt fie 
thr, dasjenige für wahr zu halten, was er, ohne alle diefe befondern Erfcheinungen felbft 
Ren, zum voraus im allgemeinen blos nad) einigen wenigen Umfländen, die er in beding⸗ 

en über Thatfachen geführt werden, zu Berfehrtheiten, wie fie bem gefunden praftifhen Sinne 

hwurgerichts unmöglich find. Bei ben für das Schwurgericht etwa unlösbaren Fragen aber, da 

ja auch bie Juriſten noch funftverflänbiges mebicinifches Gutachten einholen. 
) Nach allem Bisherigen kann ich auch dem ernften Tadel gegen Möfer (vgl. „Schwurgericht“ in 
Ss Staats⸗Wörterbuch) nicht beiflimmen, wenn berfelbe fir ein gerechtes Schulburtheil gegen 

bie Geſchworenen bei ber natürlichen Mitwirfung auch der Juriften für ihr Urtheil bes 
r als blos juriſtiſche Regierangsbeamte. 
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ten abſtracten Erfahrungsregeln umfaßt, für das ihm Wahrſcheinliche hält und deshalb: 
juriſtiſchen Beweis zu erklären beliebt. 

Iſt nun wol diejed vernünftig und geredht? Offenbar ift biefer angeblich juriſtiſche Den 
doch an ih weiter nichts, als ein moraliihed Glaubens: , ein Geſchworenenurtheil über: 
hiſtoriſche Thatſache, aber ficher fein guted. Eo ift ein vom Gefepgeber zum voraus, obneirg 
genaue und anſchauliche Kenntnip und Prüfung jener Thatſache und aller ihrer Bervrike 
gegebened. Ia, was das Schlimmifte ift: es ift ein ſolches, das der Gefeggeber ſelbſt nich 
wahr bält, indem er wiſſen muß, daß er jelbit in den bejonvern Fallen oft das Gegentheil 
wahr halten würde. 

Die Erfahrung hat dies dargethan. Die Noth und fehlerhafte Vermiſchung von 
und Griminalbemweijen hatten im jpätern Roͤmiſchen und Deutihen Recht, nach der Zerfilg 
des einzig wahren Griminalbeweijed durch vollfländiged Schwurgericht, auf eine geſeh 
Beweistheorie zur Sicherung der Unfhuld gegen angebliches inbivinuelles Glauben 
Beamten geführt. Die Geſetze forderten, um eine flrafrechtliche Verurtheilung auszuf 
vollftändigen, durch Augenfchein oder zwei völlig glaubwürdige Zeugenausfagen zu id 
directen Beweis des Thatbeſtandes des Verbrechend und einen ebenſo vollftändigen, durch 
Zeugenausjagen oder ein völlig glaubwürdiges Geſtändniß zu liefernden directen Beweit 
der Angefchuldigte der Thäter war. Sie verboten durchaus die Verurtheilung auf ir 
oder Indicienbeweije, weil diefe zu offenbar nur zu jubjectivem Glauben ded Richters 
Diefe gefeglihe Beweistheorie aber offenbarte und bewirfte bald folgende Gebrechen: 

a) Jene directen Beweije bildeten in ber That doch nur eine Losentfcheidung. 
führten zu fehr vielen falfhen Verurtheilungen von Unfhuldigen, nod ungleich mehr d 
falſchen Looſprechungen von Schuldigen. Sie waren mit ihren gefeglihen Bebingunge 
Vollſtändigkeit nur fehr felten vorhanden. Man mußte alfo alle Verbrecher, die nit 
völlig glaubwürdige Zeugen zu ihrem Verbrechen zuzuziehen oder es zu ihren Verderbe 
willig vollgültig zu geftehen beliebten, losſprechen. | 

b) Um vielem Skandal zu entgehen, gelangte man dann fehr bald dahin, daß mem 
mehr blo8 glaubwürdige Ausfagen und Geſtändniſſe, ſondern auch völlig unglaubwi 
gefetzliche Beweife der Wahrheit anfah. Man verurtbeilte auf die vermittelß der gefe 
und der willkürlichen richterlichen Martern, auf die durch Schmerz und Todesangſt, 
Inquifitiond: und Kerferqual, durch Yebensüberbruf und Überliftung erpreßten A 
Menig half es, daß der Widerſinn folder Theorien fchon an fi zu Tage lag und hal 
Tauſende von Zuftigmorben ‚ fo 3. B. auch durch die erpreßten Ausfagen des Unmoͤglichen 
den Heren, handgreiflidh wurde. Steht einmal ein verfehrted Grundprincip feft, dann 
verfehrten Folgen oder Aushülfen unvermeidlid. Und fobald das pofitive Befeg o 
juriſtiſche Brarid einmal etwas feftgeftellt hat, dann hört für viele Juriften der Unterfe 
Sinn und Unſinn, von Geredtigkeit und Barbarei auf (e vinculis sermocinantur). 

c) Eben weil bei den juriftifhen Beweiſen doch einmal der Lostopf und die g 
Sheinwahrheit an der Stelle der wirklihen Wahrheit gelten follten, fo nahmen « 
deutfchen Juriften und nehmen noch viele gar keinen Anftoß an dem Unfinn, den Geri 
wirflihen und die allerwidtigften Beweismittel, eine ſolche üffentlihe Verhandlung 
jenen obengeſchilderten Schwurgerihten,, ja alles Selbſtſehen, Selbſthören und Selbſtk 
der Angeſchuldigten, der Anfchuldiger, Zeugen und Vertheidiger zu entziehen und fie ir 
Kammern einzufcpließen und nad) jo tauſendfach unſichern, unvollfommenen, unrichtigen 
und Actenreferaten entſcheiden zu laffen. Solch blindes Nihten kann man dann allal 
preifen ald ein Richten „ohne Anfehen der Perfonen und der Sachen“. 

d) Da es bei juriflifhen Beweiſen fo wenig auf die wirklihe Wahrheit der Shubl 
Unſchuld ankommt, fo wurden und werden Vernunft und Gerechtigkeitsgefühl fo vieler 
her Juriften aud durch das nicht empört, mad fonft alle vernünftigen Menfchen und € 
empört, nämlih durch die Strafurtheile, oft Verurtheilungen zum langfamen qual 
Tode durchs Zuchthaus, wegen bloßen Verdachts, und ebenfo wenig 

e) durd den neuen barbarifhen Ausweg lebendlänglider Berpächtigkeitserklärungen 
die Losſprechungen blo8 von der Inftanz mit ihren verlegenden Folgen. 

f) Da endlich jene juriftifhe Beweistheorie durch ihre eigene Willfür und Unnatirk 
zur richterlihen Willkür einlavdet, fo ſah man in Deutſchland nicht felten Richter, * 
nach den Geſetzen zu richten geſchworen haben, in dem wichtigſten Punkte ihres Richten 
bie fonnenflarfte, ausdrücklichſte Geſetzesvorſchrift, die, auf bloße Indicien nicht zu ve 
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weiteres mit Füßen treten. Dieſe heilige geſetzliche Bürgſchaft der Unſchuld, welche dem 
v ſelbſt noch noͤthig ſchien neben allen andern großen Bürgſchaften für die Unſchuld, 
a man uns jetzt beraubt hat, wie der Offentlichkeit und Volksthümlichkeit der Gerichte, ver 
n Actenverfendung und der völligen Inamovibilität der rechtögelebrten Beamten, diefe 
legte Bürgicaft zerflörten ebenfalld willkürlich unfereRichter, ohne zum Erfag jener zerftör- 
Bürgfchaften und ald die einzige Bedingung der Erträglichkeit eines Indicienbeweifes die 
Biederherftellung des Öffentlihen Schwurgerichts nur zu verlangen. 
8) Ja man iſt endlich fo weit gefommen, nad dem völligen Bankbruch aller juriftifchen 
wistbeorie, und dieſes Auskunftsmittel ſelbſt legislativ vorzufhlagen. Nach Indicien, dad 
t nad ihrem fubjectiven Meinen, ald Geſchworene, follen jene abhängigen Beamten 
Bürger verurtbeilen. Gin folder Beweis, den man ald Entſcheidung über das fchlechtefte 
im Givilproceß mit Entrüftung zurückweiſen würde, dieſer foll jegt bei der ehemals freie⸗ 
nd rechtlihften Nation die genügende Grundlage aller Berurtheilung von Ehre und Brei: 
ib und Leben der Bürger bilden! Bedarf ed wol noch einer Ausführung, daß alle freien 
ber Erde, wie alle ältern würdigen Juriften Deutfchlands folhen Vorſchlag mit Em— 
und ald völlige Zerflörung der rechtlichen Freiheit und Sicherheit zurückweiſen wür⸗ 

Doch aud die beffern neuern thun dieſes gottlob! ebenfalls. 28) 

8) Vortrefflich Hat insbefondere, fowie früher Möfer, fo auch Gans, a.a. D,., bie Burdhbarfeit 
Syſtems enthüllt; ebenfo auch das Gutachten, a. a. D., S. 234. Feuerbady, Über Offentlichfeit, 
; ferner Mittermaier, Strafverfahren, I, 255; Lehre vom Beweis, ©. 119. Intereſſant ift es 
Äber diefe Sache die Stimme eines andern Griminaliften zu vernehmen, welcher liberalen Grund⸗ 
keineswegs huldigt, audy als guter hiftorifcher Zurift das Schwurgericht nur da, wo es wie 
uland —2* jetzt beſteht, bewundert, uns Deutſchen aber die zeitgemäße Wiederherſtellung 
—— — hiſtoriſchen Inſtituts unterſagt, weil gegenwärtig bei uns nur die Uſurpation 

rchifchen Inquifition, des Despotismus und des juriftifchen Faufrehts hiftorifch befteht. Roß⸗ 
in feiner Abhandlung über den @eift des deutichen Strafverfahreng, S. 19, mit Recht aus, 

Iudicienbeweis ale fubjectiver Glaubensbeweis fih nimmermehr auf juriftifche Regeln zurüd: 
uud durch fie regeln lafje, weil hier alles auf jedesmalige richtige Anichauung und Kuflaffung 

fach verfchiedenen, individuellen, concreten, perfünlichen und fachlichen Verhältniffe und 
und ihre vielen möglichen Berfuüpfungen anfommt, und fagt dann: „Noch fei uns erlaubt, 
zu zeigen, daß der ogenannte Indicienbeweis bas Gefährlichfle und Schlimmfte in den Hän⸗ 
ber rechtsgelehrter Richtercoflegien if. Abgefehen davon, daß fle nicht immer wie bie Ge⸗ 

eneigter find, loszufprechen ale zu verurtheilen, abgefehen davon, daß der an das Leugnen 
Beräellung des Angeſchuldigten gewöhnte juriftifche Geſchäftsmann verhärtet wird in der Ver⸗ 
der Schuld: fo ift am wichtigften, daß die ſtehenden Gerichtshöfe immer beftrebt find, auf vor: 
e Bälle zurüdzubliden (praecedens) und daran fich zu halten. So ift es gar leicht möglich, 
Berurtheilung der Anhaltepunft für zehn andere wird, und fowenig gerade hier eine wahre 
t der Fälle möglich ift, indem in Hinficht auf den Indicienbeweis faum Gin Fall mit dem an⸗ 
inkimmt, fo fehr verführt eine täufchende Ähnlichkeit. Das Gericht, einmal gewöhnt an den 

ans Bermuthungen, wird immer fühner in der Macht und Gewohnheit zu fchließen und unter 

als nothwendige Borausfegung der Berurtheilung aus VBermuthungen verorbnen wollte, wie im 
Fahr vermindern, aber — nicht befeitigen. Auch 

de nichts ändern, daß dem Urtheil Entfcheivungsgründe und folglich Debuctionen der Schluß: 
kigefügt werben müfien. Denn alles ift hier an fich relativ und willkürlich.” (Daß wirklich bei- 
ts Hilft, das zeigt jenes einflimmige falfche TodegurtHeil der zehn Mitglieder des göttinger 
collegiums gegen ben fchulblofen Wendt.) „Aber felbft Hierdurch ift dann wieder eine neue 

R Ir erifcher Verlaͤſſigkeit geöffnet; denn es ift eine Garantie fcheinbar gegeben, die in der That 
iR. Überhaupt ift nichts gefährlicher, als das arbitrium judicis an eine Formvorfchrift oder an 
ar Regeln zu binden. Abgejehen davon, dag ein Widerſpruch in fich hier gegeben ift, fo wird das 
fen mit ber Form und mit den Regeln befchwichtigt, und der praftifche Schlendrian erſtickt Die 
t von der Wichtigkeit der einzelnen richterlichen Handlung. Man darf nur fehen, wie ber ehrlichſte 
mann ungerecht wird in der Verurtheilung feiner Schüler ex indiciis. Auch die Eollegialität 
venig. Ja fie erleichtert oft die Berurtheilung, wenn bie Berantwortung gleichfam auf einem eins 
‚nicht figen bfeibt. Endlich ift es wie mit dem Arzt, welcher viele Kranke behandelt: er wirb 
e, fein Syſtem reißt ihn fort, feinem Syſtem treu hält er füch bei jedem Ausgang ber Dinge ge: 
ertigt: ber Tod hat nichts Schreckhaftes mehr für ihn. So der Jurift, welchem der Beweis in 
se arbitrium gegeben ifl. Er macht fid) eine Art von Syitem und dann ift fein Gewiſſen be- 

Btigt, und bie Berurtheilung ift ihm feine ſchwere, fondern eine alltägliche Sache‘ (wie jenem 
miten Garpzov, der ſich rühmte, zu 20000 Tobesurtheilen mitgewirkt zu haben). „Wie ganz ans 
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Zu C. Die Einſicht ver abſoluten Unvereinbarkeit der Strafurtheile von juriki 
vollends von amovibeln und geheim verfahrenden Regierungsdienern nach ihrem ſubje 
Meinen mit der rechtlihen Sicherheit der Bürger hat eine Abart verfelben, einen Miſch 
verſuch von objectiven, juriftifhem und moraliſchem Glaubensbeweis bei neuern Griming 
und in Geſetzvorſchlägen erzeugt, und, trog der Warnungen tüchtiger Grimenaliften, 5. 8 
Möjer, von Mittermaicr (a. a. D.), gegen ſolche unvereinbare Mifhung des Wiverſprech 
verbreitet jegt die Verzweiflung an der echten juriſtiſchen Beweistheorie wie an ber U 
Inpdicientheorie für juriftiihe Beamte und die Muthlofigfeit, die einzige gerechte Aushäli 
Schwurgerichts zu fordern, diefe kranke Theorie. 

Man hält nad derfelben einige Bruchſtücke der alten directen gefeßlichen Beweiſe feſt, 
bebt einzelne beſonders ftarf ſcheinende Indicien hervor, und erlaubt, fie durch Die jurifif 
beftimmbaren Wahrſcheinlichkeiten bloßer Indicien und das fubjecive Glauben der Richt 
diefelben zu ergänzen. Auch erklärte man bereitd häufig geradezu, der Richter jolle y 
alle Losſprechungen nach feinen fubjectiven Glauben entſcheiden. Er folle nur vermitkl 
genannter negativer juriftifcher Beweiſe feine VBerurtheilungen audfprechen Eönnen, of 
einige Trümmer des juriftifhen Beweiſes fi mit feinem Glauben oder Blaubenwolla 
binden. In allen diefen Fällen aber bleibt einestheild der Vorwurf der Untauglicht 
aufgezwungenen Beweisregeln, ihrer Trüglichkeit, ihrer verberblidhen Hemmung der Wei 
Daneben aber bleibt zugleich die ganze Gefährlichkeit ver rihterlihen Ginjeitigfeit und W 
denn jeinem wahren Weſen nad bleibt folder Beweis fubjectiver Glaubensbermels. 
bleibt er vollends nad) ver Theorie derer, die, wie Roßhirt, dadurch zu einer juriftifchen # 
theorie helfen wollen, daß fie ven bisher als unzuverläffig anerkannten Bruchſtücken jud 
Beweije, außergerihtlihen Geſtändniſſen, ven Ausfagen von Mitſchuldigen, von Eine 
gen u. ſ. w. eine höhere Beweiskraft andihten. Dadurch wird der juriftifche Beweis u 
weit mehr unzuverläffig, oder er muß noch mehr feine eigentliche Kraft durch Indick 
moralijche Überzeugung erbalten. 

Wenn aud) einzelne Stüde directen juriftifhen Beweijed, etwa ein Beweis dei 
beftanded und ein Fragment ded Zeugen: und Geftänpnipbeweifes gefeglich gefordert 
welche felbft nur Wahrfcheinlichkeitöberweife geben und durch neue Wahrſcheinlichkeit 
werden müſſen, fo läßt fih ja nun und nimmermehr dieſes Bruchſtück, die Stärke 
Mangel feiner Glaubwürdigkeit und die nothwendige Stärfe der zur Ergänzung nothn 
Wahrſcheinlichkeiten objectiv, mathematiſch und juriſtiſch abmeſſen und ausgleichen, 
wenig als die Stärke der Indicien ſelbſt. Hier entſcheidet in Beziehung auf jeden 
lediglich das ſubjective richterliche Meinen und Ermeſſen. 

Den Richter aber in den Fällen, wo vollſtändiger juriſtiſcher Beweis fehlt, de 
aber in den allermeiſten Criminalfällen in feiner, nad allen unberechenbaren, fe 
ſchiedenen Bejonverheiten jedes concreten Falls zu bildenden fubjectiven Überze au 
voraus dur einzelne abftracte, nad der fubjectiven Überzeugung des Gefepgebers a4 
juriftifche Bedingungen und Regeln, ihn durch halbe und vierteldjuriftifde Beweiſeg 
beihränfen zu wollen, dieſes ift vielfach noch verfehrter als die Forderung ganz jut 
Beweiſe. Es ergeben ſich hier alle obigen Nachtheile beider Formen; zugleich aber = 
eigenthümliche neue, dag nun bier bei diefer Mifhung der fubjectiven Überzeug 
juriftiiher Beweife, bei dieſer Miſchung der jubjertiven liberzeugung ded Richters x 
Geſetzgebers, beide verberbt oder aufgehoben werben, daß doppelte Täuſchung, Unfich 
Willkür an die Stelle des juriftifchen Beweiſes wie des richterlichen Glaubensbeweiſes iJ 
daß der Richter nur der Wahrheit verderblihe Hemmungen oder ihr noch gefährlichere, m 
jelbft und andere täuſchende Scheingründe für Unrecht und Willfür erhält, und rd 
moralifhe und juriftifhe Verantwortlichkeit zerftört wird. Zerflört wäre alle Garantie, 
ber frühere objective actenmäßige juriftifche Beweis neben allen feinen Gebrechen nel 
Aber auch ein auf der vollen freien wahren liberzeugung der Richter beruhendes Urthe 
eigener Anſchauung und Erwägung aller möglichen concreten Erſcheinungen und Eigen 
lichkeiten der Verhältniſſe und Perjönlickeiten ift nicht an die Stelle getreten. Diefe 
zeugung felbft wird wiederum ben bier doppelt täuſchenden halben abftracten jur 

dere ſteht es hier mit dem Befchworenen, zumal wenn er feinen jungfräulichen Wahrſpruch tat. 
nochmals meine volle Überzeugung — nichts if gefährlicher als ber den Riten 
Beweis aus Dermuthungen.‘ 
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geln geopfert. Diefer Schein aber deckt felbft die moralijche Verantwortlichkeit bei falfchen 
theilen ebenfo, twie die Zulajjung des Glaubensbeweiſes die juriftifche. Von allen den großen 
wantien des wahren Schwurgericht8 vollends ift hier Feine Nede. Dagegen aber werben 
h ferner bleiben die obengeſchilderten allertraurigften Yolgen und Aushülfömittel der 
iſtiſchen Beweidtheorie und des Beamtengericht3, die langen geheimen Kerfer- und In: 
Mtionstorturen zur Erpreſſung von Ausfagen und Geftänpniffen, die Verdächtigkeitsſtrafen 
d Inftanzlosjprehungen und dad femgerichtlihe Dunfel des Verfahrens. Das reine 
ziftengericht, das jie ſchuf, wird fie and) gegen den Willen ver Gejege erhalten. Die Natur 
Dinge ift flärfer als die Gefepe. 
Es ſteht die abfolutiftiiche Verfhlimmerung der Dinge nie von felbft ſtill. Es liegt eine 

wachſende Kraft in jeder Verkehrtheit, ſolange dad Leben nicht eine gänzlich entgegen= 
Richtung erhält. Ohne dieſe werben auch jene Übel ſowie das Geheimniß des Eriminal: 
ed und die Abhängigfeit ver Gerichte ſtets wachſen, wie fie feit Anfang der Rheinbunds⸗ 
ie zum Erſchrecken täglih wuchſen. Sie werden wachen, felbft trogdem, daß fogar die 
tiften aus Furcht vor Schande dagegen proteftiren und 3. B. Abhängigkeit dev Gerichte 
ußlich, und eine Juſtiz, die das Licht ſcheut, alles Vertrauend unwürdig erflären, ja 
reden, daß eine geheime abhängige Juſtiz der ausgeſprochene Kriegäzuftand zwiſchen 

und Regierung fei. 
o bleibt denn die Herftellung des wahren Schwurgericht8 die einzige Rettung der Ehre 

echtigkeit, ja der Menſchlichkeit in unferm jeßigen criminaliftifhen Banfbrud. Sichtbar 
lich iſt jeder andere Weg geworben; unmöglich auch der neue Miſchungsbeweis, wel- 
meiften Nachtheile ver beiden andern Formen ohne ihre Vortheile verbindet, felbft unab⸗ 

Web Regierungsbeante zu Geſchworenen, aber zu den fhlehtmöglichften machen würde, zu 
orenen, welde nad Feuerbach und jenen trefflihen Mitgliedern der vpreußiſchen Im⸗ 

Istcommifiion?9) ‚mit den Nachtheilen unferer alten Einrichtung noch unzählige neue 
und feine VBortheile ded wahren Geſchworenengerichts geben würden.“ 

Die größere Verbürgung der Gerechtigkeit der Urtheile des Schwur— 
t8. Es enthalt entſchieden die beiten Bedingungen für wirflih objectiv gerechte Ur⸗ 
und verbannt allein alle obengeſchilderten Ungerechtigkeiten unſers geheimen inqulfito- 
Beamtengerihts. Es wirft zugleih am beften für die fubjective Gerechtigkeit oder auf 
jectiven Glauben der Bürger an die Gerechtigkeit und auf die Gejinnung für fie. 
8 Schwurgericht verbürgt die objective Gerechtigkeit oder wie Duttlinger richtig ſich 
t, „die rihterlihe Unabhängigkeit gegen die unlautern Einflüffe von außen ber mit 

Sicherheit und Trefflichkeit, wie e8 auf keinem andern Wege erreichbar ift. Es wirft 
gegen das Unheil, daß die Gerichte und ihre Urtheile, flatt von der Gerechtigkeit 

ter eigenen freien rechtlichen Überzeugung, vielmehr von äußern Willen, von frem= 
üffen abhängen und zu deren Werkzeugen erniedrigt werden. Es wirkt zugleich 

für die richterliche Unparteilichfeit, für vielfeitige, parteilofe Auffaffung ver 
nd endli für die richterlihe Fähigkeit, oder dafür, daß die Gerichte nad) allen Be⸗ 

das alles, mad für die Gerechtigkeit der Urtheile einflußreich ift, vollftändig und 
auffaffen und würdigen”. Schon allein dad Zujammenmirken, die natürliche, wechſel⸗ 
Ergänzung, Unterftügung und Eontrole der Staatsrichter und der Geſchworenen gibt 
big ihrem vereinten Wirken in allen drei Hauptbeziehungen Vorzüge vor jedem bloß 
en Beamten= oder vor jedem reinen Bürgergericht. 88 erhält dadurch nothwendig eine 
Schutzwehr gegen ungebührlihe Abhängigkeit von der Regierung, ihren einfeitigen 

un — — — — 

d) Bgl. die vorige Note gegen das juriſtiſche Monſtrum eines Schwurgerichts aus Beamten! Vor 
wma$ man jebem Gedanken, juriftifche Beamte ohne vollftändige ftreng juriftifche objective Beweiſe 
inalurtheile fällen zu laſſen, ftets neu entgegeniegen, was unſer Juflus Möfer (1, 308) demfelben 
gtrüfteter Seele entgegenrief: „Die gefährlichite Wendung aber, welche wir zu befürchten haben, 
x biefe, daß Ungenoffenrihtern die Macht gesehen wird, welche vordem die Genoſſen hatten. Wenn 

, erlaubt wird, nach dem gewöhnlichen Ausdrud mit Hintanfepung unnöthiger Kormalitäten zu 

eiben , wenn biefe von dem dürren Buchitaben der Gefege auch nur ein Haar breit abweichen dür⸗ 

fo beruht Freiheit und Eigenthum einzig und allein auf der Gnade des Landesheren, jo kann er 
: Leute zu Richtern verfchreiben, die in bem Lande, wo fie nach ihrer Weisheit und Billigfeit ver⸗ 
a follen, nichts Eigenes haben und Keinem Genoß find, die aus der Türkei und Tatarei 8 Hauſe 
und die es nach unverwerflichen Gründen darthun können, daß es vernünftiger ſei, die Beinklei⸗ 

ds den Hut unter ben Arm zu nehmen.“ 
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Richtungen und wechſelnden politifhen Intereffen und LXeidenfhaften, und ebenfo 
freilih ungleich feltenere Abhängigkeit von Beftehung und Böbelwillfür. Der eine 
theil des Gerichtd gibt vem andern Shug und Kraft und warnt und bewacht den and 
Schwächen. Beide find nicht abhängig von venjelben Ginflüffen. Wer aber möchte E 
wollen, alle Geſchworenen, alle die Taufende von Bürgern, die nad dem Los ei 
Richter berufen find, feien fo leicht feiner oder gröber, durdy Belohnungen oder Nad 
verfehrtem Lirtheil zu beftinnmen, als wenige fländige Regierungsviener? Wo jint 
ſchworenen die Beifpiele der Beförderungen, der Zurüdfegungen oder Abſetzungen w 
Urtheile? Schon durd die verfchiedenartige, wechjeljeitige, unabhängigere Stellung dı 
der verfhiedenartigen, ihnen zunächſtliegenden Geſichtspunkte und Intereffen der bu 
Ordnung und der bürgerlichen Freiheit, ergibt jih aud die parteilofere, gerechtere € 
fomwie auch die vielfeitigere, vichtigere Auffaffung und Beurtheilung. Diejes alles 
ſelbſt dann noch wahr und hochwichtig fein, wenn auch unfere juriftifhen Beamtengeı 
e8 die Ehre Deutſchlands und die Sicherung der öffentlihen Ordnung fordern, bie i 
leider entzogene, unentbehrliche richterlie Unabhängigkeit und, fowie bei dem Schn 
die Dffentlichfeit zurüderhalten, und wenn wiederum, wie bei jenem, alle Nichte 
geflagten, ven Vertheidiger und die Zeugen felbit ſehen, felbft hören und felbft ber 
mithin für das wichtigfte aller Geſchäfte ſich jelbft fo gründlich unterrichten wie jeder vi 
Geſchäftsmann und Bamilienvater felbit bei unendlich unwidtigern. 

Das Schwurgericht würde von der Gerechtigkeit gefordert werben, weil es die bi 
fältigfte, vielfeitigfte Einrichtung ift, in unfern beſchränkten menſchlichen Verhält 
jectiv gerechte Urtheile zu erhalten. Es wird aber doppelt nothiwendig, weil feine Ur 
das größte Vertrauen der Gerechtigkeit für ji haben und fhon deshalb am meiften g 
die Gerechtigkeit und die gerechte Gejinnung der Bürger wirken. 
Das Schwurgericht wirft ferner dadurch objectiv wie fubjertiv unendlich Heilfan 

Erhaltung der Gerechtigkeit, weil e8 allein Taufende von ſcheußlichen langen Verhaftı 
Inquifitiond- und Kerkertorturen mit ihren Kerker- und Juſtizmorden, die Inflanzloi 
gen und andere Verdächtigkeitsſtrafen, weil es alle diefe Leiden ſelbſt für fo viele v 
fhuldige unnöthig macht und abſchafft. Es ift ein weiterer unendlicher Vorzug für eiı 
Wirkung der Strafurtheile, daß fie möglihft ſchnell der verbrederifhen That auf 
folgen, fo bei allen den Glauben an die Heiligkeit ver Geſetze und Rechte erhalten und. 
während bei und die Strafen meift erft erfolgen, wenn das bisher ungerochen geblie 
brechen fast vergeflen ift und die Leiden nun oft nur Mitleid für den Verbrecher und 
gegen die Jufliz erregen, ſodaß bei unſerm zugleich unjicherern und unenblidy langfaı 
minalproceß, wie der Minifler von Arnim Flagt, „die Verzögerung der Strafen eu 
quelle neuer Verbrechen wird”. 

Eine neue, unendlid wichtige Foͤrderung der Gerechtigkeit und der Gefeglichkeit 
dad Schwurgericht durch die eigene thätige Theilnahme der Bürger, ihrer würdigften $ 
tanten an ber Erhaltung ver Gerechtigkeit und der Geſetze, an der Unterdrückung un 
fung der Frevel. Es wird ſo in ihrem vollen Bewußtſein die Erhaltung jener Geſetzli 
die Beſtrafung ihre eigene Sache, der Gegenſtand ihrer Sorge und Theilnahme. € 
ih erhoben zu würdigen Wächtern der Gefege, zu Schügern der Unfhuld und zu R 
beleidigten vaterländiihen Gerechtigkeit. Der Elügfte Geſetzgeber des Alterthums, D 
er in feiner gefeßgeberifchen Weisheit bei feinem zur Abgötterei geneigten Volk die 
feines religiöfen Glaubens und der darauf begründeten Nationalgejeggebung möglichf 
machen und befeftigen wollte, verorbnete, jeder Bürger folle an der Steinigung des ! 
thätigen Antheil nehmen. Aber nicht blos lebendigen Haß und Entrüftung gegen das 2 
— flatt der töplihen Gleichgültigkeit — erwedt und nährt dad Schwurgericht; es bilt 
Bürgern auch den Sinn und bie Achtung für leidenſchaftsloſe Gerechtigkeit und gerec 
und für die Sicherung der rechtlichen Breiheit aus. Denn als felbfithätige Theiln 
gerechten Urtheilen, ald verpflichtet auf fie, verlieren fie die alle Gerechtigkeit und Frei 
gebenve Stimmung fo vieler deutſchen Bürger, bei welcher fie nur blinded Wüthen d 
juftiz fordern und ihnen Feine Strafen hart genug, feine Beweid- und Strafurtbeil 
genug iind. Im deutfchen Mittelalter flanden und in England ftehen blos durch 
gericht, trog fo vieler fonftiger Misverhältniffe, doc die Bürger in wahrer Bürg 
ungleich höher als fo viele unferer jegigen deutſchen Bürger! 

Solder thätigen Theilnahme der Bürger an dem Gericht gibt die Öffentlichkeit 
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ung erft ihren vollen Werth. Sie dehnt jene wohlthätige Wirkung von den Geſchwore⸗ 
uf alle ihre Mitbürger aus. In der ganzen feierlichen, lebenvigen Zufammenmwirfung der 
lichen Staatsanwälte und Ankläger, ver präſidirenden Staatstichter, der Gefchmworenen, 
gen, der Angeklagten und ihrer Vertheidiger und der Zuhörer liegt etwas moraliſch 
rgreitended. Gin würdiger Präfident, feine und der Staatsanwälte und Bertheidiger 
Ge Reden erweden jet mehr, ald man je hätte ahnen Fönnen, die Stimme des Öffent- 
Gewiſſens, die Gefühle der Moralität und Humanität, der Scham und Scheu vor dem 
würdigen, den Abjcheu vor dem Verbrechen und zugleich) die gewiſſenhafte Sorge für un 
ide, Humane und volksmäßige Gerechtigfeit. So wird wahrhaft die Strafgerechtigfeit 
Moral und moralifhen Gerechtigkeit und der beffern dffentlihen Meinung verbunden. 
ird ein wahrhaftes Öffentliches Genfurgericht, allgemein ergreifend für die Zuhörer. . 
» gänzlich hohl iſt die naive Befürdtung mander deutſchen Theoretiker, die Öffentliche 
ndlung ſchade der Moralität und Sicherheit. Als hörten etwa hier die Verbrecher zuerft 
dien! Als wenn nicht auch alle Schändlichfeiten ver Verbrecher ſich hundertfach im Volk 
rügen! Aber fie thun dieſes meift nur auf eine frivole Weile, während fie im öffent: 
Bericht unter die Herrſchaft der höhern moraliſchen Geſichtspunkte geftellt erfcheinen und 
mtliche Gewiſſen gegen fie geweckt wird. Die in mistrauifches und Mistrauen erwecken⸗ 
nel gebüllten Berurtheilungen und Losſprechungen bloßer Beamten dagegen machen fo 
flatt eines wohlthätigen, vielmehr einen nadtheiligen, nicht felten gefährliden Ein— 
Sur Öffentlihen Schwurgeriht vernimmt man ihre Gründe und fieht und achtet die 

fung der Mitbürger und die würdige, unparteiiihe Handlungsweiſe des Gerichte. 
Die politiſche Heilfamkeit des Schwurgerichts fürden Shug der Ver: 

ng und der flaatsbürgerlichen Freiheit, für edlere Volksbildung und 
otifhe Befinnung, für die Herrſchaft der Gerechtigkeit inder Volks— 
nung im Staat. In politifher Hinficht ift der Vorzug ded Schwurgerichtd augen⸗ 
uud felbft von den fonftigen Gegnern diefed Inftitutd anerfannt. Sogar die größten 

ver englifhen Verfaffung und unter ihnen der Nordamerikaner Livingfton (in feiner 
hung der engliihen Verfafſung“, S. 36) preifen doch Iaut fein Schwurgericht und feine 

fentation. „Nur diefe zwei einfachſten Inftitute”, fo fagt Livingfton, „haben alle 
rzüge, haben dad Erftaunen und die Bewunderung des Weltalld, nur diefe beiden In⸗ 

haben Englands großen Vorrang vor den übrigen Völkern bewirkt.‘ 
fenigen Gegner bed Schwurgerichtö aber, welche die vortrefflichen politiſchen Wirkungen 
urgerichtö zugeftehen, vergefien nur, daß dieſe vortrefflihe Wirkung doch zugleich auch 
großen juriftifhen Vorzug der Gerichtseinrichtung für die Strafgereihtigfeitöpflege 

Denn was ift der Endzweck, diefe Einrichtung im ganzen, was die hoͤchſte Aufgabe der⸗ 
? Offenbar nicht die, daß in einem einzelnen Fall fo oder jo entſchieden werde, ſondern daß 

inen ihre Entſcheidungen, daß alfo die Einrihtung und Handhabung der Straf: 
eit im ganzen möglichft ver Gerechtigkeit und ihrer Erhaltung entjprechen, daß fie mög- 
die Herftellung und Erhaltung der durd die Verbrechen geſchädigten und bedrohten 

ft ver Gerechtigkeit im Volk, in ver Volksgeſinnung und fo auch für die Minderung der 
khen wirkſam ſich erweiſe. Dazu aber wirkt ja die würdige politifche Breiheit der Bürger, 
bendige Achtung und ITheilnahme für die Herrſchaft der Gerechtigkeit in ihrem Vater⸗ 
und ihr Glaube an dieſe Herrichaft, ihr Glaube namentlich auch an die Herrſchaft in ber 
ligkeitspflege. Die gänzliche Abfonverung ver bisher erwieſenen rechtlichen Vorzüge des 
rgerichtd von den politifhen ift eine Thorheit. Iſt denn für edle Menſchen und Völker 
erländifche Freiheit und ihr Schug gegen Gewaltherrſchaft und ihre Verderbniſſe nicht 
in Recht, und das evelfte von allen? Und wirft ed, wirft fein verberbender Einfluß 

iv bie Höhere Achtung alles Rechts, alfo au für die Unterbrüdung und Verhinderung 
Herifcher Geſinnungen? 
mächſt in Beziehung auf die politifhe Heilfamleit erklärt Feuerbach, S. 47, dad Schwur- 
für wejentli für gemifchte und für demokratiſche Berfaffungen. „In den legtern, in 
ı jeder Bürger einen Theil des fouveränen Volkskoͤrpers bildet, find einzelne Richter oder 
ve Michtercollegien mit dem Princip und Wejen der Qerfaffung unvereinbarlid, denn Diefe 
a mit dem ausſchließlichen Vorrecht des Gerichts über Leben, Zreiheit und Bürgerthum 
niwiderftehliche Gewalt, wodurch alle ihrem unbedingten Willen unterworfen werben. 
hertragung des Richteramts nur auf beftimmte Zeit iſt zwar bie Gleichheit nigt aufgehoben, 

ates2erilen. ZIU. 
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aber doch durch die überwiegende Gewalt über Leben und Tod die Fortdauer ber Voll 
und der Verfaflung in hohen Grave gefährbet. Ausübung des Richteramts durdh6 gaı 
aber macht den beleidigten Souverän unmittelbar felbft zum Richter und gibt nicht di 
ſchaft weifer, parteilofer Befchluffe, wie eine Auswahl von wenigen Bürgern, für jeden e 
Fall erwählt und unter einem Magiftrat richtend über Schuldig oder Nichtſchuldig. 2 
wird fein einzelner, fein ſtändiges Collegium und aud nicht Die Menge Herr über das ı 
ber einzelnen. Der Geſetzgeber ift hier nicht auch Richter, und e8 fleht auch der Richter 
vorherrſchender Gewalt über nem Gefeggeber. Der Thatrichter ift verborgen unter be 
und verliert fi) nad abgegebenem Spruch wieder unter ſeinesgleichen. So läßt | 
erwarten, daß die Fleine, file Berfammlung gut und unter Mitwirkfung des Angelklag 
erwählter parteilofer Richter nicht nur leidenſchaftslos das Urtheil ſuche, ſondern auch 
tigen Verſtande dad wahre lirtheil finde. 

„In einer gemifchten Verfaflung find, wie in allem Leben Kampf der Kräfte if, I 
flen Kräfte in wechſelſeitigen Widerſtreit gejegt, ſodaß aus dieſem Widerftreit der G 
politifchen Lebens und Wirkens und ſelbſt das Princip der Fortdauer einer folden Bi 
hervorgeht. Auf welche Seite man hier das Gewicht der Griminalgewalt legt, fo wird 
Gegengewicht aufgehoben und die Verfaſſung durch Uiurpation des Übergewichts von: 
getrennten widerſtreitenden Gewalten zerflört. Wird z. B. der Monarch allein ‚Herr 
minalgewalt, fo wäre er zugleich Herr über jeden Willen, der etwas anderes wollte als 
bin auch über jeden, der die Bonftitution durch Wort oder That gegen ihn zu vertheidig 
Er würde mithin alsbald der Gefeggeber fein, ſobald er ed werben will, und in ſolchen 
kommt ſtets das Wollen von felbft, fobald nur immer dad Können in Richtigkeit geh 
Geſchworenengerichte jind daher in einem ſolchen Staatsorganismus der Schlußflein da 
Verfaſſung oder vielmehr ihr Grunpftein, mit welden fie jelbft ſteht oder fällt. Dr 
muß die Gewalt haben, die Verbrecher durch Anklage zu verfolgen und durch bie von 
jegten Richter zu beftrafen. Aber diejer Gewalt muB dad Palladium einer Magna: &hı 
den Grundfag gegenüberfiehen: «Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur au) 
aut aliquo modo destruatur nisi per legale judicium parium suorum vel per legem | 
Alle Könige Englands, welde nad) der Alleinherrichaft fixebten, fuchten daher durch Um 
der Jury die Berfaffung, melde jie umſtürzen wollten, an ihrer Wurzel anzufaflen.” 

Feuerbach führt nun auß, daß in despotiſchen Staaten, in weldhen ver Fürſt rechtlich 
umſchränkte Gigenthümer alle Öffentlihen Rechts ift, dad Schwurgericht dem Geiſte bie 
faffung widerſpreche; vieles jei felbit dann der Ball, wenn ohne wirkliche rechtögültige I 
ung ver abfoluten Gewalt der Fürſt in einer Scheinverfaffung Stände einfübre, die nu 
bedeuten, daß der Fürſt damit jein Belieben ausſpreche, ohne daß das Volk Rechte erbali 
Unrecht aber erklärte Feuerbach damals in der Rheinbundszeit die deutſchen Staaten yı 
rechtlich despotiſchen Staaten, da ja in Deutſchland und namentlich auch in Baiern nie 
vertragdmäßigen reichs⸗ und landſtändiſchen Rechte der Bürger rechtogültig vernichtet 
und da auch der König von Baiern, dieſes anerfennend, eine zeitgemäße Wiederherftell 
landftändifchen Berfaffung verfündet hatte. Niemand zweifelt aber vollende, daß jetzt! 
ſtenrechte durch die confliturionellen Landesverfaſſungen rechtsgültig und weſentlich bi 
feien, gleichviel ob biefelben ſo wie Die Sfterreihifche und preußiſche Verfaffung aus 
eine Theilung des hoͤchſten Souveränetätörecht8 der Geſezgebung zwiſchen dem Fürſten 
Ständen zugeflehen, ober ob fie dem Volk nur dad wirkliche, aller fürftlichen Will 
zogene Recht der Mitwirkung bei ver Gefeggebung und andern Regierungsrechten beile 
durch gegenfeitige Zuſicherungen Eid und Fürſtenwort und Huldigung verbürgen. 

Daß jept noch oftmals für politifhe Verbrechen und namentlich bei Preßvergehen b 
eingeführte Schwurgericht audgefchloflen ward, alfo in Zällen, für melde man es 
müßte, wenn ed nod nicht erfunden wäre, ift eine bevauerlihe Wahrnehnung. 

Vollſtändig nachgewieſen aber wurde es auch oben (Il, B, 2), daß in vielfacher Hin! 
neuere Schwurgericht ungleich monarchiſcher, weniger vemofratifch eingerichtet iſt als die 
ins 18. Jahrhundert nach der Garolina in Deutfchland beſtandenen Schwurgerichte. W 
als die neuern Schwurgerichte Eönnte man das Mitfimmen der Bürger bei der allgı 
Defteuerung und Lanbeögefeggebung oder andern Regierungdmaßregeln, das Mitftimm 
Ständen, welche bleibender find und weniger unter Mitwirkung der Regierung ermählt ! 
als unmonarchiſch verfchreien alä dad, daß für den einzelnen Strafiall jene wenigen Gef 
nen dad Zeugniß über die Thatſache der Schuld abgeben. Wer möchte davor zittern? 
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Alle jene abgeſchmackten Darſtellungen des Schwurgerichts, daß es volksſouverän, un⸗ 
rarchiſch u. j. w. ſei, verhüllen nur zu dürftig das Beſtreben, die Unabhängigkeit der Juſtiz 
Strafiadgen despotiſch zu vernichten. 
V. Einwendungen gegen das Schwurgericht. Faſt alle, welche erwähnt zu werben 
ſlenen, find wurd die bisherige Ausführung genügend widerlegt. Sie gründen fidh ja 
ſtentheils auf unrichtige Auffaflungen des Verhältniffes des Schwurgerichts zu dem Juriften- 
Kt und auf Misverſtändniß der wahren Natur und Einrichtung von beiden. 
Feuerbach Hatte ſechs Geſchworenenurtheile zur Verdächtigung des Schwurgerichts zu- 
mengeſtellt. Allein das Gutachten der koͤniglich preußiſchen Immediatcommiſſion hat 
26 fg. gründlich nachgewieſen, daß alle dieſe ſechs vermeintlich ſchlimmſten Urtheile, die 

ch aus allen ſtets oͤffentlich bekannt werdenden Schwurgerichtsurtheilen von England, 
ich und den deutſchen Rheinlanden und aus den Sammlungen ſolcher Urtheile auftreiben 

‚ und die faſt ſänmmtlich Losſprechungen waren, an fi gar keine Vorwürfe begründen. 
aber Eönnen jene Mitglieder der Immediatcommiſſion, welche durch lange Jahre hindurch 

urgerichte in ven Rheinlanden genau kannten, und mit ihnen der berühmte Daniels, 
ich erflären(S.131): daß ihnen au noch nicht Bin auffallender Misgriff eines rhein- 
Schwurgerichts befannt geworben over bei ihren genauen Nachforſchungen zu Ohren 

n fei, ja daß felbft die wiſſenſchaftlichen Richter noch nicht ein einziged mal in den Fall 
n feien, wegen ihres Glaubens an eine grundlofe Berurtheilung der Geſchworenen Ihr 

ſionsrecht zum Schug der Unfhuld zu gebrauden. Wahrlich, pas ift ein flarfed Zeug: 
: Bon melden gleich großen deutfchen Lande kann ed von fo langer Zeit der Rechtsverwal⸗ 

rch Beamtengerichte gegeben werben, felbft trog deö Dunkels, das hier fo vieles Unrecht 
?* Gleich herrlich ift das Zeugniß, welches Merlin, ein Gegner des Schwurgerichts 

”. Bd. VI, ©. 627), von demfelben ablegt: „Rendons pourtant juslice aux er- 
meme ä la pre&varication des Jures: ils ont trop de fois acquitt&e des coupables, 
n’a pas encore été prouv6, qu'ils eussent jamais fait couler une goulte du sang 

1° Unfehlbar freilich ift keine menfchliche Einrihtung. Den Juriftengerichten aber 
teoß ihres Dunkels mehr als zehnmal fo viel falfheBerurtheilungen nachgewieſen wer- 
ven öffentlichen Schwurgerichten. 
find nad dem Bisherigen auch lauter falſche Auffaflungen des Schwurgerichts, daß es 
Gefühlen, nach einer nur auf Gefühl beruhenden moraliſchen Überzeugung oder gar 

ur richte. ES foll vielmehr nach allgemein bürgerlicher praftifher Erkennt⸗ 
hrung und Beurtheilung und nad objectiver Wahrheit richten wie die Staats- 
Der Butöbefiger, der Kaufmann, der Notar urtheilen als Geſchworene über bie 

rdigkeit einer Thatfache, einer Ausſage ebenfo wenig nad) einem bloßen dunkeln Ge⸗ 
als fie danach ihre andern praftifchen Geſchäfte, die Auswahl ibrer Leute u.f.w., befor- 

ife man uns doch vor allem eine — ihren Weſen nad von ihrer allgemeinen Lebens: 
verſchiedene, wirklich juriſtiſche Erkenntnißquelle der Wahrheit nah! Selbſt vie 

ten juriſtiſchen Beweißregeln find ja nur aus der allgemeinen tebenderfahrung entnom: 
hrſcheinlichkeitoregeln. Taugten aber die Feſſeln juriftifder Beweisregeln im Crimi⸗ 
etwas, nun dann koͤnnten natürlich auch Die Geſchworenen danach richten, wie es ja 
ertelang die Geſchworenen nad der Barolina thun follten. Man denkt au in Eng: 
nicht daran, daß die Geſchworenen anders ald nad) prüfender Vergleihung der natür- 

‚ A aus der allgemeinen Erfahrung ergebenden allgemeinen Refultate und Regeln über 
hrheit der Thatſachen und Ausfagen urtheilen follen, man feffelt ihre Überzeugung nur 

harch einfeitigen juriftifchen Zwang, mithin auch nicht durch den Zwang einer befondern 
Gaftsahlegung über die Beweife. Daß aber jowol mit eigentlich juriftifhen Beweiſen 

ohne fie Beamtengerichte am wenigften bie Wahrheit verbürgen, das wurde vollftändig 
(IV) erwiefen. Auch bei ihnen entſcheidet ihre fubjective Überzeugung nad) den befondern 

iffen. Gefühl und Willkür wirken dabei reichlich ein. Jedes in höcfter Inflanz über 

B- und Ihatfrage ſprechende Juriftengericht hat auch noch mehr angebliche Omnipotenz 

ke unter der Gontrole des Suspenſions- und Cafſationsrechts und der Revifion, unter der 

zole ver Staatsrichter, der Nation und der Regierung Öffentlich richtenden Geſchworenen. 
du folgen Fällen find allerdings einzelne ausnahmöweife Loaſprechungen möglich, welche 
Hätten veranlaßt werden follen, und welche befjere Geſetzgebung oder beſſeres regierungs⸗ 
miaatsrichterliches Verfahren für die Zukunft zu verhindern ſuchen müſſen. q 
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Die franzöftfhe Geſetzgebung gab deshalb ven Geſchworenen das Net, eine Schuldig 
rung mit der Hinzufügung, dag mildernde Umſtände vorhanden waren, auszuſprechen. 

Will man aber in jenen wenigen Ausnahındfällen, welde wenigſtens niemals zu | 
rechter Verurtheilung führen, noch von einer Schuld der Geſchworenen reden, fo vergeſſe 
nur nicht die bier aud weit häuflgern und größern Schulden der geheimen Juriftenge 
Aber unfern Beamtenrichtern ſteht theils das gerichtliche Dunkel, theils eine ganze Rüftfe 
von taufend verſchiedenen Geſetzen und gelehrten juriflifhen Scheingründen zu Gebote, 
Gejegmwidrigfeit in großen Ausführungen ſich felbft und andern zu verhüllen, währen 
armen Geſchworenen nur feine furzen Formeln Schulvig oder Nichtſchuldig gegeben fin 
jede feiner Eleinften Abweichungen vom Buchſtaben des Gefeges aller Wolt offen vor 
liegt. Mußte e8 doch Ihon oben erwahnt werben, daß mehr als die Hälfte Der beutihen 
und Oberhofgerichtöräthe täglich Menjcen zum Tode oder andern ſchweren Strafen verurth 
da, wo unjere poflitiven Gefege mit unumftöplider Gewipheit die Losſprechung gebieta 
den Fällen bloßer Andicienbeweije nanılih). Aber fehe man doch nur in Die Deutfche Crin 
prariß! Da haben die Gerichte ſogar durch fortgefegte Geſetzwidrigkeit gegen klare Geif 
wichtigſten Procepeinrihtungen abgeihafft und andere neu eingeführt. Abgeſchafft Haba 
weift vor ſpäterer gejeßgeberifcher Betätigung die Gerichte die Offentlichkeit, das Schwu 
die Zuziehung von Schöffen und felbflännigen Gerichtsſchreibern zu den Proceßhan 
die vehte Trennung von General: und Specialunterfuhung, ebenfo ferner die Strafen 
bruchs, des Stuprums, der Gottesläfterung, der Hererei u.f.m. Eingeführt haben fie 
den geheimen Inquifitionsproceß, die Tortur, die Losſprechungen von der Inftanz, 
dächtigkeitsſtrafen, die furdtbare Theorie der delicta excepla, die Strafen bloßer M 
verlegung ohne Klagen, die Strafen der Duelle, der heimlichen Niederfunft, des 
ber Aufreizung zum Misvergnügen, des Conats ded Hochverratho u. ſ.w. (S. Caroline: 

Manche andere Einwendungen lafjen fih noch leichter widerlegen. So der Tadel 
bach's, daß man bei dem Schwurgeridht mehr Vorſicht anwende gegen ungerechte Ve 
gen ald gegen unverdiente Losfprehungen. Er fagt (S. 113): „Der Grundfag: es ik 
daß Schuldige entkommen, als daß ein Unſchuldiger geftraft werde, iſt als Marime ver 
gebung nicht mehr werth wie der entgegengefeßte.” Das geſunde Rechtsgefühl aber, die 
ſtimme aller gefitteten Völker verurtheilt im Verein mit der Heiligen Schrift und 
claſſiſchen Römifchen Recht diefe neue Weisheit, nad welcher man auch conjequent bei 
Verdacht ftrafen müßte. Auch hier wurde ber beriihmte Gelehrte wieder von feiner 
und durch allgemeine abftracte Begriffe verleitet. Freilich, nach der Gerechtigkeit in a 
gedacht, kann ebenjo wenig ein Schuldiger freigeſprochen al8 ein Unſchuldiger verurth 
den. Weil aber die concrete menjchliche Gerechtigkeit und ihre Bemweife unvollfomnıen 
joll jie, wo fie felbft die Mangelhaftigfeit und Ungewißheit in einem beſtimmten Kal 
nach jenem uralten, ehrwürbigen, ebenjo gerechten als humanen Grundfag verfahren: 
foU im Zweifel ſtets das Mildere wählen, die juriſtiſche Vorausannahme der Unſchuld 
halten. Denn Eann fie hei dem beften Willen das Verbrechen nicht beweiſen, fo ifl 
ihre Schuld. Wohl aber wäre ed ihre Schuld und eine Zerftörung des ganzen auf ber 
fides und der praesumtio boni viri beruhenden friedlichen Rechtszuſtandes, einem Bü 
Recht auf Leben und Freiheit zu vernichten, gegen welchen ber moͤglichſt vollgültige B 
Schuld fehlt. Nach jener mit Unrecht getavelten Maxime verwirft auch das gemeine 
Strafrecht bei Appellation in Griminalfahen die Berihärfung der Strafe, eine reforn 
pejus, und erlaubt vem Kürften Begnadigung und nicht Vermehrung der Strafe. U 
ift Die Klage zu vieler Losſprechungen durch dad Schwurgericht jegt durch die Erfahru 
ſtummt, da durd die Öffentlichkeit des ganzen Verfahrens gegen ſchuldige Verbrecher wid 
Beweiſe zu Tage treten als früher, und da durch das rihterliche Selbfliehen und Sel 
Richter und dur die Zufanımenwirkung der Juriften und der Bürger in der Verhan 
in den Verhoͤren der Angeſchuldigten und Zeugen auch die Indicienbeweiſe eine viel g 
heit und Sicherheit gewinnen und die Geſchworenen fi ihrer überzeugenvern Kraft m 
fließen Feine Urfachen haben. | 

Man tadelt auch noch, daß das Schwurgericht die Sicherung und Gontrole durd a 
tionen, neue Prüfungen des Urtheils und vor allem die Schriftlichfeit ausſchließe. Dieſed fl 
eigentlich ein Einwand gegen das Öffentlihe und mündliche Verfahren, gegen Entſcheidu 
die auf dieſes gegründet find. Wo man nicht die abgeſchmackteſte Begründung ſtrafrichterl 
Urtheile blos durch unfihere Arten und Relationen vorzieht, da kann auch gegen den 34 
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nes von Juriſten gefällten StrafurtHeils nicht ohne neue Vornahme der Verhandlung ap: 
Hirt werben. Mit neuer Verhandlung aber kann fo gut ein neued Schwurgericht wie ein 

wifſenſchaftliches Gericht nochmald prüfen und entſcheiden. Dieſes ift nad) den Obigen 
3) zum Schuß der Angeklagten der Ball bei Suspenfionen, Gaffationen und Reviſionen 

d’Instr.”, 364, 410). Außerdem kann und fol das Gericht, wenn dad Urtheil der Ge⸗ 
en unregelmäßig, unvollftändig oder innerlich widerſprechend war oder bedenklich ver- 

e, die Geſchworenen darauf aufmerffam machen und neue Berathung zur Berichtigung 
olflänbigung fordern. Außer diefen Fällen aber oder der Regel nach ift, wie bie 

Bölker urtheilen, die ſich des Geſchworenengerichts erfreuen, die unparteiifche Gerech⸗ 
feiner Entſcheidung fo controlirt und verbürgt, fo viel mehr verbürgt als die der geheimen 

Beamtengerichte, daß regelmäßige Appellationen theils unnöthig, theild im Ver⸗ 
ihres Werths für den Angeklagten und für feine Befreiung und für ven Staat ald über: 

d nachtheilig erfheinen. In Schweden übrigens ift bei ven Schwurgerichten fogar doppelte 
ation zuläffig an mittlere und oberſte Berichte. 
er jenen Gontrolen des Schwurgerichts fehlt auch ſchriftliche Aufzeichnung keineswegs. 

Gontrole ift freili an fi unendlich unvollkommen und unſicher, obwol fie die wejentliche 
le des geheimen Beamtengericht3 bilden muß. Aber fie ift fogar bei dem Schwurgericht 

4 zutrauendwürbigerm, vollftändigerm Grade vorhanden ald bei dem fhriftlichen gehei- 
eamitengericht. Die ganze VBorunterfuhung wird actenmäßig protofollirt, und zwar bei 
bſtändigkeit des Actuars, bei der Gontrole des Staatsprocurators, des Collegialgerichts 
dertheidigers und der ſpätern der Anklagekammer über die Führung der Unterſuchung 
sich bei der nothwendigen Scheu, daß die öffentliche Verhandlung jede Ungenauigkeit, 
Ränpigfeit, leidenfchaftliche Übereilung, Befangenheit und Untreue zur öffentlichen 
pe nor der Nation und der Regierung an den Tag bringen Eönne, läßt fie ji bier un 
Bireuer und gewiſſer Hoffen als in ven Brotofollen unferer emig geheimen Beamtengerichte. 

werben auch nad) ihren Ergänzungen auf Anorbnungen ver Anklagefammer in der 
Berbandlung und bei der Berathung der Geſchworenen zu Rathe gezogen und be: 

m vor dem Anfang der Öffentlichen und mündlihen Verhandlungen aber und vollends 
ſelben beginnt, neben deren unvergleichbar trefflichen Garantien, neue fhriftliche Auf: 
ag, die abermals ungleich vollftändiger, vielfeitiger und treuer, zugleich unendlich viel 
und mehr gelefen ift als die unferer unglückſeligen, ſchlecht gefhriebenen dicken deutſchen 
ten. Neben dem fortdauernden Protokoll des Gerichtsſchreibers über dad Wichtigfte 
nämlih Tag für Tag verſchiedene Öffentlihe Zeitungen nad) den wörtlihen Aufzeich- 
verſchiedener Beihmwindfchreiber die ganzen Verhandlungen mit. Man gibt fie in bi- 

Rittheilung der Worte der Angellagten, ver Zeugen, der übrigen Theilnehmer an ven 
ten Verhandlungen. Möglichfte Treue und Vollſtändigkeit bewirkt die Controle bes 
jHublikums, das Gericht mit einbegriffen, und der Wetteifer und die gegenfeitige Er- 
4 der verfhiedenen Beihwindfchreiber und Journale. Auch bier wieder drängt ſich un- 

Hich des großen britifchen Gefchiähtfchreiberd Bewunderung über dad Schwurgericht auf. 
er, wie faft in jevem Bunfte, verhält fich die VBollftändigfeit und Güte unſers frühern 

tſchen Verfahrens zu dem der Briten und der Franzoſen ungefähr wie etwa unfere frü- 
tſchen Reichſspoſtwagen, oder twie die alten Flußſchiffe zu unfern jegigen Diligencen, 

ſchiffen und Ciſenbahnwagen. Die frohe Erwägung, daß in dem Reife= und Handels: 
t pie Annahme der verbefferten Einrichtungen endlich auch bei ung entfchieven ift, und daß 

Bertbeidigung des Alten, felbft wo es von der Reaction gegen die gefürdteten Fort: 
ke per Menfchheit ausging, doch vor dem gefunden Menfchenverftande des Volks ſich nicht 

Belten kann, gibt mir au) Hoffnung für den endlichen vollſtändigen Sieg der gefunden 
Sant in unferm Rechtsverkehr. Welcker. 

‚ſ. Ureantone der Schweiz. 
ſation, Säcularifation, oder Verweltlichung bezeichnet die vom Staat aus: 

Kbe Berwanblung geiflliher Güter, und in einem engern Sinne die Verwandlung der mit 
Regierungsreihten verbundenen geiftlihen Stifter und Länder in weltliche Büter und Länder. 

Kirche und ihre Diener bedürfen für Ihre Erhaltung und ihre religiös- moralifchen Zwecke 
weltliche Mittel, und bei aller hriftlihen Enthaltfamfeit von weltliher Herrſchſucht, Hab- 

kund Genußſucht läßt es fich doch ficherlich rechtfertigen, daß die Kirche, um größerer Selb⸗ 

Digfeit willen, jene Benürfniffe nicht etwa blos durch jedesmalige Beiträge ihrer Glieder 

ves Staats, fondern auch durch Erwerbung von Eigenthumsrechten und felbfländigen @in- 
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fünften befreite. Auch ifl dieſes bei den verfchiedenen hriftlihen Confeſſionen anerkanı 
bald die hriftlichen Kirchen nicht mehr ald verbotene Geſellſchaften von den römifgen 
verfolgt, ſondern ald erlaubte moralifhe Berfonen anerfannt wurden, erwarben fie rei 
kirchliche Güter. Freilich aber ift nicht zu leugnen, daß aud fehr bald verderbliche 
Habſucht fi einmifhte und durch Benupung menſchlicher Schwächen, insbeſondere der 
und Sterbenven,, fowie des ſchnoͤdeſten Aberglaubend, ja durch vie ſchändlichſten Ben 
und Beraubungen zur Verlegung der einzelnen und des Staatd übermäßiger Güterbei 
Hand der Kirche oder in der fogenannten Todten Hand angehäuft wurde. Die gerühm 
Wirkungen des Kirchenguts wurden auch fo für die Kirche felbft zerflört ober doch Hu 
durch böfe übermogen. Das mußten Chriſtus und die Kirche, als ſie Armuth fo oftmals 
und empfablen. Und die irländifche Eatholifche Kirche und Geiſtlichkeit haben e8 in ne 
dargetban, daß felbft eine am fich nicht zu wünſchende gänzliche Armuth moralifch befler 
wirft als die den Materialismus großziehenden Reichthümer. 

Noch weit mehr dein Weſen und den ausprüdlichen Beflimmungen ver Kirche („E 
ſei nicht von diefer Welt!’ und: „Ihr follt nicht herrſchen in weltlicher Weiſe!“) at 
fpricht e8, wenn die Kirche und die Kirchendiener auch weltliche Regierungsrechte erhalt 
wurde befanntlich auch diefes im Mittelalter in ver Eatholifhen Kirche vom Papft heı 
zu den meiften Fatholifchen Pfrundebefigern herrſchend. Dieſes entfland theils durch di. 
tiſchen weltlichen Regierungs = und Oberregierungsredhte ver Kirche, theild durch den | 
mus und feine Berfnüpfung patrimonialer weltlider Hoheitörechte, der Jurisdiction, d 
fteuer mit dem Grundeigenthum. (S. Alodium.) 

Die durch jene verlegenden und übermäßigen Güteranhäufungen und durch die ! 
Regierungsrechte der Kirche entſtehenden Nachtheile und Beraubungen ver Bamilien, ı 
ten und weltlichen Regierungen führten natürlich nicht blos zu vorforgenden und befch 
Geſetzen, fpgenannten Amortifationdgejegen, über kirchliche Erwerbungen, ſonder 
Seculariſationen. Schon Karl Martell entzog der Kirche und Geiſtlichkeit einen groj 
ihres übermäßigen Büterbefiged, und die weltlichen Feudalherren, oft gerade diejenige 
die Kirchen und Klöfter zu ihren weltlihen Schirmherren ſich erwählt hatten, wie bei 
hebung der Tempelherren im 14. und der Jeſuiten im 18. Jahrhundert, oder wie Alb 
Brandenburg als Hochmeifter des Deutfhen Ordens und auch andere proteftantifche Fin 
der Reformation), fpäter auch Joſeph II., ferner die Völker in Revolutiongzeiten, | 
in denen von Frankreich und Spanien, die Friedensſchlüſſe, wie der Weſtfäliſche und ı 
viller und ver Reichsdeputationshauptſchluß von 1803, verwandelten fehr vielfach geifili 
haften und Güter in weltlihe. So blieb von geiftlidden Herrſchaften außer der papflii 
unter Napoleon auch ſchon einmal fecularifirt war und jegt aberniald theilweife fe 
und weiter bedroht ift, faft nichts mehr übrig. Der geiftlide Güterbefig aber ſam 
vorzüglichften Inhabern, ven Klöftern, haben ſich wenigftens faft überall in Europ 
orbentlich gemindert. 

Bei der Frage nach der Güte oder Nichtgüte folder Secularifationen muß man ı 
bie politiſche, namentlich auch die nationaloͤkonomiſche Seite von der Rechtsfrage unte 

Politisch iſt e8 entfchieden ſchädlich für ven Staat und die Untertbanen und nicht m 
die Kirche und Geiſtlichkeit ſelbſt, wenn die legtern dad, was ihrem Auıt und Weſenen 
tet, weltliches Regierungsreht, und ebenfo, wenn fie mehr Privatgüter, ald zu einer I 
Befriedigung ihrer wahren Bebürfniffe nöthig find, als Cigenthum beiigen uud v 

Mas aber die Nechtlichkeit der Secularifationen betrifft, fo kann diefelbe allerviı 
verfaffungsmäßig erlafiene Befehe zum voraus beflimmt werben. Auch iſt eine verfaſſun 
Aufhebung ſtaatsverderblich oder ihrer Beftimmung untreugeworbener Borporationen u 
Außerdem mag man wol zugeben, daß die Eanonifchen Befege, welde jede Secularifa 
Verwendung kirchlicher Güter für Kirchenraub erklären (c. 57, C.16q.1, c.4,5,c. 

1) Bon Secularifation verſchieben ift einestheils eine veränderte Firchliche Beſtimmung 
@üter, die in ber Regel nur mit Zuflimmung ber berechtigten kirchlichen Borporationen m 
und insbefondere die Reformation bes Kirchenguts, d. h. die Verwendung befielben für andere 
Gorporationen, wenn bie frühern durch Aelinioneänberung erloſchen find. Bgl. Klüber, 
Red * es — —— — I 91. 595 

e, Handbuch bes Kirchenrechts, Bd. II, $. 325. Wie es bier mit ben Gut au baltı 
Kiüber, $. 688. ’ au heu 
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3. X.de foro comp., c.2. De reb. eceles. non alien. in 6to c.un.Extrav. com. cod.), nicht 
praftiſch find. Nicht minder kann man zugeben, daß die nene Gewalt und Beraubung bei 
Becularifation fehr häufig nur die Beraubung oder Gewalt bei der Ermerbung compenfir- 
ferner, baß äußere und innere Kriegs- und Revolutionszuſtände mit ihren fpätern Frie⸗ 
ſchlüſſen und neuen Verfaffungsvertragen auch dieſe mie fo viele andere Rechtsverände⸗ 
en als Kriege = und Siegs- oder Nothmaßregeln entfchuldigen over hintennach dad Unrecht 
n. Die päpftlicden Proteflationen gegen den Weſtfäliſchen Frieden, gegen ven Reichödepu⸗ 
mshauptichluß von 1803 und gegen den Deutichen Bund werben alſo mit Recht auch in 
x Binfiht wirkungslos verbleiben. Aber weder Hierdurch noch durch die größte Vorliebe 
ketinnmte Secularifationen darf der tüchtige Rechts- und Staatsmann fidy verleiten lafien, 

dlihe Berhältniffe zum voraus jede beliebige Secularifation durch unflihhaltige Schein- 
rechtfertigen zu wollen. (Vgl. auch Klüber, „Offentliches Recht”, 66. 531, 502.) Das 

ift überall das Fundament des Staatsgebäudes, und Rechtfertigung des Unrechts ift ein 
eidiges Schwert. Hier ſchlägſt du den Gegner, und verfelbe Streich fährt verlegend auf 
ück. Zu ſolchen Scheinrehtfertigungen hat man ſich 3. 2. berufen auf die Politif und 
biblifchen Grundſätze, welche aber an ſich kirchliches Cigenthum nicht ausfchließen und 
8 keine Rechtögrüunde find. Wiefe (‚Lehrbuch des Kirchenrechts“, 6. 352; „Hand⸗ 
I, $& 352) rechtfertigt alle Secularifationen und die Unanwendbarkeit der Fanonifchen 
derfelben einestheils durch die Hinweiſung auf das, was öfter geſchehen ift, und durch 
jo ungültigen Sag, der Regent könne willkürlich jede Corporation aufheben durch 
hme der Betätigung. Man bat fich ferner berufen auf ein angebliches Staatsober⸗ 

um an ben Kirhengütern, welches aber auch hier nicht eriftirt. (S. Eminens jus.) 
(„„Kicchenredht‘‘, I, 383) hält zwar für die Lanbesflaatögewalt beliebiges Secularifiren 
a, für die Reichsgewalt aber erlaubt, weil fie an feine jura quaesita gebunden ge- 
fei. Wo aber haben je die Reichsgrundſätze ſolchen ſcheußlichen jafobinifchen Grundſatz 

egel für die Reicheregierung und Neichögefepgebung aufgeftellt und nicht vielmehr 
wilen Segentheil? Wohl aber hat bei menſchlicher Unvollfommenheit und der vorzüglich 

ex mehr erſchütterten Kraft ver Durchführung der Reichsverfaſſung oftmals im Reich 
einzelnen Staaten Nothrecht oder auch fauftrechtliche und Kriegögewalt ſich geltend 

‚ fo z. B. im Luneviller Frieden, den der Deputationdreceg unter dem Zwang franzd- 
ruffifher Ubermacht nur durchzuführen hatte. Dagegen ift ein anderer von Cichhorn 
er Gefihtspunft für viele Secularifationen allerdings von Bedeutung. Er führt 

139,195; 1,797), daB die deutſchen Eatbolifhen Kirchen und Geiſtlichen im Mittel: 
meiften Güter und vollends alle ihre Regierungsrechte und die damit verbundenen 
thetle eigentlich nicht als Kirche und für kirchliche Zwecke erwarben, ſondern als ein 

Herrenfland und für feine politifhen Zwecke, und dad infoiern eine Veränderung 
altniffe gar keine Frage des Kirchenrechts, fondern bloß eine Frage des weltlichen 

echts fei. Als eine politiiche Maßregel aber dürfe ſie da, mo fie fowie andere ſtaats⸗ 
Beränberungen verfaflungsmäßig möglich fei, die Religionsübung nicht beeinträch⸗ 
d mithin nur die für fie entbehrlihen Vermögenstheile und Rechte aufheben. Er 

igt daher auch Aufhebung der Klöfter, da fieihre Eirchliche Lebenskraft und Beſtimmung 
hatten. 
an jich unbeſtreitbare Necht der Eirchlihen Gorporationen auf ihre Güter und auf den 
n und verfafjungsmäßigen Staatsfhug gegen willfürliche Secularifationen heiligen 

„ ebenfo wie dad frühere gemeine Recht von Deutfchland, fo auch die neuern Ver: 
und Geſetze. Nur haben freilich weder die alten noch die neuen Gefege einen ju⸗ 
Miderfian gewollt. Sie haben nämlich ald Subject over als die bereihtigten In⸗ 

der kirchlichen Güter nur wahre juriftiihe Gorporationen oder moralifhe Perfonen, 
gemeinden u. f. w., angejeben, niemald etwa alle zerfireuten Genoſſen eines 

bekenntnifſes. Doc Eonnten die Rechte dieſer proteftantifhen oder Eatholifchen kirch⸗ 

Ikorporationen in Deutfchland, folange als das Deutſche Reich exiftirte, von der Ge: 

Weit der proteflantifchen over katholiſchen Reichsſtände vertreten oder geſchützt werben. 
‚Gihhorn, „ſirchenrecht““, 11, 793 u. 648.) Diefer Schug iſt nun weggefallen, ver 
be Bund wollte nichts Ahnliches erneuern. (Eichhorn, I, 381, 383.) Die wahren Rechte 

her kirchlicher Corporationen und alfo auch ihr landesgerichtlicher und landesverfaſſungs⸗ 
ex Schutz find geblieben. Einen papſtlichen Schuß diefer Rechtsverhaͤltniſſe aber erkannten 
ichsgeſehe nicht an, indem fie ſtets, und namentlich durch den Weſtfäliſchen Frieden und 
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den Reichsdeputationshauptſchluß ganz unabhängig vom Papſte über all dieſe Güterre 
fügten und nicht einmal eine Publication päpſtlicher Einfprüde in Deutiäland gef 
(Eihhorn, I, 384.) Welcke 

Seeraub. Seeräuber hat es gegeben, ſeitdem zum erſten mal ein Menſch auf 
fem Bret fi dem beweglichen Element anvertraut bat, und bis auf den heutigen Ta, 
der Schreden des frievlihen Seefahrerd und einfamer Küftenbewohner. Eine au 
moberne Poeſie bat die freien Vögel des Meeres mit einem poetifchen Schimmer umkle 
die Kühnheit ihrer Fahrten und Kämpfe, die Freiheit ihres wildbewegten Lebens g 
Wie tief ſteht fie unter dem Altvater ver Poeſie, Homer, der das Verbrecheriſche und 
liche ihre® Gewerbes, den Fluch, ver auf ihnen laftet, in wenigen Verſen fo treffend ſchi 

Selbſt feindfelige Männer und räubrifche, die an ein fremdes 
Land ausfteigen durch Zeus Ratbfchluß und Beute gewannen 
Und mit beladenen Schiffen ſich retteten, jeder zur Heimat, 
Selbft ihr Herz erfchüttert die mächtige Furcht vor den Rächern. 

Ind do, während jene Dichter den Verbrecher befingen,, tabelt dieſer, was feine ; 
nur für erlaubt, fondern für eine ded freien Mannes würdige That hielt. Denn nicht i 
der Seeraub, die gemaltfame Aneignung fremden Eigentums auf dem Meere ein V 
in den Augen der Menfchen gewejen. Der Herftellung eines frienlihden Verkehrs u 
Nationen, der Entwidelung eine aus dem gemeinfamen Bedürfniß hervorgegangenen 
welchem alle fi unterwerfen, gebt eine Periode vorher, in welder unter den Men| 
Recht des Stärkern regiert, alle jih gegenfeitig fortwährend befämpfen, berauben. 
Menſchen eingefehen und gelernt haben, daß der friedlihe Austaufh ihrer Produt 
größern Segen und Gewinn bringe ald die gewaltfame Plünderung des Nachbars, | 
dauernder Krieg die Völker entzweit, war die Piraterie der gemöhnliche Zuftand. C 
die Wohlthaten des friedlichen Handels und Verkehrs fidh geltend gemacht haben, n 
Piraterie regelmäßig geführten Kriegen Platz und finkt zu einem Verbrechen herab, | 
Nationen gleihmäßig verhaßt iſt, von allen mit gleichem Eifer verfolgt wird, dad; 
brüden die erſte Sorge desjenigen iſt, der eine Herrfchaft auf den Meere befigt. 

Diefer Zeitpunkt tritt natürlid auf dem weiten Raum der Erde zu ganz verf 
Zeiten ein. Es hat in der Befchichte jedes Volks einen Zeitraum gegeben, wo die überſch 
Kraft nah allen Seiten hin über die Grenzen hinausdrängte, dort in rafllofen Käm 
zu üben und zu flählen. Wie Herodot von den alten Griechen, fo erzählt Eäfar von’ 
Germanen, daß fie ihre Nachbarn mit fleten Raubanfällen heimgefucht hätten; vie 
feiern ihren Achilles, der gelegentlich auch Seeraub trieb, die Skandinavier rühmen ihre 
Haralds. Jährlich, berichtet uns die Geſchichte, zog die junge Mannſchaft Norweg 
Dänemarks unter felbftgewählten Häuptlingen aus, an fremden Küften Ruhm und 
erfechten, bald aud Staaten zu gründen, wie in der Normandie Rolf der Bänger a 
Seefönig zu dem mädtigften Bafallen und Schwiegerfohn König Karl's von Frankreit 
flieg. Bis auf die jüngfte Zeit herab hat der Piratenkrieg gedauert, welchen bie Bar 
der afrifanifchen Nordfüfte gegen die Staaten Europas geführt, die ihnen feinen Tribu 
oder ſich Sicyerheit durch ihre Waffen verſchafft Hatten, und erft das energifche Auft 
Norvamerikaner hat einem ſchmachvollen Zuftande ein Ende gemacht, welchen die eurı 
Souveräne, vielleiht abgeftumpft durch die lange Dauer deſſelben gegen den Schin 
einigen ohnmächtigen Staaten ſich eine fo unnatürlide Behandlung gefallen zu laffen, 
hatten. Noch jegt dauert in den oftindifhen Gewäſſern der Krieg fort, den die mc 
Voͤlker gegen die europäifhen Schiffe führen. Aber in immer weitere Entfernungen 
Givilifation zieht ſich das Gebiet zurück, auf welchem der Wettkampf der Nationen 
Waffen geführt wird. In immer weitern Kreifen breitet fi die Kivilifation aus, imn 
Bölfer werben in ven Kreis des friedlihen Verkehrs bineingezogen und ber Herrſ 
Vöolkerrechts unterworfen, welches Krieg und Feindſeligkeiten nur ald anomale Zuftän 

Mer fein Recht auf die Spike des Schwertes ftellt, ver muß fi auch gefallen la 
das Schwert gegen ihn gezückt werde. Das Volk, das im Verfehr mit andern das 9 
Stärfern als das einzige Geſetz gelten läßt, forvert die Gewalt gegen ſich heraus und uı 
fih allen den Folgen, welche der Gebrauch der Gewalt bis auf die äußerfle Strenge 
bringt. Wenn ein Volk die Piraterie als eine Art des Kriegs betreibt, fo ift nad d 
der Selbfivertheidigung die Vernichtung bes allgemeinen Störenfrievs erlaubt und 
man barf jedoch das räuberifhe Voll, das unfer Völkerreht nicht Eennt, mit dem | 
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r, der die Rechtsordnung bricht, nicht auf Eine Stufe flellen und muß das Volks⸗ 
elches das eigene Treiben als ein erlaubtes binftellt, achten. Zmifchen jenem und 
gilt das Kriegsrecht, wenngleich das graufanıfte und frengfle; diefer fällt unter 

ird e8 oft ſchwer fein, den Unterſchied zu entdecken zwifchen einem Näuberftaat und 
ande. Die grofartigfte hiſtoriſche Erſcheinung einer ſolchen liefern die Seeräuber, 
legten Jahrhunderten vor Chriſti Geburt das Mittelländifche Meer lange Zeit 
id ſelbſt das ſtolze Rom erzittern machten. Diefelben, nach ver beredten Schilderung 
) zufammıengelaufen aus Berzweifelten und Abenteurern, eine Sammlung ber 
eute aller Nationen, ver gehegten Flüchtlinge aller überwundenen Parteien, alles 
nd und verwegen war, hatten ji allmählich zu einen Korfarenftaat mit einem 
n Geneingeift, mit einer feften Organifation und einer eigenen Heimat gebilvet, 
zwecke verfolgte und als politifde Macht in den Verwickelungen der Zeit auftrat. 
ıicht bloße Räuber heißen, ſondern ein Volk fein, das mit aller Welt in Krieg 
Kriegsrecht für fih in Anfprud nahm, Friedensverträge undBündniſſe ſchloß. 
iger waren fie Piraten, wie die Flibuftier des 17. Jahrhunderts, Die aud) eine 
eitem nicht jo ausgebildete Drganifation befaßen. Und fo wurden fie auch von 
ebandelt, die ihrem Beſteger Pompejus, obwol jie eine ungeheuere Macht zu 
fung aufgeboten hatten, doch den Triumph nicht geftatteten, ben fie oftmals 
ber viel unbebeutenvere Gegner gewährt hatten. 
ſchied zwiſchen dem räuberifchen Volk und dem Räubergemeinwefen liegt in dem 
. Mit Eicero müffen wir noch immer fagen, daß auf kriegsrechtliche Behandlung 
‚ed Unfriedens Anſpruch haben diejenigen, welche einen Staat mit Berfaffung, 
d Verwaltung befigen, in welchem die Bürger das Wohl des Ganzen durch ihre 
en, Briedensverträge und Bündniffe eingehen. Und man wird felbft der Räuber- 
mit bem heiligen Auguftin die Rechte eines ftaatlihen Gemeinweſens zugeftehen, 
ſtechtsgemeinſchaft gegründet, in welcher bie Erhaltung des Rechtözuftandes erſtes 
sine fefle Heimat gewonnen haben. Die Räuber befämpft man und beftraft bie 
1; mit einem Volk führt man Krieg und ſchließt Frieden. 
: Völkerrecht, welches ji an das Nömifche Staatsrecht anſchloß?), hatte für den 
rmelle Bedingung, die den Feindſeligkeiten voraufgebenve feierliche Kriegs 
ostes sunt, quibus nos vel quinobis publice bellum decreverunt, ceteriprae- 
Allein heutzutage ift e8 nicht mehr allgemein üblich, den Krieg zu erklären, und 
ed, ob die Beindfeligfeiten Krieg oder eine Expedition gegen Räuber fein follen, 
Fan, ob ein Staat oder unter feiner Autorität fechtende Angehörige die bekämpf⸗ 
nd. Einfach das Fehlen einer flaatlihen ausdrüdlichen ober ſtillſchweigenden 
ift es, was den Räuber kennzeichnet. Seeräuber find diejenigen, welche auf der 
tigenthums fih mit Gewalt bemächtigen, um ſich zu bereichern, ohne eine Voll⸗ 
Bemächtigung von irgendeinem Staate zu haben. ?) 
yeuter, welche die Meere durchſchwärmen und aufihre eigene Hand und Autorität 
r Hand ohne Unterſchied die Schiffe und das Eigenthum aller Nationen plündern 
welche allen Nationen, der menſchlichen Geſellſchaft ven Krieg erklären, haben, 
jedermanns find, auch jedermann zum Feinde. Das Recht, das fie nicht achten, 
ı nicht, fie ſtehen außerhalb des Rechts, find vogelfrei; jedem iſt es geftattet fie 
nd fi ihrer zu bemächtigen, nur Töptung berfelben ift nicht erlaubt außer im 
ofes, denn auch fie follen ihre Strafe nicht von dem Machtſpruch des leidenſchaftlich 
ers, fondern von dem befonnenen Urtheil des Richters erwarten. Jeder Staat 
fie nach feinen Geſetzen zu richten, wenn er fie in feine Gewalt bekommt, fie find 

on beffen unterworfen, ber fie ergreift, ubi te invenio, ibi te judico, denn ihre 
if den Meere, das niemand untertban, begangen, machen fie allen Staaten ver: 

: Gefchichte (zweite Auflage), III, 39 fg. 
. de captivis, XLIX, 15; L. 118, D. de V. S., I, 16; Hugo Grotius, De jure belli 
c.3,$.1 
Bölterreiit, s10 104. BWildmans, International law, I, 201. Allgemeines Breußifches 
1, Tit. 9, $. 206 



298 Seeraub 

Nicht minder ſchändlich als das Treiben diefer gefeglofen Freibeuter iſt das Gewerbe der 
welche von mehrern kriegführenden Mächten zugleich ſich haben eine Vollmacht ertheilen laß 
um unter verſchiedenen Flaggen dem friedlichen Schiffer nachzuſtellen *),, ſei es daß fie von heil 
friegführenden Theilen Kaperbriefe annehmen, oder von mehrern alliitten Staaten gegen 
gemeinfamen Feind. Denn auch dad letztere wird als eine arge Verlegung der Rede | 
Neutralen angeiehen, welche mit allen Mitteln zu verhindern ift.d) Auf gleicher Stufe ı 
Infamie ſteht das Benehmen deſſen, welder fi einen Kaperbrief ertheilen läßt von ein 
fremden Souverän; der Kaperbrief darf ihnen nicht Straflofigkeit für ihr ſchändliches Gewa 
verſchaffen, und mit Recht werden daher diefe wie jene in einzelnen internationalen Bertri 
und den befondern Geſetzen einzelner Staaten den Piraten hinfichtli der Strafe gleichgeſte 
Außerdem haben Die Gefehgebungen in den verſchiedenen Staaten einzelne ſtrafwürdige £ 
lungen mit ber Strafe der Piraterie bedroht. So das franzöjiiche Recht die Beindfeligke 
von einem Kaper unter falſcher Flagge verübt, die Wegnahme fremden Eigenthums dur 
Mannſchaft von Kriegöfhiffen, welche gegen ihre Befehlshaber revoltirt haben; das am 
nifche Befeh vom 25. Mai 1820 erklärt der Piraterie für ſchuldig jeden, welcher auf ofeg 
Meere vder in einem Hafen, Bucht, Meerbufen oder in einem in dad Meer ſich ergießenden 
einen Diebflahl begeht in oder auf einem Schiff, an der Befagung oder Ladung. Ind 
ganzen Reihe von Verträgen und Gefegen verſchiedener Staaten, für Deutſchland durqh 
Bundedacte von 1846, ift für den Negerhandel vie Strafe des Seeraubs ausgeſprochen wer 

Iſt auch die Strafe in allen Fällen viefelbe, fo unterfheidet doch Eins Die Pi 
der letztern Klaffe von jenen Freibeutern bed Meeres. Der erſtern That ift nicht ſchon 
den Völkerrecht ein Verbrechen, ſondern nur nad) ven beſondern Geſetzen des Staats, 
erlaffen bat, und nur nach dieſen find jie flrafbar. Darum kann die gefegliche Strafe nı 
jenigen treffen, welche dieſen Gefegen unterworfen jind, das heißt die Unterthanen, und 
derjenige Staat hat das Recht die Strafe auszufprechen und zu exequiren, welcher die & 
barkeit der Handlung in feinen Gefegen aufgeftellt hat. Bor feine Gerichte müſſen bie U 
treter gebradyt werben, mag aud) ihr Verbrechen auf hoher See oder in fremdem Territer 
3.B. auffremden Schiffen, begangen und mögen fie von den Dfficialen fremder Staaten er 
worden fein. Ein fremder Staat, deſſen Geſetzen fie nicht unterworfen ſind, bat Feine Cog 
über ſie und ift nicht befugt, ald Verbrechen zu behandeln, was nur die Geſetze eines ax 
Staatd nicht feine eigenen dahin rechnen. ) 

Gegen Seeraͤuber find die Geſetze immer ſehr ſtreng geweſen. Die Schuglofigfeis 
Kauffahrer auf dem Meere, die Unmöglichkeit, auf den Meeren eine ſo gute Polizei zu 
wie auf dem feſten Lande, haben die Gemüther der Völker von jeher ſ o ſehr gegen fie erregt, 
die äußerſte Strenge nicht für zu hart gehalten worden iſt. Wie im Alterthum der To 
Kreuze den gefangenen Piraten erwartete, jo ift jegt ihnen der Strid und die Maanocke 
Die Coutumes d’Oleron erklärten es für ein Verbrechen Mitleid mit ihnen zu haben und il. 
Gutes zu thun und entzogen ihnen den Schu, ben dad rein menjchliche Gefühl auch dem ni 
Verbrecher gewährt. Sie verboten, ven geftrandeten Pirateufchiffen Hülfe zu leiften (Art. 
„nenn den Seeräubern, den Feinden der heiligen katholiſchen Kirche kann man ihr Gigel. 
nehmen und jie ihrer Güter berauben‘. In diefem Punkte find nun freilich jegt Die Ani 
milder geworben; aud dem ſtrandenden Piraten verfagt man in der Noth die Hülfe nit, 
rettet ihn, um ihn ven Arm des Geſetzes zu überliefern. Den Küftenbewohnern iſt ed verki 
ihn zu plündern, das gerettete Bigenthum wird denen zugeftellt, die nad) den Gefegen di, 
Anſpruch darauf haben. Allein auf mehr ald menſchliche Barmherzigkeit dürfen S 
nicht rechnen. In vielen Verträgen haben ſich die contrahirenden Staaten verpflichtet, Bir 
fhiffen den Zutritt in ihre Häfen ganz zu verſchließen und, wenn biefe gegen Seegefaht 
Schug geſucht und geiunden haben, womöglid fi) ihrer und der von ihnen gemachten 8 
zu bemächtigen, keinesfalls aber ihnen dort längern Aufenthalt zu geftatten, als unungän 2 
nothwendig, um wieder in See flehen zu koͤnnen. Den Handelsſchiffen ift Schug zug 
durch die bewaffneten Fahrzeuge, ohne Unterſchied der Nationalität. 

4) Mit beredten Worten verdammt es de Cuſſy, Buch 1, Kap. 2, $. 21. 
5) Wheaton, Elements du droit international, I, 142. geoline Sentine, Works, II, 714: „ 

law distinguishes between a pirate, who is a highwayman and sets up for robbiag , 
having no commission at all or else hath two or three.‘ 

6) Ordonnance de la marine und Geſe 3 vom 22. Mai 1803 in Frankreich. 
7) Wildman, a.a.D. Wheaton, a. a. 
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: Den Satz, den ſchon dad Röouiiſche Recht aufftellte (1. 24 D. de capt., 49, 15), daß gegen 
etauber dad Seerecht nicht gilt, und daß fie daher durch Wegnahme von Gigenthum Fein 
Mt daran erwerben, beiteht Heutzutage noch in ungeſchwächter Kraft. Die Piraten können ' 
IBefigern nicht dad Eigenthum, fondern nur den factifchen Befig entziehen, und wie lange 
Hauch feit der Captur verfirichen ift, niemals geht diefen das Recht verloren. Die praktiſche 
Kequenz dieſes Sageß, die dad Römiſche Recht daraus zog, daß das Poflliminium unnöthig 
a8 Recht der Bigenthümer fofort mit der Befreiung aus der Gewalt der Räuber mieber 
Braft trete, erfennt auch das heutige Recht an in dem Sag, daß den Eigenthümern ihre 
e, ſobald fie ven Räubern abgenonımen worden, reſtituirt werden muß. Allein neuere 
Saebungen verfahren darin nicht folgerichtig, daß fie den Wiedernehmern ohne Unterſchied 
Drittel des Werths ded Schiffs und der Ladung als militäriichen Bergelohn zuſichern, fo 
ngland und Frankreich. Staatsfchiife wenigftens, deren Pflicht e8 ift, die Polizei zu üben, 
m ebenfo wenig für die Befreiung aus Räubergewalt einen Lohn erhalten, als der 
wibeanmte, ver dem Dieb das hei ihm gefundene Diebögut abnimmt und dem igen- 
wer wieder zujtellt. Nur Private, die mit Gefahr ihred Lebens das Eigenthum retteten, 
un Erſatz ihrer Koflen und Mühen beanfprucdhen, den man der einfahen Rechnung 
eu nach Procenten des Werths von Schiff und Ladung erfegen Eönnte, wie dad Lübifche 
R e& thut, das mit deutſcher Ehrlichkeit zu Werfe geht.3) Aber der öffentliche Nugen 
wma Dafür auögegeben wird, muß jo mandherlei rechtfertigen, in Spanien fogar, daß dem 
tor Dad But, welches 24 Stunden in der Gewalt von Piraten geweſen, zugefprochen 
B. Heißt das nicht eine Prämie auf den Seeraub fepen? 

im Angriff durch Piraten ift Widerſtand erlaubt, weil fie nicht im Dienft eined Staats 
Krieger und zur Aufbringung berechtigt find, und ift die Widerſezung gegen vie Captur 

ie Conſiscation rechtfertigender Grund wie ver Widerſtand gegen einen legitimen Kaper. 
nahme oder Blünderung eined Schiffs durch Piraten ift ein Ball der großen Havarie 
fomit der Berluft nicht blo8 von dem Beraubten getragen, ſondern von allen, welche 

an Schiff und Ladung hatten. ?) Werden von der Beſatzung ded Schiffs einige bei der 
ung verwundet oder getöbtet, fo gehen auch bie Koften ver Heilung, des Begräbnifles, 

en Belodnungen über Schiff und Ladung 0); das hanfeatifche Seerecht ſichert 
ten, „ba er zu folher Linvermögenheit gerathen wäre, daß er die Koften nicht mehr 
vermößte, foll ihm frei Brod fein Leben lang verſchafft werden”. Aber es droht 

fe vem Daun der Befagung, ben der Muth im Augenblid ver Gefahr verläßt. 
auch erweiſt werden können, daß einige ver Schifföleute dem Schiffer in folder großen 

sicht helfen noch entjegen wollen, und das Schiff paruber genommen würde, foll der: 
offenbar mit Ruthen auf dem Block geftrihen werben.” Haben aber die Schiffsleute in 

das Ihrige gethan, und find fie willig geweſen, ver Schiffer aber hat nicht fechten 
„„ſo ſoll der Schiffer nad ber Zeit einige Schiffe nicht gegläubet, fondern feiner Ehren 
fein und für feinen ehrlihen Dann gehalten werben”. 

fere wadern deutſchen Seeleute werben dieſes Sporns nicht mehr bedürfen, muthig, wie 
Gefahren ber Ser Trog bieten, werben fie auch das ihnen anvertraute Gut gegen Räuber 

ktpeibigen wiffen. - R.I.Burharbdi. 
Deerecht. Die Geſchichte der Seerechtögefeßgebungen aller Nationen ift eine Beftätigung 
ceronianifchen Dictums: „Non opinione sed natura jus constituitur.” 1) In allen See: 
m von bem uralten ber Hindus bis auf das Deutfche Handelsgeſetzbuch herunter herricht eine 
zinftimurung ber hauptſächlichſten Prinripien, die, wie fie von der unwiberftehlihen Gewalt 
Bernunft und Wahrheit zeugt, fo auch ven Beweis liefert, daß im Verkehrsleben all- 
üne Geſetze herrſchen, melde über allen aus der geographijchen Lage, den Flimatifchen Ver: 
riſſen, dem durch bie Geſchichte gebildeten Nationalcharakter ver Völker hervorgehenden Ver⸗ 

uch 6, Tit. 5, 8.2: „Würden Seeräuber But in der See nehmen, und ihnen ſolches wiederum 
* durch etliche Auslieger auf ihre eigene Koſt, fo ſollen ſie die Hälfte des Guts behalten und bie 
ve Hälfte ben befchädigten Kaufleuten zuftellen. Wären aber der Städte Auslieger in ber See, und 
sürben das genommene But erobern, die follen dem Kaufmann alles wiederum zuftellen.‘ 
»)L.2, 8.3, D. de lege Rhodia, XIV, 2; Allgemeines Deutfches Handelsgeſetzbuch, Art. 708, 
bu. 6. 
d So ſchon nach dem alten hanfeatifchen Recht, Art. 30; Allgemeines Deutiches Handelsgeſetz⸗ 

Ri bie Meinungen ber Menfchen, fonbern die Natur der Berhältnifie ſchaffen das Recht. 
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ſchiedenheiten erhaben jind.2) Lim fo ſchlagender und ſiegreicher tritt Die Wahrheit jenes Ga 
hervor durch die Bemerkung, daß die Sergefege der mächtigſten Staaten nicht bei biefen we 
die Legidlation etwa einer Verſammlung ber einfihtövollften und Eundigfien Männer ber 
tion oder eined mweifen genialen Gefeggeberd entflanden und dann nad) einem fo oft beobacht 
Borgang, nachdem die Trefflichfeit des Nechts erprobt worden, von andern Rationen apay 
find, fondern daß die maritimen Rechtsordnungen ihren Ausgang genommen haben von Hei 
Staaten, Handelöplägen, in denen die Kaufleute und Seeleute aller Nationen ihr Geſchäf 
fammenführte, und daß fie aufgerichtet jind von fhlichten beſcheidenen Bürgern, bie ihrer 
fachen Einſicht folgten ohne Kenntniß von den den Verkehr beherrſchenden @efegen, melde 
damals noch nicht eriftireuden Wiſſenſchaften der Nationalökonomie und der Volkswirtheſha 
politik noch nicht entdedt Hatten. So find die Rhodier die Gejeggeber des Alterthums gewe 
bie Coutumes der fleinen InfelDleron jind Quelle der franzöflfhen Ordonnance de lan 
und de8 Code de commerce, des verbreitetften Geſetzbuchs ver Neuzeit geworden, das Ge 
der Stadt Wisby auf der Infel Bothland liegt den Seerechten Deutſchlands und der nc 
Völker zu Grunde. 

Die Älteften Seerechte beſtanden, wie das Necht überhaupt in den Anfängen feiner Ext 
lung, nicht aus gefchriebenen Befegen. Das Bedürfniß der Hanbeltreibenden und der € 
hatte Gebräuche und Gewohnheiten hervorgerufen, deren Herrſchaft jene ftillfchweigend 
fih anerkannten, nad denen die Richter, wenn ber böfe Wille oder Zweifel über base @ 
Streitigfeiten hervorgerufen hatte, Recht ſprechen, die ſich durch vie Übung der Genofle 
jene „series rerum perpetuo et similiter judicatarum‘ immer mehr befefligten. Dar 
klärt es fih, daß wir von den ſchon ven Griechen und Römern nicht mehr befannten E 
ber älteften Handelsvölker Bhöntzier, Karier, Agypter, Karthagenienjer feine mc 
lÜberbleibfel befigen, wenn aud gewiß in den fpätern Sergefegen ſich manches davon, u 
befannt, erhalten hat. Wir können über ihren Inhalt nicht mehr urtheilen; die Urthe 
Alten find fo ungleich und verfchieden, daß wir kaum felbft über ven Geift jenes älteften Ge 
eine Meinung zu haben vermögen. Während von dem Recht ver Phönizier Ariftotelss 
daß fle Fein anderes Geſetz ald das des Stärkern gefannt hätten, und daß die, welche 
Wege ded Handels ihnen tributpflihtig zu werben verweigerten, bie Opfer ihrer g 
Habſucht geworben feien, preift dagegen der Prophet Hefefiel die Weisheit ver phönizifce 
fee an mehrern Stellen, 3. B. Rap. 28, 3.5: „Und habeft (Tyrus) durch deine große 
heit und Hantierung fo große Macht überfommen, davon bift du fo ſtolz geworben, daj 
mädtig biſt“; V. 12: „Du bift ein reinliches Siegel voller Weisheit”, und a. a. O. 

Ein allgemeineres Urtheil ift vielleicht uber die älteften Seegefege in Einem Punkte ei 
nämlich daß fie von einem äußerft feinpfeligen Geiſte gegen alle Fremden (Ausländer) 
waren, gegen welde jede Gewaltthat im Handelsverkehr und außerhalb veffelben, 5.8. 
den Schiffbrüchigen, für erlaubt gehalten wurde, vielleicht mit Ausnahme der Agypier, von 
Herodot erzählt, daß fie den zu ihnen im Intereſſe ihres Handels kommenden Auslände 
ftatteten, nach den Befegen ihrer Heimat zu leben. Aber wir bürfen uns über dieſe Erſche 
nicht mundern, da jene Völker die Blütezeit ihres Handels erlebten in einer Zeit, wo baB 
Geſetz des Voͤlkerrechts das der Gewalt war, wo vielmehr ein Völkerrecht noch nicht er 
der Krieg aller gegen alle, die Biraterie zu Wafler und zu Lande der gewöhnliche Zuſtar 

Gin vollfländiges, auch Durch die Gefepgebung ergänztes Seerecht befaßen ſchon bie £ 
ſeehandelsſtaaten ver Griechen, Athen und Rhodus, und vie Römer. Obgleich von dem 
der erftern in der originalen Faſſung und Geftalt nichts auf unfere Zeit gekommen ifl 
unter dem Namen Jus maritimum Rhodiorum befannte Sammlung von ſeerechtlichen Nech 
welche jich ſelbſt in der Liberfchrift als beftätigt purch eine ganze Reihe von römifchen Kaiſe 
zeichnet, ift hoͤchſt wahrſcheinlich nichts anderes ald Die Privatarbeit eines griechifchen F 
Namens Rhodion oder Rhodios, aus deffen Namen die Ähnlichkeit des Klangs der RE 
machte — fo Haben ſich doc fo zahlreiche Spuren des griehijchen Rechts in den Reben ne 
moſthenes, des römifchen, welches meift aus jenem entlebnt ift, in ven Digeften und Gobe 

2) So kehrt in allen Seerechten ber Sag wieber, baß der in einer gemeinfamen Gefahr für € 
und Ladung erlittene Berluft von allen Interefienten an Schiff und Ladung gemeinfchaftlich getr 
werben muß. Schon in ben Geſetzen der Athenienfer war ausgefprochen, was ſich heutzutage neh 
allen Nationen findet, daß cin Kapitän, ber fein Schiff infolge einer Unvorfichtigkeit verloren het, 
fähig if, je wieder ein Schiff zu führen. 
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pus juris erhalten, daß daraus ein zienilich deutliches Bild von deren Umfang und Inhalt 
vorfen werben Tann. 
Bir finden ſchon den Sag nusgefprochen, daß ein Schiff gewiffermaßen ein individuelles 
tzes (die geflügelten Schiffe der Dichter) iſt, deſſen Eigenthum verfchieden ifl von dem Eigen⸗ 
n an dem Material, und welches bei allen Reparaturen in feiner beſondern Griftenz conſer⸗ 
wird. Im Interefje ver Erleichterung und Vermehrung der Schiffahrt war dem Bläubiger, 
Geld zum Bau, Kauf oder Ausrüftung oder Reparatur eined Schiffs geliehen, ein vorzüg- 
WRecht auf Befriedigung eingeräumt; die Pflichten und Rechte ver Rheder find georbnet; 

haftbar aus allen Verträgen, welche der von ihnen eingejegte Schiffer oder Patron zum 
des Schiffs abgeſchloſſen hat, und zwar ſolidariſch, wenn ihrer mehrere find; das Geſet 
fie verantwortlich für die Ladung, die in das Schiff eingenommen, und fie müffen einftehen 
Delicte ver Schiffsmannſchaft, fei e8, daß fie durch die ſchlechte Führung ded Schiffs einen 
erlitten ober durch die Beſatzung beſchädigt ift. Das Geſetz will, daß der mit den Be- 

m abgefihloffene Bertrag genau erfüllt werde, man unterfchied, ob der Transport einzelner 
aſtũcke verdungen oder ob das ganze Schiff gechartert war; im legtern Ball war die Fracht 
t, ſobald ein Theil der Ladung in das Schiff eingebracht worden. Force majeure be: 

on ber Zahlung der Fracht. Es war Bedacht genommen auf den bei lebhafter Schiffahrt 
Iafig vorfommenven Fall des Zufanımenftoßes zweier Schiffe auf offenem Meere oder im 
m und die Verantwortlichkeit verſchieden bemeſſen, je nachdem bie Gewalt der Wellen over 
Bindes oder die Unvorfidtigkeit der Schiffer ven Zufammenftoß verurfacht Hatte. Der 
w ver Rhodier ift unauslöfchlich verfnüpft mit dem diesfalls die Regel aufftellennen Ge⸗ 
Def in gemeinfamer Befahr für Schiff und Ladung durch Sreunfälle oder feindlichen An- 
miwaß geopfert werben muß, un dad Ganze zu retten. Alle, melde einen Theil an Schiff 

ung haben, auch die Paflagiere und die Mannichaft, follen beitragen zur Dedung bes 
‚ foweit fie durch das Dpfer aus der Gefahr gerettet find. Der Bopmereivertrag 

nauticum) enthielt ſchon bei den Alten wefentlich venfelben Inhalt wie heutzutage. Das 
Eapital muß bezahlt werben, fobald dad Schiff, auf welches es geliehen, am Beftim- 
angelangt ift, wohin ed nur auf der feſtgeſetzten Route fahren darf; Schiff und La⸗ 
dem Gläubiger, der fie fofort verfaufen darf, wenn er nicht befriedigt wird, und das 

für das Riſico, da er läuft, jich höhere Zinfen zu berechnen; denn fein Kapital geht 
mit dem Untergang des Schiffs und der Waaren, auf melde es vorgeftredt worden. 
enthum ber in Sergefahr ausgeworfenen oder bei Scheiterung des Schiffd angetriebenen 
tteten Güter gebt den Eigenthümern nicht verloren; hohe Strafen find darauf gefeßt, 

man Strandgut ſich aneignet oder Geftrandete beraubt. Sogar die Anfänge einer See: 
ng finden fi bei ven Römern. Daß Schiffer prompte Juſtiz Haben müſſen, hat den 

ebenfo eingeleuchtet wie und, und ebenfall8 gingen fie fhon von dem Gedanken aus, daß 
Säiffer, die fi fo leicht dem Arm der Juſtiz entziehen können, flärkere Zwangsmittel 
Hung ihrer Verbindlichkeiten nothwendig find ald gegen andere. 
e Zeit blieb noch im Mittelalter das Mittelmeer mit den daranftoßenden Marmara⸗, 
und Aſowſchen Meere dad Gebiet, auf welchem ſich der commerzielle Verkehr wie im 

um bewegte. Bin Iebhafter Seehandel entwickelte fich jeit den Kreuzzügen zwiſchen ven 
Staliens und Frankreichs mit denen des Orients. In Handeldpläpen, wie Venedig, 

‚ Marfellle, Barcelona mußte ſich daher bald auch die Rechtsbildung auf einem Zweig 
hrs geltend machen, welcher einen weſentlichen Theil ver Beſchäftigung ihrer Bürger: 

ausmadhte. Gleichwol finden wir in den Statuten jener Stäbte, die dem 11.—13. Jahr: 
angehören, bie größere Thätigfeit ver Rechtsſchaffung andern Theilen des Handelsrechts 

dandt, und nur einzelne ſeerechtliche Beſtimmungen, die fi hauptſächlich auf das Verhältniß 

hremden beziehen, erregen unfere Aufmerkſamkeit. Erſt im 14. und 15. Jahrhundert, in 
t fich Die maritime Bebeutung jener Handelsemporien zur höchſten Blüte entwidelte, iſt für 
Beerecht mehr geleiftet. Diefer Periode gehört das vollendetſte Syſtem des Seerechts an, 
es das Mittelalter hervorgebracht Hat, deſſen Säge die Baſis der noch jegt in praftifcher 
ıng befindlichen Seerechte Europas geworben jind, dad Consulato del mare.?) Bon ein= 
a geſchmäht, iſt es von der Mehrzahl der Schriftfteller Hoch gepriefen worden, und es ver: 

) &6 braucht hier nur daran erinnert zu werben, daß die Säge des bis auf bie neuefte Zeit geltens 

Beeredhte: , ‚Beinbliche Waare an Bord eines neutralen Schiffs ift gute Prife‘‘, „neutrale Gut an 
eines feindlichen Schiffe darf nicht confiscirt werben”, dem Gonfulat angehören. 
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dient dieſes Lob, denn obwol nur eine Privatarbeit, iſt es bald ein allgemeines Geſeh gı 
dem ſich faft alle Handelsſtaaten Europas bereitwillig unterordneten, und das von 
ſtädten des Mittelmeers allgemein befolgt wurde. Entftanden iſt ed gegen Ende web 
vor Mitte des 16. Jahrhunderts an den Küſten des Mittelmeers. Sein Vaterland 
befannt und nur fo viel ausgemacht, daß es in romaniſcher Sprache gefchrieben murbe; ı 
lich iſt es wie die Gefänge Homer’s nicht Die Arbeit eines Einzigen; viele, Die Seefahrer u 
leute der Mittelmeerftaaten haben daran gearbeitet, bis es die vollendete Geſtalt er 
welcher e8 und vorliegt, bid die Sammlung von weifen Regeln entftand, die, entnommen 
maritimen Befegen Marſeilles, Barcelonas und anderer Städte, in einem das Bute v 
was in biefen zerſtreut lag. 

Das Gonfulat beginnt wie billig mit der Erbauung des Schiffs. Diefe pflegte 
Iheint, von dem zufünftigen Schiffer (Patron) unternommen zu werben, der ſich Dazu d 
nahme einiger Rheder zu verfichern fuchte. Was zwiſchen ihm und diefen ausgemacht 
gebalten werben ; der Schiffer darf das Fahrzeug nicht über den vereinbarten Plan hi: 
größern, die Zahl und Groͤße der Parte nicht verändern; die Rheder follen ihren Bei 
Bau zahlen, wovon fle nur frei werden dur ben Tod. Um den Schiffer nicht in 
bringen, darf der Rheder feinen Bart an einem neuerbauten Schiff nicht vor Vollen 
erften Fahrt veräußern; fodann haben Schiffer und Mitrheder ein Vorkaufsrecht. 

Hierauf wird das Berbältniß zwifchen Schiffer und Baffagieren und Berlabern 
fehr häufig iſt Dieß eine Art von Societät, der Schiffer gemähnlih am Ausgang der U 
mung betheiligt; nicht felten {fl ver contratto di colonna, durch welchen die ganze Unter 
zwiſchen Schiffer, Schifftleuten und Kaufleuten derart gemeinfchaftli wird, daß Gen 
Verluſt derfelben alle trifft. Der Schiffer ift fchuldig, alle, die auf dem Schiff find, den 
wie ben Kleinen, zu bewahren und zu befhügen. Namentlich auf ven Gargo foll er At 
beim Laden, auf ver Reife und beim Loͤſchen; er foll dafür forgen, daß die Güter in ein 
angemefjenen Weiſe verftaut werben, nafle nicht auf trodene, ſchwere nicht auf zer 
paden; er ift verantwortlich für ven Schaden, den fie erleiden durch ſchlechte Verſtauu 
Fehler des Schiffs, außer es felen diefe Holge der Gewalt des Windes und der Well 
Schiffer hat Auſpruch auf die Fracht, wenn der Kaufmann ohne gute Urfachen bie 
zurückzieht; thut er es, wenn der Schiffer bereit und im Stande war die Ladung einzu 
fo muß ein Drittel der Fracht bezahlt werden, die Hälfte aber, wenn die Ladung bereit 
Schiff gebracht over dieſes ſchon fegelfertig war. Dagegen muß nun aud der Schiffer d 
den erfegen, wenn er bebungene Büter liegen läßt. 

In Seegefahr darf der Schiffer nicht eher werfen, als bis der Kaufmann, ber in j 
feine Waaren zu begleiten pflegte, geworfen hat; der Verluſt durch den Seewurf, ſowei 
auf dent Verdeck verladenes Gut betrifft, wofür von den übrigen Verladern nichts vergü 
wird über Schiff und Ladung vertheilt, wozu das erftere die Hälfte beiträgt. Der A 
Geworfenen wird, wenn vor der Hälfte der Reije getworfen wird, nad dem Kofleny 
Abgangdorte, ſonſt nad) dem Werth am Entladungsorte gerechnet. Nothfälle geben dem 
außerordentliche Befugniffe, ſodaß er fogar die Ladung erbrechen und davon für Die Be 
des Schiffs verfaufen darf. 

Befondern Bedacht nimmt dad Gonfulat auf das Verhältniß des Schiffer zu der 
mannſchaft. Dem angenonmenen Matrojen gebührt feine Heuer, er mag feine Sachen 
ober nicht; nad) beenvigter Reife iſt er frei; flirbt er auf der Reife, fo muß fein Nat 
Erben ausgeliefert werben, anders als bei Bailagieren, welche zum Theil von der Beſa 
erbt werden; wird dad Schiff an einem fremden Orte verkauft, fo muß ihm freie Rüc 
die Heimat gewährt werben. Für die Heuer haftet ihm das Schiff und die Fracht; er 
feine Dienfle anders als auf dem Schiff zu leiften und kann nur wegen Diebflahls, Ke 
Ungehorſam entlaffen werden. Der Schiffer ift zu einer beſondern Fürſorge verpflichte 
für eine gute Anlage des Lohne forgen. Das Gonjulat beftimmt fehr forgfältig, welche 
Matrofen geleiftet werben folle, aber e8 unterläßt auch nicht zu bemerken, daß er Sch 
jedoch nicht Schläge, ertragen, nicht zanken müfle. Er ift gehalten die Reife zu thun, fi 
ex fich verheuert, und darf das Schiff nur aus befondern Gründen vorher verlaflen, z. 8 
ſelbſt ein Schiff erhalten hat oder fih verheirathen will.*) 

. 4) Der Matrofe fü häufig anf Bart, d. h. participirt an Gewinn und Berluf der Unten 
jerner genießt er die Führung, Reit, einige Waaren frachtfrei ine Schiff zu verladen 
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ne durch Anſegeln entſtandenen Fragen behandelt das Conſulat nach Romiſchem Recht, in⸗ 
die Erſatzpflicht davon abhängen läßt, ob ein Schiffer durch ſeine Schuld den Zuſammen⸗ 

ranlaßt bat. 
in dem Römifhen Recht unbefanntes Geſchäft war das Gommniffiond- oder Gommanbit: 
t, daß der Schiffer oder jemand, der mit dem Schiff reifte, Waaren für einen andern mit- 
um fie an dem Beftimmungsorte für deffen Rechnung zu verkaufen, oder Geld, um vafelbft 

en einzubandeln. Der Commiſſionär trägt den zufälligen Berluft dieſer Waaren nit; ift 
er Ausgang der Commiſſion ein unglüdliher, 3.38. weil ev ohne guten Grund ven Be: 
ungsort veränderte ober denfelben trotz guter Gründe beibehielt, jo muß er ven Schaden 
ammt erfegen. Aud den Zufall trägt er, wenn er das Commanditgut als eigen Gut an- 
ımen ober das Recht erhalten har, es überall bin, wohin er ſich mit feiner Berfon begebe, 
hmen zu bürfen. Hat er das aus dem Verkauf gelöite Geld und fein eigenes in Waaren 
gt und verfauft an dem Beilimmungsorte die fremden Waaren, die eigenen zurückbehal⸗ 
fo wird der Verluft aud über die Commandite vertheilt. Der Commiſſionär hat nur 
uch auf Deckung feiner Unkoſten und Vergütung für jeine Bemühungen, dagegen muß 
Rechnungsablage geglaubt werben. 
kömiralichaften nannte man Vereinigungen zwiſchen mehrern Schiffen zu einem gemein: 
a Zweck, 3. B. zur gegenfeitigen Vertheidigung gegen Seeräuber oder Unterflügung in 
efahr. Der Bertrag muß ſtrict erfüllt werden. Wird ein in Apmiralfchaft fahrendes Schiff 

‚ fo müffen alle übrigen ven Schaden mittragen. Aufbringung durch Feinde und 
fvon derſelben find Fälle der großen Havarie. Als Grundſat des Kriegsrechts ftellt das 

auf, dap nur das feindliche Schiff und But der Erbeutung außgefept iſt, neutraled 
um immer dagegen ſicher fei. 
vorſtehender Überſicht, die keineswegs ald eine vollfländige außgegeben werben ſoll, tft 
worden, bem Lefer einen Begriff von dem Geiſte und der Ausführung des Gonfulate 
fen. Leider erlaubte ed der dem Artifel Seereht in dieſem Werke zugemeflene 

siht, eine ausführlicere Schilderung vorzuführen, melde geeigneter fein würde, die 
ümlichkeiten der mittelalterlichen Seefahrt Eennen zu lernen. 
den: frühen Mittelalter, vem 11. und 12. Jahrhundert, waren nun auch andere Meere 

Handelsverkehr gezogen worden, auf welden ji wegen der eigenthümlichen Verhältniſſe, 
auf ihnen die Schiffahrt verknüpft war, beſondere ſeerechtliche Rechtsbildungen ent: 

T mußten. Diefe Meere waren der Atlantifche Dcean, die Nord- und die Oftfee. Die Schiff: 
die auf diefen flürmiichen Gemwäflern voller Uintiefen fi aufs offene Meer hinauswagen 
‚ war eine Sache, die Erfahrung und nautijche Kenntniffe vorausfegte und daher fich fehr 
2 einen: befonbern Beruf herausbildete. Wie daher einerſeits ver Kaufmann nicht mehr 
5 dem Schiffer abgeben konnte, fondern die Führung des Schiffs einem Kapitän ausfchließ- 
guvertrauen gendthigt war, jo mußte anbererfeitd aus dem Vertrauen, das dem Führer 
Schiffe geſchenkt werden mußte, eine freiere felbfländigere Stellung, ernftere Verantwort⸗ 
:peflelben hervorgehen, um fo mehr, ba bie weite Entfernung ver Seereiien feltener dem 
ihter feine Waaren zu begleiten geftattete. Auch das Verhältniß der Schiffshefagung wurbe 
endig ein anderes. Wenn von ihren Gehorfam gegen die Befehle, ihrer firengen Pflicht: 
ang immer bieSicherheit, oftmals die Rettung des Schiffs abhing, jo Eonnte e8 nicht fehlen, 
uf der einen Seite flärfere Sarantien zur Grlangung und Erhaltung beider geſucht, auf 
adern größere Sicherheit für ihre Intereffen gewährt wurden. Die ganze Schiffsbeman⸗ 
trat in ein reined Dienftverhältniß zum Rheder, jelten war jie am Schiff, noch feltener an 
bıternehmung betheiligt. Die Rhederei war häufig ſchon zum Gegenſtande befonberer 
mehmung gemacht, was zur Folge hatte, daß fi die Rechtsverhältniſſe der Rhederei, ver 
ver zu den Befrachtern, fehärfer herausbildeten. 
Die ältefle Rechtsſammlung auf dieſen Gebieten find die Röles d’Oleron (benannt nach der 
Bfiihen Infel Dieron Im Atlantifgen Ocean, idrer Heimat), in der Mitte ded 12. Jahr⸗ 

entfianden und dadurch von fo hoher Bedeutung geworden, daß jie nicht blos das gel- 
Seerecht Frankreichs, fondern auch Spaniene und Englands wurden, aller Ränder die den 
Btifgen Ocean begrenzten, und fogar Aufnahme fanden in das Gonfulat. Aus bem Ge: 
& derfelben in Flandern gingen bie „Urtheile de Danıme over die Bejege van Weflfapellen” 
m, während nach der Oſtſee gedrungen fie zum „Hogeſten Waterreht tho Wisby“ bei⸗ 
m, welches übrigens außer ihnen noch originale Duellen hatte. 
Die Röles d’Oleron wurden auf ihren Geltungsgebiet bald durch das Gonfulat verbrängt, 
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das ſich zu einer allgemeinen Herrſchaft erhob, während im Norden ſich das wisbyſ 
erhielt und die Grundlage der ſeerechtlichen Entwickelung in Deutſchland, Schweden, 
und Rußland wurde. Dieſes ging über in den Codex Karl's XI. von Schweden (16 
däniſche Seerecht Friedrich's IL. (1561) und von diejem wieder in das Lov Chriſtian's 
Ebenfalls wurde es, durch Beſchlüſſe auf den Hanfatagen ergänzt, Theil des hanſea 
rechts, ſowie der Stabtredhte Hamburgs und Lübecks, mit welchem letztern es die R 
ganze DOftfeefüfte machte, in die Statuten von Danzig von 1455, in das Seerecht für 
reih Preußen von 1727 uud auf dieſem Umwege in das Preupifche Landrecht, vielfad 
ergänzt und vervollkommnet, aufgenommen wurde. 

Um das Gonfulat gruppirte ſich die Weiterbildung des Seerechts in den romar 
dern. Aus dem Conſulat und den Guidon de la mer, einer gegen dad Ende des 16 
derts entflandenen Sammlung auf dad Seeverſicherungsweſen bezüglicher Nechtöfäße, 
Ordonnance de la marine Ludwig's XIV. von 1681, melde ihrerfeitd faſt ebenfold 
und inbirecten Einfluß geübt hat wie feinerzeit da8 Gonfulat.°) Die Ordonna 
bildet den Hauptbeftandtheil des Code de commerce 1807, jened Geſetzbuchs, dat 
allen europäifhen Staaten Eingang verſchaffte. 0) 

Das in neuerer Zeit auf den frühern Barticularismus folgende Streben, die einz 
der ded großen Körpers Deutjchland enger zuſammenzuſchließen, dad aus ber reinen 
praftifche Wirklichkeit überzufegen begonnen, hat Deutſchland auch ein Seeredht ge 
fünften Buch des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuchs. Daffelbe betrifft freil 
privatrechtlichen Verhältniſſe des Seerechts, z. B. die aus der Rhederei, Befrachtung ei 
hervorgehenden, und läßt bie völfer- und ſtaatsrechtlichen und polizeilichen unberührt 
nach Art. 434 die Bedingungen, von welden die Nationalität eines Schiffe abhäng 
Landesgeſetzen georbnet werben follen. Mit feinem Inhalt aber iſt e8 beftimmt, unte 
gung aller frühern particulariftifhen Seerechte ausſchließlich zu gelten, fomeit es bin 
örtliche Gewohnheiten nicht ausdrückich als Ergänzungen feiner Beſtimmungen be 
wie z. B. Art. 527 die Landesgeſetze über die Qualification eines Schiffers, Art. 5 
Verordnungen über die Dauer der Ladezeit. 

Was den Inhalt des Seerechts anlangt, ſo handelt es gemäß der natürlichen O 
nächſt von den Rechtsverhältniſſen des Schiffs als ſolchen, der Rheder, Kapitäne, Sı 
ſchaften, ſodann von denen, welche durch die beſtimmungsmäßige Verwendung ei 
entſtehen, die ordentlichen aus der Vermiethung deſſelben zum Transport von Sache 
ſonen, die außerordentlichen, die Bodmerei und Havarie. Beſondere Titel beh 
Schiffsgläubiger und die Seeverfiherung. Eine kurze Zuſammenſtellung einiger 
den Kapiteln, welche nicht wie die Seeverſicherung in beſondern Artikeln dieſes 
Lerikon“ bearbeitet find, mag bier Platz finden, um eine Probe von dem Geiſte die 
buchs zu geben. 

Obwol eine bewegliche Sade, find die Schiffe, die wegen ihred hohen Wertbs 
als felbftländige Vermögensſtücke im Verkehr vorfommen und wegen ihrer Wichtig! 
Verkehr, der ganzen Art ihres Gebrauchs nicht wie andere bewegliche Sachen beban! 
dürfen, doch ein fo beſonders qualificirter Beſtandtheil des Cigenthums, daß die Geſe 
ſtets exceptionell beurtheilt hat. Uber die Schiffe werben, wie über die Grundſtücke 
Shiffsregifter geführt, welche den Zweck haben, theild vie Nationalität und Die Heir 

5) Es fann Hier nicht die Abficht fein, alle einzelnen Orlepe und Statute der Seeflaate 
ren. Ber diefe fennen lernen will, ift auf die fehr vollftändige Collection des lois mar 
terieures au XVII siecle von Parbefius zu verweifen. 

6) Der Code de commerce gilt unmittelbar in den ehemals mit dem franzöfifchen 
verbundenen Ländern: Grofherogtkum Zuremburg, Lombarbifcdys Benetianifches Königreich, | 
thum Toscana, Parma, Piacenza, Lucca, Königreich Belgien, Canton Genf fowie im Könic 
und ber ehemaligen Republik Krafau. Auf dem Code de commerce beruhende Gefegbüche 
Königreich beider Sicilien (Codice per lo regno delle due Sicilie, 1819), der Kirchenfta: 
mento provissorio di commerecio, 1821), Sardinien (Codice di commercio per gli : 
1842), Modena (Codice commerciale per gli stati Estensi, 1851), Spanien (Codigo d 
cio, 1829), Portugal (Codigo commercial Portuguez, 1833), die Riederlande (Wetbook 
bandel, 1888), Walachei (1841), Serbien (1860), Griechenland (1841), die Sonifchen In! 
Die fünumerifanifchen Staaten haben wiederum aus ben Geſetzbüchern ihrer Mutterländ 
— franzöfifche Legislation auf dieſem Umwege auch auf dem neuen Gontinent ( 

nden hat. 
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von welcher im Außlande fo viel abhängt, die Berechtigung zur Ein: und Ausfuhr von 
, Die Belaftung mit Hafengeldern u. f. w., theild die Ipentität und Eigenthumsverhält⸗ 
es Fahrzeugs feitzuftellen. In daſſelbe werden alle hierauf bezüglichen Thatfachen ein⸗ 
', namentlidh aud) die, welche einen Eigenthumswechſel begründen. Gin foldher geht oft 
während das Schiff ſich auf einer Reiſe befindet; es fragt fih dann, ob der Erwerber 
bie durch das Cigenthum am Schiff begründeten perfönlihen Verhältniffe, 5. B. Bei: 
er Havarie, ded Veräußerers eintreten folle, wer von beiden den Gewinn und Verluſt der 
zu tragen habe. Im Zweifel foll nach Art. 441 den Erwerber, wie ihm der Gewinn 
fo auch der Berluft treffen, obwol ihnen freifteht, andere auszumachen; bie perfönlichen 
egründeten Verpflihtungen gehen dagegen nicht auf ihn über ; denn die Berpflichtungen, 
ir durch das Cigenthum am Schiff begründet werben, find doch nicht Pertinenz beffelben, 
zum Gebraud bed Schiffs bei der Seefahrt beflimmten Saden, deren Eigenthum mit 
Schiffs verbunden if. Der Eigenthumsübergang ift von ven Feſſeln befreit, die fonft 
heit des Verkehrs im Intereffe ver Sicherheit deſſelben einengen; verfelbe kann ſchon 
elligt werden durch die Vereinbarung, daß dad Kigenthun fofort auf den Erwerber 
nfoll. Auch genießen Schiffe das Privileg, daß ſie, wenn fegelfertig, nicht wie anderes 
en mit Beihlag belegt werben fönnen. Auch der Ladung und der Schiffsbefagung 
liche Vorrechte gegeben worden. 
dem Betrieb de& heutigen Seeverkehrs erfordern gerade die Berhältniffe ver Rhederei 
if der Eigenthümer eines Schiffs) die befondere Aufmerkfamfeit der Geſetzgebung. 
ind ed Die Fragen, wieweit die Rheder haften müſſen ans den Obligationen, in welde 
röge ihrer Qualität ald Rheder eintreten, theild find e8 die Beziehungen, welche zu 
ı find, wenn, wie e8 fo häufig bei der Größe der Seeſchiffe, an manden Orten, 5.8. 
‚ fogar gewöhnlich ift, mehrere Perſonen fi an dem Betrieb eines Seeſchiffs gemein- 

\betheiligen. In der erftern Beziehung hat das deutfche Geſezbuch das Roͤmiſche Recht, das 
sine jolidarifhe Haft der Rheder annimmt, verlaffen und neben der folidarifchen eine 
k Haftung eingeführt. Diefe Scheidung beruht auf dem Gedanken, daß mande Ver⸗ 
yen im directen perfönlichen Interefie des Rheders und unter feiner unmittelbaren Ein- 
abgeſchloſſen werden. Bei folhen, 3. B. den Geuerverträgen mit der Schiffsmannſchaft, 
;einer Vollmacht von dem Schiffer für ihn abgejchloffenen Gontracten (Art. 453, 498), 
er auch die Berfon des Rheders in die Verbindlichkeit hineingezogen. Andere Ber: 
gen dagegen muß er fich gefallen lafjen, ohne Erhebliches dawider thun zu Eönnen, indem 
mr auf ®rund feines Berhältniffes zum Schiff treffen, z. B. aus Verträgen, die der 
Eraft feiner gefeplihen Befugniſſe?) abſchließt, aus Verſchuldungen ver Mannſchaft, 
8 Schiffer in Erfüllung von Verträgen; ed wäre unbillig, hier den Rheder, der mit 
d Fracht einfteht, aud) zu zwingen die fortune de terre eventuell preiszugeben. 
alte Streitfrage, ob Mitrheder ald Mitglieder einer Geſellſchaft oder als bloße Miteigen⸗ 
nzuſehen find, an die ſich praftifch eine Menge wichtiger Folgen nüpfen, hat das Hanbels: 
‚ in vermittelnder, wahrſcheinlich der angemeflenften Weifegelöft, indem es in einigen Be- 
n das Brincip der Gleichheit, wie fie aus dem Eigenthum folgt, adoptirt hat, 3.2. bei 
beilung des Gewinns und Verluſtes, betreffs des Austritt und Bintritt6 von Mit- 
der Haftung gegen dritte.2) In andern wird die Rhederei ald eine Art von Erwerbs: 
vehandelt, welche Behandlung infofern auch gerechtfertigt ift, als die Gemeinfchaft nur 
innd halber conflituirt wird. In der Angelegenheit ver Rhederei gelten Majoritäte- 
e (Art. 450), e6 kann ein fogenannter Gorrefpondentrheder (Procuriſt der Rhederei) 
verden, der alle Geſchäfte verfelben nach außen mit verbindender Kraft für die übrigen, 
: an denfelben nicht theilnehmen dürfen, Teitet (Art. 459); auf dieſer Auffaffung beruht 

zAnwachſungsrecht, wenn ein Schifföpart aufgegeben wirb (Art. 468), die Möglichkeit, 

fung des Berhältniffes durch Stimmenmehrheit zu beſchließen (Axt. 673). 

Nine Beſchränkung derfelben, die dem dritten nicht befannt war, gilt ihm gegenüber auch nicht. 
ta der Schiffeparten wird das Gewicht der Stimmen bei Befchlußfaflungen, @ewinn 
[nt it, die Haftung gegen dritte bemefien; jeber Mitrheber fann frei veräußern unb tritt 
x die Beräuferung feines Parts aus, wie der Erwerber burch den bloßen Erwerb Mitglied 
)a6 Berhältmiß der übrigen Rheder erleidet feine Veränderung durch biefe Ereigniffe. Art. 458, 
12, 474. 
t6Berifon. XIU. 20 
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Völlig verändert hat ſich ſeit dem Alterthum die Stellung des Schiffers, Kapitäns eines 
ſchiffs. Bei den weiten Fahrten, die jetzt häufig unternommen werden, in frembe Län 
frenıden Völkern, nıuß die Sorge für Schiff und Ladung, für Ausführung der abgefchlef 
Berträge, Erfüllung der in fremben Häfen ven Verkehr obliegenden Verbindlichkelten u. 
ihm oftmals ganz überlaffen werden, da weder der Rheder noch der Ladungseigenthümer 
baltungsvorfchriften zu errelchen find. Da auf dem Schiffer die ganze Verantwortlidskelt 
jo ergibt es ſich als eine wichtige Aufgabe der Gefeggebung, ven Kreis feiner Rechte und f 
ten angemefjen und genau zu beflinnmen. Beide zerfallen in die, melde er als techniſcher! 
und Befehlähaber des Schiffs, und die, welche er als Vertreter ver Rheder und Ladung 
thümer hat. Die erftern ergeben fi) aus der Natur der ihn obliegenden Dienflverrictm 
er hat z. B. dafür zu ſorgen, daß das Schiff vor Antritt der Reife in dienſttüchtigem Zul 
fei, alle Schiffägeräthfhaften in guter Ordnung, daß geladen und gelöfcht werde nach den 
der Kunft und Erfahrung, ev muß jede gute Bahrgelegenheit benugen, darf ſich vom Schi] 
ohne North entfernen ; beſonders liegt ihm ob, auf der Reife ein Journal zu führen, in 
alle wichtigen Begebenheiten eingetragen werden, bei erlittenen Unfällen nad Ankunft im 
eine Verklarung, d. h. einen Bericht über die erheblichen Begebenheiten ver Reife, eine 
Erzählung der Unfälle und der zu ihrer Abwendung oder Verringerung angewandten 
abzulegen. 

i Auch in der andern Beziehung ift der Gegenftand ver Ihätigfeit durch Die Aufgabe d 
zeichnet, wenn auch Die einzelnen in dieſelbe fallenden Handlungen jehr verſchieden beftimmtig 
fönnen. Diefelbe umfaßt weſentlich eine rechtliche, auf Die Vornahme von Rechtsgeſchäften 
ihluß von Verträgen gerichtete Thätigkeit, beſchränkt ji) aber dem oben angeführten @ 
gemäß auf eine Geſchäftsführung im Auslande.?) Hier beiigt cr Fraft des Geſetzes di 
macht, für ven Rheder alle Geſchäfte vorzunehmen, welche die Ausrüuftung, Benannu 
proviantirung und Erhaltung des Schiffs, juwie überhaupt die Ausführung der Meife 
bringen, jedoch nur mit der Wirkung, den Rheder bis zum Belauf von Schiff und Fradıg 
pflichten. Gr iſt daher befugt, einzufaufen, z. B. Proviant, dad Schiff zu verfrachten, 
bodmen und fogar in dringender Nothwendigkeit zu verfaufen. Natürlich ift mit dieſem 
Pflicht verbunden, das Intereffe des Rheders wahrzunehmen, bejonders ihm immer N 
über die Geſchäfte zu geben und Rechnung abzulegen. Hinſichtlich der Ladung wird 
fugniß ſchon deshalb beſchränkter geſtaltet werden müſſen, weil die Befrachter zum 
nicht mit dem Schiffer, ſondern nur mit dem Rheder zu thun haben und ihn nicht 
können. Während er für dad Beſte der Ladung ſtets Sorge zu tragen hat, weil ſie ihm 
traut Mt, darf er ald Vertreter der Ladungsbetheiligten do nur zur Abwendung ober 
gerung eines Verluſtes tbätig werden, und in folden Fällen ermächtigt ihn auch bad 
außerordentlihen Maßregeln, wie er jie für nöthig Halt, 3.3. Auslabung, Verbodm 
fauf der Ladung u. f. w. 

Wie das Rechtsverhältniß des Schiffers zum Rheder beruht daB der Schiffem 
einem Dienflcontract, geftaltet fih dadurch aber eigenthünli, daß die Endigung d 
blos durch Ereigniffe in der Perſon der Contrahenten, jondern aud) durch ſolche, 
Object, auf weldem und für welches die Dienfte geleiftet werden follen,, betreffen und 
ganz verſchiedenen Orten bepingt it. Sehr zweckmäßig hat das Handelsgeſetzbuch die | 
Mittelalter übliche Führung, d. h. das Recht ver Schiffäbejagung, für eigene Rechnung 
mitzunehmen, das eine Duelle von Durchſtechereien und endloſen Streitigkeiten zwiſchen 
herren und Untergebenen war, bejeitigt. Der vorzüglichfte Nugen des Geſetzbuchs beſteht 
daß ed die Verpflichtungen aus dem Vertrag genauer geregelt hat. Das Dienſtverhältniß 
mit dem Dienftantritt, Anmufterung, von welchem Augenblid an die Mannſchaft ver 
Schiffsdisciplin unterworfen wird und das Recht auf den Kohn, Heuer, in Kraft t 
dauert, je nachdem ed für eine beſtimmte Reife oder auf unbeſtimmte Zeit eingegangen, 
Vollendung beflelben, d. h. bis zur Rückkehr in ven Heimatöhafen oder bis zur Auftünkl 
deſſelben, wenn nicht außerordentliche Umftände eintreffen, wie Krieg, Embargo des 
Untergang u. |. w. Die Stellung eines Schiffers ift natürlich nad} beiden Seiten hin 
bie der Mannſchaft, welde ähnlich den Soldaten in einen für fie unlöslichen, obgleich frein 

. I Rechtsgeichäfte, vom Schiffer im Heimatshafen abgefchloffen, find für den Rheder nur ba 
bindlich, wenn jener auf Orund einer Vollmacht gehandelt hat oder ein anderer befonderer Bay 
tungsgrund vorliegt. 
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jangenen Berband fliehen. Der Schiffer übt das Recht der freien Kündigung feines Con⸗ 
wie der Rheder, der Matrofe aber kann nur ausnahmsweiſe austreten wegen grober 
bung der gegen ihn obliegenden Pflichten, wohl aber aus mehrern Urfachen entlaffen wer- 
vobei das Geſetz beſonders feine moraliihe und phyſiſche Dienftfähigkeit ind Auge gefaßt 
Während es aber fo anſcheinend ihn in eine fehr abhängige Stellung bringt, ift ed auf 
idern Seite aud) bedacht gewefen, für fein materielle Wohl zu forgen. Faſt in allen Bällen, 
nommen wo die Entlaffung ihm zur Laſt fällt, wird ihm eine Entſchädigung zugebilligt, 
sus dem empfangenen Handgeld, bald aus einer Quote der Heuer beftehend, zu welder 
vie Koften der Rückkehr in die Heimat fommen, wenn das Dienſtverhältniß im Auslande 
wird. Sehr anzuerkennen ift die Fürſorge, welche das Geſetz ben erkrankten, im Sciife- 
beſchädigten, verwundeten oder getöbteten Berfonen der Schiffsbeſatzung widmet. 
Häubiger mit aus Dienfl: und Deuerverträgen herrührenden Forderungen gehören zu den 
fögläubigern , unter welcher Rubrik dad Gefeg eine Reihe von Forderungen vereinigt hat, 
es ein Privilegium hinſichtlich ver Befriedigung gewährt. Dies befteht in der Einräumung 
auch gegen dritte Befiger verfolgbaren Pfandrechts an dem Schiff und der Bruttofracht der 
aus welcher die Forderung entſtanden ift, welches in Goncurrenz mit andern Pfandgläubi⸗ 
and jonfligen Gläubigern den Vorzug in der Befriedigung gibt und nur erliſcht durch den 
auf des Schiffs im Wege der Zwangsvollſtreckung oder ven Verkauf, den der Schiffer im 
Igwingenber Nothwenpigfeit auf Grund feiner geſetzlichen Befugniffe vornimmt, 

meit dad Deutſche Handelsgeſetzbuch. Sorgfalt und Sachkunde in der Anlage und Aus: 
g, richtige Würdigung der einſchlagenden Verhältniſſe, humaner, , billiger Geift in den 
‚ Eare, lichtvolle Anordnung zeichnen ed aus; feine Fehler find ein zu ſtarkes Cingehen 

il, zu große Minutiofität in ven Beftimmungen und oftmals durd ein Streben, genau 
wollen, ein gewifler Wortreihthum und eine Dunkelheit in der Sprache, welche um fo 
die Augen fällt, wenn man e8 mit den Code de commerce vergleicht, deflen großer 
bei fonftigen Mängeln die Gractheit feiner Rebe iſt. 
aus dem Obigen hervorgeht, ift Deutichland nicht an der Spige der Bervegung auf dem 

nautifchen Bejeggebung geweſen, fonbern, wie ed ſich von der Schiverfälligfeit feiner 
Einrichtungen erwarten lied, ziemlich fpät nachgekommen. Selbft Rußland hat ihm 
Handelsordnung von 1835/42 den Borfprung abgewonnen. Die andern norbi- 
aten behelfen jich noch inımer mit ihren alten obenerwähnten Geſetzbüchern, Die zwar 

nen Beziehungen ergänzt, aufgehoben, modificirt iind, aber im weſentlichen noch jegt 
Werfen wir noch einen Blick auf daB Seerecht der beiden erften zur See fahrenden 

‚ ver Engländer und Nordamerifaner. Bei beiden Völkern ift am mwenigften durch 
Bebung für die Interefjen der Kaufleute, Rheder und Seefahrer in privatrechtlicher 
bung geforgt. Die Bildung ded Rechts ift dieien jelbft faft ausſchließlich überlaffen geblie: 
was allerdings die Folge gehabt bat, daß fi ein Reichthum von feerehtlihen Normen 
kllen Richtungen bin durch Gewohnheiten der am Seeverkehr Theilnehmenden, Urtheile 
Bprüche Der Seegerichte entwickelt hat, aber ein Reichthum, der ſchwer zu heben iſt. Erſt in 
wr Zeit bat fi in England die Geſetzgebung auch dem Privatſeerecht zugewandt, deren 
R Die umfangreide „Merchant shipping act 17 and 18 Victoria, c. 104’ von 1854 
mer Grgänzungsacte von 1862 ift. Auch in Nordamerika ift feine das geſammte Seeredit 
Wende Legitlation, ebenjo wenig ald in England, verfaßt worden; auch hier hat man ſich 
Ankt, einzelne Theile, je wie das Bedürfniß erforderte, durch Belege zu ordnen, Die indep 
pilen fehr mweitläufig und umfangreich gerathen find, wie 5.3. die ‚Revised statutes of 
schusetts.“ R. J. Burdardi. 
Beeverſicherung. Der Gedanke, die Gefahren des Verluſtes auf einer Unternehmung 
Bee Dadurch zu vermindern oder ganz aufzuheben, daß man ſich von einem britten Erſatz 
eos erlittenen Verlufte gegen eine ihm gezahlte Vergütung flipulirt, ift weder fo neu, daß 
Imfere Zeit als ven ihrigen beanfpruchen Eönnte, noch fo alt, daß ſchon dad Altertum ihn 
Äner ganzen Fruchtbarkeit erfannt und gewürdigt Hätte. Er gehört mefentli dem jpätern 
Belalter, der Zeit ded 15. und 16. Jahrhunderts an ’); damals hat feine Entwickelung flatt- 

— — — 

1) der Guidon de la mer, dir erſte ausführlichere Zuſammenſtellung der Regeln von der Seeaſſe⸗ 
‚ gehört dem Ende bes 16. Sahrhunderts an. Die Verordnungen der Beamten ber Affecuranzen 
Be Florenz (Engelbrecht, Corpus juris nautici, &. 158) ſtammen aus ven. Sabre 1512. 
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gefunden bei ven Bölfern, welche damals die erften Seefahrer ver Welt waren, Italiener, $ 
zofen uſtd Spanier; er ift von ihnen zu den Nationen gefommen, welche feit der Entde 
Amerikas den erften Rang auf dem Meere errungen haben, und ift von ihnen in ber neuern 
zu der umfaflenden, genauer detaillirten Lehre ausgebildet worden, von der wir den ner 
Ausdruck?) in den Allgemeinen Deutfhen Handelsgeſetzbuch, Buch V, Tit. 11, finden. 

Die Seeverfiherung ift eine Anwendung der Berfiherung überhaupt auf Seeunterneh 
gen und hat daher mit diefer den allgemeinen Zwed gemein, der darin befteht, für bie 
Iufte, welche den an einer Seeunternehmung pecuntär Betheiligten durch Die natürlichen @ 
ren einer Seefahrt droht, ſich ganz oder theilweife Erfag zu fhaffen. Von den bei dem A| 
eines Verſicherungsgeſchäfts Interefirten zahlt der eine, der Verficherte, eine gewiſſe Su 
Prämie, um fi den Erfag zu fihern, wogegen der andere, Verfiherer, gegen Empfu 
Prämie ſich verpflichtet, eingetretenenfalld den Erfaß zu gewähren. Bon der Seite des 
der auf diefe Weife die Koften feiner Unternehmung fleigert, wird durch Opferung ei 
ftimmten Sicherheit gegen daß Ungewiſſe erfauft, von der andern Seite, auf der dat 
ein gewagtes ift, befteht pie Speculation darin, gegen Empfang eines Gewifſſen einen blos 
hen, alfe ungewiffen Verluft zu erleiden; der Verficherer bafırt feine Rechnung auf der A 
ſcheinlichkeit des Nichteintritts eines unglücklichen Zufalls, und hierin ruht Die Möglicke 
Lucrativität des Gefchafts, welche fich fleigert in eben vem Grade, ald er ——— 
nimmt, weil nicht im Verhältniß zur Zahl der verſicherten Gegenſtände die Wahrſchei 
eines Unfalls wächſt, ſondern abnimmt; der Verſicherte Hingegen iſt an dem Eintritt dei! 
fiherungsfall8 unintereffirt, weil er dadurch nichts erhält, mad er nit ſchon hat, i 
ausgenommen, al8, je geringer die Wahrfcheinlichkeit eined Verluftes ift, deſto niebri 
Kaufpreis fein muß, mit welchem er jih Sicherheit gegen Verluft erfauft. Für ihn 
Prämie immer verloren, gewonnen wird möglichermeife Erſatz; für jenen ift der Geimina 
die Prämie, der Berfuft ungewiß, weil er von dem Eintritt des Verfiherungsfalls, der 
für die der Verſicherer das Riſico trägt, abhängt. 

Mit diefer Natur des Geſchäfts, das auf Sicherung gegen Verlufte gerichtet ift, lä 
Unvereinbarfeit einer darüber hinausgehenden Gewinnfpeculation des Verſicherten klar 
die Grundidee deſſelben würde verrückt werden, wenn es benutzt werden ſollte, dem Ve 
außer dem Erſatz ſeines Schadens noch eine weitere Avance zu verſchaffen, denn ſein 
beſteht eben darin, daß er einen Schaden nicht leidet. Das Verbot der Überverſicherung 
einer ſolchen Berfiherung, wo die Berfiherungsfunme den Verſicherungswerth überfteigt 
delsgeſetzbuch, Art. 790] ?) und der Doppelverfiherung,, wenn ein Begenftand, der 
vollen Werth verjihert war, nochmals verſichert wird (Art. 792), liegt in dem 
Geſchäfts begründet. Zweifel fann bei einer Gefeßgebung nur darüber obiwalten, melde 
an ſolche Acte geknüpft werden follen. Ausgeſchloſſen ift es ebendaher auch, daß jem 
Schaden, den ein anderer erleiden kann, bei dem er aber ſelbſt gar nicht intereilirt iſt, 
Nicht minder ift e8 in der Natur der Berfiherung begründet, daß fie nur gegen den zu 
Schaden ſchützen foll, d.h. bier den, welcher durch die mit der Seereife verbundenen 
ordentlichen Ereigniffe bewirkt wurde, als da find: Schiffbruch, Sinken, Bindringen 
waſſers, nicht aber gegen bie Verlufte, melche entweder Folge eigenen Verſchuldens des 
herten und feiner Untergebenen, foweit er dafür einftehen muß *), oder welche durch bie 
liche Beſchaffenheit ver verficherten Gegenſtände oder ihren orbnungsmäßigen Gebraud 
geführt werden. ®) 

Wenn jhon im allgemeinen Nevlichfeit, Vertrauen Bedingung eined georbneten 

2) Das Hanbelsgefeßbud; beruht in ber Lehre von ber Seeverficherung wefentlich auf dem 
gifchen Seeverficherungsrecdht, das burch Ufancen, Gewohnheiten, Verordnungen unter weſentli 
rückſichtigung ber Rechte anderer Völker entflanden ifl und fchon an fich ale die Darftellung einer 
meinen beutfcyen Nechtsüberzeugung gelten könnte. 

3) Es foll hier gleich für den Xefer bemerkt werben, baß bie Citate ohne weitern Beifag in 
gendem fich nur auf das Handelsgeſetzbuch beziehen. 

4) Art. 825. „Schaden durch Berfchulden des Verficherten bei der Verfiherung von Bütern, ( 
den durch Schuld der Ablader, Empfänger; Schaben, ber daraus entfteht, Daß das Schiff in einem 
feetüchtigen Zuftande oder nicht gehörig bemannt in See gefandt ifl.“ 

5) Schaden an Schiff und Zubehör, infolge der Abnugung des Schiffe im gewöhnlichen Gehe 
bes Alters, Fäulniß, Wurmfraß; Schaden an ben verficherten Sütern, entſtanden durch beren natll 
Beichaffenheit, innern Verderb, Schwinden, Ledage u. f. w. (Art. 825). 
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m Danbelöverfehrs ift, fo ift beſonders bei Verfiherungen Ehrlichkeit und guter Glaube 
ie utilitas contrahentium geboten nicht blos bei Erfüllung des Contracts, fondern ſchon 
Eingebung.C) Der Berjiherer muß ih nicht nur auf die ihm gemachten Angaben bes 
erten verlaffen fönnen, er muß auch von ihm Mittheilung alles deſſen erwarten dürfen, 
af ihr contractlic zu begründendes Verhältniß von Nelevanz ift, denn felten werben bie 
ein, wo er ſelbſt Die Mittel beiigt oder fo gute wie jener, über folde Momente Aufklärung 
ande zu erhalten, und oftmals ift er dazu gar nicht im Stande, weil er ven Verſicher⸗ 
bt erfährt (Berfiherung für Rechnung wen e8 angeht). Sowie es daher einedtheild für 
jerficherungsnehmer eine dur Ehre und Recht geborene Pflicht ift, vor Abfchluß des 
igs alle befannten Umſtände dem Verficherer anzuzeigen’), welche wegen ihrer Gr: 
feit für pie Beurtheilung der von den Verficherer zu tragenden Gefahr geeignet find, auf 
ufchluß des legtern ji auf den Vertrag überhaupt oder unter benfelben Beilimmungen: 
fen, Ginfluß zu üben (Art. 810 fg.), eine Pflicht, deren Unterlaſſung durch Unver⸗ 
hkeit des Vertrags beftraft wird, fo erfcheint es anderntheils nur als felbftverfländlich, daß, 
beide Theile von dem Sachverhältniß unterrichtet waren, der eine, daß die Möglichkeit 
zu erfegenden Schadens ſchon ausgefhloffen, der andere, daß ber zu erfegende Schade 
fAingetreten fei, der Vertrag ald unverbindlich behandelt werde (Art. 789). Aber unrecht 
ur durch praktiſche Verkehrsrückſichten nothwendig dürfte e8 fein, daB der Verſicherungs⸗ 
rr für unrichtige Anzeigen, aud durch unverfchuldeten Irrthum unrichtige, ebenfo verant- 
gemacht wird wie für dad linterlafjen jeglicher Anzeige (Art. 813). Dasethifche Princip 
nur Beſtrafung des Verſchuldens. 
Verſicherungsvertrag iſt, was die Juriſten einen zweiſeitigen Conſenſualvertrag nen⸗ 
r durch die bloße erklärte Willensübereinſtimmung der Contrahenten zu Stande kommt, 
welchem für beide Theile Rechte und Pflichten hervorgehen. Beſondere Formen, die im 
bräuchlich find, z. B. das Ausſtellen einer von dem Verſicherer unterzeichneten über ven 
ausgeftellten Urkunde, Police, erkennt das Handelsgeſetzbuch nicht ald nothwendig 
788). Kann aud nur zum Beiten vedjenigen verfichert werben, ber bei einer See: 
ung betbeiligt ift, fo ift doch nicht erforderlich, daß er felbft in eigener Perſon oder 

e Bertreter ed thue (Berfiherung für eigene Rechnung). Vielmehr hat ji im Verkehr 
ichtung gebildet, daß häufig ein fremdes Intereſſe veriihert wird (Berfiherung für 
echnung), 3. B. für ven Gommiitenten vom Gommiflionär die eingefauften Waaren, 

derer erfterm zufendet, was dad Handelsgeſetzbuch aber nur erlaubt entweder im Fall 
luftrags oder beim Mangel eines foldhen unter der Vorausfegung, daß dem Verficherer 
ingel angezeigt werde. Daß der Verſicherte gleich bei Abſchluß des Vertrags befannt fei, 
xhaus nicht nothwendig; eine Verfiherung für Rechnung wen es angeht, ift zu oft 
niß, um eine leichtere Übertragung der Anfprüde aus dem Berliherungsvertrag be: 
gu fönnen, als daß fie vom Handelsgeſetzbuch Hätte ausgeſchloſſen werden dürfen. 
. den wefentlihen Inhalt eined Verſicherungsvertrags gehören die Angabe des Gegen: 
: der Berfiherung und des Berjiherungsfalld, die Gefahr, deren Rifico der Verjicherer 
nimmt. Verſichert kann werden im allgemeinen jedes in Geld ſchätzbare Intereffe, wel: 
wand baran hat, daß Schiff und Ladung die Gefahren der Seeſchiffahrt beſtehe (Art. 782), 
wich Schiff, Fracht, Überfahrt, Bodmerei-, Havariegelder, Güter, auch die etwa zu 
ende Provifion, der am Beftimmungdort von ven Gütern zu verhoffende Gewinn (imagi- 
Berwinn), fogar die von dem Verficherer übernommene Gefahr, fogenannte Rüdverfi- 
g- Nur die Geuerforberung ded Schiffers und der Schiffsmannſchaft ſchließt das Handels⸗ 
uch, Art. 784, von der Verliherung aus; es fcheint hier der Grund obgewaltet zu haben, 
eils durch eine Verſicherung für dieſe Perſonen ein großer Antrieb, ihre Pflicht zu than, 

hoben, theils dieſelben mit ihren Heueranſprüchen fo gut ſchon anderweitig verfichert find, 

ine Affecurirung derſelben regelmäßig den Charakter einer Doppelverfiherung tragen 
. Berfiherungsmerth nennt man den Werth des verjiherten Gegenſtandes, und dieſer 
bie Brundlage, mern aud nicht immer den Gegenſtand des von dem Verſicherer zu lei: 

n Erſatzes, und ihn zu kennen bat daher das größte Intereffe. Sehr vereinfacht wird 

„Die Berficderung ift ein Contract, welcher auf der Grundlage ber gegenfeitigen guten Treue 
I” 5.13 des revidirien Allgemeinen Plans hamburgifcher Seeverficherungen. 
Ee entſchuldigt aber nicht die Behauptung, daß bie Umflände nicht öffentlich befannt ober zweifels 
baren. 
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die Schabenberehnung, wenn, wie e® oft geſchieht, die Kontrahenten fi 
flimmte Summe vereinbaren (tarirte Police), die im Fall des Verluſtes bezahl 
aber nicht überall ift im voraus die Beitimmung des eventuellen Schadens für 
vungönehmer moͤglich oder jedenfall mit großen Gefahren für ſein Interefle 
und fo wird er die offene Police vorziehen, in welcher der Beriiherungsiweri 
geben ift, fondern nur die Gegenſtände ver Berfiherung. In foihen Fällen iſt e 
welche der Rechtöerzgeugung obliegt, die Momente zu beſtimmen, von welden ber! 
werth abhängt, namentlich alfo Die Schägung des verfiherten pecuniären Inter: 
Zeit, Objecten. Bei der Beriiherung eined Schiffs enticheidet der Werth, wel 
in dem Zeitpunft hat, in meldhem die @efahr für den Verjicherer zu laufen begin 
bei der von Gütern der Werth, welden je am Ort und zur Zeit der Abladung 
Hinzurechnung aller Koften bis an Bord (Art. 803). Iſt der imaginäre Bewinn 
fo werben auf ihn 10 Proc. des Verſicherungswerths der @üter gerechnet (Xı 
Berfiherungdwerth der Fracht gilt der Betrag ber in ben Frachtverträgen bedun 
üblichen Fracht (Art. 801). Es find dieſe Regeln weſentlich interpretative N 
zur Auslegung und Ergänzung ber contractlihen Bereinbarungen dienen und 
Anwenbung kommen, jomweit nidht aus ben beftinemten Erklärungen der Contrat 
trag etwas anderes erhellt. Ebenſo verhält ed fi mit ven Vorſchriften über vie ( 
der Berfiherer zu tragen übernimmt. 

Diefe Gefahr begreift Unfälle in ſich, welchen ver verjiherte Gegenftand aui 
welche die VBerfiherung genommen worden, audgelegt ift. Obenan flehen die Bei 
Vernichtung dur die Gewalt der Elemente, Wind, Waller, Wellen, Eis, %e 
Naturereignifie, z.B. Gewitter, Erdbeben, ſodaun durch äußere von Menid 
walt, mag fie berechtigt oder unberechtigt fein, was dierömifchen Juriften vis ınajc 
zum casus nannten, 3. B. ven Schaben durch Krieg, Verfügungen von hoher Ka: 
Seeraub, Plünderung, Arreftiglag u. ſ.w. Der Verficherer trägt regelmäßig a 
des Verfiherten durch eine verjchulbete (doloſe und culpofe) Handlung der € 
jowel bie crintinell firafbare als das privatrechtliche Deliet. Das Handelsgeſetz 
die Gefahr des Diebſtahls, ber Unredlichkeit oder des Verſchuldens einer Perſo 
befagung, des Zuſammenſtoßens von Schiffen bahin. Endlich fallen ihm auch die 
Vernichtung, Entziehung durch freimillige, abfichtliche, gerade auf Herbeiführung 
gerichtete Ucte des Schifferd zur Laft, infoweit diefer zu denſelben nad ben @ei, 
war, wie wenn er Schiff und Cargo verbodmete, zur Fortfegung der Reife üb 
fügte durch Verkauf, in Seegefahr fie uber Bord werfen lieh, zur Rettung us 
größerer Nachtheile nothiwendig oder zweckmäßig Koften aufwandte, endlich auch 
zur Grmittelung unb Keflftellung bes dem Berjicherer zur Laſt fallenden Scharen 
tigung, Abſchätzung, Verkaufs und der Anfertigung der Dispache (Art. 824, 8. 
ftebt fih Hierbei immer von felbft, daß der Verſicherer für den durch Schuld dı 
ſelbſt oder folder Berfonen, die auf feine Gefahr Handeln, unmittelbar veranlı 
nicht auffommt, 3. B. wenn der Verſicherte den Arreft auf das Schiff ſelbſt verſchu 
ſchon für ven reinen Zufall ſteht er nicht ein, wenn derſelbe den verjiherten Gegen 
halb traf, weil derfelbe fi in einer Rage befand, in melde er durch Schuld des Bı 
feiner Leute gebracht worden, fogenannter casus mixtus. Das Handeldgefegbui 
Prineip in einer ganzen Reihe von einzelnen Entfcheidungen zur Geltung. So I 
ſicherer nicht für die nach Veränderung der Reife eintretenden Unfälle, wenn bie 9 
wurbe, nachdem bie Gefahr für ven Verficherer zu laufen begonnen hatte (Urt. 
falls, wenn von dem Verſicherten ober in feinem Auftrag der Antritt oder die 
Reiſe ungebührlicdy verzögert oder von dem ber verjiherten Reije entiprechenven W 
oder ein Hafen angelaufen wird, deſſen Angehung als in ver verficherten Reife 
erachtet werben fann, ober wenn berßerficherte in anderer Weije eine Vergrößer 
änderung ber Gefahr veranlaßt, namentlich eine in dieſer Beziehung ertheilte bei 

8) Daber beflimmt 3. B. das Handelsgeſetzbuch, Art. 799, daß bei einer Verſicher 
die Tare in Bezug auf einen zu erfegenden Schaden nur dann maßgebend fein foll, wen 
bebungen ift. Denn bie Höhe der Fracht, die bebungen werden fann, iſt von den Sonjunr 
die raſch wechfeln, und an verfchiedenen Orten von fehr diftanter Höhe. Den Verſicher 
nach den Berhältniffen von Hamburg am 1. Det. berechnete Tare binden zu wollen, v 
etwa von Hongkong im Mai des folgenden Jahres abgeht, wäre unbillig. 
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rfüllt, fo haftet der Berficherer nicht für Die ſpäter fich ereignenden Unfälle (Art. 815). 
re Berficherung von Bütern haftet dev Verſicherer für feinen Unfall, wenn und inwieweit 
förderung berjelben nicht mit dem zum Transport beſtimmten Schiff gefchieht. Er haftet 
wenn die Güter ohne Auftrag des Berjicherten in anderer Axt ald mit dem zum Trans- 

ſtinimten Schiff weiter befürbert werden, ober wenn Died infolge eines Unfalls geſchieht 
320). In allen Bällen ſteht eö freilich dem Verſicherten frei, fi durch den Beweis zu ex⸗ 
n, daß der Unfall den verjiherten Gegenftanb betroffen haben würde, auch wenn er fidh 
ı der dur Schuld ded VBerjicherten veranlaßten Lage befand. Seine Anſprüche aus dem 
:anzvertrag geben trog ver Veränderung der Reijeroute nicht verloren, wenn biejelbe 
inen Auftrag audgeführt wurde oder infolge eines linfall8 nothwendig war (Art. 817). 
arſten ſpricht dies aus, und wir Fünnen und nicht enthalten, dieſen Artifel Hierher zu 
weil er ein Beweis deuticher Humanität aud in Geſetzen ift, Art. 818: Die Verzö- 

him Antritt oder Bollendung der Reife, Abweihung von der Reijeroute oder jonftiges 
in gegen den Vertrag äußern feine Wirkung auf das Recht des Veriicherten: 1) wenn 
, daB die Vergrößerung ober Beränderung der Gefahr Feinen Einfluß auf ven ſpätern 
hat ausüben können; 2) wenn die Vergrößerung oder Veränderung der Gefahr, nad: 
keie bereits für den Verfiherer zu laufen begonnen, durch einen Notbfall verurfacht ift, 

n, daß der legtere in einer Gefahr jich gründet, welche ver Verficherer nicht zu tragen 
B) wenn der Schiffer zu der Abweichung von dem Wege durch pas Gebot der Menſchlich— 

@ithigt ifl. 
bispofitiven Normen, weil ſubſidiariſcher Natur, find der Ergänzung und Abänderung 
inutbispofition fühig. Auch dad Handelsgeſetzbuch geflattet diejer legtern einen jeyr 

Bpielraum, ſchließt fie jedoch in gewiſſe Schranfen ein, welche durch die Natur des Ver: 
qsvertrags ald cined nur auf eine Schavenerjagobligation gerichteten Geſchäfts ge: 
erden. Aus dieſem Grunde ift ed unterfagt, die Kracht höher als biß zu ihren Brutto: 

veriichern, und felbft dies Map ift ſchon zu groß, wenn die Fracht bereitö durch die 
ng der Ausrüftungskoften, der Heuer- und der BVerjiherungdfoften gedeckt ift 
). Diefe drei Gegenſtäunde können auch nur veriidhert werden bis zu dem Betrag, der 
durch die Verjiherung ver Bruttofracht verfichert ift (Art. 800). Sonſt fteht ed im 

pi der Gontrahenten, ſowol dad Object der Verſicherung ald den Verliherungsfall zu 
Ben. Namentlich die VBerjiherungsfunme unter dem Verſicherungswerth anzuneb: 
Batt der Bruttofracht nur die Nettofradht, nur einen Theil der Güter oder nur für einen 
Br Reije zu veriichern, ift durchaus zuläſſig (Art. 796, 802). Ebenfalls ſelbſtverſtändlich 
Map der Berjiherungsfall begrenzt‘, die Gefahr, die der Verſicherer fleht, nad ihrem 
Bund innern limfang beſchränkt werden dürfe. Solche Vereinbarungen werden durch 
B-die Police aufgenommene Clauſeln ausgedrückt, die eine feſtſtehende Bedeutung haben, 
Ber Kaufmann liebt, sich ſoviel wie möglich im Geſchäftsverkehr beſtinimter an jolenne 
u etinnernder Redewendungen zu bedienen, deren Sinn für alle am Verkehr Theilneh⸗ 
far und unzweifelhaft iſt; das Handelsgeſetzbuch führt mehrere ſolcher Clauſeln an, Die 
MHamburgiſchen Recht entlehnt find. Der Verfafler beſchränkt ſich an diefen Orte darauf, 
Bine anzuführen, da er ſchon einmal in dieſem Lerifon Gelegenheit gefunden (ſ. Ran: 
MB), dieſes Gegenſtandes zu erwähnen. So bereutet die Blaufel „für behaltene An- 

ag der Verjicherer nur für die Gefahr haftet, bis das Schiff in Beſtimmungshafen anı 
bin oder gehörigen Plug ven Anker hat fallen laſſen oder befeftigt ift, und in dieſem 
ner Berjicherung des Schiffd auch nur für den Totalverluft, die Abandonnirung und 
wegen Reparaturunfähigfeit, veip. Unwürdigkeit, bei einer Verſicherung von Gütern 

enn fie oder ein Theil verjelben infolge eined Unfalls den Beitinmmungshafen nicht er: 
‚ 3a keinem Ball trägt der Verjiherer die Koften der Rettung, Bergung u. f. w. 
>). Iſt der Verſicherungsvertrag auf die Glaujel „frei von Beſchädigung außer im 
kigsfall“ abgeſchloſſen, jo Hehe ver Berjiherer nur für den Schaden ein, wenn das 
>er das Leichterjahrzeug, worin die verjiherten Güter ſich befinden, geftranbet ift, voraus: 
Daß der daraus entftandene Schaven 3 Proc. des Werths überfleigt. Der Strandung 
geachtet: Kentern, Sinken, Zerbrechen des Rumpfs, Scheitern und jeder Seeunfall, 
>» Bas Schiff over Leichterfthrzeug reparaturunfähig geworben ift?) (Art. 855). Im all- 

Kon grafer Wichtigkeit für das praftifche Seerecht ift Die genaue Beſtimmung des Worte „Stran- 
Ya gerade durch die Unficherheit des bisherigen Rechts in diefem Punkte haufig Streitigfeiten 
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gemeinen läßt fi al das Princip, nach welchem im Handelsgeſetzbuch die Thätigleit der} 
vatdispofition georbnet, das Gebiet ver relativen Rechtsnormen abgegrenzt ift, fo bezeich 
daß die Lage des Verficherten zu verfchlechtern, die des Verſicherers zu feinem Nachtheil über 
im Geſetz gezogenen Grenzen hinaus zu verändern nicht freifteht. 

Durch den Abſchluß des Vertrags tritt die Wirkfamfeit der aus demſelben entfpringen 
Rechte und Verbindlichkeiten ein. Diefe theilen ji 1) in die des Verfiherungsnebmers, nd 
nicht nothwendig identifch ift mit ven Verficherten. Der Verfiherungdnehmer muß fofort ı 
Abſchluß des Vertrags die Prämie zahlen gegen Auslieferung der Police, wenn eine fi 
ausbedungen worden. Unter Umfländen trifft vieVerpflihtung zur Zahlung der Prämie ad 
dem den Verjicherten,, nämlich bei ver Verfiherung für fremde Rechnung, wenn der Bel 
rungönehmer mittlerweile zahlungsunfähig geworden und Die Pramie von jenem noch ni 
halten hat (Art. 816). 2) Sodann liegt ihm 06, dafür zu forgen, daß die Reife gerabe ü 
Weife, wie fie im Vertrag ausgemacht worben, auögeführt werde, z. B. das Schiff die 
abrevdete Neiferoute einhalte, feine andern Häfen anlaufe als die angegebenen, von de 
nannten Schiffer geführt werde, daß die Güter in dem bezeichneten Schiff verladen 
den u.f.w. 3) Iſt ein Unfall eingetreten, aus weldhem Forderungen in Gemäßheit de 
tragd gegen den Verſicherer erhoben werden jollen, fo müflen Verfidherungänehmer, 
Berfiherter jenem Anzeige davon machen, fobald jie Kenntniß davon erlangt Haben, 
lieren im Unterlaffungsfall den Betrag der Entihädigungdfumme, um melden bieiel 
rechtzeitiger Anzeige ji) gemindert hätte (Art. 822). 4) Es liegt dem Verficherten ob, 
Eintritt des Unfalls für die Rettung der verſicherten Sadıen und Abwendung größerer 
theile thbunlihfl zu forgen (Art. 823); 5) endlich ift er ſchuldig, dem Verſicherer, ver fi 
Verpflichtungen genügt hat, feine Anfprüde, die er gegen dritte bat, abzutreten, au 
vorher zu deren Sicherftellung alles zu thun, was in feinen Kräften fteht, 3.8. m 
Forderung verjihert war, zu deren Dedung eine Sade diente (Art. 809), wenn 
Schiffer auf Schadenerfag belangen Eonnte, der durch feine Nachläſſigkeit ven Verluft verf 
batte (Art. 826). 

Weit umfaffender find die Verpflichtungen des Verficherers natürlih, da das Geh 
weſentlich auf Erwerb einer Forderung gegen ihn gegrünbet ifl. Die vornehmfle unter it 
nach der Idee des Vertrags die VBerjiherungsfumme zu zahlen, wenn der Schabendfall 
treten ifl. Dabei entftehen nun zunächſt die Fragen: 

1) Wann ift der Schadensfall eingetreten. Die Antwort ift infofern eine gegebec 
gerade der Unfall ſich ereignet haben muß, gegen weldyen die Verjiherung genommen @- 
Allein diefe Antwort würde nicht für erfchöpfend gelten Eönnen; es wird auch darauf anf 
müffen, daß der Unfall in dem Zeitraum eingetreten ift, während welches ver VBerficherer 
Diefer Zeitabſchnitt wird nicht in allen Ballen von gleiher Dauer fein, Anfang und & 
jelben müffen jih nach der Beſchaffenheit der verſicherten Objecte rihten. So beginnt 
Berfiherung ded Schiffs und von Überfahrtögelvern für bie Reiſe die Gefahr für ven Ver. 
mit dem Zeitpunft, in welchem mit der Einnahme ver Ladung ober bed Ballafls ange. 
wird, oder, wenn beides nicht einzunehmen ift, mit dem Zeitpunkt der Abfahrt des Schiff 
endet mit dem Zeitpunkt, in welchem die Loͤſchung der Ladung oder des Ballafts im f 
mungshafen vollendet ift (Art. 827). Sind Güter, imaginärer Gewinn ober bie v 
ſchifften Gütern zu verdienende Provijion verfihert, fo beginnt die Gefahr, fobald bie 
zum Zwed der Binladung in das Schiff oder dad Leichterfahrzeug vom Lande ſcheiden, und 
mit dem Zeitpunft, in weldem bie Güter in Beftinnmungsbafen wieder an das Land geil 
(Art. 828). Bei ver Verfiherung der Fracht beginnt und endet die Gefahr in Anſehr 
Unfälle, welden das Schiff und dadurch die Kracht audgefegt ift, mit vemfelben Zeitpu 
dem bie Gefahr bei ver Berfiherung des Schiff für dieſelbe Meile beginnen und enden 
in Anfehung der Unfälle, welchen vie Güter ausgeſetzt find und dadurch die Fracht as 
ift, mit demfelben Zeitpunkt wie bei der Verſicherung von Gütern für dieſelbe Reife (Art. 

H 
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entſtanden. Nach dem Handelsgeſetzbuch liegt ein Strandungsfall vor: „Wenn das Schiff 
gewöhnlichen Verhältniffen der Schiffahrt auf den Grund geräth und entweher nicht wieber 
oder zwar wieber flott wird, jebody 1) entweder nur unter Anwendung ungewöhnlicher Ma 
Kappen der Maflen, Auswerfen ber Ladung, nicht aber durch Winden auf dem Anfer, 
Segel; 2) oder erfi nachdem das Schiff durch das Zeftgerathen einen erheblichen Schaden am 
förper erlitten hat.‘ (Art. 857.) 
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er Berfiherung von Bobmerei= und Havariegeldern beginnt die Gefahr mit dem Seit: 
‚ im weldem bie Gelder vorgefchoflen, vefp. verwendet find, und endigt in den Augenblid, 
ie Berjiherung der Gegenftände, welche verbopmet oder worauf die Havariegelder ver: 
:t find, enden wiirde (Art.830). Ungebührliche verſchuldete Verzögerung des Verficherten 
den ober Lölchen ſchiebt in Gemäßheit allgemeiner Nechtögrundfäge diefe Zeitpunfte nicht 
3; es ift dann nur die Schwierigkeit vorhanden, ven Zeitpunkt des Anfangs oder Endes 
timmen, welder ohne die Verzögerung gegolten haben würde. 
Ya die Höhe der Affecuranzprämie fich ſtets nach ver Zeitvauer einer Reife richten wird, fo 
ed auf der flahen. Hand, daß die Speculation darauf verfallen wird, eine Erfparniß zu 
a dadurch, baß die Verfiherung auf Zeit genonmen, ihre Dauer nach Zeitabfchnitten, 
m, Monaten, Wochen, Tagen beftimmt wird. Hier tritt eine ganz andere Art der Be- 
ang der Verſicherungszeit, nämlich nach dem Kalender ein, inden nur ganze Tage in Anſatz 
ıen (Art. 834). Abgang des Schiffd und Ankunft im Beſtimmungshafen iind hier glei: 
je Greigniffe, die nur in dem Ball Berudiichtigung finden, menn das Schiff beim Ablauf 
zerſicherungszeit ſich ſchon unterwegs befand. In diefem Ball erfordert die Billigkeit, in 
angelung bejonderer Berabredungen, eine Verlängerung der Zeit bis zur Ankunft in Be- 
nungshafen (Art. 835). Welches dieſer fei, richtet fich nach der Reiferoute des Schiff; es 
en auch mehrere fein, unter denen der Verficherte die Wahl hat, oder die alle befuchen zu 
n er das Recht hat, ſelbſtverſtändlich in der vereinbarten oder ber ven Schiffahrtäverhält- 
u entſprechenden Reihenfolge. 

ihrend der ganzen Dauer der Verſicherungszeit dauert die Gefahr für den Verſicherer 
bſt wenn im Lauf derfelben das verjicherte Schiff in einen Noth- oder Zmifchenhafen hat 
n und zum Zweck einer Reparatur aufd Land gezogen werden und die Güter hat löfchen 
Aud ein Aufgeben der Seereife befreit ihn nicht, wenn die verjüherten Guter auf an: 
e an den Beitimmungsort gefhafft werben, fobalb darin nur nicht eine Abänderung 
ags liegt (At. 831 und 832). 

Durch den eingetretenen Unfall muß dem verfiherten Gegenſtande ein Schaden zugefügt 
elbe ift ein Totalverluft, wenn daß ganze verjiherte Object dem Verficherten verloren 

8. bei einer Berjiherung von Schiff und Gütern, wenn dieſe zu Grunde gegangen oder 
icherten ohne Ausfiht auf Wiedererlangung entzogen jind (Art. 858), bei einer Verſi⸗ 

ig des imaginären Gewinns, wenn die Güter, von denen er gehofft wurde, ven Beftim- 
Bort nicht erreicht haben (Art. 860), der Bodmereigelber, wenn die verbodmeten Gegen⸗ 
von einem Totalverluſt oder dergeſtalt von andern Unfällen betroffen ſind, daß infolge 
buch herbeigeführten Beſchädigungen, Verbodmungen oder ſonſtigen Belaſtungen zur 
ug jener Gelder nichts übriggeblieben iſt (Art. 861). Der Schade kann auch ein par⸗ 
fein, deſſen Begriff ſich nach dem Vorſtehenden leicht beflimmen läßt ald Verluft eines 

B des verlicherten Gegenſtandes. Er befteht z.B. bei der Verfiherung des Schiffs in ven 
rasurfoften (Art. 876), von Gütern in fo vielen Procenten des Verfiherungdwertbs, als 
te Des Werth der Güter verloren gegangen iind (Art. 879, 880). 
Yer Betrag bed erlittenen Schadens, ſoweit der Verficherer überhaupt dafür haftet, bildet 
kmnte, welde er auszuzahlen bat, ohne von diefer Verpflichtung dadurch befreit zu wer⸗ 
daß fpäter infolge einer neuen Gefahr, welche der Verficherer nicht zu tragen. hat, ein 
Schade und felbft ein Totalverluft eintritt (Art. 848). War zum vollen Werth verſichert, 
‘son ihm der Schade vollfländig zu vergüten, wenn nicht, ein verhältnißmäßiger Theil 
ben (Art. 885). Zu diefer Summe kommen biöweilen noch außerordentliche Beträge 
844), welche der Berjicherer erfegen muß, die jedoch aufzufaffen find als Erfag von Ver⸗ 
mngen, Auslagen, bie in feinem Interefie von dem Verficherten gemacht find und gefeglich 
"St werden müflen, Ausgaben, welche auch der Verficherer nicht gefcheut Haben würde. 
ſind die nach eingetretenem Unfall zur Rettung fowie zur Abwendung größerer Nachtheile 
wenbig oder zweckmäßig, ſelbſt wenn ohne Erfolg, aufgewendeten Koften (Art. 838, 845, 
u.f.w.). Richt unter venjelben Geſichtspunkt find Die zur Ermittelung und Beftftellung des 
Verficherer zur Laft fallenden Schadens erforderlichen Koften, insbeſondere der Beſichti⸗ 
1, Abſchägung, Berkaufs, der Anfertigung der Dispadye, zu bringen, welde ber Berfi- 
R ebenfall® tragen muß (Art. 838, 879). Sie ind ebenfo wol im Intereffe des Verſicherten 
6 Verſicherers aufgewandt und ſollten daher billig auch von beiden, fei ed halbſchiedlich, ſei 
eh Maßgabe ihres Interefied, getragen werden. Praktifhe Gründe haben dahin geführt, 
Kin dem letztern aufzubhrden , da dem erflern nicht bloß oft bie Mittel, eine gute Berech⸗ 
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nung anfertigen zu laſſen, fehlen und nur zu häufig deren Koſten vie Berfiherungsiun 
trädhtlich mindern wurden, und da auf viele Weife eine Goncurrenz des Veriigererd 
madung ber Rechnung u. |. m. erzwungen wird, welche gegen Audfchreitungen nu 
fein fann. " 

Dagegen iſt nun aud der Verjiherer berechtigt, unter gewifien Borausfegunge: 
zu machen, wodurd verhindert werben foll, daß er mehr als ven einfachen Schabeneri 
Die Griparungen welche der Verlicherte macht an Fracht, Heuer-, Ausrüftungsfof 
weil er jie infolge des eingetretenen Verluſtes des Schiffs nicht oder nur theilmweife zu 
braucht, muß er jih auf die Verſicherungsſumme ebenjo anrechnen laſſen (Art. 804 u 
ald bei einem Totalverluft des verjiherten Schiffs und Cargos den Grlöß Der gerettete 
(Art.863). Es find dieſe Abzüge ebenjo fehr in ver Billigkeit begründet, als daß der | 
der den Berfiherten auf Griag feines Schaden gegen den Schiffer oder eine andere P 
ftebt, jein Recht, den Verjiherer anzugeben, nicht abſchwächt oder aufbebt (Art. 82t 

Die Beriiherungdjunme muß dem Verliherungdnehmer ausbezahlt werden, der 
Beibringung der Police, falls eine foldye ertheilt worden, legitimirt (Art. 891 u. 81 
demjenigen, welchem die Anſprüche aus ven Berjicherungsvertrag ceditt worden find (A 
Iſt eine Veriiherung für fremde Rechnung genommen, jo ift der Veriicherungdneh 
ohne Vollmacht des Berjicherten legitinirt, und nur, wenn jenes ohne Auftrag geiche 
darf er der Zuſtimmung des Veriiherten. Man fünnte ihn um jo mehr aus dieſem G 
Vertreter des Verficherten anfehen, als nad Art. 895 der aus der Verfiherung belaı 
fiherer Korderungen gegen den Veriiherungdnehmer nicht zur Gompenfation brin 
Allein diefe Auffaffung ift doch nicht ganz geredhtivrtigt, denn Die Verſicherung, vl 
Beften des Neriicherten abgeſchloſſen, gründet ji) Do auf einen Vertrag bed Verſi 
nehmers, aus welchem daher die rechtlichen Kolgen in feiner Berfon eintreten. Daf 
das Handelsgeſetzbuch demſelben jeine Rechte gegen ven Beriiherten und deſſen Nachfolg 
es ihn eineötheild von der Verpflichtung befreit, Die Bolice ihnen auszuliefern, ſolange 
jeiner auf den verlicherten Gegenftand ihm zuſtehenden Anſprüche nicht befriedigt iſt (A 
und andererjeitd den Verjicherer für alle Beeinträhtigungen beilelben durch Zahlun, 
Berjiherten oder deſſen Gläubiger oder deſſen Concursmaſſe oder durch mit dieſen abge 
Verträge verantwortlich erklärt. 

Der Zeitpunkt der Zahlung der Verſicherungsſumme ergibt ih, wenn nicht ſpeci 
abredungen getroffen find, aus ver Natur ber Verpflichtung. Schuldig dazu iſt ver Di 
nachdem ber Schadensfall ſich ereignet bat, aber er braucht jeine Verbindlichkeit nid 
erfüllen, ala bis der Umfang deſſelben feſtgeſtellt iſt. Nimumt Died längere Zeit in 9 
ſodaß der Verſicherte ohne fein Verſchulden vie Verſicherungsſumme länger entbehren n 
erflärt das Geſetz den Veriicherer für verpflichtet, vorläufig eine durch ungefähre Er 
feitgeftellte Abſchlagsſumme zu leilten, welche jedenfall von ihm zu zahlen wäre (Xı 
In Vorſchuß gehen muß er in Havariefüallen mit einem Theil ver Nettungs-, Grhaltu 
‚Wieverherftellungdkoiten und hei der Aufbringung des Schiffs oder Güter mit den Kı 
Reclameproceſſes (Art. 898); dagegen ift ihm nun auch dad Recht eingeräumt, ji 1 
weitern Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der bereitd begründeten, zu befreien, went 
Beriiherten nach Eintritt des Unfalls die volle Berfiherungsjunme zahlt (Art. 845 

Das Recht auf Zahlung ift, mie bereitö bemerkt wurde, von der Beitftellung des € 
abhängig. Sache des Berfiherten ift ed, eine Berechnung des Schadens, obgleich aı 
des Verfichererd, aufzumachen und den Beweis zu führen, dag und welden Schaben ı 
babe und welchen Erjag er beanſpruchen dürfe. 20) 

Was die Berechnung betrifft, fo ift fie für gemöhnlid ihre Privatangelegenpei: 
orbnnen mögen, wie ſie für gut finden, und bei der jie ji zur Erleichterung des Gejdar: 
Verkehr üblichen Hülfsmittel, Zuziehung von Sadhverftändigen, bedienen mögen. 
dem Ball einer großen Havarie iſt mit Rückſicht auf das in allen größern Seeflädten b 
Inftitut der Dispache eine Ausnahme gemadt. Iſt in einem ſolchen Kal überall 
ſpruch gegen den Verficherer begründet, To entjcheibet Die am gehörigen Orte im $ 
Auslande in Ginflang mit vem am Orte ver Aufmachung geltenden Net aufgemachte 
über die Verpflichtungen bed Verſicherers, ſodaß weder biejer noch der Berjicherte jie 

10) Bei einer Verficherung für frembe Rechnung auch ben Beweis eines Mandats oder mı 
tiorum gestio, Abſchluß ber Berfierung darch den Berficyerungenehmer (Hirt. 887). 
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(Art. 880), es wäre denn, daß in der Dispache ein Schade als große Havarie behandelt 
wofür nad dem am Orte der Aufmachung geltenden Recht eine Vergütung nicht gebührt 
Art. 841), oder daß dem Verficherten eine Vergütung abgeſprochen worden, die ihm nad 
cht Hätte zukommen müflen, und derjelbe auf dem Rechtswege fie nicht erhalten bat oder 
Betretung befielben ohne feine Schuld abgehalten ift (Art. 841— 843). Die Dispachen 
manchen Orten durch Geieg oder Gewohnheit dazu berufenen Berfonen , alſo namentlich 
eſtellten Dispacheurs, jind fogar noch färfer gegen Anfechtung geſchützt; ſelbſt die Nicht: 
flimmmung berfelben mit dem am Orte der Aufmahung geltenden Recht und die dadurch 
e Benadtheiligung des Verfiherten geben den Verfiherer fein Recht zur Anfechtung, 
icht jener durch mangelhafte Wahrnehmung feiner Rechte feinen Schaden jelbft verſchuldet 
rt. 841). Der Verkehr unter Kaufleuten geht feine eigenen Bahnen, folgt feinen befon- 
jejegen, die abweichen von denen des gewöhnlichen Hürgerlichen Verkehrs. In dieſem 
3. das unbeeidigte außergerichtliche Zeugniß jehr wenig, in jenem beweift das Konnoj- 
‚ das Empfangsbekenntniß des Schiffers über die Ladung allen Berfonen gegen: 
daß die Güter in das Schiff eingebracht feien. Auch die Factur, dad Verzeichniß der 
n nebft Angabe der Preife, melche ver Abfender dem Empfänger zufendet, mürde im bür⸗ 
m Recht ald Ausjage in eigener Angelegenheit zu nicht® taugen, dem Kaufmann genügt 
Manbig, um ben Werth ver Waaren zu bemeifen. Das Handelsgeſetzbuch, deſſen großer 
ges iſt, die Eigenthümlichkeiten des faufmännifchen Verkehrs in verſtändiger Weile be- 
m haben , Hat dies denn auch bei der Ordnung einer der fchwierigften Frage nicht bloß in 
re von der Seeverſicherung, ſondern des Rechts überhaupt, wie und mit melden Be- 
itteln ein Schade zu beweiſen fei, bewährt. Der Verficherte muß nur beweifen fein In= 
‚daß der verfiherte Gegenſtand ben Gefahren ver See ausgejegt worden ift, ven Unfall, 
Kder Anfpruch geflügt wird, den Schaden und deſſen Umfang (Art. 886). ALS genü- 
Berveife aber angefehen werden alle Belege, welche im Sandelöverfehr, namentlich wegen 
Iwierigfeit der Beichaffung anderer Beweiſe, nicht beanftandet zu werben pflegen, 3.8. 

ent, Ghartepartien, Bacturen, Schiffsjournale u. ſ. w. und zwar ſowol außer: 
ih al8 vor den Berichten (Art. 888). 
in Schwierigfeiten und Weitläuflgfeiten der Berechnung und Beweijung ded Schaden 
7 Berjicherte in einigen Fällen daburch aus dem Wege geben, daß er einfach Die Zahlung 
Miherungdiumme zum vollen Betrag gegen Abtretung der in Betreff des verficherten Ge⸗ 
des ihm zuftehenden Rechte fordert (Abandon). Durd die Abandonerklärung, melde 
Ib einer gewiflen Friſt, der Abandonfrift, abgegeben werden muß und zwar ohne Vor: 

wer Bebingung, auf den ganzen verficherten Begenftand fich erftredend, foweit dieſer 
t des Linfalld den Gefahren der Ser audgefegt war (Art. 870), erlangt ver Beriicherer 
Hte, melde dem Verſicherten in Anfehung des abandonirten Gegenſtandes zuftanden 
72), während er fonft durch Zahlung der Verfiherungsfumme regelmäßig feine Nechte 
erlangt. Zum Abandon nun iſt ver Berficherte befugt: 1) wenn das Schiff verſchollen if, 
wenn der Gegenſtand der Verſicherung dadurch bedroht ift, daß das Schiff oder pie @üter 
imbargo gelegt, won einer friegführenden Macht aufgebracht, auf andere Weife durch 
jung von hoher Hand angehalten oder durch Seeräuber genommen und nidt innerhalb 
x Zeit freigegeben ift (Art. 866). Die Wirkſamkeit der Abanponerflärung, welde davon 
ig ift, daß die Voransfegungen, auf welche fie ſich fügt, zur Zeit der Abgabe wirflid 
m, nicht aber davon, daß |päter eintretende Umſtände pas Recht dazu ausgeſchloſſen haben 
t(Art.871), pilegt befräftigt zu werben vurd den Abandonreverg, eine Urkunde, die der 
erte anöftellt, worin er ben Übergang der abgetretenen Rechte anerkennt (Art. 875). 
achden wir im Vorgehenden bie Natur des Verfiherungsvertrags, die Rechte und Ber: 
keiten des Berlicherten und Verſicherers betrachtet Haben, erübrigt nod) einige Worte 
te Endigung deſſelben zu jagen. Aögefehen von der Unverbinblichleit des Contracts, 
das Geſet in mehrern Fällen ausfpricht, 3.8. wegen Vernachläſſigung der Anzeigepflicht, 
der Sontrahenten, und der Aufhebung, welche mit gegenjeitiger Binwilligung ber In= 
ıten Gewirft werden kann, findet unter gewiflen Borausfegungen ein Rücktrittsrecht des 
jerten flatt, welches den DVerjicherungävertrag eigenthümlich ift, das Riſtorno. Wird 

b die Unternehmung, auf welche vie Verfiherung ſich bezieht, ganz oder zum Theil von 
erſicherten aufgegeben, ober wird ohne jein Zuthun Die verficherte Sache ganz ober ein Theil 
en der von dem Verſicherer übernommenen Befahr nit ausgejegt, ſo kann die Prämie 
der zu dem verbältiiigmäßigen Theil bis auf eine dem Verſicherer gebührende Bergütung 
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(Riftornogebühr), geſetzlich A/, Proc. ver Verſicherungsſumme, zurüdgeforbert ober ein 
halten werben, wodurch dann auch der VBerjicherer feiner Verpflichtungen ledig wird (Art.89 
Das gleihe Recht genieht ver Verfigerte, wenn die Verfiherung twegen Mangeld det ı 
fiherten Interefjed oder über- oder Doppelverliherung unwirkſam wird, vorausgeſegt, bei 
ih in guten Glauben befunden bat (Art. 900). Während in dieſen beiden Fällen das A 
trittörecht befchränft iſft dadurch, daß die Gefahr für den Verſicherer noch nicht zu laufen bg 
nen (Art. 902), fteht e8 ihn unbedingt frei, wenn der Verficherer zahlungsnnfähig gewon 
Er hat dann die Wahl, entweder von Vertrag zurudzutreten oder auf Koften des Verik 
eine neue Verlicherung zu nehmen (Art. 903), wenn ihm nicht etwa genügende Sicherheit 
die Erfüllung der Verpflichtungen des Verſicherers geleiftet wird. Gine Veräußerung des 
jicherten Gegenftandes ift ohne Einfluß auf dad Rechtsverhältniß des Verfidhererd, wen 
Beräußerer jeine Rechte aus dem Berjiherungdvertrag auf den Käufer überträgt; dochl 
jener von der Haftung für die Gefahren befreit, welche nicht eingetreten fein würden, 
Beräußerung unterblieben wäre (Art. 904). NR. 3. Burchardi. 

Selbfthülfe (im allgemeinen). Dieſes Wort bezeichnet feiner urfprünglichen fprad 
Bedeutung nah etwas durchaus Natürliches, Unſchuldiges, ja Loͤbliches. Der Menſch, 
ſelbſtändigſte und mittelreichfte aller Geſchöpfe, ſoll fo frei und unabhängig fein wien 
Er ſoll ji alfo auch felbft helfen in feinen Bedürfniſſen und Nöthen und zur pflicdhtmäßige 
haltung feiner felbft, feiner Würde und feiner Güter thätig fein. Dieſes gilt an ſich auf 
in Beziehung auf die rechtlichen Verhältniffe und ihren Schug. Es gilt für die moralifhen 
fonen, die Bölfer, Die Staaten, vie Regierungen wie für die einzelnen. Nur Hat freif 
Staatsordnung die Selbfthülfe zum Rechtsſchutz, wenn fie nicht in der Beiigfchügung u 
der Abwehr eines gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs befteht, und wenn endlich hi 
Staat Anftalten zur Hülfe eingerichtet bat und von denfelben die Hülfe wirklich erwartet ı 
kann, allermeift over ver Regel nad) den Staatsbürgern unterjagt. 

Diefe Haben durch ihren Eintritt in den Staat infoweit auf ihr natürliches Recht der & 
hülfe verzichtet. Infoweit wird aljo dieje im weitern Sinne gewaltjame Selbſthülfe una 
Außerdem aber und an fich bleibt die Selbſthülfe ald natürliches Reit. (S. Nothwehr.) 
Gharakter ald natürliches Recht behält jie felbft da, wo bei dem Gintritt jener obigen d 
dingungen der Staat fie nicht verbietet, wie in den Fällen erlaubter Selbſtrache, 3.8. 
Retorfion einer Injurie. Die despotijhen Staaten und Staatsgewohnbeiten aber, welqhch 
freien und ſelbſtändigen Männer und Völfer wollen, haben auch noch über die rechte f 
binaus die Selbſthülfe angefeindet und zu unterbrüden geſucht, ſodaß lich dem allgeme‘ 
Begriff mit Unrecht ſchon etwas Gehäſſiges beigemijcht hat. Auch kommt dieſe gehäſſige öJJ 
bebeutung des an ſich unſchuldigen allgemeinen Begriffs vielleicht mit Daher, Daß audt 
an ſich die Selbſthülfe als natürliches Recht, ja zum großen Theil als Pflicht fortbeſteht, J 
theils die wahre Moral, theils auch eine krankhafte und falſche, einen Verzicht auf dleſe 
jenen Selbſtſchutz oder auch auf dieſe und jene Art der Ausübung derſelben gebietet. 
jene rechtlichen als die moraliſchen Grenzen aber laſſen ſich vollſtändig nur begründen bei we 
ſondern Betrachtung der Verhältniſſe und der Selbſthülfe ver Privaten, der Völker und S 
und hierüber handeln die Art. Rothſtand, Rothwehr, Krieg, Revolution und € 
bülfe (voͤlkerrechtliche). 

Wenn nun aber eine Selbithulfe ald vom Staat unterfagt erfcheint, alsdann ift vi 
jofern die zu ihrer Durchführung gewählte Verlegung ſchon an jich ein beſonderes Vergehe 
gründet, 3. B. dad Verbrechen der Tödtung oder daß einer wirklich, d. h. nicht etwa blol; 
den fpätern deöpotijchen römifchen Beitimmungen, verbrecheriſchen Gewaltthätigkeit, 
Beftimmungen über diefe Vergeben zu beflrafen. Das in derſelben Handlung enthaltene gr 
Vergehen abjorbirt bad Fleinere. Der Beweggrund aber, dur dieſe Bergehen fein F 
ſchützen, diefer wird nach allgemeinen ftrafrechtlichen Grundfägen, je nach den Umſtaänden, 
eher zur Milderung wie zur Schärfung-dver Strafbarfeit beitragen. Mit manchen Juriften 
erhöhte Strafe deshalb anzunehmen, weil bier außer jenen beſtimmten VBergehungen 
noch die Selbfthülfe concurrire und zu beftrafen jei, dieſes ift darum verkehrt, weil ai 
Selbſthülfe an ſich, fondern nur die wegen ihres vechtönerlegenden Charakters verbotene 
hülfe ſtrafbar, die Rechtöverlegung aber bier in jenem andern Verbrechen enthalten ifl. 
gens fprechen vie Juriften von einer einfachen und einer qualificirten Selbſthülfe. Die q 
cirte ift nad) richtigen Begriffen nur bie biöher beiprochene, bei welcher nänılich zum Zul 
verbotenen Selbfthülfe ein anderes benanntes Vergehen begangen wurde. | 
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ie einfache verbotene Selbfthülfe ift dagegen diejenige, welde nicht mit einem bejon- 
yenannten Bergeben verbunden if. Don ihrem Begriff iſt nun außer der qualifleir- 
iszuſchließen jede an fich rechtliche oder poſitiv geſetzlich erlaubte Selbſthülfe, wie die im 
tande, in der Nothwehr, wie die zur Beſitzſchützung oder die ald erlaubte Compenfation 
ıommene oder wie die in befondern Fällen, 3. ®. unter beftimmten Bedingungen bei 
ihebruch oder bei Injurien geflattete Brivatgenugthuung. (Feuerbach, „Criminalrecht“, 
37 u.296a.) Die nun noch übrigbleibende rechtswidrige Selbfthülfe befteht nur darin, 
tan bei einem beftrittenen Rechtsanſpruch mit Verlegung des Rechts des Gegners, in 
ı Gißherigen Zuſtande fo lange belaffen zu werben, bis die Stautögerichte denſelben ver- 
n, ſich eigenmädtig hilft. Dieſes kann entweder gejchehen durch einfache Selbfthülfe in 
a Sinne, weldye auf den Belig des beftrittenen Rechts gerichtet iſt, oder durch Privatrache. 
tach allgemeinen Rechtsgrundſätzen liegt hierbei nichts vor als eine Rechtsverletzung ver 
fenden Privatperfonen, bei weldher ver Regel nach nur die Givilflagen auf Herftellung bes 
m Rechtzuſtandes und Schavenerfag begründet jind, fofern nicht etwa die pofitine Ge: 
bung aus befondern Gründen dieſe vechtlihe Genugthuung unzulänglid Halt und alfo 
dere Strafen vorſchreibt. Das Römiſche Recht beflimmte bier durd das Decretum Divi 
ã die Privatfirafe des Verluftes des Rechts, wenn der eigenmächtig durchgeführte beftrittene 

ſpruch begründet war, und die Bezahlung feines Werths an ven Gegner, wenn er unge: 
war. (Beuerbad, a. a. D.,6. 188.) Bei dem Widerwillen ver deutſchen Juriften gegen 
afen überhaupt wurden auch bie wegen der Selbfthülfe in Deutſchland faft ebenſo wenig 

als die Lex Julia über die vis publica und privata. Dagegen aber erblidten unfere Ju⸗ 
bei der Liebe für eine allgemeine despotiſche Staatögewalt und für ihre möglichfte Aus: 

in dieſer Seldfthülfe ein Staatövergeben, zunächſt eine Beeinträchtigung, Ufur: 
oder Anmaßung der flantärichterlihen Gewalt und ihres Monopold auf Entſcheidung 

töftreitigleiten, und beftraften nad dieſem Geſichtspunkt auch ald eine befonvers aus⸗ 
e Selbfthülfe das Duell. (Feuerbach, 6.189.) Allein dieſe Anficht ift unhaltbar. Die- 

‚ welche Selbfthülfe ausüben oder fih duelliren, denken gar nicht daran, fich eine 
ergewalt anzumaßen und dieſelbe auszuüben. Daburch aber, daß fie eine andere Art 

igung des Streitd verſuchen als die eined Proceſſes vor den Staatsrichtern, werden 
mindeften nicht verlegt, ebenjo wenig, ald wenn die Parteien ſich vereinigen, ihre nur 

Mre und auf freiwillige Bitte um Rechtshülfe eintretende vichterliche Thätigkeit durch Ver: 
i 2oßtopf oder Privatihiedögericht unnötbig zu machen. Darin, daß dem Staat ein 
B entzogen wird, liegt an fich gar feine Verlegung veffelben. Ja es wird ihm nicht einmal 

en, da ja die Selbſthülfe nicht rechtsgültig entfcheidet und dem Staat jein Entfdei: 
recht bleibt. Das Unrecht bei ver Selbfthülfe gegen den Willen der Gegenpartei befteht 
ur in der Verlegung ihres Rechts, der beftrittenen, von ihr in Anfprudh genommenen 
kanfprüche nicht anders verluftig erklärt zu werben als nad) eigenem Vertrag ober nad un- 
kfcher ſtaatsrichterlicher Entſcheidung. Diejed Rechts wegen vorzüglid trat fie in den 
"and entfagte ben eigenen Fauſtrecht. Kine Verlegung des Staats aber wird ſolche Rechts⸗ 
kg nicht. Sie wird eö nit mehr und nicht minder ald auch andere durch Privatverlegun: 
Beirkte Störungen der friedlichen rechtlichen Staatsordnung, nicht mehr und nicht minder 
lebſtahl und Körperverlegung. Die grgenfeitig vertragsmäpig bewilligte Entfcheivung 
Selbſthülfe Des Duells aber ift nad) dem Rechtsprincip: dem Einwilligenden geſchieht Fein 

t (volenti non fit injuria), jogar an ſich nicht einntal rechtöverlegend und fann daher 
n und inſoweit geftraft werden, als die Grundſätze ber Sitten - oder Sicherheitspolizei 
jeßgebung bewogen haben, jie als beſonderes Polizeivergehen mit Strafe zu belegen, 
e deutfche Barticulargefege thun, mas aber das Römiſche, Kanoniſche und Deutiche 
Recht ebenfo wenig gethan hat als das franzöfiiche und englifhe Recht. ) Nur bie 

unb die ven Duellvereinbarungen wiverfprechenden Berlegungen bleiben bei mangelnber 

I— — — 

Dieſe einfachen Rechtsgrundanſichten und, wie ich glaube, unwiderlegbaren pofitiv geſetzlichen 
in Beziehung auf Selbſthülfe und Duell ſtellte ich zuerſt in den Heidelberger Jahrbüchern, 

818, ©. 815 u. 816, damals ale eine juriftifche Keperei der allgemein herrfchenden entgegen: 
und Praris gegenüber. Seitdem find fie vielfach vellfländiger ausgeführt und begrüns 

Bol. vorzüglich Wächter in feinen Strafrecht, $$. 146 u. 147. Mittermaier zu Feuer: 
Gtrafredt,, $. 190, und bie dafelbft citirten Schriften. S. auch Henke, Handbuch, Bd. III, 

5, 176 u. 202, welcher nur in Beziehung auf die einfache Selbfihülfe confequent ifl. 
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Einwilligung auch Rechtsverletzungen gegen die Gegenpartei. Ebenſo aber iſt andereriel 
ſolche Selbfthülfe, wobei man fein eigenes Recht verfolgt, ohne daß ein entgegengejegter 
beitriftener Rechtsanſpruch gegen daſſelbe vorhanden if, ebenfalls nicht rechtsverlegend; jr 
wenn ich meinen Hund, der mir aufgefangen wurde, außerhalb fremden @ewahrjams 
und mit mir nehme. ?) 

Die geſetzgeberiſche Brage über Beflrafung der Duelle ift im Art. Zweikampf zu I 
dein. Die Strafbarkeit einfacher Selbfthülfe möchte ich verneinen. Es iſt durchaus Fein 
theil, recht viele Nechtöverlegungen zu Griminalvergehen zu ftenpeln. Na unfern m 
fländigen neuern deutſchen Strafgeſetzbüchern find die vechtlihften Männer nicht mehr 
jeden Tag in Eriminalunterfuchungen gezogen zu werben. Die eivilrechrlichen Folgen bef 
bei guier Juſtiz alle geringern Berlegungen, zumal folge, welche, wie die der einfachen € 
hülfe, nicht aus ſchändlichen Motiven hervorgehen und nicht gewerbomäßig getrieben m 
meift hinlänglich. Und ſobald bei der verbotenen Selbſthülfe eine größere Verlegung hing 
jo fallt ja eine ſolche qualificirte Selbfthülfe unter das Strafgefeg dieſer Verlegung. a 
mijche Brivatftrafe iſt bei geringern Gegenftänven paſſend, aber bei großen wird fie Id 
bedeutend. Die neuern Geſetzbücher beſtimmen meiften® eine mäßige Geld- oder Befäg 
firafe. Das Öfterreihifhe Strafgeſetzbuch enthält mit Recht für die Selbſthülfe Feine € 
wenn dieſelbe nicht in pad Berbredden des Landfriedensbruchs ausartet. Die gefepgebel 
Anſichten werden übrigens hier verfchieben fein; anders, wenn man die Ruhe für Die er] 
heiligfte Bürgerpflicht erklärt und bei jeder lebhaftern Bewegung eines Bürgers allzu 
die Gefährdung diejer Nuhe, ja Regierungsdgefahr und die Minderung bed Schredend 
Staatsgewalt fürchtet, anderd Dagegen, wenn man bei gutem &ewiffen vor einer freich 
wegung ber Bürger weniger zittert und ein lebbafteres Gefühl ver Bürger für ihre Re 
deren Schuß, obgleich es zu einzelnen durch die rechtlichen Folgen leiht auszugleichende 
rungen verführen kann, dennoch felbft für eine gründliche Bürgſchaft einer wahrhaft gef 
und freien Ordnung hält. Die legtere, die freiere männlichere Anſicht iſt namentlich 
des englifchen Rechts, welches ein beſonderes Vergeben ver Selbfihülfe nicht fennt. Der 
tigfte Bearbeiter deſſelben, Bladftone, jpricht gleich ſchon durch feine Stellung im Ge 
unjern deutſchen Rechtshandbüchern die freiere Anjiht aus. Im Anfang des dritten Bus 
berühmten Gommentard ftellt er in der Lehre „von der Abhülfe der Verletzungen“ di 
Seilbfthülfe ded Beteiligten zu bewirkende Abhülie als die natürliche und regelmäßi— 
und zahlt ſechs verſchiedene Arten berjelben auf, bie für die Selbſthülfe eine freiere SW 
gründen, al& fie bei ung ftattfindet. (Diefe Arten find: 1) Selbſthülfe und gegenſeit 
theibigung; 2) Zurüdnahme over Wiederabnahme; 3) Belignahme; 4) Entf 
Nachtheiligen und Störenden; 5) Pfändung; 6) Einziehung.) Dann folgen die R 
durch vereintes Handeln beider Betheiligten (Bergleidy und Gompromiß), und erft zuls 
als ſubfidiär in den äußerſten Fällen, die gerichtlihe Hülfe. Linfere deutfchen Zurifte 
felbft Henke, „Handbuch des Griminalredht#“ , I, 292) aber ftellen ſchon die Strafbarken 
Selbfthülfe und die ftaatsrichterliche Hülfe gegen alle Verlegungen ald die Regel vora 
Selbftpülfe, zum Theit ſelbſt das Schiedsgericht, werden nur ald „einige befondere 4 
men, ja faft nur als Privilegien angefügt. Derjenige aber würbe jehr irren, ber fi 
ſchiedene Stellungen im Syſtem nicht ald Folgen von verihiedenen Grundanfichten und 
Urfachen fehr verfchiedener Folgeſätze anfehen wollte. Welde 

Selbſthülfe (voͤlkerrechtliche). Der Sag: „Hilf dir jelbft und Gott wird bir 
entfpridht in feiner richtigen Auffaflung ebenfo jehr der Würde des einzelnen wie der son 
lichen Gefammtwefen, indem er vor allem ven Werth ver eigenen That betont. Nati 
aber die Art, ſich ſelbſi zu helfen, nicht nur überhaupt eine verfchiedene, ſondern es mil 
befonpere Verfipievenheiten berfelben auch dadurch entfliehen, daß ihr Subject ein verfäl 
il. Der einzelne Menſch findet eine eigene Art von Selbſthülfe in ſeinem innigen Anfi 
die Geſellſchaft und den Staat, und ſo ſpricht man mit Recht von einer ſocialen Selbſthülfe. 
von der in ber freien Aſſociation oder Staatsangehörigkeit, reſp. in einer richtigen Verbt 
beider, liegenden, georoneten, die Gewalt oder die Entſcheidung durch die materielle 
ausſchließenden Selbfthulfe. Etwas Ähnliches beſteht auch für die Staaten und zwar 
verſchiedenen rechtlichen Verbindungen derſelben, wie fie theils durch das Bölkerreche 
gemeinen, theils durch beſondere Verträge begründet werden. Allein dieſe Art, id 

2) Henke, Haudbuch des Strafrechts, III, 299. 
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ı, unterfcheidet jich von der vorigen dadurch, daß Staaten Weſen find, welche ein höheres 
und Gericht über ſich nicht anerkennen. Der Geſellſchaft bevürftig, wie das Cinzelindivi: 
‚ verlieren tie doch nicht gleich dem legtern in ver Geſellſchaft ihre volle Selbfländigfeit 
n Sinne, als ob die Geſellſchaft Gejepgeber und Richter über ihnen wäre, und Die eigene 
terbaltung erfcheint demnach jedem Staat in jeder Verbindung un jo mehr ald dad oberfte 
t, als die Werbindung jelbft durch die Erhaltung jedes ihrer Glieder in feiner Selbftändig- 
edingt ift. Dex Srieg, der feinem ganzen Weſen nad) innerhalb des einzelnen Staats aus⸗ 
offen werben muß, bleibt daher immer, wenn auch das äußerſte, doc; unentbehrliche Mittel 
zelbſthülfe zwifchen mehrern unabhängigen Staaten, für die er freilich auch nur ald wahre® 
Wurtheil in Anwendung Eommen jollte.*) 
Bie frivol aber oft von dem Kriegſsrecht Gebrauch gemucht wurde und noch wird, man bat 
& in der Regel vorgezogen, zuvor durch minder draſtiſche Mittel zum Ziel zu gelangen, und 
end der Krieg flet die Bruft deffen hob, der ſich im feinem Recht fühlte, gereicht es zur 
der Menfchheit, daß auch die größte Übermacht ohne gerechten Kriegsgrund zuerit andere 
x verfuchte, ehe fie nach falſchen Rechtfertigungen einer ungerechten Kriegsgewaltthat 

fab. BE 
an bat von jeher eine Menge von Mitteln befefien, um Kriege abzumenden. Bei gerin- 

inonen zwiſchen mehrern Staaten bediente man ſich vor allem der diplomatifchen Ver⸗ 
n, welde, falls e8 nit am guten Willen gebradh, leicht zum Ziel führten. In wid- 

Gollifionsiällen dienten diplomatiſche Gongreffe, deren Nützlichkeit bei falſchen Zweden 
itteln verworfen werden muß, im Gegentheil aber nicht wohl beftritten werden koͤnnte. 

; oder wenn diefe Mittel nicht fruchteten, bediente man fich, fall8 man dazu den Muth 
Kraft Hatte, einer Art Eleinen oder auch oft Heinlihen Kriegs in der Korn der Talion, 

und Repreffalie. 
es nun natürlich, daß bei engern Staatenverbindungen, wie bein Bundesſtaat und 

nde, der Krieg ganz hinmwegfallen muß, folange die Verbindung befteht, die legt- 
Heinen Beindfeligfeiten aber hinwegfallen follten, fo erfcheint e8 nicht minder na= 
6 bei den in unjern Eulturftaaten mit jedem Tage ind Ungeheuere wachſenden Wohl⸗ 

d dem ebenfo zunehmenden Bedürfniß des Friedens einerjeitd, ſowie bei der wunder: 

Srungefraft und der fürdhterlihen Maſſe unferer Kriegsmittel andererſeits, auch der 
unjere Kriege nicht mehr die lange Dauer jrüherer Kriege haben koͤnnen, keineswegs 

‚ um den Krieg nicht unter allen Umſtänden als das größte Ubel erfcheinen zu laffen. 
We diplomatiſche Verhandlung, jei es durch einzelne diplomatiſche Vertreter, fei e8 auf 
m Gongreffen, fanı daher an Bedeutung nur zunehmen und wird es um jo mehr, je mehr 
Bploniatie nach ver alten Mode in den Hintergrund tritt, und in den diplomatiſchen Ber: 

agen auch Diejenigen humanen und politiſchen Principien Gewicht bekommen, deren man 
Stolz rühmt, daß fie die erhabenen Principien unferer Zeit feien. 2) 
Imuehben werben allervings die obenerwähnten Formen der Selbfthülfe, namlich Talion, 
Boa und Repreffalie?), leider nicht ganz entbehrlich werden, und e8 muß daher unfere Auf: 

‚ visfelben mit Ausnahme der legtern, über welche ji) oben ein eigener Artikel findet, 
aber zu betrachten. 
allem iſt zu bemerken, daß vie angegebenen drei Begriffe nicht immer ſcharf auseinan: 
en werben und in der That auch miteinander verwandt jind. Sie flimmen namlich 

Bmiteinanber überein, baß jeder derſelben eine Erwiverung wirklich oder eingebildetermaßen 
Unrechtô eineß Bold durch dieſes jelbft und zwar vermitteld Zufügung beffelben lin: 

Km das verlegende Volk enthält. Die drei Begriffe ruhen alfo auf dem allgemeinen 
ber Talion. 
een nun unter der Talion zwijchen Völkern eine Art ver Beftraiung des verlegenden 

durch das verlegte verſtanden werben will, muß diefer Begriff vollftändig verworfen wer- 

Debelten, Note 6. Über den Krieg vgl. Held, Staat und Befellfchaft, I, 202 fg., 287, 491, 
‚78, 84, 198, 204, 822, 711, Rote 537 ; III, Note 247. Die neuefle Schrift Darüber ift Pfnor, 

‚ feine Mittel und Wege (Tübingen 1864). 
u Diefen- gehört namentlich auch eine gewiſſe jedenfalls nothwendig ehrliche Dffentlichfeit der 

ſchen Berhandlungen, befonders deren Veröffentlichung nad) ihrem Abſchluß. Am mweiteften ifl 
Beziehung der vorige Praͤſident der nordamerikaniſchen Union, Lincoln, gegangen. 

faurent, Etudes, VII, 365 fg. 
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den, mie Died auch bereits von dem Herausgeber des „Droit des gens“ von Battel 177 
ſchehen iſt. (Vgl. die neueſte Ausgabe von Pradier-Fodére, II, 318, Note a.) Auch 4 
und Pradier-Fodere haben daſſelbe als den Völkerrecht, ja ber Civiliſation fremd verw 
Übrigens müſſen wir doch bemerken, daß die Talion einerſeits nie eine Strafe geweſen if 
daß etwas von ihr nicht blos in der Retorſton und Repreſſalie enthalten, ſondern ũberhar 
Völkerverkehr ſchwer zu entbehren fein dürfte, wenn auch vorkommendenfalls ber Name 3 
vermieden wird. 

Wo nämlich die Talion in unferm Sinne vorfonmt, da iſt nit Ein Staat, fonder 
eine Mehrzahl von wenngleich conföberirten Staaten vorhanden. Die Meinung, ale ob 
irgendwelden Zuſtänden eines Volks die Talion Strafe geweien fei, beruht auf der ird 
lihen Anſicht, daß dieſes Volk im fragliden Moment Einen Staat gebildet hätte. % 
die Talion findet, da ftehen jich entweder zwei unzweifelhaft verfchiebene Völker ober verſchi 
nod nicht ſtaatlich geeinigte, wenngleich irgendwie conföderirte Stämme eines und if 
Volks gegenüber. Die Grundidee der Talion iſt aber feine andere als eine gewiſſe yel 
Gleichgewichtsidee. Der Friedensſtand zwiſchen ven verfhiedenen Völkern oder zwilge 
verſchiedenen felbftändigen und confüberirten Stänmen deffelben Volks beruht nämilich auf: 
beflimmten Belig: und Machtzuſtande jedes derfelben. Diefer Beſitz- und Machtzuſtande 
bingt durch ein beſtimmtes Mobiliar: und Grundvermögen (Sklaven, Vieh und Land), 
dur den Perfonalbeftand der Bevölkerung (daher die felbfländige Familie, eine Me 
auch ein Vermögen, ein Machtbeſtandtheil ift, was ebenfalld von den weiblichen Kamiliengl 
wegen ber von ihnen zu leiftenden Dienfte und wegen bed für fie von dem Bräutigam zug 
den Kaufgeldes gilt). Wird nun diefed Vermögen dadurch vermindert, daß eine andere & 
gewaltthätig, eigenmächtig oder betrügerifch etwas zerftört, verlegt oder ih davon aneige| 
dadurch die andere Familie ſchwächt, ſich felbft aber verftärft (Raub von Frauen, SEI 
und Landoccupation), oder gefihieht fo etiwad dadurch, daß von der Magſchaft ein ober 
dere Glied verſtümmelt oder erjählagen wird, ſodaß fie ſchwächer und hierdurch allein 
Gegner flärfer wird, fo iſt das biöherige Gleichgewicht, die Bafid des Friedenszuſtandes, 
Gonföderation oder ohne ſolche gebrochen und kann vaflelbe nur dadurch wiederher 
den, daß die gegnerifche Bamilie in irgendeiner Weiſe an ihrer eigenen Macht vie 
buße erleidet. Es verfteht jich von felbft, daß fih dabei auch Die Verſchiedenheit politi 
religiöfer Anſchauungen bethätigen kann. Wie nun die fraglichen Gewaltthaten nicht ei 
ſtrafrechtliche Reate, z. B. Diebftahl, Raub, Mord, Entführung u. f. w. find, es beii 
aud nicht auf eine ftrafbare Willensrichtung anfonımt, und *) jebe eigentliche Strafiuri 
weil eine eigentlihe Staatögemwalt uber ven Parteien, fehlt, fo ift auch deren Erwid 
Strafe. Die Gewaltthat und ihre Erwiberung ift Krieg, und kann die gewaltthätige 
derung der erlittenen Gewalt damals wie zu allen Zeiten nur dadurch befeitigt werben, 
jenige, welcher zuerſt Gewalt that, fich freimillig zu der ausgleichenden Entſchädigung 
und dies vom Derlegten angenommen wird. Geſchieht dies nicht, fo wird ſich der Kri 
mehr perpetuiren, je mehr fittlihsreligiöfe Momente in der fraglihen Colliſion wirkfom 
und daher fehen wir namentlich die Blutrache, die gleichfall® eine Art ver Talion ift, 
ſelbſt allen höhern flaatlihen Entwidelungen zum Trog, mie einen erblichen Fluch d 
&enerationen fortjegen. 2) Es ift aber offenbar ſchon ein bedeutender Kortfchritt in 
lihen Entwidelung eines Volk, menn die verbundenen Bamilien und Stämme in 
Machtverletzung des einen durch den andern fi für verpflichtet anjchen, flatt zum 
friedlichen Beilegung, compositio, zu ſchreiten. Noch ift legtere Feine Strafe, noch iſt di 
positio überwiegend von der Idee der Talion getragen; aber der Friedendzuſtand des 
erfheint doch fhon wichtiger als die Machtintegrität der einzelnen Glieder. Das Kri 

4) Sie fünnen Selbflerhaltungshandlungen des Gegners, die Folgen feiner eigenen furlice 
Rechtsanſchauungen fein, wenn fie auch gegen bie des Verletzten verſtoßen. ' 

5) Held, Staat und Gefellfchait, I, 469; 11, 435. Bachofen, Mutterreht, S. 57, 62 fe 
auch Brinfmann, Aus dem deutfchen Rechteleben (Kiel 1862), ©. 157 fg. Die Ylutrade 
unter gewiffen Borausfegungen als ein Inftitut des jus gentium und findet fidy im alten 
in Arabien und Gorfica. (Vgl. das befannte Werk von Gregorovius.) Die höhere fittlicdhe 
bie Berechtigfeit nur dann gefühnt fei, wenn der Berlegenbe gleiche Verlegung erlitten, baf bis 
des Einzelnen wie die Wieberherftellung des Verlegten Bamilienfache fei u. f. w. ift durch das 
und namentlih Blutracheſyſtem in roh materialiftikäher Weiſe ausgeiprochen. 
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en iſt nur noch eine Ausnahme, und wenn dadurch der Stärkere verliert, gewinnt 
urch den Schuß des Ganzen der Schwächere. ©) 
m Angegebenen erhellt aber zugleih, daß die uralte und ganz natürliche Idee ver 
Heutzutage noch wirkſam ift und fein muß. Sie liegt ohne Zweifel ven Kriegs: 

igsforderungen ſowie allen ven Prätenfionen zu ®runde, weldhe wegen Ausgleichung 
riegöverlufte fowie deshalb gemacht werben, meil ein Staat in irgendeiner Weiſe 
vermehrte und ein anderer Staat das bisherige Gleichgewicht für gebrocden, feine 
ch, wenn aud) nur mittelbar, für vermindert erachtet. Bon felbft verfteht es jich, 
um gewifje Proc&des älterer und neuefter Zeit nicht für gerechtfertigt halten. Die 
ng aller Gewaltthaten zwifchen Bölfern kann immer nur in der Nothwendigkeit ver 
ung, melde Iegtere übrigens auch von der unverlegten Ehre oder von der Behaup- 
echtlichen oder fittlihen Überzeugung bedingt fein kann, gefunden werden. 
griff der NRetorfion gibt Vattel, a. a. D., II, 319, folgenderweife an: „Wenn ein 
‚zufrieden ift über die Art und Weiſe, wie feine Unterthanen nach ven Gefegen un 
en einer andern Nation behandelt werden, fo ift er berechtigt zu erklären, daß er 
gehörigen der fragliden Nation daſſelbe Recht anwenden werde, welches dieſe gegen 
Janen in Anwendung gebracht. Das iſt e8, was man «Retorsion de droit» nennt.“ 
bei, daß dieſe Retorfion gebraucht werde in Erwiderung bed droit d’aubaine, dann 
fer gefeglicder Anorbnungen, über welde man fi) nicht beſchweren fönne, gegen 
t aber man ji) dadurch, daß man fie nahahmt, fhügen müſſe. Er jchließt den ver 
ewidmeten Paragraphen mit den Worten: „Souvent aussi il ne convient pas 
torsion. Chacun peut faire a cet &gard ce que lui dicta sa prudence.” 
nn ift demnach „eine juriftifche, gleiche, homogene Wiebervergeltung freniber, die ei- 
thanen beſchwerender Belege und Einrichtungen“. Sie will nur ganz gleich ver- 
n, beziehentlich jene Geſetze und Einrichtungen befeitigen. (Bollgraff, „Politiſche 
V,177 fg.) 
cht der Retorfion fann einem Staat fo wenig abgefprochen werden mie die voll- 
fländige Beftaltung feiner Geſetze und rechtlichen Ginrichtungen. Es ift aber natür- 
e größer die Berfchiedenheit in legterer Beziehung unter mehrern Staaten, und je 
3. in Religionsanfhauungen und fonft wirklich eigenthümlichen Verhältniſſen be- 
ferner je ifolirter fi die Staaten gegenüberflehen, je geringer ihr wechfelfeitiger 
und je weniger ihre und ihrer Angehörigen Intereffen mechfelfeitig gebunden find, 
r, verhältnißmäßig, Veranlaffung zu Retorfionen gegeben fein müffe, daß endlich 
n um fo leichter au) zur Ausführung kommen fann, je weniger die rechtlichen Ein- 
nes Landes außgebildet erjcheinen, und je weniger Schwierigkeiten e8 alfo verurjacht, 
:hörigen des jenigen Staatd, gegen welchen retorquirt werben foll, von den landes⸗ 
ındfägen abzugeben. 
man dieſe Grundſätze namentliy auf Deutſchland an, fo ift e8 klar, Daß bie deutſchen 
olche bei der religiöß-fittlihen Grundlage und bei dem univerfalen Gharafter des 
3 ſich zu einer Zeit, mo unfere kosmopolitiſchen Intereffen und Ideen noch nicht be- 
h mehr der modernen Anfſicht von der privatrechtlichden Gleichheit der Fremden mit 
sifchen zuneigten. (Vgl. Laurent, „Etudes”, VII, 365 fg.; „Auth. Omnes pere- 
‚m. de success.” [6, 59]), daß dagegen die dem roͤmiſch-deutſchen Weltreih all: 
entziehenden befondern Staaten Europas bei der ſcharfen Auffaffung ihrer Selb: 
bei dem geringen Bölferverfehr und bei der Mangelbaftigfeit ihrer innern Ent: 
eſto fehroffer ihre bejondere Nationalität und den Gegenſatz zu allem Fremden her: 
Ben. Daffelbe gefhah in der Oppofition zur flaatlihen Reichseinheit zwifchen ben 
ıtfchen Reicheterritorien felbft und zwar defto eifriger, je Eleiner und eines felbflän- 

er Charakter des Straftechts mit dem Geiſte der Staatsverwaltung innig gufanmenhängt, 
annt. Nicht genügend aber wurde bisher beachtet, daß der Begriff der Strafe vor allem 
gt fei, daß man weiß, wo der Gtaat iſt. Wo der Staat nicht if, da ift auch Feine Strafe, 
jänge in der Staats⸗ oder Staatenbilbung vorhanden find, da muß auch der Begriff von 
nd Strafe bis zum Eintritt einer entfchiedenen Bildung zweifelhaft und ſchwankend wer: 
efem Standpunbkt aus find vorzüglich die alten leges barbarorum, deren Hauptinhalt be 
ſolchen Sompofitionen oder Bußtaxenſyſtemen befteht, felbft gewiſſermaßen die Zuftände 
t#periode zu beurtheilen. 

fon. XII. 21 



322 Selbfthülfe (voöͤlkerrechtliche) 

digen politiichen Lebens unfähiger Die fraglichen Territorien waren, ſodaß es faR ben Xı 
hatte, als ob die ganze Selbitändigfeit dieſer Staatsembryonen fi auf die Feindſchaft 
alles ihnen nicht Angehörige, auf die Ausbildung eines oft ganz unvernünftigen Rechtep 
larismus und auf die Benugung der Reichseinheit, alfo der nationalen Einheit zu derlei 3 
leien geworfen hätte. 

Die Zeit hat in ihrem Fortſchritt alle Dieje Verhältniſſe wefentlid geändert. DaER 
dahin und es gibt Feine Idee mehr, welde offen mit einer Art von flaatlicher Weltber 
prätenfion auftreten Eönnte. Die Völker ftehen miteinander in der lebhafteſten Berkiu 
und der Schug ber Fremden, ihre privatrechtlich gleiche Stellung mit den Inlänvern if 
ebenſo nothwendig wie jenen; Ausnahmen in der procefiualen Behandlung zum Nachth 
Fremden iind thatjächlich fhrwer zu machen und müßten ver Macht der Öffentlichen Ds 
entgegen politifh meiſtens unmöglich erſcheinen. Der kleinliche Territorialgeifl der de 
Länder und Ländchen wie Städten in ſpätern?) Mittelalter iſt dahin; gemeinfame € 
3.8. in Wechſel- und Handelsſachen, haben ſchon vieles gethan und werben noch mehr tha 
einer der wichtigften Veranlaffungsgründe zu Retoriionen, dad droit d’aubaine®), 
nur für alle deutfche Staaten untereinander aufgehoben, jondern auch durch eine M 
Staatöverträgen zwiſchen ben Staaten Europas überhaupt faſt gänzlich befeitigt. 9) 

Hat fo die Idee, daß „ber Ausländer auf den Genuß der allgemeinen Wohltbaten ı 
gerlihen Ordnung, auf den Schug der Gelee und der Gerichte einen wohlbegrünbeten | 
befigt”’, in jehr erweiterten Kreifen Anerkennung gefunden, fo darf dies doch nicht a 
nung des jogenannten Rechtsſtaats gejegt werben, fondern ift lediglich die Folge der 
Geltung des modernen Humanitätsgeſetzes. 

Übrigens ift doch immer die Retorfion ſogar zwiſchen den beutfchen Staaten noch 
Dies beweift z. B. ein Erlaß des Könige von Preußen au den Miniſterpräfidenten 
Yuftigminifter vom 20. Dec. 1862: „Aus Ihrem Bericht vom 8. Dec. legten Jahres he 
feben, daß im Königreich Baiern nad) der dortigen Geſetzgebung, welde Die Untertt 
deutihen Bundesländer ven Inländern gleichftellt, eine Arreſtklage ſchon dann als begr 
achtet wird, wenn nur die Forderung als ſolche befheinigt und der Umſtand, daß ber 
ein Ausländer ift, bargethan wird. Da die Unterhandlungen zur Herbeiführung eine 
bieffeitigen Gefeggebung übereinftinnmenben Verfahrens von feinem Erfolg geweſen 
beftimme ich Hierdurch, mit Bezug auf den 6. 43 der Ginleitung zum Allgemeinen 2 
daß gegen bairiſche Unterthanen das Wiedervergeltungsrecht ausgeübt werben foll” u. 

Gegen die Retorjion laffen jih überhaupt mande fehr triftige Gründe gelten 
namentlih: 1) die Retorfion felbft trifft in ihren webe thuenden Wirkungen ſtets fol 
der Veranlafjung derfelben unſchuldig find. Dadurch befommt die Anwendung ber! 
etwas Chicanoſes, was, wie in den Einrichtungen des Staats, fo auch in ben völferr 
Beziehungen möglichſt vermieden werben jollte, 2) die Retorfion ift ein Mittel, dat J 
feiten eines mädtigern Staatd gegen einen ſchwächern Staat ober zwifchen gleich flartugl. 
ten mit Erfolg angewendet werben kann, nicht aber von feiten des ſchwächern Stag 
den flarfern. 

Allein beide Misftände hat die Retorfion mit den gleihfall® unvermeidlichen Krieg 
und ed kann fein Zweifel fein, daß die Gonfequenzen einer Retorfion doch immer noch 
nachtheilig find, ald die eines Kriegs bei zu ungleichen Kräften. Dagegen fleht aber 
ſchwächern Staat im Fall eined Kriegs mit einen mächtigern Staat ba Mittel der © 
zu Gebote, während zur Bejeitigung einer Retorfion nicht leicht ein Alliirter gefunden 
dürfte. Dies gleicht fich jenoch wiederum dadurch aus, daß Retorfiondgründe im ber Re 
Schaden für die Selbſtändigkeit der Staaten leichter zu befeitigen, Die darüber 
Differenzen durch diplomatische Verhandlungen unſchwerer zu uberwinden find. 

Der ſtärkſte Grund gegen Die Anwendung der Retoriion liegt aber darin, baf 3) 

bald einem Staat aus innern Gründen fehr leicht, bald einen andern Staat aus 

7) Daß dies früher, vor ber vollftändigen Ausbildung von nahezu 2000 Landeshoheiten, ax 
ſ. in Frantz' neueftem Werfe: Die Wiederberftellung Deutſchlands, S. 82. 

8) Laurent, Etudes, I, 347 fg. Eſcher, Handbuch der praftifchen Bolitif, IT, 56 fg. 
9) Held, Syſtem, 1, 152 fg.; II, 548 fg., 553 fg. Derfelbe, Staat und —* MM 

wo ſich audy die neuefte Literatur über bie Lage der Fremden findet. Dazu Murhard, Was geh 
einem conftitutionellen Staate Recht und Politik Hinfichtlich der Behandlung der Fremden! 
1831). Vollgraff, Belitifhe Spfteme, IV, 177 fg. 
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den gerabezu unmöglich werden muß. Bei rein pofitiven Rechtsbeſtimmungen nämlich, 
e Vergeltung der Rechtsungleichheit Feine höhern fittlihen Anſchauungen verlegt, ift e8 
Bebenfen, zu retorquiren, während die Wieververgeltung einer Rechtszurückſetzung, welche 
bern fittlichen Gefühle der Nation verlegen würde, unmöglid) erfheinen muß. Die Retor: 
sird Demnad ihrem innern Weſen nah unter Völkern von der Hauptſache nach gleicher 
ng leichter fein als zwiſchen Völfern, deren Bildung ben Principien und dem Höhegrade 
ine ſehr verſchiedene ift. 
nblich ift noch ald ein Mangel der Retorſion zu bezeichnen, daß jle 4) zur Herftellung einer 
hen Rechtsgleichheit auch dann nicht ausreicht, wenn Feiner der bisher bemerften Gründe 
Diejelbe vorhanden wäre. Dies erhellt a) daraus, daß öffentliches und privates Recht 
icht vollſtändig voneinander getrennt werden fünnen, die Verbindung beider Nechtötheile 
sarnder ober das Verhältniß verjelben zueinander, das Gebiet eined jeden, foweit e8 aus⸗ 
eben werben fann, bei verfchiedenen Völkern verfchieden jein muß, und fein Staat den an: 

ingen fann und foll, feine eigene Auffaſſung in dieſer Beziehung zu opfern. Die legte 
cs der Retorfion müßte eine bei der Mannichfaltigkeit der Völferindividualitäten un: 
be Uniformität des Rechts aller Völker fein. Abgejehen Hiervon, find b) nicht einmal 

jo innerlich zerflüftete Berhältniffe wie die deutihen nöthig, um den Fremden im In: 
günftiger fituirt erſcheinen zu laffen als ven Inländer ſelbſt. Das deutſche londoner Blatt 

1“ hat aber im November 1861, in einem Auffage unter dem Titel „Deutſche Aus: 
‘mit Recht folgende Außerungen gemacht: „Es iſt befannt, daß deutſche Negierungen 
in der Lage find, einem Engländer over Branzofen gewähren zu müffen, was fie ven 

verjagen, ſodaß in vielen Dingen die Fremden beffer behandelt find als unfere deut: 
itbürger. Nach dem Handelövertrag mit Frankreich, $. 24, ift es jedem Franzoſen ge: 
fh im Zollverein niederzulaffen und da Gewerbe und Handel zu treiben, während Deut: 
ben nicht zum Zollverein gehörigen Staaten died nit dürfen. Der MWiderfinn 

ichen Einrichtungen wird ſich nicht lange halten fönnen. Im Eleinen befteht er aber 
Haft auf allen weitlihen Eifenbahnen, felbft bis tief nach Baiern hinein und vom 

Telegraphenamt in München felbit wird franzöſiſches Silbergeld angenomnien bis 
nchtüd herab, während 5: und 10-Groſchenſtücke, ja felbft Thalerfcheine nicht an- 
werben” u. f. w. 10) c) Biele Rechtsungleichheiten jind auch derart, daß man 

to nicht weiß, ob dadurch der Fremde wirklich benachtheiligt iſt oder nicht, oder fo, daß 
wSerſchiedenen fittlihen Grundanſchauungen der betreffenden Völker beruhen. 
mıch einige ſehr wichtige allgemeine Brincipien unferd nationalen Rechts, z. B. die all- 
se Anerkennung erworbener Statutsrechte oder der nad) den Formen des Errichtungsorts 
Ps Verträge und Teflamente, ferner durch eine Menge befonderer Staatöverträge ift mit 

SHolirung der Staaten auch eine Menge von Beranlaffungen zu Retorjionen be- 
Muorden und fteht zu hoffen, daß einerfeitö eine entfprechende Weiterbildung der diefer 

unterliegenden Principien, andererfeitd eine richtige viplomatifhe Thätigfeit das 
Retorfion immer mehr einengen werbe. $. Held. 
Hmord, Gelbitverftümmelung, Vergeben gegen fi ſelbſt. Die miber: 

fen Anfichten über diefe Handlungen finden ſich in den Gefegen der Völker und in den 
Ben der Schriftſteller, felbft bi8 auf den heutigen Tag. Diefe Widerſprüche laſſen ſich 

ils nur erflären und auflöien, wenn man auf die verſchiedenen Rechts- und Staats: 
zurückgeht, welchen fie ihren Urſprung verbanfen. Bine despotiſche, patrimoniale und feu: 
atötheorie, weldye die Bewohner des Staats mehr oder minder vollftändig zum Eigenthum 
haft macht, gibt diefer Herrſchaft natürlich auch das Recht, alle die Verfügungen der 

hanen, die ihrem Interefle widerftreiten, zu rächen oder bei Strafe zu verbieten. Nicht 
begründet die theofratifche Staaötheorie Recht und Pflicht der Regierung, je nad) den 

teligiöß-moraliihen Grunpfägen, die göttlihen Gebote über die Pflichten ber 
gegen Bott und ſich jelbft ftrafgefeglid zu erhalten und überhaupt aud in biefer 

g die Grundſätze und Intereffen der theofratiihen oder blinden Glaubensherrſchaft 
ten. Eine theild aus Despotismus, theild aus theofratifchen Brincipien gemiſchte 

dichaftstheorie, weldye gewöhnlich jenen beiden andern Entwidelungdftufen nachfolgt, 

Kmehr ober minder auch in diefer Beziehung jenen deöpotijchen und theofratifhen Grund⸗ 
— — — — — 

Bgi. angsburger Allgemeine Zeitung, Jahrg. 1864, Nr. 335, S. 5437. 
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ſätzen. Die wahre Freiheits- oder vernunftrechtliche Theorie dagegen ſcheidet die more 
und religiöſen Pflichten des Menſchen gegen ſich ſelbſt, gegen feine überirdiſche Beftin 
und gegen Gott von feinen Pflichten des rechtlichen Friedens und feinen rechtlich übernom 
weltlichen Geſellſchafts- oder Staatspflichten. Weit entfernt, gleichgültig gegen jene re 
moralifhen Pflichten zu fein, find fie ibm vielmehr zu heiliger und geiftiger und freier! 
als daß er jie unter dad Staatszwangsgeſetz ſtellen, daß er fie nicht vielmehr ber freien te 
moraliſchen Überzeugung der freien Bürger und ihren freien kirchlichen Vereinigungen 
laſſen jollte. Nur wo Rechtspflichten gegen die Saatögefellfchaft verlegt find, tritt ein Zu 
und Strafrecht des Staats ein. Diefes leidet nur eine doppelte Beſchränkung. Fürs er 
die Rechtsordnung ihre unmittelbare Brundlage, Achtung der rechtlichen Perfönlichkeite 
jelbft aufgeben. Deshalb kann fie ſolchen allgemein infamirenden Handlungen, wei 
Achtung zerftören würden, nicht jelbft Nechtöfraft beilegen, z.B. feinem ſchimpflichen 3 
dag jemand ſich caftriren oder für Geld prügeln läßt, Gültigfeit beilegen. Ja ſie wird die 
allgemeinen öffentlihen Meinung begründete Minderung oder Zerftörung der Adıtum 
Ehre ver rechtlichen Perſönlichkeiten berüdjichtigen und mit der entfprechendet Entziehu 

NRechts verbinden, jedoch in der Regel nur, ſoweit fie an zugleich rechtsverletzende Hanll 
ih knüpft und mit durch fie objectiv over rechtlich erfennbar geworden ift. (&. das 
hierüber in dem Art. Infamie.) Fürs zweite wird dad Staatsgeſetz ausnahmsweiſe 
feltenen dringendſten Ballen, mo es zum Schug der fittlihen Grundlagen des Rechts und 
fi) ſcheint, einzelne Unſittlichkeiten, fofern fie verberbliches Öffentliches Argerniß geben, we 
und mit Strafe belegen. | 

Vollkommen batte ſich bereitö das claſſiſche Römiſche Necht auf diefen vernunftee 
Standpunft erhoben. Ind wenn mande neuere deutſche Schriftfteller, nachdem ft 
vernunftrechtlihe Bildung unjerer Zeit venfelben vollftändig begründet und befeftigt 
ſchien, ihn wieder verlaffen, den Unterſchied von Recht und Moral aufgeben und der 
gewalt die an ſich grenzenloje Befugnip beilegen, auch bloße Irreligiofitäten und Imme 
mit Zwang und Strafe zu verfolgen, fo find dieſes entweder Schriftfteller, die mit Be 
der Reaction gegen die Freiheit einer despotifch-theofratiihen und vormundfchaftlice 
drüdung derjelben huldigen, oder es find Männer, die bier nicht wiffen, was ſie thr 
e8 bier an klarem Blid über die Grundverhältniffe in ver Gefchichte und in unferer % 
die höchſten Grundſätze und ihre Kolgerungen gebricht. ") 

Daß die Griechen und theilmeije vielleicht auch in ihrer frühern Zeit die Römer ni 
die richtige Grundanſicht durchführten und, außer den bezeichneten feltenen Ausnah 
6108 unfittlihe Handlungen flaatögefeglih verboten und beftraften, pie Griechen ı. 
Selbſtmord, dafür gibt es mehrfache Erklärungsgründe. Es fonnten dieſes, ebenfo wie 
Erſcheinungen in manden deutſchen Geſetzen, Refte der despotiſchen und der tbeofratifi 
hältnijfe fein, weldye in den Staaten des Alterthums, bei ihrer Staatöreligion und ihren 
in Staatsſachen, nie ganz verſchwanden. Zum Theil waren e8 auch wol einfeitige undg 
Auspehnungen der bezeichneten wenigen Ausnahmsgründe. Vielleicht endlich verbe 
diefe Erſcheinungen audy mit einer einfeitigen unbedingt vemofratiihen Rechtsanſicht ve 
vorzüglidh ver Athener, von welder ſich indeß wenigftens die Römer in ver fpätern | 
Republik und der claſſiſch-römiſchen Jurisprudenz bereits gänzlich frei gemacht Hatten. 
nämlich alle Bürger zugleich verjelben Staatsreligion hulvigten, alfo ſich zu be 
geoffenbarten höchften religiös-moraliſchen Grundfägen öffentlid befannt hatten, und 
in unbedingt demofratifher Abflimmung die Gefepe gewiſſermaßen alle fi ſelbſt 
konnten ſie leicht ihre weentliche Freiheit in diefem Mitftimmen finden und für den 
Geſetze auf andere Rechtsgrenzen verzichten ald Diejenigen, welde man burd jenes Mit 
von jelbft für verbürgt Hielt.?) So Fonnten fie denn alle ſich ſelbſt auch unſittliche Hazl 
verbieten und mit Strafe belegen, ohne dadurch ihre bürgerliche Freiheit verlegt zu 
Ganz etwas anderes aber iſt das in neuern freien Staaten. Hier haben die Bürger wede 
unbedingt demofratifhe Mitgefeggebungs: und Mitrihter: und Mitregierungsredk, di 
jene Garantie für die Yreiheit aller, und nicht jenen Schein wenigſtens, daß jet 

1) Sehr empfehlenswerth ıft Wächter's Revifion der Lehre vom Selbſtmord im Meuen 
Griminalredjts, X, 72, 216 u. 634 fg. 

2) Vgl. Welder, Letzte Gründe (1813), S. 350 fg. ©. auch Henke im Handbuch des S 
1 146 fg., 150, 189 fg. 
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fi felbft gegeben habe. Vollends aber Haben die Bürger heutzutage verfchiebene religiöfe 
noralifhe Liberzeugungen und fordern einen heiligen Rechtskreis, um fie und nad) den: 
ı ihre befondere Beſtimmung innerhalb dieſes Kreifed verwirklichen zu Eönnen. Deshalb 
m fie eine ſtrenge SHeiligfeit des objectiven Rechts zur Erhaltung des allgemeinen Friedens 
ver allgemeinen Privat: und öffentlihen Freiheit. Auch theilen fie nicht den noch von 
jeau vertheidigten Irrthum, daß, wenn alle demokratiſch die Gefeße machten, diefelben 
ich von allen gewollt würden. Diejes tft falfch wegen der mannichfahen Verfchiedenheiten 
zerhältniſſe und Parteien in der Geſellſchaft, wodurch despotiſche Verlegungen der über- 
sten Minoritäten ftattfinden können. Wir glauben alfo aud nicht mit Rouffeau, daß alle 
Achen ungerehten Gefepen ſchon zum voraus ebenfo millenlo8 unterwerfen müßten wie 
inzelnen Glieder unferd Körpers den Beichlüffen unfers Kopfes, und jo fordern wir 

icht mit Rouffeau jene abjolute Demokratie, wohl aber, fo wie es mit vollfter Klarheit 
ie Römer thaten, die Heilighaltung fefter unabänderlicher Rechtsgrundſätze und der redht- 

noverträge. Wir fordern die Heilighaltung der durch fie verbürgten religiöfen, fittlichen 
ichen Freiheit auch von aller demokratiſchen Gefeßgebung. (S. Grundgefeg.) 
diefen Grundfägen muß denn nun auch (ſoweit nicht jene feltenen obigen Aus: 

unde Beihränkungen nöthig machen) Staatszwang und Staatöftrafe bei Vergehen 
ſchen gegen ſich felbit, bei Selbſtmord und Selbftbeihäpdigung ebenfo mol wie bei 

bloßen Immoralitäten und Irreligiofitäten wegfallen, Gefeßgebung, Wrtheil und 
müfjen hier Gott, dein eigenen Gewiſſen, der Kirche und der mächtigen und heiligen 
eſetzgebung uud Genfur der freien öffentlihen Meinung eined freien gefitteten Volks 
in werben. Es ift ein großer Irrthum, wenn Feuerbach im wmefentlihen zwar mit 
®rundanfidhten übereinftinnmt, dennoch aber ven Selbſtmord darum als fogar redhts- 
Darftellen will, „weil, wer in den Staat trete, demſelben feine Kräfte verpflichte und 

öwidrig handele, wenn er fie ihm eigenmächtig entziehe”. Die freie Theilnahme am 
wenigftend an dieſem beftinmten Staat, verpflidtet mid nur, folange ich beffen 

ch meiner Überzeugung bleiben kann und will, nicht länger. Sie verpflichtet mid) nur, 
gejeglichen Bedingungen, ihm das zu leiften, was ih zur Zeit des Eintrittö der 

flicht noch befige, jonft müßte auch die Auswanderung ein Verbrechen fein, und id 
nicht ungeftraft mein Geld ausgeben, meine Gejundheit und mein Leben durch 

‚ Erkältung, Effen, Trinken, Schwimmen, Tanzen, Lieben berinträdtigen. Wohin 
= abfurden Aufhebung aller rechtlichen Freiheit führt eine einigermaßen folge: 

Durchführung ver entgegengefegten Anficht' 
nun insbeſondere den Selbftmord betrifft, fo ift mol nicht zu beftreiten, daß berjelbe 
gel nad der Moral, nad ver hriftlichen wenigſtens, fehr verwerflich ift. Daß Leben ift 

Menſchen zur Erfüllung feiner Beſtimmung und feiner Pflichten anvertrauted heiliges 
dad er nicht eigenmädhtig diefer Beftimmung und dieſen Pflichten entziehen darf, in 

er auch in den fchmerzlichften Lagen dem göttlihen Willen geduldig und ſtandhaft ſich 
muß, in welchem er durch ſolches Benehmen und Beifpiel auch in der Hülflofeften Lage 
ilſam wirken fann. Dennod ſind die philofophifchen Anſichten nicht abfolut einftinmig 
unbebingten Verwerfung des Selbftmords. Und wenigftend unter beftimmten Voraus: 

und bei beftimmten Motiven ift ver Selbftmord oftmald vertheidigt worden. Bei den 
ienfern, welche ven fträflichen Selbitnord mit Abhauung der Hand und fchinpflichem 

iß beftraften®), und bei ven alten Mafliliern joll die Ginrihtung beftanden haben, 
igfeit die Gründe zum Selbftmord vorzulegen und jih im Ball ihrer Zuftimmung Die 

fie Vorwurfs- und Straflojigkeit zu fihern. %) Die Stoifer aber beurtheilten befannt- 
Selbſtmord, der nicht aus unwürdigen Motiven entfland, nur allzu günftig. Das 
hum bat in diefer Hinſicht die Anfichten berichtigt. Allein auch hriftlihe Moraliften 
doch nicht in der abfoluten Verwerfung jedes Selbſtmords überein. Sogar Kirden- 

ie Eufebius, Chryfoftomus und Hieronymus billigten — freilih im Widerſpruch mit 
‚namentlih mit Auguftinus — den Selbftmord der Jungfrauen zur Rettung ihrer 
it. Und die Heilighaltung und Erfüllung anderer Pflichten, die Wirkjamkeit für fie 

möglicherweife in außerorventlihen Lagen, wenigftens nad der Überzeugung der 

Kenden und vieler fittlihen Menfchen, den Selbſtmord ebenfo rechtfertigen als die oft fehr 

Meier und Schömann, Der attifche Proceß, S. 310. 
-Meurfius, Themis attic., I, 19, und Valer. Maxim., II, 6, SS. 7 u. 8. 
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ähnlichen Handlungen, durch melde man ſich zur Erfüllung fittlicher Pflichten, z. 
theidigung von Grundfägen, Eiden und Rechten oder zur Rettung eines Mitmenfi 
Vaterlandes, freiwillig vem Tode in die Arme flürzt. Außerdem aber ift e8 keine 
man bei fhwierigen moralifchen Bragen, über welche zumal durchaus Feine religid 
unmittelbar beftimmt, und vollends bei ſchwer zu ergründenden Gemüthäftimn 
Berbältniffen, vor allem felbft das echt hriftliche Gebot befolgen muß: „Richter nid 
gewiß iſt es, daß, auch ohne für fremdes Auge ſicher erfennbar zu fein, fehr Hau 
franfhafte Stimmungen diefe That erzeugen), die ja au ſich ſo unnatürlich und 
Trieben des Menſchen widerſtreitend iſt, daß faſt ſtets ſchon eine Vermuthung dafüt 
da, wo nicht etwa eine moraliſche Anficht biefelbe beftimmte, eine Art Geiſtesvern 
geführt Haben müſſe. 

Alles dieſes ift auch infoweit fehr wohl zu berüdjichtigen, ald dem Selbſtmo 
ſamkeit der Kirche und die Genfur der Öffentlichen Meinung entgegentreten unt 
Staat unterflüßt werden follen. Denn keineswegs wünſchten wir eine @leichg 
Stimme der Kirche und der Öffentlihen Meinung gegen dieje traurige Berirrun 
der Staat felbft es wünſchen, daß ihre Misbilligung erflerbe. Nie darf er vo 
rechtöwidrige Eingriffe die öffentliche Moral verlegen, Innmoralitäten und traurige 
felbft unter feinen befondern Schuß nehmen und nähren. Sowenig alfo nach ben 
der Staat wirkliche Strafen und juriftifh infamirende, befhimpfende Handluı 
ſchimpfliches Begräbniß, gegen ven Selbftmörber begründen foll, fo muß er doch d 
Rüge von feiten der öffentlihen Meinung und der Kirche und deren Kreiheit, vu 
bängige freiwillige befondere Ehrenbezeigungen zu unterlaffen, billigen und untı 
wird aljo auch durch Keine von ihm felbft ausgehenden befondern Ehrenbezeigung 
Selbftmord indifferent jich zeigen. Hier aber wird ed nun fhon die Gerechtigkeit, v 
das Intereffe der oͤffentlichen Moral ſelbſt und au die Rückſicht auf die unglückli 
bliebenen fordern, ſchuldloſe beklagenswerthe Unglücdfälle von moraliſchen Verwer 
unterf&eiden. Es ſcheint bier nichts paffender als die englifche Einrichtung, durt 
oder Schwurgericht in jedem beſtimmten Ball eine Entſcheidung geben zu laffen. I 
rechtfertigt fich Hier durch die Natur der Sache, durch die obigen Gefichtäpunfte 
gemeinen Redptögrundfäge, daß, bis zum bejondern pofitiven Beweis des Geg 
Rechtsvermuthung für die Schuldlofigkeit aufrecht gehalten wird, daß alfo aller 
Mangels des freien Gebrauchs der Vernunft (megen des Sterbend anı gebrochenen 
engliihem Ausdruck) aud das moralifhe Strafurtheil unterdrückt over ſuspendirt 

Mit dieſen Grundanſichten ſtimmt fo ziemlich auch unfere heutige Praxis übere 
Schon das Römiihe Recht Fannte keine Strafbarfeit des Selbſtmords. Bei ( 

ftraften ihn die Militärgefege (L. 6, 6. 7 de re milit. u.L. 28, $. 12 de poen.) alı 
Berlegung der Pflicht der Vaterlandsvertheidigung. Die Despotie der Kaijer aber 
daß in ihrer Tyrannei, welche die Bermögensconfiscation bei allen Gapitalverbr 
Hauptbereiherungsmittel der Tyrannen benußte, die Angeflagten, die oft blos 
der Beraubung angeklagt wurden, ihnen den Raub nicht durch Selbſtmord entzie 
(Bol. Feuerbach, „Strafrecht“, 6. 241.) Die Carolina (welche Art. 135 u. 218 
gemeine Güterconfiscation bei Gapitalverbrechen aufbob) und ſelbſt das Kano 
behielten die weltliche Straflofigfeit des Selbſtmords bei. (Feuerbach, a.a.D.) Da: 
Recht ſprach aber natürlih von feinem kirchlichen Stanbpunft die religidös-mo: 
kirchliche Misbilligung des Selbſtmords aus und entzog dem Selbftmörder bie reli 
that ber Seelmefje und die Ruhe in der kirchlich geweihten Erde. (C. 9—12, c. 
c. 11, 12, X,desepult.) In der Praxis misverftand man großentheild die roömiſch 
nifchen Geſetze, vermechfelte religiös: moralifche undtheofratifche Geſichtspunkte mit de 
und belegte jo den Selbſtmord mit der die unfchuldigen Verwandten graufam ſtrafe 
confißcation und mit [händendem Begräbniß (sepultura asinina), ven Verſuch aber 
nid oder Landesverweiſung oder Zuchthaus. (Henke II, 6. 201.) Sehr mit Unred 
manche Juriften (3.8. Heffter, „Lehrbuch“, S. 276) aus viefen Geſetzwidrigkeiten 
verbindende allgemeine Gewohnheit und Praxis bilden wollen. (S. Feuerb 
Das Preußische Landrecht, F. 803, verorbnet, daß Selbfimörber nach ihrem Tode ni 

5) Bgl. Medel, Lehrbuch der gerichtlichen Mebicin, ©. 313. Heinroth, Syftem ? 
Mevicin, ©. 802. 



Selbſtregierung bes BVolks Semitiſche Voͤlker 327 

n, fondern nur der ehrenden Auszeichnungen verluftig fein follen, momit fonft das Ab- 
s und Andenken von Zeuten ihres Standed und Ranges geehrt zu werben pflegt. Selbit- 
7, die fih ermorden, um der Strafe ſich zu entziehen, jollen nad) Befinden des Gerichts 
m Richtplatz verſcharrt werden. Ift bereits ein Strafurtheil gegen fie ergangen, fo foll 
we, ſoweit möglich, anfländig und zur Abſchreckung dienlid am todten Körper vollzogen 
a. Das Öfterreihiiche Geſetz über ſchwere Bolizeinbertretungen verordnet 6. 90 bei ver- 
n Selbitnord, und zwar bei freimilligerlinterlaflung obrigfeitliche ernftliche Abmahnung, 
t unfreimilligen auch noch fo lange ftrenge Aufſicht, bis Durch füttliche und phyfifche Heil: 
bewirkte Befferung anzunehmen ift. Bei vollbrachtem Selbftmord full der Körper, blos 
er Wache begleitet, außer dem Leichenhofe durch gerichtliche Diener verfcharrt werden. 
e Strafgefegbücher, das bairifche, würtembergiſche, fähliihe, erwähnen mit Recht den 
bmord gar nicht mehr unter den Verbrechen. 
lelbſtbeſchädigung und Selbftverftummelung find nach: dem Bisherigen ebenfalls ftraflos. 

Mittel, ſich bürgerlichen Pflichten und insbeſondere der Militärpflicht zu entziehen, 
Re vielleicht mit Strafe bedroht werden, welches einige neuere Strafgefege (und zwar 

Bilde Landrecht durch ſehr harte Strafbeftimmungen F. 802) wirklih thun. Das 
Recht aber thut dieſes nicht. (Henke, a. a. D.) Und ſchlimm muß ed da um den Staat 

Kriegsdienſt ftehen, wo ſolche Strafbeſtimmung wefentlih nothwendig ifl. Nur 
Zweck ſolcher Verſuche möglichft vereitelt und daß z. B. ein jolder Verftümmelter noch 
igen Art von Kriegöbienft verwendet wird, wozu er noch tauglich ift (was auch das 
iiche Geſetz vorſchreibt, Thl. II, 6. 161), dieſes ift zuläſſig. Die Literatur über 
ord ſ. bei Beuerbadh, herausgegeben von Mittermaier, 6. 241. Melder. 
fire ng des Volks, |. Eentralifation. 

emitifche Völker. Unter femitifchen Völkern follte man eigentlich diejenigen Völker 
Be, welche ner biblifchen Wölfertafel gemäß von Sem, dem Sohne Noah’s abſtammen. 

gehören aber auch die Elamiten, oder Verfer, welche zur indogermanijchen Raffe ge- 
n, während andere Völker, die nıan gewöhnlich ald Semiten anſieht, wie die Phönizier, 
ejiß unter ven Nachkommen Cham's vorfommen. Man war aber allmählich über: 
n, diejenigen Völfer, welche ſemitiſche, das heißt hebräiſchartige Sprachen rebeten, 

ifche zu bezeichnen, gleihviel, ob jie nach der jüdiſchen Tradition zu ven Söhnen Sem's 
’8 gehören, aljo Hebräer, Chaldäer, Syrer, Phönizier, Athivper und Araber; in 

MBiume wurben fie dann aud von Geographen, Philologen und Hiftorifern als eine eigene 
Warafterifirt und namentlich der indogermaniſchen gegenübergeftellt. Gegen den 
Sionellen Namen „ſemitiſche Sprachen” läßt jich nichts einwenden, wohl aber gegen die 
mung „Temitiiher Völker" in gedachter Bedeutung, da eine ſolche, nur auf die Sprad: 
Wetichaft geftügte Eintheilung, mag ſie auch fonft ald Kriteriun des Zufammengehörens 

werben, bier nicht maßgebend jein kann. Gerade die Juden, welche an der Spige der 
Bölker ſtehen, jollten am beften zeigen, wie unſicher der Schluß ift, daß zwei Völker, 

verwandte Sprade reden, auch von gemeinichaftliher Abflammung fein müſſen. 
en daß die Juden nicht nur in Babylonien chaldäiſch, in Alerandrien griehiih und 
Khalifen arabifch redeten, fondern daß fie auch in allen indogermanijchen Ländern, 
niederließen, ſehr bald vie Landesſprache annahmen, und warum follten jie nicht 

sat urjprünglich arifch geredet und dann bei ihrer Niederlaffung in Weſtaſien die 
ber ältern, in der Cultur weiter vorgejchrittenen Bevölferungen angenonmten haben, 

bie ältefte Hiftorifche Tradition dafür ſpricht, daB die Nachkommen Sem's aus Gegenden 
dert find, in welchen indogermaniſch gefprochden wurde? Warum follten herumziehende 
‚ die aus dem kurdiſchen Gebirge herabftiegen und längere Zeit im Lande Kanaan 

waren, ſich nicht ebenfo gut die Sprache ver Phönizier angeeignet haben ald die gleich: 

ariſchen Ländern eingewanderten Chaldäer, die femitifhe Sprache Mejopotamiend? 
Ka aber zugegeben, fo fichen auch alle in neuerer Zeit zur Mobe gewordenen Anſichten 
viffe Eigenthümlichkeiten der Semiten auf ſehr unſicherer Grundlage, und wenn ſolche 

den ſogenannten ariſchen und ſemitiſchen Voͤlkern vorhanden find, ſo dürften ſie weniger 

Zufammengebörigfeit der Raſſe als in andern Umſtänden, ganz beſonders in Gemein⸗ 

r religibſen Anſchauung zu ſuchen ſein, welche auf ihre Entwickelung in der Weltgeſchichte 

e. Man iſt übrigens offenbar in der Beſtimmung der Cigenthümlichkeiten der einzelnen 
zu weit gegangen, indem man, ſtatt beide von ihrem erſten Eintreten in die Welt. 

e biö zur meueften Zeit einander gegenüberzuftellen, einen beliebigen Moment und ein 
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beliebiges Volk aus dieſem und jenem Geſchlecht herausgegriffen und darauf die Charakten 
der Geſammtheit geſtützt Hat. Gern geben wir zu, daß freie Forſchung über dad Weſen 
Gottheit und ihre Beziehungen zum Menfchen, jelbfländiges Nachdenken über die Rärhid 
Weltall, in Einem Worte jpeculative Philofophie, mehr Eigenthum der Arier if, wäh 
feftes Anlehnen an Gott, eine urjprüngliche Gabe in das Geiftesleben hineinzuſchauen un 
höhere Beftimmung des Menfchen zu erfennen, kurz eine gewiffe religidje Genialität als An 
ver Semiten gelten muß. Der geiftig weniger gebildete Semit ift durch feinen religi 
Inftinet, oder wenn man will durch Offenbarung urplöglid dem Weſen der Bottheit a 
gefommen als Indier und Helenen, mit allen philofophifchen Syſtemen ihrer großen ſi 
iinnigen ©eifter. Da die Semiten feine Mothologie haben, ift auch ihre Poefie nur 
Iyrifche oder gnomifche, und da fte in ihrem firengen Monotheismus alles fern hielten, ı 
zum Gößendienft führen fonnte, fo blieben fie auch in ver plaftifchen Kunft zurud. Gebt 
aber weiter und behauptet, die femitifche Naffe fei ven Verirrungen des Polytheismus 
fremd geblieben, oder fie habe feinen Sinn für Wiſſenſchaft, no eine höhere Begabung 
jo vergißt man einerfeitd, daß die Juden bis zur Zerflörung Jeruſalems trog der Lehren 
und der Grmahnungen der Propheten ſtets wieder in Vielgötterei verfallen find, und & 
die Araber vor Mohammed neben Gott ihre Bögen hatten, und andererjeitö die Leiftung 
vielen Juden und Araber auf allen Gebieten ver Wiſſenſchaft, ſowol im Mittelalter alt 
neuern Zeit, in welcher, um nur einen Philofophen zu nennen, der Semit Spine 
nicht leicht ignorirt werden kann. Gin größered organifatorijches Talent ift allerdin 
arifhen Stämmen auch nicht abzufpredhen, ed mag zum Theil mit der Religion ber € 
zufammenbängen, verzufolge alle Glaubensbrüder vor Gott gleich jind, und daher jede 
ordnung, jede ftrenge Diöciplin fehlt, ohne welche fein großer Staat gegründet ober 
Daner erhalten werden kann, zum Theil aber auch nıit alten Sitten und Gewohnbeiten. 
wir nämlid von ber Bibel ganz ab, niit welcher ja doch die übliche conventionelle Ging 
der ſemitiſchen Raſſe nicht in Übereinftimmung zu bringen ift, fo verftehen wir unter veie: 
Semiten diejenigen Nomadenvölker, melde in Arabien, im ſüdlichen Syrien und am &; 
und Tigrid umberzogen und fpäter zum Theil das Nomadenleben aufgaben und in feflen 
figen Aderbau trieben. Trog aller Ausmwanderungen der Semiten und ihrer Berü 
mit fremden Glementen hat ſich der zähe Charakter des freien, urjprunglien Wüftent 
bei ihnen erhalten. Die republifanifche Verfaſſung, in Form einer Conföderation 
jelbftgewählten Oberbaupt, mie jie unter den arabiſchen Sammen der Wüfte von jeher 
blieb ihr Ideal. Das Königthum unter den Juden ift, wie dad Khalifar unter den! 
namentlich dad erbliche, eine antifemitifche Geburt. Gegen jenes eiferten die Propheten; 
bald aud) die abfallenden Stämme, denn e8 war nur eine Nachahmung anderer Völfe 
Paläftina ungaben, und gegen dieſes dad arabifhe Volk, das gleich nach ven Tode Mode 
dem erften Khalifen Abubekr die Steuern verweigerte, und das nur zur Zeit Omar's, 
Araber in auswärtigen Kriegen zu befhäftigen wußte und felbft mehr wie ein oberfler 
als wie ein regierenver Fürſt lebte, jich willig unter eine abfolute Monarchie beugte. 

Mit Omar hört eigentlich die Einheit des islamitiſchen Staats ichon auf, Osman 
fielen von Mörderhaud, und wenn e8 auch einzelnen Machthabern noch hier und ba geli 
ganze Volk feinen Scepter zu unterwerfen, fo verftummt doch die Oppofition nie. R 
zahlreichen Prätendenten, von denen der eine auf perfönliches Verbienft oder Stam 
der andere auf Verwandtſchaft mit den Propheten feine Anſprüche ftügte, erhoben ſich 
fogenannte Eharibjiten, das beißt freie Männer, die nur einen vom Volk gemählten ? 
anerfennen wollten und ſchon damals dad ganze Inftitut des Khalifats nur ald ein; 
derung des Volkswohls gejchaffenes anfahen, deſſen Beſtand daher auch dieſem unterge 
ſein müſſe. Von der Regierung Meawia's an finden ſich fortwährend Tauſende, welche 
ihr Leben unter Folter und Henkerbeil opferten, als daß ſie ſich unter einem andern 6 
dem von Gott geoffenbarten beugten. Vergleicht man dieſe Semiten mit Ariern unter per 
römiſchen, bozantiniſchen und germaniſchen over fränkiſchen Despoten, fo kann dochn 
nicht behauptet werden, daß bei letztern dad Gefühl der Freiheit lebendiger ſei als beie 
Juden fowol als Araber waren Theofraten in dem Sinne, daß jie nur Gott als ihren: 
baren Regenten anerkannten, nur das von ihm geoffenbarte Geſetz ald ein heiliges anfahe 
ſtaatliche Organifation aber follte nur vom Volfswillen ausgehen. Die Sonderung von 
und Kirche ift bei den Ariern bis in Die neuefte Zeit noch nicht zu allgemeiner Geltung gel 
während fie bei den Semiten von frühefter Zeit her begründet war. Bon einer Wi 

Hıs 
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ſchaft iſt weder im Mofaifhen Geſetz noch im Koran die Rede. Die jüdiſchen Priefter find 
Borfteher bed Cultus, jie haben die Aufficht über Maß und Gewicht und berechnen die Zeit 
Befte, find nur ausnahmsweiſe die Interpretatoren bed Geſetzes, haben aber meer mit der 
ierung noch mit der eigentlichen Gefeggebung etwas gemein. Der Islam weiß gar nichts 
einem priefterlihen,, fondern nur von einen gelehrten, das heißt keineswegs abgefonderten 
‘irgendwie privilegirten Stande. Der einzige Beruf der Ulema war den Koran zu deuten 
nad) Überlieferung und Analogie dad Gefek weiter zu entwideln. Freilich mußten aber die 
kiten, weil fie flet8 ihre Offenbarung als die höchſte Weisheit anfahen und ald Grundlage 
e Fortbildung nehmen mußten, binter den arifhen Völkern, die in ihrem Streben nad 
vollkommnung dur nichts gehemmt waren, zurücdbleiben, und dieſem Umſtande haupt- 
Ad find die Fortſchritte in der Gefeggebung zuzuſchreiben, welche die ariſchen Völker vor den 
kifchen voraushaben. Betrachten wir indeß dieſe Verſchiedenheit von der moralifchen Seite 
verfegen wir uns nur noch um ein Jahrhundert zurüd, fo fragen wir ob der menſchlich 
iirte Staat der Arier ober der von Offenbarung geleitete ver Semiten vorzuziehen mar? 
gen ferner, ob eine größere Vollkommenheit in ver Verfaffung und Geſetzgebung, wie 
Ine Staaten ver Neuzeit aufmweifen, durch die verfehrten Anſichten von Staat, Recht und 
gkeit, wie fie Sahrtaufende unter arifchen Völkern herrſchten, maßgebend fein Eann, um 
unbedingt ven Vorzug vor den Semiten zuzufprehen? Wären Juden und Araber 
im Befig der Macht geblieben und wie jene durch neue naturwüchſige Elemente frifch 
und geftärkt worben, fo hätten jie vielleicht nody manches Anftößige aus ihren Befeg- 
entfernt, obne den Glauben zu verlegen, und ſich zu beſſern Stantöformen gewendet, die 

ihrer Natur, noch ihrer Religion zuwider find. Denn daß dad Mofaiiche Geſetz der Kort- 
fähig if, geht ja aus den Widerfprüden hervor, die wir im Pentateudh jelbit zwiſchen 
egen der Iehoviften, Glohiften und Deuteronomiften finden, die nur als zeitgemäße, 
neuen VBerhältniffen im Geifte des Geſetzgebers getroffene Abänderungen erklärt 

können. Iſt die verfaffungsmäßige Monardie, das Ideal verneuern Staatöweidheit, dem 
Weſen angemefien, warum finden wir fie weber bei den Indiern noch bei den 
und warum wurde fie bis zur Franzöſiſchen Revolution faft überall und wird fie jegt 

einen großen Theil Europas von abfoluten Herrihern mit Füßen getreten und von 
Hanern verworfen? Und melde Früchte hat die ſtändiſche Gliederung‘ dad ganze 

hindurch getragen, und welche Gefege bat der freie menſchliche Geift in dieſer 
gefchaffen, deren Moralität und Huntanität die ver Semiten überträfe? Man fönnte 

feicht irre werden, wenn ein franzöfifcher Orientalift, veffen Werke auch nad Deutſch⸗ 
Kgrbrungen find und hier wie andere parifer Artikel zur Mode wurden, die Behauptung 

: „ver Semit Eenne keine andere Pflichten als die gegen fich jelbft; Rache nehmen und 
vermeintliches Recht verfchaffen fei in feinen Augen eine Art Pfliht, von ihm aber 

en, daß er fein Wort halte, oder in uneigennügiger Weiſe Recht ſpreche, heiße lin- 
es verlangen’; wo aber der gelehrte Ballier vieie Behauptung hergenommen, willen 
t, gewiß weder aus der Bibel, noch aus dem Koran, die doch hier maßgebend ſein follten, 

e find, wenn nicht Offenbarung , jedenfalls femitifhe Schöpfung und haben volle Rechts- 
i Zuden und Moslemin. Es wird wol nit nöthig fein, da ed dem romanifch- arifchen 

licismus nicht gelungen ift, das Alte Teſtament ganz zu verbrängen, Stellen daraus au⸗ 
„, weldye im Gegentheil Rache verbieten, Wahrheit, Gerechtigkeit und Treue empfehlen. 

lieben und ſich jeiner Heiligkeit als ein heilige Volk anſchließen, heißt doch wol nichts 
als nad der höchſten fittlihen Reinheit ftreben, und „feinen Nächſten wie jich jelbft 
ift doch wol das Gegentheil von ‚keine andern Pflichten als gegen fich ſelbſt kennen“. 

d überflüffig wäre es, Koranverſe zu citiren, in welchen Lüge und Rachſucht als ſünd⸗ 
aflärt, Menſchenfreundlichkeit, Aufrichtigkeit, Redlichkeit, Feſthalten an Verträgen und 
Mechlichkeit im Urtbeile ald gottgefällige Eigenſchaften gepriefen werden. Wenn Mio: 
eb felbft oder einzelne jüdische Könige und Priefter diefen Vorſchriften nicht immer 

kmen, jo kann barauf ebenfo wenig ein Verdammungsurtheil über die Semiten ge: 
werben, ald wollte man ven Charakter der Arier nad dem Leben einzelner Päpfte 
weltlicher Fürſten des Mittelalters ſchildern. Spricht man aber nur von dem Natur: 
ade Der durch Feine Religion cultivirten Maffe der Semiten, etwa von Beduinenhorden, 
le vor Mohammed waren, fo findet fich bei ihnen allerdings ein mächtiges Verlangen 
Beleidigung zu rächen, feineöwegs aber der Hang zur Lüge, Wortbruh und Rechts- 
ebung. IM aber das Bebürfniß, ja fogar die Verpflihtung zur Rache, befonders zur Blut: 
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rache, nur bei den Semiten vorhanden? finden wir nicht ähnliches bei den Briechen, bei we 
Berjern, bei den Gelten und bei den Germanen ? find nicht die Sagas der Skanbinenen, we 
ih un Blutradye handelt, ganz im Geift ver altarabifhen Gedichte geichrieben? Wojed u 
Mohammed Eonnten ebenſo wenig als andere ältere Gefeggeber eine jo tiefeingemwurzelte Leide 
ihaft und Gewohnheit wie die, ven Tod eines Verwandten zu rächen, auf einmal ausrotk 
tie fonuten nur ordnend und vermittelnd einichreiten , einen Zufluchtsort beflimmen, woh 
Verbrecher zwar nicht der Strafe entgehen, aber doch vor dem erften Leidenſchaftsausbrucht 
Bluträchers geiichert jein jollte, bis die Obrigfeit ibn als fhuldig erfannte. Mohammer fd 
ed den Verwandten des Ermordeten frei, ob tie Blutrache wollten oder Wergeld, aud erm 
bietet Selbfthüulfe, legt aber ven Gerichten vie Verpflidtung auf den Mörder nicht ungefu 
zu laffen. Hier zeigt ih auch wieder eine Grundverfchievenheit zwiſchen ſemitiſcher und arifl 
Gejeggebung, aber ticherlih nicht zu Gunſten der legtern. Dieje läßt in ihrer complici 
Rangordnung der menſchlichen Geſellſchaft je nah dem Stande des Getöbteten eine jd 
oder leichtere Strafe eintreten; das Wergeld für einen gemordeten Sflaven iſt ganz get 
das für einen Freien iſt größer oder geringer, je nachdem die Tödtung eines Bürg 
Adelichen oder Geiſtlichen zu fühnen ift, das ſemitiſche Recht Hingegen verhängt gleiche € 
über jeden Schuldigen und ſchätzt jelbft das Leben eines Fürften nicht höher als das des le 
Unterthans. Dap jelbit ver Sklave bei ven Semiten höher ftand als bei den Ariern, nicht 
im Alterthum, jondern felbft im Mittelalter und theilmeije jogar noch inder neueften Jeit, 
niemand leugnen. Weder Mofed noh Mohammed fonnten die Sklaverei ganz abid 
Erſterer beſchränkte fie jedoch auf Nichtjuden, denn der jüdiſche Sklave wurde nad ſechs Di 
jahren, oder noch früher, wenn das Jubeljahr eintrat, frei und trat dann ald ebenbürtig i 
bürgerlihen Berhälniffe ein. Aber aud der fremde Sflave ging bei der geringften K— 
verlegung frei aus, wurde aljo niemald, wie bei ariihen Völkern, einem Ding geichſcch 
mit dem der Eigenthümer nad Belieben umgehen konnte, und wurde ein Sklave gar erji 
jo mupte das Gericht jelbft den eigenen Herrn zum Tode verurtbeilen. Auch empild 

Moſaismus jeinen Bekennern entflohene Sklaven zu Ihügen, und entſcheidet jomit eine f 
welche das chriſtlich ariihe Amerifa in brudermörderifhen Krieg geſtürzt hat. Spätere ji 
Sekten, wie die Kffener und Therapeuten, haben übrigens ſchon die Sklaverei ganz aufg 
und als gegen die allgemeine Berbrüberung der Menſchheit reiten verworfen. A 
Koran enthält manche Beſtimmungen, welde das Los der Sklaven mildern, ihre Frei 
erleichtern und, was die Hauptſache tit, er jpricht ihre Gleichheit vor Gott mit den Freien 

macht demnach eine humane Behandlung verjelben zur Pilicht des Gottesfüurdtigen. Wie 
anders erſcheint ver Sklave in den Augen ver philofophiid gebildeten Griehen und Roͤnch 
fteht in feiner Beziehung zu Gott, er ift ein lebendiges Werkzeug, wie dad Werkzeug ein ke 
Sklave if. Das Ghriftenthum, das man doch mol als eine jemitifhe Geburt bezeichuen 
bat zwar auch, indem es die Gleichberechtigung aller Menſchen vor Gott ausſprach, der Sk 
prineipieli, wie dad Judenthun und ber Islam, den Todesſtoß verfegt, aber gegen die y 

Aufhebung derfelben haben ſich ſchon die Apoſtel wiverfegen müllen. Rom und 2 
wollten, auch nad ihrer Bekehrung zum Chriſtenthum, die Arbeit nicht mit dem ER 
tbeilen, ebenfo wenig wollte das europäische Mittelalter, mit feiner vielgepriefenen Gliede 
mit feinem Adel, feinen Freien, Hörigen und Xeibeigenen und feinem ganzen Feudalum 
auf feine jogenannten biftorifchen Mechte verzichten, wenn auch früh ſchon die Macht ned 
itber den Sklaven mehr oder weniger durch daß Geſetz beſchränkt wurde. Aufgehoben m 
in Deutſchland die Leibeigenſchaft befanntlidy erft gegen dad Ende des vorigen und zu ? 
unfer8 Jahrhunderts, und ift dieſer bedeutende Bortichritt in der Geihichte der Mer 
weder einer befondern Raſſe, noch jelbft dem Chriſtenthum zuzuſchreiben, das hierin 
weiter ald Judenthum und Islam gegangen ift, jondern lediglich einer zu vollern Bewupt 
gefonmenen Anihauung von Menſchenrecht und Menſchenwürde, an welder freiinnig 
vorurtheilsfreie Schriftfleller ded 17. und 18. Jahrhunderts weit größern Anthell, « 
Kirche haben, die auch heute noch Fein förmliches Verdammungsurtheil gegen die Keibeigenf 
ausſpricht und im Mittelalter nicht nur alle Standesunterſchiede und Ungleichheiten vor 
Gejeg billigte, jondern felbft in ihren Klöftern Leibeigene bielt. 

Man bezeichnet ferner ald ein Merkmal arifcher Völker die Achtung, in welcher wie Br 
bei venjelben ſtehen, und infolge derjelben die Monogamie, die reinere Auffaffung der da 
und das Erbredt, das ſich bis auf das Grundeigenthum erftredt. Bei den Semiten bing 
Beringihägung der Frau, Polygamie, lockere Familienbande, Beſchränkung des Bigentkes 
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8 auf bewegliche Saden, da der Boden nur Gott gehört. Prüfen wir dieſen Gegenſtand 
8 näber, fo werben wir auch hier finden, daß eine ſolche ſcharfe Trennung ganz unflatthaft 
Sehen wir zunächſt nach den Indiern Hin, fo genügt ſchon das eine Geſetz, daß die Witwe 
verftorhenen Manne ind Grab folgen muß, um darzuthun, daß das Weib vem Mann 

fdingt angehörte und ihm ewige Hingebung fchuldig war, während der Mann nit nur 
dem Tode der Frau ſich wieder verheiratben, fondern auch in vielen Fällen bei ihrem 
n noch Nebengattinnen und Goncubinen haben Fonnte, wenn nur die Rechte der Iegitimen 
ber und bie beſtehende Kaſteneinrichtung nicht verlegt wurden. Das indiſche Gejeg fihreibt 
m dreißigjährigen Mann vor, ein Mädchen von zwölf, und einem Manne von 24 Jahren, 
Nädchen von acht Jahren zu heirathen; wo ift hier eine höhere ſittliche Anſchauung von 
Ehe zu finden? Gleich groß war die Autorität des Mannes über die Frau bei den 

‚ bei denen übrigend die Vielmeiberei nicht nur gefeglich erlaubt, jondern gewiffermaßen 
len war, damit recht viel Kinder erzeugt würden. Auch bei ven Griechen fehlt Die Weihe 
lichen Lebens und wird der Werth des Weibes nicht nah Gebühr anerfanııt. Die 
tion wird nahezu aufgemuntert, die Jungfrau lebt abgejchloffen und wählt nicht felbft 
en. Das Weib foll nit ohne Noth die Schwelle ihres Haufes übertreten, und nur die 
Berwandten dürfen ihr Gemach betreten. Bortpflanzung war die Hauptaufgabe der 

Unfrudtbare Ehen wurden aufgelöft, und mit @inmilligung des Mannes fonnte jogar 
eſcheidung, wenn er bie Urſache der Unfruchtbarkeit war, ein Fremder zur Begattung 
ogen werden. In Sparta mußten wegen Untheilbarfeit ver Güter oft mehrere Brüder 

Biner Frau leben. Bei den Römern war bekanntlich die Frau ihren Mann in deinfelben 
e unterthan, wie die Tochter ihrem Vater und die Sklavin ihrem Herrn. 
Wenden wir und nun zu den Semiten, bad heißt zu den Juden und Arabern, über deren 
Erhältniffe wir vollkommen unterrichtet find, während wir die der Syrer, Chaldäer und 
Mater wenig kennen, vie beiden Tegtern übrigen®, mie fhon andere zugegeben haben, faum 
Gemiten gezählt werben dürfen. Die Phönizier werden nicht nur von der Bibel zu den 
men Cham's gerechnet, fondern auch ihre ganze Geſchichte ſpricht dafür, daß fie mit der 
Sem's nur die Sprache gemein hatten. Das Nomadenleben ift der harakteriftiihe Zug 
Semiten, ver Monotheismuß, wenigſtens nach der Anſicht jener ſyſtemätiſchen Raſſen⸗ 

‚ der Grundton ihrer Religion; Induflrie, Schiffahrt, Colonifation, Municipal: 
g find ihnen fremd. Hier finden wir im Gegentheil eine inbuftrielle Givilifation, 

Mcirte ftaatlihe Einrichtungen, eine ausgedehnte, das ganze Mittelmeer beberrichende 
Viſation, eine ausgebildete Böttericehre und flatt des reinen Jehovahdienſtes die Wolluft 
ultus erhoben. Gleiche Verſchiedenheit in Sitten, Gebräuchen und Religion findet ſich 

Chaldäern, ſodaß die bedeutendſten Pbilologen der neueften Zeit feinen Anftand 
zu behaupten, daß fie zur iraniſchen Familie gehören, wie die erobernden friegerifchen 
‚ und daß fie arifhe Kultur unter die von ihnen unterjochte ältere femitijche Be⸗ 
ng verpflanzt haben, vie fih am Euphrat und Tigris niedergelaffen hatte. Es bleibt 
o nur nod) die Stellung der Frau in der jüdiſchen und arabiſchen Familie zu betrachten 
Mofes und Mohammen fonnten ebenfo wenig die Polygamie ald dad Sflaventhum mit 
mal abfchaffen. Juden und Araber waren zur Zeit diefer beiden Geſetzgeber noch 

. Dem Bebuinen ift aber, nicht zur ſinnlichen Luft, fondern zur Verrichtung der viel- 
Arbeiten im Zelte, die Bielweiberei ein wahres Bedürfniß. Während ber Mann in ven 
jieht oder eine Karavane begleitet, oder einen Weideplatz aufſucht, muß die Frau Das 

dien, aber auch zugleich kochen und baden, Waſſer und Holz oft aus der Ferne boten, 
leh auf die Weide führen, die Kinder pflegen, fpinnen und weben; wie kann Eine Berion 
diefen Anforderungen nachkommen? Konnte aber die Vielweiberei nicht aufgehoben 
‚ fo geſchah doch manches um fie zu beſchränken, und um der Frau den Mann gegenkber 

fe Rechte zu fichern. Im Alten Teſtament wird die Bolygamie eigentlich nur als eine Her: 
Uiche Sitte gebulbet, aber nicht gerade gebilligt, vielmehr wirb zu wiederholten malen vor 
Nisbrauch Diefed dem Mann zuftehenven Rechts gewarnt. Die Monogamie wird in der 
»fungsgeſchichte als dad urfprünglihe Verhältniß des Mannes zum Weibe dargeſtellt. 
entſpricht dem tiefern Wefen des Judenthums und der ganzen eblern freien Stellung, 
» dem Weibe eingeräumt wird. Die Erzmürter flehen faft ebenfo hoc ald die Erzväter, 
am ift eine Prophetin, vie religidfe Begeifterung mit zartem weiblichen Gemüth verbindet. 
ab iſt zugleich Rißterin und Diäterin. In den Sprüden wird ein wareres Weib ale 
Meifte But ver Weit geſchildert, nicht ein fhönes und anmuthiges, fondern eim gottedr 
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fürdtiges Weib. Die Frauen bewegten fidy frei im Öffentlichen Leben, fie nahmen 
Bolköfeften und verherrlichten jie dur Belang, Tanz und Muſik. Wie wenig B 
der Raſſe begründet ift, beweift das jpätere Verbot verjelben durch einen Rabbine: 
in außereuropäifchen Länbern, wo bie Landesgeſetze fie geflatten, beobachtet wird. ' 
war ſtets Regel bei den Juden, Polygamie nur eine Ausnahme, daher auch das &ı 
bei ihnen ftetö rein und Fräftig war. Der Vater, das Haupt der Familie, war ® 
alle Angehörigen des Haufeß, doch waltete mehr ein Verhältniß ver Liebe und € 
des jflaviihen Gehorſams zwiſchen den lintergebenen und dem Herrn, und wurt 
nicht fo viele Nechte über Frau und Kinder eingeräumt, wie z. B. beiden Römern 
im Sudenthbum eine Fortdauer der Kamilie, ein Bamilienerbrecht anerkannt. @ 
der Eroberung Kanaand jedem Geſchlecht ein beſtimmter Antheil an den Brunt 
angewiefen, der ihm ald Erbgut verbleiben follte, wir finden aljo hier die Inftitution 
eigenthumß im vollften Sinne des Wortd um jo feiter begründet, ald nach ſemitiſch 
Gott ſelbſt, der Herr der ganzen Erbe, bie Juden ald Eigenthümer des Landes. 
gelegt hat. 

Betrachten wir nun noch die Stellung der Frau bei den Araber , jo fommen ı 
zum Schluß, daß mehr äußere zufällige Umſtände als ver Raffe angeborene Eigı 
ihre jegige niedere Stufe heruntergebradht hat. Die Araberin war bei ven Bepuir 
bammıed und ift no in den Gegenden, die der Islam mehr äußerlich berührt 
durchdrungen hat, viel freier ald unter den fpätern in feften Wohnfigen lebenden 
danern. Wie bei den Juden nahmen die Grauen bei den alten Arabern auch Anthe 
lihen Leben. Sie waren nidt die Sklavinnen, ſondern Lebensgefährtinnen des I 
Die Würze des gejelligen Lebens. Sie waren, wie bei den abendländifhen Rittern 
alters, nicht blos Begenftand des Wohlgefallens und der Luſt, jondern auch der 
und Anbetung. Vrophetinnen, Priefterinnen und ganz bejonderd ausgezeichnete | 
waren gar Feine feltene Erſcheinung unter den vorislamitiihen Arabern. Erſt D 
grengenlofe Ciferſucht, die jih noch biß über das Grab hinaus erflvedkte, indem er fe 
verbot, sich nach jeinem Tode wieder zu verehelichen, ſchloß die Frauen vom öffent 
gänzlich ab und beſchränkte felbft ihren Limgang in Haufe auf ihre nächſten Verwa 
Frau blieb zwar ein Heiligthun (Harem), aber ein ſolches, das nicht Die eigene 
jondern Schleier und Mauern vor Entweihung fhügen follten. Die Bolygamie ı 
au von Mohammed beichränft, ebenjv wurde die Brau vielfach gegen die Willkür : 
gefhügt. Nur denjenigen Männern ift e8 geflattet, mehrere Grauen zu beirathen 
Mittel Haben, fie anfländig zu verpflegen, doch darf ihre Zahl nicht vier überft 
Satte durfte in Feiner Weife eine Frau auf Koften der andern bevorzugen, aud hal 
nem Tode feine Berwandten Eeinerlei Mecht über vie Witwe. Die Vielweiberei if 
Bolt, felbf im Drient, nicht fo allgemein, wie man in @uropa glaubt, und mel 
zum Geſetz gewordene Abjondern der Brauen, wodurch fie von aller Fortbildung aı 
wurden, bem Mann nur noch finnliche Freuden, den Kindern nur Eörperliche Pl 
fonnten, als durch die geftattete Vielweiberei ift das Familienleben bei den Moslir 
funfen, dod nit fo, daß das Erbrecht darunter gelitten hätte. 

Das Erbrecht ver Mohammedaner iſt fhon im Koran mehr oder weniger nähı 
und auch dad weibliche Geichlecht geht in demſelben nicht leer aus. Das Erbrecht 
nicht blos auf bewegliche Guter, fondern aud auf Grundeigenthum. Wenn Go: 
einzige wahre Herr aller Dinge genannt wird, fo ift dies mehr ald eine philofoph 
Idee zu betrachten denn ald ein wirklicher Rechtöſatz und höchſtens injofern prakti 
diefe Idee das Recht des Staats ſich gründet, gewifje für dad allgemeine Wohl, al 
gefällige Werke zu verwendende Steuern zu erheben. Alles Grundeigenthum in Aı 
Urfig des Islam, blieb in den Händen derer, welchen es vor ihrer Bekehrung 
unbeſchräänktes Eigenthum und pflanzte jih auf ihre Nahfommen fort; Die vo: 
Steuer, in der Regel ein Zehntheil des Ertrags, beeinträchtigte dad Eigenthumsrı 
Weiſe, denn eine folche laftete ja auch auf beweglichen Gütern, während Häuſer 
Recht fteuerfrei jind. Die von den Moslimen eroberten Zander wurden, wenn n 
vorzog, fie den befiegten Völkern gegen Entrichtung einer Kopf und Grundfteuer, 
Eroberer feflgejegt wurde, zu laffen, unter den Siegern mit vollſtändigem Gige 
vertheilt. „Das Eigenthum“, heißt ed im mohammedaniſchen Gefegbuh Multel 
in beweglicheö und unbewegliches. Leiteres ift entweder ein vollſtändiges, nur ven 
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Knten unterworfenes, oder ein ſolches, auf welchem noch andere Abgaben laften. Zu ven: 
unbeigenthun, über welches der Eigenthümer volled Genuß- und Dispofitiondredt hat, 
Jört alled Rand in Arabien und Basra (ald islamitifhe Kolonie) ſowie jedes Land, deſſen 
wohner fidh freiwillig zum Islam befehrt haben, oder dad, mit Gewalt erobert, Moslimen 
getheilt wurde. Dad durch Bapitulation eroberte Land, d. h. ſolches, das Juden oder Chri⸗ 
a gehörte, die ſich freiwillig ver Kopffteuer unterwarfen, bleibt im Befit ihrer Eigenthümer 
& wird aufihre Nachkommen vererbt, unterliegt jedoch, je nach den Werth und Ertrag deſ⸗ 
Ben, einer von ver Regierung zu beflimmenden Steuer. So lieft man auch in dem neueften 
Baanifchen Befet vom Jahre 1858: „Uber dad Grundeigenthun hat der Eigentümer volles 
Ffügungsrect, es vererbt ſich wie bewegliches Gut, nur wenn Fein erbfähiger Verwandter 
Banden ift, fallt e8 dem Staat zu. Als volles Eigenthum gilt dad den moslimiſchen Ur: 

gehörende, dad vom Staat an einzelne verkaufte Gut, das nad) der Eroberung an die 
ser verteilte und dad der Nichtmohammedaner, welche ſich freiwillig unterworfen Haben, 
denen der volle Befig ihrer Güter mit der Verpflichtung zu gewiſſen Steuern belaffen wurbe.‘‘ 
ſehen alfo, daß ſowol dad alte ald das neue ſemitiſche Necht bei allen theokratiſchen Ideen 
das Eigenthumsrecht auch auf Grund und Boden ausdehnt, und daß nur gewiſſe Laſten auf 

Boden haften, die mit ben Recht der Eroberung zuſammenhängen. Wir ſehen auch, daß nicht 
Mohammedaner, ſondern ſelbſt Nichtmoslimen Grundeigenthümer fein konnten, während 

anchen ariſchen Voͤlkern noch in unſern Tagen der Erwerb von Grundeigenthum nur Be— 
n der Staatsreligion geſtattet iſt. Letzterer Umſtand, ſowie überhaupt was in Bezug auf 

Adfe Intoleranz den arifhen Völkern zum Vorwurf gemacht wird, foll jedoch ein ſchlimmes 
Heil des Semitismus fein. Prüfen wiy aber auch Diefe Behauptung etwas näher, fo dürfte 
sie manche andere auf dieſem Gebiet, nicht ald vidhtig erfannt werben. Sehen wir von 

Marten DBerordnungen in Bezug auf die Vertilgung der Bewohner Kanaand ab, melde 
einen politiſchen als einen religiöfen Charakter haben, und die nie in ihrer ganzen Strenge 
gen wurden, jo finden wir im Moſaismus keinerlei Intoleranz. Wir haben gefehen, wie 
gen ven nichtjüniihen Sklaven humane Behandlung geboten ift, und wiffen, wie die 

Ben ermahnt werden, Fremdlinge, d. h. Nichtjuden, die nad Paläftina famen, zu lieben 
Bie zu vergeffen, daß auch fie in Hypien Fremdlinge waren. Das jüdiſche Volk war in 
Binne ein auserkorenes, daß ed von Gott gewählt wurde, um einen reinern Glauben über 
Jelt zu verbreiten, aber nicht durdy Beuer und Schwert, wie e8 hier und da im Islam oder 

riſtenthum vorgefommen ift, jondern durch die Macht ded Geifted. Jehovah ift fein Na⸗ 
Igott der Juden, und dem Juden ift ver Glaube fremder Völker nicht gleihgultig. Das Ju- 

um war nicht fo engherzig, wie manche glauben; die ganze Welt follte von der Wahrheit 
9 Glaubens überzeugt werben; ed wurbe, wie ein Prophet jih ausdrückt, „zum Licht für 

Wölfer eingeſetzt“, und e8 follten Zeiten kommen, „wo Bott Einer fein wird und fein Name 
ner’. Der jüdiſche Gottedbegriff ſoll in Die ganze Welt eintreten und mit ihm die hu- 
Lehre der Gleichheit aller Menfchen vor Gott. Die Bremdlinge, melde ſich Gott an- 
, wurden bei den Juden ſtets als vollberechtigte Bürger aufgenoninen; infofern war 

das Projelgtenthum nicht fremd, nur von Profelytenmaderei duch Anwendung der 
palt, um Bekehrungen ohne innere Überzeugung zu erwirfen, wußten fie nichts. Anders 

a ſchon die Araber auf, die ſich nicht mit Arabien, wie die Juden mit Paläſtina, begnügten. 
wollten bie Welt erobern, und wenn auch nicht zu ihrem Glauben befehren, doch demſelben 
werfen, daher fihon früh nicht gerade Unterbrüdung, aber Zurüdfegung der Nichtmoham⸗ 
rer: Kopffleuer, Auszeihnung in der Kleidung, Beihränfung des Öffentlichen Gottes: 
8, Berbot Waffen zu tragen u.dgl.m. Daß die abendländiſche Kirche in ihrer Intoleranz 
deiter gegangen ift ald Juden und Araber, braucht wol nicht näher beiwiefen zu werben, 

9 Blatt aus der Geſchichte des Mittelalters legt dafüır Zeugniß ab. Wenn man aber aud 
Perdgliche, ſelbſt zur Verbannung ber Ungläubigen und zur Berurtheilung zum Feuertode aus: 
ende Unduldſamkeit ald ein jüdiſches ErbtHeil gelten laffen wollte, weil fie doch mehr 
"weniger vom religiöfen Geifte der Semiten ausging, fo ift die gemeine Intoleranz , wie fie 
Fürſten und Bölfern in den civilifirten Staaten Europas geübt wurde und zum Theil noch 
dt wird, eine Intoleranz, der Herrſchſucht, Eigennug, Furcht vor Goncurrenz, Raflen: 

Yathie und vor allem wieder dad Fefthalten an alten Rechten und Privilegien zum Grunde 

t, den Semiten ſtets fremd geblieben. Übrigens hatte die Glaubensfreiheit audy bei den indo- 
inaniſchen Völkern des Alterthums ihre Grenze. Wer kennt nicht die Verfolgungen, melde 
Bunphiften von feiten ber Brahmanen zu erbulden hatten und bie jo weit gingen, „vaß, wer 
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einen Buddhiſten, ſo Greis wie Kind, nicht erwürgte, ſelbſt erwürgt werden ſollte““. Wir wiffeneg 
dag unter den Perſern, namentlich unter den erſten Saſſaniden, bie größte Unduldſamkeit gu 
Diejenigen berrfchte, welde nicht zum Feuerdienſt übertraten, und daß Mani ein qualvolle & 
nahm. Auch beweift der Tod des Sokrates und- die Verbannung ded Anaragorab, dah 
Hellenen nöthigenfalld ihren Bötterglauben mit irdiſchen Waffen zu fügen wußten. | 
Römer verlangten bekanntlich göttliche Verehrung ihrer Kaiſer, und die Seleuciden flellten 
Bildſäule des Zeus im Tempel zu Jerufalem auf. Xegteres führte den heroiſchen Wiberſtand 
Hasmonäer herbei und erftereö den blutigen Aufftand in Galiläa. \ 

Baffen wir daher das Mejultat unierer Betrahtungen zujammen, jo ergibt Aid, I 
wenn man Arier und Semiten als verjchiedene Raflen mit befondern Merkmalen des Che 
ters, der geiftigen Richtung und des Bildungsganges einander gegenüberftellt, man eigen 
unter legtern nur Juden und Araber verftehen darf, denn an den übrigen fogenannten Gag 
finden fich die meiften jener Eigenheiten, welche gerade die Arier an ji tragen jollen. Gin 
ſentliche Verſchiedenheit zwiichen Juden und Arabern einerfeitd und den indogermanifhen 
fern andererjeitö findet jih in der geoffenbarten Religion gegenüber ver philofophifchen 
ſchung, im mehr oder weniger gehemmten, daher langſamen Fortichreiten auf der Bam 
Bejepgebung gegenüber der freien Entwidelung und enblih in dem Begriff von ver € 
heit aller Menſchen vor Gott gegenüber der Gliederung nah Ständen. Weitere Verſch 
heiten jind entweder gar nit vorhanden oder rühren nicht von der Rafſe, fondern von « 
Zufälligfeiten her. Der Einfluß der Semiten auf die Arier war ſtets ein mächtiger. 
Hauptfactoren der europäiichen Givilifation darf man wol die Überlieferung des Heller 
und bad Chriſtenthum anſehen. Mit dem Wieveraufleben griehifher Wiſſenſchaft begiu 
neue Ara der ariihen Geiftescultur, und Semiten, Araber und Juden, waren bie Ber 
zwijchen dem alten Griechenthum und dem europäiſchen Mittelalter. Die Werke Albert: 
Großen und Adelard's von Bath find größtentheild aus arabiſchen Materialien zujanımay 
und Daniel Morley, der Philoſoph des 12. Jahrhunderts, verdanfte feine philofopf 
Kenntniffe arabiihen Schulen. Der Einfluß des Chriſtenthums auf vie Bölfer Euroyalk: 
fichtlich ihrer geiftigen Veredlung wird wol von niemand beftritten, und jelbft vie Stra 
bigen geben zu, daß die reinften Lehren des Chriſtenthums, freilich klarer ausgeſprochen, 
entwicelt und vom Gejegedballaft gefondert, ihre Wurzel im Judenthum Haben. Eben] 
wird geleugnet werden fönnen, daß der Monotheismus der Araber und Juden und ihr 
gegen die Dogmen der Kirche nicht wenig dazu beigetragen haben, das wahre Ghrik 
von der Überlieferung der Kirche zu fcheiden, und dag aud ihnen ein Antheil an ver 
Richtung des Proteſtantismus gebührt, welche die Kriftliche Lehre von den Mythen 
Perſon Chriſti zu trennen ſucht. G. Beil 

Seniorat, ſ. Majorat. 
Serbien. (Geographiſch-ſtatiſtiſcher überblick. Staatsgeſchichte. Ste 

recht und Verfaſſung.) 
1. Geographie und Statiſtik. Das dem osmaniſchen Kaiſerreiche tributpflichti— 

ſtenthum Serbien liegt zwiſchen dem 43.° und 45.° nördl. Br. und dem 36.° 56’ u 
30’ öftl.%., grenze im Weften an Boßnien und die Herzegowina, im Süden an Albanie 
im Often an Macebonien und an die türkiſche Donauprovinz (Bulgarien), im Norde 
ed von Rumänien durch die Donau und im Norden von Ofterreich durch die Donau und 
getrennt. Es umfaßt ein Territorium von 1000 geographijhen Duadratmeilen. Das 
ift zum größern Theil gebirgig, mit der Senkung nad) Norden, waldig und fehr reich an 
holz und auf jeinem ganzen Umfang äußerſt fruchtbar; die Gebirgszüge, die e8 durchſche 
gehören zwei verjchiedenen Syſtemen an. Der längs der Weflgrenze von Süden nad RE 
ih ziehende Kamm ift eine Abzweigung des alpiniſchen Dinaragebirged. Seine hödfe 
Kopaonif, mipt 5882 varijer Buß. Der mit diefem faſt parallel an der Oftgrenze laufrabeg: 
it ein Zweig des Balkan. Ebenen bat Serbien faft gar nit. Die zahlreichen Flüffe IM 
fich in folde, die dem Lande als natürliche Grenzen dienen, und folde, welche im felbe 
ipringen und es durchfließen; zu erftern gehören der öftlihe Grenzfluß Timok, Nebenike 
Donau, und der weftlihe Drina, Nebenfluß der Save, beide reifend und doch fifchreid, I 
die ſchiffbare Save und die Donau, beide die Grenze zwifchen Sſterreich und Serbia 
dend, und zwar die Save bis Belgrad und von da bis Widdin die Donau, nadven if 
Save aufgenommen. Außerdem gehören mehrere mit Forts verfchene Save: um 
infeln zu Serbien. Im Innern ftrömen die fehr fiſchreiche Morawa, welche das Lam 

\ 
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en fübndrblichen Lauf faſt halbirt, und die drei kleinern Flüſſe Kolubara, ein Nebeniluß 
Save, Iadar, ein Rebenfluß der Drina, und Mlawa, ein Nebenfluß der Donau. Unter 
ı vielen Mineralquellen ift die bedeutendſte Bad Kifela woda. Das Klima ift in allgemei: 
ı warm und gefund, jedoch des gebirgigen Terraind wegen dur Nieberichläge gemüßigt. 
r Reichthum Serbiend an Naturproducten ift den angegebenen Berhältniffen gemäß außer- 
entlih. Alle in Buropa forttommenden ©etreivearten gedeihen in uppigem Maße; aus 
a Pflanzenreich ift an erfter Stelle die Kruchtbarfeit der Pflaumenbäume zu erwähnen, web: 
6 aud ver ferbiiche Pflaumenbranntwein (Sliwowitza) über ganz Europa verführt wird, 
» der Reihthum an Pilanzenfärbeftoffen. Aus dem Tierreich iſt nebft allen auf unferm 
mtinent einbeimifchen Thieren die befondere Abundanz an Borftenvieh, das rich felbft im 
Bwildem Zuftande in ven Wäldern mit Bucheckern mäftet, dann eingefangen und erportirt 

‚ und der vorzügliche Betrieb der Seivenwürmerzudit hervorzuheben. Das Mineralreich 
räfentirt durch Silber, Kupfer, Blei, Eifen, Marmor. Die namhafteften Bergwerke 

Rudnik, Kopaonif, Majdanpek, Milanowag und die Bleigruben bei Sofol; dagegen 
Serbien an vollfländigem Salzmangel. 

Die Zahl der Einwohner beläuft fih auf 1.108668, zum größten Theil Serben; der Reſt 
Bulgaren, Romanen, Zigeuner, Juden und in Belgrad kleine Bruchtheile anderer euro: 

Nationalitäten, welche dort meift ihre eigenen Kirchen und Schulen haben; die Volks— 
übrigens in ftetenn Zuwachs begriffen, wozu auch der Umftand beiträgt, daß die Megie- 

von jeher aufd forgfältigite bemüht ift, Einwanderer heranzuziehen; doch müſſen diefelben 
er Rationalität fein, um günftige Aufnahme bei ver Bevölkerung Serbiend zu finden. 

hmender Bevorzugung in diefer Hinficht erfreut ſich der türkiſche Unterthan chriſtlicher 
n, an erfter Stelle der Montenegriner, dem die Regierung, fobald er das Land betritt 
anjiebeln zu wollen erflärt, ein Handgeld von 60 Thlrn., einen Niederlaffungsplag 
tjährige Steuerfreiheit bewilligt; noch günfligere Bedingungen bietet fremden Golo: 
ohne Unterſchied der Nationalität das neuefte ſerbiſche Golonifationdgefeg vom Jahre 
Der jährliche Handeldumfag beziffert fih auf circa 8 Mill. Thlr., dad Nationalver- 

auf 65 Mil. Thlr. Die Anzahl der Steuerpflitigen beträgt 209863. Die Ginheitd- 
bei der Steuerrepartirung gibt, da in Serbien der Grund und Boden noch nicht Fataftrirt 

volljährige Mann einer Hausgenofjenihaft. Das jährliche zwifchen Einnahmen und 
ben das Gleichgewicht haltende Staatsbudget beträgt 3,146215 Thlr. Die Serben ſind 

mt dem morgenländiſch-orthodoren Glauben zugethan; das Oberhaupt ihrer Natio- 
ift der jerbifhe Metropolit zu Belgrad, welcher von der Nation und dem Fürſten ge- 

und vom Patriarchen zu Konftantinopel beftätigt wird. Außer der belgrader Metro: 
m Sat Serbien noch drei andere Didrefen, deren Bilchöfe von vem Metropoliten, bom Für: 
und dem Senat (Somjet) gemählt und vom Metropoliten inftallirt werden. Die Sige der: 

befinden fi in Negotin (timofer BistHum), Tſchatſchak (ufhiger Bitthum) und in 
%. Die Bulgaren und Romänen find ebenfalls orthodox; die Juden haben in Belgrad 
nagogen und einen Chaham. Für den Unterricht geihah in Serbien feit deffen Unab- 

igkeit Anerkennenswerthes; faft jeder Ort hat feine Bolksfchule "außerdem beſtehen Halb: 
fin und theologifche Facultäten an allen biihöfligden Sigen, in Kragujewag und in 

volle Gymnafien, in legterer Stadt überdies eine Handels- und Gewerbeichule, eine 
abemie, ein Lyceum und eine „Gelehrte Geſellſchaft“ (eine Art Akademie der Wiffen: 

Hauptnahrungszweig der Serben bilden der Aderbau, bie Viehzucht und der Handel. 
rt beichränft ſich ausſchließlich auf Rohproducte, an denen Serbien ſehr reich ift, wie: 

ieh, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, rohe Seide und Wolle, ungegerbte Häute, 
„Talg, Bett, Biutegel u. a.; wogegen der Import von Kunftproducten aller Art, be- 
- Seiler: , Baumwoll-, Leinen-, Seidenwaaren, DI, BZuder, Taback, Kaffee, Leder, 
aren, Bapier, Uhren, Nürnberger: und Töpferwaaren u. ſ. w. in Serbien ftet3 einen 

r Markt findet, da außer der Kerzen - und Rofogliofabrif, einer Buchdruderei und Litho- 

Wie in Belgrad, einer Tuchfabrif und einer Dampfmühle in Toptſchider bei Belgrad, einer 

Buengießerei in Kragujewag und einer Bulverfabrif in Stragari induftrielle linternefmun: 
exit im Entſtehen find. Die Hauptftapelpläße ded Handels in Serbien find: Belgrad, 
ige, Baratfchin, Kragujewag, Jagodina, Semendria, Negotin und Alerinag. Zur Er: 
kerung des Handels beftehen in Serbien ein wohlorganifirter Poftverfehr, gute Ehauf: 

and Srenzflapelpläge. Somol im Intereffe des Handels als auch der Geſundheit ſtehen 
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längs der ferbifchen Grenze Cordonwachen auf Gefichtöweite voneinander entjernt uns iĩ 
Raftell: und Duarantänepläge errichtet, wo die Türken und Serben faufen und verfuuf 
ohne ſich untereinander zu miſchen und no die aus der Türkei Tomnıenden Waaren ling 
Zeit zur Durdhräuderung und Lüftung liegen bleiben müſſen, lauter Vorkehrungen, um! 
Einfchleppen der in den türfifhen Ländern häufigen Peſt zu verhindern. Die Verfehröftrg 
führen fübmwärts über Jagodina und Nlerinag nad Niffa, weſtwärts uber Waljewo nad ( 
tajewo in Bosnien, oftwärtd über Semendria nah Widdin und Berza: Balanka in Bulgar 
Der Hauptbandel nah dem Auslande geht auf der Wailerftraße ver Donau von Belgrad am 

Die politiſche Eintheilung des Landes weift 17 Kreis: und 54 Bezirksämter nad, u 
zahlreiches Perfonal die polizeiliche, abminiftrative und Sculauflihtserecutive in Hi 
hat. Als oberſte Schulauffihtsbehörde fungirt die belgrader Schulcommiffion (eine At! 
Unterrichtsrath). In jedem Kreife hat ein Kreisgericht feinen Amtsſitz. Die Stadt Bey 
bildet in abminiftrativer wie in jurißdictioneller Beziehung einen eigenen Kreid. Beim € 
gericht in Belgrad find auch die Klagen der Fremden gegen Eingeborene anzubringen. 
zweite Inflanz gilt fürd ganze Land dad Appellationdgeriht und als dritte der Gaflatie 
in Belgrad. Das Begnadigungsrecht fällt dem Fürften zu. Serbiend Wappen ift das alte 
renwappen; es enthält in einem franzöfiihen Schild ein fllberned Kreuz in rothem Fel 
je einem Seuerftrahl in den Edfelvern des Kreuzes. Der Schild ift von einem Lorber 
Eichenkranze ungeben, mit Burpur verbramt und mit einer gefhloffenen- Fürſtenkre 
Neichsapfel und Kreuz gebedit. Die ferbifche Flagge repräfentirt das ſlawiſche Tricolore, 
blau=rothb. Dad rothe Feld trägt vier filberne Sterne und dad blaue dad Staatswappenf 
Militärmacht Serbiend, gegen 7000 Mann ftarf, beſteht aus regulären Truppen. Di 
daten dienen je drei Monate abwechfelnd in ihren Garnifonsplägen und kehren auf je brei: 
nate wieder nah Haufe. Haben fie fo vier Jahre Dienfte geleiftet, werben fie in die! 
eingereiht und zu Haufe belaffen. Im Ball der Noth ift jeder waffenfähige Serbe zum 
und Felddienſt verpflichtet, ja fogar niit eigenen Waffen und eigener Beföftigung. | 
dengzeiten fordert der Staat von jeder Hausgenoſſenſchaft je einen Soldaten. 

Unter den Städten Serbien verdienen erwähnt zu werben: Belgrad, die 
des jerbifhen Fürſten und erfle Hauptſtadt des Landes (ferbifh: Beograd, das alte 
dunum) mit beiläufig 20000 Einwohnern. Belgrad befleht aus der untern Stabt, wel 
ſchließlich von Nichttürken (Serben und Fremden) bewohnt ift, und einer Feſtung, in 
türkiſche Garniſon liegt. Hier if der Knotenpunkt des geſammten Handel zwiſchen Wi 
Konftantinopel, weswegen auch die europäischen Großmächte daſelbſt ihre Generalconfuln 
denen die Pforte das Exequatur ertbeilt und die der Fürſt von Serbien accrebitirt. Die 
befigt wegen ihrer hiſtoriſchen Bebeutfamfeit einen europäiſchen Namen. Grozka, 
von Belgrad, berühmt durch die Schlacht zmifchen Eugen von Savoyen und den Tür 
Sabre 1739; in weftlihen Theil des Landes Schabacz an der Save gelegen, ſtark be 
Nicht fern davon liegt Mifhar, der Walplag zwiſchen den Türfen und Kara-Giorgje im 
1806 ; die Feſtung Sofol; Uſchitze mit 5000 Einwohnern.; Tſchatſchak mit dem E 
Klofter Schitiha, den Krönungdorte der altjerbifchen Kaifer, und Studeniga mit deren 
ten; im mittlern Gebiet, der jogenannten Schumadija (Waldland) liegen: das 8 
Rudnik, der Stammort der gegenwärtig regierenden Dynaſtie; Kragujewatz, bie zweite 
ftadt, zur Zeit der Revolution die Reſidenz; in deffen Nähe Topola, Stammort der Kara⸗ 
giewitſch'ſchen Exdynaſtie: im öftlihen Theil Deligrad, aus den Befreiungsfänpfen | 
die Feftung Kladowo auf der gleihnamigen Donauinfel; Poſcharewatz (Pafſarowig), 
den öfterreihiich-türfifchen Friedensſchluß vom Jahre 1718 bekannt; Batotſchina, ver Sch 
zwiſchen den Öfterreichern und Türken im Jahre 1689 ; Golubag, in ber Naturgefhichte vi: 
hier entflebenden golubatſcher Stechfliegen berüchtigt. In den öftlihen Bezirken finden RG 
die meiften Reſte ſowol des römiſchen als auch ſerbiſchen Alterthums. An den Ufern ver M. 
ftehen Trümmer der römiſchen Gaftelle, die einft Trajan hier auf feinem Feldzug ge 
Dacier gebaut, und landeinwärts die Ruinen altberuühmter, von den ſerbiſchen Raifernerni 
Shlöffer und Kirchen. 

I. Staatsgeſchichte. Jenes Reich, welches die aus dem jegigen Galizien « 
Balkanhalbinfel überfiedelte ferbifhde Nation zum Schluß der Völkerwanderung in den! 
634— 38 auf dem Territorium des gegenwärtigen Fürſtenthums Serbien begründet = 
jiebenbundertjährigen Kämpfen unter ihrem großen Kaifer Stephan Duſchan (1347 —58) 
das ganze griehifch-illyrifhe Dreied mit Ausnahme des Peloponned und des bis auf 
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tumelien zuſammengeſchrumpften griehifhen Kaiſerthums ausgedehnt hatte, ift, nachdem 
en Gipfel der Macht und durch die vermitteld des Duſchan'ſchen Stantögrundgefeges ein⸗ 
te Repräfentativverfaffung und die Schmurgerichte eine für bie damalige Zeit beifpiellofe 
ver politiſchen Freiheit erflommen, durch die Uneinigkeit der Geeresführer in ber Schlacht 
afelfelde, den 15. Juni 1389, eben jenen Türken erlegen, welche der byzantinifche Kaiſer 
am Sterbetage des zur Eroberung Konftantinopeld außgezogenen Duſchan nah Europa 
1 Hatte, damit fie ihn gegen die Serben fügen. Nach vierhundertjähriger hoffnungs⸗ 
5klaverei gewannen die Serben durch den zwifchen DOfterreih und der Türkei im Jahre 
abgeſchloſſenen Siftowaer Frieden wieder Außfichten auf eine beffere Zukunft. Oſterreich 
mlich in dieſem feinem legten Friedenoͤſchluß mit den Türken auch auf die Serben, welche 
einem breifunbertjährigen Kampfe gegen den Islam ſtets mit Aufopferung unterftügt, 
Zweck fogar in der Zahl von einer halben Million eine ganze öflerreichifche Provinz, die 
värtige Serbiſche Wojwodſchaft, angeflevelt hatten, dadurch Bedacht genommen, daß es 
Interefje derielben von der Pforte ausbedang, daß fie die Serben milde behandele. Der 
nhielt foviel ihm mögli Wort; doch machtlos gegen feine eigenen Statthalter, war er 
a Stande, die Rückkehr der alten Willfürzuftände in Serbien auf die Länge hintanzu- 
.Nach wenigen Jahren georpneter Zuftände in Serbien erlaubte der Pabifhah wieder 
Janitſcharen (eine Soldateska, die vom Staat in Zeiten ver Ruhe, weil nicht gebraucht, 
cht bezahlt wurde und demnach durd Raub und Mord fih dad Nöthige und darüber zu 
fen wußte) nach Belgrad zurüdzufehren. Überdies fielen die in Bulgarien unter Paßwan⸗ 
auſenden Janitjcharen häufig in Serbien ein und machten mit ihren belgrader Genoffen 
fame Sade. Der Sultan befahl feiner in Belgrad ſtehenden Armee und den Serben 
die Räuber zu Paaren zu treiben. In dem darauffolgenden Zufammenftoß flegten leg: 
Berbien war wieder in ver Hand der Janiticharen, welche unter vem Namen Dahijen 
dgrad aus, an den Sultan und feine Befehle fich nicht Fehrend, das Land tyrannifirten. 
roßherr brobte, „er werde ein Kriegsheer gegen fie ſenden, aber Fein mufelmanifches, 
u Leute anderer Religion‘; da ergriffen fie ven Vorwand, als wollte der Sultan bie 

egen fie zu den Waffen rufen, zur Gelegenheit, alle einflußreihen Männer in Serbien 
. Died gefhah im Januar 1804. Bor dem Blutbad Hüchtete ſich, was fliehen Eonnte, 

birge. Die waffenfähigen Männer thaten fi zu Haiducken- (Ouerrilla:) Banden zu⸗ 
m, entfchloffen, den Kampf gegen die Türken bis auf den legten Mann zu führen. Ein 
Haiduckenhaufe trat in der für das Süpflawenthum ewig denkwürdigen Nacht bes 
or. 1804 in der Oraſchatz-Alpe mit andern eingeladenen Volksmännern zufammen, be: 
ben Unabhängigkeitöfrieg und wählte zum Zweck der Einheit in ver Führung den erften 
Men Serbiens, Georg Czernv (eigentlich Kara-Gjorgje, d. 6. der ſchwarze Georg), der 
war durch jeine frühern Scharmügel mit den Türfen, fondern auch ald Anführer des den 
wichern im Jahre 1788 zu Hülfe gezogenen jerbifchen Freicorps den Ruhm des Tapferften 
nude jidh erworben hatte, zum Oberhaupt ver Serben. ALS folder erließ er alfogleih an 
Rammeshäupter (Knefen) den Aufruf zum Breiheitöfampfe. Ganz Serbien erhob ſich. 
m einem Monat war das Land bis auf die feften Plätze von den Türken gefäubert. Den 

eingefäloffenen Dahijen zogen nun ihre Genoffen aus Bosnien, Albanien und Ma⸗ 
I uni Guſchanatz- und Kutſchuk-Alija zu Hülfe. Doch fhlug fie Kara-Gjorgje bei 

a und Tſchoketina aufd Haupt (April 1804). Die Janitfharen flohen vor den fiegrei- 
Berben aus ihren Feſtungen, nur den Hauptiig Belgrad wollten fie bis aufs äußerſte 
Bigen. Georg rüdte vor die Mauern Belgrads. Die Pforte fhidte angeſichts der Erfolge 
fargenten, um ihre eigene Herrſchaft in dieſem Lande beforgt, nacheinander zwei Pa⸗ 

ach Belgrad, welde, von den über die wahren Nbfichten der türfifhen Regierung wohl: 

chteten Janitſcharen daſelbſt aufgenommen, unter dem Schein, Kara:Gjorgje zu unter: 
nur ben Auftrag hatten, deſſen Forderungen durch geringfügige Gefälligfeiten, wie bie 
erung von vier Dahijen, eine Grenze zu ſetzen. Doc die Serben hatten über die Türken 
elernt und ließen ſich durch leere Zuvorfommenheiten nicht bejchwichtigen , fonbern bela- 

die in Belgrad eingefchlofienen Paſchas felbft, bis dieſe jih mit Ihnen zu einem Frieden 
gehen, der für Serbien Zugeftänpniffe enthielt, weldhe den Serben von nun ald Kanon des zu 
fenden Rechtszuſtandes galten. (S. den flaatsrechtlichen Theil.) Mit dieſem vom belgrader 
Betfgir (im September 1804) unterfchriebenen Tractat gingen nun ſerbiſche Geſandte 
onftantinopel, um ſich bort denfelben von der ‘Pforte beftätigen zu lafen. ii Padiſchah 

ne-Lexifon. XII. 
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bilfigte anfangs den in feinem Namen geſchloſſenen Vertrag, antwortete jedoch bal 
einem Berman, in melden: er von Serbien unbebingte linterwerfung und Rückkehr 
verhälmiß verlangte. Die Serben blieben ruhig unter den Waffen, bereits einſeh 
Kampf gegen des Sultand Heere unaudbleiblih fei. Während diefer Verhandl 
Giorgje's, durch welche er die Freiheit Serbiend, die es mit Waffen erfämpft, v 
tels völferrechtlicher Abmachungen fiherflellen wollte, fandpten die Stammeshäupt 
am Aufftande fehr thätig betheiligt Hatten und nun, aus Kriegshauptleuten im F 
bauptleute geworben, ſich zu einer Art Ariftokratie zufammenthaten, bie in ber 
und mehr bernortretenden Dictatur Georg's den Ruin ihrer Macht erblidite, ein 
auß ihrer Mitte nach Petersburg. Sie wollten lieber ein ruſſiſches Protertorat ali 
ſchung durch einen ihreögleihen. Es war eben in der Nation dad Gefühl für den 
vollftändigen Unabhängigkeit durch die legten vier Jahrhunderte derart abgeſtur 
daß diefelbe nen jähen Übergang von der Sflaverel zur Freiheit nit ertrug. Diefi 
welche feine Eräftige Regierung, wie eine folche in ben Zeiten der innern und au 
nothwendig, in den erſten Jahren der Freiheit aufkommen ließ, if ſchuld daran, 
noch jegt nicht ein fouveräner Staat ift. Der Zar nahın den Antrag an, der ihm € 
Hand gab, welches nach der ererbten Bolitif Rußlands ebenjo wenig frei werden o 
ſoll wie ein anderer hriftliher Volfeftamm der Türkei, damit es, kräftig geword 
Erbſchaftsrechuungen der Rufen auf die Balkanhalbinfel nit einen Strich mad 
rietb er den Serben, die Biorte noch einmal um Die Bewährung der erwähnten U 
geben, ex wolle für jie fein Wort einlegen. Im Frühling 1805 ging infolge deli 
Geſandtſchaft nah Ronftantinopel; der Sultan antivortete mit einem Befehl an 
bern Aphis, Serbien mit Gewalt zu züchtigen. Hiermit war der Zunder zum 
Renolutiondfanıpfe geivorfen. Kaum war jedoch Apbis in Serbien von Süden he 
als ihm Kara:Gjorgje bei Paratſchin eine gründliche Niederlage beibrachte (‚Herbft 
grimmt darüber ſchickte Die Pforte ihre bosniſche und albanifche Armee nah Serbi 
fiegte nach vielen für die Serben unglüdlihen Kämpfen die eine Tſchupitſch bei Sa 
andere ber für die wieder gefahrvolle Zeit auf ver Landesverſammlung zu Senn! 
zum Oberbefehlöhaber gewählte Kara-Gjorgie am Miſcharfelde (Mai 1806). Di 
dererſeits mit Rußland in Strieg verwidelt, bat um Waffenſtillſtand und flellte den 
jehr günftigen Friedenstractat in Ausfiht; Kara-Gjorgje ſchickte zum dritten ı 
nad Konftantinopel, um den Frieden endlich abzufchliegen. Der Sultan Hatte wi 
fommen und verweigerte den Serben alles; Kara-Gjorgje antwortete mit ver 
Belgradd (23. Febr. 1807). Serbien war fo feinem ganzen Umfang nad) auch v 
haft des Großherrn befreit durch Kara⸗Gjorgie. lim die innmer mehr ſteigende 
Helden zu beichränten, erbaten ſich Die Gegner deſſelben von Rußland einen Prä 
Perſon des Griechen Rodofinifin ; bei dem mit ver Pforte (Auguft 1807) abgeichlı 
fenſtillſtande geberbete ſich der Zar bereits als fastiiher Protector Serbiens, inbe 
für Serbien Frieden ausbedingen ließ, unter dem gleichzeitig den Serben erthe 
ſich ruhig zu verhalten. Mit der Ruhe nach außen trat wieder der alte Parteihad 
Dietatur Kara-Gijorgje's, welcher mit der alljährlich zu Weihnachten einber 
ſammlung aller Hausväter des Landes regieren wollte, wurde bereits im Jahre 
den aus Creaturen der Stammeshäupter (Nationalverſammlung, Skupſchtina) 
gelegten Senat (Sowjet) von 12 Mitgliedern (je ein Mitglied aus jedem Lande 
geengt. Der Somjet hatte während bes Krieg die Verwaltung des Landes zu 
zweite Inflang Recht zu ſprechen (in erfter Inftanz verfahen die Juftiz die nati 
densrichter) und für Die Errichtung von Schulen zu forgen. Diefe Thätigkeit a: 
war ber Senet eine für das damalige Serbien unglüdlihe Inftitution, weil d 
ein Werkzeug der Dligardie, zur Vermehrung der Zwiſtigkeiten fih misbrauche 
Jahre 1808 gingen nun bie Oligarchen daran, fogar in das Oberfeldherrnam 
Sforgje durch den Sowjet einzugreifen, um ihn fo nad und nad gänzlich 
gen. Der Verſuch fgeiterte, da Georg ben Senat, auf gleihe Art wie Rapoleı 
hundert, auseinanbertrieb. Als nun im Jahre 1809 nach Ablauf des Waffenfti 
ruſſiſch⸗ türkiſche Krieg wieder ausbrach und auch in Serbien zwei türfifche «Heer 
Welten, das andere von Oſten neuerdings einrüdten, rächte ſich Georg an fei 
ſachern dadurch, daß er nen Oberbefehl über das ferbifche Oſtheer einem feiner bef 
Miloſch, anvertraute, während er das Weftheer felbft commandirte. Die Folge dar 
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garden, als e8 zum Kampfe mit dem Feinde Fam, bem ſchwachen Miloſch den Gehorfam 
deten und die Oftarmee bei Kameniga eine totale Niederlage erlitt. Die Ariftofraten 
fammt Rodofinifin ins tuffiihe Hauptlager zu Bufarefl. Georg hatte hingegen nicht 
Weſten die Türken aus Serbien binaudgedrängt, fondern auch durd Eroberung eines 
von Bosnien fih mit Montenegro in Verbindung gefebt; ſchon war fein Plan, im 
mit den Montenegrinern die Türfen aus Europa zu treiben, fertig, als ihn die Kunde 
zlücks von Kameniga nad) Haufe rief. Gegen die durch die Siege ermutbigten Türken 
tete Georg mit jeiner geringen Heeresmacht nur bie Defenfive. Er bat Oſterreich, 
eich um Hülfe, doch vergebens. Ploötzlich gingen die Ruſſen activ vor, indem fie in 
ien einrückten; die Türken ſahen ſich demnach genöthigt, den größern Theil ihrer 
aus Serbien zurückzuziehen. Der Winter unterbrach den Feldzug vom Jahre 1809. Zu 
achten trat die Landesverſammlung zuſammen; die wieder muthig gewordenen Ariſto⸗ 
rſchienen mit ihrem ganzen Anhang bewaffnet auf derſelben. Die fo terroriſtrte Skup⸗ 
befchloß, das Serbien glaubend- und flammverwanbte Ruplant um Hülfe gegen bie 
ı Lande unter Kurſchid ftehende türfifche Armee zu bitten; Geotg, der wohl einfab, 
Freundſchaft Ruplands feinem Baterlande zum Verberben gereihen werbe, fügte ſich, 
nicht das größere libel eintreten zu laſſen, nämlich fein theuere Serbien mwieber ven 
preiszugeben; er verlangte jeboch allererft, daß ihn Rußland officiell ald Oberfeldherrn 
bien anerfenne, was ihm aud durch eine Broclamation des Dbercommandanten der 
n Donauarmee willfahrt wurde. Auch fließen in der That, Sommer 1810, einige 
Gompagnien zu Kara-Gjorgie; gemeinſchaftlich mit dieſen vernichtete er die Armee des 
> bei Warwarin und ein neuerdings von Bosnien eingebrochenes Türfenheer bei Loſch⸗ 
Im December 1810 ſchloß man wieder einen Waffenftillftand. Georg, zum dritten 
Ketter des Vaterlandes, trat nun gegen Teine Gegner entſchloſſen auf. Er berief die 
tina vom Jahre 1811. Die Beichlüffe derfelben wollten die Ariftofraten durch ihre 
Weiligung illuforifh machen, woran ſich Georg jedoch nicht Eehrte, jondern fich gerade 
er Nationalverfammlung zun Herrn von Serbien wählen lief. Das Land ift auf 
m Nationalverfammlung in Keine Bezirke getheilt worven, von melden jeber einem 
8 Stanımeshäuptern zur Negierung unter der Oberleitung Kara-Gjorgje's anvertraut 
Ute. Es wurde ein oberfter Gerichtshof eingefegt und eine Regierung von ſechs Mi⸗ 
aufgeſtellt, deren Präſident Kara-Gjorgje war. Zugleich ſchwor die Skupſchtina im 
der Nation lezterm Treue und drohte allen Opponenten dieſer Beſchlüfſe die Lanbes- 
ang an. @inige von den Oligarchen veranflalteten unter Milofh Obrenowitfch einen 
aböputich gegen Kara⸗Gjorgje, weldyen jedoch biefer mit leichter Mühe bezwang; andere 
ins Ausland, ald fie ſahen, daß ihr Fernbleiben von der NRationalverfammlung zwecklos 
1; wieder anbere wollte Georg dadurch mit fidh verföhnen, daß er fle ind Miniſterium 
Der inzwifchen von neuem aufgenommene Krieg zwifchen den Türken und Ruſſen 

burch ven Bufarefter Frieden vom Jahre 1812 (Frühling) beendet. Der Zar, welder, 
Napoleon im eigenen Lande engagirt, im Süden freie Hand haben wollte, erfaufte bie 
ichaft des Türken um den Preid von Serbien. Kara⸗Gjorgje, feine Nachgiebigkeit gegen 
ud bereuend, proteftirte gegen jene Negociation; die Türken antworteten darauf (Frühling 
Imit einem Einfall in Serbien. Georg rief fein Volk zu ven Waffen. Allein der Ruf: 
bedingt ergebene Senat und bie gleichgefinnte ariftofratifche Majorität des Miniſteriums 
die Waffen nieverzulegen, da ja ded Sultans Heere nur mit Zuflimmung der Ruffen 
übe wieder Befig ergreifen. Zwei unter oligarchiſchen Führern ſtehende Heere löften fich, 
f den Oberbefehls haber zu hören, aljogleih auf. Kara⸗Gjorgje jedoch hielt feine Truppen 
ven, folange ihm nicht von ruffifcher Seite angebroht worden war, gegen ihn im Verein 
Pforte vorgeben zu wollen. Da erft entließ er feine Getreuen und ging nad Öfterreich 
Det. 1813. Die Türken waren wieder ren von Serbien und dies tobt und ſtill 
Friedhof. Alle Angefehenen flohen nad Ofterreih oder Rußland, das Volk verbarg 

zebirge; von allen frühern Stammedälteften blieb nur Einer im Lande, das war Miloſch 
witfch, der Stammvater der jegigen fürftlich ſerbiſchen Dynaflie. Dem geraden Batrio- 
des gegenüber feinen Feinden im Innern zu wenig rückfichtsloſen Kara-Gjorgje war es 
lungen, feinem Vaterlande vollfländige Freiheit und Unabhängfeit zu erringen. Die 
berherrſchaft misgünſtigen Oligarchen hatten, um ihre perfönliche Macht zu wahren, Ser: 
ererft in ruffifche Abhängigkeit und durch dieſe wiederum in türkifche a gebradtt. 



340 | Serbim 
Milofh, den mehr die Gunft unruhiger Zeiten ald wahres Verdienſt auf den‘ 
batte nun in feinem Herrihgelüft keinen Rivalen mehr und faßte ſogleich nach de 
vom 15. Oct. 1813 ven Plan, die Türken durch Enechtiiche Schmeidhlerlift oder Du 
vermögen, ihm Serbien als eine Satrapie zu übergeben. Nachdem er felbft i 
Paſcha feine Warfen ausgeliefert, zog er mit ihm durchs Land, um daffelbe zu pac 
Kohn dafür erhielt er vom Sultan den Titel eines Oberfnefen von Rudnik. Er; 
nem Dienfteifer gegen die Pforte jo weit gehen zu müffen, daß er, als im Jahre 
wiffer Prodan das Land zum neuen Freiheitskampfe injurgirte, nit nur allerer 
cianten jpielte, fondern dem Türken felbft Half, den Aufftand zu erfliden. Bon 
er auch beim Paſcha von Belgrad. Diefer, wahrſcheinlich befürchtend, daß Milo 
Berdienfte um die Pforte ihm mit der Zeit gefährlich werden könnte, trachtete d 
dem Leben. Als Miloſch died merkte, ſchwenkte er mit feiner Politik und griff zu 
flüchtete aus Belgrad ind Gebirge, vereinigte fih mit den Unzufriedenen und tı 
fonntag (1815) bei der Kirche zu Takowo mit feinem neuen Plan hervor. Im 
Waffenſchmuck, die Wojwodenfahne in der Hand, begab er fi unters Volk: 
und jegt habt ihr Krieg mit den Türken! Bon allen Seiten ſammelten ſich die 
und die zweite ferbifche Revolution beganı. Die aus Belgrad gegen die Aufftänt 
ten türkiſchen Truppen erlitten bei Ljubitſch und Kragujewag eine vollfländige Nı 
das von Kurſchid-Paſcha aus Bosnien nach Serbien geſchickte Heer wurde am ] 
in feinen Verſchanzungen bei Dublje von den Serben umzingelt und gefangen gen 
lofh, mit ver Bforte flet3 auf guten Fuß zu bleiben entſchloſſen, entließ alle Kri 
und bat bei Kurſchid um Frieden, allein vergebens. Inzwiſchen fiel aud vom € 
türfifche Armee unter Maraichli in Serbien ein; Milofch lie Maraſchli, ohne ih 
zu leiften, nad Belgrad, und ſchickte, nachdem ihm biejer feine Fürſprache zugeſe 
nad) Ronftantinopel, um jene Friedensbedingungen auszuwirken, die man ſchor 
Bjorgje geforvert. Die echten Patrioten wurden über dies Vorgehen Miloſch's 
man knüpfte mit dem in Chotim (Ruffiip= Beffarabien) internirten Rara-Gjorgje 
damals erftandenen griechiſch-ſlawiſchen Revolutiondcomite (Hetärie) Unterhandl 
einen wahren Befreiungsfanıpf aller Chriſten ver Türfei gegen die Herrſchaft de 
zu unternehmen. Doch Miloſch ſchonte weder den einen noch den andern; nachdem 
ven Petar Molar, die Seele des zweiten Aufftandes, und den Biſchof Melentios e 
er auch den auf den Ruf feiner Freunde nah Serbien zurücgefehrten Kara 
Schlaf erihlagen und deſſen Kopf nad Konftantinopel dem Sultan als Zeicheı 
benheit überbringen. So ſchaffte Miloſch mit Shonungdlofer Hand im Innern & 
die Türken aber nahm er eine achtunggebietende Stellung, die venfelben wehrte 
ftungen herauß ihre Anmefenheit dem Lande fühlbar zu machen; zugleich vermied ı 
ſtens, es mit. der Pforte zu verderben. Das Volk, welches nach dreizehnjährigen 
Ruhe erjehnte, war zufrieden, wurbe es nur vor den Quälereien der Janitjchareı 
übertrug demnach dem Milofh Obrenowitſch, der ihm diefe Lage ausgewirkt, aı 
langen in der Landesverſammlung von Sabre 1817 die erbliche Fürſtenwürde in ( 
loſch war am Ziel feiner Wünfche, jobald noch der Sultan den Sprud der Skupſch 
Auch das wollte ex fich verdienen. Die nad Konftantinopel im Jahre 1816 gegaı 
Deputation hatte zwar Eeine Friedensbedingungen erwirft, Miloſch Herrfäte un 
in Serbien unumſchränkt in jhlimmften Sinne des Worts. Warum follte ihn 
difhah irgendwie behelligen? Die bosnifhen Serben, die Albanejen unter Al 
Janina erhoben ſich zu hartnädigen Revolutionen eben in diejer Zeit gegen die 
Pforte; Dpiilanti und vie Hetäriften brachen in ver Walachei los; die Hellenen 
freied Vaterland erfänpft; die Ruffen waren zweimal fiegreich bi vor die Thore 
pels gedrungen — und Milofch blieb ald treuefter Satrape des Sultans in Sert 
ruhig, fondern flug, als die Batrioten in ihrem Unmuth über dieſe ſchmachvoll 
des Baterlandes angeſichts der @rhebung aller der Pforte unterthänigen chriftlichen 
Miloje Djak im Jahre 1825 gegen ihn aufflanden, dieſelben mit blutiger Hand r 
Rußland, das ji die Serben bei jeder Belegenheit verbindlih machen wollte, u 
in fteter Abhängigkeit von den Zar zu erhalten, in der Convention von Afjermaı 
im Adrianopler Frieden (1829) für Serbien auch nicht ein Wort eingelegt, ver 
von felbft feinem Milofch alles bewilligt, wa3 er wünſchte. Demgemäß räumte 
Adrianopeler Vertrag den Serben folgende Rechte ein: „Die Pforte anerkennt Mi 



Serbien 341 

jals erblihen Kürften von Serbien; das Land befigt eine unabhängige innere Verwal⸗ 
; die dem Sultan zu zahlende Steuer entrichtet Serbien in einer collectiven Tributfumme 
nuß fich fowol der Souveränetät der Pforte als dem Protectorat des Zaren fügen.” Der 
llfige Ferman des Padiſchah wurde auf der Landesverſammlung des Jahres 1830 am 
jen Anbreadtag verlefen, weshalb diefer Tag noch jest, wie der Palmfonntag zur Erin 
ig an den Beginn des zweiten Aufſtandes, als politifche® Nationalfeft gefeiert wird. Mi- 
war am ®ipfel feiner Macht angelangt; um feine Tyrannis dauernd zu behaupten, 
ifirte er eine fiehenpe Armee. Doch dad Land mar deſſen Despotie überbrüßig geworben. 
i verlangte einen auf Geſetze bafirten Rechtszuſtand. Es wiederholten ſich Aufftände von 
zu Jahr. Der Kürft glaubte die Gemüther dadurch beruhigen zu Fönnen, daß er auf 
Berat des Sultans vom 7. Febr. 1832 Hin, der ihm die Aufrehterhaltung der Ruhe an- 

‚ eine Gommifiton niederfeßte, die ſich mit Abfaffung eines Geſetzbuchs auf Grund des 
Napoleon beichäftigte. Die Geſetze jedoch, die diefelbe erließ, waren erſtens dem Na- 

rafter der Serben jo wenig entfprechend, und zweitens führte fie Miloſch fo willfür-: 
‚daß fid) darob das ganze Land, ja des Kürften eigener Bruder gegen ihn empörte. 
rft ſah fih, da auch Rußland als Protectoratsmacht gegen deſſen Regierungdart pro: 

e, gezwungen, nach Konftantinopel zu reifen (1835) und den Sultan zu bitten, ihn 
m Bürftenthron zu erhalten. Infolge deffen erließ die Pforte im December 1838 einen 
‚der, aus 66 Paragraphen beftehend, nun das ferbifhe Staatsgrundgeſetz, die Ver- 
gBurfunde (Uſtaw) für Serbien bildet. Hiermit hatte die Regierung des Pabifhah die 
mheit ergriffen, das früher den Serben zugeftandene wichtigfle Recht der innern Selbft: 
ang wieder an fidh zu ziehen. Für Milofh war jedoch auch viefe Verfaflung zu unbe- 
er wollte gleich wie bisher abfolut regieren, wurde aber im Bolfsaufftand vom 12. Juni 

gefangen genommen, und nachdem es ihm gelungen, ber Lynchjuſtiz zu entgehen, flüch- 
biich aus dem Lande. An Stelle des vertriebenen Miloſch murbe von den Führern der 

n, bie fi die „Stellvertreter der fürfllihen Würde” nannten, fein erfter zwanzig: 
auf dem Kranfenlager zurüdgebliebener Sohn Milan Obrenowitſch I. zum Fürften 

Derfelbe ftarb ſchon nach 26 Tagen, ohne zu wiffen, daß er Fürft geweien. Die 
ft ſchwankte nun lange Zeit, 06 man den zweiten Sohn Obrenowitfch’8 oder den Sohn 

Gjorgje, Alexander Kara-Gjorgjewitfch, auf den Thron berufen follte; Doch ging man 
legtern Plan vorläufig noch ab, weilman in Michael große Hoffnungen feßie, und er- 

en am 17. März 1840 zum Fürften als Obrenowitſch II. Dan hatte fi) jedoch ge: 
; die Pforte verftand es, fich die Wirren zugute zu machen, und caffirte das Erbfolgerecht 

Wrenowitfch ; deſſenungeachtet nahm Michael die Krone an und begab ſich ſogar nach Kon: 
l, um vom Sultan die Inveftitur zu erhalten. Diefe Erniedrigung erbitterte die 

. Kaum war Michael nad) Serbien zurüdgefehrt, brach ein offener Aufftand ver An: 
der Kara⸗-Gijorgjewitſch'ſchen Familie los, fiel jedoch jo unglücklich aus, daß feine Ver⸗ 
Wutſchitſch und andere alte Revolutionäre aus den Befreiungdfriegen flüchten mußten. 

efem Siege trat der Fürſt energifch auf und proteftirte, er, ver jih aus Selbftfucht die 
dfte ftaatörechtliche Verlegung von feiten der Pforte hatte gefallen lafjen, gegen bie 
ng des Senats mit einigen Anhängern derſelben, weil dies ein Angriff auf den zmeit- 
Punkt des Uftam, nämlich der freien innern Verwaltung war, und weil er ſich nad 

ſpiel jeine® Vaters in alles, nur in feine Beſchränkung feiner Macht im Innern fügen 
Sierdurd Hatte er e8 auch mit dem Großherrn verborben. Derfelbe nahm ſich der Emis 
an und befahl dem Fürften, eine allgemeine Amneftie zu erlaffen. Die meiften Flücht⸗ 

darunter auch Wurfhitfh und Garaſchanin, waren bis April 1842 nad Serbien zu: 
ehrt. Michael’ Schwäche lag far am Tage; alle Barteien vereinigten fih gegen ihn; er 
te zwar die Ariftofraten durch Verleihung von Monopolen wieberzugewinnen ; allein es 
: fpät. Die Pforte, welche planmäßig darauf Hinarbeitete, ih in die Angelegenheiten Ser- 

immer mehr einzumifchen und die vemfelben eingeräumten Breiheiten allmählich indgefammt 
nehmen, ſchickte einen Commiſſar in ver Perſon des Schekib:Efendi nah Belgrad, angeb- 
ur die Streitigkeiten beizulegen,, in Wirklichkeit aber, um die Parole zur Vertreibung bes 
Iren Fürſten zu geben. Als Schekib-Efendi in Belgrad angelangt war, brach auch der Auf: 
auf allen Punkten zugleih aus. Michael verſuchte zwar noch einigen Widerftand, feine 

ven aber gingen unverweilt zu Wutſchitſch über. Michael Obrenowitſch II. floh daher am 

.1842 auf öfterreichifches Gebiet. Die Vertreter per europäiihen Mächte in Belgrad legten 
ahrung gegen dieſen Umſturz ein; doch Wutſchitſch antwortete ihnen, Michael möge zu⸗ 
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rückkehren, wenn er wolle, die Empörung hätte nit ihm, ſondern feinen Rathgebern 

golten. &leich am eriten Tage nad) der Flucht Michael's wurde eine Landesverfammlung rind 
rufen, bei der 12000 Serben erſchienen. Die Nation ſprach mit Acclamation bie Enriege 
der Familie Obrenvwitih vom jerbifhen Thron und die Erhebung des Sohnes ted Ra 
Bjorgie auf denjelben aus. Legterer war im Jahre 1815 mit feinem Vater aus Serbien 
flohen, lebte 6i8 zum Megierungdantritt Michael's in ruſſiſchem Militärbienft, kehrit d 
nad Serbien zurüd und bekleidete die Stelle eines Leibapjutanten des Fürſten. Die Pi 
beftätigte ohne weiteres die Wahl Alexander's, ging jevod in ihrem Plan, Serbien in 
frühere Abhängigkeit immer tiefer hineinzuziehen, um einen Schritt weiter, inbem fie. 
neuen Fürften nicht als folden, fondern nur als Dberältefien der Serben anerfannte, | 
einen feine Macht jehr beichränfenvden Senat an die Seite gab, einen höhern Tribut vond 
bien forderte und überhaupt demjelben jehr harte Bedingungen zu dictiren begann. Die| 
gierung Alerander'3 Kara-Gjorgjewitſch I. ift ein Gewebe von Intriguen, joweit bier di 
litif und Diplomatie in Betracht kommen muß; infofern man aber diefelbe blos auf denü 
Fortfchritt des Landes in Rechnung zieht, ift ſie die beite von allen bisherigen jerbijcen 
rungen gewefen, inden unter ihm nicht nur bie Geſezlichkeit herrſchte (faſt alle Lanı 
find fein Werf und ericienen im Goder vom Jahre 1854 gejanımelt), ſondern auch ala 
Staatäinftitute entſtanden, die Serbien in Die Reihe der civiliiirten Ränder fielen. Ru 
der alte Feind der demokratiſchen Kara-Gjorgjewitſch, erhob gegen die Wahl Alexanderii 
gifhen Proteſt. Diejer war ſchwach genug, infolge deſſen auf die Fürſtenwürde zu org 
wurde aber am 15. Juni 1843 von der Skupſchtina, welche dem anmweienden Bevollmä 
ded Zaren erflärte, ihre Wahlfreiheit mit Waffengewalt wahren zu wollen, wieberz 
Nun inaugurirte er feine Regierung dadurch, daß er unter den Obrenowitſchianern mit 
ligen Berbannungen aufräumte. Die Wirfing davon war eine im Jahre 1844 von 
Partei und von Rupland angezettelte Revolte, welche doch mit der bloßen :Bejeitigung 
mals allmädtigen Wurfhitich gedämpft wurde. Nun ohne einheimijchen Rathgeber J 
ließ jih Alexander alöbald gänzlich der Leitung des ölterreihifchen Generalconjuls, 
Politif feiner Regierung gemäß nichts Minderes anſtrebte, ald Serbien in ein Shui 
hältniß zu Oſterreich zu bringen. Uber dieje unliebjame Beeinfluffung wuchs die Um 
venheit des Volks von Tag zu Tag, bis jie fi in der Nationalffupichtina des Jahres 18 
madıte. Bor der Abfegung rettete den Fürſten nur der alte Wutſchitſch, dem es als ei 
Volk beliebten Republikaner gelang, biejed mit feinen Herrſcher zu verfühnen. Def 
achtet änderte Alerander feine äußere Bolitif nit. Es fam ver rujiiih-türfifche Krieg der 
1854 und 1855; Serbien mußte ruhig bleiben, obwol ed, für jeden Krieg begeiftert, 
Islam gilt, gern den Ruffen geholfen hätte. Es wurben zwar die Rechte Serbiens gege 
den Ein- und Übergrifien der Pforte auf dem Pariſer Congreß unter die Barantie der 
mächte geftellt; die jo für ihre unfreiwillige Neutralität im Kriege belohnte Nation 
ſich trogdem nie mit dem Fürſten befreunden, ver nicht einjehen wollte, daß dem 2 
ruſſiſches Protertorat doch noch weniger gefährlich erſcheint als ein öſterreichiſches. Dir 
toren, ſtets die intimſten Freunde Rußlands, verlangten daher auf deſſen Anrat 
Jahre 1857 vom Fürſten die Abdankung. Im Vertrauen auf dad Verſprechen des äfler 
ihen Generalconſuls, ihm in jedem kritiſchen Fall mit bewaffneter Hülfe beizuftehe 
Alerander fünf Senatoren ind Gefüngnip werfen. Uber ven Gewaltſtreich brach ein furäk 
Sturm im Lande aus. Die Pforte hatte wieder Belegenheit, ſich einzumifchen; unter ven, 
wand, die Ruhe beritellen zu wollen, Eanıen zwei ihrer Gommiffare nad Belgrap und c 
dem Fürſten ein neues Gejeg, welches feine Macht in ungebührlih enge Schranten J. 
Alexander ſträubte ji gegen die Annahme veffelben; das Volk verlangte die Ginberufug. 
Skupfchtina, der Fürſt bewilligte dies Begehren erft dann, ald man ihm jagen ließ, N 
tionalverfammlung werde auch gegen feinen Willen zufammentreten. In der Landekt 
lung vom 23. Dre. 1858 wurbe nun Nlerander Rara:Bjorgjewirich des Throns verluſtig af 
Diejelbe berief nod in der nämlichen Seflion unter dem Drud der Diplomatie, die na 
Krimkriege im Orient um jeden Preis Frieden haben wollte, den alten Miloſch DE 
zurüd, weniger jeiner ſelbſt wegen ald wegen feines Sohnes Michael, von dem mar 
er babe in den 16 Jahren des Brild gelernt, jo zu regieren, baß er nicht zum zweiten mal 
trieben zu werben Gefahr laufen werde, und weil man hoffte, duch die Müdberufung Ib 
reits vom Volk wie von juzeränen Hofe als erblich anerkannten Obrenowitſch'ſchen D 
endlich einmal eime fefle Ordnung der Dinge herzuftellen. Doch hat man jich im Iegtern wi 
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m getäufcht. Die Pforte beftätigte den Wunſch der Landesverſammlung, die Obreno⸗ 
h wieber erblich zu erklären, nicht, proclamirte im Gegentheil nur als Wahlfürften ſowol 
m Januar 1859 nach Serbien zurüdgefehrten Miloſch, als auch ven gegenwärtigen Fürften 
mel, der nad) der kurzen Megierung feines Vaters, aus der bloß ein Militärorganijations- 

ich zu verzeichnen, glei am Sterbetag deſſelben (26. Sept. 1860) vom Volf auf den 
na berufen wurbe. Seine biöherige Regierung beweift am beften, daß die Obrenowitſch 
8 gelernt und nichto vergeflen haben. Iſt ihm das Volk [yon gram geworden, daß er mehr 
h Augendienerei als durch eine energiſche Politik von der Pforte dad Erblichkeitsrecht zu er: 
kn jich beftrebt, fo iſt daſſelbe in die ftrengſte Oppoſition übergegangen, indem es fieht, daß 
Jirſt jich Durch eine mittel® polizeilicher und bureaukratiſcher Mapregelungen ufurpirte Die: 
erhalten will. Als im Jahre 1862 die in der belgrader Feftung liegenden Türken vie 
wegen geringer in derfelben zwifchen ihren Glaubensbrüdern und den Serben ftattge: 
PBrügeleien bombarbirten und dad Volk Serbiend zu einem dritten Aufftande gegen bie 

fänetät des Sultans bereit war, erftarb die ganze Aufregung durch die Muthlojigkeit des 
m. Für die Borbeilafjung der goldenen Gelegenheit, jedes Zeichen ver Oberherrſchaft des 
ern aus Serbien zu entfernen, entſchädigte die Serben die von den Großmächten in 
Intinopel im Jahre 1863 niedergejegte Commiſſion, welde die Türken endlich anbielt, 
erträgen gemäß Serbien zu räumen, was dieſe hinfihtli der Feſtungen Ufchige, Se: 
ka, Sofol und Schabag , jedoch nicht der in Belgrad thaten. Der feit der Zeit ungefcheut 
enden Oppofition glaubt Michael dadurch zu begeguien, daß er, gar nichts Erfprießliches 
ab, alle freiheitlichen Inftitutionen der Verfaſſung, ja jogar die Unabhängigkeit der 
u, wie Died im Verſchwoͤrungsproceß gegen Maiftorowitih und Genoſſen in Jahre 1864 
wen, vollenbö vernichtet. Da die ferbifche Nation außerdem jedes Intereſſe an ver Familie 
mowitfch verloren bat, weil der legte des Stammes kinderlos bleibt, jo ſteht ver gegen- 

Fürſt Michael Obrenowitſch IH. von allen Barteien verlaflen da. 
Staatsrecht und Berfafiung. Der einzige freie Theildervon der ſerbiſchen Nation 

Länder, da8 gegenwärtige Fürſtenthum Serbien, iſt ein unter der Suzeränetät des 
chen Reiche ſtehendes Territorium, deſſen ftaatörechtliches Verhältniß zum Suzerän 

äge der Hohen Pforte mit dem Kaifertfum Rußland und durch freie Liber: 
mit dem ferbifchen Volke jelbft feſtgeſetzt und ſchließlich ſammt und ſonders Durch den 
Frieden vom Jahre 1856 unter die Garantie der Gropmächte geftellt iſt. Die Ver: 
des ſerbiſchen Fürſtenthums entwickelte jich feit vem Aufftande der Serben unter Kara⸗ 
im Sabre 1804. Nach einjährigem glücklichem Kampfe mit den Türken löfle ih Serbien 
frühern türkiſchen Staatsweſen. In der Nationalverfamnlung zu Semenpria im 

verlangte daſſelbe von der Biorte, daß die Serben mit dem volksgewählten Fürſten 
Bjorgje an der Spige alleinige Herren in ihrem Lande fein und eine nationale 
g erhalten, daß die Türken nie mehr als Beliger von Grund und Boden zurüdfehren, 

Serben vie Landeöfeftungen allein befegen follen und eine türkiſche Sarnifon nur in 
zum Zeigen der Oberherrſchaft des Großherrn über Serbien liegen und diefed zum 
Zeigen anftatt des Charadſch (Rajah-Sklavenabgabe) eine jährliche Abſchlagsſumme 
eines Tributs an den Vadiſchah zahlen folle. Der Staithalter des Sultans Hatte 

in dies Begehren ver fiegreichen Infurgenten ringewilligt; je fogar die Eonflantinopler 
kung beftätigte ohne Sträuben den von jenem mit Serbien geſchloſſenen Friedensvertrag, 

igerte jedoch deſſen endgültige Ratificirung. Ungeachtet deſſen galten den Serben die 
e jenes Vertrags als Kanon des zu erkämpfenden Rechtszuſtandes. Der ſchnell erfochtenen 

ls und Umabhängigkeit mar es jedoch nicht gegönnt ihre urſprüngliche Reinheit zu bes 
w. Rußland, welches feiner alten Bolitit im Orient zufolge, Eeinen jlawifhen Stamm 

irkei erſtarken fehen möchte, weil ihm fodann Die Beerbung des Padiſchah durch andere 

vorweggenommen werden könnte, fing an, ven Protector ded neuen Stantß, freilich auf 

Ginladung ver auf die Alleinherrſchaft des Kara-Gjorgje eiferſüchtigen Stammes⸗ 
3, zu ſpielen, nahm ſogar in ſeinent 1807 mit dev Türkei abgeſchloſſenen Waffenſtillſtand 

men Artifel auf, der die Unabhängigkeit Serbiens das erſte mal ſtaatsrechtlich garantirte, 

ſodann nach der Kataſtrophe vom Jahre 1813 den Türken preiszugeben. Doch befreiten 

Serben im Sabre 1815 unter Miloſch Obrenowitſch wieder, und es bildete ſich deren 

Wrede durch bie Akjermanſche Konvention und den Adrianopeler Frieden (1. den flantd: 
htlichen Theil) zu der noch jegt beſtehenden Ausdehnung aus, bis jie im Jahre 1838 der 

m auch mit einer Berfafiung beſchenkte, die Serbien innere Zuflände zu einer modern 
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ſtaatlichen Eonfolidirung brachte. Die Art. 28 und 29 des Parifer Vertrags vom | 
vollendeten die Reihe der auf die Unabhängigkeit Serbiend bezüglichen diplome 
mahungen, indem fie feftfegten, daß in Serbien feine Macht mit bewaffneter Ha 
niren dürfe ohne vorausgegangene Berfländigung mit den europäiſchen Großmä 
Facit der von den Serben der Hohen Pforte abgerungenen Zugeftänpniffe beitebt in 
Serbiens, ji feine Fürſten frei zu wählen, autonome Verwaltung und Geſetzg 
zuüben, freiem Handel zu Land und zu Waſſer, eine eigene Defenfiomadht zu 
fi) bei fremben Regierungen repräfentiren zu laffen; über fein Recht des A 
jedoch gegen äußere Feinde eriftiren noch feine ſtaatsrechtlichen Beflimmungen. 
fafjung, faft durdgängig nad wefteuropäifchen Muftern bearbeitet, iſt auf bi 
Auffaffung der in einem monarchiſchen Haupt ſich gipfelnden Staatsibee baſirt. 
wird in einer allgemeinen Verfammlung aller Hausväter des Landes ohne I 
Pforte gewählt; die legtere beftätigt, nachdem jener dad Verſprechen ver Treue, 
ſams und ber Leiftung eined Tributd von jährlih 135000 Thlrn. abgegeben, | 
die Wahl, ohne beredhtigt zu jein, biefelbe zu nulliflciren, und ertheilt zugleic 
fien eine perfönliche türfifche Auszeichnung, gewöhnlich die Würde eines Beis o 
ſohnes. Das Brundgefeg faßt die Staatsgewalt als eine organifhe Einheit, der g 
Freiheitörechte des Volks nur negativ find. Der Fürſt ift oberfter Kriegäherr, ü 
Executive und die Gejeggebung mit einem ald Volfsvertreter geltendem Senate, b 
17 Mitglievern, je eined aus jevem Kreife ded Landes, aus und befigt rüc 
Beſchlüſſe deſſelben pad Recht der Sanction, aber auch des abfoluten Veto; er 
Hofflaat und verleiht aud Eeine Orden oder Adelsdiplome, welche zwei Inftitutic 
Geſellſchaft ohne politifh anerkannte Standesunterſchiede durch ſich felbft unmög! 
feinem Privatrecht ift ver Fürſt allen Serben gleih. Der Senat ift die juriſtiſch 
tation des gefammten Volks und feiner politifhen Intereflen ver Regierung gegeı 
felbe ift zur Theilnahme an der Geſetzgebung und zur Gontrole der Staatövermwalti 
alfo ein integrirender Theil ver Staatögewalt. Der Somjet ergänzt ſich felbft, int 
der Bacanz einer Stelle in demſelben die Wahl der neu aufzunehmenven Mitglie 
ſelbſt überlafjen ift. Die Senatoren müffen geborene Serben und Befiger von 
Boden fein, genießen die vollſtändige Kreiheit der Außerung im Amt, und k 
Stellung ald ſolche nur infolge einer gerichtlichen Verurtheilung verluftig werden. 
kann von der Regierung weder vertagt noch aufgelöft werden. Bei feinen Sigun 
Minifter des Fürften anweſend. In Geſetzesſachen hat der Sowjet die Initiative, 
fachen das Bewilligungsrecht, bei Berwaltungsangelegenheiten vie Beauflihtigung 
die Begutachtung. Die Geſetze haben nur nad voraußgegangener Botirung von fe 
nat3 ihre Geltung. Außerdem ſteht dem Senat die Organifation der Staatsverw 
Ausmaß des Wirfungskreifes der Minifter und die Drganifation und Gejeggeku 
der Armee zu. Ihm legen die Minifter alljährlich die bezüglichen Rechenſchaftsberi 
ihm find fie für ihre Antöthätigkeit verantwortlih. Doc der Umſtand, daß eine 
Minifteriums im Staatögrundgefeg nicht begründet ift, daß hingegen der Fürſt 
ſchläge des Senats ein abſolutes Veto bat, und der Lauf der Zeit haben dieſes V 
der Berfaffung des Jahres 1838 illuſoriſch gemacht. Der Senat ift dadurch, daf 
alten Bureaukraten, meift geweſenen Miniftern, fich refrutirt, zu einen Vertrau 
Fürſten berabgefunfen. Die in den erften Jahren nach der Befreiung Serbiens allmäd 
räne, nad) alter patriarchaliſcher Sitte zufanımentretende allgemeine Landesverſamu 
ber Erflarfung der fürftlichen Gewalt, beſonders aber in der neueften Zeit, gänzlich in 
grund gedrängt worden, weil das Staatsgrundgeſetz es unterlafien hat, durch Beri 
dieſes Factors der Nation eine Garantie ihrer politiihen Rechte zu bieten; desh 
fi) au die Gompetenz derfelben jeder Charakteriſtik. Die jegigen Nationalfkupfcti 
von ber Regierung beliebig einberufen, und während früher alle Hausväter Sı 
ſämmtliche Bemeindevorfteher des Landes die Skupſchtina bildeten, entfenden gegı 
Gemeinden, deren nationale Verfafiung gänzlich bureaufratiiict ift, auf jebesmali 
lichen Befehl, die bei dem Minifterium gut angefchriebenen Gemeindevorſtände 
außerdem die Stadt Belgrad, das dortige Lyceum, wie auch vie Kirche und die 
Korperſchaften ihre Vertreter zu derjelben. Der wiederholten Forderung der Land 
lungen, eine Wahlordnung und ein @efeg für periopifche Seflionen derfelben zu erle 
von der Regierung biöher nicht entgegengelommen. Die Summe ber politifchen Fri 
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jerdien, da Feine Standesunterfchiede herrſchen, jedem gleichmäßig zu. Die Freiheit ber 
on und bed Gigenthums iſt grundgefeglich gefihert. Zwiſchen ver Polizei- und Richter: 
ilt ift eine fehr präcife Grenze gezogen. Die Preßfreiheit wird von der gegenwärtigen 
erung der VBerfaflung zum Troge durch eine rigoröfe Genfur gemaßregelt, die Kernfreiheit 
egen erfährt fhon grundgeſetzlich dadurch eine Beſchränkung, daß fie die fittliche Bildung 
Grundlage der orthodoxen Kirche zu bauen beftimmt; ebenjo ift die Religionsfreiheit, 
ve fih auf alle Glaubensbekenntniſſe erſtreckt, durch dad Statut der Berfaffung alterirt, 
den Austritt aus der Nationalkirche mit dem Verluſt politiſcher Rechte belegt. Bezüglich 
Vereine: und Petitionsrechts macht dad Grundgefeg feine Erwähnung. Diefelben find 
q durch die Gewohnheit auf das vollkommenſte entmwidelt. 
Cine Bermögensconfidcation ift unter allen Umftänden verfaffungswidrig, während 
kopriationen gegen Entfhädigung zum allgemeinen Wohl erlaubt find. Die Unabhän⸗ 
kt der vom Staat befoldeten Richter ift dadurch geborgen, daß fie die Verfaſſung ver- 
tet, gegen jebe Beeinjluffung von oben zu proteftiren, und fie nur wegen eines Ber: 
mö mittels gerichtlichen Urtheils entfeßt werden können. Militärgerichte find unftatthaft. 
Fremden gewährt die Lanveögefeßgebung jeden möglihen Schuß; außerdem werben 
ben Durch bie vor dem Entſtehen des jegigen ferbifchen Fürſtenthums zwifchen der Pforte 
ven europäiſchen Mächten abgeichlofienen Verträge bezüglich der internationalen Privat: 
fo übermäßig geihirmt, daß ihr Verhältniß zur Landesregierung als völlig unvereinbar 
m Grundſätzen eines geregelten Staatsweſens erklärt werden muß, indem fich die Gerichts⸗ 
it Der fremden Confuln zu Belgrad auf alle bürgerlichen, polizeilihen und criminellen 
Bangelegenheiten ihrer in Serbien wohnenden Nationalen erftredt. Die Naturalifation 
letztern nad fiebenjährigem Aufenthalt im Lande zugeftanden. Als autonome Individua⸗ 
a find anerkannt, die Hausgemeinde, die Ortdgemeinde und die Kirche. Die beiden erften 

chaftskreiſe bilden vermöge ihrer Drganifation Inflitutionen, welche ausſchließlich nur 
ifhen Nation eigenthümlich find. Die Hausgemeinden find Genoſſenſchaften von ver: 
oder in ven Verband aufgenommenen Berfonen, welche unter Einem Dad mohnen, 
mmener Gütergemeinfhaft in untheilbarem Bamilienbefig mit fletig wechſelnder 
der Nutznießung leben, indem ber Erwerb jedes einzelnen der Geſammtheit gehört 
Schaden alle zu tragen haben. Theilhaber des Hausguts jind ſämmtliche männliche 

,‚ das Dispofitionsrecht über daſſelbe jteht nur der Geſammtheit der volljährigen 
zu. Die weiblihen Mitglieder erhalten bei ver Verheirathung außer dem Haufe eine 
ene Außfteuer; der Leiter und der juriftifche Repräjentant ver ganzen Genoſſenſchaft 
mune gegenüber ift ber Hausvater, gewählt von ven Männern der Haudgemeinde aus 
tte. Diefer übt die discretionäre Gewalt über die Haudgenoffen, und iſt zugleich der 
d der Waiſen der Genoilenihaft. Die Finanz- und Berwaltungsbehörben treten in 
f das Haus bezüglihen Anliegen nur durch die Gemeinde und nicht direct mit dem 
ter in Beziehung. Die Hausgenofjenfchaften eined oder mehrerer Orte bilden eine 
e, welde fih im großen ebenfo regiert wie die einzelne Hausgenoſſenſchaft. Sie 

bt Direct der Staatsgewalt, hat einen felbftgewählten Vorſtand, der der Beftätigung der 
ng nicht benöthigt; fie verteilt und hebt felbft vie Staatd- wie Die Gemeindefteuern 

Berwaltet autonom ihr Vermögen und übt in ihrem Bereich die Erecutive in abmini= 
er und in gerihtlicher Hinſicht durch ihre Friedensrichter, ein Collegium von drei frei- 
ter @emeindemitgliedern, aus. Ihre Auslagen beftreitet fie mit den gemöhnlichen 
imdefleuern und ven ihr vom Staat überlaffenen Marktgebühren und dem Pachtſchilling 
Sage: und Aichgerechtigkeit. Solcher Gemeinden gibt es in Serbien inögefammt 1170. 
alten nationalen Berfaffungen ver Hausgenoſſenſchaft und der Gemeinde hat pas Staats: 
geſetz fanctionirt; die Regierung ber Obrenomitfch zerftörte jedoch die patriarchaliſch-auto⸗ 
a Zuflände mit bureaufratifcher Rückſichtsloſigkeit gänzlich. Die Kirche (morgenlänpifg- 

dor) in Serbien fleht zwar mit der gefammten orientalifhen Kirche in Verbindung, was 
der an den Eonftantinopeler Batriarchen zu zahlende Tribut von 525 Thlrn. bemweift, bildet 
Infolge des im Jahre 1832 mit demfelben abgeſchloſſenen Concordats im Umfange des 
enthums eine Nationalkirche mit einer eigenen Verwaltung und einem hieraus erfließenden 
mögebehnten Statutarrecht. Doch hat fih der Staat das Oberaufſichtsrecht über die Ad⸗ 

Rration des Kirchenvermögens im allgemeinen wie im befondern vorbehalten. Der Fürft 

8 Schirmer der Kirche das jus circa sacra, ohne fidy in dad dogmatiſche jus in sacra ein: 

Im zu dürfen. Die höhere Beiftlichkeit wird aus dem Befammtertrag einer allgemeinen 
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kirchlichen Steuer, und aus den der Kirhengüter erhalten. Dieje leptern find ein G 
Staats, indem alle bis zum Jahre 1804 den türfiihen Moſcheen gehörigen Land 
Nationalkleruß zu eigen gegeben wurden. Der Pfarrer wird von feiner Gemein 
Gelb und Bictualien juflentirt; aud überläßt ihm dieſe, jobald er, ihrem Ruf jol 
Amtsſitz bereitd eingenommen, eine Grundjefiion zur Nutznießung, welde eben 
Kirchengüter überhaupt die Steuerfreiheit genießt. Im übrigen find die Kleriker dem 
unterworfen, mit der einzigen Ausnahme, daß jie nicht mit körperlichen Strafen bel 
dürfen. Die Bildung von Religionsgenoffenichaften zu bewilligen, fleht dem Staa 
Land hat einen Metropoliten und brei Biſchöfe, weiche die kirchliche legislative Sym 
Oberleitung und Verwaltung der Kirche vepräjentiren; die nächſt untere Behön 
Appellativnsgericht, welches aus den vier Biſchöfen und vier Archimandriten (Abt 
und bie fanonifchen Nedhtöftreitigkeiten im Appellationdwege entſcheidet. Diefer un: 
iind die Diödcefanconjiflorien, bie erfrichterlidhe geiſtliche Inſtanz mit audgeneh 
ciplinargewalt und fpecieller Auffihtdcompeteng über Kirche und Schule, und in w 
ftufung: Die Protopreöbyterd, Vicare und Piarrer (Popen). Die Weltgeiftlichke 
verehelichen, bat jedoch außerhalb des Kölibatö feinen Aniprud auf Avaucement. 

Die Regierung beiteht dem Staatögrundgeieg gemäß: Aus dem Staatöfanzlı 
Miniferpräjivent, Minifter bes fürſtlichen Haufe8 und des Außern; aus dem M 
Innern, zugleih Minifter ver Polizei (dem liftam unbefannt), des Kriegs und de 
welch legtered Reffort derjelbe mit dem Finanzminiſter theilt; aus dem Finanzmi 
dem Juſtizminiſter mit dem Nebenreflort des Unterrichts. Die Minifter haben gegeı 
Senat der Verfaflung entgegen Sig und Stimme, wodurd fie an ber Legislative 
werden. Der Minifterprüjident haftet für die Integrität der durd Die Staatsve 
der Pforte ven Serben erworbenen Rechte und Freiheiten; ihm untergeorbnet iſt dı 
baja, der Minifterreiident am fuzeränen Hof zu Konſtantinopel und der viplomatı 
in Bufarefi. Jeder Serbe iſt zur Belleivung jedweden Amts berechtigt; Fremdeen 
als Contractualbeamte aufgenommen; die Juſtiz ift ſtaatsgrundgeſetzlich von der A 
tion getrennt; die Beamten dürfen, wie ver Klerus, Eeinen Handel treiben und ji 
geſetzlich gegen koͤrperliche Strafen geihügt. Penſionäre dürfen ihre Benjion nid 
(ande verzehren. 

Literatur. Vgl. Ranfe, „Die ſerbiſche Revolution” (zweite Auflage, Hambu 
Richter, „Serbiend Zuſtände“ (Leipzig 1840); Cunibert, „Essai historique sur I 
tions et lind&peudance de la Serbie depuis 1804 jusqu’a 1850 (2 Bbe., Kein; 
Hilferding, „Geihichte der Serben und Bulgaren” (Baugen 1856). 2 Le 

Servituten, Dienftbarkeiten, Grundgerechtigkeiten. Die Servituten, m 
facher Art find, entweder Perſonal⸗ over Realjervituten, werben au in Deutichle 
Regel nah den Grundſätzen des Roͤmiſchen Rechts beurtheilt (f. hierüber und wegen 
tuten überhaupt vie „Syſteme ded Römiſchen Rechts“ und Eichhorn „Einleitung in t 
Privatrecht‘, vierte Auflage, 6.178 fg.). Sie beziehen fi theils jubjectiv und objec 
Realſervituten oder Dienfibarfeiten ver Grundſtücke (die Grundgerechtigkeiten), the 
jectiv auf unbeweglidhe Sachen, wie die nıeiften Perſonalſervituten (Gebrauch, Nießl! 
Grundflüden, Wohnungsrecht), Doch auch einige deutſch-rechtliche Realſervituten (wi 
tungd= und Holzungsrechte von Korporationen und Innungen ($$. 92, 96, 97, Tit. 
des Allgeneinen Preußischen Landrechts), auch von berechtigten Grundſtück losgelẽ 
barkeitsrechte, wie die Schäfereihütungsgerechtſame in Weſtfalen. Ihrem Gattungst 
gehören die Servituten zu ven dinglichen Rechten. (S. „Staats-Lexrikon“, IV, 545, 

Bereits vor, zum Theil nach Einführung des Roͤmiſchen Rechts gab ed auch in D 
außer den Benutzungsrechten fremden Eigenthums, Inſtitute und rechtliche Verhältni 
den nad den Regeln des fremden Rechts zu behandelnden Servituten verglichen und 
logie derfelben beurtheilt wurden; jo z. B. die Zwangs⸗ und Bannrechte. 

Zu den Perfonalfervituten zählte das Römifche Recht den Nießbrauch, den Geb 
Mohnungsreht und die Dienfte oder Arbeitäfräfte eines Sflaven. Bon den deutſch 
Inftitutionen wird man unter den Begriff perſönlicher Dienſtbarkeiten 3.3. das vo 
bei bäuerlichen Bejigungen vorfonmende Aus: und Leibgedinge und das Witchum f 
bürfen ; ſchon gezwungener und infolge Midanwendung roͤmiſch-rechtlicher Begriffe o 
rechtliche Verbältniffe, rechnete man dahin auch wol bie eine oder andere Art von Golı 
bei Bauergütern wie den erblichen ober nichterblihen Laßbefitz (in der Mark Brı 
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mfchieben vom yrecären und mwiberruflicen Laßbeſitz nach Sachſenrecht). Zu den Ber: 
ıkfervituten ſind Leibzucht, Witthum, Ausgedinge, aber nur infoweit, als fie jih auf Grund⸗ 
je, auf Gebäude, Ader, Wiefen, überhaupt auf unbewegliche Sachen beziehen, zu rechnen, 
fie wicht in einer bloß perjönlichen Verpflichtung (einer Obligation zum Geben over Keiften) 
echen. (S. über ben Unterſchied von Reallaft und Servitut den Art. Gemeinheitstbeilung, 
898.) | 
‚Die Zwangs- und Bannreihte, wie Mühlen, Branntwein:, Bier-, Kelterzwang und an= 
rBerpflihtungen der Srundftüde, reip. ihrer Beflger, ihre Bedürfniſſe aus der berechtigten, 
er Regel gutsherrlichen Yabrifationsflätte zu entnehmen oder gegen gewiſſe Abgaben in ver: 

jubereiten zu laflen (Cichhorn, „Binleitung in das deutſche Privatrecht“, vierte Auflage, 
1, 185 fg., und Allgemieined Preußiſches Landrecht, Thl. I, Tit. 23), enthalten indeß im 
ichen Befchränfungen ver natürlichen wirthſchaftlichen und bürgerlichen Freiheit der Per: 
und das wicht immer in ihrer Eigenſchaft als Beliger von gewiflen verpflichteten Grund- 
‚ jonbern oft aud) in ver Cigenſchaft al& Einwohner eines gewiflen Orts oder Diftricts. 
reift man aud; die PBerfonal- und Nealfersituten oder Dienflbarfeiten im allgemeiuen 

ben vingliden over Realrechten, unter denjenigen Berechtigungen, welchen die Verpflich⸗ 
wiffer Grundſtücke ohne Rüdfiht auf die Perſon und Eigenſchaft ihres Beſitzers gegen- 
bt, fo unterſcheiden fie fi von denſelben doch hauptſächlich dadurch, daß die Servituten 

Sandlungen und Leiftungen, fondern nur ein Dulden oder Leiden des verpflichteten Grund⸗ 
I. Sezüglih Grundbeſitzers, zu ihren Gegenſtande haben. Zu den Realrechten in engern 
igentlichen Sinne gehören baher z. B. die Rechte auf Leiftung von Frondienſten, aufZinfen, 
» und Raturalabgaben, Laupemien und Zehuten, wobei dad Thun oder die Reiftung der 
wenn einer das Grundſtück und deſſen Befiger als ſolchen verbindenden Obligation ift, 

bei den Servituten eine etwaige Handlung des Beſitzers des verpflichteten Grundftücks, 
Grhaltung einer Brüde, eined Weges, einer Mauer u. f. w. nur Nebenſache und acci⸗ 
Verbindlichkeit, hingegen die Hauptpflicht des Grundſtücks die von feinem Befiger zu 
Berechtigung eined andern zum Fahren, Gehen, Einlaffen von Balfen u. |. w. if. 
eimbeitsthbeilung un» Dingliches Net.) 
Real: oder Präpialfervituten oder Grundgerechtigkeiten, d. h. ſolche Dienftbarfeitds 

weldge dem berechtigten oder herrſchenden Grundſtück gegen ein anderes, das verpflichtete 
nde Grundfſtück, zuftehen, find entweder fkäptifche oder ländliche Dienftbarfeitsrechte, 
ſolche, bei meldhem das berechtigte Grundſtück ein bewohntes Haus oder doch ein Ge⸗ 

ever joldje, bei welchen daffelbe ein ländliche, dem Landwirthſchaftsbetrieb gewidmetes 
i 

wichtigſten ſtädtiſchen Dienſtbarkeitsrechte (servitutes urbanae, praediorum urba- 
)find: das Recht, einen Theil des eigenen Gebäudes auf dent Gebäude, der Mauer ober 
eines Nachbars ruhen zu laſſen, veögleichen Balken in die Mauer des Nachbars einzu: 
ferner einen Borbau, Erker, Balken von dem eigenen Gebäude in ven Luftraum des 

Bineinragen zu laften, ein Wetterdach vorzubauen, ſodann das Megenwaffer von bem 
Gebäude auf dad Nahbargrunnflud oder ungefehrt dad Regenwaſſer von dem Hauſe 

18 auf dad eigene Grundſtück hinzuleiten, die Verpflichtung ded Nahbargınnbflüda, 
ex zu bauen, das Licht und bie Ausficht nicht zu hemmen, ober auch Fenſter in einer frem⸗ 

anlegen zu bürfen, um Audjicht zu erhalten, eine Miftgrube auf oder Dicht am fremden 
anlegen zu dürfen, ven Raud) durch den Rauchfang des Nachbars zu leiten u. f. w. 

Ban den ländlichen Dienfibarfeitörechten (servitutes praediorum rusticorum) jind vor⸗ 
deiſe biejenigen Prädialſervituten von beionberer Bedeutung, melde ver Tanbescultur 
Kap und Der freien Bewirthſchaftung von Adern, Wiefen, Korften hinderlich find, mit denen 
e neuere Agrar: und Gulturgefeßgebung des 19. Jahrhunderts beichäftigt hat, deren Auf⸗ 
bg, bezũglich Abloͤſung auch in den meiften deusfhen Staaten bereitd ausgeführt oder 
dens anf Grund der ergangenen Agrar-, Eultur= und Ablöfungdgefege in der Ausfüh⸗ 

begriffen iſt. (Vgl hierüber die Art. Aderbau, Agrarverfaflung und Agrargeſetz 
Rang, beögleichen Culturgeſetzgebung, Eonfolidation, insbeſondere aber Gemeinheits- 

‚ wogegen ber Art. Ablöfung nit die Servituten ober Dienftbarfeitärechte, reſp. 
Ibgesedhtigleiten, ſondern die Realrechte im engern Sinne zum Gegenftanbe hat, ſ. Ge⸗ 

uBeitstheilung,! VI, 293.) 

WDie weit. bie Gefeggebung des einen oder andern Staats binfihtlid der Befreiung bes 
ns an Bebens von culturſchädlichen Dienflbarkeitsrechten ober Grundgerechtigkeiten ge: 
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gangen ift, hängt von den jeweiligen Fortſchritten und den Anjichten über rationelle 
ſchaft ab, welchen die pofitive Gefeßgebung als leitenden Motiven für Loͤſung unt 
der Feſſeln der Landescultur gefolgt ift. 

Ausgenommen von der Aufhebung iind in allen Fällen die nothwendige 
Grundgerechtigkeiten, d. h. ſolche Berechtigungen des einen Grundſtücks gegen dat ı 
welche erftereö ganz oder zum Theil nicht benugt werden Fünnte, z. B. auf Zugang 
auch auf Entwäflerung. 

Gewiſſe Grundgerechtigkeiten, wie z. B. das Recht auf VBerichaffung von Vorflı 
Ableitung des ſchädlichen und ſtockenden Waſſers auf den eigenen Grundſtücken üben 
ſtücke eines Nachbars, werden in manden Geſetzgebungen als Servituten und un 
von Dienftbarkeitörchten, in andern aber als nothwendige Beichränfungen des 
und der Nachbargrundſtücke behandelt. (S. dieferhalb auch den Art. Entwäfler 

Zu den wichtigſten Servituten ländlicher Grundflüde, melde niht unmittelbar 
der Ablöfung (f. Gemeinheitstheilung) find, gehören die Fußſteigs-, Viehtri 
wegs-, Wafferleitungdgerechtigfeit, hingegen zu benjenigen, welche vorzugämeife 
jeder Gefeßgebung über Aufhebung und Abldjung der Servituten, refp. über Gem 
Iungen als eulturfhäpliche betrachtet und für ablösſsbar erklärt werben, die Bere 
Weide auf fremden Adern, Wiefen, Angern, Borften und ſonſtigen Weideplägen, 
rechtigung in Korften zur Maft, zum Streußolen wie zur Mitbenugung des Holzes 
Berechtigung zum Plaggen: und Bueltenhieb. Doch rechnet die eine oder andere ( 
zu den ablösharen ländlichen Dienftbarfeiten, obwol von geringerer Erheblichfeit un 
ger einfchneidenden Nachtheilen für die Landescultur auch noch folgende: Die Berec 
Grasſchnitt, zur Nugung von Schilf, Binfen oder Rohr auf Ländereien und Priv 
zum Krauten, zum Pflücken von Gras und Unfraut auf beftellten Feldern, zum No 
abgeernteten Feldern, ſowie zum Stoppelbarfen, zur Nugung fremder Ader gegen 
Düngers, zun Fruchtgewinn von einzelnen Stüden fremden Aderd, zu Deputat' 
Harzſcharren, zur Bifcherei auf ſtehenden oder fließenden Privatgewäſſern wie zur 2 

Die Wirkung folder ländlihen Grundgeredhtigfeiten, welche die Gultur hemm 
ihränfen, befteht in dem fugenannten Flurzwang, in der Verpflichtung des mit ! 
belafteten Grundſtũcks, gemifle Nugungsarten des Cigenthums ganz oder perivpdif 
laffen, zu denen dagegen ver Dienſtbarkeitsberechtigte befugt ift, welcher in ver h 
wohlerworbenen Benugungdart feiner Grundgerechtigkeit vom Geſetz geſchützt w 
wenngleich andererfeitö dem belafteten Grundeigenthümer im allgemeinen vie Beſt 
Seite ſteht: daß jeder Dienflbarfeitöberechtigte fich bei Ausübung der Grundgerecht 
halb gewiſſer Schranfen halten müfje, namentli nur dergeftalt feiner Gerechtig! 
dürfe, dad der Eigenthümer an der Subftanz der Sache feinen Schaben leide und 
Landesart gewöhnlihen Bultur und Benugung nicht gehindert werde. (S. Feldor! 

Bon bejonderer Schädlichkeit für die Landeultur find namentlich die Weideber 
Durch ſie werden die Orunpdftücköbefiger meift verhindert, ans der althergebrachten 
z. B. der Dreifelderwirthſchaft mit Brache und Stoppelhalten,, in eine freiere und 
Bewirthſchaftung auf Fruchtwechſel mit befümmerter Brache, Umackern der Stoppel 
früchte, Anbau von Butterkräutern u. f. w., fowie zu einen rationellern Wiejenbau i 
Zu den ſchlimmſten Hutungsgeredhtigfeiten gehört unter anderm die Frühjahrab: 
Wieſen, zumal der naffen und durchbrüchigen, aber auch die Schaftriftäberechtigung 
Stoppel und Winterfant, weldye Häufig ald ein Vorrecht der Gutherrſchaften ang: 
daher, wie ed nach den frühern hannoveriſchen Bemeinheitötheilungs- und Ablöfung 
der Fall war, nicht einmal bei einer VBerfoppelung, d. h. bei der limlegung der zerı 
vermengten Feldgrundſtücke, abgelöft werden mußte. 

Gin großer Theil der Hutungdberetigungen, namentlid die Koppelhutung 
nachbarten Feldmarken, aber auch zwischen den benadybarten untermifcht und zerſtücke 
derfelben Ortsgemarkung liegenden Grundſtücken, ift aus einer frühern Markeng 

ober Feldgemeinfchaft hervorgegangen. Man wird die Brad: und Stoppelweite 
wie die Früblings- und Herbſtweide auf den Wiefen fehr oft als Überbleibjel einer 
meinſchaft anfehen dürfen. Oft iſt vie Schafhutung, die man in ülterer Zeit als jet 
betrachtete, aber auch bei Verleihung von Grundſtücken und Golonifationen als ein ! 
Berleiher ausdrücklich reſervirt. (Vgl. hierüber auch Roſcher, „Nationaldfonomi 
baues“, II, 222 fg.) Für ganze Provinzen Spaniens wurde beſonders das dur 
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Uegien (1556) den vereinigten Gorporationen der großen Grundbefiger (Adel und Geiſt⸗ 
it) beftätigte Triftrecht für ihre Merinoheerden (die Metta) im hohen Grade verderblich, 
n es das Land entvölferte und die Cultur vernichtete. (S. Sugenheim, „Aufhebung ver 
igenfchaft in Europa”, Kap. 1.) Ä 
Andere Grundgerechtigkeiten, beſonders auch die Waldgerechtigkeiten ver bäuerlichen Wirthe 
Abraum, Raff: und Lefeholz, Kiengraben, Streu, find hingegen oft nur Reſte eines frühern 
infchaftlichen oder Gemeindeeigenthums, indem die allmähliche Ausbehnung von forftpoli= 
den, gutsherrlichen und Patrimonialrehten über Die Ortseinwohner und deren Gemarfung 
Riteigenthumsrechte der Bauern auf bloße Dienftbarkeitörechte herabdrückte. 
Auf diefe oder jene Entftehung der Grundgerechtigfeiten darf jedoch bei der Abloͤſung feine 
Mit genommen werben, vielmehr find dieſelben ald vorhandene Rechte des Vermögens und 
mthums zu achten, und ed hat die Gefeßgebung bafür zu forgen, daß die Berechtigten ohne 
Hit auf ihre Gigenfhaft und auf die Entflehung ihres Dienſtbarkeitsrechts nah dem 
ıngdertrag und Werth ihrer Berechtigung eine angemeflene Abfindung erhalten, je nad 
erſchiedenen Geſetzen in Land, in Rente over in Kapital. Bei wechfelfeiliger Berechtigung 
ı der Regel Landabfindung ftattzufinden. 
Bleich wichtig wie die Ablöfung der Weideberechtigungen ift die der Forſtberechtigungen 
Streu, durch deren Wegnahme die Wälder ihres Dungmateriald beraubt werben, wie ber 
kedenen Theilnahme am Holzbeftande, weil je nach der Art dieſer Berechtigungen, die be⸗ 
m Waldeigenthümer zu einer beſtimmten Wirthſchaftsöform des Waldes genötbigt find, 
alfo einen Hochwald nit in Mittel: oder Niederwald und umgelehrt verwandeln dürfen, 
ine gewiffe Holzart, deren Benugung Gegenftand des Servitutsrechts ift, wieder anpflan- 
Mflen, jedenfalls die Waldflächen nicht in Wieſen- ober Aderland verwandeln Dürfen. 
Bei dem Verfahren über die Ablöfung Eommt ed hauptſächlich darauf an, die Art, dad Maß 
ben Umfang der Berechtigung genau feitzuftellen, um die Entſchädigungsberechnung danach 

. (©. die voralliirten Artikel, insbeſondere den Art. Gemeinheitstheilung.) 
r gehört e8 im allgemeinen zum Begriff ver Servitut, daß fie dem beredhtigten Grund⸗ 

en dauernden Nugen gewähre, daher vemfelben als Pertinenz anflebe und von ihm 
ar fei. 88 ift in diefer Beziehung jedoch zu bemerfen, daß in manchen Landestheilen 

Servituten zu fubjectivsperfönlihen, auch ohne den Befig eines Grundſtücks und ab: 
von denselben übertragbaren, frei veräußerlihen Berechtigungen geworben find. So 

das Schafaufhutungsrecht in Weftfalen, felbft manche andere Berechtigung bürgerlicher 
auerlicder Büter auf Bemeindegrunpftüden. Dies offenbar nad) Analogie ver Marken: 

, reſp. Marfenberehtigungen. Wenn demnad infolge deutſch⸗rechtlicher Entwickelung 
ff und das Wefen einer Grundgerechtigkeit nicht immer ein Grundſtück als berechtigtes 
vorausſetzt, jo hängt mithin auch die Ablöfung im Landesculturintereffe nicht ſowol 

ab, Daß das berechtigte Subject ein Grundſtück ift, ald davon, daß die Verpflichtung zum 
und Dulden auf einem Grunbflüd beruht und der Cultur nachtheilig wird. 
rigens haben ohne Entſchädigung nur einzelne Befeggebungen, fo die öfterreichifche, auch 
gutSherrliche Servitutrechte aufgehoben, weil fie viefelben lediglich ald Ausflug und An- 
der gutöobrigfeitlichen Gewalt anjahen. 
n in der Mehrzahl deutſcher Geſetzgebungen in und jeit den Jahre 1848 die gehäffigfle, 

kr früherer Zeit durch die graufamften Strafen geihüßte Iagoberechtigung ohne Entfchä: 
8 aufgehoben wurbe, jo rechtfertigt fich Died, abgejehen von ben Füllen, wo die Jagd 
8 [äftigen Vertrags von den Eigenthümern der Grundſtücke felbft erworben war, dadurch, 
xie 3. B. aud in Preußen und vor 1789 überall in Frankreich, die Jagd entweder als 
[ oder body alß ein befonderes Borrecht adelidher Bejiger von Rittergütern und als Ausflug 
uts⸗ und Polizeiherrlichkeit behandelt wurde. (S. Jagdgerechtigkeit. W. A. Leite. 

Sicherheitöpolizei, i. Polizei. 
Bicilien, f. Neapel und Sicilien. 
Biebenbürgen. (Geographie; Ethnographie; Staats- und Berfaffungs: 
zichte; Statiſtik.) Das Groffürftentgum Siebenbürgen, ungariſch Erd-ely, d. i. 
-elv, zu deuti „Hinterwald⸗(Land), und lateinii Transsilvania (Trans-silvania), hat 
Ramen „Sinterwalbland” und Transjilvania daher erhalten, daß das Land von Ungarn, 
Mutterlanbe, durch Bergzüge getrennt ift, die man ihrer geringern Höhe wegen „Wald’ 
ie, zum Unterſchied von den höhern oͤſtlichen und ſüdlichen Grenzgebirgen, die man 
buregebirge” (havas) oder Alpen nannte. Deswegen hieß die Moldau und worzüglid bie 
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Walachei ungariſch Havas-el-füld, d. i. Land jenfeit der Schneegebirge, und latı 
vinciae Transalpinae. Der Name Siebenbürgen fol von den fieben Burgen: 9 
Heldenburg, Schwarzgenburg, Eulenburg, Rofenauerburg, Törzburg und Kreuzbt 
ren, welche die Deutſchen Ritter im erften Viertel des 13. Jahrhunderts im Barzeı 
gend um Kronſtadt) erbauten. 

I. Geographie. Siebenbürgen liegt zwiſchen 45° 12’ und 47° 12’ nörd 
zwifhen 40° 2’ und 44° 5’ Sl. 2. Sein Flächeninhalt beträgt ohne Vie 
nexae (von denen nachher) 997,509, mit den partes annexae aber 1102, g 
Duadratmeilen. Es bildet ein längliches Biere, deſſen noͤrdliche und oͤſtliche Seit 
115 und befien Süd⸗ und Weftfelten ungefähr 74 Meilen lang find. Es grenzt & 
an die Bukowina 8Y,, an die Moldau 341/,, an die Walachei 59°/6 und envlid 
77/, Meiten lang. Es ift rings von Bergen umgeben, bie faum je nad zehn 2 
Saummeg ober eine Wagenflraße ins Innere geftatten. Bon den Riederungen 
gegend, der Moldau und Walachei aus zeigt ſich das Land als eine Bergfefte, deren 
Ebenen um 700 — 1100 Fuß höher liegen als die Theißebene und um 800 — 
höher als die Ebene der Moldau und Waladei. 

Die nörvlichen Grenzgebirge zwiſchen Siebenbürgen und Ungarn erreichen ein 
7316 Fuß ( Bietros) und 7222 Fuß (Kuhhorn, ungarifh Unö-kö). Die öftliche J 
die Grenze gegen die Moldau bildet, erhebt ji über 6000 Fuß und erreicht in if 
Spitze, Bietroful, 6660 Fuß. Der ſüdliche Gebirgszug, der gegen die Walachei die € 
erreicht die Höhe von 7960 Fuß (Burfecd), 8113 Fuß (Dmufpige des Bucſecs), 
(Königäberg), 7850 Fuß (Verou:Durla), 7978 Fuß (Groß-Negoi), 7915 Fuß 
Die weftliden Berge gegen Ungarn erheben fi nur bis 5840 Fuß (Kukurbeta —K 
ſüdliche Gebirgäfette ift demnach die höchſte, und doch läßt fie ven Oltfluß entichlüp' 
Höcften Nordkarpaten ven Poprarfluß dem Dunajeg zufenden. 

Mas das Bild einer Bergfefte noch genauer zeichnet, iſt der Umſtand, baß die | 
von Norden, Dften und Süden den Eingang nach Siebenbürgen geftatten, fih gerat 
hoͤchſten Spigen befinden. So ſind im Norben der Rodnaer Paß neben dem Kubhorı 
ver Borgoer Paß neben dem Pietroful; im Dften der Ghymeſcher Paß neben dem (€ 
maͤs (5681 Buß) und Tarhavas — Kahlſchneeberg (5206 Fuß); im Süden der Tä 
Iörzburger Paß neben dem Bucſecs und Königsberg oder Piatra krajului, und 
thurmpaß neben dem Surul (7194 Fuß). 

Die fiebenbürger Gebirge bilden den öftlichften und füblichften Theil der Karr 
Borgebirge hier fo wie in Ungarn reiche Erzgebirge find. Und eben dieſe befinden fic 
des Landes, nämlich die Kördshanyaer, Nagyzdger, Zalathnaer, Abrubbänyaer un! 
Berge. Nach der Behauptung des Hrn. Bernhard von Gotta wäre die Gegend um Bei 
Eldorado Siebenbürgen, das auf einem verhältnifmäßig geringen Raum den grı 
reichthum Europas vereinigt. Hier find die Bergſtädte Zalathna, Abrudbaͤnva, 
u. ſ. w. Zu Anfang des Jahres 1863 fand man in einer Goldgrube auf dem zala 
rain einen 20 Pfo. ſchweren Goldklumpen. Auch an andern Merkwürdigkeiten find 
reich; da befindet fich 3.8. der munderfchöne Bafaltfeld Detunata-Yula (vom Donneı 
Berg), der 300 Fuß hoch und 1000 Kur lang if. Unweit Torba fieht man die be 
daer Bergſpalte (Tordai hasadek). in vier Meilen langer Bergrüden iſt bis au 
mitten entzweigerifien; vie Wände haben eine Höhe von 1000 Fuß, und eine 
4000 Buß und ſtehen hier und da Stellen blos 3—4 Klaftern voneinander entfern 

Parallel mit dem oͤſtlichen Gebirgozug läuft die Bargittabergkette, an deren we 
läufer fi die großen Salzlager anlehnen. Das ganze innere Becken Siebenbürgen 
Salzlagern ausgefüllt zu fein, die an manchen Stellen zu Tage treten, 3. B. in € 
Parajd. Unzählige Salzquellen zeigen ſich an vielen Orten. Gegenwärtig wird ı 
Gruben Salz gehauen, und die betreffenden Saljlager werben auf die enorme ' 
74993 Mil. Str. geihägt, und zwar rechnet man auf 

. Deeb:ana . . . 16173 Mil. Ctr. 
Torda ... 15904,, 
Parajd .. 19051,, 
Maros⸗Ujvaͤr 2417,, 
VDizanıa . . . 2148 

Ganz Siebenbürgen Hat eine Relgung gegen Welten und Weſi-Oſten; die Hau 
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mern Bergzüge iſt eben auch eine oſtweſtliche, was den Lauf der Flüffe beftinnmt. Diefe 
im Norben beginnend, der Szamos, deſſen Zweige im Werften (der Kleine Szamos) und im 
ı (ber Große Szamos) des Landes entfpringen und nad ihrer Bereinigung in nordweſt⸗ 
Richtung nad) Ungarn, in das Flupgebiet der Theiß, frömen. Die Maros, der größte 
Siebenbürgend, entipringt im Often des Landes, nimmt nebft vielen Fleinen Flüſſen ven 
wos (Goldener) auf, der parallel mit dem Fleinen Szamos vom Erzgebirge herkommend fich 
ı Süden wenbet, dann den Fleinen und großen Kokelfluß (Küküllö) und fließt nad Un⸗ 
‚die Nordgrenze des Banats bildend, um ſich bei Szegedin mit der Theiß zu vereinigen. 
‚der Oltfluß entſpringt im Oſten, wendet fich aber ſüdlich und ſtrömt der Walachei zu. Im 
kn, im Erzgebirge, entfpringen die drei Koͤroͤs, der reißende, ber ſchwarze und der weiße, 
reint in die Theiß fallen. 
Bie gebirgig aber auch Siebenbürgen fei, fo Hat es doch eine baum: und ſteinloſe Fläche, 
genannte Mezöjeg, welche zwifchen Klaujenburg und Biftrig, dem Aranyos und der 
8 100 Duadratmeilen umfaßt, und ungefähr 2000 Fuß über der Meeresfläche liegt. 
rüceen von — 600 Fuß Höhe erheben ſich aus ihr, fie iſt alfo durchaus nicht mit der un- 
yen bene zu vergleichen. Sie ift durch und durch ein fruchtbares Aderland. 
- Ethnographie. Unter dieſer Rubrik wollen wir nit nur das Verhältniß der fieben- 
en Nationen zueinander, fondern auch ihre Befchichten und Neligionen berühren, weil 
um Verſtändniß der Beſonderheit Siebenbürgens weſentlich beitragen dürfte. 
kach Gzörnig (,‚Statiftifches Handbüchlein für die Öfterreichifche Monarchie“, Wien 1861) 
Bas Großfürſtenthum Siebenbürgen, ohne die fogenannten partes annexae, 1,171676 
Enen oder Walachen, 517577 Ungarn oder Magyaren, 200364 Deutfche, von denen etwa 
BO Sachſen find, 8430 Arnienier, 79360 Zigeuner, 14152 Ifraeliten und 1768 Czechen, 

‚ Rutbenen. Die Gefammtbevölferung Siebenbürgens beträgt 1,926797 Seelen. 
[ der Rumänen überwiegt alfo die Zahl aller andern Nationalitäten.) Den Blaubens- 
ifien nach gehören zu ver Eatholifhen Kirche 228095, zu der griechifch= Eatholtihen 
6513, zu ber orientalifh:orthoporen?) Kirche 622720, zu der reformirten Kirche 

‚zu der evangelifch-Iucherifchen Kirche 195861, zu den linitariern 48040, zu dem 
tatholifhen Ritus 5481 Seelen. Bor ungefähr Hundert Jahren fand daſſelbe Ver⸗ 

der Nationalitäten und Glaubensbekenntniſſe ftatt. Nah Bentd nämlich (‚Transsil- 
ire Magnus Transsilvaniae Principatus”, Wien 1778, I, 472) waren 1761 nad einer 

Bählung 547243 Rumänen, und nad einer confeffionellen Zählung im Jahre 
find man 93135 Katholifen, 140043 Reformirte, 130365 Evangeliſch-Lutheriſche 
47 Unitarier. Die Belenner diefer vier Kirchen zufammen waren damals 391190, 
fo ver Zahl der Rtumänen nicht gleich. Die Bekenner der griehifh-fatholifhen (546613 
und der orientaliſch- orthodoxen Kirche (622720 Seelen) find ohne Ausnahme Rus 

> fie Haben demnach im Verlauf des legten Jahrhunderts ihre Anzahl mehr ale verdop⸗ 
elbe Bermehrung zeigen auch die Katholiken; aber die beiden proteftantifhen Kirchen 

Unitarier Haben ihre Zahl nicht in dem Verhältniß vermehrt. Nun find aber bie Ka⸗ 

R zum allergrößten Theil, die Reformirten und Unitarier ausfhließlih Magyaren, die 
Ruer zum allergrößten Theil Deutfche; folglich ſtehen die Deutfchen und die Magyaren 
Bälmigmäßigen Nachtheil zu den Rumänen. Wir wollen nun kürzlich die Nationalitäten 
Egeſchichtlichen Entwidelung betrachten. ' 
Die Rumänen müflen voranftehen, weil ihrer die grönte Zahl ift. Bekanntlich wur: 
"früher von den Deutihen Walachen genannt, welder Name mit dem der Welſchen in 

Khung ſteht. Auch die Ungarn nannten und nennen fie oläh, wie bie Italiener olasz. 
dieſe Benennungen Eennzeichneten den Urfprung der Rumänen, der in ihrer Sprache 
Beückt ift, Die zu den comanifchen gehört. Die Geſchichte erzählt und, daß bie Römer mit 
Mriern in Siebenbürgen blutige Kriege führten, und daß Domitian jogar durch jährlichen 
IR den Frieden von Derebalus erfaufen mußte. Trajan aber griff ven ftarlen Gegner im 

Es ift fehr fchwer, Genaues über die Anzahl der zu dem verfchiedenen Nationen Gehörigen zu 
win. Nach einer Angabe ber „Debatte in Wien (Mitte December 1864) betrügen die Szekler, 

W gezählt, 477813 Seelen, in der That aber 500000, die Ungarn 200000 Seelen ; Heide zufam: 
Ric 700000 Seelen. Hingegen zählen die Sachſen nur 160000 Seelen. 

Koh dem faiferlichen Handbillet vom 24. Dec. 1864 joll diefe Kirche nicht mehr „griechiſch⸗ 
iirie, ſondern „‚orientalifch-orthudore‘‘ heißen. 
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Jahre 101 an und beflegte ihn, nach der Sage, in Siebenbürgen bei Torda, au 
Keresztes Mezd, dad die Rumänen Prat de la Trajan, oder Prat Trajanu-lui?), 
Trajan’s, heißen. Decebalus wagte noch einen Verſuch; er mußte aber den römiſt 
den Sieg überlafien im Jahre 105 und nahnı fih das Leben. Das durch den Krieg 
Darien wurde mit Colonien aus faft allen römischen Provinzen befegt ; unter Garacallı 
romiſche Bürgerrecht allen Provinzialen ertheilt, um die Roͤmerherrſchaft fefter zu 
die aus Daciend Bergwerken und Salggruben beträdhtligen Bewinn zog. Die mittlere 
Donau war von jeher die Grenze des Roͤmiſchen Reihe; nun hatte Trajan fie überf 
das jenjeitige Dacien durch eine Brüde mit ven ſüdlichen Propinzen verbunden. Allı 
ließ die Donaubrüde abtragen, und Aurelian räumte vermöge eined Vertrags da 
Dacien den Bothen ein (um 274) und verpflauzte die römifhen Soldaten, Gol 
einen Theil der Provinzialen zwiſchen das obere und untere Möften, welcher Bezin 
lianifche Dacien bildete. Die Bothen herrſchten von 274—376 über Dacien; ihnen 
Hunnen und biefen andere germanifche Völker, bis die Avaren und endlich die M: 
Land in Befig nahmen. Es blieben aber trog aller Völferfirömungen romaniflr 
Siebenbürgen zurüd, die vann von Süden aus immer neue Zuzüge erhielten. Sie 
Hirten und dienten den jeweiligen Herren des Landes. Walachen (Blaci, BAaxor un 
werben fie aber erft im 12. Jahrhundert von ven Byzantinern genannt; fo nennt 
Privilegium Andreas’ II., Königd von Ungarn im Jahre 1224, welches Die Privilegien 
bürgifhen Sachſen erneuert. *) 

Zu den Rumänen kam das Ghriftenthum von Ronftantinopel aus, und vielleig 
Liturgie vom Anfang an in der griehiihen oder nad dem 9. Jahrhundert in der fi 
Sprache gehalten. Als durch die Eonflantinopolitanifchen Patriarhen Photius ı 
Gaerularius die griechiſche Kirche von der occidentalifchen ſich trennte, da folgten bi 
dem bulgarifhen Metropoliten Xeon Achridai und fchloflen jich der griechiſchen Kir: 
hatten wol damals wenig Bewußtfein ihrer romanifchen Verwandtſchaft oder konnten 
ſtens nicht folgen. Und im 15. Jahrhundert ließ der Bulgare Theotirus als Bi 
Moldau ven Gebrauch der lateiniichen Sprache und Schrift verbieten, damit die Ru 
an die Vereinigung mit der römischen Kirche, welche 1439 Metropban, der nıolbaueı 
Florenz unterzeichnet hatte, erinnert würden. Die ſlawiſche Sprache wurde in den | 
und die cyrilliihen Buchſtaben in die Schrift eingeführt. Diefem folgten wol aı 
mänen Siebenbürgend. Daher fam es, daß die älteften vorhandenen rumänijchen t 
nur bis in das 16. Sahrhundert hHinaufreichen. 

Der erfte befannte rumänifche Biſchof in Siebenbürgen war Barlaam im Jahre 
war die Zeit der Reformation, der jich Hier die Deutfhen und Magyaren anſchlofſ 
Theil der Szefler hielt an der roömiſch-katholiſchen Kirche feft. Die Rumänen blieb: 
Eirhlihen Bewegung fremd, auch nachher, als die jiebenbürgifhen Fürſten der 
Kirche angehörten. Fürſt Georg Räkoöczy I. war es aber, der 1643 dem rumänif 
Simeon Stephanus befahl, daß er die rumänischen Popen in der Mutterfprade, 
rumänifhen Sprache den Gottesdienſt abhalten laffe.(quod sacrosanctum verbun 
tum in ecclesiis tum ad funera tum vero alibi locorum desiderabitur, vernacula 
praedicabit, praedicarique per alios pastores curabit). % dem Behufe ließ 
noͤthigen Kirchenbücher in der rumäniſchen Sprache, obwol mit Cyrilliſchen Buchſtab 
geben. Dies ſind alſo in Siebenbürgen die älteſten rumäniſchen Bücher. 

Nachdem der legte ſiebenbürgiſche Fürſt jein Land dem Schutz des Königs von | 
Kaijerd von Deutichland, Leopold I., übergeben hatte, fing man ſogleich katholiſcher 
der Bereinigung der griechiſchen Kirche mit der römifch-Fatbolifchen zu arbeiten, inde 
rumäniſchen Bifhof und ven Popen alle Rechte des römifchen Klerus zuſicherte. Es 
den Cardinal Kolonid, Primas von Ungarn, durch die erfolgreihe Bemühung | 
Gabriel Hevenefl und Stephan Bäranyi, den rumänifhen Biſchof Theophilus zu 
bewegen. Diefer berief 1697 im Monat Februar eine Synode nad Weißenburg, 

3) Die walachiſche Sprache fept ben Artifel Hinter da6 Hauptwort, 3. B. domnu-I 
domnu-lui, des Herrn u. f. w. 

4) „Praeter supra dicta silvam Blacorum et Bissenorum cum agris, usus Comn 
cendo cum praedictis, scilicet Blacis et Bissenis, eisdem (hospitibus Teutonicis) © 
Bol. Benkö, Transfilvania, I, 441, 
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tion beſchlofſen wurde. Der Biſchof und zwölf Archidiakonen unterfhrieben und beeideten 
de vier Artikel: 1) file anerkennen ven Primat des römiſchen Papftes; 2) fie befennen, 
‚außer dem Himmel und der Hölle noch einen dritten Ort, dad Purgatorium, gebe; 3) das 
inerte Brot fei binlänglid zum Abendmahl und der Meſſe; 4) der Heilige Geift kommt 
Bater und Sohn (a Patre et Filio procedere credimus). Sie behielten aber den Julia⸗ 
t Kalender, die Ehe der Popen und die Liturgie in der Mutterfpradhe. Der unirte Biſchof 
tfeinen Sig in Fogaras, dann in Blafendorf, und nannte fi „Ecclesiarum in Magno 
silvaniae principatu et partibus eidem reapplicatis Graeci ritus unitarum Episcopus 
asensis’. Gr war Suffragan des kalotſchaer Erzbiſchofs in Ungarn. 
ber nicht alle Rumänen unirten fi, und viele verließen nachher die Union. Ihre Popen 
ohne Biſchof, und fie mußten ji von den Bifhöfen der Moldau und Waladei die Prie- 
be geben laffen. Da nun dies zu Beſchwerden, zumal zu Umtrieben gegen die Union 
laffung gab, fo wurden die Popen an den nichtunirten Bifchof in Ofen angewieſen. Erſt 
II. ftellte 1784 das nichtunirte Bisthum der Rumänen in Siebenbürgen her, das feinen Sig 
mannftabt hatte und dem griehifch-ferbifchen Erzbiſchof von Carlovicz untergeordnet war. 
enden wir und nun zu den ſtaatlichen Verhältniſſen der Rumänen in Siebenbürgen. Die 
aen bildeten den Stand der Unfreien unter allen Herren Daciend und Siebenbürgeng, 
ater der Herrihaft der erobernden Magyaren. Als wirthfhaftlidhe Beamte, Kenefen, 
ten einzelne Walachen zu einer beffern Stellung, und erhielten zum Theil ven Aoel, 3.82. 
iszeg. Genaueres wiffen wir über ihre Lage nicht. Das erfte mal werden fie als politi- 

toren in dem Audgleihe vom 6. Juli 1437 erwähnt, in weldem fie aber al& den ına: 
ben Unterthanen gleichgeftellt erfcheinen. Sie ſtanden niit dieſen in ven Waffen gegen ven 
jekatholiſchen Bifchof, wegen Bedrückungen des Zehnts und gegen die Grundherren;: ed 
fo zwifchen ihnen und den Unterthanen magyariſcher Nation fein Unterſchied, die beide 
keolae Hungari et Valachi’ genannt werben. Später hat ſich die Zahl der magyariſchen 

nen gemindert, die Zahl der Rumänen aber vermehrt; und da bie andern Einwohner 
rgend ald drei Nationen ein Bündniß ſchloſſen zu gegenfeitigem Schuß und alle 
te innehatten, fo waren die Rumänen als eine nicht „recipirte'‘ oder blos „gedul⸗ 
on nicht nur individuelle Unterthanen, fondern audy eine unterthänige Nation. Die: 
Imiß mußte noch durch den Gegenfaß der Religionen ſchärfer und drückender erſchei⸗ 

ie berechtigten Nationen gehörten nämlich der occidentaliſchen, die Rumänen ber orien- 
Kirche an, und wir wiffen, wie hart die Papfte und Bifchöfe überall gegen vie „Schi: 
"auftraten, und wieleicht fich Die Könige gegen die „Ketzer“ aufheben ließen. 
Berhältnig der unfreien und ſchismatiſchen Rumänen kam durch die Reformation, 

ie berechtigten Nationen annahmen, in keine beſſere Lage, ſowie es durch die Cosreifung 
irgend von Ungarn auch nicht verſchlimmert wurde. Unter den fiebenbürgifchen Fürſten 
den drei berechtigten Nationen noch vier gefeglich angenommene Kirchen, die roͤmiſch⸗ 

ſche, die reformirte, die evangeliſch-lutheriſche und die unitariſche, hinzzu. Die „Approba- 
:onstitutiones Regni Transsilvaniae et partium Hungariae eidem annexarum“ ſtellen 
Titulus octavus die Lage der Rumänen Elar vor Augen. Da heißt ed: „Obgleich bie 

[che Nation nit unter die Stände aufgenommen und ihre Religion nicht recipirt worden, 
en fich ihre Geiſtlichen, jolange fie wegen des Reihe Wohlfahrt gebuldet werben‘ (im halb⸗ 
H halbmagyariſchen Stil „propter regni emolumentum miglen palialtatoak‘‘) „an 
des Halten: Sie erbitten ji von Fürſten einen Biſchof aus ihrer Mitte, den jie für taug: 
chten, und der Zürft beftätigt ihn; die walahifhen Bilhöfe, Preöbyter und Popen 
m fich aller Einmifhung in die weltlichen Angelegenheiten und üben ihre geiftlichen 
mn ohne Bedrückung des Pöbels; aus fremden Ländern Eommende Popen müffen fi ven 
tern vorftellen, und fie und bie Biſchöfe flellen dieſelben vor die weltlihe Obrigkeit zur 
1g (examen), damit über fie dem Fürften Kunde geſchehe; die walachiſchen Popen find 
Undberren jährlich ein angemeffenes Honorarium zu geben verpflichtet, und follte ver 
berr feine Forderung über die Gebühr fleigern, jo wirb die Comitatsbehörde gewiffenhafi 
den; die Söhne der walachiſchen Popen, fobald fie heirathen, einen eigenen Haushalt 

Die Approbatae Constitutiones enthalten alle Befchlüffe ber fiebenbürgifchen Landtage unter 
rien und wurden von Georg Rakoczy II. 1653 beſtätigt und publicirt. Zu dieſen kamen die Com- 
; Constitutiones,, welche die Beichlüffe von 1654—69 enthalten. Sie find ungarifch verfaßt. 
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fliften uno nit felbft Bopen find, werden von den Orundherren wie andere Unterthan 
anſprucht“ (d. h. die walachiſchen Popen genießen nur eine perfönlidhe Befrelung vom! 
thansdienſt, den fie übrigens durch die Feiftung des jährlihen Honorare anerfennen); „diej 
walachiſchen Popen, welche ven Landesgeſetzen zuwider entmeder Copulationen oder Scheid 
vornehmen, jollen durch die Presbyter und den Bifchof beftraft werden.’ Der Titulus 
verordnet: „Obgleich die walachiſche Nation wegen des Vortheild des Landes blos zug 
worden (propter bonum publicum admittältatott), fo berüdjichtigt fie doch nicht ihre 
drigen Stand und verhindert mande unjerer adelihen Mitbürger an ihren Zeiertagen 
arbeiten. Es wird demnach befchloffen: die Walachen dürfen der ungarifhen Nation nid 
reiben und follen e8 nicht wagen, Fünftighin aus der oberwähnten Urſache jemand zu 
dern. Hier finden wir die Beſtimmungen beifammen , welche die walachiſche Ration all 
betreffen. Die einzelnen Individuen waren der großen Mehrzahl nach Unterthanen und 
ſo behandelt wie die magyariſchen, nur daß dieſe bei ihrer geringen Anzahl fich befanden unl 
und mehr unter ven Rumänen verſchwanden. Aber die Erhebung in den Adefitand m w 
Rumänen nicht unmöglich; und wir finden in ven Compilatae Constitutiones einen @ 
artifel vom Jahre 1655, der fu lautet: „Die walachiſchen Bopen haben auch damit Ung 
heit verurfadht, daß fie gegen einige unferer adelihen Mitbürger, die ihrer Sekte ang 
oder gegen ihre Iinterthanen ungeſetzliche Strafen verhängen, und ber Vladika (fo nam 
gewoͤhnlich den rumäniſchen Biſchof) aud in ſolche Angelegenheiten ſich miſcht, Die nl 
Amts find. Der beleidigte Theil hat demnach dad Recht, feine Beſchwerden vor das Ü 
oder vor die höhere Gerichtötafel zur Entſcheidung zu bringen.” Es gab alfo von j 
chiſche Adeliche, die als folde Unterthanen hatten wie jeder andere Grundherr. 

Daß die Unterthanen über die mapen bedrückt wurden, erleidet nicht den geringfle 
fel; daffelbe geihah eben überall in Europa; nur mußte der Drud in Siebenbürgen 
Rumänen mehr empfunden werden, da jie ald eine nur gebuldete Nation und Kirche den 
Nationen und Kirchen fremd blieben. 

Durch die Bereinigung Siebenbürgen® mit den andern ungarifchen Zänbern unter 
gierung der Habsburger erfuhren die Rumänen wol feine Erleidhterung, im Gegen 
Union beirrte einen großen Theil, da diefer, wie wir ſahen, ohne eigenen Biſchof blieb. 
ver Regierung Maria Thereſia's, die wol für die unirte Geiſtlichkeit forgte, blieb alles b 
Aber unter Jofeph II. entfland eine große Bewegung. 

Eine der Iofephinifhen Neformen war die gleiche Beiteuerung aller Ginwohner s 
Verhältniß des Befiged, und dies machte die allgemeine Gonfeription und Volkszäplun 
wendig. In Siebenbürgen erregte die Bonfeription unter den Rumänen die Meinung, 
aus ihnen Regimenter bilden und fie von der Verpflichtung gegen ihre Grundherren 
wolle. Saufenweife drängten fle ſich zur Confeription; e8 fanden ſich auch Leute, nam 
gewiffer Salis, welche das unwiſſende Landvolk noch mehr bethörten. Ein Rumäne, Hb 
ih) geradezu für einen jolhen aud, der von Kailer die Miſſion erhalten Hätte, feine &e 
sn befreien. So brad) der Sturm am Ende October 1784 auß, der fih nach allen Ed 
verbreitete und Hora’8 Scharen immer mehr und mehr vergrößerte. Die Negierung 
bürgend war zufällig in ſchwachen und mit fi} uneinigen Händen, denn der Gubernater 
Brudenthal haderte mit dem Krieggcommandanten Baron Preuß; ihre VBerorpnungn 
halbe Maßregeln und widerfpraden ih. Dadurch wurde das rumänifche Landvolk in 
Mahn beitärkt, daß das Militär nicht gegen daffelbe auftreten werde. Aber ſchon am M 
fangten die geeigneten Befehle Jofeph'8 in Hermannftadt an. Der neue Commandam, 
und der königliche Commiſſar, Graf Jankovies, traten energiich auf und der Aufruhr w 
dämpft. Die irregeleiteten Rumänen hatten 62 Dörfer und 132 Edelfitze eingeäfchert = 
Granfamkeiten begangen. Im Jahre 1785 verkündete Kaifer Iofeph die Freizügigfe 
perjünlihe Freiheit der Bauern in Ungarn und Siebenbürgen; übrigens blieben ti 
thanenverhältniffe wie fie waren, bis ihre Auflöfung infolge der ungariſchen Gefepe s 
Bereinigung Siebenbürgen mit Ungarn 1848 zu Stande kam. 

Die legte große Waffenergreifung der Rumänen in demſelben Jahre 1848 hatte einen 
Charakter, wie wir in der Gejchichte Siebenbürgenß jehen werben. Hierher gehört nur nd 
neuefte Veränderung auf dem kirchlichen Gebiet. 

Die Rumänen Siebenbürgend gehören jeit 1697 theild zur unirten, theils zur ni 
griechiſchen Kirche. Bis 1853 Hatte die griechiſch-unirte Kirche in Siebenbürgen nur ei 
ſchof; in dem genannten Jahre wurde er Erzbifhof und führt nun den Titel: Archiepi 
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ensis et Albae-Juliensis, behält aber feinen Sig in Blaſendorf (Baläsfalva). Außer: 
even zwei neue Biöthünmer errichtet, dad von Syamod-Ujvar in Siebenbürgen und das 
08 im Banat (in Ungarn) und dem neuen Erzbiihof untergeordnet. Die Rumänen 
⸗unirter Kirche haben demnach in Siebenbürgen einen Erzbifchof und einen Biſchof, in 
blos einen Bifchof, der aber dem Erzbiſchof von Siebenbürgen untergeordnet iſt. Die 
rten Rumänen hatten in Siebenbürgen von 1697 — 1784 feinen Biſchof; Sofeph 1. 
r Bisthum im legtgenannten Jahre wieder her und gab ihm in Hermannſtadt einen Sig. 
aber dem ſerbiſchen Erzbiſchof von Carlovicz untergeordnet. Gegen dieſe Unterordnung 
unirten rumäniſchen Geiſtlichkeit unter das ſerbiſche Archiepiſtopat hatten die Rumänen 
Siebenbürgen als auch in Ungarn manche Beſchwerden. Nachdem Rajachich, der ſer⸗ 
zbiſchof und Patriarch von Carlovicz im Jahre 1862 geſtorben und fein Sig im Jahre 
jegt worben, fam bie Reihe der Verbefferung und Erhöhung aud an Die nichtunirten 
n. Gin allerhoͤchſtes Handbillet vom 24. Dec. 1864 ernennt einen Erzbiſchof und 
liten der griehijch-orientalifhen Rumänen Siebenbürgene und Ungarns, dem ber 
Biſchof von Siebenbürgen und der Biſchof von Arad in Ungarn, fowie der neu zu crei- 
ſchof von Karanjebed untergeorbnet werden. Und ſoll die Kirche von nun an nicht mehr 
⸗nichtunirte, fondern orientalijh=orthobore heißen. Die Rumänen Siebenbürgen und 
: Haben demnach jet zwei Erzbisthümer und fünf Bisthümer und find Eirchlicherfeits 
„ indem die betreffenden erzbifchöflihen Sprengel ih auf Siebenbürgen und Ungarn 

Ihr Schwerpunft ift jedoch Siebenbürgen. 
Rad den Rumänen, weldje durch ihre große Zahl wichtig find, müſſen wir Diejenigen 
litäten betrachten, welche vor 1848 als die alleinberechtigten die Träger des Staats: 
iebenbürgend waren und in ver diplomatiſchen Spradhe „die unirten Nationen” hießen, 
die Ungarn, die Szefler und die Sadjen. 
Die Ungarn Siebenbürgens jind deſſelben Stammes mit den Ungarn oder Magyaren 
), das allgemeine über fie kann demnach in dem Art. Ungarn nachgeholt werden. Weil 
riſche Stamm der legte Eroberer Siebenbürgend war, jo mußte wol den Berbältniffen 
ven erften Sahrhunderten der Adel ganz diefem Stamm angehören; und da im Mittel: 
‚Adel zugleih der Orunpbeiiger war, fo mußte der Grundbeſitz in den ungarifchen oder 
iſchen Familien erblich werden. Die Ungarn waren demnach die Herren des Landes und 
iänen ihre linterthanen ; allein ed gab auch magyarifche Unterthanen. Bon 1540— 1690 
iebenbürgen einbeimifche Kürften, und dieſe gehörten alle zu den ariftofratifchen (oder 
iihen) Geſchlechtern Siebenbürgens. Zwiſchen ver magyariſchen Ariftofratie Sieben: 
and ihren Unterthanen, ven Rumänen, war ungefähr dajjelbe Verhältniß, welches 
dem deutſchen Adel Eſtlands und Livlands und deſſen efinifchen und livifchen Unter: 
Rattfand, mit dem Unterſchied jedoch, daß die magyarifche Ariflofratie Siebenbürgens 
s Territorium als auch die Staatsrechte mit den beiden „Nationen” der Szekler und 
fen theilte und jie alfo nicht fo ausſchließlich herrſchen konnte wie die Ariftofratie 
und Livlande. 
„Nation“ der Ungarn hatte ein eigenes Territorium, das bei weitem den größten Theil 
es, nanılid) 626 und mit ben „partes annexae“ fogar 728 Quadratmeilen ausmachte. 
erritorium oder, diplomatifch geſprochen, „das Zand ber Ungarn’ war in elf Gomitate 
It, zu denen nod drei Diftricte gerechnet wurden. Die elf Gomitate jind Oberalba 9), 
a, Küfülld, Torda, Koloſch, Doboka, Inner-Szolnof, Hunyad, Mittel-Szolnof, 
Zaränd; die drei legtbenannten hießen „partes annexae”, weil fie unter den einheimi: 
rſten durch Friedensſchlüſſe von Ungarn abgelrennt wurden und immer als „zurüd- 
e’, reapplicandae”, galten. Die Diſtricte find der fogaraſcher an der Südgrenze des 
der nadzober im Norden und der föndrer im Weiten, der auch zu den partes annexae 
Wie aber die Ungarn oder Magyaren Siebenbürgens eigentlich nur ein Theil der Ma: 

Ingarne find, jo war auch ihre Verfaffung in den Comitaten ganz der ungarischen Ver: 
ınalog; die partes annexae waren in der Hinfiht ganz identijch mit ben ungarifchen 

ba deutfch: weißenburger Gomitat. Die Refidenzfläbte heißen in der ungarischen Spradje 
, daher Stahlmweißenburg (Feher-vär) in Ungarn, die alte Refivdenzflabt der Könige. und 
rg (Alba Julia, Gyula-feher-vär, jept Karlsburg) in Siebenbürgen, die Refidenzſtadt der 
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Eomitaten. Überhaupt muß Siebenbürgen als ein Tochterland Ungarns betradptet werb 
jedoch manche Eigenthümlichkeiten hatte, und dieſe bildeten eben Die zweite und britte „N 

Die Ungarn Siebenbürgens wurben durd Stephan den Heiligen zum Chriſtenth 
fehrt, jie gehörten dennah vom Anfang der vecidentalifhen Kirhe an. Zwar murben 
rungsverſuche aud von Konftantinopel aus gemacht, aber die orientalifche Kirche ſchli 
Wurzeln unter ven Magyaren. Daß dennoch alle Walachen oder Rumänen füdh zu vi 
fennen, mag vielleicht dem zugejchrieben werben, daß ver größere Theil derfelben nad 
vberung der Magyaren und nad den Zeiten des heiligen Stephan aus den benachbart 
dern bereingezogen ift. Denn wären fie vor und zu Stephan’8 Zeiten in verhältnig: 
Menge dageweſen, jo hätte es mol leicht geſchehen können, daß die lingarn Siebenbür: 
orientaliichen Kirche zugefallen wären. 

Stephan der Heilige ftiftete auch das fiebenbürgijche Bisthum im Jahre 1003, dai 
Sig in Weißenburg hatte. Aber bereits früher war ein Bisthum im Often des Landes ( 
patus Milkoviensis), zu bem die ſächſiſchen Gemeinden gehörten, und das um das Jah 

verjhiwindet. Sein Sig war demnach in der Moldau, wo wir auch ungariſche Hujfiten 
denn die ältefte ungarifche Bibel, die vorhanden ift, wurde 1466 in Tatroß in der Moh 
gefchrieben. Aus dieſer Thatjache (der Coder befindet ji in ver münchener Hofbiblistl 
fahren wir, daß Huf’ Lehren auch unter ven Magyaren Ungarns, Siebenbürgen® und de 
dau Anhanger fanden; um fo weniger darf ed und wundern, daß nachher die Meformati 
fo ſchnell verbreitet hat. 

Das ſiebenbürgiſche Eatholiihe Bisthum wurde 1556 von den bereits protefla 
Ständen aufgehoben; nady der Übergabe Siebenbürgend an die ungarifche Krone unter da 
aber wurde e8 im Jahre 1697 mwiederhergeftellt. 

2) Die zweite , Nation” Siebenbürgend waren die Szefler im Oſten des Landet, 
Territorium oder „das Land der Szefler” 215 Duadratmeilen beträgt. Dies ift das inte 
tefte VBölktein Siebenbürgen, wenn nıan feinen Urſprung und feine Verfafſung betradk 
Szefler find ihrer Sprade nah Magnaren und unterfheiden fih von den andern 9 
Siebenbürgens und Ungarns nur dur einige Dialeftverjhiedenheiten, bie aber zw 
auch in manchen Gegenden Ungarns zum Vorfchein kommen. Die Chroniken nennen 
fönımlinge der Hunnen, namentlid wären jie von der Heeresabtheilung Irnak's, des 
Attila's, Die ji in dem daciſchen Hochlande gerettet Haben foll. (S. Ungarn.) Si 
auch nady dem Zeugniffe aller Chroniken eine bejondere Schrift, melde durch eine ne 
deckte Inſchrift vieleicht außer Zweifel geftellt wird. Sie wird von der Rechten pr 
gelefen und in allen Chroniken hunniſche Schrift genannt. Wir finden dad Land und 
men der Szefler bereit3 in den älteften vorhandenen Urkunden, aber Genaues über ik 
unter den erften Königen Ungarns finden wir nicht, denn beftritten wirh eine fogenannk@ 
Chronik, die im Jahre 1533 aus alten Documenten verfaßt worden fein foll, vie h 
nach einer Kopie aus dem Jahre 1796 vorhanden ift. 

Die Szefler waren urfprünglidh Vertheidiger des Landes und als foldde von al 
lihen Laſten befreit. Sie waren in Bornehme (ungarifd fö ne&pek, primores), ® 
(ungariſch lö-fejek, Iofök, d. h. Roßhäupter, teil fie Reitervienfte thaten) und Gemd 
garifh köz népek) eingetheilt, genoffen aber alle ohne Ausnahme adeliche Borrei 
flunden unter einen: Grafen (comes), den der ungarifche König ernannte. Ihr Befikt 
ih aus der urfprünglien Occupation herleitete, fiel nie dem Fiscus anheim und for 
nicht Gegenſtand Eönigliher Schenkungen werben. Söhne und Töchter erbten zu gleiche 
len, eine Grbordnung, welche der Feudalverfaſſung, die überall die urfprünglicgen % 
umänderte, vorangegangen iſt; waren Feine Defcendenten und Gollaterales vorbande 
das Erbe ven Nahbarn zu. Dagegen war auch das Beligthum unveräußerlich; ver j 
Beliger war nur der Nugnießer; dad Gigentbumßrecht gehörte der Gemeinde und dem & 
So oft dad Land Kriegödienfte brauchte, mußten die Bornehmen mit ihrem Gefolge i 
eriheinen, wie die Magnaten ver Gomitate, d: i. aus den Territorium der Ungarn: bie 
pilen erſchienen einzeln zu Roß, die Gemeinen aber zu Buß. Außer dem Kriegsdieail 
ſie nad alter Sitte bei der Krönung bed neuen Königs, bei deſſen Verehelichung, us 
wenn die Königin den erſten Sohn gebar, von jedem fehöten Ochſen eine Steuer zahlen. 
Steuer nannte man Ochſenbrennen (ökör-sütes), weil den betreffenden Ochſen ein Ex 
aufgebrüdt wurde. Diejed Ochfenbrennen pflegte zu Maros-Bafärhely (Markton 
Maroſch), der Hauptflabt des Szeklerlandes, zu geſchehen. 
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Das 208 der Szefler war in unruhigen Zeiten fein beneidenswerthes, denn fie mußten im⸗ 
zju Felde liegen; aber fie galten für eifrige und freiheitöliebende Krieger und waren auch 
bereit, mit den Waffen ihre alten Vorrechte zu vertheibigen. Daher vie vielen Aufftände 
sgefler gegen die wirklichen oder vermeinten Bedrücker. Als muthige Vertheidiger des Alten 
fanden fie am längften und hartnädigften ven Chriſtenthum und nad 500 Jahren aud 
teformation, zu der fi) ein Theil ver Szekler nie bekannte ; der größte Theil jedoch ift refor- 
auch eifrige Unitarier gibt e8 unter ihnen. Weil die Szefler zu Ende des 17. und Anfang 
8. Jahrhunderts ihre Waffen ven Näkorzy’fchen Unternehmungen gewidmet hatten, jo 
m fie 1711 am 29. April zur Ablieferung der Waffen vermocht und zum Steuerzahlen 
ht. Da machte ſich der ſchon entſtehende Unterfchied zwischen ven vornehnen und gemeinen 
rn vollends geltend, denn jene wurden den Adelichen und Magnaten, dieſe aber ven fteuer- 
igen Einwohnern gleichgeftellt. Der arme Szekler mochte jedoch lieber Steuer zahlen, vie 
en war, ald die früher unbemeſſenen Kriegödienfte leiften, denn nad) einem halben Jahr: 
rt zeigte er nicht mehr Luft wieder den alten Stand zu ergreifen. Maria Therefia hatte im 
1761 aus den füblihen und norpöftlihen walahifhen Grenzbewohnern zwei Grenz⸗ 
nter errihten laffen; im Jahre 1764 jollten auch diejenigen Theile ver Szefler, welche die 
e gegen Dften bewohnen, in Örenzregimenter organifirt werden. Die Confeription ging 
fang gut von flatten, aber in den entfernten Teilen fand fie Widerſpruch. Am 5. und 
1. 1764 rotteten ſich Die Szeflerbauern in Mapefalva zufammen, und am 7. Jan. Fam ed 
Hutvergießen zwifhen ihnen und dem die Gonfeription beſchützenden Militär. Mädefalva 
n Slanınıen auf, 186 Szefler blieben todt da, 34 wurden verwundet und 400 gefangen. 
mädejalvaer Niederlage, die lateinifh „siculicidium“ heißt, ift’ein vielbefungener Gegen: 
In der Volkspoeſie der Szekler. 
Jamald wurden aus den Grenzbewohnern zwei Negimenter Infanterie und ein Regiment 

gebildet; und dies Orenzmilitärinftitut beſtand bis 1849. In den Jahren 1848—49 
Rh wieder die Szekler fehr eifrig der ungarifhen Erhebung angejhlofien; nad 
ng des blutigen Kriegs in Siebenbürgen wurde dann dad Grenzmilitär der Szefler 

„Land der Szekler“ war in Stühle (szek, sedes) eingetheilt, veren Zahl in frühern 
größer war, fpäter wurden mehrere vereinigt. Sie heißen nun: aranyoſcher Stufl, 

Stuhl, udvarhelyer Stuhl, cjifer (lied tſchik) Stuhl, haͤromſzeker Stuhl. Die Zahl 
er beträgt über 470000, und fie bilden im Often Siebenbürgens eine compacte Mafle. 
fleißig, denn jie bewohnen größtentbeild ein gebirgiges Land. 

Die dritte „Nation Siebenbürgens waren die Sachſen, over die Deutfchen dafelbft. 
Großherzog Geyſa, dem Bater des heiligen Stephan, fiedelten Deutſche nah Ungarn 

in größerer Menge z0g fie aber König Geyfa II. um das Jahr 1141, durch Verleihung 
Privilegien herein, um die durd die Ginfälle der PBetfchenegen und Kumanen ver: 

en Gegenden zu bevölfern. Einzelne Golonien liegen fih 1146 zu Mediaſch, 1150 zu 
nıbacdh, 1160 zu Hermannftadt, 1178 zu Klaufenburg, 1180 zu Biftrig, 1200 zu Broos, 

zu Kronſtadt nieder; andere Anfievelungen gejhahen nad vem Mongoleneinfall, 5.8. 
m bifchöflichen But zu Enyed u. f.w.?) König Andreas II. beftätigte 1224 ihre frühern 
egien, und erweiterte fie, infolge deſſen die Sachſen ein politiſches Ganze bilden, dad nur 
richtsbarkeit des Königs und ihres Grafen unterfteht, den der König beftellt, und welcher 
b Königerichter heißt; fie wählen frei ihre Geiftlichen, denen ver Zehnt gebührt ; die Sach— 
nießen zollfreien Handel durch ganz Ungarn, abgabenfreie Wochen- und Jahrmärfte, drei— 
es Jahres unentgeltlichen Bezug des Kleinſalzes; fie erhalten ein beſonderes Siegel; dafür 
en fie jährlich eine Abgabe von 500 Mark Silber, ftellen 500 Mann bei einem Kriege 

mbe, außerhalb Landes aber, wenn ver König perfönlich das Heer anführt, 100 Mann, 

aur 50; wenn der König in ihren Gau erfcheint, müffen fie ihn dreimal, feinen Woj: 

r aber zweimal bewirthen (cum ad expeditionem ad ipsos nos venire contigerit, tres 

msus tantum solvere ad nostros usus teneantur. Si vero Vayvoda ad Regalem utili- 

Bad ipsos vel per terram ipsorum transmittetur, duos descensus, unum in introitu, 

lerum in exitu, solvere non recusent). Derjelbe Andreas II. hatte im Jahre 1211 das 

ynland ober das Gebiet um Kronftadt den Deutjchen Rittern zum Lehn gegeben, die dort 

) Görnig, Ethnographie der öfterreichifchen Monarchie, Il, 227. Auch Benkö, Transfilvania, 
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Burgen errichteten (von fieben ihrer Burgen ſtammt der deutſche Name Siebenbürgens). 
die Ritter aber Luft zeigten, dad Anfehen des Königs hintanzufegen, fo wurben fie von 
vertrieben und das Burzenland zu dem Gebiet der Sachſen geſchlagen. Die Stadt Klaufen 
wurbe vom König Stephan V. (1270-72) gegründet. Überhaupt verbanfen alle € 
Siebenbürgen, mit Ausnahme der Szeflerftädte, ihren Urſprung deutfchen Goloniften. 
dem Jahre 1318 erfcheint ver Name ver jähllihen Stühle (sedes) an der Stelle der fri 
Gomitate. In den Diplomen beißen die Deutſchen „hospites Teutonict’ ober „hos 
Saxones”; der Name „Sachſen“ ift ver allgemein herrſchende. So entfland die dritte „Na 
Siebenbürgend. Ihr Land beträgt jegt 155 Duadratmeilen und iſt in folgende Stühl 
getheilt: hermannflädter, broofer, mühlenbacher, reusmarkter, mebiafcher, ſchäſburger, 
Schenker, leſchkircher, repſer, Eronftädter und biftriger. Die Zahl ver Sachſen beträgt 
160000 Seelen. 

Diefe drei Nationen verband zuerft das Auflehnen der ungariſchen und walachiſchen Ba 
im Sabre 1437; fo entfland die Union, die vielmal, und zulegt am 30. März 16542 zu M 
erneuert wurde. Die weſentlichſten Punkte viejer Nationalverbindung waren: 1) Borfi 
ber ungarifchen Ebelleute follen fteben, ebenfo viele von feiten der Szefler und Safe, 
Berathilagung der gemeinfchaftlihen Angelegenheiten mit dem koͤniglichen Gtatthalte 
wählt werben. 2) Kein Private was immer für einer Nation darf ohne beſondere Bewi 
des Statthalter8 einen Abgeordneten an ein fremdes Reich jhiden. 3) Alle drei nd 
unterftügen ſich nad alter Befugniß und Reichsgewohnheit durch Nath und That zur A 
haltung des Sriedend. 4) Bei einem feindlihen Angriff von außen oder vom friten 
innern Feindes waren fie bei Todesſtrafe verpflichtet, gemeinſchaftlich mit ihrem ganzen 
aufwand nad Anorbnung des Statthalterd zu wirfen. ®) 

Die Reformation brachte neue Beflimmungen auf. Die Sachſen waren Die erften, 
den Kehren Luther's Gehör gaben; ihnen folgten die Iingarn und ein Theil der S 
Doc bald neigten ſich Die Ungarn und Szekler den Lehrbegriff Calvin's zu; durch 
einen Arzt aus Italien , der in Genf die ſocinianiſche Lehre ergriffen, von daher nach P 
endlich nah Siebenbürgen gefommen war, wurde auch der Sorinianismuß feit 1566 
Schon hatte der Landtag zu Xhorda im Jahre 1557 und 1563 die vollſte Neligio 
geſetzlich ausgeſprochen; es entilanden demnach außer der Fatbolifchen Kirche drei 
evangelifch-Iutherifche, zu welcher fi die Sachſen befannten, die evangelifh:reformi 
belvetifche Confeſſion), welche unter den Ungarn und Szeklern ihre Belenner hatte, 
unitarifche, zu der fi ebenfall® Ungarn und Szefler bekannten. Bon nun an war ber 
ber Union folgender: 1) Die vier gefegli aufgenommenen Religionen (receptae 
nämlich römiſch-katholiſche, Iutherifche, zeformirte und unitarifhe) genießen im ganzes 
vollftändige Freiheit. 2) Wenn eine der drei Nationen in ihren geſetzlichen Freihei 
Privilegien geftört wird, fo müſſen die andern zwei fogleich auf den Landtage für fie 
und fie auf jebe Weife beihügen. 3) Ebenfo wenn ein Brivate an feiner Gabe ober 
Rechten von dem Fürſten verlegt würbe, und er den Schuß feines Comitats anriefe, fe 
daB Komitat alfogleih die andern Comitate und die Szefler: und Sachſenſtühle au 
damit fie vor dem Fürften für das Necht einfleben. Daſſelbe findet in Betreff der 
Sachſen flatt, um fo mehr, wenn der beſchädigte oder beleipigte Theil eine Stadtgemeinde 
4) Die Beſchlüſſe der Landtage müffen allen ohne Unterſchied Heilig fein. 9) 

C. Rod müßten wir die Armenier, Ifraeliten, Zigeuner und Slawen erwähnen; 
aber Fein ſtaatliches Moment ausmachen, fo Eönnen ſie übergangen werben. Rur ü 
Armenier ſtehe hier eine kurze Nachricht. Nach dem Tode Leo's III. Königs von A 
entftand unter feinen Söhnen Oscin und Hagag Zwift, und ber legtere rief bie Tü 
Perfer um Hülfe an. Diefe theilten aber unter fi dad Land und zerftörten Die Stadt 
über welde ſie ſich nicht pereinigen Eonnten. Die übergebliebenen Einwohner ver 

Hüchteten theild nach Perfien, theils in die Krim, in pie Moldau und nah Polen. Als 1 
Türken gegen ven moldauer Yürften ins Feld zogen, flüchteten die Armenier nad 
bürgen, wo Fürſt Michael Apafi 1671 fie ald Säfte aufnahm, und ihnen einige Orte 
Nach dem Tode ber Apafi Fauften fie Ebesfalva vom fiebenbürgifchen Kanzler Gabriel Bl 
und nannten es Gliſabethſtadt 1721; Szamos⸗ujvaͤr wurde von ihnen 1738 befekt. [| 

8) Czörnig, 11, 235. 
9) Approbatae constitutiones Transsilv., Thl. III, Tit. 1. 



Siebenbürgen 359 

wurden in bie Reihe der privilegirten Städte aufgenommen. Bon daher ſtammen auch 
agariihen Armenier, die zum Theil reihe Grunpbeilger ſind. 
Im Jahre 1684 wurden fie durch Oxendius Verzireski, der 14 Jahre in Nom gelebt hatte, 
Anſchluß an bie roͤmiſch⸗-katholiſche Kirche bewogen; fie behielten lich aber das Recht vor, 
keſſe in der armenifhen Sprache feiern zu dürfen. 
Die Armenier maren im 18. Jahrhundert die größten Kaufleute Siebenbürgend und 
md; nun find fie ed nicht mehr. Sie haben ji bereit magyarifirt; in ihrem Unter: 
afium zu Glifabethflabt ift die Lehrſprache ungariſch; jie lernen aber auch die armeniſche 
Ge, zu deren Unterridt ein Mechitariſt aus Venedig angeftellt iſt. 
. Staats- und Verfaſſungsgeſchichte. Die Geſchichte Siebenbürgens beginnt für 
ıit der Eroberung des Landes durch die Magyaren. Sie zerfällt in vier Perioden, 
tih fharf voneinander unterfcheiven. Die erſte Veriode läuft unter der unmittelbaren 
ung der ungariihen Könige ab, von 1002—1540. In diejer bildet jich die Union oder 
zhäaltniß der Drei Nationen zueinander. Die zweite Periode umfaßt die Zeit ver ein: 
hen Fürſten Siebenbürgend von 1540—1690. Die dritte Periode umfaßt den Zeit: 
tt von 1690 bid zur Aufldjung der Union im Jahre 1848. Dieje beiden Perioden 
e Geſchichte der Union ber drei jiebenbürgiichen Nationen. Endlich die vierte Periode 
t mit der Auflölung der jiebenbürgifchen Union und bereitet eine ganz neue geſchicht⸗ 
ntwidelung vor. 
ke Eroberung des Landes dur die Magyaren fallt in die Zeit Arpad's, des erſten Groß: 
B Der Magyaren (884 — 906 n. Chr.). Die Sage nennt Tuhutun als Heerführer, 
# Land „ienfeit nes Waldes‘ eroberte. Das erfte Jahrhundert hindurch ſcheint 88 unter 

gigen Führern geflanden zu haben ; denn die Stammverfaſſung der Magyaren ließ 
en Zuftand leicht auffouımen. Der legte Häuptling Gyula war der mütterlihe Oheim 

’6 des Heiligen, aber ein großer Gegner des Chriſtenthums. Stephan führte ihn und 
ne gefangen nad) Ungarn und unterwarf Siebenbürgen feiner unmittelbaren 
‚ nachdem er auf den Wiberfland der Szeklex gebrochen hatte, wie die bezweifelte 

Ehronif es beſagt. Ergründete pas iiebenbürger Bisthum, theilte das Land in Comitate 
te Die ſchon beſtandenen Gaue und feßte einen Wojwoden ein. Siebenbürgen war 
en Ginfällen der Petichenegen und Kumanen ausgeſetzt; Stephan ſchlug alle Feinde 

Diele Einfälle Haben es gewiß bewirkt, daß die Szekler als Grenzhüter des Oſtens ihre 
rfofjung entwidelten, und dag die nachfolgenden Könige immer mehr Deutfche ins 
‚namentlih Geyfa I.(1141—61), wie wir bereits gejeben haben. Die Flut der 
im Jahre 1241 — 42 überſchwemmte auch Siebenbürgen. Bela IV. ſandte nad) dem 
Beinde den Wojwoden Laurentius nah Siebenbürgen, damit er das Volk wieder 

(ut populos nostros recolligeret). 
ben Auöfterben bed Arpad’ihen Stammes nahmen die Sachſen Siebenbürgend für 

ter Otto Partei, allein ver Wojwode Ladiſlaus nahm ihn gefangen und entließ ihn 
ft 1308 nur unter der Bedingung, dag er Ungarn verlaffe. Karl Nobert und Ludwig I. 
m Haufe Anjou braten manche neue Begriffe aus dem Audlande nad) Ungarn und 
Bürgen; unter dem legten wurde die Abgabe des neunten Theild der Früchte dem Bauer 
gt. Bis dahin Hatte er blos den Zehnt an den Biſchof zu zahlen und beßimmte Zahlungen 
Kenfte dem Grundherrn zu leiften. Nun mußte nah dem Geſetz Ludwig's I. vom 
R351 aud der neunte Theil aller Früchte und Weine dem betreffenden Grundherrn ab- 
m werden, und zwar in allen Dörfern und freien Ortichaften (in quibusdam villis 
d, mit alleiniger Ausnahme ver mit Mauern umgebenen Städte. Und follte einer der 
Kerren den Neunten nicht abnehmen, fo wird ihn der König für ſich einfammeln lafjen. 
Yui exactione praedicta secus fecerint, Nos in talium rebellium et praesentem nostram 
Rionem alterantium possessionibus pro usu nostro ipsam nonam partem ipsorum 

met vini exigi faciemus, sine diminutione et relaxatione aliqua. Ut per hoc honor 

» augeatur et ipsi Regnicolae nostri (Edelleute) Nobis fidelius possent ſamulari.“ !0) 
iR die böfe Saat, deren Früchte in Siebenbürgen zwar einerfeitd die Union ber drei 
Men, andererfeitö aber auch die Unterdrückung des Bauernftanded waren. Unter Sig- 
PB langer Regierung (1387—1437) haben ji die Verhältniffe des Bauern gegen Die 
vherren und die privilegirten Städte, welche auch Grundherren wurden, nur verſchlimmert. 

0) Corpus juris Hungarici. 
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So brach denn in Siebenbürgen ein großer Aufftand der ungarifhen und walachiſchen Bu 
gegen den Bifchof, den Adel und gegen die bevorzugten Städte aud. Die Bauern waren 
organifirt und jiegten; die andere ‘Partei mußte am 6. Juli 1437 folgende Bebingunge 
gefteben: daß ver Biſchof für ven Zehnt ſtets die laufende Münze annehme; daß bie @n 
herren den Neunten nicht verlangen; daß die Kreizügigfeit der Bauern nicht gehindert w 
daß der Bauer über fein Vermögen verfügen könne und der Grunpherr blos ein dreijäh 
Rind beanfpruden dürfe, fo oft der erbliche Befiger wechſelt. Dieſes alles gelte aber nz 
lange, bis die Privilegien des heiligen Stephan aufgefunden werben, welche allen Ginwof 
des Landes ertheilt wurden; denn die Bauern wünſchen nad) ven Berorbnungen des hai 
Stephan behandelt zu werben. Obwol diefer Vertrag, nad der Sitte jener Zeit, von« 
„locus credibilis”, dem @onvent zu Kolosmonoſtor, beglaubigt wurbe, fo brach ihn tel 
adeliche und ftädtifhe Partei, die ih 1438 durch die Union der ungarifhen Epelleute | 
der Szeffer und der Sachſen befeftigt hatte 11); der Bürgerfrieg begann aufs neue, ul 
Bauern wurden befiegt, was die Aufhebung der Freizügigkeit und des Rechts frei übe 
bäuerlihe Vermögen zu verfügen, zur Kolge haben mußte. Die Union der drei Nationen, 
anfangs privatrechtlicher Natur war, nahm bald inımer mehr einen politifhen Charakter 

Unterdeffen vergrößerten fi die Eroberungen der Türken in Europa, und fihon ©i 
mußte mit ihnen kämpfen. Wladiſlaus verlor fein Leben in der Schlacht bei Varna 144 
Siebenbürgen wäre mit Ungarn vielleiht ſchon jegt erlegen, wenn ihnen das gute © 
Johann Hunyad, dem Wojwoden Siebenbürgens, nicht den geeigneten Netter geichenl 
Er ſchlug ven erften großen Einfall ver Türfen 1440 zurüd und befhüste als Gubern: 
ganze ungarifhe Reich. Sein noch berühmterer Sohn, Matthias, am 14. Febr. 14 
Klaufenburg geboren, wurde 1458 König von Ungarn. Seine Maßregeln waren & 
gemeinen den Bedrückten günftig, daher er beim Volk Matthiad der Gerechte hieß; 
hatte auch er einen Aufruhr ver Bauern in Siebenbürgen zu befämpfen, 1466. I 
ner Regierung zeichnete fih Stephan Bäthori ald Wojwode von Siebenbürgen auß, 
er 1479 mit Hülfe des Paul Kinifi einen großen Sieg über die Türfen 
Siebenbürgen plündern wollten. Nah Matthias erhielt 1490 Wladiſſlaus IL vie um 
Krone, die gerade damals ein ſtarkes Haupt gebraucht hätte. Siebenbürgend Won 
Iohann Zapolya (von 1510— 26), der fi vorzüglich durd die Unterdrückung des 
Bauernaufftanpdes in lingarn 1514, ſowie durd die Befiegung der Szefler 1519 a 
befannt und dem ungarijchen Adel beliebt gemacht hatte. Schon foll ihn fein Vater € 
Zapolva, Palatin von Ungarn unter Matthias, zum König beflimmt Haben. Als 
Jahre 1526 Ludwig II. fein Leben in der Schlacht gegen die Türken bei Mohaͤcs verlor 
fiel ver größte Theil ded Landes Zapolna zn, und dieſer ließ fih 1527 in Stuhlweii: 
frönen. Aber der Palatin Stephan Bäthori von Ecſed und die Witwe des Königeik. 
Ferdinand von Ofterreih nach Ungarn, der auch in demfelben Jahre gefrönt wurke. J. 
Zapolya zeigte durchaus nicht Die Energie, die man von ihm erwartet hatte; doch aud Falk 
Eonnte feinen Gegner, der fi) dem Schug des Sultans empfohlen, nicht befiegen. € 
Ungarn zmei Könige. Endlich kam ein Vergleich zu Stande, Fraft deſſen Ferdine 
Johann's Tode ganz Ungarn und Siebenbürgen erhalten follte. Johann ftarb 1540; 
feine Witwe und die Bormünder feines Sohnes dachten nit an die Erfüllung de# % 
und Ferdinand vermochte niht8 gegen Soliman, der Ofen befete und bie Koͤnigswim 
ihrem Sohne Johann Sigmund nad Siebenbürgen fhidte. 

11) Tas angeführte Geſetz von 1351 und feine nothwendigen Folgen fowie der merfwärig 
trag von 1437, wurbe von den Gefchichtfchreibern zu wenig gewürdigt und wirb im mien 
falfh verflanden. Wir kennen nicht die Verordnungen des heiligen Etephan, auf weiche fich die 
rifchen und walachiſchen Bauern beriefen; aber die Bunfte ‚ welche fie ihren Gegnern aufbringe 
fie ung errathen. Freizügigkeit ber Bauern und das Recht, über ihr Vermögen zu verfügen, ® 
Hauptbeflimmungen jener Berorbnungen geweien fein; daß der Neunte nicht dem Grundher 
hatte, bezeugt eben das Gefeg von 1351. In unfern Tagen wollen einige in der Erhebung mi 
die erfte Dröteftation der walachifchen Nation gegen ihre magyarifchen Unterdrücker erfenmen. 
Auffaffung ift unrichtig. Es erhoben ſich damals die Unterthanen (magyarifche und waladkiihk 
den Biſchof und die Grundherren (magyarifche Edelleute und fächflihe Städte). ‚Richt allein 
derholten Türfeneinfälle, ſondern zunächft der Aufftand der ungarijchen und walachifchen Benaz| 
den Adel und die Sachſen hatten 1487 zu einer gegenfeitigen Vereinigung der Ungarn, 6 

t — Sachſen bei gemeinſchaftlicher Gefahr .. . geführt.“ Ethnographie der oͤſterreichiſchen 
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iermit beginnt die zweite Periode der Geſchichte Siebenbürgens. Es hat nun eigene 
en, Die aber mehr oder weniger Vaſallen des Sultans find, und von ihm beflätigt werben. 
rend der Minderjährigkeit des Johann Sigmund regierte Martinuzzi, Bifhof von Groß: 
in, der im Jahre 1551 Siebenbürgen an Ferdinand übergab. Johann Sigmund wurde 
‚och wieder Fürft und regierte bis 1571. Unterbeflen hatten die neuen Kirchen in Sieben: 
n fich gebildet, und es wurde Staatögefeß, daß niemand ein Öffentliches Amt befleiven 
‚ der nit zu einer der drei Nationen gehört und fich zu einer der vier recipirten 
Hifchen, reformirten, Iutherifhen und unitarifhen) Religionen bekennt. 
dach Iohann Sigmund ward Stephan Bäthori von Somlyo Fürft (ein anderer Zweig 
eſchlechts Baͤthori führte ven Zunamen „vun Ecfed‘), und als diefer im Jahre 1576 die 
e von Polen erhielt, gelangte fein Bruder, Chriſtoph Bäthori, zur Fürſtenwürde. Die 
ori waren eifrige Katholiken; Ghriftoph berief die Iefniten nah Siebenbürgen und ließ 
ı Sohn Sigmund purdh fie erziehen. Als Chriftoph 1582 ſtarb, war fein Sohn noch 
venn und Geztzi führte gefchict die Negierung bid 1588. Sigmund ſprach ein ſchönes 
a, war aber grauſam und manfelmüthig ; nur Stephan Bocskai, fein mütterliger Oheim, 
t ihn eine Weile auf dem Bürftenftuhl, den er bald Rudolf, dem König von Ungarn und 
em Kaifer, bald dem Cardinal Andreas Bäthori, feinen väterlichen Oheim, abtrat. 
arch verurfachte er blutige Wirren. Bafta, Feldherr Rudolf 8, und Michael, Wojwode ver 
wei, miſchten jich ein, bis erfterer auch den legtern befiegte, und im Namen Rudolf's 
kam wirthfchaftete. 
Ruvolf Hatte vie Gegenreformation in Ungarn und Siebenbürgen befchloffen; Bafta follte 
Plan ausführen. Da ergriff Stephan Bocskai, der früher Eaiferlih gefinnt war, bie 

‚, Siebenbürgen und Oberungarn fhloffen fih ihm an, und Rubolf war gezwungen 
den Erzherzog Matthias den Wiener Frieden zu ſchließen, 1606, der den Proteftanten 
8 freie Religionsübung ſicherte. Bocskai war der erfle proteftantifche Fürſt Sieben: 
. Nach feinem plöglich erfolgten Tode gelangte Siginund Räföczy zur Fürftenwürde 
d 1608, trat fie aber an Gabriel Bathori von Somlyo ab, der ein gewandter, aber 
er und übermüthiger Mann war und alle Gemüther fi entfremvete. Gabriel Bethlen 

ihn mit Hülfe der Tütken und befleivete die Fürſtenwürde von 1613— 29 mit vielen 
Die Religiondbefhwerben hatten in Deutfchland den Dreißigjährigen Krieg entzündet, 
dinand II. wollte mit Peter Pazmany, dem berühmten Gardinal und Primas von 

‚ die Faiholifche Kirche au in Ungarn zur alleinherrfchenden maden. Bethlen fand 
tfache und Gelegenheit dreimal mit Heeresmacht gegen Ferdinand zu ziehen; durch ven 
rger Frieden von 1622 wurde der Wiener Friede beflätigt und wieder einige Comitate 

ms Bethlen abgetreten. Der Fürft begründete auch eine hohe Schule in Weißenburg, 
Ihe er durch anfehnliche Gehalte deutſche Gelehrte z0g, 3. B. Martin Opig, den fchlefifchen 
r, dann Ahlſtedius, Piftorius, Bieſterfeld u.a. Er ſchickte auf feine Unkoften] junge 
Ruf ausländiſche Univerſitäten und beförberte alles geiftige Beftreben. Leider flarb er zu 
Nach einigem Wechſel kam Georg NRäköczy I. auf den Fürftenftußl 1631—48, der im 
zig mit den Schweden Ferdinand III. den Linzer Frieden abzwang 1645 und aufs neue 
ligionsfreiheit fiherte. Er ordnete ven Zuſtand der reformirten Kirche in Siebenbürgen 
en abgeloͤſten Teilen Ungarns, und baute mit Glüd auf dem von Bethlen gelegten 
3. Schade daß fein ehrgeiziger Sohn Georg Räkoczy II. alles verdarb. Diefer (1649— 60) 
ı Jahre 1657 mit dem fchönften und größten Heere, dad je Siebenbürgen audgerüftet, 
Bolen, um ſich die polniſche Krone zu erwerben. Allein dort wurde er von den plöglich 
olle wechſelnden Tataren umringt und gefchlagen, der Reft feiner Armee famnt dem An= 
e Johann Kemeny in die Gefangenfchaft geführt. Näkdezy kam ohne Heerin feine Heimat 
k. um fi} vor der Hohen Pforte zu verantworten, die eine Armee nad Siebenbürgen 
e, den Fürften wegen ſeines Ungehorfamd zu beftrafen. Unſagliches Elend fam über das 
. Die Fürftenwürde wankte zwifchen Rhedei, Barcfai nnd Kemeny, der auß der tata= 
u Befangenfchaft zurückgekehrt war, His der türkiſche Paſcha Michael Apafil. (1661—90) 
Sürften creirte. 
Die Periode des Verfalls ver türfifchen Großmacht trat ein; bie Siebenbürger fanden es 
Wen, fih von der Oberhoheit des Sultans zu befreien und dem Schuß des Königs von 

‚ der zugleich deutſcher Kaiſer war, zu übergeben. Nachdem die fiebenbürgiichen Stände 
Michael Apafl U. 1681 die Nachfolge gefihert hatten, fchloffen fie 1686 ein Bünd⸗ 

ou der König und Kaiſer Leopold, in welchem biefer den Fürſtenſtuhl ven beiden Apafi 



362 Siebenbürgen 

und ihren Erben garantirte, zugleich aber auch die Religionen und Freiheiten des Ra; 
unantaftbar erklärte. Genauer wurden die Forderungen der Stände in ihrer Inf 
1638 und der darauf erfolgten Antwort Leopold's beſtimmt. Michael 1. ſtarb 1690; ſei 
war noch minorenn; die Einfälle Tököli's gaben dem Hofe Leopold's Gelegenheit Die Ri 
zu übernehmen und den jungen Apafi nah Wien zu nehmen, wo er 1714 farb. Ur 
ſchließt die zweite Periode. 

Bliden wir auf dieſe Periode (1540— 1690) zurüd, jo findet dad Auge wc 
Erfreuliches. Aber für die Geſchichte Siebenbürgens und Ungarns ja vielleicht aud 
Geſchichte Mitteleuropas ift diefe Periode von nicht geringer Wichtigkeit. Es iſt gen 
ohne das Eingreifen der protellantiihen Bürften von Siebenbürgen in die ungarijd 
gelegenheiten der Proteſtantismus in Ungarn ji nicht hätte erhalten Eönnen; es ift a 
nicht minder gewiß, daß Bethlen in Siebenbürgen die Thätigkeit Ferdinand's II. im‘ 
jährigen Kriege beveutend hemmte. Und wäre wol Ferdinand IH. zum Osnabrü 
Münſter Frieden fhon bewogen worden, wenn Georg Räkoöczy 1. ihn nidt gi 
hätte? Aber über alle Zweifel erhoben ift der Einfluß der tiebenbürgifchen Fürſten 
Entwidelung der magyarifchen Nativnalisät. Unter ihnen war die ungarifhe Sprad 
Hofes, der Gefeßgebung und der Regierung; Unterriht und Wiſſenſchaft fingen an zu 
Stephan Bethlen, Johann Kemeny, Szalärdy, Gferei u. a. ſchrieben in ungarijcher 
Memoiren und die Geſchichte ihrer Zeit; Giere von Aparza gab 1654 eine Encyklop 
Willenfhaften und eine Logik in ungarifher Sprache heraus u. |. w. Daß bie theol 
Streitjäriften, die vamald den größten Theil der Literatur ausmachten, in ungarijcher 
erſchienen, verſteht ſich faſt von jelbft. 

An die Spitze der dritten Periode müſſen wir das Leopoldiniſche Diplom ſtellen, 
1691 in Wien ausgegeben, die Bedingungen enthält, unter welchen König Leopold 
gierung Siebenbürgend übernimmt, und welches von nun anein Hauptgefeg des Landes 
Eingang ded Diplomd wird Siebenbürgen als ein Theil des ungarijchen Reichs bea 
(charissimam hanc Transsilvaniae Regionem jam a seculis inelyto Nostro Hunzaria 
asserlam); 1) wird die Breiheit der Religionen garantirt, ungeadtet alles Einſpruc 
dürfen au die Katholifen auf eigene Koften jih Kirchen errichten („in causa rece 
ibidem religionum .... nihil alterabitur u. f. w.“); 2) werden alle fönigliden uı 
lien Donationes beftätigt; 3) werden alle Gefege Siebenbürgen und dad „jus mu 
Nationis Saxonicae“ gutgeheißen, die Hreitigen Punkte aber in Betreff der Neligiv: 
ber alten ſächſiſchen Privilegien, dem Gutachten der jiebenbürgifchen Räthe und der füı 
Entſcheidung vorbehalten; 4) die alte Sitte der Regierung (in guberniis Consilüi i 
ber Abflimmung auf den Landtagen, der Rechtſprechung u. |. w. wirb beibehalten; 
Amter werben nur Ginheimijchen, und zwar Ungarn, Szeklern und Sachſen anvertra 
werben auch Ausländer dad Indigenat auf dem Landtage erhalten fünnen; 6) dem 
zugefallene Guter werben ebenfalld nur Ungarn, Szeklern und Sadfen verliehen; 7 
oberften Leitung der Megierung, welde früher der Wojmode innehatte, wird ı 
ſiebenbürgiſcher Edelmann oder Magnat ernannt werden ale Gubernator; vaffelbe g 
vom General der jiebenbürgiihen Miliz, dem erſten Kanzler, den Geheimen Räthen, 
gefpanen, Szellerfapitänen u. |. w.; 8) für die Stelle des Gubernatord, Generals, K 
der Geheimen Räthe und der Protonotarien werden aus den drei Nationen Candidat 
geifhlagen, aus denen allerhöhften Ortes die Ernennung geſchehen wird; 9) die 3 
Geheimen Räthe wird auf zwölf gelegt, und viefe jollen je drei Mitglieder aus al 
Religionen fein; daflelbe findet bei der oberſten Gerichtstafel ſtatt; 10) der Landta 
jährlich abgehalten; 11) beflimmt vie Gehalte; 12) Siebenbürgen zahlt im Frieden 
Iniperialgulden (quinquaginta mille Imperialium tributo), in Kriegözeiten 40000 
nifhe Gulden Tribut; ... 14) die Szefler, mit Ausſchluß ber jzefler Bauern , ind i 
allem Tribut, find aber wie früher zur Heereöfolge verpflichtet... 18) die Sachſen 
von allen unentgeltlihen Ginquartierungen, Borfpannen und Bewirthungen befreit. 

Die Iegten Jahre der Regierung Leopold's waren Durch den großen Auffland Unga 
Siebenbürgend unter Franz Räköczy, dem Enkel Räköczy's II., beunruhigt. Leopol 
1705 »er Bürgerkrieg wurde am 29. April 1711 mit dem Szathmarer Frieden beendi 
aber Joſeph I. nicht erlebte. Unter Karl IU., als deutſcher Kaijer VI, wurde die Pragı 
Sanction von den fiebenbürgifchen Ständen 1722 angenommen, und durch fie die A 
au auf die weiblichen Linien verpflangt. Unter Maria Therejia wurden die fiebenbii 
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enter errichtet, und zwar 1761 zwei walachiſche, 1764 brei fzefler Megimenter, 
erwähnt worden. Die Kürftin fehmeichelte aber auch ver Eitelkeit der Einwohner, 
c Belohnung des gegen fie bewieſenen Cifers in dem Erbfolge: und dem Sieben: 
iege im Jahre 1762 einige Erbämter, ald Hofmarfhall u. ſ. w., errichtete und 
and zum Großfürſtenthum erhob. 
3 II. Reformen betrafen auch Siebenbürgen, vefjen Hoffanzlei er mit der ungarifchen 
tte. Nah dem Aufftand der Walachen 1784 (|. Ethnographie, Rumänen) ftellte 
igigkeit und die perjönliche Kreiheit ver Bauern ber; zugleich hob er aud) die Ber: 
ver politiihen Apminiftration auf, was die Grundrechte der „‚prei Nationen’, vor: 
Sachſen und Szefler, beeinträchtigte. Als demnach im März 1790 in den Ber: 
. ver Stühle und der Comitate die Reſcripte Joſeph's IL. vom 28. Ian. deſſelben 
kcirt wurden, welche alled in den Stand von 1780 zurüdverfegten (mit Ausnahme 
edictö und der perfönlichen Freiheit ver Bauern), fo herrfchte allgemeine Freude. 
te des Landes der lingarn, die Stühle der. Szefler und Sachſen wurden wieder: 
die Sachſen erhielten am 29. März ihr Archiv zurüd, und ihr Comes wurde im 
singejegt. Der längfterfehnte Landtag wurde von Leopold II. auf den 12. Der. 
menberufen und ihn unter anderm auch bieje Propofitionen vorgelegt, daß ein 
‚buch gefchaffen werde; daß die Leibeigenheit ver Bauern gefeglich aufgehoben, 
Steuerfhlüffel verfertigt, und die Fähigkeit zu Staatsämtern auch Nichtadelichen 
werde. Der Landtag wurbe am 9. Aug. 1791 geſchloſſen und feine Beichlüfle ver 
Beſtätigung unterbreitet. | 
miniftration Siebenbürgend war in den Händen ver flebenbürgiichen Hoffanzlei in 
ah Joſeph's Widerruf von der ungarifchen abgejondert wurde) und bed Landes⸗ 
Der Hofkanzler und der @ubernator wurden vom Großfürſten aus den 12 Ganbi- 

nt, melde der verfammelte Landtag aus den vier recipirten Gonfellionen durch 
brheit wählend vorfhlug. Dem Hoffanzler waren ald Referenten ſechs Hofräthe 
bie der Großfürſt ernannte. Das Bubernium beftand außer den: Bubernator aus 
consiliarii regii gubernales intimi). Kraft ihres Amts und ihrer Würben waren 
be der Eatholifche Biſchof, der Bräfident ver Landesſtände (statuum praeses), der 
eſaurarius und der Graf der Sachen. Außer dem Biſchof und dem ſächſiſchen Grafen 
Bubernalräthe auf die Weiſe gewählt und ernannt wie der Hofkanzler und Bus 
nter diefen beiden Oberbehörden ſtanden die Barticularbehörben der ungarifchen 
> Diftricte, der Szeflerlühle, der ſächfiſchen Stühle und Diftricte, endlich bie £ö- 
iftädte und Taralorte. 
nd der Ungarn” war in 11 (mit Abzug ver partes annexae in 8) Bomitate und 3 
zug der pars annexa in 2) Diftriete eingetheilt. An der Spige der Gomitate ftand 
‚Hfürften ernannte Obergefpan, bie andern Comitatsbeaniten wurden durch die 
regation ded Adels gewählt. An ver Spige ber Diftricte landen bie vom Groß⸗ 
nten KRapitäne. Das „Land der Szekler” befland aus fünf Stühlen, deren erfter 
Oberkoͤnigsrichter, ebenſo ernannt wurbe wie die Obergefpaue. Die Vice: 
‚ Unterrichter und die andern Beamten wurben von ber Generalverfammlung bed 
Hit. Das „Land der Sachen” hatte eine gemeinfchaftlihe Oberbehoͤrde, die „Uni⸗ 
ichſiſchen Ration’(Universitas Nationis Saxonicae), weldhe die Verwaltung in un⸗ 
Ibhängigfeit von dem Landedfürften beforgte. Das Haupt dieſer Behörde ift ber 
‚fifchen Ration (Comes nationis Saxonicae), ben der Lanbedfürft ernennt. Die 
ftand aus 22 Mitgliedern, denn jeber ſächſiſche Stuhl wählte dazu zwei Mitglieder. 
illgemeinen Nationalbehörbe ftand die Verwaltung der einzelnen Stühle. Es gibt 
ve Städte; und zwar im Lande der Ungarn: Karlöburg (ehedem Weißenburg), 
‚ &zamos:Ujvar und Eliſabethſtadt; im Lande der Szekler Maros-Vaſarhely; 
Sachſen Hermannſtadt, Kronfladt u.f.w. Andere 16 Städte nannte man Taxal: 
niglichen Freiſtädte und Taralorte der Ungarn und Szefler haben ihre eigene Ber: 
find unabhängig von den Gomitaten und Stühlen; hingegen die ſächſiſchen Stäbte 
m betreffenden Stühlen ein unzertrennliches Ganze. Die Rechtspflege übten das 
sim (in beftimmten Fällen), die königliche Gerichtötafel, die Comitats⸗ und 
, endlich die ſächſiſchen Gerichte, deren oberſtes Gericht vie ſächſiſche Mations- 
ar. 
abũrgiſche Landtag (der nach dem Leopoldiniſchen Diplom jährlich einberufen wer⸗ 
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ven follte) beftand aus dem Landesgubernium und der föniglichen Gerichtstafel; bann au 
Dbergefpanen ver ungarifchen Gomitate, ven Oberrichtern der Szeklerſtühle und ben | 
beamten der ſächſiſchen Stühle; aus den Regaliften, das Heißt aus ſolchen, die dur füni 
Einberufung (literae Regales) zun Landtag erſchienen; endlich aus ven Abgejandten be 
mitate, der fzekler und fächfiihen Stühle, dann der Eöniglichen Freiſtädte und ber Taxalo 

Diefe Verfaſſung war dem innern Weſen der drei Nationen entwachſen, und hattı 
Rumänen, die nur eine „geduldete‘ Nation waren und deren Religion nicht zu den „‚recip 
gehörte, darin einen Plag gefunden, fo wäre jie nit blo8 dem Bedürfniß der Privileg 
fondern auch den allgemeinen Grforberniffen entiprechend gewejen und hätte fich leichte 
wickeln fönnen. So aber war jie geeigneter zum Stillftand als zum Fortſchritt. 

Unter ver Regierung Franz' I., der den zu früh geftorbenen Xeopold II. nadhfolgte, ı 
lange feine Zandtage; die oberften Beamten des Landes, welche durch Wahl des Landta 
nannt werben follten, waren bereits größtentheild fubftituirt, alle Kragen, welde vie 
ſchreitende Zeit aufgeworfen hatte, mußten unerledigt bleiben. So häuften jih Gravanu 
Gravamina. Ind ald endlich Landtage gehalten wurden, fo war wieder die Schwerfäll 
des Geſetzgebenden Körperd, der, wie man fpöttifch zu fagen pflegte, an fieben Torf 
(den drei Nationen und vier Religionen) krankte, nicht danach angetban, ſchnell und ge 
zugeben; und was ihm endlich gelingen wollte, fdheiterte noch in Wien, wo man Die joge 
Demokratie perhorrefeirte. Nur fo ift ed erflärlih, dag man dem gewiß nicht genug } 
vorjichtigen Baron Nikolaus Wefjelenyi im Jahre 1837 einen Hochverrathsproceß anf 
Eonnte, weiler für die vollftändige Emancipation der Bauern agitirt hatte. Dennoqh 
die Yandtage von 1834, 1837, 1841—43 und 1847 in dad Fahrwaſſer der Reforı 
als plögli 1848 die Februarrevolution in Paris und die Märzrevolution in Wien de 
tagenden ungarifchen Landtag in Presburg zu ven radicalſten Reformen ermuthigte, unter 
auch die lInion Siebenbürgend mit Ungarn ausgeſprochen wurde, int Kal der Landt 
Siebenbürgen einwilligen würde. 

Hier war aber bei allen Freunden ber Reformen dad Wort „Union“ fon längſt 
fungöwort, denn man glaubte mit der ungarijchen Geſetzgebung vereint fiherer fortjde 
können. Die Anführer ver Sachſen jedoch jürdhteten durd die Union ihre municipale € 
bigfeit oder vielmehr ihren großen Einfluß zu verlieren. Der fiebenbürgifche Landtag w 
29. Mai 1848 durd den Eönigliden Commiſſar Buchner, der Kandedcommanvant x 
öffnet und die Union mit lingarn einflimmig, aud von den ſächſiſchen Deputirten, a 
men und ber Beſchluß König Ferdinand zur Beſtätigung überſchickt. Diefe erfolgte anı 1 
und wurde am 18. Juni auf den jiebenbürger Landtag publicirt. Statt der alten Stu 
ten fünftighin die Nepräfentanten Siebenbürgen ohne Unterſchied der Nationen und 
ligionen, deren politifche Iingleiäheit aufgehört hat, von den gefammten Cinwohnern J 
gariſchen Landtag gewählt und die Regierung ded Landes, mit Beibehaltung aller P 
heiten, welche vie Gleihberedtigung nicht beeinträchtigen, dem ungarifhen Miniftenag‘ 
terordnet werden. Alle frühern Geſetze, welche einen Unterſchied zwifchen den Ratio 
Religionen begründeten, wurben aufgehoben; die Zahl der Neprafentanten Sieber‘ 
auf 73 feftgeftellt. Von nun an follten demnach die Walachen diefelben politifchen A 
nießen wie Ungarn, Szekler und Sachſen, deren privilegirte Stellung hiermit aufge 
Die Union der „drei Nationen‘ endigte durch die Grhebung aller Ginmohner zur pe 
und religiöjen Gleihberechtigung. 

Es beginnt nun die vierte Periode der Gejhichte Siebenbürgend, wird aber mit N 
tigften Bürgerkrieg eingeleitet. Die Änderungen, welde die neuen Gefepe hervor 
mußten wol bei der ungariſchen Ariſtokratie Unbehaglichkeit verurſachen, denn die Auf 
der bäuerlichen Laſten war eine der Hauptbeſtimmungen; und doch fingen die Walaqhen 
zuſammenzurotten, die doch dad meiſte gewonnen hatten. Das Verſtändniß dieſes um 
lichen Räthſels kann nur durch Die gleichzeitigen geſammten Begebenheiten Uugams 
werden; bier genüge, zu erwähnen, daß bie große Verſammlung der Walachen in Sieben 
zu Blafendorf am 15. Mai, der ferbifhe Congreß zu Carlovicz an demfelben Tage den 
gegen ihre Mitbürger erhoben, und daß der Banud von Kroatien am folgenden Tage, 
16. Mai, die Kroaten zu den Waffen gegen Ungarn oder vielmehr gegen vie neues 
tief. In Siebenbürgen nahm der ungarifhe und ſzekler Bauer die Befreiung von In 

12) Der legte Landtag von 1846—47 hat auch ein Urbarialgeſetz ausgearbeitet. 
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a mit Freudenthränen auf; der walachifche Bauer fpottete ihrer, ihm murbe gefagt, 
hätte dieſe Befreiung fon vor fieben Jahren ausgeſprochen, aber die magyarifchen 
en hätten fie bisjegt verheimlicht; ihm wurde eingerebet, er fei der alte Römer, ber 
jiegt hatte, und daß er fich von nıın auch Römer nennen müffe (fpäter begnügte man 
ı Namen Romanen oder Rumänen), und daß Siebenbürgen Daco: Ronanien fei. 
orfer Berfammlung hatte ein Sicherheitöcomite errichtet, das in Hermannſtadt ſei⸗ 
hm, mit dem Landesmilitärcommando vajelbft correiponbirte und mit dem ſächſi— 
te in Verbindung ftand. „Keine Union mit Ungarn” war dad allgemeine Loſungs⸗ 
ihrer; die Sachſen fügten hinzu: vollſtändige Union mit Ofterreih ; die Nomanen 
eilten das Land in Präfecturen und wären lieber Röner als Ofterreiher geworben. 
neuen Geſetz follten überall zur Aufrehthaltung der Sicherheit Nationalgarden 
den; das gab einen guten Vorwand zur Nüftung. 
ngariihe Minifterium übernahm Siebenbürgen und fendete Baron Nifolaus Bay 
rigen Hoffanzler im Jahre 1861) ald bevollmädtigten Regierungscommiflar nad 
jen. Bier hatte aber das fungirende Bubernium die Zügel ſchon entihlüpfen laſſen, 
ilitärcommando ſchien fhon einer andern Weifung zu geboren. Dazu beging die 
die unverzeibliche Unklugheit, agrarifche Frevel, deren fi die walachiſchen Bauern 
ten, mit ungarifhen Nationalgarven over Szeflermilitär zu unterdrüden. Solche 
en dann von dem „Siebenbürger Boten” in Hermannflabt commtentirt und von 
ifhen Comité ausgebeutet. Unterdeſſen hatte dad Nepräfentantenhaus in Peſth 
it von 42 Mill. und 200000 Mann „zur Vertheidbigung bed von allen Seiten 
Baterlanded” bewilligt. Diefe Beichlüffe wollte König Ferdinand nicht beftätt- 
ich eine große Deputation am 11. Sept. darum bat; denn bereitö hatte Jellachich 
pt.) die Drau überfähritten, um gegen Pefth zu ziehen. Am 5. Sept. wurde eine 
mmilung der Rumänen in Blafendorf abgehalten, welche ven ungarfreundlichen 
meny abfegte und bie Organifirung bed Lande vornahm. Urban, Oberft- 
des zweiten walachiſchen Grenzregiments, erhob am 4. Sept. die Standarte 
eue Orbnung; Sanf, ein walachiſcher Concipiſt, erhob fi in den weftlichen Ber: 
suden ließ der Commandant Siebenbürgend alles gefhehen, bis er felbft auf- 
em ver Plan gereift war. Die Ungarn Siebenbürgens ſahen fi von den wala⸗ 
ern überall bedroht, fie baten um Waffen zu ihrem Schuß, erhielten aber feine. 
demnach ihre Augen auf die Szekler, was auch bie Regierung in Peſth that. Ber⸗ 
ſzekler Repräfentant, hatte der Iegtern angeboten, die Szekler in die Waffen zu 

hielt eine große Verfammlung, rottete die Szekler zufammen, war aber nicht der 
e ſolche Unternehmung zu leiten. Am 13. Oct. traten die Walachen mit Morven 
n auf; die ungariſchen Bamilien fingen an ſich zu flüchten ; in Klein-Enyed wurben 
. 141 gemordet, ber Ort verbrannt. Gerade am 13. Oct. erließ Buchner eine Ver: 
‚aß man von nun an nur von ihm Befehle anzunehmen habe, und daß das Militär, 
roht würde, fih gen Hermannftabt ziehen fol. Somit wurde dad Land ben römi⸗ 
ten, das heißt den waladhifhen Anführern, zur Beute bingemorfen. In diefer 
: am 16. Oct. die Berfammlung der Szefler in Agyagfalva abgehalten. Puchner 
an 18. Oct. den Belagerungszuftand und ließ dur das walachiſche Comité die wa⸗ 
nwohner in 15 Legionen eintheilen, benen er Offiziere und Waffen verſprach; die 
„vaffneten ftellte er auf 195000 Mann feſt. Am 23. Oct. zog unter dem Feldmar⸗ 
nt Gedeon das Militär aus Hermannfladt gegen „vie Rebellen”. Baron Bay ließ 
dandſturm aufbieten, allein niemand Eonnte mehr feinem Befehl gehorchen. Ian, 
Präfect in dem Erzgebirge, erhob fi am 22. Oct., am 23. Oct. fland er vor Za- 
jen Nationalgarden vun ven königlihen Bergbeamten commandirt waren; fie über: 
3affen und murben am 24. Det. mit Weib und Kind ermordet (640 Perſonen), bie 
rannte zum großen Nachtheil des Arars. Ähnliches thaten Jank's Linterpräfecten, 
Buttvan. Überall wurden die ungarifhen Nationalgarben entwaffnet, damit vie 
licht gereizt würben, bieß ed, in der That aber, damit fie waffenlos in die Hände 
n und Tribunen fallen mußten. Unterdeſſen rückte aud) die Szeflerfchar hervor, un- 
id ohne guten Führer. Am 1. Nov. fland fie vor Reen, einer ſächfiſchen Stadt, 
ert und eingeäfhert wurde. Dadurch wurde der ungeübte Haufe noch mehr bemo- 
zerſtreute fi) vor dem Angriff Gedeon's. Die ungarifhe Regierung hatte nun gar 
bt mehr. Das wenige Militär, das ihr gehorchte, war unter ſchwachen ober zwei⸗ 



366 Siebenbürgen 

deutigen Anführern; die Nationalgarden der ungariſchen Ortihaften Eonnten nicht a 
ihre Wohnungen und ihre Kamilien gegen die großen Hanfen der Walachen ſchützen. Di 
ferlihen Anführer ließen diefe fhalten und walten, während fie gegen Rlaujenburg zu men 
ten, das jih am 17. Nov. ergeben mußte. Die Nefte der ungarifhen Armee flande 
23. Nov. bei Efucfa an der Straße nad Großwardein; Siebenbürgen war für fie ver 
Nur im Oſtſüden des Landes erhielt ſich noch ein Theil der Szekler um Kezbi= Bafärhely. 
fhien das Landvolk das Schiegpulver und die Stüdgießerei aufs neue zu erfinden; Pulve 
Kanonen wurden verfertigt, um fi bis auf den legten Dann gegen die Walachen un 
Militär zu vertheidigen. 

Bem erhielt am 1. Dec. den Auftrag von Kofjuth, Siebenbürgen zurüdzunchme. 
gelang ihm, durch geſchicktes Manövriren ind Land zw bringen, Klaufenburg am 25.9 
nehmen. Am 31. Dec. mußte ſchon Urban in die Bukowina flüchten und Bilkrig wur 
Bem genommen; Raszod ging in Flammen auf, mo fo viele ungarifche Opfer gefallen m 
denn dad war das nördliche Gentrum des von Urban organijirten waladhifchen 
Am 6. Ian. verfündete Bem allgemeine Amneftie ver Walachen und Deutfchen und ze 
das Land der Szefler. Diefe Gelegenheit benugten die Präfecten Axente und Prodan, 
8. Jan. des Nachts Groß-Enyed abzubrennen und die Einwohner zu ermorden. Hier we 
berühmtefte Gollegium der Reformirten, mit einer koftbaren Bibliothek, Münz: und 
Sammlungen ein Raub der Flammen. Das ſchien denn auch Puchner zu arg, denn 
Prodan gefangen nehmen. Bem rüdte am 13. Ian. in Maros-Väſaärhely ein, wo 
den Szeklern fi in Verbindung zu ſetzen ſuchte. Am 21. Ian. fland er fhon vor Her 
ſtadt, mußte fi aber zurüdziehen. Schnell hatte ſich demnach das Blatt gewendet, 
Sadfen fingen an, unter Einwilligung Puchner's, mit Lüders, dem Commandanten 
ſtſchen Macht in der Walachei und Moldau, un Hülfe zu unterhandeln. Die Ruffen erf 
am 2. Febr. in Kronftadt; am 4. Bebr. jah man ſchon auch bei Hermannſtadt ruffifde 
nen. Nun konnten die Kaijerlihen mit aller Macht gegen Bem auftreten, der eine Sqh 
Vizakna verlor, bei Piski aber mit ungeheuerer Anftrengung ſtegte. Die Kaiſerlichen 
fih aufs neue in Hermannfladt concentriren und Bem konnte nun Mediaſch einnet 
dem ſzekler Landſturm die Hand reihen. Vor Mediaſch war am 2. März eine Sch 
13. März land er vor Hermannftabt, befiegte die ruffifche Bejagung , zog am folgenm 
in die Stadt, wo er ungeheuere Vorräthe erbeutete; am 20. März zog er in Kronftadt 
Kaiferliden wurden in die Walachei gedrängt; doch die Sachſen erfuhren nicht vie R 
Sieger. Während aber Bem im Banat beihäftigt war, beging Kofluth den 
Fehler, daß er die Bacifleirung der Walachen einem eiteln untauglichen Menſchen, 
auftrug, der mit feinem tollen Auftreten Veranlafjung gab, daß Jank am 19. Mai bie 
ſtadt Abrudbaͤnya verbrennen und ausmorben lie. | 

Unterdeſſen war die zweite große ruſſiſche Intervention vorbereitet. Am 19. Jul 
Betraten 39000 Ruffen mit 15000 Kaiferlihen und 133 Kanonen bie tiebenbürgifgen 
Die Ungarn Eonnten diefer Macht faum 27000 Manıı und 85 Kanonen entgegenſtel 
mußten überall vor der Übermacht weichen, und der herbeieilende Bem konnte nirgent 
fiegen. Am 19. Aug. forderte Goöͤrgei auch die ſiebenbuͤrgiſchen Überbleibſel der um 
Armee auf, die Waffen nieverzulegen und nicht einer überlegenen Macht gegenüber 
die Opfer des Vaterlandes unnüß zu vermehren. Das geihah zu Zilbd am 26. Aug. 
diefe blutige Tragödie wurde die neuefte Periode der Geſchichte Siebenbürgens eingele 

Am 21. Sept. 1849 ward das Land in ſechs Militärdiftricte eingetheilt, nachdem 
deögubernium aufgelöft worden (am 1. Sept.); der Comes ver ſächſiſchen Nation blieb 
der Diftriet3obercommiffar für den hermannftädter Diftrict, zu welchem auch die Filiek 
Biftrig und Kronſtadt gehörten. Die bisherigen Comitatd: und Szeklerſtuhlsbehörden 
außer Wirkjamfeit, aber in dem hermannfläpter Diftrict und dem dazu gehörigen Geht 
proviforifch die beſtehende Verwaltung. Definitoriih wurde dann Siebenbürgen in 
1853 in zehn Kreife eingetheilt, nämlih: Hermannflädter, kronſtädter, udvarhelyer, 
vafarheiner, biſtritzer, deeſcher, ſzilagy-ſomlyoer, klauſenburger, karlsburger und 
Kreis. Die Statthalterei und das Oberlandesgericht hatten ihren Sig in Hermannſtabt 
ches mit jeinen 25000 Einwohnern unmittelbar unter der Statthalterei fland; bie 
Städte ftanden unter der betreffenden Kreißbehörbe. Ganz Siebenbürgen war in 79 Og 
ämter eingetheilt. Auch dad Öfterreichiiche Geſetzbuch wurde eingeführt; Die Sprade m 
waltung unb der Gerichte war Die deutſche. 
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Die päpftliche Bulle vom 6. Dec. 1853 erhob das griechiſch-katholiſche Bisthum In Sieben⸗ 
en zum Grzbisthum. Außerdem wurben zwei nene griechiſch-katholiſche Bischtimer er: 
t, das von Szamos-Ujvar in Siebenbürgen und das von Lugoſch im Banat. Als Die 
rmirten Siebenbürgend von ihrer Betäubung erwachten (denn fie, als Magharen, hatte 
rößte Schlag getroffen), flehte ihr Oberconfiftorium um die Erlaubniß, die Schulanflalten 
r eröffnen zu dürfen. Darauf erfolgte am 13. Aug. 1850 vom Militär= und Civil- 
ando eine Zufchrift, laut weldyer vie reformirten Schulen mit den Beginn des Jahres 
eröffnet werden konnten mit Ausjchluß jedoch des großenyeder Gollegiums, als mo bloß 

röffnung einer Glementarfchule geftattet wurde. Später wurde jedoch diefe aufiallende 
ränikung zurüdgenommen, und im Anfang December 1862 wurde dafelbft das reformirte 
gifche Seminar eröffnet. 
nr Diefem Zuftande verblieb Siebenbürgen bis 1860, wo die bekannten Octobererlaffe eine 
ung in Ausfiöt jtellten. Siebenbürgifhher Kanzler ward Braf Franz Kenieny und Graf 
MPräſes des wieverhergeftellten Guberniumd. Nachdem die Comitate und Stühle pro- 

ſch wieverbergeftellt worden, trat im Sinne des faiferlihen Handſchreibens eine ‘Be: 
ng in Weißenburg zufammen, an welcher der katholiſche und griechiſch-nichtunirte Bi- 
der unirte Erzbiſchof und viele andere theilnahfmen. Die Romanen, die feit der Beendi⸗ 
des Kriegs trog aller eingeführten Anderungen, bei denen ſie eben nicht bevorzugt wur- 
geſchwiegen Hatten, erwachten wieder und wollten vie Gleichberechtigung allein auf dus 
mverbältnig bafiren. Deswegen erhoben fie Einfprache gegen den Beſchluß der Berathung, 

die Union mit Ungarn ald gefegliches Factum anerfaunte und die Repräfentation Sie: 
gend am ungariſchen Landtage beantragte. 
nun der ungarifche Landtag im Jahre 1861 aufgelöft worden, wollte man in Sieben- 

ber Bebruarverfaffung Boden gewinnen, zu ver fi die Sachſen und Romanen neigten, die 
eben, lieber mit Wien ald mit Pefth in unmittelbarer Verbindung zu ſtehen. Franz Ke: 
rde als Kanzler entlaffen und Graf Franz Nädasdy, der Juftigminifter bis zum 20. Oct. 

an feine Stelle ernannt. Diefer wirkte mit großem Erfolg für die Durchführung ber 
rfaſſung, das heißt für die Beſchickung des Reichsraths in Wien. Es murven dem: 
onalverfammlungen abgehalten. Zuerft fam die fächfifche Nationduniverfität zufam- 
14. Ian. 1863), die ſich nicht nur für die Beſchickung des wiener Reichstags erflätte, 

auch gleich die Geſetzgebung ausübte; denn am 12. März 1863 nahm fle für das Sach⸗ 
einige Reichsgeſetze an, z. B. das Ausgleichsverfahren, das allgemeine Handelögefeg- 

das Preßgeſetz u. f. w., ſich auf das Recht der „flatutarifhen Geſetzgebung“ fkügend, 
fie von Stephan Baͤthory, König von Polen und Fürften von Siebenbürgen, erhalten 

| ARumänencongreß wurde am 20. April 1863 in Germannftadt eröffnet, und dem 
ng des Erzbiſchofs Sterka Sulug und des Biſchofs Schaguna, der feit 1848 der thä- 
Reiter der Rumänen ift, folgend, formulirte er zwölf Poftulate und Beſchwerden 
Unabhängigkeit Siebenbürgens von allen Mitprovinzen; neue @intheilung des Lan- 

If tepographiih nationaler Grundlage; ein einzige® Oberlandesgericht; gerechtere Be: 
igung bei Befegung der erften UAmter; Errichtung einer paritätifchen Univerſität 
Jund ſchickte eine Dankadreſſe nah Wien. Am 9. Mai publicixte die „Wiener Zeitung” 
meberufungsebict und die proviforifhe Landtagsordnung für den flebenbürgifhen Land⸗ 
er ih am 1. Juli 1863 in Hermannfltadt verjammeln jollte. Die koͤniglichen Pro⸗ 
men enthielten unter andern folgende Gefegentwürfe: 1) Die Durdführung der Gleid- 
Baung der romaniſchen Nation und ihrer Gonfeffionen; 2) den Gebrauch der drei landes 
4 Spraden (ungariſch, deutſch, walachiſch oder romanifh); 3) die Zufammenfegung 
Brbnung des Landtags; 4) die endgültige Regelung der Art und Weije ver Entfendung 
Wenbürgifchen Abgeordneten in den Reichsrath u. ſ.w. Als vie Wahlfähigkeit begründen⸗ 
wkfus war bereitö beim erſten Ausichreiben de Landtags am 4. Nov. 1861 die Steuer: 

kr: von 8 Fl. feftgeftellt worden. Auf diefer Bafis geſchahen auch vie Wahlen, und fie 
| für die Sachen 37 Nepräfentanten, für die Rumänen 41, für die Szefler 21, für 
Baarn in ben Gomitaten nur 1, in den Städten 15 Repräjentanten. Nun find aber vie 
un bei weitem in größerm Beiig ald die Rumänen, namentlich foll nach ven Angaben ver 

irung&direction der Bejig der Uingarn in den Gomitaten 340 Duadratmeilen betra⸗ 
fer der Rumänen aber nur 200 Quadratmeilen, und doch fonnte in den Gomitaten nur 

ungarifcher Repräfentant gewählt werben. Aber nicht nur im Berhaltnip des Be- 
nf, jondern auch in dem der Seelenzahl fand ji) dad magyarifche Element (lingarn und 
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Szekler) beeinträchtigt. Die Zahl der Szefler betrage, fagte man, nad amtlider Zi 
477313, und doch kamen auf fie nur 21 Repräfentanten; hingegen die Zahl ver S 
made nur 160000, und doch erhielten fie 37 Repräfentanten, endlich die Zahl der U 
feige auf 200000 ??) mit einem Befigthum von 340 Dundratmeilen, und fie fonn 
allem nur 16 Repräfentanten erhalten. Die Urſache diefer auffallenden Ungleichheit well: 
theild in dem zu nievern Cenſus, theild aber au in der Eintheilung der Wahldiſtricte 
die jo geftaltet wäre, daß überall in ven Gomitaten dad ungarifche Element in der Mi 
bleiben müſſe, in den fächlifhen Stühlen aber, in denen ebenfalld dad rumäniſche E 
überwiegend jei, dad deutſche Element zur Majorität gelangen könne. Die ungariſch 
ſzekler Repräſentanten reiten demnach einen Proteft ein und entfernten ji) vom Landtage 
durch ließen ſich aber die rumänischen und ſächſiſchen Mitglieder nicht beirren, fie wählten 
ordnete für den Reichsrath in Wien und arbeiteten auch fonft rüſtig fort. In der Seife 
1864 beichloffen fie, daß das Oberlandeögericht Siebenbürgen in Wien feinen Sig hakeı 

Am 24. Dec. 1864 wurde dad griedifh-nichtunirte Bisthum Siebenbürgens zum ( 
thum erhoben, wie bereit erwähnt worden; endlich verfündete ven 3. Jan. 1865 diea 
„Diener Zeitung” ein Eaiferlihed Handſchreiben, dad den nihtunirten rumänifcen 1 
Schaguna zum Erzbiſchof und Metropoliten „der orientaliſch- orthodoxen Kirche“ der 9 
nen in Siebenbürgen und Ungarn ernennt. 

Der Eaiferlihe Beſuch in Peſth (6. Juli 1865) war der Vorbote wichtiger Greignifie, 
27. Zuli ward Georg von Majläth ungarifcher Hofkanzler, und dad Minifterium Schu 
wurde entlaffen. An die Spige der fiebenbürgifhen Hoffanzlei trat Graf Haller. Js 
werden Conferenzen über die iebenbürgijchen Angelegenheiten gehalten. Es gilt die am 11 
1848 beftätigte Union mit dem Landtag von 1863, das Necht der ungarifchen Kronen 
öfterreihifchen Gonftitution vom 26. Febr. 1861 zu vermitteln. Dies ift die fhrwrre % 
der Fünftigen Tage. 

IV. Statiftif. Unter diefer Rubrif wollen wir in möglider Kürze ein Bilo der 
wart von Siebenbürgen entwerfen. 

1) Bevölkerung. Wir fahen, daß nah Gzörnig die Bevölkerung Siebenf 
1,926797 Seelen betrage. Im Jahre 1858, aus weldem eigentlich die angegebene Zaf 
wurben 77339 Kinder geboren und zwar 37696 Knaben und 35296 Mädchen. In ve 
Sabre farben 29375 männliche und 27684 weiblihe, zufammen 57059 Inbivibuer 
nun die Vertheilung ver Bevölferung nad) den Wohnorten betrifft, jo fann bier a 
werben, daß die Zahl ver Wähler für ven Landtag im ganzen 76500 betragen haben fi 
von nur 4000 auf bie Taralorte fallen. (Vgl. „Kür Stadt und Land‘, Herausgegd 
Chiolich, Wien 1863, S. 186.) Die Angabe will aus amtlichen Duellen geſchoͤpft fen, 
fie fich mit einer andern amtlihen Angabe, nad) welder die Zahl der gefammten Eis: 
der Orunpparcellen auf 600000 fteigt, gar ſchwer vereinigen läßt. 

Die größte Stadt Siebenbürgen ift Kronſtadt (Braſſo) mit 26826 Einwohner, 
gleich der größte Handelsort des Landes ift. Dann folgt Hermannftant (Nagy Sud), | 
Hauptort des Landes der Sachſen, jetzt Hauptſtadt des ganzen Großfürſtenthums, mi 
Einwohnern. Sie war auch der Sig des einzigen griechiſch-nichtunirten Biſchoft ul 
wol der des neuen Metropoliten „der orientaliſch- orthodoxen Kirche” werben. Klad 
(Kolosvaͤr), ehedem Hauptort des Landes ver Ungarn und bis 1849 Sit des Landesguber 
mit 21000 Einwohnern. Klauſenburg war auch eine ſächſiſche Stadt; nach der R x 
bat jie fi magyarifirt, indem fie ven Unitaridmud annahm. Jetzt ift fie größtentheill 
mirt, aber alle Religionen Siebenbürgend haben dort Kirhen, was übrigens fa 
Stadt der Fall if. Maros-Bäfarhely mit 10000 Einwohnern, ehedem Hauptftabt dei 
der Szefler und Sig der königlichen Tafel, d. i. des oberſten Gerichts des Landes, das 
legten Landtagsbeſchluß nah Wien verlegt werden fol. Weißenburg (Beberuär) aü 
Einwohnern, die ehemalige Reſidenzſtadt Siebenbürgend, nun Sit des katholiſchen Bi 
Torda mit 8000 Einwohnern. Groß-Enyed, der Sig der größten und reichften Lehramt 
Reformirten ; am 8. Ian. 1849 von den Walachen nievergebrannt und verwüſtet, wird 
aufs neue erbaut. 

13) Die hier aufgeftellten Zahlen weichen von ben aus Czoͤrnig's Statiftiichem Haubbichtcie 
mitgetheilten ab; aber auch bie Zahlen bes erwähnten Handbüdjleing beheben nicht die in Kede 
Misverhältnifie. 
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dDungsanftalten. Siebenbürgen hat feine Univerfität, ein Polytechnikum; es 
Klauſenburg eine hirurgifche Anftalt und in Hermannſtadt eine Rechtsakademie. 
Bildungsanftalten find das ſiebenbürgiſche Mufeum in Klaufenburg, an deſſen Er: 
ı mit vielen Unterbrechungen feit1791 arbeitete, bis es die Sammlungen der Grafen 
Samuel Kemeny im Jahre 1841 eigentlid) begründeten. Allein die landesfürſtliche 
wurde erft 1859 erhalten, nachdem Graf Emerich Miko und der durch ihn ind 
ne Mufeumöverein die materielle Ausftattung herbeigefhafft hatten. In Weißen: 
t fich die bifhöfliche Bibliothek, größtentheild vom Bifhof Batthyanyi geftiftet; in 
ärhely die Teleki'ſche Bibliothek von 60000 Bänden, in Hermannftadt die Brucken⸗ 
liothek und Bildergalerie. 
dern Bildungdanftalten find Schulen der Konfeffionen. Im Jahre 1859 Hatte 
en 
bolifhe Oymnalien ........ mit 80 Lehrern und 1249 Schülern, 
nenifches Untergymnafltum . . . . . „A nn „ 30 „ 
echiſch-katholiſches. ..... on 1l6 5» nn 36 u 
ehifchnichtunirtes Iintergymnafium „ 6 „ 68 „ 
ngeliſch⸗lutheriſche Gymnaſien. „86 „ „ 1063 %„ 
ormirte Oyumnafien ........ „A vn 1158 „ 
itarifhe Gumnaflen ........ 30 289 ” 2 „ [A 

n hatte Siebenbürgen damals 26 Oymnafien mit 296 Lehrern und 4233 Schülern. 
at jede Eonfeffion ihre theologischen Inftitute. 
ürgens Riteratur befindet fih in den Händen der Ungarn und ber Deutfchen; bie 
nd erfl im Beginnen. Die ungarifhe Wiffenfhaft und Literatur verſank nad) dem 
. Jahrhunderts in einen tiefen Schlaf; nur in Siebenbürgen flammte noch mand- 
pchen auf, und Kranz Papai Pariz, Peter Bob u. a. find gefeierte Namen in ber 
Literaturgeſchichte. Auch das erfte ungarifche Theater entftand in Klaufenburg; 
el und die Magnaten Siebenbürgens unterlagen nicht fo ganz dem Einfluß Wiens, 
ıgarn gefhehen war. Im Lauf des 19. Jahrhunderts hat aber dad Mutterland ven 
yalten. Die Sachen jind emſige Arbeiter auch auf dem Felde der Wiſſenſchaften; 
ierſeits ihre Iſolirtheit und die Oppoſition an, in welde jie fi gegen ihre vorma⸗ 
ternationen geftellt haben, andererfeit3 erhebt fie vie Weltliteratur der Deutfchen. 
ven und Producte. Die Bodencultur leidet an vielen Mängeln. Siebenbür- 
rhältniffe find noch ungeorbnet; die Zerlegung und Gommaffirung ver Felder, um 
um ber frühern Grundherren von dem der Bauern abzufontern, hat noch kaum 
id iſt Dort mit großen Schwierigkeiten verbunden, theil8 weil die der Frone unter: 
ergüter nit Har beſtimmt waren, theild aber au, weil die geivefenen rumäni: 
yanen, durch die Greigniffe der Jahre 1848 und 1849 aufgeregt, fid) vielen Illu⸗ 
ıffen haben. Wohl hatte der legte Landtag von 1846—47 ein Urbarialgefeg aus- 
8 gelangte aber nit zur Ausführung. Die im Jahre 1850 flattgefunnenen amt- 
ungen ergaben, daß fi in den @omitaten, Tiftricten und Szeflerftühlen 33816 
rialanfäffigkeiten mit einem Befig von 6— 14 I0d) '°), 3247 folde mit 14 Joch und 
‚355 mit 5 und 6 Joch, andere 30428 mit 2, —5 Joch und endlich 32890 von 
och befanden. Es waren demnach 111236 Urbarialanfäffigkeiten, deren Aderland 
elleicht 600000 Joch oder 60 öfterreihijche Duadratmeilen betragen haben würbe. 
ißt es, Daß jetzt Die Rumänen im Beſitz von 200 Duabratmeilen wären; ber ru: 
el war und ift aber durchaus nit fo zahlreih, daß fein Belig in ven Gomitaten, 
id Szeflerftühlen 140 Quadratmeilen betragen koͤnnte und die übrigen 60 Dua- 
uf das Urbarialbeiigtfum zu fallen Hätten. Das Widerftreitende dieſer Angaben 
am deutlichſten die unklaren Befigverhältniffe Siebenbürgend, an denen die Boden⸗ 
L. 

riechifch nichtunirte (orientalifch = orthobore) Kirche , welche 622720 Befemmer zahlı, ıf 
wenigſten mit Lehranftalten verfehen. Dies wirb nun wol anders werben. 
den Kataſtraljoche verftanden mit 16000 Duabratflaftern; 10000 folder Joche machen 
fche ——s— aus, dre etwas größer iſt als eine geographiſche Ouadratmeile, in dem 
n 100 : 102. 

fon. XI. 24 
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Der nugbare Boden des Landes zerfällt in 2,161345 Joch Üder, 46989 Joch We 
1,575635 Joch Wiefen und Gärten, 913775 Io Weideland, 3,565511 Jech Wo 
4037 Joch Rohrfümpfe ; zufammen 8,265292 Jod nugbared Land. 

Die verſchiedenen Fruchtgattungen werben ungefähr in folgendem Verhältnig, m 
dem auf dad Joch berechneten durchſchnittlichem Ertrag angebaut: 

auf 197927 Joch Weizen, deſſen Ertrag per Jod 19 wiener Meken, 
„141700 „ Halbfrucht 16), deren „ u on 13 u „ 
„ 222465 „ Korn, vefen „ u vv» 12 u „ 
„ 39228 „ Gerſte, deren, „ 13 M ” 

„ 271072 ,„ Safer, vfen „ vv» 1 „ 

„ 430559 „ Mais, „ „ „ „ 14 „ „ 

„ 1554 Kartoffeln, deren n 63 n 
Der Mais ift die gervöhnliche Nahrung des gemeinen Mannes und erfegt die Kat 

derer Länder. Nach den Angaben der Steuerabnminiftration joll e8 in Siebenbürgen 
Beiiger geben, was jehr viel wäre, da die gefammte Bevölkerung höchſtens 2 1 
erreicht. 

Der Viehſtand nach Czörnig's „Statiſtiſchem Handbüchlein“ war 1861: Pferde 
Stück, Rinder 951793 Stück, Schafe 1,897171 Stück, Ziegen 146271 Stück, 
499948 Stück. Ziehen wir von der Zahl ver Pferde die mitgerechneten 35882 Füllen 
der Zahl ver Rinder die 286892 Kälber und 355001 Kühe ab, die nicht eingeſpann 
fo verbleiben al8 Zugvieh 151540 Pferde und 310900 Ochſen. 

4) Bergbau. Die Producte des Bergbaues waren im Jahre 1861 folgende: 
Gold 2032 Pfund, deſſen Gelnwerth 1,371711 &. Oſterr. ®. 
Silber 3262 2 2 " 37148 „ ” 

Mobeifen 82687 Bentner, „ „ 260659 „, " 
Bußeifen 11514 „ „ n 96660 „ ” 
Braunfohle 37308 „ m „ 3462 „, „ 
Kupfer 3994 „ „ „ 2756299 "„ 7) 

Blei 1503 „ „ „ 24048 n " 

Bleiglann 2092 „ ” „ 33472 „ „ 
Duedjilber 285 „ „ 411 „ 7) 

Der Bergbau ift größtentHeilß i im Privatbejig. 
Das Salz aber ift ein Monopol der Regierung. Im Jahre 1862 wurden 1,011 

Steinfalz und 41745 Gtr. Inpuftriefalz gewonnen oder vielmehr genommen, de 
könnte beliebige Maffen gewinnen. Der Geldwerth des Salzed ald Monopoldwaa 
4,695623 81. („Ofterreihifche Revue”, Jahrg. 1864, VII, 187.) Im Verkehr iſt 
jedoch theuerer (3.8. in Szolnof in Ungarn Euftet der Gentner Steinjalz 8 Fl. 54 Kr., in 
verkehr in Peſth Eoftet dad Pfund 10 Kr.). Der hohe Preis des Salzes vermindert fogt 
Derbraud zum Nachtheil des Geſundheitszuſtandes und ver Ökonomie. 

Gewerbe und Handel haben eine gar geringe Bedeutung in Siebenbürgen. Im Jah 
waren nur zwei Sparfaffen im Lande, mit 1,600000 Fl. KRapitaldeinlage. Im Jap 
arbeiteten dafelbft 13 Dampfmaſchinen mit 240 Pferdefraft, und zwar eine Maſchine 
Olfabrik mit 10 Pfervefraft, zwei Mafchinen bei ver Erzeugung von Kerzen und Seil 
Pfervekraft, zwei Maſchinen in Getreivemühlen mit 34 Pfervefraft, drei Maſchinen 
Erzeugung von Chemikalien mit 16 Pferbefraft, eine in einer Branntweinbrenner 
Pferdekraft u. f. w. („Mittheilungen aus dem Gebiet der Statiftif”, Wien 1864, I 
Den Hauptverkehr hat Kronftabt. Daher war ed der allgemeine Wunſch, daß die m 
Gifenbahn von Großwardein über Klaufenburg nad) Kronftadt gebaut werde; nun ſoll 
von Arad nach Hermannftadt geführt werben. 

Zur Vervollftändigung des Bildes der Gegenwart Siebenbürgend fcheint uns. 
geeignet, was ein fiebenbürgifcher Abgeordneter Schuler - Kihloy) am 3. Febr. 1865 im 
Reichsrath mitgetheilt hat: „Bis zum Jahre 1848 Hatte Siebenbürgen als conftitutie 
gierted Land, bezüglich feiner finanziellen Belaftungen, durch einen Staatövertrag ! 
Öfterreihifchen Herrfhern eine gewiffe Summe vereinbart. Nah dem zwölften Baı 

16) Weizen mit Korn gemiſcht. 
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Simonie ift ein geiſtliches Vergehen und befteht darin, daß man geiſtliche Amte 
Dienfte für meltlihes Vermögen (spiritualia für temporalia) zu erwerben ſucht. Der‘ 
folden Feilſchens mit fpirituellen Gütern wurde abgeleitet von dem Zauberer Simon, be 
großen Indignation des Apofteld Petrus, Geld bot für bie Mittheilung des Heiligen & 

Die Simonie kann auf fehr verſchiedene Weiſe und theils vermitteld foͤrmlichen Vertrags ( 
fiche oder conventionelle Simonie), theils ohne denfelben (innerlie oder mentale Simon 
gangen werden. Die Simonie ded Kanonijhen Rechts enthält 19 verfhiedene Arten. 
werben die auf Herfommen gegründeten und die Natur eined Honorars an fich tragenden 
gebühren nicht als Simonie betrachtet (C.42, X, de simon.), auch nit die Oblatione 
freiwilligen Darreihungen der Gläubigen. Die Strafen find geiftlihe Disciplinarf 
Der Biſchof, ver mit Simonie die Weihen ertheilt, ebenfo ver die Weihe Empfangende it 
fuspendirt. (C.8, 21, C. 1, q. i. und C. 1, 6, 11, X, de simon.) Wer eine Kirchengl 
durch Simonie empfing, muß fie mit allen bezogenen Früchten heraußgeben und iſt für je 
dere Pfründe unfähig (C. 2, C. 15, q. 3, und C. 59, X, de elect. C. 27, X, de simon, 
die Gejege drohen bei der ſimoniſtiſchen Amtserwerbung und Ertheilung auch nod die }ı 
(C.6, X, de simon. C.2, X, de conf. undl.. 31, C. de episcop.). Die Strafen find ube 
gegen die Simonie ſtreng und werben daher auch in ver Braris zum Theil nicht befolgt. ' 
ift es nicht zu leugnen, daß, auch abgefehen von den beſondern hierarchiſchen Gründen 
welchen indbefondere Gregor VII. fo eifrig gegen die Simonie verfuhr, folde Entmü 
des Heiligen und unwürdige Verlegungen der Kirche eher noch ftrengere Ahndungen 
als die weltliche Amtserfchleichung. Melde 

Sittenpolizei. Wie verfhiedenartig aud bei allen Völkern der Welt die Anfı 
von den erften Anfängen der Menfchheit ſich ausſprechen mag, To tritt doch aus der Full 
Anjhauungen das Eine Hauptmoment durchſchlagend hervor, daß der Uranfang der Di 
als außer ihr liegend angenommen wird, und daß wie die Menfchheit, To ber einzelne 
nicht der Urheber des eigenen Daſeins, fondern daß viefer Urheber ein über der Meni 
hendes Weſen, die Gottheit, if. Dem Menſchen ift das Gottesgefühl harafteriftifch eis 
lich, und dieſes klärt jih mehr oder minder vollflommen zum Gottesbewußtſein ab, je na 
Menſch nach feiner individuellen Anfhauung durch Speculation oder durch den Glauber 
unmittelbare Offenbarung zur Erfenntnig gelangt. Die Gottesidee ift die Hödfle 
Autorität, das höchſte Princip für jeden Menſchen wie fir jedes Volk und fegt ben 
durch den Blauben an die Gotrheit mit diejer felbft in Verbindung. Ebenfo ift der Di 
Trieb des Menſchen zum Staat ein Hauptbeftandtheil des innerften menfclichen Weſenſg 
Berürfnig des Staats ift mit dev Menſchheit geboren und der Trieb zum Staat vor 
die menſchliche Natur gelegt.” ?) Linterfcheidet man die äußere geſchichtliche Thatſache, 
der Staat zur Erfheinung gelangt, von dem legten innern Grunde des Staats, fo tr 
danfe der göttlihen Schöpfung des Staatd und die Inmöglichfeit der Ergründung fe 
anfangs fharf hervor. Plato (de legihus, II, 676) fagt: „Wagſt du es zu Idfen, wirt 
fri, daß Staaten entſtanden, Menfchen in bürgerliche Gefellfhaft getreten find Ich de 
unmöglid, man verliert fi dabei ind Unendliche.“ Der Trieb und Drang des Merl 
Staat ift aber von Gott der menſchlichen Natur nicht als bloßer finnlicher Trieb oder 
herrſchende Naturfraft eingepflanzt, ſondern als ein von dem Gefeg der Materie fid « 
höheres geiftigsfittliche8 Leben, in welchem der Menſch fih geiftig auslebt und in voller 
Kraft jih zum Göttlihen erhebt. Der Staat ift dem Menichen eine ſittliche Welt, 
der Menſch unter der göttlichen Lenkung und Regierung fi zur bewußten Freiheit um 
beftimmung erhebt, den Staat fortbilvet und bewahrt und von diefem felbft fortgel 
bewahrt wird. In diefer Wechſelwirkung ift aber auch überall ver Menſch ſelbſt daß 
feiner geſchichtlichen, geſellſchaftlichen, politifhen und geegraphifchen Situation, und 
zweifelhafte Thatfache iſt e8, welche von jeher den entfchiedenften Einfluß auf vie Auf 
von: Wefen, Zwed und Organifation des Staats gehabt hat, wenn aud überall bir 
anfhauung von der göttlihen Schöpfung des Menſchen und des Staats erkennbar 
ift. Die Philoſophie des claffifchen Altertbums und namentlich Plato ftellte in dem Sit 
in der Realifirung des Guten und Gerechten, und Ariftoteled in der fittlichen Bollen 
menſchlichen Geſellſchaft, in der ethifchen Vernunftherrfchaft, ven Zweck des Staats anf. 
Staat ift die Wirflihfeit der fittlihen Idee.” (Hegel, „Grundlinien der Rechttphüh 

— — — — — 

1) Bluntſchli, Allgemeines Staatsrecht, I, 223. 
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11.) Durch das ganze Mittelalter brachte fih die Theorie der allgemeinen Wohlfahrt, die . 
e Glückſeligkeit aller ald verfünmerte Ariftotelifhe Anjiht ohne ethiſches Subitrat zur 
ng und fchichtete die Moral vom Staat ab, indem fie Diefe der Kirche zumied, bis mit 
Grotius Sicherung und Schuß der Rechte durch den Staat ald höchſter Zived des Staats 
tellt wurde. Weſentlich bildet die materielle Wohlfahrt und die Sicherung der Rechte 
en Staat fowol im Leben wie in ver Wiſſenſchaft pie Summe der Forderungen, welche die 
yartige Zeit an den Staat ftellt. 
n Blick auf die Geſchichte zeigt, daß der Verfall des ſittlichen Geiſtes und der fittlichen 
ng ben Bölfern fletd den Untergang bereitet hat. Die Sitte ift die lebendig und thätig 
yene Religion oder die praftifche Darlegung ded den Menſchen zum Bewußtſein geworbe: 
ttesgedankens, nicht in der unmittelbaren Richtung zu Gott, fondern in ber direrten Ein: 
ig auf dad gefanmte irdiſche Leben. Mit dem Verfall der Sitte ſtirbt auch die Religion 
und mit diefem Wegfall verleugnet ver Menſch wie der Staat feinen göttlichen Urfprung 
rheber. Wenn auch die Religion des heidniſchen Alterthums ganz in den Staat aufgehen 
, fo entging ed doch aud nicht ven Lenfern des ſchon auseinander fallenden Staatdorga- 
8, daß zum Fortbeſtand des Staats es deutlich ausgefprodhener, zum Bemwußtfein aller 
bürger gebradhter ethifcher Subftrate bedürfe. Daher findet ınan felbft auch in den Zeiten 
werfenubaren Staatenverfalld eine Sittenpolizei angeoronet, melde eine Reihe ethifcher 
Hönien als nothwendige Poftulate des ftaatlihen Lebens aufftellte und mit dem Schein 
Higion verquidte, ohne dieſe Poftulate wie die Sitte und den Fortbeſtand des Staats 

Halten zufönnen, weil überall die aus dem Gottesgedanken in der Bruft jedes Einzelnen 
Volksindividuen zu Leben und That ftrebende fittlihe Quelle nicht mehr aus der vollen 
menfchlichen Seele fprudeln und nicht mehr dad Leben durchdringen, erquiden und be: 
fonnte. Die Sittenpolizei der verfallenden Staaten ded heidniſchen Altertbumd war 
ein Nothgriff verzweifelnder Angft und ein trüber, aus der Verſumpfung Fünftlich her: 
ner und unterhaltener Sprudel, welcher ſtets in diefelbe Verſumpfung zurüdfiel und 
Stoffe nur noch mehr durcheinandermiſchte. 

das Chriſtenthum bat ven Gedanken des von Gott geichaffenen Menfchen und Staats 
barer Tiefe und Fülle zum Bewußtſein gebracht, indem ed durch den neugefchaffenen 

des Blaubend die lebenvige Vergegenwärtigung des im Menſchen und im Staat ver: 
Gottesgedankens ſchuf und in der höchſten und vollenvetften Tugend der Liebe dem 

den Grund und die Kraft verlieh, alle andern menfhlihen Tugenden zu erwerben und 
a Gefegen der Natur und Freiheit in jelbftbewußter Individualität und Kraft feine ma- 
and geiflige Bervolllommmung unter den Gefegen des Staats ald der menſchlichen Ge: 
udividualität zu erfireben. Wie die Sriction des innern und äußern Menfchen der 
mdige Proceß des Menſchen ift, in welchem erzur Bollfommenheit hinanftrebt, jo vollendet 
Dder Staat in feiner Beziehung zur Religion, indem dieſe von innen nach außen auf den 
and diefer von außen nad innen auf die Religion wirft. Der Staat ift ein chriſtliches 
wie Kirche ein hriftlicher Gottesdienft, Staat und Kirche beherrſcht eind das andere, jowie 
f das Gebiet des andern übertritt. Die ausgleichende Form, in welder alle Beziehungen 
nfchlichen Gemeinſchaft in harmonischen Einklang gebracht werben, iſt das allbeherrfchende 
das eben ald Form durchaus dem Wefen der Gemeinſchaft entſprechen muß und daher 

af jittlichen Grundlagen ftehen darf. Der Rechtsſtaat, welcher neben der Förderung der 
seinen Wohlfahrt nur den Schuß und die Sicherheit des Rechts als höchſtes Ziel des 
B jegt, läuft dieſelbe Gefahr, welche den heidniſchen Staaten des claſſiſchen Alterthums 
niergang bereitet hat. Für den Staat, welder darauf zu jehen hat, daß die Interefien 
Bern Wohls, der Sitte und Bildung feiner Angehörigen im gemeinjamen Zug gefördert 
R, iſt es die wichtigfte Aufgabe, die möglichft vollfommene Ausbildung der Sittlichkeit feiner 
Brigen..nach allen Kräften zu fördern. Dabei hat er aber auch überall die individuelle 

feiner Angehörigen zu ſchonen, um nicht durch äußern Zwang eine jittlihe Scheinhei: 
‚anflatt wahrer Sittlichkeit herbeizuführen. Die Sittenpolizei ald eine vom Staat direct 
hende Zwangganftalt iſt daher ein Widerſpruch und in Hinſicht auf ihren reellen Beſtand 
der manchen Cuphemismen, mit denen die Polizei unſerer Tage gern zu prunken pflegt, 
u ihrer Zerfahrenheit und Unpopularität ven befonvdern Schein ver Ehrbarkeit für ſich zu 
wen. Nur auf indirectem Wege, durch Hinwegräumung der Übelftände, welche das fitt- 
keben gefährben, durch Forderung des Familien- und firhlichen Lebens, der bürgerlichen 
ſewerblichen Zucht und Ordnung kann die Polizei ver Unfittlichkeit fteuern und fomit immer 
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nur indirect die Sittlichkeit heben. Wenn aber das Sittengefeh in feiner Totalität ; 
zu befolgen ift, fo ift eine ſcharf beftimmte einfeitige Competenz der Sittenpoligei in 
gewagt, wenn fie nicht die zu allen Zeiten und bei allen Bölfern fi unleugbar gelt 
Mahrheit [harf ins Auge faßt, daß überall ver Menſch felbft das Ergebnif feiner gef 
politifchen und geographiſchen Situation tft. Diefe Reproduction des Menſchen m 
genau beobachten und ihre Thätigkeit an die Beziehungen zwiſchen dem in fteter 9 
begriffenen Menfihen und bem allgemeinen Sittengejeg anfnüpfen. Damit wär 
gerade das umfaffenpfte und feinfte Gebiet menſchlicher Beobachtung, Forfchung u: 
zugerlefen, auf welches jedoch die Polizei ji um To weniger wagen Tann, als e8 ib 
ernften wiffenfhaftlihen Begründung und an einer mwürbigen Stellung und Repräfe 
Aber auch die dürre Specification der einzelnen Aufgaben, wie namentlich die Liber 
Verhinderung des unfittlihen Gebrauchs der Getränke, de8 Vermögeng, der Gema 
ſchen und Thiere u. f. w. reicht keineswegs dafür auß. ?) 

Wie ſchwankend und wie verfhiedenartig und bunt aber auch ba und dort die 
der Sittenpolizei verzeichnet ift, fo bringt doch die Polizei ihre volle Berechtigung 
anftalt ganz beſonders der Proftitution gegenüber zur beflimmteften Geltung umt 
vorzugsweiſe in diefer Beziehung den euphemiftifhen Titel der „Sittenpolizei”. : 
über Urfprung, Wefen und Paralnfe der Proftitution laufen aber weit und bunt 
und die Rathloiigfeit dieſer „Sittenpolizei“ ift fo groß, dar die Proftitution trog 
Verdammung und Verfolgung vollftändig emancipirt iſt und ſich nirgends m 
lajfen will. Um fo mehr muß der Staat eine richtige Erfenntniß bed Übels anbahn 
ſtets mehr wachſende Gefahr fir dad gefammte politifche, fociale, religidfe und fittli 
gewandt werde, welche in unjern Tagen einen immer bevenflihern Charakter anni 
der ſchlimmſten Übelftände ift fon, daß man ſich daran gemöhnt hat, die Proftituti 
als eine ganze hiftorifche Erfcheinung aufzufaffen und fie als lebendigen feinplichen ( 
ſittlich-ſtrebenden Menſchen aufzuftellen. Anftatt mit dem eigenen Ernft und Schar 
ſcheinung zu erfaffen und zu durchforſchen, hat ſich die deutſche Wiffenfchaft und € 
ganz befonderd von der gligernven Genialität franzöfiicher Schriftfteller verleiter 
Auffaffung zu adboptiren, welche auch bei ven Franzoſen felbft nur darum eine bifte 
tiſche Geltung erlangt bat, meil viele ihrer Schriftfteller das eigenthümliche Talent 
wol ernfte als auch abgeſchmackte Dinge mit der ganzen Würde des pragmatiid 
darzuftellen und mit Pathos zu würzen, wo ed mit dem gründlichen Nachweis beten 
So ftellen franzdjifhe Schriftfteller mit vollem Hiftorifhen Ernft und gehobener | 
rüftung eine „gaftfreundfchaftliche‘‘, eine „‚geheiligte”, eine „religidje‘ und eine „ 
flitution auf und wiſſen in der Gefchichte jedes einzeinen alten Volks, auß feinen 
feinen Grundtugenden, die Hiftorifche Erſcheinung der Proftitution abzuleiten 
Symptome der überall fihtbaren Friction des phyſiſchen und pſychiſchen Menſchen 
faffen und diefe Symptome aus der Bewegung des Menſchen in feiner politiſchen, 
religidfen Situation zu prüfen und an ver mehr oder minder flarfen Intenittät dieſe 
überall den Menſchen in feiner Doppelnatur zu erfennen und darzuftellen. In Fr 
leider die Proftitution auf völlig gleichem Niveau mit dem foclalen Leben fteht, muß: 
nachgewieſene Ausbildung ver Proftitution ald außer den Menfchen daſtehende u 
kämpfende felbftändige Erſcheinung nit unwillkommen fein, um die riefige Auı 
Proftitution zu motiviren und zueentfhuldigen. Doch fällt dieſe gemachte hiftorifche 
zufammen, wenn man bie ganze orientalifche Völfergruppe in einer Naturumgebur 
in welcher bie unerfchöpflich rei) und üppig ſchaffende Kraft der Natur dem Menſche 
faher Hinfiht ihren ewig unverfiegbaren Schöpfungsproceß offenbart und ihn fe 
dieſer Umgebung mit glühenver Phantafle und üppiger Sinnlidhfeit ausgeftati 
orientalifhen Götter wurden mwefentlich als zeugende belebenve Kraft verehrt. Ihn 
ih vorandrängenden Prieſtern wurden die erften und fhönften Früchte, die Er 
Jungfräulichfeit zum Opfer dargeboten. In diefem Eultus drängten fih die Me 
men, und In dieſer Gelegenheit des Böttercultus und der Gaſtfreundſchaft, nicht: 
Eultus und der Gaftfreunpfchaft als grundfätzlichem Gebot oder „legaler Proft 
die Proftitution als harakteriftifhed Symptom ver Friction der menſchlichen Doppe 
und bezeichnete in der vorherrſchenden Uebermacht der ſinnlichen Natur den Berfal 

2) Bel. R. von Mohl, Volizeiwiſſenſchaft nad den Grundſätzen des Rcchteftauts, I, 
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F Des Menfhen, wie auch den Grund und Anfang des politifchen Verfalls der Völker 
aupt. So erklären ſich die allmählich immer weiter greifenden Erſcheinungen bei ven 
ern, Babyloniern, Agyptern, Armeniern, Sorern u. f. w., melde in dem Gulturzug vom 
nach Weſten endlich auch die einfachen feften fittlihen Grundlagen ver Griechen und Römer, 
ol erſt nad langem Wiverftande, zu ergreifen und zu erfchüttern vermodhten. 
Bie imtereffant und wichtig für die politifhe und culturhiftorifche Forſchung die Betrachtung 
auf und ab wogenden Lebens der alten heidniſchen Völker fein mag, fo erfcheint jie doch 
intergeorbneter Bedeutung, wenn es fih um die Proftitutlon im chriſtlichen Staat han: 
Mie das Chriſtenthum den Gedanken des von Bott gejchaffenen Menichen in ver vollkom⸗ 
en und tiefftien Weiſe zum Berwußtfein gebracht hat, fo hat es auch die ewig unveränderliche 
elnatur des Menfchen mit ihrer nothwendigen Ausgleihung und gleihmäpigen Körberung 
en rund und Zwed ver Theilung ver Menſchheit in zwei Gejchlechter mit der größten 
yeit und Reinheit als Werk ver jhöpferifchen Vorfehung zum Ausdruck gebracht. Der 
pfungötrieb führt Mann und Weib in freier Wahl mit unwiderftehlicher Gewaltzufammen, 
He Menſchheit fortzupflangen und in diefer Fortpflanzung ven Gedanfen der Uinfterblichfeit 
wu Bott geſchaffenen Menſchen auszudrüden. Wie verfchieden die jenem Geſchlecht zuge: 
Be Rolle bei dieſem nothwendigen Schöpfungätriebe fein mag, in beiden Geſchlechtern, im 
Be al8 dem aggrefliven urheberifchen Theil der Bereinigung und ihrer Früchte, wie in dem 

als empfangendem und ausbildendem Theil, lebt eine und diefelbe treibende fchöpferifche 
Bott gefihaffene Gewalt, welche ewig denjelben Menfchen in feiner Doppelnatur ge⸗ 

wiffen will und in dieſem Schöpfungstriebe ven vollendetiten Gottesgedanken offenbart, 
Menſch faflen und ausdrücken ann. 

it dieſer Offenbarung trat das Chriſtenthum mitten im entarteten und verfunfenen Hei: 
auf, um bie faft verſchwundene Gleichmäßigkeit der Friction der menſchlichen Doppel- 
uftellen und in der harmoniſchen Ausgleihung dieſer Doppelnatur zum Bewußtſein 

bewußten fittlihen Kraft zu bringen. &8 begann den Kampf, den ed troß feiner groß- 
iege unabläfjig bisjetzt gefämprt hat und noch ferner wirn kämpfen müflen, ven Kampf 

Ausgleichung der in Disharmonie gebrachten menſchlichen Doppelnatur, wobei die 
on als ein charakteriftifches intermittirendes Symptom dieſer Disbarmonie, jedoch nie⸗ 
ganze hiftorifche Erfcheinung hervortrat. In der Familie, deren Grund und Weſen 

thum in der größten Reinheit aufftellte, wies es zugleich den natürlichen ſichtbaren 
Schwerpunkt ver Ausgleihung fo deutlih nad, daß zu allen Zeiten ſich das ganze 

Leben, fowol das materielle als auch das religiöfe, darin erfüllen Fonnte. In der 
en Familie iſt die Gleichheit des Weibes mit dem Manne zur Erreichung des menſchheit⸗ 
Swecds, von welcher ſich doch auch ſchon ſelbſt in dem Dualismus der männlichen und 
Echenden weiblichen Götter aller heidniſchen Religionen eine Hindeutung findet, mit 
tt ausgefproden. Den würbigiten und kräftigften Ausprud, Grund und Halt für diefe 
seit Hat das Chriſtenthum in ver Monogamie aufgeftellt. In viefer fteht das Weib, von 
Euiedrigung des Sklaventhums und der Polygamie befreit, mit voller hoheitlicher Men⸗ 
Bürde und mit dem ganzen tiefen ſittlichen Gehalt feiner innerften Natur in vollfonmener 
Beit da, und auch die gefchichtliche Bewährung mag nicht unterfhägt werben, daß gerabe bei 
toniichen Völkern, deren Eriftenz und Geſchichte am längften vorgehalten hat, bei ven 
ben, Römern und Juden, gerade Die Monogamie, wenn aud) mehr oder minder getrübt, der 
Dzug der Verbindung und Außsgleihung zwiſchen Mann und Weib geweſen ift. In der 
wgamie hat das Chriſtenthum den Kernpunft hingeftellt, an welchem ſich die Sitte Eruflalli- 
bad vie Samilie in ihrer Neinheit als erfte, tieffte und mächtigſte Grundlage des Staats 
* und aufflellte. 

ie dur Die Monogamie verwirklichte und befeftigte Geltung des Weibes und der Familie 
Be große fittliche Wahrheit des Chriſtenthums, für welche zu allen Zeiten gefämpft ift und 
Mernerhin gekämpft werden mug. Wie gewaltig und mit wie tiefer Überzeugung namentlich 

u6 in ben Briefen an vie Nömer, Korinther und Theſſalonier für diefe Wahrheit ge: 
hatte, fo fanden doch fpäter die Kirchenväter immer noch ver Alten Welt und heidniſcher 

zu nahe, als daß nicht gerade durch fie manches davon in dad Ehriftenthum über: 
tt wäre. Die Erniedrigung ded Weibes im Heidenthum, die biblifche Lehre von ber 

und den Sündenfall und der Spiritualismus der erften Chriften lieg im Weibe 

den gefährlichen Feind und Verfucher erkennen. Auch darf nicht überfehen werben, daß 

er Neinheit der heidniſch⸗germaniſchen Sitte doch der germanifche Patriarchalismus den 
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Mann in der Bruppirung des Familienlebens durchaus pradominirend in den Bor 
und das Weib zurück in den Hintergrund flellte, fo Herrliche plaſtiſche Formen auf 
Frauengeftalten zu entdecken find. Dennoch hat fich im Chriſtenthum die Geltung de 
ſieghaft durchgerungen. Das Märtyrerthum vieler edler Frauen und vor allem bie 
aus mächtiger ſittlicher Wirkung ſich geltend machende Verehrung der heiligen Jungfis 
Bemwußtfein der Frauenwürde tief und nahhaltig geweckt und lebendig erhalten, ' 
diefen jeften Boden die vom Weibe gegründete und gepflegte hriftliche Familie ald e 
wendige Bedingung und Baſis des chriſtlichen Staats fteht. 

Wenn nun überhaupt von einer „Sittenpolizei” die Rede jein kann, jo Hat ie als 
punft ihrer Aufgabe und Thätigfeit die harmoniſche Ausgleihung der menſchlichen 
natur zum Bewußtſein zu bringen und zur jittlihen Kraft zu erheben, dazu aber von 
Anerkennung und Würde des Weibes als Halt und Hort des Familienlebens zu förd 
befefligen. Das mag auch mol von jeher die „Sittenpolizei‘ gewollt haben. Aber 
biftorifh nachweisbar, jo oft der ſittliche Verfall fih ihren Augen darftellte, faſt 
Symptome ded Übels für das Übel jelbft genommen und mir Unterdrüdung diefer ( 
da8 Übel auszumerzen geglaubt, weldes nun mit nur defto mädtigerer Intenfität | 
geſellſchaftlichen Körper durchdringen konnte. Das aber, was die Bolizeimit jo viel & 
und nuglojer Scenerie und Thätigfeit befämpft und welchem die frangöfiiden Schrif 
widerfinnigen Namen der „legalen Proftitution‘‘ gegeben haben, umfaßt nur den Coll 
der Symptome, welche die Polizei nach beſondern und eigentbümlihen Merkmalen u 
gungen ald das firtliche Übel aufgefapt und wofür fie in den Bordellen die gefährlichf 
täler errichtet hat, in denen das fchlecht verſteckte und verhehlte Übel aber nur mit noch i 
Gontagiojität, als das Hospitalfieber in andern überfüllten Kranfenhäujern, grajlire 
denen es mit verbeerender Gewalt über Land und Leute herausbrechen kann. 

Prüft man nun das, was die franzöfifhen Schriftfteller ald eine „Geſchichte ver Pr 
mit falſcher Auffaſſung, Betrachtung und Eintheilung aufgeſtellt haben, ſo kann mar 
eine das Weſen und die Bedeutung einer bündigen Statiſtik auch nicht einmal entfernt 
lockere Caſuiſtik erblicken, in welcher eine lange Reihe Bilder des ſittlichen Verfalls a 
und Völker in grellen Figuren dargeſtellt wird, auf deſſen arg vernachläſſigtem düſte 
grunde doch immer noch die Störung in der Gleihmäßigfeit dev menſchlichen Doppeln 
ſchimmert, und zu denen die „Sittenpolizei” fich ſtets und gern als eitle devorative € 
ben Vordergrund hat zeichnen laffen. Gerade aber doch in Frankreich, dem hiftorif 
der Schwebungen zwiſchen Aſceſe und Libertinage, lehrt dieſe jeichte „Geſchichte der Pro 
daß feiner der beiden Factoren in der menſchlichen Doppelnatur auf Koften des ande 
gleihmäßigen Friction heraudtreten und die Oberhand gewinnen darf, und daß audı 
negiren läßt, ohne fofort dieſe ſeine Unterdrückung durch Siechthum und Störung‘ 
josialen Organismus ſchwer zu rächen. Mag die Dulbung und ſelbſt Körderung der 
und des Goncubinat8 von Chlodwig bis Karl dem Großen ald Nachwirkung des He 
aufgefapt werben, jo tritt Doch Karl der Große in feinen Gapitularien fehr ſtreng 
Proftitution,, ven Ehebrud , die Kornication und Sodomie auf. Aber ſchon die Ro 
Strafform zeigte, daß der legislatoriſche Blick weder die menſchliche Natur noch den 
Geiſt richtig gemürdigt hatte. Die Geſchichte der folgenden drei Jahrhunderte, in den 
mit dieſen Beflimmungen und Strafen begnügte, in denen aber Kriege, politifche ı 
Ummandlungen tiefgehender Art ftattfanden, und in deren verjchiebenartigften Situa 
Volk in feiner einzelnen wie Gefanmtindivipualität ji) reprodurirte, zeigt aufs bei 
wie faljch die Geſetzgebung mit ibren Beflimmungen gegriffen hatte, da fie nid ı 
mäßigfeit dev menſchlichen Doppelnatur als erfte und nothwendigſte Bedingung all 
und politifhen Zuſammenlebens erfannt und berüdjichtigt hatte. Die Elerifale Aſceſe 
angefangen, den finnlien Factor in ver Menſchennatur zu negiren, während ander 
aus den flürmifchen tiefgreifenden Situationen reproducirte Individumm , von der ( 
ſichtbaren Beifpield und der Gelegenheit hingeriffen, das jittlihe Element feiner Di 
verleugnete. Diefe zweifache Negation hüben und drüben war die Urſache, weshalb die P 
mit Allgewalt um ſich greifen mußte, bis endlich Ludwig IX. mit ven Waffen der Reli 
das Übel aufzutreten unternahm. War aud) der für diefen Kampf auserfehene & 
Boden der richtige, fo war doch die Führung der Waffe nicht die geeignete. Ludmig 
den Erzbiſchof von Paris, Guillaume de Saligny, einerzufammenberufenen Berjammi 
licher Dirnen mit nachdrücklicher Bermahnung ihr ſchändliches Leben vorhalten und ihnen 
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ı in ben maisons de Chartieres (maisons de filles Dieu) anbieten. Von feinem Kreuzzug 
em Heiligen Lande zurückgekehrt, verfügte er in der Ordonnanz von 1254 die vollfländige 
ttung der Proftitution und bewilligte aus feiner Privatkaſſe vie @elver zur Aufnahme und 
tung von 200 befehrten Dirnen im Klofter ver filles Dieu. Diefe erfle Manifeftation und 
der „Sittenpolizei‘ wider die „‚legale Proftitution” erwies jich fugleich ald eine Proſtitution 
Teggeberifhen Gewalt ſelbſt, da fie dem gewerbsmäßigen Laſter ein Afyl eröffnete und es 
jem Aſyl zur Gruppe vereinigte, ohne das Übel zu erfennen und ihm an die Wurzel zu 
en. Der Behlgriff des Bannens, Abſchiebens und Negirens trat ſchon jegt fharf hervor. 
binnen Jahresfrift mußte der edle König jene Ordonnanz zurüdnehmen. Die filles Dieu 
ı mit dem Schein ehrbarer Elöfterliher Zucht vie raffinirtefte Koketterie getrieben, fie 
ma mit dieſer pifanten Zuthat die Lüfternheit ver Wüfllinge nur noch zu fleigern und hatten 
jet die Würde des Flöfterlichen Lebens tiefer herabgerifjen, als jelbft die ausſchweifendſten 
er in den Klöftern und im geiftlichen Stande überhaupt dag jemald vermodt hatten. Am 
des Königs figurirte ein eigener Beamter, roi des ribauds ꝰ), als hoͤchſter Schiedärichter ver 
|” gewordenen Proftitution, und diefer König der Ribauds mußte und konnte feine 
chvolle Stelle durch die Regierung aller nachfolgenden Könige von Frankreich bis zu Franz J. 
Melen, welcher dieſe Stelle endlich auffob. Der ungeheuere Misgriff der Polizei, welche 
‚die Hand geboten hatte zur Nivellirung des Flöfterlichen Lebens mit ver gemerbömäßigen 
lichkeit, führte auch eine gleihmäßige Nivellirung des ganzen bürgerlichen Lebens und der 
Kiution herbei. Es war ſchon völlig vergeblich, daß der Prevot von Paris mitteld Ordon⸗ 

n 1360 den öffentlihen Dirnen verbot, gleich ehrbaren Frauen Seide, Gaze, Schmud 
werk zu tragen, oder daß er in ver Orbonnanz von 1374 in den neuerrichteten clapiers 
rlichkeit den nächtlichen Verkehr verbot. Mag man bie Riteratur diefer Jahrhunderte 
fern, ſeien e8 hiſtoriſche, geiftliche, meltliche, proſaiſche, dichterifche Werke, das Poͤni⸗ 
des Hrabanus Mauruß, die Geſchichte des Vitrlaco, die von Barbafan und Le Brand 
% u. a. gefammelten Fabliaux, Jeux-parlis, Tensons der Trouveurs, oder die Bigar- 

t Touches des Tabourot ꝰ), überall findet man ven Athem verſetzenden Wüſtenwind über 
gten Boden der Sitte fahren, auf welchem kaum hier und da ein grünender Keim ſich 

angt. Das inzwifchen auffommende, von vielen als ‚ein wahres Glüd der Zeiten‘ 
Ritterthum, „welches die finnlihen Leidenſchaften bändigte, die Tugend aus Achtung 
und andere gründete und fozufagen dad Pieveflal der zarten Bewunderung und ber 

Eder Ehre war, auf welchen es dad Weib jegte, und deſſen Princip in ver jittlichen Erhebung 
Bißlichen Geſchlechts beftand, dad durch die Proflitution auf Die niederfte Stufe ver Sklaverei 
deſetzt war” ©), hat keineswegs ſolche volllommen günftige Wirkungen gehabt. Gerade im 
Khum findet man neben der fchärfften Aſceſe die ärgften gefchlechtlihen Ausfhweifungen, 
ver nahezu abgöttifhen Verehrung des Weibes die fhamlofefte Lieverlichkeit und eine arge 
e und fittliche Berwahrlofung ver Kinder. Die ekelhaft ausſchweifende Spitzfindigkeit, welche 
Schulen, ven Reben, den Predigten und theologiſchen Schriften jenes Zeitalters fi zur 
ng gebradt, und welde in der erotifhen Jurisprudenz der ebenfo fehr von ber gröbften 
lichkeit wie von dem an Fanatismus grenzenden Purismus ver Liebe ſtrotzenden Jeux-partis 
t Tensons ber Trouveurs den Grundton angab, brachte aud) bei der damaligen oftentirten 

ı Die ribauds waren ein Borps wagehalfiger Abenteurer, welche bei Schlachten und Belagerun« 
m erften Angriff thaten. Die Gefchichtfchreiber Philipp's II. (Auguft) gedenfen ihrer öfter. Bei 
saligen Kriegszucht und Kriegführung arteten die ribauds fehr bald in Horden wilder Banditen 

Mb der Name wurde bald zum argen Schimpfwort. Der roi des ribauds war ein föniglicher Hof: 
» welcher in ber Armee und auf Reifen die Aufficht über die öffentlichen Spiele, Bordelle und lies 

Dirmen gm führen hatte. Lehtere mußten ihm fogar durch den ganzen Monat Mai die Zimmer 
Er führte bei Hinrichtungen das Präflvium und richtete oft mit eigener Hand die Verurtheil- 

So erklärt fi, daß in einem Etat des Föniglichen Hofes von 1328 fich der König der Ribauds 
Genter von Touloufe aufgeführt findet. 

2 Brand d’Auffy, Fabliaux ou contes du XII et du XIII siecle, fables et romans du XIII. 
notes historiques et critiques, et les imitations qui ont été faites de ces contes de- 
origine jusqu’ä nos jours (5 Bbe., Paris 1779—81). 
Bi et Touches du Seigneur des Accords (Tabourot) (Paris 1585, 1603; 

1614, 1628, 1671). 
J. S. Hügel, Zur Geſchichte, Statiftif und Regulirung der Proſtitution. Sorialsmebicinifche 
in ihrer praftifchen Behandlung und Anwendung auf Wien und andere Großſtaͤdte. Nach amtı 

Duelien (dien 1866), ©. 82. ' 
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Ehrfurcht gegen das Weib das galante fajelnde Gefhwäg zu ungemeinem Grebit und 
Metaphyſik des Gefühls, die um jo lächerlicher war, je jubtiler fie zugeſpigt wurde.“ 
entftandenen Streitigkeiten, welche man nicht anders als durch Gerichtshoͤfe mit abjo! 
torität fhlichten zu fönnen glaubte, wurden num vordie Cours d’amour”) gebracht, der: 
lichkeit nur noch durch den Schaden übertroffen wurde, den ſie anrichteten. Als zu da 
Epidemie noch der heftige Ausbruch ber phyſiſchen, die Syphilis, hinzukam, verfügte 
durch Die große Ordonnanz von 1560 die Aufhebung der Bordelle und verordnete auch! 
rottung der Proftitution” ; wie vergeblich, dae zeigt Die folgende Zeit und fein eigenes 
ausfhmweifenden Nachfolger übles Beifpiel, welches ja von oben herab nur verderblü 
Volk wirken mußte. Am fpätern glatten Hofe des üppigen Louis XIV. , des muchernten 
Orleand mit feinen Roucs, des wollüftigen Ludwig XV. mit feinem ſchändlichen Hit 
ſcheint die Proftitntion nahezu natürlich in ihrer geichulten Kunft und Raffinerie. 23 
ift man beim Studium der franzöſiſchen Geſchichte fhon durchaus darauf vorbereiter, ' 
Revolutionszeit die Freudenmädchen halb nadt und mit entblößtem Bufen auf ven 
umberlaufen. Ganz Paris war ein einziges großes Bordell und das Palais-Royal ti 
darin, deren Räumung infolge der Julirevolution auch nicht den geringften Einfluß ut 
um dad Nivellement der Proſtitution mit der bürgerlichen Gefellihaft aufzuheben. ' 
hat feine „legale Proſtitution“ und diefe Hat, wie neuere deutfche Schriftfteller ohne € 
mend hervorheben, „ihren Coder, ihre Ufancen, ihre Gebräuche, ihre Privilegien, ihrı 
tiven Inftitutionen, ihre eigene Sprache, madt einen integrirenben Theil der Organi 
focialen Körpers aus und bildet deſſen parties secrètes“! 

Iſt das beftändig durch äußere und innere Ereigniffe in Bewegung erhaltene Fran 
den vielfachen und bunten Maßregeln feiner Staatöpolizei zu dieſem fehr bedenkliche 
gelangt, fo weiſt die Geſchichte aller übrigen hriftlihen Staaten diefelbe VBerwmedhjelung t 
tome des Übeld mit dem übel ſelbſt und darum fehr fhlimme Misgriffe ver Staats; 
welche fich vergeblih bemühte, dem wachſenden Sittenverfall entgegenzuarbeiten. 
reflectirt fih aber von ven eingefchlagenen Wegen der Gefeßgebung die Reproduction ı 
indivipualität aus den politifhen, foctalen und geographifchen Situationen, ohne daß 
Volk oder Land in der mobernen Organifation der Proftitution ſich mit Frankreich mefl 
wenn auch leiver bier und da ohne Grund und Nothwendigkeit der üble Verſuch g 
die äußern franzdfifchen Formen zu copiren. ine fpecielle hiftorifche Überficht dieſt 
lebend in den einzelnen Staaten läßt ſich hier nicht geben. Doch laſſen ſich einige 
wahrnehmbare Grundfäge zufammenfaffen. Bis zu Ende des 11. Jahrhunderts finde 
Proftitution durchgängig von der Gefeßgebung mit großer, oftbarbarifch roher Streng 
Mit dem 13. Jahrhundert trifft man, und namentlich in den Staaten, welche am meiſt 
ders durch den Handel oder durch die Kreuzzüge, mit dem Orient in Berührung kamen 
richtung von Bordellen, meiftend mit Badſtuben vereinigt. So in Reapel, Rom, © 
Lombardei, der Schweiz, Spanien, England u. a. Die befonders durd die Kreuzzüc 
telte Kenntniß und Nachahmung orientalifcher Ausſchweifung iſt fo unverkennbar wie b 
werth. Die fittlihe Entrüſtung der fpätern Staatöpolizei griff zu ben verfchiebe 
Mitteln dagegen. Sie erblidite zwar in Gölibat und in der grenzenlojen Ausſchwe 
Kleruß den mächtigen Förderer der Proftitution und verfuchte Hier und da, wenn au mi 
doch nie mit durchſchlagendem Erfolg gegen denjelben aufzutreten, ohne jedoch den wah 
in der durch dies Eölibat vertretenen und vom fittenlojen Klerus verhöhnten Negati 
der menſchlichen Doppelnatur unvertilgbar gegründeten finnlihen Factors zu erfen 
Erfolglofigfeit der wenn au von dem ehrbaren Leben in ven Zünften ſtets Fräftig un 
gefeggeberifhen Bemühungen führte zur vollen Gewährung ber Bordelle, und bie ind 
len privilegirten liederlichen Megen konnten nicht allein nach corporativer Gonjolibin 
präfentation und Vertretung fireben, fondern auch fogar die nicht privilegirten Win 
verfolgen und deren Privatwohnungen flürmen. Gine merfwürbige Anſchauung un 
des Lehnrechts wie des Glaubens an die Nüglichkeit der Bordelle zeigt fi in ven I 
Belehnungen mit „Krauenhäufern‘‘, wie pas im13.bi8 15. Jahrhundert unter anderm 
Mainz, Würzburg und in der Schweiz, ja fogar felbft in Rom, der Fall war. Die Verbr 
dur die Sölbner und deutſchen Landsknechte weithin verfchleppten Luſtſeuche Fonnte 
Bordelle nicht verhindert ober verringert werben. Der größte und gewichtigfte Schritt 

7) Bgl. AvdsLallemant, Das deutfche Gaunerthum (Leipzig 1858-68), IH, TO, Were. 
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hition geſchah in Deutſchland durch die Reformation, welche das Eblibat ver Geiſtlichen 
), wohingegen durch die Einrichtung der ſtehenden Heere einebenfo außgedehntes indirectes 
t ohne Scham und Bram eingeführt wurde, welches in nicht zu verhehlenver hoͤchſt nach⸗ 
er Meife auf die bürgerliche Zucht und Sitte einwirft. 

der Frage, ob das Borbellmefen noch länger zu dulden und wie überhaupt der Pro- 
n beizufommen fei, muß man vor allem auch noch einen Blick auf die Ränder und Orte 
‚ welche feine „legale Proftitution” haben. In Spanien, wo unter Philipp IV. im Jahre 
yurch Einfluß der Jeſuiten die Bordelle aufgehoben wurden, gab erft unter Ferdinand VII. 
ch die franzdjifchen Kriege weit durch Spanien verfäleppte Syphilis Anlaß zur lebhaften 
Ton Hinfichtlih der Frage über abfolute Verbietung und Verfolgung der Proftitution 
ber Erridtung und polizeiliche Beauffihtigung von Bordellen. Die namentlid 1822 
354 beſonders lebhaft ventilirte Frage if in Feiner Weife zum Austrag gefommen und in 
en fehlt ed an jeglicher Beauflihtigung der im geheimen beſtehenden Bordelle. In Rom, 
‚n 1033 Benedict IX. nahe bei der Kirche des Heiligen Nikolaus ein Bordell errichtet, 
I. ein Proftitutionsftatut 1471 publieirt, Sirtuß IV. eine Menge befleuerter Bordelle 
enen die Steuer, oder der Milchzins, in drei Jahren 5 Mill. Ducati eingetragen haben 
ingerihtet, Julius II. die Bordelle 1510 im beflimmte Quartiere gewiefen, Leo X. und 
1. das Proftitutionsftatut Paul's II. revidirt, Clemens VI. die Erbſchaftsverhältniſſe 
iſtdirnen geregelt, Julius III., Paul IV., Pius IV. eine Kleiverordnung vorgeführieben, 
3 V. aber die Bordelle aufgehoben hatte, Hat die geheime Proftitution niemals aufgehört, 
tgenmwärtig eriftiren nicht wenige geheime Borvelle und Abfleigequartiere, darunter fieben 
He an der Rampe des Gapitol8 und in der Fremdenlegion.®) Aud in Oſterreich gibt es 
‚legale Proſtitution“, obſchon von den früheſten Zeiten an bis zum Regierungsantritt 
$8 II. zu verfchiedenen Zeiten manderlei Mittel zur „Regulirung der Proftitution” in 
gemacht find. Eine Geſchichte der Proftitution, namentlich in Wien, theilt Hügel in fei- 
irzlich erſchienenen Werke, beſonders ©. 49 fg., mit, welche mit einer Eurzen Geſchichte der 
kria Therefia, gewiß mit ver beften Abficht, eingefegten, jedoch durchaus verfehlten,Keuſch⸗ 
mmiffton” abſchließt und ſchwere Klagen über die in Wien herrfchende moderne geheime 
ution führt, wie denn das ganze Werk entſchieden auf die Einführung von Borbellen be- 
nach franzoͤſiſchem Muſter abzielt. 
ie bei dieſen Erſcheinungen überall der Einfluß des Edlibats, der Kriege oder anderer 
ber und focialer Greigniffe in unverfennbarer Weife hervortritt, fo zeigt fich auch in dem 
teten und durch eine Menge eigenthümlicher Rechtsformen getragenen Volksleben Eng- 
ie Proftitution in ſtarkem Grade verbreitet. In der englifchen Eulturgefchichte prägt fich 
ım bei irgendeinem Volk ein ſtreng jittliher Ernft aus, wiewol diefelben Einflüffe, welche 
wo nachtheilig auf die Sitten wirkten, ſich allervingd au in England geltend gemacht 
Die mit der Proftitution verbundenen dffentlihen Badſtuben finden ſich fon im 12. 

ındert, und auch ſchon Heinrich II. erließ 1161 ein fpäter von Eduard III. und Heinri IV. 
ſtes Borbellreglement, welches jedoch der Proftitution große Beſchränkungen auflegte. 
ch VII. ließ 1506 die Badſtuben fchließen, wiewol dieſelben fpäter mit feiner Bewilligung 
geöffnet wurden. Heinrich VIII. hob jedoch 1546 diefe Bapftuben definitiv auf. Gegen⸗ 
fennt man in England weder eine legale Proftitution, noch gibt es dort Öffentliche und 

7 Polizei controlirte Borbelle. Doc trifft man, namentlich in den größern Städten, 
he geheime Bordelle, deren Eriftenz auf der durch pie Habead-Gorpus-Acte (1679) ge: 
sifteten Uinverleglichfeit ded Hausrechts fi gründet und um fo ungefährbeter bleibt, als 
Inbringen ber Polizei in Privatwohnungen nur bei einem Verbrechen ober mitteld eines 
Bit großer Umſtändlichkeit zu erlangenden richterlihen Befehls möglid if. Eine nur 
zmaßen beftimmte Überſicht über vie Zahl der Bordelle und Luftvirnen in England läßt ih 
ben. Die beſtehenden Angaben beruhen nur auf ven ungefähren Schägungen der Polizei 
uf den vereinzelten Erforſchungen ver manden philanthropifchen Vereine und find über: 
etg nach ver Zahl ver Ginwohner in den einzelnen Städten und nach der politifchen, geogra- 
— — — — — —- 

Nerkwürdig iſt noch, daß — wie Reyßler in feinen neueſten Reifen, 1, 463, erzählt — noch in 
He des vorigen Jahrhunderts, ganz wie in den Zeiten bes alten Rom, die Luftdirnen eine Kerze 
en Bemächern oder Kammern brennen hatten, welche nur während eines empfangenen Befuche 
ommen wurde; ähnlich wie ber gravitätifche Spanier bei gleicher Gelegenheit ſetnen Degen vor 
x der Dirme ſtehen läßt, folange er bei ihr weilt. - ' 
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phifhen und focialen Situation innerhalb der legteren zu bemefien. Nur mit biefer | 
fihtigung bat vie bei Hügel, a. a. O., ©. 156, nad) angeblich amtlichen ftatiftifchen De 
der Bafid von 1858 gegebene Tabelle über vie Bordelle in den vorzüglichften Städten C 
(mit Einfluß von Neuyorf, wo, wie in England, ebenfalls Feine Öffentliche Bordelle e 
einigen Werth, um eine, wenn aud immerhin unzureihende Panopfis der Proftitutio 
widtigften Städten Europas aufzuftellen. 

Inſcribirte allein Anzabl Der inner- 
wohnende &ufl- bald Iabreöfrik in 

de Staͤdte. Bordelle. Bordellmaͤdchen. maͤdchen. n Spitälern au 
emäins 8 Beban- 

Bari . . . 204 1502 5000 9) 8094 
Bordeau . 12 70 493 529 
on . . . 54 370 690 473 
‚Marfeille . . 51 413 816 930 
Nantes . . 31 234 264 287 
Strasburg. 30 247 250 336 
Petersburg 178 770 1123 1032 
London . . 3335 30015 1% — 12670 
Kiverpool . . 770 2900 — — 
Erinburgh . 203 800 — — 
Glasgow.. 204 1475 — — 
Mandellr . 266 710 — — 
Neuyork . . 618 7860 6000 14770 
Madrid . . 105 1175 — 2867 
Brüfſel. 42 208 658 212 
Haag... 10 74 306 250 
Rotterdam . 16 131 231 213 
Amftervam . 19 200 700 530 
Urdt . . 4 87 111 86 
Bein . . 24 240 600 2133 
Hamburg . . 124 712 174 632 
Kopenbaden . 68 194 56 — 
Kom . . . 7 56 — — 
Leipzig . . 65 209 117 150 
Schweizerftäbte 49 352 — — 

6489 51007 17389 46058. 

Nah einer folhen Mufterfarte der Iegalifirten fittliden Entartung des cultivirten 
welche immer nur noch hoͤchſt euphemiftifch Die von der Polizei patronifirte Partikel ve 
tution aufmeift, muß der moderne Rechtsſtaat, welcher ſowol an der mittelalterlichen 
der allgemeinen Wohlfahrt und Glückſeligkeit, der verfümmerten Ariftotelifchen Dh 
ohne Bedingung ethiſcher Subftrate, ald aud an feiner eigenen Gefchichte feit Hugo! 
fo gewichtige Lehren erhalten Hat, fidy denn doch endlich mit ganzem Ernft bewußt wer 
es mit vollem Muth ausfpredhen, aber auch zu Saft und Blut des Staatsorganismu 
laffen, daß das Recht nur auf jittlichen Grundlagen Beftand Habe. Der hriftliche Staat 
bie hoͤchſte Sitte forbert, iſt ein anderer als der Rechtsſtaat, welcher vie ‚legale Prof 
duldet. Auch ift innerhalb ver Conſequenzen des Rechtsſtaats die Proftitution ein m 
politifden Nothwendigkeit zu rechtfertigender Widerſpruch. Der Rechtsſtaat, welcher na 
Codex die Unzucht, die Nothzucht, den Inceſt, den Ehebruch, die Päderaſtie und Sodon 
darf nicht dulden, daß die Unzucht oͤffentlich unter der Ägide der Polizeibeamten des S 
verkauft, darf nicht dulden, daß die Bordellwirthe unter derſelben Agide mitten im cı 
humanen Europa die perfdnliche Freiheit des Individuums antaften und unter dem vn 
fen Borgeben der Ausldfung von Schulden, welde mit der raffinirteften Schlaubeit 

9) Außer den inferibirten öffentlichen Mädchen ſchaͤtzt die Polizei bie Zahl der nicht eingeſt 
fich proflituirenden Frauensperfonen auf 26000. 

10) Die Polizei fchägt die Zahl ber Luſtmädchen Londons auf 40000, die Zahl der inferibü 
hen läßt fich der in England überall fehlenden Binregiftrirung wegen nicht angeben, 
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ınerhörteften Zwang und Wucher aufgedrängt find, ihre Opfer von einem Bordell ins 
e wie Sklaven oder Schladhtvieh fhleppen, tariren und verfaufen; darf nicht pulden, daß 
lerinnen, Verſchickfrauen und Commiffionare von dieſem Verbredhen unter polizeilihem 
5 und Trug eine ſchmähliche Mäflercourtage ziehen; barf nicht dulden, daß unter dem Schug 
bern Bolizei, welche die Verbrecher überall verfolgen foll, die Bordelle zu den fidherften 
ichen Schlupfwinkeln und Afylen für Gauner und Verbrecher aller Art dienen, und darf 
dulden, daß Staatöpolizeidiener in den Borbellen ftrafbare Erpreffungen ausüben und 
zu Berführern !!) und Kupplern werden, um mit raffinierter Plusmacherei ven eigenen 
1 zu füllen; man muß erkennen und ausfpredhen, daß die „legale Proflitution” in ihrem 
d und Weſen nichts anderes ift als ein ſtrafbares Verbrechen der Polizei und der Titel ber 
enpolizei“ nichts anderes ald ein wie zum Spott und Hohn des Rechts und der Sitte ge- 
er unverantwortlidher Euphemismus. 
Bie jeder erfahrene und gewiffenhafte Polizeimann dieſem Bekenntniß offen und rüdhalte- 
ftimmen muß, fo muß er aud) in Übereinſtimmung mit den bedeutendften und erfahrenften 
yilipologen befennen, daß es überaus ſchlecht beftellt ift mit ver ganzen blöden und hoch⸗ 
igen Weisheit ver Polizei, welche mittels der Öftern ärztlichen Unterſuchungen in ven Bor- 
ı der Syphilis und deren Weiterverbreitung fieghaft entgegenzutreten vermeint. Es ſteht 
zaß auch Die genaueften und häufigften Unterfuhungen nur ganz negative Refultate ergeben, 
vie Verbreitung der Syphilis faft ganz unabhängig davon und daß e8 geradezu unmöglich 
tgendwelche Mafregeln zu treffen, um vieVerbreitung der Syphilis durch die Borbellpirnen 
rbindern. Berühmte gewifjenhafte Arzte flehen nicht an, zu bekennen, daß ungeachtet ihrer 

tigften Unterfuhungen ver Dirnen dennod Anftelung erfolgt fe. Das Entwidelungs- 
der Syphilis entgeht faſt ganz dem ärztlihen Auge und die Anftetungsfähigfeit des 

iſchen Gifts iſt im progreffiven Stadium bei weitem größer als in dem Regenerations- 
m, in weldem das Geſchwür ſchon entwidelt und das Secret ſchon purulent ift, und in 
Stadium die Krankheit erft mit Sicherheit entdeckt werden kann. So erfhheint e8 kaum 

ich, wie die Protectoren der Bordelle noch zu behaupten wagen, daß der heimlichen Pro- 
und der angeblich durch diefe verbreiteten Syphilis durch die Bordelle entgegengewirkt 

fönne. Es fteht feit, daß die Ausbreitung der Syphilis beſonders abhängig ifl von dem 
Handel, Schiffahrt, Eifenbahnen u. dgl. vermehrten Verkehr, und daß Elimatifche Ein- 
Daß der Wechſel ded Oris und der Lebensweiſe eine wichtige Rolle vabei fpielen, und daß 

ar ven Wiederausbruch der in der Heimat des inflcirt Geweſenen ſcheinbar geheilten Sy- 
fördern, fodaß die von den Protectoren der Bordelle aufgeftellten numerifchen Angaben 
unzuverläffig erſcheinen. Noch meniger ftihhaltig iſt die Behauptung, daß pie Bordelle 
hl der unehelihen Geburten verringern. Man darf geradezu das Gegentheil behaupten. 
smburg mit feiner oftentirten geſchwollenen Proftitution fommen fehr häufig uneheliche 
dten, zahlreihe Kindermorde und Kinverausfegungen neben ven brutalften Geſchlechtsver⸗ 
gen vor, während im nahen Mecklenburg die viel zahlreichern unehelihen Geburten viel 
er eine weite Ausbreitung ver Proftitution und eine bedenkliche Entfittlihung des Volks 

„ als den hoͤchſt beflagenswerthen Mangel einer verſtändigen Gefeggebung, welche vie 
F von Ehen foͤrdert. Auch in Lübeck, wo es ſchon 1854 dem im Jahre 1852 neu ein⸗ 
ken Polizeiamt gelungen iſt, nicht nur die allergefährlichſten Partikeln ver legalen Profti- 
a, die alleinwohnenden eingezeichneten Dirnen (ſogenannte Einſpänner), ſämmtlich zu be⸗ 

, ſondern auch ungeachtet des ſichtbar zunehmenden Handelsverkehrs die Zahl der Bor⸗ 
f 8 mit jet zuſammen 43 Dirnen beſchränkt zu erhalten, iſt dad Verhältniß der unehe⸗ 

Geburten zu den ehelichen in den legten 11 Jahren nicht größer als 1 : 82/,. 
man nun die gefammte Proftitutiondgefeggebung des Kriftlihen Europa ind Auge, fo 
Ah aller Drten und Zeiten die größten Schwankungen, Abmweihungen und Wiber- 

‚welche nicht nur in politifcher und juriftifher, fondern auch in culturhiftorifäger und pfy- 
Ger Hinſicht merkwürdig find. Klar und lebendig leuchtet aber doch durch allen trüben 

der Gedanke hindurch, daß die Sünde ſich nicht durch die fahle Negation abfertigen 
Imbd daß fie gerade ven am jicherften faßt, welcher fie am meiften verleugnet und fi von ihr 
Bendet, anftatt fih vem Gegner Auge in Auge gegenüberzuftellen und zum ſteten Kampfe ge- 

— — 
Bal die Belenntmiſſe der Dirnen vor dem Präfidenten von Gerlach und den Vehörben zu Frank⸗ 

LO. über ihre Derführung von nambaft gemachten Bolizeimännern bei Posner, Die Wiedereinfühs 
der Bordelle in Berlin (Berlin 1851), ©. 49 u. 50. 
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rüftet zu fein. Die „legale Brofitution” ift ein großer politifher Fehler, weil mit ih 
fie die ganze Broftitution anerkannt ift, und weil jie nur die indivibuallüirte und locali 
gruppe bildet, welche trog der ſcheinbaren Iſolirung und trog aller Strenge und H 
Uberwahung doch jederzeit in die gefammte Proftitution aus: und einläuft. Die 
bunten Schwankungen biejer Geſetzgebung deuten aber aud) darauf hin, daß der nie g 
leugnende jittlihe Factor im jtaatlihen Leben ſich zur Geltung bringen will, daß a 
mals vom Staat zu unterfchägende Neproduction ded Menſchen aus feiner politiſchen 
Ien Situation als wichtiged Agens des ftaatöbürgerlichen Lebens vom Staat felbft I 
anerfannt ift, daß aber auch verfelbe Staat die zu Tage tretenden Refultate dieſer R 
nur einfeitig als im flaat&bürgerlichen Xeben mit natürlier Nothwendigkeit he 
Wirkungen betrachtet, anftatt mit Elarer Objectivität ji bewußt zu fein und zu A 
That zu bringen, daß die Situationen, aus welden die Reproduction des Menfchen 
als Urſachen von Wirkungen der genaueften Beachtung und Berückſichtigung des St 
fen, und daß daher, wie fhon oben dargeitellt, vie Staatögewalt, um die Situation 
Eonmenften zu beherrſchen und um die Reproduction des menſchlichen Individuums zı 
harmonifchen Austrag zu bringen, ſich ſtets die Grundanſchauung ungetrübt erhalte 
der Trieb und Drang des Menſchen zum Staat von Gott der menſchlichen Natur nid 
finnlicher Trieb oder als beherrſchende Naturfraft eingepflangt ift, fondern als ein v 
feß der Diaterie ſich ablöfenvdes höheres geiftig-jirtliches Leben, in welchem der Menii 
audlebt und in voller geiftiger Kraft ſich zum Böttlidden erhebt. Die beſtehende Pr 
geſetzgebung ift aber ein fehr zu beachtender Beweis jowol von der Unverleugbarfeit < 
ber mehr oder minder ftarfen Trübung diefer Grundanſchauung. Denn in der Eta 
„legalen Proſtitution“ überhaupt, wie in den von den Protectoren der Proftitution 
Flüfteter Reihe aufgrzählten „Urſachen der Proftitution‘’ iſt ed geradezu auſsgedrü 
aus den mangelhaft überwachten und gelenften Situationen hervorgefummenen Re 
übel und krankhaft jie aud) fein mögen, ald natürliche und notwendige Ergebniffe 
lichen Lebens und als harakteriftifhe und nicht abzumeifende Gigenthümlichkeiten v 
gefehen werben, denen bei der weitern Ausbilvung dieſes Lebens Rechnung getra 
müſſe. Darum fheuen fi) auch neuere Schriftiteller nicht, fogar „nie Koketterie“, „ve 
Lieverlichkeit‘ u. dgl. als „Urfachen ver Broftitution‘‘ aufzuzahlen, während dieſe „Ur 
fhon die linfitte und das Lafter felbft find. Die Trübung jener Grundanſchauung 
Urſache, daß felbft die Hoc anzuerfennenden menſchenfreundlichen und aufopfernden 
gen ehrenhafter und von dem jittlihen Verfall unfers ſtaatsbürgerlichen Lebens ti« 
Männer keine erhebliche Erfolge Haben erreichen Eönnen. Der Blick auf das Gange ı 
Ganze der Aufgabe wurde von den bunt durd) das Leben laufenden Einzelgruppen 
auch nicht einmal durchgängig die concrete Ergreifung des Individuums ermöglicht 
einjeitig angezogen und dadurd die Linbefangenheit im objectiven Überblid des Gaı 
geftört. So find die zahlreichen höchſt achtungswerthen Geſellſchaften und Inftitute, 
Proftitution entgegentreten, in ihrer Wirkſamkeit gelähmt und fogar in ihrem Anſehe 
worden dadurch, daß fie von rohen Spott ald Organe einer taftlofen und verfehlten | 
talethik hHerabgeriffen und jogar auch die Zucht und Sitte edler Männer felbft vervi 
den ſind. 

Solange die „legale Proftitution” oder „Sittenpolizei‘ zu Shmad und Hohn d 
und Sitte, des Rechts und der Staatsklugkeit anerfannt und beitehen bleibt, jolange 
fittliden und rechtlichen Fundamente des Staatd weiter untergraben und ſelbſt feine | 
fährbet werben; au droht dieſe Gefahr immer bedenklicher zu wachſen, wenn nicht u 
politiſches, rechtliches und fociale8 Leben ſich mit voller offener Wahrheit auf die u 
lihen Grundlagen der vom Chriftenthum gelehrten und gebotenen Sitte ftellt. Die 
hörbar machende Mahnung dazu läßt ih auch nicht mehr al8 bloße politifche Sitten 
weiſen; denn dad Gewiffen regt ſich allerorten und laßt ſich nicht mehr beſchwichtig 
darf der Fräftigen fittlichen That, und diefe That vollzieht fih nur mit dem vollen 
Bli auf die Grundwahrheit, daß ebenfo wie die Friction des innern und äußern D 
nothwendige Proceß ift, in welchem er zur Vollkommenheit Hinanitrebt, ebenſo auch 
ſich nur in ſeiner Beziehung zur Religion vollenden kann, indem dieſe von innen 
auf den Staat und der Staat von außen nach innen auf die Religion wirkt. Die! 
fein Außerer Apparat, ſondern die von innen heraustretende wirkende Urſache. Da 
thum hat nun, wie ſchon oben gezeigt, in der Bamilie, deren Grund und Weſen es in! 
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eit aufſtellte, indem es die Gleichheit des Weibes mit dem Manne zur Erreichung bes 
heitlichen Zwecks ausſprach und dieſer Gleichheit in der Monogamie den würdigſten und 
ſten Ausdruck und Halt verlieh, ven natürlichen ſichtbaren und faßlichen Schwerpunkt der 
»ichung der menſchlichen Doppelnatur nachgewieſen. „Die Familie 12) beruht auf der 
und fittengefeglihen Nothwendigfeit der gegenfeitigen Ergänzung und harmoniſchen 

ıng der beiden Geſchlechter zum Zweck der vollftändigften, dem Schöpfungsplan entſpre⸗ 
ı Broductivität und der phyfifchen wie pſychiſchen Erhaltung und Fortbildung der Menſch⸗ 
Aus der Familie nimmt der Menſch nicht nur die erften Selbfterfenntniffe, fondern auch 
en Borftellungen von Gott, dem Urgenie, vem ſchaffenden und erhaltenven Princip; in 
milie ſteht der erfte Altar, in ihr befindet ſich der Menſch auch in der erften religiöfen Ge⸗ 

jaft. In der Familie erwacht zuerft dad Gefühl einer über das eigene irdiſche Leben hin- 
ſenden Fortdauer, einer vie eigene Kraft des Einzelnen weit übertreffenden Geſammtkraft, 
sicht rein felbitfüchtigen Dafeind, einer unzweifelhaft berechtigten menſchlichen Autorität, 
elbfländigen Geſammtweſens. Auch die erften Bernunfterfenntniffe, die eriten Beziehun- 
8 materiellen Daſeins fnüpfen ji an die Bamilie, und man kann wohl jagen, ed gebe eine 
es gebe Verhältnifie, in denen Die Kamilie dem Menſchen alle ift, in denen daß ganze 
jliche Leben, das religiöfe wie das meltliche, feinen größern Umfang kennt als den ver Fa⸗ 
innerhalb welcher es fi) ganz erfüllt. Und ed gab und gibt noch Menſchen, bei denen dies 

oder minder ber Fall iſt.“ 
ie Familie ifl die am vollfommenften fapliche Wahrheit des Chriſtenthums, indem ſie die 
liche fihtbare und für die Schöpfungsivee nothwendigſte Verwirklihung der vom Ghri- 

geoffenbarten Liebe und in ihrer thatſächlichen Eriftenz wie in ihrem ganzen Gehalt 
allen ihren Folgen die erſte Grundlage des Staats iſt. Die hriftlihe Familie in ihrer 

und Fülle hat ſich deshalb aud als hiſtoriſche Thatfache aufgeftellt und als Grundbedin⸗ 
Staateneriftenz bewährt. Die einmüthige Hinwirfung auf die Erhaltung und För- 

bes Familienlebens ift auch das wirkſamſte Mittel, um der Proftitution entgegenguftreben. 
nn man bie vielen bunten „Urſachen ver Proftitution” genauer betrachtet, welche von 
iftptellern ver Proflitution aufgeführt werben, fo ift jede dieſer „Urſachen“ ein Srag- 

erkümmerten oder zertrümmerten Samilienlebens. Wenn auch beiſpielsweiſe in unſern 
Ben Fabriken duch ſtrenge Aufſicht und Sonderung der Geſchlechter allen unſittlichen 
kungen wirklich vorgebeugt, wenn durch den Unterricht in den Fabrikſchulen eine, ob⸗ 
mumerhin nur bürftige, Kenntniß der nothwenbigften Unterrichtögegenilände erreicht, 
Durch große Kochanſtalten der unbemittelten Arbeiterfamilic ein billiged Mittagefjen er- 
M wird: wo bleibt dann aber das Bamilienleben mit feiner Föltlihen Pietät, wenn ſchon 
Hährigen Kinde das Bewußtſein des eigenen Geldverdienſtes, der Ermöglihung von vor- 
3 Lebenögenüflen, der Unabhängigkeit von den Ältern gewedt wird, mit venen es hoͤchſtens 
B Nachts in dem kaum noch des Namens werthen Alternhaufe zufammenfommt, nur um 
ſchlafen und früh morgens wieder fortzugehen? Wo bleibt die väterlihe Zudt und Mah— 
wo die mütterliche Lehre und der tief in das Herz ded Kindes dringende mütterliche Blick, 
Bad Kind nicht die Mutter und Hausfrau im Ülternhaufe walten flieht? Wie fünnen vie 
gen Mütter und Hausfrauen herangebilvet werden, wenn das Kind nicht fieht und lernt, 
Erthfcaftlige Ordnung und Reinlikeit in den häuslichen Räumen gehandhabt und das 
«auf dem häuslichen Herde angezündet wird? Das jind Fragen, welche ver Polizeimann, 
Bud die alten Verbrecher und Gauner mit Leichtigkeit abzufertigen weiß, von Tage zu Zage 

thun muß, wenn er auf die Jugend ficht, deren Zukunft ji ſchon jet aus der immer 
anfhwellenden Fülle verwegener Verbrechen und ſchändlicher Laſter prognofticiren 

ie Pietät iſt der Lebendäther der Familie; jie ift dem Kinde ebenfo angeboren wie ver 
die Liebe zum Kinde, und vollendet jih auch ſchon in der bloßen Gemwöhnung, und fomit 
ganze Kamilienleben jhon aus ver bloßen Gewöhnung fih zur Vollendung heran⸗ 
Mit dieſem wunderbaren, faſt inftinctiven Zug hat das deutſche Kamilienleben, trotz⸗ 

ſo oft verleugnet und trotzdem jo viel darauf Hin geſündigt worden, ſich doch ald Urtypus 
ben bürgerlichen Lebens zur Geltung gebradit und dadurch eine überall anerfannte 
fhe Propaganda gemadt. Denn wohin nur ein Deutjher gelangen mag, und ſei es 

Weitefte Ferne, da hat er mit feiner Arbeit eine Bamilie gegründet und hat burd die Fa⸗ 
beutfche Sitte wie in bie Eleinfte Goloniftenhütte jo auch auf die Fürſtenthrone getragen, 

Bel. Gel, Gruudanſchauungen über Staat und Geſellſchaft (Leipzig 1861), I, 145. 
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wie er ja aud ſchon lange daheim die ſchmähliche Maitreſſenwirthſchaft frühere 
zur Unmöglichkeit gemacht hat. 

Die Proftitution ift Feine ganze Hiftorifche Erſcheinung. Nur als ‚legale Prı 
in ihrer innigen Verbindung mit vem Gaunerthum ift fie durch die übeln Misgri 
politik Hiftorifch gemacht worden. lim ver Proftitution überhaupt mit Erfolg en 
fönnen, muß die „legale Proftitution“‘, d.h. das Bordellweſen nebft allen einzeln w 
dirnen befeitigt werden. Dahin zielende Berfuche find freilich ſchon mehrfach gem 
ebenfo oft bereut und wieder rũckgängig gemacht worden. Auch hier lag der Fehlen 
gel an unbefangenem richtigen Blick auf das Ganze und auf das hödjfte Ziel. Sı 
ſche Erſcheinungen ſich verleugnen laſſen, ſowenig die fo meit in das bürgerlich: 
gedrungene Sittenverberbniß fi mit einem mal heilen läßt, fowenig hilft vie 
Decretur und das zuchtmeifterifche Bebaren der euphemiftifchen Sittenpolizei, 
bureaukratiſchen Unfehlbarkeit vem beſchränkten Unterthanenverflanve das octroy 
fie für Sitte und Sittenfoͤrderung hält, während ſie ſelbſt doch der hiſtoriſche Grü 
der „legalen Proſtitution“ bleibt. Man muß mit dem Anfang und mit der Berü 
ginnen, daß die „legale Proftitution’ eine gefegliche und gefchichtliche Eriſtenz aufzur 
dag auf viefer Grundlage Die Proftitution fi „zu einem integrirenden Theil der 
des focialen Körpers gemacht hat und befien parties secrötes bildet”. Um der B 
zufommen, muß man vor allem ihren Organismus zum allmählidden Abfterben 
die Berauſchung des Sittlichfeitögefühls das weientlichfte bewährte Mittel rafjinir 
und Kuppelei bei ven einzelnen erforenen Opfern ift, fo beruht dad Hauptarcanuı 
wefend in der fortvauernden Erhaltung ver analogen Beraufhung durch Lurus u 
der reichften und üppigften Lebensgenüſſe, welche nur Wahl und Erholung vei 
baren Bürgerftandes al8 Werk und Kohn feiner fauern Arbeit fein dürfen. Die. 
walt dieſer Berauſchung in den Borbellen überfteigt allen @lauben, und der Polize 
mit ganzem ernften Willen und mit ſchwerer Arbeit und Verleugnung genaue 
Umfhau gehalten und eine Fülle wahrhaft erfihredenver Erfahrungen gejam 
bezeugen, daß die fcheußliche Abfchweifung vom Boden aller Sitte und die Betär 
fo tief von der Natur im Weihe begründeten Schamgefühls lange nicht fo fehr 
Dirne ald die ſchmachvolle Kunſt und Schuld der Kuppler und Bordellwirthe i 
lihfte Bordelldirne ift lange noch nicht fo verworfen wie ver gleisnerifche Bordellwir 
der ganzen Zuridhtung des bürgerlichen Erwerbs jein Geſchäft betreibt und foga 
hörde darauf pocht, daß er „ſolider Bürger ift und feine Steuern prompt bezahlt”. 
Dirne wird fyftematifch cereditlos gemacht, um fie durchaus nur vom Wirth abhäng 
fie wird niemals allein gelafien, damit fie fih nicht ernüchtert. Nicht die Leid: 
großen Fortſchritt der Arzneikunft meiftens fehr raſch geheilten Syphilis, fondern 
Enthaltfamkeit in den Kranfenhäufern find bie eingreifenden Momente, in denen 
nad) ſittlicher Umkehr und ver Rückkehr in das ehrbare bürgerliche Leben am me 
und nur die Verzweiflung über die fittliche Bervammung des Bürgerthums erſch 
kehr in das bürgerliche Leben oder führt die Verftoßene wieder ind Borbell zurüd. 
Verdammung ift aber auch nur noch die einzige Waffe, welche das Bürgerthum be 
ten Protection durch die Polizei dem legalifirten Lafter entgegenftellen kann, und 
in berechtigter Nothwehr vie mitten in dad bürgerliche Leben hineinfhwärmenven 
dirnen aus der ehrbaren Bervegung des Bürgerthums abmweifl. Solange nicht zu 
zeln wohnenden Luſtdirnen gänzlich befeitigt werden, wie dad in Lübed mit fehr 
gelungen ift, folange wird e8 nichts helfen, daß man den Dirmen und Wirthen 
fentlicher Wirth8- und Tanzlocale und Zuftbarfeiten unterfagt. Die prunkend g 
weiß doch überall ven Weg ins Publiftum und Hingegen der Kenner die in Pug ' 
auf offenen Wegen und Stegen zu finden, und gerade in diefem Begegnen und | 
unbeilvolfe Nivellement des Lafterd mit dem bürgerlichen Leben am veutlichften 
Ein Todesſtreich für die Bordelle und für die ganze Proftitution wird es jein, w 
vor allem gebotenen Einziehung aller einzeln wohnenden Luftvirnen nun auch in 
dem zum Theil ſchon auf ven hoͤchſten Gipfel getriebenen Lurus und die Darbietun 
Lebensgenüſſen ein entſchiedenes Ende gemacht, wenn deshalb ven Dirnen abfolut 
anders als in der fhlichteften Kleidung und ohne allen Schmud, gerade auch in t 
einberzugehen, und wenn ven Wirthen jegliche Darreihung von Getränken un! 
Gewährung irgendwelchen Credits oder Pfandes an die Gäſte und jeglidder, aud 
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jeder Grebit, jede Anſchaffung von Kleiverftofien, Schmud ober dergleichen durchaus 
ind Durch ſtrenge Überwachung unbeſtechlich redlicher und uneigennütziger Polizeibe⸗ 
löglich gemacht wird. Dadurch vollzieht ſich endlich eine Scheidung zwiſchen dem Auf⸗ 
— und dem ehrbaren Bürgerthum, nicht nur dem Außern nach, ſondern auch dem 

Der Zudrang zu den Bordellen wird ſich in jeder Beziehung verringern, das leicht⸗ 
* wird ſtatt der berauſchenden Luft das nackte Elend des Laſters erkennen lernen, 
iſtling wird hinter den kokettirenden Milchglasfenſterſcheiben der Bordelle nicht mehr 
e Wirthshausbehaglichkeit oder Die raffinirteſten Lebenégenüſſe neben ver bei allen 
Reizmitteln dod immer falt und mechaniſch gewährten Wolluft ſuchen und wird fo- 
: der BVöllerei bewahren, melde gleich furdhtbar den Körper wie den Geift vernichtet 
Hl der Hospitäler, Zucht- und Irrenhäufer in grauenerregender Weiſe vermehrt. 
n dabei von der Polizei und von den ſchon lange beſtehenden Vereinen 1?) edler 
:eunde mit klarem Blick die fpeciellen topifchen, focialen und individuellen Verhält- 
j erfaßt und mit einmüthigem Streben zu der dargeftellten, nie beſtimmt genug einzu= 
; und nie genug zu wahrenden fittlihen Grundlage des flaatlichen, rechtlichen und bür- 
ebens hingeleitet, dann, aber aud nur dann wird ed bald möglich werben, mit nach⸗ 
trfolg die abfolute Aufhebung der Bordelle zu bewerfftelligen und fomit dem fittlichen 
n bürgerlichen Leben die bis dahin arg verfümmerte Geltung und Kraft zu verleihen, 
immer vergeblich angeftrebt werden wird, folange die fogenannte „legale Proſtitu⸗ 

die „Sittenpolizei’ in ihrer dermaligen Befchaffenheit befteht. 
F. ©. B. Ave -Lallemant. 

verei iſt der Zuſtand eines Menſchen, an dem ein anderer Eigenthumsrechte bean⸗ 
dausübt. Seinem Herrn gegenüber iſt der Sklave abſolut rechtlos; erwirbt er 
fteben fie dem Gebieter zur Berfügung; geht er Kamilienverhältnifle ein, fo find fie 
iger nidht vorhanden; von förperlicher oder anderer Mishandlung des Sklaven feitend 
:8 kann rechtlich nicht Die Rebe fein; und wo das Verhältnig in feiner Reinheit be- 
8 Leben des Sklaven nicht minder Eigenthum des Herrn als feine Arbeit. 
vollftändigen Rechtloſigkeit fteht ein bis auf die feinften Schattirungen ausgebilbetes 
n ber Herren unter fi gegenüber. Iſt der Menſch das evelfte aller Güter, fo ift er 
: überhaupt Eigenthum ift, das werthvollſte und recht geeignet, die Entwidelung des 
Brechtd zu veranlaffen. In den Vereinigten Staaten bieten fich bei jedem Streit um 
er Präcedenzfälle von Streitigkeiten um Sklaven, an denen die gefuchte Rechtsnorm 
inden wurbe. Am Sklavenbeſiz bilbet ſich das Eigenthumsrecht erft heran, und in 
n iſt nicht zu leugnen, daß diefe Berfennung aller Menſchenrechte zugleich pie Quelle 
8 ıfl. 
:m rechtlojen Berhältniß des Sklaven zum Herrn verträgt fich ferner eine mehr over 
eftigte Rechtdordnung der Sklaven eines und deffelben Herrn untereinander, freilich 
r des legtern unterworfen, ba ihm bie ungetheilte Rechtſprechung zufpmmt. Aud 
en eined fremden Herrn gegenüber hat der meinige alle Rechte, die ihm gewährt wer- 
aan die Interefjen ver beiden Herren und überhaupt ver Klafje der Befiger be: 
d, ein liberreft, der in der Praxis allerdings gering ifl. Sogar den fremden Freien 
find die Sflaven der Theorie nad) nicht völlig rechtlos. Jedenfalls aber ift der Sklave 
ın dem Nugthier auch in ver Rechtsauffaſſung durchaus verfhieden, ald ihm fämmt: 
lichtungen des Rechtszuſtandes ebenſo feſt obliegen als dem Freien und deren über⸗ 
‚ihm ſogar weit ſtrenger geahndet wird. Nur darf auch hier der Herr nicht leiden; 
ein Sklave Hingerichtet, fo erhält er Entſchädigung aus dem Staatsſchatz. 
‘age, ob die Sklaverei zu Recht beftehen koͤnne, hat für Deutjche feinen praftifchen 
rw. Gine wiſſenſchaftliche Beantwortung zu geben ift ſchwierig, weil überhaupt Die 
bes Rechtsbegriffs noch immer nicht feftfteht.!) Nimmt man an, die Rechte eines 
m diejenigen Zugeſtändniſſe und Leiftungen, die ihm von feinedgleihen zufonmen, 
en die Pflichten eines Weſens diejenigen Zugeſtändniſſe und Leiftungen, die ed an 

geoße Anzahl folcher zum Theil ſchon rühmlich befannter Vereine und Anftalten führt 
117 — 222, obſchon bei weitem nicht erichöpfend, auf. 
em Art. „Red, Rechtsbegriff” in Bluntfchli’s Deutfchem Staats: Wörterbuch wird biefe 
Sr geiſtreich umgangen. _ 

riton. XII. | 25 
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feineögleichen zu machen bat, fo wäre bie Rechtmäßigkeit der Sklaverei gleichle 
Behauptung, ein Menſch, der ein Herr zu fein vorgibt, jei einem andern Menſch 
Sklaven beanfprudt, gar keine, ihm felbft Hingegen der andere alle Zugeftänpniffe 
ſchuldig. Er kann alfo in keinem Kal unter vem Rechtsbegriff, ſondern mup ne 
der ihm günftigften Auslegung feiner eigenen Anſprüche außerhalb des Rechtsver 
Er fann nicht ſagen, daß er fih dem Rechtsgebot unterzieht, fondern muß behaı 
Rechtsgebot auf ihn Feine Anwendung findet. Er muß behaupten, daß ed rech 
geben könne, die doch ins Unbegrenzte verpflichtete Menſchen fein. Gr muß ali 
angreifen, daß e8 feine Menſchen ohne Rechte geben kann, und dabei doch an den 
halten, daß es feine pflichtlofen Menſchen geben Eönne. Wenn nun bad oben dei 
feiner Anwendung auf den Menſchen etwas weſentlich Menſchliches if, jo könn 
chen davon ausgenommen werben. Der Sklavenhalter muß aljo dad Recht als ei 
Menſchliches leugnen, und wer diefer Verleugnung widerſpricht, muß die Sklaven 

Aus den Gefühl diefes Widerſpruchs entfteht der Cifer, mit dem Die moderne 
der Sklaverei die Menfchheit ver Raffe, an ber fie bie Herrenrechte ausüben wol 
ftellen. Sie beweifen damit aber zu viel, denn von einer Sklaverei des Maulth 
mals die Rebe fein. Man kann von keinem Sklaven fpreden, ohne fid) einen M 
fen. Auch die Freunde der Sklaverei legen dem Hörigen Pflichten auf, was ji 
Thier nicht anwenden können. In der Erfahrung begründet auch nur Die Gewal 
Sflaven ; fann diefer fi in den Befig der größern Gewalt fegen, fo hat er gerad 
als jein Herr früher hatte, jogar das Recht, den letztern zum Sklaven zu machen. ? 
auf den Grund irgendeined Vertrags kann Sklaverei rechtlich werben, denn durch 
ih zum Sklaven hinzugeben, ſetzt voraus, daß man Berfon und Sache zugleich je 
lich, daher ihon das Nömifche Recht vertragsmäßiges Sflaventhum für unde 
Ebenfo wenig geftattet das Vernunftrecht, daß ein Kriegögefangener Sklave werd 
welche wie Thomas Hobbes ®) meinen, wer im Kriege durch Gnade des liberwin! 
gefriftet, müßte nun dieſes Leben dem willkürlichen Gebrauch feines Erhalters 
und das fei die Bedingung bed Geſchenks geweien, haben überfehen, daß hie 
Bertrag untergefhoben wirp. *) 

SIntereffanter als die juriftifche ift die volfsmirchfchaftliche Seite der Frage. V 
bildung, fo ift die Sflaverei audy der Audgangepunft der Arbeitötheilung , vor 
nach dem einfachen Gefihtöpunft verfahren wird, daß bie einen arbeiten, damit 
niegen. Eine gewifle Steigerung bed Genuſſes nicht minver als der Arbeit wi 
ftreitig erzielt, und Hat jomit die @inführung der Sklaverei in ber Regel einı 
Volkswohlſtand zur Folge. Es wird jenem ein Wirfungsfreid angewiejen, auf 
willkürlich concentrirt und Erfolge hat. Diefen Gang geht die Entwidrlung au 
Zakaienfklaverei, in der der Knecht ohne Achtung gegen feine Perjoͤnlichkeit gleic 
Mittel für das phyſiſche Wohlſein der Familie verbraucht wird), in den Gegenſc 
Befigern und Bebauern des Aderd. Ginen Haupterflärungdgrund für die Entf 
Wahsthum der Sklaverei findet Mitford®) in dem Übergang ber Eriegerifchen S 
herumſchweifenden Lebensart zu einer feßhaften. Die Beichäftigung des Adert 
vaßte nicht zu dem Geiſte eined Eriegerijchen freien Bolfd, ed bot ſich daher die Qi 
der Gefangenen im Kriege zu jhonen, un fie ald Sklaven zum Bau des Bodens 
und folhergeftalt den Siegern nügli zu maden, fehr leicht als eine natürlich 
jenes Gebrauchs früherer Zeit dar, mo die belegten Feinde immer getübtet zu mer 

Auch die Bildung der befigenden Klaffe kann aus der Sklaverei Vortheil ziel 
ihnen Die nöthige Muße verſchafft. Diefer Bortheil geht verloren, jobald fie ſich 
bewußt wird und den Kortbeitand oder die Ausdehnung der Sklaverei zum Ge 
Strebend macht. Deögleihen hemmt die Sklaverei auch den weitern Kortgan; 

2) Bol. A. Huber’s Auffag Über die Sklaverei im britifchen Weftindien in den Reli 
50 fg. De cive, Kay. 8 

9 S. uͤber dieſe Frage sn er, Allgemeines Staatsrecht; Köppen, Rechtslehre ni 
Grundfägen (Leipzig 1819), ©. 1%. wie auch deflen Bolitif nach Platonifchen Grun 
Sitr Vorleſungen über Politik (Stuttgart 1828), S. 17 fg. Krug, Encyklopädiſch 

5) Kant's Metaphyfiiche Anfangsgründe ber Kedtelchee, ©. 117. 
6) History of Greece, Täl. I, Sect. 4, Kap. 5 
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g, weil ſie mit jeder gewerblichen Arbeitsluſt bei den Arbeitern unvereinbar iſt, alſo nur 
ſeuerungen zuläßt, die dem Nachdenken des Gebieters, ver doch lediglich die Früchte, nicht 
e Mittel der Arbeit im Auge hat und zur Ausführung jedes neuen Gedankens den Ar⸗ 
exſt zwingen muß, entgegenkommen. So iſt es z. B. faſt undenkbar, daß ein Gemein—⸗ 
oon Herren und Sklaven jemals ven Maſchinenbau aus ſich heraus hätte entwickeln können, 
en Sklaven iſt es einerlei, ob ihre Thätigkeit viel oder wenig abwirft, und den Herren, ob 
zeugte den Sklaven viel oder wenig Mühe macht. Sie fordern die Ziegeln, ohne zu fragen, 
mit Stroh over mit Kohlen gebrannt werden. Eigentlich koͤnnen Sklaven nur Rohpro⸗ 
iefern und Herren nur ſolche beftellen, die jih unmittelbar zur Conſumtion eignen; jedes 
glied iſt durch die Trennung in zwei Geſellſchaftsklaſſen außgefchloffen, und wo es dennoch 
ınde fommt, geſchieht es infolge der Berührung mit freien Arbeitern, fei ed im Inlande 
ı der Außenwelt. 
ie Inferiorität ber meiften alten Bölfer in den nüzlichen Gewerben und Künften, die zur 
mlidhfeit und Verſchönerung des Lebens dienen, muß, mie Mac Culloch in feinem „Dic- 
xy“ ſehr richtig bemerkt, vorzüglich) dem allgemeinen Gebraudy, fie durch Sklaven verrichten 
fen, zugeichrieben werben. Nicht nur wurde aller Weıteifer und der Trieb, in ven Ge⸗ 
m Berbeflerungen einzuführen, dadurch unterbrückt, jondern man wurde auch veranlaßt, 
vagliche Beſchäftigungen gewiſſermaßen mit Verachtung anzufehen. Die Handwerfe, von 
ben betrieben, verblieben Jahrhunderte ohne Berbeilerung und Vervollkommnung. Die 
ba über Nachläſſigkeit, Verſchwendung und ſchlechte Beforgung aller Arbeiten durch Sklaven: 
ind fo alt wie die Sklaverei jelbft. Man leje nur, was ſchon die römijchen Schriftfteller, 
ih Golumella?) und Blinius®) darüber berichten. Das Einzige, worin ji des Eflaven 
Thätigkeit bewegen mag, ift das flete Raffinement auf Betrügereien gegen jeinen Herrn 
e von dieſem über ihn gefegten Aufſeher. 
Sflavenwefen verhindert ferner bie Bereinigung der Intereifen zwiſchen Armen und 
zwiſchen höhern und niedern Ständen und zugleich das Aufkommen einer Mittelklafſe. 
e, der Sklaven im Überfluß hat, kann der Arbeit des Armen entbehren, und der letztere 

Peine Weiſe Vortheil von den Vermögen des erſtern. Wenn es unter ſolchen Verbält- 
uch Für den freien Mann anſtändig befunden würde, ſich ähnlichen Arbeiten zu unter: 
fo würde er doch nicht einmal Gelegenheit dazu finden. Alle gedungene Arbeit fällt weg, 
x linbemittelte, der feine Sklaven hat, mug auswandern oder freimillig jelbft Sflave 
- X\rog der binnen Bevölkerung der Südſtaaten des amerifaniihen Bundes ift daher 
Beranderung aus ihnen in den Weiten nicht geringer geweſen ald aus den Nordftaaten. 
wrwinbet ein Bolf aus eigener Kraft dieſe Hinderniffe, fo arbeitet es jich eben damit zur 
Pirbeit hindurch; unterliegt aber die Sklaverei einem Andrang von augen ber, fo fommt 
Wejen Sieg auch die weitere Theilung der Arbeit, mit andern Worten die volkswirthſchaft⸗ 
mtwidelung zum Durchbruch. 
ni in Bezug auf dad fittlihe Leben ver Völker ift die Sklaverei der erſte Schritt aus dem 
in die Ordnung. Genetifh dürfte jie noch älter fein als die Ehe, welche legtere ſich in 

wiften Füllen thatiächlih aus ihr Heraus entwidelt. Sie bringt den Begriff der Pflicht 
xiſtehung als Pflicht des Gehorſams an dem Sklaven und ald Pflicht der Achtung des 
Muumsrechtö an den Freien unter ſich. Weiter fann jie e8 aber nicht bringen, und es bleibt 
Ber Wildheit, die es faft unglaublich macht, daß ihr eine noch größere Uncultur habe vor: 
Da können. 
Ber Sklave, jagt A. F. Lüder, fann nicht einnal hoffen, jo Ichonend von jeinem Herrn 
_ werben, wie diejer jeinen Gjel und jein Pferd behandelt. Denn ein unaufhörlicher 
Dhn und eine Giferfucht, die nie aufhören kann, leitet dad Betragen des Heren gegen den 
Ben. Die Intereflen beider liegen in einem ewigen Kampfe gegeneinander, und ebendes⸗ 
Bmuß der Sklave den Herrn in einem Licht erjcheinen , in welchen diefer jeinen Eſel und 

d nicht fieht. Dieſem Krieg kann der Herr, ein jo guter Menſch er audy fein mag, nicht 
‚ denn er geht aud der Sklaverei ebenjo unmittelbar ald unvermeidlich hervor. „Wer 

bereifte”, bemerft ver Fürſt Pückler-Muskauꝰ), „wo Sklavenherren faft noch un: 
über Sklaven gebieten, der erflaunt darüber, wie das Herz des Menſchen trog Religion 

Ib.1, s.8. 8) Hist. Nat, XVII, 3. 
In den Tutti Frutti (1834), I, 202. 
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und Bildung dem Erbarmen und aller Nächftenliebe verfteinern kann, wenn Ge 
gejeplich erlaubte Zügellofigfeit den Leidenſchaften freien Spielraum gewähren.“ 
halter läßt feinen Sklaven fnuten, weil deſſen Weib ihm nicht zu Willen fein mil 
der Herr verreift, läßt die Herrin ded Sklaven Frau mit glühenden Eifen zwicken 
Befiger zu Willen gewejen. Die Sklavin jucht zu entfliehen und wird an den 
gehängt, bis jie flirbt. Ihr Mann, des Aufruhrs verdächtig, wird lebendig verbi 
er noch im Sterben feine „Unſchuld“ betbeuert. Solchen Zuftänden entmwindet fid 
die Befferung. 

Gleichwol thut fie ed, wenn der Briede und fefte Verhältniſſe ihre natürliche ! 
üben; denn der Menſch jhamt ſich ver Sklaverei; er übt fie urſprünglich nur an 
vor denen er ſich noch nicht zu ſchämen gelernt hat. Wenn Herr und Sflave laı 
beifanımen wohnen, fo gemöhnen fie fi allmähli einander ald Menfchen zu b 
jeber räumt dem andern Rechte ein und unterziebt fi den menſchlichen Pflichten 
oder von außen bricht ſich die Freiheit Bahn. 

Diejenigen Eigenthümlichkeiten der Sklaverei, die das Gemüth vornehnilid 
nehmen, find weniger dad Wefen der Sflaverei felbft, in dem doch der Kern des li 
die zur Sicherftellung des Inflituts unvermeidlichen Nebenpinge, die Grauſamkeit 
jeder Verſuch des Entkommens oder gar der Wiperfeglichkeit beftraft wird, Die 
Anwendung der Zortur in der grauenhafteften Form, die Unfähigkeit der Sklave: 
auch nur ald Zeugen aufzutreten, die nothgedrungene Uncultur der ganzen Sklav 
die Ruchloſigkeit, mit der fogar an Breien jede Gewiſſensäußerung zu Gunften der 
als Verbrechen geftraft mird. Der allerfeitö anerfannte ungertrennlide Zufamm 
Greuel mit dem Stamnı, dem jie entwachſen, genügt allein zur Widerlegung aller 
gung der Sache jelbft angeführten Spipfindigfeiten. 

Nur an ver Geſchichte der Sflaverei kann ihre Bedeutung Elar werden. Diel 
ſchreiben ift aber eine noch ungelöfte Aufgabe, theils wol wegen ihres Umfangs, 
ihres düſtern Inhalts, denn e8 ift ungefähr die ganze Schattenfeite der menfdli: 
(ung, die Hier zur Darftellung käme. Gewöhnlich leitet man das Vorhandenie 
verei in der Urgeſchichte aller Völker vom Kriege her; und ganz mit Recht, wenn 
griff des Kriegs unferer modernen Auffaffung entfleivet, die ihn als ein bere 
Rechtsnormen umgrenztes Verhältnig zweier Völker hinftellt, deren jedes im jid 
Frieden herrührenden Ordnung verharrt. Der Krieg, aus dem fi die Sflavı 
ift im eigentlichen Sinn der Krieg aller gegen alle, der Krieg ded Mannes gegen \ 

(tern gegen die Kinder. Der Stärfere überwindet ven Schwähern und macht 
bar. Aus diefem Naturzuftande entwickelt fih die Gefittung durch das Directe C 
Rouſſeau'ſchen Geſellſchaftsvertrags, welchen einzugehen die Menſchen wol erft am 
Civiliſirungsproceſſes, welchen zu halten fie aber wahrſcheinlich niemals fähig fein 
entfteht durch eine Kette von Einzelverträgen. Zwei Gewaltige, bie ſich gegenfei 
wollen, werben an dem Midlingen der beiderfeitigen Anfchläge die Gleichheit ih 
wahr und fommen nun überein, gemeinfchaftlich gegen dritte auszuziehen, ſich g 
Genuß ihrer erworbenen Befigthümer zu beihügen und neue Errungenfchaften 
theilen. Stößt diefe Verbrüderung ebenfalld auf einen gleich Fräftigen Widerfta 
ein weiteres Bündniß zum Abſchluß. Dergeftalt vergrößern fi Die Knäuel zu Bei 
Stämmen und endli zu Nationen, dem Punkt, an dem die Entwidelung uc 
ſtillſteht. 

Befinden ſich nun unter den Gegenſtänden, au denen in einem ſolchen Bündi 
benen Mechte gegenfeitig anerkannt werden, unterjodhte Menſchen, fo iſt die SÄi 
denn erft ald von: dritten Anerfanntes kommt einer folden zur Gewohnheit gem 
gemwaltigung der Name dieſes Verhältniffed von Rechts wegen zu. Jede Aner 
Rechts ift aber ver Anfang der Gelittung; mit der Sflaverei fängt alfo die Geſitt 
äußere Veranlaffung, wodurch in den frübeften Zeiten Menſchen gefnechtet wur! 
nach diter einfacher Menfchenraub ald Krieg im modernen Sinne des Worte. © 
ein, nachdem die Sklaverei ſchon Inftitut geworden ift; ift er doch bei den Heu 
völfern das anerkannte Mittel zum Zwed der Sklavenjagd. 

Allerdings waren im Alterthum die Ideen Krieg und Sklaverei unzertrennlid 
welche Befangene im Kriege gemacht, verkauften fie nun entweder an andere oder vr! 
tie ſie ſonſt für gut fanden. Es war im Altertum voͤlkerrechtlicher Grundſatz, 
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en anzuſehen, welche das Unglück hatten, in Kriegsgefangenſchaft zu gerathen. Juſtinian 
): „Jure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur.“ Nachdem der Ge—⸗ 
’, Menſchen zu Sklaven zu machen, einmal Raum gewonnen, wurde folder nur zu bald viel⸗ 
erweitert. Die Nahfommenfhaft ver Sklaven oder die von Weibern in der Sflaverei 
men Kinder waren, eben wie beim Viehſtande des Hausherren — partus sequitur ven- 
— wieder Sklaven und Eonnten ald Sklaven benugt oder verfauft werden. Ob bei dieſer 
ennheit ein Bater die eigenen Kinder verkaufte, war gleichgültig. 
Bie Die Gefittung die Sflaverei erzeugt, fo entpuppt fi) aud die erſtere aus ver legtern. 
den Sklaven defjelben Herrn, unter denjenigen verſchiedener Befißer, zwiſchen den Sklaven 
zeien, ja zwifchen dem Herrn und feinem Sklaven bildet der Verkehr Gewohnheiten aus, 
ich und nach ald gegenfeitige Rechte und Pflichten zur Anerfennung fonımen. Sind aber 
Weſen einmal Rechte zuerfannt worden, fo ift ver Widerſpruch verfelben mit ver Sklaverei 
ehtlojigfeit zum Vorfchein gefomnen, und an diefem Widerſpruch veibt ſich ein Unrecht 
ven andern ab, bis die menfchliche Gleihberechtigung hergeftellt iſt. In der Geſetzgebung 
Rh die Wirkfamkeit diefer Einflüffe gewöhnlich zuerft in Beichränfungen, nicht in Beför- 
ıgen der Sreilaffung, wie dad nicht allein in den norbamerifanifchen Sklavenftanten,, fon 
& in Athen ver Ball war.11) 
jenige Geſellſchaftszuſtand, der vor Einführung der Sklaverei obwaltet, ift heutzutage 
an den Indianervölfern Amerikas und etwa an einigen Süpjeeinfulanern zu beob- 

Hier ift noch fein Bewußtſein des Gegenjaged zwiſchen Genießenden und Arbeitenven; 
Binfäge zu diefer Entwidelung dennoch vorhanden find, führen fie höchſtens zu einem ffla: 

ichen Zuftande ver Frauen. Ihre Kriege werden ohne eigentliche Beuteluft geführt, alfo 
e Bedacht auf dad Binfangen vieler Gefangener. Die Skalpen find die Hauptfade. 

ein Feind dennoch heimgeſchleppt, fo geſchieht es, um den Genuß feiner Tödtung feftlich 
‚ in Auftralien wol gar, um ihn zu verfpeifen. Entgeht ver Gefangene durch bie 

der Sieger oder andern Zufall dieſem Schickſal, fo gibt e8 für ihn eine andere Beſchäf⸗ 
Die Jagd, die Fifcherei und den Krieg, zu der eraber ald Sklave nicht angehalten 

lönnte. So wird er ald ebenbürtig in die Sippſchaft aufgenonmen. 
B man von derBebeutung der Arbeit eine Ahnung befommt, findet die Sklaverei ſich ein, 
I: den Mericanern. Nach den Sagungen der Aztefen, erzählt Prescott, gab ed Sklaven 
Dener Art: Kriegögefangene, die jedoch in der ffegel den grauenvollen Opfertode anheim- 
B wurden, Verbrecher, Schulbner des Staats, Arme, die ſich freimillig in Dienftbarkeit 
R hatten, und von den Altern verkaufte Kinder. In lepterm Ball, der gewöhnlich auch die 
zur Veranlaflung hatte, pflegten die Altern mit Zuſtimmung des Herrn die zuerft ver: 
k.Kinder burd die jüngern abzuldien, um die Laſt möglihft gleihmäßig zu vertheilen. 
Allfãährigkeit der armen Leute, ſich in diefe Lage zu begeben, läßt auf eine fehr milde Form 
wchtſchaft ſchließen, Die auch aus der Gleichartigkeit an Raſſe und Sprache abzunehmen ifl. 
waren die Dienftleiflungen vom Geſetz aufs genauefte beſtimmt. Der Sklave hatte feine. 
we für fich, beſaß Eigenthum und Hielt ſich fogar felbit Sklaven. Seine Kinder waren frei, 
deſtimmung, die den Mericanern unter allen Völkern eigenthümlich geweſen zu jein 
< Zum Verkauf ſchritten die Herren nur unter dem Drang der Außerften Noth. Oft 
D ſie freigegeben, oft auch mit dem Beliger ehelich verbunden. Gin widerfpenftiger oder 
u Sklave hingegen Fonnte mit einem Kragen belegt und auf öffentlichen Markt ver- 
dan MWiederholungsfall fogar den Böttern geopfert werben. 

ehmlich in den Negerftaaten wird Sklaverei und Sklavenfang ganz eigentlih zur 
Misge des Staatögebäubdes. Ein armes Negermädchen, von einem der neueften deutſchen 

um ein paar Groſchen loßgefauft, hörte zum erſten mal von einem Lande, in bem 
nicht Handel getrieben wird, und rief verwundert aus: „Das muß doc ein fehr 

ſein!“ 
ben Mongolen hingegen ſcheint die Sklaverei bereits bis auf wenige Überrefte verwun⸗ 

Bein, ein ſchlagender Beweis für das Alter wie für die Energie ihrer Cultur. Unter 
en läßt ſich die Sklaverei bis auf das 13. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen. 

R alten Indien fheint die Kaſtenherrſchaft pie Sklaverei verdrängt zu haben. Man denkt 
Zuſtandekommen biefer Einrichtung gewöhnlich fo, daß eine kriegeriſche, aber an Zahl 

Ze Bölferfhaft aus hochbegabter Raffe von außen her eine größere, jeßhafte Volksmenge 

Institut, I, 6. 11) Petitus de leg. Attic., II, 6. Aeschines contra Ctesiph. 
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von untergeordneten Anlagen unterjocht habe. Vor dein Zuſammenſtoß mögen bie ( 
wol als die Befiegten in Herren und Knechte getheilt gemefen fein, doch verſchwanden bi 
fhiede vor dem grellern ber zwei Nationen. Das Miöverhältnig der Zahlen verht 
Bertbeilung ver Gefnechteten unter die Überwinder ald Binzelgut, und es entftand foyı 
Sklavencommunismud, derart, daß jeder aus den Herrenflande jedem Knecht gebie 
Erſt ſpäter vertheilte fich die herrfhende Kaſte in Die zwei Kaften der Priefter und Kri 
bie Unterabtheilungen der dienenden Klaſſe bürften noch jüngern Urfprungß fein. 

Im alten Agypten hebt die Kette von Ereigniifen an, aus denen auch unfere S& 
herleiten, und die wir als die Geſchichte des Abendlandes zu bezeichnen haben. Gier: 
fomweit die Kenntniß der allgemeinen Bildung reicht, die Einrichtung der Kaften und biı 
nebeneinanter. Es wäre der Forſchung werth, ob dieſes Nebeneinander nicht ein 6i 
bares fei. Bei der thatenreihen Geſchichte dieſes merkwürdigen Landes dürfte es fidh 
weile finden, daß die erfte Eroberung des untern Nilthals durch ein den Fluß Hinabw: 
hochbegabtes Volf zu einer Oliederung ohne Sflaven geführt habe, den gleichen Bor 
Indien entſprechend. Die jpätern auswärtigen Kriege des dermaßen conftituirter 
weiend Fönnten dann leicht die Ginführung der Sflaverei an den Kriegegefangenen 
haben. Jedenfalls ftellen die Urkunden in vielen Fällen die Sklaven ald Ausland 

Die Semiten haben den Handel zur Inftitution gemadt, und da fie bie Sflavı 
werthvollſten beweglichen Belig vorfunden, fo betrieben fie den Stlanenhandel. Da I 
des Handeld die Ausgleihung iſt, fo läpt fi nicht fagen, daß er in feinen legten Fe 
auf die Erhaltung oder Berichlimmerung der Sflaverei abziele; zunächſt thut er dies 
durch Erhöhung des Werths der Sklaven und durch die daraus bervorgehende gri 
lodung zum Sflavenfang. Städte wie Tyrus und Sidon beftanden in überwiegender 
aus Sklaven, au in Karthago hat ed deren viele gegeken. Als Robproduct bezo 
Waare großentbeild aud Rappabocien und den Raufafusländern, die, wie Heeren beme 
ihres ſchoͤnen Menſchenſchlags feit ven Anfängen ver Geſchichte von den Seelenverfäufi 
wurden. Auch von den Nordküſten des Pontus, ſowie von ihren nächſten Nachbarn, t 
wußte ſich dad verfluchte Kanaan dieſe werthvolle Waare zu verfchaffen. Durch vie‘ 
mählich aus dem Norden und Often des Mittelmeerd verbrängt, trugen fie ihre gang 
immer weiter gen Weflen. Kartbago hatte einen Karavanenhandel mit dem innern 
namentlid auch an Negeriklaven ergiebig war. Die ſchwarzen Sflaven waren im gan 
tbum ein beliebter Handelsartikel, der wenigftend viermal fo hoch im Preiſe fand alı 
Waare. Unter ihnen wurden die Weiber ven Männern vorgezogen, in denen bejonde 
Balearen viel gemacht wurde. Auch in Goriica fanden die Bunter eine reihe Bez 
Bei der Einnahme der Stadt wurde die Knechtſchaft dad Los der Karthaginier ſelbſt 
Fluch der jübifhen Propheten ging in Erfüllung. 

In den afforiihen und babylonifchen Reichen tritt bereitö die Erſcheinung auf, daß 
Zändern ein anhaltender Friede die Kefleln ver Geknechteten lodert und die Nachko 
Kriegsgefangenen allmählich wieder zu freien Bürgern umwandelt. 

Der erfte Eintritt der Arier in die Geſchichte, in den Eroberungszügen der Berk 
keinem bemerfbaren Einfluß auf das uralte Verhältniß zwifchen Herren und Knechten. 
eröffnet feine ganze Geſchichte mit einer lebenvigen Schilderung aus der Vorzeit von 1 
die fremden Schiffer einen Bazar von phönizifhen, aſſyriſchen, ägyptiſchen Manufaci 
Tage lang ausgeftellt Haben unter Zulauf des Ufervolf8.1?) Was alsdann nicht ver 
brachte man wieder in ven Schifferaum, und der befle Gewinn war ed, wenn es gel 
gierige Töchter des Landes auf das Verdeck zu locken, wie von Jo erzählt wird; denn 
war heimlich zur Abfahrt bereit, um fie nach fernen Stlavenmärften zu entführen. Di 
fage enthält die Erinnerung eines Zuftandes, da das Eiland Kranae mit feinem A 
beiligthum wie ein frembed Territorium dicht vor der lakoniſchen Küfte lag, ein pi 
Stapelplag, mo die entführten Frauen nebfl anderm Gewinn und Raub geborgen mn 
Sklaven der Phönizier haben auch griechifhe Männer zuerft vie entlegenern Geſtade dı 
meers bereift. Bald lernten aber die Griechen ven Fremdlingen ihre Künfte ab; venni 
wie im Fleinen ift dies ver Bang der Dinge, daß ein Volk, ein Staat vom andern tie 
erlernt, und dann im Befig derſelben fich losreißt und alsbald die jelbftändig gemerh 
auch an dem erprobt, von dem diefelbe erworben if. Man raubte Knaben un Mä 

12) Surtins, Griechiſche Geſchichte, II, 38. 
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n brach aus Schlupfiwinkeln hervor und zog mit leichtgewonnener Beute von bannen. 
jener Zeit irgendwo unbefannte Leute and Ufer fliegen, fo fragte man argloß, wie 
jeugt, ob fie Händler wären oder ald Seeräuber umzögen. Die wilden Tyrrhener 
on damals den Sklavenhandel nad Oberitalien. So waren zu Homer's Zeiten die 
ver Sklaverei gegeben, wenngleih ein eigentlider Sklavenſtand noch nicht beſtand. 
usbreitung des Handels hielt aber auch die Sklaverei gemeffenen Schritt, und zur Zeit 
te hatte ſowol Athen ald Chios, wie auch wahrfcheinlih alle größern Handelsſtädte 
avenmärfte. Als die Theräer in Cyrene eine Pforte Lybiens aufichloffen, kamen ihnen 
züſte mit ſchwarzen Sklaven die fremden Stämme entgegen. Bei dem Ausbruch des 
ſerkriegs beftand in Griechenland eine unfreie Bevölkerung, melde in Handels⸗ und 
ten, wie Korinth und Agine, fi bis auf dad Zehnfache der freien Bevölkerung belau⸗ 
muß. Dad Bierfahe muß auch in Attila als geringfled Map angenommien werben. 
00 Sklaven der Korinther, die 470000 der Aginaten find gut bezeugt. 1?) Man muß 
daran benfen, daß diefe Sklavenmaſſen in den Städten zuſammengedrängt geweſen 
ern fie waren in den Schiffen und auf ven überfeeifchen Factoreien zerftreut. Was die 
lie Stellung der Sflaven betrifft, jo mar diefelbe allerdings nad Orten und Zeiten 
. In ariftofratiihen Staaten wurde auf firenge Standesunterfchiede gehalten; die 
he Luft in Athen kam auch den Unfreien zugute und begünftigte zum Ärger der Ari- 
+) ein humanes, gemüthliches Verhältniß zwiſchen Herrn und Sflaven. 
jollte denken, daß eine folde Menge unterprüdter Menſchen einem Landesfeinde große 
in die Hand gegeben hätte, namentlich wenn die Sklaven unter ven feindlichen Truppen 
leute fanden, wie died mit ven Phrygern, Syrern und andern aſiatiſchen Sklaven beim 
} Kerred der Ball war. Indeſſen finden fi nicht nur in den Perjerfriegen Feine Bei: 
Verrath und Überlauf, fondern es kämpften die zu Marathon und Arginufai aus: 
e bewaffneten Knechte mit dem Heldenmuth ihrer Herren. Die Sklaven waren mit 
haft zueng verknüpft, e8 beftand zwiſchen ihnen und den Bamilien ein gemüthliches 
, dad durch Sitte und Religion gepflegt wurbe. Sie gehörten ſolchen Stämmen an, 
‚eiftigen Anlagen den Griechen meit nachſtanden und namentlich für bürgerliches Ge⸗ 
n weder Neigung nod Fähigkeit befaßen. Darum erſchien zu jener Zeit ihre Unter: 
icht ald Unterdrückung; das ganze Berhältniß wurde ald ein nad beiden Seiten er: 
 angejehen. Das griechiſche Bürgerthum aber war ohne diefe Grundlage nicht denk⸗ 
Sflaven verjahen alle untergeoroneten Hantierungen; fie beftellten den Adler, beforg- 
und Viehſtand; fie dienten ihren Herren ald Handwerker und Arbeitöleute und er⸗ 
ihnen das Leben in allen Beziehungen, ohne daß die Bürger dadurch träge, ſchlaff 
wurden. or diejer nachtheiligen Einwirkung ded Sklaventhums wurden annoch 

n durch Die natürliche Energie ihres Wefens, die Macht der Sitte und des Geſetzes be: 
nn Müpiggang und Geſchäftsloſigkeit wurde in allen wohlgeordneten Staaten als 
ı beftraft. 
em Fache ift jedoch die Verwendung der Sklaven in Athen nicht minder ald anderswo 
nd hart geweſen, in den Erzſchachten des laurifchen Berglanded. Die Ausbeute diefer 
na muß in ſehr früher Zeit begonnen haben. In den tiefliegenden Gängen arbeiteten 
yon Sklaven. Der Staat war Eigenthümer; er baute aber nicht jelbft, ſondern über- 
zelnen Diftriete an unternehmende Kapitaliften. Nilias Hatte bier Beligungen, in 
0 Sklaven für ihn arbeiteten. Während der Drangfale des dekeleiſchen Kriegs wurbe 
efeftigt, ald Abwehr gegen diefe unterirbifhen Feinde. Gleihwol ſetzten fie ſich da⸗ 

Zeit lang feft und bedrohten den Staat faft noch mehr ald die Spartaner. 
idern Verhältniſſen entwidelte fi in Attifa zur Zeit der Archonten eine Klafje von 

1, die in die Hörigfeit ver Gläubiger verfallen waren. Diefem Unweſen madte Solon 
tung ber erworbenen Privatrechte ein Ende. Auch das Necht, die eigenen Kinder zu 

fand Solon für nöthig, auf dem Wege des Geſetzes abzuſprechen. Die Sklaverei 
heben, ift ihm nicht eingefallen, body galten die attiſchen Geſetze in dieſer Beziehung 
beſten in Griechenland. Das Heiligthum der Eumeniden gewährte ſogar Sklaven, 
Mishandlung des Beſitzers flohen, Schutz. In Athen kannte man auch Staataſtlaven, 

ı einige gut erzogen wurden und wichtige Ämter befleiveten, wie Schreiber, Heer- 

Schagmeifter der Armeen. 

tins, II, 44. Böckh, Staatéhaushaltung, I, 57. 14) Xen. de rep. Ath,, I. 
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Zuſtände, wie Die der Heloten in Lakonien, haben übrigens mit ber eigentliden Efeu 
das Wenigfte gemein. Diefe Leute waren höchſtens als Sklaven des Staat zu betrachten, vg 
fein einzelner Bürger hatte an ihnen ein Eigenthumsrecht. Als Sklaven des Staats aber m 
ihre Lage nicht viel anders ald die der Unterthanen eines Reichsherrn aus dem vorigen Jh 
hundert, deren Leiden auch mit den ihrigen eine Bamilienähnlichkeit befunden. Die beflannig 
Kriege ver Kleinftaaten untereinander begünftigten dad Entkommen und nötbigten don babe 
zur Milde. Durch Anlage fefter Pläge, von denen aus man unter anderm die flüchtigen Stie 
einer Stadt an ſich ziehen Fonnte, hatten die Dorier die ältern peloponneftijchen Städte über 
den. Der dekeleiſche Krieg, der jeinen Namen von einer ähnlichen Maßregel der Spartaner gg 
Athen führt, joll ven legtern wirklich über 20000 Knechte gefoftet und zu öffentlichen Vera 
nungen zu ihren Gunften geführt haben. War eine Stadt im Bürgerfriege begriffen, jo wed 
auch wol beide Parteien die Sklaven für ſich, wie das menigftend in Korcyra währenn veil 
loponneiifhen Kriegs gefchehen ift 75), und jederzeit muß die Möglichkeit eines ſolchen Ausgg 
den Sklaven zu Gunften gekommen fein. Wenn alfo auch im Beloponnefiihen Kriege, g 
frühere Sitte, helleniſche Kriegsgefangene nicht zu verfaufen, jondern gegen Löſegeld 
geben, zum erſten mal Griechen von Griechen, wie die Atbener von den Syrafufanern n 
Tehlichlagen ver Belagerung der legtern Stadt, im eigentlihen Sinne gefnedhtet wurden, 
auch die korcyräiſchen Demofraten nah Abfhlahtung ſämmtlicher Männer der A 
ihre Frauen als Sklavinnen abführten, fo hat doch der Stand der Knechte auß Diejen i 
Fehden eher Vortheil ald Nachtheil gezogen. Es läßt ji annehmen, daß der Zuſtand ber jg 
ligen Sklaven unter dieſem mapvolliten aller Völker ſtets thatſächlich derfelbe geweſen 
diefelben Menfchen ald Breie eingenommen haben würden. Auch in den Hußerlichkeiten | 
nicht zur Übertreibung; die reichften Athener hatten nicht mehr ald 50 Hausſklaven. 

Unter den Macedoniern erhob jih Korinth zum erſten Sklavenmarft, indem es Laupf 
zwischen Italien und dem Often den Berfehr vermittelte. Seine Zerflörung im Jahre 1468 
übertrug feine conımerzielle Bedeutung an Delos, welches bei der allmählichen Verwi 
der feftlänpiihen Zuftände den Rönern zum Ankauf von Griechen, Thraziern, Bi 
Phrygiern und Syrern die größten Vortheile bot. Man muß annehmen, daß die Gri 
dem Verluſt ihrer Selbſtändigkeit fich dieſer einträglihen Induftrie mit Vorliebe hi 
Strabo zufolge fonnte man an einen Tage 10000 Sklaven nad) Delos importiren un 
demfelben Tage jämmtlid wieder ausführen. Der Herrlichkeit machte der Einzug des 
dates in Griechenland ein Ende. Bon der Verheerung durch feine Truppen Hat ji 
nicht wieder erholt. Durch die Bezwingung des ganzen Oſtens mar ven Römern bie 3 
flation entbehrlich getworden. Die griehiichen Händler verlegten ji mehr und mehr 
Piraterie, die jie ja auf einige Jahre zur Weltmacht erhoben. Zu Sive in Pampholien 9 
Hauptmarkt, verfauften fie die zum Theil weit von der Küfte geraubten Knaben und WM 
Sogar in Italien war fein Landhaus, Feine Heerftrage vor ihren Wegelagerern id 
ganze Literatur der jogenannten griechiſchen Romane bewegt jih in ven Schickſalen ver 
genen diefer Seeräuber. Noch im 10. Jahrhundert bejchenkte der griechiſche Kaifer deutſche 
ftentöchter mit Sflavinnen; und wenn die Griechen überhaupt vor ihrem gänzlidyen Um 
bie Sflaverei und den Sklavenhandel los geworden find, fo ift es wahrſcheinlich gejcheben 
fih feine Runden mehr im Abendlande vorfanden. 

Sflaverei war nicht nur geſetzlich in den griechiſchen Republiken eingeführt, fondern 
aud, ſoweit man ji überhaupt ein Urtheil bildete, für unerlaßlich nothwendig gehalten. 
jenigen, welche es nie anders ſahen, bemerkt Welder 1%), ſahen darum die Sklaverei nicht 
ger für nothwendig und ſtraflos an, als wir z. B. das Ermorden unfchuldiger Inter 
eined und befriegenden feindlichen Staats, folange une fein anderes Mittel gegeben i 
gegen feinen ungerechten Herricher zu fhügen. Die Denker des Volks traten nicht dagege 
waren fie doch großentheils felbit Sklavenbalter. Plato, mwiewol er die Sklaverei für 
dem natürlichen Gefühl des Menſchen Widerftreitendes hält und für dad Betragen gegen 
ven jehr gefunde Grundjäge entwidelt, äußert doch feinen Zweifel über die Rechtmäßigk 
Sklaverei, jodap ed ihm überflüffig geihienen haben mag, in eine Unterfuchung über 
Begenftand einzugehen. Aus Patriotismus gibt er blos den Wunſch zu erfennen, vie Od 
möchten nicht gegen Griechen die Sitte, die Überwundenen und Gefangenen zu Sklaven p 

15) Curtius, II, 376. 
16) Letzte Sründe von Recht, Staat und Strafe, ©. 68, in der Rote. 
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inAusübunghringen!”), „aber ſchrecklich“, jagt Schlözer, „läßt er feinen Sokrates über das 
ecis des Griechen über feine nichtgriechiſchen arnpara philofophiren‘‘.13) Daß Ariftotele®’ 
uch einer Rechtfertigung ber Sklaverei vor einer vorurtheildfreien Kritit nit Stid Hält, 
der neuen Zeit öfter nachgewieſen worden. Gr hat ſich vergeblich darzuthun bemüht, daß 
£laverei im Naturrecht begründet fei. Bine Deduction jener aus diefem Hat er nicht zu 
de zu bringen vermocht, ohne dad Politische mit dem Rechtlichen und die Begriffe von dem, 
jerecht, und von dem, was nützlich und darum gut ift, miteinander zu vermengen und ohne 
ih annehmen zu müflen, daß die Ubermacht ein Recht gebe. 19) 
it erfennt zwar fehr richtig den Widerfprud an, der in dem Begriff von einem Menſchen 
inem Sflaven von Geburt liegt; aber er geht über diefen Bunft, der doch gerade der wich⸗ 
ift, ohne alles weitere Bedenken hinweg, um ſich blos nıit der Frage zu befchäftigen, ob es 
anche Menfchen gut ſei, daB fie dienftbar feien und unter frenider Gewalt fländen. Bon 
Brunpfage ausgehend, was nüglich fei, fei auch reiht, fucht er dann die Nüßlichkeit ver Skla⸗ 
für die Sklaven jelbft zu beweiſen, indem er zugleich annimmt, das e8 @Yceı doũ)dot, d. i. 
ſchen gebe, die von Natur zur Sflaverei beftinimt feien. Daß aber das ganze Raiſonnement 
üten Philoſophen bier auf Sophifterei beruhe, hat ein neuerer deutſcher Denker 20) zu 
mannd liberzeugung audeinandergejegt, und fchon früher hatte die Ariftotelifche Behaup- 
d daß es natürliche Sklaven gebe, durch die treffende Bemerkung bei 3. J. Rouffeau: „S’il 
Bas esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force 

premiers esclaves, leur lächei£ les a perpetues“, ihre Widerlegung gefunden. Ari: 
bat Hier nicht in Erwägung gezogen, daß das Sittengefeß fein Recht geben könne, vie 
ichkeit eines andern aufzuheben. 
ferer heutigen Auffafjung widerſtrebt das Zujammenfein von Sklaverei und republifa- 
Staatsform in einem Gemeinmwejen; der Widerſpruch trifft aber die antiken Demokra⸗ 

„ weil in ihnen nicht wie in den neuern dad Bürgerrecht als Ausflug der allgemei- 
ſchenrechte galt, jondern innmer nur als Privileg bevorzugter Individuen und Familien, 
en, außer den Frauen und Kindern, lich jederzeit noch unzählige andere befanden, Die 
Vorfahren der Stadt jahrhundertelang angehört haben mochten, ohne doch, als Kin: 

m Nichtbürgern oder aus andern Nebenumftänden, ver Gleichberechtigung theilhaftig zu 
eben einer ſolchen politiſchen war die fociale Ungleichheit zwiichen Knechten und Freien 
mffallender, als jie ed in einem Königthum oder in einer Ariftofratie gemejen wäre. Am 
bften zeigt ſich dieſer Unterſchied an dem Perikleiſchen Geſetz, demgemäß alle, die zur 
Dmachung ihres angeblichen Bürgerrechts einen Proceß einleiteten und denſelben verloren, 
mafe in die Sklaverei verkauft wurden. 
ms römische Koͤnigthum war bei weiten mächtiger als die Republik in den erſten 200 
w ihres Beſtandes und hatte mit Karthago und andern Hanvelsftaaten Beziehungen. Es 
manach höchſt wahrficheinlich auch mehr Sklaven beſeſſen; denn unter der Herrfchaft der 
-Stadtoäter bechränfte jih die Verwendung derjelben auf dad Hausgeſinde; die Feld⸗ 
„ der Stolz ded Roͤmers, wurde ihnen nicht anvertraut. Capua, die Stadt, auß ber bie 
wipiele ſtammen, iſt auch hierin aller Wahrſcheinlichkeit nah Rom vorangegangen. So⸗— 
Bie Kriegsgefangenen aus den Nachbarſtädten kamen und einen verwandten Dialekt ſpra⸗ 
Sonnte audy ihr Los nicht jo hart jein ald bei Ausländern. Je mehr ji aber der Bereich 

drrſchaft ausdehnte, mußte ſich, auch bei der flarren Gonfequenzliebe dieſes Volks und ſei⸗ 

Berliebe für dad Maflenhafte, vie Kluft und das numerifhe Misverhältnig zwifchen ven 
Ben erweitern. Nach ihrem Kriegsrecht legte die Übergabe einer Stadt, deditio, wie Arnold 

fr, nit allein die öffentlichen Einrichtungen und Güter, fondern das Vermögen und das 
Dijedes einzelnen im Bolf ven Siegern zu Füßen, und das nicht als ein harted Recht, von dem 

MYusnahmefällen Gebrauch zu machen jei, fondern als wohlermorbened Eigenthum, auf 

aus beſonderer Gnade verzichtet wurde. Auf dieſe Weiſe ſind gerade die gebildetſten 

| „als die werthvollften, zu römischen Sklaven geworden, und hierin unterſcheidet fich 

Ni die römifche von ver griechiichen Handhabung des Inftituts. Als Regulus im Sabre 

Ehr. zum erſten mal in Afrika einfiel, landete er in einer Gegend zwifchen bem Hermäi— 

ıD . IV (edit. Bipont.), ©. 300 fg.; de rep., V, 44. 18) Phädon, Kap. 6. . 

ie water anderm 3. ©. Schloffer in feiner Anmerkung zu feiner Überfegung ver Ariſtoteli ſchen 

(1798, Abth. 1, ©. 35, Note 42) gezeigt hat. 
‚ &rug, Progr. de Aristotele servitutis defensore (Leipzig 1816). 
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Shen VBorgebirge und der Kleinen Syrtiß, deffen damalige Culturhöhe nicht ohne Gi 
Riviera bei Genua ober ver Umgebung von Genf verglichen tworben iſt, und griff 2 
fen auf, von denen ohne allen Zweifel ein großer Theil den böhern Befellichaftst 
hörte. Trog der Grauſamkeit, mit der man in den Puniſchen Kriegen Hunderttauſende 
ſtatt fie auch nur als Sklaven leben zu laſſen, fing doch um dieſe Zeit jene Überfülls 
mit dieſer Menſchenklaſſe au, die den ganzen Charakter ver Halbinjel mejentli ve 
Bis dabin hatten die großgriechiſchen Städte unftreitig weit mehr Sklaven beſeſſer 
Einnahme von Bapua wurden feine reihen Geſchlechter zu Sklaven gemacht und 
verordnet, daß die Verfteigerung in Rom flattzufinden habe, um das Auffaufen dı 
hen durch ihre Angehörigen möglichit zu erſchweren. Siebzig Jahre nad) dem Ende 
Vuniſchen Kriegs Elagte bereitd Tiberius Gracchus über das vollftändige Verſchwu 
freien Aderbevälferung. Als Paulus Amilius Dacevonien bezwungen hatte, fchl 
einem mal 150000 Epiroten, welche für Perſeus Bartei ergriffen hatten, auf d 
Sklavenmarft. Als in einem Jahre Karthago und Korinth erlagen, ſchwellten bie 
ſchlechter der zwei gebildetiien Völker des Alterthums die Mafje der römifhen S 
Italien fi von der langen Beiegung durch Hannibal zu erholen anfing, entſtand 
frage nah Korn und dadurd in Sicilien, das ji zum Kornbau beſonders eignel 
Bedarf an Sklaven. Der Landbau ging immer mehr in die Hände der reichften C 
über, und es entiwidelte jich bier wie auf dem Fefllande die jüngere Ariſtokratie der 
die bald das Erbe der alten Batricier antrat und unter Sulla und Bompejus den. 
bie Demofratie fortfegte. Spanien, Griechenland, Illyrien, Syrien und Macedc 
immer neuen Zuzug liefern, der zum Theil von den Plantagebeſitzern abgeführt wur! 
aber aud in der Hauptſtadt jigen blieb und über feinen Urfprung einiges Dunfel 
wußte. Als der jüngere Africanud auf dem Marftplag geäußert hatte, Tiberius 
mit Recht getöbtet worden, und darüber großes Murren im Volk entfland, riere 
gegen: „Haltet Rube, ihr Stiefjühne Italiens! Ihr habt das Siegel bed Bürge 
der Toga.“ Der Einfall der Gimbern und Teutonen lieferte in einer Schlacht 600 
Sulla, Lucullus und Pouipe jus drückten durch Überfüllung den Markt dermaß 
daß im Lager des Lucullus in Pontus der Mann zu 4 Drachmen zu habenen 
verkaufte an 10000 Pindeniſſier. Cäſar's Galliſcher Krieg ergab eine halbe M 
ven, und Auguftus brachte einmal 36000 Salafjer in ven Markt, von denen der 
waffenfähig war. Während des Kriegs, ver mit der Zerilörung von Serufa 
wurben 90000 Menichen zu Sklaven gemadt. Und tod waren die Kriegdgefange 
mer und deren Nachkommen vielleicht nur der Eleinere Theil ihrer Sklaven. Aus i 
tbeilen, wohin die römischen Adler niemals gelangten, brachte der Handel die Ge 
die Tiber, manche Bölkerfhaften iind hier zuerft auf dieſe Weife bekannt worden. 
Gallien, Sfandinavien, Sarmatien, Bermanien, Dacien, Hidpanien, die äthiopif: 
dyten, die Balearen, Sicilien, Achaja, Illyrien, Thrazien, Macedonien, Epirus, Bithi 
gien, Kappadocien, Syrien, Medien und unzählige andere waren bier vertreten. N 
ftörung von Delo® und dur die Einnahme der aliatiihen Ränder, melde en! 
Hauptbezugsquellen für menſchliche Waare waren, oder doch Dielen am nächſten 
der Handel mehr in roͤmiſche Hände über und wurde ohne Zwiſchenſtationen gı 
Seelenverfäufer zog den Soldaten nad, machte ihnen ihr Handwerk einträglid, 
dennoch, wie zu allen andern Orten und Zeiten, mit allgemeinerBeracdhtung geftraft 
die der Sklavenhalter für ſich nicht Fühlen will, empfindet ex für diejen feinen un: 
Handlanger. Die Gefangenen waren häufig in Lager für ein Trinkgeld zu befom 
aber nad) Rom gelangten, war mehr al8 ein Händler an ihnen reich geworden. Bl 
daß während der 14 erfien, auf die Unterjohung Griechenlands folgenden Meni 
SHavenbevdlferung im ganzen Reich dreimal fo groß ale die der Freien geweſen 
nimmt an, daß unter der Megierung bed Claudius die Zahl der Kreien der der K 
und an 60 Millionen geweſen fei, was einleudhtet, wenn man in Erwägung zieht, 
bäufung der Sklaven vorzüglich in der Mitte des großen Länderringes ſtattgefunde 
ricus Craſſus, der reichſte Mann feiner Zeit, fhenkte der Auswahl, der Bildung, U 
und Überwachung feiner zahlreihen Sklaven, unter denen ih Künftler aller &ı 
fanden, die größte Aufmerfjamfeit und fand in diefer Beihäftigung die wichti— 
eines guten Wirthſchafters. Neben den reihen Römern der Kaiſerzeit, bei denn 
von 1000 Seelen nichts Außexgrventlicdeö war, würde er übrigens doch nur alä fi 
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ten haben. Die Preife ver Sflaven waren fehr verſchieden. Gute Ärzte ‚ Mimen, Köde, 
’ Srauen bielten fi hoch; bübie Knaben, Cunuchen und Narren deögleihen. Auch Ges 
und Mebner ließen fi zuweilen nicht übel an. Für geübtere Handwerker wurden an 

Ihr. bezahlt; einen orbinären Sklaven fonnte man für 150 Thlr. haben. 
urch die Kriege mit den Sarazenen befam in ven Ländern des ehemaligen Römerreichs 
klavenhandel einen neuen Aufihwung, an dem ſich namentlich die mächtigen italientfchen 
el@republifen in ausgedehnteſter Weiſe betheiligten. Venedig war reih an Sklaven, und 
wenz if E. H. Napier den Spuren des Inftituts bis weit in das 16. Jahrhundert hinein 
t; auch iſt niemals in Stalien ein Geſetz dagegen erlaffen worden. 
;owol in Rom als in den meiften alten Staaten war die Perfon beöjenigen, der eine 
d eingegangen hatte, die er nicht abtragen Fonnte, dem Gläubiger verfallen und veflen 
tdum. &o wird der Schuldner Sklave feines Bläubigerd, und wenn man dem, der alleß 
ren hatte, nichts abnehmen Eonnte, fo nahm man ihm feine Sreiheit. Auch ver Fiscus 
uchte oft Sflaverei als Strafe. Man beftrafte ven Berbredher, indem man ihn ald Sklaven 
ufte. Kinder wurden von den Altern verkauft, fei e8 aus Armuth oder aus Habſucht; in 
u der Theuerung geſchah dies überaus häufig. Auch ſich jelbft durfte ein Armer an den 
u bringen, wa® freilih erfi im 2. Jahrhundert des Kaiſerthums unmiderrufli erklärt 
R, und zwar um dadurch Die Zahl dieſer Handlungen zu vermindern. In frühern Zeiten 
Rauch der Betrug an der Conſcription mit SElaverei beftraft. Die römifchen Sklaven ar- 
En nicht nur ald gewöhnliche Dienfiboten, als Aderbauer und Handwerker, fonvern ale 
Rührer, Ärzte, Bibliothekare, Vorleſer, Schauſpieler, Sänger und Baumeifter. 
kr alten, unbraudbaren over kranken Sklaven entlevigten fich ihre Herren nicht felten da⸗ 
daß fie fie aufeine der Infeln in der Tiber transportiren ließen, um fie dafelbft den 

ztode preidzugeben. Wenn e8 nah Plutarch's Zeugniß ein eingeftandener Brunbjag bei 
Manne, wie der ältere Cato war, ſich feiner bejahrten Sklaven um jenen Preis ald einer 
en Bürbe zu entlebigen, dann kann man wol benfen, was anbere mögen gethan haben. 
h ergastula genannt, wie Golumella 2!) berichtet, ſtets unter der Erbe erbaut, in wel⸗ 
E Sflaven während der Nacht und oft auch zur Arbeit bei Tageszeit eingefperrt wurden, 
ı fich überall im Mömifchen Reich, und noch oft heutigentags trifft nıın davon Über: 
Lin Stalien und Sicilien an, wenn man bie untern Befchofle alter Gebäude unterſucht. 
u eineßd Verbrechens, das ein einzelner Sklave begangen Hatte, wurben oft Hunberte 
Mitſklaven hingerichtet. Der Eleinfte begangene Fehler ſetzte den unglüdlichen Sflaven 
igelo8 der ganzen Heftigkeit einer launiſchen und zügellofen Willfür feined Herrn aus. 
Preuzigung als das Einzige, das ein Sklave noch fürchten fonnte, war die anihnen am 
Men ausgeübte Strafart, der fpäter dad Verbrennen bei lebendigem Leibe folgte. 
Ye Fechterſpiele, die nach Beendigung ver Punifchen Kriege in Rom jo häufig wurden, 
en ihre Entftehung daher erhalten zu haben, dag man in ältern Zeiten den Gebrauch 
' hei den Trauerieften ver im Kriege gefallenen Freunde die Feinde, bie durch Kriegsge⸗ 
uſchaft in Sklaverei geratben waren, zum Opfer zu bringen. Man nannte die zu folden 
bten und Zweikämpfen auf Tod und Leben gebraudten Sflaven Blabiatoren, und biefe 
jen Schaufpiele Dienten dem großen Haufen hei ven Nömern zu einer großen Beluftigung. 
lich wurden Taufende von Unglücklichen bei diefen unmenſchlichen Vergnügungen aufge: 
R. So gab noch Trajan nach feinem Triumph über die Dacier Schaufpiele dieſer Art, in 
Bnicht weniger als 10000 Gladiatoren fochten und mit 11000 wilden Thieren zu käm⸗ 
Weiten. Die gegen die Sklaven von ihren Herren ausgeübten Grauſamkeiten haben meb- 
Wir den römifchen Stant überaus gefährliche Sklavenaufſtände veranlaßt, melde von den 
Aerlichften Greuelthaten begleitet waren. Zwei ſolcher Kriege brachen nach den Punifchen 

in Sicilien aus, und nur burd das Aufbieten conjularifher Heere und mit dem 
von Zaufenden und aber Tauſenden Eonnten die Römer der Aufftändifhen Herr 

a. Schrecklich war beſonders die befannte Empörung, an deren Spige Spartacus, ein 
ner Thrazier, Rand, der durch Kriegögefangenjchaft in die Sklaverei gerathen und zum 
tor bei den Fechterſpielen beſtimmt war. 
mmerhin ift auf dem Boden des ehemaligen Roͤmerreichs zum erften mal in der Entwide- 
ver Menſchheit die Sklaverei gänzlich vertilgt worden, und bie Kraft zur Löfung biefer 
be ift ebenfalld dem Boden des Roͤmerreichs entſproſſen. Im Römifchen Recht kann 

L. L, c. 6. 



396 Sklaverei 

man den Übergang von ver äußerſten Härte bis zu einer Annäherung der Menſchl 
folgen. Die den innern Frieden entipringende Affimilation der Herren und Kuech 
Ihrige. Freilaſſungen fanden fehr häufig flatt, zum Theil wol wegen der Leichtigkeit, 
durch neue Ankäufe wieder auszufüllen. Sterbende gaben ihre Knechte frei, um 
Zeihenbegängniß zu haben. Bei freudevollen Anläffen geſchah das Nämliche. Auch 
Sflaven ertheilte man zuweilen die Gnade, als Freie zu enden. Nicht felten war bie | 
Gegenſtand eines Vertrags zwifchen Herren und Dienern. Die Gefteiten vermehrte 
Fällen den Einfluß der fruhern Herren mehr nach ber Kreilaffung ald zuvor, wesha! 
Republik ſchon häufig vorfam und von den erſten Kaifern mehr gehindert als geför 
Bei dem ceremonidfen Weſen, das den Berfehr des vornehnten Roͤmers mit den Pleb 
zeichnete, war der freiere Umgang mit gebildeten Lintergebenen ein unabweisbares 
&o Hatte Gicero feinen Tiro, Plinius feinen Zofimus, Tiberius jeinen Pallas 
Verherrlihung der Senat hündiſche Berorbnungen erließ, und Claudius feinen Bol: 
Seneca gleiönerifhe Lobreden hielt. Dreißig Jahre nach Augufl’8 Tode hatten F 
die ganze Regierungsgewalt in Händen. 

Sehr feft ftand ſchon bei ven alten Römern der Grundſatz, daß bad Knechten 
genen auf Bürgerfriege Feine Anwendung finde, eine Marime, vie vielleicht der Ki 
weniger entiprang als der Menjchlichfeit, denn geweſene Mitbürger müflen als € 
Gebieter mehr gefährlich als nüglich fein. Nad der Einnahme von Cremona Durd t 
des Vitellius Eonnten die Soldaten für ihre Gefangenen Feine Käufer finden unt 
nur badurd, Daß fie diefelben heimlich abſchlachteten, fofern fie nit von ihren A 
losgekauft wurden. Je mehr nun dad Nömerreich ven ganzen Erdkreis umfapte, 
mußten alle Kriege zu Bürgerfriegen werben und die Beranlaffung zur Verwant 
Leute in Sklaven ſchwinden. 

In jeden Lande, wo die Sflaverei einmal geſetzmäßig anerkannt iſt, jegt jich bie 
wenn fie ſich der Sklaven durch Grfege annehmen will, ben Borwurf aus, int 
eigenthum ber Herren einzugreifen. Daher bei einer Berfaflung, in ber die Sklave 
Politif in Händen haben, die Schwierigkeit, durch gejeglihe Anorbnungen den : 
Sklaven zu mildern, und folange in Rom die Republif beftand, wußte man nichtg ı 
einer Beihranfung der Machtvollkommenheit der Sklavenbeliger im Sinne der M 
auf dem Wege ver Geſetzgebung. Erft nach Befeftligung der Macht der Imperatoren 
anderd. Als A. Pollio in Auguſt's Gegenwart einen feiner Sklaven wegen eine 
Verbrechens in Stücke hauen und den Fiſchen in den Teich jeined Landguts zur Spe 
fen laflen wollte, befahl ihm der Kaijer voll Unwillen, nicht nur diefen, fondern a 
ihm gehörigen Sklaven freizugeben. Indeß befolgten die Kaijer hierin durdaus f 
förmige Politik, und einige flellten die von ihren Vorfahren abgejhafften graufamı 
gen wieber her. Während einiger Menichenalter beichränkte ji der den Sklaven zı 
Schuß darauf, jie einigermaßen gegen übermäßige Midhandlungen von jeiten ihı 
jicherzuftellen.. Geutzutage, jagt Gajus 22), darf feiner, ver unter der roͤmiſchen 
ftebt, übermäßig und ohne rechtlich hinreichende Lirfache über jeine Sklaven berfallen 
suos saevire). Erſt ald die langentbehrte politiihe Beveutung in den Bürgern die 
Herrſchen Hatte außfterben laflen, war ihnen auch da8 Gebieten über Sflaven ſo 
geworden, Daß die Geſetzgebung unbedenklich weiter [reiten fonnte. Unter den Antoni 

den Herren das Recht über Leben und Tod ihrer Sklaven ausdrücklich entzogen. 
ſchaffte die Sflaverei ald Strafe ab. Zur Zeit der Abfaſſung ded Korpus juris betr: 
zwar noch immer die Sklaverei ald etwas, was juris gentium fei??), ftellte aber body t 
Grundjag des Naturrechts auf, daß nach dem Naturrecht alle Menſchen gleich feien * 
plieirte wenigftend, daß die Sklaverei naturwidrig ſei. 

Die Wehrkraft des Reichs war an der theilweilen Auflöjung defjelben in die bi 
unfriegerifhen Stände der großen Örundbefiger und der Sklaven zu Grunde gegaı 
nun die Barbaren einfielen, befreite man häufig Sklaven, um fie als Landesvertheidi 
wenden. Urfprünglich Hatte nicht einmal ein Kreigelaflener in die Legion treten dürfe 
zweiten Puniſchen Kriege nahm man fie häufig ind Fußvolk auf, was ſtets ihre Frei, 
fi brachte; feit der Schlacht bei Pharfalia finden fie ſich auch unter der Reiterei. 

22) L. l, 2. D. de his qui sui vel alieni juris (I, 6). 
28) L.1,8.1,D.1, 6. 24) Lex 32, Digest. 50, 17. $. 2, Inst., I, 3. 
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rn den Bürgern ihre Sklaven gewaltiam ab, wenn die Kriegsnoth drängte. Auch in die 
lien Aemter drangen fie ein. Gin Prätor Philippus foll dieſem Stande angehört 
und über die Gültigkeit feiner Rechtsſprüche wurde unter den Juriften vielfad verhan- 

Das von vielen der erſten Römer ihren Sklaven geſchenkte Vertrauen und die hin und 
zwiſchen beiden gefchloffene Freundſchaft muß viel zur Annäherung der Stände beige- 
baben. 
t Sieg der Barbaren verwijchte den Reſt des linterfchieds von Freien und Knechten 
en nunmehr gemeinjchaftlih Uinterworfenen. Zur eigentlihen Knechtung ber lehtern 
die Sieger zu wenig zahlreih, und um fie zu einer dienenden Kafte herabzubrüden, 
nicht hinreichend überlegen. Indem bie höhere Bildung der Unterthanen fi) den Ge⸗ 
mittbeilte, traten fie fidh beftänvig näher. Sogar die glebae adscriptio — ein von den 
jeledrten eingeführtes Compromiß zwiſchen beiden Geſellſchaftöklafſen — geftand ven 
n Rechte zu ober fegte wenigftend ihren Pflihten Maß und Ziel und war aljo einen 
aus der eigentlihen Sklaverei heraus. Die freien Stäbte bildeten ſich großentheild aus 
enen Hörigen. Die veränderte Art des Kriegführens brachte unter den Herren wie unter 
erworfenen Menge andere Vorftellungen in Umlauf. Mehr ald alle8 andere hat aber 
ten norditalieniihen Städten ausgebildete höhere gewerbliche Technik erſt das Wieder: 
gen der Sklaverei dajelbft unmöglich gemacht und dann nad) außen die freie Arbeit über 
uropa verbreitet. 
chriſtlichen Ländern, wo die Sklaverei zu Recht befand und fih um Anerfennung vor 
ntlichen Meinung bewarb , wurden von den befondern Kämpen bed Chriſtenthums bie 
ei als allergöttlichfte und allerchriſtlichſte Einrichtung gepriefen; in denjenigen, wo fie 
jangen iſt, wird von den entſprechenden Vorkämpfern dem Chriſtenthum die Ehre diefer 
indung vindicirt. An diefem Gegenfag fcheint fi die vielbeſprochene Frage, melden 
das Chriſtenthum an der perjönlichen Befreiung ver hriftlihen Völker Habe, von feldft 
worten. Jede Religion erfcheint ihren Bekennern ald legte Urſache des vorhandenen 
aftlichen Zuſtandes, ift aber in Wahrheit nur die Abfpiegelung deſſelben. 
gleich durch die Flucht aus ber Sklaverei zum Boll geworben, trugen die Juden bod) 
dvenfen, pie Sklaverei in ihr Gejeßbuc aufzunehmen. Sie erfauften ihr Geſinde von 
Fremden. 25) Wenn eine Stadt den gebotenen Frieden nicht annahm und erobert 
fo wurde alles Männliche darinnen mit des Schwertes Schärfe geichlagen, Weiber, 
und Vieh aber vertbeilt. 2%) Auch kaufte ver Hebräer fich leibeigene Knechte von den 

. von den Bremdlingen, die ald Bäfte im Lande waren, und von ihren Nachkommen, und 
r zu eigen und beſaß fie und feine Kinder nach ihm zum Gigenthum für und für. 27) Die 
rm Beflimmungen über die Behandlung und Freilaffung finden fich bekanntlich im Ben: 
und in verſchiedenen einzelnen Stellen des Alten Teftaments. 28) 
Ineue Religion war das Chriftenthun allerdings eine Erhebung derjenigen Bebrang- 
Römischen Reid, die, ohne ſelbſt Sklaven zu fein, dem Sklaventhum am nächſten flanden, 
fofern e8 die Sflaven zu feinen Mofterien und Kirchenehren zugelaffen bat, während bei 
tiken Befenntniffen die Briefterichaft entweder erblich oder Staatdamt war, hat ed gewiſſe 
niffe der allgemeinen Gleichberechtigung hinweggeräumt. Allein in ben überlieferten 
mgen ihres Gtifterd wirb dad Verhältnis von Herr und Knecht kritiklos als Stoff zu 
fen und Beifpielen recipirt.29) Ebenfo wenig liegt eine Misbilligung derfelben in ven 
a: „Ihr Herren, was recht und gleich ift, das bemweift ven Knechten und wißt, day ihr 
sen Herrn im Himmel habt.“ 3%) Paulus verehrt Mhilemon ald einen Bruder, durch 
Herzen ver Heiligen erquickt jind, findet aber doch nöthig, feine ganze Berepfanıfeit auf: 
, um ihn von der Mishandlung feines entflobenen Knechts Oneſimus abzuhalten, den, 
zum Dienft inden Banden des Erangeliume tüchtig, er nicht ohne Einwilligung des Be: 
ei jüch behalten will, weil er darin eine Nöthigung des Befigers geſehen haben würbe. 
‚ätern fElavereifeindlichen Außerungen der Kirche find gleichlautende Manifeftationen 

Mof. 17,12; 2 Mof. 12, 44 26) 5 Mof. 20, 14. 27) 3 Mof., 25, 4. 
ioel 3, 8. ss 27, 13. 2 Mof. 21, 20. 1 Kon. 2, 39. 5 Mof. 23, 15. 2 Mof. 21, 
Moſ. 25, 39. 2 Kön. 4,1. Matth. 18,25. 2 Mof. 22, 3. Jeſ. 50,1. Nehem. 5, 5 
‚57,66. Mark. 14,66. Michaelis, Mofaitches Recht, II, 160 fg.; IV, Art. 277. 
Ratth. 18, 25. Joh. 13, 16. Joh. 8, 35, 36. Marc. 14, 66. Luc. 17,7 fg. Luc. 22, 27. 

tolofl. 4, 1. 
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ber profanen Öffenslihen Meinung mehr vorangegangen als nadıgefolgt. Im 9. Jahr 
wagte es zuerft ein chriſtlich⸗griechiſcher Mönd, Theodor Stupita, gegen Das kirchliche 
Unfreie in das Klofter aufzunehmen, dad Evangelium anzuiühren, wonach aud ein! 
nad) Gottes Ebenbild geichaffen fei. 37) Mufelmanen zu Sklaven zu machen, jah man 
dienftvolles Werk an. Selbft Ehriften an Mohammedaner zu verfaufen Eonnten bie 2 
trog päpftliher Gegenermahnungen, nicht lafien; viele diefer Unglücklichen löſte de 
Zacharias wieder ein, mad aber ſelbſtredend den Handel nicht ind Stoden bradhte. 

Als der Papft Alerander IU. im 12. Jahrhundert der Sklaverei ein Ziel zu fegen 
unterſchied er nicht nur zwifchen dem Verkauf von Chriſten an Moslems und dem von 
an Ghriften, fondern auch zwiſchen dem Verkauf von Ehriften an Moslems und a 
Ghriften. Im dritten im Lateran gehaltenen Goncilium verbot er die Sklaverei fogar i 
aber man widerjegte ſich allenthalben feinen Brcommunicationen, und bie Verbote t 
ften KRirhenfüriten blieben ohne Wirfung; man hielt fich lieber an den Ausiprud | 
land Abt Guibert von Nogent, der die freien Gemeinheiten für „verfluchte Erfin 
erklärte, „wodurd gegen Recht und Gerechtigkeit Sklaven fi dem Gehorſam entziel 
fie ihren Herren ſchuldig find“. 

Wenn die Spanier die Indianer in Amerika zur Sflaverei vervammten, fo lieh i 
Chriſtenthum menigftend den Vorwand, es fei leichter Sklaven zu befehren als frei 
haften. Diefe Vorftellung bewog aud, mie Dontesquieu 3?) anführt, Ludwig 
Sranfreih, das Gejeg zu unterzeichnen, welches die Neger in den franzdiifchen Cole 
Sklaven erklärte. 

Diejelbe Erſcheinung, daß die Kirche ver Öffentlichen Meinung folgt, ſtatt ihr ven 
weiſen, iſt nirgend8 augenfälliger gemorben als in den Vereinigten Staaten von Nord 
Solange die SHavenhalter das weltliche Regiment zu führen im Stande waren, d 
ſchwere Mehrzahl aller geiſtlichen Autoritäten gegen den Iinglauben des Abolitionismel 
war der Böge geftürzt, fo proclamirten alle Kirchen die Freigebung ber Knechte. 

Als zugleich welteroberndes und handeltreibendes Volk haben die Moslems vidı 
erbeutet, und da ihre Entwickelung überhaupt ind Stoden geratben ift, find ſie ar 
Inftitut nicht 108 geworben. Indeß haben fic ed bis anf bie legten Züge vermenſch 
gemilbert. In vielen Stellen ded Koran ift von den Sklaven die Rede; ausdrücklich 
Nachficht und Schonung gegen biejelben ermahnt und ihre Freilaffung als ein verdie 
Werk empfohlen. Bei Verbrechen, welche Sklaven begehen, werden jie mit den freien! 
auf gleichem Fuß behandelt, nämlich e8 trifft jie nur die Hälfte der Strafe, die ein freie 
in dem gleihen Ball zu erleiden haben würde. Auf die Kreilaffung wirkt vornehmlid ı 
baft das mufelmaniiche Geſetz, welches dem Sklaven das Recht einräumt, einen Her 
zubeerben, der ihm die Zufage der Freiheit ertheilt und bei jeinem Tode noch nicht ven 
hatte. Überhaupt erfennen die Belege zwei Abtheilungen in der Sflaverei an: ein 
abjolut ift, d. i. wo der Sklave mit allem, was er iit und bat, jeinem Herrn angehört; ı 
zweite, wo der Sklave, obgleich er vor feiner Freilaſſung weber Gigenthum erwerben nı 
kann, doch gewifje Rechte genießt, 5. B., daß er nicht mehr verfauft werden kann. Eine 
die ihrem Herrn ein Kind geboren hat, gehört zu diefer privilegirten Klaffe, ebenjo ein 
dem fein Herr gegen die Bezahlung einer gewiffen Summe oder auf den Ball feines i 
Freiheit verſprochen hat. 

In den Morgenländern gibt e8 Sklaven von allen Barben, aber die ſchwarzen 
werben nicht menj&enfeindlicher behandelt ald die braunen oder weigen. Wenn manbe 
fal ver Sklaven bei den Mujelmanen mit dem diefer Unglücklichen bei den Chriſten v 
— urtheilt ein britifcher Schriftfteller, der den Orient bereift hatꝰ) — dann müſſen wir de 
beit zu Ehren den afiatifchen Nationen in diefem Punkte einen hoͤhern Gran der Hu 
zuerfennen, ald wir felbft heiigen. Ausgenommen in einigen Seehäfen, ift die X 
Sklaven felten hart. In Aſien gibt es keine Pilanzungen, welde von Sklaven bebaut 
feine Manufacturen, wo fie ji) von morgend früh bis in die ſpäte Nacht abarbeiten. 3 

31) Pland's Geſchichte der kirchlichen Verfaſſung, II, 350. Über ben Einfluß des Chriſtenth 
Aufhebung ber Sklaverei vgl. Welder, Lepte Gründe, S. 64 fg., und Savigny, Befdgichte du 
fhen Rechte, I, 364. 

32) Esprit des lois, XV, 5. 
88) Sketches of Persia from the Journal of a Traveller in the East (London 1838). 
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igung iſt vorwiegend häuslich, eine gute Aufführung wird mit Wohlwollen und Zutrauen 
nt and bringt fie in die Gemeinſchaft derer, denen fie angehören. Gewöhnlich iſt der 
ritt zur Religion ihres Herrn die erfte Stufe, auf welcher fie zu deflen Gunft gelangen. Auf 
Sflavenftande haftet auch in ven mohanımebanijchen Ländern nicht der Begriff ver Schande. 
5flaven werben gemöbnlich verheirathet, und ihre im Haufe geborenen Kinder maden ſo⸗ 
en einen Theil der Kamilie aus. Sie werden alddann als die anhänglichſten betrachtet, 
ben fie einen betrachtlihen Theil des Vermögens ihres Herrn, und nicht felten verwifchen 
irch eine Heirath in der Bamilie oder durch eine andere gleich ehrenvolle Verbindung jebe 
"ihrer Abkunft. Dem Koran zufolge ſchenkt mancher fromme Mufelman feinem Sklaven 
eines Stück Land oder läßt ihn ein Handwerk lernen, damit er durch Fleiß und Sparjam: 
ie zur Erlangung feiner Freiheit erforderliche Sunınie ſelbſt erwerbe. In der Türkei fteht 
Bflaven zu ben höchſten Hof: und Staatdämtern, der Sklavin zu königlichen Ehren die 
bahn offen. Zu manden Hofämtern ift fogar die Eigenſchaft, Sklave zu ſein, fletö erfor: 
h. So muß 3. B. der Kidlar:Aga, dad Haupt der ſchwarzen Verjchnittenen im Serail des 
Hultang, fowie der Kapi-Aga, dad Haupt ver weißen Gaftraten, allezeit dem Sklavenſtande 
Körig fein. Beſonders machen die in den kaukaſiſchen Gebirgsländern geborenen Sklaven, 
wetlich die circafjifcher oder georgiicher Abkunft, Häufig ihr Glück in Konftantinopel. Ehe: 

nte in Agupten feiner Bei werben, der nicht Mamluk, d. h. Sflave, gemejen war. 
der vornehmften und berühmtefien türfifchen Großen waren ald Sklaven in da® Land 
en. 

fn der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eroberten Die Türken Konftantinopel, die 
Her Granada. Diefe Ereignijje hatten auf die Entmwidelung ver Sklaverei einen nicht 
ren Einfluß. Die Ghriften erfchrafen vor der Mactentfaltung der Osmanen, und Die 
manen waren über die Vertreibung ihrer Religionsbrüder aus der Iberiſchen Halb: 
trüuftet. (88 entſpann ſich ein heftiges, langathmiges Ringen an allen Küften und Infeln 
Rittelmeerd, in dem auf chriftliher Seite Italiener und Spanier die Vorkämpfer waren, 
Frankreich ald Staat ſich mehr auf die Seite der Uingläubigen neigte. Am unermüdlich⸗ 
kitten die Johanniter, erft in Palaftina, dann in Rhodus, und endlich auf Malta. Der 
bewegte jich mehr in Raubzügen ald in eigentlichen Treffen. Auf feichten, fhnellen 
en liefen die Türken bei Nacht in die ſüdeuropäiſchen Häfen ein, feßten fie in Brand und 
wen Die angefehenften Bewohner, deren fie habhaft werden Eonnten, in die Gefangenſchaft 
u. Die damals an der Küfte erbauten Wachtthürme find zum Theil noch erhalten. Die 
Bale dieſer Gefangenen erzeugten von neuen: eine Literatur, die in Romanen und Schau: 
u ihr Los befang. Lope de Bega, Cervantes u. a. haben fich Hier ihre Sporen verdient. 
tere war jelbit fünf Jahre lang in Algerien gefangen, mo er 25000 Leidendgefährten 
und fih mit dem Plan eines Aufftandes trug. Taufende von Chriſten ruderten die Ga: 
Ber Mohammedaner, und Türfen die der Ehriften. Durch den Sieg von Xepanto im 
51571 wurden 12000 chriſtliche Galerenjflaven in Freiheit gefegt. Bei der Binnahme 
Nunis im Jahre 1535 entfamen 20000 Ehriften aus der Gefangenſchaft. Taufende von 
Beuftauen wurben aufgegriffen und in der Türkei, in Algier, Tunis und Tripolis ver: 
Ewelche damals den Geſammtnamen der Berberei erhielten. Bid an die Küften von Irland 
mfid dieſe Raubzüge erftredt. Diejes Unweſen beſtand in der Hauptſache bis in das 19. 

dert binein, ober jedenfall, biß der Handel des Mittelmeerd und der Wohlſtand gan: 
erfiredlen, die vormald als Garten ver Welt gegolien hatten, völlig zerfiört und unter- 
= Endlich bequemten ſich die erlauchten Monarchen Europas zur Tributzahlung 

jenigen Biratenfürften, welche ſich herbeiließen, gegen ſolches Xöfegeld anderweitige Nach⸗ 
zu unterlaffen. Auch die Vereinigten Staaten mußten ſich einen Augenblid dieſem 

hen Joch beugen; doch hat Die junge Republic die Ehre, in ver Abwerfung befjelben 
dern Staaten voraudgeeilt zu fein. Dad Bombardement von Algier dur Lord Er: 

N im Sabre 1816 wird gewöhnlich ald Beendigung der weinen Sklaverei in Nordafrika 
Bet. Der Zerftörung aller Wurzelfäden eines gefunden inbuftriellen Gedeihens durch 
tejährigen Berlaß auf den Sklavenhandel als einzig lohnenden Erwerbszweig muß es 
Nrieben werben, daß die Befegung des Reichs Mafiniffa’3 durch die Franzoſen bisher noch 
er gebeihlichen Gntwidelung geführt bat. 
kenn auch bie Kriege der Germanen mit den Slawen fo ergiebig an Menſchenraub waren, 

etentoniſchen Sprachen für Die Bezeihnung der Sklaverei ven Namen der öfllihen Nach⸗ 

wenden, fo find doch die Germanen unter allen Gulturoölfern am alüdlichften dem Fluch 
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diefer Völferfrankheit entronnen. Die anfangd unter ihnen beftehende Sklaverei löfe ü 
den Wirren ihrer Wanderungen auf, und der Verkehr mit den entwidelrern romani 
Ländern und Leuten verhinderte dad Zuſtandekommen einer neuen. Allerdings iſt die Hör 
der Leibeigenen jabrhundertelang der eigentlihen Sflaverei zum Verwechſeln ähnlich gew 
allein jie blieb Doch jederzeit ein Rechtszuſtand, behielt aljo ven Kern ver Kreiheit in ib; 
waren politiihe Beziehungen da, die eine vollfländige Knechtung der Bebrängten unthı 
madten, und immer gewann die Maffe des Volks in Friedensjahren einen Borfprung, I 
den unruhigen Zeiten nicht ganz aufgehoben werden fonnte. Der Kampf zwiſchen Kirch 
Staat im Norden, der Krieg zwiſchen Gothen und Arabern auf der Iberifhen Halbinfe 
Ringen des Adels mit der Krone und die Kreuzzüge, die zum Glück niemals zahlreiche Gefr 
einbradten, thaten dad Ihrige. Als Papft und Kaijer fi verfländigt hatten, war ved 
bereitö zur Reformation reif geworden. Der Welthandel und die Entdeckung unbems 
Welttheile ermöglichten vie Flucht, wo der Widerſtand nicht ausreichte. Was bie Verhä 
herbeigeführt hatten, machte endlich die Aufklärung des 18. Jahrhunderts zum Pilich 
und die Revolution erhob ed zur Staatdmarime. Als politiſcher Grundjag ift Die perl 
Freiheit aber erft jeit Hundert Jahren aufgetreten. 

An den Grenzen ihres Culturgebiets haben die Germanen gleihwol ernſtlich = 
Sklaverei zu Ichaffen gehabt. Der Kämpfe mit den Türken am Mittelmeer ift bereitög 
worden. Bolgenreiher für die Geſchichte der Sklaverei waren die atlantilchen Entder 
reifen der Portugiefen und Spanier. Die erftern waren auf die volkreichen Neg 
Weſtafrikas geftoßen, die legtern auf die üppigen Ländereien ded weftlihen Feſtlandes. 
machten Tabad, Kaffee, Zuder, Reis und Indigo den Europäern zu Lebensbedürfniſſe 
Erzeugung diefer Waaren nahm Arbeitöfräfte in Anſpruch, pie man moͤglichſt billig be 
wollte. So war eine jener ökonomiſchen Nothwendigkeiten gegeben, mit melden 
Verbrechen zu rechtfertigen pflegt. Inı Jahre 1441 brachten zwei von Prinz Heintige 
tugal ausgeſandte Schiffshauptleute aus Afrifa unter andern Merkwürdigkeiten au 
aufgegriffene Mohren mit. Diefen Gejangenen wurde ed verflattet fi loszukaufen, w 
einer Sammlung Waaren aus ihrem Vaterlande bewerfftelligten, unter welchen nid 
Negerſtlaven befanden, die in Portugal allerortd nicht geringed Erftaunen erregten. Du 
fpäter bildete ſich in Lagos eine Handelsgeſellſchaft, an der fi Bring Heinrich mit einem 
betheiligte, und brachte aud in Eurzer Zeit 200 Sklaven ein, von denen freilich durd 
alle Neger waren. Im Jahre 1445 wurden die erften vier Neger im Negerlande ſelbſt 
Portugiefen erbeutet, und von nun an nahm der Handel einen rafhen Fortgang. Dod 
der jährliche Bang während der zweiten Hälfte ded 15. Jahrhunderts nit leicht 1500€ 
von denen die eine Hälfte nach Portugal fpedirt, die andere an frembe Händler ai 
wurde, welche legtern fie größtentbeild in Tunid und Sirilien an den Mann braten. 
Sklaven waren, wie im Altertfum, Zurusartifel, wie eben nod heutzutage die Ka 
Angorafagen, mit denen man fie auf alten Gemälden auch häufig zufammenfindet. 
Landbau oder für productive Arbeit wurden fie in Europa niemald verwendet, und! 
Gewerbe war ſchon bedeutend in Abnahme gekommen, ald die Entdedung von Amer 
ben weltgeſchichtlichen Impuls gab. 

Columbus foll ſich felbft vor feinen Entdeckungsreiſen am portugiefifchen Sklave 
betheiligt Haben, und machte ſich jedenfalls aud der Knechtung aller Heiden fein Gewiſſe 
er bie im ‚Kriege‘ erbeuteten Indianer verkaufte, war felbft der Königin Iſabella nihta 
nur als er fie wegen nichtbezahlten Tributs aufgriff, befam er eine Rüge von jeis 
Goͤnnerin. In nicht langer Zeit waren die Bingeborenen im ſpaniſchen Weſtindien ww 
zufammengefhmolzen, daß die Frage um ihre perjönliche Freiheit faum mehr eine praftl 
deutung hatte, was den Bemühungen des ehrlichen Las Caſas und anderer aus ve 
Klerus, die, um die Trümmer der Indianerftänme zu retten, die Aufmerkfamfeit ver E 
ſtadores auf die Neger lenkten, nicht geringen Vorſchub geleiftet haben mag. Unter ein 
cefjion Karl’ V. fing ein Flamänder die Einfuhr der Neger nad) Weſtindien an, bie 
Auffhmwung fam. Man hielt jeden Schwarzen für fo viel werth ald vier Indianer. &4 
Jahre 1522 reichten die Afrikaner in Haiti zu einem Aufftande hin. Im Jahre 1562 
die Engländer einen Theil des Gefchäftd an fich zu reigen. Sir John Hawkins befehl 
erfte Sklavenſchiff, und Die Königin foll an feinem Gemwinft betbeiligt geweien fein. DM 
liſchen Korſaren übertrafen die portugiefifchen bei weitem an Grauſamkeit. Die Sue 
vier Gompagnien zum Sflavenfang concefjionirt, in deren einer ſowol Karl il 
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yatten. Als Herzog von Mork mar der legtere fogar Vorſtand diefer Geſellſchaft. Nach 
lliſchen Revolution wurde der Handel allen Englänvern freigegeben und in der Folge 
e „Königliche Afrikaniſche Geſellſchaft“ von Staats wegen fubventionirt. Im Jahre 
vurde der fpanifchen Regierung ald Triumph der Diplomatie das Recht für die eng⸗ 
dändler abgerungen, dreißig Jahre lang die ſpaniſchen Kolonien mit Importirten Ne- 
verfehen unter ver Verbinplichkeit, während dieſes Zeitraums mindeftend 144000 Stud 
a. Auch die Franzoſen und Holländer betheiligten jih. Im Jahre 1620 fegte ein hollän- 
Schiff die erften Sflaven, 20 an der Zahl, auf dem Gebiet ver heutigen Vereinigten Staa: 
zamestown in Virginien and Land. Dadurch kam man auf den Gedanken, auch die nord⸗ 
nifchen Indianer zu Sklaven zu machen, was in meit größern Maße, ald gewöhnlich 
geſchehen ift. Die Berfuche einiger Eolonien, dem Handel Einhalt zu thun, fcheiterten 
Habgier des Mutterlanded. Zur Zeit der Unabhängigfeitserklärung befanden fid 
I Neger im Lane. 
n ſchätzt die Zahl der Neger, welche feit Anbeginn des Sklavenhandels aus Afrika nad 
ı entführt wurden, auf AO Mill. Andere 20 Mill. jind auf ver Überfahrt umgefommen. 
lid dauert ver Handel nod fort in Cuba und Brafilien, ven amerikanifhen Landes: 
die fi) von europäiſchen Einrichtungen noch nicht Iodgefagt haben. In beiden Ländern 
hauf dem Naden diefer Unterjochten eine robe, aber an Kraft und Bedeutung zuneh⸗ 
Iriftofratie auf. Die Lage der Sklaven in Cuba jcheint Hart zu fein. Man rechnet ge: 
), daß jeber Sklave, der die Seefahrt überfteht, in fieben Jahren der ihm aufgebür- 
rGeit erliegen muß. In Brafilien ift die Bevölkerung zu fünf Sehötheilen von reiner 
sifchter afrifanifcher Abflanımung, und unter diefen fünf Sechstheilen ſind zivei Fünftel 
- Die gänzliche Abweſenheit des den Nordamerikanern eigenthümlichen Farbenhaſſes 
inches zur Milderung ver Lage der braſilianiſchen Sklaven bei. 
moderne Negerjklaverei unterfcheivet fich von jeder andern weſentlich durch den Um⸗ 
iß der Unterſchied der Raffen mit der der Klaffen zufamnenfällt und ihr dadurch ein 
äußeres Zeichen aufdrückt, weldes ihr in den Augen des Gedankenlofen ven Anjchein 
aturordnung verleiht. Die Affimilation zwifchen Knechten und Herren, deren wir be: 
hrmals ald Hauptmittel zur allmähliden Aufhebung ded Verhältniſſes gedacht haben, 
ker wenig Anwendung, folange nicht dad ganze Volk zu Miſchlingen geworben ift. 
findet ji) auch die Freilaſſung der Negerfflaven weit jeltener vor als dieſelbe Handlung 
Staaten bed Alterthums oder im Orient. Trog dieſer abfonderlichen Hinderniffe ift die 
laverei in ganz Amerika, mit Ausnahme der obenangeführten Ränder, vertilgt worden, 
Urſachen dieſes Vorgangs erweifen fih bei näherer Ergründung al8 nicht ſowol com⸗ 

er oder rein politifcher — fondern moralifcher Art. Das erwachende Gewiffen Europa, 
Härung des 18. Jahrhunderts, hat die Ehre viefer Läuterung. Wohl hat es bereits bei 
m Griechen, wie felbft Ariftoteled gefteht 3%), nicht ganz an Männern gefehlt, welche 
teten, nicht der Natur (Dvcer), ſondern lediglich dem pofitiven Geſetze (VOR) nad 
eine Sklave, der andere frei, die Sklaverei jei daher gegen die Natur (Tap& pda), 
sit etwas Gerechtes (ötxarov), ſondern vielmehr etwas Grauſames (Blawov). Allein 
edanfenübungen konnten ſich erft zu Überzeugungen entwideln, nachdem die Erfahrung 
Iligfeit einer Civilifation ohne Sklaven vargethan hatte. Auf diefer Grundlage erhob 
wphiloſophiſche Geiſt zu der Stufe, auf der er zur Erfenntniß von der Würde ver Menſch⸗ 
d jever mit Vernunft begabten Inpivibualität, dem Weſen der Perfönlichkeit und dem 
der Freiheit, Borftellungen, welche vem Altertbum mangelten, gelangt if. 
England hat die frühzeitig von einzelnen gegen den Sklavenhandel gethane Einſprache 
Miche Meinung fo wenig beeinflußt, daß nody im Jahre 1788 eine Parlamentdacte im 
ter Händler paflirt wurde. Die Quäker haben fi von ihrem erften Entftehen an als 
me Abolitioniften ausgeſprochen, find aber auch von jeher nichts weniger als beliebt ge: 
Yer politifchen Bedeutung ver Habeas⸗Corpus⸗Acte, welche dad Recht eineß jeden Menſchen 
Inliche Freiheit zum Inhalt hatte, ungeachtet waren die Recdtöpraktifanten überzeugt, 

Stlavenhandel nicht minder ehrenwerth als einträglich fei, wenn auch ſchon im Jahre 

er Oberrichter Lord Holt entichieven hatte, daß ein Neger frei werde, ſobald er englifchen 
etrete, und kurz darauf, daß ein Menſch niemals als Fäufliches Ding betrachtet werben 

olit., I, 8—6. 

ierifon. ZIIE 26 
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fönne. In London wurde 1769 ein Neger von feinem Herrn Krankheits halber auf 
geitoßen, erholte jih aber durch mildthätige Pilege und ward darauf von feinem $ 
mirt. Diejer Sal mit feinen Entſcheidungen erregte großes Aufiehen, und 178‘ 
ein Derein zur Abſchaffung ded Sklavenhandels. Die hervorragenpftien Männer 
teien, befonvders Pitt und Kor, theilten entſchieden dieſe Anficht, aber erſt 1793 

Unterhaus eine Bill behufs Abihaffung des Sflavenhandeld, die aber von ven Lo: 
fen wurde. Nachdem der Verſuch jedes Jahr vergeblich erneuert worden war, ging 
Jahre 1807 das Geſetz durch. In Frankreich hatte am 15. Mai 1791 die Nation 
lung allen freien Menſchen gleiche Rechte zuerfannt, was in Haiti zwiſchen den M 
großentheild frei waren und ben Negerjklaven Reibungen verurjadte, die nad 
Mepeleien, an denen aber die Treulotigfeit der franzöfiihen Behörden nicht wenig € 
die Befreiung aller Sklaven in den franzötiihen Kolonien berbeiführte. Napoleon 
die Sklaverei auf den Fleinen Infeln wiederherzuftellen, nicht aber auf Haĩti. V 
Hundert Tage proclamirte er die Abſchaffung des Sklavenhandel, die auch unter Yu 
im Jahre 1819 beilätigt wurde. Auch der Wiener Congreß erwarb fih das we 
dienit, den Sklavenhandel zu verbammen, nachdem fih Spanien anheiſchig gemacht 
jelben im Jahre 1821 einzuftellen. Wie befannt, wird dieſem Gelöbnig zum Ir 
fuhr von Sklaven nah Cuba unter perjünlicher Betheiligung des jeweiligen Gen: 
bi8 auf den heutigen Tag betrieben, was diefe Stelle zur weitaus vortheilhafteft 
jpanifhen Regierung gemadt Hat. Die Niederlande beſchloſſen die Abſchaffun— 
1818, und im Jahre 1826 Brajilien, welches das Gefeg jedoch nit gewifienhai 
habt hat ald Spanien. 

Der Gongreß ver nordamerikaniſchen Kolonien hat bereits im Jahre der Unab 
erklärung zur Beichränfung der Sklaverei ein Verbot gegen die Einfuhr von Skla 
eine Verordnung, die freilich, nachdem der Friede den Handel wieder möglich ge 

feine Gelegeöfraft erlangen Fonute. Man nahm danials durchaus den Standpun 
päiſchen Humaniften ein und war in einigen ſüdlichen Staaten der Sklaverei 
gram ald in einigen nörblichen, wo bis dahin Sklavenhändler gewohnt hatten; und d 
ftaat Georgien hat für ſich den Sklavenhandel bereitd im Jahre 1798, alſo acht Ja 
freien Mutterlande, abgeſchafft. Waihington, Iefferfon, Madiſon, Sranklin, Ba 
Jay und Hamilton haben Ausſprüche zu Gunften der freien Arbeit gethan, die von! 
Breibeitöpartei ald Loſungsworte im Munde geführt werben. Der Virginier Zefferi 
berühmte Ordonnanz von 1787 ab, melde, unter Zuftimmung faft aller Sfi 
die unfreiwillige Arbeit auf alle Zeiten von den nörblih vom Ohio gelegenen 6 
Union ausſchließt. Die Sklaverei jelbft Hat Vermont Ihon im Jahre 1777 abgeſche 
Jahre 1780 Maſſachuſetts und unter Franklin's Leitung Pennſylvanien folgten. 
that Neuyork int Jahre 1799 und Neujerfev im Jahre 1804. Im Jahre 1775 
unter Franklin's Präſidentſchaft die niemals aufgelöfte Pennſylvaniſche Abolitiont 
und reichte bei der erften Sigung des Gongrelied nah Annahme der Eonftitution 
ein, alle gejeglihe Befugniß bis aufs äußerſte anzuftrengen, um allem Handel i 
entgegenzutreten. Diejem Geſuch entſprechend verordnete auch in derjelben Sigung 
daß nach dem Jahre 1808 feine Sklaven mehr eingeführt werden Dürfen. Im Jahre 1 
die Übertretung dieſes Verbots als gleichbedeutend wit der Seeräuberei bezeichnet u 
felben Strafe bedroht, Die jedody zum erften nal im November 1861 an Natban 
in Neuvorf zur Ausübung kam. Auch England erklärte in Jahre 1825 den SH! 
für Seeräuberei. 

War dergeſtalt dem Sklavenhandel ein Ziel gejegt worben, jo behielt es bei de 
ſelbſt noch jahrelang fein Bewenden. Erſt in Jahre 1825 bilteten Clarkfon, 2 
Burton und andere den Verein zur allmählihen Abſchaffung ver Sklaverei in de 
Rändern. Lim diejelbe Zeit wies die Quäkerin Eliſabeth Heyrick in der Broſchüre 
nicht allmähliche Abolition“ nach, daß die vielbejprochene allmähliche Abſchaffung de 
um nichts leichter zu erlangen und weit ſchwieriger durchzuführen jei ald eine Mapre: 
einem nal zum Ziel führen würde. Allein erft durch den unerbittlihen Widerfta 
Sflavenhalter jedem noch fo leife tretenden Verbeſſerungvorſchlag entgegenfepten, 
Abolitioniften jelbft zu Gunften eines durdgreifenden Verfahrens geflimme. AI 
Neformparlament 1832 zuſammentrat, war die Abſchaffung ber Sklaverei in das R 
programm aufgenonmen. Zur Beſprechung der Kinzelheiten des vorgeſchlagen 
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n 369 Freunde der Sache zu einer Conferenz zufammen und bewirkten nicht unerhebliche 
ıderungen des Regierungsvorſchlags, der am 28. Aug. 1833 in Kraft trat. Es wurde 
Lehrlingszeit von feh8 Jahren anberaumt, und den Sflavenhaltern eine Entihädigungs: 
ne von 20,000000 Pfd. St. gemährt. Die Einrichtung der Lehrlingszeit ald Übergangs: 
de bewährte fi nicht. Antigua und Bermudas ſtrichen fie fofort und mehrere der übrigen 
nien in Eurzer Zeit, und im Jahre 1838 machte ihr dad Parlament ein Ende. Die 
wetion und Ausfuhr von Golonialmaaren ift durch die Emancipation, jomeit ſich deren 
ſamkeit bisher geäußert hat, verringert worden, was in den Augen der frühern Pflanzer 
rlich den Ruin der Inſeln beventet. Die Maffe der farbigen Bevölferung ift aber dadurch 
vieden zu Menfchen geworben: die Ehe hat ſich unter ihnen ald Inftitution feftgefeßt, fie 
A ſich rings um die Plantagen herum, in denen fie früher dienten, Fleine Heimmefen ge- 
det und führen ald Kleinbauern ein ruhig gebeihliche8 Reben, das den Treiben, welches die 
ker der Emancipation dem entlaffenen Sklaven angebichtet haben, direct entgegen ift. In 
üreich ift während der ganzen rebfeligen VPeriode des Julifönigthums über die Emanci— 

unabläffig vebattirt, aber nichts gethan worden, bis die Proviforifche Regierung mit 
Schlage die Sklaverei abf&haffte, und zwar ohne Entſchädigung der Befiger. Schweden 
im Sabre 1847, Dänemark im Jahre 1848 daſſelbe gethan, Holland folgte erft im 
1860 ihrem Beifpiel. 
den Vereinigten Staaten war zur Zeit der Beendigung des Revolutionsfampfes bie 
ei zu einem geringen Überbleibſel zuſammengeſchrumpft, das auch in ben nörblidern 

bötheilen bald darauf völlig erlofh. Unter dem durchaus beredhtigten Eindruck, daß ein 
bes unlängft im Süden erfolgen müffe, wurde die Verfaffung der Iinion angenommen. Man 
8b in diefem Actenftüd den Gebrauch des Worts Sklaverei, begab ſich des Rechts, entlau- 
Bllaven gegen die Nachſtellungen der Beliger in Schuß zu nehmen, ließ die unfreie Be⸗ 
mung ald Baſis der Vertretung in Congreß gelten, ftellte aber dad Verbot der weitern Ein: 

von Sklaven aus Afrifa von 1808 ab in Ausſicht, welches auch feinerzeit erfolgte. 
ige Jahre zuvor hatte jedoch die Erfindung der Baumwollſchlumpe eine neue Periode 
twickelung dieſes Inftitut8 herbeigeführt, in deren Verlauf es vor feinem endlichen Ver⸗ 
eine bisher ungeahnte Wichtigkeit erreichen follte. Durch dieſe Vorfehrung wurbe 

der Baummollpflanze, zu der der Boden Sübrarolinad und der mit ihm in gleicher 
d weiter füblich gelegenen Staaten ſich vorzüglich eignet, dermaßen vortheilhaft, daß 
chiffung der Baummolle nady England in 60 Jahren zum Hauptgegenftande des Welt- 
wurde. Zur Bearbeitung des Bodens reichte die in diefen Staaten vorhandene Neger: 
ng von fern nicht aus, was dad Sklavenzüchten zu dem einträglichften Gewerbzweig ber 
gelegenen, jonft Tabad producirenden, feither „Grenzſtauten“ genannten Gebiete 

. Während im ganzen dieje Landestheile verarmten, häuften fi fchnell große Reich⸗ 
in einzelnen Händen. Die fhnelle Ausfaugung des Bodens durch die eingefchlagene 
ftöomethode erzeugte eine ſtets wachſende Nachfrage nad) frijchen Ländereien; und fo 

te fich eine Klaſſe, die alles in fich vereinigte, nıa8 in normalen Zuſtänden zwifchen den 
iven und den Nevolutionären vertheilt ift, ausgedehnten Beſitz, weitreichende Geld⸗ 

d unbefriedigte Gier nach Macht und Reichthümern. Diefer Klaffe waren die möglichſt 
$breitung des Sklaventerrains und die möglichſte Vermehrung der Sflaven ald Ziel: 

angewiefen. Beides war allein durd die Handhabung der Bundesregierung zu erreichen, 
em trat dad Rechtsbemußtfein der modernen Welt und dad gemeinfame Intereffe aller 

halter entgegen. 
tdem Jahre 1820 ift fich die Partei ver Sflavereiauspehnung diefer ihrer Stellung Har 
geweſen, obwol noch zwanzig weitere Jahre verfloffen, bevor fie in fänmtlihen Sklaven⸗ 
die Herrſchaft an ſich gebracht Hatte. Die Gegner aber bezweifelten noch immer felbft 

ein dieſer Partei, bis fie im Jahre 1861 den Bund für aufgeldöft erklärte, die in den 

Rftaaten gelegenen Feſtungen und Häfen befegte und die daſelbſt ſtehenden Truppen der 

Raten Staaten gefangen nahm. Die politifche Seite des langen Haders wie die militä- 

Borgänge des daraus entflandenen Bürgerfriegs gehören weniger zur Geſchichte der 

Tei als zu der der Vereinigten Staaten. Uns beihäftigen hier vielmehr die Daraus her- 

kunden Veränderungen in der focialen Lage der Sklaven und ihrer Herren. 
Rein jedes Mitglied der Union ſich für autonom eradhtete, fo beftand in den Verordnun⸗ 
everſchiedenen ſüdlichen Staaten Über die Sklaverei große formale Vag ſcuedenheit, die 
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aber bei der Ähnlichkeit der die Geſetzgebung beeinfluſſenden Intereffen und dem lebhaften V 
fehr der Sflavenhalter aller Staaten untereinander nicht hinderte, daß die Lage ſowol der Sl 
ven ald der Herren vor ven Gefeg weſentlich in allen Staaten dieſelbe gemeien if. Wenn 
Status eines Individunms gerichtlid in Frage ftand, fo galt die allgemeine Präjumtien 
Freiheit nur für die kaukaſiſche Raffe; der Barbige wurde ald Sklave betrachtet, ſofern er u 
feine Breiheit nachwies. Es gab Feine theilweiſe, modificirte Sklaverei; mer Sflave war, | 
ganz Sklave, ſodaß eine teftamentarifche Verfügung, die einen Sflaven unter Beihränfung 
Herrenrechte vermachte, nichtig war. Das Sklaventhum vererbte fih wie bei den Roͤmern 
der Mutter auf das Kind. Der Sklave Fonnte feinerlei Vertrag eingehen; that er dad im! 
trag feines Herrn, fo Eonnte er den legtern verbinden, nicht fih. Bor dem Criminalreqi 
ten die Sklaven als Perſon. Gegen Beſchädigungen von feiten dritter Eonnten fie vor; 
Givilgeriht niht Klage führen, wohl aber Fonnten das ihre Herren, jofern fie badurd ı 
beihädigt waren. Weder der Bejiger ſelbſt noch ein Miether des Sklaven konnte unter ing 
welchen Umſtänden fir die körperliche Mishandlung eines Sklaven belangt werben, audge 
men wenn der Tod ded Sklaven durch die Midhandlung herbeigeführt wurde; in dieſen 
waren ſie ded Mordes fhuldig, ohne Rückſicht auf die Abiicht der Thäter. Für die Dei 
gungen, die der Sflave einem dritten zufügte, mußte der Meifter einftehben. Berfiele 
Todesftrafe, jo wurde jein Herr aus der Staatskafſe entfhärigt. Gin flüchtiger Slave 
jeinem Herrn ji felbft, und Eonnte demnach dem Herrn gegenüber fein dritter an ihm 
recht bekommen, aud wenn er ihn im guten Olauben zum vollen Werth gekauft hatte. 
Sflaven konnte nicht zu eigen, folglich aud) nichtd geſchenkt werden, audgenommen mi: 
heit, auch nicht auf nem Wege des Fideicommifjes; dad Gefchenfte warb Eigenthum dei 
Es beftand der Gebrauch, daß der Sklave, den fein eigener Herr nicht befhäftigte, ich a: 
dritten vermiethen Fonnte, wenn er dem Herrn einen vereinbarten Kohn bezahlte. Ä 
weiter erübrigte, gehörte ihm dann zu eigen; gerichtlich ift dieſes Beſitzrecht aber niemuſ 
fannt worden. In Louiſiana gehört ven Sflaven alle, was er am Sonntag verbienmiß: 
daffelbe galt in den übrigen Staaten von weltlichen Feiertagen; wenn der Befiger « 
Arbeit verlangte, jo bezahlte er, wa8 der Neger anderswo hätte verdienen Eönnen. O 
war der Ehe abfolut unfähig; weder für den Herrn, noch für dritte, nod für bie Bet 
erwuchſen aus ſolchen Verbindungen irgendwelche Verpflichtungen. Die Breigebung de 
ven war nicht ftatthaft, tvenn Die Gläubiger ded Herrn dadurch verfürzt wurben, und ı 
mannichfache polizeiliche Erfordernijfe beſchränkt, welche die Vermehrung der freien 
Bevölkerung hemmen follten. Die freien Barbigen waren überhaupt bie Zielfcheibe ge 
mentaler Mishandlung, aud in einigen freien Staaten. So durfte fein Farbiger in 
Staat Illinois einwandern. That er ed dennoch, fo wurde er in den Staat feiner 
trandportirt und, jofern ed die dafigen Gefege zuließen, zur Dedung der UnEoften ı 
Die Freigebung Eonnte fid) auf die Zufunft beziehen; wenn jedoch eine Negerin nad 
ber Breigebung, aber vor dent Tage, an dem dieſe in Kraft trat, Kinder gebar, fo verfiel 
der Sklaverei. Kein Sklave Eonnte Zeugnig ablegen, wo es jih um die Rechte eineb 
handelte; wurde alfo ein Sflave von feinem Herrn oder einem andern Weiten mishan 
fonnte weder der Beichüdigte noch ein anderer Neger Zeuge fein. Ob ſich dieſe Unfähigle 
auf Die Farbigen überhaupt, den Weißen gegenüber, erftredte, ift unklar; in den freien 6 
Obio, Indiana, Ilinois und Iowa hatte fie dieſen Umfang. Der Unterricht der Ei 
von jeher ein Gegenftand gefeßgeberifcher Anfeindung gewefen. Seit 1740 ward einen € 
Ihreiben zu lehren oder fchreiben zu laffen, in Südecarolina mit 100 Pfd. St. Strafe f 
Georgien feit 1770 und in allen Sflavenflaaten. 

Am entjeglihften war die Lage der Sklaven auf den Baunmvollpflanzungen vor®. 
‚arolina und Georgien. Ihr Dafein hatte eigentlich gar Feine menſchlichen Annehmlit 
bie häufigern Peitſchenhiebe allein unterſchieden ihr Schidfal von dem bed Zugviehs Gill. 
erträgliher war ed im untern Mifjifjippithal. Der Gebraud von Familiennamen wer. 
nicht fo ftreng verboten; ihre Hütten enthielten gewöhnlich nicht weniger ald zwei Stuben, , 
mal vier. Es befanden jih darin Bettftellen und Bettzeug, und diejenigen, welche ji «#3 
und Frau betrachteten, jchliefen getrennt von ven Unverheiratheten; auch ſchliefen bie 
Leute verfhiedenen Geſchlechts in beſondern Räumen, ihre Mahlzeiten nahmen fie nicht sa 
ih an Familientiſchen, aber fie fonnten ihre Nationen efjen, wie fie wollten. Übrigen 
15— 18 Arbeitöftunvden des Tags die Regel, und in gewiflen Jahreszeiten wurde audt 
deutender Theil der Nacht der Arbeit geminmet. Der Auffeher hatte einen gewiſſen Betr 
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r gegebenen Anzahl von Arbeitern zu liefern, und alle waren verpflichtet, ihm mehr ald dem 
rm zu gehorchen. Gewöhnlich war derſelbe viel graufamer ald der Herr. Gutherzige Sklaven: 
ver nahmen oft graufame Auffeher. Es find Fälle von Geburten zwiſchen den Linien ber 
mwollfträucdhe befannt. Die Sklavinnen mußten aud dann ihre Reihe zu Ende behaden, 
r ihnen eine Stunde zur Erholung vergönnt wurde. Viele Pflanzer hielten e8 für einträg: 
r, die Kinder fterben zu laſſen als fie aufzuziehen. Die Aufſeher hatten alle Feldſtlavinnen 
Berfügung, und weigerte fich eine derfelben,, fo wurde fie heftig gepeitſcht. Die alten Herren 
ten fich gewöhnlich die Hausmägde, und ihre Söhne zogen ald Beifchläferinnen ihre Halb: 
lern vor. Sie behandelten ihre Kinder ald Sflaven, züchtigten jie grauſam und verfauften 
am jie aus ihren Augen zu entfernen. Das Prügeln mit der Schaufel, Zerfleiſchen mit der 
erbaut, das eifenbefpigte Haldband und andere Duälereien waren die Züchtigungsmetho⸗ 
I Dagegen gab ed auf jeder Plantage einige Sklaven, die lefen Fonnten. Einen andern 

It boten die Cypreſſenſümpfe, die alle Pflanzungen wenigſtens theilweife umfaffen und 
fwinfel gewähren, in denen ſich Flüchtige, Marond genannt, zuweilen jahrelang auf: 

. Noch leichter war die Rage in ven nörblichern ſtlavenzüchtenden Staaten, zumal dafelbft 
fehr wenig gearbeitet wurde. Hier hing dad Damoklesſchwert des „Verkauftwerdens 

Süden” über dem Haupt der Unglüdliden. 
Jahre 1860 gab e3 in den Vereinigten Staaten 3,952801 Sklaven und 482122 freie 

. Die zehnjährige Zunahme, welche von 1790— 1800 32,3 Proc. betragen hatte, war 
60 auf 21,90 Proc. gefunfen. 

a Südcarolina und Miffifjippi waren fie zahlreicher ald die Weißen; in den übrigen Stan- 
r füplichften Reihe kamen fie ihnen faft gleich; in Norbcarolina, Tenneffee und Arkanfas 
ven fie etwas über ein Drittbeil der legtern und in Virginien und Kentudy etwas weniger. 
Miöhtigften zeigten ſich die Sflavenhalter in Birginien, Südcarolina und Louifiana. 
Be Wahl des Präfidenten Abraham Lincoln war das Werk einer Partei, welche dad gefeß- 

t der Sklavenftaaten auf Beibehaltung dieſes Inftitut8 zwar ausdrücklich anerkannte, 
reitung befjelben auf andere Gebiete hingegen mit aller Macht der gemeinfchaftliden 
g verhindern wollte. Auf die Dauer war dieſe Politik gleihlautend mit Abſchaffung 

ei jelbft, indem diefe ven Boden, auf dem fie ſich anfegt, zur Ernährung von Menſchen 
macht und alfo beſtändig nad) neuen Ländereien greifen muß. Es beſchloſſen deshalb 

liegenden Sflavenhalter die Seceſſion und beftimmten alle ſüdliche Staatdregierungen 
Schritt, mit Ausnahme von Delaware, Maryland, Kentucky und Miffouri. Die 

eerirten Staaten” fchrieben zu ihrem Gebraud die Berfafjung der Vereinigten Staaten 
Anderungen ab. lim die anfangs ſchwankenden Brenzftuaten, welche auf den Ber: 

chteter Sklaven al8 oberfte Einnahmequelle angewiefen waren, zu gewinnen, wurde 
r von Negern aus andern Rändern verboten, und um fie zu fchrerfen, wurde der Con⸗ 

Ismädhtigt, auch aus diefen Staaten die Zufuhr zu verbieten, fofern fie dem Sonderbunde 
träten. Alle Staaten des Sonderbundes follten unbedingt Sklavenſtaaten fein. : Al: 
immte ber Congreß, daß in Fall der Übertretung des Verfaffungsverbotd gegen bie 
ng von fremden Negern die eingeführten an Gefellfchaften, die jih anheifhig machen 
ihnen im Auslande die Breiheit zu geben, audgeliefert werben follten; in Ermangelung 
ellſchaften feien fie an ven Meiftbietenden zu verfleigern. SIefferfon Davis fand für 
Bill feine Zuftimmung zu verfagen. Daneben erklärte jedoch jein Staatsſecretär, daß 
ierung dem Auslande gegenüber Feine Verpflichtung eingehen könne, den Negerhandel 

erneuern, indem das in der Gonftitution enthaltene Verbot jeden weitern Vertrag über- 
nache. 
der gänzlichen Handelsſperre konnten dieſe Verhandlungen nicht unmittelbar praktiſch 
Bemierkenswerth im Gange der Rebellion war, daß die Neger ſich nirgends zu Gewalt⸗ 
ten gegen ihre bedrohten Herren und Meifter hinreißen ließen, fondern entweder einzeln 

Kay ergriffen oder die Ankunft der Befreier ruhig abgewartet haben; ein Umſtand, der ala 

R einer inflinctmäßigen Ergebung in die Sklaverei als allein für fie geeigneten Zufland 

enbenfelben außgelegt worden ift, welche niemals verfäaumt haben, die Schwarzen ald Be: 

R Schildern, Die die Knechtſchaft allein von unaufhörlichem Mord und Todtihlag abhalten 

Es find auch nicht wenige freie Barbige als Freiwillige in die Rebellenarmee eingetreten 
für von den Rebellen gelobt worden; die Staaten Tenneffee und Virginien, wenn nicht 

wdere, haben feit Anbeginn des Kriegs die freien Farbigen zum Kriegöbienft gezwungen, 
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obwol die Gentralregierung ver Rebellen ald ſolche zur Refrutivung unter den Kar 
bat greifen wollen. 

Die Sklaven Haben fofort im Schanzgraben und allen möglichen Arbeiten dad Jt 
müflen. Im Frühjahr 1861 will man bereitd 10000 Neger in Charleſton an den ! 
gen haben arbeiten ſehen. Die Willfährigfeit der Befiger, die doch für diefe Art 
gierungspapier bezahlt wurden, während freie Karbige für dieſelbe Leiſtungen nid 
Nationen befamen, ließ bald nad, und die Androfungen von Zirangserhebunge 
Zweck wurden immer häufiger. Im Jahre 1864 bevrohte ver Mayor von Ghar 
Säumigen mit 200 Doll. Strafe. Die Sklaven zu eigentlihen Soldaten zu machen, i 
Ausgang des Jahred 1864 vfficiell zur Sprache gefonimen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten ſchloß am 7. Juni 1862 mit Gro 
einen Vertrag, der den damit beauftragten Kriegsſchiffen der beiden Mächte die B 
tHeilt, innerhalb 200 engliſche Meilen von ver afrifanijhen Küfte, ſüdlich vom 32.° 
fowie aud innerhalb 30 Seemeilen von den Inſeln Cuba, San: Domingo, Bo 
Madagaskar, unter beftimmten Verhaltungsregeln des Sklavenhandels verbadtig: 
durchſuchen, aufzugreifen und abzuführen. Am 16. Aug. 1861 beſchloß der Cong 
Benugung eines Sflaven zur Beförderung der Rebellion das Anrecht des Herr 
Sklaven verwirfen jolle. Weiter zu geben getraute man jid) vorläufig nicht. Um 
Sklaven aus Feindesland nicht ohne weiteres den Feinde audliefern zu müſſen, he 
mit der von General Butler erfundenen Spigfindigfeit, daß dieje flühtige Waare a 
contrebande“ mit Beichlag belegt und einftmweilen in Stand zu halten und zu benug. 
Eigenthum an derſelben rechtlich conftatirt fei. Bei der der ganzen Volksmaſſe jeit e 
ſchenalter unaufhörlidy eingeprägten Überzeugung von der verfaffungsmäßigen Una 
der Sflaverei und dem thierartigen Haß, der den voheften Theil der freien Bevölkeru 
Farbigen bejeelte, war e8 von jeiten der nörblihen Staatdmänner durchaus am Plaj 
derherſtellung der Union als einzige Kriegsfahne wehen zu laſſen und die zur höd 
wendigfeit gewordene Sreifegung ber Sklaven ohne Aufheben und gleihjam nur 
veritändlihen Theil der Kriegführung vor ſich gehen zu laffen. Man trieb aber die 
noch weiter. Mac Blellan im weftlihen Birginien und Patterfon im weftliden M 
fablen ihren Soldaten, jeden Berfud der Neger, jich gegen ihre Meifter zu erheben, 
Hand niederzufhmettern. Keine Schwarzen durften fi ven Armeen anfchließen. A 
der die Aufgabe hatte, mit einigen hundert Turnern von St.-Louis den Staat ® 
erobern, in einem am 31. Ang. 1861 erlaffenen Befehl erklärte, daß jeder Miffourie 
die Vereinigten Staaten die Waffen ergriffen habe, feines Vermögend und jeiner € 
luftig fei, und daß feine Sklaven freie Leute feien, cajlirte alsbald der Präſident di 
Fremont's Nachfolger, Halle, befahl am 20. Nov. nicht allein feine weitern Flüchtlin 
zu nehmen, fondern die bereitd eingelaufenen in Feindesland zurüdzuftopen, was m 
ordnungen Sherman’d vor Sharlefton und Dick's in der Halbinfel öftli von Cheſape 
einftinmte. An einigen Orten, wie in Süpcarolina, vermehrte ſich die Verlegenh 
dur, daß nicht allein die Sklaven den Herren, jondern Die Herren den Sklaven eı 
ganze Plantagen mit Mann und Maus im Stich ließen. Gine Bevölkerung von 30 
fiel ven Truppen an legterm Ort mit einen mal in die Hände. Nothgenrungen m 
genannter „militärifcher Gouverneur‘ mit ihrer einftweiligen Verpflegung und B 
beauftragt, der auch, mit der Unterflügung einiger Neuengländer, ſich mit der Eim 
Schulen befapte. Die Blantagen wurden verniethet und jollen ven Unternehmern 
Neger ald Rohnarbeiter zu dingen hatten, nad) den Behauptungen der Freunde bi 
nicht unbeträchtlichen Gewinn eingebradjt haben. Jedenfalls jind über das Betragen 
Feine Klagen laut geworden. Anders im Difiifiippithal. Kin Befehl des Brofojen 
in Mifiifiippi vom 16. Bebr. und 19. März 1864 klagt, daß die in der Stadt 
gelaufenen Sflaven ven öffentlichen Geſundheitszuſtand in Frage ftellten. „Faul u 
fen”, Heißt ed, „ungewohnt um ihren Unterhalt zu jorgen, lungern die nieiften auf v 
und Gäßchen umher, verfriechen fih in Schlupfwinfel und drängen ſich haufenwei 
Hütten unter unfaglihem Schmuz, der die ganze Luft verpeftet.” Es wird deshalb jı 
treband” verboten in der Stadt zu verweilen, wenn er nicht von einer „verantwor 
ſon“ beſchäftigt wird und in deren Haufe wohnt, und feiner darf fortan für fich ein 
miethen. Im Congreß wurde dagegen Einſprache erhoben, deren Rejultat aber n 
geworben ift. 
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Beber die Oppoſition des Congreſſes noch das Murren der Soldaten , denen ed von Tag zu 
inerträglicher wurde, ihren Beinden ald Häfcher zu dienen, würben in der Politik des Ca⸗ 
eine Anderung bewirkt haben, wenn nicht der Eläglihe Ausgang des Feldzugs von 1862 
usjchlag gegeben hätte. In feiner Botſchaft vom 3. Dec. 1861 beantragte ver Präfivent 
Borichlag der Gentralregierung an die Sklavenftaaten, die in jedem Staat befinplichen 
en durch die DVermittelung der Staatöregierung (die man damald noch auf feine Weife 
yen zu Dürfen glaubte) aufzufaufen und im Auslande anzujiedeln. Am 16. April 1862 be: 
ber Gongrep gegen Entſchädigung von 300 Doll. für jeden Sklaven die unfreien Far⸗ 
im Diftrict Columbia und fegte 100000 Doll. zur Beförderung freiwilliger Goloni- 
ber Schwarzen aud. Eine Golonie wurde auf Isle a Vache bei San: Domingo gegründet, 
aber in einigen Monaten dem Hungertode bis auf einige geringe liberbleibfel, die ein vor: 
rendes Schiff in die Heimat zurüdführte. 
en Borfchlag der „compenfirenden Emancipation‘ erneuerte der Präſident in einer befon: 
Botjichaft an ven Congreß am 6. März 1862, und der Vorſchlag wurde am 2. April von 
Häuſern bed Gungreffes im Prineip genehmigt. Um ihn zur Ausführung zu bringen, 
ngte der Präfident in feiner Jahresbotſchaft vom 1. Dec. Zufäße zur Conftitution, die 
mächtigen jollten, vie Schulpicheine an die betreffenden Staaten eintretendenfalld unver: 
außzuftellen. In diefer Form wurde der Vorſchlag nicht angenommen, wohl aber ein 
eingebradt, dem Staat Miffouri 20 Mill. DoU. auszuzahlen, wenn er jeine Sklaven 
e. Dieſes Anerbieten, dad um jo vortheilbafter war, als der Krieg ohnehin den wirf- 
Sflavenbefland diefed Grenzſtaats auf ein äußerſt geringed Maß zurüdgeführt hatte, 
von der in jenem Staat tagenden Gonftituante, welche, urſprünglich unter feceiftonifti: 
ufpicien berufen, nad der Wiedereinnahme des Staats feitend des Bundes die inhaber- 
gierungsgewalt an fich gezogen hatte, angenommen, aber in einer Weile, die Die eifrigern 
re der guten Sache ald einen gleiöneriichen Verſuch bezeichnen, unter den Vorwand einer 
hlichen“ Breigebung die Sklaverei ein Menjchenalter länger zu halten, al8 fie ſonſt be= 
önnte. 
kryland, anfangs faumfeliger und nur durch ven Drud einer militärifchen Übermacht 
m Abfall bewahrt, hat Miſſouri in dieſem Stud überholt. In Maryland Hatten die 
kblichen Gountied mit Drei Viertel der weißen Bevölkerung und der Steuerfraft gerin- 
Binflug auf die Gejeßgebung ald der Überreft des Staats, der falt ausſchließlich von 
m und Sflavenhaltern bewohnt war. Im Iahre 1864 wurde, großentheild durch die 
be der Deutichen von Baltimore, eine Gonftituante berufen, weldye ein rundes und nettes 
tder Sklaverei in die neue Verfaffung aufnahm, die audy im October, obwol mit fehr 
‚Mehrheit, die Genehmigung der Wähler vavontrug. | 
ofort nach Ausbruch ver Nebellion trennte jich der nordweſtliche Theil des Staats Bir: 
und bat um Aufnahme in die Union als Weftvirginien, welches unter der Bedingung, 

: fih erft der Sklaverei entledigen mußte, gewährt wurde. Diefe Bedingung ift erfüllt 
n. 
in Beſchluß ded Congreiies vom 13. März 1862, daß die Offiziere und Soldaten ber 
Rigten Staaten feine Häſcherdienſte leiften jollen, ging dem eigentlichen Übel Direct zu Leibe 
at wol alled erreicht, was auf den Papier zu erreichen war. Aber ver Congreß ging wei- 
d erließ das Geſetz vom 17. Juli 1862, welches die Sflaven aller Hochverräther ſowie 
kr Mitſchuld an der Rebellion Überführten und die in die Linien der Armee flüchtenvden 
m aller derjenigen, die ſich fortan an der Rebellion betbeiligen würden, wie auch alle in 
kn Drten vorgeiundenen Sklaven befreite und dem Präfidenten freiftellte, zur Unter: 
tg des Aufftandes Farbige, „wie er ed für gut finden würde‘, zu gebrauchen. Auf dieſes 
ugend drang fofort die fogenannte entſchiedene Partei in Hrn. Lincoln, eine allgemeine 

ingsproclamation zu erlaflen, ein Anjinnen, dem er manches gewichtige Bedenken ent: 
jeßen hatte. Denn auf die bezmungenen Landestheile Eonnte eine Prorlamation, nad 
mal beflehenven Geſetzen aus moralijden, auf Feindesland aus phyſiſchen Gründen feine 
ıg ausüben, in ben Freiſtaaten felbft aber, ohne die Outgejinnten zu beftärfen, den Übel⸗ 
en zum Vorwand und zum politifhen Kapital dienen. Nach den neueften Angaben foll 
ſcheidung dur unter der Hand gegebene Winfe der europäiſchen Diplomatie bewirkt 
fein, dahin gehend, daß die Anerkennung der ſüdlichen Conföderation fonft nicht länger 
yen werben könne. 
proclamirte der Präſident am 22. Sept. 1862, daß in allen Landestheilen, vie am 
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1. Jan. 1863 nicht unter die Botmäßigkeit der Vereinigten Staaten zurückgekehrt jein wun 
die Sklaverei von dem Tage an aufhören müffe, und beflätigte dieſe Erklärung am 1. I 
1863 mit bejonderer Angabe der betroffenen Landestheile. Ohne den Bang des Kriege m 
lich zu beeinfluffen, machte viefer Schritt Epoche in denı Parteitreiben des Nordens, wo er 
diefer Zeit an die Identität ver Sflaverei und der Nebellion einerjeitd, jorwie der Emancipa 
und Wiederherſtellung der Union undererjeitö zur alljeitigen Anerfennung gelangte. 
Dppofition, die bisher mehr die Art der Kriegführung gegen den Süden beanftandet h 
richtete jih von nun an immer mehr gegen die Kortjegung des Kriegs überhaupt, ballte fü 
Eonfpirationen zujammen, culminirte in den Greueln des neuyorker Aufruhrs vom 13. 
1863 und gelangte in der demofratifchen Convention, die in September 1864 in Chicagı 
fanmentrat, zur Befürwortung einer unbedingten Einftellung ver Feindfeligkeiten. Die 
yorker Vorgänge, bei denen ſich faſt ausjchlieplich eingeiwanderte Irländer bervorthaten, h 
den Vortheil, das Nationalgefühl des Volks feiner Entrüftung über die an ven Negern be 
genen Megeleien zuzugefellen. Bereits im Juni 1863 hatte ver deutſche Nationalclub in! 
yorf erklärt, daß die Konftitution die Sklaverei ald mit der Demofratie unverträglich zu ve 
ten habe. Langſam brach fi der Gedanke Bahn. Am 11. Ian. 1864 kam der Borjchlag 
erften mal vor den Congreß, wurde von Senat gutgeheißen, vom Unterhauſe jedoch mit 954 
66 Stimmen verworfen. Am 7. Juni 1864 wurde er in dad Programm der zu B 
tagenden Convention der Regierungdpartei aufgenommen, deren vollftändiger Sieg den 
grep beitimmte, feine Weigerung zurüdzunehmen. 

Unendlich weittragender aber iſt die Befehrung der Nation zur Anerfennung der 
fähigkeit ver Neger. Bis nad dem Fehlichlagen der Campagne auf der richmonder 
fanden alle varauf hinzielenden Vorſchläge wenig Eingang von feiten der Unionspartei u 
Ben auf erbitterten Widerftand der Gegner. Die Clauſel im Gefeg vom 17. Juli 1863 
zuerfi mehr ald leere Drohung betrachtet. Am 22. Juli befahl der Kriegsjecretär, i 
übung derfelben die Sklaven als ‚Arbeiter‘ zu gebrauchen, was ſelbſtredend ohnedies 
war. Am 2. Aug. rejignirte dev General Phelpö, weil ihm verboten wurde, eine anf 
Island vor Neuorleans ihm zugelaufene Schar zu bewaffnen. Noch am 13. Sept. auf 
Prafident die Anjicht, daß alle Waffen, die man den Schwarzen gebe, in Eurzer Zeu 
Händen der Nebellen fein würden. Zu Ausgang des Jahres 1862 erließ Iefferfon 
fulminantes Manifeft, angeblich) gegen ven General Butler gerichtet, jedoch die Anfü 
enthaltend, dap alie Ihwarzen Soldaten der Union als entlaufene Sklaven und beren 
als Sklavendiebe beitraft werden follten. In diefem Sinn hatten vie Nebellen wi 
Anfang an gehandelt und bereitd nach der erſten Schlacht bei Bull's Run einige 
unter der Friedendflagge beim Begraben der Todten helfen wollten, aufgegriffen und 
Zincoln’8 Proclamation vom 1. Jan. 1863 meldet Dagegen ganz demüthig, daß die N 
Garnijonsdienft in den Zeitungen verwendet werden würden. Das Aushebungägeie 
3. März 1863 enthält zum erflen mal feine Beſchränkung auf weiße Perjonen. Bon 
ging unter unfaglihen Schwierigfeiten das Werf der Ginmufterung ſchwarzer Truppen, 
nicht, wie die übrigen Freiwilligen, einem beftimmten Staat angehörten, fondern unter 
mittelbaren Oberauflicht der Vereinigten Staaten erhoben wurden, vor fi. Lange Zei 
ed ſchwer, Offiziere zu befommen, da dieſe von ihren Kameraden feines Imgangs g 
wurden. Die vortrefflihe Haltung der Truppen im Treffen wie in Lager bewirfte all 
den fo nöthigen Umſchwung in der öffentlichen Meinung. Zu Ende des Jahres waren 
100000, die an ven ehrenvollen Waffenthaten des Feldzugs Antheil hatten. Die Weig 
Rebellen, die Uebereinkunft in Bezug auf die Auswechſelnng der Gefangenen ben 
zugute kommen zu laffen, brachte bi November 1864 die ganze Auswechſelung ind 
und wurde erft befeitigt, ald die Beendigung ber Bräfiventenwahl einen Hauptzwed 
derfpenftigfeit vereitelt Hatte. 

Der wiedererwählte Präfident Abraham Lincoln erlebte noch, wie Die Seceſſfioniſten 
einer Poſition in die andere gebrängt, jelbft die Hoffnung an einem Sieg bezweifelt 
15. April 1865 ward er in feiner Theaterloge zu Waſhington durch James Booth 
Die fanatifche That erregte dad außerordentlichſte Aufiehen nicht nur in Amerifa, ſ 
in Europa. Der jofort eintretende Bicepräfident, Andrew Johnjon, verfolgte mit großer 
die Politik feines Vorgängers, und bald darauf lagen die Sflavenflaaten, ſämmtlich 
fiegt und niedergeworfen, zu den Füßen der Nordſtaaten. 

Durch das jähe Ende des Kriegs ift aber die Lage der Dinge auf höchſt unerwarichk 
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ndert worden. Wie ſchon Präſident Lincoln in feinem legten Bortrag die Einfegung der 
ellenftaaten als Bundeöglieder in den Vordergrund geſchoben, fo ift fein Nachfolger, erft 
Dinrichtungsanfchlägen befangen, nun jo weit in der Gutmüthigfeit gegangen, daß er 
befiegten Nebellen nicht allein das Leben und den Fortbeſtand ihrer Staatöregierungen, 
ern fogar dad perjönliche Stimmrecht wiedergab und ihrem eigenen Ermeſſen es überläßt, 
iefes Stimmrecht auch auf die Neger audgebehnt werben folle oder nit. Natürlich ftimmen 
gewefeneu Rebellen einmüthig gegen die Stinnmberechtigung der Neger. Durch ihre voll: 
bige Niederlage jind dieSklavenhalter — um e8 in Einem Worte zufammenzufaffen — oben 
jekommen. „Begnadigt“ heißt in ihrem Ball: zu Landesherren gemacht. Sie find wieder 
„Volk“, weldes allein über die Angelegenheiten des Volks — alfo auch der Neger — zu 
Keiden hat. Die Pflanzer halten Bezirföverfammlungen und verpflichten ſich gegenfeitig 
F Neger, der nicht arbeitet, als Vagabunden aufzugreifen; 2) keinen Neger, der früher 

andern Sklave war, zu beſchäftigen; 3) höchſtens 5 Doll. Monatslohn, und zwar aus 
[66 der Ernie, zu entrichten. Die Sflaverei im eigentlichen Sinne hat zwar aufgehört, 

die Sklavenhalter und die Sflaven find geblieben. An die Stelle der Sklavenbevölferung 
eine rechtloſe, politifch, focial und peruniär von ihren frühern Eigenthümern niedergehal: 
riaflaffe treten und zwar nicht zum Nachtheil der alten Herren, die jede Verpflichtung zur 
ng ihrer Sklaven in Krankheit und Alter losgeworden find, aber die Vortheile der 

‚ die Ausbeutung ber Arbeitöfräfte behalten. Kommt dazu noch der wilde Haß und 
whe Kacfunt, nicht nur gegen die Nordflaaten, fondern auch gegen die emancipirten 
ben, fo begreift e8 ſich, daß ed noch lange Zeit dauern wird, bis ſich Die Zuflände auch nur 
mngevoll geftalten. Die Union ift wieberhergeftellt, aber der Beift iſt von ihr gewichen. 
ker patriotifche Amerifaner ergeht fi) gern in der Betrachtung der Grdße, die feinem Ba: 
me nach Befeitigung des Alppruds der Rebellion befehieden worden. Der Deutſche aber 
mit vollen Recht in dieſem Triumph dad Werk feiner Stammgenoffen erbliden. Durch das 

en der deutſchen Wanderung nad Pennſylvanien wurde der Sklaverei nah Norden 
Ziel gefegt. Durch die deutſche Beſiedelung des Miſſiſſippithals wurde die Macht ge— 
‚ vie zwifchen Sklavenftaaten und Neuengland den Ausſchlag gab. Bon den ftummen 
des Vaterlandes find viele bis auf dad legte den Feinden der guten Sache angehangen ; 
1856 Hat jeder Deutiche, der im eigentlihen Sinne mitfpreden kann, die örtliche 
ng der Knechtichaft als Bundespolitif befürwortet, und nur durch Die Thätigfeit der 
ten Deutſchen ift ver Bann gebrochen worden. So fteht denn zu erwarten, daß nament⸗ 
Hülfe der Cinwanderung, die von der Verachtung einer niedern Raſſe und vom alten 

BE ver Barteien nichts weiß, die Vereinigten Staaten nad) der ſchweren übergangsperiode 
Merjüngt zu einer auf reinern Redtöprincipien beruhenden glüdlihen Neugeftaltung er: 
IM werben. 
Di Literatur über dieſen Gegenſtand ift, ohne gerade erſchöpfend zu fein, äußerſt um: 

Weib. Hier nur einige der befanntern Werke: Th. Clackran, „History of the abolition of 
Bizve trade” (Xondon 1808); G. Stroub, „Laws relative to slavery“ (Philadelphia 
M; W. Blair, „An inquiry into the state of slavery among the Romans” (Edinburgh 

2. M. Child, „Appeal in behalf of that class of Americans called Africans” 
1833); Ih. Weld, „American slavery as it is“ (Neuyork 1835); W. Jay, „A 

ofthe action of the federal government on slavery’’ (Neuyorf 1835); D. Trumbull, 
‚ with notices of Porto-Rico and the slave trade” (London 1840); R. Hildreth, 
tism in America” (Bofton 1840); W. Adams, „The law and culture of slavery in 
India‘ (Boftlon 1841); W. Goodell, „Slavery and anti-slavery” (Neuyorf 1843); 
‚ „Histoire de l’esclavage dans l’antiquite” (Paris 1847); Fuller und Wagland, 
ic slavery’’ (Neuyork 1847); Gopley, „A history of slavery“ (Xondon 1852); 

nn, „Slavery, letters and speeches” (Bofton 1832); 3. Fletcher, „Studies on sla- 
he (RNatchez 1852); Dderfelbe, „The proslavery argument” (ChHarlefton 1853); F. 8. 

‚Ihe seaboard Slave states”, „A journey through Texas”, „A journey in the 

Country”, „Our Slave states’ und „The Cotton Kingdom‘ (Neuyorf 1854—61); 
‚ „An inquiry into the Scripture views of slavery“ (Philadelphia 1855); N 

„„A South-side view of slavery” (Bofton 1855); ©. Fitzhugh, „Sociology for the 
hr (Richmond 1855); Richard, „The natural history of man” (London 1855); A 
D, „The Spanish conquest in America, and its relation to the history of slavery“ 
bon und Reuyor! 1856— 60); Whenton, „Progress of slavery in the United States“ 
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(Wafhington 1857); J. R. K. Cobb, „An inquiry into tlie law of negro slavery 
delphia und Savannah 1858); Gurowſti, „Slavery in history“ (Neuvork 1860); 
„Die Sklavenfrage in den Vereinigten Staaten. Geſchichtlich entwidelt” (Goͤtting 
derfelbe, „Geſchichte der Sklaverei in den Bereinigten Staaten von Amerika” ı 
1860); Hinton Rowan Helper, „The impending crisis of the South’ (Neuvo 
E. Kirke, „Among the Pines” (Neuyorf 1863); Gasparin, „Un grand peuple qı 
(Parid 1863); H. Greeley, „The American conflict”’ (Neuvork 1864); &. V 
„The political history ofthe United States during the great rebellion” (Waſhingt 
J. M'Kayn, „The Mastership and its fruits“ (Neuvork 1864). Für ben deutſch 
Kapp's Schrift beſonders berechnet und in jeder Beziehung zu empfehlen. @. € 

Slawen. Wie lange ift e8 ber, jeitvem unermüdliche Gelehrte in ihren einjamı 
ftuben anfingen über die Slawen zu forfhen und gleich Mönden in die Ginjam 
vergraben, ohne die geringſte Aufmerkſamkeit außerhalb den gelehrten Fachkreiſen 
ziehen? Wie lange ift es ber, ſeitdem man in Guropa von den Slawen im allg 
ſprach, wie von einer nur halbeivilifirten Horde? Erft in unferm Jahrhundert ift d 
ſenſchaft und Literatur fosmopolitifhe Deutichland, vornehmlih durch Wilhelm von 
und Jakob Grimm auf die flawiichen Stämme aufmerkſam gemacht worden. Name 
die poetiiche Literatur eined Theils der Süpjlawen, die jugendfriſche Poeſie des 
Heldenvolks mit ihrer Fühnen Phantalie, ihren Eraftvollen Bildern und der k 

Sprache, welche in mehr oder minder guten liberfegungen ſich einer großen Theilna 
gebildeten Welt zu erfreuen hatte. Die ſlawiſchen Stämme, melde erſt im Jugen 
Schauplatz ver Weltgefchichte betreten, wurden Häufig ald im erften Entwidelungdj 
Cultur ſtehend, als Unterdrücker einer fortſchrittfreundlichen Cultur und freie 
entwidelung geſchildert; biöweilen aber ift ihnen durch ein zu poetiſches Auf 
phantafievolles Schildern von Eigenthümlichkeiten in Sitte, Brauch und Dichtun— 
mäßigeö Lob zutbeil geworben. 

Wenn wir ed nun unterfangen, bad Slawentbum in feiner Geſammtheit aufzı 
darzuftellen, fo möchten wir einerfeits die banalen Phrafen von ,‚Panſlawismus“, v 
fanıpf de Slawenthuns gegen dad Germanenthum“ und vergleichen in ihrer Nich 
legen und einer gegenjeitigen Verſtändigung pad Wort reden. 

Wir halten ed für unfere Pflicht, zuerl ven Standpunkt zu Eennzeichnen, auf den 
und daher auch bei vorliegender Skizze fichen. Dem Slawenſtamme angehörend, abı 
Bildung und Wiſſenſchaft die geiftige Entwidelung verdanfend, war und iſt unjer 
dahin gerichtet, beiderſeits eingewurzelte Vorurtbeite möglichft zu befeitigen, zur 2 
und Berftändigung zwiichen Deutfchen und Slawen unjer beſcheidenes Scerflein b 
Wir glauben und bei diejen ehrlichen wiſſenſchaftlichen Streben für ziemlich emaı 
jenem bypernationalen Dünfel, ver nur dad „Nationale auf den Thron hebt und d 
ländijche herunterzerrt. Wir halten es für eine durchaus irrige Anſicht, dag Durch ei 
Wechſelverhältniß zwiichen verjchiedenen Nationen das nationale Selbfigefühl erſt 
Ein Abſchließen und Abſperren gegen „dad Fremde“ ijt die Duclle irriger Benrt 
ed erzeugt Kinjeitigfeit, wol auch Gigendünfel und ift bei dem dermaligen Aufich 
Weltverkehr des wiſſenſchaftlichen Lebens wahrhaftig nicht geeignet, zur Hebung di 
Gultur eined Volks beizutragen. 

1. Hiforifche Überfidt. Die Slawen gehören fowol ihrer Sprache und ihı 
als auch ihrem Äußern und ihrer Geſchichte nach dem indoeuropäiſchen Volksſtam 
iind Die nächſten Anverwandten der Litauer, dann der Germanen, Celten, Lateiner 
chen. Sie ſind ein alteuropäiſches Volk, ihre Sprache iſt ſo alt als die griechiſche, 
und deutſche. In den älteſten griechiſchen und römiſchen Quellen findet man bereit 
wiſche Localnamen, ſowie die Griechen und Roͤmer ſelbſt die Slawen für ein alte 
ſches Volk hielten, welche Anſicht auch bei ven Schriftftellern des Mittelalters herrſchte 
die neueften Forſchungen ald vie richtige bewiefen wurde. Der jegige allgemeine Nam 
wen wird von „slovo’ — MWort, ober von „slava” — Ruhm abgeleitet; beide Wö 
übrigens diefelbe Wurzel. Wie jedoch zur Bezeichnung verſchiedener ſlawiſcher Sti 
heutzutage verſchiedene Benennungen gebraudt werden, jo geſchah dieſes noch mehr 
thum, und während ihr Urſprung, ihre Abflammung und Binwanderung gefchichtlich 
weiöbar jind, weiß man do, daß die Slawen urfprüngli auch ohne eigentliche Ben 
den Namen Scythen, Sarmaten u. f. w. mit einbegriffen ſind. Als der erſte eigentl 
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Slawen gilt der Ausdruck „Weneden“ (Wenden). Der Bernſtein macht die Griechen zur 
es Aſchylus und Herodot zuerſt mit den Weneden bekannt. Dieſen Namen gebrauchten 
fofort vie griechiſchen und römijhen Schriftſteller, und er kommt noch bei Jornandes 
Jahrhundert n. Chr. ald geihichtlicher Name vor; Jornandes unterfcheidet nämlich drei 
r Eines Stammes , die Winiven (oder Weneven), Anten und Slawen. Die Wurzel des 
8, welches in verſchiedenen Duellen in unweſentlich verſchiedener Form gebraucht wird, 
zind““, deſſen Grundbedeutung noch nicht genügend erklärt it. Ein zweiter allgemeiner 
der alten Slawen ift „Serben, der bei Plinius vorfommt, fonft aber jeltener bei ven 
gefunden wird als jener der „Weneden“. Später gibt Profopius „Spori‘ (verderbt 
erbi) als den allgemeinen Namen an. Bom 5. Jahrhundert vor bis zum 5. Jahrhun⸗ 
ıch EHriftus bewohnten die Slawen unter den beiden angeführten Namen die Linder zwi: 
er Oſtſee und dem Schwarzen Meere, zwijchen ven Karpaten, dem Don, der obern Wolga 
m Gebiet der Finnen hinter Nomgorod. Unter der Benennung Wenden und Serben mit 
ıden, ober mitunter ald befonvdere Stämme zu jenen beiden Völkern gehörend, waren bie 
er und bie Neuren oder Nuren bei Herodot, ſowie die Bulaned, Arfieten, Saboci und 
ndere bei Ptolemäud ebenfalld Slawen. 
Sie die Urgejchichte eines jenen Volks, jo ift die ver Slamen beſonders dunkel und vielfach 
agt mit der Geſchichte angrenzender Völker. Die Griehen und Römer kamen mit ven 
m wenig in unmittelbare Berührung. Jornandes und Profopius geben die erften fihern 
ichten von den Slawen; dieſen ſchloſſen ſich fpäter buzantinifche, dann deutſche und zulegt 
miſche Ghroniften an. Die erften ſlawiſchen Geſchichtſchreiber find Neftor, Dalimil, Kad: 
und Boguchwal. Übereinitimmenb mit den ältern nicht einheimiſchen Duellen gebt aus 
zengniſſen viefer hervor, daß die Slawen nit nur jeit den älteften Zeiten in den oben 
meter Siten angejievelt waren, ſondern daß fie auch erfl um das Jahr 350—336 v. Chr. 
em jpatern Illyrien längs der Donau, durch die Walachen verdrängt und meiter nad) 
en geihoben worden find. Dieſe Walachen waren die Geltogallier, die nach lateinifchen 

ellern um jene Zeit gegen Süden und Oſten losbrachen, die Länder der Donau durch⸗ 
& diefelben unterwarfen und theilmeije bis nach Alten vordrangen. In den drei erften 

derten n. Chr., ald die römifchen Imperatoren nah Norden und DOften Europas 
Iren Heeren erobernd vorbrangen, finden wir die Slawen gegen die Römer kämpfend, 
wech fie gleihfam in die allgemeine Gefchichte aufgenommen werben. Died gefhah na- 
Beh unter Trajan, welcher mit Beginn des 2. Jahrhunderts Dacien eroberte, ferner im 
Bemannifchen Kriege im Jahre 166. An der allgemeinen Völkerwanderung nahnıen die 
wen infofern Antheil, als fie infolge der großen Strömungen gezwungen wurden, ihre 
zu ändern. Im 4. Jahrhundert waren fie unter der Oberherrfchaft des gothiſchen Kö- 
„Ermanarich; bald darauf kamen jie mit den Hunnen in Berührung und lebten theils 
ihrer Herrſchaft, theild waren ſie Bundesgenoſſen verjelben. Nah dem Fall der hun⸗ 
BR und der römiſchen Herrkhaft erlangten zwar die Slawen mehr Selbftänpigkeit und 
beit, hatten jedoch harte Kämpfe mit Byzantinern, Franken und Awaren zu beftehen. 
ws kam, daß fi die Slawen in mehr oder minder gejchiedene Bruppen abfonderten, vie 
zvielfachen im Laufe von Jahrhunderten erfahrenen Veränderungen noch heute als ein- 
Wölfen vaftehen, erhellt auß folgender Hiftorifcher Ihatfache. 
Binter den Wanderungen der Slawen jind zwei Hauptzüge zu unterfheiden. Zuerft mußten 

4. Jahrhundert v. Chr. ihre Lirfite an der Donau verlaffen und gegen Norden ziehen, 
k von Gelten, Germanen und Römern bebrängt wurden. Im 3. bis 7. Jahrhundert 

. Hingegen wurde die umgekehrte Strömung durch die allgemeine Völkerwanderung vers 
N; die Slawen wendeten jih da wieder nad) dem fruchtbaren Weften und Süden und 
fich in ihrer neuen Heimat feſt, um biefelbe nie wieder zu verlafien. Hier erflarkten fie 
durch Bebauung des Feldes, durch Viehzucht und Handel, ſodaß fie eigene Königreiche 
Fürſtenthümer gründeten, welche voneinander getrennt und ohne Rückſicht auf ihre 
Keine Stammverwanbtihaft ihre eigenen Wege wandelten. Bon da an beginnt die Ein⸗ 
ug der Slawen fo, wie jie im weſentlichen noch jeßt befteht. Nach Dobrowſty, der die 

als Cintheilungsgrund nimmit, zerfallen die Slawen in zwei Reihen, in die Oſt⸗ 
a die Weſtſlawen. Zu jeder diefer beiden Reihen gehören wieder drei Klaſſen, zur erſten 
: Ruflen, und zwar Groß-, Klein:, Weißruffen und Nowgoroder, 2) die Bulgaren, 3) die 

Slawen, nämlid) die Serben, die Chormwaten und die Slowenen. Zur zweiten Reihe 
en 1) die Liechen (Leihen), das heißt die Polen, Schleier und Pommern; 2) die Czechen, 
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nämlich die eigentlichen Gzechen in Böhmen, die Mährer und vie Slowaken; 3) vie € 
zu denen einfl pie Lutizer, die Bodricen u. a. gehörten, gegenwärtig aber nur nod d 
Serben ihre Nationalität bewahrt haben. Eine gedrängte hiftorijche Überficht jedei 
diefer Stämme wird über die weitern Schidfale der Slawen von jener Zeit an Auffd 
wobei aud) die Einführung ded Chriſtenthums zur Sprache fommen foll, da jelbeß, ' 
wärts, fo aud) in der ſlawiſchen Geſchichte eine neue Epoche gründet. 

Dieruffifhen Slawen murden unter Rurif 860 vereinigt. Sie bildeten j 
einzelne Völferfchaften, deren Namen bei Neftor und andern Ghroniften zu finden 
einzelne fich bi8 heute erhalten haben. Rurik wurbe zugleich mit feinen Brüdern (€ 
Trunor) von ven Rufen freiwillig zum Bürften erwählt: nad) dem Tode feiner Bi 
er Alleinherrſcher und ſchlug im Jahre 864 feine Mefidenz in Nowgorod auf, m 
jomit die ältefte Hauptftant Rußlands ift. Andere Waräger festen jih am Dniey 
gründeten den Staat Kiew, in welden: bald das Chriſtenthum Eingang fand 
„Tlawifchen Rom“ erhob ſich das erſte Kreuz und erhielt Wladimir die Heilige Tar 
ſelbſt regierte bi8 879; bei feinem Geſchlecht blieb die Herrfhaft über Rußland dv 
hunderte. Schon Rurik's Nahfolger Dleg vereinigte beide ermähnten Staaten ' 
warf ji faft ganz Rußland. Mit dem Chriſtenthum, weldes fih im Lande raf 
tete, wurde zugleich die flawifch-bulgarijche Schrift eingeführt. Wiederholte Theil 
Reichs, deren erſte ſchon Wladimir I. (1015) unter feine zwölf Söhne vornahn 
daraus hervorgehenden Kämpfe un das GroßfüritentHum Kiem, welddem alle übrige: 
thümer unterfichen follten, ſchwächten das Reich. Da zu biejer innern Zwietrac 
feindliche Einfälle ver Nachbarvölker gefellten, gelang es ven feit 1223 nad Er 
bringenden Mongolen, fi die Großfürſtenthümer tributpflichtig zu machen. Der 
Mongolen an der Kalka (1225) unter dem furdtbaren Dſchingis-Khan führte das 
über ganz Rußland herbei. Selbft in dieſer unheilvollen Iinterthänigkeit unter ver 
Horde” führten jedoch einzelne Großfürften mitunter glückliche Kriege und grün 
Städte; fo Daniel (der jüngfte Sohn AleranderNewffoi’8), der ven Kreml von Mob! 
(1300) und fih Großfürſt von Moskau nannte. Allein das furdtbar gewaltſame 
Timur Tamerlan's erſchütterte die tatarifche Macht in Rußland: Iwan. Wafiiljen 
Großen’ gelang ed, Rußland von dem verhaßten Jod) der Mongolen und Tataren, 
es zmei Jahrhunderte gefeufzt hatte, nach und nad) zu befreien, und im Jahre 1492 Eo 
Beherrfcher von ganz Rußland nennen. Nach dem Ausfterben des Stammes Rur 
der legte flarb 1598) folgten große Wirren im Innern, bis beſonders feit der Thror 
Peter’8 de8 Großen der Stant ſich mächtig erhob und als das einzige ſlawiſche Rei 
deutung noch jetzt daſteht. 

Die bulgarifhen Slawen. Die Bevölferung des ehemaligen Darien war re 
Im 5. bis zum 7. Jahrhundert führten dieſe Slawen Kriege mitden byzantinifchen Ki 
diefe Zeit fiedelte ih auch in Möften eine ſlawiſche Bevölkerung an. Da drangen it 
hundert (680) uralifch-finnifche Bulgaren in dieje Länder vor und flifteten Hier ei 
Rei, indem fie in einem Zeitraun von zwei Jahrhunderten die ſlawiſche Sprache, 
Religion annahmen und auf diefe Art mit ven Urbewohnern unter fremden N 
ihmolzen. Das Ghriftenthum fand im Bulgarenlande bereitö früh @ingang; 
wurbe ed erft eingeführt, als fih 861 der Fürſt Boris taufen ließ, worauf ver 
zwifchen ver uriprünglien und der eingewanderten Bevölferung gänzlih aufhört 
häufigen Kämpfen der rufftichen Fürften mit ven Byzantinern waren die Bulgaren ! 
bald der einen, bald der andern Partei, bis fie (im Jahre 1018) den Schuß der | 
Kaifer ji unterwarfen, obwol fie von eigenen Königen regiert wurden. Im Jahre 
der bulgarifche König Afan dieſes Shugbünpniß auf, doch mapten fi dann die II 
Oberhoheit un. Nach einem langwierigen meift unglüdlihen Kampfe gegen ti 
traf fie der erſte Anprall der über Gallipoli nah Europa vordringenden D8manı 
nicht zu widerftehen vermochten. Der bulgarifhe König Susmann gerieth (1392) 
Gefangenſchaft, wodurch die Bulgaren ihre Selbflänpigfeit verloren. inter dem 
türkiſchen Drud feufzte das Land durch Jahrhunderte und auch in neuefter Zeit i 
dieſes Volks noch innmer eine vielfach beflagendwerthe. 

Die ferbifhen Siawen. Der Katfer Herafliuß rief (um das Jahr 636) a 
horwatien und Weißferbien, einer Gegend des heutigen Oftgalizien, gegen bie ! 
Dalmatien ſlawiſche Völker herbei, welche bis zum Jahre 838 die Awaren aus | 
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ieben hatten. Die neuen Ankömmlinge breiteten fi unter vem Namen Serben und 
rwaten jhon ſeit ver Mitte des 7. Jahrhunderts über ganz Illyrien, daß ift über den größten 
I des heutigen Serbien, Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Talmatien, alfo von der 
e bis über ven Balfan und zum Adriatiſchen Meere aus. Anfangs theilten ſich Die Serben 
ben jelbfländige Staaten oder Diftricte, deren Herrfcher Zupane hießen. Einer von dieſen 
uptete gewöhnlich eine gewiffe Oberherrlichfeit über die andern und hatte ald Lehnsträger 
byzantiniſchen Kaifers in Dednica an der Drina feinen Sig. Das Chriſtenthum, für 
a Ausbreitung Herafliuß große Sorge trug, fand nur langſam Gingang; die vollfländige 
drung ging erft in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts vor ih. Die Hauptthätigfeit 
Berben beſtand für lange Zeit in ven fortwährenven Kriegen mit den benachbarten Bul⸗ 
u. Mit Beginn ded 10. Jahrhunderts (um dad Jahr 924) wurde jedoch das gefammte 
benreich vom bulgarifchen Zaren Simeon unterworfen, die Ginwohner vertrieben und das 
verwüſtet. Nach dem Sturz der bulgarifchen Herrſchaft durch Kaifer Bafilius im Jahre 
fiel auch Serbien ver griechiſchen Oberherrlichkeit anheim, was fehr blutige Kämpfe mit 
yantinern zur Kolge hatte. Nach vielen innern Streitigfeiten um den Thron und 

Kriegen mit den Byzantinern errang Stephan Nemanja die Selbflänvigfeit und 
Ing jich (1165) zum Serbenfürften auf. Deffen ältefter Sohn, der 1195 den Thron beftieg, 
e 1222 mit einer von Rom erhaltenen Krone zum Zaren gekrönt. Das Reich erweiterte 
zis ed unter Stephan Duſchan (1336 —56) ven Gipfel feiner Macht erreichte, indem nit 
ſanz Macevonien, Thefjalien und Albanien, fondern auch Nordgriechenland und Bul⸗ 
u dazu gehörten. Duſchan gab feinem Volk ein trefflihes Gefegbud, er befürberte 
wichaft und Handel und nahm fogar den Eaiferlihen Titel an. Mit feinem Sohne Uroſch 
Die Dynaftie ver Nemanja aus. Um das Jahr 1374 gelangte mit Lazar eine neue Dynaftie 
ss Thron, welder anfangs glüdlich regierte, dann aber im Kampf mit den Türken unterlag 
mder großen Schlacht auf dem Amſelfelde (Kofovopolje) am 15. Juni 1339 fiel. Bon 

it an fland Serbien unter türkifhem Joch. In neuefter Zeit bildet Serbien ein felb: 
Fürſtenthum unter türfifher Oberhobeit. 
chor watiſchen Slawen, melde mit ven Serben zugleich nad Süden gefommen 
gründeten anfangs zwei Staaten; des einen Hauptftabt war Bielograd, des andern 
Kaifer Heraflius ließ ihnen dad Chriſtenthum predigen, denn fie fanden unter feiner 
ft. Später ſuchten fie fi von Byzanz loözureißen, wurden aber von den Branfen 
t und auf dad härteſte unterdrückt. Gegen vie Mitte des 9. Jahrhunderts erlangten 
jahrelangen blutigen Kämpfen ihre Freiheit wieder. Um das Jahr 868 nahmen die 

Imaten das Ghriftenthum nad) der orientalifhen Kirche mit dem flawifchen Ritus frei: 
Ben, nad) vem Beijpiele Bulgariend, Serbiens und des großen mähriſchen Reich; ſpäter 
wm die Grundſätze der römiſchen Kirche herrſchend, jedoch mit “Beibehaltang der ſla— 
Bu Liturgie, die aber 928 verboten wurde. Als Lehnöſtaat des griehifchen Reichs 

fi Kroatien zu einem Reich und zu bedeutender Blüte empor, verfiel jedoch bald wieder 
innerer Kämpfe und ber Kriege mit Venedig. Seit dem Ende des 10. Jahrhunderts 
die ‚Herrfcher ven Titel König, den fie aber um die Mitte des 11. Jahrhundertö mit 

Königs von Dalmatien vertaujhten. Das Ausfterben des Herrſcherhauſes Derichid- 
rfachte große innere Kämpfe, worauf der ungariihe König Ladiſlaw auf den 

üden Thron berufen wurde. Im Jahre 1342 vereinigte König Ludwig von Ungarn 

kand nebſt Slawonien und Dalmatien mit Ungarn, wodurch e8 unter die unmittelbare 

ft der lingarn gelangte. Das Land wurbe fofort von einem füniglihen Banus ver: 

—X rntifhen Siawen kamen in ver zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts, etwa 592 

d5 in das norbmeftliche Bannonien, nah Noricum und Karnien. Sie lebten lange unter 
kerfchait ver Avaren, zeitweife waren jie jedoch aud frei. Wie die Chorwaten, Hatten auch 

Kit den Franken große Kriege geführt. Karl der Große hatte fie dauernd unterjodt. 

a wurbe das Chriftenthum unter ihnen verbreitet, wobei ſich falzburgifche Bifchöfe, 
Mich Virgilius und Arno, große Verdienfte erwarben. Die Chriftianifirung berfelben 

theilweiſe auch von Aquileja aus. Die Sige diefer Slawen waren in brei Marten 
t: 1) pie Oſtmark (das jegige Erzherzogthum Ofterreih), 2) das Herzogthum Kärnten 
) die jlawifhe Grenzmark, zu welder ganz Krain, fowie ein Theil von Kärnten und 
wart gehörten. Die Nachkommen diefer Slawen werden gegenwärtig „Slowenen“ 

nt; die Benennung „Winden, welche namentlih auf die Bewohner der ſüdlichen 
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Steiermark und Kärntens bis in die neuefte Zeit angewendet zu werden pfl 
Schriftiprache bereitd vermieden. Die Slowenen haben noch jetzt dieſelben 
jedoch nit in dem limfang wie ehemald; denn in 8. und 11. Jahrhun 
Grenzen derfelben im Werften bis an die Quellen der Drau in Tirol, zu dei 
Inn in Baiern, im Norden bis an die Donau im Erzherzogthum Difterreid 
Bedeutung weiß vie Geſchichte diefer Slawen minder als anderwärts aufz 
deſtoweniger bewahrten ihre Fürſten, jelbft nachdem fie ſich den Marfgrafer 
unterworfen hatten, noch einige, menigftens ſcheinbare Selbftändigfeit. N 
der Nähe von Klagenfurt ein Denfmal(ver „Herzogsftuhl”), das einige Wo 
formel enthält, welche die Herzoge von Kärnten bei ihrer Binfegung auflagt 
tige ſlawiſche Antiquität rührt aus dem 8. Jahrhundert, auß der Zeit des legten 
3098 in Kärnten. , 

Die polnifhen Slawen. Uber vie Urgeſchichte weiß man gerade beit 
Stamme am wenigften etwas Beſtimmtes anzugeben. Die Urheimat fd 
Land an ver Weichfel zu fein. Die älteften Sagen fließen fi an Krafau ı 
gebungen, an Krakus und deſſen Tochter Wanda, an die Fürftenfami 
Popiel an. Nah dem Tode des letzten Popiel wurde Piaft zum Fürften gew 
Sohn Semovit (oder Ziemovit) die Sage eine gewiffe Hiftorifche Beſtimmth 
biefer gründete um das Jahr 860 ein größeres Reich, das fi unter fein 
raſch außbreitete. Mierzuflam war ber erfte, der dad Chriſtenthum annahm 
unter feinem Sohne Boleflam durch glückliche Siege befeftigt murde. Gr ı 
liche Begründer des Königreihe und der Macht Polens und wurde im I 
Kaiſer Dtto II. in Gnefen mit der Koͤnigskrone geſchmückt. Zur Zeit ver vı 
innern Kämpfe bildete fih das Verhältniß der Bamilienherrihaft immer ı 
legte Piaſt, Kaſimir II. (farb 1370), fuchte innere geſellſchaftliche Ordnun 
einzuführen. Allein nad) deffen Tode begann ver Abel, der eine Art Reichs 
und Antheil an der Geſetzgebung (feit 1347) befaß, feine Stimme ven Thri 
perfönlihe Vorrechte und zum Nachtheil des Ganzen zu verfaufen. Die 2 
Ungarn unter Ludwig (1370—82) war wenig heilbringend. Im Jahre 1 
fi die Königin Hedwig, Ludwig's Tochter, mit dem Großfürften von Litau 
bei ver Taufe den Namen Wladiflam I. annahm. Dadurch wurde Kitaue 
flawifche, aber dem flawifhen Stamme verwandte Bendlkerung zum Eprifl 
warb, mit Polen vereinigt. Allein Sprade und Sitten trennten fortwähr 
von den Polen, nur pas Chriſtenthum bildete dad Band, welches vie beider 
zufammenbielt. Unter ven Iagellonen war Polen im 15. und 16. Jahrhunde 
Neid. Nah dem Ausfterben dieſer Herriherfamilie mit Sigmund II. war P 
rei und blieb es bis zur Gonftitution vom 3. Mai 1791. Es kamen 
tüuchtige Könige auf den Thron, 3. B. Johann Sobieſti; aber vie früher 
infolge innerer Verwirrung nit wieder, und fo Fam ed, daß jih audma 
polnifhe Angelegenheiten zu miſchen begannen. Zuerft von einheinifchen Paı 
gerufen, thaten dies fpäter Rußland, Preußen und Ofterreich vergeftalt, daß in 
1772, 1793 und 1795 das gefammte Königreich unter dieſe drei Mächte 
Mehrmalige Verſuche der Polen, ihre Selbftänpigfeit wiederzuerlangen , blie! 
108, indem die jedesmaligen Aufſtände von der herrſchenden Macht energifch ı 
unterbrücdt wurden. 

Die czechiſchen Slawen. Die Einwanderung der Czechen nah Böhme 
451—495. Sie famen von den galizifhen Karpaten und mit ihnen zugleich 
Stämme. Sie bildeten eine Menge Heiner Fürftenthümer, welhe Eanıo ( 
einem Ganzen vereinigte, worauf derfelbe die Avaren vertrieb, wie auch di 
jlawifchen Länder eroberte. Unter viefem großen Bürften erreichte überbau: 
land die höchſte Blüte feiner Macht. Nach feinem Tode zerfiel dad Neich wi 
Theile. Die Feldzüge Karl's des Großen fowie Ludwig's gegen die Czechen 
los. Gegen das Ende des 9. Jahrhunderts ward es vom großmähriſchen 
pluk abhängig, um welche Zeit ſich das Chriſtenthum auszubreiten begann. 
gleichzeitig griechiſche und lateiniſche Apoſtel, weshalb die lateinifhe und die 
gie längere Zeit nebeneinander beſtanden. Die prager Herzoge, Nachkommen 
Libuffa und ihres Gemahls Przemydl, erlangten nach und nach das UÜbergen 
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8 nad dem Sturz des großmährifchen Reichs (am 15. Juli 895) freiwillig in den 
yen Reichsverband eintrat. Der fpätere Herzog Wenzeflam, ver 936 von feinem ehr: 
m, herrſchſüchtigen Bruder Boleflam I. ermorbet wurde, wird ald „Heiliger“ verehrt. 
sche innere Unruhen und äußere Kämpfe ſchwächten dad Reich, doch erhielten Herzog 
iſlaw II. von Kaijer Keinrich IV. (1086) und fpäter Wladiſlaw I. von Kaifer Friedrich 1. 
3) vie Königöfrone „für geleiftete Dienſte“. Erſt Przemyſl Ottofar I. (1197— 1230) 
e die Erblichkeit der Koͤnigskrone. Ottokar I., der faft alle zum Deutfhen Reich 
igen Provinzen des heutigen DOfterreich befaß, verlor diefe Groberungen und fein Leben 
ampfe gegen Rudolf von Habsburg (1278). Seine nächſten Nachfolger famen in den 
von Polen und Ungarn, doch erloſch das thatfraftige Haus der Przemyſliden ſchon mit 
U III. (1306). Unter den fpätern Herrfchern iſt Karl, als deutſcher Kaifer Karl IV. 
— 78) für dieſes Land der wichtigſte; Die „Goldene Bulle’, die Gründung der prager 
ſität, die Fräftige Förderung nationaler Bildung erheben diefen Monarchen weit über 
ne Vorgänger und Nachfolger. Seit ver Bereinigung des Landes mit Ofterrei (1526) 
z übrigens ſtets mit Deutſchland in unmittelbarer Verbindung und theilte die Schickſale 
Böburger und Deutſchlands. 
2 mährifhen und flowafifhhen Slawen waren im Alterthbum faft ein und daffelbe 
waher iſt auch Die Geſchichte beider in jenen Zeiten nur eine. Noch heutzutage nennen ſich 
wohner des ſüdlichen Mähren Slowaken. Zur Zeit Karl's des Großen flanven jie unter 
Bhuß des fränfijchen Reiche, und damals fing aud) das Chriſtenthum an fi unter ihnen 
zeiten. Fürſt Raftiflam verhalf vem Lande zur Selbftändigfeit und hob ed dermaßen, 
ner erite ſlawiſche Beherricher des 9. Jahrhunderts wurde. Er war es auch, der Die bei- 
wwenapoftel Eyrill und Method aus dem Orient herbeirief (863), ein Greigniß, das 
I religiöjer, ald aud) in literarifcher Beziehung nicht nur für dad damalige Großmähren: 
Bm großer Bedeutung war, fondern für alle nord- und ſüdweſtlichen Slawen bis auf 

enreich bleibt. An Madıt und Anfehen wurde Raſtiſlaw nur von feinem Nachfolger 
f übertroffen. Allein manderlei Mishelligkeiten mit ven Kranken, welde auf feine 
füchtig waren und ihn zu demüthigen fuchten, waren die umittelbare Veranlaffung 
der Magvaren gegen venjelben, welcher ven unglücklichen Audgang ver Zertrümme⸗ 

großmähriſchen Reichs zur Folge hatte. Das Gebiet deſſelben umfaßte dad ganze heu⸗ 
en, einen Theil Ofterreih8 und das ungarifche Slawenland von der Mündung ber 
bis an den Torys (Torcza). Die Geſchicke dieſer Slawen hängen in ver Folge vielfach 

‚A der Czechen zufanımen ; ihre Länder wurden fpäter ebenfalls ein Theil der öfterreichi- 
Esmacht und gehören noch heute zu den Provinzen dieſes Kaiſerthums. 
Hlbejlawen. Darunter werden jene Slawen verflanden, welche fi) im 5. und 6. 
Bert, von Oſten kommend, in den Landſtrichen zwifchen ver Oder, dem Rieſen-, Erz: 
Keigebirge anſiedelten. Es waren drei Hauptflämme: die Luticen oder Weleten, bie 
m und die Serben. Karl der Große unterjocdhte fie, oder vielmehr er beherrſchte fie als 
DB Gntjiheidender waren die jpätern Kriege der römiſch-deutſchen Kaifer gegen bie- 
ka denen fie wegen ihrer Uneinigfeit gewoͤhnlich erlagen, dauernd jedoch erft unter ven 
wm Kaijern gefettet werben fonnten. Zur Zeit ded Sinfend und der Abnahme veutfcher 
angien diefe Slawen zeitweife noch ihre Freiheit; allein Heinrich Ber Loͤwe befriegte fie 
Kzad vernichtete ihnen alled mit Beuer und Schwert (1160). Ahnliche Vorgänge, die 
Mari dem Großen öfterd wiederholt hatten, waren vie Schuld, daß das Ehriftenthum, 
Bon Deutihland aus Verbreitung finden follte, Hier unter allen Slawen am fpäteften 
Waiien fonnte. So unterlag viefed Volk nad) und nad) vollſtändig der deutfihen Über- 
Umicht nur mit jeinem materiellen Hab und Gut und mit feiner politifchen Freiheit, ſon⸗ 
art größere Zahl vefjelben wurde hier wie nirgends anderwärts auch feiner Nationa⸗ 

. Denn nur nod die Bewohner der beiden Zaujigen, gegenwärtig theil® unter 
‚ teils unter fähfifher Herrſchaft jind bis auf heute reine Stawen geblieben. 
kurze hiſtoriſche Überficht zeigt, daß die erite Heimat der Siawen in Europa jenen 

‚ der in den erften Jahrhunderten der hriftlihen Zeitrechnung zum Schauplag 
Bölferfirömungen wurde. Diefed hatte zur Folge, daß die Slawen, felbft viel: 

Stroͤmung mit Hineingerifien, ihre Wohnflge ändern mußten, und in diefer Art 
MR einzelnen Zweige veilelben Stammes zerftreut, einander mehr und mehr entfrembet. 

VPu der Dru von Byzanz, von dtom, und endlich ganz befonders von Welten. In- 
, ten der Slawen ebneten fremden Einflüffen meiftentheild ven Weg. Dazu kommt 
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vie religiöfe Spaltung , die dadurch entſtand, daß das Ghriftenthum einerfelts vo: 
nopel, andererſeits von Rom aus unter den Slawen Eingang und Verbreitung g 
Alle dieſe Umſtände machen e8 begreiflih, warum die Slawen in der politijchen | 
und dann in der geifligen Bildung hinter den meiften übrigen europäijchen Nati 
bleiben mußten. Gigenthümlidhe Verhältniife und Greignilfe brachten es mit fid, di 
jation felbft dort, wo fie viel früher als bei ven jegt gebilbetiten Völkern zu keim 
hatte, wieber erftit wurde. Denn wo war nod die ganze Claſſicität eines große 
Weſteuropa, ald die Slawen nah Curill und Method in einer wohlgebilveten 
Bibel überſetzt befamen? Indeß, die Reformation ded 16. Jahrhunderts medkte a 
wen aus ihrem Schlummer wieder auf, und feitbem wurde hier das geiflige Feld 
bearbeitet. Ein vollftändiges Wieberaufleben bei allen flawifchen Nationen gab I 
in unferm Jahrhundert und, und wer in biefer Hinſicht das Wirken der Slawen 
zur Überzeugung gelangen, vaß ſie ebenfalls berechtigt ſind, zu den gebildeten Nati 
zu werben. DieLiteratur der ſlawiſchen Voͤlker, ſelbſt der Eleinften, treibt immer ſchi 
Die Gefamnitheit der Slawen lebt aber, wenn auch jet erfi die Morgenröthe ih 
Ruhms heranbricht, doch der beften Hoffnung, daß, während bei manchen Nation: 
bereitö untergegangen, bei andern dem lintergang nahe iſt, ihr fich diefelbe noch üı 
Blanz zeigen werde. Ohne ung jedoch in Zufunftöträume hoffnungsreich einwie 
folgen wir der Darftellung beftehenver Thatſachen, wie die reale Gegenwart fi 
Wir wollen e8 verfuhhen, nachdem wir einen Blid auf die Vergangenheit geworfen 
GSharafteriftif der Slawen im allgemeinen zu geben, der wir eine Schilderung 
lichen flaatlihen und kirchlichen Verhältniffe anknüpfen. Schließlich wollen wir t 
Beftrebungen nad Einigung dharafterifiren und beleuchten. 

1. Ethnologiſche Charakteriſtik. Wie bei feinem Volk der allgemein 
charakter mit einem Wort erfchöpfend gekennzeichnet werben kann, fo iſt dieſes 
Slawen der Hall; dies um fo weniger bei ven legtern, weil bie Spaltung und bie 
Stellung der einzelnen Volkozweige des großen Stammes gar verſchiedene Verhält: 
förderte. Die geograpbifche Lage ber einzelnen von Slawen bewohnten Länder, 
lichen Zuftände, ihre ftaatlichen und confefjionellen Anſchauungen und Verhältniſſe 
einzelnen ſlawiſchen Stämmen einen eigenthümlichen Charakter auf, der ih in Wort 
in Sitte und Brauch, im focialen wie im politifchen Leben verſchiedenartig äußerte, 
mannichfacher Reſerve kann alfo die faft allgemein angenommene Bezeihnung , 
find melancholiſch“ als geltend bezeichnet werden; wenn auch diefe Temperamentöb: 
ver hiftorifchen Vergangenheit, zum Theil auch in der Gegenwart, mit ihren zume 
friedigenden politifhen und flaatlihen Zuſtänden einen hinreihenven Erflärungg; 
Wenn wir die jhriftlihen Denfmäler durchgehen und forjchen, was fie Darüber ' 
finden wir, baß alle, die einheimifchen ebenfo wol als die fremden, darin übereinf 
die Slawen feit jeher ein mehr ruhiges, friedliebendes Volk gewefen find. Seit 
Zeiten waren fie der Barbarei entfrembet, fanden ſtets nur an feinerer Sitte G 
bielten dad Gaſtrecht, wie die Griechen und Römer, in hoͤchſten Ehren. Frühzei 
reich an mannichfachen Erfindungen und Bequemlichkeiten im Bamilienleben;; fie trı 
und Gewerbe und beſchäftigten ſich fleißig mit Viehhut und Bienenzudt. In Deutid 
ſie Erz aus, gaben ſich mit Salzbereitung ab, ebenfo mit ver Weberei und Obſtzuch 
aber auch die Mufif und gefellige Freuden, obne ſich dabei Unmäßigfeit zu Schulve 
laffen. Ein fernerer Zug des flawifchen Charakters aller Zeiten ift ein theilnehn 
reiches Herz, ein häufig allzu fehr unbedingter Gehorſam gegen die Borgefegten ur 
erſchütterliche Anhänglichkeit an die Gebräuche ver Religion, obfhon auch der Abeı 
nach dem vollftändigen Siege des Chriſtenthums heute noch in verſchiedenen Geftalt 
ſchein kommt, wie e8 denn auch bei andern Nationen ebenfalld der Fall iſt. Die] 
Slawen ift meift erfindungsreich; dies beweifen die ſchönen Volksſagen, melde de 
Nationen nicht nachſtehen, dies beweiſen die unvergleichlich fhönen Volkslieder, E 
ſerbiſchen und rufflfhen, von denen Grimm fagt: „Über ihre Schönheit würde 1" 
nen, wenn es jie fennen möchte.” Der Siawe liebt feine Mutterfprade und bie 9 
beitern Geſang und den Volksruhm über alles, fein Beifalldzuruf erfhallt im 
„Slava“. Daß alte Slawenthnm ruht auf rein demofratifhen, zum Theil focialif 
tutionen, welche in biametralem @egenfag zu ven roͤmiſch- germanifhen flanden, ı 
Belehrung zum Chriſtenthum und infolge der ſtaatlichen Anknüpfungspunkte mit de 
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teen zum Opfer gefallen find. Vollſtändige Gleichheit herrfääte unter ven Slawen, es 
eder einen Adel noch Sklaven, bis fremder Einflug maßgebend ward und die natür⸗ 
ftaatliden Einrichtungen dem Feudalſyſtem weichen mußten. Der berrfihenve „Zeit- 
verfchlang die perfünlide Freiheit mit der Gemeinde- und der flaatlihen Autonomie! 
trifft ein Theil ver Schuld die Slawen felbft; mar doc eine gewifle Vorliebe für Fremd⸗ 
bes, ein vemüthiges Sichbeugen vor Gemalthabern feit jeher ein hervorragender Cha⸗ 
ebler, anftatt mit feftem Selbftvertrauen außzurufen: „Nevdajmo se!” (Wir ergeben ung 
Dazu Fam die innere Uneinigkeit, ein altes Erbübel fo vieler Nationen. Was dagegen 

everfeit und Verlaßlichkeit anbelangt, fo ift der Slamwe ein „Mann von Wort”, und bie 
chte beweift e8, daß die Slawen an gefihloffenen Verträgen ſtets feithielten und die gege- 
Verſprechungen erfüllten. Der Slame ift im allgemeinen reich begabt, insbefondere befigt 
terftaunliche Fähigfeit, fremde Spraden fi mit Leichtigkeit anzueignen, und die reine 
tache fowie die correcte Accentuirung laſſen e8 häufig faum wahrnehmen, daß der Sprecher 
temder“ fei. Letzteres findet zum Theil auch darin feine Erklärung, daß die flaroifche 
e faft alleLaute der andern europäifchen Sprachen in ſich vereinigt. Was von den Slawen 
emeinen gilt, beftätigt ſich aud) bei ver Betrachtung einzelner flawifcher Stämme. Die 
z. B. zeigen fi) fortwährend in einer gewiffen natürlihen Gutmüthigfeit, die fich felbft 
tanıde des Raufches nicht verleugnet, ein Zuftand, der insbeſondere bei ven untern Schid- 
Bevölkerung leider nur zu oft bemerkt werden fann; ihre „vodka“, eine Art Brannt: 
ift befannt. Der Ruſſe ift ein geborener Kaufmann und zeigt viel Gewandtheit und Lift 
idel, wodurch die Antwort, welche Peter der Große holländiſchen Juden gab, ſich erklärt: 
de, behaltet euer Geld, ein Ruſſe ift fo pfiffig ald vier Juden.” Die Neigung zu Dieb- 
id Betrug fowie zur Habſucht tritt in manchen Geſellſchaftskreiſen ziemlich ſtark hervor, 
ruſſiſche Sprache hat für den Begriff „ſtehlen“ viele fonderbare Diminutiva, vie fo be: 
(find, daß fie zur Befhönigung des Diebftahls ſich eignen. Zu den Lichtfeiten im ruſſi⸗ 
charakter gehören mitunter ſchwärmeriſche Liebe zu dem „heiligen Rupland“ und ihre 
‚Religiofität, die allerdings mehr an Außerlickeiten und Geremoniell haftet, als daß 

iöfe Innigfeit im Handeln Ausdruck fände. Ihrer Kirche find die Ruffen fehr eifrig 
Die von der griehifhen Kirche gebotenen Faſten, die meift ftrenger find als die des 
Cultus, Halten fie genau; aber audh der Aberglaube mit ven wahnwigigften Aus- 

macht fi) unter ven ohnehin nur wenig civilijirten untern Ständen bemerkbar. Die 
iſchen Volk und Adel und der überaus zahlreichen Beamtenwelt ift bei ven Ruſſen größer 

irgendeinem Volf in Europa, und die höhern Stände verftehen «8, die eigenthümlichſten 
Pterzüge ihred Stammes mit dem feinften @ulturfirnig überzogen zur Schau zu tragen. 
m mittlern und untern Ständen findet man Frohſinn, Sorglofigfeit, Gemüthlichkeit und 
Kaigfeit, dabei aber auch Arglift und Tücke, Unmäßigfeit und haufig Grauſamkeit. Solde 
Wprüche liegen nicht felten ganz gemüthlich nebeneinander, und der Enehtifhe Sinn ift 
pielfach „eingeprügelt‘ worden. Nicht minder ſcharf treten die geiſtigen und intellectuellen 
Faften hervor, wenn auch dieſelben auf eine geſchickte Nachahmung, eine gewiſſe Dreffur 
ſingeleitet werden als zu einem ſelbſtändigen Schaffen. Die Kleinrufſen zeichnen ſich 
ms in vielfadher Beziehung vor den Großruffen aus. Die erftern (aud Ruſſinen oder 
Bm genannt) bewohnen nebft Theilen des weftlichen Rußland aud die größere oͤſtliche 
Galiziend. Der Ruthene ift nicht felten melandoliih Bid zur Schwermuth, bebädtig 
Langſamkeit und vemüthig bis zur Kriecherei; aber er ift auch gelehrig, ausdauernd, 
rocken, im Umgang gefällig, in ver Ausübung der Gaſtfreundſchaft unermüdlich. In 
ich zeichnen ſich die Ruthenen durch ihre unerſchütterliche Anhänglichkeit an die Dynaftie 
e bisweilen allzu große Demuth vor ver Regierung ganz befonderd aus. 
» Bewohner von Weitgalizien und den benachbarten preußifchen und ruffifchen Provinzen, 

en, unterſcheiden fich weſentlich von den auf einer viel tiefern Culturſtufe ftehenden Ru- 

Der Pole, „ver Franzoſe des Nordens”, ift Iuftig bis zur Ausgelaffenheit, keck bie 
ermuth, ſorglos bis zum Leichtſinne; deshalb wird ver Pole ungeflüm, er überfpringt 

ranken ver Überlegung und flürzt fi in alle Extreme, indbefondere wenn „Vaterland 

Haube‘ dabei im Spiel jind. Der Pole ift für alle förperlihen Übungen leicht, gewandt, 
, fein Geiſt ift ungemein beweglich und entzündet ſich raſch. Vaterland, Ruhm, Ehre 

act, das find die Schlagworte, melde den Polen bewegen, welde ihn erglühen und 
ı machen. In diefer Beweglichkeit liegen aber auch die Schattenfeiten des Charakters; 

t6-8erilon. XII. 27 
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raſch wechjeln Einprüde und Gefühle, Edles und Gemeines berühren ſich bisweilen ganze 
Bekannt jind die Prachtſucht, die Streitſucht, der Jähzorn, ſowie bie LKeidenſchaften des ar 
und Spiels. Dem romantiſchen Sinne des Polen fehlt endlich in der Regel die Reigun— 
praktiſch⸗ ſoliden Anſtrengung; daher fo viel Unſauberkeit, eine gewiſſe äußere Pracht bei in 
Armuth: die „polniihe Wirthſchaft“ ift ſprichwörtlich, fie deckt die Bloͤßen mit äuperl 
Glanz zu. Allein, die eveln Züge diejed wahrhaft ritterlihen Volks mit feinen heldenmũt 
Großthaten werden durch obige Schattenjeiten bri weitem nicht verdunkelt. Groß ifl der! 
Kiebe zum „Vaterlande“, das leider nur in ihrer Erinnerung oder Hoffnung beitebt, ve 
nen andern realen Boden in ber Gegenwart hat als in ihrer Religion, ihrer Literatur, 
Sprade. Ihr Nationalgejang: „Gott jegne Volen“ möge ihnen Hülfe und Negeneration 
gen, wie ſchwierig dieſes bei den verjährten Verhältniffen auch jein mag. 

Meftwärtd von den Polen wohnen die Czechen (Gehen), der in der Biltung am ma 
vorgeſchrittene Zweig der ſlawiſchen Völferfamilie. Böhmen war durch Die ausgezeiqh 
Geiſteswerke feiner Gelehrten und Dichter ſchon vor Jahrhunderten berühmt, und in 
Tagen bezeichnete ein öfterreihifcher Stantdmann dieſes Land als das „Californien der @ 
Obaleich jeit Jahrhunderten mit den benachbarten Deutfchen in unmittelbarer Berühr 
ber Gzeche jeine Charakter: und Stammebeigenthümlichfeiten bewahrt. Rüſtigen Körpe 
muthig und ausdauernd tapfer, gehört ver Czeche zu den beften Truppen Ofterreihs. Art 
verftändig, bildſam, zeichnet ſich ver Czeche durch fein Streben und Wirken im Wiſſenſe 
Kunft aus; mit gleicher Leichtigkeit, mit welcher er ji fremde Sprachen aneignet, ai 
aud fremde Sitten an. Dabei iſt er ungemein heiter, er hat ein auffallendes muſikali 
lent und Vorliebe für ven Gejang ; die aus den älteften, zum Theil aus den heidniſchen 
berrührenden Reite czechiſcher Nationalgejänge gehören zu den fchönflen und vo 
ihrer Art. Die Czechen iind ferner ein jehr betriebjames Volk, jie zeichnen jich im Hei 
Bergbau mie in verſchiedenen gewerblichen Induſtrien auß. Audgeprägt ift Der Natie 
und das mit Recht; die Czechen haben zu allen Zeiten, im Kriege wie im Frieden audge 
Männer beſeſſen. In der Geſchichte der politifchen und geiitigen Entwickelung Öfterre 
Deutſchlands nimnit die Heimat der Ezechen eine hervorragende Stelle ein. 

Tie Serben endlich, melde gegenwärtig ebenfalls zu den beveutenvern ber jlamiit 
tionen zählen, waren von jeher beftrebt, die Reinheit ihres Nationalgeiftes zu bemahre 
da jie mit den weftliben Völfern Europas weniger ald die übrigen Slawen in Berüft 
men, jo war ed ihnen auch leichter, den urſprünglichen Nationaldarafter reiner zu € 
Natürliche Gutmüthigfeit, Tapferkeit, Breiheitäliebe iſt auch ihnen eigen; viele fchd 
ſlawiſche Sitten findet man bei ihnen nod) in reiner Form, und daß fie Ah am ſchönen 
ergögen, geht daraus hervor, daß fie die ſchönſten Volkslieder aufzumweijen haben. 

I. Staatlihe VBerbältnijfe. Die Slawen, deren Zahl wol über 80 Mi 
trägt, beligen gegenwärtig nur Gin vollfommen felbftändiged Nationalreih, nämlid R 
Denn einige Supdonaufürjtenthümer, wie Bosnien, Herzegowina, Serbien u. a., f 
weder ganz oder mit einer nur fcheinbaren Selbitändigfeit fremden Mächten untertbes 
ſogar Czernagora (Montenegro), deſſen kräftiges Gebirgsvolk nie ganz unterjodt 
konnte, it fein vollkommen ſelbſtändiger, nad europäiſchen Staatsbegriffen organütrt 
verwalteter Staat. In ſtaatlicher Hinſicht werben ſonach die Slawen eingetheilt: ini 
ſtändigen Nationalſtaat Rußland, in die Unterthanen des türkiſchen, des öſterreichiſch 
preußiſchen und des ſächſiſchen Staats. 

Die Slawen, welche zu Rußland gehören, ſind zunächſt die Ruſſen ſelbſt. Dieſe ze 
in mehrere Gruppen. Man unterſcheidet die Großruſſen mit den Nowgorodern, dann di 

ruffen und die Weißruffen, in ganzen über 52 Dill. (worunter nahezu 36 Mill. Groß 
an 4 Mill. Weißruffen, gegen 12 Mill. Kleinruffen). Ferner find gegen 80000 Bi 
Südrußland, gegen 100000 Serben in ver Eolonie Neuferbien, über 4,900000 B 
Königreich gleihen Namens und in den Weſtgouvernements ruſſiſche Unterthanen. 8 
Geſammtbevoͤlkerung dieſes Reichs waren faft bis in die Neuzeit über vier Fünftel £ 
oder mindeftens unfrei. Leibeigen waren über 23 Mill., dazu famen noch die nom 
freien Apanage= und Kronbauern mit ungefähr 12 Mill. Seelen. Die Leibeigenidet 
nicht durd ausdrückliches Gefeg, ſondern duch Misbrauch der Gewalt feit Peter I. einge 
worden zu fein. Endlich aber durchdrang unerwartet rafch und intenjiv die Gman.ipatis 
aud Rußland, welche ji insbeſondere feit ver Thronbefteigung Alerander's IL und den 
Parijer Frieden geradezu ald Nothwendigkeit herausftellte. DieRegelung der bürgerlichn 
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wife wurde jedoch erft durch Ukas (Befehl) vom 29. Der. 1857 wirklich angebahnt. Die in 
m Ukas entwidelten Grundſätze wurden ſodann durch kaiſerliches Manifeft vom 19. Febr. 
1 zur Verwirklichung gebracht. Danach werden die Bauern perfönlich frei, und die Adelichen 
n ihnen Grundſtücke zur Sicherftellung ihrer Eriftenz gegen einen ablödbaren Grundzins 
Die gefammte Einrichtung diefer Ablösbarfeit ift jepoch jo complieirt und drückend, daß 

ehige Generation gar nicht in den freien Genuß gelangen Tann. Eine Art Mittelftellung 
ben Freien und Leibeigenen nahmen biöher die Kron- und Apanagebauern ein. Auf ganz 
athümlichen, geradezu focialiftifchen Grundlagen ruht die Gemeinde. Die Feldmark einer 
Reinde ift nicht Eigenthum der einzelnen, fondern der Geſammtheit. Jede „männliche Seele” 
BBeib zählt nicht) hat Aniprud auf den ganz gleihen Antheil an allen Nugungen des Bo: 
ß. Ein Vererben nad) unjern Begriffen findet nit ftatt. Waldungen, Weiden, Jagd 

icherei bleiben völlig ungetheilt; Acker und Wiefen werden unter ſämmtliche männliche 
angebörige vertheilt, meift verloft; für Nachkommende hält man in der Negel ein Reſerve⸗ 

eit. Diejed Syſtem gleihmäpiger Nutzung wird angewendet, ob die Gemeinde freie 
bümerin (wie alle Sofadengemeinden), oder blos Befigerin (mie auf den Kron= 
ien), oder nur Inhaberin (mie in den leibeigenen Communen) ift. Die Reibeigenen bes 

m eine Geldabgabe (Obrok). Wie bei folden Einrichtungen zwar fein ländliches Brole- 
entiteben kann, ebenfo wenig kann von einem agricolen Auffhwung die Rede fein, folange 
ebauer des Bodens nicht freier Eigenthümer deſſelben ift. 
zı der Türfei gehören bulgarifche und ferbifche Slawen, anfällig in Bulgarien, im türfi- 
Berbien, in ber Herzegowina, in Boßnien und Gzernagora. Die Zahl der zur Türkei 
enden Bulgaren beträgt gegen 3'1/, Mill., die der Serben gegen 2,600000, ſodaß im 
mw über 6 Mill. Slawen unter türfifcher Herrſchaft jich befinden. Es iſt zu bemerfen, daß 
tliche Zuftand diefer Slawen aus nicht ſchwer zu errathenden Gründen vielleicht mehr als 
Ber andern zu wünſchen übrigläßt, indem diejenigen, die unmittelbar unter dem Halbmond 

ftet8 Hart bevrüdt werden und oft nicht einmal ihre Religion frei ausüben dürfen; jene 
r melde die Pforte eigene Fürſten regieren läft, von diefen felbft in nicht gar entfernter 

die härteften Erpreffungen erleiden mußten. Grit in neuefter Zeit beginnt unter den 
ein den übrigen europäijchen Staaten analoges Verwaltungsſyſtem plaßzugreifen, wo: 

ie ſocialen Verhältniſſe thatjächlich fich beſſer geftalten. 
hezu die Hälfte der öfterreihifchen Bevölkerung ift ſlawiſch, fie beträgt über 15 Milk: 
ann jie füglid) in nord - und ſüdöſterreichiſche Slawen eintheilen. Die erftern halten ſich 
hlich in den Provinzen Böhmen, Mäbren, Echlejien, Galizien, Bufowina und im 
lihen Ungarn auf; die leßtern ziehen ji von Siebenbürgen durd) Südungarn und die 

grenze bi6 zum Adriatiſchen Meere. Den öfterreihifhen Slawen find gleihe Rechte mit 
tigen Nationen der Monarchie zugeiichert, und fie machen viefelben auch immer mehr gel= 
Benn wir tie Namen der öſterreichiſchen Slawen durchgehen und ihre Zahlen berüdjich- 
fo Haben wir zunädft: die Nordſlawen (an 12Mil.) und zwar: die Czechen in Böhmen, 
und Ungarn, ver Zahl nad über 7,100000. Die Bewohner des ſüdlichen Mähren 
bes nordweſtlichen Ungarn werden gewöhnlich Slowaken genannt, ihre Sprade ifl 
eigentlich czechiſchen nur wenig verfhieden. In Schlejien, Galizien und Krafau woh⸗ 
Bolen, gegen 2,341000. In Oftgaligien und Oſtungarn wohnen eigentlih Kleinruffen, 
oh Ruffinen (Rothruſſen, Ruthenen) genannt, mit nahezu 3 Mil. In Südungarn 

Ran gegen 25000 Bulgaren. Von den Süpflawen, über 4 Mill., gehören an 3 MI. 
Batijch = ferbifhen Stanım an (1,400000 Kroaten, nahezu 1,600000 Serben) und un= 
1,300000 find Slowenen. Die Kroaten mohnen in Kroatien, der Militärgrenze, auf 

tarnerifchen Infeln, in Ungarn und andern Provinzen des Kaiſerſtaats; die Serben im 
in der Militärgrenge, in Dalmatien, Elamwonien, in Ntrien und einigen Sprad- 

&pn Ungarn. Der Repräfentant des Slowenenthums ift Krain, dann Unterfärnten und 

deiermark (beive ſüdlich der Drave), Trieſt mit Görz, Iftrien und zum Theil dad vene= 

Gebiet. 
he Slawen in Preußen zählen gegen 31/, Mill., in Eachfen ungefähr 80000. Die 
u derjeiben find Polen, einige mol auch czechiſcher Abftammung, und die übrigen find 
Verben (Gorben), die zumeift in der Ober- und Nieberlaufig mohnen. 

V. Airchliche Verhältniſſe. Wie ver bei weitem größte Theil der Bevölkerung 

yas, fo gehören aud die Slawen faft ausſchließlich dem Chriſtenthum an, nur ein 
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Eleiner Theil derſelben, wie Died aus ver ſtatiſtiſchen Überficht hervorgeht, iſt yun 
medanismus abgefallen. Die geographifche Lage der von Slawen bewohnten 9 
der Bang ver Hiftorifchen Ereigniſſe haben es mit fi) gebracht, daß vie ſſlawiſchen 
der Seite hin, melde die Beziehung des Menſchen zu Gott in ji, begreift, mithin t 
und Religionsangelegenbeiten ebenjo wenig als in politiſcher Hinfiht einig erſche 
firchlichen Streitigkeiten im 9. und 10. Jahrhundert hatten das griehifhe Schisma 
das Patriarhat von Konftantinopel hatte fih von Rom emancipirt und die Ehrifte 
genlandes feiner eigenen Oberherrſchaft unterworfen. Diefe Spaltung blieb durch 
Jahrhunderte, und da, mie oben erwähnt, die Verbreitung des Chriſtenthums 
lichen Slawen von Konftantinopel, zu den meftlihen von Deutfhland, Nom und A: 
ging, fo gehört noch jet die flawifche Bevölkerung im Süden und Oſten der übı 
Mehrheit nad) zur griechifchen, die weftliche dagegen befennt ſich größtentheils zur röı 
lifhen Kirche. Ein Theil der letztern Slawen (der Czechen und Slowaken) befen 
Proteſtantismus, deſſen Wiege zum Theil ja Böhmen, die Heimat und der Kaı 
muthig und begeiftert kämpfenden Huß, der Ausgangspunkt jened großen Krie 
Deutfchland die Glaubensfreiheit brachte, geweſen ift. Die Czechen, als Vorkämpft 
bensfreiheit, der Freiheit wiſſenſchaftlicher Forſchung, haben zu den nach demſelbe 
genden benachbarten Deutſchen treu und feſt geſtanden, ohne dadurch die geringſte 
ihrem ſtolzen Nationalgefühl zu erleiden. Dieſe Thatſachen und Erfolge fin 
feſtgeſtellt. 

In Bezug auf die zur „orientaliſchen Kirche“ ſich bekennenden Slawen heben wi: 
Punkte hervor, in denen fi die griechiſche Kirche in dogmatiſcher Hinfiht von der roͤr 
liſchen unterſcheidet, nämlich: in der Trinitätslchre über den Ausgang des Heiligen 
der Lehre über dad Kegfeuer und in der Anficht über die Suprematie des Bapites. 
bilden die äußern Formen der gottesdienftlihen Handlungen einen Unterſchied, der je 
weſentlich ift. Dabei ift zu bemerken, daß fich die griechiſche Kirche in ihrem Eultud 
ihen Sprache bevient, während die Fatholifche bekanntlich an der lateiniſchen feitbi 
Einheit beffer zu wahren. Der Gebraud der flawifchen Sprache beim Gottesdienſt 
Intervention verfchiedener Miffionare und Bifhöfe von Rom aus geftattet, beitant 
zu jener Zeit, ald der Bruch mit Rom nody nicht vorhanden war. Vorzüglich blü 
wiſche Cultus zur Zeit des Cyrill und Method im großmährifhen Reid; die Na 
beiden flüchteten jih nah den Zerfall Mährend nah Bulgarien und verbreiteten ' 
die Glaubenslehre in flamifher Sprade. Es ift befannt, wie oft die römische Kir 
madte, um die Kirche des Orients wieder in ihren Berband zu bringen. Diefe B 
blieben zwar nicht immer ganz ohne Erfolg, der Verſuch zu einer dauernden Verein 
fcheiterte ftet8, anfangs an der Widerſetzlichkeit griedhifcher Patriarchen zu Konftantin 
Befonderd an dem herrſchſüchtigen Abjolutismus vuffifher Zaren, da fie dieſen au 
lihen Angelegenheiten geltend machten, obmol auch hierbei das peccatur intra et « 
meije Geltung bat. Gier wie dort, bei „Griechen“ und „Lateinern“ hört man « 
dad verhängnißvolle „non possumus”, bis vielleicht einft der Glanz der menfdlid 
entwidelung, die Freiheit der Forſchung auf allen Gebieten beiven ein „trop tar 
fann. Nachgiebiger ericheinen dennoch öfters die Griechen, denn von diefen kehrten 
holten malen große Scharen „in den Scho8 der, Mutterkirche zurück“, und diefe heißen 
unirt“ oder Griechen ſchlechtweg. In der römifchen Kirche beftehen religidfe Brü 
welche ven Zwed haben, die Befchrung griechiſcher Slawen zu veranlaflen; darunte 
Cyrill und Method unter den Meftflamen befonders verbreitet und wird mitunter 
Erfolgen gekrönt. Die Stawen der griechiſch-nichtunirten Kirche ftehen unter der 
Hat zu Konftantinopel. Diefer oberfte Kirchenfig hängt jedody derart von ber QÜ 
Sultane ab, daß die Geſchichte ver Befegungen des Patriardhatd die unglaublichften | 
aufzumweifen hat. Es ift ein offenfundiges „Geheimniß“, daß vie Patriarchen in 
nur durch Simonie zu ihrer Würde gelangten: gewöhnlich aber durch ein gleiches 
in kurzer Zeit verdrängt wurden. Sie erhielten über ihre untergebenen Briefter um 
Gewalt (durd einen Erlaß vom 18. Behr. 1856 wurde diefe vom Sultan aufgehobe 
drücken jie nit felten ſchrecklich; von biefen pflanzt ſich der Drud in fleigenver Prog 
bie Zaien fort; daher kommt ed, daß der Stand der türkifhen Slawen in jeber I 
trauriger iſt, daß eine Menge derfelben vom Patriarchat abgefallen ift und fi in vi 
Sekten getheilt hat. 



Slawen 421 

Die gegenwärtig fogenannte „ruſſiſche Kirche” befam vor Peter dem Großen ihre Bifchöfe 
Ernenmung von feiten des Patriarhats in Konftantinopel. Sodann entftanden zwei unab- 
ige Batriarchalfige, der eine zu Moskau, der andere in Kiew. Peter der Große riß, nad 
u vergeblihen Vorſchlag, fi mit Rom zu vereinigen, die oberfte Kirchenwürde an ji 
0), und feitvem find feine Nachfolger ſowol weltliche Beherrfcher ver Ruſſen, als auch zu: 
d „heilige” Zaren ihrer Kirche. Der „immermwährende heilige Rath” fleht dem Kaifer zur 
e, muß ſich aber feinem Willen fügen und nad) feiner Politik Handeln. Der Kaifer ernennt 
höfe, meift aus dem Moͤnchthum, dabei wird darauf Nüdficht genommen, daß dieſe för- 
h wohlgeſtaltet, dem Zar ergeben und im Kirchenceremoniell geſchickt find. Nach einer 
za wiſſen ſchaftlichen Bildung, nad) Brömmigfeit, Charakterftärfe und andern theologifchen 
Inden wird dabei nicht gefragt; die Form, das Außerliche ift maßgebend. Unter ven ruf: 
R Slawen jind die fogenannten Großruſſen fämmtlih griehiich, ſcheiden ſich jedoch in 
gläubige (pravoslavni) und in Altgläubige (raskolniki), meld) legtere viele Sekten un- 
ander bilden. Bon den Kleinruffen find 10,154000 griehifh, 2,990000 römiſch, von 
wohnen 2,774000 in Hfterreich, 2,160000 im Königreih Polen. Von ven Weiß: 
find 2,376000 griechiſch, 350000 römiſch-katholiſch. Die Kleinruffen, melde oben als 
B bezeichnet find, heißen griechiſch- unirte Katholifen. Bon ven Ruffen im allgemeinen 
fo 47,844000 griedifh, 2,990000 griechiſch-unirt und 350000 römiſch-katholiſch. 
ulgaren gehören größtentheils zur öftlichen Kirche, im ganzen 3,278000; etwa 50000 in 
a und Bulgarien find griehifch-unirt, 250000 in ver Türkei find zum Mohammedanismus 
Ben, ohne jedoch ihrer Sprade entfagt zu haben. Bei den Südſlawen gibt e8 im ganzen 
©00 Katholiken, 2,880000 Griechen, 13000 Broteftanten und 550000 Mohanıme: 
Die Hier zum Mohammedanismus Abgefallenen find ſerbiſcher Abkunft ; die Proteitanten 

pwenifchen Stammes und leben in Weitungarn. Die übrigen Slowenen fowie die Kroaten 
Bumtlich römifch- Eatholifh. Von den Polen find 8,923000 Eatholifh, 442000 prote: 

‚ zumeift in Preußen. Unter den Czechen gibt e8 4,270000 Katholiken und 144000 
ten; bei den Slowalen find 1,953000 katholiſch, 800000 proteftantifh. Die Sla—⸗ 

beiden Lauſitzen endlich ſind größtentheild proteftantifch, e8 gibt nur gegen 10000 
unter ihnen. 

Slawiſche Unionsbeftrebungen und die panjlamiftifhe Idee. Freiheit 
ihheit ift ein Loſungswort, das in unferer Zeit nit nur oft außgefproden wird, jon- 
deſſen Verwirklichung ſtets geftrebt wurde, und deſſen Idee, welcher Geftalt auch immer, 
inn in allen Völkern lebte. Dazu kommt in neuer Zeit der Umſtand, daß das Na- 
efühl lebendiger als je erwachte, fowie e8 vie Stufe der gegenwärtigen menſchlichen 

erfordert, daß man möglidhft vorwärts fchreitet und jich Die Errungenfchaften des Gei- 
Inur möglich eigen macht. Wen ann e8 daher wundernehmen, daß ſich aud bei den 
ein neues Leben regt, daß fi das Verlangen nad) Freiheit fundgibt und das Streben, 

Ehe der europäifchen Givilifation zu erfleigen? Wir wollen alfo hier noch kurz beſprechen, 
wärtig bei ven Slawen vorgeht und vorging, um biefed Ziel zu erreihen. — Aus den 

chickten Betradhtungen geht hervor, daß die Slawen zwar im Often ein ſelbſtändiges 
[reich haben, während fie andererfeits mehrern fremden Herrfchern unterthan find ; ee 

! ferner angebeutet und muß hier noch ausdrücklicher bemerkt werben, daß jeder jlamifche 
ammı einen mehr oder minder abweichenven Dialeft (mit mehrern Mundarten) und eine 

Riteratur befigt, ja daß jogar Schriftzeichen und Schreibweife zwifchen den Oſt- und ben 
wen verfchieden find, indem ſich die erftern des cyrilfifchen (nad, dem griechifchen gebil- 

die legtern des lateiniſchen Alphabets bevienen. Hieraus würde fi eine zweifache 

be für die Slawen ergeben: erſtens die ſtaatliche Selbftändigfeit zu begründen, zweiten® 

erarifche Einigung zu Stande zu bringen. Wir haben weiter auf die Uneinigfeit unter 

ihern Slawen hingewieſen; ein gewiſſes Mistrauen untereinander hinderte ſie ſeit jeher, 

zemeinſamen Zweck zu verfolgen. In neuer Zeit haben ſich die Verhältniſſe geändert. 

fe Slawiſten, deren Ideen ſich über die Beſtrebungen ver Sondernationalitäten erheben, 

n nad Mitteln, dieſen innern Streit endlich zu ſchlichten. Die einen beſchränken ih auf 

ein literariſche Propaganda; die andern halten die wechfeljeitige Ausföhnung eur durch 

sehergehenpe Freimachung ver Nationalitäten, oder auch durd) deren enbliche Aufnahme 

ruſſiſche Reich für möglih. Diefe legtern unterlegen alfo ihrer literariſchen Sendung 

politifchen Zweck; fie wollen mittels des literariſchen Panſſawismus zum politiſchen ge: 

1, d. h. der literariſche ift Mittel — der politifhe ift Zweck ihrer Beftrebungen. Unter 
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den Slawiften find e8 die Ruſſen und Polen, welche am menigften zu der beabfichtigten Anni 
rung unter den Slawen beitragen fönnen: bier ifl der gegenfeitige Argmohn zu groß, men‘ 
ſchuldigt fih allzu Häufig und aegenfeitig der Parteilichkeit, und fo viel ſteht feft, daß „Bob 
das mädtigfte Bollwerk gegen einen „ruſſiſchen Panflamismus“, gegen Rußlands Borkrin 
nad Meften iſt. Dieſe beiden Barteien hören hingegen mit einem gewiflen Vertrauen! 
Gzechen zu, wenn er von Mitteln ſpricht, um die verſchiedenen ſlawiſchen Völker einander ni 
zu bringen, und in dieſer Hinficht iſt das (von Kollar und Schafarif aufgeftellte) Schlag 
„wzajemnost” (Wechieljeitigfeit), welche eigentlich reinen Panſlawismus auf ſprachlichem 
intelleetuellem Wege erjtrebt, zu erwähnen. Dieter literariiche Banflamismus — wenn many 
diefe Bezeihnung annehmen will — fand dort die wärmite Aufnahme, wo der erfte Panflamiäl 
der je exiftirte, ver religioͤſe Panſſawismus unter Gyrill und Method, vie eifrigften Vertkeib 
gefunden hatte, in ver S.orrafei. Der ſlowakiſche Dialekt Hält gewillermaßen die Mitte wil 
den jlawifchen Dialekten, und hier mußte vie Idee der intellectuellen Solidarität zwifchen deu 
ſchiedenen ſlawiſchen Nationalitäten am tiefften erfaßt werben. Eine „wzajemnost”, n 
Schöpfer dieſer Begriffdbezeihnung fie ahnen mochten, hat übrigens das Gebiet der fypecalı 
Theorie niemals überjhritten, fie lebte nur in Gelehrtenſtuben. Tagegen bat jich eine 
Art von „Wechſelſeitigkeit“ herausgebilvet, zu der die vergleichenden Sprachftudien tie! 
bildeten, jene nämlich, daß in unfern Tagen fait jever gebildete Slawe die mebrermähnte 
Hauptdialekte (ruſſiſch, polniſch, czechiſch, ſerbiſch) verfteht und ſich mit deren literariſcha 
burten bekannt macht. Tiefe Wechſelſeitigkeit fördert die Culturentwickelnng auf flawirde 
ſis, die gegenſeitigen Vorurtheile ſchwinden mehr und mehr, und die geiſtigen Produck 
ein intellectuelles Band um die Glieder der großen ſlawiſchen Völkerfamilie. Das 
dieſes literariihen Panjlawismusd wäre eine gemeiniame flamiihe Schriftſprache, chm 
bald die Dialektſtudien zu verbannen. Cine ſolche geiftige Vereinigung ift vom roiffenfäe 

Standpunfte nicht nur zu vertheidigen, fondern auch anzuftreben, ſie hat eine Beredhtige 
Eriftenz. lm zu biefem Ziel aud) die großen Mailen ver verſchiedenen Stämme bri 
fönnen, ift vor allem nothwendig, daß eing ver beiden Alphabete, das eyrilliſche, e 
lateinifche, dem andern zum Opfer gebracht werde: denn Einheit in der Schreibtmeife f 
allem noth. Hier aber treffen wir auf ein faum zu bewältigendes Hinderniß, m 
unter diefen Beftrebungen ganz andere Motive zu fehen meint. Die mit lateinijchen € 
zeichen jchreibenven überwiegend katholiſchen (zum Theil proteftantifhen) Slawen beforge 
mit der „Eprillica” (den cyrilliſchen Schriftzeichen) die orthopore Religion und mit! 
Ruſſenthum ind Land gebracht merbe, und die orthodoren Slawen beforgen mit dem 
[hen Alphabet zu „‚Lateinern‘‘ (vömifhen Katholiken) befehrt zu werben. So thürmmil 
die literarifchen Sinderniffe noch confefiionelle und politifhe — und die Ausſichten auf de 
rung des literariihen Panſlawismus find bei der faft beifpiellofen Abhängigkeit des Voll 
Klerus hier wie dort für die Gegenwart und die nächlte Zukunft fo mifroffopifch gerim 
fie der praftifhen Erörterung faun zu unterzieben find. 

Mas den politifhen oder forialen Banjlamienus betrifft, fo bezeichnen wir denſelbe 
vollftem Bemußtfein und nach innerfter Überzeugung ald eine Ntopie, eine Ausgeburt phan 
Higföpfe, die bei ruhig denfenten Slawen gar nicht ernfthaft discutirt wird, und weh 
Führer und hervorragenden Männer der verihiedenen Stämme ebenſo wenig ald bie St 
felbR verantwortlich gemacht merden Eünnen. Man wird ed und Slawen doch einräm 
auch wir ale letztes Ziel die hHöhftmögliche Civiliſation, die größtmögliche Freiheit aller &tz 
genoffen anftreben. ine flantlihe Verſchmelzung der in Sprade, Literatur, Geſchi 
fhienenen vier ſſawiſchen Stämme ijt nad jeder Beziehung eine bare Unmöglichkeit, 
dem biöherigen Gang der Geſchichte, bei ven gegenmärtigen Eulturftrebungen wahrhaftig 
weniger al8 wünſchenswerth. Und melde Staatsform fünnte die räumlich getrennten 
vereinigen? ine politiihe Freimachung der vier Stämme ift ein Traum, welden md 
her „politiihe Züngling‘” träumte, wenn er ih In müßigen Schäferſtunden bed ver 
lihen Patriotidmuß die Fünftige Größe feiner Nation von mehr ald 80 Mill. ausmalte. 
ernfte Männer fragen: welches ift ver Weg zu dieiem Ziel? melde Mittel Haben wir 
Die Anbort darauf haben wir oben gegeben Mag e8 mandjem auch hart klingen, wir 
weiſen dieje Art des „Patriotismus“ unter die Ammenmärden. 

Noch bliebe dann das „Aufgehen in Rußland“! Bei aller Achtung für die Bei 
welche ſich madere Männer um die Wiffenfhaft und Literatur, um die Hebung des Bol; 
Anbahnung freierer Inflitutionen in dem großen Zarenreich erworben haben, müßten m 



Socialismus 423 

üthig bekennen, daß der europäifche Geiſt, die Ideen Europas unter ven weſtlichen Slawen 
io eine jo große Propaganda gemacht, daß ſie jo tief ind Volksbewußtſein gedrungen ſind, 
sir eine derartige Zumuthung von der Newa oder Moskwa aus auf das beftimintefte ab: 
n. Der rulfiihe Panflawismus kann und darf nit aus dem Bereich der rufiifchen Wün- 
teten; die ſlawiſchen Völker des Weftens werben dieſem Phantom ihre ganze Gultur, ihr 
sen nach Givilifation und Freiheit, ihre Vergangenheit und Zukunft niemals zum Opfer 
em. Mag aud Rußland als ſchreckendes Gefpenft für Fremde dieſes Phantom zeitweilig 
iſbeſchwören wollen, für und Slawen bleibt e8 ein „Dolch ohne Schaft, dem die Klinge 
' Nicht im Kampfe des Slawenthums gegen Fremde, fondern in der friedlichen, freund: 
nrlihen Entwickelung liegt die Zufunft unſers Volks. 
Bir Hoffen in dieſer Art nicht blos unfern fubjectiven Standpunft gekennzeichnet, fondern 
inne faft aller freigefinnten, denfenden Stammgenoffen das Wort geführt zu haben. 
Berfen wir einen Blick noch auf eine zweite Beftrebung, welche ſpeciell die Südſlawen be- 
und als „Illyrismus“ hier und da zu ähnlihen Bemerkungen Veranlaffung geboten bat. 
raben dieſe Wanplungen unter unfern Landsleuten durchgemacht und fonnten diejelben 
8 innerfte Getriebe verfolgen. Binige kurze Andeutungen mögen hier genügen. 
[8 vie Südſlawen für ihre Literatur entſchiedener zu mirfen begannen, beftanven eine 
? Alphabete und voneinander abweichende Sprachlehren; man glaubte, e8 werde eine Ein 
ter ihnen zu Stande fommen. Uber dem war nidt fo. Ludwig Gaj führte nunin den 
jer Jahren eine Schreibweife ein, der ſich gegenwärtig alle lateiniſch ſchreibenden Süd— 
ı bedienen, fowie fie auch im Norden weit und breit gäng und gebe ift, und feitvem ift auch 
verſchiedenen Dialeften felbft eine derartige Annäherung bemerkbar, mie jie früher nicht 
tet werden konnte. Man verdächtigte zwar vielfach auch die Südſlawen zur Zeit jenes 
nens; unter dem Namen „Illyrismus“ wurden ihnen politifhe Tendenzen zugemuthet, 
en fern lagen, indem fie nur geiftige Hebung der Nation bezwedten. Zur geiftigen He: 
‚zur Bereicherung ber Literatur iſt in leßter Zeit allerwärts fehr viel geſchehen, nicht nur 

ündung und Verbeſſerung der Schulen, vorzüglih im Volk, fondern eine Menge 
wurden ind 2eben gerufen, bie in literariiher Hinſicht thätig fein follen. Linter dem 

„NMatica“ (Mutterfondd) beftehen bei faft allen Slawen Bereine zur Förderung nüßlicher 
altender Bücher; Lejevereine (citavnica) dienen zur Entwidelung einer beifern fo- 

bensweiſe, und die Tagespreſſe ſteht ſchon vielfach derart in Blüte, daß fie der anderer 
pielleiht an Umfang, ſicherlich aber nicht an gemähltem Inhalt nachſteht. Es ift nicht 

—* daß in den letzten drei Jahrzehnten unter den Südſlawen größere Fortſchritte gemacht 
find als früher in drei Jahrhunderten. Ehemals war faſt nur die Geiſtlichkeit der eigent⸗ 

Krüger des Nationalitätsprincips; jetzt ſchart ſich die geſammte Intelligenz, das geiſtige und 
Kelle Kapital um das nationale Banner. Politiſche und bürgerliche Freiheit, Wahrung 
Rationalität, Gleichberechtigung aller Nationalitäten, das find nicht blos die Worte auf 
iahne, welche vie Führer hochhalten, ſondern auch der Herzſchlag aller, weldhe ver Fahne 
k. In allen flawifchen Kreifen gibt ſich ein veges Leben Fund, und mit der Entwidelung 
iigen Lebens ſchwinden nationale Vorurtheile. Verſtändigung und gegenieitige Achtung 
eLoſung der Gebildeten, und und war es eine angenehme Pflicht, zur Befeitigung von 
Kheilen,, zur Aufflärung und Verfländigung zwifchen Deutfchen und Slawen ein Scherf: 
gutragen. V. F. Klun. 
odcialismus und die ſociale Frage in den letzten Jahren in Deutſchland. Die 
tijhen Ideen von Saint-Simon und Bourier, von Owen u. a. find in dem Art. Commu⸗ 
s und Socialismus audeinandergefegt worden. Auch die neuern Beftrebungen in ähn⸗ 

Richtung in Sranfreih, Belgien, Deutfhland u. f.m. feit 1843 haben dort ihre Würbi- 

jefunven. Es erübrigt daher nur nod ein Blid auf die neueiten Vorgänge auf dieſem 
‚ insbeſondere auf eine Bewegung, bie in ver allerjüngften Zeit, feit 1863, in Deutſch⸗ 
aggegriffen bat. 
s allgemeinen ſcheint der wirthſchaftliche Fortſchritt der Gegenwart einer Entwidelung 
tifcher Ideen, infofern man darunter eine Umgeftaltung der volkswirthſchaftlichen 

verhältnifie behufs einer andern Vertheilung der Gütermafle verfteht, nicht beſonders 

j. Der ungeheuere Aufſchwung ber Induftrie und des Handeld, der ſich faft allerwaärts 

hat auch die Lage der arbeitenden Klaffen im allgemeinen unleugbar verbeflert, bie Ge⸗ 
item zu lohnender Arbeit vervielfältigt, den Preis der Arbeit in den meiften Geſchäften 

nbebeutend erhöht. Die arbeitenden Klaſſen im ganzen und großen befinden ſich entſchieden 
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den Slawiſten find e8 die Ruffen und Polen, welche am wenigften zu der beabfiätigte 
rung unter den Slawen beitragen fönnen; bier ift der gegenfeitige Argmohn zu gro! 
ſchuldigt fih allzu Häufig und gegenfeitig der Parteilichfeit, und fo viel ſteht feft, da 
das mädtigfte Bollwerk gegen einen „rufitihen Panflawidmus”, gegen Rußlands 8 
nah Weften iſt. Dieje beiden Parteien hören hingegen mit einem gewiflen Bert 
Gjechen zu, wenn er von Mitteln fpriht, um die verfchledenen ſlawiſchen Völker eina 
zu bringen, und in biefer Hinficht ifl das (von Kollar und Schafarif aufgeftellte) € 
„wzajemnost” (Wechjelfeitigfeit), welche eigentlich reinen Panſſawismus auf ſprach 
intellectuellem Wege erftrebt, zu erwähnen. Diejer literarifche Panflamismus — wen: 
diefe Bezeihnung annehmen will — fand dort die wärmfte Aufnahme, wo vererfte Pan 
der je exiftirte, ver religiöfe Panjlamwismus unter Cyrill und Method, die eifrigften I 
gefunden hatte, in der Siowakei. Der ſlowakiſche Dialeft hält gewiffermaßen vie Mi 
den flamwifchen Dialekten, und hier mußte vie Idee der intellectuellen Solidarität zwiſch 
ſchiedenen ſlawiſchen Nationalitäten am tiefften erfaßt werden. Eine „wzajemno: 
Schöpfer diefer Begrifföbezeihnung fie ahnen mochten, hat übrigens dad Gebiet ver j 
Theorie niemals überfhritten, fie Ichte nur in Gelehrtenftuben. Dagegen bat ſich 
Art von „Wechſelſeitigkeit“ herausgebildet, zu ver die vergleichenden Sprachſtudien 
bildeten, jene nämlih, daß in unfern Tagen faft jeder gebildete Stame die mehrerw 
Hauptdialekte (ruſſiſch, polniſch, czechiſch, ſerbiſch) verfteht und fi mit deren literar 
ducten befannt macht. Diefe Wechielfeitigfeit fördert pie Eulturentwidelnng auf flaı 
fi8, die gegenjeitigen Vorurtheile fhminden mehr und mehr, und die geiftigen Prot 
ein intellertuelle8 Band um die Bliever der großen flawifchen Völferfamilie. Dat 
dieſes literariihen Panſlawismus wäre eine gemeiniame flamifhe Schriftiprade, 
halb die Dialeftftudien zu verbannen. Eine ſolche geiftige Vereinigung iſt vom miifer 
Standpunkte nicht nur zu vertheidigen, fondern auch anzuftreben, ſie hat eine Bered 
Eriftenz. Um zu dieſem Ziel auch die großen Maffen der verihiedenen Stämme 
fönnen, ift vor allem nothwendig, daß eins ver beiden Alphabete, das cyrilliſche 
Iateinijhe, dem andern zum Opfer gebradt werde; denn Einheit in der Schreibmei 
allem noth. Hier aber treffen wir auf ein faum zu bemältigende® Hinderniß, 
unter diefen Beftrebungen ganz andere Motive zu ſehen meint. Die mit lateiniſch 
zeichen ſchreibenden überwiegend katholiſchen (zum Theil proteftantifhen) Slawen bei 
mit der „Garillica” (den eorilliihen Schriftzeichen) die orthodore Religion und n 
Nuffenthum ins Land gebradht werde, und die orthodoren Slawen beforgen mitt 
Then Alphabet zu, Lateinern“ (vömifhen Katholiken) befehrt zu werden. So thürn 
die literariſchen Hinderniſſe noch confefitonelle und politifche — und die Ausſichten auf 
rung des literarifchen Panſlawismus find bei der faft breifpiellofen Abhängigkeit des 
Kleruß hier mie dort für Die Gegenwart und bie nächſte Zufunft fo mifroffopiih g 
fie ver praftifchen Erörterung kaum zu unterziehen find. 

Mas den politifchen oder focialen Panſlawismus betrifft, fo bezeichnen wir de 
vollſtem Bewußtſein und nady innerfter Überzeugung als eine Iltopie, eine Ausgeburt ph 
Higföpfe, die bei ruhig denfenden Slawen gar nicht ernfihaft discutirt wird, und 
Führer und hervorragenden Männer der verfchiedenen Stämme ebenjo menig ala d 
ſelbſt verantwortlich gemacht werden fönnen. Man wird ed und Slawen doch einrä 
auch wir als legted Ziel die Höchftmögliche Civiliſation, die größtmögliche Freiheit aller 
genoffen anftreben. Eine ftantlihe Verſchmelzung der in Sprade, Literatur, Geſ 
fhiedenen vier flawifhen Stämme ift nad) jeder Beziehung eine bare Unmöglichke 
dem biöherigen Gang der Gejchichte, bei den gegenwärtigen Gulturftrebungen wahrh 
weniger als wünſchenswerth. Und melde Staatsform fünnte die räumlich getrennt 
vereinigen? ine politifhe Breimahung der vier Stämme ift ein Traum, welchen 
her „politiiche Züngling‘’ träumte, wenn er ſich in müßigen Schäferſtunden des 
lihen Patriotismus die künftige Größe feiner Nation von mehr ald 80 Mill. ausm 
ernfte Männer fragen: welches ift der Weg zu dieiem Ziel? welche Mittel haben 
Die Anbort darauf haben wir oben gegeben Mag es manchem auch Hart Elingen 
weifen diefe Art des „Patriotismus“ unter Die Ammenmärden. 

Noch bliebe dann das „Aufgehen in Rußland‘! Bei aller Achtung für bie: 
welche ſich wackere Männer um die Wiffenfhaft und Literatur, um die Hebung dei! 
Anbahnung freierer Inftitutionen in dem großen Zarenreich erworben haben, müftı 
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ũthig bekennen, daß der europäiſche Geiſt, die Ideen Europas unter den weſtlichen Slawen 
8 eine ſo große Propaganda gemacht, daß fie jo tief ind Volksbewußtſein gedrungen find, 
ir eine derartige Zumuthung von der Newa oder Moskwa aus auf das beftimmtefte ab: 
a. Der ruffiiche Banflamismus kann und darf nicht aus dem Bereich der rufiifhen Wün— 
eten; die flamifchen Völfer des Weftens werben dieſem Phantom ihre ganze Cultur, ihr 
ven nah Civiliſation und Freiheit, ihre Vergangenheit und Zukunft niemald zum Opfer 
en. Mag aud Rußland als ſchreckendes Geſpenſt für Fremde dieſes Phantom zeitweilig 
fbeihwören wollen, für und Slawen bleibt e8 ein „Dolch ohne Schaft, dem die Klinge 
. Nicht im Kampfe des Slawenthums gegen Fremde, fondern in der friedlichen, freund: 
arlichen Entwickelung liegt die Zufunft uniers Volks. 
Bir Hoffen in viefer Art nicht blos unfern fubjectiven Standpunft gekennzeichnet, ſondern 
inne faft aller freigefinnten, venfenden Stammgenoſſen das Wort geführt zu haben. 
Berfen wir einen Blick noch auf eine zweite Beftrebung, melde fpeciell Die Südſlawen be⸗ 
and als „Illyrismus“ hier und da zu ähnlichen Bemerkungen Beranlaflung geboten hat. 
jaben dieſe Wandlungen unter unfern Landsleuten durchgemacht und konnten diejelben 
8 innerfte Getriebe verfolgen. inige kurze Andeutungen mögen bier genügen. 
[8 die Südſlawen für ihre Literatur entfchiedener zu wirken begannen, beftanven eine 
eAlphabete und voneinander abweihende Sprachlehren; man glaubte, e8 werbe eine Ein= 
ter ihnen zu Stande fommen. Aber dem war nit fo. Ludwig Gaj führte nunin ven 
ter Jahren eine Schreibweife ein, der ſich gegenwärtig alle lateinifch fchreibenven Süd— 
ı bedienen, fowie fie auch im Norden weit und breit gang und gebe ift, und feitvem ift auch 
verſchiedenen Dialekten felbft eine derartige Annäherung bemerkbar, wie fie früher nicht 
tet werden fonnte. Man verbächtigte zwar vielfach auch die Südſlawen zur Zeit jenes 
nend; unter dem Namen „Ilunridmus” wurden ihnen politifhe Tendenzen zugemuthet, 
ven fern lagen, indem fie nur geiftige Hebung der Nation bezweckten. Zur geiftigen He⸗ 
‚zur Bereicherung der Literatur ift in legter Zeit allerwärts ſehr viel gefchehen, nicht nur 

ündung und Verbeſſerung der Schulen, vorzüglih im Volk, ſondern eine Menge 
wurden ind Leben gerufen, die in literariicher Hinficht thätig fein follen. Unter dem 

„Matica” (Mutterfonds) beftehen bei faft allen Slawen Bereine zur Förderung nüglicher 
Bonn Bücher; Lejevereine (citavnica) dienen zur Entwidelung einer beffern ſo⸗ 

bensweiſe, und die Tagesprefle ſteht ſchon vielfach derart in Blüte, daß fie der anderer 
pielleiht an Umfang, ficherlich aber nicht an gewähltem Inhalt nachfteht. Es iſt nicht 
‚daß in den legten brei Jahrzehnten unter ven Südſlawen größere Kortfchritte gemacht 

25 als früher in drei Jahrhunderten. Ehemals war faſt nur die Geiſtlichkeit der eigent⸗ 
Eräger des Nationalitätöprincips; jegt ſchart ſich die gefanımte Intelligenz, das geiftige und 
Welle Kapital um das nationale Banner. Politifche und bürgerliche Kreiheit, Wahrung 
Rationalität, Gleichberechtigung aller Nationalitäten, das find nicht bloß die Worte auf 
khne, welche die Führer hochhalten, fondern auch ver Herzſchlag aller, welche der Fahne 
» In allen flawifchen Kreifen gibt fih ein reges Leben fund, und mit der Entmwidelung 
Hiigen Lebens ſchwinden nationale VBorurtheile. Verſtändigung und gegenfeltige Achtung 
tofung der Bebildeten, und und war es eine angenehme Pflicht, zur Befeitigung von 
heilen, zur Aufklärung und Verfländigung zwifchen Deutjhen und Slawen ein Scherf: 
izutragen. V. F. Klun. 
ipcialismus und die ſociale Frage in den legten Jahren in Deutſchland. Die 
tifhen Ideen von Caint-Simon und Fourier, von Owen u. a. find in bem Art. Eommu: 

s unb Socialismus audeinandergefegt worden. Auch die neuern Beftrebungen in ähn= 
Richtung in Frankreich, Belgien, Deutihland u. |.w. feit 1843 haben dort ihre Würbi- 

jefunden. Es erübrigt daher nur noch ein Blick auf vie neueiten Vorgänge auf diefem 
, insbefondere auf eine Bewegung, die in der allerjüngften Zeit, feit 1863, in Deutſch⸗ 
aggegriffen hat. 
s allgemeinen fcheint der wirthſchaftliche Fortſchritt der Gegenwart einer Entwidelung 
tifcher Ideen, infofern man barunter eine Umgeftaltung ber volkswirthſchaftlichen 
verhältniffe behufs einer andern Vertheilung ver Bütermafle verfteht, nicht beſonders 
j. Der ungeheuere Aufſchwung der Inbuftrie und des Handels, der ſich faft allerwärts 

hat auch die Lage der arbeitenden Klaffen im allgemeinen unleugbar verbeffert, die Ge⸗ 

eitem zu lohnender Arbeit vervielfältigt, den Preis der Arbeit in den meiften Geſchäften 

mbeneutend erhöht. Die arbeitenden Klafjen im ganzen und großen befinden ji entſchieden 
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beffer als fonft, und ſelbſt augenblickliche Stodungen in einzelnen Handelszweigen, wie 
wollkriſis und die Beſchränkung des amerifanifhen Markts durch den großen dortig 
Erieg, haben viel weniger außgebreitete und andauernde Galamitäten in diejen € 
Bevölkerung zur Folge gehabt, als in frühern Zeiten bei folden Anläffen faft im: 
war. Die große Erleihterung und Erweiterung, welde die wirthſchaftliche Prodr 
die allmählich in einem Lande nad) dem andern zur @eltung gelangten PBrincipien d 
und Gewerbefreiheit — wie nicht minder durch Die außerordentliche Bervielfältigun 
vollkommnung der Transport und Gommunicationgmittel — erfahren, Hat jı 
diefem hoͤchſt erfreulichen Fortſchritt auch in focialer Beziehung nit wenig beige 
England ward durch die Aufhebung der Kornzölle der Berbraud der erften Leben 
vermwohlfeilert, faft gleichzeitig aber durch die infolge ded freiern Handelsverkehrs 
Steigerung der gewerblichen Production die Arbeitögelegenheit vervielfältigt, der P 
beit erhöht. Auch war vie englifche Gefeßgebung mit weifer Vorſicht bemüht, Die dı 
niffe im Staatöhaushalt und durch Überfüffe in den Einnahmen (wohlthätige 
immerfort fleigennen Nationalmohlftandes) gewonnene Möglichkeit einer Heral 
Steuern vorzugämeife zur Erleichterung der zahlreichften Klaffe der Conſumenti 
beiter, zu verwenden. , 

Frankreich hat durch den Übergang vom firengen Schußzollfoftem zu einem Syfl 
Handelsverträge, ven es in den legten Jahren vollzogen, venjelben Weg zu betreten 
Freilich wirkt dort das nicht blos im Politifchen unverändert feflgehaltene, fonder 
zweiten Raiferreich theilweife fogar direct auf das wirthſchaftliche Gebiet übertragene 
Gentralifation, ver Regelung und Ausnutzung aller Kräfte von Einem Punft aus, 
ſocialen Berhältnifje vielfach ftörend ein und macht eine künſtliche Wiederausgleich 
gefhaffener Misftände beinahe zu einer traurigen Nothwendigkeit. Wenn bie Reg: 
Begünftigung des Börfenfpield, der mafjenhaften Kapitalanfammlung, ver Beben 
ganzen Geld- und Arbeitsmarkts durch dieſe (man denfe nur an die Iuftitute des Gı 
lier u. f. m.) ed der Speculation leicht macht, große Vermögen „ohne Arbeit und 
(wie ein franzöfiiher Staatdmann fagte), oder doch beinahe fo, zu erwerben, fo fa 
anders, ald die dadurch aufs höchſte gefteigerten Gegenfäge zwiſchen Kapitalund Ar! 
ohne entſprechende Mühe des Erwerbs und Erwerb ohne entfpredhenden Genuß, 
einigermaßen zu mildern, fei es durch Vorſchüſſe aus Staatskaſſen, melde fie den! 
gewinnreicherer Betreibung ihres Erwerbs im Wege ver Afforiation gewährt, jei 
fentliche Arbeiten, bie fie jelbft ausführt oder ven großen ftäbtifhen Gemeinden aı 
es endlich durch Preismarima für gewiſſe erfte Lebensbedürfniſſe, 3.3. eine beſtir 
tare, deren Feſthaltung der Stadt Paris bereitö ungeheuere Summen gefoftet bat. 
allerdings eine Art von Socialismuß, d. h. von Fünftlicher, planmäßiger Regelung ! 
und Lohnverhältniffe, im Werke, und zwar nicht gerade von der beften Sorte. Dodı 
fünftlihen Syftem der Unterftügung gibt fi doch aud dort mindeftens ein kräfti 
des Arbeiterftandes nach Verbeflerung feined Loſes durch die eigene Kraft, mit Hül 
ciation fund, dem ed an erfreulichen Erfolgen nicht fehlt. 

Was Deutfihland betrifft, fo hat hier neben der freiern Berwegung des Außenv 
durch mebrfeitige Handelsverträge und dem entfprechende Herabfegung der Zölle ar 
‚neben der ſchwungvollern Entwidelung faft aller Induſtriezweige, neben den beveu 
befferungen der Transport: und Gommunicationdmittel, wefentlih auch der in ei 
Theil der beutfchen Staaten gerade in ven legten Jahren vollzogene Übergang von de 
ten Form der zünftig gebundenen Arbeit zu dem Suftem der Gewerbefreiheit und d 
mannichfache neue Wege des Fort = und Emporkommens, wie für alle Erwerbsklaff 
für Die eigentliche fogenannte arbeitende Klaffe, erſchloſſen. Dazu fommt in Deu 
anderwaͤrts die größere Rührigkeit dieſer Klaſſen felbit für ihre materielle und geif 
durch eigene Kraft, das namentlich in allen möglichen Arten von Vereinigungen u 
tionen (f. d.) ſich kundgebende Streben theil8 nad) einer höhern ſowol berufsmäßi 
gemein menſchlichen Bildung (Arbeiterbildungsvereine), theild nach ausgiebigerer 2 
and Verwerthung ihrer materiellen Kräfte, Anfammlung von Erfparnifien, Beſch 
thetlhafter Gelegenheiten zum Erwerb u.dgl.m. (Spar-, Conſum-, Borfchußver 
ſtoff⸗ und Productivgenofſenſchaften). Durd alles dies ift der Arbeiter heutzut 
mehr als früher in ven Stand gefeßt, durch feine eigene Kraft fi vorwärts zu brii 
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1, folglich auch den Abſtand zwiſchen ſich und den ſogenannten beſitzenden Klaſſen zu 
und weniger fühlbar zu machen. 
find damit die tiefern ſocialen Misſtände, welche ſich wie unentfliehbare Schreck⸗ 
rade am meiſten an die raſcheſten Fortſchritte des modernen Induſtrialismus heften, 
lche bisher eine Abhülfe im natürlichen Entwickelungsgang dieſer Verhältniſſe nicht 
war, weder beſeitigt noch auch einer weiter blickenden Staats- und Volkswirth⸗ 
n Augen oder den Gedanken entrückt, vor allem die furchtbar wachſende uͤbermacht 
yuftrie mit ihrer immer weiter gehenben Mechanifirung ver Menſchenarbeit, der da: 
ten ungünftigern Concurrenz diefer letztern und allen den phyſiſchen und fittlichen 
‚ die im gewöhnlichen Gang der Dinge damit verbunden find. Indeß erſcheinen 
fe Schattenfeiten der modernen Induftriebemegung durch den günftigen Aufſchwung 
jewerbe für ven Augendlid gemilvert, da ſich wenigftend eine eigentlih phyſiſche 
twa in den vierziger Jahren unter den ſchleſiſchen Webern) nicht zeigt. In Deutid- 
ebin ein ſolches erdrückendes Übergewicht der Großinduſtrie über vie kleine viel we⸗ 
nen als in England. Für die meiften Gebiete dieſer legtern aber, die fogenannten 
Läßigen Gewerbe, und fomit für einen fehr beträchtlichen Theil des Arbeiterſtandes, 
n der jüngften Zeit das feit Anfang der funfziger Jahre — hauptſächlich durch das un- 
Verdienſt von Schulze - Deligih — ins Leben gerufene, fortgebilvete und immer 
breitete Genoſſenſchaftsweſ en (ſ. Genoſſenſchaften) einen höchſt wohlthätigen Auf- 
-beigeführt, hat in weiteſten Kreiſen der Arbeiter ven Trieb und die Zuverſicht einer 
beſeruns ihrer Lage im Wege der Selbſtthätigkeit und der freien Einigung geweckt 
t. 1 

inikten der allgemeinen wirthſchaftlichen Reformbewegung, welche Deutſchland in 
‚ahren ergriffen hat (man denke nur an die allerwärts entſtehenden volkswirthſchaft⸗ 
ine, die jährlichen Congreſſe deutſcher Volkswirthe u. ſ. w.) auch der Arbeiterftand 
e, buch gemeinfame Beftrebungen im großen und ganzen fein Intereffe zu wahren, 
turlih. Nachdem eine Menge einzelner Arbeitervereine an den verfchiedenen Orten 
8 in Thätigfeit getreten waren, entftand im Herbft des Jahres 1862 der Plan eines 
deutſchen „Arbeitercongreſſes“. Das vorläufig dafür entworfene Programm be- 
efentli auf dem Boden der gegebenen volkswirthſchaftlichen Borausfegungen und 
en und ſchloß ji fomit der von dem Volkswirthſchaftlichen Congreß und den Volks⸗ 
ichen Vereinen, von Schulze: Delipfch und feinen Strebegenofien, ven Männern ber 
ı öfonomifhen Schule, in Fluß gebrachten Bewegung an; Gewerbefreiheit, Frei⸗ 
'par=, Invaliden=, Hülfs- und Kranfenkaffen und ähnliches waren die Hauptpunfte 
Yleihwol rieth Schulge- Deligih mit wohlmeinender Befonnenheit von jener Ver: 
ung ber Arbeiterbewegung für ven Augenblid ab, mahnte vielmehr zur vorherigen 
chſprechung folder und ähnlicher Fragen in den engern Kreifen einzelner Vereine 
Arbeiterverfammlungen, überhaupt zu nod größerer Durhbildung und Aufflä- 

beiterſtandes in Bezug auf die Orundgefege des wirthſchaftlichen Lebens, ehe ver- 
ſammtheit aufzutreten und zu handeln unternähme. DieferRath ward von dem ber- 
erverein befolgt und bemgemäß die Verſchiebung des beabfichtigten Arbeitercongrefies 
tralcomite, welches ſich dafür in Leipzig gebildet hatte, beantragt. Während man 
r verhanbelte, erſchien von Ferdinand Laſſalle, der bis dahin den ſocialen Beſtre⸗ 
ner geſtanden, eine Flugſchrift: „Arbeiterprogramm. Über den befondern Zu: 
g der gegenwärtigen Geſchichtsperiode mit der Idee des Arbeiterftandes (Zürich 
: Abdrud eined Vortrags, den er in einer berliner Verfammlung von Arbeitern ge- 
. Darin war folgender edankengang entwidelt: „Im Mittelalter bildete der Grund: 
zſchließliche Baſis aller Rechte; feit der Franzöfiſchen Revolution von 1789 war der 
an feine Stelle getreten, der die andern Klaflen ver Gefellihaft nun ebenfo be⸗ 
auöbeutete und veradhtete wie vorher jener; die Revolution von 1848 endlid 
Princip des Arbeiterfiandes zum herrſchenden Princip in der Gefellfhaft erheben 
ührung des allgemeinen directen Wahlrechts, durch Aufnahme der a Verbeſſerung 
er arbeitenden Klaffen» in ven Begriff des Staatszwecks, durch Wahl eines Arbei⸗ 
Proviſoriſche Regierung). Der Arbeiterfiand, der feinen andern Stand mehr unter 

‚arüber bie jährlichen Berichte von Schulze ſowie deſſen Zeitfchrift: Die Innung der Zufunft. 
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oder Hinter ſich Hat, repräſentirt ebendeshalb das ganze Volk, die ganze Menſchheit; « 
nichts Ausſchließendes, er ftrebt nad Feinem Vrivileg für fih, er befigt feinen —** 
mus. Die Herrſchaft des Princips des Arbeiterſtandes im Staat äußert ſich darin, bei 
Staat nicht mehr blos als eine Rechtsanſtalt zum Schuß der inpividuellen Freiheit und Ei 
beit, vielmehr ald ein ſittlich geordnetes Gemeinmeien betrachtet wird mit Solivarität der 
tereffen, Gemeinſamkeit und Gegenfeitigfeit ver Entwickelung aller feiner Angehörigen. | 
Zweck foll fein, durch Vereinigung die einzelnen in den Stand zu ſetzen, eine jolde Etui 
Dafeind zu erreichen, Die fie als einzelne niemald erreichen Fünnten, jie zu befähigen, eine Su 
von Bildung, Macht und Freiheit zu erlangen, die ihnen ald einzelnen ſchlechthin unerſchnü 
wäre, alfo das menſchliche Weſen zu pofitiver Entfaltung und fortſchreitender Entwidelunggul 
gen, die menſchliche Beſtimmung, d. h. die Gultur, deren das Menſchengeſchlecht fühig if 
wirflidem Dafein zu geftalten, die Erziehung und Entwidelung des Menſchengeſchlechu 
Freiheit.“ („Arbeiterprogramm”, ©. 33 fg.) 

Dieſes Schriftchen, das feinem Verfafler einen Criminalproceß zuzog, infolge ve 
wiederum das gleiche Thema weiter ausführte in der „Vertheidigung vor dem berliner &ı 
nalgericht gegen die Anflage, die bejiglofen Klaffen zum Haß und zu Verachtung gegen ve 
jigenden Öffentlic) angereizt zu haben‘ (al8 bejontere Flugſchrift erſchienen unter dem Titd, 
MWiffenfhaft und die Arbeiter”, Zurih 1863), Hatte die Aufmerkſamkeit der Arbeiter a 
falle gelenkt, und verfelbe erhielt von dem leipziger Sentralcomite die Aufforberung, 
Anfihten über die Arbeiterbewegung und über die Mittel, deren fie ſich zu bedienen habe, 
bie Verbefierung ver Lage des Arbeiterſtandes in politiiher, materieller und geiftiger Hu 
zu erreichen, fowie ganz beſonders über den Werth ter Afforiationen für Die ganz unbrei 
Volksklaſſe, in irgendeiner ihm paſſend erſcheinenden Korm darzulegen‘. Lafſalle entiprad 
Aufforderung in feinem „Offenen Antwortjcreiben an das Beutralcomite zur Berufung 
Allgemeinen Deutſchen Arbeitercongrefles zu Leipzig‘ (Züri 1863). Dieje Schrift 
bewirkte eine Spaltung, zunächſt in ven leipziger Arbeiterverein, von welchem die V 
außgegangen, weiterhin in der geſammten deutſchen Arbeiterwelt. Ein Theil ver 
neigte fih den Laffalle'fchen Ideen zu, während ein anderer an den von Schulze-Deligich 
nen Geſinnungsgenoſſen ihnen vorgezeichneten Babnen feſthielt. Daß legtere war bejon 
Ball bei ven berliner Arbeitern, denen Schulze-Deligfch eine Neihe von Vorträgen hielt, 
er die Laffalle'ihen Anſichten befämpfte und vie Arbeiter, flatt der von Lafjalle 
„Staatshülfe”, auf das Brincip der „Selbſthülfe⸗ und des freien Genoſſenſchaftsweſens 

Laſſalle ſeinerſeits hatte indeß feine im „Arbeiterprogramm“ nur flüchtig ſtizzirten 
über die Nothmendigfeit einer rabicalen Umgeſtaltung der ganzen beftehenden Beil: 
Staatswirthſchaft zunächſt in Bezug auf einen einzelnen Hauptpunkt, die Beſteuerung, 
ausgeführt in einer beſondern Broſchüre: „Die indirecten Steuern und die Lage des 
ſtandes“ (Zürich 1863). Er begann nun auch perjönlich in die Bewegung einzugreifen, 
entzündet hatte. In Leipzig, Franffurt a. M. und andern Orten hielt er Arbeiterverfi 
gen, in denen er jeine Ideen weiter entwidelte und zur Bildung eined Allgemeinen 
Arbeitervereins ermahnte, welcher auch am 24. Mai 1863 in Leipzig zu Stande fam 
zu feinem Präſidenten erwählte. Die zu Frankfurt am 17. und 19. Mai gehaltene Re 
falle'8 erſchien als Brofhüre unter dem Titel „Arbeiterleſebuch“ (Brankfurt a. M 1 
Endlich fhrieb er gegen Schulze: Deligfch dad Buch „Herr Baftiat:Schulze von Deligjb, 
öfonomifche Julian, oder: Kapital und Arbeit” (Berlin 1864). 

Mitten in diefer Agitation durd Wort und Schrift ward Lajjalle auf gewaltjame 
feiner Thätigkeit entrifien; er fiel am 31. Aug. 1864 in Genf in einem Piſtolenduell, in 
durch einen Niebeshandel vermicelt worden war. 

Wir laſſen bier Laſſalle's früberes Leben, wie feine zum Theil bedeutende * 
andern wiſſenſchaftlichen Gebieten, ebenſo fein perjünliches Auftreten, al8 nicht Hierher 
beifeite und halten und nur an feine jocialen Aufftelungen und Beſtrebungen, wie fie init 
obengenannten Schriften niedergelegt find. 

Laffalle beginnt, wie alle Socialiften, mit einer fhneidenden, unerbittlichen Kritif de 
ſtehenden Geſellſchaftszuſtände und der herrſchenden volkswirthſchaftlichen Anſchauungen. 
allermeiſte von dem, was er in vieler Richtung ſagt, iſt indeß nicht neu; daſſelbe aber! 
ganz ähnliches haben wir bereitö vor längerer Zeit von Fourier und Conjiderant, von Prouf 

2) Diefe Vorträge erfchienen gefammelt unter bem Titel: Arbeiterkatechismus (Leipzig 1869). 
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nb E. Blanc, von Owen, von Engels und Marx und von vielen andern Anhängern 
n ſocialiſtiſchen Schule gehört. Es jind mehr oder weniger präcilirte, mit Beifpielen 
| Xeben oder mit ftatiftifhen Zahlen belegte Klagen über die nachtheiligen Rückwirkungen 
nt Concurrenz auf die arbeitenden Klaffen, über die Unterdrückung und Ausbeutung der 
urch das Kapital, über die traurige Lage der Arbeiter, zumal in ben großen Mittel: 
der Sabrikinduftrie, über die Unmöglichkeit einer Abhülfe dieſer Übelſtände mit den 
der individuellen Freiheit und Selbftthätigfeit u. dgl. m. 
VFormiel, in welche alle diefe Betrachtungen bei Laſſalle fi zufpigen, welche für ihn 
n der Hebel ift, womit er die ganze beſtehende Volkswirthſchaft aus den Angeln zu heben 
‚ ift folgende: „Das eherne Öfonomifche Geſetz, welches unter ven heutigen Verbält: 
unter ber Herrfhaft von Angebot und Nachfrage nad) Arbeit ven Arbeitölohn beftinmt, 
3: Daß der durchſchnittliche Arbeitslohn immer auf ven nothwendigen Lebendunterhalt 
: bleibt, der in einem Volk gewohnheitsmäßig zur Friftung ber Eriftenz und zur Fort: 
ng erforderlich ift. Dies ift der Bunft, um melden der wirkliche Tageslohn in Pendel- 
ungen jeberzeit herum gravitirt, ohne fi) jemals lange weder über denſelben erheben, 
ter denfelben hinunterfallen zu fönnen. Er kann ſich nicht dauernd über diefen Durd- 
cheben, denn fonft entftände durch die leichtere, beflere Lage der Arbeiter eine Vermeh⸗ 
er Arbeitereben und der Arbeiterfortpflanzung, eine Vermehrung der Arbeiterbevöl- 
und fomit ded Angebot3 von Händen, melde den Arbeitslohn wieder auf und unter 

frühern Stand herabprüden würde. Der Arbeitslohn kann aud nicht dauernd tief unter 
nothwendigen Lebensunterhalt fallen, denn dann entflehen Ausmwanderungen, Eheloſig⸗ 
Enthaltung von der Kindererzeugung und endlich eine durch Elend erzeugte Verminderung 
beiterzahl, welde fomit dad Angebot von Arbeiterhänden nod) verringert und den Ar— 
un daher wieder auf den frühern Stand zurudbringt. Der wirkliche durchſchnittliche 
Wohn befteht fomit in der Bewegung, befländig um jenen feinen Shwerpunft, in den 
Bauernd zurudiinfen muß, herumzufreifen, bald etwas über demſelben (Periode der 
Enit in allen oder einzelnen Arbeitszweigen), bald etwas unter ihm zu ftehen (Periode 

t oder weniger allgemeinen Nothſtandes und der Krifen).” 
en wir diefe Behauptung Laſſalle's, die den Ausgangspunkt aller feiner weitern Aus⸗ 

gen bildet, unbefangen ind Auge, fo ift ja freilich, leider! nicht zu leugnen, daß in 
ällen die unerbittlihe Gewalt ver Concurrenz, welche die Arbeiter felbft ſich unterein- 

machen (namentlich im Bebiet der fogenannten Großinduſtrie, mo es ſich meift um rein 
Ihe Dienftleiftungen handelt), den Arbeitslohn To tief herabdrückt, daß der Arbeiter 

Mehr als die knappe Lebensnothdurft hat, die ſogenannte Kartoffelportion. Gleichwol ift 
behauptung in der Unbedingtheit und Allgemeinheit, wie fie Laſſalle ausſpricht, unrichtig, 
bdurch Thatfachen beweijen läßt. Denn Thatfache ift es, daß z. B. in Deutfchland wäh- 
er Testen hundert Sahre, alfo gerade in der Zeit, wo eine gefteigerte und allmählich immer 
abrifmäßig betriebene Inpuftrie auch bier plaggriff, die Löhne ver Arbeiter, und zwar 
yer Handarbeiter ald der handwerköomäßigen Gehülfen, ja auch wenigſtens eines Theils 
yrifarbeiter, nicht blos an ſich (abfolut) bedeutend geſtiegen iind, fondern aud im Ver⸗ 
: zu den während der gleihen Zeit ebenfalls geftiegenen Preifen ver Lebensbedürfniſſe 
, und daß burhfihnittlid der heutige Arbeiter unbedingt un vieles beffer fituirt ift als 
hickſalsgenoſſe vor hundert Jahren. 3) 
falle ſelbſt gibt zu, daß ſich die Lage ver Arbeiter im Fortgang der Zeit und der Gultur 

Für Deutfchland habe ich den betreffenden flatiflifchen Beweis fchon 1854 in bem erflen Bande 
eulturgeichichtlichen Werfs: Deutfchland im 18. Jahrhundert (Leipzig), S. 387—401, umfländs 
Hülfe genauer und authentifcher Zahlenangaben zu führen verfucht. Ein fürzeres Reſumé davon 
) neuerdings (bei Anlaß der von Laffalle in Leipzig gehaltenen Arbeiterverfammlung) in der Beis 
ir Deutfchen Allgemeinen Zeitung vom 24. Juni 1863 gegeben. Auf diefe Ausführungen muß 
: verweilen, da eine Wiederholung berfelben an diefer Stelle zu viel Raum erfordern würde, 
ıgland Hat befanntlih Macaulay in dem berühmten dritten Kapitel feiner History of England 
iche Anfidyt — von ber fortfchreitenden Verbeſſerung der Lage der arbeitenden Klafien — auf: 
. &bendabin führen die Bergleichungen Quetelet's über die burdyfchnittlidye Sterblichkeit unter 
lifchen Arbeiterbevölferung, welche danach jeit 1700 fich bedeutend ermäßigt hat, fowie die amts 
Kusweife über den fortwährenden bedeutenden Zuwachs des Verbrauchs von Getreide, Fleifch, 
Zuder, Kaffee, weldyer nicht möglich wäre ohne eine verhältnigmäßige Betheiligung ber zahle 
u Bevolferungeklaſſe, der Arbeiter, an diefem Mehrverbraud). 
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wol gebefjert haben könne, allein er behauptet, dies ändere nichts an feiner Aufſtel 
auch das „gemohnheitämäßig ublihe Minimum der Lebensnothdurft“ erhöhe ſich, 
Arbeiters bleibe daher relativ immer viejelbe, nämlich immer in vem gleihen Mai 
den andern Geſellſchaftsklaſſen eine ungünftige. Er drückt dies in dem „Arbeiterleſel 
fo aus: „Der Arbeitslohn, jagte ih, fei das unter einen Volk gemohnheitdmäpig 
nimum, nicht gleichftehend unter allen Völkern, weil nicht jedes Volk fi) mit denſel 
mitteln begnügt, un zu leben, ſich zu verheirathen und eine Familie zu bilden: 1 
ein anderer in Rußland, ein anderer in Deutſchland, ein anderer in England, je 
lativen focialen Lebensnothwendigkeiten, die in jedem beftimmten Volk üblich fin. 
ändern fi in Lauf verfchiedener Zeiten oder in der Verfchiedenheit des Naums, ı 
verfihiedenen Völkern; dies aber, jagte ich Ihnen, ändert fi nie, daB Sie fte 
äußerften Rande des in jeder Zeit und in jedem Volk gewohnheitsmäßig erforberliı 
minimum herumtanzen ! 

Und in den Antwortichreiben, ©. 20 fg.: „Jede menſchliche Befriedigung bänı 
nur ab von dem Verhältniß der Befriedigungsmittel zu den in einer Zeit bereit g 
mäßig erforderlichen Lebensbedürfniſſen, oder waß dafjelbe ift, von dem Überſchuß 
digungsmittel über die unterfle Grenze der in einer Zeit gewohnheitsmäßig erfor! 
bensbedürfniſſe. Gin gefteigerted Minimum der unterften Lebendbebürfnifle gibt 
und Entbehrungen, welche frühere Zeiten gar nicht fannten. Was entbehrt di 
dabei, wenn er keine Seife faufen, was entbehrt der menſchenfreſſende Wilde dab 
feinen anftändigen Rod tragen, was entbehrte der Arbeiter vor der Entdeckung Amı 
wenn er feinen Tabak rauden, was entbehrte der Arbeiter vor Erfindung der & 
funft dabei, wenn er ein nügliches Buch fich nicht anfchaffen Fonnte? Alles menſt 
und Entbehren hängt alfo nur von dem Verhältnig der Befriedigungsmittel zu den 
Zeit bereitd vorhandenen Bedürfniſſen und Lebensgemohnbeiten ab. Alles menſt 
und Enthehren und alle menſchlichen Befriedigungen, alſo jede menfchliche Lage be 
mit nur dur den Bergleih mit der Lage, in welcher ji andere Menſchen derſe 
Bezug auf die gewohnheitömäßigen Lebensbedürfniſſe verjelben befinden. Jede Lage 
bemißt fich fomit immer nur durd ihr Verhältniß zu ber Lage der andern Klafjen 
Zeit. Wenn alſo nod fo feſtſtünde, daß fich das Niveau der nothwendigen Lebend! 
in ben verſchiedenen Zeiten gehoben hätte, daß früher nicht gefannte Befriedigung 
heitsmäßiges Bedürfniß geworben findund ebendadurch mit diefen auch früher nicht ge 
behrungen und Leiden eingetreten ſind — Ihre menſchliche Lage iſt in dieſen verſchiet 
immer dieſelbe geblieben; immer dieſe: auf dem unterſten Rande der in jeder Zeit g 
mäßig erforberlichen Lebendnothburft herumzutanzen, halb ein wenig über ihm, ba 
unter ihm zu ftehen. Ihre menfchliche Lage iſt alfo diefelbe geblieben, denn dieſ 
Lage bemißt ſich nicht durch ihr Verhältniß zu ver Lage des Thiers in ven Urwälder 
Negerd in Afrika, oder des Leibeigenen im Mittelalter, oder des Arbeiterd vor 2 
80 Jahren, fondern nur dur das Verhältnip diejer Rage zu der Lage Ihrer Mitn 
der Lage der andern Rlaffen in verjelben Zeit.“ 

Allein auch diefe Behauptung ift theils thatſächlich unrichtig, theils in ihren f 
ſchief und nicht zutreffend. Daß fämmtliche Arbeiter in Bezug auf ihr Einkommen 
lerunterfte Stelle in der gefellfhaftlichen Hierarchie einnehmen, ift unwahr. Es gib 
Arbeiter, ſowol in manden Handwerken (3. B. Kunftfhloffer, Buchdrucker u. |. m. 
in fabrifmäßigen Gewerben (3. B. Mafchinenbauer, Krempelmeifter in Spinnerei 
weldhe mehr, zum Theil beträchtlich mehr verdienen al8 ein Schulmeifter auf dem 
mander Subalternbeamte, ja mander fludirte Staatödiener (4.B. Actuare, Re 
trogbem daß legtere einer viel längern Vorbildung bedürfen und viel fpäter ins B 
als jene. Selbft bloße Handarbeiter in großen Städten (Aufläver, Marfthelfer u.j. 
fih oft mit den genannten Berufsklaffen in Bezug auf ihr Ginfommen meffen. 
die völlig mechaniſche (unqualified) Thätigkeit des gewöhnlichen Yabrifarbeiters n 
zahlt wird ald irgendeine andere, fo wird man zwar gewiß auch dieſer Arbeitsklaf 
befferung ihrer Lage von ganzem Herzen wünſchen, damit fie ein möglichft „menfche 
Dafein führe, allein eine Ungeredtigkeit, eine wirthfchaftliche oder foriale Abno 
man darin doch unmöglich finden, daß Die am wenigften durch = und vorgebilvete Ar 
am wenigften lohnende ift, daß einer, ver ohne allen und jeden Aufwand an Zeit, Bel 
für feine Geſchicktmachung zu dem künftigen Beruf ſchon mit dem vierzehnten Jahre ( 
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noch früher) Geld zu verdienen anfängt, eine geringere Vergütung für ſeine Kraft und 
erhalt als einer, der vielleicht erſt bis zum einundzwanzigſten Jahre Schule und Univer⸗ 
‚oder Seminar beſuchen, dann oft noch viele Jahre umſonſt oder für ein ganz Geringes 
m muß und endlich mit 25— 30 Jahren in ein ebenfalld nur fehr mäßiges Gehalt einrückt. 
tjo fehr die Ungleichheit der verfchiedenen Arten von Einkommen iſt anzuflagen (die wenig: 
bei und in Deutſchland fo grell in der That nicht ift, wie Laffalle fie varftellt, ver immer 
die Kleine Zahl reicher Leute der am ſchlechteſten geftellten Klafje der Arbeiter gegenüberzu: 
n fheint), als vielmehr der im allgemeinen noch zu niedrige Durchſchnittéſatz deſſelben. 
dies findet auch Anwendung auf das von Laffalle gern und viel gebrauchte ftatiftiihe An⸗ 
rn von den Abftufungen der Klaffenfteuerfähe im preußiihen Staat. Wenn wirklich in 
gen, wie Zafjalle behauptet, 89 Proc. der Bevölkerung weniger ald 200 Thlr. jährlich 
zebren Haben, etwa 7 Proc. zwifhen 200— 400 Thlr., 31, Proc. von 400 — 1000, 
ur Y, Proc. über 1000 Thlr. („Antwortihreiben”, S. 29), fo fpringt in die Augen, 
nit einer bloßen andern Bertheilung des Einkommens wenig geholfen wäre. Denn, um 
89 Broc. oder etwa 18 Mil. auch nur 10 Proc. ihres Einkommens zuzulegen (momit 
hre Lage noch faum merklid geändert würde), müßte man von den etwa 100000 Ber: 
‚ die mehr ald 1000 Thlr. einnehmen, jedem durchſchnittlich 3600 Thlr. jährlich abfor- 
was bei den meiften verfelben wahricheinli den größten Theil ihres Cinkommens, bei 

I fogar mehr ald dad Ganze betrüge. 
Bie hier, fo gebt Laſſalle aud) darin übereilt oder einfeitig zu Wege, daß er den ganzen Über: 
des Arbeitöproducts über den Kohn, den der Arbeiter erhält, als bloßen Kapitalgewinn 
Internehmerd und gewifjermaßen ald einen Raub an dem Arbeiter, dem dadurch ber volle 
ng feiner Arbeit verfürzt werde, darſtellt. „Wie früher der Sklave”, fagt er, „der Leib⸗ 
B, der Hörige, fo muß auch der Arbeiter unter ver Herrfchaft der freien Concurrenz ver: 
jene8 ziwingenben Geſetzes der Noth, das ihn vom Kapitaliften, vom Unternehmer ab: 
macht, dieſem ven über feine eigene Lebensnothdurft Hinausgehenden Ertrag feiner Arbeit 
.” Oder, wie er ed ein andermal ausdrückt, „vie vorgethane Arbeit, das Kapital, er: 

in einer unter Theilung der Arbeit und unter vem Gefeg der freien Goncurrenz produci⸗ 
Geſellſchaft vie lebendige Arbeit. Je mehr ver Arbeiter producirt, je mehr er im Dienft 
fürgeoifie (der Beſitzenden) vorgethane Arbeit, Kapitalien, in deren Eigenthum aufhäuft, 

riger geftaltet er feine Klaſſenlage.“ Lajfalle vergißt zunächſt, daß faft fein Arbeits- 
— und am mwenigften beim &abrifbetrieb in der Großinduſtrie — fo auf den Marft 

‚ wie es aud den Händen bed einzelnen Arbeiters hervorgeht, vielmehr jedes eine Menge 
ien der Bervollfommnung durdlaufen muß, ſodaß kein einzelner Arbeiter 3.38. in einer 

Kfabrif jagen. kann: dieſes Geſpinnſt iſt mein Product und fein Ertrag gehört mir. Er 
Dner nicht gelten lafien, daß einen ſehr weſentlichen Antheil an ver Herftellung des „Ar⸗ 
Eoduct3”’ — in der Geftalt, wie es auf den Markt kommt und einen, ‚Ertrag‘ liefert — der 
Rehmter felbft hat. Und doch ift den fo. Denn was man faufmännifche Speculation nennt, 
as wiederum eine Menge einzelner, zum Theil fehr verwidelter und ſchwieriger Opera: 
unter ſich befaßt (die Erkundung der beften Bezugsquellen für die verfhiedenen Arbeits- 

alien, die Beihaffung tüchtiger Arbeitöfräfte, die Auffiht auf das richtige Ineinander: 
x aller Iheilarbeiten, vie Ermittelung günftiger Abſatzwege u. ſ. w.), daß ift ebenfalls 
&t, und zwar jehr anftrengende, potenzirte, mannichfache Vorbildung vorausſetzende Arbeit. 
un Kampfe der modernen Goncurrenz ſtehen ſich keineswegs blos todter Kapitalbefig und 
‚ige Arbeit gegenüber, jondern verfhiedene Arten von Arbeit, die geiftige des Speculanten, 
mternehmerd, und bie mechanijche des Arbeiterd (wenn wir die Mittelgliever zwifchen beiden 
"Betracht laffen). Allerdings bedarf die Sperulation eined Kapitals ald Arbeitinftruments, 
das bloße Kapital ohne die entfprechende Fähigkeit zur Inangriffnahme und Führung 

Zaufmänniſchen oder Kabrikunternehmend thut ed nicht, während umgekehrt ein hinreichen- 
Maß folder Fähigkeit und ver Energie des Unternehmens und Wagens (felbft bei geringem 
ger feinem Kapitalfonds von Haus aus) fi einen ſolchen oder den nöthigen Erebit wohl zu 
In weiß, was am fchlagenpften das Beifpiel derer beweift, die von einfachen Arbeitern all- 
Bi fih zu wohlhabenden Geihäftsunternehmern emporſchwangen, wie z. B. ein Borfig, 

Hartmann u. a. 
Deſer Irrtum Laffalle’s in ver Beurtheilung der beftehenden volkswirthſchaftlichen Factoren 

Zuſammenwirkens ift von wefentlichftem Einfluß auf feine pofitiven Reformvorſchläge. 
nur den kahlen Begenjag von Kapital und Arbeit im Auge, alaubt Laflalle, e8 genüge, 
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wenn man nur dem Arbeiter Kapital in die Sand gebe; er werde dadurch Sefähigt, 
eigener Unternehmer‘, Arbeitgeber und Arbeiter in Einer Berfon zu fein, neben d 
lohn“ auch ven „Unternehmergeminn” zu beziehen, kurz den ganzen „Arbeitdertra 
unverfürzt fi) zuzueignen. Das ift die Banacee, wodurch Laffalle alle ſocialen 
Gegenwart mit einen mal zu heilen vermeint. 

„Es handelt ih”, fagt Taffalle, „Eeinedwegs darum, mit der Theilung ber 2 
Duelle aller Gultur, zu brechen, ſondern blos darum, das Kapital wieder zum tobt: 
Arbeitsinftrument zu degrabiren. Es Handelt jih nicht darum, die Iheilung dei 
zubeben, fondern vielmehr darum, jie weiter zu entwideln. Theilung der Arbeit 
fich gemeinfame Arbeit, gefellfchaftliche Verbindung zur Production. &8 ift alfo ı 
lich, in der gefammten Production die inbivinuellen Produrtiondvorfhüffe, au: 
Überlaffung ded Productionsertrags an den Unternehmer und die Abführung alles 
überfchuffes über den Lebensunterhalt an ihn folgt, aufzuheben und die ohnehin 
Arbeit der Geſellſchaft auch mit den gemeinfamen Vorſchüſſen verfelben zu betreiber 
der Production aber an alle, die zu ihr beigetragen haben, nad Maßgabe dieſer il 
zu vertheilen. Das Übergangsmittel hierzu, das leichtefte und milvefte Übergangsn 
PVrobuctivafforiationen der Arbeiter mit Staatscredit.“ 

Damit e8 dahin komme, daß ver Staat ven Arbeitern dieſe Hülfe angedeihen Lafi 
Arbeiter felbft over durch zuverläflige Vertrauensmänner und Vertreter ihrer Int 
Geſetzgebung des Staatd eine auöfchlaggebende Stimme führen. Dazu foll da 
birecte Wahlrecht führen; dieſes ift daher nad Laſſalle vie nothwendige politif 
fegung und Bedingung der von ihm erfirebten focialen Reform und fomit das nö 
von ihm im Arbeiterftande entzünveten Agitation. 

Diefen legtern Punkt laffen wir bier auf fich beruhen, befhäftigen uns vielmehr 
focialen Gedanken Lafſſalle's. Derjelbe iſt keineswegs ganz neu; ſchon bei Saint:€ 
wieder bei Louis Blanc, noch ausgeprägter bei Proudhon, findet ih Die Idee von 
Volksbanken, welche beftimmt fein jullen, jeder Einzelthätigfeit ven ihr nöthigen 
Arbeitöfapital zu gewähren. Auch ift dieſer Gedanke bei Laſſalle durchaus nicht zı 
klaren Geſtalt vurchgebildet. Er unterfcheidet weder die verichiedenen Arten und $ 
der Praktiſchmachung deſſelben, nody bat er, wie e8 icheint, die unausbleiblichen mi 
quenzen der neuen Ordnung ber Dinge, die er ind Leben rufen möchte, erwogen. 
e8 ein bedeutender Unterſchied, ob 3. B. eine Probuctivaffociation zu Stande kommt 
Meiftern eines blos handwerksmäßigen Gewerbes (z. B. ven Tiſchlern, Schneidern 
die jeder für jich ihre Gefellen befchäftigen wie bisher und nur zur Erleichterung der 
oder bed Abſatzes ihrer Waaren durch gemeiniame Beihaffung der Rohſtoffe, ver‘ 
Berfaufßlocale u. |. w. ſich afforiiren, allenfall8 auch zwifchen Arbeitern eines ſolche 
die durch ihre Organifation zugleich die Tpecielle Uinternehmerthätigkeit erjegen (mie 
tion der Buchdrucker in Paris), oder ob ein großes Fabrikunternehmen (3.3. ein 
auf ſolche Weife ind Leben gerufen werden fol. In jenen erften Hallen ift die Thä 
die jich affociiren, eine ganz oder annähernd gleidhartige, ſodaß der Einzelne neben dei 
bie er übernimmt, wol allenfalld auch an der Leitung bed Ganzen oder an ben hö 
der Thätigkeit, die erfordert werden, allein oder mit den andern theilhaben Fann. 
wol denkbar, daß der Arbeiter, ver heute an der Maſchine die allernichrigften, geiftloi 
niſchen Dienfte verrichtet, morgen ald Leiter oder Disponent eined jo ausgedehnt 
wickelten Geſchäfts fungiren fönne? Geht dies aber nicht an, erfordern vielmehr 
Dienftleiftungen für bie Unternehmungen auch eine ganz befondere Art von Vorb 
Befähigung, von fortwährender Ubung und Anjpaunung einer gewiffen geiftige: 
wie und von wem foll der Antbeil eines jeden der Theilbaber ſowol an der Arbeit fe! 
theils jener niedern, mechaniſchen, anderntheils diefer freiern geiftigen — ale aud 
beitsertrag bei einem ſolchen Unternehmen beftimmt werben? Soll die Abftimmung 
entſcheiden, fo fteht zu fürchten, daß gerabe die rohefte Art der Arbeit als die ber 3 
ſtärkſten vertretene jih ein unbilliges Übergewicht über die mehr durchgebildete, 
Ihaffe. Oder jollen (wie Saint:Simon wollte) gemwiffe „Obere“, d. h. die Intelli 
Arbeit und ihre Vergütung vertheilen, würde dann nicht abermald über Ungere 
Bedrückung des „Arbeiters“ geſchrien werden, wenn jene der geiftigen Thätigkei 
ligenz, einen Vorzug vor der mechaniſchen zubilligten fowol in Bezug auf die Leit 
fammtarbeiten ald in Bezug auf den Antheil am Geſammtertrag? Schon if e 
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it im Schoſe mander ver freien, auf Selbfihülfe beruhenven Afforiationen ausgebroden, 
‚unter den jogenannten PBionnieren von Rochdale und einigen der parijer Productivaſſo⸗ 
nen, indem diejenigen Genoffenfchaftsmitgliever, welche zugleich „Actionäre“ find (offen: 
ie intelligentern und gefdhidtern, die etwas erübrigt haben), mit ven bloßen „Arbeitern‘‘ 
ſchlechthin den Geminn theilen, fondern einen bevorzugten Antheil für das von ihnen ein- 
ſſene Kapital (die Frucht ihrer groͤßern Gefhiclichkeit) genießen wollen. Died würde fi 
n meit ftärferm Maße wieverholen bei großen fabrikmäßigen Unternehmungen, wo die 
ſebildetſte Faufmännifche und techniſche Intelligenz mit der allermechaniſchſten Handarbeit 
vriiren müßte. Wie diefe Schwierigfeit zu bejiegen fei, darüber finden wir bei Laſſalle 
Bort. 
ſies wäre unfer focialed Bedenken bei ber Sache. Nicht minder bedeutend und ſchwer zu 
gen ericheint das folgenve ſtaatswirthſchaftliche und finanzielle. Welche Bürgfchaften 
eine joldhe Arbeitervereinigung, die den Staatscrebit in Anſpruch nähme, dem Staat dafür 
daß fie von dieſem Credit einen guten, vernünftigen Gebrauch maden würde? Laffalle 

‚nur fo ganz im allgemeinen davon, daB die Grfeggebung des Staats die Credite votiren 
die den „ernfthaften Aſſociationen“, die jich bilden wollen, zu gewähren feien, „folden Aſſo⸗ 
nen, welche gewijjen von der Gefeßgebung feitgefeßten Bedingungen entſprechen“. Er ver- 
für ven Staat „bloße Gläubigerrechte““, „Cinfiht in die Buchführung”, genug eine ähn- 
Stellung wie bie eines „ftillen Geſellſchafters“ in einem Faufinännifchen Geſchäft. Nun, 
im Privatverfehr jemand einem Gefhäftsunternehmer Erebit geben, vollends wenn er 

tiller Geſellſchafter“ ſich betheiligen joll, fo fieht er fih feinen Mann fehr genau an, 
t, welche geihäftlihe oder technifhe Laufbahn er durchgemacht, wie er ſich dabei bewährt 
u.f.w. Wenn ſich aber der Staatöbehörde 2—300 Arbeiter präafentiren würden, zwar 
ver „ernſthaften“ Abſicht, gemeinſchaftlich eine Fabrik zu errichten, aber ohne daß dem 
Kirgendetwas Weiteres von dieſen Arbeitern befannt wäre, ald daß eben jeder verfelben 

feine Maſchine bedient ober fonftweldhe mechaniſche Arbeit — mag fein ganz orbent- 
pünftlih — verrichtet hat, melde Bürgſchaft hätte ver Staat dafür, daß nit durch 

e Führung des Geſchäfts, durch Mangel an ver nöthigen Intelligenz, oder auch durch 
an gehöriger Harmonie und Unterordnung ber vielen Arbeiter unter eine gemein: 
Zeitung fein Selb verloren ginge? Lind wenn ed nun verloren gegangen wäre, wenn 

iation Bankrott machte, follte dann der Staat derfelben von neuem Credit, Vorſchuß 
fo immerfort in infinitum? Oder follte er dann dieſe Arbeiter wieder ſich felbft über: 

ub die bereitd mit Hoffnungen auf eine beflere Lage genährten oder eine Zeit lang an 
Nase ichon gewöhnten Leute nur um fo tiefer ins Elend zurüdftoßen? Dies find Fragen, auf 
& bei Lafſalle keine Antwort finden, und von deren Löjung gleichwol die Hauptfrage nad) 
Bglichfeit und Durchführbarkeit feines ganzen Syſtems weſentlich bedingt ift. 
»ar will Lafjalle und einreden, ein ſolches Riſico gebe es gar nicht; denn, jagt er, „nur der 
© linternehmer läuft Gefahr, bei der Broduction fein Kapital zu verlieren, weil nämlid 
derweiſe andere Iinternehner, feine Concurrenten, den Abjag an ſich reißen; die Production 
zen Dagegen ift von fletigem Wahsthum und Gewinn begleitet. Zeugniß dafür fei 
Randige jährliche Zunchnien des in der Production angelegten Nationalfaritals. 
‚Halle überfieht Hierbei, daß die biäherigen Erfahrungen über das Wachſen der Production 
:andes im ganzen und großen ſich durchaus auf dem Boden ber freien Brivatconcurrenz 
en, und Daß es daher allermindeftens fehr gewagt ift, diefe Erfahrungen ohne weiteres 
uf einen Zuftand der Dinge überzutragen , wo dieſe und mit ihr der fo bedeutende «Hebel 
‚geitrengteflen Wetteiferd ber verihiedenen Unternehmer, des Aufgebotd aller Kräfte ver 
lation für Vorbereitung, Einleitung und Durdführung eines beflimmten Geſchäftszweigs 
zen würbe, ohne daß noch gewiß ift, was an feine Stelle treten möchte. Es ift bekannt, 
elchen Schwierigfeiten und Berluften die „Pionniere von Rochdale“, als fie ich an die Betrei: 

wines fabrifmäßigen Gewerbes, einer Spinnerei, wagten, zu kämpfen hatten, bevor jie dieſes 
Kit in Gang brachten. Und dieſe Arbeiter waren von Haus aus die tüdhtigiten, energiich- 
geſchickteſten der ganzen Gegend, jonft würden fie den Plan der Afforiation überhaupt nicht 
ler Beharrlichfeit ergriffen und mit folden Erfolg durchgeſetzt haben; fie hatten ſich auch 
Bin frühern einfachern Stadien diejer Affociation für jenen fhwierigern Theil ihres Unter: 
nend vorbereitet, hatten im allgemeinen die Mittel und Wege kaufmänniſcher Gefchäfts: 
u und Sperulation fennen gelernt. Denfe man ſich nun aber einmal eine zufammen- 
Bine Maffe ungebilveter, in nichts dazu vorgeübter Arbeiter, denen es beifänte, gemeinfam 
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eine Kabrif zu errichten, was würden die Kolgen fein? Laffalle hat ſich offenbar bei jeinn 
danken von umfaffenden Arbeiterafjociationen mit Hülfe des Staats durch das Veiſpiel ein 
Ihon beftehender Aſſociationen folder Art, welche Erfolg gehabt haben, zu Illuſionen we 
laffen. Er hat dabei überfehen, einmal, daß diefe bisherigen Probuctivafforiationm fi 
ausſchließlich auf dem engern und darum leichter zu beherrichenden Gebiet der Handwerk 
ftrie, nicht der eigentlichen Großinpuftrie, bewegen; fürd zweite aber, daß fie faſt alle entf 
find und fi fortentwidelt haben mit den Kräften und Mitteln der Selbſthülfe. Geranı 
aber liegt ein ungebeuerer Unterſchied. Affociationen auf dev Bafid der Selbſthülfe, d 
lediglich auf die eigene Kraft ihrer Mitglieder angewiefen find und bei denen diefe allı 
Nifico tragen, werben fürd erfte immer nur gegründet werben von den an Fleiß, Geſchic 
namentlich aber an Willendenergie audgezeichnetern Arbeitern; fie werben ferner forgje 
bereitet und in ihrer Ausdehnung vorfihtig auf ein ſolches Maß beſchränkt werben, welä 
Vereinigung von Arbeitern, die eben nicht Kaufleute, Speculanten von Haus aus fin, 
fehen kann, und fie werden nur allmählich zu umfünglihern Geſchäften fortfchreiten ; 
den wachſenden Fonds, ſowol dem geiftigen ald dem materiellen, ihrer Theilnehmer. Al 
ift bei den auf Stantöhülfe gegründeten (der Natur der Sache nad), und wie die Menſq 
einmal find) wenigſtens nit vorauszuſetzen, und darum iſt es faljch, von dem Bedeihend 
auf Selbfthülfe gegründeter, von einer Elite der Arbeiter ind Leben gerufener Aſſoch 
(neben denen viele andere der gleihen Art doch immer noch wieder eingehen oder fid) nur! 
friften) einen Schluß zu machen auf die Moͤglichkeit und Näthlichfeit ver Bildung folde 
ciationen im großen, für den ganzen Arbeiterfland, und auf Staatsfoften. 

Das Auskunftsmittel, welches Laffalle dann noch für Verringerung des Rificon 
zelnen Probuctivaffociationen vorſchlägt, nämlich: Verbindung aller folder Aſſociatis 
gleichen Gewerbes in einer Stabt oder im ganzen Lande zu einer einzigen großen Aſſocich 
Bildung eined Credit- und Affecuranzverbandes fämmtlicher Affociationen, dieſes Mit 
Teicht dad Übel nur ſchlimmer maden, denn dann würden (da ja doch bie Goncurreg 
Auslande fortbeftände, folglich au die Gefahr von Entwerthung der Producte, € 
ftodungen, Handelöfrifen u. |. mw.) die von den fleißigern und geſchicktern Arbeitern 
und gutgeleiteten Affociationen bie trägern, ungefchidtern oder in fi) weniger einigen a 
mit Verluft arbeitenden mit übertragen müffen. Es wäre dad gewiffermaßen eine ® 
Faulheit und des Ungeſchicks, zugleich eine Iingeredhtigfeit gegen den ganzen befſern 
Arbeiter. Laffalle tabelt ed, daß in der Aflociation zu Rochdale und ebenfo in einer zu 
Arbeiter felbft wieder einen Unterſchied unter ſich machen, indem Diejenigen, welche zugk 
pitaliften‘‘, Actionäre find, nicht ſchlechthin mit den andern, die bloß ihre tägliche Art 
gen, theilen, fondern für ihre „vorgetbane Arbeit” aud etwas voraushaben wollen. 
vielmehr darin einen Bingerzeig ſehen follen, daß eine vollfonmen gleiche Behantlı 
gebilveten und des gebildeten, des minder und des mehr leiftenden Arbeiters gegen 
iſt und von dem gefunden Sinne des Arbeiter ſelbſt zurückgewieſen wird. Und doch 
ganzes Syſtem auf eine foldye Gleichſtellung hinauslaufen, da er die Conſequenzen Saint: 
oder Fourier's, durch welche diefe einer folhen Abnormität zu entgehen ſuchten, nid 
zu wollen ſcheint, nämlich daß entweder nad dem Beſchluß gewiffer Aufjichtöperfenen ( 
der Staatöhehörde), oder nad ini voraus beflimmten Quotalſätzen der Arcbeitsertrag 
verfhiedenen Theilnehmer der Production in beſtimmten Abftufungen vertheilt werke. ſ 

Die Frage, woher der Staat all das Geld oder den Credit nehmen follte, um aud se 
Theil feiner Arbeiterbevölferung, geſchweige der ganzen, die Mittel zur Gründung von 
tivaffociationen darzubieten, fann zur Zeit auf fi beruhen bleiben, wie wenig auf: 
Lafjalle vorgefhlagene Mittel einer unbeihränkten Ausgabe von Papiergeld zu d 
nad den allgemeinen nationaldfonomifhen Bedingungen des Weltverfehrs (die ja 
während auch auf einen foldhen Laſſalle'ſchen Staat ihre Rückwirkungen äußern wur 
erfcheint. Wenn eine folde Organijation ber Arbeit durch Staatöhülfe, wie Laffake 
nach focialen und wirthſchaftlichen Principien praktiſch möglih und heilſam erjchiene, | 
ed ja wol auch einen Weg geben, um den Geldpunkt zu erledigen und wenigftend al 
al® richtig erkannten Ziel fih zu nähern. Allein eben jene praktiſche Möglichkeit wu 
keit der vorgefhlagenen Reform müflen wir durchaus beſtreiten. Daß vie Lage, 
Princip freiefter Concurrenz und feine Audgeburt, die mafjenhaft producirende Fell 
einer zahlreichen und immer zahlreicher werdenden Arbeiterbevölferung bereiter, UM 
hält, welche eine Abhülfe dringend heifchen, welche nicht allein das Sumanitätsgefühl 
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n, fondern aud dem Politiker und Nationaldfonomen zu ben ernfteften Beforgniffen An- 
en, das wird niemand leugnen, der unfere heutigen induftriellen Zuſtände nicht blos ein- 
ıit dem Maßſtabe des ſogenannten, Nationalreichthums“ und feines ftetigen Wachsthums 
ondern auch danach fragt, wie fi die einzelnen und wie ſich die verſchiedenen Klajfen der 
erung babei befinden. Ob eine folde Abhülfe durch die natürliche Weiterentwidelung 
jegebenen Berhältniffe jelbft, dur die treibende Gonfequenz der freien Concurrenz und 
urch erzeugten wirthſchaftlichen Inbividualisnus, beziehentlich unter Hinzutritt der ebenfo 
chen und freien Wirkungen des Affociationdtriebs, nad dem Princip ver Selbfthülfe und 
yerantwortlichfeit, zu ermöglichen fei, oder ob ed dazu des Eingreifens künftlicher, außerhalb 
türlichen Spield ber Einzelfräfte und ihres freien Wetteifers flehenber Factoren, 5.8. 
aatshülfe, bedürfe, dieſe Frage ift jedenfalls eine der brennenpften Bragen unjerer Gegen: 
nd wird ed aller Wahrſcheinlichkeit nad auf lange fein. Zu einer neuen, tiefern Durch⸗ 
ng und Abklärung diefed Problems einen gewidhtigen Anſtoß gegeben zu haben, ift jeden⸗ 
n Verdienſt Lafjalle’3, das er mit den frühern Socialiften tHeilt. Seine Kritik der be- 
en Zuftänbe, wenn auch nicht neu, hat doch manche Punkte mit einer Schärfe bloßgelegt, 
Her kaum noch geſchehen. Was dagegen feine pofitiven Vorſchläge betrifft, fo find fie 
ills viel zu roh, zuoberflächlich, zu wenig Durdhgearbeitet und nad) den nothiwendigen Vor⸗ 
ungen ihrer Anwendbarkeit zu wenig erwogen, ald daß durch fie bie Loͤſung jenes wid- 
Broblen irgendwie gefördert werden koͤnnte. Sie haben aber — gerade in der Geftalt, 
auftreten — das Gefährliche, daß fie den minder gebildeten und bejonnenen Theil der 
ker leicht mit der Hoffnung ſchmeicheln, eine ſolche Reform (bei der ſcheinbar das ganze 
z Betriebe unſers wirthſchaftlichen Lebens unverändert bleibt) ließe ſich recht wohl und 
zueführen, wenn nur der Staat, d. h. die Beſitzenden wollten, daß fie alfo in den Arbeitern 
ſinmer wachſenden Haß gegen die Befigenden und eine fieberhafte Ungeduld nad Er: 
Mg der Herrſchaft im Staate nähren, indem jie dieſelben glauben maden, wenn nur fie, 
heiter, das Heft in Händen hätten, fo wäre mit Einem mal ihnen gründlich geholfen. 
erlernen fie dann, die ihnen ſchon jeßt gebotenen, bei eigener Anftrengung gar wol 
er zu machenden, von einem großen Theil ihrer Geuoſſen bereits jo erfolgreich betre⸗ 
Bege einer allmählihen DVerbefferung ihrer Lage mit Energie, Ausdauer und Geduld 
Teiten; jie wollen alles ober nichts; fie forbern für fi eine plöglide und vollfommene 
elung als ein ihnen zufommenbes Recht und verfhmähen eine langſame, ſchrittweiſe, 
heibft mit Mühe ſich erringen follen; fie erwarten alle Heil von einem politifchen Um⸗ 
B, der ihnen die Gewalt in die Hände geben foll, und vergeflen dabei, daß die allgemeinen 
Beaftlichen und focialen Verhältniffe ſich nicht ebenfo andern laſſen wie bie politifchen eines 
zı Landes, und daß, felbft wenn jie Diefen over jenen Staat ganz nad) ihren Au- und 
en einzurichten vermöchten, fie damit doc die Gewerbe- und Berfehröverhältuiffe in 
wen und alfo auch ihre eigenen focialen Berhältnifje ven Rückwirkungen des allgemeinen 
metchrE noch keineswegs entzogen haben würden, und daß dieſe Rückwirkungen den von 
mRtebten Zweck leicht vereiteln, mo nicht gar in jein Gegentheil — eine Verſchlimme⸗ 
Bw Arbeiterzuftände — vermandeln Eönnten. 
Maoßlich ſei noch bemerkt, daß alles, was bier gegen das von Lafjalle aufgeſtellte Prin- 
Mtnatöhülfe geiagt ift, fi ebenjo und zum Theil mit noch viel beſſerm Recht fagen läßt 
u Brincip einer Unterflügung ber Arbeiteraffociationen aud kirchlichen Mitteln, wie es 
— von Mainz auf Anlaß der Laffalle'ihen Bewegung in dem Schriftchen „Die 

age und das Chriftenthum‘ (Mainz 1864) entwidelt over vielmehr nur in fehr vagen 
angedeutet hat. K. Biedermann. 

Adthurn. Unter allen ſchweizeriſchen Cantonen hat feiner eine fo fonderbare unzuſam⸗ 
Bende Seftalt wie Solothurn, beffen Gebiet (785 Quadratkilometer) die Stadt nad) und 
“inzelnen Barcellen, meift durch Kauf, erworben hat. Er ftellt ein ſchief zufammenge- 

eug dar mit zwei an vie frangdjifche Grenze ſtoßenden abgefonderten Gebietötheilen 
und Klein:Lügel); die Weftgrenze, faft die ganze Südgrenze und einen Theil der 
bildet ver Canton Bern, der den proteftantifchen Bucheggberg (ſüdlich der Haupt: 

M> ver Aar) jafl ganz umfhließt. Im Norden grenzt der Canton überdies an Bafel: - 

RE, im Oſten und Süden an Aargau. Die Jurafette, melde ſich bis zu einer Höhe von 
MS über dem Meer (Hafenmatte) erhebt, durchzieht den Canton von Welt nad Oft und 
Rn eine noͤrdliche und fünliche Abdachung, jene in der Volksſprache y. das Land der 

 Ierifon. XII. 
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„Schwarzbuben“, dieſe ald dasjenige ver ‚‚ Gäuer“ bezeichnet. Solothurn iſt ein 
Gantone, welche mehr Getreide probuciren, als fie verbrauchen; außerdem fteh 
und Käferei auf einer hoben Stufe. Im Iura werben Eifenerze außgebeutet; fe 
ferner der fogenannte „folothurner Marmor”, ein Kalfftein, ver in ver Nähe 
gebrochen wird. An Induſtrie if der Kanton nicht reich; doch befchäftigt man fü 
bubenlanve mit Seidenbandweberei für Bafel, und neuerdings ift bei Solothui 
mwollfpinnerei errichtet worden. Die Bevölkerung des Gantond betrug am 1 
69263 Seelen (88 auf ven Quadratkilometer; 59624 Katholiken und 9548 
und Hat ſich feit 1850 um Y, Proc. vermindert. In den beiden bedeutendſt 
des Gantond dagegen, Solothurn und Olten, welch letzteres beſonders gewonnen 
Knotenpunkt der Bentralbahnlinie und Sig der mechanischen Werfftätten diefer E 
nehmung geworden ift, hat im gleichen Zeitraum die Bevölferung ſich verniehrt, 
(1860 5916 Einwohner) um 10 und in Olten (1860 2301 Einwohner) um - 
Ganton iftin fünf Bezirke (Oberämter) eingetheilt! Solothurn-Xäbern, Balsthal 
Kriegsftetten, Dorned-Thierftein und Olten-Gödgen. Ungewoͤhnlich ftarf ift 
Gemeinden, deren ver Canton 132 zählt, ſodaß aljo, wenn man die Hauptſtadt 
läßt, nicht ganz 500 Seelen auf die Gemeinde fommen; eine Gemeinde (& 
Olten-Goͤsſsgen) hat 42 Einwohner, 30 andere weniger ald 200. 

Solothurn und Zürich gelten für die beiden älteften Städte der Schweiz. 
Soldaten, Urfus und Victor, follen gegen das Ende der römischen Herrſchaft da— 
in der Gegend von Solothurn verbreitet haben. !) Die Entwidelung der Stadt Iı 
unter den Karolingern erfolgte ®ründung eines Benedictinerflofterd an ; dieſes eı 
(id) zu einem reihen Stift, deſſen Rechte über die Stadt unter ven burgundifchen Ki 
Edelmann des Landes zu Lehn gegeben und fpäter, als die Stadt mehr und mehr 
Bürgern felbft überlaffen wurven. Die Rechte des Reichs, namentlich den Blutban 
vogtei über das Stift, hatte früher ver vom Kaiſer ernannte Schultheif verwaltet, r 
nere Berwaltung und die Gerichtsbarkeit in Givilfachen ver Bürgerſchaft und dem x 
ten Haupt, dem Bürgermeifter, zuftanden. Im Jahre 1324 aber fam das Schulth: 
Bürgerfhaft, und die Würde des Bürgermeifters hörte von da an auf. Als freie, 
die Etabt [don unter ven Zähringern betrachtet. Bon alters ber ftand fie mit R 
Freundſchaft, eine Verbindung, deren Einfluß bis auf den heutigen Tag fich le 
bat. Im Bunde mit ven Berner, der 1351 ein auf ewige Zeiten gefchloffener w 
die Solotfurner gegen Ofterreich (Belagerung der Stabt durch Herzog Leopo 
oberung des Aargaus 1415), die Grafen von Kuburg und den Abel der Umge 
bei Laupen 1339); bald nahmen fle auch an ven Fehden ver Eidgenoſſen Antheil 
werbung um Aufnahme in ven Bund (1411) foheiterte anfangs an dem W 
Länder, melde einer Berftärfung bes ſtädtiſchen Elements im Bunde abhold ware 
dem die Solothurner aud in den Burgunderkriegen mit in ben Reihen der @idgen: 
hatten, erfolgte im Jahre 1481, gleichzeitig mit vem Stanzerverfommniß, unter Be 
Bruders Klaus von Flue die Aufnahme Solothurn als zehnten Orts in den 
der Schlaht bei Novarra (1513) war Solothurn einer ver Schaupläße des Bau 
weicher, veranlaßt durch ven Berbacht, die Regierungen feien an Frankreich ver! 
firafung der Schuldigen („Teutſchfranzoſen“ oder „Kronenfreſſer“ vom Landvo 
Zugeftänpniffe an die Landleute zum Zwede hatte. Unter Bermittelung der Städ 
burg, Biel und Zofingen wurde die Sache geſchlichtet und die bedrohte Herrſchaft 
Ariftofratie dadurch gerettet, daß fie Die Keibeigenfchaft für loskäuflich erklärte. 
mation zeigte fi) Solothurn anfangs geneigt, obwol die Chorherren des Stifte, 
fHritte der neuen Lehre zu hemmen, plöglich die Bebeine von Urſus und Victor, 
ligen der Stadt, entdeckten und ausftellten; die Sulothurner zogen mit Ber 
Religionstrieg (Schlacht bei Kappel 1531), aber nad) veffen unglücklichem Aus 
bie Aitgläubigen wieder die Oberhand und die fatholifche Lehre wurde im ganze 
unter Bernd Oberherrlichkeit ſtehenden Buchrggberg auögenommeu, zum Ihe 
wievereingefüßrt. 2) Ein Span mit Bafel, welches den Biutbann über vie Ort 

1) Ihnen ift die prächtige Domfirche in Solothurn, ein Werk des Baumeifters Piſ 
(1762—73) geweiht. 

2) In diefe Beit (30. Oct. 1533) fällt die Heldenthat des Schultheißen Niklaus We 
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ch und zum Zeichen feiner Herrſchaft vafelbft einen Galgen aufrichten ließ, veranlaßte um 
iche Zeit (1531) den fogenannten Galgenkrieg, welcher durch eidgenöſſiſche Vermittelung 
fen Solothurns geſchlichtet wurde. Politiſch meift mit Bern ſympathiſirend, confefitonell 
rn der katholiſchen Partei zugehörend, ohne in territorialem Zuſammenhang mit dem 
ig dieſer Partei, den Urcantonen, zu ſtehen, hielt ih Solothurn in den fpätern Reli- 
-iegen neutral, obwol es bei den fpecififch Fatholifhen Bündniffen mit dem Fürſtbiſchof 
ıfel (1579), mit dem Papſte (fuogenannter goldener ober borromäifcher Bund von 1586) 
it Frankreich („Trücklibund“ von 1715) mit den übrigen Fatholifchen Ständen gemeine 
nadte.?) Eine übermüthige That zweier ſolothurniſcher Lanpvögte, melde einen nad) 
aufen zum Zuzug beflimmten, über folothurnifches Gebiet ziehenden Trupp Berner über: 
ind zeriprengten (1632), erzeugte heftigen und lange nachwirkenden Groll zwifchen ven 
Städten. An dem großen Bauernkriege von 1653, ber auf Eurze Zeit die Ariftofratien 
woeiz zun Bewußtjein ihrer gemeinfamen politifhen Intereffen brachte, betheiligte jich 
ı8 folothurnifhe Landvolk; der Aufſtand, weldhen Solothurn feinerfeits durch Nachgie- 
zu bemeiflern verfudt Hatte, wurde unter Leitung Bernd und Zürichs blutig nieverge- 
‚und dieBezahlung ver Kriegdfoften dem ohnehin durch Grundlaften, Abgaben, Sporteln 
e habgierige Verwaltung ver ftäbtifchen Landvögte gedrückten Landvolf auferlegt. Seit 
8 des 18. Jahrhunderts wurde Solothurn die bleibende Refidenz der franzöfifchen Bot⸗ 
r und damit au der Mittelpunft ver ververbliden Einwirkungen, welche ausländifcher 
jienft, Benflonen und fremde Sitten auf die Schweiz ausübten. Das ſtädtiſche Patriciat, 
zrch Milde audgezeichnet, ſchied ich mehr und mehr ab vom Volk, welches man fi wie 
slaufte Waare anzufehen gemwöhnte; bie patriciihe Jugend ſuchte franzöſiſchen Militär- 
jofdienſt auf, und wenn fie auß der Fremde heimfehrte, fielen ihr Stellen in der Regierung, 
wgteien u. ſ. w. zu, durch deren Nutzungen die Kamilien ihren Glanz behaupteten. Nicht 

ſchädlichen Einfluß Hatten die Jefuiten, welde 1646 aufgenommen wurben; nad) ber 
g ded Ordens im Jahre 1773, melde feinem Wirfen in Solothurn für immer ein 

achte, Hat fich die Geiſtlichkeit des Cantons durch wiflenfchaftliches Streben und Em: 
eit für freiere Anfihten in firhlihenundpolitifhen Dingen ausgezeichnet, undim Unter: 
Klerus der Cantone Freiburg und Luzern ift diefe Richtung bei der folotgurnifchen 

eit bis heute die vorherrſchende geblieben. Died der Grund, weshalb die zur Didcefe 
hörenden Bantone Solothurn zum Sig des Vriefterfeminard der Didceje auserkoren 
onvention vom 17. Sept. 1858.) 

RB alte Berfaffung Solothurnd hielt die Mitte zwifchen ven Zunftverfaffungen (Züri, 
Schaffhauſen u. ſ. w.) und den patricifhen Berfafiungen, wie fie fihin Bern, Luzern und 
& audgebildet hatten. Die Bintheilung der Bürgerfchaft in elf Zünfte, alle mit Hand⸗ 
emen, ift zwiſchen 1340 und 1446 durchgeführt worben. Der urfprünglid aus 11 Mit- 
k beftebende und vermuthlih von Landgrafen ernannte Rath verihmolz allmählich mit 
Ropelt jo ftarfen Ausfhuß der Bürgerfchaft in ven ordentlichen oder Kleinen Rath ver 
in weldem man die 11 alten von ven 22 jungen Räthen unterſchied; vereinigt mit ven 
ren Räthen bildete er, unter dem Präfivium eined der beiden, jährlich im Amt med): 
Schultheißen, die hoͤchſte Gewalt in Staat, die „Hundert der Stadt Solothurn”. Ein 
 Bürgermeifteramtd hatte ji erhalten in dem „Gemeinmann“, einem der Jungräthe, 
Shut das Vormundſchaftsweſen, die Aufſichtüber Maß und Gewicht u. dgl. anheimgegeben 
naeh weldyer bei der alljährlichen Bürgerbefagung *) ven Sprecher des Volks machte. In 
men ber Verhandlung bei viefer jährlichen Beftätigung drückte ſich nod in der fpätern 

> . 

Merſtadt Solotyurn verfammelten Reformirten die Brüde über die Aar abgeworfen hatten und 
ſtehenden Anhänger des alten Glaubens ſich anfchidten, eine Kanone gegen fie abzufeuern, 

Mündung ftellte mit der Erflärung, wenn fie fchießen wollten, wolle er der erfle Mann 
mlomme. 
tramontan‘' war indefien Solothurn auch Damals nicht. Ale der päpftliche Nuntius ihm mit 
broßte, wenn es fortfahre, Heinrich IV. und feinen Verbündeten Vorſchub zu leiften, be- 
Regierung , fernere Briefe des Nuntius uneröffnet zurückzuſchicken und den Prieftern anzu: 

* bag „fie fc des Krieges nübit annehmen, fondern über die Bibli gangend und in berfelben 

Bi. Hieß der „Rofengarten‘‘, weil jeber Bürger einen Rofenflrauß in ber Hand trug ober ınan 
bacım Wetter im Garten der Barfüßerfirche, welcher jenen Namen trag, ſich zerſammelte. 
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Zeit der Gevanfe aus, daß Die ganze Gemeinde ihre Beamten, d. h. die Alt- und Jungräthe m 
den Schultheißen u. 1. w. jelbft wählt; die übrigen 66 Mitglieder des Gropen Raths ind ı 
muthlich anfangs von den Zünften gewählt worden, aber thatjächlich waren fpäter alle Rat 
berrenftellen lebenslänglich, die Beftätigung durch die Gemeinde eine leere Geremonie, und: 
ganze Wahlgefhäft beruhte auf Selbſtergänzung, ſodaß vorerjt die Jungräthe die Altti 
wählten vder vielmehr beftätigten, der Altihultheiß dem Amtsſchultheiß regelmäßig nadiel 
fodann die Alträthe Die Jungräthe und die 66 Großräthe wieder wählten oder, wenn einer u 
fiel, ihn aus den Zunftbrüdern ergänzten. Mit dem „Prakticiren“ (Wahlmishräuden) ma 
fih, wie in übrigen ſchweizeriſchen Städteariftofratien, fo aud in Solothurn die Bejepgeh 
viel zu ſchaffen. Ebenſo findet jich die Eintheilung der Apminiftration in eine große Zadlı 
Eollegien und Räthen; der wichtigfte Darunter, ver das Diplomatiſche und die hohe Polizeis 
waltende „Geheimerath“ beftand aus den Häuptern ded Staats, d.h. dem Schulthe 
Venner, Serfelmeifter, Stadtjhreiber, Gemeinmann und dem älteften Altrath. Der Yan 
teien gab ed, abgeiehen von dem Antheil Solothurns an den italienifhen Vogteien, 11; 
Rangoronung, nah welder diejelben vergeben werden follten, war gejeglich genau bei 
So ſchroff wie in Bern war übrigend in Solothurn die Ariftofratie nicht ausgebildet; wir 
nit, daß die Stadt die Landbürger von der Erwerbung des ftädtifhen Bürgerrechts jeg 
ſätzlich ausgeſchloſſen hätte, obwol allerdings die Bedingungen der Erwerbung allmählich er 
und Fälle einer Bürgerrechtsannahme immer ſeltener geworden ſein mögen; ferner fonnte 
großjührig werdende Bürger ſich die Zunft wählen, welcher er auf Lebenszeit angehören 
und er entſchied jih dabei in der Regel für diejenige, auf welcher er zuerſt ein Amt zu 
hoffen fonnte. Doch wurde im Jahre 1681 eine Verordnung erlafen, daß die damals i 
des Bürgerrechts flehenden Bürger (etwa 85 Bamilien) als „Altbürger‘ von den vonz 
ind Bürgerrecht tretenden „Neubürgern’‘ unterichieden und von dieſen legtern niemand ä 
fühig jein folle, ald wenn die Zahl der Altbürger auf 25 Familien zuſammenſchmelzen 
Auch das lächerliche Prunken mit Adelstiteln machte man den Bernern nad, obmol die 
altadelichen Geſchlechter der Stadt ſchon ſeit dem 15. Jahrhundert ausgeftorben waren. 
wenn die berner Ariſtokratie ſich auszeichnete durch einen nicht unbedeutenden Grad flaat 
nifcher Einſicht, jo war dies Dagegen in dem Fleinftäptiihen Solothurn eine feltenerr @ 
Glückliche Erfolge erzielte gegen Ende des 18. Jahrhunderts die „Okonomiſche Geſel 
welche jih namentli die Hebung der Landwirthſchaft zun Ziel jeßte und deren Bemi 
wol die im Jahre 1785 erfolgte unentgeltliche Aufhebung ver Leibeigenſchaft zu verdanke 

Im Jahre 1798 mußte fih Solothurn nad Furzem, der mangelnden Organijatier 
völlig hoffnungsloſem Kampfe ven franzöjiihen General Schauenburg ergeben; vie Einf 
verfajjung ver helvetifhen Nepublif (April 1798) fand wenig Sympathien, und der „Wi 
krieg“ (September 1802) gegen die helvetiſche Negierung brachte auch in Solothurn fr 
Zeit die alten Negenten wieder and Negiment. Durd die Mediationdacte von 1803 
Solothurn zu einem der ſechs Directorialcantone erhoben, und zweimal bekleidete der folother 
Amtsſchultheiß die Stelle eines Landammanns der Schweiz (1805 und 1811). Im 
verlieh die Mediationsacte dem Canton eine Verfaſſung von ähnlicher Art, wie fie unter, 
haufen’ geichilvert worden ift. Von den fünf Bezirken war jeder in vier Quartiere ei 
von welchen jedes je ein Mitglied direct in den Großen Rath wählte und außerdem je virr®. 
didaten außerhalb ded Bezirks ernannte, unter venen das Los die Hälfte zu Mitgliedeh 
Großen Nath8 bezeichnete. Der Kleine Rath beftand aus 21 Mitgliedern, aus deren Mil. 
Amtsſchultheiß erwählt wird: die Theilung der Gewalten war eingeführt und der ni: 
Amt flebende Schultheip hatte ald Brajivent des Appellationsgerichtd zu Functioniren. 
Amtsvauer, das „Grabau“ u. dgl. waren glei beſtimmt wie in der Berfaffung für Oi. 
haufen. Es verdient zur Charakteriftif des ſolothurner Volks hervorgehoben zu werben, 
es ſich des Grabau zu bedienen wagte, um eine Anzahl Patricier aus dem Großen R 
entfernen, was den damals zugleich die Würde eines Landammanns bekleidenden Schul 
Gluz Ruchti zu dem thörihten, durch ven General von Wattenwyl vereitelten Begehren 4 
Intervention Napoleon's verleitete (1805 ; von Tillier, „Gefchichte der Mediationdperil 
1, 184). 

Die Medintiondregierung hatte vie Sympathien des Volks für ih und erwarb ih um 
bare Verdienſte durch gemeinnüßige Anorpnungen, Hebung des Schulwefens, Ginrictung 
Armenanftalten u. dgl. Als daher nad) dem Einmarſch der Alliirten in die Schweiz ke 
ariftofratifhe Partei durch einen frechen Handſtreich den mediationsmäßigen Großes | 
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gte (8./9. Ian. 1814), fam es zu Volksaufſtänden, welche die Ariftofratie theils 
Beripre&ungen, theild mit Hülfe herbeigerufener berner Truppen zu bemeiftern wußte, 
nen fie, faum wieder im Befig ihrer Macht befeftigt, durch Verfolgungen der Führer die 
In abzufchneiden ſuchte. Doc wagte die Reftaurationdverfaffung vom 17. Aug. 1814 
ine unbepingte Wieverherftellung der alten Zuftände. Sie anerfannte Gewerb3- und 
I8freiheit im Innern des Cantons, ferner allgemeine Aemterfähigfeit, fie verpflichtete jede 
ande des Bantond, einen Bürger einer andern Gemeinde gegen Erlegung ver feftgefegten 
ufsſumme ins Bürgerrecht aufzunehmen, und ftellte in ver Hauptftabt die Neubürger ven 
cgern gleih. Die ftäptifhen Zünfte wurden wiederhergeftellt. In den oberften Behörden 
n Stadtbürgern einftarkes Übergewichteingeräumt, Lebenslänglichkeit und Selbftergänzung 
:aktifch ziemlich werthloſen Mopificationen als Grundſatz anerfannt. So beftand der Große 
aus 101 Mitgliedern, die alle aufXebendzeit gewahlt waren und unter denen ſich 58 Stadt: 
r befanden. Fünfunddreißig feiner Mitglieder erwählte ver Große Rath felbft frei aus 
die gefegliden Dualificationen bejigenden Staatöbürgern ; für die übrigen 66 Stellen 
ı die Zünfte und Wahlfreife nicht das Recht der Wahl, fondern nur dasjenige eines drei- 
ı Borfchlagd, aus melden der Große Rath das Mitglied wählte. Und nicht einmal der 
smtheit der Zunft oder des Wahlfreifes ftand dieſes Vorſchlagsrecht zu, ſondern es wurde 
bt von einem durch das Los bezeichneten Wahlcorps, beſtehend aus fünf aus ven elf 
en, fünf aus ven zehn veichften und fünf aus der Geſammtheit der Anweſenden ausgeloften 
R- oner Kreiöglievern. Der Cenſus ver Wählbarkeit (2000 ſchweizer Franken Vermögen) 
ber nämliche, wie er zur Mediationszeit für die direct von den Zünften gewählten Mitglieder 
mden hatte. Die Befugniffe des Großen Raths gegenuber vem aus 21 Mitgliedern be- 
uden Kleinen Rath waren ausgedehnter ald in andern Gantondverfafjungen viefer Periode, 
u ihm namentlicdy dad Recht ver Initiative eingeräumt war; dagegen blieb aus ver Mebia- 
| die Vorſchrift ſtehen, daß nur mit Gutheißung des Kleinen Raths der Große Rath 

dentlihen Sigungen (Frühling und Herbft, je acht Tage) über die beftimmtte Zeit ver- 
dürfe. Im Kleinen Rath (Regierung) hatte jede der elf ſtädtiſchen Zünfte von Rechts 

eineß, die Landſchaft vier Mitglieder; vie übrigen ſechs Mitglieder konnten aus der Stadt 
Lande fein. Die Trennung der Juftig von der Regierung wurde beibehalten, nur 

len trat dad Appellationdgeriht mit der Regierung zufammen und mußte, wenn es ſich 
ng eines Todedurtheild handelte, vier Glieder des Kleinen Rath beiziehen. Bon acht 

Jahren hatte, auf ven VBorfchlag einer durch dad Los zufammengefegten Commiflton, 
oße Rath darüber zu erkennen, ob der Kleine Rath fih einer Wiederwahl zu unterwerfen 
ergaben ſich zwei Drittel der Stimmen für die Bejahung der Yrage, fo war fofort die 
Loorzunehmen. 
herrfchende Bürgerfchaft der Hauptſtadt, kaum 300 Bamilienhäupter zählend, zeigte 

Aufgabe, die Ariftofratie zu befeftigen, in Feiner Weife gewachſen. Sie fand ihre Ver: 
in der Menge von Amtern und Amtchen, mit welden die Staatöverwaltung überladen 

das heranwachſende Geſchlecht fuchte fremde Kriegävienfte auf. Weder durch höhere Bil- 
», noch durch fhöpferifche Energie imponirte die ſtädtiſche Ariftofratie dem Landvolk; noch 
wurde ihr Anſehen erſchüttert durch die öfonomifche Zerrüttung, in welche mande früher 
Ren Rang geflandene Bamilien verfielen. Bon Verdienften, welche fich die Reſtaurations⸗ 
ung um das Land erworben hätte, ift wenig zu melden; vergeblich bemühte ji ein feinen 
desgenoſſen an Ginfiht überlegenes Mitglied des Patriciats, der Geſchichtſchreiber Robert 
:Blozheim, die Reorganifation der Stadtſchulen ind Werk zu fegen. Das Befle war das 

ine Verdienſt, daß man trog der nachdrücklichen Vorftellungen der Nuntiatur die unter der 
ationsregierung angebahnte Berufung der Jeſuiten wieder fallen ließ (15. Juli 1816). 

bei den Verhandlungen über die Neugeftaltung des Bisthums Bafel fuchte Solothurn im 
a mit den übrigen Diöcefancantonen (Bern, Luzern, Aargau, Thurgau, Zug) Zugeftänd- 
zu Gunſten der weltlihen Macht zu erlangen; der Erfolg entſprach nicht den gehegten 
schen, aber wenigftend erhielt die neue Didcefe, ald deren Sig Solothurn bezeichnet wurde, 
ziſchof Salzmann von Luzern ein der Staatsgewalt gegenüber befcheiden und verfühnlid 
etendes Haupt (1828). 
Bor der im Spätjahr 1830 losbrechenden Volksbewegung, die ihren Kern in dem Stäbt- 
Diten hatte und von zwei an Geift und Energie hervorragenden Männern, dem Handels: 
n Joſeph Munzinger und dem Juriften Reinert geleitet mar, mußte die ſolothurniſche Ari: 

tie bald Die Segel ftreihen. Eine Volksverſammlung in Balsthal (22. Dec. 1830) ent: 
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ſchied das Schidjal des Cantond, und die neue Verfafſung fanı komiſcherweiſe fo zu Sum 
daß zwar der bißherige Große Rath fie erließ, aber gleichzeitig die in Balsthal niedergeſen 
Ausſchüſſe tagten und der Inhalt der neuen Verfaſſung durch Compromiß zwiſchen ber ort 
lihen und der improviiirten Legislative feitgeftellt wurde (13. Jan. 1831). Daraus nl 
ih die Schüchternheit, mit welcher in dieſer Verfafjung die Demofratie auftritt, was ſichn 
befondere in den gefünitelten organifatorifhen Vorfähriften zeigt. Der Große Rath z. 2.1 
zufammengefegt aus 109 Mitgliedern; 26 davon wählten die zehn Wahlkreiſe in dim 
Wahl, 70 die „Wahlcollegien”, d. h. die von den Urmwählern im Verhältniß von einem Ba 
mann auf je 50 Einwohner ernannten und zur Ausübung ihres Wahlrechts Freisweife zuſ 
mentretenden Wahlmänner, 13 endlich wählte der Große Rath felbft. Die erftern kamen 
prei Jahre zur Hälfte, die beiden legtern Kategorien alle zwei Jahre zu einem Drittel in m 
diſchen Austritt. Die Hauptfladt zählte immer noch 34 Mitglieder im Großen Rath: im 
Wahlcollegien galt die Vorſchrift, daß jeder Wahlmann mindeſtens zwei Kandidaten aue 
feines Kreijes bezeichnen mülfe. Das active Wahlrecht kam nur den im Ganton wohn 
Bürgern zu, aber denjenigen, welde außerhalb ihrer Heimatsgemeinde wohnten, nur int 
nicht an ihrem Wohnorte. Geiftlihe waren vom Stimmredt wie von der Wahlbarkeit 
gefchloffen. Wie in ven meiften Gantondverfaffungen jener Perione war der Kleine 
(17 Mitglieder, periodifcher Austritt eines Dritteld alle zwei Jahre) im Grunde nur ein 
Ihuß des Großen Raths. Außer der Prepfreibeit und dem Petitionsrecht enthielt die V 
feine erheblichen neuen Gemwährleiftungen von Volksrechten. 

Mit diefer Derfajiung legte das impotente ftädtifche Patriciat feine Gewalt nieder 
Hände eines bureaufratifchen Liberalismus, welcher ſich mehr ald den Erzieher denn di 
Organ des Volks anſah. Hatte dad Patriciat das Recht der Demokratie geleugnet, ſo 
der liberalen Doctrin jener Zeit doch auch nicht für mehr al8 ein ferned Ideal, dem man a 
manchen Übergängen lid) nähern werde. Aber fie arbeitete wenigftend mit Hingebung um 
fiht in die Bedingungen einer freien politiiben Entwickelung darauf hin, daß das 2 
Neife erlange, melde nıan ihm dermalen noch nicht zugeftehen wollte. Befreiung von pen 
teften des Feudalſtaats 5), Hebung der materiellen Zuftände, ganz beſonders aber VBoltehi 
und Befänpfung der Rückſchrittstendenzen des Ultramontanidmus, dad waren die Zid 
des Liberalismus auf fatholifhem Boden, und je kräftiger er für lie einftand, um fo mehr 
der Gegenjaß zwifhen Stadt und Land fih abſchwächen und ver zwiſchen Staatsgen 
Kirche hervortreten. In Solothurn, wie in Aargau und Luzern, ſchwang ſich die Flerikale 
auf das demokratiſche Roß; derſelbe Glaube, welcher die Politik der liberalen Staatömär 
ftinımte, der Glaube nämlich an die Unreife des Volks, machte die Klerifalen zu den Verft 
Ihranfenlofer Ausdehnung der Volksrechte, denn über dad Wolf, fo rechneten fie, w 
Priefter herrſchen. In Solothurn drohte die demofratifch:flerifale Bewegung der Reg 
über den Kopf zu wachen, als nad) Ablauf des in der VBerfaffung von 1831 vorgefchriebene 
zehntd die Reviſion der Verfaſſung an die Hand genonmen wurde; die Negierung akt, 

Munzinger geleitet, entfaltete eine Energie, welche ven Widerftand niederwarf und ver ve 
berigen Großen Rath entworfenen Berfaffung die Mehrheit jicherte. Unvorfichtigfeiten, 
ih tie Klerifalen hatten zu Schulden kommen laffen, gaben ven Anlaß, die Führer zu verf 
und e8 ergab fi in der Volfsabftimmung vom 10. San. 1841 für Annahme der vom & 
Rath revidirten Verfallung eine Mehrheit von 6289 gegen 4277 Stimmen; 5134 8 
hatten fih der Abſtimmung enthalten. Die Neuerungen, melde diefe Verfaflung brachte, x 
nicht jehr bedeutend. Man vermehrte vie Zahl der unmittelbar gewählten Mitglieder m 
auf 55, aber doch blieb vie indirecte Wahl noch für 41, die Wahl durch den Großen Rath 
für I Grofrathefige beitehen. Das Vorrecht ver Hauptſtadt mar befeitigt, das Mepröft 
tiondverhältnig auf die Volkszahl bajirt. Alle fünf Jahre follte ver Große Rath zur $ 
einer Erneuerungswahl unterliegen; vie perfünliche Amtspauer der Mitglieder war ſomi 
ſechs auf zehn Jahre ausgedehnt. Der Kleine Nath wurde in einen Regierungsrath umge 
die Zahl feiner Mitglieder auf neun reducirt; wählbar in ven Regierungsrath follte jeder 
tondbürger jein, nicht wie bis dahin nur Mitgliever des Gropen Raths. 

Die Feuerprobe ded Syſtems maren die confeflionellen und politifden Kämpfe ver vi 
Sahre, und e8 hat fie trefflich beftanden. Solorhurn und Teflin maren bie einzigen kath 

5) Beleg über Ahlöfung der Zehnten von 1837 (obligatorifche Umwandlung der Zehmten in 
iöfungefapitalien). 
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tone, welche in den Streitfragen, welche im Sonderbundskriege ihren Gulminationspunft und 
x Bundesrevifion von 1848 ihre Löfung fanden, unbeirrt zur liberalen Mehrheit ver Tag: 
ng hielten. Aber mit dem Jahre 1848 trat der leitende Kopf der folothurner Regierung, 
izinger, in ben Bunbesrath über; die Stügen des Syftems begannen alt und matt zu wer- 
und ed war ein zweideutiges Lob, wenn man Solothurn das ‚Land ver slaflifchen Ruhe‘ 
te. Gine Berfaffungsrevifion, die im Jahre 1850 ftattfand, führte einige beſcheidene Ver: 
ungen ein, fo namentlich die Bejeitigung aller inpirecten Wahlen, vie Gefammterneue: 
Bwahl des Großen Rath (fünfjührige Veriode) und die Annahme des Grundfages, daß 
Stimmberechtigte die politifhen Rechte an feinem Wohnorte ausübe, aber jle befriebigte bei 
m nicht die Wünfche, welche unter der allmählich fi bildenden radicalen Partei wach ge— 
en waren. Zwei jüngere Advocaten, W. Vigier und I. Affolter, jener dem ehemaligen 
iciat angehörend, dieſer ein Bauerfohn, führten die Oppofition der „Rothen“, welder 
klerikale Elemente ſich anfchloffen, zum Kampfe gegen dad „Dltener Regiment‘, um welches 
ie „Grauen“ ſcharten. Die Fehde wurde mit großer Erbitterung geführt, die Thatloſigkeit 
Regierung, ihr Verhalten in Eiſenbahnſachen u. f. w. einer ſtrengen Kritik unterworfen, 
pad Ergebniß war ein vollftländiger Sieg der „Rothen“. Die Berfaffung vom 1. Juni 
3, in welder jie ihr politifched Programm durchgeſetzt Haben, dharakterifirt fid) namentlich 
die Erweiterung der Volksrechte (Veto gegen Gefege und Beſchlüſſe des Großen Raths, 
Honvere gegen Steuerberrete,; Volksvorſchläge für Befegung von Bezirföbeamtungen und 
reien; Wahl des Gemeinderaths und feıned Vorfteherd, der Friedensrichter und der Pri- 
ehrer durch die Gemeinden, ſowie Wahl zweier Mitgliever des Bezirksgerichts durch das 
>; geleglich gebotene Verpflichtung zur Theilnahme an politifhen Wahlen und Abftim- 
gen; Ausflug der Regierungsräthe und ſämmtlicher Regierungsbeamten von ver Wäpl: 

in den Großen Rath; Aufitellung eines Befoldungsmarimums von 2600 Franken; Re: 
pn der Mitgliederzahl des Regierungsraths (fünf); Erriditung einer Hypothefar: und Leih— 
Daß die Beiftlihfeit nicht auf die neue Verfaffung einwirken Eonnte, wie fie e8 vielleicht 
hatte, bemweift die beibehaltene Ausfchließung ver Geiftlihen vom politifhen Stimmredt. 

unter diefer Berfafjung eingefegte Regierung, deren Seele Bigier ift, hat in allen 
der Staatöverwaltung eine höchſt anerfennenswerthe Thatigkeit entfaltet, ohne bißjegt 

igt geweſen zu fein, zur Erhebung directer Steuern zu fhreiten. Beſondere Sorgfalt 
dem Erziehungsweſen zugewendet (Gefege über die Cantonsſchule von 1857; über die 

ärfhulen von 1858); der Sporteltarif ward einer Reviflon unterworfen (1857), ein 
Strafgefegbud erlaffen, im Strafverfahren dad Geſchworenengericht eingeführt (1862), 

eindeweſen 1859 durch ein Organijationdgefeß regulirt, welches freilich nod) ganz auf 
oden der Bürgergemeinde fteht (alfo z. B. nur Gemeindebürgern dad Stimmredt ein 

‚ alle Gemeindeeinwohner dagegen ven Gemeindeſteuern, „Zellen, unterwirft); dad Sa: 
efen, dad Straßenmefen, vie Beftimmungen über Wailerbau, Entfumpfungen, Drai- 

Ng u. dgl. erlitten eine durchgreifende Reviſion; die in der Verfaffung vorgefebene Bank 
e in der Weife errichtet, daß ver Staat vie Hälfte des Actienkapitals (Y, Mill. rs.) 
ribirte u. ſ. w. Solothurn befigt ein vortrefjliches, von Reinert bearbeiteted Givilgefeg- 
(1841— 47), welches wie die Civilgefegbüdher von Aargau und Luzern zu der an das 
ſche Geſetz ſich anſchließenden Gruppe gehört, jedoch ſich felbftändiger ald jene zu dem 
inal verhält. ®. Vogt. 
Souveränetät; Suzeränetät. Wir haben e8 hier wieder mit Bezeichnungen zu thun, 
e, wie fo viele technifche Ausdrücke unfers öffentlihen Nechts, nicht ver deutſchen, fondern 
omaniſchen Spradje angehören und deshalb von dem Lateinifhen abflammen. ) 
;upremitas oder superioritas hatte bei den Roͤmern feinen beftimmten flaatörechtlichen 
ı, jondern bezeichnete überhaupt den thatjählihen Zuftand des Zuoberfl: oder Höher: 
ynetfeind.2) Ein fpecififch politifher Sinn wurde mit dieſen Ausprüden erft im Mittel- 
verbunden, wo der erflere verfelben zur Bezeichnung der Stellung von Kaifer und Papft, 

) Die Literatur f. bei Held, Staat und Gefellfchaft, IL, 503 fg. Dazu Fröbel, Theorie der Politik, 
3, 106, 125. Eſcher, Handbuch der praftifchen Politik, I, 64, 68; II, 113. Vattel, Droit des 
1, 1,108 fg., 173. Fiſchel, Die Berfaffung Englands, ©. 17. 
N) So wurde auch bas Wort „[ouverän nicht nur häufig zur Bezeichnung eines relativen Zuoberft: 
(Selb, UI, 506 u. 507), fondern aud) ganz populär zur Bezeichnung aller möglichen Superlative 
aucht. Es wirb 3. B. ebenfo von fouveränen Heilmitteln wie von einer „souveraine imprudence‘' 
vergnier be Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, II, 381) gefpruchen. 



440 Souveränetät 

der zweite zur Bezeichnung der Stellung der reichsunmittelbaren Landesherren, vanchen aud wm 
des Kaiferd?) gebraudt, in den gleichzeitigen franzditihen Urkunden aber der Ausf 
„souverain‘ fowol für die Stellung des franzöjiihen Königs wie für die feiner Bari 
ihren Baronien zur Anwendung fan. | 

Als man in Deutihland durch den Einfluß Frankreichs dazu Fam, die lateinifäge Eyrd 
al8 die der Gebildeten, der Wiſſenſchaft, Gejeggebung und ver diplomatiſchen Verhandlung 
aufzugeben, für die legtern aber die franzöjiihe Sprache anzunehmen (namentlich feit W 
Dreißigjährigen Kriege), da fing man aud) an, ji des Worts „ſouverän“ zu bevienen. 2 
von den Franzoſen in ver Redaction ded MWeftfälifhen Friedensinſtruments verſuchte UM 
fegung von „superioritas territorialis’’ mit: „souverainete‘ wurde zwar noch in den latıt 
rebigirten Originalen des Osnabrücker und Münfterfhen Friedens befeitigt. Ni 
weniger kam der Gebrauch des fraglichen Ausdrucks mit dem in jeder Richtung fleigenem 
fluß Branfreihe und dem Verfall des Deutſchen Reid immer mehr auf und zwar gerakt 
Bezeihnung der Landeshoheit der deutfchen Fürſten. Betrachtet man bie hierbei wi 
innern Motive, ſo wird man finden, daß in ver Anmenbung des Wortes, Souveranetät oe 
der Behauptung verjelben feitend der deutfchen Fürſten gleihjam ein Frontmachen naqh 
verſchiedenen Richtungen hin gelegen war, nämlich einmal gegen die Beſchränkungen verf 
lichen Gewalt von jeiten des Reichs und gegen die Schranken, welche durch Die mittelalterl 
Territorialftände der fürftlihen Gemalt gezogen waren. 

Es ift jicher nicht ohne Bedeutung und Intereſſe, zu ſehen, wie der anfangs hauptjäd 
Kriegäherr oder (im Brieden) ald eine Art indifferenter Größe erfcheinende germaniſche 
(suadendi magis auctoritate quanı jubendi potestate) nah den Eroberungen 
Länder mehr den Charafter eines eigentlihen Königs annahm und neben der auf Sit 
Vertrag beruhenden, für die neuen Zuftänve aber nicht ausreichenden Ordnung eine 
föniglihe Uronung mitteld ded bannus rerius begründete, ver Eöniglihen Gewalt 
befondern und jelbfländigen Inhalt geben und auf diefe Weife in die von dem alten 
gelajfenen Lüden ergänzend eintreten wollte, wie hierauf gegen die politifchen Ideen der 
vinger und Karolinger, aus dem Schod der Gefammtzeitverhältniffe in ganz Eure 
Senioren: oder Lehnskoͤnigthum *) mit einem füderativen, ober wenn man will, in 
Beziehung conflitutionellen Charakter hervorgeht, wie weiter die Entartung des Feudal 
die Unverträglichfeit ver Gonfequenzen ver Pairſchaft der großen Vafallen mit dem 
und der wechfelfeitig gleichen Treue zwiſchen Vaſallen und Lehnsherrn für Die fortiärei 
Anforderungen an die flaatlihe Entwidelung, das Koͤnigthum in Branfreih und Engler 
Territorialfürftentfum in Deutſchland, zur Untervrüdung des Lehnweſens und zu 
bildung einer allgemeinen hoͤchſten Gerichtsbarkeit für die Gejammtheit ihrer Länder 
infolge deſſen fie ihre Stellung zuerft al8 oberfle justitia oder jurisdictio 9), Kandedoht 
als die alleinige Erbregierung, alleinige landesobrigfeitlihe Maht und Botmapigkrit 
endlich in vem Geſchmack ver Zeit und der abfolutiftiichen Entmidelung der koͤniglichen um 
lihen Gewalt entfprechenden Weife, alfo namentlih feit dem Weſtfäliſchen riere, 

‚ Souveränetät bezeihnen, ohne daß der Inhalt dieſer Begriffe, auch nur feinen weſerk 
Beſtandtheilen nad, bei dem fortvauernden Proteft früherer biftorifcher Rechtsbeſtände 
bei dem lebenden Fluß, in welchem ſich die politifhen Verhältniffe befanden, irgendwie fd 
geweſen wäre. 

Als mit den fürchterlichen Stößen, welde am Ende des vorigen und Anfang dieje. 
hunderts das altersſchwache Deutfche Reich erfchütterten, ver Glaube an deſſen Fort 

3) Held, II, 507, Rote 386. 
4) Wie superioritas für den Kaiſer und die Stände, fo ift auch die Bezeichnung senior fi 

König und die Pairs gebraucht worden. 
5) Sehr intereffantes Material über das Verhältniß des Königthums zur Rechtspflege |. ki? 

Die Könige, I, 189. Braffeur de Bourbourg, Les nations civilisees de Mexique, Il, 9. %z 
Etudes, VII, 535. Guizot, Histoire des origines, I, 388. Norbenflycht, Die ſchwediſche Exact 
faſſung, ©. 38. Baftard d' Eſtang, Les parlements de France, Il, 81. Waitz, Verfaffungsgeit 
IV, 403 fg., 420 fg. Tu Eellier, Histoire des classes laborieuses, S. 67. Thudichum, Dar 
deutfche Staat, ©. 2. Barbefius, Essai sur l’organisation judiciaire et l'’administration 
justice depuis Hugues Capet jusqu'a Louis XII (Paris 1851). Lennep, De partibus quu 
habuerint habeantque etiam nunc in administranda justitia (Amſterdam 1849). Gref 
Dierherr, Deutfche Rechtsfprichwörter, S. 30. Hallam, Constitutional history, I, 12 #- 
graff, Staats: und Rechtephilofophie, II, 161. 
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»x mehr wid und ſchon vor jeiner Auflöfung einzelne deutſche Fürſten Separatverträge mit 
kreich fchlofien, da tauchten vie Worte „Souverän“ und „Souveränetät” mit befonderer 
utung in Deutſchland wieder auf, um von nun an definitiv der deutſchen Staatsrechls⸗ 
ye einverleibt zu werben. ©) 
Der Presburger Friede vom 26. Dec. 1805 und die Nheinbundsacte von 1806 gab den 
Ben Fürſten die volle Souveränetät über ihre Lande und der Art. 26 der Rheinbundsacte 
amte jogar den Inhalt ver Souveränetät mit folgennen Worten: „Les droits de souve- 
te sont ceux de legislation, de jurisdiction supr&me, de haute police, de conscription 

ire ou recrutement, et d’impöt.’ Es vürfte bemerfendwerth erfcheinen, daß pad Geſandt⸗ 
Brecht, das Recht des Kriegd und Friedens und was fonft noch zu der fogenannten Reprä- 
stoboheit oder zur Souveränetät nah außen gehört, von der Nheinbundsacte un: 
Bunt blieb. Sicher geſchah es nicht unabfihtlih, wie denn aud die Nheinbunnsfürften 
der Protection, das ift domination Napoleon’s, thatſächlich nichts weniger ald fouverän 
en find. 
luch in den fpätern Separatbeitritten deutſcher Fürſten zur großen Allianz gegen Napoleon 
& von der Souveränetät die Rede. Auf dem Wiener Eongreß aber wollten die deutſchen 
Maaten, namentlih Preußen, die Aufnahme des Wortes „fouverän” in die deutſche 
besacte nicht geftatten, theild weil dies ein ausländiſches Wort fei, theils weil damit der 
af eines abfoluten Regiments verbunden werben könnte.) Die beiden Großflaaten, bie 
ge ihrer europätfhen Stellung jedenfalls in der Lage waren, unter Umſtänden für ſich 
bem Souveränetätöbegriff vollen Gebrauch zu machen, fchlugen demnach vor, in der Bundes⸗ 
sur von der „Landeshoheit“, Ben „landeshoheitlichen Rechten,“ von den „vollen und freien 
wrungsrechten”, wol auch von der „Oberhoheit” oder „Oberherrlichkeit“ ver deutſchen 

zu fpredhen. ®) In den franzöſiſch redigirten Urkunden diefer Tage kommen aber noch 
die Ausdrücke: „droits et prerogatives de la souverainete‘ oder „souverainetc ut 
tion’, „souverainete et propriet6” vor. 
Streit zwifchen Ofterreich und Preußen einerfeitö gegen, und Baiern und Würtemberg 
eits für die Aufnahme des Worts „[ouveran’ zog ſich durch viele Sigungen des deutſchen 

& hindurch, bis es endlich, nachdem auch die 29 Fleinern, lange von der Antheilnahme an 
ungen ausgeſchloſſenen deutſchen Staaten fi für die „Souveränetät” ausgefprochen 
in die Bundedacte aufgenommen wurde. 

fieht, auch Worte haben ihre Schickſale und können ſelbſt als Schickſal erfcheinen. Denn 
fehen wir an ver Geſchichte des Worts ‚„ Souveränetät”, daß es mit den gefähichtlichen 
ungen der europäifchen Staaten innigft zufammenhängt und erft mit der vollfländigen 
ng bes modernen Staats und der mobernen Staatöwiffenfchaften ven Charakter eines 

Bapten terminus technicus erhält: andererfeitö wurde mit der Aufnahme dieſes Worts 
Bundesacte nicht nur jene Möglichkeit einer rechtlich zu begründenden Suprematie ber 

Großſtaaten über die Mittel- und Kleinftaaten vernichtet, fondern auch der Bundesacte 
ſtaatenbündiſche Charakter verliehen, welcher die Einigung Deutſchlands, wie fie ift, fo 
[Kommen erſcheinen läßt. Noch dürfte zu erwähnen fein, daß die hier und da vorfommende 
ung der Souveränetät ald der volfftändigen Unabhängigkeit nach außen mit der be: 
Eren Auffaffung der Souveränetät in der Rheinbundsacte und mit der Beanſtandung 
den en der deutſchen Großmächte auf dem Wiener Kongreß einigermaßen zu- 
enhängt.?) 
Benn nun glei das Wort, fouveran” immer noch auch für andere als flaatlihe Verhältnifie 
tscht, ja in einem gewiffen Sinne, namlid für die vom Recht völlig frei oder unbeſchränkt 
ene Sphäre der perfünlichen Freiheit, fogar jeder einzelne Menſch ſouverän genannt 
n kann, fo iſt doch Souveränetät im techniſchen, namentlich im ſtaatsrechtlichen Sinne, 
Abdruck, der nur vom Staat und dem Träger feiner Gewalt gebraucht wird und in diefem 
ie dem gefammten modernen Staatsrecht angehört. 

ee area: ber preußifchen PBolitif, II, 2. Warnftedt, Staates und Erbrecht von 
— n, ©. 
über, Acten, Bd. * Heft 5, S. 80 ad 31. 
—* ben preußifchen Entwurf vom 13. Sept. 1814 bei Klüber, I, 45 f 1; VI, 554. 
Bel. auch Held, Syftem bes Derfaflungsrechte, II, 9, 115 fg., 131. altenborn, Die deutfchen 

agen, 1, 135, 148 fg. ; Il, 127, 181 
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Übrigens erfheint damit die Geſchichte des Worts und Begriffs ver Souver 
wege als abgefchlofjen. 

Mar nämlich die frühere Zeit keineswegs ohne flaatäwiffenjchaftlidhe Bei 
erhielt doch die Staatswiſſenſchaft theild durch den Gejammtfortichritt der Zeit, th 
durd die jeit dem 16. Jahrhundert hervortretenven, zuerit in England, dann 
zum Ausbruch gekommenen Breiheitsideen einen mächtigen Anſtoß. Handelte e 
darum, Freiheiten zu behaupten oder ihnen neue Ballen zu bredhen, fo faın man 
Unterfuhung der Bragen, welches dad rechte Verhältniß zwiſchen flaatlicher $ 
perfönlidher Freiheit, wer der eigentliche Träger ver flaatlihen Gemalt, melde 
grund für Gewalt und Trägerfhaft, was der Inhalt der erflern u. f. w. jei? 
man fi) gewöhnt hatte, die Souveränetät ald harafteriftiihe Bezeihnung für € 
gewalt und Staatdoberhaupt zu gebrauchen, fo mußte man auch alle dieſe Fragen 
ſuchungen reſp. Beftinnmungen über der Souveränetätäbegriff zu entfcheiden juch 
Spuveränetätöfrage die eigentlihe Gardinalfrage des modernen Staatsrechts g 
werden wir diefelbe nachſtehend in zwei Hawptabtheilungen behandeln, deren 
banbelt, was die Souveränetät, die zweite aber darüber, wer fouverän fei. 

1. Was ift Souveränetät? Die Souveränetät ift an fi ein Zufland 
auch die menſchliche Perfönlichkeit Gleich der legtern muß fie, ſobald fie mit ande 
in Berührung kommt, beftimmte und zwar rechtliche oder geordnete Kolgen Haben 
Rechtsbegriff fein foll. Das Wejentliche des Zuſtandes der Souveränetät ifl da 
oder ein Zuftand, über welchem fein gleicher oder ähnlicher Zuſtand iſt. Der 
Souveränerät läßt daher nur gleihfouveräne Zuſtände neben und nichtfouveräne & 

fd) zu. 
Da der Staat ein Geſammtweſen ift, fo erfheint die Souveränetät als 

eines Geſammtweſens, vermöge deifen es Feine höhere rechtliche Gewalt über fi 
gleihe Geſammtweſen neben fih und alles, was ihm nicht glei, unter fid 
Souveränetät ift demnach die volle völkerrechtliche und flaatsrechtlihe Selbftä 
Geſammtweſens, beides zugleich, Eeined ohne dad andere. Da died mit voller 
identiſch ift, fo Fann man fagen Die Souveränetät ſei die Staatögewalt, die gan; 
weiche ein Geſammtweſen ein jelbfländiges ift und dieſe Selbftändigkeit nach in 
aupen behauptet. Dies ift ihr mit ihrem Dafein von felbft gegebenes Recht nad) a 
innen, und darin liegt der Grund alles Völker: und Staatsrechts, womit fr 
allgemeines Princip, gleihjam ein Rahmen gegeben ift, innerhalb deſſen ſich dag X 
dad Staatsrecht nach den allgemeinen Zuftänden eines Voͤlkerſyſtems und nad) ! 
Verhältnifien ver einzelnen Völker jehr verſchieden ausbilden fann. 

Da wir ed hier mit der Souveränetät vorzüglih nur ald einem ſtaatsrechtlich 
tun haben, fo follen nun auch die hauptſächlichſten ſtaatsrechtlichen Bonfequenzen 
die man die Eigenfchaften dev Souveränetät nennen kann, gezogen werden. 

1) In jedem Staat fann e8 nur Bine Souveränetät geben, da eben nur 
untheilbare Zuftand bes rechtlich Nichtuntergeorpnetfeind de8 Ganzen, was Staa; 
zu dem madıt, was wirflid Staat ifl. 10) Mehrere Souveränetäten in einen € 
contradictio in adjecto 11), ein fouperäner Staat eigentlich eine Tautologie. De 
Souveränetät ift feinem Weſen nach untheilbar und deshalb ift die Untheilbarke 
ränetät ber erfte Grundſatz jedes Staasſrechts. Bon einer Theilung der Staatäger 
ftellung mehrerer pouvoirs souveraius fann daher nur in einem uneigentlichen € 
fo geſprochen werben, daß bei der Ausübung gewiffer Zweige der Staatsgewa 
Factoren zuſammenwirken, deren Ihätigfeit Eeiner rechtlichen Berantwortung u: 
jo, daß überhaupt für die Verwaltung der verſchiedenen Zweige dev Staatsgewalt 

10) &ibot (Memoires concernant la Chine, IX, 299) berichtet: „Le signe de so 
sur celui de Seigneur, c'est le souverain maltre de toutes choses.“ L'ancien 
souverain s’ecrivait avec un point. Et quelle explication nous donne de ce poi 
celebres ecrivains chinois? „Le point est le symbol de 'unité.“ Rougemont, L 
mitif, I, 158. 

11) Dies aud) dann, wenn man neben bem eigentlichen Souverän, dem Volk, wie 
amerifa, dem Präfldenten eine fogenannte „souverainele restreinte‘ geben wollte. ? 
democratie, I, 149. Vgl. vie Ausführungen unter 2. 
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ang nad) dem Princip der Arbeitsteilung flattfindet. Allein in beiden Fällen ift keine 
ng der Souveränetät vorhanden, im erften nicht, weil wer immer an der Ausübung der 
gemalt einen wenn aud aufs Gewiſſen geftellten Antheil nimmt, doc nur im Sinne 
yolitifchen Pfliht, alfo beftimmt durch die Souveränetät de8 Staats, die ungetheilt im 
ı liegt, zu handeln hat; im zweiten Fall nicht, weil über jeder denkbaren Mannich⸗ 
it der Verwaltungdreflortö und über jener möglichen Selbftändigfeit ihrer Vorſtände 
tinifter) die Einheit der Regierung oder ber eigentlichen, das heißt oberften Verwaltung, 
alten ver Souveränetät fteben muß. 
Unmoͤglich ift ed, daß eine Souveränetät über oder unter einer andern Souveränetät 
Dennoch wurde dad Gegentheil angenommen und dann die höhere Souveränetät 
ränetät“, die niedere „halbe Souveränetät oder „beichränfte Souveränetät” genannt. 
laffung dazu gaben verfchiedene eigenthümliche Verhältniffe ver Verbindung von Ländern 
ölfern mit andern Ländern und Völkern, wo ven einen ein gewifler oft hoher Brad von 
der Selbftändigfeit, ſogar ihre eigenen erblichen oder gewählten Fürſten verblieben, wäh: 
ein andern Dingen von der Politik, refp. der Regierung, dem Souverün eined andern - 
Babhingen, 3.8. Tribute zahlen und in Bezug auf Krieg und Frieden u. ſ. w. den Willen - 

ern anerfennen mußten. Als Hauptfall für dieſes Verhältniß erfcheint vie feudale 
Ametät, das heißt die Oberberrlichkeit des Lehnsherrn, reſp. feined Staats über ben 

oder den vafallitiihen Staat 12); fie ift für die richtige Erkenntniß des Verhältnifies 
Iehrreichfte. Das Feudalkönigthum wie die vafallitifhe Unterthanſchaft find nämlich 

anfertige, nicht audgegorene Verhältniſſe, halb politifh halb privatrechtlich, Halb 
heft Halb Unterthanſchaft. Der Lehnsherr ift nicht fouverän und der Vaſall proteftirte 

en die Unterthanſchaft; der Lehnsherr kann ebenfo gut feinerzeit linterthan, wie 
Hall Souverän werden. Wann und wie dies gefhieht, ift Sache der geichichtlihen Ent: 
ag. Übrigens wird ohne Zweifel dad Verhältniß fi in concreto fehr verfdhienen 
n. Man vergleiche nur 3. B. das Verhältnig zwifhen dem deutſchen Kaifer und ven 
Meichsvaſallen mit dem Verhältniß der indiihen Vafallenfürften zu England 13) over 
a Agyptens ober der Donaufürftenthümer zu der Hohen Pforte, oder mit dem des 
wa Kaiſers (für Neapel)zum päpftlien Stuhle, oder mit dem ehemaligen Lehnsverband 
ı Sranfreid und England u. ſ. w. Natürlich wird auch die Verſchiedenheit der Macht: 
Eibungsverhältniffe in allen hierher gehörigen Fällen eine bedeutende Rolle fpielen. 
weniger aber ift ed möglich, die fraglichen Begriffe zu beftimmen. Man fann nur fo viel 
Bas ein Staat, dem über gewifle Länder und Völker nur einzelne Hoheitsrechte zuftehen, 
keg auf legtere ebenjo wenig wirklich fouverän fei, wie dieſe legtern ſelbſt; daß aber aud 
wehältnip zwiſchen beiden weder eine Gonföberation, ein Staatenbund nod ein Bundes: 
wrannt werden Eönne. Währenn des Beſtandes folder eigenthümlichen Verhältniffe 
Naunterbrodhen eine Menge von Gollifionen ſich ergeben, die nad) und nad) zur Abklärung 

müffen. In der Regel wird ſich der Suzerän nicht mit der Sugeränetät, der Halb: 
En nicht mit der Halbfouveränetät begnügen, das heißt, die logifche un praftifche Unhalt⸗ 
- Beider Begriffe wird fih darin äußern, daß beide Theile die Souveränetät behaupten, 
Ende wird Hier wiein allen Golliiionen , über denen fein Richter fteht oder jich geltend 

n, der Vertrag oder Krieg entſcheiden. 
Mitbem Staatwird auch die Souveränetät; fie iſt nichts Gemachtes oder Erfundenes. Man 

auch ſagen: wie der Staat wird, ſo wird auch die Souveränetät. Souveränetät iſt 
identiſch mit höchſter Einheit. Inſofern iſt Souveränetät überall und insbeſondere auch 
en Staatsformen weſentlich dieſelbe, indem die verſchiedene Form, in welcher ſie aus⸗ 

top, auf das, was ihr Weſen ausmacht, keinen Einfluß üben kann. Die Art und Weiſe 
R welder ein Staat die verſchiedenen Hauptrichtungen des menſchlichen Weſens und Da- 

Zu der in Held, Staat und Gefellfchaft, II, 504, 508, Note 389 und S. 510 gegebenen Litera⸗ 
Koch Eicher, Handbuch der praftifchen Politik, I, 49; 11, 156. Battel, Droit des gens, I, 125 fg. 

„ 2318, Rote 271. 
Böck eigenthümliche, gleichfalls auf Übergangsfladien berufende Souveränetätsverhältnifie 
mischen England und vielen feiner Kolonien flatt. „Mit Ausnahme des Berufungsredhts von 
Eye Gerichtshöfen, der Statthalterernennung und der Pflicht gegenfeitiger Vertheidigung befteht 
Großb nien und feinen Colonien kein zuſammenhaltendes Band mehr, von den 

hen Banden ber Abſtammung, Sprache und gemeinfamen Int 
.) — Üne Zeitung, Jahrg. 1864, Beil. 385, ©. 
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feins, Sittlihfeit, Vernunft und materielle Eriftenz überhaupt, und für melde von f 
ftandtheilen, in welchem Grade er jie in jeiner Souveränetät vereint varftellt, nament 
dabei dad Geſetz der Ausgleihung zwifchen Einheit und Freiheit erfüllt, das alles ı 
außerorventlih großen Einfluß auf die concrete Souveränetät eined Staats, auf ihr 
ihre Kraft und Lebensdauer, auf den geordneten Bang ihrer Bunctionen ausüben. ( 
der nur einzelne Theile feiner Länder und Völker organiſch eint, allein oder vorherrſche 
die eine oder für die andere der drei großen Lebensrichtungen dazuſein jcheint und e 
auf feine eigenen Anſprüche, nicht an die gerechten Korberungen der Freiheit denkt, wir 
eine ganz andere Souveränetät haben als derjenige Staat, bei welchen das Gegen 
@infeitigfeiten flattfindet. Die Souveränetät verevelt aljo mit der gefammten flaat! 
widelung ihren Inhalt, gleihwie derfelbe mit einer rückwärts gehenden Entwidelung 
auch entartet. 1%) 

4) Souveränetät ald Rechtsbegriff ift zwar der höchſte rechtliche Begriff des Meni 
nicht das Höcfte, mad er überhaupt zu denken vermag. Liber ver rechtlihen Souverär 
die menſchlichen Ideen, welche höher geben ald die Rechtswelt, und welche Die Serle \ 
ihr ethifcher Gehalt jind. Aber diefe Überordnung findet nur in der Ideenwelt fa 
äußern Welt ift Souveränetät der höchſte Begriff, und nur durch die Formen der är 
hindurch Fönnen ji die höhern Ideale geltend machen. Sie gelten aljo im Rechtölı 
weit, als fie in daſſelbe und alfo aud in die Souveränetät übergegangen find. 

5) Die Souveränetüt ald der Begriff ver Höchften und gefammten ſtaatlichen Mad 
reip. Staatögewalt kann weder unfehlbar, noch vollfommen ober unbegrenzt, noch 
einem Staat fo gedacht werden, daß ihre ganze concrete Ausbildung für alle Zeite 
Völker abfolut mapgebend fein fünnte. Da die Suuveränetät durh Menſchen var 
auch im ihrer Wirkſamkeit nur im Durchgang durch Menſchen gedacht werben kann, 
fie ſelbſt im beften Ball nicht unfehlbar zu wirfen. Vollkommen ift fie nicht, weil der 
immer vollfommener, aber nicht vollfommen zu werben vermag; unbegrenzt nicht u 
feinem Sinne, meil die Madıt eines jeden Staats nicht nur ihre abfoluten, jonver 
befondern Schranken hat, deren erftere fi aus dem außern Weſen des Staats, legt 
concreten Machtverhältniffen ergeben. 1°) Gerade die Kortbildung der Staaten uni 
wendige Boeriftenz der Staaten jind aber der Beweis, daß feine in einem gejchicht 
ment vorhandene Souveränetät in ſich vollendet und für alle Länder und Völker 
fein könne. 

6) Die Souveränetät ift Grundbedingung ober Schlußftein jeder Staatöverfafl 
ihr iſt eine Verfaſſung Staatöverfaffung, mit ihrem Verluft hört jede Verfaffung au 
verfaffung zu fein. Eben weil jie alles, was im Staat ift, erfaffen muß, bindet, 
fie alles, ſoweit fie geht. Sie felbft ift nur gebunden durch ihr eigenes flaatliches We 
die concrete Artung des Staats, der fie eigentlich felbft if. Sie fteht daher auch nid 
Staat, fondern liegt in ihm; oder fie ift der über allem im Staat Begriffenen ſtehe 
Da ihr Wefen durch den Staat beftimmt ift, fo kann es auch nicht in irgendeinen uı 
Charakter, 3.3. in dem Wefen der Kamilienautorität, der privaten Berechtigung, der 

lihen Zufammengehörigfeit u. f. m. beftehen. 1°) 
7) Die Souveränetät ald Nechtöbegriff kann nicht durch ein beſtimmtes Alter des 

nicht durch ein mathematifch feftzufegendes Maß von materiellen Mitteln, Geld, Ma 
gebiet, Bevölkerung, bebingt fein. Allein gleichwie eine wahre Staatdgewalt Durch Au 
Zegitimität (letzteres im Sinne einer anerfannten Rechtmäßigkeit) bebingt ift, fo iſt ji 
entfprechenve miaterielle Machtgrundlage unmöglid und fann in ihrem Kortbeftan! 
Berhältniß ihrer Macht zu andern Staaten abhängen. 

1. Wer ift Souverän? Die Antwort auf diefe Frage ſcheint jih aus dem Ve 

14) Held, Staat und Geſellſchaft, II, 513 fg. 
15) Denner, Die fatholifche Kirchenfrage, ©. 4. 
16) Der Begriff des föniglichen Amts und der Gedanke, daß die Waltung des Rechts 

deffen höchfter Inhalt fei, ift ebenfo alt wie allgemein verbreitet. Vgl. 3. B. die Stellen 
Deutfche Rechtsgefchichte (Zweite Auflage), I, 173, Rote b. Held, Syſtem bes Verfaffungsr 
sub b, 206 fg., 24, 3fy.; II, 86, 186 fg., 141, 150, 198 fg. Derfelbe, Staat und Geſeilie 
Gunerus, De officio principis christiani. @lichtougius, De regio officio (Paris 151° 
De en ducisque officio (1500). Duvergier de Hauranne, 1, 157: II, 172. Ge 
ten, 1, 8. 
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einfach zu ergeben. Souverän ift der Staat. Allein ver Staat felbft an jich iſt ja nur ber 
itlich organifirte Zuftand einer Maſſe von Land und Menſchen in voller rechtlicher Selb- 
igkeit. Diefer Zuftand, aus einer großen Menge nicht nur centripetaler, ſondern zugleich 
äfugaler Elemente gebildet, voller Reben und Bewegung nad beiden Richtungen, bedarf 
wendig einer entſprechenden PBerfonification; es muß alfo auch Die Souveränetät perſoni⸗ 
werden. 

Jun Zweck der Berfonification der Staatögewalt oder Souveränetät Hat der Menfch ges 
klich jehr verſchiedene Wege eingefchlagen. 
Die älteſte und weitverbreitetfte Form zur Perfoniflcation der Stantögewalt ift die, daß eine 
je phyſiſche Perſon ald deren Träger erjheint, oder die Monarchie, und zwar unter den 
riedenften Modalitäten und mehr oder minder auögebildet. 
Eine gleichfalls alte, aber viel ſeltnere Form ift die, daß man eine künſtliche Einheit zur per: 
den Darftellung der Staatögewalt jhuf, eine fogenannte juriftifche Berfon zum perfönlichen 
serän machte, wie Dies in den alten und neuen Republifen der Fall war und noch ifl. 
Die neuere und neuefte Zeit Eonnte zwar den Verfud einer PBerjoniflcation der Staatöge: 
nicht aufgeben, gelangte aber zu höchſt eigenthümlichen Anfichten darüber und fand bie 
yeranetät bald nur factifh in Menſchenhand, während fie von Rechts wegen Gott 17), ver 
thtigkeit, ver Vernunft, dem Geſetz 18) u. |. w. gebühre, oder gab fie, welches auch die concrete 
#öform war, bald „ven ivealen Geſammtwillen“, bald der Nation oder dem Volk (Volks⸗ 
mänetät) 19), bald dem Parlament (fogenannter Barlanıentarigmuß), bald dem ſelbſtändigen 
keramt. Häufig glaubte man aud die an fih eine und untheilbare Souveränetät wenigftend 
Ausübung theilen zu müffen?®) und Eanı jo zu einer Unterſcheidung zwifchen Zuftändigfeit - 
VUusübung der Souveränetät, zur Theilung ver Stantögewalt und zu den fogenannten ge: 

Staatöfornen. ?}) 
e dieſe Theorien geben theild aus dem Gefühl hervor, dab e8 in der Welt nod etwas 
gebe ald den Staat und feine Gewalt, theild entflammen fie indbefondere der Richtung 
Zeit, ein Mittel gegen die Gefahren zu finden, melde dem Staat wie den Einzelnen 
proben, daß Menſchen die Gewalt des Staats innehaben und ausüben , theild enblich 
igen fie, einen Rechtstitel für dieje Innehabung zu jegen. An fich find dieſe Beftrebun- 
t neu. Abgeſehen von dem theofratiihen Princip, fo findet ſich z. B. in den Heiligen 
oft Die Behauptung von der Souveränetät der höchſten Bernunft u. j. w.; der Gedauke 

gemiſchten Staatöform oder einer Theilung mehrerer in bie Staatögewalt war dem 
hen Altertbum ziemlich geläufig, und felbft ver Grundgedanke der Republif im Begenjag 
königthum oder zu Tyrannis, das bloße Wahlkönigthum mit feinen Capitulationen hängen 
ex Abficht zufamımen, jenen Gefahren entgegenzutreten. Übrigens haben dieſe Beftrebun: 
tr unfern Tagen namentlich durch den Gonftitutionaligmud und feine nicht felten einfeitige 
ang gegen wirklichen oder eingebildeten Abfolutismus jowie durch die oft rein doctrinären 
ellungen und Durdführung angebliche oder wirklicher conflitutioneller Grundfäge und 
en einen neuen und eigentbünlichen Charakter bekommen. 
)ie Unterſcheidung einer souverainete de droit, die feinem Menſchen zuftehen fönne, und 
souverainele de fait, worin die perfönliche Innehabung und Ausübung der Staatögewalt 
e, ſtammt von Buizot??) her, ift aber etwas jehr Bedenkliches, denn es wird dadurch das 
einer Souveränetät, nämlich der justice, beigelegt, die nicht im Menfchen ruben können 
und der in Menſchenhänden liegenden Souveränetät das Recht ab- und nur die That- 
hkeit zugejprodhen. Was Guizot souverainete de droit nennt, das ift der göttliche 
Fungsgedanke des Menſchen, das find die höchſten allgemeinen Befege alles Seins, Natur: 
Sittengefeß u. j. w. in ihrem legten Grunde, Glaubensſachen, die allerdings nicht aus 
Menſchen fommen und nit durd einzelne Menjchen vargeftellt werben können, bie aber 
ur den Staat nicht anders beftehen als fo, wie jie nach dem Durchgang durch feine Glieder 

!) 3. 3. Guizot, Memoires, Il, 237. 18) Bol. fhon Platon, Legg., IV, 7. 
9) Über Bolfofouveränetät f. Held, Il, 508. Dazu Bauten. VIH, 510 j3 Taine, Histoire de la 
sture anglaise, IIl, 74, 100. Muchard, Die Bolfsfouveränetät im Gegenfaß & r fogenannten 
Kmität (Kaffel 1832). Drtolan, De la souverainete du peuple (Paris 1848). uizot, Histoire 
smentaire,, II, 324. Binheirosferreira bei Battel, I, 254. Thuchbides, VI, 39; Rofcher, Thu⸗ 
w,&. 242 fg. 
W) Battel, 1, 84. Selb, II, 601. 21) Held, 11, 598, 
&) Histoire des origines, I, 84, 124, und Histoire de la civilisation en Europe, I, 124. 



446 | Sonveräuetät 

fi Heraußftellen und infolge befien auf fein Recht, auf die äußere Ordnung all 
ziehungen feiner Glieder eingewirkt Haben. Nur infoweit oder nur bierburd 
abjoluten Gefepe zum echt des concreten Staats, der demnach nicht nur eine sou 
droit auch in diefem Sinne, fondern auch einen menſchlichen Träger verfelben habe 

Mit der Theorie Guizot's jind die verjchiedenen Theorien von einem nichtmen 
fingirten Souverän nahe verwandt. Bezeichnend ift für ſie nur beſonders das, daj 
verſchiedenen einfeitigen Auffaffungen des irdiſchen Dafeind und des Verbältnij 
zum Staate deutlich hervortreten. So macht eine einfeitig-fpiritualiftiiche Auffaſſi 
ſelbſt Guizot einmal thut 22), geradezu Bott zum Souverän; dieeinfeitig:rationalifti 
erkennt ven Souverän im Geſetz und Bericht oder in der Vernunft; einjeitiger M 
macht die materielle Gewalt in irgendeiner Form, 3. B. in der der Baumwolle, di 
oder der Bajonnete, zum Souverän. Dadurch aber, daß man dad Geſetz der 
zwifchen Breiheit und Ordnung, und zwar nach allen Lebensrichtungen nicht erfaı 
ed, daB man bald nur die Ordnung als fouverän erfannte und die Souver 
und allein dem fürftlihen Abjolutismus beilegte oder die Freiheit allein ala 
des Staats betrachtete und, ohne Rückſicht auf die Staatdform oder unter einem 
fettiren mit der Republif, das Volk im Gegenfag zum Staatsoberhaupt oder d 
fouverän nannte und fo zur Volksſouveränetät?*) gelangte. Soweit diefe Theorie 
lih=perfönliche Darftellung der ftaatlichen Sonveränetät ausfchließen, gilt von ihne 
gelegentli der Unterfcheibung einer souverainet& de droit und de fait bemer 
Außerdem aber liegt der Berveis ihrer Unftatthaftigkeit beſonders in ihrer Ein] 
weil vem menſchlichen, darum auch dem ftaatlihen Wefen nicht entfprechen fann. 

Die Theorie, welche eine flaatsrechtliche Souveränetät nur in der Hand eiı 
Fürſten annehmen zu Eönnen glaubt, befindet fi) gleihfall8 in einem doppelten Sr 
einmal ift eine flaatliche Souveränetät gar nicht denkbar, ohne daß fie formell bier ı 
auftrete und, gleichviel in welcher Form fie ſich äußere, doch mitunter materiell ı 
währen nad dem Welen des organiichen Staats jeder Fürſt, weil er zum Wot 
nicht für feine Perſon und perfönlichen Interefien regiert, an die Geſetze des Sta 
und von diefennur in dem Fall entbunden ift, in welchem bie ftaatliche Selbiterhaltun 
weife bie Anwendung des formell ober pofitiv gewordenen Rechts nicht geftattet. 
aber ift die AbfolutHeit oder Unbeſchränktheit des Herricherwillens doch immer nur 
tive8 und beſteht eigentlih nur in der Berfchienenheit des Maßes, reip. der Fo 
fhrankung. Es ift ein großer Irrthum, den abjoluten Fürſten an und für fih für u 
zu halten ald den fogenannten befhräntten; denn fürs erfle ift, wenn man 
Momente fondern den Staat und feine Regierung ald ein großed und ununterbı 
ſtehendes Ganze auffaßt, eine rechtliche und beflimmte Schranfe an ſich eine geringer: 
verlegende denn eine tbatjächliche und unbeflimmte, weshalb 3. B. ein moderner ! 
des Conſtitutionalismus fiher eine viel würdigere und ſelbſtändigere Stellung ba 
Monarchen mit den mittelalterlihen Ständen bejaßen. Fürs zweite aber find rechtli— 
auch rechtliche Grundlagen und Schugmauern; fie hindern nicht nur gefährliche 1 
Staatögewalt in ein Gebiet, deſſen Heilighaltung zu den Fundamenten der St 
fondern machen auch Übergriffe in das Gebiet ver Staatögewalt, deſſen unverlı 
nicht minder Grundlage ber Staaten ifl, unmöglich. 

Überhaupt aber iſt ver Irrthum, die von der Innehabung der Staatsgewalt dı 
fahren durch deren Schwächung, durch eine immer größere Erweiterung des Freiheit 
gleichzeitige entſprechende Steigerung der Ordnung zu befeitigen, ein um fo gröbe 
man dabei ſtets von einem princtpiell feindfeligen Begenfaß zwiſchen dem Souver: 
Regierung und den Volk ausgehen zu müflen glaubt. Dies ift namentlidy vie 
Gemwaltentheilungstheorie und der Theorie von den gemiſchten Staatöverfaffung: 
weitere Theorie, daß man dem Souverän den größtmöglihften Spielraum zum Qu 
gar feinen Spielraum zu dem Staat nachtheiligen Handlungen gewähren fol 25), g 
und find alle dieſe Theorien rein doctrinäre Verſuche, denen jede Erfahrung dei 
die vernünftige Logik entfhieben entgegenfleht. Die Stantögewalt, welde geſchwi 

28) M&moires, Il, 287. VBgl. Malte:Brun, La legitimite. 
32) Die — hierüber: Held, 11, 508, 504. Dazu Efcher, I, 64, 68. 
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nuß auch im Guten ſchwach erfcheinen, und gerade dies dürfte übler fein al8 mancher Mis⸗ 
h einer fräftigen Staatögewalt. Bine ſchwache Staatögemwalt iſt ein ſchwacher Staat und 
ratürlid aud nur Schwäche den flaatlihen Bedürfniſſen der Staatdangehörigen gegenüber 
n. Sie ift ja feine Gewalt der fie tragenden Perſon, fondern die in diefer Perſon fi con: 
rende Geſammtkraft des Staats. Dieſes Koucentriren oder biefe Einheit iſt das gerade 
itheil eined feindlichen Gegenjages zwifchen Regierenden und Regierten, der, wo er befleht, 
vom Staat, fondern von ftaatöwidrigen Zuftänden fommt und überwunden werben muß, 
r Staat nicht zu Grunde gehen. Das Gleichgewicht der Ordnung und der Freiheit if die 
nische Ausgleihung zwiſchen Individualismus und Befelligkeit, gehört aljo wefentlich zu 
befriedigenden Staatszuſtande. Eine organifhe Ordnung, vermöge welcher jeder an ber 
Fähigkeiten entfprechenden Stelle im Staat fich befindet und jedes gemeinfamere Inter: 
e gebührende Würdigung findet, ift nicht Die Folge einer combinirten Stantöform, bei mel- 
othwendig das Voftulat der Einheit ebenfo unbefriedigt bleiben muß wie bei der Annahme 
Gewaltentheilung im Sinne der Aufftelung einer Mehrzahl fouveräner fi) gegenfeitig 
eirender pouvoirs für einen und denfelben Staat. 
die befonders für Geblütsmonarchien gemachte Unterfheidung der Zuftändigfeit von der 
‚bung der Staatögewalt?6) iſt gleihfalld unrichtig und werthlos oder vielleicht gar ſchäd⸗ 
Denn Zuftändigfeit oder Rechtötitel und Ausübung bedingen ſich gegenfeitig. Die Zu: 

igkeit ohne Ausübung wäre ein nudum jus, die Ausübung ohne Zuftänpigfeit eine That- 
ohne Rectstitel. Die Zuftändigkeit der Krone oder Souveränetät in der Geblütsmonarchie 
M auf den Geſetz, ebenfo Die Art der Ausübung. 27) Beide find nicht durch die Perſoönlich⸗ 
oder allgemeine menſchliche Qualification, fondern durch die befondere politifche Gigen- 
hing des Thronfolgers, refp. Souveränd bedingt, und zwar je nad) dem concreten Staat®: 
I Die Thronfolge IR jedem vom Gefeg nicht Gerufenen gegenüber ein perfünliches Recht, 
& dad Staatsgeſetz gibt und ver gefeßliche Thronfolger behaupten muß wie jedes Recht, 
ber die dur das Geſetz ihm übertragene hoöchſte politifche Berufspfliht um des Staats 
) auszuüben vermag. Daß die Gefege den perjünlichen Souverän überhaupt an die 

tung ihres ganzen Inhalts und in gewifjen Fällen an die Einhaltung gewiffer conſtitu⸗ 
ker Bornıen binden, macht die Ausübung der Souveränetät nicht zu etwas von der Zuftän: 
: wefentlih Verſchiedenem, pa die eigentliche Thätigfeit ver Souveränetät, die Ausſprechung 
ehtlich unappellabeln, Iegtenticheidenden Worte, ſtets dem perfönlihen Souverän ver: 
u muß. 29) 
ad alledem muß es Flar fein, daß, wenn aud die Souveränetät ald Rechtsbegriff im 
liegt, fie doch nie anders ald durch Menfchen zur Erſcheinung kommen kann, dies aber 

kur auf verſchiedene Art und in verſchiedenem Grade der Vollkommenheit, jondern auch 
Umftänden, nanıentlid in großen politifchen Ubergangsperioden, ſo undeutlich gefhehen 
Daß nicht nur zweifelhaft wird, wer der eigentliche Souverän ſei, fondern auch die Urfachen 
Folgen der Souveränetät undeutlich verfhwimmen. So kann es 5.2. in einem Wahlreich 
nilſtändig entfchieden werben, wer der eigentliche Souverän fei, ob der Wähler oder ver 
ihite 29), und ähnliche Unklarheiten werden jich durch die vafallitifhen Verhältniffe, durch 
Wifanifche und falfch verſtandene conftitutionelle Staatöformen ergeben. 
Vobald aber die rechtliche Unverantwortlichkeit des perfänlichen Souveräng, die freilich felbft 
Souperänen gegen ihre eigenen Standeögenoflen ſchon verlegt werden wollte 39), aufgegeben 
muß jedenfall Die Souveränetät von ihm auf diejenigen gemälzt erfcheinen, benen er diefe 
Be Berantwortung fhuldet, und ein um fo größerer Widerſpruch entfliehen, weil ja alle 
Dietion vom Souverän ausgeht und in feinem Ramen geübt wird. 1) Selbſt in England, 

D Sie ift befonders von Zachariä, Deutiches Staatsrecht, Bd. I, $. 65, auf bie beutfchen Sou⸗ 
Fangewenbet, findet ſich aber fchon bei Locke, Origine etc. of civil government, Kap. $.1 in fin. 
) Held, Syfiem, II, 205. 
> Help, II, 535, 587. 
IE. die Art. Kaiſer und König, Kurfürken und Monarchie. Dazu Battel, I, 147, 208 fg. 
ent, S. 50. Hüllmann, Gefchichte des Urfprungs der deutſchen Kürftenwürbe (Bonn 1842), 
>.» Mommſen, Römifche Gefchichte, I, 762. Erſch und Gruber, Encyflopädie, s. v. „Patricier“, 
II, 3b. XII, S. 349. Phillips, Die deutfche Königswahl (Wien 1858). 
) Rlüber, Acten, I, 16. 
» Über Tyrammenmord vgl. Held, Syſtem, II, 380. Troplong, 169 fg., 189 fg., 228, 284, 242. 
>. Oeuvres complets, S. 594. (Spinoga) Tract. polit. in quo demonstratur quomodo so- 
debet institui, ne in tyrannidem labatur. 2angnet, Vindiciae oontra tyrannos, beranes 
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wo das Princip der Abfegbarkeit bed Königs theoretifch gilt, hat man ed nicht nv 
die alleräußerfien Fälle einſchränken zu müffen geglaubt (|. Xode), ſondern es du 
Fictionen, z.B. der Abdication, des erflärten Kriegs gegen das Volk u. f. w., e 
zu müflen geglaubt. 

Spanien. (Beographifhe Lage und Geftaltung Staats 
faſſungsgeſchichte. Statiſtik und ſtaatsrechtliche VBerhältniff: 
einſt im Befig der Weltherrſchaft, war zu Anfang unſers Jahrhunderts in 
flige und materielle Verkommenheit herabgefunfen, daß es auf die Geſchicke 
zu deſſen Haupt ed durch feine Lage von der Natur beſtimmt zu fein fheint, weni 
Einfluß auszuüben vermochte und nur wegen der nod) immer unermeßlichen Län 
ihm in Amerika und anderwärtd gehörten, ald ein Großſtaat, nicht aber alde 
welche zu fein es längft aufgehört Hatte, betrachtet wurde. Im übrigen war € 
gültig für Europa, denn wie von unheilbarer Lethargie betroffen ſtreckten ſich bie 
nen Glieder des Rieſenreichs über die Alte und Neue Welt! Man würbe aber 
vecht begehen, wie ed unzähligemal begangen worben iſt, wollte man die € 
Verkommenheit dem fpanifchen Volk allein aufbürden. Wol trägt es felbft ein: 
diefer Schuld, indem es fi jahrhundertelang hartnäckig den Forderungen 
verſchloß und in ſtolzer Vermeſſenheit fih fortwährend die erſte Nation der Welt 
ohne jih um die Fortſchritte ver Bivilifation zu fümmern; ber bei weitem größte 2 
an jenem Unglück trifft aber feine Beherrſcher, weltliche wie geiftliche, welche au 
Zweden, in Eurzfichtiger Berblendung die Nation abſichtlich in hermetifher 2% 
von der übrigen civiliiirten Welt Jahrhunderte hindurch erhielten und, ind 
angeborenen Stolz fhmeichelten, jede freie Regung in ihr unterbrüdten, u 
willenlofen Werkzeuge der Deöpotie und Bigoterie zu erziehen. Demgemap 5 
die neuefte Zeit Spanien und dad fpanifche Volk nad feinen Regierungen b 
danach zu fragen, was diefed Volk unter befferm Regiment für Europa unt 
civilifirte Welt Hätte werden können und noch werden kann. Wie fchledht w 
meiften Nationen wegfommen, wollte man fie blos nad) den Handlungen und d 
Regierungen bemeffen! Daß aber gerade das fo ſtolze und einft fo thatfra 
finnige ſpaniſche Volk zu einem willenlofen Werkzeug des weltlihen und E 
potismus werben und unter deffen voppeltem Drud geiftig und materiell verkü 
daß hat feinen Grund theild in der eigenthümlichen Gefhichte und Entwidelung 
theils in der von der Natur felbft geihaffenen Abgeſchloſſenheit ihres Landes vc 
Europa. Deshalb muß Spanien anders beurtheilt werben wie bie übrigen 
Erdtheils, und ebendeshalb ift es auch nothwendig, bevor wir und zur Darftellu 
und Berfafiungsgefchichte diefed Landes wenden, zuvor einen eingehenven 
geograpphifche Lage und Beflaltung und auf die Entwidelungsgeichichte der ſpa 
zu werfen. 

1. Geographiſche Lage und Beftaltung. Wenige Länder ber € 
jo in fi abgefchloffened Ganzes, wie die fpanifche Halbinfel. Auf Brei Sei 
umſpült, auf der vierten vurd ein hohes breites wildes Gebirge, welches n 
ſchwierige Übergänge varbietet, von Frankreich gefchieden, ericheint dieſes Land 
jelbft vom übrigen Europa abgetrennt, während die zahlreihen und treffliche: 
Südküſte e8 auf ven Verkehr mit dem ihm gegenüberliegenden afrifanifchen ( 
welchem ed urfprünglih unleugbar zufammenhing, binweifen. Niht minder 
ift die Seftaltung diefed Landes. Ein geräumiged Hochplateau, ein Tafella 
fähr 4200 geographifhen Duadratmeilen, an mehrern Punkten bis über : 
ſchwellend und nirgends unter 1500 Fuß ſich ſenkend, bildet ven Kern der Ha 
tige Gebirge umgürten dieſes gewaltige Hochland, mährend ein in der Nähe 
Grenze beginnender Bergwall, das caftilianifch - leonefifhe Scheidegebirge, jein 
zwei ungleiche Hälften theilt, welche theild aus ausgedehnten Ebenen, theils 

gegeben von Treitfchte (Leipzig 1846). Held, Staat und Gefellfchaft, II, 519 u. 79. 
De jurisdict. princ. germ. in imperatorem exercita (Jena). Roth von Schredienfle 
1, 341. Battel, I, 190 fg. Gueiſt, I, 147, 149, 254. Memoires de l'academie r 
xelles, V, 32, Taine (über Milton), II, 342 fg. Roſſäus, De justa reipubl. chr 
impios et baereticos authoritate (Antwerpen 1592). 
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‚ mitunter terraffenartig übereinander auffteigenden Plateaux beftehen. Letzteres iſt 
itlich der Fall längs des Öftlihen Randes des centralen Tafellandes, wo dieſes am hoͤch⸗ 
aſchwillt und fi von da in breiten Stufen zu der weiten Mulde des Ebrobeckens ab- 
während in weftliher Richtung der Boden ſich fenkt und zugleich drei parellele, durch 
z83üge getrennte Thalmulven zeigt, welche die Rinnfale von drei Hauptftrömen der Halb: 
ed Duero, Tajo und Guadiana bilden. Bon den Randgebirgen des Tafellandes iſt nur 
rdliche eine ununterbroden fortlaufende Kette; das fübliche zeigt eine Menge von engen 
hälern und Schluchten, durch melde zahlreiche auf dem Tafellande entfpringenve Flüfſe, 
pilde Berggewäller, ih nah dem Mittelländiſchen Meere hindurchdrängen, und das öſtliche 
it auf ifolirte Gebirgsmaſſen rebucirt, welche bald ſchroff, bald in fanften Abdachungen 
rm Ebrobaffinabfallen. Gegen Weften dagegen ſteht dad Innere der Halbinſel durch bie 
des Duero und Tajo bis zum Atlantifchen Meere offen, doch nur ſcheinbar, denn fchroffe 
birge verjperren auch hier an mehrern Stellen den Ausweg, bie Thäler der genannten 
zu wilden Schluchten verengend, durch welche jie ihre Fluten nur in braufenden Strom- 
en hindurchzuzwängen vermögen. So ift das große Tafelland des Innern nach allen 
ı Hin von den Küftengegenven und ben Tiefländern der Halbinfel abgeſchloſſen, gegen 
durch Hoch emporgethürmte, waſſerarme und unwirthliche Plateaux, nad allen Himmels- 
ben durch fchroffe oder breite, ſchwer zugängliche Gebirgsketten und Bergterraffen. Denn 

orftechende Gigenthümlichfeit des iberifchen Hochlandes ift der Umftand, daß feine Ab- 
fh faft überall fufenförmig abdachen, dieſe terrafiirten Abhänge aber größtentheils 
en und Daffengebirgen, welche deshalb Bergterrafien bilden, bedeckt jind. So erheben 

Mf dem weſtlichen und längften Abbang zwei umfangreiche, durch den Lauf des Duero 
Biene Bergterrafien, welche ven nordweſtlichſten Theil Spaniens und die nörbliche Hälfte 

18 einnehmen, nämlich die Terraffe von Galicien und Traz-os-Montes und die Terraffe 
Peira, während auf ber entgegengefegten Seite die Terrafje von Valencia mehr ald vie 
Idea öftlichen Abhanges bevedt. Zwei andere, in noch großartigern Stil entwidelte 
traffen thürnen fi im äußerſten Norden und Süben der Halbinfel empor, gleichſam 
bobene Boften des innern Tafellanded, mit dem fie in unmittelbarem Zufammenhang 
in Norden die pyrenäifche oder iberifche, im Süden die granadiſche ober bätifche Ter- 

Beide, auögezeichnet dadurch, daß gerade fie die Höchften Gebirge ver Halbinfel beherbergen, 
zenäen und die Sierra: Nevada find durch tiefeingefenkte Ebenen von dem centralen 
imbe, mit weldhem die pyrenäifche Terraſſe durch das Plateau von Alava, die granadifche 
as Plateau von Murciazujanımenhängt, getrennt, nämlich die nörblidhe durch das Ebro-, 
liche durch dad Buadalquivirbeden. Während aber legtered gen Südweſten in weiten 
R ſich unmittelbar bis an dad Atlantifche Meer erftredt und deſſen Geftade zwifchen der 
ung ded Buadiana und der Bai von Cadiz mit einem breiten Gürtel von Sanddünen 
Stranbjünmpfen umgibt, ericheint vie länglich-ovale, in ver Richtung von Norbweit nad 
R geftrecite Mulde des Ehrobaffind gegen dad Mittelländifche Meer von einem breiten 
Bhen Gebirgswall abgefperrt, durch welchen der Ebro ſich eine lange, vielfach gefchlängelte 
Bucht mühfanı gegraben Hat, indem hier die valencianifche und die pyrenäifche (catalonifche) 
ecrafſe fih die Hände reihen. So mar und ift noch immer daß Innere der Halbiniel nur 
er Seite her leicht zugänglich, nämlich durch die Ebene des Guadalquivirbeckens oder des 
sen Tieflanded; allein zwifchen dieſem und dem eigentlihen Innern, der Oberfläche bes 
wendes, thürmt fich abermals ein mächtiges Gebirge auf, welches, zwar nicht durch Höhe, 
her Durch Breite und Wildheit ausgezeichnet, der Gommunication mit dem Innern faft 
Prfeigliche Hinderniffe entgegenftellt. Es ift die über 50 geographifche Meilen lange und 
3 Meilen breite, durchweg mit Gebüſch und Wald bevedte, von engen Felſenſchluchten 
Be Sierra-Morena, welche den terraffirten Sübabhang bed Tafellandes vom Plateau 

rcia an bis zu dem engen Thal des Guadiana bedeckt, ja fich jenfeit deſſelben unter 
en des Algarbifchen Gebirged noch über 20 Meilen weiter bis an die ſüdweſtliche Ede 

zals binzieht, wo fie in den fhroffen Sandſteinklippen ded Caps St.-Vincent in das 
Yinabftürzt. 
> fehen wir die weiten Länderftredlen des Innern der Halbinfel abgeſchnitten nicht allein 

Teltverkehr, fondern felbft von den peripheriichen Gliedern und den Küften des Landes, 
tland, welder von weientlihem Einfluß auf den Gang der gefanımten Staatd- und 

Sefhidhte Spaniens gemwefen ift und das unleugbare Zurüdbleiben Der mem Landes 

wissterifon,. XIII. 
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im Vergleich mit ven Küftenprovinzen erklärt. Daß dieſe eigenthümliche Geil 
Landes, für melde wir im übrigen Europa vergeblih ein Analogon fuhen!), 
muntcation zmwifchen den Küflen und dem Innern ungenein erfchweren und z. ® 
von Eifenbanen faft unüberwindliche Schwierigfeiten entgegenftellen muB, liegt au 
Ganz befonderd gilt Died von dem Norden der Halbinfel, wo das cantabriiche Ki 
mit kurzen, ſchroffen, labyrinthiſch zerflüfteten Kelfenterrafien zum Biscaviſchen 
herabfällt. 

Die Hauptſtroͤme der Halbinſel find der Ebro, Duero, Tajo, Guadiana und Gi 
Bon denſelben gehören blos ver erſte und legte Spanien ausſchließlich an, währen! 
und Tajo, welde im allgemeinen in weſtlicher Richtung flrömen, Portugal vu 
um an deſſen Weftfüften in den Atlantiſchen Ocean zu fallen. Der Guadiana und I 
quivir fließen anfangs aud gegen Welten, wenden ſich aber dann nah Süden, ui 
Meere entgegenzueilen. Nächſt diefen Strömen, von denen ber Tajo die größte 
len), der Buabalquivir die geringfte Ränge (70 Meilen) befigt, ift der im Noı 
Halbinfel ſtrömende Minho (30 Meilen Länge) der beveutenpfte Fluß der Halbi 
unterer Zauf bildet einen Theil der Nordgrenze Portugals. Ale übrigen jelbftän! 
Spaniens und Portugals find Küflenflüffe, darunter nur die wenigften in ihre 
Lauf ſchiffbar, weil fie faft alle in geringer Entfernung von der Küfte auf hohe 
entfpringen. Aud die Hauptflröme find für die Binnenjhiffahrt wenig geeignet, ı 
allen der mittlere Stromlauf ein jehr bedeutendes Gefälle bejigt und von dem unt 
der Schmalheit des Küftenlandes meift kurzen Stromlauf durch Stromſchnellen 
rakte getrennt iſt, die der Schiffahrt große Hinderniſſe entgegenſtellen. So fehlen 
Spanien au die Waſſerſtraßen, welche in andern Rändern Europas die Comm 
jehr erleichtern, oder Eonnten wenigſtens erft durch Eoftipielige Kanalbauten u 
regulirungen, die größtentheild noch der Vollendung harren, hergeftellt werden. 
theilhafter ift in diefer Beziehung Portugal gelegen, weil daffelbe von dem unter: 
Lauf zweier Ströme der Halbinfel gänzlich durchſchnitten, von dem zweier ander 
begrenzt wird. Gänzlid fehlen den Innern der Halbinfel große und mit ſchiffbare 
Verbindung ftehende Seen. 

Zwiſchen 36° 0’ 40” und 43° 46’ 40” der Breite jowie 8° 17’ 42” und A 
oͤſtl. 2. von Ferro gelegen, umfapt das Ipanifhe Feſtland bei einer Küfltenentwi 
487 Leguad?), wovon 231 auf die atlantifche, 256 auf die mittelländiſche Küſte fi 
eine Landgrenze von 229 Leguas, von denen 131 der portugielifhen, 87 der f 
Grenze, 10 dem Gebiet ver Pyrenäenrepublik Andorra und 1 den englifhen Gebiet vo 
angehören, einen Flächenraum von 15960 Duadratleguad ( =9068,9 Duadratnıeile 
hen mit den andern Halbinfeln Europas, beiit die Pyrenäiſche viel weniger gegliedi 
ſtriche, indem tiefeinjchneinende Meerbufen und Meeredarme faſt ganz fehlen; ven 
ihre Küften viele und treifliche Häfen aufzuweifen, von welden Bilbao, Santanı 
und Coruña an der Nordfüfte, Vigo an der Weftfüfte, Cadiz, der Golf von Gil 
Malaga an der Südküſte, Sartagena, Alicante und Barcelona an der Süpoft: u 
bie wichtigften find. So fteht das ſpaniſche Küftenland nach vier Himmeldgegenden 
handel offen, während die Halbinjel von europäifchen Feſtlande durch die Pyrenär 
ftändig abgefchnitten iſt. In der That bilvet dieſe gewaltige Gebirgskette eine natürlu 
wand zwifchen Spanien und Frankreich: dagegen ift die fpaniich-portugiefifche Grei 
theils eine fünftlihe. Dieſer Umftand, die bei aller Berichiedenheit der Spanier u 
giefen dennoch beiden Bölfern gemeinfamen Intereifen, die Verwandtſchaft ver A 
und Sprache, die Unbequemlidhkeit, welche für die Entmidelung des fpanifchen Bin 
darin liegt, daß Portugal die untern Stromläufe und Mündungen zweier Hauptflüfl 
und Diejenigen zweier andern begrenzt, die Ohnmacht Portugal gegenüber Englar 
fi) längft feines Handels bemädtigt hat: alles diefes zufanımengenonmen madt ? 

1) Das ſpaniſche Gentralland ähnelt in oro= wie hydrographiſcher Beziehung auffallen! 
canifchen Hochlanbe, und nicht bedeutungslos dürfte es erfcheinen, daß die Spanier bei der 
Amerifas gerade Merico mit dem Namen Neufpanien belegten. 

2) 17%, Leguas (geographifche) gehen auf einen Breitengrad. Gewöhnlich rechnet mı 
guas regales, deren 26 = 144 Kilometer find. 
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Berſchmelzung beider Staaten in einen einzigen (bie fogenannte Iberiſche Union), mit mel- 
ich namentlich Die vemofratifche Partei beider Länder ſchon jeit langer Zeit trägt, erklärlich. 
? Elimatijcher Beziehung bietet Spanien die merkwürdigſten Gegenfäße dar; ja, man 
gen, daß in diefem Lande alle Klimate der nörblihen Hemiſphäre mit alleiniger Aus: 
des tropiſchen vereinigt find. Denn während im Innern im Sommer eine glühende 
in Winter eine ftrenge Kälte herrſcht, kurz ein vollfommen ausgeprägtes Continental: 

mit den fihroffften Temperaturertremen vorhanden ift, genießen die Küftengegenden ein 
: Klima, weldes hin und wieder (3.3. an der Weftküfte Galiciend) einem fortwährenden 
ing gleicht. Und mährend auf dem centralen Tafellande nur wenig, in Murcia fogar faft 
in Regen fallt, erfreuen ſich einzelne Gegenden Biscayas (Bilbav) und Galiciend einer 
opiſchen Regenmenge. Tiefe Schneemaſſen bedecken alle Winter die nadten hoben Pla- 
von Reinofa, Soria und Molina, Oberaragonien und alle Hochgebirge, während zur 
m Zeit in den Ebenen und Thälern der ſüdlichen Küſtenprovinzen bie Orange reift und 
jeizenjaaten fußhoch ſtehen. Bei Ranjaron am ſüdlichen Buß der Sierra-Nevada über: 
man an dem langen Abhang dieſes Hochgebirges mit einen Blid die Vegetationen fünf 
iedener Zonen! Diele großentheild durch die geographifche Lage der Halbinfel, theils und 
glich durch die eigenthümliche Plaſtik des Landes bedingte Verfhienenheit des Klimas 
t ich auch in der Vegetation und in der Thierwelt, ja jogar in ber menfhlihen Bevölfe- 
aus. Faſt alle Küften Spaniens umzieht ein üppig fruchtbarer Gürtel mit feuchtwarmem 

‚ in welden Orangen und Feigen, Mandeln und Dfiven, Badelvdifteln und Agaven, 
Maid und Weizen und die edelſten Gartenfrüchte in reicher Fülle geveihen. Doch, damit 
enjäge nicht fehlen, erfcheint diefer Gürtel im Norden wie im Süpen flellenweije von 
unwirthlichen Felsgeſtaden unterbrochen, in Afturien und Balicien durch granitne Bor: 
„am Gabo de Gata und längs der Küfte von Murcia und Sübvalencia durch zerflüftete 
ern von Trachyt, Thonſchiefer, Kalk und Sanpftein. Weiter landeinwärts hat Hier 

hend einen völlig afrifaniihen Charakter. Nackte, fhroffe, dürre Felsgebirge und maf- 
mit Steppenpflanzen Fümmerlich beftreute Einöden wechſeln mit förmlichen von Dattel- 

‚ Granat- und Drangenbaumen befhatteten Dafen, ja, die Stadt Elche in Süd— 
Tiegt inmitten eine8 Palmenwaldes von nıehr als 70000 Stämmen. Dagegen erin- 

e reizenden Gefilde von Motril, Almuñecar, Velez-Malaga und Malaga mit ihren 
Tohr-, Bataten- und Baummollfelvdern, durch die Bananen: und Bambusftauden ihrer 
k, in melden ver Kaffee- und Ehirimoyabaum feine Früchte reift, an die Tropenländer. 
»eite bätifche Tiefland beherbergt ſüdwärts zahlloje Drangenhaine, während längs des 
Ver mit immergrünem Ciſtroſengeſträuch dicht bepedten Sierra-Morena förmliche Wälder 
Uhpäumen, theilmeife untermengt mit Kork- und Immergrüneichen hinziehen. Dazwiſchen 
wungeheuere Getreidefluren, aber auch ausgedehnte mit Ziwergpalmengeftrüpp, Difteln 
“eppenpflanzen bedeckte Wüfteneien. Cine ähnliche Phyſiognomie hat Die tiefe Mulde des 
Erffind. Zwiſchen von Ol-, Maulbeer:, Mandel: und Walnußbäunen, von Hanf: 

Beizenfluren oder von Meingärten umringten Städten und Flecken breiten ſich Hier 
aadte Salzfteppen aus, die hoöchſtens den Echafen ein Fümmerliches Futter bieten. Der- 

wir Salzfteppen findet man aud auf der fürlihen Hälfte des centralen Tafellandes (in 
Flilien), auf den Plateaur der granadinifhen Terraffe, in Murcia und Sübvalencia, 
im bätifchen Tieflande, wo fogar ein großer Salzſee, die Lagune Zoñar nebft verfhie- 
‚Eeinern, die auch andermärtd nicht fehlen, vorhanden ift. In folden Gegenden glaubt 
Wh nach Gentralafien verfegt. Die Ebenen des centralen Tafellandes find, ſoweit fie 
Anbau befinden, vorherrihend mit Getreide, namentlih Weizenfluren bebedt; doch 
wu hier der Weinbau und auf der ſüdlichen Hälfte die Ol- und Maulbeerbaumzucht ftarf 

. Die unangebauten Lanpftreden find im Weiten von Ciſtusheiden, im Norden von 
äuchern,, fonft von gejellig wachſenden aromatischen Zabiaten (Tomillares) überzogen, 

Bidie durch die Oberflächengeftaltung des Boden bedingte Monotonie noch erhöhen. Einen 
wndern Charakter hat der von der cantabriic) afturifchen Kette bevedte Norden und Norb- 
B&paniend. Hier glaubt man in der Schweiz oder in den Rheingegenden zu fein; denn 
it fymüden bier die Thalgründe blumige Wiefen , wie dort find bier die zahlreichen Ort: 
ia und zerftreuten Gehöfte von Obftgärten umringt, wie dort breiten fih Eichen und Bu: 
Älder an den Bergabhängen aus. Ja die ganze Vegetation ift vorzugsweiſe auß mittel- 
üiſchen Pflanzen zuſammengeſetzt, nur im Weſten (Galicien) erſcheint ſie ſtark vermengt 

29° 
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mit der Halbinfel eigenthümlichen, mediterranen und agorischen Pflanzenformen. 
das öftlihe Küſtenland (Valencia, Catalonien) anlangt, jo ähnelt Hier die ve 
flognomie derjenigen von Südfranfreih und Italien. Die ausgedehnten Reisfluren 
erinnern an die Lombardei. Gin fremdartiges Element bilden indeß die Korkeich 
taloniens und die audgedehnten Pflanzungen von Johannisbrotbäumen in Valen 

Daß bei diefer außerorventlihen Berfchiedenartigfeit ved Bodens, des Klima 

getation aud) die Thierwelt ungemein variiren muß, liegt auf ver Hand. Währe 
renden und afturifchen Gebirgen Bären und Gemfen leben, hauft in ten Wilon 
duras der afrifanifche Luchs; ja auf dem Gibraltarfelien kommt jogar noch der 
Affe vor. Nordafrifaniihe und orientaliſche Reptilien (3. B. das Ghamäleon) 
finden fi in Andalufien, Murcia und Valencia, afrifaniihe Sandhühner in den 
pen des Südens und Eentrumd. Die Fauna ded Nordens flimmt wieder in der f 
derjenigen Mitteleuropad überein, während das Centrum und der Weiten eine 
thümlicher Arten, namentlich unter den Infekten, beiigt. Die Schneeregion de 
vada ift fogar mit einer eigenen Steinbodart (Capra hispanica) bevölfert, wel 
einigen andern Hochgebirgen des Centrums und Weftend wiederfindet. Woͤl 
Wildſchweine find dur einen großen Theil von Spanien verbreitet, während 
und der gemeine Safe nur nod) fparfam vorkommen. Das gemeinfte Haarwild i 
hen, das gemöhnlichfte Federwild, wenigftend im Centrum und Süden, das rot 
buhn. Die Flüffe find, foweit fie im Sommer nicht verfiegen, meift veih anf 
denen Barbe und Forelle eine hervorragende Rolle fpielen. 

Spanien ift reich an Metallen und Mineralien. inter erftern berrfchen Blei ı 
fchieden vor, aber audy alle übrigen finden ſich, von eveln namentlich Silber. 
find die unerſchöpflichen Duediilbergruben von Almaden in der Hohen Mand 
Leon nnd Andalufien beſitzen ausgedehnte Steinfohlenlager, und neuerdings | 
Eiſenbahn- und Bergbau auch anderwärtd bedeutende Kohlenflöge aufgefhhloffen ı 
Baufteine fehlen faft nirgends. Unermeßlich ift endlich der Reichthum an Stein =, 
Seefalz, an Gips, Mergel, Ihon, an mineralifhen Düngeftoffen (in Eſtrem 
grofan gibt e8 einen ganzen Berg von Phosphorit), an warmen und falten M 
Auch an Wald ift keineswegs ein folder Mangel, wie man gewöhnlich glaubt. 
auch die weiten Ebenen des Gentrumd und der beiden Tiefländer und die meifte 
Südens und Südoſtens der Waldung großentheild entbehren, indem ihre Waldu 
von Sahrhunderten allmählih ausgerodet worden find; fo gibt e8 doch immer nı 
Wälder, ja ganze waldreiche Diftricte. Im Norden herrſchen die blattwechjelnn« 
(oerſchiedene Eichen, Rothbuchen und Kaftanien) vor, während im Süden und € 
mergrüne Eichen (darunter Korfeihen und Eichen mit eßbaren Früchten) im Bere 
und Schwarzfiefern (Pinus Pinaster) eine Hauptrolle ſpielen. Mächtige Eichenr 
deden einen großen Theil des höhern Eſtremadura, Pinienwälder die Strandgeg 
tifchen Tieflandes zwijchen der Mündung des Guadiana und der Bai von Cadiz. 
Scheidegebirge hat im Weften Wälder von Eichen und Kaftanien, im Centrum 
gemeinen Kiefer aufzuweifen. Die Serrania de Cuenca ift zur Hälfte von ungebe 
wäldern (Pinus Laricio) bedeckt, das Seguragebirge in Murcia von Wäldern d 
fiefer (P. pyrenaica), welche auch in den aragonifhen Pyrenäen waldbildend au 
find die Pyrenäen durch Wälder ver Hakenfiefer (P. uncinata), der Edeltanne, n 
ih in Navarra den umfangreihen Wald von Irati bilvet, und ver Rothbuche 
In Eatalonien endlich treten wieder bedeutende Korfeihenwaldungen auf. Aude 
Holzarten fehlen nicht, 3.3. die andalujiige Tanne (Abies Piusapo) in den | 
Nonda, und die ſpaniſche Eeder (Juniperus Ihurifera), welde im Oſten des cer 
landes ftellenweife dichte Waldungen bilvet. 

Spanien bat folglih von der Natur alled erhalten, was ein Volk bedarf, u: 

Bergbau, Handel und Inbuftrie zur höchſten Blüte zu bringen und dadurch zı 
Macht und Anfehen zu gelangen; es fheint durch jeine Kage wie durd) feine manı 
unerfhöpflihen Hülfdquellen dazu berufen, das weltbeherrſchende Haupt Eur 
Wenn e8 dies dennoch nur kurze Zeit gewefen und die fpanifhe Nation nach jener 
tiefer gefunfen und Jahrhunderte hindurch weit mehr in der Civiliſation zurüdgel 
irgendein anderes chriſtliches Volk Europas, fo darf man den Grund davon nicht 
Indolenz und der folgen Eingebilbetheit ded Spaniers ſuchen, ſondern find daran 
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jenthümliche Entwickelungsgang des fpanifchen Volks und feine verhängnißvolle Geſchichte 
Alles dieſes zuſammengenommen erklärt, warum erſt in neueſter Zeit Spanien einen 

wung zu nehmen vermochte, welcher zu der Hoffnung berechtigt, daß dieſes Land dereinft 
ı eivilifitteften und mächtigiten Ländern Europas ebenbürtig zur Seite ſtellen und fo ven 
bübrenden Plag in Europa einnehmen werde. ' 
Staats- und Verfaſſungsgeſchichte. Natürlich abgeſchieden von Europa erhielt 

> einer Miſchung celtifcher von Norden her eingewanderter und iberijcher Stämme hervor: 
ſene lirbevölferung die erfte Eultur vom Orient aus durch die Bhönizier, welche der Sage 
yon 15 Jahrhunderte vor Chriſtus vaich emiporblübende Golonien an Andalufiend Küften 
ter Gades) gründeten. Gleichzeitig over bald darauf bauten griechiſche Einwanderer aus 
8, Rhodus und ſpäter Maftilia zahlreiche Pflanzorte, beſonders im öſtlichen Küftenlande. 
folgten die Karthager, welde, ven Phöniziern an Schlauheit und Macht ebenbürtig, die 
lich eingetretene Zerfplitterung des celtiberifhen Volks in eine Menge fi gegenfeitig be: 
der Stämme flug benugend, den größten Theil der Halbinfel unterjodhten und mit ihrem 
liſchen Stanımreich vereinigten. Der zweite Bunifche Krieg jeßte Die Römerherrſchaft an 
elle der Farthagifchen nach langem Widerftreben feitend der tapfern, von glühendem Un- 
gigkeitäjinne erfüllten Urbevölkerung, und noch dauerte e8 zwei Jahrhunderte, bevor Spa- 
anter Auguſtus) in den Bollgenuß der römiſchen Eivilifation eintrat, denn fo lange währte 
Bmpf gegen die Ureinwohner, namentlich gegen die unbezwinglichen Gantabrer, fo lange 
Byanien ver Schauplag aller Rebellionen, der Schlupfwinkel aller gefchlagenen Barteien 
hmifhen Weltreichs. Mit der Kaiferzeit begann für Spanien eine lange Periode des Frie- 
unter deſſen Segnungen die Nation rafch zu einem blühenden, hochgebildeten Gedeihen 
mwang. Denn wenn aud unter der römischen Herrfchaft die celtiberifche Nationalität 
ig verihwand, fo murde doch Spanien vom Römerthum fo tief durchdrungen, daß 
Spradje, Sitte und Lebensweiſe bier felbft im Höhern Grade heimiſch wurden als 

Imeit mehr gräcifirten Italien. Aber gerade dieſes innige Eingehen in das römiſche Cul⸗ 
wurde für Spanien verhängnißvoll. Denn mit der römiſchen Bildung verbreitete ſich 
ien auch die römiſche Sittenlofigfeit und Verweichlihung, und jo vermochte das rö- 

Bpanien zur Zeit ver Völkerwanderung der rohen Kraft der von Norden beranftürmen- 
zbaren auf die Länge ebenfo wenig zu miderftehen ald das römifche Italien. Auf die 
Borben, welde fhon zu Anfang des 5. Jahrhunderts in Spanien eingedrungen waren, 
Sueven, Bandalen und Burgunder, von denen die erfigenannten im Norbiweften der 
wi jich dauernd feßhaft machten und ein Neid) gründeten, welches 175 Sahre (bis 585) 
wo es ber Macht der mittlerweile, anfangs unter dem Titel von Bundeögenoffen der 

‚ eingedrungenen Weſtgothen erlag. Diefer germanifche Volksſtamm bemädhtigte ſich bald 
Sten Theils der Halbinfel, verlor aber auf jenem Boden einer weitverbreiteten Bil: 
unter den Einfluß des milden Klimas und einer bunt gemifchten und theilweis flark 
Vſirten Bevölferung rafch feine lebensfriſche Geſundheit. Dazu fam, daß die Gothen 
kanifhen Blauben anhingen, während die Romanen (die aus der Vermengung der Rö⸗ 
ip Geltiberer hervorgegangene Bevölkerung) ſich zur fatholifhen Religion befannten. 
eranlaßte einen erbitterten, mit gegenfeitiger Unpuldjanfeit und Verfolgung verbundes 
Zigiondftreit, welcher bid gegen das Ende des 6. Jahrhunderts währte, wo König Rec: 

„nd mit ihm das ganze weſtgothiſche Volk zur fatholifhen Kirche übertrat. Allein der 

MBmus war einmal angefacht und wollte einen Gegenftand der Verfolgung haben. Einen 

"boten die in Spanien beſonders zahlreihen Juden, auf weldhe fi nunmehr die katho⸗ 
Mmaniich: gothiiche Bevölkerung mit glübendem Haß flürzte. 
w bildete fih in Spanien gleid) beim Beginn des Mittelalterd jener Glaubendeifer und 

Merarchie aus, welche die Hauptſchuld an dem fpätern Zurüdbleiben der ſpaniſchen Na: 

Bd an dem meiften Unglück trägt, das dieſes edle Volk betroffen hat. Schon damals be: 
Wien die Bifchdfe vie Kirche wie das Volk, die Koncilien wie die Reichstage. Dadurch wur: 

* Zerrüttung des politiſchen Organismus und Uneinigkeit zwiſchen den gothiſchen 
u herbeigeführt, welche im Verein mit der obenerwähnten Ausartung des gothiſchen 

Km größten Unglück, weldes das hriftlihe Spanien betreffen konnte, der arabiſchen 

In Thor und Thür öffnete. Von gothifhen PBarteiführern und Kronprätendenten un= 

erweife zur Hülfe gerufen, landete Tarif am 28. April 711 mit feinen unbeflegten 

Scharen am Felſen von Galpe (Gibraltar), worauf die adıttägige dem Halbmond 
Be Schhlacht am Guadalete, wofeldft der legte Gothenfönig Rodrigo Leben und Krone 
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verlor, dad Schickſal Spaniens entſchied und dieſes Land wieder unter die Einflüſſi 
zurückbradhte, bie fein geſchichtliches Leben eröffnet Hatten. Vielleicht wäre der ui 
bendeifer, welder ver Hierarchie das Übergewicht gegeben und durch diefe den U 
Gothenreichs herbeigeführt hatte, erlofhen, Hätten die Sarazenen Die ganze Hall 
und fi längere Zeit in deren ungeftörtem Beſitz zu erhalten vermodt. Denn ber 
natismus, mit welchem jie die Spanier niedergeworfen hatten, verlor ji den Be 
über allmähli und wich mit der fleigenvnen Bildung der fpanifhen Araber, w 
hriftliche Hoch überragte, einer Toleranz, die unerhört war in jenen Zeiten des 
Kampfes zwijchen dem Kreuz und dem Halbmond. Durften doch unter der weiſt 
Abd⸗ur-Rahman's I. von Cordova (755— 78) die „Mozaraber“, wie die unterjo 
genannt wurden, ſich in ver Hauptfladt des Reichs fogar der Glocken bedienen u 
ganzen maurifchen Reich ihre Kirchen haben und fih von ihren eigenen Erzbiſchöf— 
und Prieftern nach ihren eigenen Befegen regieren laffeı. Und als unter Abd-ur 
hervorgerufen durch Fatholifche Priefter, die den mohanımedanifchen Cultus öffen 
hatten, eine Ghriftenverfolgung ausbrach, welche zehn Jahre währte, jo erlitten 
gen Zeit doch nur 45 Chriften ven Märtyrertod, mad im Vergleich mit den fürcht 
ftenverfolgungen zur Zeit der römischen Kaifer und mit den fpätern Greuelthaten 
Spanier gegen die Juden und Mauren joviel wie nichtö bedeuten will. Wer wei 
bung, melde von Cordova ausftrahlte, wo unter des Khalifen Al-Hakem's Re 
80 Schulen zum unentgeltlihen Unterricht des Volks gegründet wurden, und defjen 
Akademie jelbft hriftlide Prinzen zu ihrer Ausbildung beſuchten, nicht mildern! 
nend auf den Geiſt der befiegten jpanifchen Bevölkerung gewirft und den Sinn ı 
Duldung unter ihr zur Entwidelung gebracht hätte, wäre bie ganze Halbinfel der 
Ommajjaden unterworfen gemefen. Allein die bei dem Einbrud ver Araber, wel 
Siegedlauf Spanien üherfluteten und über die Pyrenäen dringend felbft das ben 
tige Sranfenreich mit gleihen Schickſal bedrohten, in die unzuganglichften Gebirge ' 
flobenen Refte des gothifchen Adel3 begannen unter Pelayo's Führung und unten 
unbezwungenen Bergoölfern der Gantabrer (Baden) ſehr bald jenen romantijche 
die Wiedereroberung Spaniens zum Ziel hatte und beinahe acht Jahrhunderte 
gleichzeitig leiftete ein in Die Gebirge Hocharagoniens geflüchtete8 Häuflein ChHrifter 
kräftigen Widerſtand, ja begann, als Karl Martell vie in Frankreich eingebrung 
nen bei Poitiers aufs. Haupt geichlagen hatte (732), von feinen verborgenen Felshö 
des Gasconen Yigo Arifta’3 Führung und mit fränkiſcher Hülfe den Wiederero 
ebenfalls. So entftanden im Norden und im Diten Spaniens zwei kleine chriſtli— 
Königreihe von Leon und Sobrarbe, ſpäter Aragonien), welche jih allmählid 
ſchließlich einander die Hände reichten und ji zum gemeinfamen Kampfe gegen 
mehr zurüdgedrängten Mauren verbanden. Dadurch wurde der blinde Glaubens: 
Krifllihen Bevölferung von neuem angefacht und der Entwidelung einer von 
Jahrzehnt immer mächtiger werdenden Hierarchie neue Nahrung gegeben. Die 
daß die arabiſche Bildung der hriftlihen Bevölferung zugute fommen fonnte; jie 
nern Bellttung der Mauren gegenüber, die ebenjo wie früher die Romanen, ı 
Berweihlihung und Parteiung anheimfielen, eine rohe, nur für ihre Unabhang 
Ausbreitung des katholiſchen Glaubens glühend begeifterte Maſſe. Abaefchnitten 
ehr mit dem übrigen Europa, theild durch die Pyrenäen, theils dur das nod 
feine Unabhängigkeit eiferſüchtige Urvolk der Basken, den legten Reſt der celtiſchen 
an dem die Stürme ver Völkerwanderung faſt wirkungslos vorübergebrauſt und 
hen felbft die Heldenfharen Karl's ded Großen erlegen waren, als diefer Spanien 
liches Weltreich hineinziehen wollte, in faft ununterbrodgenem Kampfe mit den 
mußte die ſich neu geftaltende ſpaniſche Nation nothwendig einen ganz andern Char 
und einen andern Bildungsgang nehmen als die übrigen hriftlihen Völfer Eur 
dem glühenden Glaubenseifer bildete fi mährenn des langen, anfangs Höd 
Kampfes jenes ftarre Feſthalten an der Sitte ver Väter, jened hochmüthige Mü 
jedwede fremde Geſittung und jener unbegrenzte Ölaube an die eigene Tüchtigkeit 
das ſpaniſche Volk jich felbft Lange verhindert Hat, in den Vollgenuß der europäil 
tion zu gelangen, aber auch jene aufopfernde Vaterlandsliebe, jener folge Unabhi 
unb jene zähe Ausdauer im Unglück, durch welde die Spanier wiederholt ſich die ! 
ſelbſt ihnen feindlich gefinnter Nationen eriwungen haben. 
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Auf den Trummern des mehr und mehr zufanmenflürzenden Maurenreichs bilvete fi all⸗ 
‚ich eine Anzahl kleiner riftliher Reiche (die Grafſchaft Barcelona, jpäter Fürſtenthum 
Ionien, ein Theil der frühern durd) Karl den Großen gegründeten jpanifhen Marf, vie 
igreiche von Aragonien, Gaftilien, Xeon, Balicien, das Fürſtenthum Afturien u. a.), 
ve bis zum Ende des 13. Jahrhunderts in zwei Königreiche, das aragonijde in Oſten und 
aftilianifche im Weſten des Landes verihmolzen. Auch entfland vom Ende des 11. Jahr 
erts an, erit in Abhängigkeit von Gaftilien, dann aber als felbfländiger Staat, im Sub: 
n der Halbinfel dad portugiejiiche Königreich. Die gänzlihe Wiepereroberung Spanien 
die ſe drei hriftlichen Reiche würde Schneller gegangen fein, hatten nicht die oftmaligen Zer= 
niffe unter ven hriftlichen Regenten den Fortſchritt ihrer Diacht verzögert. Dennoch konn⸗ 
ie durch Zmiftigkeit getheilten Mauren, deren Herrſchaft ſich mehr und mehr zerfplitterte, 
wiederholten Andrängen der ihnen an Begeifterung und an Bewaffnung bald überlegenen 
nier auf die Länge nicht widerftehen. Eine Stadt, eine Brovinz nad) der andern fiel den 
joneſen, Gaftilianern und Portugiefen in die Hände, der Glanz des Halbmondd erbleichte 
und mehr, bis zur Zeit der Vereinigung der Kronen von Baftilien und Aragonien durch 
1474 erfolgte Bermählung der caftilianifhen Königin Ifabella I. mit dem aragonelifchen 
ig Berbinand V. die Maurenherrichaft blos nod auf das Fleine, aber ſchwer zugängliche und 
bchätzen, Hülfsquellen und Menjchen Überfluß habende Königreid Granada befchränft er: 
a. Sofort richtete ji dad Hauptaugenmerk der beiden durch das Band der Che verbunde- 
Mäupter des hriftlihen Spanien, dieihre Kronen vereinigt hatten, ohne die innere Ver: 
Bing und Verfaffung ihrer Staaten zu ändern, und die fih, bezeichnend genug für den Geift, 
welchen: jie ihre Zeit und-die ihnen gewordene Aufgabe auffaßten, bie „katholiſchen Könige‘ 

en®), auf die Ternichtung dieſes legten Bollwerks des Islam. Nach einem mehr ale 
hrigen, auf beiden Seiten dur glänzende Waffenthaten ausgezeichneten Kriege endete 

Babifche Herrichaft in Spanien mit der Ubergabe Granadas (amı 2. Jan. 1492), nachdem 
781 Iahre gedauert hatte. Mit ihr ging ein reiches Eulturleben zu Grunde, das den 
en Machthabern ein leider wenig beachtetes Zeugniß hinterließ, weld außerorbentlichen 
ungs in jeder Beziehung die Bevölkerung des von der Natur jo reich gefegneten Halb: 
des fähig iſt. Ein Krieg gegen Frankreich, mit dem fih Navarra verbunden hatte, gab 
rdinand Die willkommene Gelegenheit, den größten Theil dieſes Fleinen Königreichs, 
alles vieffeit der Pyrenäen gelegene Land, mit feinen Reich zu vereinigen und fo die 

the Monarchie auf dem europäiichen Continent innerhalb der Grenzen zu befefligen, bie, 
ben von der vorübergehenden Annerion Portugals unter Philipp II., bis auf unfere Zeit 

wtlich dieſelben geblieben jind. 

Der Fall Granadas, die Bernihtung der Macht des Islam im europäifchen Dccident ging 
>» in Hand mit dem melterfchütternden Greigniß, welches die neue Zeit einleitete, mit der 

Spaniens Unterftügung ermöglichten Entdeckung von Amerika. Diefe eröffnete dev noch 
Biege über die Mauren trunfenen, nad neuem Ruhm und neuen Schätzen vürftenden Na— 

die verlockende Ausſicht, durch Eroberung eined ganzen Erdtheils vie Macht Spaniens und 

Bilanz der Eatholiihen Kirche auf eine nie zuvor geahnte Höhe emporzuheben ; eine Aufgabe, 
e die Spanier in verhältnigmäßig Furzer Zeit zum Staunen Europas zu vollbringen ver- 

ten. Gleichzeitig ward Spanien durch die Ränderbegier des fhlauen Ferdinand in Kämpfe 

andern europäifchen Staaten verwidelt und dadurch plögli in den Mittelpunft des euro: 

Yen Staaten- und Völkerlebens, denen es biäher fremd geblieben war, hineingezogen. 

in die Spanier waren durch die fortwährenden Kämpfe mit den Mauren bi zum Ende des 

Jahrhunderts in der Hauptſache gewaltjam auf der Bildungäftufe des frühern Mittelaltere 

gehalten worden. Dazu kam, daß ſie ebenveöhalb beim Beginn der neuen Zeit nod) mit 

zanzen religiöjen Olut ver erften Kreuzzüge erfüllt waren, während bie übrigen chriſtlichen 

ker Guropas diefen Standpunkt feit Jahrhunderten überwunden hatten. Was wunder, 

die Spanier im Bewußtjein ihrer raſch anwachſenden Machtentwickelung ji zu dem nun: 

ye auöbrechenden großen Glaubenöſtreit, welcher die ganze chriſtliche Welt umzugeftalten und 

eneue Zeit des Völker: und Staatenlebens herbeizuführen beſtimmt war, zur Reformation 

n anders fellten als alle übrigen chriſtlichen Nationen? Mußten fie nicht die Vorkämpfer 

Katholicismus, der Hierarchie und des mit letzterer ſtets eng verſchwiſterten monarchiſchen 

1 

% 

#) Ans jener Zeit ſtammt der Titel „Fatholifche Majeſtät““, den noch gegenwärtig die Könige Spas 

N führen. 



456 Spanien 

Abfolutismus in der Alten wie in der Neuen Welt werden? Als folge übten bie Spanier ng 
höchſt bedeutende Thätigkeit im Mittelpunft des europäiihen Lebens aus, zumal, nadten| 
der Hand Karl's I., des Enkels Iſabellens und Ferdinand's, des Sohnes der einzigen Tod 
welche jener Ehe entſproſſen war, und Philipp's des Schönen von Oſterreich, bie ſämmili 
ſpaniſchen Beiigungen ‚‚dieffeit und jenſeit des Oceans“ mit dem habsburgijch - burgumig 
Erbe und der deutfchen Kaiſerkrone vereinigt und dadurch Spanien zur erften Macht ver 
erhoben worden war. Allein die Seele dieſer einflußreihen Thätigkeit, welche dad Fatheil 
und abjolutiftifhe Spanien faft zwei Jahrhunderte hindurch geltend zu machen vermochte, ı 
der ſchärfſte politifche wie religiöje Gegenjag gegen die Intereſſen Ted ganzen übrigen Gun 
Dadurch gerieth Spanien in Conflict mit faft allen europäifchen Nationen, dadurch wurk 
gendthigt, den thörichten Verſuch zu wagen, den Geift der neuen Zeit zu unterbrüden, mi 
deſſen feine Kraft nad aufen bin in fruchtlofen, da8 Marf des Landes und Volks verzehred 
Kämpfen, im Innern durch fanatifche Vernichtung jeder freien Geiſtesregung zu vergeudan 
fi gegen das rajch fortfchreitende europäiiche Eulturleben abzuſchließen; und dad war jeiz 
glück! Um dies zu verfiehen, um zu begreifen, wie eine fo thatfräftige, unternehmenk, 
ftolgem Unabhängigfeitöfinne durchdrungene Nation, mie ed bie ſpaniſche zu Anf 
16. Jahrhunderts war, To ganz und gar gegen ihre eigenen Intereffen zu handeln 
muß man die innere Geſchichte Spaniens feit ver Eroberung Granadas und während ber 
reichiſchen Dynaſtie kennen. 

Schon ſeit Beginn des Mittelalters war das Repräſentativſyſtem in allen chriſtlichen 
ten Spaniens zur Geltung gelangt, nur mit dem Unterſchied, daß damals die Cortes, 
Vertreter des Volks in allen jenen Staaten, die badfifhen Ränder audgenommen, bi 
biglich von den „ricos homes“, den hohen begüterten Adel, gebildet wurden. “Die freie 
Berfaffung beſaß Aragonien, wo in der Krönungsformel, die der von den Ständen ge 
König beſchworen mußte, jogar dad Recht zum Aufftande fanctionirt war. *) Die Ere 
der Neuen Welt, melde einen großen Theil des für feine Hülfgleiftung während de 
Kriegs gegen die Ungläubigen reichlich mit Gütern und Privilegien belohnten und dadurh 
müthig gewordenen, unruhigen, ebrgeizigen und ſchwer zahmbaren Adels in ferne 
ableitete, bot den Eatholiihen Königen eine willfommene Gelegenheit, die Macht des 8 
brechen und den Einfluß der Cortes zu beihränfen. Dies gelang zuerft Ifabellen in ( 
durch Einführung einer firengern Nechtöpflege, durch Gründung des ſtädtiſchen Polizeis 
der Hermandad zur Derflellung des allgemeinen Landfriedens, durch die anjange m 
weltlih- monardifchen als Firchlichen Interefle, ja fogar gegen den Willen des Klerus 
gefegte Errichtung des Inquifitiondgerihts und durch die Verbindung des Großmeiſte 
der drei großen und mächtigen geiftlihen Ritterorden Gaftiliend mit der Krone. Diet 
welche in Gaftilien von jeher eine bedeutende Rolle geipielt hatten, waren mit biefen 
tungen wohl zufrieden, denn fie gewannen deſto mehr an politiiher Macht und Selbfläz 
je mehr Cinſchränkungen die Macht des Adels erlitt. Da riefen die Misgriffe Kaifad 
der dad von den katholiſchen Königen Flug begonnene Werk der Mehrung des Föniglider 
ſehens durch Beſchränkung auch der flädtifchen Freiheiten und Vorrechte raſch zu Ende f 
wollte, den gefährliden Aufftand der fogenannten Comuneros hervor, welcher erfi u 
Schlacht bei Billalar (1522) und der Hinrihtung des hochherzigen und tapfern Führer 
Städte, Juan de Padilla, endete. Die Aragoneſen, Balencianer und Gatalonier jak 
die völlige Vernichtung der Kreiheiten und Privilegien der Gaftifianer nad) fi ziehendenll 
werfung berjelben gleichgültig zu, ja fle leifteten dabei Karl J. jogar Hülfe, ohne zu ahnen 
bald auch ſie daſſelbe Schickſal treffen werde. Died geſchah mit Hülfe caftiliantjcher € 
unter Philipp II., auf deflen Befehl ver Oberrichter von Aragonien, der edle Kanura, p 
tagoffa enthauptet wurde. So gingen die freien Berfaflungen und die municipalen 
mählih in ganz Spanien zu Grunde, nur die Basken mußten ihre von den Vätern 
republifanifchen Einrichtungen und ihre Freiheiten (Bueros) auch damals zu wahre. | 
durch Iſabella gedemüthigte Adel wandte ſich bei Beginn des Städteaufflandes, ergriffen! 
der Furcht der Möglichkeit, das demofratifche in den Städten wurzelnde Element möge zur 
Ihaft gelangen, fofort vem Königthum zu, ebenfo der Klerus, beide, um zur Retmg' 
— ——— — — — — 

4) „Wir, von denen jeder ebenſo viel iſt wie Ihr, und die wir zuſammen mehr find wie Ihr, T 

_ 
vo 

* a Wenn Ihr unfere Gefege und Privilegien achtet, werben wir Euch geherdien 
nicht, nicht.“ 
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m noch gebliebenen Borrechte einen Damını gegen die anſchwellende Macht ded dritten Standes 
Iden. So wurde aud dem urfprünglihen Feudalſtaat ein weltlicher und geiftlicher Polizei— 
„ aus dem fländifchen Königthum ein abſolutes. Dod nun kam das im Innern unfrei ge: 
rene Spanien auch in feiner Stellung gegen das Ausland gar bald zu einen Wendepunkt. 
Den erften Kriegen Karl's I. gegen Frankreich, dad an die Spige der Oppojition gegen bie 
Eich - Öfterreihiihe Suprematie getreten mar, ging ed zwar noch als politifhe und militä- 
> Hauptmadit hervor. Aber dann folgten Schlag auf Schlag, und mismuthig über das 
ütern feiner ſtolzen und kühnen Entwürfe entfagte der gewiß große Kaifer der Krone zu 
Ken jeined Sohnes Philipp's IT., um fih hinter die Mauern eines einfamen Klofterd in 
Sebirgswildniſſen Eſtremaduras zurücdzuziehen. Unter der zweiundvierzigjährigen Regie— 
jiſeines hochbegabten, aber leider mit den finſterſten Glaubenseifer erfüllten und von ber 
-Hibarfeit des abfoluten Königthums durchdrungenen Sohn (regierte von 1556 — 98) ging 
ehte Schinimer der fpanijchen Freiheit zu Grunde, mit ihr auch der eigentliche Lebensnerv 
Btaatd; denn trog der ungeheuern Größe, welche damals die ſpaniſche Monarchie durch die 
perleibung Portugals und die Erwerbung von deffen unermeßlihen Befigungen in Oſtindien 
Büpdanıerifa erreihte, war die intenfive Kraft des Staatd gebrochen, weil Philipp's eifer: 
Berricheriinn, feine Zeit völlig verfennend, ver geiftigen Eutwidelung feiner Völker er: 
Jende Feſſeln anlegte und infolge feiner unfeligen, durch feinen religiöfen wie politifhen Fa: 
Bus hervorgerufenen Kriege mit den Niederlanden und mit England Spanien eine uner: 
Reis: Schuldenlaſt aufbürbete. Philipp M., der Begründer der eigentlihen egoiftifchen 

tzlofen Gabinetöpolitif, vergeudete fein politifches Erbtheil und lieferte dev Geſchichte ein 
mwertwürbigften Beifpiele von der Nichtigkeit der ausgedehnteſten Gewalt, ſobald viejelbe 
Gtrom des Völferlebend und der unfihtbaren Macht, welde diefem feine Richtung gibt, 

rfegen ſich vermißt. Bei jeinem Tode war Spanien in folhem Grabe erihöpft, daß ed 
nur noch der räumlichen Ausdehnung nach zu ven Großſtaaten, dagegen bezüglich feiner 
und politifchen Bedeutung Faun zu denen zweiten Ranges zählte. Seitdem erlitt dieſes 
naußgefegte Verlufte, welche ſich leider nicht blos auf Ränder und Menſchen erftredten, 
zugleich auch die blühende Induftrie und den gropartigen Welthandel des Mutterlandes 
en. Während der öfterreihifchen Dynaftie, welche im Jahre 1700 mit Karl IT. erloſch 

e Blütezeit des abjoluten Königthums und der Günftlingsherrfchaft bildete, büßte die 
e Monardie die Mehrzahl ver außerfpanifhen Befigungen in Europa und einen großen 

Ber Golonien (die Hälfte von San: Domingo und die urfprünglidh portugiejifchen :Be- 
ken in Oſtindien) ein. Die aus bigoter VBerblendung beichloffene Vertreibung der Juden 

auren, die Berfolgungen der Keger und aller ven Klerus nicht blind ergebenen Perſo— 
durch die Inquifition, welde in dem Zeitraum von 1481 — 1781 im ganzen 31920 
Feen lebendig, 16759 im Bilde verbrennen ließ und 291450 zur Ginfperrung und Gon- 
kon der Güter veruriheilte; die Kriege gegen bie Niederlande, gegen Portugal, Frankreich 
MBngland, die zahlreichen Nebellionen, die der Despotismus veranlaßte und welde nur 
>» Ströme von Blut erftidt werden Eonnten; die Auswanderung, welche die durch Amerikas 
Be aufgeſtachelte Habgier hervorrief; endlich Hungersnoth und Seuchen vernichteten Mil- 
A der Bevölkerung ded Mutterlanded und gaben deſſen fruchtbarfte Fluren der Verödung 
B. Dennod fiel in die Zeit der öfterreichifchen Dynaftie die Olanzperiode der ſpaniſchen Li: 
ur und Kunft, weil die abfoluten Könige ed lieben, ven Nimbus ihrer Krone durch Pro- 
un von Kunft und Wiffenfchaft zu mehren. Die Nanıen Cervantes, Lope de Vega, Eal: 
u, Velasquez, Murillo u. a. glänzen als Sterne erfter Größe am damaligen Hininel der 

niſchen Literatur und Kunft.?) 
Endlich brach, un dad Maß der Leiden des unglüdlichen Landes voll zu machen, mit dem 

ne des legten, gänzlich entnervten Sprößlings aus dem Haufe Habsburg jener verhängniß- 

ie Grbfolgefrieg aus, welcher 12 Jahre lang wüthete, das fpanifche Volk in zwei feindliche 
lager fpaltete, die heiligften Bande der Familie zerriß und den Wohlſtand gänzlich vernid- 

Nachdem zulegt der unnatürlide, vorzüglid durd Ludwig's XIV. Umtriebe veranlapte 
wi zu Bunften von deſſen Enfel, Philipp’8 von Bourbon-Anjou, nahmaligen Philipp's V., 

6) „Spanien bot in der habsburgifchen Periode bie beifpiellofe Erſcheinung eines literarifch und 
if) überreich producirenden, eines kriegeriſch und diplomatifch bominirenden, eines die Welt bes 

Übenden und flolz jubelnden und dabei in den Abgrund des Blende, der Unwifienheit und Sitten: 
Beit verſinkenden Volks.“ (Baumgarten in den Preußifchen Jahrbüchern, Jahrg. 1864). 
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entfchieben und durd den Utrechter Frieden (1713), welcher das fpanifche Reich au 
Minorca und Gibraltard beraubte, geendet worden war, begann der neue König |ı 
rung mit der graufamften Verfolgung der fogenannten Nebellen, d. h. aller verjeni 
treu zum Haufe Ofterreich geftanden und die Anfprüche des öfterreihiihen Kronpr 
des Erzherzogs Karl, unterftugt hatten. Da nun dies namentlich feitend der Bevd 
ehemaligen nragonifchen Reichs geichehen war, wandte fih Philipp's ganzer Grimm 
Länder, deren altehrwürdige Verfaffungen, Brivilegien und Breiheiten, fome 
nah Philipp's Il. Zeit wieder zur Geltung gefonmen waren, nunmehr unter ©: 
dur Henkershand vergoffenen Bluts vollſtändig vernidtet wurden. In Aragoni 
ftilien waren während der öfterreichiichen Dynaftie inner noch dann und wann Re 
balten worden. Auch dies hörte nunmehr auf, jede Spur ftändiichen Lebens wurd 
nur die Basken behielten auch diesmal noch ihre Fueros. 

Die Bourbonendynaftie, welche noch gegenwärtig in Spanien herrſcht, bat diejen 
ebenjo wenig Segen gebracht wie die habsburgiſche. Nur Karl il. war es wirfli 

fhen Richtung des vorigen Jahrhundert3 angehörenden Königs (1759 — 88) er 
ſpaniſche Monarchie wieder einigermapen zu einem ihren reihen Hülfsquellen angen 
litiſchen Standpunkt. Durch die weilen Maßregeln des wohlwollenden Königs 
erleuchteten Minifter Aranda, Campomanes, Dlavides und Zlorivablanca wurde 
vernadhläjjigten Kräfte des Mutterlandes wieder belebt, ein regerer Handelsverkehr 
Heer und Blotte neu regenerirt®), ein befferer Staatseredit und ein richtigere® Be 
ſyſtem geſchaffen. Minorca ward wieder gewonnen, bie innere Communication dur 
Straßen und Brücken befördert, Ackerbau und Induſtrie gehoben, das Unterricht 
beſſert, die Macht der Inquiſition beſchränkt, die Jeſuiten vertrieben, die Tortur ab— 
Cenſur gemildert u. ſ. w. Freilich regierte auch Karl III., wie überhaupt jeder Heri 
liger Zeit, nur als abſoluter Monarch und ließ deshalb ſeine Unterthanen nicht de: 
Antheil an der Staatöverwaltung nehmen; allein jeine Reformen und feine Bolitif 
den aufgeklärtern Theil der Nation das Bebürfniß nad Repräfentativverfaffung ur 
jo, vielleicht wider ded Königs Willen, eine neue Ara für Spaniens Staatdleben vor 
der Regierung feines ſchwachen und unfähigen Sohnes, Karl's IV., ging alles wieder ve 
die verfländige Verwaltung der vorbergehenden Jahrzehnte geſchaffen hatte, und fing 
die Nemeſis über das abjolute Königthum hereinzubrechenan. In den erften Jahren, ı 
blanca die Zügel der Regierung in den Händen hielt, wurde dad Staatsſchiff noch 
Karl IN. eingefhlagenen Bahn feftgehalten. Als aber gerade zu der verhängnißv 
(1792) der ſchwache König dem Buhlen feiner Gemahlin, den eiteln und gänzlid 
Gmporfömmling Don Manuel de Godoy, welcher rafch zum Herzog von Alcudia, erfl 
und Admiral emporftieg und ald Principe de la paz (Friedensfürſt), als welcher er 
VPrädicat „Eöniglihe Hoheit” erhielt, eine traurige Berühmtheit erhalten bat, die gej 
gierungdgewalt überließ, ftürzte deſſen ſchwankende Politif das durd die Franzöfiſche 
bereitö nad) allen Richtungen erfchütterte Land in einen Strudel der verderblichſter 
lungen. Anftatt eine fluge Neutralität zu beobachten, verband fi) der König auf Go 
im Jahre 1796 mit der franzoͤſiſchen Republif in der thörichten Meinung, jih und € 
durch vor den Folgen der Franzöſiſchen Revolution jiherftellen zu können. Diefri 
tige Bünbnip beraubte Spanien jeiner Flotte, indem biefelbe für Rechnung der üb 
Bundesmacht in den Seeſchlachten gegen die Engländer (namentlich bei Trafalgar : 
loren ging, fowie feiner beften Truppen, indem auf Napoleon’d Verlangen dieſem ein 
30000 Mann unter dem Befehl des Marquis de la Romana zur Verfügung gefl 
mußte, und erfchöpfte zugleich den Staatsſchatz wie die Kräfte der Nation, weil Spa 
feiner Nichttheilnahme am Kriege Sranfreih8 gegen England Unfummen Geldes alı 
an jenes Land zu zahlen gezwungen war. Auch begann vom Jahre 1806 an, unte 
Begünftigung, ver Unabhängigkeitöfampf der amerifanifchen Golonien. Die Fina 

6) Karl IH. brachte die panifche Flotte wieder bie auf SO Linienfchiffe, fonnte diejelbe 
nicht bemannen, weil das von Philipp V. eingeführte fchimpfliche Syſtem der Immatrit 
Küfendewohner ihn feine Matrofen finden ließ. Funfzig diefer Schiffe anferten während 
sung ®ibraltars bei Algeriras, aber fie konnten nicht verhindern, daß ein Dupenb engli 
jenem Plage zu Hülfe am, weil fie nicht bemannt waren, 
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en Grade zerrüttet; in allen Zweigen der Verwaltung trat eine unhellbar ſcheinende 
gepaart mit der größten Grbärmlichfeit einer blos perfönlihen und von allem Volks: 
irten Regierung immer deutlicher zu Tage. Da verfuchten die nachgerade unzufrieden 
en Großen durd den Thronerben Ferdinand dem König die Augen zu Öffnen, was den 
lich gegen den verhaßten Friedensfürſten gerichteten Aufruhr zu Aranjuez (am 19. März 
roorrief, indem in dem Gezänk zwifchen Bater und Sohn die Sittenlofigfeit des Hofs 
ekelhafte Intriguengewebe Godoy's vffenfundig wurde. Zum erften mal wieder feit 
derten trat der Zorn des Volks drohend und Rechenſchaft fordernd an das abfolute 
im heran, und dies veranlapte den alten und feigen König, der Krone zu entfagen, wor: 
yeuchlerifher Eohn, auf dem damals die Hoffnung der Nation berubte, unter allge: 

Jubel ald Ferdinand VII. die Zügel der Regierung ergriff. Allein ſchon waren infolge 
jonnenen Zugeftänpniffe Karl's die wichtigſten Keftungen Spaniens und Madrid ſelbft 
ırat'd Befehl von franzdjiihen Truppen befegt worven, und bald zeigte e8 fi, daß fo- 
ntthronte König, welcher einen vergeblihen Widerruf feiner Berzichtleiftung verfuchte, 
nand willenlofe Werkzeuge in den Händen Napoleon’8 geworben waren. Blind durd 
aft und Schwäche liegen ſich beide auf franzoͤſiſchen Boden locken, wo Napoleon's Macht⸗ 
ı Verzicht Ferdinand's auf die Krone Spaniens erpreßte, um diefe auf Dad Haupt feines 
‚ des Königs Joſeph von Neapel, fegen zu können. Ja, ald Ferdinand in einer vor- 
nden Aufmwallung männlicher Entfchloffenheit jih gegen die ihm angethane Gewalt zu 
wagte, ließ ihn der fränkiſche Imperator ald Sefangenen nad) Valencav abführen, wo. 
echs Jahre lang verbleiben mußte. 
rhob fi das jahrhundertelang gefnechtete und unter der zwiefachen Laſt des politifchen 
lihen Despotismus zu Boden gedrückte fpanifhe VBolf wie Ein Mann für feine Na: 
, feine Unabbängigfeit und feinen legitimen König und vergoß ſechs Jahre lang unter 
fen Opfern und Anftrengungen fein Blut im ungleihen Kampfe gegen den Unterjoder 

Napoleon, wegen der Erbärmlichfeit der ſpaniſchen Dynaſtie und Regierung mit 
ng gegen Spanien überhaupt erfüllt, jollte bald erfennen, daß er jih gewaltig geirrt 
er meinte, mit den ſcheinbaren Häuptern der ſpaniſchen Nation diefe ſelbſt fequeftriren 
ı. Mas halfesihm, daß er fofort eine Junta von 150 fpanifchen und amerikaniſchen 
ıeten (von denen nur 9 erſchienen) nad Bayonne berief und durch diefe ſchon nad) 
rift (am 7. Juli 1808) eine Verfafſung octroyiren ließ, durch welche die gefeßgebenve 
wifchen dem König und aus Geiftlichkeit, Adel und Volksabgeordneten zufanımengeiegten 
etheilt wurde, daß er die Spanier durd eine Proclamation aufforderte, ihm zu ver: 

ja Daß er die Feudalrechte, die Inquifition und die Moͤnchsorden aufhob: das fpanijche 
chtete feine Lehren, aber ed verwarf den Lehrmeifter. Auch lag bereitö eine Blutlache 
Napoleon und der fpanifchen Nation, welche jeve Berföhnung unmöglich machte, das 
id in der Nacht vom 2. zum 3. Mai durch Murat fironmeife vergofjene Blut wehrlofer 
„Frauen und Kinder infolge des am Tage zuvor bei ver Abreije der föniglichen Familie 
chenen Straßenfampfed. Vergebens überſchwemmte Napoleon das unglüdlidhe Land 
»n bis dahin unbeliegten Armeen, vergebens erfochten feine Marſchälle und er ſelbſt 
e Siege über die in der Eile zufanımengerafften und ſchlecht bewaffneten fpanifchen 
fen, die gefchlagenen und zerfprengten Spanier fammelten ſich unverweilt wieder und 
benfo kühnen als ſchlauen Volksführern commandirten Guerrillaß vereitelten überall 
rbinderung der Communication zwifchen den franzöjifhen Truppenabtheilungen, durch 
Überfälle, Wegnahmen von Transporten u. ſ. w. die Folgen der franzöſiſchen Siege. 
m der unerhörte Widerfland, den die größern Städte und feften Pläge (Saragoffa, 
und andere) leifteten und die kräftige Unterſtützung, welche bald britifche Heerſcharen unter 
ton’8 umfichtiger Führung den bedrängten Spaniern brachten. Schon vorher hatten die 
allein unter Caſtaños' und Reding's Führung durch den glänzenden Sieg bei Baylen 
Zuli 1808) über die Armee Dupont’8 dem flaunenden Buropa den Beweis geliefert, 
oleon's Truppen nicht unbefiegbar jeien. In den jpätern Jahren trat dad Kriegsglück 
sehr auf die Seite der Verbündeten, und ald Napoleon’3 Macht auf den Schneefeldern 
‚8 gebrochen war und infolge deffen die Franzoſen die Halbinfel raſch zu räumen be: 
da machte die entfcheidende Schlacht bei Bittoria (am 21. Juni 1813) der franzdfifchen 
ft in Spanien und diejenige von Touloufe (am 10. April 1814) dem ganzen Kriege, 
ch bald der Gefangenſchaft Ferdinand's VII. ein Ende. 
in durch den Befreiungskrieg war die ſpaniſche Nation zu neuem politifhen Xeben er: 
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met und daher eine ganz andere geworden. Bei ihrer Erhebung gegen bie Krano| 
fi) alle Stände und Parteien betheiligt, doch aus fehr verfchiedenen Beweggründen. D 
ſah ih durch die Proclamation Napoleon's und die von ihm becretirte Aufhebung be 
tion und der Mönchsorden gänzlich in jeiner Eriftenz bedroht und feines Einfluffeß, jei 
und Reihthümer völlig beraubt. Was wunder, daß er alled aufbot, um die Franzoſe 
zumerfen und das alte Negime wiederherzuftellen, daß er den Sreuzzug gegen Napolec 
und ji Priefter an die Spige der Soldaten und Freiſcharen ftellten? Der unter dem 
mus zu einträglien Amtern, Neihthümern, Ehren und Würden gelangte Abel mı 
der Aufhebung der Feudalrechte nicht minder empört gegen Napoleon und ven aufge 
König fein als der Klerus. Beide Stände ſuchten die Maſſen des Volks gegen die 
zu fanatijiren und für den legitimen König zu begeiftern, nicht oder gewiß nur zuı 
Theil aus Liebe zu dem angeftanımten Herrfcherhaufe, fondern aus den erwähnten felt 
Motiven. Die große Maffe des Volks folgte ihren anfangs meift aus Adelichen um 
beſtehenden Führern blindlings, indem ihr ein goldenes Zeitalter unter ihrem legiti: 
vorgefpiegelt wurde. Daneben eriftirte aber auch eine große Bartei, aus den intellis 
nıenten aller Stände gebildet, welcher die Franzöſiſche Revolution die Augen geöffi 
überzeugt hatte, daß Abfolutismus, Günftlingsherrihaft und gewaltjame Unterdr 
freien Geiſtes durch die Hierarchie und Inquifition ſchuld an Spaniens Verberben feie 
die fpanifhe Nation aus demfelben nur durd eine politifche, adminiftrative und 
Wiedergeburt errettet werden Fünne. Glücklicherweiſe bemüchtigte fich diefe Bartei glei 
der Zügel der Regierung. Sie gründete überull Junten oder Vertheidigungsausichu 
ganifirung des Aufſtandes und eine Gentraljunta, welde zuerft von Sevilla, dann 
aus den Befreiungsfanıpf und die Verwaltung des Landes leitete. In der Uberzeu 
nur dem repräfentativen Regierungsfuften die Neugeftaltung der Monardie gelin 
berief die Gentraljunta im Jahre 1810 conftituirende Gorted. Die Wahlen fielen gl 
die Cortes beftanden aus den intelligenteften, evelften und patriotifchflen Männern d 
Unter dem Donner des franzöjiihen Belagerungdgefchüges, unter dem Saufen ber $ 
Bomben, unter dem Geſchrei der Kämpfenden tagte dieje Verſammlung begeifterter 

zu San-Fernando auf der Isla de Leon und fhuf jene ewig denkwürdige Conftituti 
am 19. März 1812 zu Eadiz proclamirt wurde und das Mufter für alle fpätern libe 
faffungen Spaniens und des Auslanded geworden ift. Kraft diefer Conftitution 
Souveränetät in die Hände der Nation gelegt und feierlich erklärt, daß die fpanili 
nimmermehr das Erbe einer Kamilie oder Perfon fein könne und ihr ausfchließlicdy 
zuftehe, fi ihre Bundanıentalgejege felbit zu geben. Die Geſetzgebung ſollte zwiſchen 
und den in Einer Kammer verfanmelten Cortes getheilt jein und erflern nur die bi 
ziehende Gewalt zuftehen. Unter keinem Borwand follte ver König die Verſammlung 
in den verfaſſungsmäßig beftimnten Zeiten verhindern, ausſetzen, auflöfen oder auf 
Art in ihren Sigungen over Berathungen flören können. Die Rathgeber und Helfe 
Verſuch dieſer Art jollten als Berräther beftraft werden, die Minifter und Eöniglic 
überhaupt den Gorted verantwortlich fein. Der König follte feine Beamten bei Civil: 
minalgerichten, feine Biſchoͤfe u. f. w. ohne vorhergegangene Vorſchläge des Staat 
nennen Fönnen, in allen auf eine Veränderung des ſpaniſchen Gebiets abzielenven % 
beiten, deögleichen bei Abjchlüffen von Bündniſſen und Verträgen, bei Zulaflung frem 
pen, bei Veräußerung von Nationalgütern, bei der Befteuerung, bei der Verleihung ı 
legien und Monopolen u. |. w., fogar bei Eingehung eines Ehebundes und bei Reifen 
land an die Zuflimmung der Cortes gebunden fein und eine von den Cortes jährlich au 
Givillifte erhalten. Zu den befondern Rechten der Cortes follte gehören: die Entfchei 
zweifelhafte Thatſachen und Rechte, welche die Thronfolge betreffen, im verfaſſungsmi 
derlihen Fall die Wahl einer Regentfchaft oder des Regenten und die nähere Beftimm 
Machtbefugniſſe; die Öffentliche Anerfennung des Thronfolgerd, Prinzen von Afturie 
Genehmigung de8 Plans feiner Erziehung; die Vormundſchaftsbeſtellung über min 
Könige; die Einrichtung oder Abſchaffung von Stellen in den verfaflungsmäßig 
Gerichtshöfen und den übrigen öffentlichen Amtern; die jährliche Beftftellung ver \ 
Seemacht nad) dem Vorſchlag des Könige und ihre Vermehrung zur Zeit des Kriege 
ordnung allgemeiner Beftimmungen für Heer, Flotte und Volföbemafinung; die jäf 
willigung der Steuern und die Benehmigung ihrer Vertheilung aufdie Provinzen ; dief 
der Zölle und Zolltarife; die Entwerfung eines allgemeinen Plans für den Sffentlid 
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die Benchmigung der allgemeinen Polizei: und Geſundheitsvorſchriften; die ͤberwachung 
rantwortlihen Minifter. Endlich enthielt vie Conftitution die wichtige Beftimmung, daß 
önig den Geſetzvorſchlägen der Cortes nur ein ſuspenſives Veto entgegenfegen Eonnte, 
der in drei Jahresfigungen nadheinander wiederholte Geſetzesvorſchlag der Cortes daß dritte 
om König genehmigt werden mußte. Für die Bildung der Cortes jchrieb die Eonftitution 
aß auf je 70000 (nad fpätern Beftimmungen aufje50000) Einwohner ein Abgeordneter 
: zwei Jahre gewählt werden und dann Integralerneuerung ftattfinden follte, ſodaß fein 
rer Deputirter für die unmittelbar folgende Verſammlung ver Cortes wiedererwählt wer- 
urfte. Die Cortes follten ſich jährlich am 1. März für wenigftens drei Monate verfam: 
und jede Berfanmlung eine die Beobachtung der Grfege und der Gonftitution bis zur 
en Sigung überwachende beftändige Deputation von fieben Mitgliedern ernennen. 
[8 war ganz natürlich, daß diefe die föniglihe Macht in Hohen Grade befhränfende Ver: 
ig den Zorn Ferdinand's VIL. erregte. In der Atmoſphäre des Abſolutismus aufgewachſen 
von deflen Berechtigung durchdrungen, mußte er im höchſten Grade darüber empört fein, 
tin Volk es gemagt hatte, ohne jeine Erlaubniß ſich felbft Gefepe zu geben und die Redite 
I Herrn zu [hmälern. Dazu kam, daß die Berfaffung von 1812, für deren heilſamen Ein: 
auf Spaniens Neugeftaltung und Zufunft ed der großen Mafle ded unmwifjenden bis vor 
Jahren von Regierung und Klerus ablihtlih von jedweder Betheiligung am politifhen 
a zurückgehaltenen Volks an Verſtändniß fehlte, ebendeshalb im Geiſte des Volks noch keine 
Wurzeln geſchlagen, ja ſogar, weil ſie in tauſenderlei herkömmliche Anſichten, Gewohn⸗ 
— und Privilegien verletzend eingriff, ven Unwillen nicht allein des Adels und Klerus, 

auch eines großen Theils des Volks (z. B. der Basken, welche, da durch die Conſtitution 
Eyanier für gleichberechtigt erflärt wurden, ihre bis dahin aus allen politifhen Stürmen müh— 

tteten Fueros nun auch verlieren follten) erregthatte. Ferdinand VII. hatte ſich, Dankbar: 
md Liberalismus heuchelnd, die Liebe ver Nation bewahrt, weldye nichts davon wußte, daß 
hrend feiner Gefangenſchaft nur wiederholte Beweife eines Eriechenden Servilismus gegen 
Auber feines Thrond und feiner Breiheit gegeben hatte. Als cr daher am 16. April 1814 
uigebüngten Boden feines Vaterlandes in Valencia wieder betrat, wurde er vom Volk mit 
ider Begeifterung und nicht enden wollenden Jubel begrüßt. Allein ſchon vier Tage früher 
ihm 69 Mitglieder der verfaſſungsmäßig berufenen ordentlichen Cortes von 1814, welde 

idrid tagten und durch welche am 2. Febr. beſchloſſen worden war, Ferdinand VII. folle vie 
Hung beihwören, fobald er den fpanijchen Boden betrete, und bevor er died nicht gethan, 
icht gehorcht werben, eine Verwahrung gegen die Eonftitution überreichen laflen, was ihn 
ih nur in feinem reactionären Vorhaben beftärken konnte. Es gab eben auch unter den 
Ifentanten der Nation Abtrünnige und Verräther (der Volkswitz bezeichnete ſie al8 ‚Ber: 
weldye aus egoiftifhen Gründen dem Abſolutismus Huldigten. Anftatt daher die Ver: 
g zu beſchwören, decretirte Ferdinand VII. noch von Valencia aus, nachdem er ſich des 
em Theils der Truppen und ihrer Anführer verjihert hatte, am A. Mai die Aufldfung der 
8, die Vernichtung der Gonftitution, die Annullirung aller Beſchlüſſe der Regentfchaft, die 
erherftellung der abfoluten Monardie, der Tortur, der Möndsorden und der Inquifition 
rklärte zugleich die heldenmüthigen Führer des Volks im Befreiungdfriege und die Väter 
onftitution für Hochverräther! Die Verfolgungen begannen, die eveliten Batrioten wurden 
ftet oder verbannt, viele erlagen in ven afrifanifhen Prefidivs dem Klima und den Ent- 
ingen, nicht wenige endeten ihr Leben unter ven Händen des Henkers oder den Qualen ber 
x. Mit gleiher Härte und Grauſamkeit wüthete der perfive Tyrann gegen die Jofefinos 
Mirancefadod, die gewejenen Anhänger des franzdiifchen Regine. Mit Weib und Kind 
ven fie audgewiefen, ſodaß bald Taufende von Spaniern von allem entblößt im Eril leb— 
So belohnte Ferdinand VII. den fehsjährigen aufopfernden Kampf des ſpaniſchen Volks 
fine eigene Befreiung! Diefer ebenjo ungerechte als unfluge Gewaltſtreich beraubte Spanien 
poöͤßten Theils feiner damals noch immer unermeßlichen Beſitzungen in Amerika. Schon 
eend des Befreiungskriegs Hatten ſich bedeutende Theile des ſpaniſchen Amerika unabhängig 

MW. Die Conſtitution von 1812, welche ſämmtlichen Colonien gleiche Rechte mit dem 
krlande einräumte, würde unfehlbar die noch treu gebliebenen dem Mutterlande erhalten 
die bereits abgefallenen demſelben vielleicht wieder zugeführt haben. Nach dem Bekannt: 

m der eingetretenen Reaction mochten aber die Colonien nichts mehr von den Lande wiſſen, 
em jie drei Jahrhunderte lang faft nur ausgebeutet worden waren. So gingen bi8 1825 
male, Neugranada, Peru, Chile und Mexico verloren. Die an und für fi durchaus un: 
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zureidhenden Anftrengungen, melde Berbinand zur Wienereroberung der abgefallenen Colt 
machte, erichöpften die geringen noch vorhandenen Hülfsquellen des Mutterlandes voll 
Auch nahm mit der fteigenden Willkür und unter einer kläglichen Gamarillaregieruug vie 
wirrung und Noth im ganzen Staatömwefen immer mehr überhand; namentlich geriethe 
Binanzen in immer tiefere Zerrüttung, und die zahlreichen Minifterveränderungen von 1814 
waren Symptome ber haltlo8 ſchwankenden Zuftände des Reichs. Infolge deſſen verkreit 
die wachſende Misſtimmung und Unzufriedenheit der gebildeten Klaffen allmählich aud üb 
Volf und zumal über die ſchlecht bezahlte Armee und Flotte. So fonnte e& nicht fehlen 
als der Fühne Niego, einer der Führer einer beträchtlichen, gegen die Colonien beſtimmte 
Cadiz zufammengezogenen Truppenmaffe im Januar 1820 die Fahne des Aufftandes erho 
allgemeine Revolution ausbrach, welche in Madrid, wo das empörte Volk — bezeichnent 
für den Charakter des damaligen Aufſtandes — den Inquijitionspalaft anzündete, die dı 
toren todtſchlug und die Gefangenen in Freiheit fegte, ſelbſt das Leben des Königs bei 
weshalb ich verjelbe genöthigt jah, nicht allein Die Konftitution von 1812 wiederherzu 
fondern jie auch zu beihiwören. Ja der Heuchler fagte fogar am 10. März von Balkon 
Palaſtes aus zu der verſammelten Menge, er habe 1814 geglaubt, die Verfaflung jei ni 
Mille des Volks, und jie deshalb damals nicht angenommen, nunmehr wolle er aber ofi 
ehrlich auf dem Wege der Conſtitution, die er befhiworen, vorgehen. Trotz dieſer jehönen! 
that Ferdinand VII. auch nicht dad Geringfte, um die Verfaffung zur Wahrheit werden zu 
Wohl aber ließ er durch Pfaffen und Abfolutiften in den über diefen Umſchwung midmutl 
wordenen baskiſchen Provinzen und in Gatalonien Aufitände anzetteln, melde den Bürg 
berbeiführten. Dort und anderwärts bildeten ji zum Theil unter der Führung fans 
Priefter jogenannte Glaubenstruppen und 1822 eine abjolutiftiihe Regentſchaft in Seu! 
gel. Diefe Bewegung hätte wenig zu jagen gehabt, da jene Rebellenhaufen von den ca 
tionellen Truppen überall gefhlagen, auch ein abjolutiftifcher Aufftand der Föniglichen Ga 
Madrid (am 7. Juni 1822) blutig unterdruct wurde, wäre nit von der die politifced 
tion Europas damals beherrſchenden „Heiligen Allianz‘, melde um jene Zeit auf dem 
zu Berona tagte, die Intervention in Spanien zu Gunften der abjoluten Monardie b 
worden. Infolge deſſen rüdte ein franzöjifches Heer von 100000 Mann unter dem 
Herzogs von Angouleme im Brühjahr 1823 in Spanien ein, mo ji) ihm jofort die fa 
Banden der Blaubenätruppen anfdloffen. Diefer flarfen Heeresmacht waren die an 
ſchwächern und ſchlecht organilirten conftitutionellen Truppen nicht gewachſen. Sie mu 
ſchlagen und hierauf Cadiz, wohin die conftitutionelle Regierung, den König gemaltfam 
fortführend, geflüchtet war, zur Gapitulation und Herausgabe Ferdinand's gezwungen. 
bob am 1. Oct. 1823 die Eonftitution zum zweiten mal auf, indem er zugleidy alle auf 
der Verfaſſung in den vergangenen drei Jahren gefaßten Beſchlüſſe für null und nichtig 
und die abfolute Macht im vollften Umfang wiederherftellte. Nur die Inquifition 
nicht wieder aufleben zu laffen. Zahllofe und graujame Hinrihtungen (3. DB. des edeln 
welcher dem König furz zuvor mit eigener Aufopferung das Leben gerettet hatte) und 
tionen, im Widerſpruch mit den zu Cadiz abgeichlojjenen Verträgen und ben gegebenen 
Bungen einer Amnejtie, Gewaltthaten aller Art gegen die conftitutioneller Gefinnung 
tigen waren die Bolgen diefer unfeligen Reftauration des abfoluten Königthums. Nie 
e8 in Spanien einen verabſcheuenswürdigern Tyrannen gegeben als diejen perfiten, t 
fen, feigen, Hinterliftigen, graufamen und eyniſchen Ferdinand VII. Ihm war nicht 
al8 fein perfünliches Intereſſe; es ließ ihn vollfommen gleihgültig, daß mährend der n 
folgenden zehnjährigen Periode des finſterſten Despotismus fein Land und Volk dem poli 
finanziellen und moralifhen Untergang entgegeneilte, da er ungeftraft feinen Lüften 
fonnte; er hob die Univerſitäten auf und gründete zu Sevilla eine Afademie für Sti 
er ließ den Reſt der Blotte verfaulen und die Marineoffiziere betteln gehen, weil es hi 
diejelben der liberalen Partei angehörten; er entlieg die verdienteften und erproßteflen 
aus der Zeit ver Befreiungskriege als liberaler Geſinnung verdächtig, löfte fogar die alte 
auf und organijirte eine royaliftifche Kandmwehr unter unmwiffenden und unfähigen Führen 
unterbrückte jede freie Regung, verfolgte alles, was die „Negros“ (Spottname der Conſtit 
nellen) gethan harten, mit unverſöhnlichem Haß und raffinirter Graujamfeit. Daß SM 
diefe entfeglihe Wirthichaft nad) den vorausgegangenen langwierigen und verbeerenven | 
gen audzuhalten, ja fich zu neuem pelitiihen Leben aufzuraffen und nach unaufbid 
Stürnen endlich Doc eine beffere Zukunft anzubahnen vermochte, ift ein Beweis für viel 
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flichkeit der Hülfsquellen dieſes Landes und für die Zähigkeit, Thatkraft und Lebens- 
feit dieſer Nation. 
(m 29. Sept. 1833 ſtarb Ferdinand VII. und hinterließ feinem Volk als Vermächtniß den 
erfrieg. Als nämlich feine vierte Gemahlin, die ebenfo ſchöne ald üppige und ranfevolle 
a Shriftina von Neapel (feine eigene Couſine), mit welcher er nad) drei finderlofen Ehen ſich 
den Willen der Royaliften, die feinem ihm verhaßten Bruder Don Carlos die Thronfolge 
ı wollten, im Jahre 1829 vermählt hatte, jih Mutter fühlte, erließ er am 29. März 1830 
genannte „Pragmatiſche Sanction“, nad welcher unter Aufhebung des Erbfolgegefeges 
pp's V., aber im Einklang mit dem altcaftilifhen Recht der Thron aud für die weiblichen 
eborenen erblich jein follte. Bald darauf gebar Ehriftina eine Tochter, Die jegige Königin 
Ka II., welcher Ferdinand am 20. Juni 1833 die zu dieſem alleinigen Zweck berufenen 
es por estamentos” den Eid der Treue leiften lieg, worauf er nod) kurz vor feinem Tode 
Gemahlin zur Regentin während ver Minderjährigfeit feiner Tochter ernannte. Gleich 
es Königs Tode brach der von Don Carlos und ber hierarchiſch-abſolutiſtiſchen Partei ge: 
e Aufftand in den fhon gärenden baskiſchen Provinzen aus, und bald wurbe e8 Flar, daß 
treit über die Nachfolge die ganze Nation wie zur Zeit des erften fpanifhen Succeſſions-— 
kin zwei feindliche Lager fpalten müſſe. Allein während ſich damals das jpanifche Vol für 
einander feindlich gegenüberftehende Dynaftien flug, handelte ed ſich diesmal um einen 
gipienfampf. Der alte Glaube und das abjolute Rönigthum, beide glei unantaftbar in 

und Form, wiltde daß Feldgeſchrei der einen, Freiheit, Verfaflung und Bortichritt das 
ort der antern. Den Kern der carliltifhen Partei bildete die Bevölferung Navarras 

basfiihen Provinzen, denen der gleisneriſche Bourbonenprinz die Erhaltung oder Wie- 
ellung ihrer uralten, faft vemofratifhen Verfafſungen, ihrer zahlreichen Fueros und Pri- 

m und goldene Berge obendrein verſprach. Dagegen hing die gebilvetere Mittelflaffe im 
übrigen Spanien und zum Theil felbft in den genannten Provinzen, die Mehrheit ver 
aller gröfern Städte, befonder8 in den Küftenprovinzen, endlich auch der gröfte Theil 
Heeres der Regentin an, von der fie eine beffere Zufunft für dad Land erwarteten. 

ammt der Name Chriftinos, den dieje Partei den Carliſtas gegenüber erhielt. Um ihres 
Intereſſes willen mußte fi) die Regentin gegenüber ven Anſprüchen ihres Schwager, 
fhon vor Ferdinand's Tode gegen die Pragmatifche Sanction feierlichſt proteftirt hatte, 
Seite ver liberalen Partei ftellen, und das war ein großes Glüd für Spanien. Der erfte 
Schritt, den jie that, war die Ertheilung von Ammeftien, infolge deren Taufende aus: 

er Spanier nad) langer Berbannung in ihr Vaterland zurüdfehren Fonnten, die ji 
ieh alle un den Thron des Kindes fcharten, auf vem die Hoffnung der intelligentern Ma: 
"der Nation rubte. Dazu fanı, daß feit der franzöfifhen Julirevolution Die Stellung der 
daniens Schickſale zunächſt infInirenden Weſtürächte Europas jegt eine weſentlich andere 
E Zeit des Congreſſes von Verona war, indem e& jegt in ihren Intereffe lag, den abfo- 
Broßftaaten des Oftend gegenüber ſich gemeinfhaftlih an die Spige der conftitutionellen 
"a und Parteien des weftlihen Europa zu ftellen. Daher fam bald nad) dem Ausbruch 
trliftenfriegs, am 22. April 1834, die Duadruplealliang zmifhen Großbritannien, Frank⸗ 
Bpanien und Bortugal zu Stande. Und wenn audy die materielle und birecte Hülfe, welche 
& mit Spanien verbündeten Mächte mehrere Jahre hindurch ven Chriſtinos leifteten, eben 
ehr bedeutend war, fo bildete fie doc ein ſchwer in die Wagſchale fallended Gegengewicht 
Wie geheimen Unterflügungen, womit die Sympathie der abfolutiftifhen Staaten und vie: 
MNokraten aller Länder ſowie des Bapfles die Anftrengungen der Karliften zu fördern ſuchte. 
Briftiniiche Bartei twar daher von Anfang an ver Farliftifhen an materieller wie morali: 
Macht überlegen, und nur den Zwieſpalt in ihrem Schofe, den meift durch die veactionären 
whe der Regentin herbeigeführten Berfajfungswirren, der Kühnbeit und Schlauheit der 
Möen Führer, unter denen der Baske Zumala:Carreguy, geweſener Oberftlieutenant der 

im Rorven, und der Gatalonier Cabrera, bei Ausbruch des Kriegs Seminarift zu Tor- 
Süboſten die Seele des Kampfes wurden, und der Unzugänglichfeit ver Gebirgsland— 
anf welche jich die Rarliften nad) wenigen Jahren beichränft ſahen (die baskiſchen Pro: 

Revarra, Obercatalonien, Südaragonien und dad Maeftrazzo), ift e8 zugufchreiben, daß 
gerfrieg volle lieben Jahre währen fonnte. Derjelbe wurde in den drei erften Jahren 

Barteien mit verabfheuungdmürdiger Oraufamfeit geführt, indem man gegenfeitig 
Barton gab und in eroberten Ortichaften oft auch Nichteombattanten, jelbft Frauen über 

foringen ließ; jpäter hatte England das menfhlichere Verfahren der neuern Krieg: 4 
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führung durchgeſetzt. Im Baskenlande wurde die Farliftifhe Erhebung bei zeiten 
Tod Zumala-Bärreguy’8 (am 24. Juni 1834) gelähmt, mährend des graufamen C 
„Tigers von Maeſtrazzo“ düfterer Fanatismus, Tapferfeit und ftrategifche Gewa 
Aufftand in Gatalonien, Aragonien und Valencia immer wieder von neuem anfadıe 
gelang e8 weder ihm noch andern Karliftendeis, durch Eroberung der Hauptflabt, di 
mitteld kühner Handftreiche verjucht wurde, dem Kriege eine für den PBrätendenten 
günftige Wendung zu geben. Auch hatten fie in Espartero, dem Obergeneral des ı 
Heeres, einen ebenjo gewandten ald muthigen Gegner. Durch meifterhafte Operati 
es diefem dem liberalen Princip treu ergebenen Manne, die Hauptmacht ver Kar 
basfiichen Provinzen und Navarra einzufchließen, wo, nachdem die Ausſicht auf e 
Dffenfive gänzlich geſchwunden war, die Bevölferung allmählich der beifptellofen Opfe 
müde wurde, und das um fo mehr, als jie fortwährend Zeuge der völligen Unfät 
ihrem Lande fi) aufbaltenden Prätendenten und ver unverbefferlihen Nichtswürd 
@amarilla und feines mit ihm umherwandernden, aus müßigen Schranzen, brotlofe 
fortgejagten Beamten und fremden Abenteurern beftehenven Hofes war. Bald erre 
ſchmählichen Intriguen dieſes Hofes gegen manche der tüchtigſten Generale Unzufrier 
den Farliftifchen Truppen. Diefe Umſtände flug benußend, gelang e8 Espartero, a 
1839 mit den Karliftenchef Maroto zu Bergara ein Abfommen (convenio) zu Sta 
gen, demzufolge 25000 Rarliften die Waffen ftrediten und mit ven Basfen, denen & 
Aufrechterhaltung ihrer Fueros zu befürworten verfpradh, Die Königin anerfannten. 
Energie warf nun Eöpartero den Prätenventen mit den Trümmern feine Heeres, 
auch die von Babrera befehligten Infurgenten in Gatalonien über die franzörifce 
beendete dadurch den langwierigen Bürgerkrieg um die Anfprüche eines endlich fe 
Partei verädhtlich gewordenen Prinzen, dem fo viele Taufende zum Opfer gefallen ı 
welcher einen großen Theil der blühendften Provinzen des Reichs verheert, unſaglich 
ftifter und das Mark der Nation verzehrt Hatte. 

Die Rebellion des Don Carlos führte jedoch diejenige Nevolution herbei, mit 
befiere Zeit für Spanien begann. Die ränfevolle Regentin, welche im Herzen dem A 
ebenfo fehr huldigte als ihr Schwager und nur, um fi in ihrer Stellung zu erhal 
liberalen Tendenzen liebäugelte, wurde ſchon zu Anfang des Jahres 1834 durch di 
einer allgemeinen Erhebung der Eonftitutionellen, melde in Catalonien auszubre 
genöthigt, ihren von Berdinand VII. überfommenen Minifter Zea-Bermudez, meld 
feine unvorfihtige Erklärung, das fpanifche Volf ſei jeder Neuerung abholp, ven ! 
gefanımten liberalen Partei zugezogen hatte, zu entlaffen. Martinez de la Rofa, e 
finnter, doch confervativer, ebenfo redlicher als ängftliher Mann, trat an feine St 
übertrieben gemäßigte Politik befchleunigte die Gefahren, denen er dadurch audzu 
dachte. Zwar führte er manche heilfame Reform ein (3. B. ein neues bürgerlichet 
die Kreigebung des Getreidehandels, eine Erweiterung dev Amneftie, eine bedeutende 
der Genfur, infolge deren die politifche Preffe bereits zu einer Macht zu werden ber 
mochte aber dadurch nicht die immer lauter und drohender werdenden Rufe nad) eine 
repräfentation zu befchtvichtigen. Die liberale Partei ſchied fich in zwei Bractionen, 
vative, Die Moderados, deren Politik fi fortan an die Juftemilieupolitif Ludwig P 
Iehnte, und eine von der Diplomatie und minifteriellen Preſſe Englands unterftüg: 
flifche, die Exaltados (fpäter Vrogreffiften genannt). Leßtere gewann bald das | 
Ihre immer dringender werdenden Forderungen bewogen die Regentin auf Martin 
einer halben Maßregel, zur DOctroyirung einer halbliberalen Verfaffung, des von IR: 
gearbeiteten „„Estatuto real’ (am 10. April 1834). Dieſes Machwerk, in welchem 
jolute Königthum unter den Schein conftitutioneller Freiheit verbarg, wurbe von a 

tutionellgefinnten mit Unmillen und Hohn aufgenonimen. Dazu kam die fleigende ( 
welche Ehriftina durch ihr leihtfertig üppiges Hofleben inmitten des allgemeinen J 
regte. Vorerſt fuchte fi) der Zorn des Poͤbels ein andere Ziel. Da ihm die Earlifti 
Mönche ald Brunnenvergifter bezeichnet worden waren, fo ftürmte er in Madrid drei. 
meßelte die darin befindlichen Mönde nieder. Erſt jegt hob die Regentin durch! 
15. Juli 1834 die längft nicht mehr beftandene Inquifition definitiv auf, wies ihre 
Staatsfchuldentilgungsfonds zu und verbannte die no vorhandenen Jefuiten. Die | 
zum erften mal nad) langer Zeit ſich verſammelnden Cortes griffen dad Minifterium f 
daß Martinez feine Entlaffung einzureichen für gut befand, worauf die Regentin ben 
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den Grafen Toreno mit der Bildung eines neuen Gabinet8 beauftragte, den fpäter (1835) 
izgabal, unter Toreno Finanzminifter, als Präfivent des Minifteriums folgte. Seit Toreno's 
ung hatten die Anhänger der Konftitution von 1812 wachſenden Einfluß auf vie Maffen 
nen, welcher fi in einer Menge von Militärempörungen und Stüdteerhebungen (pronun- 
entos) und Errichtungen von Provinzialjunten zu Gunften dieſer Verfaffung documen⸗ 
Zwar gelang ed Mendizabal, durd Gewährung unumfchränfter Preßfreiheit und durch 
eeret über allgemeine Volksbewaffnung die Bewegung eine Zeit lang niederzuhalten, auch 
eſentliche Verbeſſerung der Finanzen herbeizuführen; al8 er ſich aber in ven am 16. Nov. 
eröffneten Cortes der zmeifahen Oppofition der Moderados und Eraltadod gegenüber- 
lieb ihm nichts übrig ald die Cortes aufzulöfen (am 26. San. 1836). Bereits diefe Cor⸗ 
igen dem Klerus bedeutend zu Leibe, indem jie den privilegirten Gerichtöftand der Geift- 
in peinlihen Saden aufhoben, die Einziehung aller Klöfter, welche weniger ald 12 or: 
e Mitglieder hatten (circa 900) verfügten und deren Einfünfte zur Schulbentilgung be: 
ten. Das gegen die Mönde im höchſten Grade erbitterte Volk wartete aber diefe Bejchlüffe 
ht ab, fondern flürmte in vielen Städten die Klöjter und fhlug die Mönche tobt, mo es fie 
Der Brand eines Klofterd in Batalonien war dad Signal zu diefer Bewegung geivorben, 

: binnen 14 Tagen ſich faft über die ganze Halbinjel verbreitete. Die Regierung nahnı num 
öfter, deren Zahl 2000 überftieg, und welche noch Eürzli 60000 Mönche und Nonnen 
bergt hatten, in Beiig. Aber weder Menpizabal, welder der heftigen Oppofition der anı 
Mär; 1836 wiedereroͤffneten Cortes weichend abdankte, noch fein Nachfolger Ifturiz, der 
Bon anı 22. Mai zur abermaligen Auflöſung der Cortes veranlaßt ſah, Eonnten die gerech⸗ 

erungen der Liberalen nach einer wirflihen Gonftitution beihwidtigen. An die neuen 
ahlen knüpften ji neue Unruhen, und während die Regierung firenge Maßregeln vor: 
‚brad in Madrid am 3. Aug. ein Aufftand aus, welcher zwar ihnell unterdrückt wurde, 
Militärrevolution von La Granja (in der Naht vom 12. zum 13. Aug.) veranlaßte, 

die jich Die damals an genanntem Ort befindliche Regentin gezwungen fa, die Gonftitu- 
1812 proclamiren zu laffen und den Progreſſiſten Galatrava an die Spiße des neuen 
iums zu flellen. Die am 24. Oct. zufannentretenden Cortes erachteten jedoch dieſe 
ng als zu vemofratifch auf die obwaltenden Verhaältniffe nit paſſend, weshalb fie auf 

ı derfelben eine neue Gonititution jhufen, welche anı 18. Juni 1837 verfündigt warb, 
auch jeßt war dad jpanijche Volk noch zu unmuͤndig, um dieſe ebenfalls fehr liberale Ver⸗ 
z. weldye fi) von derjenigen von 1812 weſentlich dadurch unterſchied, daß jie dad Zwei: 
xfgftem einführte, nämlich eine Kammer von Senatoren (Senat) und eine Kammer von 
roneten (Procuratoren), das active Wahlrecht für die Depntirtenwahlen an eine directe 
» von 200 Realen oder den Nachweis irgendeines diefer entjprechenden Einfommend 
e, Ginführung von Gejchiworenengerichten verhieß, neben dem ftehenven Heer in jeder der 
ovinzen, in welche das Land nunmehr eingetheilt ward, die Bildung einer Nativnalgarde, 
ir jede Provinz die Errichtung einer Provinzialdeputation und für jede Gemeinde Die: 
eines Gemeinderathd (ayuntamiento) anordnete, vollfonmen würdigen und fie den Ca— 
ver Megentin und deren Camarilla gegenüber ungeſchmälert aufrecht erhalten zu Fönnen. 
am 14. Oct. erfolgte die Auflöfung der conftituivenden Cortes, worauf Ehriftina den 

chlägen Ludwig Philipp's Gehör ſchenkend den Weg des franzölifchen Juftemilieu= und 
ionsfoftems zu betreten verſuchte. Ein Minijteriun folgte dem andern, ohne Daß weder 
Igentin ihre Abſicht, noch die Liberalen die Verwirklichung aller Punkte der Gonftitution 
ven konnten. Doch, gelang es der Negentin, infolge der anı 18.Nov. 1839 abermals becre: 
Auflöfung der feit dem 1. Sept. verfammelten Gorted mitteld eines Syſtems von @in- 
berungen und offenbarer Gingriffe in die Wahlfreiheit die Zügel der Regierung wieder in 
imde der Moderados zu fpielen. Mittlerweile war der Bürgerkrieg durch Espartero be: 

und diefer zur Belohnung der audgezeichneten Dienfte, weldye er dem DBaterlande geleiftet, 
Beneralifjiimus der Armee und zum Granden von Spanien unter dem Titel eined Sieges— 

B (duque de la victoria) erhoben worden. Diefer einflußreihe, von der Majorität des 
hallgemein verehrte Mann, welcher bisher der Partei der Moderados angehört Hatte, er⸗ 

kt plöglich unter den Wahlcandidaten ver Exaltados, weil er offen und rückſichtlos die 

mnenen Rüdiäritte und Berfafiungsverlegungen der Moderados gemisbilligt hatte. Als 

‘den am 18. &ebr. 1840 eröffneten Cortes die Regentin troß einer heftigen Oppofition, 

tumultuarifhe Auftritte in Madrid und anderwärts zur Folge hatte, I durchzuſetzen 

da-kexifon. AU, 
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wußte, daß die Majorität beider Kammern einem von ihr vorgelegten, die Freiheit | 
tamientod zu Gunſten einer nad franzöfiihem Mufter erftrebten Gentrafifation in hol 
beichränfenden Gefegvorichlag ihre Zuflimmung erteilte, den fie trog E8partero's 
anı 15. Suli, wo fie ſich mit der jungen: Königin in Barcelona befand, fanctionit 
Espartero, welcher tags darauf unter lautem Volksjubel und ven Huldigungen aller 
mit feinen ſiegreichen Heere in jene Stabt einzog, feine Entlaffung, meil er nicht ein 
der Zerftörung einer Verfaſſung fein wollte, für die er und feine Armee jo glorreii 
batten. Dieier Schritt des allgemein beliebten und geadhteten Generals rief ernfte l 
Barcelona hervor, die nur duch Eöpartero’8 beſonnenes Einfchreiten beigelegt werd 
Da alle Verſuche der Negentin, ein ihren Tendenzen günftiges progrefiiftifhes Min 
befommen, jcheiterten, fo Eehrte fie nad) Valencia zurüd, mo fie zwar von Bolf kal 
dort commandirenden, den Moderados angehörenvden General D’Donnell aber gut 
men wurde. Unter biefen veränderten Einflüffen ernannte ſie am 28. Aug. ein neues 
cabinet. Als dies in Madrid, wo bereits ftarfe Gärung herrſchte, befannt wurde, 
der dortige Gemeinderath für permanent und griff die Nationalgarde zu den Waffe 
fraternifirte die Mehrzahl der Linientruppen , worauf eine „conftitutionelle Affoci 
bald 12000 Mitglieder aller Stände zählte, zufammentra® Das Anuıntamiento er 
am 2. Sept. eine proviforifhe Gentraljunta und fandte hierauf der Negentin ein 9 
durch welches diefe aufgefordert wurde, im Sinne Espartero's zu handeln, ihre fru 
geber ald Verräther zur Rechenſchaft zu ziehen und die neuen Cortes als eine Art cı 
der Verfammlung mit fpeciellen Vollmachten zu veriehen. Obwol ſich viele Städt 
Madrid ausgegangenen Bewegung anfdhloffen, beſchloß die Regentin doch militäri 
gegen die Hauptſtadt zu verfudhen, ſah fi) aber bei diefem Beginnen von allen Geı 
lafien. Nach vergeblihen Verſuchen, ein progreifitifches Minifterium zu Stande 
blieb ihr nichts übrig ald den Siegeöherzog zum Minifterprälidenten zu ernennen mi 
macht, fich felbft nach Gutdünken ein abinet zu bilden. Diefer machte, nachdem er ar 
einen mebr als Föniglihen Einzug in Madrid und fpäter in Valencia gehalten hatte, 
gung die Zurücknahme des verfaffungäridrig erpreßten Ayuntamientogejeßes un! 
löfung der Corte ſowie die Entlaffung der Gamarilla, worauf die Regentin abt 
Minifterium bis zur Verſammlung der neuen Cortes mit der Regentſchaft beauftra 
14. Dct. fih nach Frankreich einfiffte, wohin ihr viele Häupter der Moderados, jor 
mittlerweile zum General erhobener Buhle und Günftling, ver ehemalige Leibgar 
mit dem jie ſich fhon ein Jahr nach Ferdinand's Tode hatte heimlich trauen laffen, fol 
einer £urzen proviforifhen Regierung wurde am 8. Mai 1841 E8partero durch Die ar 
eröffneten Cortes zum alleinigen Regenten und ver edle Arguelled, der Haupturbebe 
flitution von 1812, der „ſpaniſche Cicero“, zum Vormund der erft elfjährigen König 

83 ſchien nun das Beftehen ver unter großen Wehen geborenen Eonftitution ur 
dergeburt der fpaniihen Nation im liberalen Sinne gefihert zu fein und Spanien 
lihen Zufunft entgegengeben zu müflen. Allein einmal waren die politifchen Lei 
durd den Bürgerfrieg und die Verfafſungskämpfe entfeffelt worven, und außertem | 
die Schwierigkeiten fowol im Innern ald mit dem Auslande, Schwierigkeiten, 
mühjam aufgerichtete Gebäude des liberal:conftitutionellen Staats bald tief erſchü 
ihm den Einfturz drohten. Zunächſt fah jih die progreffiftifhe Regierung mit ber 
Provinzen, deren Fueros von ven Cortes nur unter der Bedingung ihrer Übereinſtin 
der Conftitution anerfannt worden maren, in Zwiftigfeiten verwickelt, zumal ba a 
noch beftandenen Klöfter, insbeſondere das einzige noch vorhandene Jejuitencollec 
geihloffen wurden. Schlimmer waren die Vermwidelungen, welche infolge der Re 
von 1836 und 1840 mit dem auswärtigen Mächten und mit den papftlihen Stub 
Die nächſte Folge der Bewegung von 1836 waren Proteftationen ſeitens der aı 
Diplomatie, worauf Oſterreich, Preußen, Rußland, Sardinien und Neapel ihre Geſe 
abriefen (Geſandtſchaften dieſer Staaten beſtanden ſchon feit den Ausbruch des Bi 
nit mehr, da diefelben die Königin Ifabella nicht anerkennen wöllten) und felbfl 
die an der Örenze verfammelten Truppen, welche zu einer Intervention im Intereffe ver 
beffimmt waren, auflöfte. Der Bapft proteftirte gegen die Aufhebung der Mände 
Einziehung und den befchloffenen Verkauf der Kirchengüter, gegen alles, was bie ( 
1836 bezüglich) der Kirche und des Klerus befchlofien und die Regierung in Ausführun 
hatte, und erließ, was am gefährlichften war, nach ver Unterwerfung der baskiſchen! 
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ber tort erfolgten Aufhebung ver Klöfter am 1. März 1841 eine geharnifchte Allocution, in 
Ser unter anderm erklärt wurde, Die madriver Regierung trete Die Rechte der fpanifchen Kirche 
des Heiligen Stuhls mit Füßen. Da infolge diefer in vielen Taufenden von Eremplaren 

Spanien verbreiteten Allocution die Majorität bed Kapiteld der Erzdiöceſe von Saragofla 
Regierungden Gehorfan inallen geiftlihen Angelegenheitenauffagte, erließ dad Ayuntamiento 
Madrid eine äußerft heftige Erklärung ‘gegen den Papſt, der fich viele andere Gemeinde- 
e anfchloffen; ja, in den Cortes verlangte ein Abgeoroneterfogar die Öffentliche Verbrennung 
Allocution durch Henkershand! Die Regierung felbft erflärte durch zwei ebenfalls in vielen 
emp Sremplaren verbreitete Manifefte, daß Spanien, dem feine Berfaffung die höchſte bür- 
iche Freiheit gebe, auch eine ebenfo große kirchliche Breiheit beanfpruchen müffe, daß die Roͤ⸗ 
He Eurie fein Recht habe, ein directes Patronat über Spanien auszuüben, und daß der Papft 
& feine fortgefegte Weigerung, die Königin Ifabella trog ihrer Legitimität anzuerkennen, zu 
betracht und Empörung in Spanien auffordere. Eine päpftliche Encyflica von 22. Febr. 1842, 
h weldhedie frühern Allocutionen wieder in Erinnerung gebracht und allgemeine Gebete fürdte 
Plückliche ſpaniſche Kirche in der ganzen katholiſchen Ehriftenheit angeordnet wurden, ver: 
Aten weitere heftige Oegenmaßregeln der progrefiiftifhen Regierung. Widerfegliche Geift- 
wurben verhaftet, verbannt und felbft zu Freiheitöftrafen verurtheilt, alle Geldfendungen 
Rom für Ertheilung kirchlicher Indulgenzen bei Strafe verboten, dem hohen Klerus be: 
‚allen von fremden Prälaten orvinirten oder der Partei des Prätendenten angehörenden 
hen die Erlaubniß zur Beichte und Meffe zu entziehen, alles Kirchengut für Nationalgut 
‚ der Berfauf der Güter des Klerus angeorbnet, die außerorbentlihen kirchlichen Tribunale 
e päpftliche Nuntiatur aufgehoben u. ſ. w. Died mußte natürlich eine nachhaltige Spal- 
ifchen Spanien und Rom herbeiführen und ununterbrodhene Aufhetzungen feitend der 
ft ergebenen Priefter unter den großentheild noch fehr unmwiffenden und leihtgläubigen 

des Bolfs veranlaffen. Dazu fanıen die zahlveihen Miögriffe der progreffiftifchen Re— 
in der Verwaltung des Staatd und in der auswärtigen Politif. E&partero redhtfertigte 
Beziehungen die Hoffnungen ver Liberalen in feiner Weife. Er befaß den beften Wil: 

fehlte ihm aber die nöthige Einſicht und Energie. Er bemies ſich ald ein ebenfo ſchlechter 
at, als er ſich vorher als tapferer und Eluger Feldherr gezeigt hatte. In der äußern Po- 

Reb er jich gänzlich von dem englifchen Geſandten, Lord Clarendon, leiten. Dabei mar feine 
Baltung ohne Kraft, die Finanzen blieben in bodenlofer Unordnung, die materiellen In- 
en ohne Aufmunterung, dad Heer ſchlecht equipirt und unregelmäßig bezahlt. Auf der 
En Seite thaten die Moderados im Einverſtändniß mit der verbannten Erregentin, weldje 
Baris aus gegen vie Ernennung des Negenten und Bormunds durch die Cortes gleih an: 
B proteftirt hatte, alles, um dad Progrefliftenregiment zu ſtürzen. Militäraufftände und 
Runciamientod folgten jih unaufhörlih, felbft in Madrid fanı am 7. Det. 1841 eine 
mniſche Militärverſchwörung zum Ausbruch, welche nichts Geringers als die Entführung ber 
egin und deren Schweſter beabſichtigte und nur durch einen blutigen Kampf im Palaſt 
d, mobei die Kugeln bis in das Gemach der Königin drangen, unterbrüdt werben Eonnte. 
> die andern politifhen Parteien waren nicht müßig. in republifanifcher Aufftand zu 
delona (1842) zwang E8partero, diefe Stadt bombardiren zu laffen, wodurch er ſich in Ca⸗ 
wien und audy anderwärts der Volksgunſt beraubte. Es bildeten jeßt alle Zweige der Op- 
"on eine mächtige Eoalition gegen ihn, der fich bald von der Mehrheit des Heeres wie des 
E verlaffen ſah. Sem Sturz mar nun unvermeiblih. Mit einem Reſt ver ihm treu ge- 
Senen Truppen zog ſich Espartero nad Sevilla, dann nad) Cadiz zurüd, mofelbft er fich (im 
1843) nad England einfhiffte. 
Aber mit dem Regenten ftürzte zugleich die Herrichaft der Brogrefliften. Vergebens empör- 

IH die Barnifonen in Eatalonien und proclamirten die Eentraljunta, vergebens ſchloß fich 
Baragoffa, Eartagena, Alicante, Bigo und andern Orten das Volk diefer Bewegung an: ber 
Bepaltim progrefiiftiichen Lager mar zugroß, als daß dieſe Bewegung hättezum Sieg führen koöͤn⸗ 
P fie wurde nach dreimonatlichem Kampfe von den feft zufammenftehenden Moderados unter: 
ki, zum Theil unter vielem Blutvergießen (fo namentlich in Alicante durch Roncali), und Be: 

MOD. Ramon Narvaez, welcher Chriftinen in die Verbannung gefolgt war, ergriff die Zügel 
Regierung (im Mai 1844). Eine Periode Heftigfter Reaction trat nunmehr ein. Die Mo: 
%08 janctionirten ihren Sieg durch Zurüdrufung der ränfevollen Chriftina, welche ihrer 
Reehr für mündig erflärten Tochter beratend zur Seite flehen follte, und durch eine ziemlich 

30” 
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durdhgreifende Revifion der Berfaffung im monardiich-coniervativen Sinne burd bi 
berufenen Cortes, in denen die Moderados natärlidh die Oberhand hatten. Rah 
233. Mai 1845 publicirten Verfaffung, in welcher der anftößige Paffus ber Volksſe 
einfach weggelaffen war, gebührt bie Ernennung der Senatoren, deren Zahl unbeflim 
König, während die Mitglieder ver Zweiten Kammer, von jegt an Kongreß der 
genannt, durch directe Wahlen (auf je 50000, fpäter 35000 Seelen einer) beftin 
und jederzeit wieder wählbar find. Nach dem ſpäter (am 23. März 1846) verdffentli 
geſetz Fönnen zu den Deputirten (im ganzen 349) nur ſolche Perſonen gewählt wer 
entweder eine Jahresrente von 12000 Realen aus Grundſtücken beziehen oder 1 
directe Steuern zahlen, und follen die Deputirten feine Befoldung befommen. Auc 
jeder felbftändige Spanier Wähler fein, fondern nur derjenige, welcher mindeſtens 
birecte Steuern entrichtet. Durch diefe Beſtimmungen waren die nicht begüterten 
den Cortes und ven Corteswahlen völlig ausgefchloffen und, da die Begüterten ü 
ober weniger confervativ zu fein pflegen, der Regierung, jolange fie der Verfafſung 
die Majorität in den Cortes gefihert. Yerner beftimmte die Verfaflung, daß dv. 
Senatoren lebendlänglidy fei, dad Mandat eines Deputirten dagegen fünfjährig, daſ 
zwar alljährlich einberufen werben müßten, doch jederzeit von König fuspendirt, gej 
aufgelöft werben könnten mit der Verpflichtung in: legtern Ball, innerhalb dreier I 
Cortes wählen zu laffen und einzuberufen. Bezüglich ver Provinzial: und Genteind: 
beſtimmt die Verfaifung, daß in jeder Provinz eine Deputation fein, in jeder © 
Mlcalde und Ayuntamiento fungiren follen, Hinlichtli der bewafineten Macht, vaı 
alljährlich auf den Vorſchlag des Königs die Gröpe der Land: und Seemacht feitzuf 
UÜbrigens follten auch nach diefer Verfaffung die Minifter verantwortlich fein und im! 
fall vom Kongreß in Anklageftand verfegt, von Senat gerichtet werden können, fı 
ohne richterliches Erkenntniß in Anklageftand gefegt ober verurtheilt werben, auch 
Büterconfiscation ald Strafe verhängt werben dürfen u. ſ. w. Was endlich die Brı 
fo war diefe zwar durch feine Genfur, wohl aber durch ziemlich ſtrenge Preßgeſetz! 
Es läpt ſich nicht leugnen, daß dieſe Verfafſung, fo confervativ fie im Vergleich m 
flitutionen von 1812 und 1837 war, dennoch eine liberale genannt werben muß un‘ 
pel weifer Mäßigung und verfühnender Ausgleihung der flreitenden Gegenfäge tı 
felben Stempel trugen auch die andern großen Geſetzgebungen jenes Jahres, von ven 
die totale Reform des Steuerweſens, die Reorganifation des Heeres und der War 
Begründung eined große Einſicht verratbhenden Unterrichtsſyſtems erwahnt fein mög 
haupt zeigte es ſich bald, daß trog reactionärer Maßregeln verjchiedenfter Art, tvog ei 
regiments ohnegleichen, trog graufamer und blutiger Unterdrückung progreifii 
Earliftifcher Regungen (3. B. in Valencia, wo Narvaez im Herbit 1845 nicht weniger ı 
fangene Karliften nady Bewältigung eines Aufftandes erichießen ließ, wofür er den 
Herzogs von Valencia erhielt) an der Spige der Regierung ein Mann ftehe, ven e 
bie Wohlfahrt Spaniens und um deffen Emancipation vom franzöiifhen und engl 
flug fei, zwiſchen welchen die bisherigen Gabinete hin- und hergefchwanft hatten. ' 
ſtand des Landes, Handel und Induſtrie fingen an ſich zu heben, eine Eräftige und we 
verwaltung (unter Mon) erhöhte die Einnahmen des Staatd und geflattete Die dun 
Reorganiiitung des Heeres. Die bis dahin entfeglich geweſene Unſicherheit der Straßen 
wurde durch die 1845 geſchaffene Guardia civil, ein 6000 Mann ſtarkes, trefflich equip! 
darmeriecorps binnen kurzer Zeit beſeitigt, die Anerkennung der Koͤnigin von der M 
europäiſchen Mächte durchgeſetzt. Innere Zwiſtigkeiten und Hofcabalen führten 
Anfang des Jahres 1846 das Zerfallen des bisherigen Cabinets herbei und nötbigtı 
(im April), in feine Entfernung aus Spanien zu willigen, die fid) wenig von einer V 
unterſchied. Sein Sturz machte es Ludwig Philipp und Chriftine möglich, ihre lan, 
Plane zu realijiren, nämlih die Vermählung der Königin mit ihrem Couſin Fran 
Sohn des Infanten Francidco de Paula (jüngftem Bruder Ferdinand's VII.), iwelde 
ihren Willen aufgebrungen wurde, und ihrer Schwefter Ruifa mit dem Herzog von M 
jüngftem Sohne Ludwig Philipp's. Unmittelbar nad) diefer im November gefeierte 
Hochzeit, durch die Spanien wieder unter franzöftfhen Einfluß gerieth und welche viell 
Geringeres beabjichtigte, als den Thron des heiligen Ferdinand in der Zufunft den Enke 
Philipp'e zu fihern, für den Kal, daß die Königin kinderlos bleiben follte, 1öfte die 9 
da welcher fich ein unfaͤhiges Miniſterium nach dem andern gefolgt war, die Cortes au| 
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Reumwahlen nad einem neuen Wahlgeſetz an. Allein trotzdem war die neue Kammer weit 
n entfernt, minifteriell zu fein, und daher fiel das Gabinet bereits bei der Präfidentenwahl 
Songrefjes (Ianuar 1847). Mit Hülfe des englifchen Gefandten Sir Henry Bulmer und 
ı den Bünftling Iſabella's, den jungen und ſchönen General Serrano, gelang es den fo- 
anten Puritanos (derjenigen Fraction ver Moderados, welche unter Narvaez eine gewiffen- 
eonflitutionelle Regierung verlangt hatte), ein Minifterium unter Bacheco, einem redlichen, 
ebenfalls unfähigen Manne, zu bilden. Daffelbe vertagte die Eortes und machte den Pro: 
len Boncefflonen, während die Königin, getrennt von ihrem Gemahl und im offenen Zwie⸗ 
mit ihrer Mutter, mit Serrano zu La Granja weilte, ohne ji im geringften um die Re: 
ng zu kümmern. Diefe bevenkliche Lage der Dinge veranlaßte die Zurüdberufung des 
challs Narvaez, damals Gefandten in Paris. Derſelbe Fam fofort, entfernte Serrano, 
e die Wieververeinigung der Königin mit ihren Gemahl fowie eine Annäherung ber 
aniſchen und progreffiftifihen Oppofition herbei, willigte fogar in ſeines Tobfeindes @8partero 
kehr und wußte binnen Eurzem den Parteikampf in Grenzen einzudämmen, bie ein ferneres 
threiches Mitregieren Frankreichs und Englands verhinderten. Raum war dies gefchehen, 
ne franzöfifche Kebruarrevolution von 1848 die Ruhe Spaniens und Narvaez’ Stellung 
nald compromittirten. Allein während mächtige, legitime und geordnete Regierungen durch 
felgen jenes ganz Europa in fleberhafte Aufregung verfegenden Greigniffes tief erfchüttert 

‚ blieb daß ſcheinbar zunächſt bedrohte Spanien faft unberührt. Die Urfachen vieler 
enden Erſcheinung dürften theild in dem Mangel eines zahlreichen und hülfsbedürftigen 
iats, theild in der Sehnſucht nad Ruhe, welde das Volk nad) fo vielen vorhergegan: 

Revolutionen begte, zumal die beligenden Klaffen eben die Brüchte des begonnenen ma⸗ 
Aufſchwungs des Landes zu genießen anfingen, theild und vornehmlid in der um⸗ 
Bolitif und energiſchen Regierung des Generald Narvaez zu fuchen fein. Gewiß mag 
aftie bei der erften Kunde vom Sturz des Bürgerfönigthbumß fi verloren gegeben und 

en Kolgen der unaudbleiblidh jcheinenden Revolution gezittert haben; Narvaez rettete fie. 
Fanifche Bewegungen, weldhe zu Madrid am 26. März und in ver Naht vom 6. zum 
ausbraden, wurden energiſch unterbrüdt; ja, als ed ſich ergab, daß bei der lehtern der 

be Geſandte Bulwer betheiligt gemefen fei, ließ Narvaez vemfelben feine Päſſe ſchicken und 
Deuten, binnen 48 Stunden dad Land zu verlaffen! Diefer Fühne Schritt führte aller: 
den offenen Bruch zwifhen ven Eabineten von Madrid und St. - James herbei, erreichte 
Bren Zweck, Spanien vom englifchen Einfluß zu befreien, vollfommen. Ebenſo energiſch 
m bald darauf in Batalonien ausbrechende republifanifche Unruhen, an deren Spite ver 
Bruder des Koͤnig-Gemahls, der Infant Don Enrique fland, und die wiederholten Ver: 
der Rarliften, Spanien zu infurgiren, unterbrüdt. Die Pacification der öftlidhen Pro: 

et wurde durch eine allgemeine, ausnahmdlofe Amneftie gefeiert, welche ganz Spanien mit 
erfüllte, zugleich auch das biöherige Prohibitivſyſtem beſchränkt, eine Maßregel, die ver 
ickelung ver materiellen Interefjen im hohen Grade günflig mar, endlich eine Verſohnung 
em päpftlihen Stuhl durch die Intervention eines ſpaniſchen Heered von 12000 Mann 
nflen des Papftes herbeigeführt. 
darvaez befand fih nun auf den Gipfel feiner Macht und Spanien auf einem Wege bed 
Helfen Fortſchritts, der zu den fchönften Hoffnungen berechtigte. Jever Widerftand war 
pältigt, der Sieg über Revolution und Bürgerkrieg durch einen großartigen Act ver Ver: 
mg beflegelt, die Unabhängigkeit des Landes nach außen gerettet, fein Anſehen und feine 
jt im Steigen, wie die ſpaniſchen Interventionen in Portugal (1847) und dem Kirdhenftaat 
9) bewieſen, fein Wohlftand im fihtlihen Wachen. Verſchiedene Intriguen der abfolu- 
q⸗flerikal gejinnten Gamarilla des bigoten Koͤnig-⸗Gemahls ſcheiterten kläglich an der Ener- 
es Herzogs. Derfelbe Hatte jedoch feinen Einfluß überfhägt. Um der heikligen Frage der 
Mbenzegulirung in den Cortes zu entgehen, that er ven unbefonnenen Schritt, die Cortes 
e vor dem gebräudlichen Termin zu vertagen (Ende Februar 1850) und Neuwahlen nad 

octroyirten neuen Wahlgeſetz anzuorbnen, bei deren ihm günftigen Ergebniß fein per: 
bier Einfluß klar vor Augen lag. Am 31.Dct. wurden die Cortes mit großem Pomp 
km eben fertig gewordenen neuen Gorteöpalaft eröffnet; allein trotzdem daß fie dem Gabinet 
1” waren, zeigte es ſich Doc bald, dap Narvarz die Sympathien und dad Vertrauen ver- 
Ydatte. Dies, vielleicht noch mehr die Thatſache, daß Chriſtina zu feinen Feinden überge: 
war, vermuthlich weil jle nachgiebigere Staatsmänner, ald wie er war, zur Durchführung 
allmählich reifenden abfolutiftifchen Plane zu haben wünjchte, veranlaßteihn, am 11. Ian. 
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1851 der Königin feine Entlaffung einzureichen, welde angenommen wurde. Die reactisaing 
Tendenzen, denen damals fait alle Gabinete Europas huldigten, begünſtigten bie gehei 
Plane Ehriftina’8 und der Hofcamarilla. Gin gefügiged Werkzeug fand ſich in der * 
au die Spige der Negierung geſtellten Bravo-Murillo, welcher trotz eines vielverſpr 
Programms ſehr bald jo reactionäre Maßregeln ergriff, daß es offenkundig war, er beabſch 
die Unterdrückung der liberalen Errungenſchaften. Das Miniſterium löſte am 7. April 
Cortes auf, entwidelte bei den fofort angeorbnneten Neuwahlen ein unerhörted Ginjgücdterug 
und Corruptionsſyſtem, vertagte nach der mühſam Durdhgejegten Genehmigung des 
ſchuldenregulirungsentwurfs die Cortes ſofort wieder, veröffentlichte am 15. Det. den Abſ 
eines Concordats mit den päpftlihen Stuhl voll ungemeſſener Zugeſtändniſſe an Rom um! 
Klerus (unter anderm jollten Mönchsflöfter und Eongregationen vom Orden ded San: Bin 
de Baula, d. h. eines jefuitifchen Ordens, errichtet werden) und verfolgte die Preſſe auf) 
bärtefte Weile. Am 5. Dec. gelangte die Nachricht des bonapartiftifhen Staatäftreihs 
Madrid. Der Minifterpräjident theilte jie den wieder verfammelten Corte mit unter bır 
merfung, daß die Regierung die VBerfaffung aufrecht erhalten werde. Im völligen Wiberg 
hiermit vertagte dad Minifterium jhon am 9. Der. die Cortes und verhinderte durch kr 
Einſchreiten der bemuffneten Macht eine gemeinichaftlihe Beiprebung der Abgeoronetes 
verſchiedenen Oppojitionsparteien. Raſch hintereinander folgten nun die ärgften Attenta 
die Berfaffung. Am 14. Jan. 1852 erließ die Negierung eine Preßordonnanz, welde 
fernere ernfte Discuſſion erftidte, am 20. löfte lie vie Gorted nach vorher erlangter St 

. willigung auf, im April gab jteein neues Preßgeſetz, weldesanı 1. Mai diegangzemadriber£ 
fttionspreffe zum Aufhören nöthigte. Karliſtiſche Offiziere, ald Werkzeuge der abfoluten &e 
wurden dem Heere einverleibt, Die ausgezeichnetſten und vervienftvollften Generale mit Ih 
belohnt. Concha, welcher im Sommer 1851 Cuba gegen die amerifanijche Freibeuteris 
des Generals Lopez energiih und glücklich vertheidigt hatte, wurde von dort abberufen, R 
lebte miſstrauiſch bewacht in Loja. Zugleich gab das Minifterium den Kinflüfterungeff 
poleon's Il. in jeder Weile nach und brachte jomit Spanien wieder in die Abhängigfäg- 
Auslande, von der ed Narvaez mühjam befreit Hatte. Aurallen Gebieten des Stacc 
betrieb es die eifrigfte Reaction. Es war nunmehr unverkennbar, dag Hof und Regim 
Gonftitution durch einen Staatöftreich zu ſtürzen und den Abjolutismuswiederherzuftellen 
beabfihtigten. Diefe Wahrnehmung vereinigte miteinemmal wie durch Zauberfchlag alle| 
nen berliberalen Partei. Progrefiiften und Doderados, Adel und Volk reichten fidy die. Här 
ganz beſonders verbanden ſich die der liberalen Vartei angebörigen Glieder des hoͤchſte 
und bed Heeres zum Schug der Berfaffung. Es beflanven aber damals folgende Part: 
alte Moverabopartei hatte ji in drei Sractionen gefpalten: die Neocatolicos (Neufarf 
eine ultrareactionäre und hierarchiſch-monarchiſche Partei, geſchworene Feinde des coufii 
nellen Syſtems, mit Donofo Cortes (Marquis von Valdegamaß), welcher die verſchroben 
hatte, die Monarchie als halb mittelalterliche, halb utopijche Theofratie wiederherzuſtells 
Theoretiker und Lehrmeiſter, Bravo: Murillo ald Staatsmann und General Pezuela alt IE 
an ihrer Spige; bie Conftitutionellen over eigentlichen Moderados, welche die pünktlide 
gung der Gonftitution von 1845 verlangten, unter Leitung von Mon, Martinez de la 
Narvaez u. a.; die vorgeichrittenen Moderados, welche ven Ausbau der Berfaffung im Id 
Sinne wollten und deren Häupter die Schrifrfteller und Advocaten Rios Rofas und Pachecor 
BeneralSerrano waren. Jede dieſer Parteien war wieder ineine Menge Heinerer gefpalteni 
ber vielen jeit 1851 verjuchten Berfaffungdänderungen. Denn jedes der verichiedenen Me 
minifterien, welche an der Verfaſſung ihre unglücklichen Experimente machten, ſchuf fich # 
beſondern, durch kleinliche Verfonalintereffen zufanmengehaltenen Anhang. Infolge 
hatten die Progrefliften eine innmer drohendere Oppofition angenommen. Gine progreil 
Partei im Sinne von 1836 befland damals faum. Die Mehrzahl der ehemaligen Proger 
ſchloß fi der vorgefärittenften Sraction der alten Moderadopartei an, die Minperzafl 
demofratifche Partei, melde allmählid an lImfang und Bedeutung zugenommen hatte. I 
ihrem Banner waren damals drei verfchiedene Kractionen verfammelt: Die eigentliden 2 
kraten, welche radicale oͤkonomiſche und politiſche Verbefferungen erftrebten, aber geneigt ware 
der Monardie zu unterhandeln; die reinen Republikaner, die fih 1848 als Partei zu ziget 
gonnen hatten, und die Socialiften, Vertreter des neuen Socialismus, wie er in Sranfrei 
ber Regierung Ludwig Philipp's ji charakteriſirte. Un der Spige diefer bemofrarifgen | 
tionen fanden Ordaz, Camara, Gervera, Terradas, Monturrol, Goello u. a. Die eig 
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Heine Progreififtenpartei, welche an der Konftitution von 1837 fefthielt, war geführt von 
fe (Marquis von Albaida). Das war der Stand der Parteien und Ideen, als die „liberale 
>n‘, wie jpäter die Vereinigung aller liberalen Fractionen genannt wurde, ind Leben trat. 
am 1. Dec. zufammengetretenen Cortes wurden deshalb fhon am folgenden Tage wieder 

‚elöft, und am 3. Dec. veröffentlichte Bravo-Murillo in der, ‚Gaceta” einen Entwurf zur Ab⸗ 
rung der Verfaffung, welche die Umkehrung zum Abfolutismus anbahnte. Angeſichts die- 
Schritts ſchloſſen fich Die liberalen Parteien nur noch fefter zujanımen und bildeten Wahl: 
ites für die zum 1. März 1853 anberaumten Cortes unter der Leitung der angefehenften 
aner. Gine fo feft geichloflene Organifation des Widerftandes hatte die Regierung nicht 
ırtet, fie ließ jich aber dadurch in ihren verbrecderifchen Abfichten nicht ftören. Alle nit 
‚Minifterium ſelbſt autorifirten Wahlvereine wurben fofort verboten, dem Herzog von 
encia, welder für das Haupt der gefammten Oppofition galt, der Auftrag gegeben, nad) 
m zur Einfiht der dortigen Militärverhältniffe zu gehen. Roncali, ein erbitterter Gegner 
Herzogs, trat an die Spige des neugebildeten Cabinets, welches zwar anfangs feine Abfich- 
maßfirte, allein noch ehe die Gortes jih verfammelten, denjelben verfafſungsfeindlichen 

betrat, indem e8 den Zeitungdredactionen die Weifung gab, über die Eorteöverhandlun: 
hohen Strafen Eeine andern Mittheilungen als die der officiellen „Gazeta’ zu bringen. 

ppofition war in den Cortes allervings nur ſchwach vertreten, aber vefto Hinreißender in 
Birfung. Martinez, Concha und O’Donnell erhoben furchtbare Anklagen gegen die re= 
den wie abgetretenen Minifter und gegen die Camarilla, befonderd gegen Munoz, den 
igin fhon nad Narvaez' erfiem Sturz zum Herzog von Rianzared und Granden von 
ernannt und dadurch den geſammten hoben Adel tief beleibigt hatte. Dies veranlaßte 

gierung,, die Gorted bereitd anı 9. April aufzuldjen und fie für daß ganze laufende Jahr 
) nicht wieder einzuberufen. Alle Beamten, welde in Senat Oppoiition gemadjt hatten, 
abgelegt, fogar der nach dem Geſetz unabjegbare Präjident des höchſten Gerichtshofes, 
gemeinen Unwillen erregte und den Nüdtritt des Juftigminifterd nad fid) zog. Die 
lich in den Provinzen immer drohender werdende Stimmung veranlaßte endlih am 
ril 1853 dad gefammte Cabinet, feine Entlaffung einzureihen. Lerfundi, ehemaliger 
von Eravo-Murillo, brachte ein neues Minifterium zu Stande, deffen hervorragendſte 
ichfeit Egaña, ein entfchiedener Abfolutift und Verbündeter Ehriftina’8 war. Die 
Minifter hielten die Gewaltmapregeln ihrer Vorgänger aufredt, ja Egaña wollte 

Band ohne Gorted und Verfaffung regieren. Dad Corruptionsverfahren und die Unter: 
ke von feiten der Minifter und ihrer Greaturen mehrten jih, die Königin kümmerte fich fo 
ie gar nicht um die Negierung, überall herrfchte Willkür und Gewalt. 
Engefiht8 dieſes Fläglihen Zuftandes flieg der Zorn der Oppofition und die Misftimmung 
Boifs. Dffentlih wurde wiederholt verkündet, daß Spanien aufs neue einer entſcheiden— 

Brifis entgegengehe, die wol zur Abfegung ver Königin und zum Sturz der Dynaftie führen 
>. Linter folden Berhältniffen verlor das Gabinet envlih doch den Muth und reichte am 
Bept. 1853 feine Gntlaffung ein. Sartorius, Graf von San-Luis, trat an Die Spige des 
m Minifleriums, deffen Mitglieder zwar unbedeutende Berjönlichfeiten, jedoch bisher An- 
ser der Conſtitution geweſen waren, weshalb dieſes Cabinet, iwenigftend von den Modera⸗ 
nicht ungünftig aufgenommen wurde. Auch benahm es ſich anfangs liberal, indem es die 
8 einberief, Narvaez zurückholte, viele Greaturen des frühern Regiments entließ, der Prefle 
be Srleihterungen gewährte u.f.w. Während aber dad Minifterium dieſe liberalen Ge: 

agen Tundgab, brütete die Camarilla über andern Planen. Da ed bisher midlungen 
„ burd einen Cortesbeſchluß die Verfaflung zu flürzen, fo gedachte man nunmehr den längft 

tigten Staatöftreidh mit offener Gewalt auszuführen. Die ſchwachen Minifter wurden 
en Plan gewonnen, die Cortes aufgelöft, die einflußreichften Generale verbannt. Doch 
es O'Donnell, jih in Madrid zu verbergen. Concha's Verbannung rief zu Saragofja 

fruar 1854) einen Militäraufftand hervor, der nach. blutigemStrapenfanıpfe unterbrüdt 
Br. Neue Beſchränkungen der Preſſe und Attentate auf die perfünliche Freiheit und andere 
—* der Verfaſſung folgten. Da erkannte die liberale Union, daß nun bie Zeit ge— 

fei, wo die Verfaflung des Landes und die Wohlfahrt der Nation nur noch mitteld ge- 

men Einſchreitend gerettet werben koͤnnte. Die längft vorbereitete Revolution brad) aus. 
Um 28. Juni 1854 verlieg O'Donnell an der Spige einiger Regimenter Madrid und rich: 

nachdem ein gleich tags darauf erfolgter blutiger Zuſammenſtoß mit der unter perfönlidher 

hrung bed Kriegäminifterd Dlafer zu feiner Verfolgung auögerüdten Befagung von Ma⸗ 
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drid zu einen Reſultat geführt Hatte und mehrere Tage ohne Anderung in der Lage d 
vergangen waren, von Manzanares aus einen Aufruf an das Volk, in welchem er vie? 
des Cabinets, die Entfernung der Königin-Mutter, die Wiederherftellung der Conſtin 
1837 und die Wiederbewaffnung der Nationalmilizen beantragte. Auf diefen Rul 
ſich faft gleichzeitig die beveutendften Städte Spaniens, die Bewegung wurde von eineı 
vevolte zu einer allgemeinen gewaltigen Volförevolution. Liberall fraternifirten vie 
mit dem Volk, nur in Madrid Fam ed am 18. und 19. Juli zu einen erbitterten Be 
fampfe. Das Volk ſtürmte und verbrannte den Palaft Chriſtina's, die fi zu ihrer 
das Reſidenzſchloß flüchtete, weldes hierauf vom Volf belagert wurde. Aud die 4 
verhaßten Mitglieder des Minifteriumsd, deſſen Präſident fein Leben nur durch bie Fl 
fonnte, demolirte und verbrannte das Volf. Seitens der rathlofen Königin wurbe 3 
den wanfenden Thron zu retten, ein zur Hälfte aus Moderados, zur Hälfte aus Pı 
zufammengefegtes Minifterium unter dem Vorſitz des Herzogs von Rivas verfudt, 
aber kaum einen Tag unter vem Toben ded Kampfes, während die Kugeln an Iſabell 
ihlugen, beftanden hatte, Espartero als Helfer in der Notb berufen, um ein neues | 
bilden und die Ruhe wiederberzuftellen, und unterbeffen eine Vertheidigungs junta 
Vorſitz des alten progreſſiſtiſchen Generals San: Miguel gebildet, welche die Zügel der! 
proviorifch ergriff. Der Siegeöherzog, der bis dahin in Logroño in ftiller Zuritd: 
gelebt hatte, kam aber nicht fogleich, weil ihn feine Freunde anı 18. Juli nach Sarag 
hatten, wo ev am 23. Juli mit einem Gefolge von 40000 Menſchen unter den ung 
Jubel einen triumpbirenden Einzug hielt. Bei der Kunde von Eöpartero’8 Berufung, 
wieder der allgemeinen Volksgunſt zu erfreuen hatte, hörte der Kampf in der Haur 
das Volk, das keineswegs beiiegt war, blieb aber in Waffen und hielt nach wie vor 
lichen Palaft umzingelt, namentlid um die Flucht Chriſtina's, welde man ihre an! 
begangenen Verbrechen mit dem Leben bezahlen lafjen wollte, zu verhindern. Espart 
mirte inSaragoffa ein Programm, das weiter ging als das O'Donnell'ſche, indem er 
aufforderte, conftitnirende Gorted zu berufen. Died Programm wurde fortan bie 
Revolution. Gleichzeitig mit dieſer anfangs nurden Sturzder Reaction und den Sieg 
tutionellen Princips bezweckenden Revolution war eine entſchiedene demokratiſch-ſ 
und republifanifhe Bewegung ausgebrochen, welche nichts Geringeres ald den Stu 
naftie und die Einführung der republikaniſchen Staatsform beabfichtigte, ja in Alcira 
6. Juli die Republif wirflih proclamirt. Auch bei den Barrifadenfampfe in Mabı 
demofratifch-republifanifche Partei ftark betheiligt. Diefe Bewegung mußte unterbrü 
ſollte Spanien nit in völlige Anarchie gerathen, jo mar wenigftend die Anſicht 
Spige der Revolution ſtehenden Generale, und fie wurde unterbrüdt unter St 
Blut. Daffelbe Schickſal hatten communiftiich-forialiftifche Bervegungen, melde in N 
Valencia und Gatalonien zum Ausbrud gelangten. Nach Niederfhlagung diejer Un 
D’Donnell mit feirfem fiegreihen Heere nah Madrid, bald darauf (am 29. Juli) auch 
Die Gegenwart diejer beiden einflußreihen und allgemein beliebten Männer und da 
fammenhalten der liberalen Moderapofractionen und der Progreffiften der Demokr 
über beruhigte Madrid, verhinderte aber auch zugleich, daß Ehriftina ein Opfer de 
Volksrache oder, was gewiß heilſam für die Zufunft gewefen wäre, öffentlich zur I 
gezogen wurde. Das ränfevolle Weib ward aus Spanien unter Beſchlagnahme 
Güter verbannt und unter Escorte nach Portugal gebracht (anı 28. Aug.). 

Espartero und jeine Nathgeber, die Brogrefiiften von reinem Waffer, waren n 
der Situation; es fehlte ihnen aber wie früher an Entjhloffenheit, und fo wurde 
Willen Werkzeuge in den Händen der Moderados, deren fie ſich nicht zu entlebig: 
Dies rettete den Thron und die Dynaftie. Denn troß der Unterdrückung der repuß 
Bewegung war die Krijis für das Königthum nod nit vorüber, da zu den erften 
neuen, aus den hervorragendſten Berfönlichfeiten der Liberalen Union beſtehenden Mir 
dem ber Siegeöherzog präſidirte, die Einberufung conftituirender Gorte®, welde ü 
Nation zu gebende Regierungs- und Berfaffungsform entſcheiden follten, die Wieder! 
der bereitö 1844 von Narvaez aufgelöften Nationalgarvde und die Aufhebung aller 
freiheit beſchränkenden Beſtimmungen gehörten. Die am 8. Nov. zufamme 
Gorted Hielten dad monardifche Princip aufrecht; doch flimmten gegen einen am 
eingebrachten Antrag, welcher lautete: „Spanien ift eine conftitutionelle Monarchie, 
ber Familie der Jfabella von Bourbon und ihrer legitimen Nachkommen durch den | 
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ion’, nur 33 Mitglieder. Die Cortes erkannten alfo der Nation das Recht zu, ſich eine Re: 
ıng zu geben, wie jie ihr paſſend dünfte, und dadurch mar bie Volföfouveränetät wieder in 
volle Rechte eingefeht. Übrigens rechtfertigten die conftiruirenden Cortes die auf fie ge: 
n Erwartungen keineswegs. Die Barteien hatten fi während der reactionären Zeit zu 
zerfplittert, die politifchen Leidenfchaften durch die Revolution zu fehr erhigt, als daß eine 
gung und die Schöpfung einer großartigen Gefeggebung im liberalen Sinne möglich ge: 
ı wäre. Bon allen Thaten der Cortes hatten nur dad Gifenbahngefeß, das Geſetz über bie 
jraphenlinien und Banken und nanentlih die beſchloſſene und in ver Folge ſchonungslos 
geführte Befeitigung der „Todten Hand”, d. h. der Verkauf aller Nationalgüter (Kirchen-, 
er=, Stiftungs-, Gemeinde: und Staatögüter mit Ausnahme derjenigen, welche zu öffent: 
| Zweden benugt werben ober dem Staat eine mejentliche Rente gewähren), eine weitgrei⸗ 
ze Bedeutung. Die in unendlichen Berathungen geborene Verfaffung , melde fyäter nicht 
al publicirt wurde, war ein Mittelding zwiſchen ven Berfaffungen von 1812 und 1837 
Hatte vor biefen nur einen Vorzug, nämlich den der religiöfen Duldung, indem der auf die 
zion bezügliche Paragraph lautete: „Die fatholifhe Religion ift die Staatsreligion, aber 
and kann wegen jeiner religidfen Anfichten verfolgt werben.” Leider kam auch diefe Be- 
kung fpäter nicht zur Ausführung. Merkwürdig und bezeichnend für den Fortſchritt ver 
m in Spanien waren aber die Debatten über die religidfe Frage und über vie beantragte 
ions= und Gewifjendfreiheit, indem diejer Antrag nur mit 103 gegen 99 Stimmen 

en wurde, während ein Antrag auf Verfolgung derjenigen, die fi nicht zum Katho: 
bekennen, 159 Stimmen (gegen 56) gegen fi hatte. Zmei Jahre berietben die 

irenden Cortes unter endloſen Wortfämpfen und alle Leidenſchaften bis zum Außer: 
aufregenden Agitationen. Die Monardie ging fiegreih aus dem Parlament hervor 
begann fofort in Verbindung mit der beleidigten, aber nicht befiegten Kirche dad Werk 
keflauration, welcher die Liberalen durch Reformen in ver Verwaltung und Politik ent: 
uwirken ſtrebten, ohne ihr Ziel erreichen zu Fönnen. In der That war die Regierung 
— dazu nicht geeignet. Der alt gewordene Siegesherzog zeigte ſich noch unfähiger als 

ſeiner Regentſchaft und vermochte namentlich ſeinem Nebenbuhler und Mitregierer 
mnell nicht die Spitze zu bieten. Als endlich die feiner Fahne noch immer folgenden 
en eine Bewegung zu Gunſten der liberalen Ideen verſuchten, zog ſich Espartero zurück und 
ve O'Donnell die Gewalt, welcher nun dieſe letzten Zuckungen der Revolution in blutigen 
Benfämpfen zu Madrid und Barcelona niederfhlug und fofort an die Spige der Regierung 
am 14. Juli 1856). Nach Espartero's Rüdtritt ging faft die ganze progrefftftifche Bartei 
8 Lager D’Donnell’8 über, der weder Progreflift noch Moderado war. Diefer ſah ih 
da er felbft das Volk entwaffnet hatte, ver Königin und der reactionären Partei gegenüber, 
e beide ihn al8 den Urheber ver Julirevolution haßten, ohne alle Stüge. So kam ed, daß 
pnnell, nachdem er lange mit der Auflöfuug der Cortes gezögert und endlich einen die Be: 
ſſe des Parlamentd erweiternden Zufat zur Conftitution von 1845 verfündet hatte, feine 
fung erhielt (am 12. Oct.), worauf Narvaez, mit ihm die eigentliche Moderadopartei, 
rz ans Ruder fan. Allein diefe Partei war durch die unglüdlichen Experimente ver Jahre 
I—54 wefentlid; geändert worden. Die herrſchende Fraction derfelben beftand jegt aus 
mifchieden reactionären Neocatolicos, welche die Sonftitution um jeden Preis vernichten 
en. Dazu kam, daß jegt den Herzog von Valencia nicht die Macht der Ereigniffe over fein 
er politifcher Einfluß an die Spige ded Staatd emporgehoben hatten, fondern die Intriguen 
Samarilla, welche in ihm nur ben Feind Espartero's und der Progreffiften ſah und von 
energie bie Durdführung ihrer reactionären Plane erwartete. Am Hofe felbft gab e8 
biedene Goterien. Die einen ſchrien nah durchgreifender Reviſion der Verfaflung von 
5, nad Feſſelung ver Preffe, Unterwerfung der Schule unter die Macht des Kleruß; die 
m plaidirten gar für eine Fuſion mit den Karliften durd ein Ehebündniß zwifchen ber 
ker der Königin mit einem Sohn ded Don Carlos; nur wenige riethen zur Mäßigung. Die 
gen Des Herzogs gehörten faft alle ven Neufatholifen an, ver ſchlimmſte war der Minifter 
nern, Don Candido Nocedal. Sein Vreßgefeß vom 13. Juli 1857, feine Berfaffungs: 
r vom 17. Juli bezweckten offenbar die völlige Unterbrüdung der öffentliden Meinung 
ie Feſſelung ver Bolfövertretung. Das neue Unterrichtägefeg vom 9. Sept. blieb neben, 
n wenigen Berbeflerungen weit hinter dem von 1845 zurüd. Die ganzen politifchen 
igenſchaften ber vergangenen zwei Jahre zerrannen wie Nebelbilver, und bald athmete bie 
mie Bermaltung den Geiſt der Unterbrüdung in noch Höherm Brabe ald vor der Juli⸗ 
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reoplution. Die Öffentliche Meinung erklärte ih raſch gegen biefen Gang ber Ding 
im Auguft begann eine Minifterfriiid, da auch der Hof fich in Narvaez getäufät fah, 
befien Sturz am 15. Oct. endete. Das neugebildete Gabinet, deffen bedeutendſte Berfö 
Mon und Armero waren, trat mit einem durch und durch liberalen Programm bervo 
die alten Moderadoüberlieferungen den Bebürfniffen der Gegenwart anpaflen foll 
aber dieſes Programm nicht durchſetzen und wurde deshalb jhon im Januar 185! 
Minifterium unter Ifluriz erfegt, welches gar fein Brogranın Hatte und die Jmpote: 
fo kräftigen Moderadopartei offen bocumentirte. Die Cortes, welche dieſes Schattenn 
mit mehr ober weniger verbienter Verachtung behandelten, führten eine neue Kr 
worauf am 30. Juni O'Oonnell abermals berufen und mit der Leitung des neue 
beauftragt wurde. Diefer trat jegt ald Führer der „liberalen linion” auf, weld 
vor der Reaction zu bilden angefangen hatte und jegt die ehemaligen Progreſſiſten uı 
Moderados in fih vereinigte. Die neufatholifche Fraction war unterlegen und trat, 
haupt die Moberabopartei, auf längere Zeit vom Schauplag ab. Hiermit beganı 
Epoche in der politifchen und Culturgeſchichte Spaniens. 

Es war nadhgerade hoͤchſte Zeit, paBeine Regierung and Ruder faın, die ihre Hauptau 
fand, die politifhen Leidenfchaften zu beruhigen, die in unzählige Goterien zerriffenen 
fammenzufaffen und joweit möglich zu verföhnen und dadurch vem Lande Ruhe zu verjcha 
eine Zufammenftellung der jeit 1834 flattgehabten Corteswahlen, Cortesſeſſionen un 
wechſel, welche das im Jahre 1858 zum erfien mal erſcheinende „Anuario“ der ftatiftijch 
commiſſion enthielt, bewies lauter und überzeugender als die eindringlichfte Rede, dı 
teileivenfhaften im Verein mit den ftetd mehr oder weniger retrograden Tendenzen 
die Nation zerriffen und ihr eine ſchmachvolle finanzielle Laſt aufgebürbet Hatten. 
vierundzwanzigjährigen Periode waren nämli 18 Corteswahlen auf Grund fünf v 
Berfaffungen vorgenommen, neunundzwanzigmal die Cortes eröffnet, funfzehnmal 
vierzgehnmal geſchloſſen und ebenfo viel mal aufgelöft worden und 529 Miniftern 
genommen! Die Präfidentfchaft des Minifterrath8 hatte fiebenundvierzigmal gen 
hatte 61 verſchiedene Minifter des Auswärtigen, 62 Suftizminifter, 78 Sinanzmi 
Kriegsminifter ‚ 77 Marineminifter, 78 Miniſter des Innern u. |. w. gegeben: 
waren jene 529 Minifterien von 245 verſchiedenen Perfonen verwaltet worden! £ 

bedenkt, daß in Spanien Fein Miniſterwechſel ohne eine tief hinabſteigende And 
Beamtenperfonals denkbar ift, ja eine totale Kabinetderneuerung faum ohne eini 
Benfionirungen und Gntlaffungen, fo fann man fi eine Vorftellung machen von 
heuern Zahl von in Ruheſtand verjegten und zur Dispofition geftellten, alfo müßi, 
Perfonen, welche damals dem Staatsſeckel zur Laft fielen. In der That verzehrten t 
Klafien der Beamten nad dem Budget von 1858 die ungeheuere Summe von 147 Mi 
d. h. ungefähr ven zehnten Theil fanmtliher Staatseinnahmen! Welch fürchterliche € 
aber bei den Corteswahlen herrichte, bewies die damals unternommene Revilion de 
liften, wobei ſich ergab, daß z. B. allein in der Provinz Caceres von 2733 eingejd 
weienen Wählern nicht weniger ald 941 vonden Behörden widerrechtlich eingeſchmugg 
waren! Die Lehren diefer Zahlen waren zu eindringlich, als daß ihnen nicht alle Pa 
namentlih die regierende hätten Gehör ſchenken jollen. Dan fah ein, daß man ve 
Parteileivenichaft verlaffen müſſe, follten geordnetere Zuftände eintreten, melde 
Lande ein gebeihliches Kortichreiten garantiren Eonnten. Es gelang dies D’Donnell 
famnenfegung des Minifteriums, Staatdrath8 und anderer Behörden aus Mlitgl 
liberalen Union und durch Beſetzung der witigften Stellen mit Liberalen aller Kart 

Das Minifterium D’Donnell beftand, was noch nie dageweſen war, beinahe 
Jahre (vom 30. Juni 1858 bis zum 2. März 1862). Daß es jich fo lange Hielt, vı 
feineöwegs großen politiiden Reformen im liberalen Sinne, denn O'Donnell war I 
ſches Genie, ſondern blo8 ein geſchickter Dirigent und zugleich tüchtiger Militär, ſonder 
theil8 dem Umſtande, daß O'Donnell ven Monardiften ald Retter der Geſellſchaft, der 
als Wiederherfteller des Repräfentativfgftens galt, theild den allgemeinen Bedür 
Ordnung und Ruhe, theild manderlei glücklichen Greigniffen, welche der Regierung 
die Sympathien der Majorität des Volks zuführten, und envli der weiſen Mäpi 
Fugen Benugung der Umſtände feitend O'Donnell's. Da die Regierung auf dem 
Politik menig zu leiften vermodte, fo wandte fie allen ihren Eifer der Hebung ver u 
Intereffen zu, beſonders nachdem ihr 1859 zu piefem Zweck ein Credit von 2 Milliarber 
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Men war. Bald kehrten Ruhe und Orbnung zurüd, welche während diefer ganzen Periode 
@ weſentlich geflört wurben, da die von feiten der Karliften unter General Ortega (1860), 
Depublifaner und Socialiften (in Andaluſien und Eſtremadura 1859 und 1860 und zu 
= 1861) verſuchten Schilderhebungen einen ſchnellen und für fie unglüdlihen Ausgang 
men und mir dazu dienen fonnten, bei einem großen Theil der Nation dad Anfehen ver 
wierung zu befeitigen ; das Land durdhzog fi mit Gifenbahnen und Straßen, Aderbau, In: 
zie und Handel blühten raſch empor, eine Menge der gemeinnügigften Unternehmungen 
am ind Leben, ver Wohlftand und dad Anfehen ver Nation nahm in erfreulichfter Weife zu. 
Reiner nie erlebten Regelmäßigkeit erlevigten die in Herbft 1858 gewählten Cortes während 
#5 ganzen Periode vie Feitftellung des Budgets, e8 wurden bedeutende Überfchüffe gewonnen, _ 
he erlaubten, die Staatöfhuld mehr und mehrzu regeln, und infolge deſſen ftieg ver Credit 
XEandes. Zu den beſondern Glücksfällen, welche O'Donnell's Regierung flügten, gehören 
.maroffanifhe Krieg (1859 — 60) und die freiwillige Rückkehr San-Domingos unter 
niſche Herrſchaft (1861). Der glüdlich geführte Krieg gegen Marokko wandte O’Donnell, 
fh durch denfelben den Titel eined Herzogs von Tetuan erwarb, Die vollfte Sympathie ver 
durch die erften Siegesnachrichten aus Afrika in einen wahren Taumel ver $reude verfegten 
n zu. Diefes ſtark pulfivende Gefühl hätte gefährlich werden fünnen, wenn die Regierung, 
der Nation erwachten Eroberungdgelüftennadhgebend, auf Gebietserwerbungen im großen 
abe audgegangen wäre. Sie verſtand aber fowol in diefer ald in andern Angelegenheiten . 

totifchen Gefühle mit weifer Mäßigung im Zaum zu Halten, indem fie Frieden mit 
kko ſchloß, fobald die geforderte ®enugthuung erreicht war und fo ven marokkaniſchen Krieg, 
Spanien mit den audwärtigen Mächten zu compromittiren, zu einer Erinnerung machte, 

fin edles, über ven PBarteigetreibe ſtehendes Gefühl lebenvig erhält und jeden Spanier mit 
Acht für die Zukunft feiner Nation erfüllen muß. Die gleihe Mäßigung bewies O’Don-: 
Gabinet bei der Einverleibung San-Doniingos, indem ed diefe Inſel erfi nahm, als jie fich 
die Botmäßigfeit dev Vereinigten Staaten zu flellen drohte, was gleihbedeutend mit dem 
von Euba geweſen wäre; deögleichen bei der jo verlodenden mericanifhen Intervention, 
zur rechten Zeit trog des Geſchreis eines Theils feiner eigenen Freunde aufgab, ebenfo 
mit den Franzoſen gemeinſchaftlich unternommenen Erpedition nad) Cochinchina. Schon 
& langer Zeit zum erften mal wieder ſpaniſche Kriegäfchiffe und Truppen an der Geite 

fifcher und englifcher in fernen Bontinenten operirten, mußte wefentlid dazu beitragen, 
Binjehen Spaniens in Europa zu mehren und dadurch das Vertrauen der Nation zu ihrer 

ng zu flärfen. Großes Lob verdient auch die Feftigkeit, mit welcher D’Donnell ven 
ſchaftlichen Forderungen bes Klerus und des Hofes, in Italien zu Gunften der Bourbonen 
der mweltlihen Macht des Papſtes zu interveniren, wiberfland. Sind dies alled audy nur 

tive Berpienfte, fo müſſen diefelben nichtsdeſtoweniger hoch angefchlagen werben, weil ſie 
tlich Dazu beitrugen, eine gebeihliche Ruhe in Spanien zu erhalten und die Hülföquellen des 
Des zu erſchließen. Indeß die Unfruchtbarkeit des O'Donnell'ſchen Regimentd auf dem 
»e der innern Bolitif, wo alle brennenden Fragen ungelöft blieben (dad Preßgefeg von No: 
H wurbe z. B. nit aufgehoben, ebenfo wenig die Verfaſſungsreform von 1857, aber auch 
® beobachtet), verbunden mit der allmahlich mehr und mehr reactionär werdenden Verwal: 
w deö Minifterd des Innern, Pofada Herrera, führten enbli doch zum Untergang auch 
pe Gebinete. In der Cortedjigung von 1862—63 beſchuldigten einige der wichtigften Träger 
‚eigenen Syſtems die Regierung, daß fie ihr Proganım verfünmere, und bald bildete jih aus 
Aberalen Union eine Partei heraus, welde, geführt von Rios Rofad und Pacheco, unter dem 
nuen der Dijjidenten neben den rein moderiftifchen und progrefitftiihen Gegnern der Re— 

ng diefe aufs Heftigfle angriffen. Dazu fam, daß die Gunft ver Verhältniffe, unter wel: 
die Regierung Großes geleiftet, vorüber, ver Wunſch nach einem Wechfel des Syſtems unter 
Barteien mieder rege geworden und dad Vertrauen zu O’Donnell gefhmwunden war. Dies 

end war das Gabinet felbftverleugnend genug, feine Entlaffung einzureichen. 
Es begann nun eine neue Periode der Miägriffe und Ungewißheit, welche Spanien wieder 
Verderben zu bringen drohte. Den Herzog von Tetuan erfegte der alte Marquis von 
flored mit einem Miniſterium, welches, weil ebenfalld aus der liberalen Union hervorge⸗ 

tgen, eigentlih nur die Fortſetzung des frühern unter anderer Firma war. Dies verdroß 
eine hochſtrebende Perfönlichkeiten des Cabinets, die eigene Politik machen wollten, insbe⸗ 
bere den Minifter ded Innern, Vaamonde. Diefer benugte die Neuwahlen zu ven Cortes, 
Detober 1863, um eine Menge Candidaten der liberalen Union gewaltfam durch alte Mode— 
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rado8 und jogar Neufatholifen zu verdrängen und fo die Moderados als Sieger ı 
Wahlkampfe hervorgehen zu laffen. Gegen dieſes Manöver traten faft alle Barteien 
machten mit vereinten Kräften der Regierung die heftigſte Oppofition in den Cortes 
ihrerfeitd das denkbar unerfreulichfte Bild des ſpaniſchen Verfaffungslebens gewährt 
fünf Jahre der Ruhe ſchienen ſpurlos vorübergegangen zu fein. Die Barteien überbot 
Anklagen, Verdächtigungen und Schimpfen auf die Regierung und gegeneinander. ! 
ruption bei ven Wahlen feitend ver Regierung war eine unglaubliche gewefen, benn d 
rung hatte fi ihrer Macht im weiteften Sinne und in der fhamlofeften Weife bebient 
Wahlen ſich günftig zu machen. Die Gortes felbft bewieſen jih völlig unfähig, übe 
jih ein maßlofes Überwiegen perjönlicher Leidenſchaft und Reizbarkeit. Da erhoben al 
der Bevölferung, befonderd die Vertreter der mächtig gewordenen materiellen Intereffe 
gegen diejed Getreibe und verlangten eine ftarke, den Intereflen des Landes entſpreche 

föhnlihe Negierung. So fiel da8 Cabinet und machte den Minifterium unter Arraz 
welches am 18. Ian. 1864 vor die Cortes mit der Erflärung trat, „die Principien der h 
Mopderadopartei vertreten zu wollen. So unklar wie died Programm war das Mi 
ſelbſt. Bald entpuppte ed jich als ein total reactionäres, denn ed wollte die alten ſchro 
teigegenjäße wiederberftellen und bie liberale Union fprengen. Dagegen erhoben fi 
Gortes ald die Preffe und die Börfe, morauf fon im Februar dad Minifterium flürzte 
fi die Königin nicht hatte entfchließen mögen, die von dem Babinet vorgefchlagene 
der Cortes zu becretiren. Es ward nun Alerandro Mon, der alte und erprobte St 
Finanzmann, früher ein Führer der Moderadoß, jetzt eine Hauptflüge der liberalen U 
der Bildung eined andern Minifteriumd beauftragt, mad ihm auch bis zum 1. Mä 
Schon au 8. März trat dies Babinet mit fehr wichtigen Geſetzentwürfen vor die Gor 
ftellung der reinen Verfaffung von 1845, Aufhebung des Preßgeſetzes Nocedal, Befr 
Bemeindelebend von ungebührlihen Bingriffen ver Regierung u.a. m.) und gewan 
durch die Öffentliche Meinung in hohen Grade. Gortes, Preffe und Börfe kamen diej 
rung mit außerordentlicher Bereitwilligfeit entgegen, und es ſchien eine nene Aera d 
und ver Ruhe für Spanien angebrocden zu fein. Allein die finanzielle Berlegenpeit, | 
mittlerweile eingetretenen Berwidelungen mit Beru durch die etwas vorfchnelle Decup 
Chinchasinſeln?) und namentlih der Aufftand von San-Domingo herbeigeführt ha 
fortgefeßte Weigerung Ifabella’8, dad Königreich Italien anzuerfenuen, was fhon im 
des fpanifhen Handeld und der ſyaniſchen Machtſtellung in Europa dringend geboti 
die innmer drohender werdende Arbeiterkriſis in Batalonien und die ji immer wied 
machenden reactionären Tendenzen des Hofes, welche gehäfiige Verfolgungen gegen bi 
Preffe und gegen die Progrefiiften veranlaßten ®), nöthigten das Minifterium BD 
13. Sept. feine Entlaffung einzureichen. Jeßt ward Narvaez wieder berufen, welcher aut 
binet zu Stande brachte und mit einem fehr liberalen Programm bervortrat. Alle Brı 
follten mit Neftituirung aller feit 1857 bezahlten Strafgelver niedergefchlagen, die V 
gewiſſenhaft befolgt, der weitern Entwidelung der liberalen Inftitutionen Fein Hindern 
Meg gelegt werden. Die nad Auflöfung der Gortes für den November anberaumten N 
waren dem Cabinet günftig, denn die bei weiten größte Zahl der gewählten Deputirte 
aus Minifteriellgefinnten, weil die Brogreffiften fid) troß der Zurüdberufung Prim's un 
Berbannten ver Abflimmung enthalten hatten. Unterdeß war die Finanznoth geftie 
die Unſummen Geldes, welde der Aufftand von San-Domingo verſchlang, zugleich 
Aufregung und Misſtimmung des Volks wegen der Opfer an Menſchen, melde 
kämpfung diefesAufftandes, deſſen Bezwingung immer zweifelhafter wurbe, nach ſich ze 
fon bis Ende October hatte der fpanifche Staatsſchatz (jeit Beginn der Infurrection) 

7) Sie wurde veranlaßt durch die Weigerung ber peruanifchen Regierung, wegen ber E 
eınes fpanifchen Iinterthanen in Gallao und wegen eines angeblidyen Mordverſuchs auf den 
gefandten fpanifchen Regierungscommiffar in Panama Genngthuung zu geben. Es darf Bi 
unbeachtet gelaffen werden, daß die Republik Beru bis damals von Spanıen noch nicht anerl 

8) Eine am 8. Aug. in Madrid ausgebrochene, aber fofort unterdrüdte Milttäirmeuterei 
fhon früher entdeckten ungeblichen Verſchwörungen ber Liberalen zufammenhängen und de 
Prim diefen Umtrieben nicht fern geftanden gaben. Prim und viele andere Progreffiten m 
bannt (Prim nach Oviedo) und zwei liberale Zeitungen vor das Kriegsgericht geftellt, was al 
Unmillen bervorrief, obwol das Kriegegericht bie Zeitungen freifprad) 



ere Sunme von 280 Mill. Realen für San-Domingo verausgabt?) und von 30000 dahin 
zickten Soldaten waren nur noch 14000 am Leben und von dieſen bloß nody 4000 zu den 
göoperationen brauchbar. Ein Verſuch ded Binanzminifters, bei den madrider Kapitaliften 
Anleihe zu negociiren, wisglüdte. Als nun gar England die Aufſtändiſchen auf San: Do- 
go als Eriegführende Macht anerkannte und bie Königin auf den Rathſchlag Narvaez', in der 
onrede das Aufgeben San-Domingos zu verfündigen, nicht eingehen wollte, veichte das ge- 
mte Minijterium am 14. Dec. feine Entlaffung ein. Dies führte eine jehr bevenkliche Kriſis 
ei, denn die Königin konnte fein ihren Blanen günftiges Minifteriun ſich verſchaffen. Pavia, 
undi, Iſturiz und Miraflores wurden nacheinander berufen, ohne daß Die von ihnen propo: 
m Cabinete von ver Königin angenommen worden wären, welcher fehließlich nichts übrig— 
b, ald Narvaez zu bitten, jein Gabinet zu reorganifiren, inden fie auf feine Ideen einzugehen 
prach. In der That verfiindete jle in der bei der Eröffnung der Eorted, am 22. Dec., ge: 
men Ihronrede, daß ihre Regierung, da e8 in ver Monarchie nit überall befrienigend aus: 
, eine wichtige Vorlage machen werde (unter welcher jedermann das Aufgeben San-Do- 

8 verftehen zu müſſen glaubte), und ftellte zugleich die Anerkennung Italiens, welche von 
ang der Ereigniffe abhängig gemacht wurde, in Augfiht. Die Geldverlegenheit hatte 
hand aufgehört, da ed Narvaez gelungen war, noch vor der Eröffnung der Cortes mit 
in Paris eine Anleiheim Betrag von 400 Mill. Realen abzuſchließen und von ihm 14 Mil. 
weije zu erhalten. Dieje Anleihe wurde auch in der Thronrede den Cortes mitgetheilt, 

en General Concha zum Senatspräjidenten ernannt und de Caſtro, ein Regierunge: 
‚ zum Präjidenten des Gongrefjed gewählt ward. Am 7. San. 1865 machte Narvarz 
ngreß eine Vorlage, nad) welcher das Decret von 1861, das die Einverleibung San: 
808 ausſprach, aufgehoben werden follte, da Spaniens Politik feine Eroberungspolitif 

Diefe Vorlage veranlapte langwierige Debatten und zugleich in Senat einen Antrag des 
Pd de la Torre (am 20. Jan.), ein neues Wahlgeſetz zu votiren, welches den Eolonien bie 

feit verſchaffe, Vertreter in vie Cortes zu ſchicken. Daraus gebt hervor, daß in den 
oder wenigftens im Senat eine Partei vorhanden war, welche die Erhaltung San:Do: 
wollte, und darauf mochte die Königin bei ihrem den Herzog von Valencia gegebenen Ber: 
ihre Hoffnung gejeht haben. Denn weder fie noch die reactionäre Partei wollten von 

kufgabe jener Infel etwas wifjen, und ebenfo wenig von einer friedlichen Ausgleihung des 
miſchen Streitö, troß der überaus fritifchen Lage der Finanzen und trotzdem, daß Die pe: 

Iſche Frage ernfte Verwickelungen nicht allein mit Südamerika, wo ſich damals bereits eine 
won neun Republiken gegen Spaniengebildethatte, fondern auch mit den Vereinigten Staaten 
Mauführen drohte, indem beide von der Wiedergeminnung der ehemaligen fpaniichen Be- 
gen in Amerifa träumten und deöhalb feine Gelegenheit vorbeiliegen, um im Volk Grobe: 
Boelüfte zu erwecken und anzufahen. Damit, wenn nicht mit veactionären Tendenzen dürfte 

Ber große Pairsihub vom 31. Dec., wo die Königin 55 Senatoren ernannte, in Verbin: 
r geftanden haben. Trotzdem und trog ber im März nach Spanien gelangten (vermuthlic 
mziöfen) Nachricht von einem Aufftand der Bevölferung San:Domingos zu Ounften der 
wier hatte ſich den Cortes wie dent Volk mehr und mehr die Überzeugung aufgedrängt, daß 
Wohlfahrt Spaniens das Aufgeben jener Injel gebieterijch fordere. Die wiederholten 
Behotfchaften, welche während der erften drei Monate des Jahres 1865 aus San: Do: 
wo über die misliche Lage des dortigen ſpaniſchen Heeres nach Europa gelangten, mögen zur 

— jener Überzeugung nicht wenig beigetragen haben. Es kann daher nicht über: 

‚ daß die Deputirtenfammer am 1. April dem Antrag, San-Domingo aufzugeben, ihre 

Bamung ertheilt hat und daß auch der Senat am 29. April demfelben mit überwiegender 

Berität beigetreten ift. 
inen glüdlihern Ausgang hat für Spanien der peruanifche Streit genommen, dank dem 

Bilden Auftreten des Contreadmirals Pareja, den Narvaez an des unfähigen Pinzon Stelle 
h October nad) den peruanifchen Gewäſſern abgefandt hatte, wo ſich allmählich eine ady= 

ietende Menge fpanifcher Kriegsichiffe anfammelte, welcher auch die vereinigte Seemacht 

cher ſüdamerikaniſcher Republiken keinen Widerſtand zu leiſten im Stande geweſen ſein 

x. So kam ed, daß trotz feierlicher Proteſte gegen die ſpaniſche Vergewaltigung ſeitens 

Eima tagenden Congreſſes der verbündeten Republiken die Regierung von Peru ſich ge⸗ 
tt ſah, am 18. Jan. an Bord eines franzoöͤſiſchen Schiffs bei ven Chinchasinſeln mit Pareja 

Der Transport von Trinkwaſſer für die Armee hatte allein 480000 Realen gefoftet! 
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in &riedensunterhandlungen zu treten und am 27. Jan. zu Callao einen foͤrmlichen 
vertrag abzuſchließen, Eraft deſſen fih Peru verpfliätete, an Spanien eine Entſchäd 
100 Mill. Realen (melde in Guano bezahlt werben follten!) zu zahlen. Nach Abſe 
Bertrags hob Pareja die Dccupation ver Chinchasinſeln auf. Nach fpätern Radriät 
neue Berwidelungen mit Peru, indem der mit Spanien abgefchloffene Friede unter 
ferung Perus einen ſolchen Unwillen hervorgerufen bat, daß ed in Lima und ant 
zum offenen Aufftande gegen die Regierung fam, ja eine völlige Revolution auszu! 
gann. Dazu fam, daß die Mannſchaft eines nach Callao gegangenen fpanifchen Kö 
welches dort anlegte, vom Volk überfallen und mishandelt wurbe. Zwar verfprad 
nifhe Regierung wegen dieſes Vorfalls, bei dem fodar ein ſpaniſcher Matrofe getöl 
Genugthuung zu geben; da fie fih aber wegen des ausgebrochenen Aufftandes niät 
der Rage befand, die Bedingungen des abgeichloffenen Friedens erfüllen zu Fönneı 
Pareja mit der Wiederbefegung ver Chinchasinſeln und der Eröffnung der Feindſeligl 
Peru gedroht. Indeß ift Später die Sache beigelegt, die Genugthuung gegebe 
23. April der abgefchloffene Friede zu Madrid ratificirt worben. 

Wenig erfreulich lauten die neueften Nachrichten über die Innern Angelegenh 
niend. Schon im Januar drohte eine neue Krifiß, indem die Geſetzvorlage über t 
erhebung der Steuern, zu welcher fi) das Cabinet durch die ohne Wiffen und Zufti 
Cortes negociirte Anleihe gezwungen ſah, böjed Blut in den Corte und im Bolt ı 
Regierung aber jene Gefegvorlage zu einer Cabinetsfrage machen zu wollen ſchien. 
e8 in den Öffentlichen Blättern, daß die Königin mit dem General Lerfundi, nad 
mit E8partero wegen Bildung eined neuen Gabinet8 unterhandele, als e8 den v 
Anftrengungen Narvaez', der fi mit den einflußreihften Männern ſämmtlicher P 
zu ftellen fuchte, gelang, die Genehmigung jener Gefegvorlage durch die Cortes d 
(Anfang Februar). Auch wurde die bereits außgefchriebene Zwangsanleihe in eine 
umgewandelt und dadurch der Sturm gegen das Cabinet noch einmal beſchwichtigt. 
befeftigte fih die Stellung des Herzogs von Valencia, als die Königin durch ihn an 
der Deputirtenfammer anfündigen ließ, daß fie entichloffen fei, einen Theil ihr 
vermögen® zum Vortheil des Staats abzugeben, d. h. einen Theil der Krongüter v 
lafjen 1°), denn daß die Königin zu diefem nad der confervativen Preſſe mit große 
rung feitend der Corted und der Nation aufgenommenen und als ein Act hochherzi 
freubigfeit laut gepriefenen Entſchluß nur durch Narvaez' eindringlihe VBorftellunge 
unglüdliche Finanzlage des Landes und die allenrhalben herrſchende Unzufriedenheit 
flimmung gekommen fein dürfte, leidet wol einen Zweifel. In der That war die 
aufs Höchfte gefliegen und hatte der von ven Cortes genehmigte Gefegentwurf über d 
erhebung der Steuern allenthalben, nanıentli in der in Spanien fo zahlreichen Be 
melde von demfelben am härteften betroffen werben mußte, die größte Aufregung 
terung hervorgerufen. 11) Es mar deshalb nothwendig, die Nation durch einen ſchei 
berzigen Aufopferungsact feitens der Krone zu Blenden, zu beruhigen und zur Nadı 
begeiftern. Dieſes Manöver gelang; denn die Zwangsanleihe fonnte, wie fdhon er 

10) Bon den überaus zahlreichen Krongütern hat die Königin das Refidenzfchloß un 
Retiro zu Madrid, die föniglichen Luſt- und Jagdſchlöſſer Caſa del Sampo, Pardo, Eecurial, 
und Aranjuez, die Föniglichen Schlöffer zu Valladolid, Barcelona, Balma und Bellver, die A 
Granada und den Alcazar zu Sevilla, desgleichen das Klofler de las Quelgas zu Burgos un 
dere fünigliche Nonnenklöfter für innmer behalten. Alle übrigen Krongüter follen verfauft wert 
man daraus ungefähr 800 Mill. Realen zu löſen. Erwaͤgt man, daß ein großer Theil der z 
befimmten Krongüter der Königin nur Unterhaltungsfoften verurfacht, aber nichts eingebra 
ner, daß laut des den Cortes über den Berfauf der Krongüter vorgelegten Gefegentwurfe 2 
Erlöfes der Königin ale Entfchäbigungsfumme übergeben werben follen, fo erfcheint dieſer 
ßem Pomp in Scene gefebte Entfagungsact der Königin nicht eben als eine hochherzige Ha 
opfernder Baterlandsliebe, erinnert vielmehr fehr an die zweideutige Schenfung, melde I 
nuel der italienifchen Nation durch Überlaflung vieler ehemaliger Refidenzichlöffer und an. 
güter gemacht hat. 

11) Es follte nämlich den Beamten — allerdings nur folchen, welche über 8000 Res 
haben — die betreffende Steuerquote gleich von ihrem Gehalt abgezogen werben. Wie groß 
noth damals und fchon im December geweien fein muß, geht daraus hervor, daß ein fünigli 
vom 18. Dec. 1864 jebem, welcher der Regierung Gelddarlehne auf 4-8 Monate vo 
8 Pror., für Gelbbarlehne auf 8-12 Monate ſogar 9 Proc. Zinfen verfprach! 
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freiwillige verwandelt und das mislihe Steuergefeß zurüdgezogen werden, maß die erfte 
zblung des mittlerweile an des zum Bankdirector ernannten Barzanallana Stelle zum Binanz- 
ifler avancirten biöherigen Präfidenten des Congreſſes, Caſtro, war, der ſich dadurch die 
pogenheit der Gorted wie der Nation zu gewinnen verftand. Er erklärte am 22. Febr. im 
ıgreh bei Belegenheit der Zurücknahme des Steuergefegeß, daß er für den vorzulegenden auf 
Verbeſſerung der Finanzen abzielenden neuen Gefegentwurf auf die Zuflimmung der Kam: 
n rechne, was nit Beifall aufgenommen wurde. Wirklich gelang e8 dem neuen Finanz- 
iſter, bedeutende Erfparungen durdgufegen, fobaß in dem am 23. März den Cortes vor- 

gten Budgetentwurf fir dad Binanzjahr 1865— 66 die Einnahmen mit 546, die Ausgaben 
blos 535 Mil. Frs. figuriren fonnten. 
Während dur ſolche Maßregeln der augenblicklichen Geldnoth abgeholfen und überhaupt 
Ananzielle Lage des Landes bid auf weiteres verbeffert merden Eonnte, wurde die politische 
RK immer bedenklicher. Die nicht unbedeutenden Conceſſionen, melde dad Gabinet Narvaez 

im Anfang feines Beſtehens (vor der Decemberfrijis) den liberalen Parteien gemadt 
(die Zurückberufung Prim's und anderer verbannten Progrefilften, die Geftattung einer 
einen Progreſſiſtenverſammlung am 16. Oct. u.f.w.), mögen von biefen ald Somptome 
wäche ver Regierung geveutet worden fein. Sie benugten die zeitweilig freigegebene 

,‚ um Anflagen auf Anflagen gegen die biöherigen Moderadocabinete zu fehleudern und 
kliche Lage der Nation der Dynaſtie und der Regierung gegenüber in ven greliften Far⸗ 

fhildern. Befonders erhoben die demokratiſche und die Uniondpartei (diejenige, welche 
Bereinigung von Spanien und Portugal unter dem Haufe Braganza anftrebt) ihr Haupt 
Är kecker. An die Spitze ber legtern Partei waren im Januar (nad Zeitungsnachrichten) 
R und fogar D’Donnell getreten, ein Umftand, der das Beſtehen des Cabinets, ja 
Fber bourboniihen Dynaftie im höchſten Grade gefährden mußte. Dies und andered mag 
Baabinet Narvaez zur Grgreifung reactionärer Maßregeln veranlaßt haben. Als die erfte 
I Son weitgehender Bebeutung ift dad Mitte März den Senat vorgelegte neue Preßgeſetz 

nen, burd welches offenbar der von der liberalen Preffe bisher geihürten Aufregung 
werben follte. Diefed Gefeg fchnitt unter der Maske der Freiheit durch die enormer 

und Breiheitöftrafen, die ed für Preßvergehen androhte, jede ernfthafte Discufiion über 
e und kirchliche Fragen ab. 12) Die Folge war, daß fufort 32 der einflupreidhften Zei- 
einen feierlihen Proteft gegen dieſe Gefegvorlage einreichten, und daß die demokratiſche 

BE ein an die Nation gerichtete® Manifeft erließ, in welchem nicht nur unbeſchränkte Preß⸗ 
Pt, fondern auch perfönliche Freiheit, NReligionsfreiheit im ausgevehnteften Sinne, Brei: 
wi, Volksbewaffnung (Wiederherftellung der Nationalgarde) u. ſ. w. gefordert ward. Die 
Etion der demokratiſchen Bartei veranlaßte weitere Coercitivmaßregeln, namentlih Berfol: 
men von Beamten, welche der demokratiſchen Partei angehörten oder ſich demokratiſcher Ge⸗ 
dagen verdächtig machten. Cine ſolche in jeder Beziehung ald ungejeglich zu bezeichnende und 
P zu misbilligende Maßregel war die willfürliche Abfegung des liberalen und fehr beliebten 
wr& ver Gentraluniverjität zu Madrid, Baftellar, und die Erjegung deſſelben durch einen 
Megierung und dem Hofe ergebenen Mann, ein Greigniß, welches die größte Erbitterung 
“ allein unter den Studenten, jondern aud unter den liberalgeiinnten Bewohnern der 
Bptftadt hervorrief und die blutigen Vorgänge des 15. April zur Folge hatte, welche als die 

fer einer neuen Revolution betrachtet werden Eünnen. 
der That wurde im Juni zu Valencia eine Militärverſchwörung entdeckt, welche nichts 

es zum Ziel hatte, ald die Abſetzung der Königin und die Verihmelzung Spaniens mit 

Prim, der Theilnahme daran verdächtig, damals in Catalonien, wurde nah Ma: 

berufen, gehorchte aber nicht, fondern ging nad) Caprera zu Garibaldi. Diefe Vor: 

‚ die durch diefelben hervorgebrachte fleigende Aufregung und Misftimmung in allen 

des Volks, führten ven Sturz des Cabinets herbei. Narvarz erfannte, daß er das 

en der Nation verloren habe und fortan feiner ſchwierigen Aufgabe nicht gewachſen ſei 

9 Nach dem neuen Preßgefeg foll zwar weber eine Caution zur Gründung einer Jeitung nöthig 

Boch die Gonflscation der Zeitungen oder Bücher als Strafe verbingt werden, auch alles obne 

® oder Gonceffion gedruckt werden fünnen, dagegen bei Büchern fowol ver Berfafler als der 
&geber und der Drucker, bei Zeitungen nur ber Ghefrebacteur für den Jabalt verantwert: 

ie. Is Strafen für die Preßvergehen figuriren Geldfirafen im Betrag von 400035000 Nealen 

kefängniß, ja fogar Zuchthaus auf die Dauer von 7—36 Monaten. 
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Die Ernennung feines Feindes Ezpeleta zum Majorbono des Prinzen von Aftıri 
eine willkommene Handhabe, feine Stellung aufgeben zu können, ohne feine poli 
macht eingeftehen zu dürfen. Infolge diefer Hofintrigue reichte dad gefammıe | 
19. Juni feine Entlaffung ein, welde die Königin annahm. Damit trat die Mol 
abermald vom Schauplag ab, vielleicht auf lange Zeit, denn die Königin, erkennen 
ein bei ven liberalen Parteien beliebter Mann im Stande fei, Thron und Dunafl 
berief in ihrer Noth D’Donnell, um ein neues Gabinet zu bilden. Schon am 21 
der Herzog von Tetuan der Königin die Lifte der neuen Minifter zur Benehmigur 
dieſem noch gegenwärtig beſtehenden Cabinet figuriren O’Donnell als Präfident ı 
minifter, Bermudez Gaftro als Minifter des Auswärtigen, Pojada Herrera mie 
nifter des Innern, Zavala ald Marineminifter, Calderon Gollantes als Juftizmini 
Martinez ald Finanzminifter, Vega de Armijo ald Miniſter der öffentlichen Arbeite 
als Kolonialminifter. Alle dieſe Männer find hervorragende Perfönlichkeiten t 
Union. Wirklich ift mit diefem Minifterium ein gänzlicher Umſchwung in ber in 
eingetreten, denn die erfien Handlungen der neuen mit einem hoͤchſt liberalen Pre 
vortretenden Regierung waren bie Wiedereinfegung des nad) den Aprilvorgänger 
Ayuntamiento von Madrid und des durch Narvaez abgefeßten Rectors der Gentr: 
die Aufhebung des Preßgeſetzes, die Verfündigung einer allgemeinen Amneflü 
vergeben, die Ausdehnung des Stimmrechts und die Anorpnung der Corteswahlt 
vinzen anflatt wie bisher nad) Bezirken. Aber auch bezüglidh der Außern Politik 
neue Cabinet nit minder progreſſiſtiſch. San- Domingo ift definitiv aufgegeben 
falls ein Ereigniß von der weitgehenpften Bedeutung für die Zukunft Spaniens, da 
Italien endlich anerkannt worden. Die Tragweite diefes Acts laßt ih noch nicht al 
dürften feine Folgen verhängnißvoll, jei ed für pad Cabinet, fei es für die Dom 
In keinem andern katholiſchen Lande Europas hat die Anerfennung Italiens eine 
vegung und eine fo feindfelige Stellung der verſchiedenen politiihen Parteien zueii 
Regierung und Dynaftie hervorgerufen ald in Spanien. Es war dies freilidy vor 
Denn wenn aud) die vorgefchrittenen Liberalen die Anerkennung des revolutionären 
Jubel begrüßt und die materiellen Interefien Spaniens diefe Anerfennung ſchon lä 
riſch gefordert haben, jo mußten doch der gefanımte Klerus und die Flerifale abjolutij 
über einen Schritt der Regierung im höchſten Grade erbittert fein, welder ihren | 
Königin und Volk zu paralyſiren und erftere zu einem willenlofen Werkzeug der libe 
zu machen drohte. Dazu fommt, daß es fattfam befannt war, daß Iſabella, vü 
dem Abſolutismus und der Hierarchie ebenfo ergeben ift wie ihre Mutter, nur m 
MWiderftreben und getrieben von der Nothwendigfeit, vie liberalen Parteien einig 
beihwidtigen, jenem Regierungsact ihre Genehmigung ertheilt hat. Dies erflär 
ihaftlich heftigen Proteſte ver Prälaten gegen die Anerfennung Italiens, von denen 
jo weit gegangen find, ſelbſt der Königin foͤrmlich ven Behorfam aufzufündige 
um diefelbe einzufchüchtern oder vielmehr fie in ihrem Widerwillen gegen die Pol 
nell's zu beftärfen. Diejer hat allerdings mit den widerſpenſtigen Prälaten Eurzer 
macht und ji vorläufig deren Gehorfam zu erzwingen gewußt, allein damit iff 
Aufreizungen des Klerus hervorgebrachte Erregung der Gemüther in den ungebil 
Klerus immer noch beeinflußten Schichten des Volks keineswegs beſchwichtigt. Die 
folutiftifche Partei macht Die äußerften Anftrengungen, das Gabinet, ja ſogar vie J 
ihre Dynaftie zu ſtürzen, wenn diefe jich ihr nicht wieder zuwenden will. Iſt dieſe 
ſchon jo weit gegangen, den Enfel des Don Carlos unter dem Namen Karl VII. al 
des Throns Jfabella’8 zu bezeihnen! Auf der andern Seite erheben bie Demi 
Unioniften ihr Haupt immer feder. Während letere die Verfhmelzung Sy 
Portugals unter dem mit deutſchem Blut aufgefrifcgten Haufe Braganza allen Er 
ben, möchten erftere am liebften eine Republik auf den Trümmern des Throne err 
ftehen die großen Parteien, wenn auch aus ganz veridiedenen Beweggründen, ı 
und ihrer Dynaſtie feindfelig gegenüber. Wie groß die der Königin noch günftige 
mag und was in biefer Eritifhen Rage das gegenwärtige Babinet zu thun gedenft, li 
abfehen. Wenn aber wahr, was behauptet wird, daß nämlich D’Donnelt jelbft zu 
tern der unioniflifhen Partei gehöre, dann dürften die Tage von Iſabella's Regier 
gefammten Bourbonenvynaftie gezählt fein, denn das Heer ift dem Sieger von Zen 
und ein gewaltfamer Zufammenftoß der Parteien beinahe unvermeidlich. Faſt fein 
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betrug 6519 Mill. Realen (= 478 Mill. Thlr.). Der Ankauföpreis iſt immer doppe 
geweſen ald das Angebot. Mehr als die Hälfte diefer Güter hat Die bisher am wenigf 
habende Mittelklafje an ſich gebracht, wodurch ſelbſtverſtändlich der Wohlſtand der Be 
zukünftig bedeutend ſteigen muß und auch ſchon beträchtlich geſtiegen iſt. Noch bleib: 
große Zahl ſolcher Güter zum Verkauf übrig, abgeſehen von denen, welche gar nid 
werben jollen (ein großer Theil der Staatöwaldungen, die Salinen, gewiſſe Berg: 
Ländereien der Wohlthätigkeits- und Lehranftalten u.f.w.). Bis 1844, bid wohin 
fauf der Güter Todter Hand überhaupt nicht bedeutend war, haben die laufenden X 
des Staats die Erträge derjelben verſchlungen, fpäter find diefelben nanıentlich zur R 
der Staatsihuld und Audgleihung der Deficitö in den Budgetö verwendet worden. 
war es 1859 möglid, von dem Erlös der Nativnalgüter 2 Milliarden auf die Tauı 
Jahren für Herftellung öffentliher Bauten, Subventionen von Eiſenbahnen und an! 
ftriellen Unternehmungen, Vermehrung der Klotte u. f. w. zu verwenden. Seitde 
Spanien bezüglich der Verfehröwege und Verkehrsmittel völlig umgeftaltet. Auf den 
bau allein wurden 1860 nicht weniger ald 88 Mill. verrvendet, während von 184 
ganzen nur 131 Mil. dafür verausgabt werben Fonuten. Im Jahre 1808 gab es 
3000 Kilometer königliche Landſtraßen (alle übrigen Wege waren nur Saumpfave 
wege), Ende 1860 dagegen 11276 Kilometer; 1110 Kilometer Straßen erfter Kl 
in diefem Jahre gebaut worden. Seit 1848, wo (am 28. Oct.) die erite Gijenbah 
29 Kilometer Länge dem Betrieb übergeben wurde (von Barcelona nah Mataro), 
1863 hat ji die Zahl der dad Land bereits in den verſchiedenſten Richtungen Dur 
Eiſenbahnen auf 33 gejteigert, welche zuſammen, ſoweit jie im Betrieb find, eine | 
3569 Kilometern vepräjentirten (6018 Kilometer waren bis dahin im ganzen durd 
bewilligt). Allerdings iſt der Ertrag der jpaniihen Bahnen, deren Bau wegen I 
ordentlichen Terrainſchwierigkeiten ungeheuere Koften verurjacht, bisher geringer g 
in den meiſten übrigen Ländern Europad (1862 = 20966 Frs. pro Kilometer), be 
trächtlidh höher al8 in Bortugal, Dänemarf, Skandinavien und der Türfei 13), unt 
zu hoffen, daß, je mehr die Production ſteigt und je veger ver Verkehr mit dem Ausle 
aud die Eiſenbahnen mehr einbringen werden. Die eleftriiben Telegrapbenlinien ( 
gab ed nur optifche Telegraphen) hatten Ende 1861 eine Ausdehnung von 7812 Ki 
und wurden in jenen Jahre 993289 Depeſchen befürvert, 1860 nur 344512. Sn 
Weiſe ift der Poſtverkehr geftiegen. Im Jahre 1846 betrug die Zahl der durch die 
förderten Briefe und Packete nur 19 Mil., 1861 dagegen 59. Gegen 1846 hat 
Boftverkehr mit dem Audlande verjehöfacht, mit ven Kolonien verſiebenundreißigfach 
117 Häfen der ſpaniſchen Ocean- und Mittelmeerfüfte find für Reparaturen, Rein 
Neubauten von 1857 —60 im ganzen 41, für Leudtthürme 12 Dill. ausgegeben 
Zwar will died nicht viel fagen, aber jeit Karl's III. Zeit war gar nicht mehr getha 
Seit 1861 iind jährlich für Häfen und Leuchtthürme 220 Mill. auögefegt. Und währ 
an den ſpaniſchen Küften im ganzen erſt 20 Keuchtfeuer brannten, gab es 1859 ber 
Betrieb befindliche Leuchtthürme, waren 13 im Bau begriffen, 31 andere im Entw 
und nod 45 projectirt. Infolge dieſer Berbefferungen und des gefteigerten Verkehr 
auch die fpanifche Handeldfiotte fehr bedeutend vermehrt, nämlich feit 1848— 58 
Segelſchiffe mit 217176 Tonnen Laſt und um 44 Dampfer mit 12035 Ionnen. | 
1861 für weite Fahrt 1446 Segelfhiffe von 245000 Tonnen mit 15617 Berjonen 
nung, fowie 36 Dampfidiffe mit 12035 Tonnen, für die Küftenidiffahrt 3293 € 
von 101000 Tonnen Laſt mit 19083 Berfonen Bemannung, ſowie 65 Dampfer v 
Tonnen Laſt. Dagegen betrug nod 1853 die Gelammtzahl der Handelsſchiffe bi 
(worunter 39 Danıpfer), weldhe zufammen 255880 Tonnen Laft und 29715 Peri 
mannung befaßen. Bon der Kriegsflotte wird weiter unten die Rede fein. 

Auch Induftrie und Handel Haben ſich in fehr erfreulicher Weife gehoben. Die 
thätigfeit war nod zu Anfang dieſes Jahrhunderts eine Höhft unbedeutende. Wie 
auch anders fein, jolange eine wie auf den Ruin alles Verkehrs berechnete Steuergei 

13) Nach einer nom franzöfifhen Handelsminifterium veröffentlichten Überjicht der Ertrage 
paiſchen @ifenbahnen,, welche ver Globus (1865, &. 192) mittheilt, fommt Spanien glei 
Baiern und nimmt Spanien unter ben europäifchen Ländern den vierzehnten Play ein. Am 
rentien bie ſchwediſchen und normwegifchen Bahnen (4383 Frs. pro Kilometer). 
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Flotte verwendeten Ausgaben haben jih von 1859 —62 von 266,850000 auf 566,49811 
Realen gefteigert; 1863 betrugen jie 420,470348 Realen. Das raſch fleigende orbentl 
Ausgabebudget ift Bisher dur die Summen gebedt worden, melde der Staatskaſſe aus‘ 
allgemeinen Aufſchwung der Nationalthätigkeit ohne befondere Belaftungen zugefloſſen j 
Die Mehrerträge der Grund: und Gewerbefteuer jind bereitd erwahnt worben. Die Jl 
welche 1839 blos 83 Mill. abwarfen, beliefen ſich 1861 auf 290 Mill., der Ertrag rei‘ 
backsmonopols fleigerte ſich von 1840— 61 von 90 auf 321; derjenige des Salzmonopolsd 
1850—-61 von 94 auf 121, derjenige des Schieppulvermonopold in derſelben Zeit von 5 
21, derjenige der Stempeleinnahmen von 23 auf 76 Mill. u.f.w. Indeſſen find die me 
Steuern doch bereit8 auf das höchſte angeipannt, ſodaß eine noch ſtärkere Juanſpruchnahm 

- Steuerfraft des Landes unmöglich erfcheint. 2°) Dazu fommt, daß die Finanzverwaltung 
durch die Verwendung der Erträge aus den Verkauf der Nationalgüter auf öffentliche 9 
ten u. ſ. w. an eine für die Zufunft höchſt gefährliche Bequemlichkeit gemöhnt hat; denn g 
wirb Dereinft ein Zeitpunft eintreten, wo ſich der Staat auf die gemöhnlidhen Einfünfu 
ſchränkt fieht und die bedeutenden Audgabepoften, für welche er eine regelmäßige Dedung: 
zu finden gelernt bat, nur durch neue Anleihen beftreiten Fann. Die zu Anfang des 3 
1865 herrichende Binanznoth ift vorzüglih dur den Aufitand San- Domingoß, vie ma 
nifche und peruanijche Erpebition verurfadht worden, denn Die Koften des marokkaniſchen I 
müffen laut dem Frieden von Tetuan (26. April 1860) von Kaifer von Maroffo, ı 
jich zu einer Kriegskoſtenentſchädigung von 400 Mill. Nealen verpflichtet Hat, bezahlt = 
jind auch bereitö größtentheild bezahlt worden. 

Die Staatöfhuld, welde im Jahre 1787 nur 1543,906944 Nealen (die aber ga 
verzinft wurden!) betragen hatte, belief jih am 1.Der.1861 auf 18440,985301 Realm. 
Zinfen beanjprudten in jenem Jahre 295,291139 Renlen. Dazu fommt die ik 
Schuld, melde von 1851 an ftetig gewachſen ift, nämlich bis 1862 von 272,512% 
931,335000 Realen. Trog diejer enormen Schuldenlaft und deren fletigen Vermet 
jih der Eredit gehoben, dank der feit dem Gejeg vom 1. Aug. 1851 feftgeftellten 
jeit weldjer Zeit die Gläubiger (einen Reft von SOO Mil. ausgenommen) regelmäßig viel 
bezahlt erhielten. Infolge beiten fliegen die Zvroc. Papiere, weldhe 1843 durdhfchnittik 
von 25 harten, 1851 auf 46, fielen fpäter, nach der Revolution von 1854, wieberi 
31, fliegen aber dann von neuem wieder, ſodaß fie jegt ziemlich auf 52 ſtehen. 

Sehr beveutend ift der Aufſchwung der ſpaniſchen Kriegsrlotte: Während Diejelbe 5 
nand's VII. Zeiten größentbeild aus unbeniannten und abgetafelten, in ven Arfenalen verfe 
Schiffen beftand und daher kaum eriftirte, aud im Jahre 1843 nur 24 Fahrzeuge auf 
hatte, betrug am 1. Ian. 1852 die Geſammtzahl der eigentlihen Kriegsſchiffe bereits Ti 
927 Geſchützen) wozu nod 119 Guardacoſtas (Küſtenwachtſchiffe) mit zufammen 194 & 
famen. Dagegen beitand die Klotte 1862 mit Einſchluß der Guardacoſtas aus 225 Fi 
gen (worunter 2 Segellinienfchiffe, 12 Schraubendampfiregatten, 1 Schraubenpangerf 
und 3 Segelfvegatten) mit 1414 Geihügen und 26660 Mann Befagung. Die Zahl f 
liher Dampfſchiffe betrug 89 (63 Schrauben, 26 Raddampfer), melde zufammen 
Pferdekräfte repräjentirten. Im Bau begriffen waren 6 Panzerftegatten, 2 andere Fri 
und 3 Goeletten mit zuſammen 438 Gefhügen und 8900 Pfervefräften. Anfang 1861 M: 
die eigentliche Kriegäflotte (mit Ausſchluß der Küſtenwachtſchiffe) 160 Schiffe, worn 
PBanzerfregatten. Dazu fommt noch die Blotte der Colonien, welde im Jahre 1861 an 
Bahrzeugen mit 468 Kanonen, 7172 Biervefräften und 8603 Mann Befapung beſtau 

Die ſpaniſche Kandarmee zählte mit Einjhlup der Armee der Kolonien im Jahre 1: 
ganzen 287168 Mann (249402 Mann Infanterie, 19349 Mann Eavalerie mit 16258 
den, 19255 Mann Artillerie mit 2500 Gefhügen. Davon kamen auf die Armee da 
nien 73060 Mann. Seit 1828, wo die active Macht nur 71336 Mann betrug, bi 
hat Die jpanifche Armee im ganzen 5550,966952 Realen gefoftet. 

Daß mit dem anfangs allmählichen, jpäter rapiden Aufihivung Spaniens in mu 
Beziehung auch ein phyliicher, eine Vermehrung der Bevölkerung Hand in Hand geben 

1 

— — — — 

15) Als das Miniſterium Miraflores Anfang 1864 den durch den Aufſtand San: Domi 
dahin verurfachten Ausfall durch Erhöhung der Brunditeuer um 50 Mill. zu decken vorfchlug. e 
alle Zeitungen eine größere ala bie bereite beſtehende Belaftung für unmöglih. Das Mint 
infolge befjen zu dem dejperaten Mittel, die Fahrtaxe der Wifenbahnreifenden um 10 Bror. aM 
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: daß vielmehr jene von diefer abhängig war, ift ſelbſtverſtändlich. In der That hat die 
ölferung Spaniens feit Anfang dieſes Jahrhunderts fehr bedeutend zugenommen. Im 
re 1820 wurde die Bevölferung auf 11,161980 Seelen gefhagt.16) Am 30. Nov. 1823 
teman 12,101952, dagegen am 21. Mai 1857 (mit Einſchluß der Balearen und Cana— 
en Infeln) 15,464340 Einwohner (wovon auf daß fpanifche Feſtland 14,957837 Eamen). 
Sejammtbevölferung aller Colonien beträgt über 7 Mill. 17). Ermägt man, daß im Jahre 
B die Bevölferung der preußiſchen Monardie 17,739913 Einwohner betrug, das ſtehende 
: (auf dem Briedendfug und ohne die Landivehr) 198853 Mann zählte und die Kriegs: 

me 1861 im ganzen au 74 Fahrzeugen mit 321 Gefhügen und 2548 Mann Befagung 
mb, jo wird man zugeben müffen, daß factiſch Spanien in die Reihe der europaifhen Groß- 
ſte bereits eingetreten ift, und daß die Zeit nicht mehr lange entfernt fein kann, wo dieſes 
bald Großmacht anerkannt werden muß. 1) Dazu genügt aber eine annähernde Gleich« 
ang niit den übrigen Großmächten in materieller Beziehung nicht allein, fondern Spanien 
Jauch hinſichtlich der geiftigen Cultur fi auf eine möglichft gleiche Stufe mit den übrigen 
ihen Staaten Europas ftellen. Davon ift e8 leider noch weit entfernt, und durfte ed dieſes 
ch noch nicht fobald erreichen, da die Gefeggebung allein dazu keineswegs ausreicht, fon 

aur eine totale Reformirung der Sitten und Anſchauungen dahin führen kann. Diefe 
g aber nur eine den Ideen des Jahrhunderts entſprechende Erziehung des Volks, ein ver- 
—* Unterrichtsweſen und dad Aufhören der religiöſen Intoleranz zu bewirken. Wir glau— 
af dieſen Gegenſtand noch etwas tiefer eingehen zu müſſen. 
Die Spanier erklärten wiederholt den politiſchen Übergriffen des Klerus den Krieg, aber 
188 Der von der ſpaniſchen Ruhe gebegten und gepflegten Bigoterie und Intoleranz. Sie 
‚ die Klöfter aufgehoben, die Mönche und Sefuiten verjagt, ja felbige zu Hunderten todt- 
ugen, ihre Befigungen verfauft, die Heiligenbilder von den Gaſſen und Wegen entfernt 
em Klerus allen politifchen (wenigſtens öffentlihen) Einfluß geraubt; aber noch jetzt be: 
Bt die fpanifche Kirche mit ihren Prieftern mehr oder weniger das geiftige Leben der Na: 
Der frühere Glaubenseifer ift zwar verſchwunden, ja er hat in einem großen Theil der 
einem völligen Indifferentismus in religiöfen Dingen Pla gemadt, welcher vielleicht 
beklagenswerth genaunt werden muß als der ehentalige Fanatismus; aber noch immer 
Michtkatholik, wenigſtens der nichtfatholifche Spanier den Verfolgungen des Klerus und 

pottungen, ja Infulten derjenigen audgefeßt, welche nicht von jenem Indifferentismus 
find, fondern dem alten flarren Glauben noch anhängen oder aus irgendwelchen perjön- 

Mückſichten ihm anzuhängen heucheln; noch immer flehen entehrende und ſchwere Strafen 
Sfentlihen Ausübung eines andern Religionsbefenntniffes als des römiſch-katholi— 

„IN Derfaffer dieſes muß eingejteben, daß während feines langen Aufenthalts in Spa: 
I844 - 46 und 1850) ihn fein Sal religiöfer Verfolgung zu Ohren gekommen iſt, er 
Bauch) von religiöjer Intoleranz nichts zu leiden gehabt bat; die in neuefter Zeit vorgefom: 
WR Verfolgungen und Beftrafungen proteftantifch gefinnter Spanier, welche mit Recht einen 
BR don Unwillen nicht allein unter den Broreftanten, ſondern aud unter ven Katholiken 
Brigen Europa hervorriefen, während das fpanifche Volk ihnen entweder gleichgültig zufah 
Biientlich applaudirte, beweifen jedoch zur Genüge, daß die Spanier von dem Geift ded 
en Chriſtenthums, welcher nicht allein die Duldung, ſondern die Gleihberehtigung aller 

) Moch viel geringer war die Bevölferung im 18. Jahrhundert, am niedrigften 1724, wo fie nur 
DO Seelen betrug. _ 
) Wir fügen hier eine liberficht der Colonien oder überfeeifchen Befigungen (die Ganarifchen In⸗ 
D die Preſidios der nordafrifanifchen Küfte, deren Gebiet durch den Frieden von Tetuan etwas 
gi morben ift, werben zum Mutterlande gerechnet, wie aud) die Balearen) nach bem Laͤnder⸗ 

von 1864 bei. 1) Afrikanische Befigungen: Infel Fernando Po, Cap San:Iuan, Mosquitos 
xnobon, zufammen 2214 Duabratfilometer. 2) Amerikanische Befigungen: Euba und anliegende 
» Buerto:Rico und benachbarte Infeln mit zufammen 128147 Duadratfilometern. San-Domingo 
och nicht mitgerechnet. 3) Aftatifche Befigungen: die Philippinen, Marianen und Garolinen mit 
armen 348975 Duadratfilometern. Oberfläche fämmtlicher Eolonien 479336 Duadratfilometer. 
» Schon zur Zeit der mericanifchen Expedition wollte Napoleon III. die Anerfennung Spaniens 
Poßmacht proponiren. D’Donnell war dagegen, weil eine folche Anerkennung Spanien Berpflid- 
& auferlegt haben würde, denen damals dieſes Land noch nicht gewachſen zu fein ſchien. 
a iſt gewiß eine merfwürdige Erfcheinung, daß die politifch fo überaus liberale Berfaflung 

2 ausdrüdlich ausipricht, die Ausübung jedes andern Religionsbefenntnifles als des römiſch⸗ 
qqh·apoſtoliſchen fei bei Strafe verboten. 
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Gulten fordert, noch weit entfernt und bezüglich ihrer religidfen Anfchauungen not | 
Einfluß des Klerus unterworfen find. Gin Umſchwung in diefer Beziehung Tann m 
völlige Emancipation der Schule von der Kirche, durch Einführung des Schulzwangs 
Stände und durch feierliche Proclamirung der Religionsfreiheit feiten® der Landebve 
angebahnt werden. Hinſichlich des Unterrichtsweſens muß man anerfennen, daß feit 1 
tens der Regierung wie der Gemeinden und Privaten viel für deſſen Hebung und Ber! 
gethan worden ift. Befchränfen wir uns zunädft auf den Volksſchulunterricht, fo betr 
die Zahl der Schulen 24353, diejenige der Schulfinder 1,101529, während «8 1 
15640 Schulen mit 663611 Schülern gab. Noch 1850 kam es vor, daß in ganzen 
die Schulkinder Fein anderes Lehrmittel zum Lefenlernen hatten als die Kreuzzugsbull 
waren in 11849 Volksſchulen wirkliche Lehrbücher eingeführt. Die meiften Schulen ii 
auf Koften ver Gemeinden und von Privatleuten und Geſellſchaften errichtet und erha 
den, was auf die wachſende Theilnahme der Bevölkerung am Volksunterricht fchlü 
Bon 61 Millionen nämlich, melde 1860 für die Elementarfdhulen verausgabt wo 
wurben 54 durd die Gemeinden aufgebracht. Noch vor 30 Jahren gab es in Spani 
wirflichen Volksſchullehrerſtand, fondern beforgten Mönde, Priefter, Advocaten 
ber u. a. gelegentlich den Elementarunterricht; feit 1845 jind Lehrerfeminarien (Rorı 
für Slementarlehrer) errichtet morben und werden jegt nur in folhen Schulen gebild 
angeftelli. Früher wuchs die große Maſſe des Volks ohne jegliche Bildung auf, ein: 
gefügiged Werkzeug in der Hand der Kirche; jegt bringt Leſen und Schreiben bereit# 
einfamften Bauerböfe. Was den Höhern Unterricht betrifft, fo gab e8 1859 bereit 
ftitutoß, d. h. Gymnaſien, mit im ganzen 20149 Schülern (1845 eriftirten erft 10) 
nifhe Lehranſtalten und Fachſchulen (für fhöne Künfte, Handel, Schiffahrt, Ba 
Beterinärkunft, Land: und Forſtwirthſchaft, Muſik, Malerei u.f.w.) mit im gan; 
Lernenden und 10 Univerfitäten mit 6081 Studenten, aber freilid) auch 59 Briefta 
mit 21170 Zöglingen. Es läßt fich alfo nicht verfennen, daß Spanien auch bezüglid 
ziehung und Bildung des Volks feit 1845 fehr bedeutende Fortſchritte gemacht hat; 
nur daraufan, dag namentlich der Elementar= und Gymnaflalunterridt vom rechten @ 
Geiſt echter Humanität durchdrungen wird, was bisher noch keineswegs der Fall gemwel 
ſcheint. Schon daß man in den Inſtitutos das Studium des claffifhen Alterthums ı 
Spraden faft ganz vernadjläffigt, ift fiher ein großer Misgriff. Immerhin ift «de 
Sortfehritt zu nennen, daß man den gefammten Unterricht mit Ausnahme des geiff 
Klerus und der Kirche bereits fafl ganz entzogen bat, und e8 fehlt daher nur nod de 
[hritt zur ungehinderten Beförderung der geiftigen Entwidelung zu thun, nämlid 9 
freiheit einzuführen. 20) Auch fie wird kommen, denn daß das Bedürfniß danach v 
ift, Haben die Proteftantenverfolgungen gezeigt. Solange Feine Berfolgungen wegen ( 
verſchiedenheit vorfamen, brauchte aud fein Gefeg zum Schug Andersdenkender zu 
Dies ift ver Hauptgrund geweſen, weshalb der Antrag auf Relgiondfreiheit in den 
renden Cortes von 1855 nicht durchging. 

Wir fügen zum Schluß eine Tabelle bei, welche in runden Summen die Zahlen ! 
lihen, Mönde, Orden und Klöfter, verglichen mit ver Volkszahl, zu verſchiedenen Zeit 
und den augenfcheinlihen Beweis liefert, daß in dem Maße, wie der Klerus fi we 
die Bevölkerung jich vermehrt bat. 

Jahr. Moͤnchskloͤſter. Orden. Monche. —A Bevölkerung. 

1690 9000 40 90000 168000 7,500000 
1768 9000 40 60000 149800 9,300000 
1820 2280 37 46000 118000 11,660000 
1835 1340 27 31279 90000 13,500000 
1859 41 8 719 38563 15,500000 

20) Daß feit ber Emancipation der weltlichen Schulen von ber Leitung des Klerus bereit 
freierer Geiſt in religidfer wie politifcher Hinficht in den Schulen fi geltend machen muf, 
einem Rundfchreiben bes Unterrichtsminiftere vom 29. Det. 1364 hervor, durch welches den 
Rande in Brinmerung gebracht wird, „daß, da die fatholifche Religion die einzige und ansich 
anzen Reiche anerkannte Religion und das conflitutionelle Erbfönigthum mit der jehigen Dr 

Dargierungeform der fpanifchen Nation fei, beide Inflitutionen nicht ungeftraft angegrifee 
ürften“. 



Sparkaſſen 487 

Diefe Tabelle gibt Stoff zu mancherlei Reflerionen. Wer möchte noch zweifeln, daß die 
wptſchuld an Spaniens unglüdlichen Geſchicken Hierarchie und Abfolutismus getragen haben ' 
Nach der in neuer Britalt am 23. Mai 1845 publicirten und am 15. Sept. 1851 wiebers 
eftellten Gonftitution ift Spanien eine in männlider und weiblicher Kinie erbliche conftitu- 
le Monarchie, in welcher der König oder bie Königin die ausübende Macht befigt und bie 
gebende mit ben Cortes theilt. Letztere bilden zwei Kammern, den Senat und den Congreß, 
ih alljährli verfammeln. Die Regierung befteht aud einen Minifterrath von acht Mini- 
: Auswärtiges, Gnade und Jufliz, Finanzen, Inneres, Fomento (öffentliche Arbeiten, 
bel und Unterriht), Krieg, Marine und (feit 1864) Golonien. Der föniglidhe Staatsrath 
bt nach der Organifation vom 1. Sept. 1860 aus den Miniftern der Krone, einem Präfl- 
en und 32 Rätben. In Bezug auf die Verwaltung zerfällt Spanien in 49 Provinzen (ein: 
shlich der Canariſchen Infeln), an deren Spige je ein Eivilgouverneur (gobernador civil) 
t Hinfichtlih der Rechtsverwaltung beftehen in Spanien 15 Öbergerichte und 497 linter: 
hie. Der oberite Gerichtshof hat jeinen Sig zu Madrid, der Haupt: und Refidenzſtadt des 

. Das Berihtöverfahren ift öffentlich. 
ter den Ritterorden, deren Spanien zehn beflgt, ift der angefehenfte der des Goldenen 
; die übrigen find: der Orden von Galatrava, der des heiligen Jakob vom Schwert, der 

kantara, Orden Unferer lieben Frau von Montefo, Orden Karl's III., Marie : Luifen- 
„Militärorden des heiligen Ferdinand, Militärorden der heiligen Hermengilde, ber koͤnig⸗ 

merifaniiche Orden Ifabella’8 der Katholifhen. Das Wappen ift ein größeres und ein 
Tes. Legteres enthält die Wappenſchilder von Kaftilien (ein goldenes Caſtell mit drei 
men in Roth), von Leon (ein rother gefrönter Löwe in jilbernem Belde), in der Mitte das 
lüche Yamilienwappen (die drei bourbonifhen goldenen Löwen im blauen Felde). Im 
en Wappen fommen aufer diefen noch die Wappenſchilder ver einzelnen Landestheile vor. 
Et ift das Wappen mit der Königöfrone, vom Goldenen Vliesorden umgeben und von zivei 
m gehalten. Landesfarbe ift Roth und Gelb. 

Bezug auf bie Literatur vgl, außer den Reiſewerken von Fiſcher, Inglis, Barrow, Hu- 
illkomm, Quandt, Ziegler, Minutoli, Roßmäßler, Hadländer u. f. w. beſonders Madoz, 

Bionario geografico-estadistico-historico de Espahia” (16 Bde., Madrid 1843—51); 
mich, „Geoprafia general de Espana” (Madrid 1861 fg.). M. Willfomm. 

arkaflen. Das Syarkaſſenweſen hat beſonders im Laufe des legten Jahrzehnts in 
and eine außerordentliche Entwickelung erfahren, ſowol in Beziehung auf die Zahl der 

Baffeneinleger und die Summen der Einlagen ald auf die Ausdehnung und Richtung, 

Bad Art und Form der Spareinritungen, der Sparfinn der Bevölkerung angenommen 
und auf Abiicht wie Anlage der Erfparniffe. Aber auch in andern Ländern, felbft in Eng: 
„ wo das Sparfaffenwefen von längerer Zeit her datirt, wie in Frankreich, wo baffelbe 
Ben deutichen Berhältniffen etwa gleihen Schritt gehalten hat, haben die Sparkaffen- 
Wtungen in neuerer Zeit bei ihrer weitern Ausbildung und Verbreitung neue Kormen 
Richtungen angenommen. Aüßer den Mittheilungen über Sparkaffeneinrichtungen, 
B im Lauf diefes Artikel erwähnt werben wird, ift jegt vorzugsweife auf ein neueftes 
F: „Das Sparkajienweien in Deutichland und den außerbeutichen Landestheilen Oſter⸗ 
Bund Preußens, herausgegeben vom entralverein in Preußen für das Wohl der ar- 
den Klaſſen“ (Berlin 1864), zu verweifen, welches in zwei Bänten, im erften das 
Tafjenmwefen in den öſterreichiſchen Kaiferfiaaten und in ber preußifhen Monarchie, 
weiten Das Sparkaffenmeien aller übrigen deutſchen Länder einjchließlih der Freien 
te behandelt, und eine Darftelung fowol des Geſchichtlichen als der ftatutariihen Be⸗ 
lungen der verſchiedenen Sparfaflen wie ihrer gegenwärtigen Zuftände und Ergebniffe 
Ur Beranlaffung zu diefem Werke, für welches vie Herbeifhaffung ver Materialien, 

€ Berathung und Sichtung derſelben durch mehrere Jahre die Thätigfeit des Gentral- 
is in Preußen für das Wohl der arbeitenden Klaſſen in Anfpruh nahm, gab bereitö 

ründung jened Vereins, welche jih an die erfte deutſche Inbuftrieausftellung des Zoll 
as zu Berlin im Jahre 1844 anfhloß. (S. Eentralverein für dad Wohl der arbeiten: 
Rafien.) Als muftergültigen Vorgang betrachtete nıan die von ber Aachen Mündener 
Everficherungdgeiellichaft unter der Direction des verftorbenen Minifters a. D., des 
wn Directors der Berliner Discontofaffe, Hanfemann, zunächſt im aachener Regierungs- 
E erriteten, aldbald mit ihren Succurfalen über die Rheinprovinz fi ausbreitenden 
&: und Brämienfaflen, und den damit verbundenen gleichzeiti ind Leben gerufenen Bern 
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zur Befoͤrderung der Arbeitſamkeit unter ben ärmern Volföflaffen und zur : 
Gelegenheiten zur Erwerbung ihres Unterhalt, um damit eine Duelle ber ! 
Hopfen, Bettelei und Hülföbebürftigkeit in Abnahme zu bringen, Kinder de 
klaſſe bei moraliſcher Grziehung zur Arbeit anzuhalten, ihnen Liebe zu derj 
und fle dadurch geſchickt und geneigt zu machen, ſich ibr Brot auf ehrliche 
Nach diefem Vorgang glaubte der Gentralverein durch Bildung von & 
faffen, ald der durch Erfahrung bewährten wirfjamften Einrichtung zur. Hebı 
Klaſſen mittels Erwerbung 1] jerten, wenn auch geringen Ginfomi 
liche Aufgabe am beften zu erfüllen, nämlid „Einrichtungen zur Verbeſſerun 
und jüttlihen Zuftanbes der Arbeiter anzuregen und zu fördern“. In melden 
hiernächſt der Gentralverein für dad Sparkaſſenweſen wirkſam geweſen, il 
„Congres international de Bienfaisance de Francfort sur-le-Main, S 
il, 152 fg., näher angegeben. Werthvolle, für Entwicelung des Sparkaffer 
und im übrigen Deutſchland beachtenswerthe Aufjäge, namentlich über 
die Organifation einzelner Sparkaffen, finden ſich außerdem in ben ältern 
Gentralvereind aus den Jahren 1849—50, wie in der neuen Folge dieſer 9 
befondere von Konftantin Schmidt, vom Stabtrath Runge und dem Reg 
welche ald Vorläufer des zunächft von dem erftern, dann vom Rebacteur bei 
Brämer bearbeiteten größern Werks über das Sparkaflenwefen in Deutfch! 
find. Berner ift zu verweiſen auf den Aufſatz des Verfaſſers dieſes Artikels: 
weſen“, in der „Bierteljahrsjgrift für VBolköwirtbsihaft und Culturgeſchich 
von Faucher und Michaelis, Jahrg. 1863, ©. 54fg.. demnächſt auf bie „Zei 
preußifchen Statiftifhen Bureau‘, rebigirt von Dr. Ernft Engel, und in 
Blätter Nr. 4, Januar 1861, und Rr. 5, Februar 1861, und neben ber 
Ducpetiaur: „Des caisses d’Epargne“ (Brüffel 1831), auf die Schrift d 
raths und Directord ver amtlihen Commiſſion für Wohlthätigleitsanftalter 
Vereine, M. Viſſchers: „Nouvelles études sur les caisses d’&pargne” ($ 
gleichen auf das Werk von A. Scratchley: „‚Practical Treatise on Savin 
1860), endlich auf die beachtenswerthen Mittheilungen über die gegenwär 
Sparfaffenwefens in Frankreich und England in den Drudfäriften bed Con 
de Bienfaisance, namentli auf die im „Congres international de Loı 
1862”, II, 160 fg., enthaltenen Mittheilungen von George Chetwynd, 
Office Savings Banks über biefe Post Office Savings Banks, die neuefter 
Erleichterung des Sparkaffenweiend für das größere Publikum in Gnglaı 
fpecieller gevenfen werben. 

Indem das vom Gentralverein in Preußen für das Wohl der arbei 
gegebene Werk über Sparfafienwefen außer ver Geſchichte und der 
eine vollſtãndige Darftellung der in ben einzelnen Rändern bei dere 
eingeführten, wie im Kortf&ritt der Zeit verbefferten Einricht 
fimmungen über Zwed, Höhe ver Einlagen, Verzinfung, Kür 
u. f. w. gibt, gewäßrt daſſelbe hiermit einen Bli in ven Zu 
wirkung biefer Einrihtungen und Beflimmungen mit der B 
Sparkaſſenweſens und des Sparſinnes der verfchiedenen Be 
Kritik über größere oder geringere Zwedmäßigfeit der flat 
thatfäglichen Ergebniffen am überzeugenbften von ſelbſt her 
und Werke fließt ſich bie nachfolgende Darftellung überall 

Die hohe Bedeutung des Sparfafjenwefend 
‚Hebung des Volks ift allgemein anerfannt. In früherer 
zum Theil noch aus den Gefihtöpunkte der Wohlthätigfeli 
womit beſonders die Höhe des Zinsfußes und ver Prüi 
ſammenhing. Eine Wohithat für diefe Klafien, venen vie 
Banken, Discontokaſſen und ähnliche Inſtitute, bei der Bei 
Ausdehnung zumal in Deutfland, kaum zugänglig find und 
leiften, find die Sparkaffeneintichtungen allerdings. Ähnlich n 
reichiſchen Regierung vom Jahre 1844 bezüglid der Bildung, Ein 
der Sparfaffen ift der Zweck auch in den Geſehen, Anorbnungen 
anberer Länder ausgeſprochen, „daß fe bezwecken, durch Sparſau 
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bundenen Inſtituten zugewendet. Doch wird das Sparkafſenweſen in feiner ganzen Kiüd 
und wirthichaftlichen Bedeutung, wie in feinen fortfchreitenden Wirkungen nicht völlig begrif 
wenn man nicht gleichzeitig einen Blick auf jene großentheild erſt aus demſelben erwadin 
verwandten Inftitutionen, indbefondere auf diejenigen wirft, melde nicht wie bie Sparta] 
als Übergangs: und Durdgangsitadien für andere wirthſchaftliche Zwecke zu betrachten j 
jondern dieſen Zwecken unmittelbar jelbft dienen. Man gewinnt dadurch eine Cinficht in 
innern Zufanmenbang beider und eine Anihauung von den bei allen civilifivten Natis 
namentlih aber auch in Deutichland jeit wenigen Derennien bervorgetrerenen Kortil 
einestheils des Woblſtandes, anderntheild der dem Wohlſtande wie der geiftigen Grke 
zugleich dienenden, ſowol aus jittlihen wie aus wirtbfchaftliden Motiven hervorgegang 
außerorbentlihen Bewegung auf den Gebiet einer vernünftigen Selbfthülfe. Mit tem} 
ihritt auf diefem Gebiet ſind aud die Sparkaffeneinrihtungen, vorzugsweiſe in ng 
überall aber zugleih die Sunmen der Einlagen Hand in Hand gegangen. Mit Redt in 
darand der Dr. Engel, „van zu den vielen Beweijen zur Widerlegung des Geredes und! 
urtbeild uber Maffenverarmung die Zunahme und Ausdehnung der Sparfaflen nidt 
wenigften gehören‘. _ 

Mie jede großartige Entwidelung in jocialer und volkswirthſchaftlicher Beziehung, 
rich dieſelbe au auf dem bier beſprochenen Gebiete an große politifhe Weltbewegung 
geihloffen. So entflanden namentlih in Deutſchland und felbit in Frankreich, abgeſehe 
wenigen einzelnen Ausnahmen älterer Zeit, die Sparkaffen überall erft nad den Ari 
friegen , die erften in Würtemberg, in Berlin und aud in Paris erfi im Jahre 1818. 
nahm das Sparfaffenwejen in Deutſchland zumeift erft im britten Jahrzehnt, von 18 
einen bemerkenswerthen Aufſchwung. Sogar in England beftanden, ald die Parlame 
über Sparkaffen im Jahre 1817 erging, erft einige ſiebzig dergleichen Kaflen. Ber 
Zunahıne hier und dort werden wir fpäater fprehen. Waren die Sabre 1848 — 49 auf 
der Stodungen auf den Arbeitdmarft den Erjparnijfen und mithin dem Sparkaflenn 
günftig, fo ſchloß ſich doch an die politifhe Aufregung, weldhe auf dem Kontinent die 
plögli ergriffen hatte, alsbald in der merkwürdigſten Weife eine volkswirthſchafili 
wegung an, bie nicht blos der Entwidelung des Sparkaſſenweſens, fondern auch dem © 
von Vereinen zur unmittelbaren wirthichaftlichen DBerbefferung der Zuſtände der arba 
Klafjen ven mädhtigiten Impuls gab, und ganz neue Geftaltungen auf diefem Felde hen 
Einrihtungen im Bereich der Selbfthülfe, weldde in England etwa zwei Jahrzehnte 
Wurzel gefaßt hatten, überfiebelten nah dem Gontineut und ermecten überall € 
Streben für wirthſchaftliche Selbitänpdigkeit. Den Communismus und Socialismus 
das Volk im großen und ganzen, zumal in Deutſchland, ſehr bald; ein edleres Bemupll 
ben arbeitenden Klaffen felbft mies die bloße Wohlthätigkeit zurück. Der urgermanijg 
bie Jahrhunderte des Polizeiſtaats nur niebergehaltene Sinn für dad Genoſſenſchaft 
bemächtigte ſich der jorialen Beftrebungen nad allen Richtungen hin. 68 enrflanden inf; 
Decennium mehr und mehr Affociationen gegen Kraukheit, Invalidität, Tod des Erni 
Renten: und Lebensveriiherungdgefellfchaften und Vereine und vor allem die Crcdi 
Borihußgenoffenihaften ald Volksbanken, bin und wieder fogar Broductivgenofjenii. 
ingleihen Gonfumvereine, während die Zahl der ſchon einer frühern Zeit angel 
Krankenkaffen zunahn und ihre Einrichtungen verbeffert wurden. Auch zu allen 
Geſellſchaften und Vereinen aber bevurfte ed der Erſparniß und ber Anlegung ber er. 
Summen für dieſe verſchiedenen wirthichaftlihen Zwede. Der durch die Sparkaffen m: 
und allmählich genährte Sparjinn des Volks trug feine Früchte in diefen Neubilbunge. 
auf Selbfigülfe gegründeten Kormen des wirthichaftlihen Lebens. . 

Heben wir aus dem neueften „Sahre&bericht für 1865 über die auf Selbfthülfe gegrä 
beutfchen Gewerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften, erftattet im Auftrag des Gen: 
deutſcher Volkswirthe von H. Schulze-Delitzſch“ (Leipzig 1864) nur einzelne thatjäcdlı 
gebnifle hervor. 

Es weift der Bericht bei ver fortichreitenden Bewegung dieſes Benoflenfchaftsweims 
662 Vorſchuß- und Grebitvereine, 172 Robftoff:, Magazin und Productivgenoſſer 
und 66 Gonfumvereine, im ganzen 900 auf Selbfthülfe gegründete deutſche Verein 
Art nad, und er veranlagt ihre gegenwärtige Zahl auf 1150 im ganzen, deren Gelk 
pro 1863 aber auf 40 Mill. Thlr. mit einem Betriebsfonns von 12 — 14 Mill, 
ihnen bereitö 2./, Mill, ſelbſt gehörten und durch eriparte Beiträge angeſammelt wars 

* J 
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liederzahl erreicht annähernd 200000. Die Summe der Geſchäftsantheile der Mitglieder 
r Anwaltſchaft dieſer Genofienfchaften (Schulzge-Deligfch) fpecieller bekannten Vereine, 
n dad eigene Kapital der Mitglieder beträgt pro 1863 1,803203 Thlr., wozu als 
ven noch 218047 Thlr. treten, was eine Erſparniß von im ganzen 2,021250 Thlr. 
. Am Rechnungsſchluß des Jahres 1863 betrug der Beſtand der freiwilligen Spar: 
en in den Vereinskaſſen 3,416250 Thlr., welde bei den ftatiftifchen Lberfichten der 
nde der eigentlihen Sparfaffen nicht mit in Rechnung gefommen find. 
Janz andere und bei weitem größere Summen erfcheinen aber neben den Sparfaflen: 
en in England in den gemeinfhaftliden Kaffen der englifhen Wirthfchafts: und 
tbegenoflenfchaften. Vgl. hinſichtlich des Standes der Sparfaflen in England und ber 
hme der Einlagen in den Jahren 1846—60, neben ven dort beftehenden Bennybanfen 
en Häuferbaugenoffenfchaften den Art. Großbritannien und Irland (Politifche Sta- 
„Staats-Lerikon“, VII, 26 u. 27. 
agegen müflen wir indeß Hier zweier neuer niit dem Sparkaffenweien im engften Zu⸗ 
nbang ftehender gefeßgeberifcher Schdpfungen Englands gedenken, zunächſt ver Benny- 
ı und demnächft der fehon oben erwähnten Poſtamtsſparbanken; letztere fchloffen fi an 
vrausgegangene Einrichtung des englifhen Sparkaffenmweiend, nämlih an die jedoch 
us freiwillige Belegung von Sparfaflengelvern bei der Englifchen Bank bezügli ver 
zſchuldentilgungskaſſe. 
zährend in England ſchon die Sparkaſſen Beträge von einem Shilling (10 Sgr.) 
nen, geben im Minimum der Einlagen die Pennybanken viel weiter. Sie ver: 
ı ihre Entſtehung dem Geiſtlichen eined der ärmern londoner Kirchipiele. Bei biefen 
‚banfen dürfen nämlich Einlagen von einem Penny (10 Pfennige), höchftens indeß bie 
5b. (25 Sgr.) gemacht werden. Erſt wenn das Buthaben eined Einlegers auf 
St., einige 30 Thlr.) angewachſen ift, wird dafjelbe an eine Sparkaſſe abgeführt; jedoch 

ber Ginleger auch ferner Einlagen bei der Pennybanf mahen. Die Einlagen über 
56. werben mit 3 Proc. verzinft und die Zinfen jährlih ausgezahlt oder gutgejchrieben. 
kaſſenbuch wird jedem Einleger mit einem Benny berechnet, ebenfv Eoftet dad Statut 
Benny, und für einen Penny wird jeden Theilnehmer alljährlich) das Eremplar einer 
en Bilanz der Banf verabfolgt. Bei der in Birmingham 1851 eröffneten Pennybanf 
8 bereitd 1856 84464 Gonten mit 11500 Bd. St. Einlagen, und während in 
ſirminghamer Sparkaflen der Durchſchnittswerth eined Sparkaſſenbuchs oder Kontos 
ſd St. beträgt, betrug dafjelbe in den Bennybanten verfelben Stadt nody nit 17 Sh., 
dennoch war das Guthaben der Einleger der PBennybanfen bereitd auf nahe an 
00 Po. St. angewachſen und dies zwar bei Einlagen von 3 Sh. (1 Thlr.) im 
jſchnitt. Auf diefe Weife verfolgt und erreiht man den Zweck, einen Theil ver un: 
An unprobuctiven Ausgaben der unvermögenven Klaffen, nad ungefährem Anſchlage 
für geiftige Getränfe von alljährlich einer Summe von 30 Mil. Pfo. St., in productive 
en zu verwandeln. (Vgl. hierüber ven Auffag des Dr. Engel in der „Zeitſchrift des 
tiſchen Bureau”, Jahrg. 1861, Nr. 5, ©. 113.) 
dem bie englifche Geſetzgebung dem Sparkaffenweien fortbauernde Fürſorge und Auf- 
weit zugewandt, verpflichtete fie diejenigen Sparkaffenverwaltungen, welche von we⸗ 
en Bergünftigungen des Staats Gebrauch machen wollen, ihre Statuten zur Prüfung und 
gung dem königlichen Regiftraturamt, einer im Intereffe der gemeinnügigen Vereine ein: 
n Behörde, vorzulegen. Sie legt diefen Kafjen aber auch, um möglichen Betrügereien 
nterjchlagungen vorzubeugen und bie Erſparniſſe nicht unproductiv zu laffen, die Pflicht 
re nicht anderweit belegten und nützlich verwendeten Überſchüſſe an die Staatsſchulden⸗ 
commiſſion abzuführen, Jahresrechnung zu legen und dieſe der Gontrole des Parla⸗ 
zu unterwerfen. Die Sparkaffen, welche fi der Prüfung und Beftätigung ihrer Sta⸗ 
unterwerfen, Fönnen bei Belegung der überflüffigen Gelder bei der Bank bezüglich 
taatsfchuldentilgungsfaffe auch mittel8 berfelben Leib⸗ und Alterverforgungsrenten für 
titglieder erwerben. 
n diefe Verbindung des Sparkaffenmwefend mit der Staatöfchuldentilgungsfafle Hat nun 
efter Zeit die Geſetzgebung eine weitere hoͤchſt wichtige Erleichterung der Anlegung Kleiner 
miffe gefnüpft infolge ver Parlamentsacte über die fogenannten Poftamtsiparbanten. 
jiefe intereffante Bintichtung enthält der ſchon oben erwähnte Auffag im zweiten Theil ber 
19 von 1862 des Internationalen Wohlthätigkeitöcongreffed von London, S. 160 fg., 
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ausführlige Mittheilungen. Infolge dieſer Barlamentsacte werden auch ganz geringe Griper 
niffe mit großer Leichtigkeit an faſt allen Orten des Landes, nanıentlich bei den von dem Benndl 
poflmeifter dazu dejignirten und in allen Theilen des Staatsgebiets belegenen 2532 Bd 
anftalten angenommen, durch VBermittelung einer beiondern Abtbeilung des Genetalpoſtan 
an die Staatöjhuldentilgungsfajje,, rejp. an die Banf von England abgeführt, vom Sta 
garantirt, und wiederum allerorten, wie zu jeder Zeit, auf ven Antrag des Einlegers: 
kürzeſter Brift zurüdgezahlt. Ungeachtet der Zahl von Vereins- und Corporationdiparfaf 

(638 in Bereinigten Königreich) fehlten dergleihen Do in einer Anzahl von Diſttick 
außerden war bie Annahmezeit bei dieien Sparfaffen theils beſchränkt, theild unzmednä 
beftinnmt. Diefen Mängeln und Erſchwerungen im Sparkaſſenweſen bilft jene PBarlamen 
acte ab. Bei einem jeden der vom Generalpoftmeifter delignirten 2532 Poſtämter, wd 
täglih von 9 — 6 Uhr und Sonnabends bis 8 Uhr abends geöffnet iind, werben Sp— 
Faffen= oder Einzahlungsbücher ausgehändigt, Einlagen angenommen oder abgeichrieben 
zurüdgegeben, aud die in den alten Sparfaffen befindlichen Ginlagen durch Bermitte 
diefer Poftanftalten ohne baare Ein= und Auszahlung in die Nationalbank trandferirt 
umgekehrt. Welche Erleichterung dadurd der jihern Anlegung der Erſparniſſe zutheil 
ergibt unter anderm bie Thatjadhe, daß während die 633 alten Banken zufanınıen wöde 
nur an 3042 Stunden dem Publikum offen ſtanden, die 2532 Poftamtöbanfen di 
122024 Stunden dem Publifum zur Benugung geöffnet jind. Für eingezahlte und rad 
bare Gelder leiftet die Staatskaſſe volle Garantie, jobald die in der Parlamentsacte 
geichriebenen einfachen Maßregeln beobachtet worden find. Die Correſpondenz wida 
Poftämtern und den betreffenden Departements des Oeneralpoftamts ſowie mit de 
zelnen Einzahlern geihieht überall portofrei. Jebed für, dad Sparfajfenmeien ve 
Poſtamt hat feine täglichen regelmäßigen Berichte an das Hauptpoftamt zu erftatten. 
irgendeinem Orte des Landes bei einem deiignirten Poſtamt eingezahlten Gelder Türme 
jeden andern Drt bei einem andern Poſtamt zurüdgefordert und in Empfang gene 
werden. Gleiche Vorzüge geniepen auch alle die Gejellihaften zur gegenjeitigen Hulk 
Wohlthätigkeit und wirthſchaftliche Fürſorge, deren Statuten regiftrirt, reſp. geprüft und 
tigt find, bezüglich der bei ver Staatsjhuldentilgungskfaffe anzulegenden Gelder und Uber 

Dabei ift übrigens zu bemerfen, daß die in England bei der Generalfhuldentilgung 
bezüglich Nationalbank, angelegten Sparfafjengelver einen bejondern Fonds mit abgeio 
Bermwaltung bilden, ſonach mit ven Fonds der Staatskaſſe nicht vermijcht werden, mo 
Frankreich, wo eine ähnliche Einrichtung wegen der bei der allgemeinen Staatöfaffe a 
anzulegenden Sparfaflengelver beitebt, dieje legtern gewiffermasen von dem großen Schlu 
Magen des Staatéfiscus verihlungen, nicht abgefondert verwaltet werden. Diefe Bermill 
von Staatögeldern und Privateigenthun bradte denn aud in Jahre 1848 den Interd 
der Sparkaſſen erheblihe Verlufte. Obwol die damalige Regierung Frankreichs verk 
daß ihr vor allem die Erjparniffe des Volks heilig fein follten, unterlagen fie doch eu: 
gemeinen Banfrott, und die Sparer wurden für ihre Einlagen mit Staatsſchuldſcheinug 
Nennwerth befriedigt. : 

Wenden wir und fpecieller zur Gefhihte und Ausbildung des Sparfuf: 
wejend in Deutſchland, ſodann zu den weſentlichſten Organijationsheftimmungn . 
den Ergebniflen, wobei wir hauptfüählih dem erwähnten vom Gentralverein in Preufa-, 
das Wohl der arbeitenden Klafien herausgegebenen Werfe über Sparfaffenmwefen folgen. 

Als die älteften Sparfafjen im weitern Sinne find die Knappfhaftsfaffen zu beruf: 
welche durch jährliche Einzahlung der Bergbauarbeiter, wie mit Hülfe der Gewerkſchaftapp 
Kranke, Invalive, Witwen und Waifen der Hütten: und Bergbauarbeiter zu forgen 
Penfionen zu gewähren beftimmt waren. Zu den ältern Einrichtungen dieſer Art geböruil. 
Deutihland aud die ſchon früher jehr verbreiteten Kranken- und Sterbefaflen infofern, IE 
Erſparniſſe in kleinen Summen fammeln, um Dagegen in Toded: und Kranfheitsfällen U: 
ſtützungen zu gewähren. Gine der früheften Kaffen der letztgedachten Art waren die in % 
bereit8 durch König Friedrich Wilhelm I. privilegirten Gefellenunterftügungs: und Krach 
fafien, zu denen jeder in Berlin arbeitende Gefelle Beiträge zahlen mußte, um ben erfran 
Gewerbögenofien Pflege und. Hülfe angebeihen laffen zu Fünnen, zu welden aber aud bie Arß 
und Communalkaſſen Beihülfe zu gewähren verpflichtet waren. Neuerlich find die 67 befonbl 
Kaflen zu einem großen Gewerfäfranfenverein der verfchiedenen Handwerker verbundes 
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b ein Statut vom 26. Febr. 1855 geregelt. (Vgl. vie Mittheilungen hierüber in 
ugres international de Bienfaisance de Francfort sur-le-Main de 1857, II, 167 fg.) 
Schon näher verwandt mit den gegenwärtigen Sparfafjeneinrihtungen war die im 
ogthum Braunfhweig 1765 unter dem Namen „Herzogliches Leihhaus“ gegründete 
bank, melde Gelder zur Verzinfung annahm und wieder audlieh, ferner eine 1787 in 
iburg ind Leben getretene allgemeine Berforgungsanftalt und gleichzeitig errichtete Spar: 
zum Nugen geringer fleißiger Perſonen beiderlei Geſchlechts, Dienftboten, Tagelöhner, 
darbeiter, Seeleute u. |. w. „um ihnen Gelegenheit zu geben auch bei Kleinigfeiten etwas 
daulegen, und ihren fauer erworbenen Noth= oder Brautpfennig ſicher zu einigen Zinjen 
jen zu können“, jobann eine im Großherzogthum Oldenburg fhon 1786 in Verbindung 
der Regulirung ded Landarmenweſens gegründete Sparkaffe, enplich vie vereinzelt 1801 
Bttingen, in Altona und in München entftandenen Spar: und Unterſtützungskaſſen. Erſt 
längerer Zeit ging aud diefen ganz vereinzelten Einrihtungen eine Geftalt des Spar 
nwefens hervor, an weldhe damals wol noch nicht gedacht wurde. Denn allererft mit ver 
rbung des Zunft: und Innungswefens, auf den platten Lande aber erft mit Aufhebung der 
igenihaft und mit Herftellung der perſönlichen Freiheit ver Arbeitöfräfte traten wirth— 
lihe und fittlihe Zuftände bei den arbeitenden Klaffen ein, welche Krfparniffe möglich 
en, Die eigene Fürſorge und Selbftverantwortlichkeit herausforderteu und auf die Selbft: 
binmwiefen. Damit bildeten fi) allererſt diejenigen geſellſchaftlichen Verhältniffe aus, 

yeldhen auch das Sparkafſenweſen als ein vollberechtigteß erfted und wichtiged Glied in der 
der auf Selbfthülfe beruhenden Anftalten hervorwuchs. Deshalb if denn gerade auch das 
taffenmeien als ein ſicherer Maßſtab des Grades allgemeiner Bildung und wirthſchaft⸗ 
Hortichritte der Bevölkerung in den verfhiedenen deutſchen Ländern zu betradten, vor= 
fest, daß die Gefeggebung und die VBerwaltungsorganifation dem forialen Entwidelungs- 
des Volks folgt und entgegenkomnit, ftatt ihn zu hemmen und zu erſchweren. 
Brinnern wir ung hier noch einmal daran , daß, wie bereitö bemerkt wurde, e8 die Vereins⸗ 
eit edler gemeinfinniger Männer geweſen ift, welche zumeift erft ven Anlaß zur Errichtung 
arfaffen gegeben und dieje ind Leben gerufen hat. Während der in Paris 1818 durch 
30g von Larochefoucauld-Liancourt gegründeten Sparkaffe erft 1829 durch die franzöftfche 
ng eine laufende Rechnung beim Staatsfhag gegen Verzinfung ihrer Einlagen zu 

. eröffnet wurbe, gründete ebenfalls erft 1818 in Breußen die Commune der Haupt: 
in die erfte öffentliche Sparfaife, und noch 1819 eriftirten in Preußen erft vier Spar: 

Die preußiſche Geſetzgebung beſchäftigte fi) mit dem Sparkaſſenweſen zuerft 1838. 
erreich wurde die erſte Sparkafle im October 1819 eröffnet und berubte auf der Ver: 

bs ihrer Gründer, refp. der von einem befonvern Verein ernannten Commiſſarien. 
diefen Anfängen hat fi dad Sparkaſſenweſen auch in ven deutſchen Staaten zu 

M gegenwärtigen Yimfang erweitert. Bei der erften öfterreihifchen Sparkaffe betrug 
:„Da8 Sparkaflenwefen in Deutſchland“, I, 38) zu Ende des Jahres 1819 das Gin: 
mögen 19816 Fl., im Jahre 1856 dagegen 29,116414 Fl.; der Durchſchnittsbetrag 
Conto 1819 15 Fl. und 1856 185 Fl. 
Bähreno bei der 1787 gegründeten Sparfaffe in Oldenburg damals die Einlagen 150 
Gold und 11 Thle. Sour. betrugen, maren biefelben bein Jahresfchluffe 1862 auf 
866 Thlr. Eour. geftiegen. 
er Errichtung der erften Sparkaffe in der preußiſchen Monarchie von der Gommune 
x 1818 folgte 1819 die Errichtung dreier anderer Sparkaffen in Magdeburg und in 
chlefifchen Städten, worauf dann von 1820 bi8 Ende 1829 36 (eine mit 9 Filialen) 
— 39 40 (eine mit 10 und eine mit 34 Filialen, nämlich die zu Aachen) neu entſtan⸗ 

ſpäterhin, geflügt auf Die Verordnung vom 12. Dec. 1838, aber von 1840—49 die 
von 136 neuen Sparkaffen mit 15 Bilialen erwuchs und alddann aus der Bewegung 
ahre 1848 und 1849 in den Jahren 1850—59 fogar 242 neue Sparkaffen hervor: 
n. Während im Jahre 1839 im ganzen preußiſchen Staat, abgejehen von nicht befannt 
denen Privatunternehmungen biefer Art, 80 flädtifche und 5 Kreiöfparkaffen, im ganzen 
Aanden, hatte jih deren Anzahl nach zehn Jahren (1849) auf 187 ſtädtiſche und 33 kreis⸗ 
ifche, im ganzen auf 220, und 1859 wiederum auf 353 ftädtifche und 109 Freisftändifche, 
ımen auf 462 von größern oder Eleinern Kommunalverbänden garantirte Sparkaflen 
en. Am Schluß des Jahres 1838 betrugen in Preußen die Einlagen aller Sparkaſſen 
8935 Thlr., 1849 ſchon 14,363363 und 1859 44,709310 Thlr. Seitdem find fie bis 
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Ende 1862 auf 66,248724 Thlr geſtiegen. Die Zunahme der Cinlageſummen vermehrte 
alfo von 1839—62 um 1090 Proc. Dabei eriflirt indeß in Preußen neben den öfjentiu 
ſtädtiſchen und Kreisjparkaffen noch eine erhebliche Zahl von Privatfparfaffen. Überbie a 
wurde bereitd oben darauf bingewiejen, daB den allererft im Laufe des legten Jahrzeh 
meift fogar erft in deſſen legterer Hälfte entflandenen Credit- und Vorjhußgenoffenfäaften 
erhebliche Sunme von Spargeldern von Nichtgenoſſen anvertraut ift. 

88 ift eine bemerfenswerthe Erfheinung, daß die Summe ber Sparfaffeneinnahmen 
die Zahl der Einleger gleihen Schritt gehalten hat mit der ji vermehrenden Zahl ver S 
fafſen und ihrer Biliale, alfo mit der Gelegenheit, die Erſparniſſe ſicher niederzulegen, 
bejondere ferner, daß der Zuwachs durch Zuſchreibung von Zinfen dem Jahreszumans ı 
neue Einlagen gleihfam. In demſelben Verhältnig vermehrte ſich demnächſt die Sicherhei 
Sparer durch die Nejervefonde, indem deren Beſtand 1839 die Summe von 224557 2 
1849 ſchon 914367 und 1859 2,546980 Thlr. erreichte. 

Zweifello8 gewähren dieſe Zahlen den Beweis, daß das Bewußtfein im Volk ſich u 
weiter verbreitet, mie nur durch Arbeit und Sparſamkeit Neihthümer zu erwerben find 
Sparjinn nimmt unter den jogenannten Fleinen Leuten faft überall mehr und mehr zu. 9 
den obengedachten Schriften durchgeführte Betrachtung über einzelne Provinzen und Gey 
laßt dann mweiter erfennen, in welchem Grade und Maße Wohlftand und Gultur Hier uns 
vorangeſchritten ober zuriidgeblieben jind. Auch in Preußen flehen die inbuftriereichften, 
befondere aljv die weftlihen Provinzen bezügli der Entwidelung des Sparkaſſenn 
vorderer Linie. Intereſſant iſt Hierbei die Vertheilung der Sparkaſſen auf Quadre 
wie auf Einwohner, ebenfo die der einzelnen Sparkaſſenbücher, mie der größern ober fl 
Durchſchnittsbeträge, theils jedes einzelnen Sparkaſſenbuchs, theild abgeftuft nad verſe i 
Summen, unter 20 Thlr., von 20—50 Thlr., über 200 Thlr. u. ſ. w.; ſodann ayfı 
ſchiedenen Berufsftände, Handwerker, Gefellen, Tienftboten, Babrif- und Bergbaus 
u.f. w. Die Vergleihung der jährlihen Rüdzahlungen mit den jährlichen Einzahl 
durchgeführt durch eine Neihe von Jahren, ergibt außerdem, wie viel ald wirkliches Eif 
angefehen werben darf. Am wenigften betheiligt jih im allgemeinen nod die Tänbli 
völferung bei ven Sparfaffen, mas theilweife und beſonders in Preußen darin feinen 
bat, dag es in den meiften Kreifen an bequemen, leicht zugänglichen Hebeftellen , uns 
öftlihen Provinzen an einer auch diefe Seite der gefellihaftlihen Zuſtände fördernden 
gemeindeoronung, wie an einer den gegenwärtigen Verhältniſſen entſprechenden refo 
Kreisordnung fehlt. 

Hervorragend vor Preußen in Betreff des Sparfaffenweiend, fo auch ber Wirk 
und Erfolge der Sparkaflen auf die Bevölkerung, ift dad Königreih Sachſen, obme 
bier die erfte Sparkaſſe erſt 1819 gegründet ift und die meitern allgemeinern Anregungs 
Errigtung von Sparkaffen erft jeit 1820 geſchahen. Veranlaßt durd den gegenmi 
Director des Statiftiihen Bureau in Preußen als frügern Dirigenten der Eöniglid ſa 
Statiſtik, Geheimrath Dr. Engel, hatte man überdies in Sachſen bereits früher aus 
und zweckmäßige Formulare für die wünſchenswerthe Überſicht des Svarkafſenweſens angeer 
Im Koͤnigreich Sachſen vermehrte ſich namentlich von 1845—59 die Zahl derartiger * 
son 31 auf 110, das Guthaben ſämmtlicher Einleger von 2,690675 auf 15,408221% 
der Reſervefonds von 102711 auf 631284 Thlr., die Summe aller Contis von 5770 

258467 und das Gefanmtvernögen der Kaſſen vorn 2,793386 auf 16,178245 Xhlr, 
einem Flächeninhalt von 272 Dundratmeilen und einer Bevölkerung von 2,225240 
wohnern gegenüber einem Flächeninhalt in Preußen von 5104 Duadratmeilen und eine 
völferung von mehr ald 18 Mill. Einwohnern. Doch ftand aud in Preußen die Bermel 
der Zahl der Quittungs- oder Sparkaſſenbücher in einen flärfern und günftigern Berk 
al& die Vermehrung der Seelenzafl. 

Zur Bergleihung mag bier bemerft werden, daß in den (640) Sparfaffen England 
276 Mill. Thlr. und 1848 in denen Frankreichs 95 Mill. Thlr. befinplih waren, und daß 
36 Proc. aller Einlagen als Griparniffe von Arbeitern und Handwerkern angenommen 
den. Indeß bedarf es zur richtigen Würdigung bed Sparjinnd ver Bevölferungen verfäi 
Länder und ver Sparergebniffe der einen und der andern auch der Bemerkung, daß 
z. B. Frankreich nach Maßgabe feiner Einwohnerzahl England gegenüber erheblich zuruli 
dafür die Erklärung großentheild in dem Bertheilungdverhältnig des Grunpbefipes in 
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und andern Lande gefunden werden muß. (S. Dismembration.) In Frankreich, bei der 
eitenden völlig freien Theilbarkeit des Grundeigenthums, bildet namlich der Grundbeſitz 
ermapen die allgemeine Sparkaffe, in beifen Erwerbung vie unvermögenven Klaſſen ihre 
rniffe anzulegen ſtets eifrig und vor allem beftvebt jind. während in England die unver: 
ıden Klaffen erft in neuerer Zeit durch Die dort ind Leben gerufenen Häujerbaugenofjen- 
n unter ben Arbeitern, deren man jeßt jedoch ſchon 2000 zählen foll, die Erwerbung eines 
n Herdes und kleinen Grundeigenthums anftreben. 
8 leuchtet ein, daß die Sicherheit und Zugänglichkeit zahlreicher über das Land angemefien 
iteter Banken, melde auch die Fleinen Erfparnifie annehmen und verzinfen und Gonto: 
28 dafür halten, die Wirkſamkeit ver Sparkaſſen beeinträchtigt, indem unter jolhen Bor: 
jungen bieje legtern burd die erftern gleich gut erjegt werben, wie Died z. B. von Schott: 
gilt. Uberdies benugen die wohlhabendern Klaffen die Banfen, Discontofaffen u. ſ. w. 
R für die höhere Verwerthung und Rentabilität ihrer Erſparniſſe. Es ift vaher ein beſon⸗ 
Kennzeichen der glücklichern Berhältmiffe in Bezug auf Wohlftand und Eparfinn, wenn 
ber hohen Benußung von Banfeinrihtungen auch die Sparfaflen projperiren, was z. B. 
remen gilt, wo in ben im Eleinen Staat Bremen beftehenven drei Sparfaflen zu Anfang 
Ihred 1863 ein Fonds von 6,370825 Thlrn. Gold angelegt war und außervem die Ein: 
auf Contobücher bei der Bremer Banf die Höhe von 3,441426 Thlın. Gold erreichten. 
iefe aphoriftifchen Bemerkungen aus der Statiftif des Sparkaffenwefend genügen, um 
hohe Bedeutung für die focialen Zuftände und deren fortſchreitende Verbeſſerung, zu: 
aber auch deſſen Zufammenhang mit den allgemeinen Fortſchritten ber Givilifation und 
virthſchaft zu zeigen und einen allgemeinen llberblid über den heutigen Stand des 
affenmwefend zu gewähren. 
3 bleibt nurnoch übrig, auf die wihtigern beiden Sparfaffeneinridtungen, bei 
I)rganijation und Bermwaltung, in Betracht kommenden verfhiedenen 
a und Beflimmungen etwad näher einzugehen. Dieje dabei in Betracht zu nehmen: 
inte iind: die Beitimmung über Minimum und Marimum der Einlage, Zinsfuß und 
em, Kündigungsfriſt und Auszahlung, Anlegung der Sparkaffenbeitände, Nefervefonds, 
Hlation der Berwaltung, Verkehr mit dem Publitum und Garantie. Die Wirkfamfeit 
le Ergebniſſe der Sparkfaffen hängen hauptſächlich von den allgemeinen gefeglichen ober 
wifchen Beftimmungen über dieſe Gegenflände ab: 
Beſtimmungen bezüglich dedgeringften zuläfjigen Betragseiner@inlageund 
rerjeitödes böchſten Maßes derjelben dienen zur Beichränfung der Sparfaflen: 
ung auf beftimmte Klaffen der Gejellihaft, wie 3.38. Dienftboten, Handwerksgeſellen, 
Boner, Sabrifarbeiter, Fleinere dürftige Gewerbtreibende, auch Solvaten u. f.w. Hier 
sit auch wol verordnet, daß eine andere Anlegung der Eriparniffeeines und veffelben Ein: 
‚ei ed in Separat- ober Sperialfonde, gegen Ankauf von Lettres aux porteurs erfolge, 
rdeifen Erfparniffe die zuläffige Höhe überfchreiten. Zur Gontrole verfelben ift beftimmt, 
der Einleger nur ein und daſſelbe Quittungs: oder Sparkaſſenbuch für feine Einlagen 
m darf. Das franzöfifche Gefek vom 30. Juni 1851 beſchränkt das Marimum des Depo- 
eine8 Kinlegerd auf 1000 Frs.: für die überjchiegenden Summen werden Staatsrenten= 
ngefauft, refp. nur deren Zinfen gewährt. Die englifhe Gefeßgebung hatte 1817, als 
e Barlamentöbill über Sparfaffen erging, da8 Marimum individueller Einlagen auf 
vd. St. für das erfte Jahr und auf 50 Pfo. St. für die folgenden Jahre beftimmt, von 
zeſchränkungen jedoch die freundfcaftlichen Genoſſenſchaften und Vereine zu gegenfeitiger 
ſtung audgenommen. Ein Gejeg von 28. Juli 1828 beflimmt das Marimum der @in- 
; einzelner Sparer für das einzelne Jahr auf 30, im ganzen auf 150 Pfr. St. Ka: 
ad einſchließlich der Zinfen auf 200 Pfd. St. In welcher Weife gegenwärtig durd die 
anken und durch Die zu Anfang dieſes Jahrzehnts eingeführten Poſtamtsſparbanken 
ahme und Niederlegung der geringiten Erjparnifje gejorgt ift, wurde bereitö oben erwäßnt. 
e preußiiche Geſetzgebung fennt dergleichen allgemeine Befchranfungen nicht, wogegen fie 
utarifchen Beflimmungen, je nach dem Zweck und nach dem unter Aufficht der Staats: 
ſtehenden Ermeflen der die Sparkaffen gründenden Commune und Corporation, über: 
mp und fich Hiernadh fehr verſchiedenartig geftaltet haben. 
Die Berzinfung der Einlagen. Der Zwed ver Sparkafje, wie er im Eingang 

Artikels entroidelt worden, gebietet eine mäßige Berzinfung, obwol es dagegen verwerf- 
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lich ift, wenn, wie e8 in mehrern Gommunen des Rönigreih® Sachſen geſchah, Sparkaſſen 
dem Zweck der Anſammlung kleiner Kapitalien gegen einen ſehr niedrigen Zinsfuß zum Be 
der Benutzung dieſer von den ärmern Klaffen erſparten Kapitalien in Intereſſe ber Gonna 
eingerichtet werben. Wie bedenklich aber andererſeits ein zu hoher Zingjag ift, welche Gejal 
damit indbefondere da verbunden find, mo die Staatöregierung bie Verwaltung ber & 
Faflengelber in die eigene Hand nimmt, haben die Beijpiele von England und Frankreich gel 
Hauptſächlich durch anfänglide Beſtimmungen eines Hohen Zinsfußes if es in England» 
gekommen, daß die Staatöfaffe durch die Verwaltung der Sparfaffengelder und an denſelbe 
Deficit von 4Y, Mill. Pfd. St. erlitten hat, obſchon die in der Staatöfchuldentilgungstafle 
gezahlten Sparkaffengelder in einem von der allgemeinen Staatsfaffe abgefonderten Konns 
waltet werden. In Branfreih, wo die Sparfajjengelver bei der Staatskafſe in Rentenbr 
angelegt, aber feit 1852 zu 4, Proc. verzinft werden, foweit die Einlagen das Marimum 
überfchreiten, bilden die bei der Staatöfaffe verwalteten Sparkafſengelder gewiffermapen 
fortwährende ſchwebende Schuld des Staats. In der Mehrzahl deuticher Länder, nama 
auch in Preußey, ift die Beflimmung des Zinsfupes den Statuten überlaffen. Noch iſt bein 
Punkte der Prämiirung conjequenter Sparer zu erwähnen, welche ji jedoch nur auf diel 
tigern, im Geſetz oder in den Statuten ausdrücklich beſtimmten Klaſſen von Ginlegern beſte 
Die Aahen-Müncener Beuer-Sorietätögeiellihaft und der mit verfelben verbundene % 
für Beförderung der Arbeitſamkeit hatte die Brämiirung mit diefer Beſchränkung in jeine 
tuten aufgenomnien, und jie ſchien ſich befonvers zu empfehlen, ſodaß 3. B. bei Ginfühne 
Provinzialhülisfaffen und deren Einrichtung in ben verfhiedenen provinzial: oder com 
fländifchen Verbänden Preußens mitteld Dotation diefer Brovinzialhülfsfaffen aus va 
Erfparniffen der Staatskaſſe, reip. lIberihüffen der Staatseinnahmen, gleichzeitig mit ie 
flimmung, die Überſchüſſe ver ftadtifchen und andern communalen Sparfaflen bei der Bırr 
hülfokaſſe zindbar zu belegen, die Prämiirung der unvermögenden Klajfen der Span 
die Provinzialhülfsfaffen ausprüdlich vorgefchrieben wurde. Inzwiſchen Hat die Anfiit 
und mehr Plat gewonnen und ji ald die richtige Herausgeftellt, daß das Pramienmefen f 
Sparkaffen nicht zu empfehlen fei, felbft abgefehen davon, daß die Klaſſifikation der zu prä 
den Sparer eine fehr unſichere und willfürliche ift. Vor allem kommt es darauf an, 
fittung und Gefinnung der Bevölkerung für Erſparniß zu beleben, viejelbe aber auch 
leiten, daß fie Die zindbare Anlegung der Erſparniſſe nicht als einen legten Zweck der Sp 
fondern daß jie diefe und die Anfammlung der Erfparniffe in venfelben nur als ein Durt 
fladium für Die eigene beifere und productivere Benugung ter Erfparniffe betrachte. 

3) Die Kündigungsfriften ver Einleger und die Rüdzahlung der Einlagen ne 
Kündigungsredt ver Sparkaſſe andererfeitd. Die möglihft größte Erleichterung ver 3 
nahme bleibt im Intereffe ver Ausbreitung des Sparkaſſenweſens fehr wünſchenswerth, 
in der Regel aud nur für größere Summen die nah Maßgabe ver allgemeinen Beine 
geichriebeue Kündigungdfrift in Anfpruh genommen wird. Auch muß der G 
tend fein, daß die Sparfaffenverwaltung denjenigen, welde aus Sparfaflen borgm 

. benen die Sparfaffengelver nugbar angelegt werben, im allgemeinen nicht längere Künbi 
friften gewährt, als fie gefeglich over ftatutenmäßig den Einlegern bewilligt iind. Mei 
muß ein Theil der Sparfaffengelver für die möglicherweiſe in großer Maffe eintretenden F 
digungen der Einleger beweglih und verfügbar gehalten werben. Geſchickte und uni 
Sparkaffenverwaltungen haben ohne Verlegenheit und Erfhütterung ihrer Eriſtenz a 
Jahren der Galamität, beim Anſtürmen der Binleger auf Rüdgabe ihrer Depofita, den 
zu begegnen gewußt. Erwähnt ift fhon, daß befonders die Gentralijation der Sparta 
waltung in Frankreich, wobei der Staat mit feinem Credit den jparenden Klaffen allein Ge 
bot, 1848 zu einer zwangsweiſen Convertirung der Spareinlagen in Staatöpapiere um 
minalwerth jelbft wider den Willen der Deponenten führte. Das Kündigungsredht der 
kaſſen felbft muß allerving8 gegenüber den Borgern vorjihtig und rückſichtsvoll, gegenuh 
Sparern, den Binlegern und Darleihern aber nur nad) Maßgabe der Staruten, etwa bril 
freitung der Marima der Einlagen, angewendet werben. 

4) Die Anlegung der den Sparfaffen anvertrauten Gelder. Bornchmil 
ed diefer Punkt, welcher den Nugen und die Wohlthat der Sparkaffeneinrichtung nift 
den Einlegern, den ärmern Klaffen gegenüber, auf welde die Sparfaffen beſonder 
net find, fondern aud gegenüber dem geld- und crebitbedürfenden Publikum barthut 
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kſicht auf größtmögliche Sicherheit ver Sparkaſſen geftattete anfangs nur eine ſehr be: 
ntte Anlegang,, meift nur in Hypotheken gegen fogenannte pupillarifche oder gar depofital: 
Ige Sicherheit (zugmei Drittel, reſp. zur Hälfte des Taxwerths), außerdem allenfalls nur auf 
Staat garantirte Papiere. Erft ſpäter überzeugte man ji, daß die Anfammlung fleiner Ka- 
ien unbefchadet ver Sicherheit der Sparfaffen auch dem Perſonaleredit zugute fommen Eönne. 
ach leiht jept eine Mehrzahl ver Sparfaflen auch auf Wedel, vefp. Bürgfchaft. Auf 
Weiſe find die Sparkaffen zu Ereditanftalten und Leihbanken für Befruchtung ver Ge- 
#thätigfeit ihrer Gegend geworben. Sie conjerviren folchergeftalt die in den verfdie: 
Rn Segenven des Landes durch deren Bevölkerung felbft angefammelten Kapitalien im 
xefje der Gewerbſamkeit derſelben, mithin zum Nußen der arbeitenden Klaffen ver Ge- 
„aus welder fie bervorgewadhfen find. Immerhin kommt dabei ein großer Theil der 
glaflengelver dem Grundbeſitz zugute, welcher längere Kündigungsfriften der Natur der 
nad in Anfprud ninmt. Im Jahre 1860 waren in den verſchiedenen Regierungs- 
der preußifhen Monarchie angelegt auf Hypothek, zur Hälfte aufftädtifche und zur Hälfte 

dliche Grundſtücke 24,209827 Ihlr., ferner in auf den Inhaber lautenden Werth: 
12,528110 Thlr., auf Schuldſcheine gegen Bürgſchaft 5.756425 Thlr., gegen Bauft- 

Eombard) 3,403976 Thlr., bei Gemeinden, öffentlihen Inftituten und Gorporationen 
9001 Thlr., mithin 47 Proc. ſämmtlicher Beftände auf Orundflüde, 24 Pror. auf Werth: 

‚11 Proc. auf Schuldfdeine gegen Bürgſchaft, 6,6 Proc. auf Lombarb und 10,4 Proc. 
einden u. f. w. , Ä 
Für Anſammlung eined Nefervefonds zur Übertragung möglicher Ausfälle bei der 

Bein Benugung der Sparkaffengelder ift in ver Regel nad allen Gejeggebungen und 
den gejorgt. 
> Die OrganijationderSparfaffenvermwaltung, dabei aud) die größere Bentra- 
ra oder Decentralifation der Sparfaffeneinlagen. In Deutſchland ift der geführliche Weg 
walegung der in Sparfaflen vorhandenen Rapitalien bei der Staatsſchuldentilgungskaſſe, 

r anfangs mit dem hohen Zinsfuß von 5 Proc. nur im Königreih Baiern infolge der 
ung vom 26. Febr. 1823 befchritten, ſpäterhin indeß verlaffen, ver Zinsfuß auch auf 
ann auf3, und wiederum auf 3, Proc. herabgeießt, durch die Gefege vom 4. Juli 1848 
ever auf 4 Proc. erhöht, aber aud) die Zurückzahlung von Sparfaffenfapitalien feitend 

ſchuldentilgungsanſtalt angeordnet. Im übrigen ift die auf Gentralifation der Spar: 
altungen wie auf Anhäufung der Sparfaffengelver in einer großen Gentralfaffe 

auch in Belgien eingejhlageue Richtung in Deutihland mit Recht vermieden. Dadurch 
ie ſchon beim Punkt 4 hervorgehoben wurde, die Sparkaffen wohlthätige Creditanftalten 
Befruchtung der verſchiedenen Gewerbe in allen Randestheilen geworden und die Mis: 
und Nachtheile vermieden, welche erfahrungsmaäßig mit der Gentralifation verbunden 
ohnedies die Energie und wirthichaftliche Entwidelung der größern und Fleinern Ge— 
benimt und ihre Selbftverwaltung gefährdet. 
Berkehr mit dem Publikum. In diefer Beziehung ift in England durch die Ein 
der Pennybanken wie purd die Einrichtung der Boftamtöfparbanfen das Außerorbent- 

iftet. Zahlreiche, über den ganzen Rayon der Wirkfankeit jeder Sparfaffe verbreitete, 
in den angemeflenften Stunden zugängliche Annahmeftellen jind eins der erften und 
en Erforberniffe für die Entwidelung des Sparkaſſenweſens. 
Die Barantieden Einlegerngegenüber. Soweit dieſelbe nit von wohlfundir: 

Rnmunen, größern oder Eleinern politiihen Verbänden und Gorporationen übernommen 
und dieſe für die Sicherheit der Sparkaſſe und der darin niedergelegten Erfparniffe mit 
ganzen Vermögen haften, ſofern die Sparkaffen mithin von Actiengefellihaften oder 

kunternehmungen eingerichtet werden, muß die Geſetzgebung vermüge des Aufſichtsrechts 

Inats, mie ed aud in England gefchehen, gewiſſe Beftimmungen treffen, welche die Ein: 

wor Betrug und Schaden fiherftellen. Am beften ſchließen ſich die Sparkaſſeneinrichtungen 

politifche Abgrenzung der einzelnen Zandeötheile, wie in Würtemberg an die Oberanıtö- 
°, in Hannover an die Amtsvogteien, in Preußen, abgefehen von mittlern und größern 

wn, an bie Kreife oder aus mehrern Kreifen beftehenden communal-ſtändiſchen Verbände 

Unter den vielen trefflihen Sparfaffeneinrihtungen in verſchiedenen deurichen Staaten, 

& vorzugämeife der Decentralifation und Selbftverwaltung der communalen Kreife zu dan: 

mb, bürfte namentlich auf die Sparfaffe ver preußiſchen Niederlaujig und auf bie hanno⸗ 

wats-Lerilon. XIII. 32 
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verifche Sparfaffe ver Amtsvogtei Fallingboflel: Soltau im Landbrofteibezirk Lünet 
merkſam zu machen fein, über welche das vom Gentralverein für das Wohl der arbeitenv: 
in Preußen herausgegebene Werk über das Sparfaffenmefen in Deutichland , ſowie 
„altern Mittheilungen” dieſes Vereins dataillirte Nachrichten enthalten. W. A. 

Spinoza (Baruch, d. i. Benedict) wurde am 24. Nov. 1632 zu Amſterdam aus 
ſchen Familie geboren, die aus Portugal eingewandert war, um vor den Verfolgung 
natiſchen Katholicismus in den damaligen Holland eine Freiſftätte für ihren Glauben 
Der junge ©. ſtudirte ſehr eifrig die talmudiſche Literatur, aber auch die Schriften 
fianifhen Philoſophie. Er hatte einen Lehrer für das Rateinifche, van den Ende, di 
gelehrte Tochter beſaß, welche die Schüler ihres Vaters, menn diefer verhindert war 
unterrichtete. Aud den S. unterrichtete fie, er verliebte ſich in fie, aber fie zog ihu 
dern Schüler von ftattlihern Ausjehen vor. Durch fein philojophifhes Studium « 

ſich ©. feinen Glaubendgenofjen. Sie fingen an ihn zu verfolgen, ja fogar meudel 
nach feinem Leben zu tradhten, und fchloffen ihn endlich durch die ſchrecklichſte aller r 
Perwünjhungen von ber Bemeinfhaft der Synagoge aus. ©. zug Ih nun von | 

nach einigen kleinern Städten zurück, namentlich) nad Ryndborg und Hang. Gr füh 
einſiedleriſches Leben, welches vor allem der Wiffenfchaft gewidmet war. Um ſeine 
Lebensbedarf zu beftreiten, verfertigte er auch optifche Gläſer. Trotz ſeiner großen Ber 
verbreitete fi jein Ruf jo fehr, daß auswärtige Gelehrte den Briefmechfel mit i 
oder wie Leibniz auf Reifen zu ihm kamen und der Kurfürft von der Pfalz ihm einı 
der PHilofophie an der Univerſität zu Heidelberg anbot. Er lehnte jeboch diejelbe a 
durch feine Philofophie mit den Theologen in Streit zu gerathen fürdhtete, weni 
Kurfürft ihm die größte Freiheit im Philoſophiren zugelihert hatte. Erflarb an der 
judt am 21. Febr. 1677 im Hang. 

S. jchrieb zuerfl 1663 einen Abriß der Bhilojophie des Gartefiuß: „Principia phi 
Cartesianae‘‘, und legte feine Auffaffung der Carteſianiſchen Philofophie in einer 
Schrift dar: „Cogitata melaphysica, more geometrico demonstrata.’’ Hierauf je 
dasjenige Werk, welches feinen Namen hauptſächlich bekannt machte, ihın aber auch der 
nur der jüdiſchen, fondern auch der hriftlichen Theologen aller Gonfeflionen zuzog: e 
der „Tractatus theologico-politicus‘ , mit welchem er die rationaliftifche Kritik dei 
Bücher begründete und die Nothwendigkeit der Preßfreiheit al8 eine unumgänglide 
Glaubens- und Gewiſſensfreiheit darthat. Die übrigen Schriften, die er verfahtı 
erſt nach jeinem Tode herausgegeben, namentlich jein Hauptwerk, die Ethik, welche jei 
der Dr. Meyer, gleich nady feinem Tode 1677 veröffentlichte. Zwei jeiner Schriften 
mente geblieben, wenn aud zum größten Theil auögeführt, ſodaß über ihre Grundb 
Zweifel jein fann. Die eine derjelben: ‚„Tractatus politicus’‘, betrifft Die Idee da 
die andere: „Tractatus de emendatione intellectus’‘, die philofophifche Methode 

nend. Außerdem haben ji Briefe von ihm erhalten, unter weldhen fi die an den S 
londoner Akademie, Oldenburg, gerichteten befonders außzeihnen. Bon großem I 
aud) der Brief eines jungen Mannes, Albert Burg, an ibn. Diefer Burg nämlich waı 
Anhänger S.'s geweſen, wurde aber Eatholifh und machte nun den Verſuch, au 
Übertritt in die Alleinfeligmachende Kirche zu bewegen. S. antwortete ihm in einen 
lihen Schreiben, welches Punkt für Punkt die Grunde widerlegt, auf welche Burg fe 
ſelytismus geftügt Hatte. Dieſe claffiiche Antwort iſt daher von Zeit zu Zeit bejon! 
drudt und in andere Sprachen überjegt. Die ſämmtlichen Schriften S.'s wurd: 
Anfang dieſes Jahrhunderts, 1802— 3, von Paulus in Jena in zwei Bänden beſor 
Ausgabe enthält auch die Lebensbeſchreibung ded S., welche der Pfarrer Eolerug, d 
digten ©. ſich zuweilen vortragen ließ, verfaßt hat; Berthold Auerbach Hat jeine 
ind Deutſche überfegt und fein Leben wie feine Lehre durch einen Roman populi 
hen geſucht. 

Die Schickſale ver Philofophie S.'s bieten und dad Bild der leidenfchaftlichiter 
indem biefelbe von der einen Seite ebenfo grenzenlos vergättert ald von der andern | 
achtet und verfeinbet ward. Wenn man ben Bildungsgang S.'s verfolgt, jo ſieht 
daß er urfprünglicy durch einen andern jüdischen Philofophen, Moſes Maimonided, 
ward. Denn biefer große Bibelforfcher wollte durchaus ver Vernunft ihr Mecht erhal 
und fuchte daher Diejenigen Wunder, bie einer verfländigen Auflöjung gänzlich wid 
durch allegorifche Ausbeutung für den Begriff zu gewinnen. Hieraus erflärt ſich die 
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Kritik, mit welcher S. die Begriffe des Wunders, der Prophetie und der Inſpiration be— 
delt. Für die Weltanſicht S.'s überhaupt war aber auch die kabbaliſtiſche Speculation nicht 
Einfluß, denn jie war es, welche ihm die Einheit des göttlichen Weſens auf das dringendſte 
eſchärft hatte. ©. lehrte Freilich feine Emanation, die in immer ſchwächern Graden von der 
Ren Geiſterwelt bis zur lichtlofen Materie fich fortftufte, aber die Attribute, die er ber 
theit beilegte, ſind mit den Sephiroth des Fabbaliftiihen Enſoph unftreitig verwandt. 
in ed aber der talmubijtiichen Weisheit an Genauigkeit und Klarheit der Begriffsbeftim: 
gen mangelte, jo lernte S. aud der Garteftanifhen Philoſophie, wie man das Denken ale 
liches Denken darzuftellen und damit alles Phantaſtiſche auszuſcheiden habe. Durd die An- 
bung der ſynthetiſchen Form, mit welcher er die Elemente des Euklid nachahmte, glaubte er 
Unwiberleglichfeit ver philofophiihen Methode noch zu erhöhen. 
Der innere Zuſammenhang, in welchem fein Suften mit den Gartefianifchen fleht, wurde 

g8 durch ven Widerſpruch herbeigeführt, in welchen der Carteſianismus jich verwickelte, 
er die Verbindung der res extensa und der res cogitans durd die abfolute Subſtanz ver= 

Gartefius hatte Materie und Geiſt ald Subftanzen einander coordinirt und behauptet, 
Kine derjelben auf die andere eine Einwirkung zu äußern vermöge. Da jedoch die Erfah: 
und zeigt, daß Körper und Secle aufeinander wirken, ſo ſchloß er, dag nicht fie felbft es 
melde ihre Beziehung aufeinander hervorbrächten, jondern daß Butt ihre Verbindung 
e. Wenn, fchloß nun Spinoza weiter, ſich died fo verhält, fo folgt daraus offenbar, 

weder das Ausgedehnte, noch das Denkende wirklihe Subflanzen find, venn in dieſem 
würden ſie von feiner andern Subitanz abhängig fein fünnen. Sind fie allo von der abſo⸗ 
Subſtanz abhängig , weil namlich diefe es ift, welche ihre Einheit bewirkt, jo erhellt, daß 
Bft nur Attribute der Einen Subitanz fein fünnen, die allein Urſache ihrer ſelbſt iſt. Diefe 
Banenz S.'s war logiſch eine vollfommen berechtigte. Sein ganzes Syſtem ijt daher nichts 
ws als dad unaufhörliche Beitreben, alle Unterſchiede, welche der Berftand in den Erſchei⸗ 
ga wahrninmtt, durch ihre Beziehung auf die Kinheit des urfprünglichen Weſens zu einem 

Schein herabzujegen. Hieraus ergeben ih auch alle VBerichiedenheiten in der Auffafſung 
oftenis. Sieht man nämlich darauf, daß nur die göttliche Subftanz vie allein alles 
de Urſache iſt, ſo hat man ven Vantheismus; ſieht man hingegen darauf, daß die 
von der Urjache zu Feiner freien Selbftänpigfeit ſich abicheidet, jo bat man den Afoßs 

‚ in welchem gar feine Welt für jih einem Schöpfer gegenüber vorhanden ift; jieht man 
arauf, daß die abjolute Subftanz doch nur in ihren Artributen Realität bat und fi als 

mmanente Urſache nicht auf ſich zurückbezieht, To hat man den Atheismus. 
z wollen verjuchen, und von dem Inhalt der Philoſophie S.'s die Hauptpunfte in einem 
Umriß vorzuführen. Es wird daraus auch hervorgeben, weshalb er an jeinem Syſtem 

Nanıen Ethik vorzuglid die praftiihe Seite hervorbob. ©. jagt nämlich, daß die 
in ihren Leidenſchaften überall diejelben jeien, wie jehr jte au durch ihre Abſtam⸗ 

ihren Stand, ihre Confeſſion und jonftige Verhältniffe ih unterſcheiden und daß Die 
der Furcht und der Hoffnung, der Zuneigung und des Abſcheus, der Sreude und Trau: 
„ſowie Geiz, Ehrſucht, Molluft, Herrſchſucht u. ſ. w. überall diefelbe Natur zeigen. 
* alſo das Weſen des Menſchen erkennen, ſo müſſe man von allen äußerlichen Be— 

gen des Menſchen wegſehen und ſich die Erklärung ſeiner Affecte und Leidenſchaften zum 
machen. Man müſſe die menſchlichen Dinge weder beweinen noch verlachen, ſondern zu 

ten ſtreben. Die Affecte und Leidenſchaften ſeien es, welche ven Menſchen unfrei machten, 
N& die Hauptfrage ſein müſſe, wie er ſich von der Knechtſchaft der Affecte und Leidenſchaf⸗ 
zmachen könne. Dieie Stage beiige das gleiche Anterejje aller Menſchen und könne ebendes⸗ 
auch als die Hauptaufgabe der Wiſſenſchaft betrachtet werden. 

a nun aber dev Menſch mit ver geſammten Welt in Verhältniß ſteht, ſo kann jene Auf: 

uch nur dadurch gelöft werden, daß man bie zu dem höchſten aller Begriffe auffleigt, von 

Rs alle übrigen abhängen. Dieſen höchſten Begriff findet S. in den der Subftanz, melde 

Vie Urſache ihrer ſelbſt (causa sui), d. h. als dasjenige Weſen beſtimmt, welches zu fei: 

Deftehen feines andern bedarf, oder deſſen Begriff die Nothwendigkeit ſeiner Exiſtenz in 
rtießt. Für den Sprachgebrauch S.'s ift nun zu bemerken, daß er den Ausdruck Gubftan; 
dleichbedeutend mit dem Ausdruck Gott nimmt, da es unmöglich fei, dap zwei Subftanzen 

Bar mehrere eriftirten, welche als abjolute nebeneinander beſtänden; die abjolute Sub: 

wis das ſchlechthin nothwendige oder realſte Weſen fann nur eine einzige IE ‚und ©. bat 
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aus diefem Grunde dem erften Buch feiner Ethik, worin er die Lehre von der Gubflan; ve 
trägt, die Überfhrift de deo gegeben. Das zweite Bud handelt de mente, daß tritte 
origine affecluum,, daß vierte de affectuum viribus seu de servitute humana, das fünfte 
potentia intellectus seu de libertate humana. on ber Subflanz unterfcheivet ©. das | 
tribut und den Modud. Das Attribur ift, wie die Subſtanz, unendlich, der Modud Hinge 
ift der Unterſchied des Attributs von jih jelbit und wegen jeiner nothwendigen Relatirität ı 
lich. Die Subftanz, verfiert S., habe unendlich viele Attribute, unjer Verfland aber nu 
nur zwei derjelben wahr, die Ausdehnung und dad Denken. Diefe beiden Attribute iind u 
fi vollkommen verichieden, aber es ift diejelbe Subftanz, melde fi jomwol in dem einen dl 
den andern darjtellt. Der Modus der ausgedehnten Subflanz ift der Unterſchied von 3 
und Bewegung, der Modus der Subflanz ald der denkenden der Unterſchied von Erkem 
und Wille. Da die Eubflanz mit ihrer Thatigfeit nur fich jelbft bewirkt, jo iſt jie eine nur 
manente, nicht aber trandiente Urjache, woraus folgt, daß alles, was geichieht, jo geil 
wie ed von der Subſtanz beflimmt und bewirkt wird, benn wenn etwas ohne ihr Zuthm 
ſchähe, fo würde daſſelbe eine Unabhängigkeit von ver Subftanz vorausſetzen, welde nad 
Grundbegriff verjelben unmöglich ift. 

©. hat, wie jhon erinnert, jeinem Syſtem die Form der jonthetiichen Deduction 
Diefe Form, mit ihren Grundiägen, Lehrſätzen, Beweiſen, Gorollarien u... gewäa 
Berftande freilich eine große Befriedigung, iſt aber keineswegs vor Inconjequenzen und 
ſprüchen geſichert. Auch dad Syſtem S.'s ift nicht frei von ſolchen, wie wir ſogleich jehen 
©. leitet die Entftehung des Affectö einerjeitd aus mangelhaiter Erfenntnig, andererſei 
davon ab, daß ein jeded Ding in feinem Weſen zu beruhen ftrebe. 

In erfterer Hinjiht unterjcheidet S. das inadaquate Erfennen von den abaquaten. 
inabäquate it dasjenige, welches nur das Enplidhe zum Gegenftande hat. Das Gmli 
zwar äußerlicherweiſe auch ein ind Unentlihe hin ſich immer veränderndes, aber birie 
lichkeit ift nicht das wahrhaft Unendliche, welches den Gegenftand des adäquaten Erfenn 
madt. S. nennt das erſtere Unendliche auch das infinitum imaginationis und das 
infinitum rationis oder auch das infinitum actu. Dad adäquate Erfennen hat gan 
Drbnung und venfelben Zujammenhang der Begriffe, welchen die Dinge felbft haben. 

In zweiter Hinjiht behauptet S., daß der Geift (mens) in feinem Erkennen unmi 
feinen andern Gegenftand als jeinen Körper babe. Der Beift vermöge ji von jeinem 
und von den Borgängen in demfrlben ein adäquates Bild zu mahen. Wenn er ed a 
thue, To entftände durch die inadäquate Erfenntniß der Alfert. Jedes Weſen habe pad 
ben, ſich in jeiner Gigenthümlidjfeit zu erhalten. Gelinge ihm dies, fo empfinde es 
fi im Affect der Freude äußere; werde ed aber darin geitört, jo empfinde es Unluft, 
fich im Affect ver Traurigfeit äugere. Da Materie und Geift nur verſchiedene Seiten 
Subftanz jeien, fo müſſe auch die Steigerung in der Vollkommenheit der einen Seite eine 
gerung der andern zur Folge haben. 

Hier jieht man nun, daß S. dem Begriff der Subflanz noch einen andern Begriff, 
ben eined Individuung gegenüberjtellt. Seine Ethif nimmt von bier aus eine doppelte 
tung, die eine ift eine ganz naturaliftifche, fofern der Geift nämlich feinen andern Geg 
als den Körper haben und alle8, was die Bollfommenheit des Körpers fleigert, glei 
die des Geiſtes potenziren jol. Die andere Richtung ift eine myſtiſche, denn das 
Weſen des Individuums ift zulegt nicht es ſelbſt, ſondern die Subftanz. 

Dad Individuum iſt endlich, und jede Endlichkeit oder Beſtimmitheit iſt nad ©. eine 
tion (omnis determinatio est negatio). Die abjolute Subſtanz als wahrhaft unendlich RE 
alle Negation, alfo au ohne alle befondere Beitimmtheit. Tie adäquate Erfenntnip ku 

diefen Begriff zu ihrem Hauptinhalt; ©. behauptet daher, daß das Weſen des Menſche 
beruhe, Gott zu erfennen. Wenn er ihn erkenne, werde er ihn aud) lieben müffen und is 
Liebe fih von der Gewalt aller Afferte und Leidenſchaften befreien. Die Tugend if 
durch die adäquate Erkenutniß Der Subſtanz bedingt, denn dieſe Erkenntniß befeligt der 
fen, weil fie ihn über alle Unruhe und Verworrenheit ded Endlichen erhebt. Wir iu 
©. nicht deshalb felig, weil wir tugendhaft find, jondern wir find tugendhaft, weil tet 

find. Danun das Erfennen ein Modus von dem Attribut ded Denkens iſt, das Denfen 
in bie göttliche Subitanz fällt, fo ift die Liebe, mit welcher wir Bott lieben, im Grunde 
men die Liebe, mit welcher Bott ſich in und jelbft liebt. Dies iſt der myſtiſche Bipfel, m 
Gem die Ethik S.'s in ihrem fünften und legten Buch fich erhebt. 
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Die naturaliftiihe Richtung S.'s ift Diejenige, die auf feinem Begriff der Subftanz bafirt 
‚ denn nach demſelben exiſtirt nur eine blinde Wirkſamkeit der Subſtanz, denn fie wirft, wie 
jagt, ex necessitate naturae, und ein Handeln nad) Zweden jpricht er ihr geradezu ab. 

ine Subſtanz ift in der That nichts anderes als die Natur felbft, wie er auch dem Geiſte fei- 
sandern Begenftand als den Körper zu geben vermag. Das Handeln des Menfchen ift ſchlech⸗ 
bings, jo wie ed geſchieht, nothwendig und die Vorftelung des Menfhen, mit Kreiheit zu 
ideln, eine leere Illuſion. Mit diefem Naturalismus fteht nun fheinbar der Myſticismus 
Ethik im Widerſpruch, denn diejem zufolge joll ver Menſch die Herrſchaft der Afferte und 
denſchaften als eine Unterjohung feined wahren Weſens empfinden. Er foll fi durch die 
Iquate Erfenntniß der Subflanz von den Affeeten befreien, ja er ſoll Bott, indem er ihn 
pant, lieben müflen. Diefe ganze Lehre S.'s ift daher wohl geeignet, aud die frönmften 
[hen anzuziehen, wie ja belanntlich Schleiermacher in feinen Reben über die Religion ©. 
das Präpdicat des Heiligen gab. Aber die Breiheit S.'s hat einen nur negativen Charafter, 
fie befteht nur in ber Abftraction vom Endlichen, ja zulegt nur in dem theoretifchen Act, 
it feinen Gedanken in den Gedanken der Subftanz zu verfenfen. Wie die Gottheit S.'s 

freie Subject ift, welches fchöpferifch Sich verhält und aus ſich eine Welt von Weſen ber- 
ingt, die dad Centrum eigener Lebendigkeit in ſich befigen , fo ift auch Die Freiheit, welche 
m Menichen beilegt, nur die Rejignation auf alle Selbftändigfeit durch die Erfenntniß 
Binen alles wirfenden Subflanz, die er ausdrücklich als eine unperfönliche bezeichnet, obwol 
Denken eines ihrer Attribute ausmachen foll und das Denken ohne Selbftbewußtfein nicht 
Bar ift. 
Die Kiterärgefchichte ver Philofophie hat die Doppelrichtung S!'s beftändig ausgedrückt, je 
dem jemand bei dem Begriff dev Subflanz innerhalb des Begriff der Natur fliehen blieb, 
‚je nachdem er unter Subitanz ein göttliches Subject, wenn aud in pantheiftifhem Sinne 
wnd. Die Gartefianifhe Philoſophie war der ded ©. ebenfo gegneriſch al& die Leibniz: 
Wiche,, welche letztere noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts durch Gottſched eine ſpe⸗ 

iverlegung bed verrufenen ©. ergeben ließ. Das war die Zeit, in welder Leſſing fagte, 
an mit ©. wie mit einem tobten Hund umgehe. Bald nad) Lefling’8 Tode entbrannte 
anntlid der Streit zwifchen Heinrich Jacobi und zwiſchen Mendelsſohn, ob Leſſing ein 
ift gemefen. Durch diefen Streit wurde dad Studium ©.’8, des faft ſchon vergeffenen, 
baftefte wieder angeregt, und die Schelling’ihe Philofophie namentlich war es, welche 
©. beviente, um durch eine phantaſievolle Mopification feines Syſtems dem Kant'ſchen 
mus ein Gegengewicht zu geben. Seit diefer Zeit iſt ©. in unferm Jahrhundert viel 

iald irgendein anderer Philoſoph ſtudirt; die ganze naturaliftiihe Richtung unferer mo⸗ 
Wiſſenſchaft verehrt ihn wegen feiner Berwerfung der Teleologie ald Autorität. Befon= 
ben wir auch, daß jüdiſche Gelehrte, ſobald fie die Feſſeln der talmubiftifchen Doctrin ab: 
‚ fi dem Spinozismus ergeben und oft naiv genug iind, ſich noch für orthodoxe Juden zu 

„obwol die jüdiſche Orthodorie den ©. als einen frevelhaften Häretifer verdammt hat. 

8 nun die Lehre S.'s vom Staat anbetrifft, fo beruht diefelbe bei ihm urfprünglic 
Gedanken, ven er am Ende feined „Tractatus theologico-politicus‘’ ausſprach, daß 

enfchen deöwegen in Gemeinfhaft zufammentreten müßten, weil fie damit die Wahrheit 
Mr zu erfennen, zu befeftigen und zu verbreiten im Stande jeien. Im „Tractatus poli- 
. gebt ©. von dem Gedanfen aus, daß dad Recht und die Macht zufanmenfallen ; e8 kann 

macchiavelliſtiſch verflanden werben, wonach derjenige, der vie Macht beiigt, auch feftfegt, 

Nechtens fein fol. Bei ©. hat diefe Identität mol aud den weitern Sinn, daß das Redt 
Macht fich nit zur Geltung bringen Fünne, und daß der Staat vorzüglich darauf aus— 
: müffe, mächtig zu fein, um unabhängig und frei leben zu können. Der größte Theil 
Tractats wird von einer Befchreibung der verfchiedenen Staatöformen hingenommen, 

a S. oft mit jehr weitläufigem Detail nachzuweiſen bemüht ift, daß die Menfchen fomwol in 

Nemofratie ald Ariftofratie und Monarchie frei und glüdlich zu fein vermödten. Es komme 

darauf an, daß die nothwendigen Elemente jedes Staats in dad rihtige Verhältnig zu: 

aber gefegt würden. Er fucht demnach zu zeigen, wie die Verwaltung der Finanzen, die 

aAãreinrichtung, die Beſetzung der öffentlichen Amter u.f.m. innerhalb einer jeden biefer 

faffungen organifirt fein müffe, um vie Freiheit möglih zu machen. Man kann nicht be: 

ten, daß dieje Lehre in der Entwidelung der Staatswiſſenſchaft eine beſonders wichtige Be: 

ang gewonnen habe. 
Das Weſen des Willens ift ohne ven Zmedbegriff undenkbar, denn der Wille ift eine Ur: 
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face, die al& eine ideelle ihrer Realifation voraufgeht und in ihrer Verwirklichung nicht 
als ihren Begriff ausprüdt. Die Würde ded Willens beruht ebendeswegen ſchon au 
finnung, d. b. auf dem Entihlupß zur Freiheit. Die Freiheit it felbit dad Gute. Be 
aber die Idee des Guten. Gr definirt das Gute nur ald dad Nüglihe (suum utile q 
conſequent gilt ihm das Schädliche ald das Böſe. Dieſe oberflächliche Auffaflung ı 
und des Böjen ift bei ihm eine Kolge feines Grundbegriffs, weil die Subftanz in ih 
ſamkeit gar nicht einen Zweck verfolgt, jondern lediglid ſich felbft bewirkt, ohne ı 
Wirken in ji ald Subject zurüdzufehren. Man erzählt von S., daß er öfter la 
Spinne zugefehen habe, mie fie ihr Ne webt und aus ihrem Lauerwinkel mordluſt 
ſekten losſtürzt, welche ich in den Fäden ihres Geſpinſtes verfangen haben. Er ſchaut 
Borgang die Macht an, die ald beredhtigte aus der Nothwendigkeit ihrer Natur fo ha 
fie eben muß. Die Spinne webt ihr Neg unaufhärlih von neuen, wie oft man ei 
före , und jie mordet inımer von neuem, weil Died Morven zur Selbiterhaltung ihr 
ſchlechterdings nothwendig ift. Kür die Natur ift Died Recht des Stärfern in der That 
wenbige, während die Menſchen umgekehrt den Staat um deswillen hervorbringen, 
der Schwädere in feinen Recht gegen den Stärfern geſchützt ſei. Es kann problemat 
nen, ob nach ©. die Segenfeitigfeit von Rechten und Pflichten dad Map der jittl 
hältniffe ausmacht. 

&. war eine edle, tiefe, in ihrem wiſſenſchaftlichen Stilleben großartige Perfönlic 
flarr Die Demonftrative Methode auch von außen Her erfcheint und jo viel Willkür unt 
keit innerbalb derſelben möglich ift, fo muß man doch geftehen, daß S. einen gewifſ 
rifhen Trieb beſaß, der ihn unter feinen Zeitgenoflen vortbeilhaft unterſcheidet. © 
imponirte vorzüglih durch ihren plaſtiſchen Charafter und gab ein glänzendes Bei 
man einen Gegenſtand Schritt vor Schritt von einer allgemeinen elementaren Grund 
den mannichfaltigften Beziehungen verfolgen fönne. Es war nit nur der Inhalt 
auch die Korm feiner Vhilofophie, wodurch ©. fo außerordentlich feſſelte. Wenn 
Syſtem im großen überblickt, fo zeigt es fehr deutlich die innige und funftvolle Verw 
zwei Einſchlagsfäden. Der eine verfelben ift der Idealismus, ver andere der Realieı 
Idealismus erjcheint bei ihm in dem apriorifchen Begriff der Subſtanz, der ganz un 
reinen Denken angehört. Der Realismus erfcheint bei ihm in vem Begriff des Artı 
bed Modus, denn dieſe entnimmt er aus der Erfahrung. Er verfihert zwar, daß die 
unendlich viele Attribute habe, aber er weiß doc) Feine andern zu nennen, als welch 
fland außerhalb der Subftanz (intellectus extra substautiam‘) an derjelben wahrneh 
die Attribute der Ausdehnung und des Denfens würde jeine Philojophie weiter fein 
metaphyfifchen Begriff ver Subſtanz zum Inhalt Haben. Die Polemik, welche Bante 
berühmten und oft wiederholten Artifel „Spinoga’ in feinem „Dictionnaire‘’ gegen 
nete, drehte ji vorzüuglid darum, den Begriff der Subflanz überhaupt als eines 
durch jich ſelbſt beſtehenden Weſens von dem befondern Begriff der göttlidden S 
unterfiheiden. Bayle ſuchte S. auch dadurch lächerlich zu machen, daß er die Monftrı 
malte, wie die Bine Subſtanz in der Natur ſich felbft zerfleifche und in den Kriegen I 
mit fi ſelbſt in blutigen Widerſpruch gerathe. 

Es kann nicht der Zweck dieſes Artifeld fein, vie Kiteratur über ©. anzuführen, ı 
fie in ziemlich genügenver Vollftändigfeit in dem Tennemann'ſchen „Grundriß der 
der Philoſophie“ zufammengeftellt. K. Rofenfr: 

Staat, Staatöverfafiung. (Organismus, Souveränetät, Endzwed 
fammtwille, Entwidelungdperioden und Qintheilung der Staaten. ! 
Staatöverfaffung.) 

I. Einleitung. Was ift der Staat? Und wie fol er jein? Nächſt ver Fami 
gemeinfte, zugleich aber die allerumfaffendfte, einflupreichfle aller menſchlichen Bin: 
zugleich naturgefeglih und geſchichtlich ſich bildend und zugleich bei den edelſten Bi 
freiefte und Höchfte Kunftwerf, dad ift der Staat. Wie die Zuftände der Völker ı 
verſchieden find, bald mehr bald weniger entwicelt und vollfommen, fo haben natürlid 
Staatöverbältniffe verſchiedene Stufen der Entiwidelung und in ihnen verſchiedene Ge 
der einzelnen Seiten des reihen Staatslebens. Schon hierdurch werben die Begrifl 
Lehren vom Staat verjhieden. Die einen faffen nur die höchſten Entwidelungsftufen i 
bie andern entlehnen ihre Begriffe und Gelege von unvollkommenen Anfängen und 9 
gen oder auf) nur von einzelnen Geiten des Stantölebend. Die Verſchiedenheit ver Be 
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nen vom Staat vermehrt fi) vollends durch vie verjchievenen Standpunkte, von melden die 
heiftfteller bei ihren Gntwidelungen audgehen. Aus den verfchiedenften oft einfeitigften 
andprincipien der wechfelnden individuellen philoſophiſchen Schulfyfteme oder der Parteien 
Tagespolitik erbauen ſich luftige Gerüfte einfeitiger politifher Theorien. 
Ta, mo die Völker ji bereitd eines audgebildeten freien gefunden Staatslebens erfreuen, 

mittelt dieſes Leben jelbft, wenigftend größtentheild für die Anwendung, gefündere, vielfeiti: 
e praftifche Grundſätze. Wo aber, fowie leider noch immer in Deutſchland, ein ſolches 
aatsleben noch fehli, und wo zugleich das an ſich Löbliche wetteifernde Streben der Brofefforen 
hueuer und eigener Doctrin ven Wechſel und die Modeherrſchaft von Theorien begünftigt, da er: 
ben dic einfeitigen Theorien Streit und Zerjtörung, wenigitens verberblide Hemmungen des 
monijchen Zuſammenwirkens und der gejunden Entwidelung. So entitand denn jene Mu: 

rte entgegengejeßter Rechts: und Staatstheorien und der Streit jelbit über die erften 
tfragen des Staatölebend. Es entflanden aber aud zugleich jene jammervolle Lähmung 

Berwirrung, jene ſchmachvolle Zerſtückelung, Untervrüdung und Berfümmerung unſers 
Blebend, von denen wir und jelbft nach den rühmlichften Anftrengungen und Kämpfen 

r Hierarchifche, ſeudale und despotiſche Verlegung der Nationaleinheit und Freiheit bisjegt 
Enody keineswegs bejreien fonnten. 
Kür die Löſung jened Theorienftreitd und für die jehr fhwierige Aufgabe ver Begrün— 

einer befriedigenden vielfeitigern Staatötheorie müſſen wir nun nad unfern frübern 
Uhrungen vor allem forgfältig ind Auge faffen ven wahren Gegenſtand und Zwed 
zer Aufgabe, nämlid die objectiven oder allgemein erfenn= und beweisbaren Rechts⸗ 
Btaatögefege und vie für ihre Entwidelung nothwendige hiſtoriſch-philoſophiſche 
„ntifhe Methode (Bd. l, S. XXIX, XXXVU, XLIfg., Bd. XIl, ©. 326 fg.), die Drei: 
w ungzertrennlihen natürlihen Grundlagen alles Staatdlebens, die naturgefeglis 
— die freien und die Hiftorifchen (X, 394), fowie jeine verfchiedenen Entwidelung®= 
zoden, die despotiſche, theofratiihe und vernunftredhtlide (VIL, 101; IV, 

Die vollfländigere Begründung in meinem „Syſtem“, I, 322—435). 
Hiſtoriſch-philoſophiſche analytiihe Betradhtung des Staats. Bei folder 

ng der Staaten und zunädft der Staaten auf der höchſten Entwidelungsitufe treten 
cheinungen hervor: 
Bine Bielheit einzelner ſelbſtändiger Individuen ober freier Perſön— 

iten. Nah ihrem Welen und ihrer erfahrungsmägigen Anerkennung gibt e8 für fie nichts 
73 ald ihr eigenes umfaſſendes Geſetz, ald ein Leben für den eigenen Lebenszweck nad 
religiöfer oder moralifcher Überzeugung. So fagt ed jedem ber eigene Xebenstrieb, dad 

vernichtende Gewiflen, fo die hiftoriiche Betrachtung aller zur Vernunft erwachten freien 
ürdigen Völker und Menſchen. Sie auerfennen, äußerer Gewalt gegenüber, das höchſte 

üge Geſetz: „Man muß Gott mehr gehorhen ald den Menſchen.“ Für jeben freien fitt- 
Mitenfchen gilt Luther's Wort: „Liber die Seele kann und will Gott niemand laffen re: 
MR denn jie allein ſelbſt.“ 
Dieſes Grundgeſetz, die Forderung freier Beſonderheit, wird auch dadurch nicht aufgehoben, 
dieſe vielen Einzelnen durch beſondere Vereine für beſondere, ihnen gemeinſchaftliche In— 
en und Bedürfnifſe untereinander verbunden werden. Die Mitglieder der Vereine und 
Wortführer fordern jetzt jene freie Perſoͤnlichkeit auch in gemeinſchaftlichem Intereſſe. 

') Zugleich aber ſehen wir eine Einheit, eine umfaſſende Geſetzgebung und Ge: 
des Staatd über Leben und Handeln der Vielen für ven Staatözwed. ‘ 

So drohen denn vernichtende Gollifionen zwifchen dem eigenen umfaffenden Lebensgeſetz und 
E der Vielen und dem umfaſſenden Gefeg und Zweck des Staats, zwijchen der jelbftändigen, 

anarchiſchen Breiheit ver Einzelnen und zwiſchen der jelbftändigen, leicht despotiſchen Ge⸗ 

Des Staats. Aber ed ergibt ſich zugleich bei ven geiitteten Völkern: 
B) Harmonie und harmoniſche Vermittelung, und zwar a) durch Die gemeinſchaft⸗ 

Friedens⸗ und Hülfs- oder durd die Rechts- und Staatövereinigung,, in welden Die Ge⸗ 
n, beftimmt durd natürliche und jirtliche Antriebe, für ih und den Staat Gefege und 
ecke gemeinſchaftlich machen. Hierüber und zunächſt über das Friedens- oder Rechts⸗ 

y belehrt der Art. Necht, der mir dem gegenwärtigen Artikel über den Staat oder den all⸗ 

einen friedlichen Hülfsverein für den allgemeinen menschlichen Geſammtzweck eines Volks ein 

sennbares Ganzed bildet. b) Dadurch, daß die Genoffen des friedlichen Hülfsvereins zu einem 

einjhaftlicden lebendigen Organismus ji einigen. 
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Auch für diefe vollftändigfte Vereinigung wirken bie natürlichen und fittliägen X 
und Verbältniffe mit und insbeſondere auch die innere Lebendfraft des ſtaatlichen Orga 
jelbft, fobald einmal deſſen Lebenskeime ji entwideln fonnten. Die Einzelnen, entwer 
durd Abſtammung, Gewohnheit und Bebürfnig, oder durch gemeinfchaftliche Anftrengu 
Kriegen, Revolutionen und Wanderungen abhängig und beflimmt von dem Verein ih 
nofjen, wirfen felbft wiederum auf fie und auf die gemeinfhaftlide @eftaltung und Leb 
tigkeit ihres Staats zurüf. Und je mehr jih nun die Bürger und die Organe bes Sta 
vollkommnen, um fo vollfonmener wird neben der Selbftändigfeit und der Eelbfigefe: 
der Bürger und des Staats für ihren Endzweck zugleich die allfeitige Einigung und bi 
feitige freie Anerfennung und Wechſelwirkung. 

Aus der genauern Betrachtung und logifhen Entwidelung diefer hiſtoriſchen fitt 
nünftigen objectiven Grundlagen der Rechts- und Staatöverhältniffe ergibt ji nun 
wejentlihen Merkmalen zugleich auch der Begriff des Staatß. 

Hi. Begriff des Staats. Der Staat ift ver felbftändige organiſche Verein ein« 
Oder vollitändiger die wefentlihen Merkmale bezeihnend, deren Entwidelung wir f 
greifen: er ift die organifche freie moraliſch perfönliche jouveräne Vereinigung eines Bi 
unter Leitung der grundgefeglihen und conftitutionellen Regierung die rechtliche Frei 
innerhalb derjelben die Beftimmung und dadurch dad Wohl des ganzen Volks zu verm 

IV. Die wefentliden Merkmale des Staatd. 1) Die drei Haupttbe 
Staatd. Dieje iind: 

a) Das Grundgeſetz, das Bereinigungd: oder Berfaffungsgeir 
gebt als die allgemeinite höchfte Grundfraft des Staatslebens zwar allerdings von 
gemeinften Kräften des Menfchenlebend und von der Abhängigkeit des Volks von Bott 
Menſchheit und ihrer Eultur, e8 gebt von natürlichen, religidfen oder vernünftig fittlid 
trieben, von göttlihen Willen, der höhern Idee aus, ganz ähnlich wie der Geift im 
von Gott oder von dem allgemeinen Weltgeift ausgeht. Stets aber ift es als gemeinid 
Lebensprincip des Volks gemeinfhaftliches, durch gemeinfchaftlihe nationale Bildung un 
einftimmung beſtimmtes allgemeines Willendgefeg der Bürger. Bei freien Bölfern 
männlichen Gulturftufe aber ift es frei anerkanntes Willensgeſetz, freier patriotifcher ( 
geift, Geſammtzweck dev Bürger, für den Gefammtzwed beftimmter Gefammtmwille, e 
fittliche Geſammtwille der Vereinigung nad) den Grundbedingungen des freien Fried 
Hülfsvereind (juris consensus et utilitatis communio). Somie jede Grundfraft im & 
bat auch dad Lebendgrunnprincip des Staats befondere Gentralorgane; früher oft inei 
sacrum, in ber Nationalkiche, in Orafeln und, wie bei den Hebräern, in Propheten, 
Volk ftet8 an fein Orundgefeg mahnen follten, oder in andern ehrwürdigen Rationalin 
Areopag, Genfur, Tribunat, höhere, namentlih auch geiftlihe und gelehrte Neihefe 
Bei freierer höherer Bildung aber befteht da8 Organ des Verfaſſungsgeſetzes der ſittlich 
Nation in ihrer wahren, freien und mögliäft organifirten patriotifhen öffentlichen M 
in einer ſolchen öffentlichen Meinung, welche in nationalen, geſchichtlichen und religiöjen 
lagen wurzelt, welche durch ſittliche Volkderziehung und Wiſſenſchaft geläutert ur 
gebildet wird, und melde bei der Dffentlichkeit ded Staatslebens ſich auf jedem rı 
Wege verfaffungsmäßig frei über daſſelbe ausfpricht und die freie Übereinflimmung ver 
und Regierung bewirft. Diefes ift eine wahrhaft lebendige, das Staatdleben durchd 
und beberrfchende, feine hHöchfte und ſtärkſte Grundkraft; ganz in dem Sinne, wie unfn 
fhen römifchen Juriften an der Spige des Gorpuß juris dad Grundgeſetz, den fittlichen 
willen, auf welchen fie ſtets forgfältigft alle andern Befege zurückführen, nicht als todte Bi 
fondern als die Höchfte lebendige Kraft betrachten und ihn die von Gott ausgehende Köni; 
Dinge und zugleich daß freie feierliche Vereinigungsgelübde des Volks nennen. ?) 

Unter Leitung diejer Grundfraft, zunächſt des von ihr gewollten freien Friede 
Hülfsvereins für dad ganze geſellſchaftliche Leben, alfo für die Vielheit wie für die 
treten nun dieſe beiden unter fi) wie mit dem erften Lebenobeſtandtheil des Staats in or; 
harmoniſche Wechſelwirkung. Der Friedens: oder Rechtsverein für die allfeitige Freihei 
fi zunächſt auf die Vielheit und begründet fo vorzugsmeife ihre Rechte und das Pr! 
Der Hülfs- oder Staatöverein für das gemeinfhaftlihe Zufanımenwirfen bezieht ſich 

1) Inventum et munus Dei, divinarum atque humanarum rerum regina, Comm 
publicae sponsio. L. 2 u. 32 de legib., und ®elder, Syſtem, I, 192 



Staat 505 

r bie @inheit und begründet vorzugäweife die Politik und die politifhen öffentlichen Rechte. 
es in der organischen Verbindung und Wechfelwirfung muß das politifche Zweck- und Mittel: 
sp überall nur in rechtlicher Kreiheitöforn wirken, die freien Privaten und ihr Recht aber 
ben umgekehrt auch für den politifchen Zweck organifirt (.2). Unmittelbar aus dem Grund: 
rg und durch baffelbe geheiligt ergeben fich die Grundrechte der Negierten und der Regieren: 
I, bie unverleglihen, leges sacratae. (S. Bd. VII, S. 109 fg., Bd. XII, S. 339 fg.) 
b) Die Conftitution des Staatd- oder der aus freien Bürgern conſti— 

irte Volkskörper. Im ihm erhalten zuerft die einzelnen Perſönlichkeiten und ihre, 
en Bereine einen bejonvern gleich heiligen Privatrechtskreis, um innerhalb beffelben als 
e autonomifche Perfönlichfeiten beftehen und ihre befonvdere Überzeugung und Beftim- 
ng verwirklichen zu Fönnen. Diefe Privatfreiheit umfaßt auch die freien PBrivatvereine 
Genoſſenſchaften für ihre Privatzwecke, Familien u. f. w. Sie erhalten zugleich als freie 
toffen und Glieder des vegierten Volkskörpers?) (der fogenannten bürgerlichen Geſellſchaft) 
R Nechtöfreid, ihre rechtliche und angemeflene Stellung und Gliederung in Gemeinden, 
binzen, in Volks- und Vertreterverfammlungen und die hierhin gehörigen ſtaatsbürgerlichen 
heitsrechte zur Verwirflihung und Vertretung ihrer Privat: und ihrer Verfaffungs: und 
Ritutiondrechte gegenüber der Regierung. In der Durdhführung ded Verfaffungsgefeges 
beö Friedens- und Hülfövereind im organifirten lebendigen Staat fteht nämlich der Regie⸗ 
‚ nicht bloß der Einzelne ald eine rechtliche Privatperfönlichkeit gegenüber, die Regierung des 
n ober des Nedtöftaatd hat auch die ganze im Volkskoörper vereinigte regierte Nation nit 
als einen willenlofen, rechtloſen Haufen, ſondern als felbftändige Perfönlichkeit ſich gegen- 
anzuerkennen. Dazu erhält dieſer Körper bei allen freien Völkern feine organifirte Glie— 
ng und feine Repräfentanten und Gentralorgane, Volks- ‘oder Urverfammlungen, Volke: 
unat, Standſchaft. Hierdurd allein, durd) die Gründung und Anerfennung eines doppelten 
Möfubject3 mit felbftändiger Erfenntnig und Willengfreiheit, wird ein wirflich freies ver: 

äßiges Verhältniß organifch verwirklicht. So geſchah e8 z. B. in Rom nad) vem Auszug 
Heiligen Berg und bei und nad) Abſchließung der allfeitig beſchworenen Grundverträge 

sacratae), bei der Bildung des Tribunats und der plebejifhen Bolköverfammlungen, in 
d Dur die Magna-Charta, überhaupt in germanifchen und deutfhen Staaten durch 

= und Ständeverfammlungen. Nur wer die Natur wie die Gefchichte der freien Verfaffun- 
ennt, kann bier von Staat im Staat ſprechen und die Nation ald in einzelne Atome 

Blöft oder als ungeglievertes, willenloſes Aggregat der Regierung gegenüberftellen, oder 
anche für echt ſtaatsweiſe und naturphiloſophiſch halten, fie al8 willen: und rechtlos mit 
egierung bis zur Ununterfcheidbarfeit vermifchen. ?) Aber nur bei den niebrigften Thier⸗ 
gen jcheint wenigftend alles als in einer Maffe durcheinandergemiſcht oder von einem 

en Organ und feiner Yunction (etwa vom Darmfanal) verjhlungen. Bei allen höhern 
ifationen dagegen bilden fi) immer vollftändiger und am vollftändigften im Menfchen 

"6108 einzelne Organe, fondern eine Reihe felbftändiger Fräftiger Centralſyſteme aus, 
ſenſyſtem, Gefäßſyſtem, Zellſyſtem, im geiftigen Leben bie Bunctionen des Denkens, Füh— 
Begehrens, Organe und Syſteme mit den verſchiedenſten Grundkräften. Und weit entfernt, 

) Die Hiervon durchaus zu unterfcheibdende mitregierende Theilnahme an der Regierungsgewalt iſt 
veite Aufgabe der Conſtitution. 
) Auch Hegel thut dies und erflärt das Volf ohne feinen Monarchen als „formloſe Maſſe“ und 
orellung von einem folchen berechtigten Bo ‚als eine wüfte Vorftellung vom Volk“, hebt alfo 
:ichtig alles felbfländige Recht vun Volk und Bürger gegen den König, alles Vertragsrecht auf. 
al oder rabical gewordene Anhänger won ihm fegen nun an bie Stelle des regierenden Könige das 
sende Bolf. Aber gegenüber yon diefem und feinem Stimmenmehrheitsbeſchluß haben num bie Bürger 
das regierte Volk und auch ein Fürft fein Recht, fo wenig als nach Roufjeau „ver Fuß gegen ben 
, während die freiere und tiefere Stantsweisheit der Römer und aller freien Bölfer ſtets anerkannte, 
uch die Stimmenmehrheit an das grundvertragsmäßige Recht gebunden, daß ein baffelbe verlegender 

erungsbeſchluß rechtlich unmöglich und ungültig fei (3b. VII, ©. 109). Bolfsdespotismus ıft um 
Haar befler ale Königsdespotismus. Aber Hegel’s Vernichtung aller Berföntichfeit und alles Rechts 

egierten Volks gegenüber der Regierung iſt die Duelle entgegengeſetzter Verkehrtheit und überhaupt 
nicht beſſer als die Verwandlung des Volfs in eine rohe volfsfouveräne Gewalt über der Regierung. 
‚ was ich den regierten Bolfeförper nenne, erfannten bie Staatslehrer an, wenn fie unter dem 
ven „bürgerliche Geſellſchaft“ die durch gemeinſame Rechte und Interefien verbundene Nation ohne 

rgewalt fo bezeichneten. Aber man dachte nicht Har genug an die nothwendige Organifation und 
tortbauernde rechtliche Perfönlichfeit auch gegenüber ber Regierung. 
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daß Hierdurch Harınonie, Kraft und Werth des Lebens geſchwächt würden, werden fı 
nur gehoben. Auch wird man ja wol mindeftens gleiche Freiheit, mit welder in ja 
Nation, um fo mehr, je mehr ſie dieſes ift, andere Vereine und Gorporationen zur $ 
ihrer Intereffen und Rechte id) ausbilden dürfen (j. Affociation), der ganzen Nation 
ſprechen wollen. Man wirb nicht eine monarchiſch regierte Nation bei dem Außfterben 
berechtigten für allgemein preisgegeben, ihre Eriftenz ald Nation, als moraliſche P 
zerftört anfehen. Diejed aber müffen alle Schriftfteller thun, welde die freie Perſönl 
vegierten Nation gegenüber (nit über) der Regierung leugnen. Die jelbftänvige, 
Perfönlichkeit der regierten Nation und ihr grundvertragsmäßiges Recht erkannte jel 
meiften abfolutiflifche europäiiche Verfaſſung, die dänifche, und ihre Lex Rezia und S 
tät8acte an, ebenfo wie die Norweger es ſpäter thaten, als ſich ihr König durch Abı 
Schweden von ihnen loßdgejagt hatte. Alle Verfaffungdurfunden europaiiher Staaten 
Elar jene zmei Rechtöfubjecte, verfprechen und verbürgen ber regierten Nation als jold 
ihre Rechte. Im Deutſchen Reich war fie, abgefehen hiervon und von den Verfaffung 
Regenten, ſchon allein in ber grumbgefeglich ſtets ausgeſprochenen, praftifch dure 
Möglichkeit für die Reichs- und Landesbürger gegeben, ven Kaijer und den Lanbesfür 
Verlegung des regierten Volks durd verfaſſungswidrigen Misbraud der Reichs- un 
vegierungdgetvalt, wegen Auflage unbewilligter Steuern (j. oben Bd. VII, S. 146) To 
ih vor Gericht zu ftellen. In der organilirten Gemeinde fteht dem vegierenden Ma 
Bolfögemeinde oder deren Vertretung gegenüber. 

Die zweite Aufgabe der Gonftitution, welche man oft für die einzige Halt, ift die 
tion einer felbfländigen, aber zugleih verfafjungsmäpigen conflitutionel 
gierungdgewalt (Regierungdform).*t) Moraliſche Berfon bleibt die Regier 
fie auch nicht aus einer zufammengefegten Perjönlichkeit beſteht, denn auch der einzelne 
als folder regiert und handelt ald Nepräfentant des Staatd mit feinem unjterblid 
nicht blos als phyſiſches Individuum und ald Privatuıann. („Le roi nemeurt pas.‘‘) 9 
jelbftändig bleibt die Regierungsgewalt als die der höchſten innern Behörbe in einem ı 
unabhängigen Staat. Und e8 wird fich Die Negierungdgewalt nit etwa als bloße Fı 
dern als höchſte ſelbſtändige Gewalt lebendig und nicht fo, wie die mechaniſche St 
Bolldfouveränetätstheorie meint, bilden. Sie wird nicht entflehen und nicht dauern! 
ſtändige Einigungs- und Regierungdfraft beftehen, wo nicht wenigftend ein lebendig 
dueller Lebenskeim jelbfländiger Herrfchaft und ver unterorbnenden Ginigung der @li 
fie vorhanden ift, beftehe derſelbe in alter Bamilienautorität oder in einer andern v 
Theilen gefühlten Überlegenheit, in dieſer oder jener harmoniſch vermittelnden und vı 
den oder regierenden Kraft. Diefes aber jchließt natürlich abermals nicht die Freiheit 
eine bemofratifche Regierung nit aus. Die Regierung kann fi vielmehr audy als 
Verſammlung aller jelbftänpigen Bamilienväter entwideln, wenn biefe etwa gleid) geb 
gleiches Gefühl, Bedürfniß, Beftreben und die Gewohnheit einer nur wechjeljeitigen 
nung haben, wenn jie vielleiht als Coloniſten eines Thon gebildeten Volks gemeinſch 
fanımenlebten und wirkten und in gemeinfhaftliher Beitrebung, Aufopferung und 2 
der Keim der regierenden Volksverſammlung des neuen Staat gegeben iſt. Ahnliche 
auch in revolutionären Rechtökämpfen entwickeln. Wenn aber auch der Politiker dien 
fittlihen und religiöfen wahren Lebenskräfte und die natürlichen Entflehungen ver Re, 
ſchon für die Beurtheilung ihrer Kraft und Dauer nicht überjehen darf, fo darf man 
nicht deshalb mit ven Anhängern des göttlihen Rechts und den Hallerianern die Fre 
freie Bereinbarung oder Anerkennung von feiten des Volks, ihre rechtliche Conſtituiru 
jehen, ohne welche eine rechtliche und freie Regierung in einer freien Nation unmöglid 

Denn ſtets ift die rechtliche Regierung untergeorhnet dem DVerfaflungögefeg und 
an bie verfaffungsmäßige Konftitution des Volkskörpers, an jeine und feiner Glied 
Die rechtlich organifirte Negierungsgemwalt Hat beide in fi aufzunehmen, untereina 
mit fi jelbft wie mit der Außenwelt harmoniſch zu verntitteln und fo den ganzen Staa 
lebendige Einheit zu erhalten und zu repräfentiren. Die Gonftitution joll der Bürger! 

— — — — — — — — 

4) Die Schriftſteller nennen gewöhnlich, weil, zwar nicht die Völfer im Leben, wohl aber d 
das Verfaffungsgefep und die Bolksconftitution überfehen, die Regierungsform: die Conſtin 
auch die Verfaſſung. Die legtere fann man übrigens in einem weitern Sinne vom Berfajn 
Grundgeſet unterjcheiden ale Bezeichnung der ganzen Staatseinrichtung. 



Staat 507 

yafı durch Ausbildung guter Drgane des Verfafſungsgeſetzes (ſ. oben 1) und guter Organe 
ie eigentlihe Megierung bed Staats deren Heilfame verfaflungs: und conflitutionstreue 
igfeit begründen und bie gänzliche Trennung oder vollends eine feindliche Entgegenfegung 
rei Brundbeftandtheile und ihrer Organe verhindern. Nepräfentative Stände fön- 
Hierbei neben ihren wirklichen Mitregierungsrechten zwedmäßig zugleich das Grund⸗ 
dund die Privatrechte der Bürger vertreten. Dabei ſind jedoch ftet# Die verſchiedenen Rechte 
Sunctionen der Stände wohl zu unterfheiden, z. B. die Steuerbewilligung als Vertretung 
zrivateigenthume und die Geſezgebung. (S. oben Br. VIl, ©. 146.) 
) Die Regierung, die lebendige NRegierungsthätigfeit, welde gemäß dem 
tdgefeg und der Gonftitution und im Verein mit der von ihr controlirten bürgerlichen 
Rverwaltung im Fluß des Lebens die ftete Erfüllung des Staatszwecks verwirklicht. 
Rad) dem bisherigen verwirklicht und einigt die conftitutionelle Regierung die Rechte ver 
fung und der bürgerlihen Geſellſchaft. Sie vollzieht und repräfentirt die lebendige Ein⸗ 
und den wahren allgemeinen Willen des ganzen Staats, welche das Brundgefeg und den 
digen Bolkömillen in fi) vereinigen; fie wird ihr felbftändiges lebendiges Organ. Sie iſt 
erft Fein vom Verfaffungsgefeg und von den Willen des Volks weſentlich verſchiedener, 
lich Ginzufommender und aufgezwungener fremder und Particularwille. Gie wird der 
ige, perfonificirte, jittliche Verfaſſungswille in der Form der rechtlichen Freiheit des Volks. 
Brunogefeg, der conftituirte Volkskörper und die Negierung vereinigen ſich jeßt nad) der 
rung des Arifloteled, der Stoifer und der römifhen Jurisprudenz (j. „Mein Syſtem“, 
&.59 fg.) zum ganzen, feften, ſittlichen, freien, erganiſchen Staatdleben, ganz fo wie goͤtt⸗ 
Beift, Leib und Seele zum ganzen Menſchen. Sowie namentlich die vernunftig-finnliche, 
elbfländige Seelenthätigfeit, dieſe Regiererin des menfchlihen Lebens, nad) ftoifhem Aus: 
untergeorbnet ift dem göttlichen Brincip und Gefeg des Beifted und, gebunden an ihre 

ben Organe, diefe nicht verlegen darf, ohne jie nicht wirten fann, fo muß die Negierung 
yen dem Berfaflungägefeg und iſt in Eriftenz und Wirkſamkeit bedingt durch die Conſtitu⸗ 

Volkskoͤrpers und die Volksrechte. Ebenſo wenig wie die Seele blos activ ift, fo foll 
Negierung nicht unempfängli für die Einwirfung des Verfaſſungsgeſetzes und des 

illen®, 3.8. feiner öffentlihen Meinung, fein. Die freie Gonftitution der bürgerlichen 
aft erfcheint nunmehr weder ald etwas Entbehrliches oder Zufälligeö im gejunden Staat, 
einem abjoluten, angeblid göttlihen Recht der Regierung preiögegeben, wie unſere 

wollen. Aber die Regierung ift auch keineswegs, fo wie nad einer weitverbreiteten, 
iſchen liberalen Anficht und Volksſouveränetätstheorie, blos paſſives, unſelbſtändiges 

rgan mit willkürlich vom Volk mandirter oder delegirter Beamtengewalt. 
wahre geſunde Leben vereinigt in feiner Vielſeitigkeit und Harmonie überall ſcheinbar 

Höhnbare Gegenſätze und beſiegt die Einſeitigkeiten. So auch thut ed der fittliche freie und 
Dige, frei organiiirte Staat und feine Theorie. 
l. Bortjegung. 2) Der natürlide aber zugleich freie Organismus bes 
8. Der Staat ift ein lebendiger Organismus. Gin innerliches Lebensprincip verbindet 
GBlieder zu einer lebendigen Einheit, in welcher fich alle gegenfeitig bedingen und unter: 
t, für den Zweck des Geſammtlebens ald Theilhaber und Mittel zuſammenwirken. 
k ift aber zugleich ein freier Organismus, dur den Willen freier perfönlicher Glieder mit 
it einig und wirkſam. 
[8 die erflärende Urſache, durch welche jih nad) der hiſtoriſch-philoſophiſchen Entwidelung 
sgenfaß der freien Vielen und der Staatdeinheit löfte (|. oben III und IV a), zeigte ich das 
‚ aber höhere und jreie, frei organilirte Leben des Staats, in welhem, unter Herrſchaft 
bern Lebendfraft oder des Lebendgrundprincips, bed lebendigen Grundgeſetzes, die Staats: 
t und der Staatszweck zugleih mit dem allgemeinen Staatöleben auch Lebensgeſetz und 
zeck der vielen freien Glieder in freier Wechjelmirkung in fi aufnehmen und fich beide, 
irmonie des Gefammtlebend entſprechend, frei bewegen. 
er Stant ift hiernach weder etiwa eine todte Actiengefellihaft, oder eine bloße Abftraction, 
ioße äuperliche Rechtsform, oder äußere Zwangs- und Redtsfiherungsanftalt, oder ein 
‚ ein Aggregat, noch auch vereinigen, fo wie bei einer Maſchine, blos äußere, mechanijche, 
wie beim unorganifchen Naturförper,, niedere phyſikaliſche und chemiſche, oder auch blos 
lifche Kräfte die Staatöglieder zu dem auf Leben und Tod verbundenen unfterblidden 
m. Er iftein höheres und freiereö, zugleich aber wahrhaft lebendiges Ganzes, dburdbrums - 
yefeelt und beherrſcht durch ein inneres, ſelbſtändiges Lebensprincip, eine wahre Höess..- 
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Lebenskraft (Bloc éNäca, nach des Ariftoteled Ausdruck). Schonoben, Bp.L, S. XX 
vollſtändiger andermwärts (,‚Syflem‘‘, I, 48, 206, 538, 688) habe ich nachgewieſer 
die Alten und nicht etwa blos der tiefphiloſophiſche Plato, fondern auch der von ber 
ausgehende, verftandesicharfe, praktiſche Ariftoteles, daß die Stoifer wie Cicero u 
ftaatsmännifchen, praftifchen Meifter der claflifhen Jurisprudenz, und mit ihnen aud) 
Stantdlehrer der germanifhen Völker, noch Thomaſius mit einbegriffen, den Staat 
lebendiges Ganzes mit drei, Geift, Leib und Seele des einzelnen Menfchenlebens ar 
ftandtheilen (Grundprincip, Volkskoͤrper, Negierung) auffaßten, Erſt die modern 
ftifchen Abftractiond-, mehanifhen Zmangsredtd: und atomiftifchen Staatötheorie 
bänger des Formalismus, Materialiönnus und des Polizeiſtaats faßten den Staat ı 
dig nach einzelnen oft niedern äußern Erſcheinungen auf. Die naturphilojophifche, d 
und die myſtiſch-theokratiſche Schule befämpften dieſe Einfeitigfeiten und faßten ven 
ver als lebendig auf; aber fie begingen dabei den Fehler, daß fie die Freiheit ver: 
faßten nicht, wie die Alten, neben der grundgefeglihen Gemeinſchaftlichkeit des Staa 
dem Einzelleben zugleich auch deſſen generiſche Verſchiedenheit, nämlich 1) die freie P 
der Glieder des Staatslebens und 2) deren freie Theilnahme am Ganzen, fie faßten 
der Einheit auch die Kreibeit, nicht neben den natürlichen, jittlihen, religiöjen, red 
hiſtoriſchen Beſtimmungsgründen aud das freie Anerfennen, Vertragen und Mit 
die dazu nöthigen freien Organe ind Auge. Nicht etwa dachte man blos an eine Ü 
mung der allgenieinen naturgefeglihden Grundform für alle Lebenserſcheinun 
fen. Man verlannte dad innerhalb diefer Grundform für dad im Vergleich mit den 
Leben und dem Leben willenlojer Glieder des menfchlichen Leibes generifch Höher ftel 
autonomifcher und gleich Heiliger freier Perfönlichkeiten, ihre gleihe Würde ur 
Man ſprach nur von naturgeſetzlichem, göttlihem Machen, oder von einem hiftor 
vonſelbſtmachen, von der Naturwüchſigkeit des Staats. Man fegte Die Staatög 
poetifh aufgefaßten Ähnlichkeiten allen willenlofen Gliedern des Menſchen, 3. B. d 
Bruſt, die Bauern und Gewerbsleute dem Bauch, ven Fürſten dagegen dem Key 
Geiſte gleih. Die theofratifhen Myftiker, die Adam Müller, Bonalo u. f. w., 
vollends fo in Beziehung auf das dreieinige göttliche Leben. Da wurde der Köni, 
Vater, der Adel den Heiland gleichgeftellt, die übrigen Bürger der abfolut abhänı 
tur u. f. w. Oder man erbicdhtete wenigſtens ein abfolutes göttliche® Koͤnigsrecht. 

Erſt al8 zugleich freies und zugleich innerlich Iebendig gerinigte8 Ganzes wird der 
Ariftoteled und Plato ed audfprachen, zu einem hoͤhern und größern menſchlichen Le 
des einzelnen Menſchen und Bürgers. So erft gab e8 mit Recht für jene großartig 
des claffifchen Alterthums im ganzen Gebiet menſchlicher Betrachtung und Wiffenf 
Größeres und Herrlicheres, feinen reihern, frudtbarern Begenftand als ven fitt! 
Staat. So erſt wird in Wahrheit der Staat vie herrlichſte Schöpfung Gottes unt 
und zuglei der Menſchen bewundernswürdigſtes Kunftwerf, die größte ſittliche ZI 
die irdiſche Sonne beleuchtet. Durch die phuflfche Zeugung, Abflammung und Ern 
wie durch die geiftige und moraliſche, die Volls- und Jugenderziehung, durch Lebendg 
und natürliches Bedürfniß wie durch fympathetifhe Gefühle und die Staatseinrid 
das Leben des Bürgerd mit dem Leben ſeines Volks und vaterländifhen Staats im 
äußerlich verbunden. In dankbarer, begeifterter, aufopfernder Baterlandsliebe und 
orbnet der mürbige Bürger deffen höherm Leben das feinige unter und erfennt e8, daß 
Sein und Thun, feine theuerften Güter, Gefühle, Gedanken, Ipeen, daß die Elem 
Bildung, daß Eörperlihe Vorzüge aus diefem vaterländiichen Leben, auß ver tiefer: 
feiner Berfaffung und Geſetzgebung, aus der Liebe und Vorjorge des Vaterlandes, 
ältern ihn hervorblühten, und daß fie unfterblich fortleben in feinen und Des :Baterle 
bern. Das höhere ſelbſtändige Geſammtleben des vaterländifchen Staatd ergreift un 
den Bürger fletö neu, und ein höheres Lebensprincip ihres Staats, das Verfaflungg, 
(f. IV), übt feine Gewalt über das ganze Volk. Auch die freien Bürger von Athen 
von England und Nordamerifa, fie waren ebenfo wenig ald die Bürger des hebräifd 
mit ihrer eigenen Staatsidee und politifchen Bildung bereitd fertig da, ehe fie etwa ei 
kürbeſchluß faßten, jegt den Staat von Athen, Rom oder England oder den Staat 
erfinden und zu erfhaffen. Beide, der lebendige Staat und feine Glieder als ſolch 
miteinander aus höherm Lebenskeim und durch Freiheit. So meint es aud ! 
ber gar keinen wahren Staat kennt als den freien, in weldem alle „wechſelſeiti 
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egieri werben”. Die lebendige, Sinn und Gemüth ergreifende Idee gemeinſchaftlichen 
Blebens, daß lebendige Verfaffungsprincip und Geſetz, biefer Lebenskeim und die Les 
rundfraft des Staatd und die lebendig verbindende Übereinflimmung für eine Rechts⸗ 
Stantögemeinfchaft, für gemeinfhaftlihe Staatszwecke und Gefege (die xowvuvla nad 
tele8, ein juris consensus et utilitatis communio nad @icero) mußte fie ergriffen haben, 
fie auf Leben und Tod fih zum Staat, zu einer Entwidelung und Vertheidigung frei ver⸗ 
‚und feinen Gejegen mit Sreiheit fi unterorbneten. Es mag nun der Kein diefer Idee, 
:allen bewußt wurde, ehe fie ſelbſt lebendig im Leben hervortrat, fich entwidelt Haben in 
Jeifte eined großen Führers, eines Mofes, Solon oder Romulus, eined Alfred oder Penn 
zjranklin, oder auch in der Gemeinichaft hebräiſcher, griechifcher, lateinifcher und britifcher 
iſten und Flüchtlinge, fie mag begründet fein in ihrer gemeinfchaftlihen Abftanımung und 
ilation, in ihren gemeinfchaftlihen Kampfen, Beftrebungen und Opfern: jedenfalls würde 
ſolche natürliche und jittlihe Ginigungstriebe, e8 würde bloße Vertragswillfür und bie 
jußere Staatöform ebenfo wenig einen wahren Staat begründen, ald auch nur diefe Form 
ie entflehen würde. Ihre höhere, ihre unfterblich fortwirkende, auch die no ungeborenen 
r ergreifende Kraft, welche, in die freie Anerkennung, in ven freien Willen aufgenommen, 
enskraft des Staats bilder, kann nicht abgeleugnet werben, ebenfo wenig ald die Form 
£ Anerkennung und Verwirklihung (I u. IV). 
urch beider innerlihe Harmonie durchdringen und verbinden fi Vieleit und Ein- 
Freiheit und Gewalt innerlih und harmoniſch miteinander zum wahren Staat, wie 
es ausſpricht (Multitudo concordia civitas facta erat, Rep. l, 25), und diefer Staat, 
Jurgereinheit ift nun wirflid, wie er den Staat definirt: multitudo juris consensu et 
lis communione sociata. Diefer Staat ift jegt nicht ein durch blos äußern mechaniſchen 
g verbundener Haufe von vielen, von welchen die einzelnen, Freien etwa äußerlich gegen: 
inden einer ihnen fremden Regierung und Gewalt, die ihnen für Außerliches Außerliches, 
tenfte Schug gäbe, nein, er ift, wie e8 ausdrücklich ſtets auch die römischen Iuriften mit den 
un ausſprachen, zugleich ein einziger großer Menſch (homo, persona, corpus, f. „Sy: 
fl, 48), in melden: die Einheit und Freiheit die Bürger und die Regierung zugleich inner: 
binden und in Wechfelwirfung feben; und fo ifl er das lebendige und freie Gemeinweſen 
wblica, res populica). 
I. Hortfegung. 3) Der Staatdzwed. Derfelbe ift, wie fhon oben Bd.l, S. XLVIII 
ka wurde, nothwendig der vorhin unter IL angegebene umfaſſende. Nur durd ihn iſt 
D) die Vernittelung und Vereinigung der Freiheit der Bürger und der Einheit des 
Bmöglih. Die Bürger bevürfen für ihre Beftimmung das hülfreiche Zufammenwirken, 
lumfafjenden Zweck. Gr ift durd die Hiftorifche Betrachtung aller geſitteten Völfer beſtä⸗ 

'ihrer Anerkennung der Breiheit und des Geſammtwohls als Zweck ihres Staats. Gr 

gleich mit logifcher Nothwendigkeit in der Abficht der Glieder, welche ja mit ihrer eigenen 
indigkeit und höchſten Beftimmung, falls diefelben nicht im Staatszweck enthalten wären, 
) in unauflösbaren logifhen Widerfpruch Famen, daß fie eine fouveräne Gewalt bed 

über Leben und Tod, eine Abhängigkeit der Jugend: und VBolkderziehung und des Lebens: 
8 der Ihrigen von feinen Gefegen und Einrichtungen und die fittlihe und Rechtspflicht 
fopferung für jie, für dad Vaterland, anerkennen. Died alle8 wäre ja alddann einer: 
n beftändiges Aufgeben jener ihrer eigenen Selbflänvigfeit und höchſten Beflimmung 
licht, es wäre zugleich au eine Hingabe des Zwecks für das Mittel, wenn der Staat, 

doch alles unteroronen und vpfern, ein bloßes Mittel nur für einen untergeorbneten 

etwa für die äußere Sicherheit, wäre. Wenn aber nad II Erhaltung des Rechts oder 

lichen Freiheit erſter Zweck, Grundbedingung und Grundform aller Staatsthätigfeit 
Gefanmtmwohl ift und legtered nur durch die Gefammtbeftimmung erreicht werben fol, 

itigt diefed niedrigen Eudämonismus und Materialismus, wie aud die despotiſche, 

he und vormundfgaftliche Beglückungsgewalt und verlangt unter gerechten Staatögejeg 

rier Staatdermunterung und Staatshülfe die freie Thätigkeit der Privaten, ber Kirchen, 

aden und Vereine aller Art. Der im Staatözwed enthaltene Rechtsſchutz unterſcheidet 

den Staatözwed von dem Zweck aller andern Vereine und bewahrt feine rechtliche 

welche auch dur Nr. VII beftätigt wird. 
1. Fortſetzung. 4) Der Gefanmtwille. Der wahre Geſammtwille eines Volks ift 

ganifcher. Er vereinigt das lebendige hoͤchſte Vereinigungöprincip oder Grundgeſetz des 

und Staats (IV, a) und den organifixten Willen ver Bürger (IV, b) und joll ven Be⸗ 
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ichlüffen der Negierung zu Orundeliegen. Ohnealle organifirennen Grundlagen grund, 
freier Friedens- und Hülfdvereinigung und ohne Achtung ihrer Örundbebingungen if 
einzelner und felbft der Mehrheit nur Eingelmwille, nicht Gefammtwille, während 
Grundlagen entſprechende Stimmenmehrheit, als zum voraus anerfanntes ſicherſtet 
dungsmittel über den Vereinswillen ala ſolcher, a8 Gefammtmwille gilt. Es iſt de 
Fehler der Rouffeau’ihen jakobiniſchen Theorie, daß fie fürs erfte den Mehrheitsw 
Einzelnen ohne ſolche Organijation derielben zum Gefammtwillen ftempelt, und r 
dag ſie ſchrankenloſe, Fein Recht und feine Verfaſſungsgrundbedingung achtende Be 
BVolfdverfammlung als rechrögültig erklärt. Der rehtlihe Geſammtwille iſt alſ 
fernt von bodenlofer Willkür oder auch von einem bloßen Aggregat von Binzelwille 
dieje legtere Anſicht bildet diejenige Nechtöwiffenichaft, die noch heute Die erfte der W 
römische, dadurch den fhärfften Gegenjag, daß fie ſtets mit Entſchiedenheit einen grun 
oder verfaflungäwibrigen Beſchluß aller römischen Bürger aldrehtöungultig, als feinen 
willen und als ungültig erflärte. (S. Bd. Vll, S. 109; Bd.Xll, S.140.) Sie forde 
ſchieden einen vernunftrechtlichen Geſammtwillen. Und doch ift fie zugleich, ſowie von 
modernen Einſeitigkeiten, fo auch von der abgeſchmackten Theorie unſerer deutſchen 
heit entfernt, welche den Geſammtwillen entweder für überflüſſig für den Staat bäl 
Widerſpruch jhon mit feinem Wortjinn, wirkliche hiſtoriſche Ginwilligung des Bo 
nöthig für ihn erklärt. Man thut beides, wie es fheint, damit entweder der phi 
Hochmuth jeine einjeitige ſubjective Anfiht oder der Regierungshochmuth feine Herrſ 
an die Stelle des Geſammtwillens jegen und auch da durchführen könne, wo fie dem 
Geſammtwillen der Nation feindlich entgegenftehen. Jene clafiiihe Jurisprudenz abe 
vielmehr ihre ganze Rechts- und Staatötheorie auf einen hiſtoriſch wirklichen Geſan 
eonsenus omnium oder populi. Aber verfelbe beruhte in ihr auf der jittlicdhen Be 
Nation und wurde al8 ſolche objectin erfennbar gemadt, wurde hiſtoriſch wirklich 
heiligen Orundverträge und Grundgefege und durch die denjelben nicht wideripred 
ichlüffe der grundvertrags: ober vertragemäßigen, vom Volf frei anerfannten Beh 
vor allem auch durch die Abſtimmung der Bürger in ihren Berfammlungen. Dabei 
denn folhegrundvertragemäßige auf dem ®leihheitöprincip beruhende Stimmenmel 
Recht tet 8 consensus omnium?), und dieſe iſt ganz abſolut weſentlich für alle Geſetz 
Bd. XII, S. 334.) Daß aber ein geſittetes Volk bei ſeinen unter heiligen Eiden gelobt 
verträgen über feine heiligſten und theuerſten Angelegenheiten von ſittlich vernünftig 
ausgehe und ebenjo ein diefen Grundverträgen nicht erfennbar widerjpredgender B 
grunbyertragsmäßigen Volksorgane, dieſes ift eine natürliche auf dent Fundament au 
und gelitteten Gefellidaft, auf Treu und Olanben beruhende juriſtiſche Boraudna! 
funttion). Diele Annahme liegt ebenjo nothwendig in der Natur des freien Ver 
ittlider Perjonen wie die, daß die jo objectiv gewordene jittlihe Bernunft des Voife 
individuelle Speculation ald das praftifhe Geſetz für jie erfcheine. 

Die allgemeine Volköverfammlung und ihre Abftimmung ift übrigend nur ein ı 
indeß gewiß nicht allgemein dad zweckmäßigſte Mittel, un den Geſammtwillen zu ert 
audzufprehen. Jedes andere Organ, und insbeſondere aud die Regierung, melde 
fitution rechtsgültig dazu bevollmädhtigte, hat nad und innerhalb dieſer Vollmach 
den Bejammtmillen ded Volks und Staats geltend zu machen. 

VI. Fortſetzung. 5) Die Perfönlidfeit. Der Staat iſt eine moraliſche 
die Berwirflihung feines Endzwecks und jeined Geſammtwillens mit jelbftändiger W 
handelnde Perſönlichkeit Seine Sonftitution bevollmädtigt befondere Organe, im 
auch die Regierung, dieſe moralifche Perjdnlichkeit der Bollmaht gemäß zu vertrete 
Geſammtwillen ded Staatd zu verwirfligen. Es kommt hier alled auf die Konfli 
welchen phyfiſchen und moraliſchen Berfonen und in melden Brenzen dieje Bolln 
fannt wird. 

Allgemein gewiß ift nur das, daß, wenn aud ein Fürft Die Vollmacht erhält unt 

5) Der Wille bios des Volfs oder feiner Vertreter ift aber da, wo nach der Megierungs 
zu feiner @ültigfeit noch Zuſtimmung der Regierung oder eines Regierungsbeftandtheils nörl 
einen verfafjungsmäßigen Befammtwillen des ganzen Staats zu bilden, noch nicht Geſ 
Diefer Volkswille hat diejenigen Rechte, die ihm die Berfaffung einräumt. Aber weit en 
er eine volloſonveraͤne Staatsallmacht bildet, IR er nicht einmal Wille oder Geſammmille dı 
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‚Hein die Regierung bildet, auch er ald Regierung nur eine moralifche Berjon je nach feiner 
ſſſungsmäßigen Gewalt und für diefelbe bildet, ganz verfihieben von feiner phyfiſchen Per: 
keit und ihren Verhaͤltniſſen. 
Zbenſo wenig ſchließt er au, wenn felbft dev Inbegriff ver Negierungsredte ihm über- 
n wäre, und wenner aud, wie gewöhnlich, nah außen, folange er gültig befteht, ven 
mmtwillen des Staats allein repräjentirt, andere Organe zu einer theilmeijen Vertretung 
Befanımtivillend aus und niemald die Geltendmadhung der moralifhen Perfönlichkeit der 
erten gegenüber der Regierung. (S. oben IVb.) Sobald ein Volk nur einmal in einer 
ens- und ftaatlihen Hülfsvereinigung, wenn auch noch unvollkommen, organiſirt iſt, macht 
licht: und rechtmäßig und nad der Geſchichte aller freien Völker dieſes Recht und, ſobald 
die rechtliche Regierung wegfällt, auch die moralifche Verfönlichfeit ded Staatd nach außen 
» die nöthige Regierungsgewalt in Innern geltend. Entgegengeiehte Schwindeleien des 
enübermuthd und jenes immer noch häufigen Gögendienftes für denfelben, welche das Volf 
sache und willenlojen Heerbe herabmwürdigen, bedürfen dem heutigen Bürger: und Volks— 
Btfein gegenüber keiner Widerlegung. (S. Net.) 
F. Fortſetzung. 6) Die Souveränetät. Die rihtige Grundanſicht vom Staate 
tet auch den großen Streit iiber die Suuveränetät. Es fragt ih: 1) Was iſt die Souve: 
it? 2) Wen fleht fie zu? In den Begriff ver Souveränetät haben viele den Begriff einer 
chränkten Gewalt legen wollen. Diefes läßt fi aber weder nach dem Wortbegriff no 
dem Recht behaupten. Seinen Begriff nach bezeichnet das Wort Souveränetät (von dem 
Hdhen supremus, dem italienifhen soprano und dem franzoͤſiſchen souverainete gebildet, 
in Baflardwort aus drei Sprachen) nur das Oberfte in feiner Art. So heißt noch Heute 
richt der erften Inflanz in Frankreich une cour souveraine, ohne daß dabei an Un: 
jränktheit zu denken wäre. Auch bei der libertragung des Worts auf Staats- und völfer: 
Ihe Berhältnifie blieb nur die Grundbedeutung. Vorzüglich im Gegenfag zur Lehne- 

igleit wurde früher gewöhnlich in der diplomatiſchen Sprade rin Staat fouverän 
t, wenn er feinen Lehnsherrn anerkennen mußte. So hieß die Acte, welche das Herzog⸗ 
chleswig von dein Lehnsbande gegen Dänemark befreite, Souveränetätdarte, und Schled- 
n ein fuuveräned Herzogthum, obgleich e8 nur al8 mit Holftein unirt und nad einer 

ftändiſchen Berfaffung von den Königen von Dänentarf regiertwerben durfte. Der Preb: 
Friede von 1805 nannte die Könige von Baiern und Würtemberg wegen aufgehobener 
rfeit ihrer Regierungsgewalt fouverän, obgleich die landſtändiſchen und reichsſtändiſchen 
ungäverbältniffe unverändert blieben. In das Net und auf die Staatöverhältniffe 
en, kann ebenfalls das Wort Souveränetät nur etwas rechtlich Bedingtes und Begrenztes 

Nur despotiſche Rechte find grenzenlos und unbedingt, joweit die phyſiſche Macht 
Es ift aljo Souveränetät — oder viel befier: die ſtaatliche Selbftändigfeit und Hoheit — 

e Stellung in flaatörechtlichen Beziehungen, verbunden mit den in der Natur der be: 
Rechtsverhältniſſe begründeten echten. 

Run aber gibt e3 folgende Sauptverhältniffe des Staats, in Beziehung auf welche von einer 
eränetät gemöhnlich die Rede ift. 
- Daß Verhältniß des Staats nach außen. Hier bezeichnet die Souveränetät des Staats 
Iferrechtlihe Selbftändigfeit und Unabhängigkeit ded ganzen Staats. Die Brage, wen 
uſteht, kann vernünftigerweiſe die Negierung und die Nation nit in Begenfag bringen. 
Souveränetät ſteht beiden gemeinichaftlih zu. Keine von beiden hat ein Intereſſe, bie 

‘ auszuichließen. Die Negierung aber hat jie, folange fie befteht, zu repräfentiren und zu 

n. Ohne fie wäre der Verein fein Staat. 
‚ Sn den innern Staatöverhältniffen gibt e8 1) Spuveränetät in Beziehung auf das 
fſungsgeſetz als die höchfte Gewalt, über daſſelbe zu beftimmen. In gewiffer Weiſe fteht 
höchſte Gewalt nad) dem Obigen (IV, a) Gott oder der ſittlichen Vernunft zu, von welder 
ttlich vernünftige Grundprincip der Vereinigung ausgeht. Infofern aber dabei die freie 

ennung der Gefellfhaft hinzukommen muß, verfteht es fich von ſelbſt, daB diefe Souve: 

kt ebenfalls wieder der ganzen Gefellichaft ohne Trennung der Nation und der Regierung, 

abren Iffentlihen Meinung ver ganzen Nation, zufteht. 
') Die Souveränetät oder hödite Gewalt über die Eonftitution oder über Die Or⸗ 

Sation des Volkskörpers und über dir Drganifation der Regierung. 

r@ervalten zufammengenonmen nennt man aud wol die Conſtitutions- ober Die Wer: 

Kgögnwalt im weitern Sinne. Sie fteht ebenfalls dem Volk und ver Regirrung, die ſich in 
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gemeinfchaftlichen Orundverträgen darüber zu einigen haben, gemeinichaftlich zu. 1 
fie dem Bott allein zuſprechen, jo hätte man die fouveräne Regierung vernichtet. 
Regierung, die ſich müßte gefallen laffen, daß ihre ganze Stellung, all ihre Rechte jei 
blick beliebig ohne ihre Mitwirkung aufgehoben und geändert werden könnten, wäı 
wahre, felbfländige und fouveräne Regierung, jondern nur ein blos abhängiger Di 
kann morgen zum Staatdofenheizer ernannt werden. Auch muß die Negierung, als 
Staatseinheit, der Natur der Sache nad mit dem Organ des Volks und der Boll 
den bier in Sprache ſtehenden, das Rechtsverhältniß beider betreffenden Anderung 
und felbftändig, aljo vertragsmäßig zufanmenwirfen. Das bat z.B. aud int 
jemand bezweifelt. Hätte dagegen die Regierung ein Recht, einfeitig und willfürlid 
vonftitution und die Regierungsredhte zu ändern, fo wäre das Volk rechtlos und 
eines Despoten. Aller Bertrag und Conſens wäre aufgehoben. 

3) Die Souveränetät der Regierung endlid) ift die hochſte Gewalt, nady 
mungen des Verfaſſungsgeſetzes, der Bollöconftitution und der Regierungsorganijal 
gierung, die Rechtsvollziehung und Staatöverwaltuug audzuüben. Uber ihre rechtl 
digkeit ift im allgenieinen auch Fein vernünftiger Streit möglich. Denn diefe Zuſtänd 
ledigli) von den politiven Recht, von der befondern wirklichen Organifation jedes 
Staat gb, worüber ji im allgemeinen nur politifche Grundſätze aufftellen lafſen 

Kann e8 aljo etwas Thörichtered geben, als Fürſt und Volk fon im allgemeinen 
bängig von etwaiger Auslegung befonderer pofitiver Gefege durch einen Streit über 
digkeit ver Souveränetät in Begenfag und Feindſchaft zu fegen? Es fünnen dabei n 
die bisherige Darftellung über die weſentliche Natur des Staats, feines Brundgejeg: 
ftitution und der Regierung befeitigten Vorftellungen von einer deöpotifchen und gö 
beſchränkten fürftlihen Allgewalt oder einer rohen unſtaatlichen anarchiſchen Volksſi 
zu Grunde liegen. 

Die Regierungdgeiwalten jind Eeine abioluten oder unbefdhränften, und die ( 
kann aud) noch andere Organe als felbftändige, innerhalb ihrer bevollmächtigten Recht 
in hoͤchſter Inftanz handelnde Organe und öffentliche Verfönlichkeiten hinftellen ; fo t 
gerihte und andere höchften Gerichte, fo alle Staatöbürger mit ihren conflitutionel 
der Betition, der Vereine, der Preije, ver Wahlen, wodurch fie für die Staatsverh 
die Regierung mitwirfen. Auch ohne al8 öffentliche Perfönlichkeiten conſtituirt zu ſi 
die Bürger und ihre Vereine aller Art mit garantirter rechtlicher Freiheit oder au 
Domini) wefentlih mit für die Staatd- und Regierungsaufgaben, für den Wohlft 
ganze Gultur. Die Römer fagten: „Majores nostri in quocunque civium sum 
voluerunt.” Dieſes gilt nit blo8 von ihrer fouveränen Theilnahme an der Gefeg 
der jpäteften Zeit fogar noch durch Gewohnheitsrecht (L. 32, de legib.) und an den 
Gomitien, fondern auch in Beziehung auf ihre fonftigen öffentlichen Bürgerrechte, wir 
die der Vertheidigung von Recht und Verfaffung durch Ausübung der rechtlichen W 
und Nothwehrrechte, aud gegen Verlegung durch Öffentlihe Gewalt. Auch die le 
kannte ebenfalls ftetö dad gemeine Recht von Deutfhland. (S. Rothwehr). 9 
tiftifhe und fervile Doctrin verfümmerte oder verleugnete biefelbe, während bi 
Juriften, wie Bladftone, dad volle active und paſſive Widerſtandérecht aller Bü 
Berfaffungsverlegungen mit Stolz al8 die Bürgſchaft englifcher Freiheit und Verfaffu 
Die Römer aber bezeichneten ed noch als den letzten Ausfluß des fouveränen Bürgert! 
der Bürger neben allen übrigen Freiheitsrechten, wenn ſie ihm nicht genügten, um 
heit mit dem vaterländifchen Rechtszuſtand zu vereinigen, ſtets das Recht beſaß, 
ganzen Vermögen audzumandern (sui quemque juris et retinendi et dimit! 
dominum). (S. Redt.) 

Alles dieſes veranfchaulicht die Verfehrtheit der Herüberziehung des ſchlechten F 
Spuveränetät, vollends aber die Verkehrtheit der Verbindung der falfhen Begriffe 
ſchränktheit und von ber Zerflörung jeder andern ſelbſtändigen, aljo in ihrer Sphäre 
ebenjalld Höchften Gewalt im freien Staat durch eine moderne fervile Staatslehre, 
allen die Fürſtengewalt zu einer alles Recht aufzehrenden Molochsgewalt erniedrigt. 
diejelbe ja doch bis zum heutigen Tage — zum Spott wenigſtens jedes freien Englänt 
ein wejentlihed Merkmal fürſtlicher Gewalt auf, daß fie eine abfolut unwiderſtehl 
baben müfle. Sogar die naturphilofophiiche Vermiſchung bes Staats mit einem blos 
Organismus entſchuldigt folde Berkehrtheit nit. Denn auch inihm hat ja Fein einzelr 



: Staat | 513 

je brutale vernichtende Gewalt. Im freien fittlihen Staatöverein foll zwar der ſittlich recht⸗ 
Wille über allen ſtehen. Aber er hat ebenfalld nicht ausichlieplich feinen Sig in einem 
einen Organ. Liberall begegnen. wir noch myſtiſchen und dunkeln Vorftellungen vom 
at. Die fhäplichften Irrthümer entftehen namentlich auch dadurch, daß man das Grund: 
6 (1. oben IV, a), diefe hoͤchſte, aber unperſoͤnliche Staatöfraft in eine fouveräne Perfönlichkeit 
vandelt. Mit ihr vermijcht man denn bald Die Regierung und legt ihr abfolutiftifch eine 
Hute,. untheilbare und ungemifchte Gewalt bei, erweift au myſtiſch die göttliche Natur 
Entflehung des Orundgefeged. Oder man verwechfelt dieſe nicht eriftirende Perfönlichkeit 
der conftituirten Perfönlickeit ded ganzen Staats, alfo des Volks und feiner Regierung, 
Ihr aber alsdann abfolut fouveräne Zwecke und Rechte felbft gegen das Volk und den Bürger 
für die Staatsidee bei. Diefe ftehen angeblic über ven Zwecken und Rechten der Bürger 
ihrer Gemeinſchaft, fallen natürlich der Regierung zu und verzehren mit Molochsgewalt die 
en Rechte. Alle Staatözmede und Rechte aber gehören allen Bürgern und ihrer Gemein: 
‘an. Diefe jelbft wollen und follen freilich durch ihre befondere (griecdhifche, römijche) Ge⸗ 
ihres Vereins der menſchlichen Cultur nügen ; diefe Idee aber und dad Grundgeſet bilden 
jeſonderes berechtigted Organ, gerade ebenjo wenig als in dem phyfifhen Organismus die 
neine hoͤchſte Lebenskraft ein befondered gegen die übrigen Organe gewaltthätige8 Organ 

Der Staat entfteht und befteht nur durch die Bürger, ihre Rechte und Zwecke und für 
nicht zu deren Beeinträdhtigung für anderweitige und eigene. 
LE Bortfegung 7) Organifhes Wahfen und Berändern, Entwides 
g&perioden und dadurch entfiehende Verfhiedenheiten der Staaten. 
in der Überſchrift bezeichneten Diomente find Kolgen des wirklichen organifchen Lebens der 
ten. Ohne biefelben grünblicher aufzufaflen, iſt das richtige hiftorifche und praftifche Er- 
a des Staatölebend und feiner reihen Erſcheinungen unmöglich. 
Bei allem, was wir in Raum und Zeit werben, leben und fich entwickeln ſehen, bei Pflanze, 
und Menſch, im Leben des einzelnen ſowie im Leben ver Völker und Völkerſyſteme, finden 
ahrungsmäßig nachweisbar, außer einer Periode der Ur: oder Vorgefchichte von ber 
eitung, den Orundlagen und Quellen des neu entftehenven individuellen Lebens die 

a) des Anfangens, des Auffeimens; b) des Aufſchwungs zur 
n Entwidelung oder Blüte; c) der Reife, d) des Zurüdfinkensg, 
erwelfens, Erftarrens, Abflerben3.®) 

hiermit, vollends mit den noch relativern, ſchwankendern Bezeichnungen: Jugend 
r, Natur: und Eulturftand der Völker u. ſ. w., blos nad) einzelnen Erſcheinungen und 
gen, z. B. von innen nad) außen, oder auf dad Speale, Reale u. |. w. oder endlich nad 
Lebendverbältniffen, 3. B. der Beſchäftigung, ift an fid) noch wenig gewonnen. Weder 
wendig noch ald erihöpfenn nachgewieſen, ohne beſtimmte fruchtbare Aufſchlüſſe, und 

ven Anfichten überlaflen bleibt vielmehr Hier alled, folange nicht einedtheild die mög- 
! allgemeinften Grundverſchiedenheiten des menſchlichen Lebens, der Geftaltung und 
Warung feiner Ideen, die weientlihen, charakteriſtiſchen Grundgeſetze, PBrincipien und 
Byerhältniffe, und anderntheild das regelmäßige Zufamentreffen jener Perioden mit ihnen 
wieſen und genetifch entwidelt find. 
te möglichen allgemeinften Grundverſchiedenheiten menſchlicher Lebensgeſetze und Ver⸗ 
Fe aber ergeben ſich durch folgende Betrachtung: Alle Thätigkeit des nothwendig harmo⸗ 
x Lebens und lebendigen Univerſums wird durch höhere oder niedere Triebe, die innern 
enden Xebendfräfte, und nach höhern oder niebern Gejegen, eben jenen barmonifchen 
Bbanden ober Lebensrichtungen, beftimmt. Geſetz ift die aus der lebendigen Beziehung 
"Kräfte für die ſchwächere entflehende Nöthigung oder Beſftimmung. Grundprincip, 
Bfraft oder Lebendtrieb, Motiv für das Geſetz ift: die innere Befchaffenbeit der Natur 
hwächern Kraft, vernitteld deren fie in lebendiger Beziehung zu der flärkern Kraft fteht, 
für ihre Einwirkung empfänglih und zu der durch jie beftimmten Thätigfeit geneigt ift. 
ſt 3. B. bei ven Geſetz der Schwere die Anziehungdfraft in Stein, vermöge ber er durch 
irkere Anziehungskraft ver Erde zu ihr Hinbeflimmt wird, das Princip; bei dem göttlichen 

) Daß die Alten bei dem Staat, als einheitlichem, lebendigem Ganzen, und auch wegen der Allge⸗ 
heit dieſes Entwickelungsgeſetzes in der Zeit ähnlich periodifiren, iſt befannt. Cic. de finib., V, 14; 
3% n. III, 5; Flor. prooem. und Amm. Marcell., XIV, 14. gl. auch L. 40, de peculio. 

33 inatssteciton. XIII. 
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Willendgejep das lebendig gewordene Böttlihe in den Menſchen. Bon dem Dajein 
ungeſtörten Wirkſamkeit, von der Vorherridaft des Priucips eines Geſetzes in der A 
Weſens, für welches das Geſetz gelten foll, hängt alle Erfüllung des Geſetzes ab. DI 
feine Erfüllung zu boffen und das Geſetz ein leerer Schall. Mit ihr it fie gewiß, bei 
alle Gelege fiegt die Natur’. ?) Verſchiedene Grundgejege für das Willfürnermögen ! 
ſchen und jein bewußtes willkürliches Handeln aber kann es nur jo niele geben, als es ve 
Grundkräfte und lebendige, beftimmende Beziehungen verfelben für fein Willkürvermi 
Solde ind aber für das willkürlich handelnde Ach nur die beiden andern Lebenselem 
Goͤttliche und Sinnliche. Als ichheitliches, notbiwendig nad) Harmonie ftrebendeß, inte! 
Weſen muß der Menſch bei der unvermeidlihen Gollilion der aus diejen beiden Haupt 
gen entflehenden jinnlichen oder ſittlichen Beitimmungen oder Gefege die Harmonie j 
innungen und Beſtrebungen zu erhalten juchen durch möglichite Linterordnung, entwe 

Des Göttlichen unter das Sinnlide, oder ded Sinnliden un 
Goͤttliche. Gin dritted gibt ed nicht. „Wer nicht für mich iſt, der ift wider nid 
fann nicht zweien Herren dienen, man wird ben einen lieben, ben andern baflen, ' 
anhangen, den andern meiden.‘ „Wo des Menſchen Schag ift, da ift auch jein Herz. 
bie tieffte und wahrſte Geſetzgebung. 

Das Göttlihe aber kann nun wieder aufgefaßt werden, ed kann in Beziehung zu d 
fürnermögen treten und dadurch gejeglich beftimmend für daffelbe werden: entweder 

1) in jfinnlider Borm, als blind geglaubtes, fortbauernd Außerlih 
bartes, zunächſt vermitteld der Vorberrſchaft des Gemüths, des überwiegend Außerlid ı 
lich beſtimmten Höhern Gefühls- und Phantaſievermögens und vermittel® eines hieran) 
deten blinden Glaubend an die fortdauernde äußerliche Erſcheinung des Göttlichen uı 
Padurd nothmendige Miſchung und Verſchmelzung deſſelben mit Sinnlichem; oder 

2) in geiftiger Form, als mit der eigenen innern VBernunit ert 
und beitätigtes Göttliches, zunächſt vermitteld ver Vorherrſchaft der Bern 
durch den ſelbſtändigen Berftand geleiteten höhern Auffajlungsvermögend und vermitt 
serftändiger, auf Dad eigene Innere zurüdgebender, reflectivenber und prüfender Auffe 
Göttlichen in jeiner reinen Geittigfeit und in jeiner Sonderung miein feinem rechten, bu 
geordneten Verbältniß zu dem Sinnliben und Icbeitlichen. 

Auch kieraber führt bei dem unvermeidlichen Wivderftreit ſolches blinden Glaubent 
ber zerflintig reectirenden und prufenden vernunftigen Auffaffung das Strebennadf 
noibwendig zu einem Sıreben nad Vorberribaft einer dieſer beiden Auffaflungen ı 
Durch ie beſtimmten Grundgeſetze. 

So gibt ed Denn nur dieſe drei Grundgejege unt Gruudvprincipien, welde dad int 
Menſchenleben beitinnmen, welche in einer beſtimmten Periote vermittels jenes flärffien 
trieb& nah Harmenie die Borberridaft (keineswegs die Alleinberrſchaft) behaupten um 
müflen, auf melde, als ihre Quelle, auch noch abgejeten von aller Vorherrſchaft zei: 
einer beſtimmten VPeriode jevenialld alle einzelnen Lebenserſcheinungen zu ihrem richti— 
Rändnig zurückgefübrt werden müflen: namlich I) Dad innlide, egeiftiiche, 2) das blin 

bend: oter theofratiiche. 3) das Nernunitgeieg und Rrincip 
Auch im lebendigen, einbeitlichen Staat und Staatenioftem uber, wenigfens i 

Sein beſtimmenden thärigen Mebrbeit ibrer Glieder, muB die Vorherrſchaft eines diefe 
ih nachweiſen laffen: denn auch fie int ja lebendig und ſtreben unvermeidlich nad He 
beflehen nur mit ihr ſewie zugleich nur durch tae böchnte Lebensgeſetz ihrer Glieder und 
Zwed der Berwirflibung veitelben: aſſimiliren aber, einmal entſtanden, aud wie 
Glieder und deren Richtung Ab und ibrem Gruntserbäitnig. Jeder zuſammengeſeßt 
nismus wieberholt und ſpiegelt ım großen ab dae Giruntgeieg ſeiner Glieder, ſodaß aud 

der Menſch, wenn nicht Maß und Grundtepus rer Schͤpfung, doch ücher der Menſchl 
mindeftend des lebendigen Menſchendereiné iñ 

7) Tv vöpnwv yarksası 1, Deswneia v5; Tiuc. III M.. Montes auicu, der jenj 
Machiheil feines Werts die Staaten nicht am? die Yeeressundgerege zurückfübrt, ſpricht, I, 1 
son Principien, nicht der Staateverjaſſungen ſendern run ner Mezierungeformen, wide at⸗ 
qhaften beſtehen ſollen. ©. Avertissement de lauieur. Auanaerı, I, I2, will alfe DM! 
eqoiſtiſche Liebe zur Gewalt zum Prinein geben. Antere Niummern um dieſen wichtigfieWM 
fh gar nicht. 
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60 und nur fo ergibt ſich eine erfchöpfende Gintheilung der weientlichften Grundverſchieden⸗ 
n der Stasten und ihrer Verfaſſungen, eine ſolche, weiche, gegründet auf die Grundver⸗ 
yembeit des ganzen Örundgefeged und Grundprincips der menſchllchen Lebensthätigkeit, nicht 
für die politiſchen Ginrichtungen entſcheidet, jondern überhaupt für das ganze gefchichtliche 
a, das, wie Bicero jagte, der Staat bedingt und beftimmt, ſowie er zugleich felbft deſſen 
meiner, lebendiger Ausprud if. 
88 entſteht fo, und gewöhnlich) in der Periode der Kindheit und des kindiſchen Greifen- 
sdas despotiſche, im Jünglingsalter dad theofratifche, im Mannesalter das ver: 
utrechtliche Geſellſchaftsverhältniß mit durchaus generifcher Verſchiedenheit, welche zu= 
Rfih beſonders abſpiegelt und ſich wirkſam und bedeutend erweiſt: 
A. In den Altersſtufen, mit welchen ſie verbunden ſind; 
B. in der Art der Entſtehung und Bildung des Rechts- und Geſellſchaftsverhältniſſes; 
5. in dem Verfafſungsgeſetz und Zweck ver Gefellichaft; 
). in dem Princip derielben fowie in Lohn und Strafe zu feiner Erhaltung; 
s in der durchs Grundgeſetz gewährten rechtlichen Freiheit ; 
. in den wihtigften Lebensgrundverhältniſſen, welde mit ver Vorherrihaft des Grund: 
& und feines Princips wie unter ſich in Wechſelwirkung ſtehen, fie fördern und von ihnen 
ert werden. Diefe aber iind 1) die Lebendernährung und Beichäftigung ; 2) dad Ge: 
da- und Samilienverhältniß; 3) die Standesverhältniſſe; 4) die Religion; 5) das Grund: 
nis von Staat und Kirche; 6) die Negierungd - und Bermaltungsformen; 7) enblid) die 
# Gultur. 
‚efimmtere Eharafterifirung der Hauptperioden, und zwar zunädft: 
»Veriode, Periode des Anfangd oder der Kindheit: unterfte, finnlide, 
rechtliche oder despotiſche Culturſtufe; Bejeg, Recht und Staat der 
rotie. A. Verbindung mit der Altersſtufe der Kindheit. 8 ift dieſes bie 
ws Eintrittd des erſten (innern, allgemeinen, hoͤhern) Lebendbeftaubtheil in den zweiten 

‚ außern, befondern) und alfo des Vorwiegens des leßtern. (Liber die drei Lebens: 
eile vgl. Bd. 1, S. XXXVIII.) Noch nicht gereift ift nämlich die der möglichften Offen⸗ 

des Höhern Lebens und feiner Vorherrſchaft über die niedern Kräfte entſprechende Aus: 
feiner Träger, Organe, Syſteme, feiner Kräfte und Wege. Denn nur allmählih und 

allmählich fi bildenden Organen erſcheint alles irdiſche Leben und das Höhere in ihm. 
rdas intellectuelle Leben des Menſchen ift dieſe Zeit der Kindbeit: die Zeit des 
ens der Sinnlichkeit oder der am meiſten äußerlich beſtimmbaren, ſelbſtſüchtigen und 
edigung der eigenen niedern Bedürfniſſe gerichteten ſinnlichen Triebe, des Überwiegens 
ichen, Materiellen, über das in dieſes Leibliche erſt eintretende, erſt allmählich in ihm 

und taugliche Organe erhaltende Goͤttliche. Dieſe Vorherrſchaft aber erzeugt 
Bas geſellſchaftliche Leben der Völker in ihrer Kindheit ſinnliche, egoifti- 
= finnliher Genußſucht oder Furcht, finnliher Trägheit oder Gewohnheit beruhende 

und Knechtſchaft, Fauftrechtsgewalt und Despotie. So finden wir fie z. B., ſowie 
te bei den Völkern in der Kindheit, Wildheit und Roheit in Auftralien, vielen Theilen 

Hin, Afcifa und Amerika, fo auch am Anfang der uns befannten Weltgefchichte, bei jenen 
Riefen und Gewaltigen in ver Mojatfhen Urkunde, bei jenem Jäger Nimrod und Aflur, 

8 und ber Semiramis und ihrer aldbald von urjprünglidher Stammes: und Horden⸗ 
baft zu despotiſchen Groberungsreihen gewaltfam ausgedehnten Macht. Wir finden fie 
-äfteften Erinnerungen griechifher und römiiher Vorzeit und den nur erft allmählich ge⸗ 
Ren und befiegten Reften veöpotifcher Ehe: , Altern, Vormundſchaftô-, Batronatd- und 
esverhältnifſſe, unorganiſcher Selbſt- und Blutrache und Vermiſchung des geiftlidhen und 

Bewöhnlid, fagen wir, denn die Freiheit fann ja audy bei dem einzelnen Menfchen in Kind⸗ 
Augend und Mannesalter individuelle Abweichungen von ben gewöhnlichen Erfcheinungen hervor: 
ug, wie vielmehr in ben viel größern Kreifen bes Staatslebene. Dies ift weſentlich für die Aufs 
u der hiflorifchen Periodifirung, und ebenfo wefentlich ift es, für die nicht durch dieſe Perioden, 
wa nach den Srundgefegen menfchlihen Handelns begründeten, despotifchen, theo⸗ 
Gen und ve enunfired tlichen Verhältniſſe Die Wahrheit feftzuhalten, dag im wirklichen Leben 

unter der Borherrfchaft (nicht Alleinherrfchaft) des Einen Geſetzes Folgen der beiden an⸗ 
einer frübern oder als Keim einer fpätern Beriode fid, finden, welche aber nur ale ſolche 

tund behandelt werden müffen. : “ 
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weltlihen, des Privat- und öffentlihen Geſetzgebungs- und Richterrechts. Bir ara la 
ebenjo bei dem Beginn bes eigenthümlichen intellectuellen Lebens und Gulturfreijet unfe 
heutigen chriſtlich germanifhen Völfer, weldhe wegen Gemeinſchaftlichkeit der Grundelent 
ihrer Cultur, gleichzeitigem geihichtlihen Anfang, fortdauernder Mechfelmirfung und © 
ihaft der Hauptſchickſale ſowol für ihre innern Verbältniffe wie für ihr Völkerrecht im 
lichen gemeinſchaftliche Hauptperioden haben. Ihr intelleetuelle8 Culturleben als joldrs di 
beſteht, auch abgeſehen von ver phyſiſchen Vermiihung mit ehemald römiſchen Uni 
durchaus nur in der Verſchmelzung claſſiſch alterthümlicher, orientaliih: hriftlicder und ger 
nifcher Glemente, ſodaß alſo für dieſes die Geſchichte des frühern rein und heidnifch-germant 
Lebens gerade fo nur einen Theil der Vorgejchichte bildet wie die des claffifchen Alterthuns 
des Chriſtenthums. Oder gabe es etwa ein größeres Recht, die Geſchichte 3. B. der heat 
Franzoſen mit Tacitud' „Germania“ als mit Romulus anzufangen? Ihr Anfang ift jene 
ſchmelzung, ift zugleich alfo Das Fauſtrecht, die rohe Seudalanardie und Despotie, jeit der 
dung der großen Reiche in der VBölferwanderung bis zur theofratiichen Hierardie. Tadı 
Räthſel aber, daß das rein heidniſch-germaniſche Leben einen würdigern Charafter hatte. 
diefer gerade zunächſt durch Die zulegt freilich jegensreidhe Aumnahme des GChriltenrkumd 
claſſiſch- alterthümlicher Eultur und Rechtsgrundſätze zerftört werden konnte, erklärt nd 
Einestheils namlid vereinigt ih Das bejondere Leben in ſtets neuen und höhern X 
des Volks, des Völkerſoſtems zu grögern Lebensganzen mit denjelben nur größern grunk 
lichen Yebensperioden. Sp kann denn Dad untergeordnete Leben des einzelnen (bier im 
hältniß zur europäiſchen Menjchheit das rein heidniſch germaniſche Xeben) in Beziehung e 
fleinern Kreis ſeines beſondern Lebens ſchon auf der dritten Stufe angelangt jein, wre 
Ganze in Beziehung auf feinen gröpern Kreid und jeine höhere Natur noch auf ber erfſten 

Sodann aber befteht die Seele aller höhern Eultur in einem Volk in jeinen Rei 
und Rechts-Ideen. Die beiden Hauptträger und Hauptorgane diefer Cultur, ja die 
beim Mangel jelbitändiger Wiſſenſchaft und Kunft, jind jeine Religions: und Nectörnt 
An sie iſt geknüpft die Heiligfeit aller Inftitute, Gefege, Sitten, überhaupt aller Bann, 
die niedern Kräfte bändigen und unter die Herrichaft des Höhern feffeln. Wenn fie aljo 
werden, wie bei Aufnahme des Ghriftenthbums und römiſcher Gultur die altgermaniii 
figions- und Rechtsideen und -Einrichtungen, wo jegt die alten Götter zu bloßen Spu 
herabjanfen, die Rechtsverfaſſung ſchon allein durch Einſchwärzung der Teftamente u 
duch Zerftörung ded Familieneigenthums und Vereins zur todten Larve wurde, alöta 
wol, da die neuen Ideen nicht ſogleich hinlänglich Wurzeh faſſen und hinlängliche nened 

sich jelbft bilden fonnten, um alle Gefühle, Gedanken, Gelinnungen, Sitten, Gejege u 
richtungen des Volkslebens zu durchdringen und zu beherrſchen und je das Leben zu I 
vollkommen natürlich, daß das intellertuelle Neben des Volks als wieder auf neuen Anie 
rückgeſtellt erfcheint und der Herrſchaft der natürlichen, finnliben und felbftiichen Tri 
Kräfte anbeimfällt. Es iſt gerade jo natürlich, als ed natürlich ift, daß ein Greid, 
jeine höhern Organe zerftört oder verbraudt ind, wenn fein Gehirn, wie im Kinde 
wieder jchlaff und weidh wird, mieder kindiſch und finnlih wird. Daß aber wirfük 
Leben ver Germanen in dieſer Zeit der Sinnlichfeit anheingefallen war, um jich der 
überzeugen, dazu bedarf es nur eines Blicks auf ihr Xeben in der Fauſtrechtsperiode. 
auf dad der Franken von Chlodwig an. UÜberall jegt im Innern wie nach außen, fat 
alten bewunderungswürdigen Treue, Sitte und Breiheitsliebe, ftatt der alten berrlichen 8 
heitdeinrihtung und dem nationalen Schutzbündniß der einzelnen Volksſtämme für die # 
beit, wie z. B. unter Hermann und Marbop, zum Theil noch unter Theoderich, ein 

Raub-, Eroberungs: und Gewaltſyſtem; Meineid und Eittenlojigfeit, despotiſche H 
und Kneitichaft für die Geringern, Anarchie gegen vie felbit gewaltjamen, aber jhm& 
misbandelten, zum Theil gemordeten und entthronten Könige; eine ſolche ſinnliche Berti 
und Berweihlihung, dar die furz zuvor muthvollften, freiheitäfräftigiten Völker, die CH 
MWeftguthen, die Bandalen, Burgunder, Alemannen und Longobarden bei dem erflen A 
feinbliher Eroberungegewalt ſchmachvoll ihre Freiheit aufgeben, die ſiegenden Franken 
ſelbſt jahrhundertelang die phyſiſch und moraliſch ſcheußlich entartete Merovingiſche Den 
und ihre Weiber- und SHofgelinderegierung dulden! Gleiches Elend und gleiches Fauft 
wird bei den nordiſchen Völkern erft Jahrhunderte jpäter, aber ebenfall8 unmittelbar ned‘ 
nahme des Chriſtenthums und ſüdeuropäiſcher Eultur herrſchend. 

Die despotiſche Willfürberrfhaft am Anfang des römifchen Volkslebens übrigens, zei 



Staat 517 

allgemeiner Bolfserinnerung, die nirgends ſicherer ift als in Beziehung auf frühere, wenig: 
B in ihren Reften jo lange fortlebende Rechtszuſtände, alle römifchen Schriftfteller ausſpre⸗ 
9), auch nod außer der Sage von dem Hirten: und Räuberleben vor der Gründung ber 
bt, bezeichnet der Meifter tiefer hiftorifch-pHilofophiicher Auffaffung des Dienfhenlebens und 
et Belege, bezeichnet Tacituß, er, der, wie Joh. von Müller mit Lichtenberg fagt, alles rebucirt, 
er alles durchſchaut, mit den Worten: „Nobis Romulus nt libitum imperitaverat.“ Er 

chnet jo in der merkwürdigen Stelle, wo er ausdrücklich erklärt, die Entwickelungsſtufen 
ganzen römifchen Rechts angeben zu wollen, in der That aber gerade die unjerigeaufftellt, die 
Entwidelungsftufe. 10) 

B. Bildung der jinnliden, despotifhen Gejellfhaftöverhultniffe In der 
heit der Völker wie der Einzelnen werden in ihnen faft nur die Forderungen der finnlichen 
be und des Egoismus laut. Ein Weſen, oft mehr durch Anlagen zu dem, was ed werben 
k, als Durch daß, was es ift, von dem Thier unterfchieden, läßt er durch Bedürfniſſe und finn: 
Triebe, durch Trägheit und Noth ven Blid blos an die Erde feſſeln. Wenn aud zuweilen 
Etrahl göttlichen Lichts in ihm aufflammt, fo ift er vorübergehend wie der Wetterftragl in 
Brer Nacht und Fein Licht, ihn auf feinen Wegen zu leiten. 
WBeirienigung jinnliher Triebe und Neigungen, Gewohnheiten, Bedürfniſſe ift jept fein 

Geſetz und Recht. 
ie der Menſch aber ſelbſt von dem Geſetz der Sinnlichkeit und Selbſtſucht beherrſcht wird, 
ndelt er nach dieſem Geſetz auch ſeine Mitmenſchen. Soweit ſinnlicher Trieb und Gewalt, 
uf und Kraft und Mittel reichen, müſſen ſie feinen egoiſtiſchen Zwecken ſich fügen, wie er 

en, wenn er dev Schwächere wird. „Was aber der Menſch nach ven Geſetz feiner Na- 
‚thutermitgröpten Recht, und ihn, jolange beffere Erfenntniffe ihm fehlen, zuzumutben, 
nach den Geſetzen ver Vernunft handeln, wäre ebenjo viel ald der Kate zuzumuthen, fie 
ch den Geſetzen der Löwennatur handeln’, jagt Spinoza. So, bei ſolcher wenigſtens 
lichen Anerkennung der Sinnlichfeit und egoiftifhen Willkür als des höchſten Geſetzes 
‚ was nan Bauftreht und Recht des Stürfern genannt hat, vielleicht beſſer Recht der 
keit nennen würde; denn nur fie ift die Grundlage, vermittel® deren der Mächtigere zur 

Bart, der Schwächere zum Gehorſam gebradt oder die gemeinfchaftliche Fehde fortgeführt 
> Auch ift, wie fhon bei den Thier, fo vollends bei den Menſchen, nicht blos phyſiſche 
ke, fondern Liſt die vorzüglichfte Waffe. Ihr dienen jegt alle VBerfiandesfräfte, und vor: 
> durdy fie wird Die Gewalt über größere Güter und Kräfte, werden die mächtigen linn: 
Bande der Trägheit und Gewohnheit die Mittel der Herrfhaft. Schon in dem Begriff 
Folchen Rechts aber Unfinn zu finden 11), dieſes kann man nur danıı, wenn man einjeitig 
Egriff Recht abfolut auf moralifgeNtormen befchränfen will. Allein in ver That und nad 
Barache ver gebildetſten Völker, nad) griechiſcher, lateiniſcher und deutſcher Sprachbedeutung, 
Brnet Recht nur Übereinftinmung mit irgendeinen Gefeg. 1?) Das römiſche jus naturale 
8 ein halbes Jahrtauſend lang in Teutfchland gejeglich anerkannte, nurtbeilweife und vor- 
hend befchränfte Kauft: und Fehderecht, überhaupt aber die auf der unterften Entwicke 
Mufe der Bölfer anerkannten Normen, waren aud nicht rein vernünftiger Natur und hat: 
ach hiſtoriſche Realität und Bedeutung. Don verderblichen Folgen aber ift e8, wenn unfere 
“acten, ſtatt der Erforſchung ded auf untern @ulturftufen anerfannten Rechts, übereilt 

— —— 

D) S. z. B. L. 2, 88. 1 u. 14 de orig. jur. Liv., I, 3—6, 16, 19. Ovid. fast., Il, 141. Prop., 
17. D. Halic., II, 9 u. 55. 

9) Ann., III, 26. Auch Cicero, Pro Sext., 42, erklärt es als allgemein anerkannt, daß zuerft bie 
Ben aus finnlicher Roheit durch ein divinum jus zur Freiheit und Cultur geführt wurden. 
I) Wie z. B. Henrici, Ideen, I, 20 fg.; II, 316, und mein Recenfent in ber Leipziger Literatur« 
was, Jahrg. 1813, Nr. 272. Mein zweiter Rerenfent, ebendaf., Jahrg. 1814, Nr. 240, meint gar, 

e praftifch dieſes Recht. 
Bei den Griechen bleibt dies, mag man dlxaros mit Arifloteles, Eth., V, 27, und Eicero, De 

‚1,6, dadurch als die Übereinftimmung mit dem Gefeg, mit vöpoc darftellen, dag man ale das 
ves Geſetzes (vöpos von viuw, ich theile, daher auch Neueors!) nach griechiſcher Vorftellung 

Eißefen der Berechtigfeit, das gleiche Theilen erklärt, Slxaros oder von lc und ölya ableitet, als 

gleiche Theile Setheilte, ober mag man auch dlxaros ale Übereinflimmung mit dem höchften ob: 

Nrten Geſetz, mit Alc, benfen, ähnlich wie Ulpian, L. 1, de J. et J. Bei dem lateiniichen justum 

Notum von jubere und regere, wie bei dem Deutfchen Recht von regere oder richten, rachten, 

Sache klar. 
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Realität und Ausführbarkeit hoͤhern Vernunftrechts da annehmen, mo ed wie bei Ri 
praftifche Realität nur erſt erhalten kann, wenn fie dazu herangewachſen und erzogen 

Zunädft begründet dieſes Geſetz despotiſches Recht des flärfern mittelreichern D 
Vaters gegen bie ſchwächern Frauen, Rinder, Schüglinge, Knete, in feiner Erſchein 
mildert durch die finnlihen Triebe und Inſtinete felbft, dur) Gewohnheits⸗ und Trä 
und durch Mangel an nöthiger Ausbildung für manche drüdendere Binritung be 
Dieſes Herrichaftsrecht vererbt dann vermitteld der Bebürftigfelt, Gewohnheit un 
leicht auf den, der nach dem Vater zuerft Gewalt und Gewohnheit des Herrſchens un 
werbend erwarb, auf ven Erftgeborenen, „die erfte Kraft” (5. Mof. 21, 16), undt 
wie 3. B. bei den Bölfern in der großen Voͤlkerwiege des mittlern Aſien, leicht zuı 
und Hordenherrſchaft an. 

Segen Nichtmitglieder aber und Fremde bildet fi, folange Colliſionen der In 
fteben, ein Fauſtrecht, oft mit wechſelnden Böderationen ver Hülfsbedürftigen, un 
durch Siege eines Stammanführers und feine Erwerbung größerer Mittel„un Sin: 
Intereffe der Menge dauernd an feinen Dienft zu feffeln, der größere despotiſche S 
beöpotifche Staatöverfaffung; wie 3. B. bei ven frühern und fpätern Einfällen jener 
mittlern Aften in gebildete oſt-, ſüd- und weflaflatiihe und in europäiſche 8 
Despotie aber kann, vorzüglich da fie oft aud im Greifenalter der Völker zurüc 
fo eutfteben, daß, wie Hobbes es jchildert, nach langem Fauſtrecht, namentlich nad} ve 
Bürgerfriegen, die Mehrzahl, des Kanıpfes müde, fih willig einem Despoten unten 
ziehend „Cinen privilegirten Räuber und Mörder fo vielen”, oder der trägen Ruhe 
und der Gircusipiele ſich freuend, die er ihnen verfpricht 1%), oder fo, daß in der allgen 
derbtheit vie Dienfchen, egoiſtiſchem Vortheil nachjagend, mie Roms Delatoren eine: 
But und Recht einem Mächtigern überliefern. 

C. Grund oder Berfaffungsgefeh und Zweckder despotiſchen G 
it Befriedigung finnlicher, egoiſtiſcher Triebe und Bepürfniffe, zuerſt des Stärfften, de 
dann der andern Mächtigen, der Satrapen und Beanten, der herrſchenden Kaften, deı 
und FKamilienhäupter, ftufenmweife herunter, bis endlich den Unterften nicht viel mehr! 
blinde Gehorſam zur Befeitigung der finnlidhen Furcht, der Genuß träger Ruhe ode 
Mittel zum Vergeſſen ihrer Schmach. 

D. GrundprincipoderLebenskraft dieſes Geſetzes und ded auf ihm 
Staats ift natürlich Die Vorherrſchaft der Sinmlichkeit oder der ſinnlich egoiftifchen 
ihrer Triebe. Furcht nennt Montesquieu dad Princip der Despotie, well der flı 
reigendfte von der Regierung in Bewegung gefete Hebel, die Sklaven an ben Dienft 
ten zu ketten, weniger befteben kann in Austheilung jinnliher Genußmittel und 2 
als in Gebrauch der Furchtmittel. Auch müfjen, wie mit Ariftoteled Cicero fagt 
Geſchichte fattiam erweiſt, die, welche durch Furcht herrſchen, ſelbſt ſtets fürchten, u 
fo mehr, je reiner die eigene Unumſchränktheit und Willkür gerade nur die jinnliche 
das hoͤchſte Geſet Hinftellt. Die eigentliche legte Grundlage diefer Staaten und ber| 
aber ift noch die Vorherrſchaft der Sinnlichkeit. Sie muß der Despot erhalten, „der 
großer Sefchichtfchreiber jagt, „das Geheimniß des Despotismus“ (mo Bigennug ı 
der der Stärfern, der ſich den der lintergeorbneten dienſtbar macht, nicht aber fefte 
gleiches Wohl aller als Brundgefeg regieren) „ift es, es dahin zu bringen, daß jebei 
eigenen Bortheil fehe und niemand an die allgemeine Sache denke”. Daß für feine, 
Genfur mehr pafle, ſah der Meifter des Despotismud, Tiber, und ber tiefe Kenn 
Tacitus, ein. 16) Und nurdie, welde fih „avilirt” hatten, waren — fo weit führtt 
ſtehliche Eonfequenz und harmoniſirendes Brincip im beöpotiihen Organismus — 
leon’8 Plane taugliche Werkzeuge. Wahre Tugend, Sitte und Ehre, wahrer Gemein 
begreiflih den Despoten zittern machen. Sie ſind feine gefügigen, willigen Werkzeu 
Eigenſucht und Willkür, für fein Delatoren- und Spioneriez, fein geheimes Polizeif 
Angriffe auf Ehre und rechtliche Freiheit und die Berfaflung des Vaterlandes. Sie, 

13) Bol. über Rußland Montesquien, V, 14. 14) 3.8.1 Moi. 47, 13 fg.; 
15) Arist. Pol., III, 6. Cic. de offio., II, 7. ‚Qui se metui volunt, a quibus metu 

dem metuant ipsi necesse est’; und dann mit Ennius: ‚„Quem metuunt, oderunt: t 
que odit, perisse expetit.‘‘ 

16) Ann., II, 83; IV, 82. 
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trauen, Treue and Glaube, beftehen nicht in dieſem liftigen allgemeinen Kriege: und Gewalt⸗ 
Bin des Eigennutzes. 
Auch dad Princip der Despotie wird zunächſt gefördert und geſchützt durchkohn und Strafe, 
denen man nad Solon den guten Staat, und zwar deshalb erkennt, weil fie am unmittelbarſten 
feine Zebensfraft wirken und felbft dadurch beflimmt find. Denn alle Lebensthätigkeit, aus: 
md von beftimmten Lebenstrieben, hört auf oder nimmt andere Richtungen, wenn diefe Triebe 
tihre natürliche Befriedigung finden, und diefe ift ihr Kohn, er nährt und befeftigt fie. Und 
Heben befteht, menn die ihm widerſprechenden ſchädlichen, im weitern Sinne verbrederifchen 
mötriebe und Lebensthätigfeiten und ihre Befrievigung nicht aufgehoben werben, und das 
hre Strafe. Verdienſtliche Triebe und Thätigkeiten in der Despotie find nun bie der herr. 
den Gewalt und dem Princip ihrer Herrſchaft, der Sinnlichkeit, fügſamen und vienftbaren. 
Rfür fie ift natürlich Befriedigung und Mehrung der durch jolde Triebe und Thätigkeit er: 
Ken finnlichen Genüſſe, der Eitelkeit, des Luruß, der Wolluft und Weichlichkeit, nicht aber 
Befriedigung edeln Selbſtgefühls durch blos achtungsvolle und Achtung der Mitbürger 
keude Anerkennung des Verdienſtes, nicht wahre Ehre. Sie gedeiht nicht in den Sand: 
m des Despotidnud und wäregefährlih. An Geld und Geldeswerth ertheilten daher immer 
espoten die größten Belohnungen. Allgemeiner Kohn aber für ruhiges, dem Deöpoten 
enes Leben ift Ruhe und ruhiger Genuß jinnliher Breuden. Ruhe und Sicherheit, wenig: 
— da jie gegen die Regierung nicht ftattfinden kann, auch bei irgend noch thatkräftigen 
en nicht gegen die Satrapen und innern Empdrungen — im Verkehr der Bürger unter: 
Der, ift daher flet das gepriefenfte Gut der Despotie, „in welder daß erfte Beftreben des 
ſchers, da er durch Furcht herricht, die Sicherheit fein muß‘. 17) Sie heißt hier Geredtig: 
wie die blinde Unterwerfung Religion und Tugend. Irgend jinnliher Genuß aber muß 
Bfiaven bleiben. Wollüftig daher, wie der Sultan im Serail, finde womöglich ber legte 
we auf irgendeine Art feinen Genuß, und ſollte ed aud nur in Raufchmitteln zur Ein— 
Weung feiner Furcht und des Gefühls jeined Elends fein. 

rbrecherifche Thätigkeiten und Triebe aber find hier die, weldhe einen Mangel, eine Stö- 

8 Priucips der Sinnlichkeit und der Kurt und ihrer Richtung auf die Befriedigung des 
8 des Deöpoten beweijen oder erzeugen vder feine Sinnlichkeit verlegen. Grund und 
der Strafe ift alfo bier weſentlich Herftellung und Vermehrung der Furcht zur poſitiven 
ng und zur Befriedigung der finulihen Rachſucht des gefränften Despoten durch grau: 
trafen, womoglich vor den Fenſtern des Palaftes vollzogen, im ſchnellen Proceg mit An: 

ng von Tortur und Inquifition, mit Beftrafung bloß der Verdächtigen und der ſchuldloſen 
nbdten, wie 3. B. in China oft bis zum neunten Grade oder auch im römiſchen Majeftäts- 

Hier aljo jind jene pofitiven, auf Vorherrſchaft ver Sinnlichkeit und finnlihen Furcht 
deten und fie erziehenden ſinnlichen Abſchreckungs- und Präventionstheorien von jeher 

Plag. Hier allein jind jie wirffam und conjequent durchführbar. Bei ung, bei einem 
nz durch Sinnlichkeit beherrſchten freien!Bolf, wie viel man ihnen hier auch unvermeidlich 
Gerechtigkeit aufopfern mag, jind fie bodenlos, bleiben jie ewige Stümperei, wirken, 

die ſittliche Achtung der Gercchtigkeit zerftörend, dem mwefentlihen Grundprincip für unfere 
entgegen, flatt e8 zu fürdern. 18) Selbſt aber zur einzigen Sicherung der Bürger und 
ube gegen den zu Anardie und Raub und Gewalt überall wachen Eigennug, namentlich 

ber Beamten ift, wie ſchon Montesquieu bemerkte 19), in der Dedpotie die grauſamſte Re: 
Ing die wohlthätigfte. „Anfangs“, jagt Amyot, „ſchien es mir hart (day in China die un: 
ligen Kinder, Ültern, Brüber mitgeftraft werben, daß auf bloßen Verdacht geftraft wird 

w); als ich aber jah, daß die Chinefen blos aus Furcht und Gigennug handeln, fand id 

Strenge unvermeidlih und vernünftig.20) Gier, wo, wie in niedrigen Organidmen, 

Das eine Hauptorgan alles verſchlingt, zugleich aber doch die rechte innere, centrale Eini— 
BEraft fehlt, ift alles bei dem erften äußern oder innern Anftoß auseinanderzufallen bereit, 

Alſo mit äußerer Gewalt und mafchinenmäßig zufammengehalten werden. Somie hier bie 

% einen Augenbiid ſinkt, ift das Reich in Zerrüttung, und der Despot hat in jeder ſinnlichen 

rde der Bürger den gefährlichften Beind. Daher bedarf es vecht oft blutiger Schaufpiele, 
er und Bein aller Art, und zwar hier, wo Zwang nicht blos gegen Rechtsverletzung flatt- 

X) Worte des Ariftoteles, Rhet., I, 8. 
3) Bol. hierüber Welder, Letzte Gründe, ©. 145 u. 214 fg. 
8) Br. I, ©. 9. 20) Bhuv. rech., Sect. X. 
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findet, nicht blos al eigentliche Strafe zur Aufhebung bereits verſchuldeter Störung deß Sem 
princips, am wenigften einer durch den Verbrecher erzeugten, fonbern um pofitiv für vefien! 
mehrung zu wirken und immer aufd neue die Sklaven zu überzeugen, wie wohlfeil iht Bixt 
Dazu aber benupt man bequem Öelegenheit und Namen der Strafe, wie ja aud zur Be 
digung der Wolluft oder der Bier nach den Gütern der Bürger, mie überall in Debpotin 
beſonders auch in der roͤmiſchen. 

E. Geſetzlich anerkannte, geſicherte rechtliche Freiheit, freie, heilige! 
ſönlichkeit und heiliges, feſtes Eigenthum kennt das Berfaffungsgeie 
Despotie nicht. Hier, mo alle Sklaven zuerſt eigener, dann fremder Sinnlichkeit find, u 
Menſchen und Sachen, namentlich auch das Grundeigenthum, von dem Stärkſten, vo 
Despoten, despotiſchen Eroberer und Oberlehnsherrn oder Obereigenthümer als Cige 
behandelt. Daher der Namen Despotie! Der Despot, ber ſich, wie Ariſtoteles?1) ſag 
inſofern um die Intereſſen der Sklaven bekümmert, als ohne Sklaven fein Herr fein kann, 
aber eben dazu und zur nothwendigen Bearbeitung die Sachen lehnsweiſe überläßt, zieht 
Sklavenpeculien beliebig zurüd, allgemein als Erbe, 3. B. in Bantam, und außerbem, ı 
ihm beliebt, gleichviel unter welhem Namen, ob vermitteld römifher Delatoren, ber sı 
poenae und der Confidrationen, oder auf andere Art. Nah Herodot nannten ſchon vi 
Perſer fi felbft ausprüdlih Sklaven de8 Könige. „Ein Mongole, welcher den andı 
Schopf Friegt, ift ftrafbar, nicht weil er dem andern wehe thut, jondern weil der Sche 
Fürften gehört.2?) Mein Rüden iſt herrſchaftlich, fagte jich tröftenn die mit Schlägen bi 
ruffifche Zeibeigene. Hier alſo gilt die Hugo'ſche Rechtstheorie der völligen Aufhebun 
Privatrechts. Daher wird denn confequent, und foweit ed vorzüglih auch zur leichtern 
führung des Strafprincipd bequem ſcheint, jede Verlegung Majeftätöbeleivigung, 
Ghina 23) und in Rom in den feit der Kaiferzeit, jowie in jeder Despotie, abfſichtlich 
unbeflimmtern und ausgebehntern Majeftätögefegen. 2*) 

F. Die widtigften, mit der Despotie wie unter fih in förbernder Wechſeln 
lebenden Grundverhältniſſe find: 

1) Borzugsmweife nomadifhe Lebendweife, Lebensernährung un 
ſchäftigung ver Fiſcher, Jäger und Hirten. Denn die unterfte Lebensſtufe erzen 
höhern Bebürfniffe, und umgefehrt erzeugen und fördern dieſe Lebensbefhäftigungen 

21) Polit,, TII, b. 22) Heeren, Ideen, I, 479. 23) Du Halbe, I, 43. 
24) Tac. Ann., I, 72; II, 50; II, 24. Beifpiele befonders confequenter Despotien liefern. 

afrifanifchen NRegerflaaten. So der von Dahomey auf dem Weftrande von Hochafrika. Bon ige 
tet Ritter, Erdkunde, I, 297, nach guten Onellen: „Alle betrachten fich ald Sklaven des Königt 
Haupteinfommen auch bier wie in andern Negerflaaten der Menfchenhandel, der Verkauf ber 
Untertbanen wie der ale Tribut erhaltenen if). Nur für ihn leben fie und fechten in ihren E4 
Bas er über fie gebietet, wird ohme Widerrede vollzogen. Alle Neugeborenen gehören dem 
Daher werden die Rinder den Ültern entriffen und erhalten eine Art öffentlicher Erziehung. D 
übung der blutigflen Graufamfeiten ift dem König als ein Gottesgericht zugeflanden. Erin A 
der Ausſpruch: «Der König geht im Blute von feinem Thron bis zu feinem Grabe und bewäͤſſe 
Jahr die Gräber feiner Vorfahren mit Menfchenblut.» Es if Majeftätsverbredien, zu behaupl 
König von Dahomey fei ſterblich, eſſe und trinfe und fchlafe fo wie andere Menfchen. Bei ver 
befleigung erflärt ber Monarch, «daß er niemand fenne und fennen wolle, fondern nur die Gere 
handhaben! Er hat das Monopol, die Frauen zu verfaufen. Nur wer 20000 Kowries bringt ! 
vor das Thor des Palaftes in den Staub wirft, erhält eine Frau. Hoffänger befingen bie Ih 
Könige und feiner Feldherren. Als Fetiſch verehren fie den Tiger und fagten den Europäern 
müflen mit dieſem zufrieben fein, weil ein beflerer Gott, der den Weißen fo vieles gegeben h 
une noch nicht Funbgethan hat.» Kapitän Lanbolph, Denfwürbigfeiten, überſetzt von TB. 
(1825), ©. 46 u. 160, erzählt vom König von Benin, der ihm in der Freude über bas Geſch 
bunten Schlafröden und andern Kleidern aus ber Garderobe von Ludwig XIV. ein Feſt mit furd 
völlig unmelodifcher und unharmonifcher Mufif gab, „daß derfelbe mitten im Feſt blos ihm we 
lich zum höchften Vergnügen und ohne daß er es zu verhindern wagen durfte, einem Unfchaldiger 
Geſellſchaft felbft den Kopf fpalten ließ, fowie baß in den Tagen nach des Könige Tode Soltate 
bie Stadt ziehen und jeden Begegnenden töbten, um ihr Blut auf dem Grabe des Königs zu opfe 
welchem auch feine Minifter lebendig vergraben werden und fo lange, bis fie verfchmachter ſind 
müſſen: «Der König lebt!» Oft übrigens zeigen ſich auch in der Despotie Erfcheinungen eü 
dern Gulturfiufe, fowie ihre Reſte meift in biehe inüberreichen. So war 3. DB. die Sklaverei ka 
ein foldyes despotiſches, von ihnen ſelbſt auch ganz, 3. B. in Beziehung auf die Strafe, nad b 
fchen PBrincipien — 328 — Inſtitut, und es kann möglicherweife die Herrſchenden despotiſches 
beſeelen und die Beherrſchten ein anderes Princip, z. 8 blinder teofratifcher Glaube, leiten. 
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Nachdenken, keine Höhere Kunſt und geſellſchaftliche Ordnung und das Bedürfniß 
ie bilden zunächſt nur Kriegslift und Egoismus aus. Kehrt Despotidmus im 
fo erhält natürlich die Sinnlichkeit die ven gefteigerten finnlihen Bedürfniſſen und 
m dienſtbaren Beihäftigungen. Doch finfen auch fie häufig, theils weil der Despo⸗ 
r jie nöthige Kreiheitöfraft und Thätigkeit und Rechtöfiherung nicht zuläßt, theils 
hrer Wohlftand der völligen fElavifchen Abhängigkeit nachtheilig merden fünnte. 
zugsweije finnlidhe, dem Gefeg oder der That und der Sittenloiigfeit nad) 
he und despotiſche Geſchlechts- und Kamilienverhältnifie Daß 
llſchaftliche Grundverhältnig darf nicht duch Unterordnung des ftärfften finnlichen 
: höhere Gefühle, durch gegenfeitige Achtung Heiliger Perfönlichkeit, eine Schule der 
Sittlihfeit mernen. Es muß vielmehr Vorherrſchaft jener ftärfften finnlichen 

Villkürherrſchaft als Vorſchule und Grundtypus des despotiſchen Staats flatt- 
r Gebrauch der Menſchen zur Befriedigung des Egoismus, namentlich der Frau 
und Sklavin, als ſtlaviſchen Haudkinves, als Waare, als Gegenſtand des Kaufs und 
von bleiben dann oft ſpäter noch der Scheinkauf, oder wie ebenfalls zum Theil bei 
25), wie auch bei einigen auſtraliſchen und amerikaniſchen Völkern, ver Schein: 
6) Andererfeitö aber kann auch Herrſchaft der Sittlichkeit und Freiheit in folder 
zogen werden. Kehrt im Breifenalter die Despotie zurüd, jo wird Sittenlofigkfeit, 
j der früher fittlich firengern Familienverhältniſſe, welche vorzugsweiſe, wie einft 
Despotismus herbeiführt, auch wieder vom Despotismus unvermeidlich begünſtigt 
, theils abjihtlih, um die Menſchen zu Sklaven der Sinnlichkeit zu machen und 
thigen finnliden Genuß zu laffen (f. IV), theild unabfichtlih durch Lurus und 
ttlihe Kraft und Ehre. 
eie Standed: und Amtöverhältniffe, vorzüglid Privatfflaverei 
haft einer Kriegerfafte oder bevorzugter Stämme. UÜberwundene Feinde, 
Kinder, Kinder von Kebsweibern werden Knechte, zuerft der Bantilienväter, dann 
enen, deren Kinder dann einen natürliden Vorzug vor den Kindern der Nach⸗ 
baupten. Wenn nun aber folde Horden, mie die des mittlern Aſten, in früher 
indern Eroberungsreiche oder überhaupt fefte Reiche gründen und ſich jet zuerft 
e Lebensgeſchäfte theilen müſſen, dann werben die Beflegten eine Kafte ber Sklaven, 
Parias, die Sieger vertheilen die beſſern Loſe. Der am meiften bevorzugte Stamm 
riegerfafte dad Kriegshandwerk, und die ed erhalten, die Vrätorianer, Streligen, 
Mandſchuren, Feudaleroberungsheere, und zwar der ganze Stand der Krieger, 
end, wie in den Yeubaldespotien des Mittelalterd, ihre Vorſteher, die jet lich 
»ger-, Reiter: oder Ritterkafte werden Herren der Waffenlofen, juchen confequent 
die Waffen blos in ihren Händen zu erhalten?7), während die übrigen Bürger 
und ehrlofer werben. Bine auf der Achtung fittlih perfönlider Würde und 

ubende, fie wiederum förbernde freie Wahl des Lebendberufd nad innerer 
‚ Aufmunterung und Belohnung freien Wetteiferd und Verdienſtes pafjen wenig 
tie. Auch wird durch Despotismus in den untern Kreifen der Deſpotismus des 
rganiſch unterftügt. Die Anerkennung vefjelben Gefeges, nah welchem man den 
despotiſch beherrſcht, enthält ſchon die des nothwendigen ſklaviſchen Gehorſams 
ärkern. Umgekehrt kann ein Staat ſchon deshalb, weil er auf die faule Grundlage 
nkaſte aufgebaut iſt, auf die Dauer feine Freiheit nicht behaupten gegen bie un⸗ 
Entartung des Volks, das mit dem verworfenen Sklavenpöbel und feinen Frei⸗ 

rüber, was fie in Sprachgebrauch; und Eitte noch fpäter in Verbindung brachten mit dem 
inerinnen, z. B. Gell., I, 12. 
er DOfRfüfte von Sumatra werden bei Vielweiberei Frau und Rind ale Sflaven felbft vom 
ft. (Quarterly Review, Jahrg. 1828, Nr. 66, &. 99 fg.) Ahnlich in Neuholland, wo 
| Zaftthiere behandelt werden. Bei den wilden Arabern muß fich die Frau felbft vor jedem 
ıe bemüthigen, 3. 3. bei den Arabern vom Kamel fleigen. Vgl. überhaupt Nriftoteles, 
ı Shina, diefem confequenten, aber fehr poligirten Despotismus, geht gefeplich die Fa⸗ 
des Baters, welche auch hier nach feinem Tode auf den Erfigeborenen von. der erfien 
bis zur Erlaubtheit des Verkaufs und Straflofigfeit des Mordes von Kindern und En- 
ergehungen gegen ältere Familienglieder dagegen furchtbar hart beſtraft werben. Der 
rgt dem Zandesvater für die Verbrechen feiner Angehörigen, während bei feinen Verbre⸗ 
andten mit bluten müflen. Du Halbe, I, 140, 266; III, 69, 155. Ta-Tfing-teu, Lee, 
37 fg-, 316. 27) Arist., IV, 13. 
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gelafferien ſich ergänzt und mifcht. Auch das „Theile und herrſche“ findet durch die kaſte 
Abfonderungen und Privilegien ebenfo feine Anwendung, wie die ſtets blos Eriegerild 
art und militärtfhe Zudt, und mechaniſche Drefjur gerade in der herrſchenden K 
bürgerlicher Freiheit ungünftig if. Übrigens möge ein despotiſcher Herrſcher wol zu 
in China, aud Generale und Minifter unter die Furcht des Bambusrohrs zu fl 
wenigftend einigermaßen ſich zu fihern gegen prätorianijche und feudalzariftofra 
maßung, Revolution und Anardie. 

4) Sinnlide, wenig fittlid erhebende Religion in der eriten Periode 
die unterfte Stufe, die noch fetiſchiſtiſche oder gößenpienerifche, welche (mie wol auch 
der älteften Griechen) ganz auf dad Beſondere, Sinnliche und feine Zauberfraft befi 
böhere Einheit und Unendlichkeit noch gar nicht auffaßt, fehr oft, wie jene Tigera 
Dahomey, mehr in Furcht vor böfen als in Verehrung guter Kräfte beſteht; weni 
Religion, weldhe, wie mohammedaniſcher Fatalismus und fein ſinnliches Paradies 
Dienft ded Bo mit feinem naturphilofophifhen Nichts und unabmwendbaren Natu 
der Sinnlifeit nicht ab= und zu freiem fittlihen Bormwärtöftreben nicht Hinführt. 
ja fel6ft unfere heutigen Apoftel des Despotismus ftatt wahrer, aufgeflärter chriftlic 
welche durdaus nicht mehr Hauptſache fein fol, lieber blinden Aberglauben un! 
finnlihen @ultus. 

5) Dienfibare Unterorpnung des Kirdhliden und Geiſtlichen u 
Weltlihe, womöglich Bereinigung wenigftens der höchſten Eirchlihen Würde und ( 
der weltlichen, wie bei despotiihen Familien, Stammed: und Hordenhäuptern, wi 
und der Türkei, bei den perjiihen Söhnen der Sonne, bei den oberpriefterlichen,, ja v 
römifhen Cäſaren und wie nad unfern neuern Unionstheorien ober unferer Hugo'ſch 
„von der Staatdanftalt der Kirche”. In völlig dienftbarer Abhängigkeit von ber 
Gewalt, find Religion und Priefterfchaft nur beftimmt, den Despoten zu julben 
Bunften ihre Augurien, Drafel und Lehren zu geben, wie aud Napoleon es wollt 
ftindiger jene Einheit bewirkt iſt, um fo mehr ift zulegt jeder legte Danım gegen Ü 
Gewalt, jede Sicherung der objectiven Wahrheiten und Grundſätze, jedes legte A 
Freiheit, iſt zulegt die Freiheit felbft im Gedanken zerftört; denn felbft für vie Gede 
zulegt aufgehoben, bei weltliher Gewaltthat, die prüfende Vergleichung mit einem be 
lihen Recht und Berufung an daſſelbe, bei geiftliher Anmaßung die Berufung auf 
weltliches Recht. Alles wird zugleich weltliches Recht und religidfe Sagung. Hier fe 
wie nad) dem Schmeichler ded Alexander, Jupiter neben dem Throne der Könige ui 
ihre Willkür zum Recht. Sie haben, wie Heinrih VIII. von England, die Wahl 
Zweifelnden entweder ald Keger oder als Majeſtätsbeleidiger zu rihten. Nichts abı 
und erniedrigt mehr als folder gänzlihe Mangel eines gefeglihen Widerſtandes 
nichts nimmt der Meligion mehr alle wahre Liebe der Bürger und daher alle fittlich 
ermuthigende Kraft, ald wenn man fle zur gemeinen, irdiſchen Staatd- und Polizeianf 
gewürdigt, gemeinen weltlichen und politifhen Zwecken dienſtbar fiebt. 

6) Unumſchränkt monardhifhe Regierungs- und autofratiic 
bureaufrarifche), militärifch hierarchiſche Verwaltungsform. Unur 
in ihrer Ausübung natürlidy nie den rechtlofen Untergebenen verantwortliche Gei 
Horben= und Stammeshaupt bis zum legten Bamilienvater, vom Sultan, Vezier, 
und Präfecten bis zu dem unterften Bolizeidiener herab, wie unter Napoleon, be 
Bureaufratie feine Anklage ver Beamten burch die Bürger zuließ, entfpriht natürlich 
und Primip diefed Staats. Hier, wo möglichſt fchnell jede neue Laune zu verwirfli 
oft in ſchneidendem Gegenjag mit dem Wohl und dem Beligftand der Bürger, wo kei 
feftes, objectives Verfaſſungsrecht forgfältige, mehrmalige collegialifhe Berathung f 
allgemeine Selbftjucht aber flärfern Zügeld bebarf, um die Gehorchenden von Er 
„des Glücksguts der Herrſchaft“ auszuſchließen, wo ferner flatt des thätigen Ger 
alles von oben durch Zwang gemacht werben muß, hier fönnen vie Beichlüffe nicht | 
ungebemmt genug gefaßt und durchgeführt werden. Hier, wo der Staat wirflid „ein 
maſchine“ ift, ſteht alles um jo befler, je einfacher und ſtärker der äußere Hebel t 
Räpder in Bewegung fegt. Hier ift wirklich jede, auch vorübergehende Hemmung burd 
und Beſchränkung der @ewalten, ſelbſt „nie durch feftes Privatrecht‘, unpaffend. Der 

28) 3. von Müller, Fürſtenbund, ©. 295 u. 813. 
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hier wirklich ‚allein noch freien Entfchluß‘ zu haben anſpricht, darf durch nicht 8 beſchränkt fein, 
Rivie der rürkifche Kaiſer nicht durch Eide, fobald ſie dem Staatszweck, d. b. feiner Sicherheit 
reiner fubjectiven Meinung entgegenftehen. Sowie aber der Despotismus folhe unumſchränkte 
jierungsd- und Verwaltungsformen gründet und förbert, fo fördern fie auch ihn. Auch bei 
m Willen ver Bürger und des Regenten beiteht in ihnen auf Die Dauer fein feſtes objectives 
bt gegen überhandnehmende Ginfeitigfeit, Kraftlofigkeit und Selbftjucht der Regierenden 
der Degierten, gegen eigenfüchtigen Eigenwillen der Herrſchenden und ſtlaviſche Unter— 
fgfeit der Gehorchenden, vor allen aber nicht gegen Trug und Verrath der in die Mitte 
den Schmeichler, Hofleute und Beamten, eigenjüchtiger Prieſter- und Adelskaſten. Dieje 
‚ eifrigft rathend zu immer mehr unumfchränfter willfürlider Gewalt, theild um gemeiner 
heile willen, theils um fie auszuüben, üben jie bald gegen das Volf wie gegen den Yürften 
‚ der und deſſen Familie vollends, wie ſchon Montesquieu bemerkt, nad aller Gefchichte 
amı To unficherer werben, je unumifchränfter die Macht wird. Im Volk wird dann durch 
itenwillkür der fittlihe Gemeingeift, durch Erpreilungen und lofe Finanzfünfte und öffent: 
Unredlichkeit Wohlſtand, Fleiß und Credit, durch Verfälſchung und Uinterdrüdung der 
Jund der öffentlichen Meinung und freien Wahrheitsſtimme die höhere Bildung und bie 
ng der immer mehr ſchwankenden und verhüllten Grundſätze, durch liſtiges Polizei-, 
nen: und Delatorenſyſtem wie durch die Sittenlojigfeit der Vornehmen endlich der gute 
be, die Sittlichkeit und die Kraft immer vollftändiger zerftört. Der Fürſt aber muß zulegt 
an fich jelbft recht augenfällig da® Grundgejeg und Weſen, dad Endreſultat und die 
ebſt zerftörende Lüge, die ganze Schmach des Despotismus darjtellen. Durch Adels⸗ 
und Hofgejinde ſchon für ihre Zwede erzogen, oft abſichtlich ſo, daß er, wie jene elenden 
voinger, als moralifher und phyſiſcher Krüppel den Thron befteige, wird er fortbauernd 
wit einen Zauberneg von Ohrenbläjereien, falſchen VBorftellungen und lügnerifchen Nach⸗ 
m umgarnt, welches in dieſem Neid) der öffentlichen Lüge feine freie Stimme der Wahrheit 
dffentlichen Meinung zerreißt; welches jeder dem Fürſten ſich Nähernde aus Rückficht auf 

entlich und allmächtig Regierenden fefter ziehen muß, welches ſehr oft auch, wenn bie 
Berrather an auswärtige Macht Fürſt und Staat verrathen, von diefer befeftigt wird. 

vd er denn mit all feinen Beſchlüſſen, die ihm nad liftigen Einflüfterungen duch Werk: 

der eigentlich Regierenden, oft durch ven Schein des Widerſpruché entlodt und dann 
dem Schein des treueften Gehorſams vollzogen werden, täglid der Spielball ver Fac- 
‚ ver Gamarilla, der Bünftlinge, Maitreffen und Beichtväter, und täglich aufd neue 
den lügenhaften Schein einer unbejchränften Selbftregierung geäfft, einer Selbftregierung, 
Ausführung ſelbſt einem Napoleon fo oft Willfür und Betrug feiner Betrüger ver: 

. Wenn ein Bünftling Ludwig's XV., H. von Monbarez, einem feiner Freunde antwortete: 
bilte je der König Einflup gewinnen, jo jollen Sie gewiß die gewünfchte Stelle Haben‘; 
wenn ein fpanifcher König lieber flerben muß, ald daß er und fein Hofgefinde zur Aus: 
Eng feines entzindeten Kleides von der Hofetikette dispenſiren dürfen, fo zeigt beides nur 
don den mehrfahen Arten ver Knechtſchaft der Dedpoten, und eine ebenjo häufige Ab: 
ig in milder Korn wie die der jpatern Merovinger und Karolinger und jo vieler andern 
en im Deöpotifchen Feudalismus, und wie bei römischen und orientalifhen Herrſchern. 

wenn nah H. von Dohm felbft bei einer Kaijerin Katharina, felbft von fo vielen Mit- 

den, die Enthüllung des frechften Betrugs nicht gefürchtet zu werden braucht, des Betrugß, 
nan ihr dabdurch die durchreiften Provinzen wundervoll blühend erjcheinen läßt, daß ihr 

yı der wirflid Fünftlicden, für einige Tage erbauten Landſtraßen von ſchönen gemalten 

ern aus die aus der Ferne herbeigeichleppten Ihön geſchmückten Sklaven ald die glüdlichen 

suner zu jauchzen müſſen, wehe dann euch, ähnlichen Mishandlungen audgefegten ſchwächern 
nfchränften, euch, trog aller unter euern Siegel und Namen gegen Tugend und Glüd 
Bürger, gegen Ehre und Macht euere Throns und euerer Kamilie verübten Verbrechen, 
pillig mehr noch Gegenſtand des Mitleids ald des Haffes und des Fluchs der unglüd- 

ı Bürger! 
1) angel an höherer Geiftescultur und felbfländiger Wiffenfhaft, 

empiriftiihe und materialiftifhe Auffaffung aller Dinge. Der erften 

ode ift dieſes ohnehin natürlich. Aber auch in der fpätern Despotie verfinft allmählich die 

re Gultur, welche als Reſt befierer Zeit, und genäbrt durch ihre Kräfte, jo wie Die äguptifchen 
n fetten Jahre die magern eine Zeit lang erhielten, eine Weile in ſie hineindauert, ja oft im 

ıng der Deöpotie als der legte Vereinigungspunkt der Kräfte ver befiern Zeit doppelt auf- 
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blüht, dennoch zuletzt ebenfalls in die allgemeine Barbarei verſinkt, wie z. B. ſelbſt vie ch 
Rechtswiſſenſchaft nah Alerander Sever's Zeit. Die Despotie erträgt nicht wie fel 
dige moralifche Gewalt freier, fittliher, auß Freiheit flanımender, zum freien Kom 
mahnender, wiflenfhaftliber Grundfäge, „pie Ideologie” und Aufklärung. Aus 
Kunft und Wiffenihaft und ihre Bearbeiter fönnen auf ihren Boden, in ihrer Ma 
Sefeglofigkeit, in knechtiſchem Drud, in den allgemeinen Schlauum der Niedrigfeit un € 
luſt nicht gedeihen, Lebenskraft und höhern Aufſchwung gewinnen. ur etwa dem Lur 
dem Mehanismuß dienende Künfte und Kenntniffe, fo wie die der Naturjeite und dem 
lichen zu-, von den ewigen Ideen und der praftifhen Freiheit dagegen abgewenbeten, ni 
falls auch gut in der Zucht gehaltenen Materialiſten und Buchſtabenwiſſer, ſor 
Schmeichler und Rechtfertiger ver Lüfte wie der Willkür, lügneriſche Gofboctore 
biftoriographen und Hofzeitungsjchreiber, wie in China, fle werben als Knechte od 
behünge des deöpotifhen Throns geduldet und gepflegt; nicht aber freie Geſchi 
Philoſophie und wahre Aufflärung. Ehriftud wie Sofrates mit ihrem begeifternven 
freier, immer fleigender ſittlicher Veredlung und Beglückung der Menſchen, alfo auch: 
deckung und Entfernung der Unvollfonımenheiten, find in folden Zuftänden giftige 
und Volköverführer und Hocverräther. Das Evangelium, das an die Armen gepredig 
wird au), ſchon um dem ſinnlichen Cultus den fittlihen Kern zu entziehen, werboten 
Boll, wo möglid, wie laut Öffentliher Nachrichten einft in Sardinien, aud die K 
Leſens felbft. In Indien ift e8 für die zur Sklaverei beftimmten Soudras Todeöverbre 
Veda's zu lefen.2?) Wahre Aufklärung würde allen Beffern im Volk Unglüd und! 
des ganzen Zuflandes und feines Widerſpruchs mit Religion und Geſchichte, ja vielleic 
und dem Namenregenten jelbit daß trügerifche Nek eigen, welches Nichtswũrdige ul 
werfen, und das unvermeidlihe Verderben, welchem fie der Despotismus in die Arn 
Überhaupt aber ift, wie fhon richtig Spinoza fagte, Obicurantismus, Verbumpfung be 
geiftigen Lebens und ungefährbete öffentliche Bulletinslüge, ebenfo wie Begünftigung bei 
Sinnlichkeit einerfeitd und Erftarrung aller Gemüther in Furcht vor der Polizei: ı 
quijitiondgewalt, allgemeine Erſchlaffung und Kraftlojigkeit andererjeitö, das Lebent 
die Stüge der Herrſchaft abfoluter Premierminifter, ver Gunftlinge, der Gamarilla. 

Zweite Hauptperiode;, Periode der Blüte oder des Jünglings 
Mittlere, tHeofratifhe Eulturftufe. Geſetz, Recht und Staat Der Theo 

A. Verbindung mit der Periode des Jünglingsalters. Diejed ift 
viode des Hervortretens und Übergewichts des höhern Lebensbeſtandtheils, jedoch 
Bermifhung und Verfchmelzung mit dem niedern. Denn nit fprungweife geht die 
Xebendentwidelung von der Herrichaft des niedrigſten zu der des höchſten Lebensbeſtan 
Jene Organe, Inftitute, Kräfte für das Höhere find, obwol ſchon Fräftiger und wi 
doch noch nicht reif zur höchſtmöglichen reinften Offenbarung des Göttlihen, zugleich zı 
ſten Selbftändigfeit und Sonderung, und zugleich zur allfeitig harmontichen Unten 
des Niedern unter das Höhere vermitteld des individuellen jelbftändigen Kebensprinciz 

Für das intellectuelle menfchliche Leben ift dies die Zeit ver Mitte zwiſchen der niedern, 
ihen, ganz durch äußere Reize beftimmbaren, blos auf jich felbft gerichteten Sinnlichkeit u 
ſchen der jelbjtändigen, frei prüfenden, fittlichen, durch ſich ſelbſt beftimmten gleichgewidhtig 
nunft, dem fpiritualiftiichen, vernünftigen, felbftandigen Auffafien des Göttlihen. Es iſt 
des durch Phantafie und Gefühl beſtimmten blinden oder ſchwärmeriſchen, theokratiſchen & 
an fortbauernde äußerliche und finnliche Offenbarung des Göttlichen, wobei ſtets, wie i 
lichen Cultus, oder in Beziehung auf die moralifch:religiöfe Ipee der Reinigfeit und Unre 
ebenfo ferner wie in höherer Beichlechtöliebe, wie in Rittertbum und Liebe des Mit 
jelbft nad) den günftigften Darftellungen eines Ulrid) von Lichtenſtein, Sinnliches gar | 
Hoͤherm vermifht und verfhmolgen wird, bei der Kiebe z. B. die Befriedigung des 
finnliden Luſttriebes mit aufopferndem Hingeben und Anſchließen an die Gattung ı 
geliebten Gegenſtand. Es ift die Zeit blühender, energifcher, poetifcher (zeugenver) und v 
weiſe nad) außen gerichteter,, dad Höhere finnlich geftaltender Xebensthätigfeit. 

Für die gejellichaftlihen Verhältniſſe ift diefes die Zeit der Vorherrſchaft des 
Glaubens oder theokratiſchen Geſetzes auch über die äußern geſellſchaftlichen Berhältn 
Zeit der fortvauernden äußern Keitung berfelben durch die fortdauernde äußere, ı 

29) Menu, IX, 33. 
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tbarung, ihre Orafel, Augurien, Propheten, injpirirte Statthalter und Priefter, wie 
Hei Indiern und Perfern nad den Geſetzen des Menu und Zoroafter, bei ven Hebräern 
Moſes und bis zu den Königen, bei den Germanen vorzüglich feit Gregor VII., überhaupt 
er Bändigung der roheflen Fauſtrechtsgewalt durch die theofratifche geiftlihe Gewalt und 
iche Oberlehnsherrſchaft des großen abendländiſchen Chriftenflaats. In Rom ift dieſes 
zit Numa bezeichnete Zeit, aud welcher fo viele theokratiſche Reſte im Familien: und 
tsverhältniß auch in die folgende Periode hinein fortvauerten, und von welder jene 
Ge Stelle des Tacitus nad der Angabe des frühern despotiſchen Zuftandes fortfährt: 
na populum religionibus devinxit.” 
. Art der Bildung des theufratifhen Rechtsverhältniſſes. Immer mehr 
ıach Befriedigung der dringendften niedern Bedürfniſſe der Menfch einer höhern Be- 
ung entgegen. Gr, der bisher allein auf das Irdiſche gerichtet war, deſſen höhere Natur 
‚ wendet allmahlih, durd glückliche Anregung und Mittheilung beftimmt, den Blid 
ben. Inmer heller fällt das göttliche Licht in feine empfängliche Bruft, bis endlich die 
eit mit lebendigem Glauben jein ganzed Weſen ergreift und ſich unterorbnet. 
‚ber ver eben noch im Sinnlichen verlorene Menſch und die Organe feines geiftigen Lebens 
z0ch zu ſchwach und ungeübt, um Sinnlided und Geiſtiges völlig zu fondern und das 
iche vein geiftig und innerlich zu erfaffen. Je ſchwächer er aber fich felbft erfennt, vefto 
fühlt er jeine Abhängigkeit von der Gottheit, er thut feinen Schritt, ohne überall ihr 
Walten, ihr mundervolles Wirken zu ahnen, zu belaufen. Innig fohmiegt er fi an 
r, ſucht ihren Beifall, fürchtet ihren Zorn und forfcht deshalb eifrig nad ihrem Willen, 
tinem heiligiten und höchſten Gejeg. Aber wie ihm von außen die Gottheit entgegenfam, 
St er iie auch nur augen. Vernunft und Gewiffen jind ihm, der, ohne audgebilvdete Kraft 
teflerion und freien Prüfung, in Anſchauung und Gefühl verloren ift, noch nicht ihr Dol: 
ber. Die Gottheit jelbft muß ihm und zwar ſinnlich ſprechen, muß fich offenbaren. Wun: 

e Erfheinungen, der Mund der Orakel und Propheten, infpirirte Statthalter und 
thun den göttlihen Willen ihm kund und leiten ihn auf allen Wegen. 

echt kann jegt nur fein, was dieſem ſtets neu ji) äußerlich offenbarenven göttlichen Willen 
it. Srönmigfeit oder Glaube, Tugend und weltlihes Recht, Erfennen und Glauben 
elzen daher, wie jie es z. B. bei ven Hebräern gänzlich fogar in der Sprache thaten. Der 
e Glaube ift Geredtigfeit, und Unglaube höchſtes meltliched Staatöverbrecden, wie die 
Handlung und Reinigung gottesbienftlih und fromm ift. 30) 
ch die beſchränkte jinnliche Auffaffung befommt die Gottheit finnlihe Geſtaltung, wird 
ih aud Nationalgottheit, unmittelbar den Staat regierender König. An ihren finn-: 

Cultus, ihre Orakel und Altäre, ihre Tempel und Feſte fnüpft fi, wie in den 
atiſchen Zeiten der Hebräer, Phönizier, Griehen und Lateiner, das Geſellſchaftsband. 
»r Vorherrſchaft des Höhern aber, ſeiner durchgehenden Verſchmelzung mit Sinnlichem, 
tegt ſelbſt vie Befriedigung ſinnlicher Triebe und Bedürfniſſe ſtets den Menſchen auf Gott 
. Alle Baben empfängt er aus der Hand eines Gottes und denkt feiner bei deren Genuß, 
ie Götter zu feinen Mahle nieder und erfreuet fie mit feinem Opfer und opfert felbft mit 
ber Liebe der ſchönen Göttin. 
. Grund: oder Berfafjungsgefeh der Geſellſchaft. Dieſes iſt jekt dei 
ich ſich offenbarende, von den Prieftern, Sehern und Statthaltern der Gottheit aus: 
chene und gehandhabte göttlihe Wille und der blinde Glaube an denſelben. Endzweck 
Staats ift Erfüllung diefes Willens und dadurch Wohlgefallen und Segen, Erfüllung 
erheißungen der Gottheit, nähere Bereinigung mit ihr. 
.Lebenskraft dieſes Staatd und feiner Gefege ift der blinde Glaube oder die Vor: 
baft des durch Höheres Gefühl und Phantafie geleiteten gläubigen Hingebens an das 
lich ih offenbarende Göttliche. Es wird pofitiv erhalten und gefördert zunächſt durch 
ch⸗poetiſchen Cultus, durch den Kohn der Befriedigung aller vervienftlidhen, das heißt hier 
die fromme gläubige Hingebung und folgjame Unterwerfung ausſprechenden und ver- 
nden Triebe und Thätigfeiten, durch göttliche Wohlgefallen und Erfüllung ver göttliden 
eigungen für fie. Vergehungen ſind hier bewielene oder erzeugte Störungen folder 
men gläubigen Hingebung und folgfamen Unterwerfung, und zwar bei der Bermifhung 
Innern und Außern fo wie des Sinnlihen mit Sittlihen, und wegen ded nothwendigen 

MB. 8.2 Mo. 9,27. 2 Sam. 8, 15. Jeſ. 3, 10. Palm. 68, 4; 85, 11; 145, 17. 
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blinden Glaubens, auf dem bier der ganze Staat ruht, das, was bei und niemand ı 
brechen zu betrachten nur denkt, bloße äußere Verunreinigungen, bloße moraliſche Sür 
böje Gedanken; vollendd aber jever Unglaube, der bier Todesverbrechen, Keßerei un 
verrath zugleich if. Diefe Störungen des Princips nun merben bier aufgehob: 
Reinigungen, Entfünbigungen, Buße und Opfer aller Art, durch fomboliiche Anpeutu 
ewigen Werths des Guten uub der VBernihtungswürbigkeit des Böen, mozu bei‘ 
nicht durch) vernünftige Reflerion, jondern dur Bhantafie und Gefühl geleiteten Bolt 
bei und unvernünftige Talion gehört, die man ebenjo wie das despotiſche Strafre 
herrſchenden Vermiſchung der Bulturftufen und der Principien in ven Rechtsſtaat ul 
wollte. Hierdurch müſſen die Schuldigen oder da® bei vem Mangel an reflectirender € 
des Innern und Außern durch fie mit verunreinigte Volk dad Böſe und Unreine, 
brecheriſche finnliche Luft wieder von ſich abthun, ſich durch freiwilliges Opfer des 
durch reuige liebevolle Hinwendung zum Goͤttlichen wieder mit Gott verſöhnen 
das rechte innige Verhältniß ſetzen. Es muß vollends bei großen Verbrechen durch 
volle, rächende, goöttliche Gerichte der geſunkene Glaube an Bott und ſeine Di 
Statthalter und ihre goöttliche Kraft bei den im Irdiſchen verlorenen Sündern wiede 
Bhantafie und Gefühl wieder für den blinden Blauben gefeflelt werden. So erfcheine 
bie theofratifhen Strafen, die indiſchen und perfiichen und Mofaifchen wie bie altrömi 
bie deutſchen im Mittelalter, ausgeſprochen durch Priefler, Leviten, priefterlide ! 
durch priefterlihe Augurien und Durch die vermittel® ihrer Ginflüffe beſtimmten Ri 
Gottedurtheile, wozu jegt au der Eid wird. So erklären fih das Cereri sacer e: 
necator ; da® arietem endo concione sobjieito, die suovetaurilia u. f. w. 31) 

31) Welder, Letzte Gründe, &. 285, 324 fg., 371, 536. L.2,6.6,de O. J. Überall ı 
wirflich, was die Kobpreifer der Theofratie vergeffen, unbemußt das Sinnliche mit bem ( 
jedoch fo, daß, was die Feinde vergeiien, dem Streben und Endziel nach die beffere Ratu 
finnlicye vorberrfcht, welche der Gläubige ihr felhfi in graufamer Marter, in oft bemunber: 
Erfcheinungen fhwärmerifcher Kraft und Begeiflerung aufjuopfern nicht anſteht; und fo ba 
der Gottheit und einer fittlichen Unterwerfung unter ihr Geſetz auch das Sinnliche adelt, daj 
fie Hinführt. Wenn auch allerdings ein individueller, poſitiver, mit Irrthümern und große 
lichkeiten gemifchter und gehandhabter Glaube und Gottesdienſt Grundlage bes theofratifdy 
if, fo darf man doch nicht überfehen, daß auch ihm der allgemeine Glaube unb das willige 
an das Böttliche in den Gemüthern ber Menfchen zu Grunde liegt, daß aber als wefentliche ( 
hierzu eine wahrhaft flttliche Richtung ber Menfchen erforderlich if. Wenn das Gemüth fe h 
andy die zur Gottheit, hat es den immer feftern Slauben, die wachlende Liebe und GSehufu: 
wogegen Laſter und niedrige Leidenichaft immer mehr von ihr entfernen und entfremden und fie 
blogen Schredbild machen, von weldyem ber Sünder in flets neuem Sinnenraufch und Dert 
loemacht, fo viel er nur immer vermag. Deshalb, wie einfeitig und häufig von eigenfüchtigen 
geleitet auch die Stellvertreter der göttlichen Regierung oft mirfen mögen, mußten fie doch ak 
auf Tugend und Frömmigkeit und eine wenigſtens zur Herrichaft burch geiſtige Impulfe, zur 
bes Blicks auf das Höhere fähigen Beiftesentwidelung fchon ihres Zwecks wegen zu wirfen Inc 
nicht zu verfennen ift, daß fich bie Theofratie in dem Jünglingsalter ver Völker als ein we 
Übergangspunft von ber unteriten, finnlichen, egoiitifchen und fauſtrechtlichen Gulturfiufe zu 
fien barfiellt, wohlthätig und nothwendig wie Jünglingsalter zwifchen Kindheit und Wä 
wohlthätig zur Bändigung bes rohen Fauftrechts und allmählichen Erziehung. Die theofratil 
lichkeit im Mittelalter förderte auf vielfache Weiſe die höhere Gultur gerade als Grundlage u 
mittel ihrer geifligen Macht. Auch fcheint es mir feinen guten hiftorifchen Blick zu verratben, 
bei allen theofratiichen Gefepgebungen und Inflituten, 3. B. ben mofaifchen, in einen: völlig 
lihen, blos vom heutigen Standbpunft ausgehenden Raifonniren, bloßen fchlanen Betrug u 
füchtige Abficht zu wittern (vgl. 3. B. auch Filangieri, Bb. IV, Kap. 34; Bd. VII, Kay. 9— 
Kap. 5), und in einem Zeitalter, welches bie Vorſehung, wie fie auch fonft ihre Wege in Dun 
offenbar ale Übergangspunft wollte und wo alles fchwärmerifch und feurig glaubt, anf eime 
begreifliche Weife überall Wunder fieht und hört und unfere Falte Reflerion und Kritik und if 
nicht fennt, einzig und allein die Herrfchenden als ausgefchloffen anzufehen von ber allgem: 
geifterung,, welche doch heute noch oft gerade die Fräftigflen Naturen, 3. B. unter Jünglingen 
fien ergreift und oft verblendet. Der Frevel in ber Theofratie aber beginnt ba, wo nady dem g 
ten des allmählich mündig geworbenen Geiſtes das Volk zur höhern, dritten Eulturftufe gereif 
nun die früher wohlthätige theofratifche Gewalt mit Falter LiR und eigenfüchtiger desvotiſche 
den erwachten Geiſt wieder zu unterbrüden und flatt durch ihre theofratifhen Strafen bla 
anerkannt verbrecherifche Störungen bes freien Glaubens negativ wieder auszutilgen, ſelbit pe 
Macht nicht durch den freiwilligen Glauben, fondern durch die Furcht vor der Strafe, nor a 
und Rebergericht zu begründen firebt. Dann muß fie zu den niederdrückendſten, ſchändlichten 
greifen und fie, bie order Sittlichkeit und Geiſtesbildung förderte, z. B. Univerfitäten grün 
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BE Anerkannte ſittlich ahtungswürdige Derjönlidfeit und wenigſtens 
Hlide Privatfreiheit ift hier dur das Grundgefeg begründet für die Gläubigen, 
Rinder und Ebenbilder Gottes, zu deren Beſtem göttliche Regierung und Staat und die 
Hihen Verheißungen gegeben find, die mit freier Liebe und Huldigung ji zu Gottund 
wen Geſetz bekennen, deren Rechte endlich nad) dem beftehenden feften göttlichen Geſetz und 
niahren als heilig und gefchügt anerkannt werden. Nur ift wahre Glaubensfreiheit und auch 
Were Mitvegierungs- oder republifanifche Freiheit hier neben der allein weifen, unfehlbaren 
klihen Regierung nicht begründet, und der Bläubige, obmwol als frei, doch als ein unter 
smunbjchaft flehender Minorenner behandelt. Durch die perfünliche Freiheit hat der Fromme 
geſchütztes Vermögensrecht. Doc ift, wie alle, fo auch dieſes hier zunächſt gottesvienftlich 
amt, dem Böttlihen dienftbar, ein Lehnbejig ver Kirche, ein dem göttlichen Oberlehns- 
n zehntpflichtiger, zunächft für die sacra privata und publica und, wie in Indien, für die 
tenopfer dienſtbarer Beiig. 
F. Die die Theofratie fürdernden, vonihr geförderten Orundverhältniiie 
1) vorzugsweife Beihäftigung mit Aderbau, wenigſtens, wie bei den 

dern unter Moſes, Übergang vom nomadifhen Xeben zu demfelben. Diefe Lehens- 
brung und Beſchäftigung beweift und jie erzeugt nody mehr höhere Bedürfniſſe und höhere 
sr. Sie ermedt jie theild durch die größere Negelmäßigkeit und Kunft der Beihäftigung 
ihrer Werkzeuge, insbeſondere den Gebrauch des Eijens, befonders aber durch die Noth- 
pigfeit der Grenzſcheidung, der Seftigfeit und Heiligung ded Eigenthums. Sie erwedt fie 
5 den Blick aufden Simmel und feine höhern Belege für Natur und Menichenleben, feine 
ichſt Für den Aderbau ſelbſt entſcheidende phyſiſche wie moralifche Weltordnung. Aber die 
fachheit des Geſchäfts verträgt ſich doch zugleich mit dem Fefthalten am alten blinden Glauben 
der prieflerlichen Lebendorbnung befier als Vorherrſchaft des Gewerbs und Handels und 
g und häufiger Verkehr mit fremden Anderöglaubenden, ald der Austauſch der Em- 
Bungen, Gedanken und Gefühle mit ihnen und die darin enthaltene vielfache ſtete Anregung 

gleihung, zu freier Reflerion und Prüfung, zu eigener individueller, ſelbſtändiger 
x Audbildung, zu Aneignung fremder und neuer Ideen und Überzeugungen. Dieſes 

ört nothwendig dad Reich des blinden Glaubens, wie 3. B. beiden Hebräern feit 

und nod mehr feit Salomo, und gleichzeitig in vielen orientaliihen Staaten. Ja es 
bei den Hebräern die Theofratie nie fo vollftändig verwirklicht, als Mofes wollte, weil 
bot auswärtigen Handeld und feine freilich harten, aber nur aus dem theofratifchen 
unkte erflärliden Befehle der gänzlihen Reinigung des Landes von den frühern Bes: 
nicht gehörig vollzogen wurden und fo Gemeinſchaft mit ihnen wiederholt zum Abfall 

Nationalgott und König verleitete. 2) 

gerade ihre Wohlthärigfeit und Zeitgemüßheit Documentirte, daß fie es fonnte, nunmehr fie vers 
S, um dennoch und oft gerade um fo fchneller ihrem Sturze entgegenzugehen.. Als Wahniinn 
und als Frevel zugleich, das legtere wenigſtens bei der Ausführung unvermeidlich, erfcheint das 

en ber italienifchen, portugieſiſchen und ſpaniſchen, der franzöftichen und deutfchen Congregatio⸗ 
efuiten und Theofraten, nach erwachter freier Reflerion und Prüfung, nach bereits zerftürtem 

des blinden Glaubens dafjelbe mwiederherzuftellen, oft blos unter deffen Namen mit bewußter Abs 
en Despotismus ober wie einft bei panifcher Inquifition durch nichtewürdige Verbindung mit dem 
Dtismus und Feudalismus, durch Lift und Gewalt, Verdummung und Brutalifirung ber Men: 
u begründen. Wahnfinnig ift es, wenn felbft das für immer entfchivundene Sünglingsalter mit 
t uns befier gefallen follte als das Mannesalter, in das forteilende Rad der Zeiten zu greifen 

einen ewigen Umſchwung hemmen zu wollen. &revelhaft aber ift es, flatt wie in der wahren zeit⸗ 
Beu Theofratie die Menjchheit vorwärts und zu neuem Aufichwung, vielmehr burch Unterbrüdung 
räfte rückwärts zu führen und zwar mit verbrecherifcher Gewalt gegen freie Menfchen und durch 
was jeder Sünde Anfang und Ende und Mittelpunkt ift, durch bewußte falte Lüge und Heiligung 
Mittel durch den Zwed, durch bewußten Misbrauch des Heiligen. Mehr als begreifliche Verblen: 
aber wäre es, wirklich zu glauben, dag auf folchem Wege etwas anderes zu erreichen fei als Gr: 
ag icheußlicher Heuchelei, Geiftesverbumpfung, Armuth und Entfittlichung, etwas anderes als ein 
ach verbrecherifcher Despotismus, gemiſcht aus Pfarfen:, Hofgefinde- und Maitrefienregierung, 
unfräftig wie der in Spanien, Portugal und Italien; erbarmungsmwürbig unfräftig gegen jeden 
eiff und jede Schmach von außen wie gegen alle Revolutionen im Innern, welche auch dort unver» 
Ucd der europäifche Bildungsgang und der, wie einit in Branfreich, gerade durch Misbrauch mit 
Religion erzeugte Voltaire'fche Haß berfelben immer aufs neue und, wie zu befürchten fleht, nicht 
wr in jo gutmüthiger Geſtalt wie in den legten Jahren hervorrufen wird, um endlich vor gänzlichem 
ms der unglüdjeligen geichändeten Bölfer jene Thoren vder Frevler in ben Abgrund zu Ichleudern. 

) Im alten Priefterflaat Meroe trieben die Priefter jelbft ben Karavanenhandel und wußten bann, 



5238 Staat 

2) Religiss und gottesdienſtlich, z. B. als Sakrament, als Berei 
der Glieder um den Hausaltar, beſtimmte Ehe- und Familienverhä 
theils unmittelbar zur theokratiſchen Erziehung und Grundlage für den Staat, theil 
gründung des theokratiſchen Einfluſſes und Einkommens der Prieſter bei den sacr: 
den Teſtamenten, Familiene inrichtungen, Cheſtreitigkeiten, Adoptionen u. ſ. w., wien 
in Rom und im Mittelalter. 

3) Kaſtenmäßige, die Prüfung und freie Wahl des Lebens berr 
lichſt ausſchließende Standes: und Amtsverhältniſſe und mindeſtens 
herrſchende, die Gottheit repräſentirende, ganz den theokratiſchen Intereſſen dienſtbar 
kaſte, wie Moſes in den Leviten, die päpſtliche Theokratie und Gregor VI. durch d 
und die feſte, ordnungsmäßige Ausbildung der Geiſtlichkeit gründeten, wie bie aus! 
des Brahma flammenden Brahmanen, die von höherm Geſchlecht fftammenden PBatrüı 

4) Die zweite ober mittlere Stufe der Religion zwiſchen Kerifdhi 
fpiritualiftifhem Monotheismus, nämlid eine poetifhe, zwar ſchon auf 
unendlider, allgemeiner göttlider Weltregierung beruhende, abe 
angeblihen Monotheismus no finnlich, meift vielgöttifh und menſchlich geftaltet 
mit poetifch jinnlihem Kultus, mit Geremonial: und Opferbienft. So bildete felbi 
folgung reinen Glaubens und der Voranftellung einfacher Moral das theokratiſche Mi 
feinem Marien: und Heiligen, in feinem Bilder: und Geremoniendienft und fe 
opfern u. |. w. ſelbſt das Chriſtenthum aus, um Phantajie und Gefühl zu nähren, de 
an die Priefter und die unmittelbare theokratiſche Regierung Gottes durch fie I 
erhalten. 

5) Vereinigung der weltliden Gewalt, der weltlihen @efeggeb 
Nehtfprehung mit der geifllihen und kirchlichen, und jedenfalls 9 
ſchaft der geiſtlichen Gewalt, wie beiden Hebräern, over wie nad Gregor VIl 
unbedenklichen Ausſpruch felbft aud noch de8 Sachſen- und Schwabenipiegel®, oder w 
die Vatricier nicht blos dur die Gewalt des im Tempel verfammelten Senats, foı 
zugli auch durch ihre priefterliche Weihungs: und Auguriengewalt und burd ihre y 
geheimnißvolle Gewalt über dad Recht. ?3) Indiſche, Hebräifche, perſiſche Religions: u 
bücher waren eins und baffelbe, ebenfo wie der Levit und Richter, und auch das J 
Recht ftrebte, fo gut ed die Berhältnifje erlaubten, feinem Ideal nad). 

6) Ariftofratifhe Regierungs- und Verwaltungdform, in w 
Oberpriefter ald ver Erfle unter Gleichen ericheint, weil die nothwendig von Bott ü 
alfo ſouverän mit entfheidenden Priefter nit unbebingt untergeorpnet werden, bie 
fpirirten Laien aber nicht weiter entfcheidende Stimme haben können, al6 man etw 
nehmern für ihre Unterftügung wieder in ihren ariſtokratiſchen Intereffen unterftüg 
Bolt im blindgläubigen prüfungslofen Gehorfam zu erhalten. Deshalb verfolgte 
Papſt mehr ald Eine volfäfreie Berfaffung mit dem Bann. 

7) Religiss priefterlihe und poetifh Fünftlerifhe Weisheit und 
Aufſchwung zum Höhern und Ihöpferifche Geftaltung deffelben, aber in finnlicke 
Formen, Bildern, Symbolen, überhaupt mit Vorherrſchaft ver Phantafie und de 
und des theofratifchen Glaubens und im Dienft derjelben, zu ihrer Belebung und 2 
und zur Hülfe des finnlien Cultus, nicht aber vom Glauben ſich fondernde, freie fı 

wohl umgeben von Wülten, Gewäflern und unwiflenden Bölfern, die Rörenden Einflüfie au 
lang zu entfernen, indem fie zugleich ſtreng auf Unverrüdtheit des alten Herfommens hielten | 
Anſehen hatten, daß der König ihre @rflärung, er müfle nach dem Rathichluß der Götter ſter 
vollzog. Als fpäter der Handel fie in Verbindung mit freien Griechen und ihrer Bhilofop! 
mar es um ihre Theofratie geichehen. Der König Ergamenes drang in den unzugänglide 
der goldene ‘Tempel der Athiopier war, brachte Die Priefler um und jchaltete nach Butpünfen 
Römern galt Ancus Marcius für den Gründer von Handel und Schiffahrt, und ſchon fein 9 
ber von den priefterlichen Patriciern gehaßte Servius, gründete bie rechtlidye Freiheit. Bei 
niziern und Karthagenienfern, bei denen im Orient am meiften Handel und flädtifches Leben « 
waren, fehen wir nach früherm Recht der Gewalt ſowie ber Theofratie am meiften Aufſch 
rechtlichen Freiheit. In Japan ſchloß man bis vor furzem jeden Verkehr mit Fremden an 

33) „Quas actiones, ne populus prout vellet institueret, certas solennesque es 
runt — omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud Collegium Pk 
erant: ex quibus constituebatur, quis quoque anno praeesset privatis.” L.2, $.6, de ı 
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aft, Bhilofophie und Geſchichte. So waren vie Theofratien, z. B. in Indien, Agypten, 
ermanifchen Mittelalter, Mütter und Pilegerinnen der Poeſie und Kunft, unüber: 
heiliger TZempelbauten, Done, Grabmäler, Pilegerinnen der bildenden Kunft wie der 
und überall wenigftend der Muſik, des Gefangs und der Poeſie, die in dieſer jugend: 
t, wie der Minne-, Ritter: und Meiftergefang im Mittelalter, nicht etwa Eigenthum 
beſonders Begünfligter, jondern in der ganzen Nation verbreitet find. Wie pie Sprache 
ift alle Weisheit jegt vorzugsweiſe poetiſch und in poetifher Korm mit der Religion 
und, wie die Vedas und Zendbücher und das Alte Teftament beweiſen, mebr oder 
ie auch die legis actiones bei den Römern, Eigenthum und Geheimniß der Priefter 
n dienſtbar. Durch alles Wiffen weht jet diefer poetijche, theofratifche Charakter, 
r Despotie der roh empirijche, materialiftifche, im Rechtsſtaat der Eritiich prüfende, 
ge, philoſopiſch- und hiſtoriſch-wiſſenſchaftliche. Su erhebt fich z. B. die Gefchichte jet 
en Geſchlechtsregiſtern, blos annaliftifhen und logographiſchen Gingelheiten zu ben 
yen, mythiſchen und poetifchen Volks- und Heroenfagen und zu den Geſchichten vom 
hen Standpunft, 3.3. zur Apologie des Chriſtenthums, wie die von Orofius und 
den Geſchichten nad den theofratiichen Zeitaltern und ven vier von Bott eingelegten 

archien, nad den ſechs Schöpfungstagen und dem Bilde des Daniel. In welchem 
Mittelalter felbft die von ven Alten uns zugefommene Geichichte mit dem allgemeinen 
utoritätöglauben aufgefaßt und behandelt wurde, obne alle Eritiihe Prüfung, ja mit 
sheu „vor ver ruchlofen Vermefienbeit‘ des Zweifeld an den einmal in der Hierarchie 
alten Schriftftellern und ibren Zeugniffen und mit der jegt in allen Dieciplinen herr⸗ 
Interwerfung des Geiftes und Urtheild unter den überlieferten Buchflaben, und mie 
em Ende der theofratifchen Hierarchie wiffenichaftliche und Eritifche Geſchichtsbehandlung 
dieſes hat vortrefflich Niebuhr geſchildert.*) Nicht minder ift befannt, wie bie Me- 
‚ ihrer roh materialiftifhen Geftalt auf der unterften Gulturftufe einen religiös theo⸗ 
myſtiſchen Sharafter in der Periode ver Theofratie erhält, durch Wunder heilt, in 
u. f. w. meift ebenfalls, wie noch bei den griehifchen Hippofraten, Prieftergeheimnig 
erſt auf der dritten Stufe zu wahrer Wifjenfhaft wird, um in der im Alter zurüd- 
Despotie allmählid wieder in unwiffenfchaftlihe Enpirie überzugeben. 2°) Im Redt 
u deſſen theofratifch poetifchen Inhalt nicht blos die alten Symbole und fombolifche 
ven des Römifchen Rechts, die solennes formulae und juris antiquae fabulae 36), die 
fiel des praftifhen Rechts von den Prieftern ausgehenden und von ihnen bewahrten 
und legis actiones. Es tritt diefer für die Auslegung und Würbigung des Rechts 
Zeit hochwichtige Charakter und Standpunkt auch lebendig genug in unferm deutſchen 
r hervor. So geftalten in der Rechtsverwaltung jene vielen feierlichen Symbole und 
ieden Rechtsſtreit zu einem ritterlihen Kampfe, zu einem Drama, worin zulegt bie 
heile, die ide mit Eidhelfern, Feuer: und Waflerproben und Zmeifämpfe den Knoten 
benfo zeigt jich auch in den Gefegen überall jener Charakter, felbft wo ihr Inhalt ur- 
, aus nichttheofrtaifcher Zeit ſtammte, wie meift im Sachſen- und Schwahenfpiegel. 
3. B. hier gleih vom ftatt einer abftracten profaifchen Beftimmung über dad Ver: 
iftiger und weltlicher Gewalt vielmehr Chriſtus vor unfere Seele geführt, „als er gen 
uhr und dabei, ald er des Friedens Fürft nun heiget, zwei Schwerter, dad des geift: 
y mweltlihen Gerichts, zur Beſchirmung des Chriſtenthums und des Erdreichs, dem 
etrus befahl’, deſſen Nachfolger der Statthalter Chriſti ſodann „das Schwert des 
Gerichts dem Kaifer leiht“. Diefem hohen Vaſallen aber und weltlihen Schirmherrn 
enbeit und des Heiligen Römifhen Reichs „iſt gelegt zu beicheidener Zeit, wenn ber 
tet auf einem blanken Pferve, vemjelben ven Stegreif zu halten an dem Auffleigen, 
er Sattel nicht entwinde,“. (Anderwärts fpricht das Bild der Sonne, die vem Monde 
eiht, die Seele und ver Leib das Verhältniß aus.) Ebenſo werden unmittelbar darauf 
ve und Standesunterſchiede ald die fieben Heerſchilde dargeftellt durch die jieben Welt⸗ 
Berwanptihaftsarten und Grade aber durch die Glieder des menfchlichen Leibes, ähn⸗ 

dmifche Geſchichte, Bd.l, ©. VII. u 
ies führt vortrefflich durch Die ganze Gefchichte der Medicin durch eine öffentliche Rede meines 
und frühern Gollegen Baumgärtner. 
cero pro Muren., c. fg. Juſtinian und Theophilus im Preömium ber Sn iutionen. 

‚ferifon. XIII. 
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lich wie in den Vedas die Stände durch ihren Urfprung aus den Gliedern bed Grah 
befannten bildlichen Rechtsbücher aber, z. B. die Handſchrift des Sachſenſpiegels in I 
berger Bibliothek, enthalten nicht etwa, woran man höchſtens in unjerer Zeit denl 
Abbilder einzelner vorzunehmender Eörperliher, vechtli wichtiger Handlungen. ! 
ganze Inhalt dev Rechtsgebote felbft, Sag für Sag, wird in dieſen wahren Rechtsſpi 
der Bezeichnung durch Worte, Abftractiond- und Refleriondbegriffe, für bie an jin 
fhauung und ſymboliſch poetifhe Hüllen gewohnten Bürger und Schöffen durch ei 
Bilder: und Symbolfprache gegeben. So z. B. wird glei anfangs die Rechtsregel, da 
Pfaffen, Krämer und Weiber nicht lehnsfähig find, dadurch ausgeſprochen, daß vier ! 
fonen in Abbildungen auftreten, kenntlich durch ihre Symbole (der Pfaff durch Kutte 
jur, der Bauer durd den Buntſchuh und fein gleihfürmig plumpes Bauerngeiiht, d 
durch die Elle), und num buch das Ausftreden ihrer Hände in bittender Stellung | 
herrn, bezeichnet durch ſein Symbol, die Lilienfrone, um Belehnung bitten, vor ihı 
gewiefen werben durch fein Abwenden und baburd, daß er jeine rechte Hand, flatt | 
lehnung zu gebrauchen, ſich feithält. So wird die Regel vun der Rechtsfähigkeit nur d 
Geborenen, die ſchon an ſich poetifch fo bezeichnet ift, daß der Sohn beerbt fei mit feiı 
Zehn, „wenn er fo lange lebet, bag man feine Stimme gehören mag in den vier Ü 
Hauſes“ (wenn er die vier Wände des Hauſes beichrien hat), ausgeſprochen durch 
eines Widelfindes neben einer Wochenbetterin, die auf ihr fchreiendes Kind deutet 
vier Büften an den vier Wänden mit einem Finger auf ihre großen geöffneten Ohren 

Solche Bilder machten jelbft bei landesherrlichen Publicationen der Befege ein 
integrirenben gejeglihen Beftandtbeil aus, felbft nocd bei dem bambergiichen peinlid 
buch, wo in einer Ausgabe mit Holzſchnitten dad Titelblatt dad Geſchworenengerit 
und im Publicationdpatent ſteht: „Wir haben auch in diefer unferer Ordnung umb 
Merkung und Behaltnuß des gemeinen Mannes willen Bigur und Reinten nad ( 
der Geſetze, jo darnach folgen, ordnen und drucken laſſen“, in welchen Reimen danu 
lichſt bibliſch portifch vargeftellt wird. 37) 

Huch was jegt Philojophie fih nennt, wird, wie alle geiftige Kultur ver Iheo! 
geduldet und gehegt als Waffe ihres Glaubensreichs, zur Sittigung und Bändigung 
licher Roheit, ald völlig unterwürfige Dienerin der Kicche, ſowie jener geiftliche 9 
der Scholaftifer, ver ven gegebenen Inhalt in feinen dialeftiichen Kormen vertheidi, 
bereit, wenn es der Kirchenglaube jo gewollt hätte, für eine Fünf- als für eine D 
jeine Ranzen zu brechen. Wo aber irgend, felbft auch nur in ver Naturmiffenfchaft, ı 
ichaft jich zu emancipiren, ein jelbftändiged Reich zu erbauen ftrebt, wo der der Bor 
entwachlene Geift eined Roger Baco, eined Bruno, eines Balilei auch nur bei Säg 
ienem Wahn der Kirchenväter, daß bie Erde eine platte Scheibe jei, oder der alten 
das ich die Sonne um fie herumdrehe, das Reich ver blinden Blaubensmadt wi 
erſchüttern und dad Mei) der Neflerion und Prüfung beginnen will, da trifft Strafe 
folgung die Hochverrätherifche Kegerei, bis endlich nad ſchweren Kämpfen das neue 
den Trümmern ded alten ji erbaut. Doch freilich, noch die papflliche Encyklica von 
dazu verführen, alle alten theokratiſchen Grundſätze feſtzuhalten, die unſert 
Rechtsſtaats zu verfluden! 

Dritte Hauptperiode, Periode der Neife, des Mannesalters: 
vernunftrechtliche, freiheitliche Culturſtufe; das praftiihe Geſetz 
Rechtsſtaat. A. Verbindung mit der Periode des Mannesalters. 
die Periode allfeitiger Harmonie und harmoniſchgeordneter felbfl 
Lebensthätigfeit für den ganzen Lebendzwed unter Vorherrſchaft 
der ſelbſtändigen individuellen Kraft aufgefaßten höchſten Lebensel 
woza jetzt alle Organe und Kräfte hinlänglich gereift find. Es iſt die Periode zugleid 
enbetften ſelbſtändigen Ausbildung aller Lebensbeſtandtheile, Organe und Syſteme u 
ihrer alljeitig Harmonifd geordneten Zuſammenwirkung und Vermittelung vermi 

37) Schunf, Zeitſchrift. Bd. IV, Abth. 1, S. 106. Über die Poefie im Recht Hat aud 
Savigny's Zeitichrift, IL, 25, einen verdienſtlichen Auffap gegeben, aber ebenfo wenig wie d 
geber der Abbildungen der Heidelberger Handſchrift des Sachlenfpiegele die Sache mit Dem the 
Standpunft in Berbiubung gebradtt. 
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das felbflännige Lebensprincip erhaltenen centrafen Unterordnung unter ven höhern 
Bufbeftanbtheil. 
Für das intellectuelle menschliche Leben ift dieſes die Zeit der Vorherrſchaft der jelbftän- 
we, üttlichen, prüfenden Vernunft oder des Göttlichen in vernünftiger, rein fpiritualiftiicher 
Eins und der felbfibewußten alljeitigen Harmonie des Lebens, unter Vorherrſchaft des 

efaßten Göttlichen. 
"Sa Beziehung auf das gejellfhaftliche Leben insbeſondere ift e8 die Zeit der Vorherrſchaft 
Ritlich vernünftigen, freiheitlichen Rechtögejeged und des Rechtsſtaats oder der von der jitt- 
keien, geprüften, vernünftigen Überzeugung der felbftändigen fittlihen Perſonen aner: 
ten @ejellihaftögejege, des frei conjentirten, für alle verhältnißmäßig gleichen oder gleich— 
Btigen harmoniſchen Rechts, wie in ven beflern Zeiten des claflifchen Alterthums und bei 
eutigen freien germaniſchen Bölfern. 
'ſaritus bezeichnet für die Römer ald erften Gründer diefer dritten Periode den Servius 
16, den Stifter der Genturiatcomitien flatt der ariftofratifchen und priefterlich beftinimten 
>rijchen und Curienherrſchaft, ald den Gründer fefter gleihheitliher Verfafſungsgeſetze, 
ns eliam reges obtemperarent, berührt dann ven Kampf der Plebejer zum Schuß der 
fungsmäßig ausgejprochenen freiheit (tuendae libertatis) gegen die wiedererwachten des⸗ 
B-tHeofratifhen Anmapungen der priefterlihen Patricier, erwähnt hierauf den Auszug 
am Heiligen Berg ald den Übergang zum Gipfel und zur Befeitigung des freien und gleichen 
D burdh die Zwölf Tafeln (finis aequi juris). 3°) 
Bär die germaniichen Völker wurde die Vorherrſchaft dieſes freien Vernunftrechts im In- 
‚amd eines ebenfalld vernunftrechtlidhen, freiheitlich gleichheitlichen Voͤlkerrechts oder das 
Bun des rechtlichen Gleichgewichts an die Stelle des großen theokratiſchen Chriſtenſtaats be- 
jdurch dad gegen Ende des Mittelalters fattfindende Zufammentreffen einer ganzen Reihe 

nifien und Verhältniſſen, von welden jedes allein durch Begünftigung freier Prü- 
Bergleihung und Reflerion dad Neid des blinden Glaubens hätte zerftören Fönnen. 
gehören, neben einer Reihe von naturmiffenichaftlihen, mechaniſchen und aftronomi= 
tdeckungen, die gründlichen Studien des clafiifhen Alterthums feit der Verbreitung 
schen Flüchtlinge, das immer größere und ſelbſtändigere Neifen ſtädtiſcher Kultur 

heit fomie der liniverfitäten und Wiſſenſchaften, vie Entdeckung eines neuen Weltfgftems 
neuen Welt, vie des oftindifchen Handelswegs und der faſt neuen Entdeckung von 

Die Entdedung und Verbreitung der Buchdruderfunft und des Schießpulvers und die 
legte bewirkte Entwaffnung der ariftofratifhen Feudalmiliz. So gelang endlich der 

Rbigen Zreiheitöfraft Luther’3 Die von den europäiihen Fürften und Völkern auf den 
zu Bajel und Konſtanz vergeblid) erfixebte Reformation, und kein Bannftrahl und 

Sefuiten retteten die hierarchijch- theofratifche Macht über das Weltliche gegen die ſiegende 
Ang, Kritif und Aufklärung, gegen bie ſelbſtändige Philoſophie und Wiſſenſchaft und 
Ben Kreiheitögeift der Völker. 

- Bildung ded vernunftrehtligen Befellfhaftöverhältnifies. Immer mehr 
Dindet mit dem Jünglingdalter, zum Theil felbft durch Entwidelung derjenigen Kräfte 
R Menſchenlebens, welche die Theofratie zu ihrem Dienft erzog und benugte, die Vor: 
>aft des warmen Gefühld und der fchaffenden Phantafie. Kältere Reflexion tritt an ihre 
, Togifches Denken und Prüfen. Der herangewachſene felbftändige Menich ift jegt endlich 
» Sinnliches und Geiftiges rein zu ſcheiden und dad Geiftige geiftig in feiner eigenen Ver⸗ 
zu erfaflen und zu geflalten. Dit prüfendem Auge erforſcht ex jegt, wie alles, jo auch 

Wötter, ihre Drafel und Propheten, und bald ſieht fein nicht mehr geblendeter Blick Irr⸗ 
„ Zäaufhung der eigenen Phantajie oder anderer Menjchen. Indem er reflectirend auf fein 

28 Innere, fi felbft, die Natur und die angefhauten Götter trennt und vergleicht, er- 

er, daß, wie er audy in der äußern Natur überall die Spur des ewigen Geifted ahnen 
ihm fichere Erkenntniß und Mittheilung aus ihr nicht mehr komme. Er erfährt nicht 

täglich neue wundervolle Einwirkung und Leitung feiner Schickſale durch die Gottheit. 

u) Mit diefer Anficht fchon der Lepten Gründe, &. 452 fg., ſtimmt jegt vom felbfländigen Stand- 
RK ans, und ohne Benupung der bebeutungsvollen Stelle des Tacitus, überein von Schröter, 
Bev. jur. civ. (1826), Obs. I; darin nämlich, daß bie Zwölf Tafeln ihrem Hauptcharafter nad 
Miusführung und Wiederherftellung der Berfafjung des Servius waren. 34° 
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Mas früher fo erfchien, zeigt fih mehr und mehr als Taufhung ver Menſchen, ode 
unveränderliches Geſetz des Alle. Aber auch die ganze Außerlich geoffenbarte Lehre verl 
alte Bürgſchaft. Von hundert verfhiedenen, widerſprechenden Offenbarungen erklär 
die einige für die allein göttliche, alle andern für Menfentrug und Irrthum. Iſt ur 
ſchon darum ber allein richtige und untrügliche, weil wir zufällig ald Chriſten, nic 
hammedaner, ald Katholiken, nicht als Proteflanten geboren wurden? Iſt nicht jed 
unfere Offenbarung, dad, was wir früher in Inhalt und Form für untrüglich un 
lich Hielten, von Menſchen, menſchlich Ihwad und unvollfonmen, mit unvollkom 
teln aufgefaßt und mitgetheilt und durch Hundert zum Theil allmählich anerfannte ı 
fene, aber jahrhundertelang ebenfall® für göttlich gehaltene Misverſtändniſſe um! 
fagungen verunteinigt und verfälfcht worden? Was ift noch wirklich göttliche und r 
heit in venfelben, und wie follen wir jie erkennen, wie richtig zwifchen den verfciet: 
Kirhen und Philofophien entſcheiden und auswählen? 

So ſich felbft und feinen qualenden Zweifeln überlaffen, führt die Neflerion vı 
immer tiefer in fich felbft zurüd, bis ihm endlich mit Sicherheit die Stimme ber 
Vernunft und Gewillen erwacht, vernehmbar wie einft aus dem Munde ver Draf 
pheten und ihm entſcheidend auch über die Göttlichkeit und Wahrheit wie über vie 
und Anwendung aller von außen mitgetheilten Xehren und Dffenbarungen. 

Diefe innere, eigene Vernuuft, felbftgeprüfte, freie, eigene Glaubens: und 
überzeugung ift ihn jegt letzte ſouveräne Geſetzgebung und Richterin feines Für 
und Thuns, auch über das an fi Objective, vielleicht ohne äußere Hülfe und £ 
nicht Erkennbare. Recht ifi nur, was fie gebietet, und ein Glaube ohne ihre Bil 
Aberglaube, eine Unterwerfung unter fremdes, nicht felbft frei ald wahr anerfa 
gidfes und praktiſches Geſetz und Gericht Verbrechen und Sklaverei. So fann denn 
ewig verfhiebenen und unvollkommenen fubjectiven Stand= und Anfangspunfte der 
in Auffaffung de8 Böttlihen oder der überſinnlichen, metaphyſiſchen und praftij 
heiten unter diefen verfhiebenen Inbividuenn, es kann nad) diefem höchſten Geſetz! 
Achtung und Behauptung eigener und fremder, perſönlicher göttlicher Würde, | 
Selbftgefeggebung ein gemeinſchaftliches äußeres Geſetz und Recht für gemeinſcha 
dens- und Hülfsverhältniſſe nur durch freie vertraggsmähßige Rechts-, Staats: u 
vereinbarungen aller ſelbſtändigen Freien zu Stande kommen. Es gilt infofern von 
Voͤlkern, wie fie nach dem Obigen ſtets anerkannten, was Plinius von den Nömer 
quocunque eivium summum esse voluerunt.“ Es bat die Betrachtung der Naturf 
natürlihen Grundform, die der Kreiheit und ver Gefhichte, auf das eine gemeinfd 
fultat, auf das der objectiven fittli Freien Vereinbarung geführt: die Sprade 
Glauben und Tugend wie Tugend und Geredtigfeit. 

C. Außerliches und gemeinfhaftlides oder geſellſchaftliches o 
Rechts- und Verfaifungsgejeg und Endzweck des Staats iſt jegt nur bie 
hung des ald vernünftig anerfannten gemeinfchaftlichen Geſetzes und der bloß ir 
Anfichten, der individuellen Beftimmung und Glückſeligkeit nur innerhalb feiner Gi 
und Brundbebingungen. 

D. Das Brundprincip, die Lebenskraft des vernunftredtlidhen 
lihen Befellfhaftsverhältniffes ift die freie innere Stimme ver fittlidhe 
oder des Gewiſſens 29), zunächſt als freie, fittlihe Achtung eigener und fremder, fit 
ſoͤnlicher Würbe, over der Ehre und Freiheit. Die objectiv erkennbar jenem Grund 
gemeffenen und ed förvernden Thätigkeiten und Triebe, die ſinnlichen alfo nur, ſi 
ihm unterordnen und dienftbar machen, find hier Berbienft. Ihr Lohn ift auch hier 
digung, achtungsvolle Anerkennung und Ehre, Gewähr ber durch das gemeinfcaf 
erftrebten rechtlichen Freiheit und Ermwerbung der Mittel fittlicher vernünftiger $ 
Verbrechen find die objectiv erkennbaren, bewiejenen, das objective Recht ſchuldvo 
ben Triebe oder Thätigfeiten. Sie werben bei allen freien Völkern geſtraft durch! 
Genugthuungs- und Wieberherftellungäftrafen, noxae vindicta, Apaprnarov 
zur Aufhebung der ganzen rechtsverletzenden Schuld oder intellectuellen Beſchädigun 
brechers vermitteld feiner Befferung und der Herftellung der durch feine Schul gei 

39) Vgl. Seneca de benef., II, 20, Ep. 90. Jacobi, liber ein Wort, das Leffing gefagt 
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p und rechtlichen Willensftiimmung bei ven übrigen Bürgern und dem Berlegten #9); und 
nur nach objectiv gültigem Verfahren und Rechtsurtheil unparteiifchen Gerichts. 
E. Dieſes Geſetz des bleibenden, jittlich freibeitlihen, objectiven Gonfenfes aller felb- 
rigen Perſonen, geſchützt durch unparteiifches Gericht und Berantwortlichfeit der Diener der 
wit bei denſelben, gewährt vollftändig die ganze heilige Perſönlichkeit und 
[önlidhe Freiheit, ſowol die privatredtliche mit ihren feften Grundlagen, einen felb: 
rigen, nad) dem Grundfag der Gleichheit und gleicher Gütervertheilung erworbenen Privat- 
thum, wie die politifche Verfaffungsfreiheit und faft bei allen freien Völkern auch, als 
rliche und jihernde, die conftitutionelle dem Weſen nach republifanifche Freiheit, welche 
‚in großen Staaten, zur beijern Erhaltung der Einheit (f. oben IT) die erbmonardiiche 
w oder die Form der Bundeöflaatöverfaflung in ſich aufnimmt. 
F. Die nah dem Biöherigen jih von felbft erklärenden Grundverhältniſſe des 
btöftaatd ſind: 
) Städtiſche völlig freie Gewerbd- und Handelsbeſchäftigung neben dem Aderbau, oft 
rſchend über denjelben. Sie fördern und bedürfen Nachdenken und bürgerlichen Ge: 
ft, Selbftändigfeit und höhere Eultur, ſowie diefe hinwiederum fie. 
Möglichit jittlihe und freiheitlice, fireng monogamiſche, die Achtung der Sittlichkeit 
t perjönlihen Würde und ſittliches Aufopferungsvermögen erziehende Geſchlechts- und 
inverhältniffe. 
Freie, nad individueller Freiheit, Fähigkeit und Selbftbeftimmung frei ermählte 
= und Amtöverhältniffe flatt der unorganifchen, ijolirenden und unfreiheitlihen Ka⸗ 
altniffe. 

I} ine der dritten Stufe der Religion entfprechende möglichft monotheiftifhe, Ipirituali- 
‚and wahre praftiiche Moral fördernde Religion. 
> Selbftändiges und freies, aber friedliches und gegenfeitig bülfreiches Nebeneinander- 
uder bürgerlichen Rechtsordnung und der Kirche, der jegt gejonderten weltlihen und 

Behörden und Gefege, mit Unterordnung der Kirche unter den jouveränen Staat in 
Gollilionen, in welchen diefer nicht, wie in der Negel, freiwillig dem kirchlichen Hulbi- 

‚Lönnen ſich erflärt. *1) 
Repräfentative, collegialifhe, gemifchte (zugleich monarchiſche, ariftofratifche, demo: 
) Berfafiungd: und Verwaltungdformen von dem Reichsrath und geheimen Rathe- 
m bis zur Gemeindeverfammlung und dem collegialiihen und Geſchworenengericht 

er. Diefe, mehr oder minder in allen freien Staaten erftrebt und verwirflidt, ent- 
eineötheild dem Verfaſſungsgeſetz als dem objectiven Geſammtwillen, auf welden 
ierung, alle nur durch denfelben Kraft habende, in vicem legis geltende Gejeg: 

Sg ruht. Solches Geſetz erheifcht eine die vielfeitige, mehrmalige Prüfung der vbjectiven 
Dſätze und Rechte möglich machende collegialifche Berathung mit gerichtlicher Berantwort: 

BR der verlegenvden Behörden gegen die Bürger und mit Zuziehung der Bürger zur Bertre: 
zer Rechte und Bedürfniſſe. Diefe entfpricht zugleich ven drei Hauptbedürfniſſen, Le: 
ften und Hauptfunctionen des Staate. 

F) Freie, jelbfländige, in höherer Entwicelung immer mehr durch felbftändige, gründliche 
phie und Geſchichte, durch Wiſſenſchaft und wiſſenſchaftliche Eultur geleitete allgemeine 
ng, die vollfowmenfte Scheidung und Sonderung und zugleid die vollfommenfte Gar: 

ke in ven Erſcheinungen fürdernd und vom freien Rechtsſtaat jelbft gefürbert. Wol mögen 

peien und Theokraten vor folder Aufklärung und Eultur erzittern, nie die rechtliche Regie— 

wahren Gemeinweſens, deifen Grundgeſetz gemeinſchaftliche freie Überzeugung der 
er, deſſen Grundprincip felbftändige jittlihe Selbftahtung und Ehre und muthvolle To: 

tung für fie ift, wo nichts mehr alle höhern Kräfte für dad Gemeinwohl vereinigt, 

ſcherer alle Gefahren äußerer Angriffe und innerer Berführungen und Verirrungen ver: 

und befiegt als der hoͤchſtmoͤgliche fittliche Gemeingeift, getragen und geleitet durch Die 

klare Überzeugung von der ungertrennlihen @inheit des Wohls und der Ehre des 

‚ bed Negenten und ded Bürgers, wo endlich Fortſchritt in aller Vollkommenheit, in 

N) Sal. L.131, de V. S. Henr. Steph., IM, 446. Vgl. oben, und die Legten Gründe, ©. 133 fg., 

le , fg- _ . . 

) Welder, Rebe über das Berhältniß von bürgerlicher Ordnung, Kirche und Schule (1828). 



634 Staat 
freier Wahrheit wie in freier Liebe, Seele und Endziel der ganzen Vereinigung, ihre 
oder Unterdrüdung die einzige unlödbare Todſünde ift. 

Vierte Hauptperiode; Periode des Abſterbens, des fhwaden 
findifh werdenden Breifenalterd und die Rückkehr zur Despotie. 
die Zeit des allmähliden Zurücktretens des Höhern aus dem Bejondern, des Aus 
Kreijed in feinen Anfang. 

Bür dad intellectuelle Leben kehrt bei einem wirklichen Eintritt eined übrigen: 
böchften Lebensalter nicht allgemein nothwendigen kindiſchen Greiſenalters ebenfalls 
finnlihen Egoismus, der Sinnlichkeit, des Geizes, der Trägheit zurüd. Das Höl 
allmählich Bedeutung und Wirkſamkeit, ſodaß alddann jene traurigen Worte wa 
Senes sibi sapiunt magis quam aliis et reipublicae, el omnia metuunt praeter ( 
magis deformat animas quam corpora senectus. 

Auch für das Gefellichaftöverhältnig Fehrt alsdann, wenn der höchfle erfriſche 
geift zurückweicht, wenn die Organe und Wege des böhern Lebens allmählich ohn 
Verjüngung ji verbrauden, verderben, erftarren, wenn fidh die edlern Kräfte zerſ 
in Disharmonie gerathen, ed kehrt fo, wenigſtens häufig, die Herrichaft der Sin: 
durch fie Deſspotismus zurück, wie bei fo vielen alternden Bölfern, z. B. den Rö 
Kaiferzeit. Bon diefem traurigen Zuftande, den feine Geſchichten mit Flammenſch 
gibt Taritus in jener claſſiſchen Stelle meifterhaften Umriß. 

Übrigens ift ver Zufland der Völker im Breifenalter von dem ver Kindheit, aı 
Lift und audgebifvete, methodiiche Despotie hier mehr herrſcht als die rohe Körper 
züglich nur dadurch unterfhieden, daß die Kindheit regelmäßig mit frifchen, 
Kräften zum Beſſern empor, das Breifenalter hoffnungslos immer mehr al 
Grabe geht. *?) Um fo nothiwendiger iſt das Streben gegen die Fortdauer od 
mifchung der despotiſchen oder theofratifchen Grundjäge in ven Rechts ſta 

xl. Eintheilung der Staaten. 1) Rah der Verfaffung. Die Wil 
der Natur, von den Mineralien, Bilanzen, Tieren, Völkern, alle beginnen nad 
ihres Gegenſtandes und feines Begriffs mit der Gintheilung ber verfchiedenen Hau! 
in ihren: Gebiet. Die richtige Eintheilung ihrer verfchiedenen Merkmale und 2 
der Battungen und Ericheinungen und Folgen bilden die Grundlagen und Lichtpi 
mweitern Entwidelungen diefer Wiffenfchaften. Und mit der wichtigften, ſchwierigſten ı 
aller Lebenderfcheinungen , mit den Staaten und ihrer richtigen Theorie, follte ed a 

Daß der gründliche Ariftoteled dies nicht überjah, ift begreiflich Von ihm ſtama 
Eintheilung der Staaten: in Monardie, Ariftofratie und Demokratie (Einherrſch 
oder Adelsherrſchaft und Volfäherrihaft) her. Dieſe Eintheilung ift an ſich richtig 
bis auf ven heutigen Tag. Und es ift nicht einmal eine wirkliche Verbeflerung, da| 
breitheilige Gintheilung in eine zweitheilige ummandelte. Er theilt in Fürſtenthu 
publik und die legtere wiederum in Ariftofratie und Demokratie. Die preitheiligen ' 
gen iind an fi richtig und der Natur der Dinge, vorzüglich jenen naturgejeglid 
ftandtheilen (f. oben IV) und der damit zuſammenhängenden, im Leben fletö wied 
Bermittelung zweier Gegenjäge entſprechend. Aud find Monarchie, Ariftokratie, 
drei unter denfelben Eintheilungdgrund gehörige Glieder. Der Hauptunterfchieb 
doch auf die Regierungseinrichtung, und zwar auf die Zahl der Negierenden, wora 
erft andere Verſchiedenheiten, 3. B. die Ausbildung der mehrern zum Abel, ale 3 
oder als Folgen ver Ausführung fnüpfen. Dagegen bezeichnet ver Begriff Republ 
meinwejen, wenn man fie Staaten ohne Gemeinweſen entgegenfeßt, fo wie Hr. ' 
nicht blos die Regierungseinrichtung, fondern einen Unterſchied ver Berfaffung, io! 
feinen Gegenfag gegen Monardie bildet. England ift Monardie und Gemeinm 
richtig nun aber auch die Ariftotelifche Bintheilung ift, fo taugt fie doch nicht zur of 
theilung der Staaten. Alle Eintheilungen ver Staaten kann der Juriſt und Bolirif 
den wichtigen rechtlichen oder politiihden Verfchiedenheiten maden. Die Hanpt: oi 
eintheilung aber darf er nur machen nad der Verſchiedenheit im weſentlichſten Bun 
aber dad Vereinigungs = oder Grund: oder Verfaffungsgefeg des ganzen Staatsleb⸗ 
von hängen natürlich die Grundbedingungen, die Grund- oder Urrechte der Bereis 

42) Die vorzüglich auch hiſtoriſch und namentlich rechtsgeſchichtlich wichtige Unter 
Sauptperioben f. bei Welder, Suflem, I, 418 fg. ch rechtsgeſchich g abrh 
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Bürger, überhaupt vie politifchen und rechtlichen Srundverſchiedenheiten ab, zumal die des 
bgefeglichen Verhältniffes ver Bürger zueinander, zum Staat und zur Negierung und die 
26 für alle drei hervorgehenden Rechte. Dieſes führt alfo zu unferer Abtheilung nad den 
Zerfaſſungen: Despotie, Theokratie, Rechtsſtaat. DasiftvasMWefentlihe auch rück⸗ 
dd ver Freiheit. Alles andere iſt untergeorbnet, und es iſt noch heute das Unglaubliche wahr, 
wie Heeren einſt klagte, man die Haupteintheilung der Staaten nicht nach ihrer weſentlichſten 
hiedenheit macht. Jede der drei Verfaſſungen kann nun möglicherweiſe nad) der Zahl der 
renden in Monarchie, Ariftofratie, Demokratie untergeabtheilt werden. Das Gefühl 
"Wahrheit beſtimmt auch Ariſtoteles, feinen drei Staaten in der Tyrannei, Oligarchie 
Pöbelherrfhaft drei Ausartungen entgegenzufegen. Da nun fein normaler Zuftand im 
lichen der vechtliche, die Ausartung der despotiſche ift, fo hätte er, auf Biefem Wege richtig 
hreitend, zu dem Rechtöflant und der Dedpotie, als einer höhern Unterſcheidung, kommen 
m. Dieſes aber wurbe wahrſcheinlich au ihm noch erſchwert durch die griehifhe und 
ads athenifche (ebenfo auch römifche) Vermiſchung der Demokratie mit der freien rechtlichen 
Mung, ſodaß man den wahren Rechtsſtaat nicht in feiner Weſenheit auffaßte und ihn ohne 
Wratie nicht denken Eonnte. Selbft der große Tacitus fonnte es noch nicht. Er beginnt bie 
Nenn ‚„‚Urbem Romam in principio reges habuere; libertatem Brutus instituit“. Und 
ſeau und die Jakobiner fielen in den alten Irrthum zurüd. Diefes hatte denn die ververb- 
Kolgen, daß man in jeder, auch der zeitgemäßelten und mildeſten Monarchie Rechtlofig: 
h, daß ji das freie Streben ſtets und oft verderblich auch da, wo fie, jo wie bei Cäſar's 
rbung, unmöglich war, nur auf Demokratie richtete, nicht aber auf rechtliche Einrichtung 
onarchie, und daß man, two dieſe unvermeidlich war, fich ſelbſt in der SFlaverei aufgab. 
es zeigen und noch heutige Republifaner, die, wenn fie die Republik nicht erreichen, Die 
Nonarchie nicht ihrer Bemühung wertb halten. So fürdterlich folgenreich find falfche 
yanfichten in der Staatötheorie. 
on Ariftoteles bis auf Monteöquien machte die Staateneintheilung keinen mefentlichen 
Britt. Montesquien (3, 1) theilte Die Staaten in Despotien, Monarchien und Republiken. 
ortſchritt, wenigſtens einen Sauptunterfhied nad ber Verfafjung in die Grundeinthei- 
afgenommen zu haben, war höchft verdienſtlich. Aber der Fehler der unlogifhen Vermi⸗ 
[von verſchiedenen Bintheilungsprineipien bei derfelben Eintheilung ift klar. Montesquieu 
Rady ver Berfailung die Staaten eintheilen müffen in Deöpotien und Redtöftaaten, nach 
dgierungsform aber beide in Monardien und Republifen. Seine Eintheilung der Staa: 
znicht beffer twie Die Der Menſchen in einem amtlichen Beburtsregifter: in männliche, weib- 
mb uneheliche. 
Bent in der Schrift: „Zum ewigen Frieden“, ©. 23, und nad ihm Behr in feiner Hödhft 
eaſtlichen, Staatsverfaſſungslehre“ verwarfen vie Verkehrtheit, das Weſen der Staaten nad) 
whl der Regierenden eintheilen au wollen und dieſe Gintheilung (nad) ver Form der Be⸗ 
Wang, wie Kant jagte) mit der nach der Verfaffung (oder, wie Kant li) ausdrückte, nad 
der der Regierung) zu vermijchen. Nach ver Berfaffung tHeilten fie nun, geleitet dur Mon: 
ben’8 und Locke's Lehren von der nothwendigen Trennung der Gemalten: 1) in despotifche 
pie Behr fagte, monarchifche Berfaflung, wo die gefeggebende Gewalt (der Ausbrud des 
Beinen Willens) und die vollziehende (die Ausführung deffelben) ungetrennt in der Sand 
ebhyfiſchen oder moralijchen Verſon vereinigt find, und 2) in republifanijche Berfaffung, 
hie nach Behr, wo beide getrennt find. Im weientlichen gleiche Begriffe verbanden viele 
REintbeilung in nicht conftitutionelle und conftitutionelle oder in deöpotiiche Staaten und 

m mit getheilter, beichränfter, gemifchter Regierungsgewalt. Allein e8 gilt im ganzen 
du Diefer Eintheilung das in Beziehung auf die Ariftotelifche Angeführte. An ſich beftimmt 
rennung, fo natürlich und wichtig fie in der rechtlichen Verfaſſung bie zu einem gewiſſen 
if, und jene Vereinigung nicht abfolut die weſentliche Verſchiedenheit ded Staats: 
es. Selbſt ohne Trennung läßt ji Anerfennung und Durdführung des Rechtsgeſetzes 
„ 3. B. in einer reinen Demokratie, welche Kant mit Unrecht einen nothwendigen Des⸗ 

‚ns nennt, ja au in einer Monarchie mit Preßfreiheit, VBetitionsrecht, freien Volks⸗ 

rmeindeverfammlungen, mit Steuerbewilligungsrecht und rechtlichem Schug der Volks⸗ 
Bollends aber ift ſcheußlicher Despotismus möglich bei jener Trennung, wie die Geſchichte 
re ſtäändiſchen Verfafjung beweift. Diefes ift doppelt alsdann der Ball, wenn man mit 

minung dev Gewalten nicht zugleich eine Übertragung der Geſetzgebung an das Volk und 
e gute Bollsrepräfentation verbindet. 
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Die Fehler diefer Einthellung rügte Geeren in feinen „Ipeen” (1, 1,446 n.4 
wollte ſtreng die Verfaſſungen von den Regierungdformen trennen. Er fegte daB! 
Berfaflungen varein, daß fie dad Verhältniß zwifchen ver Regierung und dem Volk! 
theilte hiernach diefelben 1) in despotifche, wo die Mafle des Volks im Verhältnig | 
gierung aus Knechten ohne perſoͤnliche und Privatfreiheit beſtehe, ſodaß vie Regie 
blos Repräſentant und Vollzieher des allgemeinen Willens, ſondern auch nach Gut 
Privatwillens ſei; 2) in autokratiſche, wo das Volk aus Unterthanen mit perſönlid 
beſtehe gegenüber dem Regenten, und dieſer nur Repräfentant und Vollzieher des a 
Willens ſei, und zwar auch die Privatrechte aufheben dürfe, aber nur da, mo er es1 
Gewiflen für ven Staat&gwed thue; 3) in republifanifhe, wo das Volk aus Bürge 
fönliher und bürgerlicher Freiheit beftebe, indem es durch Theilung der Gewalt An 
Gefeßgebung habe. Allein nicht blos das Verhältnig zur Regierung, jondern aud 
gefeglihe Verhältniß der Bürger zueinander und zum ganzen Volk beſtimmt die ! 
Geſetzt, die große Maſſe, etwa 40 Mill. Menihen, wären Privatſklaven von einiı 
Adelichen, aber nicht von ven Negenten, wäre wol das eine freie Berfaffung? Aud 
feſtes objectives Rechtsgeſetz und wenn lediglich das ſubjective Gewiffen und die jubj 
nung von Staatöwohl den Regenten zu jeder Aufhebung ver Privatrechte ermächtigt 
fein vechtlicher Zuftand vorhanden. Lind dieſes wäre jelbft nicht der Fall bei einer ı 
ſchen Regierung, die ja ebenfalls fehr deöpotifch fein Fann. Er hätte unterſcheiden mi 
potie und Rechtsſtaat und beide unterabtbeilen in monarchiſche, ariftofratiiche, de 
und diefe Formen wieder in gemiichte ober ungemifchte oder autofratifhe. Dabei 
er die Autofratie als Unterabtheilung des Rechtsſtaats an das objective Rechtsg 
und an bie zu feiner Durchführung nöthigen Freiheitsrechte. Gemeinſchaftlich endli 
frühern Abtheilungen theilt au die von Herren die Fehler, daB fie aus Mist: 
Grundweſens der Berfaffungen von dem Rechtsſtaat weder den weientlichen Begri 
richtige Bezeichnung bat und gibt und die Theofratie ganz zur Seite läßt. 

Einen neuen Verſuch der Eintheilung der Staaten machte Hr. von Haller durch 
theilung in Patrimonial=, militäriſche und geiftlihe Staaten, je nachdem eine pı 
oder grundherrliche, eine militäriiche ober eine geiftlihe Schutzherrſchaft die Gru 
Staatd bildete. Diefe Eintheilung ift indeß blos nad) einer Verfchienenheit der Hiftoı 
ſtehung der Staatsverhältniffe gemacht. Diefe felbft und ihre rechtliche und politi 
werben dadurch noch nicht nothmendig und am wenigſten dauernd beflinmt. Sie 
derfelben ſowol nad) der Verfaſſung al8 der Regierungsform verfchieden fen. Wir fe 
davon ab, daß felbft Hiftorifch unrihtig Hr. von Haller vie fauſtrechtliche Feudalmon 
feine ganze Stantdreflauration copirt, noch überbietet und diefe dreifachen Zuftände 
daß in denfelben nur eine Privatverbindung getrennter Schüglinge mit einem T 
Schußherrn und mithin abjolut gar fein Gemeinwefen, gar fein Staat und feine wo 
rung beflehen, die er lediglich ven Republiken zugefteht, fodaß, genau genommen, ſei 
wäre fie richtig, dringender ald irgendeine andere zur Zerflörung der Monarchie und 
dung von Republifen anreizen müßte. Als eine der vielen geſchichtlichen Verſchiede 
Staaten bleibt indeſſen diefe Abtheilung nad) der Entftehung immer intereffant, zuı 
Feudalismus des germanifhen Mittelalters. 

Einen Sharfiinnigern Verſuch einer neuen Staateneintheilung machte Schleie 
einer Abhandlung der berliner Afademie der Wiffenfhaften 1821 über die Staatöve 
Er führt zuerft vialektiih gegen die Ariftotelifche Eintheilung aus, ein fefter Gegenſ 
Monardie, Ariftokratie und Demokratie beftebe niht. In jedem Staat beſtände 
Formen. Nie regierten wirflid in der Demokratie alle, felbft nicht einmal alle St 
tigten. Parteien, als eine ariftofratifche Mehrheit, entſchieden meift, und in viele 
berriche wiederum ein monarchiſches Parteihaupt. Auch in der Monarchie regiere ſte— 
ftofratifche Mehrheit von Einflußreihen, von Beamten, Kriegern, vom Abel, von 
marilla neben dem König, und der demofratifhe Einfluß der Bürger auf die & 
verhältniffe in den untern Kreifen und durd ihre Stimmung und die Öffentliche Me 
in den allgemeinen Angelegenheiten fehle ebenfall® nicht leicht. Dieſes alles ift fehr 
von Schleiermacher anziehend ausgeführt. Eine Erankhafte, thörichte Vorliebe für 
ſtiſche Bevormundung des Volks, zumal da, wo ed zur Münbigfeit reif if, fann 
genug darin jpiegeln, wie die abjoluten Könige unvermeidlich bevormundet und geil 
thatſaͤchlich meift ungleich mehr befchränkt werben als conflitutionelle Fürſten. Nur: 
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Suriften nit beftiinmen, jene Abtheilung der Regierungdform aufzugeben. Denn nad 
Recht laͤßt jich ſtets ſcharf unterjcheiden, ob einer, einige oder, foweit thunlih, alle Bür- 

vie fouveräne Entfheidung in Regierungsjahen haben. Wenn fie dabei ihr Recht nad 
eur Bertrauen fo ausüben wollen oder aus factiſcher Schwäche jo ausüben müſſen, daß fle 
Meinungen anderer befolgen, jo ändert dad ihr Recht nit. Auch muB ja die Sanction 
B von ihnen ausgehen. 
Schleiermacher gibt bierauf eine neue Eintheilung nah einem natürlichen Entwickelungs⸗ 
g des Volkslebens und nad) dem allmaplich in ihm jich bildenden Staatsbewußtſein des freien 
tlichen Zuſammengehörens. Er theilt in Staptjtaaten, Stammftaaten und Nativnalflaaten. 
wiftaaten (oder auch Gemeinde: und Gauftnaten) bezeichnen die Anfänge der Entwicelung 
Staatsbewußtſeins, das ſich zuerft in den einzelnen Gemeinden ausbildet, die dann wegen 

Wer Theilnahme der Bürger am Staatöbewußtlein, an Bultur und Lebensverhältniffen, 
» fo wie die griehifchen und römischen (und altgermanifchen), überwiegend demofratifch ge⸗ 

n. Auf einer mittlern Stufe im Stammſtaat entwidelt jih dad Staatsbewußtſein in 
Volksſtamm, der dann die andern Stanme, ſo wie die Römer die Latiner, dann daB 
Italien, wie Chlodwig's Franken die andern Deutihen erobernd mit ſich verbinde, und 
ariſtokratiſches Ubergewicht des Höher entwicelten herrſchenden Stammd und feiner 
inge natürlich iſt. Endlich auf der dritten Stufe, im Nationalftaat, entmidelt ji das 
bewußtjein in der ganzen Nation, unter Leitung eined Nationalfönigs, um melden jegt 
tion als den lebendigen Einheitöpunft in einer wahren Monarchie mit freier und gleicher 

ionalrepraſentation zum höchften Staat ſich einigt. Belehrend und anziehend ift dieſe Dar: 
ing, aud abgejehen von der durchleuchtenden praftifchen Tendenz Schleiermacher's in Be- 
ng auf Deutihland und Preußen. Und vortrefflich ift feine Schilderung der viel groß: 
ern, ja monarchiſchern Königswürde in einem jo hoch entwidelten, die ganze Nation ihrer 
Men glorreihen Beftimmung zuführenden freien conjtitutionellen Nationalftaat in Ver⸗ 
> zu der Stellung eines Ariftofratenhäuptlings und eines feudaliftiihen Schugherrn und 
maundes einer unfreien unmündigen Volks- und Pöbelmaſſe. Möchten nur vie Eleinen 
her unferer Zeit das Großartige zu faflen fähig fein! Daß aber die mehr hiſtoriſche und 
- allgemein hiſtoriſche Abtheilung nit als die juriftifch- politifche Hauptabtheilung aller 
uien an die Spihe geftellt werden kann, dieſes bedarf Feiner Ausführung. Sie ift eine über 
Butwidelungsgang ebenfalld vorzugsweife der germanifchen Staaten belehrende hiftorifche 
wrabtheilung des Nechtöftaat8. 
So aljo führt mich aud die Betrachtung aller neuern Verſuche zu der obigen Grundein: 
Kung aller Staaten in Deöpotie, Theofratie und Rechtsſtaat zurüd. Schon vor 50 Jahren 
ubte ih — und alle meine Betrachtungen im Leben und in ver Wiflenfchaft feitvem haben 
j ſtets lebhafter überzeugt — daß ed zumal bei der modernen und deutſchen Verwirrung 
wrer Staatötheorien wie unferer Lebendverhältnifle durch die überreichen verſchiedenen Ele: 
Be verjchiedener Völker und Geſetzgebungen unentbehrlich ift, dieje dreifachen Berfaffungs- 
Habe mit ihren Folgen ſcharf gegenüberzuftellen und bei Betrachtung der Staatsverhältniffe 
Boor Augen zu haben. Nur fo länt ſich unfere Gefchichte mit ihren Erſcheinungen gründli 
zeifen, nur jo der Widerſtreit ver Theorien und des Lebens löfen und das wirflihe Recht und 
dürfniß unferer Zeit fiher erfaſſen. Denn nur zu oft fliehen die verjchiedenartigen Folgen 
breifachen Verfaffungen als Reſte der Vergangenheit oder Anfänge der Zukunft in dem: 
m Staat nebeneinander. Freilich drängt vie Geſchichte felbft und die Natur des Menfchen: 
Ins überall die Wahrheit und Grundverfchienenheit dieſer dreifachen Entwidelungsftufe jo 
iderftehlich auf, daß jie wenigſtens theilweife anerfannt werben mußten. So fpridt man 
tall von Kindes, Jugend: und Mannesalter der Völker u. ſ. w. Aber nıan fuchte und fand 

t Die wahren grundgefeglihen Verſchiedenheiten des ganzen Rechtszuſtandes der Völker. 
ttesquieu, der dem rechten Weg am nächſten ſtand, entzog durch feine Fehler und dadurch. 

ihm das Weſen des Rechtsſtaats und vollends die Theofratie entging, jeiner Theorie und 

entlich auch feiner Lehre von den Principien der Berfaffungen die volle Wahrheit und An⸗ 

vbarkeit, ſodaß gerade in feinem vervienftlichften Theil fein Werk am wenigften gewürdigt 
de. Einer der fharfjinnigften und gelehrteften unter den neuern Politifern, K. S. Zachariä, 
: zwar jegt die gewoͤhnlich ganz überfehene theokratiſche Berfaffung mit Recht hervor, und 
ganzes berühmtes Werk vom Staat führt den Unterfhied der Staaten des göttlihen Rechts 

ı der Staaten des weltlichen vernünftigen Rechts durch, aber er läßt, inden er nur dieſe zwei 

cfaſſungen zu Grunde legt, die dritte, Die deöpotifhe Verfaffung, hinweg, und was nun na: 
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rurlich, aber hoͤchſt verderblich ift, er vertheilt das despotiſche Recht unter feine Selle 
Derfaffungen. Dadurch wird deren Wefenbeit verfällt. Der Staat des göttlicht 
erſcheint mehr ald eine zahme Despotie unter dem Stuart’fhen Vorwand der Abftamı 
Bott, ald eine vom Papſte geerbte, nicht mehr wahrhaft theofratifche, fordern abſi 
despotifhe Vormundſchaft.2) Die wihtige Auffeffung ver verfchiedenen Grund! 
ober Lebenskräfte ver Verfaſſungen läßt audy er ganz zur Seite. Er begrünket and 
eine große Reihe Irrthümer und unauflödlicher Widerſprüche ſeines geiftvollen Werft 

Bon denjenigen neuern Schriftftellern, welche im wefentlichen der bisher entwidel 
anſicht über die Berfaflung beitraten, führe ich hier nur den an, beffen treiflidhes Wer! 
zur Berbreitung wahrhaft gründlidher und gefunder Rechtöanfichten geeignet ift, ich m 
Bfiger. Er bezeichnet in feinen „Gedanken über Net, Staat und Kirche”, 1842, 3 
u. 15 die dreifachen Grundverfchiedenheiten ver Nedhtögrundanfichten und des Recht 
nicht unpaflend als die willfürrechtlichen, ninftifchen und vernunftrechtlichen,, oder « 
Naturalismus, des Supernaturalidmud und des Rationalidmus, als Wille des 
Blaube und vernünftiges Recht, Willfür- oder Gewaltftaat, Slaubensftaat und Recht 
beutet burch Die erftern Benennungen zugleid) an, wie groß und grundverberblich die 
ſolcher Schriftfteller ift, welche, nachdem offenbar die despotiſche und die theofratifche 6 
binter und liegen und Öffentliche Verfaffungen und Verheißungen vollſtändig die | 
nunftrechtlichen Grundfäge anerfannten, doch die Ruinen von jenen feſthalten unt 
und nach deöpotifchen, naturaliftiichen oder theokratiſchen Staatötheorien- unfer Lebı 
wollen, die Königsfrone auf bie morfheften Trümmer bauen, unfer Volkoleben 
unterbrüden und unglüdjelig lähmen. 

2) Eintheilung der Staaten nah der Gonftitution und nad 
gierungsform. Da die Staaten drei weientlihe Grundbeſtandtheile haben, ſo 
und ihre nad dem erften Grundbeſtandtheil fich ergebenden drei Hauptgattungen 
dem zweiten und dritten Beſtandtheil abgetheilt werden. In Beziehung auf vie 
tion des Volkskoͤrpers find nun die Staaten entweder 1) conflitutionelle oder 2) » 
tutionelle. Gonftitutionelle jind diejenigen, in welchen das regierte Volk als ſolche 
fönlihfeit und zur Sprache für jeine Rechte un Bebürfniffe organifirt if. Diet 
lung entſcheidet alfo über die conftitutionelle fRaatsbürgerliche Freiheit. Solche Ce 
iſt ver Despotie unangemeflen, kann aber in ver Iheokratie ftattfinden und fand in d 
ſchen Berfammlungen des Volks und der Volkdälteften und auch in der Theofratie d 
alters flatt. Sie iſt unentbehrlid zur Durdführung und Erhaltung der Brundfäge d 
flaat®, und namentlich bedürfen bier die Volksorgane zwar nicht eine unmittelbare T 
an der Regierung, an der Geſetzgebungs- und Vollziehungsgewalt, dennoch 1) dad 

— — — — — — — — 

43) Zachariä, Vom Staat (1839), 1, 51 fg. Daher z. B. die Verkehrtheiten, daß er fon 
ierungen und ihre Zegitimität wie das Mecht in Beziehung auf Revolutionen lediglich auf! 
ß e ſiegreiche Factum, alfo auf jede herrichende Gewalt gründet (auf das impero, ergo 
und ap er die mit dem Mechtöflaat völlig unvereinbarliche Srenzenlufigfeit der Gewalt und : 
ſams, die abfolute Widerftandslofigfeit, lehrt und eben daher eine ſolche gänzliche Aufgebung 
ftändigen Perfünlichleit der Bürger im Staat behauptet, daß deswegen eine freiwillige vertn 
Unterwerfung unter den Staat rechtöungültig wäre; weshalb er dann die Bertragstheorie ve 
welcher er doch felbit anerkennen muß, daß ſie den Geſetzen und Berfaffungen aller germaniid 
zu Grunde liegt. Doc, ift die ſchlimmſte Folge davon, daß er die verfchiedenen Verfaflungen 
tiger und tiefer, und namentlich nicht genetifch als nacheinander folgende Entwidelungsitafi 
daß er auch für uns heutzutage, wo die Periode theofratiicher blinder Glaubeneherrfchaft 
und nur einige bein wahren Chriſtenthum (f. d.) ebenfo wie unferer Vernunft und heutigen ( 
völlig widerjprechende, den Königen wie ben Völkern verberbliche, ja unferer Nationaleriften; 
fährlich gewordene Reſte der frühern Periode übrig find, die Stuart'ſche Ableitung abjelun 
und Bormundichaft unmittelbar von Bott gleichfam rechtfertigt. Er ftellt fie als ein praft. 
berechtigte Syſtem neben das für uns heute allein gültige Vernunftreht. Er fanonifirt | 
tungslofen Wiberfprucdh unferer Gefellfchaftsverhältnifie ſelbſt theoretiih. Ginen größern 
gegen die Staatsanflcht dieſes berühmteften deutſchen Werks vom Staate kann man fich nicht 
bie Grundanfichten der großen britifchen Staatemänner, z. B. die des großen Lords Chatham 
berfelbe unter andern in ber Rebe über Wilkes: „Ich glaubte, Mylords. die Rede vom leib 
horſam fei längft zum Gefpött geworden — bie menfchliche Einbildungsfraft kann fidh nich 
teres, nichte Verabfcheuungsmürdigeres benfen als Macht ohne Recht, ale einen Zuftand, wo 
Unrecht nur Appellation an ben Himmel übrigbleibt. Nicht blos verderblich für diejenigen, 1 
her Macht unterworfen Hub, hebt ſie zugleich ich ſelbſt auf.‘ 
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am GSprache, Borftellung oder Petition über ihre Rechte, Benürfniffe, Wünfde; 2) das 
BB der Berwilligung ihres Privateigenthums zur Staatöfteuer; 3) das Recht der Zuſtim⸗ 
mag bei Abänderung des Verfaſſungsgeſetzes und der Gonftitution und zu nachtheiliger Ver⸗ 
rerung der ihnen nach denfelben zuſtehenden Rechte. Diefe Rechte, in Verbindung mit ben 
Een Brivatfreiheitö:, Petitions: und Auswanderungsredten der Einzelnen, find unentbehrlich 
Derwirklichung und Erhaltung des objectiven Rechts- und Grundvertrage. Diejed nun 

Das Wahre an der Anjiht derer, welche, wie Kant und Behr, wie felbft Friedrich Schlegel, 
en Staat ohne organiiirte Sprache und Theilnahme des Volks, oder welche einen fogenannten 
Beihränften autofratifchen Staat, wie ihn Heeren befchreibt, als eine Staatdunform be- 
aen und für despotiſch erklären. Denn in der That nur vorübergehend, höchſtens nicht 
Bad bleibend würde ein Rechtöftaat beftehen, ja nur ald den Worten nad zugeflanden, aber 

nicht in der Wirklichkeit durchgeführt erfchiene er, wenn in ihm zwar ein Rechtözuftand ver 
und des Volks erkannt, dennoch aber dieſelben thatſächlich nicht blos unmündig und 
t erklärt würden, ſondern die Vormundſchaft über fie gerade demjenigen übertragen 

‚ der ihnen wenigften® in vielen Beziehungen als betheiligt gegenüberfteht, namlich der 
Megierung. Gin folder Staat wäre ebenfo ein freier Staat, wie der dem Recht nad 

‚ unmlünbige, aber factiſch unter Vormundſchaft geftellte Bürger ein freier, mündiger 
if. Er muß auf jedem rechtlichen Wege fein Recht verfolgen. Daß es ihm rechtlich 

„ daß er es will, dieſes ift jein Unterfchied vom Sklaven der Despotie. Dagegen laßt ji) 
! in Beziehung auf die allgemeine Theilung des Regierungsrechts der Gefeßgebung 
dauf eine entfcheidenne Stimme des Volks und feiner Organe in der Regierung über: 
Pe nicht behaupten, obwol es hoͤchſt natürlih und heiljam ift, auch diefe in Rechtsſtaat 
gewähren. Heilfam ift es, fhon um den mittelbaren Einfluß der Stande durd ihre 
werbewilligung organifcher zu machen, und weil auch die nachtheiligen Änderungen ber 
mffungdmäßigen Rechte der Bürger ſich ſchwer von andern Landeögeiegen ſcheiden. Gin 
Bes Befühl der abfoluten Weientlichfeit der bezeichneten conftitutionellen Volks- und Bür- 
wihte und ihr Unterfchied von dem eigentlihen Mitregierungsrecht fcheint auch bei ben 
Den deutjchen fländifhen Verfaflungen vorgefchwebt zu haben. Das erſte wollte man geben, 
Metere nicht oder nur ausnahmsweiſe. Wo man daher den Stänben dad Zuftimmungd- 

* neuen Landesgeſetzen gab, da ſuchte man doch durch Beſchränkung im Umfang und auch 
Beſchränkung der Initiative zu den Geſetzen auf den Fürſten und in anderer Weiſe 
tregierungsrechte auszuſchließen. Dagegen aber macht ſich unaufhaltſam überall immer 
auch das richtige Gefühl geltend, daß ein bloßes Bitten und Rathen der Stände ohne 

conſtitutionellen Volksrechte für die regierten Bürger durchaus nicht genügen 
Emmen und daß dad Recht der Stände zur Mitentfheidung auch Theilung der Gewalt und Mit- 
Merung iſt. 

Die Tonftitutionelfen Organe ded Voll, und zwar ſowol infoweit es nur als regierte® 
ME ericheint, wie in Beziehung auf bie ihm durch die Regierungseinrihtungen etwa zugeſtan⸗ 
men Mitregierungdrechte, fönnen nun 1) repräfentative fein, wenn dad Volf durch ermählte 

itteter, oder befler Volfömortführer, Volkstribunen, Ständeverſammlungen ſpricht, und 
nicht vepräfentative, wenn die ſtimmberechtigten Bürger unmittelbar ſprechen. Daß die 
Brorn die beffere ift, ift anerkannt. Auch alle Regierungsorgane überhaupt Eönnen ebenfo 
R die der Volföfreiheit reprafentativ ihre Functionen ausüben, wie z. B. felbft der Negent die 

Ri; durd Gerichte, ja in den wahrhaft repräfentativen Verfaffungen alle Regierungsredte 

S verantwortlihe Minifter ausüben muß. 
Die repräientativen Stände fönnen dann ferner wieder 1) flaatSbürgerliche Repräfentanten 
. wenn fie aus der allgemeinen Staatöbürgerfchaft ohne Abfonderung nah befondern 

den erwählt werben, oder 2) ſtändiſche Vertreter im engern Sinne, wenn fie zunächſt aus 

Mitte befonderer Stände von diefen erwählt werden. Hier nun laffen ſich zwei Bälle den⸗ 
- Entweder ed geht vabei die Geieggebung davon aus, daß diefe Stände keineswegs alle 
ger und ihre Rechte nad) dem Grundſaz gleicher Heiliger Rechtswürde und keineswegs Die 
Tammtheit der regierten Bürgerfchaft oder Volksgenoſſenſchaft und ihre Rechte, Bebüriniffe 
> Intereffen zur Sprache bringen follen. Sie wollte etwa faftenmäßig privilegirte Stände, 
aur ihr beſonderes Standesintereſſe und ihr beſonderes Eigenrhum vertreten follen, und 

wir mieberum der eine Stand vor dem andern privilegirt oder begünftigt, ſodaß dann 

We Bürger und ihre befondern Intereffen und echte gänzlich von der Repräfentation aus: 

loffen, andere nur nachtheilig (na einem privilegium odiosum), nur ungleich, ja vielleicht 
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wegen Stimmenüberzahl der Privilegirten nur wirkungslos repräfentirt, der ganze Et 
ftatt als edles, von lebendigem Gemeingeift befeelted Gemeinwejen zu erſcheinen, vieln 
in fauſtrechtlicher Feudalanarchie und Despotie, in ein Aggregat von Kaſten und ini 
berinterefjen zerjplittert und der gemeinjamen Würde, Perjönlichfeit, Sprade und B 
beraubt wäre. Könnte je eine heutige Geleggebung folder Haller'ſchen Junferei un 
anarchie huldigen wollen, nun fo wäre eben Werth und Vortheil ihrer ſtändiſchen Ei 
aufgehoben, die Würde des wahren Staats wie die Majeftät eines wahren Königthu 
gegeben und despotifhe Rechtsunterdrückung, nicht aber allgemeiner Rechtẽzuſtand un 
gegründet. Es wäre aber durch dieſes in einer Zeit, die des Rechts und der Freihei 
Ehre und Würde eined wahren freien Staatd und Volks jo dringend bebürftig if n 
jerige und die nur noch höchſt wenige Völker von denſelben ausgefchloflen fieht, der gı 
Keim zu innerm Kriege gelegt, zumal zum Kriege gegen die Privilegirten , gegen den 
heutzutage nicht im feindlichen Gegenfag gegen eine freie und gleiche Staatöhürgen 
jteben fann. Oder die Gefeßgebung wollte alled diejed nicht, fondern vielmehr ein 
gleiche, heilige, vechtlihe Schügung und Vertretung aller Staatöbürger und ihrer 9 
Intereſſen, und aud) die der Ehre, ver Würde, der Iutereffen und Wünfche einer freie 
Dann fragt ed fh nur, ob die hierzu gewählte ſtändiſche Form die entfprechende ift, 
ber heutigen Zeit, wo alle verfchiedenen Stände in der ausgebildeten höhern Würde ve 
bürgerthums, des vaterländifchen Gemeingeiftes und der allgemeinen Staatsbürge 
immer mehr miteinander verjchmelzgen follen? Es würde bier zwar auch die Brage 
ob nicht die gewählte Korm wenigflens den beleidigenden Schein und fomit Die Gera 
erften, verfehrten Endabſicht begründe, ob nicht wenigſtens im geheimen Ddiejenigı 
dazu rathen, in dieſer Endabficht, oder aus gänzlicher Begriffdveriwirrung und aus 
Geſpenſterfurcht vor Volksſouveränetät, womit repräjentative Land- und Reichsf 
nichts zu thun haben, aus kraukhafter Mittelaltersſchwärmerei, überhaupt nur durch 
lofen Haller’fchen Irrjale der Politik verleitet, dazu rietben? Sprit man ja doch 
Vertretung der Intereffen, nicht der Menfchen, des Volks und der Bürger! Als warı 
Sachen, nicht menſchliche Abſichten und Wünfche der Berechtigten, der Intereffirten, 
gilt, als wären die Sadyen mehr werth ald die Menjhen! Doc die Hauptfrage blei 
die: ob und inwieweit diefe Form dieſelben weientlihen Zwecke zu erreichen geeigı 
die viel natürlichere, beſſer erprobte ſtaatsbürgerliche Revräfentativform. Allein zu j 
einzelne gehenden Prüfung ift Hier ver Play nicht. Jedenfalls aber wären für wirt 
regierung noch ungleich mehr, ald zur Sprache und Vertretung für Die gleich heilig 
und Bedürfniffe und Wünſche aller Regierten als folder privilegirte Stände, ling 
und Ausſchließungen zuläffig. 

Der Zahl nad fönnen die Volks- wie die Negierungsorgane eingetheilt wer 
monarchiſche, wie faft die roͤmiſchen Volkstribunen und ein neapolitaniſcher Volksvert 
bei Regierungswechſeln das regierte Volk wenigftend formell vertritt, 2) in ariflofra 
3) in demofratifche. 

Der Entflehbung nad find diefe verfchiedenen Organe der Volksfreiheit wie d 
gewalt entweder 1) erblich, oder 2) auf Wahl beruhen. 

In Beziehung auf ven Umfang der ihnen übertragenen verfaffungdmäßigen Re 
ver Zreiheitövertretung oder der Regierungsgewalt, find beide Organe entweder 1) unl 
ungemifcht, mit ungetheilter Gewalt, wenn alleRechte nur einem monarchiſchen, arifto! 
demofratifchen Organe übertragen find, oder 2) gemijchte, beſchränkte, mit getheilte 
wenn mehrere Organe nebeneinander ftehen und fih in vie Ausübung der Mechte theil 
eine monarchiſche, eine ariftofratifche und demofratifche Behörde. Man kann aber au 
mifchten Behörden zufammen als eine moralijche Berfon betradhten, fowie int Deutfü 
als „Kaiſer und Reich”, oder wie in England als das Parlament”, d. h. ald Verein vo 
Ober: und Unterhaus. 

Bei mwirklier Beihränfung zu Gunften der Stände nennt man denn neuerlid in 
land diefelbe und das ſtändiſche Recht haufig eine Beſchränkung des fürftlihen Regiern 
nur in der Ausübung, ſodaß dem Fürſten die vollen Regierungsrechte dem Recht 
geichrieben werden. Das ift aber nur in Beziehung auf die Majeſtätsehre praktiſch wi 
den Ständen die Ausübung unmiberruflich zufteht. Die neue öfterreichifche und preußiſch 
fung geben bereitö diefe ſalvatoriſche Clauſel der Reactiongzeit auf und erklären das H 
berfegierungefouveränetät, die Befehgebung, als getheilt zwifchen dem Fürften und den 
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XI. Die Befte Staats-Verfaffung und-Einrichtung. Ihre Gegenfäge wie ihre 
maptgrundfäge enthält die Beriopifirung (X). Die weitere Ausführung geben die ein: 
wen Artikel des ‚ Staats-Lexikon“. Melder. 
Staatdanwalt, Der Begriff ift ein verfchiedener, je nachdem in verfehiedenen Staaten 

» Beftellung der für die Wahrung des öffentlichen Intereffed bei Verwaltung der Redts- 
ege von dem Staat vermendeten Perfonen und der Umfang der zu biefem Zweck übertrage- 
w Geſchäfte verfhieden ift. Insbeſondere zeigt fich Died darin, daß entweder nur in Straf: 
Ben für die Verfolgung des öffentlichen Intereffed wegen verübter Berbreden ein öffentlicher 
nBläger beftellt iſt (was al8 die am häufigften vorfommende Anjicht erfcheint), oder aud in 
bfilprocefien das Auftreten eines Öffentlichen die Beobachtung der Gefege überwachenden 
Pamten für nothwendig gehalten, oder felbft einem Beamten vie Beaufiihtigung der Verwal: 
hg der Juſtiz und ihrer Diener und die Beforgung von Gefchäften übertragen wird, von wel: 

a das Richteramt befreit werden foll. Die Auffaffung und Würdigung des Inftituts wird 
ieden fein, je nachdem man bei der Organifirung veifelben von den Vortheilen ausgeht, 

Ge die Regierung (oder richtiger eine eben herrfchende Partei) durch Benutzung gewiffer 
ihr völlig abhängiger Beamten zur Verfolgung misliebiger Perfonen und firenger Über- 
ung der Juftizbeamten zu erhalten jucht und daher möglichſt die Macht diefer von ihr ab: 
igen Beamten ausdehnt, oder ob man mit Mistrauen auf die großen der bürgerlichen und 
iduellen Freiheit gefährlichen den Staatdanwälten eingeräumten Befugniffe blickt und in 
rcht vor Midbraud der Macht den Kreis der Befugniffe der Staatsanwälte möglihft zu 

Bränfen jucht. Die erfte Anjicht liegt vorzüglich in Branfreih zum Grunde und übt ihren 
Muß auch auf Staatdmänner anderer Länder vorzüglich in politifch aufgeregten Zeiten, wo 
Mampfe des Minifteriumd mit einer freifinnigen Kammer und der Kammer zuftimmenden 
Wpartei dad Minifterium durch den Staatsanwalt politifhe Proceſſe einleiten läpt. Die 
Ete obige Anjicht ift ziemlich die vorherrfchenve in Deutfchland und in Italien, indem alfe 
Mändigen vie hohe Bedeutung der Staatdanwaltfhaft in Strafſachen anerkennen und ihr die 
Mung einräumen wollen, die zur energifhen Handlungsweiſe bei Verfolgung des Verbrechens 

tft, aber eingedenfver Außerung von Montesquieu: „C’estuneexperienceeternelle, que 
'homme qui a du pouvoir estport&äenabuser‘‘, verlangen, daß der Kreis der Befugnifle ver 

tsanwälte nicht über das Beduͤrfniß ausgedehnt und daß alles entfernt wird, was ein Hinderniß 
ne vertrauenerweckende Wirkſanikeit dieſer Beamten werden kann. Aus der obengeſchilderten 

Anficht erklärt es ſich, daß in England, wo alle erfahrenen Perſonen die Nothwendigkeit 
ellung eines public prosecutor anerkennen (ähnlich mie er in Schottland geſtellt iſt), 

Wönuernd eine Reaction gegen die Ginführung des Inſtituts ſich ausſpricht, weil man be: 
WB, daß dadurch die franzöſiſche Staatdanwaltfhaft mit manchen ihrer Misbräude das 
leben Englands gefährden könne. liberall zeigt fih bei neuen wifjenfchaftlihen und 
Diativen Verhandlungen ein Widerſtreit von Anjichten, indem viele, welche die Befugnifle 
= Staatdanwaltfhaft ausdehnen und ihre großen Vortheile hervorheben, leicht durch eine 
Ehetriehene ideale Auffaffung des Inftitutd, durch die Hinweiſung auf einzelne würdige Mit: 

r Diejed Standes, welche allgemeine Achtung ſich zu erwerben willen, dazu verleitet werben, 
we ſolche wohlthätige Wirkſamkeit ald die Regel aufzuftellen, während die entgegengefete 
Bäht Das wirkliche Leben und die durch einzelne Erfahrungen nachgewieſenen Übergriffe von 

m einzelner Staatsanwälte betrachtet und die großen Verſuchungen erwägt, welche durch die 
le der Borgefegten over anderer mächtiger Berfonen auf die abhängig geftellten, vorzüglich 

Gere Beamte der Staatdanwaltfchaft einwirfen und fo zu Uberfhreitungen bewegen können. 
Betrachtet man zuerft die Ausbildung der Idee öffentlicher Ankläger in Rom, fo fann man 

ben Zeiten der römischen Republik eigentliche öffentliche Ankläger, nämlich Beamte, welche 
Bir beauftragt waren, die Anklage zu ftellen, nicht annehmen. Weber in den duumviris per- 
ionis!), nod in den quaestoribus, die man zuweilen als Öffentlige Ankläger darftellt?), 
m ein ſolches Inftitut gefunden werden; indbejondere waren die quaestores, bei denen man 
Unredt die gewöhnlichen quaestores von den quaestores parricidii trennt, Feine ſtändigen 

Amten, denen die Anklage oblag, fondern Sommiffarien, welche von dem Senat oder dem 

A) Bol. darüber Geib, Geſchichte des römifchen Eriminalproceiles, ©. 59. 
2) Zachariä, Bornelius Sulla, 11, 147. Walter, Rechtsgeſchichte, I, 82, 96. Ale Ankläger faßt 

ã auch auf Le Baſtard Delisle, Precis de l'administration de la justice criminelle chez 
Romains (Baris 1841), ©. 8. 
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Volk ernannt wurden und im Namen der Auftraggeber das Urtheil in Gtraffagen fü 
Ebenſo wenig kann man in dem Duäfitor?) einen Öffentlichen Ankläger finden, da daru 
der Präfldent der quaestio perpetua verflanden wurde.) Wenn aud nad der alten 
tung die magisiratus majores in ben @omitien die Anklage ftellen konnten, jo lam 
diefer mit dem politifchen Charakter der Gomitien und der Geſchäftsordnung derſelber 
menhängenden Einritung niemand die Spur Öffentlicher Ankläger finden. Erſt in der 
zeit zeigen fidh die Beweile, daß das roͤmiſche Recht ein offirielles Cinſchreiten und die Au 
einer amtlichen Tihätigfeit dafür kannte. Die Idee der publica sollicitudo für die Be 
von Verbrechen hatte Wurzel gefaßt.) In den Provinzen hatte ſchon früher der prae 
vinciae über gefährliche Leute zu machen ”) und eine Art von inquisitio zu dem Zw 
ſtellen, daß die Brovinz von folden Leuten gereinigt wurde. In den Stäbten Hatten bi 
sores civitatum ®), deren Stellung felbft in verſchiedenen Zeiten ſich verfchieden au 
haben mag, ſchon die Piliht, über begangene Verbrechen zu wachen, mit der 9 
die Schuldigen, die fie auf friſcher That erwifchten, feflzubalten und an de 
abzuliefern, zugleih mit einer Strafgewalt in geringern Bällen, wo es auf ( 
anfam.?) Daß der procurator Caesaris 10) und der advocatus Äsci #1) äffentlide 
waren !2), läßt fich nicht nachweiſen. Der erfle war in den Faiferlihen Brovingen bebei 
batte zmar auch eine jurisdictio 19), allein auf feinen Fall eine allgemeine Verbindlichl 
brechen zu verfolgen, und die Stellung beider Beamten war auf jeden Bau nur bei bei 
gung ber Interefien des Fiscus im damaligen Sinne einflußreich. In dieſer Beziebun, 
dem advocatus fisci freilich begangene fißcalifche Libertretungen angezeigt. 1) Bi 
für die Nachweiſung, daß das Nömifche Net Beamte Eannte, die man einigermaßen di 
lichen Anklägern gleichſtellen kann, das Verhältniß der irenarchae !9), welche zivar 
Municipalbeanıte waren, jpäter aber eigentliche Staatöbeamte wurden 16), ferner dad 
tionarii 17), curiosi 18) und nuntiatores. 19) Wenn auch die irenarchae höber als di 
zuvor genannten ſtanden 20) und die stationarii und curiosi zunächſt über die öl 
Straßen und den cursus publicus die Aufficht hatten, fo wurden doch alle fpäter dam 
tragt, eine Aufficht über Verbrecher zu halten, und wenn fie Verbrecher entdeckten, fie fefl 
und mit ihren Berichten (elogia, notoria) dem magistratus abzuliefern.?!) Wie weit 
miſchen Einrichtungen in die germaniſchen Staaten, insbeſondere in Italien, überging 
Dunkeln; nur fo viel darf nach den neuern Forſchungen über die Geſchichte des Römifc: 
in Italien ald gewiß angenommen werben, daß bie Anfiht mander Geſchichtsforſcher, 
germanifchen Einrichtungen aus röwifchen Inflituten erflären will und überall 9 
Mecht, insbeſondere Die römifhe Municipalverfaſſung, als fortbauernd betrachtet, 
neuern hiſtoriſchen Studien in Italien, vorzüglich ſeit Troya, nicht beſtätigt wird. Wi 

3) Nachweiſungen in Geib, S. 57—67. 
4) Vgl. zwar Hamm, 2° ministerii publici origine in criminum Causa, imprimis 

nostra (Utrecht 1840), S. 36. 
5) Geib, S. 180. 6) L.1, Cod. Theod. de custod. reor. 
T)L. 3, Dig. de offic. praesid. L. 13,D.h.t. L.4,$.2. D.ad leg. Jul. 
8) Unterfuchungen über ihre Befugniffe in Kamm, Diss., ©. 41, und in Geib, 

u. 484, and Filipponi De municipiis et decurionib. diss. (Rom 1841), ©. 27. Bethmaun 
Handbuch des Civilproceſſes, S. 127. 

9) L. 18, D. de munerib. L. 6,7, God. de defensor. civit., nov. 15, c. 5. 
10) L.3, pr. D. de offic. procurat. Caesaris. Siccama, De ministerio publico, € 

Kamm, Diss. etc., ©. 81. 
11) Hachweifungen über feine Stellung in Ramm, Diss., &. 71 u. 88. 
12) ©. jwar Meyer, Esprit origine des institutions judiciaires, I, 371. Sarmigaaı 

Annali di Giurisprudenza (#loren; 1841). Distribuzione, I, 34. 
13) Er Hatte fie ala Stellvertreter des Präfes. 
14) Ramm, Diss., ©. 72. 
15) ©. Cod. Theod. de irenarchis, 1.6, D. de custod. reor. Ramm, Diss., &. 50. 

Manuale latinit. fontium jur. civ., ©. 
16) L. 3, Cod. Theod. de episcop., 1. 1, $. 12. D. de offic. praes. urb. Ramm, ©. 5 
I) L. 12, Cod. de curios. 18) L.6,$.3. D. ad SC. Turpiil. 
19) Walter, Reh tegeidichte, ©. 336. Geis, Geſchichte, S. 528. 
20) Bol. noch Ramm, Diss. ©. 58—61 
21) Über die Geſchichie vgl. bie Literatur in Mittermaier, Strafverfahren, I, 257, Rote 9, 

oft angeführte Differtation von Ramm, De minist. publici origine. 
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mehr nachweiſen zu können, daß die Idee des öffentlichen Anklägerd oder die Idee einer 
dichen Sorge, daß verübte Verbrechen entvedt und beftraft wurden, früh ſchon in den 
wanifchen Einrichtungen wurzelte und jene Anftalten veranlaßte, aus welchen in verichiebenen 
dern, freilich mit verfchievenen Mobdificationen, die Staatsanwaltſchaft ji ausbildete. 22) 
tUnrecht hat man zivar oft aus einzelnen in alten Rechtsquellen vorkommenden Beamten 
ſpätere Inflitut der Staatsanwälte abzuleiten verſucht. So war ed lange eine Anjicht ver 
sönichen Schriftfteller??), in dem in dem Weſtgothiſchen Recht vorfomnenden sajo ven Vor: 
fer der Staatsanwälte zu fehen, während die Geſchichte beweift, daß dieſe sajones nur Ge: 
Wiener waren, welche wie die huissiers in Frankreich oder die deutſchen Yronboten die 
Weladeneu Angeſchuldigten vor Gericht bradten.2*) Auch in den juniores, welde in den 
sellen vorfommen 25), kann man feine Ankläger erbliden, da fie nur geringere Beamte waren, 
Me ähnliche Dienfte wie Gerichtsdiener leifteten , vielleicht aber auch wie die römifchen statio- 
Bdie ihnen befannt gewordenen Verbrechen anzeigten. 
Daß die Anſicht einer officiellen Thätigkeit gewiffer Beamten, verübte Verbrechen zu ent: 
mund zu verfolgen, ven germanijhen Einrichtungen nicht fremd war, ergibt fi) auß vielen 
"quellen. Schon das Amt des missus dominicus und des comes 26) unter den fränfifchen 
Igen war aud) darauf gerichtet, ein wachſames Auge auf gefährliche Leute zu haben, Ver: 
en zu verfolgen und die Schuldigen ergreifen zu lafjen, wobei freilich nod ein Dunfel darüber 
bt, welche Befugnifje diefen Beamten in Bezug auf die vor jie gebrachten Verbrecher zus 
en, und welches Verfahren eintrat.27) In Anfehung der centenarii ergibt fih, daß jie die 
8 hatten, Fein zu ihrer Kenntnig gefommened Verbrechen zu verheimlichen, vielmehr dem 
anzuzeigen, und früh ſcheint ſchon die Einrichtung vorgefonmen zu jein, daß der comes 
kewille Zahl von rechtlichen Männern beizog 2°), die auf ihren Eid außsfagen mußten, wenn 
Verbrechen befannt waren, obmwol ed ungewiß ift, ob dieſe Männer die Schöffen waren, 
re. die Pflicht, Verbrechen anzuzeigen, obgelegen haben joll, oder ob fie beſonders beigezogene 
mer aus der Gemeinde waren, welche, wie die Senpfhöffen in ben Sendgerichten, verpflichtet 
w, die ihnen befannt gewordenen in der Gemeinde verübten Verbrechen anzuzeigen. 29) 
Dieſe Einrichtungen beweifen nit das unmittelbare Vorkommen von Beamten, welde 
Bliche Ankläger in dem Sinne genannt werven können, wie die heutigen Staatsanwälte es 
So wenig ed jemand einfallen kann, deswegen, weil bei und bie Gendvarmen und 
iener Verbrechen anzeigen und den Schuldigen vor Gericht führen müflen, dieſe Perfonen 

Ankläger zu nennen, ebenjo wenig fann man aus alten Beamten, welchen die Pflicht 

Verbrechen anzuzeigen, ableiten, daß fte öffentliche Anfläger geweien feien. Wir mödten 
Bauch aus Einrichtungen, in welchen nad) alten Nechtöquellen bei gewiſſen Beamten 80), 
» bei den baillis in Frankreich, die Pflicht erwähnt wird, auf begangene Verbrechen auf: 
Jam zu fein und die Verdächtigen einzuziehen, für die Gejhichte der Staatsanwaltihaft 

anderes ableiten, als daß die Idee eines amtlihen Einſchreitens wegen verübter Ver: 
son im Sermanifchen Recht anerfannt war. Auch beweilt vie Einrichtung, nach weldyer, wie 
win England und Schottland, die Gemeinde oder ein engerer Kreis von Gemeindegliedern, 
and [päter die große Jury hervorging 31), über die Rüge gemiffer Verbrechen eutſchied, ſowie 
in den Niederlanden vorkommende Juſtitut der ftillen Wahrheit 3?) nur, dag man ed ald 
Hicht der Gemeinde anerkannte, für die Entdeckung der Verbrechen thätig zu fein, wenn 

in Anklüger auftrat. Die Frage iftnur, ob ed Beamte gab, deren Amtsbefugnig und 
ihtung darauf ging, die zu ihrer Kenntniß gekommenen Nachrichten über verübte Ver: 

Ben zu benugen und die Auflage gegen die Verdächtigen bei Gericht durchzuführen. Die 

2) Garat in Merlin, Repertoire, VIII, 230. Robillard, Considerations, ©. 48. 
Birnbaum in ber Bibliotheque de jurisconsulte, 1, 513. Ramm, Diss., &. 223. 

t).Capitular., 802, c. 25. 25) Ramm, Diss., &. 135 u. 148. 
’) Capitular. Il, a. 813, c. 11. Capitular. 828, Nr. 3. S. überhaupt Raınm, Diss., &. 129 u. 
Amp in Bezug auf bie missi Ranım, ©. 143. 
> Ranım, ©. 159. Zöpfl, Rechtsgefchichte, ©. 427. 
> Leges Longob. Pipini, c. 11. Capitular. Carol. Calvi, tit. 14, c. 4. 
D Diener, Sefchichte des Inquifitionsprocefles, S.130fg., vgl. mit Wigand, Frongericht, S. 284 fg. 
) Vieles darüber hat gefammelt Ramm in Diss. 
I Rımm, Diss., ©. 169. 
J Bon den Niederlanden Warnkönig, Flandriſche Rechtsgefchichte, III, 332, von Holland, Ramm, 
©. 179 u. 364. 
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Geſchichte lehrt nun, daß ſolche Beamte in Italien, Frankreich, Spanien, Bertugal, 
undzum Theilin Deutſchland und auch Holland vorkommen. In Bezug auf Italien ber 
Urfunden dad Vorkommen folder Beamten.??) Schon in den Gonftitutionen von | 
findet fi die Spur der Beftellung eines öffentlichen Anklägers. In einer Urkunk 
fonımt ein ınagnae curiae advocatus mit einer ſolchen Stellung vor, daB darin bi 
eines heutigen Staatdanwalt# nicht verfannt werben Tann. In Venedig kommen m 
Berugniflen, indbefondere mit der Verfolgung der Anklage bei Bericht, avogadı 
mune ®*) im 13. Jahrhundert vor; und die conservatori di leggi in Florenz dei 
folches Inftitut. Mit Unrecht würde man aber annehmen, daß ſchon die Idee der Stu 
wie fie der heutigen Staatsanwaltichaft zum Grunde liegt, den alten Cinrichtungen 
Es war wol weniger die erhabene Aufgabe, die Handhabung des Geſegtzes zu fien 
mehr das politifche Intereffe, welches die Machthaber nöthigte, ihre Macht durch fire 
gung der im Kampfe mit ihnen befindlichen Berfonen geltend zu machen oder fißcalifd 
nad dem Strafproreß zu verfolgen; obwol wir nicht leugnen wollen, daß wenig 
die Erfenntniß der Nothivendigfeit vorfchwebte, da die bürgerliche Sicherheit du: 
Einſchreiten aufrecht zu erhalten, wo die Gleichgültigkeit oder die Furcht Privatanfiı 
den Schuldigen zu verfolgen. Die politiſchen :Berhältnifie in den verſchiedenen St 
anf die Art ver Ausbildung des Inftituts Einfluß. Wo die königliche Gewalt e 
immer mehr nad Gentralifation ftrebend in der Unabhängigkeit der Berichte gefäh 
der libergriffe der Regierung zu finden glaubte und ihre Interefien durch beſondere 
Beante bei den Gerichten geltend zu machen für nöthig hielt, mußte die Staatsbeh 
dem Gharafter ausbilden, die Rechte der königlichen Gewalt zu fihern, z. B. in Fran 
rend in andern Ländern die königliche Macht im Kampfe mit der Volksfreiheit ji 
das früh zu einer Fräftigen Stellung und zur Einfiht der ihm drohenden Gefah 
Volk in einer Anftalt, welde amtlich wegen aller Verbrechen hätte einjchreiten dür 
fährliches Werkzeug in der Hand ber Regierung erblickte und, jedem Verſuch der 
öffentlicher Ankläger fi) widerfegenn, auf dem Syſtem bebarrte, daß nur von eiı 
mann eine Anklage geftellt werden könne, 3.8. in England, wogegen in Schott! 
alten Gerihtdeinrichtungen erhielten und mit ihnen auch das Inflitut einer Staati 
immer mehr entwidelte, da nach der Gefchichte Fein ſolches Widerftreben in Volk ge 
ftitut wie in England ſich zeigte. 

In Bezug auf die Ausbildung dev Staatöbehörbe in Kranfreid ift ver Zuſamm 
felben mit der Gejchichte der Barlanıente unverkennbar. Diefe neugegründeten ( 
erlangten bald eine zwar der Brreihung der Zwecke ber Juftiz günftige, aber bei 
Macht vielfach bedrohliche Stellung 3°) und veranlaßten die Bemühungen der Kö 
Einfluß bei den Gerichtähöfen zu retten. Wie ſchon vorher die Könige bei den G 
haillis 20) und senechaux ihre Interefien gefihert hatten und avocats oder procur 
zuweilen ermähnt wurden, fo gelang es leicht, bei den Parlamenten gleihfallß dieſe 
Procuratoren ald Beamte aufzuftellen, welche die koͤniglichen Intereffen dort zu vertr 
Solange die meiften Strafen in Gelpftrafen befanden , lag das Recht des Königs, f 
Verbrechen wegen diejer Strafen ſich einzumiſchen, Anklagen deöwegen zu ftellen un 
fehen, daß das Interefie des Könige nicht beeinträchtigt wurde, Flar vor. Als aber aı 
der Geloftrafen Keibesftrafen traten, war die Anficht, daß die Fönigliche Gewalt bei ! 
der Verbrechen thätig fein Eönne, ſchon fo tief gemurzelt, daß dad Auftreten der mit 
tung dieſer Intereffen beauftragten Beamten bei den Berichtöhöfen nichts Auffalle 
und jo ſieht man von Bhilipp dem Schönen an feit 1302 die föniglidhen Procuratı 
die regelmäßig vorfommenden Beamten bei ven Barlamenten mit der Befugniß, Bı 
verfolgen, Conclufionen zu flellen 38), die Rechte des Königs in allen fiscalifhen und! 
— . —— — — — ——— — 

33) Über die Geſchichte der Staatsbehörde in Italien vgl. Sclopis, Della auioria 
. 151 ig. 
34) Latori, Saggio sulla storia civile della repubblica di Venezia, II, 371. 
35) Wichtige Nachrichten über bie Gefchichte der Barlamente bei Beugnot, in der Baı 

Olim., Bd. l, S. LXXII, und über die Berhältniffe der Gerichtsbarfeit in ber Borrebe zu ® 
36) Über diefe Gerichte Beugnot in ber erwähnten Borrede zu Bd. II, S. XXIX. 
37) Über die Befchichte Maurer, Befchichte des Berichteverlahren®, S.146 fg. Bien 

zur Gefchichte des Inquifitionsprocefies, S. 198. 
38) Cdict von Heinrich II. vom 20. Rov. 1853 befchreibt umflänblich ihre Pliche 
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treten und Aufſicht über die Nechtöpflege zu halten. Diefe Procuratoren, deren Amt all: 
ich organifirt wurde 29), waren die Organe, durch weldye die Könige mit den Parlamenten 
ndelten. 
8 ergibt fi aus neuern Forſchungen, daß man unter dem früher vorfommenden Ausdruck 
du roi anfangs alle ald Beamte Angeftellten umfaßte und fpäter erft auf die Anwälte des 
8 dieſe Bezeichnung fih bezog. Wenn auch anfangs dieſe Anwälte nur in Bezug auf die 
iären Intereſſen des Königs thätig waren, fo zeigt fi) aus Urfunden von 1314, daß da- 
ion procureurs du roi bei dem Parlament Anträge auf Strafverfolgung ftellten. *0) 
nrecht nimmt man aber oftan, daß die Stellung des föniglihen Procurators jo wichtig 
daß nur auf feinen Antrag der Unterfuhungdrichter einfchreiten fonnte, während ſich er- 
), daB die Unterfuhungen noch jpäter auf Anklage des Verlegten oder auch von Amts 
yom Unterſuchungsrichter bei delit Nagrant angeftellt werben fonnten, und daß fie von dem 
reur du roi oft aufgeforbert wurden, bis fpäter, insbeſondere feitZudwigXIV., die Macht 
aatsanwaltsjo flieg, daß nur auffeinen Antrag eingefchritten wurde. 42) An Conflicten der 
Sanwälte und der linterfuhungsrichter und Parlamente fehlte es nicht; je mehr die auf 
‚abHängigkeit der Parlamente eiferfüctigen Könige auf die Barlamente Einfluß zu ge: 
n ſuchten, defto mehr wuchs die Gewalt der procureurs du roi.23) In Spanien fannte 
chon das ältere Recht einen defensor patrimonii principis; allein eigentliche Beamte der 
Sbehörde kommen erft unter dem Namen fiscales de su majestad jeit König Heinrich IV. 
erdinand vor; eine vollitändige Drganifation erfolgte erft feit König Philipp IL. Von 
Zeit an wurden bei allen Gerichtshöfen Fiscale angeftellt, einer für die Eivilfachen, ver 
e für Griminalfahen; bei ven Berichten eriter Inflanz if ein promotor fiscal ange: 
“*) In Portugal?) wird fhon früh eines Fiscals als Öffentlihen Anklägers gedacht, 
ne vollftändige Drganifation einer Staatsbehörde kommt auch dort erft jeit dem 16. Jahr: 
nt vor. In Schottland bilvete fih, ohne daß der Urfprung völlig Elar iſt, das Inftirut 
Jentlichen Anklägers in der Art aus, daß der Lord advocate #6) hei den hohen Gerichtöhof 

procurator fiscal bei den courts of sheriff als Ankläger handelt, eine VBorunterfuhung 
mt und bei der Hauptunterfudung als prosecutor thätig iſt.“) In Holland läßt ſich 

Dafein eined eigentlihen öffentlichen, blo8 zur Verfolgung von Anklagen aufgeftellten 
nicht nachweiſen, allein früh fhon deuten vie Nechtöquellen darauf, daß aud in dieſem 

wenigftend in Bezug auf gewiffe Verbrechen, ein inquifitorifches Verfahren vorkam, in- 
immte Beamte, wo Fein Kläger auftrat, die Schuldigen verfolgten, und einige Unter: 

ſchuldig waren, die ihnen bekannt gewordenen Verbrechen anzuzeigen und die Schuldigen 
ht abzuliefern. 4°) Das in jenem Lande audgebildete Inftitut der flillen Wahrheit 

koch mehr dazu bei, die Lingeftraftheit ver Verbrechen zu verhindern. 

) Borzüglich von Pardefius, Essai historique sur l’organisation judiciaire (Paris 1851), 

"2a Marre, Traite de la police, 1,199. Pardeſſus, S. 192. Weitere Nachweifungen bei 
Maier, Strafverfahren, I, 330. 
ange Nachweifungen von Parngault in ber Revue du droit francais et etrange, Jahrg. 

142. 
Wie allmählicy diefe Veränderungen entſtanden, Nachweifungen im Gerichtsfaal (1858), S. 188. 

ı Über die Yortbildung Morin, Dictionnaire du droit criminel, &. 522. Ortolan und Ledeau, 
kistöre public en France, Bb. I, S. XXXII. 
Zejada, in der Zeitfchrift für ausländifche Gefeggebung (son Mittermaier und Zachariä), 

Y fg. 
} Beweisftellen bei Mittermatier, Strafverfahren, I, 149, Note. 
B Hume, Commentary on the criminal law of Scotland, II, 127, verglichen mit dem Aufſa 
ıstminster Review, Jahrg. 1835, Nr. 48, ©. 95 fg. Nachweifungen bei Mittermaier, Stat 
een, I, 338. 
) Über den gegenwärtigen Zuftand und die Stellung (mit Bemerfungen über die Fehler der Ein: 
bg) des procurator fiscal enthält ver Fourth report of law commissioners in Scotland 1839 

Notizen. Am wichtigften find die Nachweifungen in dem Report on the public prosecutor, 
(Auszüge daraus in der Zeitfchrift für ausländische Gefeggebung, XXVIII, 215), und Auffäge 

ı Transactions of the national association (1860), ©. 71 u. 251. 
I) Über Gefchichte des holländifchen Inquifttionsproceffes vgl. Meyer, Esprit origine des insti- 
is judiciaires, Bd. IV, Kap. 2, S. 240 (wo er ein eigenes Kapitel du ministere public hat). 
nemper, Wetboek van Strafvordering, Bb. I, S.LXXI—LXXXI u, 143. Ramm, Diss. etc., 

280 
astseßerifon. ZIII. 35 
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Wahrſcheinlich ift, daß auf die Ausbildung des Inſtituts der Staatsanwaltfchaft in m 
Staaten, vorzüglid der romanischen Bevölkerung, das Kanoniſche Recht imjofern Ginfuj 
als bei dem geiftlichen Gericht 49) von der Zeit an, als die Elemente des Inquifitiondy: 
ſich entmwidelten und die Anſicht fiegte, daß Verbrechen im öffentlichen Intereffe verfolgt 
müßten , ein promotor beflellt wurde, ber nad) dem eingeleiteten Informationsverfahre 
Aufftellung von Artikeln, welche die Beſchuldigung enthielten, eine Art Anklageacte auffte 
pie Anklage verfolgte.°0) Es ift anzunehmen, daß dieſe Praxis der geiftlihen Gerichte 
in die weltlichen Gerichte überging. Daß im Germaniſchen Recht vie Idee, nach wel, 
Öffentliche Intereffe forverte, daß ſchwere Verbrechen nicht unverfolgt blieben, früh wurz 
eine Rügepflicht der Gemeindegenojjen oder ſelbſt die Pflicht einzelner Mitglieder der G 
begründete, begangene Verbrechen anzuzeigen, ergibt ih aus manden Stellen.2!) Insb 
deuten darauf auch Einrichtungen in der Schweiz. 9?) In Deutfchland, mo der Inquifitior 
früh Ginfluß erhielt, läßt jih zwar die Griftenz eines Inflitutö, welches allgemein bie Bı 
der Verbrechen bezweckte, nicht nachweiſen. Die Zerftüdelung Deutſchlands in eine grı 
Eleiner Staaten verhinderte dies; allein daß die Idee eines amtlihen Einjhreitens und 
Idee. durch Beamte bie Anklage führen zu lafjen, in Deutſchland nicht fremd war ®3), zeig 
die Stellen 5*), nach weldden der Regent, wenn der Mord eined Fremden verübt war (! 
unter dem Schuß des Negenten fland und das Wergeld dem Regenten gehörte), bie 
dur einen Beamten führen ließ, theild die Nachrichten, nach melden ein Beamter » 
führte 9), theils felbf in einigen Städten ein Stabtfläger mit ſolchen Klagen beruftragt 
theild jelbft in einigen Ländern 87) ein Beamter mit Verfolgung der Anklage beauftrı 
daher das in der C. C. C. erwähnte Inftitut des Klagen von Amts wegen 58) ſich erflart 
freilich nicht nachgewiefen werben fann, daß e8 allgeniein in Deutfchland vorfam. Daßü 
die Idee des öffentlichen Anklägers nicht liegen und zur Ausbildung eines dem franzoͤſiſch 
lien Inftitut gelangen konnte, erflärt jid) leicht, wenn man erwägt, wie in Deutſchla 
Gerichtshoͤfen fehlte, die fich mit folder politifhen Macht wie die Parlamente Frankre 
Negenten gegenüberftellten und, daß bei dem allmählichen Verſchwinden des Anklagep 
durch Brivatperjonen und bei dem gejunfenen öffentlihen Sinne Deutfchlands für den 
der Breiheit gegen ungerechte over leichtſinnige Verfolgungen, bei der Ausbildung der Pe 
Regenten in dem reinen Inquilitionsproceß hinreichend das Interefje der bürgerlichen 
ſchaft gefichert fanden, weil die Unterfuhungsbeamten dann zugleich das Amt iu fich vern 
das eigentlich dem Ankläger gebührt hätte. Erſt die franzöſiſche Geſetzgebung hat die el 
nere Verbreitung des Inflitutd der Staatsanmwaltfchaft veranlaßt, und je größern Einf 
Geſetzgebung auf die Ausbildung der europäifchen Legislation erhielt, je mehr ver wieder 
Öffentlide Sinn und die Erkenntniß des Zuſammenhangs des Strafprocefied mit dem 
bürgerliher und individueller Kreiheit die Gefahren des reinen Inquifitionsprocefie e 
ließ, deſto mehr verbreitete jih die Anficht von der Wichtigkeit der Staatsbehörbe. 5°) 

49) Darüber viel Gutes bei Bouir, Tractatus de judiciis ecclesiasticis (Barie 1855). 
50) Roshirt, Kanonifches Recht, S. 830. 
91) Geib, Reform des beutfchen Rechtslebens, S. 95. Köftlin, Wendepunkt des Strafver 

S. 114. Daniels, urforung bes @efchworenengeridhts, ©. 28 u. 76. Maurer, Über bie 9 
(München 1848), ©. 22 u. 49. 

52) Blüme, Rechtegefchichte der ſchweizeriſchen Demofratien, ©. 534. 
53) Ortloff in der Zeitfchrift für deufches Recht, XVI, 256. 
54) Vorzüglich Kulmiſches Recht, II, 89. 
55) Blutrecht von Bacharach in Kindlinger'6 Münfterifchen Beiträgen, Il, 292. 
56) Zöpfl, Bamberger Stadtrecht, ©. 135. 
57) Maurer, ©. 152. Biener, S. 141. Ramm, ©. 233. 
58) Zachariä, Strafproreß, &. 138. 
59) Über das Weſen ber Staatsbehörbe und ihre Functionen in Frankreich Henrion, Desp 

del'autorite Judiciaire, ©. 127. Rieberrheinifches Archiv für Gefepgebung und Rechtswiſſenſchafi 
Rr. 94. Müller, Das Inflitut der Staatsanwaltfchaft (Reipzig 1825). Delpon, Essai sur Ih 
de l’action publique (Paris 1830). Ortolan und Ledeau, Le ministere public en France ( 
Paris 1831). De Baulr in der Zeitfchrift für anslänbifche Rechtswiſſenſchaft, Bo. V, Rr. 2; ! 
Nr. 19: Bd. VII, Nr. 12. Mangin, Traite de l'action publique (2 Bde., Barie 1837). Adi 
Manuel des procureurs du roi (2 ®be., Paris 1838). Molines, Traite prat. des fonctions dı 
cureur du roi (2 Bbe., Paris 1844). Schenf, Traite du ministere public (Paris 1846). 
Die Staatsanwaltfchaft in Deutfchland und Frankreich (Erlaugen 1850). Helie, Traite de Fiss 
tion eriminelle, I, 459—473; II, 71. 
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In Frankreich ſelbſt hatte die Organiſation der Staatsbehörde verſchiedene Perioden durch⸗ 
fen. 60) Im Anfang der Franzoͤſiſchen Revolution wirkten noch die Vorſtellungen, welche 
in von den alten procureurs und avocals generaux hatte, auf die Gejeggebung ein. Die 
iuflichkeit der Stellen vor der Revolution hatte dieſem Inftitut geſchadet; obwol man geftehen 
iß, daß von jeher in Frankreich unter ven Generalprocuratoren ausgezeichnete Männer fich 
ſanden, welche felbft ihre politifhe Stellung 67) zur Verhinderung von Ungeredtigfeiten und 
e Abwendung von Schritten gebrauchten, die für die Freiheit der Nation bedrohlich waren, 
8. bei Übergriffen der geiftlihen Gewalt, zugleih durch Bildung audgezeihnet wohlthätig 
Fdie Beförderung eines guten Geiſtes in der Juftiz wirkten. Was am meiften der Adytung 
} Stautöbehörde in den Augen des Volks ſchadete, war, daß die Beamten der Staatsbehörde 

als die oft leidenſchaftlich die Schuld verfolgenden Beamten erfchienen und nicht als unpar- 
Wächter des Geſetzes galten. Bei ven erften Verhandlungen über Gerichtsorganifation 

t Revolution wirfte aber auch die Furt, Einem Manne eine fo furdtbare Gewalt der An: 
zu übertragen, und die Aniicht, daß man das Syſtem der Privatanflage begünftigen 

Daraus erklärten fi die Anträge von Bergafje.6?) Man hob nun die alte Cinrid- 
der Staatsbehörde auf; ed wurden aber 1790 commissaires du roi ernannt. Als aber 
das Anıt Öffentlicher Ankläger eingeführt wurde, befchränfte man die Befugniß der Com- 
ires du roi, welde nach der Aufhebung des Königthums commissaires nationaux 

‚ in Straffahen nur auf Kenntnißnahme eingeleiteter Unterfuhungen und auf das Recht 
Binträge im Intereffe der Handhabung des Geſetzes Traurige Erinnerungen an die Schred: 
der Revolutionstribunale beflecken dad Andenken an die damalige Rolle des öffentlihen An= 

23. Gine kurze Zeit hindurch wurde dies Amt des Anklägers durch die Verfaffung vom 
Be VIII. den commissaires du gouvernement übertragen. Bald machte fich wieder die un- 
side Stellung eined eigenen Beamten geltend, dem man die Verfolgung ver Anklage wegen 
Bredyen übertragen, hierzu aber aud) eine große Zahl von rihterlihen Functionen während 
Weorunterfuhung anvertraute, 3. B. das Recht, Angeihuldigte und Zeugen zu vernehmen, 

en zu laffen u.f.w. inter dem Ausbrud: directeurs du jury und fpäter magistrats 
t& wurden folde Beamte angeftellt. Durch die Gelege vom Jahre XII. wurben zwar 

procureurs generaux eingeführt; allein ihre Stellung war beſchränkt, bis man bei der 
ifation durch dad Gejeh vom 20. April 1810 die Staatsbehoörde mit dem nod) jegt gel- 
Charakter einrichtete. Die directeurs du jury und magistrats de süret& verfhwanden; 
e Idee, den Öffentlichen Anklägern aud) Functionen zu überlaffen, welche dem Richteramt 
n, war zu tief gemurzelt, ald daß man fi leicht vavon losmachen Eonnte, ſodaß den 

chen Procuratoren in der Vorunteriuhung aud mandje diefer Yunctionen übertragen 
Dana erfcheint die Staatsbehörde in Frankreich als jene Einrichtung, bei welder 

gewiſſe unter fi zufammenhängende, durch eine gewilfe Abglieverung verbundene Be- 
en, welde von der Negierung bei jenem Gerichtshof angeftellt werben, die Verfolgung ber 
wutlihen Intereilen, daher audy die Verfolgung verübter Verbrechen, vie Oberaufſicht über 
Handhabung der Juftiz und die vollziehende Gewalt, injofern ſie auf die Juſtizpflege ſich 
ht, ausgeübt wird. Danach ift bei dem Gaflationdhof der Generalprocurator, welder un- 

r mit dem Juftigminifter correfpondirt, bei jedem Appellhof ein Generalprocurator mit 
Subſtituten (avocats generaux) und bei jedem Gericht erfter Inftanz ein Staatöprocu: 

"mit feinen Subftituten. Unter diefen Beamten iſt eine Art von Hierardie ; der Staatö- 
arator empfängt Aufträge von jeinem vorgejehten Beneralprocurator, und diefer erhält 
Hungen von dent Generalprosurator des Gaffationdhofs, ver in befländiger Verbindung 
dem Minifter die Anfihten und Wünfche der Regierung fennen lernt und fie durch Gircu- 

en den unter ihm flehenden Beamten mittheilt. Inſofern ift Kraft und Einheit in dem Wir- 

Ber Staatsbehörve und in aufgeregten Zeiten, wo es darauf ankommt, mit Gonfequenz und 

Rekt ein gewiſſes Syftem durchzuführen, bewährt ſich die Einrichtung, um den Sieg bes 
8 des Minifteriums zu bewirfen und geeignet einzuihücdtern. Dan fagt daher oft in 

reich: le ministere public est indivisible; ein Sa, der oft misverſtanden und fo aus⸗ 

I) Bol. darüber Morin, Repertoire du droit criminel (Art. Ministere public). Sebril, En- 
édie de droit (1837), ©. 123. 
) Frey, Frankreichs Civil: und Criminalverfafiung, ©. 211. 

ME) De Baulr in der Zeitfchrift für ausländifche Geſetzgebung, V, 37. 3 wi 
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gelegt wurde, daß jeder untergeorbnete Staatöprocurator unbedingt den Befehlen der 
gehorchen müffe, während nach richtiger Anſicht 9°) der einzelne Beamte der Staatsbeh 
nerhalb feines Amtskreiſes nach eigener Überzeugung, ſelbſt gegen die Weifungen dei 
fegten handeln, 3.3. eine Unterfuhung nicht beantragen kann, obgleidy der Generalpr 
dies gebietet. Es muß jedoch bemerkt werden, daß in der Wirflichfeit das Verhältniß 
ders geftaltet. Die Beanıten der Staatsbehörbe jind namlich nicht inamovibel wie di 
angeftellt. 6%) Es ift daher begreiflih,, daß ein häufiges Widerftreben von feiten eines 
procuratord oder feined Subftituten gegen die Weifungen ſeines Vorgejegten bald vie 
gung begründen wird, daß ein jolder Beamter nit zu den Agenten der Rgierung fü 
und daß Entlaffungen der Beamten der Staatöbehörden in Fällen, in weldden maun 
die Urſache der Entlaffung in ihrem Widerſtreben liegt, nicht geeignet find, die Neigu 
noch die Anweifungen der Borgefegten unbefolgt zu laſſen, zu vermehren, ift leicht b 
Jeder Beamte der Staatöhehörde ift übrigens injofern unabhängig, als das Gericht i 
auftragen kann und er nur ver Staatöregierung verantwortlich if. Nur in zwei Fä 
ihm das Gericht Aufträge zur Amtsfunction geben, nämlich wenn der Anklagefenat 
ſtändigung der Verfolgung aufträgt ©°), oder wenn der Appellationshof nad dem Be 
vereinigten Abtheilungen den Beneralprocurator zur Einleitung einer Unterſuchung wı 
gewiffen Verbrechens aufforvert.6%) Was in den verfchiedenen Staaten Europas in 9 
die Einrichtung der Staatöbehörbe vorfommt, iſt größtentheild eine Nachbildung der 
fen Organifation. Nur in Spanien und in Schottland, wo folde Behörden beftehe 
abweichende Einrihtung , die aud der eigenthümlichen Ausbildung des Inflituts in je 
dern ſich erklärt. In Spanien gilt indbefondere die Grundanſicht, daß die Staatäheh: 
die Regierung, fondern nur dad Gefeg vertritt, daß die Beamten der Staatsbehoͤr 
nit in einem unmittelbaren Berhältniß zur Regierung ftehen und feine Befehle vo 
halten, daher frei nad) ihrer Überzeugung handeln, und daß jeber bei einen Gericht aı 
Fiscal völlig unabhängig von einem vorgefegten Beamten handelt und daher ein Zu 
hang der Beamten wie in Frankreich nicht vorkommt. Auch jind die Fidcale inamovil 
ftellt und ihre Stellung in Bezug auf die Verfolgung der Verbrechen ift eine ande 
Frankreich, da die ſpaniſchen Fiscale gar feine Ginmifhung in die Unterſuchungsha 
jich erlauben dürfen, ſondern nur Anträge ftellen, ohne eine gerichtliche Unterfuchungsl 
vorzunehmen; daher jie die Arten erft nach gefhloffener Unterfuhung erhalten und 
ihnen nöthig ſcheinenden Anträge, 3.2. auf Bervollftändigung, ftellen und die Ankla 
führen. 6”) In Schottland 6) fteht der Lord advocate, welcher bei dem high court 
ciary als Öffentliher Anfläger thätig ift, ebenfo wie jeder Fiscal bei vem sheriff’s cou 
ftändig da: er empfängt feine Befehle von der Regierung, er leitet auf ven Grund de 
gelangten Anzeigen die Berfolgungen und hat bier dad Recht, ſelbſt einige Unterſuchu 
lungen vorzunehmen, die zur Begründung der Anklage gehören. Der fchottifche Staa 
ift nur Öffentlicher Ankläger, ohne andere Befugniffe (mie fie der franzöfifhe Staa 
hat) zu haben; er ift aber im Strafverfahren einflußreicher al8 der franzöfifche, indem 
Schottland keine Anklagejury und feine Anklagefammer vortommt) ednur von ihm 
ob und in welchem Umfang er einen Angefhuldigten vor Gericht ftellen will. 69) 

Was in den Nheingegenden in Bezug auf die Staatöbehörbe vorfommt, gründel 
die franzöjifche Geſetzgebung; nur in Bezug auf die Stellung der Beanten dieſer Behoͤ 
foldung, Abjegbarkeit u. a. find in den einzelnen Staaten befondere Gefege oder Veror! 
oder Inftructionen ergangen, beren Zwed vorzüglich dahin geht, die würdige Gtell 

u 88) Mangin, Traite de l’action civile et de l’action publique, ®b. I, Nr. 105. Helie 

64) Über die angeblichen Vortheile diefer Beflimmung de Vaulx in der Zeitfchrift für aus 
Geſetzgebung, V, 42 fg. 

65) Code d’instruction, Art. 235. 66) Beleg vom 20. April 1810, Art. 11. 
67) Gute Darftellung der fpanifchen Staatsbehörbe von Tejada in ber Zeitfchrift für ausl 

Geſetzgebung, XIV, 30—35. 
68) But Alifon, Practice of the criminal law, &. 84, und Westninster Review, 1835, 
69) Eingebenf feiner Verantwortlichfeit ftellt daher fehr häufig der fchottifche Staatsanv 

ber Borunterfuchung feine Anflage (3. B. 1863 wurden 494 ohne Trial von den Staatsanmil 
laflen) ober mildert in der Verhandlung feine Auflage ober läßt fie ganz fallen. Aliſon, S. 8 
weifungen in Mittermaier's Schrift: Dos enaliicnskinettiiche Strafverfahren, S. 824. 
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aatöbehörbe insbeſondere auch darin zu fihern, daß ihnen geboten wird, in Straffacdhen 
rall die Ermittelung und den Schug der Unſchuld zu einer Hauptaufgabe ihres Wirkens zu 
den.) Inder Schweiz war vor 1848 in ven Cantonen, in welchen die franzäfifche Ge- 
jebung im wefentlichen ſich erhielt, z. B. in Genf, die Staatöbehörde wie in Frankreich or: 
rt; in andern Gantonen hat man zwar einen Staatsanwalt aufgeftellt, aber nur für die 
teibung der Anklagen in Strafſachen mit mehr oder minder großen Befugniffen; an man: 
ı Orten ift er reiner Öffentlicher Ankläger und übt eine furchtbare Gewalt aus, da er in den- 
en zu viel gerichtliche Handlungen vornehmen darf?1); an andern Orten ift er nur in der 
Infverhandlung thätig, um die Anklage durchzuführen. In Italien findet ih das Inftitut 
Staatsanwaltfhaft in Neapel, in Rom, in Toscana, in Sardinien und Parma; allein in 
Ausführung ift wieder große örtlihe Verfchiedenheit, indem bie Gefeggeber die ſchon 
dem Einfluß der franzdfifchen Geſetzgebung in Italien vorfommenve Stellung eines Fis- 
Ifpäter mit den durch dad franzdfifhe Recht verbreiteten Einrichtungen verbanden. So 
t Neapel bei jeden Criminalgerichtöhof ein procuratore generale, der in Bezug auf Ver: 
ung der Verbrechen aud) als Beamter der gerichtlichen Polizei angeführt wird (Codice di 
edure penale, Art. 9), von Amts wegen die Borunterfuhung nur bei gewiflen Berbre- 
(Art. 39) betreiben darf. In der Borunterfuhung ift der Unterfuhungsrichter von den 
ügen des Beneralprocurators weniger als in Frankreich abhängig. 7?) Die Hauptthätigfeit 
5taatsbehoͤrde äußert fich in der Öffentlichen Hauptverhandlung, in mwelder ſie im mwefent- 
die Befugniffe wie der Staatsprocurator in Frankreich Hat, und bei Gaffationdgefuden. 
tom befteht zwar ein procuratore fiscale; allein diefer ift nicht eigentlich Anfläger, fon= 
ed ift dafeldft in der Vorunterſuchung ver Proceß weſentlich inquifitorifch, und der procu- 
e fiscale hat nur eine gewiffe Aufſicht und das Recht, Anträge zu ftellen; der Inquirent 
elt übrigens unabhängig. Erft in der Specialunterfuhung bei der Aburtheilung der Sache 
ner Fiscal ald Ankläger hervor. 3) In Toscana iſt durch das Gefeh von 2. Aug. 1838 
Arganifation der Staatöbehörbe *) auf eine ähnliche Weiſe wie in Frankreich veroronet; 
in der Borunterfuhung handeln dort die vicari regi und die direttori di Atti mehr inqui⸗ 
& ſelbſtändiger als in Frankreich die Unterfuhungsrichter; nur wenn bie öffentliche Ver⸗ 
ng beginnt, ift dad Verhältnig der Staatöbehörbe im wefentlichen fo wie in Frankreich 
t. In Sardinien beftand ſchon feit früherer Zeit eine Staatöbehörde. 75) Auch nad 

itern Geſetzen kam bei den Senaten ein avocato fiscale generale vor, welder in der 
rſuchung, die mehr inquijitorifh geführt wird, von dem giudize instruttore von allen 

m angefangenen Strafprocefien in Kenntniß gejegt werden muß und Requifitionen an 
ichter erläßt. 7%) Bei der Aburtheilung ded Verbrehend im Senat ward der Fiscal mit 
Eonclufionen gehört und nach einem neuen Gefeg 77) Tann der Fiscal in ven nad) dieſem 
zuläfligen mündlichen Verhandlungen auf Zeugenvorrufung in der Sigung antragen und 
Verhandlung felbft Fragen an die Zeugen ftellen. In Parma?) ift die Stellung der 
behörde im Strafprocch im wefentlichen die nämliche wie in Frankreich. Im Königreich 

everlande war durch das Geſetz über die richterlihe Gewalt von 183879) die Staate- 
organifirt und mit der Aufrehthaltung der Gefege, mit der Verfolgung der Verbrechen 

it der Vollſtreckung der Strafurtheile beauftragt. Das Gefeg (Art. 5) verpflichtet bie 
ten der Staatsbehörde, ſich nach den Befehlen zu richten, welde ihnen im Namen bed 

'86 durch die zuftändige Behörde in Bezug auf die Ausübung ihrer Verrichtungen ertheilt 
en. 80) Sn den meiften Beziehungen ift ihr Amt in Holland wie daß der franzöfifchen Be⸗ 

d) Trefflich ift dies in einem Refeript des cheinpreußifchen Generalprocuratore vom 27. Juni 1833 
Iprochen,, wo es heißt: „Indem fonft das öffentliche Deinifterium von feiner hohen Beſtimmung 
em bloßen öffentlihen Anfläger herabgewürbigt würde.‘ 
.) Über die verfchledene Stellung des Staatsanwalts in den fchweizerifchen Geſetzbüchern vor 
F. Mittermaier’s Auffag im Archiv des Griminalrechts, Jahrg. 1838, S. 175—180. 
2) Nicolini, Procedura penale, I, 502. 
3) Gute Darftellung in Giuliani, Istituzioni di diretto criminale (Macerata 1840), 1, 536 fg. 

&) Ademollo, Il giudizio criminale in Toscana (Florenz 1840), ©. 111 fg., dort eine Darſtel⸗ 
der Berhältnifie der Staatsbehörbe. 
&) Graf Sclopis, Storia della antica legislazione del Piemonte, S. 56U. 
6) Srerrero, Comentario sui delitti e sulle pene (Turin 1828), ©. 322. 
7) Belek vom 11. Jan. 1840, $. 10 fg. 
8) Codice di procedura penale, Art. 37 fg. 79) Art. 3-8. 
30) ©. darüber Bofch Kemper, Wetboek van Strafvordering, I, &. 159. 
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amten des ministere public; die Pflicht, unparteiiich zu fein und ũberall ebenfo ald Ber 
diger der Unſchuld wie als Verfolger der Schuld zu handeln, ift ihnen aufgelegt. *!) In 
auf die Verfolgung der Verbrechen macht die Strafproceforpnung ihnen diele zur bein 
Pflicht. 3?) In beftändiger Verbindung mit dem Generalprocurator, dem er von allen 
übten Verbrehen Kenntniß geben muß und von dem er Befehle empfängt *2), hande 
Beamte der Staatsbehörde im Fall des flagrant delit wie nad franzdilfchen Recht unmit 
thätig ®*); nur hat man beffer ald in Frankreich vie eigentlichen Unterjuhungshanblunge 
Unterſuchungsrichter allein übertragen. 

Eine weſentliche Verbeflerung ver Staatdanwaltichaft wurde in den Niederlanten du 
Geſetz vom 31. Mai 1861 eingeführt, indem 85) danach das Berhältnig des Staatdanmel 
eine mehr Vertrauen begründende Weife georbnet und ein Recht des Staatsanwalts, im 
proceg Concluſionen zu geben, nicht angenommen ift. In Deutfchland erhielt das Inſti 
1848, als der Zeit, in welder nur auf Anflageprincip, öffentliches mündlides Der 
und Schwurgerichte gebaute StrafproreBorpnungen eingeführt wurden, eine Bedeutun, 
den Gejegen der einzelnen Staaten zeigte ſich aber bald eine große Verſchiedenheit danach, 
die Geſetzgebung ſich darauf beſchränkte, das Öffentlich mündliche Verfahren mit Anflaı 
einzuführen, ohne daß ſchon eine entfprechende neue Berihtöverfaffung und eine volif 
neue Strafproceßordnung erlaffen wurden, fodaß man ſich begnügte, aus der Reihe ver! 
einige ald Staatdanwälte zu beftellen, um zur Durchführung der Anklageform in der Ar 
kammer die Anträge wegen Anklage zu ftellen und in der mündlichen Verhandlung die A 
durchzuführen, während für die Vorunterfuhung, in welcher der Unterſuchungsricht 
Amts wegen einſchritt, der Staatdanwalt nur darauf befchränft war, in der Borunterjs 
Anträge an den Unterſuchungsrichter zu ftellen und eine (mehr oder minder beſchränkte) 4 
und Eontrole über die Unterſuchung zu führen. In folder beſchränkten Weile war die & 
anwaltſchaft georhnet in ven Gefegen von Baiern, Kur: und Großherzogthum Heffen, 8 
Würtemberg und Baben. Cine andere Richtung ®°) erhielt b) die Gefepgebung über & 
anmaltichaft in den deutichen Staaten, in welchen ver Geſetzgeber ſchon in der Borunteris 
ben franzoͤſiſchen Grundfag an die Spige ftellte, daß der Unterſuchungsrichter eine fra 
liche Unterfuchung nur einleiten darf, wenn der Staatsanwalt ihn Hierzu auffordert, fol 
dieje Art der Staatdanwalt die ihm zufommenden Anzeigen verübter Verbrechen im öͤffen 
Interefle prüfen muß und er nur dann, wenn er das Intereffe begründet findei, ven 
auf Unterfuchung ftellt. Dies Suftem liegt der preußiichen Geſetzgebung von 1849 um 
zu ®runde. 27) Das Beleg dehnte den Kreis der Befugniſſe des Staatsanwalts auf, 
ihm Mittel gegeben werden mußten, um vie ihm obliegende VBorprüfung anzuftellen, n 
ein näheres Berbältniß des Staatsanwalts und der Polizeibehörden nöthig wurde. Ne 
wurde die Stellung der deutſchen Staatsanwaltſchaft der franzöjiichen in den Staaten eh 
ftellt, melde eine vollftändige, im wefentlihen ver franzdfifhen nachgebildete Straf 
ordnung und eine derſelben entfprechende Gerichtöverfaffung einführten. Das war ver 
Braunſchweig, in Hannover, in den thüringifchen Staaten, im Koͤnigreich Sachſen und 
veih nad) Geſetz von 1850, in Oldenburg und in neuefter Zeit in Baden. 28) Hier m 

u — 

81) Boſch Kemper, S. 175. 82) Art. 22, und darüber Boſch Kemper, 1, 178. 
83) Art. 27; Boſch Kemper, ©. 200. 84) Art. 39. 
85) Darüber Archiv für Eivilprarie, XLV, 288; XLVI, 424. Über nieverländifche Staaten 

haft, Siccana, De ministerio publ. (Utrecht 1826); dann Haanen, Het openbar minista 
Nederland (1860). 

86) Bon Baiern, Geſetz von 1849, 65.23, 24, 81. Walther, Lehrbuch des Strafprocehes, | 
u. 85. Follmann, Bairifches Strafgefegbuch von 1848, &. 106 u. 128. In Baden war in beri 
proceßordnung von 1845 die Staatsanwaltfchaft zu Grunde gelegt, aber Durch Geſetz von 1850, $ 
u. 28, wurden die Borfchriften darüber wieder außer Wirkfamfeit in Bezug auf —— | 
Vgl. über den bamaligen Zufland Haager in den Jahrbüchern ber deutfchen Kechtswiſſenſchaft, 

87) Preußifches Geſetz von 1849, 66.5 u. 8. Sternan, Preußifches Strafverfahren, 6. 101 
Ari für preußifches Strafrecht, VIL, 576— 725; VIN, 91. Mittermaier's Schrift über Gejepyl 

88) Bon Braunſchweig, Geſet von 1849, 55.9 u. 27. Weitere Nachweifungen im Mirterm 
Schrift über Geſetzgebung, ©. 156. TafelbR über Hannover ©. 159; über das thüringifge 0 
buch und über Staatsanwaltfchaft nach königlich fächfifchem Gefeg von 1856, ©. 161, uud Ede 
Ja Bl zur fächfifchen Proceßordnung, und über Oldenburg Berkaublungen im Gerhll 

ahrg. 
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W der Befugniſſe des Staatdanwalts ausgedehnt ſchon durch die Anerkennung des franzöft: 
8 Grundfages, daß nur auf Antrag ded Staatsanwalts der Unterfuhungsrichter ſtrafrecht⸗ 
einſchreiten darf, und durch die Aufnahme der franzöſiſchen Beftimmungen über gerichtliche 
igei. 69) Bei ver Bergleihung der Vorſchriften der deutſchen Gejeggebungen über Staats: 
altihaft überzeugt man ſich aber, daß fortvauernd eine große Unflarheit über die wahre 
faffung des Inftituts in den deutſchen Gefegen herrſcht 99), je nachdem mehr oder minder 
franzöfifche Geſez vorſchwebt und eine oder die andere der im Eingang unſers Aufſatzes ge- 
berten Anfichten vorherrſcht. Als bie vorwaltende Richtung der deutfchen Bejeggebungen 
bt ſich jedoch die, die Stellung des Staatsanwalts vorzugsweije auf die Thätigkeit deſſelben 
Birafverfahren zu beſchränken und nicht in dem ganzen Umfang das franzdfifche Inftitut, 
mit fo vielen Attributen audgeftattet ift, daß es eigentlich ein Werkzeug der Eentralijationd- 
HMwird, einzuführen?!), aber auch bei Regelung des Inſtituts im Strafverfahren daran 
Halten, daß ber Staatsanwalt eine unparteiifche, aud die Entdeckung ber Unſchuld ſichernde 
lung erhält, bei welcher der Staatsanwalt feiner eigenen Überzeugung folgen kann und in 
forunterjudhung nur fo viele Befugniffe hat, ald dazu nöthig ift, um ihm die Vorpru- 
möglich zu machen, ob und wieweit ein Antrag auf Strafverfolgung an den Unteriu- 
Brichter geftellt werden fol. Eine ähnliche Richtung ſpricht ſich aud in der Geſetzgebung 
chweiz in Bezug auf Staatsanwaltſchaft aus, wo jedoch dem Misbrauch der Gewalt von 
ver Staatsanwälte ſchon durch das in Republiken einflußreihe Mistrauen gegen Beamte, 
a man nicht zu viel Macht anvertrauen will, fowie durch das Öffentliche Leben und die 
ch geficherte Uberwachung der Beamten vorgebeugt wird.??) Eine Berfchienenheit der Stel: 
ku den einzelnen Eantonen zeigt fih danach, je nachdem in einigen bie Gejeßgebung vor- 
neife der franzdiifchen folgt, 3. B. in Genf, oder mehr deutſche Gefeßgebungen nachahmt 
aeszugäwweife dem Stautsanwalt eine Thätigfeit als öffentliher Ankläger zur Durchführung 
atflage in der Hauptverhandlung anweift??), in Bezug auf Borunterfuhung aber von 
waficht außgeht, daß nur (wie in Frankreich) auf Antrag des Staatsanwalts der Linterfu- 
Freichter einfchreiten darf, 3. B. nach den Geſetzgebungen von Aarau, Solothurn, ober 
Bauifitorifhe Princip infofern beibehalten ift, daß der Unterfuhungdrichter von Amts 

eine Unterfuhung einleiten fann, 3. B. in Bern und Zürich. 
achten wir nun ven Wirkungskreis des franzöſiſchen Staatsanwalts, fo muß derfelbe 
henden Beziehungen aufgefaßt werben: A. infofern die Staatsbehörde in Civilrechts⸗ 
iten thätig ift; B. infofern fie als vollſtreckende Behörde wirkt; C. in ihrer Thätigkeit 
fſehende Behoͤrde; D. in ihrer Stellung al8Mittelorgan zwiſchen der Staatöregierung 

Berichten; E. in ihrer Wirkjamfeit ald Organ der Staatögewalt in adminiſtrativen 
iffen; F. in ihrer Thätigfeit in Strafſachen. 

A. In Civilſtreitigkeiten erſcheint die Staatsbehoͤrde felbft wieder in einer zweifachen 
: L. infofern jie ald Nebenpartei bei ven Gerichten durch ihre Konclufionen Handelt; 

fern fie in gewiſſen Fällen als Hauptpartei auftritt.%%) Im der erften Rüdjiht geht das 
davon aus, daß die Staatöbehörde die Öffentlihe Drbnung vertritt, zugleich die natür- 

Bertheibigerin aller Schugbebürftigen ift und überall wachen foll, daß das Geſetz von den 
en gehörig angewendet werde; danach beflinnmt der Art. 63 des Code de procedure, 
: gewiflen dort bezeichneten Sachen ?°) die Staatsbehoͤrde vor der Urtheilsfällung mit 

) Über die verfchiebenen Auffafiungen der gerichtlichen Polig in den deutſchen Geſetzgebungen 
maier's Entwickelung in der Schrift: Die Geſetzgebung, ©. 347—354. 
b Hermann im Archiv des Eriminalrechts, Jahrg. 1852, Nr. 14. 
B Dies wurde inöbefondere in Baiern bei den Berathungen der Zweiten Kammer über bie Ge⸗ 

zrfaffung 1861 ausgefprochen. Edel, Das bairifche Deich von 1861, ©. 131. Aud die Auf: 
in der badifchen Befeggebung von 1864 über Gerichteverfaflung, $. 42 der Vollzugsverorbnung 
b Suli 1864, beruht a dem Streben, die franzöftfcye Staatsanmaltfchaft nicht einzuführen. 

) Über die verfchiedene Auffaflung der Staatsanwaltfchaft in den ſchweizer Geſetzen Kaifer, 
:igerifches Staatsrecht, 11, 257. 
'y Su ber Geſetzgebung von Sanct:Gallen Heißt er Amtsklager. 
=) haupt de Baulr in der Zeitfchrift für auslänbifche Gefepgebung, VI, 412, und Ortolan und 
x, Le ministere public, I, 70. Eyrauld, Administration de la justice, IIf, 132. Moldnes, 
H des fonctions du procureur du roi, I, 16; I, 223. Borcenne, Procedure, II, 278. La⸗ 
» Üitude sur la proc6dure, ©. 256 —261. 
&E) Dahin gehören z. B. alle Procefie, welche die öffentliche Ordnung, den Staat, öffentliche Ans 
uw, Bormmunbfchaftsweien, Syndikatsklagen, Ermächtigung ber Ehefrauen, Dotaljachen betrefien. 
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ihren Gonclufionen gehört werben muß; allein außer viefen Fällen kann die Staatäket 
allen Proceſſen, wie e8 ihr nöthig fcheint, fordern, daß fie gehört werde; ebenſo fi 
Gericht verfügen, daß eine ſolche Vernehmung eintrete.?%) Man flieht Daher, daß eı 
jedem Beamten der Staatsbehörde abhängt, wie weit er ven Kreiß feiner Thätigkeit i 
ſachen ausdehnen will. Manche Einwendungen in diefer Beziehung werden auh in 
laut, indem diefe Einrichtung den Richtern zu wenig zutraut und da, two das Beriät 
ſchon aufgeflärt ift, zur unnöthigen Verlängerung der Procefle führt. In einigen Ba 
delt die Staatsbehörde in Civilſachen aud al Hauptpartei (partie principale), in! 
durch Klage auftritt, was nur außnahmöweije in den von dem Beleg beſonders au 
Fällen eintritt, und zwar injofern bei ven Givilftandsregiftern (actes d’etat civil) die ı 
dige Berichtigung derfelben ihre Thätigfeit fordert 97), in Abmweienheitsfällen, wo bi 
behörde über das Intereffe ver Perfonen wacht, welche als abwejend vermuthet w 
ferner in Eheſachen, mo die Staatöbehörde in einigen Hallen vie Pflicht, in andern 
Hat, die Nichtigkeit der Che durch Klage zu verfolgen 99); ebenfo (jedoch mit einer gen 
rüdhaltung von feiten der Gefeggebung, welche in die Bamilienverhältniffe nit a 

‚ohne Noth einmifhen will) in Bezug auf Misbräuche in der Ausübung der väter! 
walt 100) und überhaupt in Fällen der Entmündigung. 101) 

B. In der Stellung als der die Vollſtreckung betreibenvde und überwachende B 
der Staatöprocurator dafür zu forgen, daß Urtheile, welche Geldſtrafen zum Vortheili 
erkennen, fowie Griminalurtheile, welche zu körperlihen Strafen verurtheilen, geb 
ſtreckt werden. 102) 

C. In Bezug auf die Oberauffiht ver Staatsbehoͤrde liegt ihr die Oberauffich 
Beamten der fogenannten gerihtlihen Polizei (alfo auch Unterſuchungsrichter, Fried 
und bie fogenannten officiers ministeriels (huissiers, Notarien u.f.w.) in der Ar 
der Staatöprocurator die Amtöverwaltung der in feinen Bezirken aufgeftellten Beami 
nannten Art beaufjihtigt, auf Misbräuche aufmerkſam madht und die Displin ü 
ausübt, daß er bei ven Berichten oder den zur Ausübung der Disriplin angeorbneten 
(3. B. den Notariatdfammern) die auf die Disciplinarftrafen gerichteten Anträge ftell 

D. In der Stellung ald Mittelorgan zwiſchen der Regierung und den Gerichten 
Staatsbehörde, welche die Aufträge der Regierung zur Kenntniß ver Gerichte bringt, 
reöberichte über die Verwaltung der Jufliz ver Regierung mittheilt. Die Beaniten dı 
Behörde können auch an allen Berathungen ver Gerihtähäfe in Anjehung der Ordnu 
nern Dienftes theilnehmen und die Handhabung der beftehenden Verorbnungen un! 
tionen bewirfen. 10%) 

E. An die Beamten der Staatsbehoͤrde gelangen auch die auswärtigen Requiſitio 
wegen Zeugenvornahme, wegen Außlieferung, ſowie fie überhaupt die Geſchäfte 
welche zwar bei den Gerichten vorfommen, aber nit als wahre Ausfluffe des ri 
Amts zu betrachten find. Ä 

F. Die Hauptwirffamkeit ver Stantsbehörde äußert fi in Strafſachen 105), uı 
der Punkt, wo aud) vorzüglich ihre Thätigkeit genannt fein muß, weil bei den nei 
bandlungen über die Strafprocehorpnung die Frage über die Bedeutung der Staatshı 
meiften vorfommt und hier Borurtheile oder Unbefanntfhaft mit dem Inſtitut ji | 
zeigen. Wir verfolgen hier genauer den Bang der Thätigkeit der Staatsbehörde. 1) 
amten der Staatöbehörde erfcheinen als Beamte der gerichtlichen Polizei 106), und zwi 
Generalprocurator die Oberaufſicht über alle Beamte diefer Polizei, er ſelbſt aber üt 
aus; er fann daher für fih feine Handlungen vornehmen oder beantragen, welde auf 
folgung oder Gonftatirung des Verbrechens fidh beziehen, fondern nur den Staatöy 
des Bezirks Hierzu auffordern. Diefer ift ed, welcher bei dem Inftructionsrichter bie 
ftellt und Weifungen ven Friedensrichtern gibt. 107) 2) Der Staatöprocurater betreil 

96) De Vaulx, S. 413—419. 97) De Vaulx, ©. 422. Ortolan, &. 9. 
98) Code Civil, Art. 114. De Baulr, ©. 425. Ortolan, I, 132. 
99) Ortolan, I, 158. 100) De Baulı, ©. 428. Ortolan, S. 201. 
101) DOrtolan, I, 211. 102) Ortolan, II, 238. 
17 Guerhaunt Drtolan, Il, 364. 10) an, 11, 374. ’ | 

ut banbelt darüber de Vaulx in ber Zeitich r ausländi N 
Nr. 12. 106) Morin , Dictionnaire de droit criminel, ©. 524. qhe Beiepgehnng 

107) Ortolan, II, 239. 
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annte action publique 108), ober die Verfolgung des oͤffentlichen Interefle in Bezug auf 
iBte Verbrechen. Jever ſolche Beamte an dem Gericht erfter Inflanz empfängt in biefer 
kſicht die Befehle des vorgeſetzten Generalprocurators. 109%) 3) Das Geſetzbuch gebt von der 
erfdeidung aus: ob ein delit flagrant vorliegt oder ein ſolches nicht da ifl. Im erſten Kal, 
ei das Geſetz diefen Begriff in einem fehr weiten abfihtlih unbeftimnit gelaffenen Sinne 
aßt?10), ift die Gewalt des Staatöprocurators fehr ausgedeht, da er nad Art. 32 des 
s ſelbſt 2119 ohne Zuziehung des Unterſuchungsrichters alle zur Herftellung des That: 
indes, zur Sammlung von Materialien und Entdeckung des Schuldigen nöthigen Hand- 
en vornehuen. und felbft ven Verdächtigen ergreifen lafien kann 112), ſodaß dadurch ihm 
Mecht, wahre Unterfuhungshandlungen vorzunehmen, eingeräumt wird. 4) Regelmäßig 
Ht das Verhältniß des Staatöprocuratord zum Unterſuchungsrichter darin, daß der erſte 
zweiten nur auffordert113) und Anträge flellt, der Unterſuchungsrichter aber dabei felb- 
>ig erſcheint 11%) und nur nad) den Gefegen und feiner rechtlichen Überzeugung handelt. Die 
Atsbehörde übt die action publique aus. Daher gelangen auch an fie Die Anzeigen und 
ichte der Beamten der gerichtlichen Polizei; der Unterfuhungsridhter aber kann Feine linter- 
ıng in der Regel beginnen, ohne von dem Staatöprocurator hierzu aufgefordert zu fein; 
bat in Fällen, in denen ver Unterfuhungsrichter died ex officio darf, er eingefhritten, jo 
s er daß Refultat fogleih dem Staatöprocurator anzeigen und fann die Unterfuhung nicht 
jegen, wenn biefer nicht darauf anträgt. 5) Das Gefeg geht davon aus, daß durd das 
ammenwirfen des Staatöprocuratord und des Unterfuhungdrichters das Öffentliche Interefle 
xbert werden fol. Daher foll ver Inftructiondrichter, wenn er Augenſchein vornimmt, 
ı ben Staatöprocurator dazu einladen 215); allein Died geht nicht jo weit, daß der Staatd- 
eurator auch bei ven Vernehmungen ver Zeugen 116) oder des Angeſchuldigten 117) gegen: 
Sig fein dürfte, obwol freilid an manden Orten dennod die Staatöbehörven die Befugniß 
zu behaupten und ausüben. 118) 6) Gegen die Verfügungen des Unterfuhungsridters, 
B. wenn diejer einen Antrag nicht bewilligt, fleht ven Stautöprocurator, damit nicht daB 
itliche Interefle durch Laune ober Irrthum des linterfuhungdrichterd leide, dad Recht ver 
fung an dad Gericht 119) zu, welches über die Anträge der Staatöbehörbe zu entſcheiden 
7) In der chambre de conseil wird der Staatdprocurätor gehört, fo oft ein Geſuch des 
huldigten vorliegt, welches dad öffentliche Intereffe angeht, 3. B. bei Geſuchen um Ent: 
gegen GBaution. 120) Durch die nad) Gefeg von 1856 gefchehene Aufhebung der Ein- 
ber chambre de conseil ift die Macht des Staatdanwaltd3 noch mehr ausgedehnt. 

bſt gegen die Auöfprücde der chambre de conseil fteht dem Staat8procurator dad Recht 
DOppofition zu. 121) 9) Nach beendigter Vorunterfuhung fendet die Staatöbehörve die 
an den Generalprocurator des Appellhof8, welder die Unterfuhung prüft, den Bericht 
Anklagekammer über die Sache niit feinen Gonclufionen macht und die Verfügungen jened 

Bihts befolgt. 22) 10) In Bezug auf die Aftife ift es die Staatsbehörde, melde die An- 
Mung derielben betreibt, die nöthigen Vorladungen beforgt, nachdem fie die Anklageacte 
TWeitet, die Zeugenlifte entworfen hat. In der Sigung felbft begründet fie die Anklage, ftellt 
Ielufionen an das Gericht, hat die Befugniß, ragen an bie Zeugen und Angeklagten zu 
en, entwidelt am Ende die Ergebniffe der Verhandlung, ohne jedoch hier fireng nur bie 
lage gegen die Überzeugung durchführen zu müflen. 123) 11) Iſt der Angeklagte verurteilt, 
"ägt die Staatöbehörbe auf die Strafe an, hat die Befugniß, gegen die von den correctio: 

208) Anı beften darüber Mangin in bem oben Note 59 angeführten Werfe. Helie, Instruction cri- 
elle, II, 381. 
209) Über diefes Verhältnig Morin, Dicetionnaire, ©. 526. 
10) Mittermaier, Strafverfahren, Thl. II, $. 115. Helie, IV, 53, und Mittermaier’s Auffag im 
Tchtsfaal, Jahrg. 1862, ©. 89. 111) Morin, Dictionnaire, S. 427. 
412) Bertheidigung dieſer Einrichtung bei de Baulr in der Zeitfchrift für ausländifche Rechtswiſſen⸗ 
Kt, VIL, 268. 113) Ortolan, II, 78. 
114) Gut darüber Duvergier, Manuel de juges d’instruction, I, 310. 
115) Duvergier, I, 401. 116) Duvergier, II, 37. 117) Duvergier, II, 9. 
118) Selbft vertheidigt in Mafjabiau, Manuel, II, 554. 
119) Duvergier, I, 330. 120) Ortolan, II, 82. 
121) Ortolan, I, 99. De Vaulr in der Zeitfchrift für ausländifche Geſetzgebung, VII, 281. 
193) Ortolan, II, 154. Über die Mängel der Anftalt de Vaulx, VII, 284. 
138) Ortolan, II, 161— 275. De Baulr, VII, 288 

! 
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nellen Gerichten ergangenen Urtheile zu appelliren und überhaupt wegen Verlegung bed 
Gaffation, insbeſondere im Interefje des Geſetzes zu ergreifen. 12%) 

In der Hauptverhandlung übt auf den Ausgang des Proceſſes der Staattanwa 
überwiegenden Einfluß dadurch, daß von ihm es abhängt, weldhe Zeugen und Sachver 
er vorladen will, daß er bei Anfang der Verhandlung ein ſogenanntes expose ber ' 
vorträgt, „‚inwelden er unbefchränft aus der Borunterfuhung Ausſagen heranziehen u 
feine einfeitigen Behauptungen und Darftellungen die Geſchworenen irreführen Eann, ı 
dem DVertheidiger Fein Recht der Erwiderung und Berichtigung zufteht, wenn auch die 
Unrictigkeiten vorgetragen wurben. 125) Der Staatdanwalt hat ein gefährliches Übe 
dadurch, daß er in jeder Zeit, ſogleich nad) jeber Zeugenaudjage Bemerkungen maden fı 
auf die Geſchworenen wirken, beliebig, ohne daß der Präjident ihn hindern kann, unn 
an den Zeugen Fragen flellen darf, während dem Bertheiviger das Recht nicht zufleht. 9 
deutung ift aber audy der große Einfluß, welden ver Staatdanwalt auf die Frageſtellung aı 
ihworenen ausüben fann. Giner Erwähnung würbig jind noch die neuerlich in Engl 
gefommenen Verhandlungen über die Nothwendigkeit der Beftellung öffentlicher 9 
deren Mangel ſchon jeit vielen Jahren bedauert wurde. Zwar Eommen in Gngland auı 
anmwälte (attorney general und solicitor general) vor 129); allein fie find eigentlich I 
Königin, um über wichtige Fragen Gutachten zu geben, Eönnen bei Preßvergehen ( 
Wege ber information) und bei Anlagen wegen ſchwerer Staatsverbrechen thätig | 
fönnen auch bei andern ſchweren Verbrechen, bei denen die Krone beſchließt, auf Sta 
die Anklage durchzuführen 127), als prosecutor die Verhandlung ver Anklage leiten; all 
Beamten jind feine Öffentlihe Ankläger, welchen die regelmäßige Verfolgung aller 
Verbrechen und die Stellung und Durchführung der Anklage bei allen Verbrechen obli 
Jahre 1855 wurde nun durd eine Motion auf Beftelung folder Anfläger die Ernennı 
Parlamentscommifiion veranlaßt, weldye auf den Grund der von zahlreich vernomm 
fahrenen Zeugen mitgetbeilten Erfahrungen und Vorſchläge einen höchſt bedeutenden Be 
bem Antrag auf Einführung eine® public prosecutor vorlegte. Diefer Bericht 128) 
allgemeine Aufmerkfantfeit vorzüglich wegen der Fülle der von den Zeugen mitgetheilte 
rungen über den jegigen Rechtszuſtand Englands mit praftifchen Bemerkungen und Bor 
Der rund, aus welchem ungeachtet ver Kortdauer der Borberungen der Preſſe und in 
ment wegen Abhülfe des Übels 129) Doch die Geſetzgebung Feine Öffentlichen Ankläger 
liegt in ber grundlofen Bejorgniß, daß durch das Inftitut, insbeſondere wenn es die 
ſche Staatdanwaltihait nachahmt, ſchwere Nachtbeile für bürgerliche und individuelle 
herbeigeführt werben koͤnnten. 

Um zur geredhten Würdigung des Werths des Inftitutd der Staatsanmaltfchaft z 
gen, wird eögeeignet fein, A. die Vortheile, welche Durch bad Inſtitut dag Strafverfahren, 
zu betrachten, B. die Schattenfeiten des Inftitutd und die durch Erfahrung nachge 
Mängel und ihre Nachtheile zu prüfen, C. die Richtung ber neueften Beftrebungen i 
auf Verbeflerung des Inftituts zu bezeichnen und die Vorausſetzungen der erfolgreiche 
famfeit deſſelben anzugeben. 

Nicht unermähnt darf bleiben, daß in neuerer Zeit die Staatdanwaltichaft Gegenſtan 
fader Angriffe wurde, indem mande Scriftfteller und Mitglieder von Kammern a 
Seite die linverträglichfeit des Inflituts mit dent monarchiſchen Princip und mit bern 
digen Beichleunigung des Strafverfahrend hervorboben, während andere auf die Befa! 
die Freiheit ver Bürger durch eine unbedingt von der Regierung abhängige Macht himwie 

— 

124) Ortolan, Il, 296. De Baulr, VII, 289. 
125) Wir erinnern an dag leidenfchaftliche und einfeitige expose iM Proceß gegen Armand. 

maier’s Ausführung in ber Strafrechtszeitung, Jahrg. 1864. 
126) Mittermaier, Strafverfahren, I, 337. Gneift, Englifches Derfafiungs s und Verw 

recht, ©. 510, 704. 
127) ®neift, II, 780. - 
128) Report from ihe select committee on public prosecutor (Kondon 1855). Gize 

mean aut ulm Bericht habe ich in ber Zeitihrift für ausländifche Geſetzgebung, Br. 
r. 12, geliefert. * 
129) Nachweiſungen bei Mittermaier, Erfahrungen über die Wirkfamfeit der Schwurge 

Europa (Erlangen 1864 „S. 65 fe. 
130) Als Gegner des Juſtituts — zu nennen Garmignani, Leggi della sicurezza sociale, | 

Stahl, Bhilvfopbie des Rechte, 11, 400. Höpfner, Über Anflageproceh, ©. 22. 
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Einwendungen aber verlieren ihr Gewicht durch die Erwägung, daß fie auf irrigen Vor: 
gungen, 3.3. von der Monarchie, beruben oder nur einzelne mögliche Misbräuche und 
hafte Rechtsuübung (vorzüglid wo nur bie franzoͤſiſche Staatsanwaltichaft vorſchwebt) her⸗ 
ben, ftatt anzuerfennen, daß, fobald das Inftitut geeignet durchgeführt wird, die bemerkten 
heile verfchwinden. 131) 
uA. Die auf die Durdführung eines gerechten Strafverfahrend einflußreihen Vortheile 
taatdanmaltichaft ergeben fih, wenn man das Wefen des Infliturs beachtet. Dies befteht 

er Ginrichtung, bei welcher die Nachtheile des reinen, von Anlagen der Privatperfonen 
gigen Anflageprocejjed ebenſo wie die Nachtheile des Inquilitiondprocefied vermienen und 
yriheile des Anklageprincip8 mit den Vortheilen einer zweckmäßigen amtlichen Thätigkeit 
langung der hoͤchſten materiellen Wahrheit zweckmäßig vereinigt werden. Daraus erflärt 
ch, warum bei fortichreitender Bildung eined Volks und Entwidelung der Staatögewalt 
ne Anklageproces in das Verfahren übergeht, bei weldem im Öffentlichen Intereſſe von 
rn Beamten verübte Verbrechen verfolgt werden. Die Vortheile ver Staatsanwaltſchaft 132) 
n fich leicht, wenn man die NachtHeile des Anklageverfahreng, jobald nur auf Anklage von 
tperfonen eingefchritten wird, erwägt und die nachtheiligen Verhältniffe des reinen In⸗ 
onsproceſſes berückfichtigt, wie er z. B. in Deutſchland befteht. 
Überall, wo Anklage eines Privatmanns zur Eröffnung eines Strafprorefjed erfordert 
ift Die Gefahr zu groß, daß die Erreichung des Zwecks des Strafverfahrens an der Be: 
ichkeit oder Furchtſamkeit der Binzelnen, felbft wenn fie durch ein Verbrechen beſchädigt find, 
re, weil man ja leicht vor den Laſten ver Betreibung eined Strafproceffes ſich fheut, daher 
n England 18°) der Mangel der Aufftellung eines öffentlichen Anklägers, wie er in Schott: 
efteht, gefühlt wird. 1%) Ohnebin erhält die Thätigkeit des Verbrechers oder feiner Ver⸗ 
ten und Freunde, den Beihädigten von der Anklage abzuhalten, bei dem Anklageproceß 
weites Feld, weil der Ankläger leicht eingefchlichtert werben kann und felbft nach begonne⸗ 
mterfuhung zu viele Mittel angewendet werden können, um den Ankläger zur Zurüd- 
e der Anklage zu bewegen, während eben in der Hand des bößwilligen Feindes der An- 
woceß ein furchtbares Mittel ift, Dur Auflagen den Gegner Qualen zuzufügen oder 
Hiche Zwecke zu erreichen, felbft Habfucht zu befriedigen. Alles dies fällt va weg, wo ein 
ter im öffentlihen Intereſſe das echt der bürgerlichen Geſellſchaft auf Strafe verfolgt. 
Reben zahllofe Diittel und Wege zu Gebote, Nachrichten von verübten Verbrechen zu er- 
; fein Beruf treibt ihn zur Anklage; die Beforgniß, dan ſchlechte Motive ihn zur Anklage 

Bmten oder Muthlofigkeit oder Einwirfungen der Verbredher ihn von der Stellung der 
age abhalten, fällt hier weg. Die Strafe erhält einen würdigern Gharafter, wenn fie, als 
lentlichen Intereffe, im Namen ver bürgerlichen Geſellſchaft verfolgt wird; die Kraft, mit 
er die Anklage durchgeführt wird, fihert die Überweifung des Schuldigen. 
L Durch die Staatsanwaltſchaft werben die unvermeidlichen Nachtheile des Inquiſitions⸗ 
ſrens beſeitigt, welche ji aus ber Vereinigung von zwei unvereinbaren Rollen, der des 
gers und des Unterſuchungsrichters, in der Perſon Eines Beamten ergeben. 128) Wer mag 
m, daB irgendjemand im Stande fei, heterogene Gejchäfte zu verbinden? Während ver 
re Inquirent bei jeder ihm zugefommenen Spur eines verübten Verbrechens lieber zu viel 
wenig zu thun genöthigt wird, um bem Vorwurf zu entgehen, daß durch feine Schuld 

echen unbeftraft geblieben find, foll er auf der andern Seite ald Richter unparteiifch nur 
othwendige und rechtlich Erlaubte thun. Bei jenem Schritt muß er prüfen, ob dieſe oder 
Interfuhungdhandlung vorgenonmien werden foll. In diefer Beziehung ift ev Richter; 
er muß urtbeilen, ob die Handlung, auf welde die Anſchuldigung gerichtet ift, nach den Ge⸗ 
firafbar ift; er muß urtheilen, ob der gegen ven Angefchuldigten erhobene Verdacht be= 
ver if. Dazu gehört Unparteilichfeit. Wo aber jemand, welder urtheilen foll, in der Lage 

31) Mittermaier's Widerlegung der Einwendungen im Archiv bes Criminalrechts, Jahrg. 1842, 
A, und deſſen Werk: Die Mündlichfeit, das Anflageprincip u. ſ. w. — 1845), ©. 314-317 
B2) Darüber Hepp, Anklageſchaft. Offentlichfeit und Münblichfeit des Strafverfahrens (Tübingen 
). Molitor in von Jagemann' 8 Zeitfchrift für das Strafverfahren, III, 24. Lemann, Über Of⸗ 
keit und Mündlichkeit des Strafverfahrens (Berlin 1843). 
He Wichtige Mittheilungen über Nachtheile des en — Zrivatanflageſyſtems im Report. 
F in der Zeitſchrift für auslaͤndiſche Rechtswifienfhatt, © . 218 

Lene in von Jagemann’ s Zeitfchrift, U, 94 fg. 
1) Darüber Mittermaier’s Aufſatz im Archiv des ® Griminalrechts, Jahrg. 1862, S. 444 fg. 



556 Staatsanwalt 

fih befindet, über das, was er felbft nach dem ihm vorgefeßten Zweck in Vorſchlag brir 
und mozu er durch feine amtliche Aufgabe angetrieben wird, urtheilen zu follen, fehlt « 
Unparteilichkeit. Bei der Anzeige des Verbrechens ift es begreiflidh, daß der Inquirent 
wünſcht, daß feine Geſchicklichkeit und Kunft, dad Verbrechen zu entdecken, anerkannt ı 
Thätigkeit von einem günftigen Erfolg gekrönt werde, von raicher Ergreifung kräftige 
3.2. der Hausſuchung, der Verhaftung, den beften Erfolg jich verfpricht und daher bie 
lungen vornimmt, weil er, wenn er darüber urtheilen joll, ob er fie vornehmen darf, 
fangen ift und der Verſtand ihn leicht überredet, daß nad dem Bedürfniß des Falls d 
durchaus nothivendig fei. 

II. in großer Vortheil liegt darin, daß der Staatdanmwalt das öffentliche Intı 
prüft, ehe er den Antrag auf Strafverfolgung an den Unterfuhungsridter Rellt, zu 
biejer VBorprüfung ein Informationsverfahren einleitet, polizeiliche Erhebungen ano! 
felbft Anfragen bei den Vorgeſetzten darüber ftellt, ob die Einleitung eines Strafverf 
dem Fall wünfhenswerth jei 187), und nad) den Ergebniffen ver Vorprüfung den Entjd 
ob und in welchem Umfang ein Antrag auf Unterſuchung geftellt werden foll, daher aı 
grundlofe Unterfuchungen unterbleiben,, weil dad öffentliche Interefje dies verlangt. 131 

IV. Die Staatsanwaltſchaft it am meiften geeignet, die Überweifung der Schulbig 
wirken und zur Aufrechthaltung des Anfehens der Strafgefege beizutragen, daher auı 
fabrung lehrt, daß in den Ländern, in melden das Inftitut befteht, e8 ein Schreden 
brecher ift und die größere Zahl der Berurtheilungen möglich macht. Die Thätigfeit bei 
anwalts ift vorzüglich darauf gerichtet, Daß ſchon beivererften Spur eines begangenen Be 
die Erforfhung auf alle Punfte gerichtet wird, von deren Kenntniß die Beurtbeilung 
ob die angezeigte Handlung einen verbrederifhen Charafter hat, daß dabei der Stan 
den Beamten der Polizei die geeignete Richtung für ihre Thätigfeit geben und auf diefe 
Unterſuchungsrichter ein reiches und für die Sache erhebliches Material mittheilen Ean 
Sammlung weberden Polizeibeamten, denen die juriſtiſchen Kenntniffe fehlen, und diet 
eine Maffe nuglofer Erperimente machen ‚ noch einem Privatanfläger möglich if. 

V. Nur durd eine zweckmäßige Vertheilung der Geſchäfte des Staatdanwaltd 
Unterſuchungsrichters wird ed moͤglich, daß mit der gehörigen Energie, unterftügt von 
andern Beanıten, der Ankläger die nöthigen Materialien zur lIberweifung der Schulbi 
meln und die Anträge auf die zwedmäßigften Unterfuhungshanblungen ftellen kann, 
der unparteiifch geftellte Unterfuchungdrichter, berufen, den von dem Ankläger geftellte 
ju prüfen, in ver age ift, eine den Geſetzen gemäße Verfügung zu erlaflen, da er unbefi 
ſcheint. Zugleich bildet Der Staatdanwalt eine Controle des Unterſuchungsrichters, in 
im Fall der Nachläſſigkeit oder Einfeitigfeit des legtern ihn geeignet auffordern, un 
Beichlüffe dieſes Richters, welche er als Gefährdungen des öffentlichen Intereſſes erfannt 
an das hoͤhere Gericht ergreifen kann. 

VI Vorzüglich bewährt ſich die wichtige Stellung des Staatsanwalts in Bezu— 
mündliche Hauptverhandlung, infofern durch ihn das wohlverftandeneAnflageprincip pur 
wird 139), ſodaß die von dem Staatsanwalt dem Inhalt des Berweifungäbefchluffes der! 
kammier entfprehende Anklagefhrift die Grundlage der mündlichen Verhandlungen bi 
welchen ein geiftiger Kanıpf beginnt, wobei der Staatsanwalt als Anfläger dem Ber 
des Angeklagten gegenüberfteht, feine Beweife für die Anflage vorbringt, für ihre bi 
[hung ver Wahrheit bezweckende Benugung forgt, hierzu geeignete Fragen und Anträ 
die ihm geſetzlich nicht begründet erfcheinenden Anträge ded Vertheidigers bekämpft, der 
tigkeit ver Beweife des legtern entgegentritt und zulegt, infofern er davon überzeugt iſt ın 
die Wendung der Verhandlungen fi nit veranlaßt fieht, vie Anklage aufzugeben ode 
ſchränken, vurd feine Ausführung die Richter (oder Geſchworenen) zu überzeugen ſut 
durch die Beweije die Anklage als begründet ſich ergibt. 

ZuB. Sammelt man aber auch die Erfahrungen über die Mängel und Nadptheile 

186) Mittermaier's Nachweijungen im Gerichtsſaal, Jahrg. 1858, S. 291— 298. 
137) Dies fann wichtig werben bei manchen Preßvergehen, bei Majeftätsbeleidigung. 
138) Die Statiftif beweift, daß häufig in Franfreich der Staatsanwalt nicht verfolgt, „part 

n'y a pas interät public”. Gerichtsſaal, Jahrg. 1858, ©. 449. 
139) Bedenklich ift Hier die oft vorfommende Hußerung , daß un den Staatsanwalt die 1 

form durchgeführt wird. Leider bemerft man oft, daß in den frangö —* und deutſchen Beh 
gen man mit der Anklageform ſich begnügt, das Anflageprincip aber oft verlept. 
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uts und prüft man die Gründe der mangelhaften Wirkfamkeit, fo kann man nicht verfennen, 
j vielfach der Grund, welcher hindert, daß das Inftitut des wohlthätigen Vertrauens genießt, 
ber Art der Auffaffung der Staatdanwaltfhaft in der franzöjiihen Gefeßgebung und Rechts— 
ang liegt, und zwar 1) ſchon in der durch beliebte Bhrafen, dur die man in Frankreich den 
arakter der Staatsanwaltſchaft bezeichnet, Herbeigeführten Unbeftimmtheit ihrer Aufgabe, 
an man z. B. jie die Vertreterin oder die Wächterin oder dad Auge des Geſetzes nennt. 
urch ſolche eigentlich nichtsſagende, daher beliebig zu drehende und auszubeutende Worte wird 
GStaatsanwalt leicht über feinen wahren Beruf irregeführt und verleitet, felbft in ver beften 
Wät feine Macht über die Gebühr auszudehnen und ſich eine höhere überall Richter und An— 

controlirende Stellung anzumaßen. #0) 2) Nachtheilig wird die vorzugsweiſe begün- 
Be politifche Stellung des Staatdanwalts, feine unbedingte Abhängigfeit von der Regierung, 
insbeſondere da verderblich bervortritt, wenn er Befehlen der Regierung gehorchen muß, 

'beren Grundloſigkeit nach den Gejegen er überzeugt if. Vorzüglich wird die Achtung vor 
Staatdanwalt untergraben, wenn unter ſchlimmen politifchen Zuftänden, wo dad Minifterium 
Pampfe mit der Bortichrittöpartei durch häufige politifche Anflagen die Freunde des Fort: 
68 einzufhüchtern fuht, der Staatdanmwalt ald Werkzeug dienen muß, um unter ver 
We des Geſetzes die ftrafrechtliche Verfolgung durchzuführen. 121) 3) Als nachtheilig er: 
ſich aud die dem Staatsanwalt in Frankreich übertragene Stellung ber Oberaufliht und 
krole, dieer über die Richter und alle zur Juſtizverwaltung gehörigen Perſonen ausüben muß, 
richt feine Berichte an die obern Behörden in Bezug auf Richter und andere Beamte (indbe- 
wre auch über ihre politifchen Gefinnungen) gropen Einfluß auf die Schidjale der Juſtiz⸗ 
sten haben Eönnen, ſodaß dadurch eine Einfhüchterung der Richter bewirkt werden Fann. 142) 
Bine bevenfliche Seite der Staatdanwaltjchaft ift das ihr eingeraumte Monopol #3), injo- 
es von dem Staatsanwalt abhängt, ob er, wenn eine Anzeige oder Klage geftellt wird, 
wegen einen Antrag auf Strafverfolgung ftelfen will. So fehr man anerkennen muß, daß 
Staatsanwalt die Prüfung zu überlaffen ift, ob das öffentliche Intereffe eine Strafverfol- 

fordert, und unfehlbar in manden Fällen es gebilligt werden muß, wenn wegen Brivolität 
idenichaftlichfeit der Klage fein Antrag auf Unterfuchung geftellt wird, fu lehrt doch die 
ung, daß nicht felten Fälle vorliegen, in denen eine Klage gegen eine vornehme hoch— 
Perjon erhoben wird oder einen Beamten betrifft, deſſen Handlungsweiſe angegriffen 

während von höherer Stelle man Gründe hat, das Benehmen des Beamten zu fhügen!**), 
dann der Staatsanwalt (oft durch Höhere Befehle gebunden) feine Unterfuhung einlei- 
145) Daß auf dieje Art leicht gerechte Klagen über Parteilichkeit des Staatsanwalts 
en Eönnen, ift Elar. 5) In Bezug auf die Stellung des Staatdanwalts in der Borunter: 
nad franzoͤſiſchem Recht muß e8 gerügt werben, daß dem Stuatdanwalt Befugniffe ein: 
t jind, welche ald wahre Interfuhungdhandlungen nur einem richterlichen Beamten über: 
werben follten. Nie ift daher vie Ausdehnung der Befugniffe zu rechtfertigen 196), melde 

anzöfiſche Geſetzbuch im Ball des flagrant delit geflattet, ven Thatbeftand berzuftellen, 
und Verdächtige zu verhören. Mag aud ver Staatöprocurator ein noch fo ebler und 

enhafter Mann fein, fo ift e8 doch unvermeidlich, Daß er nicht bei der Stellung, die ihm 
Befeß in dem Strafproceh einräumt, wo er dad Verbrechen dem Angeſchuldigten gegenüber 
Est, die Handlungen, welche er vornimmt, felbft unbewußt mehr in dem Sinne leitet, um 
tente der Anfchuldigung zu gewinnen. Die Vernehmung der Zeugen gejhieht dann leicht 
tig, und wenn aud) in der Folge die Zeugen wieder von dem Unterfuhungdrichter vernom: 
werden, fo ift doch durd die erite Bernehmung vor dem Staatöprocurator leicht eine der 

40) Mittermaier’s Nachweifung im Gerichtsfaal, Jahrg. 1858, ©. 245. 
41) Wohl zu beachten ifl, was Berenger in De la r&pression penale, ©. 262, jagt. 
42) Wir erinnern an die Morte von Eyraud, De l’administration de la justice, I, 160. Bgl. 
Berichtefaal, S. 277. 
43) Serichtsfaal, Jahrg. 1858, ©. 295. Bneift, Englifches Verfaſſungsrecht, I, 704. Berhands 
en des Zweiten Juriftentags, — — 133, 244, 257. Verhandlungen des Dritten Zuriftentags, S. 295. 
44) Wir erinnern an Bälle, in denen das @infchreiten des Militärs oder eine politifhe Maßregel 
°_ Höhern Beamten ober Briefunterfhlagung Billigung von oben findet. 
E45) Über die fonderbare Unterfcheidung der Frangöfifihen Oelepgetung, je nachdem ber Fall eines 
Re oder delit vorliegt, vgl. Gericytsfaal, Jahrg. 1858, ©. 295 
146) Mittermaier'e auffäg e im Archiv des Criminalrechts, Jahrg. 1828, ©. 189, und Gerichts; 
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Unparteilichfeit nachtheilige einjeitige Richtung gegeben. Am wenigften follte man de 
procurator die Befugniß geben, den Angeſchuldigten zu vernehmen. Die Erfahrung 
diefe Verhöre häufig wegen des leichtbegreiflichen Strebend der Staatsbehörde, das | 
zu erhalten, und die dabei vorfommenden captidjen und juggeftiven Fragen, Verf 
und Drohungen der Entdeckung der Wahrheit oft Ihänlich werden. Tadelnswerth 
fugniß des Stantöprocurators (die wenigftend an vielen Orten dur die Praxis in 
eingeführt ift), bei den von dem Unterfuhungsricter abgehaltenen Bernehmungen 
und des Angeichuldigten gegenwärtig zu fein; daß dadurch der Zeuge eingeſchüchten 
Angefchuldigte in eine der Unbefangenheit nachtheilige Lage gefegt wird, wird aud ir 
von den beflern Praftifern eingefehen, um fo mehr, als der gegenwärtige Staati 
dann nicht verfehlt, von feiner Seite ebenfall® Fragen zu fielen. Durch die Hier 
machten Rügen foll der Staatsanwalt nicht in den nothwendigen Erhebungen beit 
den, iwelde in dem Informativverfahren nothiwendig werden, um dem Staatsanwa 
fung mögli zu maden, ob er Gründe findet, den Antrag auf Unterfuhung bei 
ſuchungsrichter zu ftellen. 197) Es muß aber aud erwähnt werben, daß eben in den 
tivverfahren nad der Erfahrung 128) die Stellung des Staatdanwaltd nicht felter 
Berbältniß zur Polizei gefährbet werben kann, infofern indbefondere in größe 
(namentlich Refivenzfläbten) bie dort ſchon von oben begünfligte Polizeibehörde eine 
ausübt, die nicht jelten die Grundlage des Strafverfahrens verdächtig macht und die i 
Freiheit durch die oft mit ſchlechten Mitteln vorgenommenen Erperimente, ein Verbre 
decken, gefährdet, während ver Staatsanwalt oft nicht Energie genug bat, dem Treit 
lizei felbft, wenn fie willkürlich über das Geſetz fi hinausſetzt, entgegenzutreten, vi 
in guter Abſicht) mit der Polizei die bevenklihen Experimente fortfegt. 139) 6) In 
verhandlung liegt die Gefahr, daß die Wirkfamfeit des Staatdanwalts feine Die Unp 
und @eredhtigfeit des Verfahrens fihernde if, darin, daB die nothwendige SI, 
Baffen ver Anflage und ber Vertheidigung nah franzöfiihem Proceß nicht t 
vielmehr der Stantdanwalt dadurch, daß er als eine von jeder Controle Durch den | 
unabhängige, feiner Rüge nit unterworfene Behörde 151) auftritt, ih wie einen J 
betrachtend, beliebig Handlungen vornehmen, Außerungen machen, woburd 
über einzelne Audfagen urtbeilt, oder neue Gefihtspunfte, Berufungen auf Thatſach 
Charakter des Angeflagten zu verdächtigen, Beweismittel, auf die ald neu vorgebra 
geflagte fih nicht vorbereiten Fonnte, hereinziehen Eann. 152) Überall zeigt fi, daß d 
diger im Nachtheil gegen ben Ankläger it 153), vorzüglich durch das gefährliche e 
Staatsanwalts, dem der Vertheidiger nichts einwenden darf 15%), und durch die Be 
Staatdanwalts, unmittelbar jede beliebige Frage an Zeugen ſtellen zu dürfen. Die auch 
land immer mehr begründete Überzeugung von der Ungleichheit ver Stellung des Ve 
dem Staatsanwalt gegenüber veranlaßte aud in der fähflihen Kammer 155) eine 
die Gerechtigkeit der Forderung würdigende) Verhandlung über einen Antrag in 
Bleiäftellung der Vertheidigung und Staatdanwaltfchaft. 

ZuC. Die immer mehr zum Siege gelangte Erkenntniß, daß die au in den ı 
ſchen Bejegen nicht genügend geregelte Stellung der franzöſiſchen Staatsanwaltſchaft i 
der erfolgreichen Wirkſamkeit des Inftituts felbft verbeflert werben muß, erzeugt in I 

147) Über den Umfa 08 105 ber bier vorzunehmenden Handlungen Mittermaier’s Aufſatz ir 
faal, Jahrg. 1862, ©. 1 

148) Rachweifungen im Gerictefnsl, Jahrg. 1862, ©. 16—18. 
149) Darüber, in welchem Umfang ber Polizei Befugniffe eingeräumt werben follen, @ 

Jahrg I 1862, ©. 108 fg. 
) Wir erinnern an das Auftreten bes Staatsanwalts im Proceß Ullivier. Mittern 

Strafrechtögeitung Sahrg. 1861, ©.%23, und Preußische Gerichtszeitung, Jahrg. 1860, ©. ! 
151) Auch in Preußen war anerfannt, daß der Staatsanwalt nicht zur Ordnung gewie 

kann. Goltdammer, Archiv, II, 799. 
152) Daher gegründete Zweifel bei Helie, Traite, VII, 829. ©. einen guten Aufſat 

Proceß Laffarge in der Edinburgh Review, Jahrg. 1842 842, ©. 365. 
153) Nachweifungen in Mittermaier’6 Auffag in der Etrafrechtegeitung, Jahrg. 1861, | 
154) Daher auch der (here Er biefer Einrichtung in der Schrift von Defoer, Conf 

jeune barreau beige (1864), S 
155) Betition ber Abvocofenfammier i in Dresden und Bericht der Deputation der Zweitn 

in ben Beilagen zur britten Abtheilung, ©. 357, 400. 
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lichen Arbeiten 33°) uns in Terjummiungen son Furiiien, welche Berbeilerung des Rechte 
ides beʒwecfen 137), bedeutende Berbanblungen, bei deren Prũfung man hd freilich über: 
,‚ daB fortwanern» in Deuticd)land über das Inftitut eine Unklarheit berride un» Gewöh⸗ 
an franzönihe Anficgeen, veren bedenkliche Folgen viele Schrifeller aus eigener Beob: 

ag nicht kennen, eder ineale Aufrafſung oder vie Vorftelung, zuismmenbängend mit einem 
jen Mieêrrauen gegen die Richter, oder das Streben, die Macht ter Regierung aud in Be- 
uf Juſtizpflege auszudehnen, die richtige Würtigung des Inſtituts kindern, beiten wobl⸗ 
e Wirkſamkeit nur da geiichert iR, wo daſſelbe des allgemeinen Bertrauend und daber 
ver Iinterfiugung aller Wchlgekunten jidh erfreut, was nur dann zu erwirken if, wenn 
zirkſamkeit der Staatdanwälte naturgemäß begrenzt und auf tie Thätigkeit in Veriol⸗ 
bes öffentliden Intereſſes wegen verubter Berbrechen beihranft wird. Hierzu gehört, daß 
Beamten nicht mit einer Maſſe von Geſchäften beladen werben, bei tenen rigentlich die 
lung zum Grunde liegt, daß die Staatdanwaltidait vorzugsweiſe tie beite Kenntnig 
riege beiigt und ald Wächterin berielben erſcheint. Die Wirkſamkeit des Stuatdanmults 
ann gefichert jein, wenn er fo jelbflanvig geftellt iſt, daß er nicht gegen jeine Überzeugung 
In mug 35) und als bloßes Werkzeug des Minifteriumd erſcheint. Die Aumahme ver 
fiſchen Einrichtung, nach weldyer der Staatsanwalt auch in Givilprocejfen durch Conclu⸗ 
die Richter belehrt (mit offenbarer Herabwurtigung des Richteranus), ift wol zu be: 

„1269, Im Strafverfahren jollte dem Staatdanmwalt fein Recht eingeräumt werben, 
ungen vorzunehmen, bie nur richterliche Acte jein können 1°), und ner Nachtheil des An: 
ionopols muß durch geeignete Regelung der Zulajiigkeit der Brivatanfiage vermieden wer: 
51) Sm Hauptverfahren jollte man endlich aufhören, die Anlicht zu beftreiren 262), vap 
taardanmalt ald Ankläger die proceſſualiſche Stellung einer Bartei bat, und vorzüglid 
nen, daß nur dann ein gerechted Strafverfahren befteht, wenn völlige Gleichſtellung 
efugnifſe des Anklägers und ver Vertheidigung geiihert in. 163) Möchten die deutſchen 
tem bei ihren Forſchungen über die befle Organiſation der Staatsanwaltſchaft nicht blos 
ranzdjiiche Inititut zum Vorbild nebmen, ſondern aud die ſchottiſche Staatsanmwaltichaft 
Begenflande ihrer Beobadtungen machen. Sie würben dann finden, daß ber jchottilche 
Hanmwalt eine moraliihde Macht und ein Anjehen genießt, deifen ih mol wenige Staats: 
Ite in andern Staaten ruhmen können. Möchten die Juriften der merfwürbigen Worte 
hettiſchen Lord advocate auf dem Gongreß in Glasgow 1860 eingebenf jein, wenn er 
wit, daß die Staatdanwaltihaft in einem Willfürflant für die Volksfreiheiten fehr ge: 
is fein kann, aber die Aufftellung eines öffentlichen Auflüger® unter dem Einfluß der 
Kihen Meinung und parlamientariihen Berantwortiichleit die beſte Weile ift, wie ein 
feerfabren geordnet werben kann. K. J. A. Mittermaier. 
dtaatsarzneikunde iſt diejenige Wiſſenſchaft, welche ſich die Aufgabe ſtellt, Grundſätze 
kfahrungen aus dem Gebiet ver Natur: und Heilkunde zu Staatszwecken anwenden zu 
‚zu Staatszwecken, welche ohne die betreffenden Kennmiſſe und Erfahrungen entiveder 
ht oder nur unvollfländig zu erreichen waren. Die fragliden Zwede find nun aber dop⸗ 

3) Sundelin, Die Staatsanwaltichaft in Deutichland (Anklam 1860). Hantfchef, Organ ber 
pflege (Berlin 1862). Plock, Darftellung des Strafverfahrens, S. 33. Zachariä, Handbuch des 
erfahrens, I, 194. Liebacher in Haimerl's Bierteliahrichrift, Jahrg. 1859, IV, 43. Mitter: 
ı Auflage im Gerichtefaal, X, 161 u. 266. Schwarze im Gerichtefaal, XI, 3; XII, 50. Haager 
richtefaal, XI, 350. Deutfche Bierteljahrfchrift, Jahrg. 1859, Nr. 87, S. 71 u. 149. Borgüg: 
(penborff, Reform der Staatsanwaltfchaft, in den Deutichen Iahrbüchern, Jahrg. 1864, XII, 147. 
2) Derhandlungen des Zweiten Deutfchen Inriftentags, I, 131, 247; I, 289. Des Dritten Deut: 
juriftentags, I, 155. Des Fünften Juriſtentags, I, 119. Rur auf dem Juriſtentag in Braun- 
3 (Deutidye Berichtszeitung , Jahrg. 1864, Nr. 37) zeigen die gefaßten Beſchlüſſe, daß man all; 
& zur richtigen Anficht gelangte. 
8) Die braunfchweigifche Steafpreceforbnung, $. 4, hat dies richtig beachtet. 
9) Nachweiſungen in Mittermaier’s Auffag im Archiv für Eivilpraris, XLVI, 416. 
O) Erfcheinungen, wie fie der Code in Bezug auf flagrant delit fennt, find nicht zu billigen. 
ji) Holgenbort, a. a. O., ©. 168 u. 172. 
32) Man vergißt, was felbft ein vorzüglicher preußifcher Staatsanwalt, von Tippelskirch, in 
samıner’s Archiv, VI, 600, und in der Schwurgerichtägeitung, Jahrg. 1857, ©. 273, 281, ferner 
erdorff, S. 161—164, tagt MWahlberg in der Ofterreichifchen Vierteljahrſchrift und Haimerl, 
KIV, Heft 2. Literariicher Anzeiger, ©. 73. 
65) Transactions of ihe national association (1860), ©. 72. 
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pelter Art; dieſelben beziehen fi) nämlich entweder auf die Beforderung und Erhab 
Lebens fowie der phyſiſchen Wohlfahrt ver Bürger eines Staats, oder aber ed wir nn 
und Erfahrungen der gedachten Art Beziehung gegeben zur Aufklärung zweifelhafter 
auf dem Gebiet der Rechtspflege. Hiernach zerfällt Die Staatdarzneifunde in zwei, ı 
voneinander verſchiedene Theile, welche man wegen einer gewiflen Analogie mit Bo 
Juſtiz als mediciniſche Polizei (öffentliche Geſundheitspflege, Hygiene) und als g 
Medicin bezeichnet hat. Diefe fahgemäße Trennung beftand ehedem nicht. Früher r 
die Principien diefer zwei Disciplinen durcheinander, bis im Jahre 1775 C. G. Eſchenb 
feffor und Stadtphyſikus zu Roftod) in feinem Schriften „Medicina legalis brı 
comprehensa thesibus” auf die Nothwendigkeit ber viedfallfigen Abſcheidung hinwiet 
bald darauf 8. P. Frank fein in mehrfacher Beziehung noch heute als claſſtiſch geltendes 
der mebicinifchen Polizei‘ veröffentlichte. 

Berückſichtigt man die angeführten Zwede, jo ift nicht zu leugnen, daß die Staatsar 
eine Wiffenihaft von großer Bedeutung ift, und daß der Anwendung derfelben eine nid 
tige Stelle in der Organifation und Verwaltung des Staatd gebührt. Leben und G 
find die Höchften irbifchen Güter, welde die Grundlage aller andern Genüſſe und Wirk 
bilden, und der Staat hat daher nicht blos dad Recht, fondern auch die Pflicht, jene 
fördern, zu [hügen und, wenn fie gefährdet find, vom Untergang zu retten. Dies ift ab 
ermöglichen durch die Beihülfe ver Natur: und Heillunde. Wenn demnach Leben und ® 
ein Zweck des Staats find, fo find die ebengedachte Wiſſenſchaft und bie mebicinifi 
mebicinalpolizeilihen Anftalten die Mittel zur Erreihung dieſes großen Staatszwecks. 

Bon nit minderer Bedeutung zeigt fi Die Anwendung ber Staatsarzneifunde zu 
der Rechtspflege. Die Medicin hat nämli nicht felten die Aufgabe, das Urtheil des 
zu vermitteln. Jedes juriftifche Urtheil beſteht bekanntlich aus zwei Theilen, ver er 
Thatſache und der Subjumirung der Thatfache unter eine allgemeine Rechtsregel. 9 
aber letztere nicht eher Anwendung finden, bevor die Thatiadye, ber Thatbeſtand nicht 
ift. Den diesfallſigen Beweis zu liefern, ift Sache des Richters, und in der bei weitem 
Zahl der Fälle reichen hierzu auch theil allgemeine, theils juriſtiſche Kenntniffe vollftä 
Dagegen liegen zur ridgterlihen Erörterung, Beurtheilung und Entſcheidung nicht jel 
vor, wo zur Erforihung der Wahrheit eine befondere, außer dem Kreiſe der berufl 
oder allgemeinen Kenntniß des Richter liegende Wilfenfchaft oder Kunſt oder Gewerbt 
erforderlich find. In derartigen Fällen bedient fih nun der Richter des Beiſtandes von 
melche infolge fpeciellen Studiums und befonderer Erfahrungen im Beſitz von Kenntni 
Kertigfeiten ver ebengedachten Battung fid befinden, und melde man als Sadyverftändig 
net. Durch dad gedachte Bebürfniß der Nechtöpflege hat jih nun im Lauf ber Zeite 
genannte Sachverſtändigenbeweis entwidelt. Bei felbigem finden aber vorzugsweiſe Xı 
wendung, und ziwar wegen ihrer durch Fachſtudium bedingten Kenntniffe über die koöͤr 
wie geiftigen Verhaͤltniſſe des Menſchen im gefunden wie im kranken Zuftande. 

uͤber die ebengeſchilderten und wie bereits angedeutet voneinander fehr verſchieder 
Abtheilungen der Staatsarzneifunft fol nun im Nachſtehenden das Weſentlichſte un 
wenbigfte, foweit es für den Politiker von Wichtigkeit ift, mitgetheilt werben. 

Zunädft ift in diefer Beziehung auf die Nothivendigfeit einer wohlgeoroneten Mi 
verfafjung hinzumeifen, ba die hierauf bezügliche Lehre, die Medicinalverfaffungstehre, ı 
geringer Bedeutung ift für bie Staatdorganifation im allgemeinen. Selbige bezieht fid 
Mevicinalpflege, auf die Sorge für tüchtige Mebicinalperfonen und Unterrichtöanftel 
bildet ganz unbeftritten einen der wichtigften Theile der gefanımten Staatsarzneikunde. 
es ift jevenfall® von großer Bedeutung, daß in einem Staat eine wohlgeorhnete und | 
faßte Drganifation fämmtlider Berfonen oder Kräfte, melde das phyſiſche Wohl der. 
bürger zu beforgen und zu überwaden haben, aufgeftellt werde, fowie daß gut eing 
Anftalten vorhanden find, welche deren Bildung und Wirkſamkeit erforderlich machen. 
Aufgabe fällt aber ganz unbeitritten dem Staat anheim, infofern der Arztliche Stand 
gedeihliche Beftehen des legtern eine Nothwendigkeit ifl. Der rohe Naturmenfd kennt: 
und feltener die Leiden und Gebrechen, welche ven Givilifirten befallen. Der civilifirte $ 
welder gerade den Staat und deſſen verwidelte Berhältniffe bedingt, erzeugt eine große 
von Berürfniffen und Mitteln zu deren Befriedigung. Eine Menge künſtlicher Ber 
verfeinerte Lebensweiſe, Überfluß, Mangel und Entbehrung, verſchiedene Stände, Gem 
Künfte und taufenverlei andere Dinge, welche ein gefleigerter, civiliſirter Zuſtand weit fd 
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tigen das Leben und die Geſundheit ver Staatsbürger, und die Folgen find mannid- 
brechen und Krankheiten. Deshalb kann man auch die Medicin ald das Mittel betrach⸗ 
8 die phyfifchen Übel der Eivilifation heilt; aber diefe heilt felbft die Wunden, welche fie 
ven die Medicin als Wiffenfhaft und Kunft jelbft nur eine hohe Frucht der Givilifation 
Renfch wird von Krankheiten befallen, welche ver Arzt Heilen ſoll; er erhält Berlegungen 
rs, welche wundärztlichen Beiftand erfordern; ſchwere Geburten maden den Geburts: 
wendig; die dem Menfchen unentbehrlihen Haudthiere, welche durch die Domeftication 
Krankheiten unterworfen werben, bevürfen des Beiſtandes von Thierarzten ; die Mittel ' 
zeuge, deren die Heilkunſt zur Erreichung ihrer Zwecke bedarf, bedingen die Nothwen⸗ 
ı Apothefern, Verfertigern hirurgifher Inftrumente u. ſ. w. Die Krankheiten über- 
higen zur Ausbildung von Kranfenwärtern. Alle diefe Kräfte verkehren unmittel: 
 Staatöbürgern, werden unmittelbar nothivenbig durch die Krankheiten und Gebre: 
e fie bejeitigen follen. 
gend num zuerft die Drganifation der zur Erreihung der gedachten Staatszwecke er: 
n Medicinalperfonen, fo ift al zweckmäßig zu bezeichnen, daß in einem gewiſſen Kreife 
hfeiten mit einer gewiffen Anzahl von Bewohnern ein Staatdarzt ſich befindet, wel⸗ 
allem obliegt, darauf zu fehen, daß die Mevicinalgefege allenthalben in vorſchrifts⸗ 
Beife in Anwendung Eommen. Gin folder Arzt, auch Amtsarzt, Bezirksarzt, Kreis- 
. f. w. genannt, bat mit dem Vorftande des Gerichts- oder Verwaltungsamts feines 
die Örtliche Medicinalbehörbe zu bilden. Den gedachten Vorſtande ift er beigeorbnet 
mit demfelben die erfte Inſtanz. Er hat die in feinem Bezirk thätigen Medicinal: 

u überwachen, ohne in deren praftifhen Wirkungskreis irgendwie einzugreifen, außer 
Hierzu das Recht zufteht, wie in manchen Staaten z. B. in Bezug auf in befchränfter 
nzirte Arzte zweiter Klaffe oder Wundärzte oder in Betreff ver Apotheker, Hebammen, 
u. f. w. Außerdem liegt dem gedachten Staatdarzt ob, ſämmtliche medicinifch- 

n Angelegenheiten zu beforgen und zu leiten, Berichte und Gutachten abzugeben tHeils 
nirte Behörven, theils an vorgejegte höhere Collegien. In vielen Staaten ift der 
Klaffe von Ärzten gleichzeitig die Beforgung gerichtsärztlicher Functionen über- 
tur den im Vorftehenden Eurz angebeuteten Geſchäftskreis werben die gedachten Staats⸗ 
iders vereidet. Wünſchenswerth wäre ed, wenn mit dieſer Verpflichtung für eine fo 
tliche Tätigkeit auch die Eigenjchaft eined Staatödienerd verbunden würde. Leider 
er nicht der Fall, denn in ven meiften Ländern macht man zwar an bie Öffentlichen Arzte 
iche von Staatödienern, man gewährt ihnen aber nicht die Vortheile und Vorrechte 
auch follte ven begründeten Klagen Rechnung getragen werben, welche jene Ärzte faft 
rüber führen, daß die vom Staat gewährte Befoldung für ihre flaatsärztlichen Be- 
, Towie zur Behauptung ihrer nothwendigen Unabhängigkeit Feine entſprechende ift. 
ben von der Anftellung von Bezirksärzten, Amtsärzten und Phyfifern erfordert eine 
je Organifation ded Mebicinalwefend, daß die ſämmtlichen Bezirksärzte eines grö- 
ed oder einer Provinz zufanmenlaufen in eine höhere Inftanz, Kreiscollegien für 
ANpminiftration. Da, wolegtere Fächer getrennt jind, erfcheint für jedes die Anftellung 
tens einer Medicinalperfon ald Referent in medicinal-polizeilichen Gefchäften und in 
tlihen Angelegenheiten geboten. Dieje Kreis: oder Provinzialmedirinalperfonen 
zutachten der Bezirföärzte, wenn fie an die gedachten Gollegien gelangen, zu beurtheilen, 
ericht zu erflatten und den Didcuffionen beizumohnen, namentlich auch die Entſcheidun⸗ 
eiten über Recurfe, welche von der niebern Inftanz an vie Höhere abgegeben werben. 
in Münden hat neuerdings gewiß mit Recht darauf hingewiefen, daß e8 nothwendig 

edeihen ded Medicinalweſens, zu derartigen Kreismedicinalzeferenten Männer zu 
elche in bezirfsärztlihen Bunctionenreihe Erfahrungen zu fammeln Gelegenheit hatten. 
ied hat man in allen wohlorganifirten Staaten anerfannt, daß eine oberfte Medicinal: 
; der Spige ftehen müffe, welche ſämmtliche Medicinalangelegenheiten überwachen und 
Diefe oberſte Behörde ift dad Minifterium der Mepdicinalangelegenheiten und bildet, 

biein in nächſtem Zufammenhang fteht mit der allgemeinen Verwaltung, am beften 
[ de8 Minifteriums des Innern. Unter dieſem Minifterium muß fi als Vorſtand des 
edicinalweſens ein Arzt befinden, der zugleich die Functionen des Referenten beforgt. 
u collegialifcher Berathung und Beſchließung ärztliche Räthe beizugefellen, welche nicht 
en verfchievenen Zweigen ver Natur: und Heilkunde große Kenntniffe und Sertigfeiten 

terifon. XIU. 36 
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ſich erworben, fondern fi auch vertraut gemacht haben mit ven Verhältniſſen d 
Standes im Lande, mit den Bebürfniffen des Volks, mit den Eigenthümlichkeiten 
Randedtbeileu. f. w., bamit fie in der That im Stanbe find, ſämmtliche Medicinalp 
Anftalten fowie die Angelegenheiten des geſunden und Eranfen Zuſtandes im Lar 
wachen. Bor das Refiort des Minifteriums des Innern ald höchſter Medicinalbel 
nun gehören: 1) die Uberwachung der Anftalten zum Unterrichte und zur Au: 
Medicinalperjonen; 2) die Beauffihtigung aller Inftitute, melde die Krankenpflt 
Hoßpitäler, Irrenanftalten, Gebärhäufer u. |. w.; 3) die Überwachung jämmtlid 
für Gefunpheitöpflege, Apotheken, Bäder, Trinfquellen u. f.w.; 4) die Brüfur 
cinalperfonen, ſoweit hierbei die Landeduniverfitäten nicht in Frage kommen, die 
derjelben, namentlich auch die Prüfung der Staatsärzte; 5) die Anftellung und B 
Mevicinalbeamten; 6) die oberfte Zeitung ber Öffentlichen Geſundheitspflege in al 
Teilen. In Bezug auf dieje Verhältniſſe ift die fragliche Behörde berathend, geie 
volfziehend. Bei diefer Mannidfaltigkeit und Schwierigkeit der angeführten Geſch 
Zufammenfegung diefer höchſten Medicinalbehörde aus Männern gefheben, welche 
Kenntniffe und Fertigkeiten, fowie Erfahrungen im Gebiet der einjchlagenpen 9 
haften, nad) ven verfhiedenartigften Seiten und Richtungen zu vertreten in Stant 

Die ſämmtlichen aufgezählten Medicinalperſonen bedürfen aber zur Befähigr 
Stellen und Einrichtungen eined zweckmäßigen Unterrichts und einer tüchtigen D 
Man hat in Deutihland fon längft die llberzeugung gewonnen, dag gründliche ärz 
niffe und Fertigkeiten bei gebiegener allgemeiner Bildung nur zu erlangen find auf li 
die praftifche Folge diefer Anſchauung ift das allmähliche Verſchwinden von Specia 
Akademien, melde, getrennt vonder Hochſchule, theils für Ärzte, theils für Wundärzti 
und Apotheker früher beftanden, hier und da auch noch neuerdings ji vorfinden. F 
dert in der Jetztzeit der ärztliche Unterricht von feiten des Staatd nicht geringe Opfi 
bringen find 1) fürvollftändige Befehung aller Lehrſtellen mit wiffenihaftlichen, abe 
Lehrtalent ausgezeichneten Perfönlichkeiten und 2) für Herſtellung und Erhaltung vı 
zur Erwerbung von theoretiihen Kenntniffen und praftiichen Bertigfeiten, als: nat 
Sanmlungen, botanifche Gärten, chemiſche Laboratorien, phyſikaliſche Cabinete, 
phyſtologiſche und pathologiſche Inftitute, mit veihlihen Subfiftenzmitteln audgefta: 
und poliflinifche Anftalten für Medicin, Chirurgie, Geburtöhülfe, Augenheilkund 

Die wiffenfhaftlide und praftifhe Auffaffung des Endzwecks der Heilkunde gef 
Jetztzeit nur Bine Klaffe von Arzten, daher ertennt man bermalen in den meiften St« 
dere Wunbärzte oder Geburtähelfer nicht mehr an. Es foll nur Arzte geben, wel 
ihrer Studien den Gefammtgebiet der ärztlichen Wiſſenſchaften fidh gewidmet und 
zelnen Bädern der letztern geprüft worden find, wenn jie auch jpäter in ihrer praft 
bahn der einen oder ber andern Specialität infolge von Neigung und äußern Verb 
vorzugömweife widmen. Deshalb müſſen aber auch die Stätten der ärztlichen Bilt 
angeveuteten Weife durch Lehrer und Anftalten mit Munificen; und den wiſſenſcha 
forderungen der Zeit entſprechend von den Regierungen audgeflattet werben. Iſt fı 
der Fall, dann erfcheint e8 auch zweckmäßig Die höhere wiſſenſchaftliche Ausbildung de 
ſowie das Stubiun der Thierarzueifunde den Univerfitäten zuzuweiſen. Das medicin 
perfonal dagegen, ald Hebammen, Heildiener und Kranfenwärter fönnte aud ferne 
ſprechenden Schulen und Anftalten unter Aufficht geeigneter Oberärzte auögebifvet n 

Es verfteht ſich von felbft, daß der Staat nit blos dad Recht, fondern auch die 
von ber genügenden wiflenf&haftlihen Ausbildung und praftiihen Befähigung derje 
fonen fi zu überzeugen, melden das Leben und die Gefunbheit der Staatsbürger 
iſt. Dies wird erzielt pur Prüfungen nad zweckmäßigen Vorſchriften und vor 
Behoͤrden. Es machen fi, namentlich in Bezug auf legtere, zur Zeit zweierlei Arteı 
fungen bemerkbar. Es werden nämlich entweder ſämmtliche Arztlihe Examina vı 
diciniſchen Bacultäten der Univerfitäten beftanden oder nur ein Theil derfelben, in 
Schlußprüfung mit vorherrſchend praktiſcher Tendenz von ber Staatöbehörpe, von! 
Medicinalbehörde abgenommen wird. Die Facultätdexamina pflegen wieder dopp 
namlich theoretijche über Naturwiſſenſchaften mit Einfluß der Anatomie ſowie der 
und praftifche, welche vorzugsweiſe bie dereinſtige Thätigkeit des Arztes Im ven 
Faernberüdfihtigen. Den Schlußbilbet eine zu druckende Abhandlung über irgenden 
ſchaftlichen Gegenſtand und die Öffentliche Vertheidigung derſelben gegen Oppbnenten. 
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n Anforderungen allenthalben genũgend entſprochen, wird der Doctortitel ertheilt und mit 
m zugleich die Licenz, die Heilkunde in allen ihren Theilen praktiſch ausüben zu dürfen. Das 
re im Lauf der Jahrhunderte hiſtoriſch begründete Recht der mediciniſchen Facultäten an 
dochſchulen beſteht dermalen nur noch in Ofierreich und Sachſen, während daſſelbe verloxen 
agen iſt in denjenigen Staaten, welche neuerdings nach dem Beiſpiel Preußens außer den 
ilderten Univerſitätsprüfungen ein ſogenanntes Staatseramen verlangen. Daſſelbe iſt zu 
hen vor der höchſten Medicinalbehörde des Landes, und erſt durch ſelbiges wird die Licenzirung 
rztlichen Praxis gewonnen. Es iſt nicht zu leugnen, daß durch dieſe Einrichtung das wiſſen⸗ 
liche Anſehen der Univerſitäten einigermaßen herabgeſetzt worden iſt. Abgeſehen hiervon 
noch zu erwägen, ob durch letztgedachte Art von Prüfungen für den Staat derjenige Zweck, 
m letzterer bezüglich der dereinſtigen Ärzte eines Landes verfolgt, theils überhaupt, theils 
erreicht wird, als wenn den Hochſchulen allein die Examina überlaſſen werden. Daß man 
ſer Beziehung Zweifel hegen dürfe, dies gibt theils die Erfahrung an die Hand, theils Die 
kñchtigung der einſchlagenden Verhältnijje. In legterer beziehung braucht man nur daran 
anern, daß die medicinifche Kacultät einer Univeriität, wenn ſie das ift, was jie fein ſoll, 
le Zweige der medicinifchen theoretiihen wie praftiihen Disciplinen Fachmänner beſitzt, 
infolge ihrer Stellung und ihres Berufs auf der wiſſenſchaftlichen Höhe der Zeit fich 

en und mit der Entwidelung der einzelnen Wiffenichaften und deren Literatur fortichreiten. 
Mtgebachten Anforderungen nach allen Seiten hin vollftändig zu genügen jind aber bie 
leder der höchſten Medicinalbebörven nur jelten im Stande; man kann Dies auch von den: 
weber fordern noch erwarten; gewöhnlich in Reſidenzſtädten lebend, ſind felbige in der 
durch ausgedehnte praktiſche TI hätigfeit abgehalten, vem Kortjchreiten der Wiſſenſchaft ſich 
ver zu widmen; fie find gewohnt, die legtere mehr von ihrer praktiſchen Seite aufzufaſſen, 
Ben ich auch nicht jelten in höhern Stellen mehr dem wirklichen Staatöleben gewidmet 
w ſchon längere Zeit von akademiſchen Boden entfernt. In Heinern Staaten namentlid 
e zweckentſprechende Durchführung der erwähnten Art von Prüfungen nur felten möglich, 

in ſolchen legtere wirklich eingerichtet find, da treten nur zu leicht Misverhältniffe Her: 
che ihren Grund vorzugsweiſe darin haben, daß die Graminatoren mit dem Standpunkt 
enfchaft nicht immer vollftändig vertraut jich zeigen gegenüber jungen Ärzten, welde auf 

täten in Bezug auf Wiffen und Können dermalen tüchtig geichult zu jein pflegen. 
erjcheint es aber ganz paſſend, daß die Prüfungen, welche zur Ubernahme von ſtaats⸗ 
Stellen befähigen, vor der höchſten Medicinalbehörde abgelegt werden, infofern dieſe 
ichtung bat, von der jpeciellen Kortbildung und fonfliger genügender Qualification 
Ärzte, welche ſie mit Anftellungen betrauen will, ſich zu überzeugen. 

onen nun, welde die vorgefchriebenen Brüfungen vollfommen beftanden, erhalten hier⸗ 
de Erlaubniß, Die ärztliche Kunft auszuüben, und genießen hierbei der Freiheit, ganz nad) 
Biffenfchaftlihen Überzeugung zu handeln; le jind an fein Suftem gebunden, an feine 
e gefeflelt, fie dürfen mit freier Selbftändigfeit jedes Heilverfahren prüfen, jedes Heil: 

Ruwenden. Nicht im Einklang mit dieſer freien Stellung ift bisweilen die Brage auf: 
"a worden: ob die Arzte ald Staatsdiener zu betrachten find oder nicht, ob alle Arzte vom 
Seſoldet werben jollen oder nicht, ob man die Zahl der praftifchen Ärzte beichränfen und 
Eden den Ort jeiner Wirkſamkeit anweiſen durfe. Die erflere Frage enticheidet ſich ledig: 
RB die Begrifföbeftimmung des Stuatödienerde. Wenn die praftifhen Arzte vom Staat 

Foldet find und feinen befondern Rang im Staatsorganismus geniehen, ihre Thätigfeit 
rtszwecken nicht zwangöweiſe geforvert werben fann, jo jindfie feine Staatödiener, ſondern 
tnftler und Bewerböperfonen, jie werben jolde nur durch Rang und Befoldung, pojitiven 

Son Staatsmitteln und Gütern. Dan hat hier und da den Vorſchlag gemacht, ſämmtlichen 
WBefoldung und Rang zu geben, jie zu Staatödienern zu ernennen, um ihren Stand und 
unft zu Heben. In einigen Fleinen deutſchen Staaten beftchen ſogar hierauf bezügliche 
mungen. Es iſt nun allerdings nicht zu leugnen, daß der freie Stand der Ärzte ohne 
zund Befoldung manches Nachtheilige hat; denn die Arzte find lediglich auf den Erwerb 
kefen, fie leben von ihrer Praris, von ihrem Verbienft, und alle Unbehaglichkeiten umd 
nehmlichfeiten, welche die Concurrenz und andere Verhältniſſe des Sriwerbitandes herbei- 
treffen auchfie. Diefer Erfahrung gegenüberift jedoch auch zu erwägen, daß Beitrebungen 
kapfte, zu denen ja auch die ärztliche gehört, durch Concurrenz, Freiheit und Ermerböfähigkeit 
Demeinen nur zu gewinnen pflegen. Schon aus biefem Grunde würde 08 nicht rathſam 
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ſein, die Arzte in ihrer Geſammtheit zu beſolden und feſt anzuſtellen. Und fo erf 
ratbfam, die gelegentliche oder fländige KHonorirung der Arzte den Privaten, ©&ı 
Vereinen zu überlaffen. Dagegen ift ed erforderlich, Die Medicinalbeamten fo g 
und in ſolchen Rang zu ftellen, daß fie nicht abhängig find von der ärztlichen Pra 
Publikum, daß fie durch eine folhe Abhängigkeit nicht verleitet werden, weniger 
erfüllen und die Strenge des Gefeged zu handhaben. Ebenfo wenig wie die 
ärztlihen Standes in feiner Befammtheit ſeitens des Staats empfiehlt ji die & 
fogenannten Praxiszwangs, welder leider nod immer in mehrern deutſchen S 
Da io legtered der Bau, wird die Zahl der Arzte für jeden Ort oder Bezirk von‘ 

beſtimmt und die Befegung ber betreffenden Stellen von dem Staat beforgt. Die 
gewährt zwar ven Vortheil, daß den Arzten, welche angeftellt werben, eine Art vo 
nahme gewäßrleiftet, daß der Überfüllung von Arzten vorgebeugt wird; allein ed 
aus auch der Übelftand, daß die Arzte im Bewußtſein ihrer fihern Stellung nur 
wiſſenſchaftlichen, wie praftifhen Schlendrian ſich ergeben, namentlich aber, daß d 
allgemeinen nicht mit demjenigen Grade von Sorgfalt und Aufopferung gepflegt 
in fehr ſegensreicher Weiſe fi da bemerkbar macht, wo für die ärztliche Praxis fri 
befteht. Denn je größer die Anzahl der Arzte in einer Stadt oder in einem Bezirk, t 
und forgfältigerer Beiftand wird den Kranken, beſonders den weniger bemittelte 
gewährt. Außerdem implicirt der Praxiszwang eine zu große Bevorzugung I 
Koften der Jugend. Junge Arzte, welche mit großen Opfern an Zeit und Geld 
der Medicin fi) gewidmet, verlieren die Freude am Beruf, wenn ſie nach ehrenvolle 
fammtliher Prüfungen behindert werden, ihr Willen und Können zur praktiſch 
bringen. Der ärztlide Stand hat alfo dahin zu fireben, daß er in ver Wahl jein 
freifes nicht befchränft und daß ihm als freiem Künftler überlaffen bleibe, jederzeit 
zulaffen, wo er will, wo ihn Neigung und Gewerbsluſt hinführen ; wie denn übert 
unter allen Verhältniffen darauf bedacht fein müſſen, die Unabhängigfeit und 
Stellung möglihft zu wahren. Letztere ift wenigftend geeignet, den Arztlichen ( 
maßen zu entfchäbigen für die vielen Opfer, melde er feinem Beruf, feinem ra 
für dad Wohl der Menſchheit ſtets zu Bringen bereit fein muß. Allerbings ftehen 
Arzte in mander Beziehung, wenn au in hoͤchſt beſchränkter Weife, unter den 
hörden, infofern felbige das Recht und die Pflicht haben, über jie und ihre Wirkſc 
einzuziehen, von ihnen Berichte zu verlangen über Vorkommniſſe in ihrer Pro 
Bezug auf einzelne Erkrankungen, theil® zur Zeit von Epidemien fowie Endemien ı 
die gedachten Behörven haben durchaus Fein Recht, ſich in daß praftifche Handeln 
zumifchen, diefelben in ihrer Selbſtändigkeit zu befchränten. 

Gine wohlgeoronete Medicinalorganifation hat au für Aufftellung einer 
beforgt zu fein. Denn die Arzte bilden einen nothiwendigen Stand im Staat ı 
höchſten irhifhen Güter, Leben und Gefunpheit, zu behüten. Diefe Tare foll eir 
und zu Gunſten der Ärzte den einſchlagenden Verhältniffen Rechnung tragen. 9ı 
ziehung ift daran zu erinnern, daß der Arzt für feine Ausbildung mehr Opfer an; 
bringen muß als die meiften andern Stände. Die Studienzeit ift für die Medicin 
am längften beflimmt, die Natur: und Heilfunde erfordert den theuerften und grö 
an Büchern, Inftrumenten, Kupfertafeln u. ſ. w. Endlich aber ifl die Ausübung 
Berufs höchſt mühſam, gefährli und lebenverfürzend. Es ruht eine große Lafl 
müth und dem Gewifſen des Arztes, wenn er ſchwer Erfranfte zu beforgen hat; T 
bei allen Stürmen der Witterung, bei anſteckenden Krankheiten muß er feinen Koͤr 
Gefundheit ver Gefahr ausſetzen; die Sterblifeitäftatiftif weift nah, Daß die ärz 
tigung unter diejenigen gehört, welche im allgemeinen die Eürzefte Lebensdauer be 
fo auffälliger erſcheint ed, daß die Medicinaltaren beinahe aller veutfchen Staate 
der Ärzte nicht entworfen und dagegen in der fraglichen Beziehung faft überall die9 
weit beſſer beftellt find, deren Stupium weniger Aufwand an Zeit und Koften erf 
Thätigkeit, wenn auch nicht immer ganz leiht und behaglich. fo doch wenigſtens 
Und es ift in der That fonderbar, daß gerade die Berfonen, welden die hoͤchſten ird 
die Grundlage alles Genuſſes und aller Wirkſamkeit, Leben und Geſundheit ver € 
anvertraut find, mit der Färglichften gefeglichen Belohnung bedacht werben. Hierzu 
daß ber Arzt aus Rüdfihten dev Humanität in vielen Fällen von der Anmwenbung | 
feinen Gebrauch macht und machen Tann, daß er bei vielen feiner Kranken in bem 
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ates gethan zu haben, den Lohn ſeiner aufopfernden Thätigkeit finden muß. Immerhin bleibt 
wunderbar, daß man derartige Anſprüche eigentlich nur an die Arzte zu machen pflegt. 
Noch dürften in ſtaatsrechtlicher Beziehung einige Fragen bezüglich der Stellung des Arztes 

ſt ohne Intereſſe ſein, z. B. die Erörterung darüber, ob der praktiſche Arzt verpflichtet, jedem, 
sed verlangt, Rath und Beiftand zu leiften. Iſt der Arzt angeftellt und zu gewiffen Zwecken 
jeibet, ſo iſt vie Frage ohne Ausnahme zu bejahen, beſonders aud in Diftrieten, für welche ver 
Höbigen beiprochene Praxiszwang beftebt. Iſt aber ein Arzt nicht angeftellt oder beiolvet, fo 
pabie Verpflichtung nur eine moralijche fein, aber feine gefegliche oder juriftifche. Eine gleiche 
Wort dürfte Geltung haben bezüglich der Frage: ob der Arzt verpflichtet ift, jedem auf Ver— 

ein ärztliches Atteft über deſſen Geſundheitszuſtand auszuftellen. Auch kann die Frage 
en, ob der praftifche Arzt gezwungen werden Eönne zur Ablegung von Zeugniffen, welche 
f gewiffe Eörperliche wie geiftige Zuftände, auf Vorfälle in dem Leben feiner Kranken u. ſ. w. 
en, ober ob er in derſelben Weife wie der Geiftliche in feiner Eigenſchaft als Beichtvater 

Men Hüllen Schweigen beobachten dürfe. Bei Eriminalunterfuhungen kann der Arzt von 
Btaatsanwaltichaft oder dem Unterſuchungsrichter allerdings genöthigt werben zu Ausfagen, 
gen nicht in folgen Eivilfällen, wo eine Partei den Arzt ald Zeugen auffordert. Übrigens 
erbei daran zu erinnern, daß der Doctoreid an und für jich ven Arzt zurBerfchwiegenheit ver: 
et. Nach der bisjegt in kurzem Abriß dargeltellten Medicinalverfaffungslehre erübrigt 
Dh, der zwei bereitö erwähnten großen und wichtigen Zweige der verwaltenden Staats⸗ 
räükunde, nämlich der gerichtlichen Medicin und ver medicinifchen Polizei, bezüglich ihrer Haupt= 
mben zu gebenfen. / 
Die gerihtlihe Mebicin faun man bezeichnen al8 den Inbegriff von Kenntniffen und 
Egleiten aus dem Gebiet der Naturwifjenfchaften ſowie der Heilfunde, welche behufd Auf: 
Bag und Entſcheidung zweifelhafter Fragen auf ven Gebiet ver Rechtspflege Verwendung 
mu. Aus dem Bedürfniß der Rechtspflege urſprünglich hervorgegangen und im Lauf ver 
wanderte Durch gemeinfchaftlihes Zufanınıenwirken ausgezeichneter Lehrer bes Rechts wie 

dicin zu ihrem jeßigen wiſſenſchaftlichen und praftifchen Standpunkt entwidelt, ift die 
iche Medicin dermalen ald eine höchſt wichtige und einflupreihe Disciplin zu bezeichnen. 
eilt feldige am zweckmäßigſten in zwei Theile, nämlich in einen formellen und in einen 
en. Der erite behandelt die Medicinalperfonen welche zu gerichtsärztlihen Geichäften 
find, fowie die Formen, weldhe in Gemäßheit ver diesfallfigen Anforderungen der 
e einzuhalten find bei Unterfuhungen, bei mündlichen und ſchriftichen Begut⸗ 

n, bei Aufhebung und Sectionen von Leihen, bei Vergiftungen, Superarbitrien 
Der materielle Theil zerfällt bezüglich feiner Objecte wieder in drei größere Gruppen, 

die Beaugenfheinigung und Beurtheilung fich erftrecft auf lebende PBerfonen, auf 
me ober auf leblofe Gegenftände. Lebende Perjonen können Gegenfland ber Erörterung 
in Bezug auf Lebensalter, auf Geſchlechtsverhältniſſe, ala Unfruchtbarkeit bei Männern 

Brauen, zweifelhaftes Geſchlecht, Jungfrauſchaft, Nothzucht, widernatürlicher Beifchlaf, 
augerſchaft und Geburt. Hieran ſchließen ſich Explorationen von Leibesfrüchten in 

3 auf normale Bildung oder Misgeburt, in Betreff der Reife und Lebensfähigkeit, über 
Bit, Erfigeburt u. f. w. Einen Hauptgegenftand bilden ferner zweifelhafte Gejundbeits- 
ide Eörperlicher wie geiftiger Art; die erftern kommen in Frage als vorgejchügte, verhehlte 
Agedichtete, während geiftige Störungen die fo Höchft wichtigen Urtheile ver Dispofitiond- 
Seit in civilvehtlicher Beziehung und über Zuredhnungsfähigfeit in ſtrafrechtlicher Hinficht 

Telten erforderlich machen. Nicht minder häufig gibt aber Beranlaffung zu gerichtöärztlicher 

„gfeit der menſchliche Leihnam namentlich mit befonderer Beziehung zu Verlegungen, zu 

zeugen ber verihiedenften Gattung oder zu andern Urſachen, dur beren Ginwirkung 

Kop herbeigeführt wurde. Hierbei kommen denn aud in Frage die verſchiedenen 

Barten durch Erſtickung, Verblutung, Erfrieren, Verhungern, Selbfimord u. f. w. Eine 

Were, praktiſch höchſt wichtige Abtheilung dieſes Kapiteld bilden aber namentlich die Todes- 

X der Neugeborenen fowie die Erörterungen über das felbftändige Leben der legtern nad) 

Beburt, welche in Gemeinſchaft mit mehrern andern Bragen von nicht minderer Bedeutung 
Erfiftellung des Thatbeſtandes der Kindestödtung neuerdings jo haufig nothwendig werden. 
nen Kreis der linterfuhungen aber, welche ver Gerichtsarzt an lebloſen Subſtanzen vor: 

Mamen bat, fönnen die verſchiedenſten Gegenflände gezogen werben, indem die Beziehungen, 
Me dieſe legtern zu einem concreten Rechtsfall Haben, von der mannichfaltigften Art find. 
In fin es Localitäten, welche näher unterfucht werben müſſen, bald Werkzeuge der ver: 
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ſchiebenſten Gattung, Ktleivungsftüde u. |. w. Dieſer Theil hat vorzugsweiſe 
Anleitung zu geben über die chemiſche und mikroſtopiſche Erkennung von 
menſchlichem Samen, Biter, Schleim, Milchſecretion u. |. w. Endlich aber beſt 
mit der Lehre von den Giften, mit der Einwirkung derjelben auf den Organi 
Körper durch jene Subftanzen bedingten pathologischen Veränderungen, fo1 
Methoden des chemiſchen Nachweiſes der Gifte. 

Erwägt man nun in Berudjihtigung der erwähnten Aufgabe der ger 
daß felbige nicht felten Aufihluß zu geben hat über in Zweifel geftellte Bragen, ı 
heit, Ehre, Freiheit, Cigenthum u. f. w. in Betracht Fommen, fo ift jelbi 
deutung für die Ausübung des Rechts gewiß einzuräumen. Lind wer einit 
und feine gejeglihe Beſtimmung fowie die Handhabung deflelben die Seel— 
Geſellſchaft find, ohne melde im Staat keine Sicherheit beitehen kann, wi 
der gedachten Disciplin in der Reihe ver Staatswiffenfchaften erkennen. Di, 
Geſchäften betrauten Mebicinalperfonen pflegt man Gerichtsärzte zu nenner 
bie Bejorgung ver erftern gleichzeitig den Phyſikern, Vezirksärzten ob, bei 
indeß mit umfangreichen Geſchäftskreiſen ſind bisweilen beſondere Gerid 
Ihre Dunlification erhalten jie durch eine fpecielle Prüfung ſowie durch eı 
pflichtung. Ihre Tätigkeit darf nur erfolgen auf Nequifition einer ridrerli 
Gegenwart der legtern nehmen fie Unterſuchungen vor und geben über dei 
achten ab, entweder mündlich zu ven Acten oder in jchriftliher Form, bejor 
Fällen, welde eine ausführlichere Motivirung nothwendig maden. Die diesfi 
welche fie auch in ver öffentlichen Gerichtöverhandlung vertreten müſſen, ba 
öffentliche Glaubwürdigkeit. Die Ärzte Handeln in allen den gedachten Fall 
mit dem Richter, und zwar in der Eigenſchaft ald Sachverſtändige, als Beifl 
nicht ald Zeugen. Der Nichter verlangt hierbei vom Arzt Aufflärungen ül 
zweifelhafte und ftreitige Bragen, die aus allgemeinen oder dem Richter zı 
Rechtskenntniſſen nicht gegeben werden koͤnnen. Der Michter ſieht in jolche 
geftuttet ift, den Ausdruck zu gebrauchen, durch daß leibliche und geiftige Au— 
aber dem Michter das im concreten Ball zum Zweck Führende ſehen zu laſſ 
der Arzt zuvor wiffen, was der Richter zu jehen nöthig hat; den Arzt mi 
worauf ed für ihn den Anforderungen dev MNechtöpflege gegenüber in dem 
ven verfchiedenen gerichtsärztlichen Geſchäften, bei Feſtſtellung des Ihatbeitan 
brechen 3. B. Mord, Kindestöbtung, Nothzucht, Vergiftung u. |. w. anfomn 
arzt ftebt bei manden Geſchäften der Wunbarzt zur Seite, ja jein Beitritt i 
proceßordnungen mehrerer Ränder, 3. B. bei Sectionen, gejeglih vorgeihri 
handelt und urtheilt ev gemeinichaftlih und in Übereinſtimmung mit dem 
bat er die Beredtigung eines jelbfländigen, eigenen Gutachtens, wenn 
Widerfpruch fich befindet. Die ebengedachten Mebicinalperfonen bilden n 
einem Ghemifer oder einen andern Specialiften in einem Zweige der Natı 
den Bällen, wo der ärztliche Suchverftändigenbeweis erforderlich wird, die 
zweite bilden bie früher befprochenen höhern Medicinalcollegien oder die ımı 
täten der Landeduniverjitäten. In manchen Ländern, 3. B. in Preußen und ! 
Alle der fraglichen Art noch eine dritte Inftanz. . 

Nicht ohne Interefle ift die Erörterung dev Brage: jeit wann Arzt 
zweifelhafter Rechtsfälleſſeitens der Richter zugezogen, ſowie namentlich, ob 
Bölfern des Alterthung der Fall war. Letztere Frage ift zu verneinen. Gcht ı 
bis anf die Culturverhältniſſe ver älteften Völker, fo zeigt ih, daß die Heil 
nod viel zu nahe verbunden war mit mythiſch-aſtrologiſchen Träumereien, ı 
ver Ärzte bei gerichtlichen Verhandlungen von Gewicht hätten fein Fünne 
in ven Geſchichtsbüchern des gedachten Volks nirgends eine Spur vor vu 
mediciniſcher Kenntniffe zu richterlihen Zwecken. Ahnliches gilt von den Sir 
au bei ihnen die Thatſache nicht zu verkennen ift, daß ärztliche Kenntniſſe 
nicht ohne Einfluß waren auf die Gefeßgebung jowie auf Einrigtungen im 
Gemeinde, wie dies hervorgeht aus den Mojaifchen Urkunden und ben talm 
jo finden fi doch nirgends Belege dafür, das ärgtlihes Wiffen bei Entjchei 
Rehtöfragen benuigt worden wäre. Die dere Stufe geiftiger Cultur, nan 
Ansbtldung der Medicin unter den Griechen, Lteß ſchon eher einen ärztlichen 
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erwarten; indeß war der ganze Rechtszuſtand dev Griechen nicht von der Art, daß Auf: 
von Arzten hätte beanfprucdht werben können. Außerdem geht aus ben Schriften der 

2, befonderd auch aus denen der Nebner mit Beftimmtheit hervor, daß Ärzte als Sach⸗ 
tige nicht in Betracht Eamen. Während nun Künfte und Wiffenfchaften bei ven Griechen 
ter Blüte flanden, waren jie bei den Römern faum aus der Kindheit hervorgetreten, 
ich gilt dies bei der Mebicin, welche ih in den Händen der Sklaven und Freigelaffenen 
deren Zeugniß vor Bericht Feine Geltung hatte. Überdies hatten die Nömer einen 

hen peinlihen oder Unterſuchungsproceß ebenfo wenig als die Griechen. Anders 
e ſich freilich die Stellung ber Arzte bei dem erſtgedachten Volk fpäter, mo nach ven 
in Griechenland und Kleinaiien griehiihe Künfte und Wiſſenſchaften nad Rom ver: 
wurden, wo man bie Heilkunde den Sklaven entriß und den Arzten dad Bürgerrecht, 
Anſehen, Titel und Amter ertheilte. Unter leßtere gehörte auch der ärztliche Beiname 
rt. Bon Nero ab führten jelbigen bie Leibärzte der Kaifer, fpäter auch anbere durch 
fe und Huf der Geichidlichfeit hervorragende Arzte, welden die Uberwachung ber 
yeitöpflege in den größern Städten anvertraut war. Man hat behauptet, diefe Archiatri 
igleich gerichtöärztliche Functionen zu bejorgen gehabt. Dem ift jeboch nicht fo, denn es 
) nirgends etwas erwähnt, daß lie feitend der Nechtöpflege zu Rathe gezogen worden 
In letztgedachter Hinficht finden fich ebenfo wenig Andeutungen vor in ven Juftinianifchen 
nnlungen, während felbige ziemlich zahlreiche Beftimmungen enthalten, welde ven 
ärztlicher Kenntnijje und Erfahrungen deutlich beurfunden. Hiernach beftand der ärztliche 
tändigenbeweis bei ven Völkern des Alterthums nicht. Derfelbe trat vielmehr erft 
z einer Zeit, wo man bereitd wieder Herabgeftiegen war von der Höhe, welche die Alten 
eilfunde erreicht hatten. Gewöhnlich wirb den alten germanifhen Völkern Died Ver— 
ageichrieben,, infofern in mehrern Gejegbücdern derſelben, namentlich in denen ber 
zen, zuerit die Unterjuhung und das Zeugniß eines Arztes zur Beflimmung ber 
"ür eine zugefügte Berlegung gefordert wurde. Kann nun auch hierin der Anfang der 
mg von ärztlichem Wiffen zu Zweden ver Rechtspflege gefunden werden, fo bildete 
& die weitere Entwidelung des procefjualifhen Verfahrens im Mittelalter das Ber: 
ei richterlicher Beaugenjcheinigung und mit diefem die Zuziehung von Sachverſtändigen 
w3. In Bezug auf die unterftügende Beweisführung durch letztere, ift und bleibt aber 
liche Gerichtsordnung Kaiſer Karl's V. vom Jahre 1532 von der größten Bedeutung. 
n Gejegbude ift aber auf das beflimmtefte die Nothwendigkeit der Beiziehung von 
Iperfonen auf eine große Anzahl näher bezeichneter Bälle ausgefprochen: und fomit 
s in der Mitte des 16. Jahrhunderts der juriftiiche Grund gelegt, auf welchem bie 
ihr Gebäude weiter aufrichten Fonnte. Seitdem aber waren es vorzugsweiſe aud) 
welche die wiſſenſchaftliche Lehre vom ärztlichen Sachverſtändigenbeweis, die gericht: 

tein, die jüngfte aller mediciniſchen Disciplinen in einer Weiſe entwidelten und pfleg- 
Wan berechtigt ift, legtere al8 ein Ergebniß vorzugsweiſe deutſchen Fleißes und deut- 
Hrſamkeit zu vindiciren. 
Xveite Haupttheil der verwaltenden Staatearzneifunde, die medicinifche Volizei, Öffent- 
mdheitspflege oder Hygiene, iſt ald ein Zweig der Staatöpolizei zu betrachten. Der leg: 
«8 im allgemeinen ob, durch Verwendung der allgemeinen Staatögewalt die äußern 

fe zu entfernen, die der alljeitigen Entwidelung dev Menichenkräfte im Wege ftehen, 
@ der Einzelne nicht wegräumen kann. Als eine fpecielle Aufgabe ver Polizei iſt es aber 
> zu betrachten, diejenigen Hinderniſſe zu befeitigen oder zu vermindern, welche nach⸗ 
F die Eörperliche und geiftige Entwidelung einwirken können, und dagegen Verhältniffe 
En, welche ber legtern günftia jind. Die Öffentlihe Gefunpheitöpflege hat nun ald ein 
Polizei in gedachter Beziehung vorzugsweife dad koͤrperliche Wohl zu berückſichtigen, 
5 diefer Aufgabe die Mittel und Wege anzugeben, dem Nachtheiligen, was das all: 
Orperliche Wohl bedroht, vorzubeugen, das wirklich Gefahrdrohende zu entfernen 

gftend zu vermindern, aber aud danach zu ftreben, alles, was wohlthätig auf die 
‚ und Beförderung der Geſundheit und des Lebens einwirken kann, herbeizuführen. 
Begriffsbeſtimmung und allgemeinen Bezeichnung der Aufgabe ergibt ſich die hohe 
E aud; dieſes Zweigs der Staatdarzneilunde. Denn wie die gerichtliche Medicin den 
m und Erfahrungen aus dem Bebiete der Natur: und Heilwiſſenſchaften zu Zwecken 
Pflege Anwendung gibt, um für gewiffe Fälle zur Begründung und Erhaltung eines 
und geficherten Rechtszuſtandes beizutragen, fo wendet die Öffentliche Geſundheits 
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pflege Kenntniffe und Erfahrungen aus demjelben Gebiet des menſchlichen Bilens m 
Könnend im Intereffe der Adminiſtration namentlich der allgemeinen Staatspollyi an, 
beförbernd und erhaltend auf dad körperliche Wohl der Staatsbürger einzumirken. Dieſes 
erftrebt die Medicinalpolizei, abgefehen von der fhon früher beſprochenen Mebicinaloruug 
und Medicinalorganifation,, in zweierlei Richtung, nämlich 1) durch Herbeiführung von ® 
hältniffen, welche auf die Vernichtung von Krankheitsurſachen gerichtet find, und aufbiefe Be 
zur Begründung, Erhaltung und Beförberung der phyſiſchen Wohlfahrt der Bürger eines St 
beitragen; und 2) durch Anftalten und THätigfeiten, welche den Zwed der Heilung von Kranfhei 
verfolgen. Esläptjich nämlich zwar der Staatdie Sorge für Anftellung eines genügenden undge 
neten Heilperjonal8 angelegen fein, welches den Staatsangehdrigen zur beliebigen Benu 
gleihfam angeboten wird, auch forgt verfelbe für dad Vorhandenſein ver zum Heilen erforberil 
materiellen Heilmittel; nicht immer aber genügt dies, fonvdern der Staat muß bißweila 
mittelbar eingreifen und zwar dann, wenn die Kranken wegen Dürftigfeit oder wegen Perfe 
und Rocalverhältniffe vie Hülfe, welche ihnen nothwendig ift, fich zu verſchaffen außer Ekx 
find. Den erften der gedachten Theile bezeichnet man übrigens al8 öffentliche Gefunbheiter 
Sanitätsypolizei, politia diaetetica, den zweiten ald Öffentliche Krankenpflege, politiatherape 
Die Beftrebungen des einen gehen aber nicht felten in Die deö andern über, und iſt deshalb 
firenge Abgrenzung weder wiſſenſchaftlich noch praftifch ftatthaft. Über die Anforderr 
welche man an die gedachten wichtigen Zweige der Staatdarzneifunde im einzelnen 
f. Gefundheitspolizei. H. Sonnentalk, 

Staats bankrott, f. Staatsſchulden. 
Staatsbürger. Der Begriff von Staatsbürger gehört, wenigſtens in feinem f 

hen gegenwärtigen Sinne, erft dem neuern Staatsrecht an, ob er fih glei) an ältere Ag 
anſchließt. 1) 

Die alten Staaten des Orients konnten vermöge ihrer theokratiſch-despotiſchen Ju 
unmöglich ein Berhältnig entwideln, das mit bem des Staatsbürgerthums auch nur einige! 
tifeit gehabt hätte. Dagegen finden wir in den clafiiichen Staaten, deren technijce & 
nung felbft civitas oder rödıg war, das Verhältniß ver Eivität. Civis war der voll 
ſtimmberechtigte Bürger, jedes Glied viefed in der Stadt aufgehenden Staats, meldet 
Öffentlichen Gefhäften buch Theilnahme an den Abſtimmungen u. ſ. w. einen activen | 
hatte. Dieſe Antheile waren natürlich theild durch den in die Verfaffung übergegang 
genfag des Patriciatd und Plebejatö?), theild durch die Folgen des Centurienſyfſtems ſch 
ſchieden. Immer aber war ver folge Begriff der römifchen (oder athenifchen, fpartanifhenuf 
Eivität infofern immer derfelbe, al8 er einmal den Gegenfaß zum Fremden, dann bei 
Unfreien und zu jedem Einheimifhen, der aus irgendeinem Grunde das fragliche Recht ni 
habt oder verloren hatte, bezeichnet. Trotz der ungeheuern Erweiterung de& feel 
Roms zu einem Weltreich blieb die Civität doch lange ein nur auf einen Fleinen Raus: 
fhränfter Begriff, der freilich fhon fehr an feiner Bedeutung verloren haben mußk, 
Cäſar bei feiner berühmten Haranguirung der gegen ihn meuternden Legionen jenen ver 
tenden Eindrud hervorbrachte, indem er viefelben, ftatt mit „Soldaten“, mit ‚Bürger‘ 
redete. In der That aber war der Begriff des civis?) im claflifhen Staat, wie veflen g 
Berfaflung fo entſchieden nur der fläptifhen Natur diefer unfterblihen Gemeinmweien my 
mefjen, daß der von den Römern gemachte Verſuch, ihn über die Grenzen der Giger 6 
auszudehnen, die Verflahung und Entwerthung deflelben, foweit fie nit fon vorbet 
war, unfehlbar vollftändig nach fich ziehen mußte. Als endlich die römiſchen Imperatorm 
ganzen römifchen Welt das Geſchenk der Civität machten, da war von der alten Eivität wie 
alten Rom nichts mehr als ein ſchlechter Bodenſatz übrig, der die in diefer allgemeinen 6 
liegende allgemeine Sklaverei nur noch ſchlechter und giftiger ericheinen läßt. e 

Das deutihe Wort „Bürger“ (burgensis)*) bezeihnet zunächſt zu einer Burg geheM 
Leute, ohne einen befondern Stand derfelben zu beftimmen.®) Durch die Entmwidelung 

1) Held, Syſtem des Verfaffungsrechts, II, 249, 543 fg. Eicher, Handbuch der praftifchen Pe 
1, 3, 3 51, 75. Rönne, Preußiſches Staatsrecht (zweite Auflage, Leipzig 1865), Bb. 1, * 
&.1 2) S. Yatricter und Plebifeit. 
N Fuaffiſche Stimmen über die Eigenſchaften des guten Bürgers, vgl. Wüſtemann, Prompl 

©. 222 4) Burgenses, cives, urbani, civitatenses. 
5) 5) Über den verfchiedenen und wechfeinden Gebrauch ber Bezeichnungen civis, burgensis u Dir 

ger f. Roth von Schredeenftein, Das Batrieiat, S. 65, 69, 
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bte aber, die nicht nur felbft eine Art von erweiterten Burgen waren, fondern nicht felten 
lich aus erweiterten Burgen bervorgingen, befam das Wort auf einer ähnlihen Grundlage, 
bie der Givität, auch eine derfelben verwandte Bebeutung, und zwar ohne daß deshalb 
ı an eine unkritiſche Nachahmung antiker Muſter gedacht werden müßte. Der Begriff eines 
tbürgers, erft nachdem der Kampf zwifchen ven ftäptifchen Gefchlechtern (Patriciat) und 
Zünften (Plebs) ausgetobt hatte, ein beſtimmter und fertiger, bezeichnet nun ein mehr 
minder bei ven ftäbtifchen Angelegenheiten ſich zu betheiligen verfaſſungsmäßig berechtigtes 
der Stadigemeinde, bie, gleichviel ob Reichsſtadt oder Landſtadt, doch für ihre innern 
elegenheiten einen faft an Die Souveränetät angrenzenden Grad von Selbſtändigkeit erwor⸗ 
atte. Die rechtliche Situation einer folhen Stadt unterfchied fi von der Roms nur da⸗ 
„ baß fie unter allen Umftänden etwas Höheres über ji anerfennen mußte, ihre Bürger 
re durch die Bemeinde ſelbſt, vie alfo Glied einer territorialen Verbindung, immer aber 
Reich8 (mit oder ohne Mittel) fein mußte, nod in einen andern Verband brachte. 
Befanntlich verftanden Die Nömer unter res publica nicht fowol ihr Gemeinweſen felbft, 
ielmehr nur die gemeine Sache im Gegenſatz zu ven Sonderſachen. Theils in unkritiſcher 
ahmung römischer Vorbilder, theils in einer gewiſſen Oppofition gegen die in den Terri⸗ 
n wie im Reid und in den andern Staaten ſich entwidelnde Monardie, Fam man nad 
nach dazu, die Stabtverfaffungen republifanifche, die Stabtbürger Republikaner zu nennen. 
n aber dad Wahsthum der Monardie mit ven Feudaladel unverträglich erfhien, fo war 
tfelbe Kal mit den nicht minder feudal gewordenen Städten, in denen ſich zugleich ver alte 
gerfinn verloren und eine Menge neuer Berhältniffe die Quellen des alten Glanzes ver- 
net, das Bedürfniß einer entfprechenden größern politiſchen Verbindung bervorge: 
r hatte. ©) 
Die Idee des Bürgertbums mar aber fo wenig wie die der Unterthanenſchaft im Mittelalter 
das Berhältniß der Einzelnen an fi) oder Ginzelner zum Staat irgendwo allgemein zur Gel⸗ 
„gefommen. Die Städte hatten viele Angehörigen, die nicht Bürger waren; bie freien 
* der territorialen Verbindungen wie des Reichs proteſtirten mit der Eigenſchaft als „Zu⸗ 

te“ oder „Lehndleute” gegen jeden Verſuch, fie als Unterthanen zu behandeln, indem 
wich nur die Hinterfaffen, ihre eigenen unfreien Leute, Unterthanen und zwar ihre Un⸗ 
henen waren. 
In den Reichsſtädten, die durch Die Gunſt der Umſtände fich zu erhalten vermochten, dauerten 
Berhältniffe, wenn auch ohne dad alte Leben, fort. Im den Territorien, die fi) namentlich 
tenb des Dreißigjährigen Kriegs eine Menge von ehemaligen Meihöftäbten affimilirt und 
höherige Autonomie der ihnen angehörigen Landſtädte weſentlich befhränft hatten, ging 
eine neue Entwicelung vor fih, die mit Hülfe aller bisher unfreien over doch nicht vollbe- 
gten Klaflen ven Abfolutismus in der Spitze, eine gewiffe Gleichheit der Unterthänigkeit 
ille dem Territorium Angehörigen hervorbrachte und ven zwifchen dem Landesherrn und 
Volk lebenden Adel wie die in der Landſtandſchaft mit ihm verbundenen Stäptefelbftän- 
iten fo zerprüdte, daß von dem frühern nur füderalen Charakter der territorialen Einheit 
ı einiges übrigblieb. 
Der Begriff des Bürgerthums hatte allen Boden verloren wie der ded Feudalherrn. Statt 
fehen wir einen Souverän und feine Unterthanen. So ift der Begriff der Unterthänigkeit 

ichtlich engverbunden mit der Ausbildung des Fürſten- und Staatsabfolutidmud. 
In England, wo feit deſſen Eroberung dur die Normannen alle romanifch = germani: 
Einrichtungen infolge einer ganz eigenthümlichen Miſchung auch eine fpecififch englifche 

n annahmen, gibt ed wol auch Staptbürger, Lehndleute und deren Angehörige, Unter: 
en; allein bald wir der Charakter eines Individuums ald Engländer der für feine ganze 
Önlichfeit entfcheidende. Wenn fich der Engländer ſtolz Iinterthan feiner Könige nennt, fo 
darin bei aller Ergebenheit die £räftige Behauptung der gefammten ihm angeborenen 

Inlichen Freiheitsrechte, gleichwie der Stolz des vornehmften englifchen Peer auf dem Befig 
der Ausfüllung ausgezeichneter Pflichtftellungen beruht. - 
In Franfreih, wo der Abſolutismus am älteften und am höchſten getrieben war, fand 
m denfelben auch die flärffte Erplofion ftatt. Sie riß das Königthum mit ſich fort und wie: 
jolte ven 100 Jahre früher unter ganz andern Umſtänden in England gemachten Verſuch, an 
Stelle ver Monarchie die Republik zu jegen, indem man nad) der ganzen Bildung und doc: 

6) ©. Nethäfädte. 
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trinären Richtung jener Zeiten alles Heil nur in der Freiheit, vieje ſelbſt aber nur in au 
claſſiſchen Muſtern nachgebildeten republifanifchen Verfaſſung finden zu können wäßnte. 
anderm überfah nıan dabei, dag bie Ausdehnung der claffifchen Givität über die Start u 
Verfall des clajitihen Stadtſtaats gleichen Schritt hielt, daß aber auch im nicht auf eine 
Stadt angelegten Staaten dad Verbältnig des Einzelnen zum Staat nit deſſen fonfi 
hältniſſe, namentlich bie zu feinem Stande und zu der Localgemeinde, Provinz u. f.w., t 
angehörte, abſorbiren könne. °) 

Durch die Franzöſiſche Revolution befam nun der entſchieden republikaniſch aufgefa 
griff des Staatöbürgerd, citoyen, feine neue Bedeutung, und ziwar in einem hoͤchſt de 
ſchen Sinne, indem er mit einer Art von souflrage universel, ja ſogar mit ber Idee eu 
tifhen Smancipation des weiblihen Geſchlechts (citovenne) zuſammenhängt, zugleich 
höchſten Grad von alle Mannidfaltigkeit der Individuen, Stände, Städte, Brovinze 
aufbebenden Gentralijation und Gleichmacherei enthält. 

Man unterigie zwar ven Menſchen und forgte vor allen für eine declaration des « 
l'homme, dann deu Bürger und bei dieſem wieder den nichtactiven und den activen. ' 
Hauptſache nad) ging alles auf den legtern hinaus, Der gleichſam dad Höchfte politiicher 
eine particula der Souveränetät war und natürlich die Mechte des Menſchen und d 
activen Bürgers in ji vereinigte. Nach den Beitimmungen der assemblee constitu. 
1791 war bie Cigenſchaft des eiloyen actif einzig und allein abhängig von dem Nadı 
Zeitung einer dem Werth dreier Arbeitstage gleichkommenden directen Kontribution. 

Die Zeiten der Konflituante jind lange vorüber. Viele Erfahrungen und tiefere® N: 
baden die Begriffe geläutert und die Leidenſchaften beruhigt wie Die Gegenjäge gemilben 
gewiffe Dinge jind aus jenen Zeiten geblieben, und zwar von den Hierher gehörigen ein 
Antipathie gegen ben Begriff dev, Unterthanenſchaft, eine beſtimmte Syuipathie mit 
griff des Staatöhürgerthums, vie ji) auch in dem häufigen Gebraud der Ausdrücke, 
bürger, Staatdangehörige” äußert oder doch flatt „Unterthanen“ nicht felten „Land 
thanen” jegen läßt. Schalten hat ſich ferner allgemein in irgendeiner Form die Unter] 
von artiven und nichtactiven Staatdaugehürigen und bie vorzügliche Anwendung des A 
„Staat#bürger” für die erſte Klaffe, wenn auch der Umfang und die Bedeutung beide 
in den verſchiedenen Perioden der politiihen Entwidelung unferer Eontinenialftaaten 
den übermädtigen Strömungen des Bortfchrittö oder der Reaction wechſelten. Aud 
griff der Ur-, Menſchen- oder Grundrechte?) ift nicht aufgegeben worben, und fo ifl 
unfere Aufgabe, die ganze Summe der verſchiedenen Verhältniſſe ded Individuums zun 
wie ſie alle einigermaßen in den Begriff des Staatsbürgers enthalten oder doch durchd 
beſtimmt jind, zu entwideln, um dadurch zu dem eigentlichen Begriff des Staatsbürg 
ſelbſt zu gelangen. 

Der mit dem Begriff des Menſchen gegebene Begriff der Verfönlichkeit bezeichnet an fi 
Zuſtand, und zwar einen jinnlich = fittlihen. Die nächfte Folge dieſes Zuftandes ift de 
auf Erhaltung und Entwidelung, und fo kann man fagen,. daß aus der menjclichen! 
lichkeit eine Reihe von Bonfequenzen hervorgehen, die, weil jie über andere eine geniff 
geben, von jedem aber aud) gegen andere beanfprucht werben müſſen, Rechte und Bl 

— —— — — — — 

7) Über die Cigenthümlichkeit ver engliſchen Entwickelung und namentlich der Engliſchen 
tion f. Taine, Histoire de la littörature anglaise, I, 103, 253, 255. Dupont-White, L’ho 
l'elat, ©. 68. Buckle, Gefchichte der Giviltfation, Br. I, Abth. 2, S. 156. Guizot, Pourqu 
volution, ©. 84 fg. Derfelbe, Memoires, Il, 19, und Civilisation en Europe , ©. 353, 
Moutalembert, De lavenir, ©. 65 fg. Über die Verichiedenheit der englifchen und franzöflid 
widelung, reſp. Revolution, ſ. der Cardinal von Luzerne, Sur la difference de la cons 
anglaise et de la constitution francaise (Paris 1816). Kervigan, L’Angleterre telle qu 
(2 Thle., Baris 1860; gegen England). Situation politique et sociale de l’Angleterre 
1858). Budle, Bd. I, Abth. 2, S. 101 fa., 133, 142 fg. Viel⸗Caſtel, Histoire de la restaı 
IV, 525; V, 50,61. Guizot, Memoires, I, 319. Derfelbe, Civilisation en Europe, &. 379 
Histoire des origines, I, 164. Menche, de Koisne, France et Angleterre. Etude sociale 
litique (Paris 1861). 

8) Stein, Socialismus und Kommunismus, ©. 109. Diefes active Staatsbürgerrecht fü 
auch in der ſpaniſchen Berfaffung vom 19. Mär; 1812. 9) S. GOrundreite. 

10) „Fatalité et devoir sont deux termes qui s’excluent.” Stern, Essai sur I | 
E.7, 97. Dap Rechte nur aus Pflichten entftehen, |. bei Larronue, Renovations religieuses, | 
Held, Staat und Geſellſchaft, Thl. III, Einleitung. 
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felfeitig begrunden. Darin aber, daß zur Berfönlichkeit nicht blos bie individuelle Freiheit, 
ern auch gleich wefentlich vie Geſelligkeit gehört, Tiegt die Nothwendigkeit, ſich nicht ledig⸗ 
als Binzelner allen andern als Ginzelnen gegenüberzuftellen, fondern mit jeinesgleicyen in 
dneter Geſellſchaft, im Staat, im Frieden zu leben, ohne dadurch der Freiheit ver: 
g zu geben. 
Die menfchliche Verjönlichkeit iſt demnach eine freie und gejellige zugleih, und wenn auch 
alle Menſchen in einem und demſelben Staat leben Eönnen, fo umfaßt fie doch alle die 
der menjchlichen Gefellihaft. Die Kolge hiervon ift, daß ber Menfch überall, wo er nicht 
Keind erfcheint oder betrachtet wird, bloß deswegen, weil er einer andern Staatögefellichaft 
hört, nicht verlegt werden ober jchuglos fein Darf, wogegen er natürlich auch die Gefege 
rdandes zu achten hat, in welchem er jich aufhält und den Schuß der Geſetze genießt. 
Hat jeder Staat die menſchliche Würde und deren Gonfequenzen im Ausländer zu reſpee⸗ 
„ſo muß er dies natürlich mindeſtens ebenfo rüdjichtlich feiner eigenen Angehörigen thun. 
: er verleiht nicht die als die natürlichen Ausflüffe des menſchlichen Weſens zu betrachtenden 
heiten, kann jie auch ihrem Weſen und innerlichen Beſtande nach nicht entziehen ober ver: 
en, jonbern er erfennt fie nur an, indem er dem Einzelnen für die äußere Berhätigung der 
ziduellen Freiheit durch die betreffenden Geſetze diejenigen Schranken fegt, die nad; der ge: 
nen Lage um des Ganzen willen nothwenbig find. Welche Dinge ald die nothwendigen 
flüſſe 21) des freien menſchlichen Wejens zu betrachten und welcher Grab von Freiheit ihnen 
Staat zu gewähren fei, dad ift durch pofitive Sagung zu beſtimmen und fann theild nad 
Berichiedenheit ver Völker, theild nach den verfchiedenen Culturperioden eines und veffelben 
ko verjchieden beftimmt fein. Aber im Princip muß jie jeder Staat für jeden Menſchen nad 
nun geltenden chriſtlichen Qumanitätöprincip anerkennen und fann, wie wenig die menſch⸗ 
@ejelligkeit, jo wenig die menſchliche Breiheit, veip. bie Freiheitsrechte jelbft gewährt zu 
m wähnen. 12) . 
Bill man nun die durch Geſetze anerkannten einzelnen allgemeinen perfönlichen Freiheits— 
ke und deren durch Gefege beftimmte Schranken, droits de 'homme, Ur-, Grund und 
iſchenrechte nennen, fo ift bei vieler Auffaffung nichts Dagegen zu erinnern. 13) Wenn aber 
t Menſch in jenem Staat als Menſch, alfo Rechtsſubject, gilt, demnach der Fremde, wenn 
tGründe der Retoriion u. dgI.nı. vorhanden find, auch im Auslande ebenfo behandelt wird 
die Angehörigen des fraglichen Staats jelbft, jo muß jeder Menfch auch einem beftimmiten 

1) Diefe Schranten dürfen natürlich unter feiner Bedingung, auch nicht unter bein Vorgeben einer 
vie decente‘, fu weit gehen, daß die Freiheit Dadurch vernichtet würde. Übrigens fprach ſchon Gui 
ille von einer „spes libertatis honestae”. Remufat, Politique liberale, &. 36. 
2) Es ift ein pelfimiftifcher und übertriebener Gedanfe, wenn Stern, a. a. O., ©. 287 u. 288, 
tft: „„Vouloir &tre libre aujourd’hui, c'est encore, helas! se condamner à &tre seul.” Das 
Re über bie Kreiheit findet ſich in Treitichfe, Hiftorifcye und politifche Aufſätze (Leipzig 1865), 
86 fg. 
8) Held, IL, 459, 557 fg. Derielbe, Staat und @efellichaft, 1. 24 fg., 228, 234: II, 6, 102 1y. 
nborn, Die deutfchen Ginheitsbeftrebungen, II, 107. (Über die deutſchen Grundrechte.) Tocqueville, 
sien regime, ©. 65. Bentham, Tactique des assemblees legislatives (Dumont’fche Ausgabe; 
e Auflage, Paris 1822), IT, 257 fg., wofelbft eine vernichtende Kritif der Declaration des droits 
bomme gegeben iit. Laboulaye, Etudes morales et politiques, &. 172. Dupont⸗Bhite, L’homme 
tat, S. 13, 24, 186 jg. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, 
D5. 2aferricre, Essai d’histoire du droit francais, II, 14. Wallon, Histoire de l’esclavage, 
0. @uizot, Histoire des origines, Il, 77, 284. Die Nrtifel der auffländiichen Bauern im 
ernfriege enthalten eigentlich nichts als Die Forderung der Menfchenrechte. Vgl. Roth von Schreden: 
„S. 166. ®tontalenibert, L'avenir politique de l'Angleterre, S. 130. Belannt ift die Äuße⸗ 
\Bonalv’s: „La revolution qui a commencee par la declaration des droits de 'homme, ne 
@ que par la declaration des droits de Dieu.“ Vgl. ferner Guizot, Histoire parlementaire, 
% B. Sonitant, I, 249, 346 fg. Laſteyrie, Histoire de la liberte politique en France (Paris 
0), Thl. I. Jules Simon, La liberte (2 Thle., Baris 1859). Teffter de Raufchenberg, De l'in- 
endance civile chez les Francais en 1862 (Paris 1862). Lore, Origin of. civil government, 
.13,6.8. Banne, Rights of man (London 1791). Blackſtone, Commentaries, I, 211, 217. 
Zt. Mill, On liberty: an essay (Kondon 1859). Fiſchel, Die VBerfaffung Englands, S. 90 fg. 
nel, Theorie de lautorite (2 Thle., Baris 1861). Schon 1572 erichien in Krafau: Bolano, De 
Nate politica, und in Venedig, 1582, Paruta, Della perfectione della vita politica, libri tre. 
noch Hermsdorf, Die allgemeinen politiichen Rechte und Pflichten der Staatsgenoflen in den con: 
tionellen Staaten bes Deutfchen Bundes (Leipzig 1840), und über die amerikanischen Bürgerrechte 
tbhom, Systeme federatif, ©. W. 
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Staatsverbanve angehören und, ſoweit er eben gebunden ift, gegen venfelben Pflicht 
die er auch ind Ausland mitnimmt und gegen einen fremden Staat nicht gleichfalls hal 

Man kann alfo ven Menfchen nie bloß als Menſchen, fondern muß ihn zugleich ald 
angebörigen betrachten. In der Staatdangehörigfeit liegt die Bürgfchaft feiner Fre 
diefer das Poftulat feiner Staatdangehörigfeit. Das Weſen der legtern ift Die Potenz 
individuellen Freiheit durch deren gefellfchaftliche Beichranfung, welche die Ergänzung 
zelnen durch alle möglich madt. Der in einem Staat ji aufbaltende Fremde ba 
Angehörigen veffelben Staats im weſentlichen gleiche individuelle Rechte, aber ſelbſtve 
nicht innmer diefelben Garantien dafür; er hat auch gegen diefen Staat gewiſſe Pflich 
diefe find nur negative und fännen nicht diejelben jein, die er wie der Inländer ı 
feinen eigenen Staat bat. 

Der Staatsangehörige unterfcheidet ji) Daher von Fremden vorzüglidh: 1) bad 
die nach den Mecht des Staats ausſchließlich an die volle Staatsangehörigkeit geknüpf 
und Rechtsgarantien nur ihm aufleben ; 2) dadurch, daß die nad der Berfaffung ein 
begründeten Pflichten nur ihm obliegen. 

Zu den erftern Nechten gehören Hier und da gewiffe Vorzüge der Inländer vor 
länder in Betreif einzelner Etablirungs- und Erwerbsarten, im Proceß und bergle 
mehr fehr bedeutende Dinge, dann eine Reihe durch die VBerfaffung ausdrücklich nu: 
länder gewäbrter Rechte, 3.8. in Beziehung auf Aufenthalt, Ausſchluß gewiſſe 
(3. B. Landesverweiſung) u.f.w., enbli und vorzüglich die befondern conflitution 
rantien gegen Derlegung fümmtlicher individueller Freiheitsrechte (die conſt 
Beſchwerde). 

Dieſen allgemeinen perſoͤnlichen Rechten der Staatsangehoͤrigen entſprechen ;ı 
unter 3 mitinbegriffenen ſogenannten allgemeinen Unterthanenpflichten, die in ver 
verſtehenden Pflicht der Beobachtung aller beſtehenden Gelege oder des verfaſſungsmä 
horſams ebenfo mie die individuellen Freiheitsrechte in der menſchlichen Freiheit ihrı 
einheitlichen Ausdruck finden, unter denen aber die allgemeine Pflicht, mit Gut un 
den Bedürfnifien des Staats beizutragen, befonderd hervortritt. 

Die Staatdangehdrigkeit, d. h. die Thatſache, daß man feinem andern Staat 
muß die angegebenen Folgen unter allen Umſtänden haben und bat fie auch gehabt, ı 
unter verſchiedenen Formen. Dazu kommt, daß, wenn man auch den Frempen ı 
jteht, im allgemeinen ſich ven Gefegen ſeines Aufenthaltsorts zu unterwerfen, ja for 
Bedürfnifien des fremden Staatd beizutragen, Died doch in einem ganz andern Sinne 
als bei vem Inländer. 

Denn der Gehorfam gegen das Gefek überhaupt ift an ſich nichts anderes als das 
gebenden Staatdorbnung in normalen Zuftänden entfpredhende Handeln. Dies gejchiel 
Inländer in fo inniger Verbindung mit jeiner politifhen Perfönlichfeit, daß er es in 
frei thun foll und in ver Behauptung feines geſetzlichen Rechts nach jeder Seite hin 
ein individuelles Intereffe verfolgt, ſondern zugleid eine Bürgerpflicht für dad Gan; 
Diefer Gehorfam bildet überall den Kitt der Staaten, und wenn auch in specie bi 
der Beldbeifteuern oder der Kriegsdienſte in ganz anderer Weife geichieht als fonft, fe 
folche Zeiftungen doch nie ein Staat beftanden. Das Princip unferer Zeit, viele 2 
proportionell gleich von allen dazu Fähigen zu verlangen, ift ein Fortſchritt unferer Zeil 
von und angegebenen Fundamentalbegriff ver Verfönlichkeit, und wenn es auch noch fe 
vollendeten Durchführung dieſes Principe fehlt, fo find ja auch beffen noch ſehr ju 
wicelungen keineswegs ſchon abgefchloffen. Der Fremde beachtet dad ausländische 6 
um feiner eigenen Intereffen willen; wenn er aber an den fremden Staat gewifje unp 
alfo reine Geldleiſtungen machen muß, fo geichieht Dies einmal, weil ed in vielen Din; 
bei Accifen, Octroi, Gonfumtiongfteuern u. ſ.w.) gar nicht möglich wäre, der Fremd 
eine Ausnahme zu machen, dann, weil die Fremden die aus den Staatsmitteln errich 
flalten benugen und oft abnugen helfen (Straßen u.j.w.), es aber nicht billig wäre, 
ja auch ven Rechtsſchutz des Landes genießen, durch vollftändige Abgabenfreiheit gür 
ftellen als die Inländer. 

Der technifche Ausprud für Stantdangehörigkeit ift Indigenat. Als Baſis ded p 

14) In diefem Sinne fann man von jebem organifchen Staat fagen: „Dans une veritahl 
cralie tout citoyen est magistrai (comme il est electeur).’‘ Vacherot, La d6moczetie, © 



Staatsbürger 573 

Bandes mit einem concreten Staat ift alfo auch daß Indigenat die Grundlage jeder beſtimm⸗ 
Yolitiichen Stellung, denn was den Ginheimifhen oder den Stantdangehörigen oder ven 
igena vom Fremden unterſcheidet, find nicht rein menfchliche oder rein private, fondern 
er politifhe Dinge. Das Indigenat ift an ih gleihfalld nur ein Zuſtand, aus welchem bie 
egebenen befondern Wirkungen folgen, Die ſich daraus ergeben, daß die gefellfchaftliche Seite 
8 Menſchen einen beftinnmten Staat zugefallen ift. 
Die Bezeihnung Indigenat ift von dem unter Umfländen einzigen und auch jeßt noch haupt⸗ 
lihften Ball der Entftehung des Zuftandes der Staatdangehörigfeit, nämlich von der Geburt 
Staat oder durch dem Staat angehörige Altern genonimen. Bei dem unter normalen Um— 
den aber frieblihen Zuftande der modernen Gulturvölfer erklärt es fih, daß bei fort: 
eitender Einwirkung des Princips der freien Bewegung mit der Erleichterung der Auswan- 
ing oder der Entnationalifirung, der Hingabe des Indigenats aud eine entſprechende Er— 
terung für den Erwerb der Staatdangehörigfeit durch Nichtindigene, durch Einwanderung 
t Naturaliſation eintreten mußte, wenngleich die meiſten Geſetze dazu, daß der Naturaliſirte 
— Eingeborenen i in allen politiſchen Dingen völlig gleich werde, in der Regel noch etwas wei⸗ 
8, z. B. einen längern Aufenthalt im Lande, verlangen. 
Wir haben aber hiermit den oben unter 2 bezeichneten Punkt noch keineswegs erſchoͤpft. 
Ber den allgemeinen politifchen Pflichten und den ihnen entſprechenden allgemeinen rechtlichen 
Igen des Indigenats, die biöher betrachtet wurden, muß ed in einem höher gebildeten und 
ſprechend urganilirten Staat auch noch befondere politifche Pflichten und befondere venfelben 
ſprechende Rechte, je nad) dem Bedarf des Staat und der befondern politifchen Befähigung 
ner Angehörigen geben, die aber natürlich insgeſammt dad Indigenat vorausfegen. 
Iſt die fragliche befondere politifche Pflicht die in einem beftinnmten Amt dauernd ange: 

mete und innerhalb der organifationsmäßigen Competenz jelbftändige Ausübung eines 
wig8 der Staatögewalt durch Hierzu beſonders gebildete und daraus ihren Lebensberuf ma⸗ 
de Beamte, fo fpriht man von einem Staatdanıt, von Staatödienern im eigentlidhen 
me des Worts. 
Erfcheint aber die befondere politifche Pflicht ald eine von Zeit zu Zeit wiederfehrende, ver: 
ingsmäßig angeorbnete Mitwirkung von dazu befähigten Staatsangehörigen bei Ausübung 
iſſer Zweige der Staatögewalt (Gejeggebung, Iurispiction, Verwaltung), ohne daß dazu 
wderlih wäre, daß die fraglihen Bürger daraus ihren Lebensberuf machten oder in ber 
ei dazu eine befondere wifjenfchaftliche oder technifche Ausbildung genoflen hätten, fo ſpricht 
t von politifhen Pflichten und Rechten im eigentlihen Wortfinne. Und während bie nicht in 
>» Klaffe gehörigen Staatdangehörigen wol auch Staatsbürger, aber pafitve, genannt iverben, 
es Die zu derlei beſondern politiihen Functionen berufenen Staatdangehörigen, die Staatd- 
zer par excellence, aud Staatdactivbürger heißen, eine Eintheilung, welde analogers 
'e auch in ven Localgemeinden vorfommt, infofern nicht alle Gemeindeangehdrigen zu den 
neindemwahlen oder doch zu allen Gemeindeamtern berechtigt, reſp. verpflichtet find, bie aber 
Beziehung auf den Staat ihre eigentliche Bedeutung erſt durd die fogenannten vonftitutio- 
en Berfaffungen erhalten hat. 16) 
In den conftitutionellen Verfaſſungen kommt die politifche Idee zum Ausbruf, daß der 
nich feiner gefelligen Natur wegen ein auch politifch ſelbſtändiges Glied des Staats und zwar 
‚ach feiner individuellen Befähigung fein follte, und daß nicht nur die Durchführung mander 

ıtlihen, alfo allgemeinen Angelegenheiten durch die freie Thätigfeit der vom Staat umſchloſ⸗ 
en engern localen Kreife geichehen foll, fondern daß auch neben der eigentlihen Thätigfeit 

Staatsämter eine politiihe Wirkfamfeit der Staatdangehörigen flattzufinden habe. Auf 
fe Weife erfcheint das conftitutionelle Regiment als das Gegentheil des Abſolutismus, einer 

es politifche Leben verſchlingenden Bureaufratie und naturwinrigen Eentralifation. 
Übrigens findet ſowol in Beziehung auf Die Frage, wer zu ben eigentlichen Staatöbürgern 

He, ald auch über die weitere Frage, was der allgemeine Charakter und mefentlihe Inhalt 
Staatsbürgerthums fei, nicht nur infolge urfprünglich verſchiedener Auffaffungen, fondern 

15) Den großen Fehler, daß man unter der Firina des Staatsbürgertjums die Menichen lediglich 
Iren Deaiehungen zur Staatsgewalt betrachtet hat, rügt mit Recht JH Die ieberherflellung 
— S. 353 fg. Der antife Stadtſtaat konnte, namentlich mit Hülfe ber Staatsreli 
Lipität den ganzen Menfchen abforbiren. Dies ift nicht einmal in dem chriſtlichen ——— in 
Stadtrepubliten der chrifllichen Ara, möglich geweien. 
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Staatsverbande angehören und, ſoweit er eben gebunden iſt, gegen denſelben Pflichte 
die er auch ind Ausland mitnimmt und gegen einen fremden Staat nicht gleichfalls hat 

Man fann aljo den Menſchen nie blos ald Menſchen, fondern muß ihn zugleich als 
angebörigen betrachten. In der Staatdangehörigkeit liegt die Bürgichaft feiner Fre 
diefer dad Poftulat feiner Staatdaugehörigkeit. Das Wefen der legtern ift Die Potenz 
individuellen Freiheit durch deren gefellfchaftliche Beſchränkung, welche die Ergänzung 
zelnen durch alle möglich macht. Der in einen Staat ji aufbaltende Fremde hai 
Angehörigen deffelben Staats im weſentlichen gleiche individuelle Rechte, aber felbftve 
nicht immer diefelben Garantien dafür; er hat auch gegen dieſen Staat gewiſſe Pflich 
diefe find nur negative und können nicht diejelben jein, die er wie ber Inländer ı 
jeinen eigenen Staat hat. 

Der Staatsangehörige unterfcheidet ji daher von Fremden vorzüglidh: 1) babı 
die nad) dem Mecht ned Staats ausſchließlich an die volle Staatdangehörigfeit gefnupf 
und Nechtögarantien nur ihm zuftehen; 2) dadurch, daß die nad der Verfaflung ein 
begründeten Pflichten nur ihm obliegen. 

Zu den erftern Rechten gebören Hier und da gewiffe Vorzüge der Inländer vor 
länder in Betreif einzelner Etablirungs- und Erwerböarten, im Proceß und berglei 
mehr fehr bedeutende Dinge, dann eine Reihe durch die Verfaſſung ausdrücklich nu 
länder gewährter Rechte, 3.3. in Beziehung auf Aufenthalt, Ausſchluß gewiſſer 
(3. B. Landesverweiſung) u.f.w., endlich und vorzüglich die befondern conflitution 
rantien gegen Berlegung fämmtliher indivinueller Wreiheitörechte (die conft 
Beichwerbe). 

Diefen allgemeinen perjönlichen Rechten der Staatdangehörigen entſprechen zı 
unter 2 mitinbegriffenen fogenannten allgemeinen Unterthanenpflichten, die in ver 
verftehenven Pflicht der Beobachtung aller beſtehenden Gelege oder des verfaſſungsmä 
horſams ebenfo wie die individuellen Breiheitörechte in der menſchlichen Freiheit ihre 
einheitlichen Ausdruck finden, unter denen aber bie allgemeine Pflicht, mit Gut un 
den Bebürfnifien des Staatd beizutragen, beſonders hervortritt. 

Die Staatsangehdrigfeit, d. 5. die Thatſache, daß man feinem andern Staat 
muß die angegebenen Folgen unter allen Umſtänden haben und hat fie auch gehabt, ı 
unter verfchiedenen Formen. Dazu fommt, daß, wenn man aud ven Fremden v 
jieht, im allgemeinen ſich den Geſetzen ſeines Aufenthaltsorts zu unterwerfen, ja fog 
Bepürfniffen des fremden Staats beizutragen, dies doch in einem ganz andern Sinne 
als bei dem Inländer. 

Denn der Gehorſam gegen dag Geſetz überhaupt ift an ſich nichts anderes als das 
gebenden Staatsordnung in normalen Zufländen entfprehende Handeln. Dies geichiel 
Inländer in fo inniger Verbindung mit jeiner politiſchen Perſönlichkeit, daß er es in! 
frei thun foll und in der Behauptung feines gefeglihen Rechts nad) jeder Seite hin ı 
ein individuelles Interefle verfolgt, ſondern zugleid eine Bürgerpflicht für das Ganz 
Diefer Gehorfam bildet überall den Kitt der Staaten, und wenn auch in specie bie 
der Geldbeiſteuern oder der Kriegspienfte in ganz anderer Weife geſchieht als fonft, fo 
folche Xeiftungen doch nie ein Staat beflanden. Das Princip unferer Zeit, dieje 2 
proportionell gleich von allen dazu Fähigen zu verlangen, ift ein Kortichritt unferer Zeit 
von und angegebenen Bundamentalbegriff ver Verfönlichfeit, und wenn es auch noch fe 
vollendeten Durchführung diefed Princips fehlt, fo find ja auch deſſen noch fehr juı 
widelungen keineswegs ſchon abgeſchloſſen. Der Fremde beachtet das ausländische G 
um feiner eigenen Interefien willen; wenn er aber an den fremden Staat gewifje unpe 
alfo reine Beldleiftungen mahen muß, fo geichieht Dies einmal, weil ed in vielen Ding 
bei Accifen, Detroi, Gonfumtionsfteuern u.f.iw.) gar nicht moͤglich wäre, der Fremd 
eine Ausnahme zu mahen, dann, weil die Fremden die aus den Staatömitteln erricht 
ftalten benugen und oft abnugen helfen (Straßen u.f.w.), es aber nicht billig wäre, 
ja auch den Nechtöfchug des Landes genießen, durch vollftändige Abgabenfreiheit gun 
ftellen al8 die Inländer. 

Der technifche Ausprud für Staatdangehörigkeit iſt Indigenat. Als Bafis des pı 

14) In diefem Sinne fann man von jebem organifchen Staat fagen: „Dans une veritabl 
cralie tout citoyen est magistrat (comme il est éleocteur).“ Vacherot, La democratie, & 
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Bandes mit einem concreten Staat ift alfo aud) das Indigenat die Grundlage jever beſtimm⸗ 
politiſchen Stellung, denn was den Einheimiſchen oder den Staatsangehörigen oder ven 
rigena vom Fremden unterſcheidet, find nicht rein menfchliche oder rein private, fondern 
Fer politifhe Dinge. Das Indigenat ift an fi} gleichfalls nur ein Zuftand , aus welchem die 
‚egebenen befondern Wirkungen folgen, die fich daraus ergeben, daß bie gefellfchaftliche Seite 
s Menfchen einem beſtimmten Staat zugefallen ift. 
Die Bezeihnung Indigenat ift von dem unter Umfländen einzigen und aud) jegt noch Daupt- 

lichſten Ball der Entftehung des Zuſtandes der Staatsangehörigkeit, nämlich von der Geburt 
Staat oder duch dem Staat angehörige Ültern genommen. Bei dem unter normalen Um: 
den aber friedlihen Zuſtande der modernen Culturvölker erklärt es ih, daß bei fort— 
eitender Einwirkung des Princips der freien Bewegung mit der Erleichterung der Auswan⸗ 
ung oder der Gntnationalifirung, der Hingabe des Indigenats auch eine entſprechende Er: 
derung für den Erwerb der Staatsangehörigkeit dur Nichtindigene, durh Einwanderung 
T Raturalifation eintreten mußte, wenngleich die meiften Geſetze dazu, daß der Naturaliſirte 
1 Eingeborenen i in allen politiſchen Dingen völlig gleich werde, in der Regel noch etwas wei⸗ 
8, 3. B. einen längern Aufenthalt im Lande, verlangen. 
Wir haben aber hiermit den oben unter 2 bezeichneten Bunkt noch keineswegs erſchoͤpft. 

Ber den allgemeinen politifchen Pflichten und den ihnen entſprechenden allgemeinen rechtlichen 
Igen des Indigenats, vie biöher betrachtet wurden, muß es in einem höher gebildeten und 
Hprechend organifirten Staat auch noch befondere politiiche Pflichten und bejondere denſelben 
Hprechende Nechte, je nach dem Bedarf des Staatd und der befondern politifhen Befähigung 
ner Angehörigen geben, die aber natürlich insgeſammt das Indigenat voraugfegen. 
Iſt die fragliche befondere politische Pflicht die in einem beftimmten Amt dauernd ange⸗ 

bmete und innerhalb der organifationsmäßigen Competenz felbftändige Ausübung eined 
Beigs der Staatsgewalt durch hierzu beſonders gebildete und daraus ihren Lebendberuf ma⸗ 
we Beamte, jo fpriht man von einem Staatdant, von Staatödienern im eigentlichen 
me des Wort. 
' Erfcheint aber die beſondere politifche Pflicht ald eine von Zeit zu Zeit wiederfehrenve, ver- 
ungsmäßig angeordnete Mitwirkung von dazu befähigten Staatsangehörigen bei Ausübung 
Milev Ziveige der Staatögewalt (Gefeßgebung, Jurisdiction, Verwaltung), ohne daß dazu 
Tderlich wäre, daß die fraglichen Bürger daraus ihren Lebensberuf machten oder in der 
jel dazu eine beſondere wiffenfchaftliche oder technifche Ausbildung genofjen hätten, fo ſpricht 
& von politifchen Pflichten und Rechten im eigentlihen Wortfinne. Und während die nicht in 
e Klafje gehörigen Staatdangehörigen wol auch Staatöbürger, aber pafjive, genannt iverben, 
ed die zu derlei befondern politiihen Functionen berufenen Staatsangehörigen, die Staats⸗ 

Ber par excellence, auch Staatdactivbürger beißen, eine Gintheilung, welche analogers 
fe auch in den Localgemeinden vorkommt, infofern nicht alle Gemeindeangehörigen zu den 
meindemwahlen oder doch zu allen Gemeindeämtern berechtigt, reſp. verpflichtet find, die aber 
Beziehung auf den Staat ihre eigentliche Bedeutung erſt durch die fogenannten vonftitutio- 
en Berfaffungen erhalten hat. 15) 
In den conflitutionellen Verfaffungen fommt die politifche Ipee zum Ausbrud, daß ber 

nich feiner gefelligen Natur wegen ein auch politifch ſelbſtändiges Glied des Staats und zwar 
:ach feiner individuellen Befähigung fein follte, und daß nicht nur die Durchführung mander 
itlichen, alfo allgemeinen Angelegenheiten durch die freie Thätigfeit der von Staat umſchloſ⸗ 
en engern localen Kreife gefcheben foll, ſondern daß auch neben der eigentlihen Thätigkeit 
Staatdämter eine politifhe Wirffamfeit der Staatdangehörigen flattzufinden habe. Auf 

fe Weife erfcheint das conftitutionelle Regiment ald dad Gegentheil des Abſolutismus, einer 
es politifche Leben verſchlingenden Bureaukratie und naturwidrigen Centraliſation. 
Übrigens findet ſowol in Beziehung auf die Frage, wer zu den eigentlichen Staatsbürgern 

pie, als auch über die weitere Frage, was der allgemeine Charafter und weſentliche Inhalt 
B Staatäbürgerthums fei, nicht nur infolge urfprünglich verfchiedener Auffaffungen, fondern 

‚15) Den großen Behler, daß man unter ber Firma des Staatsbürgerthums die Menfchen lediglich 
ihren Beziehungen zur Staatsgewalt betrachtet hat, rügt mit Recht FE Die Wiederherftellung 
"lölande, S. 353 fg. Der antife Stadtftaat fonnte, namentlich mit Hülfe der Staatsreligion, in 
Civitaͤt den anzen Menfchen abforbiren. Dies if nicht einmal in dem chriſtlichen Stadiſtaat, in 
Stadtrepubliten ber chriſtlichen Ara, möglich gewefen. 
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Staatsverbande angehören und, ſoweit er eben gebunden iſt, gegen denſelben Pflicht 
die er auch ind Ausland mitnimmt und gegen einen fremben Staat nicht gleichfalls hal 

Man kann alfo ven Menſchen nie blos ald Menfchen, fondern muß ihn zugleich ale 
angehörigen betrachten. In der Staatdangehörigkeit liegt die Bürgſchaft feiner Fri 
biefer dad Poftulat feiner Staatdangehörigfeit. Das Weſen ver legtern ift die Potenz 
individuellen Freiheit durch deren gefellihaftlihe Beſchränkung, welche die Ergänzung 
zelnen durch alle möglih macht. Der in einem Staat jih aufbaltende Fremde ha 
Angehörigen defjelben Staats im wejentlichen gleiche individuelle Rechte, aber ſelbſtve 
nit immer diefelben Garantien dafür; er hat auch gegen dieſen Staat gewiſſe Pflich 
diefe jind nur negative und Eönnen nicht dieſelben jein, Die er wie der Inlänber ı 
feinen eigenen Staat hat. 

Der Staatsangehörige unterfcheidet jich Daher von Fremden vorzüglidh: 1) dad 
die nad) dem Mecht des Staats ausſchließlich an Die volle Staatdangehörigkeit gefnupf 
und Nechtögarantien nur ihm zuſtehen; 2) dadurch, daß die nach ver Verfaffung ein 
begründeten Pflichten nur ihm obliegen. 

Zu den erftern Rechten gebören Hier und da gewiffe Vorzüge der Inländer vor 
länder in Betreff einzelner Gtablirungs- und Erwerbsarten, im Proceß und bergle 
mehr fehr bedeutende Dinge, dann eine Reihe durch die Verfaffung ausdrücklich nu 
länder gewährter Rechte, 3.3. in Beziehung auf Aufenthalt, Ausihlug gewiſſe 
(3. B. Landeöverweifung) u.f.w., endlich und vorzüglich die befondern conflitution 
rantien gegen Verlegung ſämmtlicher invividueller Freiheitsrechte (die confl 
Beichwerbe). 

Diefen allgemeinen perjönlichen Rechten der Staatdangehörigen entfprecdhen ; 
unter 2 mitinbegriffenen fogenannten allgemeinen Unterthanenpflichten , die in ber 
verftehenven Pflicht der Beobachtung aller beſtehenden Geſetze oder des verfaſſungsmä 
horſams ebenfo wie die individuellen Freiheitsrechte in der menſchlichen Freiheit ihr 
einheitlichen Ausdruck finden, unter denen aber die allgemeine Pflicht, mit But un 
den Bebürfnifien des Staatd beizutragen, beſonders hervortritt. 

Die Staatdangehdrigfeit, d. b. die Thatſache, daß man feinem andern Gtaat 
muß die angegebenen Folgen unter allen Umftänden haben und hat tie auch gehabt, ı 
unter verſchiedenen Formen. Dazu fommt, daß, wenn man auch den Bremen ı 
jieht, im allgemeinen fi den Befegen feines Aufenthaltsortö zu unterwerfen, ja for 
Bepürfniffen des fremden Staats beizutragen, dies doch in einem ganz andern Sinne 
als bei dem Inlänber. 

Denn der Behorjam gegen das Gefeg überhaupt ift an fich nichts anderes als das 
gebenden Staatdorbnung in normalen Zuftänden entſprechende Handeln. Dies geſchiel 
Snländer in fo inniger Verbindung mit jeiner politiichen Perfönlichkeit, daß er es in 
frei thun foll und in der Behauptung feines gejeglihen Rechts nad jeder Seite bin 
ein individuelles Intereffe verfolgt, fondern zugleich eine Bürgerpfligt für das Gan; 
Diefer Gehorjam bildet überall den Kitt der Staaten, und wenn auch in specie bi 
der Gelobeifteuern oder der Kriegsdienſte in ganz anderer Weife geſchieht als fonft, fe 
folge Zeiftungen doch nie ein Staat befanden. Das Princip unferer Zeit, dieſe L 
proportionell gleich von allen dazu Fähigen zu verlangen, ift ein Fortſchritt unferer Zeit 
von und angegebenen Fundamentalbegriff ver Perfönlichfeit, und wenn es auch noch fe 
vollendeten Durchführung dieſes Princips fehlt, fo find ja auch deſſen nody fehr ju 
widelungen keineswegs ſchon abgeſchloſſen. Der Fremde beachtet dad audländifche G 
um feiner eigenen Intereffen willen; wenn er aber an den fremben Staat gewifle unpı 
alfo reine Belpleiftungen machen muß, jo geichieht Died einmal, weil ed in vielen Din, 
bei Accifen, Detroi, Gonfumtionsfteuern u.f.w.) gar nicht möglich wäre, der Fremd 
eine Ausnahme zu machen, dann, weil die Fremden die aus den Staatömitteln errid: 
ftalten benugen und oft abnugen helfen (Straßen u.f.w.), es aber nicht billig wäre, 
ja auch ven Nechtöfchug des Landed genießen, durch vollftändige Abgabenfreiheit gür 
ftellen als die Inlänbder. 

Der technifche Ausdruck für Staatsangehörigkeit iſt Indigenat. Als Bafls des p 

14) In diefem Sinne fann man von jebem organifchen Staat fagen: „Dans une veritabh 
cratie tout citoyen est magistrat (comme il est électeur).“ Vacherot, La d6mocratie, € 
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"Bandes mit einem concreten Staat iſt alſo auch das Indigenat die Grundlage jeder beſtimm⸗ 
Yolitifchen Stellung, denn was den Einheimiſchen oder den Staatdangehörigen oder den 
‚igena vom Fremden unterfcheibet, find nicht rein menjchliche oder rein private, fondern 
rer politifhe Dinge. Das Indigenat ift an ſich gleihfalld nur ein Zuſtand, aus welchem bie 
egebenen befondern Wirkungen folgen, die jich daraus ergeben, daß die gefellfchaftlicde Seite 
s Menſchen einen beftimmten Staat zugefallen ift. 
Die Bezeihnung Indigenat ift von dem unter Umfländen einzigen und auch jegt noch haupt⸗ 

lichſten Ball der Entftehung des Zuftandes der Stantdangehörigkeit, namlich von der Geburt 
Staat oder duch dem Staat angehörige Altern genommen. Bei dem unter normalen lim: 
den aber friedlihen Zuftande der modernen Eulturvölfer erklärt ed fih, daß bei fort: 
eitender Einwirkung des Princips der freien Bewegung mit der Grleihterung der Auswan⸗ 
ung oder der Entnationalifirung, ber Hingabe des Indigenats aud eine entſprechende Er- 
Herung für den Ermerb der Staatdangehörigfeit durch Nidhtindigene, durch Einwanderung 
rt Naturalifation eintreten mußte, wenngleich die meiften Geſetze dazu, daß der Naturalijirte 
ı Eingeborenen in allen politiſchen Dingen völlig gleich werde, in der Regel noch etwas weis 
8, 3. B. einen längern Aufenthalt im Lande, verlangen. j 
Wir haben aber hiermit den oben unter 2 bezeichneten Punkt noch Feinedmegs erichöpft. 

Ber den allgemeinen politifchen Pflichten und den ihnen entſprechenden allgemeinen rechtlichen 
Igen des Indigenatd, die bisher betrachtet wurden, muß ed in einem höher gebildeten und 
ſprechend organifirten Staat auch noch befondere politifche Pflichten und bejondere denſelben 
fprechende Rechte, je nach vem Bedarf des Staatd und der befondern politifchen Befähigung 
ner Angehörigen geben, die aber natürlich indgefamntt das Indigenat vorausfegen. 
If die fragliche befondere politifche Pfliht die in einem beftimmten Amt dauernd ange: 

bmete und innerhalb der organifationsmäßigen Gompetenz felbfländige Ausübung eined 
weigd der Staatögewalt durch hierzu beſonders gebildete und daraus ihren Lebensberuf ma= 
mde Beamte, fo ſpricht man von einem Staatdamt, von Staatödienern im eigentlichen 
Imne des Worte. 
) Erfcheint aber die befondere politifche Pflicht als eine von Zeit zu Zeit wiederfehrende, ver: 
ngsmäßig angeorbnete Mitwirkung von dazu befähigten Staatdangehörigen bei Ausübung 
Hffer Ziveige der Stantögewalt (Gefeßgebung, Jurisdiction, Verwaltung), ohne daß Dazu 
Tderlich wäre, daß die fraglihen Bürger daraus ihren Lebensberuf machten oder in der 

jel dazu eine befondere wifjenfchaftliche oder technifche Ausbildung genoflen hätten, fo ſpricht 
r von politifchen Pflichten und Rechten im eigentlihen Wortfinne. Und während bie nicht in 
e Klafje gehörigen Staatsangehörigen wol auch Staatsbürger, aber pafjive, genannt werben, 
es Die zu derlei befondern politiihen Functionen berufenen Staatdangehörigen, die Staats⸗ 

ger par excellence, auch Stantdactivbürger heißen, eine Gintheilung, welche analogers 

fe auch in den Zoralgemeinden vorkommt, infofern nicht alle Gemeindeangehörigen zu den 

neindewahlen oder doch zu allen Gemeindeämtern berechtigt, reſp. verpflichtet find, bie aber 

Beziehung auf den Staat ihre eigentliche Bedeutung erſt durch die fogenannten vonflitutio- 
en Berfaflungen erhalten bat. 15) 
In den conftitutionellen Berfaffungen kommt die politifhe Ipee zum Ausdruck, daß der 

mich feiner gefelligen Natur wegen ein auch politifch felbftändiges Glied des Staatd und zwar 
Ach feiner individuellen Befähigung fein follte, und daß nicht nur die Durchführung mancher 

stlichen, alfo allgemeinen Angelegenheiten durch die freie Tätigkeit der vom Staat umſchloſ⸗ 
en engern localen Kreife geihehen fol, fondern daß auch neben der eigentlichen Thätigfeit 

Staatsämter eine politifche Wirffamfeit ver Staatsangehörigen flattzufinden habe. Auf 
be Weife erfcheint das conftitutionelle Negiment als dad Gegentheil des Abſolutismus, einer 

es politifche Leben verſchlingenden Bureaufratie und naturwidrigen Gentralifation. 

Übrigenß findet ſowol in Beziehung anf die Frage, wer zu den eigentlihen Staatöbürgern 
Pie, als aud) über die weitere Frage, was der allgemeine Charakter und weſentliche Inhalt 
5 Staatsbürgerthums fei, nicht nur infolge urfprünglich verfchiebener Auffaffungen, ſondern 

15) Den großen Fehler, daß man unter der Firma bes Staatsbürgerthums die Menfchen lediglich 
ihren Beziehungen zur Staatsgewalt betrachtet hat, rügt mit Recht Frantz, Die Wiederherftellung 
utſchlands, S. 353 fg. Der antife Stadtflaat fonnte, namentlich mit Hülfe der Staatsreligion, in 

Civität den ganzen Menfchen abforbiren. Dies ift nicht einmal in dem chriſtlichen Stadtflaat, in 
Stadtrepubliten der chriftlichen Ara, möglich geweſen. . 
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au wegen der verfägiedenen Entwickelungen, melde der Conſtitutionalismus bei weriäid 
Bölfern und in verfchiebenen Zeiten bei einem und bemjelben Volk genommen Sat, eine 
Mannichfaltigkeit ftatt. 

Als ver eigentliche Schwerpunft des Staatsbürgerthums pflegt die politiihe Wahlial 
betrachtet zu werden. Wie große Verſchiedenheiten in biefer Beziehung flattfinden können 
ibon daraus hervor, daß die einen dieſe Wahlfähigkeit nur ale Recht, wol jogar ald ei 
gemeined Menſchenrecht, die andern als eine befondere und nur durch den Staat nadı | 
Bedürfniß und nad) den Hähigfeiten feiner Angehörigen bemeijene Pflicht betrachten, daß 
die Bedingungen der Zuftändigfeit und Ausübung der Waplfähigfeit, trog einer gewiſſe 
gemeinheit irgendeiner Art von Genius, doch jehr verſchieden ſind, indem nicht nur die 
Verſchiedenheit des Cenſus felbit, fonvern auch noch eine Menge von andern Vorausiet 
in Betracht fommt. So wird z. B., mit oder ohne Genius, die Wahlrähigfeit durch bie 
hörigkeit an gewifle Stände oder Loralgemeinden oder nur durch ein gewiſſes Vermögen 5 
bald nur eine Urwahlfähigkeit, bald auch eine weitere Wahlfähigkeit, bald nur eine actio 
nur eine pajiive, bald beides zugleich jein, bald nur innerhalb eines beftimmten Bezirks yı 
bald eine auf dad ganze Land fi erſtreckende fein u. ſ. w. 

In England, wo jeder Staatsangehörige dad gefammte engliſche Recht mit größten 
jein birth -right 19) nennt, liegt der Schwerpunft der politifhden Berechtigung des 8 
wol auch in dem Antheil an ven Parlamentswahlen. Allein wenn die Reſultate der pol 
Wahlen nirgends vielleicht befier waren als in England, fo liegt do ber Grund davon 
in der zweckmäßigen Anorbnnung derfelben noch in der trefflichen Art ihrer Ausübung, | 
in ganz andern Urſachen. England weiß nichts von einen allgemeinen Staat8bürgerti 
dem auf bem Kontinent mit dieſem Ausoruc verbundenen Sinne. Die Parlamentswabl 
dafelbft bisjegt nichts als ein an ſich jehr ſchlechtes Erperiment, womit bie daſelbſt herr 
Ariftofratie fih unter der Form freier Volkswahlen im Befig ihrer Herrſchaft erhält. ü 
Nothwendigkeit und Iinvermeiblichkeit einer fundamentalen Reform find die einfichtigen 
men in England ebenſo einmüthig, wie über die Art und Zeit verfelben verfchieden. I 
land befteht zwar, jegt wenigfteng, Fein Fürflenabfolutismus, wohl aber der Abfolutismu 
in mandjer Beziehung trefflihen, aber vom Geiſt der Kafte und des Junkerthums durcha⸗ 
ganz freien Ariftofratie; England ift das Eldorado des Selfgovernment und der fafl g 
mangelnden Bureaufratie, aber auch dies kommt nicht auf Rechnung des Staatsbürgen 
jondern wieberum der Ariftofratie. Die Idee, day nad und nal eine immer größere‘ 
von Männern ſich felbitthätig bei ven öffentlihen Angelegenheiten betbeiligen könne, i 
den englifchen Einrichtungen fremd, und Die bisherigen Reform- wie Emancipationdacte 
nur fehr wenig beigetragen, den bierardhiich = ariftofratifhen Charakter des engliſchen € 
bürgerthums zu modificiren. 

In Frankreich ging man mit ver Revolution von dem Princip des soulfrage univers 
und fam, nach verihiedenen namentlich auf einen hohen Genjud gegründeten Berfucen gu 
ftellung einer organifchen Nationalrepräfentation, mit der Ufurpation des 2. December! 
zum souffrage universel zurüd. Hatte e8 chevem gedient, bie alte Bourbonendunaftie q 
zen, fo mußte ed nun dad Werkzeug werden, dem Napoleoniden ven Schein der Legitim 
gewähren. In feinem Lande ift mit der politiichen Wahlfähigfeit dad Staatebürgerthr 
jo ausgedehntes, in feinem ein ſo inhalts- und wirkungslofed wie in Frankreich, wı 
aller conftitutioneller Formen nur ein perfönlider Wille gilt, den die vollenderfte Buresı 
willenlos vollzieht und feine Spur einer communalen oder prorinzialen Gelbftändigf 
durchkreuzen wagt. 

In Deutſchland ſchloß jich mit dem Conſtitutionalismus auch dad Staatsbürgerthum, 
der Nahahmung mancher fremder, namentlich franzöfifcher Mufter, zunächſt den hiſtoriſt 
gebrachten Zufländen an. Das volle Staatsbürgerthum war meift durch die Angebörigl 
gewiffe Stänte, durch ein beſtimmtes Quantum eines befonders gearteten Vermögens, 
dad Bekenntniß einer der drei chriſtlichen Gonfejlionen und einige andere minder bedn 
Eigenſchaften bedingt. Dad volle deutſche Staatöbürgertfum mar demnach eine Miſchun 
ſtändiſchen, plutofratifhen und confeljtonellen Elementen und fomit auf eine verhälmmige 
geringe Zahl von Staatdangehörigen befhränft, ohne daß biefelben zufammen eine f 
bewußte Standedariftofratie, wie Died in England der Fall, gebildet und als folde ein 

16) Tergueville, L’ancien regime, ©. 66 fg. 
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Macht gehabt Hätten. Der Gang ver Entwidelungen in Deutſchland war im ganzen ber 
Brmeiterung des Begriffs des Staatsbürgerthums, namentlich feit 1848. Während wir 
in Deutfchland noch Länder haben, in denen höchſt ausnahmsweiſe entweder gar Eein 
titutionalißmud oder doch noch faft unverändert die mittelalterlide Stanbichaft befleht, alfo 
roderne Staatsbürgerbegriff noch gänzlich fehlt, hat fich der lehtere in den übrigen deutſchen 
ern jehr verfchieden audgebilvet. Denn hier und da finden jich noch dieſelben Einrichtun⸗ 
mie jie mit der erften Einführung des Conſtitutionalismus in Deutihland getroffen 
en, bier und da eine faſt an das souffrage universel grenzende Berallgemeinerung des 
tsbürgerthums und zwifchen diejen beiben äußerſten Punkten eine große Mannichfaltigkeit 
Bildungen. 
Banz allgemein ift nur die Abhängigkeit des artiven Staatsbürgerthums, abgefehen vom 
zenat, vom männlichen Geſchlecht, von einer Art Genfus, wenn auch nur von dem Mi- 
m einer directen Steuer, von der Reife des Alterd und Leiftung des Verfaſſungseides ſowie 
Imftänden, welche mindeſtens den Genuß des Elementarunterrichts verfihern, und endlich 
er vollen bürgerlichen und politiichen Ehrenhaftigkeit. Dabei ift es aber unvermeiblidh gewor⸗ 
zwiſchen dem activen Stantöbürgerthum und dem vollen Staatöbürgerthuni zu unterſcheiden. 
Berade die große Erweiterung des activen Staatoͤbürgerrechts nämlich in Bezug auf die all: 
ine politifhe Wahlfähigkeit machte es nicht nur nöthig, zwiſchen ver activen und pajliven 
lfähigkeit zu unterfcheiden und die legtere theilweife an firengere Bedingungen zu knüpfen, 
m auch für gewifle andere politiihe Kunctionen der Staatsbürger beſondere Voraus: 
gen zu verlangen, fo 3. B. für den Dienft ald Geſchworener, ald Mitglied in den 
ſerfaſſionsprüfungsausſchüſſen, in den Land und Diſtrictsräthen u. ſ.w. Man kann fagen, 
nur diejenigen Perfonen das volle Staatsbürgerrecht befigen, welche die zu allen dieſen 
erlihen Functionen erforderlichen Eigenschaften an fich tragen. 
Der Erwerb wie der Berluft des activen Staatsbürgerthung, und zwar ded allgemeinen 
mvollfländigen wie des befondern ober vollen, hängt natürlich von dem Erwerb aller, reſp. 
Iuur einer der daffelbe bedingenden Eigenfchaften ab. 7) Übrigens ift auch darauf auf: 
kn zu machen, daß flaatöbürgerliche Functionen, fofern fie fih, wie z. B. die bürgerli- 

meindeämter, nur auf gewifle parliculare Rechtskreiſe, wie Diftrict ober Provinz, be= 
R, dadurch auch nebenbei einen particularen Charakter befommen, während verlei Func⸗ 
a, wenn fie an bejondere Stanbedeigenfchaften geknüpft find, wie z. B. bei den Fabrik-, 
els⸗ und Gewerbsräthen u. dgl. m., zugleich einen fpecialen Charakter an fi tragen und 
Umſtänden beide Charaktere in den fraglichen Functionen zufanmenlaufen, wie bei den 
azialen Handelsräthen u. ſ.w. Daß alle diefe Beſonderheiten immer aud von ber Idee 
lanzen getragen und geleitet fein müfjen, verfteht ih nad den wahren Weſen bed Self: 
nment, deſſen Träger alle dieſe Erſcheinungen fein jollen, von felbft. 
)emnad) erfcheint das Staatsbürgerthum als diejenige auf Grund der organiſchen Staatsidee 
te Potenzirung der vollen Staatsangehörigkeit oder des Indigenats, vermöge welcher 
und zwar dem dazu befähigten Theil der Bevölkerung nicht blos die menſchliche Freiheit 
wiſſen geſetzlich beſtimmten Schranken garantirt iſt und gegen die allgemeinen Vortheile, 
der Staat bietet, die allgemeinen Laſten der Staatsangehörigkeit aufgebürdet ſind, ſon⸗ 
ruch, nach dem Princip der politiſchen Arbeitstheilung, in Anerkennung, daß bei dieſem 
ver Bevoͤlkerung die allgemein ſtaatliche Eigenſchaft des Menſchen ſich zu einer hoͤhern po⸗ 
en Befähigung geſteigert habe, ein Antheil an den öffentlichen Geſchäften, und zwar bald in 
va, bald ingeringerm Umfang, immer aber hauptſächlich auf Grund eines Geſetzes und dann, 
uftend in einigen Fällen, mit einer gewiſſen vecifiven Kraft eingeräumt worden ift. 19) 

d) Das Staatsbürgerthum im Sinne eines mit befondern politifchen Bilichten verbundenen Stans 
vun felbft bei der venfbar größten Berallgemeinerung fowenig im ganzen wie in Bezug auf einzelne 
: serbundene Yunctionen, 3. B. die politifchen Wahlrechte, als ein Menfchen:, Grund: oder Urrecht 

t werben. Desgleichen fann cs nicht für jeden aus dem Princip der Gleichheit der Gefege oder 
um Geſetz abgeleitet werden. Staatsbürgerthum und politifche Wahlen find immer pofltive In: 
en der einzelnen Staaten, und ihr wahres Princip kann einzig und allein bas fein, nur diejeni⸗ 
Hinlaffen, reſp. die Leiſtung der politifchen Pflicht nur von denjenigen zu verlangen, bie dazu fähig 
ad zwar von jedem nach dem Maße feiner Befähigung. Selbft Vacherot, ©. 355, gibt zu, daß 
heit an und für fich noch nicht Bortichritt fei. 
) Dies ſchließt nicht aus, daß bie Regierung and) auf dem Berwaltungswege eine ſolche Antheils 
anordnet, und daß in gewifien, namentlid, auch in diefen Fällen, die Thätigfeit ber-berufenen 
Sbürger nur eine confultative fei. 
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auch wegen der verſchiedenen Entwickelungen, melde ver Conſtitutionaliomus bei verfärlrene 
Voͤlkern und in verſchiedenen Zeiten bei einem und demſelben Volk genommen Hat, eine gich 
Mannichfaltigkeit flatt. 

Als der eigentlihe Schwerpunft des Staaisbürgerthums pflegt die politifche Wahlfähigka 
betrachtet zu werven. Wie große Verſchiedenheiten in diefer Beziehung flattiinden können, gh 
ſchon daraus hervor, daß die einen dieſe Wahlfähigkeit nur ale Recht, wol fogar ald ein di 
gemeined Menſchenrecht, die andern al eine befondere und nur durch Den Staat nad feine 
Bedürfniß und nad ven Fähigkeiten feiner Angehörigen bemeſſene Prlicht betrachten, daß fer 
die Bedingungen der Zuftändigfeit und Ausübung ver Wahlfähigkeit, trog einer gewiſſen 
gemeinheit irgendeiner Art von Genjus, doch jehr verſchieden find, indem nicht nur die grif 
VerfchienenHeit des Cenſus felbit, ſondern auch noch eine Menge von andern Vorausfegm 
in Betracht fommt. So wird z. B., mit oder ohne Genjus, die Wahlfähigkeit durch die Ing 
hörigkeit an gewilfe Stände oder Localgemeinden oder nur durch ein gewiſſes Vermögen beit 
bald nur eine Urwahlfähigkeit, bald auch eine weitere Wahlfähigkeit, bald nur eine active, 
nur eine pafiive, bald beides zugleich fein, bald nur innerhalb eines beſtimmten Bezirks zuld 
bald eine auf dad ganze Land ich erſtreckende fein u. ſ. w. 

In England, wo jeder Staatdangehörige dad gefanımte englijche Recht mit größtem & 
fein birth -right 19) nennt, liegt der Schwerpunft der politifhen Berechtigung des Bin 
wol aud in dem Antheil an ven Parlamentswahlen. Allein wenn die Rejultate ber yelit 
Wahlen nirgends vielleicht beffer waren als in England, fo liegt doc ber Grund davon 
in der zweckmäßigen Anordnung derfelben noch in der trefflihen Art ihrer Ausübung, ſi 
in ganz andern Urfahen. England weiß nichts von einen allgemeinen Staatsbürgerthum 
dem auf dem Gontinent mit dieſem Ausdruck verbundenen Sinne. Die Parlamentswahlen ſi 
bajelbft bisjegt nichts als ein an ſich jehr ſchlechtes Experiment, womit bie dajelbft herr 
Nriftofratie fi unter der Form freier Volkswahlen im Befig ihrer Herrſchaft erhält. like 
Nothwendigkeit und Invermeiblichfeit einer fundamentalen Reform find bie einfichtigen @E 
men in England ebenjv einmüthig, wie über die Art und Zeit verfelben verſchieden. In 
land befteht zwar, jeßt wenigſtens, Fein Fürſtenabſolutismus, wohl aber der Abfolutiämube 
in mander Beziehung trefflichen, aber vom Geiſt der Kafte und des Junkerthums durdand 
ganz freien Ariftofratie; England ift das Eldorado des Selfgovernment und ver faſt gi 
mangelnden Bureaufratie, aber auch died fommt nicht auf Rechnung des Staatsbürger 
fondern wiederum der Ariftofratie. Die Idee, daß nad und nad eine immer größere 9 
von Männern fi felbitthätig bei den öffentlihen Angelegenheiten betheiligen könne, iſ 
den englifchen Einrichtungen fremd, und die biäherigen Reform wie Gmancipationdacte 
nur fehr wenig beigetragen, ven hierarchifch = ariftofratiihen Charakter des engliſchen © 
bürgerthums zu mobdificiren. 

In Frankreich ging man mit der Revolution von dem Prineip ded souffrage universell 
und kam, nad) verfchiedenen namentlich auf einen hohen Cenſus gegründeten Verſuchen me 
ftelung einer organiſchen Nationalrepräfentation, mit der Ufurpation des 2. December wi 
zum souffrage universel zurüd. Hatte e8 ehedem gedient, die alte Bourbonendynaftie zu 
zen, fo mußte ed nun dad Werkzeug werden, dem Napoleoniden den Schein ber Legistmiliti 
gewähren. In feinem Lande ift mit der politischen Wahlfähigfeit dad StaatSbürgerthum 
fo ausgedehntes, in feinem ein ſo inhalts- und wirkungsloſes wie in Frankreich, wot 
aller eonftitutioneller Kormen nur ein perfönlicher Wille gilt, den die vollenderfte Bureank 
willenlos vollzieht und feine Spur einer communalen oder prorinzialen Selbftänvigfrit & 
durchkreuzen wagt. 

In Deutſchland ſchloß fi mit dem Conſtitutionalismus aud das Staatöbürgerthun, 
der Nachahmung mander fremder, namentlich franzöfifcher Mufter, zunächſt den hifloriib 
gebrachten Zuftänden an. Das volle Staatsbürgerthum war meiſt durch die Angehörigket 
gewifle Stände, durch ein beſtimmtes Quantum eines beſonders ‚gearteten Bernsdgend, 
das Bekenntniß einer der drei hriftlichen Gonfellionen und einige andere minder 
Gigenfchaften bedingt. Das volle deutſche Staatsbürgerthum mar demnach eine Miſchung 
ſtäändiſchen, plutofratifhen und confefjionellen Elementen und fomit auf eine verhältniß 
geringe Zahl von Staatsangehörigen befchränft, ohne daß biefelben zufammen eine 
bewußte Standesariftofratie, wie dies in England der Fall, gebildet und als folde eine peik 

| 

| 
16) Torqueville, L’ancien regime, S. 66 (g. 
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Die durch Geſetz begründeten ftaatöbürgerlichen Rechte haben alle ohne Zweifel! 
lung befonderer politifher Pflichten zum @egenftande, und da es ſich dabei ſtets um dal 
des Stantöganzen, nie um bad einfeitige ober einfeitig aufgefaßte Intereile des € 
oder feiner Regierung handeln kann, fo darf es aud nicht von deren Willfür abhang 
es zur Erfüllung der gefeglich vorgefhriebenen Pflitleiflungen kommen laffen wollen 
Es ift Died die natürlich logiſche Conſequenz bed organiſchen Staats, auf welden wir 
Staatsbürgerthum gründen zu müſſen glauben. Sat aber vemnad der Staatsbürger 
Zweifel jevem, der nicht der Staat felbft ift, gegenüber dad Net, dieſe zur Obj 
feiner politifchen Perfönlichkeit ihın nach den Belegen obliegende politifhe Pflicht « 
dürfen und daher feine Zulaffung dazu zu verlangen, fo wird danıit das Weſen vı 
bürgerthumd als eines Inbegriffs ausgezeichneter politifcher Pflichten nicht im mindefl 
Während demnach das active Staatsbürgerthum niemals als die Grundlage einer V 
ränetät in einer verfaffungsmäßigen Monarchie erſcheinen, aud nicht gleichjam ale « 
theilung der Souveränetät unter den Staatöbürgern betrachtet werben darf, ift aud 
gerade durch das Staatsbürgerthum Verbienft und Schuld an ben Staatdentwideh 
guten Theil auch den Staatsbürgern zufallen, und je ausgedehnter dad Staatsbürg 
defto mehr die Schultern der Negierenden von der gefhidhtligden Verantwortung für 
wie von dem politifchen Verbienft für dad Wohlergehen des Staats befreit werben m: 

Schließlich nur nod die Bemerfung, daß, wenn man wegen einiger in ben Bu 
lagen den Angehörigen aller deutſchen Staaten für den ganzen Umfang des deutſche 
gebietd gewährten gleihen Nedhte von einem Bunbesindigenat ſpricht 19), letzteres d 
einem beutichen Staatsbürgerrecht führen fonnte, da Deutihland dur den Bund 
weder ein Staat noch ein Bundedflaat geworben if. 3. 

Staatödienft, Staatsdiener, Staatsdienerpragmatik. Die höchſt bedenkt 
tung bes neudeutſchen Dienerrechts. I. Begriff. Staatsdiener, Öffentliche T 
Beanite jind diejenigen, welde von ber Staatögewalt angeftellt und bevollmächti— 
ihren Namen beftimmte öffentliche oder Staatdangelegenheiten zu verwalten. 
unterſcheiden fi, weil fie nit vom Staat ihnen übertragene Angelegenheiten ve| 
walten: 1) die Privat: und Hofdiener des Fürſten; 2) die Gorporationddiener, bie 
und Kirchenviener, die Mitglieder und Beamten wiſſenſchaftlicher Gorporati 
Stiftungen , der Univerfität u. f. w.; 3) alle, welche, wie Notare, Ärzte, Aovocate 
ihnen von Privaten (oder vom Publikum) übertragene Angelegenheiten verfelben 
Daß dieje Perfonen, fowie ja auch alle Gewerböleute, mittelbar dem Staat nützen ol 
daß ihre Geſchäftsverwaltung, ſowie ebenfalls Die von vielen Gewerbsleuten, untı 
aufiicht geftellt, ja zum Theil von einer Staatögenehmigung abhängig gemacht wi 
die wefentlihe Natur derſelben nicht, macht fie nicht zum Staatsanıt. Dieje weſentl 
wird auch dann noch nicht aufgehoben, wenn die Staatögefeßgebung die Geſchäftsv 
diefer Geſchäftsmänner vegelt und wenn jie ihnen gewiffe Vortheile und Ehren 
Sicherſtellungen wirklicher Staatsbeamten verbürgt. Ja, biefe wejentlide Natur ihr 
berufs wird auch dann noch nicht zerflört, wenn neben bemjelben der Staat ihn 
Öffentliche Geſchäfte aufträgt, wie den Beiftlichen die Führung der Civilſtandsregiſte 
Gemeindebeamten einzelne flaatöpolizeilihe Rechte. Nur das in neuerer Seit le 
häufige Streben der Staatögewalt, fi) despotiſch möglihft auszudehnen, alle andern ! 
und Rechte gleihfam zu verfhlingen und dadurch jede Selbfländigfeit der Bürger 
porationen aufzuheben, führte vielfach im neuern Deutfchland dahin, Die genannten 
wie eigentliche Staatöviener abhängig zu machen. So wendete man 3. DB. auch bad 
verweigerungsrecht bei fländifchen Wahlen auf Bürgermeifter und Gemeinderäthe, 
Lehrer, Profefforen, Privatpocenten, Advocaten und Notare an. Ja, man verlangte x 
wie ja au von den Richtern, daß fie, gleich den politijchen höchſten Berwaltungsbe: 
Breiheit ihrer ſtaatsbürgerlichen Rechte im Öffentlichen Zeben, bei ven Wahlen u. |. w. 
fich ſtets blindlings an die Partei der jeweiligen Minifter anſchließen und mit allen 
der Volföpartei ald eine geſchloſſene Armee feindlich gegenübertreten follten. Willkü 
raubung oder Verweigerung ihres Lebensberufd und Lebensunterhalt, willkürl 

19) (Barnbüler) Über die Frage eines beutfchen Heimalsrechts. Aus dem Schtwäbifcyen 3 
gebrudt (Stuttgart und Obringen 1862). 
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jen u. f. w. follten fie, wie alle böhern und niedern Staatödiener, felbft die Richter nicht 
tommen, zwingen zu ben Enechtifhen Dienft. Ja bei unfern nad) zerflörter Zunft- 
ung ungeorbneten Gewerböverhältniffen dehnte man ſolche miniſterielle Willfürgewalt 
uf viele Gewerbsleute aus, auf ein beliebiges Ertheilen oder Bermeigern, ja wol aud) 
ben der Gewerböconcellionen je nad der Minifterialität, der fogenannten Royalität, oder 
seralität, der fogenannten Regierungsfeindlichfeit. Wie die Nedactoren von Zeitfchriften 
titungen, fo bedrohte man auch die Buchhändler mit der Gonceffiondentziehung. Ja, die 
rielle Gewalt dehnte fih auf Interdicte ded ganzen gegenwärtigen und zufünftigen 
8 und Schriftſtellerthums von Buchhändlern und Schriftftellern aus. 
ır Beihönigung diefed traurigen Syftemß, dieſes verberblichften Auswuchſes reactionärer 
Jung, indirect dasjenige wieder zu nehmen, mas dem Fürſtenwort gemäß die neuen Ver: 
ren geben follten, und um einen verberblichen, liftigen Kampf gegen bie Freiheit durch⸗ 
en, nannte man häufig viele von jenen Perfonen, z. B. die Advocaten, zwar nicht wirklid 
beamte, aber doch öffentliche Diener, was aber in Wahrheit nur daſſelbe bezeichnet wie 
ort Staatöbeante. Gleichzeitig wollte man ſchimpflicherweiſe mit der Haller'ſchen 
rationdtheorie das höchſte Inftitut der Menſchheit, ven Staat, gänzlich vernichten, um an 
Stelle die feudalen Privatfchugverbindungen des Fauſtrechts und der Feudalanarchie zu 
und die Staatödiener in fürftliche (Privat-)Diener zu verwandeln. Allein jeder Kun: 
eiß, daß dieſes nicht etwa bloß den Orundideen ver Öriechen und Nömer und aller freien und 
ten Nationen wiberfpricht, ſondern auch den Rechtsgrundideen und Grundverhältnifien 
jermanifchen Völker, die meift noch bis ins ſpäte Mittelalter hinein ihre Landesherzoge, 
e und Kaijer, ihre Gau: und Gentgrafen in den Öffentlihen Verſammlungen aller Ge- 
ihrer Gemeinwejen wählten und auf Die Treue gegen dad Gemeinwefen oder das Vater: 
eeidigten, welche dieſe Rechtögrundibeen felbft in der Zeit des factifchen roheſten Fauſtrechts 
fgaben, ſondern gerade durch die neue Hervorbildung diefer Grundſätze die Feudalanarchie 
and ihre Reſte in ven Berhältniffen wie im Sprachgebraud wieder befiegten und audtilgten. 
u den wirklichen Staatöpienern gehören natürlich auch Die Militärbiener over Beamten, wie 
z.B. auch dad Allgemeine Preußische Landrecht anerkennt, indem es unter den Staatsdie⸗ 
Rilitar = und Givildiener unterjcheidet und unter den erften auch felbft die gemeinen Sol- 
befaßt. (Th. II, Tit. 10. S. auch Heffter, „Beiträge zum deutſchen Staatd- und Fürften- 
&.118 fg.) Man müßte auch, um diefed zu leugnen, behaupten, bad Heer und die Opfer 
irger für daſſelbe feien nicht beftimmt, den Staat ober dad Vaterland zu beihügen, fon- 
e feien zum Privatbelieben und Vergnügen ded Regenten beftimmt, für legteres feien 
ger privatrehtlich verpflichtet ihr Vermögen und ihre Berfonen herzugeben. 
an theilt übrigens die Staatsdiener verfchieden ab, vorzüglid auch, um danach ihre 
: und Dienftrechte verfchienen zu beftimmen. Die allgemeinfte, in der Natur der Sache 
dete Unterſcheidung ift die in nievere Diener, welche, wie Straßenauffeher, Briefträger, 
ar mecanijche Geſchäfte und fogenannte operae serviles leiften, die alfo auch feine 
Ausbildung und Vorbereitung erfordern, und in höhere, welche dieſelbe und meift eine 
Gaftlihe Vorbildung bedürfen, weil fie mehr Eünftlerifche und geiflige Dienfte (operae 
es) zu leiften haben. Auch bei diefen unterjcheidet man häufig wieder eine niebere 
‚ untere oder Subalterndiener,, von ven höhern oder patentifirten Dienern, den Staats- 
n im engern Sinne, welden die vollen Staatövienerredhte ertheilt werben, worüber 
nur die befondern Landesgeſetze das Nähere beflimnien. 
Das Rechtsverhältniß der Staatsdiener. A. Das Brundprincip. Die 
verhältniffe ver Staatsdiener find fehr verſchieden je nah den Staatöverfaflungen und 
iltungsſoſtemen. In Republifen werden die Staatsämter häufig nur auf kurze Zeit durch 
wahl befegt und meift ohne Befoldung verwaltet. In volksmäßigen Verwaltungſyſtemen, 
ı England, wird auf die nahahmungswürbigfte Weife wenigftend weitaus der größte 
berjenigen Gefchäfte, die bei und in Deutfchland und in den meiften europäiſchen Ländern 
ganze Heere von bleibend angeftellten befoldeten Staatsbeamten verwaltet werden, durch 
arger felbft, durch Gorporationen und freie Affociationen und durch Geſchworene ver- 

‚ oder doch von Beamten, die, wie die Frievendrichter, zwar von der Negierung ernannt 
n, die aber ihr Amt ohne befondere Vorbereitungen dazu und neben ihren andern Be⸗ 

jungen, 3. B. als Gutöbejiger, und ohne Befoldung verwalten. Nur die Rechts- 
tniffe unferer bleibend angeftellten befoldeten Staatsbeamten, welde für ihr Amt 

ates@erifon. XII. 37 



578 Staats dienſt 

beſonderer Vorbereitungen bedürfen und demſelben als ihrem Lebensberuf ji aut 
widmen, ſind beſtritten und leider für und noch faſt allein wichtig. Sie bebürfen ı 
befondern Erörterung. 

Eine Hauptfrage, welche hier beftritten iſt und von welcher die Entſcheidung 
anderer Streitfragen abhängt, ift die, 06 daB Anıtöverhältnig diefer Beamten fid au 
gründet oder nicht. Dieje früher von den Rechtsgelehrten faſt einſtimmig bejapte &ı 
neuerdings berühmte Rechts- und Staatälehrer, 3.3. Heffter (‚Beiträge zum deutſche 
und Fürſtenrecht“, 1,125), Dablmann („Volitik“, I, 246) mit Gönner, aus de 
verneinend entſcheiden wollen, weil die Regierung dad Recht habe, die Burger 
nahme der Staatödienfte zu zwingen. Allein diefed entjheivet wol offenbar nid 
ziehung auf Staatöbienftverhältniffe mie die unferigen, zu deren Übernahme ja bie. 
entichieden gar nicht zwingen will und auch in der Art, wie lie beftehen, übernomme 
waltet werben, einzelne beliebig von ihr auögewählte Bürger nicht zwingen darf. 

Freilich jind die Ämter und die Beitimmungen der Amtsrechte und Anıtöpflicht 

Megierung nicht nah Privatwillkür und für Privatzwede, jondern als öffentlic 
verbältniffe für das öffentlihe Wohl zu begründen, und als foldye muß fie auch d 
wenn ihn das Amt übertragen wurde, ausüben. Ja jelbft in Beziehung auf jeine 
libernahme foll er ſich durch jittliche praktiſche Pflichten und nicht durch bloßen Pri 
und Willfür beftinnmen laffen, ſowie aud) in Beziehung auf vie Veränderung und ! 
des Dienftverhältnijjed dem ermeislihen Staatswohl, wenigflend gegen volle Enti 
die Anſprüche des Dienerd weichen müfjen. Alles dieſes aber jchließt Hier jo we 
Beziehung auf die Ehe und ven Staat den Vertrag ald Rechtsform der Begrür 
der Beſtimmung von Rechten und Pflichten des VBerhältnijjes ganz aus. (S. Gri 
Es iſt nämlich eine mehrfach irrige Vorausſetzung, daß überhaupt Verträge nur 
willfürliche Privatverhältniffe, nicht aber in Beziehung auf ſittliche, perfonenred 
öffentliche Verhältniffe und Prlihten und über fogenannte unveräußerliche Rechte un 
abgeihloflen werden Fönnten. Vielmehr ift gerade die allgemeine juriftiihe Bor 
dan der Menſch überall, alfo auch bei allen feinen Verträgen und Rechtserwerbun 
fittliche, alſo unveräußerlihe Bflichten beſtimmt werden jolle. Letzteres ift z. B. aı 
ber Ball, wenn ein Bater zur Ernährung feiner hungerigen Bamilie dad nöthige 9 
und dieſes läßt ja doch jeder als Vertrag gelten. Die gegenjeitige Bertragseinwill 
gibt jenem positiven ſittlichen Inhalt, namentlih auch manden Pflichten in Beziehr 
perfonen= oder ſtaatsrechtlichen und die Öffentlichen Verhältniſſe die juriftiiche , die ob 
eoncrete Erfennbarfeit und nähere Beftimmtheit. Sie gibt ihnen eine Rechtsforr 
gründet Dabei inöbejondere auch neue und eigenthümliche Rechte, ſoweit nur dadurchn 
juriftifch erfennbare und beſtimmte, concret perſonenrechtliche, abfolut unveränderlid 
verlegt werben. In diefem Sinne nun kannte dad Recht wie der Spradigebraud al 
ſtets wirklide und gültige Verträge auch über unveräußerlihe Rechte und Pilid 
perfonen- und ſtaatsrechtliche Verhältniffe, über Staats: , Ehe: und Dienftverhält 
jelbft wo etwa die Gejege in Beziehung auf den Zwang zur Erfüllung oder die belü 
hebung fo entftanvdener Verträge Ausnahmen von den gewöhnlichen Bertragsregeln 
wendig halten, jo 3. B. rudjihtlid der Staatöverträge, der Lehnd- und Amtéver 
Verlöbniß- und Ebeverträge, etwa auch rüdiichtlih der Ehevertragsbeſtimmung 
religiöfe Erziehung der Kinder, da ift dieſes Fein Widerſpruch gegen die vertragsmaäßi 
form der Begründung und die vertragamäßige nähere Beſtimmung diefer BVerhältn: 
Verträge haben aud die allgemein rechtlichen Wirkungen, bis zum Erweije ihrer j 
Beſchränkungen durch klar entgegenftebenve juriftiihe Beitimmungen aus der vechtlid 
der Berhältniffe oder aus beſondern Befegen. 

Das Rechtsverhältniß nun aber, weldes zwiſchen ben Staat und dem Staa 
zwar durch einen pflichtmäßigen, aber juriftifc freien Bertrag, durch freiwillige üb 
und freiwillige Annahme eines beflimmten Staatsdienſtes begründet und näher beſtir 
ift ein gemiſchtes. Es hat eine doppelte rechtliche Natur und wurde nad dem | 

deutſchen Staatsrecht auch ſtets jo betrachtet. Es erſcheint zum Theil als öffentlid 
injofern da8 Amt und befien Belegung fowie die Rechte und Pflichten in Beziehun 
Amtsausübung zunächſt für das Öffentlihe Wohl beflimmt jind, ſodaß der Ver 
bie Privatneigungen die öffentlihen Nechtöpflichten des Megenten und des Beam 
verlegen dürfen. Es erjcheint aber zugleih auch ald privatrechtlich, infofern fein 
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Ht die juriftifche Freiheit der Auswahl der Negierung zwifchen den Dienflcandivaten und 
Mahl zwiſchen dieſem oder einem andern Lebensberuf, zwifchen Annahme und Nicht: 
ahme der Bedingungen gerade des beftininiten Dienftes ausſchloß, und infofern der Dienft 
feinen beflimmten Bedingungen von feiten des Dienerd mit großen freiwilligen Privat: 
en, Entjagungen und Anftrengungen gegen die ihm ausdrücklich oder ſtillſchweigend 
ürgte angemeffene billige Privatausgleihung derjelben und gegen die Sicherung feines dem 
aftverhältniß anvertrauten Lebensſchickſals freiwillig übernommen wir. 
Die beiondern Rechte in Beziehung auf Beſoldung, Entlaffung, Verfegung, Benfionirung 
Staatödiener laffen fih nun theils juriftiich aus jener Natur des Rechtsverhältniſſes in ver 
ableiten, dap fie im Zweifel da zur Anwendung fommen müflen, wo ſie nicht in anderer 
fe gültig feflgefegt wurden, und daß fie als Grundfäge der natürlichen Gerechtigkeit auch 
der pofitiven Geſetzgebung zu beachten ſind. Indeß läßt ſich, da das Dienſtverhältniß durch 
nn Vertrag eingegangen wird, nicht leugnen, daß diejenigen Diener, welche durch die klaren 
!immungen beſonderer verfaſſungsmäßiger Gefege oder Dienftverträge für fie nachtheilig 
jefegte Dienftverhältniffe freiwillig übernehmen, ald in biefelben einmilligend anzufehen 
. Da nun der Staatödienft an ſich dem Öffentlichen Intereffe angehört, fo ift, gerade nad) 
Prev Theorie, für die gejeggeberiiche Regulirung des Dienftverhältniffes ebenfo mol rechtlich 
politiſch das Princip gerechtfertigt: daß dieſelbe zunädft die Intereffen des Sffentlihen 
18 berückſichtigen muß und dabei die an ſich natürlichen, gerechten und billigen Anſprüche 
Rechte und die Intereffen ver Diener nur fo weit in ſich aufnehmen ſoll, als deren Schonung 
R wieder dem Öffentlichen Wohl entfpricht. _ 
IM. Fortſetzung. B. Geſchichtlicher Uberblick der frübern und der neuern 
mtsverhältniſſe der Staatsdiener. Bei unfern deutihen Vorfahren in ver älteften 
wurden die Beamten für bleibende öffentliche Amter, wie Herzoge, Grafen, Centgrafen, 
bleibend oder lebenslang ernannt. Nur erwieſene Unfähigkeit oder Unwürdigkeit beraubte 

er Anftelung gegen ihren Willen. Auch die Kirche ahmte dieſes nad, vieles blieb die 
kim Mittelalter, indem die meiften Staatdämter an die dauernden Minifterialitätd- und 
verträge geknüpft ober Doch die Dienftverhältniffe nad) ihrer Analogie ausgebildet wurden. 
Borfahren liebten fefte, dauernde Verbältniffe. Ia fie gingen in dieſer entſchiedenen 

be felöft zu weit. So wurden fpäter jelbft Die Geſchworenen oder Schöffen häufig lebens⸗ 
‚ ja wie viele Eivil- und Militärämter fogar erblih. Namentlih madte man au 

Antöverhälniffe dur Verknüpfung mit Orundeigenthunm, mit Befoldungsgütern (beneflcia) 
X feft und mit der Erblichfeit der Lehns- und Minifterialitätsverhältniffe erblich. Als ſich 
"dem Ende des Mittelalters unter Einfluß des Roͤmiſchen Rechts eine wiffenfchaftliche 

udenz und wiffenfhaftlihe Reichs- und Landesgerichte ausbildeten, blieb die Grund: 

St herrſchend, daß die für bleibende Amter angeftellten Beamten auch nur mit ihrer 
Tiligung oder nach einer Durch richterliches Urtheil anerfannten erwiefenen Unfähigfeit over 
»ürdigkeit von denfelben entfeßt, verjegt oder dur Penjionirung entfernt werden könnten. !) 
>en frübern Gründen, der Vorliebe für fefte, gefiherte Verhältniffe, dem Feſthalten an ver 
Eannten bewährten Tüchtigfeit, an der erworbenen Geſchäftskunde und Erfahrung, kam 
ählich der neue Grund, daß vorzüglich in der wiffenfchaftlihen Vorbereitung ver Beamte 
-m Amt Bermögen und Lebensberuf bleibend opferte. Dieſes that er nur in ber natürlichen 
außsfegung einer bleibenden Anftellung, ſolange er ſich nicht derjelben als unfähig oder 
»ürdig erwies, worüber in Streit das Gericht entſchied. Freilich bleibt fein einziger ju- 
ger Sag unbeftritten. Insbeſondere trugen jehr natürlich) einzelne Nomaniften despotiſche 
andjäge ihrer Imperatoren aud in dieſes Mechtöverhältnig über. Und der theilweife 
Tgang der öffentlihen Rechts- und Amtsverhältniſſe in Privatverhältniffe des Fürſten, 
Eher oftmals im Mittelalter ftattfand, fchien einigen Juriften bier Unterflügungsgründe 
Ianbieten. Doch veränderte dies die vorzüglich auch im Leben jelbit und bei ven Stände: 

mlungen und Gerichten vorherrfchende entgegengefegte juriftifhe Grundanſicht nid. 

3) Rönneberg, Über Dienftentlafjung (Berlin 1799), ©. 1, 32, 87, 109, 126, 131, und Welder, 
ndlungen für das öffentliche Recht (Stuttgart 1823), S. 160 fg., und die an beiden Orten ange⸗ 

wien Schriften von Cramer, Schlözger, Malacard, von Kampp u. a., auch über die reichskammer⸗ 
Tqtlichen Entfcheidungen und mandata restituoria in diefem Sinne: Klüber, Öffentliches Recht, 
4, Rote d und bie dort citirten Schriften. 37 

® 



‚18 Staats dienſt 

zeſonderer Vorbereitungen bedürfen und demſelben als ihrem Lebensberuf Hd audit 
widmen, find beſtritten und leider für und noch faſt allein wichtig. Sie bedürſen alſe 
beſondern Eroͤrterung. 

Eine Hauptfrage, melde bier beſtritten iſt und von welcher die Entſcheidung md 
anderer Streitfragen abhängt, iſt die, ob das Amtsverhältniß dieſer Beamten ih auf ® 

gründet oder nicht. Dieſe früher von den Rechtsgelehrten faſt einſtimmig bejahte Frage 
neuerdings berühmte Rechts- und Staatslehrer, z. B. Heffter („Beiträge zum deutſchen S 
und Fürſtenrecht““, 1,125), Dahlmann („Volitik“, I, 246) mit Gönner, aus dem @ 
verneinend entjheiden wollen, meil die Regierung dad Recht habe, die Bürger zur, 

nahme der Staatsdienſte zu zwingen. Allein dieſes entſcheidet wol offenbar nicht i 
ziehung auf Staatsdienſtverhältniſſe wie Die unjerigen, zu deren lbernahme ja bie Neg 
entſchieden gar nicht zwingen will und auch in der Art, wie lie beitehen, übernommen ua 
waltet werben, einzelne beliebig von ihr ausgewählte Bürger nicht zwingen darf. 

Freilich find die Amnter und die Beitimmungen der Amtsrechte und Anıtöpflichten ı 
Regierung nit nah Privatwillfür und für Privatzwede, jonvern als öffentlide 4 
verbältniffe für das öffentlihe Wohl zu begründen, und ald joldye muß fie aud der 
wenn ihın dad Amt übertragen wurde, ausüben. Ja jelbfl in Beziehung auf jeine freu 
Übernahme joll er ſich durch ſittliche praktiſche Pflichten und nicht durch bloßen Brisatt 

und Willfür beſtimmen laffen, ſowie auch in Beziehung auf die Veränderung und Aufh 
des Dienftverhältnijjed dem erweislichen Staatswohl, wenigflend gegen volle Eatſchän 
die Anfprüche des Diener weichen müſſen. Alles vieles aber ſchließt Bier jo wenig 
Beziehung auf die Ehe und den Staat den Vertrag ald Rechtsform der Begründung 
der Beflimmung von Rechten und Pflichten des Verbältnilies ganz aus. (S. Srurdg 
Es ift nämlich eine mehrfach irrige Borausfegung, daß überhaupt Verträge nur übe 
willkürliche Privatverhältniſſe, nicht aber in Beziehung auf tittlide, perſonenrechtlich 
öffentliche Verhältniſſe und Pflichten und über ſogenannte unveräußerlidhe Rechte und N 
abgeichlojien werben Fönnten. Vielmehr iſt gerade die allgemeine juriſtiſche Vorauss 
daß der Menſch überall, alfo auch bei allen feinen Verträgen und Rechtserwerbungen, 
fittliche, alfo unveräußerliche Pflichten beſtimmt werben jolle. Letzteres iſt z. B. audy 
der Ball, wenn ein Vater zur Ernährung feiner hungerigen Familie das nöthige Brei 
und dieſes läßt ja doch jeder ald Vertrag gelten. Die gegenjeitige Bertragseinwillige 
gibt jenem pojitiven ſittlichen Inhalt, namentlih auch manden Pflichten in Beziehung 
perjonen- oder ſtaatsrechtlichen und vie Öffentlichen Verhältniſſe die juriſtiſche, die obje 
eoncrete Erfennbarkeit und nähere Beſtimmtheit. Sie gibt ihnen eine Rechtsform 
gründet dabei insbeſondere aud neue und eigenthümliche Rechte, joweit nur badurd ni 
juriftiich erfennbare und beftinnite, concret perſonenrechtliche, abfolut unveränderlich 
verlegt werben. In diefem Sinne nun kannte das Recht wie der Spradgebraud al 
ſtets wirklihe und gültige Verträge auch über unveräußerlihe Rechte und Pi 
perfonen= und flaatörechtlihe Verhältniffe, über Staats: , Ehe: und Dienfiverhält 
jelbft wo etwa die Gejege in Beziehung auf den Zwang zur Erfüllung oder die bel 
hebung jo entflandener Verträge Ausnahmen von den gewöhnlichen Bertrageregel 
wendig halten, jo 3. B. rückſichtlich der Staatöverträge, der Lehns- und Amtéve 
Verlöbniß- und Ebeverträge, etwa auch rückſichtlich der Ehevertragsbeftimmun 
religioͤſe Erziehung der Kinder, da iſt dieſes kein Widerſpruch gegen die vertragsmä 
form der Begründung und die vertragsmäßige nähere Beſtimmung dieſer Verhäl' 
Verträge haben auch die allgemein rechtlichen Wirkungen, bis zum Erweiſe ihre 
Beſchränkungen durch klar entgegenſtehende juriſtiſche Beſtimmungen aus ber rech 
der Verhältniffe oder aus beſondern Geſetzen. 

Das Rechtsverbältniß nun aber, welches zwilchen dem Staat und bem © 
zwar durch einen viliihtmäßigen,, aber juriſtiſch freien Vertrag, durch freimilligg 
und freimillige Annahme eines beflimmten Staatödienftes begründet und naher 3 
ift ein gemifchtes. Es Hat eine boppelte rechtliche Natur und murde nad 

deutjchen Staatsrecht auch ſtets 10 betrachtet. Es erjcheint zum Theil als SQ 
injofern dad Amt und defien Befegung ſowie die Mechte und Prlichten in Q 
Amtsausübung zunächſt für das Hffentlihe Wohl beftimmt jind, ſodaß 
bie Privatneigungen die öffentlihen Rechtöpflichten des Negenten und Q 
verlegen dürfen. Es erfcheint aber zugleih auch als privatrechtlich, n\ 
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Selbſt diejenigen Juriften, die, wie 3. H. Böhner, überhaupt einer despotiſchern 
anficht huldigend, das ſtrenge Medht der Diener beftritten, räumen ihnen doch diefe Re 
dem Standpunft eridenter Billigfeit und nach den Grundſätzen ber juriftifchen aequ 
bona fides wieber ein.?) Am wenigflen war vollends darüber Streit, daß über jede ir, 
Strafe wegen Unwürdigfeit oder Unfähigkeit zu verhängende Entlaſſung gerichtlicher A 
nöthig fei. Selbft bei folhen Dienſtverhältniſſen, mit deren Natur am erſten folde Gi 
im Widerfpruch feinen, wie die Minifterftellen, wendete doch das Reichskamm 
diejelben zum Schug der Dieneran, jo z. B. nad dem befanuten Streit Friebrid ! 
Moſer's gegen ven Landgrafen von Darınjlant. Ebenſo noch der Reichshofrath zum € 
Hrn. von Wangenheim. Ja endlich, wenn die Landesherren, um ganz oder theilı 
der Herrſchaft diefer Grundſätze zu entziehen, in ihren beſondern Gejegen und Dienfli 
durch vie Glaufel ad bene placitum einjeitigen Widerruf der Dienfte jich vorbehalte 
fo gaben viele Rechtlehrer derjelben feine praftiihe Wirkſamkeit, falls die Glaujel I 
unter befondern Umſtänden individuell angewendet wurde. 3) Sie erklären jie ald d 
des Rechtsverhältniſſes, ald den öffentlichen und Vrivatrecht widerſprechend, als bi 
Kanzleiform oder ald ein bloßes strictun jus, welded auch bier nur ale untergeo! 
Grundſätzen der aequitas ausgelegt werden müſſe. liberhaupt aber begründeten jie ih 
aus der Natur des Dienftverbältniifes, welchem der Staatödiener, damit ed gut verwal 
durch ebenfo bleibende aufopfernde Vorbereitung und Verzichtleiflung auf andern Lel 
jih widmen müfje, als das Amt an jich bleibend fei. Sie urtheilten, daß es einem 
öffentlichen und Privatrecht und dem natürlihen und objervanzmäpigen Sinne des! 
daß es den Brundfägen der honestas, aequitas und bona lides widerſpreche, wenn e 
Dienftverhältniß anders ald durch freien Willen des Dieners, durch Naturbinven 
gerihtlih anerkannte Unwürdigkeit oder Unfähigkeit, wenn ed willfürlid und zum 
Lebensſchickſals eines treuen unſchuldigen Diener und zugleich zur Beunruhigung un 
jegung des ganzen Dienerſtandes und des Dienftes aufgelöft werde. Wo uber dajl 
Schuld des Dienerd dennoch aufgelöft wurde, z. B. etwa durch Aufhebung des gany 
da fanden fie rechtliche Schadloshaltung durch Belaffung des ganzen Gehalts begı 
Diefer Anfiht entſprach nod der Reichsdeputationshauptſchluß von 1803, indem ı 
Auflöfung einer ganzen Reihe von Artikeln diefe Rechte ver Staatödiener reichsgrun 
garantirte.5) Und auch die deutſche Bundesacte, ſonſt fo wenige Rechte der Sta 
berührend, fichert aufd neue doc dieſe Nechte dieſer ſrühern Staatsdiener in einem f 
Artikel (15). In Beziehung auf Juftizbeamte aber hatten jogar die Reichsgrundgeſeß 
gebietend völlige Inamovibilität feftgefegt und die Glaufel ad bene placitum ganz unt 

Daß Gewalt und fürftlicher Abfolutisnus zumeilen noch während der Zeiten de 
auch dieſe Rechtsgrundſätze verlegten, ift natürlich. Vorzugsweiſe aber wurben fie in de 
bundszeit nad dem Vorbild der Napoleonifchen Gentralifation und Despotie hint 
Die jegt oft eingetretene Rechtloſigkeit follten die jegt und zumal feit der Gründ 
eonflitutionellen Verfaſſungen entſtehenden Staatsdienſtgeſetze, Dieneredicte oder 
dienſtpragmatiken aufheben und das Verhältniß zeitgemäß reguliren. Vorzüglich w 
infolge derſelben, während man wirkliche Beſtrafung der Dienſtvergehen häufig verna 
die Länder mit großen Summen von Penſionen für quieſcirte Staatsdiener überlaſtet 
mit groͤßern zuweilen für die penſionirten als für die thätigen Staatsdiener, entſta 
ſolchen ungeheuern Misbrauch des Penſionirungsrechts bei vielen ver Irrwahn, als 
dieſen neuen Dienſtgeſetzen die Rechtsverhältniſſe der Staatsdiener viel zu gut, ja 
befier als nad) dem frühern deutſchen Nechtözuftande oder auch nur beffer als in ante 
Staaten feſtgeſetzt. Somenig indeß diefed ver Hall ift, jo fünnte man doch ſelbſt nod 
weniger guten, die wol manche unerfahrene Politiker an deren Stelle jegen möchten, fü 
zufrieden geben, wenn biefelben, wenn die Rechte ver Regierungen und Minifter ü 
ftellung und Beförderung, Venjionirung, Verfegung und Entlaffung der Staatsdie 

2) Böhmer, Dissert. de jure principis circa dimiss. ministror., 68. 4, 13. 
3) Bol. Rönneberg, Über Dienftentlaffung, S. 88, und die daſelbſt angeführten Schriitiell 

tanella, Tract. de pact. nupt., I, 4, 10, und Schlozer, Etxatsanzeigen, VIII, 44. 
4) ©. die beiden vorigen Noten. 
5) Dal. 3.8. 88. 3—7, 14, 17, 19, 20, 24, 27, 47—-59, 64—66, 68—85. 
6) Wahlcapitulationen feit 1700, Hr. 24, 8.10. 
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verwendet würden, wozu ſie der Natur der Sache nad) und nad den gefeglihen und 

terungderklärungen beitimmt jein follen, nämlid nur im Intereffe einer gefeglichen und 
n Verwaltung ihrer befonbern Anter, im Intereffe einer wirklich guten Staatsdienſt⸗ 
saltung. Aber das Übel ift, daß dieſes nicht der Ball ift, und daß, wie jeber zugeftehen wird, 
ie Dinge im Leben und die Natur ver Berhältniffe ind Auge gefaßt hat, Hierauf durchaus 
einmal zu rechnen iſt. 
3e mehr Gewalt die Regierung, die Minifter, die Günftlinge über die Staatsdiener haben, 
ehr fie eben dadurch den regelmäßigen, gefeglihen Gang der Verwaltung beliebig ändern 
en, um fo mehr gebrauden fie auch diefe Gewalt zur Vermehrung ihrer Einflüffe, zur 
hſetzung ihres Eigenmwillend und ihrer Neigungen und Intriguen, um fo mehr müffen 
Einwirfungen diefen eigenen und fremden Intriguen und nepotiftifchen Zwecken dienen. 
I bisherige bildet nämlich noch nicht die Hauptgefahren. Die neuen Berfaffungen haben in 
her Beziehung die Willfür beſchränkt und einen natürliden politifhen Kampf der Bürger 
Hre Freiheiten und Verfaſſungen erzeugt. Diefe Verfaffungen aber, meit entfernt, wie 
ngland und in Belgien, zu einer entfchiedenen und gern zugeftandenen Wahrheit gelangt 
in folcher als unvermeibliche Nothwendigkeit anerfannt zu fein, werben wenigſtens von 
Her Seite bereut, werben vielfah von außen und innen ungünftig angefehen, beengt, zur 
abrheit verkehrt und in einen beftändigen Kampf um ihre Eriftenz geführt. So entſteht 
em Syſtem des freien Staats, der wahren ſtändiſchen oder repräfentativen Verfaffung 
lich entgegengefeßtes Streben. Jenes Syſtem ift dad Syſtem der Herrfchaft ver wah—⸗ 
Öffentlihen Meinung. &8 entftand aber ein binterliftiger feinpfeliger Kampf gegen bie 
ten; der Verfafſungsrechte, ein Streben, nicht die wahre öffentliche Meinung zu erfennen 
'zu verwirklichen, fonbern fie felbft und überhaupt die verfaffungsmäßige Volköfreiheit und 
Bürger, welche in Gemeinde: und ſtädtiſchen Wahlen ald Abgeorbnete oder Beamte bie 

öffentlihe Meinung ausſprechen und geltend machen wollen, zu _überliften, zu befämpfen, 
Igen und zu unterbrüden. So bildete fidh denn nebft andern Ubeln, wie z. B. dem Haß 

das wahre Lebendelement der ftändifchen Verfaffung, gegen alle Offentlichkeit und Preß⸗ 
ft, auch unfer franfhaftes und gefahrdrohendes Staatsdienſtverhältniß. Es bildete fi 
treben, alle Rechte in Beziehung auf die Diener nicht für eine gute Verwaltung ber 
ienſtgeſchäfte, ſondern als Mittel in jenem verkehrten, unglüdfeligen Kampf zu ge- 
‚ ala Mittel, um Volfäfreiheit und öffentlihe Meinung, um alle für fie gefinnten 

bten, Bürger, Ständemitgliever zu unterdrücken und zu verfolgen. 
Im der Begründung einer Motion auf einige Veränderungen in der Staatövienerpragmatif 
vem badiſchen Kandtage 1833 (ſ. den befondern Abdruck diefer Motion, S. 7, und das 
Bfoll der elften öffentlichen Sigung vom 12. Juli 1833) führte ich Bolgended aus: „Am 
en in Die Augen fallend, wenn aud) vielleicht an ſich noch nicht einmal das Verderblichſte, ift 
telaftung des Landes mit ungeheuern Abgaben. Die Budgets zeigen e8, wie die Penflons- 
on Sahr zu Jahr fich mehrt. 
‚Der zweite und vielleicht größte Hauptnachtheil bei diefem großen Aufwand aber tft 
daß derjelbe zum größten Theil weder zum Vortheil der Beamten noch zum Beften des 
es, fondern ungefehrt zum größten Schaden von beiden verwendet wird. | 
‚Zum Schaden der Beamten, fage ih, wird jene minifterielle Willkür der Penſionirung 
t, und zwar zunächſt zum Schaden derjenigen, die von dieſen Maßregeln getroffen werben. 
(ge zwar mögen benfen, daß, wenn ein Beamter nur mit gleihem Rang und Gehalt verfegt 
nur mit einem verhältnigmäßig bedeutenden Theil der Befoldung penfionirt werden 
e, ihm kein Übel, Fein Iinrecht zugefügt werde. Wenn aber ein Beamter aus feiner ihm 
ren Heimat, etiwa aus der heitern Pfalz, aus dem fchönen Heidelberg, wo er mit feinen’ 
wandten und Sugendfreunden lebte, wo er Haus und Garten erwarb, mo er feine Kinder 
Ferzog, wenn er, jage ich, plößlich in einen ihm fremben Landestheil, vielleicht in eine raube, 
inne Schwarzwaldgegend verfeßt wird, in eine ſolche vielleicht, wo er elf Monate im Jahre 
eigen muß, wird er ſich nicht ebenfo unglüdlich fühlen ald der verbannte Ovid in feinem. 
ni? Wie oft find ſolche angedrohte oder vollzogene Verfegungen ein großes Unglüd für den 
imten auch da, wo jie dem Staat gar nicht zum Vortheil gereichen. Ich bitte ferner Folgendes 
erwägen. Denken Sie jih einen Beamten, der nur ein einigermaßen edler Mann ift, ver 
fein hoͤchſtes Lebensglück im heilfamen Wirken für feine Mitbürger findet, aber in feinem 
nicht mehr im Stande ift, einem andern Lebensberuf ih zu widmen ald dem feiner Amts- 

Igkeit, wozu er noch alle Kräfte hat. Denken Sie ih nun dieſen durch beliebiges Penſioniren 
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plöglih in Untbätigfeit und Wirkungsloſigkeit verfegt! Wäre für diefen Mana nü 
alles elenven Geldes fein weſentliches Lebensglück zerflört? Zu dem Hauptunglüd des y 
Wirkungskreiſes kommt freilid noch die Verminderung jeiner rechtmäßigen Ginfu 
forgenfreien Ernährung feiner Familie, vielleicht zugleih mit den höchſt bebeutenven ! 
bei no jüngern Staatöbeamten und zugleich mit der zerftörten billigen Erwartung 
Vorrückens, vor alleın aber das jchmerzliche Gefühl, auf Koften feiner Mitbürger, 
nicht nügen kann, ernährt zu werben. Wenn dann dabei die minifterielle Willfür nic 
fhaut wird, jo muß auch noch der Schein einer Unwürdigkeit ober Unfähigfeit auf ih 
Durch die auf dem legten Landtage angenommene Beftimmung über die Yunctiondge 
Staatödiener aber foli die Penſion derjelben bei dem Abgang aller Sicherheitsmit 
Willkür noch ferner Herabjinfen, ſodaß der Stuatsdiener noch mehr bloßgeſtellt if al 
Für den ganzen Stand der Staatsdiener aber ift ihre Ehre und ihr Lebensſchickſal 
Möglichkeit, jeden Augenblid beliebig penjionirt und verfegt werben zu können, t 
fheinbaren conftitutionellen Sicherheit und mitten im conftitutionellen Staat, wi 
Willkür ausgeſchloſſen und ein fefter gefeglicher Zuftand begründet werben foll, in! 
wejentlichften Beziehungen von unbefchränfter Willkür der Minifter abhängig. Diefe 
hängt wie bad Schwert des Damefled über ihren Häuptern. Viele Penjtonirungen 
jeßungen erfolgen ohne alles Gehör, ohne alle Angabe von Gründen, bald aus Ungı 
infolge falfcher Denunciationen, geheimer Gonbuitenliften oder Spionenberidte , ball 
ſtrafung patriotifcher ejinnungen, bald um Günfllingen Plag zu machen, ja, bei 
Negierungen vielleicht gar auf auswärtige Anträge. 

„Daß aber aud für den Staat auf ſolche Weife diefe grenzenlofe Abhängigkeit der 
von minifterieller Willkür ſchädlich, und der größte Theil des Aufmandes für Beni 
außer der Steuerlaft verderblich fei, leuchtet von felbit ein. Der Staatöpiener muß nı 
allmählich durch diefe Abhängigkeit von abwechſelnder Minifter: und Günſtlingswil 
Ohrenbläferei und Nugenvienerei vie jelbfländige Würde mehr oder weniger 
Indem die Minifter und, was fhlimmer ift, Günftlinge, geftugt auf das Mittel d 
willkürlichen Berfegung und Penfionirung, ven Diener zu den öffentlich nicht wohl zu z 
Zweden, 3. B. zu Wahlumtrieben, beſtinmen, muß der Diener nothiwendig am moral 
rechtlichen Charakter verlieren. Insbeſondere wird er duch ſolche Willkür und fklav 
hängigfeit von oben durchaus nicht zur wahren Treue gegen die Regierung geſtimmt. 
wo Willfür und ſklaviſche Abhängigkeit flattfindet, wohnt Selbftfuht und kalte L 
warme herzliche Treue. Auch wird ebenfo wenig dad wahre monarchiſche Princip 
erfihütterlichkeit des Throns und der Blaube an dieſelbe befeftigt werden, wenn die ö 
Stellvertreter des Fürſten täglich wechſeln und den Befig ihrer Würden von Willkur 
fehen. Die menſchlichen Dinge ftehen, man kann nicht aufmerffam genug darauf 
Verbindung und fireben nad Harmonie und Affımilation. Glaube man auch nidt 
das beliebige Venfioniren vie Diener in befferer Zucht Halt. Nein, darunter leiden ja 
guten Staatödiener, träge und ehrloſe Diener vermeiden entweder durch Servilität 
geben in die politifchen Leidenſchaften ver Mächtigern die minifterielle Ungunſt, ober fi 
ohne Kränkung, ja jie fuchen fürs Nichtsthun die Staatspenjion. Wohlverdiente 
indbefondere aud) gerichtliche Entlafjungen der Unwürbigen ohne Benlion, jind den: 
unangenehm, machen linterfuhungen und Mübe nöthig. Weit bequemer ift es, man) 
mit einem Federſtrich, ohne alles Gehör des Dienerd wie ohne Angabe irgendeine | 
Schuldige wie Unſchuldige. So entgeht dann aber auch dem Staatövienerflante di 
entbehrliche moraliſche Achtung und das Vertrauen der Staatöbürger. In Zeiten : 
und Gefahr wird fein Wort, das bisher nur der perfünlihen Willkür und der Gem 
die wohlthätige Kraft zum Schuß des Fürften und der Verfaffung verlieren. Es jinkt 
immer mehr der Glaube an die Herrſchaft fefter Stantögrundfäge und eines feſter 
zuftanded. Bor allem verberblih ift aber das, daß durch das willkürliche Verſe 
Penitoniren und vollends durch gehäfliges Disciplinarverfahren und die gleih me 
neue Srfindung ber Probejahre aud die Juſtiz ihre ganze Selbſtändigkeit und die 2 
ihrer Unabhängigkeit verliert. 

Da aber vie Richtergewalt täglich über alle Güter und Rechte ver Menſchen, aljı 
ſelbſt enticgeibet, und jo von der Juftizverwaltung gewiſſermaßen das ganze Menſchen 
feinen Grundſätzen und Beitrebungen abhängig wird, jo iſt mit der Zerftörung d 
wendigen Unabhängigkeit ver Juftigbehörben auch die meientlichfle rechtliche Sicherh 
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zund Rechte der Staatsbürger, pie Sicherheit aller Heiligthümer ihres gefellfhaftlichen 
18 zerſtoͤrt.“ Diefe Schilderung ſchon vor Jahren wird leider dur die neueflen Zu— 
e auch heute noch allzu fehr veranſchaulicht. 
V. Bortjegung. C. Die falſchen Rehtfertigungsgründe unferd neu— 
ſch en Syſtems. Einem feſtern und beſſern Rechtszuſtand der Staatsdiener ſtellten ſich 
eutſchland, wie in Frankreich, vorzüglich dreierlei Hauptrückſichten entgegen. 
Die erſte beſtand in dem früher jakobiniſchen, dann Napoleoniſchen despotiſchen Gen: 
ationsſyſtem, welches in Deutjchland, zumal in den Rheinbundäftaaten, nur allzu viel 
ill fand. Nach ven echt germanischen Anfichten follten die Staatsdiener geachtete gefegliche 
ceter und Schützer ber feften Grundſätze des Friedens, der Gerechtigkeit und des Landes⸗ 
8, ſie ſollten in ihren Grafſchafts- und Amtsgenoſſenſchaften geliebte, wohlthätige 
ger auch ihrer beſondern Gerechtſame und Intereſſen fein, ſolche, vie nicht wie Bedienten 
yerlei Befehl bereit fein müſſen, fondern innerhalb ihres beftimmten Amtöberufs bleiben 
wei Durchführung der verfaſſungsmäßigen Rechte und Befehle des Kaiferd und ded Landes: 
ı zugleich bei ihm felbft die Rechte ver Bürger in geziemender Weife gegen Misleitungen 
Misgriffe zu vertreten ſuchten. Jenes despotiſche Syſtem will dagegen nur willenlos 
agige und gefürchtete Werkzeuge für alle wechſelnden Launen und beliebigen despotiſchen 
hle des Herrſchers und ſeiner Miniſter. Gegenſeitige Achtung und Liebe zwiſchen den 
nten und den Verwalteten ſchienen jetzt gleich dem feſten Rechtszuſtand der Bürger und 
nten mehr hinderlich als heilfam. Deswegen jagte man die Beamten in flüchtigem Wechſel 
das Land und machte jie abhängig von jeder Willfür. Nach viefem Syſtem wird ver 
inte, welcher dem rechtöverlegenven oder unmoralifchen Willfürbefehl gegenüber an geheiligte 
udſätze erinnern und jie achten wollte, nach dem eigenen Ausdruck eined deutſchen Miniftere 
unbrauchbares Werkzeug weggemorfen”. Geheime Berichterftatter und Spione mußten die 
leGeſinnung, jo wie ver Bürger, fo vor allem die derBeamten überwachen. Tiberius wollte 
Balifation der Nömer und erklärte das Sittengeriht unpaffend für feine Zeit. Dem 
km neueuropäifchen Meifter des Syſtems legte man die Worte in den Mund, daß erſt die 
er fich aviliren müßten, ehe fie recht brauchbar jeien. So war es, fo ift es bei dieſem Syſtem 
WE unvermeidlich, nicht etwa blod da, wo mit Bemwußtfein abfolut unwürdige Zwecke der 
er oder ihrer Günftlinge verfolgt werden. Es ift auch) da unvermeidli, wo man, wie 
Napoleon nnd in dem Juftemilieufgftem und wie zum Theil in Deutſchland, dem Volt 

onär feine geheiligten Berfaffungsrechte ganz oder theilmeife zu entziehen oder zu ver- 
fucht, wo man andere Zwede und Regierungsfufteme verfolgt ald die, welche bei der 

eit der Bürger und der öffentlihen Meinung ausgeſprochen und befolgt werden dürften. 
iſt leider beitändige Unterdrückung der dem Regierungsſyſtem entgegenflehenven Breiheit, 
heit und öffentlichen Moralität, Beftehung und Täuſchung jeder Art unvermeidlich. 
Ein zweiter Geſichtspunkt, welcher ſich einem guten und feften Rechtszuſtand der Staats- 
e entgegenftellt, ift eine höchſt verderbliche, gottlob aber faljche Auffaffung vom Wefen des 
tutionellen Syſtems und feiner Berantmwortlichkeit der Minifter. Dan vertheidigt namlich 
Yiefer irrigen Auffaſſung im mejentlichen vie Napoleonifche Gentralifation und Regierungs⸗ 
sr in Beziehung auf die Beamten aus ehrenwertbern Motiven und ohne die übrigen 
rmeislichen, unmoralifchen, ververblichen Mittel des Syſtems zu wollen, weil man glaubt, 
smftitwtionelle Regierung bedürfe verfelben, um bie ihr durch die ſtändiſchen Rechte ent- 
e Macht aufzumwiegen, um die Oppofition wirkſam befümpfen zu Eönnen, und fodann, 
die Minifter fonft nicht für die Vermaltung verantwortlid; gemacht werben Eönnten. Wäre 
ier zu Grunde liegende Auffaflung ver repräfentativen Verfafjung die richtige, wahrlid 

- müßte man denen beijtinmien, die jie wegen ihrer angeblihen Täuſchungen und ver- 
hen Wirkungen verwerfen. Machte jie wirflid jenes Syſtem der Rechtloſigkeit, der 
ur und ver Gorruption in Beziehung auf den ganzen Beantenftand und vollends auch 
se fonftige neubeutfche Apminiftrativ: und Bolizeiniacht nothwendig, fo wäre jie eine Peft. 
wäre ed, wenn in ihr veillfurli zur Bekämpfung und Niederhaltung einer liberalen 
ofition im Volk und in den Kammern, bei den Gemeinde= und Deputirtenwahlen, die 
ierungen das Volk corrumpiren, feine Angelegenheiten. durch fervile Beanıte minder gut 
alten und Freiheit und Recht dev Bürger bundertfachen Verlegungen preiögeben müßten. 
t filh wol etwas audfinnen, wodurch man die conftitutionellen Berfaffungen mehr um 
mg und Vertrauen bringen könnte, fie, welche vielmehr gerade Korruption und Will: 

3 Abfolutismus aufzuheben beftimmt find? Uber zu fo irrigen Anfichten werben bie 
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Regierungen ebenfalls nur verführt durch Diejenigen, welche, wie Napoleon und | 
Juſtemilieuſyſtem, die Wahrheit des repräfentativen Syſtems reactionär unterbrä 
Halbheit oder Lüge daraus machen möchten. Wo aber das Syftem eine Wahrheit i 
Belgien, in Norwegen, Schweben, England, Italien, ver Schweiz und Holland, da 
Berirrung fern. Die volle Freiheit der Bürger und der öffentlihen Meinung, na 
Preſſe, ſteht hier nicht im mindeften in gehäſſigem Verhältniß zum Regenten und 
angefeindet und verfolgt. Die Verwaltung ift hier, und zumal in England, zum gri 
einmal in ben Händen ver Bürger oder folder unbezahlten Beamten aus dem 
wie 3. DB. die unbejolveten englifchen Briedendrichter, durchaus von Feiner M 
Minifter abhängig find, die nicht verfegt werden können, und welden ſelbſt eine Entl 
eine Laft abnähme und fie als Kandidaten der Oppojitiondpartei empföhle Al 
Geiſtliche, Profefjoren, Lehrer und ſelbſt vie Offiziere, welche ihre Stellen kauften, Eönn 
bort von ber Regierung nicht, fowie bei und, entlaffen, penflonirt oder verfe 
Advocaten, Notare, Ärzte, Bürgermeiſter hängen dort nicht einmal durch Anſtellur 
ſtätigung von der Regierung ab. Bon der bei und fleigenden Gewalt, felbft über di 
leute, von beliebigen Gonceffiondertheilungen und Berweigerungen, Eniziehungen, j 
Bedrohungen der Zeitungsredactoren und der Buchhändler mit den legtern‘, wei: 
vollends nichts; und die wenigen Staatsbeamten, welche Befoldungen genießen un 
Minifter und Minifterialbeamte bei einem Minifterwechfel, ihrer Partei treu, fr 
Zaczeem haben theils durch Obſervanzen, die in England unter der Garanti 

ffentlichkeit und einer rechtlichen und freien Öffentlichen Meinung mehr ſchützen als 
Geſetze, Bürgſchaften gegen beliebige Entlafjungen und au für genügende Penfio 
brachten fie ihren Amtern nicht von den ſchweren Vorbereitungen in der Jugend 
mögen und ihren übrigen Lebensberuf zum Opfer. Zu dem allen werden nun nı 
Ländern, wo bie fländifche Verfaffung eine Wahrheit ift, die Minifter durch die 
Parlamentsmajorität beſtimmt. Ja die Krone ift auch bei der Ernennung zu andı 
wie namentlich den höchſten Richterftellen, durch Obſervanzen oder Gelege beit 
Eönnen denn hier wahrlich ver König und dad Minifteriumin Beziehung auf die Bert 
die Öffentlichen Diener und durch dieſe nimmermehr einen ähnlichen beliebigen Einflı 
als er ihnen bei unfern unendlich zahlreihen, nur von der Regierung beliebig ernann 
förberten Beamten felbft auch dann noch bliebe, wenn auch die Rechtsverhältniſſe u 
diejer Diener noch fo gut und fiber beflimmt würden, und wenn bie Regierungen f 
Heimlifeit und die Wahrheitsunterdrückung und die Wahrheitöfälfhung durch 
verzichten wollten. Allein dort, wo die conftitutionelle Verfaſſung Wahrheit ift, we 
freieften Preffe heilig gehaltenen, geliebten und geachteten glüdlichen Fürſten fie al 
entſchieden zugeftehen, da ift auch all jener Kampf und Bebrüdungseinfluß eines na} 
Verwaltungsſyſtems gegen die Öffentliche Meinung und die Oppoiition ganz entb 
unzuläjfig. Sat dort die öffentliche Meinung der Nation für eine politifche Bartı 
Hauptanfiht entſchieden, und hat der Kürft bei etwaigem Zweifel zur freien Einm 
feiner Anfihten und zur Erprobung der wahren Öffentlihen Meinung an neue fr 
der Nation appellirt, an Wahlen, welche nicht die Regierung für fich felbft zu beher 
welche vielmehr nur unter ven politiichen Parteien in der Nation beftritten,, von der 
nur in ihrer verfaſſungsmäßigen Freiheit gejchügt werben, nun alsdann hat ber F 
neuen nad) der parlamentarifchen Mehrheit ernannten Minifterium und in dem von 
bei voller Freiheit der Discufiion und Prüfung gewünſchten Regierungsivflem di 
jihern Bürgfchaften für eine weife, beglüdende und durch die Unterflügug ber Rat 
und glüdlihe Regierung fowie für Befeitigung alles Bolkshaffes und aller eig 
antwortlichkeit. Er hat jegt gerade in ber nur geſetzlichen Beamtenthätigfeit, in 
Öffentlichkeit und Prepfreiheit die beflen Bundesgenoflen. Ia die Oppofition feldft i 
Bürgſchaft und Bundesgenoflenfchaft. Weit entiernt von allen Wiperftreite grg 
die Oppofition nur ihre wahre, unermeßlich wohlthätige Aufgabe. Dieje befteht nün 
bei allen Regierungsmaßregeln die möglichft vieljeitige Prüfung von den verfchiepenfl 
punkten aus zu bewirken, der an fi wohlthätigen, aber vft einjeitigen Regierungdl 
Einheit und Ordnung gegenüber ſtets die Freiheit, und in der ganzen Regierung u 
bad unermüblihe Streben für Wahrheit und Gerechtigkeit und dad wahre Staatöwol 
I halten und endlich da, wo die Überzeugung der Nation von ber jedesmaligen Lagel 
ine Anderung bes Regierungtſyſtems erheiſcht, dieſe auf friedlichem Wege u 
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Minifterialpartei und Regierung müflen zum verfländigen Befchluß im lebendigen 
h zuſammenwirken wie alle verſchiedenen, zum Theil entgegengefegten @eiftes- 
Bkrafte und Erfahrungen im einzelnen Manne. Die Minifter aber bleiben auch 
ürdigen gejiherten Beamtenftanve hinlänglich verantwortlich, und ſie fünnen es 
e alle Ungerechtigkeit. Sie find verantwortlih für alles, was fe ſelbſt mit ver 
h zuftehenden Macht verfchuldeten. Wenn Beamte, ohne daß fie es rechtlich hindern 
ten, jo find natürlich ſtets nur diefe für ihre Thaten, und die Minifter nur für die 
hrer gefeglichen Beftrafung verantwortlih. Dieje Fehler aber werden nun nicht 
ondern lie werben weit minder eintreten bei einem würdigen, ald bei einem jervilen, 
ı und avilirten Beamtenftande. Und die Minifter haben, wie ſchon oben ausgeführt 
ohne alle Willfürgewalt gegen die Diener die genügenpften Mittel, fie zur ftrengen 
ıng und zu pünktlicher Befolgung aller ihrer gefeglicden amtlihen Befehle an- 
ie Willfür ift nur nöthig zur Durchführung von Ungefeglidkeiten, dient nur um 
fe durchzuführen und den Beamten zu verſchlechtern. Mit Berufung auf die Er- 
r Mitglieder einer ganzen Kammer Eonnte jene citirte Motionsrebe behaupten, daß 
hme der Falle, wo unfehlbar entweder mit dem Willen des Dieners ober gerichtlich 
irt, verfegt oder entlaffen werben können, überall hundertmal mehr böfer und ſtaats⸗ 
Gebraud und Erfolg minifterieller Willkürgewalt zu Tage famen”. 
ın nun aber ein ſolches wahres ftänpifches Syſtem, dad Syſtem wirklicher Freiheit 
nicht, ſondern nur jenen ewigen Kampf des Fürſten und der Regierung gegen die 
Bürger, gegen die Freiheit der öffentlihen Meinung und gegen die liberale Oppo⸗ 
nan jenes demoralijirende Beamtenfuftem ald Kriegs, Unterbrüdungs- und Gor- 
tel für dad Volk — o wahrlih, dann möchte man doch, wenn man nur Eönnte, 
en Abſolutismus Herftellen! Kann man aber das nicht, alsdann erwarte man audh, 
ıtur des Syſtems und der geheime Krieg endlich in Exploſionen, in Revolutionen, 
n Stuart und den ältern Bourbonen, bei unferer deutſchen unglüdlichen Lage aber 
bunden mit auswärtigen Einmiſchungen, Eroberungen und Bürgerfriegen zu 

ıhr bleibt Stein’8 und Schön’d und Wilhelm von Humboldt's Anſicht, daß nur in 
friedigenden Wahrheit der Inftitutionen, in dem Vertrauen auf Bott und die gute 
r vollen Treue gegen Recht und Wahrheit Kraft und Ruhe, Bürgſchaft ver Tugend 
8 gegeben jind. 
himeinenden, aber Schwächlichen, die wegen ver Abneigung der Regierungen und 
3 „Mäßigung“ nur Halbheiten fordern, ındgen dieſes bedenken! Es gibt nur ein 
ides Leben. Gerade die Halbheiten führen zur Unzufriedenheit und wahren Un: 
ar Krankheit und zum Verderben. 
yott, melden Dahlmann gegen die Theorie der deutſchen Nechtögelehrten, die biöher 
echtszuſtand der Staatsdiener behaupteten, in den Worten ausfpridt: „Sie be: 
eined Privatrechts, dem Staat üble Dienfte zu erweifen‘‘, könnten wir alddann 
wenn etwa wirklich der würbige, gute geſicherte Rechtszuſtand ver Staatsdiener der 
e Bälle nach zu üblern Dienftleiftungen führte, wenn nicht vielmehr umgelehrt ge: 
Mangel im allgemeinen vie ſchlechteſten berbeiführte, auch noch außer ven andern 
berührten verderbliden Folgen, wenn ed nicht endlich gegen wirklich ſchlechte 
ytliche Mittel gabe. 
un führt und zu der dritten Rückſicht, welde man oft gegen gute gefiderte Ver- 
Staatödienerd geltend macht, nämlich der auf zugleich wohlfeilere und beſſere Dienft- 
Vorzüglich die Männer aus dem Bürger-, aus den Gewerbs- und Hanbelöftande 

Rückſicht geltend. Sie find gewohnt, ihre eigenen Diener mit dem geringften Lohn, 
ie ſie haben können, zu miethen, diefelben, fobald fie mit ihnen unzufrieben find, mit 
rtauſchen, ohne an Benfionirungen derfelben zu denken. Dabei fehen fie dann na⸗ 
doppelt gerechter Entrüſtung die oft ſchlechten und verlegenden Verwaltungen der 
hren Eaftenmäßigen Übermuth gegen die Bürger, ven Mangel gefeglicher Dienft- 
> gerecht firafenver Entfernungen unwürdiger Diener, die furchtbar anſchwellenden 
für unfere deutſchen Beamtenheere und bie oft noch größern für die Heere der Pen- 
ih. Sie vermeinen dabei leicht den ververblichen Ubeln durch die Übertragung ihrer 
ihrer eigenen Diener auf die Staatsbeamten abhelfen zu können. Allein e8 find 

el, die hier helfen müffen. Größere Offentlifeit und Mündlichkeit und größere 
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Einfachheit ver Verwaltung, forgfältigere,, gerechtere Auswahl, Beförderung und Br 
ber Diener, firengere Aufliht und Beftrafung gegen die pflihtwidrigen, eine gerehte 
Regel gerichtlihe Entfernung aller erweißlich unfähigen und unwürbigen, mit Audi 
leihtfinnigen willfürlihen Benjionirungen und Verfegungen, überhaupt mit flreng 
Behandlung der Staatödiener. Diefe Mittel werden bier unieblbar helfen. Selbft bi 
dehnterm gerichtlihen Rechtsſchutz der Staatödiener gegen Verjegungen und Beniieı 
und vollends gegen Entlaffungen, wie ihn bis zur Auflöfung des Reichsé venfelben bi 
und Randeögerichte gewährten, und bei vielgrößerer Beihränfung der Regenten bei Anf 
und Beförderungen nad) der Anciennetät und mit ſtändiſcher Mitwirkung u. |. w. mußt 
tüchtige deutjche Regenten ihre Dienerſchaft in treffliher Ordnung zu halten, und un 
iondlaften blieben vollends ihren Ländern fremd. Gewiß niemand mehr als ich hu 
Sap: die Beamten find des Volks, nicht das Volf der Beamten wegen da. Riemani 
überzeugt, daß alled Heil der Staaten von guten Beamten abhängt, mie ſchon Solon | 
es keine furchtbarere Peſt für die Völker gibt als einen ſchlechten, trägen, liederlichen, 
Beantenfland. Aber gerade deshalb halte ich das neudeutſche Beamtenfuftem fur bi 
verderblichſte aller Täuſchungen. 

liber die Verderblichkeit ungeſicherter, ungenügender Verhältniſſe der Staatsdien 
Staat und die Verwalteten ſelbſt ſei ed erlaubt, noch die Worte mitzutheilen, bie ein e 
Staatsmann, der Minifter Winter, Eurz vor jeinem Tode auf dem badischen Landtage 18 
Begründung eines Geſetzentwurfs über vie Staatsdienerverhältniſſe ſprach (ſ. Brotofol 
ſten Kammer von 1837, Beilagenheft 1, S. 9): „Die Frage iſt alſo: ob das eigene Ju 
Staats ed nöthig mache, den Staatsdienern durch beſondere poſitive Beſtimmungen ir 
lebenslänglichen Anſpruch zuzuſichern? Beinahe in allen deutſchen Staaten iſt nun d 
bejahend entſchieden. — Es liegt in einem ſolchen Rechtszuſtande der Staatsdienen 
ſentliche Bürgſchaft für die Treue ver öffentlichen Verwaltung und ſomit für das! 
Staats ſelbſt. Bei ven Suften der willfürliden Entlaßbarkeit fpringt überall I 
Nachtheil in die Augen, daß baburd ein fleter und gejährliher Kampf der Parteie 
wird. Wahrend die entlalfenen Diener ihrem durch ihre bedauerliche Lage hervor 
Unmuth auf jeve Weile Luft zu machen fuchen, ſtürmen auf der andern Seite ſtets ei 
ehrgeiziger und brotſüchtiger Afpiranten heran, um diejenigen, die wirflid im Dien 
verbrängen und ihre Stellen einzunehmen. Bei dieſer jtetö ſich vermehrenden Zahl! 

friedenen, bei der durch fie unterhaltenen Unruhe und bei dem durch dieſes Soſtem bee 
unaufhörlihen Wechſel können die Angelegenheiten des Staats unmöglich gut verwalte 
Dazu fommt noch vom Standpunkte des Dieners aus, dag er, wenn die Staatdverma 
entläpt, meiftend erwerblos wird, da er jeine Jugend und fein Geld zur Borbereitun 
Dienft des Staats aufgeopfert und nichts anderes erlernt hat, wodurch er feinen Un 
ehrbarer Weije fi) wieder zu verſchaffen vermöchte. Der Staatöbürger, der jich eine 
Beruf widmet, treibt fein Gewerbe auf eigene Rechnung; er bebarf einer desfallfige: 
ſichtigung vom Staat als joldyen nicht, fondern er findet in dem Publikum eine nad) 
fländen größere over Eleinere Zahl von Abnehmern feiner Dienfle over Arbeiten. A 
er fi für ein Geſchäft ausbildete, zu deſſen Betrich große ihm nicht zu Gebote ſtehend 
lien erforverlid find, er aljo nicht dad Geſchäft aufeigene Rechnung betreiben kann, fo 
in den Dienft eines größern Unternehmers begeben muß, jo ift immerhin das Feld 
Arbeit nicht Elein. Verliert er feinen Dienftherrn, fo findet er wiederum einen ant 
fteht ihm dabei nicht nur das ganze Öroßherzugthum, fondern au das Ausland offen. 
verhält es jich bei dem Staatödiener. Ihm ift der Staat der einzige Abnehmer feinen 
Bon diefem entlaflen, kann er feinen andern Dienftheren mehr finden, und Die Belege 
ihm verloren, basjenige, wozu er ſich in feiner Jugend vorbereitet hatte, fernerhin «: 
und feinen Unterhalt zu erwerben.“ uͤbereinſtimmend fagte die koͤniglich bannoverijd 
ration vom 11. Mai 1832: „Die Erfahrung aller Länder und Zeiten hat auf das 
gendſte bewielen, daB die Güte der Verwaltung und jomit dag Glück der Unterthane 
noch ald von den Vorzügen der Einrichtung, von dem guten Geifte abhängig ift, tt 
Dienerſchaft bejeelt, zu veflen Unterhaltung aber unumgänglich erforberlidy ift, daß bie 
welche ihre Kräfte dem Dienft wibmen, vor willfürliher Behandlung gefchügt fin 
fähigften und ebelften Naturen werben auch einem Staatödienft, der fie, ihre Wirkjas 
ihr Lebensſchickſal preisgibt, fi gar nicht widmen. 

Zu dirfen Gründen erwäge man noch Folgendes: 1) Wenn die gefeglihen Cint 
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er zu gering find, fo iſt ſelbſt ein ruſſiſcher Autofrat nicht im Stande, zu verhindern, daß 
in größter Allgemeinheit die Diener ſich durch Beitehung, Erpreffung, Veruntreuung un⸗ 
liche verſchaffen, welche dem Staat und dem Bürger an Geld und viel Höhern Gütern hun⸗ 
al mehr koſten ald genügende Behalte, und welche jelbft das Heiligthun der Juſtiz durch 
efi der Beilehung verwülten. Die ganze Beamtenjchaft bilver jegt eine jich gegenfeitig 
Rügende, zufammen verihworene Kate, gegen welche ver Bürger hülflos ift. Sogar foldye 
ne ehrliche Männer, welche die allgemeine Ruchlofigfeit niht mitmachen wollen, werben, wie 
vürbige Beifpiele beweiſen, fo lange verfolgt, bis fie das allgemeine Gewerbe durch fein 
gengeſetztes tugendhaftes Beifpiel mehr flören. Glaubt man nun aber, daß die Beamten 
ebenfo jih und ihre Kamilien gegen die Linjicherbeit dev Lage, gegen das linglüd, vielleicht 
en durch Ungunft und Willfür und politifhe Leidenſchaften der Minifter ihr ganzes Ein: 
sen zu verlieren, während ihrer Dienftausübung zum voraus zu decken fuchen? Daher und 
daher in Branfreih die Unehrlichfeit vieler amoviblen Berwaltungsbeamten neben der 
erhaften Chrenhaftigkeit und der größten Achtung der inamoviblen Richter. 
2) Beamte, welche ald Sklaven höherer Willkür, der wechlelnden Laune minifterieller 
en oder anderer Borgefegten und Mädtigen mit Enechtifcher Geſinnung zu ſchmeicheln ſich 
Ihnen, werben ſtets ihre Amtsuntergebenen als despotiſche Paſchas mishandeln und Hierin 
jen Erſatz jür den Drud von oben ſuchen. Sie aljv begründen gerade die hochmüthigſte 
mienariftofratie gegen die Bürger. 

8) In der franzöfijchen Deputirtenfanmer entwidelte, auf vielfache Erfahrung geftügt, ver 
atirte Gasparin, wie dieſe Amovibilität der Berwaltungsbeamten auch dadurch die Ver: 
Bang jchlecht mache, daß die Beamten felbft dadurch die Kraft verlören, ihre Verwaltung von 

tereffen und Zaunen der höhern Beamten und von den jegt ſchwer zurüdzumeifenden 
üſſen der die Minifter unterftügenden Deputirten unabhängig zu halten. 

M) Daß die Beamten alle fefte Grundſätze ver Verwaltung und die Rechte ver Verwalteten 
treben opfern, in alle Launen der wechſelnden Minifter einzugehen und vorzüglich ihr po= 

besten durch Bekämpfung der Oppoiition, durch Wahlbeherrſchung, durch Barteilichkeiten 
sfolgungen gegen ehrliche grundſatztreue Männer von der Gegenpartei zu unterflügen: 

iſt nach dem Obigen durchaus nicht nöthig im wahren Repräfentativftaat, fondern vom Übel. 
iſt dieſe Willkürherrſchaft verMinifter uber das Lebensſchickſal aller Beamten felbft nicht ein- 
as rechte Mittel, un wirklicd ein minifterielled Syftem oder vollends den Thron mit einiger 
xheit und irgend auf die Dauer zu fügen. Sie verfälſcht nicht blos die öffentliche Meinung 
macht fie gerade in ven Kriſen unficher, in welchen es dem König und dem Volk ſo hoͤchſt 
ig wäre, bie wahre dffentlihe Meinung lauter und deutlich vor ſich zu fehen, um danach daß 
Miniiterium und den rechten Gang deſſelben zu bilden ; fie bewirftaud, daß das Minifterium 
merkt untergraben, und daß es gerade in den entſcheidenden Augenbliden verlaffen wird. 
8 alles ſah man recht deutlich vor jicy bei den vielen Minifterwechjeln in der Bourbonifhen 
surationdperiove und zum Theil auch unter Ludwig Philipp. Eine Schar von Verwal 
Bbeanıten wurbe jevedmal von dem neuen Minifterium entfernt und durch Greaturen erfegt. 
Abgeſetzten intriguirten jegt natürlich aufs Außerfte gegen ihren Feind, das herrfchende Mi⸗ 
eium. Uber aud die noch im Dienft Befinplichen fhauten ftetd nad) ver Wetterfahne und 
en, um ſich jiher gu ftellen oder zu pouſſiren, zumal bei jeder Gefahr des Minifteriums, vie 
roſitionspartei und die zukünftigen Minifter zu jhonen, ja fie vervätherifch zu unterftügen, 
fie im entfernten Departement in unmittelbarer Berührung mit den Menfchen leicht Eonnten. 
m als ein Miniflerium, vielleicht der Thron Karl's X., ſtürzten folddergeftalt gerade durch pie 
Kürlich abfegbaren Beamten. Bon der Korruption aber und von dem doppelten und drei= 
en Spionenſyſtem in dieſem Zuſtande kann man fi kaum einen Begriff machen. 
6) Alle bisherigen Nachtheile, namentlich aber auch die von Winter bezeichneten, gelten auch 
Seliebigen Benfionirungen und Verfegungen,, von den Vrobejahren und ven Disciplinar- 
m. Auch fie werben, fobald fie der minifteriellen Wiltfür überlaffen werden, ebenfo wie 
Dienftentfegungen, ungleich weniger im wirklichen Intereſſe der eigentlichen Dienftverwaltung 
als wminiflerielle Corruptions- und Kriegsmittel gebraudt. Auch fie beeinträchtigen nach 
was oben ausgeführt murbe, Unterhalt und Lebendglüd der Beamten und ihrer Samilien, 
sten den gefiherten Rechtszuſtand verfelben und führen zu Korruption, treulofer Dienftver- 
ung und zum binterliftigen Gegenkampfe. 
J. Sortfegung. D. Die wejentlih nothwendigen Verbefferungen unſe— 
deutfchen Dienftgefege. 1) Vor allem muß die rein despotiſche minifterielle Abhän⸗ 
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gigkeit jener Perfonen aufhören, welche gar keine wirflihen Staatöbiener find (Tunb I 
felbe muß der verfaffungsmäßigen Selbftänpigfeit und Freiheit der Gorporationen, ber‘ 
und der Gewerbe Plag maden. 

2) Die Anftellung aller eigentlihen Staatöbiener iſt zwar allerdings ein Hoheit! 
Megenten, doch ſchließt dieſes natürlich verfaffungsmäßige geiegliche VBeftinnmungen ur 
haften gegen falſche Berathung des Regenten und gegen Miggriffe in diefer wichtiger 
genheit nit aus. Sie werden fi vorzüglich auf folgende Hauptpunfte beziehen: — 
daß des Regenten Wahl nicht auf Unfähige oder Unwürdige irregeleitet werde; b) daı 
die verfaffungsmäßigen gleichen Anfpriche aller Bürger auf die Theilnabme am St 
nicht durch Nepotismus und ungerechte Privilegien verlegt werden; c) endlich darau 
Beziehung auf die Dienftbeförberungen Feine unverbiente Zurückſetzung verbienter, fä 
würdiger Staatödiener flattfinde. 

3) Wenn aud heutzutage nicht mehr wie früher beiden meiften Staatsdienſten Bo 
und jpäter lanpfländiiche Wahlen mit ven fürftlihen Ernennungsrecht vereinigt werde 
jo möchte doch mindeſtens bei Bejeßung der oberften Gerichtshöfe, insbeſondere der 
richtshöfe für Anklagen gegen Minifter und Ständemitglieder, nad) dem Vorgang ei 
ftitutionellen Staaten ſtändiſche Concurrenz wmefentlih fein. Für die ganze Landes 
rumpirend aber muß ſchon das wirken, wenn die gemöhnlichen hoͤchſten Gerichte auch de 
gerichtöhof bilden und nach Minifterbelieben befegt werben. In Belgienhatman jene C 
auch für die fo Höchft wichtigen, dort nicht chineſiſchen, aber möglichſt unparteiifchen 9 
der Kandidaten ver Staatdämter für mefentlih gehalten. Anftellungen und Berd 
aber follten wenigftend nicht ohne vorheriges Ausſchreiben der erledigten Stellen und 
ausdrückliche Erwähnung der vorher vernommenen gutachtlichen Berichte der betreffen 
gien und des ganzen Minifter: oder Staatsraths erfolgen. Bei Beförderungen uı 
Gehaltsertheilungen follte mit Beobachtung eines gefeglihen Normaletat3, wie mit 
Juſtus Möfer forderte, wenigftend bei den meiften Stellen, namentlich bei den Juſtizſt 
Ausſchluß von Ungeredtigkeit und Willfür die Anciennetät ald eine Regel gelten. : 
dige Ausnahmen follten durch befonvere Formen auch äußerlich gerechtfertigt werden. 
ed die Weisheit unferer Vorfahren für eine treue und rechtlich geordnete zufriedene D 
wichtig, felbft im Militär. Gerechtigkeit und der allgemeine Geiſt eines Injtituts wo 
einzelne augenblickliche Vortheile auf, und nur zu oft jind es nicht Vortheile, fondern ! 
für den Dienft, weldhe auch unmittelbar beliebige Ausnahmen begründen. 

4) Bei der Einheit unfers deutſchen Befammtvaterlandes und zu der möglichften ( 
und Förderung berjelben ift es, wie auch die Bundesacte im Art. 18 mit der frühern al 
Praxis anerkannte, widhtig, daß die deutſchen Staaten audy Bürgern anderer deutfcher 
flämme ihren Staatödienft nicht verfchliegen. Und wenn dabei nur dem Tüchtigern di 
vor dem einheimifchen Bewerber gegeben wird, fo entfpricht dieſes dem Öffentlichen Int 
Recht des Landes, und niemand kann barüber klagen, da Feiner ein Bannrecht hat, zum 
jeine® Landes angeftellt zu werben. Für wiſſenſchaftliche Anftalten vollends und fi 
Wiſſenſchaft und Bildung ift dieſes Princip unerlaßlich. Der preußiſche Minifter 6 
antwortete, als man ihn aufforverte, die linterthanen eines deutſchen Landes, welches di 
vom Staatsdienſt ausgeſchloſſen hatte, ebenfalls in Preußen auszuſchließen: „Es wä 
richt, auch unſer Land darum eined Vortheils zu berauben, weil man thörichtermeife er 
deſſelben beraubt bat.‘ 

5) Strenge und beftimmte Disciplinar- und Strafgeiege, tüchtige Vifltationen , { 
feit, Breßfreiheit und Anklagerechte der Berlegten und der Bürger müſſen in Verbindur 
geficherten Ehre und Gerechtigkeit für bie würdigen Diener, linwürbigfeiten mögliäft 
Bend, ſtets gerecht beftrafen und den Dienft unbarmherzig von unwürdigen @liebern ı 

6) Anftellungen auf Probe müßten nur auf foldhe, die ſich noch gar nicht dffentlid 
ten, und nur auf ein Jahr befchränft fein: nie aber dürfen fie bei Richtern flattfinven 
bürfen nicht blos Entlafjungen, fondern auch Benftonirungen und Verfegungen : 
Willen ded Dieners bei Richtern durchaus nur nach gerichtlichen Urtheil, nöthigenfalls 
nehmung der Sachverſtändigen erfolgen. Sonft find folhe Richter und ihre Collegien 
unabhängigen Richter, fondern Werkzeuge der Macht. 

7) Bei den übrigen Staatödienern müßte unfreiwilligen Entlaffungen, Beniloniru 
Berfegungen, wenn man über fie nicht überhaupt ähnlich wie früher und wie bei rk 
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Len richterlich will entſcheiden laſſen, mindeſtens dann gerichtliches Erkenntniß vorausgehen, 
a jle zur Strafe erfolgen. 

3) Wo aber auch dieſes nicht der Ball ift, da müßte doch, mit Ausnahme der oben (1) be: 
zeten Diener, eineötheild die Vertheidigung des betreffenden Dieners und das Gutachten 
8 vorgejegten Dienftcollegiums über die Urſachen ver aufgenrungenen,, alfo nachtheiligen 
fionirung und DVerjegung vernommen werben und erft nad erflattetem Referat und Gor: 
at und der Abitimmung in einen gut organijirten Staatörath over wenigftens im Mini: 
ath die Entiheidung vom Fürſten mit Angabe der Entſcheidungsgründe und der Stimmen- 
für den Antrag erfolgen. Alle die Hier vorgeſchlagenen Formen, felbft wenn jie die freie 
cheidung des Fürſten nicht beihränfen,, geben dennoch ihm felbft, dem Staat und allen 
atödienern und dem gerade in Anſpruch genommenen Diener hödft beveutenve berubi: 
re Bürgſchaften dagegen, daß nicht auf eine fo heillofe Weife, mie ed nach dem Obigen ohne 
möglich ift, unnöthig verlegende und jchädliche Benfionirungen und Verfegungen erfolgen, 
Bas Land und jeine ſchuldloſen Bürger mit einer Penjiondlaft , oft für Unwürdige, vie 
+ Benjion hätten entlaffen werben müſſen, und oft für noch brauchbare Diener, beladen, vie 
a würdigen Dienern dad Befuhl einer unfihern, unmwürbigen Lage geben, alle unwürdigen 
die Hoffnung, ihre Unwürdigkeit und Trägheit mit einer Staatspenſion belohnt zu jehen, 
ISchlechten anreizen, das Lebensglück der ſchuldlos Betroffenen und ihrer Kamilien aber ver: 
Ben und zulegt einer durchaus verderblichen Miniſterwillkür, ſchlechten politifchen Zweden 

,‚ ven Staatsdiener und die Staatöverwaltung ververben. Dieſes thun fie auch deshalb, 
bie Minifter durch Die Ausjicht auf dieſe ihnen bequemften Mittel die unbequemen Mittel 
ienfldisciplin, der Beſſerungsverſuche, der Entlaffung und der VBerfegung zur Strafe 
., wobei Gehör und Vertheidigung des Dienerd nicht zu umgehen jind, vernadläfligen 

Kaacı Bequemlichkeit die Schuldigen mit pen Unſchuldigen und diefe mit jenen glei behan- 
Bund vermijchen. Klar aber ift es ebenfalld, daß gerade ſchlechte Zwecke, bloßer Leichtſinn 
bloße Laune ver Minifter bei Verſetzungen und VBenjionirungen an diefen unparteilicden 
ngen und an ber Offentlichkeit ver Gründe meift heiten werben, ftatt daß jegt jeder De- 

Imentschef blos durch feinen einjeitigen Beſchluß oder Antrag die Sache bewirkt. Denn 
Jich wird nad dem jegigen Verfahren ven Finanzminifter, wenn er einen Finanzbeamten 
Gen oder penfioniren will, auf jein einjeitige® Neferat, ohne Gchör des Dieners und ohne 
hen eined Collegiums, der Minifter des Innern nicht widerſprechen, ebenfo wenig ald 
E bei gleichen Fall jenen. Ganz anders, wenn mit Vorlage folder die Sache erhellenden 
mflüche unparteiiiche Neferenten in den höhern Dienft: und Staatsrathöcollegien die Sache 
Wortrag bringen und aud im Staatdminifterium unparteiiiche Gorreferenten neben dem 
Wenden Minifter ald Referenten die zweifelhaften Momente und Bedeuken zur Sprade 
gen müflen, wenn darüber abgeftimmt und wenn in Öffentlich werdenden Entſcheidungs⸗ 
Ben dem Diener und ver Nation Rechenſchaft abgelegt werden muß. Wenn aber über das 
wsichickfal eined Bürgers verfügt und den übrigen Bürgern Laften aufgeladen werben, 
mn von Millionen, oft für die verderblichiten Zwecke, wie bei unjern Benfionirungen, dann 
man wol im conftitutionellen Staat, deſſen Seele Gejeglichfeit und Offentlichkeit ift, 

uofhaften fordern, daB diefe Verfügungen nur von einer unparteiifh und collegialiich be- 
unen Nothwendigkeit der Anwendung der bier einjhlagenden Staatdgrundfäge ausgehen; 
ann darf man wol offene Vorlegung der Gründe folder Mapregeln fordern. Man darf 
"olden, vielleicht den übrigen Bürgern wie den Staatsdienern höchſt verberblichen Beſchlüſſen 
Bingen, daß der Diener wenigſtens gehört, daß Die nöthige parteilofe, fahfundige Prüfung 

. mdlich die mefentlichfte aller Nechtfertigungen und aller Gontrolen, die Offentlichkeit, ein: 
B,. Und gewiß werben, wenn jene obenbezeichneten Diener ausgenommen bleiben (I), 
Buur jchlechte Gründe der Miniſter das Licht zu Iheuen haben. Wären diefelben aber etwa 
Bfeilig für den Diener, fo follte er entweder, ftatt einer Belaftung der Staatöfaffe durch 
«. ohne Penſion mit Entlajfung beftraft oder mindeftend zur freiwilligen Dienftentjagung 

mt werben. Jedenfalls ift in einem Gemeinweſen für jeve Verſchuldung an denifelben, 
eine Berfhuldung im öffentlichen Dienft die Öffentlichkeit Feine ungerechte und nur eine fehr 
ÜHätige Kolge. 
Insbeſondere fpricht auch dieſes für die vorgefchlagenen Mafregeln, daß jie und bie brei 
Drzwede, für melde jie wirken und die man einander entgegenftellen will, ſich im mindeften 

Beeintraͤchtigen, vielmehr, wie ſtets im natürlichen gefunden Syſtem, ſich gegenjeitig unter: 
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gigkeit jener Perfonen aufhören, welche gar feine wirflihen Staatöbiener find (I und IM) 
felbe muß der verfaffungsmäßigen Selbfländigfeit und Freiheit ver @orporationen, der] 
und der Gewerbe Plag machen. 

2) Die Anftelung aller eigentlihen Staatöbiener ift zwar allerbings ein Hoheit# 
Regenten, doch jchlieht dieſes natürlich verfaffungsmaäßige geſetzliche Beſtimmungen un! 
ſchaften gegen faliche Berathung ded Negenten und gegen Misgriffe in dieſer wichtigen 
genheit nicht aus. Sie werden fih vorzüglich auf folgende Hauptpunfte beziehen: a’ 
daß ded Negenten Wahl nicht auf Unfähige oder Unwürdige irregeleitet merde; b) dan 
die verfaſſungsmäßigen gleihen Anfprüche aller Bürger auf die Theilnabme am Sta 
nicht durch Nepotismus und ungerechte Privilegien verlegt werden; c) enblid darauf 
Beziehung auf die Dienftbeförderungen Feine unverbiente Zurückſetzung verdienter, fäf 
würbiger Staatödiener flattfinde. 

3) Wenn audı heutzutage nicht mehr wie früher beiden meiften Staatsdienſten Bol 
und fpäter landfländiiche Wahlen mit den fürftlihen Ernennungsredht vereinigt werber 
fo möchte doch mindeſtens bei Bejeßung der oberſten Gerichtshöfe, insbeſondere der € 
rihtshöfe für Anklagen gegen Minifter und Ständemitglieder, nad) dem Vorgang ein 
fitutionellen Staaten ſtändiſche Concurrenz mefentlih fein. Für die ganze Landetj 
rumpirend aber muß ſchon dad mwirfen, wenn die gewöhnlichen höchſten Gerichte auch drı 
gerichtshof bilden und nah Minifterbelieben befegt werben. In Belgien hat man jene Cc 
auch für die fo höchſt wichtigen, dort nicht chineſiſchen, aber moͤglichſt unparteiifchen P 
der Kandidaten ver Staatdämter für mwefentli gehalten. Anftelungen und Berör 
aber follten wenigſtens nicht ohne vorheriges Ausſchreiben ber erlebigten Stellen und r 
ausdrückliche Erwähnung der vorher vernommenen gutachtlichen Berichte der betreffent 
gien und des ganzen Minifter- oder Staatsraths erfulgen. Bei Beförderungen un 
Gehaltsertheilungen follte mit Beobachtung eines gefeglihen Normaletats, wie mit! 
Juſtus Möfer forverte, wenigftend bei den meiften Stellen, namentlidy bei den Juſtizſte 
Ausſchluß von Ungerechtigkeit und Willfür die Anclennetät ald eine Regel gelten. 9 
dige Ausnahmen follten durch beſondere Formen auch äußerlich gerechtfertigt werten. 
es die Weisheit unjerer Vorfahren für eine treue und rechtlich geordnete zufriedene Di 
wichtig, ſelbſt im Militär. Gerechtigfeit und der allgemeine Geift eines Inſtituts wog 
einzelne augenblickliche Vortheile auf, und nur zu oft find es nicht Vortheile, fondern 9 
für ven Dienft, welche auch unmittelbar beliebige Ausnahnten begründen. 

4) Bei der Einheit unſers deutſchen Geſammtvaterlandes und zu der möglichften @ 
und Förderung derſelben ift e8, wie auch Die Bundesacte im Art. 18 mit der frühern allı 
Praris anerkannte, wichtig, daß die deutſchen Staaten auch Bürgern anderer deutfchen 
ſtaͤmme ihren Staat&dienft nicht verfchließen. Und wenn dabei nur dem Tüchtigern br: 
vor dem einheimifchen Bewerber gegeben wird, fo entſpricht dieſes dem Öffentlichen Inte 
Recht des Landes, und niemand kann darüber Flagen, da feiner ein Bannrecht hat, zum! 
ſeines Landes angeftellt zu werden. Kür wiſſenſchaftliche Anftalten vollends und fin 
Wiſſenſchaft und Bildung ift dieſes Princip unerlaßlih. Der preußifche Minifter Ha 
antiwortete, ald man ihn aufforverte, die linterthanen eines deutſchen Landes, welches die 
vom Staatsdienft ausgeſchloſſen hatte, ebenfalls in Preußen auszuſchließen: „Es wär 
richt, auch unfer Land darum eined Vortheils zu berauben, weil man thoͤrichterweiſe ein 
deſſelben beraubt hat.‘ 

5) Strenge und beftimmte Disciplinar- und Strafgefepe, tüchtige Viſitationen, C 
Feit, Vreßfreiheit und Anklagerechte der Berlegten und der Bürger müflen in Verbindun— 
gefiderten Ehre und Gerechtigkeit für die würbigen Diener, Unwürdigkeiten mögliäft « 
ßend, ſtets gerecht beftrafen und den Dienft unbarmperzig von unmürdigen Gliedern rı 

6) Anftellungen auf Probe müßten nur auf ſolche, die ſich noch gar nicht dffentlid 
ten, und nur auf ein Jahr befchränft fein: nie aber dürfen fie bei Richtern flattfinven. 
dürfen nicht blos Entlaffungen, fondern auch Penſionirungen und Verfegungen gı 
Willen bed Dieners bei Richtern durchaus nur nach gerichtlichen Urtheil, nöthigenfallß ı 
nebmung der Sachverſtändigen erfolgen. Sonft find ſolche Richter und ihre Gollegien : 
unabhängigen Richter, fondern Werkzeuge ber Madıt. 

7) Bei den übrigen Staatöbienern müßte unfreitwilligen Entlaffungen, Benftonirun 
Berfegungen, wenn man über fie nicht überhaupt ähnlich wie früher und mie bei rich 
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Uen vichterlich will entſcheiden laffen, mindeſtens dann gerichtliches Erkenntniß vorausgehen, 
n fie zur Strafe erfolgen. 
83) Wo aber au) diefes nicht der Fall ift, da müßte bob, mit Ausnahme der oben (1) be: 
nıeten Diener, eineötheild die Vertheidigung des betreffenden Dieners und das Gutachten 
es vorgejegten Dienjlcollegiumd über die Urfachen ver aufgedrungenen, alſo nachtheiligen 
‚flonirung und Berjegung vernommen werben und erft nach erflatteten Referat und Cor: 
Fat und der Abflimmung in einen gut organijirten Staatörath oder wenigftend im Mint: 
ath die Entiheidung vom Fürſten mit Angabe ver Eutſcheidungsgründe und der Stimmen: 
für den Antrag erfolgen. Alle die hier vorgefchlagenen Formen, felbft wenn jie die freie 

ſcheidung des Fürſten nicht beichränfen, geben dennoch ihm felbft, dem Staat und allen 
atödienern und. dem gerade in Anſpruch genommenen Diener höchſt bedeutende berubt- 
we Bürgſchaften dagegen, daß nicht auf eine fo heilloſe Weife, wie ed nad) dem Obigen ohne 
zmöglid ift, unnoͤthig verlegende und ſchädliche Benfionirungen und Verſetzungen erfolgen, 
das Land und feine ſchuldloſen Bürger mit einer Penjionslaft , oft für Unmürbige, die 
x Penſion hätten entlaffen werben müſſen, und oft für noch brauchbare Diener, beladen, vie 
A würdigen Dienern dad Gefühl einer unfihern, unmürbigen Lage geben, alle unwürdigen 
"& die Hoffnung, ihre Unwürdigkeit und Trägheit mit einer Staatspenſion belohnt zu jehen, 
B Schlechten anreizen, das Lebensglück der ſchuldlos Betroffenen und ihrer Familien aber ver: 
Wen und zulegt einer durchaus ververblichen Minifterwillfür,, ſchlechten politifchen Zwecken 
men, den Staatsdiener und die Staatöverwaltung verderben. Dieſes thun fie auch deshalb, 
Bdie Minifter durch die Ausjicht auf dieſe ihnen bequemften Mittel die unbequemen Mittel 
KDienfivisriplin, der Beſſerungsverſuche, der Entlaffung und der Verfegung zur Strafe 
aw., wobei Gehör und Vertheidigung des Dienerd nicht zu umgehen jind, vernachläſſigen 
4 nach Bequemlichkeit die Schuldigen mit ven Unſchuldigen und diefe mit jenen gleich behan⸗ 

und vernifchen. Klar aber ift ed ebenfalld, daß gerade ſchlechte Zwecke, bloper Leichtſinn 
„bloße Laune der Minifter bei Beriegungen und Benfionirungen an diefen unparteiliden 
ngen und an der Öffentlichkeit ver Gründe meift fcheiten werben, flatt daß jegt jener De: 
ntöchef blos duch feinen einfeitigen Beihluß oder Antrag die Sache bewirkt. Denn 

ih wird nad) dem jegigen Verfahren dem Kinanzminifter, wenn er einen Finanzbeamten 
n oder penfioniren will, auf jein einfeitiged Referat, ohne Gehör des Dienerd und ohne 

Iachten eines Gollegiumd, der Minifter des Innern nicht widerjprechen, ebenfo wenig als 
er bei gleihen Ball jenem. Ganz anderd, wenn mit Vorlage folder die Sache erhellenden 
mſtücke unparteiiiche Neferenten in den höhern Dienſt- und Staatörathscollegien die Sache 
Vortrag bringen und auch im Staatöminifteriun unparteiifhe Gorreferenten neben dem 
efjienden Minifter ald Referenten die zweifelhaften Momente und Bevenfen zur Sprache 
gen müfjen, wenn darüber abgeflimmt und wenn in Öffentlich werdenden Entſcheidungs⸗ 
den dem Diener und der Nation Rechenihaft abgelegt werden muß. Wenn aber über pas 
msichickjal eined Bürgerd verfügt und den übrigen Bürgern Laften aufgeladen werben, 
en von Millionen, oft für die verderblichſten Zwecke, wie bei unjern :Benfionirungen, dann 
F man wol im conflitutionellen Staat, deſſen Seele Gejeglifeit und Offentlichkeit ift, 
egſchaften fordern, daB dieſe Verfügungen nur von einer unparteiifch und collegialiſch be- 
Penen Nothwendigfeit der Anwendung ber hier einſchlagenden Staatögrundfäge ausgehen; 
rann darf man wol offene Vorlegung ver Gründe folder Mapregeln fordern. Man darf 

Folchen, vielleicht den übrigen Bürgern wie den Staatsdienern höchſt verderblichen Beſchlüfſen 
angen, daß ver Diener wenigſtens gehört, daß die nöthige parteiloſe, fachkundige Prüfung 
» enplich die weſentlichſte aller Nechtfertigungen und aller Controlen, die Offenilichkeit, ein: 
,.. Und gewiß werden, wenn jene obenbezeihneten Diener ausgenommen bleiben (I), 

B uur ſchlechte Gründe der Miniſter das Licht zu Icheuen haben. Wären diefelben aber etwa 
Wißeilig für den Diener, fo follte er entweder, flatt einer Belaftung ver Staatskaſſe durch 
k- ohne Benfion mit Entlaffung beftraft oder mindeftens zur freiwilligen Dienftentfagung 

mt werben. Jedenfalls ift in einem Gemeinweſen für jede Verſchuldung an demſelben, 
eine Verſchuldung im öffentlihen Dienft die Offentlichfeit feine ungerechte und nur eine ſehr 
ſhthaͤtige Folge. 
Insbeſondere ſpricht auch dieſes für die vorgeſchlagenen Maßregeln, daß fie und bie drei 

Iptzwede, für welche jie wirken und die man einander entgegenftellen will, fi im minbeften 
& Heeinträchtigen, vielmehr, wie ſtets im natürlichen gefunden Syftem, ſich gegenfeitig unter: 
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flügen und fördern. Jene drei Hauptzwecke find nämlich: 1) möglichſt gerechte m 
Dienftaufficht zur Erhaltung einer guten und treuen und thätigen, der Berfaffung 
geleglihen höhern Befehlen, dem Wohl und Recht des Fürften wie dem Wohl und 
Bürger möglichſt entiprehenden Dienfivermaltung; 2) die möglichft geringe Bela 
Staatöfajje und der Bürger durch die Dienftvermaltung ; 3) die möglichft befriebigen 
rung des Wirfungsfreijed, der Ehre und des Lebensſchickſals der Staatédiener. 

Jede ECinwendung endlich aus dem Intereffe der genügenden Negierungd- und 
gewalt befeitigt die nach dem Bisherigen mol unumftößliche Wahrheit, daß der Einflui 
Regierungen und Minifter auf die Diener durch ihre ausgedehnten Rechte der Anftel 
Befoͤrderung, der Belohnung unferer allzu zahlreihen nur von dem Staatödienf 
Beamten, ferner durch die Entlaffungen, Benflonirungen und Verfegungen mit ihr: 
mung, fodann durch alle Mittel und Strafen der Dienftpisciplin und endlich burdh | 
liche Verfolgung nicht blos größer ift, als er in frühern beutfchen reih®= und land 
Berhältniffen war, fondern audy größer, als ihn die Regierung und die Minifter in @r 
in allen übrigen conftitutionellen Staaten befigen. Er ift jedenfalls ein für alle gu: 
durchaus genügender. 

Dieſes alles ift fo einleuchtend für diejenigen, welche ernftlich jene obengeſchilde 
haft monftröfen und in Höchften Grade verderblichen Kolgen und Gefahren des bis: 
ſtems ausſchließen wollen, daß ebendeshalb auch die hier gemachten Borfchläge, nachdem 
faſſer dieſes Artikels in der obenangeführten Motion auf dem badiſchen Landtage 183? 
hatte, im weſentlichen vie Beiſtimmung der Kammer erhielten, und daß derſelbe fpa: 
richterſtatter über den von ber Regierung auf dem Landtage vom Jahre 1837 vorgeleg 
entwurf zur Veränderung bed Staatöpieneredict# fie ebenfo als einftimmige Anträgı 
miffton wiederholen durfte. 7) Der Geſetzentwurf wurde jedoch von ver Regierung zur 
So wie e8 jegt iſt, fo kann indeß das Staatövienerverhältniß in Deutſchland unmög 
ftehen. Seine wohlthätige Veränderung ift ebenfo durch die Fürforge für öffentliche‘ 
deutfche Treue und Rechtlichkeit und die gejetliche Freiheit, wie im Intereffe der R— 
und des Staatsdienſtes geboten. Daffelbe ift Folge und Mittel jenes unfeligen Sei 
feindlichen Kriegs zwiſchen ben Regierungen und der Freiheit. Es begründet zugle 
Unterbrüdung der Offentlichkeit und mit unferen neubeutfchen Bolizei- und Juftize, 
auch Adminiftrativ-Juftizeinrichtungen,, jenen Mangel aller Rechtsſicherheit, meld 
entftand, daß der ältere Rechtszuſtand des Deutſchen Reichs mit dieſem zu Grunde gir 
neuzeitige der ftaatöbürgerlichen Repräfentativverfaffung noch angefeindet, daß nad 
fung die naturgemäße Verjüngung unterbrüdt und fo der Zuftand des Übergangs in 
fland der Unnatur vermandelt wird. Diefer aber und jener Mangel an Rechtsfich 
jener Kriegszuſtand koͤnnen jegt, wo bie verderblichen Kolgen derſelben ebenjo wie 
und dad Bedürfniß ihrer Befeitigung täglich mehr, felbft vom Volk erfannt werden, n 
mehr dauern, ohne die Grundfeſten ver Gefellidhaft, die der Throne wie die der Natio 
zu untergraben. We 

Staatsgerichtshof. Die Grundidee der germanifhen Völker, daß in dem t 
mals Willkür, fondern ſtets das Necht herrſchen ſoll und zwar ſelbſt dann, wenn bie o 
Formen und Geſetze der Rechtsordnung nicht ausreichen Eönnen, iſt die Duelle des d 
niſchen Staaten eigenthümlichen Streben, ven Rechtsbegriff nicht auf die privaten Bi 
gen zu beſchränken, fondern ihn auch auf das Verhältniß der Binzelnen zum Staat in 
auszudehnen, daß der Staat nicht blos als Fiscus private Rechte und Pflichten gegen t 
angehörigen haben fann, fondern auch, vermöge ber Durch fürmlie Rechtsinſtitutio 
Gewalt gefegten Brenzen, wahre Rechtspflichten zur Binhaltung biejer Grenzen bei dr 
machung feiner politifhen Gewalt, und zwar jeden feiner Angehörigen gegenüber, h 

Man bezeichnet dies gemähnlich ald Conſequenz des Rechtöftaatsprincips, melde 
modernen Gulturftaaten allein maßgebend fein foll. Als eine Folge davon erjcheint I 

7) Bgl. die Brotofolle ber Zweiten babifchen Kammer von 1833, Beilagenheft 2, ©. 7 
Verhandlungen, Heft 4, ©. 182 u. 245 fg., ferner Beilage 3 zum Protokoll der 40. öffentlich 
vom 12. Juni 1837. Diefer Bericht enthält zugleich die betreffenden Beſtimmungen ber ve 
deutſchen Staatsdienergefepe über die hier behambelten Punkte des Dienerredhts, Beftimmung 
theilweife den oben vorgefchlagenen Maßregein huldigen. Die außerordentlich reiche Literatt 
Gtaatebienerverhalten überhaupt f. bei Klüber, Öffentliches Recht, 5. 487496. 
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ng, die in der eigenthümlichen Selbſtändigkeit der Berichte liegende Garantie für die voll⸗ 
dige Aufrechthaltung ver privaten Rechte auch auf die verfaffungsmäßigen politifchen Berech⸗ 

ngen ber Stantsangehörigen audzudehnen und demnach die früher übliche Behandlung von 
kifchen oder mit einer politiihen Rüdjiht verbundenen Streitigkeiten durch Verwaltungs⸗ 
irden zu befeitigen. !) 
Infolge deffen entftand neben dem Begriff der bürgerlichen und peinlihen Jurisdiction 
rjeitd der einer polizeilihen, andererſeits der einer politiichen Jurisdiction, und kann man 
ür legtere competenten Behörden im allgemeinen Staatögerihtöhöfe nennen. 

ie alles, fo ift aud viele Erfheinung weder nur neu, no nuralt. Der Gedanle, daß 
jt und Gerechtigkeit mit die höchſte Aufgabe der Staaten fei, ift allgemein menihlih und 
» daher in jenem Staat lebendig gemwejen fein, wenn auch die Auffaffung deſſelben, wie die 
und der Umfang feiner Durchführung, fehr verjchieben fich geftalten muß. 
Schon die Griechen unterfhieden Verfaffungs- und Vermaltungsgefege. Erftere, die @in- 
tung der Brunpbeflandtheile des Staats feſthaltend, faßte man unter der Bezeichnung 
Arrela” zuſammen, die letztern, die ſich auf die Verwirklichung der Verfaſſungsgrundſätze 
ch die Thätigkeit ver Behörden bezogen, nannte man vop.coı im engern Sinne. Sitten⸗ und 
Biögelep unterjchieden die Griechen nicht. Wohl aber follte das äußere Geſetz zur innern 
Hensrihtung der Bürger durch Die „raudela'‘ gemacht werben. (Hildenbrand, „Rechtsphilo⸗ 

“1, 31.) 
* miniftrativ : contentiöfe Sachen kannte man ſchon int 13. Jahrhundert in Frankreich 

aze, „Curiosites des Parlem.’, &. 48), und Sempere (,„Hist. des Cortes”, &. 192 fg., 
BR) will ſchon vor 1440 in Spanien die Trennung der Jurisdiction von der Verwaltung vor⸗ 
me. Ohne Zweifel ift e8 aber richtig, wenn Dedmaze (a.a.D., ©. 4 fg.) behauptet, daß 

ittelalter ein theoretiſches oder praktiſches Staatsverwaltungsſyſtem, aljo jede einheitliche 
verwaltung abging. Die Gründe davon liegen theild darin, daß die flaatlihe Einhelt 

cht beftand, wo ber Feudalismus herrſchte, theild darin, daß, wo legterer nicht herrichte, 
Sr nur in ber herrichenden Dynaftie oder in dem herrſchenden Individuum gefunden 

. Dies, wohl aber aud) eine gewiffe innere höhere Einheit ver Verwaltung, Verfaſſung 
Surisbiction, erklärt ed auch, daß z. B. die fouveränen franzöſiſchen Gerichtshöfe (die Par: 
Ate)2) fih mit Verwaltungsſachen beihäftigten, refp. auch die abminiftrative Seite ber 
gfachen wie die juftizielle Seite der Verwaltungsgeſetze unter ihre Gompetenz zu ziehen 
en, während das zum vollften Abſolutismus fi wendende franzöſiſche Königthum in die 
melichen Bunctionen eingriff. Bon dem Zuftande ver Nehtspflege in Branfreidy vor der 
mution gibt ein kurzes, aber anſchauliches Bild: Gollin ve Plancy, „Dictionnaire ſéodal“, 

Fis 1820), Thl. l, S. XLVI. Tocqueville („L'ancien regime”, &. 62 fg.) berichtet, daß 

Meminiftrative Rechtspflege in Frankreich vor der Revolution fhon ganz verallgemeinert 
en ſei, und zwar nad) dem von den Rechtskundigen anerkannten Grundſat, „daß alle Pro: 

„ in denen eine öffentliche Angelegenheit behandelt wird, oder bei denen die Staatöverwaltung 
Piligt if, nicht vor die ordentlichen Gerichte gehören, die lediglich über Privatangelegenheiten 
miicheinen haben. Er fährt fort: „Gin Evelmann war in Streit wit feinen Nachbar ge⸗ 
men, und da er mit jeinen Richtern unzufrieden war, jo bittet er das conseil du roi, denfelben 
Made zu entziehen. Dan befragt ven Intendanten, und diefer antwortet: obgleich es ſich hier 
Eßrivatrechte handelt, worüber die Berichte zu entſchieden haben, fo kann doch der König, 
wm ed ihm gefällt, die Entſcheidung jeder Angelegenheit ſich einfach vorbehalten, ohne daß er 

nie Literatur über Berwaltung und deren Berhältnig zur Berfaffung, dann über das Verhältniß 
Rechts s und Berwaltungsfachen |. Held, Staat und Geſellſchaft, II, 488 fg., Note 359 und 

B63, Dazu Bähr, Der Rechtsſtaat (Kaſſel u. Göttingen 1864). Eicher, Handbuch der praftifchen 
tif, 1, 68; IL, 111, 586. Weizel, Das badifche Gefep vom 5. Det. 1863 über die Organifation der 
En Verwaltung (Karlsruhe 1864). Lüder, Das Gewohnheitsrecht auf dem Gebiete der Berwaltung 
r 1863). Kaltenborn, Die Volfsvertretung und die Befegung ber Gerichte, beſonders des Staats: 
htehofe (Leipzig 1864). Der oberſte Gerichtshof, landesherrliche oder landſtändiſche Beſetzung. 
einem turheffifchen Zuriften (Kaſſel 1863). Nordmann, Betrachtungen über Gompetenzconflicte 
Ben Juſtiz und Berwaltung nach dem neueflen hannoveriſchen Recht (Göttingen 1862—68). Zeutner, 
Die Grenzen zwifchen Juftiz und Verwaltung im Magazin für bavifche Rechtspflege, V, 229 fg., 
Fe. Nordenycht, Die ſchwediſche Verfafiung, ©. 369. 
‚ win die Literatur zum erften Abfchnitt von Held, Staat und Gefellihaft, Thl. II. Dazu R. 

I, Gefchichte der Literatur ber Staatsmwiffenfchaften, III, 103 fg. Desmaze, Le parlement de 
ES „ avec une notice sur les autres parlements de France (Paris 1859). 



592 Staats gerichtshof 
die ihn leitenden Gründe anzugeben hätte.“ Schließlich bemerkt er noch, daß man, um ve 
Trennung der Juftiz von der Verwaltung liegenden Kortfchritt richtig zu erfenuen, u 
gefien vürfe, daß einerfeit8 die Juftiz im alten Staatsweſen unaufhörlih über ihren 
Sphäre hinausgriff, andererfeitd fie die legtere doc niemals ganz ausfüllte. Bedeutung 
e8 ferner, daß nach der Anjicht des deutſchen Mittelalter die höchſte oder jede ſelbſtändig 
bietion aud die Geſetzgebung enthielt (Stobbe, „Geſchichte der deutihen Rechtsque! 
&. 277 ig.), und daß Guizot („Hist. des origin.“, II, ©. 372) es jehr einfach findet, w 
im 14. Jahrhundert nur jehr verwirrte Anfchauungen über das, mas Gegenſtand ve 
gebung fei, oder nicht, hatte, weil man ed in unfern Tagen nicht nur fühlt, ſondern auf 
daß ed unmöglich ſei Die Grenze verjelben a priori, philoſophiſch und abjolut, zu ziehen, 
Lamartine auf die Brage: „Que c’est que la justice politique?” antwortet: „La just 
tique, c'est de la justice qu’on se fait a soi-meme, c'est l’arbitraire, c'est le droit 

fort” („La France parlem.“, I, 106). Bielleicht tönnte man aud in Bezugnahme auf! 
hältniß zwifchen Juftiz und Verwaltung jagen: „Justitia injustitiam parit”, ober „s 
jus, summa injuria”. 

Betrachten wir nun den Staat als einen einheitlihen Organismus, fo ergeben ſich 
Hauptconfequenzen: 

1) Die Einheit des Staats, fein einheitliches organifches Leben und deſſen Geſet 
ſtimmend über allen Unterſcheidungen und Arbeitötheilungen flehen, welche wegen di 
Drganidmus liegenden Mannidfaltigfeiten der Inbivipualitäten und ihrer politifchen 
nen unabweisbar find. 

2) Es iſt ein Fortſchritt des Staatd, wenn er feiner gegliedert ift und jedem Glie 
und dem Staat zugleid) am meiften entſprechende Situation im Staat einräumt, aber ı 
der Bebingung, daß die unter 1) erwähnte Cinheit baburd nit nur nicht geſchwächt 
gelöft, fondern im Gegentheil ftärker und beifer, weil organiſcher wird. 

3) Deshalb ift auch bei allen Unterfheidungen zwiſchen Geſez und Verwaltu 
Gericht und Abminiftration der Hauptſache nad) weder möglid, daß die beiden Bebir 
haarſcharf voneinander getrennt gehalten werden und nie miteinander an ven Grenzen 
fion gerathen Eönnen, nod zu verhindern, daß nicht jede Sache zugleich einen rechtlicher 
miniftrativen Gharafter habe. Noch weniger wird e8 zu bejeitigen jein, daß barüber 
von beiden Charaktern vorherrihe, und ob alfo richterlihe oder abminiftratine Bet 
deſſelben plaßzugreifen habe, Streit entſteht, oder daß ganz Elar und entfchieben eine unl 
Sache eine audgeprägte abminiftrative und rechtliche Seite in fidh trägt. So beweijen! 
blos dispolitiven Gejege und die ganze Einrichtung ber Givilgerichte, daß eine gute ri 
Entſcheidung jelbft in den unbedeutendſten Civilſachen, wegen der verfaffungsmäsßigen ( 
aller Privatrechte, auch im conftitutionellen Staat eine adminiftrative Seite habe; ver 
daß die Givilgerichte auch über die in den bürgerlichen @ejegen enthaltenen politifchen, m 
Iuten Beflimmungen ipredhen, beweift, daß fie auch in politischen Dingen ſchon deshalb cı 
iind; die Beiegung der Polizeigerichte mit Richterbeamten ändert an dem politifchen G 
der Polizei nichts; die von den Berichten ausgeübte Obervormundſchaft ift an ſich rein 
firativ, ebenfo die Urtheilderecution; der Unterichied von Nechtd: und :Bermaltungs: o 
tiſch⸗ſocialen @efegen wie das Eingreifen aller Gefege in alle Apminiftration beweift, dı 
und Adminiftration nit einmal fcharfe formelle Begenjäße find; die vielen befannten jo 
ten abminiftrativscontentiöfen Saden und die Theilung einer und derſelben Sache ( 
Erpropriation, wo bie Expropriationdfrage den Verwaltungd:, die Entſchädigungef 
Richterbehörden überwiejen iſt) unter verſchiedene Behörden, beweift das übrige. 

4) Die politiſche Seite kann ſich in der privatrechtlichen und gerichtlichen, dieſe wied 
der erſtern auflöfen, je nachdem die eine oder die andere vollkommen vorherrſcht. Da 
find unendlich viele und feine Übergänge, mit denen aud in den Zufländen der Bölfer ı 
facher Wechfel verbunden ift. Wo aber in einem Fall die politijche und die rechtliche & 
ſchieden hervortreten, da kann ed eine politiſche Frage fein, melde politiſch wichtiger if. 
ſcheint jelbft eine politifhe Cinrichtung, daß in Rechtsſachen nur die Berichte zu ſpreche 
Läßt ſich aber die Rechtsſache nicht volllommen von der Berwaltungsfache trennen, jo ı 
Entſcheidung der legtern immer für die erflern prajubiziell fein, wie fle ed, wenn bie In 
möglich, ohnehin immer jein wird. 

5) Vollendet fi das politifche Leben eines Staats immer mehr durch Ordnung un 
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sang der innern Lebendbeziebungen, jo wird ji das Breiheitögebiet durch Ausbildung des 
Taffungs: und Rechtsgebiets, alfo auch durch Erweiterung der richterlihen Kompetenz, ver- 
zern. Daffelbe muß aber auch bezüglich der Verwaltung ftattfinden, die das lebendige Macht: 
et des Staats if. Alte Schranken mögen fallen, der Verwaltungswillkür neue Gebiete 
erungen werben. Aber eine von dem organifchen Geſetz ded Staats getragene Verwaltung 
D nicht nur aufhören, eine willfürliche zu fein, fondern au, wegen der unausbleiblich flei- 
sen Anforderungen an jie, innmer neue Gebiete erwerben. Und wie alle Bervolllommnung 
Geſetzgebung es nicht hindern wird, daß der Richter hier und da wie ein Gefeggeber , ſowol 
einzelne Fälle ald auch durch conftante Praxis in weiterm Umfang wirkt, fo werben auch alle 
zlichen Fortſchritte der Staaten Gollifionen zwiſchen Verwaltung und Juftiz, Fälle, in welchen 
se berückſichtigt werden müffen, zu verhindern nicht im Stande fein. 
Die Richtigkeit dieſer Anfichten wird fi) ergeben, wenn wir, die Krage von den fogenannten 
waltungdgerichtöhöfen einftweilen auf den Art. Verwaltung verfchiebend, hier nur erft ven 
Bernen Begriff des Staatsgerichtshofs genauer unterfuchen. 
Unter einem Staatsgerichtshofe verfieht dad moderne conftitutionelle Staatörecht vorzüglich 

su Gerichtshof, welcher für die gerichtliche Verhandlung und Entſcheidung von Minifter- 
Jagen competent ift. 3) 
„0 England ift das Oberhaus der Stantögerichtähof. Es erkennt in erfler und legter In⸗ 

nicht nur als Peersgericht in allen Strafflagen gegen Lords, fondern auch ald Straf: 
Bis in allen Bällen, deren Wichtigkeit auf der Anklage bed Unterhaufed (Impeachment) 
ht.*) Da aber unzweifelhaft eine Miniſterverantwortlichkeit im modernen conftitutionellen 

e es ſchon deshalb in England nie geben Eonnte, weil das englifche Geſetz fein eigentliches 
*— ſondern nur einzelne Räthe der Krone, gleichviel ob dieſe einem Departement vor⸗ 

en oder nicht, kennt, dad engliſche Miniſterium auch ſowol gegen den Monarchen als gegen 
Parlament eine ganz eigenthümliche Stellung einnimmt, fo genügt es, bezüglich der Eins 

ng bes Oberhaujes und feiner Competenz auf Fiſchel (an. a. D., ©. 454 fg.) zu verweifen. 
n& bat jhon längft R. von Mohl in jeinem Werke über Minifterverantwortlichkeit dar⸗ 
‚ daß, wenn bie englifche Geſchichte Früher manche Beifpiele von Anklage und Verurthei⸗ 

I oberfter Staatöbeamten aufzeigt, dieje Kalle nicht nach den gegenwärtigen continentalen 
MBauungen über die Miniſterverantwortlichkeit beurtheilt werden dürfen. Diefe Verurthei: 
ven waren in politifch fehr aufgeregten Zeiten weniger richterliche Acte als vielmehr politifche 
artheilungen, die Folge eines gewaltfamen Wechſels in der Herrſchaft ver beiden großen 
dſchen Parteien Englandd. Die Ordnung, welche fpäter in dad Leben vieler Parteien und 
wechſelſeitiges Verhältniß Fam, vie Abftumpfung der feindlihen Parteigegenfäge unter ver 
St der nationalen Idee und die nothwendige Mopdification ihrer Programme im Fortſchritt 
Beit haben, ſammt der mildern Sitte und ver gefteigerten politifhen Erfenntniß, der Mini: 
unflage in England die Spitze abgebrochen. Deshalb begnügt man fi nun auch damit, daß 
Miniſter, wenn er die Majorität des Barlaments nicht mehr hat und für feine Verſuche, die 
ihm begangene formelle Verfaflungsverlegung durch materielle Gründe zu rechtfertigen, 

@ die erforverliche Indemnijation durch die Parlamentöinajorität erhält, fein Portefeuille 
Röt, reſp. mit feiner Partei von der Gefhäftsführung abtritt und diefe der andern Partei 
wiäßt. Wie fich die Sache bei noch weiter fortfchreitender Umgeſtaltung der alten Barteien 
m bei der immer weiter greifenden Bildung neuer Parteien geflalten wird, kann niemand 
windjehen. Bei ver Bedeutung, welche man ven englifhen Einrichtungen auf dem Continent 
Knlegen pflegt, dürfte aber für den Augenblid jedenfalls als ſehr wichtig der Unftand er= 
ünen, daß man in England nie daran dachte, einer jogenannten reinen Juftizftelle die Com⸗ 
un; in Verfaſſungsrechtsſachen beizulegen, und daß die in England zwifchen Jurisdiction und 
Bimaltung bäufig vorfommenden Gollijionen nie durch eine reine Nichterftelle gefchlichtet 
Ben wollten und Eonnten. Eine durchgreifende Parlamentsreform dürfte auch in Diefer Bes 

Mung zu wichtigen Veränderungen, wenngleich nur ſehr allmählich, Veranlaſſung werden. 
e dem aber auch gefchehe, nie wird es möglich fein, in Fällen, wo Minifter oder hervorleuch⸗ 

re Beamten, oder überhaupt politifche Größen, z. B. bedeutende Abgeordnete, wegen Ber: 

S) S. Minifer. 
SGnueiſt, Das heutige engliſche Verfaſſungs⸗ und Verwaltungsrecht, I, 486. Über bie ſonſtigen 

en Bompetenzen des Oberhaufes vgl. Fiſchel, Die Berfaflung Englands, ©. 461. 

Stantsserifon. XIU. 
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faſſungsverletzung in Anklage verſetzt werden ſollen, die materielle oder politiſche Fra 
Rechtöfrage vollſtändig zu trennen. 

Die franzoͤſiſche Verfafſung vom 3.—14. Sept. 1791 verfügt: „Les ministre 
sponsables de tous les delits par eux commis contre la süret6 nationale et la co 
de tout attentat à la propriete et ä la liberte individuelle; de toute dissip 
deniers destines aux depenses de leur departement‘; bie Berfaffung vom 21.3 
„Les delits des mandataires du peuple et de ses agens ne doivent jamais &tre img 
die Berfaffung vom 22. Aug. 1795 fegt eine haute-cour de justice ein ‚‚pour juge 
sations admises par le corps legislatif, soit contre ses propres membres, soit c 
du pouvoir ex&cutif” ; die Conftitution vom 13. Dec. 1799 begründet in Titel VI 
die Berantmwortlichkeit aller fonctionnaires publics und namentlich in Art. 72 die de 
In den ausdrücklich beftimmten Fällen foll das Tribunal den Minifter denunciren 
Decret des corps legislatif in Anklageſtand verfegt, wird er von einer haule-cour ı 
oder Gaflationdrecurd gerichtet. Die Berfaflung des 4. Aug. 1802 weiß nichts vor 
tiſch⸗rechtlichen Berantwortlichfeit; Dagegen findet fi in der Berfaifung von 18. Ma 
haute-cour imp6riale, zu deren Competenz auch die „‚delits de responsabilite d' 
mis par les ministres et les conseillers d’Etat charges specialement d’une partii 

stration publique” gehören. In der Verfafjung vom 6.— 9. April 1814 findet fid 
flimmung: „Aucun membre du senat ou du corps legislatif ne peut dtre arre 
autorisation prealable du corps auquel il appartient. Le jugement d'un memb 
ou du corps legislatif, accuse appartient‘ exclusivement au sénat.“ Die Berf 
4.—10. Suni 1814 beſtimmt in Art. 55 und 56: „La chaınbre des deputes a le 
cuser les ministres, et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seul a 

juger. Ils ne peuvent &tre accuses que pour fait de trahison ou de concussioı 
particuliöres sp&cifieront cetie nature de delits, et eu dötermineront la pours 
acte additionnelle vom 22.—23. April 1815 erklärt Art. 39 die Minifter für all 
ceontrafignirten Acte verantwortlih. Die Anklage fteht vem Haufe der Repräſen 
Urtheil dem der Baird zu. Die Anklage fol flattfinden: „Pour avoir compromis |; 
l’honneur de la nation.’ Das Haus der Pairs hat dabei ein „pouvoir discre 
Nach der Verfaffung vom 14. Aug. 1830, Art. 28, erfennt die Pairskammer über 
haute trahison et des attentats à la süret& de l’Etat, qui seront definis par la lo 
Geſet aber nie erlafien worden); Art. 47 gibt der Deputirtenfammer das Recht „d' 
ministres et de les traduire devant laChambre des Pairs, qui seule a celui de le 

Sehr ausführlich) Handelt von dem Staatsgerichtshofe die Verfaflung von 4. | 
@ine haute-cour de justice verhandelt und entſcheidet ohne Appell oder Gaffation 
von ber assemblee nationale an fie gebrachten Anklagen gegen ven Präſidenten d 
und die Minifter; beögleidhen gegen alle viejenigen Perſonen, welde irgenbeines 2 
Attentat ober Complots gegen die innere ober äußere Sicherheit des Staats angefla 
Halb von der Nationalverfammlung an fie verwiejen find. Der Präfident der Re 
Miniſter, les agens et depositaires de l’autorite publique find, jeder für feinen 9 
alle Regierungs- und Verwaltungsacte verantwortlich. Jede Maßregel, durch meldı 
dent der Republik die Nationalverfanmmlung auflöft, prorogirt oder an der Erfül 
Mandats hindert, ift ein Verbrechen bed Hochverraths, durch welches ipso facto dei 
Funetionen verluftig ift und die Bürger des Gehorſams gegen ihn entbunden find, di 
gewalt aber unmittelbar in die Hände der Nationalverfammlung übergeht. Nur in: 
verfanmeln ſich, bei Strafe ver forfaiture, die Richter des Staatsgerichtshofs ohne 
liche Berufung und rufen die Geſchworenen an einem von ihnen beſtimmten Orte zufa 
zur Berurtheilung bes Präfldenten und jeiner Mitfhuldigen zu ſchreiten. Sie felbf 
auch die Magiftrate, welche vabei Die Yunctionen des ministere public zu verrichten h 
Geſetz ſoll noch die übrigen Fälle der Verantwortlichkeit wie die Formen und Be 
ihrer Verfolgung ordnen. Abgejehen von dem vorhin angeführten Ball aber foll d 
gerichtöhof nur kraft eined Decretö der Nationalverfammlung, welche auch Die Stabt, 
Gerichtshof feine Sigungen zu halten hat, beftimmt, zufammentreten. Gr ift auß 
und 36 Geſchworenen gebildet. Alljährlid in ven legten L4 Tagen des Novemb 
der Baffationdhof aus feinen @lievern in geheimer Abflimmung und mit abfoluter Ma 
Richter des Staatögerichtähofs, und zwar ihrer fünf nebſt zwei Suppleanten. Dir 
wählten wählen felbft ihren Präfidenten. Die zur Verwaltung des ministere pub 
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ngten Beamten ernennt der Präſident der Republik, im Fall aber, wo er felbft oder die Mini- 
er angeklagt find, die Nationalverfammlung. Die 36 Gejhworenen, nebft 4 Suppleanten, 
erden aus den Departements-Generalräthen genommen, doch können die Volfärepräfentanten 
ht dazu gewählt werden. Sobald der Stantögerichtöhof gebildet oder ipso facto ſich zu bilden 
rpflichter üft, zieht der Präſident des Appellhofs, oder, wo letzterer fehlt, der Präfident des 
ericht® erfter Inftanzim Hauptorte des Departements, den Namen eines Mitglieds des Beneral- 

iths durch das Los. Wenn am Tage ded Gerichts weniger al8 36 Geſchworene gegenwärtig 
nd, fo foll diefe Zahl ergänzt werden aus durch das Los gezogenen Geſchworenen, und zwar 
arch den Präjidenten des Staatsgerichtshofs, der fie aus den Gliedern des Generalraths des 
epartements durch das Los zieht. Geſchworene, welche ohne gültige Entfhuldigung megbleiben, 
erden hart geftraft. Angeklagter und Staatsanwalt Haben dad Recht der Ercufation wie in 
m gewöhnlichen Fällen. Zur Verurtbeilung ded Angefchuldigten ift die Majorität von zwei 
keittheilen ver Geſchworenen erforderlich. (S. das eitirte Geſetz Art. 68, 91— 97.) Die in- 
Hge der vom Volk ihm velegirten Gewalt von Ludwig Napoleon gegebene Berfaffung (20.— 
1. Dec. 1851), welde unter anderm einen „chef responsable nomme pour dix ans” und 

des ministres dependants du pouvoir execulif seul“ als ®rundlagen hatte, erklärt in Art.5: 
Le president de la Republique est responsable devant le peuple francais, auquel il a 
wjours le droit de faire appel”, und Art. 13: „Les ministres ne dependant que du chef 
IEtat.“ Art. 54 ſpricht von einer haule-cour de justice, „qui juge sans appel ni recours 
I cassation, toutes personnes qui auront été renvoyes devant elle comme pr6venus de 
imes, attentats, ou complots contre le President de la Republique et contre la suret& 
&rieure ou exterieure de I’Etat. Elle ne peut &tre saisie qu’en vertu d'un Decret du 
&sident de la Republique” ; Art. 55: „Un senatus-consulte determinera l’organisation 
ceite haute-cour (?).” 

So zeigt fih auch an diefem einzelnen Punkte, wie die Branzofen von einer grenzenlofen 
Geftimmtheit des Staatsgerichtshofs und von einer ebenfo grenzenlofen Überſchwenglichkeit 
ter Bompetenz im Sinne des Republifanismuß, im fortgefegten Ringen der entgegengefegten 
natsformen um dauernde Eriftenz und folgeweife in ununterbrodhenen vorherrfchend doctri⸗ 
sen Verſuchen, durch dieſe oder jene Einrichtung, reſp. durch Befeitigung verfelben eine fefte 
kftenz zu fihern, am Ende dazu famen, von dem conftitutionellen Wefen nichts, von den con= 
witionellen Kormen aber nur dasjenige in der Verfaffung zu behalten, was oder vielmehr wie 
kur dem abfoluten Willen des Bräfiventen und baldigen Kaifers dienftbar war. Man erhielt 
politifchen Wahlrechte, dehnte ſie aber jo aus, daß bei dem damaligen wie noch gegenwärtigen 

tftande der franzöfifchen Nation das ganze Wahlweſen zu einem blind ergebenen oder doch 
Henlos geleiteten Negierungsmehanismus werben mußte. Man behielt aud) ven Senat, aber 
= als eine Einrichtung, in welcher die größte Hingebung an ben perfönlichen Willen des 
nperatord ihren glängendften Ausdruck wie ihre größte Belohnung finden fol. Dan behielt 
> Minifterverantmwortlichfeit, aber nur gegen den Staatschef, ja, man erflärte ſogar dieſen jelbft 
rantwortlich, aber einem kopfloſen Volk, an welches der Kaifer zu appelliven das Recht, nicht 
e Pflicht Hat. Der Staatögerichtöhof felbft ift ein Ding, dad nur durch faiferlihes Machtwort 
mephemeres und natürlich nur dem Dienft für den perjönlihen Willen bes Kaiſers gewidme⸗ 
B Dafein haben kann. Eine Fülle von hochtrabenden Redensarten dedt Faum oberflächlich 
wen Abgrund von ehrlichen oder trügerifch angelegten Taufchungen; antif-republifanifche und 
Bmantfchzengliiche Vorbilder fcheinen da und dort durchzublicken, bis der Sieg dem ſchlauen 
Aguftus blieb, der zuerft nur die thatfächlih ungeoroneten, aber theoretijch ald geordnet aner- 
Anten Gewalten des Eopflojen fouveränen Volks in feiner Hand vereinte, bald aber für ewig 

em Bolt feine Souveränetät edcamotirte, welches freilich Tängft für eine wahre Ariftofratie 
nfo abjolut unfähig geworden war wie für eine wahre Demofratie. 
Wie wir nun in Deutſchland überhaupt unfere Formen für die conftitutionellen Einrichtungen 

t aus England direct, fondern aus Frankreich bezogen haben, fo gefhah e8 auch mit dem Staats: 
kcptöhofe. Abgefehen von den Werfen ver eigentlichen NRevolutionsperiode, fo waren es bie 
iü ſchen Momente von 1814, 1830 und 1848, welche ſammt den ihnen entwachſenen Ver⸗ 
Angen auch in Deutſchland von großen Wirkungen erſcheinen. Allein man darf den franzd- 
Pen Einfluß fo wenig über: wie unterfhägen. Die englifchen Verfaffungszuftände find theore- 
D gar zu wenig durchgebildet und ohne einige, wir möchten fagen, die englifchen Einrichtungen 
wllgemeinernde, fie nicht ausſchließlich auf englifhe Charaktere und Zuftände flellende ober 

38° 
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berechnende Ausbildung würden fie fiir andere Völker nur wenig Brauchbares varbieten 
Franzofen find gewiß am mwenigften gemacht, englifhe Einrichtungen zu vertragen, reſp. 
wirflihen. Allein ihre beften @eifter lernten fie am früheften bewundern. Die große Rev 
gab ein ungeheuereö Gebiet zu Experimenten aller Art, die Leichtigkeit und Sicherheit, mit 
der Franzoſe auffaßt und wiebergibt, die Schnelligkeit, mit melher er Organifationen ur: 
die nationale, romanische Anlage des Franzofen zur dortrinären Ordnung der Begri 
Disciplinirung aller gefellfhaftlihen Bewegungen, dies alles muß gerade die Franzoe 
berufen erkennen laffen, allgemein brauchbare Formen für den Eonftitutionalismud zu e 
refp. auszubilden. Daß fie zu viel auf die Korm fehen, ift gewiß eine Urſache mit, warı 

eigenen Erfindungen zuerft für fie jelbft unbraugbar geworden find. Dagegen bat ı 
Deutſchland die in Frankreich gemachten Erfahrungen in fehr mannichfacher Weife ben 

ausgenugt. Die Springfluten der franzöfifhen Revolutionen wie die Ehben der Re 
waren fühlbar; aber die deutſchen Berfaffungen wurden bei allem Wechſel der politiſche 
mungen weber zu bloßen geift: und Iebendlofen Kormenfammlungen, noch zu ganz fo 
oder doch in der Form höchſt mangelhaften Orbnungen. So erhielten ſich denn aud 
deutichen Verfaffungen die Staatsgerichtöhöfe, und mo e8 deren noch nicht gab, da hı 
meift, fammt der Minifteranflage, das Jahr 1848.°) Im beiven Fällen begegnen wir 
Nachahmung der vorhin in furzem Abriß gegebenen franzöfifchen Muſter, allein im gaı 
fih doch auch dieſe Sache in Deutſchland auf eine eigenthümliche Weiſe entwidelt. 

Haupteigenthümlichkeiten des deutſchen Staatd in dieſer Beziehung find: 1) das 2 
fhen des Richterelements, alfo nicht des politifhen Charakters in dem Staatägeric 
2) die Beſchränkung der Competenz des legtern in fubjectiver Beziehung auf Minij 
Miniftervertreter (menigftend der Regel und ver Hauptfadhe nach), in objectiver Hinfl 
auf wirkliche oder formelle Verlegungen des beſtehenden Verfaſſungsrechts, ſodaß a 
gerichtliche Verantwortlichkeit der Miniſter wegen der materiellen Zweckmäßigkeit ihrer 
Handlungen oder Unterlaffungen in Deutſchland nicht plaggreift. ©) 

Biele haben in dieſem Hervortreten des fogenannten juriftifhen Geſichtspunkts einer 
des deutſchen Staatsrechts finden wollen, indem das politifhe Moment bisjetzt noch qı 
beachtet fei. (Bluntſchli, „Allgemeines Staatsrecht“, erfte Auflage, N, 447.)7) Wü 
dies aber gerabe für einen Vorzug des veutfchen Rechts. 

Denn Proceß und Rihterfprud find an und für fi fhon nur in Rechtsſachen un! 
eine Sache Rechtsſache ift, möglich. Jedenfalls mußte entweder eine nur politifche Vera: 
lichkeit ausgeichloffen oder dad Verfahren und die Entſcheidung in dazu gehörigen Fällen 
unmoͤglich ein gerichtliched fein. Die Verantwortlichkeit politifher Behörden erjcheint « 
eine Gonfequenz der Rechtsſtaatsidee ®), und während der conftitutionelle Staat manchet 
nicht gefannte Mittel darbietet, um einen politifh unfähigen oder ſchlechten Minifter zu bei 
ohne daß die beftehenden Rechtsformen verlegt zu werden brauchen, würde e8 der Recht 
idee nicht entfprechen, einen Minifter für den ungünftigen Erfolg feiner an fich verfa‘ 
mäßigen Verfügungen verantwortlich zumachen. Und doch würde die politifche Verantwor 
deffelben im Refultat auf nichts anderes herausfonımen. Verletzt ver Minifter die Ver 
auf eine nicht zu rechtfertigende Weiſe, fo iſt e8 ganz correct, daB er dafür Rede ftehen mı 
jeber für jede Rechtsverletzung, allein nur unter ver Bebingung, daß ihm auch Recht und 
gleich ſchützend zur Seite ftehen. Iſt dad Recht unklar oder lückenhaft, fo wird weder ein 
liche, noch, blos des ungünftigen Erfolgs wegen, eine politifche Verantwortlichkeit am Pla 

5) Die Minifterverantwortlichfeit if auch in Ofterreich und Preußen verfufjungsmäßig be 
wenn es gleich in diefen Yändern an der Durchführung bdiefes wie fo manches andern Grunkfaj 
verfaffungsmäßigen Staats noch fehlt. 

6) Obwol 3. B. das bairiſche Geſetz, die Verantwortlichkeit der Miniſter betreffend, vom Il 
1848, in Art. 7 beftimmt, „Hält der Borftand eines Staatsminifteriums eine ihm angefonnen 
handlung für gefeßwidrig uber dein Landeswohl nadıtheilig, fo ill er verpflichtet, dieſelbe abyı 
u. f. w.“, fo erflärt Doch der Art. I deſſelben Geſetzes auodrücklich: „Bin Staatsminifler oder 
Stellvertreter, der durdy Handlungen oder Unterlaffungen die Staatsgefege verlegt, ift ben Gtänt 
Reiche verantwortlich u. ſ. w.“ Man fönnte wol fagen, der erfterwähnte Art. 7 gehöre ud: 
Staatsgeſetzen: allein die daſelbſt erwähnte Pflicht würde doch jedenfalls nur aufs Gewiſſen geil 
gerichtliches Derfahren darüber nicht möglich frın. 

7) Bgl. auch Zöpfl, Deutfches Staatsredht (fünfte Auflage), II, 420, 429 fg., 453, 585 Rote 
Syſtem des Verfaflungsrechts, II, 368 fo. 

8) Über bie wahre Bebeutung biefer Shee ſ. Selb, Staat und Geſellſchaft, III, 4 u. folgender Uri 



Staatögerichtshof 597 

: aber dad Gericht nicht blos auf Nechtöfragen angewiefen, fo möchte ein Verwaltungshof für 
e politiſche Verantmwortlichkeit befjer fein als ein Gerichtshof, der, wenn er über Verwaltungs⸗ 
chen ſprechen muß, auf das Gebiet der Politik übergehen und ſomit aufhören muß, wirklich 
nm Gerichtshof zu fein, wie er auch als folder beſetzt und im gewöhnlichen conſtitutionellen 
zortſinne unabhängig ift. | 

Eine andere Frage würde freilich die fein, ob nicht doc) eine Erweiterung der Minifter: 
rantwortlichkeit, refp. der Competenz des Staatsgerichtshofs zu wünſchen und ob nicht noch 
sdere politiiche Perjönlichkeiten demfelben wegen Berfafjungdverlegung zu unterwerfen feien ? 
Was die erftere diefer Fragen betrifft, fo ift es natürlich, daß fich die Verantwortlichfeit der 

Sinifter mit dev Vermehrung der Geſetze des Staats erweitert, aber natürlich ebendadurch aud) 
leichtert. Allein damit werden jih aud die politifhen Gebiete der minifteriellen Thätigkeit 
rgrößern. Die Berantwortung für legtere kann nur eine moralijche over eine dienſtliche fein, 
ıd geht legtere nur gegen den Souverän des Staats, der felbft unverantivortlich fein muß. 
a Deutichland iſt ein großes politifches Parteileben bei deſſen innerer Zerfplitterung unmöglich. 
ie großartigen Formen des engliſchen Parteilebend wie die Großartigfeit der politifchen Ac- 
pnen in England erklären den dort üblihen Gang der politifhen Verurtheilung eines Mini- 
eriums, erflären die Öroßartigfeit der betreffenden Erſcheinungen oder doch, daß fie, wenigftend 
ader Form, nicht lächerlich, niedrig, Eleinlich find. Man denke ſich aber vie politifche Verant- 
ortlichkeit der Minifter in einer fehr aufgeregten Periode Deutſchlands unter dem Einfluß 
Mt Kleinftaaterei und der fie freuzenden nationalen Bewegung! Welder tuhtige Mann würde 
bon aus Furcht vor den Lächerlichwerden, vor dem traveftirten Trauerſpiel eined Staats: 
vxceſſes ein Bortefeuille annehmen! Würde man au in Deutfchland noch viel dortrinärer 
n, ald man es wirklich ift, der Einficht könnte man jich nicht mehr verfchließen, daß eine unfehl- 
F günftige und allen gefällige Wirkſamkeit des politifhen Reſſorts des Staats, alfo namentlich 
"Minifterien, durch feine Verfaſſungseinrichtung, durch Fein Minifterverantwortlichkeitögejeg, 
ich feinen Staatögerichtöhof verbürgt werben fann. Dazu fommt, daß Deutfchland nicht 
Land heftiger Leidenſchaften, roher Gemaltausbrüde, auf Vernichtung der Gegner gerich— 

x politifher Parteien und der Deutſche ſtets geneigt ift, dem braven Mann und ehrlichen 
‚Uen auch den Miderfolg zu verzeihen, politifch aufgeregte Zeiten aber überhaupt jhon für die 
zjectivität der Richterſprüche, mehr noch der Verwaltung, eine ſehr bedenkliche Unterlage bilden. 
w da die Anwendung der Minifterverantwortlichkeitögefege, wenn nicht aus einer aufgeregten 
it hervorgehend, doc eine Aufregung hervorrufen muß, fo dürfte bei aller Anerfennung der 
ztifchen Notwendigkeit von Staatsgerichtshöfen doch das Gebiet ihrer Kompetenz nie über 
B Rechtögebiet zu erweitern fein. Auch die Möglichkeit der Zumeifung der Competenz für Fälle 
u pelitifher Berantwortlichkeit an die Oberhäufer, oder die Möglichkeit dev Creirung einer 
“von gemijchter Behörde, eines oberften Berwaltungdgerihtöhofes, dürfte nicht dafür ſprechen, 
° gerichtliche Berantwortlichkeit der Minifter über die Staatögefege hinaus zu erweitern. 
dun einmal fehlt allen veutichen Oberhäufern (da öfterreidhifche etwa ausgenommen ; bei der 
euheit und Unfertigkeit der conftitutionellen Zuftände in Ofterreich möchten wir daraus nicht 
Rarfe Folgerungen ziehen) geradezu alles, was das englifhe Oberhaus biöher zum oberften 

Kaatögerichtöhofe Englands befähigte, und dann würde, wie leicht jich ein oberfter Berwal- 
Kigögerichtöhof einrichten ließe, wenn er oder eine dazu verwendbare Einrichtung, wie z.B. ein 
Taatsrath, nicht ohnehin ſchon befteht, demſelben gerade daß fehlen, was das Weſen eines Ge: 
Bl8 und den eigentlichen deutſchen Grundgedanken des Staatsgerichtshofs ausmacht. 
Die andere Frage fcheint, fofern man untergeorpnete Organe der Staatögewalt im Auge 

, verneint werben zu müſſen. Gin anderes wäre aber, ob nicht jeder zu einer politifhen Fune⸗ 

N herufene und demnach auf die Verfaffung wie Gefege beeidigte Bürger, namentlich Die ge: 

hlten Abgeoroneten, wegen formeller Nichtbeachtung oder Verlegung der Staatsgeſetze vor 

ı Stantögerichtshofe zu belangen fein follten? Man hat e8 ven veutfchen Verfaffungen ſogar 
geworfen, daß immer nur daran gedacht werde, das Volk gegen die Regierung, nicht aber 
rn, diefe und die Gefege felbft gegen Verlegungen feitend des Volks und feiner Vertreter zu 
ißen. Es ift etwas Wahres an diefem Vorwurf, beſonders infofern Die Volksſouveränetäts⸗ 
Drien u. dgl. m. bei diejen Erfcheinungen wirffam waren. Allein e8 ift doch ein großer Unter- 
Eed zwiſchen der Situation des Minifterd und der eines Staatdangehörigen, der in irgend- 

er ausgezeichneten politifchen Stellung die Staatögefege verlegt, und diefer Unterſchied ift auch 
Grund, warum der conftitutionelle Staat für Verfaffungsverlegungen der Miniſter Ver: 
Ex&portung und Gericht haben muß, für andere nicht haben kann. Dem Minifter ift ein hoher 
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berechnende Ausbildung würden fie für andere Völker nur wenig Brauchbares darbiete 
Franzoſen find gewiß am wenigſten gemacht, engliſche Einrichtungen zu vertragen, reſp. 
wirflihen. Allein ihre beften Geiſter lernten fie am früheften beivundern. Die große Rev 
gab ein ungeheuereö Gebiet zu Experimenten aller Art, die Leichtigkeit und Sicherheit, mit 
der Franzofe auffaßt und wiedergibt, Die Schnelligkeit, mit welcher er Organifationen dur 
die nationale, romanifche Anlage des Franzofen zur doctrinären Ordnung der Begr 
Disciplinirung aller gefellfchaftlihen Bewegungen, Died alled muß gerade die Franze 
berufen erkennen laffen, allgemein brauchbare Formen für den Conſtitutionalismus zu e 
refp. auszubilden. Daß fie zu viel auf die Form fehen, iſt gewiß eine Urfache mit, warı 
eigenen Erfindungen zuerft für fie felbft unbraudbar geworben find. Dagegen hat 
Deutihland die in Branfreih gemadten Erfahrungen in ſehr mannichfacher Weife ben 
ausgenugt. Die Springfluten der franzöfifhen Revolutionen wie die Ebben der Reı 
waren fühlbar; aber die deutſchen Berfaffungen wurden bei allem Wechſel der politijche 
mungen weder zu bloßen geift: und lebendlofen Kormenfammlungen, noch zu ganz fe 
oder doch in der Form bödft mangelhaften Ordnungen. So erhielten fi denn aud 
deutfchen Verfaffungen die Staatsgerichtshoͤfe, und wo es deren noch nicht gab, va bı 
meift, fammt der Minifteranflage, das Jahr 1848.°) In beiden Fällen begegnen wir 
Nachahmung der vorhin in furzem Abriß gegebenen franzöfifchen Mufter, allein im ga 
fi doch auch dieſe Sache in Deutfchland auf eine eigenthümliche Weiſe entwidelt. 

SHaupteigenthümlichfeiten des deutſchen Staats in dieſer Beziehung find: 1) va 2 
ſchen des Richterelements, alfo nicht des politifhen Charafters in dem Staatsgeri 
2) die Beſchränkung ver Competenz des legtern in fubjectiver Beziehung auf Mini 
PMiniftervertreter (menigftend der Regel und ver Hauptfadhe nah), in objectiver Hinf 
auf wirkliche oder formelle Verlegungen des beftehenden Verfaflungsredhts, ſodaß a 
gerichtliche Verantwortlichkeit der Minifter wegen ber materiellen Zweckmäßigkeit ihre 
handlungen oder Unterlaffungen in Deutfchland nicht plaggreift. ©) 

Biele haben in dieſem Hervortreten des fogenannten juriftifhen Gefitspunfts eine 
des deutichen Staatörechtd finden wollen, inden das politifhe Moment bisjegt noch z 
beachtet fei. (Bluntſchli, „Allgemeines Staatsrecht“, erfte Auflage, I, 447.)7) Wi 
dies aber gerade für einen Vorzug des veutfchen Rechts. 

Denn Proceh und Richterfprud find an und für fi fon nur in Rechtsſachen un 
eine Sache Rechtsſache ift, möglich. Jedenfalls mußte entweder eine nur politifche Vera 
lichkeit ausgeſchloſſen ober Dad Verfahren und die Entſcheidung in dazu gehörigen Fälleı 
unmöglich ein gerichtliches fein. Die Verantwortlichfeit politifcher Behoörden erjcheint ı 
eine Conſequenz der Rechtöftaatdidee ®), und während ver conftitutionelle Staat nıandei 
nicht gefannte Mittel darbietet, um einen politifh unfühigen oder ſchlechten Minifter zu bei 
ohne daß die beſtehenden Rechtsformen verlegt zu werden brauchen, würde es der Recht 
idee nicht entſprechen, einen Minifter für den ungünftigen Erfolg feiner an ſich verfa 
mäßigen Verfügungen verantwortlich zu machen. Und doch würde die politifche Berantınaı 
deſſelben im Refultat auf nichts andered herauskommen. Verletzt der Minifter vie Ber 
auf eine nicht zu rechtfertigende Weiſe, fo ift e8 ganz correct, daß er dafür Rede ſtehen mı 
jeber für jede Rechtöverlegung, allein nur unter ber Bedingung, daß ihm auch Recht und 
gleich ſchützend zur Seite fliehen. Iſt das Recht unklar oder lückenhaft, fo wird weder ein 
liche, noch, blos des ungünfligen Erfolgd wegen, eine politifche Verantwortlichfeit am Pla 

5) Die Minifterverantwortlichfeit iR auch in Ofterreich und Preußen verfaffungsmäsig bei 
wenn es gleich in biefen Yändern an ber Durchführung biefes wie fo manches andern Grundſa 
verfaffungsmäßigen Staats noch fehlt. 

6) Obwol 3. B. das hairifche Geſetz, die Nerantwortlichkeit der Minifter betreffend, vom N 
1848, in Art. 7 beſtimmt, „Hält der Borftand eines Staateminifteriums eine ihm angeſonnene 
handlung für geſetzwidrig oder dem Landeswohl nadıtheilig, fo iſt er verpflichtet, dieſelbe abjı 
u. f. w.“, fo erflärt doch der Art. 9 deſſelben Gefeges ausbrüdlih: „Ein Staateminifter oder 
Stellvertreter, der durch Handlungen oder Unterlaffungen die Staatsgefege verlegt, ift ben Ständ 
Reichs verantwortlich u. ſ. w.“ Man fönnte mol fagen, ber ——* Art. 7 gehöre auch 
Staatsgefegen: allein die daſelbſt erwähnte Pflicht würde doch jedenfalls nur aufs Gewiſſen geke 
gerichtliches Verfahren darüber nicht möglich fein. 

7) Bgl. auch Zöpfl, Deutfches Staatsrecht (fünfte Auflage), II, 420, 429 fg., 453, 585 Row. 
Syſtem des yerfaffungeredte, II, 368 fg. 

8) Über bie wahre Bedeutung biefer Idee |. Held, Staat und Befellfchaft, 111, 4 u. folgenter UM 
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t aber dad Gericht nicht blo8 auf Rechtsfragen angewieſen, fo möchte ein Verwaltungshof für 
e politiihe Verantwortlichkeit beſſer fein als ein Gerichtshof, der, wenn er über Verwaltungs⸗ 
en ſprechen muß, auf das Gebiet der Politif übergehen und fomit aufhören muß, wirklich 
rı Gerichtshof zu fein, wie er auch als folder befegt und in gewöhnlichen conftitutionellen 
Zortſinne unabhängig ift. 

Eine andere Frage würde freilich die fein, ob nit doc eine Erweiterung der Minifter: 
rantwortlichfeit, vefp. der Competenz des Staatsgerichtshofs zu wünſchen und ob nidht noch 
adere politiihe Perfünlichkeiten demjelben wegen Verfaffungsverlegung zu unterwerfen feien ? 

Was die erftere diefer Bragen betrifft, fo ift ed natürlich, daß fich die Verantwortlichkeit der 
einifter mit der Vermehrung der Geſetze des Staats erweitert, aber natürlich ebendadurch auch 
Jeichtert. Allein damit werben ſich auch die politifchen Gebiete der minifteriellen Thätigkeit 
ergrößern. Die Berantwortung für legtere kann nur eine moralijche oder eine dienftliche fein, 
nd geht legtere nur gegen den Souverän des Staats, der felbft unverantiwortli fein muß. 
m Deutichland iſt ein großes politifches Parteileben bei deſſen innerer Zeriplitterung unmöglich. 
»ie großartigen Formen des englifchen Parteilebend wie die Großartigfeit der politifchen Ac- 
enen in England erklären den dort üblihen Gang der politifhen Verurtheilung eines Mini: 
eriums, erflären die Großartigkeit der betreffenden Erſcheinungen oder doch, daß fie, wenigſtens 
ader Korn, nicht lächerlich, niedrig, Eleintich jind. Man denke fid) aber die politifche Verant: 
sörttlichfeit dev Minifter in einer fehr aufgeregten Periode Deutſchlands unter dem Einfluß 
er Kleinftaaterei und der fie freuzenden nationalen Bewegung! Welcher tühtige Mann würbe 
Bon aus Furcht vor dem Lächerlichwerden, vor dem traveflirten Trauerſpiel eined Staats: 
wocefjes ein Portefeuille annehmen! Würde man aud in Deutfchland noch viel doctrinärer 
in, ald ınan es wirklich ift, ver Einficht könnte man ſich nicht mehr verſchließen, daß eine unfehl: 
Ir günftige und allen gefällige Wirkſamkeit des politifchen Reſſorts des Staats, alfo namentlich 
EMinifterien, durch feine Verfaffungseinrichtung, durch Fein Dinifterverantwortlichkeitägejeg, 
rd) feinen Staatögeritähof verbürgt werden kann. Dazu fommt, daß Deutfchland nicht 
5 Land heftiger Reidenfchaften, roher Gewaltausbrüche, auf Vernichtung der Gegner gerich— 
ex politifcher Parteien und der Deutſche ſtets geneigt ift, dem braven Mann und ehrlichen 
iſlen aud den Miserfolg zu verzeihen, politifch aufgeregte Zeiten aber überhaupt ſchon für bie 
»jectivität der Richterſprüche, mehr noch ver Verwaltung, eine jehr bedenkliche Unterlage bilden. 
% da die Anwendung der Minifterverantwortlichfeitögefege, wenn nicht aus einer aufgeregten 
4 bervorgehend, doch eine Aufregung hervorrufen muß, jo dürfte bei aller Anerkennung ber 
ütiſchen Nothwendigkeit von Staatögerichtöhöfen doch dad Gebiet ihrer Kompetenz nie über 
B Rechtsgebiet zu erweitern fein. Auch Die Möglichkeit der Zumeifung der Competenz für Bälle 
u pelitiiher Verantwortlichfeit an die Oberhäufer, oder die Möglicdjkeit der Creirung einer 
*%vongemijchter Behörde, eines oberften Berwaltungsgerichtöhofes, dürfte nicht dafür ſprechen, 
* gerichtliche Derantwortlicfeit der Minifter über die Staatögefege hinaus zu erweitern. 
an einmal fehlt allen deutſchen Oberhaufern (daß öfterreichifche etwa ausgenommen; bei der 
eubeit und Uinfertigkeit der conftitutionellen Zuſtände in Öfterreich möchten wir daraus nicht 
Rarke Folgerungen ziehen) geradezu alles, was das englifche Oberhaus bisher zum oberften 

Taatsgerichtshofe Englands befähigte, und dann wiirde, wie leicht ſich ein oberfter Verwal: 
wigögerichtöähof einrichten ließe, wenn er oder eine dazu verwendbare Einrichtung, wie z.B. ein 
Taatsrath, nicht ohnehin ſchon befteht, demfelben gerade das fehlen, tva8 das Wefen eined Ge⸗ 
Dts und den eigentlichen veutfchen Grundgedanken des Staatögerichtshofs ausmacht. 

Die andere Frage [cheint, fofern man untergeorbnete Organe der Staatögewalt inı Auge 
it, verneint werben zu müffen. Ein anderes wäre aber, ob nicht jeder zu einer politifhen Yune- 

on berufene und demnach auf die Berfaffung wie Geſetze beeidigte Bürger, namentlich die ge: 
Witen Abgeoroneten, wegen formeller Nichtbeachtung oder Verlegung der Staatögefege vor 
R Staatögerichtöhore zu belangen fein follten? Dan hat es den deutſchen Verfaſſungen fogar 
Fgeworfen, daß immer nur daran gedacht werde, dad Volk gegen die Regierung, nicht aber 
an, diefe und die Gelege jelbft gegen Verlegungen feitens des Volks und feiner Vertreter zu 
Aen. Es ift etwas Wahres an dieſem Vorwurf, befonders infofern die Bolksfouveränetäts: 
O rien u. dgl. m. bei diefen Erſcheinungen wirkſam waren. Allein e8 ift doch ein großer Unter: 
Ed zwiſchen der Situation des Minifterd und der eines Staatsangehörigen, der in irgend- 
2x auögezeichneten politifchen Stellung die Staatögefege verlegt, und dieſer Unterſchied ift auf 
* rund, warum der conftitutionelle Staat für Verfaflungsverlegungen der Minifter Ver: 
Exportung und Gericht Haben muß, für andere nicht haben kann. Dem Minifter ift ein Hoher 
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Grad von Selbftändigkeit in einer Menge ver wichtigften Verwaltungdgegenflände gegeben; a 
ift der hoͤchſte Rathgeber des Souveränd und zugleich derjenige, ohne deſſen Contraflgaatr | 
e8 feinen vollziehbaren Willen des Souveräng in Staatdangelegenheiten gibt. Darum und weil 
auch ein rechtlicher Verweis wirklicher Gefegesverlegung möglid erfcheint, if der Minifter ve: ' 
antwortlih. Der Bürger im Yandtage handelt nur nad feinem Gewiſſen, nad) dem er aud vu 
beſtehenden Geiege tadeln dürfen muß. Verletzt er fie direct, fo reihen für ihn Die gewoͤhnlichen 
Gerichte aus, wenn die Verlegung nicht gerade der Ausdruck feiner nothwendig unveranwen⸗ 
lichen, weil innern Überzeugung, aljo auch nicht ftrafbar ift.?) Da e8 zu alledem viel wirkjamen 
Mittel gibt, ein Kandtagsmitglied wegen Nerfaffungdverlegung zu flrafen, und eine wirkiame 
Strafe gegen ein Landtagsmitglied jedenfalls nicht leicht auf Anklagen der Regierungen erfolge 
dürfte, überhaupt aber bedenkliche und jelten anmenpbare Einrihtungen und Vorſchriften ot 
die Auperfte Noth nicht ausgedehnt werden follten 10), fo dürfte Die angeregte zweite Frage 
verneinen fein. 

Der Staatögerihtähof ift oft die oberjte Juftigftelle ded Landes. Wenn diefelbe ald Etauk 
gerichtshof in Wirkſamkeit treten foll, greifen oft manche befondere Beftimmungen plag, ; 
daß der oberfte Gerichtshof nur in einer Plenarverfammlung handeln kann, daß Actenveri 
dung flattfinde u.|.m.!1) Im andern Staaten werben beſondere Staatsgerichtöhöfe mit mh 
oder weniger Benugung des oberften Landesgerichts, und zwar wiederum bald ſtändig, balı 
einem Zandtage zum andern, bald nur für jeden concreten Fall befonderd, aufgeftellt. 1%) 
Berbindung der Competenz ded Staatsgerichtshofs mit der der oberften Landesjuftigftell 
auch der Grund, warum entweder die Stände ded Landes einen beſtimmten Ginflug auf die € 
feßung der Stellen in den fraglichen Gerichten beanſpruchen oder doch durch Die Geſeze bei 
find, bei Zufanımenjegung ded Staatsgerichtshofs jelbft ji) durch die Wahl einer Zahl von di 
tern (die Hälfte) zu betheiligen. 

Das Berfahren in Stantsanflagen richtet jih nun meiftend nach den modernen © 
proceßprincipien. Es kommen dabei nicht felten Geſchworene vor nebft Offentlichkeit und Ru 
lichkeit. Das Urtheil muß entweder die Nihtfhuldig-, reip. Freierflärung des Angejchulbi 
oder feine Berurtheilung enthalten. Letztere hat nad vielen Geſetzen eine foͤrmliche Strait 
Folge, ald weldhe wol auch je nad der Größe der Schuld Verweis, Amtsjuspenfion, € 
fernung vom Amt mit oder ohne Venſion u. f. w. erjheinen. Andere Gefege vermeiden Wi 
Ausdruck Strafe und laflen ald Wirfungen eines verurtheilenden Erkenntniſſes des Suc 
gerichtöhof8 nur Mishillignng des Berfahrend des angeflagten Minifters und deſſen Entfen 
vom Amt oder nur legtere zu. 1?) 

Während nun Zöpfl die Beſchränkung der Minifteranflage auf die formellen Berlegun 
der Staatögefeße billigt, findet er doch, daß ſich einige deutſche Verfaffungen vor ber gre 
Mehrzahl dadurch vortheilhaft auszeichnen, daß fie, gerade jo wie die Verfafjung der Re 
amerikaniſchen linion!*), vie Minifteranklage rein und fharf nur als politiſches Inflitutauffel 
und daher auch nur Die zulegt bemerften Folgen einer Minifterverurtbeilung eintreten left 
Wir theilen diefe Anſicht fo wenig, wie wir die angegebenen Gonjequenzen zugefteben. 

Da nämlich die Competenz aller orventlihen Gerichte, ver Straf: wie Givilgerichte, in Be 
auf die in der Verfafjungsverlegung des Minifterd zugleich noch liegenden ſtrafbaren oder di 
rechtli verfolgbaren Handlungen und Linterlaffungen jeder Art, alio auch z. B. in Yeng 
einen Hoch- oder Landeöverrath, eine Majeftätöbeleivigung u. dgl., wie eines angeftifteten Gh 
ſchadens, unverändert fortbefteht, fo bleibt für ven Staatsgerichtshof nichts zu unterſuchen 

9) Die würtembergifche Berfaffungsurfunde von 1819, 8.199, erflärt den Staatsgerichtehef u 
nur für ändifche Miniiteranflagen, fondern auch für „Anflagen der Regierung gegen einzelne R 4 
ber der Stände und des Ausſchuſſes“ competent. Die braunſchweigiſche neue Landesordnung vor DAR 
$. 108, gibt der Ständeverfammlung allein die Befugniß, auch Mitglieder ihres Aueſchuſſes wegen WE 
faflungsverlegung anzuflagen. ' 

10) Über politifche Gerichtshöfe vgl. Tocaueville, La Democratie, I, 127 fg., 130 fg. Bie ve Wi: 
nahme der Thronftreitigfeiten und Satrapenempörungen in Despotien, fo if die Zunahme ber peliniß 
Procefle in freien Staaten ein ficheres Zeichen der Kranfheit und bes Verfalls. 

11) 3öpfi, II, 429, Rote 2. 12) Held, II, 370. 13) Zöpfl, II, 434. 
14) Zöpfl folgt wol Tocqueville, der fagt: „En Europe le jugement politique est dont f 

un acte judiciaire, qu’une mesure administrative. Le contraire se voit en Amerique, e i 
facile de se convaincre que le jugemeut politique y est bien plutöt une mesure adminiird 
ya'un acte judiciaire.‘ 
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stideiden als die Frage einer formellen Verletzung der Staatsgeſetze. Wie es in außer: 
ntlichen Bällen Pflicht iſt, das Nöthige auch gegen die vom Gejeg gezogenen Schranfen vor- 
ren, fo ift ed in normalen Verhältniſſen vor allenı nöthig, die Gefepe und ihre Schranfen 
g zu balten. Darüber, ob ein außerorbentliher Fall pagewefen, gibt e8 fowenig ein Ge- 
als darüber, ob er in jeder Beziehung richtig und ohne ſchuldhafte Kompetenzüberfchreitung 
igt wurde; ob aber ein Minijter in normalen Zuftänden die Verfafjung und jonftigen Ge: 
verlegt habe, kann richterlich unterfucht und entſchieden werden. Jft die Gerichtöbarfeit eine 
iſche Macht, jo find auch die Gerichte allzumal politiſche Einrihtungen und nicht blos die 
atögerichtöhöfe. Die Verfaſſungen aber, melde die Minifteranklage einführten, erfennen 
ledigli in der Thatſache eines formell gefegwibrigen Thuns und Laſſens eines Minifters 

ich allein, alſo auch wenn ein jonftiges ſtrafrechtlicher Reat oder ein Civilentfhädigungs- 
ruch daraus nicht erwachſen könnte, eine ſchuldhafte ergo ftrafbare Handlung; und wenn 
iftentlaffung oder Entfernung vom Anıt auch nicht immer ald Strafe. wirken, fo wird deren 
ritt auf Grund einer Verurtheilung des Staatögerichtöhofd licher al8 Strafe erfiheinen 
jen. Eine Mishilligung des Verfahrens des angeflagten Minifters könnte ohnehin wol nie 
nö denn ald eine Strafe aufgefaßt werven.15) Zöpfl geiteht ja ©. 439 felbft zu, daß, wo 
Verfafjjung feine ausdrücklichen Beſchränkungen 16) des landeöherrlihen Begnabigungs- 
Abolitions-⸗)Rechts aufftelle, daſſelbe auch Hinfichtlich der verurtheilten Minifter plaggreife; 
Badigungen können aber überhaupt nur in Straffällen gedacht werben. 
Die Minifteranklage kann auch dur jede von den Kammern verfaſſungsmäßig befundene 
hangeeignete Beſchwerde wegen Verlegung verfajlungsmäßiger Rechte veranlaßt werben, 
In es dürfte jich als politifch zweckmäßiger empfehlen, folange entſprechende Abhülfe zu hoffen 
Äh auf den Weg der Beſchwerde zu befchränfen, namentlich wenn die Berfafjungsmibrigfeit 
der verfaffungswidrige Wille zweifelhaft und nicht recht Herzuftellen fein follte. Der häufige 
much des Beſchwerderechts beweift nicht bloß für die häufige Grundloſigkeit der Beſchwerden, 
zn auch, janımt dem feltenen Gebrauch der Minifteranflage, für die Zweckmäßigkeit des 
werdewegs. Die feltene Anwendung der Minifteranklage aber ift nicht ein Zeichen, daß die 
* Einrichtung fohledht ift, weil nichts übler fei ald Geſetze, die nicht angewendet werben, fon= 
im Gegentheil, daß das Geſetz aud ohne Anwendung wirkt und daß die Gefährlichkeit des 
zes durch den Takt der Regierungen und Kanımern paralyjirt wird. 
Die Minifteranflage felbft ift wie der Staatsgerichtshof und feine Thätigfeit eine rein ge= 
iche Einrichtung, die um des politifhen Zwecks willen ebenfo viel oder ebenfo wenig zu einer 
ſchen Einrichtung wird wie andere Gerichte. Aber der landſtändiſche Organismus oder 
die Anklage zu ftellen bat, ift eine politifche Inftitution, reſp. dad Glied einer ſolchen. Da 
jeder, der nur einige ftaatömännifche Befähigung Hat, einjehen muß, daß die Staatögefege 
im normalen Gang des Staatdlebend haufig zu knapp wiezueng erfheinen, in außerordent: 
Fällen aber deren Beobachtung entweder nicht möglich oder doch zur Erhaltung des Staats, 

Erreichung feines Zwecks nicht ausreichen würde, daß bei kleinen Verlegungen der Staat- 
ve und in Ermangelung jeder den gejepmäßigen Beftand gefährdenden Abficht die Staats: 
age auch deshalb ſehr unpaſſend wäre, weil „minimanon curat praetor“, die Verwaltung auch 
allen geſetzlichen Schranken eine gewiſſe Selbſtändigkeit Haben muß und unpaſſende Applica= 
m des Geſetzes im einzelnen und Eleinen zu vermeiden ſuchen wird, eine wegen Unbedeutend⸗ 
der Sache ſich lächerlich machende Staatsanflage aber das ganze Inftitut gefährden würde, 
daß envlich felbft bei beveutenven Verlegungen der Stantögefege alles auf die Geſammt— 

künbe, die Rage des Landes, die Geſinnung der Verfönlicgfeiten u. ſ. w. ankommen kann, daß 
Erhaltung, das Heil des Staat das oberfte Staatögefeg ift und eine Verlegung der pofitiven 
atsgeſetze wenigſtens von feiten der Verletzenden daraus gerechtfertigt werben oder doch der 

5) Einzelne Befonderheiten über das Verhältniß der Strafs und Civiljurisdietion zum Staates 
tshof-f. bei Zöpfl, IL, 436. 
5) Es herrſcht in diefer Beziehung eine große Mannichfaltigfeit, f. Zöpfl, II, 437 fg., berüglich 
FR und einiger verwandter Bunfte wir wörtlich wiederholen, was wir 1857 (Syflem des Derfafs 
rechts, II, 371) geichrieben haben: „Der grundfäpliche Ausſchluß von Redhtsmitteln und von Per: 
xa g bei einem rein flaatsrechtlichen Gegenftande, wie die Minifteranklage es ift, möchte ebenfo wenig 
Wertigt werben fünnen, wie vom Standpunfte des munardifchen Principe aus der grundfägliche- 
Kuluß des landesherrlichen Begnadigungsrechts, und vom Standpunfte des politifchen Princivs aus 
Erundfägliche Zuläffigkett des Verzichts der Stände auf Stellung oder Weiterverfolgung von Mi: 
Sunflagen.” 
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Mangel eines rechtfertigenden Grundes nicht leicht gerichtlich nachgewieſen werben kann, ſ 
eine Staatsanklage nur nad) gründlichen politiſchen Erwägungen angeſtellt werben. Dir 
trole ver Stände über die gefammte Staatövermaltung darf nicht zu einem umgeftüulpten 
ftaat, fondern fol zu einen organischen Zuſanmenwirken aller politifchen Kräfte eines‘ 
führen und auf Grund organifher Erfenntniß Eleine Übelftände gleihfam unfichtbar Heil 
mit dem äußern Leben im Staat, mit der Unzulänglichkeit der Geſetze unvermeidlid un! 
durch neue Geſetze geheilt noch wichtig genug find, bie Öefeggebung in Athem zu halten, o 
fo ausnahmömeife vorfommen, daß ein Gefeg für fie unmöglich wäre. Jede Minifter 
hat demnach eine adminiftrative und eine juriftifche Seite. Die erftere iſt für vie letzt 
judiziell und von der Volfövertretung nach den Beflimmungen der Verfaflung zu mti 
Mit der Anftellung ver Klage felbft aber wird fie zu einer reinen Rechtsſache. 

Hier ftehen wir wiederum an der höhern Einheit aller politifchen Thätigkeit, all 
waltung, Jurisdiction und Geſetzgebung. 

Diejenigen, denen die Stellung der Öffentlichen Anklage nad) dem Geſetz obliegt, hal 
Function fiher nur nm des Staats willen, und kann vemnad von einer willfürlichen & 
leiftung darauf nie die Rede fein. Die öffentliche Anklage ift eine beſchränkte Wiederho 
altrepublifanifchen Einrichtung der allgemeinen Bürgerpfliht zur Anflage und Ver 
firafmürdiger Handlungen. Aber es bleibt den Kammern vermöge ihrer flaat8organij 
deutung dabei auch die politifche Pflicht, zu erwägen, ob nad dem Geiſt der ganzen Ein 
nad der Bedeutung derjelben für das geordnete organifhe Leben des Staats eine Rı 
der Staatögefege auch wirklich eine ſchuldhafte und, wenn nicht geradezu im Interefje dei 
gebotene, doch eine nach ven Umſtänden und Perfönlifeiten nicht ſchuldhafte fei. 

Nicht das Princip des Verzichts, welches ein rein privatrechtliches ift, wohl aber ei 
thümliche Anwendung des im Conſtitutionalismus liegenden Brincips der Ausgleichung 
litiſchen Verſoͤhnung iſt's, alfo jelbft eine höhere Pflihtübung, was die Stände beftimm 
eine formell zuläffige Anklage aus höhern materiellen Gründen nicht anzuftellen, unt 
Staatögerihtshof nur deshalb nit ex oflicio einfchreiten darf, mweil es fih um die e 
freie politifche Erwägung der Stände handelt (alfo nicht, weil eine Privatſache vorläge), 
weder bie Nichtanſtellung ver Staatsanklage troß des Vorhanvenfeins einer formellen € 
verlegung eine Unterdrückung, noch das Fallenlaffen verfelben eine Abolition des P 
Aber auch von einer Begnadigung durd die Stände Fönnte nicht gefprochen werden, da‘ 
ausſchließliches Recht der Krone feinmup und, au wenn fie Die Krone nicht gegen ver 
Mintfter ausfprechen darf, doch immer nur gegen Urtheile, niemals aber vor gefälltem 
flattfinden darf, der Grund der Nicdhtinanklageftandverfegung over des Fallenlaſſens d 
ceffeö in unferm all aber darin befteht, daß man ſchon einen gerichtlidden Proceß and 
Gründen pflitmäßig für unpafiend erfannt hat. J. He 

Staatspapiere, ſ. Staatsſchulden. 
Staatsprocurator, ſ. Staatsanwalt. 
Staatsrath. Zu allen Zeiten und bei allen Völkern, unter jeder Regierungäfon 

fi bald mit collegialer Organifation,, bald ohne ſolche eine Art von in den höchfſten 
angelegenheiten berathenver Behörde, welche dem verfaffungsmäßigen Souverän, fei 
Monarch oder ein ganzes Volf, zur Seite ſteht. Solche Rathsbehoͤrden find bald Priefl 
gien, bald Weife und Philofophen, bald die Großen und Mächtigen des Reichd (no 
sapientes), und ihre Autorität ift bald mehr eine thatſächliche oder auf der Sitte beruhen 
eine verfaffungsmäßig anerkannte, wie z. B. die des römifhen Senats. Überall aber tı 
vor, daß die Stimme folder höchften Näthe in Staatdangelegenheiten nicht eine entſch 
fondern nur eine coniultative ift, daß alfo Der Sourerän nit nur no andern Rath 
fondern auch in feiner Entfheidung gegen das Votum des Staatsraths gehen fann. 

Bei den germaniſchen Völfern finden fi ſchon fehr früh Spuren dieſer Einrichtun 
mentlich in den neben den Königen auftretenden Berfammlungen der weltlichen und geil 
Großen der germanifchen Reiche. Es ift aber bei der politifhen Unfertigkeit der erften 
hen Shöpfungen der Germanen, bei der in biefelben weit bereinreichenden Fortwirkung ff 
Zuftände und Anfhauungen, endlich bei der großen Menge der im Fluß der Eutwide 
fich geftaltenden Übergänge nur natürlih, daß man aud in Beziehung auf die obenanyi 
Grundidee des Staatsraths lange keine feften, entichievenen und dauerhaften Bilnungem 

Das Verhättniß zwifchen dem König, den Hof- und Reihstagen fowie ven große ® 
verjommlungen (campus martius, reſp. madius) wurde rechtlich nie genau beftinsmt; M 
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-eiten und Umſtände entfchieben. Daffelbe gilt vom Verhältniß des Königs zu feiner offlciellen 
digen Umgebung, zu den Antruftionen u.f.w. 
Nach der Entwidelung des Lehnftaats bildete fi zuerft aus den großen Kronvafallen und 

«benfürften eine Art von Staatdrath, der aber bei der eigentbümlichen Natur des Lehns⸗ 
hältniſſes dazu neigte, eine herrſchende Ariftofratie, nicht ein Rathscollegium der Könige 
werben oder doch beide Stellungen miteinander zu vereinigen, So entftand aus einem und 
selben Material in England eine eigentlich fouverane Ariftokratir, ein Staatsrath und ein 
nifteriun, und die Hauptveränderung, welche dort feit Jahrhunderten in diefer Beziehung 
tat, befteht eigentli nur in jener Erweiterung der herrſchenden Ariftofratie, melde in der 
Wpfung bed Unterhauſes neben dem ver Lords liegt. Das ganze englifche Parlament erſcheint 
nach wie ein großer Staatsrath, neben welchem es zwar noch einen kleinen Staatsrath des 
aigs (privy council) mit geſetzgebenden, richterlihen und adminiftrativen Befugniffen 
neift, „Das gegenwärtige englifhe Berfaffungd- und Verwaltungsrecht“, 1, 237, 262 fg., 
7, 297, 314) gibt, der aber mefentlih mit dem Parlanıent zufammen und von ihm abhängt. 
In Deutſchland haben wir „Kaifer und Reich“ als die officielle Bezeihnung der höchſten 

korität. Das Reich ift der Reichſstag, auch eine Art von Staatsrath, aber bei der unſtaat⸗ 
en Natur des Reichs, reſp. bei der entſcheidenden Stimme des Neihötags, nicht ein Staatd- 
im eigentlihen Wortfinne. - 
Diefen finden wir eigentlih nur da, wo ſich nit nur der Staat überhaupt vollftändiger 

Bwidelte, fondern auch die monarqhiſche Verfaſſungsform zur vollſtändigen Ausbildung ge: 
Igte. Dies geſchah zuerft und am vollſtändigſten in Frankreich. Die Refte ber frühern parti- 
ten Autonomien ſehen wir zwar als &tals provinciaux und gendraux in den organifchen 
Richtungen bed Landes figuriren. Allein es war gegen ihre Natur, nur confultirende Koͤr⸗ 
Fa fein, und fie gingen unter, da eine Bermittelung zwiſchen ver Reichseinheit und ven Par⸗ 
larexiſtenzen nicht gefunden wurde. Auch die Notabelnverſammlungen waren eine Art von 
atsrath ad hoc in Ausnahmefällen und blieben wirkungslos. Der König herrſchte abſolut 
‚tel est nötre plaisir); ald Räthe und Rathscollegien aber fommen neben dem Minifterium 
- nur verfihiedene Regierungsconſeils für die Hauptzweige der Staatsverwaltung, ſondern 
ein Großer Rath, ein wahrer Staatsrath, in Fällen einer Reichsvormundſchaft wol auch ein 
derer Staatsrath, der Regentſchaftsrath heißt, vor. Übrigens waren die von dem König 
einen Räthen Gewählten, die Staatsräthe, welche er auch ald Organe zur Berfündigung 
»Vollziehung jeined Willend gebrauchte, Beftanptheile feiner regelmäßigen Umgebung, ſei⸗ 
Hofs. Sie find alfo zuerft Höflinge, dann erft Stantdmänner und demnach in diefer zweiten 
Hung burd die erfte beftimmt. (Kaifer, „Branzöftiche Verfaſſungsgeſchichte“, ©. 28.) Der 
nler oder Großſiegelbewahrer, die Minifter: Staatöfecretäre der auswärtigen Angelegen- 
en, des Kriegd, der Marine, des Eöniglihen Hauſes und der Binanzen bildeten ſammt ven 
2 König dazu beſonders bezeichneten hohen Perfönlichfeiten ven franzoͤſiſchen Staatsrath. Er 
Ite fi in den Staatsrath im engern Sinne oder den der auswärtigen Angelegenheiten, ven 
86 der Finanzen, den des Handels und den jogenannten Privatrath, eine Art von Caſſa— 
Whof. (Kaiſer a.a.D., ©. 30.) Übrigens hatten nicht nur die Parlamente, fondern aud 
große Gerichtähof, grand conseil, dad Net, dem König gegen feine Erlaſſe Vorftellun- 

R zu machen — moulard apres diner! 
Wenn nun aud im Staatdrath, namentlich durch feine Verbindung mit einem Hofe, der 

⸗Staat war, die feubalen Größen dur ihre Umwandlung zu Hofgrößen noch lange einen 
ſaß für ihre frühere Selbſtändigkeit fuchten und fanden, fo mußten doch, bei den fi immer 
ber fteigernden Anforderungen des Staats und an den Staat, die Intereffen der Fürften ſelbſt 
Mit fich bringen, in den Staatsrath auch die Vertreter einer neuen Macht, die der Intelligenz, 
weltlichen Wilfenihaft, aufzunehmen. Als vie neue Wiſſenſchaft des Mittelalters, die zu= 
ch Träger ver politifchen Intelligenz, Beind des Feudalismus und Freund Des centralifivenden 

ſtenthums mar, erſcheint die Wiſſenſchaft des Roͤmiſchen Rechts. So finden wir denn 
ſchon früher in Spanien Legiſten als Mitglieder des königlichen Staatsraths und doctores 
S ſchon im Anfange des 15. Jahrhunderts als Mitglieder des ſpaniſchen Regentſchaftsraths. 
myere, „Histoire des cortes”, &. 94, 97, 104 fg., 117, 139.) Und dieſes gelehrte, zu⸗ 
@ aber antifeudale, bureaufatifch= centralilirende, bürgerliche Element gewinnt bei den 
Hwendigen Strebungen jener Zeiten bald au in Rath der Fürften eine um fo größere 
net, je mehr die nationalen Selbftänpigkeitöbeitrebungen mit den Welthexrſchaftstendenzen 
 Bopfithums in Gollifion gerathen und felbft vie Landeskirchen wie deren Prälaten (Ride: 
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lieu!) zu einer mehr nationalen Volitik zwingen, vie Reſte feudaler Groöße aber voll 
Kriegsweſen oder in dem Hofleben aufgegangen waren. 

Sn Deutfhland, wo ſich ein flaatliches Fürſtenthum nur in den Territorien e 
fonnte, finden wir die Legiſten ald Hofräthe, Geheimräthe, d. h. eigentliche Staatsrä 
nur im Kampfe mit den feubalen mittelalterlihen Landſtänden zu Gunſten der Einheit 
beſchränktheit der landesfürftlihen Autorität, ſondern auch im Kampfe mit den Ki 
Reich zu Gunſten voller ftaatliher Unabhängigkeit der Territorien. Durch dieje Rätl 
eö den Territorialfürften, eine höhere Landesjurisdiction für alle Landesangehörig 
richten und durch die Reformation der au jie gebrachten Urtheile der verſchiedenen Ger 
freilih nit im Sinne des einheimifchen Rechts zu geichehen pflegte, vie Autorität | 
Berichte zu untergraben, aber auch eine gewifje Einheit der Rechtspflege Herzuftellen. 
und Geheimräthe führten auch vorzüglich den Kampf gegen die feudalen ritterfchaftlid 
ſtände zu einem liegreichen Ausgang für die Fürſten und erfcheinen zugleidy als die i 
toren der mit dem neuen Fürſtenabſolutiomus engverbündeten centralifirten Ber 
bureaufratie. 

Mit der Einführung conftitutioneller Berfaffungen mußten die Räthe und ober 
zugdorgane der Megierungen fowol in Frankreich ald auch in Deutſchland eine ganz an 
‚lung befommen. Ihre Hauptbeveutung ald Organe flaatliher Centraliſation gegen ! 
Derentralifation hatten jie mit der vollendeten Überwindung der legtern verloren. T 
tutionellen Verfammlungen, von welden die oberften Räthe ver Krone, die Minifl 
allen Umſtänden, namentlich durch die modernen Miniflerverantwortlifeitsanjichten 
maßen abhängig werben mußten, veränderten deren Stellung gegen die Krone nod 
daß dieſe Berfammlungen felbft aud) ald neue und dazu fehr einflupreihe Nathöcollegi 
nen, weil ihre Beſchlüſſe mir entfcheidender Kraft gerade in den widhtigften öffentliche 
genheiten, in denen ver Geſetzgebung, wirkfam werden müſſen. Auf der andern Sei 
aber die conftitutionellen Einrichtungen eine tüchtige Berathung des Souveräns nötf 
je. Von einem einflußreihen Nath muß verlangt werben, daß er nur im wahren, 
hoch und richtig aufgefanten Interefie des Staats flattfinder — alfo möglichſt frei von | 
des Souveräns rein perfönliher Neigung, wie von ben momentanen Strömunge 
litifden Parteien. Ein tüchtiger Staatörath muß alſo eine ausgezeichnete, jomol | 
als praftifd vollendete politifche Bildung und einen derielben entſprechenden Charaftı 
Dies ift auch der innere Grund, aus weldhen manche Befege verlangen, daß Minifte 
den Staatsräthen genommen werben dürfen, ein Grund, ver ficher wichtiger ift als de 
ber verfaſſungsmäßigen finanziellen Stellung ver Staatöräthe entuommene. Wenn fü 
zugleich erklärt, daB der mit einem Portefeuille bekleidete Staatsrath darum nicht 
fann, Staatörath zu fein, und im Gegentheil die Betheiligung der Minifter an der‘ 
des Staatsraths für legtern jelbit unentbehrlich ift, jo ergibt jich aber aus dem Verhä 
antwortliher Minifter zur Volksrepräſentation, dag das Minifterium nicht der alleinig 
rath fein kann. ?) Gerade aus dieſem Verhältniß und der verfaffungsmäapigen Macht 

1) Das neuefte Merk, welches den Staatsrath eingehender behandelt, if: Stein, Berwal 
(Stuttgart 1865), I, 269 fg. Seine Hauptgedanfen find folgende: „Sowie durch Die Ancrfe 
felbftändigen gefeßgebenben Körpers der Bolfsvertretung bie gefepgebente Gewalt von ber ve. 
fih trennt, Löft fidy auch die Vollziehung, infofern fie mit den einzelnen Aufgaben des Staat 
thun hat, ale Regierung vom Staatsoberhaupt los und empfängt ihren Organiemus im D 
ſyſtem. Damit entflehen zwei neue und eigenthümliche Verhältniſſe. Zuerft tritt das Staati 
ſelbſtaͤndig als gleichzeitiges Haupt beiber Functionen über beide. Es hat zuleßt immer dem | 
der Verordnung feine höchfte Sanction zu geben. Es hat daher, und das iſt feine große organi 
tion, gerade in feiner Sanction am legten Orte die Harmonie beider auszufprechen; ea muß i 
tern das volle Bemwußtfein nicht etwa blos des Beduͤrfniſſes der Berwaltung ober des Millens | 
vertretung, fondern bes höchften Verhaltens beider zueinander haben. Seine Sanction if 
Act, in welchem Gefepgebung und Verwaltung miteinander in untrennbarer Einheit verichm. 
Es ift daher naturgemäß, daß auch diefer höchfte Act des perfünlichen Staatslebens ein wohl 
fei; es iſt fogar nothwenbig, daß er unter Umftänden von fachfundigen Männern berathen ıwaı 
endlich natürlich, bag eine folche Berathung weber von ben Organen der Geſetzgebung, noch! 
der Verwaltung, fondern von einem von beiden ganz unabhängigen Körper dem perfünlichen 
bes Staatsoberhaupts voraufgehe. Das iſt nothwendig, bevor ein Geſetz der gefepgebenden Ge 
gelegt wird; es iR aber auch nothwendig, bevor eine bie ganze Berwaltung berührenbe Verod 
lafen wird; es ift am meiften nothwendig, wo bei unvollländiger Ausbildung der Gefepgei 
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von einer objectiven Majorität beherrſchten Volksvertretung ergibt ſich nämlich das Be⸗ 
, daß es eine durch ihre ganze Zuſammenſetzung nach allen Seiten hin imponirende, bie 
tniſſe objertiv und mit der größten Gründlichkeit wie Umficht prüfende, von ber rein per: 
n Zuneigung ded Souveränd wie von den momentanen politifhden Stimmungen bes 
nöglihft unabhängige Behörde gebe, welde, namentlich vor der Sanction der Geſetze, 
zuträglichkeit im dauernden, wahren Intereffe des Staatd zu prüfen bat. Cine folde 
ıg kann oder muß vor deren Borbringung an die Stände, und falls der ftändiiche Be⸗ 
twas daran änderte, vor deren Unterbreitung zur Sanction flattfinden, und erfennen 
nter der Borausfegung einer entfprechenden Wahl der Berjünlichfeiten, in dieſer Auf: 
was für den Staat jo Hochwichtiges, daß die ihr gewinmete Behörde ebendadurch ein 
uf die Bezeichnung ald Staatsrath erhält. Sie ift aljo die die Thätigkeit des Staatsraths 
ende Aufgabe, melde weitere Aufgaben auch immer noch nebenbei demſelben gefegt fein 

Reaction und Überſchlagung, unüberlegte Anwendung der Regierungsinitiative, un⸗ 
ctes Nachgeben auf einfeitiged Andrängen der Parteien, felbitfüchtige Popularitäts: 
ei, unfertiges, doctrinäres, parteiifches, oberflähliches und unzweckmäßiges Gefege- 
‚und ein gefährlicher Wechſel in den Gefegen, deren Unklarheit u.f.w., dies find die 
Übel, welchen vorzüglid durch den Staatsrath in conftitutionellen Staaten nad Thun: 
vorgebeugt werben foll. Da dem Staatörath eine enticheidende Stimme in folden Din: 
it, fo ift er ein wahres Rathscollegium welches, wenn ed aud den freien Willens- 
B des Souveräns nicht bindet, darum nicht weniger imponiren kann. 
ın die Minifter gleihiam von Volks wegen Mitglieder des Staatsraths fein müffen, fo 
It e8 fi in Geblütömonardhien, daß die ſelbſtändigen Prinzen des regierenden Hauſes 
m von der Krone wegen, namentlich auch wegen des künftigen Berufs zu den Regie- 
efchäften, Mitglieder des Staatsraths feien. Bei dem flaatli objectiven Verhältniß 
n welchem nach den conititutionellen Grundfägen der Souverän zum Staat ftehen fol, 
t es nur natürlich, daß verfelbe zu den Berathungen des Staatsraths berufen kann, wen 
für geeignet hält. Der Unterſchied zwiſchen Staatsräthen im ordentlichen und außer: 
(hen Dienft ift zunächſt ein formeller und bezieht fi) vorzüglich auch auf die Verſchieden⸗ 
Staatöräthe bezüglich der Regelmäßigfeit der Function und der Größe des Gehalts. 
rigen® findet ſowol in Bezug auf die Bezeihnung wie auf die Zufammenfegung, Com: 
und Stellung des Staatsraths in den verfihiedenen Staaten eine große Verſchiedenheit 
So ift 3.3. in Baiern die Gompetenz des Staatsraths im ganzen eine fehr mannichfache 
ſd nur eine confultirende, bald eine entjcheidende; der Staatörath muß ebendaſelbſt nach 
Sliher Verfaſſungsbeſtimmung in Geſetzgebungsſachen und bei Inpigenatsertheilungen, 
wo in Fällen der Erflärung des Kriegd- und Belagerungszuftandes vernomnien werben; 
ken Dingen hängt ed von dem Willen ded Königs ab, ihn zu vernehmen. Häufig, fo 
ud in Würtemberg, it ver Geheimrath, d.h. Staatsrath, aud die höchſte Inftanz in 
irativftreitfachen u. ſ. m. 
rigens ift nicht zu verfennen, daß das Inftitut des Staatsraths in Deutfchland ſich Feiner 
tm Popularität erfreut, wovon namentlich auch die neueften würtembergifchen Kammer: 
Hungen über die Negierungserigenzen für den Geheimrath Zeugniß geben.2) Der 
dieſer Erſcheinung dürfte theil8 darin gefunden werden müffen, daß den deutſchen Klein: 
ttelftaaten eine felbfländige große Politit unmöglich und bei der Befegung des Staats⸗ 
ie oben bervorgehobene große Anſchauung von feiner eigentlihen Bedeutung nicht 
end geworden, ver Staatörath nicht felten aber nur ald ein Mittel, untaugliche oder 
ich gewordene Minifler unterzubringen, betrachtet worden ift. Ein anderer Grund aber 
& darin erfannt werben, daß die wahre conftitutionelle Idee noch viel zu wenig begriffen 

ven erlaſſen werben, welche die Stelle von Belegen vertreten. Und das Organ nun, melches bie 
? bat, eben jene höchft verfönlichen und doch wieder das gelammte Staatsleben umfaflenden 
nen des Staatsoberhaupts, die Bildung der Gefepentwürfe, die Sanctionirung der befchloffenen 
und ben Erlaß allgemeiner Berorbnungen nad) beflimmten Grundſätzen zu berathen und dem 
oberhaupt einen beflimmten perfönlichen Befchluß anzuempfehlen, ift eben der Staaterath.‘' 
Würtemberg hat Geheimräthe erfter, zweiter und dritter Klafle. Wir haben überhaupt Räthe, 
ſe und titulare, in unendlicher Zahl und Mannichfaltigkeit. Der „gute Rath’ iſt dabei nicht 
der geworden. 8 gibt aber wol nichts Bezeichnenderes für unfere Zeit als das Verhältniß „des 
es — * zu der „That“ oder bem votum decisivum und der Öffentlichkeit des großen Raihe⸗ 
der Volkevertretung. 
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lien!) zu einer mehr nationalen Politik zwingen, vie Reſte feudaler Größe aber vollf 
Kriegsweſen oder in ven Hofleben aufgegangen waren. | 

Sn Deutfhland, wo fi ein ſtaatliches Fürſtenthum nur in den Territorien e 
fonnte, finden wir die Legiften ald Hofräthe, Geheimräthe, d. h. eigentliche Staatera 
nur im Kampfe mit den feudalen mittelalterlihen Landſtänden zu Gunſten ver Einkeit 
befchränftheit ver Iandesfürftlihen Autorität, ſondern aud im Kampfe mit dem Kı 
Reich zu Gunſten voller flaatliher Unabhängigkeit ver Territorien. Durch dieje Rät 
es den Territorialfürften, eine höhere Landesjurisdiction für alle Landesangehörig 
richten und Durch die Reformation der an jie gebrachten Urtheile der verſchiedenen Beı 
freili nit im Sinne des einheimiſchen Rechts zu geichehen pflegte, die Autorität ' 
Berichte zu untergraben, aber aud eine gewiſſe Einheit ver Rechtspflege Herzuftellen. 
und Geheimräthe führten au vorzügli den Kampf gegen die feudalen ritterjchaftlic 
flände zu einem ſiegreichen Audgang für die Fürften und erfcheinen zugleidy als die i 
toren der mit dem neuen Bürftenabfolutismus engverbündeten centralifirten Der 
bureaufratie. 

Mit der Einführung conftitutioneller Berfaffungen mußten die Räthe und ober 
zugdorgane der Megierungen ſowol in Frankreich ald auch in Deutſchland eine ganz an 
‚lung befommen. Ihre Hauptbebeutung ald Organe ftaatliher Bentralifation gegen ! 
Derentralifation hatten jie mit der vollendeten Überwindung der legteru verloren. T 
tutionellen Berfanimlungen, von melden vie oberften Räthe der Krone, die Minifl 
allen Umftänden, namentlicy durch die modernen Minifterverantwortlikeitsanjichten 
maßen abhängig werden mußten, veränderten deren Stellung gegen die Krone nod 
dag dieje Berfammlungen felbft auch ald neue und dazu fehr einflußreiche Nathöcollegi 
nen, weil ihre Beſchlüſſe mir entſcheidender Kraft gerade in den widhtigften öffentliche 
genheiten, in denen der Geſetzgebung, wirkfan werden müſſen. Auf der andern Sei 
aber die conftitutionellen Einrichtungen eine tüchtige Berathung ded Souveräns nött 
je. Bon einem einflußreihen Rath muß verlangt werden, daß er nur im wahren, 
hoch und richtig aufgefaßten Interefie des Staats ſtattfindet — alſo möglichſt frei von ; 
des Souveräns rein perfönliher Neigung, wie von den momentanen Strömunge 
litifgen Parteien. Ein tüchtiger Staatsrath muß alſo eine ausgezeichnete, jomwol: 
als praftifch vollendete politifhe Bildung und einen verielben entſprechenden Charakt 
Dies ift auch der innere Orund, aus welchem manche Geſetze verlangen, daß Minifte 
den Staatdräthen genommen werben dürfen, ein Grund, der fiher wichtiger iſt als de 
ber verfaffungsmäßigen finanziellen Stellung der Staatöräthe entnommene. Wenn ji 
zuglei erklärt, daß der mit einen Portefeuille bekleidete Staatsrath darum nicht 
fann, Staatörath zu fein, und im Gegentheil die Betheiligung der Minifter an der: 
des Staatsraths für legtern jelbft unentbehrlich ift, jo ergibt lich aber aus den Verbä 
antwortlicher Minifter zur Volksrepräſentation, daß das Minifterium nicht ver alleinig 
rath jein kann. 1) Gerade aus diejem Verhältuiß und der verfaſſungsmäßigen Mad ı 

— — — — — — — 

1) Das neueſte Werk, welches den Staatsrath eingehender behandelt, iſt: Stein, Verwal 
(Stuttgart 1865), I, 269 fg. Seine Hauptgedanken find folgende: „Sowie durch die Ancıfı 
felbftändigen gefeßgebenden Körpers der Volfevertretung die geſetzgebende Gewalt von der vo 
fi trennt, loöſt fich auch die Vollziehung, infofern fie mit den einzelnen Aufgaben des Staat 
thun hat, als Regierung vom Staatsoberhaupt los und empfängt ihren Organismus im 9 
foftem. Damit entfliehen zwei nene und eigenthümliche Verhältniſſe. Zuerft tritt das Staatı 
felbfländig als gleichzeitiges Haupt beider Functionen über beide. Es hat zulegt immer bem 
ber Verordnung feine höchſte Sanction zu geben. Es hat daher, und das iſt feine große organi 
tion, gerade in feiner Sanction am legten Orte die Harmonie beider auszufprechen; ca muß 
tern das volle Bewußtfein nicht etwa blos des Bedürfniſſes ber Bermaltung oder des Willens 
vertretung, fonbern bes höchften Verhaltens beider zueinander haben. Seine Sanctien iñ 
Act, in welchem Gefepgebung und Berwaltung miteinander in untrennbarer Einheit verſchm 
Es ift daher naturgemaß , daß auch diefer höchfte Act des perfönlichen Staatslebens ein wohl 
fei; es if fogar nothiwendig, daß er unter Umfländen von fachfundigen Männern berathen we 
enblich natürlich, daß eine ſolche Verathung weder von den Organen der Geſetzgebung, nod 
der Berwaltung,, fondern von einem von beiden ganz unabhängigen Körper dem perfünlichen 
bes Staatsoberhaupts voraufgehe. Das ift nothwendig, bevor ein Geſetz der geſezggebenden Ge 
elegt wird; es iR aber auch nothwendig, bevor eine die ganze Berwaltung berührende Verot 
—* wird; es iſt am meiſten nothwendig, wo bei unvollſtändiger Ausbildung der Geſetzgeb 
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von einer ob jectixen Majorität keberrichten Volkevertretung ergibt fich nänlich das Be: 
i, daß es eine durch ihre ganze Zuiammenjegung nad) allen Seiten bin imponitende, vie 
tmiffe objectiv und mit ber größten Gründlikeit wie Umñcht prüfende, von der rein per⸗ 
n Zuneigung des Souveränd wie von ven momentanen politiiben Stimmungen des 
söglidft unabhängige Beboͤrde gebe, melde, namentlid vor der Sanction der Gejege, 
zutrãglichkeit im dauernden, wahren Interefe des Staats zu prüfen bat. Gine ſolche 
ig kann oder muß vor deren Verbringung an die Stände, und falls der ſtändiſche Be— 
etwas daran änberte, vor deren Unterbreitung zur Sanctien flattfinden, und erfennen 
nter der Boraudiegung einer entſprechenden Wabl ver Berjönlihfeiten, in biejer Auf- 
was für den Staat io Hochwichtiges, daß die ihr gewidmete Behörde ebendadurd ein 
iuf die Bezeichnung ald Staatsrath erhält. Sie ift aljo die die Thätigkeit des Staatsraths 
tende Aufgabe, welche weitere Aufgaben auch immer noch nebenbei demſelben gejegt jein 
. Reaction und Überfhlagung, unüberlegte Anwendung der Regierungsinitiative, un 
ttes Nachgeben auf eimjeitiged Andrängen der Parteien, jelbftjüchtige Vopularitäts- 
si, unfertigeö, boctrinäreö, parteiiſches, oberflächliches und unzwedmäßiges Geſehe⸗ 
iund ein gefährlichet Wechſel in ven Geſehen, deren Unklarheit u. ſ.w., dies ſind bie 
vübel, weichen vorzüglid) durch ben Staatsrath in conftitutionellen Staaten nad) Thun 
tvorgebeugt werben fol. Da dem Staatsrath eine entſcheidende Stimme in jolden Din: 
Kit, fo ift er ein wahres Rathscollegium welches, wenn es auch ben freien Willens— 
Rj des Souveränd nicht bindet, darum nicht weniger imponiren kann. 
kan die Minifter gleihiam von Volks wegen Mitglieder des Staatsraths fein müffen, jo 
Dit es ſich in Geblütömonardien, daß die jelbfländigen Prinzen des regierenden Sauſes 
Im von ber Krone wegen, namentlich auch wegen deö künftigen Berufs zu den Regie: 
efhäften, Mitgliever des Staatsraths jeien. Bei ven ſtaatlich objectiven Verhältniß 
n welchem nad den conftitutionellen Grundfägen der Souverän zum Staat ftehen foll, 
t ed nur natürlich, daß derjelbe zu ven Berathungen ded Staatsraths berufen kann, men 
für geeignet hält. Der Unterjeieb zwiſchen Staatsräthen im ordentlichen und außer: 

ichen Dienft ift zunãchſt ein formeller und bezieht ſich vorzüglich auch auf die Verſchieden⸗ 
Staatöräthe bezüglich der Regelmäßigkeit der Function und der Größe des Gehalts. 
rigend findet jowol in Bezug auf bie Bezeihnung wie auf die Zufammenfegung, Com: 
und Stellung des Staatsraths in den verſchiedenen Staaten eine große Verſchiedenheit 
So ift 3. B. in Baiern die Gompetenz bed Staatdrath8 im ganzen eine fehr mannichfache 
Do nur eine confultirende, bald eine entſcheidende; der Staatsrath muß ebendaſelbſt nach 
licher Verfafjungsbeftimnung in @ejeggebungsjachen und bei Indigenatsertheilungen, 
wo in Bällen ver Erklärung des Kriegs⸗ und Belagerungszuſtandes vernommen werben; 
en Dingen hängt es von dem Willen des Könige ab, ihn zu vernehmen. Häufig, fo 
nd; in Würtemberg, ift ver Geheimrath, d. h. Staatdrath, auch die höchſte Inftanz in 
iiſtrativſtreitſachen u. ſ. w. 
brigens iſt nicht zu verkeunen, daß das Inſtitut des Staatsrathe in Deutſchland ſich Feiner 
ern Popularität erfreut, wovon namentlich auch die neueſten würtembergiſchen Kammer- 
idlungen über die Regierungsexigenzen für ven Geheimrath Zeugniß geben.?) Der 
dieſer Erſcheinung bürfte theils darin gefunden werben müflen, daB den deutſchen Klein= 
littelftanten eine felbfländige große Politik unmöglich und bei ver Befegung des Staats: 
die oben hervorgehobene große Anfhauung von feiner eigentlichen Bedeutung nicht 
jend geworden, ber Staatörath nicht felten aber nur als ein Mittel, untaugliche oder 
lich gewordene Minifter unterzubringen, betrachtet worben ift. Gin anderer Grund aber 
ch darin erfannt werben, daß die wahre conftitutionelle Idee noch viel zu wenig begriffen 

ven erlafien werben, welche bie Stelle von Gefegen vertreten. Und das Organ num, weldes bie 
» Hat, eben jene HöchR verfönfichen und doch wieder das gefammte Gtaatsleben umfaflenben 
nen bes Stantsoberhaupts, die Bildung ber Gefepentwürfe, die Sanctionirung ber Befchloffener 

n Ben i unb den Erlaß allgemeiner Berorbnungen nad} beftimmten Grunbfägen zu berathen, 
überhaupt einen beflimmten perfönlichen Beichluß anzuempfehlen, ift eben der Gt 
MWürtemberg hat Geheimräthe erfter, zweiter und britter Rlafle. Mir haben überkai 
ve und titnlare, im unenblicher Zahl und Mannichfaltigkeit. Der ‚„gute Mar‘ if br 
‚ler geworben. @6 gibt aber mol nichts Bezeichnenderes für unfere Zeit als bag M 
= “zu der hate ober dem votum decisivum unb bee Offentlichkeit bes geo 
Eder Bollevertretung. & 
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lieu!) zu einer mehr nationalen Politik zwingen, vie Reſte feudaler Groͤße aber voll 
Kriegsweſen oder in dem Hofleben aufgegangen waren. 

Sn Deutihland, wo fi ein flaatlihes Fürſtenthum nur in den Territorien e 
fonnte, finden wir die Regiften ald Hofräthe, Geheimräthe, d. h. eigentliche Staatsrä 
nur im Kampfe mit den feudalen mittelalterlihen Landſtänden zu Gunſten der Ginbeis 
beſchränktheit ver landesfürſtlichen Autorität, fondern auch im Kampfe mit dem Ke 
Reich zu Gunſten voller flaatliher Unabhängigkeit ver Territorien. Durch dieſe Rät 
es den Territorialfürften, eine höhere Landesjurisdiction für alle Landesangehörig 
richten und durch die Reformation der an fie gebrachten Urtbeile der verjchiedenen Bei 
freilih nicht im Sinne des einheimiſchen Rechts zu geſchehen pflegte, die Autorität ' 
Berichte zu untergraben, aber auch eine gewiffe Einheit ver Rechtspflege herzuftellen. 
und Geheimräthe führten auch vorzüuglid den Kampf gegen die feudalen ritterjchaftlic 
ftände zu einem ſiegreichen Ausgang für die Kürften und erfcheinen zugleich als bie 
toren ber mit dem neuen Bürftenabfolutismus engverbündeten centraliſirten Ber 
bureaufratie. 

Mit der Einführung conftitutioneller Berfaffungen mußten die Räthe und ober 
zugsorgane der Megierungen fowol in Frankreich ald auch in Deutſchland eine ganz an 
‚lung befommen. Ihre Hauptbebeutung als Organe jtaatliher Gentralifation gegen ! 
Decentralifation hatten jie mit der vollendeten Überwindung der legtern verloren. T 
tutionellen Berfanmmlungen, von melden vie oberiten Räthe der Krone, die Dlinif 
allen Umſtänden, namentlich durch die modernen Minifterverantwortlidfeitsanjichten 
maßen abhängig werden mußten, veränderten deren Stellung gegen die Krone noc 
daß dieſe Berfammlungen felbft auch ald neue und dazu fehr einflupreihe Rathscollegi 
nen, weilihre Beſchlüſſe mir entſcheidender Kraft gerade in den widhtigften öffentliche 
genbeiten, in denen der Geſetzgebung, wirkfan werden müffen. Auf ver andern Sei 
aber die conflitutionellen Einrihtungen eine tüchtige Berathung des Souveräns notl 
je. Bon einem einflußreihen Rath muß verlangt werben, daß er nur im wahren, 
hoch und richtig aufgefaßten Interefje des Staats jtattfinder — alfo möglichſt frei von. 
des Souveraͤns rein perfönliher Neigung, wie von den momentanen Strönunge 
litifhen Parteien. Ein tüchtiger Staatörath muß aljo eine außgezeichnete, ſowol 
als praktiſch vollendete politifhe Bildung und einen derielben entſprechenden Charafiı 
Dies ift auch der innere Grund, aus melden manche Gefege verlangen, daß Minifte 
den Staatdräthen genommen werden dürfen, ein Grund, der ſicher wichtiger ift als d 
der verfaffungdmäßigen finanziellen Stellung ver Staatsräthe entuonmene. Wenn ji 
zugleich erklärt, daß ver mit einem Portefeuille befleivete Staatsrathb darum nicht 
fann, Staatsrath zu fein, und im Gegentheil die Betheiligung der Minifter an der: 
des Staatsraths für legtern jelbit unentbehrlich ift, jo ergibt lich aber auß den Verkü 
antwortlier Dinifter zur Volksrepräſentation, daß das Minifterium nicht der alleinic 
rath jein kann. ) Gerade aus dieſem Verhältniß und der verfaffungsmäßigen Macht 

— — — —— — — 

1) Das neueſte Werk, welches den Staatsrath eingehender behandelt, iſt: Stein, Verwa 
(Stuttgart 1865), I, 269 fg. Seine Hauptgedanfen find folgende: „Sowie durch die Ancıfı 
felbftändigen gefeßgebenden Körpers der Volfsvertretung die gefeggebente Gewalt von der vc 
fih trennt, löſt ſich auch die Vollziehung, infofern fie mit den einzelnen Aufgaben des Staa 
thun hat, als Regierung vom Etaatsoberhaupt los und empfängt ihren Organiemug im I 
ſyſtem. Damit entfliehen zwei neue und eigenthümliche Verhältniſſe. Zuerft tritt das Staat 
felbfländig ale gleichzeitiges Haupt beider Yunctionen über beide. Es hat zulekt ımmer dem 
der Verordnung feine höchſte Sanction zu geben. Es hat daher, und bag ift feine große organ 
tion, gerade in feiner Sanction am legten Orte die Harmonie beider auszufprechen; es muf 
tern das volle Bewußtfein nicht etwa blos des Bebürfnifies der Berwaltung oder des Willens 
vertretung, fondern bes höchften Verhaltens beider zueinander haben. Seine Sankction tft 
Act, in welchem Gefepgebung und Verwaltung miteinander in untrennbarer Einheit verſchm 
Es if daher naturgemäß , daß auch diefer höchſte Act des perfönlichen Staatslebens ein wohl 
fei; es if fogar nothwendig, daß er unter Umfländen von fachfundigen Männern berathen we 
endlich natürlich, daß eine ſolche Verathung weber von den Organen ver Geſetzgebung, noch 
der Berwaltung,, fondern von einem von beiden ganz unabhängigen Körper dem perfünlicher 
bes Staatsoberhaupts voraufgehe. Das ift nothwendig, bevor ein Geſetz ber gefepgebenden & 
gelegt wird; es iR aber auch nothwendig, bevor eine die ganze Verwaltung berührende Veror 
laſſen wird; es if am weißen nothwendig, wo bei unvollfländiger Ausbildung der Gefeggel 
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on einer objectiven Majorität beherrſchten Volksvertretung ergibt ſich nämlich das Be⸗ 
daß es eine durch ihre ganze Zuſammenſetzung nach allen Seiten hin imponirende, die 

aifſe objectiv und mit der größten Gründlichkeit wie Umſicht prüfende, von der rein per: 
. Zuneigung des Souveränd wie von den momentanen politifhen Stimmungen des 
Öglihft unabhängige Behörbe gebe, welche, namentlid vor der Sanction der Gefege, 
ıträgligfeit im dauernden, wahren Intereffe des Staatd zu prüfen bat. ine folde 
zkann oder muß vor deren Vorbringung an die Stände, und fall der ſtändiſche ‘Be: 
was daran änderte, vor deren Unterbreitung zur Sanction flattfinden, und erfennen 
ter der Boraudfegung einer entfprechennen Wahl ver Berjünlichfeiten, in biefer Auf: 
as für den Staat jo Hochwichtiges, daß die ihr gewidmete Behörde ebendadurch ein 
if Die Bezeihnung ald Stantsrath erhält. Sie iſt aljo die die Thätigfeit des Staatsraths 
nde Aufgabe, melde weitere Aufgaben auch immer noch nebenbei vemfelben gefegt fein 
Reaction und Überfhlagung, unüberlegte Anwendung der Regierungsinitiative, un- 

es Nachgeben auf einfeitiged Andrängen ber Barteien, felbftfüchtige Popularitäts: 
;, unfertigeö, boctrinäres, parteiiſches, oberflächliches und unzweckmäßiges Geſetze⸗ 
und ein gefährliher Wechſel in den Geſetzen, deren Unklarheit u.f.w., dies find bie 
Abel, welden vorzüglid durch den Staatörath in conftitutionellen Staaten nad Thun: 
orgebeugt werben full. Da dem Staatörath eine entſcheidende Stimme in ſolchen Din- 
t, fo iſt er ein wahres Nathöcollegium. welches, wenn es aud den freien Willend- 
des Souveränd nicht bindet, darum nicht weniger imponiren kann. Ä 
ın die Minifter gleihiam von Volks wegen Mitglieder des Staatsraths fein müſſen, fo 
tes fih in Geblütömonardien, daß die jelbfländigen Prinzen des regierenden Hauſes 
ı von der Krone wegen, namentlich auch wegen des Funftigen Berufs zu den Regie⸗ 
chäften, Mitglieder des Staatsraths feien. Bei dem flaatlih objectiven Verhältniß 
welchem nad den conftitutionellen Grundfägen der Souverän zum Staat ftehen fol, 

es nur natürlich, daß derjelbe zu den Berathungen des Staatsraths berufen kann, wen 
für geeignet Hält. Der Unterſchied zwiſchen Staatsräthen im ordentlichen und außer: 
ben Dienft ift zunächſt ein formeller und bezieht fi) vorzüglich aud) auf die Verſchieden⸗ 
Staatöräthe bezüglidy der Regelmäßigkeit der Function und ver Größe des Gehalts. 
gens findet ſowol in Bezug auf die Bezeihnung wie auf die Zufammenfegung, Com⸗ 
nd Stellung des Staatörath8 in den verfhiedenen Staaten eine große Verſchiedenheit 
o ift z. B. in Baiern die Gompetenz ded Staatdrath8 in ganzen eine fehr mannichfache 
‚nur eine confultirende, bald eine entſcheidende; der Staatörath muß ebendaſelbſt nach 
licher Verfaſſungsbeſtimmung in Befeggebungdfaden und bei Inpigenatöertheilungen, 
o in Fällen der Erklärung des Kriegd- und Belagerungszuſtandes vernommen werben; 
n Dingen hängt ed von dem Willen des Königs ab, ihn zu vernehmen. Häufig, fo 
ch in Würtemberg, ift ver Geheimrath, d.h. Staatsrath, auch die höchſte Inftanz in 
trativſtreitſachen u. ſ. w. 
igens iſt nicht zu verkennen, daß das Inſtitut des Staatsraths in Deutſchland ſich keiner 
n Popularität erfreut, wovon namentlich auch die neueſten würtembergiſchen Kammer: 
lungen über die Regierungsexigenzen für den Geheimrath Zeugniß geben.?2) Der 
iefer Erſcheinung dürfte theild darin gefunden werben müffen, daß den deutfchen Klein: 
ttelftanten eine felbfländige große Politik unmöglich und bei ver Bejegung des Staats: 
e oben bervorgehobene große Anſchauung von feiner eigentlihen Bedeutung nicht 
nd geworben, der Staatsrath nicht felten aber nur ald ein Mittel, untaugliche oder 
ch gewordene Minifler unterzubringen, betrachtet worden ift. Ein anderer Grund aber 
) darin erfannt werben, daß die wahre conflitutionelle Idee noch viel zu wenig begriffen 

n erlafien werben, welche bie Stelle von Gefegen vertreten. Und das Organ nun, welches bie 
Hat, eben jene höchft perfönlichen und boch wieder bas gelammte Staatsleben umfaflenden 
en des Staatsoberhaupts, bie Bildung ber Geſetzentwürfe, die Sanctionirung ber befchloffenen 
nd den Erlaß allgemeiner Verordnungen nach beflimmten Grundſätzen zu berathen und dem 
erhaupt einen beftimmten perfönlicgen Beſchluß anzuempfehlen, if eben der Staaterath.‘ 
ſürtemberg hat Geheimräthe erfter, zweiter und dritter Klaſſe. Wir Haben überhaupt Räthe, 
und titulare, in unendlicher Zahl und Mannichfaltigkeit. Der ‚gute Rath‘ if dabei nicht 
e geworden. Es gibt aber wol nichts Bezeichnenderes Fir unfere Zeit als das Verhältnig „des 
—*8* zu der „That“ oder dem votum decisivum und ber Offentlichkeit bes großen Rathe« 
er Bolfevertretung. 
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und durchgeführt, an ihrer Stelle aber eine Menge von ſtaatswidrigen Irrthümern ı 
Firma des Gonftitutionalismus wirkſam geworben if. 

Die neuern Schriftfteller, namentlich diejenigen, welche gegen die Verirrungen 
Unrecht jich conflitutionell nennenden Partei auftreten, fo namentlich auch C. Kran? 
vert) u.a. legen, freilich in verſchiedenem Sinne, dem Staatdrath eine große Bereu 
Durch die Entwidelung einer durchgreifenden Verwaltungsrechtspflege Fönnte dieſe X 
nur noch fleigen. ?) Allein nah unjerer Anſicht wird alles darauf ankommen, dap ı 
höhere und reinere ſtaatliche Ideen unjere Staaten und alle ihre Organifationen be 
der Staatsrath dieſen Organifationen fi natürlidh anfüge und auf Grund einer im al 
gefteigerten Grfenntnip ded wahren Weſens des Staatd und einer ausgezeichneten 
der Träger einer lebendigen Thätigkeit in den wichtigften flaatlihen Einrichtungen jei o 

Der Staatörath ſpielte auch in den franzöſiſchen Charten, namentlich jchon in d 
jung des erften Kaiferreich& eine große Nolle®) und mußte beſonders dazu Helfen, 
Volk, aber nichts durch vaffelbe zu tfun. Dem Kaifer unbedingt ergeben, alio von 
bafter Loyalität, follte er Gewiffen und Einſicht deffelben ergänzen, und injofern 
mit Bluntfchli fagen, daß er die Volksrepräſentation zu vertreten hatte. Der Unte 
Kaiſerreichs und die Entartung ded Staatsraths felbit beweifen, daß die Berechn 
war. Bekanntlich ift vem Staats- ober Geheimrarh im zweiten Kaiferreih eine ähn 
zugewiefen ; allein jevenfalld Hat man die Aufrechterhaltung einer Art von formellem 
tionalisnnus do für unvermeidlich erachtet. Die Franzoſen mögen no immıer für 
baft conftitutionelles Regiment nicht hinreichend befähigt fein, aber gewiß ift, daß 
antwortliches Minifterium ſammt Staatsrath und zweien gänzlid abhängigen Kan 
einem abfolut herrſchenden Kaifer jie auch nicht befriebigen. Der aufmerkjane ©i 
fieht die kleinſten Zeichen des annäheınden Sturms und deren Wahsthbum. Mög 
zeitig in den jihern Freihafen einlaufen!?) 3.9 

Staatörecht, f. Stantswiffenfchaften. 
Staatsroman. Mit Staatsroman bezeichnet man Riteraturerzeugniffe, welche 

in der Form des Romans behandeln. Der Name felbft ift ziemlich neu. Früher jprad 

„politifhen Romanen‘, und die hierher zählenden Werfe felbft tragen eigenthümlich 
unter denen „Utopia, Utopien‘ der ältefte und allgemeinfte ift. Woher ed venn aud fı 
legtere Bezeihnung nicht felten für vie ganze Hierher gehörige Literatur gebraucht wirt 

Der Begriff des Staatsromand fteht keineswegs fe. Robert von Mohl, dem dad 
gebührt, dem Staatsroman zuerft eine Stelle in der Literaturgefchichte ver Staatäwif 
eingeräumt zu haben, bezeichnet ven Staatsroman als eine Schrift, welche es untern 
Frage, wie ein Staat am gerechteften und zweckmäßigſten einzurichten, vie Geſellſchaft a 
liche Weife zu ordnen fei, durch die Schilderung eines erbichteten Ideals zu beantwort 
biefer Begriffsbeftimmung, welche nur infofern etwas geändert werden durfte, als flo 
derung eines ervichteten Ideals“ die „Schilderung eined nach dem Ideal gedichteten © 
jegen wäre, fließt Mohl von ven Staatsromanen alle Schriften aus, welde ein 
„ſtaatliche und geſellſchaftliche Einrichtung dogmatiſch behandeln‘, andererſeits, mer 
dichteriſcher Form, Staatsbegebenheiten erzählen, ohne jedoch die Abſicht zu haben, ein 
Ideal zu ſchaffen. Mohl theilt dann die Staatsromane ein in: 1) Darſtellungen völli 
ner, in der Wirklichkeit gar nicht vorhandener Einrichtungen; und 2) dichteriſche Gebi 
nur eine Ipealifirung beftehenver ftaatliher und geſellſchaftlicher Zuſtände, z. B. bi 
geſchichte eines erbichteten Mufterfönigs, unternehmen. 

3) Die Duelle alles Ubels, ©. 244. 
4) Brunblehre der Geſetze des Staats (Tübingen 1865), S. 177. ©. au Bluntfihli, 9 

Staatsrecht II, 448 fg. Walder, Kritif der Barteien in Deutfchland, ©. 41 fg. 
5) Weizel, Das badifche Geſetz vom 5. Det. 1863 über die Organifation der innern % 

(Karleruhe 1864), S. 66. 
6) Vgl. R. von Mohl, Seichichte der Literatur, III, 245. 
7) Vollgraff, Syfteme der Bolitif, IV, 570 fg. Navarrete, Conservacion de monarqui 

cursos politicos sobre la gran consulta que el consejo hizo al Rey Filipe III al pre 
consejo supremo de Castilla (Madrid 1626). Galeotti, Della consulta de stato. Heid 
des Berfaflungsrechts, II, 385 fg. S. auch das intereffante Derret, durch welches der Br 
um Mitglied und Dicepräfidenten des Geheimraths ernannt wurde, in der augeburger 
eitung, Jahrg. 1865, Hauptblatt Nr. 6, ©. 85. 
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Bir finden den angegebenen Unterſchied nicht ganz vurchgreifend, indem z. B. ein erdichtetes 
terfönigthum ſich ebenfo gut an die Därftellung eines ganzen idealen Staats, wie diefe ſich 
n Mufterfönigthun ver bezeichneten Art anfchließen kann. 
Benn wir aber gewiß nicht im entfernteften geneigt find, den Werth der Mohl'ſchen Arbeit 
eſchichte der Literatur”, I, 167 — 214) zu unterfhägen, fo fönnen wir doch nicht 

m, die von ihm gezogene Grenze der romanhaften Staatdliteratur etwas zu eng zu finden. 
iefe gehört nämlich nad) unferer liberzeugung außer dem lediglich in der Abſicht, ein nad) 
Ideal des Staat und der Gefellfchaft erbichtetes vollfländiges Staats: und Geſellſchaftsbild 
ben, verfertigten Werk, auch jeder diefem Streben verwandte literarijche, gefeßgeberifche, 
che Gedanke, der, je nachdem er mit dem wahren Staatsideal übereinftimmt und zugleich 
Der gegebenen Lage des Volks realilirbar erfcheint, oder je nachdem beides zufanımen nicht 
indet, entweder die berechtigte Idee des Fortſchritts, oder ein romanbafter, utopiftifcher 
mefe im übeln Sinne des Wortd, ein unberechtigter, unpraktifcher Idealismus iſt. Selbft 
Batire auf utopiftifege Ideen und deren praftifche Verfuche gleichwie die Satire auf wirkliche 
ande, wenn fie in romanhafter Form von einem richtigern Ideal ausgeht, gehört hierher, 
denn auch in den betreffenden literarifchen Erſcheinungen meiftens ein idealer Staats: 
Ihe, eine romanhafte Korm ver Darftellung, ein nirgends beſtehendes Land als Schauplag 

„ mit ernften und fatirifchen Ideen über befte Verfaſſung, Naturftand, Paradies, gol⸗ 
Zeitalter u. |. mw. gemifcht, verbunden zu fein pflegen. 
irflih aber kann z. B. in einer Gefeßgebung oder in einer Rechtsphiloſophie nicht nur 

beat manches Utopiftifche vorfommen, fondern es fann die eine wie die andere auch durch 
tabfolut falfhen oder nad) den gegebenen Verbältnifien eines Volks unrealijirbaren Grund: 
fen ganz und gar oder zum guten Theil zu einer Art von Utopie werden. Es kann ferner 
Janze Nation dadurch, daß fie ein falſches Ideal ihres Dajeind erfaßt oder in irgendeiner 
e davon beherrſcht wird, in einen utopiftifhen Zuftand verfeßt merven, der fie von der Er: 
mg ihrer vernünftigen Ziele ablenft. Es kann ferner bei einem Volk utopiftifch fein, was 
nem andern ed nicht ift, und bei einen und demfelben Volk in einer beftinnmten Beriode 
“ Entwidelung etwas als utopiftifch erfcheinen, was in einer andern Periode als zeitgemäß 
Btet werben muß. 
Ftopia oder Ovrorta 1) iſt das Nirgendland, ein Land, welches nirgends ift, ein utopifti- 
Staat, der Staat des Romans. Utopiftiihe Staats und Geſellſchaftsideen find ſolche, 
e ſich nirgends in der Wirklichkeit realifirt finden. Der innere Unterſchied aller utopiftifchen 
x beftebt vemnad darin, ob fie ein Staatsideal aufftellen, welches verwirklicht werden fol 
Sarın, ober ob ed fi) um eine iveelle Schöpfung handelt, die entweder abfolut oder relativ un: 

firbar ift (Schlaraffenland). Lediglich al ein Außerer Unterſchied erfcheint ed, ob die Litopie 
ollftändiges Bild von Staat und Gefellichaft gibt oder nur da und dort hervortritt; ob im 
n Fall vie Korm eines Romans oder die einer pbilofopifhen Darftellung des Staats: und 
Uſchaftsweſens gemählt wird. In diefer Beziehung wird namlich) nur die Frage fein, ob die 
Rellung ihrem Geifte nach eine wiffenfchaftliche ift oder nicht. Unwiſſenſchaftliche Darftellun- 
was übrigend nad) der Zeit des Erſcheinens des Werks beurtheilt werden muß, fallen aus 
Rreife unferer Arbeit, und da die Rechtsphiloſophie bereitd an einer andern Stelle gewürbigt 
be, fo haben wir e& hier allerdings nur mit den entſchieden romanhaften Erfcheinungen des 
atsideals zu thun. 
Daß diefe aber nicht blo8 in den eigentlihen Staatdrumanen, audy nicht allein in rechtsphilo⸗ 
nihem Gewand vorfommen, beweifen folgende Thatſachen: Jede gegen die Natur ded Men- 
ı und des Staatd überhaupt oder nad den gegebenen Umſtänden gehende Staatd- und 
ellſchaftsidee ift eine Litopie, d. h. ihre Verwirklichung ift nirgends, und was man fo nennt, 
icht ober ift nicht daß, fondern ein anderes. Utopiftifch erfcheinen demnach 3. B. die Theorien 
Naturzuftande und goldenen Zeitalter ?), die ganze SElaverei in der Leugnung der menid 
Freiheit, ferner jede ausſchließlich einfeitige Richtung des Staats, wie der ausſchließliche 

) Literatur bei Held, Staat und Gefellfchaft 1, 399; II, 25. Dazu noch Efcher, Praktifche Politik, 
Taine, Histoire de la litterature anglaise, I, 385; Il, 111 (über Jad Cade). 
dS. Raturrecht. Bufendorf, Buch 2. Xamartine, LaFrance parlementaire, 1,150. Lamennais, De 
Djete premiere etc. (Paris 1861). Brotonne, Civilisation premiere, ©. 186 fg., 210 u. 403 fg. 
%, Droit des gens, I, 77. Fichte, Die Staatslehre (Berlin 1820). Eicher, Praftifche Bolitik, 
= Sröbel, Theorie der Politif, II, 28, 74, 379. Proubhon, Systeme federatif, S. 86 fg., 88. 
nt, Etudes, VIII, 385. 
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ur. Barneine-, Woblbefindendftaat ?), dann jede Ausſchließung der Perſonlich 
treten Leben und der Verſuch, fie durch fingirte Begriffe, Gott, Geſetz, Vernu 

w enge weiter der Despotismus, Abfolutismuß u. dgl. m. in ihren äußerſten Eon 
nur Ne abiolut einfeitige Herrſchaft der Freiheit, die einfeitige Qleihheitstbeorie®), 

suntdmug®), die abfolute Jiolirung von Staat und Individuum wie die verſchiede 

Srrichaftsverſuche ), Die abjolute Trennung von Religion und Recht, Kirche und I 
Unterſuchungen zur Herftellung einer abjolut beften Staatsform”) u. f. w. 

Sehen wir aber nur auf bie eigentlichen Staatsromane, fo ift vie Meinung darü 

Werke unter diefen Begriff fallen, getheilt. Da wir auf die formelle Darftellung ke 

vondes Gewicht legen, jo fönnen wir dieſe Streitfrage bier um fo mehr auf fidh beri 

da der Raum diefer Blätter ohnehin nicht weiter reicht, als nur die bedeutendſten der 
baft Hierher gehörigen Arbeiten furzzu würdigen. Übrigens joll doch zuvor nody beme 
daß, wenn man Werke, wie des heiligen Auguftinus „Civitas Dei’, oder Dante's „M 
Montesquieu's „Lettres persannes‘ und „Esprit des lois”, Rouffeau’® „‚Contrat s 

ähnliches, wie manches aus den Schriften Mably's, ausſchließt, das Gebiet des 
Staatsromans im Verhältniß zu dem £oloffalen Gebiet unſerer politiſchen Literatu 
und auch der Einfluß, ven derſelbe übte, einige wenige Werke ausgenommen, fen 
gewefen ift. Richtig erjcheint die Außerung von Mohl's, daß die Staatsromane weſen 
ſitionell und reformatoriſch ſind; es möchte dem nur beizuſetzen ſein, daß in allen opp 
und reformatoriſchen Elementen politiſcher Werke fich eine Maſſe romanhaften und ı 
Gtoffs zu finden pflegt, und daß das Weſen des Staatsromans weder in der Roman 
in dem oppoſitionellen und reformatoriſchen Inhalt, ſondern mehr in dem Utopiſtiſd 
halts liege. Auch dürfte nicht zu bezweifeln fein, daß eine Maſſe von politifchen un 
ſchen Tendenzronanen wie Theaterflüden zu allen Zeiten und namentlich aud) in un 
dem Literaturzweig der Staatsromane nicht bloß in der Korm, fondern auch im | 
verwandt und jelbft in der conftitutionellen Geſetzgebung, auch in der nach der franzd 
volutionszeit folgenden, viel Romanhafted und Utopiftifches vorfommt. Schon He 
allſonntägliches Huhn im Topfe und fein Gedanke eines ewigen Friedens und einer er 
Fürftenrepublif waren Utopien.®) 

Der Charakter der Staatdromane, rejp. der utopiftiihen Ideen hangt, wie bie‘ 
jelben vom Geſchmack, jo vom Beifte der Zeit und namentlich von jenen Mängeln 
gegen welche derſelbe gerichtet, envlih von den Brundanfhauungen ab, Durch meldet 
bezweckt werben fol, In jeder Utopie, ſei fie nun ein vollftändiger Staatsroman, odı 
einzelne utopiftifche Idee ober eine Mehrheit folder Ideen, wird regelmäßig die eine o 
dere Hauptrichtung der menſchlichen Natur und des irdischen Lebens, die fittlich-relig 
intelleetuell-rationelle oder die materinliftifhe vorzüglich hervortreten , wenngleid 
nebenbei auch die übrigen berüdfjichtigt werden. Gonfefiionelle, rationaliftiiche und 
ſtiſche Einfeitigfeit in Form und Geſchmack der Zeit gehört demnach zu den @igenthü 
unſeres Gegenflandes, die durch dad allgemeine Geſetz, daß jeder Geiſt unter ber Herrſ 
Zeit fteht und eine ertreme Richtung die andere hervorzurufen pflegt, erflärt werben ı 

Wenn fih aus Vorftehenden ergibt, ob und inwiefern wir Plato's Republik 
Staatdroman betrachten, jo können wir über den Inhalt derfelben hinweggehen, 
Merken bereitö im Bd. XI diefed „Staats-Lexikon“ ein eigener Artikel gewidmet if. ! 

3) Alfo der ganze Üoctrinarismus vom Rechtöftaat, vom jus divinum, ber Thecfra 
Sittlichkeitsſtaat, vom Wohlfahrtsſtaat u. ſ. w. Utopifche Anfichten vinzelner Stände, ;. B. 
thums inet Ghafian, Symbolique du droit, &. XCI, XCIV. 

4) Man gebente der Utopien aller demokratiſch⸗republikaniſchen Beftrebungen. 
5) Taine, Histoire de la litterature anglaise, II, 111. 
6) Held, Staht und Gejellfehaft, I, 527 fg. Laurent, Etudes. X, 194. Lamartine, 

parlementaire, I, 196. 
7) Durantinv, De optima reipublicae gubernatione (2 Thle., Venedig 1522). Britannus, 

statu (1548). Beroaldus, De optimo reipublicae statu (Paris 1544). Forſter, Staa 
Mittelalters. Grundſaͤtze der Realpolitik, ©. 5. Laurent, Etudes, II, 48. Vacherot, La de 
©. 349. Held, Staat und Befellichaft, II, 651. 

8) Val. Laurent, X, 157 fg., 165 fg., 1RO fg., 248 fü. 
9) Dies z. 8. gen befonders in der „‚civitas solis’’ des Dominicanermöndys Th. Gampaı 

R. von Mohl, ©. 184 fg. 10) Über die Utopien in den Dichtungen bes Kratet, 9 
und Teleklides, ſ. Roſcher, Thukydides, ©. 315. 
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Bon allen unzweifelhaften Staatsromanen iſt aber die Utopie des berühmten Kanzlerd 
inrich's VII. von England, Thomas Morud?!), welche zuerft 1515 (in zmei Büchern) er- 
en, die merkwürdigſte (über deren Literatur f. R. von Mohl, a.a. D., S. 179) und foll die⸗ 
re deshalb eingehender betrachtet werben. 
Das erfte Bud) enthält eigentlich nur die Einleitung, welche weniger da ift, um zu zeigen, wie 
wu zur Kenntniß von Ütopien gelangte, ald vielmehr, um durchblicken zu laffen, welche Haupt: 
fände im englifhen Staatömwefen die ganze Arbeit veranlaßten. 
In den zweiten Buch erzählt nın Thomas Morus nad) der Schilderung des Rafael Hyth⸗ 

aus, was er von den Zuftänden Utopiens, melde dad Ideal feiner Anfhauungen über den 
sat wirklich darftellen, weiß. Der Text dieſes zweiten Buchs ift durch einzelne Rubriken unter- 
"hen und beginnt mit einer Beichreibung des Landes. 
- In der Mitte, der breiteften Stelle, hat das Land der Utopier, welches eine Infel ift, eine 
Wdehnung von 200000 Schritten. Die Infel hat faft durchweg viefelbe Breite; nur an den 
den fpißt fie fi) jo zu, daß fie das Bild des wachfenden Monds darftellt, wodurch ein un: 
neres Waſſerbecken ald der treiflichite Hafen entfteht. In deſſen Mitte erhebt ſich ein Felſen, 
welchem ein natürlicher Thurn ſteht. Die Kanäle Einen nur von den Inländern oder von 
eweihten befahren werden. Das Land ift jo geftaltet und durch die Kunſt befeftigt, daß e8 
wenigen VBertheidigern gefhügt werben fann. Utopus hatte, nachdem er die Infel erobert, 
aunlicher Schnelle die befeftigte Beftaltung des Landes mit Hülfe zahllofer Menfchenhände 

efchaffen. Die Inſel bejigt 54 geräumige und Ihöne Städte mit gleicher Sprache, Sitten, 
richtungen, Gefeßen, gleicher Lage und, foweit e8 die Ortlichfeit zuläßt, gleicher äußerer Ge- 
BE Bon jeder derſelben kann man zu einer andern in einer Fußreiſe von Einem Tage gelan⸗ 
. Die alten und erfahrenen Bürger aus je einer Stadt Fommen alljährlich zur Verhandlung 
allgemeinen Angelegenheiten zufammen; die Stadt der Amaurer, welde für alle übrigen 
&efem Zweck am günftigften liegt, gilt deshalb als Hauptfladt. Die Markung ift jeder Stadt 
equem zugewielen, daß von feiner Seite weniger ald 20000 Schritte Landes für jede Stabt 
. Keine Stadt firebt ihre Marfung zu erweitern; fie betrachten fi) weniger ald Herren denn 
mehr ala die Bebauer des Landes. Die Häufer find bequem auf die Ackergrundftüde ver: 
% und mit den ländlien Geräthichaften verfehen. Sie werden von den Bürgern „per 
8 eo commigrantibus’ bewohnt. Keine Bauerfamilie darf, Männer und Brauen zu: 
men, weniger ald 40 Köpfe zählen, ungerechnet zwei ihr zugetbeilte Sklaven. Ernſte und 
ꝛHausväter und Hausmütter ftehen den Familien und je 30 Familien fteht ein Phylarchus 

Bon jeder Familie Fehren jährlich 20, welche zwei Jahre auf den Lande geweien, in bie 
It zurüd und werben von andern abgelöft, damit auf diefe Weife der Aderbau fletö kundig 
teben werde und feiner zu lange die härtere Lebensart führen muß. Doch iſt die Freude am 
Aleben ſo groß, daß viele ſich nicht ablöfen laffenwollen. Unter den [änblichen Beſchaͤftigungen 
D die künſtliche Ausbrütung der Eier als beſonders wichtig aufgeführt. Die jungen durch 
liche Wärme ausgebrüteten Thierchen erkennen die Menſchen an Stelle der Bruthennen an 
B folgen ihnen. Pferde ziehen fie wenige, aber feurige, lediglich zur ritterlichen Erziehung der 
zend. Sonſt ziehen fie in jever Hinfiht dad Rindvieh ald Zug- und Arbeitsthier vor. Ge⸗ 
de verwenden ſie nur zum Brot. Sie trinfen Trauben, Apfel: und Birnenwein, wol aud) mit 
wig gemifchted Wafler. Wenn, was immer ber Kal, das Getreidebedürfniß der Stadt feſt⸗ 
Mt und mehr ald deren Bedarf an Getreide und Vieh erzeugt wurde, wird ber Überſchuß ben 
aichbarn mitgetheilt. Dinge, welche e8 auf den Lande nicht gibt, z. B. die Geräthfchaften, 
währt unentgeltlich die Stadt durch ihre Magiftrate. Damit die Ernte an einem günfligen 
Bge eingebracht werben kann, geben die Phylarchen ven ftäbtifchen Obrigfeiten die Zahl der Dazu 
Boigen Bürger an, die dann aufs Land gefchickt wird. 
Der zweite Abfchnitt handelt von den Städten und vorzüglich von der Hauptſtadt Amauro⸗ 

m. Die Städte find alle fo glei, daß, wer auch nur eine einzige davon Fennt, alle fennt. &8 
&b aber die Stadt Amaurotum zur Schilderung gewählt, beſonders weil fie ald Sig des Senat 
"mwürbdigfte if. Am Abhang eines mäßigen Berge liegt Amaurotum, faft vieredig gebaut, 

11) Derfelbe,, ein Sohn des Ritter6 Joh. Moor, ward geboren zu London 1480. Im Jahre 1523 
er ſchon Eprecher des Unterhaujes. Unter Heinrich VI. zum Großfanzler von England erhoben 

au verichlebenen biplomatifchen Sendungen benugt, ftarb er auf dem Schaffet für feine religiöfe Über: 
“ug 1535. Er hat außer feiner Utopia noch verfchiedenes Ve Eine Lebensbeichreibung 
ie von Rubhart (Nürnberg 1829). Vgl. auch Laurent, X. 894 
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läng6 des Ufers des Anyorud, der aus einer Heinen Duelle entfpringt, aber durd d 
anderer Flüſſe bis zu anfehnliher Stärfe wähft und in den Ocean fällt. Die ga 
zwifchen Stadt und Meer wird von der Flut und Ebbe beſucht. Die dem Fluß entge 
Seite der Stadt ift mit einer ſoliden Brüde verfehen u. ſ. w. Auch fonft iſt die Sta 
Fälle mit trinfharem Waſſer hinreichend verforgt; Kanäle und Eifternen find ı 
Mauern, Thürme und Gräben fehlen nit. Pläge zum Fahren und Schuß gegen 
find da; lange, 20 Fuß breite und gerade Strapen find von lauter reinlidden Gebäude 
Kein Haus ohne Borplag und Garten, jedes mit freien Zutritt für jeden, „ita nih 
privati est”, denn die Häufer werben alle zehn Jahre gewechſelt; die Gärten find rı 
wächſen, von der forgfältigften und eleganteften Haltung. Diefer glänzende Zuftant 
ift die Frucht von 1760 Jahren Pflege und Arbeit, da bei der Eroberung alles nod 
felig gewwefen war. Sogar Glas und Ölgetränfte Gardinen u. dgl. m. finden fidh in die 
ſtadt Utopiens. 

„De magistratibus’’ iſt der dritte Abſchnitt bezeichnet. Die Magiſtratur baut ſich 
auf, daß je zehn der obenerwähnten Phylarden fammt ihren Kamilien unter ein 
phylarchen ftehen. Die legtern, deren e8 zweihundert find, erwählen unter vier von Bolt 
geichlagenen in geheimer Abflimmung denjenigen, ven fie für den tauglichften Halten, « 
Diefer ift lebendlänglih, wenn er ſich nicht zur Torannis neigt. Die Magiftrate ji 
jährliche; diejenigen, welche fie Tranibori nennen, wechſeln fie übrigens nicht leicht c 
dern Grund. Die legtern verfammeln ſich wenigftend jeden dritten Tag als Rath d 
um über die Staatdangelegenheiten zu berathen und etwaige Privatftreitigfeiten, de 
nur fehr wenige gibt, gründlich zu orpnen. Immer werden aud) zwei Syphogranten 
täglich andere, in ben Senat zugezogen; auch ift beſtimmt, daß über feine Staatsan 
eber entichieden werden könne, ald wenn dieſelbe drei Tage lang im Senat behandelt w 
Außerhalb ded Senats oder ver Öffentlihen Bolföverfammlungen über allgemeine! 
beiten Befchlüffe zu faffen, wird für ein Staatöverbrechen gehalten, und zwar deshall 
nicht leicht werve, durch eine Verſchwörung des Fürften und der Traniborer nad) Unt 
des Volks durch die Tyrannis ven Zufland des Staats zu verändern. Deshalb merke 
wichtigern Angelegenheiten an die Berfammlung der Syphogranten gebradt, die, ı 
die Sache ihren Familien mitgetheilt, unter fih berathen und ihren Beſchluß den € 
theilen. Mitunter findet ein Art von allgemeiner Abflimmung ver ganzen Infel fl 
wirb darauf geſehen, daß ein Vorſchlag im Senat nie an demjelben Tage discutir 
welchem er eingebracht wurde. Dann denkt der Senat vorzüglich darauf, wie er fe 
ſchützt; auch ſucht derfelbe vorzüglich ven Vorwurf zu vermeiden, ald feier im Beginn 
reichend vorfihtig geweſen und habe nur jchnell, nicht überlegt geſprochen. 

Der nächſte, mit „de artificiis“ überfchriebene Abfchnitt, bezeichnet ven Aderbau a 
allen Männern und Frauen gemeinfame, von der Kinpheit an allen theils in ver Sd 
praktiſch mitgetheilte Kunft. Daneben wird jedem noch eine andere Kunſt gelehrt, 
Zinnenbereitung u. ſ. w. Andere Künſte als gewerbliche find nicht ermähnenswerth. 
der namentlich, in denen nur das Geſchlecht und der Umſtand, ob man verheirathet if 
einen Unterſchied macht, und welche fowol anſtändig als auch auf freie Körperbemegur 
Unterſchied der Jahreszeit berechnet find, bereitet jede Familie ſich felbft. Die leichten 
find ven Weibern, die ſchwerern den Männern überlaffen. Die Kinder pflegen pas G 
Altern zu treiben. Wird aber jemand durch feinen innern Beruf zu einer andern £ 
gedrängt, fo wird er unter der Aufiicht des Magiftrats einer Familie durch Adoption £ 
welche die fragliche Hantierung treibt. Ähnliches geſchieht, wenn einer zu feiner J 
eine andere erlernen will. Hat er beide erlernt, fo mag er wählen, welche davon er aus 
es märe denn, daß der Staut die eine mehr nöthig hätte. Das befondere und fafte 
ſchäft ver Syphogranten aber beſteht darin, vorzufehen, daß Feiner ji dem Müßigge 
aber auch feiner vom früheften Morgen bis in die tiefe Nacht wie das Zugthier burd 
brochene Arbeit ſich erfhöpfe. Denn Sklaverei fei eigentlich das Los der Arbeiter übe 
in Utopien, wo von den 24 Stunden des Tag nur ſechs, nämlich drei Vormittags und! 
mittags und zwar auch dieſe erft nad zwei Stunden Mittagdrube, der Arbeit gewib 
Um 8 Uhr abends gehen fie zur Ruhe und ſchlafen acht Stunden. Die Zeit, melde 
Arbeit und Schlaf verwendet wird, fann von jevem nad freiem Belieben, aber nidt zu 
feit und Faulheit, fondern zu irgendeinem nüßlichen Studium verwendet werben. Pi 
gebrauchen ihre Muße zu wiſſenſchaftlichen Zwecken. Es pflegen nämlich täglich von f 
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per8 beflimmten und befähigten Leuten zu gewiffen Stunden dffentlihe Vorlefungen gehalten 
werben, zu denen alles zufammenftrömt. Doch ift niemand gehindert, vieje Zeit auf feine 
aft oder fein Gewerbe zu verwenden. Nach den Abendmahl pflegt man eine Stunde zu fpie- 
im Sommer in den Gärten, im Winter in den gemeinfamen Speifehallen. Da übt man 

in der Mufif und Rede. Glücksſpiele find nicht einmal befannt. Ihre Spiele find eigentliche 
iĩ virtutis. Man glaube ja nicht, daß wegen ver geringen Zahl der Arbeitäflunden ein Mangel 
nöthigen oder au nur der angenehmen Dinge möglich fei, denn alles arbeitet dieſe ſechs 
anden, während bei andern Bölfern ein großer Theil nichts arbeitet. Man bedenke nur, daß 
Frauen, alfo die Hälfte der Bevölferungen, faft überall nichts thun, und rechne dazu die 
age nicht arbeitender Priefter und Religiofen, Die Reihen und namentlich die großen Grund⸗ 
mihüumer, welche dad Volf die Edeln und Adelichen nennt, ſammt ihrer Dienerfhaft, vie 
Inge der gefunden Bettler u. ſ. w., dann die Maffe von merthlofen oder überflüffigen, nur 
3 Aurud und der Wohlluſt dienenden Künfte und Arbeiten. In Utopien ift dies alles nicht. 
‚einer Stadt fammt ihrem Bezirk find höchſtens unter den arbeitsfähigen Menſchen funfzig, 
en Befreiung von den Arbeiten geſetzlich ausgeſprochen iſt. Und unter diefen madjen bie 

ogranten von der gefeglichen Befreiung nicht einmal Gebraud. Auch die wegen des Lehr: 
Befreiten treten in die Klaffe der Arbeiter zurüd, wenn fie in ihrem höhern Beruf nicht 
hen, während nicht felten der Handarbeiter aus feiner Klaſſe wegen feiner wiffenfdhaft: 

Tüchtigkeit in die der Lehrer übertritt. Aus dieſer legtern Klaffe werben die Gefandten, 
efter, die Traniborer und endlich auch der Fürſt, den fie fonft Barzaned nannten und jegt 
8 nennen, gewählt. In Utopien kann daher nicht nur durch wenig Stunden viel Tüchtiges 
t werden, ſondern ed ift auch in vielen Dingen ein geringered Arbeitöbedürfniß vor: 

als bei andern Völkern, fo z. B. in Bezug auf Bauwerke und Erhaltung ver- 
‚in Bezug auf Befleivung. Die Ütopiften haben daher wirklich alles, was ſie brauchen, 

ülle und Fülle; überflüffige Arbeit verlangen ihre Magiftrate nicht, weil die ganze Einrich— 
ihres Staats vorzüglich das eine Ziel im Auge hat, daß, fomweit e8 die allgemeinen Bedürf⸗ 
geftatten, allen Bürgern möglichft viele Zeit von körperlichen Dienften und Arbeiten frei 

eibeit des Geifted und feiner Bildung übrigbleibe. Darin finden die Utopiften ihr ganzes 
lück. 

—* weiterer Abſchnitt ſpricht „de commerciis mutuis“, von dem Verkehr der Bürger 
Zeeinander. Da der Staat aus Familien befteht, fo wird von diefen ausgegangen. Die Ehe: 
‚ tritt in dad Domicil ded Mannes. Söhne und Enfel bleiben in der Familie und gehorchen 
wa Alteftem, wenn nicht wegen deſſen Altersſchwäche ver ihm dem Alter nach Nächſte an bie 
De der Bamilie tritt. Damit die Bevölkerung weder unmäßig abnehme noch fleige, iſt 
umt, daß feine Familie, deren jede Stadt 6000 Hat, weniger als 10 und mehr als 16 mann: 

> Bliever habe. Die Zahl der Unmannbaren kann nicht beftimmt werden. Diefed Suftem 

m Durchgeführt werben, indem man die Überzahl einer Familie oder felbft einer Stadt einer 
rn, welde zu wenig Glieder hat, zufchreibt. Üibernöfferung der ganzen Infel wirb durch 
Zwohlervachted und ſorgfältiges Coloniſations-, reſp. Auswanderungsſyſtem vermieden. Im 

Ehfall wird den Auswanderern durch Krieg die Aufnahme in einem geeigneten Rande erzwun⸗ 
„ denn die Utopiften halten c8 für den rechtmäßigſten Kriegsgrund, einem Volk, meldes ein 
Kermaß unbenußten Bodens hat, die Benugung deſſelben abzuzwingen. Iſt aber die Bevoͤl⸗ 

in einer der Städte fo gefunfen, daß fie anders nicht ergänzt werben fann, fo wird auß 
„Golonien die nöthige Bürgerzahl beigezogen, denn lieber foll eine Golonie untergehen, al8 
wer Infelftäpte herunterfommen. Was nun das Leben in der Bamilie angeht, fo ift der 

Bsfe, wie ſchon gefagt, ihr Chef. Die Brauen dienen ven Männern, die Kinder den Altern 
Beüberhaupt die jüngern ven ältern. Die Stadt zerfüllt in vier gleiche Theile, in der Mitte 

me Viertels befindet ſich das Forum für alleDinge. Dahin werden die Arbeitderzeugniffe jeder 
ilie in beftimmte Gebäude und Scheunen gebracht. Jeder Kamilienvater verlangt daſelbſt, 

er braucht, und erhält e8 ohne Geld. Dies ift möglih, da an aflem Überfluß herrſcht und 

gefürchtet werben kann, daß einer mehr ald das Nöthige verlange. Noth und Eitelkeit, bie 

Kter ver Hab und Raubſucht, find bei den Einrichtungen der Utopier unmögliche Lafter. 

R erwähnten großen Märkten find auch Märkte aller möglichen Eßwaaren beigegeben, auf 
Se alle Thiere getöbtet und vollftändig gefäubert gebracht werden müflen. Jedes Viertel be- 
ud einige Speifehöfe, welche unter Auffiht der Syphogranten ftehen. Die Obfonatoren 
S Hofes begeben ſich zu beftimmter Stunde auf dad Forum und verlangen un Angabe ihrer 

Beatssterifon. XII. 



610 Staatsroman 

Zahl die Speife. Zuerfl wird für die Kranken gejorgt, welche in öffentlichen Anfla 
jede Stadt vier fehr große, ſtadtgleichen Umfangs vor ihren Mauern hat, gepflegt wer 
tilation, Vermeidung von Anftedung u. ſ. w. find bei Einrichtung diejer Spitäle 
aber niemand gegen jeinen Willen geſchickt wird, wohl bedacht. Hierauf wird alles 
auf alle Höfe vertheilt, fofern nicht auf den Kürften, den Oberprieiter, die Tranibor 
fanbten ober die wenigen Fremden, welche die vollfländigfte Gajtireiheit genieper 
genommen wird. Durch Trompetenftop eingelaven, jeßt jich die ganze Stabt zur glei 
zum Eſſen, welches öffentlich ſtattfindet. Sflaven bedienen, die Frauen kochen. (4 
den Anftand gejorgt wie für die Reinlichfeit. Stillenvde Frauen haben einen befon 
eingerichteten Platz. Jede Kran nährt ihre Kinder jelbft, falls ite Fann. Wo nicht, 
Amme bejorgt, was fehr leicht ift, va man fi) gern zu dieſem Dienft drängt. Alle J 
jieben Jahren find bei ven Nührerinnen. Die übrige Jugend wohnt in tiefem Sch 
wenn dazu fähig, dienend dem Mahl an. Die Mitte des erften Tifches ift der Ehre 
die audgezeichnetfte Verfon mit ihrer Gattin präfidirt; die jüngern find mit den 
miſcht, damit feine Zügellofigkeit fattjinde. Die Greiſe werben zuerft bedient un 
ihnen zugetheilten Leckerbiſſen nach Gutdünken ven Nachbarn mittheilen. Eine kurz 
welche zu ehrſamen aber nicht traurigen Reden der Altern Veranlaffung gibt, jet 
Mahlzeit. Doc hört man auch gern die Jüngern. Deögleichen findet während ber 
Muſik ſtatt u. f. w., es gefchieht alles, un das Eifen zu einem heitern zu machen. Ar 
it jeder mit den Seinen im Haufe. 

Bon den Reifen der Litopier handelt der nächſte Abfchnitt. Diejelben könne 
höhere Erlaubniß, welche auch die Zeit ver Rückkehr beftimmt, flattfinden. Es w 
öffentlihe® Fuhrwerk gegeben, und der Reifende nimmt nichts mit, da er überall ; 
Bleibt er länger als einen Tag, fo vergilt er die Aufnahme durch Arbeiten feiı 
Strenge Strafen treffen die Baganten. Mit Erlaubniß ded Vaters und der Batti 
durch die Markung feiner Stadt ſchweifen; aber auf feinem Hofe befommit er Spei 
bevor er nicht die VBormittagsarbeit, wie jie dort zu fein pflegt, gethan hat. Gr jo 
wo er Gaftfreundſchaft ſucht. Offentliche Wirthſchaften fehlen gänzlich; aller Augt 
über, daß fein Müßiggang ſtattfindet. Unter dieſen Umſtänden gibt es weder Arme ı 
Der Überfluß eined Orts wird von Staatd wegen zur Ausgleihung des Mangels a 
dern Ort verwendet und zwar unentgeltlih, ſodaß die ganze Injel Bine Familie if. 
Bepürfnifie vollkommen befriedigt, jo wird der liberichuß erportirt und davon ein € 
Armen des Nachbarlandes gefhenft, das übrige zu mittlerm Preiſe verkauft. Mus vi 
bringen fie Gifen und befonders eine Menge Goldes und Silber® in ihre Heimat ; 
machen fi) wenig aus Baarzahlungen; aber der von ihnen gewährte und durch 11 
fiderte Grevit beruht auf dem Öffentlihen Vertrauen der Stadt. Diefe fordert di 
flungen ein. Die Utopier aber verlangen in der Regel den gröpern Theil nicht gurüd 
nicht für billig erachten, Dinge, deren fie nicht bedürfen, denen abzunehmen, die jold 
Nur im Notfall Fordern ie zurück; beſonders des Kriegs inegen und um Sölplinge 
len zu können, bewahren tie ungeheuere Schäße auf. Da aber die edeln Metalle au 
gebenen Grunde wenig gebraucht werben können und die Utopier nichts anders als 
Gebrauchswerth ſchätzen, jo gelten jie ihnen auch im ganzen weniger als Gifen. Dar 
den aufgeftapelten Schägen fein Misbrauch gejchehe, haben ſie ein faft unglaublide 
jonnen, indem lie aus Gold und Silber, ſowol für die gemeinſchaftlichen Höfe als 
Privathäuſer Gefäße, jelbft für die ſchmuzigſten Zwecke, bereiten. Sklaven und Berl 
den in goldene Bande geſchlagen. So jind die litopier frei von der „auri sacra | 
würden ohne Klagen all ihr Gold und Silber miffen. Perlen und Gpelgeftein dien: 
berzier. Als die Geſandten der Anemolier den Litopiern durd) einen beſonders glän 
zug zu imponiren verfuchten, begrüßten dieſe nur die Niedrigſten ale Herren und li 
Bold und Edelſteinen ftrogenden Geſandten, melde fie für Sflaven hielten, ohne | 
bezeigung an ſich vorüberziehen. Selbſt die Kinder machten fi über die kindiſche P 
Befandten luſtig. Dieſe Anfihten verdanken die Utopier theild der Erziehung, thell 
und den Wiſſenſchaften; venn wenn auch nur wenige und nur die ausgezeichnetitn 
Wiſſenſchaften leben, jo werden doch alle Knaben in die Wiſſenſchaften eingeführt, & 
ganze Volt, Männer wie Frauen, widmen venjelben ihre Breiftunden. Sie pflegen 
reihen und wohltönenven einheimifcgen Sprache, und obgleich jie von den Berühet 
übrigen Welt feine einzige beiNamen Eennen, fo haben fie doch in der Muſik, Dielehit, 
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d Meßkunde fafl daſſelbe erfunden wie unſere Alten. Auch in der Aſtronomie find ſie ſehr 
ahren und des Wetters kundig. Sie philoſophiren und disputiren über die Sitten, über 
gend und Laſter, iiber die Grundlage oder Urſache der menſchlichen Glückſeligkeit. Die Prin— 
ien der Religion verbinden fie mit denen der Philofophie und flellen namentlich folgende 
undjäge auf: die Seele iſt unſterblich und durch die Gnade Gottes zur Glückſeligkeit beftimmt; 
genden und Wohlthaten werden jenjeitd belohnt, dad Gegentheil beftraft. Obgleich dies 
mbensſätze feien, jo halten fie es doch für vernünftig, daran zu glauben. Denn ohne diefe 
undjäße würde jeder um jeden Preis Vergnügen ſuchen und jid) davon nur dadurch abhalten 
en, dap der Schmerz größer wäre. Den rauhen und fleilen Weg ver Tugend zu wandern und 
rt blos die Annehmlichkeit des Lebens zu entbehren, jondern auch freiwillig unfruchtbaren 
merz zu juchen (und was könnte die Frucht jein, wenn man nad dem Tode feine Vergeltung 
be), Halten ſie für die größte THorheit. Das Glück finden fie aber nicht fomol in jedem Ge- 
3 als vielmehr im Guten und Ehrbaren, worauf ald das Höcfte Gut unfere ganze Natur 
ch die Tugend jelbft gewendet fei. Tugend aber heißen fie nach ver Natur zu leben, wozu wir 
t Bott geſchaffen jeien. Die Vernunft lehre jedem, diefem Zuge zu folgen. Das erfte ift, Liebe 
dVerehrung der göttlihen Majeflät, ver wir unferSein und unjere Fähigkeit zum Glüd ver- 
fen, zu entzünden und nicht nur jelbft glücklich zu fein, jondern auch allen andern zum Glüd 
verhelfen u. ſ. w. Sie fireben alfo nad) einem heitern Leben oder nad) Genuß ald dem Ziel 
rn Arbeit, weil dies die Natur vorjchreibt, und nennen e8 Tugend, nad) dieſer Vorſchrift zu 
m. Da aber die Natur die Sterblichen zur gegenfeitigen Unterftugung für die Heiterfeit des 
ens einladet, fo darf niemand feinem eigenen Bortheil fo weit nahhängen, daß er andern 
htheil bereitet. Deshalb halten ſie nicht blos die Verträge, jondern auch die Öffentlichen Be: 
‚ welche entweder ein guter Fürft rechtmäßig promulgirte oder das Volk in voller Freiheit 
: die Vertheilung der Lebensannehmlichkeiten, vielen Grundſtoff des Genufſſes, durch all- 
eine Übereinflinmung erlaffen hat. Klug iſt's, unter Beobachtung diefer Gefege feinen ei- 
a Vortheil verfolgen, fittlich, das öffentliche Wohl verforgen, unrecht, auf Koften fremden 
znügens dad eigene ſuchen, Human und wohlthätig, ſich felbit etwas entziehen, um ed andern 
ben. Denn dad Bewußtſein, andern wohlgetban zu Haben, gewährt der Seele höheres Ver: 
gen ald der Genuß. Endlich lohnt Bott die Entſagung mit unermeßlicher, unvergänglicher 
we. Genuß aber nennen jie jeden Zug und jede Situation von Körper und Seele, die zu 
ren unter Anleitung der Natur ein Vergnügen iſt. Die Natur ift das Entſcheidende; was 
börichter Denkweiſe vie Menſchen gegen vie Natur als ſüß ſich fingiren, ift verworfen, 3. B. 
Meinung, als ob eine beſſere Toga den Träger jelbft beiler mache, die Leidenſchaft für Edel⸗ 
we, Für Spiel, Jagd und Bogelfang. Die wahren Genüſſe theilen jie in geiſtige und Förper- 
. Zu den eritern wird dad Verſtändniß und dad Vergnügen an der Betrachtung der Wahr: 
gezählt, ferner die füge Grinnerung eines wohldurchbrachten Lebens und die zweifellofe 
nung künftigen Glücks. Die körperlichen Genüffe werden in zwei Klaffen getheilt. In vie 
: gehören diejenigen, welde ven Sinn mit Annehmlichkeit durchdringen, in Die zweite jene, 
be in dem ruhigen und gleihmäßigen Zuflande des Körpers, in einer dauerhaften Geſundheit 

u.f.w. 
Con den Sflaven und gelegentlid) der Gründe der Sflaverei von vielem andern handelt der 
jſte Abſchnitt. Nur das Verbrechen macht einen zum Sklaven. Die meiften Sklaven nehmen 
ms den verurtheilten VBerbrechern fremder Städte. Dieje behandeln fie milder ald diejenigen 
ihren Landsleuten, welche wegen Verbrechen Sklaven wurben, weil diefe eine beffere Gr: 
ung und Belehrung genofien hatten. Sie haben auch freiwillige Sklaven, da fleißige und 
se Leute fremder Völker ihnen gern dienen. Dieſe behandeln jie ehrbar, legen ihnen feine 

erorbentliche Arbeit auf und laſſen fie nad) Belieben wieder ziehen. Arbeitdunfähig gewor⸗ 
ewerden nicht gegen ihren Willen fortgeſchickt, Franke forgfältigft gepflegt, unbeilbare auf 
Weiſe getröftet. Für Bälle nicht nur unheilbarer, ſondern auch qualvoller Krankheiten, in 
m ver Kranke nicht allein andern läſtig, ſondern auch ſich felbit unerträglich wird, foll der: 
„falls ex es wünſcht, auf möglichft janfte Weife getödtet werden. Selbſtmoͤrder jollen un: 

Bigt in den Sumpf geworfen werden. Mädchen follen nit vor dem 22., tefp. 26. Jahre 

then. Geſchlechtlicher Umgang zwiſchen dem Mann und dem Mädchen vor der &he wird ſchwer 

aft und macht die Ehe zwiſchen ihnen unmöglich, wenn nicht der Fürſt Gnade walten läßt; 

afalls aber werben bie Altern, in deren Haufe die Miffethat vollzogen wurde, ehrlos. In der 

wahl der Battinnen beobachten jie, wie freilich und feinen möge, einen sale ungeeigneten 
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wie lächerlicden Ritus. Durch eine ehrbare Matrone und einen ehrbaren Mann nänl 
das Weib und der freier fi) gegenfeitg nackt vorgeftellt, wa, wenn man bedenkt, daß 
eines Thieres die genaueften Unterfuhungen ſtattzufinden pflegen, fehr weile if. | 
borgene Schäden können leicht die Ehegatten einander entfremben. Während nun bie 
zogener @he entflandenen Deformitäten ertragen werben müflen, ift es nothwendig, daf 
den Betrug vor ver Ehe hindern. Dies ift um fo nöthiger, aldauf der Infel Monogaı 
und, abgejehen vom Ehebrud und von abſolut unerträgliher Sittenverfchiebenheit 
nur durch den Tod gelöft werden. Mit Genehmigung des Senats fönnen zwei Bat 
beide folde gefunden, mit denen fie beſſer leben zu fönnen hoffen dürfen, freimillig : 
und neue Ehen eingehen. Aber leicht ift Died nicht. Cheverächter werden mit ſchwere 
geftraft. Die Männer haben gegen ihre Frauen, Die Altern gegen die Kinder ein Zi 
recht, e8 wäre denn, daß die That eine öffentliche Beftrafung nothwendig machte. Ab 
ſchwerſten Verbrechen werben nicht mit dem Tode, fondern mit der Unfreiheit beftrafi 
für den Verbrecher das größte Übel und zugleih dem Staat vortheilhaft if. 
empörte Sklaven wie gegen wilde Thiere findet das Toͤdtungsrecht ftatt. Denen, 
Strafe geduldig unterwerfen, ift nicht jede Hoffnung genommen. Durch die Brär 
Königs oder Volksbeſchluß kann die Sfaverei gemildert oder aufgehoben werden. U 
Ien ift ebenfo gefährlich wie Unzucht thun. In allen Verbrechen wird der unzweifelh 
der Vollendung gleich geftraft. Geifteöfranfe halten fie am beften und achten es als ı 
Unredt, fie zu fhmähen oder zu verlachen. Daffelbe gilt von den Misgeftalteten un 
melten. Ehrlos iſt's, ji der Schminke zu bedienen. Die Erfahrung lehrt ihnen, 
aud einige Männer fih nur durd die Außenfeite gewinnen lafjen, fidh doch feiner 
durch Tugend und Ergebenheit dauernd fefleln laßt. Sie ſuchen nicht blos durd € 
Verbrechen abzufhreden, ſondern auch durch befondere Auszeichnung zur Tugend 
Mer fih un eine Magiftratur bewirbt, verliert allen Anforuch darauf. Freundſch 
fie zufammen, weil fein Magiftrat übermütbig oder ſchrecklich iſt. Väter heißen dir 
und väterlid walten fie — mit freiem Gehorſam kommt ihnen alles entgegen. Selbft‘ 
zeichnet fein äußerer Olanz, fondern lediglich der vorgetragene Ahrenbündel aus. G 
fie wenige, und bedarf es deren auch bei folden Einrichtungen nit. Während fie es 
Völkern vorzüglid tadeln, daß die große Maſſe ihrer Gefege und deren Ausleger de 
nügt, halten fie es für die größte lingerechtigkeit, daß die Menſchen durch Geſetze verpi 
den ſollen, die entweder ihrer endloſen Zahl wegen nicht purchgelefen, oder ihrer Unkla 
nicht verftanden werben koͤnnen. Advocaten find bei ihnen gänzlich ausgefchloffen: je 
Recht felbft verfolgen und vertreten. Während dies bei dem Geſetzweſen anderer Bön 
lich if, ericheint es bei den lltopiern um fo paſſender, als bei ihnen jever geſetzkundig 
nicht nur find ihrer Gelege, wie ſchon gefagt, nur ſehr wenige, ſondern fie halten aud 
pretation berjelben in venifelben Maße für richtig, in welchem fie nicht fein, ſondel 
Denn da alle Geſetze darauf berechnet jind, daß durch fie jeder feine Pflichten erfahrı 
eine jubtile Interpretation nur wenige belehren, während im entgegengejeßten Kal 
ded Geſetzes allen Elar ift. Da aber die Geſetze auf die große, am meiften ver Belehru 
tige Maſſe berechnet fein müffen, fo würde eine Geſetzesfaſſung, welche der Maffe nun 
wäre, ebenfo viel werth fein wie gar fein Gefeg. Diefen Tugenden verdanken fie ı 
Nahbarvölfer bei ihnen ihre Magiftrate ſuchen, woran fie, bei der Bedeutung der! 
für den Zuftand der Völker, fehr wohl thun. Denn den Utopiern fehlen die Herrſchſu 
Habſucht, zwei Übel, die mit der Gerechtigkeit ven ſtärkſten Lebensnerv des Staatl 
Diejenigen Völker, denen die Utopier ihre Magiftrate liefern, nennen fie Verbünpete, j 
fie font Wohlthaten erweifen, Befreundete. Völferbündniffe geben fie keine ein. W 
fie, ein Bündniß, ald ob die Naturnicht hinreichend die Menſchen verbinde, oder als obd 
verächter Worte binden könnten? Zu dieſer Anſicht ſehen fie ſich um fo mehr gebrun; 
jenen Zonen bie Bündniffe der Kürften nur felten in guter Abficht bewahrt werden. 
Hriftlien Theil Europas fei zwar tHeild durch die Gerechtigkeit und Trefflichkeit dr 
theils durch die Gewalt des Papftes, die Majeftät ver Bünpniffe heilig und unverlegt: 
der Neuen Welt fei fein Bertrauen und Verlaß auf ſolche Bündniffe; je feierlicher fie g 
deſto ſchneller würden fie gebrochen, indem Leicht in einigen Worten der Loͤſungsgrund 
werde. Und während eine ſolche Brivolität oder ein folher Betrug und dolofer Bil 
vatverträgen als die hoͤchſte Niederträchtigkeit verfchrien werden würde, rühmen fd 
biejenigen, melde den Fürſten dazu den Math gegeben. Infolge beffen wird Medtik 
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eine plebejifche und niedrige Tugend betrachtet, die weit unter der Höhe des Throns ftehe, 
es werben zwei Arten von Rectlichkeit unterfchieden,, deren eine, niedrig und bejchränft, 
dem Volk zieme, die andere aber, hoch und frei, die der Fürſten fei, und vermöge welcher nur 
als unerlaubt betrachtet werben fünne, was dem Fürſten nicht beliebt. Darum fliegen 
itopier Eeine Bündniſſe, würden aber jicher ihre Anjicht ändern, wenn fie bei und lebten. 
gehen aber davon aus, daß man niemand ald Feind betrachten dürfe, der einen: fein Un— 
: zugefügt hat, dap die natürliche Gefellfchaftlichfeit die Stelle der Bündniſſe vertrete, und 
die Menſchen vollftändiger und flärker durch Wohlwollen als durch Verträge, durch den Geift 
zurch Worte, miteinander verbunden werben. 
„De re militari’ handelt der nächſte Abfchnitt. Die Utopier verabfiheuen ven Krieg und 
Kriegsruhm. Nichtöveftoweniger üben fie fih in den Eriegerifchen Dingen, und zwar nicht 
‚die Männer, fondern aud die Frauen, wenigftend an gewiſſen Tagen, damit fie im Noth= 
nit untüchtig find. Krieg beginnen fie nur, um ihre Grenzen zu ſchützen, die über die 
ber ihrer Freunde ergoffenen Feindesſcharen zu vertreiben oder gegendie Tyrannei irgendwo 
nterveniren. Auch zum Zwed der Rächung erlittenen Unrechts gewähren fie Befreundeten 
ntgeltlich ihre Hülfe, und zwar nit nur, um die erzwungene Beute zurücdzuverlangen, fon= 
I befonders aud) dann, wenn die Angehörigen derfelben unter vem Vorwand des Rechts an 
m Eigenthum gefränft wurden. Sind fie felbft in finanzieller Beziehung verlegt worden, fo 

en jie ſolche Verletzungen, und zwar bei ver Gefammtheit ihrer Verhältniffe mit dem größ- 
Srfolg, nicht mit Krieg, ſondern einfach dadurch, daß fie den Verkehr mit dem verletzenden 
F aufheben. Körperverlegungen und Tödtungen der Ihrigen können aber nur durch Aus: 
ung der Thäter, welche fie mit den Tode oder der Sklaverei beftrafen, gefühnt werden, 
igenfalls wird der Krieg erklärt. Blutiger Siege ſchämen fie fi, da fie meinen, ed fei Thor: 
felbit das Koftbarfte zu theuer zu faufen. Die Befiegung des Feindes durch Kunft und 

suheit Halten jie für am ruhmvollften, da ed die menfchenmwürbigfte Art fei, durch die Kraft 
zeiſtes und nicht durch thierifche Kräfte zu fiegen. Sie bezwecken durch den Krieg entweder 
‚u erreichen, was, wenn fie ed ohne Krieg erreicht hätten, ven Krieg verhindert hätte, over, 
: Died nit möglich, eine fo harte Rache zu nehmen, daß die Feinde für alle Zukunft ge: 
&t werben. Ihr Hauptzwed geht nicht auf Lob und Ruhm, fondern auf Befeitigung der 
Hr. Daher pflegen fie fofort nach geihehener Kriegserklärung eine Menge mit dem öffent: 
3 Siegel unterfertigter Zettel gleichzeitig an den ven Beindeslande auffälligften Orten anzu: 
n, in welchen fie vemjenigen außerordentliche Belohnungen zufihern, welcher ven feindlichen 
ten aufheben würde, ferner geringere, aber no) inımer genugfam beveutenvde Belohnungen 
He namentlid) angeführten Köpfe derjenigen, melde nach dem Fürften felbft ald die Urheber. 
zerletzenden Beſchluſſes ericheinen. Die doppelte Belohnung wird vemjenigen, welder einen 
Broferibirten lebend einliefert. Ja, indem fie zu ver Belohnung die Straflofigkeit fügen, 

n fie die Proferibirten ein, felbft gegen ihre Genoffen zu handeln. Denn fo entfteht unter 
Brofcribirten nicht blos gegen alle andern, fondern auch wechſelſeitig gegen ihre Genoffen 
t Miötrauen, Furcht und dad Gefühl der größten Gefahr und gefchieht es, daß fie ſich häufig 
mjeitig verrathen. Da fie aber wohl einfehen, zu weldy ungeheuerm Wagftüd fie anreizen, fo 
en jie durch die Größe ver Belohnung die Größe ver Gefahr auszugleihen. Daherverbürgen 
sicht blos eine ungeheuere Maſſe Golves, fondern auch wohlgeſchützte und reicherträgliche aus⸗ 
ehnte Ländereien. Dieſes Syftem, ven Feind zu beftechen oder zu faufen, bei andern Völkern 
fhäanplich verworfen, halten fie ald Fluge Leute für Höchft lobenswerth, indem dadurch jeder 
egszweck auf die fürd Menfchenleben ſchonendſte Weife vollflännig erreicht werde. Geht es 

Fmit dieſem Syſtem nicht, dann flreuen fie ven Samen der Zwietracht, indem ſie den Bruder 
Fürſten oder jonft einen Großen des Landes mit der. Hoffnung auf die Erlangung ded Throne 
ufhen. Sind uber aud) die innern Parteien lahm, fo hetzen fie die den Beinden benach— 

m Völker zum Kriege, etwa unter einem jener alten faulen Titel, wie fie den Königen nie 
tn, geben venfelben reiche Subſidien an Geld, aber nur ſpärlichſt an Bürgern, da fie fi gegen= 
ſo Hoch [hägen, daß fie ſelbſt an den feindlichen Fürften feinen von ihnen paranfegen mögen. 

ihrem Reichthum ift es ihnen leicht, Miethfolvaten in ven Krieg zu ſchicken. Folgt eine 

akteriſtiſche Beſchreibung der Landsknechte, welche die Utopier aus dem ihnen nahe wohnen= 

Volk der Zapoliter nahmen. Während die Utopier fonft die guten Menfchen ſchonen, gehen 

wit dieſem fchlechten Menfchenmaterial verſchwenderiſch um und glauben ſich noch um dad 

afchengefchlecht verdient zu machen, wenn fie alles thun, um die Erbe von diefer Landplage 

üubern. Das Heer der Utopier befteht demnach zuerft aus dieſen Landöknechten, die auch 
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zuerft ind Feuer müſſen; dann kommen die befreundeten Hülfdtruppen und zuieht ı 
utopifhen Bürger, aus denen ein Dann von erprobter Tapferkeit den Oberbefehl üt 
Ganze führt. Eventuell find vemfelben zwei Subftituten gelegt. Das Kontingent jever 
wird allein aus Zreimilligen gebildet, da man nit nur die Furcht des einzelnen, ſonde 

deren anſteckende Wirkung auf die übrigen fürdtet. Iſt aber das Vaterland ſelbſt in | 

dann werden die Feigen mit ven Tapfern entweder gemijcht auf die Schiffe oder auf die I) 
wo feine Flucht möglich, vertheilt, überwinden die Furcht und werben durch die Noth joga: 
Wie fie aber niemand zum Kriegsdienſt zwingen, fo hindern fie auch nicht Die Frauen, we 
Männer in ven Krieg begleiten wollen; in Gegentheil, jie rathen dazu und reizen burd 
erbebungen. Die Frauen werden hierauf mit ihren Männern in die Schlachtordnung ein 
dann ift jeder von feinen Angehörigen zunächft umgeben.!?) Höchſfte Schmach iſt's 
Gatten, ohne Gattin, für den Sohn, ohne Vater aus der Schlacht zu fommen u. |. w. 
aber die Schlacht ringaherum wüthet, verbinden ſich opferbereit die audermählteften Ju 
um den gegneriichen Feldherrn herauszuforbern; tie fallen ihn an und bedrängen ihn ur 
zufließender Ergänzung fo lange, bis er flieht oder füllt oder lebend in ihre Gewalt 
Iſt ihnen der Sieg entgangen, jo werden fie doch nicht niedergemegelt, weil fie ſich leicht 
meln verftehen. Eine tüchtige Referve nimmt die Fliehenden auf, und meift entwinden | 
beilegt, ven Siegern ven faum erworbenen und fchlecht gewahrten Kranz. Es iſt jhmer; 
worin jie Flüger find, in ver Bereitung oder in ver Vermeidung von Hinterhalten. Sie 
zu fliehen, wo fie gar nicht daran venfen; wenn fie nämlich durch ihre geringe Zahl ot 
ihre Stellung zu jehr im Nachtbeil zu jein glauben, dann verändern jie im tiefiten Stillf 
nächtlicherweile ihre Stellung und mandvriren fo, daß es ebenſo gefährlich wäre, fie 
Rückzug, wie wann jie ftanphalten, anzugreifen. Ihre Lager befeftigen ſie forgialti 
das Zufammenhelfen aller Kräfte; ihre Waffen find tüchtig, Schläge aufzunehmen ot 
der Breiheit ver Bewegung zu hemmen; nicht einmalim Schwimmen werben fie dadurch g 
Reiter und Bußgänger haben Pfeile als Hauptwafſe, dann nicht Schwerter, fondern Be 
Hieb wie zum Stich tauglih. Leichtbewegliche Maſchinen wiffen fie geſchickt zu erba 
ſchlau zu verbergen. Gefchloffene Waffenſtillſtände verlegen fie jelbft dann nit, wenn 
gereizt find. Unbewaffnete verlegen fie nur dann, wenn fie Spionefind. Städte, welde 
willig ergeben, fhüten fie, eroberte werben nicht zerftört; doc) verfallen diejenigen, n 
Übergabe hinderten, dem Tode, und die Bewohner werben Sklaven. Die unkriegeriſch 
ferung bleibt vollfomnıen verfhont. Diejenigen, welche zur Übergabe rietben, erhalt 
Theil des Guts der Verurtbeilten ; das übrige fällt an die Hülfsvölfer; denn Fein Utopie 
eine Beute. Die Kriegsfoften fallen auf die Beſiegten und werben theils in Geld, theils 
bereien gezahlt, indem den legtern einige Abgaben auferlegt werben. Die den Utopiern ı 
Weiſe von verfchiedenen Völkern zufliegenven jährlihen Revenuen betragen 70000 Dul 
deren PBerception fie jährlich von ihren Bürgern einen Quäſtor ausfchicen, der ı 
lebt und den Reſt and Ärar abliefert, e8 wäre denn, daß biefelben credidirt würden, 
geſchieht u. f. m. 

Der legte Abfchnitt des Werks ift „de religionibus Utopiensium” überſchrieben. 
Infel beftehen viele und verſchiedene Religionen, indem in einigen Städten die Sonne, ir 
der Mond ober irgendein anderes wandelndes Geftirn göttlich verehrt wird. Auch berüh 
verbienftuolle Menſchen werden nicht etwa bloß ald Heroen, ſondern ſelbſt als Höchfte &: 
angebetet. Der größte und Fügfte Theil ver Bewohner aber glaubt anein einziges, unbe! 
ewiges, unenbliches, unerflärliches, über jeder menſchlichen Erkenntniß ſtehendes, durch de 
nicht materiell, die. ganze Welt durchdringendes höchſtes Weſen; Vater nennen jie et 
allen Anfang, Entwidelung und Ende jedes Dinge von ihm ab und gewähren nur ihm 
Ehren. Bei aller Glaubensverſchiedenheit flimmen fie doch darin überein, daß einem ı 
hoͤchſten Wefen die Schöpfung des Weltalls und die Vorfehung gebühre, und fie nenne 
Weſen nad ihrer Sprache Mythra ; darin gehen fie außeinanber, daß dieſes eine Weſen 
einen fo, bei den andern anders beurtheilt wird. Übrigens machen fie ſich nach und ned 
mehr von diefer Verſchiedenheit des Aberglaubens frei und flimmen in jener einen Rı 
melde vernünftiger als alle übrigen zu fein fcheint, überein. Auch würben die übrigen Reli 
längft verſchwunden fein, hätten nicht zufällig gewiſſe Nachtheile ver Abficht der Religio 

12) Diefe wie noch manche andere Stelle der Utopia erinnert felbf in der Ausbrudsweit 
Germania bes Zacitus, die ja nach ber Anficht vieler auch eine Art von Htopia fein fol, 
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rung entgegengeftanden, namentlich die Furcht vor der verlaffenen Gottheit. Du Eannft 
gar nicht glauben, wie ſchnell fie auf die hriftlichen Lehren eingingen, nachdem fie von ung 
Namen, die Lehren, Sittenvorfähriften und Wunder Ehrifti und die bewundernswerthe 
dauer der Märtorer erfahren hatten, fei e8 durch göttliche Eingebung oder meil fie der bei 
n mähtigften Ketzerei am nächſten zu kommen ſchien; obgleich ich auch für fehr einflußreich 
e, daß fiehörten, wie ihre gemeinſchaftliche Lebensweiſe Chriſto gefalle und noch bei den chriſt⸗ 
n Liebeömahlen im Gebrauch fri. So haben viele unfere Religion angenommen und das 
ge Bad der Taufe empfangen. Nachdem fie aber erfuhren, daß wir noch andere Saframente 
en, fo fehnen fie ſich danach, da wir, unter denen fein Priefter, diefelben nicht fpenden Eonn- 
dieje Sehnfucht ift fo groß, daß fie bereitd unter ſich Die Frage verhandeln, ob nicht auch ohne 
fung des chriſtlichen Oberpriefters ein von ihnen ſelbſt Ermwählter den Charakter eines Prie- 
terhalten Fönne. Ohne Zweifel würden fie zur Wahl gefchritten fein, wäre ich nicht bavon- 
mgen. Diejenigen, weldhe nicht zum Chriftenthum befehrt wurden, ichredten aber niemand 

en feinen an, üben feinen Zwang u. ſ. w. 
ed Weitere ift vorzüglich eine Ausführung der Idee der Toleranz und Religiondfreibeit, 
Zen ausgeſprochen zu haben, pas größte unfterbliche Vervienft des Th. Morus iſt. 

ir haben weder eine vollftändige noch eine philologiſch correcte Überfegung der Itopia 
wollen. Solche Überjegungen beftehen bereit8 13): auch würde hier der Raum dazu ge: 
ben. &8 fam uns nur darauf an, fo viel zu geben, daß ein ſelbſtändiges Urtheil über dieſes 

möglich werde. Aus unſerm Auszug gebt aber hervor, wie Morus Wichtiged und Un— 
ed, Ernft und Scherz, Satire und Humor höchſt eigenthümlich mifcht, um feinen Zweck, 

bar aud) ein praftifcher ift, jeinen Zeitverhältniffen gemäß zu erreihen. Eine Menge 
lefen Gedanken leuchtet im ganzen durch, fo namentlich, abgefehen von dem ebenerwähnten 
@nzprincip, die innige Verbindung ber gejellichaftlihen und völferrehtlichen Verhältniffe 
en flaatlihen. Daß den Werk aber doch die im legten Grunde vollftändig richtige An- 
ng fehlt, geht fhon daraus hervor, daß die Durchführung vieler idealer Einrichtungen der 
er nicht nur mit dem wahren Weſen des Menfchen, mit feiner Freiheit neben der Gefellig- 
Dndern auch mit andern Einrichtungen der Utopia felbft zu unlösbaren Widerfprücen füh— 
ug. Mit Recht bat übrigens Laurent darauf Hingemwiefen, daß, was in einer beſtimmten 
ztopiftiich gewefen, in einer andern Zeit gar nicht mehr utopiftifch erfcheinen kann. Er hat 
kamentlich in Beziehung auf die Idee Heinrich's IV. vom ewigen Frieden und aud) die Idee 
.Morusvon ver Toleranzmitallem Bug hervorgehoben. (,‚Etudes”, VII, 411 9.; X,250, 
.„ und bejonder8 289.) Es bleibt aber trogdem noch immer gerechtfertigt, wenn Morus 
[uß jeined Werks fih dahin ausjpricht, daß fehr viele Einrichtungen Utopiens für unfere 
n mehr wünſchenswerth feien, als deren Einführung in denfelben erhofft werven Eönnte. 

Außer der Utopia des Morus konnen noch ald eigentliche Staatdromane in Betracht 1) die 
terialiftifhe, aber geiftvoll und ſcharfſinnig gejchriebene Schrift „Civitas solis’’ von 

Kambanella „welche Durch einen proteftantifchen Theologen, 3. V. Andrea, ſchon fehr früh 
Yäuternde Umarbeitung unter dem Titel ‚„‚Reipublicae christianopolitanae descriptio“ 
asburg 1619) erhielt. 2) Ein Fein Urtheil zulaffendes Fragment von %. Bacon unter 
zitel „Nova Atlantis”. 3) Die „Oceana’ des Engländers 3. Harrington, welde, in Oppofi- 

en die Cromwell'ſche Regierung und für bie repräjentative Demofratie gefhrieben, ohne 
Rückſicht auf fociale Reform, lediglich, und zwar in faft unerträglicher Weitſchweifigkeit, Die 
Fenden Staatseinrichtungen behandelt. Das Bud) ift ohne Geift und praftifch abfolut 

8. 4) Die „Histoire des Sevarambes’ von D. Vairaſſe, ein geiftreiches und vorzüglich 
tbefferung der gefellichaftlihen Verhältniffe anftrebendes Werk. 5) „Les aventures de 

2es Sadeur, dans la decouverte des terres australes, ou: Nouveau voyage de la terre 

ale, contenant les coütumes etc. par J. S.“, von einem convertirten franzöfifhen Moͤnch, 

ens Gabriel Foigny, „eine abgeſchmackte und finnlofe Garicatur des Gedankens der 

&romane”.1%) 6) Die von einem fatholifchen Priefter verfahten „Memoiren Gaudentio's 

Lucca“, urſprünglich engliſch erſchienen und in franzöſiſcher Überſetzung den IV. Band ber 

ages imaginaires’ bildend, nur wenig beffer ald das vorige Werf. 7) „Nicolai Klimüi 

stibterraneum, novam telluris theoriam ac historianı quintae monarchiae exhibens” 

over und Leipzig 1741, von dem däniſchen Dichter Holberg) und 8) Maurelly, „‚Naufrages 
Les flottantes, ou la Basiliade de Bilpai’ (Meffina 1753) find mehr Satiren ald Staatd- 

3) keipzig 1612 und 1846, Frankfurt 1858. 14) Mohl, ©. 194. 
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romane. 9) „La röpublique des Philosophes, ou histoire des Ajaoiens” (Genf 17 
Verfaffer ift Bontenelle angenommen, doch ift dad Werk für ihn zu unbedeutend und o! 
Gedanken. 10) „La decouverte australe par un homme volant. Ou le Dedale | 

nouvelle tr&s philosophique‘ (Leipzig und Paris) von Retif de la Bretonne, „e 
tolles Buch“. 15) 11) ‚Die glüdlidhe Nation oder der Staat von Zelicien u. |. w. 
Sranzöfifchen” (Leipzig1794), ehr umfangreich und betaillirt, ja breit, aber ohne Bi 
ohne Talent. 12) Cabet, „Voyage en learie“ (zweite Auflage, Paris 1842), ein nid 
loſes, aber ohne den beabiichtigten Erfolg gebliebenes Buch zu dem Zweck, die entgegen 
Parteien mit dem Communismus zu verfühnen und bemfelben Anhänger zu gewinnen. 
nophon's Cyropädie ald Verfuch ver Verberrlibung der Monardie im Gegenſatz zu 
fhen Demofratie.’ 14) „Scydromellia, seu sermo, quem Alphonsus de la Vida habı 

comite de Falmouth de Monarchia” (Nitenberg 1680), von einem in England let 
tholiſchen Mifjtonar, dem Carteſianer Anton le Grand, und 15) ‚Der wohleingerich! 
des bisher von vielen gejuchten aber nicht gefundenen Königreichs Opbir, melder t 
Kirchenverfaffung .... vorftellt” (Leipzig 1699), von unbefannten Verfaſſer und ebeı 
108 wie die „Scydromedia”. 16) Fenelon's meltbefannter „Telemach“, weit unter t 
des Morus, aber doch immer noch befferald die Werke feiner Nahahmer, ded 17) Ramj 
voyages de Cyrus, histoire morale“ (Parid 1727) und 18) des Abbe de Terraijon 
histoire ou vie tir&e des monuments, anecdotes de l’ancienne Egypte‘ (Amſterda 

19) „Entretien d'un Européen avec un insulaire du royaume de Dimocala, par 8 
le roi de Pologne” (Staniflam Leſzezynſti; Paris 1756), um ein kleines Heiler ald 
vorhergehenden Werfe. 20) ,‚L’an deux milles quatre cent quarante“ (Amfterba 
ein Werk, welches in angenehmer Form fo viel Scharfblid verräth, als nothwendig wa 
Mehrzahl von unvermeidlichen und auch hernach eingetretenen Verbeſſerungen in den ft: 
Einridhtungen vorherzujehen. 21) Die drei Utopien von Haller, nämlich: a) „Uli 
morgenländifche Geſchichte in vier Büchern’ (Bern 1771); b), ‚Alfred, König der Ang 
(Bern 1774); c) „Fabius und Cato, ein Stüd der römiſchen Geſchichte“ (Bern 177. 
Werke, die, obgleich das sub a genannte daß beite derjelben, doch jo ſchwach find, daß 
ihnen dem mit Recht berühmten Namen ihres Verfaſſers auch nur im entfernteften ent 

Wir Eönnen diefen Auffag nicht ſchließen, ohne noch einige allgemeine Reflerioner 
nen Gegenſtand zu maden. 

1) Gleichwie gerade die evelften Menjchen am meiften zum Ideal in Auffaffung u 
tung des Lebend neigen, jo jind aud ihnen vorzüglich utopiftifche Gedanken zuzutrau 
fern nun das wahre Ideal der Bolarftern ift, nad) melden, nicht aber in welchem man ! 
des Lebens, alfo auch des Staats fleuern foll, jo und inſoweit gibt es keine berechtigter 
rihtung überhaupt und in den Staatöwiffenihaften insbefondere als die ideale. (©. 
Sofern aber das Ideal auf Erden wirklich abjolute Vollkommenheit wollte und zu viel 
den irdiſchen Verhältniffen unnatürlihen Zwang, unnatürliche Geſtaltung zumutbete, 
verberblih mwirfen.17) Libertriebener Idealismus edler Litopiften bat die Sport 
Schlaraffenlandes 19) hervorgerufen und unlautere Schriftfteller in den Kreis ver Lite 

Staatsromand gebracht. Dieſes findet aber, namentlich in den befondern Formen de 

zuftandstheorien und in den Schilderungen eined golvenen Zeitalterd, eine ethijde ( 

namentlich auch dadurch, Daß die Menſchheit das, maß fie erfehnt, als [yon einmal dage 

15) Mohl, S. 198. 
16) Es hält fehr ſchwer, die Literatur der Staatsromane auch nur einigermaßen vollſtänd 

menzubringen. Mit Hülfe mehrerer Bibliotheken gelang es uns, folgende Ausgaben benugen ji 

Th. Mori Angliae cancellarii, Utopia amendis vindicata, libriduo (neuefle Ausgabe, Hamlı 

F. Bacconi opera omaia (2einzig 1694). J mondi del doni (Venedig 1552). Les mot 
lestes, terrestres et infernaux etc. (&non 1578). The Oceana of James Harrington etc 

1700). Histoire des Sevarambes etc. (2 Thle., Paris 1677). La republique des philost 
histoires (@enf 1768). Oeuvres de Monsieur Fontenelle (Paris 1758), IX, 366 fg. Gaktt 
en Icarie (Paris 1848). Sethos etc. (2. Thle., Amſterdam 1732). Vgl. noch: Liebrecht, I 
ley'e Geſchichte der Brofabihtungen oder Geſchichte der Romane u. f. w. (Berlin 1851), © 

©.2.B. Wolff in feiner allgemeinen Gefchichte des Romans (Jena 1841) erwähnt des politif 
Staateromans gar nicht. u 

17) „Les idees qui devancent de trop loin les moeurs, ne sont part de la politique 
ia philosophie ou de la folie.” amartine, La France parlementaire, I, 97. 

18) Ju der Originalausgabe des alten Urlas won Hühner befindet fich fogar eine Karte vet 
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zuftellen liebt 19) und badurd die Hoffnung auf die wenn auch noch fo ſchwierige Realifation 
ex felbft ohne krankhaften Weltihmerz berechtigten Wünfche ſtärkt. Wie allgemein menſch⸗ 
‚und wie tief im menſchlichen Weſen begründet ſolche Gedanken feien, beweift nichts ſchla⸗ 
ider als die Univerjalität gemwiffer Sagen und Glaubensſätze, 3. B. von einem Paradies, von 
em Sünbenfall u. ſ. w. Auch baben bekanntlich dieſe Gedanken in ver religiöfen und profa= 
s Literatur, mie in ver darftellenden Kunft mannichfachen Ausprud gefunden. 
23) Wurden gleich ehedem die Utopien leidenfihaftlich vom lefenden Publikum verfchlungen, 

Hat ſich doch dad Intereffe an venfelben fehr verloren, was wol nicht allein auf den unferer 
it fremd gewordenen Geſchmack derſelben, noch darauf begründet werben fann, ald ob in un 
er Zeit nur Befjered ein zahlreiches Publikum fände. Auch ift nicht nachzuweiſen, daß die ver- 
Bevenen Utopien zu ihrer Zeit eine flarfe Wirkung gehabt hätten, und noch weniger dürfte eine 
te erſt in unfern Tagen zu erwarten fein, auch wenn die meiften verfelben beſſer wären, als ſie 
weich jind. Died alles muß um fo mehr auffallen, als, wenn wir unjere philofophijche und 
Beatifche ſtaatswiſſenſchaftliche Kiteratur und ganz beſonders die verfchienenen Parteiliteraturen 
erſchauen, nicht nur fein Mangel an utopiftifchen Ideen, fondern auch keineswegs eine Un: 
Mänglichkeit des Publikums gegen diefelben entdedt werden fann. Wir glauben nun, diefe 

einungen in folgender Weife erflären zu müſſen. 
In den Zeiten ver Bopularität der Utopien waren alleSinne auf die durch die mangelhaften 
tel des Verkehrs, der Technik u. f. mw. in ein myſtiſches Dunfel gehüllten, überfeeifchen 
‚zıtdedten Länder, auf die von ihnen zu erwartenden Schäße jeder Art gerichtet. Schon einem 
en Beiftedleben entſprachen die utopiftifchen Formen der Darftellung, melde ven freieften 
elraum ließ, felbft halbvergorene Ideen in dem halbantiken Stil der Zeit zur Darftellung 
Bringen. Diele mochten bei Lefung der Utopien mehr an die Darftellung einer ganz 
efannten, fern liegenden Wirklichkeit als an den tiefen Zweck derjelben, Nefornıprogramme 
ein, gedacht haben. Linfere Zeit hat den Schleier von jenen Randeötheilen gehoben und ge- 
"„ daß fie immer noch mehr geeignet find, den Stempel der europäifchen Cultur anzunehmen, 
Kegterer ihren Stempel aufzudrücken. 
Noch wichtiger aber ift vielleicht ein anderer Umftand. Unſere Zeit liebt Elare Erkenntniß 
‚lem und vor allem. Das Gewand der Sage gefällt ihr nit, und während fie unter ven 
enanen ſelbſt am meiften ven biftorifchen ſchätzt, weil jie aus ihm auf angenehme und leichte 
te den richtigen Blick in die gefhichtlihe Wirklichkeit zu gewinnen hofft, hat fie jene Freiheit 
-Meinungsmittheilung gewonnen, die nur höchſt felten den reformatoriſchen Schriftfteller 
Merfhweigung feined Nanıend oder zur Pfeudonymität zwingt. Oft ſcheint das eine oder das 
mere nur gewählt, un ven Berfaffer vefto beftimmter zu bezeichnen. Auch ift ver Tadel unjerer 
Bände fo wenig beſchränkt und gefährlich, die reformatorifchepolitifche Thätigfeit fo populär, 
Sfich niemand von einiger Selbftändigfeit zu ſcheuen braucht, auf des eigenen Landes Schäden 
Sihere Hand zu legen. 
Dies alles ift ver romanhaften Darftellung von Staatdidealen mir praftifcher Tendenz un: 

iſtig. Der Roman foll Poeſie fein in Profaform, der Staat ifl das par excellence Praf: 
e, und unfere Zeit ift durch und durch praftiih. Die Romanform muß zu Eonfequenzen 
"en, Die dem Staat gegenüber läppiich ind. Der Mantel des Romans ift nicht mehr nöthig, 
Segen allmächtigen Abfolutisnus die Keime reformatorifcher Beftrebungen zu ſchützen, und 
ir unjere Zeit noch eines Schutzes für herbften Tadel bedarf, fo hat und gebraudt fie einfach 
Lor und Satire. 3. Held. 
Staatöfhulden, (Geſchichte des Staatsſchuldenweſens. Nachtheile def: 
’ en. Zuläffige und unzuläfjige Anleihen. Fundirte [confolivirte] Schul. 
Lfahe Anleihen. Rentenanleihen. Xotterieanleihen. Staatspapiergeld. 
E eiben bei öffentlihen Inftituten. Zwangsanleihen. Shwebende Schuld. 
»artifation. Tilgungdfonds. Staatöbanfrott. Converfion.) 
Zu den widtigften Bragen der Staatswirthſchaft gehört diejenige ded Staatsfhulden- 
tr end. Alle Staaten Europas, felbft die fparfanıften (allein die Schweiz ausgenommen), 
keuerer Zeit neben andern Staaten Amerikas aud die Vereinigten Staaten Nordamerifag, 
wen in dieſem Augenblick Schulvdenlaften von fo bedeutendem Umfang zu tragen, daß dieſe 
alle Verhältniffe der Staaten jelbft und ihrer Bürger, auf Finanzverwaltung, Steuer: und 
Aweſen, Handel und Verkehr, bürgerliche Freiheit und Stellung nad) außen Hin u. ſ. w. ben 

19) dedbel, IL, 879. 
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tiefeingreifendften Einflug üben. Manche diefer Staaten find fogar durch Galamitäten, 
ſchlechte Politik, unverftändige Bergeudung der Einnahmen u. ſ. w. nad und nad in ein 
ſchwierige ald unerträgliche Lage gerathen, und ihre tüdhtigften Finanz- und Staats 
mühen fih unaudgefegt, aber erfolglos ab, um fie aus verjelben zu befreien. Wir b 
nur auf Ofterreich hinzuweiſen, deſſen finanzielle Noth vor aller Augen liegt, und auch 
reih und Italien jheinen nicht miehr fern vom Rand eines Abgrundeß zu flehen, in 
wenn fie auf dem betretenen Wege verbleiben und nicht energifche Mittel ergreifen, wu 
ſtürzen müffen. Um fo forgfältiger und eingehender, um jo ruhiger und gewiffenhaft 
alle diejenigen, melde jih mit ven Staatsſchuldenweſen befhäftigen, bei ver Erörterun 
wichtigen Lebensfrage der Staaten and Werk zu geben; je früher die Illuſionen und 
Anfichten, mit welchen viele Politiker und das Publikum fi der gemachten trüben Erfa 
ungeadhtet noch immer tragen, befeitigt und die Licht- und Schattenjeiten des Staatsj 
wejend erfannt und gewürbigt werben, defto jicherer werben fidh die verhängnifrollen € 
litäten, mit denen die modernen Staaten bedroht iind, vermeiden laffen. 

Die Staaten des Alterthums fannten, wie bereit? in dem Art. Credit (öffentlicher 
führt worden ifl, den öffentlichen Credit und demzufolge auch die Staatsſchulden nicht. | 
die Verhältniffe gunftig waren, namentlih in Friedenszeiten, jammelten jie foviel als 
Metallgeld oder edles Metall in einem Staatsſchatz an, um für den Fall von Kriegen ı 
fällen die erforderlichen Mittel zu befigen. Reichte der Staatsſchatz nicht aus, over 
was ebenfalls vorfam, verichleudert worden, jo nahm ınan im Nothfall das Geld, ı 
ed fand; man befteuerte, wenn ed anging, die Staatkbürger, plünderte die Tempel, co 
MWerthobjecte oder ließ, wie es 3. B. Nero in Afrifa that, die reichiten Leute unter r 
Bormänden hinrichten und ihren Nachlaß in Beichlag nehmen. Übrigens ging man w 
von der Anjicht aus, daß der Krieg möglichft fich jelbft ernähren müſſe; die bedeutenpfli 
gaben waren daher meift bei der Ausrüſtung und Indienſtſtellung des Heeres, beim Bei 
friegerifhen Ereigniſſe erforberlih. Daß die Heereslieferanten nit jofort volle Zahl 
bielten, ift wahrſcheinlich, und infofern entſtanden Schulpverpflidtungen des Staats; 
Icheint e8, daß bei den Römern und anderswo reihe Städte und Provinzen in dringender 
Geld vorſchießen mußten. Aber dieje zum Theil erzwungenen und felten beträchtlichen Ve 
waren feine Anleihen im Sinne unferer Zeit, weil fie nicht auf dem Öffentlichen Credit bi 
Ähnlich wie im Alterthum wird noch heute in den aſiatiſchen, nicht unter europäiide 
ihaft flehenden Staaten verfahren, und erft im 19. Jahrhundert hat fi die Zur 
Staatsſchuldenſyſtem der andern europäiſchen Staaten angefchloffen und Anleihen verfd 
Art contrahirt. Einzelne Einrichtungen der antifen Staaten dauern übrigen bier und 
fort; jo hatz. B. neben Rupland auch Preußen einen Staatöfhag, der bei ven Mobiln 
gen der Armee zuerft in Anfprud genommen wird. 

Im Mittelalter nimmt das Staatsſchuldenweſen aus verhältnißmäpig Kleinen, ab 
unwichtigen Berfuchen feinen Anfang. Die erften Anleihen, welde von den Landesfür 
macht wurden, und die namentlich auch bei den deutſchen Kaijern vorfamen, hatten die B 
dung zur Orundlage; e8 wurden ganze Länder oder einzelne Diftricte und Städte ven 
welde, wenn die Rückzahlung nicht erfolgen Eonnte, aud wol nachträglich als Eigenthur 
laffen wurden. Zinfen, die das Mittelalter aus religiöfen Gründen verwarf, kamen be 
Anleihen nicht vor, weil die Pjandgläubiger die Einkünfte aus den Pfand bezogen. A 
obne alles linterpfand, für welche der Fürſt haftete, finden ſich ebenfalls; mitunter m 
dad Pfand nachträglich beftellt werden, und außerdem waren jie nur Darlehne, welde « 
wenige Perfonen gewährten, und von unfern heutigen Anleihen ganz verſchieden. Nicht 
waren übrigens diefe Darlehne ganz freiwillige, welche fi ohne Gefahr ablehnen liegen 
namentlich die Juden wurden, weil jie faft vechtlos daftanden, häufig bei größern und fl 
Zwangddarlehnen in Anfprud genommen. 

An die erwähnten Anleihen mitBerpfändung von Grund und Boden und deſſen Einft 
von Land und Leuten, und an bie Darlehne ohne Linterpfand fchloffen ſich ſpäter ande 
bei denen den Stantögläubigern Steuern oder Einfünfte aus Zöllen, Staatögütern, Ke 
und Monopolen verpfändet wurden. Bon diejen legtern Anleihen gab es zwei Haupl 
Entweder murben fie nämlich auf beflinnmte Zeit oder auf unbeflimmte Zeit, ohne As 
lungstermin, abgeihloffen. Im erflern Hall deckte der Gläubiger aus den ihm verpfät 
Ginnahmequellen des Staats, welche ihm wol zur eigenen Verwaltung überwirfen warte 
der feflgefegten Reihe von Jahren Kapital und Zinfen der Anleihe; im andern dagege 
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: auß denfelben nur die Zinfen, ſodaß der Staat, wenn er fih von ber Schuld befreien 
fie beſonders zurüczahlen mußte, was ihm meift jederzeit geflattet war. Die erftere 
Anleihe haben die Franzoſen nicht mit Unrecht Emprunt par anticipation (Anleihe durch 
znahme der Ginfünfte), die zweite Emprunt avec fonds a perp£tuits genannt. Was 
eihen auf Zeit betrifft, jo waren fie fehr oft in der beflimmten Zeit nicht zurüdgezahlt 
ırden dann verlängert; bri beiden Arten waren ferner, da die alten Steuern und Zölle 
zemöhnlihen Ausgaben dienen mußten und deshalb nicht entbehrt werden fonnten, die 
deten Abgaben nicht jelten nrueingeführte, bei denen Die Zufage der Wieverabihaffung 
, aber nicht immer gehalten ward. Wenn gegenwärtig ein Staat genöthigt ift, für 
fgenommene Anleihe einzelne Einnahmequellen fpeciell zu verpfanden, fo ift dies ein 
„daß jein Erebit gelitten hat und die Staatdgläubiger ftärkfere Garantien als die ge⸗ 
hen fordern zu müſſen glauben. 
yon jehr früh, in Frankreich z. B. ſchon zur Zeit Karl's V. (1375) und von da au bis 
bre 1815 kamen häufig Renten und Tontinenanleihen vor. Entweder wurben ben 
iften, welde ſich an der Anleihe betbeiligten, jährliche Renten für eine feftbeftimmte 
von Jahren (10, 15, 20 u. ſ. w. Jahre) oder Nenten für die Lebensdauer (Leibrenten) 
t. Der Brocentiag, nad welchen diefe Renten berechnet wurden, war ein fehr hoher, 
rch die Renten nicht nur die Zinjen gezahlt wurden, ſondern aud vie allmähliche Rück⸗ 
des Kapitald erfolgte. War bei den Renten für eine beſtimmte Reihe von Jahren 
ıten) der Endtermin berangefommen, fo mar der Staat von ber ganzen Schuld befreit; 
i ber zweiten Art der Beiiger einer Zeibrente, fo galt derjenige Theil der Anleihe, ven 
Bejiger übernommen hatte, als getilgt. In der Regel waren die Zeibrentenanleihen 
Staat äußerſt unvortheilhaft und fehr läflig; man fah ſich genötbigt, ven Darleihern, 
zur Betheiligung an der Anleihe anzuregen, unverhältnißmäßige Vortheile zu bieten, 
ragweite, da es für bie Keititellung der Leibrenten an ven erforverlihen Mortalitäts- 
ı noch gänzlich fehlte, man nicht einmal überfah. Dazu fam noch, daß die Leibrenten- 
rn oft erft nad einer langen Reihe von Jahren ganz getilgt wurden. Deffenungeadter 
an in den fogenannten Tontinenanleiben noch viel weiter; mit denjelben ſchuf man Leib: 
welche mit dem Tode der einzelnen Erwerber nit endeten, fondern an die übrigen 

enden Renteninhaber verjelben Klafje übergingen und deren Renten erhöhten, Leib- 
mithin nicht auf ein, ſondern auf viele Leben. Bei ihnen mußten die Renten, welche 
zen Klafje von Renteninhabern zugefichert worden waren, jo lange vom Staat fortgezahlt 
‚ bis daß legte Glied dieſer Klafle verftorben war. Died erfolgte aber zum großen Nad- 
r Staatöfaffe oft erſt nad vielen Jahrzehnten. (S. Renten.) In neuerer Zeit find die 
m mit eittenten und Leibrenten und die Tontinenanleiben faft überall außer Anwen: 
efommen, obmol z. B. noh 1823 Henry Parnell in feiner Schrift „On financial re- 
und in feinen Reden im Unterhaufe die Rentenanleihen vorzüglich aus den Grunde enı- 
bat, weil fie den Staat zwingen, eine Schuld in einer gewiſſen Friſt ganz abzutragen. 
hre 1852 berechnete man in Frankreich die alten noch beftehenven Leibrenten noch immer 
‚00000 Frs., melde fidh auf etwas mehr ald 8000 Perfonen vertheilten; gegenwärtig 
n fie fih aber auf einen weit geringern Betrag. 
Ber dieſen Keibrenten = und Tontinenanleihen entwidelten jih ſchon frühzeitig die ein- 
Rentenanleihen, welche noch jegt in manchen Ländern, wie z.B. in Frankreich, üblich 
liebt find. Der Staat verjpriht bei ihnen, wie bereitd in dem Art. Renten bemerft 
iſt, dem Inhaber einer von ihm audgegebenen Obligation jährlich eine Nente von einem 
n feftbeflimmten Betrag zu gewähren und läßt fich für dieſe Zufage ein Kapital zahlen, 
t Rückſicht auf den öffentlichen Gredit ded Staats und den Stand des Geldmarkts Höher 
jebriger normirt wird. Er fann ſich in der Regel von feiner Berpflidtung nur dadurch 
a, daß er jich durch Ankauf zum Eigenthümer der Rente mat. Die nähern Verhältnifie 
Rentenanleihen werben weiter unten erörtert werben. 
jährend bei ven Anleihen gegen Verpfändung von Grund und Boden, ganzen Ländern, 
sten und einzelnen Städten noch nicht von öffentlichem Grebit die Rede ift, und während 
e auch bei ven Anleihen gegen Berpfändung von Steuern, Zöllen, Monopolen und Re: 
faum fi in einzelnen Spuren zeigt, liegt ex bereit bei den Renten- und Tontinen» 
m Bar vor. Denn dieſe fegten allervings bei ven Darleihern ven Glauben daran voraus, 
t Staat die für die geleifteten Darlehne zugefagten und durch fein Pfand fichergeftellten 
I nit nur wirklich und vollfländig gewähren wolle, ſondern auch mit den ihm zu Gebote 
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ſtehenden Mitteln zu gewähren vermöge. Der Wille und das Bermögen, feine 3a 
verbindlichfeiten pünktlich zu erfüllen, jind aber die Grundlagen wie des privaten, fo: 
Öffentlichen Grebitä; beide Momente mußten die Nentenermwerber ind Auge faflen, unt 
ed thaten, beweift ganz Far der Umſtand, daß die großen Vortheile, welche bei der 
lung der Zeit: und Leibrenten geboten wurben, Rentenanleiben vor dem Scheitern nid 
wahren vermocdhten, wenn die finanziellen Verhältniſſe des Geld ſuchenden Landes 
waren. Aber allerdings erft im 18. Jahrhundert fing man an, den Öffentlichen Grebit 
gedehnter Weife auszunugen und auf ihn bemußt Anleihen zu gründen. Bolfawirtbid 
Finanzwiſſenſchaft ftanden damals noch auf ſehr niedriger Stufe; eben fingen die Phyniof 
das Mercantilfoftem zu befämpfen und zu flürgen, und von den Eigenthümlichkeiten de 
lien Credits wußte man nicht viel mehr ald von den des Privatcreditd. Die Refultatı 
fich bei der Ausbeutung des öffentlichen Credits herausftellten, mußten daher allgeme 
rafhen. Trotzdem Einzelne, fei ed aus Schüchternheit, fei ed aus Befonnenheit, war 
abriethen, ſtellte man bald den öffentlichen Grebit ald daß beſte Mittel hin, dem Sta 
mittel für alle möglihen Zwecke zu verfchaffen, ja bezeichnete ihn fogar als die Duelle 
Reichthümer, als Mittel zur Förderung der wirthſchaftlichen Thätigfeit, als Hand) 
Herabfegung ber bereits beträchtlich angewachſenen Steuern, welche auf den Staatöbu 
fteten u.ſ.w. Anleihen über Anleihen folgten nun, und alle Staaten Europas bedeckte 
Schulden; immer neue Anleiheformen bildeten fih heraus, und ernfthafte Staatsmänn: 
unzweifelhaft nur das Wohl ihred Landes wollten, hielten es für ein Verdienſt, eine 
Theil des vorhandenen Kapitals durch Anleihen in die Staatskaſſen zu leiten und mehr 
niger unproductiv zu verwenden. Selbſt als, zunächſt infolge von Kriegen und Revo 
die übermäßige Ausbeutung des Öffentlichen Credits ihre verberblichen Folgen Hervorti 
und Bankrotte Schreden und Elend in den weiteften Kreifen verbreiteten, Fam man 
Syſtem, bei jeder und auch bei der unvaſſendſten Gelegenheit Anleihen zu machen, ni 
fondern ſuchte fortwährend nad neuen Mitteln, welche die Kapitaliften zur Betheil 
Anleihen anzuloden vermödten. So verallgemeinerte man z. B. die fhon früher fir 
befannten Prämien - und Lotterieanleihen, indem man auf bie Sucht, ſich jchnell zu b 
in wenig moralifher Weiſe fpeculirte. Die Bolge davon war, daß alle Staaten! 
nad ihre Schuldenlaft zu einer Höhe anwachſen ſahen, welche die Entwidelung des 9 
reichthums fihtbar beeinträdhtigte und in ver Zeit der Bedrängniß, wenn Landedcal 
hereinbrachen, nicht nur die Staaten felbft erſchütterte, ſondern auch den Ruin eine 
Theils ihrer Bürger zu einer Zeit, welche ohnehin auf ven Wohlftand des Binzelnen wiı 
fammtheit verderblich einwirfte, veranlaßte. . 

Staatsſchulden find, es läßt fich dies nicht mehr beftreiten, fletd ein Ubel, das di 
rungen und Bolfövertretungen, wenn fie es nicht ganz ausſchließen können, menigfteni 
viel ald möglich vermeiden follten. Man darf dies fordern, felbfi wenn man nur ia 
zieht, daß die Staatäfhulden, da fie verzinft und nah und nad getilgt werben ſoll 
Staat einen mehr oder weniger beträchtlichen Theil feiner Einkünfte entziehen, obne 
feine Brofperität zu erhöhen. Dies leßtere würde unzweifelhaft gefheben, wenn biel 
anftatt zur Verzinfung und Amortifation der Schulden zu dienen, entweder zu nützli 
propuctiven Staatszwecken verwendet würbe oder infolge einer Herabſezung der Ste 
Zölle in den Tafchen der Steuerzahler bliebe. Preußen hat nit unbedeutende Schuld 
fie find noch nicht fo Hoch, daß feine nach dem landesüblichen Procentſatz verzinften Schal 
in gewöhnlichen Zeiten an den Börfen unter part notirt werben; es ift alfo Eeinedmeg 
ordinär belaftet. Nichtöpeflomweniger wird ſich nicht leugnen laffen, daß ver Volltw 
eine beträchtliche Steigerung erfahren würde, wenn nicht mehr 15 Mil. Thlr. alljä 
Berzinfung und Tilgung der Schuld aufzubringen wären, ja, wenn biefer Betrag am 
Drittheil herabgeſetzt werden fännte. Man mag auf ven eben hervorgehobenen Nachth 
lange die Staatsſchuld nicht groß ift, mit Recht oder Unrecht wenig Werth legen wol 
vorfichtige Regierung wird ihn dennoch ernftlih in Betracht ziehen müffen. Als va 
und unerträglich macht er aber fih dann geltend, wenn die Staatsſchuld ſtark angrma 
In diefem Fall müffen infolge der Verzinfung und Tilgung derfelben entweder dir | 
und Zölle über das zuläffige Marimum erhöht oder aber die Leiftungen des Staa 
dringlichſten und unvermeiblicäften eingefchränft oder gar beine gleich ſchädliche Ma 
ergriffen werben. Denn damit werben das Gedeihen des Staats und der Dolkwe 
nit nur nicht gefördert, fondern gehemmt und auf niebrigere Stufen zurüdgerinf 
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endig neue Abgabeerhöhungen und Ausgabebefhränkungen fo lange, bis endlich bie 
volle Kriſis eintritt, zur Folge haben muß. Öfterreich gibt davon ein redendes Beifpiel. 
recten und indirecten Laften find dort fo Hoch geftiegen, daß fie in ven meiften Zweigen im 
Ne des Volkswohlſtandes herabgefegt werden follten, ja, daß lie jogar diefer enormen 
vegen an Einträglichfeit verlieren; dennoch vermögen fie nicht einmal dem Staat daß zu 
‚ waß er, um jeine Zwecke überall zu erfüllen, nothiwendig empfangen mug. Ein Staat, 
ı Ertrag jeiner beiten Ginnahmequellen zur Zinjenzahlung und zur Tilgung feiner Schuld 
den muß, ift außer Stande, ſchädliche, aber einträglihe Einrichtungen (Staatömono: 
!otterien u. ſ. w.) abzujchaffen, eine billige Juftiz herzuftellen und die Bildung durch För⸗ 
und Gründung von Bildungsdanftalten, den Verkehr durch Herftellung verbefjerter 

unicationen, Induftrie und Handel durch Befeitigung drückender Laſten und Abſchluß 
Ihafter Handeld= und Zollverträge zu entwideln. Ja, er vermag nit einmal feine un- 
aren Diener, die Staatdbeamten, angemeſſen für ihre Arbeiten zu entſchädigen und fi 
tigſten Kräfte zu ſichern. | 
ein Staat fo weit gefommen, wie eben angebeutet worden ift, fo ſchwebt er in großer 

‘, denn einerfeitd werden feine eigenen Bürger unzufrieden, und andererſeits ift feine 
ag nad) außen hin gefährbet. Daß die Negierungen beides fo oft überſehen oder unbe- 
ıffen, beweift, daß ſie bei ihren Schritten viel mehr die Gegenwart als die Zukunft, fo- 
teje nicht ſhwer drohend geworden ift, ins Auge faffen. Drüdende Steuern, ungenü⸗ 
teiftungen des Staatd und fchlechte Verwaltung müffen die Bürger der Regierung und 
:aat ſelbſt entfremden, und ſchon oft find ſie die nächte Veranlaffung zu Revolutionen ge: 
ı. So entwidelte jich die große Branzöfiiche Revolution von 1789, zu einer Zeit, wo bie 
enlaft auf ven höchſten Punkt geftiegen war, weſentlich durch viefelbe. Überzeugt fi) daß 
daß auf regelmäßigem Wege, durd) die Staatsbehörden felbit, Abhülfe nicht flattfinvet, 
eitern, wie es in dieſem Ball gewöhnlich zu geſchehen pflegt, felbft die beitgewmeinteften 
ohlüberlegteften Mapregeln der Stantöverwaltung, fo ſieht es ſchließlich feine einzige 
ig noch in einer Umgeſtaltung ded Staatsweſens von Grund aus und erklärt fih für 
felbft wenn fie nur auf dem gefährlichen, die herbften Opfer fordernden Wege der Revo: 
zu erreichen ifl. Die Dynaftien und die herrſchenden Klaffen find aber damit am nächſten 
t und follten deshalb jelbit aus ihrem Privatintereffe heraus am meiften ſich gegen bie 
uldung des Staats der aus derfelben entfpringenden Bolgen megen erklären. Aber aud) 
es nicht einmal bi8 zum Außerften Eommt, find die innern VBerhältniffe ded Staats doch 
noch ſchlimm genug geftelt. Denn wenigftend eine mehr oder weniger offen hervortre= 
)ppoſition gegen die Leiter dev Staatsmaſchine, welche die legtere hemmt und auf faljche 
n leitet, wird, abgejehen von den Misſtänden, melde das Volk treffen, niemals fehlen. 
n Staat, der innerlich erſchüttert ift, und bei den Regierung und Volk gefpalten find, 
Ben bin feine Geltung beanſpruchen kann, bedarf wol feined Beweiſes. Alle übrigen 
n erkennen bald feine Schwäche und überzeugen ſich jchnell, daß er weder ald Alliirter 
„Ben Nupen , noch als Gegner beſonders ſchädlich fein kann. In feiner Jiolirung ift er 
hrend bedroht; er muß fi, um friegerifche Ereigniffe von fi abzuwenden, leicht zu 
züthigendften Gonceilionen hergeben. Denn mag die Armee nod fo zahlreich fein, fie 
venig, fobald das Volk nicht mit feinem ganzen Herzen und feiner ganzen Kraft hinter 
t, und außerdem fordert der Krieg der Neuzeit unermeplihe Dpfer an Geld, die ein 
uldeter und mit Steuern überbürbeter Staat nicht zu leiften vermag. Womöglich nod 
ıer gefaltet ſich Die Lage, wenn diefer Staat Provinzen beftgt, welche ihm nicht innerlich 
zen, und Die durch ihre Losreißung zu gewinnen hoffen. Dagegen ift ein kleineres Volf 
meit größern vollftändig gewachſen, wenn es in fich geeinigt ift und in Frieden durch eine 
äßige und fparfame Verwaltung feine finanziellen Kräfte für den Kriegsfall zu ſchonen 
‚erhöhen verftanden hat. 
ließe fich bei diefer Gelegenheit noch von den verderblichen Folgen des Staatsbankrotts 
n, weil diefem ſich überfchuldete Staaten felten zu entziehen vermögen ; wir werben indeß 
selben erft bei Gelegenheit der Erörterung des Bankrotts felbft eingehen. Dagegen haben 
von an diefer Stelle noch andere nadhtheilige Seiten ded Schuldenmachens durch die Staa 
berühren. Mit keiner Staatdeinrichtung hängen die Staatsjchulden inniger zufammen 

it dem ftehenven Heer, und wenn man fie mit einem Vampyr verglichen hat, der dem 
md Blut ausfaugt, fo iſt das flehende Heer jedenfalls ein ebenbürtiger Genoffe deſſelben. 
kann behaupten, daß, wenn ed große ſtehende Heere nicht gäbe, die Schulven der meiften 
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Staaten entweder gar nicht exiſtiren oder doch ſich nur auf geringe Beträge belar 
und umgekehrt, daß, wenn es den Staaten nicht ſeit langer Zeit leicht geworde 
dur Anleihen große Geldmittel zu fhaffen, zahlreiche flehenve Heere überhaupt fe 
gefaßt hätten. Die ſtehenden Heere confumiren nämlich fait überall von den Staa 
einen jo beträchtlichen Theil, oft bid zu einem Viertel und darüber, daß ertraor 
gaben von felbft nur mäßigem Betrag ohne Anleihen faft nirgends gedeckt wer! 
Wären diefe Anleihen nun nicht möglih, ſo würden alle Staaten durd den Dr 
geiftigen und materiellen Intereffen auf die Regierung ausüben würden, bald gern 
den, das Syſtem des bewaffneten Friedens aufzugeben, ihre ſtehenden Heere zu 
eine billigere und vollöthümlichere, mehr auf die Defenjive abzielende Heeresverfa 
ftellen. Daß dabei die Völker unendlich gewinnen würden, bedarf faum eines 8 
fei Hier nur darauf hingedeutet, daß dem wirtbichaftlihen Leben verjelben nid 
Kapitalien, melde bei ven jegt beſtehenden Militäreinrichtungen unpropuctiv verl 
den, gerettet, ſondern auch eine große Zahl ver beiten Arbeitöfräfte gewonnen mer 
Außerdem müßten eine Menge Gefahren, die ven Frieden und damit den Volksw 
drohen, ſchwinden. Groberungsfriege, Unterprüdungen fremder Nationen und 
Volks, unmotivirte Expeditionen nad andern Erbtheilen, wie jie z. B. Branfreic 
Zeit zu beflagen gehabt hat, leere militärifche Demonftrationen würden unmöglid 
wenigen Jahrzehnten könnte ji) pie Binigung der Völfer, auf welche geiftige und m 
tereffen fo energiſch hindrängen, herftellen. Aber nicht nur die Stellung der 
Staaten zueinander, auch die Stellung der Regenten und Regierungen zu ihren Bi 

- gewinnen und fogar erft von dem Augenblid an eine natürliche werden, in melden 
die auf das ſtehende Heer geflüßte Macht auf der einen das Recht auf der andern | 
heben vermoͤchte. 

Ein anderer Nachtheil des Staatöfchuldenweiend, wie es ſich in der neuern Zei 
Hat, liegt darin, daß es aus dem wirthichaftlihen Verkehr große Summen herau: 
fehen hierbei davon ab, daß diefe Kapitalien in der Regel unproductiv oder gar für 
tion verderbenbringend verwendet werden: aud wenn dad nicht der Hall iſt, wenn 
zu an fi) nüglichen Zmeden (öffentlihen Bauten, Straßen und Gifenbahnen u. ſ. w. 
wird doch ihr Verſchwinden aus dem Verkehr bei den bedeutenden Betrag, welchen 
fehr bemerkbar. Es werden Kapitalien, welche Hypothefariih auf Grundeigenthur 
werblichen Unternehmungen oder in Gijenbahnen und in andern ähnlichen Papi 
find, ver Vortheile wegen, welche bei Greirung von Anleihen häufig geboten werde 
macht, das Geld wird zum Nachtheil der Grundbeſitzer und Inbuftriellen Enapp und 
fteigt, nüglidhere Unternehmungen leiden oder müfjen, wenn fie erſt projectirt fin 
werden u. |. m. Namentlich treten dieſe nachtheiligen Wirfungen dann hervor, n 
am politifhen Horizont emporfleigen und infolge deſſen das Kapital fi zurũckzuziel 
in einer ſolchen Zeit gibt eine bedeutende Anleihe einer großen Zahl wirthſchaftlich 
ven Todesſtoß. EB bedarf wol Feines Beweijed, das der Wohlftann aller Länt 
Staatsanleihen einen weit höhern Bunft erreicht Haben würde, und mit Recht hat 
Schweiz und Nordamerika jih vor der liberbürdung mit Stuatefhulden jorgfi 
wahren geftrebt. Daß die Vereinigten Staaten nur dadurch in den Etand gejegt 
in dem legten gewaltigen Kriege, als die höcfte Norh drängte, ungeheuere An 
fließen, wird nicht beftritten; man darf aber aud) behaupten, daß unter den verſchi 
menten, welde in ben legten funfzig Jahren ihre ſchnelle wirthſchaftliche Entwicke 
laßten, der Umſtand, daß die Anleihen felten waren und bald wieder zurückgeza 
mitgerechnet werben muß. Gondorcet wollte durd Anleihen bie Kapitalien an 
feffeln; das Anleiheweſen hat aber gerade auch die Folge gehabt, daß Die Kapitalier 
des, obwol e8 ihrer nothwendig bedarf, gegenwärtig der hohen Verzinfung wegen | 
trächtlihen Theil außerhalb Landes gehen, daß z. B. der Krieg in Amerika zum 
deutsches und englifches Geld geführt wurde. Wie jehr die maſſenhaften Anleihen aı 
derjenigen, welche, ohne zu produeiren, nur confumiren, fortwährend vermehren, iſt ſi 
worden. Aber vielleicht nicht genug gewürdigt hat man ven Nachtheil, weldyer dad 
daß dieſe Nentiers, ſowie noch mehr diejenigen, welche aus der Bermittelung und Int 
der Anleihen und der Speculation in Staatöfhuldpapieren ein Gewerbe maden, 
perjönligen Vortheil gegen die öfonomijche Verwaltung der Staaten interejfirt wer 

Wir möüflen hier die Behauptung berühren, daß die Gegenwart wohl berechtigt 
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igen nützlichen Dinge, welche ſie ſchafft, und die auch der Nachwelt zugute kommen, die folgenden 
nerationen zu belaſten. So natürlich ſie ausſieht, ſie wird ſchon bedenklich, wenn man nur 
Betracht zieht, in welcher wirklich traurigen Lage wir uns befinden würden, wenn die frühern 
rerationen die ungeheuern Leiſtungen, welche wir ihnen verdanken, zum großen Theil durch 
chſel auf uns bezahlt, und wenn ſie nicht das Beiſpiel guter Altern, welche nicht nur ihre Kinder 
ehen und bilden, ſondern auch noch ausftatten, befolgt hätten. Glücklicherweiſe ſind ſie nicht 
ſtiſch geweſen, ſondern haben berückſichtigt, daß wie ſie fo auch wir und alle, die uns nachfol⸗ 
verpflichtet ſein würden, nicht für und allein, ſondern auch für die Nachkommen zu ſammeln 
zu ſchaffen. Beſſer, die Gegenwart unterläpt eine der Nachwelt zugute kommende nügliche 

'eit, ald daß jie die Nahfommen niit Schulden belaftet, weldye dereinſt verderblid werben 
nen. Die Nachwelt wird durch diefe Unterlaffung übrigend gar nicht leiden, denn die Kapi: 
en, welde damit freibleiben, finden in anderer Weiſe ihre Verwendung und nügen nidt 
tiger, oft jogar mehr ſowol der gegenwärtigen als den fünftigen Generationen. 
Bei der Beurtheilung des Anleihenwefens fommt noch ein Umſtand in Betracht, der 
t überjeben werden darf. Da die Staatsſchulden nicht durch Unterpfänder verbürgt find, 
dern ausſchließlich anf dem Öffentlihen Credit beruhen, fo jind jie allen Schwanfungen, welche 
er erleidet, unterworfen. Hebt jich ver öffentliche Credit eines Landes, fo gewinnendie Inhaber 
Schuldpapiere, wenn jie diefelben verkaufen; ſinkt er, fo erleiden jie Berlufte. Der legtere Hall 
terfahrungsmäßig häufig ein, indeß auch der erftere ift nicht jelten. Nur fallt ver Gewinn im 
L einer Hebung des öffentlichen Credits gewöhnlich mehr ven Speculanten, welche die Umſtände, 
ihn hervorrufen, früher überjehen, und nicht venjenigen, welche ihr Geld in Staatsſchuld⸗ 
fen wirflih dauernd anlegen, zu, während aus vemjelben Grunde die Berlufte beim Sinfen 

Staatscredits vorzugsweiſe die legtern zu treffen pjlegen. Millionen von Familien haben 
iejer Weile die Erſparniſſe langer Jahre verloren oder find ganzlich verarmt, und ganze Be⸗ 
erungsklaffen ergreift Angft und Verzweiflung, fobald den Staat, welchem jie angehören, 
vere Ereigniffe proben. Gewiß ift e8 zweckmäßig, die Staatöbürger und ihr Wohl innig und 
uflöslich mit dem Staat zu verknüpfen; aber e8 in diefer Weiſe tbun, heißt denn doch daß 
ihrlichfte und bedenklichſte Mittel wählen. Die Erfahrungen, welche Frankreich binſichtlich 
ı Staat übernommener Sparfaffeneinlagen gemacht hat, haben dies nur zu deutlich bewiefen, 
yes heißt nicht, Die Bürger für die Aufrechterhaftung der beſtehenden Ordnung interefjiren, 
an der Staat in die Rage verfegt wird, ihnen als Schuldner, vielleiht fogar ald zahlungs⸗ 
fahiger Debitor gegenüberzuftehen. 
Auf die Nachtheile, welche einzelne Anleihearten mit ſich führen, gehen wir hier nicht naber 
; es wird ſich |päter Gelegenheit bieten, fie nachzuweiſen und zu beiprechen. Dagegen muß, 
or wir die Formen, in denen gegenwärtig Anleihen abgeihloffen, Staatsſchulden contrahirt 
den, näher beipreden, die Frage zur Erörterung kommen, ob die Staaten überhaupt 
ſulden machen jollen und dürfen, in weldhen Bällen eventuell Staatöihulden überhaupt nur 
ffig iind, und welche Grundſätze bei ihrer Contrahirung beobachtet werden müffen. 
Über nichts haben jo irrige Meinungen geherrfcht und jo lange fait ohne Widerfprud Gel: 
3 behalten al8 in Bezug auf dad Staatsſchuldenweſen; noch Heutzutage, wo duch National: 
tomie und Finanzwiſſenſchaft außerorventliche Fortſchritte gemacht haben, treten jie immer 
ver von neuen hervor und werden bei jeder günftigen Gelegenheit gepredigt. Daß abfolute 
enten, welche das Volk und die Zukunft des Landes weniger als ſich jelbft, ihre Wünfche, Ge: 
und Plane ind Auge faffen, ſich für Anleihen und Staatsſchulden überhaupt erklären, be- 
Ft ih leicht; e8 kommt ihnen varaufan, für ihre Zwede große Gelpmittel zur Verfügung 
‚aben, und in feiner Weiſe können jie ſich dieſe jo leicht verihaffen, als daß fie den Nachkom⸗ 
: dasjenige aufbürben, was die Jetztlebenden, weil fie es nichtzutragen vermöchten, nicht ruhig 
wnehmen fünnen. Auch daß die Geldmänner, denen die Negociirung der Anleihen jüber: 
gen zu werden pflegt, fich für diefelben erklären, kann nicht auffallen, ihr perfönliches 
ereſſe drängt ſich zu mächtig in den Vordergrund, als daß man deffen Überwindung durch 

- Intereffe des flaatlihen Gemeinweſens erwarten dürfte. Ahnlich verhält e8 jich mit allen, 
in anderer Weife aus den Staatsfhulden Vortheile ziehen, wie z. B. mit denen, melde ven 
wfehr in Staat8papieren in den Händen haben, den Speculanten, die Das bequeme Specu: 
Lonsobject zu conjerviren und auszudehnen wünſchen, den Rentiers, die ihre Gelder bequem 
d gewinnbringend unterzubringen fuchen u. ſ. w. Zu beklagen und ſchwer zu erklären aber 
es, daß auch Staats: und Berwaltungsmänner von Berbienft, Vertreter des Volks und dieſes 
Feiner großen Maſſe felbft Staatsſchuiden ohne Abneigung und Beforgniffe entftehen und ſich 
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Staaten entweder gar nicht exiſtiren oder doch ſich nur auf geringe Beträge belau 
und umgekehrt, daß, wenn es den Staaten nicht ſeit langer Zeit leicht geworden 
durch Anleihen große Geldmittel zu ſchaffen, zahlreiche ſtehende Heere überhaupt kei 
gefaßt hätten. Die ſtehenden Heere conſumiren nämlich fait überall von den Staat 
einen jo beträchtlichen Theil, oft bid zu einem Viertel und darüber, daß ertraor! 
gaben von felbft nur mäßigem Betrag ohne Anleihen faft nirgends gedeckt wert 
Wären diefe Anleihen nun nicht möglih, fo würden alle Staaten durch den Drı 
geiftigen und materiellen Intereffen auf die Regierung ausüben würden, bald gen 
den, das Syſtem des bewaffneten Friedens aufzugeben, ihre fledenven Heere zu 
eine hilligere und vollsthümlichere, mehr auf die Defenfive abzielende Heeresverfaj 
ftellen. Daß dabei vie Völker unendlidy gewinnen würben, bedarf faum eines B 
fei Hier nur darauf hingedeutet, daß dem wirthichaftlichen Leben derſelben nicht 
Kapitalten, melde bei ven jetzt beſtehenden Militäreinrihtungen unproductiv verf 
den, gerettet, ſondern auch eine große Zahl ver beiten Arbeitöfräfte gemonnen wer 
Außerdem müßten eine Menge Gefahren, die den Frieben und damit den Volksw 
drohen, ſchwinden. Groberungsfriege, Unterprüdungen fremder Nationen und 
Volks, unmotivirte Erpebitionen nad andern Erbtheilen, wie lie z. B. Branfreid 
Zeit zu beflagen gehabt bat, leere militärifche Demonftrationen würden unmöglich 
wenigen Jahrzehnten könnte ji die Einigung der Bölfer, auf welche geiftige und m 
tereffen fo energiſch hindrängen, herftellen. Aber nicht nur die Stellung der | 
Staaten zueinander, auch die Stellung der Regenten und Regierungen zu ihren Bö 
gewinnen und fogar erft von dem Augenblid an eine natürliche werben, in welchen 
die auf das ſtehende Heer geflüßte Macht auf der einen das Recht auf der andern ! 
heben vermödhte. 

Ein anderer Nachtheil des Staatsſchuldenweſens, wie es fih in der neuern Zei 
hat, liegt barin, daß ed aus dem wirthichaftlichen Verkehr große Sunımen herau 
fehen Hierbei davon ab, daß dieje Kapitalien in der Regel unprobuctiv oder gar für 
tion verberbenbringend verwendet werden: aud wenn das nicht der Fall ift, wenn 
zu an jih nüglichen Zwecken (dffentlihen Bauten, Strafen und Gijenbahnen u. ſ. w. 
wird doch ihr Verſchwinden aus den Verkehr bei den bedeutenden Betrag, welden 
fehr bemerfbar. Es werben Kapitalien, welche hypothekariſch auf Brundeigenthun 
werblien linternehmungen over in Gifenbahnen und in andern ähnlichen Papie 
find, der Vortheile wegen, welche bei Greirung von Anleihen häufig geboten werde: 
macht, das Geld wird zum Nachtheil der Grundbefitzer und Inbuftriellen knapp und 
fleigt, nüglichere Unternehmungen leiden oder müffen, wenn fie erſt projectirt find 
werden u. ſ. w. Namentlich treten dieſe nachtheiligen Wirkungen dann hervor, w 
am politifhen Horizont emporfleigen und infolge deſſen dad Kapital fi} zurisckzusief 
in einer joldhen Zeit gibt eine beveutende Anleihe einer großen Zahl wirthichaftlicd« 
ven Todesſtoß. GEs bedarf mol Feines Beweiled, daß ver Wohlftand aller Länp 
Staatsanleihen einen weit höhern Punkt erreicht haben würde, und mit Recht hab 
Schweiz und Nordamerika ſich vor der Überbürbung mit Staatsſchulden jorgii 
wahren geftrebt. Daß die Vereinigten Staaten nur dadurch in den Etand geſetzt 
in dem legten gewaltigen Kriege, als die Höcfte Norh drängte, ungeheuere An 
fhließen, wird nicht beftritten; man darf aber auch behaupten, daß unter den verſchi 
menten, welde in ven legten funfzig Jahren ihre Ichnelle wirthichaftliche Entwickt 
laßten, der Umſtand, daß die Anleihen felten waren und bald wieder zurüdgezal 
mitgerechnet werden muß. Gondorcet wollte durch Anleihen die Kapitalien an 
feffeln; dad Anleihewefen hat aber gerabe auch die Folge gehabt, daß Die KRapitalien 
des, obwol es ihrer nothwendig bedarf, gegenwärtig der hohen Verzinſung wegen 5 
trächtlihen Theil außerhalb Landes gehen, daß z. B. der Krieg in Amerika zum‘ 
deutfches und englifches Geld geführt wurde. Wie jehr die maflenhaften Anleihen aı 
derjenigen, welche, ohne zu produciren, nur confumiren, fortwährend vermehren, ift id 
worden. Aber vielleicht nicht genug gewürdigt bat man den Nachtheil, welcher dadu 
daß diefe Rentiers, ſowie noch mehr diejenigen, weldye aus der Bermittelung und line 
der Anleihen und ber Speculation in Staatöfchulppapieren ein Gewerbe machen, 
perjönlihen Bortheil gegen vie oͤkonomiſche Verwaltung ver Staaten intereſſirt wert 

Wir mäffen Hier die Behauptung berühren, daß die Gegenwart wohl berechtigt fi 
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rn nüglichen Dinge, welche jie ſchafft, und die auch der Nachwelt zugute kommen, die folgenden 
ationen zu belaften. So natürlich fie ausficht, jte wird ſchon bevenflih, wenn man nur 
racht zieht, in welcher wirklich traurigen Yage wir ung befinden würden, wenn die frühern 
ationen die ungeheuern Leiftungen, welde wir ihnen verdanfen, zum großen Theil durch 
el auf und bezahlt, und wenn jie nicht das Beifpiel guter Altern, welche nicht nurihre Kinder 
n und bilden, jondern auch noch ausftatten, befolgt hatten. Glücklicherweiſe jind fie nicht 
ſch geweien, ſondern haben berückſichtigt, daß wie ſie fo auch wir und alle, die undnadjfol- 
erpflichtet jein würden, nicht für ung allein, ſondern auch für die Nachfommen zu ſammeln 
ı fhaffen. Beſſer, die Gegenwart unterläpt eine der Nachwelt zugute kommende nügliche 
‚ als daB jie die Nachkommen mit Schulden belaftet, welche vereinft ververblidy werden 
ı. Die Nachwelt wird durch diefe Unterlaffung übrigend gar nicht leiden, denn die Kapi- 
‚ weldhe damit freibleiben, finden in anderer Weiſe ihre Verwendung und nügen nicht 
er, oft jogar mehr jowol der gegenwärtigen ald den Fünftigen Generationen. 
ei der Beurtheilung des Anleihenwefens kommt noch ein Umſtand in Betracht, der 
ıberjeben werden darf. Da die Staatsſchulden nicht durch Unterpfänder verbürgt find, 
nausſchließlich anf dem öffentlichen Grebit beruben, fo find jie allen Schwanfungen, welche 
erleidet, unterworfen. Hebt ſich der Öffentliche Credit eines Landes, fo gewinnen pie Inhaber 

huldpapiere, wenn fie diefelbenverfaufen; ſinkt er, fo erleiden jie Berlufte. Der legtere Fall 
fahrungsmäßig häufig ein, indeß auch der erftere ift nicht felten. Nur füllt der Gewinn im 
ner Hebung des öffentlichen Credits gewöhnlich mehr den Speculanten, welche die Umſtände, 
ı hervorrufen, früher überfehen, und nicht denjenigen, welche ihr Geld in Staatsſchuld⸗ 
wirklich dauernd anlegen, zu, während aus demſelben Grunde die Verlufte beim Sinfen 
taatscredits vorzugsweiſe die legtern zu treffen pflegen. Millionen von Familien haben 
er Weije die Erjparniffe langer Jahre verloren oder find gänzlich verarmt, und ganze Be: 
ıngsklafjen ergreift Angft und Verzweiflung, jobald dem Staat, welden: jie angehören, 
e Ereigniffe drohen. Gewiß ift e8 zweckmäßig, die Staatsbürger und ihr Wohl innig und 
löslich mit dem Staat zu verfnüpfen; aber ed in dieſer Weife thun, heißt denn doch das 
lihite und bedenklichſte Mittel wählen. Die Erfahrungen, welde Frankreich binjichelich 
staat übernommener Sparfafjeneinlagen gemacht hat, haben dies nur zu deutlich bewiefen, 
heißt nicht, die Bürger für die Anfrechterhaltung der beftehenden Ordnung intereffiren, 
er Staat in die Lage verfegt wird, ihnen ald Schuldner, vielleicht fogar ald zahlungs- 
ger Debitor gegenüberzuftehen. 
uf die Nachtheile, welche einzelne Anleihearten mit ji führen, gehen wir hier nicht näher 
8 wird ji) fpäter Gelegenheit bieten, fie nachzuweiſen und zu beiprechen. Dagegen muß, 
wir die Bormen, in denen gegenwärtig Anleihen abgeſchloſſen, Staatsſchulden contrahirt 
ı, näher beipreden, die Frage zur Erörterung kommen, ob die Staaten überhaupt 
‚en machen jollen und dürfen, in weldhen Bällen eventuell Staatsſchulden überhaupt nur 
ſind, und welche Grundſätze bei ihrer Eontrahirung beobachtet werden müſſen. 
ver nichts haben fo irrige Meinungen geherrſcht und jo lange fait ohne Widerfprud Gel⸗ 
ehalten als in Bezug auf dad Staatsſchuldenweſen; noch heutzutage, wo doch National: 
nie und Finanzwiſſenſchaft außerordentlide Fortſchritte gemacht haben, treten jie immer 
son neuem hervor und werden bei jeder günftigen Gelegenheit geprevigt. Daß abfolute 

ten, welche das Volk und die Zukunft des Landes weniger als ſich felbft, ihre Wünſche, Ge- 
nd Plane ind Auge faſſen, ih für Anleihen und Staatöfchulden überhaupt erklären, be: 
sich leicht; e8 kommt ihnen varaufan, für ihre Zwecke große Gelomittel zur Verfügung 
en, und in feiner Weife können jie fich diefe fo leicht verfchaffen, al8 daß tie ven Nadfom- 
isjenige aufbürden, was die Jetztlebenden, weil jie ed nicht zu tragen vermöchten, nit ruhig 
hmen können. Auch daß die Geltmänner, denen die Negociirung der Anleihen jüber: 
zu werden pflegt, lich fir diefelben erklären, kann nicht auffallen, ihr perſönliches 

ffe drängt jich zu mächtig in den Vordergrund, als daß man deſſen Überwindung durch 
itereſſe des flaatlichen Gemeinwefend erwarten dürfte. Ahnlich verhält ed ſich mit allen, 
anderer Weife aus ven Staatsſchulden Voriheile ziehen, wiez. B. mit denen, welche ven 
ir in Staatöpapieren in den Händen haben, den Speculanten, die das bequeme Specu⸗ 
zobject zu conjerviren und auszudehnen wünjchen, den Nentiers, die ihre Gelder bequem 
ewinnbringend unterzubringen ſuchen u. ſ. w. Zu beflagen und ſchwer zu erflären aber 
daß aud) Staats: und VBermwaltungsmänner von Berbienft, Vertreter des Volks und dieſes 
er großen Maſſe ſelbſt Staatsihulden ohne Abneigung und Beſorgniſſe entflehen und ſich 
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fortwährend vermehren fehen. In viefem Fall muß man wohl oder übel annehmı 
Frage noch nicht allgemein in ihrer vollen Bedeutung erfaßt und gewürdigt wird, ı 
traurigen Erfahrungen , welche jo viele Staaten bereitd gemacht haben und noch täg 
noch nicht tief genug gewirkt haben, um den glänzenden Schein, in welchen die Anleih 
hüllen, zu verbunfeln. 

Da e8 im Staatenleben Verhältniffe gibt, welche Anleihen und die Greirung v 
(dulden rechtfertigen, kann nicht beftritten werden. Wenn ein Krieg ausbricht und ei 
handelt, die Griflenz des Staats und die höchſten Güter der Nation, Unabhan 
Freiheit, in fräftigfter Weife zu vertheidigen: dann darf ein Volf, das But und 9 
die Nachkommen, für welche e8 wie für fich felbft in den Kampf zieht, mit Opfern b 
würde fi fogar einer Verlegung feiner Pflicht gegen dieſe fhuldig machen, wenn 
unter gewoͤhnlichen Umſtänden ganz gerectfertigte Bedenken abhalten lafſſen wollt 
Kraft, welde die ſchnellſte und glüdlichfte Beendigung des Kriegs ſicherſtellt, zu 
Aber ed wird dennoch wohlthun, aud in dieſem Hal hinſichtlich der Anleihen mit 
verfahren. Jeder Krieg fordert bedeutende Geldmittel, und zu Kriegdzeiten vermin! 
Staatdeinnahmen; wenn aber deshalb große und oft ungeheuere Summen zur‘! 
Bedürfniffe ertraorbinär herbeigeſchafft werden müffen, fo fragt es ji Doch, ob An 
den gegebenen Umſtänden den Vorzug verbienen. Es iſt gewiß richtig, Daß erhöh 
Steuern zu einer Zeit, wo Handel, Gewerbe und Aderbau zu leiden anfangen u 
werböquellen verfiegen, jelten möglid find, und daß fie einem Aderlaß, Durch welchen 
eigenen Körper ſchwächt, gleichen fönnen. Aber Kriegsanleihen, felbft jogenannte 
find in diefer Hinficht, wenn fie im Inlande gemacht werden müffen, oft nicht befier « 
Treffen jie unmittelbar auch nur die reihern Bürger, fo wirken fie doch auf die men 
genden zurüd. Gelingt e8 aber auch, Anleihen im Auslande zu machen, fo müffer 
Regel jehr harte Bedingungen angenommen werben. Es iſt begreiflich, daß ein ſchw 
Staat fi verpflichtet, eine ihm gewährte Anleihe in günftigerer Zeit zu doppeltem 
tüdzuzahlen. Aber er übernimmt damit leicht Verbindlichkeiten, mit deren Hülfe « 
Übel befeitigt, welche aber ein chroniſches mit fi führen. Indeß muß allerdings im 
Ball das leßtere, weil ed Hoffnung auf Heilung zuläßt, vorgezogen werden. Der 
bagegen Anleihen bei unmotivirten und Groberungsftiegen wie diefe Kriege felbft 
ſtets das Ververben beider Völker, des angegriffenen wie des angreifenvden, mitj 
franzöfifche Schriftfteller nicht nur unvermeidlichen Krieg, fondern auch Revolutione 
fertigungägrund für Anleihen anführen, fo verleiten fie dazu die Verhältnifſe ur 
ihres Vaterlandes, das allerdings in den legten achtzig Jahren oft durch Revolut 
erſchüttert worben ift, dag Anleihen nicht zu vermeiden waren. Aber allgemein | 
derartige Behauptung nicht begründen; es fei denn, daß man in ber Reaction gegı 
wälzung einen abfolut gebotenen, mit allen Mitteln durchzuführenden Kampf im { 
focialen Ordnung fehen will. 

Faft in allen Rändern haben ſich feurige Vertheidiger folder Anleihen gefunven 
Hülfe nützliche, namentlich dem öffentlichen Verkehr dienende Einrichtungen hergef 
können. Aus der Theorie wie aus praftifhen Anfhauungen heraus Hat man Sta 
zu Gunften zu erbauenver Eifenbahnen, Kanäle, Lanpftraßen u. f. w. empfohlen. 
Negierungen auf folde Empfehlungen in der Regel eingegangen find, vom Stand) 
der Volkswirthſchaft ald von dem der Staatöverwaltung und Finanzwirthſchaft mü 
beachtet bleiben. Es ift Hier nicht der Ort, nachzuweiſen, dag der Staat alle8 Gute, | 
Nügliche Herzuftelen nicht die Aufgabe hat, und daß er, aud) wenn er ſich dieſer Auf 
ziehen dürfte, jie mit den ihm überhaupt zu Gebote ſtehenden Mitteln, geiftigen wie ı 
nit zu erreichen vermöchte. Hierüber iſt übrigens außerhalb Frankreich auch fau 
Meinungsverſchiedenheit. Aber auch ein Bedürfniß dazu ift nicht vorhanden. Je! 
die Privatthätigfeit der Bürger in allen vorgejhrittenern Staaten Europas ſich ent 
je größere Refultate fie erzielt hat, defto weniger bedarf fie der Ergänzung durch den t 
es immerhin vorbehalten bleibt, ſie durch Hinwegräumung ver fie noch beengenven 
durch gefegliche Regelung ihrer Berhältniffe und in anderer zweckentſprechender W 
dern. Wo fie nod) nicht eintritt, ift in der Regel meiftens die Annahme geredhtfertig 
Bedürfniß noch nit dringend feine Befriedigung fordert. Was ver Staat hin 
Straßen und Verkehrseinrichtungen leiften muß, wird er mit den ordentlichen Mittel 
gen können und müfjen; er darf aber nicht fo weit gehen, daß er im Intereffe einer L 
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er ober eines Landestheils fi mit Schulden belaftet,, welche früher oder fpäter gefahrvoll 
n können. Die zahlreichen Eifenbahnanleihen der modernen Staaten mögen in Friedens⸗ 
„ wenn fie nüglich verwendet find, den Öffentlichen Credit wenig berühren; in bebrängten 
ı, wo der Staatdcredit außgebeutet werden muß, werden fie ſich ohne Zweifel nachtheilig 
d machen. Verwerflicher find natürlich noch diejenigen Schulden, melde ihren Urfprung 
r Verſchwendung haben, ſei es nun, daß lie, mie es beifpielömweife von Ludwig XIV. von 
reich gefhah, behufs der Unterhaltung eines unverfländigen Lurus abgefchloffen werben, 
', daß die Verwaltung des Staats in einzelnen oder allen Zweigen ungeregelt ift over 
verfolgt, die fie fich den Verhältniffen nad) nicht fteclen darf. Namentlich müffen in ge: 
lichen Zeiten regelmäßig wiederkehrende und daher durch ſchlechte Finanzwirthſchaft veran⸗ 
Anleihen in fürzerer oder längerer Friſt ſowol den öffentlichen Grebit erjchöpfen als die 
iſtung der Bürger herbeiführen, mithin ſchließlich den Staatsbankrott veranlaffen. 
ine jeltfame Idee, die indeß noch immer in vielen Köpfen fpuft, ift die, daß man durch 
hme von Anleihen in den Stand gejegt werden könne, die Steuern zu vermindern. Neder 
hr bekanntlich an, aber feine Autorität kann um fo weniger ind Gewicht fallen, als gerabe 
chterfolg feiner finanziellen Operationen ihre Unridhtigfeit nachgewieſen hat. Ein ein 
Rechenexempel Tann übrigend viefelben Dienfte leiften. Wenn aus einer Anleihe regel: 
e, alljährlich wiederkehrende Staatdausgaben von höherm Betrag, als Zinfen und 
tifationdquote der Anleihe betragen, gedeckt werben, fo wird zwar, folange die Anleihe 
upt ausreicht, fich bei fonft balancirendem Etat ein Überſchuß herausftellen, der eine 
feßung der Steuern um eine Eleine Summe ermöglicht; ift aber die Anleihe verbraudt, fo 
ı die Steuern erhöht werden, meil die Staatskaſſe neben jener durch die Anleihe gedeckten 
ne noch Zinfen und Amortifationsquote aufzubringen hat. Wiederholt man die Operation, 
it fi) das Refultat nur ungünftiger; mit jeder neuen Anleihe fleigern ſich die Steuern, 
aß eine aud nur zeitweife Ermäßigung verjelben eintreten kann. 
eben wir nunmehr auf die einzelnen Formen über, in denen Anleihen aufzutreten pflegen. 
pflegt zwei Arten von Staatsſchulden zu unterſcheiden, die ſchwebende und die fundirte 
d. Bon ber erftern wird fpäter die Nede fein. Die fundirte (fefte, confolidirte) 
Id (dette consolidee) bildet überall ven Haupttheil der Schuldenlaft ver Staaten, und 
bat ſie deshalb oft ausſchließlich als die Staatsſchuld (dette publique, dette nationale, 
al debt) bezeichnet. Sie umfaßt alle Schuldverpflichtungen ded Staats, welche auf län- 
jeit eingegangen find, mag nun für ihre Tilgung eine beftimmte Reihe von Jahren ober 
eine feftbegrenzte Periode feftgefegt fein. Der Abſchluß der hierher gehörigen Schulbver: 
erfolgt zwar durch die Regierungen, aber faſt überall auf Grund eines Geſetzes, in wel- 
die Bedingungen der Anleihe, namentlich die gebotenen Garantien, Die zugeflandenen Zin- 
nd die Form der Rüdzahlungen genau bezeichnet find. In conftitutionellen Staaten 
n ſolche Anleihen nur mit Genehmigung der Volfövertretung, welcher wol aud) verfafſungs⸗ 
im Intereſſe des Staats wie der Gläubiger hinfichtlic der Ausgabe und Wiedereinziehung 
Huldpapiere ein Controlrecht zugefproden ift, gefchehen. Außerbem befteht in vielen 
en für die fundirte Schuld ein gefeglich geregelter Schuldentilgungsplan, ver ſich auf einen 
nnten Tilgungs-(Amortifationd-)Yonds mit regelmäßigen Zuflüffen aus ven allgemei- 
id gewiſſen fpeciellen Ginfünften des Staats zu flüßen pflegt. 
zas die Kormen und Bedingungen betrifft, melde bei Gontrahirung von Staatsſchul⸗ 
Anwendung gefommen find, fo find fie fehr verjhienenartige und haben je nad) den An⸗ 
ngen der Zeit häufig gewechſelt. Die einfachfte und immer noch die befte Anleiheform ift 
‚ge, welche der reelle Privatmann zu wählen pflegt, die gemöhnlidhe Anleihe; der Staat 
t eine beflimmte Summe auf und verfpricht diefelbe bis zu ihrer Rückzahlung nad) dem 
üblichen Zinsfuß zu verzinfen. Ift der Staatöcrebit gefichert und feine Geldklemme, fon= 
ielleicht jogar Geldüberfluß vorhanden, fo erfolgt ver Abſchluß al pari, d.'h., der Staat 
ngt genau fo viel dargeliehen, ald er zurückzuzahlen verfpricht. Solche Anleihen find noch 
nefter Zeit vorgefommen, fie feßen indeß volles Vertrauen in den Staatscredit voraus. 
nt fi der Staat bei der Unterbringung der Anleihe ver Bermittelung von Bankierhäu: 
fo gefteht er in dieſem Fall in der Regel denfelben eine Provifton, melde indeß nicht hoch 
ft, zu. Iſt das volle Vertrauen nicht vorhanden oder dad Geld Enapp, fo muß ber an= 
de Staat entweder einen höhern Zinsfuß ald den gewöhnlich üblichen bewilligen oder eine 
e Summe, als er empfängt, zu verzinfen und zurückzuzahlen verſprechen. Gemöhnlid 
xatssterifon. XIII. 40 



626 Staats ſchulden 

pflegt das letztere, obwol es für den Staat nachtheiliger iſt, zu geſchehen, weil die | 
wenn fie die Hoffnung, einen Kapitalgewinn beim Verkauf an ver Boͤrſe und beit 
lung zu maden, erhalten und die Reduction des Zindfußes bei günftiger werden 
Öffentlichen Credits und des Geldmarkts weniger zu fürchten haben, williger zu jein 
mehr der Staatöcredit im Augenblid des Abſchluſſes ver Anleihe gelitten hat, vefto ; 
Differenz zwifchen dem wirklich Dargeliehenen und ven in den Schulpbriefen Be 
manche europätiche Staaten können zur Zeit 5proc. Anleihen nur zum Curs von 601 
abfchliegen. Sind ſchon dieſe Anleihen für die Staatöfajje nachtheilig, jo werdi 
mehr, wenn nicht der gewöhnliche übliche Zinsfup, ſondern ein niebrigerer ftipulirt 
in diefem Fall ſtellt jich die Differenz zwifchen dem dargeliehenen und dem verfchrieb 
noch weit größer heraus. Nichtodeſtoweniger werden foldhe Höchft unziwedmäßige ı 
Anleihen, welche immer ein Zeichen des bereits tiefgejunfenen Staatscredits find, in 
deshalb, weil fie ald bei ver Speculation leicht verwendbar von den Geldmänner 
werben, häufig abgeſchloſſen. Was man für fie angeführt hat, ijt ganz unhaltbar. 
im Intereile des öffentlihen Erevitd dad Zugeſtändniß des höhern ald des gejegli 
Zinsverſprechens verſchleiern, aber niemand laßt ſich noch indiefer Weiſe täuſchen; 
Verſchleierung ift aber au per Staatöverwaltung unwürdig, und wo ein höherer, a’ 
üblihe Zinsfuß ald wucheriſch verboten if, pilegt ed auch die Verſchreibung eines hi 
wirklich vargeliehenen Kapitald zu fein. Sie follen die Rapitaliften zur Betheili 
feihen anreizen; aber dies thun jie nur, weil jie für die Kapitaliften günftig, für bi 
nachtheilig jind, und weil fie die Agiotage zulaffen, die die Staatöverwaltung mindej 
fördern darf. Sie follen die Darleiher bewegen, in der Hoffnung auf Kapital; 
niebrigern Zindfuß zugugeflehen. Daß dies in der That meift nicht ber Fall iſt, ze 
tiger Blick auf die Anleihebevingungen und den Curszettel: nur einzelne Ausnc 
bei Staaten von hohem öffentlichen Erevit auf. Dazu fommt, dag, je höher der 3 
nommen ift, befto leichter eine Reduction vefjelben, mithin eine Erleichterung d 
möglich ift; bei dieſen Anleihen mit höherer Verfchreibung iſt dagegen eine ſolche Re 
unmöglid, und ferner wird die Schuldentilgung erfäwert. Steigt nämlich der Eu 
gationen über deu eingezahlten Betrag, was in der Regel fofort der Gall jein wird 
Staat wirklid beträchtlich mehr zurüdzahlen, ald er empfangen hat, jobald er aud 
Tilgung gelangenden Papiere, ftatt fie auszulofen, an der Börfe erkauft; je regel 
fchneller er amortijirt, defto mehr erhöht er zu feinem Nachtheil ven Gurs. Die L 
eined größern Kapitals iſt daher bevingungsloß zu verwerfen. 

Unter den Bebingungen bei ven gewöhnlichen Anleihen ſind noch diejenigen h 
Rückzahlung von Widtigkeit. Entweder hat nämlich die Rüdzablung binnen eine: 
geftellten Frift flattzufinden und es wird feflgefegt, wann die Tilgung beginnen jol 
Summe für fte alljährlich anzumeifen ift, oder die Anleihe wird nicht auf Zeit 
und die Rüdzahlung ganz in das Belieben des Staat geftellt. Im erftern Ball pil 
liche Tilgungsſumme in der Regel anfänglich nur Hein zu jein. 5. B. etwa 1 Brei. 
der Anleihe zu betragen und fortwährend in vemfelben Maße, in welchem vie 
Zinfen ji vermindern, zuzunehmen. Gegen die Beitfegung beftimmter Rückzahl 
iſt zwar eingewendet worden, daß ber Staat zum Berfalltage oft große Summenanjı 
wenn die Staatseinnahmen nicht ausreichen, behufs der Abzahlung älterer Schul! 
weniger oder mehr Koſten machen müſſe; es läßt fich indeß nicht leugnen , daß ji 
des Stantd heben und die Sparjamkeit ver Verwaltung fürdern. Nichtsdeſtowe 
viele Staaten, joweit nicht Anleihen für induftrielle Einrichtungen ( Eiſenbahnen, Ka 
in Frage ftanden, in neuerer Zeit überhaupt die Heimzahlung der Darlehne nicht m 
fondern nur eine fortwährende Verzinjung verſprochen. Den Gläubiger wird ei 
gungsrecht nie zugeftanden, denn dajfelbe fönnte die Ordnung im Staatshaushalt 
und würde die Staat@verwaltung dann, wenn ſchwierige Verhältniſſe, Unruhen, Kri 
u. ſ. w. eintreten, in bie größten Berlegenheiten fegen und fie zwingen, zur Rückzahlu 
Schulden neue mit unverhältnigmäßig großen Opfern zu Stande zu bringen eder 
lungsunfähig zu erklären. 

Eine andere Anleiheforn ift diejenige der Nentenanleiben. In dieſe Kate 
bie bereits in der Hiftorischen Liberfiht erwähnten ältern Anleihen, bei denen ver 
Darleihern entweder Zeitrenten (Annuitäten) oder Xeibrenten oder Tontinenrente 
der Zinfen und ber Kapitaldrüdzahlung zufagte. (S. Renten.) Da dieſe Arten ve 
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eihen nur noch jehr felten und nur in ſehr mäßigem Umfang vorfommen, fo koͤnnen wir fie 
raußer Acht lafien. Wichtiger find die Anleihen mit feften, immermwährenden Renten, wie 
z. B. in Frankreich gemacht zu werden pflegen. Der Staat verfpricht, wie bereitö erwähnt, 
a Inhaber einer von ihm auszugebenden Obligation jährlich eine beflimmte Rente und läßt 
‚für diefe Zufage eine Kapitalfunıme zahlen, welche mit Rückſicht auf den öffentlichen Credit 
I Staat und den zeitigen Stand des Geldmarkts normirt wird; Eürzer gefagt: der Staat 
fauft eine immermwährende Rente. Strenggenonmen könnte man deshalb behaupten, daß 
fogenannte Rentenanleihe feine Anleibe fei; man muß fie indeh ald eine ſolche betrachten, 
Üder Staat mit einer Verpflichtung belajtet wird und auch die Rente ald Zins eines 
Immten Kapitald angefehen wird. Dan ſpricht von 3=, 4=, 5proc. Renten und ftellt 
it die Mente von 3, 4, 5 Frs. einem gleich hohen Zins gleich, welcher von einem bar: 
ehenen Kapital von 100 Frs. gezahlt wird. Damit fol nicht gejagt fein, daß der Staat 
bie Zufage der Rente wirklich das bezeichnete Kapital erhalten hat; in der Regel iſt ihm 
den Rentenbejigern weit weniger.gewwährt worden, und zwar ift dies namentlich bei den 
sannten 3= und 4proc. Renten, welche den Zproc. und Aproc. Schuldicheinen an die Seite 
Lt werben, der Ball. Für die Rentenanleihen diefer Art hat man angeführt, dap fie um 
ällen von Standpunft ded Staats allen andern Anleihen vorzuziehen feien, weil jie dem 
eninhaber nicht dad Recht geben, jemald ven Kapitalwerth der Nente, welche eine perpetuelle 
zu Fordern; der Staat fünne vollftändig frei jeine Stunde für die Tilgung wählen und fei 
in in feiner Weife genirt. Das ift allervingd richtig. Aber gerade diefem Umſtand ver- 
en manche Staaten und namentlih Frankreich zum Theil den ungeheuern Betrag ihrer 
töfchuld. Die Verpflichtung zur Rückzahlung mag unvorfichtige, leihtlinnige Finanz⸗ 
mer wenig zügeln, aber in den Augen ded Volks hat fie immerhin noch ihre Bedeutung und 
»eöhalb hat man ſie in Deutfchland mit Recht feitgehalten. 
Bine eigene Art von Anleihen mit beftinnmter Rüczahlungsfrift bilden die namentlich in 
seueften Zeit häufig abgefchloffenen Prämien- und Kotterieanleihen. Die Einrichtung der= 
en iſt Folgende: Die ganze Anleihe wird in eine Anzahl von Obligationen (Loſen, Prämien= 
wen) abgetheilt und ver Tilgungsplan im voraus jo feftgefeßt, daß von Periode zu Periode 
wich, halbjährlich) eine gewifie Anzahl von Obligationen, melde durch das Los ausgewählt 
ven, zur Tilgung kommen. Jährliche Zinfenzahlungen an die Losinhaber finden nicht ftatt, 
Binjen werden vielmehr erft zur Zeit der Nüderflattung des Kapitals auögezahlt und der 
Bge deſſen der Schuldentilgungskaſſe zufallende beträchtliche Zwiſchenzins zu Xotterieprämien 
wendet, welche von verſchiedenem Belauf find, und von denen die höchſten auf eine fehr 
Btlihe Summe anfleigen. Um zur Betbeiligung an der Anleihe anzureizen, werben gleich 
wie eriten Jahre des Beftehens verjelben hohe Prämien gelegt, die meiften und höchſten 

indes in Die legten Jahre fallen, da durch ihre Verfchiebung an Zwifchenzind gewonnen 
W. Bei der Einführung der Xotterieanleihen hoffte man für den Staat Zinfen zu erjparen, 
MR nıan von der Anfiht ausging, daß die Kapitaliften in der Ausfiht auf einen möglichen 
Btenden Geminn ſich bei ver Berednung von Zinfen und Prämien einen niedrigern Zinsfuß 
Ken lafjen würden. Dieje Hoffnung iſt indeß felten in Erfüllung gegangen. Dagegen 
en fich manche Misſtände. Abgejeben davon, daß der Staat genöthigt ift, alljährlich eine 
immte Summe, mag er dadurch auch in Verlegenheiten geratben, zu tilgen, und daß eine 

re als die bedungene Tilgung ausgeſchloſſen ift, ift die Zahl der Kapitaliften, melde den 
Argenuß während einer Reihe von Jahren entbehren und daher ih an Lotterieanleihen 
Wigen fönnen, beihränft: dieſe find daher den Scheitern leicht ausgefegt und Eönnen 
Bftens Häufig nicht fchnell untergebracht werben, wenn fie nicht zum Nachtheil der Staats: 
emorme Vortheile bieten. Kerner find ihre Obligationen ftarfen Schwankungen unter- 
ar, da neben allen übrigen bei Staatöfchuldpapieren vorkommenden Urſachen noch dies 
Ex, welche ſich an den Zinſenzuwachs, die Zeit der Ziehung, die bei den nächſten Ziehungen 
z8ficht ſtehenden höhern oder niedern Gewinne anknüpfen, hinzutreten. Und endlich trifft 
sStterieanleihen derjelbe Vorwurf, welcher auf ven Staatölotterien haftet; fie reizen zum 

piel an und wirfen dadurch, daß fie die Hoffnung, ohne Mühe ſchnell reich zu werden, 
Pen, nachtheilig. Daß fie auch fehr oft zu Übervortheilungen derjenigen, welche ihre Ver: 
Aſſe nicht genau kennen, und zu Schwindeleien Anlaß geben, ift ebenfalls nit un- 
fihtigt zu laflen. 
>. den wirklichen Staatsſchulden gehört dad Staatdpapiergeld. re es ſcheint, 
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pflegt das letztere, obwol es für den Staat nachtheiliger iſt, zu geſchehen, weil die 
wenn fie die Hoffnung, einen Kapitalgewinn beim Verkauf an der Boͤrſe und bei dı 
lung zu maden, erhalten und die Reduction des Zindfußes bei günftiger werdent 
Öffentlihen Credits und des Geldmarkts weniger zu fürchten haben, williger zu jein 
mehr der Staatscredit im Augenblid des Abſchluſſes der Anleihe gelitten hat, defto g 
Differenz zwifchen dem wirflih Dargeliehenen und dem in den Schulbbriefen Ber 
manche europätiche Staaten können zur Zeit 5proc. Anleihen nur zum Curs von 60u 
abſchließen. Sind ſchon diefe Anleihen für die Staatskaſſe nachtheilig, jo werde 
mehr, wenn nicht der gewöhnliche übliche Zinsfuß, jondern ein niedrigerer ftipulirt ı 
in dieſem Fall ſtellt jich die Differenz zwifchen dein dargeliehenen und dem verjchriebe 
noch weit größer heraus. Nichtodeſtoweniger werben ſolche höchſt unzweckmäßige u 
Anleihen, welche immer ein Zeichen des bereits tiefgejunfenen Staatscredits find, in 
deshalb, weil fie ald bei der Speculation leicht verwenpbar von den Geldmännerr 
werben, häufig abgeſchloſſen. Was man für jie angeführt hat, iſt ganz unhaltbar. 
im Intereſſe des öffentlichen Credits dad Zugeſtändniß des höhern als des gejegli 
Zindverfprechend verſchleiern, aber niemand läßt ſich noch in dieſer Weifetäufchen: e 
Verſchleierung ift aber aud) ver Staatöverwaltung unwürdig, und wo ein höherer, al 
übliche Zinsfuß ald wucheriſch verboten ift, pilegt es aud Die Verſchreibung eines hoͤ 
wirklich bargeliehenen Kapitald zu fein. Sie follen die Kapitaliften zur Betheilig 
leihen anreizen; aber dies thun jie nur, weil jie für die Kapitaliften günftig, für die 
nachtheilig find, und weil fie die Agiotage zulaffen, die die Staatöverwaltung mindeil 
fördern darf. Sie jollen die Darleiber bewegen, in der Hoffnung auf Kapitalg 
niebrigern Zinsfuß zugugeftehen. Daß dies in der That meift nicht ber Fall iit, zei 
tiger Blick auf die Anleihebeningungen und den Curszettel; nur einzelne Ausna 
bei Staaten von hohem öffentlichen Erebit auf. Dazu fommt, dag, je höher der Zi 
nommen ift, deſto leichter eine Reduction befjelben, mithin eine Erleichterung de 
möglich iſt; bei dieſen Anleihen mit höherer Verfchreibung ift dagegen eine ſolche Rei 
unmöglih, und ferner wird die Schuldentilgung erſchwert. Steigt nämlich der Cu 
gationen über den eingezahlten Betrag, was in ver Regel fofort der Kal fein wirt, 
Staat wirklich beträchtlich mehr zurüudzahlen, als er empfangen hat, jobald er aud 
Tilgung gelangenven Papiere, ftatt fie audzulofen, an der Börje erfauft; je regelı 
ſchneller er amortijirt, deſto mehr erhöht er zu feinem Nachtheil den Curs. Die V 
eined groͤßern Kapitals iſt daher bedingungslos zu verwerfen. 

Unter den Bedingungen bei den gewöhnlichen Anleihen ſind noch diejenigen hi 
Rückzahlung von Wichtigkeit. Entweder hat nämlich die Rückzahlung binnen einer 
geſtellten Friſt flattzufinden und es wird feſtgeſetzt, wann die Tilgung beginnen ſoll 
Summe für fie alljährlich anzuweiſen iſt, oder die Anleihe wird nicht auf Zeit ı 
und die Nüdzahlung ganz in dad Belieben des Staats geitellt. Im erftern Hall pfi 
lihe Tilgungsfumme in der Regel anfänglid nur Hein zu fein. 5. B. etwa 1 Proc. 
der Anleihe zu betragen und fortwährend in demſelben Maße, in weldem vie: 
Zinfen fi vermindern, zuzunehmen. Gegen die Feitfegung beſtimmter Hüudzablı 
iſt zwar eingewendet worden. daß ber Staat zum Berfalltage oft große Summenanju 
wenn die Staatdeinnahmen nicht ausreichen, behufs ver Abzahlung älterer Schuld 
weniger oder mehr Koflen machen müfle:; e8 läßt ji indeß nicht leugnen, daß ji: 
des Staats Heben und die Sparjamkeit der Verwaltung fürdern. Nichtsdeſtowen 
viele Staaten, joweit nicht Anleihen für inbduftrielle Einrichtungen (Eifenbahnen, Kar 
in Frage ftanden, in neuerer Zeit überhaupt die Heimzahlung der Darlehne nicht me 
fondern nur eine fortwährende VBerzinfung verſprochen. Dem Gläubiger wird ein 
gungsrecht nie zugeſtanden, denn daſſelbe Fönnte die Ordnung im Staatshaushalt 
und würde die Staatöverwaltung dann, wenn ſchwierige Berhältnifle, Unruhen, Kr 
u. ſ. w. eintreten, in die größten Berlegenheiten fegen und fie zwingen, zur Rückzahlu 
Schulden neue mit unverhältnigmäßig großen Opfern zu Stande zu bringen ober! 
lungsunfähig zu erklären. 

Eine andere Anleiheform ift diejenige dev Nentenanleihen. In viele Kar 
bie bereits in der hiftorifchen Lberfidht erwähnten ältern Anleihen, bei denen ver 
Darleihern entweder Zeitrenten (Annuitäten) over Keibrenten oder Tontinenrenta 
der Zinfen und ber Rapitalßrüdzahlung zufagte. (S. Renten.) Da diefe Arten ve 

’ 
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eihen nur noch ſehr jelten und nur in ſehr mäßigem Umfang vorkommen, fo koͤnnen wir fie 
raußer Acht lafien. Wichtiger find die Anleihen mit feften, immermwährenden Renten, wie 
z. B. in Frankreich gemacht zu werden pflegen. Der Staat verfpricht, wie bereitd erwähnt, 
aInhaber einer von ihm audzugebenden Obligation jährlich eine beflimmte Rente und läßt 
für diefe Zufage eine Kapitalfunme zahlen, welche mit Rückſicht auf den öffentlichen Credit 
Staats und den zeitigen Stand des Geldmarkts normirt wird; fürzer gefagt: der Staat 
kauft eine immermwährende Nente. Strenggenonmmen könnte man deshalb behaupten, daß 
fogenannte Rentenanleihe feine Anleibe fei; man muß fie indeß ald eine folde betrachten, 
il der Staat mit einer Verpflichtung belajtet wird und aud die Rente ald Zins eines 
Ummten Kapitald angefehen wird. Man ſpricht von 3=, 4=, 5proc. Nenten und ſtellt 
Bit die Rente von 3, 4, 5 Frs. einem gleich hohen Zins gleich, welcher von einem dar⸗ 
khenen Kapital von 100 Fre. gezuhlt wird. Damit full nicht gejagt fein, daß der Staat 
"die Zufage der Rente wirklich dad bezeichnete Kapital erhalten hat; in der Regel iſt ihm 
ı den MRentenbejigern weit weniger gewährt worden, und zwar ift dies namentlich bei den 
nannten 3= und 4proc. Renten, welche ven 3proc. und Aproc. Schuldicheinen an die Seite 

Ut werben, der Fall. Für die Rentenanleihen diefer Art bat man angeführt, daß jie um 
sillen von Standpunkt des Staats allen andern Anleihen vorzuziehen feien, weil jle dem 
teninhaber nicht das Recht geben, jemals ven Kapitalwerth der Rente, welche eine perpetuelle 
Ju fordern; der Staat fünne vollftändig frei jeine Stunde für die Tilgung wählen und fei 
un in feiner Weiſe genirt. Das ift allerdings richtig. Aber gerade dieſem Umſtand ver: 
en mande Staaten und namentlich Sranfreih zum Theil den ungeheuern Betrag ihrer 
utöjchuld. Die Verpflihtung zur Rüdzahlung mag unvorfihtige, leichtlinnige Finanz⸗ 
mer wenig züugeln, aber in ven Augen ded Volks hat fie immerhin noch ihre Bedeutung und 
deshalb hat nıan jie in Deutfchland mit Recht feitgehalten. 
Bine eigene Art von Anleihen mit beftinnmter Rüdzahlungsfrift bilden die namentlich in 
keueften Zeit häufig abgefchlofjenen Pramien: und Lotterieanleihen. Die Einrichtung der: 
m ift folgende: Die ganze Anleihe wird in eine Anzahl von Obligationen (RXofen, Prämien 
sen) abgetbeilt und der Tilgungsplan im vorauß jo feftgefegt, daß von Periode zu Periode 
wlich, halbjährlich) eine gewifie Anzahl von Obligationen, melde durch das Los ausgewählt 
sen, zur Tilgung kommen. Jährliche Zinfenzahlungen an die Losinhaber finden nicht ftatt, 
Zinſen werben vielmehr erſt zur Zeit ver Nüderftattung des Kapitals auögezahlt und der 
Bge deſſen ver Schuldentilgungskaife zufallende beträchtliche Zwiſchenzins zu Rotterieprämien 
sendet, welche von verſchiedenem Belauf find, und von denen die höchſten auf eine fehr 
Bötlihe Summe anfteigen. Um zur Betbeiligung an der Anleihe anzureizen, werben gleich 
die erften Jahre des Beſtehens verjelben hohe Prämien gelegt, die meiften und höchſten 
Ben indes in die legten Jahre fallen, da durch ihre Verfchiebung an Zwifchenzind gewonnen 
v. Bei ver Einführung der Rotterieanleihen hoffte man für den Staat Zinjen zu erfparen, 
RM nıan von der Anfiht ausging, daß die Kapitaliften in der Ausficht auf einen möglichen 
Rtenden Gewinn ſich bei der Beredinung von Zinfen und Bramien einen niedrigern Zinsfuß 

laſſen würden. Diefe Hoffnung ift indeß felten in Erfüllung gegangen. Dagegen 
en fich manche Miöftände. Abgejehen davon, daß der Staat gendthigt ift, alljährlich eine 
ſtimmte Summe, mag er dadurch auch in Verlegenheiten gerathen, zu tilgen, und daß eine 
Te als die bebungene Tilgung ausgeſchloſſen ift, ift die Zahl der Kapitaliften, melde den 
agenuß während einer Reihe von Jahren entbehren und daher ih an Kottericanleihen 
Migen fönnen, beihränft: dieſe find daher dem Scheitern leicht ausgefegt und fünnen 
gftens Haufig nicht ſchnell untergebracht werden, wenn fie nicht zum Nachtheil der Staats: 
enorme Vortheile bieten. Berner find ihre Obligationen ftarfen Schwanfungen unter: 
a, da neben allen übrigen bei Staatsfhuldpapieren vorfommenden Urſachen nod) die: 
en, welche jih an den Zinſenzuwachs, die Zeit der Ziehung, die bei den nächſten Ziehungen 
sicht ſtehenden höhern oder nievern Gewinne anknüpfen, hinzutreten. Und endlich trifft 
‚sstterieanleihen derfelbe Vorwurf, welder auf den Staatölotterien haftet; fie reizen zum 
Esgipiel an und wirfen dadurch, daß fie die Hoffnung, ohne Mühe ſchnell reich zu werben, 
Em, nachtheilig. Daß fie auch fehr oft zu Übervortheilungen derjenigen, melde ihre Ver: 
iffe nicht genau Eennen, und zu Schwindeleien Anlaß geben, ift ebenfalls nit un- 
fihtigt zu lafjen. 

den wirklichen Staatsfhulden gehört dad Staatspapiergeld. rn es ſcheint, 
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entftand e8 aus Bons, weldhe Staatövertwaltungen in bevrängten Zeiten für gefeiftet 
überlieferte Gegenflände und gemachte Vorſchüſſe mit dem Verfprechen, fie jpäter ge 
Geld einzuldfen, ausgaben. Sole Bund kommen in Kriegözeiten noch heute vor 
Stelle traten oft, fhon bei den alten Griechen, Wertbzeichen, welche einen geringern i 
feinen Werth hatten, Münzen von Kupfer, Eifen, Leder u. ſ. w., die die Stelle 
und Silbermünzen vertreten jollten. Erſt in neuerer Zeit machte man in Europa, 
die Chineſen ſchon lange gefannt Hatten, ſolche Wertbzeichen aus Papier. Sie habı 
allgemein an Stelle des gewöhnlichen Geldes angenommen werden, für den Be 

Bedeutung; zwar der Zerftörung, aber nicht der Abnutzung audgefeßt, leicht trı 
und ohne Schwierigkeit in den größten Beträgen verſendbar, erjegen fie die 
Sifhermünzen, die in fo großer Menge, als jonft nöthig fein würden, gar nid 
werben fünnen. Das Papiergeld wird vom Staat angefertigt, welcher auf jeden 
Stüd feftfegt, wie viel ed gelten fol, und ver e8, wenn es nicht werthlos werden fc 
Kaffen jederzeit zu dem bezeichneten Werth annehmen und gegen Metallgelv umta! 
es hat in der Regel Zwangscurs, d. h.niemand, der dem Staat angehört und in ihm! 
wenn ed ihm an Zahlungsftatt gegeben wird, zurückweiſen. Auch für den Staat iſt 
geld fehr bequem; unter anderm geftattet e8 ihm, fich eine beträchtlihe Summe ı 
zu befhaffen. Ebendeshalb Hat es aber auch feine bedenkliche Seite; es verleitet ı 
und wenig ferupulödje Staatöverwaltungen weniger fparfam zu fein, zumal vie ( 
Papiergeldes im erften Augenblid ven Nationalreihthum zu vermehren ſcheint. Int 
Stantspapiergeld außerordentlich nadhtheilig wirfen, wenn e8 in zu hohem Betrag 
wird oder der Staatseredit finkt. Was den zuläffigen Betrag betrifft, fo lehrt die 
dag der Betrag des umlaufenden Metallgelves nicht Leicht überfchritten werben ' 
diefe Regel nicht beachtet, fo füngt das Papiergeld fofort jich zu entwerthen an. 
fheint dies noch wenig nachtheilig und der Verkehr belebt fich, denn die vorfichtig 
von Papiergeld verwenden es, um ſich von ihm zu befreien, zu Einkäufen von Bı 
bald wird die Beforgniß allgemeiner. Das außerhalb des Landes befindliche Pap 
ſchnell zurüd, und diejenigen, in deren Hände Metallgeld gelangt, bewahren ed auf u 
ed dem Verkehr oder verwenden es feines innern Merths wegen im Auslande ; 
Bald cireulirt nur noch Papiergeld, und wer Metallgeld erwerben will, mup ein Agi 
deſſen Höhe fo fehr anjteigen fann, daß das Papiergeld völlig entmerthet erfchei 
3.8. einft bei den franzdjifchen Afitgnaten ver Fall war. Das Papiergeld behä 
immer feinen nominellen Werth, aber die Preiſe aller Gegenftänve, bei deren Bezat 
wendet wird, fleigen. Alle Berhältniffe werden unfiher. Da das Agio des Bar 
nachdem ſich die Meinung des Publikums über daffelbe ändert, fteigt und fällt, fo w 
und Verkäufe auf Zeit und Terminalzahlung für beide Contrahenten bedenflich 
vermieden. Die Gläubiger gehen zu Grunde, mährend ihre Schuldner ſich bere 
diefe zahlen Zinfen und Kapital in entwerthetem Papiergeld. Ahnlich ftellt fi dat 
zwiſchen Verpächtern und Pächtern. Aus dem gleichen Grunde leiden aud) Die Staa! 
denn factifch erfolgt mit der Entwerthung des mit Zwangscurs verfehenen Papie 
Reduction des Kapitald und der Zinfen. Damit jinft fomol der Privat: als vı 
Credit. Aber auch Die Steuern werden rebucirt, und der Staat nimmt durch dieſel 
fonftigen Einnahmequellen weniger ein. Wie die Speculation und überhaupt alı 
und inbuftriellen Gefchäfte leidet auch ver Verkehr mit ven Auslande, denn es fehlt: 
baren Zahlungsmitteln. Bankrotte folgen auf Bankrotte und nur mit ungeheuern 
vielleicht auch durch fie nicht einmal kann fi der Staat der Zahlungsunfahigfei 
Dazu fommt noch, daß die Staatövermwaltungen, fobald die Entwerthbung des |] 
eintritt, leicht zu ververbliden Maßregeln greifen; wir erwähnen nur als vorgel 
Verbot des Agio auf Metallgeld und dad Verbot, Metallgeld über eine gewi 
aufzubewahren ober ins Ausland zu führen, die Birirung der Preije der Leben 
und Waaren, melde ſchnell fleigen, durch ein Marimum, die Verfchlehterung | 
geldes, um dieſes dem Papiergeld gleichzuftellen u. f. w. Die Stuatövermaltu! 
daher alle Veranlaffung, fih, wenn fie Staatöpapiergeld einführen wollen ec 
beſitzen, möglichft einzufchränfen und jede unvorjichtige Vermehrung zu vermeiden: 
darf diefe dann nicht eintreten, wenn der Friede nicht völlig geiihert it. Und mas! 
gläubiger und die Volfövertretungen betrifft, fo müfjen fie die ftärfften Garantien fi 
es ift daher nur zu billigen, daß in einzelnen Staaten das Staatspapier nur burd 
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ſehrt werden kann und einer ſtrengen Controle durch eine unabhängige Commiſſion 
cliegt. 
Ebenfalls ſehr gefährlich (wir haben bereits Gelegenheit gehabt darauf hinzudeuten) iſt es, 
ı der Staat große Mengen kleinerer bier und da angefammelter Kapitalien, welche jederzeit 
ıhlbar find, in feine Kaſſen leitet. In Frankreich gefhah died mit den Sparfaffeneinlagen. 
Folgen davon deuteten ſich ſchon früßzeitig an. Se mehr die Einlagen ſich fleigerten, deſto 
mußte dad Marimum, weldes ein Einleger deponiren durfte, vermindert werben, damit 
schuld des Staats nicht zu groß werde. Deſſenungeachtet gerieth der letztere, als die Revo⸗ 
rn von 1848 eintrat, in die größte Verlegenheit; er vermochte feinen Verpflichtungen nicht 
mügen und ward genöthigt, die Auszahlungen theilmeife einzuftellen, theilmeife in einer 
u bewirfen, welche einer großen Anzahl feiner ärmern Bürger ihre fauer erworbenen 
arnifje beträchtlich fchmälerte. Indeß ſcheint man in Frankreich noch heute wefentlih auf 
[ben Standpunfte zu ſtehen, trotzdem man ji bort im allgemeinen gegen jebe kündbare 
auch nur in beſtimmten Zeiträumen rüdzahlbare Schuld zu erklären pflegt. Auch die 
talien der Minorennen, ver öffentlichen wohlthätigen Inftitute, ver Stiftungen und 
er Anftalten, welche der Staat heilig zu halten hat, follte er forgfältig zu berühren ver: 
n; felbft der eindringende Beind pflegt fie unberührt zu laffen, und es ift eine alte Regel, 

stemand, ber fremdes Gelb verwaltet, es fich felbft leihen foll. 
iber die Anleihen, welche gewiſſe große Geldinftitute (Banken) an Staaten dauernd 
en, geben wir hier nad) wenigen Bemerkungen hinweg; ſie find zwar im allgemeinen, da 
e Thätigkeit diejer Inftitute ſchmälern und auch leicht, ohne daß eine Gontrole Durch das 
ikum möglich ift, über die maßen gefteigert werden können, nicht zu empfehlen, laſſen ſich 
inur nad den fpeciellen Beftimmungen, welche für fie gelten, erörtern. Wie bedeutend fie 
nıögen folgende Zahlen nachweiſen: England fhuldete 1863 der Bank von England 

Rill. Pfo. St., Rußland 1861 453 Miu. Rubel, Oſterreich 1863 159 Mill. Fl. u. ſ. w. 
er Regel werden diefe Anleihen zu der fogenannten ſchwebenden Schuld, von der wir no 
bern werben, gezählt. | 
Dft ift Die Frage aufgeworfen worden, ob es zweckmäßiger fei, eine Anleihe im Inlanbe 
im Audlande aufzunehmen. Daß bei im Auslande abgejchloffenen Anleihen die Zinfen 
Ausland geben, ift fein großer Nachtheil, wenn man dagegen erwägt, daß ein dem ganzen 
Ag der Anleihen gleiches Kapital des Inlanded dem wirthfchaftlihen Verkehr und der 
duction durd die auswärtige Anleihe erhalten geblieben if. Auch muß man annehmen, 
kn Auslande zur Zeit des Abfchluffes der Anleihe ver Zinsfuß nievriger fland und eine 
Enerfparniß für die Staatskaſſe erzielt ward. Wichtiger ift vie Bemerkung, daß Anleihen 
Nuslande geſchloſſen den Staat von fremden Regierungen und Kapitaliften abhängig 
em. Es iſt richtig, daß z. B. England fi mehrmals eingemifcht Hat, wenn andere Staaten 
Berpflicätungen gegen die Gläubiger nicht erfüllten, und daß ein Staat, der dem Auslande 
et, einer ſcharfen Kritik deſſelben ausgeſetzt ift; es läßt ſich auch nicht beflreiten, daß neue 
Den oder Landescalamitäten die im Auslande abgefchloffenen Anleihen leichter in Curs 
Drüden und das fihnelle Hereinftrömen der Schuldpapiere in das Inland bewirken, 
aber ven öffentlihen Credit fehr gefchadet werden kann. Grundfäglid wird man aber 

eswillen den ausmärtigen Anleihen nicht entgegentreten können, zumal inländiſche ſtets 
wer Gontrabirung eine gewiſſe Störung des Geldmarkts und der DVerfehröverhälmnifie 
Een. Auch gegen den Abſchluß der Anleihen duch Bankierhäufer läßt ſich nicht principiell 
“ten; wenn ver Staatöcredit intact ift, laffen aber Anleihen, welche ohne ihre Vermittelung 
Zeichnung einheimifher Kapitaliften feldft zu Stande fommen, unbedingt für die Staat8- 
sortheilhaftere Bedingungen zu. 
Uhweichend von allen andern Anleihen ftelft fi die Zmangsanleihe (emprunt force) 

Sie wird decretirt, fobald ein Staat ſich in fo großer Gelpverlegenheit befindet, daß eine 

ihe dringend nöthig iſt, und wenn eine freiwillige Anleihe entweder gar nicht oder nur 
> Höhfl ungünftigen Bedingungen abgefchloffen werden kann. Strenggenommen ift fie 

Greditoperation, fondern ein Zwifchending "zwifchen Anleihe und Steuer, von ber. 
er unterfcheivet fie fih nur dadurch, daß fie nur die reihen Klaffen trifft und die Rüd- 
Eng des erhobenen Betrags in Ausficht geftellt wird. Die Zmangsanleihe ift namentlid) 
neöwillen gefährlich, weil fie vie Rapitalien, welche die Beihlagnahme fürchten, ind Ausland 

®,dem Staatöcrebit ſchadet und auf) den Ruin derjenigen herbeiführen Tann, welche zur 
iligung an ber Anleihe, zur Hergabe der ihnen felbft nöthigen Kapitalien gezwungen 
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werden. Stellen ſich fpäter vie dffentlihden Verhältnifie günſtiger, fo kann die Zwan 
einer freiwilligen Anleihe ganz gleichgeftellt werben, und es ift vorgefommen, daß ü 
Jahren vie Obligationen einer Zmangsanleihe fo begehrt waren, daß fie über pari 
pflegten. 

Außer der feflen, fundirten (confolidirten) Schuld finden wir in vielen Staate 
fogenannte ſchwebende Schuld (dette flottante). Jeder Staat fommt von Zeit 
die Lage, daß er in einen gewiffen Termin größere Summen zahlen ſoll, als Kaf 
und laufende Einnahmen ermöglichen, fei ed, dar außerordentliche Ausgaben gema 
folfen, over daß erwartete Einnahmen ausbleiben. Hat er nun die Ausſicht, die erfi 
Fonds in einigen Wochen oder Monaten aus den regelmäßigen Einkünften zu eı 
contrahirt die Finanzverwaltung unter der Beftfegung der Rückzahlung binnen ei 
Frift eine fogenannte ſchwebende Schuld. Diefelbe ift in der Regel verzinslich und 
furzen Dauer wegen in den Schuldentilgungsplan nicht aufgenommen. If ein St 
ſchwebende Schulden zu machen genöthigt, fo zeigt er damit, daß feine Finanzverwaltun 
haft ift, venn jeder tüchtige Finanzminiſter muß nicht nur für Die ordentlihen Ausga 
tragen, fondern auch auf außerordentliche im voraus Rückficht nehmen oder dieſelben 
zuläffig ift, auf den geeigneten Zeitpunft verfhieben. Daß dies möglich ift, hat z. 2 
bemwiefen, dem man e8 zum Ruhm nachſagen darf, daß es ſich bisher nur jelter 
ſchwebende Schuld eingelaflen und, wenn es geſchehen, fie möglichft fhnell wieder be 
Die ſchwebende Schuld kann in der Weije zu Stande fommen, daß Creditinſtitute 
und Bankiers Geld etwa gegen Wechſel und mit oder ohne Verpfändung vorfchieren 
verzinsliche, in kurzer Zeit wieder einzuziehende Scheine auögegeben werben. Die let 
ift in denjenigen Ländern, welde häufiger ſchwebende Schulden machen, die gewöhnt 
fie die bequemere ift und die Staatöfaffe unabhängiger hinftellt. Schon im Jahre 
England derartige Schuldicheine unter ven Namen von Schagfammerfdheinen (exche 
aus, und 1707 folgte Frankreich nıit feinen Leihkaſſenſcheinen (billets de la caisse des « 
nad. Das Publifum und nanentlih die Handeltreibenden nahmen derartige P 
Staats gern, weil fie leicht circulirten und dabei Zinfen abwarfen und meit vortbei 
gewöhnliche Treforfheine waren; die Binanzverwaltungen aber fahen in ihnen ein 
Mittel, fih zu jener Zeit Gelb zu verjchaffen; bald erreichten daher vie ſchwebenden @ 
England wie in Frankreich eine große, ihrem Zweck widerſprechenden Höhe, in En 
den Betrag von 2,700000 Pfv. St. Dies veranlaßte, daß bei den englifhen Sc: 
feinen nit ein fefter Termin ihrer Einziehung durd die Staatsfaffe, ihres Ablauf 
wird, daß fle unbeftimmte Zeit umlaufen fönnen, während in Frankreich die Schagbo 
bons royaux, jegt bons du tresor) an einem auf venfelben angegebenen Tage abla 
die ſchwebende Schuld ſich ſtark vermehrt, fo bleibt in ver Regel nichts übrig, als für 
theilweije in fundirte Schuld umzuwandeln, und in der That ift Dies häufig gefchehen ; 
zöfifche Rentenfchulden find fo entflanden. Wir haben bereitd erwähnt, daß ver häufig 
ſchwebender Schulden ein Zeichen einer fehlechten Finanzverwaltung jei; die ſchwebenden 
verleiten aber auch dazu, die Sparfamfeit aus dem Auge zu fegen, weil fie die Mögl 
nad Belieben außerordentliche Ausgaben zu machen, gewähren. Außerdem Ednner 
Berlegenheiten bereiten, da, wenn ungünftige Zeitverhältniffe eintreten und der S 
erfgüttert wird, die Schatzbons maſſenhaft in die Öffentlihen Kaflen zurüdflieken 
fie nicht wieder ausgeben werben können, erfhöpfen. In conftitutionellen Staaten 
Bolfövertretungen alle Veranlaffung, auch noch aus einem anbern Grunde fi 
ſchwebenden Schulden zu erflären, deshalb nämlich, weil diefe den Regierungen die I 
ih ohne Bewilligung ver Kammern Geld zu beichaffen und den Staat zu belaften, 
und dadurch dad Budgetrecht der Volksvertretungen aufheben. Zur ſchwebenden & 
man auch diejenigen Schulpverpflihtungen zu zählen, welche aus dem Staat geleifle 
und andern Gautionen, aus Depots verſchiedener Art u. f. m. entftanden find; fireng: 
möchte fi dies indeß nicht rechtfertigen laffen. Im Jahre 1865 wird die ſchweben 
Frankreichs einſchließlich der Eautionen auf etwa 840 Mill. Frs. angegeben.; m 
bettug fie 1864 fafl 16%, Mil. Pfo. St., in Öfterreih 350 Mill. Fl., in Rnfland 
genau bekannt, wirb aber auf etwa 1100 Mill. S. R. beredinet. Schon allein dieſe 
zeigen, daB die urfprüngliche Beflimmung ber ſchwebenden Schulden, in aufere 
Fällen En autzubelfen, ganz auß den Augen gefetzt worben if. 

Bel jeder Creirung einer Staateoſchulb wird anf ihre Tilgung, ihre Amorti 
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menn fie nicht ausdrücklich zugefagt ift, Nüdfiht genommen. Entweder ift nun die 
rtifation in allen Bingelheiten im voraus genau beſtimmt, wie dieß z. B. bei ven Prämien— 
:otterieanleihen ver Ball ift und früher bei den Zeitz, Leib- und Tontinenrentenanleihen 
ih; dann darf fie nur in Der angefündigten Weife erfolgen. Ober es iſt nur feftgefegt, daß 
li eine beftimmte Summe zur Verzinfung und Tilgung verwendet werben foll. In 
n Bau haben die Regierungen ſich meiſtens das Recht vorbehalten, entweder die zu tilgenden 
Itbriefe an der Börfe anzufaufen oder aber durch das Los beftimmen zu laffen, welche 
yationen gegen Empfangnahme der auf ihr verfchriebenen Summe behufd der Amortifation 
en Inhabern zurücfgeliefert werden müſſen. Das erftere pflegt zu geicheben, wenn die 
ationen unter dent Nominalwerth an der Börfe zu haben jind, daß zweite, wenn jie höher 
ri ſtehen. Iſt die Heimzahlung garnicht erwahnt und fogar, wie bei den innmerwährenden 
n geichieht, der Regierung jede Kündigung verfchloffen, fo wuß lie ftetö, wenn fie die 
ng eined Theil der Schuld bewirken will, die erforderlichen Schulpbriefe an der Börſe 
‚agedcurd anfaufen. 
äufig pflegt die Rüdzahlung der Schulden auß einen eigenen Bonds, dem beftimnite 
Beinnahmen überwiejen find, zu erfolgen; man bat ihn Tilgungsfondd (fonds 
rtissements, sinking-fund) und die Kaffe, melde die Tilgung beſorgt, Tilgungstaffe 
e des remboursemenis, caisse d’amortissements) genannt. Die Einridtung follte 
taal8gläubigern eine größere Sicherheit geben und fie damit zur Gewährung günftigerer 
gungen veranlajlen; man verſprach jih aber auch von ihr, daß fie den Staat in verhält- 
Big kurzer Zeit von feinen Schulden befreien und ihm damit die Kontrahirung neuer zu 
hen Zwecken ermoͤglichen werde. In der That hat man ſich hierin fehr getäufcht. Einzelne 
e, aber wenig gewiflenhafte StaatSmänner fahen zwar von vornherein ein, daß der Til- 
fonds Wunder nicht zu thun vermöge, und daß er nur dazu diene, die Verſchuldung der 
en zu erleichtern; da ſie indeß ſtets viel Geld braudten, fo beförberten jie den Irrthun 
oßen Maffe, welche jich durch den äußern Schein täujchen ließ und nicht daran dachte, daß 
taat feine Schulden nicht anders tilgen kann als ein Privatmann, indem er einen Theil 
Einfünfte zu regelmäpigen Abzahlungen verwendet. Das Syſtem, auf melden die Til: 
Haflen berubten, war folgendes: Wenn man z.B. 5 Mill. Renten creirte, fo wies man 
‘igungdfaffe behufs der Auszahlung und Tilgung der Renten ein @infommen von 
Mil. jährlich zu. Im erften Jahre fonnte die Kaffe nun eine halbe Million zum Rüdfauf 
tenten verwenden, bezog aber nun die zurüdgefauften Renten felbft, die fie wiederum zum 
auf von Nenten verbrauchte. So ward fie, trogdem fie'alljährlih immer nur 54, MIN. 
ng, in den Stand gefept, im jedem folgenden Jahre mehr als im vorhergehenden auf 
nankäufe zu verwenden, und ziwar war die Zunahme der jährlihen Rückkäufe anfänglich 
ring, flieg indeß immer fhneller, bis nad) einer Reihe von Jahren fait die ganze Gin- 
der Tilgungskaſſe zur Tilgung dienen konnte. Endlich wurde auch ber legte Reſt der 
nfchuld getilgt und dann fonnten die der Tilgungsfaffe überwiefenen 5%/, Mill. zur Til: 
iner andern Schuld verwendet werden. Die Sache ift wirklich ſehr einfach, aber ed läßt ſich 

bſehen, wozu e8 behufs ihrer Durchführung einer befondern Tilgungskaſſe bedarf, ba die 

zkaſſe ganz in gleicher Weife verfahren Fann. Wenn man den Tilgungsfonds dennoch ſchuf, 

sah es weſentlich nur, um das Publifum vertrauensvoller zu machen und um die Schulden- 
z mit geringen Beträgen anfangen laffen zu können. Die größten Befahren der Tilgungs- 
ſtellten fi übrigens nicht am Anfang ihrer Wirkſamkeit, fondern erft fpäter heraus. Die 

r Tilgungskafſe angefauften Schulobriefe wurden nämlich, da die Kaffe fortwährend von 

Zinſen oder Nenten bezog, nicht vernichtet und Fonnten deshalb leicht wieder in Curs ge⸗ 

erden. Traten nun Belvverlegenheiten ein, fo bemädhtigten fih, wie es z. B. in Branf: 
jeſchah, die Regierungen der angefammelten Papiere und verfauften fie an Bankiers zum 
ſcurs. Das war freilid wider Sitte und Recht, aber die Verſuchung lag zu nahe, und 
er Tilgungsfonds fie mit ſich führte, ift für ihn ein großer Vorwurf, der freilih ba we⸗ 

gemacht werden kann, wo die Schulbpapiere unmittelbar nach ihrem Rückkauf vernichtet 
m. Außerdem diente hier und da auch die Tilgungskaife gegen ihre Beflimmung der Spe= 
ion, da fie durch maſſenhafte oftenjible Verkäufe ven Curs drücken, durd eben ſolche An- 
 fleigern Eonnte. Namentlid) Sranfreih und England verdanken gerade dem Tilgungs- 
keinen großen Theil ihrer Staatsfhuld. (S. Amortifafion.) 
IR Schon das ebenbezeichnete Verfahren ein unfittliches und widerrechtliches, fo iſt es doch 
mehr ver Staatsbankrott. Wenn die Staaten in die Lage kommen, die Zinfen ihrer 
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werben. Stellen fi fpäter die öffentlihen Verhältniffe günftiger, fo kann die Zwar 
einer freiwilligen Anleihe ganz gleichgeftellt werden, und es ift vorgefommen, daß in 
Jahren vie Obligationen einer Zmangsanleihe fo begehrt waren, daß fie über pari 
pflegten. 

Außer der feflen, fundirten (confolivirten) Schuld finden wir in vielen Staat 
fogenannte ſchwebende Schuld (dette Nlottante). Jeder Staat fommt von Zeit 
pie Lage, daß er in einen gewiffen Termin größere Summen zahlen joll, als Kaf 
und laufende Einnahmen ermöglichen, fei ed, daß außerordentliche Ausgaben gema 
ſollen, oder daß erwartete Einnahmen ausbleiben. Hat er nun die Ausſicht, die erfi 
Fonds in einigen Wochen oder Monaten aus den’ regelmäßigen @infünften zu er 
contrahirt die Finanzverwaltung unter der Feſtſetzung der Rückzahlung binnen eiı 
Frift eine fogenannte ſchwebende Schuld. Diefelbe ift in der Regel verzinslich und 
furzen Dauer wegen in den Schufdentilgungsplan nicht aufgenommen. Iſt ein St 
ſchwebende Schulden zu machen genötbigt, jo zeigt er damit, daß jeine Binangvermwaltun 
haft ift, denn jeder tüchtige Binangminifter muß nicht nur für die orbentliden Ausga 
tragen, fonbern auch auf außerorventliche im voraus Rüdfiht nehmen oder dieſelben 
zuläffig ift, auf den geeigneten Zeitpunft verfhieben. Daß dies möglich ift, Hat z. 2 
bewiefen, den man es zum Ruhm nachfagen darf, daß es ſich bisher nur jelte 
ſchwebende Schuld eingelaflen und, wenn ed gefchehen, fie möglichft ſchnell wieder be 
Die ſchwebende Schuld kann in der Weije zu Stande fommen, daß Erepitinftitute 
und Bankiers Geld etwa gegen Wechſel und mit oder ohne Verpfändung vorſchießer 
verzinsliche, in Furzer Zeit wieder einzuziehende Scheine ausgegeben werben. Die let 
ift in denjenigen Ländern, welche häufiger ſchwebende Schulden machen, die gewöhnt 
fie die bequemere ift und die Staatskaſſe unabhängiger hinftellt. Schon im Jahre 
England derartige Schulpfcheine unter dem Namen von Schagfanmerfcheinen (exche 
aus, und 1707 folgte Branfreich nit feinen Leihkaſſenſcheinen (billets de la caisse des ı 
nad. Das Publifun und namentlich die Hanbeltreibenden nahmen derartige P 
Staats gern, weil fie leicht circulirten und dabei Zinfen abwarfen und weit vorthei 
gewöhnliche Treforfcheine waren; die Binanzverwaltungen aber fahen in ihnen ein 
Mittel, fi zu jeder Zeit Geld zu verichaffen; bald erreichten daher die ſchwebenden 
England wie in Frankreich eine große, ihrem Zweck wiverfprechenden Höhe, in En, 
den Betrag von 2,700000 Pfd. St. Dies veranlaßte, dan bei den englifchen Schi 
ſcheinen nicht ein fefter Termin ihrer Einziehung durch die Staatöfafle, ihres Ablauf 
wird, daß fle unbeftimmte Zeit umlaufen fönnen, während in Frankreich Die Schagbe 
bons royaux, jegt bons du tresor) an einem auf denfelben angegebenen Tage ablı 
die ſchwebende Schuld ſich ftarf vermehrt, fo bleibt in der Regel nichts übrig, al fü 
theilweije in fundirte Schuld umzumanteln, und in der That ift Dies häufig gefchehen: 
zöfifche Rentenſchulden find fo entflanden. Wir haben bereits erwähnt, daß ver haufic 
ſchwebender Schulden ein Zeichen einer fhlechten Finanzverwaltung jei; die ſchwebende 
verleiten aber auch dazu, tie Sparfamfeit aus dem Auge zu fegen, weil fie die Mögl 
na Belieben auferorventlihe Ausgaben zu machen, gewähren. Außerdem koönnen 
Berlegenheiten bereiten, da, wenn ungünftige Zeitverhältniffe eintreten und der S 
erſchüttert wird, die Schatzbons maffenhaft in die Öffentliden Kaſſen zurüdflieken 
fie nit wieder ausgeben werben fönnen, erfhöpfen. In conftitutionellen Staaten 
Bolföyertretungen alle Veranlaffung, auch noch aus einem anbern Grunde fi 
ſchwebenden Schulden zu erflären, deshalb nämlich, weil diefe den Regierungen die 9 
ih ohne Bewilligung der Kammern Geld zu befhaffen und den Staat zu brefaften, 
und dadurch das Budgetrecht der Volksvertretungen aufheben. Zur ſchwebenden & 
man auch diejenigen Schuldverpflichtungen zu zählen, welche aus dem Staat geleiſte 
und andern Gautionen, aus Depots verſchiedener Art u. f. m. entſtanden find; fireng 
möchte ſich dies indeß nicht rechtfertigen laffen. Im Jahre 1865 wird die ſchweber 
Frankreichs einſchließlich der Sautionen auf etwa 840 MIN. Frs. angegeben. ; in 
bettug fie 1864 fafl 16%, Mil. Pfo. St., in Öfterreih 350 Mill. Fl., in Kußland 
genau Bekannt, wird aber auf etwa 1100 Mill. S. R. berechnet. Schon allein dieſe 
zeigen, daß bie urfprüngliche Beſtimmung der fehwebenden Schulden, in aufero 
Fällen außzubelfen, ganz aus den Augen gefetzt worben iſt. 

Bel jeder Ereirung einer Staaralguis weite aut Uyer Allgung, Ihre Amorti 
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b menn fie nicht ausdrücklich zugefagt ift, Nüdfiht genommen. Entweder ift nun die 
tortifation in allen Ginzelheiten im voraus genau beſtimmt, wie dies z. B. bei den Pränien- 
)Rotterieanleihen ver Kal ift und früher bei den Zeit:, Leib- und Tontinenrentenanleihen 
dad; dann darf fie nur in per angefündigten Weife erfolgen. Oder e& ift nur feftgefegt, daß 
ährlih eine beftimmte Summe zur Verzinfung und Tilgung verwendet werden fol. In 
em Fall haben die Regierungen ji) meiſtens da8 Recht vorbehalten, entweder die zu tilgenden 
uldbriefe an der Börfe anzufaufen oder aber durch das Los beftimmen zu laffen, melde 
igationen gegen Empfangnahme der auf ihr verichriebenen Summe behufs der Amortifation 
den Inhabern zurüdgeliefert werben müſſen. Das erftere pflegt zu geicheben, menn bie 
gationen unter dem Nominalwerth an der Börfe zu haben jind, das zweite, wenn jie höher 
ari ſtehen. Iſt die Heimzahfunggarnidt erwähnt und fogar, wie bei den innmerwährenden 
en geichieht, der Regierung jede Kündigung verfäloffen, fo wuß jie ſtets, wenn fie die 
ıng eines Theils der Schuld bewirken will, die erforverlihen Schuldbriefe an der Börfe 
Tagedcurd anfaufen. 
Däufig pflegt die Rüdzahlung der Schulden aus einen eigenen Fonds, dem beftimmite 
tseinnahmen überwiefen find, zu erfolgen; man hat ihn Tilgungsfonds (fonds 
ortissements, sinking-fund) und die Kaffe, melde die Tilgung beforgt, Tilgungsfaffe 
se des remboursements, caisse d’amortissements) genannt. Die Einrichtung follte 
Staatsgläubigern eine größere Sicherheit geben und fie damit zur Gewährung günftigerer 
ngungen veranlajien; man verſprach fih aber auch von ihr, daß jie den Staat in verhält: 
äßig kurzer Zeit von feinen Schulden befreien und ihm damit die Contrahirung neuer zu 
ichen Zwecken ermöglichen werde. In der That hat man fidh hierin fehr getäuſcht. Einzelne 
ze, aber wenig gewiffenhafte Staatsmänner fahen zwar von vornherein ein, daß ber Til- 
Bfonds Wunder nicht zu thun vermöge, und daß er nur dazu diene, die Verſchuldung der 
sten zu erleichtern: da fie indeß ſtets viel Geld brauchten, fo beförberten jie den Irrthum 
roßen Mafje, welche ſich durch den äußern Schein täujchen ließ und nicht daran dachte, daß 
Staat feine Schulden nicht anders tilgen kann als ein Privatmann, indem er einen Theil 
r Einfünfte zu regelmäßigen Abzahlungen verwendet. Das Syſtem, auf welchem die Til: 
WEaffen berubten, war folgendes: Wenn man z.B. 5 Mill. Renten creirte, fo wied man 
Tilgungskaſſe behufs der Auszahlung und Tilgung der Renten cin @infommen von 
Mi. jährlich zu. Im erſten Jahre fonnte die Kaffe nun eine halbe Million zum Rüdfauf 
Renten verwenden, bezug aber nun die zurüdgelauften Renten felbft, die fie wiederum zum 
Kauf von Renten verbrauchte. So ward fie, trotzdem fie alljährlich immer nur 5/5, Mil. 
Ing, in ven Stand geſetzt, in jedem folgenden Jahre mehr als im vorhergehenden auf 
kenankäufe zu verwenden, und ziwar war die Zunahme ver jährlichen Rüdfäufe anfänglich 
jſering, ftieg indeß immer fchneller, bis nad) einer Reihe von Jahren faft die ganze Ein- 
te der Tilgungskaſſe zur Tilgung dienen Eonnte. Endlich wurde auch der legte Reſt der 
mfchuld getilgt und dann Fonnten die der Tilgungsfaffe überwielenen 5%, Mill. zur Til- 
einer andern Schuld verwendet werben. Die Sache ift wirklich ſehr einfach, aber es laßt ſich 
abſehen, wozu ed behufß ihrer Durchführung einer befondern Tilgungsfaffe bevarf, da bie 
gSkafſe ganz in gleicher Weife verfahren Eann. Wenn man den Tilgungdfonde dennoch ſchuf, 
Hab es wejentlih nur, um das Publikum vertrauensvoller zu machen und um die Schulden⸗ 
tg mit geringen Beträgen anfangen laffen zu fönnen. Die größten Befahren der Tilgungs⸗ 
ftellten fi übrigens niht am Anfang ihrer Wirkſamkeit, fondern erft väter heraus. Die 
er Tilgungskafle angefauften Schulpbriefe wurden nämlich, da die Kaffe fortwährend von 
Zinſen oder Renten bezog, nicht vernichtet und Eonnten deshalb leicht wieder in Curs ge: 
verden. Traten nun Gelpverlegenheiten ein, jo bemädhtigten fi, wie e8 3.8. in Frank⸗ 
geſchah, die Regierungen ver angefammelten Papiere und verkauften fie an Bankiers zum 
Bcurs. Dad war freilih wider Sitte und Net, aber vie Verſuchung lagzu nahe, und 
ver Tilgungsfonds fie mit ſich führte, ift für ihm ein großer Vorwurf, der freilih Da we: 
= gemacht werden kann, wo die Schuldpapiere unmittelbar nad ihrem Rückkauf vernichtet 
en. Außerven diente bier und da aud die Tilgungskaſſe gegen ihre Beftimmung der Spe- 
Eisen, da fie durch mafienhafte oftenfible Verkäufe ven Eur prüden, durch eben foldhe An 
e fleigern konnte. Namentlich Frankreich und England verdanfen gerade dem Tilgungs: 
Beinen großen Theil ihrer Staatsſchuld. (S. Amortifation.) 
IR fon dad ebenbezeichnete Verfahren ein unfittlihes und widerrechtliches, fo iſt e8 doch 
mehr ver Staatsbankrott. Wenn vie Staaten in die Lage kommen, die Zinfen ihrer 



632 Staatsfchulden 

Schulden aus ihren Cinnahmen nicht mehr zahlen zu fönnen, und wenn fi aud bie! 
Feit nicht zeigt, neue Einnahmequellen zu ſchaffen oder die Staatsausgaben wefentlid 
mindern, fo finden fih ſtets Rathgeber, melde das Wort Bankrott ausſprechen o 
deftend Maßregeln vorjhlagen, durch deren Ausführung ein vollftändiger ober ti 
Banfrott eintreten würde. Man pflegt zu jagen, das Wohl und die Eriftenz des Sta 
zuerſt und vor allen Dingen in Betracht zu ziehen; wo beide in Brage ſtänden, müßte 
dere Rückſicht weichen; es fei unverfländig, an den Staat die gleichen Anforderungen: 
welche man an einen Privatmann richte. Das legtere ift richtig, aber nicht in dem Ei 
ed gejagt wird. Man fann einen Privatmann, wenn er dad Moralgejeg verlegt, viel 
Umſtänden entſchuldigen, einen Staat niemald. Geht dem Staat die fittlidde Grund 
Ioren, fo verbreitet er Verderben nad allen Seiten hin; er demoraliſirt feine Infl 
Einrihtungen, feine Corporationen, jeine Bürger und verdient, denn er hat ſich ent 
nen lintergang. Je weniger jeine Gläubiger im Stande find, ihn zur Rechenſchaft 
und zur Pfliterfüllung anzuhalten, deſto Heiliger jind feine Pflichten ihnen gegenül 
weniger darf er jie im Gefühl feiner Ubermacht verlegen. Man citirt aus der Zeit de 
ſiſchen Revolution die Worte: „Die befte Art und Weije, feine Rechnungen auszuglı 
die, die Schuldbücher zu verbrennen.” Nicht einmal ein banfrotter Kaufmann fa 
Ausſpruch beitreten, noch viel weniger ein Staat. Verſchwenderiſche Staaten gen 
geringen Credit, weil die Kapitaliften von ihnen mit Recht fürdten müſſen, fie wur! 
ihre Verpflichtungen nicht erfüllen fönnen; ein Staat, der bereitd banfrott gemad 
auf Grebit, d. h. auf Treu und Glauben, überhaupt feinen Anfprud mehr, und wer 
Kapitaliften ji finden, welde ihm neue Darlehne gewähren, jo muß er ihnen jo 
Bortheile bieten, daß die Verlufthancen aufgewogen werden. Mit Recht bat Frank 
„Wer fchlecht zurüderftattet, muß bei neuen Anleihen feine Nachläffigkeit und feine 
tigfeit theuer bezahlen”, und fo leichtfertig heutzutage häufig Anleiheverträge von 
Geldmänner abgefchloffen werden mögen, die Erfahrung zeigt dennoch, wie viel m 
jeder Zeit die Bedingungen für diejenigen Staaten find, welde einmal, wenn aud) 
Jahren, banfrott gemadt haben, und wie fhnell und günftig Staaten, welche ihre 
tungen heilig gehalten haben, Anleihen contrabiren können. Aber nicht dieſe Ermäg 
fommt in Betracht; eö treten noch andere hinzu. Hat ein Staat feine Anleihen vo 
oder zum großen Theil im Auslande gemacht, fo fegt er ſich der Gefahr aus, mi 
Mächten in Conflict zu geratben, wenn diefe, wie es England fhon gethan hat, 
ihrer Bürger ihm gegenüber vertreten, und felbft, wenn dies nit der Ball ift, vı 
fein moraliſches Anfehen bei Gegnern und Freunden und ruft Antipathien hervor, w 
Umftänden verberbli werden koͤnnen. Die öffentliche Meinung bricht ſelbſt dann, w 
feine eigenen Glieder jhäpigt, mit ihm, und der Ruf punijcher Treueift feine Empf 
Abſchluß von Verträgen und Allianzen. Sind die Anleihen im eigenen Lande unterg 
werden die unmittelbaren Folgen faft noch verderblicher. Gewöhnlid find die Sch 
des Staats außerordentlich vertheilt und finden ſich im Befig der Armern ebenjo w 
Wohlhabendern und Reichen, der Öffentlichen Inftitute wie der vom Staat bevo 
Waiſen. Iaufende, Zehntaufende von Staatöbürgern verlieren durch den Banfrott 
bar ihr Vermögen, werden an den Bettelftab gebracht und ſehen ſich ver Mittel, i 
Griftenz zu friften und ihre Kinder angemeflen auszubilden, beraubt. Indem jie ihre 
Berpflihtungen nicht mehr erfüllen können, reißen fie andere mit in dad Verderben. 
wird der Credit erfchüttert. Gewerbliche Inftitute, welche zahlreihen Kamilien Brot g 
brechen zufammen, nügliche Inftitute, die nach jahrelangen eifrigen Beftrebungen ı 
Blüte gelangten, erhalten den Todesſtoß, und niemand und nichts bleibt von dem « 
Schlag unverlegt, der durch den ganzen Staat geht und nicht nur feinen Credit, auch 
trauen zu ihm und die Anhänglichfeit feiner Glieder vernichtt. Wir mollen das ! 
weiter audmalen, aber wir müſſen e8 außfprechen: Krieg und Revolution find für eüı 
nicht fo verberblich als ein Staatöbanfrott. 

Zur Entfhulvigung des Banfrotts hat man zwar gefagt, dad Staatövermögen a 
unmittelbar vermindert; Die vom Staat aufgenommenen Summen feien zur Zeit bed?! 
längft verzehrt, und der Bankrott bewirfe zunächſt nur eine Anderung in der Verthe 
Privatvermögend und Einfommend. Berner komme der Verluft der Kapitaliften du 
pflichtigen zugute, was dad Ausland verliere, fei fogar ein Gewinn für das Volker 
und indem man vie Einkünfte der Kapitaliften vermindere, zwinge man biefe, and 
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ra zu thätigen Arbeitern zu werben. Daß dieſe Behauptungen theils falſch find, theilß zu 
en Schlüffen benugt werben, zeigen ſchon die Folgen, welche ver Bankrott nach ſich zieht; 
ed z. B. nicht wahr, daß die oft fhnell von Hand zu Hand gehenden Schuldypapiere des 
td, zu denen auch das unverzingliche Papiergeld gehört, nur in ver Hand müßiger Zehrer 
und was die Anderung der Vertheilung des Privatvermögend betrifft, jo haben wir eben 
hren unbeilvollen Folgen geſprochen. Jedenfalls würden die Staaten, wenn fie in ber 
hlichen Weile, wie es die Vertheidiger des Staatsbankrotts empfehlen, fih und die 
rpflichtigen erleichtern wollten, zweckmäßiger handeln, wenn fie offen von Zeit zu Zeit 
zermögen aller Rapitaliften confiscirten; der Sag, daß die Gerechtigkeit die Grundlage 
taaten ift, würde damit nicht mehr ald durch den Bankrott felbft verlegt werden, denn 
vei dem Staatsbankrott gilt nur Gewalt vor Redt. 
Bas die Formen des Staatsbankrotts betrifft, fo können fie fehr verfchiedene fein; ein 
rott ift aber immer vorhanden, wenn bie urfprunglihen Rückzahlungs- und Verzinfungs- 
jungen zum Nachtheil ver Gläubiger ohne deren Einwilligung geänbert werben. Die am 
ften verhüllte Form wird dann in Anwendung gebracht, wenn die ganze Schuld ober ein 
derjelben geradezu als erlojchen erflärt wird, mögen dabei zum Schein rechtliche Gründe 
eld geführt werben oder nicht. Es ift allerdings möglich, daß ein Land durch eine factifche, 
Hegitime Gewalt, oder zwar durch eine legitime Regierung, aber in verfaffungswipriger 
: mit Schulden belaftet wird, aber es ift immer bedenklich, ſolche Schulden, wie man ſich 
nerifa auszudrücken pflegt, zu repubiiren, weil das bargeliehene Geld dem Lande zuge: 
ı tft, und man wird eine derartige Repudiation immer als eine Art Bankrott anjehen kön⸗ 
meil die Folgen deſſelben jih anfnüpfen. Andere Formen find die Rüdzablung in Pa: 
Id, das zum Nominalwerth, trogbem ed nur unter demſelben ausgegeben werben kann, 
Häubiger angerehnet wird, und die zwangsweiſe Umwandlung von Schuldverfchreibungen 
dere Obligationen der fundirten Schuld, wenn biefelbe derart erfolgt, daß der Gläubiger 
n ihm zugefagten jährlichen Zinfen oder Renten oder an dem ihm beider Rückzahlung zufte: 
n Kapital Einbuße erleidet. Unbedingt einen Bankrott Involvirte 3.3. die Verordnung 
roviſoriſchen Regierung in Branfreih vom 9. März 1848, nad) welcher die Einlagen in 
iparlaffen nit baar, fondern zur Hälfte in vier und ſechs Monate laufenden Schatzbons, 
yalfte in 5proc. Renten zum Curs von 100 zurüdgezahlt werben follten. Denn weder 
kbons noch 5proc. Renten flanden pari, fondern erflere 60— 70 und leßtere etwa 70, 
jdie Intereflenten der Sparkaſſe 30 — 40 Proc. verloren. Nicht felten find alte Schulb- 
ationen unter Herabfegung ihres Nominalbetrags in neue verwandelt worden, ober es 
e, um die Umſchreibung einer alten Obligation in eine neue von gleihem Nennwerth und 
ihem Zinsfuß zu erlangen, eine Zuzahlung in baar oder in Staatspapieren flattjinden. 
es ward die Rüdzahlung des Kapitals in ſchlechterer Münze oder die zeitweije ober gänz- 
linftellung der Berzinfung oder die Reduction des Zinsfußes der Obligationen becretirt, 
daß den Staatsgläubigern die Wahl zwifchen ver Annahme der ſchlechtern Bebingungen 
er Zurüdnahme bed dargeliehenen Kapital gewährt war. Man hat im Gegenfag zum 
3 Banfrott, der bei der einfachen Ungültigfeitderklärung der Schulobriefe zu Tage tritt, 
;anfrott in dieſen leptern Fällen ven verbedten genannt; beide Arten unterſcheiden jich 
nur darin, daß bei dem verdeckten Bankrott der Stantögläubiger in der Regel nur einen 
feiner Korberungen verliert. Denn die Schulpbriefe werden nicht ganz ungültig, fondern 
n Werth herabgeſetzt. Hinfichtlich ihrer Folgen find aber beide Arten des Staatsbankrotts 
8 gleich ververblich zu bezeichnen. 
Benn foeben die Reduction des Zinsfußes (Konverfion) einer Anleihe, ſobald den 
Wgläubigern nicht die Wahl zwiſchen der Zuftimmung zu derfelben oder ber Rückzahlung 
apitals gelafien wird, als ein verdeckter Bankrott bezeichnet wurde, fo folgt daraus nicht, 
er Staat überhaupt niemals das Necht Hat, die Zinfen feiner Schuld zu reduciren. Ob 
eduction zuläffig iſt oder nicht, iſt vielmehr in jenem einzelnen Fall nach ven Anleihebedin⸗ 
en zu beurtbeilen. Nentenanleihen der ältern Zeit, mochten fie nun Zeit, Leib- ober 
inenrenten conflituiren, duldeten feine Reduction und daſſelbe ift bei ven Prämien- und 
zieanleihen der Fall. Findet fie dennoch flatt, fo ift fie wiberrechtlih und dem Staats: 
Egefährlih. Daſſelbe muß aud) Hinfichtlich der gewöhnlichen, immerwährenven Renten- 
Ben gefagt werden. Der Staat hat fich bei ihnen das Recht nicht einmal ausdrücklich vorbe⸗ 
RB, gegen Zahlung des Nominalbetragd der Nentenobligation die Rente in Fortfall zu 
len; noch weniger darf er daher willkürlich, weil es ihm gut ſcheint und nügt, die Rente 
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herabfeßen. In der Megel wird ihm daher, will er die Rente vermindern, nichts üb: 
als die Renten auf den Börfen anzufaufen und durch neue Obligationen mit geringere 
erfegen oder den Renteninhabern gewifle Vortheile zu bieten, welche fie bewegen, 
Renten gegen neue niedrigere auszutauſchen. Nur wird für den Staat in ber Rege 
Weg er dabel auch einjhlägt, Fein Vorteil entfliehen. Unbedingt zuläflig ift, wen 
förmlich ausgeſchloſſen ift, vie Herabfegung des Zinsfußes bri den gewöhnlichen 
nur muß den Staatögläubigern jeverzeit freigeftellt werben, das ihnen verjchriebene J 
rüdzufordern, fofern fie mit der Converſion nicht rinverftanden jind. Das erſchwert 
Gonveriion, macht fie aber nicht unmöglich und jegt nur voraus, daß Die Zinsredr 
Lage des Geldmarkts und des öffentlichen Credits motivirt if. Um die Staatögläı 
Gonveriion zu beſtimmen, wird ihnen mol eine Prämie von einigen Brocent der € 
balbjährlicher, jährliher Zins als Converſionsprämie offerirr, ein Mittel, das in 
verhältnigmäßig fehnell zum Ziel führt und deshalb empfohlen werden muß. Gin 
Entſchädigung ift aud billig, denn ber Beliger einer 5proc. Obligation verliert nicht 
die Obligation im Interejje der Staatsfaffe in ein 41/, Proc. tragendes Papier conve 
Us Bror. jährliher Zinfen, jondern auch, wenn er die Obligation an der Bärfe verf 
rere Procent vom Kapital. 

Zum Schluß noch eine Bemerfung: Hume bat gejagt: „Eine Nation muB en 
öffentlichen Credit tödten, oder ſie wird durch den öffentlichen Grebit getöbtet.” Das if 
Ausſpruch, ver feinen Urfprung in den Erceffen bat, welche ſich Völker und Regie 
geftattet haben, theild weil jle fih über den öffentlichen Credit und feine Natur täuſch 
weil fie nach dem berüchtigten Wort „Nach uns die Sündflut!“ verfuhren. Es ifti 
hohe Zeit, daß die Völker ih an ein anderes Wort, daß eine geiftreihe Frau des 18. 
dert® ausſprach, ernftlih erinnern. „Die Sparjanıkeit it vie Quelle ver Unabhängigl 
Freiheit! "if nicht nur für die Individuen, fondern aud für die Nationen ein beveui 
beachtenswerthes Wort, das namentlich jeder Finanzminifter zu jeinem Wahlſpruch ma 

Literatur. Die Wichtigkeit des Staatsſchuldenweſens hat eine fehr große 
Schriftſtellern veranlapt, ſich mit demjelben im allgemeinen und mit den Staatsſchul 
ner Zänder zu beidhäftigen. Im 18. Jahrhundert fhrieben in England und Frank 
Hutcheſon 1721), Gould, Bultenen, Dutot, du Hautchamp, R. Price, Pinto, de Larod 
Liancourt, Sabatier, Isnard u.a. Aus dem gegenwärtigen Jahrhundert wollen wir 
finanzwiſſenſchaftlichen Werfen von Rau u. a. nur erwähnen: De Guer, „Du erèc 
(Paris 1807); von Ehrenthat, „Über das öffentliche Schuldenweſen“ (Leipzig 1810) 
„Considerations sur la nature, les bases et usage du credit public‘ (Baris 181t 

„Les emprunts causent la ruine des états“ (Parid 1816); Hennet, „Theorie 

public” (Rari81816); Sabatier, „Du credit de la dette publique enFrance‘ (Ba 
Sabatier, „De la dette publique‘ (Paris 1820); Heathfield, „Elements of a plan 
quidation of the public debt of the United Kingdom‘ (London 1820); Ricardo, 

the amortisalion fund‘, in der „Encyelopaedia britanica” (1820); Jacques Laf 
flexions sur la reduction de la rente et sur l’etat du eredit” (Paris 1824); Des 
magia del credito svelata” (Neapel 1824): von Gönner, „Bon Staate ſchulden, 

gungdanſtalten und dem Handel mit Staatspapieren“ (Münden 1826): Thiers, 
de son systeme des linances’‘, in der „Enevclopedie progressive‘; Nebenius, „4 

liche Gredit” (KRarlöruhe 1829); Biandhini, „Principi del credito pubblico” (Neay 
Fulda, „Der Staatöcrebit (Tübingen 1832); Nebbien, „Der fchuldenfreie Staa! 
1834); Biandini, „Sulla conversione delle rendite inscritte nel gran libro del de 
blico“ (Meapel 1836); Garen, „The credit system in France, Great-Britain and I 
States” (Philadelphia 1838); Bernouilli, „Zur richtigen Würdigung der Staah 
(1833); Baumſtark, „Über Staatöcrevit, Staatöfhulden und Staatspapiere’ (: 
1833); „Über ven Staatscredit. Bon einem rufflichen Staatsmann“ (Leipzig 1840 
Augier, „Du credit public et de son histoire depuis les teinps anciens jusqu'à 

(Paris 1842); Salomon, ‚Die Öfterreihiicden Staatspapiere” (Wien 1846); Tegobe 
tinances et du credit public de l’Autriche” (Pari8 1844); Arril, „Histoire philoso 

erödit” (Paris 1849), „Gucerre au credit par un banquier” (Parid 1850). I 
Auffäge über ven Gegenſtand finden fi aud in Rau, „Archiv der politifchen Hlkon 
Mohl, Bogelmann u.a. Zu erwähnen iſt auch der „Annuaire international du cred 
von 3. &. Horn in Paris. 6. Rı 
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aatsftreich (coup d’etat) nennt man einen Act der Staatsgewalt, welcher ſich außer⸗ 
durch die Verfaſfung und die Geſetze des Landes ihr vorgezeichneten Rechtsgeblets be⸗ 
dnur durch ſogenannte Rückſichten des Staatswohls begrluidet oder zu begründen ver⸗ 
rd. Beſonders gebraucht man dieſen Ausdruck von ſolchen Gewalkaeten, durch melde 
e verfaſſungsmäßige Zuſtand eines Landes aufgehoben oder weſentlich verändert wird. 
her Staatsſtreich war es z. B., wodurch Guftav II. von Schweden die beſtehende Ver⸗ 
welche Königthum und Volk einer Adelsdespotie unterwarf, 1772 gewaltſam, aller: 

iter Beiſtimmung der großen Mehrheit der Nation, beſeitigte. Ungleich folgereicher war 
atoſtreich vom 18. Brumaire (9. Nov. 1799), durch welchen der aus Agypten fiegreich 
kehtte General Bonaparte die Verſfafſung von 1795 durch Sprengung der beiden Raͤthe, 
em den Direetorium) die gefeßgebende Gewalt Frankreichs bildeten, verrtichtele und an 
telle das Conſulat begründete, aus welchem ſpäter das erbliche Kaiſerthum ermudhe. 
nit dem Wiener Congreß begonnene neuere europätſche Staats- und Rechtsgeſchichte 

e Politik der Staatöftreiche gleichſam inaugurirt dutch die Heilige Allianz und die Gun: 
»n Troppau, Laibach nnd Verona, indem ed dort nicht blos als ein Necht, ſondern auch 
Pflicht aller Monarchen proclamirt ward, jede, die monarchiſche Gewalt in gewiſſen ihrer 
ntaftber betrachteten Attribute befchränfende Verfaffung mit allen ihnen zu Gebote 
n Mitteln zu befeitigen. Anfolge dieſes Principe, welchem man durch bewaffnete Inter- 
n in Spanien und Italien Nachdruck gab, fand die Wieveraufhebung der infolge von 
wegungen erlaffenen und von den Fürften beſchworenen Berfaffungen von Neapel (1821) 
anien (1823) ftatt. In Deutſchland bot die Bundesverfaflung einen erwünſchten Aus- 
ı die Unbejchränktheit der Stantögewalt troß den in einzelnen Staaten beftehenben Ber: 
n wenigften in ihren Sanptpunften aufrecht zu erhalten oder berzuftellen. Indem man 
e Karlsbader Eonferenzen (1819) und bie darauf Hin (1819— 20) am Bunde gefaßten 
Te, indbefondere die Art. 57 und folgende der Wiener-Schluß:Acte (famnıt den fpäter, 
:8 1832, hinzugefügten Ausnahmebeſchlüſſen) die Wirffamkeit ver Verfaſſungen und ver 
babenven Stänve in ven einzelnen Bundesſtaaten ein für allemal in beſtimmte Grenzen 
, unangefehen ob eine ſolche Begrenzung fetbft verfaſſungsmäßig ſei oder nicht, verall⸗ 
rte man gewiffermaßen nur das Brincip des Staatsſtreichs oder des Regierens außerhalb 
faffung, indem man es durd eine (freilich ſelbſt völlig ungeredtferrigte) Umgeſtaltung 
nblagen des Bundesrechts ſcheinbar zu legalifiren verfuchte. Nur einzelne Bundesregie⸗ 
proteftirten gegen das ihnen damit zugedachte Dangergeſchenk und erklärten, daß fie ſich 
mmal zu Recht beſtehenden Verfaſſungen gebunden Hielten. 
ı allgemeinerer Bedeutung war der Staatsſtreich, den 1830 Karl X von Frankreich und 
tifterium Polignac durch die fogenannten Juliorbonnanzen (Aufhebung ber verfaffungd- 
; Preßfreiheit) unternahmen, nicht fo ſehr Durch ſich felbft als durch ven Rückſchlag, den 
bervorbracdte, die Iulirevolution und die Vertreibung der Bourbonen aus Frankreich. 

ich die Bundespolitif war zwar eine Art von quafilegaler Verfümmerung gewiffer Ber: 
rechte in allen oder doch in den meiften veutfchen Staaten eingetreten; dennoch erregte 
8 Auffehen, al8 1837 der in Hannover zum Throne gelangte englifche Prinz, Serzog 
nberland, die dort in Wirkſamkeit beftehende Berfaffung durch einen einfachen Gewalt⸗ 
ob, weil, wie er behauptete, er ald Ihronerbe daran nicht gebunden ſei. Trog des mann⸗ 
Viderſtandes des bannoverifhen Volks unter dem Borgange ver berühmten „göttinger 
' ward diefer Staatöftreih unter ſtillfchweigendem Geſchehenlafſen des Bundes tro& 
r Wimer-Schluß-Arcte zur vollendeten Thatfache, die Verfaffung blieb aufgehöben, und 
yere warb mit Hülfe der nach der frühern Berfaffung von 1819 wieder berufenen Stänve 
Stelle geſetzt. 
ſonders fruchtbar an Staatöftreihen war die Zeit nad 1848. Wenn man au nicht 
kann, daß die Bewegung diefed Jahres hier und da zu weit gegangen und zu politiſchen 
ingen gelangt war, welche einige Einſchränkungen wol wünſchenswerth erſcheinen 
tohten, fo iſt doch unbeſtreitbar, daß die Art, wie man im Wege der Gewalt dus Ge: 
ungeſchehen zu machen und die gewährten Zugeftänpniffe zurückzunehmen fi beeiferte, 
meiften Fällen ſowol formell als materiell durchaus ungeredhtfertigt war. Die erſten 
(her Art fallen ſchon in dad Jahr 1848 felbft: die gewaltſame Aufldfuntg der Berliner 
ılverjammlung im November, des Öfterreihiichen Reichstags im Devember 1848. Eine 
in Wirkfamkeit beftehende Verfaffung ward allerdings in Preußen nicht (wohl aber im 
ich) aufgehoben; immerhin war es ein außerhalb des Rechts ſtehender Sethadkeick kes Wie 
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außerordentlichen Verhältniſſe, unter denen er hier wie dort geſchah, einigermaßen e 
ſchwerlich aber doch wirklich rechtfertigen konnten. Eine eigentliche Octroyirung erfolgteh 
Ben erſt im folgenden Jahre, am 30. Mai 1849, wo dad am 6. Dec. 1848 gegebene un 
in Wirkfanfeit getretene Wahlgefeß einfeitig wieder abgeändert ward. In Oſterreich n 
am 4. März 1849 octroyirte (an die Stelle derjenigen von 25 April 1848 gejeßte) Ver 
ohne factiſch ind Leben getreten zu fein, durch einen abermaligen einfachen Eaiferlichen X 
act (31. Dec. 1851) wieder aufgehoben. 

Die übrigen deutſchen Regierungen ahmten dieje in den beiden Großſtaaten gegebı 
fpiel einer Staatsſtreichspolitik zum allergröpten Theil nad. Theil wurden ganze Verfi 
(zum Theil auch ſolche, die ſchon vor 1848 in Kraft beftanden, 3.8. in Kurheſſen), theil 
ſtens wichtige Theile folder, namentlih Wahlgefege, welche unbequem waren, mit einer 
ftrich bejeitigt und andere an deren Stelle gejegt. Bon den größern deutſchen Stanten 
Baiern den Ruhm, ji von allen und jeden Staatöftreichen frei erhalten zu haben, 
fleinern haben Braunfhweig, Oldenburg, Sahjen- Weimar, Sadhjen-Meiningen, 
Koburg-Botha, die beiden ſchwarzburgiſchen Kürftenthümer und das Fürſtenthum Reuß 
Zinie dieſes günftigere Geſchick infofern getheilt, als daſelbſt die 1848 vorgenommen 
lichen Reformen entweder unverändert beibehalten, oder doch nur im verfaſſungsmäßig 
abgeändert worden find. 

Der bei weitem am meiſten epochemachende Staatöſtreich der legten Jahrzehnte waı 
in Sranfreih am 2. Dec. 1851 durchgeführte; durch venfelben ward die auß der Rı 
von 1848 hervorgegangene republifanifche Verfafjung nad gewaltfamer Zerjpren; 
Nationalvertretung und Verhaftung einer großen Anzahl ihrer Mitglieder dem W 
befeitigt, wenn auch dem Namen nad noch vorläufig beibehalten und die Wiedereinführ 
militärifh-autofratiihen Gewalt unter ver Form des erblihen Kaiſerthums vorbereite 
dann ein Jahr fpäter wirklich ind Leben trat. 

Die zulegt genannte Reihe von Staatsſtreichen, der neuefte franzöfifche und Die in 
ſchen Staaten, find infofern von hervorragender praftifcher Bedeutung, als die dadurch ge 
politifhen Zuftände in den betreffenden Staaten im wefentlihen noch jegt fortbeiteh 
genommen Ofterreih, wo durch dad Februarpatent von 1861 wieder ein verfaflung 
Zuftand angebahnt wurde (der aber eben in dieſem Augenblid, 21. Sept. 1865, wiede 
rirt wird, Inden ein kaiſerliches Manifeft die verfaffungsmäßige Reichsvertretung, ven R 
6i8 auf weitere8 juspendirt), und Kurbefien, wo durch Beſchluß deſſelben Bundestages, : 
den Umſturz der kurheſſiſchen Berfaffung fanrtionirt hatte, 1861 eine Rückkehr zu derſel 
fand. Außerdem ift nur noch ein Staatöflreich, jeboch von untergeorbneter Bedeutung 
zeichnen, der bisjetzt noch nicht wieder ungeſchehen gemacht worben: daß ift Die inı Jal 
von dem Kürften der Moldau und Waladei, Cuſa, einjeitig (offenbar nad) dem M 
2. Dec. 1851) unternommene Verfaffungsänderung. Dagegen iſt über die Staatdf 
Neapel und Spanien, ebenfo wie über ven 1826 in Bortugal von Dom Miguel verjud 
gleichen über jenen, wodurch dem mit Holland vereinigten Belgien die lediglich von di 
ordneten Hollands angenommene, von den belgifchen dagegen abgelehnte Verfafſung g 
aufgedrängt ward, die Geſchichte ſeitdem längft Hinweggegangen, hat die dadurch willfi 
ſchaffenen Zuflände, zum Theil auch ihre Urheber ſelbſt, hinweggefegt und in allen jenen 
eine verfafjungsmäßige Rechtsordnung hergeflellt. Ungeſchehen gemadt find auch d 
fahen Staatsftreiche, durch welche wiederholt, und namentlich feit 1851, das gute Ned 
wig=Holfteins von der däniſchen Gewaltherrſchaft beprängt und vielfach, verlegt ward, w 
leiver die Herftelung endgültig geordneter Nechtszuftände in dem von Dänemark freig 
Lande auch jetzt — faft ein Jahr nach dieſer Befreiung — noch auf fi warten läßt. 

Manche Publiciften haben geradezu ein Recht, ja unter Umſtänden eine Pflicht des 
ſtreichs ſtatuiren wollen. Allein, wollte man auch zugeben, daß ein Nothſtand der &ı 
denkbar wäre, wo dad alleräußerfte libel von derjelben nit wohl anders abgewen! 
den fönnte ald mit Durchbrechung der für den geregelten Lauf der Dinge geichaffenen 
Een und Formen gefeglihen Handelns, jei e8 von oben oder unten, fo wird doch, ob 
benen Ball ein folder Nothſtand vorhanden fei, immer äußerft ſchwer auszumachen ſei 
ſelbſt dann wäre allemal erft wieder zu fragen, ob dem Übel nicht auf andere Weiſe« 
einen förmlihen Bruch mit den beſtehenden Rechtszuſtänden abzubelfen fei, dies um jo = 
bem Inhaber der Staatögewalt allezeit eine Menge Mittel zu Gebote flehen, um durch a 

und fräitige Handhabung der, wenn au nah (ounnollfommenen Verfaflung jeneäufperd 
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zigkeit, dieſelbe zu brechen, fern zu halten. Auch gibt e8 in der ganzen Geſchichte der Staats: 
be wol nur äußerft wenige Fälle, wo nicht auf feiten des oder der Urheber eines ſolchen 
ıtöftreich8 der nachweisbare, gewöhnlich jehr bald thatſächlich hervorgetretene Hintergedanke 
üge, die angeblich nothiwendige „Rettung des Staats’ als bloßes Mittel zur Durhführung 
wo anders hinzielenver oder Doch weit Darüber hinausgreifender Abſichten zu misbrauchen, 
nun der perfönlichen Herrſchſucht, oder der Verwirklichung reartionärer, feudaler, bureau= 
Ih-abfolutiftifcher oder fonft welcher Parteitendenzen. Die Braris der methodifchen Staats- 
he ift fo neu, daß ſich eine wiffenfchaftliche Theorie varüber noch nicht gebildet hat. Dahl: 
n in feiner „Politik“ z. B. ſchweigt darüber ganz, Bluntſchli in feinem „Staatsrecht“ ſpricht 
ſehr beiläufig davon, erflärt fih aber gegen eine dauernde Anderung der Verfaſſung auf 
m Wege. K. Biedermann. 
Staatöverbrechen. Jede Verlegung der dem Staat fhuldigen Pilichten iſt eine Ver: 
13 des Staatd. Allein es beftehen in vieler Beziehung manche fehr wichtige Unterſchiede. 
nacht e8 3. B. einen großen Unterſchied, ob eine derartige Pflichtverlegung mit einer Strafe 
t werben fann und wirklich belegt erfcheint, oder ob dies nicht der Fall ift: ferner, ob die 
ihe Prlihtverlegung als unmittelbar dem Staat zugefügt betradjtet wird, oder ob der 
ıt nur in einem feiner Glieder fi felbft verlegt fühlt. , 
Zwiſchen viefen beiden legten Fällen finden infofern viele Übergänge ftatt, ald die. Ver: 
agen vieler Glieder des Staats felbft wieder wie unmittelbare Verlegungen des Staatd 
ichtet werden können. Aud von den nicht flrafbaren refp. der linterftellung unter eine 
mmte Strafe unfähigen Fällen bis zu dem erften Ball, wo eine Strafe wegen Pflidt- 
hung gegen den Staat möglich ift, gibt e8 manche feine Ubergangsſtufen und, wie die 
ſten Pfligtverlegungen, fo Eönnen ſich auch die allerichwerften Verbrechen gegen ven Staat 
Umftänden in dasjenige Gebiet verlaufen, mo, felbft ven Gefegen zum Trog, die Strafe 
öglich ift. | 
Verbrechen und Vergehen, durch weldhe a potiori an einzelnen Unterthanen die allgemeinen 
lihen und fittlihen Grundfäge der flaatlihen Ordnung, beſonders aber die vom Staat 
ihrleifteten Rechte des Privaten auf Integrität des Körpers und feiner freien Bewegung 
auf Integrität des Eigenthums verlegt und der Staat demnach in feiner üffentlichen 
zung mittelbar geftört ift, find gemeine, bürgerliche Verbrechen oder Vergehen. Diejenigen 
rechen und Vergeben aber, durch melde a potiori der Staat in feinen weſentlichen Grund: 
und Grundeinrichtungen, in feinem Oberhaupt, feiner VBerfafjung, feinem Territorial⸗ 

ide, in feinen Organen auf irgendeine Weife unmittelbar, widerrechtlich verlegend an: 
fen mird, kann man Staatöverbreden, Stantövergehen, im allgemeinen ftrafiwürbige 
gefährliche Handlungen nennen. 
Bas dazu gehöre und wie die einzelnen hierher zählenden Handlungen zu ahnen feien, 
t natürlich am meiften von dem Grade der Ausbildung eined Staatd ald folder und von 
Beifte derſelben ab. Ein vollfländig entwickelter, feines Weſens bewußter, gejunder und 
Bfähiger Staat mit einer wahrhaft humanen Grundlage wird in dieſer wie in jeder andern 
Hung ein ganz anderes Bild varbieten als ein fogenannter Staat, bei welchem dieſe Vor⸗ 
gungen ganz oder theilweife fehlen. Je empfindlicher ein Staat gegen directe Verlegungen 
eſto weniger organifches Lebensbewußtſein wird er haben, und der Grad feiner Empfind⸗ 
it wird in der Regel von den Grad feiner wahrhaft organifchen Ausbildung abhängen. 
iefer no) fehr gering, ift mad man Staat nennt mehr erft eine lare Conföüberation, fo 
man überhaupt wenig von Staatöverbredhen wiſſen. Erſcheint aber ein Staat mehr als 
nechanifch geeintes, abjolutiftifch oder gar deöpotifch zufammengehaltenes Ganze, fo werben 
im organiſchen Staat denkbare Staatöverbredhen ihm fremd fein, dagegen eine Menge von 
lungen dazu zählen, die in einem organifhen Staat nicht dazu gerechnet werden oder doch 
ngere Bedeutung haben. Unter ven betreffenden Gefegen wird auch injofern ein großer 
erſchied vorkommen, je nachdem durch diefelben eine neue Staatsfhöpfung oder doch Staatd: 
tung, Regierung, gegen die in ver Neuheit liegenden Schwächen geftärft, je nachdem in 
elben ein gleichſam erft erwachendes Staatsbewußtſein zum Ausdruck gebraht und gegen 
Nachwirkungen früherer Zuſtände geſchützt, je nachdem endlich gegen revolutionäre oder 
ionäre Gärungsſtoffe und Gewaltausbrüche mit Energie Fronte gemacht werden ſoll, oder 
beſonders gefährliche Momente nicht gegeben ſind. 
Wenn der Ausgangspunkt für den Begriff eines jeden Staatsverbrechens eine beſtehende 
iche Ordnung und das poſitive einſchlaͤgige Strafrecht fein muß, fo iſt es Har, daß nicht 
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alle Staatsverbrechen geſtraft werden koͤnnen. Denn einmal entzieht fich bei 
nochwendigen juriftifchen Unverautiwertlichfeit des Souveräns jede Handlung deſſe 
von einem Unterthan begangen, ein Staatsverbrechen wäre, z. B. der Umſturz der 
Verfafſſung durch einen glücklichen Uſurpator, durch einen gelungenen Staatsfl 
Strafverfolgung ; daſſelbe gilt bezüglich jeder gelungenen Revolution von unten na 
endlich beweift Die häufig vorfommende Nothwendigkeit politiſcher Amneſtien, dag 
großen politifhen Entwidelungen verbundenen juriſtiſch unzweifelhaſten Etaatövı 
Intereffe des Staats jelbft nicht immer Durch Strafe gefühnt, jondern nur durche 
Transaction gleihjam aufgehoben werben können. 

Sieht man jomit leicht ein, daß die ſtraffe Rechtsſtaatstheorie auch bier nicht aı 
daß das Wohl und die Sicherheit des Staats von ganz andern Dingen als von 
beflimmungen über Staatöverbreigen abhängt, fo kann doch fein Zweifel fein, 
normalen Zuflände jedes Staats folde Strafbeflimmungen nothwendig find. Dei 
Buflände die Harmonie des Volksbewußtſeins mit den jlaatliden Einrichtung 
iegen und ein rechtes Volksbewußtſein durch nicht mehr gefränkt werden kan 
birecte Berlegungen bed Gemeinweſens in feinen Hauptbeſtandtheilen, fo ift, ' 
normale Zufland und deſſen materielle Bafis, pas damit harmonirende und in ihm 
Heiligthum erkennende Vollöbewußtfein erhalten werde, für die Verlegung d 
Sühne nothwendig, und dieſe liegt eben in ver entſprechenden Beftrafung des Staatl 

In Zeiten und unter Zuftänden, welche feine Freiheit der politifhen Meinr 
und nur blutige Strafen kennen, ift e3 natürlich, daß jelbit die geriugſten Attent 
Öffentliche Autorität, namentlich gegen ven Staatéchef, als ſchwerſte Staatsverbr 
derrath, Majeflätöverbreihen u. f. w., mit dem Tode beftraft werben und zwar auch 
fie in der patriotifchiten Abſicht und in der unſchuldigſten Form nichts anderes jint 
perjönliden An: und Abficht des Souveräns entgegenlaufende Meinung, ein vaf 
Kan, sine humoriftifche ober ſatiriſche Auffaffung eines Öffentlihen Misſtandes. U 
haben den Krieg gegen die Todesſtrafe mit beven Aufhebung für politiihe Ve 
gonnen !) und in der Freiheit der politiihen Meinung ein neues Mittel gegen 
gefunden, die ihr ſchlechtes Gewiſſen durch den Rückzug in die Gefängnißhöfe befer 
wur noch als äußerite Gonfequenz des Staatsnothrechts, dann aber, wie 3. B. im X 
und Kriegtzuſtande, eben nur für ſchwere Staatöverbreden in Ausnahmszuſt 
wenabar fein wird. 

Die neuern Befege itellen eine Menge von flrafbaren Handlungen auf, meld 
den Begriff der Stastöverbrechen rechnen kann. Wir wollen die mwichtigften derjelbe 

1) Der Hochverrath. (S. die Art. Hochverrath, juriſtiſch und politiich.) 
gefährliche Zufammenrottung, welche nicht Hodverrath ift, d. H. die Zufammenr 
Menſchenmenge zu dem Zwei, dem Souverän eine Entſchließung abzunöthig 
Erlaffung und Ausführung einer Entſchließung des Souveränd zu hindern. De 
ob man dieſelbe veranlaßt und leitet oder nur daran theilnimmt, im legtern Fall, ob 
oder unbewaffnet geſchieht, macht in der Strafe weſentliche Unterſchiede. Thätige R 
Strafloſigkeit. Ob die fragliche Entſchließung eine verfaſſungsmäßige mar oder n 
den Thatbeftand feinen Einfluß. 3) Landesverrath. Dieier befteht darin, daß ei 
oder eis im Inlande fi aufhaltenner Ausländer in der Abſicht, einen Krieg herl 
entweber fi mit einer auswärtigen Regierung oder einem auswärtigen Gewalth 
Interbanblung einläßt, oder auf andere Weije Beranlaffung, Vorwand oder & 
einem folden Kriege gibt, ferner darin, wenn ein Inlänver während eined Krie— 
lichen Heere Dienfte nimmt, der feindlihen Macht Vorſchub leiftet over den Yaı 
Hinderniſſe legt und NachtHeile zufügt, endlich darin, daß mit Gefährdung des Etui 
getragenes Staatögeihäft mit einer fremden Negierung treuloß geführt, Urkunden 
Beweismittel, welche ſich auf Rechtsverhältniſſe zu andern Staaten beziehen, verfä 
drückt ober vernichtet, Urfunven, Actenftüde, Plane oder Nachrichten, deren Geh 
bad Wohl des Staats erheiſcht, wiſſentlich einer fremden Regierung mitgetheilt oderr 
werben. Die Strafe iteigt vom Zuchthaus bid zur Todesſtrafe. 4) Angriffe gegen 
wärtigen Staat oder defien Oberhaupt werben regelmäßig nur auf Antrag ver a 

1) Sulla, der Erfinder der Proſcriptionen, hatte, nachdem ex in ben unbeitrittenen Beil 
srlommen, dia Tobenfizaie fogex Bir ven Aanchverratk abgeichafft. 
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ſierung beitraft. 5) Verleitung von Militärperfonen und Landwehrmännern zur Untreue 
Ungehorfam. 6) Ungefeglide Bewaffnung und unbefugte Bildung bewaffneter Haufen, 

ũhrung derjelben und Betheiligungdaran. 7) Werbung zu fremdem Militärvienft. 8) Offent- 
mündliche oder fchriftliche Angriffe auf die Grundprincipien der Gefellihaft wie Fun⸗ 

‚entaleinridtungen ded Staats, fei es in ernfter oder [pottender Norm, der Verſuch, in der: 
en Weiſe gegen einzelne Stände ver Gejellihaft Verachtung over Haß zu erweden, oder 
5 Audftreuung wijjentlich falſcher Nachrichten oder Gerüchte die Beunruhigung der Staats⸗ 
Dohner, die Störung des öffentlihen Vertrauens, Gehäfligfeiten oder jiherheitägefährliche 
ammıenrottungen hervorzurufen. 9) Nichtbeachtung ver in Kriegszeiten gegebenen Sicher⸗ 
Svorſchriften. 10) Majeftätöbeleivigungen. (S. Majeftat.) 11) Verſchiedene Handlungen 
n das Anfehen ver Obrigfeit und anderer mit Öffentlidem Charakter befleineter Verfonen, 
örden und Verfammlungen, namentlih: Beleidigung der Staatsregierung, des repräſen⸗ 
sen Körpers, öffentlicher Behörden und der bewaffneten Macht, Beleidigung der Amtsehre 
einer Berfonen, ungebührliches Benehmen vor öffentlichen Behörden, Anmaßung öffentlicher 
ser, Dienfte und Dienftzeihen, VBerunglimpfung königliher Wappen, Hoheitözeihen und 
igfeitlicher Bekanntmachungen, Beleidigung audwärtiger Regierungen, Behörden und 
ımten. 12) Offentlihe Aufforderung zum Ungehorſam gegen die Gelege, Verordnungen 
competente Obrigkeit. 13) Wiperfegung gegen die Obrigkeit und ihre Organe mit Gewalt 
Gewaltandrohung. 14) Gewaltthätigkeit gegen Beamte und andere in öffentliden 
ictionen ſtehende Berjonen. 15) Aufftand, d. 5. Zufammenrottungen einer Menſchenmenge 
vem Zweck, eine der sub 13 und 14 bezeichneten Handlungen audzuführen. 16) Ver: 
edete Arbeitdeinftellung von feiten ver Yabrifanten, Gewerbsmeiſter oder Arbeiter, um eine 
igkeitlihe Verfügung reſp. deren Unterlaffung zu erzwingen ober an ver Obrigfeit Rache 
sehen. 17) Befreiung von Gefangenen, mit und ohne Gewalt. 18) Rückkehr eined Ver: 

en und Bruch der Polizeiauffiht wie politifcher Aufenthaltsverbote. 19) Verlegung 
er Siegel. 20) Das vffentlihe Vorſchlagen einer Maßregel, durch welde die Mis- 

Agung eines richterlihen Lirtheild audgefprochen werden foll. 21) Verſchiedene ftrafbare 
Bölungen bezüglid der Wahlrechte, namentlih: Gewalt und Drohung bei Ausübung des 
thlrechts, Wahlbeitehung, Fälſchung ver Wahlzettel, Wahlzeihen und Wahlprotofolle. 
Störung des Öffentlichen Friedens dur) eine Zufammenrottung, Störung des Haus: und 
Igionsfriedens. 23) Fälſchung von Geld, Stempelpapier und Briefmarken. 24) Fälſchung 
ıMliher Urkunden und Linterprüdung derſelben; Fälſchung öffentlicher Greditpapiere. 
Selbſt die jtrafbaren Handlungen in Bezug auf den in, das Handgelöbniß und beſchwo⸗ 
Zeugniß, endlid gegen die Sittlichfeit, namentlich die öffentliche, gehören gewifjermaßen 
Bierher. 
Bir haben dieje Aufzählung dem neuen bairijhen Strafgejegbud von 1862 entnom: 
und glauben um ſo mehr hierzu und veranlaßt, ald der allfeitig anerkannte Ruhm der 
Schen Strafgejeßgebung in dieſem Geſetz jih neu bewährt bat. Ohne Ziveifel liehe ji 
Diefe oder jene Begriſſs- over Strafbeflimmung mandes äußern, allein die etwa zu 

enden Mängel werden für ven Tieferblidenven ihren Hauptgrunn, was die Verbrechen 
® den Staat anlangt, immer mehr in dieſem Gegenffand ver Gejeßgebung als in den 
Wenden Gefegen jelbit finden. Dan hätte manches andere machen können; ob aber das 

deshalb im ganzen befjer geworden märe, ift eine andere Frage. Jedenfalls ift durch dieſes 
einer der größten und ſchon von Heffter, „Deutſches Strafrecht”, 6.198, Note 1, hervor: 

Benen Miöftände ded gemeinen deutſchen Strafrechts, näuilich die große und gefährliche 
@meinheit des Begriff des crimen majestatis, beieitigt; es jind nicht nur viele einzelne 
gorien gebilvet, welche an ſich ſchon eine feinere Abſtufung der Strafe zulaffen, ſondern aud) 
mehalb der einzelnen Kategorien die verſchiedenen Fälle ausgeſchieden und der ganze Proceß⸗ 
24 wie die Zumeffung der Strafe beſtimmter und gerechter möglidy geworben. Im übrigen 
Stade das Staatsverbrechen eing jener Themata, bei welchem, wenigſtens was die wichtigern 
@ angeht, der gute Bürger Gott bitten muß, daß Biefelben möglichft jelten praftifch werden 
daß Staat und Gejege jo beſchaffen jeien, daß niemals nur auf dem Wege eined Staat®- 
Techens die Reform ver beftehenden Zuſtände angeftrebt werden will und Fan.) 

J. Held. 

Staatsverfaſſung, ſ. Staut. 
— — 

DE. BSochverrath (politiſch) und Mejekät. 

— 
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Staatsverwaltung.) Es wurde bereits unter dem Art. Megierung hen 
wie für die verfchiedenen Seiten der flaatlihen Kraft: und Lebensäußerungen eine 
techniſchen Bezeihnungen im Brauch fei, die jich theild aus unferer romaniſchen T 
der Staatswiſſenſchaften, theils aus den verſchiedenen allerlei politiiche Zmede x 
modernen Theorien über ven Grund, Umfang, Zmede, Scranfen u. f. w. ver € 
ergeben, und wie fi) gerade aus den angegebenen Gründen eine fefte Terminolog 
gebildet habe. 

Die Berfonification des Staatd und feiner Gewalt, die ber Form nad volle 
ftellung der lebendigen und lebensfühigen Rinheit des Staatd iſt der monarchiſche 
die volfendetfte Darftellung des Lebens im Staat und ver lebendigen ftaatlichen Ei 
viele, troz mangelhafterer @inheitöform, in der idealen Republik, d. 5. demjenige 
welchem die monarchiſche Form entweder nur ausnahmsweiſe (wie bei der Dictatu 
vollftändig (wie bei den Conſuln, Präfidenten u. ſ. m.) vorfommt. 

Jeder Staat, vom Anfang an das Product des mit dem Natur: und VBernunfi 
@efelligkeit übereinftinnmenden Willens der Menfchen, hat eben durch diefe beid 
feine befonbere Beftalt bekommen. In diefer liegt der ihn felbft organilirt habend 
Grundgeſetz — und alle feine Thätigfeit, die nun im Lauf der Zeit lediglich in Willen: 
beſteht, welche die Vervollſtändigung, Ausbildung, entſprechende Reform, autbentifd 
jener Sagung und Grundordnung zum Gegenftande haben, kann man die gejeßgebe 
Die Geſetzgebung ift demnach keineswegs nur eine Willendfunction, fondern jie m 
werben, wenn jie auch nur al8 Wille erfannt werden foll. Entſpricht dem fi 
lebendigen Wefen des Staats aud) eine fortwährende Lebendthätigfeit, fo kann dad 
ein Hemmniß, fondern nur eine Ordnung derfelben jein. Da diefe Orbnung den 
Freiheit und Geſelligkeit zugleich entipriht, fo muß fie auch vollzogen und aufr 
werben. So ergibt fi) die fogenannte Grecutive der Geſetze im allgemeinen und 
pflege als ein befonderer Theil derfelben. Innerhalb der durch Die Geſetze gezogenen 
Schranken aber findet im Staat ein unendlich reiches und manichfaltiges Leben 
eirculirt in zahllofen Schwingungen das, was man bie Lebendfraft des Staats n 
nicht rein, nicht ohne Hemmniſſe und Begenftrömungen des Individuellern, aber, 
Staat lebt, fletd fiegreidh über alle Gärungsſtoffe und Hinderniſſe. Dieſe legter 
des Staats, welche von dem Weſen des Staat3 überhaupt und in jedem concreter 
deffen eigenthümlichem Wefen beftimmt wird, welche alle Kräfte ver Einzelnen dem S 
fie ſtaatsgemäß verarbeitet, erhält und fleigert, endlich aber faſt gleichzeitig wieder 
durch alle befondern Kreife hindurchgehen läßt, iſt e8, die man Verwaltung nenne 
muß Klar fein, daß Erecutive und Nechtöpflege jelbft Zweige der Verwaltung, 
Staatöperfönlichfeit innerhalb ver Gefegesfchranfen find, und dab, wie in der grun 
erfien Drbnung jedes Staats, jo auch in jeder Thätigfeit, welche auf Abänderung 
beftandes gebt, etwas von der Verwaltung liege, daß ferner auch die Verwaltung ül 
ordnende Thätigkeit und namentlich die Verwaltung der Juftiz mit der gefeßgebende: 
verwandt fei. Die reine Erecutive aber ift die logifche Sonfequenz des Lebend des 
der Autorität jeiner Anorbnungen, bezieht fi ſowol auf rein geſetzliche mie ad 
Vorſchriften und ifl, ohne geſetzgebende Kraft nichts, jenes Gebiet der ſtaatlichen 
welches am reinflen nur Verwaltung und daher theoretifh am fhärfften von 
Gebieten der ftaatlihen Lebenstbätigfeit gefchieden werden fann, freilich aber dadr 
Beobachtung und Aufrechthaltung der @efege vie erfte Pflicht eines jenen Bürgers if 
an feinen Theil zum Vollzug jedes ihn treffenden Geſetzes beitragen muß, doch n 
allgemeine politifhe Thätigfeit übergeht. 

Die Binheit des Staats ift auch die höhere Einheit aller dieſer verſchieden 
thätigfeiten, die eben nur in dieſer Einheit ihren Charakter als ſtaatliche Leben: 
ihre Sanction gegenüber ber individuellen Freiheit empfangen. In diefer Einhei 
der Grund, warum es falſch ift, wenn Stein, „Berwaltungdlehre”, Wille und T 
Bezug auf legtere Vollziehung und Verwaltung fharftrennt und behauptet, daß die! 
vom Staat feinen Begriff der Verwaltung babe und in ihrer bisherigeu Geftalt g 
fei, ver Staatölehre über die Berfaffung hinaus den Weg zu zeigen. Denn jeden 

1) @ine fehr forgfältig gefammelte Zufammenftellung ber Literatur über dieſen Gegen 
wir in unferm Werk: Staat und Geſellſchoft, U, ABI, Rote 869, gegeben. 



Staatöverwaltung 641 

plicite‘ wurd eine philoſophiſch richtige Begründung ber Berfaffungdlehren aud die 
ophiſche richtige Begründung der Berwaltung gegeben, und wo nit, aud erfiere gar 
‚vorhanden jein fönnen (a. a. O., S. 4 ig.). 
Jene Ginheit des Staaıd iſt ed aun, welche wir im höchſten Wortſinne „Regierung“?) 
ant haben. 
58 kann Zeiten und Völker geben, in welchen das Organ dieſer Ginheit jo beſchaffen iſt, 
Geſetzgebung, Erecutive und Die geſammte Rechts- wie Adminiſtrativverwaltung nur 
daſſelbe ſtattzuñnden ſcheint, we alſo nicht bles der unvermeidliche Gedanke herrſcht, daß 
ieſe Zweige ter Staatsgewalt von dem Staatseinbeitsorgan formell ausgehen und durch 
be ihre äußere Sanction empiangen müſſen, ſondern auch der Wille zu jeder ſtaatlichen 
und Die That ſelber lediglich oder doch vorzüglich Sache dieſes einen Organs iſt, und 

dere Organe für Geſetzgebung, Rechtspflege und ſonſtige Adminiftration entweder gar 
‚wer doch nur ſebr unvollſtändig entwickelt und nicht ſcharf getrennt voneinander vorhanden 
Died if z. B. der Fall in dem kleinen patriarchaliſchen Staat wie in deſſen entarteter 
ler Darfiellunzg durch ven Großſtaatsdespotismus; aber auch in ten kleinen Stadt⸗ 
lifen, welche das Ideal des clajiiihen Staats waren. Tort if der Horbendei wie der 
despotiſche Alleinderriher alled in allem. Mit dem Überprieiterihum, welches er 

ulich auch befige, vereinigt er alle Macht und Krafı des Ganzen in jih; jein Wille ift 
„ſein Arm int zer Bollzug, jein Wort ver Richterſpruch, und jeine Hausverwaltung ifl die 
EStaatörerwaltung. Seine Organe find nichts ald blinde Werkzeuge. In ven clajfiihen 

Klifen it das Volk ver Sourerän. Durch das Inſtitut ver Sklaverei verhält es ſich zur 
n Ubermaſſe ver Berölferung wie der vollkommenſte Teöpor jich zu jeinem ganzen Bolt 
it. Die Volfdseriammlung, tie nermöge des Ausgangs allen antiken Rechts nicht vom 
ben, ſondern vom Burger, nie eine demokratiſche jein fann, ift das verfafſſungsmäßige 

B der Staatseinheit, die ñe nicht ſowol repräjentirt oder Ferjonificirt, ſondern durch melde 
ws al3 eine Ginheit erihein:; die Volksverſammlung gibt Gejege, ſpricht Recht, erlapt 
paltungäverfugungen und bar nad den naturliden Anforderungen bes Bollzugs, ſofern 
Beiondere Grecurion nothwendig mar, ihre beiontern Vollzugsorgane. Die ganze Ma: 
Kur der claitiihen wie jeder Nepublif erſcheint ald Bellzugsorgan des ſouveränen Volks⸗ 
RB. Zu einem jolden wird aud jener einzelne Bürger, ſowie er, von der allgemeinen 
xrpflicht geiragen, ald Ginzelner 5. B. ald öffentlicher Anfläger, auftritt. 
Bir fönnen hier dieſe Ericheinungen nicht genauer würdigen: nur auf das Eine wollen 
ufmerkjam machen, daß der Despotismus zırar einen hohen Grad von Cinheit, aber Fein 
ifches Leben in die Regierung bringt, daß ierner Die Ginrigtungen der claſſiſchen 
Hifen jevenialld nur für „eivitates’‘, das heißt Stadtftaaten, paſſen fönnen, ih übrigens 
wen keineswegs erprobt haben, ıheild weil der Stadtſtaat der natürlichen Erpanjickraft 
Golks nicht entſpricht, theils weil die ganze Ginrihtung die Sklaverei zur Vorausſegung 
xD endlich weil ihr nicht bles ber höhere Grad ter Einheit, jondern auch die eine lebensvolle 
% bedingende mapnolle Anerfennung ver Mannibialtigkeit und Verſchiedenheit ver 
Hen und ſocialen Lebenstbätigkeiten abgebt. 
üe europäiſchen Bölfer baben in ver feudalen und abjolgrittiihen Veriode ihrer ſtaatlichen 
a gewiffermagen tie Schidjale ver Völker ver Alten Welt in eigentbümlicher Weile, wie 
br Gharafter, ihr Verhältniß zur Vergangenheit und namentlich vie geſchichtliche Ent⸗ 
ang des Chriſtenthums bei ihnen mit jih bringen mußte, durchgemacht und find gegen⸗ 
y auf einen von den Standpunkten ded ganzen Alterthums weſentlich verſchiedenen Stand- 
gekommen. Terjelbe darakterijire jich durch folgende Momente: 
) Die Herribente Einheins- orer Regierungsrerm if die Monarchie. Gejepgebung, Voll⸗ 
ag, Rechtspflege und Berwaltung ninden alſo alle zujammen in vem Monarchen, dieſer 
ification des Staats, ihre höhe Ginheit. Der Monard ericheint jedoch weniger ald der 
Kuglickite Ausgangs- orer legte Zielpunft, jontern vielmehr ald ver unentbehrliche Knoten⸗ 
„als das Herz, zu welchem alles Lebensblut hinjtrömt, um von da nad) den Geſetzen des 

> Etein, I, 18, nenn: Regierung die vollziebente Gewalt, intefern fie von ben aus bem fittlidyen 
etlichen Crgmiemue tes Staats fich ergebenten Princivien durchdrungen il. Die Verſchieden⸗ 
Bbifchen Bollziebung un? Regierung icll tarın befteben, Daß jene das organifche, Diele Das principielfe 

ver wirklidgen Thangkeit zur innern Selbäbeflimmung der Etaatererionlichkeit enthalte (X). 

Bate-Eerifon. XIII. 4l 
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Organismus widder in alle Organe ſich zu vertheilen. Der Monarch iſt denmach 
Inhaber eines „pouvoir executif‘, noch iſt er perſoͤnlich alleinige Quelle des € 
frei willkürlicher Verwalter, ſondern die organiſche Einheit von allen, perjontfi 
lehtere als das hödifte Geſetz aller feiner Regentenhanblungen, während er, weil Ro 
alle Staatshandlungen mit dem formellen Stempel ihrer Staatsgemäßheit ver 
Seine Gewalt ift demnach auch fein „pouvoir neutre” in dem Sinne, daß jie kein 
ober nur ein „pouvoir’‘, welches nicht die ganze einheitliche Stantögewalt umfaßte, w 
ſie ift deshalb ein „pouvoir neutre”, weil fie feinen einzigen Act der ſtaatlich 
äußerung nur einjeitig in Bezug anf nur ven einen oder nur den andern Zweig bi 
Lebenothatigkeit aufzufaſſen beſtimmt if. 

2) Das zum Staatsprincip gewordene Weſen des Menſchen mit feinem Di 
Freiheit and ver Geſelligkeit führte zu dem leitenden Gedanken, daß die Grenzen 
ber Freiheit und ber Ordnung möglichſt feftgeftellt und dadurch Staat wie Individr 
alfo die Action beider geflärt und nothwendig im gegenjeitigen Intereffe gefteiger! 
Folge hiervon war die Unterſcheidung der Gefeßgebung, welcher jene Aufgabe zun 
mußte, und der Verwaltung, ald jener Befamnitthätigkeit des Staats, welche i 
diefer Gefege, und inſoweit dieſelben nicht außreichen, auch außer und über dent po 
nach vem organifchen Geſetz des Staats zu bemegen hat. Ein Theil der Bermalrun: 
Rechtspflege, mußte natürlich allein der Handhabung und Aufrechthaltung der Gef 
werben, und ihre Eigenthümlichkeit erflärt ſich theills au8 der befonvdern Natur des 
ves pofitiven Rechts überhaupt, theils aus ihrer Beflimmung für den Dienft i 
Eine weitere Folge des ubenangegebenen mobernen Staatöprincipe und ver 
ergebenden Anforderungen an ein ihm möglichſt entſprechendes Geſetz war vie, 
Erlafſung neuer, wie flr authentijche Interpretation und jete Veränderung befteh 
ober für die Verwaltung ver Gefeggebung, Für die auf die Geſetzgebung fi 
Negierungsthätigfeit, befondere Formen (die conflitutionellen) entwickelte, we 
ihrem vofltiven Beſtand in England von felbft bilveten, in andern Staaten aber ni 
nachgemacht, fondern deshalb angenommen wurden, weil realiftifche und ſitt 
®rhnde bei der Anerkennung des erwähnten Princips ihre Cinführung zu einem 
Imperativ machten. Esliegt aber ebenfoinder Natur des Geſetzes reſp. derjenigen 
welche der Hauptſache nach ubereinftinnmend nach alten VBerfaffungen zur conftitutfo: 
gebung reffortiren, wie in dem Weſen der conftitutionellen Geſetzgebungsformen, 
großes @eblet ver ſtaatlichen Thätigkeit übrigbleiben müſſe, welches zwar nidyt von dei 
Stantöprincip, wohl aber von den conftitutionellen @efeßgebungsformen erim 
(Gebiet des Verordnungérechts, Apminiftration im engern Sinne). Für dieſes & 
Sonverän allein, mit verfailungsmäßig nothwendigem „votum consultativum” e 
ratho u. f. w. oder ohne ein ſolches, das Geſetz, welches aber Verordnung heiß! 
nichts an dieſem Grundgeſetz, daß der Minifter die betrefienden Erlaſſe des Souv 
zelchnen muß, wenn fe vollziehbar ſein ſollen, oder daß er ſeine Contraſignatu 
kann, und daß die Miniſter ſelbſt „kraft allerhöchſten Befehls““ autorifirt ſind, o 
fung des Souveräns gewiſſe Verwaltungéerlaſſe zu machen. 

In dieſe Entwickelungen ſind aber mehrere grobe Irrthümer verwoben. Dazu 
Theorien von der Aufhebung alles perſoͤnlichen Einflufſes des Souveräns, von der 
des Geſetzes, der Gerichte ober der ſogenannten Legislative, von der ausſchließlichen 
Staats auf Gefeggebung und Rechtspflege oder vum Rechtöftaat, welche letzter 
falſch ift, wenn ſie Die eigentliche Berwaltung dem andern Gebiet nit für vollſtändi 
erfennt und dieſes auf Koſten der erftern zu erweitern ſucht, die Regierung in unfe 
vie Höhere Einheit über beiden ignorirt, der conflitutionellen Geieggebungsferm bi 
der Unfehlbarkeit beilegt und überfieht, day in der Staatseinheit der Grund liege, 
riſtiſch- und abminiftrativ gemifchte Sachen mit trennbaren und ımtrennbaren Be 
alfo Grenzſtreitigkeiten zwiſchen beiden und Komvetenzconflicte zwiſchen Gejeggebin 
waltung, Juftiz und Apminiftration, unvermeidlich find und ewig bleiben werden 

3) Mit der höhern Entwidelung unjerer Staaten, mit den fleigenden Anfer 
biefelben uno an jeine Glieder, mußte bei der ungeheuern Steigerung des ganze 
Culturlebens au in Bezug anf die Organiſation der ganzen Staatsverwaltung ein 
und einigermaßen ũberall vorkommendes Princip, namlich das der Arbeitätheilung, 
fommen. Dieſes verwirklichte ig: 
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a) Durch eine auch äußerlich durchgefübrte Trennung der Juſtiz von ber übrigen Ver; 
ung. Die reine Juftiz endet mit der legten Inſtanz. Indem das legtinftangielle Urtheil 
dem Recht entſprechenden Willen des Staats , reip. des Souveräns ausſpricht, bleibt dem 
jer der Regierung doch für Ausnahmsfälle das Recht reſp. Amt der Begnadigung, ſodaß 
: in dieſer Beziehung noch eine höchſte organiſche Regierungsthätigkeit übrig iſt. Die 
ig, ſoweit ſie nicht Spendung des geltenden Nechts ſelbſt, ſondern eine Staatsverwaltungs⸗ 
miſation iſt, endet in dem Juſtizminiſterium. 
>) Durch Herbeiziehung populärer Elemente in die Bermaltung ?), wodurch eine Miſchung 
Beamten: und Bolföthätigfeit entfteht und das organiſche Staatsprincip entgegen dem 
aukratiſchen zu einem nah Art und Maß fehr verfchiedenen Ausdruck gelangt. Der An: 
B dieſes Selfgovernment an die natürlihen Gliederungen eines Volks, an die Stände und 
en Berbände, iſt in England am flärfiten. Allein auch dort regt id) immer ſtärker eine 
1, welche felbft die in England ſo jehr modificirten mittelalterli:ariftofratifchen Standes⸗ 
almiffe nicht mehr ald dem organifchen Staatöprincip und feinen gegenwärtigen An: 
rungen entjprechend anerfennt, während zugleich das locale mit jenen Standeöverhältnifien 
engfte verbundene Selfgovernment keineswegs mehr als genügend allfeitig erfannt wird. 
Brineip der Affociation ift in England bisher nur in den ariftofratiichen Kreiſen ſtaats⸗ 
erlich geweſen, natürlich ſtets wieder allein in Berechnung auf die Behauptung der herr: 

wen Ariftofratie. Wo ed ſonſt ſich geltend machte, 3. B. in ven Arbeiteraffociationen, ift es 
Immer gegen die indujtrielle Ariftofratie, alſo gegen den herrſchenden Stand aufgetreten. 
dem Gontinent haben fi zwar bie mittelalterligen Stände in ihrer frühern Bebeutung 
lebt. Mit dem continentalen Adel läpt jich, ſowie er ſperifiſch Ift und zu einer zeitgemäßen 
wm gar feine Anſtalt macht, ein felfgovernmentaler oder politifher Lebensfactor unferer 
men nicht ſchaffen; ver Bauernſtand ift meiftens frei geivorden, aber noch nicht zu einem 

politifhen Leben geeignet und, wie ver Bürgerftand, durch Die Unterhrüdung ober 
große Beichräntung der communalen Selbſtändigkeit jelbft derjenigen Schule beraubt, 
h welche fih in dieſen Ständen ein politifched Leben heranbilden ließe. Für die Herbei- 
ag populärer Elemente zur Staatöverwaltungstbätigkeit erfcheinen daher Diejenigen 
Ntte, welche die Geſetzgebung in focial-politifher Beziehung that, Geſetze über Gewerba⸗ 
Gandelsfreiheit, Affociation, Verehelihung und Anfälligkeit, Heimats- und Armenredht 
namentlich über die Stellung ver Gemeinden im Staat, ald präjudiziell. Ohne ſie wird 
Bopuläre Organifation der Verwaltung entweder nur auf den Papier ftehen oder mehr 
fr als nügen. Am weiteften ift in diefer Beziehung Frankreich zurück. Stände, Affociation 
Gemeindeſelbſtändigkeit kennt das franzöfiiche Recht trug feiner Gewerbefreiheit nicht. 
ben deutſchen Staaten hat Preupen jeinen Gemeinden no immer einen hohen Grab von 
känpigfeit gelafien, die ſich namentlich auch in unfern Tagen fundgibt, aber freilid) durch 
ee Begenjäge paralylirt wird. Belgien und Baden find in Bezug auf bie unmittelbare 
bung von populären Elementen zur Staatövermwaltung am mweiteften gegangen. Während 
rſte res Land in feiner Geſchichte eine gute Bajis für dieſes Princip hatte, muß es erſt der 
sung anbeimgeftellt bleiben, ob die neue badiſche Verwaltungsorganifation nicht in Die 
» per Experimente gehört. 
) Durch eine gewiſſe Trennung der verſchiedenen Zweige der Staatöverwaltung, wenig: 
in ihren höchſten Amtsorganen, in den Minifterien. In den untern und mittlern Ins 
m nämlich (Bezirksämter, Regierungen u. |. mw.) pflegt die Berwaltung, ganz ober doch 
kgren wictigften Seiten, in Ciner Behörde vereinigt zu fein. In der oberften Inftanz aber 
fie felbit in den Fleinern Staaten, wo nur ein einziger Minifter oder Borftand aller Ver- 
angszmweige ift, nad) den verſchiedenen Hauptreſſorts centralifirt, mobei einerſeits die Innere 
me verfelben und die Art des Staats, andererjeit aber auch mande Willfürlichkeit und 
käligfeit maßgebend ift. 
Mach den im Staat fi nothwendig verwirklichenden drei großen Lebensrichtungen bed 
‚en kann man auch drei Hauptrichtungen jeder Staatövermaltung unterſcheiden, nämlich 
Kenorzüglich auf das materielle Dafeindelement gerichtete Verwaltung, bie ber körperlichen 

J Auf dem Sebiet der Verwaltung der Rechtsgeſetze oder der Rechtspflege gefchah dies faft allent⸗ 
Ra die Geſchworenengerichte und häufig durch bie Beiziehung von Kaufleuten zu ben Sanbele> 
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und finanziellen Kräfte des Volks, welcher beſonders das Finanz: und Kriegsminift 
ſpricht. Die innige Verbindung beider Miniſterien iſt bekannt; ihre Trennung aber 
ſich aus dem Princip der Arbeitötheilung ; 2) die vorzüglich auf das intellectuelle 
richtete Verwaltung, welcher das Juſtiz- und Unterrichtsminiſterium emtfpridt, ı 
ſonders wegen feiner Betheiligung am Geſetzgebungswerk, letzteres wegen ber Bei 
Intelligenz für alle organiſche Politik; 3) die vorzüglich auf daß ſittliche Daſeins 
richtete Verwaltung, welcher beſonders das Miniſterium des Junern und des Gult 
chen. Bei der nothwendigen Verbindung eines jeden Culturſtaats mit auswärtig 
und bei ber Repräſentation jedes Staats nad) außen durch feinen Souverän erſchen 
Miniſterium des Außern, regelmäßig verbunden mit einem Diinifterium ber dyna 
terefien ober „des Eöniglihen Haufe”, vollkommen geredhtiertigt. 

Mir brauchen nicht ausdrücklich zu betonen, daß wir alle diefe und jede and 
Theilung der Berwaltungsarbeit in den VBerwaltungscentralftellen uns nur vorbe 
Einheit der ganzen Verwaltung fon im Miniſterium, dann aber vorzüglich in der 
Berfon ſelbſt gedacht Haben, daß alfo nad unferer Anfiht nicht nur alle Vermaltu 
untereinander verbunden, fondern auch jeder Minifler von ihrer Einheit durchoru 
feiner Handlungsweiſe getragen, jedes einzelne Nefjort mit dem andern in fortreäl 
stehung und Harmonie und keins fo organifirt, vefp. geleitet jein müfle, reſp. bü 
rein einfeitig nur ein materielled, oder intellectuelle®, oder ſittliches, ein inneres o! 
ein populäres oder pynaftifches Intereffe im Auge hätte. 

Den Inbegriff der beftehenden Normen für die Staatöverwaltung nennt m 
verwaltungsrecht. Diefed kann nun zum Theil durch die Verfaflung ſelbſt oder du 
tionefle Geſetze beftimmt fein, wie z. B. durch Geſetze über ven Bollgug ber Urthei 
Feſtſtellung des Staatohaushalts, über Aushebung und Berwenbung ber Truppe 
oder innerhalb des Staats, über Drganifation und Bejegung wie Competenz der 
über die Rechte der Staatöbiener, über Zwangsenteignung und Schulpflichtigkei 
Verhältniß zwifchen Kirche und Staat, zwifchen ven verfhienenen NReligionspart 
Selbſt die Einrihtung reprälentativer Körper und was daran hängt, gehört als ı 
mäßige Einrichtung für die Verwaltung ver Geſetzgebung hierher. Die hierher zäh 
waltungsnormen kann man verfaffungsmäßiges und gefegliches Verwaltungsrecht r 
es folgt aus der Natur des Befeges überhaupt, des conftitutionellen Gefetzes insbeſ 
wahre Nothftände ausgenommen, die Verwaltung nicht berechtigt fein kann, einfeiti 
Geſetze Hinaus: oder darüber hinwegzugeben. Alle übrigen nothwendig von der 
d. h. dem Souverän, außgehenden Anordnungen over Normen der Berwaltung fin 
ftitutlonellem Staatsrecht Verordnungen genannt und bilden das feiner Natur nad) 
und fpecialifirende Element des Verwaltungsrechts, das verordnungdmäßige. 

Sofern nun in jedem Staat außer der regierenden Perſon, welche das organi 
der Staatseinheit in ihrer ganzen politiſchen Thätigkeit verwirklicht, alſo unter diej 
fication zur Veranlaſſung und Ausführung entſprechender Vorſchriften nad) ven v 
Refſorts der Staatsgewalt auch beſonders eingerichtete Organe vorhanden find, fa 
Thätigkeit dieſer Organe ebenfo in einem engern Sinne Berwaltung nennen, wie mı 
nifterium in einer beſchränktern Auffaflung, namentlich den Ständen gegenüber 
gierung genannt hat. 

An der Verwaltung bed Staats nimmt aber außer denn Souverän auch das 
durch die controllrende Thätigkeit feiner Repräſentation, theild durch die verſchieden 
des Selfgovernment in Gemeinde und Gorporation, theild durch die Affociation ? 
dient hiermit wie mit jeder Zeiflung an den Staat dem Staat. Der Staat bedar 
bauernber, im Kreife ihrer Competenz felbftändiger Organe für den Vollzug feines 
der Verwaltung, oder förmlicher Staatsämter, die mit fahfundigen, aus der Amts 
einen Lebendberuf machenden Männern befegt find, und fo iſt es noch eine engere 
von Verwaltung, wenn man ben gefammten eigentlichen Amterorganidmus eines € 
deſſen Thätigkeit damit bezeichnet. 

Bon diefem legtern Geſichtspunkt aus erf&eint die Stautöverwaltung als ipenti 
Drganifation und organifationgmäßigen Thätigkeit ver ſämmtlichen Staatsämter, ı 
türlich aud Die rechtliche Stellung des Staatsdienerſtandes in einer innern Verbint 
wenn aud bad Staatödienerverbältniß nebenbei feine eigenen Brundlagen hat. 

Die ganze Amtdorganifation eines Staats hängt aufs innigfte mit deſſen geſchicht 
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natentwidelung, mit den biejelbe leitenden politiſchen Ideen zuſammen. In einem theofra- 
sı Staat wird, joweit überhaupt etwas dem Staatsamt Analoges vorhanden, daſſelbe von 
fern befegt fein. In einem militärifchen Staat wird auch der ganze Civildienſt militärifch 
suiftrt und befegt fein, in einem rationaliflifch gearteten Staat werden Gelehrte, Weife, 
ofophen oder wie man diefe Richtung bezeichnen will, die Verwaltung leiten. In rohen 
m wird Staatöbienft und Hofdienft zufammenfallen, wenn aud einiges Gefühl für den 
zichied zwischen beiden felbft da ſchon nicht fehlt. *) Der Feudalismus ift eher geeignet, den 
Emwarr noch zu fteigern, bis aus ihm der Begriff eines ſtaatlichen Weſens und einer flaatlichen 
‚gfeit endlich Elarer hervortritt und bie in der Perſon des Souveräng verkörperte und voll- 
ig aufgegangene Staatöivee nun in geradezu entgegengefegter Weife (im Berhältniß zur 
ern Bereinigung von Staat8: und Hofdienft, wo der erftere in leßtern aufging) den Hof: 
kim Staatsdienſt verfchlingt. Die Nothwendigkeit, aus der troftlofen und Immer mehr 
wenden Untartung des Feudalismus herauszufommen, ließ dieſe Entwicelung um fo mehr 
gen, als dadurch die überwiegende Zahl der Bevölferungen von der Willkür ihrer Leib⸗, 
na=, Vogt- und Gerichtsherren befreit und in ihrer Lage weſentlich verbeffert wurbe; uns 
vbrochene Kriegsläufe hatten auch an abfoluted Kommando gewöhnt, und der Friede macht 
ein retablirenpes ſtarkes Eingreifen ver Fürſten und ihrer Beamten ald die Freiheit der 
egung wünſchenswerth, namentlich in Maſſen, für deren Freiheitsbethätigung die frühern 
yältnifje keinen Spielraum gelaffen,, die alfo das Bedürfniß hierfür noch nicht gefühlt bat: 
Die großen Staaten oder Territorien forderten aber mit ber durch den Bruch des Feu⸗ 
mus und die Vernichtung der mittelalterlihen Stände eingetretenen Einheit ber einzelnen 
waltungdzmeige auch neben dem Begriff und Weſen des fürftlihen Staatdamts die Drga- 
kon aller Anıter eined jeden Reſſorts und die durch alle Reſſorts hindurchgehende und jie 
mereinigenve Einheit der Gefammtorganifation de ganzen Anwtörwejend bed Staatd. Die- 
entſprach natürlich zuerft nur dem fürftlichen Abfolutisnus. Allein bei dem in allen Völ⸗ 
‚wie in den Beamten felbft lebenven und mit der Ordnung des Staats ſich nur fleigernven 
mötfein ber individuellen Freiheit mußte ſich Died ändern. Die Einführung conftitutioneller 
men bezeichnet ven neueften Wendepunkt in diefer Beziehung, inden an die Stelle eines 
er nur dem Fürſten verantwortlichen Amterorganidmus und einer abjoluten Abhängigkeit 
Sen und aller feiner Träger vom fürftlihen Willen ein neues Syftem trat, nad melden 
Btaatöbiener zum Schug feiner Selbftänpigkeit in der Waltung des Amts nicht nur eine - 
mabbängigere äußere Stellung, fondern auch neben feiner perfönlihen Verantwortlichkeit 
den Souverän noch eine objective Verantwortlichfeit gegen den Staat, für melden in 
‘Beziehung die Landftände zu fungiren haben, zu tragen hat. 
Ehrigens hat ſich doch diefed Suften in den verichiedenen Hauptvölfern unferer Gultur: 
de durchaus nicht gleichmäßig entwicell. In Amerika fehlt fogar den Richteramt jebe 
kändigfeit, d. h. der anıerifanifche Richter fann ein Geſetz des Congreſſes nicht anzuwenden 
angen werben, und er wird ed nicht anwenden, wenn er lich in feinen Staat Die Wiederwahl 
dichter dadurch fihert. Daß ift aber nit Selbftändigfeit, fondern Mangel der organiſchen 
eit im Verhältniß der einzelnen Staaten zum bunbeöftaatlihen Ganzen und abfolute Un: 
Enpigfeit des Richters im Verhältniß zu feinen eigenen Staat. Der im weſentlichen arifto: 
che Charakter des engliihen Staatsweſens und der in der Herrfchaft ſtattfindende Partei: 
ei, der Umſtand, daß das Parlament thatſächlich Souverän, alfo nicht feine eigene Con⸗ 
„ nit die Bontrole der von ihm felbft eingefegten Verwaltung fein fann, wie dad bei 
: wirklich monarchiſchen Regierung ver Ball ift, ferner dad gleichfalls ariftofratijch befeelte 

Ihefegte Selfgovernnient, fowie in der Juftizuerwaltung die ausgedehnte Competenz der 
>», alle dieſe Umſtände zeigen, daß England einen eigentlichen Beamtenftand und eigentliche 
water fowie eine ſyſtematiſche Ordnung derſelben gar nicht hat.d) Nicht einmal bie 
mißferretariate, d. h. Minifterien,, find vollzählig vorhanden ®), und die unfaubern Dinge, 

Mepotismus, die Beftechung u. ſ.w., melde täglich mehr ald in Verbindung mit tiefem 

:)- Man vgl. Hincmar, De ord. palat. 5) Stein, I, 829 fg. 
) England befigt fein Cultus⸗ und Unterrichtsminifterium, obgleich eine Art von Gentralcommiffion 
' befleht. Auch ein Iuftizminifterium im Sinne einer oberften Berwaltungsbehörbe für Das ganze 
Weſen des Reiche fehlt dafelbft. Denn der Lordkanzler, der durch feinen Sig im Cabinet einige Ahn⸗ 
U mit dem Juſtizminiſter hat, ift zunächft nur Präfident des königlichen Kanzleigerichts und zugleich 
Ber im Oberhaufe, dem bekanntlich auch eine ſehr ausgedehnte Iurisbiction zufteht. 
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ariſtokratiſchen Beamtenweſen hervortreten, ſowie die Stimmen bedeutender wund zut Ari 
geneigter Staatsmänner, wie z. B. des Lords Brougham, beweiſen, daß auch in diefer 2 
hung manches faul iſt in dem ſogenannten conſtitutionellen Muſterlande. Das, wad dere⸗ 
ſchen Berfaflung größtes Verdienſt iſt, nämlich daß lie geworden, nicht gemecht iR, nei 
unnachahmbar und wird für England ſelbſt ein Fluch ſein, wenn die Engländer aufhören 
Verfafſung auf eine der Zeit entſprechende Weiſe fortwerden zu laffen. Ju Frankreith fef 
anderes weſentliches Moment, jene Unabhängigkeit vom Staatdoberhaupt, welde ihre 
in der Berantwortlichkeit der Verwaltung gegen den Staat jelbft, wenn auch nur in ven 
fonen der Minifter, finden muß. Könnte man einen VBerwaltungdorganidmud getremm 
Staat und unbeeinflußt von der Idee der ſelbſtändigen Perfünlichfeit auch im Staattdier 
denken, jo wüßte der franzöfiiche als der allervolllommenfte betrachtet merben, und fell 
dem organifchen Staat gedacht, dürfte derjelbe in mancher Beziehung muftergültig fein, 
man nur an die Vollftändigfeie und Zweckmäßigkeit ded Mechanismus und feine ungeh 
leidte, unwiderſtehliche Wirkſamkeit dächte. Allein es fehlt ihm wie lebendige Seele, ſob 
Hand des Mafdiniften erſtarrt, ver jle bewegt. Er duldet Fein Selfgovernment und mut 
alfo zu viel zu; er hängt nicht mit den vielgeftaltigen mannidraltigen Bewegungen des 
lebens zufammen, welches in jevem lebendigen organiichen Staat ein ewiges, milliona 
nie raſtendes und ſich dadurch ins Unendliche vervielfältigendes Prideln hervorruft ums, 
von der Verwaltung nicht berudjihtigt oder unterbrüdt, zur Vergewaltigung feiner ! 
greifen nicht verfehlen wird. Deshalb iR das franzditiche Amtsmeien audy zu wenig, 1 
iſt ausjchliepliches Werkzeug des faijerlichen Willens, und wie ed ſich auf fein organifcest 
leben lügen fann, fo ift e8 au unfähig, dem Staat organifd) eingefügt zu werben. 

Mit Recht erflärt Stein a. a. O., S. 295, die deutſche Entwidelung der Bermaltı 
Sinne der Amterorganifatio® ald vie beffere. Wir haben und hierüber fon früher ir ı 
„Syſtem ded Verfafſungkrechts“ ausgeſprochen. Der beicheidene und ehrliche Zug des de 
Charakter, verbunden mit deutſchem Riliht- und Ehrgefühl, welches von dem Gefühl 
jeglichen Freiheit und ver mannhaften Vertretung des Rechts in jeder Stellung untreng 
bat ed möglid gemacht, daß jid der Konftitutionalismus überhaupt und vie Minifter 
wortlichfeit insbeſondere in der bei uns eigenthümlichen Welfe entwidelten, und daß erfı 
Einheit der Regierung wie die Kraft der Verwaltung nicht ſchwächte, letztere als ein för 
verfaffungsmäßiges Rechtsinſtitut nie zum Hebel von Parteiintriguen, zum Träger pel 
Zwecke, zur Demüthigung der Krone und Entwürbigung der Verwaltung misbraudt 
Bekanntlich Iaffen Preußen und Ofterreich in beiden Beziehungen, wenn auch auf verfi 
Art, noch fehr vieles zu wünſchen übrig, von Mecklenburg und dem einen oder dem i 
Staatsbiminutivum zu geſchweigen. Daß zu jenen beffern Zuftänden auch Die Wittelgri 
deutichen Staaten und ihr Nichtberührtwerden von den gropen Welthändeln vieles beige! 
durfte nicht zu leugnen jein. Aber jedenfalls wäre zu hoffen, Daß jene der deutfchen Rad 
allgemeinen zugehörigen Eigenfhaften auch dann eine günflige Wirfung äußern würden, 
eine größere Einheit die deutſchen Völfer zwar nicht zu einem centraliirten Staat, wehli 
einem ſtrammen Geſammtweſen verbände. 

Man bat, namentlich feit Malchus („Politik der innern Staatsverwaltung ober 9 
lung des Organismus der Behörden für dieſelbe“, 2 Xhle., 1823, 1,5, 7; Gerſtner, „O 
lehren ver Staatöverwaltung”, I, Kap. 10; weitere Literatur bei Stein, I, 30B, 320 iy 
dahin äußerte: „es jeien vorzüglich zwei Syſteme, die bei jeder Organijation zur Cru 
dienen, nämlich das Provinzialinften, im weldhem eine jede Brovinz mit befonvern Gil 
gen und Behörden, nicht jelten mit einer beiondern Verfaſſung und beſondern Belege 
abgeſchloſſenes Banze für ſich bildet, fopann das Realſyſtem, in welchem für den 
Staat eine gleiche Berfaffung Rattfinvet, die Verwaltung aber nach Normen, bie für eng 
Staat die nämlichen find, und durch Behörben, deren organiſche Einrichtungen im allm 
eine vollkommen uniforme Bilvung haben, geführt wird”, für die Organifation ver de 
tung, reſp. des Verwaltungsbehördenorganismus zwei Syftene, das Real: un Pron 
ſyſtem unterſcheiden zu müſſen geglaubt. 

Bafjen wir dieſe beiden Syſteme etwas ſchärfer ins Auge, fo wird das Realſeſteab 
der Hauptſache vollendeten Staatseinheit entſprechen, ohne daß dadurch ein geſunder, d. 
der hoͤhern polltiſchen Einheit verträglicher Particularismus oder Specialismus ver al 
tung und eine entſprechende ſelfgovernmentale Mitwirkung abſolut ausgeſchlofſen fein kau 
Realſyſtem iſt an ih durchaus nicht weſentlich hopercentraliſtiſch, ſondern die im ie Ing 
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yeit wird in jebem Stant ebenfo fein, wie deſſen Einheit ſelbſt innerlich beſchaffen iſt. Das 
sannte Propinzialſyſtem eriheint Dagegen als der Träger zweier Ideen, namlid einmal ber 
eines politiſchen Weſens, welches infolge jeiner Zujammenfegung aus Ländern und Leuten 

Bonföberation näher ift ald dem Einheitsjtaat, und dann der Idee einer Verwaltung, im 
rer die ſtaatliche Verwaltungsthätigfeit unter dem Selfgovernment fteht; alfo zwei Ideen, 
ziteinander verwandt iind. Allein offenbar gewährt auch dieſes Syftem feinen feften Halt- 
k. Der Begriff einer Conföderation ift der elaftifchfte und unbeftimmtefte von der Welt. 
auch in ihr enthaltene Gedanke einer Einheit ift entweder ftarf und im Auffteigen, dann 
auch über dem Ganzen eine Art von Realſyſtem ftehen, welches das Provinzialſuſtem be: 

cht, dajjelbe alfo nicht zum maßgebenden Syitem fir die Organifation der Gelnmut: 
altung werden läßt. Iſt ver Einheitögedanfe ſchwach und im Abnehmen, jo wird der Er: 
Bein, dab, wie viele jogenannte Provinzen oder Länder, jo viele Realſyſteme allmählich 
hen. Was zwiſchen diefen beiden Alternativen liegt, iind Übergangszuflände. Die Selbft: 
altung aber an jich allein genommen, d. h. ohne Verbindung mit dem fogenannten Pro⸗ 
aliyftem , unterjcheibet jich weder wegen ihrer Kormen nod) wegen des Grades ihrer Aus: 
mg ober Ausdehnung innerlid und wefentlih von der Amtsverwaltung. Iſt fie überhaupt 
ig zur Staatöverwaltung und von der Idee des Amts für und durd den Staat getragen, fo 
2 von Standpunft dev Verwaltung aus um jo weniger eine Veranlaſſung, ein befon= 
z Syſtem anzunehmen, al8 auch die nad Amtern organifirte Staatövermwaltung eine felf- 
zanımtale Mitwirkung nicht nur nicht audjchliept, ſondern in Verwirflihung und Durd- 
ung der conflitutionellen Idee jogar wejentlih verlangt. Die Bezirföräthe alten (wie die 
rirtörätbe in Baiern) und neuen Datums (tie die Bezirföräthe nad) Dem badifchen Gefep, 
wrgenijation der innern Verwaltung betreffend, vom 5. Oct. 1863, 6. 2fg.), die —8 

isverſamnilungen (ſ. daß eitirte Geſetz F. 24 fg. und das bairiſche Geſetz, die Landräthe 
nd, vom 28. Mai 1852), die noch da und dort, z. B. in Preußen beſtehenden Propin⸗ 
tage, die Handels-, Fabrik- und Gewerböfammern, die auf Aſſociation beruhenden 
jellen und lanpwirthichaftlihen Anſtalten u. |. w., alte diefe Dinge bewrifen, mie die 

Babes Provinzialſyſtems mit denen des Realſyſtems vereinigt werden können. Der Ruf der 
Bligen;z in Frankreich aber nad) Decentralifatien ift nicht ein Ruf nach Aufhebung ver reellen 
Er Einbeit Frankreichs und feiner Verwaltung, jonbern rin Ruf nach Bejritigung der 

rlichen Übertreibung des Realfoftems, und währen England gegen Schottland und Ir— 
— ſeines Selfgovernment ſehr realſoſtematiſch vorging und niemand in dem engliſchen 

xnment eine Spur von zerſetzendem Provinzialismus erfennen kann, verlangt man doch 
& mehr eine beſſere und vollftändigere Organifation ver Amter, reſp. Verwaltung, weil 
leitö das Selfgovernwent überhaupt den geiteigerten Anforderungen an die Verwaltung 
mehr genügt, undererjeitö die rein ariſtokratiſche, reſp. oligarchiſch- plutofratifche Artung 
egenwärtigen engliichen Selfgovernment gegen ven Beift der Zeit gebt. 
Stein ift ed uun, welder in dem mehrerwähnten Merk ein neues Syftem für den Verwal: 
Korganiönus aufſtellt, weldes er der deutſchen Entwickelung entnimmt. Nach ihm iſt der 
>altungsorganismus nothwendig von zwei Syſtemen beherricht, deren erſtes er Minifterial- 
u. Das zweite Behördenſyſtem nennt (S.304 fg.). Er geht hierbei davon aus, „DaB, 
. Die ſtaatsbürgerliche Gefellichaft Die Selbſtändigkeit der ſtändiſchen Rechte dem einheitlichen 
en des Staats unterordnet und Die Gleichheit der Thätigkeit des legtern auf allen Punkten 
führt, ed einen Organismus geben müfje, welher allen Gauptgebieten der Verwaltung 
Biteflen Sinne diejelbe perſönliche und einheitliche Korm gibt , die dev Staat ald Ganzes in 

x Berwaltung hat, während ein zweiter Organismus diefe Verwaltung mit den wechſelnden 
enberheiten in Harmonie bringt. Jener erfte Organismus hat daher zur Aufgabe, die 
Fichſt einfachen und gleihförmigen Gruntjäge und Regeln feitzuftellen, melde in der ört: 

a und befondern Thätigkeit ver Verwaltung durchzuführen jind. Er wird diefe Aufgabe 

DD zwei Ihätigfeiten löſen: erftend durch maßgebende Beftunmung jener Regeln und Orund- 
iv die beſondere Verwaltung in der Form allgemein gültiger Verordnungen: zmeitend 

Bedie Entiheivungen der einzelnen Fragen, welche durch die wirklichen Lebensverhälniffe an 

Mittelpunft der ganzen Verwaltung heranftommen. Während daher der zweite Organis- 
‚ das Behördenfoften, ven mejentlihen Willen des Staats beſtändig in jeinen Verſchieden⸗ 

m und Beſonderheiten auflöft, muß ver erfte beftändig wie Einheit wieverherftellen. Und 

um dieſe Einheit ftetd der Wille des Staats in der Form des Geſetzes ift, fo ifl dieſer erfte 

Miemus berjenige, deifen Aufgabe es ift. beſtändig dad Geſetz mit feinen feſtſtehenden ein- 
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heitlihen Beflimmungen, und wo diefe mangeln, den @eift des Geſetzes zu verwirffih 
Miniftertaljuftem iſt daher verjenige Organismus, der der Träger des felbftändigen 
des Geſetzes im Leben des Staats iſt, während das Behörbeniuftem vielmehr bie gegebe 
hältniſſe des wirklichen Lebens feinerfeit3 zur Geltung bringt und die mögliden Modi 
des gegebenen Geſetzes zu vertreten hat”. Auch nad) ben äußern Formen ber Thaͤtigk 
wefentlicher Unterfchien beider Sufleme. ‚Denn das Minifterialjnftem ift niemals ein 
rende, fondern ſtets nur befehlende und entſcheidende Gewalt; feine Thätigkeit beite 
Beſchlüſſen, mit welchen es vie Thätigkeit des Behördenſyſtems leitet; und ebendadu 
dur das Minifterialinften die Verantmwortlichfeit und der Inhalt derfelben im ver 
mäßigen Verwaltungsrecht moͤglich“ u. ſ. w. 

Wie fehr wir nun die letztere Anficht theilen und, mad wir fhon früher (f. Mi 
Regierung) ausführten, nur eine Minifterverantwortlichfeit wegen Verfaſſungsverl 
nehmen (f. au Held, ‚Staat und Geſellſchaft“, Thl. III), To können wir doch in vi 
fentlichen mit ven angegebenen Ausführungen nicht übeteinftimmen. Bei dem fogena 
nifterialfuftem ſcheint uns namentlich vie Aufgabe ver Minifterien, für größere Gefe 
arbeiten die wejentlihften Vorbereitungen, namentlih die Ausarbeitung der En 
maden, ferner deren Berhältniß zum Souverän oder dem Staat und Regierung | 
renden Subjert, welches allein den Staatäwillen auch bei Verordnungen ausſprich 
Minifter alfo, falls fie nicht auf deſſen Befehl handeln, nur das Project des zu erlafi 
fehl, der zu gebenden Entſcheidung zu unterbreiten haben, außer Anfag gelaffen; | 
den offlciellen Erlaffen hervortretende Formel aber, daß der Sourerän fein Minifl 
der Ausführung dieſes oder jened Geſetzes ausprüdlid beauftragt, dürfte bemeijei 
Thätigkeit deſſelben auch eine ausführende fei. Überhaupt dürfte es nicht geeignet ſei 
und Erlaß einer Norm materiell fo durchaus zu trennen, wie etiwa der Erlaß einer de 
tionellen Formen der Gefeggebung anheimfallenden Norm von deren Bollzug durchV 
formell getrennt erfiheint. Bei dem Behördenfoftem aber jcheint ung irrig, daß die ' 
der Minifterien ald Behörden, reſp. ald allen Verwaltungsämtern verwandt und al 
wendige Spige aller Bermaltungdzweige, damit aber auch die höhere Einheit zwiſcht 
nifterien und den ihnen untergeorbneten Amtern in Trage geftellt wird. Es erjchei 
fo bedenklicher, als z.B. Mittelftellen, in denen die ganze Verwaltung eines größe 
refp. alle Branchen derſelben vereinigt find, eine vollkommen bureaufratijche Gin 
Perſon ihres Präfidenten darftellen, während felbft das vollſtändigſt einheitlich geo 
fammtminifterium jedes einzelne Dinifterium in Bezug auf feinen befondern Reſſort, 
lich der Einheit in ven leitenden Grundfägen der Politik, ſelbſtändig läßt. 

Nach ven Grundſätzen des abjolut regierten Staats ohne die conflitutionellen Gefe 
formen war die oberfle Verwaltungsbehörde zwar in Sinne des Verfaffungeftauts 
wortlich; aber fie mußte auch ein Rathscollegium bilden, in weldhem jever Rath 
Meinung auftrat und diefelbe vertrat. Er Fonnte überflimmt, aber nicht zur Vertri 
andern Meinung, 3.3. des Präſidenten des Gollegiums, angehalten werden. S 
dies Collegialſyſtem. (88 ift nun im allgemeinen ganz richtig, daß heutzutage web 
fammtminifterium noch ein einzelnes Minifterium für jih ein Collegium bildet o 
fönnte, weil e3 eine conftitutionelle VBerantwortlichfeit geben muß und diefe nur fi 
nifter ſelbſt praftifch zuläffig erfcheint. Man kann dies bureaufratifches Syſtem nenne 
wir müffen doch auch ausſprechen, daß, wie fih thatſächlich in unjern Minifterien 
fammtminifterien collegiale Einflüffe wirkfjam zeigen, fo ohne Zweifel auch in dem « 
Gollegialiyftem bureaufratifhe Erſcheinungen vorgefommen find. 7) 

Die Einheit ver Verwaltung fordert aber auch, 1) daß fein Gebiet derfelben ohı 
tielle Vertretung bleibe, was ehedem unter dem abfoluten Fürſtenthum nicht notbm 
und 2) daß alle felfgovernmentale Thätigkeit in ver Berwaltung nicht außerhalb der Pe 
lich£eit falle, xefp. nicht centrifugal werden Fönne, was durd die nothwendige Beftäti 

‚ I) Die gegenwärtigen franzdflichen Miniſter find die vom Kaifer gänzlich abhängigen 
feiner verfchiedenen Bermaltungsabtheilungen. In England erfcheint das Miniſterium alt 
König präfldirte (privy council) Berwaltungecollegitim ber Prärogative der Krone und I 
ments ; in Deutfchland, wo nur bie größern Staaten in Frage fommen, hängt die Bebeures 
nißerien von ben Refultaten der ganzen Derfaffungsentwidelung, reip. von den Schiranfi 
Kämpfen berfelben ab. Vgl. Stein, 1, 3a1 fa. Held, Staat und Geſellſchaft, Thl. III, Abſch 
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igern Acte derfelben durch die Regierung und die ununterbrochene Staatsoberaufficht, deren 
€ Bedeutung nur hierin zu ſuchen iſt, erreicht wird. (Stein, a.a.D., 310.) ®) 
Die Miniſterien haben nun jedes ein förmliches Syſtem von Behörden unter ſich, durch 
e, oft in einer untern und mittlern Inſtanzꝰ), jedes Minifterium gleihfam das ganze 
erfaßt. Die ſelfgovernmentale Thätigkeit entipricht bei ihnen einigermaßen der Thätigkeit 
Zolförepräfentation gegenüber ven Minifterien. Die früher erwähnten Unterfchieve in den 
ickelungen der europäiſchen Hauptvölfer müffen fi) auch hier einflußreich erweiſen. Colli⸗ 
n zwiſchen verſchiedenen Minifterien, 3. B. wegen der Trennung zwifchen Juſtiz und Ad- 
tration, find ebenfo unvermeidlich wie dad Zuſammenwirken verjelben in Angelegen- 
t, welche nicht bloß ein einzelnes derſelben betrefien. , 
Fine tüchtige Berwaltung verlangt hinreichendes Vorhandenfein der nöthigen Amter nad 
Zahl und Dichtigkeit der Bevölkerung, außgezeichnete Befegung derſelben, geficherte 
ung ded Beamten und Ausſicht auf Verbeflerung feiner Lebensiituation audy ohne Beför- 
ig zu einem andern, reſp. höhern Amt. ine richtige politifhe Bildung wird heutzutage 
auptſache fein. Sie wird dad Heer wertblofer Beamten befeltigen und die dem conftitu- 
Ken Staat unentbehrliche richtige jelfgovernmentale Betheiligung anbaßnen und zum Wohl 
ztaats vermwerthen helfen. 3. Selb. 
Staatöwifienfchaften. Wiſſenſchaft ift das rich tig e Wiffen im und durch das Wiſſen 
echten Zufammenhang, daher das ſyſtematiſche (nicht ſchematiſche) Wiſſen oder das 
en im organiſchen Zuſammenhang. Richtig iſt alles menſchliche Wiſſen in dem Maße, als 
ahr, wiſſenſchaftlich als es von der Erkenntniß der höchften Geſetze alles Entſtehens, Seins 
Vergehens getragen iſt. Bel der Einheit des göttlichen Schöͤpfungsgedankens muß ſich er: 
a, daß alle wahre Wiſſenſchaft nur eine Einheit oder daß die hoͤchſte menſchliche Wiſſen- 
Hichfeit nur bie moͤglichſt einheitliche Erfaffung aller gemußten Wahrheiten fein koͤnne. 
dieſes Geſetz ver Einheit aller Wiffenfhaft ift zu allen Zeiten und bei allen gebildetern Voͤl⸗ 
finigermaßen erfannt und auf verſchiedene Weife zu realifiren verfucht worden, obgleich 
U dvoch aud eine gewiſſe Einfeitigkeit neben aller Univerfalität ver verfuchten Auffaf- 
n bervortritt. 
Denn ein Volk einigermaßen zum nationalen Selbflbewußtfein erwacht, fo wird von einer 
ndigen Staatemifjenfhaft deshalb allein noch lange nicht die Nede fein. Man wird fidh 
Beile mit der Staatdfunft begnügen, welche einmal nad außen durch den Krieg und die 
natifchen Verbindungen, dann nad innen, und bier beſonders, durch die herrſchende 
fichernde, forial: politifhe und verfaffungsmäßige Ordnungen hinreichend beſchäftigt if 

gatürlich mit den übrigen Wilfengelementen auch die Erfenntniffe vom Staat verbindet, 
yon den erftern beherrſchen läßt oder umgekehrt. Unter ſolchen Umſtänden müſſen die fo: 
und politifhen, rechtlichen und fittlihen Veränderungen, die im Lauf der Zeit unter 

‚ächtigften gegenfeitigen Einwirkungen zwifchen den freien Anfchauungen und den Inftitu= 
ı vor fih gehen, aud auf den Charakter ver Staatskunſt und ver ftantlichen Erfenntniß, 
18 Verbältnig zwifchen beiden und auf die leitenden Grundfäße große Einwirkung haben. 
r fehen wir bald eine rein Eriegeriiche Politif, bald eine religiös-theokratiſche, bald eine 
naliftifche, bald fehen wir dieſe Principien miteinander wechfeln, bald ſcheinbar das eine alle 
jen verfchlingen, und menn bier häufig die Gewalt die Rolle ded Rechts zu fpielen vorgibt, 
xfte es nur gerecht fein, zu jagen, daß auch Schlaufeit und Lift unter folden Umftänden 
beſonders die Rolle der Wiſſenſchaft fpielen. 
Theorie und Praris, menfhlihe Breiheit und ftaatlihe Gebundenheit, Kinfeitigfeit und 
sonifches Streben finden ſich demnach mit den erften Erfcheinungen. flaatlihen Bewußtſeins 
genfeitiger Bekämpfung, und haben fhon die älteften Staaten des Orients in dieſer Bezie: 
neben einzelnen echt wiffenfchaftlichen Streiflitern um fo mehr nur Gewaltthat und Lift 
ie Quinteſſenz ihrer Staatöfunde aufzumeifen, als jie in ihrem theokratiſchen und ifoliren- 

... — — — 

) Über die verſchiedenen Miniſterien, ihre Bedeutung u. ſ. w., ebend. ©. 311 fg. 
) Unfere Zeit iſt eigentlichen Berwaltungsmittelbehörben nicht günftig. Hat doch felbft in der Juſtiz 
Teiinſtanzenſyſtem ſchon fehr gelitten. In Baden find die Regierungen als Mittelbehörben bereits 
Das obencitirte Gefeg bejeitigt. Mit Recht fagt Stein, die fchliegliche Geflaltung dieſes Punktes 
erft dann fommen, wenn man bie unterfle Behörde als das Regierungsorgan für die Selbflver- 

agsförper der unterfien Berwaltungsgebiete (größere Städte, Landdiſtricte oder Bezirke u. |. w.) 
"ant und ihnen ihre amtliche Function in dieſem Sinne und Beifte beſtimmt wird (a. a. O., I, 386). 
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den Despotismus den Gedanken un freie allgemeinere Forſchung gar nicht auflom 
und, wenn berjelbe doch aufgefommen war, entweder jich felbft aufgeben oder die 
vernichten mußten. 

Wenn man die ſogenannten Heiligen Bücher bed Orients durchlieſt, jo Raunı m 
die tiefe Menſchenkenntniß, über nie Umſicht und andere trefjliche politiſche Kigenid 
Verfaſſer. Wäre aber auch nit bekannt, wie wenig oft, menigitend auf die Daurr, 
senden moraliſchen Rodomontaden ernftlich gemeint und an deren wirkliche Durchführ: 
wurbe, oder wie fchnell ihr wirflider Sinn ſich verloren hatte, ſie waren doch in 
Geheimniß einer Eleinen Klaffe, deren Intereilen jie dienten: und ihre Bafis, die 
vom Weſen des Menjchen wie Bottes, ift eine fo grundfalſche, daß Der Glanz des 
jeinen hauptſächlichſten Werth verliert. 

Wir wollen zun Beweis des Gejagten nur beijpielöhalber ven Geſetzen des Dan 
bekannten franzöſiſchen liberfeßung von Pottier) einige Stellen entnehmen. Nachden 
$. 14 fg.) die göttliche und gleichſam allmächtige Natur der Strafe bezeichnet worde 
6.31, dag nur von einem vollfländig reinen, wortgetreuen, geſetzachtenden, ge 
lenden und yon tüchtigen Dienern umgebenen König die Strafe gerecht zugemejjen we 
Wenn ferner in einer Reihe von Stellen die dem König auferlegte Hingabe, ja Un 
unter die Brahminen jo weit gebt, daß 6. 133 verlangt, der König jolle Leber Hun, 
als den Brahminen eine Abgabe auferlegen, jo enthalten doch wieder viele Stellen (;.° 
eine Menge von Vorſchriften, welche zufammen eine jehr ausgebildete Staatäjittenlehr 
Selbſt das Verbot völferrehtöwinriger Kriegswaffen ($. 90), der Töbtung eines ſchn 
jih ergebenden Feindes ($. 91), eine nähere Beſtimmung ded Rechts der Kriegsber 
weile Beflimmungen über die Beiteuerung ($. 128 ig., 137 fg.) !) und eine Meng 
den neuern Syftenen betonte jogenannte Staatömafrobiotif ji beziehender Vorſchr 
ih in dieſen uralten Staatögrundgejegen. Ter König mag, wenn er von den 9 
gefhäften ermüdet it, einem gefegfundigen, woblunterrihteten, jeine Leidenſchaf 
ſchenden erſten Minifter von guter Kamilie die Führung uberlaffen; immer aber | 
Pflichten zu erfüllen und gilt für tobt, wenn er die Angehörigen feines Reichs mir € 
führen läßt (F. 141 fg.). Die geheimen Beſchlüſſe des Königs jollen nicht ausgepl 
den. Auch ohne Schag dehnt derjenige König feine Macht über Die ganze Erde 
„resolutions sccreles ne sonl pas connues des autres hommes qui se rennis 
eux“ (G. 148). Der Rönig joll, jobalo er jich friih und ohne Beunrubigung fühlt, 
mit feinen Miniftern, nachdenken über nie Tugend, das Vergnügen und den Reicht 
die Mittel, dieje im allgemeinen einander entgegengrjegten Dinge zu erwerben; fen 
Berebelihung feiner Töchter und über die Erziehung jeiner Söhne: dann über Dir 
nität, Geſandte zu ſchicken, und über die Ausſichten des Erfolgs jeiner Unternehmung 
die Aufführung jeiner Frauen im Innern des Palaſtes und die Schritte jeiner Sen»! 
wachen; er jol ferner die at Angelegenheiten der Könige überlegen, nämlich: vie 
Ausgaben, Geſandtſchaften, Vertheidigung, Entſcheidung zweifelbafter Bälle, N 
Strafzumeſſung und Sühne; dann bie fünf Arten von geheim zu verwendenden Kıu 
enexgiſche und ſcharfblickende Jünglinge, abgeiegte Anachoreten, unglüdlidye Arbeit: 
Kaufleute und [aux penitents’‘ ; endlich die Abiichten ver Nachbarn und die gunge Si 
benachbarten Staaten (6. 151 jg.). Die Vorſchriften uber Die Beziehungen zu fremde 
über Allianzen und Kriegführung ($. 158 fg.) ind voll von tiefer politiiher Finücht. 
ſoll nur mit einer zufriedenen und wohlverproviantirten Armee begonnen und gl 

Hauptſtadt ned Gegners gerichtet (FF. 170, 171, 181, 185), dad Land zuvor fiherg 
ein Spionenſyſtem eingerigtet werden ($. 184). Der König wird gegen falſche Fi 
beſonders gegen diejenigen gewarnt, welche, nachdem jie früher feinen Dienft verl: 
in denſelben zurücktreten wollen, „car ce sont les plus dangereux ennemis‘‘ ($. li 
König ift jenes Mittel zum Sieg erlaubt; jo joll er namentlich die Verwandten des 
Bürften, welche Anfprüche auf den Thron Haben, und unzufriedene Minifter zu gewir 
und überhaupt alles thun, um den Feind zu ſchwächen, jei ed „par des negociation! 
presents, et en fomentant des dissensions” (Art. 197 fg.%_ Bon ganz beſonder 
— m — 

1) „Apres un müır examen, un roi doit Jever continuellement les impöts dans sei 
Qu’il ng Coupe Pas sa propre racine, en refusant, par exces de bonte, de recevoird 
ni celle des autres, en exigasnt des Wwibuts exorbitants par exaes d'avarico.“ 
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ex Erkenninig zeugen vie Beflimmungen über das Verhältnig zu dem eroberten Zande und 
efiegten Gegner, 3.8. „qu'il fasse respecter les lois de la nation conquise comme elles 
te promulgees‘ etc. ($. 205). „En gagnant des richesses et un accroissement de 
eire, un roi n’augmente pns autant ses ressources qu'en se conciliant un ami fidele, 
ien que faible, peut un jvur devenir puissant‘ ($. 208 fg.), moneben freilich wieder 
Baragraphen, 3.38. 66. 213, 217 fg., den ganzen Fluch des Despotismus bloßzu⸗ 
fcheinen. 
Bir wollten Hiermit nur einen Beweis geben, daß die Staatswiſſenſchaft jo alt iſt alß pie 
rgeſchichte der Menſchheit. Und wer bie Geſetzgebung bed Manu oder fonft eine ber großen 
eggebungen eined Culturvolks durchgeht und fie ald ein Ganzes aufzufaflen verſucht, der 
iu der liberzeugung gelangen, daß vie großen Geſetzgeber des Alterthums wirklich nicht 
hr tiefe und audgebreitete Kenntnifje vom Menſchen und vom Staat hatten, fondern daß 
ieſe Kenntniß die Bezeihnung einer wiſſenſchaftlichen verbient, injofern menigftens vom 
bpunft ber meiſt ſehr einfeitigen Orundauffaffung aud jede Derartige Geſetzgebung das 
inbiniduelle und gefellfchaftliche Leben zu erfaflen und nach ber Grundauffafſung au or⸗ 
$ zu durchdringen und zu ordnen fucht. Selbſt ein entfchievener Doctrinariemus?), eine 
je Leidenſchaft fir Theorien Eommt namentlich in den orientalifchen Grundgefegen vor, uud 
die alte Culturwelt nicht zu einer höhern Stufe wahrhaft organifcher Bejellichafts: und 
Sbildung Fam, fo liegt der Grund nicht in dem Mangel ſtaatlichen Wiſſens und einer wiſ⸗ 
aftlihen Ausbildung deſſelben, ſondern in dem falfchen Humanitätsprincip der Alten 
durch meldhes nie Mannichialtigkeit ver Menſchen und im Menſchen wie im ganzen irdi⸗ 
Dafein zu einem feindlichen Gegenjag aller Berfhievenheiten geftemvelt und der Sieg jeber 
Inen Richtung, jedes jperiellen Weſens, zu einer Gewaltsherrſchaft uber den Beflegten 
ktet werden mußte. 
Biefer Zug iſt an fi) fein unnatärliger, ſondern er wirb ed erſt dadurch, daß er allein 
hen und den andern gleihfalld natürlichen Zug, den ver frieblich- organifchen Ausglei⸗ 
Instt dem Andern, Verſchiedenen und Bleichberechtigten, nicht zur Geltung gelangen laflen 
Deshalb gingen die Voͤlker ver Alten Welt trog der tiefften Ginjicht in das menfchliche 

n zu Grunde, ba fie den Menſchen im ganzen nicht erkannten, reſp. nit anerkannten, 
och auch die menſchliche Natur nicht umzugeflalten vermochten. Deshalb finden wir in ben 
den über vie antife Staatömifjenfchaft neben ver tiefften Weisheit abfolute Thorheit, 
einem auffallenden Optimismus einen nicht minder auffallenden Peſſimismus, neben 
oft nicht Höher zu fleigernven Spiritualidömus den roheften Materialismus, neben plate- 
n Idealismus eine Unmoralität der Bolitif, melde felbft von Macchiavelli lange nicht er- 
wurde. Darunı geht aber auch ven Staaten bed Orients entweber die Einheit ober das 
ab. Die Einheit manifeftirt fi in ihnen als das Abſterben des Volks für deu Cultur⸗ 
ritt, das Leben als die Aufhebung der Einheit und Selbſtändigkeit. Die Erfolge maren 
den Hüllen viefeiben, Stagnation und Fäulniß, endlich der Top. 
aß die jogenannten claſſtſchen Völker, die Griechen und die Römer, einen hohen Grad 
usbildung in den Staatswiſſenſchaften erreicht haben, wird in ver Regel mehr geglaubt 
irklich erfannt, und felbft bei den Gebilvetften fehlt ed nicht felten an ver Einſicht in das 
chümliche Wefen ver claftifchen politijchen Literatur wie der griehifchen und römifchen Ber: 
gen. Bekanntlich ift die politiiche Literatur der Römer nur ein matter Abklatſch der gries 
en. Die leptere geht weit über Sokrates, Plato und Ariftoteles hinauf; und können wir 
mnterfucht laſſen, ob die griechiſche Literatur mit ver altern des Orients, namentlich mit 
adiſchen und ägyptiſchen, in irgendwelchem Zuſammenhang geflanden, va jedenfall die etwa 
irten Ipeen und Cinrichtungen entweder ganz allgemeiner Art ſind, ſodaß fie jich auch ohne 
ition überall finden, oder von griechifchen Geift jo vollftändig untgearbeitet wurden, Daß 
: fremde Einfluß verſchwand und nur die griehifhh-nationalen Ideen und Einrichtungen 
lieben zu jein ſcheinen. 
iefe griedhifch nationalen Ideen und Einrichtungen bilden auch die Grundlage der rämis 
Staatswiſſenſchaften und find durch bie Vermittelung Roms auch die wiſſenſchaftliche Vaſis 
ermaniſchen Staatswiſſenſchaften geworden. 
ds gibt nun nichts Belehrenderes, Nützlicheres und auch fittlih Werthvolleres als eine 
Niche Binfiät in die Geſchichte der Staatswiſſenſchaften. Denn einmal lehrt und eine 

— 

Über Doctrinariemus f. Held, Staat und Gefellfehaft, Thl. III. Eicher, Praktiſche Bolitit, I, 18. 
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ſolche die ungeheuere Macht, weldhe vie ſtaatswiſſenſchaftliche Literatur zu üben vermag’ 
wirklich oft geübt bat, und erklärt ſonach die wichtigften Hiftorifhen Erſcheinungen na 
vollftändigern Baufalzufammenhang, vie außerdem nicht begreiflid wären.?) Dann i 
um fo nothwendigeres Mittel der Seldfterfenntniß, je mehr wir in ver Megel geneigt | 
rade das Nächſtliegende zu verfennen.*) Lind eben deshalb halten wir eine jolde g 
Einfit für unentbehrlich; denn fie allein lehrt und, wie unendlich Vieles und Groß 
Bölker und Menſchen fhon lange vor und erdacht und gethan haben, und reburirt da 
gefühl der Gegenwart auf bad rechte Maß. Lind mer möchte zweifeln, daß bie rechte B 
heit, welche durch die Erkenntniß des wahren Werths bevingt ift, Völkern und M 
politiiden Dingen weniger nöthig wäre als in andern? 

Wir glauben vor allem über den gegenwärtigen Stand ver Staatswiſſenſchaften 
über bad Syſtem und ausfprechen zu müſſen, in welchem wir vie hier beabjidytigte encni 
Überficht mit Geſchichte *) und Literatur zu geben gedenken. 

Sind nun unfere Zeiten weder die erften und einzigen, welche eine Staatin 
haben, kann man ferner unfere Staatswiſſenſchaften weder nad Methode und Korn 
nod nad ihren Refultaten und nach deren Verhältniß zu dem praftifchen Xeben vollko 
friedigend erfennen, fo ift e8 doch immer etwas Stolzes um ven gegenwärtigen Stand 
Denn nit nur haben wir in vielen Punkten die früheren Staatswiſſenſchaften viel hd 
ben, fondern audy in zahlreichen andern Punkten von höchſter Bedeutung das politifi 
erſt zur Wiſſenſchaft gefleigert. Es wird dieſes Verdienſt unferer Zeit dadurch nicht gı 
daß wir auf dem Rücken der großen Vorarbeiten früherer Zeiten ſtehen, und daß die 
politiſchen Bedürfniſſe der Gegenwart auf die wiſſenſchaftliche Durchbildung manches 
Wiſſens drängen, deſſen Nothwendigkeit früher nicht fo erkannt war, und deſſen wiſſe 
Auffaſſung ehedem noch nicht möglich geweſen wäre. 

Wir werben fogleih mit aller Ehrlichkeit eine Reihe der wichtigften Schwachen ı 
genwärtigen ſtaatswiſſenſchaftlichen Richtung hervorheben. Nichtsdeſtoweniger glı 
ſchon jet jagen zu müflen, daß Die Deutfchen fi mit dem zum Schmähwort geworde 
wort „Brofefjorenweisheit‘‘ ſelbſt ind Bericht fchlagen, ober daß fie damit das einzige, 
Ausland Deutfchland anerkennt, die wiſſenſchaftliche Superiorität unferer Nation ®), 
binmwegwerfen. Denn die deutſchen Profefforen waren und find, in der Regel wenig 
Männer der deutſchen Wiffenichaft, die veutfchen Liniverjitäten waren und find noch 
größten deutfch=nationalen Anftalten. Oder jollten Namen wie Bufenvorf, Kant, 
Hegel, Kite, Wolf, Krauje und fo viele andere, welche felbft dem nur oberflächlich 
Ausländer ale die Koryphäen ver Befreiung des menfchlichen Geiſtes und der Läut 
Gefellfchaftönerhältniffe wie ver flaatlihen Ordnung erfheinen, gerade von ben Der 
ſchmaͤht und vergefien fein? Und wenn biöher die deutfche Profeſſorenweisheit nicht: 
um ber deutſchen Patrioten politifhe Sehnſucht zu verwirklihen und alle foctalen ! 
löfen; wenn es verfelben nicht gelang, Regierungen und Völker einem größern Geb 

8) 2. Tocqueville, Das alte Staatswejen und die Revolution, S. 161—173. 
4) „Das Stubium der Gefchichte ver Wiffenfchaft flößt ung, wie Buffon, unvermeidli 

nung ein, daß, fo groß auch unfer Interefie fein mag, ung felbft zu erfennen, wir boch ma 
alles beſſer kennen , was außer uns liegt; und mit Rouffeau werden wir glauben, daß viel! 
dazu gehört, die Dinge zu beobadjten, welche ung am nächften liegen.‘ Barey, Die Gru 
Socialwiſſenſchaft. Deutfche Überfepung, I, 8. 

5) Die neuefte Zeit ift, namentlich in Deutichland, befonders reich an Literaturgeichid 
die Geſchichte der Stautswifienfchaften aber ift bis zur Stunde fein vollſtaͤnbdiges Werk vorh 
R. von Mohl's aus einer Reihe großer Raateliteraturgefchichtlicher Aufſäte beftehente Gr 
Literatur der Staatswiflenfchaiten noch immer bas Vollftändigite, was wir befigen. 

6) Prondhon, La guerre et la paix, I, 102, 130. Während aber felbfi ein B. Burraı 
Granfreihs nur in dem Berfchwinden des lepten Tropfens Sicamberbluts aus den Arterien 
zofen findet, erflärt ein ausgezeichneter Hiftorifcher Schriftfleller faft gleichen Namens, Gerart 
des Francs d’Austrasie, 2 Thle., Brüffel, Baris und Leipzig, II, 399): „Ce que la revoh 
caise a detruit n’etait aucunement germanique, mais que les choses qu'elle a volu 
pellent la constitution primitive des Francs (?), la libertö d'’abord, qui n'est pes ui 
comme l’ögalite et la fraternit€E — ensuite la prupriete pleine et entiere d’alleux! | 
de la societe regenere&e etaient celles de l'ordre des Francs avant que par l’influence d 
gallo-romaine ils se fussent appropri6 des usages destructives de toute propriei 
berte. La revolution de 1789, loin d’ötre dirigee contre les Francs, fut donc le trio 
leurs principes etc.‘ 
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Beruf und ber enifpreddenden Organifation der deutſchen Nation zuzuwenden, wer hat dies 
bisher mehr verfucht, wer hat e8 beffer gekonnt, wer hat mehr erzielt ald fie? Oder find 
kewerböleute, die Kaufleute u. ſ.w. allein vie Sachverſtändigen ihrer Branchen, bie Pro: _ 
en aber nicht mehr vie Sachverſtändigen i in der wiſſenſchaftlichen Erkenntniß? Und iſt die 
enſchaft heutzutage entbehrlicher, weniger werth als ſonſt? 
Immer aber iſt zuzugeſtehen, daß pas ſtolze Gefühl, welches uns bei ber uͤberficht unſerer 
n Literatur der Staatswiſſenſchaften beſchleicht, weſentlich herabgeſtimmt werden muß: 
sich eine gewiſſe allgemeine Unpopularität des ſtreng wiſſenſchaftlichen Betriebs der Staatd: 
nfchaften. Es werden zwar au populäre Darftellungen flaatöwiffenfhaftliher Gegen⸗ 
e wenig gehört und gelefen,. aber noch viel weniger ftreng wifſenſchaftliche und Gelehrſam⸗ 
pie Theorie ohne weiteres ald graue Dinge bezeichnet, denen gegenüber. jedes savoir faire 
er goldene Baum des Lebens oder vielmehr wie dad goldene Kalb angebetet. 2) Durch das 
altniß der Staatöwiffenfchaften zu ven wirklichen Zuſtänden. Denn e8 genügt ein kurzer 
lick in die erftern, um zu erfennen, daß fie den letztern durchaus nicht entfprechen, und Daß 
herſchiedenheit zwiſchen der wiſſenſchaftlichen Theorie und den realen Verhältniſſen nit 
er baher rührt, daß man von Wiffenſchaft nichtd wiflen will, ſondern auch daher, daß die 
enſchaft die letztern nicht nach Gebühr würdigt. 
Wenn es nun richtig iſt, daß feine menſchliche Wiſſenſchaft abſolute Wohrheit gewährt, und 
jede menſchliche Wiſſenſchaft einigermaßen den Stempel ihrer Zeit tragen muß, fo dürfte es 
nminder richtig fein, daß die Wiſſenſchaft, indem fie fortſchreitend Mängel der Erkenntniß 
windet, auch von jenem beſtimmten Zeitſtempel ſich immer mehr emancipiren ſollte, was 
haus nicht ausſchließt, daß ſie Durch zeitgemäßen Inhalt und ber Zeit entſprechende Form 
praktiſch wirkſam zu werben ſuchen muß. 
In allen dieſen Punften bürfte ven modernen Stantöwifenfgaften mit Fug manches vor⸗ 
kfen fein. ' 
Die Hauptfehler aber, welche denfelben vorgehalten werden müfjen, dürften in: folgenden 
10 zufammengebrängt fein, nämlich: Man geht nun zwar faft alfenthalben bei ber Be- 
bung jeber einzelnen ſtaatswiſſenſchaftlichen Disciplin vom Menden, nicht fo aber von 
chtigen Auffaflung des menjhlihen Weſens aus, und felbft wenn man Died thut, fo pflegt 
as richtige Princip nicht gebührend feftgehalten und burchgeführt zu werben. Wie der 
ich ſelbſt frei und gefellig zugleich und, unter Husgleihung ver Freiheits⸗ und Ordnungs⸗ 
fuifſe feines Weſens, nach harmoniſcher Entwickelung deſſelben in ben drei großen Rich⸗ 
n des irdiſchen Daſeins, Glaube und Gefühl, Vernunft und Erkenntniß, Körper und 
ſche Eriftenzbeningungen?), ſtreben muß, wie pad irdiſche Ideal des Menſchen die ungeflörte 
Bhnung des Individuellen mit dem Geſellſchaftlichen und die hoöchſte harmoniſche Ausbil⸗ 
von Seele, Geiſt und Körper iſt, ſo muß der Staat ſelbſt das höchſt denkbare frei⸗ 
ige Gefanmitweſen fein, in welchem die Harmonie der drei großen Lebensrichtungen in 
naler Selbftändigfeit dargeſtellt it. Der Staat erſcheint demnach als das ſelbſtändig ver- 
ichte Gleichgewicht einer Nation in Orbnung und Freiheit und iſt gleichzeitig und gleich⸗ 
g Segenftand des Gefühls, der Erkenntniß wie ber materialiſtiſchen Bedürfniſſe des Men⸗ 
‚ und zwar beides in der Art, daß dad Verſchiedene in unauflöslicher Verbindung ſich 
Heitig organiſch durchdringen, nicht feindlich abftoßen foll. Die Geſchichte felbft iſt nichts 
red als die Thätigkeit der Menſchen in dieſem foloffalen Entwidelungsproceß, die und dem⸗ 
mit ber Bildung und Gefehgebung, wie nit der ganzen innern Ausfüllung der Staaten 
ber mit ihr verbundenen Bewegung ald ver Kanıpf der Menſchen zwifchen ven Ertremen der 
nung und der Freiheit, wie zwiſchen den verſchiedenen einſeitig hervortretenden Lebens: 
ungen erſcheint. Dieſe nach unſerer Überzeugung allein richtige Auffaffung des Menſchen 
bed Staats, melde ven Tod eined Staats ald die nothwendige Folge unvermittelter Ex⸗ 
e und Ginfeitigfeit erfcheinen läßt, ift aber in unfern Staatswiſſenſchaften keineswegs 
Igebrungen. Im Gegentheil! An die Stelle einer gewiſſen, wenn aud fehlerhaften Ein⸗ 
rexjelben in. frühern Zeiten ift infolge einer fehr weit gediehenen Arbeitsteilung eine fehr 
: Zeriplitterung getreten, bei welcher viel zu wenig an die Einheit gebacht wird. 
Staatöwiffenjheft ift Wiſſenſchaft überhaupt von dem Staat ald befonderm Ausgangs- und 
unft aus. Sie if demnach die ſyſtematiſche oder organiſche Auffaflung des Staats nad; 
jenannten drei Richtungen, alfo die organifche Einheit verfelben. Dadurch wird das 

> Dem entfpricht auch die Trias der claſſtſchen Wiſſenſchaften: Ethik, Logik, PHyfik. 

b 



4 Staats wifſen ſchaften 

Diffen vom Staat zur Wiſſenſchaft und zu einem weſentlichen homogenen Theil ver 1 
ſchaft im ganzen. 

Wir haben einige ſtaatswiſſenſchaftliche Schriftfleller, welche vie verſchiedenen Sei 
Staats, die reale, formale und Ineale mehr uber nıinder klar erkennen, unterſcheiden un 
zu vereinigen ſuchen. So unterfdeivet z. B. Beyer: Staatsnaturlehre, Rechtelehre u 
litik, Eiger: Naturlehre des Staats, Verfaſſungsrecht und Berwaltungspelitif, ıı 
bejonders 6. Frang: Stantsphnfiologie, Staatsrecht und Staatemoral. Auch R. 
bat durch feine Ausführungen fiber die StaatSmoral, die wir jebody ſchon in unjerm „ 
des Berfafſungsrechts der conftitutionellen Staaten Deutſchlande (Würzburg 1856, 1,19 
mit dem Staatsrecht verbunden haben, die Berechtigung diejes dritten Factord des irdij 
bend anerfannt. Allein viefe Auffaſſungen find noch ſehr weit entfernt, allgemeine 
&o wurden denn aud im großen Ganzen alle Berirrungen und Krankheiten bezüglich | 
manitäteprincips und des abjolnten Weſens des Staats, wie von jeher, aud bei und 
irrungen und Rranfheiten der Staatswiſſenſchaften, die bald überwiegen liberal. ba 
abſolutiſtiſch, bald vorherrſchend jpiritualiftifch (theologifirend, theofzatifch) ober vorhı 
rationaliſtiſch (doctrinär) oder entſchieden materialiſtiſch (communiſtiſch, wur vie m 
Mohlfahrt in Auge habend) erfcheinen. Infolge defien hören wir bald nur von Recht 
nur von Pflichten ſprechen und fehen die wichtigften Quellen des Öffentlichen Lebens zu 
einer einzelnen gleihfam troden gelegt, die eine ober bie andere lebenäfräftige € 
Menſchen erſchlaffen. ine blos philsfophirende oder moralifirenbe Staatälehre, di 
NAechtsſtaatstheotie und ein blos materialiftiih:empiriicges Gebände ftaatlidden Will 
Bann dem Leben, welches ſtets gegen Extreme und Binjeitigfeiten proteitirt, nicht gemi 
wenn ed unvermeidlich erfcheint, ven Staat bald vom Staudpunkt der Freiheit, bald 
ber Ordnung aus zu betrachten, wenn es gutift, daß die Gelehrten ſich in bie phile 
ethiſchen, rationell = juriftifchen, nationalöfonomifdh finanziellen Sparten der Staal 
ſchaften thellen, fo nıuß doch jedem Sperlaliften ſtets das Bejeh der Einheit aller Wii 
umb der Staatswiſſenſchaft insbefonnere lebhaft vorſchweben. Dunn wird eim einieiti 
ralismus nicht ferner die Freiheit, ein einfeitiger fogenannter Conſervativismus nit m 
Drbnung compromittiren, ein übertriebener Spiritualismus nicht Die Staatömoral, 
artiger Doctrinarismus nicht das Recht und feine unverlegte Gontinuität, ein gleider 9 
liomus nicht die fogenannten realen Beftrebungen biscreditiren. (68 werben dann auch 
ofen Wiberfprüce fallen, in welche Ertreme und @infeitigkeiten ſich immer nen verwii 
die berechtigten Begeniäge und Verſchiedenheiten gegen deren und ihre eigene Ratur in 
zunehmen ſuchen müflen. Man wird ferner nicht mehr von einem beftimmten aprioriftik 
malen Zuſtande als dem Meſſer der Hiftorifhen Erſcheinungen ausgehen und mit dem zu 
lichen mannichfaltigen Leben in der Menſchheit auch die ewigen Übergänge erkennen un 
mwürbigen, die wie indem einzelnen Menjchen fo auch in ganzen Völkern ununterbrochen Ra 

So wird dann aud die Wiſſenſchaft des Staats aufhören, eine principlofe Wiffena 
fein, die weder ihren Träger verevelt, nod von ihm veredelt wird; ſie wire anfaug 
ſache und Wirkung bed wahren Fortſchritis und jelbft ein Eorrectiv ber in der men 
Schwäche tief begründeten Neigung zum Ertrem und zur Binfeitigfeit zu werden; ein 
unfrudgtbarer oder ſchädlicher Streitigkeiten wird in Wegfall fommen, jebeö der um 
ligen judicia finiuın regundorum ſich friedlich, ſicher und mit ben beiten Wirkungen w 
und die veraltete Feindſchaft zwiſchen Theorie und Praxis endlich einmal aufhören, ja 
funddentenben zu verlegen ober, was noch übler, zu langweilen. 

Wenn wir nun nach diefer Einleitung zu einer überfichtlihen Darftellung ber Gtaati 
[haften übergehen, fo Halten wir es für das Veſte, den geihichtlichen Weg einzuſchlagen 
die Hauptperioden ihrer Entwickelung, joweit fie mit ihrem gegenwärtigen Zuſtande jafı 
hängen, unter Anführung der wichtigſten Erfcheinungen der Riteratur, zu ſchildern. 

Als ſolche Hauptperioden ergeben ji: 
l. Die vorchriſthiche Zeit, die fi für uns auf bie Zeit und vie Staatswiſſen 

der claſſiſchen Republiken befgräntt. 
HM. Die Zeit nad Chriſtug, melde in drei Hauptunterabtheilungen zerfällt, = 

1) Periode des Kendalidmus; 2) Periode des Abfolutiemuß; 3) 9 
des freien Staats. 

8) Vgl. auch Held, Staat und GeſtUſchaft, LI, 860 fa. 
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Zu 1.9) Die ſogenannten claſſiſchen Völker hatten, che und bevor ihre Geſchichte und ihre 
hen Cinrichtungen einigermanen Flarer erkennbar werden, ſchon eine lange Entwide- 
speriode vurchgemacht. Die in ihrer Blütezeit hervoriretenden charakteriftifchen politifchen 
nögebanten ſind: 
4) Die politifhe Befähigung ift nicht eine allgemeine menſchliche Eigenſchaft, ſondern nur 
tes beftimmten Volks und felbft hier wieder bie eine beflimmten Theils deſſelben. 
23) Ein ſolches Bolt kann nur ein Stadtvolk und aud) von dieſem wieder nur ein Fleiner Theil, 
Art von Batricier und jedenralld nur die Summe der vollfreien Bürger fein. 
8) Jedes andere Volf if dem betreffenden Stabtvolf gegenüber ein barbariiches, fremdes, 
liches; jeder nicht zu der berrichenden Klaffe gehörige Theil dieſer gegenüber abhängig, 
rdrückt, aufwieglerifch, wenn nicht, weil unfrei, entfchieben feindlich. 
4) Die Barbarei und die Uinfreiheit 1") geflatten feine Freundſchaft. Die Barbaren find 
nit in die Unfreiheit gebrachte Uinfveie, die Unfreien bereitö unterworfene Barbaren. 
Berhältniß der Unfreiheit ift die Negation einer ausichließlih an die politifhe Freiheit 
Apften Perjönlichkeit, folglich vie theoretifhe Behauptung der Sachlichkeit. Halbfreiheit 
Freilafinng bilden eine Brüde zwifchen beiden. Die phyſiſche Nationalität fügt nicht ab- 
t gegen die Uinfreiheit, ift aber ſtets Die wefentliche Bedingung der Kreiheit. 
5) Der Stabtflaat iſt demnach die Sache einer Kleinen Bürgerzahl, deren Kamilien in der 
bt ihren beflimmten und durch das ſtädtiſche Weſen eigenthümlich modificirten föberativen 
heitspuntt finden. Während die Föderation bei Verbindung größerer Territorien entweder 
felbſtändigen Staatenmehrheit oder zur einheitöftaatlihen Gentralifation neigt, ift fie durch 
Beichränfung auf eine nicht jehr große Stabtmarfung und durch ihre natürlich enge Ge- 
Henheit vermittelö der flädtifden Mauern, Intereflen und Berührungen etivas Ratürli: 
Bund deshalb auch Stetigered. Das Patriciat ericheint folglich als ein kleines Königthum, 
Berfammlung der Patres als eine Verſammlung verbünveter Könige. Die claſſiſchen Völker 
Im vemnad wol das barbariſche Königthum wegen des Despotismus und der despotifchen 
kalijation, nicht aber das Königthum an ſich, auf welchem vielmehr ihre ganze Verfaffung 
T ihren Berhältniffen entſprechenden Form beruhte. Sie näherten ſich aber auch in dem: 
ı Maße gerade jenem barbarifchen Königthum, in weldem jie vie Verhältniſſe aufgaben, 
e ihre bißherige Berfaffung naturgemäß erfcheinen ließen. Griechenlands herrlichſte und 
enbſte Periode Fällt unter die lange abfolute Alleinherrihaft eines Perifled, und mit Ma: 
und Snlla beginnt in Nom die monardhifche Periode; in beiden Ballen hatte factiſch bereits 
[te verfaflungdmäßige Stabtflant aufgehört. Aber nit nur die unnatürliche Erweiterung, 
rn auch die mit ihr verbundene nicht minder unnatürliche innere Ausfüllung ruinirte die 
ſche Republik. Der enge Rahmen des durch jeine Gefchloffenheit ftarken Batriclat8 wurde 
durch die Plebo gebrochen und die Möglichkeit einer gefunden Erneuerung der Republik 
die Vlebs ausgeſchloſſen theild wegen der Vernichtung des Batriciats, theild wegen ber 
chigkeit der Plebs, theild und vorzüglich wegen der ungeheuern Überhandnahnte ver Skla⸗ 
„, in deren Mitte die Freiheit, wie von einem giftigen Sunpf umgeben, erſticken mußte. 
chenland wird von dem überlebenvden Nom unterjocht, Mom aber von den Barbaren über 
banfen geworfen, nachdem es mit jeder neuen Eroberung ſchwächer geworben war und noch 
ſbendigem Leibe das faule Abfallen großer und mühſam ermorbener Glieder geſehen hatte 
Wannien, Gallien u. |. w.). 
6) Die Staatserfenntnig der claſſiſchen Völker hat, trotz ihres Ausgangs von einen gänzlich 
ben Begriff des Menſchen, eine Reihe wichtiger Wahrheiten umfaßt, um deren Realifation 
zum Theil Heutzutage noch fampfen, und die nur deshalb wirkungslos blieben ober vielleicht 
ıe ſchädlich wirkten, weil fie von dem irrigen Sumanitätäbegriff der Alten Welt beherrſcht 
ren. Sole Wahrheiten find z. B.: a) der Staat iſt da oberfte Geſetz für das ganze Außere 
en eined jeden Bürgers. b) Das volle Bürgerthun ift durch eine gewiſſe Selbflänpigkeit und 

— — — — — — 

3) Auger den befanuten Werfen über griechiſche und römiiche Geſchichte und Antiquitäten, nament⸗ 
Staatsantiquitäten vgl. Bollgraff, Antife Bolitif, als Bp. IE von: Die Spfleme der praftifchen 
RE im Abendlande (Giesen 1828 u. 1829). Schulg, Grundlegung zu einer gefchichtlichen Staate- 
njchaft der Nömer (Köln 1833). Fuſtel de Coulanges, La cite antique, etude sur le culte, le 
» les institutions de la Grece et de Rome (Strasburg 1864). Hüllmann, Römifce Grundver⸗ 
Ag (Bonn 1832). Derjelbe, uefpeinge der römifchen Berjaflung (Bonn 1835). 
3 Held, Staat und Gefellfchaft, I, fg.; I, 92 fg. 



4 Staats wiſſen ſchaften 

Wiffen vom Staat zur Wiſſenſchaft und zu einem weſentlichen homogenen Theil vı 

ſchaft im ganzen. 
Wir haben einige flaatswiffenfchaftliche Schriftfteller, welche die verſchiedenen 

Staats, die reale, formale und ideale mehr oder minder Bar erkennen, unterfigeiden ı 
zu vereinigen juden. So unterfdeibet z. B. Beyer: Staatsnaturlehre, Rechtelehr 
litik, Eſcher: Naturlehre des Staats, Berfafjungsreht und Berwaltungspsiitif, 
beionvders G. rang: Staatsphyfiologie, Staatsrcecht und Steatömsoral. Auch R 
bat durch feine Ausführungen über die StaatSmoral, bie wir jedoch ſchon in unſerr 
des Berfafſungsrechts der confliturionellen Staaten Deutſchlands (Würzburg 1856, I, 
mit bem Staatsrecht verbunden haben, vie Berechtigung dieſes dritten Factors des ir 
bend anerfannt. Allein dieſe Auffaffungen find no jehr weit entfernt, allgemei: 
So wurden denn auch Im großen Ganzen alle Berirrungen und Krankheiten bezugli 
manitätsprimelp6 und des abfoluten Weſens des Staats, wie von jeher, aud bei u 
iveungen und Rranfheiten ver Staatswiſſenſchaften, die bald überwiegend liberal, 
abſolutiſtiſch, bald vorherrfchend Fpiritwaliftifch (theologifirend, theokratiſch) oder vo 
ratiomaliftifch (dortrinär) oder entſchieden materialiſtiſch (communiſtiſch, nur bie 
Wohlfahrt im Auge habend) ericheinen. Infolge deſſen hören wir bald nur von Re 
nur von Pflichten ſprechen und fehen bie wichtigften Quellen des Öffentlichen Lebens 
einer einzelnen gleihfam troden gelegt, die eine ober bie anvere lebenäfräftige 
Mewichen erſchlaffen. @ine blos philsfophirende over moraliſtrende Staabälehre, 
Nechtsſtaatstheorie und ein blos materialiſtiſch- empiriſches Gebäude ftaatlidden W 
Bann dem Leben, welches ſtets gegen Extreme und Einfeitigfeiten proteitirt, nicht ge 
wenn ed unvermeidlich erfcheint, den Staat bald vom Stauspunft der Freiheit, bal 
der Ordnung aus zu betrachten, wenn es gutift, daß die Gelehrten ſich In bie ph 
etbifchen, vationell = juriftifhen, nationalöfonomifdh finanziellen Sparten der St 
ſchaften tbeilen, fo muß doch jedem Speclaliften ſtets das Geſeh ver Ginbelt aller 3 
und der Staatswiſſenſchaft insbefonnere lebhaft vorfchweben. Dunn wird ein einie 
ralismus nicht ferner die Freiheit, ein einfeitiger fogemannter Conſervativismus nid 
Ordnung compromittiren, ein übertriebener Spiritualismus nicht die Staatömora 
artiger Doctrinarismus nicht dad Recht und feine unverlegte Gontinuität, ein gleich⸗ 
liomus nicht die fogenannten realen Beſtrebungen discreditiren. Es werben dann au 
ofen Widerſprüche fallen, in welche Extreme und Binfeitigkeiten jich immer nen veri 
die berechtigten Gegenſätze und Verſchiedenheiten gegen deren und ihre eigene Ratur 
zunehmen ſuchen müflen. Man wird ferner nicht mehr von einen beſtimmten apriorif 
malen Zuftande als dem Meſſer der hiſtoriſchen Erſcheinungen auögehen und mit dem 
lichen manntchfaltigen Leben in der Menſchheit auch die ewigen Übergänge erfenunen 
mürbigen, bie wie indem einzelnen Menichen ſo auch in ganzen Völkern ununterbrochen 

So wird dann auch bie Wilfenichaft des Staats aufhören, eine principlofe Wiſſe 
fein, die weder ihren Träger veredelt, noch von ihm veredelt wird; jie wir ania 
fache und Wirkung bes wahren Bortichritts und ſelbſt ein Eorrectio ber in ver n 
Schwäche tief begründeten Neigung zum Ertrem und zur Binfeitigfeit zu werben: e 
unfrudgtbarer oder ſchädlicher Streitigkeiten wird in Wegfall kommen, jedes ver ı 
lien judicia tinium regundorumm fich friedlich, ficher und mit ben beiten Wirkungen 
und die veraltete Feindſchaft zwiſchen Theorie und Praxis envlih einmal aufhören, 
ſunddenkenden zu verlegen ober, was noch übler, zu langweilen. 

Wenn wir nun nad dieſer Einleitung zu einer überfichtlichen Darftellung der Sta 
haften übergehen, fo Halten wir es für das Befte, den geihichtlichen Weg einzufcle 
die Hauptperioden ihrer Entwidelung, ſoweit fie mit ihrem gegenwärtigen Zuſtande 
hängen, unter Anführung der widtigften Erſcheinungen der Literatur, zu ſchildern. 

Als ſolche Hauptperioden ergeben ji: 
Il. Die vorchriſthiche Zeit, vie fich für und auf die Zeit und die Staatsmij 

der claſſiſchen Republiken beſchraͤnkt. 
HM. Die Zeit nach Chriſtug, welche in drei Hauptunterabtheilungen zerfällt 

1) Beriode des Feudalisnus; 2) Periode des Abſolutiemus; 3) 
des freien Staats. 

8) Bgl. auch Held, Staat und Geſelſchaft, LI, 360 fa. 
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Zu 1.9) Die fogenannten claffifgen Völker hatten, che und bevor ihre Geſchichte und ihre 
eifden Cinrichtungen einigermaßen Flarer erkennbar werden, ſchon eine lange Entwide- 
gsperiode vurchgemacht. Die in ihrer Blütezeit hervortretenden harakteriflifchen politifchen 
ındagebanten jind: 
4) Die politiſche Befahigung if nicht eine allgemeine menſchliche Gigenjchaft, fondern nur 

eines beftimmten Volks und felbft hier wieder die eines beſtimmten Theils deſſelben. 
3) Ein ſolches Volk kann nur ein Stabtvolf und aud) von dieſem wieder nur ein Fleiner Theil, 
Art von Batricier und jedenfalld nur die Summe der vollfreien Bürger fein. 
3) Jedes andere Volf iſt dem betreffenden Stabtvolf gegenüber ein barbariſches, fremdes, 

Dliches; jeder nicht zu der herrſchenden Klaffe gehörige Theil diefer gegenüber abhängig, 
erdrückt, aufwiegleriſch, wenn nicht, weil unfrei, entſchieden feindlich. 
4) Die Barbarei und die Unfreiheit 19) geſtatten keine Freundſchaft. Die Barbaren find 
> nieht in die Unfreiheit gebrachte Unfveie, die Unfreien bereitd unterworfene Barbaren. 
B Berhältniß der Unfreiheit ift die Negation einer ausſchließlich an die politifhe Freiheit 
zäpften Perjönlichkeit, folglich vie theoretiihe Behauptung der Sachlichkeit. Halbfreiheit 
» Sreilafinng bilden eine Brücke zwifchen beiden. Die phyſiſche Nationalität ſchützt nicht ab: 
ut gegen die Unfreiheit, ift aber ſtets die weſentliche Bedingung der Freiheit. 
5) Der Stadtſtaat ift demnach die Sache einer Kleinen Bürgerzahl, deren Familien in ber 

adt ihren beflimmten und durch das ſtädtiſche Weſen eigenthümlich modificirten föberativen 
cheitspunkt finden. Während die Köderation bei Verbindung größerer Territorien entweder 
»felbftändigen Staatenmehrbeit oder zur einheitsſtaatlichen Gentralifation neigt, iſt fie durch 
e Befchränfung auf eine nicht jehr große Staptmarfung und durch ihre natürlich enge Ge: 
soffenheit vermittelö der ſtädtiſchen Mauern, Interefien und Berührungen etwas Natürli: 
3 und deshalb auch Stetigeres. Das Patriciat erſcheint folglich als ein kleines Königthum, 
Werfammlung ver Patres als eine Verſammlung verbündeter Könige. Die clajfifhen Voͤlker 

bemnad wol das barbariſche Königthum megen des Despotismus und der despotiſchen 
trali ſation, nicht aber das Königthum an ſich, auf welchem vielmehr ihre ganze Verfaffung 
er ihren Berbältniffen entſprechenden Form berubte. Sie näherten ſich aber aud in dem⸗ 
m Maße gerade jenem barbarijchen Königthum, in welchem fie vie Verhältniffe aufgaben, 
De ihre bisherige Berfaffung naturgemäß erfheinen ließen. Griechenlands berrlichfte und 
zendſte Periode fällt unter die lange abfolute Alleinherrſchaft eines Perifles, und mit Ma- 
und Sulla beginnt in Nom die monardhifche Periode; in beiden Fällen hatte factiſch bereitd 
Ate verfaffungsmäßige Staptflaat aufgehört. Aber nit nur die unnatürlide Erweiterung, 
ern au die mit ihr verbundene nicht minder unnatüurliche innere Ausfüllung ruinirte bie 
Eiche Republik. Der enge Rahmen des durch jeine Geſchloſſenheit ftarfen Patriclat® wurde 
durch die Plebs gebroden und die Möglidykeit einer gefunden Erneuerung der Republik 

u die Plebs ausgeſchloſſen thelld wegen der Vernichtung des Patriciats, theild wegen ber 
Thigkeit der Plebs, theils und vorzůglich wegen der ungeheuern Überhandnahme ver Skla⸗ 
RB, in deren Mitte die Freiheit, wie von einen giftigen Sumpf umgeben, erſticken mußte. 
ethenland wird von dem ütberlebenden Rom unterjocht, Mom aber von den Barbaren über 
«Sanien geworfen, nachdem es mit jeder neuen Eroberung ſchwächer geworben war und noch 
‚sbentigem Leibe das faule Abfallen großer und mühſam ermorbener Glieder gejehen hatte 
ssannien, Gallien u. ſ. w.). 
6) Die Staatserkenntniß der claſſiſchen Völker Hat, troß ihres Ausgangs von einen: gänzlich 

Ehen Begriff des Menfchen, eine Reihe wichtiger Wahrheiten umfaßt, um deren Realifation 
zum Theil heutzutage noch fampfen, und die nur deshalb wirkungslos blieben ober vieleicht 

ar ſchädlich wirkten, weil jie von dem irrigen Humanitätsbegriff der Alten Welt beherrſcht 
Eden. Solde Wahrheiten find z. B.: a) der Staat ift dad oberſte Gejeg fir das ganze äußere 
en eined jeden Bürgers. b) Das volle Bürgertbun ift durch eine gewiſſe Selbftändigfeit und 

— 

9) Außer den befannten Werfen über griechiſche und römiſche Geſchichte und Antiauitäten, nament⸗ 
Stiaatoantiquitaten vgl. Vollgraff, Antike Politik, ale Bd. IE von: Die Spfleme der praftifchen 
it im Abendlande (Giesen 1828 u. 1829). Schulg, Grundlegung zu einer geſchichtlichen Staate- 
eeichaft der Römer (Röln 1833). Fuſtel de Goulanges, La cite antique, etude sur le culte, le 
t, les institutions de la Gröce et de Rome (Strasburg 1864). Hüllmann, Römifche Grundver⸗ 
Is (Bonn 1832). Derfelbe, Urfbeiin änge der on Berjaflung (Bonn 1835). 
> Held, Staat und Geſellſchaft, l, fg.; 1,92 
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durch eine active Antheilnahme an ven öffentlichen Geſchäften bedingt, welche anch hinn 
gewiſſe perſoͤnliche Vortheile bringen muß. c) Das Leben des Staats beſteht in dem le 
Antheil der Bürger an den gemeinen Angelegenheiten. In dieſem liegt die Macht, vi 
des Staatd. Daher die Bedeutung des Konfenjed und der Majoritäten bei Gejeg: 
theilsvorſchlägen: d) das Bürgerthun ift jelbft eine Art von Magiftratur; Beamte fin 
behrlich, aber ihre Thätigkeit iſt doch meiſt eine ausnahmsweiſe, und Das Voll bleibt 
niſche Cinheit ſtets der eigentliche Souverän. e) Die natürlichen Unterſchiede zwiſche 
gebung, Rechtspflege und Verwaltung ſind der claſſiſchen Zeit ebenſo bekannt !!) wie 
ſchiedenheit zwiſchen den Individuellern und Allgemeinen, zwiſchen ſocialen 12) und | 
Geſtaltungen, zwiſchen moraliſch-religiöſen, vernünftig = rechtlichen und materiell-re 
Dingen 13), zwiſchen dem ſpeciellen Recht eines jeden Volks und einer gewiſſen all 
Gerechtigkeit, zwiſchen innern und äußern Angelegenheiten u.j.w. Auch über vie 
Zwecke des Staats, über die verſchiedenen Regierungöprincipien u. dgl. m. finder j 
Merken diejer Periode viel Lehrreiches. 1?) Das Cigenthümliche aber bei allen dieſe 
befteht in der großen Cinheit, in welder fie theoretiih und praftiich aufgefaßt werden 
fung, Jurisdiction und bie ganze Verwaltung bilden ein vollſtändiges, ſich allenthal 
dringende8 Ganze, welches auch durch ein und dajjelbe Organ, durd das Volk in | 
faſſungsmäßigen Berfammlungen oder .in den Erwählten deſſelben dargeſtellt win. 
ſönliche Freiheit und die politifche Pflicht find nicht minder unauflöslich vereinigt, ı 
Religion wie Vermögen fo innig verbunden, daß fletö dad eine die übrigen bedingt. 
wir in den Bolköverfammlungen wie in den ſtaatswiſſenſchaftlichen Schriften Geſetz 
ſprüche, ölonomifche und jonft gefellfchaftlidhe, veligiöfe und jittlihe Dinge verhandel 
feinen und die flaatlihe Einheit jo jehr alled übrige nominiren, daß der Menjch, w 
fein will, dieſe Ordnung entweber brechen oder jich ihr entziehen muß. Die Gried 
der Abjolutfegung ihres Staats jo weit gegangen, daß den Mömern nichts mehr zu tk 
geblieben wäre, wenn fie auch ebenjo weit hätten gehen wollen, al8 die Griechen 
waren. Man gebenfe veilen, was Solon und Lykurg 3. B. in Bezug auf das Fam 
Ehe, Nahrung, Kleidung, Spiele, Künfte u.f.w. vorgeſchrieben, und vergleiche a 
Plato und theilweije felbft Ariftoreled verlangten. Die Staatöwifjenjchaften der A 
bilden demnach kaum einen unterſchiedenen befondern Theil der Wiſſenſchaft überha 
weniger aber jind fie jelbft wieder in verſchiedene ſcharf abgegrenzte Disciplinen unter 

Die Aubartung der Herrſchaft des Staats, bie wir gerade in der hervorgehoben: 
jich fo recht bethätigen fehen, und in beren Folge der elaſſiſche Freiſtaat jelbft ven 
um fo mehr veöpotifirte, je entichiebener feine Gejege bie Unabänderlichkeit beanfprud 
Ausartung, die nur durch die großen Bortheile erflärli iſt, welche dad volle Star 
thum gewährte — fie erſcheint als die Urſache, warum die Verfafjung der fraglich 
vorzüglich, ja nur den äußern und innern Krieg im Auge haben mußte. Die Verf 
claſſiſchen Republifen war daher mwefentli eine Heeredorganijation, gegen ven inn 
die Nichtvollbürger und Sklaven, gegen den äußern Yeind, die ganze übrige dam⸗ 
und bejonderd gegen den nächften Nachbar gekehrt. 23) Daher jehen wir auch in diejt 
die jih überall wiederholende Erſcheinung, daß man gegen die herrſchende Ariftokrati 
fi mit dem Auslande und mit dem nicht herrſchenden Theil des Volks verbünvet, un 
monarchiſche Beftrebung mit ver Unterdrückung der Ariftofratie und mit einiger Bei 
untern Klaffen verbunden ift. 

N Ein befonderes Berdienft der griehiichen Staatöwillenfhaften erfennen wir ir 
ſcheidenden Gewicht, welches viefelben auf die ganze Erziehung gelegt haben. 16) Ze 
licheres aber nach unſern Begriffen vie Berfaffungen der claſſiſchen Republifen, die 

11) Hildenbrand, Syſtem der Rechtsphiloſophie, I, 31. 
12) Held, Staat und Geſellſchaft, 11, 32, und Nachtraͤge dazu. 
13) Man gebenfe des Zuſammenhangs des Procefiee mit der Religion, ver actus legitinu 

bindung der mores majorum mit den responsa prudentuni, plebiscita u, f. w. 
14) Rofcher hat in feinem ausgezeichneten Werk über Thucydides gleichfalls nachgewicien, 

uafere. Zeit ein Anrecht auf die Priorität der meiften politifchen Gedanken habe; f. a. a. O. 
ote 2, 
15) Über das altrömifche Königthum vgl. den Art. Monarchie und Mommſen, Römiſche 

1, 59, 61 fg., 72 fg., 80. 
16) Auch die römische Jugend lernte in den Schulen vor allem die Zwölftafelgefege. 
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ernung der Iahrtaufende betrachtet, heute noch vielen das Vollkommenſte an flaatlicher 
Bheit zu umſchließen fcheinen, von dem Vollbürger forberten, und je natürlicher e8 gerade 
en künſtlichen Griftenzbevingungen jener Staaten war, deſto leichter läßt ſich dieſes große 
ücht auch begreifen. Jedenfalls aber gibt die claſſiſche Staatöwiffenfchaft unfern Zeiten vie 
e Lehre, daß alle Bürgertugend durch die Erziehung bedingt und daß, je mehr Bürger zur 
en Betheiligung zugezogen werben follen und je höherer Werth von ven Staatsangehörigen 
. auf die Zulaffung zu einer ſolchen Betheiligung gelegt wird, deſto mehr die politifche Er- 
ing bie erſte Pflicht des Staats und jedes gutin Bürgers fein müſſe. 

Übrigens würde man fi jehr irren, wenn man glaubte, daß durch die ganze claffifche 
stöliteratur der eben unter e hervorgehobene Einheitsgedanke etwa in der Weife ginge, daß 
Ibe ftetö die volle Harmonie der materialiftifchen, vationellen und ethiſchen Richtung 
elite. 
Unter den vielen Lehrern und Schriftftelleen der ven Staat immer voranflellenven griedi- 
NPhiloſophie, deren Namen und großentheild ohne ihre Schriften und von denen vermalen 
vereinzelte Außerungen erhalten find, waren ohne Zweifel zu jeder Zeit Männer von 
verfchievdenften Richtungen, aljo Männer, bei denen vie materialiftifche, ober die rationa= 
che oder die fpiritualftifche Seite uberwog. Und wenn und der Sophismud und Sfepticis- 
‚mit Ariſtoteles mehr die rationaliftiihe, die alte Sonifhe Schule und der fpätere Epiku⸗ 
mus mehr die materialiftiihe, die Pythagoräiſche Schule mit Sokrates und Plato ſowie 
der [pätern Stoa mehr die ethiſch-ſpiritualiſtiſche Richtung in verfhiedenen Zeiten und Auf: 
Ingen darſtellt, jo ift es klar, daß die vorherrſchende Bedeutung der einzelnen Richtungen, 
Wechſel unter ihnen durch das ganze Leben ver griechiſchen Staaten geht, da die fraglichen 
mer und ihre Schüler infolge bed unter e bezeichneten Zugs tief in das praftifche Leben 
Afen und jelbft oder durd ihre ausgezeichnetern Schüler die Schickſale ihrer Staaten 
mten. 

Bier tritt aber fogleih nod ein weiterer Zug der claffifhen Staaten hervor, nämlid: 
ach ihrer ganzen Anlage mußten die clafliihen Republifen auf ein gewiſſes gleiches Map 
zefähigung ihrer activen Mitglieder gebaut fein. Inſofern und nur infofern waren fie des 
atiſch. Eminentere Begabungen ertrugen fie nicht, wenn fie ſich in das Staatsleben mi- 
wollten, obgleich gerade dieſe auf das politifche Leben angewiejen fein mußten; Begabun- 
Ber unter dem verfafjungsmäßigen Grade der Mittelmäßigfeit vermodhten fie nicht auszu⸗ 
en. Die Mittelmäpigkeit alfo mußte herrfchen, denn dad active Bürgerrecht war Herrſchaft. 
x der Oſtracismus aus Furcht vor einer begabten Tyrannid oder gewaltihätige Umwäl⸗ 
n mit lügenhaften Beibehalten republilaniiher Formen. Daher aber auch der geringe 
ah tief reformirender Theorien, die Verfolgung ihrer Träger. Was den beftehenven Ein- 
‚ngen gefährlich werden Fonnte, erſchien wie eine Auflehnung gegen bie allein berechtigten 
wögottheiten, und wenn dieſe jelbft von dem unbefannten, geheimnißvollen Batum be- 
cht wurden, fo mochte ſich auch derjenige mit den Fatum tröften, welches ihn mit der be- 

ıven flaatlihen Ordnung unverträglidh erſcheinen lieg und feine Entfernung ober Beftra- 
nöthig machte. Nirgends gab ed mehr politifhe Märtyrer ald in den clajfifhen Repu⸗ 

n; nirgends wurde bie politifche Meinungsverfhiebenheit und die Größe über das Mittel: 
gefährlicher als in diefen; dort aber wie bei und wußte man flet8 das politifche von dem 
sten Verbrechen zu unterfcheiden. 
Nicht ver Sophismus, fondern feine Entartung bezeichnet den Niedergang der griechiſchen 

iſchen Literatur wie der Glanzperiode der griechifche Nepublifen. Und wenn die Sophiften 

its den Grundſatz aufftellten, daß alles Recht auf der Stärke beruhe 17), und denfelben, ber 
m allgemeinen wol rechtfertigen ließe, wenn man den Begriff der Stärfe in feiner man- 
"ahen Bedeutung auffaßte, echt fophiftifch ausbeuteten, fo gelangten die Stoifer mit den 
Euräern von dem Princip der Blütezeit der clajiifchen Republifen, daß nämlich alle Tu= 
> nur politifhe Tugend fei, zu der blajirten matten Lehre, daß fich der Weife gegen den 
at ziemlich gleichgültig verhalten werde. 1°) 
Die griechiſche Staatöwiffenfhaft, reſp. Philojophie, beginnt gefhihtlih mit Thales, dem 
ter der Joniſchen Schule, deren Richtung eine weſentlich naturaliftifhe und wenig praf- 
war. Übrigens dürfte doch jet ſchon hervorzuheben jein, daß die moderne Philofophie 

T) Rocher, S. 253 fg. 18) Dan, Procop., ©. 105. 
qato⸗Lexiton. XI. 42 
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und mit ihr auch bie modernen Staatswiſſenſchaften einen ähnlichen Anfang geuon 
fi von der Scholaitif 1?) frei zu mahen, und daß Thomas Hobbes und andere von 
Begründern unferer Staatswiſſenſchaften vorzüglich von der Mathematif und ven Ra 
ſchaften andgegangen find. Bon allen zu jener Schule gehörigen und befannten Ro 
von Anaxagoras, Archelaus und Heraklitos 20) haben wir feine Werke erhalten: veı 
genes Laertius manches über jie berichtet, und dürften die beiden legtgenannten au 
Staatswiſſenſchaften gefhrieben haben. 

Mehr mifjen wir von der jogenannten Doriihen Schule, deren Stifter Pyotha 
Ausgehend von dem Grundſatz, daß das gefelliaftliche Leben nur durch die Vernu 
werben könne, aljo die Vernunft herrſchen müffe, und daß die Bhilojophen die meifl 
hätten, kam er zu vem Schlußſatz, ber Staat müſſe von Philoſophen regiert we 
praftiihen Realifation diejer Idee gründete Potbagoras in Kroton einen Verei 
wahrhait ariftofratijche Material zur Beherrfchung der Städte zu erziehen, und ſchei 
thagoräer, welche in der That überall au die Spige famen, der Herrſchaft jedenfal 
geweien zu jein als die frühere Oligarchie. Doc kam bald nah des Pythagoras : 
wieder and Ruder; die Pythagoräer, die ihrem höhern Princip untreu geworden 3 
nen, wurden ſämmtlich erichlagen. Die bei Stobäus aufgerundenen Fragmente di 
mus von Milet und einigen andern, welche ven Pythagoräern zugezählt werben, 
lange nad) dem Zeitalter des Plato und Ariftotele® publicirt?!) und verrathen mit i 
Sympathie für dad Königthum einen ſtarken Abfall von der Pythagoräiſchen Doctt 
der Eleatiſchen Schule, welche den Übergang von der doriſchen zur attiſchen Phil— 
mittelt, werben Parmenides und Zeno ald Gejepgeber erwähnt, von den Sophiſte 
tagoras und Diagoraß,. 

Bon den Driginalwerfen der alten Philoſophie und Staatswifleuihaften ha 
blos die wahrſcheinlich bedeutendften, die Plato's und die meiften des Ariftoteles, 
rere Schriften von Neuplatonifern, ein paar fteptiihe Abhandlungen des Sertu— 

und einige floifhe Schriften erhalten. Die Werke des Diogenes Larrtius, des Flar 
ſtratus und Gunapius befigen wir nur noch in Auszügen. librigens iind doch a 
Werke anderer griehifher und römiſcher Echriftfieller, z. B. des Tacitus, Plut 
näus, Photius, Suidas, Gellius und Macrobius, Polybius, beſonders des 
wichtig 22); am wichtigſten aber die in ven Quellen des Roͤmiſchen Rechts ſelbſt mi 
wiſſenſchaftlichen Anfichten ver berühmteſten römifchen Juriften und Staatsmänner. 

Nachdem den Arbeiten des Plato und Ariftoteles in dieſem Werke bereits ei, 
gewidmet find, mollen wir und hier darauf beihränfen, vie übrigen hervorſtehen 
nungen der claſſiſchen Staatöwifjenfchaften Eurz zu jhilbern und die genannten Kor 
jelben nur in die ganze Entwidelung bineinzuftellen. 

Eine der bedeutendſten Erfheinungen in der politifchen Literaturgeſchichte ver 
wird aber ſtets die Sophiftif bleiben, ſchon deshalb, weil ihre Kehren Geifter | 
Sokrates, Plato und Ariftoteles zum Wivderſpruch berausforberten unt jo vi 
Anſtoß zu den unfterblichen Werfen der legtern gaben. In ver Geichichte der Sopb 

jich ver Berfall des Griechenthums bereits deutlih ab. Sie war nicht eine Geheit 
praktiiche Ziele, fondern die vollkommenſte und ſcheinbar Eunftlerifch = wifjenjchartlid 
rung des ganzen damaligen griehiihen Bühlens und Denkens. Daher audy ihre 
gegen Sokrates, deſſen Schickſal ſammt der praftiihen Erfolgloſigkeit ver Schriften 
und Ariftoteleß beweifen, wie tief in jener Zeit ſchon der Charakter des griechiiche 

19) @fcher, 1, 16 ig. Held, Staat und Geſellſchaft. IL, 32. Kaulich. Seichichte ver 
Bhiloſophie (Prag 1868), Tbl. I. Laurent, L’eglise et l’etat, Ill, 21. Tie frühere ere 
thode ber Behandlung aller Rechtewiſſenſchaften und die unfritifche Anwentung des Romi 
in Deutfchland waren gleichialld wefentlich fcholaftifch. 

20) Das Befte über diefen ausgezeichneten Schriftiteller ift die befannte Monvgraphie ! 
21) Greiner, Überfichtiche Zufammenftellung der alten Staatentbeorien (2eipzia 1863), 
22) Hippodamus von Milet, ein Zeitgenofie des Themittofles, foll der erſte geweſen fein, 

Wege politifcher Eperulation Vorfchläge zur Umgeflaltung der ſtaatlichen Verhaltnifie ına 
Über die Entwidelung und den Einfluß der politifchen Ideen (Innobruck 1855), S. 18. Faı 
archie foll er gelagt haben: „Sie ahmt die göttliche Regierung nach, aher die menſchliche 
fie ſchwer; desivegen muß fie mit der Ariftofratie verbunden werben; aber auch das Balf! 
Antheil an Ehren und Vortheil haben und nur der Böbel ausgeichlofien fein.‘‘ 

23) Greiner, a. 0.0. 



Staatswifienfchaften 659 

en war. Die den Sopbiften gewöhnlich gemachten Vorwürfe find, es fei ihnen nicht um bie‘ 
uhrheit, ſondern nur um den Schein derjelben zu thun gewefen, fie hatten die Wiffenfchaft 
des Geldes willen betrieben und gelehrt, das Dafein Gottes geleugnet und alle Religion für 

> kluge Erfindung zum Zmed der Civilifation gehalten, Irreligiolität und Sittenlofigfeit 
‘Het, nur das Recht ver force brutale anerfannt und den Unterjhied, zwiichen guten und 
en Handlungen geleugnet, die wahre Glückſeligkeit lediglih in der Befriedigung jeder 
zier geſucht. 
Sophiſten von einer etwas großartigern Anlage und befannt durch einzelne höhere Grund: 

anfen waren Protagoras, Gorgias, Prodikos und Hippiad. Sophiften der ſchlechteſten Art 
änen ein Polus, Kallifles, Traſymachus, Diagorad und Kritiad geweſen zu fein. uͤbri⸗ 
s wird ſelbſt Thucydides mitunter den Sophiſten zugezählt. 2*) 
Wenn nun Sokrates und Plato dem falten rativnaliftifch-materialftiihen Unfug der Sophiſtik 

e warnies ethiſch⸗-lauteres Extrem entgegenzuſetzen ſuchten, ſo erſcheint, falls man von ven 
em Urheber nach beftrittenen ‚„‚Leges’’ des Plato abſieht, Ariſtoteles wie ein Vermittler zwi⸗ 
a den angegebenen beiden äußerſten Richtungen. 
Ariftoteled ift dur die ganze Art feiner Studien, welche Philofophie, Geſchichte und 
gma des Staatd und feiner Wiſſenſchaften in dem damals höchſten venfbaren Grade erfaßten, 
‚eigentliche Vater der ganzen occiventalen Staatswiſſenſchaft und ſteht und von allen Schrift: 
lern der Alten Welt am nächſten. Übrigens Hat feine Politik ebenfall8 feinen erneuernven 
sup auf die politifhen Zuftände feines Vaterlandes zu üben vermodt, und bie gebildeten 
iehen, in der Leugnung Gottes einig, mochten nun wählen zwiſchen ven Fatalismus der 
whiſtik oder dem des Stoicismud. In dem gegebenen Moment wenigſtens traten in Grie- 
Bland die drei menfchlichen Lebensrichtungen nad) dreien Schulen ſcharf geſchieden hervor, ver 
Bionalismud in der Sophiftif, der Materialismus in dem Epikuräismus und der Spiritua= 

8 in jenem etwas zugeflugten Platonismus, den man die Stoa nannte. 
Die Lehrer und Jünger der Stoa gingen von dem Sap aus, daß des menfchlichen Lebens 
8 Ziel ein naturgemäpeß Leben, das Gerechte aljo in der Natur gegründet fein müſſe. 

Tugend, auf Erfenntnig beruhenb ‚ fei das eigentlihe Gute, das Laſter dad Böfe. Bere: 
Handlungen find die vernunftmäßig begründeten und dieſe ſelbſt wieder entweder vollkom⸗ 

t pflichtgemäße oder bloß von der Vernunft gebilligte. Alle andern Handlungen find Ab⸗ 
gen vom Recht, DVergehungen. Die Vernunft müffe thatig, die Handlung frei fein, 
ungleich ein ungetrennter Gaufalzufammenbang aller irdifhen Begebenheiten beftehe. Das 
üve Recht fiche infolge der vernünftigen Weltordnung unter höhern Gefegen, und die Tren: 
8 der einzelnen Völfer durch bejondere Verfafjungen ſei Unnatur, indem vielmehr alle 
afchen, ald Volksgenoſſen, einen einzigen großen politiihen Verein unter einem gemein 
> Geſetz bilden follten. Der Menſch fei Mikrokoomus und das Intereffe des Banzen dem 
Theile vorzuziehen. 
Wie wenig beftimmte Nachrichten über die ftoifche Politik uns erhalten find, jo fcheint die: 
» Doch fehr fein ausgebildet geweſen zu fein und ſich vorzüglich der Ariftofratie und Monardhie 
meigt zu haben. Panätiud von Rhodus ſoll ſogar eine kurze praftifche Staatölehre ge⸗ 
eben haben. 25) 
Mit vem Berluft der Selbflännigfeit ging Griechenlands Staatöwiffenfhaft auf die Römer 
x. Rom befand fih damals ſchon in dem Übergangsſtadium zwiſchen Republik und 
narchie, zwiſchen Stadt- und Weltſtaat. Eine Verbindung der ſtoiſchen Mittelmeinungen 
den ſcharfen und praktiſchen Beobachtungen und Anſichten des Ariſtoteles paßte demnach am 
en für Zuſtände und fir ein Volk, welche beide zu ſelbſtändigen Speculationen wenig 
kgnet fhienen. Died nebft ver Berfönlichkeit und Stellung Cicero's gibt den Schlüffel zum 
sfänbnin feiner politifchen Werke, welche ebenfo beruhmt wie unjelbitändig find. Mit Recht 
8 Breiner (a.a.D., S. 43): „Die Grenzpunfte in der Geſchichte der alten Staatentheorien 
zen der gelehrte Plutarch, der hoffnungsloje Tacitus und der ruhige Epiktet“; fie haben ven 
wfall Roms nicht aufgehalten und die Errungenicdaften der griedifhen Staatöweidheit nicht 
ser gebildet. 
Ehe wir Diefe Periode verlaffen, wollen wir noch darauf aufmerkfjam machen, daß einige be: 

DE) reiner, ©. 15 fg. 
25) Der Hauptinhalt eines Werks Ilepl av xasnxövrwv finder fich in Cicero, De offlciis. 

42° 



660 Staatöwiffenfchaften 

"fondere Theile unferer gegenwärtigen Staatöwiffenihaften, nämlich die jogenannte Gefelligant: 
wiſſenſchaft und bie ſtaatswirthſchaftlichen Fächer nebft der Finanz bei den Alten feine ober voh 
nur eine fehr untergeurpnete Bedeutung als jelbftändige Zweige ver Staatswiſſenſchaften hat, 
eine andere aber auch gar nicht haben fonnten. Denn einerjeit8 ging theoretiſch die antike & 
ſellſchaft nicht über das freie Bürgerthum hinaus und wurde demnach von dem volitiſchen era 
herrſchenden Stande abforbirt. Die außerhalb demſelben liegenden focialen Kragen, z. B. im 
die Sklaverei, Fremde u. |. w. wurden in den ſtaatswiſſenſchaftlichen Werfen kurz abgethan, %g 
nad) den antiken Staatsprincipien denfelben eine ſelbſtändige Berechtigung nicht zugefpre 
werden fonnte. Die innerhalb des herrſchenden Standes fich ergebenden gejellfchaftlicen de 

gen, z. B. über Ehe, Erziehung, Verhältniß zwiſchen Patron und Elienten, Armen und Rei 
u. ſ. m., aber mußten entſchieden nur ald politifche oder ſtaatsrechtliche Kragen erſcheinen 
fonnten von den Verfaſſungsfragen nicht einmal fo weit getrennt werben, mie dies bei und wig 
lich iſt. Andererfeitö aber fehlte jedes eigentliche ſtaatswirthſchaftliche und Finanzfoftem. 3 
bürgerlichen Beſchäftigungen waren in den Händen der Sklaven, und bie Früchte verfelben 
den nationalöfunomifh unproductiv von den ‚Herren confumirt; ein Steuerfyflem erieei 
der perfönlichen Leiftungspflicht ded freien Mannes zu Kriegs: und öffentlichen Dienften ur 
lich; Rom behandelte die eroberten Länder nicht wie organiſche Staatsländer, fondern w 
Herr den Sklaven. So war in der Republif ver Staat res populi und in der Kaiferzeit 
faiferliches Biscalreht. Die wenigen Audnahmen, wo wir in Rom und Briehenland ven? 
bau pflegen und auf den Handel Gewicht legen fehen, find partiell, vorübergehend und entke 
der organifchen Verbindung und Wechſelwirkung mit dem ganzen ſtaatlichen Leben. 

So ift die Staatswiſſenſchaft ver Alten Welt ein treuer Spiegel ihrer Principien, da 
eigenthümlichen Mifhung von Wahrheit und Irrthum, der befonvern Begabung ihrer verif 
denen Völker, der Urſachen und Perioden ihres Auf: und Niedergangs. Die griehiide S 
wiſſenſchaft vermochte nicht den Geiſt der nationalen Zerfplitterung, deſſen Unheil fie gu 
erfannte, zu bannen und ſich jelbft wie die griehifchen Völker von dem iſolirenden Hochnch 
herrſchenden Ariftofratie gegen die Beberrfähten und Unfreien, von dem nicht minder ifolite 
Hochmuth der nad) Hegemonie ringenden bedeutendern Borflaaten gegen die übrigen griedl 
Republiken zu befreien. Und wenn der Kosmopolitismus der Stoa und der Egoismus der 
kuräer der römifhen Weltherrfhaft vorgearbeitet hatten und deshalb auch in ben rm 
Imitationen griechiſcher Staatöfchriftftellerei vorzüglihe Aufnahme fanden, fo ftedten viel 
doc auch felbit zu tief in den Irrthümern des alten Humanitätsgeſetzes und hatte das 
roͤmiſche Staats- und Volksweſen bereits zu entſchieden die von denfelben vorgezeicdhnete 
Richtung eingefhlagen, als daß die Wiſſenſchaft auf das Leben, diefed auf jene einen € 
zu Bunften eined wahren Fortſchritts hätte üben können. 

Nichtsdeſtoweniger muß man aud für die claflifche Periode des Alterthums den Se 
ſtellen, daß bis zu deren Abſchluß die Wiffenichaft und ihre Träger doch inımer noch hol 
der Berjunfenheit ver Völker ftanden und den Bergen gleichen, deren Gipfel ſelbſt nach Um 
der Sonne noch weithin leuchten. 

Zull. 1) Keudalperiode. Diefe Periode beginnt mit dem vollendeten Sturz dei 
länbifchen Römifchen Reichs und mit der Übernahme der roͤmiſchen Staatsideen durch die 
manen. Durch die Entwidelung und Bedeutung, welde das Chriſtenthum bereitß ge 
hatte, und durch die ganze eigenthümliche Artung wie Bildungsſtufe der Germanen af 
römiſche Staatdidee in doppelter Weiſe modificirt erfcheinen, und zwar a) wegen des Be 
niſſes zwiſchen dem Kaifertbum zum Papſtthum, und b) megen ber altgermanifchen Breift 
principien und der geringen ftaatlihen Didciplinirung der germanifchen Völker. 

Diefe erſte Periode endet daher auch naturgemäß mit dem Riß, der in der urfprüungligen! 
des römifch-deutjchen Kaiſerthums wie in der confeflionellen Einheit des hriftlichen Aber! 
durch die Neformation und ihre Folgen, nämlich durd die Entwidelung weltlich und IR 
vollfommen felbftändiger Nationalitäten, durch den Brud) des feudalen PBarticularidud, ME 
die Emancipation der großen Maſſen und durch den vollendetften Bürftenabfolutiäusd Mr 
fommen war. 

Wir haben demnach eine Periode ver Eolofjalften Verſuche und gigantifchen Entwiistfg: 
vor und. Die germaniſche Welt follte hriftianifirt, disciplinirt, cultivirt, alfo religiöß, | a" ü 
tuell und materiell umgeftaltet werden. Mit dem Charakter abfoluter Iinfehlbarteit auge 
hoch erhabene Iveen wie die der kirchlichen und flaatlihen Einheit der chriſtlichen Fe 
follten verwirklicht und allenthalben vie höchſten Ziele angeftrebt werben. 
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Die hriftlihen Kirchenfürſten, die Erben der altroͤmiſchen Autorität und Bildung, modten 
en Anfichten der Stoifer eine Bajid erfennen, welche durch die logiſch vollkommen richtige 
serfalität des religiöjen Dogmas mächtig verftärft, nach vorgenommener hriftlicher Läuterung 
net ſchien, ein neues Weltgebäude zu tragen. 
Die bisherigen Erfenntniffe der Germanen bezüglich des gefellihartlihen und ſtaatlichen 
md reichten in den entweder vom Anfang an vollftändig neuen Verhältniſſen (innerhalb ver 
naligen roͤmiſchen Reichsgrenzen) oder in den nothwendig nach und nad fih gänzlich un: 
Itenden Berhältniffen (innerhalb des eigentlihen Deutſchland) nicht aus, und alle neuen 
anken, alle neuen Geſtaltungen famen zunächſt lediglich von der Kirche, deren wunderbare 
anijation bereitd vollfonnmen durchgeführt und deren Wachſamkeit wie Energie auch ſchon 
h manche feinpfelige Mächte wach und in Thätigfeit gerufen war. 
Die Kirche ſuchte ven Menſchen direct ſittlich, intellectuell und materiell umzugeftalten, indem 
as Heidenthum befriegte, Ordnung zu ſchaffen ſuchte und die Früchte höherer Eultur in 
rbau, Kunft und Gewerbe verbreitete. Um eine befondere Ausbildung einzelner ftaatlicher 
richtungen Fümmerte fie fi wenig. Sie wollte die ganze Welt zur Kirche machen und ihre 
ehlbarkeit wie Alleinberechtigung war demnach auch das Hauptthema ihrer gelehrten Thätig- 
deren Inhalt und Form daher auch weſentlich Durch Diefe Natur des Themas beftinmt wer: 
mußte. Dies erſcheint für den Charakter ver ganzen Literatur diefer Periode, da diefelbe in 
Sand von Klerikern oder doch Elerifalifch Gebildeten fein mußte, beſtimmend. 
Die Kirche bedurfte aber auch ded weltlichen Schuges und zwar un jo mehr, al8 ihr Sig und 
Dogma, worauf nad) einer richtigen Erkenntniß der damaligen Situation die Zukunft des 
iſtenthums und der ganzen Eultur beruhen mußte, von verfchiedenen Seiten angegriffen und 
rem Beftande bedroht wurden. Rom und dem römifhen Dogma konnte nur ein römischer 
fer entſprechen, dieſer aber weder in einem erblichen nod in einem fireng nationalen, anı 
sften in einem italienischen Fürſten gefunden werden. So fam das neue römifche Kaiſer⸗ 
hals eine unvermeidlice Nothwendigkeit an ein Geſchlecht und einen Stamm, die ihre An: 
lichkeit an Rom gegen deſſen größte Feinde, Griechenthum, Arianismus und Mohammıe- 
muß, bereits glänzend bethätigt hatten, an die Farolingifchen Nachfolger jened Chlodwig, 
Don jeinerzeit vor allem ein Soldat ver Kirche gewefen, an eine Familie, deren Macht bei 
inern Berhältniffen des fogenannten Fränkiſchen Reichs ungefährlih und der Sympathien 
sapftes nicht minder bedürftig war, wie dieſer der Unterflügung jener. 26) 
im Der Erblichwerdung der franzoͤſiſchen Krone unter Hugo Eapet liegt ein Hauptgrund des 
yanıgs der römischen Kaiferfrone an die Oftfranfen oder Deutfchen, gleihwie viefer Über⸗ 
ſelbſt wieder ald eine Haupturfacdhe der Unüberwindlichkeit des Wahlreih8 in Deutjchland 
ent. 27) 
Lus dem Angegebenen erhellt aber, vaß und warum das vorherrſchende Thema flaatöwiffen- 
Kicher Forſchung in diefer Periode dad Verhältniß zwifchen pem Papſtthum und Kaiferthunt 
mußte. Durch die allmähliche Entwidelung felbftändiger nationaler Staaten in, aus und 
u dem Reich geftaltete fich das angegebene Thema zugleich ald die Brage nad) dem Berhältniß 
yen Staat und Kirche 28), zwiſchen abfoluten Dogma und freier Korfhung. Daneben 
"die neue Ausbildung der Geſellſchaft, bald in Verbindung mit den erwähnten Forſchungen, 
weltbewegenden Kämpfen, theils für fi allein, ihre Wege fort und gelangte in Deutfch- 
au einer verfafjungsmäßigen Begründung der höchften feudalen Zerriffenheit, in England 
Wranfreich Dagegen zu einer bedeutenden ftaatlichen Gentralifation. 2°) 
So ergab ſich ein neues Feld ſtaatswiſſenſchaftlicher Forſchung in mannichfacher, oft beflim- 

6) Das Neuefte über die Krönung Karl's des Großen zum römifchen Kaiſer f. bei Gerard, I, 188 
8; 1, 117—246, wobei freilich Döllinger’s Unterfuchungen über das Kaiſerthum Karl's des Gro⸗ 
ind feiner Nachfolger im Münchener Hiftorifchen Jahrbuch, Jahrg. 1865, ©. 299 fg., unberüd: 
zt geblieben find. Namentlich wird dafelbft die frühere Anficht, als ob die Krönung Karl’ ein 
ren ihm und dem Papſt verabredeter fchaufpielartiger Act geweſen, wiederholt. 

) Bot. Held's Aufſatz über die gefchichtliche Entwidelung des deutſchen Thronfolgerechts in ber 
drift für deutfches Stautsrecht, herausgegeben von Ägidi, Jahrg. 1865, Heft 1. 5 
3) Held, Staat und Gefellfchaft, 1, 352 fg., und die Nachträge hierzu in den folgenden Theilen. 
I) Die Streitfrage über die Entſtehung des Feudalismus ift noch nicht geichlofien. Doch können 
die neueſtens wieder zwiſchen Roth und Waitz gewechſelten Controversſchriften noch die neuen 

ſachungen von Gerard und Bornhack unfere in Staat und Geſellſchaft, II, 331, niedergelegte Anſicht 
Lefen Punkt ändern. Gerard ſucht namentlich die ſchon von Zachariä verfochtene Meinung vom 
en Urfprung des Lehnweſens aufs neue zu begründen. ©. Lehnwefen. 
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menber Verbindung mit dem erftern, nämlich das Verhältniß zwiſchen Reich und Reichtſtände 
zwifchen Reichsſtänden und den Angehörigen ihrer Länder, namentlich den Landſtänden ai 
zwifhen Königthum und Unterthanſchaft. 

Wenn nun das Mittelalter gewiß eine Staatdlehre im Sinne unferer Zeit noch nicht gehe 
hat, fo ift doch nicht minder gewiß, daß ihm eine den angegebenen Verhältniſſen entfyrede 
Staatslehre, eine Riteratur in Geihmad und mit den Ideen der Zeit keineswegs abging. S 
die damalige Philoſophie und Theologie, jo fann man die Staatslehre des Mittelalter al 
chriſtlich⸗ſcholaſtiſche bezeichnen. 

Schon in den älteften Rechts: und Gefhichtsurfunden diefer Periode tritt etwas entiäw 
Doctrinäres hervor. Wir vermweifen auf viele Säge und namentlih auf die Einleitunge 
neuern leges barbarorum, beſonders aber auf den Inhalt fehr vieler Gapitularien. Aud 
Oppofition zwiſchen romaniſchem Chriftianismus und dem Germanismus iſt ſchon früh %« 
dig, und zwar nid nur in den Golliionen zwiſchen Papſtthum und Königthum, z. B. u 
Befegung der Bistümer, Einziehung von Kirdengut, Beaufiihtigung geiſftlichet Ant 
u. f. w., fondern aud in der Oppoſition nationaler Rechtsanſchauungen gegen das Grill 
Humanitätögejeg und jeine Conſequenzen, 3. B. bezüglich der freien Dispofition über dat? 
mögen, der Erbfähigfeit der Mädchen, des Ginfluffes der Ebenbürtigfeit auf die Ehe u. 
Bekanntlich ift aber ven Rechtsbüchern des Mittelalter, namentlih dem Sachſen- und &4 
benfpiegel, nicht nur eine Art von politifhem Syſtem und jedem berjelben ein befonderes, 
über dad Verhältniß der beiden Schwerter zu entnehmen, fondern ed läßt fi) auch aus 
ſchon folgern, daß damals bereits theoretische Korfhungen und Gegenfäge unter den If 
fowie zwifchen biefen und dem Leben beitanden. Man gedenke z. B. der articuli reprobai 
der Außerung Eife von Repgow's, daß alle Unfreiheit von unrechter Gewalt komme u. |. =. 

Die Staatswillenfhaft des Mittelalters ift ihrem Geiſt nad weſentlich theologifd, I 
Form nad ſcholaſtiſch. Selbſt die weltlihen Rechtsaufzeichnungen find mit theologiicen 
leitungen und einer Menge biblifcher Bitate verfehen. Wir befinden und in einer Zeit, in me 
eine neue Art göttlichen Rechts entfteht und, wie fpater daß philofophifche oder natürliche! 
Grundlage, Reformgenius und Ergänzung des beftehenden Rechts zu werden ſucht. DieW 
gorie herrſcht im Recht wie in der erften Dichtung und in der „fröhlichen Wiſſenſchaft 
Troubadours und Minnejänger. 

Übrigens laſſen fih fchon früh in ver PBarteinahme für dad Kaiſerthum und in wer 
nugung der Ariftotelifhen Politik, Jorwie der Werfe von Gicero, Seneca und Bosthins, 
mungen gegen die audjchließlich theologiſirende, theofratifche, Firchliche, namentlich auf bie 
tas Dei des Heiligen Auguftinus fi) ftügende Staatdanfhauung bemerken. Dabei find wit 
nicht der Anſicht, ald ob namentli in der Benugung ber ermähnten Glaffifer, beſonder 
Ariftoteles, eine vollftändige Unſelbſtändigkeit ver mittelalterlihen Staatslehre gefunden m 
dürfte. Denn Ariftotelcs lieh mehr nur die Korm der Behandlung; der politifche Geiſt der 
Die chriſtliche Idee und deren höchſte Verförperung, Kirche und Reich, Papſtthum und Kal 
tum, welche vie ſtaatswiſſenſchaftliche Kiteratur erfüllte, hatten mit den claſſiſchen Form 
gemein, oder es war doch die damalige Zeit niht im Stande, die höhern Einheitspunkte gel 
diefen Ideen zu erkennen. 

Mir bejigen über die Staatslehre des Mittelalters ein beiondered Schriftihen von F. Fit 
welches zuerft in der allgemeinen Monatsſchrift für Wiſſenſchaft und Literatur, 1859, 6.8 
—863 und 922-936, abgeprudt erichien. Indem wir und bezüglich der Nachweiſe über 
ältere ftaatöwiffenfchaftliche Literatur des Mittelalter8 auf dieſe Arbeit beziehen, werben mir 
wihtigften Namen in der num folgenden kurzen Darftellung der mittelalterlihen Staarikf 
erwähnen und und bejonders die biöher wenig beachtete Aufgabe jegen, das innere Ban 
fuchen, welches unſere Periode nicht blos mit der Vergangenheit, jondern auch mit der folgen 
Zeit verbindet. 30) 

80) Über Aufzeichnungen des öffentlichen Rechts zwifchen den Gapitularien und ben $ r 
bes Dtittelalters vgl. Stobbe, Geſchichte der deutſchen Rechtsquellen, I, 271, und — 
den ſtaatsrechtlichen Inhalt der Rechtsbücher des Mittelalters, ebend., S. 287, 289. Das 
iſt ohnehin vorherrſchend Staatsrecht. Über die ſonſtigen ſtaatorechtuchen Schriften bi * 
die deutſche Reichsgeſetzgebung, ebend. ©.452 fg. 468 fg. Mittelalterliche Anſichten Aber G 
Jurisdiction und Verwaltung, fowie über deren Berhältnig zueinander, ebend., ©. 377 fg. * 
Histoire des Cortes, S. 192 fg. Desmaze, Curiosites des Parlements (Baris 1868), 6. A 
@uijot, Histoire des origines, U, 372. u Geller, Histoire des classes laborieuses, &. 
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Dem Mittelalter fehlte der Begriff des antifen wie ded modernen Staats. Jener mußte ihm 
rg und zu prätentiöß erjheinen; diefer war mit den Ideen von Kirche und Reich unver- 
ar. Reich und Kirche waren Correlata, da® eine ohne das andere unmöglid), aber dad eine 
„fertiger ald das andere. inter ven Karolingern dachte noch nieniand an eine Grenzregu— 

ng zwijchen ihnen, noch weniger an die Behauptung und Anerfennung der Superiorität des 
w über das andere. Karl ver Große beberrichte auch die Kirche ohne Einſprache, und fein 
at würde heute gegen diefelbe wagen, was er wie feine Vorgänger und Nachfolger getban. 
Kirche bedurfte gegen Griechen, Arianer und Moslems ver mächtigen Sranfenfönige, vet 
FR nit minder gegen die Römer jelbft. Doch ſcheint theoretiſch die Anfiht von der vollen 
ehberehtigung bed Staats und der Kirche, des Papfted und des Kaiſers geherrfcht zu haben, 
Died der Rechtsſatz: „wen ver Papft nicht zwingen kann, den mag der Kaifer zwingen; wen 
Raijer bannt, den ercommunicirt der Papſt“ andeutet, der auch in den Beſtimmungen des 
Bältnifjes zwiſchen Bifhof und Graf wieberfehrt und in der Theorie ver beiden Schwerter 
3 vollen Ausdrud oder, nach der Auffaſſung des Schwabenipiegelä und der papftlichen Partei, 
»Widerlegung erhielt. 
Das Mittelalter hat überhaupt feine Vorftelung von dem vollendetern Staat. Die ge: 
lichen Erfcheinungen,, weldye ihm vorangegangen, verfteht es fo wenig als die, welche es 
wben. Es fehlt jede tiefere Erfenntnip ver weltlihen Gefellihaft, jedes bewußte Streben 
. einer beflimmten Entwidelung beffelben. Was außerhalb der Kirche fallt, Gedanken, 
eben — es ift Chaos, Ahnung, Empfindung, bewußtſeinloſes Dabinleben. 
Und doc lag in allevem ein jo mächtiger Keim neuen Lebend, daß aus ihm eine ganze 
r Belt und mit ihr eine ganze neue Wiſſenſchaft nad) und nad) hervorging. 
Schon in der civitas Dei des heiligen Auguftinus 3?) tritt eine Reihe der wichtigften neuen 
anken hervor, namentlich: 1) die abfolute Natur: und Bernunftnothiwendigfeit oder die dem 
Biden Menſchen- und Weltfhöpfungsplan entjprehende Natur des Staats, was im Ge⸗— 

jener Zeiten nur dadurch ausgedrückt werden konnte, daß man den Staat überhaupt eine 
Snititution nannte. Bewußt oder unbewußt, abſichtlich oder nicht, ift bei der rift- 

wBleichheit ver Menfchen vor Gott mit diefem Sage jede rein menſchliche Herrſcherwillkür 
tjede Art abjoluten Ausichluffes vom öffentlichen Leben (Sklaverei) negirt. 2) Dad Fatum 
et nicht über dev Menfchheit; die heidniſche, vein nationale Götterwelt hat die glänzenden 
Ken der Alten Welt nicht vor dem Untergang bewahrt, aljo die Menfchheit ift Freiheit und 
berfchaft unter einer univerfalen Gottheit. 3) Der normale Zuftand ift der des Friedens, 
ar, daß aud) das Streben nad dem ewigen Leben des Friedens in dieſem jonft jo nichtig 
teten irdischen Zuftande bevarf. 4) Das himmliſche von Chriſtus geitiftete Reich muß das 
. des irdifchen Staats fein, der nah Auguftinus mit dem Brudermord beginnt. Auguftinus 
: in dem Brudermord Kain's wie in dem ded Romulus die Urſache des Zwieſpalts zwiichen 
dimmliſchen und dem irdiichen Neih. (Wir glauben in diefen Sagen den energiſchen Aus: 
der Folgen einer mächtigen Colliſion entgegengefegter Torial- politiiher Eriftenzen und 

enzbebingungen zu erkennen.) 5) Die Hand der Vorfehung gehört zu den weſentlichen 
ren der Staatengefchichte; die legten Gründe bleiben uns in vielem verborgen. 6) Der 
t ift ewig; für die Ewigkeit eingerichtet zu fein, gehört zur Natur des Staats. Es iſt nit 
rgeſetzlich, daß der Staat flerbe wie der Menſch. 7) Das höcfte Ziel alles, aud des ſtaat⸗ 
irdiſchen Dafeins ift der Himmel, der himmliſche Friede, die Seligkeit in der civitas Dei. 
die Kirche follte über dem Staat fteben. 
An die Grundidee des Mittelalters, daß, nicht wie man gewöhnlich jagt, die Kirche uber dem 
it ftehe (der Staat fehlte ja im Anfang nach Bewußtjein, Ziel und Streben, wie nad) allen 

3 Bedingungen, da Rom als Kaijerreih in Trümmern lag und ein ſelbſtändiger germani⸗ 
Staat gar nicht beftand, inden die erfien germanifchen Anſiedelungsverſuche jih ohne Aus: 
me an die kirchliche Ordnung und an Die Meminifcenzen des römischen Kaiſerthums an= 
ten), fondern daß die Kirche, rein. das Chriſtenthum Ausgangs: und Zielpunft alles irbi- 
u Lebens, aller irdiſchen Gejellichait jei, legterer alfo eigentlich jede Ordnung oder Un 
Bung entjpreche, wenn fie mit den Anforderungen der Kirche nicht im Widerſpruch flebe, 
Bi ich noch eine zweite Grundidee an, nämlich die der Kortfegung des Römiſchen Reiche durch 
Dermanen und der Einheit defjelben mit der Kirche. 
Diefe zweite Idee erklärt ſich vollkommen aus dev Befammtheit der damaligen Zuſtände und 

— — — 

B1) Rourifion, La Philosophie de St.-Augustin (couronne par l'institut; 2Thle. Paris 1865). 
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aus der in ihnen verwirklichten eigenthümlichen Miſchung der Culturelemente. Gehen wir 
auf den Papft, fo hatte er die Buzantiner, die Arianer und bie Roͤmer felbft als die Fe 
feiner Stellung und Blane, während er in feiner und der Kirche Schug und Freiheit die wei 
lihe Borausfegung einer Erneuerung der Welt durch die Germanen erfennen mußte. 
begreifen, daß Dante die weltliche Herrſchaft des Papftes, die Schenkung Konflantin's verfi 
konnte. Aber wir begreifen nicht minder, daß der Papft von dem vemoralifirten Byzanz, vo 
nicht minder demoralijirten roͤmiſchen Bevölkerung und von den Angriffen ver bie Go 
GHrifti leugnenden Arianer frei werben wollte und mußte. 

Hierzu bor fi naturgemäß nur die Erneuerung des abendländiſchen Kaiſerthumt 
Karl ven Großen und die Franken var. Damit waren bie byzantiniſchen Prätenfionen bei 
die Römer unter einen mächtigen Herrn geftellt, die Arianer und die vom Norden ber dur 
Heidenthum bie Kirche gefährdenden Sachſen niebergeworfen. Die neue Gulturmelt ſchi 
immer gerettet. Aber ein Staat war darunı nicht hergeftellt. In dem Glanze des roͤn 
Kaiſerthums erbleihte das fränkiſche Königthum, und ald dieſes unter Hugo Capet fich zu 
erblihen nationalen Königthum zu geftalten anfing, da mußte es auf eine Nation über 
die gerade durd den gänzlihden Mangel einer einheitlichen nationalen Gonftituirung zur 
nahme dieſer ideal- univerſalen Kaiſerwürde am geeignetften erſchien. Das Verhältniß p 
Papſtthum und Kaiſerthum mar ein fo eigenthümliches, das eine bedingte jo ſehr das 
daß an eine Grenzausſcheidung zwiſchen ihnen nur in den vorkommenden einzelnen Strei 
gedacht wurde. Der Kaifer war Herr in Rom, wie der Papft im Reid. Rom war dad 
des geiftlihen und weltlichen orbis terrarum und der Sig des Kaiſers wie der des Pay 
feinen Mauern. Gin eigentlidder Staat Eonnte deshalb auch weder der fpätere Kirchenſta 
das Deutfche Reich fein. 

Der Kampf zwiſchen dem romaniſch-kirchlich⸗ Univerſellen und germaniſch-weltlich-Mi 
len ift ſonach die Seele ver ſtaatswiſſenſchaftlichen Arbeiten vieler Periode, in welchem a 
die erftere, anı Schluß aber die zweite Richtung fiegt. 

Bei den bebeutenpften Schriftftellern des 13. und 14. Jahrhunderts ſteht demnach die 
fudung über ven Unterſchied des Weltlihen (temporale) und Geiſtlichen (spirituale) ob 

Marfilius (‚‚Defensor pacis““, bei Goldaſt ??], II, 193) führt verfchiedene Anwen 
des temporale an, hält aber für die wichtigfle, daß damit alle diejenigen Eörperlichen Tu 
zeichnet werben, bie in irgendeiner Beziehung ver Gewalt des Menſchen unterworfen, 7 
frienigung der Berürfniffe im Stande des irdiſchen Lebens beflimmt find. Im engſten 
gebrauche man das Wort „de humanis actionibus et passionibus voluntariis et trat 
tibus ad commodum vel incommodum alterius ab eo, quifecit, de quibus maxime 

dunt bumanarum legum latores.‘ Spirituale fei, neben andern vulgären Bebeutungı 
eigentlihen Sinne nur die göttlihe Lehre, dad göttliche Gefeg und was daraus hervorgel 
Kirche, die man aber nicht auf die Prieſter befchränfen dürfe, jondern das ganze auf die E 
gerichtete chriftliche Leben umfaſſe. Ähnlich fpricht ſich Occam, „Dialog. , c.4 (Go 
904) aus. 

Praelleus (bei Goldaſt, I, 45) ſetzt bereitd dad Beiftliche und Weltliche ald Seele undd 
wie fpäter viele Kirche und Staat ald Sonne und Mond einander gegenüber, und ſelbſt $ 
des Kaiſerthums und Feinde ver weltlihen Macht des Papſtes kommen in ihren Deiln 
des Staats auf die Theorie des heiligen Auguftinus zurüd. 39) 

Die Nothiwendigfeit einer politifcden weltlihen Ordnung iſt nun zwar von dieſen u 
bern Schriftftellern unferer Beriope anerkannt 3%), Agivius Romanus erinnert fogar mit 
„esse communicativum sc. sociale” an das Platoniſche „roArrıxöv Loov“, und mande 
rungen der in den Roten genannten Autoren fprechen ver menſchlichen Freiheit und ver € 
lation bei Errichtung und Ausbildung der Staaten einen beſtimmenden Ginfluß zu. Sell 
„pactum subjectionis” fehlt nichtꝰꝰ), und wird dad Wefen des Staats geradezu auf den ®n 

82) Monarchia Sacri romani imperii (3 Thle., 1612). @in ähnliches Werf if Schradii 
tagma tractatuum de jurisdictione imperiali (1609). 

83) @erfon: ‚„‚Civile dominium sc. politicum est dominium peccati occasione introds« 
Dante: ‚Civitas remedium contra infirmitatem peccati.‘ 

34) 21 noch, abgefehen von Dante, Patricius Sinenfis, De institut. reipubl., Th 1, 1 
Agivius Romans, Bd. UI, Abth. 1, Kap. 1. Marfilius (Golbaſt, II, 168). 

85) Engelbert, De ortu, Kay. 2. 
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Megierens und Regiertwerdens, des Größern und Beringern geftellt, und bie einftimmig an= 
anmene Ableitung aller Herrſchaft von Bott, gleichviel ob fie erblidy oder durch einen Wahl- 
zworben, bald zu beweifen verfuht (Thomas von Aquino), bald als Blaubendfag erklärt 
srfilius), dad Weſen der Regierung in der Leitung zum gemeinfamen Nugen, und zwar bie 
e Üegierung in der Leitung der Gefammtheit zu dem richtigen Ziel, in einer zwiſchen dem 
en Ausgangs: und Zielpunft fi bewegenden Leitung oder in der Hinführung zum rechten 
durch die entſprechenden Mittel, welche eine ratio arle informata voraudfegt, gefunden und 

nach die Idee der politifhen Bildung, die Grundbedingung des organijchen Staats ſchon 
edeutet. 36) 
Allein abgefeben von der Höchft mangelhaften und manchmal in fonderbaren Sprüngen er- 
enden Entwickelung fehlt allen dieſen Auffaffungen doch der Gedanke eines geiftigen Durch⸗ 
ıgenfeind und einer wirklich ethifhen Bedeutung der weltlihen Geſellſchaft, einer wahren 
ihberechtigung verfelben mit der Kirche, eines auf dem Princip der Gleichberechtigung be- 
enden Freundesbundes, alfo auch der Transaction in den Colliſionsfällen zwiſchen beiden, 
uch auch die Idee eined mit nationaler Individualität audgerüfteten flaatlich = einheitlichen 
meinwejend, welches mit andern ähnlichen Gemeinweſen in voller Freiheit im georbneten 
edensſtande ſich befindet. Diefe Mängel ericheinen aber nicht ald eine Schuld diefer Literatur, 
bern ald eine Folge der Zeit, deö Papſtthums und des Kaiſerthums und deren biöheriger 
Hhichte. 
-Übrigend findet fi in Den audgezeihnetern Schriftftellern diefer Zeit oft eine Tiefe und 
Bäht, weiche die Prätenjionen unferer Zeit häufig als fehr ungerechtfertigt erfcheinen laſſen. 
6 wurde bereitd angeführt, daß die organifche Staatsidee dieſer Kinderzeit der Staats: 

ſenſchaften nicht fremd war. Auch über ven Staatszweck wurde nachgedacht und ber For⸗ 
Augen über den Rechtsgrund des Staats haben wir ſchon erwähnt. Thomas von Aquino 
9 ſcheint dem Gedanken einer Staatdmakrobiotif nicht fremd gewefen zu jein und ent: 
It eine Reihe nationalöfonomifcher Orundfäge, die man theilmeife misbilligen kann, jedoch 

t ignoriren darf. 
Je formeller aber dieſer Zeit bei dem flarren Gegenfag, den fie zwiſchen spirituale und 
Porale, Kirche und weltlicher @efellfchaft begründete, das Weſen der legtern erſcheinen 
te, deſto mehr trat auch die Wichtigkeit der Staatöformen hervor. Und dieſe Wichtigkeit 
auch noch dadurch gefteigert werben, daß damals die Staatsform zugleich für die Regierungs⸗ 

eipien, die Perſoͤnlichkeit der Staatslenker für die Lenkung felbft als entſcheidend betrachtet 
de und auch betrachtet werben mußte. 
KBezüglic der verfchiedenen Staatöformen fliehen ſich nun vie Schriftfieller de8 13. und 
Jahrhunderts jaft unbedingt der Ariftotelifchen Bintheilung an. Am felbfländigften und 
utendſten ift in viefer Beziehung Engelbert. Charakteriſtiſch für Die ganze Periode erſcheint 
das Streben nah Beitimmung der beftlen Staatsform und die entjchiedene Vorliebe für bie 

nardhie ?7), wobei dann natürlic die angedeuteten Verbindungen zwiſchen Staatsform und 
ierungsprincip hervortreten. 38) 
So ſtellt 3. B. Engelbert ven Grundſatz auf, daß diejenigen Staaten die beffern feien, welde 
den befiern Principien beruhen, in der dieſen entſprechendern Weife die Regierung einrichten 
das Höhere Ziel anftreben. Jene Principien find Vernunft, Tugend, Reichthum, Beleg; 

ı da die Vernunft außer Gott das Hoͤchſte ift, fo erfheint vie Monarchie, weil auf die Vers 
aft gründend, als die befte der einfachen Verfaffungen, der ſich dann die Ariftofratie, die 
mofratie und zulegt die fogenannteDligofratie anreihen u. ſ. w. Eine abjolut gute Berfaffung 
ünt aber dem Engelbert ebenfo unmöglich wie ein abjolut guter Menſch; ob ein Staat fi 
Bi befinde, fei zu erfennen einmal an ver Beharrlichkeit, mil der die Nation ihren Zuſtand zu 
Babren firebt, und dann an der Seltenheit von Störungen und Erſchütterungen, welche von 
a überwiegenden Binfluß der Mittelklaſſen herrühre. Patricius Sinenſis findet denjenigen 
mat ald den beften, in welchem ftatt perfönlicher Willkür allein das Geſetz herrſche, fpricht dem: 
Iſchon die moderne Rechtsſtaatstheorie aus. Dazu betont er die Nothwendigkeit, daß die 

feße aus dem allgemeinen Rechtsbewußtſein des Volks zu entnehmen und die Öffentliche 

— —— — 

36) Engelbert, De reg., III, 16. Thomas von Aquino, IV, 23. 
37) Für pie Republik if nur Patricius Sinenfis und Peter von Andlau. 
38) Engelbert hat auch fchon eine jehr ausgebildete Theorie zufammengefegter ober gemifchter Bers 

en. 
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Meinung zu achten fei. Bei der Art, wie damals das Königthum aufgefaßt wurde, wur. 
Patricius zu einer Bevorzugung der Republik gedrängt werben, obgleich er Rh in einig 
Schriften (,‚De regno“, I, Tit. 13) wieder der allgemeinen Sympathie für die Monarhie m 
fließt. Ohne dag man die Bedenken gegen die Monarchie überfehen und andere Begrunkungh 
arten derjelben unterlaflen hätte, war es dad inmitten der feubaliftifchen Zerbrödelung im 
gebietender hervortretende Bedürfniß der Einheit, welches den damaligen Stantögelehrten 
das präjudiziellite und nur durd die Monarchie zu befriedigen erjheinen mußte. Unpjek 
man jagen, daß dieſe Staatswiſſenſchaft dem ſpätern Fürftenabfolutismus und jeinem vor 
lihften Vertreter, dem Ih. Hobbes, vorgearbeitet habe. UÜbrigens hat die Borliebe für 
Monarchie den Marſilius nit abgehalten, unter den verſchiedenen Arten derſelben vie let 
langlihe Wahlmonardie deshalb für Die vorzüglichere zu erflären, weil man nicht nur im 
den Beten wählen, jondern aud dem Gewählten einen freiwilligern Gehorfam leiften wene 

Hieraus erklärt fi denn aud) die Richtung der ganzen fraglichen Staatswiſſenſchaft anf 
Erziehung und politifche Bildung des Monarchen. Findet jih doch ein Zug dieſer Rah 
jelbft in ver Goldenen Bulle, und vie zahllofen Schriften uber das Negiment, die Prliätes 
hriftlihen Fürſten, welche feit vem 13. Jahrhundert erfchienen und bis ind 17. ven He 
beftandtheil der politifchen Literatur ausmachen, dienen zum Beweis hierfür. 9) 

Der König aber fol das lebendige und unbeugfame Recht und Gefeg jein, wie vieh 
dad Symbol des Scepters andeutet, aljo die Seele des ftaatlihen Körpers. Wenn nbd 
Agidius ſich faft ver Theorie der Geſetzesſouveränetät nähert, ſo erkennt er doch die Unen 
lichkeit eines perſönlichen Königthums an. 

Am mangelhafteſten erſcheint die mittelalterliche Auffaſſung des Staats bei den Beriuf 
das Gebiet ſeiner Thätigkeit, den Umfang der Staatsgewalt zu beſtimmen. Marfilius ( 
pac.“) rechnet dazu: 1) Die Sorge für die unwillkürlichen natürlichen Verrichtungen rer R 
ſchen, die ſich in dem Gegenſatz von artilicium und agricultura ausſpricht. Förſter meint, 
ohne Grund, hierin ſchon eine Ahnung des modernen Gegenſatzes von Urproduction um 
duſtrie finden zu dürfen. 2) Die transcunten Handlungen, ſofern ſie zum Schaden oder A 
anderer gereichen können. Auf tie bezieht ſich dad Gerichts-, Kriegs- und Geldweſen. 
andern transeunten Handlungen ſammt den immanenten fallen ind kirchliche Gebiet. Steak 

Trias des Ariſtoteles wird nur eine geſetzgebende und vollziehende Gewalt unterſchieden. 
die Frage, wer das Geſetz zu geben habe, gehen die Anſichten auseinander. Marſilivs gilt 
Geſetzgebungsgewalt dem Volk oder dev Majorität deffelben, denn dieje jei nicht ſchlecht 
umfaffe auch die Weijeiten. Andere dagegen halten dad Gefeggebungsmerk für die Au 
Ginzelner, und offenbar iſt jede diejer beiden Meinungen jo viel richtig, daB die eine dies 
unridtig machen mup und die Wahrheit nur in ihrer Verbindung gefunden werben Fann. 

Überblicken wir die Hauptzüge der erften ſtaatswiſſenſchaftlichen Verſuche diejer Beri 
müffen wir mit Förſter übereinftimmen, daß fie troß ihres ftreng zeitgemäßen und und oft 
ungefälligen Gewandes fo viel Scharfjinniges und Tiefes enthalten, daß wir ihnen gegr 
eber beſcheiden ald Hohmüthig werden müffen. Wir entnehmen venjelben aber einen Irel, 
unendlich wertbvoller ift als ein ungetrübtes grundlofes Eitelkeitsgefühl, nämlich den Be 
daß viele der Heutzutage noch jo oft angefochtenen Wahrheiten, z. B. die Cinheit 
Staatd und ihrer perfonificirten Darftellung, die Hreibeit des Gehorfams, die Dbjertivitäl 
ftaatlihen Negiments u. |. w. mit der menſchlichen Natur unauflösli verbunden jind, nd 
in den unfertigften und trübften Zeiten Bahu brechen und im Fortgang der Zeiten immer hd 
Berwirklihung finden müſſen. 

Betrachten mir noch die wirklihen politifhen Verhältniſſe wahrenn des eriten Abid 
diejer Periode, jo ift bereitö früher erwahnt worden, daß jie ſich einerfeit8 um bie Frage 
Entftehung, Redtsgrund, Bedeutung und Umfang des Kaijerthung, andererfeits um des 8 
hältniß zwifchen ihın und dem Papſtthum gruppiren. 

Das Kaiſerthum bieß die Monarchia par excellence, wol aud mit dem DBeifag mus 

— 0 - 

39) Vgl. Held, Staat und Gefellichaft, I, 275 fg.; Il, 26, 651, und die Nachträge zu beiden 8 

raturen in den folgenden Theilen. Dahlmann, Politik, S. 218 fg. 

‚„ 0) Von Förfter nicht erwähnt, aber von größter Bedeutung für die Staatswiſſenſchaft diefer Pe 
iſt des Nikolaus von Cues ober des Cardinals und Bifchofs Nikolaus von Cuſa (gef. 1464) Bat DR 

(Köln Tee Das Reuefie ierüber it Stumpf, Die politiichen Ideen des Rilolans ven. 
öln 1865). 
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ater heißt es ſchlechtweg imperium. Es ift die Herrſchaft über die Melt, das ganze tem- 
e, joweit dad Chriftenthum reicht, mit der fpecififchen Aufgabe, dieſes damals einzige Chri⸗ 
um, das roͤmiſche, zu hegen und zu pflegen und feine Herrfhaft auszubreiten.*!) Die 
naſchaft ſuchte dieſe eigenthümliche Art von Weltherrfchaft verichienen zu begründen, war 
ser im ganzen zugeneigt, obgleich ed auch foldhe gab, welche uur eine geiftliche Weltherrſchaft 
ũtzlich oder nothwendig erachteten, und endlich jelbft Schon ſolche, welche fih gegen jede Uni⸗ 
herrſchaft ausſprachen und nur eine Mehrheit jelbftändiger Gemeinweſen als zuläjlig er: 
en, oder dad eine und dad andere, aber nur für verichtedene Zeiten, ald berechtigt aunahınen. 
intkleiden wir dieje verſchiedenen Anfichten des Gewandes ihrer Zeit, jo treten in ihnen 
ade ewigen Erjcheinungen der Menſchheitsgeſchichte klar hervor: 
) Die Menſchheit hat überhaupt das Bedürfniß der Einheit, und die Völker eines beſtimm⸗ 
ulturſyſtems bedürfen des Friedens und zu dieſem Zwed in Collijiondfällen einer frieb- 
Entſcheidung flatt des Kriegd, oder doc vor dieſem ald dem außerfien Schritt (Schieds⸗ 

t, Völkerrecht, diplomatiſche Ausgleichung, verſchiedene Bundesverhälmiffe u. f. w.). Die: 
Bedürfniß entipricht im Sinne der Zeit die Idee des Kaifertbums und des Papſtthums, 
in jeiner Art. Disciplin, Autorität und Continuität des Rechts nebft Macht des Voll- 
legte die Zeit der römischen Idee, aljo dem Kaiferthum bei, Göttlichkeit, aljo Unfehlbarkeit 
woraliihe Superiorität, Identität mit dem abjoluten (nicht pojitiven) Nechtögefeg, folglich 
iche Purification des römifhen und germanifch-heidnifhen Elements dem Vapſtthum. 
Biſſenſchaft fonnte ſich dieſer damals allein fertigen Ideen, rejp. der abfoluten Ideen in den 
lligen allein entwidelten Formen, nicht entjchlagen. Ebenfo wenig fonnte ed das wirkliche 
k, defien Gultur die Kirche in Wiffenihait und Kunft, Handel, Landbau und Gewerbe, 
richt und Vermaltung trug und das Kaiferthfum nad) Kräften fhügte und förderte. Im 
1Idee war Papſtthum und Kaiferthun aud da anerkannt, wo die Keime national:politi- 
Gelbftändigkeit jhon früher ſich entwidelten und zu mander Oppofition gegen das eine 
ksubere in einzelnen Ballen führten. 
B Die Eollifionen zwiſchen Glaube und Bernunit, Moral und Recht, Kirche und Staat 
Kiolut unvermeidlich. Sie führen nothwendig, wenn nicht zur Ausgleihung, zum Kampfe, 
Bar un jo mehr, als jie in denjenigen Perfönlichkeiten ſtattfinden, über denen ein höheres 
‚ein höherer Richter nicht befteht. Der Sieg in dieſem Kampfe wogt herüber und hinüber, 
entweder definitiv dem einen Kämpfer bleibt (und Theokratie oder Staatöreligion ent- 
der beide Kämpfer jich wechjeljeitig jo aufgerieben haben, daß der Kampf in ber bisheri⸗ 
wm nicht weiter geführt werden kann, welchenfalls er aber mit neuen Wechſelfällen und 
Transactionen unterbrochen in neuen Formen beginnt. Diefer Kampf ift auch ohne aus⸗ 
bene Tendenz bed einen auf Oberherrſchaft über das andere unvermeidlich, jobald das eine 
seiheit für bedroht erachtet, vermmöge welder allein das Nebendemandernftehen ihm mög- 
heint. Man fann nicht fagen, daß ber eine der beiden Kämpfer blos dad materialiftiiche 
wionelle, der andere das jpiritualiftijche oder das moraliiche Element reprafentire. Jeder 

Ge dieſe Elemente in jich zu vereinigen, und die Kirche Hat wenigſtens mittelbar ebenfo mit 
ven, wie der Kaiſer mit geiftlihen Waffen gefämpft, was bei ven äußern Eriftenzverbült- 

ser Kirche wie bei dem ivenlen Inhalt des Kaiſerthums nur natürlich erjcheint. Bei dieſer 

teirtheit beider Situationen, alfo auch aller übrigen von ihnen beflimmter Verhältniffe 
fich die eigenthümliche Zufammenjegung beider Parteien und der Wechſel in verfelben. 
hen Bilchöfe, Gelehrte, Kriegsleute und Bürger ebenjo auf leiten des Papftes wie des 
8, wir ſehen fie ihre Parteirollen nicht ſelten mit den veränderten Umſtänden wechſeln, 
mbefchabet der ivealen Auffaffung beider Erfheinungen, die noch viel complicirter werben, 
fie mit dem nächſten Punkt in Verbindung gejegt find. Denn 
) nie Menfchheit hat nicht nur den Drang nad) Einheit im ganzen oder in einem größern 
vfgftem. Selbſt das größte Gulturfuftem ift eine Art von Seceſſion aus der Einheit der 
beit, und dieſe ftuft fi ab von der Selbſtändigkeit einzelner audgebildeter Völkerinpivi- 
täten an, durch Die Selbſtändigkeit ihrer Theile hindurch, bi zur Selbftändigfeit Feiner Io- 
@emeinwefen und jedes einzelnen Menfchen herab. Der germanifche Staat Hatte von oben 
bund von unten hinauf begonnen wie jeder andere Staat. Aber zwiſchen feinen anfäng- 

a Pealen, wie fie namentlich von oben herab zu wirken fuchten, und deren Bethätigung, wie 

Kl) Die Berlegung dieſer Pilicht, der advocatia ecclesiae, gehört zu denjenigen Fällen, in denen 

Belfer durch Urtheil der Zürften des Reiche entjegt werben fol. 
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fie von unten hinauf, oder wenn man will, von ver Peripherie zum Centrum hätte ſtattfu 
fönnen, befland ein ungeheuered Misverhältnig, wenn man das Fränkifche und bad Drei 
römifche Reich ald ven damaligen Staat betraditet. Gerade durch die üsbertwiegende roman 
Bevölkerung und durch dad Aufgeſaugtwerden ver germanifchen Elemente ſeitens derſelben 
fhien Sranfreih und Italien als unfähig, Träger der neuen Reichsidee, fomeit fie nigt 
eine Staatsidee war, zu werben, während dieſe Idee, foweit jie die Staatsidee für ganz Den 
land enthielt, für die rein deutſchen Voͤlker nach ihrem damaligen politifchen Bildungtgrade 
verſtändlich oder doch unrenlifirbar fein mußte. Auch dachten gerade die größten Kailer 
wenigften daran, dad Reich zu einem deutſchen Staat zu maden. Die Reichsideer duldete «1 
und von ihrer nichtſtaatlichen Seite hing die Herrlichkeit und der Welteinfluß des Kaiſerth 
jein Weltrecht ab. Während nun in den andern continentalen Ländern ver Kampf um du 
tionale Selbftändigfeit gegen die praftifhen Gonfequenzen des Papſtthums und Kailertl 
begann und mit Erfolg fortgefegt wurde, richtete fi in Deutfchland, wo das Kaiferthum 
und die ganze bisherige Situation von Land und Volf einen folhen Streben entgegenfta 
der Kampf in der Form eines Kampfes particularer oder localer Zufammengebödrigfeitn 
ihre befondere Selbſtändigkeit zunächft gegen die flaatlihen Herrſchaftsbeſtrebungen des K 
oder gegen vie Eingriffe des Papſtes in die territorialen Hoheitobefugnifſe. Der Erwer 
Landeshoheit feitend der Biichdfe und der Umſtand, daß dieſe für das Bisthum ſelbſt al 
ſtenzbedingung galt, wie dad Patrimonium Petri für den päpftlihen Stuhl, erklärt ed, w 
wir die deutſchen Bifchöfe weder ausſchließlich noch ohne Wechſel auf feiten des Papſtes f 
Diefer germaniſche Particularismus, der und ald eine organijche Entwidelungstorm deii 
Staatd von unten herauf, oder von der Gentrifugalirät zur Gentripetalität, und zwar vom. 
nern zum Größern erfcheint, und der unter dem Namen Feudalismus befannt ift, wurkei 
übrigen Ländern gerade durch die Oppoſition gegen die kaiſerliche und päpſtliche Weltherril 
idee verhältnigmäßig fchnell gebrochen (Frankreich!) oder doch felbft zu einem ſtark central 
den Element (England) umgeftaltet. In Deutſchland lebte er fort, und fo erflärt ed ſih 
daß die deutſche Staatöwiffenfchaft einen andern Charakter bekommen mußte als die frau 
und englifche, die, wieder aud andern Gründen, aud bald audeinandergeben mußten. 

Der Geift der Freiheit, der fih in Italien und Deutfchland durch Die Schöpfung zah 
Fleinerer Gemeinweſen und Herrſchaften, in England und Frankreich durch die Herftellung 
tiger, feine politifche Superiorität anerfennender und centralifirter Staaten, überall aber‘ 
das Streben der Stände und Individuen nady Freiwerdung von den bißherigen feudal:pal 
chaliſch⸗ theokratiſchen Schranken bethätigte, fällt fo ziemlich) mit der Ermattung des Kaiſerl 
und Papſtthums zufanımen. Er hatte namentlich auch die Oppofition gegen die abfolute | 
bensautorität des Papftes hervorgerufen, und wenngleih die auf ihre Unabhängigfeit 
füchtigften Fürſten noch den Abfall von der Alleinfeligmachenden Kirche ſchonungslos mit! 
und Schwert verfolgten, fo geſchah Diefes weniger aus Unterwürſigkeit gegen ven Bapft al 
mehr aus Gewoͤhnung oder Furcht, da fie dad Rad der Zeit gegen fich gerichtet und nur m 
Vernichtung der Keperei fich felbft erhalten zu können wähnten. Der Sieg der Nefora 
brach das Papſtthum als den Träger einer religiöfen Welteinheit, die übrigens längft wid 
den Dccident beftand, und das Kaiſerthum als die advocatia ecclesiae, beide alfo na& i 
fpeeififch mittelalterlihen Wein. Der Nationalftaat war in England und felbft in Fran 
daß Territorium in Deutfchland zum Hort der Freiheit geworben, die Monarchia i 
frühern Bedeutung identiſch mit Unfreiheit. Hatte die Kirche felbft noch die Völker zum 
wußtfein ihrer Verſchiedenheit und zugleich zum Gefühl ihrer Zufammengehörigkeit gebrah 
fo waren e8 Greigniffe, wie dad Aufblühen ver Städte, des Handels und der Gewerbe, 
großen Erfindungen wie Pulver und Magnet fanımt ihren nothwendigen Konfequenzen, ® 
den in feinem Haupt bereitö gebrochenen Feudalſtaat auch in allen feinen Gliedern erfapten 
ganz neue Anfhauungen über gefellichaftliche und ſtaatliche Verhältniſſe heroorriefen. 

Natürlich ſchloſſen fich die politifchen Wiffenfchaften in Form und Inhalt zunächſt de 
berigen Auffafiungen und Formen an. War doch der Proteftantismus im Anfang felbk ch 
ſcholaſtiſch und excluſiv, wie der Katholicismus geweſen (wir ſprechen natürlich nur 2er 
weltlichen Beziehungen und von dem Dogma als ſolchem, nicht feinem Inhalt nach), der Rat} 
reſp. Fürftenabfolutismus aber, zu welchem die Reichsherrſchaft nach und nad) entartele, a 
einzelnen nationalen Staaten, in Deutſchland auf die einzelnen Territorialgewalten übergegam 

43) Dan gedenle der Wirlungen und Urfachen ber Kreuzzüge. 
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Unterdeß hatten die von den Päpſten gegründeten oder doch genehmigten Univerſitäten 
Pflege der Wiffenihaften aufgenommen und fie ven Kloftermauern entzogen. Zu den Dis: 
ınen ded Kanoniſchen Rechts gejellte fi bald die des Nömifchen oder kaiſerlichen und des 
rirechts. Berühmte Lehrer vertraten Mathematik und Phyſik, und ed beginnen die philoſo⸗ 
«en Studien, die bald in Verbindung mit den Naturwiflenichaften einen beflimmenpen 
fluß auf Staat und Gefellihaft und auf die Erfenntniß verfelben üben müffen. 
Wie ed mit neuen und im ganzen zeitgemäßen Ideen immer zu gehen pflegt, wie fie nämlich 
vhnlich überſchätzt, wenn nicht fofort mißbraucht werben, jo geſchah e8 auch mit der in Oppo⸗ 
m gegen Kaiſer und Reich, refp. gegen vie weltliche Macht des Papſtthums entflanvenen 
en Staatöidee. 
Die daraus hervorgegangene Staatöwiffenjchaft vertreten vorzüglich bie jogenannten Legi⸗ 

„ d. 5. die im Römischen Recht unterrichteten gelehrten Juriften, deren einziges oder doch 
‚ptfächlichfteß Streben die Binführung und Begründung berfelben unbebingten Fürſtenau⸗ 
ität in den einzelnen Staaten und Territorien war, welche jie in der Form des Kaiſerthums 
»PBapftthHums früher, wenigftens viele von ihnen, bekämpft hatten. Selbſt wider Willen aber 
sten fie damit dem Geifte der Zeit, dem erwachenden individuellen Freiheitätrieb, indem ihre 
w Aufgabe vie Vernichtung jener Mittelgrößen fein mußte, welche als Pairs, etats, Land⸗ 
übe, zwiſchen Landesherrn und Volk flanden und, pochend auf ihre verbriefte feudale Selb: 
Böigfeit, von welcher freilich nur mehr dad Phlegma' übriggeblieben, der wirklichen Unifica- 
uber Staaten und Territorien widerſtanden. 
Die Bloffe und Nachahmungen derfelben, dann einige recht geſchmackloſe, ſcheinbar populäre 

elften, namentlich über ven Proceß, find die erſten Früchte ver Staatöwiffenjchaft dieſer zwei⸗ 
Hälfte unferer Periode. Scholaftifcher Stil, fremde Sprache und Gedanken erweijen fie als 
armenbangslos mit ven Leben, beweifen, daß fie auf dieſes nicht wirken Eonnten. 
Man übertreibt meiftend die Wirkfamkeit der Legiften. An ver Conftituirung und innern 
rüchtung der Staaten hat das Leben, vie Macht der Ereignifle dad meifte gethan; ver Kreis 
»migen, welche damals amı eigentlichen ftaatlidhen Leben activen Antheil nahmen, war nod) 
ehr befchränfter; noch waren die Einwirkungen des blendenven, nicht verſtandenen Lichts des 
erthums im Volk fühlbar noch fland daſſelbe Recht, welches, zur Herftellung der Reiche: 
eit beflimnt, diejelbe vollftändig brechen follte, in demſelben Licht; noch war das Volk zu glück⸗ 
um bie nur zu verfländliche Tyrannei feiner Eleinen Herren gegen ein Recht zu vertaufchen, 

dem ed nichts zu verſtehen brauchte, als daß es fie gegen dieſe Herren ſchützte. Nicht minder 
» der Umfang der Keception des Römijchen Rechts nach Inhalt, räumlicher Ausdehnung 
Tiefe des Cindringens übertrieben, wie dies eine nüchterne Betrachtung der zahllofen ſpe⸗ 

>n und particularen weſentlich germaniſchen Rechte und die ganze ſo energiſche Richtung 
drer Zeit darthut. 
Aber der Staat wie die Staatserkenntniß werden gegen das Ende dieſer Veriode, wenn 

DB nicht ohne Proteſt, allenthalben abſolut, und zwar mit einer entſchiedenen Neigung zum 
areopapismus, ſelbſt in der lilliputeften Form. 
2) Periode des Abjolutismus. Wir brauchen wol nicht näher auszuführen, daß 

r warum und die Geſchichte der Staatöwilfenfchaften, ſoweit fie überhaupt zugänglich, als ein 
ærlich und äußerlich zufammenhängendes Ganzes erscheint, welches nicht nach beſtimmten Jahren 
jetheilt werden fann. Wie die Ideen und Formen einer Zeit in die folgenden hineinwirfen, 
Baturlich auch die literarifchen Arbeiten, und zwar um fo mehr, als gewiſſe allgemeine Wahr: 
‚en zu allen Zeiten wiederfehren und dem Gefammtbild einer Literatur troß der Manni: 
ügkeit der Methode, Formen und Ausdrucksweiſe eine höhere, innere Einheit verleihen. 
Die theofratifh-fpiritualiftifche, ivealzuniverfale Richtung der erften Periode war theild in 
Teudalismus felbit, der entartet war, theils in der Zerreißung der biöherigen Glaubens: 
eit, theild in der vollen Selbſtändigwerdung mädtiger Nationalitäten dahingeſchwunden. 

entweder gebrochene over entartete Feudalismus bot feinen brauchbaren Ausgangspunkt 
x für ſtaatliche Forſchungen, fondern mußte vielmehr denſelben als das Ziel reformatoriſcher 
Tügfeit erfcheinen. Seit der Schüler des berühmten Abälarp, Arnold von Brescia, im Jahre 
S zum Märtyrer des Principe der Freiheit der weltlichen Gefellihaft vom Papfttbum und 
Unterwerfung der Kirche unter die weltliche Gewalt geworden, hörten die Schläge an die 
te der päpftlihen Unfehlbarkeit und Weltautorität nicht auf. Den Albigenfern und Wal: 
em folgten, um nur die beveutendften Erſcheinungen zu nennen, die Wicliffiten, Hufjiten, 

5er und Galvin in ununterbrocdener Reihe, und wenn auch ihre Tendenz zunächſt eine religiös- 
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kirchliche war, fo mußte ſie doch auch auf einer in mancher Hinficht weſentlich neuen Anſchen 
Staat und Geſellſchaft beruhen und die bisher üblichen Anſchauungen der letztern mit we 
In dem Maße, in weldem die Anforverungen des papftlihen Stuhls die Selbſtändi 
Voͤlker, vefp. damals der Fürſten gefährdeten, mußte eine gewifje Neigung berjelben zu d 
Glaubenslehren entftehen, welche nicht nur die Autorität des Papſtes befampften, ſond 
inden fie ji an die weltliche Gewalt anlehnten, dieſer, wenn nicht die Superioritäl 
Kirche, doch menigftend die volle Gleichberechtigung mit derſelben rinräumten, fofern 
felbft wieder, nur in anderer Weiſe, das theofratiige Princip aufftellten.. Der Di 
Selbfländigfeit, ja Oberherrſchaft auch über die Kirche und Die Sucht, ſich durch die © 
reichen Kirchenguts, wenn nicht habfüchtig zu bereichern, doch aus ben fleigenden Geh 
heiten zu ziehen, famen, wenigftens bei ven Fürſten, oft der neuen Religion zu Hu 
neben der Furcht vor foldhen tiefgreifenden Neuerungen aud die Macht der Trabition 
wohnheit des Alten, der Zweifel an die Wahrheit des Neuen fich geltend machten. 
Staaten, wie 5. B. die Italiend, dann Spanien und Frankreich hielten zwar feſt an 
Glauben, aber nicht an dem alten politifchen Syſtem. In Italien mit feinen vielen Elein 
flaaten war die politifhe Autorität ded Bapfted faum je weiter gegangen als die ei 
Siegerd mit den Waffen, oder ald es nothiwendig war, Italien vor einer gemeinfamer 
weltlihen Oberherrſchaft zu bewahren. In Spanien und Frankreich war, mit einigen 
mellen al8 materiell bepeutfamen Reminifcenzen des Feudalismus, das abjolute K 
vollftändig entwidelt und bei aller confeliionellen Anhänglichkeit an Rom nicht gewi 
felben auch nur ven mindeſten mweltlihen Einfluß von Rechts wegen zu geftatten. Der älı 
der Kirche wie der Allerkatholiſchſte König bewachten bei aller religidfen Deierenz e 
ihre als unmittelbar von Gottes Gnaden ihnen zuftebenden Herrſcherrechte, und wenn 
den überwiegenden Einfluß in Rom ftritten, fo tritt darin nicht in entfernteiten vie 9 
Mieberherflellung der univerfalen weltlichen Macht des Papſtes ald vielmehr das St 
vor, durch die Beeinfluffung, vefp. Abhängigmadung feiner geiftlihen Gewalt für ih 
berrihaft zu erringen. Selbit Heinrich IV. jcheint im weſentlichen nichts anderes, wen: 
ter einer neuen Form, der des allgemeinen ewigen Friedens, angeftrebt zu haben. Aud 
Lostrennung von Rom war an fi) der Hauptſache nach ein politifcher Schritt, und die 
die englifche Hochkirche Heute noch befleht, zeugt dafür, daß bei ber kirchlichen Neubi 
Giement der englifhen Ariftofratie ebenjo maßgebend geweſen wie bei der Organi 
Staats. Wenn aber die Engländer, der ſchmachvollen Zeit Heinrich's VIII. eingeden! 
formation von der Königin Elifabeth an zu datiren lieben, ſo dürfte in Bezug auf dat 
Motiv der Einführung der neuen Lehre fein großer Uinterfchied berausfommen. 

Während nun die Gefchichte dieſer Periode faft in allen Ländern Namen bewah 
beweifen, daß der Entwickelung der neuen politiihen Selbftändigfeiten , refp. des 
Königthums Männer von dem tiefften und praktiſchſten ſtaatsmänniſchen Blick wie vı 
ſtaatsmänniſcher Energie auf und an den Thronen zur Hulfe kamen, ift e8 doch nur ein 
nipmäßig geringe Zahl von Männern, die ſich durd eine große flaatBliterarifche 9 
berühmt gemadyt haben. 

Der gemeinſame Eharafterzug ber ftaatöwifjenihaftlichen Arbeiten dieſer Veriol 
in der Form noch häufig an die Scholaftif erinnernde philofophifche Speculation über 
cipien bed Staats, häufig in ntopiftifchen Gewande, wobei verſchiedene Disciplinen de 
wiflenfhaften noch nicht unterjchieden, die Zuftände eines beflimmten Landes aber 
Ausgangs- oder doch Zielpunft betrachtet werben. Faſt die ganze Literatur diefer Ze 
lemijch-reformatoriih in einem neuen Sinne des Worts. Es ift nämlich der bisher in 
zwifchen Papfitfum und Kaiferthum, zwifhen Orthodoxie und Kegerei bargeftellte 
mandem auffallenden Rollenwechſel begleitete Kampf zwiſchen Kreibeit und Ordnun 
einen Kampf des Princips der verfönlichen Kreibeit mit dem Princip des Staat 
Fürftenabjolutismus ungewanbelt. 

An der Spiße der literarifhen Berühmtheiten dieſer Periode fleht Macchiavelli. 
diejem für viele noch immer unbegreijlihen und von vielen noch immer misverjlanden: 
im 9. Bande des „Staatd:Lerifon” ein eigener Artikel gewidmet worben ift, haben mir 
feine Bebeutung für die Staatöwiffenfchaften zu erörtern und ihn fo in das Bild der Ü 

: lungen derfelben einzuflehten. Machiavelli ift dad Kind feiner Zeit nad) feiner Ratı 
er ift italienischer Patriot, wie er durch die Verbindung einer wie er angelegten Nazur 1 
Zeit und feinen Schidfalen, wir wollen nicht fagen: entflehen mußte, aber leicht eutſteher 
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x wiflenfchaftliche Werth feiner Schriften, namentlich des „Principe” iſt gering, obgleich einzelne 
mige fo geiſtreich und ſcharf find #3), daß jie in dieſer Beziehung nicht übertroffen werben kön- 
w. 68 ift bezeichnend, daß er nur ber weltlichen Staaten gedenkt und feiner eigentlichen Geſin⸗ 
rag nad Demokrat vom reinften Waſſer ift (vgl. „Discorsi sopra Livio“,lib. IH, c. 19) **), 
© eigentlih auf dem Standpunft der italienifchen Stäbtefreiheiten ſteht, den er aber vorerft 

migftend ald unhaltbar erkennen muß, da die Zerfplitterung Italiens und die innere Zerrifien: 
2 feiner Glieder die Nation gefährdete und vor allem Einheit nöthig ſchien. Macchiavelli ift 
- fehr geicheiter, praftiich-erfahrener und doch nur halbgebildeter und vom Doctrinarismus 
gelogener, dabei ganzerbitterter Italiener, alfo plaſtiſch und materialiftifch, leidenſchaftlich und 
gründlich, heiß und liſtig, frech und berechnend, fharf auffaſſend und voll Vorurtheil, groß: 
wnig und ohne Geduld, ftolz und doch fernil, frei von nıandem Aberglauben, aber auch ohne 
e höhere fittliche Weltanfchauung und was dazu gehört. Die ungeheuere Bedeutung, welche 
mentlich feinem „Principe’ beigelegt wurde und noch wird, erklärt ſich theild aus ver Zeitüber: 
Apt und aus der Situation Staliend insbeſondere, da Macchiavelli mit dem Präftigium ver 
Fieniſchen Wiſſenſchaft fat der einzige bemerkenswerthe Schriftiteller feiner Zeit und für 
lien der Patriot mar, der den Schmerzichrei Italiens zunächſt wieder ertönen liep, theild aus 
m mit dem Befchmad der Zeit harmonirenden Cynismus jeiner Außerung, aus der ſcheinbar 
efifchen, mwirklid) aber corrumpirt mittelalterlihen und ſpecifiſch italienifhen Nadtheit feiner 
Banken, endlich aus dem in feinen Werfen aufgehäuften Material für ven Despotismus, 
Aches bei der bereitö entfchiedenen Richtung der Zeit zum Fürſtenabſolutismus faft allein be- 
tet und natürlich hochgefchäßt wurde.) Der verbiffenfte Demokrat wurde jo der Lehr⸗ 
ifker, gleihfam die Incarnation des Abſolutismus. Ohne eine andere Liebe als die zum 
terlande zu affihiren, eine Xiebe, welche jo oft bewußt oder unbewußt nichts anderes ald bie 
[Le ganz anderer Leidenschaften fein muß, ohne eine höhere ald die damals mögliche Bildung, 
welcher neben wenigen claffiichen Schriften die Erfahrung dad meifte getban, kämpfend mit 
R Ehrgeiz, der durch das Ausbleiben felbft beicheidener Erfolge immer giftiger werben mußte, 
keb Machiavellifeinen „Principe“ allen Exnftes, um dadurch ſich und zugleich feinem Vaterlaude 
B erfte wenigſtens zu helfen. Die Annahme R. von Mohl's, Macchiavelli habe feinen „Principe“ 
geſchrieben, um vor allem fein Land zu befreien und zu einer flarfen politiichen Einheit zu 
Agen u. |. w., wird nit nur dadurch unterftügt, daß Macchiavelli feine gefährlichften und 
kößigften Grundjäge nur für neue Regenten und für gemwaltfam begründete Regierungen 
ſPpricht (vgl. auch „Discorsi sopra Livio‘‘, lib. I, c. 8), fondern auch und ganz vorzüglid) da⸗ 
ich, daß ein Mann von dem jedenfall jeltenen Verſtande und von folder Einfiht wie 
uchhiavelli unmöglih die ganze Politif für immer auf die rein momentanen Ziwede oder 
nenblickliche litilität eines einzelnen Volks bauen fonnte und aud, wie ed nicht nur feine Com: 
nıtare, fondern jelbft verichiedene Stellen des ‚Principe‘ beweifen, nicht wollte. Macdiavelli 
degt jich den Zuſtänden jeines Volks gegenüber in dem dieſe bezeichnenden circulus vitiosus 
» Revolution und lijurpation, erkennt Italien deshalb in einem fürdterlihen Nothſtande und 
wet, obgleich er daß ſittlich Schlechte nie ſittlich gut nennt, doch Fein Gewiſſensbedenken, dieſen 
fluchten Zauberfreiß durch jedes Mittel zu zerreißen und durch eine Art von rüdjichtslofen 
iw aufgeflärtem Despotismus dieNation gegen ihre eigene Schledhtigkeit zu retten. Macchiavelli 
Kte feine Idee von dem organifhen Staat und konnte von der perſönlichen Menſchenwürde 
me hohe Meinung haben; das antife Humanitätöprincip war faft nicht mehr unmöglich als 
B moderne hriftliche. Macchiavelli ift übrigens keineswegs der erite Erfinder der von ihn 
wgebrachten Schlechtigfeiten, die jedenfalls auch ohne ihn ſpäter überall prafticirt worden 
mren, wo fie praftieirt wurden. Machiavelli hat ſich nicht gefcheut, um feiner großen Zwecke 
Uen Dinge anzuratben, die um elender Zwede willen gefhahen, obgleih man ſich geſcheut 
te, den Machhiavelli ald Autorität zu citiren. Der Macchiavellismus ift ein fchlechteö politifches 
"incip, welches fo jehr der ſchwachen Eeite des Menichen entfpricht, daß es allenthalben und 
Mer jeine praftiichen Vertreter gehabt hat und haben wird. *6) 

33) Hierher gehört z. B. die Eintheilung der Staaten, im Gegenfag zur Ariflotelifchen Theorie, in 
'Marcien und Republifen. Um auf einige minder befannte Dinge aufmerffam zu machen, ſo vers 
fen mir auf die Discorsi sopra Livio, ;. B. lib. I, c. 8, 25, 26, 33, 51, 54, 58; lib. II, 
3. 9fg. 44) Mobt, Gefchichte der Literatur, III, 597. 
5) Rordeniiycht, Schwerifches Staatsrecht, S. 130. 
6) Indem audy wir bezüglich der Literatur auf den citirten Auffag X. von Mohl's verweilen, fügen 

noch bei: Vollgraff, Syſtem ber Staats: und Rechtsphiloſophie, II, 803. Roſcher, Thucybives 
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In England, Deutſchland und Frankreich war ver Kampf der politiſchen Ideen auft 
mit dem um Orthoborie und Blaubensfreiheit verbunden, aber keineswegs fo, dap die 9 
des Freiheitsprincips ſtets auf feiten der Reform, die des Abſolutismus auf feiten 
Kirche zu ſuchen geweſen wären. Nicht ſowol das kirchliche ald vielmehr das nationale 
überwog, und die Confeſſiono- wie die Kreiheitöfrage wurben meift von dem Gefihtä 
nationalen Selbſtändigkeitsbedürfniſſes, wie e8 gerade aufgefaßt wurde, theoretifd un! 
Ubermacht praftiich entihieden. Während der Übergangs: oder in der Kampfesperis 
man daher auch allenthalben ein Schwanfen in beiden Beziehungen, welches in Kran 
dem Sieg der alten Kirche und des vollendetſten Abjolutismud der Krone, in England, ver 
mäßig wenigſtens, mit der Unterbrüdung der alten Kirche, aber auch aller nicht ſtaats! 
Sekten und des monardifchen Abfolutismus, in Deutſchland mit dem Abfolutismus de 
herren und einer gewiſſen Barität beider Kirchen abſchloß. 

Sp warz. B. der ſchottiſche Reformator Knor nit minder entſchieden demokratiſchg 
fpäter die englifchen Puritaner und die Richtung beider mit dem neuen ariflofratifche 
tiömuß, reſp. mit dem thatfächlich bald wieder auflebenden Abfolutismusd der Krone el 
vereinbar wie der Katholicismus. In Frankreich ift die Nationalitätsidee und ihre! 
rung, die Krone, auf verſchiedene Weife in das Ringen der vilains und der Hugenotte‘ 
Adel und dem Katholicismus verwidelt, bis fie unter einer durchaus nicht unbeftritte 
nalen Mobification des Katholicismus jelbft allein und ganz ver Staat geworden zu fe 

In Deutihland begünftigt der Dualismus von Reid) und Territorium, Kaiier un 
herr, die Herftellung einer Art von religiöfen Dualismus nad Hundertjährigen ſchweren 
und wird dadurch einerfeitd ein großer Kortfchritt in der Freiheit gemadt, andere 
Menge von religiondftantlihen Verhältnifien flaatsreligiöfen an die Seite geftellt u 
Urſachen der deutſchen Zerfplitterung vie flärkfte Hinzugefügt. 

Es war unvermeiblih, daß die ſtaatswiſſenſchaftlichen Beſtrebungen viefer Be 
Stenpel der angebeuteten Breigniffe und Entwidelungen trugen, und daß Das Meti 
der kommenden Periode in denfelben bemerkbar ift. Konnte fi doc der Kampf 
Staats: und Fürftenabfolutismus auf nichts wirffamer fügen als auf die germanif 
heitsideen, die bereit in der englifhen Magna-Charta und in der Bill of rights, dann in 
lofen pactartigen Feftfegungen zmwifchen ver Monarchie und den Ständen in allen St 
Eontinents einen modernern Ausbrud erhalten hatten und, wenn auch diefe Pacta du 
feitige ober dreifache Schuld, ver Völker, Stände und Fürften, nad) und nach aufer | 
fonımen, unvertilgbar in der Nation ſich erhielten. 

Als Hauptrepräfentanten der Staatöwifienichaften treten nun hervor : Sean Bodin 
Hobbes, Lode, Hugo Grotius und Samuel Pufendorf, und mußte bei der natürlichen 
in welche durch die Religionsfpaltung Gewiſſens- und Rechtöpflichten, dann in der manı 
fin Kreuzung damit die Freiheit und die Pflicht des Gehorſams geriethen, die Grenze 
lihen Geborfams ald das Hauptthema der flaatswiffenfhaftlihen Unterfuhungen 
werden, zuderen Beflimmung eine eingehenbere Unterfuhung über Entftehung, Vrinci, 
grund, Zweck u. f. m. des Staats unvermeidlich wurde. Der bereitö im Gang beſindl 
ſchritt der Entdeckungen und Erfindungen, der Naturwiſſenſchaften und ver gefelligen? 
gen ſowie der jedenfalls höhere Brad der Freiheit der Forſchung Eonnten den Verf 
Löſung biefer Aufgabe nur günftig fein und namentlich nady und nad) auch die Sprer 
ſcholaſtiſchen Methode mit fi bringen. Natürlic aber fuchte der Abfolutismus je 
fefiion neben dem bisherigen unfehlbaren Dogma, refp. flatt deſſen ſich felbft in kirch 
weltlihden Dingen ald unfehlbares Dogma zu jegen, und darum werden die meiften Sta: 
fteller entweder zu politiſchen Märtyrern oder fie müffen fidh der Hülle des Staatsro 
dienen, wenn fie freie politifche Ideen zur Geltung bringen wollen. (S. &taatöromaı 

3. Bodinuß ift bisher von den ftaatswifjenfchaftlihen Schriftftellern viel zu wenigg 
worden. Und doch ift er der erſte, weldyerin feinem Werfe („De republica‘, lib. VI, zum 

©. 267. Borländer, Gefchichte der philofophifchen Moral:, Rechts: und Staatelehre u. f. w. ( 
1865). Venedey, Macchiavell, Montesquien und Rouffean, Thl. I. Macchiavell und Rei 
(Berlin 1850). Greiner, ©. 38, Deutfche Vierteljahrfchrift, Jahrg. 1856, S. 177. Prem 
wieme föleratif, S. 123, 141, 297. Rathmann, Macchiavelli und feine Lehre im Verhiäl 
Ehriſtenthum und zu den Beftrebungen ber Gegenwart (Rorbhanfen 1862). Zaine, Histeit 
literature anglaise, 1, 272; It, 199. 
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ganzen Staat zu erfafien ſucht und zugleich den Franzoſen eine gewiſſe Priorität in ver 
ıtöliteratur begründet hat. Geboren 1529, mar er zuerft Rechtslehrer in Touloufe, dann 
alt in Parid und zulegt Brocurator ded Königs, und dieſe Barriere wie jeine Abfegung 
n Wiperjeglichfeit gegen ven Hof beweifen am beften, daß er nicht nur eine bedeutende Per: 
keit, jondern auch als foldhe von feiner Zeit anetfannt war. Auch fein Leben war reich an 
Helfällen und Verfolgungen wie Gunft. 
3. Bodin's Werk??7) ift fehr umfangreich und ftand bis Montesquieu in der hoͤchſten Achtung 
Belehrten wie Staatsmänner. Es ift durch Gelehrſamkeit wie praktiſchen Sinn, ſcharfes 
eil und Menſchenkenntniß ausgezeichnet, trägt übrigens natürlich den Stempel ſeiner Zeit. 
tritt namentlich in dem allenthalben bemerkbaren Einfluß der antiken und zwar beſonders 

Ariftotelifchen Anfhauungen und Methode hervor. Doch wurde mit Recht fhon früh *®) 
int, daß Bodin der Haupftſache nad) ſelbſtändig dachte, und daß ihm in Bezug auf viele der 
tigften Grundideen unferer Staatswiſſenſchaften das Verdienſt, wenn nicht der erften Erfin- 
. doch der erften literariihen Behandlung und Bablication gebührt. Nach dem Geifte ver 
ift dem Bodin die gefammte Staatöwiffenfchaft eine Ginheit, und behandelt er dieſelbe auch 
antiker Weije unter dem Titel de republica. Er ſucht darin nit nur den Hauptinhalt 
igentlichen Staatsrechts, ſondern auch der Politif im engern Sinne, oder der Staatöfunft 
tfaffen. Gerade in legterer Beziehung ift Bodin's Buch von ber größten Bebeutung. 
len wir zwar nicht vollkommen die Anſicht R. von Mohl's, ald ob „die Zutheilung einer un= 
sanften Macht an die Staatögewalt ald ſolche“ und die Wichtigfeit, welche er verfelben im 
leich zu den Regierungdformen beilegt, dann „die Neigung zu großer Straffheit und felbft 
därte in Verwaltung und Gefeggebung, endlich die Hervorhebung der Sittlichkeit vor dem 
t und bie große politifhe Rolle welche er ihr zutheilt“, antik jeit?), indem Died alles in jo 
thümlicher zeitgemäßer Form, in fo entſchiedener Übereinftimmung mit den abfolutiftiichen 
eligiös:politiihaufgeregten Zeitverhältniffen ſteht, daß man jedenfall aud) Die Renaiffance 
a8 Nococo antik nennen müßte, wenn man jene Gedanken antif finden wollte, und biefe 
falls für minder antif ald die genannten neuern Belhmaddrichtungen erachtet werden dür⸗ 
fo bat derſelbe Schriftfteller doch a. a. D. die modernern Auffaflungen Bodin’d in fo 
icher Kürze bezeichnet, daß wir ihm um jo lieber folgen, je leichter ev ed macht, die Univer- 
t der Auffaffung Bodin's von dem ganzen Gebiet der Staatöwiffenihaften zu erkennen. 
N. von Mohl ſtellt fih Bodin ald von neuzeitlihen Auffaflungen ergriffen dar „inſofern 
ich nicht den Menſchen ganz im Bürger untergehen laffen will; ferner in feinem faum mit 

Brundanfhauungen in Verbindung zu bringenven Rathe die Steuern und jonftigen Laften 
yem einjeitigen Willen der Staatögewalt audzunehmen; ; in feinem Lob der Gemeinden ald 

er in jih abgefchloffener Lebenskreiſe; endlich in jeiner lebhaften Empfehlung von drtliden 
allgemeinen vertretenden Berfanmlungen”. So finden wir in Bodin's Werk den Grund: 
aken der Ausgleihung zwiſchen Individuum und Staat, der Decentralifation und des 
government, insbeſondere aber die Idee einer nicht blos auf die Bermilligung ber Steuern 
w. beichränften, die Kraft und Ginheit der Staatögewalt nicht aufhebenven Repräjentation 
einer, Durchführung derfelben audy in den engern localen Kreijen des Staatd. Cine gewiffe 
ırte Überladung in denn Werk Bopin’s liegt im Geſchmack der Zeit; dafür ift dafjelbe frei 
dem Doctrinaridömus der Scholaftif wie von der Scholaftif unferd modernen Doctrinarismuß, 
wenn es fehr mühfanı ift, fi durch das maßloſe gelehrte Beiwerk hindurchzuarbeiten, fo 

ı die Mühe durch eine reihe Ernte belohnt. Wie Bopin der Gedanke einer Staatöfitten- 

nicht fremd war, fo finden wir bei ihm unſchätzbare und für alle Zeiten gültige Bemerkun⸗ 
ſtaatsmakrobiotiſcher und ſtaatsphyſiologiſcher Art, z.B. „über dieMittel, das Anſehen und 

fraft einer Regierung zu heben, über die Urſachen und über die mögliche Abwendung von 

7) Wir befigen eine frankfurter Grogoctavausgabe von 1594. Das Werk erichien 1576 „jur 
war in franzöfifcher Sprache. Vgl. Behr, Über die Entwidelung unb den Einfluß der politifchen 
ien (Innsbrud 1855), ©. 232 fg. oft, Befchichte der Literatur, I, 170, 228, 323; III, 375, 
Schon 1580 war zu Paris erfchienen: A. Yerrier, Advertissement a M. Jean Bodin sur leIV 
de sa republique. 
2 — uͤber die Entſtehung der politiſchen Theorien. Kleine hiſtoriſche Schriften (Wien 1817), 

302 
5) Über die Humaniſten Morus, Erasmus u. |. w. ſ. Laurent, Etudes, X, 392g. Zain, Histoire 
litterature anglaise, I, 286, nennt Petrarca „le plus ancien des humanistes 

:aatss2erifon. XIII. 



Staats wiſſenſchaften 675 

# nur organifch entflandenen, jondern aud organifch georbneten und ein organifches Leben 
senden Gemeinweſens und die abfolute Vernunft- wie Naturnothivendigfeit des Staats und 
en @leichzeitigfeit mit dem Menſchen in Gefellichaft fremd mar. 
Hatte die Gefahr des traditionellen engliihen Königthums vemfelben in Hobbes keinen 

ter, aber einen ewinenten Borfprecher erwedt °*), fo rief vie Noth des Volks und ver Freiheit 
ſem zwei nicht minder bedeutende Vorfprecher hervor. Dies waren Algernon Sidney und J. 
fe. Diefen war zwar Harrington mit feinem der Vertheidigung der Republik gewidmeten 
piftifchen Staatdroman ‚The Oceana“ voraudgegangen und gewiflerinaßen gleichfalls als 
ittgrer feiner politifhen Überzeugung geftorben, ohne daß feine offenbar zu idealiftifche Schrift 
einem fo praktiſchen und dabei trog der Hinrichtung Karl's I. noch immer entfchienen 

narchiſchen Volk wie die Engländer Einfluß gehabt hätte.°°%) A. Sioney flach gleihfalls als 
ztyrer feiner politifhen Anjihten 1683. Lore dagegen ſah den Sieg der Bolköfreiheiten, 
igften® deren verfaffungsmäßige Anerfennung und wurde der eigentliche wiffenfchaftliche Be: 
ander der Theorie de freien, repräfentativen monardifhen Staatd. Indem wir auch bezüg- 
Locke's auf unjern frühern Auffag über denfelben in viefem „ Staats-Lexikon“ vermeijend®), 
jen wir nod auf einige allgemeine Dinge aufmerffam machen, nämlich: 1) Mit vem Bruch 
Abſolutismus gegen Ende des 17. Jahrhunderts in England beginnt dort eine neue?) 
ode ber Staatswiſſenſchaften wie des Staatdlebend, die in Frankreich, abgefeben von 
steöquieu, erft mit der großen Revolution, in Deutfchland erft mit ver Einführung con: 
tioneller Berfaffungen, in Spanien ungefähr gleichzeitig, in Italien erjt mit vemitalienifchen 
igreich anhebt. Ginzelne Vorläufer der neuern Zeit da und dort ändern an dem Haupt: 
zeter der Perioden ebenfo wenig etwa wie ber Umſtand, daß innerhalb verjelben verſchiedene 
tionäre Erſcheinungen flattfinden.°®) 2) Die Ifolirung der Völker hatte längſt geendet, das 
Iute Staatsweſen war im Fortſchritt der Zeiten nothwendig geglieberter und Eünftlicher ge⸗ 
ben. Allein ein eigentliches Völkerrecht wollte doch nicht entitehen, da die Bölfer gewohnt 
en, die Führung der ausmärtigen Geichäfte unbedingt der Krone zu überlaflen, da ferner 
Erlangung der bürgerligen Kreiheiten den Blick faft ausſchließlich vorerft nur auf die innern 
Hältniffe lenfte und, abgeiehen von einzelnen Fällen, die öffentliche Meinung weder aus: 
[vet noch irgendwie organifirt war. Aus den legtern Gründen erklärt ſich auch, daß dem 
atsamt die Offentlichfeit und die organiſche Binfügung wie eine geordnete verfaffungämäßige 
:antwortlichkeit und Selbſtändigkeit zugleih abging, daB eine ſyſtematiſche Scheibung ber 
chiedenen Berwaltungsreffortd noch mangelte und deshalb aud eine entſprechende Unter: 

dung verfchiedener Zweige der Staatswiſſenſchaft nicht wohl zu denken war. 
Ehe wir weiter geben, find aber noch zwei bahnbrechende Namen in die Entwickelungs⸗ 
hichte der Staatswiffenihaften einzureihen, H. Grotius und S. Pufendorf, über deren 
ern ein Aufiag von Marquardfen 5%), legtern ein Aufiag von und in diefem Werk bereits 
vere Aufichlüffe gibt. 

54) Wenn man die VBerfommenheit und Lieberlichkeit des englifchen Hofe während der Reſtaurations⸗ 
lode fieht (vgl. Taine, Histoire de la litt6rature anglaise, Thl. II, vorzüglich S. 489 fg., 506 fg., 
h, fo begreift man, daß Hobbes vergebens gefchrieben haben mußte. 
56) Mohl neunt diefes Werk „geiftlos‘, Hume dagegen ein Werk „von großem Genie und vieler 
R un „ı 

6) gl. dazu Laurent, Etudes, X, 497. &aboulaye, Locke legislateur de la Caroline, in der 
ue des lögislations von Wolowſty, XXXV, 225. Laboulaye, Etudesmorales et politiques, ©. 138, 
fg., 159. Taine, I, 152, wonach Bortescue (im 15. Jahrhundert) fchon in feinem Werke In leges 
liae (2ondon 1599) alle Ideen Locke's ausgefprochen hätte: „tant la pratique est puissante à sug- 
r la theorie”, und III, 56, 61, 65. Derfelbe Fortescue fchrieb noch: The difference between 
bsolute and limited monarchy. 
7) Bgl. Hettner, Geſchichte der englifchen Literatur von ber Wiederherftellung des Königthums bie 
© zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts (1660— 1770). 
38) Bol. 3. B. über Bufendorf oben XI, 235. Hatte aber auch Deutſchland feine Hobbes, bie für 

. Landesheren das Princip des Gäfareopapats aufftellten, indem fie Säge wie: „Cujus est regio ejus 

"eligio‘ oder: „‚quilibet princeps in suo territorio papa“ (Stryd 1690) vertheidigten, A fehlen 
die freiheitsfreunblichen,, für Befammtdeutfchland begeifterten beiden Mofer, ein Mich. von Loen, 

menfels, Sfelin, Juſt. Möfer u. a. nicht. Möfer fcheint ſchon unter dem Einflug der Locke'ſchen 
>rien zu fliehen. Vgl. Hettmer, Geſchichte der deutſchen Literatur im 18. Jahrhundert (Braunfchiweig 
%), Buch 2, ©. 381 fg. Letzteres gilt entſchieden von Ifelin, der auch Montesquieu fennt. 

39) Die Anficht von Marquardfen, daß neben Grotius Baco von Berulam er Wiſſenſchaft 
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Grotius 60), ein Holländer (geb. 1583, geft. 1645), war durch jeine Kamilienverhäiiuig 
und durch dad glänzende, rege politiſche Leben ſeines Vaterlandes ©) früh gezeitigt und auchnik 
daran, der Märtyrer feiner politiihen Überzeugung zu werden. Man nennt ihn mit Redtie 
eigentlihen Begründer der Rechtsphiloſophie, des allgemeinen Staatsrechts und bejonderd in 
Wiſſenſchaft des VBölferredhts. 6?) Wir nennen Grotius jegt erſt, weil er nicht, wie z. B. ch, 
ſpecifiſch engliſch, ſondern univerſell ift und in diefer Weife, unter vollftändigem Bruch mitie 
noch zum guten Theil antifen Anjhauungsweije eined Machiavelli und Bodin, fo reiht eig 
(ih die neue Aera inaugurirt. Sowol in Bezug auf die Priorität der neuen allgemein ke 
manen Ideen, als auch bezüglich ihrer univerfellen Begründung und Anſchauung, endlich 
Rückſicht auf die ſtramme Feithaltung ded Rechtsbegriffs, durch welche feine Schriften ven Che 
rafter bloßer politifher Reflexionen verlieren, gebt er Montesquieu weit vor und ift, unbeſqh 
der beſondern Verbdienfte, durdy fein Hauptiverf „de jure belli et pacis’‘ der eigentliche Sqqa 

der modernen Staatömwiffenfchaft geworden. Ihm gegenüber fann auch Pufendorf nur eine 
georpnetes Verdienſt eingeräumt werben. 69) 

Ein großer Ubelftand der ganzen bisher erörterten politiihen Literatur, mit Ausnahme 
Schriften Locke's und Sidney's (Bodin's Republik fand erft in der lateiniſchen Überjegung 
gemeinere Verbreitung), icheint auf den erſten Blick ihre Redaction in lateinifdher Sp 
Allein mit der Wilfenihaft geht e8 eben wie mit allen Culturen; jie beftehen anfangs 
für einen beſchränkten und eingeweihten Kreis, der jie treibhausartig gegen diefalte Luft r 
Zeiten pflegt und ſchützt. Aud war die lateiniiche Sprache damals und für dieſe Kıeik 
Mittel einer allgemeinen Verftänplichfeit, welches heutzutage zwar aus vielen Grunde 
mehr fo nötbig, aber doch durch die Kenntniß verſchiedener Sprachen, welche bei Gelehrten 
jelten iſt, nicht audgeglichen wird. 

Nach ver ganzen zeitherigen Entwidelung mußte aber jegt die Ausbildung der Hati 
täten und damit eine gewiſſe politifhe Emancipation der Völker, ihr Einfluß auf die Fi 
der Staatögeichäfte, deren gejeglihe und mannichfaltige Ordnung, als charakteriſtiſche 
thümlichkeit einer neuen Aera aud in den Staatswiffenfchaiten in ven Vordergrund trer 
Infofern jteht Locke mit jeiner dem ganzen Volk verſtändlichen Sprache und mit jeiner! 
nung der Staats: oder Volfdjouveränetät an Bedeutung über Grotiuß, deffen etwaiger & 
auf Locke ohnehin nicht nachgewiefen werden kann. Und England, wie es die Theorien® 
praftijch varftellte, war dad Vorbild, von welchem Montedquieu in jeinen Werfen ausgim. 

Doch genug der Nachweiſe übereinzelneliterariihe Zufanımenhänge! Der Geift veria 
beit gebt durch die ganze Geſchichte, auch Durch die der Literatur. Diejer Geiſt ift ver? 
jelbit, der nad) Harmonie der verjhiedenen Richtungen ſeines Weſens wie nad “Audgla 
des Inpividual- und Geſelligkeitstriebs ringe. Es ift auch der Geift der Staatswiſſenſi 
und ihrer Gejchichte, der jich zugleich in dem Gegenjag einer unverfellern und einbeitlide 
einer |peciellern und mehr auf Arbeitötheilung beruhenden Auffaffung und Behan 
manifeftirt und je nach der Individualität ihrer Träger und nad der Art ihres Verhält 
zum wirklichen Leben dieſem bald voraneilt, bald nachhinkt. 

Wie die Hypertrophie einer Vebendrihtung, jolange noch in einem Volk Leben ift, bel 
poſition der verkümmerten Richtungen und wiffenfhaftliche Vertreter derſelben hervorruft, me 
allmählıd zum Sieg gelangen, fo aud) die Einfeitigfeit in Verfolgung von Freiheit oder Orte 
Und gleichwie eine wahrhaft wiſſenſchaftliche Nniverſalität ver Erkenntniß, je weiter bieje m 
Gultur vorwärts kommt, die Arbeitötheilung, jo jegt eine wahrhaft miffenjchaftliche Arkel 

unferer Zeit, lepterer vom Standpunkt der Naturwiflenfchaften aus, inaugurirt habe, if nenehent 
3. von Liebig heftig angegriffen worden. ©. dagegen Bamberger, Baco von Verulam (Bürpt 
1865). Vgl. aud) Carey, Grundlage der Socialwiffenſchaft, I, 17 fg. 

60) Vgl. Laurent, Etudes, X, 477. 
61) Holland war feinerzeit das Afyl politifch Verfolgter, wie fpäter England und die Schw; 
62) Mohl, Geichichte der Literatur, I, 385. 
63) C. von Kaltenborn hat 1848 (Leipzig) ein Buch: Die Borläufer des Hugo Brotins auf 

@ebiete des Jus naturae et gentium fowie der Politik im Reformationgzeitafter, publicirt. & 
eine Menge zum Theil im allgemeinen unbefannter Namen, und wenn daſelbſt mit Macchiavelli bege 
mird, fo iſt es Klar, daf es fidh Dabei nur im allgemeinen um die frühere Literatur, nicht une De Fri 
ser Gedanken handelt. 

A, Dal. Röch, Geſchichte unferer abendländifchen Philofophie (zweite Auflage, 2 Thle., et 
I#44,  Irenvelenburg, Friedrich der Große und fein Großkanzler ©. von de ſ. (Bertiu 108) 
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viffenfhaftlih-univerfelle Erkenntniß voraus. Hierauf, wie auf den richtigen 
ischen Theorie und Praris, das eigentlih nur eine andere Kormel für die eben 
en Wahrheiten ift, beruht die richtige Auffaffung und Würdigung jeder Literatur, 
Staatsmiffenfchaften. 
Beriode des freien oder modernen Staatd. Der Geift der politifhen 
nachdem unterbeflen ver Glanz Hollands erblaßt war und die Schweiz ein ab: 

ben geführt, der Abfolutismus aber faft allenthalben die aus ven Niederungen des 
ıter dem Bann des Feudalismus feufzenden Volks aufgetauchten Freiheitsrufe 
‚üdtefreiheiten niedergedrückt hatte, frifh von Englands Geftaden auf ven Con: 

no Montesquieu's Geburtstag (18. Ian. 1689) wie den von Voltaire (1694) 
e fhier auch den von Rouffeau noch gefehen (1712). In diefen Namen und in dem 
Begriff der fogenannten Encyflopädiften („Encyclopedie ou Dictionnaire rai- 
ences, des arts et metiers’’; 28 Bde., 2 Bde. Kupfer, Paris 1751— 72; 5 Bde. 
1776—77) fheint Die Summe der ganzen modernen Staatswiſſenſchaftsgrund⸗ 
offen, deren erften praktiſchen Verſuch man in der großen Franzoͤſiſchen Revolution 
wohnt ift. 
mmenhang mit der Vergangenheit und die folgenden Ereigniffe, wenn man fie 
angegebenen Grundanſchauungen betradtet, wird von felbft dad Irrthümliche 
einmal conjequenten, geſchweige ehrlichen Anſchauungen ergeben. Da aber auch 
ühmten Namen fowie von den Encyklopäpiften überhaupt befondere Artikel in 
handeln, fo kann e8 hier nur darauf anfommen, ven Gang der modernen Staats: 
im ganzen und deren gegenwärtigen Stand in feinen Hauptzügen zu fhildern und 
18 Gefammtbild gehörig einzufügen. 
tcipation des weltlihen Staats, die Emancipation der einzelnen Nationalitäten 
njion einer Weltmonardie, dad find die für die Staatswiſſenſchaften unmittelbar 
fultate der vorigen Periode gemefen. Mit viefer beginnt die philoſophiſche und 
e Forſchung auf dem Gebiet der Staatöwiffenfhhaften, die bewußte Würdigung 
Rechts, der Vergleich und die Nachahmung fremder Rechtseinrihtungen. Der 
‚ der für Gefammtdeutichland durch das Neich feiner Natur nad) unmöglich, nur 
chwäche deflelben aber in den deutfchen Territorien möglich geweſen, war in Eng⸗ 
ften gebrochen. In Frankreich bricht ihn die Revolution, in Deutfchland die ganze 
er folgenden Ereignifle. 
töwiffenfchaften tragen den Stempel der neuen Zeit. Die Idee des organiſchen 
aats, der politifhen Bedeutung der Völker beginnt zu tagen. Der Gehorfam foll 
it rechtlich geihügt, jeder vem Staat, der Staat jenem bedeutend fein. Hatte der 
in Verwaltungsſtaat rückſichtslos uniflcirt oder centralifirt, fo taucht nun mit 

5selfgovernment die der Derentralifation, mit der der perfönlicden Freiheit Die des 
ı verfchiedenen Verfuchen der Berwirklihung auf. Wiffenichaften und Erfindun⸗ 
emeingut, und an die Stelle eines fiscaliſchen Bereicherungsſyſtems der Staats⸗ 
Gedanke einer allgemeinen Steigerung des Volkswohlſtandes, an die Stelle einer 
würfigfeit des Volks und des Strebens, daffelbe in möglichſter Unwiſſenheit zu 
treben feiner Aufllärung und Bildung. 
Engländer praftifch vorgearbeitet, die Franzoſen unvollftändig und einfeitig 
egründen verfucht hatten, dad haben die Deutfchen mit wiffenfchaftliher Tiefe und 
ründen begonnen, und Namen wie Kant und Fichte und viele andere haben zur Be- 

eifter und zur Befreiung der Menfchheit im Staat wefentlich beigetragen. Weber 

ftigfeit dev philofophifchen Doctrinen, noch einzelne zum Theil glänzende Verſuche 

en Richtung konnten den Kortfhritt im ganzen aufhalten, und wenn nun, wo als 

deffelben überall die Fahne der Verfaffungsmäßigfeit weht, eine Gefahr befteht, 
al die einfeitige Verfolgung der Rechtsſtaatsidee, welche auf eine neue Art zu der 

des Feudalismus führen und dem wahren Begriff des Selfgovernment, dem 
en der Decentralifation einen ſtaatswidrigen Inhalt geben wußte, dann eine ſolche 

‚ in der Auffaffung der Staatswiſſenſchaften, welche in der an ſich richtigen Idee 
ilung die Höhere Einheit aller Zweige der Staatswiſſenſchaft wie des ganzen flaat- 
vergäße. . 
unenlidsen Reichthum der ſtaatswiſſenſchaftlichen Literatur dieſer Periode dürfte 



678 Staatswiſſenſchaften 

es unumgänglich nothwendig fein, für bie Überficht derſelben eine beftimmte Ordnung zu 
Man kann nun folgende vier Hauptklaſſen unterfcheiben : 

a) Wiffenfchaftliche Arbeiten, welche nebenbei oder ausſchließlich das ganze Weſen un 
des Staats, und zwar des Staats in abstracto wie aller Staaten in concreto zu behand 
darzuftellen fuchen. Hierher gehören namentlich allgemeine philofophifche Werke, dann 
teratur des Naturrechts, der Rechtsphiloſophie und der allgemeinen Politik, gewiſſermaß 
die des fogenannten allgemeinen Staatsrechts. Es Eönnen aber auch die großen allgı 
Encyklopädien und die politifchen Encnklopädien oder Diefogenannten Staatswoͤrterbücher 
gerechnet worden, und zwar um fo mehr, als fle meift von einer alle ihre Artikel mehr or 
der durchdringenden philojophiichpolitifhen Brundanficht aus- und auf eine beflimmtez 
Richtung auf praftifch hingehen. 

b) Wiſſenſchaftliche Arbeiten, welche Die Staaten ald Glieder einer rechtlich geordn: 
fellfchaft behandeln, over die Literatur des internationalen Voͤlkerrechts, des Bundesrechte 

c) Wiffenfhaftlihe Arbeiten, melde den ganzen Staat als eine jelbftändige Perfi 
in feiner Ordnung, feinem Leben für ſich, aljo vorzüglich nach inmen,, betrachten und g 
weber wieder den Staat in abstracto, oder nur einen beflimmten Staat in feinem eigene 
und feiner befondern Entwidelung. Die Werfe der legtern Art, fomeit fie den Staat in al 
behandeln, werben meift mit den sub a bezeichneten ähnlicher Art zufamntenfallen. 

d) Wiſſenſchafiliche Arbeiten über einzelne Reſſorts des ftaatlihen Lebens bis zu « 
Detailiragen berab, und zwar wieder foldye, welche ihr befonderes Thema ganz allgemein, un 
welche e8 mit Rückſicht auf ganz ſpecielle Momente behandeln. 

Da in frübern Artikeln das Naturrecht, vefp. die Nechtöphilofophie 6°), dann die En 
dien 99) und die Politik in allgemeinen bereitd gewürbigt find 97), fo bleiben un® noch 
Kategorien zu betrachten, in denen doch immer noch alle Seiten der Staatswiſſenſchaf 
treten ericheinen, nämlidy: 1) das allgemeine Staatsrecht; 2) das Völkerrecht einichlie 
Bundesrechts; 3) die einzelnen Staatöwifjenichaften mit Nüdfiht auf den Staat ald e 
ſtändige Einheit und jein geſammtes eigened Leben, nad dem Princip der Arbeitt 
Hier unterjheiden wir a) Rechtswiſſenſchaften, alſo Staatöverfaffungs: und Verwaltu 
Strafrecht, dad gejammte Proceß- und Givilrecht in ihrem Verhältniß zum Staat °8); b) 
verwaltungsmiilenfchaften nach den drei großen Richtungen des irdiſchen Kebeng, aljo a) 
ſittlichkeitslehre; 3) Staatdertenntniplehre, als Geſetzgebungspolitik; 7) Staatsmachtle 
die Nationalökonomie, als Staatsſtnanz- und Militärweſen; c) @efellihaftäwifien] 
welde Iinterfheidungen ſowol die allgemeinern ald auch die nur für einzelne Staaten 
neten Werke diejer Art umfaflen. 

Zu 1. Der Name ‚allgemeines Staatsrecht“ ift nicht fo ganz neu), wie ed der 
ſcheinen koͤnnte, welche nur an das mit Recht in unfern Tagen berühmt gewordene Ü 
Bluntſchli denken.?“) Durd feine neueftens erſchienene „Geſchichte des allgemeinen | 
rechto bat Bluntichli bewieſen, dag auch er dieſe Wiflenfchaft als eine ſchon ältere anı 
Aber was if dieſes allgemeine Staatöredht? Iſt es kein Völkerrecht, keine Staats⸗ und 
phllofophie, fein Staatsnaturrecht, Feine Stuaten=, Cultur⸗ und Rechtsgeſchichte, mal 
felnv AIG eine Vergleihung einer Mehrzahl Hiftorifcher Erſcheinungen kann es zu den int 
teften Hefultaten , aber nicht zu geltenden Nechtsjägen führen. Nach unferer im „Sefl 
Werſfaſſungerechte ver conftitutionellen Staaten Deutſchlands“ bereits ausgeführten N 

u Ay Mohl, Geſchichte der Literatur, I, 217 fg. 
0) Dlohtl, 1, 128 fa. 
0) Wie ein Rechtephilofophie, Geſchichte, allgemeines Staatsrecht und Politil verbindende 

darffen wir wol unfer Werl Btaat und Sefellfchaft (bie jegt 2 Thle., der legte Theil befindet 
Yun, Pepe IBGI—6S), erwähnen. 

0) Rind, Summarium des Neueſten in ber Rechtöwifienfchaft (3 Bde., Leipzig 183285). | 
fonigelrgt von (Anyelmann, Bibliotheca juridica. Berzeihnig aller von 17501839 enſi 
He ber vie Rechtewiſſenſchaft (Reipzig 1840). Baltder, Handlexilon der juriftifchen Literet 
10 Iuhihanperie (Weimar 1854). 

en) Vlql daqu Eſcher, Politik, 1, 14 fg. 
mw . Miſchon Bchlöger, Allgemeines Staatsrecht, daun Abhandlungen über Gegenkäd 

ullgemoinen iuutarechts in Neudeutſchland (Karlsruhe 1824). Jordan, Berfuche über bas 

nude (hung IN2EB). Adendabl, Allgemeine Staatslehre (Reuftabt a. D. 1833-35). 
dann, Wrliiihte des allgemeinen Staatsrechts in ihren —— dargeſtellt (Maxi L 

Yen IN Bırdef, Wilgemelm Graarelehrr (ein Urierung, Stehen 1980). 
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an Die Aufgabe des allgemeinen Staatsrechts nur entweder mit der der Rechtsphilofophie 
anmenfallen, für welche natürlich auch die Geſchichte des Staasrechts und eine vergleichende 
ſchichte der politiſchen Entwickelungen bei den verſchiedenen Völkern unentbehrlich iſt? H, oder 
"Aufgabe deſſelben iſt eine beſondere. Letzternfalls muß fie ſich auf Diejenigen Dinge beziehen, 
entweder gejeglid gar nicht ausdrücklich geordnet oder durch Geſetz gar nicht zu orbnen find. 

„8 allgemeine Staatsrecht hat daher ein ſtaatsrechtliches Syſtem zu entwickeln, weldes Säge 
winnt, durch welche die zufälligen ober natürlichen Rücken der Geſetze und der möglichen Vers 
Kungsnormen ausgefüllt werden, und die durch ihre abjolute, vefp. nach ven herrſchenden An- 
den als ſolche geltende Bernunft: und Naturnothwendigkeit ebenfo pofitive Geltung beanfprudyen 
nen, wie das abfolut oder als abfolut erachtete Unſittliche und Unvernünftige trog der formell 
len Form feiner Erlaffung feine Geltung beanſpruchen kann.?2) So gibt dad allgemeine 
matsrecht, um nur einige Beifpiele anzuführen, den Gefegen, welche nur das Außere zu erfaſſen 
mögen, 3. B*bei den Fragen nach den Grenzen des politiihen Gehorjand, nad) dem innern 
endigen Weſen des Conſtitutionalismus, der politifhen Pflicht überhaupt, ver Bedeutung ver 
marchiſchen Staatöform u. f. w., ven eigentlichen febensvollen Inhalt an und ermöglicht aus 
ĩrichtigen Auffaffung des Weſens ded Menſchen und des Staats Entſcheidungen ald wirklich 
Mlicge, welche bei der unvermeidlichen Lückenhaftigkeit der öffentlichen Gefege außerdem nur 
zufällige, yerfönliche betrachtet werden würden. In dieſem Sinne nun dürfte das allgemeine 
atsrecht als eine dieſer Periode angehörige Bereicherung der Staatswiſſenſchaften zu betrach⸗ 
fein. Letzteres muß ſelbſt dann gelten, wenn man das allgemeine Staatsrecht nur als einen 
yereitenden, die wahren Zundamentalbegriffe der Staatsrechtswiſſenſchaft enthaltenden Theil 
egtern betrachtet. Ä 
Zu 2. Voͤlkerrecht, internationale Recht der Privaten und Bundesrecht ſtehen offenbar 
änander in fehr inniger Verbindung. Der Hauptbegriff bleibt aber immer Völkerrecht im 
enſatz zum Staatöredht. Denn nur in diefen beiden Begriffen erfheinen, rechtlich wenigfteng, 
Bubjecte des Rechts und die Verſchiedenheiten der beiden Mechtögebiete vollftändig klar und 
durch Übergangsmomente von einer Geftaltung zur andern (die verfchiedenen Allianz- und 
Foderationsarten) getrübt. Während aber im Völkerrecht in letzter Inftanz bie Selbfterhat- 
werüdfichten und Selbfterhaltungsfähigkeiten jedes einzelnen Staats entſcheiden, entſcheidet 
Dtaatsrecht bei allen Coflifionen, und zwar friedlich, das Intereffe des Staats, indem jede 
ere Entſcheidung außerhalb ver Grenzen des Staatsrechts liegt. 
Die Baſis des Völferredhts 7?) ift das gefellige Bedürfniß der Staaten, man fönnte es felbft 
Btaatengefellichaftsrecht nennen. Und dieſes Bedürfniß ift nicht blos ein materialiftifches, 
nern auch ein jittlich-intelleetuelled. Das Bundesrecht ift nur eine Form des Rechts für eine 
exe Bölfervergejelichaftung, die fich entweder wieder vermindert oder noch inniger, bis zum 
Keitäftaat, fleigert. Das internationale Recht ver Privaten enthält die Wirkungen der 
Wervergejellihaftung für die Einzelnen. 
Während nun, was die allgemeine Begründung ded Völkerrechts angeht, Kant in Deutſch⸗ 

ddie Wolf'ſchen Anfichten bald in ven Schatten geftellt hatte, wurden leßtere von dem berühm= 
ttel ind Brangzölifche übertragen und dadurch zu einer Art von Katechismus für die di- 

matifche Welt. Für dad Dognıa des Völkerrechts erwarb Martens die höcfte Autorität, 
khem jih von Günther und Klüber anjchloffen. Es fcheint, als ob die lange Gewaltsperiode 
:der Franzoͤſiſchen Revolution das Intereffe oder den Muth für die wiffenfchaftliche Behand⸗ 
g des Voͤlkerrechts vernichtet hätte. Erſt feit ver Mitte ver erſten Hälfte unferd Jahrhunderts 
met diefelbe einen neuen Aufihwung, namentlich durch den Hegelianismus und die Hiftorifche 
ule. 

71) In diefem Fall gibt das allgemeine Staatsredht wie die Rechtephilofophie bie Ipeale an, nach 
m der Staat zu ſtreben hat, und bezeichnet mittelbar die dem wahren Kortfchritt entgegenftehenden cons 
az Berhältniffe und Einrichtungen. 
2) Da der concrete Staat fe[bf etwas Pofitives if, fo muß das ihm Entiprechende gleichfalls pofitiv 
wenn es auch noch nicht gefeplich ausgeiprochen ober in dieſer Weile gar nicht ausbrüdbar iſt, ſobald 
Entſcheidung darüber als ol nothwendig erfcheint. Die Wiffenichaft wirb hierdurch gar nicht 
—— fie ſtellt vielmehr mit dem wahren Weſen des Staats und deſſen Conſequenzen nur 
us, was iſt. 
3) Eſcher, Handbuch der praktiſchen Politik, I, 7; II, 615. Lamartine, La France parlementaire, 
SO fg. Zouch, De jure fetiali, sive de jure inter gentes. Boigt, De fetialibus popul. rom. 
‚st. spec. (Leipzig 1852). 
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An der Spike find, abgeſehen von vielen Werken über geſchichtliche Einzelheiten (R, ve 

Mohl, a.a.D., 1, 353 u. 362 fg., 404 fg.), viele bedeutende Werke über die Geſchichte na M 
Ferrechtö im allgemeinen zu bemerken. Für die ältere Geſchichte des Voölkerrecht und pur 
namentlich auch fremder Völker nennen wir die Werke von Ward, Ylaffen, Barberm, 
Saint:Prieft, Koh, Shöll, Voß, Kallati, Pütter, Müller-Jochmus und, abgeſehen von ein 
Arbeiten über einzelne Gegenflände (von Weisfe und Dfenbrüggen), als das audgezeirgnetfie uf 
allen Laurent's nun bi zum zehnten Band gediehened große Wert „Etudes sur Thistos 
de Fhumanité“. Uber dad neuere europäifche Völkerrecht verdanken wirzum Theil audgrgeidude 
Werke F. Combes, Fr. von Raumer, Körfter, Garden, dem Amerifaner Lyman Spalbing, 
Spanier Gonni, und dem Vortugieſen Santarem; auch gehören die großen Geididtäue 
von Schloffer, Bignon, Lefebre, D’Hauffonville, Thierd, die Sammlungen amtliger Shreiug 
3.B. der Herzuge von Marlborough und Wellington, des Marquis von Londonderre, W 
Memoiren Mitchell’8, Murray Keith's, Malmesbury's, Guizot's Hierher. 7%) 

Als befondere Arbeiten über die Geſchichte der Literatur des Völkerrechts erigeiuen 
betreffenden Werke von de Wal (Holländer) und Kaltenborn; beide genügen nit. Ge 
ungenügend find die dogmengeidhichtlihen Werke von Ifambert, James Macintofh 
Hinrichs. Werke, welde die Geſchichte der Literatur und Dogmen des Voͤlkerrechts ı 
find befonders Wheaton, „Histoire des progres du droit des gens’ (2 Xhle., Leipzig 18 
neueftend friſch aufgelegt), und Laurent in dem obenerwähnten Werf, Th. I—X (bi 
Locke gehend). 

Unter den foftematifhen Bearbeitungen und zwar als Einleitungen in baffelbe ſich 
nennen die Werke von Sabin de Wal, H. C. von Bagern, Hälſchner, Fallati und Kaltrall 
Als Grundriſſe find zu ermähnen die Arbeiten von Kolderup-Rofenvinge und Bentham. 3 
ſtändige Syſteme des philofophifchen Voͤlkerrechts befigen wir von Vattel”5), Bourlam 
Reyneval, Binheiro:Kerreira, und find demfelben von Baroli, Tolomei und K. S. Zacharit 
Deftriveaur in deren Werfen bedeutende Abfchnitte gewidmet. Al Syſteme des voii 
Voͤlkerrechts jind zu nennen in Deutſchland: die von I. I. Mofer, Martens, Günther, © 
Schmelzing, Klüber, Pölig, Saalfeld, Oppenheim und ganz vorzüglid) von Hefiter, ( 
europäifche Völkerrecht”, zweite Auflage, Berlin 1848); in England: die Werfe von Dfe 
ning, Wildman, Volfon, Horne, Phillimore; in Nordamerika: H. Wheaton, Kent, int 
nien: Pando, Ferrater, Riquelme; in Südamerika: U. Bello; in Frankreich: Barden! 

Eine beſondere Lebhaftigkeit ver wiſſenſchaftlichen Thätigkeit zeigt ſich in denjenigen Liz 
welde irgendeine Art füderativer Verfaflung haben. Es gibt zwar die verſchiedenſten & 
von Eonföderationen. Die Verbindung der Satrapenfürften oder fürftliden Vaſalle 
ihrem Suzerän oder Oberberrn, die Golonialverbindungen, die Real: und Perfonafuni 
die Allianzen, felbft die dur ein gemeinfames Völkerrecht verbundenen Staatenſyſte 
gehören eigentlich hierher und ed muß jedem Elar fein, daß alle verartigen Verhältniſſe 
rein doctrinären Behandlung fpotten, indem fie und die Staaten in den verfgiea 
Situationen der Anziehung und Abſtoßung, der nad Selbfländigfeit oder Abhang 
brängenden Entwidelung zeigen und meift nur mehr oder minder tranſitoriſche Zul 
darftellen. 7®) 

Etwas beftimmter find die Formen, welche die Schule mit Staatenbund und Bunte 
zu bezeichnen gewohnt ift und welche bei Völkern vorfommen, die zu einer gewiffen Gelbkinkl 
feit der Theile neigen, ohne deshalb ihre nationale Zufammengebdrigkeit nicht auch ald e 
politifhe und politifch georpnete zu betrachten. Es gehört hierher die Schweiz, Deutfäland 
Nordamerika. 

Die Schweiz ift wol dasjenige Land, welches, was und wie es verfaffungsmäßig fe 
wenigften durch boctrinären Einfluß wurde. Theorien haben an feinen dffentlih: reif 

74) Über die Gefchichte einzelner Staatsverträge |. Volkerverträge. 
15) Neuefte Ausgabe von — — (3 Thle., Paris 1868). 
76) Manche neuern und in der Mohl’fchen Arbeit noch nicht berüdfichtigte Werte |. He, & 

und Geſellſchaft, I, 33, 186, 558 fg.; und II, 7. Hierher gehört namenilich Proubhon’s La gu 
et la paix. 

77) Sigaud, Confederation europeenne (Nimee). 
‚78) Bol. 3. B. Luſtkandl, Ungariſch⸗üſterreichiſches Staatsrecht (Wien 1863). Dazu: Dell, d 
— en Staatsrecht, Bemerkungen über Luffandl’6 Ungariſch⸗dſterreichiſches nı® 
re e 
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inden nichts gethan, deſto mehr ſeine Lage, ſein Umfang, die ganze Artung von Land 
Bolf, die Intereffen Curopas. Durch die Geſchichte der Entwickelung feiner Verfaſſung 
in doppelter Zug, der des Kampfes zwiſchen Ariftofratie und Demokratie, vorzüglich in 
nen Gantonen in Bezug auf die Bundesverfaſſung, und der des Kampfes zwifchen politifcher 
eit und Porticularfelbftindigkeit. Nah den gegenwärtigen Zufländen erfcheint bie 
Hratie allenthalben ald Sieger und bat in der Korm des Bundesſtaats vie Einheit ven 
icularismus überwogen. 
Iber das alte Recht ber Eidgenoſſenſchaft befigen wir Werfe von Simnier (1576), 
1 (1751), Baldner (1737) und Meifter (1786). Mit den Mitteln der modernen Wiffen- 
bearbeiteten diefen Gegenſtand ſehr erfolgreich Stettler (1844) und Bluntſchli (1849 
>79) Die Periode der Helvetifhen Nepublit und der Mebiationsacte ift ohne eigene 
aſchaftliche Darfteluug geblieben, doch haben ihr Stettler und Bluntſchli in ihren Werfen 
dere Abfchnitte gewidmet. Für dad Bundesrecht von 1815 haben wir außer den officiellen 
tollen der Tagfapungen von 1813—15 und der Behandlung Bluntſchli's in feinen 
angeführten Werfen noch die Arbeiten Uſteri's, Henke's, Snell’8 und Stettler's; über das 
iſſungsrecht von 1848 haben wir außer ber betreffenden Abtheilung in dem Bude 
tſchlis: Kopp, „Geſchichte ver eidgendifiichen Bünde’ (Berlin 1858—62; nod un: 
det); Vogt, „Die Berichtöbarfeit des eidgendffifchen Bundes‘ 80); dann ein anonymes 
: „Bundesverfaſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft“ (Freiburg in ber Schweiz 
); Ulmer, „Die ſtaatsrechtliche Praxis der ſchweizeriſchen Bundesbehörden aus den Jahren 
— 60° (Züri) 1862); Blumer, „Handbuch des ſchweizeriſchen Bundesrechts“ (2 Thle., 
haufen 1864); Heimann, „Die Bunvesverfafjung der ſchweizeriſchen Cidgenoſſenſchaft 
ie Staatöverfaflung der Cantone“ (Bafel 1864). Vgl. auch Proudhon, „Systeme 
if, ©. 92. 
ie Bereinigten Staaten von Nordamerika bildeten durch die Gonföberation von 1781 
Staatenbund oder eine Völkerfocietät ohne eine gemeinfane ftaatliche Obergewalt. Die 
itbarfeit dieſes Berhältniffes führte ſie ſchon 1789 zum Bundesſtaat, d. 5. zu einer voll: 
g ſtaatlich qualificirten Einheit mit einer gewiſſen Selbſtändigkeit der einzelnen fogenannten 
en.) Für diejenigen, welde an dem Schulbegriff des Bundesftaats fefthalten, muß 
ich die Seceflion des Südens unzweifelhaft als eine Revolution erfcheinen, wenngleich 
überfehen werben darf, daß bie Haltung der Regierung in Wafhington felbft (Blofabe, 
ulation) mit diefer Conſeqnenz aus Gründen im Widerfprud fand, die durch feinen 
begriff widerlegt oder nichtvorhanden gemacht werben koͤnnen. Bei dem der Mehrzahl 
fer ohne Zweifel ferner liegenden Interelle an der Literatur der amerikaniſchen Staats- 
ifhaften begnügen wir und um fo mehr auf den treffliden Auffag in R. von Mohl’s 
hichte der Literatur‘, I, 509 fg., zu verweilen, ald der uns hier geftattete Raum vieje 
ränfung gebietet. 82) 
Ihne Zweifel ift die Bunbesrechtsentwidelung in Deutihland ebenfo von der größten 
tigkeit , wie die Entwidelung feiner Einfritöverhältniffe. Schon früh tritt der Gegenſatz, 
ven der Reichseinheit und ver Territorialſelbſtändigkeit auch in der Literatur hervor, und 
en fih namentlich feit dem Weſtfäliſchen Frieden die Stimmen, welde e8 mit dem Weſen 
keichs ganz verträglich finden, daß Deutfchland als Ganzes mehr eine Conföperation als 
Staat ſei. Werden doch im Anfang dieſes Jahrhunderts noch deutſche Kürften von 
Heon I. mit der Souveränetät befchenkt „unbeſchadet dem Deutſchen Reich“ oder ber „con- 
ation germanique“, deren Verfafſung die Franzofen Ipöttifä eine „gothique“ benen= 
Der deutfchen Wiſſenſchaft gehört die Ausbildung der Schulbegriffe „Staatenbund und 
esftaat” an, und ed wäre berfelben vorzüglich der Borwurf zu machen, daß fie aud) in dieſer 
Jung zu boctrinär vorgegangen fei, und das praftifhe Object, die in Wien verein: 

) Gefchichte des fchmweizerifchen Bundesrechts von den erſten ewigen Bünben bis auf die Gegen⸗ 
2 Bde., Zürich). 
') In der Zeitfchrift für die gefammte Staatswiflenihaft, 1867, ©. 328 " 
.) Bgl. Treitſchle, Hiftorifchspolitifche Auffäge (Leipzig 1865), S. 444 fg. Vollgraff, De con- 
rationibus sine et cum imperio (Marburg 1859). @fcher, II, 25 fg., 481 fg. Battel (Reue 
ibe), I, 130 fg. Freemann, History of Federal Government etc. (2ondon 1863), Bb. 1. 
») Als neue GDerfe feien erwähnt: Spence, The American Union; its effect ou national 
ıcter an policy (vierte Auflage, London 1862). Kießelbach, Der amerifanifche Foͤderaliſt (2 Thle., 
en 1864). 
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barte Geſammtverfaſſung Deutſchlands wie deren Organ, ven Bundestag, ſelbſt nı 
nären Geſichtspunkten nicht gebührend gewürdigt habe. Denn dann hätte man erfenn 
bag der Deutihe Bund meder ein Bundesſtaat no ein Staatenbund, ſondern ein 
unbeftimmbares Etwas von beiden fei. 23) Bei der allgemeinen Bekanntheit un 
Zugänglichkeit der einfchlägigen Literatur dürfte e8 genügen, außer Mohl, a. a. O. U 
die wichtigſten neuern Erſcheinungen, welche zum Theil auch jehr ausführlich den neue 
der deutſchen Einheitöbeftrebungen bezeichnen, in der Note anzuführen. Wir 
darauf, im Beziehung auf die Zukunft Deutſchlands Plane oder Prophezeiu 
niederzulegen. ®*) 

Zu 3. Betrachten wir den Zufland der Staatswiſſenſchaften ald der Summı 
ſchiedenſten wiſſenſchaftlichen Erfenntniffe über den wirkliden Staat nad allen 3 
feines Weſens und Lebens, fo fällt einmal gegen früher die große Mannichfal 
Disciplinen, dann die Verſchiedenheit der Ausbildung derſelben bei verſchiedenen 
endlich aber auch die inı Vergleich zu frühern Zeiten größere Ahnlichkeit aller ftaatl 
richtungen der verſchiedenſten Culturvoͤlker auf. 

Der eigenthümliche Genius der Völker oder mehr ihre beſondere Lage und Ge 
ihnen auch befondere Neigungen und Fähigkeiten zur wiſſenſchaftlichen Schöpfun, 
mit deren Producten fie die entſprechenden Producte anderer Nationen eintaufchen. 

Die durch die Arbeitötheilung allenthalben eingetretene Specialifirung der fa 
ſchaftlichen Arbeiten wirb in unfern Zeiten praktiſch durch den hohen Grad der Di 
des flaatlichen Lebens, durch die Bmancipation der Völfer und durch Die verjchiedenen 
tionellen Einrichtungen in Geſetzgebung, Rechtspflege und Berwaltung theilme 
audgeglidhen. Aber nicht vollftännig. 

Dur das ganze gegenwärtige politifche Leben wie durch bie Kiteratur der Sta 
ſchaften gebt ein gewiſſer rationaliftifch=materialiftiiher Zug, nicht, weil unfere Zeit ı 
und irreligiöjer geworben wäre, als andere es geweien, jonvern vorzüglich, weil i 
kirchlichen Einrichtungen mehr zerfallen ift und weder die theofratifchen noch die flaatd 
mäßigen Geftaltungen mehr ertragen kann. In diejer Beziehung bereiten fi gr 
änderungen vor, bie ji) zum Theil bereits innerlich vollzogen haben, und deren Herau 
die Welt der großen Erſcheinungen ſchon da und dort begonnen bat und jedenfall: 
Frage der Zeit if. Möchten die beſtehenden Kirchen die Zeichen ver Zeit, die Bölfer 
die ewige Wahrheit verfiehen, daß der Menich ohne Religion und die Religion oh 
da8 heißt ohne Bekenntniß und Cultus, nichts jind. 

Die großen neuen oder vielmehr in neuer Gröge und Reinheit unfere gelammte 
wiſſenſchaften durchdringenden Ideen find: 1) der Menih, die individuelle Are 
nit nur nicht im Staat untergehen, fondern ift — natürlich nicht als die eines oder 
beflimmter einzelner, fondern als die aller — ein weſentliches Princip des Staats, deı 
der Bejelligkeit oder abfoluten Nothwendigkeit des Staats und der Unteroron 
Speriellern als ſolchen unter dad Allgemeinere-als ſolches ebenbürtig zur Seite fiel 
Beziehung auf freie und gejellige Natur, alfo im weientlichen, find ſich alle Menſt 
Ihre Verſchiedenheit befteht nur in den Fähigkeiten, und die Verſchiedenheit der Stell 
Geſellſchaft kann nur in der Verſchiedenheit ver Befähigung für diefelbe ihren Gru 
3) Beide GBigenfchaften, die individuelle und die geſellſchaftliche, find gleichzeitig 
zertxennbar. 

Wie fehr dieſe Srundfäge dem mahren Wefen der menfhlihen Natur entſp 

83) Held, Deutfchland, ber Deutfche Bund und bie beutichen Großmaͤchte (Würzburg 196 
84) Als Quellenwerk iR zunaͤchſt Meyers von Zöpfl in dritter Auflage heransgegebenes ı 

die neueſte Zeit fortgefeptes Corpus juris Confoederationis Germanicae ($ranffurt a. 9 
wähnen; ferner Agidi, Die Schlußacte der Wiener Minifterial-Eonferenzen (2 Abth., Berl 
dann Ilſe, Gefchichte der deutſchen Bundesverfammlung u. f. w. (Marburg 1860, bie jegt fi 
Berner die politifchspatriotifchen Schriften von Brang, namentlich: Dreiunbdreißig Säge vom: 
Bund (Berlin 1861); Kritik aller Parteien (Berlin 1862); Die Duelle alles Übels (Bei 
Der dänifche Erbfolgeftreit und die Bundespolitif (Berlin 1864); Die Wieberherflellung Dei 
(Berlin 1865). Held, Syſtem, I, 493 fg. Grotefend, Syſtem des öffentlichen Rechts ber 
Staaten (Kaſſel 1860), Abth. 1. Zöpf, Erunbfäge bes gemeinen beutfchen Staatsrechte (fü 
lage, eeipzig unb Heidelberg 1863), I, 270 fg. Zachariä, Deutſches Staats⸗ und Wunder 
Auflage, Göttingen 1866), ©. 175 fg. Meier, Ginteitung in das dentiche Staatsrecht. Ga 
ſtem bes beutichen Gtantsrechte (Leipzig 1866), Abth. I, ©. 294 fg. 
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Gerig ift deren Durchführung theils wegen der menſchlichen Schwäche, die fletö zur Ein- 
gsfeit neigt, theild wegen der fehlerhaften Zufammenfegung ber Staaten und des Um: 
wes, daß jede Zeit nicht nur mit jich ſelbſt, ſondern auch mit ven überlebten und unberechtigten 
Em der Vergangenheit zu kämpfen hat. 
Diefe Hinterläßt fletd die Folgen der einfeitigen Pflege einzelner Lebensrichtungen und 
witiger Herrfchaftöbeftrebungen und demnach vernidhteter oder unentwidelter gefelliger 
wenzen, denen dann in Der Hegel eine entgegengejeßt extreme Richtung folgen wird, dem 
Egionsfanatidömus oder übertriebenen Spiritualismud der Rationalidmus oder Materialis- 
B und umgefehrt, dem Abſolutismus die Unbotmäßigkeit u. ſ. w. Dielegtern Extreme können 
En einem zufammengefegten Staat audy noch kreuzen. 
Diefe Erwägungen geben uns im Zufanmenhalt mit den angegebenen Grundſätzen 
Schlüſſel für unter ganzed modernes Staatsleben und die Gefammtheit der Staats⸗ 

Fenſchaften, die denmnach entweder einfeitig oder auf harmonifche, Freiheit und Ordnung 
Möhnende Einheit gerichtet find. | 
An der Spige ftehen die Staatsrechtswiſſenſchaften, die wieder, wie das Staatsrecht ſelbſt, 
WM innern und befonderd aus formellzconflitutionellen Gründen in die Wiflenihaften des 
Bafjungstechts, ver einfachen Gefege und des Verwaltungsrechts zerfallen. Die Wiſſenſchaft 
*infachen Geſetze theilt ſich wieder naturgemäß in eine Reihe von Disciplinen, in die des 

echts, welches entweder römifches oder nationales ift, des Strafrechts und bes Proceß⸗ 
WB, welches in civiles und Strafproceßrecht zerfällt. 
Fwiſchen den genannten Disciplinen befteht infofern auch eine formelle Verwandtſchaft, 
ber Gegenſtand einer jeden verfelben durch die Idee des Mechtäftants und der politifchen 
wirkung des Volks, reſp. feiner Repräfentation beftimmt und bedingt ift. Denn Verfafſungs⸗ 
Menfache Geſetze find nad der Anſchauung des Conſtitutionalismus ohne die formelle Mit- 
wug der Repräfentation verfaffungsmäßig nit möglich; und das Verwaltungsrecht jelbft 
nur durch ven unverleglichen Kreis der Geſetze beſchränkt, fondern fteht auch ſonſt unter 
Mungsmãpßiger Controle. 
58 ſindet aber auch ein vielſeitig nachweisbarer innerer Zuſammenhang zwiſchen dieſen 
Kgiedenen Gebieten ſtatt, weöhalb fie auch alle als Theile des ſtaatlichen Lebens, demnach als 
ecte der Staatöwiffenfchaften erfcheinen. Denn, um nur einige der wichtigften Momente 
Drzuheben, fo Faun niemand entgehen, daß die verfaffungsmäpig feftgeftellten Vrivatrechte 
"er von den beftebenden Geſetzen freigelaffene Raum der individuellen Freiheit in diefem 

me felber öffentliches Recht und namentlich gegen die möglichen Attentate der Bermwaltung 
ukst find; daß ferner der ganze Inhalt der bürgerlichen Geſetze, joweit er abfolut gebietet 
" gerbietet, dem einzelnen alfo beftimmte Pflichten ald Staatdangehöriger auferlegt, 
Blfcher Natur iſt; dan weiter ſchon der Givilproceß als Anftalt für Aufrechthaltung ber 
wmeinen Rechtsordnung einen politifhen Charakter hat, während dad ganze materielle und 
Buelle Strafrecht dieſen Gharafter außfchließlich befigt. Umgekehrt ift ver fiöcalifche Theil des 
atsrechts weſentlich privatrehtliher Natur, und der Staat überhaupt in demſelben Maß 
m einzelnen verpflichtet, als dieſer verfaſſungsmäßig berechtigt erfcheint. 
Die Geſchichte beftätigt dieſe Auffaffung vollkommen. Denn mit den Wanblungen in ben 

chten über die Gonfequenzen der freien Individualität treten ſtets auch die entſprechenden 
dlungen in dem öffentlichen Recht einund umgekehrt. Dan gedenke nur, wie der Umfang 
Gebiets der abjoluten Privatrechtsbeſtimmungen ſich verändert hat, wie mit der Aus: 

ang des freiern Staatsrechts die Brenzen der Verwaltung ganz andere geworben find und 
Richt nur die Gebiete und Principien des Strafrechts und Strafprocefied, fondern fogar 
bes Givilproceifes umgeftaltet wurden, ſoweit dies durch veränderte Anfhauungen und 
Wechende Formen thunlich war. 
GES genügt hier, auf ven Zuſammenhang aller Rechtstheile mit den Staatswiſſenſchaften 
ewieſen zu haben, und fügen wir nur nod bei, daß die Autorität des Römischen Rechts als 
E awafi univerjalen geichriebenen geltenden Rechts in demſelben Verhältniß, in welchem die 
ie Rationalität der einzelnen Böker fi) entwidelte und die Autorität des Kanoniſchen 
Es als Duelle des weltlihen Rechts mit der Trennung des Staats von der Kirche und mik 
Krennung der Landeskirchen von Rom abnahm, ſich verminderte, und daß aud) die mannich⸗ 
wa Gulturfostfchritte wie die großen jocialen Veränderungen weſentlich die Geſezggebungs⸗ 
Ft beſtimmen und demnach die ganze Rechtögefepgebung veformirend beeinfluffen mußten. 
Nabe wir die übrigen Rechtsdisriplinen nun übergeben, halten wir uns audsfchlichlich an 
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Die Bermwaltung ift nicht getrennt, wie bie Gompetenzen der Friedensſgerichte und des Ober: 
ſes es beweiſen. Das englijhe Staatsrecht ift eben geworben und nicht gemacht, und wenn 
engliſche Literatur reich ift an geichichtlichen Werfen über die Ausbildung des öffentlichen 
bt8 und an populären Schriften, melde dem Bürger für die Prarid der öffentlichen 
ichten an die Hand gehen, wenn ferner treiflihe Materialienfammlungen, Cafuiftifen und 
wographien nit mangeln, fo find es eigentlihe vollfländige Syfteme, die fehlen. Der 
and ift der doctrinäre Charakter der modernen Syftematifirung, den der Engländer nicht 
t und feine Berfaffung nicht verträgt, während er auf den Continent das natürliche Werben 
» bad organifche Leben in ven neuen Verfaflungdformen nur zu oft erfegen fol. Übrigens 
Hen wir nicht Hehl haben, daß dem englijchen öffentlichen Recht vielleicht ebenfo fehr mehr 
ganiih-Syftematifches, ald dem continentalen Syſtematiſch-Organiſches noththun Dürfte.8°) 
Am vollftändigften ift die Literatur des englifhen Staatsrechts in Beziehung auf deſſen 
hichtliche Entwidelung. Kein Volk Hat eine Geſchichte, die jo ununterbroden bie 
ichte einer fortwährenden Steigerung der politifchen Freiheit und der politiihen Macht 
D Beveutung und folglih eine glänzende ruhmvolle Geſchichte ift, wie das engliſche. Als 
— reſp. ſchottiſche Werke ſind hier zu nennen die von Nathan, Bacon, Millar, Hallam, 

r, Matthew Hale, Crabb und der Peſſimiſt Chiſholme Anfley 89), von deutſchen aber 
‚allem die von Lappenberg begonnene und von Pauli fortgefegte Geſchichte von England 
Beftandtheil des großen Sammelwerf3 von Heeren und Udert) und das befannte 

mtende Werk von Ranke. Uber vie Geſchichte der angelſächſiſchen Zeit find und zwar als 
ellenſammlungen vie Werfe von Lambarde und Whelock, Wilkins und Kolderup:Rofen- 
e und von Torpe, ald Bearbeitungen des angelfählifchen Rechts die Arbeiten von H. Spel: 
.„ Sharon Turner, Heywood, Phillips, Balgrave und Keniple hervorzuheben, für die 
Bichte ver normannifchen Periode Spelman, Madox, H. Ellis, Lehaude d'Anniſy und de 
wte-Marie, Phillips, Thierry, Carel, Bladftone, Barrington, Thomfon und Worſac. 
In der Periode des Parlamentarismus glänzen die Namen: Hume, Lingard, Macaulay 
we den Franzoſen Buizot u. a., ſowie die vielen Sammlungen merfwürdiger amtlicher und 
ter Schriftflücdte, Parlamentsreven und Memoiren. Bon den foflematifchen Bearbeitungen 
englifchen Staatsrechts ift die Fortescue's (unter Heinrich VI.) die ältefte. Darauf folgen 
‚on Ih. Smiths, Twysden, Bladflone und Delolme, Weftern, Sullivan, Schmalz, Binde, 
sin, Kleinihrod, Jouffroy, Stephen, Brougham, Cor, Burton und ganz befonders das 

ke Werk von Gneift, welches in vielen Beziehungen nicht nur alles frühere in ver betreffenden 
ſchen Literatur übertroffen, jondern auch die englifhe Verfaffung dem Continent, ja den 
JWndern ſelbſt erft in ihrer ganzen Entwidelung und Einheit zugänglich gemacht hat. UÜber 
Zopuläre Literatur, Staatshandbücher, Bücher in Bezug auf den Hof und die Stantöftellen, 
= die englifhen Zuftände überhaupt, über dad Baclament, Monographien, Memoiren, 
satöfchriften und Reden ſ. R. von Mohl, a. a. O., 11,55 fg., 107 fg.27) Diejenigen eng⸗ 
m geichriebenen Werke, melde in neuefter Zeit dad meifte Auffehen gemacht haben und mit 
Marlamentöreformidee zufammenhängen, find die von Saint-Mill und von Th. Gare. 
Wie die Staatsentwickelung, jo trägt auch die politifche Literaturgefchichte eines jenen 

ES ven Stempel feines bejondern Charakters, veip. feiner befondern gejchichtlihen Aus: 
ang und Geſchicke. In der Gefchichte ver franzöfifchen Staatswiſſenſchaften tritt dieſe Wahrheit 
das veutlichfte hervor, namentlich wenn man fie mit der Geſchichte der Staatswiſſenſchaften 
Zagland und Deutfchland vergleicht. Auch das ift Hervorzuheben, daß der eigenthümliche 
Rafter der Ausbildung des Staatd der Kiteratur einen entſprechenden befondern Charakter 
» fowol in dem, womit jie fi vorzüglich befchäftigt, als aud) in dem, womit fie ſich nicht oder 
ig abgibt, felbft wenn es ſich nicht auf jene Seiten ver Staatöwiflenfchaften bezieht, deren 
eraftand fich in fo eigenthümlicher Weiſe ausgebildet hat. 89) 

N) Die englifche finatswifienichaftliche Literatur beginnt eigentlich mit Heinrich VIN., und zwar mit 
li theologifeh:politifchen Schriften der verfchiedenen Parteifärbungen. 

5) Unbedeutende Werke führt an Mohl, II, 17 fg. 
7) Die neueſte Literatur findet ſich nachgetragen in Held, Staat und Gefellfchaft, Thl. III, nach 
E ünleitung. Auch ift Buckle, Geichichte der englifchen Eivilifation, nacıgufehen, wo eine Menge von 

il bei ung wenig befannter Literatur zu finden iſt; endlich Ferrari, Histoire dela raison d’Etat, 
Xen Schluß ſich eine bibliographie politique befindet. 

Über die Bearbeitung der Probleme des Staatsrechts durch englifche Denfer wie Camden, Bus 
Bu, Hooker in der Zeit Elifabeth’s und Jacob's |. Ranke, Englifche Geſchichte, 1, 588 fg. 
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das Staatsrecht. Zu 3a. Der Staat dieſer Veriode iſt der ſogenannte conſtitntionelle & 

der Rechtsſtaat. Die Literatur diefer Zeit harafterifirt fi vurch zwei Extreme, deren ent ue 

abjoluten Staat mit allen feinen Gonfequenzen, dad andere den freien Staat will. Manth 
auch den Fürften- und Volksſtaat, den Polizei: und Verwaltungsſtaat und ven Reit: 
Berfaflungsftaat unterjheiden. Das eine Ertrem wurzelt in der vorigen Periode, das a 
treibt ſchon über unfere Zeit hinaus, indem es die Idee der Gentralijation abwirft ums 
mittel8 der Ideen der Decentralijation und ded Selfgovernement zu einer neuen, aber noqh ſe 
unbeftimmten politifhen Dajeinsforn, zum Föderalismus treibt. 

Der angedeutete Gegenſatz beginnt fi wirkſam zu zeigen ſchon in den wiſſenſchaftüt 
Verſuchen einer principiellen Begründung des Staats, in der Feftflellung ſeines Zmeds, ni 
Beurtheilung der Formen. Auf der einen Seite fehen wir die Theorie einer göttlichen un 
baren Begründung des Staats, einen abftracten Zweck deffelben und die Identificir 
Form mit dem Princip des Staats. Auf der andern Seite wird der Vertrag, das Beh 
Volks ald Rechtsgrund und Zweck ded Staatd forcirt und die Form nicht minder mi 
Regierungsprincip zufammengemorfen. 

Denjelben Gegenfag finden wir in den Conſequenzen des ftaatlihen Lebens. Auf vere 
Seite die unwiderſtehliche Herrfchaft des fouveränen Einzelwillens, das Princip des unt 
leidenden Gehorſams, die Höchfte Einheit der Gewalt und deren ausſchließliches Walter, 
felten verbunden mit cäfareopapiftiihen Tendenzen, eine hierarchiſche Abftufung der 2 
flaffen nah Rang, Recht, Privilegien und Laſten, eine Berufdariftofratie von fach 
gebildeten Beamten u. ſ. w. Auf der andern Seite ver Verſuch, jeden perfönlidhen £ 

willen möglihft durch die Fingirung eined unperfönlien Souveräns, Gott, Bernunft 6 ” 
auszuſchließen, die Staatsgewalt den Freiheitsrechten gegenüber ungefährlich zu maden 
das Princip der Gewaltentbeilung, ferner durch den Grundſatz eines nur gejegmäßigen x 
fams und des Rechts des Ungehorſams ja des artiven Widerftandes in denjenigen Fälle 
Geſetzwidriges verlangt wird. Daneben die Principien ver Gleichheit der Geſetze und tm! 
Geſetz, aljo der Gleichheit von Recht und Pfliht, Trennnng der Juſtiz von der Bene 
Selbftändigfeit des Richterſtandes, Minifterverantmwortlichkeit, der activen Antbeilne 
Volks an den widhtigften Öffentlichen Angelegenheiten und zwar ſowol der Gefeßgebug: 
der Rechts- und fonftigen Verwaltung, die Aufhebung hiſtoriſch hergebrachter Vorzüge 
Laſten u. f. w. 

Es ift leicht nachzumeifen, daß dieſe Extreme in den widtigften Punkten auf gleiche F 
begründet werben wollen. Hobbes begründete feinen Abfolutismus mit den Vertrag wi 
mander bemofratiihe Schriftfteller feine Volksſouveränetätstheorie mit göttlichen € 
Eine gewiffe Audgleihung fanden diefelben in ven modernen conftitutionellen Einrichte 
die übrigend zugleich einen neuen Schauplag des Kampfes zwiſchen ihnen bieten und, je we 
ihre Reſultate allenthalben idealen Anforderungen entſprachen, je mehr man bei ihnen ul 
ben Bormen zu hängen ſchien und je unkritiſcher, unpolitifcher man in doctrinärer Einfeit 
nit Nahahmung fremder Formen, Übertragung unconflitutioneller Abfichten in bie e 
ftitutionellen Formen, Anwendung derfelben ald unnatürliche Gentralifationdmittel auf i 
Natur nad föderale Zuftände, verfuhr, deſto mehr in neuerer Zeit gerade von feiten freiftunig 
Männer geringgefchägt, wenn nicht geradezu verworfen wurden. 

Der Gonftitutionalismus ift in feinem innerften Wefen nichts anderes al& ver heute 
allgemein angenommene Audprud für ein der Idee des organifchen Staatsprincips, d.h. 
obenangegebenen herrſchenden allgemeinen Ideen unferer Zeit entfprehende Einrichtung 
Berwaltung ded Staats. Diefe Auffaffung ift für viele mehr no eine Ahnung, ein Gef 
als ein Bewußtfein, und die Kiteratur, welche häufig felbft in einfeitigen Auffaffungen 
fangen ift, hat meift nur infofern zur Abklärung der Gegenfäge und zur Verbreitung di 
richtigern Erfenntniß beigetragen, als fie durch die höchfte Steigerung der extremen Anfe 
die Unhaltbarkeit und praktiſche Unanwendbarkeit verjelben darlegte. 

Indem wir hiermit die Aufgabe der Staatswiſſenſchaft in Beziehung auf diejen One 
ftand nachgewiefen haben, gehen wir zu einem kurzen literargefhicdhtlichen Abriß ver © 
rechtsliteratur, welche natürlich als die Literatur der pofitiven Staatsrechte nach ben ringf 
Hauptnationen zu behandeln ift, über. 

Wir beginnen mit Recht bei England. England hat eigentlih Feine Stantäverwei 
weder im Gegenjag zur Verfafjung noch im Sinne einer Beamtenabminiftration. he 
Privatbill® verwaltet dad Barlament, durch das Selfgovernment das Bolf. Kuh) 
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die Verwaltung ift nicht getrennt, wie pie Gompetenzen ver Friedensgerichte und des Ober: 
ſes es beweifen. Das engliſche Staatsrecht ift eben geworben und nicht gemacht, und wenn 
englijche Literatur rei iſt an geihichtlihen Werken über die Ausbildung des öffentlichen 
#8 und an populären Schriften, welde dem Bürger für die Praxis der öffentlichen 
chten an die Hand gehen, wenn ferner treiflihe Materialienfammlungen, Caſuiſtiken und 
nographien nicht mangeln, jo find es eigentliche vollſtändige Syftene, die fehlen. Der 
ind ifi der boctrinäre Charakter der modernen Syflematijirung, den der Engländer nit 
und feine Berfaffung nicht verträgt, während er auf den Continent dad natürliche Werden 
bas organiſche Leben in den neuen Verfaſſungsformen nur zu oft erſetzen ſoll. übrigens 

len wir nicht Hehl haben, daß dem engliſchen oͤffentlichen Recht vielleicht ebenſo ſehr mehr 
zaniſch-Syſtematiſches, als dem continentalen Syſtematiſch-Organiſches noththun dürfte.*6) 
Am vollſtändigſten iſt die Literatur des engliſchen Staatsrechts in Beziehung auf deſſen 
hichtliche Entwickelung. Kein Volk hat eine Geſchichte, die ſo ununterbrochen die 
ſchichte einer fortwährenden Steigerung der politiſchen Freiheit und der politiſchen Macht 
»Bedeutung und folglich eine glänzende ruhmvolle Geſchichte iſt, wie das engliſche. Als 
üſche, reſp. ſchottiſche Werke ſind hier zu nennen die von Nathan, Bacon, Millar, Hallam, 
Her, Matthew Hale, Crabb und der Peſſimiſt Chiſholme Anſtey80), von deutſchen aber 
allem die von Lappenberg begonnene und von Pauli fortgefegte Gefchichte von England 
z Beſtandtheil des großen Sammelwerks von Heeren und Uckert) und das befannte 
mtende Werk von Ranke. Über die Geſchichte der angelfählifhen Zeit find und zwar als 
Bilenfanmlungen die Werke von Lambarde und Whelock, Wilkind und Kolderup:Rofen- 
e und von Torpe, ald Bearbeitungen des angelſächſiſchen Rechts die Arbeiten von H. Spel: 
» Sharon Turner, Heywood, Phillips, Palgrave und Kemple hervorzuheben, für die 
Dichte der normannifhen Periode Spelman, Madox, H. Ellis, Lechaude D’Annify und De 
zte-Marie, Phillips, Thierry, Carel, Bladftone, Barrington, Thomfon und Worjac. 
In der Periode des Parlamentarismus glänzen die Namen: Hume, Lingard, Macaulay 
rs ben Franzoſen Guizot u. a., jowie die vielen Sammlungen merfwürbiger amtlicher und 
ater Schriftftüde, Barlamentsreven und Memoiren. Bon den juflematifchen Bearbeitungen 
nglifhen Staatsrechts ift die Fortescue's (unter Heinrich VI.) die altefte. Darauf folgen 
on IH. Suiths, Twysden, Bladftone und Delolme, Weftern, Sullivan, Schmalz, Binde, 
in, Kleinfhrod, Iouffroy, Stephen, Brougham, Cor, Burton und ganz beſonders Das 
e Werk von Gneift, welches in vielen Beziehungen nicht nur alled frühere in der betreffenden 
üfchen Literatur übertroffen, jondern auch die englifche Verfaffung dem Kontinent, ja Dem 
Yäandern jelbft erft in ihrer ganzen Entwidelung und Einheit zugänglich gemadt har. 
sopuläre Literatur, Staatshandbücher, Bücher in Bezug auf ven Hof und bie Giaatößkdiien, 
> die englijhen Zuftände überhaupt, über das Baclament, Monograppien, BMemssz 
atöfhriften und Reden i.R. von Mohl, a. a. D., I, 55 fg., 107 fg.°7) Diejenigen eng 
geichriebenen Werke, welche in neuefter Zeit das meifte Aufjehen gemacht Haben us mr 

Parlamentsreformidee zufammenhängen, find die von Saint:Mill und von TE. Gasz. 
Wie die Staatsentwickelung, jo trägt aud die politiſche Literaturgeſchiche um zur 
8 den Stempel feines bejondern Charakters, reip. feiner befondern geilpuieiniken Mur- 
ung und Geſchicke. In der Geſchichte ver franzöjifchen Staatöwiffenfchaften rin ee iakrir-r 
das deutlichfte hervor, namentlich wenn man fie mit der Gefchichte der Genuuiudiientfkertun: 
Ingland und Deutſchland vergleiht. Auch dad ift hervorzuheben, bay Dex ageuiniun.dhr 
after ver Ausbildung des Staats der Literatur einen entſprechenden ſeſee nit 
ſowol in dem, womit fie ſich vorzüglich beſchäftigt, als auch in dem, weit e ß nur vır- 
a abgibt, ſelbſt wenn es ſich nicht auf jene Seiten der Staatöwiflenfgeiuen pe 1-1 
nftand fich in jo eigenthümlicher Weiſe ausgebildet Hat. 89) 

5) Die englifche ſtaatswiſſenſchaftliche Literatur beginnt eigentlich mitgeub ER. m re 7 
glich theologifch:politifchen Schriften der verfehiebenen BVarteifärbungen. 
S) Unbebeutende Werke führt an Mohl, IL, 1 
€) Die neuefte Literatur findet ſich —E in Held, Staat eb I _ li :—= 
„anleitung. Auch ift Bude, Geſchichte der englifchen Givilifation, ma = m 2-- 7 
Theil bei une wenig befannter Literatur zu finden ift; endlich X 
"zen Schluß fich eine bibliographie politique befindet. 
53) über bie Bearbeitung ber Probleme I des Staatsrechts dur uf Buirme 3. 7 ” 
x, Hooker in der Zeit Eliſabeth's und I 1" 7% 2 
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Frankreich iR das Land ber vollendetſten Einheit, das Staatsverfaflungblend per e 

ber Krühreife (mad oft mit der Initiative ver Ibeen verwechſelt wird), ber Crtren 
vollenbeten Außerlichkeit, ber focialen Gleichheit und ber größten politiſchen Berfi 
der Staatsgewalt und Bureaufratie; der Franzoſe der Mann des Elaren Ausdruds, 
und praftifhen Form. England iſt dad Land der organiihen Einheit, der Berfefl 
mit Auszeihnung; der Engländer unſyſtematiſch, unphiloſophiſch. Deutſchland if 
der Zerriffenheit, der von Deutſchland abhängigen Grofftaaten, ver von den 6 
abhängigen Mittel: und Kleinflaaten; der Deutſche doctrinär ſyſtematiſch, jchw 
Ausbrud, in der Speculation oft des praftifchen Zield vergefiend, bis zum uͤbe 
und gründlid. 

Jede dieſer guten Gigenfchaften hat ihre ſchwache, jede der ſchwachen Gigenii 
gute Seite, ohne daß wir die verſchiedenen guten und ſchwachen Seiten ihrem 9 
gleichſchätzen, als fi) ebenmäßig ausgleichend betrachten möchten. 

Die Literatur des franzoͤſiſchen Staatsrechts ift verhältnißmäßig nicht fehr reich, 
da dem herrſchenden Abſolutiomus gegenüber die nöthige Freiheit der geifligen The 
isrer Publication fehlte. Sie ift aber auch ebenfo wenig einheitlich , wie die innere E 
Frankreichs, indem fie gleich dieſer immer von einen Extrem zum andern fpringt. 
günftig aber wirfte auf diefen Literaturzweig die große Einheit des Volks, feiner T 
and bie hohe Ausbildung derfelben. Linter den letztern Unſtänden iſt e8 auffallend, 
jetzt an einer genügenden Bibliographie der franzoͤſiſchen Staatsrechtsliteratur fehlt, 
in den neueften Zeiten eine vollfländige Überſicht verfelben nicht möglich ift, da im 
allgemeine ober vollftändige beſondere Bibliographien, wie 3. B. die großen Halb: u 
jahrskataloge in Deutſchland, die Brockhaus'ſche „Bibliographie, nicht vorfommen. 

ALS Duellenfammlungen, refp. Quellenbearbeitungen find zu erwähnen bie voı 
quinauy, Sismondi, Buizot, Mademoijelle de Lazarbiere, Ozanam, Baurieul 
Lavalley, H. Martin, nebit den minderbedeutenden Arbeiten von Abel, Gabourt 
Bernarbi, Barbeffus u.a.m. ; Bearbeitungen der allgemeinen franzöfifgen Staatö- u 
geſchichte Haben wir von Klimrath, Giraud, Miniers, Baillet, Mollard, Bucrar 
Zaferriere, der unter den Franzoſen in diefer Hinjiht das Bedeutendſte geleiftet hat. 
fenf&aftliche Geiſt, ſowie überhaupt die wiffenfchaftliche Anregung zu dieſen Were 
Deutſchland und jeiner hiſtoriſchen Schule, fowie die auch für Frankreich wichtigen 
Berk, Eichhorn, Saviguy, Wait von den Franzofen nicht übertroffen und die Xı 
Barnfönig (und Stein) und Schäffner über die franzöſiſche Rechtsgeſchichte trog man 
gel fehr brauchbar find. Als eine Fortwirkung deutſcher Wiſſenſchaftlichkeit und zugl 
Beichen einer gewiffen Verzweiflung an ver Gegenwart dürfte die außerordentliche 
der Franzoſen auf vem Gebiet des droit coutumier und der Geſchichte ver Parlament 
werben. (Vgl. R. von Mobl, a.a.D., UI, 103 fg.) 

Arbeiten über einzelne Theile der Nechtögefchichte und zwar für die ältere Zeit li 
Hotman, Thierry, Boulainvilliers, Dubo®, Sarnier, Mablo, Moreau, Thouret, 
de Pronville, Guizot, Lehueron, Petigny, Chambellan und Perry (ein Englänt 
die Ausbildung des Königthums: Mignet, Darefte und Cheruel, A. Gerbault ; ül 
fhichte der Stände: Perreciot, Montell, Guerard, Raynouarb 29), Dupin, Leom 
refte, Bonnemere 9), Ihierry, Du Gellier, Levaſſeur; über die Etats generaux e 
ciaux (abgefehen von einer werthlofen frühern Literatur, R. von Mohl a.a.D., U 
Henrion de Penſey, Thibaudeau, Rathery, Boullde, Thierry, Girardot, Taillandi 
Paquet, Grün, Thomas, Trouve u. ſ. w. ꝰ1); über einzelne Regierungsperiobei 
Lacombe, D’Hauffonville, Saint: Prieft, Malte Brun, Desmaze, Huguenin, N. 
A. J. und der Deutſche G. Bornhad, dann Baublanc, Baubier, Bervaife, Daupigay 
Soinville, Tillemont, Filleau de la Chaiſe, Bury, Mignet, Beugot, Billeneuve: Fı 
ment, Aubry, Le Clere, Gheruel, Joubleau, Thomas, Depping, Montaigu, Raut 
queville, Lanjuinais, Deneufrilette, Laferriere, Thiers, Dutild, Garne, Duvergia 
vanne, Guizot, Buchez et Rour, Viel: Gaftel, Baftard d'Eſtang; über hohe Star 

89) Biele neuere Werfe über das Municipalweien ſ. in Held, 1, 173; Il, 22 u. ſ. wm. 
L’institation des communes dans la Belgique pendant le XII et XIII siecle (@ent 1819 

90) Über die Siellung ber Juden findet fidy eine eigene Literatur bei Mohl, ILL, 66 ig. 
91) Das Reuefte |. bei Held, Thl. IH, nach der Einleitung. 
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daillan, Combault, Favelet ve Toc, de Lucay, Teflerau; über innere Verwaltung: De: 
are, Coſtaz, Dupin. 
Dogmatiſche Bearbeitungen des franzoͤſiſchen Staatsverfaſſungsrechts befigen wir 9?) von: 

Met, Du Halllan, Du Tillet, Limnäus, Fleury, Lagarde, Bouquet, Chabrit, Guyot, 
wraguais, Morizot, Mey oder Maultrot; den neuern Staatörecht insbeſondere find gewidmet 
Ürbeiten von: B. Gonftant, Hello, Daunon, Lanjounaid, Paillet, Rogron, La Bau 
von, Mahul, Foucart, Bouchene-Lefer, Berriat Saint-Prix, Laferriere, Durat : Rafalle, 
Iombel, Dupin, Laboulaye. 
Wenn auch unter diefen vielen Werfen über Staatöverfafjungsreht nur wenig Audgezeich- 

%8 zu finden ift, fo erſcheint die Frangöfifche Literatur über Staatöverwaltungsredt deſto voll- 
nmener. Es gehören hierher die Werfe von Raudot, Bechard, Chambrun, Des Aubierb, 
zmenin, Darefte, Sirey, Heurion de Penſey, Fiches, Vidaillau, Broglie, Bavour, Co⸗ 
nbel, Serrigny, Chauveau, Gotelle, Crozet, Blod, Guichard, Taillandier, Odilon-Barrot, 
rtieg, Bonnin, Macarel, de Gerando, Chevalier, Blanchet, Hiffon, Trolley, Solon, 
ageon, Cabantous, Dufour, Baubillot u. a. m. 9?) 
Was das deutfche 9%) Staatsrecht angeht, fo ift die Lieratur deſſelben aus allen Gompen- 
t über diefen Gegenſtand zu erfehen und im weſentlichen bei uns befannt. Die veutichen 
Hiciften befanden ſich ſeit Entwidelung der Landeshoheit ſtets in einer eigenthümlichen Lage, 
an fie den ſchwebenden Stimmungen zwifchen ver politifchen Einheitöform ber ganzen Na: 
und der politifhen Selbſtändigkeit der einzelnen Theile Rechnung tragen mußten. So bil- 
u fich gleihfam drei Bebiete, das des Reichs, reſp. Bundes, dad Gebiet der gemeinfamen. 
zmibjäge und Einrichtungen, das Gebiet der Gigenthümlicgkeiten eines jeden einzelnen 
mts. Nur das zweite der genannten Gebiete gibt den Stoff für ein deutſches Staatsrecht, 
wend dad eıfte bad Bundesrecht, Das zweite dad Einzelſtaatsrecht jedes Staats umfaßt. 
Bei der Unbeftimmtheit der deutſchen Bundesverhältniſſe, reſp. bei der mit jedem Tage 
w bervortretenden Untüchtigfeit und Schwäche verfelben ift es begreiflich, daß deſſen dogma⸗ 
e Darftellungen fi nur jehr geringer Sympathien erfreuen, und warum, abgefehen von 
u in den Werfen über deutſches Staatsrecht unvermeidlichen Beachtung, die ganze Literatur 
uber mehr den Charafter politifher Neformliteratur hat. 
In Beziehung auf die Ginzelftaatsrechte ift R. von Mohl mit feinem würtembergifchen 
atsrecht aud) dann ald der Begründer einer beſſern Richtung zu betrachten, wenn man bie 
rg niedergelegten politifhen Anſichten nicht alle theilen kann. Ihm folgte mir den verdienft- 
Men und beiten Werk viefer Art Roͤnne, deſſen „Breußifches Staatsrecht“ ſoeben die zweite 
Hage erlebte. Pözl’3 ‚Bairifdes Staatöverfaffungs- und Verwaltungsrecht“ find zwei Bücher, 
Ba frühern Bearbeitungen des bairifhen Staatsrechts gegenüber ein Verbienft nicht abge: 
Dihen werben kann, deren Kürze und Klarheit?) aber nicht immer als vollfländig befrie- 
ab und für manden fonftigen begründeten Wunſch der Wiſſenſchaft und Praxis vollſtändig 
‚änigend angejehen werben fann. 
Machdem bereitd oben der neueften Literatur des deutſchen Staatsrechts Erwähnung gefchehen 
) und wir nur bezüglich ded Verwaltungsrechts noch beſonders auf die Werke von Gerft: 
‚ Stein, Weigel und Bähr aufmerkfam gemacht haben wollen, mögen nod) einige Bemer: 
gen über die neuere Entwidelung des Staatsrechts in Deutſchland Hier eine Stelle finden. 
Das Verbienft, ein eigentliches deutſches Staatsrecht wiffenfhaftli begründet zu haben, 
ihrt vor allem 5. A. Zachariä und, wenn auch nicht durch ein vollftändiges Syſtem, doch 
> eine Vielzahl wichtiger Arbeiten, N. von Mohl. Mit ver entfchievenen Abficht, die 

2) Außer dem Werf Le vray estat de France en 1652 (Paris 1652, vgl. Mohl, III, 128) und 
enge von Einzelfchriften (Mohl, II, 136 fg., 171 fg.). Beſonders zahlreich find in neuefler Zeit 

‚xbeiten ber Franzoſen über das Berhältnig zwifchen Staat und Kirche, Staat und Sittengefeb, wie 
Deld, I, 352 und den Nachträgen dazu in ben folgenden Theilen diefes Werks zu erfehen ifl. Ges 
Emaßen gehört auch hierher Laurent's breibändiges Werf L’eglise et l’etat (Brüflel). 
V) Über —5 Abhandlungen ſowie über die Literatur einzelner Zweige bes Verwaltungsrechts 
syhl, III, 230 fg. 
4) Auch in Stälien regt es fich feit neuerer Zeit lebhaft auf dem Gebiet der Staatswiffenichaften, 
eatlich des Staatsrechts. Allein es geht diefer Literatur noch zu fehr eine wahre Selbflänbigfeit ab. 
d ift befonders Vito d'Ondes⸗Reggio zu nennen. 
35) Vgl. hierzu Schulze, S. 100 fg. 
36) Vgl. auch die Art. Deutſches Landeöftantärecit, Deutſcher Bund, Deutihes Medt. 



w Staats wiſſenſchaften 
zur wem Suntörehtögrundfäge zu entwickeln, haben wir unjer Syſten 
an, aergnf gerärieten, und bie biefem Buch geworbene Aufnahme beweiſt wenigfiri 

Nr nc vuße Pins fetlgegriffen. 
Ir Ausscifewererigfeiten des deutſchen Staatsrechts liegen a) in ber politiſchen @ 

ve —æe— * in der damit verbundenen Groß- und Klein- wie Mittelſtaaterei 
ve Hintag dieſes Zuflandes auf das ganze deutſche Staatsrecht; b) in ber den Anl 

genen umziden Staatslebens, den Eonftitutionalismus, begleitenden Nachahmung 
vier 

! Ramentlich der leptere Punkt, eine eigenthümliche Wiederholung ber Reception der 
Rente m Mittelalter, bietet um fo größere Schwierigfeiten dar, als jene Formen el 
unmafent. wie un: oder misverſtanden, nicht felten auch abfichtlich falſch angewendet j 
as zugleich eine Menge von Reften früherer Zeiten noch fortbeſtehen, deren organilde 
Jung mıt den neuen Verhältniſſen und Formen geſchehen muß, al® ferner eine andere I 
für dad nationale Staatsrecht, als die Wiſſenſchaft, nicht gegeben und in jehr wichtigen 

eine übereinftimmende Anjicht der Männer ver Wiffenfchaft nicht vorhanden ifl. 
Trogdem kann der deutſchen Staatswiſſenſchaft ein bedeutender Platz in der Geld 

GStaatswiſſenſchaften nicht abgefprochen werben. Ihre Hauptſchwäche ift der politiide 
der Nation, der Mangel einer feften rechtlichen Begründung ihrer Cinheit, ihre Gau 
aber die ehrliche, fleipige Gründlichkeit der Arbeit und namentlich das Maß, welches ji 
Anforderungen zu halten weiß. 

Nach unſerer Auffaffung ver gefammten biöberigen Entwidelungen des deutſchen 
daffelbe no immer, fowol was feine Einheit, wie was die Freiheit betrifft, im A 
Unfere Literatur der Staatswifjenfchaften theilt diefen Charakter. War die Periode 
fang dieſes Jahrhunderts, namentlih von 1818—48, an eine Periode des Kampfes 
und neuen Principien , vefien Ausgang damals manchem zweifelhaft ericheinen konnt 
das Jahr 1848 einige Errungenſchaften gebracht, deren Werth nicht zu unterjchägen 
meinen einmal die allgemeine Anerfennung des Rechts der deutſchen Nation auf eine & 
Reform ihrer Einheitöverfaffung und dann die nicht minder allgemeine Anerfennung I 
rechten Maß von Selfgovernnient, politifher Emancipation ver VBölfer und Antheilne 
felben an ven allgemeinen Staatdangelegenheiten liegenden Wahrheiten, oder der Id 
ganifhen Staats. 97) 

Zu 3b. Unter den Staatöverwaltungswiffenfchaften verfiehen wir überhaupt » 
Wiſſenſchaften, melde nicht die Drganijation ded Staats, dad Werden derfelben und | 
ſelbſt liegenden Mittel ihrer Aufrechterhaltung, fondern das in und durch dieſe Org: 
eireulirende und jich bethätigende Leben des Staatd behandeln und zeigen, welches die e 
Aufgabe des ftaatlihen Leben®, der Zweck der flaatlihen Drganifation und welches bi 
Mittel zur Erreihung dieſes Zwecks oder vielmehr zu einer fortichreitenden Annäherung 
felben jeien. Natürlid bilden dieſe Wiffenichaften alle zufammen mit ven früher erörte 
böhere ſtaatswiſſenſchaftliche Einheit, in ber allein der Staat nach feinem ganzen Wed 
lichſt vollftändig erfaßt werben kann, und die man mit Politik, im Sinne von Staatswi 
im ganzen, bezeichnen kann. Die bier in Frage flehenden Wiſſenſchaften aber kann 
engern Sinne politifhe, im Gegenfag zu ben unter 3a behandelten rechtlichen Disciplinen, 
Bon unferm ſchon früher vargelegten Standpunkt aus rechtfertigt ſich pie oben feftgerd 
theilung diefer Wiffenfchaften in drei Klaſſen. 

Die Staatösſittlichkeitslehre 98) ald ein Tiheil der Politik ift an jich nichts Neues. Ei 
liegt ſchon in der Idee der Theokratie, in dem Ethos der claflifhen Politik, in den ftttli 
gidjen Beftandtheilen der mittelalterlichen Geſetzgebung. Durch die Aufhebung der w 
Herrſchaft der Kirche, durch die Beſeitigung einer einzigen allgemein anerkannten Kirch 
die abfolute Unverträglichkeit des Chriſtenthums mit Theokratie oder Staatsreligion )ge 
aber, daß dieſe Lehre nicht nur einen im Vergleich zu allen frühern Zeiten eigenthümlide 
rafter erhielt, fondern aud ein ſelbſtändiges Thema ſtaatswiſſenſchaftlicher Studien on 
mehr zu einem felbfländigen Ausgangspunkt für politiiche Studien werden fonnte. Dt 

47) Über bie Literatur bes pofltiven deutſchen Staatsrechts |. Mohl, II, 237 fg. Gewike 
als Nachtrag Hierzu erfcheinen bie Raatswifienichaftlichen Briefe, welche vom 25. Sept. 1858 a 
Berlayen ber eh Allgemeinen Zeitung erfchienen find. 

4) Vgl. auch Held, Staat und Geſellſchaft, I, 8. 99) ©. Theokratie. 
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te fi nämlich nach und nach ald ein Wefen heraus, welches ohne fittlidh = religiöfe Grund: 
m nicht beftehen, welches ſelbſt aber ald Staat meer eine Religion noch eine Coufeſſion haben 
ne. Die Neformation und nad ihr Ih. Morus und Pufendorf haben wol für diefen Zun- 
ıentalfag der religiöfen Toleranz und einer befondern Staatsjittlichkeitölehre das meifte ge- 
n. Die Wiſſenſchaft der Staatsjittlichfeit oder Staatsmoral ift die Wiſſenſchaft von der Be: 
tung des Sittengefeges in allen flaatlihen, auswärtigen wie innern Beziehungen, von der 
ihen Haltung des Menfchen in allen politiihen Verhältniffen. Wir glauben fon früher 
iefen zu haben (Volitik), daß es für den Staat oder für dad Verbältnig zum Staat und für 
janze Berwaltung des Staatd nur infofern eine beiondere Moral geben kann, als dig poli: 
? Moral von jeder fpeciellen religiöjen oder confefjionellen Zufbat frei fein muß. Daß die 
stöjittlichfeitölehre von großer Wichtigkeit fein müffe, ergibt fih ſchon aus der abfoluten 
lität aller unzweifelhaft unfittlihen Gejege oder Verfügungen der öffentlihen Organe, aus 
rotbivendigen Prüfung neuer religiöfer Bekenntniffe rückſichtlich ihrer Anerfennbarfeit, aus 
m wejentlihen humanen, alfo fittlihen Grundlage unferer ganzen gegenwärtigen Gultur 
Staatdeinrihtungen, deren allgemeines bürgerliche und politifches Freiheits- und Gleich— 
princip nur auf den modernen Sittengefeß beruht 100), aus der unberedenbaren Bedeu: 
„ welche eine geſunde fittliche, d. h. nicht einfeitig fpiritualiftifche oder confeſſionelle Bildung 
as Wohlbefinden und die Kraft der Staaten haben muß. Namentlich aber ift ed das bei 
en, zahlreichen und freien Staaten, wie die ver Gegenwart es meiftend find, unentbehrliche 
‚ip der politifhen Pflichten, für welde eine fefte Bafis und die Kraft der confequenten und 
onmenen Bethätigung nur aus einer gefteigerten Sittlihfeit entnommen werben kann 101), 
dürfte dieſes Pflihtprincip, für welches ſich das rechte Maß von felbft ald nothwendig ver: 
und die Wiffenihaft die zeitgemäpen Detaild anzugeben hat, wol zuerft von ung felbit als das 
Raatliche Leben in allen Beziehungen durchdringende, als daß ſittlich-makrobiotiſche Staats- 
rip eingeführt worden fein. Daffelbe muß namentlich die Baſis aller politiſchen Erziehung 
Charakterbildung werden, und zwar für die der Fürften, wie der Beamten und der Bürger. 
Wahrend Rothe und Hirfcher bereit früher werthvolle Beiträge zu einem Syſtem der 
atsmoral lieferten, auch in den Schriften über Erziehung und Bildung des Volks mandes 
uchbare ji findet und feit der neuern Zeit ganz befonders die franzöſiſche politijche Kite: 
x 102) der Moral eine gewijle Ebenbürtigfeit mit den übrigen Zweigen der Staatömiffen- 
ten einräumt, waren e8 bloß Xieber, welcher 1839 eine Art von vollftändiger Staatöfitten- 
e lieferte („Political Ethics”, Bolton) und R. von Mohl, welcher derfelben die ſelbſtändige 
ehtigung ausdrücklich vindicirte. Es ift an diefer kurzen Titerarifchen Bemerkung leicht erficht- 
‚daß die Staatömoral noch zu den wenigft bearbeiteten Feldern der Staatswiſſenſchaften gehört, 
der daraus erhellende Ubelftand würde noch viel größer fein, wenn nicht die allgemeinen 
tsphiloſophiſchen und politifhen Werfe die Aufgabe bejonderer Staatäjittlichfeitölehren theil- 
je mitzulöfen gehabt hätten. Je weniger übrigens Werke ver legtern Art dem größern Pu- 
un verftändlich und zugänglich find, und je mehr unfere politifhen Einrichtungen die Verbrei- 
jeiner wahren politifhen Bildung und Charaftertüchtigkeit in immer weitern Kreifen er: 
ben, deſto entjihiedener dürfte das Bedürfniß einer eigenen auf die praftifchen Staats: 
Tfniffe gerichteten wijfenfchaftlihen Behandlung ver Staatsmoral begründet erfcheinen. 
Die Staatderfenntnißlehre als Gefeßgebungspolitif hat die Aufgabe, das der Erkenntniß 
ngliche Weſen des Staats in möglichfter Vollkommenheit wiſſenſchaftlich darzuftellen und 
ſeits die rechten Zeitpunfte ſowie den rechten Inhalt für die Gelege, ihre Einführung und 
inderung erkennen zu laſſen, andererſeits zu lehren, daß und mas alled nicht durch Geſetze 
dnet werden kann. Es ift flar, daß diefe Wiſſenſchaft nicht blo8 für ſolche nothwendig if, 

00) Als eine Folge hiervon muß auch z. B. die Aufhebung und das Verbot der Neubegründung aller 
sannten Obereigenthumsverhältniffe betrachtet werben. 
101) Was follen alle die vielen aufs Gewiſſen geftellten politifchen Nechte, 3. B. der Geſchworenen, 
Bähler, ver Bolfsvertreter, der felfgovernmentalen Adminıftration, die Decentralifation u. |. w. ohne 
Pflichtprincip? Und wie ift heutzutage eine freie politifche Thätigfeit der Könige innerhalb der ge: 
hen Schranken, wie eine Autorität ihrer durch gefegliche Schranfen nicht zu beftimmenden Regenten⸗ 
Hungen möglich ohne deren Befeelung durch daflelbe Princip? 
102) Unter den Jtalienern that dies Minghetti in der Schrift: Des rapports de l’economie pu- 
iue avec la morale et le droit. Aus dem Italienifchen überfegt von Saint⸗Germain Leduc mit 
leitung von H. Paſſy (Paris 1863, Bibliotheque des sciences morales et poltiquen). 

Stante:Lerifon. XII. 
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welse in der Abfafſung ober Verwaltung der Geſetze ihren Lebenöberuf erkennen, fonden 
jeden Vürger eines freien Staats, und zwar ſelbſt, ja vielleicht am meiſten für denjenigm 

duch die Verfaſſung von der activen Theilnahme an den volitiſchen Angelegenkeiten a 
sbloien iſt. 105) Denn in uniern Tagen ift Gejeggebung und Rechtspflege oder Berne 

der Geſetze bekanntlich nicht mehr ausſchließlich Sache von eigentlihen Fachleuten; ein ver 

jegen entiprechenved Reben ift dad Minimum deſſen, was man von einem orbentlihen 8 

fordern kann; die freie Geſetzmäßigkeit erfcheint ohne Gefegeöfenntniß, d. h. obne einge 
principielled Verftändniß ver Rechtseinrichtungen, unmöglich und iſt gerade bei bene 

Klaffen anı nöthigiten, denen die Schule der parlamentariſchen Verhandlungen und ver ge 

liben Praris veridloffen, die ınit vielem verjöhnende active Theilnahme an ven rolt 

Wahlen nicht gewährt if. Es bedarf Eeiner befondern Ausführung, daß dieſfe Etaatl: 

Geſetzerkenntnißlehre ſowie Gejeggebungspolitif mit andern alfgemeinern wiſſenſchaitlide 
beiten über den Staat verbunden jein kann und verbunden worden ift. 10%) Mir bıka 

eine Menge von beiendern Schriften in allen Sprachen namentlich über die @efeggebung. 

Geſchichte jorwie ihr Verbältniß zum Staat im ganzen und feine verſchiedenen Seiten. 1°) ! 

diejenigen Werke, welche ausſchließlich von der Gejeggebungspolitif handeln, find meift de 

daß ſie weder willenihaftlih noch praktiſch höhern Anforverungen entſprechen, weshall 
bier noch ein dankbares, weites Gebiet wiſſenſchaftlicher Schöpfung offen ſteht. o6) 

Als Miffenihaften der materiellen Macht des Staats erjcheinen vorzüglich die Nat 
Sfonomie 107), Yinanz. und Kriegswiſſenſchaft. Nahbem aber in den Art. Rat 
ötonomie, Finanzwefen und Krieg dieſe Wiſſenſchaften bereitö ausführlich erörtert wur 

es bier nur mebr unjere Aufgabe, diejelben nad) ihrer Stellung zum Staat und zur & 

wiffenihaft im ganzen zu würbigen. 108) 

Bon ben angegebenen drei wiffenjchaftlichen Gebieten ift die Nationalökonomie, over di 
tiiche, d. b. Die Volköwirthſchaftslehre dasjenige, deſſen jelbflänbige wiſſenſchaftliche Beark 

vom neueften Datum if. Auch von einem eigentlihen Staatdfinanzmeien kann erft inz 

Zeit die Rede jein, während ver Krieg ſtets bei jenem Volk von gefunder Lebendfraft zu 

Zeiten gerriffermapen eine Kunft war und folglich aud einige wiſſenſchaftliche Behandl 

den übrigen Staatswiſſenſchaften erfuhr, namentlich wenn das Militärioftem mit vera 
Staateverfailung in einer innigen Verbindung fland. Die verſchiedenen Sufleme det! 

thums über Vertbeilung und Benugung des Grund und Bodens, über die Verſchuldu 

niedern Klaſſen gegen die böbern, über die Sklaverei u. ſ. w. hatten offenbar auch enwal 

tiſch Okonomiſches und zwar einen jvflematifhen Grundgedanken in ji. 709) Allein in} 

wo entweder dev Despotismus Einzelner oder bie ausſchließliche Herrſchaft einer Arifle 

(dazu gebört auch ein berrſchender Demos) den Gedanken an eine organiſche Bejammtmit 

keit alter im Staat enthaltenen Kräfte nicht auffenımen laffen, wo die Tragung der öffent! 

us) (8a an cine der verdienſtvollſten Seiten der Utopia des Th. Morus, entichieden auf Mir! 

wendigleit einſacher und verſtandlicher Gefege und deren Kenntnis feitens bes Volls hingeri 

pahen Die Utopia lehrt aber auch, daß, gleichwie die Binfachheit der Gefege fo auch deren allgem 
Mertlandnip um Belt mit den geſammten focialen und politiichen Zuftänden einer Nation inaiz p 
wenbane Je aublarisher und kũnſtlicher daber bie Belege, je complicirter die focialspolitijcer 

paltnifle Hund. deſte mehr muß auch von Staats wegen und Durch die verfaffungsmäßigen Ginrihts 

yele durch die Junze Art der Verwaltung geicheben, damit bie richtige Winficht in den Staat um 

MWeſebe Hl) immnen mehr und mehr verbreite, cin Poſtulat, welches mit einer allgemeinen Verbreunm 

Redta und Fnmitnnelchttamfeit nicht zufammenfällt. 
10) w Belegardbung. 

10 Mal Dein, a tuat und (Mejellichaft, Thl. II, Abſchn A fa. Die ganze Rechtetaanerken 

Yıyaıid gehören au hierbei 

ini Auch an Prag u) Die Metepespelitif gibt es eine Staatemakrobiotik. So ſchrieb ſoen! 

den Wlan Erbüliung vr iantaverſaſſungen (Erfurt 1795), und vor ihm ſcheint Pufentori Jus nal 

olgyaltunn May N uutsmaltebiotiiche Gedanken gehabt zu haben. Vgl. auch Eicher, Hanthet 

ine. 10 y ON Mut karten Gebiei bezieben ſich vorzugsweiſe die ſtaatsphyfiologiſchen Ideen, z. 2. von Fu 

a, pe END. 

—* Pla Kan Vitrratur der Ratienaldofonemie vgl. Sandelin, Repertoire generale d’econd 

litten tsnne et untere (6 Thle.. Dany 184648). Rösler, Grundfüge der Velltre 

aftaltos band Ns Defannten Merke von Rau und Rofcher. Pgl. dazu Rentzſch, Der Ei 

g Wullananttipbun Prima IS (Sicher, 1. 187. Fraas, Die Geſchichte der Landtan- cn’ I 

gihentibntt (la Wit Il Ber Benhiubte der Wiffenichaften in Deutfchland). Mohl, II, 298 13. 

Jin) Mint Brle, wa um Bereltihhaft, I, 32; und Nachträge dazu ©. 788. 
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Jen entweder dem Hausgut oder Schatz des Fürſten oder unmittelbar den einzelnen Gliedern 
herrſchenden Stammes auf deren Koſten obliegt und die Erwerbungen des Staats dem 

eſten ober den Gliedern der politiſchen Volksgemeinde direct zufallen, in ſolchen Zeiten kann 
er an eine Nationaldfonomie noch an einen Staatshaushalt im eigentlichen Sinne gedacht 
weder erftere noch legtere zum Gegenſtande befonverer wiſſenſchaftlicher Forſchung werben. 
Alten, die und mannichfach bezüglich der Staatsjittenlehre voraus waren, wenn man ben 
ern Standpunft der Humanität und den Umſtand, daß nur ein geringer Theil der Staats: 
‚Hörigen zum eigentlichen Volk gebörte, oder daß der theofratifche Despotismus feinerzeit all- 
eine Anerkennung hatte, würdigt, die auch in Bezug auf die Staatserkenntniß wenigſtens 
zHalb der herrſchenden Klaffe und übertrafen, indem die Geſetze nit nur in den Schulen 
xt, fondern auch in ven Volföverfanmlungen praftiih geübt wurden, hatten alfo dieſe 
em Wiſſenſchaften nicht, und auch der Krieg war mehr eine Sache der Staatsverfaſſung, der 
rag von Jugend auf und fonnte bei der untergeorbneten Bedeutung der Strategie und 
em überwiegenden Werth ber perſoͤnlichen Tüchtigfeit fowie bei der großen Binfuchheit der 
Fen nicht jene veihe Gelegenheit zu wiſſenſchaftlicher Behandlung bieten wie die Jetztzeit, 
elcher die fo hoch getriebenen mathematischen, phyſikaliſchen, chemilchen und technifchen 
ſenſchaften alle mit dem Kriegsweſen, insbeſondere auch mit dem Seekriegsweſen, in Ver— 
ung ſtehen. 
Was namientlich die Nationaldfonomie betrifft, fo zeigten fi die erſten wiſſenſchaftlichen 
kugen für diejelbe, wie bei ven meiften Wiſſenſchaften, in Italien und Spanien, dann erſt 
wantreih, endlich in England und Deutihland und hängen bie Gründe dieſer Neihenfolge 
pie Erſcheinung, daß die legtern Länder bald die Italiener und Spanier übertrafen, mit 
solitifhen und focialen Befammtentwidelung der genannten Völker zufammen. Im An- 
; war die Wiffenfchaft der Nationalökonomie von einfeitigen Prineipien beherrſcht, wie dies 
ſogenannte Mercantiligftem, das phuilofratifche und Induftrieinftem beweilen. Die neuere 
bat nicht nur diefe Einjeitigfeit zu befiegen, fondern aud die Nationalökonomie mit den 
zen Staatöwiffenichaften zu verbinden geſucht. Aderbau, Handel und Gewerbe jind Neid: 
möquellen, die miteinander unauflöslich verbunden jind, deren jedes dad andere ſtützt, und 
a keins ohne dad andere fein kann, alfo feine Ergänzung, wenn nicht im eigenen Rande, fo 
: in der Fremde ſuchen muß und finden wird, 120) 
Die nahe Verbindung des Staatöfinanzweiens mit der Nationalöfonomie fällt in bie 
gen. 111) Mit vie wichtigften Dinge, wie z. B. Steuern und Zölle, berühren beide Gebiete 
gleicher Kraft. Linfer gegenwärtige Staatöfinanzweien fteht übrigens mehr als die na: 
nldkonomiſchen Sinrichtungen unter vem Einfluß des Gonftitutionalismus. Zwar berührt 
Mehrzahl von conftitutionellen Geſetzen audy das @ebiet der Nationaldfonomie, z. B. die 
ehe über Grund- und Bodenentlaſtung, Entwäflerung, Güterzuſammenlegung, Handels: 
Gewerbefreiheit u. ſ. w. Allein durch die gefegliche Beſtimmung der Einheit des ganzen 
atshaushalts iſt deſſen Regelung und Führung gänzlich der einfeitigen Thätigfeit der Admi⸗ 
ation entzogen und felbft im Fall des Nichtverſammeltſeins der Stände unter die Controle 
ger ftändifcher Commiſſare geftellt. 172) u 
Nach dieſem ift das Princip der allgemeinen und proportionell gleichen Beſteuerung ver 
igſte Brundfag der modernen Staatsfinanzwiſſenſchaft. 11?) Hat das erſtere vor allem den 

RO) Don Rau’s Lehrbuch der politifchen Ofonomie erfchien foeben der III. Bd., 2 Abth., in fünfter 
ge. 
* In dem ebenerwähnten Werke Rau's enthalten die beiden erſten Bände bie Grundſätze ber 
ae tafiatehre und Bolfswirthichaftspolitif, der dritte Band aber die Grundſätze ber Finanz⸗ 
aſchaft. 
12) Sogar in den abſoluteſt beherrſchten Staaten, wie in Rußland und ber Türkei, hat man eine 
zliche Darlegung der Finanzlage für nöthig erfennen müflen, während es freilich auch formell cons 
tonelle Etaaten gibt, wo die despotifchtte Finanzwirthſchaft im Schatten der Nationalreprüfentation 
oxt wird (Frankreich) 
.13) Die Idee der proportionell⸗gleichen Belaſtung iſt uralt und tritt z. B. ſchon ſehr deutlich im 
Zeerbannordnung Karl's des Großen hervor. Entſprach ihr in einer wilden. nomadiſchen Zeit, wo 
Wweſentlich gleiches Vermögen (das Wort im weiteften Sinne genommen) hatten, die Gleichheit der 
Hraller freien Männer, * mußte bie Anfievelung in den römifchen Provinzen zwingen, das unbe⸗ 
iche Vermögen zum Maßſtab zu machen, das bewegliche aber zur verhältnißmäßigen Mitleiſtung zu 
=. 
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Beſonders ift es R. von Mohl, der nicht nur in feiner „Geſchichte ver Fiteratur der Staats⸗ 
ſenſchaften“, ſondern aud in feiner „Encyklopädie der Staatöwiflenfchaften‘ (6. 26) vie 
mung des Geſellſchaftsrechts von dem Staatsrecht betont, da die Anerkennung der Ge⸗ 
Nhaft als eines eigenthümlichen, vom Staat einerfeitd und von den Beziehungen ber Berfön- 
eit andererſeits verfchiedenen Lebenskreiſes die Nothwendigkeit einer Trennung der betref- 
en Rechtsſyſteme mit ſich bringe. Freilich muß er dann felbft wieder zugeben, daß vie 
nzen beider Gebiete häufig ineinander laufen, und kommt endlich fogar dazu, dad dem Pri- 
echt gegenübergeftellte Öffentliche Recht in Staat: und Geſellſchaftsrecht einzutheilen. 
Wir find fhon früher („Syftem des Verfafſungsrechts““, I, 289 fg., Note) veranlaßt ge: 
rn, uns über ven Begriff ver Gefellfchaftswiffenichaft zu äußern, und freuen uns, daß auch 
x in feinem „Handbuch der Politik“, I, 17, wenngleih aus andern Gründen, eine Ber: 
venheit der Geſellſchaftswiſſenſchaften von den übrigen Staatswiſſenſchaften nicht billigt. 
agt er a.a.D. und ©. 18: „Die focialen Kreife und Inftitutionen find ebenfo wol als die 
widuen das Subftrat der politischen Geftaltung. Der Staat im engern Sinne, d. h. die 
liche Organifation und Hierardie ift die Form, die Gefellfhaft ver Stoff (ÜiAN)”; womit 
ibrigens keineswegs vollkommen übereinflimmen, und zwar ſchon deshalb nicht, weil einer: 
Zand und Individuen die tiefere Grundlage jenes Stoffe ſind, andererſeits die Geſellſchaft 
Dienge von Seiten darbietet, bie menigftend nicht innerhalb Eines Staats erſchöpft und alfo 
nicht als Stoff Eines Staats betrachtet werben fönnen. 115) 
Wie nahe die Gejellfhaftswifienfhaften mit ven Staatswiffenjhaften, namentlih mit 
en derfelben, verbunden find, erhellt aber ſchon aus dem limftande, daß Namen wie Betty, 
Smith, Girardin, Cobden, Schulze: Deligfh, Lette, Schubert, Rau, Welder, Pick⸗ 
‚ Böhmert, Proudhon, Ricardo, Baftiat, Garen, nicht blos in ven Gebiet der Social: 
enſchaften, ſondern aud im Gebiet anderer Staatswiſſenſchaftszweige, namentlich der Bolitif, 
Rationaldfonomie und Rinanzwiflenfchaft glänzen. 
Garey ſpricht von einer Soriologie und nennt die Socialwiſſenſchaft „unter allen andern 
fenſchaften die concretefte und fpeciellfte, amı meiften abhängig von den ältern und abftrac- 
Zweigen der Wiffenichaft, der Sanımlung und Analyfe der Thatſachen die größte Schwie: 
eit bieten und deshalb vie legte, welche auf der Bühne erſcheint“. Berner ift fie nad) ihm 
einzige unter allen Wiſſenſchaften, welche die Intereffen ver Menſchen, ihre Gefühle, Kei: 
Gaften und Vorurtheile berührt, und deshalb diejenige, für melde es ſchwer hält, Menſchen 
nden, die die Thatfachen nur zu vem Zweck jammeln, um aus venfelben die darin liegende 
ſensbereicherung zu ſchöpfen“ (a. a. D., I, 38). Als Grundlage der Socialwiſſenſchaft er: 
ter ven Menſchen nad den vier Hauptzügen: Affociation, Individualität, Verantwort⸗ 
it und Perfectibilität, und Befinirt fie endlich (S. 71) als die „Wiffenfchaft der Gejege, vie 
Menſchen in feinen Bemühungen, fi die höchſte Individualität und die höchſte Kraft der 
tarion mit feinen Mitmenſchen zu erwerben, beherrſchen“. 
Man mag diefe Anſichten Carey's theilen oder nicht, fo viel ift klar, daß nad) feiner Auf: 
ng die Geſellſchaftswiſſenſchaften nicht außerhalb des Gebiets der Staatswiſſenſchaften 
u können. Vielleicht dürfte e8 nicht ſchwer fein, zu beweifen, daß Carey in feiner Definition 
Sefellichaftöwiffenichaften einen Begriff aufftellt, der mit dem antiken Begriff der Staats: 
nichaft, der roALrıen Eerrsnpn zufammenfällt, denn wir möchten willen, weldes Gebiet 
Staatswiſſenſchaften durch feinen Begriff und von demfelben ausgeſchloſſen wäre? 
Kragen wir, was bie bürgerliche Geſellſchaft fei und fein Tönne, fo ift gewiß, daß fie nicht Die 
itsgeſellſchaft, auch nicht eine Gefellichaft von Staaten, ebenſo wenig aber ohne dieſe beiden 
bar fei. Denn wenn auch eine Geſellſchaft nicht ganz oder theilweife das Wefen des Staats 
nicht den Zwecken des Staats dient und ein Organ deſſelben bildet, wenn fie nicht auf die 

azen eined Staats beſchränkt ift und vielleicht fogar ausfchließlich ethifche, ſittliche, religidfe 
de verfolgt, fo bebarf fie doch einer äußern Erſcheinung, eines äußern, fihtbaren Ruhepunkts 
folglich des äußern Schutzes im Staat over in den Staaten, und injofern dient die flaat- 
und voͤlkerrechtliche Ordnung, fowie jede weile Staatöverwaltung nicht minder der Gejell- 
ft, wie dieſe Durch Die von ihrer Seite vermittelte Steigerung der Menſchen mittelbar menig- 

115) Neue focialwifienfchaftliche Ideen und Schriften f. bei Held, Staat und Gefellichaft, II, 32 fg., 
; dann die Nachträge hierzu ©. 732, und in Thl. II. Das Neuefte if: Nahloweiy, Grundzüge 
kehre von ber Geſellſchaft und dem Staat (Leipzig 1865). 
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end tem Stacrdient Auser dieſen Wahrheiten iſt aber vorzüglich noch eine andere Baia |i 

Kgäher mieit a. Vehs uberichen werten. Nämlich, wenn ver Menſch ein Gebiet der indrsitufe I: 

ieilden Faber mat. !o iur ibm auch auf dieſem Gebiet die Affociation freifteben. Grafen |: 

as omtemenvdien fann ader die idm nörbige Verbindung nur mit demjenigen haben, uw 

Vertindang nern onestrillen nörbig iſt. Inden er alſo frei Handelt, wirt ex dem anien || 

unsamenis arm: :ihao Sad wenn man das einfacite und vorübergebendfle Venrcj 

eebinuengieerte \om sine bürgerlichen Aſſociation betrachtet, fo erbellt nicht nur, ig 
Peuereon, ce yo nefens aufden Schug des Staats menigftend eventunliter rehuen ms 

Ser an vrorıe.&: VRer?tarkdeichränkungen gebunden find, fondern auch vi medidiig 

a, a one werde Stationen find fo lange rein bürgerliche Geſellſchafien, 4a 
see rn ss ct oder eommunio vorberridt, obgleich fie felbfl ſowenig mie ie 
wo. zer yipaszchen Behr gegen den Staat bei Anftrebung ihrer geſellſchaftlichen Zub 
e tosro rinfäissen Denn dieſe durchdringt den ganzen Menſchen in allen leinen Sub 

en at nenafungen nicht minder wie Die Freiheit, tritt aber wie Die legtere in den c 

8: der onnisen Daſeins mehr bervor ald in dem andern. Nun finder aber in deng 
ae an Oderungen Telbfl ein fortwährender Wandel flatt und eine große Verſchiede 

“a der wer diidenen Völkern, reip. Perioden und Arten ihrer Gejanımtentwidelung 

aan BuVöjiker, bei denen die Familie, die Neligionsgefellihaft der Staat iſt, 

ser andern Völkern ober in andern Zeiten überhaupt oder doch für alle Familien auf 

ug.crenden tut alle Confeſſionen außer der herrſchenden, private oder bürgerliche Bejeli 
Sad und uritunter auch zu politiſchen Gejellihaften werben (die regierende Dynaitie m $ 
ksöunadtlaat, Die öffentlich anerfannten Religionsgeſellſchaften ohne den Charakter berriärt 

Ibeekratien d. ohne ſelbſt Staat zu fein. 

De uberwiegende Tendenz unferer Zeit zur Freiheit, die fi in der Anfüfflgmaiug 
Meran Dandeld- und jonftigen Freiheiten, in der religiöjen Toleranz und in der 3 
2 Aland von der Kirche, mit Ginen Wort, in dem die Ordnung, reip. Geſellſchaft vernudll 
Zeunden audiihliehlihen Freiheitscult manifeftirt, hat alle diefe Dinge un fo mehr überiche, 
Inereeitä gegen Früher auf dem Gebiet der Freiheit vieles nachzuholen war, anderer I 
uralten geſellſchafteichen Bildungen des Dlittelalter ſich überlebt hatten, neue gejelliäet 
Qirungen nur in der Oppoſition gegen die alten entjtanden und ſich biöher mit Der Beieiti 

ra fhubern überall hinderlichen VBerbältnifle begnügen zu können glaubten. Zu dieſen ge 
ab elne übertriebene Gentraliiation des Staats und ein läftiged Zuyielregieren, namentih 
ur der Strautsyormundiharft und des Polizeiſtaats. Man stellte dieſer die Idee rei Si 

Jevrrument enzjegen, an welche ſich Die falſche Richtung der Geſellſchaftswiſſenſchaften uw 
Veraverſtändniß des wahren Selfgovernmentd anlehnen kann. Denn Diefes ift vielme 
zsenmid, vermöge deſſen jeder felfgovernmentale Kreiß für die Durdführung allgemeint 

{per Einrichtungen und Gelege ſowie für gemeinnügige Unternehmungen ein politiiget 
Janlömus it, und wir fteben nicht am zu behaupten, daß dieſes Princip jelbft in pas Be 
ſein jeder Familie und jeder Neligiondgenoffenichaft, wie in jede Handlung bes Binzelnen, a 

Wlabl Bed Gatten, in die Wahl der Neligion u. f. w. eindringen muß, wenn ber organ 
tut, das Ideal unferer Zeit, annähernd erreicht werden will. 

8 ıbt alſo wol eine bürgerliche Geſellſchaft, allein fie ift ohne den Staut nicht denkbar, v 
ſie wedhtelt in ihrem Bejtande mit den großen Veränderungen im Leben der Völker, die aubnf 
velltippen Veränderungen mit ſich bringen. Die Geſellſchaftswiſſenſchaft muß daher von Br 

ſchen aungeben und kann einen philoſophiſchen wie einen geſchichtlichen Theil haben, injcfern 0 
vis ubjoluten Geſetze menſchlicher Vergejellihaftung und die Geſchichte ihrer Verwirklichuuo ſ 
hanbelt Der praktiſch dogmatiſche Theil derjelben wird aber immer nur darin beftehen. inm® f' 
Wunmeut des Staatsdaſeins für einen Staat oder für eine Mebrzahl von auf gleicher Galtır 
Hufe Mehenden und in einem geordneten völferrechtlichen Verbande ftebenden Stauten ng ® E 
Nauen richtig zu beantworten: 41 

I) Welches find wirklich die menſchlichen Bejellihaftäintereffen und meldes iſt dad Bett 
on nenfchlihen Aſſociation? 2) Inwiefern jind jene Intereffen vom Standpunft ver rl ji 
Yang nfönlichfeit, veip. ihrer freien Affociation und freien Selbftordnung aus nd al. 
Kusallen, inwirſein nicht, und im legtern Kal, was hat der Staat bindernd, bindend, Pre 

vr .n? 3, Imvietern ift die Aſſociation nit auf die Grenzen des Staats zu beſhtala 
, Fer ll uberhanpt und beſonders bei Veränderungen in den ſocialen und rehelihe > 
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en der nothwendige Einfluß ber einen auf die andern? 116) Wir Eönnen diefe Arbeit nicht 
sen, ohne noch einen Blick auf ven gegenwärtigen Stand ded Studiums der Staatöwiffen- 
en und deffen Bedeutung für unfere Staaten geworfen zu haben. 
Zei der ungeheuern Maſſe von ſtaatswiſſenſchaftlichen Werfen jeder Art, namentlih aud 
arer Schriften, deren es in neuerer Zeit in Deutfchland und felbft in Frankreich nicht 
je gibt; bei den zahllofen und billigen periodiſch erfcheinenden politifhen Schriften u. |. mw. 
faft unbegreiflid, wie wenig Studium, ja nur ernſtes Nachdenken den Staatswiſſenſchaften 
‚met wird. Die englifhe ſtaatsmänniſche Ariftofratie glänzt durch Arbeiten über die alten 
fer, aber nicht durch ſtaatswiſſenſchaftliche Studien, ſonſt würde die Parlamentsreform 
jo verfhleppt werden Fönnen und Die Berühmtheit Stuart Mill’8 gewiß eine geringere fein, 
esift. Die Sranzofen kaufen gern die Werke ihrer großen politiſchen Scriftfteller, aber 
aus nationaler und perfünlicher Gitelfeit, ald um ihren Inhalt fennen zu lernen. Wären 
öpfe der Franzoſen fo voll politifher Weisheit wie die zu jeder beffern Einrichtung ge= 
en Bücherſchränke, ſo müßte es anders um die franzöjiihen Berfafjungs: und Verwal: 
verhältniffe ftehen. Kennt man doch in Frankreich, ven Eldorado des Berwaltungäftaats, 
jar fein eigentlihe8 Studium der Kameralmwiffenfhaften, nachdem ji eine 1848 gegrün- 
(dminiſtrationsſchule kaum länger als zwei Jahre zu halten vermocht Hat. So erzeugte ver 

jel an wiffenf&haftlihen Studien über den Staat nad dem Charakter der Engländer bei 
den politifden Empirismus, bei den Franzoſen nad ihrem Charakter und ihren Zuftän- 
nen aufs höchſte getriebenen Doctrinarismusd. Aus andern Gründen, die aber einen ver: 
ten Erfolg hatten, namlich die politifhe Unjelbftändigfeit ver Nation ald Ganzes, Fan auch 
utſchland der Doctrinaridmud auf eine bedeutende Höhe, dem dann ein gewiſſer Empiris: 
eine bloße Routine, die Fähigkeit zur Erlevigung der fogenannten laufenden Geſchäfte ge- 
hätzend zur Seite geht. Der deutſche Praktiker Hat fih während feiner Studienzeit ſchon 
senig mit den Staatswiſſenſchaften befchäftigt. Sein Univerfitätöftudium beſchränkt jich 
auf Civilrecht und etwa noch Proceß, und felbft dieſes Studium wird troß der Trefflichfeit 
hrer meift nicht anders betrieben wie ehedem die Studien am Gymnaſium, unwiſſenſchaft⸗ 
diglich für Die Erantenzwede. Später Eonımt der rechte Geift nicht mehr; die Zeit, die Luft, 
ihigfeit feiner Aufnahme und Pilege fehlt und daher mangelt auch die Kategorie wahrer 
Smänner, für welche freilich, ſelbſt wenn fich Hier und da trotzdem ein Genie geltend macht, 
echtes Terrain vorhanden if. Der Mangel an wahrer Wiffenfhaftlichfeit zeigt fich aber 
108 in den verjhiedenen Kreifen der eigentlichen Staatödiener, fondern aud in denen des 
eten Publikums, deſſen Elite die Volfövertretungen umfaflen follten. Können aber ver: 
gerweije die Refultate der Staatöwiffenfchaft für Die Thätigkeit der repräfentativen Körper, 
? Organe ded Selfgovernment verloren, vergeblich, gar nicht vorhanden fein? 
Zir jprechen die wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen von feinem Fehler, feinem Mangel frei, 
ir glauben nit, daß dieſe Mängel und Fehler fie werthlos machen, oder daß fie bie Theil: 
zloſigkeit an der Wiffenfchaft erklären. Wir finden die Urſache der legtern hauptſächlich 
daß einerſeits die echte Wiſſenſchaftlichkeit ſchon von oben nicht gebührend geachtet, daß fie 
aupt ſchwer zu würdigen und zugänglich ift und von unten hinauf, von der erſten Bamilien- 
5hulbildung an der Sinn dafür nicht geweckt und flatt geftärft oft gedrückt und unterbrüdt 
Wie die Wiffenfchaft die freie That des nah Erkenntniß ringenden Geiftes, fo muß das 

schaftliche Studium die freie Arbeit des nah Erweiterung ber Erkenntniß ſich ſehnenden 
8 fein. Damit aber eine ſolche Sehnſucht entftehe und ftark genug fei, um die Schwierig- 
des ftaatöwiffenfchaftlihen Studiums zu überwinden, muß die Erziehung und die Schule 
y auf die freie individuelle, ſelbſtändige, geiftige Tätigkeit, wie unfer moderner Staat auf 
:eie Zufammenwirfen der Bürger in wahrem Gemeinfinn gerichtet fein.) I. Help. 

6) Wir verweifen wegen dbesNähern auf unfere Ausführungen über bürgerliche Gefellfchaft, über die 
hen Bergefellfchaftsformen (societas, universitas, juriftifche Berfon) u. f.w. im Syſtem des Ber: 
36rechts, I, 102 fg., 184 fg., 298 fg. ; und in Staat und Gefellfchaft, 1, 105 fg.; II, 30 fg., 458. 
7) Über die Literatur der Staatswiffenfchaften f. noch: Erſch, Literatur ber Jurisprudenz und 
F mit Einfchluß der KRameralwiflenichaften (Neue Ausgabe von Koppe, Leipzig 1823). Schletter, 
uch der juriftifchen und flaatswifjenfchaftlichen Literatur (Orimma 1813). Schmitthenner, Zwölf 
r, Shi. 1, 88. 39 fa., 71 fg., 93 fg.; THE. III, SH. 127 u. 131. Mignet, Notices histori- 
(dritte Auflage, Brüflel 1853). S. oben Literatur Geismar, Die politifche Literatur der Deut: 
im 18. Sahrhundert (Leipzig 1847). Über den gegenwärtigen Stand der Staatswiffenfchaften:: 
. Die Duelle alles Übels, S. 67 fg., 72 fg., 74. Derfelbe, Die Wiederherſtellung Deutjchlands, 
8 fg. Stein, Berwaltungslehre, 1,290. Eſcher, I, 8. Held, Syftem, II, 15. 
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aſſiſchen Alterthums, zunächſt ven des Roͤmiſchen Rechts und endlich 3) den der germanifchen 
⁊dſätze, Gefinnungen und Einrichtungen. 
L) Die Entflehung, fowie ſchon der Name ver altdeutſchen Städte und des Stadtrechts, 
hbild, Weichbildsrecht, Eommen von Einrihtungen und Entwidelungen her, welche gerade 
an Zeiten der roHeften fauftrehtlihen und feudalen Anarchie und Despotie die Kriftlichen 
Öfe für ihre Bistbumsfige begründeten. Mit Heiligen Procefilonen und Weihungen wurde 
sine Grenze um dad Gebiet dieſer Wohnfige gezogen und daffelbe unter ven Schuß des Orts⸗ 
gen und eined Gottesfriedens, heiligen oder Weichfriedens T) geftellt und des Schutzheiligen 
ühtes, heiliges oder Weihbild (von weihen, sanctus) und vier Kreuze an den Grenzen auf: 
It. Dieſes Weihbild gab nun felbft dem neuen Stadtgebiet und feinem entftehenden be: 
ern Frieden und Stadtrecht, denn Weichbildsrecht, den Namen.?) In diefem geweihten 
edeten Sig des Kirchenfürften, der Hauptkirchen und der vorzüglichften religiöjen Bildungs: 
ılten, der Klöfter und Kloſterſchulen, entftand nun ein Schuß gegen das rohe Fauftredt. 
elbe wurde begründet durch religidfe Scheu, durch den Gottesfrieden, welchen das geiftliche 
cht des Biſchoſs verbürgte, ferner durch die Befefligungen, welche fomwie die bifhöfliche Burg, 
ich die übrige Villa und fhon früher alle römischen Städte (civitates), in welchen die Bis- 
isſitze meift waren, umzogen, endlich durch unterflügenves Fönigliches Privilegium. Die 
ige verliehen nämlich im 10. Jahrhundert diefen Bisthumßfigen eine vollſtändige Immunität 
das ganze Weihbild ?), das heißt, fie Ichloffen die damals größtentheild räuberifche und 
zbedrückende Gewalt der Beamten von dieſen Orten gänzlich aus und gaben dem Bifchof alle 
erliche und Kriegsdienſtgewalt. Diefe hatte derfelbe alfo jetzt nicht blos über feine Hörigen 
Dienfimannen, die, wenn jie die im Weichbild gelegene Burg zu vertheidigen hatten, 
genfes Hießen, fowie über die Freien, die ſich nach Hofrecht dem Biſchof hinterfäflig gemacht 
m, fondern aud über alle Freien, die im Weichbild wohnten und in daffelbe zogen oder ale 
bürger ji an daſſelbe anſchloſſen. Und zwar vereinigte er jegt feine. Hofleute und die Freien 
m Gericht ſeines Vogts und Schultheißen. Die Freien mußten auch mit den Hofleuten und 
ven bifchöflihen Dienflleuten gemeinſchaftlich ihr Weichbild gegen den fauſtrechtlichen Frevel 
en. So verfchmolzen alle immer mehr zu einer Schutz- und Wehrgenoſſenſchaft oder Ge: 
itbürgſchaft, zu einer einzigen Gemeinde. Sie maren verbunden durch denjelben Berichts: 
t, durch die Innmunität oder das Weichbildsreht und durch den Schußheiligen und feinen 
Öfen Schuß und durch heiligen Genoffenfchaftdeid. Wenngleich verfhiedene Rechtsverhält⸗ 
anter den verfchiedenen Klaffen der Bewohner ftetö beftanden Hatten, jo verihmand allmäh: 
tiefe Verſchiedenheit. Vollends Hörte fie auf für die, welche ſchon jegt eine Gerichtsgemeinde 
en. Denn Gleichheit des Gerichts gab in Deutfchland früher Gleichheit des Rechts. Es 
en die Freien ſchon durch die bezeichneten Berhältnifle den feudalen Schug- oder Hofleuten 
Dienftleuten des Biſchofs fehr angenähert. Sie mußten Pflichten ver Hof: und Dienftleute 
ıbernehmen. Die Hof: und Dienftleute aber näherten fi natürli noch mehr ven neuen 
n Schußgenoffen und ihren vortheilhaftern Berbältniffen. Die Bifhöfe felbft hatten in 
ı Intereſſe den Proceß der Gleihflellung der Bernohner ihres Weichbilds oder Mundats 
nnen, den Freien ihr Grafengeriht genommen, fie zum Theil unter Hofrecht geftellt. Die 
ohner jegten jet ihrerfeitö das Streben nach Gleichheit fort und brachten endlich die Nechte 
sreien zum allgemeinen Sieg. Diejed war um fo mehr der Ball, da die Hriftliche Religion 
Kirche und der Geift ihrer beffern Diener der Roheit und Härte der firengern Hörigfeit und 
nds der Leibeigenfchaft entgegenwirften. Oftmals Fauften fie felbft Leibeigene frei, ohne 
meen nahmen fie auch in gänzlihem Gegenfag mit dem Feudalariſtokratismus Hörige und 
eigene in ihre höchſten geiftlihen Würven auf. Auch die natürlichen verfchiedenen Abthei⸗ 
en der Handwerker, melde damals dem Stande der Hörigen angehörten, wurden unter mil⸗ 

Hofrecht geftellt und unter befondern Schugheiligen zu gefhügtern Innungen vereinigt. 
vurde den Städten die Ehre, der ganzen Nation in Audtilgung aller Sklaverei, Leibeigen- 
und Hörigkeit voranzugehen, ſodaß fpäter ſchon das Verweilen auf ihrem Gebiet diefe 

Vgl. Magdeburger Weichbildrecht, Art. 9. 
Vgl. Eichhorn's vortreffliche Abhandlung über den Urfprung der ftäbtifchen Verfaſſung in ber 
hrift für gefchichtliche Rechtswiſſenſchaft, I, 147 fg., und feine Rechtsgefchichte, $. 224. 
) Auf dem eigenthümlichen Grund und Boden hatte von jeher ber Biſchof wie jeder Freie eine bes 
ikte Immunität in Beziehung auf alle Hinterfaflen. 



Walel ausu qu Fesecmt wohlthätig, ſchützend, heiligend und begeifternd aber wirttnug 

iu den raten 5.27 257 Semeinmefen die Religion und Kirche. Unter ihrem Ginfuj za 

aua tromme: Se-:uv ag enmvidelten ſich bei heranwachſender Freiheit und Macht und Ziay 
In den Zei de 2: lade Kunft, die berrlichen Dome, die chriſtliche Malerei und Vildhane 
funk die DSeuamaak und bie religiöjen Schaufpiele. Ihr wohlthätiger Ginjlug webrtng 
Kran ix. De wengurs und verhinderte die rohen Auswüchſe und Verderbniſſe von Reideken 
ze re Wusgi, welchen die Städte des Alterthums zulegt erlagen. 

ne Immunstitdredht oder dad alte Weichbildsrecht der geiftlihen Städte, die daſſelbe i 
eu ge tm JO. Jahrhundert erwarben (Ad. Bren:., H, 1), übertrugen die Raiferzunäf 

Br Duginpen Sige, auf die föniglihen Städte. Später aber ging ed mit weiterer 
day yıaı völligen Stadtrecht auch auf landesherrliche alte Orte oder Villen und aufm 
sucedwie Städte über. Unter Heinrih dem Vogler machte die Furcht vor Plünderung 
Kuda di berumirrenden Ungarn, ed machte fortvauernd die Furcht vor dem Kauitrekti 
ceadaderren Die ſtädtiſchen Berefligungen, Mauern, Wälle und Gräben zum dringenden 
zirstern. Das Weichbildsrecht wurde mehr und mehr auf fie übertragen, und fo mehrten Ady 
tudanden Feſten der Freiheit und Bivilifation. 

3) Nicht weniger wefentli aber wirfte für die Ausbildung der germaniſchen Stäw 
ibrer vollen Freiheit das claſſiſch-alterthümliche Element, zunächſt dad Römifche Reit. 
wurde dieſes Roͤmiſche Necht ſpäter ein Fluch für die deutſche Nation, als durch Die grundver 
unmittelbare Einführung fremder Rechtsbücher in fremder Sprache und durch Anwendun 
zugsweiſe ver Verunſtaltungen des Römiſchen Rechts aus der despotiſchen Zeit eine um 
läudiſche Juriftenfafte dem vaterländifchen Recht und Gericht feindſelig entgegenwirkte. 
dennoch iſt es an ſich durch feine claſſiſche Entwickelung der tiefſten Rechts- und Staatsiden 
Freiheitsgrundſätze aus den herrlichſten Zeiten des Alterthums, aus Roms großarrigem la 
Freiheits- und Rechtskampfe, die gereifteite jegendreichfte Frucht der ganzen alterttumiiig 

Gultur. Somenig mie fhöne natürliche menſchliche Gefühle, Geſinnungen und Idem 
ſchon ein gutes Gedicht oder claſſiſches Kunftwerf bilden, jo wenig bilden fie dad Kunflwetd 
dauerhaften freien Verfaſſung. Die Ausbildung der rechten meifterlihen Form, tie wre 
Recht wie in der Kunft noch immer von den Alten lernen Eönnen, ift nicht fo unmefendid, ng 
viele denfen. Hätte fie unjerm rein altdeutihen Recht nicht gefehlt, wie hätte es dann je 
entarten und ſich auflöjen, wie hätten feine eveliten Triebe in den Wucherpflanzen des Feuii; 
mus die Breiheit erftidden Fönnen? Nein, dad Römiſche Recht und feine bewußte meißai 
Form für die Kreiheit wurde und eine mweientlihe Grundlage unferer neuern Staatsbilrumg 
freien Staatöverfaffung, die Retterin der Cigenthums- und perfönlien Freiheit und dr. 
eines freien Gemeinwejend aus den Elend des Feudalismus, aus feiner Berfnechtung ver 3 
und Güter, aus jeineranardifchen Ifolirung und Staatsauflöfung. Vor ruſſiſchem Dedpeti 
wie vor polnifher Anarchie hat und das Roͤmiſche Recht und zunächſt fein Einfluß auf die ſtän 
Breiheit bewahrt. - Für die Ausbildung der freien ſtädtiſchen Gemeinweſen bed german 
Europa aber wirkte nun das Roͤmiſche Recht zunächſt durch die Fortdauer römijcher Nedtägen 
ideen und Einrichtungen und namentlich die der altrömifchen Stadt: oder Dunicipalverfaffun 
in den römijchen Städten in Italien und Frankreich, in Spanien und England, in ven dei 
Rhein: und Donauländern wie in der Schweiz und den Niederlanden. Für Deutſchland zu 
vorzüglich die bedeutendfte und blühendſte der römiſchen Städte, Köln, einflußreih. Bon wi 
ſämmtlich befeftigten römiſchen Städten gingen felbft die Namen civitas und cives, and or 
sules, senatores, consilium auf die ebenfalld ſtets befeftigten veutfchen Städte über. Kö 
Staptfreiheit aber entlehnten Stadtrechte der wichtigften deutſchen Städte, von denen wiehrä 
übrigen ihre Verfaſſung, ihr Stabtredht nahmen. So war es 1120 bei Freiburg vergall. OR 
hatten Soeft, Kühe und Magteburg das Kölnifche Recht zur Grundlage ihrer Stadtrechte. Is J 
der ſtädtiſche Handelöverfehr wie der Rechtsverkehr durch nachgefuchte Rechtsbelehrungen, Dub 
thümer und Schöffenurtheile madten bald diefelben Rechtsgrundideen zum Gemeingut d4 
Städte. Zumal im Vergleich mit den Verkehrtheiten des Feudalismus, gegen deren Einfluſe 
natürliche altgermaniihe Volfäfreiheit und Staatdeinheit nicht ausgebildet und feft genugimeitk 
und welchem fie immer vollftändiger zu erliegen drohten, erſcheint ſchon unſchätzbar ter Ei 
ſolcher allgemeinen römifchen Staats- und Rechtsgrundideen, wie die von der völligen und art 
wendigen Freiheit des Eigenthums, von der Nechtögleichheit der Bürger und dem noth 
Bulfbunnfend für jedes Mechtöverhältnig. Gerade diefe Grundſätze fuchte ja der Feudeliten 
un, 448 hiecrurchiſche Recht täglich mehr in VBergeffenheit zu bringen. Es waren Or 
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be auch felbft Die alte deutiche Familienverbindung mit ihren Gefammteigentbums- und 
ractsrechten gefährvet hatte. Ausgebildete Form fehlte den deutſchen Rechten. Bor allem 
aber wichtig die wahre Volks⸗ und Staatsidee, die Idee von einem ebenfo freien als feften, 
!Dig verbundenen und durch verfafſungsmäßige Stimmenmehrheit, nicht aber durch polnifche®, 
heil auch altveutiches Veto regierten Gemeinwefen (res publica). Dieje Staatsidee be: 
Dete ein ebenjo heiliged Privatrecht als ein felbftändiges Öffentliches Recht, während vie 
yotie des Feudalismus das Privatrecht, feine Anarchie aber da oͤffentliche Recht vernichteten. 
aıderd.aber war es nun widhtig, daß dad Nömifche Recht ausprüdlich jede freie Stadtgemeinde 
‚a8 lebendige Abbild des flaatlihen Gemeinweſens erklärte und diefes jhon in ven Namen 
Städte und Stadtgewalten ausdrückte (L. 1 und 2 Quod cujuscunque). So drang ed auf 
Drganifh Durchgreifende des gleichen Grundtypus der Geſellſchaft. Wie foͤrdernd für Die 
Berfaffung alle diefe Grundſätze ) find, wie verderblich der frommen und junferligen 

Htſchaftstheorie, dafür zeugt noch heute der bittere Haß der Breiheitsfeinde gegen dieſelben. 
‚ zu allernädhft wirkte auf die Ausbildung der Städte dad, wa feit dem 12. Jahrhundert 
Meichbilde fogar mit vem Namen Römifche Freiheit (libertas romana) dem Vorbild der 
:fhen Städte und zunächſt Kölns entlehnten und ihrem Weichbildsrecht zufügten. Es war 
8 die in allen römifchen Städten mindeſtens in ver Erinnerung, in Köln wenigſtens theil- 
e auch noch in der Ausübung erhaltene Raths- und Magiftratöverfaflung, der Stadtrath 
ſelbſtgewähltem Vorſtande (Senatus Populusque). Nah ihrem Vorbild und zunächſt 
dem unmittelbaren Vorbild Koͤlns übertrug man von der Ihugherrlichen Obrigkeit und 

n Beamten zunächft auf eine ftädtifche Behörde die Gewalt über das Wichtigſte im ſtädtiſchen 
n, über die ftäntifche Polizet, insbeſondere über die Markt: und Gewerföpolizei. Allmählich 
" vereinten fidh Die dazu beſtimmten Bürger (consules cives, Rathmannen), welche die herr⸗ 
Pilihen Beamten noch felbft mit unter die Schöffen der Weichbildsgemeinde aufnahmen, mit 
en Schöffen ver freien Bürger unter felbfigewähltem Borftande (magister civium oder con- 
ım, Bürgermeifter) zum allgemeinen Regierungd: und Gerichtscollegium über das ganze 
teinmeien. So entflanden jegt die Municipalverfaflungen ver Städte. °) Gleich einfluß- 
wurde ein zweiter Hauptpunkt der römifchen Stäbteeinrihtung. Dieſes war der im Roͤ⸗ 
hen Recht mit Berufung auf griechifche und folonifche Freiheitsgrundſätze fo feierlich fanc= 
rte Grundſatz, nach welchem erlaubte Affociationen und insbeſondere aud die Brüber- 
ten und Innungen der Gewerbe fi zu ganz freien, ebenfalls ausdrücklich dem flaatlichen 
einmeien nachgebildeten Gorporationen mit frei erwählten Vorftehern, mit Selbſtgeſetz⸗ 
tg und Selbſtgericht iiber das Gemeinſchaftliche ausbildeten.“) Alle Reſte von Hoͤrigkeits⸗ 
& und Hofrechten gegen den Biſchof ſchwanden jetzt bei der regierenden Stadtgemeinde wie 
en freien Innungen. Die ehemals hörigen, bisher durch berrichaftliche Beamten regierten, 
ver Gemeinſchaftlichkeit beftinnmter Dienftleiftungen abgetheilten und religiöjen Schug: 
Nienfhaiten der Handwerker organifirten ſich um fo eher als vollftändig freie Innungen im 
ſchen Sinne, je mehr Handel und Gewerbe, Givilifation und Wohlftand in ihnen und in 
Städten emporblühten. Die Städte wurden zugleih um fo größer und ihre Freiheit um 
aftvoller, je mehr fie in ihrem Innern und auch in ihrer Umgebung vor dem Fauſtrecht 
hen, die Raubburgen brachen und ed veranlaßten, daß immer mehr freie und unfreie Be⸗ 
ner von dem platten Lande in die Stäbte flüchteten. Den neuen Einwanderern gaben und 
sten dann die Städte die Breiheit und hemmten dadurch mittelbar den Fortſchritt der Knecht: 
t felbft auf dem Lande. Wenn nun alle hier angeveuteten Rechts- und Grundideen des 
rthums und des Nömifchen Rechts ſchon in Deutichland durch die in der Erinnerung und im 
n beftebenven Einrichtungen roͤmiſcher Städte und dadurch, daß ja deren Bewohner und alle 
Hichen nah dem Römifchen Recht lebten und gerichtet wurden, Beltung gewannen, fo lebten 
sollends in Italien in den lombardiſchen Städten wieder auf und erhielten eine Autorität 
9 das aufblühende römische Rechtsſtudium. Bon bier aus gingen fie als die hoöͤchſte Civiliſa⸗ 
der Zeit mit den Vorbild der Blüte und der glorreihen Freiheitskämpfe dieſer Städte zu 
dentſchen Städten über. Hatte der große Hohenftaufe fi förmlich auf das Roͤmiſche Recht 

einen Bunften auf ven Roncaliſchen Feldern berufen, jo konnten es die Bürger noch mehr. 

k) Wal. über fie Welder, Syftem, I, 539 fg. 
) Gichhorn, II, 165 fg. 
) L.1 und 2 Quod cujuscunque. L. 4 de collegiis und L.5, $. 12 de jure immunitstis. 
auch bei Cichhorn, Zeitfchrift, II, 221, die Stelle über bie kölner Handwerler. 
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Hatte er die neue Bürgerfreiheit zuerft mit Feuer und Schwert bekämpft, fo flegie fü ging p 

im Koſtnitzer Frieden. 
3) Doc nicht minder weſentlich war der Einfluß alter echt germaniſcher Breiheitägruunggg IM 

die jegt in Verbindung mit den angebeuteten und verwandten Grundſätzen und Einſtüſſa m 
Chriftenthums und des claſſiſchen Alterthums wieder ind Leben gerufen wurden und nun de 
außgebilvetere, felbftändigere Beftaltung erhielten. Hierhin rechnen wir zunächſt folgente wg 
Hauptgrundfäge: a) Die in den frühern altgermanifchen Wehrvereinen, in Defanien, 
Bau: und Reichéverſammlungen enthaltenen demokratiſchen gleichen Genoſſenſchafte- un gak 
heitsrechte; b) die altveutfchen Brundfäge der freien Einigung ber Binzelnen und den Ball 
für rechtlichen Schuß und alle erlaubten Zwecke; c) den Grundſatz der vollkommenſten & 
nomie oder Geſetzgebung und der felhftrichterlichen Gewalt ver Genoffen über alles Gnade 
Schaftliche, mit freier Wahl ihrer Vorſteher; ſodann d) den Grunpfag der Durdaus nu 
willigen Seibfibefteuerung durch freiwillige und vereinbarte Abgaben.) Selbſt in den Frut 
verhältniffen dev Dienfimannen, der Hörigen, der Hofleute hatten ja dieſe Grunpfäge zig 
unterbrüct werden können. War ed nun ein Wunber, daß, als mit Hülfe hriflige 
roͤmiſcher Einflüffe die Hauptunterbrüdungen, Hemmungen und Trennungen bed Sau 
und des Feudalismus in den Städten befiegt waren, aud) diefe Grundſätze zur Ausbil 
neuen ftädtifhen Freiheit wieder ind Leben gerufen und einflußreih wurden? Sie wurke 
zu Hülfe gerufen im Innern von ven noch Zurüdgefegten, namentlid) von den Zunft 
Handwerker gegen die altfreien Bürger und die ehemaligen vornehmern Dienfimannen, 
eine halbfeudalariftofratiiche Stellung gegen die Handwerker einnahmen, und indbejonden 
die ausſchließlichen Rathsrechte dieſes ſtädtiſchen oder patriciſchen Adels. Die Idee einerak 
Genoſſenſchaft aller Bürger, ihrer völligen Freiheit und Gleichheit mußte ſiegen. Die 
erfämpften jegt im 14. Jahrhundert die Theilnahıne an Rath und Regiment der gemeinfl 
lichen res publica. Die dur Fendalariftofratie und Fauſtrecht auf dem Lande untervrädk 
meine Freiheit lebte in ven Städten wieder auf. Die ariftofratifchen oder patriciides 
Adelsrechte dev Geſchlechter mußten gänzlich oder bis zu geringen Reſten der gleichen $ei 
weichen. Ja, das ganze Negiment wurde oft nad) den Zünften gebildet und nad Zunfte 
getheilt, ſodaß auch Nichtgewerbsleute in fie eintreten mußten. Audy bildete fid jet! 
fogenannter äußerer ober weiterer Rath zur Gontrole des jet fogenannten innern ober mg 
Raths, während früher die ganze Volfägemeinde allein diefe Gontrole übte. 8) Jene Or 
fäge aber wurben auch zu Hülfe gerufen gegen außen und zunächſt gegen den Kaiſer mb 
Landesherren und ihre Burggrafen, Vögte und Schultheifen. Die unmittelbar tem f 
unterworfenen königlichen oder Reichsſtädte und fait ebenfo die landesherrlichen Stäpteeriwe 
fi immer mehr eine beinahe vollftändige Selbftregierungdgemwalt, züerft mit @oncurrm;, 
mit Ausſchluß und endlich mit erfaufter oder gewaltfamer Vertreibung der Föniglicen 
Ianvesherrlihen Beamten, ja mit Ermwerbung oder Zerftörung ver herrſchaftlichen Bar 
Sie bezahleen jegt nur frei bewilligte Beihülfen, leifteten nur freiwillige Hülfe im Kriege 
dufdeten in ihren Städten und deren Burgen Feine fürftliche Befagung. Ja, bie Fürſten 
lieben ihnen oft ald Lohn ihrer Hülfe noch befondere Hoheitsrechte und Privilegien, Dünpe 
Kranz und Stapelrechte u.f.w. Zu den Privilegien gehörten leider dem Geiſte de MM 
alterd und jeiner Faftenmäßigen Abfonvderung gemäß auch die monopoliftifchen Privilegien 
Städte fürden Betrieb der zunftigen, fogenannten ftäbtifhen Gewerbe mit Ausfchluß der Ben 
überhaupt oder doch wenigftend innerhalb der Bannnıeile der Stadt. Sodann aber benz 
bie Städte ihre altveutfchen Einigungsrechte auch zu jeglichem rechtlichen Schuß ihrer Fra 
gegen jede Gewalt und zur Vermehrung ihres Handels und Gewerbes und ihrer Ger: WR 
Handeldmadt. Sie benugten diefelben namentlich aud in den Cinigungen mit Prälaten F 
tern und Amtern zur Reiche: und Yanpftandfchaft, vor allen aber in ven Einigunger a4 
großen Städtebündniffen der Hanſa und ver rheinifhen und ſchwäbiſchen Städte. 

Auf ſolche Weife nun, dur ſolches Zufammenwirken unjerer dreifachen Culturelac 
unter Zeitung lebendfräftiger, beharrlicher deutſcher Geſinnung entftanven die veutjchen ER 
Nicht, wie man aud hier oft einfeitig es darftellt, blos das eine der drei Gulturelemenir ing 
Ben Gärungséproceß des Mittelalters, fondern ihre Bereinigung bildete fie. Go entfiam 3 
10. Jahrhundert das Weichbildsrecht der Städte, im 12. ihr Municipalrecht und im 14. 

7) Bl. überhaupt Eichhorn, Rechtsgeſchichte, $. 346 , und die Art. Beeten und Beute Sahıb 
faatorecht. 8) Eichhorn, Rechtegefchichte, SS. 431 u. 482. Kaiſerrecht, 1, 56. 
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kratiſche Verfaſſung und ihre beinahe fouveräne Selbfiregierung. So ſtellten fi in ver: 
er Geſtalt nach dem Untergang der alten freien Volks- oder Baugemeinden neue deutſche 
zgemeinden und zum Theil ihre Reichsunmittelbarkeit wieder her. Auf ſolche Weije ent: 
te fi jene wunderbare Blüte des ftäptifchen Lebens im Mittelalter. Mitten im ſcheuß⸗ 
n Fauſtrecht und feiner Anarchie, in einem Zuflande, in welchem der Uintergang der Cultur 
der Nation unvermeidlich fchien, wenn nicht felbft die wildeften Parteifanıpfe und Unord— 
en mit Freiheit verbunden noch ungleich weniger verberblich wirkten als die Erſchlaffung 
Sorruption des Regierungsdespotismus, mitten in dieſem Fauſtrecht jehen wir alle vie 
verte der freieften und reichſten Städte erblühen und eine deutſche Handelsgröße und 
sacht gründen, wie wir fie in unfern heutigen Tagen mit Staunen und Sehnfudt 
ten. Selbft die deutfchen Eroberungen im Often waren dad Berbienft unferer deutſchen 
tebildung. 
) Noch ein anderes echt germanifches Element aber entwidelte jich in den Städten und durch 
ben zum Heil der germanijchen Staaten und der ganzen neuern Eultur. Es ift dad re- 
ntative. Zuerſt ericheint dvaffelbe in den aus der Genieinde der Freien erwählten Bürgern, 
e ald Schöffen namens des übrigen Volks Recht fprechen müflen, foweit dieſes nicht er: 
ven ober felbft fprechen will, und welche auch in den Städten erft ald Schöffen der Freien, 
; in ihrer VBerfhmelzung mit dem übrigen Theil des Raths erjcheinen. Noch mehr aber 
It fpäter ver Rath einen repräfentativen Charakter, ald er von Repräfentanten ver Zünfte 
ſoweit fie fortbeftanden, von Repräjentanten der Altfreien der alten Geſchlechter forgfältig 
ifentativ gebildet wird. Und nod) reinertritt eine eigentliche volfövertretende Repräfentation 
als ſpäter nicht mehr, wie früher, blos die allgemeine Volksgemeinde dem vegierenden Rath 
nüberftebt, fondern ein repräfentatives Bürgercollegium, ein engerer Ausſchuß, der äußere 
oder dieBürgerverorbneten, Die Deputation, fie in der Regel vertreten (Kaiferredht, I, 56). 
leich aber bilden jegt, nachdem die Freien des platten Landes durch Hinterfäfligfeit und ihre 
ilariſtokratiſchen Schugherren von den Volksverſammlungen, von den Reichstagen wie von 
'andögemeinde in den Bau: und den Herzogd= oder Provinzverfammlungen verdrängt 
n, die Repräfentanten der Reichsſtädte auf den Reichstagen und bie der Landſtädte auf dem 
tage einen wichtigen Theil der Volks- oder ver Reichs- und Landeövertretung. Die Städte: 
irten repräfentiren ihre ganze Volfögemeinde und in Verbindung mit den übrigen Ständen 
o das ganze Reich und Land. Die Städte vor allem haben den Grundgedanken der Re⸗ 
ntativverfaffung und jomit unfer heutiged Staatsſyſtem vorzugsmeije ind Leben gerufen. 
ntwidelten in der Reichs- und Landſtandſchaft ven flaatlihen wie den vepräfentativen 
akter. 
>) Noch in einer legten Beziehung endlich zeigte fi) in dem Leben ver deutſchen, ber ger= 
ſchen Städte überhaupt ein echt germanifches Element wirffam. Es ift das der Treue und, 
troß der größten Freiheit und Freiheitsliebe, dad der treuen Anhänglichkeit an die Nation 
den Fürſten. Diefed verhinderte, daß nie die Städte ſich gänzlich loszureißen und nad) der 
e der Städte des Alterthums die Fürſten zu flürzen und als Stadtftanten ſich zu Herren der 
genden Länder zu machen fuchten. Städtebündniffe, Die, wie die Hanſa, fremden Königen 
Ländern Gelege vorfchrieben, mit ihnen im Bunde waren ober fie befiegten, wäre bei 
a Eräftigen Bunde wol ein folder Gedanke möglich gewwefen. Und was wäre aus den Fürſten 
ren, hätten im furdtbaren Bauernfriege gie Städte, zumal die des Schwäbijchen Bundes, 
treu die Sache der Fürſten zu retten, mit ven Bauern gemeinfchaftlide Sache gemadt? Und 
treu zeigen fi nicht im Unglück überhaupt die Städte ihren Kaifern und Fürften! Treue 
Ypferung,, wie die der rheinifchen Städte für Kaifer Heinrich IV., wie die der Pforzheimer 
hren Markgrafen, zeigt die deutſche Städtegefchichte fo vielfach. Sie und das deutſche Vater: 
hatten es alfo nicht verdient, daß die Fürſten, als fie auf ven Trümmern des Fauſtrechts und 

Hülfe der jetzt höftfch gewordenen Feudalariſtokratie despotiſche Allgewalt zu begründen an= 
n, aus Neid gegen die Geld- und Handelsmacht der Städte ihre für Deutjhland vortheil- 
n Unionen unterbrüdten und ihre Freiheit und Kraft zu brechen fuchten. 
Doch, jo gefhah e8 9): ven Landſtädten ſchmälerten vollends die Kürten, ald ihre Mauern 

) Früher hatten vergeblich wieberholte Neichsgefege die fläbtifchen Vereinigungen zu gemeinfchaft- 
ı Rath und die flädtifchen Untonen (conjurationes, fraternitates) verboten. Vgl. Eichhorn, 
Drift, IE, 172, Zöpfl, Deutfche Nechtsgefchichte, F. 87, Note 17. Der Zorn der Goldenen Bulle, 
\5, wurde allmählich wirkjamer. 
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der neuen Kriegskunft feinen Widerſtand mehr leiſten konnten und ihre Thore den ſi 
Soͤldnern offen flanden, mehr und mehr ihre Rechte und unterwarfen file einer dlı 
Polizei- und Obervormundſchaftsgewalt. Ariſtokratiſcher Kaſtengeiſt, der durch feine 
lihe Volföfreiheit in der Reichs- und Landſtandſchaft beſiegt wurde, lähmte die Nati 
und brachte im Reid die Anardie und Auflöfung, im Lande die De&potie zur Herrſcht 
die Reichsſtädte machte man wenigftens auf dem Reichſtage ihr Votum wirkungslos in! 
ihren Widerfprud gegen die fürſtlichen Gollegien nicht beachtete. Daß obengeſchin 
gemeine Berverben, der Raftengeift, die Lähmung der Volföfreiheit und Volkskraft, B 
und Erftarrung ergriffen endlich auch die Städte. Eine Perükenherrſchaft vergaß aui 
Freiheit des Vaterlanded, und auch die Städte fielen endlich der allgemeinen Unter 
anbeim. 

Jetzt, nachdem alles Elend und alle Schmach, welde der unterdrückten Volksfreihei 
Adel und Geiſtlichkeit wie für Fürſt und Volk auf dem Fuß folgten, uns endlich an 
berftellung freier Staatd: und Gemeindeverfafſung mahnten, jegt iſt das Verhältnig d 
zu dem übrigen Lande verfhieden von ben des Mittelaltere. Noch immer find die S 
natürlich vorzugsweiſe der Sig ded Gewerbe und des Handels. Aber die kaſtenmäß 
nung der Stände und die Monopole widerfprechen unferm Zeitalter. Auf dem Lande 
nach längft getilgtem Fauſtrecht flatt des Drucks der Leibeigenihaft und der Schu 
freie landesunmittelbare Bürger, ebenfo wie bie in den Stäbten bebürftig und fähig ei 
©emeindeverfaffung; man fleht fleigende Bildung, fowie neben der Hauptbeſchäfti 
Ackerbaues häufig auch alle Zweige des Gewerbes, der Kabrifation und bed Hande 
Marktrechte erhalten mit Mecht die Landgemeinden, wenn fie Bebürfnig werden, und ı 
verfaflung macht mehr und mehr gänzlich einer vollen Gewerbefreiheit Platz. Die! 
und Bannmeilen der Städte find faft überall und größtentheild auch ihre Mauern un 
und Wälle verihwunden. Viele Städte haben nicht unbeträchtlichen Landbejig und al 
haben jebt das Recht, auch Mitter: und Bauergüter zu erwerben. So kann man 
Städte dur feine andern allgemeinen Merfmale von andern bürgerlidhen Gemeind 
(Heiden ald dadurch, daß in ihnen vorzugämeile Gewerbe und Handel betrieben wirb, 
fle zum Theil nody einige beſondere Rechte und Einrichtungen haben. Auch gröfn 
wahrhaft freien Gemeindeverfaſſung gehörige Rechte find Heute unpaffend. Und au 
zlehung auf die vier Freien Städte, welde allein von allen ehemaligen Reichsſtädten 
Gewalt fi) wiebererwarben, würde jeßt, fofern fie fortfahren, die nationalen Volki 
rechte des Befammtvaterlandes hintanzufegen, deren Verbindung mit ven Nachbarlän! 
fehr betrauert werben. 

In Beziehung auf die Berfaffung der Städte bleibt ewigder Grundſatz des Roͤmiſch 
richtig, daß die Stadt: (überhaupt die Bemeinde:) Verfaffung organif dem Bruns 
Staatöverfaffung ſich anfchliegen muß. Als der Natur einer zugleich geordnet regit 
zugleich freien Geſellſchaft entfprechenn erkennt aber daß heutige repräfentative Staatäfs 
doppelte Behörde für nöthig: die Megierung und bie der Regierung zur Seite und ge 
ſtehende, fie unterflügende und controlirende Gtändeverfammlung. Ihnen beiden en 
in der guten Gemeindeverfaffung der Gemeinderath mit feinem Vorſtande und de 
Bürgerausſchuß, beide jegt flaat#bürgerlich repräfentativ dur freie Bürgermwahl 
Wie aber dad Volk, aus deſſen Schos und füwdeſſen Wohl und Freiheit beide Vehoͤ 
ſtehen, auch im Gtant niemals verftummen darf, fo muß es vollends in der Gemeinde 
außer der allgemeinen freien Sprache ver Preffe und der Petition in wichtigen Fallen 
ſonders feine Sprache erheben dürfen, und es kann hier leichter in allgemeiner Vuͤrgen 
lung oder dod in einem großen Ausihug verfammelt werden. Dieſe natürliden 
beftandtbeile der @emeindeverfaffung hatten nach dem Obigen jhon im Mittelalter dir! 
Städte gefunden und fle bedürfen heute nur zeitgemäßer Ausbildung. Bei biefer af 
ganzen fein Grund, die Gemeindeverfaſſung ber Gtabtgemeinden von ber der Landge 
zu trennen. Die Groͤße der Gemeinden allein wirb allenthalben einige Unterſchiede b 
Nur in einzelnen meift Iocalen Ausnahmöbeziehungen, z. B. rückfichtlich der Polizeigewa 
Reſidenzen, oder rückfichtlich der Gewerbspolizei , wo noch Zünfte beſtehen, oder rudiid 
beſondern Art der Erhebung ſtädtiſcher Abgaben, z. B. des Octroi, werden auferbem a 
jelne Abweichungen für Stabtgemeinden entflehen. Die allgemeinen Grunpfäge ein⸗ 
Wrmeindeverfaffung aber enthalten die Art. Gemeinde und Gemeindewerfaffung, ſon 
bie Derfaffung der vier Freien ober fouverinen Städte die Art. Gamburg, Vremes, ! 
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Furt a. Mein, unb für vie weſentliche ffentlichkeit ber Gemeindevermaltung noch 
ondere ber Art. Dffentlichteit zu vergleichen find. Möge der gute Genius des Bater- 
malten, daß man nicht auch in Beziehung auf die nothwendige große Freiheit und die 

verwaltung und die Selbflänvigkeit der Gemeinden und ihrer Berfaffung, ebenfo wie in 
ung auf bie Staatöverfaffung, zu wenig thue oder die zugeflandene Freiheit reactionär 
. Kleinlihe und wahrhaft unſtaatsmänniſche ververbliche Furcht vor der Freiheit wird 
tier traurige Kolgen haben. Die erfte wird die fein, daß eine ftille Unbefriedigung ſich 
und befeftigt,, die im fchlimmen Moment gefährlih zu Tage kommen und die vollends 
eine ariftofratijche Zurüdjegung der Armern doppelt wadhfen und gefährlich werben 
Die zweite Folge wird fein, daß die Verfaffung ihren Hauptzweck verfehlt. Sie wird 

o die Staatdobervormundihaft und Polizeigewalt oder die Ariftofratie ald verlegen 
sen, und wo Heimlichkeit regiert, feine allgemeine thätige patriotifche Theilnahme, keinen 
m und Fräftigen Gemeingeift, ja nicht einmal eine irgend genügende Gontrole gegen Mis⸗ 
e und Unterfchleife aller Art begründen. Spiepbürgerlihe Bildung und Gefinnung, 
ſucht, Nepotismus und Beſtechung, Eridlaffung und Erftarrung werden bleiben und 
ehren mie vor dem Rheinbunde und vor der Schlacht bei Jena. Eine wahrhaft freie Ge⸗ 
everfaffung tft mefentlihe Bedingung für die deutfche Nationaleriftenz. Sie ift zugleich 
ie befte Schule gegen hohle revolutionäre und conımuniftifche Theorien und Beftrebungen 
iebung auf die Staatöverfaffung, die befte Bürgfchaft gegen unpraftifche, ſtaatsfeindliche 
gen der Öffentlihen Meinung und der Stänbeverfamnlungen. Melder. 
tab! (Briedrih Julius), ver Sohn eines jüdifhen Kaufmanns, wurde geboren zu 
ven am 16. Jan. 1802. Seiner ſchon früh hHervortretenden reihen Begabung wegen 
mte ihn fein Vater für eine gelehrte Laufbahn und ließ ihn das mündener Gymnaſium 
päter au das dortige Philologifhe Inftitut befuchen, an welchen legtern er ſchon im 
ser 1819 die Prüfung zum Gymnaflallehramt beftand. Nachdem er im Herbſt deffelben 
3 (und zwar vier Jahre früher ald feine Altern und Geſchwiſter) zum Chriſtenthum 
treten war, gab er das Studium der Philologie auf und widmete ji zu Würzburg, 
berg und Erlangen der Rechtswiſſenſchaft. Im Jahre 1826 wurde er zu Würzburg 
e der Rechte und ein Jahr fpater Privatbocent ver Rechtswiſſenſchaft an der Univerfität 
Daterfladt. Nachdem er im Sommer 1832 außerordentlicher Profeſſor in Erlangen 
ven, erhielt er im Winter veffelben Jahres eine ordentliche Vrofeffur zu Würzburg und 
hre 1835 einen Nuf als orbentliher Profeſſor des Stantd und Kirchenrechts nad 
jen, wo er biö zum Jahre 1840 blieb, um dann einen bis zu feinem am 10. Aug. 1861 
de Brüdenan erfolgten Tode nit mehr aufgegebenen Lehrftuhl an der Univerſität der 
hen Hauptftadt zu beffeiden. Diefe Berufung ald Brofefjor nad Berlin erfolgte auf 
ay's Betrieb, und ©. verließ Erlangen gern, weil ihm bort eine ſehr ungeredhte Behand: 
ıtheil geworden war. Die erlanger Univerfität Hatte ihn nämlich im Jahre 1837 als 
Bertreter in die bairifche Stänbeverfammlung gejandt, wo er troß feiner fhon bekannten 
Hifh-conjervativen Richtung mit dem Miniflerium über ragen der Binanzverwaltung 
r finanziellen Rechte der Stände in Conflict fam. Zur Strafe durfte er nicht mehr über 
recht lefen, fondern mußte die Theorie des Givilprocefied vortragen, ein Verfahren, 
den Mann, der fhon damals als ein Vorkämpfer des Königtbums bezeichnet werben 
‚ aufs tieffte fränfte. In Berlin las er dann wieder über Rechtsphiloſophie, Staatörecht 
irchenrecht ſowie in außerordentlich befuchten dffentlihen Vorleſungen über das Ber: 
des Staats zur Kirche und über die gegenwärtigen politifchen und kirchlichen Parteien. 
blieb feine Wirkſamkeit nicht auf die Univerſität befchrankt. Als im Jahre 1847 der 
igte Landtag zulamntenberufen wurde, trat er auch al8 politifcher Schriftfteller auf. Er 
gegen die Einführung einer ſtändiſchen Verfaffung mit bloß berathenden Ständen und 
‚l, getreu feinen biöher befannten wiſſenſchaftlichen Überzeugungen, die Einführung einer 
oͤnigthum allernings jehr wenig beſchränkenden) Gonftitution. Mit ebenfo viel Offenheit 
uth befannte er bald darauf, ald im Sommer 1848 die Wogen der Revolution in 
m noch ſehr Hoch gingen, feine confervativen Überzeugungen. Er veröffentlichte näm- 
der „Neuen Preußifchen Zeitung” ( Kreuzzeitung) kurz nad deren Gründung mit Unter- 
feine Namens vier großes Auffehen erregenne Abhandlungen über bie Revolution, das 
r der Gonfervativen, die Frage der zwei Kammern und das fußpenfive Veto, die er 
HR mit Hinzufügung einer fünften: Was ift ein conflitutioneller König? in einer 
m Särift: „Die Revolution und die conftitutionelle Monarchie“ (Berlin 1848), 
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berausgab. Dadurch auch in weitern Kreiſen befannt geworden. 
son den Kreiſen Ober: uno Niederbarnim, Augermũnde, Tem 
die Berfailung som 5. Tec. 1843 gebildete preußiiche Erſte Lam 
Auübrer der vamald nur aus 13 Mitgliedern befichennen iußeri 
aber auf die Majoritit dad Übergewicht feines Wiffens umn | 
fieß. Im Jahre 1850 wurde er in das erfurter Uniondperlımem 
Beitehen er in vie preußiſche Erfte Kammer jurüdtrar und in 
eriegte, verblieb. Schon im Jahre 1852 Hatte ihn König Fried 
zum Oberconüftorialrash ernannt und in den neugebüdeten Ober 
1854 wurde er durch ein neues Zeichen beſondern königlichen 
Lebenseit in daB Herrenhaus berufen und zum Kronfandikus 
bis zu feinem Tode innehatte, während er an den Geihäften d 
mit Bewilligung des Königs keinen Antheil mehr nahm, viels 
Bring: Regenten von Breußen auf fein Geſuch jeine Eutlaffung 
Er ſchied aus demjelben aus, weil er fi} im Gegenjag zu der in d 
herrſchenden Richtung gegen die „rückſichtsloſe Unionstreiberei‘, 
Kirche und gegen die Evangeliſche Allianz erflärt harte. Seine 
Fragen, der er ſchon im Jahre 1855 in einem „Über chriſtliche 3 
sehr beſtimmten Ausdruck gab, verwidelte ihn außerdem in « 
Bunfen. Diejer richtete gegen ©. den zweiten Theil jeiner „Ze 
Angegriffene in dem meifterhaft geſchriebenen kleinen Buch „Wo 
tarin zugleich ven Beweiß lieferte, daß er auch nad) oben hin viel 
als die gegen ihn gerichtete öffentliche Meinung behauptete. Rad 
ungünfligen Umſchwung ber preußifhen Volitik unter dem 
Gelegenheit gehabt hatte, wie in den erften Zeiten feiner parlamen 
Minifter zu befämpfen, ftarb er unerwartet ſchnell infolge eines 
Brüdenau am 10. Aug. 1861. 

Die von ©. herausgegebenen Schriften, zum Theil nur Hei 
träge, ſind folgende: 1) „Über das ältere und neuere roͤmiſche K 
2) „Vhiloſophie des Nedts nach geſchichtlicher Anfiht” (2 Bde. 
zweiter Auflage, 1847, und dritter, 1854—-56, unter dem verl 
Mecte”, 3. Wde., wovon ber erfle die Geſchichte der Rechtsphil 
eine Rechts: und Staatolehre auf der Grundlage Hriftlicher Welt 
Kirchenverfaſſung nad Lehre und Recht ver Proteftanten” (Erlangeı 
4) „Zwei Sendſchreiben an die Unterzeichner der Erklärung vor 
1845° (Berlin 1845). 5) „Uber die Kirchenzucht“ (Berlin 184 
die Veſchwerde der Proteftanten im Koͤnigreich Baiern” (Berlin 1 
Princip“ (Berlin 1846). 8) „Über den hriftlichen Staat und dei 
und Judenthum“ (Berlin 1847). 9) „Die Revolution und dir 
Verlin 1848). 10) „Rechtöwiffenfhaft oder Bolköbewußtjein‘ 
Proteſtantismus als politifhes Princip” (Berlin 1853). 1 
(Berlin 1853). 13) „Die katholiſchen Wiverlegungen“ (Berlin 
‘toleranz” (Berlin 1855). 15) „Wider Bunfen“ (Berlin 184 
Katbolieität" (Berlin 1857). 17) „Die lutheriſche Kirche und 
18) „Rriedrib Wilbelm IV. (Berlin 1861). 19) „Die gegenwä 
Staat” (Verlin 1863, poſthum). Von feinen parlamentarifd 
Sammlungen erjbienen (Berlin 1851, 1856 und 1862). 

Viograpbien &.' finden ji in den „Ergänzungdblättern zu 
berauggegeben von Dr. 8. Steger‘: ferner in der „Berliner Re 
Sonderabdruck eridienen in der Schrift, Vernice, Savigny, Stah 
„Männer der Zeit", 1. Serie: und in „Unfere Zeit. Jahrbuch 
Weiptig 1862). VI, 419. Die neuefte eingehende Kritik der f 
Uleſerie K. Walder in feinem vor kurzem erihienenen Werk: „Ri 
land vom Gtantpunft des Gneiftiihen engliigen Berfaffung: 
(Berlin 1868). 

Der Bıograpd 8.’ in der „Berliner Revue” jagt in dem Bo 
WZenderaborud feines Auffaget, S. V, ©. jei ver große Begrün 
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Hidden Syſtems gewefen, und fährt dann fort: „Das rechtsphiloſophiſche Syſtem S.'s hat 
welthiſtoriſche Bedeutung, indem es die politifchen Begner durch ihre eigenen Waffen, durch 
oſophiſche Theorien überwunden hat. Ohne ©. würde ed den Beftrebungen der confer: 
ven Partei an einer feften theoretifhen Grundlage fehlen, fein Syſtem ift eine unverfiegbare 
Le, aus mwelder fie fletö neue Kraft und neues Verſtändniß über ihre Aufgaben und Ziele 
fen wird. Auch S.'s Rechts- und Staatslehre auf der Grundlage Kriftliher Welt: 
suungn» bedarf wie jedes Menfchenwerk in einzelnen, vielleicht erheblichen Punkten ver 
Ahtigung, aber jo viel ſteht unzweifelhaft feft, daß dieſes Syſtem in unfern Tagen ver Felſen 
suf den allein eine conjervative Partei ſich mit Erfolg flügen kann. Gonfervative Be⸗ 
angen, welche nicht dieſes Syſtem zum Ausgangd- oder Zielpunft haben, können wol eine 
wvative Eoterie begründen, welche nad) einigen Jahren einer vielleicht glänzenden Wirk: 
eit, ohne erhebliche Spuren zurüdzulafien, von der politifchen Bühne wieder verſchwindet, 
nicht eine große confervative Partei, welche aller vorübergehenden Niederlagen un 

ket, ſchließlich dennoch über ihre Widerſacher fiegt, weil fie eine welthiftorifche Mifjion zu 
len bat.” 
Die vorſtehende Stelle ift hier mitgetbeilt, weil fie ald ver getreue Meinungdausprud der 
ei gelten kann, welche in der „Berliner Revue‘ und der „Kreuzzeitung” mohlbefannte 
une befißt, ver Partei, welche von ihr felbft mit Vorliebe die confervative von ihren Gegnern 
eudale genannt wird. in getreuer Meinungdausprud der antifeudalen, liberalen Partei 
Bren verfchiedenen Schattirungen läßt fi mol in der befannten Behauptung zufammen- 
a, ©. fei ein hoͤchſt gefährliher Sophiſt gewefen. Der neuefte Kritiker S.'s, wie oben 
it, K. Walder, nimmt zwifhen beiden Meinungen eine Mittelftellung ein, die von ihm 
Ein folgende Säge zufammengefaßt wird: „S. ift ein pſfychologiſches Räthfel noch 
e als Srommell und mindeſtens ebenfo fehr wie Macchiavelli, er gehört ohne Zweifel zu 
RW hervorragenden Männern, die man, wie Knied von Lift fagt, nicht Toben kann ohne 
en Tadel und nicht tadeln ohne ſtarkes Lob. S. ſchildert fih unwillkürlich felbft, wenn er 
Tromwell fagt: «So erfcheint in feinen mächtigen Charakter eine eigenthümliche Miſchung 
Erhabenheit und niedriger Selbftfuht (d. h. Parteiegoismus bei perjönlicher Uneigen- 
gkeit und Humanität) von Gottbegeifterung und tiefer bemußter Sünde. » 
Welche diefer verfhiedenen Beurtheilungen S.'s die richtige ift, läßt fi) mit zwingender 
Tfe nur entfcheiden durch eine eingehende Prüfung der S.'ſchen Lehre felbfl oder ded von 
Biographen ver „Berliner Revue” fogenannten neuen rechtsphiloſophiſchen Syſtems. 
aber jene Prüfung gewifjenhaft unternimmt und dann einen Blid auf die Bemerkungen 
Biographen zurückwirft, der wird wol zugeben, baß jene Bemerkungen eine Reihe un: 

ex Süße enthalten. Hätte jener, dem Berfafler dieſes Auffaes übrigens dem Namen und 
erfon nad) unbekannte, Biograph S.’3 den Verſuch gemacht, in feiner Schilderung S.'s 
Tundzüge der S.’fchen Lehre felbft mitzutheilen, wozu er auf 47 Seiten wol Platz hatte, 
Dieſe 47 Seiten mit unbewiefenen Bemerkungen über die S.’fhe Lehre zu füllen, fo 
e er jene Behauptungen nicht haben aufftellen können. 
in Folgendem follen nun die Grundzüge der S.'ſchen Lehre zwar in äußerfter Kürze, 
Doh mit den Anſpruch auf abfolute Richtigkeit der Darftellung gezeihnet werben: 
Lehre vom Staat ift nad) der Behauptung S.'s („Philojophie des Nechts‘', dritte Auflage, 

1, Abth. 2, ©. 1 fg.) gegründet auf den Gedanken des jittlihen Reihe. Diefer Gedanke 
mußte in fi einige Herrſchaft nach fittlich Intellectuellen Motiven über bemußte, frei 

chende und damit auch dieſe geiftig einigende Weſen. Gr ift vie allgemeine und abjolute 
nmung bed menfhlihen Zuftandes. In dem ewigen Reich Gottes, welches feine Vollendung 

& die herrſchende Verfönlichkeit Gott, der vie Menſchen nach feiner vollfommenen Heiligkeit 

Weisheit in vollfommener Freiheit beherrfcht, d. i. wie äußerlich fie erhaltend und ordnend, 

"o auch innerlich fie erfüllend, daß fie eines Geiſtes und Willens mit ihm und damit unter= 

wer jind. Aber auch auf Erden ift die moralifche Welt ein fittliched, wenn auch Fein ſicht⸗ 

BREG. Auch bier wirkt Gott und feine reale Macht in und das Anfehen und, foweit ſie 

ad erfolgt, die Erfüllung des moralifhen Gebots. Diefe alle Menſchen gemeinfam 
wefhende Macht ift ein Band über ihnen, das alle umfängt, daß aber erft dort offenbar 

en fol. So iſt ̟endlich auch die bürgerlihe Ordnung (der Staat) ein fittlihe8 Reid, d. h. 

über den Menſchen erhaben aufgerichtete Herrſchaft von perfönlihem Charakter, deren 

Eomnene und regelmäßig natürliche Beſchaffenheit es ift, daß fie an einer natürlichen 
MaatssRerifon. XIII. 45 
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— Moenn ein⸗m Konig idr innerſtes Centrum habe. Dieſer Begriff des ſimihe 

— AUaemeinc un? innerſte Anſchauung, weil er überall das von Gon ir 
J 7 _ Fir. ii Bi varbält zugleich die tiefere (ꝓbiloſophiſche) Grundlage um $ 
0 Drmmung „nbpolitifher Freiheit. Er enthält die Nothwendigkeit einer 

nie salrärbin cadabenen Autorität, d. i. eines Anſpruchs auf Gehorſam und ( 
a hier den Gefeß, ſondern auch her Obrigkeit zukommt: er enthält i 

emmagefei; seh trlid verftändigen Inhalts, welder das unmanbelbare © 
une a Su Söränfe biefer Autorität ift, d. i. Die Nothwendigkeit eines duch wie 

nnenumne Geſetzes des Staats, welches nur nad) jeinen eigenen Bebingungen a 

on te Dieſer Begriff enthält endlih aud die Anerkennung der Nation 
nnd) als einer fittlihen Gemeinihaft, deshalb jelbftändig, frei gehorchen 

ac sur als Ausdruck und Korderung ihres eigenen ſittlichen Weſens unterme 
oe u arlprüunglih durch Sitte und Herfommen hervorgeht, und an dem eb hi 

numidung mitteld der Zuſtimmung ber Randeövertretung erprobt wird (Mepräient 

u wabhrhaften Sinne). Die Deduction aus den Willen der Menjchen gelangt n 
Hubdibin erhabenen, realen Autorität, fie ift daher innmer, greller oder milder, o 
Ferhüllter in ihrem innerften Grund revolutionar. „Gibt man mir aber vielen 9 
sıtchen Reichs zu, namentlich auch die gegebene reale Autorität, welde das erf 
deſelben ift, fo wird man mir auch meine ganze politifche Auffaſſung im meier 
geben müffen.’‘ 

Es würde der Raum eines mäßigen Bandes nöthig jein, um alle die Willki 
logiſchen Behler und unklaren Wendungen aufzupeden, welche in der Eurzen vorfteben! 
Inge der Staatölehre S.'s enthalten find. Wenn num aber auch auf ſolche eingeb 
mit Nücjiht auf den knappen Umfang dieſes Aufſatzes zu verzichten iſt, ſo jollt 
einigen Worten, aber hoffentlich in ausreichender Weiſe, gezeigt werden, mad S. 
Grundlegung für die Lehre vom Staat denn eigentlich leiftet. 

Zunächſt mag bier für ſolche Leſer, welche der Philoſophie nicht Fremd jmd, ı 
gemiejen werben, daß der Philoſoph S. einen „Begriff” für eine „Anſchauung“ u 
„Ziel der Welt” erklärt. (Vgl. „Hegel's Werke“, smeite Auflage, Berlin 1841, V, 15 
bleibt doch der Sinn dieſes falſchen Ausdrucks Elar und einfach der: „Alle Menſchen 
Begriff des fittliben Reichs und zwar desbalb, weil es Gottes Wille it, daß dü 
virtliche8 Reich werde.“ Zwar ift audı bier noch zu bemerken, daß taraud, daß es d 
Melt ift, ein fittlihed Reich zu werden, durchaus nicht folgt, Daß der „Begriff” vi 

allen Menſchen ſchon auf Erden offenbar gemacht fei. Indeß mögen jolde Kleinig 
hundert andere derart, aus Gründen des Raumes unerörtert bleiben, und nur Bi 
fireitung ihres Wortſchmucks jih ergebenden Grundbehauptungen S.'s betradt 
welche lauten: 1) Die Melt fell nad Gottes Willen ein ſittliches Meich werden; ! 
nteliches Reich iſt, wiſſen alle Menſchen. Nun iind allerdings, wie wol zugegeben we 
dieſe beiten Theſen in einem gewiffen Einne unbeftreitbar, und das S.'ſche Ge 
Staatölehre ware in der That ein feites, wenn es auf ihnen ruhte, d. b. wenn ©. 
beiden Sägen die Nothwendigkeit irdiiher Staaten dargetban bätte, wie er es glı 
erſten Worten feiner Staatdiehre: „Die Lehre von Staat iſt gegründet auf den Ge 
nittlichen Reichs“, zu thun veripricht. Und ſchon bier, nach der bloßen einfachen Formu 
von S. ſich ſelbſt geflellten Aufgabe, durchleſe man noch einmal jene oben mitgetheil 
lage der S.jhen Yehre, und dann frage man ih, ob ©. au nur mit einer 
Beweis zu erbringen verſucht, daß Der Wille Gottes, nach welchem die Welt ein ünli 
jein ſoll, die Notbwendigkeit irdiicher Staaten poſtulire. Schon bier wird jedem, d 
dem morernen Pajter ver Mortberaufhung leidet, die Willkürlichkeit und Inbal 
jenes „neuen rechtsphiloſopbhiſchen Syſtems“ flar werden müſſen. 

Inder kann leicht noch weiter gegangen und gezeigt werden, daß das S. ſche Poñ 
dem Gedanken des von Gott zum Ziel der Welt geiegten fittlihen Reichs die Notbwen 
sonflitutionellen Monarchie oder des Staate überhaupt berzuleiten, ein unmögliches 
Anddruck: Das ſittliche Reich iit überall das von Gott der ittlihen Welt geirgte Ziel, b 
lich offenbar nichtd anderes als: Die Menichen jollen Gottes Willen erfüllen. Gottes ð 
ijt nach feiner legten vollfonmmenen Üffenbarung ter, daß die Menſchen Gotr lieben ! 
unp thre Nächſten wir lich jelbit Darin befteht nach Ghrifti Ausforud ‚rad gan 
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rin liegt aber, wie ©. an einer andern Stelle („Philoſophie des Rechts“, dritte Auflage, 
uU, Abth.2, ©. 84 fg.) felbft anerkennt, nur das Gebot, daß die Menſchen ſich felbft und 
Nächſten zun Ebenbild Gottes vollenden oder, um einen ſchwächern Ausprud zu gebrauden, 

ich fein follen. Es werden alfo im Neuen Teftament zum ſcharfen Unterfhieb von Alten 
e beitimmten äußern Handlungen mehr vorgefchrieben,, fondern dieje dem freien Ermeſſen 
Menſchen überlaffen. Und died war unumgänglid nöthig mit Rückſicht auf die Entwickelung 
menſchlichen Wiffend und der menſchlichen Herrichaft über die Natur. Auf einer gewiſſen 
fe jenes Wiſſens und jener Herrſchaft Fönnen Handlungen und Zuftände als zur Vollendung 
Menſchengeſchlechts dienend und darum als fittlich geboten erſcheinen, die auf einer hoͤhern 
ıfe indifferent oder vielleicht gar jittlich verwerflich fein werben. So ift audy der Staat als 
äußere Einrihtung an und für fi nicht ein Gebot Gottes, ſondern eine auf dem freien 

ten der Menichen beruhende Sinrichtung, Die wie jebe andere der Sittlichfeit dienen foll, die 
e auf einer höhern Stufe der menſchlichen Entwidelung aufgegeben werden fann und viel- 
t aufgegeben werden muß, wenn die Vollendung der Menſchen dadurch gehemmt werden follte. 
4 viel mehr gilt dies natürlich von einer beftimmten Staatsform, wie der conftitutionellen 
narchie, während deren Herftellung und Aufrehterhaltung nach der Theorie S.'s ein (freilich 
jetzt noch nicht befanntes) Gebot Gottes ſein ſoll. 
Und darin, nämlich in der Offenbarung biöher noch nicht befannter göttliher Gebote, Liegt 

per That der Kern der ganzen S.’ihen Lehre. ©. entwidelt diefe neue Offenbarung felbft 
folgenden Worten („Philoſophie des Rechts“, dritte Auflage, I, 81): „Die Quelle des 
jos Bleibt immer allein das Gebot (die Regel), und jede Begebenheit wird ethiſch nur 
Kirbigt durch Subfumtion unter das Gebot. Aber dieſes ift in jeinem reichern Inhalt er- 
nt. Denn während die altproteftantiiche Bildung das ethifche Gebot blos als ein Gebot für 
Iiporadifhe Handeln der einzelnen Menſchen erkennt, wird es in diefer fortgefchrittenen Eins 
Kzugleich ald ein Gebot für dad Handeln der menſchlichen Gemeinſchaft in ihrem gefchichtlich 
ammenhängenden einheitlichen Zuftande erfannt als ein Gebot: du ſollſt dieſen Zuſammen⸗ 
ig nicht grundlos unterbrechen, du ſollſt Pietät Haben vor dem, was durch Gottes Fügung ober 
affung in diefem Zuflande geworben, ſoweit ed nicht der Ordnung Gottes (der von Gott ge: 
nen ethiſchen Regel) zuwider — dir foll der einheitliche Glaube und dad traditionelle Be: 
tfein der Kirche (die nicht ohne den Heiligen Geift ift) eine Autorität Haben über dein eigenes 
nen, foweit ed nicht dem klaren Wort Gottes zuwider — du ſollſt nicht bloß der Obrigkeit 
xchen, wo ſolche befteht, fondern du ſollſt der in der Geſchichte wurzelnden Dynaftie Pietät 
Anbänglichkeit zollen, als von Bott gefügt.” 
Dies neue Gebot befteht alfo darin, daß die Menſchen nur injoweit beredhtigt fein follen, 
überfommenen Zuftand abzuändern,, ald diefer Zufland dem göttlichen Gebot direct zuwi⸗ 
d. 6. alfo nachweisbar eine Sünde if. Der Uinterfchied diefer Anſchauung von der hrift- 
rn (oder, wie ©. fie nennt, altproteflantifchen) ift klar. Nach dieſer, der chriſtlichen Lehre, 
er Menſch der freie Ordner der irdiſchen Verhältniffe, er hat Macht über die gefchichtlichen 
cichtungen, er kann fie aufheben oder andere an ihre Stelle jegen, wie es feinen Neigungen 
Wünſchen entfpridt, und er hat bei diefer Freiheit und Macht nur vie eine Schranke, daß 
eine Einrichtung treffe, die nad) feiner Einjicht feiner Vollendung zum Ebenbild Gottes 
yerlih ifl. Nah S. dagegen haben die geihichtlichen Einrihtungen Macht über ven Mens 
a, er it an fie gebunden, er darf jie nicht aufheben oder nach feinem freien Ermeſſen andere 
ihre Stelle ſetzen, fie find vielmehr ſämmtlich feiner Macht entzogen, es fei denn, daß in 
en ein directer Verſtoß gegen Gottes Gebot liege. 
Die hier dargelegte Auffaffung ift der Mittelpunkt aller S.'ſchen Anſchauung in geſchicht⸗ 

en, Eirchlichen oder politiihen Dingen, der feſte Standpunkt, von dem aud er alle Erſcheinun⸗ 
und Beftrebungen beurtheilt, dad immer wiederkehrende Maß, wonach er an alles Rob oder 

del ſpendet. Sie allein enthält nad ihm das „PBrincip der Legitimität oder Gontinuitat: 
namlich die rechtmäßige Obrigkeit und Ordnung gottgeheiligt und dad Volf an jie gebunden, 
en untertban ift, oder daß der Staat (fohin feine geordnete Verfaſſung) als einer und der⸗ 
e durch alle Zeiten geht und fo als eine Macht in ihm felbft die jenesmalige Gegenwart bindet 
> beherricht. In ein paar Worte zufammengefaßt fagt dieſe Auffaffung nichts als: bie 
ſenwart joll unterthan fein ver Vergangenheit. Der Gegenſatz dieſer Auffaffung, daß alfo 
Begenwart ihre Angelegenheiten felbftändig nach beftem Willen und @ewiffen orbne, unge: 
Yert durch dad, was vergangene Geſchlechter gewollt und gebaut haben u iſt nad ©. 
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die Reeolution”. „Die Revolution iſt nit ver Act ver Empörung , fondern der Jufum ie 
Ummwälzung; ie ift ver Zuftand, daß dasjenige, mad nad) eiviger Ordnung zu unterf frhe 
müßte, zu oberfl zu fichen fommt und umgefebrt. Revolution iſt es, daß die Unterthanen m 
Unserthanenverjammlungen herrſchen und die Könige gehorhen. Das ift das Syſten vr I 
wälzung, daß nit die Gliederung der Gejellichaft ald Grundrecht der Nation gilt, ſondern in 
Entgliederung. Das iſt in Wahrheit Umwälzung, und jie wird überall zu dem führen, ud 
man allgemein als Umwälzung betrachtet, nänılih zu gemaltfamem Umſturz. Es kann dm 
auch in gejegliher Weife durch Vereinbarung mit dem Fürſten eine Berfaffung hergeficline 
den, und fie kann deshalb dennoch revolutionär jein nah ihrem Inhalt.“ (Rex Ei 
Bolkshaufe zu Erfurt am 15. April 1850.) 

Dem Zwed dieſes Aufjages gemäß konnte die Grundlehre S.'s einmal nur in ig 
äußerflen Zügen und dann nur für das Gebiet des öffentlichen Rechts enthüllt wernen. WE 
jedoch hervorzuheben, daß jie ſich nit minder in feiner Philoſophie des Privatrechts fine, 
er alfo aud) dort die Vergangenheit zur Herrſcherin über die Gegenwart aufridtet. Nähen 
gegangen zu werben braucht aber auf diefe Seite ver S.'ſchen Philofophie um fo wenige, 
ihr eine meifterhafte Kritit ſchon zu S.'s Lebzeiten in dem für Philoſophie und Rechte 
ihaft epochemachenden Werf Ferdinand Laffalle'd: „Das Syflem der erworbenen A 
(Leipzig 1861), 1, 193— 215, wiberfahren ifl. | 

Was nun die praftifche politifhe Wirkſamkeit S.'s betrifft, jo war dieſelbe mir 
theoretiihen Grundanfhauung im vollfonmenen Einklang. Aud in dem wirklichen 6 
dem er angehörte, hat er wirffam dazu beigetragen, der Vergangenheit und ihrem Ri 
Serrihaft über die Gegenwart und ihre Bebüriniffe zu ſichern. „Ich leugne das nid”, ai 
er in der Vorrede zur dritten Auflage der „Philofophie ded Rechts““, Bd. II, Abth. 2, ©. 19, 
vertrete Interejfen der Ariftofratie — näher bezeichnet der Ritterfchaft — und habe fie be 
in der erften Auflage dieſes Buch 1833 vertreten, wo ich dem öffentlihen Schauplag je 
und für immer fern zu ftehen erwarten mußte. Aber ich vertrete nicht ihr Intereſſe über 
fondern nur beſtimmte Interefien derjelben, nur folde, die, wie jedes wahre Stanpreinie 

zugleich das Intereſſe des Landes iind. Es jind das: ihr gebührender flarker Antheil «a 
Landeövertretung, ihre Berwaltung der Ortspolizei, die Stetigkeit ihres Grundbefißes in ui 
Bamilien; letztere erftrebe ih aud für ven Bauernftand. Dagegen vertrete ich mit nike 
germ Nachdruck dad Intereſſe des allgemeinen Staatsbürgerthums. Ich habe, jene gu 
grenzte Berufsftellung ausgenommen, nie anders als das gleiche Recht aller Staatsbürger ge 
wie namentlih in Beftrafung der Verbrechen, in Beurtheilung der Injurien und vor alle 
Berufung zu den öffentlichen Amtern.“ 

Dieje Stelle läßt an Klarheit nichts zu wünſchen. Die Verwirklichung des gleichen 
aller Staatöbürger findet S. darin, daß Adeliche und Bürgerliche für ihre Vechreie 
gleicher Weiſe geftraft, daß Injurien gegen Adeliche nicht härter geahndet werben als dies 
Bürgerliche, und endlich darin, dap die öffentlichen Amter Adelihen und Bürgerlidgen glei 
gänglih find. Hiermit endet jein Katalog für „alle Staatsbürger“, um einem vom „Jutz 
ded Landes’ gebotenen andern für die Ariftofratie Plag zu machen. Iener erfte „für alle 
bürger“ war in Preußen ſchon vor der politiſchen Wirkſamkeit S.'s verwirklicht, die I 
wirflihung und Gonfervirung des legtern „für bie Ariftofratie'’ Dagegen ift S.'s har ” 
lihe8 und vollfoninen gelungenes Werk. Es ifl damit erreiht, daß in Preußen einer fi 
Zahl adelicher Kamilien eine überwiegende, von der Eönigliden Ernennung unabhängige JM 
von Vertretern im Herrenhauſe gegeben ift; es ift damit erreicht, daß der Befitz eines Mike 
gutö (der Burgerlien übrigens in Preußen erft jeit Anfang diefe® Jahrhunderts zugi 
ift) dem Befiger Die volizeilihe Macht gibt über jein Geſinde, feine Tagelöhner und feine fü 
lihen Nachbarn; es iſt damit erreicht, daß vermitteld der Fideicommiffe der Ranbbeig Mi 
Adeld dem legtern ohne Rückſicht auf Sparfamfeit und Tüchtigkeit feiner Bamilien 
bleibt, in vielen Fallen nod außerdem gegen Billigleit und Recht. Es ift damit ein if 
Stück Vergangenheit in eine Gegenwart hinübergerettet, in ber es ein Unrecht ifl. 

Die Befeftigung des Grundbeſitzes durch Fideicommiffe, die in Preußen thatſächlich nur mai 
Anel zugute kommt, iſt ein ungerechter Schuß des Adels allen nit fo gefhügten Fauiliens ab J 
allen Nihtbeiigern gegenüber, und wenn S. (Rede in ver Erſten Kammer vom 33.68 Ji 
1:49, vie Kideicommiffe für Inftitute erklärt, die in verbefferter Beftalt den Grund und Ari ©, 
gehen Inllen zu einer Fünftigen Rechtsbildung für alle Klaſſen, wenn er alfo ven Derip fish x 
Lerspigen will, wo ex ihn findet, fo würde damit freilich jener ungerechte Vorzug einiger SRd® 1, 
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nüber der Maffe der andern aufgehoben fein, aber nur um ein viel größeres und grelleres 
echt erzengt zu haben gegenüber der noch viel größern Maffe der nichtbefigenven Klaffen. 
Die gutöherrliche Polizeigewalt der Rittergutsbeſitzer ift ein Unrecht gegenüber den ſchwä⸗ 
ı Klaflen der Dienftboten, Tagelöhner und Eleinen Befiger, in genere nicht fehr verſchie⸗ 
von demjenigen, welches ber liberale Jude Reichenheim beraufbefhmörgn mollte mit feiner 
en Forderung, ihm dad Züchtigungsrecht über feine jugendlichen KabrifarBeiter einzuräumen. 
Das Herrenhaus in Preußen ift ein Unrecht gegenüber ver gefammten andern Bevölkerung 
!andes. Es iſt in ihm „ein fländifcher Körper gebildet wie im ancien regime, um Klaffen 
treten, die vor Jahrhunderten die Öffentlichen Laften trugen und Die Verwaltung des Landes 
ten, die aber mit der heutigen Ordnung bes öffentlichen und Privatrechts in feinem Zufam: 
bang flehen und dennoch ein vollgültiged Veto gegen jeden Gefepgebungs= und Be: 
rungbact des Staats haben follen.” (Gneift, „Engliſche Communalverfaffung und Ber: 
ung”, Berlin 1860, ©. 957.) Die Bildung diefes Hauſes fteht in ſchneidendem Gegenfag 
r oberften Grundlage aller Staatslehre überhaupt, zu ver von Gneiſt enthüllten und heute 
nicht mehr beftrittenen Wahrheit, daß es Fein Recht im Staat anders als infolge einer für 
Btaat auferlegten und erfüllten Pfliht geben darf. Aber wie auf der einen Seite diefe 
prheit die politiihen Irrthümer S.'s erft als ſolche und in ihrem rechten Licht erfcheinen 
‚ 0 liegt auf der andern Seite in der Geſchichte diefer Wahrheit dieſes Mannes wie vieler 
em politifche Rechtfertigung. Daß ©. dieſe Wahrheit nicht gefunden hat, ift ebenfo wenig 
Bormwurf als die Thatfache, daß er nicht Gneiſt's gefchichtlihen Sinn und flaatdmännifche Ge⸗ 
ſamkeit befefjen hat. Und ald Gneift fie gefunden hatte, mar ©. ein alter Mann geworben, 
e wiſſenſchaftliche und politifhe Wirkfamleit ein fertiges, nicht mehr abzuänderndes Werk. 
weber in wiſſenſchaftlicher noch in politifher Beziehung ift ©. ein folk piychologifches 
el ald fein im ganzen noch unbefangenfter Kritiker, Karl Walder, in der oben mitgetheilten 
fe annimmt. Allerdings hat er feine politifchen Gegner nicht durch philojophifche Theorien 
vunden und ebenfo wenig aud ein Syitem gegründet, auf weldes ſich irgenveine Partet 
'rfolg fügen könnte, aber noch viel ungerechter als das in jenen Behauptungen der Feudalen 
ide Lob ift der landläufige Tadel, mit dem man ihn fo oft einen Sophiften fchelten hört, 
einen Menſchen, ver mit falſchen Schlüffen zu täufchen verſucht. 
Seides, Lob und Tadel, ift unwahr: das eine, weil es ihm ſtaatsmänniſches Genie andidhtet, 
e nicht beſaß; das andere, weil e8 ihm den Mangel an philofophifher Begründung feiner 
zu dem Vorwurf abfihtliher Täufhung verkehrt. Die Wahrheit ift, daß S. fein 
‘x Staatömgnn und fein Philofoph war, fondern ein Geift von großer fünftlerifcher Be: 
ng und ein Mann, der Eraft diefer Begabung auf politifhem wie auf philoſophiſchem 
edt eine Fülle geiftvoller Bemerkungen gemacht Hat. Aber dieſe Bemerkungen find nie- 

das Ergebniß folgerihtigen philoſophiſchen Denkens, deſſen Mangel vielmehr eine ber: 
etende Schwäche der S.'ſchen Darftellung iſt, fondern ver Inhalt unmittelbarer fünft- 
ber Anſchauung, deren treibende Seele ein tiefer, überall durchbrechender Zug nad 
nheit iſt. Diefer Zug iſt S.'s Borzug und feine Schwädhe. Ihm folgend Hat er bie 

rheit mander hiſtoriſchen Einrichtung tiefer und richtiger erfaßt als große Geſchichtſchrei⸗ 
ınd ſcharfe philofophiiche Denker; von ihm erfüllt, war es ihm vergönnt, feiner Spradhe 

ı oft zauberifchen Reiz zu verleihen; aber ihm hingegeben, hat er auch leicht und vielüberfehen, 
auf Erden dad Schöne leider nicht immer das Wahre und dad Gute ift. Und fo gilt denn 

ihm nicht fowol, maß er von Cromwell, ald vielmehr das, mad er von Plato jagt: „Was 

e Gerechtigkeit des Staats nennt, ift vielmehr nur die Schönheit deffelben. Denn dad unter: 

vet das Gerechte und das Schöne; im Schönen ift die Fülle mannichfachen Daſeins bewußtlos 

ohne Befriedigung der Theile geeint. Das Gerechte aber gönnt jedem Weſen ein eigenes 
ein, Befriedigung und unabhängige Bewegung, damit es ſelbſt wieder ein Ganzes in das 
jere Ganze frei eingreife. Dieſes findet ſich aber nicht in ſeinem Staat. Er opfert den 

iſchen, fein Glück, feine Freiheit, ſelbſt feine fittliche Vollendung. Denn dieſer Staat beſteht 

um feiner ſelbſt, um ber Herrlichkeit feiner Erſcheinung willen, und der Bürger iſt nur be⸗ 
me, als ein dienendes lied ſich in vie Schönheit feines Baues zu fügen. So hat er den 

hellenden Charakter. Er ift ein Kunftwerf, das minder für feine eigenen Theile dazufein 

Rt als für ven Beſchauer. Es ift aber ein ewiges Befeg, daß auch das wahre Streben, wenn 

ı feiner Abfonderung ein andere verlegt, fich zugleich felbft damit zerflört. Ebendadurch, 

er die Intereffen des einzelnen Menſchen nicht ausreichend beachtet, iſt er verhindert, fein 

es vorherrſchendes Intereffe, die innere Harmonie ded Staatd, zu erreihen. Es ift daher 



719 Stammgüter 

reine Lebre nicht frei von den Abweg, daß, während er der Idee nachſtrebt, er unuernnkik J 
»:3# real unterjhiebt. Ideal nämlich ift die menſchlich ausgedachte Vollkommenheit im str 
hier der durch Gottes Gebot und Ziel vorgejegten VBollfommenpeit. Das Ibeal bat varız 
wel einen Zug der Erhabenheit über der Wirklichkeit mit allem dem Schlechten und Gemrinn, 
tas an ihr haftet: F— es hat auch einen Zug des Widerſtreits und Verſtoßes gegen die Rate: 
e:dnung und damißgegen die wahrbafte Vollendung, durch den es jelbft gegen bie Wirfiäk 
zuückficht.“ M. Quenfſtedt 

Stammgüter (auch Erbgüter Erbe], Stockgüter, bona paterns ii 
avita vel aviatica, auch hereditas) find im allgemeinen ſolche (regelmäßig) wie 
wegliche Güter, welche urjprünglid von einem Nfcendenten ab intestato auf feine Deſcene 
vererbt worden find, und welchen ebendeshalb Eraft eines Herkommens oder ſtatutariſchen! 
die Eigenfchaft der Unveräußerlichfeit zu dem Zweck beigelegt ift, daß ſie in fortwährenden 
gang (ab intestato) bei der Familie erhalten werden follen. Den Begenjag der Stamm: 
Erbgütet bildet die Errungenſchaft (Bereitihaft, Erfoberung, bona conquisita s. exe 
quisitu), d. h. alled dasjenige Vermögen, gleichviel bemeglid oder unbeweglich, welchel 
Berfon überhaupt auf andere Weife ald vurch Inteftaterbfolge neu erworben bat, und wei 
ihr ebendeshalb völlig freie Dispojition zufteht. Der lIriprung ber Stammgüter reiht! 
älteften Zeiten der deutſchen Nechtöverfajiung binauf. Nah der Schilderung, melde id 
(„Germania”, Kap. 20) von der deutſchen Erbfolge überhaupt gibt, darf vermutbet« 
daß diefelbe der Erbfolge in die Ipäter fogenannten Stanımgüter fehr ahnlich, wenn wiht 
leipt mit derjelben identiih mar. ‚‚Heredes successoresque sui cuique liberi: et ı 
testamentum. Siliberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui, 

euli.” Aus diefer Darftrllung ergibt jich wenigſtens fo viel, daß ed urfprünglich in Deut 
Eeine Aſcendentenfolge, jondern nur eine Defcenventenfolge gab, wie dies noch Heutzuia 
den Stanimgütern ihren: Begriff zufolge der Hall ift; denn unverkennbar ift die von 
referirte Succeſſionsordnung eine PBarentelenfolgeorpnung, d. h. eine ſolche Sum 
ordnung, bei welcher in Ermangelung unmittelbarer Deſcendenten immer auf den nächſth 
Stammvater zurückgegangen wird und die von dieſem abſtammenden (d. h. zu ſeiner Bew 
gehörigen) Perſonen zur Erbſchaft berufen werben, ſodaß alſo jeder Seitenverwandte, will 
zur Erbſchaft eines kinderloſen Erblaſſers gelangt, Hierzu eigentlich doch nur in ber Eigen 
eines Defcendenten eines gemeinfchartlihen höhern Stammmvaterd gelafjen wird. Den ä 
Aufzeihnungen der veutichen Volksrechte aus den 5. bis 9. Jahrhundert, den Legibus Bırkt 
rorum, find aber die Stammgüter ( befonderd unter der Bezeiinung hereditag) bereit di 
mein befannt, und zwar nicht etwa ald eine neue Inflitution, jondern al& ein in unve 
lihem Herfonmen gegründetes Nechtöverhälmig. Es ift daher auch mindeſtens ein Fehl 
Ausbrud, wenn man in neuerer Zeit mitunter die Entflehung der Stammgüter, fow 
alten deutſchen Erbrechts überhaupt, auf „das Beleg’ gründet und dieſes als den urfy 
ben und einzigen Delationdgrund der Erbichaft in Deutichland darſtellt, wie 3. B. C. vor 
und Lichtenau, „Die Lehre von amilien:, Stamm= und Geſchlechtsfideicommiſſen“ (1838),9% 
getban bat. Man überfieht Hierbei, daB es in Deutſchland wol jahrhundertelang ein 
und Rechte (im Herfonmen und in Gemohnfeiten) gab, bevor man Geſetze zu haben ax 
ſowie aud) heutzutage noch dasjenige, was man als reines und gemeines deutſches Redt 
zuerfennen hat, zum bei weitem größten Theil nur ald Recht und im Herkommen, nicht ar 

Geſetzen murzelt oder angetroffen wird. Das Stammgutsſyſtem, d. h. der Grundſaß bei 
veräuperlichfeit de von den Ahnen erworbenen und von ihnen auf ihre Defcendenten 
unbeweglichen Bermögeng, zum Zweck weiterer Vererbung in der Familie, wurzelt fo tief ir 
Geiſt des Deutichen Rechts, namentlich in jeiner Grundanſchauung von dem Wefen und ef 
deutung der Banıilie, daß ed Ihon darum ald eine urjprünglidhe nationale Inftitution, ja W# 
urjprünglicde Geift ded alten deutſchen Immobiliarerbrechts jelbft aufgefaßt werben muß. # 
ſchon aus Tacitus (ſ. die angeführte Stelle) befannt und durch viele fpätere hiſtoriſche Zrugk 
außer Zweifel gejegt, daß man in Deutjchland urjprünglich keine Verfügungen von‘ 
wegen (Teſtamente u. dgl.) kannte, und dan es daher urfprünglich Feine andere ald eine du 
ſucceſſion gab. Die Richtigkeit dieſer Angabe würde felbft dadurch nicht erſchüttert werten BR: 
nen, wenn man auch den Gebrauch der Erhverträge anjtatt ber Teſtamente in Deuriäihi® | 
eine weit frübere Zeit zurückverſetzen wollte, als ein folder in den Rechtsquellen bir 
gewieſen werden fann; denn noch in der Farolingifchen Zeit und noch fpäter war ker 
Grbvertrag nur etwas Ausnahmeweiſes und Subſñidiäres und nicht anderes Arye NY D, 
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en eines Inteflaterben durch einen gerichtlichen Act für denjenigen, welcher feinen gebore: 
‚mteflaterben hatte — oder, wenn es erlaubt ift, auf ein analoged Verhältnis im Römijchen 
hinzuweiſen — der Erbvertrag nahnr in dem Deutfhen Recht anfänglich gerade jene Stelle 

avelche die Adoption im Roͤmiſchen Recht innehat. Wo aber bei einem Volk, jei es aud) 
wis Unkunde des Teſtaments, die Inteftaterbfolge die einzige Art der Succeſſion ift, muß 
Othwendig bald in Bezug auf das in den erften Zeiten der Civiliſation ˖wichtigſte Beſitz⸗ 
. die Immobilien, die Nechtsanficht bilden, daß fie unabänderlich al» intestato fortvererbt 
‘a müſſen, weil fie eben auf ſolche Weife an den gegenwärtigen Bejiger gelangt jind. Diefe 
Baniicht mußte aber um jo mehr entfleben, als aud das Weien ver alten deutſchen Kami- 
-tbindung darauf hinleitete. Die Familie war in dem ältern Deutfchen Recht nicht ſowol 
8 privatrehtlicher Begriff, ald welcher jie in dem Römifchen Recht und überhaupt in der 
wnen Zeit ericheint, fondern jie war felbft eine politifche Inftitution, eine Gemeinde ober, 
man lieber will, ein Staat in fleinen,, als eine durd die Einheit des Blut natürlich 

indete Verbindung zu Schuß und Rache und gegenieitiger Haftung für die von ihren Mit: 
m verübten Verbrechen. Als eine folche politifche Verbindung, ald ein Staat im Eleinen, 
-e die germanifche Familie, ſowenig wie dieſer, die dingliche Grundlage des Grunpbefiges, 
(am das Kamilienterritorium, entbehren. Darum war der Grundſatz ber Unveräußer⸗ 
Rt des Grundbeſitzes eine Nothwendigkeit und eine Conſequenz, fomie der Erwerber eines 
eu durch Hinterlaflung deſſelben bei jeinem Tode an feine Keibeserben der von ihn ab: 
menden Bamilie eine ſolche dingliche, für ihre Exiſtenz und politifche Bedeutung mefentliche 
radlage geichaffen hatte. Man wird daher wol nicht irren, wenn man annimmt, daß in 
tern Zeit fogar ſchon der erfte Erwerber eines Grundſtücks verpflichtet oder genöthigt war, 
Kbe jeinen Leibeserben, d. b. jeinen Deſcendenten, zu hinterlaffen, und dag man überhaupt 
Yyäter eine Dispofitionsbefugniß des erften Erwerbers über das neuerworbene Vermögen 
erkennen anfing. Diefe Hypotheſe wird ſchon durch Die Nachrichten unterftügt, melde und 
acitus („Germania”, Kap. 26) in Bezug auf den erften Erwerb der Grundftüde auf- 
hrt worden find. „Agri pro numero cultorum ab universis per vices occupantur, quos 

inter se secundum dignationem partiuntur.” Hiernach ericheint die Vertheilung des 
8 bei der Occupation als eine Öffentliche Angelegenheit zum Zmed der Beihaffung einer 
ben und feften Grundlage für bie Eriftenz der Kamilien, und ganz in derfelben Weife 
man nod in der Periode der Völkerwanderung nad dem Zeugniß der LL. Barbarorum 

inderer gleichzeitiger Quellen bei ven erobernden deutfhen Völferftämmen vie Theilung 
oberten Zanaes nad Loſen (sortes) unter gerichtliher Autorität zum Zweck der Beſchaf⸗ 
einer bleibenden Nieverlaffung für die Yamilien. Daher heißt das Stammgut mitunter 
Alod (allodis, aladium), d. h. Losgut, und terra salica (d. h. nit, wie man meift, 
xrig, annimmt, „Beligthun der (angeblichen) jalifhen Kranken‘, ſondern buchſtäblich 
tchtöland”, sc. terra judicialiter tradita, wie Salbudy noch heutzutage „Gerichtsbuch“ 
met). Jedoch jind dieſe Bezeichnungen, Alod und terra salica, feineöwegd auf das 
imgut befchränft geblieben, ſondern jie nahmen jhon früh die allgemeine Bedeutung von 
x @igen überhaupt, im Gegenjag von Lehn an und begreifen daher anch dad freieigene 
ın ex conquisitu unter ſich, befonderd da ſchon in der Zeit der Völfermanderung bie 
erer allmählich anfingen, das ihnen bei der Landestheilung zugefallene Land inter vivos 
räußern, anftatt ed auf ihre Erben zu verfenden, wogegen, wie es fcheint, zum Theil ver- 
5, die Gefeggebung einzuichreiten ſuchte. So Heißt es z. B. in der Lex Burgundiouum 
34,$%.1: „Quia cognovimus, Burgundiones sortes suas nimia facilitate distrahere, 

yraesenti lege credidimus statuendum, ut nulli vendere terram suanı liceat, nisi illi, 

lio loco sortem aut possessiones hahet.“ Aus der unverkennbaren politijhen Tendenz, 
familie eine fichere und bleibende Nieberlafjung zu verſchaffen, welde der alten deutſchen 
‚estheilung zu Grunde liegt, erflärt ih auch zugleich, warum urfprünglid) dad Stammgut 
aus Immobilien und deren Pertinenzen befand. Ermägt man aber ferner, daß der Grund⸗ 
in ver ältern Zeit ebenfo befondere politijche Laften, mie nanentlid den Seerbann = oder 

wehrdienſt, in feinem Gefolge hatte, wie er auch höhere politifche Bereitigungen gab, fo 
rt jih ferner, warum bei den meiften deutſchen Völfern urfprünglich mit dem Stammguts- 
nauch ein Vorzug, bald des gefammten Mannsſtammes, bald doch der Söhne vor ben 

ern verbunden ift. (Das erftere war fränfifcher Rechtsgrundſatz: L. Sal., Tit. 62, vgl. 
rewandte Lex Anglor. et Werin. sc. Thuring. VI, 6. 8; bad zweite galt nad ſächſiſchem 

Wwäbiihem Recht: L. Sax., Tit. 7,66. 1,5; L. Alam., Kap. 57 [58].) 
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Das Stammgutsfvften iventiflcirt fi fomit mit dem urfprünglichen Soften ver] 
liaverbfolge in Deutſchland überhaupt und ericheint fomit in jeiner erften hiſtoriſchen 
bung al die Gonjequenz der politiihen Bedeutung der Familie und des Mangels ein 
mentariichen Erbrechts, womit auch umgekehrt der Mangel eines eigentlichen Enterbu 
(exheredatio) der Inteflaterben in dem ältern Deutihen Recht zuſammenhängt, jo) 
freilich al8 notbiwendige Erben (Notherben) der Immobilte, welche von dem Staumy 
terlajfen tvorden war, erjcheinen mußten und biefeß ihr Erbrecht nur dann verlieren fon 
jie Das Recht ſelbſt (d. h. urſprünglich die Volldanjiht und Herkommen, fpäter dad @ 
Statut) ald unwürdig, 3. B. wegen grober Verbrechen gegen ven Erblaſſer, von ver 
ausſchloß. (Vgl. den Sachſenſpiegel, III, 84, $$. 1, 3.) 

Das Stammgutsſoſtem ericheint daher aud ald die nothwendige Conſequenz d 
rechts (jogenannted jus Jdevolutionis). welches das Princip der Inteftatfuccejfion de 
denten in dem reinen Deutſchen Recht iſt und in vem feften Recht derjelben beſteht, die 
(namentlich pie Immobiliarerbſchaft) ald ein durch Dispofitionen des Erblaſſers unen 
und ihnen ebentarum verfangened, d.h. ipse jure eriworbened Vermögen in Anjyru 
men. Man bat daber au nicht nöthig, ein angebliches Geſammteigenthum ber } 
fingiren, um ein Princip zu gewinnen, aus weldem man die dad Stammgut dharaf 
Unveraußerlihfeit ableiten könnte. Denn abgefehen davon, daß die Rechtsanficht 
der Familie an dem Stammgut zuftehenden Gefammteigenthum für Die ältern uni 
Zeiten des Deutſchen Rechts nit nachgewieſen werden kann, fo überjieht man, wenn mi 
ſolchen Fiction greift, daßñ dadurch weder etwas erflärt, nod ein Princip gewonnen i 
dad angedliche Geſamniteigenthum felbit wieder die Frage nach einem Grunde, warum 
Deutſchen Redt ala Vrincip der Erbfolge der Deicenvdenten angenommen worden jei 
turen wurbe. Dieſer böbere und legte Grund £önnte denn doch immer nur in der In 
deutſchen Ramiltenverbindung, in der Einheit des Bluts und in dem politiichen She 
Nunmite und ın der politiihen Bedeutung des Brundbeiiged gefunden merden, und 
iDeint Die Cinſchiebung eined Geſammteigenthums ald Erklärungsgrund der eigen! 
Ericdemungen des deutſchen Stammgutsſyſtenis ebenfo überflüſſig als unhiſtoriſch. 
nme vielverbreitete Anſicht, daß das Stammgutsſyſtem auf einem Geſammteigenthu 
mille berubde, konnte erft in einer Zeit entftehen, in welder durch dad Anlegen einei 
rechtlichen Manſtabs an die Gigenthümlichkeiten der veutjch= rechtlichen Inſtitute und 
Berheigteben römiſcher Analogien und Terminologien zu ihrer Erklärung eine im 
wachſende Verwirrung ber Begriffe erzeugt wurde. Auf dieſe Weife allein Epnnte es 
bup aan den Gharakter ber Unveräußerlichkeit, welcher dem deutſchen Stammgut zuko 
bie Vtothwendigkeit feiner Kortvererbung in abfteigenvder Linie aus dem (willkürlich ge 
uns jodann ald Eigenthümlichkeit des Deutſchen Rechts erklärten) Begriff eines jolivar 
eventuell, d. h. nach dem Abgang des Bejigerd, wirkenden Miteigenthums, welches d 
Hinnöbefugnip des Beſitzers ausſchließe, zu erklären fuchte. Die Unnöthigfeit und € 
vra (Nıklärungsverjuhs ded Stammgutsſyſtems durch Bezugnahme auf ein angeblü 
Inellea Dit oder Geſammteigenthum der Familie erhellt noch deutlicher, menn mar 
Kl 68 deutſche Stammgutsſyſtem, nach welchem den Dejcendenten an der Immobil 
Inflengdjun Ihres Afcendenten ein feſtes Erbrecht (Wartrecht) zufteht, in jeinem Be 
unsrr@ iſt als das, was dad Suitätöprincip im Roͤmiſchen Recht if, nur in doppe 
nolteelem Umfang, d. 5. einerjeitö mit Auspehnung auf alle Deicendenten und ohne’ 
He Berhranfung feiner Wirkſamkeit auf den Fortbeſtand einer patria potestas, und 
ia rt Auspehnung auf die gefammte Immobiliarhinterlaffenihaft, während bad 
“uutatayrinip nur ein beſchränktes Pilichttheilsrecht gibt. Auch die römiſche Suität 
auaſ⸗n nad nichts anderes als rin enges, inniges Samilienverhältniß zwiſchen dem. 
von guterkamlian, weshalb dad Römijhe Recht bekanntlich auch von einer unitas | 
geslben em Daußvater und dem Hausſohn ſpricht. Somie die Suität als enges f 
„halımk im MHömijhen Recht, als dad Princip ber Erbfolge der sui heredes, d. b 
»lhnchnse Grund ihres Notherbenrechts und ihrer ipso jure Erwerbung der here 
at, To iſt Die Blutseinheit zwiſchen Afcendenten und Defcendenten im Deutſchen 
siärelnste rund ihres Wartrechts ald ipso jure wirkenden Smmobiliarnotherbeam 
78 Siusiimgutäjnflene. Auch unter den römijchen Juriſten hat es einzelne gegeben 
yrcbtın, il Luß Notherbenregt und die ipso jure Erwerbung der Hinterlaffenjdait ! 
7 rn sin Yılmaly außer der Suität aufſuchen zu müffen, und welche deshalb ches 
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ietion eines condominium verfielen, in welchem vie Kinder mit dem Vater ftehen follten 
1. Dig. de lib. et posthum., 28, 2. Gajus, II, 157. $.7. Inst. de hered. qual. et differ.); 
a die Überflüffigfeit, dad Ungenügende und dad Berfehrte einer ſolchen Principienjägerei 
ıgt im Römifchen Recht noch deutlicher als im Deutſchen Recht in die Augen, und bier zeigt 
anz offenbar, daß diejenigen, welche außer der Blutdeinheit und der Innigfeit des Ver⸗ 
niſſes zwischen Afcenventen und Defcendenten noch ein höheres Princip des bei allen Völkern 
bald in größerm, bald in geringerm Umfang) den Defcendenten an der Hinterlaffenfchaft 
Afeendenten zukommenden feften Erbrechts aufjuchen, ſich einer Verwechſelung der Begriffe 
dig machen, indem fie en Verhältniß wie dad condominium, welches als erworbenes Recht 
nur Gonfequenz jein fann und für feine Statthaftigfeit nothwendig wieder ein Princip 
ılirt, zum Princip des Principe alles Erbrechts der Defcendenten (der Blutdeinheit, oder 
eſchränkterm Maße ver Suität) erheben wollen. 
Nicht minder unrichtig, als wenn man die Stamnigüter ald foldhe Büter betrachtet, an 
jen ber Familie ein eventuelled Geſammteigenthum zufteht, ift ed, wenn man fie ald Güter 
xt, welche ex pacto vel providentia majorum vererbt werben. Sie find vielmehr ihrer 
ur nad) ſolche Güter, welche in beftimmter Weiſe nad Volksrecht oder Herfommen vererbt 
en, ſodaß ed deshalb gar feiner ausdrücklichen Beflimmung ded erften Erwerbers bevarf. 
durch ift aber nicht audgefchloffen und ſoll auch nicht geleugnet werben, Daß nicht einem But 
‚ eine ausdrückliche Erklärung des erften Erwerberd die Stamnıgutdeigenicaft beigelegt 
en könne. Allein eine ſolche ausprüdliche Erridtung von Stammgütern iſt erft in ſpäterer 
aufgefommen, feitvem nämlich das alte Stammgutsſyſtem aufhörte, das einzige volks⸗ 
ge Immobiliarerbfolgeſyſtem zu fein, und das römijche Erbrecht ald dad gemeinrechtliche 
eutſchland zu gelten anfing. Solche auf eine ausdrückliche Beſtimmung bes Erwerberö ober 
3erabredungen deſſelben fi gründende, gleihfam künſtlich gefchaffene Stammgüter find 
e fogenannten deutichen Familienfiveicommifle, und 2) die Lehngüteer, an welchen fi} der 
Erwerber von dem Lehnsherrn ein Succeffiondredt für feine Deſcendenz hat zufihern laflen. 
en Lehngütern wurde aber die Vererbung auf die Dejcendenz des erften Erwerbers (we- 
end im Mannsſtamm) bald gemeines Recht und ald NaturaleFeudi anerfannt; und feitdem 
Bererblichfeit des Lehns als ſich von felbft verftehend anerkannt war, fonnte man im eigent- 
: Sinne ebenfo von feudalen wie von alodialen Stammgütern ſprechen. 
Seiner Idee nach befteht dad Stammgut nur in Immobilien und find zur Erbfolge in die- 
ı nur folde Berfonen berufen, zu welden ver erfte Erwerber in dem Verhältniß eines 
ibenten fließt. Jedoch fand bei den alodialen Stanımgütern eine Beſchränkung der Defcen- 
nfolge auf dewiffe Grade niemals ftatt, und die hei Den fendalen Stammgütern (den Lehn⸗ 
:n) anfänglich beftandenen Befchränfungen auf gewiffe Grade find ebenfall® im Lauf der 
binweggefallen. (1. Feud., 1,6. 3.) Gine Gollateralenfucceflion in dad Stammgut mit 
ebaltung feines Charakters als eines ſolchen kann zufolge der gedachten Grundidee auch 
infofern ftattfinden, als die Gollateralen zugleich Dejcendenten des erften Erwerbers ſind. 
feine ſolchen Bollateralen mehr vorhanden iind, fondern wo dad Stammgut (was jedoch 
Ratur der Sache nad) nur bei dem alodialen Stammgut ftattfinden kann) von bem legten 
der Defcendentenlinie an andere Gollateralen übergeht, iſt es für diefe fein Stammgut 
r, und aus gleichem Grunde muß auch dem legten aus der Defcenventenlinie die Befugniß 
un werden, über das aloviale Stammgut frei unter Lebenden und von Todes wegen 
erfügen. 
Die Succeſſionsordnung, in welcher die Defcendenten bes erflen Erwerbers zur Erbfolge 
m alodiales Stammgut gerufen find, ift ebendarum, weil dad ganze Stammgutsſyſtem 
in uriprünglich volförechtliches Succeſſionsſyſtem erfcheint, nur die gemeine landrechtliche 
ceſſionsordnung. In der ältern Zeit, in welcher die politifde Bedeutung bed Grundbeſitzes 
bei dem dritten ober gemeinfreien Stande hervortrat und ebendaher dad Erbrecht der 

ten bei den meiften beutfchen Stämmen mehr oder minder, wie bereit8 oben erwähnt murbe, 
te Mobilien beſchränkt war, hieß dies freilich haufig fo viel, ald daß dad Erbgut nur in dem 
msſtamm vererbe. Allein der Borzug bed Mannsſtammes war doch ſchon in per merovingifch: 
ingiſchen Zeit fein gleichmäßig anerfannter und auögebildeter Rechtsgrundſatz bei den deut⸗ 
Boͤlkern, wie fi) dieſes aus dem ebenfall oben ſchon angeführten Gegenſatz des fränfi- 
‚ alemanniſchen und ſächſiſchen Erbſyſtems ergibt, und bei ven Weitgothen wurden fogar 
ne und Töchter zur Erbfolge in das Erbgut gemeinfchaftlich gerufen. (L. Wisig. Lib. IV, 
2.) Seitdem die römische Succeſſionsordnung überhaupt als Die gemeinrechtliche in Deutich- 
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land betrachtet wird, bildet ſie auch für Die Erbfolge in die alodialen Stammgüter im Jeak P 
die Regel, injofern nit durch ein particuläres Herfommen ober Landesgeſetz eine andere Ga P 
cefliondorbnung, z. B. ein Vorzug des Mannsſtammes, begrünvet ift. Alodiale Erkgim, P 
bei welchen (particularrechtlih) der Mannsſtamm vor dem Weibsſtamm bei der Erbfolge km: 
zugt oder allein juccefliondberechtigt ift, werben heutzutage auch Stammigüter im engern €i 
genannt. Vermuthet wird aber im Zireifel der Vorzug ded Mannsſtammes und der Ausfäkg- 
des Weibsftanımes nur bei ven Lehngütern, bei melden legterer fogar bie Regel bildet, ing 
Lehne, bei welchen nach Zanprechtderbfolge wie bei dem alodialen Erbgut ſuccedirt werben ach 
und welche ebendeshalb auch Erbiehen, Feuda hereditaria, genannt werden. nur al6 fing 
Ausnahmen zu betrachten find. Bei den Familienfideicommiſſen, als Gütern, welche durh an 
Dispofition des Stifter Stammgutseigenſchaft erhalten haben, hängt natürlich alles von im 
Inhalt der Stiftungdurfunde ab. Der Vorzug ded Mannsſtammes bei der Erbfolge mw 
alodiale Stanımgut hat jih häufig bei den Adel erhalten, Tür welchen der Grundbeiig neau 
fach praftijche politiihe Bedeutung zeigt. Jedoch kann auch bei ven alodialen Stammgäten 
Adels heutzutage ein folder Vorzug ded Mannsſtammes nit mehr präfuntirt werden, u 
biejer Beziehung ift eine Unterſcheidung von abelihen, bürgerlihen und bäuerliden Et 
gütern ohne praftiihe Bedeutung. Da das alodiale Stamugut im Zweifel nad g 
Landrecht vererbt, jo muß ed im Zweifel unter mehrern nebeneinander zur (Erbfolge t 
Erben auch gleich getheilt werden, und diefer Grundſatz gilt auch da, mo nur ver Manni 
fucceffiondberedhtigt in das Stammmgnt ift, ſowie auch bei der Lehnfolge nach gemeinen} 
recht. Die Befugniß zur Teilung ded Erb: oder Stammguts fällt daher nur da hinweg, 
ein befonvered Herfommen, Landes- oder Familienſtatut dieſelbe ausſchließt, oder wera 
wie es bei dem feudalen Stammgut ver Fall jein kann, durch die Lex investiturae u. bg. 
geſchloſſen und eine bejondere Succeſſionsordnung rechtsgültig eingeführt ift. Auch bei ma 
gütern ded Bauernftanvdes, welche von einem Grundherrn herrühren (ſogenannte erblide, 
in den mittelalterlichen Rechtsbüchern regelmäßig und vorzugsweiſe „Erbe“ ſchlechthin, im 
genfag von Eigen (Alod) genannt (vgl. Zöpfl, „Altes Bamberger Recht“, Heidelberz 16 
&. 196), it mitunter die Theilung ausgeſchloſſen, und zwar meiſtens aus der Rückficht, 
die Theilung des Hofes nicht wohl verträglidy mit dem Interefle des Gutéherrn erſcheint; 
hängt auch hier alle von dem jpeciellen Herfommen, den einzelnen Hofrechten und Leihlrin 
ab, wie und auf wen das Gut durch eine jperielle Succeffiondorpnung vererbt wird, mi 
etma den Gutsherrn jelbft ein Wahlrecht unter den mehrern Erben zuitcht. 

Der angzeichnenvde Charakter ded Stammguts im allgemeinen liegt, wie glei anfang 
bemerkt wurde, in der Unveräußerlichkeit des Guts zum Zwed jeiner Erhaltung in ver de 
reip. für Die Defcendenten dee Erwerbers. Dieje Unveräußerlichkeit kam aber dem Som 
urjprünglih nur in dem Sinne zu, daß der Beliger dafjelbe nicht ohne die Zuftimmung bei 
der im Augenblick dev Veräußerung nächſten Erben, d. h. jeiner präfumtiven unmittel 
Zeibederben, veräußern Fonute, ſodaß, wenn dieje zuſtimmten, Fein entfernterer Erbe irge 
einen Rechtsanſpruch oder Einwand erheben konnte. Auch ift nicht unmahrfcheinlich, da 
fänglidy nur die Deſceudenten des erften Grades, welche noch in Stadtrechten des 14. Jahr 
derts allein und ausjclieplich „Erben“ oder „‚rechte Erben” se. heredes legitimi im Greg 
der entferntern Dejcenventen und der Seitenverwandten genannt werben (vgl. Zöpfl, „Dad 
Bamberger Recht“, S. 212), das Widerſpruchsrecht (ale Ausfluß ibres Wartredts) 
Da aber die Deſcendenten eriten Grades unter ich ale Geſchwiſter ericheinen, jo Ing es ſehr 
wenn dad Erbe getheilt worden war, aud den Geſchwiſtern ein ſolches Widerfprucderediie 
zulegen und bei beabſichtigten Veräußerungen des Theilbeitgerd aud) ihre Zuſtimmung (al 
redes mediati) neben ven Kindern dieſes legtern (ald jeinen heredes immediati) einzal 
(Auf diefe Art jcheint die Irfunde von 1296 in der „Thuringia sacra”, S. 367 zu verfiehen 
fein, worauf Mittermaier in feinem „Deutſchen Privatrecht’, ſechste Auflage, 1842, 6.18 
Note 14, aufmerkjam gemacht hat.) Allmählid wurde das Widerſpruchsrecht allen Verwen 
des Beñitzers zugeſtanden, weldye zugleich Deſcendenten des erſten Erwerbers waren, init 
lie zur Zeit der Veräußerung auch die nächſten Erben des Beligerd waren. Eine Verl 
des Beiigerä aber, bei vorhabender Veräußerung aud bie Einwilligung der entfermern Oe 
wandten einzuholen, wenn nähere in Grade vorhanden waren, läßt fi gemeinredtid a 
behaupten, obgleich es oft vorkam, daß man aus überjlüffiger Sorgfalt ſowol die Zuilimuum 
der entferntern wie der nähern Verwandten nachfuchte. Größere Freiheit jur Veräufreung dd 
Grbguts batte der Beiiger non jeber in dem Fall der ebehaften Noth, jedoch mußte er ul # 
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: Ball dad Gut erſt feinem nächſten Echen zum Kauf anbieten. Dies findet ſich [yon in ver 
axon., Tit. 17, beflimmt: „Liber homo .... si hereditatem suam necessitate coactus 
re voluerit, oſſerat eam primo proximo.suo (den nächſten Verwandten): si ille emere 
wit, offerat tutori suo (hier nad dem Zufammenhang wahrjcheinlich der Lehns⸗ oder 
wherr) vel ei, qui tunc a rege super ipsas res constitutus est: si nec ille voluerit, 
st sam cuieunque volet.“ 
Bar das Stammgut außer diefem Ball auf irgendeine Weife ohne den Conſens oder unter 
efpruch der nachften Erben veräußert worden, fo hatten die nächſten Erben ein Revoca- 
xcht, d. 5. ſie konnten ohne Entſchädigung das Gut von dem dritten Erwerber zurüdfor- 
(Vgl. Sachſenſpiegel, Landrecht, I, 52, 6.1.) 

dies war aber nichts anderes als eine Geltendmachung ihres obenerwähnten Wartredhts, 
"een Erbrechts, und dieſe Wirfung muß auch noch behauptet werben, wo ſich das Stamui⸗ 
Rem erhalten hat, und fo findet ſich dieſes Revocationsrecht (meift jetzt jogenannte Vin⸗ 
onsrecht) ber nächſten Erben noch im voller Wirkung bei den Xehen zu Gunften aller in 
fen Inveftitur begriffenen Perſonen ſowie au der Mit-, Sammt- und Eventualbelehn⸗ 
wenn ihnen die Lehnfolge eröffnet wirb, und ebenfo findet ſich dieſes Recht auch bei dem 
lienfideiconimiß als ausdrücklich (künſtlich) errichtetem Stammgut zu Gunften aller durch 
stiftung berufenen Perfonen. 

Bei den alodialen Gütern des dritten Standes hat fih dad Stammgutsſyſtem allmählich 
ren, ſodaß ed wenigitend heutzutage nicht mehr als ein allgemein in Deurfchland vorfom: 
ed Inftitut betrachtet werben kann, und Die Qualität eined Guts ald Stanımgut von dem, 
e behauptet, beſonders bewieſen werden muß. Schon frühzeitig findet man, daß Ber: 
ungen ded Erbguts an Die Kirche und an den König für erlaubt betrachtet wurden. 
ıxon., Tit. 15, $. 2: „Nulli liceat, traditionem hereditatis suae facere, praeter ad 
lam, velregi, ut heredem suum exheredem faciat.”) Vielleicht erklärt fih aber dieſe 
are Erlaubniß daraus, daß die Kirche und ber Fiscus gewöhnlich in foldhen Fällen ven 
dad Gut lehnmeife oder ald Erbbeftand zurüdgaben und daher bei diefen Veräußerun- 

e Erben materiell feinen Nachtheil zu leiden ſchienen. Überhaupt trat ſogleich nad) der 
De ver Bdlferwanderung ein allgemeined Streben bei dem dritten Stande nach freierer Dis⸗ 
mn und freierm Verkehr hervor, wie dies jowol die Unterfdeidung der bona conquisita 
ch die mehrfachen Verbote der Veräußerung der bona paterna felbft bemeifen, welchen 
nn den Legibus Barbarorum Begegnet, und die offenbar (jedoch vergeblich) darauf hinzielten, 
. niobernern Streben entgegenzuwirken. In dem 13. Jahrhundert ſprach man in Sirde 
land nah dem Zeugniß des Schwahenfpiegeld (Ed. Lassberg.), Kap. 9, dem Ehemann 
das Hecht zu, dad von der Frau in die Ehe gebrachte Erbgut zu veräußern, wenn und fo= 
die mit derfelben erzeugten Kinder lebten, ſodaß aljo in dieſem Fall leptere fein Wider: 
8= oder Nevocationdrecht mehr hatten. Diefelbe Ansicht findet fi aud in den Gtabte 
raus den 14. Jahrhundert, in welchen dem Khegatten in flehender Ehe (‚so lange ge- 
ıte Hand lebt”) ſchon allgemein bie freie Dispofitionsbefugniß über bewegliches und uu⸗ 
liches Erbe zugeſprochen wird. (Vgl. Zöpfl, „Altes Bamberger Net”, ©. 185 ig.) 
3 Streben des dritten Standed nach freier Verfügung über dad Erbgut erflärt fi natur: 
3 al8 Folge der Erweiterung des Verkehrs und der Entwidelung ded Handels und der Ge⸗ 
und dadurd bewirkte Vermehrung und gefteigerte Bedeutung bed beweglichen Vermögens 
8 Beldreihthums, welcher namentlih bei dem Stäbtebürger oft weit den Werth des 
bbejiges überwog. Da die Verfügung über dad bewegliche Vermögen jowol durch Schen: 
n unter Lebenden ald durch Geſchäfte von Todes wegen regelmäßig frei und erlaubt war, 
ihte es bald beſchwerlich und ungereimt erſcheinen, daß die Verfügung über das minder 
ige unbewegliche Vermögen beſchränkt jein jollte. Überdies Hatte auch der fleine, alodiale 
dbeiig des dritten Standes allmählich alle politifhe Bedeutung verloren, und jomit war 
ihlich fogar der Grund hinweggefallen, welcher in der ältern Zeit dad Stammgut für die 
lie fo äußerſt wichtig gemadt, refp. das Stammgutsſyſtem ſelbſt hervorgerufen hatte. 
ieſe Weife hatte fich dieſes Inftitut bei dem dritten Stande überlebt, «8 hing nicht mehr 
AAksmäßigen Ipeen und Lebendanichauungen zufanımen und wurde Darum nothwendig als⸗ 
18 läftig befunden. Als das Stammgutöfyiten an ſich auf ven Punkt angelangt war, bei 
ritten Stande in Berfall zu gerathen und als ein fidy überlebt habendes Inflitut durch 
jebrauch abgefchafft zu werden, fam überdies das Roͤmiſche Recht zur Herrſchaft in Deutſch⸗ 
und hiermit war der Untergang des Stammgutsfyftems bei dem britten Stande um fo 
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leichter entſchieden, als es bei dieſem felbft unvolksthümlich geworden mar und mit fu 
dernern Intereffen nicht Harmonirte, während umgefehrt dad Nömifche Recht, dem 6 
der unbeihränften Dispoſitionsbefugniß des Eigenthümers huldigend, gerade dem Str 
dritten Standes nad Freiheit der Verfügung über ven Grundbeſitz die gewünſchte 
Sanction aufzudrüden fhien. Für jene Stände aber, für welche die politifche Beden 
Grundbeſitzes fortwirfte, wie für den hohen und niedern Abel, gab ſeitdem theils die E 
des Stammgutd ald Familienfideicommiß, theils feine wirkliche oder auch nur formell 
bare) Umwandlung in ein Lehn ein Audfunftsmittel ab, die alte Stammgutseigen 
unzweifelhaft zu erhalten und die Anwendung bes römijhen Principe der freien Beräuf 
der Grundftüde auszuſchließen. 

Barticularrechtlich Hat fih übrigens dad Stammgutsſyſtem noch an vielen Orten in 
land erhalten, jedoch im ganzen mehr bei ven Bauergütern, welche infolge grund 
Berleihung befeflen werben, als bei vem freien Grundbefig des dritten Standes. W 
Stammgut aber bei dem britten Stande (particularrechtlich) praktiſch erhalten bat, 
bauptfächlid eine zweifache Kortbilbung beffelben. In einigen Rechten, vorzugswei 
Statutarrechten der Städte, in welden ih eine Art von Ariftofratie entwidelte, 
Glanz der Familie zu erhalten firebte, wurde nämlich der Begriff des Erbguts erw 
auch auf die Mobilien audgevehnt, welche von Afcenventen oder auch wol von anı 
wandten ererbt worden waren. (Vgl. Senatus Lubecens. declaratio auth. vom 
1754.) Died war offenbar conjequent, infofern die Bedeutung des beweglichen 7 
der des unbeweglichen gleihgefonmen war, wenngleich nicht verfannt werben darf, 
Gonfequenz auf einer übermäßigen und fleifen Anhänglichkeit an das Alte berubt, 
auch dann nit davon trennen fann, wenn ed ein Beralteted geworden ift, und 
folde Ausdehnung des Stammgutsſyſtems für den Verkehr im allgemeinen eine qı 
fligung enthält. 

Die zweite bedeutende Umbildung des ältern Stammgutsrechts zeigt ſich aber dx 
das Stammgut bei dem dritten Stande in feiner anfänglichen und natürlichen Befchrä 
Immobilien erhalten hat, in ver Weile, daß hier meiftend in der fpätern Zeit das 
liche Revocations= oder Vindicationsrecht ver nächſten Erben ausgefhloffen und denj 
deffen nur noch ein Retractsrecht geftattet worden ift. 35 

Nahtrag.!) Die geihichtlide Entwidelung, Entftehung, Untergang und! 
phoſe des Inſtituts der Stanımgüter, wie fie die untengedachte Schrift darftellt, zeigt 
in welden innern Zuſammenhang dad Grundeigenthum und deſſen Berfaffung von 
der Staatö= und Gemeindeverfaſſung geftanden hat. Das Inftitut der Stammgüter 
älteften deutichen Bemeinde-, der politiihen und Oauverfaffungan. Das Stammgut m 
eigenthum des Familienhaupts; er befaß daffelbe aber im Zuſammenhang mit der Fa 
durd ihn, als deren Haupt zufolge dieſes Beſitzes in der Gauverfanmlung vertreten wuı 
die Ginwilligung der Familie wardaher dad Stammgut nicht frei veräußerlich. Als freie 
eigenthümer war der Stammgutsbeſitzer politijch gleichberechtigte® Mitglied feiner © 
dad freie Grundeigenthum war die Grundlage der Freiheit und der Rechtsgemeinſch 
bem Verfall des Inftituts ver Stammgüter zerfiel auch die Bauverfaffung. Diejer Bı 
bereit eingetreten, als e8 den Sapitularen Karl's des Großen nicht mehr gelang, d 
Freien gegen die linterprüdung und Gigenthumsberaubung der Großen und Bea 
Reichs zu ſchützen. Mit ver ftändifchen Gliederung, einerfeitd mit dem ſich abjchliepe 
burtsadel und andererjeits mit einer freiern Rechtsentwickelung ber Städte, erlojd bi 
des Bauernftandes ſowol in Bezug auf Perfon als auf Grundbeſiz. Währenn | 
Breiheit der Berfon über die Freiheit des Befiges von Grund und Boden enticieb, | 
das Berhältnig um. Lehnspflicht wie Ämter, Freiheit und Unfreiheit der Perſo 
an Grund und Boden, wurden Ausflüffe und Eigenfchaften der verfchiedenen Grundbe 
und mit diefen vererblich. Die Öffentliche rechtliche Seite des Grundbeſitzes bezog ih 
nod auf ben Gerichtsſtand oder auf das Territorium, in jener Beziehung auf die Th 
ber Freien am Gericht, in legterer überall auf den Unterthänigkeitöverband. Das chi 
thum an Grund und Boden entfchied nicht mehr über die politifche Gleichberechtigung 
gleich es noch einer beſchränktern Zahl freier Cigenthümer gewifle Vorzüge und Freihe 

1) Bezüglich der Literatur iſt beſonders zu erwähnen: Zimmerle, Das be 6: 
nad) feinem Urfprunge und — Berlaufe —& 1887). a6 deutſche Gtammy 
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Der Sieg des Römiſchen Rechts beftimmte fchlieplih den Untergang bes Stammguté⸗ 
23. Die neuen Rechtsformen, welche dad Grunbeigentbum zumeift erfaßten, waren 
= und Hofrecht, fpater das in Verbindung mit römiſch-rechtlichen Doctrinen, nad) deren 
gie, aber erft im 16. Jahrhundert ſich ausbildende Inftitut der Fideicommiſſe zur Erhal- 
bed Glanzes und Beſtandes des Adels und der ritterbürtigen Yamilien. Abgefehen von 
a Inftitut der Fideicommiſſe ließ fih allenfalls ein Refler des alten Stammgutsſyſtems 
n der bevorzugten Erbfolge der männlichen Defcendenten am Lehn nad Lehnrecht, ferner 
e Bererbung der Grundbeligungen nad) den Syftem des Senioratd3, Majorats oder Mi- 
3, wie in dem Grundſatz des Bauernredhtö erkennen, daß der Hofhörige zum Gut ge- 
t, demzufolge erbberechtigt, andererfeitd auch zur Annahme des Guts verpflichtet fei. 
Bom Stammgutsſyſtem blieben nur die nad) Obſervanz, Hausgeſetzen, Provinzialverfaf- 
beſchränkten Erbfolge und VBerfügungsrechte über das Erbgut übrig. (Eichhorn a. a. O., 
58, 267 fg.) 
Im modernen Staat find jene Bande zwiſchen Perfon und Grundbeſitz, welde die erftere 
legtern unterwarfen und Freiheit oder Unfreiheit, Abhängigfeit oder Unabhängigfeit der 
Inlichfeit des Menſchen nach den dem Grundſtück anflebenden Eigenſchaften beftimmten, völlig 
‚und untergegangen. Das Örundvermögen bat im Verhältniß zu der ungeheuern Ent: 
lung des Mobiliareigenthums feine alte hervorragende Bedeutung verloren. Aus ver Natur 
: Entwidelung, zugleich aber auch aus ver fittlihen und geiftigen Erhebung des Menjchen 
die politiihe und bürgerliche Gleichberechtigung der Perfonen ohne Rückſicht auf die Art 
Beſitzes. Die Hofhörigkeit des Bauernſtandes nebft der Erbunterthänigkeit, Leibeigen- 
oder Eigenbehörigkeit hat aufgehört, und das Lehnrecht mit feinen Hiftorifhen Motiven ift 
m neuern Wehrverfaflungen, insbeſondere in der allgemeinen Wehrpflicht der Staats: 
er wenn noch nicht überall praktiſch befeitigt und untergegangen, fo wenigftend theore- 
gerichtet. 
Ran bat es in neuerer Zeit in einigen deutſchen Ländern verſucht, durch fiveicommißartige 
tutionen an das alte Stammgutsſyſtem der Bamilien wieber anzufnüpfen; fo z. B. in 
n. Die Erfahrung hat aber bereit bewieſen, daß dergleichen Verſuche mit den focialen 
nden und Anfhauungen ver Gegenwart nidyt vereinbar, im Volksbewußtſein ohne An- 
und daher ohne praftifchen Erfolg geblieben find. | 
Innliches gilt von dem vor etwa zwanzig Jahren wiederum anerfannten jus nobilitatis 
stre in einigen Theilen Weſtpreußens, wonach die Töchter einen geringern Antheil vom 
h des von den Aſcendenten hinterlaffenen Grundeigenthums erhalten follen als die Söhne, 
Ehen von der durch Die Cabinetsordre vom 16. Ian. 1836 in der preußifchen Rheinprovinz 
chergeftellten Autonomie des rheiniſchen Ritterflandes, wonach ber ritterbürtige rhei- 

Adel im Succejliondfall die Befugniß haben foll, über das Grundeigenthum zum Beften 
‚öhne, bezüglich eines derſelben mit Ausſchluß der übrigen und der Töchter, zum Zweck der 
tung ded Grundeigenthums in den Familien unter Lebenden ober auf den Todesfall, 
urch Eheberedungen, mit Abmeihung vom gemeinen Recht, ohne duch ein Pflichttheil 
änkt zu fein, dergeftalt frei zu disponiren, daß Die Erbfolge unter den Kindern, bie Be: 
gung eined derfelben vor dem andern, Subftitution, Abfindung und Ausfteuer der übri: 
5öhne und der Töchter, überhaupt alles, mas auf die Erbfolge Bezug hat, nach freiem 
efinden feftgelegt werden darf, wobei diefe Autonomie an die Errichtung gewiffer Stiftun: 
ae Söhne und Töchter und an den Beitritt zu venfelben geknüpft wurde. An das urger: 
ſche Stammgutsſyſtem mag auch die Succeflion in das Grundeigenthum in England erinnern, 
ch der ältefte Sohn in Ermangelung eined Teſtaments oder anverweiter Verfügung des 
r8, bezüglich Erblaffers, dad Grundeigentum mit Ausfhluß der übrigen Kinder ver: 

allgemeiner zu Recht anerkannter Sitte erbt. (Vgl. übrigens die Art. Fibeicommiß; 
ndeigenthbum; Agrarverfafiung und Agrargefesgebung; Bismembration; Grund: 
heilung ; au Großbritannien und Iceland [Politifhe Statiftik].) W. U. Kette. 

Stand; Unterfchieb der Stande. Man braucht oft das Wort Stand in einem weitern 
ne für jeden beiondern Zuſtand, für jedes befondere Verhältniß unter ven Menſchen, für 
Kaffe derfelben in diefem Sinne. So fpridt man von dem Stande der Ehelojen und der 
yeiratheten, der Bornehmen und der Beringen, der Kabrifanten und Kaufleute. In einem 
tn, in dem politifchen Sinne bezeichnet Stand eine ſolche ſtaatsgeſellſchaftliche Hauptabthei- 

oder Hauptklaffe von Perſonen, deren Lebensbeſtimmung in der gemeinſchaftlichen Förde: 
eines Hauptzweiges der gefellfhaftlicden Aufgabe ober der Cultur befteht, und welche die 
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mit dieſer befondern Beftimmung verbundene Stellung im der Geſellſchaft einnehne 
ihr verbundenen geſellſchaſtlichen Rechte und Bilichten haben. 

Beſonders auch in Beziehung auf die Ständeabtbeilung zeigt fich bie Verfdgiebenf 
Art. Staat dargeftellien verſchiedenen Perloden und Grundgefege der geiellfäait 
ſtände wirkſam. Daher finden wir jo verfdiebenartige Ständeverhältniſſe in den ver 
Staaten. Die Ständeabtheilung bildet ven Knochen- und Gliederbau der Geſellſchef 
Geſellſchaften in ihren Grundprincipien, alfo in ihrer Wefenbeit, verfchieden jind, 
auch bie Ständeverhältnifie verfchieden werdet. 

In den despotiſchen Zuftänden und bei Fortdauer einzelner Einrichtungen verf 
auch noch in ſpätern Eufturperioden, ſchließt der despotiſche Herrenftand der Eroberero 
brüder gewöhnlich ganze Klaſſen von Bewohnern des Staats ald Leibeigene, Sklaven 
Parias von dem Staatöhürgerreht, von der Freiheit und von den Bortheilen der ( 
ganzlid aus. Und aud die ührige Ständeabtheilung wird nad dem hier vorherrid 
freien und mehanifhen Staatöprincip nicht Durch Breiheit, Fähigkeit und Würdigke 
durch eine dedpotiich feftgehaltene Stammes: oder Kafteneintheilung, durch eine ( 
nad den Kaften der Krieger, der Briefler, der Bauern, der Handwerker u. f. w., 
Dabei behauptet denn natürlich pie mächtigfte Kaſte, Die der Krieger, ven Borrang uı 
bedeutendes Adelsrecht. Die Theokratie behält und fördert dieſe Durch blinde Um: 
unter das factifche Herfommen oder durch die Gewalt beſtehende Einrichtung, nur ort 
den kriegerifhen Geburtdadel der Priefterfafte unter. Alles viefed und die Gründe 
ber Art. Staat ausgeführt. 

Anders geftalten ſich dieſe Berhältniffe im freien, im rechtlichen Staat. Dieier ii 
Hülföserein, ein fretes und Hülfreiches lebendiges oder organifche® Gemeinweſen ein: 
digen Volks für die gemeinfhaftlihe Verwirklichung der menfchlichen Befammtes 
der menfhlihen Bultur. Das hülfreiche Zufanımenwirken aller Glieder des Bern 
ſammtanfgabe hat bier zu feiner Grundlage und Grundbedingung den Friedensverei 
Recht, mit jeiner Forderung ber gleich heiligen rechtlichen Perjönlichkeit ober ver gie 
perfönliden Würde und Beſtimmung aller Geſellſchaftsglieder. In einem ſolchen ft 
digen @emeinmwejen ergeben fih nun von felbf für die Ständeabtheilung, wenn il 
entfprechen foll, folgende Hauptgrundjäge: 

I. Es bleibt umvertheilt oder gemeinſchaftlich für alle Glieder der Staatögeielljdei 
ehne Verlegung ihrer rechtlich gleich freien und gleich Heiligen perfönlicgen Würde m 
mung und ihres gleich freien Antheild an dem Gemeinweſen, an feinen Vortheilen 
nicht getheilz werden Bann, jowienatürlid auch dasjenige, mad für die gemeinfchaftlide! 
der Gultur Feiner Vertheilung bebarf. 

Gemeinſchaftlich Bleibt aljo für alle Die gleiche Anerkennung, Adtung und Ed 
restlichen Freiheit und Würde ald Menſch und Bürger oder das gleihe Menſchen⸗ ur 
seht. Jeder bat ald menſchliche Verfönlichkeit, ald freies Misglied des Reiche he 
Menſchheit den gleich heiligen Selbſtzweck und die Selbſtgeſezggebung und gemäñß derſel 
und Recht, nad feiner freien fittlihen Überzeugung jein eben, feine Teilnahme oder 
nahme, ven Eins und Austritt in befondereLebensthätigfeiten und Staats- und Stant 
zu beftimmen. Der Bürgerverein aber anerkennt und ſchützt ihm dieſes Menjcenren 
bat zugleich als freier Bürger oder als freied Mitglied des bürgerlichen Hülfs- und ( 
eins das glei heilige Recht der Gleichheit oder der gleichen Theilnahme an feiner ger 
lichen hoͤchſten Idee und Aufgabe, an ven freien Beflrebungen und Bereinen für jie, wi 
allgemeinen Bortheilen und Laſten oder an dem allgemeinen Bürgerrecyt und an der al 
Bürgerpfliht. Dahin gehören, ald von der Idee des Bürgers ungertrennlich, als um 
und unvertheilbar, auch dad allgemeine patriotifche Recht und die Pflicht, den Verein 
und Tod zu vertheidigen, das Wehrrecht und die Wehrpilicht. Einzelne follen weder 
und Mitteln gemadt, mit Berlegung ihrer Verfönlichkeit und Gleichheit für die anıı 
opfert werben, noch auch dürfen andere für fie die bürgerliche Perfänlichkeit, Chre un 
und ihre von denjelben untrennbaren Rechte und Pflichten und das lebendige Bewuß 
VBürgerwürde beiigen und fle ihnen entziehen. Der immer vollftänpigere Sieg dieſe 
füge, dieſer freien richtigen Gemeinſchaftlichkeit neben bem, was von der gemeinfcaitlä 
gabe vertheilt werben muß, ihr Sieg gegen Sflaverei, Leibeigenfchaft und Kaftenıcch 
hoͤchſte Ziel der Menſchheit in unferer Zeit. Diefe Grunbfäge, insbeſondere jene beide 
rechte ber rochtlichen und ſtaatsbürgerlichen Freiheit und Gleichheit, mithalten Die, je 
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lihen Bedingungen ver Fähigkeit und Würbigfeit, verhältnißmäßig gleichen Rechte der per: 
ihen und Verfaſſungs-, ver Vermoͤgens⸗ und conflitutionellen, ver Verkehrs⸗ und Verwal⸗ 
jöfreiheit.1) Sie begründen aud) in Beziehung auf die bejondern Standesverhältniſſe mit 
Freiheit ihrer Wahl und ihrer verhältnißmäßig gleihen Erwerbungsmöglichkeit, je nach ven 
emein beftimmten rechtlichen Bedingungen der Fähigkeit und Würbigfeit, eine freie und or: 
iſche Gliederung, Verbindung und Wedjelwirfung der Stände; jie ſchließen ebenfo eine 
mmaäßige und mechaniſche Abſonderung und Unterordnung, aud) eine ebenfalld unorganifche, 
hanifche, abſolute oder materielle Gleichheit fowie Ständeaufhebung aus. Nur in der AU- 
einheit des Staatsbürgerſtandes für alle, jomeit jie ſich deſſen nit unfähig und unwürdig 
ben, in den FTreilaſſen aller vechtlihen Wege ver Erwerbung für alle und in ven gleichen 
terlichen und fonfligen rechtlichen Schug ift völlige Gleichheit. 
Der Menichenfreund darf hoffen, daß es unjerer Zeit gelingen werde, in ihrem bereit& fo 
reichen Fortſchritt zu vielem Ziel die Hinderniffe und Gefahren endlich zu überwinden, die 
‚ ganz entgegengefeßter Seite ihr entgegenftehen. Hier auf ver einen Seite find ed traurige 
Re der alten Sflaverei, der Eroberungs- und Kaftenherrichaft und durch ie unterflügte neue 
rfuche ihrer Wiedereinführung. Es find die infolge früherer und fpäterer Verfehrtheiten 
tandenen Hinderniffe für die volle Verwirklichung jener Grundſätze, vorzüglich eine nicht 
me unnatürliche, oft räuberiiche Anhäufung oder Entziehung der natürlihen Mittel und 
je fir jene Breiheit und für jene gleiche Theilnahne, für bie Erwerbung der rechtlichen Fä⸗ 
eit und Würbigfeit zu verjelben. Und felbft dad Land, welches ven gerechten Grundſätzen 
Eräftigften verfaſſungsmäßigen Schuß gewährt, Großbritannien, hat doch aus feinen drei: 
vierfachen Eroberungen Englands, Schottlands und vorzüglid Irlands noch große traurige 
‚en friegerifcher Beraubungen zu befämpfen. Auf ber andern Seite aber proben, nad) jafo= 
Ken und communiftifhen Ideen und bei der Noth fo vieler bevrangter Armen, faliche 
mdjäge von der rechtlichen Freiheit, Gleichheit und Gemeinſchaftlichkeit, Grundfäge, melde, 
em oft an fich edeln Willen und Zorn ihrer Urheber, doch die allererften Elemente, Grund: 
sgungen und Träger alled pauernden Lebens, aller wahren und dauernden rechtlichen Frei: 
und Gleichheit, namlich die naturlihen Träger und Schranken verfelben überfehen. Wie 
werlich und hemmend, ja verberblich ift Doch oft für die Seele und die evelften freien Seelen: 
‚geeiten der menfchlidhe Leib. Und dennoch wird es fugleih als Krankheit oder Narrheit 
int, wenn ihn und feine invivibuelle Geſtaltung und Lebensthätigfeit der Zorn über jene 
mungen vernichten will. Iſt e8 denn aber beifer, wenn man den Rechtsleib der rechtlichen 
Snlichfeiten, ihr Gigenthum, dieſe Grundbedingung ihrer rechtlichen Selbfländigfeit und der 
gfeit der Familien und fonfligen Gejellfgaften, wenn man überhaupt den natürlichen feften 
chen= und Gliederbau der Gefellfhaft auflöft und in einer ſtets nur zur Roheit führenden 
sriellen Bermögend- und Standesgleichheit und ſchrankenloſen Freiheit den gefpenftifchen 
tern aller fubjectiven, ſchrankenloſen, flüchtigen, wechſelnden Gelinnungen und Einfälle und 
3 künſtlichen Erfindungen dad Negiment anvertraut ? 
11. Auf jenem freien und organijhen Wege müſſen nun die befondern Beftrebungen für bie: 
einſchaftliche Aufgabe unter fo viele beſondere freie Stände der Staatäbürger ſich vertheilen, 
r6 verfchiedene Hauptzweige der gemeinfhaftlihen Aufgabe gibt, für deren zweckmäßige Be: 
ung dad gemeinſchaftliche Zufammenmirken einer befonvdern Hauptklaſſe von Berfonen nit 
e mehr oder minder verſchiedenen Vorbereitung, Beſchäftigung, Lebensweifeund bürgerlichen 
Kung nafürlich und heiljam ift. 
Hiernach unterſcheidet fi 1) der Stand der Studirten und ſtudirten Beanıten,, welcher zu: 
M die wiſſenſchaftliche Erkenntniß ver ganzen Eultur und die von dieſer Erfenntnig audgehende 
ere gejegliche Keitung verfelben zu feiner Aufgabe hat. Er zerfällt nach der früher (allge: 
ne Ginleitung) gegebenen materiellen Abtheilung in vie fünf Hauptziweige der Theologen, 
lofophen, Mediciner, Okonomen und der Juriften und Politiker; nad) der Form jeiner Thä⸗ 
it aber in den Gelehrten: und in ven Beanıtenftand , beides legtere in einem engern Sinne. 
2) Der Stand der Nichtſtudirten, dev Bürgerſtand, welcher ſich zunächſt mit ber praftifchen 
mehr materiellen Förderung ber Gultur je nad) ihren verfchiedenen Zweigen befchäftigt. 
erfällt nad) den drei Hauptabtheilungen: a) in die Dfonomie im mweitern Sinne ober in 
dewinnung der Naturprobucte durch Land- und Bergbau, Jagd und Fiſcherei; b) das Ge: 
e im weitern Sinne, welches durch Bearbeitung der materiellen Stoffe dieſelben den ver: 

> Bgl. hierüber Welder, Syftem, I, 576 fg. 
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vergefien, daß jene erblichen Pairierechte keineswegs alle Geburtsadeliche berühren, und 
jene natürlichen Vorzüge blos von ber völlig freien Meinung abhängen und die Unterſchiede 
anfend find und mehr und mehr verfhmwinden. Nur dann würde der Adel feinen Stand 
in der Öffentlihen Meinung bedeutend und ruhmvoll binftellen und befeftigen, wenn er, ber 
er wenigſtens für ſich felbft die altnationalen Freiheitsrechte behauptete und nur allein da⸗ 
) zum Adel wurde (ſ. Adel), viefen Urfprung treu und veredelt behaupteteund feine gunftigen 
yaltnifje zur vorzugsweifen Körderung einer Hauptaufgabe unſers heutigen gefellichaftlichen 
ns benugen wollte, nämlich zur VBertheidigung und Förderung der nationalen Freiheitsrechte 
Boͤlks. Seine vorzugsweife Leiftung der Kriegsdienſte und feine feudalen Schuß: und Ge- 
drehte für feine Hinterfaffen und die Heilſamkeit derſelben, feine fauſtrechtliche Gewalt und 
e durch diejelbe erworbenen Faftenmäßigen Privilegien jind unzeitgemäß, ungerecht und ver: 
li geworben over verſchwunden. Das „Birſchen durch den Wald’, deſſen Schiller ald das 
nzeihen des Junkers gedenkt, kann würdigen Gliedern des Adels nicht genügen und ift ja 
fein Monopol mehr. Noch weniger aber werden jene würdigern Mitglieder unzeitgentäße, 
b feine dem Geſammtwohl ihrer Mitbürger entiprechende Gegenleiftung gerechtiertigte, 
in ungerechte und ververbliche Privilegien zur Bildung eines befondern Standes behaupten 
neu ufurpiren wollen. Yür fie, für Monopole und Höflingéherrſchaft ift die Zeit vorüber. 
te bejondere Börberung eined Haupttheild der gemeinfhaftliden Aufgabe aber beitehen 
mbö heutzutage feine befondern Standesrechte. In der bezeichneten Heiljamen Beftrebung 
gen wäre ein großes Feld des berrlichften Verdienſtes un die Rettung unferer Nationalehre, 
iſerer Eriftenz unter den freien mächtigen Nationen der Erde. Und aud) dem Thron Eönnte 
(del auf feine Weife gleich treu und ſchützend fich ermweifen. Wohl aber müffen fauftrechtliche 
fle den ganzen Abel in unferer Zeit ſehr gefährlich werben. 
Wichtiger faft ald alle bisherigen Ständeabtheilungen find heutzutage, zumal da, mo die 
ſchen Wahlgeſetze für Reichs- und Provinzialftände, für die Gemeinderäthe und die Schwur: 
te daran Rechte und Beſchränkungen knüpfen, die Unterfchiede in vermögliche und unver- 
tche Bürger und vollends die in jelbfländige Familienväter und in perfönlich abhängige 
- Dod find diefe Unterſchiede ſchwankend, wechjelnd und particular. 
Fady allem Bisherigen bedarf e8 feiner Ausführung mehr, wie unpaffend und unfern Cul⸗ 
rhältniffen widerſprechend mandye gewöhnliche Stänveabtheilungen jind. So ift es denn 
Vie halb poetiſche, Halb dem Mittelalter entlehnte in Wehr-, Lehr: und Nährſtand. Wer 
ute noch unſer Wehrftand? Doch wahrlich der Adel nicht, der weder, wie ehemals, vorzugs- 
“ fein Blut, noch fein (dazu erworbenes) But den VBaterlandsfriege opfert? Billig fol das 
e Volk feinen eigenen Wehrſtand bilden und in einem Kern von höher und wiſſenſchaftlich 
detem Militärbeamtenftanbe nur eine Elite befigen, wobei aber der Abel um fo wenigervor- 
weije in Betracht kommt, als ja felbft zur Zeit ver vorzugäweifen Begünftigung des Adels 
der Bejegung ber Offizierftellen doch die Stellen in der Artillerie und im Geniewefen, zu 
ven vorzugäweife höhere Bildung nothwendig ift, allermeift mit Bürgerlichen befegt waren. 
wer ift der Lehrſtand? Doch nicht mehr allein vie Geiftlihfeit? Will man indeß darunter 
Stand der Stubirten in unferm Sinne verſtehen und unter dem Nährftande den Stand ber 
tflubirten, jo gilt Davon alles Obengefagte, namentlich aber auch die völlige Unzuläſſigkeit 
nmäßiger Scheidung oder eine Begründung der Abtheilung der Land- und Reichsſtandſchaft 
biefer unpaſſend bezeichneten Standedabtheilung. Welcker. 
Stände, ſ. Abgeordnete; Conſtitution; Landtag; Deutſches Landesſtaatsrecht. 
Standesherren. Dieſer Ausdruck iſt an ſich ein ſehr unbeftimmter. Gewöhnlich wird 
ur Bezeichnung der Mitglieder derjenigen ehemals reichsſtändiſchen Familien gebraucht, 
Be, wie man zu ſagen pflegt, im Jahre 1806 und ſeitdem mediatifirt wurden. Allein der 
ſdruck wird auch nod in anderm Sinne gebraudt. So bezeihnet man damit 3. B. in 
lefien und in der Lauſitz die Bejiger jener Überbleibfel ver ehemaligen Bürftenthümer, bie 
ı Standedberrfchaften nennt; und daß Standeöherr und Mebiatifirter nicht ganz gleidh- 
utend fei, erhellt felbft aus dem Art. 14 der deutſchen Bundedacte, welder unter anderm 
) beftimmt, daß Die Häupter der mebiatifirten ehemals reichsſtändiſchen fürftliden und 
lichen Häufer die erften Standeöherren in dem Staat fein follten, zu dem fie gehören. 
aus, wie aud dem weitern Zujag dieſes Artifels: „Sie und ihre Bamilien bilden bie 
Uegirteſte Klaffe in demſelben“, gebt, auch hervor, daß der Ausbrud Standesherren nit 
dändig gleich fei mit der Idee der Pairfchaft, ver erblihen Mitgliedſchaft im Oberhaufe, da 

taats⸗Lexiton. XII. 46 
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oleon's I. gegenüber (die fogenannte Mepräfentativhoheit oder das fouveräne Recht der 
kretung nach außen fehlt in diejer Aufzählung) eine gewifle Berechtigung hatte, erklärte 
it8 entſchieden, daß den Mebiatifirten alle Diejenigen Rechte gelaffen werben follten, welche 
tmwefentli zur Souveränetät gehörten. Died war einmal eine petitio principii, weil eben 
Zahl der weientlihen Staatshoheitsrechte nicht feſtſtand; es war aber auch eine die An- 
erungen des fortfchreitenden Staats gänzlich unberückſichtigt laffende Verwilligung, da Die 
nzen der einzelnen angegebenen Hoheitsrechte, 3. B. Gerichtsbarkeit der dritten Inftanz, 
Polizei, theils ſehr unbeftimmt, theils fo geftellt waren, daß fie im Lauf der Entwidelungen 
ig und zu weit zugleidh werben mußten, wie dies aus der Gerichtsbarkeit ver dritten Inftanz 
hervorgeht. Dazu kommt aber noch als fehr wichtig, einmal, daß man den politifchen 
rakter der flandeöherrlihen Domänen und der fonftigen flanveshberrlihen ‚Herren: und 
alrechte gänzlich überfah, oder nicht zu würdigen wußte und nit begriff, daß fie, wie vie 
re und mittlere Gerichtsbarkeit, nicht durch eine willkürliche gefegliche PHrafe zu rein 
monialen, d. 5. privatrechtlihen Gegenftänden gemacht werben fonnten, dann, daß man 
te, Brivilegien verleihen zu können, welche die Entwidelung unferer ftaatlihen Berhältniffe 
ınzen aufzubalten oder doch in ihrer Einheit zu durchbrechen im Stande gewefen wären. 
ibrigens hatte ein gewiſſes Billigkeitögefühl auch fhon in ven einzelnen Staaten dahin 
"Et, daß man durch befondere und an Vergünftigungen die Rheinbundsacte noch weit über- 
de Geſetze die Stellung des ehemaligen Reichsadels, namentlih der Mebiatifirten, zu 
en fuchte, und hier ift vorzüglich die bairifche Declaration vom Jahre 1807 zu bemerken, 
fie nicht nur für das fpätere bairiſche Verfaflungsrecht, fondern auch für den Art. 14 der 
desacte die Grundlage, für Iegtere fogar bundesgrundgefeglid, heute noch die nöthige 
nzung bilden follte. 
Nach dem Bundesbeſchluß vom Jahre 1825 zahlen wir jegt 49 mediatifirte fürſtliche und 
den Bundesbeſchlüſſen ſeit 1829 51 mebdiatifirte gräfliche Häufer.°) Im ganzen war 
Stellung durd die deutſche Bundesacte die des landſäſſigen Adels, nur mit einer bedeuten⸗ 
Steigerung. Denn wenn man auf ihr Verhältniß zum Deutſchen Bunde ein großes Gewicht 
fo darf man nit überfehen, daß ein ähnliches wenn aud minder günftiges Verhältniß 

lie Angehörigen der deutſchen Bundesſtaaten beftebt, und daß felbft die befondern Vor: 
: der Mediatifirten, wenigſtens für den Umfang ver Landeögrenzen, manden landfäffigen 
hen Yamilien durch die Landesgefeggebung eingeräumt worden find, die man deshalb 
den hohen Landadel zu nennen pflegt. ©) 
Das deutiche Comite auf dem Wiener Kongreß, in weldhem der oͤſterreichiſche vorfigende 
mödte gelegentlich feines erften Vortrags die ehemaligen Reichsunmittelbaren als die 
urigen Opfer einer vergangenen Zeit“ bezeichnete, ging davon aus, denſelben alles zu 
ihren, reſp. zu laffen, was mit ven neubegründeten politifhen Verhältniffen Deutſchlands 
äglich erfheine. Als NRefultate ver einfhlägigen Betrachtungen erjheinen die Art. 6 und 
er Bundesacte. 
Dex erftere gehört demnach zu den eigentlihen grundgefeglichen Beftimmungen des Bundes, 
st aber nady Anordnung bed Plenums nur am Schluffe: „Ob den mebiatifirten vormaligen 
heſtänden auch einige Curiatſtimmen im Pleno zugeftanden werben follen , wird die Bundes⸗ 
ımmlung bei der Berathung der organiſchen Bundeögefege in Erwägung ziehen.“ 
Bekanntlich ift feitend des Deutichen Bundes in diefer Richtung nie etwas geihehen, wohl 
von anderer Seite ein ähnlicher Gedanke auch in neuerer Zeit wieder aufgetaucht. Es 
einleuchten, daß man ſich von der Bejahung der im Art. 6 hingeworfenen Frage fhon in 
elben Maße entfernen mußte, in welchem die innere Einheit und das Selbſtändigkeits⸗ 
I der einzelnen deutfchen Staaten wuchs und erftarfte, daß aber, wie die ganze gegenwärtige 

) Die Buntesverfammlung fann, mit Stimmeneinhelligfeit, alfo namentlich nicht ohne Einwilli⸗ 
des betreffenden Souveräns, auch ehemaligen Perfonaliften und ſolchen Familien, denen es ſonſt 
rn bundesgefeglichen Requifiten der Standesherrlichfeit fehlt, diefelbe ertheilen und hat dies auch 
u, 3. DB. bei der Familie Bentind (bier fogar gegen den Proteſt des betreffenden Souveräne, Ol⸗ 
irg), dann bei den Grafen von Schliz, genannt Görz, Platen und Hallermünde und von Neips 
Im ganzen ift aber der Stand der Mebiatifirten ein gefchloflener Stand, der nach der Natur ber 

e cher abnehmen wird und abgenommen hat, als er vermehrt werben fann. 
) So war ed 3. B. in Baiern mit der herzoglich Leuchtenberg’jchen und ift es noch mit der gräflich 
‚enheim’fchen Familie. 46° 
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innere Ginrihtung des Bundes jo aud und nod mehr die Bejahung jener Frage dam 
unmöglich jein muß, wenn man an eine Reform der deutfhen Bejammtverfaffung im Ex 
einer größern und flärfern Einheit denkt. Ob den Mediatifirten bereinft in einer entim 
hendern einheitlichen Vertretung der deutfhen Nation eine bejondere Stellung einzurima 
jei, ift eine Stage de lege ferenda, und fann ihre Beantwortung natürlich erſt dann erfelge, 
wenn man fi über eine ſolche Berfaffungsreform geeinigt haben mird. Doc glaube ze 
nicht zu irren, wenn wir jagen, daß die Mediatifirten unter allen Umftänden den nähern Ik 
gangspunkt einer ausgezeichneten politifhen Stellung in einer beſtimmten Lanvesangrhörigik 
ſuchen müffen, daß ihre Hiftorifhe Sonderſtellung nicht zu einer befondern volitiſchen Erkugf 
in dem einheitlicher gemorvenen Deutſchland, welches alle Einzelfouveränetäten theilweiſt mb 
viele derfelben ganz verſchlingen müßte, berechtigt, wenn Diele größere Einheit auf nature 
die ſtandesherrlichen Beſonderheiten in jih aufnehmenden , alfo ftärfern und tiefen Gruul 
errichtet würde, daß eine bloße Hiftorifhe Pietät nit die Kraft haben dürfte, da B 
forderungen der Nation auf entipredende Gefammtorganifation zu widerſtehen, und jeden 
eine ausgezeichnete rechtlich anerkannte, politifche Stellung der Mebiatifirten dadurch beug 
daß fie im ganzen, ald Stand, mehr denn bisher von dem Princip der politiihen Vflicht 
dingung jeder öffentlich-rechtlichen Auszeihnung ausgehen und durch eine energiſche, zeitge 
Betheiligung am politiihen Fortſchritt der einzelnen Staaten wie der Einheit ver voll 
Nation ji die Sumpathien der gegenwärtigen und kommenden Generationen erwerben. 

Die eigentlihe Grundlage ver befondern rechtlihen Stellung der Standeöherren if 
in dem Art. 14 der Bundedacte zu finden, welcher denfelben, vejp. allen Gliedern ihrer Goal 
nicht nur dingliche und perfönlidhe, fondern auch allgemeine für ganz Deutfchland und beinil 
für Diejenigen Ränder, in denen nunmehr ihre Befigungen liegen, geltende Vorrechte eim 

Als erſtes Vorrecht wird die Ebenbürtigkeit erwähnt, von welcher wir im Art. Rishe 
bereit8 gehandelt haben. Mit dem Ebenbürtigfeitöprincip hängt es zufammen, daß ms 
im Jahre 1825 und 1829 zu den Bundesbejchlüffen vereinigte, den Häuptern der 
reichsſtändiſchen fürftliden Häuſer das Prädicat „Durchlaucht“, denen der chemals 
ſtändiſchen graflihen Samilien das Prädicat „Erlaucht“ zu geben, während auf Obim 
beruht, die Häupter der fraglichen fürftlihen Bamilien und deren Gattinnen „Fürſter 
„Fürſtinnen“, die Mitglieder verfelben, die ih übrigens aud ber ebengedachten Bezeiduuug 
bedienen dürfen, Prinzen und Bringefiinnen zu nennen. Dagegen ift ven Fürſten wie 
Grafen verboten, fih ald Reichsfürſten oder Reichsgrafen zu bezeichnen. 

An Dielen Rechten bat die Zeit nod nicht gerüttelt. Aber anders verhält es ſich mil 
meiften ober doch widhtigften der übrigen durch Die Bundedacte eingeräumten Rechten. 

Der Art. 14 beſtimmt nämlich weiter: „bar die Häupter diefer Häufer die erften Sta 
herren indem Staat jind, zu dem fie gehören; fie und ihre Familie bilden die privilegirteficä 
in demjelben, insbeſondere hinfichtli der Beſteuerung.“ 

Schon über ven erften Sag dieſer Beſtimmungen gehen die Meinungen fehr aukeir 
Darüber zwar, daß darin den genannten Perfonen und zwar jeder eine Virilſtimme ia 
Repräſentation und nad) den Prinzen von Geblüt aud der erfte Rang eingeräumt weil 
ſollte, ftimmt man überein ; ebenjo darüber, daß jene Stimme in der Erſten Kammer zuft 
ſei. Die Frage iſt aber die, ob dieſes Recht ein dingliches fei, d. h. auf den Befigungen rufe il 
nur in denjenigen Ländern ausgeübt werden könne, in melden die Befigungen liegen: mA 
wenn ja, ob ed nur auf den ehemals reichsſtändiſchen oder überhaupt auf den vorden 
freien Gütern ruhe, oder ob Standröherren der legtern wegen, wie die ehemalige 
ritterihaft, nur einen „Antheil an der Landſtandſchaft“?) anzufprechen haben. Diele? 
find ſowol in der Theorie als praftiich verfchieden beantwortet worden, und allgemein! 
nur die Anficht, daß Die Standeöherren da nicht Mitglieder der Nationalrepräfentations ® 
nad der Bundedacte beanſpruchen können, wo fie mit gar feinem veichöfrei geweſenen 
beſitz anfällig find. ®) 

Bejondere Schwierigkeiten bietet der zweite Abjag, theild wegen des darin ausgeipuä 
Princips jelbft, theild wegen der großen Allgemeinheit ded Ausdrucks. Man mochte vum ® 

— — — 

7) Diejer „Antheil an der Landſtandſchaft“ bedeutet aber weder eine Birilftimme für jeben, uf 
Sig und Stimme im Tberhaufe. Die Bundesacte gewährte denfelben ebenfalls der ehemaligen 
ritterfchuft und kann er nicht nur bie Folge der Standesherrlichfeit fein. 

8) Held, Spftem, I, 629 fg. Fort, IE, 104 ia. 
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xAunsdruck „privilegirtefte Klaſſe“ und namentlih an Steuerprivilegien minder Anftoß 
men ald jegt. Aber wenn ed gewip ift, daß mit diefer Beftimmung den Standeöherren auch 
aniär erwähnenswerthe Steuerbegünftigungen zugefagt werden follten, jo ift es nicht minder 
»iß, daß gerade dieſe Begünftigungen überall am fchwerften ausführbar waren, allenthalben 
am wenigften vereinbar mit der hohen NRangftellung betrachtet wurden. In den einzelnen 
sderngeichah zunächft verſchiedenes; hier erhielten die Standeöherren mehr), dort weniger 19) 
Teinngen, wieder anderdiwo bezog man fi auf das verfaffungsmäßige Princip der all: 
seinen gleichen Befteuerung und verweigerte ihnen jede Befreiung. So kam man ſchon bei 
blication der Bundedacte gelegentlich diefer Hauptbeftimmungen zu Streitigkeiten über deren 
erpretation und zu Colliſionen über deren Verhältniß zu den Landeöverfaffungen. 
Als dritte Hauptbeftimmung des Art. 14 erſcheint noch: „es follen ihnen (? den Häuptern 

e den Bamilien? wir meinen, den ehemaligen Reichsſtändiſchen) überhaupt in Rückſicht 
r Perfonen, Familien und Befigungen (aller? welder?) alle diejenigen Rechte und Vor: 
' zugelichert werben oder bleiben, welche aus ihren Eigenthum und deſſen ungeflörten 
up herrühren, und nicht zu der Staatögewalt und den höhern Regierungsrechten gehören. 
er vorerwähnten Rechten find insbeſondere und nanıentlid begriffen: 1) die unbefchränfte 
Heit, ihren Aufenthalt in jedem zu dem Bunde gehörenven oder mit demſelben in Frieden 
iden Staat zu nehmen; 2) werben nad) den Grundſätzen der frühern deutfchen Verfaffung 
och beitehenden Yamilienverträge aufrecht erhalten und ihnen (2) die Befugniß zugefichert, 
ihre Güter (melde?) und Bamilienverhältniffe verbindliche Verfügungen zu treffen, welde 

ch dem Souverän vorgelegt und bei den höchſten Landesftellen zur allgemeinen Kenntniß 
Machachtung gebracht werben müffen. Alle biöher dagegen erlaffenen Verordnungen folleu 
"unftige Fälle nicht weiter anwendbar fein; 3) privilegirter Gerichtsſtand und Befreiung 
aller Militärpflit für fih und ihre Bamilien; 4) die Ausübung der bürgerlichen und 
lichen Gerechtigkeitspflege in erfter und, wo die Befigung groß genug ift (mann ift dies der 
7), in zweiter Inſtanz, ver Forſtgerichtsbarkeit, Drtöpolizei und Aufſicht in Kirchen- und 
alſachen (in allen?), auch über milde Stiftungen, jedoch nah Vorſchrift ver Landesgeſetze, 
Jen jie, ſowie der Militärverfaffung und der Oberauffigt der Regierungen über jene 
tändigfeiten unterworfen bleiben.‘ 
Es ift vorerft darauf aufmerkfam zu machen, daß in dem Einleitungsfag ein allgemeines 
ncip audgefprohen werben wollte, und daß die sub 1—4 aufgeführten Bälle dieſes 
neip nicht erihöpfen, wohl aber deſſen wichtigſte Conſequenzen enthalten follten. In ver 
it wurden auch fowol Durch die bairiiche Declaration, vefp. das betreffende bairiſche Ver: 
ungsedict, mie durch die Gejege mancher anderer deutfcher Staaten den Mediatifirten noch 
rlei Nechte, namentlich Ghrenvorgüge, 3. B. der einer Leibwache, des Trauergeläuted und der 
ıbeötrauer u. f. m. eingeräumt. 11) Ubrigens Eonnte bei der wieder fehr allgemeinen Faſſung 
«8 Hauptſatzes der Streit darüber, was alles unter venfelben falle, nicht auöbleiben, und 
nentlich ijt die Frage ſchon oft praktifch geworben, ob das in dieſem Sage niebergelegte 
neip nur für die ehemals reichsſtändiſchen oder doch reihäunmittelbaren Güter oder für alle, 
nentlich auch für jpater ertworbene, möglicherweife auch für nichtadeliche Guter gelte oder 
t? So ift und z. B. befannt, daß diefe Frage gelegentlich einer Fideicommißerrichtung 
n3 der nit ſtandesherrlichen Gattin eined Standeöheren aus deren Vermögen, welches ſie 
reiche Erbin bekommen hatte und auch nicht reichsſtändiſch geweſen war, neueftens in Baiern 
ilirt und verfchieden beantivortet wurde. Sieht man von befondern Beflimmungen ver 
Deögefege ab, jo wird es ji) fragen, ob bei Abfafjung ded Punktes im Art. 14 der Bundes⸗ 
an andere ald die biöherigen Bamiliengüter der Stanbesherren gedacht wurde oder nicht. 
müſſen diefe Frage verneinen. Diefer Paffus enthält offenbar zwei Kategorien von 
tmmungen, nämlich einmal die Beftimmung, daß den Standeöherren u. ſ. w. alle Diejenigen 
dte gelaffen werden ſollen, welche aus ihrem bereits habenden Eigentum herrühren, dann 
weitere Beftimmung, daß ihnen auch gewiſſe Vorzüge zugelichert werben jollen, welche nicht 

9) Beilage IV zur bairifchen Verfaffungsurfunde von 1818, $. 53 fg. 
KO) Drittes badiſches Gonftitutiongedict vom Juli 1807, $. 44. 
11) Man reibt fich die Stirn, wenn man lief: „Der regierende Graf von Wernigerode wird fich eine 
garde zulegen. Diefelbe wirb ähnlidy wie Die preußifche Garde-du⸗Corps uniformırt fein u. |. w.“ 
ehaupt fcheint gegenwärtig Preußen das Eldorado der Stanbesherren werben zu wollen — aber fücher 
tum der Standesherren willen, 
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durch das Eigenthum bedingt find. In die legtere Kategorie, zu welcher auch die Ehenbärtigrt 
zählt, gehören die suh 1 und 3 aufgeführten Punkte; in die erſtere Kategorie aber, in wei 

auch die politifche Stellung der Häupter ver ftandeöherrlihen Käufer in der V 

und was an der Haudoberhauptihaft hängt, einzureihen ift, gehört der Inhalt der Pazke 

sub 2 und 4. Privilegien jind ohnehin flrictefter Interpretation. 
Die Wiener: Schluß: Ncte Art. 63 nahm nun zwar die Standesherrn in Berug auf iens 

dur den Art. 14 der Bundesacte eingeräumten Rechte in Schuß, gewährte fogar dethch I 
ausprüdlich einen Recurs an die Bunbesverfammlung. Allein wenn ſelbſt Zöpflin ver neue 
Auflage jeined „Deutſchen Staatsrecht“ (II, 95), in welcher er durchaus feine den Stuich J 

herren ungünftige Stimmung verräth, zugeftehen muß, daß in den ſtandesherrlichen Vorıekke 
„regelmäßig höchſt läſtige Beſchränkungen“ in Bezug auf den Gebrauch der geſehgebenn 
Gewalt liegen, wenn ferner an fi fhon die Durchführung des Art. 14 der Bundebacte ale 
halben auf bedeutende Schirierigfeiten ftoßen mußte, fo iſt es nur natürlich, daß and 
Schuld oder böjen Willen zahlreiche Kollijionen zwiſchen den Regierungen und ihren Gi 
herren ftattfanden, deren Entſcheidungen bei der jo großen Unbeſtimmtheit ded Art. 14 mE 
precärer werden mußten, je weniger dur die Bundedacte oder Wiener-Schluß⸗Acke 
Princip der vollen Suuveränetät der einzelnen deutſchen Staaten alterirt worben war. ® 
ja doch auch der an den Wiener Congreß gerichtete Proteft der reichsſtändiſchen Geſchlechter 
fort! librigend waren die am Bunde im Necurdömwege eingebrachten Befchwerven in Betre 
Art. 14 der Bundesacte fo zahlreich, daß dur Bundesbeſchluß von 15. Sept. 1842 eine ini: 
„richterliche Inftanz für die Mediatifirten gebilpet wurde, womit freilich keins ber eine: 
Entſcheidung ſo fehr erſchwerenden Momente bejeitigt morven war. 

So fteht denn dad Bundedreht im Jahre 1842 noch genau auf demjelben Stan 
wie in den Jahren 1818 und 1820. Unterdeſſen hatten fi) aber in den einzelnen beuil 
Mittel: und Kleinftaaten die großartigften politiihen Veränderungen vorbereitet. Die 
ftitutionellen VBerfaffungen, welche manche anfangs für eine definitive Abfindung aller 
fen Freiheits- und Gleihheitsideen gehalten haben mochten, fingen an um deſto mal 
Triebe zu entwideln, je ftärfer die deutſchen Großmächte durch den Bund in reactionarer BE 
auch auf die ſchwächern Bundesgenofſen zu wirken ſuchten. Allein wenn der Abfolutisuu 
einen: gewiffen Schein von Begründung für jene Großſtaaten als eine Kebensfrage betr 
werden konnte, für die übrigen deutſchen Staaten war er damals ſchon unmöglich, um 
die große Bewegung im Jahre 1848 endlich mit einer Menge von zeitungemäßen Ref 
Feudalismus aufräunte und dabei aud in mande grobe Irrthümer verfiel, jo gehörk 
legtern doch gewiß nicht die Anfiht, daß die feudalen Reminifcenzen mehr centrifugel 
centripetal feien. 

Die Bewegung des Jahre 1848 und die daraus hervorgegangene weſentlich forial:pei 
Geſetzgebung war durchaus nicht direct gegen die Standesherren gerichtet, wohl aber gegen 
politifhe Stellung des Adels überhaupt, die mit den längftanerfannten allgemeinen 
faffungsprincipien unvereinbar war und den Adel mie Die große Maffe der ihm angehin 
Leute, Gutsinſaſſen u. f. m., in eine unnatürliche Stellung gebracht hatte, Die, wenn euhef 
verfchiedenen Gründen, dem Privilegirten ebenfo läftig Hätte fein follen, mie fie es den Bell 
wirflih war. | 

Die Woge des Fortſchritts, melde den Adel durchaus nicht als eine befondere fociafe AM 
fondern nur ald einen politifch bevorredhteten Stand überhaupt traf, mußte auch den ehem 
Reichsadel, nanıentlih die Mebiatijirten, einigermaßen treffen. Übrigens war bie Bei 
des Jahred 1848 und die derfelben entflammte Geſetzgebung nit einmal gegen In 
überhaupt direct, noch weniger bloß gegen den hohen Adel gerichtet. | 

Es handelte fi) vielmehr nur um die Vollendung, refp. um einen Abſchluß ver imin 
Gang befindlichen Entwidelung einiger großer Principien de modernen Staats. Ha 
gehört: 1) das Princip der Gleichheit vor dem Geſetz, namentlich in dem Sinne einer ih® I* 
lichen öffentlichen Rechtöpflege und ver Beſtimmtheit des Gerichts ohne Anfehen ber Fri Er 
ein Princip, welches ebenjo den perſoͤnlich privilegirten Gerichtsſtänden wie der Patrinmmk' ER 
gerihtöbarfeit entgegenfteht; 2) das Princip der Freiheit ver Perſon, die ohne Brrikii- 
Eigenthums unmöglich ift und zur Befeitigung einer Menge von dienftlichen Abhängufe 
verhältniffen und aus ihnen oder gar noch aus der Leibeigenfhaft datirenden Laſten MW, 
mußte. Es hängt dieſes Princip und die ganze fogenannte Bobenentlaflung famımt h 
aller Obereigenthumsverbältniffe und Verbot derfelben weſentlich auch mit der Ro 
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c zeitgemäßen definitiven Abklärung zwiſchen dem öffentlihen und dem Privatrecht 
mimen, welche beide Mechtöelemente in der zeitberigen Guts- und Gerichtöherrlichfeit, reſp. 
8: und Patrimonialgerihtsabhängigfeit trüb durcheinanderfloſſen; 3) das Princip der 
wahnıdlod allgemeinen und proportionell gleihen Steuerpflicht. 
Natürlich wurde befonderd der Adel, und von ihm wieder ver ſtandesherrliche Adel durch 
: Gejeßgebungßreformen am meiften betroffen. Während aber der von jeher lanpfällige 
[der verfaffungsmäpigen Wirkſamkeit der Factoren der Landesgeſetzgebung nichts, ale 
u feinen Einfluß in ver leßtern felbft, entgegenftellen Eonnte, hatten die ftandeöherrlichen 
silien an den Bundeögrundgejegen noch einen weitern Rückhalt, deſſen Kraft wir aber 
er in der Bundesverſammlung od in der bejondern richterlichen Inftanz vom Jahre 1842, 
ern vielmehr und nur darin finden, dag der Art. 14 der Bundesacte unter Anerkennung 
£ deuten Regierungen allgemeines deutſches Recht für die Mebiatijirten geworden war 
nad dem ſtrengen Recht audy nicht durd die einfeitigen Geſetzgebungsacte der einzelnen 
aten, das heißt nicht ohne oder gegen ven Willen der Mediatiſirten geändert werben konnte. 
Das Verhältniß ver Mediatijirten zu diefer neuen Geſetzgebung war nicht allenthalben und 
illen Punkten daſſelbe, auch das Verhältniß der Gejeggebung zu ihren Rechten war ver- 
den. Bald willigten die Mediatifirten ganz oder theilweife, unter den allgemeinen vder 
r bejondern Bedingungen in die Reform, bald wurden feitens der Gefeggebung felbft zu 
ı Bunften Ausnahmen gemacht. 
In gegenwärtigen Augenblid ift noch eine Menge von Streitigkeiten zwifchen Regierungen 
Mepdiatifirten in ver Schwebe 12), fei es, daß fie am Bunde liegen oder nicht, und jo wäre 
Stage, mas in allen diefen Dingen gefunden rechtlichen und politifhen Anforderungen 
räche. 
Wir wollen unſere Anſichten in folgenden Hauptſätzen zuſammendrängen: 
.) Den Mediatiſirten iſt mit Übereinſtimmung aller einzelner deutſcher Staaten ohne 
fel eine Reihe von befondern Rechten gelaffen, refp. eingeräumt und find diefelben unter vie 
ıntie der Bundesverſammlung geftellt worden. Diefe Rechte Eonnten, jowenig wie irgend- 
ındered Recht, Anſpruch machen auf Ewigkeit oder abfolute Unveränderlichkeit. Jedes 
dere Recht muß auf billige Weife dem höhern und allgemeinern Bedürfniß weichen. Die 
ke der Mediatifirten müffen num ſowol in ihrem Verhältniß zu Geſaumtdeutſchland oder 
Deutſchen Bunde, ald aud in ihrem Verhältniß zu den betreffenden einzelnen beutjchen 

ıten betrachtet werden. Iſt die Behauptung jener befondern Rechte ver Mediatifirten im 
reſſe Geſammtdeutſchlands oder ded Bundes, fo mußte der legtere fie auch aufrecht erhalten; 
eren Befeitigung im Intereffe der betreffenden Einzelftaaten unvermeidlich, jo mußte 
ide auch ftattfinden. Collidirt Bund und Einzelftaat, jo wird die Collifion unter den ob- 
enden Umſtänden nur dur die Macht der Thatfachen entfchieden werden fünnen, da dad 
t zwijchen beiden unklar if. Die Umſtände verjegen und aljo nothwendig außerhalb des 
atlichen Rechtsgebiets, und fo hat bisher vie Macht der Thatſachen für die Gefeggebung der 
jelſtaaten eutſchieden. 
2) Wie die Mediatiſirten auch alle Rechte der Unterthanen, namentlich die der adelichen, 
8-Staats anzuſprechen hatten, fo gebührt ihnen auch jede Entſchädigung für die ihnen ent⸗ 
nen Rechte, welche andern gefeglich gewährt wird. Sie fallen alfo unter ven Geſichtspunkt 
Grpropriation, unter das allgemeine Princip, daß jedes ſpeciellere Recht dem allgemeinern 
ürfniß ded Staats weichen, der Stant aber, joweit eine pecuniäre Entſchädigung möglich, 
auch gewähren muß. 
3) &8 find den Meviatifirten die meiften Rechte geblieben, vie nur als Ehrenvorzüge 
tchtet werden können. Wir finden das billig und möchten nicht daran rütteln, obgleich 
on diefen Rechten nicht jelten gemachte Gebrauch recht ärgerlich fein kann. Allein forwie 
luffaſſung der aufgehobenen Rechte feitend der Mediatijirten ald Ehrenrechte weder deren 

yebung noch ihre Ablöfung, refp. die pecuniäre Entſchädigung dafür verhindert hat, jo 
ben wir, daß auch foldye Rechte, die nur als befondere Ehrenrechte betrachtet werden fönnen, 
e den Gefihtöpunft der zu erpropriirenden, das heißt ohne Geldentſchädigung aufzuhebenden 

2) Gollifionen zwifchen den mit der neuen Gefeggebung gehenden Regierungen und den Standes: 
u, refp. auch der ehemaligen NReicheritterichaft, und Brotefte wegen Verlegung des Art. 14 der 
Desacte fanden ftatt namentlich in Preußen, Baiern, Königreich Sachen, Hannover, Würtemberg, 
>n, Kurheſſen, Heſſen⸗Darmſtadt und Naſſau, alfo in allen Staaten, weldye Standesherren befigen. 



7128 Stanbeöberren 

Rechte fallen, ſobald der Kortbeitand dieſer Rechte mit der Eriftenz des Staats unverirägih 
erfcheint, eine Borausjegung, deren Borhandenfein naturli nur durch politife Ermägenge 
feftgeftellt werben kann. 

4) Wie die Schonung ber öffentlihen Meinung eine Sache wirklier politiſcher Ethjn 
fo ift die Schonung biftorifcher 13) Überlieferung die Sache eines politiſch gebildeten Bei 
Auch gegen den medintilirten Adel ift doctrinäre Prineipienreiterei zu mißbilligen, und wen 
wir auch z. B. inder Ausdehnung der Ehrenpflicht ver Militärpflichtigkeit auf die Mebiatifirten we 
etwas Ehrenverlegendeßzu erfennen vermöchten, fo fönnen wir doch den Mediatifirten, welchern 
ihrer Freiheit vom Militärvienft in vem betreffenden Staat nie in dem Sinne Gebrauch 
daß fie überhaupt Feine Militärdienfte in Deutfchland leifteten, fondern im Gegentheil wrhik 
nißmäßig viel zahfreiher als andere Klafien in den Kriegsdienſt traten, dieſe Freihei al 
misgönnen, ſowie wir überhaupt auf alles hohen Werth legen, was noch eine höhere Cihit 
der deutihen Nation befundet, voraudgejegt, daß ed nicht zum Hinderniß eines allge 
zeitgemäßen Fortſchritts audgebeutet wird. 1*) 

5) Zu allen Zeiten aber find nur jene politifhen Auszeichnungen gern ertragen weit 
die als Aquivalent auögezeichneter politifcher Leiftungen anerfannt waren. Der bei 
fociale Rang der Mediatiiirten wird von niemand beftritten, und ed wird immer Sadek 
immer noch hochgeſtellten Klafje fein, durd eine entiprechende Haltung für die Behar 
ihres höhern gefellfehaftlihen Ranges jelbft zu forgen. 25) Auszeichnende Rechte abrr, 
einen entihieden politifhen Charakter haben, können für die Dauer heutzutage nur dui 
Übernahme und entiprechende Leiftung ausgezeichneter politifher Verpflichtungen bei 
werben. Wir glauben niemand zu nahe zu treten, wenn wir fagen, daß dieſer Gevank, 
faft allen, die ji in öffentlihen Stellungen befinden, fo auch vielen Perſonen ſtandest 

Charakters noch fern ift. Wir machen ihnen daraus gar feinen befondern Borwurf. Dr 
ja nur die Bejege 3.28. über die Samilienfiveicommifle, deren ganzer Sinn nit mime 
der ver Wahlgefeße in der mit den betreffenden Rechten verbundenen polititchen Bilidt I 
lefen, um ſich zu überzeugen, wie wenig diefer einzige befruchtende politifche Gedanke noqh 
gedrungen ift. Auch darf nicht verfannt werden, daß ſich die Mediatilirten in eine i 
fhwierigen Zwitterftellung befinden. Nah dem ganzen Gharafter ihres befondern R 
Sollen fie gleihfam einen hohen deutſch-nationalen Adel bilden, und befinden ſich untei 

mandhe, deren frühere, ja noch gegenwärtige Beilgungen an Größe und Werth mandej 
fouveräne deutihe Ländchen übertreffen, wie ja überhaupt der Genius des Mheinbundd 
Willkür und Übermacht Napoleon’d war. So find die Mediatijirten von Rechts megen afi 
Bund verwiefen, während das thatfähhlihe Elend der Bunbesverfaffung fie lediglich am 
Einzelitaaten hinweift, die felbft wieder nur an fid) zu denfen gezwungen werben. Auch ſin 
Häupter der mediatijirten Familien verfaffungsmäßig Glieder der conftiturionellen & 
jener Staaten, denen fie angehören, haben folglich ald ſolche die frei eingegangene un 
zweifelhafte politifhe Pflicht, in allen Dingen nur dad Wohl vieler ihrer Staaten ald Of 
im Auge zu behalten. Statt ſich über diefe bein Bunde zu befchireren, hätten die Mebiatiis 
vielleicht befjer gethan fi beim Bunde über den Bund ſelbſt zu beſchweren, was freillch weg 
jo ziemlid einer Beſchwerde derfelben bei den einzelnen betreffenden Regierungen 
gefommen wäre. 

6) Wie die Sache gegenwärtig liegt, jo ſcheint und für Gollifionsiälle zwiſchen ven Kr 
der Mebdiatijirten und den Reformgeſetzen der einzelnen Staaten jenes alte und allı 
Princip, welches einzig und allein in Rectöftreitigfeiten zwiſchen Inbivipualitäten, 
welchen Fein eigentliher gemeinfamer Richter fteht, oder bei welchen ver Richter fein Unha 

13) Freilich ift gerade denen, welche auf die Heilighaltung der hiſtoriſchen Grinnerunge ish 
Werth legen, zu empfehlen, dag fie ed um des Staats, nicht um felbitfüchtiger Intereſſen willen Met 
daß fie dafür jorgen, daß die hiftoriiche Erinnerung nur von ihrem Gemeinſinn, nicht von ber apft 
zigen Berfolgung ihrer einfeitigen Interefien fpreche, und daß die gefchichtliche Grinnerung ſich m® 
zeitgemäßen Gemeinſinn danfbar fnüpfe, die unveränverte Feſthaltung des gefchichtlich 
aber auf Adam zurüdzuführen wäre und jede Ausnahmsitellung,, auch ihre Hiftorifche, rüdfiheiet 
fchlingen müßte. 

14) Seibflverfländlich fann von diefer Freiheit aus nicht ohne weiteres auf Die Freihei yon 9 
allgemeinen oder befondern politifchen Pflichten geichlofien werben. 

15) Uber die Auffafiung der Privilegien ale Ehrenfache vgl. Tocqueville, Das alte Erst 
und die Revolution, ©. 101 ig., 305. 311, 335 fg. 
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‚ext, reſp. nicht [bricht oder nicht vollziehen ann, entſcheidet, empfohlen werben zu müffen: 
Bcabilis compositio dirimat lites.“ 16) Ubrigend gilt von den Mediatijirten noch mehr als 
dem gemöhlidhen großen Grundbeſitz, nämlich daß die Staaten verpflichtet find, fie refp. 
Befigungen zu den Gemeinden und Marfungen, in welden fie liegen, in das nad 

Bebung der frühern Verhältniſſe nothwendig neuzugeftaltende, richtige Verhältniß zu 

gen. '?) 
Der im März 1864 zu Branffurt a. M. gegründete Verein deutſcher Standesherren hat 
ze in feinem Ausſchuß am 30. März 1865 zu Heidelberg getagt, doch ſind aus den Berhand- 
gen diefer Zufammenkunft Feine genügenden Mittheilungen in das Publikum gedrungen. 

| 3. Helb. 
Standrecht. Das Wort Standrecht wird in doppeltem Sinne gebraudt: Erſtens be- 

"et es dad Verfahren der Standgerichte, welche als Spruchgerichte in Sachen der niedern 
ttärgerichtöbarfeit auftreten, wie die Kriegägerichte in Sachen der höhern Militärgerichts⸗ 
reit. Zweitens bedeutet es das Verfahren der reinen Militär- oder gemiſchten 
Snahmsgerichte, welde unter der Herrſchaft des Kriegözuftandes oder 
Bagerungszuftandes au alle Bergeben und Berbreden von Civilperſo— 
:, durch welde die Sicherheit eined Kandeß, einerfeftung, Sicherheit und 
erationdfähigfeit der Armee beproht fheint, vor ihr Forum ziehen. 
Wir haben ed hier mit dem Gegenftande nur in dem zweiten Sinne zu thun. 
Menn eine Armee in feinvliches Land einfällt, fo verfteht es fih von felbft, daß ihr Ober- 
hlohaber in den von feinen Truppen beſetzten feinvlihen Gebiet die ganze Gewalt an ſich 
mt, aljo au vie allgemeine Gerichtöbarfeit, mindeſtens ſoweit e8 für die Sicherheit feines 
es und den Erfolg feiner Operationen nothwendig erfheint. Alle Verbrechen und Ver: 
rn von Givilperionen, welche jene Sicherheit und jenen Erfolg bedrohen und gefährben, werben 
: nad dem Standrecht behandelt und vor die Standgerichte gezogen, die man bier nur aus 
tärperfonen des Eroberungäheeres zufammenfegen wird. Der Oberfeloherr Fann die In: 
en ſeines Heeres und damit feined Landes unmoͤglich dem Arbitriumfeindlichgejinnter Richter 
kaffen, außerdem ift aber auch ein ſchnelleres Verfahren nothwendig, ald jenes der ordent⸗ 
x Gerichte gewöhnlich ift. Vielfach kann Gefahr im Verzuge fein, oft fommt ed darauf an 
sarnen und zu fchreden. 
Der Belagerungszuſtand, der Kriegdzuftand, mit ihnen dad Standrecht kann nun aber aud) 
andet werden in Provinzen des eigenen Landes. Dies ift wiederum ganz ſelbſtverſtändlich, 
wein äußerer Feind Feflungen oder ganze Bezirke des eigenen Landes bedroht oder in bie 
un ſchon eingebroden if. Außerdem wird die Verkündung des Belagerungdzuftandes und 
mit ihm verfnüpften Standrechts von den Staatöregierungen und den Staatöbehörben an 
endet, um drohenden Aufruhr vorzubeugen oder ven ſchon ausgebrochenen mit deſto größerer 
rerheit niederzufchlagen. 

K6) Es verfteht fich von felbft, daß der Verzicht Feiner Majorität von Stanbesherren auf ihre flans 
errlichen Rechte einem nicht verzichtenden Standesherrn präjudiziren Fünne. 
17) Außer den ſchon citirten Werfen und den Art. Hausgefege vgl. über die Standesherren: Kal: 
orn, Die deutfchen Einheitsbeftrebungen, ©. 414 (das Verzeichniß derielben), 416, 419 1. 474 fg. 
mtinck), 417, 419 (Schönburg), 419 (Stolberg), 419 (Hohenlohe und Schwarzburg), 423 (Böm- 
rg). Ficker, Dom beutichen Reichsfürftenftand. Klüber, Isagoge in elementa juris publici 
»* utuntur nobiles immediati in imper. rom. germ. (Erlangen 1793). Arnoldi, Aufflärungen 
er Gefchichte des deutſchen Neichsgrafenftandes (Marburg 1802). Bollgraff, Die deutihen Standes: 
en (Siegen 1824). Tabor, Die Statusfrage des hohen Adels (Göttingen 1845). Standesherren, 
eutſchen; ein Überblic über ihre Lage und Verhältniffe (Iena 1844). Vergangenheit und Gegen 
‚der Stanbesherren, mit befonderer Rüdficht des Großherzogthums Heften, in der Deutichen Viertel: 
chrift, Sahrg. 1856, ©. 118 fg. Zachariä, Denffchrift, den privilegirten Gerichtsſtand in Baiern 
trafſachen betreffend (Nürnberg 1858). Derfelbe, Rechtsgutachten über die Haatsrechtlichen Verhaͤlt⸗ 
Des gräflichen Haufes und der Grafſchaft StolbergsWernigerode zur preußifchen Krone (Göttingen 
3. Derfelbe, Rechtsgutachten über bie Anfprüche der Öutsbefiger in dem Grgßherzogthum Meckleu⸗ 
- Arnold, Der Gerichtsftend der Standesherren (Brlangen 1860). rang, Die Duelle alles 
83, ©.89. Stahl, Redtsphilofophie, IT, 2489. Grundfäge der Realpolitif, S. 47 fg. Biſchof, 
Hohe Adel in Deutfchland, in der Chronik der Gegenwart von Neger und Strobel (München 1864), 
- fg. @olther, Über die flaatsrechtlichen Folgen der Beräußerung einer Standesherrfchaft, in der 
hrift für die gelammten Staatswiffenichaften, XVII, 208 fg. Michaelis, Die faatsrechtlichen 
Jaltniffe der Fürflen und Grafen Herren von Schönburg (Gießen 1861). Rönne, Preußiiches 
Rtsrecht (zweite Auflage), Thl. I, Abth. 2, ©. 193 fg. 



130 | Standredt 

In ver That müßte eine Staatöregierung auf fehr ſchwachen Füßen flehen, mühe jre 
wenig Glauben an ihr Recht und wenig Vertrauen in ihre Kraft haben, wenn fie nicht Bartein, | 
die ſich gegen jie erheben, ven Krieg erklären, dem Aufruhr, der Emeute nicht mit allen iyry 
Bebote ſtehenden Mitteln entgegentreten würde. Zu dieſen Mitteln gehört aber unzweiieiih J 
auch die Berfündung und Handhabung ded Belagerungszuſtandes und des Standregts. 

Eine ftarfe, ihres Rechts und ihrer Macht jihere Regierung würde jogar einen groben fehle 
begeben, wenn ie den offenen Aufruhr gegenüber von dieſem Mittel feinen Gebraud uufa 
wollte, durch deſſen Anwendung unzweifelhaft viel unnützes Blutvergiepen verhindert win, 

Immer aber wird die Verfündung des Belagerungdzuftandes und des Standredii a 
Ausnahmsmaßregel bleiben, und das menſchliche Gefühl befrienigt e8 weit mehr, wenn üedk 
ſolche wirklich betradytet, wenn ihre Anwendung ver Verantwortlicfeit einzelner energijder Bligg 
ner überlaffen wird, als wenn fie in die Schnürftiefel des Geſetzes gepreßt, mit dem Heiligenfde 
der Legalität umgeben wird, um gerade herrſchende Nullitäten zu decken, welche für bie hl 
menſchliche Berantwortlichkeit, die ihnen durch ihre Stellung zufällt, gar feinen Sian 
Wir glauben auch dreift behaupten zu können, daß dem Misbraud der Anmentuug vos 
lagerungszufland und Standrecht viel beffer vorgebeugt wäre, wenn fein Geſetz darüber bei 
Unter Misbraud verftehen wir die Berfündung des Standrechts unter dem bloßen Ber 
eined drohenden Aufruhrs, um einer herrſchenden Partei die Mittel des Terrorismus gege 
legale politiihe DOppofition in Die Hand zu geben, ferner die Aufrechthaltung des Stan 
nachdem ein ausgebrochener Aufruhr geftillt it, um durch politifche Tendenzproceiie, me 
von den Standgerichten beurtheilt werden, der jiegreichen Partei die Rache an ihren pelit 
Beinden in die Hand zu geben. 

Wennaud in frühern Zeiten, ſchon feit ver neuen Joſephiniſchen Peinlichen Gerichtbe 
von 1788 gelegliche Beſtimmungen aufgeftellt wurden über vie Ausdehnung der Militärgei 
barkeit auf Eivilperfonen (Standredt), jo war ed doch hauptſächlich der neueſten at, 
Reactionsperiode, welche auf dad Jahr 1848 folgte, und der liberal:conflitutionelfen Xera 
behalten, das Standrecht mit dem Belagerungszuftande in vollftändige Gefegartifel zu 
zufaflen, die meift jhlimmer find ald die nicht gefeglich beſchränkte Willkür einzelner ak 
und energifher Männer. 

Die Geſetze, welche feit dem Jahre 1848 in den verfchiedenen Staaten Guroyel i 
Belagerungszuftand und Standrecht erlaffen wurden, fehen einander alle ſehr ähnlich 
genügt daher nur eins näher zu analyſiren, um das Detail der Sache befier zu erkennen. 

Wir wählen dazu das preußische Gefeg über den Belagerungszuſtand vom 4. Juni l 
Daß Geſetz handelt: 

1) Von ven Fällen, in denen ver Belagerungdzuftand erklärt werben foll, und ven 
Behörden, die ihn verhängen. Yür den Kriegsfall ift in den vom Feinde bedrohten 
Ihon theilweife von ihm bejegten Provinzen jeder Teftungscommandant befugt, feinen 
mit dem zugehörigen Bezirk in Belagerungsftand zu verfegen. Dem commandirenden & 
in einer Provinz jteht diefelbe Befugniß für die ganze Provinz, fowie einzelne Theile derſelbe 
Für den Ball eined Aufruhrs, fei es übrigens Krieg oder Frieden, iſt das Gtaatäminiket 
competent, den Belagerungdzuftand zu erklären. Proviforifch darf dies aber auch in bringe 
Fällen, — auch ohne jede Gefahr von einem äußern Feinde — jeder oberſte Militä 
baber im Bereich feiner Gewalt, alfo in der Feſtung, in jedem auch nicht befeſtigten Orte, ia 
Bezirk, in welchem er commandirt. 

2) Bon der Art der Verfündung. Dieje joll bei Trommelſchlag oder Trompeteniäk 
buch Mittheilungen an die Gemeindebehörden, durch öffentlichen Anfchlag, durch die öffent 
Blätter geihehen. Die Verkündung der Aufhebung des Belagerungdzuftandes geſchicht wert 
Mittheilung an die Civilbehörden und durch die öffentlichen Blätter. 

3) Sobald der Belagerungdzuftand verfündet wird, geht die vollziehende Gewalt a v 
Militärbefehlshaber über. ivilvertvaltungd: und Gemeindebehörden haben alfo den Ride 
befehlöhabern zu gehorchen, welche für ihre Anordnungen verantwortlich find. ı 

4) Im übrigen hören mit der Verfündung des Belagerungdzuftandes vie verrfub 
mäßigen Rechte der Bürger nicht co ipso auf. zInfoweit für Die Dauer des | 
zuftandes einzelne Verfaffungsparagraphen außer Kraft gejegt werden ſollen, muß nd ı8 
drüdlid verkündet werden. Es können nun außer Kraft gefegt werden die orbentlichen Gerd I 
die Beftimmungen über die Preßfreiheit, über das Vereins: und VBerfammlungsredt. 2 

\ 
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3) Die Militärs ſtehen während des Belagerungszuſtandes unter den für ven Kriegäzuftand ° 
enen Befegen. Die höhere Militärgerichtöbarkeit übt der Truppenbefehlähaber des in Be⸗ 
ungszuſtand verfegten Orts oder Bezirfs, die Beftätigung von Todesurtheilen aber bleibt 
riebengzeiten ftetö dem conımandirenden General der Provinz vorbehalten. 
3) Wird a) die Wirkffamfeit der ordentlichen Gerichte nicht ſuspendirt, fo haben doch die 
Igerichte während des Belagerungszuſtandes in allen Bällen vorfägliger Brandftiftung, 
iglicher Anftiftung von uͤberſchwemmung ‚ des Angriffs auf die bewaffnete Macht, auf Ab⸗ 
dnete der @ivil: und Militärbehörben, des bewaffneten, oder [onft gemaltfamen Widerſtandes 
n fie auf Todeöftrafe, bei mildernden Umftänden auf zehn= bis zwanzigjährige Zuchthaus— 
e zu erkennen. b) Die Auöftreuung falider Gerüchte über Unternehmungen und Erfolge 
Beinde, melde die Militärbefehlöhaber ivreführen, die Übertretung von Verboten, welche 
Rilitärbefeblöhaber im Interefje der Öffentlichen Sicherheit erlaffen hat, oder die Anreizung 
rer Übertretung, ſowie zum Aufruhr, thätliher Widerfegung, Befreiung von Gefangenen, 
Aufreizung von Soldaten zu Vergehungen gegen Suborbination und militärifche Zucht, 
‚Vergeben jollen, wenn nicht höhere Strafe nach fonftigen Geſetzen darauf fällt, mit Ge: 
niß bis zu einen Jahre beitraft werben. 
7) Wenn den orbentlihen Gerichten die Combetenz in Bezug auf alle Vergeben und Ber: 
en, welde die Sicherheit bedrohen, zugleih mit Verkündung des Belagerungdzuftandes oder 
‘end feiner Dauer entzogen wird, wenn alfo dad Standrecht proclamirt und demgemäß 
dgerichte eingefeßt werben, fo fallen nun unter deren Gompetenz außer den unter 6 erwähn⸗ 
ner dad Verbrechen des Hochverrathö, des Landesverraths, des Mordes, ded Aufruhrs, 
yatlihen Widerfegung, der Zerftörung von Eiſenbahnen und Telegraphen, der Befreiung 
Befangenen, der Meuterei, des Raubes, der Plünverung, der Erprefiung, der Verleitung 
Soldaten zur Untreue. Die Vollziehung von Urtheilen, die von Standgerichten abgegeben 
muß in Sriedendzeiten ausgefegt werben, folange die Einfegung von Standgerichten nicht 
Staatöminifterium angeordnet ift. 
) Die Standgerichte follen fünf Mitglieder zählen und zwar drei vom Militärbefehlöhaber 
lennende Offiziere, nicht unter Hauptmanndrang, und zwei vom Borftande des Civilgerichts 
:treifenden Orte bezeichnete richterliche Eivilbeamte. Wenn einganzer Bezirk in Belagerungs- 
ad erklärt ift, beflimmt der commandirende General der Provinz die Zahl der zu errichtenden 
dgerichte nach dem Bedürfniß und bezeichnet jedem feinen Sprengel. Als Vorfigender des 
dgerichts fol ein richterliher Beamter fungiren, als Gerichtsſchreiber ein zuzuziehender 
nter der Givilvermwaltung. 
I) Die Mitglieder des Standgerichts, ſoweit jie nicht richterliche Beamte find, werden ver: 
t. Das Berfahren ift der Megel nah mündlich und Öffentlih. Die Öffentligjfeit fann 
b durch Beichluß des Gerichts aus Bründen des Öffentlichen Wohls ausgeſchloſſen werden. 
Angeklagte kann einen Bertheidiger wählen, und infofern er mit höherer Strafe als ein 
Gefängniß bedroht if, muß ihm ein Vertheidiger ftet8 von Amts wegen geftellt werben. 
ı Vortrag der Anklage, den Außerungen von beiden Seiten faßt dad Gericht in nichtoͤffent⸗ 
: Berathung fein Urtheil, wobei einfache Stimmenmehrheit gilt. Das Urtheil wird un— 
elbar darauf dem Angeklagten mitgetheilt, e8 wird ſchriftlich abgefaßt, von fämmtlichen Rich— 
and dem Gerichtsſchreiber unterzeichnet. Das Stanpgericht kann auf Freiſprechung oder auf 
efegliche Strafe erfennen, over es kann fich für incompetent erklären und ven Angeklagten 
ordentlichen Gericht übermweifen. 
10) Rechtsmittel finden gegen Urtheile der Standgerichte nicht flatt. Todesurtheile aber 
tien der Betätigung durch den im Standrechtöbezirf commandtrenden Militärbefehlähaber, 
riedenszeiten durch den commandirenden General der Provinz. Alle Urtbeile, werben 
tunden nach Verkündung des Sreenntniffes, beziehentlich der Beflätigung veffelben voll⸗ 

die Todeöftrafe immer durch Erſchießen (mit Pulver und Blei, wie der Kunſtausdruck 
t)y. Wenn bei Aufhebung des Belagerungszuftandes eine von Standgeriht erfannte 
Bftrafe noch nicht vollzogen war, Jo foll jie von den ordentlichen Gerichten in diejenige ver- 
elt werden, welche ohne das Beftehen des Belagerungszuftandes auf dad vom Stand⸗ 
it angenommene Verbrechen gefallen wäre. 
11) Mit dem Aufhören des Belagerungezuftandes follen auch pie Standgerichte aufhören, und 
ben follen alle ihre Urtheile mit Belegen jowie die noch bei ihnen ſchwebenden Sachen an 
rdentlichen Gerichte abgeben, welche nun in, dieſen legtern Sachen nach den gewöhnlichen 
hen verfahren mit einziger Ausnahme der Übertretungen, die wir unter 6b zufammen- 
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"gefaßt Haben, für welche auch nad Aufhebung des Belagerungszuſtandes bie dort g 
Strafbefliimmungen gelten. 

12) Uber die Berfündung des Belagerungszuftandes und des Standrechts joll de 
vertretung fofort, beziehentlih bei ihrem nächften Zufammentreten Rechenfchaft gegeben 

Dur die Beitinmungen 11 und 12 foll dem Mißbrauch des Belagerungszufta: 
des Standrechts vorgebeugt werden. Die Kritif der ſämmtlichen Beftimmungen i 
Standrecht liegt in unferer einfachen Zuſammenſtellung. Wie ſchwach in Zeiten y 
Parteiung der Schuß fei, ven der Augeklagte vor einem Standgericht findet, iſt jo 
Der Widerfprud, der in jevem Verſuch liegen muß, den Terrorismus legalifiren x 
tritt zu grell hervor, als daß e8 weiterer Außeinanberfegungen bedürfte. Für die Be 
zu äußern Feinden braucht man feine Geſetze über dad Standrecht, und Die eriflitende 
über das Standrecht find daher ſämmtlich ad hoc, nämlich für die Zeiten großer ı 
Varteiungen geichrieben, die mit Recht oder mit Unrecht der beſtehenden Staatögewalt 
werben Eönnten. W. Ruf 

Stapelrecht. Wenn man Einrichtungen der Vergangenheit richtig beurtheilen 
man an fie nicht den Maßſtab der Gegenwart anlegen. Alles, was eine geichichtlid 
gehabt hat, muß in jedem Augenblid feines Beſtehens, um feine Bedeutung, feine 
gung in vollem Umfang zu würdigen, mit ven Augen feiner Zeit angefeben werben 
wäre verfehrter, eine Schöpfung früherer Epochen deshalb zu verurtheilen, weil fie 
genwart nicht mehr hineinpaßt, fei e8, weil fie überhaupt dem Geifle und den Br 
des Jetzt nicht mehr entipricht, fei es, weil fie wegen der Misgeftalt, melde fie dur 
kehrte menſchliche Ginficht, Eigennug, Habgier derer, denen fie zugute fam, unter 
der Schwäche und Ohnmacht der darunter Leidenden im Lauf der Jahre erhalten ha 
unbaltbar erwiefen hat. 

Das Stapelrecht liefert einen Beweis dafür, wie eine Cinrichtung, die feinerzeit: 
wirflihen Bedürfniß hervorgegangen, ein Segen für alle war, allmählich theild dur 
änderten Berhältniffe, theil8 durch die misbräuchliche Ausdehnung über die berechtigten 
hinaus zu einer drückenden Feſſel, zu einer Zwangsjacke des Verkehrs werben konnt 
weitere gefunde Entwidelung in drückendſter Weife hemmte. Sie hing ebenfo ſehr 
Gang des Handels, der Art feines Betrieb in früherer Zeit zufammen als mit be 
zufländen des Mittelalterd. Lim daher fi ein Flared Bild von ihrem Weſen machen | 
ift es nothwendig, daß ſich der Lefer einen Augenblid in vergangene Zeiten zurückverj 

Wenn in der Gegenwart der Handel vorzugsmweife durch Commiſſionen vermit 
d. 5. vergeftalt, dad der Kaufmann, welder Waaren aus einem fremden Handelspl 
ziehen wünſcht, einem bortigen Kaufmann eine Einfaufdcommiflion ertheilt, ihn 6 
für des Gommittenten Nennung dort Waaren zu faufen, oder, wenn er Waaren u 
fremden Orte abjegen will, daß er einem dortigen Gefchäftäfreund die Waaren in Gor 
gibt, um fie für feine Rechnung dort zu verfaufen und den Erlös ihm zu überweifen, 
im Mittelalter der Handel faſt ausjchließlih als Cigenhandel betrieben werben. We— 
aus fremden Landen, von einem fremden Volk haben wollte, mußte fi in eigem 
dorthin begeben, dort die Broducenten und Verkäufer aufſuchen, von ihnen feinen 3 
handeln, um dann nach glüdlich vollbrachten Geſchäften mit ven eingefauften Waaren 
Pla zu geben, wo er Abfag für jie fand. Ebenſo verhielt es jih in dem umgefch 
wenn der Kaufmann feine Waare abjegen wollte; aud bier war es nöthig, daß er 
zu den Gonjunıenten begab, jie einzeln auffuchte, einzeln mit ihnen Verkäufe abſchloj 
ſchon die Schwierigkeiten, melde mit dieſem Umherfahren im Lande, die Gefahre 
für den Kaufmann mit der Unfenntniß der fremden Käufer und Verkäufer, ver A 
Sitten des fremden Landes überhaupt verbunden waren, würden gewiß im Lauf d 
einem andern Verfahren geführt haben, wenn nicht noch andere Urjachen hinzugekon 
ren. Dieſe maren vornehmlich die Linjicherheit des Rechts, welcher lich ber Kaufmann 
mußte. Nicht blos daß ver Ausländer in ven Zeiten des Mittelalterd, wenn ihn nidt. 
und Bündniffe ſchützten, fo gut wie rechtlos war, daß bei dem Mangel einer guten 
auf jeder Straße Beraubung und Befängniß zu fürdten hatte, fo hatte er, wenn er all 
glülich entgangen, noch zu beforgen, daß er angehalten, feiner Borräthe in Geld und 
entledigt wurde, um damit die Schulden eines Landomanns zu bezahlen, vie dieſer au 
einem Grunde nicht bezahlt hatte. Alle dieſe Umſtände führten auf natürlichem Weg 
daß Käufer und Verkäufer, ſtatt ſich wie bisher in ihrer Heimat aufzufuchen, fid gem 
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a einem Orte begegneten, wo fie für ihre Perfon und Eigenthum genügenden Rechtsſchut 
Sicherheit genoffen, dorthin ihre Vorräthe brachten, um fie miteinander auszutaujchen. 
and diefelbe Erſcheinung flatt wie au) in unfern Tagen, daß die Producenten eines ge- 
n Rayond in den natürlichen Mittelpunkt veffelben ihre Producte fchaffen, von wo die 
Fer fie abholen. Jene Orte waren die Stapelpläge des Handels, wo die in einer Gegend 
gten Gegenflände gefammelt und aufgeftapelt wurden, um von dort zu den Confumenten 
uhrt zu werben. Hierher wurden aber auch von den legtern bie Erzeugniffe geichafft, welche 
echſelsweiſe jenen anzubieten hatten. 
Noch ein anderer Grund führte zu ber Errichtung von Stapelplätzen ebenfo natürlich w 
erfte. Wie noch heutzutage gibt e8 auf allen Verkehrsſtraßen Knotenpunkte, an welchen 
Berfehrögegenftände von einem Wege auf einen andern übergeben, fei ed, daß ſolche von 
hiedenen Seiten her hier zufammentreffen, um bier vereinigt gemeinfam die weitere Reife 
treten, oder umgekehrt die bis dahin vereinigten getrennt werben, ober daß daſelbſt eine an- 
Art ver Beförderung beginnt, 3.3. ein Übergang von Land: zum Waffertransport ftatt- 
et. Da die Sachen an ſolchen Punkten von den alten Trandportmitteln abgeladen und auf 
gebracht werben müſſen, fo ift die natürliche Bolge, dag die Waaren dort häufig aufge: 
elt werben, weil fi nicht fofort Die nöthigen Transportmittel zur Weiterbeförberung finden. 
entſtanden auch auß diefer Urfache eine Reihe wichtiger Stapelpläge. An allen deutſchen 
ömen, an dem Punkt, wo diefelben ſchiffbar wurden, oder wo Die Waflerftraße fi an ven 
dweg anſchloß, lagen ſolche Stapelpläge,, In denen alle Waaren, welche auf dem einen oder 
ren Wege dorthin gebracht wurden, auf die Weiterbeförderung barrten. Am Rhein waren 
uptfächlichften Strasburg, Mainz, Köln, an ver Weſer Minden, an ver Elbe Mage: 
I), Hamburg, an der Over Breslau und Frankfurt. Aber au an den Knotenpunften der 
ftraßen finden fi folde Stapelorte, mie z. B. Leipzig. 
&8 iſt nicht zu verkennen, daß den Bürgern diefer Städte durch die Stapelung der Waaren 
rheblicher Gewinn zufiel, den zu erlangen over zu erhalten felbftverftänplich ihr großes Be⸗ 
war. Wenn aud ver directe Gewinn, den fie aus der Vermiethung ihrer Ragerräume, 
Wohnungen an die fremden Handelleute zogen, vermuthlid der geringfte war, fo fiel 
mehr ind Gewicht, eineötheild, daß jie Gelegenheit erhielten, ihren Bedarf aus den auf 
: Markt geführten Waarenvorräthen inımer aus erfler Hand zu beziehen, anderntheild, daß 
a, da fie zu allen ihren Plag befuchenven Fremden in Beziehung und Verbindung treten 
ten, bald die Vermittelung des Geſchäfts zwifchen dieſen zuflel. 
88 konnte nicht fehlen, daß die Bürger ver Stapelpläge eined großen Theils des Handels 
hen Producenten und Confumenten ſich bemädhtigten , weil fie nicht blos zu gewiffen Zeiten 
Markt bezogen, fonvern immer an Ort und Stelle fih befanden und daher für jenen gele- 
lichen Beſuch eines Käufers, vefp. Berfäuferd zur Hand waren, und weil fie durch ihre fte- 
Anmefenheit am Orte der Niederlage ein factifches Privilegium des Verkaufs zu üben und 
irch immer je nad) dem Stande des Bedürfniſſes Vorräthe anzufchaffen und zu halten in den 
nd gefegt waren. 
Nichts war daher natürlicher, als daß die Bewohner der Stapelpläge die Vortheile, welde 
hrer Rage und zufälligen Umſtänden verdankten, fi zu fihern und zu conjerviren bedacht 
en durch Acte ver Gefeßgebung, welche ihnen den dauernden rechtlichen Genuß derfelben ga- 
tirten, daß fie ald ein Recht zu erlangen trachteten, was fie in den Anfängen ver Entftehung 
thatſächlich Iucrirt hatten. Sie fließen bei dieſen Beflrebungen bei ven Gefeßgebern auf 
ig Widerſtand, fanden vielmehr meift lebhafte Unterflügung, da es ja ein wefentlicher Fort⸗ 
tt ſchien, ven Berfehr in fefte Bahnen zu leiten, und da es den Landesherren einleuchten mußte, 
en Vortheil ihnen die Begünftigung ihrer Landſtädte gewähren mußte, durch die deren 
rungsquelle und ſomit ihr Reichthum erhöht wurde, der in allen Berlegenheiten der Lan⸗ 
deren die ergiebigfte, wenn nicht die einzige Hülföquelle blieb. Obgleih anfänglich nur 
g Stapelgerechtigfeiten in Deutſchland von den Kaifern ertbeilt wurden, fo riß doch bald, 
zit der Abnahme der den Kaifern aud dem Reich zuftehenden Einnahmen die Gelpverlegen- 
n derfelben häufiger wurden, ver Misbrauch ein, fie an jede Stadt, die ein Erfledliches 
w bezahlte, zu ertheilen. Bald folgten auch die Landesfürften nach, welche die Erteilung 
Privilegien ebenfo audgiebig nugten wie die Kaifer, und einzelnen Städten gelang es 
x durch eigene Macht, jich in ven Beſitz eined Stapelrechtd zu fegen und feine Anerkennung 
allen zu erzwingen. 
Wie ſich ſchon aus dem Cbenbemerkten ſchließen läßt, begriff das Stapelrecht das Recht el⸗· M 

N 
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Orits, Stadt u. ſ. w. in fich, daß das Tranfitgut, welches denſelben paſſirte, dort e 
lang feſtgehalten und die Cigenthümer genöthigt wurden, daſſelbe dort feilzubieten. Di 
waren von längerer oder kürzerer Dauer und darauf berechnet, daß den Bürgern des CK 
legenheit gegeben werben follte, ſich nad Bedarf mit ven feilgebotenen Waaren zu ı 
Bald bezog ed ih auf Waaren jeder Art, welde durch den Stapelort gingen, bald erf 
ih nur auf Waaren gewiffer Klafjen over beflimmter Uirfprungsländer. Bistweilen w 
ihm verwandte Rechte verbunden, wie dad Kranrecht, daß die anlangenden YBaarcı 
des ſtädtiſchen Krand ab: und mieber aufgeladen oder aud im Fall der Rihtbenup 
Gebühr an die ſtädtiſche Kaffe entrichtet werden mußte. 

Solange die Stapelrechte in ven Grenzen ihrer naturgemäßen Entwidelung kli 
nicht benugt wurden, ohne irgendeine Gegenleiftung zu geben, im Intereſſe der engl 
Habgier einzelne Ortſchaften auf Koften des Ganzen zu bereichern, blieben fie eine 2 
welche der Handel nur allzu jehr empfand. Bald aber fam es dahin, daß man den Sta 
eine Ausdehnung gab, melde fie zu einer drückenden Laſt für allen Verkehr machte und 
diefen völlig hemmte. Nicht nur mußten fich einzelne Städte, melde von der Natın 
Stapelplägen geihaffen waren, fi Stapelprivilegien zu verjdhaffen, um eine Ab 
Tranfitgut erheben und ihren Bürgern die Wohlthat des billigen Einfaufs verſchaffe 
nen, fondern auch, wo Stapelrechte durch Die örtlichen und allgemeinen commerzielten 
niffe wohlbegründet waren, wurde ihnen eine foldye Briweiterung gegeben, dab d 
unmöglid dabei beflehen fonnte. Die zureifenden Kaufleute wurden 3. B. gezwung 
Zeit, acht, vierzehn Tage, ja biöweilen noch länger ihre Waaren feilzubieten ; man 
ihnen entweder nicht, wie in Lübeck, mit andern ald mit Bürgern des Orts in Verkehr 
oder, wie an andern Orten, erfl dann an Fremde zu verfaufen, wenn alle Bürger bei 
vollfändig verfehen Hatten. Andere Plätze nahmen es ald ihr Net in Anfprud, 
weite Gegenden ihre geſammten Erzeugniſſe nicht direct in die Fremde ausführen var 
dern fie an den Stapelplag zu bringen verpflichtet wurden, von wo allein Ausfuhr 
land geftattet war. So prätenbirte noch im 17. Jahrhundert Hamburg das Nedt, 
unterhalb Hamburgs an der Elbe liegende Drte ihre Waaren und befonders ihr Bei 
nad Hamburg bringen follten. 

Sole maßloſe Übertreibungen trugen den Keim ihrer Aufldfung in ſich felbft, = 
allen Brunpfägen eines gelunden Verkehrs in Widerſpruch flanden. Bis zu einer 
Grenze ift ed zwar zuläffig und fogar vortheilhaft, ven Handel zu belaften, aber wird d 
fhritten , fo hört er entweber ganz auf oder ſchlägt ſolche Wege ein, auf denen er bie? 
man ihm aufbürbet, vermeidet. So ging ed auch in dieſem Hall. Manche Stapelplä 
freilich fo günftig gelegen, daß der Kandel fie nicht umgehen konnte, andere dagegen 
gut ſituirte mußte der Verkehr durch Einſchlagung neuer Straßen zu vermeiden. Je; 
und befjer die Verkehrswege, je leichter dadurch Die Berfendung von Gütern auf wei 
nungen auch zu Lande hin wurde, deſto mehr ward natürlich dad Drüdende der Sta 
tigkeit empfunden, welde den Kaufmann zwang, auch wo es durch feine Umſtänd 
war, den Transport zeitweilig zu fiftiren, die @üter abzuladen, feilzubieten, ohne 
ob Käufer da wären, und erft, nachdem er viel Zeit verloren und viele Koften unnüs au 
hatte, die Reife wieder fortzufegen. Durch diefe Unkoften wurden denn nun die € 
Waaren erheblich vermehrt, daß eine Abnahme der Gonfumtion und davon wieder 
minderung der Production die Folge fein mußte. Wie fonnte auch wol ein rechter Be 
es landwirthſchaftlicher oder inpuftrieller, dabei gebeihen, wenn außer den Brobucti 
von ihm die des Transports hin nad dem Stapelplaß und der Lagerung daſelbſt getri 
den mußten, von denen andere Goncurrenten befreit waren? Mußte nicht endlich aud 
ternehmungögeift ſowol der Bürger der Stapelorte ald der dem Stapelrecht Unterwer] 
terdrũckt werben, der einen durch die Leichtigkeit ded Erwerb8, der andern durch die Sſ 
feiten , die man ihnen bereitete? 

Seitdem gefundere Principien in der Staatswirthſchaft ſich Bahn gebrochen, ſeit 
eingefeben hat, daß die Volföfräfte, um rechtes Gedeihen, tüchtige Thätigkeit zu ſchaf 
fefjelt werben müßten, daß namentlich der Handel Freiheit erheifcht, fing man an, die 
rechte abzuſchaffen. Mit einzelnen wurde fon der Anfang im 17. und 18. Jahrhu 
macht, die größere Zahl fiel aber erft in Deutſchland nad) ven Stürmen der Franzöfiſche 
Iution, welche neues Leben in alle Theile bed verfumpften Reichs brachten. Groͤßtenth 
willig befeitigt, wurbe doch in einzelnen Fällen ihre Aufhebung in internationalen B 
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wlirt; der Nheinfhirfahrtsortroi, die Weſer-, die Elbſchiffahrtsacte enthalten ſämmtlich 
an Paſſus, welder die Stapelrechte der an diefen Flüſſen liegenden Städte für alle Zeiten 
rĩchließt.. 
Gegenwärtig darf man in Deutſchland alle Stapelgerechtigkeiten als aufgehoben anſehen; 

Deutſch⸗franzoͤſiſche Handelsvertrag, Art.23: „Die aus einem der beiden Gebiete eingehen⸗ 
ober nad) demſelben ausgehenden Waaren aller Art follen gegenfeitig in dem andern Gebiet 
jeder Durchgangsabgabe befreit jein“, fchließt fie jevenfalld aus, foweit die Ausübung des 

Hts mit Erhebung von Abgaben verbunden war, und ber zweite Abjag dieſes Artikeld: „In 
siehung auf die Durchfuhr fihern ji die hohen vertragenven Theile in jeder Hinjicht die Be- 
edlung der meiftbegünftigten Nationen zu“, würde eine Fortdauer der Stapelrechte jedenfalls 
BBerhältniß der contrahirenven Parteien verbieten, wenn fie nicht zugleich allgemeine wären. 
Wie aber in der Welt jich alles wiederholt, fo hat auch die neue Zeit den mittelalterlichen 

apelrechten ähnliche Einrichtungen geſchaffen. Diefe jind hervorgerufen wurd die modernen 
Eifofteme, wonad von den aus dem Auslande eingeführten und wieder dahin ausgeführten 
tern feine Zölle erhoben werden, ſondern nur von den im Inlande für die bortige Conſum⸗ 
verbleibenden. Um den Staufleuten, melde aus Speculation Waaren aus den Auslande 
Führen, um fie, je wie es die Gonjuncturen mit ji bringen, entweder in Inlande zu ver- 
ethen oder wieder auszuführen, haben mehrere Staaten, z. B. Frankreich, Schleswig-Hol⸗ 
n, jogenannte Entrepotd, Zollniederlagen errichtet , in welchen die Iurporteure die Waaren, 
Ge jie wollen, zollfrei einbringen fönnen, indem fie nur für die Bewahrung derfelben, die 
mung der Lagerräume eine Vergütung entrichten ; e8 wird ihnen der Zoll crebitirt; fie be- 
en ihn nur von den im Entrepot lagernden Gütern, welche aud demfelben für ven Conſum 
Sulande entnommen werden, und zwar erft bei ver Entnahme aus dem Entrepot, um fie in 
inländifchen Conſum zu bringen. Von Waaren, die aus den Niederlagen wieder ind Aus- 
verführt werden, wird nur ber Tranfitzoll erhoben, wo ein folder befteht, während fie 

t zollfrei find. Es leuchtet ein, daß wegen der Koflen und Mühen, melde die Einrichtung 
“Haltung der Entrepots, die Ausübung der Zollauffiht macht, folhe nur an wenigen Orten 
zur in einen größern Umfang ſich befinden koͤnnen, und daß mithin der freien Bewegung 
Sandeld ein gewifjer Zwang angelegt wird. Allein dem Leſer wird ver weſentliche Uinter- 
& von den nittelalterlihen Stapelrechten in ihrer fpätern hiſtoriſchen Erſcheinung nicht ent⸗ 
m, daß jene im eigentlihen Interefle ver Kaufleute zur Erleichterung bed Handel einge: 
>t jind, welche dadurch gewährt wird, daß die Auslage des Zolls, d. h. alfo Die Zinfen diefes 
»itals eripart werden bid zum Moment der Gonfumtion. 
In einem gewiffen Sinne find aud die zuerft in England von großen Compagnien errich⸗ 

rn Waarendepots verwandt, welche fi von dort aus auch auf dem Gontinent zu verbreiten 
efangen haben. Sie befteht darin, daß große Packräume eingerichtet werden, in melde 
+ Kaufmann feine Waaren gegen eine feitgefeßte Packhausmiethe einbringen kann; er er- 
- für feine Waaren ein Empfangsbekenntniß von den Gigenthümern des Packhauſes, Lager⸗ 
in, der den Empfänger gegen Rückgabe veffelben die jeverzeitige freie Verfügung über die 
wairten Waaren fihert und von ihm auf andere übertragen werben kann 1), welche dadurch 
ein Recht auf Auslieferung der Waaren eintreten.?) Die Sicherheit des Ragerfcheins beruht 
BIS auf dent Credit, welchen die Auöfteller durch ihre Solvenz und im Geſchäftsverkehr er: 
‚be Redlichkeit gewähren, theild auf den Bertrauen, daß für die Bewahrung und Erhal- 
tg der deponirten Güter gute Borforge getroffen if. Das Deutſche Handelsgeſetzbuch fügt 
h dem in der Anmerkung angeführten Art. 320 noch diejenige Sicherheit hinzu, welche durch 
tan die Depotdöinhaber ertheilte ſtaatliche Autorifation gewährleiftet wird; biefe fucht es 
it direct, fondern mittelbar durch Ertheilung des Privilegs der Übertragbarkeit mitteld In: 
ement ber Lagerfcheine autorifirter Anftalten zu erzwingen. Der große Bortheil bei dieſen 

L) Deutfches Handelsgeſetzbuch, Art. 320: „Ingleichen können Auslieferungsfcheine (Lagerfcheine, 
'zants) über Waaren oder andere bewegliche Sachen, welche von einer zur Aufbewahrung folcher 
Jen ſtaatlich ermächtigten Anflalt ausgeftellt find, durch Indoflament übertragen werden, wenn fie 

röre lauten.“ 
2) Deutfches Handelsgeſetzbuch, Art. 321: „Durch das Indoffament gehen alle Rechte aus bem ins 
ten Papier auf den Indoffator über. Der Berpflichtete kann fid) nur foldyer Cinreden bedienen, 
De ihm nadı Maßgabe der Urfunde felbft oder unmittelbar gegen den jevesmaligen Kläger zufteben. 
net ift nur gegen Aushändigung bes quittirten Papiers feine Verbindlichkeiten zu erfüllen 

ichtet.‘‘ 
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Depots, den herbeizuführen eben der Zweck iſt, beſteht darin, daß dem Deponentene 
tere Dispofition über fein Eigentum verfhafft wird, indem er das Gigenthun dan 
tragen, Pfandrechte davon beftellen kann durch ein fehr einfaches Geſchäft ker Intı 
reip. Gefiion des Lagerſcheins. Er erlangt hierdurch nicht blos den Gewinn, welden Gi 
des Geſchäftsgangs gewährt durch Erſparniß von Zeit und Koſten, fonbern ein weit 
mittelbarer Vortheil wird für ihn dadurch erzielt, daß er die Waaren zu benupen in de 
gefegt wird, um feinen Credit zu erweitern. Er kann diefelben verwenden, um Greti 
abzufhließen, indem er auf die Lagerſcheine, als Dedungsmittel gegeben, viel leicht 
darlehne erlangt als gegen Verpfändung der Waaren felbfl. Denn einmal gemährtt 
berichaft des Vapiers, dur Indoffament erlangt, vollfommene Sicherheit gegen all 
Anſprüche, die nicht auf der Urkunde ſelbſt verzeichnet ſtehen, ſodann aber ſichert die A 
rung der Waaren im Depot den Inhaber des Lagerfcheind ſowol gegen Verluſt der 
durd Vernachläſſigung ald dur fraudulofe Geſchäfte des ECigenthümers, gegen bie 
beften und umfaflendften Geſetze fonft nicht zu fhügen vermögen, weil, wenn die Not 
fogar von unehrlichen Schuldnern alle andern Rückſichten als die ver Selbfterhaltun, 
gejegt werben. R. I. Burda: 

Statiftil. I. Begriff. „Es gibt‘, fagt Rümelin!), „bisjetzt zweiundſechzig v 
Erflärungen über den Begriff der Statiftif, und die unferige wäre die breiundfedzigf 
Unrecht hat man dieſe vielfeitige Deutung bed Begriffs Statiftif als einen Mangel er 
Die näniliche Schwierigkeit kehrt wieder bei den meiften Wiffenfchaften, welche ven we 
men unferer Erkenntniß von Staat und Geſellſchaft füllen; wie viele Definitionen ı 
von Staat, von Geſellſchaft ließen ſich nicht aufzählen, wie uneinig ift man nicht über? 
ſchaft und Abgrenzung diefer Begriffe! Vielmehr Fönnte die Statiftif ich rühmen, daß 
tigfeiten über ihre Aufgabe und Stellung in Syſtem der Wiflenfchaften für Wohl: 
der Menfchheit ziemlich invifferent geblieben find, während die Verſchiedenheit ver 9 
jener Begriffe weitreichenve praftiiche Folgen gehabt hat. Lberhaupt aber fann un 
Wiſſenſchaft fich nicht an fertige Definitionen und ein traditionelles Schema anflamm 
ihr Schaden bringt und die Fortſchritte ver wiffenfchaftlihen Erfenntnig hemmt, i 
Streit um Worte, aber in den Auffeimen neuer Anfihten, in dem unabläjfigen ! 
nach genauerer Beſtimmung der Begriffe befteht gerade das Leben ver Wiſſenſchaft. 
feinen unangefochtenen Beſitz und feine Verjährung, und wer um biefer Flüſſigkeit 
fultate willen an ihr verzweifelt, ift Fein echter Jünger ver Wiffenfchaft. 

Wir wollen indeß nicht leugnen, daß in jenem Streit über Weſen und Begriff de 
viel unnüge Spigfindigfeit aufgewendet worden iſt. Entkleidet man aber die Frage! 
werks, fo ftehen fi nicht mehr ald zwei Grundrichtungen gegenüber, von denen bie ei 
man die formale oder methodologijche nennen fünnte, ſtillſchweigend oder bewußt verf 
Praris unferer Tage zu Grunde liegt, während die entgegenftebende Auffaflungswei 
man die materielle nennen Zönnte, vorwiegend von beutfchen Univerſitätslehrern ge 
Ginverflanden find beide Auffaflungen infofern,, als beide die Beobachtung, Gonftat 
Bearbeitung von Thatfadhen der Statiftif ald Dperationdgebiet anmeifen , einverfl 
auch infofern, als fie die Statiftif befchräufen auf Thatſachen, welche eine Beziehung 
tifche Intereffen des Menfhen und ver menſchlichen Gefellichaft haben. Auch in blei 
ſchem Interefie beobachten wir die Erſcheinungen, bie ji unfern Sinnen darbieter 
einen gewiffen Punkt mag das Verfahren, welches wir dabei einſchlagen, vondem Weg 
man bei ſtatiſtiſchen Unterſuchungen verfolgt, kaum unterfchieven fein, aber von einer 
fhen, von einer chemiſchen, ja von einer anatomifchen oder phyftologifhen Statiftif 
niemand eingefallen zu reden. Dagegen gibt es allerdings nidyt nur eine politiſche 
auch z. B. eine mebicinifhe Stariftif; ſtatiſtiſche Mufterwerfe?) ziehen Zweige der 
Naturbeihreibung , Bodengeftaltung, Klima u. dgl., in ausgedehnten Maße in ihre 
warum diefe, da doch auch Medicin und Geographie theoretifche Naturmwiffenfchaften j 
Schlüffel zur Löfung gibt und Neumann?) an die Sand, wenn er die Medicin ei 

1) Tübinger Zeitfchrift für Staatswiſſenſchaft (Jahrg. 1863), ©. 695. 
2) 3.2. bie Statistique generale de la Belgique, periode decennale 1841 —1& 
—ã vielem Werk bat I. E. Horn herausgegeben (Statiſtiſches Gemälde des Königreid 

eſſau 
3) Zur medictiniſchen Statiſtik des preußiſchen Staats (Berlin 1849), S. 3 fg. 
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nfchaft nennt. In der That find Geſundheit und Kranfheit praktifche Interefien jedes Ein- 
1; fchreiten wir fodann vom Einzelnen fort zu ven gefellfchaftlihen Lebenskreiſen, fo be- 
n wir, daß alle dieje gefelligen Verbände, insbefondere Familie, Gemeinde und Staat, 
geiftigen Gehalts, doch aber zugleich au) von Natur find. In dieſem Sinne haben Bobi- 
und Monteöquieu die aus der phyfifhen Natur ſtammenden Einflüffe auf die menſchliche 
lſchaft unterfudt; K. S. Zaharia Hat einen eigenen Zweig der Staatöwiffenichaft, die 
tiſche Naturlehre”, daraus geftaltet. Es gibt fomit zahlreiche Berüihrungspunfte zwiſchen 
rwillenihaft und Geſellſchaftswiſſenſchaft?); die gleihe Beobachtung, welde ver Natur: 
ex in rein tbeoretifchem Erkenntnißdrang durchführt, bietet dem Staatsmann Stoff für 
Wiffenfhaft, und er wird fie eine ftatiftifche Thatſache nennen, wenn er fie in diefem 
‚alintereffe beobachtet und ermittelt hat. Gerade auf dieſen Boden, wo Naturwiſſenſchaft 
Befellfchaftswiffenfhaft ſich berühren, ftellt fi die Statiftif, und darauf beruht die allge: 
Beachtung, welde fie in unferer ver eracten Forſchung zugewendeten Zeit gefunden hat. 
wo immer Statiftif getrieben wird, da meiß ſich der Bearbeiter in näherer ober entfernterer 
bung zu praktiſchen menſchlichen Intereffen; die Geſellſchaftswiſſenſchaft und ihre Zwecke 
ver Mittelpunft der Statiftif, und wo Statiftif und Naturforſchung in demſelben Gegen: 
: zufanımentreffen, ifl dad unterjcheidende Merkmal die Tendenz, in welcher fie die Unter: 
ag angreifen. 
sehen wir aber ab von dieſer alljeitig ugeftandenen Verwandtſchaft zwifchen der ftatiftifchen 
ſuchungsweiſe und derjenigen der Naturforfhung, und von der mol ebenfo unbeftrittenen 
ſcheidung zwiſchen Statiftif und Naturwiffenihaft, womit dem ſchlichten Verſtande die 
Frage ſchon hinreichend gelöft ſcheinen möchte, fo fcheiden fi) von neuem die Wege. Schon 
er Etymologie des Worts Statiftif hat man Waffen geſucht für vie fi) gegenüberftehenven 
ten. Leitet man dad Wort ab von Status, fo fann das „Zuftand‘ oder „Staat“ bedeu⸗ 
us Status hat man, wie ed fcheint, zuerft in 16. Jahrhundert Statista und Statisticus ge- 
in der Bereutung „Staatsmann“5), aber allerdings Schon mit der Nebenfarbe, daß der 
smann ein Kenner der Zuftände feiner Zeit und feined Landes fein müfle.C) In der 
ologie werden wir fomit kaum dad Licht entveden, welches den wiſſenſchaftlichen Sinn des 
8 Statiftif erhellen fol. Gewiß aber ift fo viel, daß unter ver Benennung „Statiſtik“ 
euer, insbejondere vom alademifhen Katheder aus anerfannter und gepflegter Zweig der 
hen Fachbildung erft in Curs fam durch den Göttinger Gottfried Achenwall, den Lehrer 
zer's, und Achenwall wie Schlöger haben ſich fofort über Die Stellung erklärt, welche fie ber 
ngebürgerten Wiffenfchaft anwieſen. Göttingen, begünftigt durch Die Freiheit, welche die 
hen George gewährten, war damals die hohe Schule deutſcher und auswärtiger Staat: 
er, und dem akademiſchen Lehrer mußte jich bald der Mangel aufprängen, daß der inter: 
in den theoretifchen Staatswiſſenſchaften, in Bhilofophie und Geſchichte eine wejentliche 
offen ließ, nämlich eben jene für den Staatsmann unentbehrliche Bekanntſchaft mit den im 
nd Auslande beſtehenden gegenwärtigen Zuftänden. Diefe war das, was Achenwall feit 
unter der Benennung „Statiftif” lehrte.) Er definirte die Statiftif als „ven Inbegriff der 
hen Staatsmerkwürdigkeiten eines Reichs oder einer Republik““, und an feine Auffaffungs: 

ſchloß ſich Schloͤzer's geiftreihes Wort: „Geſchichte ift fortlaufende Statiftif, Statiftif ift 
sende Geſchichte“. Geſchichte, das ift bei dieſem Ausspruch nicht zu vergeffen, war damals 
ließlich politifche Geſchichte; was ein Spittlerinfeiner „Befhichteder europäiihen Staaten” 
roceß feined Werbend ſchilderte, dad war, in die Breite ded gegenwärtigen Dafeind darge: 
Statiſtik im Schlözer’fchen Sinne. Aber was ift eine „Staatsmerkwürdigkeit“? ine, 

ı Bir bemerfen ein für allemal, daß wir diefes Wort im weiteften Sinne, d. h. als die Staats: und 
wiſſenſchaft unter fich begreifend, anwenden, ohne damit hier in den fyftematifchen Streit über bie 
Micgaft’' irgendwie interveniren zu wollen. In England und Frankreich ift diefer Gebrauch des 
s ihon länger eingebürgert. 
) „Ihr feid ein Statift, der das Intereſſe der Staaten verſteht.“ Philander von Sittewald (1649). 
) 3m Sabre 1672 erfchien, von Helenus Politanus verfaßt, ein Microscopicum stalisticum, quo 
s Jmperii R. G. repraesentantur. j 
) Den Namen ‚Vater der Statiftif” verdient er allerdings infofern nicht, als man Statiftif zu allen 
I getrieben hat. Auch wird angeführt, daß fchon 1725 M. Schmeigel in Jena ein Collegium 
teum gelefen habe. Es gibt auch in wiffenichaftlichen Dingen feine generatio aequivoca, [ons 
eder iſt Sproß einer ganzen Reihe von Erzeugern. 

Yatss2erifon. XIII. 47 
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melde im Staate vorkommt, oder eine, welche für ven Staat Bedeutung bat, oder ei 
vom Staat erzeugtwird? „Vieles“, antwortet Schlözer, „ift Staatömerfwürvigfeit, wa 
Haufe nicht dafür erkennt, ald die Summe der Schweine in einem Lande, der Anfang! 
trinfend auf den Dörfern u. |. w., und vieleß iſt ed nicht, was der große Haufe dafü 
Statiftifer in der Kindheit dafür halten mußten, z. B. fehr oft die Ritterorven, di 
u. ſ. w.; aus der großen Menge von Merkwürdigkeiten, welche dieſem oder jenem vor 
keit fein mögen, wird der Staatögelehrte, der ausübende ſowol als der Theoretiter, 
bervorfuchen, welche einen augenfcheinlichen oder verftedkten, größern oder mindern & 
das Wohl des Staats haben.” Diefe Antwort bezeichnete treffend das Bedürfniß, aı 
die Wiffenfchaft der Statiftif hervorgegangen war, gab aber ihrem Gegenſtande kei 
Begrenzung. Ie tiefer das Auge des Staatsmannes eindringt in die innerften Falten 
lebend, um fo mehr werden auch Dinge Interefle für ihn gewinnen, melde dem Alte 
völlig gleihgültig vorfommen;; in gleihem Maße wird audy jener an die Statiftik wei 
Anforderungen machen. Deffenungeadhtet ift Schlözer auf feinem Gebiet feines Forſche 
eine anerkannte Autorität geblieben als in feiner ftatiftifchen Theorie, umd wenn ma 
Reihe von Theoretikern überblickt, welche ihm gefolgt find, fo ift man, bei aller Anerl 
Scharffinns, welchen z. B. Butte u. a. entfaltet haben ®), verſucht zu jagen, daß ihr 
nur die fubjectiven Reflexe des Schlagworts find, welches Schlözer hingeworfen. ( 
Eintheilung der Statiftif iſt im weſentlichen beibehalten worven. ‚Das Wejen 
Staat‘, jagt er, „drückt ſich vollkommen aus durch die Formel: Vires unitae agun 
I. Vires, Grundmacht, d. h. 1) Menſchen, 2) Land, 3) Broducte, 4) circulirendes Geld; 
Art wie biefe Kräfte geeinigt find, Regierungsform, Staatöverfaflung ; II. Agunt, ( 
der Regierung und ihrer Geſchäfte, Staatöverwaltung.” Die neueften deutjchen ? 
Ballati und IondE?), haben ald neuen Haupttheil ver Statiftil vie Gultur eingejchob 
übrigen Abtbeilungen nur etwas andere Pläge angewieſen, ſodaß fie folgenve Eint 
halten: I. Grundmacht des Staatd: 1) Grund und Boden, 2) Bevölferung; II. On 
1) Berfaflung, 2) Verwaltung; IH. Gultur: 1) materielle, 2) geiftige. 

Schloͤzer's Statiftik hatte drei Vorausſetzungen, welche ji allerdings nicht leichtri 
ließen: Schlözer's Wiffen, Schlözer's Geift und Schlözer's freien Sinn. Als ſie 
wurde und diefe drei individuellen Boraudfegungen abftreifte, ma8 blieb übrig? Ei 
lung von mehr oder weniger Eurzweiligen Guriofitäten, ein zufammenbanglofes Rei 
von Thatſachen und Notizen, allerdings ein „Querdurchſchnitt des Stromes‘ (Rof 
wenn ein Querdurchſchnitt möglich fein fol, fo verfteht ſich ver Verzicht auf Die ſpecij 
ſchaft pe8 Stromes, das Strömen, von felbft. Was Buffon für die Naturgeſchichte, w 
für die Statiftif; wer jih nah Schlözer mit dem Zufanımenftellen und Befchreiben 
fhaftlihen Thatſachen befaßte, ohne das Gejammtgebiet ver Staatswiſſenſchaft zu 
und ohne in der Geſchichte zu Haufe zu fein, trieb ein ebenjo ledernes Handwerl 
Naturgefhichte die Nachtreter, auf welche Buffon’3 Geiſt keine Funken gemorfen £ 
Zufammenführen und Darftellen von Material zu einer bloßen Beſchreibung ift to 
famfeit, nicht Wiffenihaft. Was folhen Stoff Werth und Bedeutung verleihen kar 
geſehen vom „Esprit des DBearbeiterd, erft die Benugung zu wahrhaft wife 
Zwecken, und dieſe finden fih, wenn von Statiftif Die Nebe ift, in den rationalen G 
wiffenfhaften. Soll vollends eine Beihreibung eines „als Jeßtzeit firirten Mon 

8) Butte (1808) definirt die Statiftif als „die wiffenfchaftliche Darftellung derjenigen ! 
welchen die Wirflichfeit der Realifation des Staatszwecks gegebener Staaten in einem 
firirten Moment gründlich erfannt wird — Schlözer'ſcher Leib und Butte’fche Crinoli 
haben glüdlich herausgefunden, dag Schlözer von ftillfiehender „Chronologie“ oder gar 
gnoſie“ (ftatt Geſchichte) Hätte fprechen follen — in welchem Fall er eben flatt eines geiftrei 
eine Trivialität gefagt haben würde. Es iſt die alte Gefchichte von ben Königen und Kaͤrrn 

9) Fallati, @inleitung in die Wiffenfchaft der Statiftif (Tübingen 1843). Jonaͤk, Ten 
tiftif in Grundzügen (Wien 1856). R. von Mohl hat in feiner Gefchichte und Literatur | 
wifienfchaften, II, 658 fg., beide, und nicht minder Stein, deffen Theorie gar nicht in dieſen 
bang gehört, obwol Jonäf aus feiner Schule ſtammt, auf eine ungerechte Weife verurtbeilt 
mehr flört, als Mohl felbft in feinen Begriffen über Statiſtik ein bedenkliches, allerdings ı 
wohl aber unwiſſenſchaftliches Schwanfen zeigt; man vergleiche z. B., wie er in feiner @ 
©. 733 die Statiftif auf das Liefern bloßer —2*8 beſchraͤnkt und ihre bie Fähigkeit zu ben 
dung abfpricht, während er ihr wenige Zeilen zuvor bas „Erklaͤren der beſtehenden Zufänl 
Geſchichte und Literatur, ©.668 „vie Angabe ver Srünte und der Geſetze“ derſelben) zur Auf⸗ 
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alen Zuſtand eines Volks als ein Ganzes, als den Ausdruck feines Charakters und feiner 
enthümlichkeit ſchildern, fo muß fie fo gut wie ein Geſchichtswerk eine künſtleriſche Leiſtung 
„geboren aus dem Geifte, der auch den Gegenſtand gezeugt hat; zu einen: ſolchen Bild liefert 
Statiſtik nichts als die äußern Umriffe, und e8 muß das gejchichtliche Wiffen hinzufommen, um 
Beftimmte Färbung wiederzugeben , in welder jedes einzelne Moment zu Tage tritt, ed muß 
volle Verſtändniß der organifhen Zufammenhänge in der menfchlichen Gefellihaft und 

Derſewirtung der in ihr wirkenden Kräfte aus den theoretiſchen Wiſſenſchaften gewon⸗ 
ein. 
Was erfordert war, um die Exiſtenz der Statiſtik als eines felbftändigen Zweigs der Geſell⸗ 
ftswiſſenſchaft zu rettew, hat unter ven neuern Theoretifern befonders Ballati, und nach ihm 
dk, richtig hervorgehoben. Führt die ftatiftifche Ermittelung von Thatſachen zu Ergebniffen, 
be nur im Syſtem der übrigen Befellihaftswiffenichaften jich zu einem Ganzen ordnen, fo hat 
Statiftif ihren Sig ufurpirt, und der Berbadht, daß das mirflich fo fei, liegt um fo näher, als 
n niemand zweifelt, daß die Tendenz der Unterſuchung, alfo die Unterordnung derfelben 
r den der Geſellſchaftswiſſenſchaft angehööͤrenden Zweck, ein unterſcheidendes Merkmal 
tifcher Arbeiten ausmache. Fallati nun fuchte die Selbftändigfeit der Statiftif vadurd zu 
a, daß er die abftracte oder Zahlen-Statiflif ald bloße Borausjegung des eigentlichen Sy: 
der Statiſtik, der, Architeftonik ded gegenwärtigen Staats“ behandelt 19), „obwol die Be- 
'theite bed Syſtems der Statiſtik“, fagt er, „theild vem Schema von Naturwiſſenſchaften, 
ntlich der Geographie, theild und mehr noch der Staatöphilofophie und dem philofophiichen 
| der Staatöwiffenfchaften eutlehnt find, fo ift doch das Syſtem der Statiftif ihr mahre® 
athum, ihrem engern theoretiſchen Kreiſe angehörig, indem jene Beftandtheile vom Geſichto⸗ 
ke des ftaatlihen Zuftanded aus im einzelnen gefaßt und im ganzen georbnet werben.” 
ik ſodann bezeichnet ald Aufgabe der Statiftif die Darftelung nicht nur der Zuflände im 
⁊ der Menſchheit, Tondern auch des Gaufalitätöverhältniffes (der Veränderungen) diefer 
ünde, fowie ihrer Regelmäßigfeit und Gefegmäßigkeit. Gegen Fallati ftreitet Stein 1), 
ı er auf die Frage, welches die Ordnung der flatiftiichen Nefultate oder dad Syſtem ber 
äiſtik fei, die radicale Antwort gibt: „Die Statiftik hat dad Bedürfniß des Syſtems, fie hat 
Soraußfegung des Syſtems, aber fie felber hat kein Syſtem; ohne vie fyftematifche Wiffen- 
be ift fie Haltlo8 und halb; alle Unklarheit über Weſen und Inhalt ver Statiftif ftammt 
x, daß man in ihr dad Syftem, in ver Sache ihre Vorausfegung hat finden wollen.” Gegen 
ik darf man das Zeugniß der Naturforſchung anrufen, melde in der Unterfuhungsmeife, 
on der Geſellſchaftswiſſenſchaft als die fkatiftifche bezeichnet wird, längſt heimifch ift: „auch 
r allereinfachften Ordnung der Erſcheinungen“, bemerft darüber fehr richtig A. Comte 72), 
eine wahrhafte Beobachtung nur möglich, wenn fie von Anfang an dirigirt und ſchließlich 
atet wird durch irgendeine Theorie.‘ ever praktiſche Statiftifer weiß, daß eine flatiftifche 
"bung, deren Leiter vie Zwecke der Unterfuchung nicht vollkommen beherrſcht, Pfuſchwerk 
t, mag fie auch in noch fo lururids ausgeftatteten Tabellen niedergelegt werben ; aus der 
fdaftswifienfchaft famnıt vie Kormulirung der Fragen, melde man an die Statiftif ri: 

In die Gefellfchaftöwiffenfchaft werben Die Antworten einregiftrirt, welche vie flatiftifche Beob⸗ 
ing ertheilt. Alles, was die ſtatiſtiſche Unterſuchung über das an ſich völlig werthlofe Ermit- 
und Eonftatiren empirischer Thatfachen hinaushebt, entlehnt fie, jei ed von der Mathematik, 
ed von der Geſellſchaftswiſſenſchaft 12), was bleibt alfo der Statiftif noch von ihrer angeb⸗ 

10) In ähnlicher Weife fcheiden Knies (Die Statiftif als ſelbſtändige Wiffenfchaft, Kaſſel 1850) und 
lin, a. a. O., die Statiflif aus von der Stante: und Volkskunde im Schloözer'ſchen Sinne bes 
7 treten alfo, infomweit es bie Statiftif betrifft, auf Seite der fogenannten mathematifchen Ans 

er. 
I) Syſtem der Staatswiflenfchaft (1852), I, 81 fg. Daß die ——— der Urſachen innerhalb 
ereichs der Statiſtik falle, gibt Stein übrigens zu, ſowie er auch (S. 73 fg.) bie Beichreibung, in 
änftlerifhin Sinne eines das Berippe von Zahl und Maß erfüllenden Bildes, noch eine ſtatiſtiſche 
. womit ſich die Cinräumung, daß das Aufnehmen der Beichreibung Gefahr bringe, weil file „das 
liche, an fich unbegrenzte Element in das fcharf begrenzte Gebiet des gegebenen Zuſtandes hinein: 
“, fchlecht genug verträgt. 
®) Philosophie positive (zweite Auflage), IV, 300. nn . 
3) Bon ber Mathematik insbefondere auch die Grundſaͤtze ber Baheieinlichfeiterechnung, deren. 
zudbung auf foriale Fragen mit befonderer Meifterfchaft von Quetelet bearbeitet worden ift (1835). 
meißen Nusen hat hieraus die Bevollerungswiſſenſchaft (von Bernoulli 1 Zopulationiſit. 

« 
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lichen Selbſtändigkeit? Damit, daß man die Statiſtik als, Zuſtandswiſſenſchaft“ vefnirtm 
an dem Begriff, Zuſtand“ herumdeutelt, iſt nichts gebeſſert; die Statiſtik der Bevollerunztben 
gung 3.3. bat ihre Bedeutung dadurch, daß ſie bie in ber Zeit fortlaufende Reihenfolge pink: 
fcheinungen, nicht nur ihren einmaligen „Zuſtand' nachweiſt, und abgefehen von dieſer faifkm 
Beſchränkung auf das Gegenwärtige oder dad als gegenwärtig Angenommene, if ja Zumen 
Eigenſchaft jenes beliebigen Objects: gerade daran aber, dieſes Object für Die Etatifkf zu eis: 
men, jind die biöherigen Bemühungen gefcheitert, und dieneuern Theorien haben eh cbenjewag 
vermodt. Statiftif ift daher nichts mehr ald die Methodologie einervon den Naturwiffeuiteig 
auf die Geſellſchaftswiſſenſchaft übertragenen Erforſchungsweiſe; ſie ift, wie Engelihunfirel 
das Inſtrument der inductiven Forſchung. Ihre Stellung im wiſſenſchaftlichen Sofien ht 
Logik, und e8 gereicht der deutſchen Philofophie nicht zum Ruhm, daß fie in der philoiepkige 
Erörterung der inductiven Methode, insbeſondere in Betreff ihrer Anwendung auf die Onk 
ſchaftswiſſenſchaft, hinter den von ihr über die Achfel angejehenen Franzoſen und Gnglinen 

zurüdgeblieben ift. Schon Comte hat in feiner „Philosophie positive‘ bie aufbie „losiele®%b 
anwendbare Methode der Beobachtung ausführlich erörtert 18); neuerdings ift es in aud 
neter Weife von I. Stuart Mil in feinem „Syſtem der Logik“ 19) geſchehen. 

Mit diefen Eritiihen Bemerkungen flehen wir bereitö inmitten der zweiten Grunbri 
auf welche wir im Bingang binwiefen. Den Gegenſatz derſelben gegen bie biäher beit 
Auffaffung der deutſchen Staatögelehrten Haben zunächft vie Mathematiker, vor allen One 
zur Geltung gebradt. Es mar nit das politiihe Intereile, welches fie zur Bearbeiuf 
Statiftif antrieb, ſondern theild das Beftreben, die Allgemeingültigfeit des mathematiſtec 
weiſes auch auf dieſem Gebiet darzuthun, theils ſuchte man die von der Schule der Encoller 
überlieferte materialiftiiche Weltanfhauung zu flügen, indem man die aud der Statifil ke 
gehende, dem handelnden Individuum unbemußte äußere Gejegmäßigfeit feiner Hanblunge 
die Lehre von der Willendfreiheit ins Feld führte. Gingen doch Poiffon und Arago, i 
dorcet's Fußſtapfen tretend, jo weit, die Zuverläfligkeit richterliher Urteile nad ven Regh 
Wahrſcheinlichkeitsrechnung beſtimmen zu wollen. 17) Quetelet jelbft hat fich von folden! 
treibungen fern gehalten. Er befinirt die Statiftif ald die Wiſſenſchaft, welche die Gel 
Aufeinanderfolgend der geſellſchaftlichen Thatſachen aus analogen Zahlenreihen ableiten 
Dufau (1840) unterſcheidet fih von diefer Auffaflung faun in etwas mehr ale in im 
prüden; Moreau de Jonnes (1847) vermeidet ed, von flatiftiihen „Geſetzen“ zu reden, 

nennt bie Statiftif die Wiſſenſchaft der in Zahlen ausgedrückten gefellfchaftlichen Tharfede. 
Auf pie Shflematif, melde der Geſellſchaftswiſſenſchaft als folder zu geben wäre, gehe 
Schriftſteller nicht naher ein; fie ziehen alles herein, iva8 eine Darftelung in Zahlenaußt 
zuläßt, und begnügen ji, wenn jie die Materien ftatiftifcher Unterfuchungen durchgeher 
einer außerliden Anordnung der Gegenſtände. In Einem Punkte flinnmen fie alle überein 
nämlich, daß die Sprache der Statiftif die Zahl ift, und ſie weiſen demgemäß alles, was ll 
dieſe Form gebradt und zum Gegenſtande ver Rechnung gemacht werben kann, aus den! 
der Statiftif aus; weniger einig find fie über die Fragen, ob die Statiſtik als ſolche ui 
Beobachtung auch Urjaden und Geſetze abzuleiten im Stande fei, ob fie überhaupt ein ihre 
thümliches Gebiet objectiver Erkenntniß befige und nicht vielmehr die Theorie der Star 
eine methodologiiche Anweilung zur Ausführung flatiftifher Unterfuchungen jich zu beſch 
habe. 19) Wenn wir oben biefe zweite Grundrichtung ald die formale oder methei 
— — — — — — — 

getauft und in jüngfter Zeit 1861 von Wappäus in muſtergültiger Weiſe dargeſtellt) gezogen: I 
nicht als ein Zweig ber Statiſtik, fondern, wie ſchon von Plato und Ariftoteles geicheben F 
Beſtandtheil der Geſellſchaftswiſſenſchaft zu betrachten, und zwar geben wir der @intheilung Ein 
die Bopulationiftif als einen felbfländigen Zweig der Geſellſchaftswiſſenſchaft betrachtet, ra Gr Wi 
derjenigen Roſcher's, welcher ſie im Syſtem der Nationaldöfonomie unterbringt. | 

14) Bd. IV, ©. 294 1B: Diefer Band it 1838 gefchrieben. 
15) Überfegt von Schiel (goeite Auflage, BraunfXmweig 1863), insbefondere Buch VI. And ia" 

populären Handbuch der Logik (W. Gilbart, Logic for the million, fünfte Auflage, Londen 16) 
ih ©. 334 fg. ein Abfchnitt „über die Anwendung ber logifchen Kunft auf bie —*8 

16) A. Quetelet iſt Director der Sternwarte in Brüffel; feine wichtigſten Schriften über BP 
find: Sur l!homme et du developpement de ses facultes (1835) ; Lettres sur la theorie des 
babilites (1843); Du systeme social (1848). 

17) Wild, Bolitifche Rechnungswifienfchaft (München 1862), ©. 64. 
18) Ahnlich Cherbüliez, in der Zeitfchrift für ſchweizeriſche Statiſtik (Jahrg. 1864), Ar. 1, € 
19) Bir dürfen wol auch Engel (früher Uoricher des fachfifchen, jept des preußifchen CB fd 2 
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kterifirten, fo geſchah es deshalb, weil und das Aufgeben jedes materialen Inhalts ver 
ſtik als Die einfache Conſequenz der aufgeftellten Borausfegung erſcheint, daß die flatiftifche 
ſuchung fi durch Anwendung der Zahl kennzeichne, und weil wir es für unmoͤglich Halten, 
gftem der Geſellſchaftswiſſenſchaft diejenigen Materien unter einen gemeinfamen Gattungs- 
T zu bringen, welche diefer Unterſuchungsweiſe zugänglich find. Daß diefe formale Richtung 
den praktiſchen Statiflifern unferer Zeit die herrſchende geworben ift, war für die Pflege 

tatiſtik von entſchiedenem Nugen. Gerade eine ſolche Auffaffung, welche nicht von vornherein 
Yperationdgebiet der Statiftif auf beflimmte Gegenſtände einfhränfte, führte dazu, daß die 
iſche Unterſuchung auffragen anwendbar erfunden und wirklich angewendet wurde, welde 
auf rein rationalem Wege erörtert zu werben pflegten, ja daß man im Verlauf ftatiftifcher 

»ſuchungen erft auf Probleme aufmerffam wurde, deren Löfung eine wirkliche Bereicherung 
eſellſchaftswiſſenſchaft in ſich Schloß (fo auf populationiftifchem Gebiet). 
Ran ftöpt ſich an der einfeitigen Betonung des Zahlenausdrucks als der ftatiftifchen Sprache. 
ed füllt und nicht ein behaupten zu wollen, daß in der Zahl ver ganze Inhalt ver That: 
mausgeſprochen fei, mit welchen die Statiftik ſich befchäftigt. Das blos Individuelle kann 
Begenftand der Statiftif fein; ihr Erſtes und Nächſtes Ift das Zufammenflellen einer 
un Anzahl von gleihartigen Thatſachen, und je [härfer die aus wiſſenſchaftlicher Erfenntnip 
wed3 der Unterſuchung hervorgehende Unterſcheidung des Gleihartigen und Ungleichen, 
‚m fo folidverer Grundlage fteht die ftatiftifche Arbeit. Die Statiftik Hat ed fomit nicht mit 
acten Zahlen zu thun, fondern die Zahlen erhalten ihre Bedeutung durch die Thatfachen, 
e von der Statiftif ald qualitativ gleichartige vorausgefegt find, und melde ebendeshalb 
roh ihrer Quantität nach beſtimmt zu werben brauchen, ſodaß alfo die Zahl nicht nur der 
zendſte und verftännlichfle, ſondern der einzig richtige Ausdruck für Diefe Mehrzahl ver 
lität nach nicht unterſchiedener Thatfadhen iſt. So fpricht der Mechanifer das Maß ver be- 
iden Kraft, ver Chemiker die Atomgewichte feiner Elemente auch in Zahlen au; nur durch 
ı Hülfsmittel des Zählens und Meſſens ift exacte Forſchung überhaupt möglid, auf dem 
der Geſellſchaftswiſſenſchaft ſowol wie auf demjenigen der Naturwiffenichaft.2%) Aller: 
3 bleibt die Statiftif nicht ſtehen bei dem bloßen Conftatiren gleichzeitig vorhandener gleich⸗ 
er Thatſachen, obwol auch ſchon dies allein, indem ed und z. B. die Gliederung einer Be- 
rung nad Gefchleht, Samilienftand, Religion, Erwerböftänden u. dgl. darlegt, einen 
ändigen Werth haben fann. Die Statiflif findet überdies, indem fie ihre Beobachtung auf 
ſiedene Seiten ausbehnt (3. B. von Jahr zu Jahr die Geborenen, die Geftorbenen, bie Ein: 
Ausgewanderten zählt), vielleicht fhon darin eine geriffe Negelmäßigfeit, noch mehr, wenn 
in Gaufalitätöverhältnig zmifchen Reihen verſchiedener Thatſachen vorausfegend, dieſen 
mmenhang durd Ziehung von Proportionen zu erproben fudt. So 3.8. halten wir es 
vahrfcheinlidh, daß hohe Betreidepreife einen nadhtheiligen Einflug auf dad Wachsthum ver 
ilkerung haben, oder daß Volksbildung Verminderung ver Verbrechen nad fi) ziehen müffe; 
k wir wiflen, daß theoretifche Schlüffe fubjertiven Irrthümern unterworfen find, und fuchen 
n Irrthum zu vermeiden und zu berichtigen, indem wir unfere Schlüffe ald Hypotheſen be: 

ten und beobachten, ob die voraudgefegten innern Beziehungen in der Welt der äußern 
jeinungen fi wirklich herauäftellen. Alles, was an diefer Arbeit ſpecifiſch ftatiftifch ifl, 
ft an die Zahl an, aber die Vergötterung der Zahl weiſen wir dadurch ab, daß wir Die Ab⸗ 

igkeit der Statiftil von ver Geſellſchaftswiſſenſchaft zugeftehen. 21) Statiſtiſche Spielereien 

au), zu den Anhängern diefer Schule rechnen. In einem befannten Aufſatz über Bevölferunge: 
if (Saͤchſiſche hatififihe Zeitichrift, Jahrg. 1855, ©. 141) erklärt er fich wenigftens im fpeciellen 

ick anf diefen Zweig ber Statifif für die von Guillard in feinem geiftreichen Buche über Demo: 

ie (1855) aufgefiellte Definition, daß darunter die nad) Zahl und Map beflimmte Kenntniß der 

hen, geifligen und fittlichen Befchaffenheit der Bevölkerung zu verflehen fei. 
J) „Im politifchen Haushalt wie bei Exrforfchungen von Naturerfcheinungen find die Zahlen immer 
Intfcheibende; fie find die letzten unerbittlichen Richter in den vielbeftrittenen Verhältniflen der 

towirthſchaft.“ Alexander von Humboldt. Bu 

1) Mit Recht fpricht daher Fallati, a. a. D., $. 53, der „abfiracten” Statiftif die Befähigung ab, 
Geſetze“ der Erfcheinung darzulegen; fle gibt, fagt er, nur zufländliche Einheiten, welche, je res 
üßiger fle find, deſto eher Ausdrud von innern Befegen fein mögen. Die zhatjace 3. B., daß auf 
aͤnnliche 20 weibliche Geburten kommen, ſteht faft überall feſt, aber erklärt if fie bisjegt nicht hin⸗ 

md; die von Hofader und Sabler gegebene Erklärung wenigftens, daß die Urſache davon das durch⸗ 
Klich höhere Alter der Männer bei der Verheirathung fei, wird von competenter Seite (Profefior 
lau) beftritten. 
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find damit nachdrücklicher verurtheilt, als wenn man ihnen den Werth eines Beitrags zur Shil 
derung eined gegebenen Zuftandes zugefteht. Daß übrigens dieſe fogenannte mathemsiik 
Anfiht dem akademiſchen Katheder die Berechtigung nicht beftreitet, Staatskunde ald eine beim: 
dere Disciplin zu behandeln und daß flatiftiiche Material hierzu als Hülfsmittel, gleihfen u 
das Knochengerüſte des ganzen Baued zu benugen, brauchen wir kaum beizufügen, und 
einleuchtend, daB auch die conftitutionellen Einrichtungen eine Staats, ſowie feine adminiſttuin 
und Juftiggefeßgebung mit in bie Staatöfunde gehören. Aber Gegenſtand der Statifitiu 
nicht dieſe Regeln, nad) weldyen die Geſellſchaft fich bewegen ſoll, ſondern die Erfheinunge ib 
Lebens felbft, welche nach diefen Vorſchriften wirklic vor fi gehen; wenn man daher hir 
da die Verzeihnung der pofitiven Gefege und die Angabe ihres Geltungsgebiets ald „Gere 
ſtatiſtik“ bezeichnet, fo ift dieſe Kenntniß vielmehr ein Beftanptheilder pofitiven Rechtörniinigel 
und von ihr dem Statiflifer an die Hand zu geben, wenn er die praftifchen Wirkungen von de 
fegen unterſuchen ſoll. 

Statiſtik iſt uns die Lehre und Kunft der Anwendung ber empirifäen & 
achtung auf Thatſachen, welche das praftifhe Intereffe der menfäl 
Geſellſchaft berühren. 

Ebenſo viel Unklarheit als über den Begriff der Statiſtik herrſcht über denjenigen de 
tifchen Arithmetil. Wenn Stein ??) dieſe letztere definirt ald die Anwendung der Wahrfäg 
keitsrechnung auf die ftutiftifchen Thatſachen, fo gibt er ihr einen weit engern Umkreis, 
Mathematiker zu thun gewohnt find. Allerdings feht die politijche Arithmetik die € 
voraus, indem fie von diefer die Zahlen entninmt, mit welchen fie rechnet, und fo wie vie iR 
ſcheinlichkeitsrechnung bisjegt behanpelt wurde, fällt jie ihrem ganzen Umfang nad in ven 
tifhe Arithmetif; aber abgefehen davon befaßt ſich dieſe Iegtere auch noch mit der Löfung mul 
matifher Probleme der Rechtswiſſenſchaft (3. B. der Berechnung des Interufurium), 
Zinfeszind- und Annuitätenberehnungen u. dgl. m. Dean kann daher Die politifche Ariiiıg 
harakterifiren ald die Anleitung zur Ausführung der innerhalb der Geſellſchaftowi 
vorfommenden Berehnungen, und ed wird von dem Grade mathematifcher Bildung, weige 
Sähriftfteller über politiſche Arithmetik bei feinen Lefern vorausfegen darf, abhängen, w 
den Bereich dieſer Anleitung zu ziehen ift. 

II. Geſchichte der Statiſtik.??) Das Bedürfniß einer objectiv genauen Kenutel 
Berhältniffe und Zuftände im Staat ift fo alt, als das Nachvenfen über ven Staat und Wr 
fepe. Bekannt jind die Volkszählungen von Mofes und David; in dem der perſiſchen Di 
unterworfenen jonifhen Kleinafien ließ der von Darius zum Satrapen eingefehte Artapfe 
die Abgaben auf Grundlage einer Zandesvermeflung und darauf geftüßter Taration ded 
bejigeö erheben; auf einer jehr hohen Stufe fland die Ausbildung der ſtatiſtiſchen Land 
ſchon frühzeitig beiden Ehinefen?*) und, wie und Prescott?°) berichtet hat, im Reich ber pe 
fen Inkas. Gerade große Reihe Eonnten die Statiftif am wenigſten entbehren; indbeh t 
war ed dad Heerweſen und die Binanzverwaltung, welche nur auf diefem Boden in Dr 
gebracht werden Eonnten. In dem in eine Menge Fleiner Gemeinweſen zerfallenven 6 
land ift daher die Statiftif von geringer Bedeutung geweien, obwol z. B. in Athen und di 
Städten Bürgerregifter gehalten und Volkszählungen veranftaltet wurden und die Sie 
feßgebung manche flatiftifche Aufnahme erforderte. Aber auch die ideale Richtung dei 
ſchen Geiſtes ftrebte einer Pflege der Statiftif entgegen , während der nüchterne praftifge © 
der Römer fie ſchon frübzeitig auf den Nugen folder Unterfuhungen hingemwiefen hat.) 
Verfaffung des Servius Tullius z. B. ſetzt einen hohen Grad ftatiftifcher Kenntniß vor 
voraus; Auguftus ließ durch M. Vipfanius Agrippa das Nömifche Reich vermeſſen ı 
Karten varftellen ; eine allgemeine Zählung der Bevölkerung fand unter feiner Herrſchaft 

22). a. O., S. 60; ebenfo Jonaͤk, a. a. O., ©. 147 fı ' 
23) Dgl. befondere Fallati, ©. 108 fg., und Schubert, Flaetelunde, Bd. 1, Abth. 1,6. 16 
24) Nach dem 550 v. Chr. abgefaßten Buche Schuking hat ber Kaifer Du 2042 v. Gk. u 

gemeine flatiftiiche Erhebung über den Zufland des Aderbaues, bie Induſtrie und über die Geneit 
feit einer jeden feiner Provinzen durchgeführt. 

25) Gefchichte Der Eroberung von Peru (£eipzig 1848), I, 42 0: 
26) In der dem Salluft zugefchriebenen zweiten Epiftel an Caͤſar über die römifche Etaatta 

tung lieft man: „Mihi studium fuit adulescentulo rempublicam capessere, atque in ap 
scenda multam magnamque curam habui.... ut rempublicam domi militi 
armis viris opulentia posset, cognitam haberem.‘' Ahnli Cicero de legibus, . 
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ef das Ralionarium oder Breviarium imperii, eine Überfiht der Eee- und Landmacht, der 
anzen u.f.w., anfertigen. Unter den jpätern Kaifern, namentlich feit Konſtantin, bat ſich 
Aufbewahrung der ſtatiſtiſchen Documente zu einem eigenen Zweig der öffentlichen Bermal: 
5 erweitert; dad Scrinium memoriae, welches die Karten, Verzeichniſſe u. f. w. enthielt, 
als der erfle Keim eines Statifliichen Bureau angejeben werden. Gin freilid) mebr unter: 
dnetes Stũck davon, welches mit unjern modernen „Staatshandbüdern” oder Staatskalendern 
tlichkeit hat, Die „Notitia omnium dignitatum administrationumque” iſt und erhalten und 
Böding (1839) herausgegeben. Im Mittelalter haben vorzüglich tie Araber ver Geo— 

‚hie und damit zufammenhängend der Sammlung flatiftiiher Notizen großen Fleiß zuge: 
bet (nıan nennt beſonders El Maſudi, der um die Mitte des 10., und Edriſi, der am Ende 
11. Jahrhunderts lebte, von Spätern Ghalil:Ben-Schahin-el:Dhahiri im 15. Sahrbun: 
. Bei den driftligen Rationen haben die vielfach ineinandergeichlungenen Rechtsverhält⸗ 
an Grund und Boden die Aufnahme von Beichreibungen hervorgerufen, weldye theilmeije 
ſchon auf Ausmefjungen berubten und in fogenannten Urbarien niedergelegtjind. Umfang: 
re Arbeiten diefer Art waren dad „Domesday-book” Wilhelm's des Krobererd (1086), 
‚moventarien des Hohenflaufen Friedrich U. über feine Krongüter auf Sicilien, das durch 
:r Karl IV. aufgenommene Landbuch der Mark Brandenburg und eines Theile von Schle⸗ 
1. ſ. w. Waren diefe Arbeiten noch ausſchließlich auf Die Kenntniß des eigenen Landes 
‚tet, jo erwachte Dagegen in den Benetianern wie vordem bei ven Arabern, infolge ihrer auf 
wrihung des Weltbandeld gerichteten Politif das Intereffe an der Grforihung fremder 
er. Die venetianifhe Diplomatie batte fhon feit 1268 die Inftruction, alles Bemerkens⸗ 

de, was fie in fremden Ländern beobachtete, aufzuzeichnen und einzufenven, und man weiß, 
reihen Schag von geſchichtlichen und ſtatiſtiſchen Aufihluffen die moderne Hiſtoriographie, 
Ranke, in diefen venetianifhen Geſandtſchaftsrelationen gefunden hat.27) Der Römer 
ce&co Sanjovino ſodann kann als derjenige genannt werden, welcher die politifche Statiſtik 
yer Beographie außfonderte; fein 1562 zuerft erſchienenes Werk „Del governo etammini- 
ione di diversi regni et republiche” ſchildert von dieſem Geſichtspunkt aus 20 verichiedene 
e und neuere Staaten.?°) Die in Deutfhland renommirte Kodmographie Sebaftian 
iſter's (1544) und das große franzöfifche Werk von Pierre d'Avity (1621) hielten dagegen 
feft an vem Gefichtspunkt einer Univerſalbeſchreibung, ebenjo die berühmten von Jan van 
geleiteten „‚Respublicae Elzevirianae’” (1624— 1640). Volkszählungen und die feit dem 
Jahrhundert allmählich eingeführten Kirchenbücher lieferten die erfte Grundlage zu popula= 
Hifchen Korfchungen ; Philipp IL. von Spanien begann eine ausführlide Sammlung ftatifti- 
ı Materiald über Spanien anzulegen; in noch weiterm Geſichtskreiſe betrieb Heinrich 6 IV. 
ir Minifter Sully die Herbeiſchaffung ftatiftifcher Brundlagen ver öffentlihen Verwaltung; 
ar es, weldyer ein eigenes Babinet für Staats- und Kriegdangelegenheiten zu errichten beab⸗ 
ste. 

Die Einreihung der Statiftif in dem Sinne, wie ihn fpäter Achenwall beftimmte, in ven 
emiſchen Unterricht beginnt in Deutſchland fon 1660 durch Hermann Gonring, den be: 
ıten Staatsrechtölehrer zu Helmſtädt, obwol dem Namen Statiflif allerdings erft Achenwall 
meinen Eingang verſchaffte. Den jeit diefer Zeit geführten Streit über Theorie und Syfte: 
? der Statiſtik Haben wir bereits in feinen Örundzügen geſchildert: wir begnügen und daher, 
Romente hervorzuheben, welche für die praftifhen Fortſchritte der Statiftif am förderlichſten 
ſen find. 
Statiftifche Erhebungen erfordern meist nicht nur einen bebeutenden Aufwand an Gelb- 
In, fondern bebürfen auch der Stüge der öffentlidhen Autorität, fodag die Bemühungen 
Zelehrten nur wenig Frucht bringen fönnen, wenn nicht der Staat die Pflege der Statiftif 
.e Hand nimmt. Dies geſchah nun hauptfächlich durch die Anordnung von Volfözählungen, 
denen wol audy amtliche Erhebungen anderer Art verbunden zu werden pflegten, ſodann 
» die Herausgabe von Staatshandbüchern (zuerft der „Almanac royal’ von Frankreich, 
I), die Anfertigung ver Ein und Ausfuhrtabellen, die Aufnahme fpecieller fatiftifcher 
tfuhungen über Volksbildung, Zahl der Vroceffe und der Verbrechen, überhaupt durch 
ehr und mehr fi einbürgernde Praxis, der Staatöverwaltung durch ſtatiſtiſche Erhebun- 

7) Auch von dem Ylorentiner Riccolo Machhiavelli befigen wir treffliche Relationen über feine 
matiſchen Miffionen. 
28) Hierher gehören ferner von Giov. Botero, Relationi universali (1589). — 
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gen Aufklärungen und eine ſichere Grundlage zu geben und Neuerungen in ber Geſeggehnn 
mit ftatiftifchen Nachweiſen über den bisherigen Stand der Dinge zu begleiten. Bom Übel me 
ren dabei die ſyſtematiſche Geheimthuerei, in welde man die ganze Staatöverwaltung einbälk, 
und woburd man die wertboolfften Materialen der wiſſenſchaftlichen Benugung rateg, mb 
fodann die Zerjplitterung der ftatiftiichen Erhebungen, welche jeded Dicafterium der öfjentlige 
Berwaltung nad) feinem gerade fi fundgebenvden Bebürfnig ohne Rudjiht auf die in cacn 
Zweigen der Verwaltung gefanmelten Materialien und ohne planmäßige Orbnung auffilen } 
ließ. England, der erſte Staat, welcher bie Öffentlichkeit des Staatshaushalts ald Gruudig 
anerfannte, hat ſchon im vorigen Jahrhundert die bedeutenpften ſtatiſtiſchen Leiftungen, a 
liche fomwol als Privatarbeiten, aufzumweifen; was Privatarbeiten betrifft, jo murbe die! 
dung der jogenannten volitiihen Arithmetik, in8befondere die Anwendung berfelben aufs 
völferungswiffenihaft, begründet durch John Graunt (1666), William Betty (1690) wi 
indbefondere Edmund Hallen, der 1691 die nach ihm genannte Berechnung ver Mortelitin 
(geftügt auf Dr. Neumann's Regiftrirung der Beburten und der Todesfälle in Bredlar) 
öffentlihte. 2%) In Deutichland war es wieder Schlöger, der durch feinen „Briefweihlel” um 
„Staatsanzeigen‘’ der Geheimnipfrämerei mächtig entgegenwirkte und eine Fülle von poll 
Kenntniffen und ftatiftiihen Material zu Tage förderte, in Frankreich ſodann brad ke 
nifter Neder durch feinen „‚Compte rendu‘ von 1781 mit dem biöherigen Verfahren, if 
der Sranzöfiihen Revolution famen zuerft in Frankreich, dann aud) in andern Staaten WR 
ciellen Zeitungen in Aufnahme. Alle Fortſchritte conftitutioneller Freiheiten, vie Cin 
und Befeftigung landftändifcher Verfaffungen, die Geſetzes- und Budgetberathungen imt 
der Kammern und die Verdffentlihung der Kammerverbandlungen durch Die Tagesyraj 
waren ebenio viele Körderungsmittel der Statiftif. Der Zerfplitterung fodamn, ı 
dahin in den flatiftifhen Erhebungen geherricht hatte, trat die Schöpfung eigener Stat] 
Bureaur entgegen (zuerfi 1798 in Frankreich). Gerade in diefen Bureaur aber zeigte 
Ungenügende jener ältern Auffaffung, welche vie Statiftil wie ein ſelbſtändiges Fach behe 
die Direction der Erhebungen war nun allerdings eine einheitliche geworben, aber ed fehl 
den Bureaur die Fachmänner, um Zwed und Bedeutung der flatiflifhen Arbeiten pa 
digen, und fo verlor man fich vielfach in eine finnlofe Tabellenreiterei, die mit Recht ven 
fpött anheimfiel. 31) Belgien, welches überhaupt feit feiner Gonftituirung die Statik 
aufopfernden: Gifer pflegte, hat das Verdienſt, dieſem Mangel in der Organifation 
abgeholfen zu haben, daß es die Leitung des Statiftiihen Bureau einer Gentralcommiffss 
vertraute, welche aus Vertretern der an die Statiftit am häufigften appellirenden Atwisfl 
tiondzweige und Fachwiſſenſchaften zufanmengefegt ift (1841). Sein Beifpiel ift feithe 
einer Anzahl anderer Staaten befolgt worden (Preußen, Italien, Spanien, Ofterreid). 
England beiteht neben dem Amt des Generaltegiftrator der Geburten, Heirathen un‘ 
fälle, welches zugleich aud die Volkszählungen leitet und dem Minifterium des Innern 
theilt iſt, ein ftatiftiiche® Departement des Handeldamtd. In Preußen ift feit kurzem cz 
ſtiſches Seminar mit einjährigem Gurfus mit dem Bureau in Verbindung gefegt. 

Beſchränkter in Bezug auf den Umfang ihrer Ihätigfeit als der Staat find bie Be 
welche jich Die Beibringung und Bearbeitung ftatiftiihen Materiald zur Aufgabe flellten. 
Bedeutung jolder Vereine liegt unferd Erachtens weientlid in den Anregungen, melde je 
mentlich der officiellen Statiftik verleihen, denn bei vem Mangel eines begrifflihen Banvel wi 
den verſchiedenen Gegenftänden, welche ben ftatiftifchen Arbeiten zur Auswahl offen Reben, fi 
ed an einem eigentlichen Bereinigungspunft zu gem@afamem Wirken. 2?) Statiſtiſche Bi 
beftehen in England, Frankreich, Hamburg, Lübel, Frankfurt, feit furgem and i⸗ 
Schweiz u. f. w. 
— m nn — 

29) Shamberlayne, The present state of England (2 Bbe., 1668), ift ber Vorläufer von —X 
großem Werk: The progress of the nation. 

30) Das erſte Beilpiel einer officiellen Beröffentlichung ſolcher Verhandlungen find wol tie 
dem Langen Parlament 1641 in England herausgegebenen Diurnal occurencies in Parlıament 
überhaupt über die Entmwidelung biefer Art ber PBubliciftil in England Ersfine May, C 
history, I, 414 fg. 31) So in Baiern unter Montgelas; das Statiftifche Barcaz hr” 
mals etwa 60 Beamte und Angeftellte! 

32) Wer ſich davon überzeugen will, braucht nur die bunte Mufterfarte von Begentänben vafP 
ſehen, welche fi} in dem Journal of the statistical society of London behanbelt finden. #4 
parifer flatiftifchen Geſellſchaften von Frankreich und der Schweiz geben eigene Journale hereri 
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Eine Vereinigung ber amtlihen und der Privatftatiftif bilden vie feit 1853 flattgehabten 
mationalen ſtatiſtiſchen Gongrefie. Sie verdanken ihre Entftehung einer Abrede, zu welcher 
dondoner Weltausftellung von 1851 Gelegenheit bot, und mit deren Ausführung Belgien?) 
aut wurde. Ihr Zweck iſt, fich gegenfeitig Kunde zu geben von den Fortſchritten, welche 
Statiftif in jedem einzelnen Lande gemacht hat, und dadurch einen Sporn zu wetteiferndem 
ben zu geben, und fodann durch Beiprehung und Verfländigung über Gegenftände und 
führungsart ftatiftifher Unterfuhungen auf eine größere Bleihförmigkeit derfelben hinzu—⸗ 
en, ſodaß die ermittelten Thatſachen allgemein vergleihbar werden. Die Schwierigkeiten, 
e die Verſchiedenheit ver Kormularien, der Zählungsperioden, der Bearbeitungd- und 
‚ffentlihungsmweifen, der Maße, Gewichte und Münzen der comparativen Statiftif entge= 
eliten, find unjaglih, hängen aber zu einem guten Theil mit ſchwer zu befeitigenden Lan⸗ 
richtungen und Sonderverhäftniffen zufanmen, ſodaß die hierauf gerichteten Bemühun= 
er ftatiftifchen Congreſſe nur langſam Früchte tragen. Daß dad officielle Element bei 
Chen überwiegt, liegt in der Natur der Sache. 3%) Auf den Congreß von Brüfjel find die: 
en von Paris 1855, Wien 1857, London 1860 und Berlin 1863 gefolgt; der am zulegt 
ınten Gongreß gemachte Verſuch, durch Bezeihnung einer permanenten Gommiffion den 
sreffen eine feftere Organifation zu geben, ift vorläufig gefcheitert. 2°) Der nächſte Con⸗— 
ſoll in Slorenz flattfinden. 
Nach einem in Berlin gefaßten Befchluß follten fpeciell für Deutſchland periodifche Vereini- 
‚en der Vertreter der amtlichen Statiftif in den einzelnen Bundesftaaten eingerichtet werben; 
Begenftände diefer Conferenzen wurden bezeichnet: Vereinbarung über die Gegenſtände 
cher Grhebungen, über die anzumendenden Formulare, über ven Zeitpunkt periodiſch wie: 
Hrender Erhebungen, über die Form der amtlichen Veröffentlihungen, über gegenfeiti: 
Austauſch ſtatiſtiſcher Materialien. 
IM. Bedeutung der Statiſtik. Die Naturwiſſenſchaft unſerer Tage verdankt der An⸗ 
ung der inductiven Methode ihre Wiebergeburt, ihre Erlöfung aus den Phantasmen theo: 
er und philofophifher Myſtik. Die nämliche Berfpective hat fi durd die Statiftif 
die Geſellſchaftswiſſenſchaft eröffnet, auf welchem Felde die Zerfahrenheit der Meinuns 

und die Willkür der Syſtemmacherei namentlich in unjerm Jahrhundert ind Unenbliche 
achſen if. Wenn die Naturforfhung die inbuctive Methode überihägt und über alle 
loſophie den Stab gebrochen hat, fo ift auf dem Gebiet der Geſellſchaftswiſſenſchaft eine 
* Einfeitigkeit weniger zu befürdten. Die Natur bleibt eine in ſich zuſammenhängende Ein: 
,‚ wie auch die Analytil der Beobadtung fie in lauter Befonderung zertheilen mag; die 
ſchliche Geſellſchaft dagegen ftellt ſchon in ihrer unterften, am nächſten an das blos Na— 
Ihe anfchließenvden Geftalt, in der Che und Familie, eine geiflige Gemeinſchaft dar und 
be zerfallen, wenn man fie in bie einzelnen Factoren ihrer natürlihen Eriftenz auflöfen 
te. Was wir auf diefem Felde, von dem Boden der Erfahrung ausgehend, ermitteln, 
mande Slufion, mande Verirrung unferer conftruirenden Phantafie zerftören, aber e8 
en Baufteine fein, die wir erft dann verwendet haben, wenn mir fie ineinander eingefügt 
zum Ganzen geftaltet haben werden. Mühfelige Arbeit und ein weiter Weg liegt vor ung; 
: eine alte Klage der Statiftifer, daß, an dem Umfang ihrer Arbeit gemeffen, die Refultate 
ig erfcheinen. Aber das darf nicht hindern, dieſe Bahn zu betreten und die Forſchung auf 
riſchem Boden fo weit auözubehnen, als es die aller Empirie geſteckte Grenze geftattet. 
Mas man gegen die Statiftil eingewendet bat, trifft die ſtatiſtiſche Stümperei, nicht bie 
iſtik. Es iſt wahr, das Anfehen, in weldem ftatiftiihe Nachweiſe, namentlich offtcielle 
en, bei einem großen Theil des Publikums ftehen, ift häufig falſcher Schein, und der 
>acht gegen das „Gruppiren der Zahlen‘‘ hat oft guten Grund. Die flatiftifhen Erhebun- 
Haben mit VBorurtheilen des Volks zu kämpfen, welde, da Heeredaushebung und Steuer= 

age die Zwecke der frühern abminiftrativen Statiftif waren, eine gewiſſe hiftorifhe Berech⸗ 

ng haben und nur, wie e8 neuerdings in vielen Staaten verfucht worden ift, durch populäre 

33) Außer Duetelet find von belgifchen Statiflifern befonders Heufchling und Viſſchers zu nennen. 
34) Die Verhandlungen der vier erſten Congreſſe refumirt Engel, Compte rendu general des 
aux du congres international de Berlin 1863. 
35) Was Üngel zu der richtigen Bemerkung veranlaßt: „Bei Bortdauer der gegenwärtigen Zuftände 
* vom Congreß blos der Mugen der perfönlichen Begegnung mit lieben Gollegen und Freunden.‘ 
Beſchlüſſe des internationalen flatiftifchen Eongrefies zu Berlin, 1864, ©. 20.) 
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Belehrung und, ſtatt durch polizeilichen Zwang, durch Appellation an die Einficht ber 
gehoben werden können. °C) Die Arme, deren ſich die amtliche Statiſtik bedienen mı 
fo zahlreich, daß oft ungeſchickte Werkzeuge ſich Darunter finden mögen, welche ihre Aufga 
fertig auffaffen und genug gethan zu haben glauben, wenn fie irgendeine Angabe, 
richtig oder erfunden fein, liefern. Die Statiſtiſchen Bureaur ſelbſt leiden mandmal u 
Einfluß nationaler VBorurtheile oder politifcher Tendenzen ihrer Regierungen ?7) und | 
auch genöthigt, Lücken des Materials, welche ſie aus Wiederholung der Beobachtung zu ı 
nit die Mittel Haben, durch Suppofitionen oder Wahrſcheinlichkeitsrechnung auß; 
Noch gefährlicher umgarnen den Laien überraſchende Verbindungen, in welde geifttı 
litifer ein zufällige und momentanrd Zufammentreffen verfchiedener ftatiftiicher That 
bringen verftehen, um daraus Schlüffe abzuleiten, welche eine methodiſch fortgejegte ! 
tung fofort in ihr Nichts auflöfen würde. Wenn ob alldem ſelbſt Gelehrte wie über 
die Statiftif in Bauſch und Bogen verurtheilten, fo darf und dies in einer Zeit, wo ei 
füchtige und verfhlagene Politif die Wiſſenſchaft nur als ihre Magd ehrte, nicht ver 
Aber es ift keine eitle Überhebung, wenn wir unferer Zeit dad Verdienſt zufchreiben, 
mehr und mehr jene Vorurtheile befiegt, der Macht ver Wiflenfchaft ſich beugt und di 
liche Fruchtloſigkeit aller Berfuche, die Wahrheit zu verſchleiern, erfennt. Gelingt ei 
Augenblid, unzuverläffigen oder willfürlid gruppirten Zahlen Eingang zu verſchaffen 
ven bald andere Ermittelungen folgen, weldye zur Bloßlegung des Fehlers Stoff liefern. 
vergeſſe man nit, daß Irrungen diefer Art, wenn fie von jeder ein großes Gebiet um 
und auf fo viele Hülfskräfte angeriefenen Beobachtung unzertrennlidh find, doch viel 
ihre Berichtigung in ſich felbfl tragen, indem negative und poiltive Wirkungen fich da 
gewicht halten. 2°) So nothwendig als bei ver Naturforihung die Berification ver M 
mente ift bei ftatiftifhen Arbeiten die Kritik der Quellen, und man iſt der officiel 
tiftif gegenüber zum Verdacht berechtigt, wenn fie nit, wie das in allen befiern ı 
Berdffentlihungen gefhieht, von dem bei der Erhebung befolgten Berfahren ofiene 
ſchaft gibt. Lieber eine Addition, die nicht flimmt, Lieber eine Lücke, ald ein künſtli— 
ſchiebſel, ſollte Grundſatz jeder amtlichen Statiftif fein. 

Nächſt der Bevoͤlkerungslehre iſt es die Nationalökonomie, welche von der ſtatiſti 
terſuchung den ausgedehnteſten Gebrauch macht und ſich gleichſam auf Schritt und ! 
ihr begleiten laßt. Nichts iſt natürlicher als dieſe Verbindung. Was die Nationalöfon 
Geſetze nennt, darin ſieht der Unkundige nichts ald Zufall, Willlür, regellofen Kamp 
Habſucht ver Verkäufer und Nüdhaltung der Käufer; wenn au philofophifches N 
auf das Gefegartige in dieſem ſcheinbaren Chaos elementarifher Kräfte führte, jo m 
eine von der Erſcheinung jelbft ausgehende Analyſe Hinzufommen, um ben überzeuge 
weis von dem Dafein einer dad „Suflem der Benürfniffe” beherrſchenden Ordnung 3 
Der Verbindung von beidem, von philofophifcher Entwidelung und empirijcher Anal 
danft Adam Smith's nationalökonomiſches Werk feine grundlegende Bedeutung. 9 
auch feither der metaphyſiſche Hochmuth auf das nationalöfonomifdhe Gebiet geworfen 
zu dem feden Wort verftiegen hat, daß bei einem Widerſpruch zreifchen den aus rei 
gefundenen Lehren des Nationaldölonomen und den ſtatiſtiſchen Thatfachen der Irrt 
Seite der Statiftif liegen müſſe, jo ift zu hoffen, daß die intellectuelle Anardie, ai 
die übrigen Zweige der Geſellſchaftswiſſenſchaft Franken, in ver Nationalöfononuie ni 
zeln fhlagen, jondern Raifonnement und Analyje der Thatfachen des wirthſchaftliche 

36) Je weiter die Gentralifation und bie polizeiliche Reglementirung getrieben wirb, um fe 
reicher kann auch die amtliche Statiftif fich geftalten. Jede officielle ißbrgierbe ift alsdem 
teichender Grund, den Bürger dem Zwang einer neuen polizeilichen Gontrole zu unterwerfen. | 
intime Verwandtfchaft zwifchen polizeiliher Bevormundung und Statifif if von furzem Beiı 
im gleichen Maße, wie man die Zügel der Autorität flraffer anzieht, vermindert fich die Zuve 
der Angaben, weldye man erhält. Welches Vertrauen umgibt nicht eine englifche oder belgiſche 
und welches eine ruffifche oder öfterreichifche! Die Statiſtik muß die öffentliche Stimme fir 
minbeftens nicht gegen fih haben; fehlt ihr diefe Grundlage, fo kann alles Entfalten von Ö 
Gewalt ven Mangel nicht erfepen. 

37) Dies iſt 3. B. der Fall geweſen bei deu officiellen Angaben über die Anzahl der Protei 
Frankreich. Vgl. Kolb, Handbuch der vergleichenden Statiſtik (dritte Auflage, Leipzig 1862) | 

38) Wir behaupten dies keineswegs ale allgemein gültigen Sag. Es mag z. B. richtig ſein 
ein langjähriger Dirigent ber englifchen Bolkezählungen behauptete, bie Grauen durchſchniuliqh 
zu niedrig angeben. 
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ichem Schritt vorwärts gehen werben. 29) Allerdings aber iſt gerade von Nativnalöfono- 
ie Statiftif am meiften misbraucht worden; die Theorie, welche man fi) in der Stubir- 
ausgefponnen hatte, follte ald die einzig wahre und unfehlbare nachgewielen werben, und 
atiſtiſche, Thatſache“, mochte fie auch unzuverläflig oder ein ganz ausnahmsweiſes Ereigniß 
war genehm, wenn ſie zu einem Beleg zugeſtutzt werden konnte, während es ebenſo be⸗ 
war, was zum angenommenen Dogma nicht paßte, zu ignoriren. Die nationaloöͤkono⸗ 
eStatiſtik hat deshalb vielfach einen blos fragmentarifchen Charakter oder ift völlig un: 
ber Art, insbeſondere in dem Durdeinanderwerfen verſchiedener Geſchichtsperioden; joll 
ie Statiftil eine umfaffende Reform bewirken, fo nıuß fie auf feitere Füße geftellt werben, 
jetzt im allgemeinen der Ball if. Will die Nationalöfonontie auf dem Boden der realen 
bleiben, fo bedarf fie gleihfam einer hiſtoriſchen Buchhaltung der volkswirthſchaftlichen 
änge; die gewöhnliche Geſchichtſchreibung genügt ihr nicht, fie muß fo, wie ihr Special- 
fie e8 verlangt, die volkswirthſchaftliche Statiftil einer jeden Periode reconftruiren und 
: Hand diefer Erfenntniß ermitteln, welches bie bleibenden, welches die wechſelnden Fac⸗ 
der Erſcheinungen find. Gin bekanntes Mufter und Vorbild einer ſolchen ftatiftifchen Be⸗ 
ung der Geſchichte volkswirthſchaftlicher Vorgänge ift die, Geſchichte der Preiſe“ von Tooke 
dewmarch (ind Deutjche überfegt von Aſher). 
dit nicht beſſerm Recht als die nationalöfonomifhen Doctrinäre haben diejenigen die 
tie verurtheilt, welche das willfürlidhe, aus vorausfeßungslojer Spontaneität hervorge: 
Eingreifen, fei es des göttlichen, fei es des menjhlihen Willens zum Eckpfeiler ihrer 
phyſik gemacht haben. Treffend hat ſchon der verftorbene Prinz Albert in feiner Rede zur 
rung des Statiſtiſchen Congreſſes in London (1860) darauf erwibert: „Ward die Macht 
8 zerflört ober vermindert durch die Entbedung ver Thatſache, daß die Erbe 365 Umdre⸗ 
n um die Sonne zu machen hat; daß während diefer Periode der Mond dreizehnmal med: 
daß Ebbe und Flut alle feh8 Stunden ändern; daß 106 Knaben auf 100 Mädchen ge⸗ 
werden? Oder ift der Menſch darum weniger frei in feinen Handlungen, weil man ge: 
n bat, daß eine Generation nur 30 Jahre dauert, oder weil man jedes Jahr die gleiche 
u Briefe ohne Adreſſe auf die Boft Iegt? Aber unfere ſtatiſtiſche Wiſſenſchaft fagt nicht 
il, daß e8 fo fein müffe; fie conftatirt nur, daß es fo gewefen ift, und überläßt e8 dem Na- 
:fcher oder dem Nationalölonomen, die Bolgerung daraus zu ziehen; fie conftatirt bie 
rfgeinlichkeit, Daß nach der Anzahl der Bälle, in denen es fo geweſen ift, es auch Fünftig 
ıwird, folange die nämlichen Urſachen fortwirken.” Fügen wir hinzu, daß jene Vor: 
ng von einem nad) willfürlihen Einfällen die Welt regierenden Gott die robefte Form ift, 
lcher das religidfe Bewußtfein auftritt, und daß die auf dem Boden des Idealismus ſtehende 
fophie ſelbſt die Freiheit ver Willkür, mit welcher die aus ſtatiſtiſchen Unterſuchungen ſich 
ende Geſetzmäßigkeit unferer Handlungen im Widerſpruch zu fliehen ſcheint, für eine ſub⸗ 
e Täuſchung erklärt. „Der gewöhnliche Menſch“, fagt z. B. Hegel („Rechtsphiloſophie“, 
), „glaubt frei zu fein, wenn ihm willfürlich zu handeln erlaubt iſt, aber gerade in ver 
ur liegt, daß er nicht frei ifl. Wenn ich dagegen das Vernünftige will, fo handele ich 
ils particulares Individuum, jondern nach den Begriffen der Sittlichfeit überhaupt.” Mit 
n Worten: das einzelne Individuum ift nicht frei, aber bie fittlihe Handlung ift frei. 
dings hat ſich Buckle in feiner geiftvollen „Geſchichte der europäiſchen Civiliſation“ auf die 
ik berufen, um ven Factor Willensfreiheit aus der Geſchichte auszuſtreichen. Sir Corn⸗ 
tewid 30) Hat ihm erwidert: „Wir behaupten, daß die Fähigkeit, ein allgemeines Re⸗ 
vorherzufagen, zufammen beftehen kann mit abfoluter linfähigfeit, das Verhalten einer 

unten Perfon unter gegebenen Umſtänden vorherzufagen, und ſomit mit ber Eriftenz des 
Willens, felbft wenn freier Wille Unvegelmäpigfeit des Handelns in fi fließt. Wenn 
Wille überhaupt erxiftirt, fo kann er unter keinen Umſtänden mehr Verwirrung in flati- 

Berechnungen bringen als irgendeine andere Urfache, deren Wirken und Natur wir nicht 

n. Wenn die Srage, ob ein Mann einen andern ermorden werde oder nit, durch Wür- 

atſchieden würde, fo wäre die Ungewißheit, ob der Mord flattfinden werde, genau ebenfo 

J) Der entfchiedenfte Proteſt gegen diefe Wieberauferwedung eines ſcholaſtiſchen Dogmatismus in 
ationalöfonomie, welchen aus der Philofophie Kant's Kritik der reinen Vernunft ausgetrieben hat, 
n Gomte, a. a. D., S. 193—204, ausgefprochen worden. \ 
0) Bon ihm rührt, foviel wir wiſſen, die Kritik über Buckle's Werte im Edinburgh Review 
107, April 1858, ©. 465) her, weldyer wir Obiges entnehmen. 
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groß als bei der Annahme eines freien Willens. Don dem Würfel Fönnen wir vorn 
wie viel Einer oder Sechſer in zehntauſend Würfen herausfommen werben, aber wir fı 
aufer Stande, vorherzufagen, twie irgendein befonderer Wurf herausfommen werte. @ 
verhält es fih mit den menſchlichen Handlungen; feine flatiftifche Forſchung hat ie ı 
wieſen, als daß vie Reſultate im ganzen fi) nicht verändern, und damit bleibt die Beh 
unberührt, daß dad einzelne Refultat nicht vorhergefagt werden kann.“*1) 

Napoleon I. hat den Werth der Statiftif in dem prägnanten Ausbrud anerkannt 
„le budget des choses”. Er dachte fih ald den Mann, welcher dieſes Budget aus 
innerhalb deſſelben feinen eigenen Willen zur Geltung bringt. Goethe, feine mehr 
plative Richtung in folden Dingen charakterifirend, hat von der Statiflif bemerkt: „& 
oft, Zahlen regieren die Welt; das aber iſt gewiß, Zahlen zeigen, wie fie regiert wirt 
jenigen vor allem, welde an dem Regieren activen Antheil nehmen, wiflen nicht, wat 
oder unterlaffen, wenn fie ſich diefen Spiegel nit bereiten und vorhalten. Admiı 
beamte namentlich, von welchen heutzutage kaum Einer mit flatiftifchen Anforderungen 
bleiben wirb, follten fi während ihrer Studienzeit praftifche Fertigkeit in ſtatiſtiſchen 
und Einblid in das Getriebe Statiftifcher Bureaux verſchaffen fönnen und zu Diejem | 
in Preußen ein flatiftifche8 Seminar nıit dem Bureau verbunden fein. 

IV. Verfahren bei ſtatiſtiſchen Unterfuhungen. Nur in feltenn 
reicht die eigene Erfahrung des Beobachter bin zur Feſtſtellung einer ſtatiſtiſchen Th 
reihe, obmol es manche Beifpiele gibt, wo durch eine finnreihe Kombination ielbfl ı 
zelbetradgtung zur Grundlage einer approrimativen Schägung gemacht wurde. So ſch 
Marartney auf einer Geſandtſchaftsreiſe nad Veling an einem Salzhaufen, welder » 
fage der Mandarinen dem Vorrath für einen Jahreöverbraud des chineſiſchen Reichs g 
die Benölferung deſſelben annähernd richtig auf 330 Millionen ; fo machte Necker 178 
dem er auf einem fehr Eleinen Theil des franzöfifchen Gebiets ermittelt hatte, daß die! 
nerzahl 25°/, mal fo flarf fei als die Anzahl der in einem Jahre Geborenen, einen A 

‚ aus der Geburtenzahl in ganz Frankreich auf die Cinwohnerzahl; wie fpätere Zahlun 
ten, batte ex auf diefe Weife die Bevölkerung um etwa 6 Millionen over 20 
niedrig angelchlagen. 

Die Regel iſt, daß ſtatiſtiſche Erhebungen, und zwar meift mit officielen Charak 
anftaltet werden, und es bilden dieſe Erhebungen bald einen bleibenden Zweig ver ö| 
Berwaltung, bald werden ñe nur von Zeit zu Zeit zu beitimmten Zwecken veranflaltet 

1) Regelmäßige Erhebungen. Dahin gehören die Civilſtandsregiſter, de 
rung früher meift ven Geiftlichen oblag, jegt dagegen mehr und mehr weltlichen Beam 
tragen wird. Sie find die Grundlage der ſtatiſtiſchen Zuſammenſtellungen über die X 
der Bevölkerung (Geburten, Heirathen, Todesfälle), und in Verbindung mit ven! 
lungen, ber Berehnung von Sterbligfeitstabellen. Bon befonderer Wichtigkeit if} 
abgefonderte Berzeihnung der Todtgeborenen, die Angabe des Geſchlechts der Geber 
Geſtorbenen, des Lebenöoberufs und der Todesurſachen bei Geftorbenen, des Alter 
Verheirathenden und der Beftorbenen, bie gleihförmige Benennung der Tobesurial 
die Givilftandsregifter follten ji Beudlferungsregifter ver Gemeinden anſchließen, n 
zur Gontrole über die Ein- und Auswanderungen; für die Auswanderung in ein item 
find über die Ziele der Auswanderer und über ihre Bermögensverhältniffe Regifter zu 
Berner gehören zu den regelmäßigen Erhebungen das Katafter, aus welchem, auf Tt 
tion und geometriſche Vermeſſung gegründet, das Areal der Grunpflüde, die Befige 
niffe, der Gebäudeſtand, die Gulturarten, der Ertrag, die Gruntlaften und HH 
[dulden erfichtlich fein und alle Anderungen nachgetragen fein ſollen. Endlich führt! 
Zweig der öffentlichen Verwaltung Controlen, welche zu ſtatiſtiſchen Zufammenftellun 
nen fönnen; jo beſonders die Gerichte, die Strafanſtalten, die Armenpflegen, die Zol 
tung, bie Steuerverwaltung, die Militärbehörden u.|.m.*?) 

41) Bir können biefe wefentlich philofophifche Frage hier nur beiläuflg erwähnen ; genen 
ſuchungen barüber finden fi) in Mill’s Logik, 11, 53 fg. u. 439 fg., ber beutfchen Überfegung 
Wagner, Die Geſetzmaͤßigkeit in den ſcheinbar willfürlichen menfchlichen Handlungen vom Gl 
der Statiftif (Hamburg 1865), Thl. I. 
42) So liefern die Rechenfchaftsberichte, welche Die ſchweizer Regierungen (Bund und Uastı 

lid an ihre Sommittenten zu erftatten haben, unb welche (Uri und Obwalben ausgenommen) nrd 
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) Von den periodiſchen Erhebungen find die wichtigſten die Volkszählungen, welche 
dem Anfang dieſes Jahrhunderts, nah dem Vorgang Englands und Nordamerikas, im 
usbeftimmten Perioden (meift von zehn zu zehn, im Deutfchen Zollverein von drei zu drei 
m) wiederholt zu werden pflegen. Der Umfang der Angaben, welche man bei dieſen Zaͤh⸗ 
en ver Bevölkerung ſammelte, ift immer mehr ausgedehnt worven; gleichzeitig war man 
immer größere Vervollkommnung der Methode bedacht, von deren heutiger Ausbildung 
sfondere eine Denkſchrift Engel's Zeugniß ablegt. *?) Die Zählungsregifter enthalten ge- 
nlih die Rubriken: Name und Vorname der gezählten Berion ; Geſchlecht; Alter; Bami- 
tand; Geburtsort; Heimats- und Niederlaffungsverhältnifie; Religion; Sprache; Blinde 
Taubſtumme; Beruf und Gewerbe; Anzahl ver Wohngebäude und der bewohnten Räum⸗ 
iten. @leichzeitigfeit der Aufnahme, Vermeidung von Weglaffungen und mehrfachen Ein: 
ıngen, Betheiligung der Bamilienhäupter an der Zählung find Grundbedingungen der 
migkeit einer Volkszählung. Die Volkszählungen gaben überdies Anlaß zu damit in Ver- 
ing ſtehenden Erhebungen, fo in Sachſen bei der von Engel geleiteten Volkszählung von 
» zur Aufnahme einer Probuctiond = und Confuntiondftatiftif und wol am umfangreid: 
ra den Bereinigten Staaten. +?) Weniger regelmäßig pflegen Biehzählungen abgehalten zu 
'n, und fogenannte „Enquẽten“ vollends werben nur veranftaltet, wenn ſich ein ſpecielles 
xfniß kundgibt. Bekannt find beſonders die parlanıentarifchen Enqueten in England, wo 
sterfuchende Commiſſion mit der Gewalt, Perfonen unter Eidespflicht ald Zeugen abzu: 
„ bekleidet zu werben pflegt. 
3ei allen ftatiftifchen Erhebungen fann man die Vorbereitung, die Ausführung und die 
wbeitung unterſcheiden. Der wichtigfte Theil ver Arbeit iſt der zuerfl genannte, namentlich 
ntwerfung der Kormularien, wobei ed hauptſächlich ankommt auf vollſtändige Erreihung 
viſſenſchaftlichen Zwecks, Klarheit und leichte Benugbarfeit, Anſchluß an frühere Er⸗ 
1gen und ſolche in andern Ländern; wir brauchen kaum beizufügen, daß dieſe legtern Rück⸗ 
? aber dem Fortſchritt befferer Einſicht unterzuordnen find, alfo um ver Vergleichbarkeit 
rühern und andern Erhebungen willen veraltete ungenügende Anordnungen nicht bei⸗ 
ten werden jollen. Adminiſtratives Geſchick bedarf e8 zur Leitung der ausführenden Arbeit, 
elcher im Interefje der Gleihförmigkeit alled Detail genau zu regeln und mit aller Energie 
ünftlicher Befolgung der Inftructionen für die ausführenden Beamten und Angeftellten 
‚halten ift. Bei ver Ausarbeitung endlich wird, nachdem eine vorläufige Berification der 
:und eingegangenen Kiften u. ſ. w. flattgefunvden hat, die Verbindung der einlaplihen Prü- 
des Materiald mit ver Condenſirung deſſelben in daß zufammenfaflende Formular, welches 
Schema ber erften Veröffentlihung dient, von Nugen fein; in ber Regel werben verfdie: 
Gombinationen der Bearbeitung möglich #5) und fuccejfive vorzunehmen fein. Ein Haupt⸗ 
Möpunft bei amtlichen Beröffentlihungen ftatiftifher Erhebungen muß fein, biefelben jo 
ıwichten, daß fie für jede wiſſenſchaftliche Benugung fi eignen und nit von erelufiven 
Stöpunften ober gar von Lieblingdmarotten influenzirt werben. 
Die Form der amtlichen flatiftifhen VBeröffentlihungen ift weſentlich die tabellarifhe. Die 
kifche Tabelle gibt in condenfirter Form die Zahlen unmittelbar wieder, und e& leuchtet ein, 
um Additionsfehler zu vermeiden, die Summirungen wiederholt verificirt werden müffen. 

Kabelle gewinnt an Überfichtlicfeit, wenn die Summen in Berhältnißzahlen ausgeſprochen 
m können, deren gewoͤhnlichſte Art das Verhältniß einer ftatiflifchen Zahl zur Einwohner: 
eB Landes und die Reduction mehrerer zufammengehöriger Bactoren auf Procentzahlen 
und zu deren rafher Berehnung bie Logarithmentafeln gute Dienfte leiſten. Ebenfo 

it e8 häufig vor, daß, um ben Durchſchnittswerth einer mehrfach beflimmten Größe zu 

an, ein reiches flatiflifches Material ; Leider ift, infoweit es die Kantone betrifft, noch wenig ges 
zı, um eine leichförmige Anordnung in biefen Berichten zu erzielen. 
3) Die, Methoden der Bolfszählung (Berlin 1861). Der Berfaffer dieſes Auflages darf wol neben 
‚xbeit Engel’6 auch nody an feine, der eingenöffifchen Volkszählung von 1860 zu Grunde gelegten 
änterungen zum Formular ber Volkszählung’ und bie Berichterftattung über das Ergebniß biejer 
ang erinnern. (Amtliche Herausgabe ber eidgenöfftfchen Bolfszählung, ©. 5 fg. u. ©. III fg.) 
4) Für den Genfus von 1860 wurden bafelbft 6 Formulare ausgefüllt: 1) freie Bewohner; 
Sllaven; 3) Mortalitätsfatiftil; 4) Agricultur; 5) Induſtrie; 6) geſellſchaftliche Gtatiftif 
ern und Abgaben, Schulwefen, Bibliothefen, Zeitungen und Beitfchriften, Kirchen, Zahl und 
Ehaltsfoßen ber Armen, Berbrechen, Arbeitslähne). Vgl. Eighth Census, Instructions to United 
26 Marshals etc. (Baihington 1860). 
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beftinnmen , das arithmetifche Mittel gezogen und ver Tabelle beigefügt wir. Den‘ 
find die zum Verſtändniß nöthigen Erläuterungen beizugeben ; zweckmäßig ift ed, in ei 
leitung den Mechanismus der ganzen Erhebung zu ſchildern und die wichtigſten Reiul 
felben in Form einer Beſchreibung zufammenzuftellen. Nicht immer ift freilich dieſe tabı 
Anoronung möglich, fo z. B. bei Berichten der Hanbelöfamnıern über Handel und 3 
der landwirthſchaftlichen Vereine und Stellen über Stand und Bang der Landwirthſcha 
ſolche Berichte nicht nady einem gleihartigen Schema gearbeitet find und flatt der Zahle 
menfafjende Urtheile u. dgl. enthalten. Die grapbifche Darftellung ſodann ſucht zu ver 
liden, was der Zahlenausprud in abftracter Weiſe wiedergibt; fie bezeichnet z. B. aui 
lage der Landeskarte gleichartige Verhältniffe durch @urven, durch Schattirung, durch Bu 
ftellt die wahrſcheinliche und mittlere Lebensdauer durch Curven dar u.f.w. #0) Beſond 
zeichnung verdienen, was die graphifche Darflellungsweife betrifft, die Bublicationen 
nemarf, Öfterreih und den Vereinigten Staaten. #7) 

Nur in geringen Maße kann vie amtliche Statiftil Angaben benutzen, welche nid 
ciell gefammelten Materialien ih finden, und befondere Vorſicht iſt Hier in Bau 
Prüfung der Zuverläffigfeit geboten. @ine ziemliche Garantie hierfür bietet indeß 
ſtaatliche Aufſicht, bald die Öffentlichfeit; fo bei Privateifenbahnen, Actiengeſellſchafte 
kaſſen, Banfen und Grebitinflituten, Berjiderungsanftalten, Genoſſenſchaften; d 
Intereffe folder Unternehmungen kommt meift der amtlihen Statiflif entgegen und 
der legtern die Durdführung ihrer Wünfche in Bezug auf Befolgung gleichmäpiger | 
rien und Einhaltung der nämlihen Erhebungsperioden. *®) 

Zu einem Mehrern ald zur Bearbeitung und Kundgebung des Materials ift dir 
Statiftil der Wiffenfhaft und den praftifhen Anforderungen der dffentlihen Verwa 
genüber nit gehalten, und fie wird, wenn jie wenigſtens ihrer nächſten Aufgabe gerei 
will, ſich manchmal gegen weiter gehende Aufträge von feiten anderer Nominiftratiı 
wehren müſſen. Aber nichts fleht entgegen, daß fie, wenn Zeit und Kräfte ausreich 
Thätigkeitskreis erweitere und fi} mit der Verwerthung ihres Materiald zu wirfenfi 
und praftiid = politifhen Zwecken felbft befafle, wie dies z. B. feit 1843 in dem „Bi 

. la Commission centrale de statistique‘' durd die beigifchen Statiflifer, und ſod 
Engel, früher in der Sächſiſchen, jegt in ver Preußiſchen flatiftiichen Zeitichrift, geicheh 
Dem Privatftatiftifer bleibt kaum etwas anderes übrig, als auf Grundlage des amtll 
teriald weiter zu bauen; was er au andern Quellen entnimmi, etwa aus Zeitung! 
Privatmittheilungen u. f.w., ift meift zu fragmentarifcher Art und zu wenig documen 
fruchibringend verwendet werben zu Fönnen. Das Feld, welches dem Privutitatifl 
bleibt, ift au jo noch umfaflend genug: Berechnungen, bie in den Bereich ver ! 
Arithmetik fallen, neue Zufammenftellungen und Folgerungen, und ganz beſondert 
ungen zwiſchen den flatiftifhen Ergebniffen verſchiedener Zeiten, verſchiedener Lan 
fdievener Gegenden, verſchiedener Bemohnungsarten (Stadt und Land) bieten ſowol 
hertſchend mathematiſchen wie dem politiſch⸗ſocialen Interefle reichen und immer neuen 

45) Die erfle Zufammenftellung der Refultate einer Volfszählung z. B. wird feine Antı 
auf Fragen wie: welchen Staaten gehören die Ausländer an? welcher Gonfeffion? wie viel ! 
wie viel Berheirathete ſind unter ihnen? u. ſ. iv. 

46) Gherbulien, a. a. O., ©. 9, irrt, wenn er bie Linearzeichnung als für ſucceſſive Than 
Golorirung für g —5 e beſtimmt. In dem trefflichen daäniſchen ſtatiſtiſchen Tabellenwerl 
bindet eine Curve die Ortſchaften von gleicher Dichtigkeit ber Bevölkerung, ähnlich wie auf pin 
Karten die Jfothermen, Ifocyimenen u. |. w. 

47) Das Technifche hiervon gehört in bie Ehartographie. In äußerſt zwedimäßiger und ı 
voller Weite ift dieſelbe benugt in ven Kärtchen, welche ven in Gotha bei Juſtus Perthes er 
Benölferungsüberfichten (Frankreich von M. Blod, Ofterreich von A. Ficker u. |. m.) beigegeh 

48) Die vollſtaͤndigſte Statiſtik derfelben befigt unſers Willens die Schweiz; fie iR purd 
Spyri in Altkätten (Zürich) gefammelt und vom eidgenöffifchen Statiftifchen Bureau berar 
(1864). In England erfcheint alljährlich ein Parlamentsbericht über die Actiengeſellſchaft 
stock companies). 

49) Daß man auf diefe Weife ber anfcheinend fo trodenen Gtatiftif auch im größeren | 
Eingang verfchaffen kann, beweift ber Umſtand, daß biefe Iegtere Zeitfchrift über 4000 Abonnm 

) Mit Unrecht nennt man bie vergleichende Methode die „ethnographiſche““. Es iſt ein zal 
Verdienſt einge (1758), der Land für Land fondernden Darfiellungsweife der fogenanten 
Untverfitäteftatiftil (Gonring, Achenwall u. f. w.) die —S—— — weiche allgemeine Geld 
in einer Vergleichung ber belannten Daten aus allen Rändern darflellte, au die Geite geſcht 
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» Klippen, welche für die Privatſtatiſtik beſonders gefährlich werden, find mangelnde Kritik 
Materiald, mit welchem fie arbeitet, insbeſondere in Bezug auf die Vergleichbarkeit der 

zumengruppirten Zahlen; allzu beſchränkter Umfang der Thatfahen, welde fie zu ihren 
»Iußfolgerungen zu Hülfe nimmt; voreilige Annahme eines, fei ed nur zufälligen, fei es 
5 nicht hinreichend in feinen einzelnen Elementen analyfirten Zufanmenhangs unter den 
atfahen. Mehr als für andere wiſſenſchaftliche Beihäftigungen gilt Hier der Sprud, daß 

die Übung den Meifter macht. 
Eine eigene und ſehr üble Gattung ift die Verlegenheitäftatiftil. Irgendwo hat einmal 

enbjenand eine Bermuthung oder gar nur einen Einfall geäußert über die Größe eines bis 
pin noch nicht ſtatiſtiſch ermittelten Berhältnifjes; wenn fie nicht fhon von einer Autorität 
enmt, ſo wird eine ſolche Schägung zur Autorität dadurd, daß lie der Verlegenheit, wie 
a einer lebhaft empfundenen Lücke der ftatiftifchen Kenntnip abhelfen Fünne, vorläufig einen 
sweg zeigt, und hat einmal ver erfte keck zugegriffen, fo geht der Bund von Hand zu Hund. 
äman überall, wo man ſich auf folhe Schägungen beruft, mit Midtrauen gewappnet; in 
von 100 Fällen verdienen fie kein Zutrauen und untergraben, wenn dieſe ihre wahre Natur 
Tage fonımt, den Erebit der Statiſtik. 
V. Heutiger Zufland der Statiftif. Die Leiftungen der Privatftatiftif jind, in- 

eit ed den Streit über die flatiftifhe Theorie betrifft, bereitö im Bisherigen berückſichtigt 
Den, und infoweit ſie die flatiftiiche Bearbeitung einzelner Gegenflände fi zur Aufgabe 
Den, im Zujammenhang mit ven betreffenden Zweigen ver Geſellſchaftswiſſenſchaft zu ſchil⸗ 
ı (fo aud die Arbeiten im Fach der Bevülferungsflatiftif im Zufammenhang mit ver Be: 
erungdwiflenihaft). Was die Leiftungen der amtlihen Statiflif anbetrifft, jo koͤnnen 
er Die recht verbienftliche Lberfiht in der „Gegenwart (Leipzig 1852, VII, 664 fg.), 
M. von Mohl's Notizen in feiner „Geſchichte und Literatur der Staatswiſſenſchaften“ 

58, Ill, 691 fg.) auf bibliographifche Vollftändigkeit Anſpruch machen; bei letzterm ſind 
iche, ſelbſt recht wichtige Erſcheinungen übergangen. Stellt man ſich die Aufgabe jo um: 
md, Daß die Literatur der amtlichen Statiftif alle officiellen Veröffentlichungen ftatiftifchen 
alts in ſich begreifen ſoll, fo ift ein Brivatgelehrter, aud wenn er über alled in ven Bud: 
wel gelangende Material verfügen könnte, gar nicht im Stande, fie zu löfen; denn felbft die 
Ren Publicationen der Statiftifhen Bureaur werben nit in den Buchhandel gegeben, 
Bern find blos auf amtlihem Wege oder durch Austauſch unter ven verjchiedenen Bureaur 
ũltlich, vollends aber eine Katalogilirung der unendlichen Menge jonftiger parlanıentarifcher, 
uiniftrativer u. ſ.w. Documente und Berichte, welche mehr oder weniger ftatiftiiden Inhalts 
», läßt fi nur in dem Lande jelbft ausführen, in welchem bieje Arbeiten gedruckt werden. 
wm verfolge in einer engliſchen Zeitung bie Lifte der „Parliamentary papers‘, over man jehe 
ı Berzeichniß ber in einem einzigen Jahre für den nordamerikaniſchen Congreß gebrudten Do: 
mente nach, fo wird man fi) fofort überzeugen, daß nur durch Vereinigung aller Statifli- 
»n Bureaur eine vollftändige internationale Bibliographie der ftatiftifhen Publicationen 
ründet und fortgeführt werden Fönnte! Leider ift ein darauf abzielender Vorſchlag Engel's 
Edem ganzen Broject einer Reorganifation der Statiflifchen Congreſſe in Berlin 1863 ver: 
ben worden, hoffentlich nicht (obiwol dad im Sinne mancher gelegen haben mag) ad ca- 
das Graecas. 
Für uns ift ed eine jhon durch die Befchränftheit ded und angewiejenen Raums gebotene 

Aficht, aus der hiernach folgenden bibliographifchen Überſicht der amtlichen Statiftif alles 
aulaffen, was nicht von den Statiftifhen Bureaur (Commiſſionen, in Frankfurt a. M. 
ein) herrührt, wobei wir und allerdings dem Nachtheil ausfegen, daß diejenigen Länder 
aarz kommen, in welchen viele flatiftiiche Veröffentlichungen von andern Stellen als von 
tiſtiſchen Bureaux ausgehen (jo 3.8. Portugal, die Schweiz). Sodann aber wiederholen jich 
Er jüngften Zeit die Zählungen und fonftigen flatiftifchen Erhebungen in verhältnigmäßig 
‚en Zwiſchenräumen, und bei der Berdffentlihung verfelben werben vie frühern Ergebniffe 
FR zur Vergleihung herangezogen oder find fhon im weſentlichen in die zum Handgebranch 
tenden Bücher (z. B. ©. F. Kolb's „Handbuch der vergleichenden Statiſtik“, vierte Auflage, 
»3i9 1865) übergegangen. Wir verzichten daher in Fernern auf eine Verzeihnung ber 

— 



152 Statiſtik 

ältern Literatur und wählen im allgemeinen als Ausgangspunkt das Jahr 1858, in viha 
Mohl's angeführte Überüct erihien. Die Provinzial: und Localflatiftifen endliqh, jo hd 
wiſſenſchaftliches Intereffe fie auch häufig darbieten mögen (namentlich die Statiflik der grofa |, 
Städte London, Paris, Berlin u. ſ. w.), müſſen wir ebenfalld ausſchließen, wejenslid) vote |, 
weil jie entweder Privatarbeiten oder von Provinzial: oder Localbehörden uur nebendri ge |. 
fertigte Zufammenftellungen find. 

Baden. „Beiträge zur Statifli der innern Verwaltung des Broßherzogthums Dar Fi 
(16 Hefte, Rarlöruhe 1855 —63 ; von R. Dieg). R. Dieg, „Die Gewerbe im Großherprſ f 
thum Baden’ (Karlöruhe 1863). 

Baiern. (von Hermann) „Beiträge zur Statiftif des Königreichs Baier“ (12 fi 
München 1850— 64). „Bevölkerung und Gewerbe des Königreich8 Baiern nad der Aufn 
von 1861” (Münden 1862). ‚Die Bewegung der Bevölkerung im Königreich Baier isıe 
fünf Jahren 1857/58— 1861/62, mit Rüdbliden auf die 22 Jahre 1835, 36 — 1855. 
(Münden 1863). 

Belgien. „Documents statistiques publies par le Departement de l’Interieur auch 
conucours de la Commission ceutrale de statistique‘ (Brüffel 1857 —63), Bd. J 
„Population; Recensement general du 31 Dec. 1856 (Brüffel 1861). „Bulletin di 
Commission centrale de statistique‘ (1843 — 60), Bd. I— VIII. Die durd Eönigli 
ſchließung vom 17. April 1860 anbefohlene Kortjegung des „Expose general de la sinlg 
du Royaume pour la periode decennale de 1851— 60° („‚Statistique generale de lal 
ift unſers Wiſſens noch nicht erfhienen. Die „Exposes de la situation administralin it 
neuf provinces de la Belgique‘ werden vermuthlich alljährlich verdffentlicht. 

Bremen. Alliährlich erſcheint, von der Behörde für Handelsſtatiſtik zufanmeng 
die „Tabellariſche Überſicht des bremijchen Handel8”. „Zur Statiftif des bremijchen Stau, 
audgegeben von provijorifhen Bureau für die Staatöftatiftif” (Bremen 1862). 

Dänemarf (mit Schleswig: Holftein). „Statiſtiſches Tabellenwerk“, herausgegebene 
dem Statiftiihen Bureau (erjcheint in däniſcher und deutſcher Ausgabe), neue Reihe, 25 Bing 
bis 1863 (der zweite Theil von Bo. XVII enthält eine Einleitung über die Sterblichkeitkun 
nifje von 1845—54 und erſchien 1863); britte Reihe, 3 Bde. 1863. „Mittheilungen, 
Statiftifchen Bureau herausgegeben‘, 6 Bde. „Statiftifhe Mittheilungen“, 2 Be. 

Branffurt. „Beiträge zur Statiftif der Freien Stadt Frankfurt, herausgegeben ı 
ſtatiſtiſchen Abtheilung des Sranffurter Vereins für Geographie und Statiftif” (1858 
Bo. I, Heft 1—5. (Das fünfte Heft enthält eine treffliche von ©. Burnig brarbeitere @ 
Ratiftif. ) Als Beilage zum „Amtsblatt“ eriheinen alljährlich „Statiſtiſche Mittheilunge 
den Civilſtand der Breien Stadt Branffurt und ihrer Landgemeinden”. 

Frankreich. „Statistique de la France‘, zweite Serie, Tom. VIII (2 Vol., Statisf 
agricole, anndes 1858—60), IX (Denombrement de la population eu 1851), 2 
(Mouvement de la population, 1855 a 1857, et 1858 a 1860), XII (Prix et salaires) al 
(Denombrement de la population de 1861 et recensement special des communauie ; 
gieuses) (Stradburg 1861 — 64). „Statistique des etablissements d’alienes de 18 
(Strasburg 1857). „Statistique de l’assistance publique de 1842— 53°" (Straßburg IM 
Dad „Resume statistique des 15 dernieres anndes’‘, welches nach Legoyt's Ausfage am 6 
ſchen Congreß in Berlin zuerſt 1863 erfhienen ift und wieder „Statistical abstract‘ bes Berk 
ten Koͤnigreichs von Jahr zu Jahr fortgejegt werden follte, ift und nicht zu Geſicht gefomum' J 

Großbritannien und Irland. Das ftatiflifhe Departement des Board of trade 
öffentliht: „Annual statement of the trade and navigation of the United Kingdef 
‚„monthly accounts of the trade and navigation of the United Kiugdom‘‘; ‚‚Statistical EM 
relating to the colonial and other possessions of the United Kingdom, partIX, 
(2ondon 1864); „miscellaneous statistics of Ihe United Kingdom, part V (London 1 
„Statistical tables relating to foreign countries, part IX‘ (London 1864); „Statistical 
stract for the United Kingdom in each of the last filteen years; eleventh number, 18#- 
63° (London 1864). Aufnahmen über die Bervegung der Bevölkerung fanden in Ira i# 
jegt nicht ftatt 51), dagegen ftehen die Bearbeitung der Volkszählung von 1861 und die AH 

{ 

51) Im Jahre 1863 hat, nach Farr's Husfage im Statiflifchen Congreß in Berlin, Eir Ried 
dafür gelorgt, daß bie @eburten fowie die Tobesfälle und deren Urſache regiſtrirt —— nicht eie ae! 
die Heirathen; lepteres erklärt Äh wol aus dem Widerſtand des fatholifchen Klerus. 
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»ulturſtatiſtik Irlande („Census of Ireland, for the year 1861”, PartI, Dublin 1861; 
IT, „„Ages and education‘, Vol.I and II; Part III, ‚Vital statistics’, Vol.I, „Status of di- 

“, Qublin 1863; „Agricultural statistics of Ireland”, bearbeitet vom Regiftrar- General 
Uy) in der Reihe ver beften Leiftungen dieſer Art. Für England mit Wales ſowie für Schott- 
nebſt feinen Infeln werben ſowol die Volkdzählungen als die jährlichen Berichte über Bewe⸗ 
ver Bevölkerung von den Bureaux der Regiftrar-General abgefondert bearbeitet (‚‚Census 
gland and Wales of 1861’, London 1862 und 1863; „of Scotland”, Edinburgh 1862; 
ual report oftheRegistrar-General.of births, deaths and marriages in England; detailed 
al report of the Registrar-General of births, deaths and marriages in Scotland‘). 
che britifche Colonien veröffentlicden ihre ftatiftifhen Erhebungen; für jede der auftralifchen 
rien ift ein befonderer Regiftrar= General aufgeftellt. Das Nähere findet fi im Bericht 
den internationalen Statiftifchen Congreß in London (1860) 52), auf welchen wir um fo 
vermweifen zu dürfen glauben, ald die Ergebniſſe ſämmtlicher Golonialftatiftiken in ber 
8 angeführten Zufammenftellung des Board of trade refumirt werden. 
Jamburg. Alljährlich veröffentligt das Handelsftatiftiihe Bureau die Überſichten des 
els und der Schiffahrt Hamburgs. „Bevölferungsverhältniffe ver Stadt Hamburg und 
zorſtädte in den Jahren 1853— 61, nad) den Umfchreibungen des Bürgermilitärs zuſam⸗ 
eftellt von Afher’’ (1862) (hat ven Zweck, die Unzuverläffigfeit ver bisherigen Aufnahms- 
darzuthun). 
Jannover. „Zur Statiftif des Königreich8 Hannover, aus den Statiftifhen Bureau“ 
nover 1858—63), Heft 7— 9. Kleinere Mittheilungen des Bureau in der „Neuen 
loverſchen Zeitung‘‘. 
Jeffen- Darmftadt. ‚Beiträge zur Statiftif des Großherzogthums Heflen” (4 Bde., 
ıftadt 1862 — 64). Die „Mittheilungen der großherzoglich Heifiichen Centralſtelle für Lan⸗ 
itiſtik“ (Heft 1—8, 1862 u. 1863) erſcheinen als Beilagen zur „Darmftädter Zeitung”. 
Italien. Bon den vor Bildung des Königreichs Italien in den einzelnen Staaten heraus⸗ 
ımenen flatiftifhen Bublicationen waren, abgejeben von den die Lombardei einſchließenden 
eichiſchen Arbeiten, nur diejenigen Todcanasd, der Inſel Sieilien und der ſardiniſchen 
ten von Bebeutung. Der Kirdhenftaat hat noch jegt Feine amtlichen flatiftifchen Veröffent- 
igen aufzumeifen. (Mingbetti) ‚„‚Statistica amministrativa del Regno d’Italia‘’ (zmeite 
ige, 1861); „Statistica del Regno d’Italia: Popolazione, Censimenti degli antichi 
Sardi, di Lombardia, di Parma e Modena” (Turin 1857—58), ®b. I, due fascicoli, 
iu. III, 1862—64; „Specchio statistico delle popolazioni de’ comuni delle pro- 
e meridionale del Regno d’Ilalia al 31 Die. 1859 (Neapel 1861); „Censimento gene- 
lel Regno d'Italia 31 Dic. 1861” (Turin 1864), ®b.I; „Movimento della stato civile 
anno 1864” (#lorenz 1864); „Industria manufattrice‘ (trattura della seta 1863, 
t 1864); „Societa di mutuo soccorso 1862" (Turin 1864); „Istruzione pubblica e 
ta, anno scolastico 1862—63, parte prima: istruzione primaria” (Turin 1865); 
imento della navigazione, 1860—63' (4 ®be., Turin und Florenz 1863—64); 
zio di statistico delle opere pie dei circondari e comuni“ (Turin 1864); „Annuario 
tico italiano, per cura C. Correnti e P. Maestri, Anno Il’ (Turin 1864). 
:urheffen. Berdffentlihungen ver Eurfürftlichen ftatiftifchen Commiſſion in: „Heuſer's 
len der Zuftizpflege und Verwaltung‘; „Landwirthſchaftliche Zeitſchrift für Kurhefſen“; 
ſchrift des Vereins für heſſiſche Gefchichte und Landeskunde” ; „Wochenblatt der Provinz 
rheflen”. 
übed. Alljährlich: „Statiftiihes Jahrbuch ver Freien und Hanſeſtadt Lübeck“; „Tabel⸗ 

je Überſichten des lübeckſchen Handels“. | 
Nedlenburg: Schwerin. „Beiträge zur Statiftil des Großherzogthums Mecklenburg⸗ 
verin, herausgegeben vom großherzoglich medlenburgifchen Statiftifhen Bureau zu Schwe⸗ 

(1858—63), Bd. I—III, zu je vier Heften. 
Riederlande. 53) „Statistisch Jaarboek vor het Koningrijk der Nederlanden” (Haag 

2) Report of the proceedings of the fourth session of the international statistical Congress 
on 1861), S. 55 fg. 
3) Die unter Adersdijd’s Vorſitz 1858 gegründete flatififche Gentralcommijfion mußte infolge 
eigerung ihres Budgets burdy bie zweite Kammer der Generalftaaten 1862 wieber iafoelit werben. 

tatesLerifon. XIII, i 
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1863), 10. und 11. Jahrgang. „Verslag van deu staat der hooge, middelbare en 
Scholen 1857 —61’' (Haag 1859—63). „Verslag over de Verriglingen aangaan 
Armbestuur‘ (jahrlih). ‚‚Bijdragen en mededeelingen voor de Stalistick von bet Kı 
rijk der Nederlanden“, Nr. 1: „Verslag over den staat der Gestichten voor Krankzis 

1857 —59' (Haag 1861). „Verslag van den Landbouw in Nederland, 1859 en. 
(Haag 1860, 1861). „Uitkumsten der vierde tienjarige Volkstelling, 31 Dec. | 

(Haag 1863— 64), Thl. I—-IM. 
Nordamerika (Vereinigte Staaten). &8 befteht Fein Statiftifches Bureau nes ® 

fondern nur ein Cenſus Office zur Aufnahme und Verarbeitung bed von zehn zu zehn! 
aufzunehmenden Cenſus; „Preliminary report on the eighth Census, 1860, by es. 

Kennedy, Superintendent” (Wajhington 1862). Bon ven in den Staaten Ohio un 
nefota errichteten Statiſtiſchen Bureaux find und Veröffentlihungen nicht befannt. Die, 
cutive documents, reports of committees, miiscellaneous documents” beider Hau 
Congreſſes der Vereinigten Staaten enthalten faft alles amtliche ftatiftifche Material („In 
to executive and miscellancous documents and reports of Commiittees, printed by 
of the Senate“ (Wafhington 1861). „Census of the State of New-York for 185! 
Franklin B. Hough, Superiutendent of the Census“ (Neuyorf 1857). 

Norwegen. „Norges officielle Statiſtik“ vereinigt feit 1861 alle amtlichen ftati 
VBeröffentlihungen. 

Defterreid. „Tafeln zur Statiftif der öfterreihijhen Monardie, von der Direch 
abminiftrativen Statiſtik“ (Wien 1860—63), Neue Bolge, Bd. II, Il u. IV (1853- 
„Mberfichtstafeln zur Statiſtik der öfterreihifhen Monardie für 1861 und 1862, ben 
geben von der £. E. flatiftifhen Gentralcommiljion” (Wien 1863). „Statiftifches Jahrk 
öfterreihiihen Monardie für 1863, von berielben’ (Wien 1864). ‚„Statiftifches Ha 
lein für die öfterreihiihe Monardhie von Karl Freiherrn von Ezörnig, herausgegeben ı 
Direction der adminiftrativen Statiftif” (vierte Auflage, Wien 1861), erſter Jahrgang. 
theilungen aus dem Gebiet der Statiftik, herausgegeben von der k. £. ftatiftijchen Cent 
miſſion“ (eriheinen in Jahrgängen von unbeftimmier Heftezahl; elfter Jahrgang | 
„Statiftifche Überfichten über die Bevölkerung und den Viehftand in Oſterreich, 1857” 
1859). Freiherr von Gzörnig, „Das öfterreihifhe Budget für 1862, in Bergleihe 
jenen der vorzüglihern europäifchen Staatenſyſteme, herausgegeben von der Tirection! 
miniftrativen Statiftif”’ (5 Hefte, Wien 1862). 

Didenburg. „Statiltifhe Nahrichten über das Großherzogthum Dftenburg, | 
gegeben vom Statiftiihen Bureau“ (6 Hefte, Olvenburg 1857 —63). 

Portugal. Im Jahre 1859 wurde ein Statiſtiſches Bureau im Minifterium der 
lichen Arbeiten, der Induftrie und ded Handels gegründet, 1860 ein ſolches im Krieg 
fterium. „Relatorios sobre estado da administracao publica nos districtos adımiı 
tivos do conlinente do Reino e Ilhns adjacentes em 1860’ (Liffabon 1865). „E 
sobre a statistica das possessöes portuguezas no ultramar“ (Liffabon 1844 —62), I- 

Preußen. An vie Stelle der ‚Tabellen und amtlichen Nachrichten über den preuf 
Staat” (letter Yand, dad Jahr 1858 umfaffend, Berlin 1860) ift getreten: „Preußiſch 
tifti£, herausgegeben in zwangloſen Heften vom königlich preußiſchen Statiſtiſchen 2 
(I—IV : Induftrie, Handel und Verkehr von 1859—62, V: Volfzählung vom 3. Der. 
VI: Meteorologiſche Tafeln von H. W. Dove; VII: Landwirthſchaft 1862 und 1863). „ 
buch für die amtliche Statiftif des preußifchen Staats“ (Berlin 1863), erfter Jahrgang. . 
ſchrift des königlich preußiſchen Statiftifhen Bureau, redigirt von deſſen Dirertor Angel 
1861; erſcheint in Monatöheften. 

Rumänien (Moldau und Waladei jeit ihrer Vereinigung unter dem Fürften & 
„Annale statistice pour 1860 —62, par P.D. Martianu, capu alu officiylui statistici 

Rußland. Etatiftiiche Tabellen des rufitfchen Reichs, herausgegeben im Auftrg 
Minifteriumd des Innern dur daß ftatiftiche Centralcomite (Bevölferung 1858, ba 
von A. von Buſchen; Peteröburg 1863), zweiter Jahrgang. Materialien für die Beogn 
und Statiftif von Rußland (Beſchreibung der einzelnen Gouvernements). Materialien i 
Statiftif von Rußland, geſammelt vom Minifterium ver Reichsdomänen. Liberjihten be! 
nufacturinduftrie, des auswärtigen Handeld, des Fiſchfangs, der grundberrihaftlicen 6 
und Bauern u. ſ.w. Alle dieſe Publicationen erfcheinen in ruſſiſcher Sprache. 
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Sachſen (Königreih). „Zeitfchrift des Statiftifchen Bureau des koͤniglich ſaͤchſiſchen Mi- 
riums des Innern‘, neunter Jahrgang, 1863. Die erften Jahrgänge diefer Zeitfchrift waren 
dem damaligen Vorſteher des Bureau, Engel, rebigirt. 
Sachſen-Koburg-Gotha. (Negierungsrath Heß) „Mittheilungen aus dem Statifti- 
Burean zu Gotha über Landed- und Volkskunde , befonders bezüglich des Herzogtums 
ya. „Veröffentlichung der Ergebnifle der Volkszählung von 1861 für die Hergogthümer 
irg“ (Koburg 1862 und Gotha 1863). 
Schweden. Die unter dem Titel „‚Bidrag till Sveriges officiela Statistik‘ erſcheinenden 
ffentlihungen zerfallen in 11 Serien (A. „Befolknings-statistik”, das neuefte Heft von 
> enthalt vie Ergebniffe ver Volkszählung vom 31. Dec. 1860 und eine Sterblichfeitötafel ; 
‚ättväsendet”, gerichtliche Statiftif; C. „Bergshandtering”, Bergwerfe; D. ‚Fabriker 
manufakturer‘’; E. „Inrikes sjöfart”; F. „Utrikes handel och sjöfart“; G. „Fang- 

en”, @efängnißwejen; H. „Befallningshafvandes femars berätlelser”; I. ‚„Telegraf- 
ndet”; K. „Helso-och sjukvarden‘'; L. „Statens jernvägstrafik”, d. h. Eifenbahnen 
bis auf die Jahre 1862 oder 1863 fortgeführt). „Statistik tidskrift utgifven of k. sta- 
a Central-Byran’ (Stodbolm 1864), 10. Heft. „Betankaude angäende Sveriges 
omiska och finansiela Utveckling 1834—60° (Stockholm 1863). 
Schweiz Noch vor Gründung des eidgendfjifhen Statiftiihen Bureau in Bern er: 
ıen, vom Departement des Innern herausgegeben, vie „Beiträge zur Statiſtik ver 
izeriſchen Eidgenofſenſchaft (IV, Bern 1857; V, Bern 1858). Seither: „Eidgenöſſiſche 
ezählung von 10. Dec. 1860” (zwei Lieferungen, Bern 1862 u. 1863); „Mittheilun: 
iber dad Brandverſicherungsweſen ber Schweiz” (1862); ‚Commerce de la France avec 
isse 1851— 61 (1863); ‚Handel ver Schweiz mit dem Königreich Italien” (1864); 
parnißkaſſen der Schweiz” (bearbeitet von Pfarrer Spyri in Altftetten bei Züri, 1864); 
sarenverfehr der Schweiz mit befonderer Rückſicht auf den Deutfchen Zollverein und Oſter⸗ 
"(1865). „Beiträge zur Statiftit ded Gantond Bern, herausgegeben vom Statiftifchen 
ran der Dirertion ded Innern‘ (Bern 1860-64), Bd. 1, Heft 1 (von Profeffor B. Hil⸗ 
ınd) bis Heft 3. „Statistique du Canton de Vaud: population; publie par le Bureath 
onal de statistique‘ (Kauſanne 1864). 
Serbien. „Statistique de la Servie, par Vlad. Jakschitsch, chef de section au mini- 
: des finances a Belgrad” (ferbifh mit: franzöfifhem Inhaltöverzeihniß, Belgrad 
3), BP. 1. 
Spanien. „Censo de la poblacion de Espana, segun el recuento de 1857 (Ma: 

1858—60). „Censo de la poblacion de España segun el recuento de 1860’ (Madrid 
3). „Memoria sobre el movimiento de la poblacion en Espana en los annos 1858 — 
(Madrid 1863). „Annuario estadistico de Espana, publicado par la Junta general 
itadistica del Reino, 1860/61’ (Madrid 1862/63). 
Bürtemberg. ‚Das Königreih Würtemberg, eine Beichreibung von Land, Volk und 
t, herausgegeben von dem Föniglihen Statiftiih = Topographiſchen Bureau’ (Stuttgart 
z). „Beſchreibung der Oberämter, herausgegeben vom Statiftifch : Topograpbifchen Bu- 
- (43 bearbeitet in ebenfo viel Bänden, 21 noch ausſtehend). „Würtembergiſche Jahr⸗ 
r für vaterlänvifhe Gefhichte, Geographie, Statiftif und Topographie.” 
Zollverein. „Statiftifhe Überſichten uber Waarenverfehr und Zollertrag im Deutſchen 
yerein” ; zulegt das Jahr 1862 darſtellend (Berlin 1864). 
Das am Statiftiihden Congreß in London von Duetelet in Anregung gebrachte Projert 
vergleichenden Zufammenftellung der Reſultate ver ſtatiſtiſchen Ermittelungen aller Länder 
eilmeije zur Ausführung gebracht worden: „Statistique internationale (population), pu- 
» avec la collaboration des statisticiens officiels des differents etats de l’Europe et des 
3-Unis de ’Amerique, par Ad. Quetelet, president, et X. Heuschling, secretaire de 
Dmmission centrale de statistique‘ (Brüffel 1865). (Vgl. auch oben unter Oſter⸗ 
das Werk yon Czoͤrnig's über vergleichende Finanzſtatiſtik, und unter Großbritannien bie 
tistical tables relating lo foreign countries’.) G. Bogt. 
Stein (Heinrich Friedrich Karl, Freiherr von und zum). Die Wiedergeburt Preußen 
ittelbar nad feinem felbftverichuldeten Fall in Jahre 1806 gehört zu den merfwürdigften 
lehrreichſten Breigniffen der großen Geſchichtsepoche, welcher die Franzoͤſiſche Revolution 

Namen gegeben hat; denn es dürften wol wenig Beifpiele eines jo [hnellen und volfftän: 
48* 
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digen Umſchwungs von ber tiefften Exniebrigung eined Staats und, wie e8 fcheinen mu 
Volks, zur ruhmvollften und glänzenbften Erhebung deffelben zu finden fein. Cbenſo ſel 
aber ein fo unwiderlegliches Beifpiel und Zeugniß für die Bewährung der großen geid 

Wahrheit gefunden werben, daß die Kraft und die Bedeutung eines Staatd nid 
materiellen Kraftmitteln ruht, vie fi in der Hand der Regierung befinven, fondern in! 
und felbftthätigen Mitwirkung des Volks an der Beftaltung feiner Öffentlichen Angeleg 

Wenn man einen einzelnen ald ben Träger dieſer Idee, ald den Schöpfer jenerBie 
bezeichnen will, die doch in Wahrheit immer nur bie That des Volks felbft und bad @ 
feines Geiſtes ſein kann, fo wird man feinen andern Namen nennen ald den bes | 
von S. Denn mit einer Schöpferkraft ohnegleihen und mit einem durchdringen 
ſtändniß der Zeit und des Volks, denen er angehörte, hat er das Werk der Wiedergeburt‘ 
begonnen und diefen Staat auf die Bahn geführt, auf welcher nit nur das preußiſche 
das gefanmte deutſche Volk für die Löfung der großen Aufgabe reif gemacht werden | 
es in dem Befreiungäfampfe der Jahre 1813— 15 vollbrachte, und bie es überhaupt 
rer Zeit zu loͤſen beſtimmt und berufen iſt. 

S. wurde am 26. Dct. 1757 auf der reihäfreiherrlihen Burg zum Stein in Nafl 
Lahn geboren. Als Glied des Kleinen reihsunmittelbaren Kreiherrenftandes, de 
abhängigkeit nah dem unerbittlihen Gang der Zeit dem Untergang geweiht mar, 
mit dem Gefühl des Mistrauens gegen die Herrſcher ver nachbarlichen Kleinftaaten au 
den reih8unmittelbaren Adel zu verfählingen drohten, und mit einer tiefen Midachtu 
den mittelbaren Adel, welcher dieſe Fleinen Herren als feine Souberäne anerkannte und 
Bürgertbum gegenüber befondere Vorrechte beanſpruchte. 

Die Hervortretenpften Eigenſchaften feines Geiftes und jeined Charaktere: durkı 
Schärfe und Klarheit des Urtheils, firenge Gewifienhaftigkeit in der Erfüllung feiner‘ 
Entſchiedenheit und Unabhängigkeit ver Gefinnung und unbeugiame Feſtigkeit und Aug 
Willens, die nicht jelten mit einer gewiffen rauben Herbheit des äußern Weſens verbur 
verdankte er, wie ed fcheint, vornehmlich feiner Mutter, Henriette Karoline geb. Yangr 
Simmern, die ihn auch mit befonderer Vorliebe zugethan war und es dahin bradte, I 
obmwol ber jüngfte von vier Brüdern, durch einen Familienvertragzumausfchlieplichen € 
erben beſtimmt wurbe. 

Bon feinen Altern für eine praktiſche Wirffamkeit an einem der deutfchen Reit 
beflimmt, bezog er im Alter von 16 Jahren die liniverfität Göttingen und abſolvir 
das Studium der Jurisprudenz und Staatöwiffenfhaften, trat aber, nachdem er drei 
verfhiedenen Theilen Deutſchlands ſich aufgehalten, im Jahre 1780 in preußiſchen Sta 
weil er vielleiht Thon damals ahnte, daß ihm ber Staat Friedrich's des Großen mel 
Reich und irgendein anderer deutfcher Staat ben Boden für einen feinen Anſchauungen 
ftrebungen entſprechenden Wirkungskreis biete. Mit dem Alter von 24 Jahren tt 
Beifigerund erpedirenber Secretär in das unter Leitung des Minifter8 Heinig ftehenpe @ 
für Berg: und Hüttenwefen und mußte ſich in diefes ihm bisher gänzlich fremde Arh 
jo ſchnell Hineinzufinden, daß er fhon 1782 zum Oberbergrath ernannt und 178 
ſelbſtändigen Leitung ber weftfälifchen Bergämter und der mindenſchen Bergwerksco 
betraut wurde. 

Saft 17 Jahre währte feine Wirkfamfeit in diefer Gegend und insbeſondere in ver@ 
Mark; und es ift nicht zu verfennen, daß der Gharafter diefer urdeutfchen, von kernhaft 
nung erfüllten Bevölkerung und bie meift noch auf dem Boden des älteften deutſche 
beruhenden Überrefte freier Selbftverwaltung, bie er hier vorfand, auf S.’8 politifche Anſch 
weiſe von wefentlihem Ginflug waren. Im gleicher Richtung hatte ein faft zehnme 
Aufenthalt in England auf feine politifhen und focialen Anjichten gewirkt. Denn, mie 
auf ber Univerfität ſich mit befonderer Vorliebe dem Studium engliſcher @eichichte und 
öfonomie zugewenbet, fo erfhienen ihm jegt die großartigen politiihen und materiell 
hältniſſe, die er hier kennen lernte, als die Erzeugniffe der auf perfönlicher Freiheit un 
government beruhenden engliſchen Verfaſſung. Dagegen hegte er für die Franzöñiſche Re 
von Anfang an feine Synipathien. Die allgemeinen Freiheits- und Bleichheitätheorter 
firebten feinem praftifhen, nur auf Entwidelung gefhichtlih gegebener Zuftände ge 
Sinne. Überdies Hatte er eine geringe Meinung von dem Charakter und der Thatf 
franzoͤfiſchen Volks. Der Lauf ber Greigniffe mußte in letzterer Beziehung fehr be 
Anſicht umgeftalten. 
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dachdem er inzwiſchen achtungsvoller von den Franzoſen denken gelernt hatte, gehörte er 
(zu benjenigen preußifhen Staatsmännern, welde den Abfchluß des Bafeler Separatfrie: 
als ein glückliches und politiſch gebotenes Ereignip begrüßten. Aber als die Kriegsereig- 
immer unglüdlicyer verliefen, die Abtretung des linfen Rheinufers durch den Friedensver⸗ 
iu Campo-Formio 1797 eine vollendete Thatſache geworden war und in den raftabter 
andlungen die tiefe Fäulniß der innern Zuflände Deutſchlands und die wachſende Macht 
ranzöjiihen Ginjluffes fo traurigerweife zu Tage trat, empfand er ald deutſcher Mann 
ſchmerzlichſte die Schmach, welche der Nation durd die niedrige Geſinnung ihrer Fürften 
ban, und die Gefahr, von der fie durch die unfelige Zerfplitterung und durch die Herrichaft 
sondergeifted in den größern wie in den Fleinern Staaten bedroht wurde. Er begrüßte 
1798 mit Freuden die Wiederaufnahme des Kampfes von feiten Oſterreichs und die 

‚hen Erfolge, welche glei) beim Wiederbeginn des Krieged vom Erzherzog Karl errungen 
1. Dagegen beklagte er eötief, daß Preußen ſich auch jeßt noch von diefem Kampfe, bei 
3 jih offenbar fhon um die Unabhängigkeit der deutſchen Nation handelte, theilnahmlos 
ielt, und gehörte ſeitdem zu den entſchiedenſten Gegnern der ſchwächlichen und dharafterlofen 
iſchen Neutralitätspolitif. 
nzwifchen war er 1796 zum Oberfammerpräfidenten ſämmtlicher weftfälifchen Bezirke 
nt und hierdurch mit der oberften Bermaltung diefed umfangreihen Staatsgebiets betraut 
n und fand bier bereitd3 ausreichende Gelegenheit, fein hervorragendes Vermwaltungs- 
Irganifationstalent zu bethätigen. Insbeſondere war feine Thätigfeit der Hebung der 
trie und des Landbaued zugewendet, und ſchon damals betrachtete ex die Befreiung des 
nftandes von den gutsherrlichen Fronen und Laſten als die erſte und unerlaplichfte Auf- 
iner Staatsregierung, welche die Kraft ded Volks und ded Landed zum Wohl des Ganzen 
itigfeit ſetzen und verwerthen wollte. 
achdem auch der zweite Coalitiondfrieg Fein glücklicheres Nefultat herbeigeführt hatte als 
fie, der Friede zu Luneville 1801 nur ald eine Erneuerung der Friedensſchlüſſe von 
und Gampo-Formio, die Verhandlungen in Negendburg 1802—3 nur ald eine Fort⸗ 
j des traurigen Congreſſes zu Raſtadt erjhienen, mußte auh S. das Herannahen 
allgemeinen, für die Geſchicke Deutſchlands entſcheidenden Kriſis ald unvermeidlich er: 
; und fi mit der Idee einer tiefgreifenden Umgeflaltung des Vaterlandes mehr und mehr 
ut machen. 
chon damals ſcheint ihn daher der Gedanke befchaftigt zu haben, den er fpäter auf dem 
t&ongreß unter mannichfachen Formen verfolgte, daß namlich ver Zerfplitterung Deutſch- 
in zahlreiche Kleinftaaten dur eine Vereinigung verfelben in ein nord= und ſüddeutſches 
‚ oder wenigftend in eine nord: und ſüddeutſche Gruppe unter der Oberhoheit Preußens 
fterreichd ein Ende gemacht werden müfje. Seine Misahtung gegen die Eleinern Fürſten 
te fi zum erbitterten Haß, als diefelben nach der allgemeinen Umgeftaltung der deutſchen 
t3- und Nechtöverhältniffe durch den Reichsdeputationshauptſchluß vom 25. Febr. 1803 
eſtützt auf den Beiltand Frankreichs, der ihnen für jeden weitern Schritt zur Auflöfung 
eutſchen Reichs gewiß war, ihre Hand nad) den Befigthümern des reichsunmittelbaren 
rren- und Ritterftandes auöftredten. Gin Zeugniß von diefer Gejinnung S.'s ift dad 
prodene zornesmuthige Schreiben an den Herzog von Naſſau-Uſingen, der ſich in dieſer 

der reichöfreiherrlih von S.'ſchen Beſitzungen innerhalb feined Gebiets bemächtigen 

oder vielmehr thatſächlich Souveränetätsrechte über diefelben zu üben begann. Aber er 

das Schidjal der Vernichtung nicht aufhalten, das der Lauf der Ereiguiſſe über dieſe klein— 

ber nicht unwürdigſten unter den Eleinern Souveränen Deutſchlands herbeiführte. Seine 

figungen wurden zu dem Herrfchgebiet ber fouveränen Herzoge von Naffau geſchlagen. 

n fehr bedeutſamer Weife wurde übrigens auch die Thätigkeit S.'s für die Durchführung 
allgemeinen Umgeftaltungöproceffed in Bewegung gefegt, der zunächſt in der neuen Ber: 

ng zahlreicher deutſcher @ebiete zu Tage trat. Ehe noch die langwierigen und widerwärtigen 

indiungen von Regensburg zu dem in dem Reichsdeputationshauptſchluß niedergelegten 

tat geführt hatten, bemächtigte ſich Preußen auf Grund beionderer Stipulationen mit 

reich der ihm durch diefelben als fogenanntes Entſchädigungsgebiet zugedachten Länder: 
nund begann, unbefümmert um die biäherigen Einrichtungen und Inftitutionen der 

Raaten, zu denen fie bisher gehört hatten, die Berwaltung dieſer Gebiete nad) allgemein 
iicher Schablone einzurichten und das Aufgeben aller ſtändiſchen und ſonſtigen politifchen 

e, die fie bisher genofjen hatten, von venfelben zu verlangen. Die Erbitterung über dieſes 
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Berfahren Preußens war allgemein. Aber die berechtigten Klagen der Bevölkerung verftume: 
ten ſehr bald, als die Organiſation und oberfte Verwaltung jener Gebiete dem Freiherrn vor, 
übertragen wurde. Denn diejer, mit den Verhältniſſen des Landes mohlvertraut, verſtand ed, we 
alten Inftitutionen bejfelben wie die Sitten und Eigenthümlichfeiten der Bevölferung zu ideen 
und doch zugleich die beiten Kräfte berjelben zur Mitwirkung für eine Organijation herbei - 
ziehen, die endlich zum Kinleben des neuen @lieved in ven Gefammtorganisnus des preufiige 
Staats führen iollte. Es war das eben die bervortretendfle Seite feines Talents, die An 
geftaltung der politiihen und ſocialen Zuftände, wie tie von der Zeit im allgemeinen us) 
den beſondern Berhältnifjen gefordert wurde, aus dem Boden des Beſtehenden und geihiäkife 
Gewordenen ſich entwickeln zu laſſen. 

Die Anerkennung, welche ihm für die glückliche Regulirung jener unerquicklichen un ws 
widelten Verhältniſſe zutheil wurde, ſprach fi) nicht nur in der gänzlid) veranderten Stium 
der betbeiligten Bevoͤlkerung aus, jondern auch in der dankbaren Gefinnung ver Huren 
Stände, deren gemeinſame Beziehungen zu den unter jie vertheilten Ländergebieten burk 
in allgemein befriedigender Weiſe regulirt worden waren. Er lehnte jedoch die ihm voran 
angebotene Belohnung von 1000 Karolin ohne weitered ab, weil es einem preupiides 
auten nicht gezieme, für eine Wirkjanifeit, die er im Dienft jeined Staat® geübt. von jr 
Bürften eine Belohnung anzunehmen. Ingleihen lehnte er einen ihm ſchon im Jahre k 
gewordenen Antrag ab, einen Minijterpoften in Kurfürſtenthum Hannover zu uf 

Er mochte wol vamıald, als er jenen Ruf ablehnte, noch faun ahnen, wie bald ihm @ 
werden jollte, eine Stellung einzunehmen, bie ihm nicht nur einen reihern und umfaſſe 
Boden der Wirfjamfeit bieten, ſondern auch die Entfaltung ſeiner vollen Kraft in einer 
tung geftatten jollte, die mit jeinen Beitrebungen für dad geſammte deutiche Vaterland ind 
flang war. 

Am 27. Dct. 1804 wurde ©. an die Stelle Struenſee's zum preußiichen Binanzei 
ernannt und trat am 10. Dec. 1804 das von ihm ubernommene Minüterium an. 

Um die Wirkſamkeit S.'s in jeiner neuen Stellung zu würdigen, müflen wir undW 
jener Zeit noch ziemlich complicirte Organiſation der oberften Staatöverwaltung in Pur 
mit einigen Strihen vergegenwärtigen. Neben den fpeciellen Verwaltungsdepartenen 
Juſtiz, ded Kriegs und des Auswärtigen ſtand an der Spige der gejammten innern 2 
das Genrraldirectorium der Finanzen und der Polizei, zur Zeit unter der Oberleitung un 
Boriig des Grafen von Schulenburg. Innerhalb viefes Directoriumd, das in mehren 
theilungen zerfiel, jollte ©. das Acciſe-, Zoll:, Fabriken- und Commerzialdepartement MR 
fländig, die Leitung ver Banf und Seehandlung, der Salzadminiſtration und der Etaatäfgk 
fonds unter der Gontrole Schulenburg'8 übernehmen. Neben diefen Abtbheilungirat 
gehörten zum Generaldirectorium noch die vier Provdingialminifter für Brandenburg, Vor 
und Süppreußen, Branfen und Neuenburg, Oft: und Weflpreußen, Niederſachſen un F 
falen, wogegen der ‘Brovinzialminifter von Sclelien die Verwaltung feiner Provin 
fommen unabhängig von den Beneraldixectoriunt leitete. Diele verihiedenen Miniflerim 
Berwaltungddirectorien hatten untereinander wenig oder gar feinen Zujammenhang, 
konnte von einer gemeinſamen Beitftellung allgemeiner Regierungd- und Berwaltungsgrum 
faum die Rede jein. Aber auch mit dem König, der doch ald der bewegende Mittelpuch 
Banzen betrachtet werven mußte, ftanden, mit Ausnahme des Grafen Schulenburg, die M 
in feiner directen Beziehung. Denn zwiſchen dem Fürſten und den oberſten Verwaltungtber 
ſtand das ſogenannte Geheime Cabinet, an welches alle Miniſter ihre Berichte und Ant 
ſchriftlich einreichen mußten, damit über dieſelben Vortrag gehalten und dann die Fönigligel 
ſcheidung endgültig getroffen werde. 

S.'s ſcharfem und flarem Blick Eonnte ed nicht entgehen, daß dieſer conıplisinte un 
organifhe Mechanismus der Staatöverwaltung einer durdgreifenden Umgeftaltung br 
bebürfe, wenn für dad Ganze wie für die einzelnen Gebiete eine fruchtbare und einheittie® 
ſamkeit erzielt werden jollte. Zunächſt aber glaubte er jeine ungetheilte Kraft mit ver ihn 
thümlichen Energie ausjhließlih auf das ihm zugewiejene Thätigkeitsgebiet richten zu mi 
und in der That verbanfte ihm Preußen ſchon in dem erften Jahre feiner Anıtsjührumg 
jener durchgreifenden und fruchtbaren Reformen, welche bereit6 ven Charakter ber allgeme 
Neugeftaltung athmen, die er fpäter an ber Spige der gejanıınten Staatövermaltung ei 
hat. Denn, neben einer einfachen und zufammenhängendern Organifation der Behoͤne 
ber Berwaltung, war es ſchon damals indbefondere die Befeitigung ber öffentlichen Be 
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ränkungen und die Freimachung ver producirenden Volkskraft auf dem Gebiet des Lanp- 
8, ber Induftrie und des Handeld, worauf er ald auf die Quellen des Volkswohlſtandes 
dadurch auch der geordneten Staatäfinanzen fein Augenmerk richtete. 
Bine jehr tiefgreifende Maßregel derart war die Aufhebung aller Rand, Binnen und 
oinzialzölle. Im Zufamnenhang mit diefen Beftrebungen bahnte er eine allgemeine Ilm: 
Itung des Zoll: und Acciſeweſens an, indem er die indirecten Steuern verminderte, zahlreiche 
mflände des Conſums von der Accife befreite, dadurch den Verkehr zwiſchen Stadt und 
ı erfeichterte und die biöher gefeglich beftehende Sonderung der ländlichen von der ftädtifchen 
erhöthätigkeit aufhob. Wir ermähnen außerdem nur nod) die wichtige Reform der beiden 
stgeldinftitute: der Bank und Seehandlung, durch melde die Mittel derfelben auch den 
rhtreibenden direct zugänglich wurden, während ſich bisher nur die Bankhäuſer verfelben 
it Hatten, und endli noch die Errichtung eines allgemeinen ftatiftiihen Bureau, deſſen 
Bedeutung für alle Zweige des öffentlichen Lebens erft in unferer Zeit zur vollen Wür⸗ 
g gelangt. 
nzwifchen hatten mit pen Jahre 1805 die politifchen Verhältniſſe eine fo ernfte Geftaltung 
vommen, daß auch Preußen fich einer directen Einwirfung auf den Gang der Greigniffe 
noch länger entziehen zu Eönnen fhien. Der dritte Coalitiondkrieg war audgebroden. 

hörte ohne Zweifel zu denen, welche ſchon damals ven Eintritt Breußens in diefe Eoalition 
"boten hielten, fand jedoch zur Zeit noch Feine Gelegenheit, diefe Anficht geltend zu machen. 
Ben beharrte bei feiner ſchwächlichen Neutralität und hatte diefelbe gegen Rußland und 
eden mit Entſchiedenheit geltend gemacht, als Bernadotte dieje ſo hochgehaltene preußiſche 
ralität rückſichtslos verlegte, um die Einſchließung des öſterreichiſcheu Heeres unter Mad 
eitig ausführen zu helfen. 
is ift befannt, welch Eriegerifche Stimmung infolge ver Kunde von diefem Vorgang in 
n für einen Augenblid zu herrfchen ſchien, und wie es troß alledem und troß der Anweſen— 
ed ruſſiſchen Kaijerd am preußifchen Hofe doch zu nichts weiter als zu der traurigen Miffion 
zrafen Haugwitz fam, die, flatt mit der Kriegderflärung gegen Napoleon, mit dem Ab: 
jdes unglüclichen Vertrags zu Schönbrunn und des noch unglüdlichern zu Paris endete. 
Bir wiffen nichts Näheres über die Vorgänge am Hofe Friedrich Wilhelm's III. während 
: fritifhen Epoche und noch weniger über dad Map des Einfluffes, den etwa S. auf die 
hließungen des Königs übte. Gewiß ift nur, daß er zu den entfhiedenften Gegnern Frank⸗ 
und Napoleon’8 ſowie der preußifchen Neutralitätöpoliti gehörte, in deren Verfolgung 
Ben feinem Verberben entgegenging. Demgemäß fehen wir ihn in jener Zeit auf jeinem 
Ken Gebiet eine umfaſſende Thätigkeit entwideln, um für die fheinbar in Ausficht ſtehende 
führung den Staat mit den audreichenden Geldmitteln zu verfehen, und eö ift bemerkens⸗ 
‚ wie fehr in feinen Berichten vom 9. und indbefondere vom 26. Oct. 1805 über die ihm 
ragene Beihaffung von 30 Mill. Thlrn. der Finanzmann hinter den Staatsmann und 
arrioten zurüdtritt. Er will, daß für einen Krieg, in ven e8 in Wahrheit die Ehre der 
„ die Sicherheit und Unabhängigkeit ver Monarchie gelte, auch ohne Bedenken die Opfer: 
Eeit ded Volks vorausgejegt und in Anſpruch genommen und zunächſt in diefem Sinne 
e Öffentlihe Meinung gewirkt werde. Daher flug er für die bevorftehenne Kriegführung 
sweiſe Naturalienlieferung aus dem Lande felbft gegen Zahlungsanweiſung zu den durch⸗ 
lichen Marftpreifen, Benugung des Staatsſchatzes und, wenn ed nothwendig war, eine 

iſche Anleihe vor, deren Zinfen durch Erhöhung einiger Staatdabgaben herbeigeſchafft 
n jollten, und endlich Emiſſion von 10 Mil. Thlrn. in unverzinsliden Treforiheinen, in 
n ein Viertel aller Staatsabgaben gezahlt werben follte. Seine Vorſchläge wurden gebilligt 
uch die Bedenken, die jihim Hinblick auf das Schickſal der Affignaten gegen die Emiſſion un- 
rter Treſorſcheine erhoben, fiegreich und mit finanzmänniſchem Scharfblid vonihm widerlegt. 
als feine Maßregeln zur Ausführung fommen follten, hatten die Berhältniffe bereitdeine Ge⸗ 
ng angenommen, für welche jie in Feiner Weife berechnet waren. Die unglüdlihe Schlacht 
{ufterlig hatte Ofterreich zum Frieden von Presburg gendthigt, und Breußen war durch bie 
“äge von Schönbrunn und von Paris zum willenlofen Werkzeug Napoleonijher Laune 
Billkür herabgefunfen. 
5., der über dieſe ſelbſtverſchuldete Schmach Preußens aufs tieffte entrüftet, von ver Beſorg⸗ 
Ser die drohende Gefahr aufd fhmerzlichfte ergriffen war, glaubte dennoch mit unerſchüt⸗ 
Feſtigkeit an die Zukunft Preußens und an deſſen geſchichtliche Aufgabe für die Erhaltung 
Rengeftaltung Deutſchlands. Die troftlofen Verhältniffe des Augenblicks erfchienen ihm 
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daher nur als die immer noch abwenbbaren Folgen eigener Verſchuldung und Schwäͤche. Ir 
es mußte ſchnell zur Umkehr geſchritten und das Werk der Neugeſtaltung energijch erfajt una, 
wenn noch Rettung möglich ſein ſollte. Dieſe ſein Gemüth mächtig bewegenden Überzeugugn 
bewogen ihn zum erſten mal aus den Grenzen des ihm zugewieſenen Wirkungskreiſes hine 
zutreten und mit der ihn charakteriſirenden Freimüthigkeit und Entſchiedenheit ſich Direct ante 
König zu wenden. 

In einer nad Form und Inhalt Höchft merkwürdigen Denkſchrift vom 27. April 1806 Kalle 
er demfelben vor, daß die gegenwärtige unheilvolle Lage des Staats aus der fehlerhafe 
Drganifation der oberften Stantöregierung und insbeſondere des Cabinets mit Notweaiigkk 
hervorgegangen jei, und ſcheute fich nicht, die Drei Berfonen, von denen dies Gabinet zur Jcty 
bildet wurde, Lombard, Haugwitz und Beyme, inihrer ſittlichen Unwürdigkeit und in ihrer ken: 
männifchen Unfähigkeit zu zeichnen. Er flug daher den König vor, das Cabinet aufald 
ſämmtliche Minifter in regelmäßiger perfönliher Berichterftattung über ihre Berwaltungs 
zu hören und für bie zur unmittelbaren Entſcheidung des Königs gelangenden widtigen 
fhließungen diefelben zur gemeinfamen Berathung und Beſchlußfafſung in einen Gche 
Staatsrath zu vereinigen. „Sollten Sie fortfahren‘, fo endet feine Denkſchrift, „wu 
Einfluß des Cabinets zu handeln, fo fteht zu erwarten, daß der preußifche Staat eume 
auflöje oder feine Unabhängigkeit verliere, und daß die Achtung und Liebe der Unterthaum 
verſchwinde.“ 

Es war hohe Zeit, auf dieſe warnende und rathende Stimme, die von ebenſo klareni 
wie von warmer Empfindung und von flarfem Willen zeugte, zu hören, wenn noch auf K 
gehofft werben follte. Denn die Kriſis, für welche die volle und ungetheilte Kraft bes 
und der Nation gejammelt werden mußte, nahte immer fühlbarer und unvermeidlichet kei 
Aber Friedrich Wilhelm II. hatte kein inneres Verſtändniß für einen Geift und einen Che 
wie S. Gr fühlte die überlegene Geifted: und Willenskraft nur ald einen ungebihll 
Drud, der auf feine königliche Entſchließung geübt wurde, und legte S.'s Denkſchrift unkel 
fihtigt und mit mistrauiſchem Unbehagen beifeite. Es blieb beim alten, und S. Beil 
digungen begannen nur zu fhnell in Erfüllung zu gehen. Der Krieg, der den Zujammag 
des Reichs herbeiführen mußte, wenn die Leitung deffelben unverändert blieb, warunverme 

S. erneuete jegt in Bunde mit den Bringen Wilhelm, Heinrich und Louis Ferbinens 
dem Prinzen von Oranien und dem Herzog von Braunſchweig, wie mit ven @eneralen 
Blücher und Rüchel den Verſuch, dad Geheime Kabinet zu flürzen und die Organifetis 
fräftigen und einheitlichen Regierung herbeizuführen. Ihr ebrerbietiger und patriotifie 
trag wurde als unbefugte Einmiſchung in die Befugniffe des Königd ungnädig aufgen 
und ohne weiteres zurückgewieſen. Die Kataftrophe, für welche der preußifche Staat in 
Weiſe reif geworden war, ging ihren Bang. Die Schlacht bei Jena und Auerſtädt mit ihr 
erhörten Folgen war eben nur das Hervortreten der tiefgreifenden innern Fäulniß, ja 
ſchon gefommen war. - 

©. war der wenigen einer, die in jenen verhängnißvollen Tagen Kopf und Herz a 
Stelle Hatten. Während alle Kriegs: und Waffenvorräthe in die Hand des Feindet Mi 
hatte er trog eines heftigen Podagras redtzeitig für die Rettung des Gtaatsjchages wi 
öffentlichen Kaffen Sorge getragen und war dem König nach Preußen gefolgt. In & 
nahm er an einer Minifterberathung über Frievensbedingungen theil, über melde Ins 
mit dem franzöfiichen Bevollmächtigten in Berlin unterhanvelte. In dieſem Eritifhen R 
wurde ©. durch Beyme das Minifterium des Auswärtigen angetragen. Gr Ichnte Sf 
Unfenntniß der Sachen und Formen, wie er ſich ausprüdte, ab und ſchlug flatt feiner ven Qui 
Goltz und fpäter Hardenberg vor. Zugleich kam er auf feinen mehrfach geftellten Antrag c 
das Geheime Gabinet aufzuldfen und ſtatt deffelben ein Minifterconfeil einzufepen. Dei 
konnte ſich aud in dieſem entſcheidenden Moment nicht zur Nachgiebigkeit entfchliegen. & 
allenfalls in die Bildung eined Minijterconfeil, aber nicht in bie Auflöfung des E 
Cabinets willigen. S. wies in einer mit Rüdel und Hardenberg gemeinfam abgefujte d i 
ſchrift die Unzuläfjigkeit diefer Hilden Mafregel nad, und legterer machte ven Rüdır 
Beyme und Lombard zur unerlaglihen Bedingung feines Eintritts ing Minifterium. He 
berg’6 Ablehnung wurbe angenommen, Zaftrom zum Minifter des Auswärtige, 6 
trog feiner wiederholten und entſchiedenen Ablehnung zum Mitglied des Minifkerrsufel | 
dem Geheimen Cabinet ernannt. ' 

AB ex aber deſſenungeachtet feine Weigerung ausſprach, in diefe Verwaltang dig 
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ielt er am 3. Jan. 1807 jenes berühmte Entlafjungdfchreiben des Königs, in welchem ©. als 
„widerſpenſtiger, troßiger, hartnädiger und ungehorfamer Staatsdiener” bezeichnet ward, 
r, auf fein Genie und feine Talente pochend, weit entfernt dad Beſte des Staats vor Augen 
yaben, nur durch Gapricen geleitet, aus Reidenfhaft und aus perfönliden Haß und Er: 
rung handelt‘, und am Schluß dieſes Schreiben Heißt ed: „Wenn Sie nicht Ihr rejpect- 
"iged und unanfländiged Betragen zu ändern willens find, kann ver Staat feine große 
mung auf Ihre Dienfte machen.“ 
In dieferWeife ift in einem ſolchen Moment ein Mann wie ©. aus dem preußifchen Staats: 
Ft entlaflen worden. Aber einen Tag nad dem Abſchluß des Friedens von Tilfit wendete fich 
Ihe König an ebendiejen S. mit der dringenden Bitte, ji) an die Spige der Staatöregierung 
ellen und die Erhaltung und Wieveraufrichtung des gebrochenen Staatd auf feine Schulter 
ıden. ©. aber antwortete: „Ew. Königl. Majejtät allevhöchfte Befehle wegen des Wieder: 
ditts in Dero Minifterium der Einländiſchen Angelegenheiten find mir durch ein Schreiben 
Gabinetsminiſters Hardenberg d. d. Memel 10. Juli am 9. Aug. zugefommen. Ich be: 
e fie unbedingt und überlaſſe Ew. Königl. Majeftät die Beflimmung jedes Verhältniſſes, 
eziehe fi) auf Gejchäfte oder Perfonen, mit denen Ew. Königl. Majeftät es für gut halten, 
ih arbeiten fol. In diefem Augenblid des allgemeinen Unglücks wäre es ſehr unmoraliſch, 
e eigene Perfönlichfeit in Anrechnung zu bringen, um ſo mehr, da Ew. Majeftät felbft einen 
shen Beweis von Stanphaftigfeit geben.‘ 
So dachte und handelte S. ald Mann von Ehre, von Charakter und Seelengröße und vor 
m ald Dann von wahrhaften Patriotismus in einem Moment, in dem mol wenige geivagt 
en würden, fihdergroßen Aufgabezu unterziehen, die er bereitwillig auf feine Schultern lud. 
3 mit dem Moment, in dem er in diefe Wirkſamkeit eintrat, beginnt die innere Wiedergeburt 
preußifchen Staatd, beginnt die Erhebung Deutſchlands aus feinen tiefen Kal, durch den 

in den Rand der Selbftvernidhtung geführt worden war. 
Die Hälfte des preußiſchen Staatögebietd war verloren, die Bevölferung der übrig: 

liebenen Provinzen hatte feit einem Jahre nicht nur die Vernichtung aller Erwerbsquellen, 
Zerftörnng und Entwerthung ihred Beiiged durch den Krieg, fondern aud) Die Doppellaft ver 
mltung beider Kriegäheere tragen müſſen, die auf ihrem Boden den blutigen Kampf mit- 
Inder führten. Die legten Kräfte des Landes fhienen bis aufs Außerfte erfchöpft, und nun 
immte ein von Kaldreuth unterm 12. Juli 1807 abgeſchloſſener Zufagvertrag zu den 
Immungen bed Tiljiter Friedens, daß nachträglich noch alle bis dahin von den Branzofen 
zeſchriebenen Kontributionen gezahlt werden und bis zur Erfüllung aller Friedensbedingun⸗ 
ein franzdjifches Heer von 200000 Mann auf Koften des Landes in demfelben bleiben und 
dandeseinkünſte zu diefem Zwed den franzdjiihen Militärkaſſen zufließen follten. Es war 
bar Die Abjiht Napoleon’d, Preußen politiſch und materiell machtlos zu machen; und die 
Lreutb’fche Eonvention war dad Mittel, auch nach geſchloſſenem Frieden dem unglüdlichen 
De noch die Laſten des Kriegs aufzulegen und ed unter feiner unbedingten Botmäßigfeit zu 
ilten. Zunächſt wurde fein Bevollmädtigter Daru in Berlin beauftragt, feine Erklärung 
e die von Preußen noch zu zahlende Summe möglihft zu verzögern und dann fie möglichft 
zu fpannen. Erſt drei Monate nad Abſchluß des Friedens trat diefer mit der Forderung 
55 Mil. Frs. Contributionen und 62 Dill. Landeseinfünften hervor. Vergeblich waren 

ãußerſten Anftrengungen, Napoleon auf diplomatiſchem Wege zu einer Verminderung dieſer 
derungen zu bemegen. Er wollte nicht Die geforderten Summen, ſondern nur bie fortgejeßte 
etzung des Landes auf deſſen Koſten. ©. hatte inzwiſchen mit einer Umjicht und Energie 
egleichen alle Mittel in Bewegung gefegt, um die durch Die Folgen des Kriegs drohende neue 
fis abzuwenden und die Mittel zur Befeitigung der aus der Kalckreuth'ſchen Convention ent: 
ngenden äußern Galamität berbeizufhaffen. Der Zwangscurs der flarf entwertheten 
ſorſcheine wurde aufgehoben und den überaus hartbevrängten Orundbejigern ein bis zum 
te 1810 währender Indult gegen Kündigung von Hypotheken gewährt. Der König und 
mtliche Prinzen des königlichen Hauſes hatten bereitd auf den größten Theilihrer Revenuen 
chtet und fugar in den Verfauf der goldenen Tafeljervice gewilligt. Zur endlichen Be: 
ing bed Landes von dem Drud der frangölifchen Befegung wollten fie aber unter Auf- 
Ing der hohenzollernſchen Hausgeſetze von 1473, 1713 und 1743 auch in den Verfauf 
B anjehnlichen Theils ver Föniglihen Domänen und in die Verpfändung der übrigen behufs 
e Anleihe willigen, durch deren Ertrag die franzöfifchen Forderungen wenigftend annähernd 
tedigt werden follten. Die Unterbringung der Anleihe wurde mit anerfennenswerther 
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ıd feinen Herrn. Bildung erhebt ein Volk, und der höhere Grad derfelben weiſt ihm feine 
e Stellung im Verein der civiliſirten Staaten an. Sie iſt die wahre Lebendbedingung 
Hier Kortfritte in Ordnung, Kraft und Wohlfahrt. Der Staat muß dieſe Bildung 
mn.“ 

m Sinne dieſes Programms begann ©. ſofort das Werk der Neugeſtaltung Preußens, 
war von ber breiteften und fefteften Grundlage ausgehend, mit der Schaffung eines in 
Verſon und in jeinem Orundbefig freien Bauernfrandes. Das Gefeg vom 9. Det. 1807 
imt: daß dad Unterthänigfeitöverhältnin des Bauern ſowol auf fogenannten herrſchaftlichen 
n wie auf den Föniglihen Domänen aufhören und unter feiner Form jollte neu begründet 
a können, fobaß es ferner nur freie Leute geben follte; daß ferner jeder Grunbbefig von 
Tigenthümer nach freiem Ermeſſen verfauft oder getheilt und auch Fideicommiſſe abgeändert 
ufgehoben werben können, und daß jeder Einwohner des Staats zu jeder Art von Grund: 
und zu jeder Art von Gewerben ohne alle Einihränfung berechtigt jet. Als Ermeiterung 
wothmendige Conſequenz diefer großen Maßregel beabſichtigte ©. ſchon damals die Auf: 
ig der gutöherrlihen ‘PBatrimonialgerichtsbarfeit und Polizeigewalt, ven Erlaß eines 
ses über Gemeinheitötheilung und über Ablöfung aller gutäherrlihen Servituten und 
h die Schöpfung einer Landgemeindeordnung, melde auch dem Bauer Gelegenheit geben 
„für die Orbnung und Förderung der gemeinſamen Local- und Standesinterefjen felbftthätig 
zu tragen. 

im firengften Zufammenbang mit ver Gründung de& freien Bauernftandes, aber für die 
iſche Wiederbelebung des Staats noch ſchneller und fühlbarer wirkſam ift die zweite große 
regel S.'s, die Neugeftaltung des ſtädtiſchen Communalweſens durch die mit Recht viel- 
efene Städteordnung von 19. Nov. 1808. Nirgendd waren die verderblihen Folgen 

iöherigen Syſtems während der Kataſtrophe von 1806 häßliher und erſchreckender her= 
etteten ald in dem aus dem Bevormundungsiyften des Regierungsbureaukratismus er- 
'enen Indifferentismus des bürgerlichen Philifterthums, dem e8 in der Gewohnheit, ſich 
nio8 regieren zu laffen, faft ganz gleichgültig jchien, von wen ed regiert wurde. Dieſem 
ferentismu8 Eonnte nur ein Ende gemacht werden, wenn dem Bürger die Möglichkeit 
m, ja die NRöthigung auferlegt wurde, für feine eigenen Interefien unter eigener Ber- 
Irtlichkeit ſelbſtthätig Sorge zu tragen, und ſich auf dieſe Weife zu einem in das gefammte- 
lie Leben felbftthätig und organifch eingreifenden Glied des Staatsorganismus zu 
m. 

)emgemäß wurde als oberfter Grundſatz dieſes Geſetzes feftgeftellt, daß die Gemeinde 
Leitung und Verwaltung ihrer innern Angelegenheiten infoweit felbfländig und von 

tegierung unabhängig fei, ald das allgemeine Interefje des Staats nit unmittelbar 
enjetben berührt werde, und daß daher die Einmifhung der Stantöregierung in die 
indeangelegenbeiten nur zuläffig fei: zur Aufrechthaltung der allgemeinen Staatögefege, 
berften Eontrole der Vermoͤgens- und Kaffenvermaltung und zur Schlichtung von 
tigfeiten zwifchen den Gemeinvebehörven felbft. Diefe Selbftregierung jollte zmifchen 
son der Bürgerfhaft unmittelbar zu wählenden Stadtverorbnetencollegium ald geſetz⸗ 
der Behörde und dem von dieſem zu wählenden und von der Regierung zu beflätigenden 
iftratöcollegium ald ausführender Behörde getheilt fein. Für das active und paſſive Wahl: 
galt ohne Unterſchied ver Religion und des Standes daB Bürgerrecht ald alleiniger Nechts- 
doch waren zur Erlangung deifelben nur Grundbejiger und @ewerbtreibenve befähigt, die 
ligenz alfo gänzlih ausgeſchloſſen. Das dürfte faft ald die einzige Schwäche des Gefrges 
inen. Im übrigen war vafjelbe aus einer fo jihern Erkenntniß der Bevürfniffe und ber 
mgsfähigfeit des preußifhen Volks hervorgegangen, daß für dieſes wenige Jahre ge= 
n, fi in die neue Ordnung der Dinge einzuleben und die neugemährten Rechte zu einem: 
theuerften Beiigthümer zu machen. Wie fehr auch die Reaction in den verſchiedenen 

en ihres Sieges die freifinnigen Beſtimmungen dieſes Geſetzes verkümmert hat, es iſt ihr 
jelungen e8 aus dem Herzen bed Volks zu entwurzeln und den Geiſt zu unterdrücken, den 
>emfelben geichaffen hat. 
aß ©. den Aufbau ber bürgerlien Freiheit durch Anbahnung oder Herftellung voller 
ebefreiheit und Freizügigkeit zu vollenden gedachte, farm im Hinblick auf ſeine politifchen 
aatöwirtbichaftlichen Grundfäge und nach manderlei Andeutungen in ſeinen ſchriftlichen 
ichnungen nicht zweifelhaft erfheinen. Uber wie dem Bauer: und Bürgerſtande, ſo 
te ©. auch dem Adel eine feiner Stellung entſprechende Organiſation zu geben oder dody-: 
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ihn zur Selbſtſchoͤpfung einer folden anzuregen. Freilich follte das Standesprivilegtum ie . 
Geburt nicht mehr den Anſpruch auf einträglihe Staatdämter oder auf Befreiung vu da |, 
Bürgerpflihten gegen den Staat, von Steuerzahlung und Militärpflicht verleihen und ng P 
weniger auf bie Ubung von Herrſchaftsrechten über Perfon und Beiig von Bauern unt Büren; 1. 
auch jollte der Adel nicht lediglich einen durch Geburt abgeſchloſſenen Stand bilten; hl. 

aber füllte der große confolidirte Grundbeſitz wie dad große und anerkannte Verbienft fütdu f 
ffentlihe Wohl zur Grundlage eined hervorragenden Standes erhoben werten, dem uf. 
corporative Verfaſſung dad Recht der jelbftändigen Negelung feiner beſondern Angelegenkein ſ 
und durch Bildung einer Erften Kammer in der beabſichtigten Volksvertretung ein entſprechene 
Einfluß auf den Gang der allgemeinen Staatdangelegenheiten verliehen werden jollte. “ 

Endlich aber follte, neben den ebenvargeftellten Inflitutionen für Hebung und greigue J 
Geſtaltung jeder einzelnen diefer drei großen Klaffen der Bevölferung, durch Foördernzgu J 
allgemeinen Unterrichtsweſens, für deſſen Leitung Wilhelm von Humboldt beftimmt war, ww 
Geiſt des gejanımten Volks zur freien Selbftentfaltung geführt und auf diejenige Höke 
Wiſſens und der Bildung erhoben werben, welde der Fortſchritt der Zeit von denjcig 
forderte, die fich zu ihren Trägern und Lenkern machen wollten. In diefen Sinne erflärt ci 
mit Klarheit und Entſchiedenheit für das Peſtalozzi'ſche Syſtem, inden er fi) überzeugt} 
„daß durch diefe, auf die innere Natur des Menſchen gegründete Methode, die jede Geiſthe 
von innen heraus entwickelt, jedes edle Lebensprincip anregt und nährt und jebe ei 

Bildung vermeidet, ein phyfiih und moralifch kräftiges Geſchlecht herangebildet werde, dau 
Baterlande eine befjere Zukunft verheiße“. 

Über die Art und Weife, wie ©. ven fo zu innerer Selbfländigfeit und Selbſthac 
gelangten Ständen und Elementen des Reichs einen ihrer Stellung im Staat entſprecheig J 
Antheil an der Geftaltung des Öffentlihen Lebens innerhalb deffelben gewähren wollte, R 
ich in feinen Aufzeihnungen nur allgemeine Andeutungen. Gewiß ift, daß er vem iA 
Mechanismus bureaufratifhen Negiments, das bisher in Preußen geherrſcht hatte, 1 
Heranziehung der verfchiedenen Elemente des Volks zur Theilnahme an der Leitung verieh E 
lien Angelegenheiten die fehlende Lebensfriſche einzuflögen und die gefaınmte Oliver if. K: 
Regierungsorganismuß in fleten und lebendigen Zufanımenhang mit den Bedürfniſe id, 
Volks zu bringen gedachte. Die Volfövertretung, die zu diefem Zwed und in dieſen Gi 
geſchaffen werden mußte, follte in doppeltem Sinn eine mehrfach gegliederte und abgeflufte fi 
Nach der Eintheilung ded Staats in Kreife und Provinzen follten Kreisflände die Grunkgh 
für Provinzialflände, dieſe wieder für allgemeine Reichsſtände bilten ; und in jeber biejer kiE 
Stufen die drei Stände: der große gefiherte Grundbeſitz (ohne Unterſchied ob bürgeiie- 
ober adelih), der Bürger: und Bauernfland in entſprechender Zahl vertreten fein. Ga [Gang 
dag er allen dieſen Gliedern der Volfövertretung dad beſchließende Votum nur in af 
Grenzen zugeftehen wollte, wogegen ihr Beirath in allen öffentlihen Angelegenheiten geaik 
und den Kreis- und Provinzialftänden auch eine directe Mitwirkung für die Leitung al N 
Gontrole der Öffentlichen Inftitute ihres Gebiets und ihres befondern Standes gewährt werd 
follte. Endlich legte er noch einen entfchiedenen Werth auf die Heranziehung tüchtiger KR | 
aus dem Volk zur direrten Theilnahıne an der Wirkſamkeit der Regierungsorgane. Zu tif 
Zwei follten aus den Brovinzialftänden zu wählende Deputirte von Zeit zu Zeit int 
Regierungdcoflegien eintreten und mit ganz gleicher Berechtigung wie die permanenten FE. 
glieder verjelben ven Berathungen beiwohnen und jo jederzeit die vermittelnden Organe bibe, 
welche die Regierung mit den Intereffen des Volks und diejed mit ven Abſichten ver Regirum U, 
befannt machen. Zugleich aber follten für alle wichtigen Fragen, die bei den Regieruß 
behörven zur Beſprechung kämen, fogenannte techniſche und wiſſenſchaftliche Commiſſionen u 
ber Mitte des Volks zugezogen werden, deren Anſichten wohl zu beachten und im bie betrefam® J 
Berichte an bie Höhern Behörden aufzunehmen feien. 

Vielleicht am glängenpften tritt das fhöpferifche Organijationstalent S.'s in um uk 
endeten Organismus hervor, zu welchem er ven gefammten, bis dahin äußerſt verwiddtea m 
ſchwerfälligen, jeder innern Einheit entbehrenden Regierungsmechanismus des preufüit 
Staatd zu erheben wußte. Für die Wedung und Belebung des Volkögeiftes zum Interefit od 
zur ſelbſtthätigen Mitwirkung in allen Angelegenheiten des Iffentlihen Wohls war er son 
breiteſten Baſis der verſchiedenen Bevölkerungsklaſſen audgegangen, um die für dad Gang P 
verwerthenden Kräfte auf immer höhere Stufen ihres Wirfungskreijes für das Gel 

A fuhren; bier bildete die leitende Spige der Staatöregierung den einigenden und belebene 
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Ipunft, von welchem die vrganifche Blieverung und Belebung aller Theile und Gebiete 
taatölebend ftrahlenförmig ausgehen und in dem fich in gleicher Weife alle Lebenskräfte 
en zuſammenſchließen ſollten. Diejen Mittelpunkt bildete der Staatsrath, zu dem unter 
lichen Vorſitz ded Königs alle Minifter und Abtheilungschefs der Minifterien und 
dem eine Anzahl vom König ernannter Staateräthe gehörte, und von den die Feſtſtellung 
eitenden Grundfäge und organifchen Geſetze fowie Die Befegung ver oberften Verwaltungs: 
außging. 
er gefammte Staatsrath zerfiel in fünf Abtheilungen nad) den fünf Minifterien: des In- 
ber Finanzen, der auswärtigen Angelegenheiten, des Kriegs und ber Jufliz; und jedes 
Minifterien glieverte ich wieder in eine Anzahl von Hauptabtheilungen, bie theild unter 
ımittelbaren Leitung des betreffenden Minifterd ſtanden, theils unter Gontrole deffelben 
nem Abtheilungsdirector geleitet wurden. 
on dieſem leitenden Mittelpunkt ausgehend, wurbe nun die Regierung des Landes durch 
ltende Localbehörben geübt, deren Organifation fih in vollfommener Übereinftimmung 
er der Bentralbehörbe befand: dad gefanımte Landedgebiet wurbe in 28 Regierungs- 
? getheilt, und die Verwaltung jeded einzelnen von einem NRegierungscollegium geleitet, 
Geſchäftskreis mit vem der beiden Minifter des Innern und der Finanzen übereinflimmte, 
ad daher auch in diefelben Abtheilungen wie diefezerfiel. DieRechtöpflege und pas Militär: 
wurden jedoch von der Eivilverwaltung durchaus getrennt gehalten und die für dieſe Ge: 
beftinnmten Localbehörden unmittelbar ven betreffenden Minifterien untergeorbnet. Diefe 
rungdcollegien waren ed, für welche Die Mitwirkung ver ftändifchen Deputationen und der 
Gen Commiſſionen ausdrücklich angeordnet ward. Eigenthümlicher Natur find noch zwei 
yenbehörven, welche vie Wirkfanıkeit diefer Hauptverwaltungscollegien einerfeitd mit der 
en Gentralbehörve und anbererfeitö mit ver Bevölkerung ihred Verwaltungsgebiets vermit- 
Für jede Provinz bildete ein Oberpräfident gewilfermaßen ben perfönliden Vertreter und 

iſentanten der oberfien Staatöregierung. Diefer fland feinerfeitd nicht unter einem 
ien Minifter, fondern unmittelbar unter dem Staatörath, hatte die Wahrung der von 
. audgehenden allgemeinen Regierungdgrundfäge innerhalb der in feinem Verwaltungs: 
wirfenden, aber ihm nicht direct untergeorbneten Negierungdcollegien zu fördern und 
rwachen, und bildete in Gemeinſchaft mit einigen Räthen, aber doch unter ausſchließlich 
licher Verantwortung für alle Angelegenheiten feiner Provinz vie höchſte Recursbehoöͤrde. 
der andern Seite bin wurde ald dad Organ behufs der Ausführung ber von den 
rungscollegien ausgehenden Anordnungen für jeden ber verſchiedenen Kreiſe, in welche 
Regierungsbezirk zerfiel, ein Landrath eingeſetzt, ebenfalls ein einzelner Beamter, der 
gewiſſen Normen von der Kreisvertretung aus ihrer Mitte gewählt, aber in feiner 
amfeit ven Regierungsbehörben verantwortlich, das geeignetfte Organ des Übergangs von 
taatövermwaltung zur Selbftregierung bildete und zunächſt den Verkehr der erftern mit den 
ben und bäuerlichen Communalbehörden zu leiten hatte. 
n diefer Weife hat S. durch feine reformatoriſche Thätigfeit die erflarrte und verfünmerte 
öfraft ded preußifhen Staats gewedt und in Bewegung gefegt, indem er das Volk zum 
r derfelben machte, in dem twohlgegliederten und einheitlic zufammengefaßten Organis- 
er Staatöserwaltung allen Elementen defjelben den ihnen gebührenden Wirkungskreis 
3 und die Kraft aller Klafien der Bevölkerung dem Ganzen nugbar machte, während 
rfeitö die Gefammtfraft des Staats fördernd und erbaltend allen Theilen und allen 
nten beffelben zuftrömte. . 
Zährend ©. die großen Innern Reformen ins Werk gefegt und angebahnt hat, hat er 
inen Augenblid den Gedanken aud dem Auge gelaffen, die neugeiwonnene Kraft, wo ſich 
: die geeignete Gelegenheit dazu darbieten follte, zur Erneuerung des Kampfes gegen ven 
yrüder Deutjchlands und Europas zu verwenden. 
18 die Kunde von der Fühnen und erfolgreihen Erhebung des ſpaniſchen Volks durch 
‚a ging und auch in Deutichland die Gemüther mächtig zu bewegen ſchien, als gleichzeitig 
rei, auf die Bewegung feiner Völker und beſonders der Tiroler geftügt, fich zu einem 
nationalen Kampf rüftete, überreihte S. am 21. Aug. 1808 in Gemeinſchaft mit 

nhorft und Gneifenau dem König eine Denkihrift, in welcher er zu einem engen Bündniß 
Yterreih und England, zugleich aber zur Infurrection des gefammten deutſchen Volks, 
mit feinen Fürſten oder gegen biejelben, räth und, ohne die Gefahr zu verfennen oder zu 
chätzen, in die man ich begebe, vie tiefhegründete Überzeugung ausſpricht, daß es pflicht- 
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mäßiger gegen die Zeitgenoſſen und gegen die Nachkommen und ruhmvoller für den König 
feine Nation gehandelt fei, mit ven Waffen in der Hand zu unterliegen, als fd gaubigu 
Feſſeln fhlagen und gefangen halten zu laffen. Aber Friedrich Wilhelm ILL. Eomnte von Au 
zu einer fo kühnen That nicht gewinnen und gab ſich lieber, troß des energiſchen Widerſſrch 
diefer Drei patriotiihen Staatdmänner, den trügerifhen Berfprehungen des inzwilge i 
Potsdam angelangten Kaiſers Aleranver bin, bei feinem Freunde Napoleon in Erfurt, neh 
er jich eben begab, mildere Bedingungen für ven endlichen Abſchuß der Verhandlungen ike 
die Kalckreuth'ſche Convention zu erwirken: und fo blieb Preußen wieder theilnahmloir JH 
ſchauer bei dem nationalen Kampfe, zu dem fich Ofterreich im Jahre 1809 erhoben harte. | 

Aber während S. noch mit äußerſter Anftrengung bemüht war, Breußen aufs neue zum 
gegen Napoleon zu führen, Hatte Diefer bereit den Sturz des preußiſchen Minifters beikiefe 
und vorbereitet, in weldhem fein ſcharfer Geift einen gefährlihen Gegner erkannte, weile ui 
Kampf gegen ihn mit der einzigen Waffe, die er fürchtete, mit dem Geiſt und der Krull 
Vollks zu führen gedachte. Leider muß man geftehen, daß die Verdächtigung S.'s in den! 
des franzöfifhen Machthaber von Angehörigen bed preußiichen Staats ausging, nern 
von der trog Jena und Auerftädt immer no thätigen IJunferpartei, mit Männern eig 
Grafen Voß, Kaldreuth und Zaftrow an ihrer Spige, die, von ben großen Reformen 6.18 
Benadtheiligung ihrer Sonderintereflen fürchtend, ſich nicht fheuten, den Beiftand frau 
Staatdmänner für ven Sturz des Miniſters zu ſuchen, gegen den jie den König einzuchs 
iegt vergebend verſuchten. 

Franzoͤſiſche Spione überwachten ſeitdem alle Schritte S.'s, und ein Brief, vener 
Grafen Wittgenftein über die Lage der Verhältniffe in Deutihland gefchrieben, mul‘ 
Boten, der ihn überbringen jollte, von franzöſiſchen Gensdarmen abgenommen; wg 
8. Sept. 1808 wurde diefer Brief im „Moniteur‘’ und menige Tage darauf im „Bei 
Telegraph‘ mit bittern Bewerfungen gegen Stein veröffentlit. Es konnte nicht ei 
fein, daß Napoleon ven Sturz deſſelben beichlofien habe. ©. forderte ſofort jeinen ZUR 
Der König wollte feinen Entſchluß faſſen, ehe die erfurter Verhandlungen feſtſtüͤnden 
aber benugte dieſe Friſt und das ihm jegt mehr als je ſich kundgebende Vertrauen bes Kia 
um ven preußifchen Staat vor einer neuen Reaction zu fhügen, für welche die Sunke 
ich jept mehr als je thätig zeigte. Es erjchienen mit ausprüdlicher Genehmigung des Kbigi 
königsberger und hamburger Zeitungen officiöfe Aufjäge über Dievon der preußiſchen Rege 
auch fünftig zu verfolgenden Grundſätze, die jede Beforgniß einer Reaction verſcheuchen ft 
Leider mußte aber S. noch in den legten Wochen feiner Wirkſamkeit die ſchmerzliche Theil 
erfahren, daß der König die bereitd mehrfach erwähnte und, wie er überzeugt war, bill 
berblide, ja unausführbare Champagny'ſche Convention am 29. Sept. ohne fein & 
unterzeichnet hatte. 

Gr erneuerte daher am 18. Ort. fein Entlaſſungsgeſuch. Der König zögerte rg ug 
klärung des von Erfurt zurüdgefehrten Kaiferd Alexander, daß nur gänzliche Hiugeiugt 
Frankreich Preußen retten könne. Er unterzeichnete den von ©. in dieſem Augenblid vorgif 
ten Organifationsplan für Die geſammte Staatöverwaltung, willigte in die von bemfeimif 
antragte Verfündigung eines neuen Haudgeleged behufs Veräußerung der Domanın ME 
aboptirte Die ebenfalld von Stein entworfenen Grunbfäge für ein neues Staattdienei 
Als aber der von Erfurt ebenfalls zurüdgefehrte Graf Goltz die fofortige Entlaffung 6.14 
eine unerlaßliche Forderung Napoleon's zur Erhaltung des Friedens bezeichnete, erfolgte W 
felbe am 24. Nov. 1808 durch ein Schreiben ded Königs, das der lebendige Ausorud RE 
Anerkennung und tiefenpfundener Dankbarkeit war und einen merkwürdigen Gegenjag z 
jenigen bildet, durch welches derſelbe Mann im vergangenen Jahre entlaffen worden wer. N 

Als der legte Act, mit welchem ©. jein kurzes, aber großartiges Werk für pie Bit 
aufrichtung Preußens beihloß, Dürfen wir das unter bem Namen „Stein's politifdel 34 
ment’ befannte Actenſtück bezeichnen. Es iſt daſſelbe nicht von ©. ſelbſt, aber in feinem \ 
von Schön entworfen, d. h. von dem Manne, der unter allen Genoſſen feines Wirkens is® 
geiftig ſittlicher Kraft und in politifhem Streben am nächſten fland. Nah einem Rudi. 
den bereitö vollbrachten Theil de großen Reformationswerks bezeichnet es als dasjenige, WE 
noch geſchehen müffe, vie Aufhebung grundherrlicher Patrimonialgericätöbarfeit und YA 
gemalt, Ablöfung der Bronen, Befeitigung der nod auf dem Erbunterthänigfeitsserht 
beruhenden Geſindeordnung, Bildung und Berufung einer allgemeinen Nationaluerit W' 
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orm des Adelflanded, allgemeine Militärdienſtpflicht und Reorganijation des Kirchen: 
Erziehungsweſens. 
Die Hoffnung S.'s, den Verfafſer dieſes Actenſtücks, dem er mit voller Zuverſicht die 
llendung feines Werks anvertraut haben würde, zu jeinem Nachfolger ernannt zu ſehen, 
de ihm nicht erfüllt. Altenflein aber, ver ſtatt Schön's zum Finanzıninifter ernannt wurde, 
nur zu bald feine gänzliche Unfähigkeit zur Löſung der großen und ſchweren Aufgabe be- 
vet, welche in jener Zeit den Leitern des preußifchen Staats oblay. 
©. hoffte indeß auch ohne Minifterportefeuille nod dem Staat nügen zu fünnen, dem er 
: ganze Lebendfraft widmen wollte. Er begab jih nach Berlin, wo er alte fruchtbare Verbin: 
zen erneuerte und neue anfnüpfte. Aber in den erfien Tagen ded Januar 1809 eridien ver 
franzöjifche Gefandte Saint: Marfan in Berlin und überbradte nachſtehende Achtderflärung 

n&., die mehr ald alle andere Zeugniß gab, wie tief Deutfgland und Preußen unter 
Joch Napoleon’d gefunfen war. 
„Ein gewiffer Stein” (le nomme Stein, jo lautet das merkwürdige Actenſtück), „welcher 
uben in Deutfchland zu erregen ſucht, ift zum Feinde Frankreichs und des Rheinbundes er: 
:. Die Güter, welche ver befagte Stein, fei e8 in Frankreich, fei e8 in den Ländern des 
inbundes hejigen möchte, werden mit Beſchlag belegt. Der bejagte Stein wird, wo er 
h unjere oder unjerer Verbündeten Truppen erreicht werben fann, perſönlich zur Haft ge: 
bt. In unferm Eaiferlihen Lager zu Madrid, den 16. Dec. 1808. Napoleon.‘ 
Mit diefem Moment war aljo ©. ein Geächteter und zur Flucht aus feinem Vaterlande, ja 
allen Ländern verurtbeilt, über welche die flarfe und gewaltige Hand Napoleon’ reichte. 
beginnt damit die Lebensepoche S.'s, die wir ald einen Kampf auf Leben und Tod zwijchen 
und jeinem fcheinbar überlegenen Feinde Napoleon bezeichnen könnten. Der Sturz Napo— 

.8 wurde von nun an biejenige Lebendaufgabe, ohne deren Köjung es kaum noch eine andere 
ihn gab, und er hat in feinen Bemühungen nicht geraftet, bis fie ganz und voll in feinem 
ne gelöft war. Aber es war nicht die brennende Flamme perfünlichen Rachedurſtes, die ihn 
. Es erſchien ihm das Edict Napoleon’8 vom 16. Dec. 1808 gleihjam als ein Aufruf 
jeden Freund des Menſchenrechts in Europa, die Schmad ver Napoleonifhen Gewaltherr: 
t nicht länger zu dulden. 
S. begab jid nach Ofterrei und erfuhr dort aldbald, daß feine Güter in Naffau und Polen 
ben bienftfertigen Vaſallenfürſten Napoleon's confidcirt worden feien. Die Hoffnungen, die 
er an den durch Stadion und die Erzherzoge Karl und Johann im nationalen Geifte vorbe- 
ten und von den Tirolern fo muthvoll begonnenen Krieg von 1809 fnüpfte, mußte er nur zu 
Tcheitern fehen. Doc war er einer der legten, welder die Hoffnung auf einen glücklichen Aus⸗ 
dieſes fo vielverfprechenden Kriege aufgab. Und felbft nach der unglüdlihen Schlacht bei 
ram und nad dem Waffenftillftand von Znaym hielt ev an der Hoffnung feit, dab ji 
rreich noch einmal zur kräftigen Wiederaufnahme des Kampfes ermannen werde, men ed 
om deutihen Volk unterflügt wüßte. Er entwarf daher mit einigen Geſinnungsgenoſſen 
x allgemeinen deutſchen Infurrectionsplan, zu deſſen Leitung er den Erbprinzen von Oranien 
‚gen zu fünnen hoffte. Allein ald dem Warfenftillftande von Znaym am 17. Juli der un: 
"liche Sriede von Wien folgte, mußte er für den Moment freilih auf die Ausführung diefer 
we verzihten, ohne jevod in der Zuverficht zu ſchwanken, daß bie Zeit des Sturzes der Na- 
oniſchen Herrſchaft und der Wiederaufrichtung Deutſchlands nicht mehr fern jein könne. 
©. blieb in Oſterreich bis zum 27. Mai 1812 und beſchäftigte ſich hier im Kreiſe ſeiner Familie 
einer Anzahl gleichgeſinnter Freunde mit verſchiedenen politiſchen und hiſtoriſchen Studien. 
ae Bemühungen, für eine Verbeſſerung der politiſchen und beſonders der finanziellen Ver⸗ 
niſſe ſterxeichs zu wirken, blieben ohne Erfolg; eine amtliche Wirkſamkeit irgendwelcher 
hat er in Oſterreich nicht erlangt, vielleicht auch nicht erſtrebt, obgleich er in der Zeit des 
ipfes vom Jahre 1809 eine ſolche gewiß nicht abgelehnt haben würde. Dagegen verfolgte er 
unausgeſetztem Eifer den Gang der politiſchen Entwickelung in Preußen und übte auch aus 
Ferne noch einen merkbaren Einfluß auf viefelbe aus. 
Das Minifterium Altenftein= Dohna Hatte fehr bald jeine Unfähigkeit bekundet, den preu- 
en Staat in jener kritiſchen Zeit zu leiten und die großen Reformen S.'s durchzuführen; 
als Altenftein bid zum Anfang des Jahred 1810 immer nod Fein Mittel gefunden hatte, 
Iepingungen des Champagny'ſchen Vertrags zu erfüllen, erhielt er feine Entlaffung, und 
enberg übernahm ald Staatöfanzler die Leitung der Staatögejhäfte. Diefer Eonnte für 
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die innere wie für die auswärtige Politif als der gleihgefinnte Nachfolger S.'s betrachtet ne: 
den, der daher deffen Amtsantritt mit großer Freude begrüßte. In gleicher Weife legte Ser 
denberg einen fo hohen Werth auf S.'s Anſichten, daß er zum Zweck der Verftändigung ai 
ihm am 16. Sept. 1810 auf der böhmischen Grenze eine geheime Zufammenfunft mit ie 
veranftaltete. 

Als Hardenberg fi ver Zuflimmung S.'s zu feinen politifden Planen verfichert hatte, ug 
er alsbald an die großen Reformen, die ald die Kortführung und der Ausbau des von ©. beger 
nenen Werks betrachtet werden müflen. Am 27. Det. 1810 erjchien bie Ausführungdorier fg 
Die von &. entworfene Drgantfation der oberften Staatöverwaltung und am beufelben Tg 
das vielbefprochene Finanzedict, mit welchem die Abſchaffung der Brunbfteuerbefreiungen nahe 
Aufftellung eines allgemeinen Landkataſters, die Aufhebung des Mahl: und Getränfeengk 
die Einziehung der geiftlihen Güter und die Einführung der allgemeinen Gewerbefreiheit 
endlich die feierliche Berheißung einer allgemeinen Bolfsrepräfentation verbunden war. 

Inzwiſchen Hatten ſich langſam und unverfennbar die Zuftände vorbereitet, welche he 
waltigen Kampf zwifchen Alerander und Napoleon unvermeidlih madten. Europa mufe 
entfcheiden, auf weſſen Seite ein jeder in diefem Kampfe ftehen wolle. In Preußen ware 
Patrioten, war die Bffentlihe Meinung, ſchien felbft der König nicht in Zweifel barube, 
man im engften Anſchluß an Rußland und womöglich im Bunde mit Ofterreich den Kamyfy 
Napoleon erneuern müffe. ©. fand in ver zweiten Hälfte des Jahres 1811 Gelegenheit,‘ 
Anſichten über die vorliegende Frage in diefem Sinne vernehmen zu laffen. Er fegte fig 
in Berbindung mit den Männern, von denen die allgemeine norbdeutfche Infurrertion, 
er immer vor allem dachte, geleitet werben follte, fowie anvererfeit8 mit dem bannok 
englifhen Minifter Grafen Münfter wegen Abfchluffes eines feften Bündnifſes mit E 
Alles fhien zum Beginn ded großen Kampfes vorbereitet, ald ploͤtzlich alles umgemorfen 
und der König fich gendthigt ſah, mit Frankreich den Vertrag vom 24. Febr. 1812 abi 
Ben, durch welden Preußen in die völlige Vafallenfhaft Napoleon’8 eintrat und defien Ki 
beer durch ein Corps von 20000 Dann unter Grawert und Mord verftarkte. . 

Als S., von tiefem Schmerz über diefe ungludliche Wendung der Dinge ergriffen, an 
enplihen Beſſerung der Dinge in Deutſchland faft zu verzweifeln begann, empfing « 
überaus ehrenvolle Aufforderung des Kaiferd von Rußland, fi zu ihm na Wilna zu! 
um ihm bei feinem großen Kampfe, in den er einzutreten im Begriff fei, mit feines 
beizuftehen. ©. zögerte nit. Wo ed immer galt, die Napoleonifche Weltherriaft p 
kämpfen, da war der Boden für feine Wirkjamfeit. Er nahm keins der Ihm angeboten 
nifterien, überhaupt Fein ruſſiſches Staatsamt an. Er wollte nur der perfönliche Beratie 
Kaiſers fein und von Rußland aus für Deutſchland wirken ſowie durch die Infurret 
deutſchen Volks dem ruffiihen Reich einen mächtigen Beiſtand gegen die Übermacht Ray 

ſchaffen. ©. entwidelte mit voller Zuftimmung des Kaifers eine energifche Thätigkeit in 
Richtung. Es galt die Bildung einer deutjchen Legion, die geheimen Verhandlungen Rt 
preußifchen, öfterreichiichen und felbft rheinbündiſchen Hülfstruppen Napoleon’s, un f AR 
Losfagung von demfelben zu bewegen, die Organifirung eines zufammenhängenden Aufl 
gegen die Napoleonifche Herrfhaft in Norbbeutfhland und die Landung eines englifä- 
ſchen Heeres zur Unterſtützung deſſelben. 

Es kam von alledem zwar wenig zu Stande, und dies Wenige zu einer Zeit, ba der 
ber Greigniffe fhon eine ganz andere Richtung genommen hatte. Aber S. ermüdeie wit, 
feinen Zmwed immer neue Anftrengungen zu maden, und war damals, als jelbft Kußlaud Mg 
der Übermacht Napoleon’s zu unterliegen fhien, doc der endlichen Befreiung (Guropad 
Deutfchlands von derfelben fo gewiß, daß er ſchon ziemlich genan formulirte Plane für bir 
geftaltung Deutichlands und befonders für die nächſte Organifation der wieder befreiten $ 
entwarf. Als aber mit vem Brande von Modfau und dem unglücklichen Rückzug Rapel 
die große Wendung der Dinge ihren Anfang nahm, ging ©. in feinen Planen über er 
tige Geftaltung Europas ſchon weiter, und in einer an den englifhen Minifler Balpek ii 
richteten Denkſchrift vom 1. Nov. 1812 heißt e8 unter anderm: „Rußland ift zu groß A 
recht, um ſich zu vergrößern; Holland muß mit England vereinigt werben, bad bie Bit . 
der Rhein: und Maadmündungen an Deutfhland garantirt. Dänemark bat feine Aufl 
verdient. Die Infeln und Norwegen mögen an Schweden, Jütland an England und Säle 
Holftein an Norddeutſchland fallen.” Die Stellung, welche England in dem FR  ı 
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:eiungöfriege einnehmen follte, befchäftigte ihn aufs lebhaftefte, und er hielt Die Theilnahme 
lands nad) dein Inhalt feiner Briefe an Münfter, Gneifenau und Pozzo di Borgo befonders 
alb für dringend nothwendig, damit nit der Einfluß Rußlands auf Deutfhland und 
opa ein allzu mächtiger werde. 
Als eind der wichtigften Refultate von S.’8 Wirkſamkeit in Rußland müffen wir wol feine 
wirkung zu der Entſchließung Alexander's betrachten, den Krieg nad) dem Rückzuge ver 
nzofen nit an den Grenzen Rußland zu brenden, wie ed die national: ruflifhe Partei 
dem Kanzler Romanzow an der Spitze wollte, fondern ihn, wenn e8 fein mußte, aud 
m den Willen Deutjchlandd fortzujegen, bis auch dieſes von der Napoleoniſchen Herrichaft 
eit fei. Sehr bemerkenswerth ift aus viefer Zeit ein Brief S.'s an Münfter, der, von groß: 
iſchen Ideen eingenoninten, S.'s Plane für die fünftige Geftaltung Deutſchlands nidt hil- 
. „Es ift mir leid”, fagt S., „daß Sie in mir den Preußen vermuthen und in fich ven 
noveraner entdeden. Ich habe nur Ein Vaterland, das heißt Deutſchland. Mir find die 
aftien in dieſem Augenblid großer Entwidelung vollfommen gleichgültig, es find nur 
Ezeuge. Mein Wunſch ift, daß Deutfchland groß und flarf merde. Mein Glaubendbefennt- 
N Einheit. If fie nit möglih, ein Auskunftömittel, ein Übergang. Segen Sie an 
Stelle Preußens, was Sie wollen, Löfen Sie e8 auf, verftärken Sie Ofterreih und machen 
>8 zum Herrn Deutichlands. Ich wünfche es, es ift gut, wenn es ausführbar ift. Nur denken 
nicht an die alten Montagued und Capulets und an dieſe Zierden alter Ritterfäle u. f. m.” 
Inzwiſchen war durch die große That Dord’d von Wartenburg der Würfel über die Stel: 
Preugens und Deutjchlandd zu dem großen Weltfampfe gefalien. Was ©. zunächſt durch 

Kand erzielen mollte, das follte daß freie Werk des deutſchen Volks jelbft werden. Niemand er- 
te die Bedeutung jener Vorgänge in Oftpreußen klarer als S. Denn ald er, mit umfaffender 
macht vom Kaifer Alexander verfehen, nad Königäberg fam, um die Kraft ver Provinz für 
zemeinfamen Kampf in Bewegung zu fegen und die Führer der dortigen Bewegung: Schön, 
na, Auerswald, jede Einmifhung Rußlands entichieven zurückwieſen, achtete er, troß der 
»rgniß vor brohender Verzögerung und vor verderblihen Einwirkungen von Berlin aus, 
8 Recht der politifhen Selbftbeftimmung fo fehr, daß er von feiner Vollmacht feinen Ge⸗ 
uch machte und ſich aus Königäberg entfernte, um auch ven Schein eined fremden Binfluffes 
Yen Bang dieſer felbfteigenen nationalen Bewegung zu verhüten. 
Als der König von Preußen felbft nady jener wunderbaren Erhebung bes gefammten preu⸗ 
ven Volks, welche jeinem Aufruf an vajjelbe gefolgt war, mit dem definitiven Abſchluß 

8 Bünpniffed immer noch zögerte, erihien ©. am 25. Bebr. 1813 ald Bevollmädtigter 
ander’8 vor dem König in Breölau. Zwei Tage jpäter wurde der Vertrag von Kaliſch ab- 
loſſen. S. durfte fih eines glänzenden Erfolgs feiner Miſſion erfreuen, wurde aber vom 
IQ, ver ihm fo viel verdankte, vielleicht aus Rückſicht für den franzöſiſchen Gefandten, ver 
och in Bredlau befand, überaus falt aufgenommen und blieb von dem föniglihen Hofe 
dann noch unbeachtet, als er hier am Nervenfieber erkrankte und mehrere Tage in einer 
en Wohnung hülflos und in Lebensgefahr daniederlag. 

ber den Antheil, welchen S. an vem Gang der Ereigniffe von 1813— 15 nahm, obgleid 

Ginwirfung überall erkennbar und in einigen Momenten beveutend ift, können wir hier 
"aırz berichten. Er erhielt ſchon beim Abſchluß ded Vertrags zwiſchen Preußen und Ruß: 

eine eigenthümliche und, wie e8 feinen mußte, fehr einflußreiche Stellung als Präfivdent 

Eentralverwaltungdrath8, welcher zur Regierung ver wiederbefreiten deutſchen Länder aus 

"chen und preußifchen Beamten (Kotſchubey, Schön und Rhödiger) gebildet wurde. Nach 

Weitritt Öfterreich8 und Englands zu dent Bündniß wurde laut Inhalt des zwiſchen ben 
Mächten gefehloffenen Vertrags S. ausſchließlich mit ber Zeitung diefer Gentralverwaltung 

tut, für welche er feine Inftructionen von einem aus Hardenberg, Neflelrove und Met: 

& gebildeten Befammtminifterium erhielt. Jedoch war dieſe, Wirkfamkeit für ©. eine 

8 befriedigende und wenig fruchtbare. Denn feit dem Beitritt Ofterreichs erhielt die Ten— 

» überall bie vertriebenen und bundesbrüchigen Fürſten in ihre Länder wiebereinzufegen 

&n denfelben zu belafjen, ein fo entſchiedenes Übergewicht in dem Rath der Verbündeten, 

richt nur in das aufgelöfte Königreich Weftfalen die Landesherren von Kurheffen und Braun: 

eig ohne weiteres zurückfehrten, fondern auch unmittelbar vor und nad der leipziger 

acht durch die Verträge von Ried, Fulda u. f. w. die Rheinbundsfürſten mit voller 

veränetät die Herren der gefammten ihnen von Napoleon verliehenen Länder verblie- 

taatsskerifon. XII. 49 
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ben. Kür die Gentralverwaltung blieb alfo nur das ſächſiſche Land und das Bropherzostken 
Frankfurt, das Gebiet von Naſſau-Oranien und das Hergogthum Berg. Der Gedaxfı &4 
die gefammte Kraft des außerpreußifchen und öfterreihifchen Deutſchland vermittels dieſe Ca 
tralorgand zu einem energifhen und einheitlihen Kampfe zafammenzufaflen, konnte alle af 
dieſem Wege nicht entfernt verwirklicht werden, und ©. Fonnte felbft für Die nothwendigfre kr 
forderniffe der Kriegführung die georbnete Mitwirfungdiefer fouveränen Rheinbundtfürſtum 
mit Außerfter Anftrengung erzielen. 

Überhaupt war gerade diefe Zeit der großartigen Erhebung des Volks für ©. eine Jet ſe 
gefeßter jchmerzlicher Enttäuſchung duch den Gang, den die fogenannte hohe Bolitif jhmi 
Berlauf des Befreiungsdfanıpfed verfolgte. Die Verhandlungen, die während bed Weſfent 
ftandes von Poiſchwitz über die öſterreichiſchen Friedensbedingungen ftattfanden, ließen ihr 
Recht eine Preidgebung Deutſchlands befürdten, und er begann mehr als je an der nik 
Berwirklihung feiner Ideen von deutiher Einheit und Freiheit zu verzweifeln. Als bel 
MWiederaufnahne und den glücklichen Fortgang des Kampfes die öſterreichiſche Politik fe 
ging, mit Baiern den Vertrag von Ried abzuſchließen, der die Herftellung deutider & 
und Freiheit geradezu unmöglich machte, verlangte ©. vergeblid von den übrigen Berbi 
die Nichtratificirung dieſes Vertrags, und einige Wochen ſpäter waren ſämmtliche Rheinied 
fürften unter ähnlihen Bedingungen in das große Bündniß aufgenommen. 

Unter ſolchen Umſtänden mußte er ſich überzeugen, daß die Plane, die er in Geme 
mit Männern wie Münſter, Gagern, Hardenberg, Humboldt gerade um dieſe Zeit 
fünftige Geftaltung Deutſchlands berieth, an dem Widerſtande diefer öſterreichiſch-rheich 
lerifchen Dynaftenpolitik fpeitern mußten. Und bald nad der endlichen Befreiung Deuik 
durd den Sieg bei Leipzig fand er ſchon wieder auf anderm Boden Gelegenheit, gegen di 
ternich'ſche Politik anzukämpfen. Denn während ©. ald Chef der Gentralvermaltung 
DOrganifation von Sachſen beſchäftigt war, führte Metternich in Frankfurt bereits linie 
lungen mit Napoleon über einen Frieden, der auf Orundlage ber Rhein- und Porenae 
abgefhloffen werben jollte. Die Verhandlungen führten bier befanntlich ebenfo wenig pa 
Refultat wie Die auf franzoͤſiſchem Boden gepflogenen Berhandlungen von Langıes, Chi " 
und Troyes. Uberall aber war es S., der, meift mit dem Kaijer Nleranvder, Bike 
Gneifenau jowie mit Bozzo Di Borgo und Münfter die Friedenspolitik Oſterreichs um 
lands und auch Hardenberg's befümpfte, denn bis in die legte Zeit des Kampfes waren Ni 
die Erhaltung Napoleon's geſtimmt, während S. nur mit dem völligen Sturz deſſelben ri 
des Friedend und die Wiederberftellung der Unabhängigkeit Europas für geſichert hielt 

Mit ver fortſchreitenden Occupation franzöſiſchen Bodens wurde natürlich auf bir 
vorläufige Verwaltung ber bejegten Gebiete organiſirt, und ©. fungirte aud für we 
Beneralgouvernements, welde unter je vier prenpiiche, öfterreicgiiche und ruſſiſche Gou— 
geftellt wurben, als oberfter Eher der gejammten Gentralverwaltung für bie ber frag 
Herrſchaft entriffenen Länder. Seine Wirkfamfeit war aber auch Bier Feine beveutenbe. $ 
war feine llberzeugung, daß nur durd völlige Vernichtung der Napoleonifcdhen Herri 
MWiedereinjegung ver bourbonifhen Dynaftie ein ſicherer Friede zu erzielen fei, wol niie 
Ginfluß auf die endliche Entſcheidung der Verbündeten. 

Die gehobene Stimmung, von der S. nach der Einnahme von Paris und dem endlite 
Napoleon's erfüllt war, follte nur zu bald einer tiefen Verſtimmung weichen, ald vr 
Friede am 30. Mai 1814 abgejchloffen wurde und alle Hoffnungen beutfcher Para 
Miedergewinnung des Elſaß und Lothringen oder auch nur Strasburgs völlig getänigk ul 
Sehr ſchmerzlich mußte ihn auch jegt Die in der That fait unbegreifliche Nichtachtung bei 
die er von feiten ded Königd von Preußen erfuhr, während vieler doc einft die Diese 
zu würbigen ſchien, die er dem Staat in den Zeiten der größten Notb geleiftet hatte. € 
eine Aufforderung Kaifer Alerander'e, ihm nad) Rußland zu folgen, entſchieden 
Seine Kraft gehörte dem deutjchen Vaterlande. Aber von feiten Friedrih Wilhelm 
feine Aufforderung, wieder in preußiſchen Staatsdienſt zu treten; und als Mäuners 
denberg, Blücher, Mord, Tauenzien, Bülow, Kleift, Gneifenau und andere durh 
in ven Fürſten- und Grafenftand, durch reihe Dotationen und Ehrenbezeigungen je 
wohlverdiente Anerkennung ward, wurde S.'s Name in den Reiben der um Bm 
Deutſchlands Wohl hochverdienten Männer nicht genannt. Und doc hatte gewiĩ ie 
und Größeres geleiftet ald er. Auf dem Wiener Congreß, der zur Entſcheidung über 
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ıropad zuſammengetreten war, erſchien S. ohne ein Mandat und daher auch ohne das 
einer directen officiellen Mitwirkung für die Loͤſung der großen Aufgabe, die hier verhan⸗ 
urde, und konnte nur durch feinen perfönlichen Einfluß auf Alerander einen indirecten und 
ern Einfluß auf den Gang derjelben gewinnen. 
voß diefer unflaren und unfihern Stellung, die ©. aufdem Wiener Kongreß einnahm, 
ckelte er doch hier eine umfaffende und energiſche Thätigfeit für diejenige Aufgabe, Die er 
feiner würdig erachtete: für die Herftellung einer deutfchen Berfaffung, welche durch Eini⸗ 

aller Kräfte zu einem feften Ganzen die Unabhängigkeit und die Macht der Nation nad) 
, durch Gewährung politifher Rechte und Freiheiten für alle die frifche und volle Ent- 
ung der nationalen Kräfte nach innen jhaffen und ſichern follte. Aber er jollte gerade hier 
tterften Enttäufhungen erfahren und fi endlich mit dem fchmerzlihen Bewußtfein von 
S5chauplag der Öffentlichen politiſchen Wirkſamkeit zurüdgiehen, daß trog der großartigen 
ung des deutſchen Volk, durch welche die äußere Unabhängigkeit Deutſchlands ruhmvoll 
rerrungen worden war, nichts von alledem erreicht worden fei, worauf die Nation fi 
fo gerechten Anfprud) erworben hatte, nicht3 von alledem, was für alle Zeiten die Wie- 
yr fo trauriger Zuftände unmöglich machte, wie fie nur aud der Zerriffenheit Deutfchlands 
us der Unfreiheit des deutſchen Volks hervorgehen fonnten. 
der Gang dieſer denkwürdigen Verhandlungen über die deutſche Verfaffungsfrage ift an 
m Orten diefed Werks dargeftellt. (Deutfcher Bund und deutfches Bundesrecht.) Wir 
n hier nur in wenigen Zügen der Thätigfeit gedenken, die ©. für eine glückliche Erledigung 
‚ben mit fo viel Eifer und mit fo geringem Erfolg geübt hat. 
Mehrere Monate vor Beginn des Wiener Congreſſes hatte S. in Gemeinſchaft mit Harden⸗ 
einen Berfaffungsentmurf andgearbeitet, der freilich ſchon der Durch die verfchiedenen Ver: 
‚zur Anerkennung gelangten Souveränetät der Einzelftaaten Rechnung trug, aber doch in 
m Rahnıen vem Verlangen nah Einheit und Breiheit wefentlih Geltung zu jhaffen ſuchte, 
rerfeit8 aber das Gebiet ded neuzugründenden Bundesſtaats ſehr weſentlich beſchränkte. Die 
ägften Punkte dieſes Entwurf find folgenbe: 
Der Deutihe Bund befteht aus ſämmtlichen Eleinern deutſchen Staaten und denjenigen 

ı Preußens und Öfterreich8, die weftlich von der Elbe und dem Inn liegen. Zwifchen dem 
je und diefen beiden Staaten wird ein unauflösliches Buͤndniß geichloffen. Die Bundes: 
tr können einzeln weder Krieg mit auswärtigen Staaten nod) untereinander führen. Strei- 
ten ver einzelnen Bundeöglieber untereinander werben durch ein Bundesgericht, eventuell 
Bundeserecution erledigt. Gemeinfame Inftitutionen find: Kriegd:, Münz-, Poſt-, 
und Handelsweſen mit Wegfall aller Zollgrenzen innerhalb des Bundesgebiets. Die 

ften politifhen Freiheiten und Rechte fowie das allgemeine Nteverlaffungsreht werben 
Angehsörigen ver Kinzelftaaten durch bie Bunveöverfaffung gefihert. Das Bunbeögebiet 
t in ſieben Kreife mit je einem Kreisoberſten; dieſe bilden zufammen den Rath ver Kreiß: 

en, welchem unter dem Directorium von Preußen und Öfterreich die Bundeserecutive 
"agen wird. Neben dieſem wird ein Rath der Fürften und der Stände ald Befepgebenve 
‚mmlung gebildet, über deren Zufammenfegung jedoch S. und Hardenberg nicht überein= 
‚ten. Beide Collegien der Vundesverſammlung und das Bundesgericht haben ihren Sig 
anffurt. Endlich wollte S. noch die Rechte der Mediatijirten in umfangreider Weife ge⸗ 
: wiffen und fügte dem Ganzen eine Bemerkung bei, welche vor Überlaffung eines links⸗ 

kfchen Gebiets an Baiern warnte. 
Nachdem auf dem Congreß für die deutſche Gebietd = und Verfaffungsfrage ein Ausihuß 
yet worden war, zu dem gegen den Wunfh S.'s außer den Vertretern von Oſterreich, 
Hen und Hannover (England) auch Bevollmächtigte von Baiern und Würtemberg zuge⸗ 
wurden, gelang ed zunächſt, eine Verftändigung zwiſchen den Vertretern von Preußen 
Ofterreich in der Weife zu erzielen, daB der Stein-Hardenberg'ſche Verfaflungsentwurf 
Sorangegangener Prüfung und Reviſion veffelben durch Metterni den Berathungen bed 
Gen Ausſchuſſes zu Grunde gelegt werben follte. Freilich ging der urfprünglihe Entwurf 
Hefer Reviſion in fehr veränderter Geftalt hervor. Man durfte dieſe Veränderung als eine 
efferung betrachten, infofern Ofterreich und Preußen in ven zu ſchaffenden Deutfchen Bund 
Uen Landestheilen eintreten follten, vie bid zur Auflöjung des Deutſchen Reichs im Jahre 

’ zu diefem gehört hatten; dagegen waren die Beftinmungen über die Volksrechte und flän= 

nr Befugniffe theils weſentlich beſchränkt, theil® in unbeſtimmter Form as, die Auf⸗ 
4 ® 
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hebung aller innern Zollgrenzen aber gänzlich fortgefallen, und endlich war das preufiid.An: 

veichifche Directorium in ein ausſchließlich öſterreichiſches Präſidium der Bundesverjemmin 

umgewandelt. Aber in der Boraudjicht des Widerſtandes, der für jede einbeitlihe Gekaltug 

Deutſchlands von feiten Baiernd und der Rheinbundsſtaaten zu erwarten war, willigten an 
S. und die preußifchen Abgeordneten darein, diefen jogenannten Zwölf = Artifelentwurf, da 

and) Hannover zuflimmte, zu Baſis der Verhandlungen zu machen. 
Aber trotz diefer Abſchwächung, welche ver uriprüngliche Entwurf in dieſer Weile erfaken 

hatte, war der Wiperftand Baierns und Würtembergs gegen venjelben nicht minker beitig uk 
beharrlich. Auf das ihnen durch die Rheinbundsacte verliehene , Durch den Nieder und Fuer 

Vertrag beftätigte Souveränetätsrecht pochend, wieſen fie jede Beſchränkung deſſelben urch 
Pflichten gegen einen Deutſchen Bund ſowie durch garantirte Rechte und Befugniſſe vers 
terthanen aufs entſchiedenſte zurück. Sie nahmen dad Recht auswärtiger Verträge jewir m 

ausſchließliche Geſetzgebungorecht in ihren Landen für ſich in Anſpruch und wollten zo 
ganzen Verfaſſungsentwurf nur die Eintheilung in Kreife und die Errichtung eined Ruck 
Kreisoberften annehmen, der den fogenannten Mittelftaaten ein gewiſſes Superioritättretig 
bie Fleinern einräumte. Vergeblich waren die energijchen Proteſte, welche die Verrreirug 
DOfterreih, Preußen und Hannover gegen dieſe Tendenzen der beiden Rheinbundsſtaatene 
ben, vergebens der Verſuch ver Kleinftaaten, durch Cinreihung beſonderer Verforug 
entmwürfe, welche von dem naffauiihen Minifter von Marſchall und dem weimariſchen Kl 
präfidenten von Gersdorf verfaßt waren, für das Princip zuſammengefaßterer Einhell 
geiicherter Volkofreiheit in die Schranken zu treten. Baiern und Würtemberg beharrten ki 
Erklärungen. S. aber ging in feinem Eifer für die Sache deuticher Einheit und Freiheit ie 
daß er fogar nicht Anfland nahm, den Kaiſer Alerander zu einer direrten Ginmijdung al 
Verhandlungen über bie deutſche Verfaffungsfrage zu Gunften des Zwölf = Artifelen 
zu veranlaffen. 

Die Wirfung von alledem war aber nicht etwa die Nachgiebigkeit der beiten Rhrinke 
jouveräne, jondern der gänzliche Stillftand der Verhandlungen im Fünfer-Ausſchuß. 
Augenblid ſchien es, als ob die deutihen Großmächte in Gemeinjhaft mit England can 
wären, unbefümmert um den bairifh-mwürtembergiihen Widerfprud Die Herſtellung AR 
ihen Bundesftaats durchzuführen, denn in diefem Sinne war am 22. Nov. 1814 eine gm 
fame Note von Preußen und Ofterreih an die Vertreter der mwiderftrebenden Staaten ii 
worden. Aber um ebendieje Zeit trat zwifchen Breußen und Ofterreih jener unglüdlide Ju 
jpalt ein, der, durch die ſächſiſche und die polnifche Brage hervorgerufen, ven Wiener Congreis 
kanntlich Falt zum Ausgangspunkt eines neuen Kampfes zwiſchen den bisher verbündeten® 
gemadt Hätte. Dfterreich juchte ih nun vor allem der Rheinbundsſtaaten zu verfihern, 
Metternidy nahm feinen Anftand, ihren Beitritt zu der gegen Rußland und Preußen gel 
Goalition mit umfaifenden Concefjionen in der Deutichen Frage zu erfaufen. So erklärt 
Hervortreten des zweiten öfterreihiichen Congreßbevollmächtigten Weſſenberg mit einen 
Verfaffungsentwurf, der fi in den weientlihften Punkten ven bairifch - würtembergiidet 
derungen annäherte. 

©. aber begann nun mit einer gewillen leivenfchaftlihen Unruhe eine Stütze für die DM 
führung feiner immer mehr bedrohten Plane zu fuchen und wendete lich, nachdem bie breit 
Kriegewolfen ſich verzogen hatten und die polniſch-ſächſiſche Frage erledigt war, abermt 
das rufriihe Gabinet mit per Aufforderung, die großen Mächte zu einer Gollectionote u 69 
ten ver Errichtung eined den allgemeinen Grundſätzen der Einheit und Der Freiheit al 
Henden Teutihen Bundes zu veranlaffen („da e8 der Nugen Europas fordere, daß Drau 
unabtängig und ruhig” ſei). Glücklicherweiſe jcheiterte diefer Plan, der Deutfchland gem 
unter eureräiſche Vormundſchaft zu ftellen drohte, an dem Wiverſpruch der übrigen — 
mächte Run aber madte ih ©. zum eifrigen, man möchte jagen, leidenſchaftlichen Tat 
eined aud Der Mitte der Kleinftaaten hervorgegangenen Plans, die deutſche Kuijerkron WR 
herzuftellen, und ſuchte auch für dieſen durch Vermittelung Kapodiſtrias' die Unterlugg® 
Raster Alerander zu gewinnen. Er verfolgte dieſen Plan beharrlich trotz der audgejpuff 
Abaeneigtbeit des Kaiſers Franz, die Kaiſerkrone wieder anzunehmen, und trotz des are 
ven Birerſpruchs, der gegen benjelben von ven beiden Vertretern Preußens mie al 

" ünffer, Gagern, Wellington u. a. erhoben wurde, und ifolirte fih auf diefe Weiſe w 
"hr ron ven biöherigen Genefien ſeines Strebens. Ya, ald er endlich aud an dem S6F@H 
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3 Plans nicht mehr zweifeln konnte, ſchien er ſich von der Betheiligung an ven Verband: 
en über vie deutſche Verfafjungsfrage ganz zurüdziehen zu wollen. Als aber infolge der 
Eehr Napoleon’8 von Elba die Beitrebungen aller ſich dahin vereinigten, vor allem’ unter 
Verbündeten jeven Anlaß zum Zwiefpalt aus dem Wege zu räumen, wurden aud) erneute 
uche zur endlichen Töfung der deutfchen Frage in einer Richtung gemacht, in welde man 
Baiern und Würtemberg hineinziehen zu Eönnen hoffte; fogar Humboldt trat neben Pleffen 
Dem badiihen Minifter von Marſchall mit einem in diefem Sinne abgeſchwächten Verfaf- 
Bentwurf hervor und willigte in eine abermalige Abſchwächung deſſelben durch Metternich, 
wur endlich zu irgendeinem Ziel zu gelangen. ©. aber glaubte gegen diefe fihtbar drohende 
Hr einer gänzlichen Preisgebung des urſprünglichen Gedankens für die Wiederaufrichtung 
cher Einheit und Freiheit noch einmal die Hülfe und ven Cinſpruch Rußlands anrufen zu 
en. Da er aber aud hier fein Gehör mehr fand, verließ er Wien hoffnungslos und tief 
agt am 18.Mai1815, um ſich an diefen Verhandlungen nicht ferner zu betheiligen. Wenn 
wm auf den Wiener Congrep nicht gelungen if, feine Ideen für die Wiedergeburt eines eini: 
ınd freien Deutſchland durchzuführen, wenn überhaupt feine Wirkfamfeit in Wien Feine 
"Jihe genannt, ja faum von dem Vorwurf leidenfchaftliher Ubereilung freigefprochen wer: 
Fann, fo muß doch andererfeitö conftatirt werden, daß er beharrlicher ald irgendein anderer 
em Gedanken einer nationalen und politifhen Umgeftaltung Deutſchlands feftgebalten hat, 
fie die Nation zu fordern berechtigt war, und wie jie die Gefhichte bi8 auf den heutigen Tag 
bweisbar anftrebt. Das Urtheil der Geſchichte wird ihn allein von der Mitverantwortiich- 
für das unglückliche Product des Wiener Congreſſes freifprechen, das unter dem Namen ver 
hen Bundedacte am 8. Juni 1815 ind Dafein trat. 
Mit der Abreife von Wien am 28. Mai 1815 endete S.'s politifhe Laufbahn. Denn wir 
zen e8 nicht mehr ald einen Act öffentliher Wirkſamkeit anfehen, daß er feiner Misftin- 
ag über den Inhalt der Bundedacte fo weit nachgab, um auch noch von Heidelberg aus ſich 
cmals an das ruſſiſche Cabinet mit der Aufforderung zu wenden, ed möge auf Grund der 
h die Wiener- Gongreß-Acte übernommenen Verpflichtungen bei dem Fünftigen Bundestage 
eine fofortige Reviſion der Bundedacte beſtehen. Ebenſo wenig ift feine Wirkſamkeit mäh- 
I der Verhandlung über den Zweiten Parifer Frieden noch von irgendeiner Bedeutung ge: 
n, obgleih, vielleicht auch, weil er gleichzeitig von ruffifher und preußifcher Seite zu der: 
n berufen worden war. Diefe zwielpaltige Stellung zwiſchen Preußen und Rußland hat 
m Wirken in ven legten Jahren die Frifche und Klarheit, die Kraft und Sicherheit genom: . 

‚ bie feiner großen Epode in ven Jahren 1807 und 1808 ihr Gepräge gegeben hat. Sein 
Cen war in den Jahren 1813— 15 nit miinder groß al8 in jener Glanzepoche feined Le: 
„ aber die Mittel, deren er fi für die Verwirklichung feiner Ideen bedienen mußte, lenkten 
richt felten von dem geraden Wege zu feinem Ziel ab. ©. war zu wenig Diplomat, um 
sem glatten Boden der parifer und wiener Verhandlungen zur rechten Geltung zu gelangen, 
zu fehr. Patriot, um nicht alled zu verfuden, was ihm zur Erreichung jeined großen Zield 
srlih ſchien. Wie jollte nicht aud) er in die Irrgänge des Diplomatenthums Hineingerathen, 
offen gefährliche Strudel er ſich begeben hatte? 
Gr ſchied von feiner großen Raufbahn ohne Ehren, ohne äußere Zeichen ver Anerkennung. 
land machte ihm Anerbietungen,, die er nicht annahın. Dfterreih gab ihm den Stephans: 
n, Preußen verleugnete ihn gänzlich. Es Heißt, daß er zum Faiferlihen Commiffar beim 
ubeötage beftimmt geweſen fei, wenn ed zur Wiederherftellung der Kaiferwürbe gekommen 
e, daß Metternich ihm nod in Paris den Präjivialgefandtfhaftspoften angetragen, daß 
» der preufifche König ihn zum Bundestagsgeſandten zu ernennen beabfichtigt babe, ja daß 

von den Verbündeten als Anerkennung feiner Verbienfte die Schenkung des Johannis: 
18 zugebacht worden fei. Es ift zu alledem nicht gefommen. S— ſchied ftill und unbelohnt 
dem Schauplag feines großen Wirfend. Den Ausdruck feiner Stimmung, mit der er Died 

+ finden wir in den Worten, die ev 1816 zu einem Freunde ſprach: „Ja, lieber Freund, 

haben viel gewonnen, aber vieles follte auch anders fein. Ich fehne mich heraus, Die 

t ift einmal fo, daß man auf der geraden Straße meift nicht vorwärts kann und doch auf 

rummen nit fahren foll. Es bleibt dabei: die Umſtände und Berhältnifje ftoßen und trei- 

Die Menſchen; fie handeln und meinen, fie thun es — Bott entſcheidet.“ 
Seit feiner Rückkehr aus Paris bis zu feinen: Tode, der am 29. Iuli1831 erfolgte, lebte ©. 

E auf dem Schloß Kappenberg in der preußifchen Brovinz Weftfalen, einem ehemaligen Klo⸗ 
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ſtergut, daß, feit 1803 in ven Beſitz der preußifchen Krone übergegangen, von E. gegen Ahtıe 
tung feines Guts Birnbaum erworben worden war. Sein Leben und Wirken in diefer Zeit ie 
kaum noch etwas mit demjenigen gemein, das ihn zu einem ber größten Staatsmänner rag 
Zeit gemacht bat, ed war vielmehr lediglich das eines weſtfäliſchen Edelmanns. Es if fürka 
Geſchichtſchreiber ſchmerzlich, fich geftehen zu müffen, daß ein Mann wie ©. in feinen fydm 
Lebens jahren dem rudläufigen Strom der Zeit jo wenig Widerſtand leiftete, daB wir ihn [rim 
großen liberalen Reformideen völlig untreu werden und indbefondere als Mitglied und dar 
tagsmarſchall der weftiälifchen Provinziallandtage vollfländig in das Fahrwafſer der allgem 
nen Reaction und des ritterfchaftlihen Particularismus einlenken fehen, den er einft mitfo 
erbittlicher Strenge verurtheilt hatte. Die Geſchichte ded großen S. endet eben mit dem Je 
1815. Aus feinen fpätern Leben wollen wir nur noch der Thatfache gedenken, daß er m Ye 
1818 vie „Geſellſchaft für ältere deutſche Geſchichtskunde“ ſtiftete. Wir Eönnen dies & 
legte That aus dem Geifte des großen Staatsmanns bezeichnen, der die Wiederaufrihtug! 
deutſchen Volks zu feiner Lebendaufgabe machte. Denn es iſt nicht zweifelbaft, daß bie i4 
bung deutſcher Geſchichtsforſchung, die wir zum großen Theil jener Geſellſchaft we 
weſentlich zur Belebung und Kräftigung des nationalen Geiftes beigetragen hat, aus ver 
die Schöpfung einer nationalen Wiedergeburt Deutſchlands hervorgehen kann und wit 

S. Ste 
Stempel nennt man 1) ein Werkzeug, mitteld deffen irgendein Zeichen auf end 

weichere Maile eingeprüdt oder mit Barbe aufgedrückt wird; 2) das Zeichen, welches wi 
folhen Werkzeuge einem Stoff aufgedrüdt if. Das Stempeln geſchieht in der Regel, m 
Urfprung, die Echtheit oder die Güte eined Gegenftandes zu beglaubigen, wie bei den A 
Bold: und Silberwaaren und verjchievenen Fabrifaten; manchmal auch, um bie Säle 
zu bezeichnen und jede Beilerung unmöglid) zu machen, wie dad Brandmarfen der Verkch 
Envlih Hat au ein Finanzkünſtler die Erfindung gemacht, dad Papier zu beftempeln 
Leute zu zwingen, daß jie fi deffelben in beftimmten Fällen bedienen müffen. Der Gte 
fih dad Stenpelpapier theuer bezahlen und zieht aus dem Verfauf eine Einnahme, ik 
Stempel:Abgabe, -Gebühr oder Geld befannt ift. Diejer Finanz- Gutenberg war ein Holill 
es ſoll Hohe Beamte geben, die jeine Erfindung Höher [hägen als jene des Mainzer; UWE 
man nie gehört, daß ihr das Imprimatur verfagt worden wäre. Als die @enerafkuckiiit 
erften Viertel des 17. Jahrhunderts, um die Koften ihres Niefenkanıpfes gegen Spaning 
ftreiten, alle damals befannten Steuern eingeführt hatten und doch nicht Geld genug auftü 
konnten, ſchrieben fie eine große Belohnung für den aus, welcher eine neue Steuer erfänk, 
viel eintrage und body nit drüdend fei. Unter allen Bewerbetn erhielt derjenige den? 
weldher die Ginführung eines vectigal charlae vorſchlug, und fo wurde das Stempelpapl 
Jahre 1624 in Holland durd eine Ordonnanz eingeführt, welche die vortrefflichen Eigenfiie 
dejfelben auseinanderfegte. Man will zwar den Holländer des Plagiats beſchuldigen. 
wan ſchon ältere Spuren von Stempelpapier anführt; allein diefe find doch bei weiten 
beutlid genug, um ihm die Ehre feiner Erfindung zu rauben. Die Novelle 44, 2 Juli 
fpriht zwar von einem Zeichen für Actenpapier, deffen Abfchneiden fie verbietet, unı GER 
zu verhüten, aber von feiner Abgabe. Ebenſo unficer ift die Angabe, daß ſchon um dir MB 

des 16. Jahrhunderts in Spanien ein Stempel beſtanden habe. Dagegen ift e8 gewiß, yRP 
bald einmal Holland die neue Erfindung angewendet hatte, die Spanier ſich beeilten, wm 
Beifpiel ihrer Rebellen Nuten zu ziehen und den Stempel in ihrem Lande einzuführen. IM 
reich folgte nad, Die deuiſchen Reichsländer blieben nicht zurück, und fm Anfang des 18.18 
Dundert8 gab es in @uropa wol nur wenige Regierungen, die nicht Stempelgefälle unit 
Einnahmen zählten (Sachſen und Brandenburg feit 1682, Nürnberg 1690, Hannoda 
u. ſ. w.). Die ſchnelle Verbreitung darf und nit wundern, denn es iſt eine große | 
die unfer guter alter Adanı Smith in den Worten ausdrückt: „There is no art whcb@ | 
government sooner learns of another than that of draining money from the pockes #" Ä 

| 
! 

| 

people.” (Es gibt Feine Kunft, melde eine Regierung ſchneller von der andern lernt, & 
dem Volke Geld aus der Tafche zu locken.) Der Verſuch ver britifhen Regierung, die Er 
tare in den nordamerifanifchen Kolonien einzuführen, gehört mit zu den Anlaͤſſen, vch 
Gärung erzeugten, die zum Freiheitäfriege und zur Trennung von dem Mutterlande IM 
Die Parlamentsacte vom 22. März 1765, welche die Einführung des Stempels In ven Gch 
verfügte, wurde übrigens 1767 wieder aufgehoben. 
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Im die Stempelabgabe einträglich zu machen, mußten natürlich recht viele und häufig vor- 
ende Schriften derfelben unterivorfen werden. Dieſe Ausdehnung auf die verfehiedenar: 
n Gegenſtände hatte dann zur Bolge, daß die Naturder Abgabe feine beftimmteblieb. Daran 
reilich den Binanzmännern wenig gelegen, denen ed nur darum zu thun ift, Gelb zu bekom⸗ 
wohl aber unfern deutſchen Staatswirthſchaftslehrern, denen vor allen: ein klares Syſtem 
derzen liegt. Unter welche Rubrif foll man aber die Stempelabgabe bringen? Was für 
Serichtöftempel paßt, gilt nicht für den Kartenftempel, und die Stelle, weldye diefem ange: 
n ift, paßt wieder nicht für den Stempel von Wechſeln und Quittungen. Gin Beifpiel fol: 
Berlegenheit gibt von Jufti in feiner „Staatswirthſchaft“ vom Jahre 1758, wo er fagt: 
3 Stempeln ber Kalender und dergleichen Dinge fann id gar nicht billigen; denn der 
idſatz, den einige Kameraliften haben, daß jie folde Dinge zu Gegenftänden der Abgaben 
ıhen, die nothwendig find und von jedermann gebraucht werben, e8 mag dabei etwaß ge: 
ıen werden oder nicht, tauget ganz und gar nichts.“ Zu diefem Urtheil jagen wir von 
m Amen. Dann wirft von Jufti den Stempel in Eine Klafje mit der Acrife auf Bapier 
dem Gingangdzoll von Papier und Büchern. Das Stempelpapier, „fo hin und wieder bei 
jerihtlihen Proceffen eingeführt iſt“, rechnet er zu den Luxusſteuern oder denjenigen Ab- 
1, „durch welche man ein moralifches Übel im Staat zu hemmen die Ablicht Hat.” Von 
ı jagt er: „Meines Erachtens nügen alle diefe Arten von Abgaben nicht viel. Nur das 
'pelpapier kann man als Die unfchänlichfte Darunter anſehen.“ Es ift ein misliches Geſchäft, 
man da ein Syftem ſucht, wo gar Feind vorhanden ift, fondern nur die Abficht, möglichft 

zeld Herauszupumpen. 
Bir unterſcheiden eine dreifache Natur der Stempelabgabe, nämlich: 1) eine Gebühr für 
tliche und adminiftrative Handlungen, wegen deren ji die Bürger an Staatöbehörben 
n; 2) eine Steuer von der Vertbeilung der Güter, insbeſondere von Cigenthumsverände⸗ 
beweglicher nnd unbeweglicher Büter ; 3) eine Verbraudsfteuer von manchen Gegenftänden. 
Beftempeln des Papiers für die Schriften oder der Gegenftände jelbft (Kalender, Karten 
v.) ift Bann bie Form, unter welcher dieje verfchiedenen Gebühren und Abgaben erhoben 
n, deren Natur ſehr ungleichartig ift, obgleih nicht nur die Form, fondern aud) Die Erhe⸗ 
zämter für alle die nämlichen find. Diefe drei Naturen liegen z. B. in der Definition ber 
‚pelfteuer in Preußen, weldhe „für das zu gerichtlichen und verſchiedenen außergerichtlichen 
anblungen und Ausfertigungen vorgeichriebene geftempelte Papier, für Spielfartn und 
ie Beftempelung ver Wechfel, Kalender und Zeitungen entrichtet wird”. 
Jap die Bürger in Fällen, wo fie die Thätigfeit von Behörden für ihre Angelegenheiten 
ders in Anfpruch nehmen, dafür eine Gebühr entrichten, kann dem Princip nad nicht mid: 
t werden. Früher wurden dieſe Gebühren zur ganzen oder theilweifen Beſoldung ber be- 
nden Stellen unmittelbar verwendet, ſodaß andere Zweige des Öffentlichen Einkommens 
fem Zwed nur fo weit in Anſpruch genomnien wurden, ald der Ertrag der Gebühren nicht 
e. Dagegen erhoben ſich aber viele Bedenken. Richter und Berwaltungdbeamte fomnıen 
erſuchung, ihre Proceßverhandlungen und Schreibereien unnöthigzu vervielfältigen, um pen 
ig der Gebühren zu erhöhen; es laufen noch andere Misbräuche mit unter, wie man es 
bauptiächlidh ven Bezahlen und Taxiren folder Schriften nad) Ihrer Länge zu danken hat, 

er Actenftil in allen Ländern der Chriftenheit in feinen fprihwärtlich gewordenen Schwulſt 
bie tödliche Wortmaderei außgeartet if. Die ermähnten Misbräuche Haben in neuerer 
faft überall dahin geführt, daß ſolche Gebühren nicht mehr von den betreffenden Beamten 
ttelbar bezogen, fjondern von Erhebern eingenommen und dem Staat verrechnet werden. 
jiefer Anordnung und andern zweckmäßigen Vorkehrungen iſt gegen ven Stempel ald Ge⸗ 
für geritlihe und Berwaltungshandlungen nichts einzumenden. Wer ihn fheut, ber 

jich befinnen, ehe er einen Proceß anfängt, und fi gemöhnen, nicht wegen jeder Kleinigkeit 
tolizei zu laufen, fondern etwas mehr auf fich felbft zu bauen. Wer aber gerichtliche oder 
iliche Hülfe anſpricht oder fonft Gefchäfte veranlaßt, der kann billigerweife einen Beitrag 
m Aufwand liefern, den die Geſammtheit für Juſtiz und Adminiſtration machen muß. 
yei kommt allerdings zu bedenken, daß nicht gerade für jede Berührung, in die ein Bürger 
en Behörden fomnıt, Stenipel gefordert werben foll; auch enthalten die meiften Stempel 
e ſolche Ausnahmen. Poͤlitz z. B., welcher dieſe Belaſtung im übrigen theils rn 
Rentſchuldigt (), will nicht, vaß für Bitten und Beſchwerden an vorgeſetzte 
ipel gefordert werde, weil darin Fein rechtmäßiger Grund zur Befleuerung liege; var 
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„weil dürften übrigens die wenigften feiner „entſchuldigten“ Stempelfäge Stich halten. (Bl 

Pölig, „Staatswiſſenſchaften“, II, 387 fg.) Endlich ift aud) der Umſtand zu beobadien, 15 

die Stempelgebühr fehr jelten bie einzige ift, weldhe ver Bürger für die Bemühungen ber Jul 
und Berwaltung zu entrichten hat; er wird vielmehr dur) Sporteln und Zaren meift hinlängig 
daran erinnert, daß die Staatshülfe nicht umfonft zu erhalten ift, ſodaß er Faum noch des Em 
pels bedarf als Warnung, die Herren Beanıten nicht unnöthig zu überlaufen. 

Als Steuer auf die Bertheilung ver Güter, befonderd auf libergang von Gigentfun mi 
einer Hand in die andere, läßt ji der Stenipel mit einen gefunden Befleuerungspriacip gem 
vereinigen, am allermwenigiten in der Ausbehnung, melde er in mehrern Staaten auf nei 
Feld gewonnen hat. Dagegen läpt ſich nicht leugnen, daß gerade dieſes Feld ein jehr erzicige 
iſt, und zwar um fo mehr, je raſcher der Umſatz lich bewegt. Gin Volk, deſſen Wohikenin 
Aufblühen over im Verfall begriffen ift, zahlt an viefer Abgabe mehr als ein anderes, via 
wirthichaftliche Verhältniffe ftabiler find, weil dort, im einen wie im andern Zall, ein jhudiag 
Mechfel des Eigenthums vorkommt. Hierbei ift dad unbewegliche Eigenthum von bewegihe 
Gütern zu unterfheiden. Veränderungen im Eigenthum von Liegenjchaften können nict liij 
verborgen bleiben ; ebenfo wenig ſolche, bei welchen gerichtliche Vermoͤgensaufnahmen ri 
fundungen erforderlich jind, wie bei Erbtheilungen. Dergleihen Handänderungen koͤnnan 
mittelbar befteuert werben, ohne daß die Korm einer Stempelabgabe nöthig wäre. Duke 
Sieht auch pur Abgaben von Kaufen, Schenkungen und Erbichaften, von welchen die via 
haereditatum unter Kaifer Auguftud als die mit zahlreiher Nachkommenſchaft geiegnere M 
anzufehen ift. In Baden nennt man diefe Abgabe „Immobilienaccis“, in der Schweiz „tab 
änderungsgebühr” (im Santon Neuenburg droit de mutation). Wan wundert ſich gi 
die Abgaben, welche ver Grundherr jonft von der Hinterlafienichaft des Leibeigenen nahe, 
Todfall, Beſthaupt u. f.w. (Lang, „Deutfche Steuerverfaffungen‘‘, führt 53 veriäi 
Nanıen an); man hat foldhe Feudallaſten nah und nad abgeſchafft, aber in dem Mi, 
dies geſchah, trat der Landesherr ein und bezog „die lachende Erbengebuhr“ (in Baireuh) I 
Lacherbengeld” (in Baden), „vie lachende Erbſchaftsgebühr“ (im Speierifchen), ven „Ok 
seralanfall” (im Ansbachiſchen) u. f. m. Sept find auch diefe Namen geſchwunden, dad 
Sache ift geblieben, und ift dann der Stempel als Anhängſel der Abgaben von Handäntrumg 
binzugefonmen. Die Holländer haben neben Abgaben von Erbfchaften (von 5— 10 Pax} 
nach dem Grade der Verwandtſchaft) noch ein Stempelpapier für Teflamente, deſſen Prai: 
nad der Größe der Hinterlaflenichaft richtet. Wenn ein zu geringes Bapier genommen wi 
erfolgt ald Strafe die Conñscation der Erbfchaft, die ſich jedenfalls nicht rechtfertigen läft. 
dere Länder haben blos Stempel für Eigenthumsveränderungen. In England betrages 
Stempelgebühren und Beflgübertragungsfoften zufanınıen bei Verkäufen von 300 Thim. 
30 Proc., bei 600 Thlrn. Werth 15 Proc., die Koften einer Grundverpfändung bei 3003 
Werth 30 Proc., bei 600 Ihlrn. Werth 20 Proc. u. |. w., darunter insbeſondere der Stempel 
bei einem Grundverfauf von 300 Thlrn. 12%, Proc., bei 600 Thlrn. Werth 5 Broc., bei M 
Thlrn. 21/, Proc. u. ſ. w. (Gneiſt, „Geſchichte und heutige Geftalt ver engliſchen Comnch fi 
verfafjung oder des Selfgovernment”, zweite Auflage, I, 513.) In Breußen hingegen KR! 
der Stempel bei reinen Raufverträgen über inländijche Grundſtücke und Gerechtigkeites a! 
Eins von Hundert des Kaufwerths ohne Rückſicht auf einen höhern oder geringern Prebgl| 
Werth, wobei Objecte nnter 50 Thlrn. Werth auch bei Käufen wie überhaupt flempeiitiiäh 
Seit dem Gejeg vom 24. Mai 1861, betreffend die Erweiterung des Rechtswegs, fin]: 
aud in Preußen über vie Verpflichtung zur Entrichtung des Werthflempels oder eines Berupß 
ſtempels und refp. deren Betrag und Höhe gerichtliche Gehör ftatt. . 

Auf Nihtvermendung der Stenipel ift meift, fo au in Preußen, ſachgemäßer nur Eu# 
(zum vierfachen Betrag) angebroht, nicht Ungültigkeit der Acte. 

Andere Gefeggebungen verordnen zur Sicherheit der Befteuerung der Eigenthumint 
derungen, daß dieſelben in ein beſonderes Regifter eingetragen werden müffen, wofür exe 
giftergebühr erhoben wird. Auch diefe befteht in Holland neben ven Stempel und ven ih“ 
Abgaben; jie wird ſogar bei dem Verkauf von Schiffen erhoben, die man als Hüufer auib® 
Waſſer hierber zieht. Branfrei bat den Stempel und die Regiſtergebühr (Limbre und at 
gistrement), doch ift die legtere an die Stelle ver frühern Abgaben ver Gigenthumöveränns 
a 3 Liegenſchaften getreten; fie iſt übrigens ſehr einträglich, aber auch ſehr rad 
und hoch. 
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Bad nun diejenige Art von Gütervertheilung betrifft, welche nicht notbiwendig in dem 
nblict, wo fie vor fich geht, zur Kenntniß einer Behörde Eommen muß, aber doch, um confta- 
ı werden, einer ſchriftlichen Urkunde bevarf, fo kann dieſelbe nichtleiht unmittelbar befteuert 
en. Hier jpielt die Form des Stempels, zum Theil au der Regiftrirung, ihre Hauptrolle. 
zwingt die Betreffenven, alle folde Urkunden flempeln zu laffen oder ſich des Stempelpa- 
dafür zu bedienen; manche Verhandlungen, bei denen ed angeht, müſſen auch regiftrirt 

doch auf Stempelpapier gefhrieben werben, unter den Präjudiz, daß fie fonft von Gerichten 
Berwaltungßftellen vorfommenvenfalld nicht al8 gültig anerkannt werden, was jedenfalls 
erflih if. Man bat das Recht des Staats zu diefer Art von Befteuerung des Verkehrs 
18 herleiten wollen, daß durch das Stempeln und Regiſtriren das Eigenthum eine flärfere 
ntie erlange, ald ed im allgemeinen Staatöfhug findet. Allein viefer Grund ift faft ebenfo 
lid, al8 wenn man behaupten wollte, die Steuerpflicht überhaupt babe ihren Grund darin, 
ih der Staat die Mühe gibt, durch feine Agenten die Steuerfapitalien ausmitteln und in 
‚atafter eintragen zu laffen. Hierher gehört die Stempelabgabe von Schuldverfchreibun- 
Tauf- und Miethverträgen, Bradhtbriefen, Rechnungen für gelieferte Arbeit, Quittungen, 
ein u. dgl. Am fhänlichften für den Handelsrerkehr wirkt ver Wechjelftempel. Ferber 
nete fogar die große Ausdehnung vefjelben als eine Urſache von dem Verfall des Wedhiel- 
18 (‚Beiträge zur Kenntniß des gewerblichen und commmerziellen Zuftandes der preußifchen 
rchie“, ©. 234). Die Holländer , melde fo eifrig mit dem Stempel verfahren, daß felbft 
‚uittungen für entrichtete Steuerjähuldigfeit den Prlichtigen eine Stempelabgabe Foften, 
doch fo gejcheit, daß fie Wechſel und ähnliche Handelspapiere freiließen. Inzwiſchen ift 
dem Vorgang einiger anderer Länder au in Preußen dur ein Geſetz vom 2. Sept. 
‚ die Anfertigung und Verwendung von Stenipelmarfen betreffend, der Finanzminiſter er: 
igt, dergleichen Marken anfertigen und zum Verkauf flellen zu laffen für Diejenigen Schrift: 
‚ für melde es jucceflive zwedmäßig und ausführbar erfcheinen werde, die Löſung 
yem vorkommenden Ball nah Veranlaffung und Bedürfniß den Betheiligten,zu geftatten, 
jedesmal erft die Vermittelung der Behörde zur Abſtempelung des Schriftflüds nachzuſu⸗ 
hierdurch wird nanıentlich ner Wechfelverkehr fehr erleichtert werden. Es müſſen aber dieſe 
pelmarfen von den Bethetligten felbftverftänplih auf den Schriftſtück felbft und rechtzeitig 
igt werden. Der Vorwurf, den man den Abgaben von Eigenthumsveränderungen über: 
macht, daß fie ven Kapitalftod angreifen und ſchmälern, trifft natürlich aud) den Stempel, 
t ex hierher gehört, mit dem weitern Zufag, daß die legtgenannten Arten deffelben auch ver 
eilhafteften Gütervertheilung hemmend in den Weg treten. 
Yinfichtlich der Stempelfteuern von Erbſchaften und Vermächtniſſen ift jedoch noch zu bemerken, 
ie Gefeggebungen zwifchen nähern und entferntern Verwandten, reſp. Erben unterfcheiden, 
der als Abgabe zu entrichtende Procentfag geringer oder höher je nach den Grade der Ver: 
tſchaft beftimmt wird. (Vgl. über die Erbichaftöfteuer in Großbritannien den Art. Groß: 
nnien und Iceland Politiſche Statiftif], Bd. VII, ©. 38.) Zufolge des im mefentlichen 
jegt geltenden preußifchen Stempelfteuergefeged vom 7. März 1822 if in Preußen ver 
L einer Erbſchaft an De: und Aſcendenten, wie an überlebende, mit ehelichen Kindern des 
res gleichzeitig erbende Ehefrauen, ingleihen an ‘Berfonen in Dienft und Lohn des Erb: 
, ſoweit leßtere nicht über 300 Thlr. Kapital erhalten, ftempelfrei; wogegen der Anfall an 
bende Ehemänner und nicht gleichzeitig mit Kindern erbende Ehefrauen mit einem Procent, 
itürliche, gefeglih, Do nidht per subsequens matrimonium anerfannte, ingleihen an 
irte Kinder, ferner an vollbürtige und Halbgefhwifter und deren ehelihe Defcendenz mit 
3c., ſodann an andere Berwandte, nicht über den ſechſten Grad hinaus, an Stieffinder und 
ältern, wie an Schwiegerfinder und Schwiegerältern mit 4 vom Hundert, endlich an ſolche, 
ır im jiebenten ober in einem noch entferntern Grade mit dem Erblafler verwandt find, an 
äger und Schwägerinnen wie an alle übrigen Nichtverwandte ohne Unterſchied mit 8 vom 
ert verfleuert wird. 
ür Überlafjungdverträge von Grundſtücken zwifchen De: und Afcendenten find in Preußen 
übern zum Theil controverfen Beftimmungen dur das Geſetz vom 22. Juli 1861 zu 
ten der Deſcendenten wefentlich gemildert, inden und foweit man die Ermwerbung ald 
pirte Erbfchaft anſehen kann. 
tigentliche Verbrauchſteuer endlich ift der Stempel von Karten (in England auch von Wür- 
Kalendern, Zeitungen und Zeitfhriften. Der Kartenftempel kann ald Luxusſteuer gelten; 



778 Stenerbewilligungs - and Steuerverweigerungäredt 

er trägt in der Regel menig ein; in Baden warf er gegen 6000 Fl. ab und wurbe 1831 auie 
hoben. Gegen die Stempelabgabe von Zeitungen und andern periodiſchen Schriften ſprehe 
erhebliche Gründe bei denen, welche die Belehrung und Bildung des Volks beförkert und nik 
gehemmt zu fehen wünſchen. In England ift ver frühere Zeitungäftempel feit 1860 aufge 
ben. (S. Großbritannien und Irland [Politifche Statiftif], Bd. VII, S. 36.) Kuuym 
BZeitungsftempel leichter getragen werben, wo einerjeit® Gedanfenfreiheit befteht, andererjeitte 
öffentlichen Blätter ganz oder beinahe unentgeltlich durch die Poft verſendet werben. In deuſta 
Staaten dagegen, wie auch nod in Preußen, erſcheint ver Zeitungöftempel neben den sick 
Voftprovifionen als eine Beihranfung der Theilnahme des Volks an öffentlichen Angelegeake 
ten. Inzwiſchen ift die Stempelfteuer von Zeitungen, Zeitichriften und Anzeigeblättern uf 
ein neuefted preußiiches Gejeg vom 29. Juni 1861 näher firirt und ermäßigt, ferner 
ganz aufgehoben hinfichtlich derjenigen Zeitungen und Zeitjchriften, welche nur zweimal wöhat 
lich oder feltener erſcheinen und feine politifhen Nachrichten bringen, ſowie hinſichtlich berjexiye 
überhaupt, weldhe nicht öfter als einmal monatlich erjcheinen. 

Der Preis ded Stempelpapiers, welches der Staat verfauft, alfo pie @röße ver Abgabe, ut 
feftgefegt: 1) Nach der Natur der Gingaben oder Ausfertigungen, welde auf Stempeiyges 
gefhrieben werden müflen, und bie zu diefem Behuf in Klaffen eingetheilt werden — Kufe 
ſtempel. 2) Nach der Größe der Sunme, über welche in einer lirfunde verfügt wird — 
dationdftempel. 3) Nach ver Groöße des Stempelblattö oder Bogens (für einen dritte, MW 
viertel, einen halben und einen ganzen Bogen) — Dimenitonsftempel. 

K. Mathy und W. N. Leite. 
Steuerbewilligungs - und Steuerverweigerungsrecht. Liber die allgeme 

Natur ded Steuerbewilligungsrehts als eines der mefentlihften, fundamentalſten Am 
ber Lanbeövertretungen ift bereitd in dem Art. Landtag geſprochen worden. m 
übrigt, über die Mobdalitäten und Gonfequenzen feiner praftifhen Ausübung einigeb Map: 
zufügen. Zunächſt ift auf einen wichtigen Unterſchied betreffö ver Anwendung dieſes Rai 
alten feubalftändiichen und in modernen conftitutionellen Staat hinzumeijen. Im erfet 
das, was wir heutzutage die Negierung oder Verwaltung des Staat8 im allgemeine wu fi 
d. h. die Fürſorge für einen Kreis mannichfaltiger Intereffen und Bedürfniſſe des Voltikiel R 
theils noch gar nicht vorhanden war (entweder weil die betreffenden Intereflen jelbf unge, 
gelten, oder weil mit deren Pflege ſich einzelne corporative Gewalten befaßten), theils, Mal 
fie dem Landesherrn oblag, ganz oder fafl ganz aus dem Ertrag der Domänen beftrittm weh 
damald Famen Forderungen an die Stände wegen Gelpbewilligungen faſt immer nur iu URN, 
dern Fällen und für ganz beſtimmte Zwecke vor, z. B. für eine Eriegerifche Unternehmung, 
zur Deckung von Schulden des Fürften. Für diefe beſtimmte Ausgabe ward jebeömel am, 
ſtimmte Steuer ald Deckung verjelben verwilligt. Die Verausgabung diefer Steuer fir WA, 
und feinen andern Zweck ward daher in der Regel von den Ständen jehr ſtreng rontrolit Mr 

Allerdings gefhah e8 wol au, daß beſtimmte Bewilligungen für beftimmte, nolf 
Bedürfniſſe allmählich vie Natur regelmäßiger, mehr oder weniger feflftehender Stunt, 
nahmen. Solcher feftftehenven Leiftungen gab e8 nicht nur mehrere, die als Ausflug ami 
des Lehnsverhältniſſes betrachtet wurden (wie z. B. die in den meiften Feudalſtaaten k 
hen Zufhüffe der Lehnsmannen zur Auslöfung des Oberlehnsheren, wenn er gefangen hl, 
zur Ausftattung der älteften Tochter, zum Ritterſchlag des älteflen Sohns), ever des Oh 
verhältniſſes (3. B. das Schupgeld, welches die Städte dem Landesherrn zu zahlen vie ie 
fondern auch ſolche, die ſich im natürlichen Lauf der Dinge gebildet und die Kraft eine URL, 
Herkommens erlangt hatten (3. B. eine Steuer für die allgemeine Landesvertheidigung). 
firebten die Kürften immerfort danach, ſolche Abgaben oder Leiftungen einzuführen, welie! 
immer aufs neue von einer ftändifchen Bewilligung abhängig wären. So gelang ed uakf 
zoͤſiſchen König Karl VII. gegen das Ende des großen englifch = frangöfifchen Kriege, beiden 
mals Hoc entflammten Nationafgefühl der Franzoſen ein für allemal eine Kriegäfteurr 
zu erhalten, melde die Könige Frankreichs von da an in den Stand jegte, ein anfepuinge 
bendes Heer halten und gleichwol der Stände entrathen zu können. 

Ebenfo kam e8 dann auch wol fon in fländifhen Staat dahin, daß ein allgentian 
ſchuß zu den Ausgaben der Landesverwaltung überhaupt erfordert und von den Stine 
bem entfprechende Steuerquote bewilligt und repartirt ward. Immerfort aber warb if‘ 
willigung damals als etwas Außerordentliches, eben ald ein bloßer Zuſchuß zu ben 

(1 
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Hünften des Fürften und als eine Sade guten Willens ſeitens der Stände angefehen, daher 
bin der Regel bei jeder ſolchen Bewilligumg ein Revers des Kürften verlangt, dahin lautend, 
ter diefe Bewilligung nicht als ein Recht für ſich in Anſpruch nehme, fondern als eine frei: 
lige Beifteuer der Stände ihnen verdanke. 
Anders verhält fich dies im conftitutionellen Staat. Hier ift e8 nicht der Fürft als Privat: 
an oder ald Oberlehnsherr, welcher gewiffe Ausgaben macht und dafür gewiffe Einkünfte 
eht, fondern ver Staat ift e8 als moralifche Perſon. Der Fürft ift anf feine Eivillifte ange: 

fen und hat daher gar Fein perfönliches Intereffe an den Ausgaben und Einnahmen des 
ats. Der Staat ald Gemeinwefen hat für gewiſſe allgemeine Bepürfniffe feiner Ange: 
igen (der Vertheidigung nad) außen, des Rechtsſchutzes, ver materiellen und geiftigen För⸗ 
ung u. ſ.w.) zu jorgen, und die Mittel dazu (ſoweit folde nicht aus einem vorhatinenen 
atövermögen fließen) müffen wiederum bie einzelnen ihm barbieten. Sache der Landes— 
retung aber ift ed, in Gemeinſchaft mit der oberften Staatöverwaltung oder der Regierung 
den Map jener Bebürfniffe vie Höhe ver zu ihrer Deckung erforderlichen Leiftungen der ein: 
n feftzuftellen. Zu diefem Zweck wird ihnen eine Überſicht jener Bebürfniffe (daS ſoge⸗ 
nte Ausgabebubget) zur Prüfung vorgelegt und wird dafjelbe von ihnen votirt. Iſt dies 
eben, jo muß felbftverftändlich die Deckung dafür beſchafft werden; es handelt ſich alſo nicht 
nı, ob und wie viel der Staatöfaffe Einkünfte angemiefen werden follen (denn e8 müſſen 
ben fo viele angewiefen werben, als zur Beftreitung der feftgeftellten Ausgaben erforverlich 
', fondern nur um die Art ver Veranlagung derſelben, indbefondere (da die andern Er- 
ziffe, 3. B. aus Domänen, Waldungen, Regalien, Eijenbahnen, meift gegebene und nicht 
ürlich abzuändernde find) der Steuern. 
Inſofern alfo fann, genau genommen, im conftitutionellen Staat nicht fowol von Steuer: 
Uigung als von Ausgabebewilligung die Rede fein. Im Feudalſtaat machte ver Fürſt Aus- 
zu nach Belieben, folange er Geld dazu hatte; Hatte er fein, fo verfuchte er, ob die Stände 
eine Beifleuer, Steuer, dazu verwilligten; nur indirect hatten daher dieſe es in der 

D, die Ausgabe ſelbſt, wozu der Landesherr ihrer Beifteuer bedurfte, 3.3. für einen 
zug, zu verhindern. Im conftitutionellen Staat geht man ven umgekehrten Weg: die 
terung proponirt eine Ausgabe ald im Interefje des Landes nothwendig oder nützlich, die 
Deßvertretung genehmigt dieſelbe oder genehmigt fie nicht; genehmigt fie die Ausgabe nicht, 
af die Regterung nad conftitutionellem Net diefe Ausgabe nicht machen, aud wenn 
Loch fo viel überſchüſſiges Geld in ven Staatöfaffen vorräthig hat; genehmigt die Landes⸗ 
Fetung die Ausgabe, fo hat fie auch für die entſprechende Einnahme, beztehentlich im’ Wege 
Befteuerung, zu forgen. Es gibt daher auch im conflitutionellen Staat unter normalen 
Hältniffen Fein Steuerverweigerungdrecht, fonvern nur ein Recht der Feſtſtellung, bezie- 
lich Abminderung des Budgets, d. h. des Gefanmtausgabebevarfs und folglich auch der 
ecenden Dedungsmittel. Das ift auch der regelmäßige Gang der Budgetberathungen in 
-onftitutiotellen Staaten; zuerft wird das Ausgabebudget durchgegangen und feftgeftellt; 
es geſchehen, fo kann über das Einnahmebudget kaum nod ein Streit entftehen, höchſtens 
Die Art der Steuerveranlagung, ob man z. B. die eine Steuer ſtärker anziehen, eine an- 
ermäßigen, ob man ven Grunbbejig, oder das Bewerbe, oder das Einkommen im allge- 
en hauptſächlich heranzichen will. 
Dies fegt aber freilich eine Staatsverwaltung voraus, welche eben nur als Verwalterin des 
einmefens und ais Beauftragte der Gefammtheit ſich betrachtet und handelt, melde alfo 
In Bezug auf die Regelung des Staatshaushalts fi vollfommen und rückhaltslos den Be⸗ 
ungen desconftitutionellen Lebens, insbeſondere dem Votum der Landesvertretung, als einem 
Bthin entſcheidenden, untermirft. Iſt dies nicht der Ball, fo kommt die Iegtere in eine un- 
> miölichere Tage ald die Stände im alten Feudalſtaat. Da fie nit eine beftimmte Steuer 
Sinen beflimmten Zweck, ſondern überhaupt fo viel Steuern zu bewilligen ‘hat, al® zur 
tung bes Geſammtausgabebedarfs erforderlich find, fo iſt es fihon aus rechneriſchem Geſichts⸗ 
te fhwer, oft unmöglich, einer beflimmten Ausgabeminderung eine genau entſprechende 
xerverringerung gegenüberzuftellen. Wenn allerdings millionenweiſe am Ausgabebudget 
xzt wird, fo läßt fi wol aud ein dem angemeffener Abfchlag an ver Steuer bewirken, fei 
Urch gänzliche Aufhebung einzelner Steuern, fei e8 durch partiellen Erlaß oder Herabſetzung 
Steuerquote. Bei Heinern Abftrityen dagegen, 'von 1000, 10000 Thlrn., ‘gebt virs nicht 
val. Aber abgefehen davon fließen alle'Steuern in die gemeinfame Staatöfaffe, werven von 
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da aus erft wieder behufs der Verausgabung an die einzelnen Departementd vertheilt. Mais 
einmal eine gewiffe Summe veriwilligt, fo haben die Stände feine Controle und feine Gene 
mehr darüber, zu welchen Zweden diefe Summe im einzelnen verwendet wird. Sie fram 
nachträglich bei ver Rcchnungsablegung Beſchwerde parüber erheben, wenn etwa eine von ihan 
nicht verwilligte Ausgabe dennoch aus der Geſammteinnahme Feftritten worden ift, eutıda 
mitteld Verkürzung anderer Ausgabepoften, oder mit Hülfe der Überfchüffe , welde in de 
Regel die Einnahmen, auch die Steuern, zumal bie indirecten, über das voraus angrnommy 
Duantum ergeben, allein vorbeugend dawider etwas zu thun find fie außer Stande. Das ganz 
ftändifche Bewilligungsrecht hat offenbar gegen früher zwar an Ausdehnung gewonnen, isie 
fern e8 ſich jegt auf den gejammten Staatshaushalt erftredt, aber es hat ebendaburd fürn fi 
einzelnen Ball an Intenfität und Sicherheit ver Handhabung eingebüßt. 

Nun bleibt zwar einer conftitutionellen Zandesvertretung als äußerſtes Mittel gegeiſe J 
einer Regierung, welche ihr Bewilligungsredt dadurch illuſoriſch macht, daß fie aud niäike 
willigte Ausgaben dennod vollzieht, die totale Steuervermweigerung übrig, momit dann, ma 
fie nämlich thatſächlich durchgeführt werben kann, die Regierung völlig außer Stand gi 
wird, überhaupt weiter zu regieren. Allein auch damit hat ed jeine eigene Bewandtnij. * 
nächſt ihon im Princip bebeutet eine Steuerverweigerung heutzutage ganz etwas andere A 
Feudalſtaat. Dort war ed allemal nur ein einzelnes, häufig noch dazu blos perjönlihi ik 
dynaftifches Intereffe, was durch Verſagung einer jolden Bewilligung betroffen war. Bi 
fanı dann eben daraufan, ob der Fürft die Befriedigung dieſes Intereifed hoch genug au 
um 3. B. eine von den Ständen an die Bewilligung gefnüpfte Bedingung einzugehen, drdie 
er vorzog, auf die Bewilligung und auf die Erreihung bed daran gefnüpften beflimmte ud E 
(3. B. eined Kriegdzugd) zu verzichten. Die übrigen Intereffen des Fürſten over bei Cu 
litten unter einer foldden partiellen Berweigerung nit. Gine Steuervermweigerung kutzuf 
(die, wie oben gezeigt, um wirkſam zu fein, faft immer eine totale wird fein mufen) bay 
andere Wirkungen; jie lähmt allerdings die Regierungsgewalt, aber fie legt aud vie ag 
Staatöverwaltung fammt allen den davon unmittelbar oder mittelbar abhängigen Jam 
brach. Bei einer totalen Steuerverweigerung müßte (da vie Ginfünfte aus dem Staattvemsigt 
jelten weit reichen werden), wenn nicht fofort, doch nad) einiger Zeit nicht blos dad Res | 
Heer, ſondern aud das Beamtenthum entlaffen, die öffentlichen Arbeiten eingefzlt, # 
Landesvertheidigung, Juftiz, Wohlfahrtöpoligei u. f. w. außer Wirkſamkeit gejept wa 
Weil dem jo ift, wird ſich eine Landesvertretung ſchon an ſich äußerft ſchwer zu einer fol 
talen Steuerverweigerung entfhließen. Thut fie ed aber auch, fo wird die Regierung a 
dem Borgeben bei der Sand fein: da der Staat nicht zu Grunde gehen bürfe, fo jei he fie 
fertigt, wenn fie trog der Weigerung der Stände dennoch die Steuern nad) wie vor ent 
Der Deutihe Bund hat für ſolche Bälle Fürſorge zu treffen gefucht in den berufenen Autaal 
beſchlüſſen von 1832, deren zweiter ausdrücklich den Ständen die Befugniß abfprigt, „M 
Führung einer den Bundedpflichten und der Landeöverfafiung entiprechennen Regierung « 
verlihen Mittel zu verweigern“. Auch in mehrern der deutſchen Ginzelverfaffungen Ru Ei 
fehen, daß im Fall des Nichtzuftandefommens eines gefeplihen Budgets dennoch ber Rip 
wenigftens noch auf eine beftimmte Friſt die Erhebung der Abgaben in ver biäherigen DEREN 
ftehe. Viel weiter gehen hierin die Verfaffungen ver beiden dentſchen Großftaaten, Feel 
und Ofterreid). In diefen ift ausdrücklich feftgefegt, daß die einmal beftehenden Stummlt 
Abgaben einer neuen Bewilligung ſeitens der Landesvertretung nicht bebürfen, eine for 
mehr erft da einzutreten hat, wo ed fih um Einführung neuer ober Erhöhung der Efrke@ ln 
Steuern handelt. Damit ift dann freilich das ganze Bewilligungsrecht der Landesrertriiigt 
illuſoriſch gemacht, da, wie oben angebeutet, die Negierung an eine Nichtberwilligung Wi 
Abminderung ded Ausgabebudgets, ſolange ihr nicht die Mittel zur Dedung entzogra maß 
können, ſich nicht zu kehren braucht und, wie ich in Preußen wenigſtens thatſächlich zeigt, IM 
Umftänden auch wirflich nicht Eehrt. | 

Das volle, uneingefchränkte Recht ver Steuerverwilligung, ſelbſtverſtändlich eine u! 
Budgetperiode vollfländig neu vorzunehmenven, fomit auch eventuell der Steuervermeigtapil: 
ſelbſt einer totalen, muß einer conflitutionellen Landeövertretung zuflehen (und zwar hal 
natürlicherweife jeder einzelnen Kammer) als äußerftes, freilih nur mit größter Boridt‘ 
nur im äußerften Ball anzuwendendes Mittel der Nothwehr gegen eine ihre jonftigen cell 
tionellen Rechte mißachtende Regierung. Wieder eine andere Frage freilich if die, wir u 
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steuerverweigerungdredht, wenn ed denn wirflid einmal, und, nehmen wir an, mit beften 
‚ von einer Kammer gebraucht werden wollte, praftifh durchzuführen fei. In Ländern 
usgebildeter conftitutioneller Prarid, wie England, würde die Regierung ed gar nicht 
ı, nit vom Parlament bewilligte Steuern einzufordern. In ſolchen Ländern kommt ed 
iuch zu einem jolden Auperften gar nicht, weil dort dem Parlament viele andere genugfam 
ime Mittel zur Geltendmachung feines berechtigten Einfluffes zur Verfügung ftehen. Bon 
ontinentalen oder mindeftend den deutſchen Verfaſſungen hat nur eine, vie Furheflifche 
831 (dank der vorausfihtlihen Sorgfalt ihres Urhebers Sylvefter Jordan!) die nöthigen 
haften für praktiſche Durchführung des conftitutionellen Nothrechts der Steuervermweige: 
genau und wirffam präcifirt. Sie verbietet ven Behörden, andere als ſtreng verfaffungs: 
bewilligte Steuern zu erheben, und verpflichtet die Uinterthanen nur zur Zahlung folder, 
einer andern. Wenn dann außerdem noch, wie ebenfall® nach jener Verfafjung ver Fall 
e Gerichte völlig unabhängig, lediglich nad Verfaffung und Landesgefegen, über alle 
er Verwaltung zu cognofciren haben, fo iſt allerdings eine praftifch durchgeführte Steuer: 
'gerung als äußerſtes Mittel des pajliven Widerſtandes gegen eine verfafjungswidrig 
Inde Regierung wol möglich, wie fi) dies 1850 gezeigt hat. Die Steuerpermeigerung in 
en nad) dem Staatöftreid von 1848 (um dies beiläufig zu erwähnen) ging über die legale 
3 des conftitutionellen Rechts der Steuerbewilligung und Steuerverweigerung hinaus, 
en die damalige preußifche Nationalverfammlung, als eine blos conflituirende, wit der 
ibewilligung gar nichts zu thun hatte, der betreffende Beſchluß auch nicht dahin ging, die 
ı bewilligenden Steuern zu verweigern, fondern die Unterthanen zur Nichtzahlung der 
en beſtehenden Gefegen bereits fälligen aufzufordern und zu autorifiren. Diefer Fall kann 
nicht füglich als ein Ausfluß des conflitutionellen Steuerverweigerungsredhts citirt werden. 

K. Biedermann. 
Stenerfreiheit, |. Privilegien. 
Steuern, Steuerwefen. Steuern zahlen und fterben muß der Menſch, nad) dem Aus: 
ve Sranklin’s, überall. Die Steuern find eine ſittliche Nothwendigkeit für die Ausbildung 
taatsgeſellſchaft, in mehrfacher Beziehung’ eine Wohlthat. Denn abgefehen davon, daß 
flight, zur Erhaltung ded Gemeinweſens beizutragen, dem Menſchen erft dad Bewußtſein 
jugehörigfeit zu einem großen Ganzen gibt, deſſen Einrichtungen bergeflalt in einem or- 
den Zuſammenhang flehen, daß durch fie die Wohlfahrt jedes einzelnen Mitglieds der 
ögefellfchaft ebenfo und auf gleiche Weiſe wie vie des Ganzen gefördert wird, fo find fie auch 
3edingung ber fortichreitenden Givilifation. Es bedarf überall einer Zufammenwirfung 
räften, um jedem einzelnen Mitglied ver bürgerlichen Geſellſchaft ebenjo wol Schug für 
Freiheit und fein Eigenthum, für die Borausfegungen aller ſtaatlichen Lebensordnung, 
e Mittel für geiftige Ausbildung zu gewahren, weldye der Einzelne ohne diefe Zufammen- 
rg im Staat fi zu beſchaffen außer Stande fein würde. In dem Grade ald die Bildung 
en Bedürfnifſen und Anfprüchen auf diefelbe fteigt und ſich ausbreitet, als ſich die gefell: 
ihen Verhältnijfe entwideln, in demfelben Maße wahfen ganz naturgemäß die Steuer: 
gen ald gemeinfame Beiträge zur Befriedigung diefer gemeinfhaftlihen und höhern 
:fniffe und Anfprühe. Mit ihnen aber wächft gleichzeitig auch die Leiftungd: und Steuer: 
eit des Volks in feinen verfhiedenen Klaſſen. „Keiner vergrößern, wahrhaft felbfländigen 
en Europas“ (fagt Hoffmann in der ‚Lehre von den Steuern”, S. 114) „ift zur Zeit noch 
‚abend genug, um allen Anforderungen, welche die Vernunft und das Sittlihfeitögefühl 
8 Menſchengeſchlecht machen, vollfländig zu entſprechen. Die Sorge für die Schwangern 
zäugenden, die Pflege der früheften Kindheit, die Begriffe von der Stufe geiftiger und fitt- 
Bildung erweitern und verebeln jih überall, aber je mehr hierin gethan wird, deſto drin⸗ 
e tritt nur die Mahnung hervor, noch mehr zu thun.“ 
s ift daher eine allgemeine, nur dem gefellfhaftlihen Entwickelungsgang entſprechende 
rung, daß in den fortgefehrittenern und beſonders in den freien verfaffungsmäßigen 
en die Steuerbelaftung des Volks eine bei weitem größere iſt als in denjenigen Ländern, 
Ihen die Ausbildung des Staats und der gefellfchaftlichen Kräfte auf einer niebern Stufe 
in denen die Staatsregierung fih um die Ausbildung des Volks wie um die Entwide- 
der gefellichaftlichen Verhältniſſe wenig oder gar nit kümmert. Der Patrimonialftaat, 
lchem ein großer Theil ver gemeinfamen Bedürfniſſe aus landesherrlichem Vermögen und 
mmen beftritten third, bedurfte der Steuern am wenigften. Univerfitäten, Gymnaſien, 
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Bürgers und Landſchulen find ohne Volföbefleuerung nicht zu gründen und zu erhalten. Veh 
treten dazu landwirthſchaftliche und Korftafabenien, Gewerbeſchulen, Kortbildungsanfldn: 
auch auf dem Lande werben getrennte Knaben: und Mädchenſchulen eingerichtet. Das Tun 
verlangt beſondere Bildungseinrichtungen. Wafferleitungs: und Gasanflalten treten ink 
Reihe gemeiner Bebürfniffe. Verbeſſerung des Straßenpflafterd und Trottoird, von der 
legung der Kunflftragen und von der Berbefferung ber Landwege zu geſchweigen, werke 
Bedingungen des allgemeinen Verkehrs betrachtet. Die verſchiedenen Geſetze des Parlauın 
in England zur Pflege der Geſundheit, inöbefondere auch mit Rückſicht auf die lange wer 
läffigten Lebens: und Wohnungsverhältniſſe der arbeitenden Klaffen, worüber allererk 184 
eine Generalacte erging, bie Inftitution von Gefunpheitämtern, von Fabrikinſpectoren m 
Gontrole der von neuern Gefegen im Intereffe der Fabrikarbeiter feftgejegten Arbeitägeit u. [e 
vermehrten auch aufd neue die Höhe der Steuern. Alle Einrichtungen ber einen mie der aan 
Art kommen aber der fittlichen wie der materiellen Wohlfahrt der Menfchen, wiederum and hen 
Wachsthum des Wohlftandes der Nation und ihrer einzelnen Glieder zu flatten. 

Im Vergleich zu andern mittlern und beionders Fleinern deutſchen Staaten hört man He 
über die Höhe der Steuern in der preußiſchen Monarchie Elagen. 

Aber die Verhältniffe dieſes preußifhen Staats und fein innerfter Zufammenhuy u 
Deutſchland nöthigen ihn zur Herftellung einer Marine, nachdem der Bunbeätag die 
Flotte unter den Hammergebracht hatte. Die mehr als eine Million Thaler, melde Preußen 
ohne Beitrag anderer deutſcher Staaten, an vie Expedition nad Japan und China maik 
fängt an, nicht etwa blos dem preußifchen, fondern dem gefammten deutſchen Handels: ab 
werbeverfehr Krüuchte einzubringen. Die enormen Opfer, welche der preußifche Stadt ww 
unglüdlihen Jahren von 1807 abzutragen hatte, während alle übrigen deutſchen Staaten uk 
dem PBrotectorat des Rheinbundes Schug und Sicherheit gegen die franzönifcde Croben 
gefucht hatten und dafür nur mit dem Blut ihrer Söhne auf den Schlachtfeldern Cun 
zahlten, find in den Freiheitskriegen, welche Preußen, ebenfalls eine Zeit lang von ben dere 
Bundesftaaten verlaffen, allein zu tragen hatte, dem ganzen Deutjchland zugute gekommen. & 
für Ablöfung des däniſchen Sundzolls, wie des hannoveriſchen Elbzolld übernommenen, I 
Steuerzablern aufzulegenden Opfer verſchwinden gegenüber ver Wirkung ver Freiheit bern 
und Ströme im Intereile des erweiterten internationalen Verkehrs. 

Für die Höhe der Vefteuerung im ganzen fommt e8 nicht darauf an, ob fie vom Qu 
oder von größern oder kleinern Communalverbänden audgeht. Auch deren Steuerlaften 
dabei in Betracht. 

Übrigens iſt ed nicht ſowol die Höhe der Steuern, ſondern mehr noch ihre gerechte chau 
gerechte Bertheilung und das Grhebungsjuflem, wonon ver größere oder geringere Drui 
Steuerbelaftung eined Bolfs abhängt. 

Sin ſehr wichtiger Punkt aber iſt in diejer Beziehung ferner, ob das Volk durd jene 
treter im Staat wie in ben Gommunen ſich die Steuern jelbft auflegt, ihre Zmede beim 
und ihre Verwendung controlirt, ober ob die Steuern non oben ber ohne Theißnahm 
Nation auferlegt jind und deren Verwendung der Offentlichkeit entzogen if. 

Bei den Staatöfteuern und deren Vertheilung enticheidet allerdings nicht allein ober 
nur vorzugsweiſe dad Verhältniß von Leiflung und Gegenleiftung, d. 5. des Steuerkeimf äh 
nad den Vorteilen, welche die Steuerzahler einzeln oder Elaffenmeife von der Verwendung 6 Ex 
Steuern in ihrem Intereffe haben. Denn während bei der Gründung und Erhaltung MR Er 
Menge von Staatdeinrichtungen jedermann ein Intereffe hat, gibt es viele andere, weile W 
reihern und beiigenden Klaffen in einem höhern Grade zugute fommen als den Unvermögait ir 
und Armern, andere, bei Denen der umgefehrte Fall flattfindet, ohne daß fich die Grenze de Jo 
tereſſes und der Einwirkung auf dieſe oder jene Geſellſchaftsklaſſe erkennen und firiren BE * 
Noch weniger wäre Died im modernen Staat, in welchem bie ſtändiſche Gliederung mit veriehr Bi 
artigen AbgefchloffenHeit ver Stände und Lebensftellungen untergegangen ift, möglid unbzlfg 5 

Anders ſchon ſtellt fi bei der Kommunalbefteuerung die Übertragung der allgemint B? 
Öffentlichen Laſten und Pflichten nad) dem Verhältniß von Leiftung und Begenleiftung MH! 
die gerechte Steuervertheilung wird dies Verhältniß in den größern und Eleinern conımundt Bi! 
Bezirken, in den Provinzen, Kreifen, Amtern, Gemeinden, Grafſchaften oder Kirgpi| 
bei Aufbringung und Vertheilung der gemeinen Laflen vielmehr vorzugsmeije ind Aug f 
faffen jein und ven Maßſtab Hilden müſſen. 



Steuern 183 

Jährend dem ganzen. Staat die Bertheidigung bed Landes, mithin die linterhaltung des 
|, der Schuß von Perfonen und Eigenthun und infoweit die Koſten für Gerichtöwefen und 
3polizei, die allgemeine und obere Landesverwaltung, wie die Gefeggebung, ingleihen ber 
Unterricht auf Univerjitäten und Akademien zufteht und obliegt, find ed andere Ein: 

ıgen, wie z. B. Landſtraßen, Armenhäufer und ähnliche Anftalten, deren Gründung und 
yaltung hingegen Sache größerer und Eleinerer Communalverbände iſt oder doch ange: 
er jein kann. 
Sie die Vertheilung der allgemeinen und Öffentlihen Pflichten und Laften zwiſchen dem 
und ben verfhiedenen Gommunalverbänden und mithin das Beſteuerungsverhältniß 

its zum Staatöverbanbe, andererſeits zu den einzelnen größern oder kleinern Gommunal: 
den ſich geftaltet, beſtimmen die verjchiedenen Landedverfaffungen und hängt weſentlich 
er Anerkennung und Ausdehnung des Princips der Selbftverwaltung ab. „Self: 
‚ment‘, fagt Dr. Gneift in feinem Werf über die Geſchichte und die heutige Geftalt der 
‚unalverfaffung und Communalverwaltung Englands, „heißt Verwaltung der Kreis: und 
emeinden nach ven Gejegen des Landes durch Ehrenämter der höhern und mittlern Stände 
3 communaler Grundfteuern. Die communale Befteuerung der Grafſchaften, Kirchſpiele 
eſammtgemeinden in England ift daher nach dem höhern Grade der communalen Selbft- 
tung und bürgerlichen Freiheit, verglichen mit den communalen Steuern aller andern 
ten Staaten @uropaß, die überwiegend größte.” Wie bereitö erwähnt wurbe, darf man 
bei Bergleihung ver Steuerbelaftung der verfhiedenen Völker und Länder nicht allein die 
öfteuern, fondern man muß zugleid die provinzialen und Gemeindefteuern und Laſten 
uge faffen. Dazu treten dann auch noch die perfönlichen Leiflungen und Aufwendungen 
Übernahme und Verwaltung unbejolbeter Ehrenämter. Überdies ift in England aud 
ſoldete Beamtenperfonal fein fo geringed; nur fällt deſſen Anftelung und Befoldung zu 
großen Theil ebenfalls ven Sraffchaften, Städten und Gommunen zur Lafl. Bekanntlich 
ben den andern, durch die den Staat eins und untergeorpneten Verbände zu übertragen: 
meinen Laſten vorzugsweife die denjelben obliegende Armenfteuer eine außerordentliche 
reicht. 
un belaften jedoch in England die Bommunalfteuern für Arme, für Wege: und Straßen: 
ud für die Localpolizei, allein dad Grundeigenthum nebft ven vemfelben durch richterliche 
eidungen gleichgeftellten Realitäten, als Eifenbahnen, Kanäle u. ſ.w. Werden fieaud von 
ihtern nad Maßgabe des der Pachtrente entſprechenden Ertrags der Grunpflüde ent: 
fo werben fie do bei den Pachtrenten dem Grundeigenthümer angerechnet. Auch bie in 
Nehrzahl der Staaten der norbamerifaniihen Union zur Übertragung der Grafſchafts⸗ 
zemeindelaſten zu entrichtende Bermögenöfteuer (ſ. d.) belaftet zum weitaus größten 
Corei Viertel bis vier Fünfte) das Grundeigentbum. Die Berpfligtung ded legtern zu 
GBommunallaften wird aber weder bort noch hier bezweifelt, da man davon ausgeht, daß 
ecke, für welche viele Steuern erhoben werden, hauptjächlich mit den Interefien und Be: 
fſen des Grundeigenthums im engen Zufammenhang fteben und benjelben vorzugs⸗ 
Jienen. 
ezuglich der Reiftungdart der Staats-, aber auch dev Gemeindebedürfniſſe find Die Natural: 
ı und Leiftungen in der Entrichtung von Früchten, von Zehnten u. |. w., wie von Hand: 
panndienften, jo im Mittelalter zur Erbauung von Burgen und Feſtungen, ſpäterhin noch 
straßen u. |. mw. (Staatöfronen, Landfolge), mit und feit der fucceffiven Umwandlung 
ıtural- in Geldwirthihaft beſonders läftig und drückend geworden. In Frankreich gehörten 
r Revolution von 1789 die Sreafenbau:, Kriegs: und Proviantfuhren und Dienfte 
üchlich zu den Gründen des Ruins und der Beſchwerde des Bauernftanded; und kaum zehn 
vor dem Ausbruch der Revolution fheiterte dad unter Ludwig XVI. erlaffene Gefeg 

ſot's am Widerſtande des privilegirten Adels und der Beiftlichfeit gegen eine an Stelle ver 
alfronen einzuführende gleihmäßige Geldabgabe aller Klafien und Mitglieder der 
zgeſellſchaft. In Preußen hub man ven Vorſpann zur Fortſchaffung von Beamten und 
ir 1810 auf und übertrug die Koften aus der allgemeinen Staatskaſſe; Gemeindefronen 
ı zum großen Theil noch gegenwärtig fort, bis vor Eurzem für Wegebauten felbft in 
nd. 
u den verwerflichen Staatsſteuern müffen ferner die Monopole, wie die Koncejjionsabgaben 
: Privilegien oder Gewerbe gerechnet werben. Zum Theil beftehen die Monopole ald Aus: 
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fluß oder unter der Yorn von Regalien noch auß früherer Zeit fort, zum Theil iind fe u 
Finanzbedrängniß neu eingeführt, wie z.B. dad Salzmonopol, das Tabaddmoncpol, mon 
An: und Berfauf von Salz und Tabad den Negierungen ver Staaten allein vorbehalten in 
allerdings eine fehr erhebliche Binnahme zur Übertragung allgemeiner Landeslaften bildet; i 
England ift fogar der Tabacksbau verboten. Auch das Poſtmonopol gehört hierher, weldes cha 
neuerlich in einigen Staaten auf die Beförderung der Briefe, auf Briefpoften, befchränft wur 
wogegen für den Perfonenverfehr dad Brivatgemerbe freigegeben if. Wie Monopole jelde 
Art die gewerbliche Thätigkeit des Volks, die allgemeinfte Duelle der Staatseinnahmen m 
der Steuerfähigfeit, untergraben, ift in andern Artikeln entwickelt. 

Nationalöfonomie und Finanzwirthſchaft flehen im engflen Zuſammenhang und in Be 
ſelwirkung. Durch eine unfluge Binanzpolitif und bie unzweckmäßige und ungeredte Be. 
theilung der Steuern find der Volkswirthſchaft, dem Nationalreihthum, die größten Dınba 
gefchlagen worbden. Und das Jahrhunderte hindurch. So durch das fogenannte Mencch 
foftem, welches, um Gold und Silber, das baare Geld, im Lande zu erhalten, die Einfuhr freute 
Fabrifate entweder verbot oder durch hohe Zölle erſchwerte (Bropibitiv- und Schugzollfuiel 
dadurch die Arbeitötheilung unter ven Völfern, den internationalen Austaufcd von Press # 
und Fabrifaten, damit auch von geiftigen und fittlichen Kraften der Nationen, verhinberk. & 
ferner durch dad Phyſiokratiſche Syſtem, melche& den Grund und Boden alß die alleinige Oi; 
des nationalen Reichthums betrachtete, daher meinte, durch defien Beiteuerung alle Gieciiiuie 
nahmen bejtreiten zu können ohne Unterbrüdung des Landbaues, in der Anficht, daß yefigi 
um die Höhe der Steuern gefteigerten Preis der Produrte inbirect Diefe Steuern mieterıs 
allen Eonfuntenten getragen werden würden. j 

Dagegen wirft für Finanz und Volkswirthſchaft gleich gunftig die Ermäßigung, Tee 
fahung der Zölle und ihre Zurudführung auf wenige, vorzugsmeife einträgliche Confuuiub 
gegenflänbe, wie e8 1818 zum Theil in Preußen, feit wenigen Jahren durch Berl in Go E 
geſchah und von hier allmählich die Finanzpolitif anderer Staaten beftimmt. | 

Es muß erfannt werden, daß die Finanzkraft der Staaten auf dem Bolfsreihtium mail 
diefer wiederum auf der vollftändigften und freieften Entwidelung der Kräfte ver Nation int Ir 
In der diefe Entwidelung fürdernden Gefeßgebung Preußens aus den Jahren 18N-NEı 
liegt der Schlüffel zu den Kraftanftrengungen des preufifchen Volks einestheils in va Yu, 
der Not), wo der fremde Eroberer ungeheuere Sunmen von dem ausgejogenen und h 
gedrückten Lande forderte, anderntheild in ven Jahren ver Erhebung, mo Preußen ver u 
träger der für die Befreiung Deutſchlands zu übernehmenden Kriegslaften war. | 

Weder dad Phyſiokratiſche noch das Mercantilfnftem hatte fi als Baſis ver Grup. 
bewährt. UÜberhaupt gehört die Einführung einer einzigen Steuerform, felbft ber ver K 
fommenfteuer, durd welche alle übrigen Steuern zu erfegen feien, zu ben unpraktiſchen WE 
Auch die Erfegung aller andern Steuern durch eine allgemeine Einfommenfteuer würbe gt 
erheblihen Berminderung der Staatdeinnahmen führen, wenn fie nicht andererfeitd miinfuy 
auf eine fpecielle Unterfuhung und @rmitelung der verfchiedenen einzelnen Einnahmeilär 
der Steuerzahler, der Reinerträge ihrer Grundftüde, ihres Handels und ihrer Grwerk, Wi, 
Arbeit u. |. w. eingehen wollte. Dan fann nicht gleichzeitig alle dieſe verſchiedenen Eiusfel y 
quellen unter der allgemeinen Form ber Einfommenfteuer erfaflen. Nur dann wirkt BEL 
allenfalls der fpeciellen Prüfung und Feftftellung jener einzelnen Ginnahmequellen vra Gut] ı 
eintommend entbehren Fönnen, wenn man auf die getreue Angabe jedes einzelnen Ritgialwi } 
Staatsgeſellſchaft als auf die Erfüllung einer Gewiffenspflicht rechnen fönnte, und wenn un 
jedermann, wie es doch wol nur zum kleinen Theil ver Fall ift, ſelbſt über Die eigene Ein 
und Ausgabe forgfältig Buch und Rechnung führte. 

Es ift ein bezüglich der Finanzwirthſchaft der Staaten wie der Gemeinden bekamm 
bewährtes Wort: daß zweimal zwei nicht immer vier, fondern oft weniger madıt. Di 
böhung der Grenzzölle über ihr angemeffenes Maß (Schuß = entgegen Finangoll) wit 
die Verminderung ded Verbrauchs der hochbeſteuerten Gegenſtände, infolge deſſen nithu v 
Verminderung der Zolleinnahme. Eine vor einiger Zeit eingeführte Erhöhung des Dam 
in Paris hatte unmittelbar die Verminderung des Verbrauchs derjenigen Lebensmtikl F 
Folge, melde durch Die Erhöhung ded Octroi betroffen wurden, damit auch der biäken 
Einnahme von diefer Art der Abgaben. Der Octroi einzelner Communen ſchneidet vr} 
fuhr der befteuerten Lebendbebürfniffe ab, und wenn dadurch gerade die allerbringenniast 
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wenhigften Bedürfniſſe betcoffen werben, fo trifft das vorzugsweiſe bie aäͤrmern und arbei- 
m Klaſſen, bie große Mafje ver Steuerzahler, von der erfahrungsmäßig zumeift die gute 
te aller yerfönlihen Steuern aufgebradt wird. Abgaben auf nothwendige Lebensbedürf⸗ 
vermehren unmerklich die Armenfteuern. Daher war es eine der weifeften Mafregeln bes 
alen Minifteriums in Belgien, wenn es yor einigen Jahren im Iutereffe einerjeits der ar⸗ 
nden Bevölkerung, andererfeitd der Städte zur Verminderung ihrer Arnıenfteuern den 
oi gamz aufhob. 
Bei Betrachtung ver Steuerbelaſtung des Volks fallen ſodann noch bie patrimonialen 
iern ind Gewicht, welche theils noch an den Staat, theils aber auch noch an gewiſſe privilegirte 
ſen von Grundbeſitzern, insbefonvere an bie früher mit Polizeigewalt und Gerichtsbarkeit 
denen Rittergutöbeliger, zu entrichten find. In England Hat das Königthum vergleichen 
timonialbefteuerung der Gutäherren über Hinterfaflen fon feit Jahrhunderten abgeftellt 
für inımer unterfagt. In Schlefien 3. B., wo fich ein ſolches gutsherrliches Befteuerungs- 
(jus collectandi), zum Theil erſt nad) dem Dreipigjährigen Kriege unter öſterreichiſcher 
it, eingebürgert hatte, trat Friedrich der Große nad ber Eroberung und Beſitznahme 
ſiens einer folden misbräudlichen Ausdehnung des angemaßten Befleuerungsrechts ent- 
i. Gewerbliche und Conceſſionsabgaben, Gerichtsgebühren und Laudemien, Schuggelber, 
idgensabgaben der von den Höfen abziehenden Bauern (Markgroſchen und Abzugsgeld) 
e Qutäherran waren bort wie in verfchiedenen andern deutſchen Landestheilen ſehr verbreitet. 
Keiden Abgaben fteuerartiger Natur find demnächſt jedoch in der Mehrzahl deutſcher Ränder, 
erft während des 19. Jahrhunderts, großentheilß erſt feit 1848, theildgegen Entſchädigung, 
unentgeltlich aufgehoben. 
Bor allem aber mußte mit der Umwandlung der Natural: in Geldwirthſchaft, wie in der 
.t8= fo au) in der Privatwirthichaft, das Syſtem der Naturalbefteuerung im Intereffe der 
Chtigten wie her Belafteten aufhoͤren. (S. über vorftehende Anführungen aud den Art. 
arverfaflung und Agrargefeggebung.) 
obige Bemerkungen genügen an diefem Orte — in dem allgemeinen Artikel „Steuern und 
veriveien” — um anf bie fperiellen Artifel über die einzelnen Steuerarten zurüdzuweifen, 
dieſe Brundjäge ausführlicher entwicelt ind. Wir halten es hingegen an dieſem Orte für 
meflen, ayf dieſe beſondern Artikel über einzelne Steuerarten namentlich hinzuweiſen, außer: 
indeß zur Ergänzung berfelben in dem gegenwärtigen allgemeinen Artikel noch folgender 
erarten zu erwähnen: I. ner Communalſteuern im Gegenfa zu den Staatöfleuern, ſodann 
erbindung bamit II. ver Miethöfleuer, endlich IM. der Lurusfteuer als Staats⸗ ober Ge⸗ 
beabgabe, während pie Mermögensfteuer in einem befondern Artifel behandelt werben ſoll, 
es über bie Steuerarten zu I, II und III an eigenen Artifeln fehlt, und weil im Art. Ein- 
zenfleuer der damit verwandten Vermoͤgensfteuer nicht ausdrücklich gedacht ifl. 
zuvörderſt verweifen wir demnach an dieſem Orte a) im allgemeinen auf den Art. Ab⸗ 
z, ingleihen Nationalökonomie, ſodann b) fpecieller auf 1) Abzugsgeld, gabella 
rationis, Erbſchaftonachſteuer (eine jegt wol überall aufgehobene Abgabe); 2) Hecife, 
i über die englifche Accife Bd. VII, ©. 37, nachzulefen if; 3) Eonfuntionsfteuern, 
gu Korngefege; 4) Einkommenſteuer, und ift über bie engliihe Cinkommenſteuer 

.xt.: Großbritannien und Irland (Politifhe Statiftit), Bd. VII, ©. 29 fg. und ©. 38 
uſehen; 5) Eintritts: und Cinzugsgeld, worüber in ven Art.: Eins und Auswanderung, 
zügigkeit und Nieberlaffung und im Zufammenhang damit über Binfanfögeld und 
zerrechtsgeld das Weitere einzufehen ift; 6) Grundſteuer und in Verbindung damit Ge⸗ 
efteuer, wie auf ven Nachtrag dazu, in welchem die Geſchichte des Steuerweſens Furz ent: - 
It if, in Verbindung damit ferner auf 7) Ketafter, 8) Kopffteuer, 9) Stempel von 
haften, Kauf, Miethe, Schuldſcheinen, Wechfeln, Zeitungen u. f. w. 
Die Feuſterſteuer (in England) ift eine Art Häuferfteuer, vie Kapitalfleuer entweder Ver- 
nso⸗ ober Binfommenfleuer; auch ift nie Klaffenfteuer eine Art Einfommenfteuer. 
Über indirecte und directe Steuern ſchließt fi ein dem gegenwärtigen Artikel nachfolgender 
derer Artikel an. 
Widmen wir hiernächſt noch eine kurze Betrachtung den in befonbern Artikeln nicht beſprochenen 
ithümlichen Steuerarten. 
. Communalſteuern im Gegenſatz zu Staatsabgaben. Die Höhe der Communalſteuern 
et ſich, wie bereits oben bemerkt wurde, nach dem Maße und Grade der Selbſtverwaltung 
taate:2erifon. III. 50 
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der dem Staat eingeorbneten größern ober Heinern Gommunen, Provinzen, Grafſchaften R 
gierungäbezirke, Kreife, Sammtgemeinden, Amter, Bogteien, ſtädtiſchen und ländlichen Gewis- 
den. Je mehr gemeinfame Einrichtungen venfelben obliegen, je mehr dergleichen, vermoͤge ir 
Selbſtverwaltung, von ihnen gegründet und unterhalten werben, je größer find die in folge 
befondern Landesbezirken aufzubringenden Stenern. Für die Gommunalbefteuerung empfehle 
fi vorzugsweiſe diejenigen Objecte, deren Befiger und Inhaber von den Zwecken ver Be 
fleuerung direct oder indirect den meiften Nußen haben. Es find dies die Grundbeſiger m 
Miether over Pächter. Auf ihnen ruht vaher überwiegend aud in England die @raffhaftk: dei 
Kichhfpielfteuer, darunter in erfter Linie die Armenfteuer. Nach dem Maßſtab vieler ihn J 
Steuer find in ver Regel auch die übrigen Gommunalfteuern vertheilt, To für Wegeban, de 
fhlieglih der Chaufjeen, foweit die Unterhaltung dieſer Iegtern nicht aus den befondern Ge 
nahmen für Kunftfiraßen, aus den Wegegeldern, gedeckt wird, ferner für Befunpheitäpig, 
Polizei, Miliz, Straßenreinigung, Anlegung von Schlachthäuſern, Exrpropriation ungeuie 
Wohnungen u. f. w. 

Während die Staatsgrundfteuern in England 1798 (dur Pitt) auf 46h. XP 
10 Sgr.) pro Pfund Sterling Reinertrag firirt und für ablöslich erklärt, infolge veffe 
etwa zwei Fünftel davon wirkli zur Ablöfung gefommen find, befteht Hingegen bie 44 
als Communalſteuer, und zwar als eine lebendige, nach ven Pacht⸗ und Miethserträgen pait J 
abzuſchätzende Steuer In den Grafſchaften und Kirchſpielen fort. Daneben belaſtet die uuihl Pe 
Minifterium Peel erneuerte Staatdeinfommenfteuer wiederum auch den ganzen Gru » 
fetnem Bruttoeinfommen, ſodaß deffen Befammtbelaftung etwa auf 25 Proc. des Rietſzch Wii 
Pachtwerths des nugbaren Realbeſitzes, ver gleichzeitig die Bafis der Communalſtencu W 
zu veranfchlagen ift. Denn, foweit Pächter und Miether bei dieſer Steuer herangezogen weint 
dürfen fie diefelbe dem Grundbeſitzer von der Pacht und Miethe in Abzug bringen. As 
Gommunalfteuern ruhen aber zufolge ver engliſchen Verfaffung die Gauptlaften wnb SM 
der innern Landesverwaltung, indem die wefentlichften Geſchäfte diefer Bermaltung den Mb 
munalverbänbenzuftehen und obltegen, welche freilich zum großen Theil unentgeltlich durh es 
ämter wahrgenommen werben. (Vgl. Gneift, „Geſchichte und heutige Geſtalt ver gl 
Gommunalverfafjung oder dad Selfgovernment”, zweite Auflage, ©. 506 fg.) Han wm N 
fhlagt das Total ver Gommunalfteuern in England und Wales zur Zeit auf eine Guam Wäl 
60— 80 Mill. Thlr. Courant. 

In denjenigen preußifchen Provinzen, namentlih Rheinland und Weſtfalen, in ven 
gleihmäßige Vertheilung der Orundfteuer ſchon feit längerer Zeit beftebt, bildet Grun« 
Klafjen-, beziehungsweife Ginfommenfteuer zufammengenommen die Grundlage der Com 
befteuerung, während in den Theilen der dftliden Provinzen der preußifgen MonarkkW 
die Grundfteuerregulirung erft mit dem 1. Ian. 1865 ins Reben trat, und wo feitven af® 
beſtandenen Grunpfteuereremtionen, in8befondere ver Rittergüter, aufgehoben worben, M 
überwiegend die Berfonalfteuern ven Mapftab für Aufbringung der Communalabgaben AM 
haben, zum Theil nur unter Freilafſung der unterften Klaffenfteuerftufen. J. 

In den meiſten Staaten der nordamerikaniſchen Union dient die Bermögensfleur WM 
Gommunalbeiträgen zur Grundlage, die übrigens aber auch zum weitaus größten Theil = 
dem Grundeigenthum laftet. (S. Bermögensfteuer.) 

Für Aufbringung der Sommunallaften in Stadtgemeinden, insbeſondere in ben voll 
induftriereichen flädtifchen Gemeinweſen empfiehlt ſich vorzugsweiſe 

I. die Miethsſteuer als eine der angemefjenften Formen der Befteuerung. Eine 
Steuerart befteht namentlih in Berlin ſchon feit langer Zeit. (Vgl. hierüber Hoffman 
frühern Directors des Statiftifhen Bureau in Preußen, „Die Lehre von den Steuern, mit le 
derer Beziehung auf den Preußifchen Staat“, Berlin 1840, &. 239 fg., und ven Joummſe 
bericht über die fiebente Berfammlung des Volkswirthſchaftlichen Congrefſes zu Hannover, # 
Sigung, abgedruckt in der, Vierteljahrsſchrift für Voikswirthſchaft von Faucher und RE 
1864, 3. Bb., und daſelbſt ven Vortrag bes Berichterftatters Dr. Wolff.) | 

Zweifellos find Octrois, mithin auch die in einer Anzahl der größern Städte Preufat € 
Stelle ver Klaffenfteuer noch geltende Mahl: und Schlachtfteuer, ſowie Ahnliche Abgabes d 
Lebendbebürfniffe, z. B. auf Holz, auf Steinkohlen (wie in Breslau), auf Wein und ander 
tränfe (wie in Paris), ebenfo wol als Staats: wie ald Bemeinbefleuern verwerflih, „mel 9J 
ben Verkehr zwiſchen Stadt und Land unterbinden, durch Mitleitung der Conſumtien 
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itöfräfte lähmen, dur Vertheuerung der unentbehrliäften Nahrungsmittel den Zuzug 
nen und eine die Goncurrenzfähigfeit benachtheiligenve Einwirfung auf bie Löhne üben”. 
Aber auch die Einfommenfteuer enıpfiehlt ſich als Grundlage für Beftreitung der Communal- 
xfniffe im allgemeinen nicht, weil jie den mehr localen wirthichaftlihen Anforderungen eines 
munalhaushalts ebenfo wenig entfpricht. Denn, wie der Octroi, fo nimmt auf eine Ein- 
nenſteuer die Steuerkraft der einzelnen Gommunalangehörigen ohne Rüdficht auf die Ver: 
riffe, in welchen ihnen die Leiftungen der Commune zum Vortheil gereihen, in Anfprud. 
man im Gemeindehaudhalt wejentlih an dem Grundſazz feſtzuhalten, „daß vermittels der 
euerung die Leiftung der Gegenleiftung foweit als möglich anzupaflen ſei“, fo muß man für 
munen der Befteuerung des Grundbeſitzes und in Städten ber Beftenerung nad) den Mieths⸗ 
kgen vor allen andern Arten der Abgabenvertheilung ven Vorzug geben. 
Dagegen wirb ber Staat, fofern er den Grundbeſitz zur Befteuerung heranzieht, dies nicht 
orm einer Miethöfteuer, fondern in der einer Häufer- oder Gebäupdefteuer thun müſſen, 
ve legtere übrigens da, wo Die Örundfteuer befteht, als ein Theil derfelben angefehen wird. 
sag hierbei bemerft werben, dag, während in Preußen pie Grundfteuer, auch bei ihrerneueften 
ilirung und Ausgleihung durch alle Provinzen ded Staats, nad dem Maße ihres bisherigen 
ige provinzweile contingentirt ift, dergeftalt, daß Zufchläge zu derfelben nur im Wege der 
Dern Geſetzgebung angeorbnet werben Eönnen, bie Häuferfleuer eine lebendige, d. h. ohne 
ceftion einer beſondern Geſetzgebung lediglich durch die thatfächliche Erweiterung des 
exbaues fortfchreitende Staatöfteuer iſt. Daſſelbe ift auch bei der Miethsſteuer der Fall, 
e als Communalabgabe eingeführt ift. Eine Berüdiichtigung ver Gewerbtreibenden und 
Ebeſitzer für Gewerbölvcale fcheint dabei nicht, fowie bei der Gebäubdeiteuer, geboten, fofern 
wie bei der Stautöfteuer, die Gewerbe gleichzeitig von der Commune befteuert werben. 
[IE Lurudfteuern entfprechen weder einer gejunden Finanzpolitik, noch einer verfländigen 
wirthſchaft. Sie bringen verhältnigmäßig wenig ein und wirken auf die Gewerbäthätigfeit 
Jeilig zurück. Mit dem Zweck, der Bevölferung unnügen Aufwand zu verleiden, alfo mit 
ı moralifhen Motiv, hat e8 die Stantögejeßgebung nicht zu thun, und der Verſchwendung 
zer einzelner wird durch Lurusfteuern niemals erfolgreich entgegengetreten. Außerdem 
ertt Hoffmann in der „Lehre von den Steuern” fehr zutreffend) bringen es die Verhältniſſe 
Eh, daß, was bei dem einen Übermuth und unnüße Ausgabe ift, bei dem andern durch feine 
‚dern Amts- und Gefhaftöverhältnifje bedingt wird, fogar öfter Die Borausfegung zu edlern 
räftigungen und edlern Benüffen ift, welche feine Zeit für andere höhere Befellfhaftspflichten 
raſpruch nehmen, und welche ihm die Beförderung von Kunft, Wiſſenſchaft und Bildung erft 
&h macht. 

Die Luruöfteuern find daher, abgefehen von altern Abgaben diefer Art, neuerlich meift vor: 
Jehend, nur in Zeiten äußerfter Noth, eingeführt gewefen. 
Dies war 3. B. der Hall in Preußen, ald das Land, wie das Geſetz vom 12. Febr. 1809 
ütend befagt, infolge ver Convention mit Sranfreih vom 8. Sept. 1808 im Lauf von 
Ronaten die ungeheuere Summe von 120 Mill. Frs. aufbringen mußte, als man die Münz⸗ 
T zum Ankauf goldener und filberner Geräthe anwies, außerdem aber alles edle Metall: 
th, welches die Beliger an die Münze nicht verkaufen wollten, einer Abgabe von einem 
tel des Werths und einer Stempelung unterwarf, ferner von Juwelen ein Sechötel des 
ths verlangte, auch alles künftig verarbeitete und verkaufte edle Metall ftempeln ließ und 
einer Abgabe vom vierten Theil des Werths, endlich den Gebrauch einer mit Treflen be: 
n Bekleidung von Bedienten mit einer jährlihen Abgabe von 5 Thlrn. belegte. 
Nur aus Beranlaflung verfelben Nothſtände führte das preußifche Edict vom 28. Oct. 1810 
t neuen Gonfumtiond: auch weitere befonvere Luxusſteuern ein. An Luxusſteuern follten 
dieſem Edict namentlich von jedem männlichen Bedienten, Haushofmeifter, Kutſcher, Koch, 
tgaͤrtner u. ſ. w. jährlich 6 Thlr., bei zwei für jeden 8 Thlr. und ſo fortſchreitend, für einen 
en weiblichen Dienſtboten (nur der eine war ſteuerfrei) jährlich 2 Thlr., bei drei für zwei 
Jaupt 6 Thlr. und ſo progreſſiv, bei ſechs für fünf 30 Thlr. entrichtet werden, ingleichen 
tedem Hund irgendeiner Art 1 Thlr., mit Ausnahme jedoch von Hirtenhunden, Hunden 
Zerſonen bäuerlihen Standes zur Bewachung ihrer Höfe und von Hunden, Die des Gewerbes 
nr gehalten werben müßten, ferner von jedem Reit oder Kutſchpferd jährlich 6 Thlr. und 
deſſiv, von vier Pferden für jedes einzelne 15 Thlr., von zweiräderigen Kutſchen und ähnlichen 
en (mit Ausnahme ver Adler: und Laſtwagen) jährli 5 Thlr., von vierzaderigen 8 Thlr. 
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thätiger Einfluß derſelben zurückbleibt. 
ie Hundeſteuer als Zurußfteuer iſt von der Finanzpolitik des preußifchen Staat 

aufgegeben, während fie in einigen Gommunen, fo in Berlin, befteht, indeß weder mit 
finanziellen Erfolg, noch als ein Präventivmittel gegen die bei möglicher Tollwuth 
dur übermäßige Vermehrung diefer Thierart den Menſchen drobende Gefahr. 

Dagegen beftehen in England noch Abgaben vom Luxus ald Staatöfleuern, 10 fi 
ten männlicher Bebienten von je 1 Pfb. St. 1Sh. für jeden wenigſtens adhtzehnjähri. 
ferner fogar eine Gebühr für gepuberte Diener (Haarpubderfteuer), jodann für Kı 
Kutſchpferde, ingleichen eine Hundeſteuer, überdies aber audy eine Steuer für das Führ 
Wappen (vgl. Bd. VII, S.39). Man Hat dergleihen Steuern in England viell 
des eigenthümlichen Conſervatismus der englifchen Geſetzgebung, zugleich aber audı ı 
Geſinnung der engliſchen Ariftofratie beibehalten, welche fle als Hauptgrundeigen! 
Landes faft ausſchließlich von ihrem Grundbeſitz die Armenfteuer, wiedie andern Gomn 
und die Koften fafl der ganzen innern Landesverwaltung übertragen läßt. W. N. 

Steuern (indirecte und directe). Unter Steuern verflehen wir überhaupt biej 
gaben, welche ven Stantsangehödrigen mit Bezug auf ihre allgemeine ſtaatsrechtliche 
den Laſten des gemeinen Weſens aus dem Ihrigen beizutragen, aufgelegt werden. 3 
griff gehört alfo der jener Pflicht entfpredende, dem öffentlichen Recht entfliepen! 
Forderung und des Empfangs, und find daher Feine Steuern jene vielnamigen | 

Staatögewalt , melde entweder auf einen privatrechtlichen Titel fi gründen, wie na 
aus einem Eigentbum oder deſſen vielartiger Benugung abfließenden Ginfünfte (JF 
trag in mweitefter Bedeutung), oder zwar das Öffentliche Recht zur Quelle haben, dot 
das jener oben bemerkten Pfliht der Stantdangehdrigen entfprechende, ſondern irgenv 
3. B. das den fogenannten Regalien des Fiscus, in ſtrenger Bedeutung des W 
geblih zur Grundlage dienende oder das mit der Ausübung der verſchiedenen Ho 
Strafrecht, Polizeirecht u. f. ıw., natürlich verbundene, oder das auf rein factifche 3, 
3. B. die Erblofigkeit oder Kerrenlofigfeit eines Guts, ſich beziehende. Freilich iint 
Megalien des Fiscus mande, die, infofern man jie wirklich zu Gewinnung eineß ( 
nugt, feinen andern Redtfertigungdgrund haben können al eben das Beftenerung: 
wenn dieſer Rechtsboden ihnen mangelt, bloß ald willfürliches Nehmen oder factifche 
erfiheinen; aber wo jenes erftere der Fall ift, da find fie eben auch den Grundſätzen d 
rung unterthan und in einer gelduterten Binanzlehre als wirklide Steuern aufzufüh: 

Die Steuern, nad) dem oben von denfelben aufgeftellten Begriff, werden gewöh 
recte und indirecte eingetbeilt; und e8 beruht ſolche Eintheilung allerdings auf einen 
das Rechtsfundanment der Steuer, nämlich die obenbezeichnete natürliche Beitragsp 
Befteuernden, betreffenden Grund. Geht nämlich die Steuerforderung gerade und ı 
an denjenigen, welcher als der eigentlih Zahlungspfliätige (mit Mecht oder linred 
wird, und zwar aus einem Titel oder in Bezug aufeinen Begenftand, welcher für ſolche 
pflit und deren Maß unmittelbar beſtimmend ift, fo wird die Steuer eine direct 
Wird jedoch wie Steuer von andern Werfonen erhoben als denjenigen, die man bab 
Iung3pflichtige und definitiv Zahlende im Auge hat, ſodaß alfo, der Intention \ 
forberung nad, jene erften blos ven Vorſchuß für die legten leiſten, dieſe letzte 
jenen wieber erfegen und dergeftalt Die eigentlich Zahlenden fein follen; oder wird zw 
derung wirflih an diejenigen gerichtet, von welchen man den Beitrag definitiv ver 
aus einem Anlaß oder Titel oder von einem Gegenflande, der an und für ſich nicht Re 
macht, von welchem man aber (mit Recht oder Unrecht) annimmt, daß er gleichwol da 
denfein einer wirklichen Steuerſchuldigkeit und das Maß derfelben andeute, ſodaß de 
nicht eigentlid) wegen des mit der Steuer unmittelbar belegten Gegenſtandes ober Ya 
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spflihtig gemacht wird, ſondern nur wegen des (wirklichen over vermeinten) Zufanmenhangs 
ben mit einem andern, die wahre Steuerpflicht involvirenden Umftande oder Schulbtitel, fo 
t man bie Befleuerung eine indirecte, weil nämlich nicht unmittelbar oder gerade, fondern 
uf einem Umwege zu ihrem eigentliden Ziel und Rechtsfundament, d. h. zu der Perfon 
ver Sache, die man dabei im Auge hat, gelangende. 
im dem Art. Abgaben ift gezeigt, daß die Steuerpflicht Fein anderes Rechtsfundament hat 
ge Theilnahme an den nur durch gemeinſchaftliche Erſtrebung oder auf gemeinfchaftliche 
len zu verwirklihenden Wohlthaten des Staatövereind, und daß, wenn man von bem 
‚Se gleichen Schuß der Perfönlichkeit wegblidt , dad im allgemeinen natürlichſte, wenig: 
annähernd entſprechendſte Maß jener Theilnahme in jenem des Beliged und Erwerbes jedes 
men liegt. Das letzte ift noch einleuchtender nach derjenigen Theorie, welche die Beitrags: 
keit ſchlechthin ald Grund der Beitragspflicht erklärt; eine Theorie, welcher wir jedoch nicht 
ichten, obſchon wir allerdings wollen, daß auf jene Fähigkeit bei Beftimmung der Steuer 
seild des nachhaltigen Ertragd willen nothwendige, theild überhaupt billige Rückſicht ge⸗ 
men werde. 

Die directe Steuer wäre hiernach diejenige, welche ſich unmittelbar und ausgeſprochenermaßen 
Se Theilnahme an ven Wohlthaten des Staatövereind oder auf dad damit für identiſch (we- 
uns für annähernd gleich) betrachtete Maß des Vermögens und Einkommens bezieht, ſonach 
Bund unummunben ausfpricht, was und tie viel jie zur egenleiftung für jene Theilnahme 
Ab einzelnen Vermögen und Einkommen an Beiträgen forbert. In ſolchem firengen Sinne 
Bigentli nur Eine Directe Steuer, nämlich die allgemeine und alleinige Vermögens: und 
Eammenfteuer, weil nur dieſe Titel und Maß der an jeden einzelnen zu richtenden @efammt: 
mung ausfpricht, und nur aus dem Maße folder an die beflimmten einzelnen gerichteten Ge⸗ 
Wilorberung, verglichen mit der an alle andern gerichteten und mit dem Gefammtbetrag 
nd Steuern zu deckenden Staatdlaft, die Gerechtigkeit und Verhältnißmäßigkeit der Steuer 
Klarheit Hervorgeht. Da indeſſen diefer allgemeinen und alleinigen Bermögend- und Ein⸗ 
renfteuer, obſchon die reine Theorie fie fordert, gar manche praktiſche Schwierigkeiten und 
wen fi) entgegenfegen, jo mag man ſich auch mit einer annähernden Verwirklihung ihrer 
mittels geſonderter Befteuerung der verfhiedenen einzelnen Arten des Vermögens und 
mmens begnügen, ſodaß jegt zwar nicht mehr direct an beftinnmte Berfonen nad Maß: 
ihres Befammtvermögend und Einfommend, fondern an beftimmte Theile oder Quellen 
den, mithin an die Sachen, die Steuerforderung gerichtet, d. 5. der Staatsanſpruch auf eine 
€ Duote ded Ertrags oder Betrags derfelben — ohne Unterſchied des Befigers und ohne 
icht auf deſſen übrige Berhältniffe — für die Beftreitung der Öffentlichen Bebürfniffe geltend 
bt wird. Auch diefe Steueru heißen dann directe Steuern; und biefe weitere Bebeutung 
zdortes ift die gemöhnlichere. 
(He Steuern alfo, welche unntittelbar auf gewiffe Gattungen over Gegenflände des Befiges 
Erwerbes gelegt find, heißen hiernach directe Steuern; und es gehören alfo hierher die 
dfleuer, die Häuferfteuer, die Gefällfteuer, die Kapitalienfteuer, pie Gewerbefteuer, die Be- 
ıgöfteuer, Die (neben den ebenbemerkten Steuern etwa zur Bervollftändigung ihres Syſtems 
inzufübrende, mithin nit alleinige) Einfommenfteuer (deöjenigen Cinkommens nämlich, 
3 von Quellen, die oben nicht benannt wurden, abfließt), ebenfo die (nicht alleinige, fon- 
eben allen übrigen Steuern, etwa in Notbfällen als außerorbentlidhe Abgabe erhobene) 
Sgenöfteuer (melde, fowie die Ginfommenfteuer, in der Regel als Klaffenfteuer vor: 
t); aud die Mobilienfteuer und endlich die Kopffteuer (meil ja auch ver Kopf ein werthha- 
B und ein dem Staat zum Schuß anempfohlenes Befigthum if). Man Eönnte felbft 
der fonft gemöhnlich unter den indirecten Steuern oder unter der Rubrif der zufälligen 
Seinnahmen aufgeführten Abgaben, wie z. B. die Juſtiz- und Polizeitaxen, das Straßen: 
1, f. w., infofern unter ven Begriff ver directen Steuern bringen, ald fie unter dem Titel 
verhältnigmäßigen Erfages für einen von feiten des Staatd (d. 5. feiner Behörben oder 
Iten) erhaltenen befondern Dienft ober Nugen zu zahlen jind. Denn infofern beziehen fie 
ı unmittelbar auf die Theilnahme an den Wohlthaten des Staatövereind. Infofern aber 
etrag jedes Verhältniß überfleigt, nehmen fie die Natur der indirecten Steuern an, und 
ählen fie darum bei der nachſtehenden Überſicht auch wirklich den legten bei. 
zegen die Directen Steuern, wofern fie, eine jede nad) der befondern Natur ihred Gegen: 
ed, wohlgeregeltfind, und zumal wenn jie, alle Gattungen des Befigeö und Erwerbes treffend, 
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die Idee der allgemeinen Bermögend= und Einkommenfleuer wenigſtens annähernd ı 
möglich verwirklichen, ift, wie ziemlich allgemein anerfannt wird, durchaus nichts einz 
vielmehr find fie, folange die Rinführung der legtgenannten Steuer nicht flattfin 
vorzüglich (wenn nicht ausſchließend) der Empfehlung werth. Aber freilich Eönnen je 
Bezug auf den Anſchlag oder Kapitalifirung der verfchienenen ihnen unterworfenen®: 
nad unrichtigen Brundfägen verfahren oder die Steuerquote in unangemefjenem “ 
beftimmt wird, jehr große Bedrũckungen oder fehr ungebührlihe Begünftigungen mi 
ren, welche beides zumal alsdann fattfindet, wenn einige Bermögendgattungen (3.2. 
fapitale) von ihnen völlig verfhont und Daher die übrigen um deſto härter angelegt m 

Wir menden und zu den indirecten Steuern, dem Begenftande einer lebhaft gefüh 
troverfe, wobei Schule und Schule, und mehr noch Schule und Praxis ſich unverjöhr 
genftehen, auch bei dem großen Gewicht der hier und bort aufgeftellten Grunde eine fi 
kaum anders ald auf Art eined Vergleiche, d. 5. durch Zufammentreffen auf ein 
Mitte, möglich ſcheint. 

Fürs erfle muß anerkannt werben, daß den indirecten Steuern fein natürliches: 
dament eigen ift, daß fie alſo blos auf rein pofitivem, d. h. auf einer von derrechtmäßig 
gewalt (in Übereinflimmung mit den Principien ded allgemeinen Staatsrechts u 
darüber zu erforfhenden wahren Geſammtwillen) ausgegangenen, jedenfall willkür 
fegung ruhen oder blos auß ſolchem rein pojitiven Titel eine Rechtsbeſtändigkeit aniy 
nen. Daß jeder Staatdangehärige, welcher beitragsfähig ift, und zwar weil er es 
dem Maße, als er es ift, zur Theilnabme an der gemeinen Laft mit Recht angeha 
geht (wie ſchon oben bemerkt worden) unmittelbar aus Zwed und Inhalt des Sta 
hervor oder ift die natürliche, rechtsnothwendige Folge des durch denfelben gegrüni 
fhaftlihen Vereins. Auch daß derjenige, der no außer dem allgemeinen | 
einen befondern Dienft für fi oder dad Seinige von feiten des Staats in Anſpi 
dafür eine angemefjene Vergütung leifte, mag wenigſtens als billig anerfan 
Dem pofitiven Geſetz kommt dann blos nod die nähere Regulirung ver im allgen 
von jelbft beſtehenden Steuerſchuldigkeit nad Anſchlag, Maß und Weife zu, un 
gulirung foll nad: ihrem Zweck nichts anderes fein ald die den concreten Verhältnifſ 
ter Staaten und Bürgerflaflen, ſodann auch beflinnmter Orte, Bellgthümer, Em 
u.f.w.angepaßte Ausführung ded allgemeinen oder vernunftredtlihen Befteuerur 
Dagegen ift bei den inbirecten Steuern nicht nur die nähere Beſtimmung oder 2 
fondern auch der Titel der Steuerforberung rein pofitiv, d. h. durchaus aus feiner | 
rechtlich anzuerfennenvden Schulbigkeit abzuleiten. Daß der Bürger darunı dent | 
vernunftrechtlich einen Beitrag ſchulde, weil er z. B. Hungerig oder durſtig ift und dei 
ober Trank zu fi nimmt, oder weil er, jeine Blöße zu beveden, ſich ein Kleid kauft o 

"zu wärmen, Holz anfhafft, überhaupt weil er ein Bedürfniß over ein Gelüfte befr 
auch 3. B. weil er irgendein Erträgniß feines (ohnehin ſchon befleuerten) Grundes, 
Früchte, Vieh u.f. w., zu Geld macht (vielleicht gerade um daraus die Steuer | 
ober auch den Grund felbft verkauft, oder weil er einen Hund Hält, in der Karte jpie 
tung lieft, einen Brief ſchreibt oder empfängt u. f. w., ober weil er einen Procep 
oder gar weil er ihn (obſchon bona fide ftreitend) verliert, oder weil er eine Land⸗ o 
firaße befährt u. dgl. — dies wird niemand zu behaupten oder zu lehren wagen. 
fih natürlich, daß Hier in Anfehung derjenigen Gattungen der indirecten Steuern, 
laß einer vom Staat erhaltenen befondern Wohlthat zu entrichten jind, nicht von 
Vorempfang wirklih entſprechenden Vergütung die Rede ift, fondern bloß von der! 
hinausgehenden, mithin eigentlichen und injofern wirklich indirecten Steuerforverun 
aljo gleihwol aus ſolchen Gründen oder bei ſolchen Anläffen etwas bezahlt werben ı 
ſchieht es lediglich darum, weil das pofitive Steuergefeß es fu verordnet hat, und es ı 
Rechtfertigung einer ſolchen Beroronung die Angabe von andern Gründen nothwen 
jenigen find, auf welchen die Steuerpflit im allgemeinen und auch die Steuerpflü 
jigthum und Erwerb insbeſondere ruht. 

Den Bertheibigern der indirecten Steuern mangeln auch wirklich ſolche Gründe 
ſehr beachtenswerthe, wenigſtens jehr ſcheinbare, nicht. Es find namlich die nachfteh 

1) Nach den heutigen Verhältniſſen der Staaten, d. h. nad) ver Höhe der heut 
bie Finanz zu befriedigenden Forderungen des Staatshaushalts, iſt es durchaus un 
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ben Beftreitung nöthige Summe durch bloß directe Befteuerung hereinzubringen. 
her nothwendig, ſoll anders der Staatsbedarf vollfländig gebedt werben, noch 
Steuern feine Zuflucht nehmen. Jene Unmöglicfeit geht nämlich daraus hervor, 
ın Die ganze Staatslaſt auf das directe Steuerfapital wälzen, die Quote der jähr- 
zurch ihre alsdann gegen ven jeßigen Betrag wenigſtens zu verboppelnde Höhe für 
bermal taufend Steuerpflichtige durchaus unerſchwinglich werben, jedenfallß Die 
ıthümer oder Unternehmer oder Arbeiter mit Recht anzufprehende Grund: oder 
Arbeitörente ihm ungebührlid, ja mitunter bis zu feiner völligen Entmuthigung 
ber ihm den Lebensunterhalt entziehen würbe. 
ıgt zwar, und nit ohne Grund, daß ja auch bie indirecte Steuer aus nichts an⸗ 
ver Grund-, ober der Kapital: , oder der Arbeitärente bezahlt werben kann, daß 
opelung ober mas immer für eine Erhöhung der directen Steuer nicht empfinblicher 
bie neben der gewöhnlichen directen Steuer noch weiter zu entrichtende indirecte. 
bt der große Unterfchied zwifchen beiden darin, daß die directe Steuer, wenn 
air Erleichterung ver Steuerpflichtigen nur in verhältnißmäßig Kleinen, z. B. Mo: 
zieht — gleichwol bei jeder Verfallzeit eine nicht unbedeutende und baare Zahlung 
yeifcht und gar nicht abgewendet werben kann; wogegen bie indirecte fi) (bei dem 
cher fie definitiv zu tragen hat) auf alle Tage, ja Stunden dermaßen vertheilt, daß 
itrichtung (z. B. für ein Stüd Brot oder ein Glas Wein oder ein Pfund Salz 
ınfühlbar ift und kein befondered Zurüdlegen von Geld nöthig macht; auch daß, 
) fie bewirkte Vertheuerung einer Sache mir hart fällt, ih , wenn dieſe mir ent- 
aich dur Entfagung fleuerfrei machen und felbft, wenn fie Gegenſtand eines 
ürfniffes ift, durch Selbftbefhränfung auf das dringend Nothwendige die Lafl 
rringern kann, daß fonad die Zahlung der inbirecten Steuer oft ganz, oft 
m Theil von meinem Willen abhängt, twogegen bie directe jedenfalls gezahlt 

ımt dazu, daß man, wenigſtens in der Regel, nur alsdann etwas Fauft oder einen 
rſchafft, wenn man bei Geld, mithin Die (damit verbundene indirecte) Steuer zu 
nde ift, wogegen die birecte Steuer gar oft verfällt, wenn der Steuerpflichtige von 
ömitteln entblößt iſt und daher, weil hier weder Nachlaß noch Verſchub flatt- 
ver der Zwangsvollſtreckung fi unterwerfen oder zu den ververblichften Mitteln, 
rſchaffen, greifen muß. 
Regel, fo fagen die Vertheibiger ber inbirecten Steuern weiter, verzehrt ober 
fo ziemlih nad Maßgabe feines Vermögend oder Einkommens; die indirecte 
a fie ganz vorzugsweiſe auf Gegenſtände der Verzehrung (d.h. bed Gebrauchs ober 
:gt ift, kommt in ihren Wirkungen einer Vermögend= oder Eintommenfteuer, 
Theorie nad die befte ift, nahe und iſt von den Schwierigkeiten der Ausführung, 
‚det, frei. 
n ift der Behauptung diefer Schule, zumal aber der Praftifer zufolge ein wahr: 
iges, d. 5. wirklich alle Battungen des Beſitzes und Erwerbes umfaffenves 
recten Steuer, wo nicht unmöglich, doch wenigſtens hoͤchſt ſchwer durchzuführen 
wenienzen ber ſchlimmſten Art verbunden. Schon die Befoldungsfteuer erfährt 
Anberfbrüde, die Kapitalienfteuer aber wird faft allgemein verworfen und der⸗ 
t ein Drittheil der gefammten Vermögendmafle der Staatdangehörigen ber Be⸗ 
‚gen. Noch verſchiedene andere Binnahmequellen (wie manderlei Einfommen aus 
der aus Übung freier Kunft) over Vermögensſtücke (mie z.B. Mobilien aller Art) 
n gemöhnlichen Steuerfyflemen von der directen Auflage frei, und mehrere damit 
ie namentlich die Gewerböfapitale und Gewinſte) meift zu gering angefchlagen 
is nad einem hoͤchſt unzuverläffigen Maßſtab gefhägt. Dielen nothwendigen, 
e fehmer vermeiblichen Mängeln des directen Steuerſyſtems nun helfen bie indirecten 
ndem fie die von jenem verfchont gebliebenen over zu leicht angelegten Individuen 
8 verzehrende, mithin ohne Ausnahme, treffen und dadurch Die Allgemeinheit der 
nd eine minbeftend annähernde Bleichheit derfelben herftellen. 
d zugleich ein treffliches Mittel, auch die Fremden, die etwa zeitlich auf unferm @e- 
‚ oder bie in Handelsverkehr mit uns ſtehen, ins Mitleiden zu ziehen und daher 
g, der von denſelben entrichtet wird, die eigenen Angehörigen zu erleichtern. 



192 Steuern (invireite und directe) 

In diefen Behauptungen ift allerdings viel Wahre, jedoch auch mit viel Falſchem vermiigt 
enthalten. Es thut daher eine Sichtung oder nähere Beleuchtung not. 

Den erften Punkt kann oder muß man allerdings zugeben, wenn man einerjeitd die Jakr 
für Jahr gefteigerte Staat8ausgabe undandererfeitd vie Fehlerhaftigkeit vieler beſtehender dir 
Steuerfgfteme betrachtet. Freilich wollte man den wirflidh mit der directen Steuer belaſen 
Individuen und Klaffen allein und nad dem Verhältniß ded gegemvärtigen Anſchlage ie 
Steuerfapitale dad alled weiter aufbürden, was die indirecten Steuern ertragen, fo wird nu 
fie größtenteils erprüden oder zur Verzweiflung bringen, und die Staatsgewalt müpteerrähe 
wenn fie unumwunden audzufprechen hätte, wie viel fie von dem Bejiger dieſes oder jened Irue 
Ackers oder Haujed u. |. w. fordere. Es ift daher die Verfchleierung jolcher exorbitauten fe 
rung mitteld der indirerten Steuern ein Ausfunftämittel. Beſtände jedoch die von der han 
empfohlene alleinige und allgemeine Bermögend- und Einkommenſteuer, und wäre dieflkıe 
Idee entſprechend geregelt, wäre zumal auch der Ausgabeetat nicht übertrieben, jo wur ja 
Grund wegfallen und auch feine Verſchleierung nöthig fein. 

Ebenſo ift nicht gu leugnen, daß die Allmählichkeit, ja jelbft augenblickliche Unfühlburkite 
inditecten Steuerentridhtung fehr nachdrücklich zu ihren Gunften ſpricht. Auch daß bie dans 
tung bei den meiften Gattungen der indirecten Steuern mehr oder weniger vom frein ie 
de fie definitiv Zahlenden (namentlich des Verzehrere, im mweiten Sinne des Worts) dig 
macht fie für das Gefühl deſſelben leichter und mindert den Vorwurf der Härte. Eine Uf 
tifche Vertheuerung der Waare (die ja auch ohne die indirerte Steuer aus manderla bian 
eintreten kann) ift nicht fo empfindlich als eine directe Steuerzahlungsforberung und mis 
bei, waß bei dieſer der Ball nicht ift, fortwährend oder tagtäglich zur Erfparung, d.h a% 
ſchräänkung des Genufled auf dad Nothwendige oder auf das nad) ven VBermögensumfiniei 
Verzehrenden Erſchwingliche. Dagegen aber ift freilich auch wahr, daß nicht das augeaikä 
Fühlen, fondern das wirklide, aus Der Summe der tagtägli zu zahlenden Eleinen Rate kas 
gehende Geſammtgewicht derfelben dad Hauptmoment für ihre Beurtheilung ift. Derikuum 
auch nicht der Eriheinung nad, wirft die indirecte Steuer für den fie definitiv Cattitcce 
nit anders, als eine Erhöhung der ihm aufliegenden birecten thun würde, und daß adıf 
jo deutlich nachweiſen kann wie hier, wie viel er bezahlt, iſt Feine veelle Erleichterung. 
bat die Möglichkeit, ich der Zahlung zu entziehen (durch Entjagung auf den Genug), wage 
bei @egenftänven ned Bedürfniſſes, worauf die meiften ober die einträglichften indirecten&int 
bafirt find, eine jehr nahe geftedte Grenze, und wo fie ftattfindet oder nothwendig win, 
die Entbehrung felbft ein nem Drud der Steuer zu vergleihendes ober ein ohne Nuten uRf 
Staat dem Steuerpflichtigen weiter zugefügtes Übel. 

Ganz falfch aber iſt die Borausfegung, daß die indirecte, namentlich Die Verzehrungiet 
darum leichter als die directe falle, weil, wer fi einen Gegenftand der Verzehrung anſcheſeh 
der Negel bei Geld ift, wogegen der Erheber ver directen Steuer an unfere Thür podt, 
wir eben Geld haben oder nicht. Man verzehrt, d. h. man ißt oder trinft, wenn man fu 
oder durſtig if, und man ſchafft fi Holz oder ein Kleid an, wenn man friert. IR m 
Augenblid des Bedürfniſſes nicht bei @eld, fo muß man gleihwol efien und das Gelb ap 
gerabe wie bei Grecution wegen der directen Steuer — entweder entlehnen oder erbettein, 
aber man muß der Steuer willen hungern, was doch fidher ein uͤbel iſt. Ebenſo bei vemjmif 
welder nur die Borauslage zu machen bat, z. B. bei dem Kaufmann, welder den Zoll ir 
eingeführte Waare, oder bei dem Wirth, welcher dad Ohmgeld für den eingelegten Wen 
richten muß u. ſ. w. Wenn er das Geld zu folder Borauslage nicht hat und fich nicht ver 
fann, fo Eauft er freilich nicht ein; aber dad dergeftalt erzmungene Aufgeben der Un 
ift ihm weit jhablicher, als ed die Entrichtung der Steuer wäre. 

Gleich falih ift die Behauptung, daß jeder (in der Regel, im Durchſchnitt) nad X 
ſeines Vermögens oder Einkommens verzehre, folglich auch die Verzehrungsſteuer in eben 
der Theorie nach vollkommen richtigen Verhältniß entrichte. Die Verzehrung richtet fg“ 
nächſt nad den Bedürfniß oder nah dem Gelüfte; vdiefe beiden aber werben mehr 
perſoͤnliche Leidenſchaften und befondere Verhältniſſe beftimmt als durch das Vermögen. bi 
lichkeit, Angemohnbeit, Kinderzahl, Stand u. ſ. w. können das Bedürfnis eines armen Ri 
ſechs⸗ und zehnmal über jenes eines reichen erhöhen; und Leichtſinn, Lebensluſt, Freigeh 
(die do alle fein Grund der Befteuerung jind) mögen die Verzehrung ebenfo wei übe 
Vermoͤgensverhältniß oder aud über dad Mittelmap hinaustreiben, ald Kargheit, Angfll 
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rament u. f. w. fie diejieit viejed Maßes zurückbalten. Abgeſeben aber von ſolchen 
en, mit dem Bermögensitande in feinem Zujammenhang ſtehenden Sigenihaften und 
‚ erfheint — wo nit das Gelüfte, jo doch — dad Bedürfniß und die meiſt nach dieſem 
Itende (ber indirecten Steuer vorzugäweiie unterliegende) Verzehrung bei allen jo zienilich 
oder doch unendlich weniger ungleich ald das Vermögen: und ed but daher bie auf 

fände des gemeinen Bedürfniſſes gelegte Steuer weit eber die Natur einer Kopfſteuer 
vr Vermögensiteuer an ji. Tie lururiöjen, den Reihen ganz eigend verbebaltenen 
je find ohnehin, mit wenigen Ausnahnien, von der indirecten Steuer frei, und einige 
ngen der legten laften ihrer Ratur nah mehr auf dem Armen und dem Mittelmann ald 
n Reichen, wie 3. B. das Wirthsohmgeld, wovon derjenige, der jeinen eigenen Wein im 
bat, wenn er will, befreit ift, während der Arme jeden nöthigen Labetrunk ſich dadurch 
lert fiebt. Daher kann mit Zuverlicht behauptet werben, daB, wenn eine gleihe Sunme 
durch die Directe und das andere mal durch die invirecte Beſteuerung erhoben wirb, von 
'en eine weit größere Quote den Reihen zur Entrichtung zufallt ald von der zweiten. 
yerlich fehr bemerkenswerther Umſtand. 
as nun ben fünften Grund, den man für die indirecten Steuern geltend macht, betrifft, 
reilich wahr, daß durch vie Befreiung der Beſoldeten, ber Kapitaliften, der Renteninhaber 
Derer Klaffen von der directen Steuer eine ungeheuere Überlaftung der Örunpbellger 
ewerbeleute hervorgebracht wird, und daß, wo jie flattfindet, eine Heilung joldhes 
>end dringend noththut. Wird aber viefelbe durch die indirecte Beiteuerung bewirft? 
lédann wäre dieſes der Hall, wenn die indirecte Steuer bloß allein auf die von der 
u befreiten Klaffen gelegt würde. So aber wird jie ja auf alle ohne Ausnahme gelegt. 
ießen daher alle privilegirten Klaffen nad) wie vor die Befreiung von einer dem Betrag 
ı den übrigen zu entrichtenven directen Steuer entſprechenden Laſt; und biejen legten 
anftatt der Erleichterung, mittels der indirecten Steuer nur nody eine weitere Bürde 
gt. Dem Hier angegebenen Zweck aljo würde offenbar meit mehr entſprochen werben 
ine ausjchliepli auf die bemerkten befreiten Klaſſen oder Individuen zu legenvde Kopf: 
eſſer Einkommen- und Klajienfteuer als durch eine die bereits Befteuerten wie die Un- 
rten gleichmäßig treifende indirecte Befleuerung. 
r in bein Beizug der Fremden erkannte Bortheil der indirecten Steuer endlich ift wirklich 
bet. Doc ift der Grundſatz ſolches Beizugs (ale allgemein gedacht und zumal bei zu 
bender Ausübung) rückwirkend au unfern eigenen Angehörigen, denen alsbald von 
ber fremden Staaten dad nämliche widerfahren wird, nachtheilig; auch läuft bei der 
me, eine ſolche Steuer, z. B. ein Einfuhr⸗ und ein Ausfuhrzoll, werde definitiv 
n Fremden bezahlt werden, gar oft eine falſche Berechnung unter. Gar oft fällt auf 
bft und mit prüdenderm Gewicht eine Auflage zurüd, deren Intention die Belaflung der 
n war. 

ird durch dieſe Gegenbetrachtungen dad Gewicht der von den Freunden der inbirerten 
rung aufgeftellten Gründe fhon um ein ſehr Anſehnliches verringert, fo legen bie 
: folder Befteuerung in die Wagſchale noch weiter die nachſtehenden pofitiven Argumente: 
Die indirecte Steuer ruht ſchon nad ihrem Begriff auf einem vom Standpunft des 
hoͤchſt bedenklichen, wo nit völlig verwerfliden — weil nämlih Eigenthum und 
t willkürlich beſchränkenden, ja möglicherweije ertödtenden — Princip. Diefed Princip 
ı befteht nicht im Fordern, wo nıan ein (natürliches) Recht dazu hat, fondern im Fordern 
wo etwags zu erwifchen oder zu paden it. Freilich gibt e8 Leute, die da vermeinen, in 
aatd- und Finanzwirthſchaft brauche gar nicht vom echt, fondern nur vom Rupen bie 
ı fein (vgl. die Recenjion von Krehl's „Steuerfuftene” in den „Heidelberger Jahr: 
“1816, Juni); wir aber behaupten: überall in ver Staatölehre muß die erfte Frage 
m Recht, und erft die zweite nach nem Nupen gehen. Mit Beziehung auf jened Recht 
gen wir: Iſt Befitz und Erwerb der natürlide Grund und Maßſtab der Steuerpflicht, 
der Gegenfaß berielben, nämlich Bebürfniß, mithin nothiwendige Ausgabe, d. h. Wer: 
ng des Beſitzes oder Einkommens, nicht auch ein ſolcher Titel fein. Und wenn ich eine 
ir nach natürlichem Recht erlaubte, ſondern auch dem Staat ganz unnachtheilige, fonach 
tem durch den Geſellſchaftsvertrag durchaus nicht aufgehobenen, vielmehr befräftigten 
törecht gehörige Handlung unternehnme, 3.3. efje, trinke, einen Brief fehreibe u. f. w.: 
ın der Staat die Befugniß Haben, fie mir zu verbieten, d. 6. fie mir nur unter der 



194 Steuern (indirecte und directe) 

willkürlich gelegten Bedingung, dafür eine gewiffe Zahlung zu leiften, erlaube: 
mendbarfeit folder anmaplihen Befugniß ift grenzenlos; das Princip, auf d 
bedroht alſo in der That alle und jede Freiheit und, infofern die bejteuerten 
mir zugleich nothivendig find (wie Eſſen und Trinken), auch all mein Gigenthun 
möglichertweije verihlungen werden mag durch den Kaufpreis ver mir überall nörbige 
Die Finanzgewalt, wenn fie indireste Steuern ausſcheibt, rechnet alſo: Ich Frau 
direrte Steuer kann ich nicht weiter erhöhen, weil jie jonft uneinbringlid wurde cr 
den Grundwerth und den Productionsgewinn zu tief herabprüdte. Ich will alſod 
zum Steuererheber oder Preſſer machen. Ihr alle müßt und werbet ejjen und tri 
alfo eine Steuer darauf, To kriege ich euch ficher. Ebenjo: ih weiß gewiß, daß 
meiften von euch Briefe ſchreiben oder empfangen, ji der Straße bevieuen, Tal 
oder rauchen u. |. w. werben. Preſſe ich euch für jede jolher Handlungen eine Ta 
mir ficherlich viel Geld ein. Ich verbiete euch alfo, auf irgendeinem andern Wege al: 
der Steuer belegten ver Stautöpoft Briefe fortzuichiden oder zu empfangen; ich | 
über die Straße fahren, wenn ihr nicht zahle; ich Fabricire oder verfaufe allein unt 
den Tabad, deſſen Gebrauch ich euch geftatte, und ſetze darauf einen nah Willfür zu! 
Dreis u. 1. w.; mit Cinem Wort: ich fordere eu Geld ab, wo und mann ed 
zumal aber da, wo ich euch am leichteften und am jicherfien beifomme. Wir fra, 
folder Grundſatz für einen Rechtoſtaat? So viel wenigftens if ſicher, Tas, n 
onftitutionellen Stauten feine Ausübung, bis zu einem gewiſſen Punkt Kin, ı 
flimmung echter Bolfsrepräjentauten, d. b. des wahren Geſammtwillens, gere&rr: 
fann, do in abjoluten Staaten ſchon durd jeine blope Aufftellung Freiheit m: 
lediglich der Herrſcherwillkür preißgegeben wird. 

2) Ein anderer gegen die indirecte Beiteuerung flreitender Grund liegt tarın. 
dem Geſellſchaftovertrag au fordernde @leihbeit oder Verhälmißmäßigkeit ter Be 
fie unmoͤglich bergeitelt werten fann. Tie Aufgabe jedes Steuerſoſteme icli ir 
der Belaſtung nah Maßgabe des Vermögens und Ginfommend menigitend anni 
wirfliben. Dei der inpirecten Steuer aber muß tiefe Idee aufgegeben werten. 
Segenftand immer man für ſie wäble, verjelbe mit joldem Vermögen une G:n!: 
in ganz und gar feinem, tbeild doch nur in einem jebr entfernten une unüdern 3." 
fteben wird. Ta jener Berleuerung unterworiene Berurmip und Gelufte. z.: ! 
bemerkt worden, ift unendlich meniger ungleich vertbeilt ald das Vermögen: za a 
je nach periönliden Gigenidhaften und Lagen, bei Armen in gröperm Mage =.2 | 
verbanten. Zudem fann die indirecte Steuer, intofern fie die periönliden Ber: 
Steuerpllibtigen und feiner Familie trifft. nicht ebene, wie wenigiiend = I 

dıresten möglid if, auf die Goniumenzen übermäßgt werden. Denn wenn tıı 3a 
Gewerbeoͤmann aub mitunter im Stande int, dur verbälmißmäfige Grhöt.m: 
ihrer Grzeugniſſe die dezablte directe Steuer tbeilmeiie wieder bereinzubringen ': 
bei der ibre Verſon und ibre Familie rreitenten Verzebrungäfteuer varunı nı$: ari 
ie ſonũ die Toncurrenz mit andern für ibre Familie weniger beturienten Ir“: 
au@dalten würden 64 wird ſolchergeſtalt durcd Die ınkirecte Steuer mıdı az :=- 
unt Kae, ſondern aud wiihen Genonten verielben Klane eine Vreuent: Ir: 
Delattung erzeugt. und dieiee tür rıele aupertl prüdent . Ja oft ganz anert: ẽ· 

den dirccten Steuern den Turitgiien gemätren fann. gar nıde ñ —EzE— ẽ 
muß die Korn⸗ Quer. un? Weinacciſe zablen, wenn er aus mm Armensiccm: 
Brot eder einen kleinen Laberrunk anſchafft 

a Zudem laf̃t üb. mad ein weittrer Verwerfungkgrunde ic. das act: 3 
Steuer, jemwel für Den einzeinen aid für Die Gelammidben, durdate rc 2 
annàabdernder Grnauigfeu. befimmen. Zu Dem Bruttdertreꝗ Perieiten ım seriır ıD 
seren einzeinen urbia frerfienten Quote (un? wıe ibmer ı ihn sıe 5 pn 
müfte Rama no beigeiegi werten Die Harte ver Gnibedrung. ze.de wer::ten 
der Erever wüunm nd auf. at ſedann Die Ierfümmerung eder Silize Sams 
mandet Ton Vertbta sersafenmen. Tvuıd Die Steret jered un F nn In u u 

unmöguh semerdener Pandert eder Geibättd. entlud te Menge ve ac: - 
Niärintengen. Kaaunchmüuhfeiten aber Art, weiße Die Ginbebuns 2: 2 —-) 
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an Defraudation verhütet werden foll, unausbleiblich mit ſich führt, und welche für manchen 
sit läſtiger find als die Steuerentrichtung felbft. 

4) Solche mit der Erhebung der indirerten Steuern nothwendig, theils wenigſtens natürlich 
rbundene Freiheitsſtörung, Geſchäftshemmung, oft auch durch die inquifltorifchen Maßregeln 
gefügte perjönlihe Kränkung ober Demüthigung macht gleihfalld ein nicht ungewichtiges 
rgument gegen dieſe Steuern aus. Keine der directen Steuern, wenn einmal dad Steuer: 
pital ind Reine gebracht, folglih nur noch vom Einzug die Rede ift, verurſacht irgendwelche 
eſchwerden oder Störungen, die mit jenen, welche vie indirecten unaufhörlich oder Tag für 
ıg begleiten, auch nur vergleichbar wären. Man gedenke namentlich ver oft ſelbſt tyranniſchen 
authgefege und der durd fie nicht nur den wirklich Zollpflidtigen, fondern der gefammten 
oölferung (3. B. dem Grenzdiſtrict im Zollverein) und allen Reiſenden, ohne Unterſchied, 
gehenden Quälereien und Beihränfungen! Und dazu kommt noch Koftipieligkeit der Ver: 
ıltung, welde den Reinertrag der indirecten Steuern, verglichen mit deren Rohertrag, gegen 
en ber directen ausnehmend herabſetzt, alſo den Steuerpflichtigen eine in eben diefem Ber: 
Itniß erhöhte Laft ohne irgendeinen Vortheil ver Steuerkaffe auflegt. 
5) Was aber noch das Schlimmfte if: die indirecten Steuern find, wenigftens großentheils 

id unter gewiflen Umſtänden, der Volksmoralität in hohem Grade gefährlih, bringen 
nzufriedenheit mit der Regierung hervor, ja, reizen nicht felten zu förmlicher Widerjeglichkeit 
gen die Staatögewalt und zu andern Verbrechen. Es gefhieht zumal in dem Verhältniß, 
d fie Hoch und die Anftalten gegen den Unterſchleif ſtreng find. Je höher z.B. die Acciſe, je 
ber der Zoll ift, deſto flärker — weil gewinnverheißender — wird die Verſuchung zur Defraus 
tion oder zur Einfhwärzung. Die Schwere der Strafen, die davon abſchrecken fol, reizt bloß 
größerer Vorfiht und feinerer Lift, oder au, wenn die Entvedung geſchehen und Flucht 
bt möglich iſt, zu verzweifelter Gegenwehr und verbrecherifcher Gemwaltthat. In der theuern 
eife, in dem hoben Zoll fieht der gewöhnliche Verſtand mehr nur eine factiſche Bedrückung 

eine rechtlih) begründete Forderung ; und folde Vorftelung beſchwichtigt das jonft den 
Terſchleif verdammende Gewiflen. Einmal aber auf der Bahn der Geſetzwidrigkeit befindlich, 
eitet man leicht weiter und verliert bald überhaupt pie Achtung gegen Geſetz und Recht. 
> Megierung ihrerſeits, erbittert durch die fleigende Frechheit der Defraudanten und um 
Ehtgemäß die redlichen Bürger (3. B. die ven Zoll entrihtenden Kaufleute gegenüber ven 
'mtugglern) vor dem ihnen durch den Unterfchleif der unredlichen zugehenden Nachtheil zu 
ahren, fleigertim Maß der zunehmenden Übertretungen ihre Strenge und geräth bergeftalt 
r in ein Übermaß derſelben, wodurch fie mit ver öffentlichen Meinung und dem moralifchen 
GH des Volks fih in Widerſpruch ſetzt und die unmittelbar von dem flrafenden Arm 
Tohten zum Widerſtand, zu meuteriſchen Comploten, ja zu einer Art von Bürgerkrieg reizt. 
Die Geſchichte der — zumal auf Lebensnothwendigfeiten, wie z. B. das Salz, gelegten — 
Par Acciſe, ſodann die Geſchichte der Zölle und Mauthen enthalten von ber ältern bis zur 
Feen Zeit eine Menge ver niederfchlagenpften, ja empoͤrendſten Beifpiele ſolchen Unheils. 
Zinem Syftem der indirecten Steuern, welches, je nad) der Auswahl ver damit zu belegenden 
enflände, nad der Höhe der Abgaben und nad den Einzugs-, Aufiihts: und Gontrol- 
eg Iten, die bemerften böfen Eigenſchaften an fi trägt und daher jene traurigen Wirkungen 
x gen muß, kann der wahre Geſammtwille oder ein treues Drgan beffelben nie und nimmer 
> Buftimmung ertheilen. Sollte die Mehrheit einer Volksrepräſentation gleichwol e8 an⸗ 
zen, fo überfchreitet fie eben aus Irrthum oder Unlauterkeit ihre Vollmacht; und die durch 
Dbſchon äußerlich gültiges Geſez Bedrückten haben dann gerechten Grund zur Beſchwerde. 
bon aber dieſes im allgemeinen mag behauptet und anerkannt werden, fo dürfte es doch 
weit gegangen fein, wollte man ganz unbedingt über alle und jede inbirecte Steuer ven 

der Bermerfung brechen. Wenn die Begenftände folder Beſteuerung zweckmäßig aus: 
ot werden, die Steuer jelbft mäßig und endlich die Apminiftration derfelben Flug und 
Ran geregelt ift, fo fallen die härteften Vorwürfe weg und treten die für folde Steuern 
führten Gründe inihr Recht. Zur Erläuterung dieſes gewiſſermaßen als Vergleichsvorſchlag 
eellten Satzes wollen wir hier nur einiges Wenige im allgemeinen fagen, da die wichtigern 
Etungen ber gewöhnlih vorfommenden indirecten Steuern in befondern Artifeln theils 
u beurtheilt find, theils ſpäter beurtheilt werben. 
Sollen die indirerten Steuern der Idee einer Vermögendfteuer ſich nähern, d. h. die wohl: 

endern Klafien mehr ald die vürftigern treffen, fo müflen fie auf Zurusgegenflände gelegt 
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werden, namlich auf jolde, welde in ver Regel nur von reibern Leuten tet mer u: 
werten. Freilich ift vie Ginnabme von ſolchen Gegenſtänden minder scser.EiTı ir: 
Begenitänzen eines allgemeinen Bedürfnifſes: wenn jedoh tie Stun mit; X er 
Eigenſchaft forkern wir ron jeder indiresten Steuer), jo wird fie die SDerreieass 
Befriedigung ibrer gewöhnten Gelufte nicht abhalten und dergeſtalt grıg=:. rar zu 
jihern Ertrag abwerfen. 

Auch auf allgemeine Lebensbedürfniſſe, überhaupt auf Gegenande e zuicrr 
Gebrauchs kann indeß eine Steuer obne weſentlichen Nachtbeil gelegt merdez zer. 25 
if, 2) in Gegenſtand und Map tich läͤngere Zeit hindurch gleichbleibt, 3) au” eine ne ey 
it, dar fie möglichſt wenig Vlagereien mit jich führe, und 4) zumal, Dog u mc ini 
diejenigen falle, welche man bei ibrer Einfulvung al6 definitiv Zablenne :m Azz Ya 
erſte Erforderniß iſt Das wichtigſte. Nur allzu hohe indirette Eteuern Far rı 
bemerfien ihtlimmen Kolgen mit ſich; eine mäßige kann ohne großes Wehe geriga Liz 
bringt gleibwol, wenn eine zahlreiche Klaſſe oder gar nie gelammte Beröikferuns ı57 zz 
dem Staat eine anjehnlibe Sunme ein. Tie geringe VBertheuerung der dami: dexcær &ı 
wirt, zumal wenn lie einmal eine Zeit lang beſtanden, nicht jehr rublbar lein. is Kercia 

legterm Fall, je nachdem tie Sache wirklich ein Lebensbedürfniß (3.8. Salz. Proz 'r a 
nicht eben dem notbwendigen, jondern nur dem gemöhnlihen Gebrauch angeböcz ii x 
gemeinern Handeldartifel) entweder auf vie Höhe des Arbeitslohns oder au! Lie Yankear 
der armern Klailen ibre Wirkung dabin geäußert haben, dag im eriten Fall nid: zehn cm 
Arbeiter, ſondern ver Arbeitöherr oder die Conjumenten der Arbeitsproducte ters 

Steuer tragen, im gmeiten aber tie Lebensgewohnheit, d. b. der Bedarf oder ed 
allmäblich mit der Vertheuerung in das entipredente Verbältniß gekommen ı? Zöst 
allerdings ift die Gntferntbaltung der Plagerei, weil ohne ftrenge Gontrole die Deftaateu 
nicht wohl zu verhindern find. Doch vermintert ji mit ver Ermäßigung der Suur:.2X 

Reiz zum Unterjhleif, und immerhin gibt ed Mittel und Wege, Die mis ver Kurs m 
Einhebung jedenfalls verbundene Beläſtigung, ver Beſchaffenheit und Nusrehnung 22 
minbeftend erträglich zu machen. Thunlichſte Vereinfahung if bier das Haupemua Afez 

der Würde und der Zreibeit der Bürger dad oberite Gejepd. Was endlich die Übernixn; x 
Steuer auf jene Klaffen oder einzelne betrifft, die nad der Intention der Auriage duch 

eigentlich tragen ſollen, jo hängt die Grreibung ſolbes Zwecks abermals theils von de ' 
der Gegenſtände, theild von der Winhebungeart ver fraglichen Steuern ab. &8 kann, ve 
oder dort ein Misgriff ſtattfand, geſchehen, daß die Steuer, anſtatt 3. B. auf den Coniazce 

zu fallen, dem jie zugedacht iſt, gang oder doch theilmeile auf den Propucenten id ubernig 
zur ungerechteſten Bedrückung dejlelben, oder auch daß lie ganz oder theilmeiie auf zent 

liegen bleibt, welder , der Intention der Steuer nad), bloß die Borauslage hätte leiten i:-E 
Das Ohmgeld 3. B. wirb der Wirth allerdingd von feinen Gäſten jih erjegen laffen: ch 
der Weinhändler die Acciſe vom Wein oder der Schlächter jene vom Schlachtvieh nırla a 
den Goniumenten mitteld Erhöhung des Verfaufspreijes wälzen werden oder auf ta!“ 

ducenten mitteld Abzugs am ſonſt gemöhnlihen Kaufwertb, hängt von mancherlei Lima 
ab. In der Regel wird die Accife (ſowie der Ausfuhrzoll oder auch wie der von ten Kim? 
zu entrichtende Ginfubrzoll), zumal wenn jie hoch ifl, den Kaufpreis beim Propuvente 
erſtem Verkäufer berabbrüden, demnach, wenigitend zum Theil, von dieſem getragen ic 
&o wird auch oft ver Zoll, womit man die fremden Käufer oder Verkäufer gu trefin zur | 
von unfern eigenen Bürgern (PBroducenten oder Gonjumenten) der That nad getragen me 
und überhaupt gar mande indirerte Steuer dur fehlerhafte Regulirung aus einer Ga: 
tiondfteuer, die tie fein jollte, in eine Productions- oder Speculationdfleuer jich vermanter. 

Uber die indirecten Steuern theilen ji) bie nationalöfonomiftiihen und flaatdmır:'&" 
lichen Schriftfteller in ganz entgegengejegte Anjihten. Wir wollen nur einige ver = 
autoritäten anführen, da ein vollzähliges Verzeichniß fait endlos fein wurde. Hartcı’“. 
1820 2. 5. Wieberhold in jeinem „Handbuch der Kiteratur und Gedichte ver indie? | 
Steuern‘ und mit einer auönehmend langen Namen: und Bücerlifte beſchenkt, un a = 
ſeitdem nody gar viele andere Stimmen für und wider erflungen. 

Schon über den Begriff der indirecten Steuern ind die Xehrer nicht einig, mesmegn =: 
auch ſchon, neben der Unterſcheidung der Steuern in directe und indirecte, die mare . 
„unmittelbare und mittelbare” ober in „zunächflige und entferntere” aufgeftellt har. Met“ 
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beſchränken den Begriff der indirecten Steuern auf die Verzehrungsfteuer. In ver Hauptſache 
ſelbſt aber erklären viele die indirecten Steuern als eine ganz beſonders empfehlenswerthe, den 
directen noch vorzuziehende Abgabe; andere Halten fie zwar für minder gut als die legten, jedoch 
nad Umſtänden ober wol aud überhaupt für rathfam oder gar nothwendig und zur Voll⸗ 
ſtändigkeit eines guten Steuerſyſtems mit gehörig; noch andere endlich verwerfen fie entfchieben 
und unbedingt. Unter ihren Vertheidigern führt zumal Adam Smith eine gewichtige Stinnme, 
und ed wird jeine Autorität von vielen andern ald ein Hauptbeweiß angeführt. Weiter ver- 
theibigen bie indirecte Befteuerung Sonnenkalb („Grundſätze der Finanzwiffenfhaft‘), 3.3. 
Benzenberg (‚Über Preußens Gelohaushalt und neues Steuerfuftem‘‘), Chriftian („Des im- 
positions et de leur influence etc.”), Ganilt („Essai politique sur le revenu public etc.”), 
Sartorius (in verjhiedenen eigenen Abhandlungen und in Recenfionen ftaatöwirthfchaftlicher 

' Schriften in den „Göttinger gelehrten Anzeigen’), aud) Say, Sismondi, ſodann der Graf von 
Soden, von Jacob, Pölitz, Murhard (‚Kann der Staatshaushalt des Deutfchen Bundes ver 
Befteuerung einheimifcher Waaren entbehren?” in ven „Politifhen Annalen” von 1821), 
Malchus und andere neue Schriftfteller über die Finanzwiſſenſchaft. Dagegen verwerfen bie 
indirecten Steuern: 3. Eſchenmayer („Liber die Confumtionsfteuer , eine ſtaatswirthſchaftliche 
Abhandlung”), &. Krönke (‚Ausführliche Anleitung zur Regulirung der Steuern”), Behr 
(„Staatswirthfihaftslchre”), Deftutt de Tracy (‚„Commentaire sur l'esprit des lois de 
Montesquieu”, Buch 13) u. a.; ſodann noch viele landſtändiſche Redner und Verfaſſer von 
Flugſchriften. Rotteck. 
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Sasien (Volkoſtamm). Bon A. v. Druffel. 
Sachſen (Königreich). (Rolitifche und Terri: 
RR Etaatss und Rechtsge⸗ 
ſchichte. Geographiſche, fatiftifche und 
—— — erhaältniſſe) Bon K. Bie⸗ 
dermann. . 

Saͤch ſiſche Sergogtbümer. (Bemeinfame Ent: 
widelung; neuere Geſchichte: Starifif.) 
Don G. Brüdner.. . ». 22220. 

Sachſen⸗Lauenburg, f. Yauenburg. 
Sachſenſpiegel, f. Germaniſche Volkorechte. 
Sachwalter, ſ. Anwalt. 
Sain. Simonismus f. Communismus und 

Socialiemus. 
Salifches Geſetz, ſ. Germanifäe Volksrechte. 
Sanet˖ Gallen. Bon G. Bo 
Sanitätsweſen, ſ. Stantsarjaeifunde en 
Sardiniſcher Staat. Bon H. Reudlin. 

(Briedrih Karl von). Bon A. He: 
efiel 

Ocaffdaufen. Bon G. Bogt. . . . . . . 
Schaumburg, f. = pbe Schaumburg. 
Schenkung Bon F. Sieri 
Schiedsgerichte. (Austräge, Dermittelung; 

Bundesichug ; Bundesausträgalinflanz und 
Bundesfchicdsgericht.) Bon Welder. 

Schiffabrtsgeſeze. Ben R. I. Burchardi. 
Schisſma. 

Schleſswig (Herzogthum). (Jedige Beſchaffen⸗ 
heit des Landes und feine Geſtalt in den äl: 
teften Zeiten ; geichichtliche Überficht bie zur 
flaaterechtlichen Vereinigung Sqhleewig⸗ 

1 Holfteine.) Bon ®........ 
Schieswig-Holftein. (Zuſtaͤnde des Landes um 

die Mitte des 15. Jahrhunderts; Staats: 
und Verfaſſungegeſchichte: Von der Wahl 
Chriſtian's I. von Oldenburg, Königs von 
Dänemarf, bis zur Einführung der Sou⸗ 
veränetät im Königreich Dänemarf, 1460— 
1660 ; von 1660 bie auf die neuefte Zeit; 
Statifif der Herzogthümer.) Bon ©. 
HN (Auguft Ludwig von). Von W. 

Bon R. A. kipfius ..... 1 
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1 Schmähſchrift, ſ. Pasquill. 
Schriftſäffigkeit, ſ. Kanz sleifälfigfeit. 
Schulen (gelehrte). Bon E. A. die 
Gdhwarzburg Bon A. Bollert. 
Säweten. (Das Land und feine Ber: 

Staats⸗ und Verfafjungsgefchichte: 
jegine Staaterecht; Etatiltif.) Don 

Schweiz. (Rund und Volf; Verfaſſun 
39 ſchichte des Schweizer Bundes ) 2: 
53 Vogt..... ... 

Schwur: oder GSeſchwoͤrenengericht fe 
zur Entiheibung von Straffaden. 

Schwyz, f. Urcantone der Schweiz. 
Seculariſation, Bäcularifation. Von We 
Seeraub. Don R. J. Burchardi.. 
Seerecht. Bon R. J. Burchardi. 
Secverſicherung. Von R. J. Burcar: 
Zelbſthülfe (im allgemeinen). Bon Wel 
Selbſthülfe (völferrechtlihe). Bon 3. F 
Selbſtmord, Belbfiverfümmelung, Ber: 

gegen fi felbft. Yon Welder. . 
Eelbjtregierung des Volks, f. Centraliſa 
Semitiſche Boͤlker. Bon ©. Weil. 
Seniorat, f. Majorat. . . . 
Serbien. (&eographife: ftatiftifcher Über 

126 Staatsögefchichte. Staatsrecht unn Ve 
34 fung.) Bon 2. Lesfovec. 

Servituten, Dienfibarkeiten, Brundgere 
keiten. Bon W. A. Letre. 

Sicherheitspolizei, f. Bolizei. 
Sicilien, f. Neapel und Sicilien. . . 
Siebenbürgen. (Geographie; Ethnogra 

Staats: und —— 
tiftif.) Von P. Hunfalvy. . . 

Simonie. Bon Welder.. . 
@ittenpotliyet. Don F. C. B. Aveva 

Sklaͤerei. Bon C Goepp. 
Slawen. Von V. F. Klun. 
Socialismus und die ſoeiale Trage it 

Iegten Jahren in Teutföland. Po 
Biedermann... . . 
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Solothurn. Bon. Vogt... ..... 433 
GSouveränetät; Buzeränetät. Don 3. Held. 439 
Spanien. (Geographifche Lage und Geſtal⸗ 

tung. Staats: und Berfaffungsgefchichte. 
Statiftif und flaatsrechtliche Berhältnifie.) 
Von M. Willflomm......... 

Sparkaſſen. Bon W. A. Kette. . ... . 487 
Spinoga (Baruch, d. i. Benedict)., Don K. 

Rofenfran 
Staat, Staatöverfaffung. (Organiemus, Sou⸗ 

veränetät, Endzwed und Geſammtwille, 
Entwidelungsperioden und Eintheilung ber 
Staaten. Die befte Staatsverfailung.) Bon 
Bern. en 

Staatsanwalt. Don RK. 3. A. Mitters 
2 U 2 

Staatdarzneitunbe. Bon H. Sonnentalb. 559 
Staatsbanfrott, f. Staatsfchulden. . . . . 5 
Staatsbürger. Bon J. Held... . .. . . 
Staatsdienſt, Staatsdiener, Btaatödiener: 

pragmatik. Die böchſt bedenkliche Rich⸗ 
tung des neudeutſchen Dienerrechts. Von 
Welcker.......... 

Staategerichtsbof. Bon J. Held. . . . . 
Staatspapiere, f. Staatsfchulden. on 
Staatsprocurator, f. Staatsanwalt. . . . 
Btaatsratb. Don J. H 
Staatsrecht, f. Staatswiflenichaften. . - . 
Dtaatsroman. on 3. Hel 
Btaatöfhulden. (Geſchichte des Staatsfchul: 

denweſens. Nachtheile deſſelben. Zuläffige 
und unzulüffige Anleihen. Bundirte [cons 
folidirte) Schuld. Einfache Anleihen. Rens 
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ten. Zwangsanleihen. Schwebende Schuld. 
Amortifation. Tilgun efonde., Staatsbanfs 
rott. Gonverfion.) Bon H. Runge . . 617 

Staatsſtreich (coup d'état). Bon K. Bie⸗ 
dermann. .... . .. 685 

Stantöverbreden. Bon 3. Held. . . . . 687 
Staatsverfaffung, f. Staat. . . .. .. 689 
@taatöverwaltung. Bon J. Held. . . . . 640 
Staatswiſſenſchaften. Bon 3. Held. . . . 649 
Städte, Kädtifhe Berfaffung, ihre Entftebung 

und Wirkung und ihre jegige Aufgabe in 
Deutihland. Bon Welder ..... 696 

Stabl Friedrich Julius). Von M. Quen⸗ 
rn 708 

Stammgüter (auch Erbgüter [Erbe], Stod: 
güter, bona paterna sive avita vel avia- 
tica, auch hereditas). Bon Zöpfl. Mit 
Nachtrag von W. A. kette ..... 710 

Send; Unterfied der Stände. Don Wels: 17 
en 7 

Stände, f. Abgeordnete; Gonftitution; Land⸗ 
tag; Deutfches Landesftaatsrecht. . 721 

Standesberren. Bon I. Held. . . . . . — 
Standrecht. Don W. Rüflow. . ... . 129 
Stapelreht. Bon R. J. Burchardi. 732 
Statiſtit. Bon G. Vogt........ 736 
Stein (Heinrich Sriebrid Karl, Freiherr vom 

und zum). Bon ©. & 7 
Stempel. Bon K. Mathy un W. A. Lette. 774 
Steuerbewilligungd «: und Gteuerverweige- 

rungsredt. Don 8. Biedermann. . 778 
Steuerfreiheit, f. Privilegien. . . . . . . 781 
Steuern, Bteuerweien. Bon W. N. Kette. 

tenanleihen. Eotterieanleihen. Staatspas Steuern (indirecte und directe). Bon Rots 
piergeld. Anfeihen bei öffentlichen Inſtitu⸗ teck.......... .. 788 
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